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Inhalts-Verzeihnif. 

(Die Hiffern geben die Geiten an, auf welden die einzelnen Artikel zu finden find. — Diejenigen Nachrichten über 

Krankheiten, welche ſich in den Abjchnitten „Erkrankungen, Krankenhäuſer, Gejundheitsitand, Medizinal- und Sanitäts— 

Berichte und Sterblichkeit” befinden, find im Inhalts-Verzeichniß nicht befonders berüdjichtigt.) 

Machen, Neg.- Bez. |. Medizinal- und Ganitätsberichte. 
— Verordn. j. Rinder, Schweine. 

Aachen, Stadt ſ. Sterblichkeit. 
Abfälle. Bekanntmach. Medlenburg- Schwerin 57. Olden— 

burg 389. Hamburg 25. ©. auch Fälalienabfuhr, 
Kehricht. 

Aborte. Wien 573. 
Algier. Verordn. ſ. Volkskrankheiten. 
Alkohol. Geſetze, Verordn. Schweiz (mit Alkohol zuberei- 

tete Frucht- und Beerenfäfte und eingemachte Früchte) 
457. Frankreich (PBreisaufgabe betr. Unterfuhung 
geiltiger Getränfe 96). Spanien 27. 158. 190. 311. 
430. 526. ©. aud) Branntwein, Getränke (geiftige), 
Trunfenpeit. ee 

Alkoholismus in Mähren 748. er: 
Altona j. Maul- und Klauenſeuche. Rt 
American-Consumption- Cure. Befanntmad. Berlin 131. 
Amerika. Bereinigte Staaten ſ. Florida, Louifiana, Mi— 

chigan; j. ferner Fleiſchwaaren-Induſtrie. 
— Güpdamerifa j. Argentinien, Brafilien, Chile, Ecuador, 

Peru, Uruguay. 

Anhalt ſ. Bernburg. — Berordn. f. Arzneitare, Leihen: 
beförderung, Dfenflappen, Rinder, Thiere (lebende). 

Animals (Amendment) Order of 1888. Großbritannien 
868. 457. 536. 

Anlagen zur Anfertigung von Gigarren. Bekanntmach. 
eutjches Neid) 320. Preußen 703. Berlin 437. 

Anlagen zum Trocknen und Einſalzen ungegerbter Thier- 
felle. Cirkular. Preußen 704. 

Anthrarbräune der Schweine. Stalien 74. 188. 
Anzeigepflicht bei anftectenden Krankheiten der Menſchen. 

Berordn. Prod. Schlejien 275. Reg.Bez. Potsdam 
26. Mecklenburg-Schwerin 488. 

Anzeigepflicht bei Thierjeuchen. 
©. auch Schweinefranfheiten. 

Apotheken. Die Trage der Neuregelung des Apothefen- 
wejens int Reichsſtage und im preußiichen Abgeord— 
netenhaufe 221. 294. Desgl. in Braunjchweig 222. 
— Berordn. Breußen 25. Bayern 708. Braun- 
ſchweig 350. Oeſterreich 60. ©. Luxusgefäße. 

Apotheker. Verfüg. Reg.-Bez. Eöslin 290. Heſſen 570. 
—Rechtſprechung 527. 

Apothefer-Gehülfen. Bejtimmungen x. (Gervirzeit). Deuts 
ſches Reich 589. Preußen 590. (Meldungen). Reg. 
Bez. Coblenz 737. 

Upothefer-Lehrlinge. Beitimmungen. Ungarn 366. 
Apothefer-Berein, Deutjcher. General-Berjammlung 539. 
Arbeiter j. Kranfenverfiherung, Gummimwaarenfabrifen. 
Arbeitöhaus. Breslau 509. 
Argentinien ſ. Cholera, Wein. — Geſetze, Verordn. |. 

Fleiſch, Sanitätsvertrag, Volkskrankheiten. — Gejeb: 
entwurf ſ. Einwandererſchiffe. 

Arnsberg, Reg.-Bez. ſ. Hörde, Lüdenſcheid. — Verordn. 
— Fleiſch, Thiere (lebende), Thier— 

———— 

Verordn. Belgien 443. 

Arſen. Bekanntmachung ſ. Farben. 
Arzneibezeihnungen, ungebräuchliche. 

Be. Königsberg 154. 
Arzneigefüße. Verordn. ꝛc. Preußen 481. Berlin 482. 
Arzneimittel (Medifamente). Verordn. Preußen 377. Pro- 

pinz Hannover 347. Neg.-Bez. Düfjeldorf 451. Braun- 
ſchweig 293. 306. 500. Sapan 253. — Rechtſprechung 
396. 412. 430. 571. ©. audy Heilmittel. 

Arzneitare. Bekanntm. Preußen 53. Bayern 126. 708. 
Sachſen 111. Württemberg 142. Hejjen 156. Sach— 
fen-Weimar 113. Braunjchweig 350. 351. Sadjen- 
Altenburg 113. Anhalt 113. Neuß ä. %. 75. Lippe 

„ 127... Dejterreid, 278. Norwegen 158. 
Ärzte, 1886/87 in Bayern geprüfte 384. — Verordn. ſ. 
Geſundheitstechnik, Prüfung. 
Arztefammern. Erlaß. Preußen 347. Bayern 708. 
rztetäg, XI. deutfher 607. VIII. öſterreichiſcher 682. 

©. Geheimmittelunmwejen, Sanitätsfommijjion. 
Aiyle ſ. Wöchnerinnen. 
Atteite der Medizinalbeamten. Verordn. Reg.Bez. Pots- 

dam und Berlin 125. Peg. Bez. Königsberg 334. 
ana Gntzündung. Verordn. Reg.-Bez. Cös— 

in 437. 
Augsburg ſ. Tuberfuloje (Perlſucht). 
Aurich, Reg.-Bez. Verordn. ſ. Beerdigung, Hebammen— 

weſen, Rinder, Thiere (lebende). 
Ausſchlags-Krankheiten, anſteckende. 

weſen. 
Ausſpannungen ſ. Gaſtſtälle. 

Ausſtellung, deutſche allgemeine, für Unfallverhütung in 
Berlin 95. S. auch Verſammlung. — Rundſchreiben. 
Deutſches Reich (Sammlung für Unfallverhütung — 
ſtändige Ausſtellung) 216. 

Verordn. Reg. 

Verordn. ſ. Impf— 

Auftralien. Verordn, ſ. Volkskrankheiten. 
Austrocknung feuchter Bauwerke. Erlaß. Preußen 361. 
Auswandererwejen. Beitimmungen. Hamburg 601. 619. 

Backwaaren. Nechtiprehung 696. 
Baden ſ. Karlsruhe; ferner Jahrbuch (jtatiftifches), 

Krippen, Medizinal- und Ganitätsberichte, Medizinal— 
Berjonal. — Verordn. ꝛc. j. Farben, Fleiſch, Leichen: 
beförderung, Medizinalſtatiſtik, Milzbrand, Nahrungs» 
mittel, Thiere (lebende), Thierfeuchen, Thierſeuchen 
(Entſchädigung), Thierſeuchen-Statiſtik. 

Bäder. Schlejien 560. Reg.Bez. Cöslin 259. Reg.Bez. 
Breslau 55. Reg.Bez. Wiesbaden 247. Reg.Bez. 
Coblenz 305. Spanien 560. 

Badereibeſitzer. Rechtſprechung 396. 
Bädertag, XVI. ſchleſiſcher 32. 
Bamberg ſ. Tuberkuloſe bei Schlachtthieren. 
Barmen. Verordn. ſ. Nothſchlachtung. 
Baſel-Stadt, Kanton ſ. Erkrankungsſtatiſtik. 
Bauordnung. Berlin 423. Rom 395. 
Sa Austrocknung derfelben. Erlaß. Preu— 

en 361. 
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Bayern ſ. Neg.-Bezirfe Niederbayern, Oberfranken, Unter: 
franfen und Aſchaffenburg, Schwaben und Neuburg; 
Augsburg, Bamberg, Yudwigshafen, München, Nürn- 
berg, Würzburg; f. ferner Blei, Erkranfungsitatiftif, 
Geheimmittelunwefen, Heerwejen, Smpfwejen, Krug— 
und Gefäßdedel. — Verordn. ꝛc. ſ. Apotheken, Arznei- 
taxe, Arztekammern, Beerdigung, Desinfektionsapparate, 
Erkrankungsſtatiſtik, Geheimmittel, Hebammenweſen, 
Impfweſen, Laktodenſimeter, Leichenbeförderung, 
Leichenſchau, Maul: und Klauenſeuche, Milch, Schaf— 
räude, Thiere (lebende), Thierſeuchen, Thierſeuchen 
(Jahresbericht), Thierſeuchen-Statiſtik. 

Beerdigung. Verordn. Reg.Bez. Aurich 580. Bayern 
26. — der an anſteckenden Krankheiten Geſtorbenen. 
Neg.-Bez. Aurich 580. Mecklenburg-Schwerin 336. 
Meclenburg-Strelik 348. 

Beerenfäfte. Verordn. j. Alkohol. 
Begräbnißplätze. Verf. Neg.-Bez. Bromberg 291. 
Belgien j. Brüffel; ſ. ferner Klauenſeuche, Lungenſeuche, 

daulſeuche, Medizinal- und Ganitätsberichte, Milz— 
brand, Proſtitution, Räude, Rauſchbrand, Rothlauf, 
Rotz, Schafräude, Sterblichkeit (in Verwaltungs-Ge— 
bieten), Tollwuth, Wurm. — Verordn. ſ. Anzeige— 
pflicht bei Thierſeuchen, Häute, Maul- und Klauen— 
ſeuche, Medizinal-Kommiſſionen, Schafe, Schweine, 
Schweinefleiſch, Thierſeuchen, Trunkenheit, Wieder— 
käuer, Wolle. 

Benzoefäure (zur Konſervirung von Nahrungsmitteln in 
Frankreich) 622. 

Berlin ſ. Fleiſchſchau, Geheimmittel, Gewerbehygiene, 
Grundwaſſerſtand, Kurpfufcherei, Medizinal- und 
Ganitätsberichte, Nahrungsmittel, Sterblichkeit, Wit- 
terungsnachweiſe. — Verordn. 2c. j. American-Con- 
sumption-Cure, Anlagen, Arzneigefäße, Attejte, Bau: 
ordnung, Bleivergiftungen, Bock's Bektoral, Brandt'ſche 
Schweizerpillen, Garbonnatronöfen, Champignons, 
Gigarren, Cſillag's Haarwuchspomade, Desinfektion, 
Desinfektionsanftalten, Eifenbahnwefen, Geheimmittel, 
Hamburger Thee, Harzer Univerjal- Blutreinigungs- 
thee, Heilmittel gegen Geniditarre, Hühneraugen- 
Ertrakt, Katarrh- Pillen, Königtranf, Kranfentransport, 
Kuhmilh, Lebenswecer, Maul- und Slauenjeuche, 
Medizinalbeamte, Mineralwafjer-Zabrifen, Morcheln, 
Dfentabrifen, Thiere, Unglüdsfälle, Verkehrsmittel 
(öffentliche), Warner’s Safe Cure. 

Bern, Kanton. Geſetz |. Nahrungsmittel. 
Bernburg ſ. Trichinoſe bei Schladhtthieren, QTuberfulofe 

(Perlſucht). 
Berufs-Genoſſenſchaften ſ. Unfallverhütung. 
Beſchälſeuche. Italien 74. 188. 305. 
Beſchlagſchmieden. Desinfektion in denf. Verordn. Reg. 

Bez. Liegnitz 520. 
Bevölkerung. Bewegung derf. in Preußen 515, in Braun- 
ſchweig 683. 

Bibliothek des Kaiferlihen Gefundheitsamtes. Verzeich— 
nifje der eingegangenen Geſchenke 50. 68. 96 118. 134. 
148. 162. 208. 222. 296. 338. 352. 384. 398. 444. 458. 
472. 504. 528. 560. 622. 636. 682. 710. 724. 752. 784. 

Bier. Galicylfäure im Bier in den Niederlanden 134, 
in Manila 370. Bierverfälihung in Sachſen 747. — 
Geſetzentwurf. Preußen 294. — Rechtſprechung 10. 
444. 658. 681. , a 

Bläschenausſchlag. Dfterreih 57. 289. 617. 626. 640. 
‚Ungarn 104, 320. 640. 716. 

Blei (blei- und zinfhaltige Gegenftände). Deutſches Neid. 
Petitionen zu dem Geſetz, betr. den Verkehr mit blei- 
und zinfhaltigen Gegenſtänden 79. Abänderung des 
Geſetzes 161. 216. Berathung über Krug- und Gefäß- 
deckel in der bayerifchen Kammer der Abgeordneten 

2 94. Frankreich 664. ©. Berbleiungsanftalten. 

Dleiröhren. Bekanntmach. ſ. Wafferleitung. 
DBleiftifte, gefärbte, — 
Bleivergiftungen in Ofenfabriken. Verordn. Berlin 110. 
Blindenſtatiſtif. Mähren 749. 
Bock's (Dr.) Pektoral. Bekanntmach. Berlin 664. 
Bodentemperaturen ſ. Grundwaſſerſtand. 
Bombay ſ. Cholera. 

Bonbons, gefärbte. Frankreich 662. 
Boritenvieh ſ. Schweine. 
Bouches du Rhöne, Dept. ſ. Schweinefeuche. 
Brandenburg, Provinz. Verordn. |. Schweinedärnte. 
Brandt'ſche Schweizerpillen. Befanntmad). Berlin 664. 

Reg.Bez. Düffeldorf 322. — Rechtſprechung 253. 
Branntwein. Verordn. Braunfchweig (zur Herſtellung 

von Medikamenten) 306. Spanien (Einfuhr) 311. 
Berhandlungen im öjterreichiichen De 
über den Zoll von gebrannten geiftigen Flüffigfeiteh, 
die Beiteuerung des Branntweind und Der mit der 
Branntweinerzengung verbundenen Preßhefenerzeu- 
gung 660. 

Branntwein, denaturirter. Verordnung ꝛc. Hefjen. (Ver: 
wendung desfelben zu Heilmitteln) 157. 

Brafilien f. Porto Alegre, Rio de Janeiro. — Berordn. 
ſ. Sanitätsvertrag, Volkskrankheiten. 

Bratheringe. Rechtſprechung 30. 
Braunſchweig, Staat ſ. Apotheken, Bepölkerung, Sterb— 

lichkeit (in Verwaltungsgebieten), Trichinoſe bei Schlacht— 
thieren, Tuberkuloſe (Perlſucht). — Verordn. j. Apo— 
theken, Arzneimittel, Arzneitaxen, Branntwein, Cocain, 
Drogenhandlungen, Hebammen, Impfweſen, Luxus— 
gefäße, Lymphe (Thier-), Phyſiker, Pocken, Schafräude, 
Thiere (lebende), Waagen. 

Braunſchweig, Stadt ſ. Kuhmilch. 
Brechdurchfall-ähnliche Erkrankungen. Schale 463. 533. 
Bremen, Staat, ſ. Nahrungsmittel. — Verordn. j. Thiere 

(lebende). 
Bremen, Stadt j. Trichinofe bei Schladhtthieren, Tuber- 

kuloſe (Perlſucht). 
Breslau, Reg.Bez. |. Büder, Flußverunreinigung, Geheim— 

mittel, Medizinal- und Sanitätsberichte, Waſſer— 
verſorgung, Witterungsnachweiſe. — Verordn. ꝛc. j. 
Rinder, Rinderpeſt, Schulen. 

Breslau, Stadt ſ. Arbeitshaus, Desinfektionsanftalten, 
Feuerwehr, Infektionskrankheiten, Kanaliſation, Me— 
dizinal- und Sanitätsberichte, Nahrungsmittel, Schlacht— 
häuſer, Sterblichkeit, Waſſerverſorgung, Witterungs— 
nachweiſe. — Verordn. ſ. Krankentransport. 

Brod. Geſetzentwurf. Deutſches Reich 194. 294. 
Brodmehl. Rechtſprechung 351. 
Bromberg, Neg.-Be. |. Inowrazlaw. — Verordn. |. Be— 

gräbnißplätze, Desinfektion, Gaſtſtälle, Gifte, Heb— 
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ammen, Snfeftionsfranfheiten, Pferdehandel, Thiere 
(Bieh- Ein- und Durdfuhr). ’ 

Brüfjel |. Sterblichkeit. 
Bruſtpulver ſ. Bruitthee. 
Bruftthee, St.Germain:Thee, Bruftpulv. Rechtſprechung 412. 
Büffelfeuche. Manila 831. 
Butter (Kunftbutter, Margarine). Franfreid, 662. — Ge- 

jeße, Verordn. Frankreich 471. Dünemarf 309. 395. 
439. Türkei 127. — Geſetzentwurf. Dünemarf 282. 

Calcutta f. Cholera, Impfweſen, Drarktpolizei, Medizinale 
und Oanitätsberichte, Pocken, Wafjerverforgung. 

Garbonnatronöfen. Bekanntmach. Berlin 650. 
Gafjel, Neg.-Bez. Verordn. ſ. Impfweſen, Schafräude, 

Thiere (lebende). 
Celluloid-Gegenſtände. Verordnung. Oſterreich 456. 
Champignons. Bekanntmach. Berlin 444. 
Chemuiß ſ. Nahrungsmittel, Tuberkuloſe (Perlſucht). 
Chile ſ. Santiago; j. ferner Cholera. 
China j. Shanghai; f. ferner Cholera. 
Cholera auf einem deutſchen Bafjagierdampfer in den. 

oftafiatiichen Gewäflern 477. Stand derjelben. Trieit 
232. Stalien 87. Oſtindien 431. 480. 491. 561. 599. 

Bombay 5. 255. 343. Galcutta 385. 494. 637. 683. 
623. Singapore 237. 343. 374. Niederländiſch— 
Indien 575. 743. Philippinen 729. China 533. Shan 
gai 613. Macao 477. 623. Argentinien 119. Chile 
(Santiago) 33. 480. Balparaifo (Duillota, Valpa— 
raiſo) 33. 101. 241. — Verordn. |. Volkskrankheiten. 

Gigarren. Bekanntmach. (Anlagen zur Anfertigung bon 
—) (Deutjches Reich 320. Preußen 703. Berlin 437. 

Coblenz, Neg.-Bez. |. Bäder, Geheimmittel, Mepdizinale 
und Sanitätsberihte, Nahrungsmittel, Waſſerverſor— 
gung. — Verordn. j. Apothefergehilfen, Gifte. 
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Darmſtadt, Kreis, 

Desinfektion. 

 Drogenhandlungen. 

Cocain. Beftimmungen. Braunfchweig 292. Sahjen-Mei- 
ningen 451. Schwarzburg-Ntudolitadt 600. 

Columbien. Verordn. ſ. Volkskraukheiten. 
Comité consultatif d’bygiene publique de France, 

ihäftsbericht für 1886. 660. | 
Congo-Staat. Verordn. ſ. Getränke (geiftige). 
Cöslin, Neg.-Bez. ſ. Bäder, Fleiſch, Medizinal- und Sani— 

tätsberichte. — Verordn. ſ. Apotheker, Augenbinde— 
haut- Entzündung, Diphtherie, Infektionskrankheiten, 

Ge—⸗ 

Pocken, Schweinekrankheiten (bösartige), Thiere 
(lebende). a: 

Cſillag's Haarwuhspomade. Bekanntmach. Berlin 751. 
Cuba, Inſel j. Gelbfieber, Boden. 

Dänemark j. Diphtherie (des Geflügels), Drufe, Lungen- 
ſeuche, Maulſeuche, Milzbrand, Boden, Näude, Rauſch— 
brand, Rothlauf, Noß, Rückenmarkstyphus, Schweine: 
franfheiten, Wurm. — Gejebe, VBeroron. ſ. Butter, 
Schweine, Schweinefleiich, Schweinefranfheiten, Volks— 
franfheiten. — Gefjegentwurf |. Butter. 

. Danzig, Neg.- Bez. j. Fledtyphus. — Verordn. |. Infek— 
tionskranfheiten, Schulen, Schweinefranfheiten (bös- 
artige), Tollwuth. 

Verordn. j. Mineralwaſſer. 
Daſſel, Reg.Bez. Hildesheim, ſ. Unterleibstyphus. 
Deputation, Wiſſenſchaftliche, für das Medizinalweſen. 

Geſchäftsanweiſung 642. 
Verordn. ꝛc. bei anſteckenden Krankheiten 

der Menſchen. Berlin 26. 534 Lübeck 307. — bei 
dem Quarantäne» Syitem. Louifiana 752. — von 
Saftftällen. Neg.-Bez. Poſen 554. Neg.: Bez. Brom: 
berg 720. — in Beſchlagſchmieden. Neg.-Bez. Xieg- 
nitz 520. — bei. Biehbeförderungen auf Eifenbahneır. 
Sadjen - Meiningen 705. Eljaß : Lothringen 648. 
Desinfektiong-Reglement. Egypten. 662. 

Desinfektionsanftalten. Breslau 509. — Verordn. Berlin 
437 

Desinfeftionsapparate. Stadt Höttingen 397. — Verordn. 
eg. Bez. Potsdam 276. Reg.Bez. Düfjeldorf 426. 
Bayern 708. 

Desinfeftoren, Henneberg'ſche. Verf. Preußen 264. 
Deutiches Reich ſ. Apotheken, Blei (blei- und zinkhaltige 

Gegenjtände), Feuerbeitattung, Gefundheitsamt, Impf— 
weſen, Lungenjeuche, Marine, Neichstag, Rotz, Säug— 
lingsſterblichkeit, Sterbetafel, Thierbejiter, Thierfeuchen, 
Tollwuth, Viviſektion. — Berordn. ꝛc. j. Anlagen, 
Apothefer-Gehülfen, Arjen, Ausftellung (Unfallver— 
hütung), Blei (blei- und zinfhaltige Gegenftände), 
Gigarren, Karben, Geſpinnſte, Gewebe, Gummimaaren- 
fabrifen, SKauffarteifchiffe, Leichenpäſſe, Petroleum, 
Prüfung, Thermometer, Thiere (lebende), Thierfeuchen 
(Entihädigung), Thierjeuchen- Statijtif, Volkskrank— 
beiten, Zinn. — Geſetzentwurf |. Brod, Wein. 

Diphtherie der Menſchen. Verordn. Provinz Schlejien 
275. Reg.-Bez. Eöslin 251. Mecklenburg-Strelitz 
323. Spanien 650. 

Diphtherie des Geflügel. Gutachten der Kal. Wiſſenſch. 
Deputation für das Wedizinalwejen, betr. Übertragung 
auf Menfchen 13. Dänemark 215. 

Diphtherie der Pferde. Stalien 188. 
Diphtherie der Thiere j. Diphtherie des Geflügel, Diph— 

therie der Pferde, Schweinediphtherie. 

Dresden ſ. Sterblichkeit. — Verordn. |. Snfektionskranf: 
beiten. 

Derordn. Braunfchweig 442. 
Drogen» und Farbwaarenhandlungen. Verordn. Neg.- 
Bez. Königsberg 465. 

Drogen-, Material» und Farbwaarenhandlungen. Ber: 
ordn. ng Potsdam 677. Reg.Bez. Arnsberg 406. 

Drufe. Dünemarf 215. 
Düfjeldorf Neg.-Bez. |. Barnıen. — DVerordn. ſ. Arznei: 

mittel, Brandtihe Schweizerpillen, Desinfektions- 
apparate, Fäkalienabfuhr, Geheimmittel, Hebammen: 
wejen, Heilmittel, Snfektionsfranfheiten, Sranfenhaus- 
ärzte, Xurusgefäße, Ninder, Schulhäufer, Schul 
vevifionen, Thiere (lebende), Thierärzte. 

% 

Ecuador. Berordn. ſ. Volkskrankheiten. 
Egypten ſ. Lungenſeuche, Maul- und Klauenſeuche. — 

Verordn. ſ. Desinfektion, Gifte, Sanitätsreglement, 
Volkskrankheiten. 

Einwandererſchiffe. Geſetzentwurf. Argentinien 32. 
Eiſenbahnweſen. Erkrankungsverhältniſſe der deutſchen 

Eiſenbahnbeamten 575. Dienſtunfähigkeits- und 
Sterbensverhältniſſe derſ. 697. — Verordn. Desinfektion 
der zum Viehtransport benutzten Eiſenbahnwagen. 
Sachſen-Meinigen 705. Elſaß-Lothringen 648. ©. 
Thiere (lebende). 

Elberfeld ſ. Sterblichkeit. 
Elſaß-Lothringen ſ. Lothringen; ſ. ferner Impfweſen, Me— 

dizinal- und Sanitätsberichte. — Verordn. ſ. Des— 
infektion, Eiſenbahnweſen, Schweine, Thiere (lebende), 
Thierſeuchen. 

England ſ. Großbritannien. 
Entihädigungen ſ. Thierbefiker. 
Entwäfjerungsanlagen. Berordn. Stadt Köln 141. 
Erfurt, Neg.-Bez. ſ. Mühlhaufen i. Th. — DVerordn. ıc. 

ſ. Hundefuhrwerfe, Schlafitellenwefen. 
vd. Erhardt, Dr. Alois + 339. 
Erkrankungen. Wochennachweiſungen der aus deutſchen 

Stadt: und Landbezirken gemeldeten. — 3. 21. 35. 
as ls, en 10RS DAL Aare aloe ker, or Bulle 
2054,248.0251.02.112,285::303:2 317... 327.341, 359. 
— ⏑ 453 441.746 14794935 50% 

170909 312294998906909.40.981599..615410258 639% 
633. 671. 685. 699. 713. 731. 745. 775. ©. Bred)- 
Durchfall, Eiſenbahnweſen, Gejundheitsitand, Heer- 
wejen, Stranfenhäufer, Medizinal- und Sanitäts— 
berichte, die einzelnen Krankheiten. 

— nad Berimpfung von Thierlymphe (Dr. 9. Broße) 33. 
Erfranfungsitatiitif. Bayern 73.566. Neg.-Bezirke Nieder— 

bayern 566. Dberfranfen 567. Schwaben und Neu— 
burg 421. Nürnberg 269. Prag 585. Kanton Bafel- 
Stadt 569. — Verordn. Bayern 708. Reg.-Bez. Un: 
terfranfen und Ajchaffenburg (Snfektionstranfheiten) 
48 8. 

Ehgeräthe |. Zinfbled. 
Eſtland ſ. Boden. 

Fabriken, Aus den Jahresberichten der mit Beauf— 
ſichtigung derſelben betrauten Beamten 146. — Ver— 
ordn. Schweiz 513. 

Füfaltenabfuhr. Berordn. Reg.Bez. Düffeldorf 486. Stadt 
Mühlhaufen 497. 

Farben f. Bleiftifte, Bonbons, Federhalter, Oblaten, Diter- 
eier, Wein, Zuderwerf. — Verordn. Deutjches Reich 
(Unterfuhung von Karben, Geſpinnſten und Geweben 
auf Arſen und Zinn) 260. Baden (Verwendung bei 
der Herftellung von Nahrungsmitteln 20.) 488. ©. 
auch Kinderfpielzeug, Spielwaarenfabrifation. 

Zarbwaaren - Handlungen. DBerordn. ſ. Drogen » Hand» 
lungen. 

Febris perniciosa. 
Federhalter gefärbte. 

Türfei 255. 
Sranfreich 664. 

Seilhalten. Rechtſprechung 279. 368. 
Kette. Veroron. Türkei 127. 
Feuerbeſtattung. Berathung der Petitionsfommiffion des 

Reichsſtags 161. Verhandl. des ſächſiſchen Landtags 
281. 

Feuerwehr. Breslau 509. 
FSindelanftalt. Prag 445. ©. aud) Gebäranftalt. 
Finnland. Berordn. ſ. Schweine. 
Flecktyphus. Reg.Bez. Danzig 343. 371. Neg.- Be. 

Magdeburg 343. 357. 445. Stadt Magdeburg 209. 
237. 315. Stadt Gardelegen 287. Kreis Stolzenau 
287. Reg.⸗Bez. Hannover 431. Reg.Bez. Hildes- 
heim 315. Warjhau 515. 

Fleiſch. Reg.Bez. Cöslin 259. ©. Schweinefleiich. — Ge 
jeße, Berordn. ꝛc. Neg.-Bez. Frankfurt 391. Neg.- 
Bez. Arnsberg 406. Stadt Köln (Freibanf) 140. 
Baden 336. Frankreich (Einfuhr) 445.  Stalien 
(Einfuhr) 750. Argentinien (Ausfuhr) 82. — Ent» 
wurf. Frankreich (Einfuhr) 82. 313. Recht⸗ 
ſprechung 264. 279. 280. 337. 368. 396. 649. 707. 
©. auch Wurſt. 



Fleiſchſchau. Berlin 68. 508. Mähren 750. — Recht: 
ſprechung 606. 621. 649. 

Fleiſchvergiftung. Sachſen 746. Ludwigshafen 388. 
Fleiſchwaaren-Induſtrie in den Vereinigten Staaten von 

Amerika 82 
Florida |. Gelbfieber. 
Flüffigfeiten, gebrannte geiſtige ſ. Branntwein. 
Flüfligfeitsmaße aus Zinnlegirung. — Belanntmad). 

Mecklenburg-Strelitz 657. 
©. Berein. Tlußverunreinigung. Reg.Bez. Breslau 55. 

Frankfurt, Neg.-Bez. Verordn. ſ. Fleiſch. 
Frankfurt a. M. ſ. Medizinal- und Sanitätsberichte. 
Frankreich ſ. Dept. Bouches du Rhöne; ſ. ferner Ben— 

zosſäure, Blei (blei- und zinkhaltige Gegenſtände) 
Bleiſtifte, Bonbons, Comité consultatif d’hygiene, 
Federhalter, Geſundheits-Zündhölzer, Getränke, Kon— 
greß, Lungenſeuche, Maul- und Klauenſeuche, Milch— 
flaſchen, Milzbrand, Nahrungsmittel, Oblaten, Diter- 
eier, Pferdetyphus, Rauſchbrand, Neben, Rothlauf, 
Rotz, Saccharin, Schafpocken, Schafräude, Schweine— 
ſeuche, Thierſeuchen, Tollwuth, Tuberkuloſe (Perlſucht), 
Weinverfälſchungen, Wurm, Zinn (zinnhaltige Gegen— 
ftände), Zuckerwerk. — Gejete, Verordn. ſ. Alkohol, 
Butter, Fleiſch, Gefundheitsbeamte, Sinderjpielzeug, 
Leihenbeförderung, Lungen »- Darmentzündung der 
Schweine, Milzbrand, Duarantäne, Rauſchbrand, 
Rothlauf, Sanitätsftatiftif, Schweine, Ihierfeuchen, 
Zuberfulofe (Berljucht), Volköfrankheiten, Wein. — 
Entwürfe ſ. Fleiſch, Gefundheitöpflege, Miedizin (Aus— 
übung derf.), Olivenöl, Proftitution, Syphilis, Wein- 
verfälihungen, Wohnungen. 

Früchte, eingemachte. Verordn. f. Alkohol. 
Fruchtſäfte. Verordn. j. Alkohol. 
Fuhrwerk, öffentliches. Verordn. Lübeck 308. 
Fußſchweiße. Verf. Preußen 570. 

Gardelegen |. Flecktyphus. 
Gaftitelle (und Ausfpannungen). Berordn. Neg. Bez. 

Gumbinnen 482. Reg.Bez. Poſen 534. Reg.Bez. 
Bromberg 720. 

Gebär- und Findelanſtalt, niederöſterreichiſche 608. 
Geburtsverzeichniſſe. Verordn. Mecklenburg-Schwerin 488. 

Sachſen-Altenburg 489. 
Gefangene. Medikamente zur Behandlung derſ. 

Preußen 377. 
Gefangenenanſtalt au Herford 518. 
Gefäßdeckel ſ. Krugdedel. 
Geflügel j. Diphtherie. 
Gegenjtände, blei- und zinfhaltige ac. f. Blei, Zinn. _ 
Geheimmittel. Berlin 508. Reg.Bez. Coblenz 305. — 

Bekanntmachungen ꝛc. Berlin 32. 130. 131. 132. 162. 
180. 282. 384. 664. 696. Provinz Hannover 347. 
Neg.- Bez. Potsdam 217. Reg.-Bez. Breslau 55. 
Neg.- Bez. Magdeburg 466. Reg.-Bez. Düffeldorf 
822. 378. Bayern 608. Sachſen-Altenburg 500. 
Spanien 536. — Rechtſprechung 92. 253. 

Geheimmittelunwejen. Neg.-Bez. Trier 565. Bayern 68. 
Sachſen 50. Beſchlüfſe des XVI. deutſchen Ärzte— 
tages 607. 

Gehilfe, Strafbarkeit desſ. Rechtſprechung 396. 
Gelbfieber. Santa Cruz (Kangriſche Inſeln) 773. Florida 

623. Inſel Cuba 167. Rio de Janeiro 445. — Ver— 
ordn. ſ. Volkskrankheiten (zeitweilige Mafregeln). 

Verf. 

Gemeinde-Sanitätsdienſt. Geſetzentwürfe. Niederöſter— 
reich 682. Schleſien (Oeſterreich) 682. Steiermark 
682. Krain 682. 

Semüfefonferven. Berordn. Defterreich 443. 
Geniditarre, epidemifche. Reg.-Bez. Oppeln 371. — 

Erlaß. Preußen 751. Bekaͤnntmachung ſ. Heilmittel, 
Genußmittel, Berbraud) derf. in Europa 542. ©. Nah: 

rungsmittel. 

Gerichtswundarzt. Bekanntmach. Württemberg 469. 
Geſchäftsanweiſung für die Wiſſenſchaftliche Deputation 

für das Medizinalweſen 642. 
Geſpinnſte. Bekanntmachung |. Farben. 
Geſundheitsamt, Staijerl. Etat desſ. 180. Staatliches — 

von New-York, Zahresbericht 778. — Sejegentwurf. 
Oeſterreich (Errichtung eines foldhen) 490. 

1 — 

Gefundheitsbeamte. Verordn. Frankreich 411. 
Geſundheitskongreß. Lima 32. 
Geſundheitspflege (Geſundheitsdienſt). Gefeßentwurf. Ita— 

Yien 116. 430. 542. Frankreich 161. ©. auch Kauf: 
fahrteifchiffe, Kongreß, Oanitütsftatiftif, Verein. — 
Rechtſprechung 536. ' 

Geſundheitsſchädigungen durch Ueberſchwemmungen. Rund- 
ichreiben. Preußen 262. 347. 361. Meclenburg- 
Schwerin 348. ‘ 

Gefundheitsitand. Wöchentliche Nachrichten über den — 
und den Gang der VBolföfranfheiten im In- und Aus 
lande 1. 19. 33. 51. 69. 83.101. 119. 135. 149. 167. 
181. 195. 209.:.223. 241., 255.269. 283. 301.315. 
325. 339. 357. 371. 385. 399. 417. 431. ,445. 459. 
477. 491. 505. 515. 529. 547. 561./77019...085..595: 
613. 623. 637. 651, 669. 683. 697. 711. 729. 745. 773. 

Monatlihe Nachrichten desgl. 1. 83. 149. 223. 
285. 342. 399. 459. 529. 595. 651. 711. ,©. die ein- 
zelnen Länder und Städte, ferner Erkrankungen, Heer: 
wejen, Snfektionsfranfheiten, Medizinal- und Gani- 
tätsberichte, ©terblichkeit. 

Geſundheitstechnik ſ. Verein. — Verf. Stalien (Unter- 
weijung der Aerzte in der.) 513. 

Gejundheits-Zündhöher. Frankreich 662. 
Getränfe, geiſtige. ‘preisaufgabe betr. Unterſuchung derf. 

in Frankreich 96. — Berordn. Gongo-Otaat 514. ©. 
Spirituofen, Verein. 

Gewebe. Bekanntmahung |. Farben. 
Gewerbehygiene Berlin 508. ©. Cigarren, Fabriken, 

Häutelager. — Rechtſprechung 536. 

Gifte. Verordn. Neg.- Bez. Bromberg 249. Peg.» Bez. 
Goblenz 737. Mecklenburg-Schwerin 278. Egypten 
581. — Nechtiprehung 396. 

Goes (Niederlande). Zrichinofe 187. 
Göttingen f. Desinfektions - Apparate, 

QTuberfuloje bei Schladhtthieren. 

Großbritannien f. Irland, London; ſ. ferner Lungenfeuche, 
Milzbrand, Rotz, Schweinefranfheiten, Sterblichkeit (in 
Berwaltungsgebieten), Thierjeuchen, Tollwuth, Tuber- 
kuloſe (Berljucht), Wurm. — Verordn. ſ. Animals, 
Impfweſen, Lungenfeuche, Rinder, Schafe, Schleswig- 
Holstein Order, Schweine, Schweinefranfheiten, Thiere 
(lebende), Thierjeuchen, Volkskrankheiten, Ziegen. 

Grundwafjeritand und Bodentemperaturen in Berlin und 
Münden 36. 72. 170. 198. 304. 342.420. 462. 564. 
588. 654. 700. 

Gumbinnen, Reg.Bez. Verordn. |. Gaititälle, Kehricht, 
Jtinderpeit, Schweine, Schweinefranfheiten, Thiere 
(lebende). 

Summtmwaarenfabrifen. Bekanntmach. Deutſches Reich 495. 
Gypfen der Weine j. Wein. 

Trichinoſe und 

Haarwuchspomade . Giillag. 
Haiti. DVerordn. ſ. Volkskrankheiten. 
Hamburg |. Nahrungsmittel, Sterblichkeit. — Berordn. ic. 

j. Abfälle, Auswandererwejen, Kehricht, Medizinal— 
ordnung, Thiere (lebenpe). 

Hamburger Thee. Bekanntmachung. Berlin 664. 
—— Provinz. Verordn. ſ. Arzneimittel, Geheim— 

mittel. 
RR Neg.- Bez. j. Kreis Stolzenau; . ferner Fled- 

8 yphus. 
Hannover, Stadt ſ. Tuberkuloſe (Perlſucht). 
Harnblutſeuche der Rinder. Italien 74. 
Harzer Univerſal-Blutreinigungsthee. 

Berlin 282. 
Häute. Verordn. Belgien 436. 
Häutelager. Beſcheid. Preußen 74. 
Hautwurm ſ. Wurm. 2 

Hebanmenmwefen. Verordn. Neg.-Bez. Königsberg 390. 
Reg.-Bez. Bromberg 334. Neg.-Bez. Aurid) 405. 
Neg.-Bez. Düfjeldorf 438. Bayern 708. Mecklenburg: 
Scmerin 203.469. Mecdlenburg-Streliß 441. Braun: 
ſchweig 350. 363. Sachſen Meiningen 158. Sachſen— 
Altenburg 489. 511. Walde 394. Neuß j. %. 75. 
Lippe 127. — Rechtſprechung 557. 

Belanntmahung. | 
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Heerweien. Ganitätsverhältnifie. 
715. Buyern. 547. 

ß ©. aud) Marine. 
Heilmittel. Bekanntmach, 2c. Berlin (gegen Genicditarre) 
32. 132. Neg.-Bez. Düfjeldorf (Anpreifen derf.) 378. 

Helfen (denaturirter Branntwein zur Herftellung von 
Heilmitteln) 157. — Rechtſprechung 571. 

Heilquellen j. Bäder. — 
Herford f. Gefangenenanitalt. 
Hefien j. Kreis Darmitadt; |. ferner Sterblichkeit (in 

Verwaltungsgebieten). — Berordn. ſ. Apotheker, 
Arzneitaxe, Arzte, Branntwein, Heilmittel, Impf— 
weſen, Thiere (lebende). 

Hildesheim, Reg.Bez. ſ. Kreis Zellerfeld, Daſſel; ſ. ferner 
Flecktyphus, Infektionskrankheiten. — Verordn. ſ. 
Schlachthäuſer. 

Hochſchulen ſ. Unglücksfälle. 
Homöopathie. Eingaben betr. die — in der Württem— 

bergiſchen Kammer der Abgeordneten 221. 
Hongkong. —— Schule für Chineſen 148. 
Hörde ſ. Tuberkuloſe (Perlſucht). 
Hornvieh. Seuche unter den — Türkei 290. 319. 
Hühneraugen-Extrakt. Bekanntmach. Berlin 32. 
Hühnercholera. Italien 74. 188. 305. 377. 779. 
Hülfsleiſtung bei plötzlichen Unglücksfällen ſ. Unglücksfälle. 
Hundefuhrwerke. Befanntmac. Neg.-Bez. Stralſund 424. 

Reg.Bez. Erfurt 291. 
Hygiene. Unterricht in derſ. im Preuß. Staatshaushalts- 

Etat 67. Profeſſur, außerordentliche in München 116. 
Hypnotiihe Vorſtellungen. Erlaß. Sachſen 643. 

Preußen ꝛc. 119. 360. 
Oeſterreich 5. 214. 403. 729. 

Smpfanftalt (Gentral-) in München 116. 180. 
Impfweſen. Deutjches eich (Denkichrift) 161. 

nifje des Smpfgejchäfts 1884) 370. Reg.Bez. Merſe— 
burg 229. Reg.-Bez. Trier 565. Elia - Lothringen 
139. Lübeck 580. Deiterreic 88. Mähren 749. Trieft 
232. Gtodholm 773.  Galeutta 494. — Er— 
franfungen nad) DBerimpfung von Thieriymphe 
(Dr. 9. Protze) 33. — Berhandlungen der bayerischen 
Kammer der Abgeordneten 312. ©. aud) Impf— 
anftalt, Lymphe (Thier-), Preisaufgabe. — Ver— 
ordn. ꝛc. Meg.» Bez. Stettin (Smpfdefhädigungen) 
2%. Bayern 277. Württemberg 440. Heſſen 157. 
171. Braunjchweig 349. 394. 441. 442. 600. Sachſen— 
Meiningen 507. Ungarn 173. Großbritannien 620. 

Anſteckende Ausjchlagskranfheiten im Zufammen- 
hange mit der Smpfung. Preußen 590. Reg.Bez. 
Caſſel 781. Heſſen 647. Mecklenburg - Streliß 647. 
Sachen Meiningen 677. Gadfen- Altenburg 738. 
— Gejeßentwurf. Stalien 542. — Rechtſprechung 723. 

Sndien. ©. Niederländiſch-Indien, Dftindien. 
Snfeftionsfranfheiten. Neg.-Bez. Hildesheim 773. Breslau 

BI rinbutg 403.  Stalien. 55. 375. 626. 
Mailand 360. 519. Spanien 672. Moskau 56. 258. 
491. 585. — DBerordn. ꝛc. Reg.Bez. Potsdam 391. 
Neg.-Bez. Stettin 334. Neg.-Bez. Köslin 322. Neg.- 
Bez. Bromberg 627. Reg.Bez. Düffeldorf 154. 
Schaumburg » Kippe 470. Kippe 782. Schweiz 
552. Straits Oettlements 295. DVerbreitung an- 
ftedender Strankheiten in den Schulen. Preußen 
750. Reg.Bez. Danzig 390. Reg.Bez. Merfeburg 485. 
Dresden 704. Schaumburg-Tippe 470. Defterreich 522. 
— Beſchluß der nationalen Konferenz der Staatlichen 
Gejundheits-Behörden zu Wafhinaton 412. Giehe 
auch Anzeigepflicht, Beerdigung, Desinfektion, Er: 

i franfungsitatitif, Krankentränsport. 
Inowrazlaw j. Trichinofe. 
Snperfehrbringen. Rechtſprechung 280. 649. 
Stand ſ. Lungenſeuche. — Verordn. |. Lungenfeuche, 

Pleuro-Pneumonia Order. 
Irrenanſtalten. Verordn. Preußen (Privat-) 107. 735. 

Reg. Bez. Schleswig (Privat) 495. — Geſetzentwurf. 
Spanien 324. 

Irrenſtatiſtik. Niederlande 777. 
Stalien j. Mailand, Rom; ſ. ferner Anthrarbräune, Be 

jhäljeuche, Cholera, Diphtherie ver Pferde, Harnblut- 
ar Hühnercholerag, Snfektionsfranfheiten, Klauen— 
euche, Kongreß, Lungenentzündung bei Thieren, 

(Ergeb: 

NIE 

Lungenſeuche, Maul» und Klauenſeuche, Mtedizinal- 
und Sanitätsberichte, Milchmangel, Milzbrand, Bocen 
bei Thieren, Rauſchbrand, Nothlauf, Rotz, Schafpoden, 
Schafräude, Schweinefranfheiten, Thierfeuchen, Toll: 
wuth, Typhus, Wein, Wurm. — Berordn. ꝛxc. ſ. 
Fleiſch, Geſundheitstechnik, Kirchhöfe, Kurpfuſcherei, 
Maul- und Klauenſeuche, Medizinalperſonal, Rinder, 
Sanitätsbulletins, Schweinefleiſch, Syphilis, Thier— 
ſeuchen, Volkskrankheiten. — Geſetzentwurf ſ. Geſund— 
heitspflege, Impfweſen, Wein. 

Jahrbuch, ſtatiſtiſches. Baden 135. 
Jahresberichte, ſtatiſtiſche ſ. Medizinal- und Sanitäts— 

berichte. 
Japan. Verordn. ſ. Arzneimittel, Volkskrankheiten. 

Kaffee. Rechtſprechung 311. 
Kanaliſation. Breslau 254. 509. 
Karlsruhe ſ. Tuberkuloſe (bei Schlachtthieren). 
Katarrh-Pillen, Hager's. Bekanntmachung. Berlin 180. 
Kauffahrteiſchiffe. Anleitung zur Geſundheitspflege an 

Bord derſ. 559. — Bekanntmachung. Deutſches 
Reich 641. 

Kehricht. Verordn. Preußen 57. Neg.-Bez. Gumbinnen 
7. Reg.Bez. Schleswig 104. Mecklenburg-Schwerin 

389. Hantburg 25. 
Kindbettfieber. Verordn. Mecklenburg. Schwerin (Anzeige 

pflicht) 488. 
Erlaß. Kinderſpielzeug. 

569. 706. 
Kirchhöfe. Erlaß. Italien 524. 
Klauenſeuche. Oeſterreich 57. 

Belgien 361. 703. 715. 

Frankreich (Färben deſſ.) 61. 

153. Italien 74. 779. 
Niederlande 715. — Der: 

ordnung. Schweden 258. 124. 534. 
Kleefalz. Verordn. Schleſien 276. 
Knappichafts-Verein, oberſchleſiſcher. Sanitätsbericht 566. 

- Köln, Stadt. Verordn. f. Entwäfjerungsanlagen, Fleiſch. 
Konferenz, nationale, der ftaatlihen Gejundheits-Behörden 

zu Wafhington 412. 
Kongreß, italienischer, für Gejundheitöpflege 583. 
Kongreß zum Studium der Tuberkuloſe des Menfchen 

und der Thiere zu Paris 162. 558. 
Kongrefie 2c. ſ. Apotheferverein, Aerztetag, Bädertag, Ge- 

jundheitsfongreß, Konferenz, Landeskulturrath, Medi 
zinalbeantten- Verein, Sanitätöfonvention, Verein, 
Bereinigung, Berfammlung, Weinbau-Kongreß. 

Königsberg, Neg.-Bez. |. Medizinal- und Sanitätsberichte. 
— Berordn. 2. |. Arzneibgzgeihnungen, Atteſte, 
Drogenhandlungen, Hebammen, Medizinalbeamte, 
Recepte, Ninderpeft, Schweine, Trichinofe. 

Königtranf von H. Gerting. Belanntmadh. Berlin 696. 
Konftantinopel ſ. Krankenhäuſer. 
Krain. Geſetz-Entwurf ſ. Gemeindeſanitätsdienſt. 
Krankenhäuſer. Wöchentliche Nachweiſungen der aus 

Berliner — gemeldeten Erkrankungen 3. 21. 35. 58. 
212. 85..103%1912°1572° 151.016» 71830 19.212222. 
243. 257. 271. 285. 3037317. 327. 341.359. 378. 387. 
401. 419. 433. 447. 461. 479. 493. 507. 517. 531. 549. 
563. 577. 587. 597. 615. 625. 639. 653. 671. 685. 699. 
11a 191. 745,775, 

Kranfenhäufer in München 480, in Paris 534. Kranken: 
bewegung im deutſchen Hoſpital zu Konjtantinopel 
494. — Derordn. Neg.-Bez. Düjfeldorf (Kranken— 
hausärzte) 439. 

Krankenpfleger. Berf. Preußen 109. 
Kranfentransport. Verordn. Berlin 719. Stadt Breslau 

581. Lübeck 308. 
Kranfenverficherung der Arbeiter 464. 
Kreisphyfifer (Phyſiker). Verordn. Preußen (Prüfung) 

451. Medlenburg-Schwerin (Sahresberichte) 292, 
(regelmäßige Friften) 488. Braunſchweig (Vertretung) 
295 

Krippen. Baden 138. 
Serug und Gefäßdedel. Beratung in der bayrifchen 

Kammer der Abgeordneten 94. 
Küchenabfälle ꝛc. ſ. Kehricht. 
Kuhmild. Braunfchweig 514. — Verordn. Berlin 43. 

444, 472. 514. Nordhaufen 189. Bayern 392. 
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Kunftbutter ſ. Butter. 
Kunftwein f. Wein. 
Kupfergefäße. Verordn. Dfterreich (bei Erzeugung der 

Gemüfefonjerven) 443. Rt 

Kurpfufcherei. Berlin 508. Sachſen 50. 747. Paris 
(Dr. Wliot) 14. — Erlaß. Stalien 512. — Recht— 
iprejung 204. 218. 396. 

Laboratorien, DVerordn. Spanien (zur Unterfuhung 
von Moft, Wein, Alkohol 2c.) 158. 

Laftodenfimeter. Bekanntmach. Bayern 392. 
Landeskulturrath im Königreich Sachſen. XXV. Plenar- 

Verſammlung 696. S. auch Milch, Schweine, Tri— 
chinen, Tuberkuloſe (Perlſucht). 

Lazarethe, (Garnifon-). Verf. Preußen (Ausbildung von 
Seranfenpflegern in denf.) 109. (Zinnerne Geräthe 
im — Haushalt) 110. 

Lebenswecer. Bekanntmach. Berlin 162. 
Lehrerfeminarien ſ. Unglüdsfälle. 
Leichenbeförderung. Beltimmungen. Preußen 389. Bayern 

202. Sachſen 426. Württemberg 393. Baden 407. 
Meclenburg-Schwerin 440. Mecklenburg-Strelitz 441. 
Sadjjen - Meiningen 442. Sachen » Altenburg 408. 
Anhalt 429. Schwarzburg-Nudolftadt 452. Walded 
452. Neuß ä. 2. 408. Neuß j. L. 521. Schaumburg- 
Lippe 678. Lippe 456. Lübeck 429. Frankreich 381. 

Leihenpäffe. Verf. Deutſches Reich 675. Preußen_656. 
Leichenſchau. Werordn. Stadt Magdeburg 277. Gtadt 

Kordhaufen 217. Bayern 26. 
Leichenverbrennung j. Feuerbejtattung., 
Leipzig f. Medizinal- und Sanitätsberichte, Wild, Sterb— 

lichkeit, Trichinenſchau. 
Lepra in Petersburg 655. 
Liegnib, Neg.-Bez. Verordn, ſ. Beſchlagſchmieden, Des- 

infeftion, Maul- und Klauenſeuche, Thiere (lebende). 
Liegnik, Stadt |. Unterleibstyphus. 
Lima ſ. Gefundheitsfongreß. 
Lippe. Berordn. ſ. Arzneitare, Hebammen, Infektions— 

franfheiten, Zeichenbeförderung, Thiere (Ibende). 
London j. Sterblichkeit. 
Londoner Hafen. Berichte des ärztlichen Gejundheits- 

beamten 345. 702. 
Lothringen. Derordn. j. Rinder. 
Louifiana. Verordn. ſ. Desinfektion, Duarantäne, Volks— 

franfheiten. 
Lübeck, Staat. Verordn. ſ. Desinfektion, Fuhrwerfe, Smpf- 

weſen, Kranfentransport, Leichenbeförderung, Medi— 
zinal- und Ganitätsberichte, Rothlauf, Schweine- 
krankheiten, Thiere (lebende). 

Lüdenſcheid ſ. Tuberkuloſe. 
Ludwigshafen ſ. Fleiſchvergiftung. 
Lünebürg. Reg.Bez. Verordn. ſ. Thiere (lebende). 
Lungen-Darmentzündung der Schweine, anſteckende. Frank— 

reich 733. — Verordn. Fraukreich 691. 716. 
Lungenentzündung bei Thieren. Stalien 188. 
Lungenſeuche. Deutjches Reich 89. Oſterreich 57. 153. 247. 

288. 617. 626. 640. Mähren 750. Ungarn 104. 247. 320. 
640. 716. Stalien 74. 188. 305. 779. Schweiz 139. 238. 
599. 688. Frankreich 22. 201. 403. 687. 732. Groß— 
Britannien 57. 122. 214. 259. 278. 377. 421. ‚580. 
686. 734. Irland 23. 44. Belgien 171. 361. 703. 
7115. Dänemarf 215. Egypten 42. 171. 716. — 
Berordn. Ungarn 716. Irland 25. Niederlande 722. 
N 27. 124. 290. — Enquete in Großbritannien 
VO. 

Luremburg. Berordn. ſ. Schweine, Schweinefleiſch. 
Luxusgefäße, jog. Verordn. Reg.Bez. Düfjeldorf 581. 

Braunfcweig 350. 
Lymphe (Thier-). Erkranfungen nad) Verimpfung mit 

joldher 33. — Verordn. Preußen 362. Mecklenburg- 
Schwerin 323. Mecklenburg-Strelit 323. Braun- 
ihweig 441. Sachſen-Meiningen 307. 

Macao f. Cholera. 
Madrid |. Sterblichkeit. 
Magdeburg, Neg.-Bez. |. Gardelegen; f. ferner Flecktyphus. 
— ſ. Geheimmittel, Schweinefleiſch, Thiere 
ebende). 

Magdeburg, Stadt |. Flecktyphus, Medizinal- und Sani— 
tätsberichte, Sterblichkeit. — Verordn. f. Leichenichau. 

Mähren ſ. Alkoholismus, Blindenftatiftif, Fleiſchſchau, 
Impfweſen, Zungenjfeuche, Maul- und SKlauenjeuche, 
Medizinal- und Sanitätöberichte, Milzbrand, Noth- 
lauf, Thierſeuchen, Witterung. 

Mailand |. Snfektionsfrankheiten, Boden. 
Manila ſ. Bier, Büffelfeuche, Nahrungsmittel. 
Margarine j. Butter. 
Narienwerder, Reg.Bez. Verordn. ſ. Maul- und Klauen- 

feuche, Rinder. 

Marine, Kaiferlid Deutſche. Ganitätsbericht 417. 
Marktpolizei. Wien 574. Trieft 231. Galcutta 494. 
Marokko. Berordn. f. Volkskrankheiten. 
un Berordn. |. Drogen-Hand- 

ungen. 
Maulſeuche. Belgien 171. 361. 703. 715, Dünemarf 215. 
Maul: und Klauenfeuhe. Altona 534. Diterreich 57. 

153. 247. 288. 617. 626. 640. Mähren 750. Ungarn 
104. 215. 260. 275. 320. 640. 716) Stalien 74. 188. 
305. 779. Schweiz 139. 233. 599. 688. 702. Franfreich 
22. 201. 404. 687. 733. Numänien 41. Egypten 
403. 495. 600. — Berordn. Berlin 688. 750. Jteg.- 
Bez. Marienwerder 422. Neg.-Bez. Oppeln 215. 247. 
641. Neg.-Bez. Liegnib 641. Bayern 248. 290. 320. 
München 716. Stalien 495. Belgien 509. Nieder- 
lande 570. 738. Schweden 28. 124. 201. 423. 465. 
920. 717. 780. 

Mauritius. Derordn. ſ. Duarantäne. 
Mecklenburg: Schwerin ſ. Schwerin. — Verordn. ꝛxc. J. 

Abfälle, Anzeigepflicht, Beerdigung, Geburtsverzeich— 
niſſe, Geſundheitsſchädigungen, Gift, Hebammenweſen, 
Kehricht, Kindbettfieber, Kreisphyfifer, Leichenbeförde— 
rung, Lymphe (Thier:), Rothlauf, Schafräude, 
Schweinedärme, Schweinekrankheiten, Thiere (lebende), 
Thierſeuchen, Thierſeuchen (Entſchädigung), Thier— 
ſeuͤchen-Statiſtik, Trichinenſchau, Tuberkuloſe (Perl— 
ſucht), Uberſchwemmungen. 

Mecklenburg-Strelitz. Verordn. ſ. Beerdigung, Diphtherie, 
Flüſſigkeitsmaße, Hebammenmwejen, Impfweſen, Leichen— 
beförderung, Lymphe (Thier-), Thiere (lebende), Tuber- 
kuloſe (Perlſucht). 

Medikamente ſ. Arzneimittel. 
Medizin, Ausübung derſ. Geſetzentwurf. Frankreich 352. 
Medizinalbeamte. Verordn. Reg.-Bez. Potsdam und 

Berlin (Atteſte) 125. Reg.-Bez. Königsberg 334. 
Schwarzburg-Sondershauſen (Gebühren) 500. 

Medizinaldbeamten-Verein, preußifcher 541. 
Mevdizinal-Kollegien. Erlaß. Preußen (Mitwirkung derf. 

bei den Gntjcheidungen des Reichs-Verſicherungs— 
Anıts) 346. 

Medizinal:Kommiffionen (Provinzial-). Verordn. Belgien 
471. - 

Medizinalordnung. Hamburg 456. 
Mepdizinalperfonal. Preußen 784. Neg.-Bez. Minden 519. 

Baden 138. Diterreich 88. Stocdholm 230. — Verordn. 
Reg.Bez. Stettin 437. Übereinkunft zwiſchen, der 
Schweiz und Stalien 525. ©. aud) Apotheker, Arzte, 
Kranfenhausärzte, Kreisphyſiker, Medizinal:Kome 
miffionen, Oberamtsphyfifate, Thierärzte. 

Medizinalftatiftif. Erlaß. Baden 277. Gpanien 411. 
Mepdizinal- und Canitätöberichte. Berlin, 505. Negier.- 

Bezirke Königsberg 181. Göslin 258. Breslau 51. 
Stadt Breslau 509. Stadt Magdeburg 318. Meg. 
Bez. Merfeburg 228. Heg.- Bez. Wiesbaden 246. 
Stadt Frankfurt a. M. 199. Neg.-Bez. Minden 518. 
Reg.Bez. Eoblenz 201. Neg.-Bez. Aachen 195. Neg- 
Bez. Trier 561. Neg.-Bez. Sigmaringen 209. Sachſen 
143. Leipzig 747., Baden 135. übel 580. Eljaß- 
Lothringen 138. Oſterreich (die im Reichsrathe ver- 
tretenen Länder) 87. Mähren 748. Wien 567. 573. 
Trieft 231. Stalien 314. Paris 533. Londoner 
Hafen 345. 702. Belgien 776.. Gchweden 778. 
Stockholm 229. 732. Galcutta 450. 494. Nemw-Norf 
778. ©. aud) Marine, Ganitätsbericht. 

Medizinalverwaltung im Preuß. Staatshaushalts-Etat 67. 



Medizinalweien ſ. Wiſſenſchaftliche Deputation. 
Mediziner, 1887/88 in Preußen geprüfte 784. 
Mediziniihe Schule für Ehinefen in Hongkong 148. 
Merjeburg, Neg.-Bez. ſ. Smpfweien, Medizinal- und 

Sanitätsberichte, Trichinofe, Wafjer. — Verordnung 
ſ. Snfeftionsfranfheiten, Thiere (lebende). 

Michigan j. Sanitätsfonvention. 
Wild. Unterfuhung derf. in Leipzig 748. Söchſiſcher 

Landesfulturrath über die Milch als Volksnahrungs— 
mittel 696. ©. Kuhmilch. 

Milchflaſchen (Verſchluß folder). Frankreich 622. 
Milchmangel, anjtedender, bei Schafen. Stalien 74. 188. 

809.1.17.9. 
Milchverſuchsſtation. Schweiz 682. 
Milzbrand. Dfterreich 57. 153. 247. 288. 377. 617. 626. 

640. Mähren 750. Ungarn 104. 320. 640. 716. 
Stalien 74. 188. 305. 779. Schweiz 139. 233. 599. 
688. 702. Frankreich 22. 201. 403. 687. 732. Grof- 
Broauntenor 219.259. 377. 421..580.. 686. 734. 
nen 171. 7561. 27203. 715. Dänemark 6.. 215. 
Schweden 215. 403. 436. Rumänien 41. 655. 672. — 
Berordn. Württemberg 306. Baden 306. Neuß ä. L. 
501. —— 691. Niederlande 741. Schweden 
28. 124. 

Minden, Neg.-Bez. j. Herford; f. ferner Medizinalperfonal, 
Medizinal- und Sanitätsberichte. 

Mineralbäder j. Bäder. 
Mineralwaſſer, Fünftlihe. Verord. Kreis Darmftadt 189. 
Mineralwafjer-Fabrifen. VBerordn. Berlin 436. 495. 600. 
Morbidität j. Erkrankungen, Infektionskrankheiten. 
Morheln. Befanntmadh). Berlin 444. 
Mosfau f. Snfektionsfranfheiten, Sterblichkeit. 
Moſt. Verordn. ꝛc. Spanien (Laboratorien zur Unter: 

ſuchung desſ.) 158. 
Mühlhauſen i. IH. ſ. Trichinoſe. — Verordn. ſ. Fäkalien— 

abfuhr. 
Münden j. Grundwaſſerſtand, Hygiene, Impfanſtalt, 

Kranfenhäufer, Sterblichkeit, Tuberkulofe (bei Schlacht- 
thieren). — Beroron. ſ. Maul- und Klauͤenſeuche. 

Münſter, Reg-Bez. ſ. Schale. — Verordn. ſ. Rinder. 

Nahrungsmittel (und Genußmittel). Berlin 505. Bres— 
lau 509. Reg.-Bez. Wiesbaden 247. Reg.-Bez. 
Coblenz 305. Reg. Bez. Trier 565. Würzburg 403. 
Chemnit 559. Bremen 751. Hamburg 503. Wien 
575. Budapeſt 96. Trieſt 231. Frankreich (Nahrungs- 
und Genußmittel) 662. (Gutachten betr. Saccharin 
bei Nahrungsmitteln) 608. (Sonferpivung mittelft 
DBenzoejäure) 622. Baris 534. Niederlande 134. 
Manila 370. ©. Laboratorien, Unterfuchungsftationen, 
die einzelnen Nahrungs- und Genußmittel. — Geſetze ıc. 
Baden 488. 510. Kanton Bern 409. — Gefeh-Ent- 
— Oſterreich 265. — Rechtſprechung 236. 311. 396. 

Neu-Süd-Wales ſ. Thierfeuhen, Thierzucht. — Verordn. 
ſ. Thierſeuchen. 

New-York, Staat ſ. Geſundheitsamt, 
Sagunitätsberichte, Sterblichkeit. 
Niederbayern, Reg.Bez. ſ. Erkrankungsſtatiſtik. 
Niederlande ſ. Luxemburg, Goes; ſ. ferner Bier, Irren— 

ſtatiſtik, Klauenſeuche, Nahrungsmittel, Rotz, Schaf— 
räude, Wein. — Verordn. ſ. Lungenſeuche, Maul- und 
Klauenſeuche, Milzbrand, Räude, Rinder, Rotz, Schafe, 
Schafpocken, Schweine, Schweinegabfälle, Schweine— 
fleiſch, Schweinekrankheiten (bösartige), Thierſeuchen, 
Tollwuth, Trichinoſe bei Schweinen, Viehpeſt der 
Wiederkäuer, Volkskrankheiten, Wurm, Ziegen. 

- Niederländifh-Sndien ſ. Cholera, Boden. 
Niederöſterreich ſ. Gebäranftalt. — Gejetentwurf j. Ge 

meindejanitätspdienft. 
Kordhaufen. Berordn. | Kuhmilch, Leihenihau. 
Norwegen ſ. Sterblichkeit (in VBerwaltungsgebieten), Thier- 

jeuchen. — Berordi. j. Urzneitare, Schweine, Schweine: 
fleiſch, IThierarzneitare. 

Vothſchlachtung der Schlachtthiere. Verordn. Barmen 126. 
Nürnberg ſ. Erfranfungsitatiftif, Sterblichkeit, Trichinofe, 

Tuberkuloſe (bei Schlachtthieren). 

Medizinal- und 

IX — 

Oberamtsphyſikate. Bekanntmach. Württemberg 738. 
Oberfranken, Reg.Bez. ſ. Erkrankungsſtatiſtik. 
Oberſchleſien ſ. Schleſien. 
Dblaten, farbige. Frankreich 664. 
Dfenfabrifen, Bleivergiftung in denf. Verordn. Berlin 

110. 
Dfenklappen. Verordn. Anhalt 158. 
Dldenburg. DVerordn. ſ. Abfälle, Kehricht, Schweinefranf- 

heiten, Thiere (lebende). 
Dlivenöl, Verfälfhungen. Gejeßentwurf. Frankreich 352. 
Oppeln, Neg.-Bez. Verordn. |. Genicitarre, Maul- und 

Klauenjeuche, Nothlauf, Thiere (lebende). 
Dsnabrüd, Reg.Bez. Verordn. ſ. Linder. 
Oſtereier, bemalte. Frankreich 662. 
Oſterreich Ungarn ſ. Ungarn; Niederöſterreich, Mähren, 

Schleſien, Steiermarf, Krain, Slavonien, Prag, Trieſt, 
Wien; ſ. ferner Arztetag, Bläschenausſchlag, Heerweſen, 
Impfweſen, Klauenfeuche, Lungenſeuche, Maul- und 
Klaͤuenſeuche, Medizinalperſonal, Medizinal- und 
Sanitätsberichte, Milzbrand, Pharmafopoe, Räude, 
Rauſchbrand, Rothlauͤf, Rotz, Sanitätskommiſſion, 
Schafpocken, Schafräude, Sterblichkeit (in Verwal— 
tungsgebieten), Thierſeuchen. — Verordn. j. Apotheken, 
Arzneitaxe, Branntwein, Celluloid-Gegenſtände, Ge— 
müſekonſerven, Infektionskrankheiten, Kupfergefäße, 
Rinder, Rinderpeſt, Schafe, Schweine, Sodawaſſer— 
erzeugung, Volkskrankheiten, Ziegen, Zinkblech. — 
Geſetzentwurf ſ. Gemeindeſanitaͤtsdienſt, Geſundheits— 
amt, Nahrungmittel, Pellagra, Trunkenheit. 

Oſtindien ſ. Bombay, Calcutta; ſ. ferner Cholera. 

Kurpfuſcherei, Medizinal- und Paris ſ. Krankenhäuſer, Sterblichkeit 
o j Sanitätsberihte, Nahrungsmittel , 

Waſſerverſorgung, Witterung. 
Pektoral ſ. Bod. * —* 
Pellagra. Geſetzentwurf. Oſterreich 514. 
Perlſuücht ſ. Tuberkuloſe. 
Berfonalien 51. 241. 301. 339. 357. 585. 613. 685. 
Peru, Verordn. |. Sanitätsreglement, Volkskrankheiten. 
Veit (Buda-) |. Nahrungsmittel. 
Petersburg ſ. Lepra. 
Petrikau (Gouvern.) ſ. Rinderpeſt 
Petroleum. Bekanntmachung ꝛc. 

Preußen 703. 
Pfeffer. Rechtſprechung 76. 
Pferde ſ. Diphtherie, Pferdetyphus. 
Pferdehandel. Verordn. Reg-Bez. Poſen 534. RegBez. 

Bromberg 720. 
Pferdeſchlächtereien. Verf. Preußen 451. 
Pferdetyphus. Frankreich 23. 202. 404. 687. 733. 
Pharmakopöe. Oſterreich (Militär —) 68. 
Pharmazeuten, 1887,88 in Preußen geprüfte 784. 
Philippinen ſ. Manila; ſ. ferner Cholera. 
Phosphatage der Weine ſ. Wein. 
Phyſiker ſ. Kreisphyſiker, Oberamtsphyſikate. 
Pilze. Vergiftungen durch ſolche. Sachſen 747. 
Pleuro-Pneumonia Order. Irland 25. 44. 
Pocken bei Menſchen. Württemberg 357. Slavonien 241. 

Prag 69. Mailand 87. Niviera 669. Cftland 226. 
Bort-Bou 637. Türkei 729. Calcutta 375. Nieder: 
ländifch- Indien 743. Snfel Cuba 167. 227. 255. 315. 
374, 417. 480. 547. Rio de Saneiro 315. 445: — 
Verordn. Neg.-Bez. Eöslin 466. Württemberg 643. 
Braunſchweig (Erhebungen über Podenftatijtit) 349. 

Pocken bei Thieren. Ungarn 104. 320. 716. Stalien 305. 
Dänemark 215. ©. auch Schafpoden. — Berordn. 
Ungarn 580. 

Rort-Bou f. Pocken, Unterleibstyphue. 
Porto Alegre j. Sterblichkeit. 
Rortugal. Verordn. ſ. Sacharin, VBolköfrankheiten. 
Poſen, Neg.- Bez. Verordn. |. Desinfektion, Gaftjtälle, 

Pferdehandel. 
Potsdam, Neg.- Bez. Verordn. |. Anzeigepflicht, Atteite, 

Desinfektionsapparate, Drogen-, Wlaterial- und Farb— 
waaren - Handlungen, Geheimmtittel, Snfeftionstranf- 
heiten, Medizinalbeamte, Thiere (lebende). 

Prag ſ. Erkranfungsftatiftif, Findelanitalt, Boden, Sterb- 
lichkeit. — Verordn. ſ. Schulrenifionen. 

Deutſches Neich 703. 



Preisaufgabe betr. Kultivivung des Vaceine- Kontagiums 
68, betr. Unterfuhung geijtiger Getränfe 96, Des 
Niederrheiniſchen Vereins für öffentliche Geſundheits— 
pflege betreffend Leſeſtücke für deutſche Volksſchulleſe— 
bücher 608. 

Preßhefenerzeugung ſ. Branntwein. 
Preußen ſ. Schleſien, Sachſen, Hannover, Weſtfalen, Rhein— 

land; die einzelnen Regierungsbezirke; Kreis Zeller— 
feld; Berlin, Aachen, Altona, Barmen, Breslau, 
Dafjel, Elberfeld, Frankfurt a. M., Gardelegen, Göt- 
tingen, Hannover, Snowrazlaw, Liegnitz, Lüdenscheid, 
Magdeburg, Mühlhaufen i. Th.; j. ferner Apotheken, 
Arzte, Bevölkerung, Heerwejen, Hygiene, Medizinal- 
Verwaltung, Mediziner, PBharmazeuten, Prüfungen, 
Staatshaushalts= Etat, Unglüdsfülle — Verordn. ic. 
ſ. Anlagen, Apotheken, Apotheker -Sehülfen, Arznei» 
gefäße, Arzneitaxe, Arztefanımern, Austrocknung, Bau- 
werke, Cigarren, Desinfektoren, Fußſchweiße, Gefangene, 
Genickſtarre, Geſchäftsanweiſung, Geſundheitsſchädi— 
gungen, Häutelager, Impfweſen, Infektionskrank— 
heiten, Irrenanſtalten, Kehricht, Krankenpfleger, Kreis— 
phyſiker, Lazarethe, Leichenbeförderung, Leichenpäſſe, 
Lymphe (Thier-) Medikamente, Medizinal-Kollegien, 
Petroleum, Pferdeſchlächtereien, Prüfung der Aerzte, 
Reichsverſicherungsamt, Rinder, Schulbänke, Schweine— 
borſten, Schweinekrankheiten, Thiere, Thierfelle, Thier— 
ſeuchen-Statiſtif, Tuberkuloſe (Perlſucht), Ueber: 
ſchwemmungen, Berbleiungsanftalten, Wiederkäuer, 
Wiſſenſchaftliche Deputation für das Medizinalweſen, 
Wöchnerinnen-Aſyle, Zinn. — Geſetzentwurf ſ. Bier. 

Proſtitution. Frankreich 502. Belgien 295. 
Prüfung der Apotheker. Verordn. Heſſen 570. 
Prüfung der Aerzte. Bayern 384. — Bekanntmach. 

Deutſches Reich (Vorprüfung) 55. Preußen (Vor— 
prüfung) 154. 718. (Prüfung) 718. 

— für den ärztlichen Staatsdienſt. Bekanntmach. Württent- 
berg 469. 

— der Kreisphyfifer. Erlaß. Preußen 451. 

Suarantäne,. DVerordn. Frankreich 660. Straits Settle- 
ments 293. Mauritius 557. Louiſiana 752. 

Quillota j. Cholera. 

Nauchbeläftigung. Rechtſprechung 382. 
üude. Diterreih 57. 153. 247. 289. 617. 626. 640. 

Ungarn 104. 320. 640. 716. Belgien 715. Dänemark 
215. Rumänien 41. 655. 672. ©. auch Schafräude. 
— Derordn. Niederlande 739. 

Rauſchbrand. Oſterreich 57. 288. 626. 649. Ungarn 716. 
Stalien 74. 188.305. 779. Schweiz 139. 233.599. 688.. 
702. Frankreich 23. 202. 404. 687. 733. Belgien 171. 
361. 703. 715. Dänemark 215. — Verordn. Frank: 
veih 691. 

Neben. Behandlung der von Reblaus befallenen — in 
Frankreich 664. 

Rezepte. Verordn, ıc. Neg.-Bez. Königsberg 154. 
Nechtiprehung. Derurtheilungen wegen Verbrechen und 

Vergehen gegen Reichsgeſetze durch deutiche Gerichte 
1882— 1387. 742. Entſcheidungen des Königl. Ober: 
Yandesgerichtd München 396. — 

Apothefer 527. Arzneimittel 396. 412. 430, 
971. Backwgaren 696. Badereibeſitzer 396. Bier 
10. 444. 658. 681. Brandt/ihe Schweizerpillen 
255. Bratheringe 30. Brodmehl 351. Bruftthee ıc. 
412. Feilhalten 279. Fleiſch 264. 279. 280. 337. 368. 
396. 649. 707. Fleiſchſchau 606. 621. Geheimmittel 
92. 253. Bifte 396. Hebammenwefen 557. Heilmittel 
571. Smpfwejen 723. Snoerfehrbringen 280. 649. 
Kaffee 311. SKoften von Unterfuhungen örtlicher 
Mißſtände 536. Kurpfuſcherei 204. 218. 396. Luft: 
verunreinigung durch Dämpfe gewerblicher Anlagen 
536. Nahrungsmittel 236. 311. 396. 444. Pfeffer 76, 
Rauchbeläſtigung 382. Ninderpeft 457. 582. Schlacht: 
häufer 94. Gtrafbarfeit des Gehilfen 396. Syrup 64. 
Thiere (lebende) 636. Thierfeuchen 536. 582. 593, 
Verfälſchung 571. Wein 45. 63. 114. 128. 178. 179, 
193. Wurfi 143. 159, 396. 571. 

WR are 

Nehtiprehung. Der Wein- Kommifjion des Deutſchen 
Neichstags vorgelegte gerichtliche Entſcheidungen 65. 
Ulla 129. 180. 

Reglement sanitaire Eeyptien 660. 
Reichstag, Deutſcher. Der Weinkommiſſion vorgelegte ge: 

richtlihe Enticheidungen 65. 77. 78. 129. 180. ©. 
Apotheken, Dlei, Feuerbejtattung, Geſundheitsamt, 
Impfweſen, Viviſektion. 

Reichsverſicherunggamt. Erlaß. Preußen (Mitwirkung 
der Medizinal- Kollegien ꝛc. bei den Entſcheidungen 
des —) 346. 

Rettungsweſen. Wiener freiwillige Rettungsgefellichaft 133. 
Neuß ü. L. Verordn. ſ. Arzneitare, Leichenbefürderung, 

Milzbrand, Thiere. 
Reuß j. L. Verordn. ſ. Hebammen, Leichenbeförderung, 

Thiere (lebende). 

Rheinland ſ. Sterblichkeit (in Verwaltungsgebieten). 
Rinder. Seuche unter den Rindern. Türkei 290. 319. 

©. Rinderpeſt. — Verordn. (Einfuhr). Preußen 733. 
Reg.Bez. Aurich 780. Reg.Bez. Osnabrück 716. 731. 
Reg.Bez. Münſter 716. 734. Reg.Bez. Düſſeldorf 
780. Neg.-Bez. Aachen 734. Anhalt 248. Loth— 
ringen 42. Oeſterreich 589. Italien 139. Großbri— 
tannien 306. Niederlande 570. Spanien 124. 275. 
— (GVerladung auf Eiſenbahnen). Reg.Bez. Ma— 
rienwerder 780. Reg.Bez. Breslau 737. — ©. Tuber— 
kuloſe, die einzelnen Krankheiten der Rinder. 

Rinderpeſt. Nußland 6. 90. 124. 233. 259. 290. 319. 534. 
589. Gouvern. Betrifau 6. 90. Türfei 57. 331. 451. 
— Verordn. Reg.Bez. Königsberg 275. 404. 569. 
Reg.Bez. Gumbinnen 423. Reg.Bez. Breslau 320. 
Defterreich-Ungarn 436. 495. Schweden 9. Rußland 
323. 520. Numänien 25. 58. — Nedtiprechung 457. 
582. 

io de Janeiro f. Gelbfieber, Boden, Sterblichkeit. 
Riviera ſ. Pocken. 
Rom. Bauordnung 395. 
Rothlauf der Schweine. Oeſterreich 57, 153. 247. 288. 

617. 626. 640. Mähren 750. Ungarn 104. 320. 640. 716. 
Stalien 74. 188. 305. 779. Schweiz 139. 233. 599. 688. 
702. Sranfreih 23. 202. 404. 534. 687. 733. Belgien 
171. 361. 703. 715. Dänemarf215. — VBerordn. Steg. 
Ber. Dppeln 592. Medlenburg: Schwerin 394. 427. 
Lübeck 7. Frankreich 691. 

Deutfches Reich 90. Defterreich 57. 153. 217. 289. 
626. 640. Ungarn 104. 320. 640. Stalien 74. 188. 
305. 779. Schweiz 139. 233. 599. 688.702. Frankreich 
22. 201. 404. 687. 733. Großbritannien 580. 636. 
734. Belgien 171. 361. 703. 715. Niederlande 389. 
465.779. Dänemark 215. Schweden 655. Rumänien 
41. 215. 655. 672. — Verordn. Niederlande 739, 
Schweden 27. 124. 290. 423. 656. 717. 780. 

Rückenmarkstyphus. Dänemark 215. 
Rumänien ſ. Maul- und Klauenſeuche, Milzbrand, Räude, 

Rotz, Schafpocken, Schafräude, Thierſeuchen, Toll— 
wuth, Wurm. — Verordn. ſ. Rinderpeſt. 

Rußland ſ. Eſtland, Finnland, Petrikau, Petersburg, 
Moskau, Warſchau; ſ. ferner Rinderpeſt. — Verordn. 
ſ. Rinderpeſt, Volkskrankheiten. 

Rotz. 

Saccharin. Frankreich (Gutachten des Comité consul- 
tatif d’hygiene publique) 608. — Verordn. Portugal 
581. 

Sadjen, Provinz. 
ſeuchen 

Sachſen, Königreich, ſ. Chemnitz, Dresden, Leipzig; ſ. 
ferner Bier, Feuerbeſtattung, Fleiſchvergiftung, Ge— 
heimmittelunweſen, Kurpfuſcherei, Landeskulturrath, 
Medizinal- und Sanitätsberichte, Pilze, Trichinenſchau, 
Trichinoſe, Trichinoſe und Tuberkuloſe bei Schlacht— 
thieren, Waſſerverſorgung. — Verordn. ꝛxc. ſ. Arznei— 
taͤxe, hypnotiſche Vorſtellungen, Leichenbeförderung, 
Thierarzneitaxe, Thiere, Treiberſchweine, Trichinenſchau. 

Sachſen-Altenburg. Verordn. ſ. Arzneitaxe, Geburtsver— 
zeichniſſe, Geheimmittel, Hebammenweſen, Impf— 
weſen, Leichenbeförderung, Thiere (lebende), Zughunde. 

Verordn. ſ. Schweinedärme, Thier— 



— 

Sachſen-Coburg-Gotha. Verordn. ſ. Thiere (lebende). 
Sachſen-Meiningen ſ. Sonneberg. — Verordn. ſ. Cocain, 

Desinfektion, Eiſenbahnweſen, Hebammenweſen, 
Impfweſen, Thiere, Thierlymphe, Leichenbeförderung, 
Waſſerleitung. 

Sachſen-Weimar. Verordn. ſ. Arzneitaxe, Thiere (lebende). 
Sanitätsbericht des oberſchleſiſchen Knappſchafts-Vereins 

56 6. 
Sanitätsbulletins. Verf. Italien 308. 
Sanitätsdienſt ſ. Gemeindeſanitätsdienſt. 
Sanitätskommiſſion, permanente internationale. Reſo— 

lution des VIII. öſterreich. Arztevereinstages 682. 

Sanitätskonvention. Michigan 236. 622. 
Sanitätsreglement. Egypten 660. Peru 678. 692. 
Sanitätsſtatiſtik. Erlaß. Frankreich 513. 
Sanitätsverhältniſſe ſ. Heerweſen. 
Sanitätsvertrag zwiſchen Braſilien, 

Uruguay 190. 382. 
Santa Cruz (Kanariſche Sujeln) j. Gelbfieber. 
Santiago ſ. Eholera. 
Säualingsiterblichkeit im Deutichen Reiche 325. 
Schafe. Berordn. (Ginfuhrverbote) Diterreich 589. Groß— 

britannten 306. Belgien 189. 200. Niederlande 320. 
570. ©. die einzelnen Schafkrankheiten. 

Schafpoden. Oſterreich 57. 153. 247. 289. 617. 626. 640. 
Ungarn 640. 716. Stalien 74. 188. 305. 779. Frankreich 
22. 201. 404. 687. 733. Rumänien 41. 215. 655. 672. 
QTürfei 41. — Verordn. Ungarn 580. Niederlande 
739. Schweden 28. 124. 

Schafräude. Dfterreich 617. 626. 640. Ungarn 320. 640. 
716. Stalien 74. 188. 305. 779. Schweiz 139. 233. 599. 

Argentinien und 

688. 702. Frankreich 23. 201. 404. 687. 733. Bel: 
gien 171. Niederlande 122. 389. 465. Numänien 
655. — Berordn. Reg.Bez. Kafiel 617. Bayern 188. 
Württemberg 90. Mecklenburg. Schwerin 427. 428. 
Braunſchweig 42. Schweden 28. 124. 201. 465. 520. 
600. 717. 

Schale, Kreis Tecklenburg ſ. Breddurdfall. 
Schaumburg-Lippe. Berordn. j. Snfeftionsfranfheiten, 

Leichenbeförderung, Thiere (lebende), Trichinenjchau. 
Schiffe j. Einwandererichiffe. 
Schlachthäuſer. Breslau 509. — Nundichreiben. Reg.Bez. 

Hildesheim 425. Geſetz. Schwarzburg-Rudolſtadt 
520. — Rechtſprech. (Entſchädigungsanſprüche) 94. 

Schlachthiere |. Nothſchlachtung, Trihinofe, Tuberfulofe. 
— Verordn. Stadt Schwerin i. M. 408. 
Shhlafitellenwejen. Berordn. Reg.Bez. Erfurt 628. 
Schleſien j. Bäder, Knappihafts-Verein, Sanitätsbericht. 

— Berordn. ꝛc. |. AUnzeigepflicht, Diphtherie, Kleejalz, 
Zucderfäure. x 

— (Oſterreich). Geſetz-Entwurf ſ. Gemeindeſanitäts— 
ienſt 

Schleswig, Reg.Bez. Verordn. ſ. Irrenanſtalten (Privat-), 
Kehricht, Schweine, Schweineborſten, Schweinekrank— 
heiten, Spirituoſen, Wiederkäuer. 

Schleswig-Holstein Order of 1888. Großbritannien 381. 
Schulbänke. Erlaß. Preußen 346. 
Schulen. Verf. Neg.-Bez. Breslau (geſundheitliche Ver— 

hältnijje) 291. ©. auch Infektionskrankheiten. 

Schulhäuſer. Verordn. Reg.Bez. Düffeldorf 438. 
Schulreviſionen, ärztliche. VBeroron. Reg.Bez. Düjjeldorf 

458. Prag 588. 
Schwaben und Neuburg, Reg.Bez. 

ſtatiſtik, Sterblichkeit. 
SchwarzburgNudolftadt. DVerordn. ſ. Cocarn, Leichen- 

beförderung, Schlahthäufer, Thiere (lebende), Tri— 
chinenſchau. 
Schwarzburg-Sondershauſen. Berfüg. ſ. Medizinalbeamte, 

Thiere (lebende), Thierſeuchen-Statiſtik. 

Schweden ſ. Stockholm; ſ. ferner Medizinal- und Sanitäts— 
berichte, Milzbrand, Rotz, Schweinekrankheiten (bös— 

artige), Trichinoſe bei Schlachtthieren. -— Verordn. ſ. 
Klauenſeuche, Lungenſeuche, Maul- und Klauenſeuche, 
Milzbrand, Rinderpeſt, Rotz, Schafpocken, Schafräude, 
Schweine, Thiere (lebende), Thierſeuchen, Tollwuth, 
Volkskrankheiten, Wurm. 

S. Erkrankungs— 

XI — 

Schweine f. Trihinenfhau, Trichinoſe. Sächſiſcher Landes- 
fulturvath über den Handel mit Schweinen im Um— 
berziehen 696. — Berordn. (Einfuhr ꝛc. Berbote). 
Neg.-Bez. Königsberg 421. RegBez. Gumbinnen 
25. 104. 331. Reg.Bez. Schleswig 260. Reg.Bez. 
Trier 7.44. Reg.Bez. Aachen 44. Elfaß-Lothringen 
60. Oſterreich 589. Franfreih 197. 673. Groß— 
britannien 306. Belgien 61. 481. 509. 589. Nieder— 
lande 551. 570. 688. 716. Luremburg 62. Schweden 
472. Norwegen 42. 495. 510. 616. Finnland 42. 
Spanien 124. 189. 233. 275. 656. (Halten von 
Schweinen). Dänemarkfo2. ©. Thiere (lebende), Treiber: 
jchweine, die einzelnen Krankheiten der Schweine. 

Schweineabfälle Berordn. (Einfuhr: ıc. Verbote). Nieder- 
lande 551. 

Schweineborſten. Erlaß. Preußen 57. Nteg.- Bez. Schles- 
wig 104. 

Schweinedärme. Bekanntmach. Prov. Brandenburg 405. 
Provinz Sachſen 347. Mecklenburg-Schwerin 363. 

Schweinediphtherie ſ. Schweinekrankheiten. 
Schweinefett ſ. Schweinefleiſch. 
Schweinefieber ſ. Schweinefranfheiten. 
Schweinefleiſch, Schweinefett ꝛc. Verordn. (Einfuhrverbote). 

Italien 750. Belgien 61. Niederlande 551. 688. 716. 
Luremburg 62. Dänemark 293. Norwegen 495. 510. 
— (Interfuhung) Reg.-Bez. Magdeburg 466. 
Spanien 75. 656. ©. Fleiſch, Trihinenfchan. 

Schweine - Stranfheiten, bösartige (Schweine -Diphtherie, 
Schweineſeuche 2c.). Ungarn 290. Stalien 188. Groß— 
britannien 57. 124. 215. 259. 377. 421. 580. 686. 734. 
Dänemark 6. Schweden 275. 616. 688. 733. — Gejeke, 
Derordn. Preußen 57. Reg.Bez. Gumbinnen 7. 
Mecklenburg: Schwerin 57. 394. 427. Frankreich (Dep. 
Bouches du Rhöne) 222. Itiederlande 740. Däne— 
mark 62. 248. 481. 534. 688. Spanien 248. — (Be- 
lehrung über die Schweinepejt in Dänemark). Preußen 
104. — (Unzeigepflicht). Neg.-Ber. Danzig 781. Neg.- 
Dez. Eöslin 781. Neg.- Bez. Schleswig 91. Reg. 
Bez. Stade 92. Mecklenburg. Schwerin 25. Olden— 
burg 389. 781. Lübeck 7. — ©. Nothlauf. 

Schweinepeſt j. Schweinefranfheiten. 
Schweineſeuche ſ. Schweinefranfheitent. 
Schweiz ſ. Kantone Bern, Baſel-Stadt; ſ. ferner Lungen: 

feuche, Maul- und Klauenſeuche, Milchverjuchsitation, 
Milzbrand, Rauſchbrand, Nothlauf, Rotz, Schafräubde, 
Sterblichkeit (in DVerwaltungsgebieten), Tollwuth, 
Wurm. — Verordn. ſ. Alkohol, Rabrifen, Snfektiong- 
franfheiten, Mtedizinalperjonal, Thierſeuchen, Wein. 

Scweizerpillen ſ. Brandt. 
Schwerin f. Trichinoſe bei Schladhtthieren, Tuberfulofe. — 

Verordn. ſ. Schlachtthiere. 
Selbſtdispenſiren. Verordn. ſ. Thierärzte. 
Shangai ſ. Cholera. 
Sigmaringen, Neg.-Bez. |. Medizinal- und Sanitätsberichte. 
©ingapore f. Cholera. 
Slavonien ſ. Boden. r 
Sodawafjererzgeugung. Verordn. |. Oſterreich 535. 
Sonneberg. Bekanntmach. ſ. Spielwaarenfabrifation. 
Spanien . Madrid, Port-Bou, Philippinen, Santa Cruz; 

f.ferner Bäder, Snfeftionsfranfheiten, Wein. — Verordn. 
1. Wfohol, Branntwein, Diphtherie, Geheimmittel,Labo- 
ratorien, Medizinalitatiftit, Moſt, Ninder, Schweine, 
Schweinefleifh, Schweinefranfkheiten (bösartige), Spi- 
rituoſen, Thierfeuchen, Bolfskrankheiten, Wein, Wieder: 
fäuer, Wollvieh, Wundertranf, Wurft, Ziegen. — 
Geſetzentwurf |. Srrenanftalten. 

Spielwaarenfabrifation. Befanntntad). 
fundheitsihädliche Farben) 132. 

Spielzeug j. Kinderjpielzeug. 
Spirituofen. Verordn. 21. Neg.- Bez. Schleswig 392. 

Spanien (Laboratorien zur Unterfuchung von —) 158. 
Springwurm |. Wurnt. 
Staatshaushalts-Ctat. Preußen 1888/89. 67. 
Stade, Neg.-Bez. Verordn. |. Schweinefvanfheiten, Thiere 

(lebende). ich 
Steiermark. Gefeb-Entwurf ſ. Gemeindefanitätsdienft. 
Gterbetafel, deutſche 272. 

Sonneberg (ge 



ei 

Sterblichkeit. Abnahme derf. 584. 
‚ Wöchentliche Nachweiſungen in deutſchen Städten 

mit 40 0009 und mehr Einwohnern 2. 20. 34. 52. 70. 
84. 102. 120.-136. -150. 168. 182. 196. 210. 224. 
242. 256. 270. 284. 302. 316. 326. 340. 358.372. 
386. 400. 418. 432. 446. 460. 478. 492. 506. 516. 
930. 548. 562. 576. 586. 596. 614. 624. 628. 632. 
670. 1684. 697: 712. 730: AA T74: 

_, Monatliche desgl. in Orten mit 15000 und mehr 
Einwohnern 15. 97. 163. 237. 297. 353. 413. 473. 
943. 609. 665. 725. 

Bierteljährliche dsgl. 122. 375. 578. TOO. 
Sm Sahre 1887. 360. 753. 

Wöchentliche Nahweifungen in Städten des Aus- 
Landes 3. 21, 35.53. 71. 85.0103.02 143% 151: 
169. #183.0197.2.211.7225.792437 97.7210 28573083: 
317. 327. 341. 359. 373. 387. 401. 419. 433. 447. 
461.479. 493.507. 517. 1531.'549. 563.577. 587. 
297: 61. 625..639.4653. 671. 085.0608.213. 731. 
745. 775. 

Monatliche desgl. 18. 100. 
416. 476. 546. 612. 668. 728. 

Nahweifungen über die Sterblichkeit in einigen 
größeren Verwaltungsgebieten des In- und Auslandes 
(Nheinland, Weitfalen, Hefjen, Braunſchweig, Ofter- 
reich, Ungarn, Schweiz, England, Belgien, Norwegen) 
123. 376. 579. 701. 
‚©. Heerweſen, Sanitätsbülletins, Säuglingsſterb— 

lichkeit. 

— in einzelnen Ländern und Städten. Berlin 244. 
Aachen 434. Breslau 328. 509. Elberfeld 434. Mag— 
veburg 318. Reg.Bez. Schwaben und Neuburg 421. 

166. 240. 300. 356. 

Dünen 244. Nürnberg 328. Dresden 244. Leip- 
zig 434. Hamburg 328. Wien 448. 567. Prag 585. 
Paris 533. London 448. Brüffel 448. Stockholm 
448. Madrid 613. Moskau 626. New-Hork 789. 
Porto Alegre 255. Rio de Janeiro 56. 385. 616. 
©. Viedizinal- und Ganitätsberichte. 

Stettin, Reg.-Bez. Berordn, ſ. Impfweſen, Infektions— 
krankheiten, Medizinalperjonal, Thiere, Trichinenſchau. 

St. Germain-Thee ſ. Bruftthee. 
Stockholm ſ. Impfweſen, Medizinalperſonal, Medizinal— 

und Sanitätsberichte, Sterblichkeit, Wafjerverforgung, 
Witterungsnachweiſe. 

Stolzenau, Kreis ſ. Flecktyphus. 
Straits Settlements (Alten) |. Infektionskrankheiten, 

Duarantäne. 
Stralfund, Neg.-Bez. Verordn. ſ. Sundefuhrwerfe 
in — 2 
Syphilis. Erlaß. Stalten 502. Beſchlüſſe der franzöſiſchen 

Akademie der Medizin 502. Ss) RU 
Syrup. Rechtſprechung 64. 

Tartrage der Weine ſ. Wein. 
Techniſche Hochſchulen ꝛc. ſ. Unglücksfälle. 
Thermometer. Beſtimmungen über Prüfung und Be— 
— glaubigung derſ. Deutſches Neich 717. 
Thierarzneitaxe. Verordn. Sachſen 112. Norwegen 158. 
— Bekanntmach. Reg Bez. Düſſeldorf (Selbft- dilpenfiren) 451. Reg.-Bez. Arnsberg (Selbitvifpen- es g 3 erg (Selbjtdijpen 

Ihierbefiker. 
Reiche 5. 

Thiere (lebende). Verordn, Verladung und Beförderung 
von lebenden Thieren (Wiederfäuern, Schweinen) auf 
Gifenbahnen ‚bey. Schiffsgefäßen. Deutſches Reich 
617. 673. Preußen 510. 600. 673. Berlin 1925. 
Reg.Bezirke Gumbinnen 125. Potsdam 91. Stettin 110. Coslin 233. Liegnitz 47. Oppeln 217. Mag— 
deburg 154. Merfeburg 251. Schleswig 91. 486. 

Entſchädigungen derſelben im Deutſchen 

656. Stade 92. 363. 486. 570. Aurich 91. Lüne— 
burg 551. Arnsberg 252. Caſſel 252. Düffeldorf | 
125. Bayern 74. 111. 657. Sachſen 126. Württem- | 
berg 112. 657. 674. 705. 
635. 674. 

— Baden 674. 720. Heſſen 
58 Neclenburg- Schwerin 26. 157. ion 635. | 
Sadjen - Weimar 126. 674. Mecklenburg » Streliß 

Oldenburg 394. Braunſchweig 674. 
Sadjjen - Altenburg 113. 

657. 674. 
Sachen - Meiningen 126. 
Sadjen - Eoburg » Gotha 675. Anhalt 127. 647. 
Schwarzburg »- Sondershaufen 675. Schwarzburg— 
Rudolſtädt 675. 706. Walde 127. Neuß ä. 8. 75. 
706. Neuß j. L. 658. 675. Schaumburg-Lippe 675. 
Kippe 675. Lübeck 113. 618. Bremen 675. Hant- 
bura 675. Elſaß-Lothringen 675. — 

Schiffsverkehr mit Vieh in den an der Elbe und 
an der Nordfee gelegenen Lanpftrihen. Preußen 
465. — Vieh: Ein- und Durchfuhr. Deutjches Neid) - 
682. Neg.-Bez. Bromberg 720. Großbritannien 536. 
Schweden 91. 320. — ©. Desinfektion, Eifenbahn- 
wejen, Rinder, Schweine, Thierfeuhen, Wieder: 
käuer. — Nechtiprechung 636. 

TIhierfelle, ungegerbte. Anlagen zum Trodnen und Ein- 
jalzen derj. Girkular Preußen 704. 

Thierlymphe. Verordn. |. Lymphe. 
Thierſeuchen. Gemeinverſtändliche Belehrung 331. Deutſches 

Reich 5. Dfterreih 57. 153. 247. 287. 377. 617. 626. 
640. Mähren 750. Ungarn 104. 320. 640. 716. 
Stalien 74. 188. 305. 779. Ccdmeiz 139. 233. 599. 
688. 702. Frankreich 22. 201. 403. 687. 732. Groß— 
britannien 57. 122. 214. 259. 877. 421. 580. 686. 
734. Belgien 171. 361. 703. 715: Dünemar 215. 
Storwegen 41. Rumänien 41. 215. 655. 672. Türkei 
41. 290. 319. Neud-Süd⸗Wales 73. 495. ©. Die 
einzelnen Thierfeuchen. 

Geſetze, Berordn. ꝛc. Provinz Sachſen 321. Bayern 
188. 336. 345. Württemberg 657. Baden 336. 
Mecklenburg - Schwerin 60. 306. 394. Sachſen-Mei— 
ningen 498. Elſaß-Lothringen 648. Oſterreich 559. Un— 
garn 519. 551. 616. Stalien 139. 189. 290. 750. Schweiz 
554. Frankreich 690. Großbritannien 7. 306. 320. 
345. 361. 368. 381. 457. Belgien 189. 200. 443. 
Niederlande 320. 551. 570. 721. 737. Schweden 7. 
27. 91. 124..201. 290. 320. 423. 465. 5205534. 600. 
656. Spanien 124. 171. 189. 233. 382. 627. 656. 
Neu-Süd-Wales 570. ©. Schweinefranfheiten, Thiere 
(lebende), Vieh-Einfuhr-2c. Verbote. — Rechtſprechung 
980. 582. 893. 

— betr. den Sahresbericht über die Verbreitung der 
TIhierfeuchen. Bayern 234. Württemberg 657. 

— Entihädigung für getödtete oder gefallene Thiere. 
Deutiches Neid 780. Württemberg 306. Baden 306. 
Mecklenburg: Schwerin 428. 

— -Statiftif. Verordn. ꝛc. Deutſches Reich 171. 641. 
Preußen 735. 736. Bayern 252. Baden 292. Meck— 
lenburg-Schwerin 252. Schwarzburg-Sondershaufen 
369. — 

Thierzucht. Neu-Süd: Wales 73. 495. 
Tollwuth. Deutfches Reich 6. Deiterreih 289. Ungarn 

104. 640. 716. Stalien 188. 305. 779. Schweiz 599. 702. 
Franfreih 22. 202. 404. 687. 133. Großbritannien 
57. 215. 580. 686. 734. - Belgien. 171. 361, 703, 715. 
Numänien 41. 655. 672. — Verordn. eye 
391, Niederlande 741. Schweden 29. 124. 290. 

Treiberjchweine. Verordn. Sachſen (Bejchränfung des 
Verkehrs mit —) 333. 481. 

Irihinen und Trichinoſe. Sächſiſcher Landeskulturrath 
über Bekämpfung derſ. 696. 

Trichinenſchau. Reg.Bez. Trier 565. Sachſen (Betitionen, 
Beihhlüffe der Kammern) 129. 208. — Xeipzig 748. 
Perordn. Neg.- Bez. Gtettin 482. Sachſen 498. 
Meclenburg- Schwerin 499. Schwarzburg-Rudolſtadt 
600. Schaumburg-Lippe 452. 

Trichinofe bei Menjchen. Snowrazlam 343. Neg.-Be. 
Merfeburg 229. Mühlhaufen i. Th. 344. Kreis 
Zellerfeld 344. Nürnberg 269. Sadjen 227. Goes 
187. — Derordn. Neg.-Bez. Königsberg 248. 

Trichinoſe bei Schlachtthieren. Göttingen 780. Gadjen 
616. Schwerin 361. Braunſchweig 319. Bernburg 
361. Bremen 465. Schweden 124. — Verordnung. 
Niederlande 741. 

Trier, Neg.- Be. ſ. Geheimmiittelunwejen, Smpfwejen, 
Medizinal-e und Ganitätsberichte, Nahrungsmittel, 
Trichinenſchau, Waſſerverſorgung. — Verordnung j. 
Schweine. 
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Trieft ſ. Cholera, Impfweſen, Marftpolizei, Nahrungs- 
mittel, Waſſer, Witterungsnachweiſe. 

Trinkgeräthe ſ. Zinkblech. 
Trunkenheit. Geſetz. Belgien 525. — Geſetzentwurf. 

Oeſterreich 572. 
Tuberkuloſe (Perlſucht) ſ. Kongreß. — bei Schlachtthieren. 

Göttingen 780. Hannover 7. Hörde 495. Lüdenſcheid 
124. Augsburg 104. 188. Bamberg 331. München 421. 
Nürnberg 351. Sadjen 616. Chemnitz 331. Stutt— 
‚gart 306. SKarlöruhe 215. Schwerin 361. Braun- 
ſchweig 319. Bernburg 361. Bremen 465. Frank— 
rei) 733. — Sächſiſcher Landesfulturrath über Ver: 
— gegen Verluſte aus der Tuberkuloſe des 
Rindviehs 696. ©. Kongreſſe. — Verordn. ıc. Frank— 
reich 691. (Statiſtiſche Erhebungen über die — des 
Rindviehs.) Preußen 719. Württemberg 378. Meck— 
lenburg- Schwerin 688. Mecklenburg-Strelitz 705. 
— Enquete in Großbritannien 709. 

Tunis. Verordn. ſ. Volkskrankheiten. 
Türkei ſ. Konſtantinopel; ſ. ferner Febris perniciosa, Horn— 

vieh, Pocken, Rinder, Rinderpeſt, Schafpocken, Thier— 
ſeuchen, Ziegenſeuche. — Verordn. ſ. Butter, Fette, 
Volkskrankheiten. 

Typhus. Typhöſe Krankheiten bei Thieren. 
188. 305. 779. ©. Pferdetyphus. 

Stalien 74. 

UÜberſchwemmungen. 
ſchädigungen. 

Unfallverhütung ſ. Ausſtellung. 
Ungarn ſ. Peſt; ſ. ferner Bläschenausſchlag, Lungenſeuche, 

Maul- und Klauenſeuche, Milzbrand, Pocken, Räude, 
Rauſchbrand, Rothlauf, Rotz, Schafpocken, Schaf— 
räude, Schweinekrankheiten, Sterblichkeit (in Ver— 
waltungsgebieten), Thierſeuchen, Tollwuth, Wurm. 
— Verordn. ꝛc. ſ. Apothekerlehrlinge, Impfweſen, 
Lungenſeuche, Pocken (bei Thieren), Schafpocken, 
Thierſeuchen, — Geſetzentwurf ſ. Kunſtbutter. 

Unglücksfälle. Verhandlung des preußiſchen Abgeordneten— 
hauſes betr. Vorleſungen über die erſte Hülfsleiſtung 
bei plötzlichen Unglücksfällen auf den techniſchen Hoch— 
ſchulen, techniſchen Unterrichtsanſtalten aller Art, ſo— 
wie auf den Lehrerſeminarien 338. — Bekanntmach. 
Berlin 444. 682. 

Unterfranken und Afchaffenburg, Neg.-Bez. Verordn. ſ. 
Erkrankungsſtatiſtik. 

Unterleibstyphus. Daſſel 5. Liegnitz 287. Port Bou 637. 
Unterſuchungsſtationen betr. Nahrungsmittel ꝛc. 146. ©. 

Laboratorien. 

Uruguay. DVerordn. f. Sanitätsvertrag, Volkskrankheiten. 

Nundjchreiben ſ. Gejundheits- 

Balparaijo, Provinz, f. Duillota, Valparaifo (Stadt). 
Baiparaijo, Stadt, f. Cholera. 
Berbleiungs-, Verzinnungs- und Berzinfungsanftalten. 

Girkular. Preußen 704. 

Verein, Deutjcher, für öffentliche Gefundheitspflege 12. 
281. 539. — Niederrheinifcher für öffentliche Geſund— 
heitöpflege j. Preisaufgabe. — für Gefundheitstechnif 
958. — gegen den Mißbrauch geiſtiger Getränke 539. 
—, interiationaler, gegen Verunreinigung der Flüffe, 
ded Bodens und der Luft 541. 

Bereinigung, freie, bayerifcher Vertreter der angewandten 
Chemie 539. 

Berfehrömittel, öffentliche Benutzung derſ. durch Kranke. 
Bekanntmach. Berlin 719. 

Verſammlung deuticher Naturforſcher und Aerzte 295. 528. 
Berunglüdte ſ. Unglücksfälle. 

Vieh-Ein- Durch- und Ausfuhrverbote und Aufhebungen 
derſelben ſ. Rinder, Schafe, Schweine, Thiere (lebende), 
Thierſeuchen, Wiederfäuer, Wollvieh, Ziegen. 

Biehpeit der Wiederfäuer. Verordn. ꝛc. Niederlande 721. 

Viviſektion. Berathung der Betitionsfommiffion des Neichs- 
tags 161._ 

— XI — 

Volkskrankheiten |. Gefundheitsitand, Infektionskrankheiten, 
die einzelnen Inſektionskrankheiten. 

Beitweilige Maßregeln zur Abwehr und 
Unterdrücdung derſelben: 

Algier 5. 41. 
Argentinien 19. 41. 
Auftralien 259. 640. 702. 
Brafilien 41. 
Columbien 41. 
Dänemarf 41. 153. 259. 330. 345. 
Deutſches Neich 56. 
Ecuador 41. 
Eaypten 233. 361. 389. 403, 465. 509. 

616. 640. 672. 
Frankreich 5. 19. 
Großbritannien 89. 122. 153. 187. 233. 247. 287. 589, 
Haiti 640, 
Sstalien 122.153. 259. 377. 616, 739. 
Sapan 509. 686. 
Louiſiang 330. 
Marokko 188. 732. 
Niederlande 19. 589. 637. 636. 702. 779. 
Dfterreich-IIngarn 5. 73. 89. 101. 330. 345. 431. 451. 
Peru 19. 41. 389. 481. 
Portugal 5. 122. 139. 170. 275. 287. 

345. 388. 421. 436. 451. 519. 569. 
656. 716. 

Nußland 19. 89. 122. 153. 200. 214. 
Schweden 73. 
Spanien 214. 519. 599. 627. 656. 716. 
Qunis 73. 
ZTürfei 5. 104. 481. 
Uruguay 41. 171. 214. 331. 

Volksſchulleſebücher. 
deutſche — 608. 

Vorprüfung, ärztliche ſ. Prüfung. 

5. 580. 686. 732. 

5192509. 599. 

806. 319. 330. 
589. 627. 637. 

451, 519. 

at 20, 

Preisaufgabe betr. Leſeſtücke für 

Waagen in Apotheken. Beitimmung. Braunſchweig 350. 
Waldeck. Berordn. j. Hebammen, Leichenbeförderung, 

Thiere (lebende). 

Warner’s Safe Cure. Berlin 384. 
Warſchau ſ. Flecktyphus. 
Waſſer. Neg.-Bez. Merſeburg 229. Trieſt 231. 
Waſſerleitung. Bekanntmadh. Sachſen-Meiningen. (Ver— 

wendung von Bleiröhren zu Waſſerleitungszwecken) 738. 

Wafjerverforgung. Neg.-Bez. Breslau 54. 509. Neg.-Bez- 
Coblenz 305. Reg.-Bez. Trier 565. Sachſen 747. 
Paris 535. Gtodholm 230. Galcutta 450. 

Wein (Kunftwein) Befhlüffe der öſterreichiſchen Ono— 
chemiker über die Bejtimmung der einzelnen Beftand- 
theile im Wein 95. 116. 129. 145. Sn Stalien für 
die Weinanalyje amtlicd) vorgejchriebene Methoden 133. 
Beichlüfie einer zur Bekämpfung der Weinverfälfchung 
berufenen Kommijfion in Spanien 12. 

MWeinverfälichungen. Frankreich (Weinverfälihung) 583. 
663. (Zufaß von Farbitoffen) 664. (Phosphatage u. 
ZTartrage) 594. (Öypjen) 607. Niederlande 324. 
Argentinien 324. — Berordn. ꝛc. Schweiz 456. Frank— 
reich (Kunjtwein) 337. (Zollbehandlung) 471. Spanien 
(Zaboratorien zur Unterjuhung von —) 158. (Wein: 
fälfhung) 203. — Geſetzentwurf. Deutjches Neid) 160. 
294. Stalien 253. Frankreich 583. — Rechtſprechung 
452.68. 69% 12. 18. 114.21282 1292 178. 179. 1802193: 

Weinbau-Kongreß, III. öſterreichiſcher 95. 116. 129. 145. 
Weſtfalen j. Sterblichkeit (in Verwaltungsgebieten). 

Wiederfäuer. Berordn. Reg.-Bez. Schleswig (Ausfuhr) 
260. 405. 534. 570. Belgien (Ein: und Durchfuhr) 
436. Spanien (Einfuhr) 171. ©. auch Thiere 
(lebende), Viehpeſt. 

Wien j. Aborte, Marktpolizei, Medizinal- und Sanitäts— 
berichte, Nahrungsmittel, Rettungsweſen, Sterblichkeit, 
Wohnungen. 

Wiesbaden, Reg.Bez. j. Bäder, Medizinal- und Ganitätz- 
berichte, Nahrungsmittel, Witterung. 

Befanntmad). 
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Wiſſenſchaftliche Deputation für das Mepdizinalwefen. 
Geſchäftsanweiſung 642. 

Witterung. Reg.Bez. Breslau 54. Stadt Breslau 509. 
eg. Bez. Wiesbaden 246. Mähren 743. Trieſt 232. 
Naris 533. Stockholm 229. 

— wöchentliche Nachweife für Berlin und München 3. 21. 
ar all 6% era la le dr Malle 
225. 243. 257. 211. 285. 303. 317. 327. 3417359: 373. 
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639. 653. 531. 549. 563. 577. 587. 597. 615. 625. 
671. 685. 699. 713. 731. 745. 175. 

Wöchnerinnen-Aiyle Erlaß. Breußen 751. 
Wohnungen. Wien 573. — Gejebentwurf. Frankreich 79. 
Wolle. Verordn. Belgien 436. 
Wollvieh. Verordn. Spanien (Einfuhr) 124. 275. 
Wundarzt j. Gerichtswundarzt. 
MWundertranf. Verordn. Spanien 536. 

Wurm (Hautwurn, Springwurm). 

702. Fraukreich 22. 201. 404. 687. 738. 
britannien 580. 686. 734. 
715. -Dänemarf 215. 
— Verordn. Niederlande 739. 
290. 423. 656..717. 780. 

Wurſt. Derordn. 
Nechtipr. 143. 159. 396.571. 

Ungarn 104. 320. 
640. 716. Stalien 188. 779. Schweiz 139. 233. 599.688. 

Groß⸗ 
Belgien 171. 361. 703. 

Rumänien 41. 215. 655. 672. 
Schweden 27. 124. 

Spanien (Einfuhrverbot) 233. — 

Mürttemberg f. Stuttgart; f. ferner Arzneitare, Homdo- 
pathie, Boden. — Verordn. ſ. Gerichtswundarzt, 
Impfweſen, Leichenbeförderung, Milzbrand, Ober: 
amtsphyfifate, Pocken, Prüfung, Schafräude, Thiere 
(lebende), Thierfeuchen, Thierfeuhen (Entſchädigung, 
Sahresbericht), Tuberkuloſe (Berlfught). - 

Würzburg ſ. Snfektionsfranfheiten, Nahrungsmittel. 

Zellerfeld, Kreis, 1. Trichinoſe. 

Ziegen. Verordn. Oſterreich 589. Großbritannien 306. 
Niederlande 320. Spanien (Einfuhr) 124. 275. 

Ziegenſeuche. Türkei 124. 
Zink ſ. Blei, Verbleiungsanſtalten. 
Zinkblech. Erlaß. Oſterreich (Trink- und Eßgeräthe 

aus —) 456. 

Zinn. Warnung des bayriſchen Gewerbemuſeums vor 
engliſchem (queckſilberhaltigen) 96. Frankreich (zinn- 
haltige Gegenſtände) 664. — Verf. Preußen. (Zinnerne 
Geräthe im Lazareth-Haushalt) 110. Bekanntmach. 
ſ. Farben, Flüſſigkeitsmaße, Verbleiungsanſtalten. 

Zinnlegirung. Bekanntmach. ſ. Flüfſigkeitsmaße. 
Zuckerſäure. Verordn. Schleſien 276. 
Zuckerwerk, gefärbtes. Frankreich 662. 
Zughunde. Verordn. Sachſen-Altenburg 443. 
Zündhölzer ſ. Geſundheits-Zündhölzer. 
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Berlin N., Monbijouplaß 3. 

XII. Jahrgang. Berlin, den 3. Januar 1888. Kr. 1. 

Inhalt. en — Volkskrankheiten in Der Be— 
richtswoͤche. ©. 1. — Volkskrankheiten und Sterblichkeit im Novem— 
ber 1897. ©, 1. — BIER: in deutſchen Städten von 40000 und 
mehr Eiuwohnern. ©. 2. — Deögl. in größeren Städten des Aus- 
landes. ©. 3. — Erkrankungen in Berliner a ER ©. 3. — 
Desgl. in deutſchen Stadt- und oe ei. — Cholera⸗Nach⸗ 
richten. ©. 5. — Typhus in Daffel. ©, 5. — Sintiätgverhäftnifte Des 
ein -ungariichen Heeres, April —Suni Bar ©.5. - Witterung. 

— Beitweilige Maßregeln ze, ©. — Thierſeuchen. 
Sitte Neid.) Erufchabtetneen dev Shierhefiber 2c. 1886. ©. 5. — 
ollwuth 1886. ©. 6. — (Dinemarf.) Schmeinejeuche, ©.6. — Milz 

brant. ©. 6. — (Nupland.) NRinderpeft. ©. 6. — ZTuberkulnfe Bi 
Schlachtthieren. ©. 7. — Veterinär-polizeiliche Maßregeln. ©. 7. — 
Medizinalgefegebung 2c. Greußen. Neg.-Bez. Trier.) Verbot ver 

In den Tabellen der „VBeröffentlichungen” bedeutet ein 
Punkt (.), daß Nachrichten aus Dem betreffenden Drte bezw. 
über die betreffende Krankheit nicht eingegangen find, ein 
Strich (—), dab Fälle der betreffenden Krankheit u. |. w. aus- 
weislich der eingegangenen Nachrichten nicht vorgefommen find. 

| Geſundheitsſtand 
und Gang der Volkskrankheiten. 

In der Berichtswoche ſind nachſtehende Todesfälle 

und Erkrankungen an Pocken, Flecktyphus, Rückfalls— 

fieber und epidemiſcher Genickſtarre gemeldet worden: 

Pocken: Reg.Bez. Königsberg, Wien je 1, Bor: 
orte Wien's 2, Budapeft 1, Brag 16, Trieft 12, Paris 6, 
Petersburg 1, Warſchau 10 Todesfälle; Breslau 1 
Variolois), Neg.-Bez. Königsberg 1, Wien 8, Buda— 
peit 15, Betersburg 7 Erkrankungen. 

Flecktyphus: Prag 1 Todesfall; Regier.Bez. 
Aachen, Petersburg je 1 Erkrankung. 

Küdfallsfieber: Petersburg 1 Zodesfall 

und 1 Erfranfung. 
Epidemiſche Genidjtarre: 

Todesfall. 
Sm Mebrigen find befonders hervorzuheben: 

Unterleibstyphus: Hamburg 19, Baris 32, 

Kopenhagen 1 

Petersburg 9 Todesfälle, Hamburg 177, Reg. Bez. 
Schleswig 96, Budapelt 19, Betersburg SO Srfanzs | 
kungen. 

Roje: Wien 17 Erkrankungen. 
Maſern: Hamburg 9, Budapeſt 11, Paris 14, 
Edinburg 9, Chriſtiania 28 &obeställe: Berlin 
102, Hamburg 154, Reg.Bezirke Aachen 112, Düſſel— 

dorf 123, Hildesheim 193, Wien 88, Budapeit 330, 

Edinburg 236, Kopenhagen 164, Shriftiania 618, 
Petersburg 47 Erkrankungen. 

Scharlach: Wien 12, Kopenhagen 8, Peters— 

burg 19, Warichaun 9 Todesfälle; Berlin 46, Bres- 
lau 26, Hamburg 21, Nürnberg 20, Wien 93, Edin- 

Einfuhr von ——— S. 7. — (Lübeck.) Anzeigepflicht bei Schweine— 
krankheiten. S. 7. Schweden.) a von anftecfenden 
Krankheiten unter den Hausthieren. ©. 7. — Rechtſprechung. (Land: 
— Fürth.) Zuſatz von Gelatine (in Mafjer geldit) zu_ Bier. 
©.1 (Landgericht Nitenberg.) Hefetriibes Bier mit hohem Säure- 
chart S 11. — Kongreſſe, Verhandlungen von geſetzgebenden 
Körperſchaften, Vereinen ꝛe. Verſammluüng des deutſchen Vereins 
für öffentliche Geiunbheitöpflege 1888. ©. 12. — (Spanien) Wein- 
verfälihbung ©. 12. — le (Breußen. Gelffenfchaftliche 
Deputation für das Medizinalwejen.) Uebertragung der Diphtheritig 
des Geflügeld auf Menjchen. ©. 13. — Kurpfuſcherei des 2c. Alliot in 
Paris. ©. 14. — Sterbefälle in deutichen Städten mit 15000 und 
mehr Einwohnern für den Monat November 1887. ©. 15. — Deögl. 
in größeren Städten des Auslandes. ©. 18 

burg 37, Kopenhagen 71, 

31 Erkrankungen. 

Diphtherie und Croup: Berlin 30, Breslau 
9, Hamburg 8, Wien 15, Budapeſt 9, Prag 8, Paris 
39, Kopenhagen 15, Chriſtiania 12, Petersburg 15 

Todesfälle; Berlin 78, Breslau 41, Hamburg 44, 

Nürnberg 36, Reg.Bezirke Hildesheim 99 und Schles— 
wig 201, Wien 21, Budapeit 25, Kopenhagen 55, 

Chriſtiania 38, Betersburg 39 Erkrankungen. 
Keuchhuſten: Paris 8 Todesfälle; Hamburg 

32, Kopenhagen 29 Erfranfungen. 

Trihinoje: Berlin (Königl. Charite) 1 Er- 

franfung. 

Stockholm 34, Betersburg 

(ur Monatstabelle.) In dem Berihtsmonat find 

nachitehende Todesfälle an Pocken, Cholera, Fleck— 

typhus, Nüdfallsfieber und epidemiſcher Genickſtarre 

gemeldet worden: 

Boden: Berlin, Weißenfels je 1, Neichenberg 
i. B. 2, Genua 10, Liſſabon 32, Moskau 2, Bufareit 1, 

Bombay 2, Madras, Ulerandrien je 1, Kairo, New: 

York, San Franzisfo je 2. 

Cholera: Bombay 41, Madras 116. 
Flecktyphus: Bielefeld 1, Moskau 3, Alexan— 

drien 1. 

Rückfallsfieber: Merandrien 6, Kairo 7 (ein— 

ſchließlich biliöfen Fiebers). 

Epidemiſche Genickſtarre: Beuthen O.-S., 

Boſton je 3, Chicago 9, Cincinnati 2, New-York 16, 

San Franzisto 15, St. Louis 1. 

Sm Uebrigen find befonders hervorzuheben: 

Unterleibstyphus: Hamburg38 (Vormonat44), 
Kairo 44 (59), Baltimore 20 (7), Brooklyn 28 (21), 

Chicago 40 (40), Cincinnati 40 (23), New-York 38 (53), 

St. Louis 22 (14) Todesfälle. In Berlin und Eſſen 
(Fortießung auf Seite 4) 
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+Mainz...... 68086 | 31 | 4| 91 12 [222 | 232 | 51 —- | = | = 17 37 Pa ae er 
+ Mannheim. ..| 68744] 44 ı| 30| 6 [245 | 211 | 3] | 11 -|-/10| 2) =] ZZ 
Meß .......| 54370) 181 —| 15 | 1 [148 | 212 ||| 2121100 DS 
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Ftiniter .... 45208] 19 | — | 20 6 123,0 | 24,4 —| 12 — 4| 2| — Ian 
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Wotsdam ....| 51646| 301 — | 23 4 1232 | 242 - — — — — 3| 11 — 17) 2 
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Die mit einem 7 bezeichneten Städte berichten über die Sterbefälle auf Grund ärztliche i 
Bl ne prüfen. — Die a ſind A licher Todtenfcheine oder la 

. Dez unter Beriidjichtigung der won 1880 bis 1885 durch Di SL i z 
tbeiligten Orten für den 1. Juli 1887 berechnet en I Auf Grund derjelben werden Die Verhältnißza 

Maßgabe ver endgültigen 
fen die Nachweiiungen wenigftens 
Ergebniſſe der Volkszählung von 

oder Abnahme der Benölferung in den be- 
hlen der in der Berichtswoche Geitorbenen 

ermittelt, Die Berechnung der durchſchnittlichen Sterbeziffern für die Sahre 1881-85 ift auf Grumd der in den Jahresüberſi D i 
Te : } \ Steve: S { erfichten (Veröffentlichungen 

1882 ©. 161, 1883 ©. 231, 1884 ©. 219, 1885 II. ©. 339 und 1886 ©. 579) mitgetheilten Angaben über Einwohnerzahlen und Sterbefälle erfolgt. 

1) Wegen etwaiger an Boden, Flecktyphus, Cholera (asiatica) und Peſt vorgefommenen Todesfälle vergl. den Text der vorhergehenden 
Seite. — ?) Einichl. Budau und Neuftadt. — °) Nimmt erſt jeit 1886 an der Berichterftattung Theil. — *) Nach Abzug der Ortsfremden beträgt 
die Zahl der Geitorbenen 16, dementiprechend Die Verhältnißziffer auf 1000 Einwohner und auf's Jahr berechnet 19,4. 
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Inmternatn al, 378 686 250 | 144 32 19,7 3I1-| 51 -|I| -|15|19| 17 ı — | — 83 | 2 
Brünn bis 17. Dezember . . 86 125 e 3 44 : 26,6 -| 1| 2| — 9 6 2 SA 
Brüffel bis 17. Dezember. . 177 568 88 9 79 15 Dal -—|—-|3| — 8| 18 6 ZEN al 
Budapeſt bis 17. Dezember . 432 672 245 30 | 273 58 32,8 239 SEE 2 2a6r 233718 - 1 - [1186| 5 
Nr de 2 Mit * 62 1 91 27 39,9 28 3I|2| —| — 9.23 1 II AH 
EDEN UTD.G, Le c e : : ; ——— — 
Bee. 25869 | 136 Ma10s 0 24 .| 21 9,— | 1| — 6 1 |. 
Graz bis 17. Dezember . . 105 274 4 fl! 45 5 22,2 — — — — 11 7 1 On 
Kopenhagen bis 20. Dezember 290 000 | 225 515 56 26,9 ae sa lage. ee 15222 8 7309 
Krakau bis 17. Dezember. . 12 959 31 il 36 4 25,6 — — 3 — — 6 9 1 — ı — 116 1 
Lemberg bis 17. Dezember . 120 127 c 6 59 : >35 | -|-|-| 1 12| 8 3 34| 1 
EINEUNDDDEE N Ds Er. 592 991 . 2 h a Be 5 : : ? ß ; 
J20927 aa : s ; 5 alu“ 
Lyon bi8 10. Dezember . . 401 930 149 9 | 164 17 21,2 Aus 8 je —=417 2221096 8 41| 3 
DD ee, 251 400 2 10 130 30 26,9 = 2 1 1 11 2 9 4 3 2| 86 1 
SR er 72960 945 1 1107 85 951 158 22,1 14 | 4|39| 32 92 16T AT 503 1 27 

Petersburg bis 17. Dezeniber 928 016 418 17 | 449 133 25,2 3.1,192|15 9 al ee 244 i 
Bingae SDOTDLEn en. He, 2 : s | 18 4 32,0 DOW 2 | al 5 171 5 
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Stodholm bis 17. Dezember 216 807 166 3 73 20 17,5 — 3 5 2| — 8 5 2 46 2 
DER. | 154 055 : { 94 SEES a Te | 85 |4 3 
Venedig bis 17. Dezember . 148 380 78 7 66 13 23,1 — — 1 J03 7 33 1 
Warſchau bis 17. Dezeniber . 439 174 195 15 | 240 63 28,4 A. 9. ı 66 5 10 | ar AB 125 3 
Mien bis 17. Dezember . . 790 381 458 25 403 80 26,5 4|12|15 2 3| 86.1 61 12 — | — 1204 4 
11 Vororte Wiens 6.17. Dzbr. | 39399 I . 9 | 174 : hi ee 42 | 34 | 14 J 

Aus Berliner Kranfenhäujern gemeld. Erfranfng. | Aus deutſch. Stadt: u. Yandbez. gemeld. Erkraukng. 
(Königliche Charite, Städtiihes Krankenhaus im Friedrichshain, | Laut Mittheilung der Königlichen Sanitäts-Rommiffton zu Berlin, 
St. Hedwigs- Krankenhaus, Bethanten, Stäpntifches Krankenhaus zu des Statiitiichen Amtes der Stadt Breslau, Des Aerzte-Vereins zu 
Moabit, Elijabeth - Kranfenhaus, Lazarus - Krankenhaus, Augufta- | Frankfurt a. D., des Medizin.-Inipektorats zu Hamburg, des Vereins 

1 Hospital, Jüdiſches Krankenhaus) für öffentliche Gejunpheitspflege zu Nürnberg, der betreff. Königl. 
für die Woche vom 18. bid 24, Dezember 1887. Reg Wedizinaltäthe und Füritlich Reupihen Phyftkats - Bezirksärzte, 

oo 5 Lebensalter 5 RN Ss 8 
Krankheitsformen |s43 der Aufgenommenen as Zeit⸗ So 5 e 228 

sSelı —— ——— esirt S oa = Sell sn 
her a2: Suelsesegteses ni angate |38 8 | 8 |55| 2 

Aufgenommenen oeselsiısils 1 srelse =, o|2"|$ 
3 Salsa > = als 

Majern und Röthen . . . 3I-|1|I-| 2| -|—-| - Stadt Berlin. . . . . .„ |18:—24. Dgb.| 12 | 102 | 463)| 783) 1 
| 3| 4, 2 —- | A u BRN n  & desgl. 0 267 Al — 

Diphtherie und Eroup. . .| 27 | 1111110] 3] 21 —| 14 a Stantiure m De ö : - 
J 060 2) —| 3 „SHamburg u. Vororte desgl. 177 | 154 | 21| 44 

Brechdurchfall inkl. Ruhr und titcnberg- Maker: dessl. — 11 20 36| — 
Cholera nostras . . . . 3 al ul = Regierungs- Bezirk 

SinDbeistiehehe ie co 0% a ur — | = Machen er desgl. 5 112 8 1| — 
Mechielfieber -. ». -. » | - |- | - | -| -| -| - | — Se) a a ee desgl. — 1 2 4| — 
RO E10 | A 5 | 1 Dünlelno „nn deägl. 1013| 4383| 69| 1 
Syphilis inkl. Sonorrhde „| 5 | - - | - | 8 91 —| 1 Urs 0 00 0 me dessl. 7| 35| 20 10 — 
Lungenſchwindſucht . . . . | 24 I | — 5| 16| 2| 33 Sulssiblenın & 5 a © ale | ae aa ee 
Andere Erkrankungen der Röntgsherg » 2... -.[18-24. Dan.| 151 491 16) 23 | — 
ebnumgs Drgone 58 1) | 2, 25| 18) 12| 6 Marienwerder . . . . desgl. Se el ala 

Amer Dasınfatarıh. . . .| 4 |-| 1|—-| 2. 11-| — So Desgl. SI P6ln 6749112 
Säuferwahnftnn und chroni- Shlesvigg dessl. 66———— 
J ——3891— SR dessl. a ll 

Akuter Gelenfrheumatismus | 3 I— | — 1120| 21 -| — Sfrallunds oe cos deögl. 13 3 ak 
Andere rheumat. Krankheiten | 4 I- | — — |) 2), 21 —| - BEIM ee dessl. 670 2 3 
— EI er: 3 eo TESDADEIEEE ee ee dessl. ——— 
Alle übrigen Krankheiten. 711 1133 1104| 211 47 Frſtl, Reuß'ſcher Phyſik.Bez. 

23 | 32 |303 207 | ss [110 a Re 
Geſammtbeſt. war am 17. Dezbr. 3608 u. bleibt am 24. Dezbr. 3520. Burgk 
— nm 

Witterungs:Nachweis für die Woche vom 18, bi8 24. December 1887, 
Nah Beobachtungen der Iandwirthichaftlichen Hochſchule in Berlin und der meteorologiihen Centralftation in München. 

Temperatur in Co Luftdruck in mm Relat. Feuchtigkeit derLuft — Bor 
Beobachtungs⸗ 8 = Des berric Sn 

5 * * Nieder— echende Windſtärke 
Ort — 3 = ichlages ind j 

S B= = richtung 

18. December 4,7 122 749,8 71471 747,6 82 85 90 1,8 2 
19. 5 3,9 04 | 740,4 | 7389 | 739,4 87 88 98 3,7 22 

—* 20. 14 0,1 | 740,2 | 740,6 | 743,0 94 94 98 0,6 1 
Berlin 21; h 12 | —-05 | 7836 | 743,9 | 745,6 88 94 97 11 1 

29, = 06 | -11 | 7505 | 7526 | 7548 | 100 100 100 01 —1 
23. = -038 | -238 | 7522 | 7482 | 746,6 88 100 100 0,3 2 
24. 5 —0,4 — 5,8 142,3 741,0 743,3 100 75 82 0,3 2 

18. December SO 0178,51 711,5 N 087 64 74 0,2 w 3,0 
19. n: 3,8 -10 | 708,6 | 698,9 | 703,0 57 64 74 0,4 W 34 

* 20. P 06 | -19 | 708,7 | 7045 | 7049 81 78 80 2,4 W 35 
Münden | 2. , 02 |.-—3,7 | 7047 | 7056 | 11 | 79 78 80 0,3 NW 17 

.| 22. e 10 2337177101) 710,2 | 7112 79 74 91 0,1 NW 13 
2. —38 | —73 | 710,4 | 709,6 | 709,2 9% 90 93 _ NW 1,3 
24. v —22 — 171,9 707,0 705,5 706,8 93 96 9% 4,2 W 4,3 

ı) Wegen etwaiger an Boden, Flecktyphus, Cholera (asiatica) und Veit porgekommenen Todesfälle bezw. Erkrankungen vergl. den Tert 
— — erſten Seite. — Einſchl. Ruhr. — 3) Außerdem 13 Fälle von Scharlah-Diphtherie. — *) Der Bericht vom Augufta-Hospital iſt aus- 

ieben. 



find 9 bezw. 4 Todesfälle gegen 16 bezw. 10 im Vor— 
monat gemeldet worden. 

Ruhr: Moskau 35 (Vormonat 47), Bombay 44(49), 

Madras 169 (163), Aerandrien46 (35), Kairo 124(153) 

Todesfälle. 
Mafern: Berlin 22 (Vormonat 12), Kaſſel 20 (3) 

Todesfälle. In Königshütte, Nordhauſen, Darm 

ſtadt ift die Zahl der Todesfälle von 11 bezw. 15,15 

im Vormonat auf 5 bezw. 2 und 5 im Berichts- 
monat herabgegangen. 

Scharlach: Berlin 47 (Bormonat 28), Kottbus 

19 (21), Moskau 38 (37), Boston 25 (12), Brooklyn 

29 (16), New-York 44 (30) Todesfälle. 
Diphtherie und Eroup: Berlin 154 (Vor— 

monat 148), Breslau 64 (70), Dortmund 20 (16), 

Frankfurt a. M. 29 (24), Nürnberg 26 (31), Dresden 

45 (26), Hamburg 23 (51), Pillen 22 (8), Moskau 

35 (43), Bukareſt 27 (23), Baltimore 53 (38), Bolton 

31 (26), Brooklyn 149 (130), Chicago 164 (125), 

Cincinnati 28 (20), Montreal 82 (37), New-York 

228 (190), San Franzisfo 25 (17), St. Louis 133 (157) 

Todesfälle. 

Keuchhuſten: Kairo 21 (Vormonat 16) Todesfälle. 

Akute Darmfrankheiten: Berlin 125 (Bor- 
monat 170), Breslau 59 (50), München 56 (102), 

Hamburg 195 (149), Bukareſt 37 (45), Bombay 90 (109), 

Madras 86 (117), Alerandrien 161 (190), Kairo 422 
(537), Bojton 32 (71), Brooklyn 49 (155), Chicago 

63 (182), New-York 141 (417), San Franzisko 49 (20), 
St. Louis 66 (97) Todesfälle. 

Unter den deutſchen Orten hatten im Berichts— 
monat verhältnikmäßig die höchſte Geſammt— 

jterblichfeit (nämlich) über 35,0 auf 1000 Ein— 
wohner und aufs Sahr berechnet): Ludwigshafen 
(36,6), Lindenau (38,9), Beuthen (43,8). Beuthen 

zeigte ſchon im Vormonate eine über die angegebene 
Grenze hinausgehende Sterblichkeit; in Lindenau be— 
trug Diejelbe 34,5, in Ludwigshafen 30,8. Das 
Sterblichkeitsmaximum hatte ſich auch im Vormonat 

auf 43,8 90 belaufen. 

Bei einer Prüfung der Sterblichkeit der ge— 

nannten Drte während des fünfjährigen Durchſchnitts 

1881 bis 1885 (für Lindenau liegt ein folcher noch 
nicht vor) ergiebt fich, dad in Beuthen 31,4, in Lud— 

wigshafen 25,3 auf je 1000 Einwohner ftarben. — 

Bon den im Vormonat durch eine vergleichSweile 

höchſte Sterblichkeit hervorragenden Drten, welche 
bisher nicht genannt find, hatten im November Kol- 

berg 28,0, Paſſau 27,6 und Dppeln 24,8% Todes= 

fälle aufzuweijen. 

Bon den oben bejonders hervorgehobenen Orten 
betrug die Säuglingsiterblichkeit in Beuthen und 

Zindenau weniger als ein Viertel, in Ludwigshafen 
jogar weniger als ein Fünftel der Lebendgeborenen. 

Die aus diefen Drten gemeldeten Todesurfachen an— 

langend, wurden häufigere Sterbefälle durch) Maſern 

und Scharlach in Ludwigshafen (je 17), durch Diph- 

therie und Group in Lindenau (8), durch Lungen- 
Ihwindjucht in Beuthen (10), dureh afute Erkran— 

fungen der Athmungsorgane in Lindenau (7) herbei- 

geführt. 

Eine beträchtliche, nämlih auf mehr als ein 

Drittel der Lebendgeborenen ſich belaufende Säug— 
lingsſterblichkeit ergiebt fi für Brieg (341 auf je 
1000 Xebendgeborene), Graudenz (349), Hamburg 
(350), Hirſchberg (351) und Landshut (385). Die 
Sejammtjterblichfeit betrug in Brieg und Graudenz 
über 30,0, in Hamburg 29,7, in Hirſchberg 23,2, in 

Landshut nur 21,2 Yo. | 

Einer geringeren Geſammtſterblichkeit, als 
15,0 auf je 1000 Einwohner und aufs Sahr berechnet, 

erfreuten fich während des Berihtsinonats Gleiwitz 

(14,9), Naumburg, Leipzig (je 14,8), Siegen (14,7), 
Spandau (14,6), Mainz, Schwerin (je 14,3), Zerbſt 

(14,1), Wejel, Heilbronn (je 13,3), Kaijerslautern 
(12,7), Reudnitz (12,5), Speyer (12,4), Merjeburg 

(11,5), Bielefeld (11,6), Eöthen (11,4), Minden (9,6), 

Stargard (9,2). Von diejen Drten hatten Merie- 
burg, Minden, Wejel, Heilbronn und Schwerin ſchon 

im Vormonat eine geringere Sterblichkeit, als 15,0 %o0; 
Bielefeld, Naumburg, Spandau, Stargard, Kaijers- 

lautern, Speyer, Leipzig, Reudnitz, Mainz wiejen 

wenigjtens unter 20,0, Gleiwitz, Siegen, Cöthen 

zwiſchen 20,1 und 25,0, Zerbſt 27,4%0 Todesfälle 
auf. Im fünfjährigen Durchſchnitt 1881 bis 1885, 

joweit derjelbe vorliegt, ſtarben in Katjevslautern 
19,2, in Wejel 19,5, in Siegen 19,9, in Bielefeld, 
Gleiwitz, Minden, Naumburg, Speyer, Leipzig, Heil- 
bronn, Mainz, Schwerin zwijchen 20,1 und 25,0, im 

Merjeburg, Spandau, Stargard zwiſchen 25,1 und 

30,0 oo Berjonen. 

Die Säuglingsiterblichfeit betrug in Gleiwitz, 
Minden, Stegen, Wejel, Katferslautern, Speyer, Reud- | 

nik weniger als ein Zehntel, in Bielefeld, Naumburg, 

Stargard, Leipzig, Mainz, Schwerin, Zerbſt weniger 

als ein Siebentel, in Merjeburg, Spandau, Heilbronn, 

Köthen weniger als ein Fünftel der Xebendgeborenen. 

Außerdem gab es eine Sterblichkeit der Säuglinge 
bis zu 100 0 in Bonn (Geſammtſterblichkeit 18,6), 
Dortmund (19,4), Hannover (16,0), Iſerlohn (15,2), 

Kafjel (18,4), Malſtatt-Burbach (15,5), Memel (23,4), 
Milheim a. Rh. (17,3), Nordhaufen (19,35), Ober: 
haufen (21,7), Stendal (18,6), Wiesbaden (18,3), 

Zeit (21,3), Bautzen (18,4), Freiberg (16,1), Ludwigs— 
burg (15,5), Worms (21,0), Gotha (16,6), Greiz (17,3). 

Weniger als ein Siebentel der Xebendgeborenen ftarb 
in 53, weniger als ein Fünftel derjelben in 65 Drten. 
Die Gejammmtjterblichkeit betrug in 12 diefer Dite bis 
zu 15,0, in 44 zwijchen 15,1 und 20,0, in 55 zwijchen 
20,1 und 25,0, in 5 zwilchen 25,1 und 30,0, n 2 

über 30,0 oo 

Sm Ganzen jcheint ſich der Gefundheitszujtand 
im BerichtSmonat wiederum etwas günjtiger, als im 

Vormonat geftaltet zu haben. ine Sterblichkeit von 



mehr al3 35,0% war in 3 Orten gegen 4 im OL 
tober, eine jolche von weniger als 15,0%. in 18, 
wie im Vormonat, zu verzeichnen. Mehr Säuglinge 

als 333,3 auf je 1000 Xebendgeborene ftarben in 

5 Orten gegen 11 im Vormonat, weniger als 200,0 
in 144 gegen 131. 

Cholera-Nachrichten. — Bombay, Sn der 
mit dem 29. November endigenden Woche find in der 

Stadt Bombay zwei Choleratodesfälle, Eingeborene 

in zwei verjchiedenen Stadtbezirfen betreffend, ver- 
‚zeichnet worden. — Die Cholera wird dafelbit als 
erlofhen angejehen. 

Typhusepidemie in Dafjel (Kreis Einbed.) 

(S. Veröffentl. 1887 ©. 707). Nach genauerer Nach- 
zählung hat ſich ergeben, daß in der Zeit vom 15. Ja— 
nuar bis Ende September d. 3. 132 Berjonen er— 

krankten und 19 davon, jomit 14, %, jtarben. 

Unter den Erkrankten befanden fi 72 männliche 

und 60 weibliche Berjonen, 5 im Alter von 0—5, 

34 von 6--10, 19 von 11—15, 20 von 16—20, 13 

von 21—30, 25 don 31—40, 10 von 41—50, 3 von 

51—60, 3 don 61 und mehr Sahren. 

Sanitätsverhältnifjfe des K. 8. Hfterreichifch- 
ungarischen Heeres in den Monaten April, Mai, 

Suni 1887, 

(Separat-Abdrud aus den Mtittheilungen über Gegen- 
ſtände des Artillerie- und Genieweſens. Vergl. Veröffentl. 

©. 493.) 

In dem öſterreichiſch-ungariſchen Heere erkrankten 

während des II. DuartalS des Yaufenden Sahres 
68 234 Mannjchaften (23 002 im April, 23 466 im 

Mat, 21766 im Juni) entjprechend Erkrankungs— 

ziffern von monatlich 81,85 bezw. 81% des Ver: 
pflegungsitandes. 

Bon den Erkrankten wurden 22595 — 27 bis 
30 0 des DBerpflegungsitandes — den Ganitäts- 
anftalten übergeben, während die Übrigen in den 

Kajernen oder in den eigenen Wohnungen behandelt 

wurden. Unter Einvechnung des Bejtandes von Ende 
März d. 3. wurden im Ganzen 79407 Kranfe be- 
handelt. Nach einem Abgange von 69 349 Mann— 
Ichaften verblieben 10058 Ende Juni im Bejtande, 

darunter 8037 in den Sanitätsanftalten. 

Die Zahl der in Abgang gefommenen Kranken 
betrug in den 3 Monaten bezw. 23 366, 23 961 und 
22 022. 

Sm Ganzen genajen 63 248 der erkrankten Mann 

ſchaften, 437 ftarben an Krankheiten, 37 in Folge 

von Unglüdsfällen und 106 durch Selbftmord. 

Bei den in Abgang gefommenen 69 349 Berjonen 

waren folgende Zahlen von Erkranfungsfällen (bezw. 

Zodesfällen) bemerfenswerth: Darmtyphus 261 (73), 

Dlattern 68 (2), Wechjelfieber und Wechjelfieberfiech- 

thum 2782 (2), Tuberkuloſe der Lungen 381 (127), 
Lungenentzündung 959 (85), Nippenfellentzündung 

446 (17), Trachom 402, venerifhe und ſyphilitiſche 

Krankheiten 4003, Skorbut 84. 

Von den 16 Militair-Territorialbezirten hatte 

Graz die höchſte, Kaſchau die niedrigjte Erkrankungs— 
ziffer. 

Zeitweilige Maßregeln gegen Volkskraukheiten. 

(R.A. Nr. 304—306 vom 28.—30. Dezember 1887.) 
Defterreih-Ungarn I. Laut Zirkular der &. 

K. Seebehörde zu Trieſt werden von jeßt ab die aus 
Malta fommenden Schiffe, falld ſie eine reine Ueber— 
fahrt hatten und unter normalen Verhältniſſen anlangen, 
in den öfterreichifchen Häfen nur einer ärztlichen Bifite 
und Desinfektion unterzogen. 

Sn entgegengefesten Fällen, von denen die K. K. ©ee- 
behörde jofort zu verftändigen tjt, wird die letztere von 
Fall zu Fall entfcheiden. 

Diefe Verordnung findet auch auf jene Schiffe Anwen- 
dung, welche die bisher angeorpnete jiebentägige Dbjer- 
vationsreſerve noch abhalten, welche lebtere nunmehr auf- 
gehoben worden iſt. 

I. Das Königlicdy ungariſche Miniſterium für Acer: 
bau, Snduftrie und Handel hat mit Verfügung vom 
10. Dezember 1837 die feiner Zeit für Provenienzen aus 
Malta angeordnete Ttägige Quarantäne in eine ärztliche 
Unterfuhung umgewandelt. — 

Franfreid. Die in den franzöſiſchen Mittelmeer- 
häfen gegen PBrovenienzen aus dem Keitlande Staliens, 
aus Sardinien, Gicilien und Malta bisher vorgejchriebenen 
Duarantäne-Waßregeln find, mit Ausnahme einer 24 jtün- 
digen Beobachtung für Provenienzen aus Meifina, nuns 
mehr aufgehoben worden. — 

Türfei. Laut Anordnung des internationalen Ge— 
fundheitsraths zu Konftantinopel vom 12. Dezember 1887 
it die fünftägige Duarantäne gegen Wrovenienzen aus 
Meifina aufgehoben und durch eine ärztliche Viſite in 
den mit Duarantänearzt verjehenen Häfen erjfebt worden. 
Dagegen werden die fardinijchen Provenienzen einer 
fünftägigen Objervation unterworfen, foweit diejelben jeit 
den 1. Dezember 1837 von Sardinien abgegangen find. — 

Portugal. Durd eine unterm 19. Dezentber 1887 
veröffentlichte Verfügung des Königlich Pportugiefiichen 
Miniſteriums des Innern werden die Häfen der Sniel 
Sicilien für „rein“ von Cholera erklärt. 

Eine unterm 21. Dezember 18837 veröffentlichte Ver— 
fügung des Königlich portugiefiichen Miniſterium des Sn- 
nern ergänzt die am 14. desſ. M. publizirte Verfügung 
dahin, daß unter den, der Cholera „verdäcdhtig” erklärten 
Häfen des italieniihen Feitlandes nit die Häfen am 
Adriatiihen Meer einbegriffen find, welche als „rein“ an- 
gejehen waren. (Bergl. Veröffentl. 1887 ©. 760.) — 

Algier. Der General-Öouverneur von Algerien hat 
unternt 1. Dezember 1857 verfügt, daß alle Provenienzen 
von Sardinien bei ihrer Ankunft in Algerien einer 
Beobahtungs-Duarantäne von drei Tagen unterworfen 
werden jollen. 

Chierfenkhen. 

| Dentfches Weich, Entjchädigungen der Ihier- 
befiger aus Anlaß der Befämpfung von Thier— 

feuchen im Jahre 1886 
Nach dem eritmals für das Jahr 1886 ausgegebenen 

Sahresbericht über die Verbreitung von Thierfeuchen im 
Deutſchen Reich, bearbeitet im Kaiſerl. Gejundheitsante, 
find auf Grund der 88 57 und ff. des Gejebes, betr. Die 
Abwebr und Unterdrückung von VBiehfeuchen, vom 23. Suni 
1880, jowie der einjchlägigen landesgejeßlichen Beitim- 
mungen der Bundesitaaten und Eljab-Lothringens, nach— 
jtehende Entjhädigungen an die Beſitzer gezahlt worden. 
Bei Beurtheilung der Zahlen ift zu berüdjichtigen, daß 
diefelben nicht aus gleihartigen Faktoren zuſammengeſetzt 
find, indem die nach dem vollen Werthe entjichädigten 



Thiere von denjenigen nicht getrennt find, welche nur zu 
3/, (Ro) oder *, (Lungenſeuche) entichädigt wurden. Auch 
it aus dem eingegangenen Materiale nicht durchweg zu 
erjehen, ob und event. in wie weit Anrechnungen auf Die 
Entihädigungen gemäß ($ 59 Abi. 2 des Geſetzes vom 
23. Suni 1880) ftattgefunden haben. 

Für 1347 Pferde, aus Anlaß des Notes, find 431 642 
ME. 21 Pf. gezahlt, mithin durchſchnittlich für 1 Pferd 
320 ME 45 Pi. Auf Preußen entfallen 1071 Pferde, 
davon in den Provinzen Poſen 222, Wellpreußen 205; 
auf Bayern 78, Elfaß- Lothringen 59, Württemberg 52. 
Pur je 1 Pferd ift entihädigt in der Provinz Hohenzollern, 
in Didenburg, Sachſen-Altenburg, Schwarzburg-Sonders- 
haufen, Neuß ä. 2, und feines in Sachen: Meiningen, 
Cchwarzburg - Nudolftadt, Schaumburg - Lippe, Lübeck, 
Bremen, Hamburg. Von der oben aufgeführten Geld— 
fumme find gezahlt worden: in Preußen 332 897 ME. IS PF.; 
(die höchſten Beträge in den Provinzen Brandenburg ein- 
schließlich Berlin mit 57 029 ME. 74 Pf. demnächſt Poſen, 
Sadjen, Weitpreußen, Oftpreußen, Schlefien, Rheinpropinz 
und Hannover); in Bayern 22 602 ME. 10 Pf., in Elſaß— 
Lothringen 20 795 ME. 50 Pf., in Württemberg 17402 ME. 
Der höchſte Durchſchnittsbetrag für 1 Pferd ift gezahlt 
in Dieclenburg - Schwerin, (716 ME. 67 Pf.), fodann in 
Meclenburg-Strelit (715 ME. 67 Pf.); demnächſt folgen 
Sadjen - Weimar (580 ME. 50 Pf.), Sachen - Koburg- 
Gotha (499 ME. 17 Pf.), Königreih Sachen (487 ME. 
89 Pf.) Braunfhweig (481 ME. 90 Pf.). Neuß j. L. (432 
Me. 50 Pf.), Eljaß-Lothringen (352 DE. 47 Pf.), Baden 
(342 ME. 75 Pf.) und Württemberg (334 ME. 65 Pf.) 
ferner die preußiichen Provinzen Sachſen (546 ME. 55 Pf.), 
Nheinprovinz (508 ME. 58 Bf), Schleswig - Holitein 
(489 Mk.), Hannover (414 ME. 10 Pf.), Brandenburg ein- 
Ihließlich Berlin (387 DE. 96 Pf.) und Weftfalen (375 DIE. 
03 Pf.). Der Durxchſchnittsſatz für das Königreich Preußen 
beträgt 310 ME. 83 Pf. Der geringjte Durchſchnitts— 
betrag für 1 Pferd ift gezahlt in GSacjen- Altenburg 
(112 ME. 50 BE). _ 

Für 2538 Stüd Nindpieh find aus Anlaß der Lungen— 
feuhe 517055 ME. 40 Pf. entjchädigt worden, mithin 
durchſchnittlich für 1 Stüd 203 ME. 73 Pf. Insbeſondere 
find in Preußen 395 656 ME. 52 Pf., davon allein 316 076 
DE. 78 Bf. in der Provinz Sachſen und 33 722 ME. 40. Bf. 
in der Provinz Hannover gewährt worden, in Braun- 
fhweig 26844 ME. 60 Pf., Bayern 26415 ME 31 BF., 
im Königreih Sachſen 23454 ME. 40 Pf. Die Zahl der 
entſchädigten Rindviehſtücke beträgt in Preußen 1791, da- 
pon 1377 in ver Provinz Sachſen und 150 in der Provinz 
Hannover. Auf Bayern entfallen 232, auf Braunfchweig 
179, Heſſen 121, Königreich Sachſen 76 Stüf. Nur je 
1 Stüd ift in der preußiichen Provinz Schleswig: 
Holitein, in Mecklenburg-Strelitz, Sadjen - Meiningen, 
Schwarzburg-Sondershaufen und -Nudolitadt, und feines 
in der Provinz Dftpreußen und in Hohenzollern, in Baden, 
Meclenburg- Schwerin, Didenburg, Walde, Neuß ä. &., 
Schaumburg -Yippe, Lübeck, Bremen, Hamburg, Elſaß— 
Lothringen. Der höchſte durchſchnittliche Betrag für 1 Stücd 
Rindvieh ift gegehit in Mecklenburg-Strelitz (497 ME.). 
Mehr als dev Durchſchnittsſatz für das Neich ift ferner 
gezahlt in Schwarzburg-Sondershaufen (328 ME.), König: 
reich Sachſen (308 ME. 61 Pf.), Schwarzburg-NRudolftadt 
(267 DE. 50 Pf.) Preußen (220 ME. 91 Pf. insbefondere 
Provinz Poſen 246 ME, Sachſen 229 ME. 54 Pf. 
Weſtfalen 228 ME. 53 Pf., Hannover 224 ME. 82 Pf.), 
Anhalt (218 ME. 76 Pf.), Sahjfen- Altenburg (214 ME. 
40 Pf.), Lippe (211 DE. 80 Pf.) und Sachfen Weimar 
(211 ME. 59 Bf.)._ Der geringite Durchſchnittsbetrag für 
1 Stüd Rindvieh ift gezahlt in Sachſen-Meiningen (SOME. 
75 Br). Die Geſammtſumme der im Sahre 1886 für 
Pferde und Rindvieh gewährten Entfehädigungen beträgt 
948 697 ME. 61 Pf. 

Deutfches Neich. Verbreitung der Tollwuth im 
Sahre 1886, 

Von den dem erſten Sahresbericht über die Verbreitung 
von Thierjeuchen im Deutichen Reiche beigegebenen acht 
Sartenanlagen erregt die Darftellung der Verbreitung der 
Zollwuth unter den Hunden befonderes Intereſſe. Da- 
nad) hat die Seuche vorwaltend die Gebiete der öftlichen 

Reichsgrenze und hier insbejondere die an der ruffifchen 
Grenze liegenden und an die leßteren anftoßenden Kreiſe 
— den Kreis Memel ausgenommen — betroffen. Die 
Breite der verſeuchten Zone beträgt hier zumeift 2 — 3 
Kreife. Zwiſchen der weitlichen Ausbuchtung von Ruſſiſch— 
Polen und dem Kreiſe Lebus umfaßt Ddiejelbe indeß deren 
acht. Die meiften wuthfranfen Hunde (16) weift der Kreis 
Lyck, demnächſt Dfterode i. Dftpr. (15) nad; jtark be- 
troffen zeigen jich ferner die Kreiſe Inowrazlaw, Beuthen, 
Buk, Schroda. Weniger verfeucht find Die an der öjter- 
reichifchen „Grenze liegenden Gebiete. Hier erreicht die 
verjeuchte Zone eine erheblichere Breite nur im Königreid) 
Sachſen. Die betroffenen Bezirke Bayerns grenzen ent- 
weder unmittelbar an Oeſterreich, oder fie liegen doch der öſt— 
lihen Landesgrenze jehr nahe. Kleinere Geuchenbezirfe be- 
finden ſich zwiſchen Rhein und dem Oberlauf der Ems, jowie 
zwijchen Ems uud Wefer mit den Hauptherden in Gelſen— 
firhen und Berſenbrück. An der Weftgrenze des Neiches 
ift je ein an Frankreich, Luxemburg und die Niederlande 
grenzgender Kreis verſeucht geweſen. Sn den übrigen 
Theilen Deutſchlands find nur vereinzelte, zeritreut liegende 
Kreife betroffen. Die ftarfe Belaftung der öſtlichen Grenz— 
gebiete legt die Annahnıe einer Einfchleppung der Toll: 
wuth durd) MWeberlaufen wuthfranfer Hunde über die 
Reichsgrenze nahe. re in welchen eine Einſchleppung 
aus Rußland ftattgefunden Hat, find bejtimmt ermittelt 
in den Streifen Billfallen, Stallupönen, Beuthen und 
Kattowig. Aus Dejterreich » Ungarn haben nadweislid) 
Einſchleppungen in den Kreis Lauban und in den Bezirk 
Regen ftattgefunden. Von Staaten wurden im Sahre 
1886 dur die Seuche betroffen: Preußen, Bayern, Kar. 
Sadjen, Oldenburg, Braunschweig, Schwarzburg-©onders- 
haufen, Hamburg und Eljaß-Lothringen (41 Neg.-Bezirke, 
180 Kreije, 723 Gemeinden). Die Zahl der wuthfranfen 
Thiere betrug 578, nämlih: 458 Hunde, 3 Kaätzen, 
5 Pferde, 92 Rinder, 32 Schafe, 7 Schweine und 1 Ziege. 
Die wuthfranfen Hunde vertheilen jih auf 159 Kreiſe 
Don wuthkranfem Nindvieh entfallen allein 40 Stück auf 
Adlig-Heydekrug, (Kreis Heydekrug). Die Snkubations- 
dauer hat nachweislid; betragen 5 Tage bis 4 Monate 
bei Hunden, 28 bis 102 Tage beim Nindvieh, 15 Tage 
bei Schafen, 20 Tage bei einem Schwein. ei 4 durch 
den Biß wuthfranfer Hunde angejtekten Perſonen betrug 
die Snkubationgzeit 19 Tage, 7 Wochen, 63, 66 Tage. 
Bei einem weiteren Fall tit diefelbe nicht befannt gewor- 
den. Diefe 5 Tollwuthfälle find in Kortau (Kreis Allen: 
ftein), Zabrze, Birna, Noßberg (Kreis Beuthen) und Franf- 
furt a. M. beobachtet worden. Auf polizeiliche Anordnung 
find getödtet wegen Verdachts der Anſteckung 1382 Hunde 
und 23 SKaben, ſowie 205 herrenloje wuthverdäcdtige 
Hunde. Bon den getödteten Hunden entfallen allein auf 
den Kreid Snowrazlam 109 bezw. 27. 

Schweinejeuhe in Dänemark. (Bgl. VBeröffentl. 
1837 ©. 744.) Neueren Nachrichten zufolge gewinnt Die 
Scweinediphtherie in Dänemark troß der angewandten 
Gegenmaßregeln an Ausbreitung. Diejelbe hat ſich nun- 
mehr in vperjchiedenen weiteren Drten des verjeuchten 
Amtes Roeskilde, jowie in Kjöge gezeigt. Auch vom 
nördlichen Jütland bei Hförring werden verdächtige Er- 
jcheinungen gemeldet. 

Dänemark. Nach Zeitungsnadhrichten aus Kopen- 
hagen find vereinzelte Fälle von Milzbrand — bezw. 
milzbrandartiger Krankheit — unter dem Sungpieh auf 
der Snfel Laaland bei Nadsfov und im nördlichen Süt- 
land bei Hjörring Anfangs Dezember vorgefommen. _ 

Rußland. Sn dem an die Preußiſche Provinz Schle- 
fien grengenden Gouvernement Betrifau ift die Ninder- 
peſt außer in den früher genannten beiden Dörfern des 
Kreijes Last (val. Beröffentl. 1887. ©. 709) ſeit Mitte 
Dezember auch in zwei Ortfchaften des Kreiſes Lodz und 
in Nypultowice, einem dritten Drte des Kreiſes Lask, 
aufgetreten. 

Sm Ganzen waren bis zum 15. Dezember in allen 
fünf Ortichaften 4 Stück Vieh gefallen und find 23 Franke, 
fowie 364 verdächtige Thiere getödtet worden. 



Zuberfulofe bei Schladtthieren. Auf dem 
Gentral:, Schlacht- und Viehhof zu Hannover find 
vom 1. November 1886 bis 1. November 1887 10 351 Stüc 

Großvieh, 13 610 Kälber, 11 998 Hammel, 30 713 Schweine, 
775 Pferde, zufammen 67447 Thiere gejchlachtet und da- 
von 51, nämlich: 38 Stüd Nindpieh, je 2 Kälber und 
Hammel, fowie 9 Echweine tuberfulös befunden worden. 
(Wochenfſchr. f. Thierheilf. u. Viehz. Nr. 49, 1887.) 

Meterinär-poligeilicdhe Maßregeln. 

Schweineſeuche in Dänemark und Schweden. 
Preußen. Reg.-Bezirk Gumbinnen. Landespolizei- 
lihe Anordnung, betr. Abladung von Kehricht, Küchen: 
abfällen c. Vom 24. Dezbr. 1887 (R.A. ir. 305). 

Nachdem durd die Allerhöchite Kaijerliche Verordnung 
vom 29. November d. 3. (Reichs-Geſetzblatt Nr. 46) die 
Einfuhr von Schweinen, von Schweinefleifch,, einjchließ- 
lih der Spedfeiten, fowie von Würſten aller Art, dä- 
nischen, ſchwediſchen oder norwegischen Urſprungs über 
die Grenzen des Reichs bis auf Weitere verboten tit, 
ordne ih gemäß Anweifung des Herrn Miniſters für 
Landwirthihaft, Domänen und Forſten auf Grund des 
$ 7 des Reichs-Geſetzes von 23. Juni 1880, betreffend 
die Abwehr und Unterdrüdung von Biehfeuchen, und des 
$ 3 des dazu ergangenen preußiichen Ausführungsgejeßes 
vom 12. März 1881 an: 

Ginziger Baragraph. 
Allen aus ſchwediſchen, norwegijchen oder dänijchen 

Häfen auf Diesfeitigen Landungspläßen anfommenden 
Shiffen iſt es verboten, Kehricht, Küchenabfälle oder 
Schweineborſten an Land zu bringen. 

Dieje Anordnung tritt mit dent Zeitpunkt ihrer Ver— 
fündigung in Sraft. 

Zumiderhandlungen gegen diejelbe unterliegen Der 
Strafbejtimmung des $ 328 des Strafgeſetzbuchs, be: 
ziehungsweife der SS 66 (Nr. 1) und 67 des Neichsge- 
jebes, betreffend die Abwehr und Unterdrüdung von Vieh: 
feuchen, vom 23. Suni 1880. 

Gumbinnen, den 24. Dezember 1887. 
Der Negierungs-Präfident. 

Steinmann. 

Großbritannien. Verordnung, betr. die Ein- 
fuhr von Vieh aus Malta. Vom 6. Dezember 1887. 

1. Unless and until the Privy Couneil otherwise order, 
animals brought from Malta shall not be landed in Eng- 
land or Wales or Scotland, and Part I of the Fourth 
Schedule to The Animals Order of 1886*) shall be read 
and have effect as if Malta was included in the list of 
Prohibited Countries named in that Part of that Schedule. 

2. This Order shall commence and take effect from 
and immediately after the seventh day of December, one 
thousand eight hundred and eighty-seven. 

HERBERT M. SUFT. 

Schweden. Laut Befanntmahung des Königlichen 
Kommerz-Kollegiums vom 6. Dezember 1887 werden von 
demjelben noch die gleichen deutfhen Länder und Otte 
als durch Hausthierfrankheiten vwerjeucht angejehen, wie 
nad) den Befanntmahungen vom 1., 14, 25. Oktober 
und 8. November (Beröffentl. 1887 ©. 633, 659, 683 und 
745). Ausgenommen jind die Kreiſe Altona und Stor— 
marn in der preuß. Provinz Schleswig-Holitein, welche 
nit mehr als durch Waſſerſcheu verfeucht aufgeführt 

‚find. (Post- och Inr.-Tidn. Nr. 286 v. 9. Dezbr. 1887.) 

Medizinaigefehgebung :c. 

Preußen. Neg.- Bez. Trier, Bekanntmachung, 
betr. das Verbot der Einfuhr von Schweinen 

aus dem Großherzogthum Luxemburg. 
Vom 27. Dezember 1837. 

Um zu verhüten, daß Schweine dänifchen, ſchwedi— 
ſchen oder norwegifchen Urſprungs nad) Snfrafttreten des 

*) VBeröffentl. 1886, ©, 756. 

dur SKaiferlihe Verordnung vom 29. November 1887 
(R.-©.-Bl. Nr. 46) ausgefprochenen Einfuhrverbots über 
dad Großherzogthum Luremburg nad) Deutjchland ein- 
geführt werden, wird auf Grund des $ 7 des Reichs— 
gejeßes don 23. Juni 1880 und Des $ 3 des Landes— 
gejeßes vom 12. März 1881 in Folge der Anordnung des 
Herrn Minifters für Landwirthichaft, Domänen und Foriten 
hiermit folgendes Einfuhr-Verbot erlafien: 

$ 1. Die Einfuhr von Schweinen über die geſammte 
Srenzitrede gegen das Großherzogthum Luremburg iſt bis 
auf Weiteres verboten. 

$ 2. BZuwiderhandlungen gegen diejes Verbot werden 
nah $. 66 zu 1 des Reichsgeſetzes von 23. Juni 1880 
(Geldftrafe bis zu 150 A. oder Haft) bezw. nad) $ 328 
des Strafgeſetzbuchs (Gefängniß bis zu 2 Sahren) beitraft; 
auch wird auf die Einziehung der bejtinnmungswidrig ein- 
geführten Thiere erkannt. 

$ 3. Dieſes Einfuhrverbot tritt mit dem Tage der 
Verfündigung in Kraft. 

Trier, den 22. Dezember 1887. 
Der Negierungs -Präfivent. 

Naſſe. 
(R.A. Nr. 303 vom 27. Dezember 1887). 

Lübeck. Verordnung, betr, die Verpflichtung zur 
Anzeige bei Schweinefranfheiten, 

Vom 24. Dezember 1887. 
Zur Abwendung der troß des Ginfuhrverbotes be- 

ftehenden Gefahr der Einfchleppung der in Schweden 
und Dänemark in zunehmender Verbreitung befindlichen 
Schweinefeuche verordnet im Auftrage des Senates das 
Polizei-Amt was folgt: s 

Il. 
Die im $ 9 des Reichsgeſetzes vom 23. Suni 1880, 

betreffend die Abwehr und Unterdrückung von Viehſeuchen, 
aufgejtellte Anzeigepflicht wird hiemittelſt auf folgende 
Schweinefranfheiten 

Rothlauf auch Feuer 
Schweineſeuche genannt 

und Schweinepeſt 
ausgedehnt. 

Zu den anzuzeigenden verdächtigen Krankheitserſchei— 
nungen ſind zu rechnen: 

bei lebenden Schweinen: träger, unſicherer Gang, 
Lähmung des Hintertheils, Appetitmangel, Durchfall, 
Verkriechen in die Streu, Fieber; 

bei getödteten oder gefallenen Schweinen: röthliche 
Flecken an der Haut, Entzündung der Lymphdrüſen, 
der Zungen oder des Darmkanals, Verkäſungen in 
dieſen Organen. 

2. 
Die vorgefchriebene Anzeige ift in den Landgemeinden 

und im Städtchen Travemünde dem VBorfißenden des Ge— 
meindevorjtandes zu machen, welcher feinerjeits unverzüg- 
lich an das Rolizei-Amt zu berichten hat. 

8: 
Per die vorgejchriebene Anzeige unterläßt oder länger 

als 24 Stunden nad) erhaltener Kenntniß vom Ausbrudhe 
der Krankheit oder von den Strankheitsericheinungen ver- 
zögert, wird, jofern nicht nach den beitehenden gejeßlichen 
Beitimmungen eine höhere Strafe verwirft ift, mit Geld— 
ftrafe von 10 bis 150 H oder mit Haft nicht unter einer 
Woche beitraft. 

Lübeck, den 24. Dezember 1887. 

Das Bolizei-Amt. 

Schweden. Königliche Verordnung, betreffend 
Maßregeln zur Unterdrückung von anſteckenden 

Krankheiten unter den Hausthieren. 
(Kongl. Maj:ts Förnyade Nadiga Förordning, angaende 
hvad iakttagas bör till förekommande och hämmande af 

smittosamma sjukdomar bland husdjuren). 
Vom 23. Geptember 1837. (Svensk Författnings-Samling. 

1887. No. 64.) 
(Nicht authentifche Ueberſetzung.) 

Unter Aufhebung der Verordnung vom 19. April 1875 
und der Bekanntmachung vom 21. Mai 1875 wird an: 
geordnet was folgt: 



Art. I. Allgemeine VBorjhriften über Die in Be- 
treff der anftedenden Hausthierfranktheiten zu 

ergreifenden Maßregeln. 

Sol 

1. Die anftedenden Hausthierfranfheiten, auf welde 
die in diefer Verordnung ertheilten Vorjchriften Anwen- 
dung finden jollen, find: 

Rinderpeſt (pestis bovina) bei wiederfäuenden Thieren; 
Bösartige Lungenſeuche (pneumonia interlobularis con- 

tagiosa vel pleuropneumonia boum contagiosa) beim 
Nindvieh; — 

Rotz oder Wurm (walleus humidus vel farciminosus) 
bei Thieren des Pferdegeſchlechtes; 

Pocken bei Schafen (variolae ovinae); 
Anſteckende Maul: und Klauenjeuche (aphthae epizooti- 

cae) bei Wiederfäuern und Schweinen; 
Räude bei Schafen (scabies ovis); : 
Bösartige Klauenjeuche bei Schafen und Ziegen (paro- 

nychia contagiosa); 
Milzbrand (anthrax) bei Hausthieren; 
Waſſerſcheu (rabies) bei Hunden und anderen Haus 

thieren. 
Sollten andere Hausthierfrankheiten fich jo bösartig 

und anſteckend zeigen, daß ſie einer der unter 1 aufge 
führten gleich zu ftellen find, jo liegt dem Königlichen 
Statthalter ob, Sr. Künigl. Majeſtät davon Meldung zu 
machen, worauf bejondere Unterfuhung darüber angeitellt 
werden wird, ob und in welcher Ausdehnung die in diejer 
Verordnung ertheilten Vorſchriften gleichfall® bezüglich 
einer ſolchen Krankheit als Richtſchnur dienen follen. 

82. 

1. Die nächſte Aufſicht über die Maßregeln, welche 
zur Verhütung und Unterdrückung anſteckender Hausthier— 
krankheiten ergriffen werden müſſen, liegt den Sanitäts— 
und Kommunalbeamten ob. 

In diefer Beziehung find diefe Beamten verpflichtet, 
ſich nicht nur nad) dem zu richten, was in Diejer Ver— 
ordnung bejtimmt wird oder in betreffenden Verfügungen 
von öffentlichen Behörden oder Thierärzten vorgejchrieben 
ist, jondern auch darauf zu achten, daß, wenn eine an— 
ſteckende Hausthierfranfheit ausbricht oder auszubrechen 
droht, dieſe Beftimmungen und Vorſchriften jchleunigit 
zur allgemeinen Kenntniß gebracht und gehörig befolgt 
werden; und haben die Beanıten da, wo es an den er- 
forderlihen Vorſchriften übrigens fehlt, felbjt die ange- 
mejjenen Maßregeln zum Schuße gegen die ausgebrochene 
Seuche oder zur Verhütung derjelben anzuordnen. 

2. Die Bolizeibehörde in der Stadt und die Kron— 
beamten auf dem Lande haben den betreffenden Beamten 
und Thierärzten alle Unterſtützung zu gewähren, welche 
zur Ausführung der Beitimmungen dieſer Verordnung 
oder den damit übereinjtimmenden Borichriften erforder: 
lid) ift, fowie auch darüber zu wacen, daß beim Aus— 
bruche einer Krankheit, welche den Verdacht erregt, daß 
fie zu den in $ 1 aufgeführten gehört, von den betreffen- 
den Behörden die in $ 4 genannten VBorfichtsmaßregeln 
ergriffen und daß auch die zur Verhütung oder Unter: 
drückung jolher Krankheiten übrigens ertheilten VBorjchriften 
genau befolgt werden. 

3. Die Königlichen Statthalter führen die Dberauf- 
fiht darüber, daß die in diefer Verordnung zur Verhütung 
oder Unterdrückung anftedender Hausthierfranfheiten ge- 
gebenen Vorfchriften befolgt werden; und haben die Kö— 
niglihen Statthalter dem Chef des Zipildepartements 
und der Miedizinalbehörde ſowohl vom Ausbruche und 
pom Erlöſchen einer anſteckenden Hausthierfranfheit im 
Statthalterei-Bezirt (Län) fchleunigft Anzeige zu machen, 
als auch von Zeit zu Zeit über den Verlauf und die Ber: 
breitung der Krankheit nebit den aus Anlaß derfelben ge- 
troffenen Mapregeln zu berichten und der Medizinalbe— 
hörde unverzüglich die von den Thierärzten eingegangenen 
Berichte zuzufertigen. 

Die Königlichen Statthalter haben, wenn eine der in 
$ 1 aufgeführten Krankheiten im Län oder an benad)- 
— Orten herrſcht und die Umſtände dazu Anlaß 
geben: 

dafür zu ſorgen oder, wo die Entſcheidung von einer 
anderen Behörde abhängt, darum nachzuſuchen, daß 
eine andere Zeit oder ein anderer Ort für einen 

Sahrmarkt, einen Marfttag, eine Gerichtsfikung oder 
ähnliche allgemeine Berfammlung beftimmt und ein 
Thierarzt angemwiefen werde, in folchen Fällen den 
bean unter den Hauöthieren zu über- 
wachen; 
auch gemeinſchaftlich mit der betr. Eifenbahnverwal- 
tung angemefjene Vorfichtsmaßregeln bei der Beför— 
derung von Thieren auf der Eifenbahn zu treffen. 
Ebenſo muß der Königliche Statthalter auch, wenn 
an einem bejtimmten Drte im Län eine Stranfheit jo 
verbreitet ijt, daß Gefahr der allgemeinen Verbrei— 
tung derjelben entiteht und erneuerte Dienftreifen von 
Thierärzten dadurd) nothwendig werden, einen Thier- 
arzt zur fortgefegten Wahrnehmung feines Dienites 
am befallenen Drte anweifen; und hat der König: 
lihe Statthalter der Medizinalbehörde davon ſchleu— 
nigjt zu berichten. 

SE 
l. Gigenthümer von Haudthieren find verpflichtet ſich 

genau nad) dem zu richten, was in diejer Verordnung be- 
ftimmt oder in Uebereinſtimmung mit derjelben vorge: 
ichrieben wird. Im Falle der Abwejenheit der Eigen- 
thümer find ihre Gtellvertreter dazu verpflichtet. Unter— 
lajjen Eigenthümer von Hausthieren die vorgejchriebenen 
Mahregeln zu treffen, fo werden von denjelben auf Ver: 
anlafjung ver betreffenden Beamten oder Volizeibehörden 
die Koſten der Verſäumniß erhoben. 

2. Ermangelt ein Hausthier, welches von einer an- 
jtecfenden Krankheit befallen over derjelben verdächtig tft, 
der Auffiht und fann der Eigenthünter nicht angetroffen 
werden, jo liegt den Beamten ob, für die Verwahrung 
und Abwartung des Thieres in Uebereinſtimmung mit 
diefer Verordnung Sorge zu tragen. Gleiche Verpflich— 
tung haben die Beamten, wenn der Gigenthümer unbe- 
kannt ift, in Betreff eines Thieres, welches unter den 
nn 8 im $ 3 genannten Umftänden todt angetroffen 
wird. 

4 S 4. 
1. Bricht eine Krankheit aus, welche zu der unter $ 1 

genannten gehört oder au gehören verdächtig ift, jo müſſen 
die Eigenthümer der Thiere und ſpäteſtens innerhalb 24 
Stunden den Borftand der betreffenden Gejundheits- oder 
Gemeindebehörde davon benadrichtigen. 

2. Iſt die Anzeige erfolgt oder jonft ein Kranfheits- 
fall zur Kenntniß gekommen, welcher zu ven unter $ 1 
genannten gehört, jo muß der Vorftand der Behörde nad) 
Anleitung des von der Medizinalbehörde ertheilten Raths 
und deren Anweifungen Nachricht über die Art, wie Die 

aufgetreten ift, und ihre Verbreitung einzuziehen 
ſuchen. 

Wenn der Vorſtand der Behörde auf Grund der er— 
haltenen Auskunft beſtimmten Anlaß hat, anzunehmen 
oder zu befürchten, daß eine der im $ I genannten Krank— 
heiten vorhanden ift, jo muß er unverzüglid) dem König— 
lihen Gtatthalter die erlangte Auskunft melden und 
außerdem dasjenige mittheilen, was von Gewicht fein 
fann zur Beurtheilung der angumendenden Mittel, über- 
dies auch angeben, ob thierärztlihe Hülfe nothwendig 
herbeigerufen werden zu müfjen jcheint. Bei Ninderpeit 
oder Milzbrand wird bezüglich der SHerbeirufung des 
Thierarztes gemäß der Beſtimmung in $$ 10 und 25 
verfahren. 

Hat der Vorstand der Behörde Anla zum Verdacht, 
daß die Krankheit von der in $ 1 genannten Art it, jo 
muß die genauefte Interfuhung darüber, jo weit es ge- 
ichehen kann, und in der größten Eile angeftellt werden, 
bevor die Benachrichtigung an den Königlichen Otatt- 
halter erfolgt oder der Thierarzt herbeigerufen wird nad) 
88 10 und 25; jedod) darf diefe Maßregel nicht der Unter- 
juhung wegen aufgejhoben werden, wenn Ninderpeft zu 
beforgen zu fein fcheint. 

5 
1. Hat der Königliche Statthalter auf die in $ 4 ge- 

dachte Art oder fonftwie Kenntnig vom Ausbruch einer 
Krankheit erhalten, welche zu den in $ 4 genannten zu 
gehören fcheint, fo liegt es dem Königlichen Gtatthalter 
ob, wenn er begründeten Anlaß zu einer folhen Annahme 
hat, einem Thierarzt aufzutragen, die Angelegenheit auf 
der Stelle zu unterfuhen und darüber unverzüglic zu 
berichten. 



2. Hat der Thierarzt gemeldet, daß die Krankheit 
eine der im $ I genannten it, jo hängt es von dem 
Königlichen Gtatthalter ab, den Dirt, in der ald ange: 
meſſen befundenen Ausdehnung, als mit der Krankheit 
angeſteckt zu erklären und daven Nachricht zu geben, jo- 

“wie aud) die nad) Maßgabe der Anſteckung angeordneten 
Mapregeln nicht nur durch Mittheilung mittelit Befannt- 
machung der Statthalterichaft und Lofalzeitungen, jowie 
Anſchlag an geeigneten Stellen innerhalb des befallenen 
Bezirks zu veröffentlichen, jondern auch den Behörden im 
Drte und an benachbarten Orten anzuzeigen. 

Sm Aujammenhange damit oder nachher, wenn es 
nothwendig iſt, hat auch der Königliche Statthalter nad 
Einholung des Gutachtens des Thierarztes die Maßregeln 
zu verfündigen, welche zur Unterdrückung der Krankheit 
oder zur Verhütung der Verbreitung derjelben gemäß 
diejer Verordnung oder dent State und den Anweijungen 
der Medizinalbehörde ergriffen werden follen, oder welche 
der. Königliche Statthalter noch dazu mit Rückſicht auf 
die vorhandenen Umstände für erforderlich hält, jowie, 
außer dem was unter 1 und 2 gefagt tit, in Betreff der 
Abjperrung und Bewahung des angeitecten Bezirks; der 
Abſonderung der kranken oder der Krankheit verdächtigen 
Thiere, des Transports lebendiger oder todter Thiere oder 
Theile derjelben innerhalb des angefteckten Bezirks oder 
ihrer Fortführung von dort, der Einſcharrung todter 
Thiere, des Schlachtens der Thiere zur Nahrung, der 
Verwendung der Milch Eranfer oder der Krankheit ver: 
dächtigen Thiere, der Reinigung von Perfonen oder Ge— 
genftänden, welche in der Nähe jolcher Thiere geweſen 
find u. |. w. 

3. Wenn nad) dem Zeugniß eines Thierarztes ein Drt 
für von der Anſteckung befreit erklärt werden kann, hängt 
es von dem Königlichen Ctatthalter ab, auf die unter 
Nr. 2 gedachte Weije zu verfündigen, daß die anitecfende 
Krankheit erlojchen ift. 

S 6. 
Thierärzten, welhe auf Grund der Anordnung eines 

Königlichen Statthalter oder gehörigen Berufung zur 
Unterfuhung fid) an dem Drte einftellen, wo die an: 
ſteckende Krankheit angeblich ausgebrochen ift, Liegt es ob, 
die Franken oder der Anſteckung verdächtigen Thiere zu 
befichtigen und genau ver Beſchaffenheit der Stranfheit, 
ihrer Entitehung und ihrer Verbreitung nachzuforichen, 
aud) eine Befichtigung der übrigen am Drte befindlichen 
Thiere anzuitellen, welche für die Krankheit empfänglich 
fein fünnen, und der Behörde und den Eigenthümern von 
Thieren den erforderlichen fchriftlichen Nath und Anwei— 
jungen für die Kranfenpflege und der Mittel gegen die 
Berbreitung der Anſteckung zu ertheilen; und follen Die 
Thierärzte ſich übrigens nad dem richten, was ihnen ge- 
mäß diejer Verordnung und der beftehenden Snitruftion 
obliegt. 

ST: 
1. Hausthiere, welche von einer Krankheit befallen 

werden, welche entweder zu den in $ 1 genannten gehört 
oder verdächtig it, zu derjelben zu gehören, müfjen auf 
Beranlafjung ihrer Befiter von jeder Gemeinfchaft mit 
gejunden Hausthieren, welche von der Krankheit befallen 
werden können, getrennt und in einem bejonderen Ge- 

bäaäude oder abjeits gelegenen Raume oder wohl eingehegtem 
Plabe verwahrt und von Weiden und Wafferpläßen, 
welche für jolhe geſunde Thiere zugänglicy find, abgehal- 
ten werden. Wer zur Pflege angeiteckter Thiere beſtimmt 
it, darf mit gefunden Thieren, welche von der Krankheit 
befallen werden fünnen, nicht in Berührung fonımen, aud) 
dürfen unbefugte Perſonen nicht in die Nähe von franfen 
Thieren oder Gegenftänden, mit welchen dieje in Berüh— 
rung famen, zugelafjen werden. 
2. Augeſteckte oder der anſteckenden Krankheit ver: 

dächtige Thiere dürfen nicht von dem Gehöfte, wo fie er- 
tranften, entfernt werden, injofern nicht diefe Entfernung 
nach Verordnung des Thierarztes zur Trennung der Thiere 
von gejunden Thieren oder aud mit der deswegen ein- 
a Genehmigung des Königlichen Statthalters er- 
olgt. 

3. Gterben Thiere, welche nach der Erklärung des 
Thierarztes einer der in $ 1 genannten Krankheiten ver- 
dächtig find, fo find die Eigenthümer verpflichtet, dem 
Boritande der Gejundheits- oder Gemeindebehörde davon 

unverzüglich Unzeige zu machen, welcher, wenn es fich um 
bösartige Yungenjeuche oder ob. handelt, fchleunig den 
Thierarzt herbeirufen muß, wie in $ 23, 2 vorgejchrieben 
ift, um am Thiere zu unterfuchen, ob Krankheit vorhan- 
den war oder nicht, und auf Grund der Unterſuchung dem 
Eigenthünter des Thieres VBorjchrift wegen der gehörigen 
Desinfektions- und anderen Vorjichtsmaßregeln zu er: 
theilen, worauf der Thierarzt dent Königlichen Statthalter 
fchleunig darüber Bericht zu eritatten hat. 

S 8. 
1. Thiere, welche an einer der im $ 1 genannten 

Krankheiten ſtarben over aud) auf Grund der Vorſchriften 
diefer Verordnung getödtet wurden, müjjen auf Veran- 
lafjung ihres Eigenthümers in größter Eile an einem ab- 
gelegenen Drte vollitändig veriharrt oder, wenn die Ge: 
legenheit dazu vorhanden tft, verbrannt oder gekocht wer: 
den. Befindet fih ein Thierarzt am Orte, muß dieſes 
unter feiner Aufjicht und nach Maßgabe der VBorjchriften, 
welche er zur Verhütung ver Verbreitung der Anſteckung 
ertheilt, bewerfitelligt werden. Hat der TIhierarzt erklärt, 
daß gewiſſe Theile des Thieres mit Nluben verwendet 
werden Dürfen, jo fünnen dieje unter Beobachtung der 
von Thierarzte vorgeschriebenen Vorjichtsmaßregeln von 
der Vernichtung ausgenommen werden 

2. Wird das Thier verſcharrt, ohne daß die Haut 
abgezogen wird, jo muß dieſe zerichnitten over auf andere 
Weiſe unbrauchbar gemacht werden; bei Milzbrand wird 
gemäß der Beitinmung int $ 25, 3 verfahren. Das 
Thier wird in trockenen und angemejjenen Boden in der 
Beſitzung des Eigenthümers jo tief verſcharrt, daß alle 
Theile des Thieres mit einer Schicht Erde von mindeltens 
1,5 Mieter Dicke bedeckt jind. Beſitzt der Eigenthümer 
des Thieres feinen geeigneten Grund und Boden, jo haben 
die Gejundheits- oder Gemeinde-Beamten für einen Ver— 
Iharrungsplaß zu forgen. Der Ort, an welchem das 
Thier verjcharrt wird, muß eingehegt und ein Sahr lang 
nad der Bericharrung des Thieres für Hausthiere abge- 
ſchloſſen gehalten werden, 

3. Hausthiere, welhe am Gtrande angeſchwemmt 
oder todt auf dem Boden angetroffen werden, find, wenn 
fein Anlaß ift zu bejorgen, daß fie an einer dev im 81 
genannten Krankheiten gejtorben find, mit der Haut und 
ganz zu verfcharren over auf die oben angegebene Weiſe 
unſchädlich zu machen; auch ift unverzüglich dem Vorſtand 
der Behörde davon Anzeige zu machen. 

— 
1. Wer mit einem Thiere, welches an einer unter 81 

genannten Krankheit befallen iſt, oder mit Ueberbleibſeln 
von einem jolchen Thiere oder einen won demjelben be- 
rührten Gegenjtande, wie Gefchirr, Fuhrwerk und dergl. 
in Berührung gefommten tft, muß, bevor er fich von der 
Stelle entfernt, ſich, jowie die bei der Gelegenheit benukte 
Kleidung und Schuhzeug ſorgfältig reinigen. 

2. An den Orte, wo die Krankheit herricht oder 
berrichte, muß auf Veranlafjung des Thierbefigers eine 
volljtändige Neinigung und ein die Anſteckung vernichten: 
des Verfahren jtattfinden und jind dieſe Maßregeln nad) 
Boriehrift und unter Aufficht des Thierarztes, wenn ein 
folcher vorhanden ift, zu treffen Hat der Thierarzt feine 
Vorſchriften über die Art der Desinfizirung ertheilt, jo 
wird diefe nach) Maßgabe der hierunter bei jeder einzelnen 
Krankheit gegebenen Beſtimmung der von den Königlichen 
Statthaltern zu erlaffenden VBorfchriften und des Raths 
und der Anweifungen, welche die Miedizinalbehörde er- 
theilt, ausgeführt. 

3. Bevor diejes Neinigungsverfahren ausgeführt wird, 
dürfen die Gegenstände, welche eine Reinigung erfahren 
jollen, nicht benußt, und aud) fein gejundes Thier, welches 
von der Krankheit befallen werden fann, zu einem ande- 
ven Zweck als un es unverzüglich zu jchlachten, zu dent 
Drte zugelafjen werden. 

Art. II, Befondere VBorjhriften über das, was 
binfihtli der verfhiedenen Krankheiten und 
der vorstehenden Beftimmungen beobakdtet 

werden muß. 

2.5» Ninderpeft.E$310. 
1. Abſchnitt. Wenn bei dem Vorſitzenden des Gejund- 

heits- oder de8 Kommunal: Ausichuffes eine Anmeldung 
gemacht oder er jonjt Kenntniß davon erhalten hat, daß 



eine Krankheit ausgebrochen, die Viehpeſt ift oder als 
ſolche verdächtig erjcheint, dann foll er, unter Beobachtung 
dejjen, was ihm nach $ 4 obliegt und wie im $ 23 Ab- 
ſchnitt 2 vorgeichrieben tft, ohne Verzug und ſpäteſtens 
innerhalb 24 Stunden einen Thierarzt fchriftlid) herbei: 
rufen und diesbezüglich dem Königlichen Landeshauptmann 
Mittheilung nahen; und hat der Thierarzt die Pflicht, 
dem Rufe unverzüglich nachzukommen. 

2. Abſchnitt. Findet fich bei der von dem Thierarzt 
vorgenommenen Befichtigung DVeranlafiung zu dem Ber: 
dacht, daß von den wiederfäuenden Thieren eind oder 
mehrere von der Viehpeſt befallen find, und kann Died 
nicht im lebenden Zuͤſtande der Thiere mit Gicherheit 
fonftatirt werden, dann muß, wenn ſolche Krankheit nicht 
bereits auf der Stelle oder im Drte herricht, die Polizei— 
behörde in der Stadt oder der Sironbeamte auf dem Lande 
auf Antrag des Thierarztes und nachdem diefer die Krank: 
heitserfcheinungen und die Gründe für jeinen Verdacht 
Tchriftlich angegeben hat, die Abſchätzung und die Tödtung 
von einent over zwei der am jchwerften angegriffenen Thiere 
porgenommen werden. Der Thierarzt foll die Obduktion 
diefer getödteten Thiere ſofort vornehmen, worauf das 
Brotofoll darüber, der Befund des Thierarztes und Die 
übrigen Alten von denjenigen, welche die Tödtung ange: 
ordnet haben, unverzüglicy dem Königlichen Landeshaupt- 
mann zu überjenden find, der geftüßt hierauf die Maß— 
nahmen zu ergreifen hat, wie fie ihn zu treffen obliegt. 

Für die Thiere, welche auf Grund der Vorjchriften 
im Abſchnitt 2 getödtet werden, ſoll Entihädigung aus 
öffentlichen Mitteln in Uebereinſtimmung mit den Regeln 
im Art. III. zum vollen Werthe geleistet werden, wenn 
bei ver Obduktion gefunden wird, daß das Thier von der 
Viehpeſt befallen gewejen ift, jonft aber mit was an der 
Abſchätzungsſumme mangelt, nachdem der Werth der Theile 
abgezogen, welche der Thierarzt als zum Konfum geeignet 
erklären kann. 

811. 
1. Abſchnitt. Von der Viehpeſt befallene Thiere ſowie 

alle wiederfünenden Thiere, die im Laufe von zehn Tagen 
im Biehjtalle, an der Tränfe, auf dem Felde, auf Schiffen, 
in Eijenbahnwagen oder an anderen Orten mit einem 
pon der Viehpeft befallenen Thiere zufammen waren, jollen, 
nachdem in vorjehriftsmäßiger Ordnung die Abſchätzung 
aeihehen, unverzüglich getödtet werden; und darf fein 
Stüd von foldem Thiere Verwendung finden. 

2. Abſchnitt. Für die auf diefe Weiſe getödteten Thiere 
wird Entjhädigung mit dem vollen Werthe des Thieres 
gemäß der im Urt. III angegebenen Regeln aus öffent: 
lichen Mitteln gewährt. 

— 

1. Abſchnitt. Wo die Viehpeſt ausgebrochen iſt, ſollen 
Häuſer, Höfe, Weiden oder andere Stellen, wo ſich er: 
kranktes Vieh vorfindet, fowie die dortige nächfte Umge— 
bung in jo großer Ausdehnung, als für nöthig erachtet 
wird, unter Aufficht geftellt werden, die fo lange andauern 
joll, bis die Tödtung aller in dem. beauffihtigten Gebiet 
befindlichen Ihieve, die nach $ 11 Abfchnitt 1. getödtet 
werden müjjen, erfolgt ift und die vorgefchriebenen Neini- 
gungsmaßnahmen beendet worden find. 

2. Abſchnitt. In das Gebiet, das unter Auffiht ge- 
jtellt worden ift, dürfen wiederfäuende Thiere zu feinem 
anderen Zwed als zum unmittelbaren Schlachten hinein- 
gelaffen werden. Auch dürfen aus folchem Gebiet Feine 
Ihiere, wie kürzlich erwähnt, oder Heu, Stroh oder Dung 
ausgeführt werden; int Uebrigen jollen bezüglich des Ver- 
fehrs mit anderen Drten die Vorfehriften in Geltung 
on welche der Königliche Landeshauptmann erlafien 
wird. 

3. Abſchnitt. Die Beauffichtigung foll auf dem Lande 
bon den nächiten Nachbaren ausgeführt werden, wenn die 
Sende fid) noch nicht außerhalb eines Hofes oder eineg 
Dorfes verbreitet hat, wenn aber die Seuche ſich über 
mehrere Höfe oder Dörfer innerhalb eines Kirchipiels 
(Kommune) verbreitet hat, von dieſem, und, wenn die 
Seuche ſich über mehrere Kirchſpiele ausgedehnt hat, von 
diejen gemeinschaftlih. In den Städten foll der Geſund— 
heits-Ausfhuß Die Beauflichtigung veranftalten. 

Iſt die Beauffihtigung von einer anderen Behörde 
ald dem Königlichen Landeshauptmann angeoronet wor— 

10 

den, dann foll dem Königlichen Landeshauptmann dies— 
bezügliche Mitteilung gemacht werden, der dann, wenn . 
die Umstände folches erfordern, die Beauffihtigung auf: 
heben, bejchränfen oder verjchärfen und im Falle des Be— 
dürfniffes zur Aufrechterhaltung der Beauffihtigung Mti- 
litär requiriren kann. — 
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follen, wenn fie in Veranlaſſung von Wiehpeit vorge- 
nommen worden, aud die am Drte befindlichen unbe- 
reiteten Häute und Felle, Wolle, Haare, Bferdehaare, 
Hörner und Klauen jowie andere dergleihen Waaren 
umfafjen. 

Heu, Stroh oder Streu, das fich in oder neben dem 
Gebäude befindet, in welchem an der Viehpeſt erfranfte 
Thiere eingeitellt find, oder mit welchem folche Thiere in 
Berührung gefommen find, foll entweder verbrannt oder 
innerhalb furzer Zeit für am Drte befindliche nicht wie- 
derfäuende Thiere verwendet werden. 

Dung aus angeſteckten Viehftällen und von Weiden, 
wo an der Viehpeit erkrankte Thiere geweidet haben, ſoll 
jorgfältig vergraben oder verbrannt werden. Auf ſolches 
Land dürfen wiederfüuende Thiere nicht eher als im fol- 
genden Jahre getrieben werden. 

8 14. 
1. Abſchnitt. Bevor zehn Tage nad) dem Tödten der 

Thiere wie im $ 11 Abjchnitt 1 angegeben, verflojjen 
find, darf feine andere Berührung mit dem Drte, wo fie 
eingejtellt gewejen find, ftattfinden, als für die Bewerf- 
Itelligung von Nteinigungs- und anderen Sicherheitsmaß— 
nahmen erforderlich ift. 

2. Abjchnitt. Auch darf der Drt, wo die Viehpeit ge- 
herrſcht Hat, nicht eher als von der Krankheit frei erklärt 
werden, bevor 20 Tage nad) Beendigung der vorge: 
ichriebenen Keinigungsmaßnahmen verflojjen find. 

(Schluß folgt.) 

Rechtſprechung. 

a) Zuſatz von „„Pfd. Gelatine, in 18 1 Waſſer gelöſt, 
zu 60—64 hi Bier behufs Klärung in Bayern. Straf: 
frei, da gute Gelatine in Waſſer gelöjt nur mecha- 
niijh wirft und wieder zu Boden finft, auch Der 
Zujaß von 18 1 Waſſer auf 6000 1 Bier zu minutiös 
it, um als FZälfhung zu gelten. $ 10, Geſetz von 
14. Mai 1879. 

(Urtheil des Kal. bayer. Landgerichts Fürth gegen E. vom 
23. Februar 1887.) 

Im Namen . . erfennt das k. Landgericht Fürth 
als Straffammer in der Unterſuchungsſache gegen den 
Brauburihen Georg E. von K. und Genofjen wegen Ver: 
gehens wider das Nahrungsmittelgejeß, rechtlich zufammen: 
treffend mit einer Uebertretung des Malzaufſchlaggeſetzes 
zu Recht wie folgt: 

Die Angeklagten Georg E., Friedrih D., Michael D. 
werden don der erhobenen Anklage unter Weberbür: 
dung der ſämmtlichen Koſten auf die Staatskaſſe 
freigeſprochen: 

Gründe: 

Durch das Geſtändniß der 3 Angeklagten iſt feitge- 
jtellt, daß der Brauburſche Georg E. im Dftober v. J., 
während er bei dem Mitangefhuldigten Michael D. in Br. 
bedienftet war, unter Beihülfe des Mitangeklagten Frie— 
drich D., welcher dem &. das treffende Gefäß hiezu zu: 
reichte, Y. Pd. Gelatine, nachdem er diejelbe mit etwa 
18 Liter heiten Wafjers flüffig gemacht hatte, 2 Suden 
Bier mit im Ganzen 60—64 Heftolitern in Br. beigemijcht 
hat, um das Bier zur Klärung zu bringen. Weiter iſt 
feitgeitellt, daß der a Michael D. die Gela- 
tine, um dieſelbe, wie geſchehen, als Klärungsmittel zu 
verwenden, in Erlangen angefauft, und ſowohl den Georg 
E., als jeinen Sohn Friedrid) D. durch Auftrag dazu 
bejtimmt hat, viejelbe den beiden Suden Bier zuzufeben. 

Durch den in heutiger Sitzung vernommenen Sach— 
verftändigen Maierhöfer ift jedoch feitgeitellt, daß Gela— 
tine, wenn ſolche in guter Qualität verwendet wird, ins— 



bejondere dann, wenn dieſelbe wie hier nicht mit Wein- 
geift, jondern nur mit Waſſer vermifcht wird, nur rein 
— auf das Bier, dem dieſelbe beigeſetzt wird, 
wirkt. 

Dem Gutachten des Sachverſtändigen zufolge, welchem 
das Gericht beipflichtet, beſchränkt ſich die Wirkung der 
Gelatine darauf, daß die Staubtheilchen von der Gelatine 
angezogen werden, und mit dieſer zu Boden ſinken. Ins— 
bejondere fcheidet die Gelatine aus dem Biere vollftändig 
wieder aus. | 

Es kann nun nit feitgeitellt werden, von welcher 
I die Gelatine war, welde im gegebenen 
Falle zur Verwendung gelangte. 

Es beſteht die Möglichkeit, ja die Wahrfcheinlichkeit, 
daß Diejelbe non guter Beichaffenheit war, und daher 
die eben dargelegte Wirkung hatte. Kine Gewißheit 
hierüber zu bejchaffen ift nicht mehr. möglich, nachdem 
fejtgejtelltermaßen die beiden Sude Bier längſt von Michael 
D. theild in eigener Wirthichaft, theils von den Kunden 
dejjelben ausgejchenkt worden find. 

Mangels eines Nachweifes dafür, daß dem Bier im 
gegebenen Falle ein Zuſatz beigemifcht wurde, welcher 
wenigjtens zum Theile in dem Biere zurücgeblieben ift, 
und ob nicht mit der Klärung der zugejeßte Stoff wieder 
vollftändig ausgeſchieden tft, ob daher eine VBerfälichung 
des vom Michael D. bereiteten und ausgeſchenkten Bieres 
vorlag, mußten die 3 Angeklagten von der Anjchuldigung 
eined Vergehens wider das Nahrungsmittelgefeß freige— 
ſprochen werden. Bemerft wird hiezu, daß der Zuſatz 
don nur 18 Liter Wafjer auf mindeitens 6000 Liter Bier 
ein zu minutiöfer ift, als daß hierin eine Verfälſchung 
des Bieres erblidt werden Fann, zumal wie von dem 
Sachverjtändigen befundet wird, noch ein Theil der 
18 Liter Wafjer mit der Gelatine verbunden wieder aus 
dem Bier ausfcheidet. 

Uber auch eine Mebertretung des Walzaufichlaggeiebes 
liegt nicht vor, da die zugejeßte Gelatine wie feitgeitellt, 
in feiner Weiſe ald Zufa oder Erſatz für Malz fi dar: 
jtellt, und überhaupt wieder vollitändig aus dem Bier 
ausgejhieden wird, wenn wie hier wahrfcheinlicy, gute 
Gelatine benußt wird. 

Sn Folge der Freilprehung mußten die erwachjenen 
Koften der Staatsfaffe überbürdet werden. 

Alfo geurtheilt in Anwendung der 88 259, 266, 496, 
499 der R.-©t.-B.-D. und verfündigt in öffentlicher Sitzung 
der Straffammer des Kgl. Landgerichts Fürth vom 23. Fe— 
bruar 1887. 

b) Ausſchank ftarf hefetrüben Bieres mit hohem Säure: 
gehalt nad) $ 12! des Nahrungsmittelgejeßes ftraf- 
bar, weil jolches Bier Magenkatarrhe hervorrufen, 
mithin die menſchliche Gefundheit jchädigen Fann. 
Berantwortlichfeit des Schanfwirthes für das durch 
feine Leute ausgejchenfte Bier. 

(Urtheil des Kal. bayer. Tandgerichts Nürnberg gegen K. 
von 26. Sanuar 1887.) 

Sm Namen... . erfennt die Strafkammer des k. 
Landgerichts Nürnberg in der Anklageladhe gegen Jo— 
hann K., verheir. Wirth von U. wegen Vergehens wider 
das Nahrungsmittelgejes in öffentliher Sikung vom 
26. Sanuar 1887 zu Necht wie folgt: 

Sohann K., 31 Jahre alt, proteſtantiſch, verheir. 
Wirth von U., ift eines Vergehens wider das Nah— 
rungsmittelgefeß jchuldig und wird deshalb zu acht— 
tägiger Gefängnißftrafe verurtheilt, jowie in 
die Koſten des Verfahrens und der Strafpollitreung. 

Gründe: 

Die heutige Hauptverhandlung hat auf Grund der 
Ausjagen der Zeugen und des Gutachtens des als Sach— 
verftändigen vernommenen fgl. Univerfitätsprofefjorg 
Dr. Hilger zu folgendem Ergebniß geführt: 

Sm Herbite des Sahres 1886 und zwar im Oftober 
hat der Ungeflagte in der von ihm betriebenen Wirth: 
Ihaft zu U. zu wiederholten Malen Bier, welches trübe, 
verdorben und in hohem Grade fauer und defjen Genuß 
geeignet war, die menjchliche Gejundheit zu beſchädigen, 
als Nahrungs: und Genußmittel ausgeſchenkt, d h. ver- 
fauft. Es geſchah dies namentlih am 10. und 12. Ok— 
tober 1886. An eriterem Tage erhielt der Zeuge Stephan 

11 

Str. in der Wirthſchaft des Angeklagten Bier verabreicht, 
das, wie der Zeuge ſich ausdrücdt, fo fauer wie Effig 
war, und als jich Säfte über das erhaltene fauere Bier 
beklagten, erklärte ver Angeflaate, wer feines möge, Der 
ſolle es gehen laſſen. Auch ſchon vorher hatte dieſer 
Zeuge int genannten Monate öfters als Gaſt in der 
Wirthſchaft des Angeklagten faueres Bier erhalten und 
als er bei ſolchen Gelegenheiten, ebenjo wie auch undere 
Säfte, die hinſichtlich des an fie verabreichten Bieres Die 
gleihe Wahrnehmung gemacht hatten, dafjelbe wegen 
feiner Befchaffenheit beanftandeten, juchte ſich der Ange— 
klagte damit zu entfchuldigen, daß er jagte, es jet halt 
jo, er könne aber nichts dafür. Der Zeuge Johann E., 
der im Monate Dftober 1886 — des betreffenden Tages 
erinnert fic) derjelbe nicht mehr genau — mit drei au- 
deren Männern in Abweſenheit des Angeklagten in deſſen 
Wirthſchaft als Gaſt einfehrte, erhielt gleich feinen Be— 
gleitern von einem zur Bedienung anmwejenden Knaben 
Bier vorgefeßt, das einen jaueren Gejchmac hatte. Am 
12. Dftober 1886 fam der Zeuge, Gendarm Ent., der 
ſchon vorher öfters Klagen über die jchlehte Beichaffen- 
beit des in der Wirnthichaft des Angeklagten zum Aus- 
Ichanf gelangenden Biers vernommen hatte, in Abweſen— 
heit des Angeklagten in diefe Wirthſchaft und erhielt bei 
diefer Gelegenheit von der Ehefrau des Angeklagten ein 
Glas Bier vorgejeßt, das derart trübe und ſauer war, 
daß ed Em. nicht zu genießen vermochte. 

Em. fah ſich deshalb veranlaßt, von dem Biervorrathe 
des Angeklagten und zwar zunächſt aus dem laufenden 
Faſſe, aus welhem das ihm vorgefegte Glas Bier her- 
rührte, eine Probe zu entnehmen. Da ſich die Mutter 
und die Ehefrau des Angeklagten darauf beriefen, daß 
das Bier in dem fraglichen Faſſe in Folge des Umftandes, 
daß dafjelbe ſchon längere Zeit „laufe“, d. h. an Quali— 
tät eingebüßt haben werde, entnahm Em. dann auch nod) 
einem anderen eigens zu dieſem Zwecke friich angejtochenen 
Faſſe eine Bierprobe. Beide Bierproben wurden in je 
eine vorher jorgfältig ausgefpülte Flaſche gefüllt. Von 
diefen Probeu wurde jedody nur die eine aus dem friſch 
angezapften Faſſe herrührende, durch eine entjprechende 
Aufichrift als Solche gefennzeichnete von dem Sachverſtän— 
ftändigen Dr. Hilger unterfucht, da die andere Flajche beim 
Transport zerbrah. Nach dem gründlichen wiljenjchaft- 
lihen Gutachten diefes Sachverjtändigen war das unter: 
ſuchte Bier ein in der Zerfeßung begriffenes, verdorbenes, 
denn es zeigte jtarfe Hefentrübung und wies einen außer- 
ordentlich hohen Säuregehalt auf und war in Folge jeder 
diefer beiden ebengenannten Eigenſchaften, zumal aber 
wegen der lekterwähnten Beichaffenheit, der Genuß Des- 
jelben geeignet, Verdauungsitörungen in Gejtalt akuter 
Magenkatarrhe hervorzurufen, demgemäß die menjchliche 
Geſündheit zu befhädigen. Auch iſt hiernach diefer Zu— 
ftand des Bieres nicht erſt im Verlaufe eines Fürzeren 
Zeitraumes eingetreten. Der Sachverftändige folgert aus 
der von ihm dur die Unterfuhung Eonitatirten Be— 
ichaffenheit des Bieres, dab der Angeklagte dad Bewußt- 
fein haben mußte, daß dafjelbe verdorben, und gejund- 
heitsſchädlich ſei. Das Gericht ſchließt fich dieſem Gut— 
achten in allen Punkten an. Das leßtere bezieht ſich 
zwar nur auf die dem friich angezapften Faſſe entnommene 
Bierprobe, allein mit Rückſicht auf die Schilderung, welche 
Zeuge Em. von der Beichhaffenheit des ihm aus dem 
laufenden Faſſe verabreichten Bieres entworfen hat, jowie 
in Anbetracht, daß erfahrungsgemäß Bier bei länger 
dauerndem Ausſchaͤnk der Gefahr der Verderbniß und 
des Sauerwerdens nod in höherem Grade ausgejebt ült, 
als Bier, das fi in vollen Fäffern befindet, erachtet das 
Gericht als erwiefen, daß das aus dem laufenden Faſſe 
unbeftrittenermaßen ausgejchenfte und zum Berfauf ge— 
langte Bier, wenn nit von noch fehlechterer, jo Doch 
mindeftens von gleicher Beichaffenheit wie das unterjuchte, 
demnach gleich dieſem verdorben und geſundheitsſchädlich 
war. Das lektere trifft aber nach der aus dem Ergeb- 
niß der heutigen Beweisaufnahme geſchöpften Heberzeugung 
des Gerihts auch in allen denjenigen oben ſonſt noch 
angeführten Fällen zu, in welchen nach den Ausjagen der 
Zeugen in der Wirthichaft des Angeklagten jaures Bier 
an die Säfte verabreicht worden iſt, und es gilt Dies ins— 
befondere von dem Biere, welches der Zeuge Str. am 
10. Dftober 1886 dortſelbſt erhielt. 



Als feititehend ift nah) dem Nefultat der heutigen 
Hauptverhandlung weiter anzunehmen, daß der Ange— 
Hagte in allen den Fällen, in welchen er ſolches verdor- 
benes, faueres und gefundheitsjchädliches Bier in feiner 
Wirthihaft zum Verſchleiße brachte, diefe Eigenſchaften 
und insbefondere die Gejundheitsgefährlichkeit vecht wohl 
fannte, dajjelbe aber troßdem, jonach wiljentlic), ſo— 
wie unter Verſchweigung jeiner gejundheitsgefährden- 
den Beichaffenheit als Nahrungs- und Genußmittel 
verkaufte. Der Genuß trüben, jauren Bieres iſt nach 
allgemeiner Erfahrung geeianet, die menschliche Gefund- 
heit zu ſchädigen, dies mußte der Angeklagte als Wirth 
wifjen und wußte vderfelbe ficherlid auch. Der hohe 
Cäuregehalt des Bieres und die mehrfachen Bean- 
ftandungen der Beichaffenheit des letzteren ſeitens ver 
Säfte aber berechtigen zu der Annahme, daß der Ange: 
Hagte in der That in allen den Fällen, in welchen er 
ſaueres Bier verfaufte, dieſen Umſtand und die damit 
verbundene Gefahr für menſchliche Gejundheit Fannte. 
Gleichgültig für die ftrafrechtliche Verantwortlichkeit des 
Angeklagten ift es, ob er ven Verkauf jolchen Bieres per- 
jönlich bethätigte, wie dies insbefondere am 10. Dftober 
1886 geihah, oder mittelbar durd) Dritte bewirkte, denn 
er iſt der Inhaber und Leiter des betreffenden Wirth- 
ihaftsaefchäftes, auf feine Anordnung mit jeinem Wiſſen 
und Willen und in Kenntniß, daß nad) dem bejtehenden 
Geihäftsgange der DBerfauf des DBieres erfolgen werde, 
fowie mit Unterlafjung jeder Vorkehrung feinerjeits, welche 
Darauf berechnet war, den letzteren zu verhindern, iſt der 
Berfauf des ihm als verdorben und geſundheitsſchädlich 
befannten Bieres in allen denjenigen Fällen, in welchen 
er bei folchen nicht manuell mitwirfte, durch feine Ange— 
hörigen oder Bedienjteten bethätigt worden. 

Diejer Feititellung gegenüber verliert der Einwand 
des Angefagten, daß er am 12, Dftober 1886, an welchem 
Nachmittags von dem Gendarmen Em. die erwähnten 
DBierproben entnommen worden jind, don Mittags bis 
Abends nicht zu Haufe gewejen ſei, jede Bedeutung; ab: 
gejehen davon, aber ergiebt ſich daraus, daß der Ange- 
klagte eine unmittelbar porausgegangene, länger dauernde 
Abweſenheit nicht behauptete, im Zuſammenhalt mit 
feiner Angabe, daß das Faß, aus welchem Gendarm Em. 
ein Glas Bier verabreicht hielt, ſchon 3 bis 4 Tage ge- 
laufen fei, mittelft Schlußfolgerung, daß der Anhalt diejes 
Falles zum Theil entweder von dent Angeklagten felbft 
oder in deſſen Anwejenheit ausgejchenft worden ift. 

Nach den vorftehenden thatſächlichen Feitftellungen hat 
der Angeflagt: im Dftober 1886 in feiner Wirthichaft zu 
U. wiederholt verdorbenes und jaueres Bier, dejien Ge- 
nuß die menſchliche Gefundheit zu befehädigen geeignet 
war, wijjentlich, d. h. in Kenntniß der demfelben inne- 
wohnenden, die Gejundheitsgefährlichkeit begründenden 
Eigenjchaften und der Gefunpdheitsgefährlichkeit des be- 
treffenden Bieres, fowie unter Verſchweigung der gejund- 
heitsgefährlihen Bejchaffenheit dejjelben als Nahrungs- 
und Genußmittel verkauft, hierdurch aber fich eines nad 
$ 12, Abi. 1, Ziff. 1 des Reichsgeſetzes, betreffend den 
Berfehr mit Nahrungsmitteln, Genußmitteln und Ge- 
brauchsgegenftänden, vom 14. Mat 1879 ftrafbaren Ver— 
gehens jchuldig gentacht. 

‚Mit Rückſicht darauf, daß der Angeklagte fein gefeb- 
widriges Ihun längere Zeit hindurch fortjekte, und bei 
dem im Uebrigen ungetrübten Leumund dejjelben erfchien 
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dejjen Verſchulden eine Gefüngnißftrafe von acht Tagen 
als angemejjen. 

Die Entſcheidung im Koftenpunfte ift gefegliche Folge 
der Verurteilung des Angeklagten zur Strafe. ; 

Aljo geurtheilt in Anwendung der vorhin angeführten 
Strafbeitimmung, dann $$ 496, 497 der St.-B.-D. 

j Auch anderweit haben in neuerer Zeit wiederholt in 
Bayern Verurtheilungen wegen Verkaufs von hefetrübem 
Bier auf Grund des Nahrungsmittelgeſetzes ftattgefunden, 
und zwar theils ($$ 10, 11) weil das Bier als verdorben 
(nicht genügend vergohren oder jauer geworden), theils 
05 Ro 14) weil es als geſundheitsſchädlich angefehen 

urde. 
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Kongreſſe, VUerhandlungen gefeßgebender 
Körperſchaften, Hereine :c, 

Der deutſche Verein für öffentlihe Geſund— 
heitspflege wird feine nächite Berfammlung in Frank: 
furt a. M. abhalten und zwar in den Tagen des 13. bis 
16. September, unmittelbar vor der am 18. ©ep- 
tenıber beginnenden Naturforicherverfammlung in Köln. 

Auf der Tagesordnung, wie fie der Ausihuß in feiner, 
in diefen Tagen in Berlin jtattgehabten Sitzung feitge- 
ftellt Hat, fteht obenan die Frage der Neinigung und Un— 
ſchädlichmachung der ſtädtiſchen Abwäſſer; diejelbe joll auf 
Grund der in den leßten Sahren mit den Kläranlagen in 
Frankfurt, Wiesbaden, Dortmund, Eſſen, Halle X. ge- 
machten Erfahrungen eingehend erörtert und follen im 
Anjchluß hieran die betr. Anlagen in Frankfurt und 
Wiesbaden befichtigt werden. 

Ferner foll verhandelt werden über Maßregeln zur 
Verbeſſerung der Wohnungsperhältnifje der ürmeren 
Volksklaſſen. Als weitere Themata find in Ausficht ge- 
nommen die Prophylare der Schwindjudht, der Einfluß 
der neueren Ausfichten und Erfahrungen über Snfeftiong- 
franfheiten auf die Anlage von Kranfenhäufern, die Er: 
richtung von Rabrifen nur in bejtimmten Gtadttheilen 
oder deren Ausichluß aus beftimmten Stadttheilen, die 
hygieniſchen Rückſichten bei Straßenbefeitigung und 
GOtraßenreinigung u. U. 

Weinverfälfhung in Spanien. Der Kal. ſpa— 
nische Miniſter der öffentlichen Arbeiten 2c. Hatte eine Kom— 
miſſion mit der Aufgabe betraut, Vorſchläge Darüber zu 
machen, in welcher Weife der Verfälihung der Weine und 
jonftigen Getränfe entgegenzutreten fei. Die Kommijjion 
hat nad) der Iberia vom 1. September 1887 folgende Be- 
ſchlüſſe gefaßt: A 

IE, 

Kothwendige Präventiv- und Repreſſivmaßregeln zur 
Verhinderung der VBerfälihung der jpanifhen Weine. 

Erſtens. Abſchaffung der Königlichen Berordnung vont 
23. Februar 1860 und Erſetzung derjelben durch Die fol— 
genden Beltinmungen: 

1. Sn der Folge fol die Eröffnung von Gtablifjentents 
zum Zwecke der Mifchung und Bereitung von Weinen 
und anderen alkoholiſchen Getränken, ohne vorherige 
Benachrichtigung der Behörden nicht erlaubt fein. 

.Zum Zweck der HSerftellung von fommerziellen Muftern 
follen die Miſchung von Weinen, die Verſchneidung 
mit Aethyl-Alkohol und andere derartige Operationen 
erlaubt jein. 

Ebenſo joll die Fabrikation alfoholifcher Getränfe, 
welche direkt dur Gährung von Fruchtſaft gewonnen 
werden, gejtattet fein. 

Die diejer Induſtrie angehörenden Gtablifjements 
follen äußerlid eine derartige Ankündigung mittelit 
Schildes führen, und ihre Gefäße müfjen den Namen 
der Fabrik und des Orts der Niederlafjung tragen, 
es foll außerden aus der genannten Anfündiaung 
jowie aus der Aufichrift der Gefäße hervorgehen, aus 
welcher Frucht die Flüffigfeit gewonnen ift. 

Es ſoll verboten fein die Zubereitung von ©etränfen 
aus jeder Art von Subftanzen, die nicht nach den 
diesbezüglicy) ergangenen Vorſchriften für bejtimmt 
unſchädlich erklärt find. 

Zweitens. Aenderung der Alfoholzölle nad) Ablauf 
der Huandelöverträge unter Ausgleich) des Zolltarifs nad 
dem Mufter der übrigen hauptfählichiten Wein bauenden 
Nationen und für die Dauer der bejtehenden Verträge 
Unterdrückung der Fabrikatſteuer für die nationale Wein- 
Branntweinfabrifation. 

Drittens. Einrichtung von Zaboratorien in den Haupt- 
ftädten der Provinzen, der Gerichtsbezirke, jowie den 
Gentren des Meinbaues; fofortige Benußung aller be- 
ftehenden Laboratorien zur Analyje der Getränke, ſowohl 
der Laboratorien in den Univerjitäten und Lehranitalten 
zweiter Ordnung als der in den Ackerbau-Gejellfchaften, 
ob fie nun offiziellen oder privaten Charakter haben, 
und Schließlich) Verpflichtung jämmtlicher Apotheken des 
Reiches, gegen die üblihe Entihädigung, zur Analyje 



der Getränke, welche derjelben nad) den bezüglichen Be— 
ftimmungen unterworfen find, und vorläufig nah Maß— 
gabe des folgenden Nteglements: 

Artikel 1. Weder der Öffentliche noch) der private Agent, 
welhe Mufter von dem chemischen Beamten oder den 
für die Analyjen beftimmten Leuten unterjuchen lajjen 
wollen, follen dies ohne einen fchriftlichen Erlaubnißfchein 
der fompetenten Behörde thun fünnen und diefer Schein 
foll im Bejiß des Verkäufers bleiben; demjelben braucht 
der Zweck, zu weldem die Probe gekauft wird, indejjen 
nicht mitgetheilt zu werden, bis der Kauf bewirkt und Die 
Flüſſigkeit bezahlt ift. 

Artikel 2. Zeigt der Käufer au, daß der Erwerb ver 
Getränfe ihre Analyje zum Zweck hat, jo wird die Quan— 
tität oder ein Theil verjelben in drei gleiche Theile ge- 
theilt, welche mit befonderem Giegel verfiegelt werden und 
von denen einer im Beſitz des Verkäufers bleiben, ver 
andere vom Käufer genommen und der dritte dent mit 
der Analyje Beauftragten übergeben wird. 

Artikel 3. Wenn der Verfäufer fich nicht in die ge- 
dachte Theilung fügen will, jo foll die Probe durch Inter— 
pention der Behörde genommen und in zwei Theile ge— 
theilt werden, von denen einer verjiegelt im Beſitze des 
Verkäufers bleibt. 

Artikel 4. Wenn der mit der Analyfe betraute außer- 
halb des Orts wohnt, wo die Proben genommen wer- 
den, jo follen diejelben in verſchloſſenen Kiſten verjchickt 
werden. 

Artikel 5. Die Regierung wird die Strafe beſtimmen, 
welcher die Uebertreter dieſes Reglements verfallen. 

Viertens. Abgeſehen von den Folgen des Gutachtens, 
welche Weine als natürlich und welche als gefälſchte be— 
funden werden, foll die Regierung Seiner Mafeität die 
—— Beſtimmungen behufs ſtrenger Beſtrafung 
reffen 
1. Gegenüber Denen, welche nachgemaächte oder gefälſchte 

Slüffigfeiten als Wein verfaufen; 
2 gegenüber den Werfäufern, welche ihrerjeit3 die Weine 

verfälfhen und fie verfäljcht verkaufen; 
3. gegenüber den Spediteuren oder Speditionsgeſell— 

Ihaften, wenn fie während des Transports den Wein 
verfälfchen. 

Außer den in den 3 vorhergegangenen Artikeln getrof- 
fenen. Anordnungen joll die Schuldigen als Gtrafe Die 
Veröffentlihung ihres Vergehens in den öffentlichen An- 
zeigern der Provinzen, in den offiziellen und verbreiteteren 
privaten Blättern treffen, und zwar jollen die Koſten der 
Veröffentlihung den Beftraften zur Laſt fallen. Ebenfo 
fol die Gerichtsbehörde zeitweife oder im Wiederholungs- 
fall endgültige Schließung der Etabliſſements zu verordnen 
befugt fein, durch welche letztere Bejtimmung die Schul: 
digen für die Folge zur Ausübung ihrer Induſtrie für 
unfähig erklärt find. 

II. 
Mabregeln nad) außen hin, um die Verfälſchung der 

ſpaniſchen Weine zu verhindern. 
Erſtens. Beobadhtung der folgenden reglementsmäßigen 

Maßregeln für den Transport von Getränfen: 
1. Bei jeder Beförderung von Weinen zu Lande oder 

zu Waller joll von dem Eigenthümer unter feiner 
oder feines Repräſentanten Bejcheiniguug Duantität 
und Dualität der beförderten Waare  beitätigt 
werden. 

. Der Verfchenfer oder Händler ſoll auf feinen Gefäßen 
die von ihm jpeziell benutzte Marke einprägen und 
fol der, welcher eine joldye nicht befikt, eine annehmen; 
der aber, welcher eine fremde Marke anwendet, iſt nad) 
dem Gtrafgejeß dafür haftbar, eine Haftbarkeit, die 
fih auf alle Die ausdehnen joll, welche bei einem 
ſolchen Betrug mitgewirkt haben. 

Der Finanz Minifter fol im Verein mit den Fomtento- 
Miniſter die nöthigen Beſtimmungen treffen, damit Die 
oben angegebenen Maßregeln in allen Fällen, und gleich- 
viel in welcher Weiſe der Transport gejchieht, beobachtet 
werden. 

Für den Fall, daß die Weine auf Anfuchen eines 
Theil analyjirt worden find, um erportirt zu werden, fol 
eine Probe des gedachten Weines verjiegelt im Yaboratorium 
bleiben, damit er nöthigenfalls mit dem fortgeſchickten ver- 
glihen werden kann; nad einem Monat foll dann dieſe 
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Probe unbraudbar gemacht werden, inden man alsdann 
die Friſt für jegliche Beftätigung durch Analyfe als ver: 
fallen anfehen fann. Der genannte Zeitraum ſoll für 
die über Meer zur erportivenden Weine ausgedehnt werden 
fünnen. 

Zweitens. Erſuchen an die Wein einführenden Na- 
tionen, bejonders Frankreich, um Cinvihtung don Labo— 
ratorien auf den Einfuhr-Douanen. 

Drittens. Verhinderung der Cinführung in unfer 
Land von Weinen, die auf fremden Douanen als verfälfcht 
zurüdgewiejen find und deren Fälſchung fich bei ihrer Vor- 
zeigung auf den ſpaniſchen Douanen bejtätigt. 

Auf Anjuchen einer Partei jollen die Weine, Liqueure 
und Biere, die in Spanien aus dem Auslande eingeführt 
werden, analyfirt werden. 

Viertens. Ermahnung zur Aufmerffantfeit an unfere 
Konjuln im Yuslande, damit fie der Negierung alles auf 
unfere Weinausfuhr bezügliche, was fich ereignet, mittheilen. 

Fünftens. Die Regierung foll die Snitiative ergreifen 
und die Berufung eines internationalen Kongreſſes über 
die Trage der Weinfälfchung, ihre Unterdrüdung und den 
Markenſchutz vorichlagen. 

Sechſtens. Dringendes Erſuchen an die Regierung 
um Einbringung einer Gejegesvorlage über Schußmarfen 
für Handel, Suduftrie und Ackerbau unter Zugrundelegung 
der Kgl. Verordnung vom 18 August 1584, welche heute 
in den überfeeijchen Gebieten gilt. 

III. 

Beſtimmungen zur Regelung der Einfuhr induftrieller 
en und ihrer Anwendung zur Miſchung in Ge— 
tränte. 

Erſtens. Anordnung der Analyſe ſämmtlicher Alkohole, 
Denaturirung derjenigen, die für äußerlichen Gebraud) 
oder für die Induſtrie bejtimmt jind und Erklärung ihrer 
Unbrauchbarfeit für die Heritellung von Weinen, Liqueuren 
oder jonjtigen Getränken, zu weldhem Zweck lediglid) 
die bis zum Athyl gereinigten Alkohole zu verwen- 
den find. 

Zweitens. Negelung des Verkaufs der giftigen Farb— 
ftoffe unter Verringerung der VBerfaufsitellen derjelben und 
eo der Einfuhr-Douanen auf Die der eriten 
dlaſſe. 

Drittens. Verbot und geſetzliche Beſtrafung des Ver— 
kaufs von Farbſtoffen zur Fabrikation von Weinen — 
desgleichen Unterſagung der Ankündigung ihres Verkaufs 
zu dem Zweck und Beſtrafung der Uebertreter dieſer Vor— 
ſchrift nach den beſtehenden oder noch zu erlaſſenden ge— 
ſetzlichen Beſtimmungen. 

Verordnungen, die als den Wein bauenden Intereſſen— 
ten des Landes nützlich anzuſehen find. 

Sritens. Die Regierung möge die AUderbauer und 
Snduftriellen unjeres Landes anregen, ihre Schußmarfen 
auf dem Fomento- und dem Staats-Miniſterium zu de— 
poniren, entiprehend dem in Paris am 20. März 1883 
gejchlofjenen Abkommen über Eigentbum an indujtriellen 
und Ackerbau-Produkten. 

Zweitens. Vorftellung bei der Regierung Geiner 
Mafeität bis zum Ablauf der beitehenden Handelöverträge 
im Sahre 1892 mit feiner Nation neue Abmachungen für 
eine längere Friſt zu vereinbaren, da die Abänderung Des 
BZolltarifs für fremde Alfohole dringend nothwendig tjt.“ 

Mermifdhtes. 

Preußen. Superarbitrium der Kal. wijjen- 
ſchaftlichen Deputation für das Medizinalwejen, 
betr. dvielebertragung der Diphtheritis des Ge— 
flügels auf Menſchen. Vom 1. Dezember 1886. 

Durch hohen Erlaß vom 4. September d. 3. tft Die 
gehorſamſt unterzeichnete Wifjenichaftlihe Deputation zu 
einer gutadhtlichen Weußerung über den Bericht des Re— 
gierungspräfidiums zu Breslau vom 24. Auguft d. J. 
die Mebertragung der Diphtheritis des Geflügel auf 
Menichen betreffend aufgefordert worden. 

Sndem wir in den Anlagen die uns übergebeneu 
Schriftſtücke zurücreichen, eritatten wir nachſtehend unjer 
Gutachten: 



Die Frage über die Identität der verſchiedenen diphthe- 
rischen Kranfheitöprozefje ift nicht einmal für den Men— 
ſchen entſchieden. Die Nachendiphtherie ſelbſt kommt 
unter ſo verſchiedenartigen Verhältniſſen vor, daß es 
keineswegs als ausgemacht gelten darf, es handle fi 
immer um biejelbe Krankheit. Es giebt eine einfache 
Rachendiphtherie oder DiphtheritisS im engeren Sinne des 
Wortes, die ſich nicht jelten auf den Kehlkopf fortſetzt und 
Erſcheinungen des Group hervorbringt. ber es giebt 
auch Schwere Nachendiphtherie bei Scharlach, bei Pocken, 
bei bösartiger Phlegmone, deren Zujammenhang mit den 
aenannten Krankheiten nicht bezweifelt werden kann. Im 
Dickdarm findet ſich Häufig Diphtherie bei Nuhr fowohl, 
als bei Cholera, ohne daß man deßhalb die Spentität 
von Nuhr und Cholera oder die Entitehung von Rachen— 
diphtherie aus Darmpiphtherie behaupten vürfte. 

Noch viel zweifelhafter ift das Verhältniß der Diph— 
therie ver Thiere zu derjenigen des Mienjchen. Dabei ift 
vorweg zu bemerfen, daß die Krankheit nicht bloß bei 
Vögeln, jondern auch bei Säugethieren, 3.8. bei Kälbern 
vorkommt, daß aber bis jeßt der Nachweis nicht geliefert 
it, es handle ſich jedesmal um die gleiche Krankheit. 
Was der Voritand des Generalvereins der jchlefiichen Ge: 
flügelzüchter dorüber beibringt, iſt eine Iaienhafte Kom: 
pilation der mannidhfaltigften Sndividualbehauptungen, 
die ſich nur Deshalb nicht ganz widerjprechen, weil die 
gegentheiligen Angaben nicht vollftändig angeführt wor- 
den find. Thatſache iſt es, Daß es bis jegt nicht gelungen 
it, einen beſtimmten Mikroorganismus als Eonftanten 
Träger der Krankheit unter allen den genannten Ver— 
hältniſſen zu züchten. 

Das Einzige, was der Voritand des Geflügelzüchter— 
vereins beibringt und was Bedeutung hat, ift die Conta— 
giofität der Diphtherie. Dieje Hat man längſt gekannt, 
ehe nody an Mikroorganismen gedacht wurde, und darüber 
läßt ſich auch urtheilen, ohne daß eine Verjtändigung über 
die Natur der Parafiten gewonnen ift. Erfahrungsmäßig 
erzeugt jede Art von Diphtherie gewifje, ihr eigenthüm- 
lihe Veränderungen. Sn einer Epidemie von Rachen— 
diphtherie beim Menſchen ift das Geflügel Feineswegs be- 
ſonders gefährdet, und umgekehrt haben die größten Epide— 
mieen bei Vögeln feine Epidemieen bei Menfchen im Ge- 
folge. Ebenſowenig beiteht bei „Diphtheritis” des Men: 
ſchen die Gefahr, daß dadurch eine diphtherifche Nuhr 
hervorgebracht werde, noc tft bei herrfchender Ruhr das 
Eintreten von Nachendiphtherie zu beforgen. 

Auch die ſchleſiſchen Medicinalbeamten, welche zum Be- 
richt aufgefordert waren, und der Departenrentethierarzt 
haben einmüthig die Frage nad) der Nebertragung der 
Diphtheritis von Vögeln auf den Menfchen verneint. Der 
Herr Negierungspräftdent beruft fi) nur auf die Eingabe 
des Generalvereind der Geflügelzüchter. Sn dieſer findet 
fih, abgejehen von einem Paar nichts beweijender An- 
gaben, eine bemerfenswerthe Beobachtung, welche durch 
den mitunterzeichneten Profeſſor Gerhardt veröffentlicht 
worden ijt. Während einer fehr großen und heftigen 
Hühnerepidenie im Badiſchen befam ein Mann durch 
den Biß eines erfranften Hahn Wunddiphtherie am 
Subrüden. Außerdem erfranften zwei Drittel der Ar- 
beiter an Nachendiphtheritis und ebenfo 3 Kinder deg 
einen diejer Arbeiter. 

Die Erzeugung einer Wundinfection durch direkte Ein- 
bringung contagiöſer Stoffe hat für die Entſcheidung der 
Frage Über die Gontagiofität einer Krankheit überhaupt 
feine Bedeutung In Ddiefer Beziehung liefert die Ge- 
ſchichte der Syphilisimpfungen bei Thieren die lehrreichiten 
Beiſpiele. Anders liegt die Sache mit der Rachendiph— 
theritis der Arbeiter und der 3 Kinder, zumal da gleich: 
zeitig in dem Ort feine weiteren Erkrankungen vorfamen. 
Hier ſcheint allerdings eine Uebertragung in der gewöhn— 
lichen Weiſe erfolgt zu fein. Indeß, um einen ſolchen 
Schluß zur Grundlage weitgreifender Maßregeln ſanitäts— 
polizeilicher Art zu machen, bedürfte es doch genauerer 
Nachweiſe. Brofefior Gerhardt, der die Beobachtung 
nicht ſelbſt gemacht hat, theilt dieſe Auffaffung. Eine 
ganz vereinzelte Beobachtung, die mannichfacher Deutung 
zugänglich ift, kann nur dann ale maßgebend betrachtet 
werden, wenn bie Natur der beobachteten Fälle ganz ficher 
geftellt ift. Aber wenn von allen erkrankten Arbeitern 
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nur einer die Krankheit weiter verbreitete, jo wird die 
Frage nicht abzuweifen fein, ob nicht möglicherweije Die 
Duelle der Anjtefung in der Nachbarſchaft des Ortes zu 
ſuchen war. 

Die in dem Kaiferl. Gefundheitsamt gemachten Unter: 
ſuchungen, welche die Eingabe des General:Bereins Furzer 
Hand ablehnt, haben gezeigt, daß Uebertragungen der Ge— 
flügeldiphtherie auf andere Thiere möglich find, aber fie 
haben zugleich dargethan, Daß dieſe Diphtherie von der 
Diphtheritis contagiofa des Menſchen in mehreren Be— 
ziehungen verfchieden ift. Es wird daher vor der Hand— 
nur das als ausgemacht angejehen werden dürfen, daß 
in gewiſſen, ſehr jeltenen Fällen durch Hebertragung 
ſchädlicher Stoffe von diphtherifchen Vögeln die Gejund- 
heit von Menjchen gejchädigt werden kann; dagegen jpricht 
die Erfahrung nit für die Nichtigkeit der Behauptung, 
daß epidemifche Diphtheritis beim Menfchen auf epide- 
mijche Diphtheritis bei Vögeln zurücgeführt werden darf. 

Der ſchleſiſche General-Verein, welcher ſich vorzugs— 
weiſe auf eine Arbeit de$ Dr. Emmerich jtüßt, wonad) 
die Diphtherie der Tauben mit der des Menſchen iden- 
tiſch jei, verlangt geſetzliche Maßregeln in Bezug auf die— 
jenigen Berfonen, welche mit dem Schladten und Zube- 
bereiten von Diphtherijch-eroupöfen kranken Thieren be- 
ihäftigt find, Maßregeln, welche geeignet ſeien, dieſen 
Seuchen aud) im Snterefje der Landwirthihaft Einhait zu 
gebieten. Da die Angaben des Dr. Emmerich nod 
nicht als wifjenjchaftliches Gemeingut anzuiehen find, jo 
Iheint und der Antrag verfrüht, und zwar um fo mehr, 
als ein praftifches Bedürfnig in größerem Maßſtaäbe nod) 
nicht hervorgetreten ift. 

Für die Landwirthſchaft würden gefegliche Maßregeln 
eine große Beihwerung hervorbringen. Sollte die Diph— 
theritis des Geflügels dem Geſetz über die Verhinderung 
der Thierfeuchen eingefügt werden, fo müßten noth- 
wendigerweije die Anzeigepflicht, die Controle durch Sach— 
verjtändige, Abſperrungs- und ZTödtungsbeitimmungen 
angeordnet werden. Dies ift unferer Meinung nad ein- 
fah unmöglih. Denn jeder einzelne Fall von diphthe— 
riſcher Erkrankung eines Huhnes oder einer Taube müßte 
dann ſchon ald verdächtig angejehen werden. 

Sieht man von einer gejeßlichen Ordnung der Ma— 
terie ab, jo find zweierlei Dinge möglich: 

1 Wie fhon der General-Verein anzudeuten jcheint, 
eine Belehrung der Betheiligten. Diejes fünnte wohl am 
zwedmäßigiten dadurd erreicht werden, wenn die Fach— 
zeitichriften, alfo namentlich die landwirthſchaftlichen, die 
vorkommenden Thatſachen befannt machten und zur Bor- 
fiht mahnten. Direkte Erlaſſe der Behörden jcheinen 
und Dazu nicht erforderlich zu jein. 

2. Die Organe der Fleiſchſchau könnten angewiejen 
werden, den Verkauf gejchlachteter diphtheriſcher Thiere, 
und zwar nit blog von Vögeln, fondern auch von 
Kälbern, zu unterfagen. Dies ift unferer Auffafiung nad) 
ci N des Nuhrungsmittelgefeges ſchon jebt aus— 
ührbar. 

Seit einiger Zeit treibt in Paris ein angeblicher 
Dr. Alliot (institut medical, Paris, rue du Pont-Neuf 25) 
eine gemeingefährlihe Kurpfuſcherei, indem er fid 
durch Annoncen zur „radikalen Heilung der Geſchwülſte, 
Krebje u. ſ. w. an der Bruft, Nafe, im Geficht und allen 
Theilen des Körpers ohme Dperation, auch durch Kor- 
refpondenz”, anbietet. Wie wir hören, find aud) einige 
Deutſche bereits in feine Nebe gegangen und haben dabei 
üble Erfahrungen machen müfjen. Nicht nur, daß fie um 
ihr Geld geprellt worden find, haben fie zum Theil auch 
an ihrer Geſundheit ſchweren Schaden erlitten. In einem 
Falle haben fich Die franzöfiihen Gerichte veranlaßt ge- 
jehen, einzujchreiten, und es ift diefem „Spezialiften” we— 
gen der durch jeine Behandlung einem Patienten zugefüg- 
ten jchweren Körperverlebung eine Gelditrafe von 1000 Fr. 
auferlegt worden. Das deutjche Publifun fann vor dem 
gewiſſenloſen Treiben dieſes Kurpfuſchers nicht eindring- 
ih genug gewarnt werden. 

(Nordd. Allg. ta. v. 8. Dezbr. 1887.) 
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Namen 

der 

Orte 

Inſterburg . . 

+ Königsberg 1. Pr. . 
+ Königshütte. . . . 

Köslin 
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©. 30.— Kongreſſe, Verhandlungen von gejeggebenden Körper— 
ſchaften, Bereinen ze, 16. Schlefiicher Bädertage ©. 32. — Ar 
tinien), Ueberwachung_ der Einwandererſchiffe. Gejeßentwurf. ©. 
— in Lina. ©. 32. — Vermiſchtes. Berlin 
Geheimmittel. ©. 32. 

Geſundheitsſtand 
und Gang der Holkskrankheiten. 

In der Berichtswoche find nachitehende Todesfälle 

und Erkrankungen an Boden und Flecktyphus ge— 

meldet worden: 

Boden: Budapeft 5, Vrag 15, Trieft 10, Nom 4, 
Venedig 1, Paris 3, Lyon 1, Petersburg 1, Warſchau 
10 Zodesfälle;, Breslau 1 (Varivlois), Neg.-Bez. 

Marienwerder 1, Wien 10, Budapeft 14, Petersburg 
4 Erkrankungen. 

Flecktyphus: Prag, Amſterdam, Betersburg und 
Warſchau je l Zobesfall; Petersburg 2 Erkran— 
kungen. 

Im Uebrigen ſind beſonders hervorzuheben: 

Unterleibstyphus: Hamburg 18, Paris 60, 
London 19, Rom 10, Petersburg 19 Todesfälle; 
Berlin 17, Hamburg 148, Budapeſt 14, Stockholm 15, 
Petersburg 70 Erkankungen. 

Roſe: Wien 15, Kopenhagen 20 Erkrankungen. 
- Kindbettfieber: London 8 Todesfälle. 

Majern: Hamburg 10, Karlsruhe 9, Budapeft 

10, Baris 14, London 28, Kopenhagen 7, Chri— 

itiania 33 Todesfälle; Berlin 116, Hamburg 136, 
Reg.Bezirke Aachen 140, Düfjeldorf 238, Hildesheim 

180, Königsberg 101, Wiesbaden 117, Wien 66, 
Budapeft 238, Ebinbing 235, Ko henbigen 126, Chris 

ſtiania 441, Petersburg 73 Grframluhgen. 

Sharlad;: Wien 11, Brag 7, London 40, Stod- 

holm 8, Petersburg 11, Warſchau7 Todesfälle; 

Berlin 51, Breslau 26, Hamburg und Nürnberg je 

25, Wien 95, Edinburg 26, Kopenhagen 57, Stod- 
holm 40, Betersburg 30 Erkrankungen. 

Diphtherie und Croup: Berlin 24, Breslau 
14, Chemnitz 10, Danzig 7, Dresden und Halle je S, 

Hamburg 11, München und Nürnberg je 7, Wien 17, 

Bororte Wiens 7, Budapejt 16, Lemberg 8, Paris | 

37, London 43, Kopenhagen 11, Chriftiania 8, Beters- 
burg 15 Todesfälle; Berlin 114, Breslau 30, 
Hamburg 31, Nürnberg 40, Reg.Bez. Schleswig 200, 

Wien 21, Budapeft 25, Kopenhagen 43, Stodholm 

20, Chriſtiania 34, Petersburg 31 ehe 

Keuhhuften: London 130 Todesfälle; Ham- 

burg 46, Kopenhagen 19 Erkrankungen. 

Beitmeilige Maßregeln gegen Holkskrankheiten. 

(R.A. Nr. 3 bis 6 vom 4. bis 7. Sanuar 1888.) 

Tranfreid. Sn den franzöfiihen Mittelmeerhäfen 
ı find nunmehr aud die gegen Provenienzen aus Meſſina 

in Kraft gewejenen Duarantänentaßregeln 
worden. (Bergl. Veröffentl. ©. 5.) — 

Niederlande Nach einer im Nederlandſchen 
Staatskourant“ veröffentlichten Verfügung des Königlich 
niederländischen Miniſters des Innern vom 24. Dezember 
1887 ift der Hafen von Savannah für vont gelben 
Fieber verjeucht erklärt worden. — 

Rußland. Zufolge einer Anordnung des General- 

aufgehoben 

ı Gouverneurs don Odeſſa werden die PBrovenienzen aus 
Sardinien, welche nad) dem 15./3. Dezember 1887 abge: 
gangen jind, jtatt einer Quarantäne -Dbjervation nur 
einer Itrengen ärztlichen Belichtigung unterzogen. (Vergl. 
Deröffentl. 1887 ©. 76%.) 

Südamerifa. Durch Erlaß der Regierung der Re— 
publik Peru find die peruanifhen Häfen für alle Schiffe, 

welche aus Ehile Fommen oder dortige Häfen angelaufen 
den, bis auf Weiteres geſchloſſen worden. 

Schiffe, welche nur den Hafen von Bunta =» Arenas in 
Chile berührt Haben, find Davon ausgenonmen. 

Argentinien. Einer Nachricht vom 10. November 
J. zufolge hat die Regierung von Argentinien ſämmt— 

Lin? Andenpäfie für Neifende aus Chile. mit alleiniger 
Ausnahme des Uspallata-Paſſes geichlojjen. An letzterem 
befindet fich ein argentinifcher Arzt, ver alle Reiſende 
unterfucht und je nad) dem Befund mit Geſundheits— 
päſſen verjieht oder zurlichneift Nur mit joldhen Päſſen 
verjehene Perſonen dürfen die argentiniiche Grenze über— 
fchreiten. — 

Die Negierung von Peru hat derjelben Nachricht zu— 
folge ald Bedingung für die Zulaffung der aus hilenijchen 

(Fortjeßung auf Seite 22.) 
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Sterblichfeitsporgänge in deutſchen Städten v. 40000 u. mehr Einw. 52. Woche v. 23,— 31, Dez, 1887, 

Namen 

der 

Städte 

1 

+ Wachen 
+ Altona 
+ Augsburg. . . 
TaBarmarı. 2.2. 
JJ 

Bochum 
Braunſchweig 
+ Bremen 
7 Breslau 

Charlottenburg 
Then 

+ Danzig ’ 
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Dortmund 
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+ Düfjeldorf 

Tomelinaens.. 
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ee nie Aare 

wel ee 

lee. 8 

T Magpeburg ?). . 

+ Mainz 
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Metz 
Mülhauſen i. E. 
Münden . 

+ Nünfter 
TNürnberg.... 
+ Blauen i. ©. 
+ Bojen 
Botsdam .. 
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r Stettin“... 
7 Straßburg i. ©. 
1 Stuttgart. nos 
+ Wiesbaden . . 
T Würzburg 

eh iu tale, dene 

ee, ern 
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Die mit einem 7 bezeichneten Städte berichten iiber die Sterbefä Hrund Ärztlicher Todt eine oder laffen die Na Hungen wenigftend von einen Arzte zufanmenitellen oder Kehren. — a a a a RT en 

Ein— 

wohner 

—8 

98 947 
109 046 
67 328 

105 324 
1376 389 

45 086 
83 383 

120 276 
308 105 
46 136 
115 787 

116 786 
52 300 
82 200 

254 088 
121 438 

49 506 
110 603 
60. 010 
67 635 

160 116 

95.016 
42 904 
46 398 
97410 
85 507 

486 462 

145 080 
64 798 
65 918 
94 274 

166 667 

154395 
95 418 

177.072 
96 775 

. 166 609 

68.036 
63 744 
54 370 
71700 

282102 

45 208 
119 758 
45 307 
69 138 
51 646 

40 113 
102 008 
114 367 
116 355 
57 105 
56 275 

ebendgebprene 

d. borangegangenen Woche 

BU 

25 
100 
36 
40 
19 

25 
65 
70 
34 
34 
32 

1. Dezember 1885 unter Beritckfichtigung d 
theiligten Drten für den 1. Suli 1887 bere 
ermittelt. Die Berechnung der durch 
1882 ©. 161, 1883 ©. 231, 1884 ©. 

Wegen etwaiger an P 
©eite. — 2) Einjchl. Buckau und 
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Die Einwohnerzahlen find nad Maßgabe der endgitltigen Ergebniffe der Voltezählung vom 
— EN en bis 1885 durch die Volkszählung ermittelten Zu- oder Abnahme der Bevölkerung in den be- 
et worden. 

ichnittlichen Sterbeziffern für die Sahve 1881 - 85 ift auf Grund der in den Jahresüberſichten (Veröffentlichungen 
219, 1885 II. ©. 239 und 1886 ©. 579) mitgetheilten Angaben über Cimwohnerzahlen und Sterbefälle erfolgt. 

ocken, Flecktyphus, Cholera (asiatica) und Peſt vorgekommenen Todesfälle vergl. den Text der vorhergehenden 
adt. — ®) Nimmt exit jeit 1886 au der Berichteritattung Theil. — 
vechend Die VBerhältnißziffer auf 1000 Einwohner und 

Auf Grund derfelben werden die Verhältnißzahlen der in der Berichtswoche Geftorbenen 

) Nach Abzug der Ortsfremden beträgt 
aufs Jahr bevechnet 18,2. 



SterblichfeitSvorgänge in größeren Städten des Auslandes. 
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Woche vom 25, bis 31, Dezbr. 1887, 

Namen der Städte 

Amfterdan . . 
Brünn bis 24. Dezember . 
sen big 24 Dezember. . 
Budäapeſt bis 24. Degember R 
Ehritiania : . . s 
ODE de  &.ne 
Edinburg . - 
Graz bis 24. Dezember ! 

- Kopenhagen bis 27. Dezember 
Krafau bis 24. Dezember. 
Lemberg bis 24. Degember 
Liverpool. — 
London . 
Lyon bis 17. Dezember 
SODEN Re 
Paris . 
Petersburg bis 24. Deember 
Serap u. Bnrorte-. % . + 
Nom bis 3. Dezember. . 
Sa bis 24. Degeniber 
Trielt . 
Venedig bis 4. Dezember e 
Warſchau bis 24. Dezeniber . 
Wien bis 24. Dezember . . 
11 VBororte Wiens b. 24. Dibr. 

Aus Berliner Kranfenhänfern gemeld. Erkrankng. 
Städtiſches Krankenhaus im 

He — Krankenhaus, Bethanien, Städtiſches Krankenhaus zu 
Lazarus - Krankenhaus, Augufta- 

——— Charits6, 

Moabit, 
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Eliſabeth— Krankenhaus , 

Friedrichshain, 

Hospital, Sirdiiches Kranfenhaus) 
pie die Worhe vom 25. bi8 31. Dezember 1887. 

aut Mittheilung der Königlichen Sanitäts-Kommiſſion 
des ſtatiſtiſchen Amtes der Stadt Breslau, des Aerzte— 

| Mus ventich, Stadr.ı 1. Landbez. gemeld Erfranfng. 
zu. Berlin, 
Vereins zu 

Frankfurt a. D., des Medizin. Snipektorats zu Hamburg, des Verein 
für öffentliche "Sejundheitspflege zu Nürnberg, 
ne Dteni ———— Fürſtlich Reußjchen Boyjitats 

el Lebensalter — 
Krankheitsformen |s453| Per Aufgenommenen 25 

& J TE] re 
de Sn: Euer 

Aufgenommenen —3z3333 ll 2rs 8 
1 Sasse > 

Maſern und Rötheln 6 11 -|-| - 
Scharladh. . (1) re a I 
Diphtherie und” Crouͤp 34.1 1718| 7 9| — —11 
Unterleibstyphus_. nei. 2 Serl.ı ler? 
Brechdurchfall inkl. Ruhr und 

holera nostras . . 1I-|-|-| — — 1 il 
Kindbettfteber . 3I-|1-|1—- 2| 11—| — 
a nleneber —ıI ol lol | || — 

11j=|-—ı- 3 4| — A 
Sn keine inkl. Gonorrhöe 46 J - — — 40 6 — 1— 

7—— ——6201124 
Andere Srfvanfungen der 
Athmungs-Drgane 80 anal 2. 6 

Akuter Darnfatarıh. . 3 1 — 2 — — — 
Säuferwahnſinn und chroni⸗ 

ſcher Alkoholismus . . 353 |-|-|- 3 21 —-| — 
Akuter Gelentrbeumatismus 24 — — 318 3 —| — 
Andere rheumat. u ey 25 Zr let) 18 | 
Verleßungen. h | 9 1 Bel — pl 
Alle übrigen Krankheiten. 354 126 | 11 | 15 1157 1124| 21.1 50 

Summe | 7a I 31 | 44 | 34 |350 254 | 31 |101 
Geſammtbeſt war am 24. Dezbr. 3520 u. bleibt am 31. Dezbr. 3720. 

mn 

 Witterungs- Nachweis für die Woche vom 25. bis 31. Decentber 1887. 
Rad Beobachtungen der Iandwirthichaftlichen Hochſchule in Berlin und der nıeteorologii 
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chen Centralſtation in Dingen. 

Temperatur In | &uftdrud in mm (Belat, Feuchtigkeit der Luft ae Vor⸗ 

Veobachtungs- Beobachtungs- 5 en berichende /Windſtarte 

ä 5 = = 0 

25. Deceniber | -37 | -64 | 7479 | 748,4 |. 750,0 80 77 81 2 
26. n —4,3 --8,4 750,2 751,2 1528 94 8 95 1,2 0—1 

A 2. 7 8,8. | —10,2 750,2 749,5 748,2 96 90 94 2,7 2 
Berlin 28. 7 5,6 —8,2 747,5 750,6 754,83 95 95 85 0,1 1 

29. r — 2,4 —— 755,2 759,6 755,4 94 8 95 0,0 1-2 
30: E a8 —5,9 756,4 757,6 759,4 94 95 95 0,6 1 
31. r — 3,8 -81 760,2 759,6 760,1 96 95 94 0,8 1 

25. December —2,8 —08 709, 709,1 708,4 9 81 7 2,4 W 4,0 
26. n 28 9,2 705,0 706,2 708,7 95 95 91 3,9 W 1,5 

ri 27. er —92 | -142 710,0 709,6 710,0 89 87 96 0,5 W 0,7 
Münden |% . 77 |-159 | 7065 | 7043 | 7083 | 85 89 93 4,3 SW 1,0 

29. " 10,2 113.9 713,3 713,0 712,9 92 80 89 0,6 N 1,0 
30. n —81 |—-125 713,5 714,7 11.089 90 85 90 4,1 Ww 12 
31. " —87 | -134 718,8 718,4 717,4 94 91 96 0,3 NW 0,3 

1) Megen etwaiger an — Flecktyphus, Cholerg (asiatica) und Peſt vorgekommenen Todesfälle bezw. en vergl. den Tert 
1. Ruhr. — °) Außerdem 3 3 Fälle von Scharlah-Diphtherie. — ) Für_die Woche vom 27. Nopember bis 3, De- auf der eriten Seite. — ?) Einſch 

zember werden nachträglich 2 Bocdenerfrankungen aus dem Kreiſe Worbis gemeldet. 
Deiterreichs infizirt hatten und endeten mit Genefung. 

Diejelben betrafen 2 Muſiker, welche ſich in einer Stadt 



Häfen Fommenden Dampfer angeorbnet, daß diejelben 
einen peruanifchen Arzt an Bord führen müſſen, der bei 
der Ankunft in peruanischen Häfen über den Geſundheits— 
zuftand der PBafjagiere und Mannjchaften Bericht zu er 
ftatten hat. 

Thierſenuchen. 

Stand der Thierſeuchen in Frankreich im dritten 
Bierteljahr 1887. 

(Bulletins sanitaires du ministere de l’agrieulture, service 
des epizooties.) 

1. Lungenſeuche. 

Zahl d. betroff. Gemeinden 
Betroffene und geſchlachteten Rinder J Regionen und Departements —— 

Nord-Weſten: Mayenne, Calvads | 13 11 — 
Norden: Nord (18 26, 18 26, 14 16), 

Pas-de-Oalais, Somme, Seine- 

Inferieure, Oise, Aisne, Eure, 
Seine-et-Oise, Seine (6 23, 9 54, 
11 25), Seine-et-Marne . 3768 |38 78 137 63 

Jord-Dften: Ardennes, Marne, 
Meurthe-et-Moselle . . .:-:|22|/| 12/516 

Welten: Loire-Inferieure, Maine-et 
Loire te — — 2 11 

Diten: Savoie, Haute-Savoie . . |, 12137125 
Süd - Weften: Landes, Basses- 

Pyrenees, Hautes - Pyrenees, 
Haute-Garonne EN ea ale 

Suüden 
Süd-Oſten: Bouches-du-Rhöne, 

Garde NE ET LS NRZ RE 

An ganz Franfreih [4883 15199 |54 110 
Geimpft wurden Ninder | 440 | 573 | 6ll 

Anmerkung: Die Heineren Zahlen beziehen fich auf 
geichlachtete Ninder. 

2. Milzbrand. 

Zahl der verfeuchten 
Ställe 

Betroffene 
Regionen und Departements 

Suli | August | Septbr. 

Norden: Aisne, Seine,Seine-et-Qise, 
Seine-et-Marne, Nord . . . 4 6 l 

Nord-Oſten: Marne, Aube, Hante- 
Marne, Ardennes, Meurthe-et- 
Moselle,-Vospese re: 2 5 7 

Weſten: Loire-Inférieure, Vendée, 
Maine-et-Loire, Indre-et-Loire — 2 3 

Centrum: Loiret, Yonne, Cher, 
Haute-Saöne, Jura, Saöne-et- 
Loire, Loire, Savoie, Pay-de- 
Dome er En 16 ll 5 

Dften: Oöte-d’Or, Savoie, Jura, 
Doubs, Loire, Isere . . *) 7 54 

Güd - Weiten: Gironde, Basses- 
Pyrenees, Haute - Garonne, 
Ariege I EL Or een Wa 

Süden: Correze, Cantal, Aveyron, 
Pyrenees - Orientales, Aude, 
Horault 2m set en 10 45 13 

Güd-Dften: Basses-Alpes . . 1 = = 

In ganz Frankreih | 127 | 110 | 9 

3 Rotz und Wurmt. 

Betroffene 
Regionen und Departements 

Nord-Weſten: Cötes-du-Nord, Mor- 
bihan, Ille-et-Vilaine, Manche, 
Calvados, Orne, Mayenne, Fi- 

Zahl der verjeuchten 
Ställe 

Suli_| Auguft Septbhr. 

nistere 1. 722 ER 10 Bi 3 
Norden: Nord, Aisne, Seine, Seine- 

Inferieure, Seine-et-Marne. . 9 6 8 
Nord-Oſten: Vosges, territoire de 

Belfort, Marne, Haute-Marne . DD 3 
Weiten: Loire-Inferieure, Maine- ’ 

et-Loire, Vendee, Charente- 
Inferieure, Deux-Sevres, Cha- 
rente, Vienne, Indre-et-Loire . 

Gentrunt: Loir-et-Cher, Cher, 
Nievre, Yonne, Pay-de-Döme, 
Loiret . ee Re —[ —— 4 3 3 

Diten: Doubs, Loire, Ain, Isöre, i 
Cöte-d’Or, Haute-Saöne, Rhöne, 
Jura 7. 2 Se 

Süd - Weften: Dordogne, Gers, 
Haute-Garonne, Ariege, Gi- 
ronde. ...0, 5 3 4 

Süden: Correze, Tarn-et-Garonne, 
Herault, Aude, Lot, Aveyron, 
Pyrenees-Orientales . . . . 7 “ 5 

Süd-Oſten: Haute-Loire, Bouches- 
du-Rhöne, Var, Alpes -Mari- 
times, Gard, Vaucluse .. . . 4 Blu 

18 18 15 

Lie) 15 6 

In ganz Frankreich 68 70 45 
Getödtet wurden Pferde 50 65 50 

4. Tollwuth. 

: R abl der angemeldeten 
— Betroffene un tollen —— 

Regionen und Departements Suli_ | Auguft | Septsr 

Nord-Weſten: Cötes-du-Nord, Mor- 
bihan, Ille-et-Vilaine, Mauche, 
Galvados, Finistere A: I 9 4 

Norden: Nord, Somme, Aisne, 
Eure-et-Loir, Seine-et-Oise, 
Seine (33, 36, 49, davon in [ 
Paris 22, 23, 41), Seine-et- 
Marne, Oise. . —— —— 42 47 58 

Nord-Oſten: Ardennes, Marne, | 
Haute-Marne, Meuse, Meurthe— 
et-Moselle, Vosges 15 5 18 

Weſten: Loire-Inferieure, Maine-et- 
Loire, Indre-et-Loire, Vendee 

Gentrunt: Loiret, Cher, Nievre, 
Greuse Ir: re I a 6 

Diten: Cöte-d’Or, Doubs, Jura, 
Loire, Rhöne, Savoie, Ain, Isere 17 17 12 

Süd-Weſten: Gironde, Lot-et-Ga- 
ronne, Ariege, Dordogne, Haute- 
Garonne . Et ern 7 a e 

Süden: Correze, Lozere, Tarn-et- 
Garonne, Tarn, Herault, Lot, 
Aude, Pyrenees-Orientales 12 16 20 

Süd-Oſten: Haute-Loire, Gard, 
Vaucluse, Bouches-du-Rhöne, 
Ardeche . N: 16 12 13 

In ganz Frankreich | 141 130: | 142 

Die iollen Hunde vertheilen fid) auf 111, 77 und 82 
Gemeinden von 43, 37 und 33 Departements. — Außerdem 
find no‘ 7, 2 und 4 Katzen und 10, 5 und 8 andere 
Thiere aus Anlaß der Tollwuth getödtet worden bezw. 
gefallen. — Von wüthenden Hunden und Kaben wurden 
30, 38 und 35 Perſonen (Davon 1, 4 und 3 durd) Katzen) 
gehiſſen. — An Wuth ſtarben 3 Perſonen (2 im Juli und 
1 im Geptember). ji 

*) Eine unbeftimmte Zahl an verſchiedenen Bunkten i epar 3 ⁊ m Departe- 
ment Cöte-d’Or. N Para 

ments (Bure, Meurthe-et-Moselle, Meuse und Aveyron und 
in September in 3 Ställen von 2 Departements (Loire | 
und Aveyron) feitgeitellt. 

Die Schafpoden find in Suli unter 12 Heerden 
in 4 Departements (Oöte-d’Or, Seine-et-Marne, Vaneluse 
und Bouches-du-Rhöne) im Auguft nnter 42 Heerden in 

FR TR NG rn 

——— 

Die Maul- und Klauenſeuche wurde im Sc 
auf einem Weideplate des Departements Savoie, im Au 
guft auf einem Weideplage und 4 Ställen von 4 Departe- 

, 

te 

20 
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5 Departements (Cöte-d’Or, Herault, Gard, Basses-Alpes 
und Bouches-du-Rhöne) und im September unter 31 Heer- 
den don 7 Departements (Haute-Marne, Isere, Herault, 
Gard, Vaucluse, Basses-Alpes und Bouches-du- Rhöne) 

i ausgebrochen. 
Die Schafräude ift im Juli unter je 1 Heerde der 

Departements Aube und Yonne, in Auguft in 3 Ställen 
von 2 Departentents (Aube und Meurthe-et-Moselle) und 
im September in einer Schäferei des Departements Meuse 
und einer Heerde des Departements Haute-Saöne fonftatirt 
worden. Außerden im Suli und August bei einer Anzahl 
Stücke einer Heerde im Departement Aveyron. 

Der Naufhbrand fam im Juli in 35 Gtällen 
von 13 Departentents, im August in 30 Ställen und 
1 Weidepla von 11 Departements und im September in 
32 Ställen und 2 Weidepläßen von 12 Departements vor. 
Am verbreitetiftien war verjelbe in den Depanırteents 
Basses-Pyrenees (14, 7, 6). und Doubs (6, 5, 7 

Der Rothlauf der Schweine wurde im Juli in 5, 
im August in 7, und im Geptember in 8 Departentents 
beobachtet. 

Der Pferdetyphus kam in 3, 5 und 6 Departe- 
ments vor. Im Zuli wurde aus 10, int Auguft aus 15 
und im Eeptember aus 19 Departements fein Seuchefall 
gemeldet. — Aus 1,2, 1 Departements waren bis zur Fertig: 
itellung dev Bulletins zum Druck Rapporte noch wicht 
eingegangen. 

Stland Die aus Anlaß der zunehmenden Verbrei- 
tung der Lungenſeuche in Irland gepflogene und dem— 
nächſt veröffentlichte Korrefpondenz zwiſchen den britischen 
und iriſchen Behörden (Correspondence relating to. Pleuro- 
Pneumonia in Ireland. London 1857) enthält über die Zahl 
der amtlich gemeldeten Fälle von Lungenfeuche folgende 
Angaben: 

Jahr 1878 4593 Fälle 
1 4414, , 
12.1880 21069 
1881 187°, 
1882 1200  , 
— —— 
1884 1096 „ 
„188 Ser 
‚1886 10 Monate 2120 r 

Während der eriten 6 Wochen des Zahres 1837 find 
20 Ausbrüche mit 72 Ererankungsfällen (hauptjächlich in 
der Union Dublin S) genteldet, gegen 45 I 124 im ent- 
ſprechenden Zeitabſchnitt des Vorjahrs. 

Aeterinär- polizeiliche Maßregeln. 

Breußen. Reg.Bezirk Oumbinnen Landes— 
polizeiliche Anordnung, betreffend die Durchfüh— 
rung des Verbots der Ginfuhr von Schweinen 
aus Rußland. Bon 20. Dezember 1887. (Extra: Bei- 

- lage 3. Amtsbl. d. Kal. Reg. z. Gumbinnen. ©. 443). 

Zur Durchführung des durd) meine landeepolizeiliche 
Anordnung vom 17. September 1884 (AUmteblatt für 
1884, Geite 317) erlafjenen Verbote bar Einfuhr von 
Schweinen aus Rußland über die Landesgrenze des Re— 
gierungs-Bezirfes Gumbinnen ordne ich auf rund der 
ss 7 Nr. 9) und 8 des Reichsgeſetzes von 23. Juni 
1880, betreffend die Abwehr und Unterprücung von Vieh: 
jeuchen und der SS 1 und 3 des dazu ergangenen Preußi— 
ihen Ausführungs-Gejeßes vom 12. März 1881 mit Ge- 
nehmigung des Herrn Minifters‘ Aus Landwirthſchaft, 
Domainen und Forſten an, > sangand 

I. Kontrole und ton der ns: 

$ 1. Sn allem Grenzkreifen | des „„regierungsbegirkes, 
nämlich in den Kreifen Heydekrug,Tihfit;pNtagnit,- Pill- 
kallen, Stallupönen, Goldap, Oletzko, Lyck und FJohannis— 
burg, find und zwar im ganzen, RUN derfelben für 
jeden Ser imeinde- und Guts⸗Bezirk einſchließlich der Städte, 
Sieg; ten, Inch, B die, born ideuen Schweinebeſtande nach 

23 

dem beigelegten Formular I anzulegen. 
werden koſtenfrei verabfolgt. 
Dieſe Regiſter haben auf dem Lande die Ge— 

meinde- und Guts-Vorſteher oder an Stelle derſelben die 
von den Landräthen ernannten Reviſoren, in den Städten 
die Polizei. Verwalter aufzuſtellen und fortzuführen. 

$ 3. In die Regiſter it nad) Anleitung des Formu— 
lars der geſammte Schweinebeftand eines jeden Schweine 
haltenden Eimwohners einzutragen, desgleichen jeder Zu: 
und unter Beifügung des NRauens und Wohnortes 
des Verkäufers bezw. Käufers, inſofern der Verkauf bezw. 
Kauf nicht auf den Märkten geichieht. Erfolgt der Ab— 
gang durch Tod oder Schluchten des Thieres, jo iſt Dies 
gleichfalls au vermerken. Der Zugang tft, joweit erforder: 
li, dur die in den 88 7 flg. näher bezeichneten Ur— 
Iprungs=Beugnifje, bezw. Beiheinigungen zu belegen. 
Ebenfo ijt in der Abtheilung „Bemerkungen“ einzutragen, 
jobald für das betreffende Schwein ein Urſprungszeugniß 
—— wird. 

Die Formulare 

$ 4. Jeder Schweine haltende Einwohner iſt ver— 
pflichtet, alle Veränderungen in dem Schweinebeſtande 
innerhalb 24 Stunden dem Reviſor anzuzeigen. Ferkel 
ſind 4 Wochen nach der Geburt anzumelden. 

$ 5. Die Führung der Regiſter auf dem Lande unter 
liegt der lleberwackhung durch die Amtsvorſteher. 

Die Gendarmen, die Beamten der indirekten Steuer: 
verwaltung und die beamteten Thierärzte jind berechtigt, 
von den Schweineregiftern Einficht zu nehmen und die: 
vifionen dev Schweinebejtände abzuhalten. 

Jede ftattgefundene Reviſion it im Negifter zu ver: 
merken. 

$ 6. Sn allen Gemeinde: und Gutsbezirfen, ein: 
ſchließlich der Städte, in welchen Schweineregijter geführt 
werden, find von den dort angejejjenen —— und 
Schweinehänd! ern Bücher zu führen, in welchen jedes von 
ihnen angelaufte ——— von ihnen einzutragen iſt. 
Binnen 24 Stunden nad) bewirktem Ankaufe iſt dem 
Reviſor unter Ueberreichung der Urſprungs-Zeugniſſe, 
bezw. DER EDEN davon Anzeige zu machen, ebenjo 
ift ihm in derjelben Friſt die erfolgte ag oder 
der Wiederverkauf anzuzeigen. 

Dieje Bücher unterliegen ebenfalls der Reviſion der 
int $ 5 bezeichneten Beamten. 

II. Transport von Schweinen auf Landwegen. 

$ 7. Innerhalb dev im $ 1 genannten Kreife muß 
— welcher Schweine (ausſchließlich von Ferkeln unter 
I Woden) über die Grenze einer Dorfs-, Guts- oder 
Stadtfeldinarf treibt, ein nad) dem Formular II ausge- 
fertigtes Urſprungs— Zeuͤgniß mit ſich —— Ein Ur— 
ſprungs-Zeugniß iſt hiernach auch erforderlich für Schweine, 
Fe auf Märkte innerhalb der im SL bezeichneten 
a aufgetrieben werden; im dieſem Falle muß ein 
fol )e8 Zeugniß aud dann an jein, wenn die 
— anı Marktorte ſelbſt ihren Standort haben. 
Für jedes eimelne Schwein, welches auf einen Markt ge- 
trieben wird, iſt ein bejonderes Urſprungs— Zeugniß er— 
forderlich. Die Urſprungs-Zeugniſſe ſind von den Revi— 
foren koftenfrei auszufertigen und mit Siegel und Unter 
ſchrift zu verſehen. 

Soweit Reviſoren ſich nicht im Beſitze hes Dienſt⸗ 
ſiegels befinden, ſo ſind die von denſelben ——— 
IB unge Zeugnijje mit dent Siegel des S$ SrfeporTiaudeg 
ihres 2 Wohnortes zu verjehen. unlsurar, 

Die Formulgre zu. 7— Urſprungs— geuguiffen werden 
ebenfalls koſtenfrei verabfol gt. und unterliegen Hinfichtlich 
ihrer Verwendung der Kontrole der’ dorgefeßten Behörde. 

88: Die Einführung von Schweinen ür, De: im Sl 
bezeichneten Kreife von ‚außerhalb‘ dieſer! Kreife darf nur 
auf Grund eines, nach! FIbrmiklar III von den reſp Ge 
meinde- oder —J— Soritehern,. reſp ſtadtiſchen 3 
Berwältern ausujtellenden, Irjprungss: Zeugniſſes, erfolgen, 
infofern! nicht die Bejheinigung Für „die auf Narkten 
außerhalb der Grenzkreife  aufgefauften- Schweine ($ 10) 
Anwendung findet. Auch Die Formulgre zus dieſen Ur— 
ſprungs⸗ Zeugniſſen werden koſtenfreirwerhbfolgt, 

9. Die Dauer der Gültigkeit der Urſprungs— 
niſſe auf höchſtens 3 Tage zu beſtinturen 

Schweine, welche auf,.. gaußerhalb der tin S 
bezeichnen Kreiſe ſtattfindenden Märkten Niigerauft — 

Zeug— 



dürfen in die in Rede ftehenden Kreife nur auf Grund 
einer nad) dem Formular IV auszufertigenden polizei 
lihen Bejcheinigung eingeführt werden. 

Dieſe Beſcheinigungen, deren Gültigkeitsdauer eben— 
falls auf höchſtens 3 Tage zu beſtimmen iſt, ſind von dem 
ſtädtiſchen Polizei-Verwälter, bezw. dem Gemeinde-Vor— 
ſteher des Marktortes koſteufrei auszufertigen und mit 
Siegel und Unterſchrift zu verſehen. 

Ein angemeſſener Vorrath, von Formularen zu den 
Beſcheinigungen wird den Polizei-Verwaltern, bezw. Ge— 
meinde-S Vorſtehern der Marktorte koſtenfrei zugefertigt. 

$ 11. Im Zalle des Anfaufes eines Schweine und 
deſſen Einftellung in einen Nevilionsbezirk, jowie des be- 
abjichtigten, aber unterbliebenen Verkaufeb auf Märkten 
muß das ausgeftellte Urſprungs-Zeugniß, bezw. die polizei- 
lihe Bejcheinigung innerhalb 24 Stunden nad) dem An- 
faufe oder der Nückkehr des Schweines dent Reviſor zur 
Berichtigung des Negifterd ausgehändigt oder zurüd- 
gegeben werden. 

Diefer hat die Zeugniſſe und Beſcheinigungen aufzu- 
bewahren, bis der Grenz-Thierarzt über dieſelben Ver— 
fügung trifft. 

Die Zeugnifje und Bejcheinigungen find nur dann 
gültig, wenn die darin bezeichnete Frift nicht abgelaufen ift. 

12. Zur Nachtzeit und zwar in den Monaten 
Oktober bis einihlieplih März von Abends 9 Uhr bis 
früh 5 Uhr und in den übrigen Monaten von Abends 
11 Uhr bis früh 3 Uhr, ift in den Grenzfreifen jeder 
Transport von Schweinen über die Feldmarfgrenze auf 
Landwegen verboten. 

Die Landräthe find befugt, 
diefem Verbote zu Dispenfiren. 

II. Transport von Schweinen auf Eifenbahnen. 
$ 13. Die Verladung von Schweinen Behufs des 

Transportes derjelben vermittelit der Eijenbahn iſt auf 
fämmtlidhen, innerhalb der im $ 1 genannten Streije be- 

in einzelnen Fällen von | 

fegenen _Bahnftationen geftattet, unterliegt jedoch auf 
diefen Stationen, ſowie außerdem auf. der in dem Ktreile 
Gensburg belegenen Station Rudezanny der Beichränfung, 
daß diefelbe allwöchentlich nur an zwei beftimmten Tagen 
erfolgen darf. 

Die VBerladetage für jede Station werden von Dei 
Landräthen durd) die Kreisblätter befannt gemacht werden. 

Es dürfen ferner Schweine zur Verladung Behufs des 
Gifenbahn-Transportes auf den im den Grenzkreiſen be— 
legenen Bahnftationen und auf der Station Rudczanny 
nur dann zugelaffen werden, wenn der VBerjender fi) im 
Beſitze vorſchriftsmäßiger Ur ſprungs-Zeugniſſe, bezw. poli⸗ 
zeilicher Beſcheinigungen ſich befindet. 

Dieſe Zeugniſſe und Beſcheinigungen ſind den Vor— 
ſtänden der Berladeftationen auszuhändigen, von dieſen 
aufzubewahren und nad) 3 Monaten zu vernichten. 

Die Dauer der Gültigkeit der für Schweine gemäß 
$ 10 ausgefertigten polizeilichen Bejcheinigungen wird bis 
zum nächſten Verladetage als verlängert erachtet, ſofern 
der Tag des Ankaufes und der Verladetag zuſammen— 
treffen und die Verladung nicht noch an letzterem Tage 
hat erfolgen können. 

Die Vorſtände der Berladeftationen werden bei der 
Prüfung der Legalität der Urſprungs-Zeugniſſe, bezw. 
polizeilichen Beſcheinigungen durd) die Gendarmen des 
Bezirkes unterjtüßt. 

a Anordnung tritt mit dem 1. Februar 1888 
in Kraft 44 

Zuwiderhandlungen unterliegen den Beſtimmungen 
des’s 328 des Neichsitrafgefeßbuches, bezw. den $$ 66 
(Nr. 1 und 2) und 67 des Reichs— Sefehes vom 23. Juni 
ne betreffend die Abwehr und Uuterdrüdung von Vieh⸗ 
euchen. 

Der Königliche Regierungs-Präſident. 
Steinmann. 

Formular J. Re 

EN am 

gi 
über die vorhandenen Schweinebeftände in dem 

Gemeinde-Bezirfe (Guts-Bezirke) (ſtädtiſchen Polizei-Bezirke) 
ten 

ſt r 

Kreiſes 

188 
Der Nevijor. 

Jeder Schweine haltende Einwohner erhält eine Nummer mit römiſcher Zahl und mindeftens eine Seite. 
Sn der Rubrik „Ferkel“ find diejenigen Thiere einzutragen, welche fid) im Alter von 4 Wochen bis 6 Monaten befinden. 
DE Kamen und Stand des SDR 

Be tand. ugan Abgan — a un: | Seftand. | Zugang. | Abgang. | 3 8 =) — Von wem. 

—— An wen. Datum. ——— & = Bemerkungen. 

3 ,5e|3|18 .|5% Sı2 
= 8283 =|3 31:5 25 SITE 

RR oa] Ra 0 

1.2. 88. |12 1] 5lıo2s| 
8. 2. 88. 1} 511082] —&)—/— —] 6. A Markt Stallupönen. 8 Urſprungs— Seugniile aus: 

17.83.88. | 61 115, 517) | | —1— —| 51 geſchlachtet zum eigenen Bedarf. gefertigt; 2 zurück. 
30. 3. 88. | 6| 1| 4| 5/16 — 1 geſchlachtet zum eigenen Bedarf.- 
2.4. 88. | 6) 1] 6 720 [—|—| 2) 2] — — — — | Domaine Langheim. 1 Urfprungs-Jeugniß erhalten. 

19. 4. 88. | 3| 1| 4! 6114 — — —! 3—| 2 1] An Sleicher Neumann in Mierunsken. 1 Nupiaudes Feuanib aus⸗ 
24. 4.88. |ıs| 1) 4| 6129| 15) - — — | — — —— [eigene Zug. gefertigt. 
2.5.88. [16 1) 4] 927] —|—1-—] 2——l- | krepirt. 
Formular Formular I. 

Arſprungs-Zeugniß für Schweine. Se a 

5 Gültig auf Tage Der aus 

er aus beabfichtigt, am ten 18 von 
beabfihtigt, am ten 18 von : A en nad — — = ——— 

— — e nn —— Farbe U 
ſir. des Bezeichnung der | Farbe und | — Bezeichnung der 3 zu ver- peſondereüb⸗ Bemerkungen. 

Schweine-| zu verſendenden beſondere Ab— ae jendenden Schweine. — Et ; 
regiſters. Schweine. zeichen. 

= pass ne — Stück Ferkel 
IV., \Gtüd en = (ber 

- &ber Borgſchweine 
Borgſchweine Säue 

Eue den ten 18 
den ten — 18 (L. S.) Der Gemeinde-Vorfteher. 

(L. S.) Der Reviſor (Sut3-Vorfteher. — Städtiſche Polizei-Vermalter.) 



Formular IV. 

E Beſcheinigung. 
ai Gültig auf Tage. 

Der aus 
den heute hierfelbit ftattfindenden M 

aus u 
‚ welcher leßterer dem Unterzei 

hat auf 
arkte von dem 
‚ Kreijes 

chneten perfönlich be- 
fannti ft, (bezw., welcher leßterev dem Unterzeichneten durch 
den aus rekognoszirt 

worden iſt) Schwein und zwar: 
(Bezeichnung der Schweine nad Ferkel, Eber, 

Borgichweine und Säue mit Angabe der Zarbe und etwaigen 
bejonderen Abzeichen :) 
gekauft 
Dieſes wird dent ı. 
timation Behufs des Transportes de Schweine 

Kreiſes 
ten 

Der ſtädtiſche Polizei-Verwalter. 
(Der Gemeinde Vorſteher.) 

zu ſeiner Legi— 
nach 

beſcheinigt. 
den 

| (L. S.) 

Schweinefeuhe in Dänemark und Schweden. 
Medlenburg- Schwerin. Bekanntmachung betr. die 
Anzeigepfliht bei dem Auftreten der Schweineſeuche 
(Schweinepeit),. Vom 22. Dezember 1887 (Neg.-Blatt 
f. d. Großherz. Medl.-Schwerin. Amtl. Theil. Nr. 44). 

— Das unterzeichnete Ministerium nacht mit Bezug auf 
die in Schweden und Dänemark ſich ausbreitende Schweine: 
feuche (Schweinepeft) hierdurd befannt: 

I. Auf Beranlafjung des Neichsfanzlers wird die im 
$ 9 des Geſetzes, betreffend die Abwehr und Unterdrücdung 
von Biehjeuhen vom 23, Sunius 1880 für gewifje Vieh- 
feuchen vorgeschriebene Anzeigepflicht bis auf Weiteres auch 
für die Schweineſeuche eingeführt. 

Es iſt mithin der Befißer von Schweinen verpflichtet, 
don dem Ausbruch der Scweinefeuche unter jeinem 
Schweinebeſtand und von allen verdädhtigen Erfcheinungen 
bei denjelben, welche den Ausbruch diefer Seuche befürd)- 
ten lafjen, jofort der Obrigkeit Anzeige zu machen, aud) 
das Thier von Orten, an weldhen die Gefahr der An— 
ſteckung fremder Schweine befteht, fern zu halten. Die 
gleichen Pflichten liegen Demjenigen ob, welcher in Ber: 
tretung des Beſitzers der Wirthichaft vorſteht, ferner be: 
züglich der auf dem Transport befindlichen Thiere dem 
Begleiter derfelben und bezüglich der in fremdem Gewahr: 
ſam befindlichen Thiere dem Beſitzer der betreffenden Ge- 
höfte, Stallungen, Koppeln oder Weiden. Zur fofortigen 
Anzeige find auch die Thierärzte und alle diejenigen Ber: 
jonen verpflichtet, welche fich gewerbsmäßig mit der Aus— 
übung der Thierheilfunde beichäftigen, ingleichen die Fleiſch— 
bejchauer, jowie Diejenigen, welche gewerbsmäßig mit der 
DBefeitigung, Verwertung oder Bearbeitung thierifcher 
Kadaver oder thieriſcher Beftandtheile ſich bejchäftigen, 
wenn jie, bevor ein polizeiliches Einfchreiten jtattgefunden 
bat, von den Ausbruh der Schweineſeuche oder von 
Eriheinungen unter den Schweinen, welche den Verdacht 
des Seuchenausbruchs begründen, Kenntniß erhalten. 
er diefer Vorfchrift zuwider die Anzeige vom Aus— 

bruch der Schweinejeuche oder von Seuchenverdacht unter- 
läßt oder verzögert, oder die verdächtigen Schweine nicht 
don Drten, wo jie andere Schweine anſtecken Fünnen, 
fernhält, wird nad) den bejtehenden Geſetzen beftraft. 

Zu den verdächtigen Erjcheinungen der Schweinejeuche 
(Schweinepeſt) find zu rechnen: 

bei lebenden Schweinen träger, unficherer Gang, Läh— 
nung des Hintertheils, Appetitmangel, Durchfall, 
Berfriechen in die Streu, Fieber; 

bei Kadavern vöthliche Flede an der Haut, Entzün: 
dung der Lymphdrüſen, der Lungen oder des Darın- 
fanals, Verfäfungen in diefen Organen. 

II. Es wird landespolizeilich verordnet, daß Die Orts— 
obrigfeiten auf die erfolgte Anzeige von dem Ausbruch 
oder den Verdacht des Auͤsbruchs der Schweinefeuche nad) 
Maßgabe der 88 12, 13, 14 und 16 des Neichsviehfeuchen:- 
gejeßes zu verfahren und, wenn die Bedingungen des $ 14 
des Gejeßes vorliegen, vorläufig die Sperre des Stand— 
ortes und des Gehöfs der jeuchenfranfen oder der jeuchen- 
verdächtigen Schweine, die Abjonderung und Bewachung 
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der anſteckungsverdächtigen Schweine, fowie die Bejchrän- 
fung in der Benußung oder Beförderung aller mit den 
franfen oder verdächtigen Thieren in Berührung gefont- 
menen oder jonft zur VBerfchleppung der Seuche geeigneten 
Gegenftände zu verfügen und die im $ 4 der Verordnung 
vom 23. März 1881 vorgeichriebene Anzeige vom Aus- 
bruch oder Verdacht des Ausbruchs der Schweinefeuche 

unterzeichnete Miniſterium telegraphiich zu machen 
aben. 
Schwerin, am 22. Dezember 1887. 

Sroßherzoglich meclenburgiiches Miniſterium, Abtheilung 
für Medizinal Angelegenheiten. 

gez. Buchka. 

Hamburg. Bekanntmachung, betreffend Ver— 
bot der Einfuhr von Kehricht und Abfällen von 
aus ſchwediſchen, norwegijhen und däniſchen 
Häfen anfommenden Schiffen. Vom 2. Januar 1888 
(R.A. Nr. 2). 

Zur Verhütung der Einſchleppung der Schweineſeuche 
wird hierdurch auf Grund des $ 7 des Reichsgeſetzes vom 
25. Juni 1880, betreffend die Abwehr und Unterdrückung 
von Viehſeuchen, verboten, daß von den aus fchwebdiichen, 
norwegifchen oder dänischen Häfen hier oder in Kurhafen 
anfonmenden Schiffen Stehricht und Abfälle an Land 
gebracht werden. 

Gegeben in der Verfammlung des Senats, Hamburg, 
den 2. Januar 1888. 

Eine Berordnung des irijhen Privy Council 
von: 21. Februar 1887 (Pleuro-Pneumonia Order, 
No. XIIL) madt die Ausfuhr von Nindvieh aus den von 
Lungenjeuche betroffenen Armen -Berwaltungs - Verbänden 
Süd- und Nord-Dublin und Nathdown von behördlicher 
Erlaubniß und einer 21tägigen Abjonderung des Viehs 
von dem Beitimmungsorte abhängig. 

Eine weitere, unternt 6. Mai 1887 erlaffene Verord— 
nung (Pleuro-Pneumonia Order, No. XXI) behan- 
delt die Anbringung von Brandzeichen bei den aus ver: 
jeuchten Diftrikten ftammenden oder an beſtimmten Märkten 
aufgeſtellten Rindvieh. Die Brandzeichen find verjchieden 
nad) den Seuchenpiftriften, nad) den Marktorten und nad) 
der weiteren Beitimmung des von den Märkten abgehen: 
den Viehs. 

Numänien. Das Minifterium des Innern, General: 
direftion des Sanitätsdienftes, bringt mittelit Rund— 
fchreibens vom 11./23.Ntovember 1887 zur öffentlichen 
Kenntniß, daß mit Nücficht auf die Bedrohung der Yandes: 
grenze bei Leova und längs des Pruth in der Nichtung 
nad) dem Bezirk Falciu Durch die Rinderpeſt in Beflarabien, 
das lleberjchreiten der Grenze bei Bumbata durch Perſonen, 
jowie die Einfuhr thierifcher Produkte an dieſem Drte 
verboten iſt. Gejtattet ift in Falciu und Dranceni die 
Paſſage für Perſonen mit Pferden und Zuhrwerfen nad) 
erfolgter Desinfektion, in Ungheni die Einfuhr von gut 
gewaschener und gut verpadter Schafwolle, und an allen 
Srenzorten die Einfuhr von Milchprodukten, wie ge- 
ihmolzene Butter, Käfe in Kübel, Blaſen oder gegerbten 
Fellen unter der Bedingung, daß Heu, Stroh oder Web- 
jtoffe, welche zur Verpackung benußt worden find, verbrannt 
werden. 

Medizinalgefebgcehung ꝛc. 

Preußen. Filinlapothefen betreffend. 

Berlin, 26. Mai 1837. 
Auf den gefälligen Bericht von 11. Februar d. 38. 

(Nr. 507) erwiedere ih Ew. Hochwohlgeboren ergebenft, 
daß die Umwandlung einer Filtal-Apothefe in eine jelb- 
jftändige Apotheke jich überhaupt nur in den Formen 
vollziehen kann, welche für die SKonzeffionirung neuer 
Apotheken, namentlich in dent diesfeitigen Eirfular-Erlaffe 
vom 13. Juli 1840, vorgejchrieben find. Nach Maßgabe 
des Schlußpaſſus diefes Erlafjes durfte daher dem Apo— 
thefer F...., nachdem er feine Apotheke zu 9.... verkauft 



und damit das Recht zum Betriebe der Filtal-Apothefe ver- 
loren hatte, die Konzeffion zur Errichtung einer neuen 
Apotheke nur dann verliehen werden, wenn hierzu Die 
diefjeitige Genehmigung ertheilt war. Ew. Hochwohl— 
geboren erſuche ich ergebenft, für die Zukunft bei vor- 
kommenden Umwaͤndelungen von Filial-Apothefen in jelb- 
ftändige Apotheken Letzteres nicht außer Acht zu lafjen. 

Der Minifter der geiftlichen, Unterrichts: und Medizinal- 
Angelegenheiten. 

gg. von Goßler. 

An den Kal. Dber-Präfidenten Herrn X. 
Hohmwohlgeboren zu V. 

Preußen. Berlin, Bekanntmachung, betreffend 
Desinfektion bei anfterfenden Krankheiten, 

Vom 28. Dezember 1887. 

Die Polizei» Verordnung vom 7. Februar I. Is, betr. 
Desinfektion, ordnet im $ 1 für jeden Kranfheits- wie 
Sterbefall an aſiatiſcher Cholera, Boden, Diphtherie, 
Fleck- und Nücfall-Typhus unbedingte Desinfeftion aı, 
für welche die unter demfelben Tage veröffentlichte An— 
weifung zum Desinfeftiong-Berfahren bei Volkskrankheiten 
die Ausführungsbeitinnmungen enthält. 

Nachdem wiederholt Fälle vorgekommen find, in welchen 
die nothwendige Desinfektion erit Tage und Wochen nad) 
der Genefung oder dem Tode der Erfrankten jtattgefunden 
hat, jehe ich mich veranlaßt, die Herren Aerzte hiejiger 
Stadt ergebenft zu erfuchen, in den Eingangs gedachten 
Fällen dahin zu wirken, daß die vorgeschriebene Desinfektion 
bald thunlichjt nach dem Ablauf der Krankheit ftattfindet 
gleichzeitig aber auch die Vorichriften der Anweifung zum 
Desinfektiong-Verfahren bei den übrigen dort aufgeführten 
Stranfheiten vorkommenden Falles zur Nachachtung zu 
empfehlen und Die Betroffenen über Tage und Thätigfeit 
der ſtädtiſchen Desinfeftiong-Anftalt, Neichenbergeritraße 66, 
zu unterrichten. 

Berlin, den 28. Dezember 1887. 

Der Bolizei-Präfident. 
98. Freiherr von Nichthofen. 

Preußen. Regierungsbezirk Potsdam. Verfügung, 
betr, die AUnzeigepflicht bei anſteckenden Krank: 

heiten, 
Bom 10. Dezember 1857. 

In dem Erlaß des Herrn Kriegs Mtinifters betreffend 
die Eritattung von Anzeigen über den Ausbruch an- 
ftefender Stranfheiten unter den Angehörigen des Militär- 
ſtandes an die Eivilbehörden vom 1. Nopember 1886 *), 
welchen ich mittelit Verfügung vom 15. November 1886 
(3. Mr. 1. 686/12) zur Beachtung mitgetheilt habe, ift 
hervorgehoben, daß Die Givilbehörden zu einer entjprechen- 
den Benachrichtigung der Militärbehörden ſchon duͤrch 
S 10 des Regulatips betreffend die fanitätspolizeilichen 
Borjehriften bei anſteckenden Krankheiten vom 28. Dftober 
1555 verpflidtet find. Bei dent diesjährigen Manöver 
in hiefigen Bezirk it jedoch feitens der Militärbehörden 
teitgeitellt worden, daß dieſer Verpflichtung bezüglich des 
Imterleibstyphus nicht in allen Fällen genügt worden ift 
und jelbjt nicht genügt werden Fonnte, weil auch die 
Aerzte ihrer Pflicht, Iyphuserfranfungen der Polizei— 
behörde anzuzeigen, nicht regelmäßig nachgekommen waren. 
Infolge deſſen haben die Militärbehörden die ſonſt ſorg— 
fältig vermiedene Bequartierung von Häuſern, in denen 
vor kürzerer oder längerer Zeit einzelne Typhusfälle vor- 
gefommen ‚waren, nicht zu verhüten vermocht und wahr 
Iheinlic einzelne am Unterleibstyphus erkrankte Soldaten 
ji) denſelben Durch Aufnahme des in ihren Duartieren 
noch vorhandenen Krankheitskeims zugezogen. 

Die 6. Divifion des 3. Armeeforps hat mid) Daher 
erjucht, die Bolizeiverwaltungen anzuweifen, daß fie von 
den ihnen zugehenden Anzeigen iiber Typhuserkrankungen 
den betreffenden Garniſonkommandos Mittheilung machen. 
Dieſem Anſuchen komme ich hiermit um ſo bereitwilliger 
nad, als damit den allgemeinen janitätspolizeilichen In— 
terejjen wejentlid gedient wird. Das Auftreten des 

) Vgl. Veröffentl. 1886. ©. 753. 
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Iinterfeibstyphus macht eine gefteigerte Aufmerkſamkeit 
der Rolizeiverwaltungen um jo mehr nothwendig, als die 
Anzeigepflicht bei den häufig vorfonmenden leichteren 
Fällen diefer Krankheit befanntlicy nicht felten vernach— 
läffigt wird und dieſe Daher den Bolizeibehörden unbe: 
fannt bleiben. 

Sch nehme hiernad) Veranlafjung, meine Berfügungen, 
betreffend die Anzeigepfliht und die Erſtattung wöchent- 
licher Weberfichten bei anftecfenden Sranfheiten, vom 
1. Auguft 1884 (8. Nr. 22147) und 16. Sanuar 1885 
(3. Nr. 1368/1) in Erinnerung zu bringen. Zugleich) 
mache ich darauf aufmerffam, daß die Volizeiverwaltungen 
über die ſämmtlichen gemeldeten Fälle von anſteckenden 
Krankheiten regelmäßige Liſten zu führen haben, wie fi) 
aus den $$ 9 bis 12 des Negulativg vom 28. Dftober 
(bezw. 8. Auguft) 1835 finngemäß ergiebt, wenngleich im 
$ 12 eine folhe Sournalführung nur für die Dauer von 
Epidemieen ausprüclich vorgejchrieben ift. Dieſe Liſten 
find aftenmäßig aufzubewahren, ſodaß die Polizeiverwal— 
tungen nad denfelben ‚genaue Auskunft über die vorhan— 
den gewefenen anſteckenden Krankheiten geben Fünnen. 

Der Regierungs-Präſident. 
v. Neefe. 

An . 
die Königl. Herren Landräthe, den Herrn Polizei-Präſi— 
denten hier und an ſämmtl. ſtädtiſche PBolizeiverwaltungen. 

Abſchrift voritehender VBerfüguug ift ven Herren Kreis- 
phyfifern und SKreiswundärzten mit dent DBeranlafjen 
überfandt, thunlichit dahin zu wirken, daß die Anzeigen 
von den dazu Verpflichteten regelmäßig eritattet werden. 

Bayern, Oberpolizeilihe Vorſchriften über die 
Leichenſchau und Die Zeit der Beerdigung betr, 

Non 6. Dezember 1837. 
(Gefeß- u. VBerordn.-Blatt F. d. Kar. Bayern 1887 ©. 690.) 

K. Staatsminifterium des Innern. 
Im Nachgange zur oberpolizeilichen Vorfehrift über die 

Leichenſchau und die Zeit der Beerdigung vom 20. November 
1885 (Gef.- u. V-Bl. ©, 655) *) wird verfügt: 

Unbejchadet der Beftimmungen in $. 10 Ziff. 1 Abf. 2, 
3 und 6 der erwähnten oberpolizeilihen Vorſchrift find Die 
Ortspolizeibehörden ermächtigt, die Beerdigung vor Ab— 
lauf von 48 Stunden oder nad) Ablauf von 72 Stunden, 
jedoch nicht früher als 36 und nicht jpäter als 84 Stunden 
nad erfolgten Tode auf jeweilige Begutachtung des 
Leichenichauers zu gejtatten, wenn der Ginhaltung ver 
regelmäßigen Beerdigungsfriit nad) den befonderen örtlichen 
Verhältniſſen erhebliche Hinderniſſe entgegen ftehen. 

München, den 6. Dezember 1887. * 

Freiherr von Feilitzſch. 
Der General-Sekretär: 

Miniſterialrath von Nies, 

Mecklenburg: Schwerin,  Befanntmachung betr, 
die Verladung und Befürderung von lebenden 

Ihieren auf Eifenbahuen, 
Bom 9. Dezember 1887. 

(Reg.Bl. f. d. Großherz. Mieclendurg- Schwerin ©. 349.) 
In Gemäßheit der Vorfehrift im 811 der Beſtim— 

mungen über die Berladung und Beförderung von leben- 
den Ihieren auf Eifenbahnen vom 13. Sulius 1879 — 
Negierungs-Blatt 1879 Nr. 43 — wird nachftehende vom 
Bundesrath befchlofjene und unterm 28. dv. M. in Nr. 48 
des Gentral-Blattes für das Deutjche Neid) publizirte Er 
gänzung jener Bejtimmungen hierdurd) für das hiejige - 
Sroßherzogthunm zur öffentlichen Kenntniß gebradıt. 

Shwerin, am 9. Dezember 1887. 
Sroßherzogl. Mecklenburgiſches Staats-Mtinifterium. 

A. v. Bülow. Buchka. v. Bülow. 

(Folgt die Bekanntmachung des Neichskanzlers, Ver— 
Öffentl. 1887 ©. 745.) 

Auf Veranlafjung des Neichsfanzlers wird hierdurd) 
befannt gemacht, daß zur Verhinderung der Verſchleppung 
von Biehjeuchen Miederfäuer und Schweine, weldye be- 

= Anmerk. Vergl. Veröff. 1886 ©. 282. 



ſtimmt find, nad) einem deutſchen Nordfechafen befördert 
zu werden, nur dann auf den Gijenbahnen im Yande 
verladen werden dürfen, wenn ſie unmittelbar vorher von 
einen beamteten Thierarzt unterfudht und für gejund 
erklärt worden find, und die Beiheinigung des Thierarztes 
über diejen Befund der Bahnverwaltung des Verladungs- 
platzes vorgelegt wird. 

Schwerin, am 3. Dezember 1837. 

Sroßherzogl. Mecktenburgiiches Mintjterium, Abtheilg. für 
Medizinal Angelegenheiten. 

Sm Auftrage: Mühlenbrud. 

Spanien, Einfuhr und Unterjuchung von Alkohol. 

Eine in der „Saceta de Madrid” vom 28. Dftober 
1887 veröffentlichte Königliche Verordnung enthält ven 
deutihen Handels - Arhiv (Noveniberheft) zufolge nad)- 
ftehende Beitinmungen: 

Der Umſatz und Verkauf derjenigen zu Getränken 
bejtimmten Spirituofen jeder Art und jeden Urſprungs, 
die nicht vollfommen rein, gut vektifizivt find, und 
aus Nethylalfohol beitehen, wird im ganzen Künig- 
reich verboten. Zu diefem Zwecke werden Die Fabrika— 
ftion und der Berfauf der Erzeugniſſe der Spiritus— 
brennerei in Spanien auf das Gorgfältigite überwacht 
werden, und diejenigen Spirituofen, welche nicht Aethyl- 
alkohol find, werden für die Heritellung von ©etränfen 
unbrauchbar gemacht werden. Die vom Auslande ftammten- 
den Spirituofen, welche in den ZYollämtern zum Zwecke 
ihrer Ginfuhr in das Königreich eintreffen, werden der— 
jelben Unterfuhung unterworfen werden, und diejeni— 
gen, welche nicht die bezeichneten Eigenſchaften aufweijen 
oder nicht Aethylalfohol find, werden für Nechnung der 
Amporteure unbrauchbar gemacht werden, vorausgejeßt, daB 
Lebtere nicht ihre Wiederausfuhr vorziehen, welche ihnen, 
falls fie darum nachſuchen, unter ven erforderlichen Garan- 
tien gewährt werben wird (Art. 1). Einer aus drei Perſonen 
von anerkannter Konipetenz in der Chemie zuſammen— 
gejegten permanenten Kommiffion werden von den Minis 
iterien des Handels und des Innern alle Gutachten über- 
mittelt werden, welche von den darum befragten wijjenjchaft- 
lihen und janitären Körperichaften werden abgegeben 
werden (Art. 2). Die Kommiffton wird unter Berüd- 
ſichtigung aller früheren Verhältnifje und in Gemäßheit 
der Ergebnijje ihrer Wiſſenſchaft unverzüglid) die Wiethode 
vorihhlagen, welche zum Zwede der Unterfuchung der 
Spirituofen fowohl in den Fabriken des Königreichs wie 
in den Hollänıtern angewandt werden joll; und jie wird 
ferner das geeignetite Verfahren zum Awede der Dena- 
turirung derjenigen Spirituofen genauer bezeichnen, welche 
ſich ala nicht vollfommen rein und als Aethylalfohol er- 
weijen; jie wird gleichzeitig die Subſtanzen bezeichnen, 
welche für diefen Zweck anzuwenden und die VBerhältnifie, 
in denen fie zu benutzen find. Sobald dieſe Arbeiten be- 
endet find, wird die Kommilfion der Negierung die Zorn 
der Analyje der für die Ausfuhr bejtinmten Weine vor— 
ihlagen für den Fall, daß die Erporteure darum nach— 
ſuchen, um die Qualität der Waare beglaubigen zu 
fönnen (Art. 5 und 4). Die Kommijfion wird über alle 
Fragen entſcheiden, welche die leitenden Behörden, die 
Sollämter, die ftädtiihen Verwaltungen und ihre Labo— 
ratorien x. aufwerfen follten (Art.5). Der Rinangntinifter 
wird unverzüglich die Zollämter bezeichnen, durch welche 
allein die Einfuhr fremdländiicher Spirituojfen erfolgen 
darf *); der Miniſter des Innern wird gleichzeitig die zur 
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Ausführung diefer Verordnung innerhalb feines Gejchäfte-. 
freifes erforderlichen Verordnungen erlajjen (Art. 6 u. 7). 

Schweden. Königliche Verordnung, betreffend 
Mahregeln zur Unterdrückung von auſteckenden 

Kranfheiten unter den Hausthieren. 
Schluß.) 

Bösartige Lungenfeude. 

$ 15. Wenn bei einer Befichtigung, Die von einem 
Thierarzt, wie im $ 28 Abjchnitt 2 angegeben, vorgenommen 

*) Anm. Ein zweites Dekret bezeichnet 20 ſpaniſche 
Zollämter 1. Klafje, über welche allein von jet ab die 
Einfuhr von Branntwein nad) Spanien geftattet fein wird. 

7 

wird, Veranlaſſung zu dem Verdachte vorkommt, daß ein 
oder mehrere Stücke Vieh an der bösartigen Lungenſeuche 
erkrankt find, dann wird auf gleiche Weiſe verfahren wie 
im $ 10 Abſchnitt 2 vorgejchrieben it; die Originalakten 
der Sache jollen jedoch nah der Dbduftion von dem 
Thierarzt der Miedizinalverwaltung und eine Abjchrift da— 
von dem Königlichen Landeshauptmann zugejtellt werden; 
außerdem follen einige von den am meisten angegriffenen 
Lungentheile unverzüglic”) der genannten Verwaltung 
überjandt werden. Wenn der Thierarzt in dem auf Grund 
der Dbouftion erjtatteten Gutachten erklärt, daß die Krank— 
heit bösartige Lungenfranfheit war oder mit Grund als 
jolcher verdächtig erachtet werden müfje, dann joll das an 
dem Drte befindliche Vieh von anderen Vieh vollſtändig 
abgejperrt gehalten werden; fernerweite Maßnahmen in 
Veranlaſſung des Erfranfungsfalles follen aber nicht er- 
griffen werden, bis die Medizinalverwaltung ihren Bericht 
eritattet und dem Königlichen Landeshauptmann Anwei— 
jung darüber ertheilt hat, was zu geſchehen habe. 

Hat die Medizinalverwaltung gefunden, daß bösartige 
Lungenſeuche vorliegt, dann follen die von der Krankheit 
angegriffenen Thiere nebft den Thieren, welche im Laufe 
von 10 Tagen, auf die Weije wie im $ 11 Abjchnitt 1 
angegeben, mit den Franfen Thieren in Berührung ge- 
wejen find, unverzüglich getödtet werden, wenn nicht die 
Mepdizinalverwaltung mit Rückſicht auf bejondere Um— 
ftände andere Maßnahmen für geeigneter hält; jedod) 
muß beachtet werden, daß Vieh, welches im Yaufe von 
120 Tagen mit Thieren in Berührung geweſen iſt, pie 
ſpäter erfranft befunden wurden, wenn es nicht auf Grund 
der ebenerwähnten Vorſchrift getödtet werden joll, von 
anderen Vieh getrennt gehalten wird, bis die 120 Tage, 
jeitdem es mit den erkrankten Thieren in Berührung war, 
verfloffen find; -und foll während der Zeit der Thierarzt 
nach Verordnung des Königlihen Landeshauptmanns 
das abgefondert gehaltene Vieh zweimal in Monat be 
fichtigen. 

$ 16. Für die Thiere, welche auf Grund der Vorfchriften 
im $ 15 getödtet werden, joll Entihädigung aus öffentlichen 
Mitteln in Uebereinſtimmung mit den Negeln im Art. IL 
zun vollen Werthe gewährt werden, wenn bei der Db- 
duftion gefunden wird, daß das Thier von der bösartigen 
Lungenſeuche befallen gewejen tft, jonjt aber mit was an 
der Abſchätzungsſumme mangelt, nachdem dev Werth der 
Theile abgezogen, welche der TIhierarzt als zum Konſum 
geeignet erklären kann. 

Rt das Thier mit der bösartigen Lungenjeuche be— 
haftet gewefen, dann darf fein Stück davon bemußt 
werden. 

$ 17. Bezüglich der Frage wegen der Zeit, wann ein 
von der bösartigen Lungenjeuche angeftedter Ort als von 
der Krankheit befreit erklärt werden darf, gilt was im 8 14 
Abſchnitt 2 bezüglich der Viehpeit beſtimmt worden it. 

Rotz oder Springwurn (Hautrotz). 

8 18. 1. Abſchnitt. Erklärt der Thierarzt, wie im S 25 
Abjchnitt 2 erwähnt, nad) vorgenommener Unterſuchung, 
dag ein Thier von Noß befallen iſt, dann ſoll es abgeſchätzt 
und getödtet und die Obduktion des Thieres unmittelbar 
darnad) vorgenommen werden. 

2. Abjehnitt. Kann der Thierarzt nicht bejcheinigen, 
daß das Thier mit Rotz behaftet tft, fondern erklärt er, 
dab es dejjelben verdächtig angejehen werden muß, dan 
joll das Thier fortgejeßt abgejondert gehalten werden, wie 
im $ 7 vorgefchrieben ift, und darf nur innerhalb Des 
Gebietes und auf folde Weiſe benußt werden, wie Der 
Thierarzt beſtimmt. Solches Thier joll alsdann von dem 
Thierarzt während längſtens 90 Tagen zweimal im Monat 
bejichtigt werden, wenn der Königliche Landeshauptmann 
dies auf Grund der vom Thierarzt eingegangenen Dienft- 
berichte für nöthig erachtet und dazu jedesmal den Auf— 
trag ertheilt. 

Wenn der Thierarzt nad) Verlauf der 90 Tage ver 
meint, das Thier nicht als vom Rotz befreit erklären zu 
fönnen, dann foll er dem Königlichen Landeshauptmann 
einen vollitändigen Bericht über den Zuftand des Ihieres 
und mit Angabe der Gründe erftatten, weshalb das Thier 
nod) verdächtig erjcheint, an der genannten Krankheit zu 
leiden, und foll diefer Bericht unverzüglich der Medizinal— 
verwaltung überfandt werden, die zu beſchließen hat, in- 
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wieweit das Thier vom Not befreit erklärt, fernerweiter 
Befichtigung unterliegen oder abgefhägt und getötet 
werden darf. h 

3. Abſchnitt. Für die Thiere, welche auf Grund der 
Vorſchriften in den Abfchnitten I oder 2 getödtet worden 
find, wird Entihädigung aus öffentlihen Mitten in 
Webereinftimmung mit den Negeln im Art. III zum vollen 
Merthe des Thieres geleiftet, wenn es fich bei der Db- 
duftion zeigt, daß das Thier an Mob nicht gelitten hat, 
fonft aber mit der Hälfte des Werthes. 

4. Abſchnitt. Will der Befiber von Thieren, die von 
dem Thierarzt als der Erfranfung an Rob verdächtig er- 
Härt werden, die Tödtung der Thiere gegen Entſchädigung 
aus öffentlichen Mitteln mit einen der Hälfte des Werthes 
der Thiere entiprechenden Betrage geftatten, dann Fann 
der Königliche Landeshauptmann, wenn Gründe dazu vor: 
Yiegen, die Abſchätzung und Tödtung der Thiere anordnen. 

5. Abſchnitt. Werden Thiere, die auf Grund der Vor: 
ichriften in diefem Paragraph getödtet worden find, als 
an Nob gelitten zu haben befunden, dann darf fein Stüd 
davon benußt werden. 

$ 19. Pferde, die mit von Rotz angegriffenem Vieh ir 
Berührung geweſen find, follen als der Anſteckung ver: 
dächtig angefehen und deshalb wie im $ 18 Abjchnitt 2 
vorgeschrieben ijt, behandelt werden. 

$ 20. Wenn 90 Tage nach den fchlieklichen Reinigungs— 
maßnahnıen verflofjen find, darf ein Ort, wo Rotz ge 
herrijcht hat, als von der Krankheit befreit erklärt werden. 

Pocken bei den Schafen. 

8 21. 1. Abſchnitt. Eine Schafherde, in welcher Er- 
franfung an Boden jtattgefunden, fol in den Stall oder 
einen anderen Berwahrungsraum gebradt oder auch auf 
dem Felde abgejondert von anderen gefunden Schafen in 
einem Abitande von wenigjtens 100 Meter gehalten werden. 

2. Abſchnitt. Wünſcht der Befiter einer Schafherde, 
in welcher Erfranfung an Boden vorgefommen ift, daß 
die gefunden Thiere geimpft werden, dann foll die Im— 
pfung, wenn der Thierarzt diefelbe entpfiehlt, von dieſem 
vorgenommen werden. 

Auf gleihe Weife hat man ſich zu verhalten, wenn der 
Befiber einer gefunden Herde, die ſich in der Nähe einer 
franfen befindet, wünjcht, daß Die Smpfung der gefunden 
Herde vorgenommen werde. 

Wird eine Herde geimpft, dann foll der Ort, wo fie 
ſich befindet, für angeſteckt erklärt und fo angejehen wer- 
den, bis die erforderlichen Nahimpfungen worgenonmten 
worden jind und ver Königliche Landeshauptmann nad) 
Bernehmung des Thierarztes vermeint, Die Herde für ge- 
jund anjehen und in Folge dejfen den Drt für anfteefungs- 
frei erklären zu fünnen. Wenn eine gefunde Herde ge- 
impft worden tft, joll diesbezüglich, wie im_$ 4 vorge 
ichrieben, Anmeldung gemacht werden und der Thierarzt 
dem Königlichen Landeshauptmann benachrichtigen, wann 
die Herde als anſteckungsfrei angefehen werden Fann. 

Alle mit der Impfung verbundenen Koften find von 
den Viehbeſitzer zu tragen. 

3. Abſchnitt. Der zu einer Schafherde gehörige Hirten- 
hund, der angeiteckt ift, oder als angefteckt angefehen wird, 
joll, wenn ev die Herde nicht begleitet, eingejperrt gehalten 
werden, bis der Drt als von der Krankheit befreit erklärt 
worden iſt. 

‚ Aus einem Stall, wo die Schafpocken herrſchen, darf 
fein Strohfutter fortgefchafft oder für gefunde Schafe ver: 
wendet werden, infofern fie nicht dieſe Krankheit durchge: 
macht haben oder geimpft worden find. 

Der Befiker darf feine gefunden, in einer angefteckten 
Herde befindliche Schafe Schlachten laſſen, es fei denn, daß 
dies unter der Auffiht eines Ihierarztes gejchieht, und 
darf das Fleiſch nur in geſalzenein Auftande aus dem an- 
geſteckten Gebiet fortgeſchafft werden. 

Thiere, die an den Schafpocken ſterben, oder, von der 
Krankheit befallen, getödtet werden, follen mit Haut und 
Allenı vergraben werden. i 

4. Abjehnitt. Nachdem die von der Krankheit be 
fallenen Thiere wieder gefund geworden, geftorben oder 
getödtet worden jind und jchließlic) die Desinfektion vor: 
genommen worden ilt, joll während der alsdann folgen- 
den 60 Tage ein Thierarzt auf Verordnung des König: 
lihen Zandeshauptmanns die an dem Orte befindlichen 

Schafe zweimal befichtigen. 
Schafpocken vorgefommen, dann darf der Drt don der 
Seranfheit befreit erklärt werden. reif OGTORH 
Anftekende Maul: und Klauenjeudhe bei wie- 

derfäuenden Thieren und Schweinen. 
8 22. 1. Abſchnitt. Iſt ein Ort ald von der Mauf- 

und Klauenſeuche bei den wiederfäuenden Thieren oder 
Schweinen angefteet erklärt worden, dann follen alle 
folhe am Drte befindlichen Thiere, die von der Seuche 
angelteckt werden fünnten, von anderen Thieren vollitändig. 
abgejondert gehalten werden, und dürfen diefelben nicht 
zum Fahren oder auf andere Weife auf Wegen verwendet 
oder hier getrieben oder auf der Weide gehalten werden, 
wenn nicht befonders vorgeſchriebene Vorfichtsmaßregeln 
beobachtet werden. ua 

Die am Drte befindlichen Hunde fjollen, jo lange der 
Ort für angeſteckt erklärt ift, eingejperrt oder angebunden 
werden. 

2. Abſchnitt. Dung von angeftedten Thieren foll un- 
ſchädlich gemacht oder täglih ausgeräumt und unterge- 
pflügt werden; wozu feine anderen Zugthiere als die aus 
dem angefteckten Orte verwendet werden Dürfen. 

Mil von wiederfäuenden Thieren auf angejteckter 
Stelle darf von dort nicht verfauft oder zur Nahrung für 
Menſchen oder Thieren verwendet werden, wenn fie nicht. 
gekocht ift, auch darf fie nicht zur Butter- oder Käſebe— 
reitung verwendet werden, ohne vorher bis wenigitens 
70 Grad Eelfius erwärmt worden zu fein. 

3. Abſchnitt. Wenn die Thiere wieder gefund geworden 
find, wird Schließlich die Desinfektion vorgenommen, und 
darf die Stelle als von der Seuche befreit erklärt werden, 
wenn 20 Tage nad) der Beendigung der Desinfektion ver- 
gangen find. 

Räude bei den Schafen. 
$ 23. 1. Abſchnitt. Eine Schafherde, in der die Näude 

ausgebrochen ist, joll von anderen gefunden Schafen voll- 
jtändig abgejondert gehalten werden. 

2. Abfchnitt. Felle von Schafen aus einem angefteckten 
Orte follen entweder desinfizirt oder ohne DVBerzögerung 
unmittelbar zum erben übergeben werden. 

3. Abſchnitt. Nachdem die von der Näude befallenen 
- Thiere wieder geſund geworden find und nah Berlauf 
von 20 Tagen fein neuer Crfranfungsfall vorgefommen 
it, foll der Naum, in welchem die franfen Thiere einge- 
ftallt gewefen find, nebit den am Drte befindlichen Fellen 
und der Wolle von der Herde, in der die Krankheit vor— 
gefommen, jchließlich desinfizirt werden, wonad der Dit 
von der Krankheit befreit erklärt werden darf. 

Bösartige Klauenjeudhe bei den Schafen und 
iegen. 

$ 24. Sit ein Ort als von der bösartigen Klauenſeuche 
bei Schafen oder Ziegen angejteckt erklärt worden, dann 
darf Derjelbe nicht eher als von der Krankheit befreit 
erklärt werden, bis 20 Tuge nad) der Gefundung der Thiere 
verflofjen find, und die ſchließliche Desinfektion jtattge- 
funden hat. 

Milzbrand bei den Hausthieren. 
8 25. 1. Abſchnitt. Wenn bei dem Vorfißenden des Ge— 

jundheits- oder Kommunal-Ausfchuffes eine Anmeldung ges 
macht oder er font Kenntniß davon erhalten hat, daß 
eine Krankheit ausgebrochen, die Milzbrand ift oder als 
jolche verdächtig erjcheint, dann foll er, unter Beobachtung 
defien, was ihm nad) $ 4 obliegt und wie im $ 28 Ab- 
fchnitt 2 vorgeichrieben iit, ohne Verzug und jpätejtens 
innerhalb 24 Stunden einen Thierarzt jchriftlich herbei: 
rufen, und dabei, gemäß den von der Medizinalverwaltung 
ausgefertigten Nathichlägen und Anweifungen, die erfor: 
derlihen Aufſchlüſſe über die Entſtehung, Beichaffenheit 
und Ausbreitung der Krankheit geben, um beurtheilen zu 
können, inwieweit Milzbrand vorzuliegen jcheint und des— 
halb für den Thierarzt die Nothwendigfeit vorhanden tft, 
nach dem Orte fich zu begeben; gleichzeitig muß der Bor: 
fißende den Königlichen Landeshauptmann benachrichtigen, 
wenn von ihm in ſolchem Falle ein Thierarzt herbeige- 
rufen worden ilt. 

2. Abjichnitt. Hausthiere, unter denen eine Krankheit 
ausgebrodhen, die Milzbrand ift oder als folcher ver- 
dächtig ericheint, jollen abgejondert gehalten und wenn 
möglich in einem befonderen Gebäude untergebracht werden. 

Iſt hierbei Fein Fall von 



3. Abjchnitt. - Bei dem Bergraben von Thieren, Die 
an Milzbrand geſtorben oder wegen dejjelben getödtet 
worden find, ift zu beachten, daß dieſelben jo wenig als 
möglich zertheilt werden. 

Dung von Thieren, die von Milzbrand befallen find, 
fowie Futter oder Stroh, womit jolhe Thiere in Be— 
rührung waren, foll verbrannt oder vergraben werden. 
Ebenfo ſoll die Erde, die durch Blut, oder andere Flüffig- 
feiten oder durch Dung von foldyen Thieren verunreinigt 
ift, gejanmelt und vergraben werden. Der Ort, wo das 
Bergraben ftattgefunden hat, joll desinfizirt, eingezäunt 
und abgefperrt werden, wie im $ 8 Abſchnitt 2 vorge: 
ichrieben worden ilt. 

Mit der Milh von Thieren, unter denen Fälle von 
Milzbrand vorgefommen find, wird wie im 8 22 Ab— 
ſchnitt 2 bejtimmt, verfahren. 
4. Abſchnitt. Nachdem an einem Drte, wo der Milz: 
brand geherrſcht hat, Die von der Krankheit befallenen 
Thiere gejund geworden, geitorben oder getüdtet worden 
find, wird eine jorgfältige Neinigung und jchließlich Die 
Desinfektion von Fußboden, Dede, Wänden, Thüren und 
anderen Einrichtungen in dem Stalle, in dem die Thiere 
eingejtallt gewejen Jind, ſowie von den Fuhrwerken, Ge— 
räthichaften und anderen Gegenftänden vorgenommen, mit 
denen fie in Berührung gewejen find. 

5. Abjehnitt. Wenn nad) den fchließlichen Reinigungs— 
niaßnahmen 10 Tage verfloffen find, darf der Dirt von 
der Krankheit befreit erklärt werden. 

$ 26. Tritt die Krankheit in der Form auf, welche Milz- 
brandemphyfem (emphysema infectiosum) genannt wird, 
danı fol was im $ 25 Abſchnitt 2 beſtimmt ift, nur be- 
züglid) des Nindviehes in Anwendung kommen; und darf 
in ſolchem Falle die Milch von gefunden Kühen in einer 
Herde, in der die Krankheit aufgetreten, verwendet wer: 
den, ohne vorher erwärmt geworden zu fein, wenn ver 
RL die Krankheit jchriftlich für Milzbrandemphyjen 
erklärt. 

Die Hundswuth. 
$ 27. 1. Abſchnitt. Sit ein Hund von der Hundswuth be- 

fallen, dann foll nebit dem Drte, wo die Krankheit auf- 
getreten, die Umgegend bis zu einer Entfernung von 10 
Kilometer für von der Krankheit angefteckt erklärt werden. 

Alle innerhalb diejed Gebietes befindlichen Hunde jollen 
mit Maulkörben verjehen jein und eingejperrt oder ange- 
bunden gehalten werden. &leichfalls jollen alle Katzen 
innerhalb des Gebietes eingejperrt gehalten werden. Wird 
dies nicht beachtet, dann dürfen Hunde oder Katzen unge- 
ftraft getödtet werden. 

Hunde oder Katzen dürfen aus einem angejteckten Ge— 
biet nicht fortgeführt werden, ohne daß der Königliche 
Landeshauptmann jeine Genehmigung dazu ertheilt, und 
unter Beobachtung der diejerhalb erlajjenen Borjchriften. 

2. Abſchnitt. Von der Hundswuth befallene Thiere, 
fowie Hunde, Kaben oder Schweine, die von erkrankten 
Thieren gebijjen worden jind, follen unverzüglich getödtet 
werden. Sind Pferde oder wiederfäuende Thiere gebijjen 
worden, dann foll das gebifjene Thier, wenn der Beſitzer 
es nicht tödten lajjen will, von anderen Thieren während 
20 Tagen gut abgejondert gehalten werden. 

3. Abſchnitt. Wenn bei einem Thiere jolhe Krank 
beiteerjfcheinungen vorfommen, die es der Hundswuth ver- 
dächtig ericheinen lafjen, dann joll das Thier entweder 
getödtet oder während 12 Tagen unter der Aufficht eines 

- Thierarztes auf Koften des Bejibers eingefperrt und an- 
gebunden gehalten werden, jedoch ſoll ein ſolches Thier, 
wenn es Menſchen oder Thiere gebifjen hat, wo die Ein- 
fangung des Thieres ohne Gefahr gejhehen kann, während 
der erwähnten Zeit von 12 Tagen am Leben erhalten 
werden oder bis dahin, wo vorher die Bejchaffenheit der 
Krankheit feitgeftellt werden konnte. 

4. Abſchnitt. Wenn 120 Tage nad) dem lebten Fall 
von Hundswuth verflofjen find, dann darf das Gebiet 
für anftefungsfrei erklärt werden. 

Art. III. Meber die Abfhäkung und die Ent- 
ſchädigung. 

$ 28. 1. Abſchnitt. Wenn Entſchädigung aus öffentlichen 
Mitteln, in Hebereinftimmung mit den 88 10, 11, 16 und 
18, für Thiere in Frage fommen fann, die auf Grund 
dieſes Geſetzes getödtet werden müfjen, dann ſoll das 

Thier vor den Niederfchlagen zu feinem vollen Werthe 
in gejundem Zuftande abgejchäßt werden. 

Können gewiſſe Theile des Thieres, nah der Er- 
klärung des Thierarztes, noch benußt werden, dann jollen 
diejelben,, injoweit ein Abzug für den Werth Derjelben 
ftattfinden muß, beſonders abgeſchätzt werden. 

2. Abjehnitt. Die Abſchätzung joll von drei Taratoren 
(gode män) vorgenommen werden, nämlich: 

dem Länsthierarzt oder dem mit Berechnung der Dienit- 
jahre angejtellten Dijtriktöthierarzt oder dem zur Hem- 
mung von anſteckenden Hausthierkrankheiten bejonders 
verordneten Thierarzt; 

dem DBorfißenden oder dem am nächſten wohnenden 
Mitgliede des Gejundheits- oder des Kommunal» Aus: 

ſchuſſes; 
und auf dem Lande dem Kronbeamten, dem Ober— 

polizeibeamten oder einem anderen Manne, dem der 
Königlibe Landeshauptmann den Auftrag ertheilt hat, 
in dem Orte an folhen Verrichtungen Theil au nehmen, 
und in einer Stadt demjenigen, der von dem Magiſtrat 
als Tarator in der Stadt angeitellt worden tft. 

Der Thierarzt hat die Zeit für die Abſchätzung zu be- 
ftimmen und ſoll er dem Viehbejiker jchriftlich Davon Mit— 
theilung machen, von welcher Mittheilung der Viehbeſitzer 
unverzüglic die Taratoren gegen Beſcheinigung Nachricht 
zu geben hat. 

Sit ein auf diefe Weiſe benachrichtigter Taxator ver- 
hindert, an dem Abſchätzungsgeſchäft Theil zu nehmen, 
und hat er in guter Zeit vor der Abihäkung den Vieh: 
befiter davon benadrichtigt, dann liegt es Diejen ob, 
einen anderen kompetenten Taxator herbeizurufen. Er: 
jheinen die Taratoren nicht zu dem Abſchätzungsgeſchäft, 
dann hat der Thierarzt das Necht, unter den Zunächſt— 
wohnenden die erforderlihe Anzahl jachverjtändiger 
Männer behufs Vornahme der Abihäkung herbeizurufen. 

$ 29. Nachdem die Abſchätzung jtattgefunden, joll das 
Thier in Gegenwart der Taratoren getödtet und, außer 
wenn die Tödtung auf Grund des $ 11 Abjchnitt 1 ge- 
ichieht, obduzirt werden. Gleichzeitig jollen die Taratoren bei 
der Verrichtung unterfuhen und ein Gutachten darüber 
abgeben, inwieweit ein Verhältnig obwaltet, auf Grund 
dejien gemäß $ 30 eine Entihädigung für das Thier 
nicht gegeben werden darf. 

Ueber die Obduktion joll ein gehöriges Protofoll auf- 
genommen werden, mit der Erklärung des Thierarztes 
über die Todesurſache und mit einer Bejcheinigung dar— 
über, was bei der Verrichtung im Mebrigen vorgefonmen 
it, unterzeichnet von fümmtlichen QTaratoren. Cinigen 
fi) Ddiefe nicht über den Werth des Thieres oder über 
gewiſſe Theile defjelben, wenn eine bejondere Abſchätzung 
derjelben gejchehen muß, dann wird der Werth zu dem 
Betrage feitgejegt, über den fich zwei derjelben geeinigt 
haben. Sind alle Taratoren unter jich verjchiedener 
Meinung, dann foll die Entfhädigung mit dent Durd)- 
fchnitt der Beträge gewährt werden, den die einzelnen 
Taratoren angegeben haben. 

Das erwähnte Protofoll und die Beſcheinigungen 
follen dem Viehbeſitzer übergeben werden, bevor die Taxa— 
toren den Ort verlafjen. 

$ 30. Hat der Befiber eines Thieres, das auf Grund 
der Beitimmungen dieſes Gejeßes getödtet wurde, durch 
mangelhafte Pflege des Thieres oder fonft durch) Weber: 
tretung der zum Schuß gegen Krankheiten in dieſem Ge— 
jeße oder. der auf Grumd dejjelben erlafjenen Borjchriften 
oder durch die Einfuhr eines Thieres aus dent Auslande, 
bezüglich dejien er wußte oder Veranlaſſung zu dem Ver 
dacht hatte, daß es frank ſei, verurſacht, daß das Thier 
getödtet werden mußte, dann foll er der ihm ſonſt zu: 
kommenden Entſchädigung verluſtig jein. 

Gleichfalls und in Uebereinſtimmung mit $ 15 in der 
Königlichen Befanntmadung von 1. Mai 1885, betreffend 
was zur Verhütung der Einfchleppung von anſteckendeu 
Hausthierfranfheiten in das Reich beobachtet werden 
muß, joll der Beier zu der Entſchaͤdigung für ein Thier 
nicht berechtigt fein, das auf Grund der Vorſchriften in 
diefer Befanntmahung getüdtet wird. 

Für ein Thier, das an einer anſteckenden Hausthier- 
Eranfheit geftorben ift, wird feine Entjchädigung aus 
öffentlichen Mitteln gewährt. 

831. Wenn von dem Befiter eines getödteten Thieres Die 



im $ 29 erwähnten Aftenftüce dem Königlichen Landes- 
hauptmann vorgezeigt werden, dann foll den Beſitzer vor: 
ſchußweiſe die Entjchädigung ausgezahlt werden, Die ges 
mäß diejes Gefetes zu zahlen ift; und hat der Königliche 
Landeshauptmann wegen Eritattung des Vorſchuſſes unter 
Beifügung der zu der Sache gehörigen Aften bei der 
Mepdizinalverwaltung Anmeldung zu machen. 

832. 1. Abjehnitt. Der Länsthierarzt, der mit Berech— 
nung der Dienftjahre angeftellte Diftrifts-Thierarzt und der 
zur Hemmung anfteefender Hausthierfrankheiten bejonders 
verordnete Thierarzt find berechtigt, für VBerrichtungen, 
die auf Grund dieſes Gefebes auf Verfügung des König: 
lihen Landeshauptmanns oder der Medizinalverwaltung 
oder auf Berufung des Vorfikenden eines Gejundheits- 
oder Konmmunal-Ausfchuffes nad) 8 7 Abſchnitt 3, ſowie 
der 88 10 und 25 vorgenommen werden, eine Entſchädi— 
gung aus öffentlichen Mitteln in der Ordnung und zu 
dent Betrage zu erhalten, wie das geltende Neifereglement 
und die Snftruftion für Läns-, Diſtrikts- und andere 
civile Thierärzte beftimmten. 

Hat der DVichbefiter einen Thierarzt berufen, dann 
hat er die Dadurch entjtandenen Koſten ſelbſt zu tragen. 

2. Abſchnitt. Für die Meijen, welche von Eivilbeamten 
oder anderen, die von den Königlichen Landeshaupturann 
den Auftrag erhalten haben, an den Abihäßungsgejchäften 
Theil zu nehmen, behufs Abſchätzung eines Thieres unter— 
nommen worden, das, dieſem Gejebe gemäß, getödtet wer: 
den ſoll, wird Entſchädigung aus Öffentlichen Mitteln nach 
der Königlichen Bekanntmachung von 11. Februar 1851 
betreffend Die Reiſeentſchädigung für militärische, civile 
und geiftliche Beantten für verjchiedene Reifen innerhalb 
des Dienftbezirkes gewährt. 

3. Abſchnitt. Die Koften für das Tödten Franfer 
Thiere und für das Vergraben jowie für die ergriffenen 
Neinigungsmaßnahmen werden von den Viehbelißer be: 
ſtritten. 
Aeegee——— 

$ 85. Handelt jemand wiſſentlich gegen die Vorſchriften, 
die zur Verhütung oder Hemmung anſteckender Krankheiten 
unter ven Hausthieren erlafjen worden find, wird er nad) 
dem allgenteinen Geſetze beitraft. 

$ 54. Vergehen gegen dieſes Gefeb oder die auf Grund 
deſſelben erlaffenen Borjchriften werden bei dent Öffentlichen 
Sericht von dem Staatsanwalt oder demjenigen anhängig 
gemacht, der von dem Gefundheits- oder Kommrunal- 
Ausihup für den befonderen Fall dazu verordnet wird. 

$ 39. Gegen die von dem Königl. Landeshauptmann, 
einem Geſundheits- vder Kommunal Ausſchuß in Beran- 
lafjung der Beſtimmungen diejes Geſetzes gefaßten Be- 
ihlüffe kann derjenige, dev fein Recht daduͤrch gekränkt 
oder ungehörig beſchränkt vermeint, Beſchwerde führen: 
über Beichlüfie des Königlichen Landeshauptmanns bei 
Sr. Majeſtät den Könige innerhalb der Zeit, die für die 
Bejchwerdeerhebung über Beſchlüſſe verwaltender Autori- 
täten und Behörden feitgefeßt ift, ſowie über Beſchlüſſe 
des Gejumdheits- oder Kommunal-Ausſchuſſes bei dent 
Königlichen Yandeshauptmann innerhalb der Zeit, die für 
die Bejchwerdeerhebung über Beichlüffe der Kommunal: 
verſammlung feitgejeßt it; ohne Rückſicht auf die Be: 
Ihwerde bleibt jedod, die Verfügung geltend, bis ander: 
weit gejeglich verfügt werden kann. 

‚ Die Medizinaberwaltung hat zur Nachachtung für 
die Kommumalbehörden, die Ihierärzte und den Könige 
lien Landeshauptmann die Nathichläge und Anweiſun— 
gen auszufertigen, die bezüglich dev Erkennung der Krank 
heiten, der Abjonderung und der Pflege der Franken 
Thiere, a Vergrabung von geſtorbenen oder getödteten 
nah det Bewahrung don angefteckten Gebieten, der 
Reinigung don erjonen oder Gegenftänden, die mit 
kranken Thieren, in Berührung gewejen find, oder ſonſt 
noch darüber hinaus erforderlich ſein könnten, als was 
dieſes Geſetz enthält. 
Dieſes Geſetz tritt am 1. April 1888 in Kraft. Alle, 

die es angeht, haben fich gehorfamft danady zu richten. 
Zur fernerweiten Beſtätigung haben Wir dieſes mit 
eigener Hand unterſchrieben und mit Unſerem Königlichen 
Siegel befräften lajfen. > 

Schloß Stockholm, den 23. September 1887. 
(sh R Osfar, 

E. von Krufenftjerna. 

Rechtſprechung. 

Verkauf eines Wallfaſſes Bratheringe, ohne daß der 
Verkäufer ſich vor der Abgabe durch die in dem Deckel 
angebrachten Oeffnungen von dent guten Zuſtande 
der Waare überzeugt oder Die geſchwundene Effiglafe 
ergänzt hat. Strafrechtliche Haftung des Gejchäfts- 
inhabers für Verkäufe feiner Angeftellten, welche er 
nicht ausreichend mit Anweifung wegen Prüfung der 
Waaren verjehen hat. ‚14 

(Urtheil des Kal. jüchf. Landgerichts zu Leipzig v. 4. Fe— 
bruar 1887 gegen B. und ©.) 

Sn der Strafſache gegen 
1) den Geichäftsführer K. Br. aus A. bei E., fowie 
2) den Produftenhändler U. ©. aus Gr. bei &. 

wegen Vergehens gegen SS 14, 12 Nr. 1 des Neichsgejeßes 
vom 14. Mai 1879 hat die zweite Straffammer des Kal. 
Landgerichts zu Yeipzig in der Sitzung von 4. Februar 
1887 für echt erfannt: 

Die Angeklagten 8. 9. Ehr. Br. und U. E. ©. wer: 
den wegen DVergehens gegen $ 12 Zifferl in Berbin- 
dung mit $ 14 des Gejeßes, betreffend den Verkehr 
mit Nahrungsmitteln von 14. Mat 1879 zu Geld— 
ftrafe, der Erftere im Betrage von 75, der Teb- 
tere im Betrage von 50 Mark, an deren Gtelle 
im Ralle der Uneinbringlidhfeit für ven Erfteren 
6, für den Teßteren 4 Tage Befüngniß zu 
treten haben, jowie zur Tragung der SKojten des 
Verfahrens verurtheilt. 

Das Blatt I erwähnte Faß mit Bratheringen wird 
eingezogen. 

Gründe: 
Die Ehefrau des Angeklagten Br. betreibt jeit Mai 1836 

in einem offenen Laden an der Gerberftraße zu 8. den 
Groß- und Kleinhandel mit Fiſchen unter der Firma: 
M. Br. Sie iſt aber nicht perfünlic in ihrem Geſchäfte 
thätig, Sondern läßt e8 von ihrem Ehentanne felbjtitändig 
leiten. Ein hauptſächlicher Artikel des Gejchäfts find 
Bratheringe, welche Br. in großen Mengen in ganzen — 
SO Stück enthaltenden — und in halben — 40 She eut- 
haltenden — Wallfäfjfern von der Firma: J. Schmidt jun. zu 
Cöslin an der Ditjee bezieht. Dieſe Waaren gehen dort in 
Sammtelfendungen nad) Berlin, weiter aber im Wege des 
gewöhnlichen Güterverfehrs nad) Leipzig, wo fie etwa 
drei Tage nad) der Aufgabe in Eöslin ankommen. Die 
Wallfäfler find auf dem oberen Deckel mit dem Handels: 
zeichen der Firma M. Br, einem B., bemalt. Diefer 
Deckel hat zwei mit Holzſtöpſeln verichlofjene Köcher, welche 
die Unterſuchung, ob die Bratheringe bis zur oberiten 
Schicht völlig mit Effiglafe bedeckt find, und wenn Dies 
infolge des vorkommenden Auslaufens derſelben nicht 
mehr der Fall ift, die Nachfüllung der Eſſiglake er- 
möglichen. j 

Dieſe Flüffigfeit, welche die Bratheringe luftdicht ver— 
ichliegen muß, it zu deren Erhaltung im gemiegbaren 
Auftande undedingt erforderlih. Wird dieſem Erforder- 
niffe genügt, fo halten fich die Bratheringe nad) ihrer 
Ankunft in Leipzig noch 2 bis 3 Wochen, die ordnungs- 
gemäße Abjendung im friihen Zuftande vom Jurichtungs- 
orte, vorausgejebt, jelbit noch in der warnıen Sahreszeit. 
Anderenfalls find fie binnen Kurzem einem raſch vor— 
ſchreitenden Verderben auögejeßt. Sm ſolchem Zuſtande 
genoſſen ſchädigen ſie die menſchliche Geſundheit. 

Aus dieſen Gründen werden nach dem Eingange jeder 
Sendung von Bratheringen Seitens des Urſprungsortes 
von dem Empfänger — und dieſe Uebung beſtand auch 
im Br.'ſchen Geſchäfte — Die erwähnten Löcher in den 
Dedeln ſämmtlicher Wallfäſſer geöffnet, der Stand der 
Eſſiglake geprüft und, wenn die Füllung damit nicht 
mehr eine vollftändige ift, die erforderliche Nachfüllung 
vorgenommen, nochmals aber, da ein jpäteres Schwinden 
der Lake keineswegs ausgefchlojjen iſt, von Zeit zu Zeit 
wiederholt. Dagegen hat eine Prüfung der Wallfäfjer 
jammt Snhalt im Br.ſchen Gefchäfte bein Weiterverfaufe 
an dejjen Kunden nicht jtattgefunden. Das Br.’iche Ge: 
fchäftsperfonal hat auch zu einer jolhen Prüfung Feine 
Anweilung gehabt. Die verlangten Wallfäffer find ohne 
Weiteres den Ladenvorräthen entnommen und den Käufern 
übergeben worden. 

$ 14, Gefeß v. 14. Mai 1879. 



Der Mitangeklagte ©. handelt in feinem am Neukirch: 
hofe zu 8. gelegenen Produftenladen gleichfall® mit Brat- 
heringen, weldye er regelmäßig aud) diveft vom Urjprungs- 
orte bezieht. Ausnahmsweife, da ihm fein.eigener Vor— 
rath ausgegangen war, hat er im Mai oder Juni 1886 
zwei halbe Wallfäfer Bratheringe von guter Qualität im 
Br.'ſchen Geſchäfte gefauft und weiterveräußert. Ein 
folder Ausnahmefall trat wieder am 10. Zuli 1886 ei, 
ald ©. ein bei ihm von dem Neftaurateur und Material— 
waarenhändler WB. R. M. in Pl. beftelltes ganzes Wall— 
faß Bratheringe Fäuflic & liefern hatte. Am Bormittage 
diejes Tages beauftragte ©. infolgedejien feinen damaligen 
Markthelfer K. U. 8., ein ſolches Wallfab im Br.'ſchen 
Geſchäfte zu entnehmen. K. hat fich jofort in dajjelbe 
begeben und in Abwejenheit Br.’3 von einer Verkäuferin 
der Firma: M. Br. ein ganzes Wallfaß Bratheringe ver- 
langt und ein ſolches aus den Br.'ſchen Ladenvorräthen 
gegen Zahlung von 4 ME. 20 Pf., ohne daß es zuvor 
Geitens der Verkäuferin auf die Güte feines Inhalts 
irgendwie unterjucht worden war, alsbald ausgehändigt 
erhalten. 

Diefes mit dent Br.'ſchen Handelszeichen verjehene 
Wallfaß übergab K. im Laden S.'s dem letzteren, dort 
wurde das bemerkte Handelözeichen weggekratzt und an 
dejjen Stelle das She Handelszeichen, ein ©. aufge 
malt, das Faß jelbit ſammt Snhalt wurde jedod) irgend 
welcher Prüfung nit unterzogen. Nunmehr hie ©. 

ſeinem Markthelfer K., das Wallfaß gelegentlich des Aus- 
fahrens anderer Waaren an M. abzuliefern. Noch am 
nämlichen Vormittage hat K. Namens S.s das Wallfaß 
dem M. übergeben und feine weiteren Beſorgungen ver— 
richtet Als er Nachmittags auf der Nüdfahrt nad L. 
an dem Geichäftslofale M's vorbeikam, vief dieſer ihn 
herein, erklärte, er gebe die überbrachten Bratheringe zu: 
rück, weil fie verdorben feien, und zeigte dem Markthelfer 
den Inhalt des Wallfaſſes, deſſen Dedel inzwiſchen ge- 
Öffnet worden war. Bet der Befihtigung hat K. davon 
fi überzeugt, daß die obere Schicht der Bratheringe 
ganz beſchlagen gewejen iſt und die letzteren grünlid) ſo— 
wie widerlidy ausgejehen haben; auch haben jie gerochen. 
Sm Safe hat fih nur nod wenig Eſſiglake befunden. 
Nach Zurückbringung des Wallfaffes in den Laden S.'s 
ift derjelbe von dem Sachverhalte Seitens K.'s unterrichtet 
worden und hat diejen beauftragt, das Faß in das Br.ſche 
Geſchäft zurückzuſchaffen. Auch) ©. hat bei der Prüfung 
nunmehr gefunden, daß die aus 10 bis 15 Stück be: 
ftehende obere Schicht Bratheringe verſchimmelt und Die 

- Effiglafe nicht nachgefüllt gewefen ift. 
Da K. am 10. Suli — eines Sonnabends — wegen 
der inzwiſchen vorgerücten Abendzeit das Wallfaß nicht 
noch zu Br. ſchaffen Eonnte, hat er dies am Bormittage 
des folgenden Montags beforgt. Br. aber hat die Rück— 
nahme des Faſſes, ohne jic es näher zu betrachten, ver: 
weigert und bei diefer Weigerung tft er auch gegenüber 
den nochmals von ©. perfünlich geftellten Verlangen der 
Rücknahme ftehen geblieben. Darauf hat lekterer das 
Wallfaß zu den GStadtbezirksarzt Dr. H. E. Siegel zur 
Unterfuhung gefendet, welche diefer, nad Rückkehr von 
einer Reiſe, amt 15: Juli 1886 vornahnt, wobei fich ergab, 
‚daß die Bratheringe verichimmelt und verdorben waren 
derart, daß ihr Genuß die menſchliche Gejundheit zu 
ſchädigen geeignet war. Zu den in Rede ftehenden Zeiten 
iſt zwar nicht heißes, aber warmes Wetter gewejen. 

Vorſtehende Feitftellungen beruhen auf den eidlichen 
Ausfagen der beiden Zeugen K. und M. ſowie des ärzt— 
lichen Sachverſtändigen Dr. ©. in Verbindung mit den 
eigenen Angaben der zwei Angeklagten. 

Nach feinen näheren, allenthalben zuverläfjigen An- 
gaben hat der genannte Dr. ©. bei der am 15. Juli 1886 
vorgenommenen Unterfuhung des Wallfafjes mit Brat- 
heringen nur die oben befindlichen geprüft. Dieſe find 
aber mit einen jo ftarten weißfarbigen ſchimmlichen 
Ueberzuge bedeckt und in jo hohen Grade verdorben ge- 
wejen, daß unzweifelhaft der aanze Inhalt des Faſſes 
fhon infolge des verdorbenen Eſſigs und der dadurch 
berbeigeführten Gährung ungeniegbar und gejundheits- 
fhädigend war. Indeſſen hat Dr. ©. erklärt, er könne 
aus dem don ihm wahrgenommenen Zuſtande der Brat- 
heringe feinen jicheren Rückſchluß auf deren Zuftand am 
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10. Suli ziehen. Wohl aber werde dies einem Sachver— 
ftändigen für dos Fiſchwaarenfach möglich fein. 

Als ſolcher hat ver eidlid) vernonmene Delikateß— 
waarenhändler F. W. Kr. unter Berücjichtigung der vor— 
ftehenden Angaben fi dahin erklärt. Aus dent feitge- 
ftellten Zuftande der Bratheringe am 15. Juli in Ber: 
bindung mit dem Mangel an genügender Giliglafe und 
dem durch die Zeugen feitgeitellten Ausjehen am 10. Juli 
lafje ſich nad) feiner Erfahrung der fihere Schluß ziehen, 
daß die DBratheringe bereit3S am 10. Juli ungenießbar, 
verdorben und gefundheitsjchädigend gewejen ind. Jeden— 
falls habe die genügende Eſſiglake jchon an Diejen Tage 
gefehlt und dann trete die Verderbniß der Bratheringe 
in der Sommerzeit fehr jchnell ein. Der Schimmel 
mache diefelben unbraudbar und geeignet, die menſchliche 
Geſundheit zu bejchädigen. Namentlich in der warnen 
Sahreszeit, in welcher die Bratheringe bei nicht rechtzeitiger 
und vollitändiger Nachfüllung ver Eifiglafe ſchnellem Ver— 
derben ausgefeßt jeien, ſei es die Pflicht des Verkäufers, 
vor der Vebergabe der Waare an ven Käufer deren Be— 
ichaffenheit gehörig zu unterfuchen, und er, der Sachver— 
ſtändige Sr., habe fich ftet3 dieſer Prüfung unterzogen, 
wenn ſchon diejelbe nicht allenthalben üblich jei. Das 
Gericht hält diefes Gutachten für verläßlid. 

Hiernächſt ſowie in Verbindung mit den auffälligen 
Wahrnehmungen, welche der Zeuge K. am 10. Zuli an 
den in Rede jtehenden Bratheringen gemacht hat, it für 
erwiefen anzufehen, daß diefelben an dieſem Tage unge: 
nießbar, verdorben und die menſchliche Gejundheit zu be: 
ſchädigen geeignet geweſen find. 

Dafür, daß diefen Zuftand der Angeklagte Br. bei 
dem PVerfaufe des mehrerwähnten Wallfajjes im Laden 
der Firma M. Br., nicht minder der Angeklagte ©. bei 
Ablieferung des Faſſes an M. gefannt haben, iſt fein 
Anhalt geboten. Von den wifjentlichen Verkaufe ver- 
dorbener Waare würden fie ſich ſchon durd ihr Gejchäfts- 
interefje haben abhalten laſſen. Ueberdies find fie weder 
wegen Zuwiderhandlung gegen das Gejeb, betr. ven Ver— 
fehr mit Nahrungsmitteln, Genußmitteln und Gebrauchs: 
gegenjtänden, von 14. Mai 1879, noch fonft irgendwie 
beitraft. Ein doloſes Vergehen im Sinne von 8 12, 
Nr. 1 de3 eben angezogenen Geſetzes Fann ihnen nicht 
zur Laſt gelegt werden. 

Wohl aber hat jeder der Angeklagten eines fahr: 
läſſigen Gebahrens im Sinne von $ 14, verbunden mit 
$ 12, Nr. 1 diefes Gefeßes ſich ſchuldig gemacht. 

Br. Hatte die felbftitändige Leitung des Gejchäftes 
feiner Ehefrau und damit die Vertretung deijelben. Ihm 
lag daher ob, in dent von ihm verwalteten Geſchäfte 
diejenigen Einrichtungen und Anordnungen zu treffen, 
welche geeignet waren, dem Verkaufe wernorbener und 
gefundheitsschädlicher Waaren ausreihend vorzubeugen 
und nad viefer Nihtung Hin auch jeinem Gejchäftsper- 
fonale die nothwendigen Anweiſungen zu ertheilen. Dies 
hat er fchuldhaft verfäumt. Es entlaftet ihn daher nicht, 
daß er nicht perfünlich, fondern in jeiner Abweſenheit eine 
Berfäuferin der Firma M. Br. das oft erwähnte Wall- 
fab mit Bratheringen, weldhe als Nahrungsmittel don 
Menfchen verzehrt werden follten, an ©.’s Mlarkthelfer 8. 
verfauft hat. Er war verpflichtet, dieſe Verkäuferin an- 
zuweifen, vor der Uebergabe eines folhen Wallfaſſes an 
einen Käufer den Inhalt auf deſſen Güte gehörig zu 
prüfen. Denn er hätte bei Anwendung dev nad) Tage 
der Sache gebotenen Sorgfalt und Aufmerkjamteit vor 
herfehen fünnen und müffen, daß der Snhalt eines ſolchen 
Wallfafjes bis zu den Verkaufe an einen Anderen leicht 
möglicher Weife verderben und gejundheitsichädlich wer- 
den fünne, und zu Vorfichtsmaßregeln der bemterften Art 
ift er im vorliegenden Kalle um jo mehr verpflichtet ge— 
weien, als er — wie feftiteht — diejenige Sendung Wall- 
fäffer mit Bratheringen, von welchen das an K. verkaufte 
eines ift, bereits anı 26. oder 27. Sunt 1856 von Cöslin 
aus empfangen und auf Lager genommen hat und die 
Sommerzeit die Befürchtung einer Verderbniß der Waare 
ihn bejonders nahe legte. 

Sein Anführen, daß eine Prüfung vor dent Verkaufe 
in dem von ihm geleiteten Gejchäfte nicht üblich) gewejen 
und von ihm nicht für erforderlich gehalten worden let, 
entfehuldigt ihn keineswegs. Diefes Verhalten beweift 
vielmehr nur, daß das Verſehen, weldyes den Gegenitand 
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der wider ihn gerichteten Anklage bildet, auf eine all- 

gemeinere Vernaͤchläſſigung der, ſchuldigen geſchäftlichen 

Sorgfalt und auf eine, nicht auf den Einzelfall beſchränkte 

ungerechtfertigte Nichtbeachtung nahe, liegender Gefahr 

zurückzuführen iſt. Den von der erwähnten Verkäuferin 

beſorgten Verkauf hat er ſtrafrechtlich zu vertreten. 

Der Mitangeklagte S, ſucht ſich damit zu entſchuldigen, 

daß er das aͤus dem Br.'ſchen Geſchäfte entnommene 
Wallfaß in dem Vertrauen, er erhalte dort gute Waare, 

zu prüfen unterlaſſen habe. Allein mit Unrecht. Dem 

Zeugen M. gegenüber trat er als Verkäufer perſönlich 
auf. Durch Verkauſchung des Br. ſchen Handelszeichens mit 
dem ſeinigen wollte er ſogar den Schein erwecken, daß 
das Wallfaß aus feinen Vorräthen herrühre. Er wußte 
nicht, wie lange dafjelbe ſchon im Br.'ihen Gejchäfte ge- 
lagert hatte, mußte alfo aud die Möglichkeit einer ver— 
hältnizmäßig längeren Lagerung in das Auge faſſen und 
bei dev Bejchaffenheit dev Waare als einer leicht verderb- 
lichen mußte er unter den obwaltenden, ihm bekannten 
Umftänden die Sorgfalt bethätigen, die Tauglichkeit der 
Bratheringe als Nahrungsmittel zu unterſuchen, indem er 
auch, wozu er fähig war, fi) vergegenwärtigte, daß bie 
Waare leicht möglicher Weiſe verdorben und gejundheits- 
ſchädlich fein Fönne. Unter Außerachtlaffung diefer ſchul⸗ 
digen und thunlichen Vorſicht hat er das Wallfaß an M. 
verkauft und geliefert. 

Nach dem Allem fällt jedem der beiden Angeklagten 
zur Laft, aus Fahrläffigfeit Gegenftände, deren Genuß 
die menfchliche Geſundheit zu beſchädigen geeignet ift, als 
Nahrungsmittel verfauft zu haben, $$ 14, 12 Nr. 1 des 
Nahrungsmittelgeſetzes. 

Bei der Unbeſcholtenheit der Angeklagten erſchien es 
ausreichend, die für dieſes Vergehen vorgeſehene mildere 
Strafart zu wählen. Da Br. wußte, daß das in Rede 
jtehende Wallfaß bereits verhältnigmäßig lange auf Lager 
gewefen war, ftellt er fich ftrafwürdiger ald der Mitan— 
geflagte ©., der hiervon feine Kenntniß hatte, dar, des— 
halb ift für Br. eine Gelditrafe von 75 AM, für ©. eine 
foldye von nur 50 # beftimmt worden. Für den Unein— 
bringlichfeitsfall ijt gemäß 88 28, 29 des Strafgeſetzbuchs 
die eritere Strafe in fechs, Die leßtere in vier Tage Ge— 
füngnig umgewandelt worden. 

Die öffentliche Befanntmahung der Verurtheilung auf 
Grund von $ 16 des Nahrungsmittelgejeßes hat das 
Gericht anzuordnen unterlafen, weil dieje Maßregel für 
das Berichulden der Angeklagten zu hart erichien. 

Dagegen war nad) Vorichrift des 8 15 deſſelben Ge— 
jeßes Die Einziehung des Wallfafjes ſammt Inhalt zu 
verfügen. 

Die Koften des Verfahrens haben beide Angeklagte 
gemäß 88 497, 498 der SOtrafprozeßordnung zu tragen. 

Kongrefle, Merhandlunnen geſetzgebender 
Körperfchaften, Hereine :c, 

Vom 8S— 10. Dezember 1887 fand in Breslau der 
XVI. ſchleſiſche Bädertag ſtatt, dem die Kurorte Alt- 
Haide, Eharlottenbrunn, Cudowa, Flinsberg, Goczalfowiß, 
Görbersdorf, Königsdorf-Jaſtrzemb, Lande, Muskau, 
Neinerz, Salzbrunn und Warmbrunn angehören. 

Aus der zur Erledigung gelangten Tages- Ordnung, 
welhe 21 Borlagen umfaßte, feien folgende Themata 
hervorgehoben: 

Beſcheid des Königlichen Negierungs - Präfidenten zu 
Breslau auf die Petition, betreffend die balneologifchen 
Sahresberichte. — Ueber die Maßregeln Seitens der Kur- 
verwaltungen gegenüber Fällen von Eontagiöfen Erfran- 
fungen in den Logirhäufern. — Die Gefahrenflaffen der 
Unfaliverfiherung in Bezug auf die Bäder. — Mefjungen 
des Ozons rejp. Feitjehung eines beſtimmten Syſtems, 
nach welchem für die Folge gemeffen werden foll. — Vor- 
läufige Mittheilungen über den Erfolg der Hulwa'ſchen 
Methode zur Klärung der Schmutzwäſſer. — Höhen: und 
Zerrain-Surorte, ihr Verhältnig zu einander. — Aus- 
ftellung in Brüfjel, Theilnahme der Bäder. — Balneo- 
technijches. 
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Argentinien. Geſetzentwurf betr. die ſani— 
täre lleberwadung der Einwandererfchiffe. Der 
Präſident der argentinischen Nepublif hat dem Songreß 
der Nation am 21. September 1887 folgenden Gejebent- 
wurf zur Beſchlußfafſſung vorgelegt: 

Art. 1. Die Dampfer und Segelſchiffe, welche 
Einwanderer führen und die Intervention und Die 
Dienste argentinifcher Aerzte annehmen, indent fie 
ihnen die Bafjage I. Klaſſe gewähren, bleiben be- 
freit von der Vorſchrift ded Art. 20 Kap. VI des 
Geſetzes über Einwanderung und Kolonijation dont 
19. Dftober 1875 und können in Beſtimmung für 
die Nepublif diejenige Zahl von Einwanderern auf- 
nehmen, welche das Gejeß der Nation, woher fie 
kommen, geftattet. 

Art. 2. Mitzutheilen ic. 
Die allegirte Stelle des Gejeßes über Einwanderun 

und SKolonifation vom 19. Dftober 1878 (6. Dftober 1876) 
Kap. VI Art. 20 lautet: ur > 

Keines der in den vorhergehenden Artikeln ge- 
nannten Schiffe (nämlich ſolche, welche mindeftens 
40 Paſſagiere 2. oder 3. Klaſſe an Bord führen) 
darf mehr als Ginen Paſſagier auf je zwei Re— 
giftertonnen an Bord führen. \ 

Bon diefer Berechnung werden Kinder unter 
Einen Rahre ausgenommen, welche nicht als Paſſa— 
giere gelten, und Kinder von 1—8 Jahren, welche 
für je Eine Regiſtertonne zählen. 

Die Motive bejagen, daß die lebteitirte Geſetzesvor— 
ſchrift zu jeder Zeit Urfache erheblicher Schwierigkeiten 
gewefen ift, da ſie mit den unter ſich nahezu überein- 
ſtimmenden Einwanderungsgejegen europätjcher Nationen 
in Widerſpruch fich befindet. Von der Befolgung der ge- 
dachten Vorſchrift follen daher die Einwandererſchiffe unter 
der Bedingung entbunden werden, daß fie argentinijche 
Aerzte als Paſſagiere I. Klafje an Bord führen und Die 
Intervention dieſer Aerzte gejtatten, denn „die Genauig- 
feit eines Landesarztes an Bord wird die beſte Garantie 
der Hygiene fein.“ 

Die Eröffnung des von der peruanischen Regierung 
für den 1. November vor. 8. nad) Lima berufenen ſüd— 
und zentralzamerifanijhen Geſundheits-Kon— 
greſſes (vgl. DVeröffentl. 1887 ©. 532) ift auf den 
2. Zanuar 1888 verfchoben worden. 

Nermifhtes, 

Berlin. 
Bolizeipräjidenten. 

Das unter den Namen „Hühneraugen-Extrakt“ ange- 
priejene Geheimmittel, welches in Fläſchchen für 50 Pfennige 
und 1 Darf abgegeben wird, bejteht zufolge amtlicher 
chemiſcher Unterjuchung lediglich aus unreiner — 

— gleichgültige organiſche Subſtanzen braun 
gefärbt iſt. 

Der wahre Werth eines für den Preis von 50 Pfennigen 
verkauften Fläſchchens mit Snhalt beträgt 10 PBfennige. 
i — wird hierdurch zur öffentlichen Kenntniß ge— 
racht. 

Berlin, den 17. November 1887. 

Geheimmittel. 

— 

Das von dem Kaufmann B. Rochow, Lottumſtraße 
Nr. 1B, zum Preiſe von 3 Mark verkaufte „Heilmittel 
gegen Genickſtarre“ iſt nad) amtlich veranlaßter fachver- 
tändiger Unterfuchung eine ſtark wajjerhaltige, loder auf- 
gerührte Seife, welche mit Kampfer und etwas Nelkenöl 
verjeßt ift und nad) der Arzneitare nur einen Werth von 
1 Dart 56 Pfennig hat. 

Das Mittel hat Feinerlei Heilkraft gegen Die Genid- 
ftarre; das Bublifum wird daher vor dem Anfaufe des— 
jelben ernjtlih gewarnt. 

Berlin, den 17. November 1887. 

Redigirt im Kaiſerlichen Geſundheitsamt. — Verlag von Iulins Springer in Berlin. Druck von G. Vernitein in Berlin. 

Befanntmahungen ded 



a, ßniferlihen 
en ericheinen jeden Dienftag. Abonnements 

5 halbjährlich von allen Boftanftalten ÖBoit- 

und Buchhandlungen, jowie von der Verlags- 

Derlag von Sulius Springer in Berlin N,, 

— Veröffentlichungen 

Geſundheitsamtes. 
Inſerate nehmen alle Annoncen-Expeditionen ſowie die Ver— 

lagshandlung zum Preiſe won 30 — für die dreigeſpaltene Petitzeile 

entgegen. Beilagen, von denen zuvor ein Probeexemplar einzuſenden 

iſt, werden nach Vereinbarung beigegeben. 

Monbijouplatz 3 

XII. Jahrgang. Berlin, den 1 u Januar 1888, 

Inhalt. Gefunpbeitsftand, — Bolkskrankheiten in Der Be— 
vitemoche. ©. 33. — CholevaNachriebten. ©. 3. — Erfrantungen 
nad) an Thierlymphe. ©. 33. — neun in deut— 
jchen Städten von 40000 und, mehr none 34. —, Desgl. 
in größeren Städten des Nuslandes. ©. ADS — in 
Berliner Krankenhäuſern. ©. 35. — Desgl. in deutſchen Stadt- und 
Zanpbezirken. ©. 35. — Witterung. ©. 35. — Grundwaſſerſtand 
and Bopdentemperaturen in Berlin und München. ©. 36. — Zeit— 
welige Maßregeln ꝛe. ©. 41. — Ihierjeuchen in Norwegen 1885. 
©. 41. — Thierjeuchen in der Türkei. ©. 41. — Thierjeuchen in Ru— 

mänien 1887, Vierteljahr: 4. — Lungenſeuche in Egypten. 
(SAE PA ende Salkreitiche Maßregeln. ©. 42. — Medizi— 
tee ans ze. (Breußen. Berlin.) Verkehr mit friſcher Kub- 
milch. 43. — Verwendung gifthaltiger SEHEN: ©. 44. — (Rep. 
Ber: Sri) Einfuhr von Schweinen. ©. — (Reg,⸗Bez. Aachen) 
Desgl. ©. 44. — Grland.) r leuro - ee Order, No. XI 
©, 4. — Nechtiprehung. Landgericht Neuwied.) Verkauf petio⸗ 
tiſirten Weines. ©. 45. — ongreffe, Berhnndlungen von gejeß- 
gebenden Rörperfmaften, Vereinen ze, (Sachlen.) Kurpfuicherei 
und Geheimmittelunwefen. ©. 50 — Geſchenkliſte. ©. 50. 

Geſundheitsſtand 
ud Gang der Polkskraukheiten. 

Sn der Berihtswoche find nachſtehende Todesfälle 

und Erkrankungen an Boden, Flecktyphus, Rück— 

fallsfiebevr und epidemifcher Geniditarre gemeldet 
worden? 

Boden: Wien 4, Vororte Wiens 2, Budapeſt 3, 

Prag 19, Trieſt 7, Nom 9, Paris 5, yon, Peters— 

burg je 1, Warſchau 14 Todesfälle, Reg.Bez. 

Marienwerder 3, Wien 16, Budapeſt 4, ‘Petersburg 
3 Erfranfungen. 

Flecktyphus: London, Betersburg je l Todes- 
fall; Betersbing 2 Erkrankungen. 
Rückfallsfieber: Petersburg je 1 Todesfall 
und Erfranfung. 

Epidemiſche Genicdjtarre: Reg.Bez. Marien- 
werder 1 Erkrankung. 

Im Uebrigen find bejonders hervorzuheben : 

Unterleibstyphus: Berlin 8, Hamburg 13, 

Paris 33, London 28, Petersburg 15 Todesfälle; 

Berlin 24, Hamburg 244, Petersburg 146 Er— 
franfungen. 

Kindbettfieber: London 10 Todesfälle 
Majern: Hamburg 17, Budapelt 10, Paris 14, 

Edinburg 15, London 25, Chriftiania 24, Peters- 
burg 12 Todesfälle; Berlin 107, Hamburg 137, 

Reg.-Bezirte Aachen 140, Düſſeldorf 274, Königsberg 
126, Schleswig 118 und Trier 141, Wien 128, Bu- 
dapeſt 143, Edinburg 271, Kopenhagen 89, Chriſtiania 
336, Petersburg 83 Erkrankungen. 

Scharlach: Wien 8, Dublin 9, London 37, 

Warſchau 10 Todesfälle; Berlin 50, Hamburg 20, 
Nürnberg 33, Wien 37, Edinburg 24, Kopenhagen 

55, Stodholm "26, Chriſtiania 19, Betersburg 32 

Erkrankungen. 

Diphtherie und Croup: Berlin 24, Breslau 
18, Nürnberg 11, Wien 12, Paris 48, — 42, 
Chriftiania 12, Kopenhagen 9, Reteröburg 19 TodeS- 

fälle; Berlin S6, Breslau 34, Hamburg 35, Nürn- 
berg 40, Reg.-Bez. Dülfeldorf 114, Reg.Bez. Schles— 

wig 198, Kopenhagen 52, Stodholm 24, Chrijtiania 
46, Betersburg 56 Grhrankungen. 

Keuchhuſten: Baris, Dublin je 9, London 120 

Todesfälle; Hamburg 32, Wien 21, Kopenhagen 
39 Erkrankungen. 

Sholera- Naßristen. Süd-Amerifa. 

Einer Nachricht vom 25. November v. 3. zufolge iſt Die 

Cholera in Santiago (Chile) wieder in Beſorgniß 
erregender Weiſe aufgetreten. Am 21. November 

wurden daſelbſt 18, am 23. 27 und am 24. 23 Cho— 

leva-Todesfälle gemeldet. Auch in einer Vorjtadt 

von Valparatjo joll die Seuche unter Eifenbahn- 

arbeitern mit Heftigfeit ausgebrochen jein, und in 

der Stadt Duillota (Brovinz Valparaiſo) mehrere 

Erkrankungen verurſacht haben. 

Bericht über Erkrankungen, welche im Jahre 
1887 nad Verimpfung von Thierlymphe aus 
| dem Privat-Impfinſtitut Des Dr. H. Protze zu 

Elberfeld in mehreren Theilen Preußens 
beobachtet worden find, 

Anläßlich einer Benachrichtigung aus Glogan, 

daß daſelbſt mehrfach Hauterkrankungen bei jolchen 

Smpflingen beobachtet jeien, welche mit Thierlymphe 

aus der Anjtalt des Dr. Broße zu Elberfeld geimpft 

worden waren, ordnete die Königliche Regierung zu 

Düffeldorf unter dem 15. Juni v. J. Grmittelungen 

bezüglich jener Lymphe an. Dabei ergab fi), daß 

au in Elberfeld nah Verwendung von Protze'ſcher 

Thierlymphe ähnliche Krankheitsericheinungen vor— 
(Sortießung auf Seite 36.) 
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Sterblichkeitsvorgänge in größeren Städten des Auslandes. 

35 — 

Woche vom 1. bis 7. San, 1888. 
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Ans Berliner Kranfenhänfern gemeld. Erfranfug. 
(Königliche Charite, Stäptiiches Krankenhaus im Friedrichshain, 
St. Hepwigs- Krankenhaus, Bethanien, Städtiſches Krankenhaus zu 
Moabit, Elijabeth - Kranfenbaus, Lazarus - Krankenhaus, Auguſtä— 

> Hospital, Jüdiſches Krankenhaus) 
für die Woche vom 1, bis 7, Januar 1888. 
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Aus Dentjch. Stadt: u. Yandbez. gemeld. Erfranfıg. 
laut Mittheilung der Königlichen Sanitäts-Kommiffton zu Berlin, 
Res ſtatiſtiſchen Amtes der Stadt Breslau, Des Aerzte-Vereins zu 
Frankfurt a. O. des Medizin.-Suipeftorats zu Hamburg, des Vereins 
für öffentliche Gejunpheitspflege zu Nürnberg, der betreff. Königl. 
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Reg.-Medizinalräthe und Fürſtlich Reußſſchen Phyſikats-Bezirksärzte. 

Witterungs-Nachweis für die Woche vom 1. bie 7. 
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Sanıar 1888. 
Nah Beobachtungen der landwirthichaftlichen Hochſchule in Berlin und der meteoxologiihen Centralftation in München. 
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Münden — 10 | -89 | 7218 | 7208 | 719,7°| 100 85 94 — OÖ 0,5 

SR: —71 |\—110 | Tısı | 7188 | 720,8 97 96 gL — (0) 0,0 
0 —10 |-232 | 730 | 7935 | 741 90 78 86 _ Ö 0,4 
Th, 29 | -—40 | 7249 | 7258 | 726,8 94 93 94 37 W 0,9 

1) Wegen etwaiger an Pocken, Flecktyphus, Cholera (asiatica) und Veit vorgekommenen Todesfälle bezw. Erkrankungen vergl. den Tert 
auf Der eriten Seite. — ?) Die Beobachtungen des Luftdrucks und der relativen Feuchtigkeit der Luft erfolgen um 8 br Morgens, 2 Uhr 
Mittags, 8 Uhr Abends (in Berlin jeit dem 1. Sanuar d. S. um 7, 2 und 9 Uhv). — ®) Einfchl, Nuhr. — *) Außerdem 1 Fall won Scharlach - 
Diphtherie. — ) Für die vorige Woche werden nachträglich 2 Erkrankungen an Diphtherie gemeldet. — ©) Die Angaben aus den Kreisphyſikaten 
Eckernförde und Lütjenburg fehlen. 



Grundwaſſerſtaund und Bodentemperaturen 
in Berlin und München“) 

im Monat November 1837. 

Srundwaflerftand: nach Mittheilungen der ftänttichen Deputation 

für die Verwaltung der Kanalijationswerfe zu Berlin und Des 

hygieniſchen Suitituts zu Miinchen. * 

Bodentemperaturen: nach Mittheilungen der landwirthſchaftlichen 
Hochſchule zu Berlin und des hygieniſchen Inſtituts zu München. 

Bezeichnung Grundpwasjerfttang 
Der i - —— BER En e 

2 = | — 

Beobachtungs— ie 
Station am am am | am E27 drig⸗ — 

en [| 98 le 
Nummer MA el. 28. \ ſter aE| 

des Stand- November im Monat ® 

rohrs 2c.) ne Mm m m m | m m 

Berlin. 

Nr. XVII. * IB 

Elſaſſerſtr. 1.| 30,74 30,75.30,73| 30,74 | 

Nr. XV. 
Charlotten⸗-u. 
Leipziger Str. | 31,05 31,06 31,07 31,03 | 31,05 

Nr. XXV. 
Köpnieer und | 
N.Safob-Str. | 31,41 | 31,40 | 31,41 | 31,41 31,42 31,36, 31,40 | 

NIX _ | | 
Vor dem In— | 
validenpark .| 30,52 | 30,52 | 30,54 | 30,55 0,55 30,52 30,53 

München. 
Hygieniſches 
Inſtiipg Me 515,144 515,144 

B tue? 

ne am 1.Nov. 8 Uhr Morg. | am 15. Nov. 8 Uhr Morg. 
der — nur ei 

Beob- ET imeiner Tiefe 15 in einer Tiefe 
achtungs- 73 von SE von 
Station E30 |%|% | 1 )1%E8|0 | %!%| 1 |1% 

82|mıim|Imımım —55 um | nen an nn | 1m 

2C.,2C.19C2,9C2 1°C. 12°C} °C} 20.1.0011 0C7] °C °C, 

Berlin. | 
Landwirth⸗ | 

ichaftliche | | 
Hochſchule 15,4 | 40 | 84 55| 82 9,9| 1,3 0,0| 75 | 56 | 87| 9,8 

Miinchen. | | | | 
Hygieniſches | 

Inſtitut | | | 
Sindlings- | 
Itraße 34.22 | 24| 61| 58| 82| 981 20113 | 40| 51| 74] 86 
5) Die Grundwafferftände find ausgedrückt in Metern über 

dem Normalnullpunkte, welcher für Berlin der Amfterdaner 
Pegel, für München Der Spiegel des mittelländiichen Meeres it. 

gefommen waren, wie die in Glogau beobachteten, 
und daß aus diefem Grunde in Elberfeld die öffent— 
lichen Impfungen für Erſtimpflinge bis auf weiteres 
eingeſtellt waren. 

Ueber den Betrieb der Lymphgewinnungs-Anſtalt 
des Dr. Protze ſprach ſich der unter dem 19. Juli 
v. J. ſeitens der ſtädtiſchen Verwaltung erſtattete 
Bericht dahin aus, daß derſelbe nach den gutacht— 
lichen Aeußerungen des Kreisphyſikus Geh. Sanitäts— 
Rath Dr Feldmann und des Chefarztes des jtädti- 
ſchen Krankenhauſes Dr. Künne ein geregelter und 
den ſanitären Anforderungen entſprechender ſei. Der 
Thierarzt I. Klaſſe Janſen, Verwalter des ſtädti⸗ 
ſcheu Viehhofs zu Elberfeld, welchem die Unterſuchung 
der Kälber in der Lymphanſtalt des Dr. Protze ob- 
liege, habe befundet, daß die Unterfuchungen der zur 
Smpfung gelangenden Thiere von ihm regelmäßig . 
jowohl vor der Impfung als auch nad) der Ab— 
ſchlachtung vorgenommen würden, und daß dies auch 
bei dem Kalbe Nr. 8, welches die in Rede ſtehende 
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Lymphe geliefert habe, geſchehen ſei. Er revidire in 
der Anſtalt des Dr. Protze den Stall und die Thiere 
zeitweiſe und habe hierbei die Ueberzeugung gewonnen, 

daß bei dem ganzen Impfakte die größten Vor— 

ſichtsmaßregeln (bezüglich Reinlichkeit, Desinfektion, 

Streu ꝛc.) getroffen würden. — 
Inzwiſchen wurde bekannt, daß in mehreren Ort— 

ſchaften des Kreiſes Schlawe, wo am 24. Juni die 

öffentlichen Impfungen ebenfalls mit Thierlymphe 

des Dr. Protze ausgeführt waren, ſämmtliche Erſt— 

impflinge, ſowie einige Wiederimpflinge am 4. Tage 

nach der Impfung an einem Hautausſchlage erkrankt 

waren, welcher in verſchiedenen Fällen auf nicht 

geimpfte Perſonen ſich verbreitet hatte. Aus mehreren 

anderen preußiſchen Kreiſen gingen in der Folge eben— 

falls Nachrichten über das Auftreten von Hautkrank— 

heiten nach der Impfung ein, welche ſämmtlich auf 

die Protze'ſche Lymphe ſich zurückführen ließen. — 

Mit Rückſicht darauf, daß die Ausbreitung und 

der Charakter der Erkrankungen in den verſchiedenen 

Kreiſen mehrfache Abweichungen haben erkennen laſſen, 

erſcheint es zweckmäßig die Vorkommniſſe in den ein— 

zelnen Kreiſen getrennt zu beſprechen: 

1. In Demmin, wo anſcheinend Ende April 

Protze'ſche Lymphe zu VBorimpfungen benußt worden 

war, hatten fich, wie in einem von Dr. Protze ver— 

öffentlichten Berichte *) mitgetheilt wird, die Puſteln 

ſehr ſchön und regelmäßig entwicelt, jo daß der be— 
treffende Smpfarzt, Dr. B., die Kinder eines ganzen 
Termins davon impfte, 

Dr. Broße, „über die Erkrankung der fünf Vor— 
impflinge nichts gemeldet wird, erkrankten viele von die— 

ſen geimpfte Kinder unter den Symptomen der impetigo 

contagiosa, ein ganzer Termin, mit Lymphe von 

„Während mun,“ jchreibt 

u. ee Se 

demjelben Stammimpfling geimpft, blieb dagegen 
geſund. Weitere Erkrankungen von mit derjelben 

Lymphe geimpften Kindern famen nicht vor.” Aus— 

führlichere Mittheilungen über diefe Erkrankungen in 

Demmin fehlen biS jekt. 

2. Im Kreife Schlawe war am 24. Sunt d. G. 
in den Ortſchaften Kummerzin, Dubberzin, Schlönwitz, 

und Frangen die Impfung durch den Smpfarzt Dr. M. 

aus Schlawe mittelit Thierlymphe (Lymphpaſte), be= 

zogen von Dr. Broße in Elberfeld, ausgeführt. Am 

4. Tage nach) der Impfung erkrankten ſämmtliche 
Erſtimpflinge (die Zahl iſt nicht angegeben) und auch 

einige Wiederimpflinge an einem allmählich über die 

Arme ſich ausbreitenden Ausſchlage, welcher theils 

al3 Pemphigus, theils als Duaddel-Ausichlag, theils 

als Impetigo-Knötchen, theils endlich als Herpes 

ſich dargeftellt haben joll. Anfangs Zult verbreitete 
jich bet fait allen Kindern ein als Impetigo bezeih- 

ee ae N N ) VER 

neter Ausſchlag über den Rücken, während die zuerit 

befallenen Stellen zum Theil bereitS mit Hinterlaffung 

fupferrother Narben ohne Subjtanzverluft geheilt 

*) Dr. 9. Protze, Bericht über die in diefem Sommer 
nad) Impfung mit animaler Lymphe aufgetretenen Haut: 
affeftionen. Elberfeld 1887. 



waren, zum Theil noch flache Geſchwuͤre zeigten. In 
der Ortſchaft Franken wurde der Ausſchlag auch in 

zwei Familien von den Kindern auf nicht geimpfte 

Perſonen übertragen. In einer diefer beiden Familien 
wurden jämmtliche Angehörige mehr oder weniger 

von dem Ausjchlag befallen, welcher bei ihnen etwa 

9 Tage nad) der Impfung eines Kindes aufgetreten 

fein fol. Der Verlauf der Krankheit war in den 

bezeichneten Ortſchaften ein günſtiger, wenn auch die 

Kinder zu Anfang gefiebert, an Appetitloſigkeit ge— 
litten und wenig geichlafen hatten. 

Nachdem das Fieber verſchwunden war, Jcheuerten 

fih die Kinder viel und waren unruhig; Erwachſene 

Elagten über ſtark brennende Empfindungen an den 
von dem Ausjchlage betroffenen Hautjtellen. — Bon 

dem Kreisphyfifus des Kreifes Schlawe wurde Die 

Krankheit Für identifch gehalten mit der im Jahre 

1585 auf der Inſel Rügen beobachteten Ausschlag: 

franfheit*) und einer ähnlichen hartnäckigen Haut— 

affeftion, welche in Sydow (Kreis Schlawe) ebenfalls 

im Sahre 1885 im Anſchluß an die Smpfung beob— 

achtet wurde und über welche demnächſt gelegentlich 

der Mittheilungen über die Ergebniſſe des Impf— 
gejchäftes im Sabre 1885 in den „Arbeiten aus dem 
Katjerlichen Geſundheitsamte“ berichtet werden wird. 

Wenn nun auch ernftlichere Bedrohungen des 
Lebens oder der Gejundheit dur den fraglichen 

Impfausſchlag kaum zu befürchten ftanden, jo wur 

den jeitens der Königlichen Regierung zu Göslin 

doch alsbald Erimittelungen darüber angeordnet, ob 
‚ähnliche Folgen der Impfung noch in anderen Ort— 

ſchaften des Schlawer Kreijes ſich bemerkbar gemacht 

hätten. Noch bevor diefe Ermittelungen abgeſchloſſen 

waren, ging die Anzeige ein, daß jowohl in der zu 

demſelben Impfbezirk, wie die oben genannten Ort— 

Ichaften, gehörenden Gemeinde Freetz, als auch in den 

zu dem Impfbezirke eines anderen Arztes, des Dr. ©. 

in Zollnow, gehörigen Gemeinden Crangen, Bulfin 

und Bojenz diejelbe Ausſchlagskrankheit aufgetreten 

fei, jowie daß in Free ein Kind und in Grangen 

drei Kinder an den Folgen jener Krankheit geitorben 
ſeien. Es wurde nunmehr von der Königlichen Re— 

gterung zu Cöslin der Vertreter des beurlaubten 

Regierungs-Medizinal-Raths in den Kreis entjandt, 
um auf Grund eigener Informationen Bericht zu 

erjtatten. Das Ergebniß der von dem genannten 

Beamten in Gemeinjchaft mit dem Kreisphyfifus des 

Schlawer Kreifes angeitellten Ermittelungen war im: 

wejentlichen folgendes: 

Am 20. Juni 1887 fand in der Ortſchaft Crangen 
die Impfung von 20 Erſt- und 15 Wiederimpflingen 

mit Thiers&ymphe Statt, welche von Dr. Broße be- 
zogen war, und zwar nach Zujag reinſten Glycerins. 

Meiſt Ihon am 2. Tage darauf entwidelte ſich nach 

Ausjage der betreffenden Mütter über jedem Impf— 

*) Bergl. Veröffentl. 1885 II ©. 272 und 316, fowie 
1856 ©.5 und 36. 

ſchnitte ein mit heller Flüſſigkeit gefülltes Bläschen, 
welches allmählich an Umfang zunahm und mit deu 

Nahbarbläschen zufammenfloß. Dann plakten diefe 

Bläschen und entleerten ihren Inhalt, jo daß am 

7. Zage (Reviſionstag) an den Impfſtellen anftatt von 

einander getrennter Puſteln nur eine dev Oberhaut be- 

raubte, von einem größeren oder Fleineren gerötheten 

Hofe umgebene nällende Stelle wahrzunehmen war. 

Anffallende Kranfheitsericheinungen jollen dabei nicht 

zu Tage getreten fein, vielmehr trodneten die be= 

ihriebenen Stellen bald ein und binterlteßen jtatt 

einer Narbe einen heller oder dunkler gefärbten vothen 

led. Don letzterer Thatſache hat ſich der in Ver— 

tretung des Reg. Med. Rathes entjandte Kreise 

phyſikus bet vielen Geimpften aus eigener Anfchauung 

überzeugen können. — Zwiſchen dent 11. und 14. 

Tage nad) der Impfung ftellte jich ferner bei ſämmt— 

lihen Erſt- und bei 5 Wiederimpflingen in Grangen 
Fieber ein, und es entwickelten fich zunächſt in der 

Nähe der Smpfitellen Bläschen mit wäfjerigem, ſpäter 

eiterigent Inhalte. Bon hier aus verbreitete jich der 

Ausschlag auch Über den übrigen Körper. Im Ge— 

fiht erihien er häufig an den Naſenflügeln und dem 

Mundſaume, verbreitete ſich an den Grtremitäten - 

nicht nur über die Stred-, jondern auch über die 

Beugeſeiten und verfchonte auch die behaarte Kopf- 

haut nicht. Die Bläschen blieben theils von ein- 

ander getrennt, theils vereinigten fie ſich zu größeren 

Blaſen. Nah Eintrodnung des mehr oder weniger 
getrübten Inhaltes bededten fie ſich mit Borken, um 

nach Abfall der letzteren einen rothen Fleck oder eine 

abjondernde Fläche auf meiſt nicht verhärtetem Boden 

zu hinterlaffen. Die Krankheit zog ſich dur) das 

allmähliche Fortichreiten des Ausichlages und durch 

wiederholten Ausbruch an ſchon abgeheilten Stellen 

in die Länge, jo daß fie noch Ende Auguft in ihren 

verichiedenen Stadien beobachtet werden fonnte. 
Theils neben dieſer als Impetigo, Ekthyma oder 

Pemphigus bezeichneten Hautkrankheit, theils ohne 

diefelbe zeigten jich bet einer Anzahl von Individuen 

noch andersgeitaltete Ausſchläge, welche ebenjo wie die 

bereits bejchriebenen ausnahmslos ein jtark juckendes 

und brennendes Gefühl hervorriefen. Es waren dies 

Duaddeln, ferner — namentlich bet Erwachſenen — 

gruppenweiſe, mit Borliebe am Kinn und den Augen 

lidern auftretende bis linſengroße Bläschen mit 

hellem Inhalt (herpes), endlich Papeln und bei ein= 

zelnen Individuen falt varizellenartige Formen. 

Von den zuerſt erkrankten Geimpften wurde der Aus— 

ſchlag, über deſſen anſteckende Natur unter diejen 

Umständen ein Zweifel nicht bejtehen konnte, zunächit 

auf Familienmitglieder und dann auch auf andere 

Individuen übertragen. Einen Hauptverbreitungs: 

weg bildeten die Schulen. 

Die Zahl der von dem Ausfchlage tır den ſämmt— 

lichen betroffenen Ortichaften unmittelbar oder mittel- 

bar befallenen Individuen fonnte wegen der gerade 

im Gange befindlichen Erntearbeiten nicht fejtgejtellt 



werden; daß fie eine große war, ging indeß aus den 

Berichten hervor. 
Ernftlichere Bedrohungen des Lebens oder der 

Geſundheit durch den Ausſchlag wurden, wie erwähnt, 

anfangs überhaupt kaum befürchtet. ES find indeß 
ipäter (bi3 zum 17. September v. 3.) vier Todes— 

fälfe, davon 3 in der Ortſchaft Crangen und 1 in 
der Ortſchaft Freeß, bei mit dem Ausſchlage behaf— 

teten Kindern eingetreten, betreffs derer jedenfall die 

Möglichkeit, daß der tödtliche Ausgang auf den 

Ausihlag zurückzuführen ift, fi nicht von der Hand 

weiſen läßt. Die Beurtheilung diefer Fälle it, wie 

vorweg bemerkt ſei, Deswegen ſehr ſchwierig, weil die 

Angaben über die dem Tode vorangegangenen Krank- 

heitserſcheinungen faſt ausschließlich von Laien her- 

rühren. 
Bon den vier gejtorbenen Kindern war nur eins 

während der fraglichen Smpfperiode geimpft, nämlich 

ein 11% Monat altes Kind in Grangen, welches 

nad der am 20. Juni v. 8. jtattgehabten Impfung 

der Befchreibung der Mutter zufolge an pemphigus— 

artigem Ausfchlage erkrankt war, ohne daß ausge- 

breitete Geſchwürsbildung fich gezeigt hätte. In der 

Folge find Krankheitsſymptome anfcheinend Hauptiäch- 

lih von Geiten der Athmungsorgane hervorgetreten. 

Am 14. Auguſt, aljo fait zwei Monate nach der 

Impfung, jtarb das Kind plößlich, nachdem es kurz 

vorher noch Nahrung zu fi) genommen hatte. Be— 

merkt jet, daß in derjelben Familie noch drei andere 

Kinder an einem Ausfchlage erkrankt waren, welcher 

bei der Beſichtigung am 27. Auguſt zum Theil in 
der Heilung begriffen war. 

Die drei fibrigen geitorbenen Kinder, welche, wie 

erwähnt, ohne jelbjt vorher mit der fraglichen Lymphe 

geimpft zu fein, an dent Ausfchlage erkrankten, waren 
folgende: 

a) Ein uneheliches Kind in Free, welches acht 

Zage nach der Geburt und zwar nach einer oder 

mehrmaliger Anweſenheit von mit dem Ausjchlage 
behafteten Kindern einen ausgedehnten Blaſenaus— 
Ihlag befam, ohne daß die Mutter irgend einen 
Ausſchlag gehabt hat. Nach weiteren acht Tagen 
veritarb das Kind. 

b) Ein 2% Sabre altes Kind in Stangen ers 
krankte etwa 3 Wochen nach der Eritimpfung einer 
Schweiter an einem Ausjchlage, über deſſen Natur 
Sicheres nicht zu ermitteln geweſen it. Als der 
Ausſchlag im Abheilen begriffen war, traten Krank— 
heitserſcheinungen auf, welche ihrer Beſchreibung nach 
auf ein Ergriffenſein der Athmungsorgane ſchließen 
ließen. Nachdem dieſe Erſcheinungen ungefähr acht 
a — während welcher eine ärztliche 

ehandlung nicht ſtattgefunden hat, trat plötzlich am 
9. Auguſt der Tod ein. | 

c) Ein 6 Jahre altes Kind, Schweſter des vor— 
hergehenden, erkrankte kurze Zeit nach demſelben. An 
einem nicht genauer feſtgeſtellten Tage im Auguſt 
wurde es von dem Kreisphyſikus mit einem Impetigo— 

artigen Ausſchlag behaftet vorgefunden, welcher na— 
mentlich die behaarte Kopfhaut, die rechte Schulter 

und den rechten Oberarm einnahm. An der hinteren 

Seite der rechten Schulter befand ſich ein S cm im 

Durchmeſſer Haltendes Geſchwür mit jpedigem Grunde 
und theilweife zerfreffenen Rändern. Der rechte 

Oberarm war geihwollen. — Weber den weiteren 
Verlauf der Krankheit liegen nur Angaben der Eltern 

bezw. des Lehrers vor, nach welchen die Entzündung 

am Arme in Giterung übergegangen ilt, und ver— 

mehrte Speichelabfonderung, jowie Ausfluß aus dem 

rechten Gehörgange eingetreten find. Das Kind joll, 
nachdem es bis dahin bet vollem Bewußtſein geweſen 
war und nur über Schmerz in den Armen geklagt 
hatte, ziemlich plößlicd am 19. Auguſt gejtorben fein. 

Bei der am 26. deſſelben Monats vorgenommenen 

gerichtlichen Obduktion der erhumirten Leiche fanden 

die Obducenten als Todesurſache biutigsferöfe Er— 

güſſe in den Bruſtfellräumen, dem Herzbeutel und 

der Unterleibshöhle und gaben ihr Urtheil u. a. da— 
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hin ab, daß fie die Möglichkeit der Entjtehung jener 
Ergüſſe durch den bejchriebenen Ausſchlag, ſowie 

durch das freiiende Schultergefhwir fir nicht aus— 

geichlofjen hielten. 

Außer den beiden vorstehend unter b und e aufs 

geführten gejtorbenen Kindern der B.'ſchen Cheleute 

litten dieſe jelbjt, jowie 4 andere Kinder der Familie 

an dem gleichen Hautausſchlage. 

Tochter ſoll ſpäter in ähnlicher Weife wie die ge- 
ftorbenen Geſchwiſter erkrankt fein. 

3. Aus Ologau liegen weitere Nachrichten außer 
den Eingangs diejes Berichtes erwähnten nicht vor. 

4. Sn Düben (Kreis Bitterfeld) erfrankte nad) 

einer Mittheilung in dem oben angeführten Berichte 

de8 Dr. Broße Ende April v. 3. ein mit der in 
Rede stehenden Lymphe geimpftes Kind an einem 

Hautausſchlage, während zwei andere mit derjelben 

Lymphe geimpfte Kinder gejund blieben. 

ei: 

Heddinghaufen, Suttrop, Kallenhardt, ſowie in der 

Stadt Warftein des Kreifes Arnsberg find bei dem 
vorjährigen öffentlichen Smpfgeichäfte ebenfalls zahl: 

reihe Erkrankungen der Smpflinge in Folge der 

Impfungen mit der von Dr. Vroße - Elberfeld ge- 
lieferten animalen Lymphe beobachtet worden. 

Lymphe war am 21. Juni von Dr. Protze bezogen 

und vom 25. bis 28. Juni verimpft worden. 
Bei der Nachſchau zeigte fih Erfolg bei: fat 

jämmtlichen Impfungen und Wiederimpfungen; doc) 

wurde bet den Grjtimpfungen, weniger bei den 
Wiederimpfungen, eine verhältnigmäßig ſtarke Ne 

aktion in der Mehrzahl der Fälle beobachtet, indem 

die Haut in der Umgebung der Smpfpufteln in mehr 

oder weniger großer Ausdehnung ehr jtarf geröthet 

und entzündlich infiltrirt war. 

Erjeheinungen waren jedoch nicht vorhanden. Nach 
Angabe dev Mütter — der Impfarzt jah die Impf- 

Eine 7jährige 

Im Kreiſe Lippſtadt und zwar in 

der Stadt Rüthen und den Ortſchaften Langenſtraße, 

Die j 

Bejorgniß erregende _ 



linge mit wenigen Ausnahmen fpäter nicht mehr — 

hat ſich num diefe Entzündung der Haut in der Um— 

gebung der Impfpuſteln nach der Nevifion och ge- 

steigert, die Puſteln fingen an ſtark abzujondern, 

flojfen zufammen, und vielfach trat in der zweiten 

Woche nach der Impfung ein bläschenförmiger Aus- 

ichlag auf, der fi) über den geimpften Arm, über 

Bruſt, Geficht und Hals, oft auch über den ganzen 
Körper erjtredte und der mit Hinterlaffung rother 
Flecken beilte. 

Diejer Ausſchlag ging in einzelnen Fällen auch 

auf die Mutter des geimpften Kindes oder auf die 
Geſchwiſter über, verlief aber überall leicht, ohne 

Sieber und jonjtige Krantheitsiymptome und ohne 

irgend welche ſchädlichen Folgen zu hinterlaffen. 

Ein wirkliches Eryſipel jcheint, abgejehen von 

einem aus Heddinghaufen gemeldeten tödtlich ver- 

laufenen Kranfheitsfalle, der dem Berichte zufolge 

binfihtlih der Diagnoje jedoch zweifelhaft ift, nicht 

vorgekommen zu jein, dagegen traten bei zwet jtarf 

fiebernden Eritimpflingen in Rüthen Krämpfe auf, 

die aber in Genejung übergingen. 

Der Kreisphyfifus Dr. R. in Lippſtadt fand bei 

den am 7. und 8. Augujt cr, alſo 6 Wochen nad 

der Smpfung vorgenommenen Unterjuchungen bei 

fait ſämmtlichen Erjtimpflingen tiefe und ausgedehnte 

rothe Smpfnarben, in vielen Fällen durch Zuſammen— 

fliegen der Puſteln entjtandene größere Narbenftellen 
mit buchtiger Begrenzung, deren ganze Bejchaffenheit 

auf eine länger beitandene Eiterung der Smpfitellen 

Ihliegen ließ. In ſämmtlichen Fällen war aber 

dieje Eiterung abgelaufen, und feinerlet Entzündung 

in der Umgebung der Narben mehr vorhanden, in 

einigen Fällen waren die Impfſtellen noch von 

trocknen, bräunlichen Kruften bededt. 

Spuren des vorher vorhandenen Ausſchlags 

zeigten ſich noch bei mehreren Kindern in rvothge- 

färbten Hautjtellen von Linjen= bis Erbjengröße, an 

denen die Haut aber im Uebrigen wieder eine ganz 

normale Beichaffenheit hatte ohne irgend welche 

Narbenbildung, Sekrete oder ſchuppige Auflagerung. 

Bet einzelnen Kindern war der Ausichlag noch 

nicht joweit abgelaufen; es fanden fich bei diejen 

vielmehr neben flachen, trodnen Schorfen noch ver- 

einzelte, theils waſſerhelle, theils mit Eiter gefüllte 

Bläschen. 

Ein ähnlicher Ausſchlag konnte auch bei einigen 
nicht geimpften Kindern, Geſchwiſtern der Impf— 

linge, beobachtet worden. 
Bei den Wiederimpflingen war die Impfnarbe 

weit weniger ausgebildet, und keine Spur von Aus— 

ſchlag mehr vorhanden. 
In Warſtein war am 8. Juli geimpft, und ſind 

daſelbſt bei 11 Kindern ähnliche Krankheitserſchei— 
nungen fonjtatirt worden, die aber ſämmtlich leicht 

verliefen. Nur bei einem Kinde hatten fich diefelben 

über den ganzen Körper verbreitet und ſchwebte das 
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Kind bei der am 29. Juli ex. durch den Kreisphyſikus 

vorgenommenen Unterſuchung noch in Lebensgefahr. 

Indeſſen tft diefer Fall, wie der Bericht hervorhebt, 

hinfichtlich der Diagnofe auch nicht ganz ficher, da 
die Berhältniffe, unter denen das einjährige Kind 

lebte, als günjtige nicht augejehen werden fonnten. 

7. Sn Elberfeld, wo die öffentlichen Smpfungen 

ebenfalls mit Protze'ſcher Thierlymphe ausgeführt 

waren, zeigten ſich gelegentlich der Nevifion am 

29. Juni d. J. bet einer großen Zahl von Impflin— 

gen an Stelle regelmäßig entwicelter Puſteln mehr 

oder weniger große Wundflächen, welche eine dünne 

Flüſſigkeit abſonderten. Dabei waren die Oberarme 

gejchwollen, geröthet und ſchmerzhaft. In einigen 

Fällen fanden fih auch die Achjeldrüfen geichwollen. 

Einem unter dem 5. Augujt v. J. erjtatteten Be— 

richte des Königlichen Kreisphyſikus im Elberfeld ift 

noch folgendes zu entnehmen: — 

„Es find bei weiten nicht alle Impflinge ex- 
frankt, annähernd wohl ", der zur Zeit Geimpften; 

bei einigen Smpflingen zeigten fich erſt in der 2. bis 

3. Woche nach der Smpfung die Krankheitserſchei— 

nungen. 

Auch auf gejunde, früher geinpfte Kinder und 

Erwachſene fanden MWebertragungen der Krankheit 

jtatt. Sm Ganzen mögen wohl bei 200 Erkrankun— 

gen vorgefommen jein. Kalt alle Erfranfte find her- 

geitellt, und bei Keinem iſt meines Wiſſens ein Nach— 

theil geblieben. 

Die Erkrankten waren nicht von einem Impf— 

arzte, vielmehr zu faſt gleichen Theilen von den 

Smpfärzten Dr. B. und Dr. K. geimpft worden und 

zwar unter genauer Befolgung der beſtehenden Vor— 

Ichriften. 

SH habe die Erkrankten zuerſt bet der Reviſion 

zu Geſicht befommen; nad) Angabe der Mütter haben 

die Impfſtellen in den erjten Tagen nach der Impfung 

nichts Außergewöhnliches dargeboten; erſt am 5. bis 

6. Tage habe ih um die Smpfitelle eine größere 

härtere Geſchwulſt und vermehrte Röthe und Schmerz— 

baftigfeit, verbunden mit erhöhter Temperatur des 

ganzen Körpers, Appetitmangel und Schlaflofigkeit 

eingejtellt,; dann haben ſich erjt auf und um die 

Boden und in den folgenden Tagen erit in näheren, 

allmählich in weiterem Umkreiſe um dieſelben Blajen- 

bildungen, und bejonders da eingejtellt, wohin von 

der Slüffigkeit dev Blafen hingefommen war. 

Die meilten der Erkrankten genafen in jechs bis 

acht Tagen, bei einigen dauerte, unter fortwährender 

Bildung neuer Blaſen und unter Vebergang der ges 

platten Blajen in. eiternde Geihwirsflächen, Die 

Krankheit bis in die 3. und 4. Woche. 

Bei feinem Nevaccinaten hatte ſich die Krant- 

heit gezeigt; wir haben deshalb die Revaccinationen 

fortgejeßt und jeßt beendet, und hat ſich Überhaupt 

bei den Revaccinirten bis zum Schlufje fein Erkran— 

fungsfall gezeigt." 
8. Bezüglich der Erkrankungen in Barmen hat 

der dortige Königliche Kreisphyſikus durch das Ober— 



bürgermeiiteramt bei jämmtlichen Aerzten de3 Stadt- 

freifes Nachfragen veranlaßt, über deren Ergebniſſe 

ex unter dem 10. September v. 3. berichtete. Hier- 

nach hat fich ergeben, daß etwa 74 Erſtimpflinge 

und 12 Revaccinirte und 8 von den Geimpften An— 

gefterfte im ärztliche Behandlung gekommen find, 

darunter 11 Fälle in beſſer fituirten Familien. 

Im Allgemeinen gejtaltete fih der Ausjchlag, 

wenn er während der Entwidelung der Vaccine auf- 

trat, dem Pemphigus ähnlich, wiederholt mit nefro- 

tiſcher Zerſtörung ſelbſt tieferer Hautſchichten, — 

wenn nachher, was meiſtens der Fall war, als 

Impetigo contagiosa. Derſelbe verbreitete ſich meiſtens 

weiter als um die Impfſtelle und zwar nicht allein 

über den betreffenden Arm, ſondern auch über Geſicht, 

Kopf, Hals und Rücken. Die Dauer war verſchieden, 

von 4 bis 6 Wochen, und es ſind ſämmtliche Kranke 

wieder hergeſtellt. 

Die Kinder waren von den 4 ſtädtiſchen Impf— 

ärzten und zwar mit Lymphpajte aus dem Protze'— 

ſchen Snftitut fir animale Lymphe in Elberfeld ge- 

impft bis auf ein Kind, welches mit Aehle’jcher 

Lymphe geimpft worden war. 

Es it anzunehmen, daß viel mehr Kinder, als 

in ärztliche Behandlung gefommen, von dem Aus- 

ſchlag befallen worden find; ein Arzt konnte die Zahl 

der don ihm beobachteten Kinder nicht mehr angeben, 

ein anderer hat nicht berichtet. 

Eine Verbreitung des Ausjchlages 

Schule iſt nicht vorgefommen. 

9, Sm Kreiſe Lennep waren bei einem am 

22. Sunt dv. J. abgehaltenen Smpftermine 58 Kin: 

der mit Protze'ſcher Lymphe geimpft, von welchen 

16 nad) der Impfung an einem Hautausichlage er— 

krankten. Der lebtere wird von dem betreffenden 

Singfarzte al$ Herpes tonsurans bezeichnet. Aeltere 

Geihwilter und Eltern jener Kinder wurden bier 

ebenfalls angeſteckt. Der Ausschlag wurde durch 

Waſchungen mit ſchwacher Karbollöfung in kurzer 

Zeit beſeitigt und hat nachtheilige Folgen für die 

Geſundheit der geimpften Kinder nicht gehabt. 

Aehnliche Hautausſchläge, von dem Kgl. Kreis— 

phyſikus als Ekzeme bezeichnet, ſind nach Impfung 

mit Protze'ſcher Thierlymphe auch in der Stadt 

Lennep und der Bürgermeifterei Fünfzehnhöfe vor— 

gelommen. Durch geeignete Behandlung wurde in 

wenigen Tagen Heilung derjelben erzielt. 

10. In den Impfbezirken St. Vith, Neidingen, 

Lommerswerler und Gallhaujen im Kreife Malmedy 

waren dem Berichte des Königl. Kreisphyfilus zu- 

folge von einem Impfarzte am 1. Zuli v. 3. 43 Erſt— 

und 39 Wiederimpflinge mit Thierlymphe aus dem 

Inſtitut des Dr. Protze geimpft worden. Bei der 

Reviſion waren die Arme der meiften Impflinge 

ſtark geröthet und angefchwollen. Die Smpfpufteln 

brachen auf und venwandelten ſich in Geſchwürs— 

flächen. Im der zweiten Woche nach der Smpfung 

trat bei etwa 30 der Geimpften ein bläschenförmiger 

dur) Die 
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Ausſchlag an den verschiedenften Stellen de3 Körpers 

auf, der fich auch auf andere nicht geimpfte Perſonen 

verbreitete. 
Manche Kinder waren ernftlich Frank, ein Todes— 

fall ift indeß nicht zu verzeichnen gewejen. Die Dauer 

des Ausfchlages war verfchieden lang und wechjelte 

von einer bis zu mehreren Wochen. Der Verlauf 

war derartig, daß die mit Flüſſigkeit gefüllten Exrbjen 
bis Hafelnußgroßen Blaſen platen, worauf die be— 

treffenden Hantftellen eiterten und ich Borken bildeten, 
nach deren Abfall die Haut noch einige Zeit geröthet 

blieb. Bei den Geimpften heilten die Smpfitellen 

mit Hinterlaffung beträchtlicher Narben. — 

Wie aus den Berichten hervorgeht, iſt nicht daran 
zu zweifeln, daß die gejchilderten Hautkrankheiten 

zunächſt auf die Verimpfung der Protze'ſchen Thier- 
Iymphe als Urſache zurüczuführen find, und daß fie 

erſt von den geimpften Kindern auf andere Verjonen 

fich verbreitet haben. Beſonders bemerfenswerth ijt 

dabei, daß die don mehreren verjchtedenen Kälbern 
gewonnene Lymphe in der gleichen oder ähnlichen 

ranfheitserregenden Weije gewirkt hat, und zwar 

waren es nach den angejtellten Ermittelungen die 

Kälber Nr. 8, Nr. 50 und Nr. 55, welche die Lymphe 

geliefert hatten. Auf Anordnung der Behörde wurde 

die Anjtalt des Dr. Protze am 8. Auguft gejchlojjen 

und erſt nach vorheriger gründlicher Desinfektion des 

vorhandenen lebenden und todten Materials, nah 

Vernichtung des bisherigen Smpfmaterials 2c., und 
nachdem der Dr. Proße die volle Berantwortung für | 
die Güte und Reinheit jeiner Thierlymphe zugleich 
mit. der Verpflichtung übernommen hatte, den Sach— 

verhalt über die im Laufe des Sahres erfolgten 

Impfkrankheiten feinen Abnehmern mitzutheilen, am 

18. Auguft wieder in Betrieb gejeßt worden. Zu 
diefem Zwede war friiche Thierlymphe aus den. 

Staats-Impfanftalten zu Karlsruhe, Kanftatt und 
Hamburg bezogen worden. Ginen Berichte vum 

9. Dftober v. 3. zufolge Hat feine der Smpfungen, 

welche mit dem inzwiſchen in etwa 700 Bartieen 
nach allen Gegenden Deutſchlauds verfandten Impf— 
Ttoffe ausgeführt find, irgend welche Gejundheits- 
Schädigungen zur Folge gehabt. 

Auf welche Umftände es zurückzuführen ist, daß 
die Lymphe jener drei Kälber in ihrer Wirkung jo 

jehr von dem gewöhnlichen Verhalten abwich, hat 
nicht ermittelt werden können. Dem Kaijerlichen 

Gefundheitsamte wurde von Herrn Dr. Protze ein 
Capillarröhrchen mit Bläscheninhalt überfandt, in 
welchem neben vereinzelten kurzen Bacillen zahlreihe 

fettenförmig wachjende, die Nährgelatine nicht ver- 

flüſſigende Mikrokokken gefunden worden find. We- 

jentlihe Schlüfje lafjen fi) aus diefem Befunde in- 

deß um jo weniger ziehen, als eine genauere bafte- 

riologiſche Unterſuchung der zu den Smpfungen be- 

mußten Lymphe nicht jtattgefunden hat. — Daß die 
Hautaffektionen entfprechend den verfchiedenen Formen, 
unter welchen fie aufgetreten find, auch Elinifch ver: 



ſchieden beurtheilt und dementiprechend benannt find, 

ilt bereits erwähnt. 

Beitmeilige Maßregeln gegen Holkskrankheiten. 

(RU. Nr. Tu. 11 vom 9. u. 13. Sanuar 1888). 
Dänemark Durd) eine Bekanntmachung des König: 

lid) dänischen Juſtiz-Miniſteriums vom 4. Sanuar 1858 
iſt die unterm 4. Auguft 1887 (Veröffentl. 1887 ©. 510) 
angeordnete Quarantäne für die aus Malta fommtenden 
Schiffe aufgehoben worden. An Stelle derjelben jind die 
geſetzlichen Beſtimmungen über gejundheitspolizeiliche Inter: 
ſuchung von Schiffen in Wirkſamkeit getreten. — 

Algier. Der Seneral-Gouverneur von Algerien hat 
durch Verfügung von 22. Dezember 1857 angeordnet, daß 
die Provenienzen von Sizilien bei ihrer Ankunft in 
Algerien einer Beobadhtungs - Duarantäne unterworfen 
werden, welche für Dampfichiffe auf ſieben und für Segel— 
ſchiffe auf fünf Tage feſtgeſetzt ift. — 

Süd-Anrerifa. Die Nepublif Ecuador hat ihre 
Häfen gegen alle direft aus Chile Fommenden Schiffe 
gejperrt. Sn Ecuador werden jedoch diejenigen Schiffe, 
welche aus Chile kommen und einen peruaniichen Zwi— 
fchenhafen angelaufen haben, in Guayaquil zugelafien, 
falls fie einen reinen Geſundheitspaß führen. 

— Die Negierung der Nepublif Argentinien hat in 
den argentinifhen Häfen eine Ttägige Quarantäne für 
Reiſende angeordnet, während der Waarenverfehr Feinerlei 
Beichränfung unterliegt. 

— Die Geſundheits-Kommiſſion der Nepublif Uru— 
guay hat unter dem 10. Dezember 1887 beſchloſſen, die 
von der Snjel Cuba in Diontevideo anfommenden Schiffe 
en Beobahtungs-Duarantäne von 48 Stunden zu unter: 
werfen. 

Die Republik Columbien Hat am 19. November 
v. J. ihre Häfen gegen alle aus Chile kommenden Schiffe 
geſchloſſen, ſo daß auch die nach Europa beſtimmten 
Briefſendungen nicht mehr über Panama geleitet werden 
können. — 

Die Peruaniſche Regierung hat eine Stügige Qua— 
rantäne gegen die von Chile fomımenden Schiffe verhängt 
(vgl. ©. 19). — 

Die Brafilianiihe Megierung hat eine Stägige 
Quarantäne für Schiffe aus chilenischen Häfen vom 
6.98. M. ab angeordnet; Uruguay eine Quarantäne von 
5 Tagen. Argentinien hat an der Landgrenze bei den 
Päſſen der Gorpdilleren eine 5 tägige Quarantäne, 

Chierfendhen. 

Thierfenchen in Norwegen im Jahre 1885. 
(Nach der Dverfigt over Husdyrenes vigtigite Sygdomme 

m. V. i Norge 1885. Efter Dyrlaegernes Indberetninger 
udgivet af Direktoren for det civile Meedicinalvaejen. — 
Kriitiania 1887.) 

Während des Berichtsjahres find nachweislich 137 Pferde 
und 878 Stück Rindvieh wegen Krankheit getüdtet worden 
und 244 Pferde und 338 Stüd Nindvieh gefallen. Bon 
anjtedenden Krankheiten find gemeldet bei Pferden: 
Milzbrand 13 Fälle, davon 4 tm Smaalenenes Ant, 
Typhus 24, davon 16 ebenda, Druſe 1170 Fälle. Bein 
Rindvieh: Milzbrand 164 Fälle, davon 97 im jüdlichen 
Bergenhus Amt, Typhus im nördlichen Trondhjems Ant, 
Zuberfulofe. Bei Schafen: Milzbrand, Iyphus 9, 
Näude 566 Fälle, davon 550 in Chriſtians Amt. Bei 
Schweinen: Milzbrund, Scharlachfieber 60 Fälle. 

Türfei. Giner Nachricht int Journal de la Chambre 
de Commerce de Constantinople No. 154, vom 10. De- 
zember 1887, zufolge herrfchen feit einiger Zeit die bös— 
artigen Pocken unter den Viehheerden der Dörfer 
Slatha, Tomba und Ravne in Diftrift Kaffandra. Be: 
troffen ift namentlich) Rindvieh. 29 Schafe find ver 
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Seuche erlegen. Die erkrankten Thiere find von den 
übrigen getrennt. Seit 3 Wochen hat die Krankheit 
weitere Dpfer nicht gefordert. 

Eine andere Geude ijt im Dorfe Fourka ausge- 
brochen. Diejelbe befüllt gleichfalls befonders das Nind- 
ieh. 7 Thiere find ihr bereits erlegen. Der Thierarzt 
Abdul Rahman Effendi führt diefe Seuchen auf die Auf: 
nahnıe fauligen Wafjers zurüd. Gejundheitsichädlicher 
Schlamm bededt die Wände der Brunnen aus welchen 
die Thiere trinfen. Außerdem wird die Gegend verpeftet 
durd Die nach allen Winden zerftreuten Abfallftoffe der 
Wein: und Del:Fabrifen. Die-Bevölferung hat eine 
Geldſammlung veranftaltet zur Errichtung von Mauern 
um die zum Tränken des Viehs dienenden Brunnen. 
Auch iſt die Vorſorge behufs Abfuhr der Abfälle aus den 
Mein: und Delfabriten getroffen worden. 

Stand der Thierjenchen in Rumanien 
im 3. Vierteljahr 1887. 

(Nach den vom Miniſterium des Innern ausgegebenen 
monatlichen Bulletins.) 

Es waren betroffen im 

en Suli Auguft September 

Diftvikte., 138] Thieve SE] Thiere |53| Thiere 
s| Ale 5 

Milzbrand. 
Botofuni ... 11 22 |\— — — — 

a. 2292 9% — — 
SD... — 11 1616 |— — 
R Be — 11 55 — = 
MON 5 eo — — 3 Di — — 
Bugs. co. — — ak, — — 
cece. — — 11 — — 
A — — — = 11ll 88 

Tollwuth. 

— — — — 
Ontenbew el = 11 1111 |— — 
Botofani .... I— — — — — —— 
Jalomita .. .. - — — — 11 11 

Rotz und Wurm. 

Conſtanta 11 11 
22) 22 133 ie 11 58 

nl: 11 29 = 
SDR... 22) 33 I—| — 11 44 
Auer... 02951 11 1 11 
Doxrohoiu.... | —- — 11ll 22 — — 
Koma ann en 11 11 — = 
SL el — 11 22 1 11 
SONNE 0 ae — — — — 11 22 

Maul: und 
Klauenſeuche. 
Fe 31) 670 5011 474 3401 — — 

Schafpocken. 

11 202011 10 10 |1 78 70 
Gonitanta..... [1 41 — — 22| 221 221 
DON. 1 6 11) 407 407 |1 5 
Dorohoiu.. 1 258 [434201419314 1624 879 
Salomita..... 12 |:144 36 |1 39 10 |21| 820 820 
SU 2 | 533 35442 962 652|4 | 496 296 
SIDLCER 0 2 a 11 1 468 463 | 4 3112871285 

SONNE ann 33129612963 | 298 217|3 | 265 205 

alenie ar or — — 11| 100 10013228272757 

SL EOU ara — — 3 3122912291] — — 
Roman — — 11 8282 |1 66 
Suceava . — — 1112971297)11 | 840 

Räude d. Pferde, 

DUDEN SEE ee 1 2 — — 
Dorohoiun... 41| 54 33 |2 421 |2 6 
G©uceava . . al BE) Be — — — 
Teleorman ... 11 40 — — — 

Anmerkung. Die kleineren Zahlen geben die Anzahl 
der neu betroffenen Gemeinden bezw. Thiere an. 



Egypten. Ggl. Veröff. 1837 ©. 761.) Nachdem in 

der Provinz Garbieh feit länger als 3 Monaten ein Fall 

von Lungenſeucheé nicht vorgefonmen tft, find die über 
diefe Provinz verhängten Sperrmaßregeln aufgehoben 
worden. Der internationale Gejundheitsrath in Aleran- 

drien hat mit Nücficht hierauf am 6 Dezember 1887 

beſchloffen, dem bezüglichen Vermerk in ven Schiffspapieren 
fortan nachfolgenden Wortlaut zu geben: „La Pleuro- 
Pneumonie bovine existe au village de Galioub (province 

de Galioubieh).“ 

NHeterinär-poligeiliche Maßregeln. 

Braunfhweig. Berordnung des Herzogl. 
Staatsminifteriums, betr. Maßregeln gegen 
die Schafräude Dom 3. Dezember 1837. 

Die gutachtliben Aenferungen der Landespolizeibehör- 
den über die diesjeits in Ausficht gemommtenen Maß— 
regeln zur Tilgung der Näudekrankheit find Uns feiner 
Zeit zugegangen und treffen Wir nad) deren Prüfung 
nachſtehende bis auf Weiteres zu befolgende endgültige 
Anordnungen: 

1. Sährlih drei Male find die in Herzogthume vor- 
bandenen Handelsihäfereien, alle übrigen Scafheerden 
aber einntal durch die Kreisthierärzte einer Unterſuchung 
auf das Vorfommen der Näude zu unterwerfen. Die 
Drtspolizeibehörden haben den Kreisthierärzten auf deren 
Anfordern die Schafbeitände ihres Gemteindebezirfes unter 
Angabe der Stüczahl derfelben nachzuweifen. Wegen der 
Reihenfolge der Interfuchungen treffen, foweit erforderlid), 
die Yandespolizeibehörden unter Berüdjichtigung der in 
Betracht kommenden Umſtände, insbejondere der Schur— 
zeit, Anordnung nach Anhörung der Kreisthierärzte. 

2. Wird bei der Unterſuchung eines Schafbeſtandes 
das Vorhandenſein der Räude durch den Kreisthierarzt 
feſtgeſtellt, ſo hat derſelbe hiervon außer der Ortspolizei— 
behörde auch die Landespolizeibehörde in Kenntniß zu 
jeßen. Die lebtere trägt Sorge dafür, daß die in den 
88 120 ff. der Snitruftion zur Ausführung des Reichs— 
viehjeuchengejebes vorgejchriebenen WUnordnungen genau 
befolgt werden. Auf Seuchenfälle, welche nicht bei der 
allgemeinen Unterfuhung der Gchafbejtände, fondern 
anderweitig zur amtlichen Kenntniß gelangen, finden vor— 
jtehende Beitimmungen entjprechende Anwendung. 

3. Die Landespolizeibehörden haben dahin zu fehen, 
bezw. durch ihre Organe dafür zu forgen, daß, wie über- 
haupt, jo insbejondere bei Webertretungen bezüglich der 
Räude der Schafe die Strafbeitimmungen des Reiche: 
viehjeuchengejeßes in Anwendung fommen, jo 3. B. die 
ichtanzeige der Räude ihre Strafe findet. 

4. Don jeden einzelnen Falle, in welchen die Seuche 
von auswärts im das Herzogthun unzweifelhaft und nach— 
weislid) eingeichleppt tit, hat die betr. Yandespolizeibehörde 
jofort an Ums unter Angabe der näheren Umſtände zu 
berichten. 

5. Bon den SKreisthierärzten find Werzeichniffe über 
ſämmtliche von ihnen im Laufe jeden Sahres vorgenont- 
mene Unterfuhungen der Schafbeftände gemeindeweiie 
geordnet nach dem anl. Schema aufzuftellen und bis zum 
Schluſſe dejjelben Jahres bei der betr. Tandespolizeibehörde 
einzureichen. Letztere hat nad Prüfung und erforderlichen 
Falls Berichtigung des DVerzeichnifjes zwei Abfchriften des 
legtern bis zum 1. März des folgenden Sahres an Uns 
einzufenden. N 

Durch die befonderen Anordnungen unter 1—5 wer: 
den ſelbſtverſtändlich nicht die weiteren Pflichten bejeitigt, 
welche den Landes» und Drtspolizeibehörden, ſowie den 
Kreisthierärzten nad dem Reichsviehſeuchengeſetze bezw. 
den zu demſelben erlafjenen Ausführungsbeitimmungen 
obliegen. 
Schließlich bemerken Wir, dag Wir Uns Beitimmung 

darüber vorbehalten, ob von weiterer Reviſion bei Zucht 
ſchäfereien abgeſehen werden ſoll, wenn dieſelben drei 
Jahre hindurch räudefrei befunden worden ſind. 

Braunſchweig, den 3. Dezember 1887. 
Herzogl. Braunfchw. Lüneb. Staats-Minifterium. 
An jede Herzogl. Kreis-Divektion und Herzogl. Bo: 

lizei-Direftion. 

. partement mit Bezug auf den sub. 1 geforderten Beweis 

Eljaß-Lothringen. Xothringen. Verordnung, 
betreffend das Verbot der Einfuhr von Wind: 
vieh aus Franfreid. Vom 5. Januar 1888 

Auf Grund des $ 7 des Neichögefeßes vom 23. Juni 
1880, betreffend die Abwehr und Unterdrückung der DVieh- 
jeuchen, wird mit Zuſtimmung des Kaiſerlichen Miniſte— 
riums verordnet, was folgt: IE 

8 1. Die Einfuhr von Nindvieh aus Frankreich in den 
Bezirk Lothringen wird hiermit bis auf Weiteres verboten. 

$ 2. Das Einfuhrverbot tritt jofort in Kraft. 
Meb, den 5. Januar 1888. 

Der Bezirkö-Präfident. 
Freiherr von Hanmerftein. 

(RAU. Nr. 9 v. 11. Januar 1888.) 

Norwegen. Nundfchreiben des Königlidhen 
Suftiz-und Bolizei-Departements, betr. die Ein- 
fuhr von Schweinen x. Vom 1. November 1887. 

Unter dent heutigen Tage ijt ein gnädigſtes Plakat 
folgenden Inhalts ausgefertigt worden: 

„Zufolge $ 8 des Geſetzes vom 20. Mai’1882, be- 
treffend Beranftaltungen bei bösartigen und an- 
itedenden Krankheiten unter Hausthieren, wird 
hiermit die Einfuhr von Schweinen und von Thei- 
len derjelben aus Schweden auf dem Geewege - 
und — foweit e8 die jüdlih vom Gtifte Dront- 
heim gelegene Strede betrifft — auch über die 
Landgrenze verboten. Diejes Plakat tritt jofort 
in Kraft.“ 

Was hiermit zur Richtſchnur und Nachachtung allen 
Betheiligten zur Kenntnig gebradt wird. 

Chriſtiania, den 1. November 1887, 

gez Stang. 

a eh 

Desgleihen. Bon 9. November 1837. 

Unter den heutigen Tage ift ein Plafat folgenden 
Inhalts ausgefertigt worden: 

„Sufolge $ 8 des Gefehes vom 20. Mai 1882, be= 
treffend Veranstaltungen bei bösartigen und anftedenden 
Krankheiten unter Hausthieren, wird hiermit bejtimmt: 

l. Das durch Plakat vom 1. November d. S. erlajjene 
Verbot der Einfuhr von Schweinen und von 
Theilen derjelben aus Schweden wird derart mo— 
Difizirt, daß daſſelbe bezüglich der Einfuhr über die 
Landgrenze nicht gelten joll, wenn in genügender 
Weile nachgewiejen wird, daß die betr. Thiere vejp. 
Iheile derjelben aus Bohus-Län, Dalsland und 
Vermland ſtammen. 

2. Die Einfuhr von Schweinen reſp. von Theilen 
derſelben von der Inſel Seeland (mit Amager) 
wird verboten.*) 

Diejes Plakat tritt jofort in Kraft. Wonad) alle Be: 
theiligten ſich unterthänigft zu richten haben.” 

Sndem Vorſtehendes mitgetheilt wird, will dag Des 
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darüber, daß die betreffenden Thiere reſp. Theile derjelben 
wirklich aus den genannten ſchwediſchen Landestheilen 
herſtammen, noch gleichzeitig bemerfen, daß ein von den 
zujtändigen ſchwediſchen Beamten ausgeitelltes Atteſt als 
genügender Beweis augejehen werden wird. 

Chrijtiania, den 9. November 1887. 

98%. 3. Stang. 9:97: 

Rußland Finland Laut einer in der amtlichen 
zu. Heljingfors ericheinenden Zeitung vom 21. Dezember 
1587 veröffentlichten landesherrlichen Verordnung, ift wegen 
der in Dänemark und Schweden ausgebrochenen Schweine: 
peit die Einfuhr von Schweinen, jowie der von Borften- 
vieh heritammenden NRohwaaren Fleiſch, Klauen, Bor- 
ſten ac.) und Fleifchfabrifate aus Dänemark, Schweden 
und Norwegen bis auf Weiteres verboten. 

*) Inzwiſchen it das Verbot auf ganz Dünemarf 
ausgedehnt. 



Medizinalgefehgehung 2c. 

Preußen. Berlin, Ausführungs- Anweifung zu 
der Polizei-Verordnung vom 6. Juli 18857*) 
betreffend den VBerfehr mit frischer Kuhmilch. 

Vom 19. Dezember 1887. 
Zu $ 1. 1. Die in den Berfehr gelangende frifche 

Kuhmild iſt vor der Prüfung mittelit des polizeilichen 
Milhprobers oder vor einer etwaigen ‘Probenahnte zum 
Zweck chemischer Prüfung durch Schütteln oder Umrühren 
int Standgefäß bez. durch Umgießen von Gefüß zu Gefäß 
gründlich zu durchmiſchen, un eine gleichmäßige Verthei- 
lung des Rahmes zu bewirken. 

2. Brüfung der Mildh. Die zu 1. gewonnene 
Probemild wird im Gefäß des Milchprobers zuerſt mittelit 
des Auges auf die im $ 2 zu a der Polizei-Verordnung 
genannten Abweichungen, ſodann durch Geruch und Ge- 
ſchmack auf Anſäuerung und die im $ 2 bezeichneten 
Zufäße unterſucht. 

Milch, welche in der Probe ein außergewöhnliches 
Ausjehen, ungewöhnlichen, namentlich fauligen Geruch oder 
Geſchmack zeigt, ift vom Verkehr durch Bernichtung aus- 
zufchließen; jedoch ijt vorher eine Probe in der zu 4. ans 
gegebenen Weife für die hemijche Unterſuchung zu ent- 
nehnten, wenn die Urſachen der beanſtandeten Bejchaftenheit 
der Mil) anderweitig nicht zu erfennen find. 

Angefäuerte Milch kann nur dur den Geſchmack und 
daran erkannt werden, daß der in der Probe geronnene 
Käfeftoff am Milchmeſſer als ungleihmäßiger Frümeliger 
Belag erjcheint. 

Auf ſauere Milch, welche als Dicke Milch feilgeboten 
wird, jowie auf größere VBorräthe derjelben, welche zwei- 
fellos zum Biehfutter beſtimmt jind, findet Die Polizei— 
Verordnung ihrer Meberfchrift gemäß Feine Anwendung. 

3. Nach der Prüfung der Milch auf üußerlich wahrnehm— 
bare Eiaenfchaften ift der polizeiliche Milchprober langſam 
und vorfichtig in die Milch int Probegefäß einzujenfen und 
nıindejtens zwei Minuten darin zu belajjen, bevor pie 
Zahl der Grade für das fpezifiiche Gewicht an der Spindel 
(dem mit der Gradeintheilung verjehenen oberen Theil 
des Milchprobers) abgelejen wird. 

Die Gewichtsziffern beziehen fich auf 15° Celſius Milch— 
wärme; leßtere wird durd den im bauchigen Theil des 
Milhprobers befindlichen Thermometer angegeben. 

Während des Ableſens muß die Queckſilberkugel unter 
Milch verbleiben. 

Wird die Milch wärmer als 15° gefunden, d. h. ſteht 
dev Duecdjilberfaden des Thermometers über dem Null: 
punft, jo werden die erreichten vollen Theiljtriche dejjelben 
der an der Spindel erhaltenen Gewichtszahl zugerechnet; 
fteht der Dueckjilberfaden dagegen unter dem Nullpunkt, 
d. h. ift die Milch kälter als 15° Geljius, jo werden die 
vollen Theiljtrihe ter Wärmegrade von der Gewichtszahl 
abaezogen. 

Dabei fonımt 
für Voll- und Halbmilch die Berichtigumgsreihe, mit 
V bezeichnet, auf gelbent, 
für Magermilch diejenige auf blauem Grunde mit 
M bezeichnet, ° 

zur Anwendung. 

4. Bei der Prüfung joll nach der vorſtehend erörterten 
Berichtiaung: 

Bollmild) mindeftens 14° 
Halbmilch 52 
Magernilh  „ 16° 

der Spindeltheilung zeigen. 

Milk), welche diejen Anforderungen nicht entjpricht, 
gilt als: 

" 

gewäſſerte Vollmilch, 
ln ud, 
gewäfjerte Magermilch. 

Wird } 
a) in einer Molkerei behauptet, daß die beanftandete 

Vollmilch nur von einer Kuh herrührt, 
b) wahrgenommen, daß ſich bei beanjtandeter Voll— 

milch der Milchprober mit einer Rahmſchicht über: 

*) Anmerkung. Bergl. VBeröffentl. 1837. ©. 439. 
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zieht und deshalb ein ungewöhnlicher Fettreichthum 
möglich evicheint, 

ce) beanftandete Halbmild als ſcheinbar ungewöhnlid) 
fettreich befunden, 

jo find Proben der in Frage kommenden Milchſorten in 
durchaus reinen Flaſchen zu einem halben Liter Inhalt 
zu entnehmen, welche mit einen neuen Korfen jofort ver: 
ſchloſſen, demnächſt verfiegelt und in bisher üblicher Weife 
bezeichnet, dem polizeilichen Chemiker jofort oder min: 
dejteng im Laufe des Kontrolltages zur chemifchen Unter— 
juhung behändigt werden; lebtere muß ohne Werzug 
jtattfinden, damit entjfchieden werden kann, ob die in- 
zwiichen aufzubewahrende Milch freizugeben over zu ver- 
nichten iſt. 

Die Koſten der Unterſuchung trägt bei ungünſtigem 
Ausfall derſelben der Verkäufer. 

5. Bei der Prüfung der Milch in Molkereien und 
bei Stallproben iſt durch Befragen zu ermitteln, ob es ſich 

a) um Durchſchnittsmilch der Stallung, 
b) um Einzelmilch 

handelt. Die Prüfung mittelſt des Milchprobers darf 
auch hier nur nad) gründlicher Miſchung dev Milch (val. 
giffer 1 zu $ 1) ftattfinden. 

Sn den Mtolfereien darf noch nicht ausgekühlte Milch 
mit dent polizeilichen Milchprober erſt unterjucht werden, 
nachdent diejelbe ausgefühlt und ſchaumfrei geworden iſt, 
weil friſch gemolkene Milch Durch zurück gehaltene Gaſe 
leichter fein Fan, als die für Vollmilch vorgejchriebene 
Gradzahl fordert. 

6. Die Ergebnifje der polizeilichen Prüfung jind nad) 
anliegender Muſter Ueberſicht zufammenzuftellen und in 
le&terer aud) Angaben über die Größe des in den über: 
wachten Milchgeſchäften und Milchwagen im Durchichnitt 
täglich vorhandenen Mtilchvorrathes zu machen. 

au $ 2. Bon Wilchiorten, welche in Sinne des $ 2 
der Berordnung nur zu einen Verdacht auf Berfällhung ıc. 
Anlaß geben, jind Proben zur chemijchen bezw. mikros— 
fopiichen Unterſuchung zu entnehmen. 
Wird die fr. Milch vorjchriftewidrig befunden und ein 
Verſchulden des Verkäufers nachgewieſen, jo hat derſelbe 
die Koften zu tragen. 

Bei der Probeentnahme ijt hierauf aufmerkſam zu 
machen. 

Zu $ 3. Seder mit der Milchprüfung beauftragte 
Bolizeibeamte erhält ein Verzeichniß derjenigen Perſonen, 
welche in Gemäßheit des $ 3 der Verordnung ihren Ge— 
Ihäftsbetrieb hier angemeldet haben. 

Perſonen, auch außerhalb wohnende, welde überführt 
werden, gewerbsmäßig hier am Drte Wild) ohne Die vor- 
geichriebene Anmeldung des Gewerbes in den Verfehr ge- 
bracht zu haben, find zuwörderit zur jofortigen Annteldung 
ihres Gewerbebetriebes anzuhalten und demnächſt zur 
weiteren Ueberwachung vorzunterfen. 

Zu $4 1. Es iſt ftreng darauf zu achten und thun- 
ihjt dahin zu wirken, daß zum Transport oder zur Auf- 
bewahrung von Milch nur 

Holzgefäße, Weißblechgefäße 
oder, falls bei kleineren Milchvorräthen irdenes Geſchirr 
zur Anwendung kommt, 
Bunzlauer Topfwaaren, Steingut- oder Porzellangefäße 
benutzt werden. Die Glaſur dieſer Geſchirrſorten hat ſich 
bis dahin bewährt. 

2. Werden Gefäße aus anderweitigem Material zur 
Aufbewahrung der Milch gefunden, jo iſt dies in der 
Spalte „Bejondere Bemerkungen“ der gedachten Ueber— 
jiht zu verzeichnen, namentlich, wenn ſich Gefäße aus 
Kupfer, Meffing und Zink, oder Thongefäße mit jchlechter 
Glaſur vorfinden. A 

Ueber die Benutzung emaillivter Gefäße it behufs 
etwaiger hemifcher Prüfung des Email bejondere Anzeige 
zu eritatten. 

3. Standgefäße, d. h. diejenigen Behälter, aus welchen 
der Klein-Verkauf der Milch jtattfindet, müfjen derartig 
verfchlofjen fein, daß eine Verunreinigung der in ihnen 
befindlihen Milch durch äußere Einflüffe (Staub, In— 
ſekten 20.) unmöglich tft. 

Ein luftvichter Verſchluß ift nicht erforderlich. 
Zu 8 5. Aufgeflebte oder angebundene Zettel gelten 

nicht als unabnehmbare Cchrift im Sinne des $ 5 der 
Berordnung, find daher unzuläfiig. 



2. Unter den in letzterem bezeichneten Gefäßen find 
alle diejenigen zu verftehen, in welchen Milch zum Ver⸗ 
kauf umhergetraͤgen, umhergefahren, oder in Geſchäfts— 
Yofalen bereit gehalten wird, alſo auch Flaſchen und 
Handfannen. 

Ausgenommen find die in verichlofjenen Wagen befind- 
lichen Gefäße. — A 

Zu $ 6. Die Erfüllung der im $ 6 der ‚Verordnung 
getroffenen Beftinmungen ift von den Beamten Der 
Markt: wie der Nevier-Polizei zu überwachen und nöthigen: 
fall$ zwangsweife herbeizuführen. 

Zu $ 7. Bei der Befichtigung eines Viehſtandes find 
nad) Ermeſſen des beamteten Thierarztes auch Die Futter— 
mittel zu unterfuchen. Wird in einem Viehbeſtande eine 
der im $ 2e bezeichneten Krankheiten gefunden, jo iſt dent 
Eigenthümer (bez. Milhpächter) der Verkauf der Wild 
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von dem erkrankten bez der Krankheit verdächtigen Kühen 
zu unterfagen. Hiervon iſt dem zuftändigen Polizeirevier 
behufs Ueberwahung Mittheilung zu machen. 

Zu $ 8 Vorſchriftswidrige Milch iſt Durch Ausgieben 
zu vernichten, nachdem nöthigenfalld eine Probe für Die 
hemifche Unterfuhung vorjchriftsmäßig entnommen tft. 

Auf Antrag des Verfäufers iſt demfelben eine amtlich) 
verfiegelte Probe der befhlagnahmten und zu vernichten- 
den Milch zu feiner Verfügung zu Überlafjen, in dieſem 
Falle aber auch eine zweite Probe zur fofortigen chemijchen 
Unterfuhung durch den polizeilichen Chemiker zu ent 
nehmen. 

Berlin, den 19. Dezember 1887. 

Der Bolizei-Bräfivent. 

Frhr. von Richthofen. 

= 
| Deflarirung >» |8 

= Des Milhhändlers der te Gradzahl ——— S 
— Sale = 
5 | s AS |& Bejondere 
= gu 2858| 
ol Geſchäftslokal reſp. = ſchlag — = 3 Bemerfungen 
5| Name Wohnort v..aMm.\2 | e|®8|8°|3|35 
m S = — = 5 

=|as| 8 | |s |&js 
° Straße Nr. a |+—-| oo |P.|o 66 

1) E. Frieſe Reinickendorf, Seeſtr. ||). 151-1, | 147 De 1 | Faß, Wagenfontrole 
| — J. 720 00 1 || Zap. 
| n r Ar 16 |+ | 16'/, || 15 5 1 | Kanne, 

2| &. Bolle Alt-NMoabit 99/100, 1. 15 |+!"/, | 15’/,|| 18 1 
| 33 Wagen 

h a | 17 +8, | 177, | 8 © ae 
31 DB. Müller Molkerei, Stromftr. | 2 1 h 5I|+4, | 15/2 | 25 8 1. | Kindermild. 

| he 5 —J— 14 |-+®/,| 14°/, || 25 || 28 || . || 1 || Morgenntild). 
4 || A. Schröder nu. 27 rt 16 ,— "/s 15, || 20 || 30 1 

Keller 
3 3 9 ® 

| h ———— — Vernichtet Durch Ausgießen, 
| j " : | + v 17%, 10|\ 0 N eriheint blau u. wäflerig. 

Der Kgl. Bolizei-Präfident zu Berlin hat unter 
den 10. Januar 1888 eine Befanntmahung, betr. die 
Verwendung gifthaltiger Karben erlaflen, welche 
nit der auf ©. 54 des Sahrg. 1887 der Beröffentl. wieder: 
gegebenen Bekanntmachung von 12. Sanuar dvd. J. wört— 
lid) übereinjtimmt. 

Preußen. Neg.- Bez, Trier, Bekanntmachung, 
betreffend die Aufhebung des Einfuhrverbots von 
Schweinen aus dem Großherzogthum Luxemburg. 

Vom 4. Januar 1888. 
Nachdem die Großherzoglich luxemburgiſche Regierung 

durch Beſchluß vom 30. Dezember 1887 die Einfuhr der 
aus Holland und Belgien fonımenden Schweine in das 
Öropherzogthum unterfagt hat, beftimme ic) auf Grund 
des 8 7 des Neichsgefeßes von 23. Juni 1880 und deg 
3 3 des Landesgejebes von 12 März 1881 und mit Ge- 
nehmigung des Herum Minifters für Landwirthſchaft, Do— 
mänen und Forſten, was folgt: 

J. Das in meiner Bekannkmachung von 22. Dezember 
v. J. (Amtsblatt Nr. 51)*) enthaltene Einfuhrverbot von 
Schweinen aus dem Großherzogthum Luxemburg iſt auf— 
gehoben. 
. 2. Dieſe Verordnung tritt mit dem Tage der Ber: 
fündigung in Kraft. 

Trier, den 4. Sanuar 1888. 
Der Negierungs-PBräfident. 

Naſſe. 
(R. A. Nr. 6 dv. 7. Januar 1888.) 

Preußen, ‚NReg.:Bezirf Aachen, Verordnung, be- treffend die Einfuhr von Schweinen aus dem 
Großherzogthum Luxemburg. 

en Bon 10. Januar 1888. 
Nachdem die Großherzoglic luremburgifche Regierun 

dur) Beſchluß vom 30. Dezember 1837 die Sach — 

*) Veröffentl. 1888 ©. 7. 

Schweinen aus Holland und Belgien in das Großherzog: 
thum unterfagt hat, bejtimme ich auf Grund des $ 7 des 
Reichsgeſetzes vom 23. Suni 1880 und Des $ 3 des 
Landesgeſetzes vom 12. März 1881 und mit Genehmigung 
des Herrn Minilters für Landwirthihaft, Domänen und 
Foriten, was folgt: 

. Das in meiner Verordnung vom 21. Dezember 
v. J. (Amtsblatt Nr. 57) ausgefprochene Verbot der Ein- 
fuhr von Schweinen aus dem Großherzogthum Lurent 
burg wird hiermit aufgehoben. 

2. Diefe Verordnung tritt mit dem Tage der Verkün— 
digung in Kraft. 

Aachen, den 10. Sanuar 1888. 

Der Negierungs-Präfident. 
von Hoffmann. 

(NA. Nr. 10 dv. 12. Sanuar 1888.) 

Pleuro-Pneumonia Order, No. XII, 
betreffend den Verfehr mit Nindvieh in den 

verjenchten Diftriften, Bom 9. März 1887. 

We, the Lord Lieutenant-General and General-Governor 
of Ireland, by and with the advice and consent of Her 
Majesty’s Privy Couneil in Ireland, by virtue and in exer- 
eise of the powers in us vestel under the Contagious 
Diseases (Animals) Acts, 1878 to 1886, and of every other 
power enabling us in this behalf, do order, and it is 
hereby ordered as follows: — 

Short Title. 
1. This Order may be cited as The Movement into 

Distriet (Pleuro-Pneumonia) Order of 1887. 

Oommencement and Interpretation. 
2. This Order shall commence and take effect from 

and immediately after the 14th day of March, one thou 
sand eight hundred and eighty - seven; and the words in 
tbis Order have the same meaning as in the Animals 
(Ireland) Order, 
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Regulations of Local Authority as to Movement into 
their District from other Districts. 

3. 6.) Any local authority may, with the view of pre- 
venting the introduction of Pleuro-Pneumonia into theiı 
district, make, from time to time, such regulations as they 
think fit for prohibiting or regulating the movement, by 
land or by water. of cattle into their distriet from the 
distriet of any other local authority in Ireland: Provided 
that the power to make regulations under this Article 
shall be exereised only by a local authority or their exe- 
cutive committee, and shall not be deputed to any other 
committee nor to a sub-committee. 

(ii.) Where a local authority have made a regulation 
under the provisions of this Article prohibiting the move- 
ment of cattle into their distriet from the distriet of any 
other local authority in Ireland, it shall not be lawful, so 
long as such regulation is in force, for any person to 
move into the distriet of such first-mentioned local autho- 
rity any head of cattle so prohibited that may have been 
at any time during the continuance of such regulation 
within the distriet of such other local authority: Provided 
that the provisions of this Article shall not extend to 
any such head of cattle moved by railway through such 
last-mentioned distriet, without untrucking. 

(iii.) No regulation made by a local authority under 
this Artiele shall be deemed to apply to the movement of— 

(a.) Cattle into a eattle-plague infecteı place; or 
(d.) Cattle into a Pleuro-Pneumonia infected place or 

area; or 
(c.) Cattle into a foot-and-mouth disease infected 

place or area; or 
(d.) Cattle affeeted with Pleuro-Pneumonia; or 
(e.) Cattle by railway through the district of that 

local authority, without untruckine; 
which movement is regulated by the Acts of 1878 to 1886, 
and Orders in Couneil issued thereunder. 

4. A copy of every regulation made by a local autho- 
rity under this Order shall be forthwith forwarded to the 
Veterinary Department, Dublin Castle. 

5. If the Lord Lieutenant is of opinion with respect 
to any regulation of a local authority made in pursuance 
of this Order, that it is inexpedient or is objectionable in 
any partieular, and direets the revocation thereof, the same 
shall thereupon cease to operate 

Offences. 

6. If a head of cattle is moved in contravention of a 
regulation of a local authority made in pursuance of this 
‚Order, the owner of the head of cattle, and the person for 
the time being in charge thereof, aud the person causing, 
Jdireeting, or permitting the movement, and the pers.n 
or company moving or conveying the head of cattle, and 
the owner aud the charterer aud tbe master of the vessel 
in which it is moved, and the consignee or other person 
receiving or keeping it, knowing it to have been moved in 
contravention as aforesaid, shal, each according to and 
in respect of his or their own acts and defaults, be deemed 
guilty of an offence against the Act of 1878. 

Given at the Council Chamber, Dublin Castle, the 
9th day of March, 1887. 

(Folgen 9 Unterſchriften.) 

Rechtſprechung. 

Petiotiſiren von Wein in der Weiſe, daß auf die 
nicht völlig ausgepreßten Treſter zweimal Zuckerwaſſer 
aufgegoſſen, und die Aufgüſſe mit dem zuerſt ge— 
wonnenen Weine gemiſcht wurden. (Vermehrung 
um ®/, bis um das 1Y/;fahe des Traubenfaftes.) — 
Aufaß von Sprit zu ſolchem petiotifirter Weine. 
Verfauf derartiger Getränfe als „Treſterwein“ er: 
laubt, als veiner Wein oder nur mit Zucer gemach— 
ter Wein zu Preifen, zu welchen wenn auch nur fehr 
— Naturwein zu haben iſt, nad) 8 10 des 
dahrungsmittelgeſetzes ſtrafbar. Geſundheitsſchädlich— 

keit eines mit Kartoffelzucker verſetzten Weines nicht 
nachgewieſen. 
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Unter Wein wird am Mittelrhein (Neuwied), wenn 
es ſich um deutſche Weine handelt, im Handel und 
Verkehr ein lediglich aus Traubenſaft duͤrch alkoho— 
liſche Gährung bereitetes Getränk ohne andere als 
dur) Die übliche Kelterbehandlung bedingte Zufäße 
veritanden; es bleibt dahin geftellt, ob ein durch 
reinen Zuder (mit dem zu dejjen Löfung nöthigen 
Wafjerzufah) im Säuregehalt abgeftunpfter jonit 
— Wein als Wein ſchlechthin feilgeboten werden 
arf. 

a) Urtheil des preußiſchen Landgerichts zu Neuwied von 
14. Suli 1887. 

Sn der Straffache gegen die Weinhändler Karl M., 
Mar M., Arthur Sp. von Neuwied wegen Bergehen 
gegen das Gejeh vom 14. Mai 1879 hat die erite Straf— 
fammter des Sal. Yandgerichts zu Neuwied in der Sitzung 
von 14. Zuli 1887 für Necht erkannt: 

Die Angeklagten: 
I. WVeinhändler Karl M. von Neuwied, geboren zu 

Erpel am 27. Sanuar 1850, Seraelit, noch nicht 
beitraft, 

I. Weinhändler Mar M. von Neuwied, geboren dajelbit 
am 8. Auguft 1859, Ssraelit, noch nicht beitraft, 

III. Weinhändler Artur Sp. von Neuwied, geboren zu 
Moers am 8. März 1858, Söraelit, nody nicht bejtraft, 

find des Vergeheng gegen $ 10 des Gejeges von 14. Mai 
1879, den Verkehr nit Nahrungs: und Genußmitteln be- 
treffend, Shuldig und werden deshalb verurtheilt: 

I. Der Angeklagte Karl DM. zu einer Geldftrafe von 
1000 Mark, | 

II. der Angeklagte Mar M. zu einer Gelditrafe von 
500 Mark, 

II. der Angeklagte Arthur Sp. zu einer Geldjtrafe von 
200 Mark. 

Diejen Gelditrafen wird, int Kalle diefelben nicht bei- 
zutreiben, für je zehn Darf ein Tag Gefängniß unterjtellt. 

Bon den mit Beichlag belegten „Weinen“ werden ein— 
gezogen die im nachitehenden Fäſſern des bei der Be— 
Ihlagnahme aufgeitellten Suventars lagernden und zwar: 

I. Sm Kelterhaufe in den Fäſſern Ir. 13, 16 und 17, 
I. Sm Schuppen in den Fäljern Nr. 1 bis 18 einfchließ- 

Kr 98,925,,26..20728, 29, 
Im Keller bei Dahl in den Fäſſern Nr. 1 bis 6 ein- 
ſchließlich und 8 bis 13 einjchließlich, 
Im Keller bei Löb in den Fäſſern Nr. 6, 13, 14, 15, 
Im Keller unter den Kelterhaufe in den Fäſſern 
IhE2 0,2. 2010,.12,.28 

Bon der Anfhuldigung eines Vergehens gegen $ 12 
des Gefeßes dom 14. Mai 1879, den Verkehr mit 
Nahrungs: und Genußmittel betreffend, werden Die 
drei Angeklagten freigeiprochen. / 

Die Beichlagnahme der durch dieſes Mrtheil nicht 
eingezogenen Weine wird aufgehoben. 

Die Koften des Verfahrens werden den drei An— 
geflagten auferlegt mit der Maßgabe jedoch, daß Die 
baaren Auslagen, welche durch die Yadung der Sach— 
verftändigen Dieß, Dr. Hachenberg, Reinach und Dr. 
Bräuer entjtanden find, der Staatskaſſe auferlegt 
werden. 

IL. 

IV, 
V. 

Gründe: 

Die Angeklagten ſind beſchuldigt, daß ſie zu Neuwied, 
Karl M. in der Zeit vom 13. Januar 1882 bis 15. Sep— 
tember 1884 allein, alle drei Angeklagte in der Zeit von 
15. September 1884 bis 18. Sanuar 1887 in Gemeinſchaft 
miteinander: 

1. fortgejegt zum Zwecke der Täuſchung im Handel und 
Berfehr Genußmittel, nämlich weike und rothe Weine 
verfälicyt Haben, und zwar einen in Jahre 1886 an 
Hermann Str. in Elberfeld gelieferten Wein, und die 
int Keller der Angeklagten unter dem Stelterhauje 
liegenden, in dem bei den Akten befindlichen Inventar 
mit den Nummern 18, 20, 25, 27 bezeichneten Weine 
vorfäglich mit Kartoffelzuefer, jo daß der Genuß der— 
jelben die menſchliche Geſundheit zu beſchädigen ge- 
eignet war; — — 

. fortgefeßt die unter 1 bezeichneten Weine (Genuß— 
mittel) wiffentlicy und unter Verjchweigung des Um— 
ftandes, daß dieſelben verfälſcht waren, verkauft 



haben, und zwar die an ©tr. gelieferten, jowie bie 
unter 3 mit den Nr. 18, 20, 25, 27 genannten 
Weine, deren Genuß die menjchliche Geſundheit zu 
bejchädigen geeignet war, wiſſentlich als Genußmittel 
verfaufend, 

— Vergehen gegen die 88 10 Biffer 1 und 2 und 
12 Ziffer I und 2 des Gejeges vom 14. Mai 
1879, betr. den Verkehr mit Nahrungsmitteln ıc. 
und 88 73, 74, 47 des Gtrafgejeßbuches. — 

Die Hauptverhandlung hat folgende Thatjachen erwiejen: 
Der Angeklagte Kart M. betreibt jeit etwa 18 Jahren 

zu Neuwied ein Gefhäft in Weinen und Branntweinen 
(Lifören). Am 15. September 1884 nahm er Die Mit- 
angeklagten Mar M. und Arthur ©p., feinen Cohn und 
Schwiegerfohn in das Weingejchäft auf, welches dieje 
drei von num an unter der Firma „Karl M. und Söhne” 
betrieben. Karl M. blieb nad) wie vor ver eigentliche 
Leiter des MWeingefchäfts (neben welchem er das Brannt- 
wein- und Likörgeſchäft für feine alleinige Rechnung fort- 
führte); namentlich bejorgte er die Sellerbehandlung der 
eine und den Verkauf vderjelben im Haufe Mar Di. 
ftand überall feinem Vater zur ©eite, und machte auch Reifen, 
während Sp., welcher früher in anderen kaufmänniſchen 
Sejchäftszweigen thätig gewejen war, hauptjächlich Die 
Buchführung und die Reiſen für das Gejchäft bejorgte. 

Bis etwa 1882 hat Karl D., wie er behauptet, nicht 
ſelbſt Wein gefeltert, jondern nur von Produzenten anges 
faufte Weine in feinen Gefchäfte verwandt. Seitdem hat 
er auch ſelbſt gefeltert, aus Trauben, die er meiit an der 
Moſel und in Hammerftein GWeißwein) bez. in Breifig 
(Nothwein) anfaufte. 

Hierbei hat er ſich im Anfange darauf beſchränkt, reinen 
Traubenfaft zu gewinnen und einen jog. eriten Aufguß 
zu mahen. Seit 1884 ijt er Dazu übergegangen; 
bei Weißt einen noch einen zweiten Aufguß herzuftellen. 

Das Verfahren war bei Weifweinen folgendes: Die 
Trauben wurden ſchwach gefeltert. Der fo gewonnene 
Saft wurde zunächſt rein gehalten und unvermijcht gähren 
gelafjen. Die Fäſſer, in welchen der in folder Art ge- 
wonnene reine Mein lagerte, erhielten die Bezeichnung T. 

Die von Keltern rüdjtändigen Träbern (ZTreftern) 
wurden hierauf in (meift Löhmige Zulaſt-) Fäffer gebracht, 
welche zu .tiwa 1/ bis ®/, damit gefüllt wurden. Nach— 
dent fie hier mit Brettern und Steinen bejchwert waren, 
daß fie bei der nachfolgenden Gährung ftets mit Flüfjig- 
feit bededt bleiben mußten, und fo vollftändiger ausge- 
zogen wurden, pumpte man mittels Schläuche Waffer in 
die Fäſſer (oder ließ es aus der ftädtifchen Waſſerleitung 
hineinlaufen) bis daſſelbe mindeſtens handhoch über den 
Zräbern ftand (mitunter auch die Fäſſer big zun Nande 
füllte). Das Verhältniß ftellte fich hierbei im günftigen 
Falle jo, daß auf ein Quantum Treftern, welche bei voll- 
kommenem Ausfeltern nod etwa Ohm (A 140 und 
160 Liter) Wein hätten geben können, 19, bis-2 Ohm 
Wafjer gebracht wurden. Es wurde dazu in Waffer ge 
löfter Kandiszuder (die Angaben ſchwauken zwiſchen 32 
bis 56 fd. oder 90-100 Pfd. in ca. 50 Liter Waffer 
gelöjt auf die Zulaft) gegeben, und die Maffe nunmehr 
der von jelbjt eintretenden Gährung überlaffen. Mar 
dieje vorüber, jo wurden die Treftern abermals, diesmal 
ſtärker, auf der Kelter ausgepreßt. Das Produkt dieſer 
Manipulation bezeichnete Carl M. auf den Fäffern mit 
Mel. Dielange) und IT. 

Die Träber wurden dann nochmals in die Räffer ge- 
than, es wurde abermals Wafjer, im Verhältniſſe etwas 
weniger, als vorher, darüber gebracht, eine warnte Zucker— 
löſung und nun auch ein gewiſſes Duantunı (auf das 
Zulaſtfaß etwa 25—50 Liter) vorigjähriger Weinhefe zu- 
gegoſſen. Hierdurch entwickelte fih abermals eine Schwache 
Sährung; nad) deren Ablauf die Träber zum drittenmale 
geteltert wurden. Was fo gewonnen wurde, befam die 
Saßbegeihnung „Mel. und III”. / 

ehnlich wurde mit rothen Trauben verfahren, nur 
daß hier bloß ein Aufguß gemacht wurde, Nothmwent 
wird in der Meife hergejtellt, daß die zerquetichten Trauben 
mit ihren Gafte eine Gährung durchmachen, nach deren 
Vollendung erit das Keltern ftattfindet. Der jo gewon: 
nene reine Traubenfaft wurde von dem Angeklagten als „1° enntlid gemacht. Es wurden dann die Zreftern 
mit Zuſatz von Wafler und einer Zuckerlöſung, ähnlid) 

auc einen Zuſaß von Sprit gegeben haben. 

wie ed beim Weißwein geihah, zu einer neuen Gährung 
gebracht, nach deren Verlauf durch wiederholtes Keltern 
ein auf den Käffern mit IT bezeichnetes Produkt erhalten 
wurde. 
gufjes auch ein Quantum von ca. 50 Litern Heidelbeeren 
nit verwendet worden. 5 

So nad) dem Eingeftändnifje der Angeklagten und den 
Ausfagen der Zeugen Gr., ©., Tr., M. 

Die vorgenonmene chemiſche Unterfuchung hat dieſes 
vollkommen bejtätigt. » 

Hiebei ift im Auge zu behalten, daß die chemifche 3 
Unterfuchung in der Regel nicht ausweift, wie die unter- 
ſuchten Brodufte hergeftellt find, fondern nur deren ftoff- 
lihe Aufammenfeßung ergiebt. Durd) eine große Reihe 
von Analyfen hat man gefunden, welde Subjtanzen, 
und im welchen fchwanfenden Mengen vdiejelben im eine 
(d. h. in veinem fog. Naturweine) vorkommen. 

Es kann leicht fein, daß durch Zufall oder in Folge 
fabgemäßer Berechnung ein künſtlich hergeitelltes Pro— 
dukt diejelbe ftoffliche Zufanmmenjeßung zeigt, wie reiner 
Wein. Dann ift durch chemiſche Unterfuhung die Fäl- 
jhung nicht nachweisbar. Zeigt aber die chemijche Unter- 
fuhung eine andere ftoffliche Zuſammenſetzung, als fie 
in reinem Weine vorkommt, jo ift mit abjoluter Ge- 
wißheit die Fälſchung erwiefen. 

Die Grenzen, welche für die Schwanfungen der chemi— 
ihen Zufanımenfeßung reinen Weines durd den Beſchluß 
einer von der Neichöregierung in 1883 berufenen Kom— 
miſſion angenommen, und welche aud in vorliegenden 
Kalle bei der Beurtheilung Seitens der Sachverſtändigen 
Samelfon und Frejenius fejtgehalten wurden, find nad) 
den Angaben dieſer beiden Sachverſtändigen derartig 
weitgezogen, daß, wie auc zur Zeit allgemein in ver 
Wiſſenſchaft anerkannt, ein reiner Wein nicht aus den— 
jelben herausgeht. 

Es hat num bei einer größeren Anzahl der in den 
Lagerräumen der Angeklagten beſchlagnahmten Weine 
aus dem geringen Grtraftgehalt derſelben der Sach— 
veritändige Samelſon mit Beſtimmtheit den Waflerzufaß 
nachwetjen können, nämlich bei folgenden, weldye nad) 
dent bei der Beſchlagnahme aufgeftellten Inventar BL 
101—106 act. bezeichnet find: 

im Stelterhaufe tr. 13, 16, 17, 
im Schuppen Nr. 1—18, Nr. 23—29, 
in Seller bei D. Nr. 1-6, Nr. 8—13, 
tm-SKeller bei 2. Nrr6elsazit 
im Seller unter dem Kelterhaufe Nr. 7. 

Außerdem hat der Sachverjtändige eine Anzahl anderer 
Peine, nämlid: 

im Kelterhauſe Nr. 8, 
int Keller unter dem Kelterhauje Str. 23, 31, 
im Seller unter dem M.'ſchen Haufe Nr. 6, 31, 32, 

als höchſt verdächtig, daß fie Wafjerzufaß erhalten, be: 
zeichnet, weil hier der Ertraftgehalt an der unterjten nad) 
den Reichskommiſſions-Beſchlüſſen zuläfligen Grenze liegt. 

Diejes Gutachten wird beitätigt durch den Sachver— 
ſtändigen Freſenius bezüglid) der von ihn vorgenommenen 
Gegenanalyſen, indem Frejenius in allen von ihm unter: 
juchten Proben aus den Miſchen Lagerräumen, nämlich 
aus den Nr. 2, 3, 7, 12, 15 und 23 im Schuppen nad) 
der geringen Menge von Mtineralftoffen und freien (bezw 
freien, nicht flüchtigen) Säure, wie des Grtraftgehaltes, 
und den NNr. 1, 2, 4, 9 und 13 im Seller bei D. nad) 
der geringen Menge des Grtraftgehaltes und der nicht 
—— Säure ebenfalls den Wäſſerzuſatz hat feſtſtellen 
önnen. 
Die Unterſuchung der beiden Sachverſtändigen hat aber 

noch eine weitere Thatſache zu Taäge gefördert, nämlid) 
daß die Angeklagten den von ihnen hergeftellten Aufgüfjen 

Der Sad): 
verftändige Samelfon hat dies gefunden bei den ſämmt— 
lichen oben genannten Weinen, bei welchen er einen 
Wafjerzufag Fonitatirte, außer jedod Nr. 25 und 28 int 
Schuppen und ferner bei 

Nr. 1 und 15 im Seller bei &., 
Nr. 5, 12, 24 im Keller unter dem Kelterhaufe 

und erachtet des Spritzufaßes verdächtig 
Jr. 8 im Selterhaufe, 
Kr. 3a im Keller unterm Kelterhaufe, 
Jr. 6, 31, 32 im Keller unter dem Miſchen Hanſe. 

Am Sahre 1886 ift bei der Herftellung des Auf: 
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- Der Sahverftändige Frefenius hat bei feiner Gegen- 
analyje Spritzufaß feitgeitellt in allen, von ihm unter: 
fuchten, obengenannten Proben. 

In welchem Zeitpunfte, — ob vor oder nach der Gäh— 
rung über den ZTreftern der Sprit zugejebt worden, lich 

fich nad) dent hemifchen Befund nicht entjcheiden. 

Die beiden Sadperitändigen ziehen den Schluß auf 
den Zuſatz von Weingeiſt (Sprit) aus dem von ihnen in 
den Proben ermittelten Verhältniſſe des Alfohols zum 
Glycerin, indem fie nämlich überall in den vorher bezeid)- 
neten Meinen auf 100 & Alkohol weniger als 7 8 Gly— 
cerin gefunden. Nach ihrer Daritellung entiteht bei ver 
Gährung des natürlichen Traubenmoſtes wie aud) bei der 
Bergährung von Yuder, Alkohol und Glycerin in einent 
bejtinimten Gewichtsverhältnifie, derart, daß auf 100 Ge— 
wichtstheile Alkohol mindeftens 7 und höchitens 14 (im Der 
Regel etwa 10, aber porjichtshalber nehnte man Die 
weiteite Grenze an) Gewichtötheile Glycerin zur Entitehung 
fonımen. Finden fich weniger als 7 ©ewichtöprozente 
Glycerin, fo fei aljo mit Zuverläfftgfeit auf einen Alfohol- 
zujag zu Schließen. — Da, wie hervorgehoben, dieſe Sätze 
nicht nur bei der Gährung reinen Traubenmtojtes, fondern 
auch bei der Wergährung des Zuckers gelten, jo greifen 
fie auch vorliegend Platz, wo eine Wifchung von Trauben- 
jaft und Zuder (mit Waffer) bezw. von Zucker (mit 
Wafler) und Gaft aus Traubenrücditänden in Frage fteht. 

Diefe Sätze find nicht nur, wie die Gachveritändigen 
hervorgehoben, von der ſchon erwähnten Reichskommiſſton 
anerfannt und aufgejtellt worden, fondern auch in Der 
Wiſſenſchaft in Geltung. 

Vergl. Dammer, Illuſtrirtes Lexikon der Ver- 
fülfhungen pp. 18386 ©. 950 Sp. 1 ſ. v. Zuſatz 
von Weingeift — Böckmann, Chemiſch-techniſche 
Unterfuhungsmethoden, 1884 Bd. Il ©. 555. 

Zu bemerfen ift, daß bei der üblichen SKellerbehand- 
lung (durch Schwenken der Fäſſer mit Sprit) ein geringes 
Duantum Alkohol in den Wein gelangen kann, nemlich 
höchſtens 1 VBolumenprozent (etwas weniger, ala 1 Ge- 
wichtsprozent). 

Die Sahverftändigen Samelfon und Frefenius haben 
dies nicht außer Acht gelafjen und nur diejenigen Weine 
als mit Sprit verfeßt bezeichnet, bei welchen nach Ab- 
zug diejes 1 Volumenprozentes das Gewichtsverhältniß 
des Glycerins zum Alkohol ſich ungünftiger gejtaltet, als 
32100. 

Den Gutachten der Sadjverftändigen Samelſon und 
Freſenius ift entgegengetreten der Sachverſtändige Schmitt 
und hat behauptet, es fei nah dem Ergebnijje der 
Analyjen nicht ausgefchlojjen: daß den Meinen Sprit 
nicht zugejeßt jei. Zwar hat er anerkannt, daß die von 
Sameljon und Frejenius vorgetragenen Süße Die von 
der Reichs-Kommiſſion aufgeftellten und in der Wiſſen— 
ſchaft die herrichenden feien. Er will aber nach Analyjen, 
die er gemacht, — zwar nicht vielen Hunderten, wie 
Freſenius jie ausgeführt, aber doch einer genügenden An— 
zahl — gefunden haben, daß auch bei reinen Natur— 
weinen das Gewichtsverhältnig von ©lycerin zu Alkohol 
unter 7:100, jelbjit bis 2:100 herunter gehen Fünne; 
Died komme namentlid” wor bei mangelndem Gticitoff- 
gehalt des Moites, und wenn die Trauben von dent ſogen. 
falihen Mehlthau befallen gewejen. 

Allerdings müßten für die in gewöhnlicher Weiſe be- 
reiteten Meine die Reichs-Kommiſſionsbeſchlüſſe itets noch 
als maßgebend angefehen werden, für die hier fraglichen, 
in unfertigem Zustande unterfuchten Treiterweine träfen 
diejelben aber nicht zu. 

Dieſe Ausführungen konnten nicht Veranlaſſung gebeıt, 
die Nichtigkeit der nah) dem Gutachten von Samelſon 
und Frejenius feitzuftellenden Ihatjache zu verneinen. 

Schmitt Hat erklärt, die Umterfuhungen, welche ihn 
zu dem abweijenden Urtheile führten, jeien von ihn noch 
nicht veröffentlicht, — und dafür, daß Die von ihm ge- 
prüften, jene andere Zuſammenſetzung zeigenden beine 
reine Naturweine jeien, habe er feine andere Gewißheit, 
als die, daß te ihm von durchaus reellen Produzenten 
mit diefer Verficherung übergeben ſeien. Zunächſt kann 
ihon nicht mit Beftimmtheit angenommen werden, daß 
die von Schmitt unterfuchten Weine, welche Das befrentd- 
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lihe Glycerin-— Alkohol: — Berhältnig zeigten, reine 
aturweine waren. Gr kann von den Berjonen, welche 
ihm die Proben gegeben, vorjäßlid oder ſelbſt unabſicht— 
lic) getäujcht worden fein. Sodann aber ift auf dieſe 
Unterfuchungen eines einzelnen Chemikers vorerit Gewicht 
nicht zu legen, weil diejelben nicht veröffentlicht, nicht von 
anderen Sachverjtändigen geprüft und Eontrollivt find. 
Es können Fehler in der Methode, in der Beobachtung 
untergelaufen fein. Gegenüber den auf vielen hunderten 
Unalyjfen beruhenden, bisherig allgemein anerkannten 
Süßen können die einzelnen abweichenden Befunde, bevor 
— nachgeprüft und beſtätigt ſind, Beachtung nicht 
nden. 
Wenn die Aırgeflagten, während fte die jonjtigen Ma— 

nipulationen im MWejentlichen augejtehen, die Verwendung 
von Eprit leugnen, jo geichieht dies offenbar aus der 
Erkenntniß, daß ver Spritzujaß ihren Miſchungen ven 
Charakter als „Runftwein” aufprägt, während das übrige 
Verfahren, wie fie meinen, noch ald eine, wenn auch un- 
reelle, aber doch minder oder gar nicht |trafbare Verdün— 
nung don Naturwein betrachtet werden Fünnte. 

Bon den Zeugen hat Feiner den Zuſatz von Sprit 
befunden fünnen, Küfer M. meint nur, es müſſe Sprit 
zugegoſſen worden fein. Es ijt jenes aber leicht zu er- 
flären. Die beigemischten Wengen find nicht jo erheblich, 
daß nicht mit Leichtigkeit Karl oder Dar Dt. jelbit jte in 
die Fäſſer bringen Fonnten. 

Sprit Hatten Diejelben ausreichend zur Verfügung. 
Karl M. hat zugegeben, daß er in feinem Liförgejchäfte 
viel Sprit braude. Daß aber in ver That auch für das 
Weingeſchäft Sprit angejchafft worden ift, ergiebt ſich aus 
der verlejenen Stelle ver Bilanz der Firma Karl. und 
Söhne, nach welcher für 1884 bis 1855 Karl M. für ge- 
lieferten Branntwein und Sprit mit 3322 Mark 94 Bf. 
erfannt it. Mag es auch richtig fein, daß Mar M. und 
Sp. bei ihren Neijen gleichzeitig für Karl M. Brannt- 
wein verkauft und dieſen Deshalb durch ihre Bücher 
haben laufen lafjen, fo erklärt dies doch nicht den Bezug 
von Sprit, der jorgjamft in den Einträgen von Brannt- 
wein umterfchievden wird, — und der weitere Eintrag, wo— 
nah Karl M. mit einen „Privatkonto“ von 5619 Mark 
07 PM. an Sprit, Bid-Mein 2c belaftet wird, läßt 
feineswegs erfennen, daB der von Karl Mt. in das Wein: 
geichäft gelieferte Sprit als folcher aber wieder aus dem— 
jelben weggegeben worden ift. 

Die Unterfuchung (Rolarijfationsprobe) des Sachver— 
ftändigen Samelfon hat ferner den Zuſatz von Kartoffel- 
zucer zu einzelnen Weinen, nämlich den in den Fäſſern 
Jr. 18, 20, 25, 27 im Seller unter dem Kelterhauje und 
Hr. 8 in Keller unter dem M.'ſchen Haufe ergeben, — 
und zwar iſt Diejer Zufaß theilweije nicht ganz gering- 
fügig. Es fanıı- den Angeklagten geglaubt werden, daß 
fie jelbit den Kartoffelzucer nicht zugelegt haben. 

Wie dur den Zeugen Weinkommiſſionär K. erwiefen 
und auch von den Angeklagten zugegeben iſt, hat Karl Dt. 
int Dftober 1873 von einem Manne Namens % in 
St. Johann 1878er, wie M. beim Anfauf wußte, mit 
Kartoffelzuder verjegten Wein, 2 Stück (a 1200 Xiter) 
für je 250 Marf gekauft; „er habe Verwendung dafür” 
— hat er dem K. gejagt. 

Ebenſo ift dur die Zeugen Valentin Schn., ©., 8. 
und F. ſowie durch die aus den Prozeßakten des Land— 
gerihts Mainz Schm. c./a. K. verlefenen Artheilsgründe 
und den aus den hiefigen Akten O 487/85 verlejenen 
Brief des M. M. vom 29. April 1882 und die weiter 
verlejenen Briefe erwiefen, daß Karl M. in 1882 von 
dem Wirth Sofef Anton Schm. zu SOprendlingen 7 Stüd 
1878er Nüdesheimer Wein gefauft, welcher wenigitens 
theilweife einen SKartoffelzuderzujaß hatte Es iſt nad) 
den bezeichneten Beweisntitteln höchſt wahrscheinlich, daß 
M. das Legtere bein Ankauf wußte, ficher hat er eö bald 
nad) den Ankauf erfahren, als er Proben diejer Weine 
(auf den Itanıen des Küfers G.) bei Hofrath Frejenius 
unterfuchen ließ, und diejer den Sartoffelzufaß fand und 
mittheilte. Aus beiden Anfäufen mögen die von Gantel- 
jon bezeichneten Weine herrühren oder es mögen lebtere 
mit jenen verſtochen fein. 

Was die Mengen der von den Angeklagten herge— 
ftellten Weine anlangt, jo iſt nad dent Gejtändnifje des 



Karl M. und der Ausfage von Tr., ©, M. etwa anzıt 
men, daß an Meifweinen f 

= in N 10—12 Sa (Fuder & 960 Liter oder Stüd 
4 1200 Liter) reinen Meines, 8S—10 Faß eriten 
Aufguffes (IT) und 5 Faß zweiten Aufgufjes (TI), 

in 1885 — 18-19 Faß reinen Meines, I—10 Faß 
eriten, 4-5 Faß zweiten Aufgufies; 

an Nothwein: —— — 
in 1884: 10-12 Faß reinen Weins, 3-4 Ctüde 

Aufguſſes (II), 
in 1885 nur 1 Faß reinen Meins, 
in 1886 — 2 Stüd und 2 Fuder reinen Weins, 3 

Stüd und 2 Fuder Aufgufjes gemacht worden find. 
Die Herftellung der Aufgüffe hat hauptjählid Karl 

NM. geleitet. Mit der Anfertigung der erften Aufgüfje 
waren aber auh Mar M. und Sp. vollfonımen einver- 
itanden, und haben fie mitgewirkt; dagegen ift die Fabri- 
fation der zweiten Aufgüfje gegen deren Willen gejchehen; 
fie haben diejelben aber doch geſchehen lajjen und Das 
Fabrikat in die Bücher der Firma aufgenommen, 

1886 hatte Sp. die (Weißwein-) Treſtern nad) dent 
zweiten Keltern in den Garten werfen lajjen, Karl M. 
ließ fie von dort zurüdbringen, um noch den zweiten 
Yufauß zu machen. 

Bezüglich des Zwedes, zu welchem die Aufgüſſe (II 
und III) gemadt wurden, fteht nad dem Zugeſtändniſſe 

aller Angeklagten erwiejen, daß der erſte Aufguß (II) 
zum Vermiſchen mit reinem Wein bejtimmt war, und 
gebraucht wurde, um auf dieſe Weije ein billiges Ber: 
faufsproduft gewinnbringend herauftellen. Die Miſchung 
geſchah verichieden je nach der Perſon der Kunden und 
dem Berfaufspreife. Im Allgemeinen wurde Weißweinen 
bei Preiſen von 60 Pf. und weniger, Rothweinen bei 
SO N. und weniger für das Liter ein Jujag der Auf: 
güfje gegeben, welcher ſich z. B. (Weißwein) beim Preiſe 
von 50 Pf. auf !,—Y,, beim Preiſe von 40 Pf. auf * 
der Geſammtmenge belief (ſo hat Max M. nach dem ihm 
gemachten Vorhalt früher glaubhaft zugeſtanden). 

Nie übrigens manchen Kunden für 40 Bf. oder 50 Pf. 
aud) reiner Wein geliefert worden, jo ijt nad) dent vor— 
gehaltenen früheren Gejtändnijje des Sp. zuweilen aud) 
der Aufguß unvermijcht verkauft worden. 

Bezüglih des zweiten Aufgufies (mon den weißen 
Irauben) leugnen die Angeklagten, daß derjelbe zum Wer- 
faufe bez. zur Herftellung von VBerfaufsproduften dienen 
jollte und verwandt worden jei; jollte leßteres einmal 
vorgefommten jein, hat Mar M. erklärt, fo ſei das aus 
Verſehen; gelegentlich jei der zweite Aufguß mit dem 
erjten vermücht worden, um Fäſſer leer zu machen. Der 
zweite Aufguß, jo behaupten Angeklagte, jei gemacht als 
„Haustrunk,“ als Trank für das Gefinde, oder un ihn 
in der Brennerei zur Serjtellung deutſchen Cognacs zu 
verwenden, — oder um ihn — wegzufchütten. 

Ep. hat zugegeben, daß er von dem Aufguſſe nicht 
getrunfen habe, und ebenfowenig Karl M. mit jeiner Fa- 
milie. Nac der Angabe des Zeugen PM. und der Dienft- 
magd ©. hat das Dienftperfonal im Haufe des M täglich 
etwa 2 Klafhen Wein erhalten, Sp. meint: 3 Flaſchen 
Wein. Selbſt nad) letzterer Angabe kommt ein Qahres- 
verbraud von nicht mehr als (3 > 365) = 1095 Flajchen 
oder 866 Liter, aljo noch nicht ein Fuder heraus, und es 
bliebe unerflärlih, warum Angeflagter jährli, wie oben 
angegeben, 4—6 Fuder oder Stück gemacht habe. Die 
Angabe, dev Aufguß fei zur Herftellung von Branntwein 
(Cognac) beſtimmt gewejen, tft unglaubhaft, weil nicht 
einzujehen, warunt dieſer denn nicht diveft aus den Treſtern 
hergeſtellt worden. 

Vollkommen widerlegt werden die Angaben der An— 
geklagten durch die Ausſagen der Zeugen. Gr. gibt mit 
pofitiver Beſtimmtheit an, daß auch ver zweite Aufguß 
(III) zum Verſtechen mit VBerfaufsweinen, insbefondere ur 
Heritellung der für 40—50 & pro Liter verfauften Weine 
benutzt worden jet. 

Ebenſo meint M. daß der zweite Aufguß jedenfalls 
im Berjtich mit anderen Weinen verfauft worden, Tr. 
wieder bezeugt, daß es in der Ihat gejchehen. 

Es ift danady für erwiefen zu erachten, daß auch der 
zweite Aufguß (III) wenigitens zum größeren Theil ge- 
macht worden tft, um ihn in Mifchung mit anderem Mein 
zu verfaufen, und jo verfauft worden u 
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Die Mifhungen der Aufgüſſe mit reinem Wein, die. 
„Zufammenftellung” der Verfaufsweine, find von allen 
drei Angeklagten vorgenonmten worden. 

Alle drei Angeklagten haben auch den Berfaufe joldyer 
Meine fi) unterzogen. An folgende Perjonen find ge- 
wäflerte Weine verfauft worden: 

Wittwe H. in Irlich und Wirth K. in Oberbieber 
(wohl unvermifchter Aufguß, Zugejtändnig des Mar M.). 
Wirth P. in Bielefeld (Nothwein mit Aufguß) und Wirth 
©. daſelbſt (glaubhaftes Gejtändnig des Sp. in der Vor— 
unterfuhung, demfelben in der Hauptverhandlung vor- 
gehalten.) — Mit Kartoffelzucer verſetzter Wein iſt ver- 
fauft worden an Wirth Str. in Elberfeld (ald „Erbacher“, 
Analyje des Dr. Samelfon und Hofrath Frejenius); außer— 
dem iſt folher Wein bei Kamilienfeierlichfeiten Gäſten 
vorgejeßt worden (nad) dem Zugeſtändniß der Angeklagten.) 

Es fragt fid nun, wie das Thun der Angeklagten nad) 
dent Neichsgefe von 14. Mai 1879, betr. den Verkehr 
mit Nahrungs: und Genußmitteln, zu beurtheilen ift. 

Ein Vergehen gegen $ 12 Ziffer 1 (Ziffer 2 ijt ir 
thümlich in dem Eröffnungs-Beichluffe genannt) hat nicht 
feitgeftellt werden fünnen. Denn es hat jih nicht mit 
Beſtimmtheit ergeben, daß Kartoffelzucer, bez. eigentlic) 
die demjelben, wie er im Handel vorkommt, regelmäßig 
beigemijchten Verunreinigungen — dom Sacdverjtändigen 
Schmitt Sallijie genannt, — der menschlichen Gejundheit 
nadtheilig find. 

Der Sachverständige Frejenius hat ein Gutachten über 
dieje Trage als außer feiner Erfahrung liegend, abgelehnt. 

Dr. Samelfon hat bemerkt, die Frage fei in der Wiſſen— 
ihaft ftreitig; eine der größten Autoritäten — Neßler — 
bejahe die Schäpdlichkeit mit der Behauptung, der Kar— 
toffelzucer rufe falten Schweiß, Bruftbeflenmungen, Kopf: 
ihmerzen hervor. Dr. Hachenberg befundet, daß nad 
jeiner ärztlichen Erfahrung die früher hier vielfah im 
Handel verbreiteten, mit Kartoffelzucer verjegten Weine 
jtets übel befommten feten. Sur dem dem Bundesrath im März 
l. Ss. vorgelegten Gejeßes-Entwurfe, betr. den Verkehr mit 
Wein, it — 8 — die Verwendung unfryftallifirten 
Stärfezucders, wozu der Kartoffelzuder gehört — bei der 
Neinbereitung als, wie nad) den Motiven anzunehmen, 
gejundheitswidrig verboten. — Dem gegenüber habe die 
Sachverſtändigen Diet, Schmitt und Breuer (welch' letzterer 
viele Jahre lang Kartoffelzuder int Bier verwendet und 
ohne Nachtheil getrunken Haben will) die Schädlichfeit 
entjchieden bejtritten. : 

Bei dieſer Sachlage Fonnte, fo erheblih aud die 
Zeugnifie für die Gejundheitsichädlichkeit des Kartoffel- 
zuders jein mögen, diejelbe doch nicht für völlig erwieſen 
erachtet werden. Es waren daher, ohne dab e3 eines 
Eingehens darauf bedurfte, was die Angeklagten jelbjt 
von der Schädlichfeit des Kartoffelzuders gehalten, die 
Angeklagten von der Bejhuldigung aus $ 12 Ziff. 1 leg. 
eit. freizujpreen. Zugleich) war die Beſchlagnahme der 
nur weaen ihres Zufaßes von Kartoffelzuder beanftandeten 
Meine (cfr. oben) aufzuheben und waren die Koften der 
Unterſuchung, joweit diejelben durch dieſen Theil der An- 
lage (d.h. die baaren Auslagen, welche durch die Ladung 
(und Vernehmung) der Sachverſtändigen Dieb, Hachenberg, 
Reinach und Breuer entjtanden find, der Staatskaſſe auf- 
zuerlegen. ($ 498 Abi. 1, Str. Pr. Drog.) ; 

Das von den Angeklagten geübte Betiotifiren war 
aber für ſtrafbar zu befinden. Unter der Bezeichnung 
„Bein“ wird wenigitens in hiefiger Gegend, und weni 
es fich um deutjhe Weine handelt, im Verkehr des ge— 
wöhnlichen Lebens, wie im Handel, ein Getränk ver- 
Itanden, welches lediglich aus Traubenjaft durd) alkoholiſche 
Gährung bereitet wird, ohne andere Zuſätze, als welde 
durch die übliche Stellerbehandlung (Ausjchwefeln der 
Täſſer, Ausipülen derjelben mit Wafjer und allenfalls 
Schwenfen mit Sprit [cfr. oben], Behandeln des Weins 
mit Klärmitteln, welche wieder ausgefchieden werden, und 
dergleichen) bedingt werden. Es fann vorliegend dahin ge- 
itellt bleiben, ob in unſerer Gegend unter der Bezeichnung 
Wein jchlehthin auch ein (fonft reiner) Wein Barren wird, 
und deshalb unter jener Bezeichnung feilgeboten werden darf, 
der einen nur die Abſtumpfung dev Säure bezwedenden Zu- 
jaß von reinem (Rohr- oder Rüben-) Zucer erhalten hat, wel- 
her in Wafjer (jedoch nicht mehr, als dazu eben nöthig) ge- 
löſt war. Abgeſehen hiervon, aber ift daran feitzuhalten, daß 
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nicht die chemiſche Jufammenfehung für den Begriff des 
eines entjcheidend it, jondern eben der Charakter des 
Stoffs als eines Naturproduftes, welches nur derjenigen 

- Behandlung unterzogen worden tjt, die nothwendig war, 
um es zum Genuſſe und zur Aufbewahrung geeignet zu 
maden. Dieje Zwede, und auch den Zwed, nur Säure 
abzuftunpfen, hat das von den Angeklagten geübte Ver. 
fahren — Petiotiſiren — nicht verfolgt. 

Nicht un Traubenjaft als Wein genießbar und ver- 
wahrungsfähig zu machen, ſondern um ein mit Gewinn 
verfäufliches, dem Wein gleichendes Kunftproduft her- 
zuftellen, haben fie das oben 'gejchilderte Verfahren geübt. 

Aus den bez. unter Benukung der Trauben möglichit 
viel jog. Wein, weinähnlichen Stoff zu gewinnen, die 
Vermehrung der Duantität war ihr Zwed, und fie 

haben es nad) dem oben einzeln Angegebenen jo getrieben, 
daß fie die Duantität (je nach der Qualität der Trauben) 
un ca. ®/, bis zum 1, fadhen vermehrt haben. In dent 
eriten Aufguß war günftigiten Falls '/, dev Wienge, im 
zweiten faum nod) eine Spur Traubenjaft. Ind verjelbe 
nebjt den aus den Träbern ertrahirten Stoffen diente 
nur dazu, dent Produkte weinähnlichen Geſchmack zu 
geben, während ihrer geſammten Zuſammenſetzung nad) 
die Aufgüſſe künſtliche Miſchungen der den Weine wejent- 
lihen Stoffe waren, in denen eben die fremden Zugaben 
quantitativ weitaus überwiegen, künſtliche Produkte von 
weinähnlicher jtoffliher Zujammtenjegung und äußerer 
Erjheinung mit etwas Gehalt an Traubenfaft. 

Hiernad) kann es nicht aweifelhaft fein, daß dieje Auf: 
güffe als verfälichter Wein augejehen werden müſſen, 
indem bei denjelben durch Anwendung Fünftlicher, ver 
Erfenntniß des Publikums entzogener Mittel dev Schein 
eines bejjeren Stoffes, als jie waren, nämlich der Schein, 
als jeien fie Wein, erwect wurde, und fie bejtimmt waren, 
als Wein verkauft zu werden (und verkauft worden find). 
Als verfälichter Wein müſſen dann nod weiter gelten die 
Meine, welche die Angeklagten aus Naturwein (I) und 
den Aufgüſſen (Il und II) zum Verkaufe „zuſammen— 
geitellt“ haben. Der nicht erfennbare Zuſatz vermindert 
die Dualität des Weines, während der Schein der bejjeren 
Qualität — reinen Weines — beitehen blieb und bejtehen 
bleiben ſollte. Beitand 3. B. ein ſolcher „aufanınten- 
geitellter Wein“ zu bis aus eritem Aufguß (II); 
fo enthielt er nad) dent oben Bemerkten günftigften Falls 
®/, bis ®/,, Wafjer (abgejehen von den Sprit pp. Zujaß). 
Der Käufer aber war gemeint, das rein gehaltene Produkt 
des gegohrenen Traubenfaftes zu erhalten. Waſſer hat 
— ſelbſt, bemerkte der Zeuge, Wirth Groß von Biele— 
eld.) 

So steht das Requiſit des VBerfälichers im Sinne des 
$ 10, 1, 2 des Gejeßes von 14. Wat 1879 erwiefen. 

Daß dieje VBerfälihungen zum Zwecke der Täuſchung 
im Handel und Verkehr gejchehen find, ijt eben wohl 
nicht zu bezweifeln. Die Angeklagten haben die Aufgüſſe 
und bez. die damit hergeitellten Mischungen ais „Wein“ 
verfaufen wollen und verfauft. 

Sn einzelnen Fällen haben fie freilich ihr Produkt als 
„Zreiterwein“ bezeichnet, nämlich), ſoweit nachgewiejen, 
gegenüber den Zeugen Wittwe H. und 8. Dieje Fälle 
ſcheiden von der Beltrafung aus. Denn „Trejterwein“ 
ift eine gebräuchliche und verſtändliche Bezeichnung für 
petiotifirte jog. Weine und ſchließt auch mit Sprit ver: 
ſetzte Weine dieſer Art nicht aus. 

Die Bezeichnung der Produkte als Treſterwein war 
deshalb eine richtige, die Herjtellungsweije kennzeichende 
Bezeihnung, weldhe eine Täufhung der Käufer nicht 
zum Zwed Hatte. 

Belanglos it, daß die beiden Zeugen dieſe Bezeichnung 
nicht veritanden haben wollen. Denn es haben, joweit 
erſichtlich, die beſondere Unkenntniß die Angeklagten zu 
einer Täuſchung nicht mißbraucht; es iſt nicht bewieſen, 
daß Angeklagte die Unkenntniß der Käufer bezüglich dieſer 
Bezeichnung ihrerſeits kannten und, um davon einen Vor— 
theil zu ziehen, beſtehen ließen. Demnach kommt es auf 
dieſelbe nicht weiter an und iſt nur beachtlich, daß hier 
Angeklagte ihr Produkt richtig und allgemein verſtändlich 
bezeichneten. 

Sn anderen Fällen haben die Angeklagten Mar M. 
und Sp. die verfälichten Weine mit der Deklaration ver: 
fauft, daß Zuder darin enthalten ſei; 3. B. Sp. bei den 
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Zeugen Gr. und P. und aud) (nad) feiner Behauptung) 
jonft, wenn er danad) gefragt worden. Nicht allen 
Käufern, die joldye Weine erhielten, ift dies gejagt worden. 

Dem Gr. und P. wurde ausdrücklich verfichert, die 
Keine jeien jonft „rein und unverfälſcht“, auch ift won 
den vorher bemerften Fällen abgejehen, und in der Regel) 
nicht den Käufern der Zuſatz von Trefterwein offenbart 
worden. Mit der Erklärung, daß Zuder (in dem Mein) 
enthalten jei, Haben die Angeklagten (außer etwa bei den 
mit Kartoffelzucker verjegten Weinen, bei denen in der 
That nur der Zufaß dieſes Zuckers nachgewieſen iſt,) nicht 
ausreichend bez. nicht richtig die ſtoffliche Zuſammenſetzung 
deö verkauften Produktes angegeben. Der Zuderzujak 
war überall da. wo es fihb um Treiterwein bez. mit 
Treſterwein verjchnittenen Wein handelt, das Neben: 
jächliche 

Das Hauptjähliche der Verfälſchung war der Zufaß 
bez. Die Verwendung des Waffers. Durch das Waſſer 
wurde das erreicht, was die Angeklagten bezwedten: Ver— 
mehrung der Quantität. 

Der Zucder, Sprit, die Hefe, die Grtrahirung der 
Weintreitern dienten nur dazu, dem Waſſer den Schein 
des Weins zu geben. Die Erklärung der Angeklagten, 
daß Zucker zugejebt jei oder gar, wie bei Gr. und B., 
daß der Wein außer den Zucerzujaß jonft rein und un— 
verfälfcht jei, mußte und follte in den Käufern den Glauben 
erwecken, fie erhielten Wein — Nlaturwein, — dent eben 
nur (etwa zur Abjtumpfung von Säure) Zucker zu- 
gejeßt jei. 

So beihaffen ift aber (abgejehen von der ſchon be- 
merften Ausnahnte der mit Kartoffelzucker verjeßten Weine) 
überall das Produkt der Angeklagten nicht gewejen, (und 
es Eonnte deshalb von der Crörterung der Frage, 
ob event. bloßer Zuderzujaß im Wein ohne Deklaration 
bleiben dürfte, abgejehen werden). Die Käufer erhielten 
Wein, dem (zur Vermehrung der Duantität) Waſſer (als 
Irejterwein präparirtes Wafjer) zugejeßt, oder der gar 
nur folder unvermijchter „Zreiterwein”, ein Wafjerpräparat, 
war. Darin, daß dies, der Waſſergehalt, verichwiegen 
wurde, welcher auch in dent verkauften Brodufte nicht er- 
fennbar war und jein follte, lag die Täuſchung der 
Käufer, die Täuſchung im Handel und Berfehr. 

Wenn die Angeklagten ſich darauf berufen, daß aus 
der Billigkeit der reife die Käufer hätten entnehmen 
fönnen, der Wein enthalte Waſſer, jo iſt diefe Ent- 
Ihuldigung verfehlt. Für die von den Angeklagten an— 
gegebenen Preiſe kann, was aud Karl DM. zugeftandeı, 
ein freilich fehr geringer Wein (Nlaturwein) geliefert 
werden; außerdem ijt feineswegs anzunehmen, daß alle 
Käufer wußten, für welchen Preis Naturwein geliefert 
oder bez. nicht geliefert werden kann. 

Belanglos iſt au die angeblih manchen Käufern 
gegenüber abgegebene Erklärung: „was die Konkurrenz 
fönne, fünne man auch; — oder: „der (zu liefernde) Wein 
jet gleicher Art, wie ein früher von anderen Verkäufern 
bezogene, — den ©p. als Aufgußwein erkannt hatte. 
Died würde zur Entlaftung der Angeklagten nur dann 
dienlich fein, wenn ſie Beranlaffung gehabt hätten, daß 
die Abnehmer gewußt, der von den Konkurrenten be- 
zogene Mein jei Trejterwein oder mit jolchem vermischt. 
Dies war aber Feineswegs der Fall, vielmehr lag in 
jenen Aeußerungen nur die fchlaue Berechnung auf eine 
von Anderen ſchon verübte Täufhung, inden die Ange- 
Eagten den Srrthun der Käufer, als handele es jih um 
Mein, Naturwein — unterhielten. Auch daß Wirthe den 
von Sp. gebrauchten Ausdrud, „der Wein jei mit Zucker 
gemacht”, als einen Hinweis auf die oben bejchriebene 
Fabrikation verftanden hätten, iſt durch nichts erwiejen. 

Hiernach iit Schließlich Feitzuftellen: 
daß die Angeklagten Karl M., Dar M. und Arthur 
Sp. aus einem Willensentjchluffe, ſomit als fortge- 
jeßtes Vergehen, Karl M. jeit etwa 1882 bis 1835 
allein, alle drei in den Sahren 1884, 1885, 1836 ge— 
meinihaftlih in Neuwied zum Zwede des Verkaufs 
als „Wein“ oder „Wein mit Juderzujaß“, alſo der 
Täuſchung im Handel und Berfehr Wein, ein Ge- 
nußmittel, in der Herftellung der bejchriebenen Auf- 
güffe und bez. in der Beimijchung derjelben unter 
Wein verfälicht und im Neuwied oder von Neuwied 
aus Wein, ein Genußmittel, welcher, wie vorher an- 



gegeben, verfälicht war, unter Verſchweigung dieſes 
Umſtandes (indem fie den verfälſchien Wein ale Bein 

ſchlechthin oder Wein mit [nur] Zuckerzuſatz bezeich- 

neten) verkauft Haben. a 
— Vergehen, vorgejehen in dem $ 10 Ziffer 1 und 2 

des Nahrungsmittelgefeßes von 14. Mai 1879. — 

Uebrigens ift nicht reale Konkurrenz zweier ſelbſtſtän— 

digen Delikte (aus Ziffer 1 und 2) anzunehmen, jondern 

nur eine einheitliche Strafthat, hervorgegangen aus dem 

einen Entichluffe, durch Die Herftellung der Fälſchung und 
den Vertrieb der gefälfchten Weine einen Gewinn zu er— 
zielen, dergeftalt, daß joweit ein Verkauf ftattfand, diejer 
nur die Kortfegung und weitere Ausführung der durch 
die Fälſchung ſchon bethätigten Abficht gewejen ijt. Die 
Angeklagten find demnach nur aus Ziffer 1 $ 1 cit. zu 
beftvafen und zwar übrigens nad den oben über ihre re- 
ipeftive Betheiligung Angegebenen als Meitthäter im 
Sinne des $ 47 des St. G.B. 

Was die Strafabmefiung anbelangt, fo mußte Karl 
M. als der weitaus jtrafbarite der drei Angeklagten ans 
gejehen werden; er war die Seele des Gejchäftes, ev hat 
die zwei Aufgüffe, das fchlechtefte Fabrikat, gegen den 
Willen der Anderen gentacht, er hat längere Zeit hin— 
durch Die Sache betrieben. 

In Nücficht hierauf, wie auf die Ausdehnung der 
Fälfhyungen und den Umstand, daß Angeklagter ji) von 
denfelben nicht hat abhalten laſſen, nachdem ev tnöbe- 
fondere noch durd die in 1885 hier ftattgehabte, ihm 
zweifellos befannt gewordene Verhandlung gegen El. und 
Konjorten wegen gleichen Delikts über die Strafwürdig- 
feit feines Thuns aufgeklärt worden war, erfchien für 
Karl M. eine Gelditrafe von 1000 ME. angemefjen. Für 
Mar M., der unter dent Einflufje feines Vaters geſtan— 
den, mußte die Strafe auf 500 ME., für Sp., welcher 
ebenfall® unter dent Einfluſſe de8 Karl M. gehandelt 
und offenbar mehr durd äußere Umſtände, als durch 
eigene Neigung au der That gekommen ijt, mußte Die 
Strafe auf 200 DE beſtimmt werden. Zugleich erſchien 
es ſachgemäß, diejenigen Weine, welche nach dent Ergeb: 
nifje der chemiſchen Unterſuchung wegen ihres Waſſer— 
oder Spritzufaßes nicht mehr die Zuſammenſetzung des 
natürlichen Weines zeigen — cfr oben — einzuziehen. 
$ 15 Abſatz 1 ck 1. eit. Doh Hat man in Rückſicht 
auf ein Vorbringen der Angeklagten Nr. 23 im Schuppen 
und Jr. 1 im Keller bei %. davon ausgenommen, 

Auch ift aus Rückſicht auf die finanziellen Verhält- 
nifje der Angeklagten, und weil dev Fall nicht fo ſchlimm 
liegt, daß es nothwendig erſchien, davon abgefehen, durd) 
die nach $ 16 eit. leg. zuläffige Anordnung öffentlicher 
Bekanntmachung des Urtheiles eine wejentlihe Ver— 
Ihärfung der Etrafe eintreten zu laſſen. 

Aus SS 28, 29 des Strafgefetzbuches mußte die event 
an Gtelle der Geldftrafe tretende Gefüngnißftrafe be— 
jtimmt werben, wie gefchehen, und endlich waren nach 
8 497 der Strafprozeß-Ordnung die Koſten des Ber: 
fahrens, foweit darüber nicht die oben ſchon erwähnte 
Ausnahme zu machen war, den Angeklagten aufzuerlegen. 

- (Schluß folgt.) 

Kongreſſe, Nerhandlumgen gefehgebender 
Körperfchaften, Mereine :c, 

Kurpfufdherei und Seheimmittelunwefen. Su 
der Plenarverſammlung des Sähfifhen Landes- 
Nedizinal- Kollegiums, welhe am 21. Noveniber 
1887 jtattfand, ſtand als erfter Gegenstand auf der Tages: 
ordnung der folgende Antrag Hankel-Slaudhau: 

Mr „Das Königl. Landes-Medizinal-Kollegium wolle die 
Königl. Staatsregierung erfuchen, beim Bundesrathe da- 
hin zu wirken, dab auf dem Wege der Reichsgefehgebung 
die gewerbsmäßige Behandlung von Krauken ſeitens nicht 
se nen verboten werde, etwa in der Weiſe 

aß 8 29 bezw. 8 147 der Gewerbeor — en 3 Gewerbeordnung folgende 

‚S ar Einer Approbation, welde auf Grund 
eines Hachweijes ver Befähigung ertheilt wird, be- 
dürfen Aerzte und Apotheker. 

$ 147. Mit Geldbufen big zu 300 Mark und. im Unvermögensfalle mit verhältnigmäßiger 
m U gensfalte nißmäßiger Ge- 

fängnißftrafe bis zu 6 Wochen wird beittast, 
3) wer ohne hierzu approbirt zu fein, ſich gewerbs- 

Nedigirt im Kaiſerlichen Geſundheitsamt. — Verlag p 
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on Julius Springer in Berlin. — Druck von G. Bernſtein in Berlin. 

- mäßig mit Behandlung von Kranken befaßt oder 
feine Dienfte in diefer Richtung anbietet.“ 

Sm Laufe der Sikung zog der Antragiteller indeß 
feinen Antrag zu Gunften eine! vom Medizinal-Nath 
Dr. Weber eingebrachten, weitergehenden Antrages, wel» 
her einftimmig angenommen wurde, zurüd. Derjelbe 
lautete: 

„Kollegium wolle befehließen: an die Königl. Staate- 
regierung das Erſuchen zu richten: 
dahin zu wirken, daß 

1. eine - Abänderung 
Deutſche Neicy in den Sinne herbeigeführt werde, 
daß diefes Gejeß auf die Ausübung der Heilkunde 
binfort überhaupt feine Anwendung erleide; 

beim Bundesrathe 

2. eine Medizinalordnung für das Deutſche eich er- | 
lafjen werde, durch welche die Vorbedingung ‘für 
die Ausübung der Heilkunde, die echte 

des ärztlichen Standes geregelt werde und 
. über den einen folden Reichsgeſetze zu gebenden 
Inhalt erft nach vorhergehenden Gehör der ärzt— 

© 

lichen Standesvertretung Beſchluß gefaßt werde”. 
Hinfichtlih des Geheimmittelunmwejens lag ein 

Antrag Schildbach „Das Königl. Landes - Medizinal- - 
Kollegium wolle fih an maßaebender Stelle für ein Ver— 
bot des Geheimmittel-Handels ausſprechen“ vor, welcher 
zu Gunften des folgenden vom Leipziger Streisperein ger 
itellten Antrages zurücgezogen wurde: 

„dad Königl. Landes-Medizinal-Kollegium wolle fi 
an nraßgebender Stelle ausjprechen: 

1. für das Verbot aller jogenannten Geheimmittel, 
deren Zufammenfegung nit angegeben und ale 
unſchädlich erfannt ift, 

2. für die Beſchränkung des Verkaufs der zuläffigen 
Geheinmittel auf die Apotheken und 

. für das Verbot jeder Reklame für Geheimntittel 
und aller Heilmittel, Die unter Angabe des Heil- 

oo 

der Gewerbeordnung für das 

und 

Pflichten des ärztlichen Perſonals durch Vertretung 

zweces durd Befanntmahung in Blättern, Bro- 
jhüren, Plakgten und Enveloppen empfohlen wer- 
den, jofern fie Die zu heilenden Krankheiten auf- 
führen und Zeugniſſe über angebliche Heilungen 
enthalten”. 

Nachdem jedoch ver Geh. Medicinalrath Dr. Günther 
darauf hingewiefen hatte, daß die Trage des Handels mit 
Geheimmitteln nicht Durch Bartikulargejeßgebung geregelt 
werden könne, vielmehr der Erwägung der Neichsregierung - 
unterliege, daß der Verkauf der Geheimmittel, ſoweit die= 
jelben Stoffe enthielten, welche Tabelle B der bez. Kaiſer— 
lichen Verordnung angehörten, jchon jeßt den Apothekern 
vorbehalten und eine Reviſion dieſer Verordnung bereits 
von Neiche bejchlojjen und im Werke jei, wurde der von 
Herrn Günther gleichzeitig empfohlene Antrag 

„das Kollegiunt wolle bejchliegen, die Königl. Staats— 
regierumg zu erjuchen: 

Dahin zu wirken, daß das Anfündigen und An— 
preiien von Geheimmitteln zu Heilzweden, d. i. von - 
allen zur Verhütung oder Heilung Frankhafter Zur 
ftände der Menſchen und Thiere dienenden Mitteln, 
deren Bejtandtheile, Gewichtsmengen und Berei- 
tungsweije nicht allenthalben befannt gegeben find, 
durch Meichsgefeb verboten werde; bis zum Erlaß 
eines ſolchen aber den ſächſiſchen Amtsblättern die 
—— derartiger Ankündigungen zu 
agen“ 

einſtimmig angenommen. 
‚  (Korreipondenzbl. d. ärztl Kreis- u. Bezirks-Vereine 
im Königreid) Sachfen, 1837, Bd. 43, Nr. 11). 

unter: 

UVerzeichniß 
der für die Bibliothek des Kaiſerl. Geſundheits- 

amtes eingegangenen Geſchenke. 

— ae A 

rn es a a 4 

(Gleichzeitig als Empfangsanzeige und Dankesbezeugung.) 

Presl, Dr.. Friedrich. 
während der Jahre 1873 - 1832. Wien. 8’. Geparat- 
Abdruck. 

Regierungsbezirk, dev, Hannover. Verwaltungsbericht 
über deſſen Sanitäts- und Medizinalweſen mit be- 
jonderer Berücfichtigung der Sahre 1883—1885 von 
Dr. Hermann Becker. Hannover 1887. SG 

Das Findelweien in Defterreih 
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Die Beröffentfichungen ericheinen jeden Dienftag. Abonnements Snierate nehmen alle 

werden zum Preiſe von #5 halbjährlich von allen Poſtanſtalten (Poſt- lagshandlung zum Preiſe vo 

Ztgs.-Preisliſte 5910) und Buchhandlungen, jowie von der Verlags» || entgegen. Beilagen, von denen 

handlung angenommen. it, werden nad) a beidechb 

Verlag von Julius Springer in Berlin N., Monbijouplag 3.“ 

XI. Sahrgang. Berlin, dei 24. Januar 1888. Nr. 4. 

nhalt. Perſonal-Nachricht. ©. 51. — Geiundheitsitand. Schweinen. pp. ©. 60. — (Defterreich.) Berechtigungen der Apotheken. 
en etbeiten in der zone ©. 51. — Medizinalitatiitit | ©. 60. — (Sranfreich.) Färben yon Kinderipielzeug. ©. 61. — Belgien.) 
des Neg.- Ber. Breslau. ©. — Gterbefälle in deutſchen Einfuhr von Schweinen pp. ©.61. — (Luremburg.) Ein: und Durch- 
Städten bon 40000 und nieht "Einmohnen. © 52. — Desgl. fuhr bon Borftenvieh, Schweinefleiih 210. ©. 62. — (Dänemarf.) 
in größeren Städten des an andes. ©. 58. — Crteanfungen Maßregeln gegen die jog. Schweine-Diphtheritis. ©. 9. — Verbot 
in Berliner Kranfenhäufern. ©. 53. — Desgl. in deutſchen Stadt- und des Haltens von Schweinen. S. 62. — Netjprechung. (Reiche 
Samdhegirken. ©. 53. — Epidemien in Italien. ©. 55. — Snfektions- gericht.) Verkauf petiotiitrten Weineh, ©. 03. — (Landgericht Goblenz.) 
— in Moskau. ©. a — Sterblichkeit in Nio de Saneiro. | Verkauf von Syrup als Himbeergelee. ©. 64 — Kongreiie, Ber: 

— Witterung. ©. 53. — Beitiweilige Maßregeln 2C. handlungen von geießgebenden Körperſchaften, Vereinen 2c. 
S er — Thierieuchen in ——— 1837, ‚Seuichibes und Dftober. (Deutiches Neich.) Der Weinkommiſſion vorgelegte gerichtl. Ent— 
©. 57. — Desgl. in Großbritannien. ©. 57. — NRinderpeft in der en ©. 65. — (Rreußen.) Staatshaushalts- nn für 1888/89, 
ZTürfei. ©. 57. — Beterinär: — ————— S — ©. 67. — (GBayern.) Handel mit Geheimmitteln. © — (Großbri— 
Medizinalgejekgebung ze. (Deutjches Reich.) Abänderung ber Kamen.) Vrelsahfande der Stophänblerzuft in Sonton. ©. 68. — Ber: 
Vorſchriften fir die ärztliche Vorprüfung. ©. 58. — GWreußen.) Arz- mijchtes. (Berlin.) — 1886/87. ©. 68. — (Deiterreich.) Neue 
neitare. ©. 58. — (Medlenburg- Schwerin). Abwehr und Unterdrücdung Milttär-Rharmacopoe ©. 68. — Geſchenkliſte. ©. 68. 
von Thierfeuchen. ©. 60. — Elſaß-Lothringen.) Einfuhr von 

Unter den zur Dienjtleiftung im Kaiferlichen | je 14, London 25, Chriſtiania 37, Wetersburg 9 

Gejundheitsamte fommandirten Sanitäts-Dffizieren | Todesfälle; Berlin 87, Hamburg 124, Neg.-Be- 
find folgende Berjonal- Veränderungen eingetreten: zirke Düffeldorf 285, Hildesheim 301 und Wiesbaden 

1. der Königlich preußiiche Aſſiſtenzarzt I. Klafie | 126, Wien 836, Budapeit 106, Edinburg 358, Kopen— 

Dr. Rieder, im 5. ——55 Infan- | hagen 94, Chriſtiania 353, Petersburg 82 Erkran— 
terie = Repiment Nr. 48, ift aus dem Dienft- | fungen. 
verhältniß zum Raiferlichen Geſundheitsamte Scharlach: Wien 9, Dublin 10, London 25, 
ausgejchieden; Stockholm 8, Petersburg 14 Todesfälle, Berlin 

2. der Königlich preußifche Affiitenzarzt I. Klaſſe 42, Reg.Bez. Schleswig 96, Wien 100, Edinburg 

Dr. Schiller, im 2. Garde- Feld-Artillerie- | 27, Kopenhagen 68, Petersburg 39 Erkrankungen. 
Regiment, it zum Kaiferlichen Gefundheits- Diphtherie und Croup: Berlin 15, Breslau 
amte fommandirt worden. 14, Dresden 8, Königsberg 9, Wien 12, Budapejt 

3, Prag 12, Won 8, Paris 24, Yondon 36, Amiter- 

Geſundheitsſtand dam 8, Chriſtiania 17, Petersburg 10 Todesfälle; 

md Gang Der Holkskrankheiten. Berlin 66, Breslau 25, Hamburg 38, Nürnberg 32, 
Reg.Bez. Schleswig 243, Wien 24, Kopenhagen 53, 

In der Berichtswoche find nachſtehende Todesfälle | Shriftiania 47, Petersburg 43 Erkrankungen. 
und Grivankungen an Pocken, Flecktyphus, Rück— Keuchhuſten: Dublin 7, London 152 Todes- 
fallöfiebevr und epidemifcher Genidjtarre gemeldet fälle; Hamburg 38, Wien 21, Kopenhagen 28 Er- 

worden: franfungen. 
Boden: Vororte Wiens 3, Budapeft 1, Prag 16, 

Zriejt 8, Nom 4, Paris 8, London 1 Todesfälle; Medizinaljtatiftifche Mittheilungen aus dem 
Breslau 1 (Variolois), Wien, Budapeft je 5, London Regierungsbezirfe Breslau. 
3, Edinbura 1, Betersbura 2 Erk ? (Nach dem Generalbericht über die Verwaltung der Medi— 

i 4 et 3 hi . le — ee zinal-Angelegenheiten im Regierungsbezirk Breslau, ev: 
Sledtyphus: Prag odesfall. ftattet von Dr. E. Wolff. Breslau 1837.) 
NRüdtallsfieber: Petersburg 1 Todesfall 

und 2 Crlrankıngen. Die Einwohnerzahl des Regierungsbezirks Breslau 

£ s i hat in den fünf Sahren von 1880 bis 1885 fich um 
Sptpemijhe Öenidftarre: Nürnberg 1, Kopen— 607 RA 2,24% vermehrt, Bi Zu: 

hagen 2 Erkrankungen. nahme betraf jedoch nur Die Häbtifche Bevölkerung, 
Im Webrigen find befonders hevvorzuheben: namentlich in Breslau, Brieg, Waldenburg und 
Unterleibstyphus: Hamburg 17, Paris 33, | Schweidniß, die Bewohnerzahl der Landgemeinden 

London 22,. Petersburg 16 Todesfälle; Berlin 49, | und Gutsbezirke hat um 0,17 % abgenommen. In 

Hamburg 204, Petersburg 96 Erkrankungen. 33 Kreifen des Bezirks überjtieg während der Jahre 

Kindbettfieber: London 14 Todesfälle. 1884 und 1885 die Zahl der Geborenen die der Ge— 
Rofe: London 12 Todesfälle. jtorbenen um 22 800 (unter 1483 937 Einwohnern), 

Majern: Budapeft 8, Paris 9, Lyon, Edinburg (Fortjegung auf Seite 54.) 
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En —— I begeichneten Stäbte berichten über bie Sterbefälle auf Grund Ärztlicher Jodtenſchoine oder la 
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1. Dezember 1885 unter Berückftchtigung der von 1880 bis 1885 ; i 5 i ö i = „080 MIET ıditchtigı s 1885 durch die Bolkszählung ermittelten Zu- over Abnahme der Bevölkerung in den be- 
BE — on 1 Suli 1888 berechnet worden. Auf Grund derfelben werben bie Verhältnißzahlen der — ——— Öe torbenen 
er ns © Zu | I en hichnittlichen Sterbesiffern für die Jahre 1882—86 iſt auf Grund derin den Sahresüberfichten ee entiihungen 

‚ zul, 18 219, 18585 11, ©. 239, 1886 ©. 579 und 1887 ©. 455) mitgetheilten Angaben über Einwohnerzahlen und Sterbefälle erfolgt. 

4) M jder An Kar 224 ), Wegen etwaiger an Pocken, Flecktyphus, Cholera (asiatica) und Peſt vorgekommenen Todesfälle vergl. den Text der vorhergehenden 
Seite. — ?) Nimmt erſt jeit 1886 an der Berichter i ä ; : ammt eriz Jet 1880 au jteritattung Theil. — 3 Srtsfr y - 
entiprehend die VBerhältnißziffer auf 1000 Einwohner und aufs Sahr — utefremben’beirägt aie sa * 

ſen die Nachweiſungen wenigſtens 
ammenjtellen oder prüfen. — Die Einwohnerzahlen find nach Maßgabe der endgültigen Ergebnifſe der Volkszählung vom 

4 
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Sterblichfeitsvorgänge in größeren Städten des Auslandes. Woche vom 8, bis 14, Jan, 1888, 
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Aus Berliner Kranfenhänfern gemeld. Erkrankng. Aus deutſch. Stadt: u. Landbez. gemeld. Erfranfng. 
(Königliche Charite, Städtiiches Krankenhaus im Friedrichshain, laut Mittheilung der Könislichen Sanität3-Konmilfton zu Berlin, 
St. an, Bethanien, Stäntifches Krankenhaus zu des ftatiftifchen Amtes der Stadt Breslau, des Aerzte-Bereins zu 
Moabit, Eliinbeth - Kranfenhaus, Lzarus - Krankenhaus, Auguſta⸗ Frankfurt a. O. des Medizin.Inſpektorats zu Hamburg, des Vereins 

* Hospital, Jüdiſches Krankenhaus) für öffentliche Geſundheitspflege zu Nürnberg, der betreff. Königl. 
für die Woche vom 8. bis 14, Jauuar 1888, Reg.-Medizinalräthe und Fürstlich Reuß ſchen Phyſikats-Bezirksärzte. 
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Witterungs-Nachweis für die Woche vom 8. big 14. Januar 1888. 
Nach Beobachtungen der landwirthichaftlihen Hochſchule in Berlin und der meteorologiichen Centralftation in München. 

ZemperaturinC? Luftdruck in mm?) Relat. Feuchtigkeit d. Luft?) Höhe 

®@ = des Qor- 
Beobachtungd- | Beobachtungs = 8 5 3 = E E 8 Nieder⸗ emane Windftärke 

an = = 3 = S = = S Nhlages | intung 
’ =' 5 5 = = = 5 = mm 

8. Januar 4,7 20 | 765,7 | 7660 | 7632 | 98 97 98 32 w 2 

Be 75 38 | 7625 | 766,3 | 7708 | 9 85 87 = NNW 2 

n —— 55 933 | 720 | —— 95 93 0,3 SSO-NW 1 

Berlin Mer 49 237 | 7694 | 7662 | 7670 | 100 97 96 0,2 NW 1 

\ 1; 20 10.10 0.769,7,1,720 | Ra © — NNO 3 

2:2, Bee 705 | 785 — N 1 

ER a ar = NO 1 

8. Januar 35 1 04 1787 | 2089 | 8A, 87 88 83 3,6 W 3,6 

— 4,9 1 | 7285 | 2711 | 7285 | 90 94 96 18 W 2,7 

. ——— 42 3,6 301 | 730,2 | 730,5 | 100 95 95 Di W 02 

Münden |ıL „ 32 14 | 7298 | 786 | R78 | A 93 94 = NW 1,4 

N 2,6 03 | 766 | B61 | 270 | A gl 94 1,0 NW 13 

13:2); Be 371 | Tale 80 65 72 = NO 0,8 

N BD ag 76 ma | A 65 62 79 — NO 19 

1) Wegen etwaiger an Boden, Flecktyphus, Cholera (asiatica) und Veit vorgekommenen Todesf 
auf der eriten Seite. — ?) Die Beobachtungen des Luftoruds und dev velativen Feuchtigkeit der Luft erfol 

Mittags, 8 Uhr Abends (in Berlin jeit dem 1. Januar d. 3. um 7, 2 und 9 Uhr). — ?) Einſchl. Ruhr. — 9) 

Diphtherie. 

älle bezw. Erkrankungen vergl. den Text 
gen um 8 ühr Morgens, 2 Uhr 
Außerdem 7 Fälle von Scharlach— 



für den 24. Kreis Schweidni fehlen die bezüglichen 

Daten aus einem Berihtsjahre. Nelativ am bes 

deutendften war der Ueberſchuß der Geburten über 

die Todesfälle im Landkreife Breslau und in den 

Kreiſen Waldenburg, Namslau, Striegau, Nimptſch. 

Eine auffällig hohe Ziffer nehmen die Todt— 

geburten im Regierungsbezirk Breslau und ganz 

beſonders in der Stadt Breslau ein, von 1881 bis 

1885 kamen deren im Mittel 49 auf je 1000 Geburten. 

Die Mortalität (ausſchl. der Todtgeborenen) 
ſchwankte in den 24 Kreiſen des Bezirks während 

der Jahre 1884 und 1885 von 2,28 bis 3,72%, am 
höchſten war fie in den Kreifen Waldenburg, Striegau 

und im Landkreife Breslau, am niedrigjten in den 

Kreifen Guhran, Wohlau, Glab und Brieg. 

Die Kinderſterblichkeit hat fich in der Stadt 

Breslau in den letzten Jahren verringert auf 35,0 

bezw. 35,6 % ſämmtlicher Gejtorbenen, in den länd- 

lihen Kreiſen verhielt fie fich kaum anders als in 

Breslau; im Kreife Nimptſch wurde diejelbe auf 

37,1, im Kreife Waldenburg auf 36,0 % aller Todes- 

fälle berechnet. 

Boden traten im Bezirke faſt nur vereinzelt auf, 

in mehreren Fällen fonnte eine Einjchleppung aus 

böhmiſchen Grenzurten nachgewiefen werden. Todes— 

fälle an den Boden kamen in der Stadt Breslau 

während der zweijährigen Berichtszeit nicht vor, und 

läßt es der Berichterftatter zweifelhaft, ob nicht die 

173 in diefer Zeit angemeldeten Erkrankungen an 

Variolois zum Theil den Varicellen zuzuzählen feten. 

Außer in Breslau find hauptſächlich im Kreife Habel- 

ihwerdt modifizirte Boden vorgekommen, und zwar 

1584 in der Gegend um Mittenwalde (an der böh- 

mifch-mährifchen Grenze) und 1885 in Grengdörfern. 

Die Häufigkeit dev Diphtherie ſoll in den lebten 
Jahren im Allgemeinen zugenommen haben, die 

häufigiten Erkrankungen an Diphtherie wurden aus 
dem Kreife Ohlau (245 und 299) und der Stadt 
Breslau (595 und 498) gemeldet. 

Scharlach war in den Berichtsjahren 1884 und 
1885, abgejehen von der Stadt Breslau, in 5 bezw. 
6 Kreifen mehr oder weniger ftarf verbreitet, in den 
übrigen kam er nur jporadifch vor; die Maſern 
waren über faſt alle Kreiſe des Bezirks verbreitet. 
— Keuchhu ſten erlangte namentlich im Jahre 

1885 eine große Verbreitung, in der Stadt Breslau 
erlagen damals 101 Kinder dieſer Krankheit. (Beral. 
Veröffentl. 1856. ©. 674.) 

Ueber das Vorkommen der Tuberful oje iſt außer 
aus Breslau (. Veröffentl. a. a. DO. und 1885 I 
©. 81) nichts DBemerfenswerthes befannt geworden, 
unter den Arbeitern der Porzellaninduftrie, der 
Spinnereien und unter den Bergleuten ift dieſelbe 
ſtark verbreitet. 

Die kontagiöſe Augenkrankheit brach 1884 
im Gerichtsgefängniſſe zu Strehlen aus und trat in 
beiden Jahren im Kreiſe Steinau in größerer Verbrei— 
tung auf. Genickſtarre wurde mit 20 Fällen im Kreiſe 
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Barometerftand Temperatur & 
1854 reducirt auf der Luft = 

0° Eelj. in mn in Eelfius ® ers 

Bere — Be er a 
Monat | 5158| & = 58 ea 5 

er Se ib 

Zanuar. . |764,7/728,3 749, 941-+ 10,9) 821 2,291 34,79 
Tebruav . | 61,2! 39,6! 51,77]+ 11,5I— 6,54 23,62] 7,97 
März... . 61,0) 42,6, 50,054 16,6 — 4,7 3,80] 46,26 
April... .1 50,0) 39,6) 45,084 16,8);— 2,7)+ 5,161 40,01 
Mai 61,5| 35,8) 49,551+ 28,4l+ 3,51+ 13,37] 40,48 
Juni .. . 55,7) 34,0, 45,714 24,8|+ 5,9)+ 14,49] 96,30 
Juli ...]| 53,9) 44,2) 49,064 31,84 8,8;+ 19,18| 44,21 
Yuguft ..| 54,9) 41,2] 50,114 29,8|+ 6,9|+ 16,52] 70,50 
Ceptember| 61,2) 32,5, 52,064 26,7)+ 4,71+ 15,181 24,14 
Oftober .| 64,5| 34,81 48,3214+ 18,9— 1,5+ 7,83] 55,00 
ovenber | 64,4) 36,7) 52,16)+ 14,8 —11,5|+ 1,07] 58,16 
Dezember. | 58,3| 28,8! 46,15[+ 11,4|—11,0)+ 2,39] 33,44 

Jahr . . |764,7728,3/749,1614+ 31,8) 11,5) + 8,67551,35 

3 Barometerjtand Temperatur = 
1885 reducirt auf der Luft = 

0° Eelj. in mm in Gelfius ® — 

Monat 5 = 3 = 

Sanuar. . 764,5/732,51752,00+ 9,9—14,5|— 3,39] 13,39 
Februar .| 61,3) 34,2] 49,00,+ 13,5, — 8,5+ 2,06) 9,04 
März... .|58,2| 29,4| 47,964 12,9)— 4,514 3,38] 34,95 
April... .| 57,1) 32,7| 44,85|4+ 20,11 0,7 10,20) 83,53 
Mai ....] 94,0) 34,7) 45,654 27,9 — 0,0+ 11,73] 86,58 
Juni ... 156,2 39,8) 48,680— 324 6,0 18,60] 47,85 
Zuli ...156,1| 113 49.9714 31,8|+ 9,7)+ 18,421115,79 
Auguft .. 94,51 88,8) 46,48I+ 29,3 4 7,91+ 15,41] 95,95 
Ceptember| 58,4| 38,6) 47,28|-+ 28,84 5,8! 13,98] 79,93 
Dftober. .| 56,8) 28,41 43,731+ 22,81 0,6 9,09] 37,06 
November | 62.7) 33,5 49,98) + 12,4 — 6.2-+ 2,68} 31,85 
Dezember. | 63,6) 30,2| 51,84 9,4--10,7— 0,16; 28,01 

Jahr . .|764,5|728,4748,194 32,41— 14,54 5,501613,93 

Ohlau beobachtet. Erkrankungen an Trichinoſe 

find bei Menſchen häufig vorgekommen, denn es 

werden mehrere derartige Epidemieen erwähnt. Nach 
den aus dem ganzen Negierungsbezirk vorliegenden 

Ergebniffen der Unterfuchungen des Schweinefleifches 
find von 1881 Fleiſchbeſchauern in den beiden Sahten 

319 Schweine trihinds und 3843 finnig befunden 

unter insgefammt 752 1965 unterfuchten Schweinen. 

Im Kreiſe Militſch Fam auf noch nicht 1000 Schweine 

ein trichinöfes. 
Mebertragungen der Syphilis durch die Smpfung 

haben fich nicht ereignet und ebenfowenig find Todes— 

fälle vorgefommen, welche mit der Impfung hätten 

in urſächlichen Zuſammenhang gebracht werden können. 

Die Todesangaben auf einzelnen Zählfarten, welche 

auf die dvorangegangene Impfung als Urſache zus 

rückwieſen, hatten ſich bei den nachträglichen Feſt— 

Itellungen des Sachverhalts als irrthümlich erwieſen 

und wurden demgemäß berichtigt. 

Der Witterungs-Charakter der Jahre 1884 

und 1885 wird nad) den Beobachtungen der Bres— 

lauer Univerfitäts-Sternwarte geſchildert: | 

Die Wafjerverforgung Breslaus wird aus- 

führlich beſprochen; aus dem hohen Wafjerpreije von 

15 Pfennig für das Cubifmeter werden janitäre Nach— 

theile hergeleitet, welche bejonders in einer mangel- 



haften Spülung der Cloſets hewvortreten follen. In 
der Stadt Glatz iſt eine neue, als vortheilhaft be— 
zeichnete Wafferleitung angelegt worden, in Ohlau 

liefert die Wafjerleitung dem Bericht zufolge unge- 
nießbares Waller, auch DIS leidet Mangel an gutem 
Waſſer. 

Betreffs der Verunreinigung öffentlicher 
Waſſerläufe iſt auf Grund angeſtellter Erhebungen 
am 2. April 1885 mittels Cirkular-Erlaſſes beſtimmt, 
daß die Zuleitung unreiner Abwäſſer in öffentliche 

Waſſerläufe zu unterlaſſen ſei, und alle Inhaber ge— 

werblicher Anlagen, deren Abwäſſer öffentliche Miß— 
ſtände hervorrufen, dieſelben ſo weit zu reinigen 

haben, daß deren Ableitung in ein öffentliches Waſſer 
unſchädlich und unbedenklich ſei. 

Durch eine Cirkular-Verfügung vom 19. Juni 
1884 iſt wiederholt auf die gemeingefährlichen Uebel— 

ſtände hingewieſen, welche dem Gemeinwohl durch 

den vielfach ſchwunghaften Handel mit Geheim— 

mitteln erwachſen. Sn den letzten beiden Jahren 

fol diefer Handel entjchteden abgenommen haben, es 

wird indeſſen beklagt, daß bei den auf Einjchreiten 

der Volizeibehörden erfolgten Beltrafungen die Höhe 

der durchichnittlich erkannten Gelditrafen abgenommen 

habe. Wohlfituirte Verkäufer von Geheimmitteln 

find beijpielöweife nur mit 1 Mark beitraft worden, 

der Kampf gegen das Geheimmittelunweſen werde 

dadurch überaus jchwierig. 

Aus den im Regierungsbezirk gelegenen 9 Heil- 
quellen werden einzelne bemerfenswerthe Data mit- 

getheilt. Die meilten Kur- und Erholungsgäſte hatte 

Landeck (durchſchnittlich im Jahre 3569 Kurgäfte und 

2845 Erholungsgäſte), demnächſt kommen Salzbrunn 

und Reinerz, erſteres mit 3620 Kurgäſten, letzteres 
mit durchſchnittlich nur 3470 Kurgäſten, aber mehr 
Erholungsgäſten als Salzbrunn. Die meiſten Bäder 

(Mineralwaſſerbäder, Moorbäder, Douchen) wurden 

in Bad Landeck (jährlich über 60000) verabfolgt, dem— 
nächſt in Reinerz, Cudowa und Langenau. Der 

Brunnenverſand in Flafchen war weitaus am be= 

trächtlichſten aus Salzbrunn, namentlich hatte der 

Verſand der Kronenquelle fi jeit 5 Sahren um 
faft das Zwanzigfache vermehrt (von 12623 auf 
247 180 lachen), in ungleich geringerer Duantität 
wurde 1885 der Brunnen aus Reinerz (4757 Flaſchen), 

aus Cudowa (3795) und Alt-Haide (2015) verfandt. 

 Epidemien in Italien. Mai und Juni 1887. 
(Vergl. VBeröffentl. 1887 ©. 433.) 

Die Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia hat in 
ihren NNrn. 150 und 195 über den Gang einiger 

epidemijcher Krankheiten in Stalien während der 

Monate Mat und Juni folgende Angaben gebradt: 

An den Boden jind erfrantt 8571 Perſonen, e8 

ftarben davon 935, Am meijten heimgejucht waren 
die Provinzen Kampanieen mit 1552 Erkrankungen 

und 200 ZTodesfällen, Toskana mit 1047 Erkran— 

fungen und 52 Todesfällen, und Apulten mit. 1023 
Erkrankungen und 173 Zodesfällen. Die geringite 

Zahl — 56 Erkrankungen mit 4 Todesfällen — hatte 

Sardinien aufzuweiſen. In ganz Stalien erkrankten 

(bezw. jtarben) an Boden: 

| Mer | mai | Sm 

1886 | 2853 (295) | 3854 (339) | 3399 (420) 
1887 4128 (492) | 4443 (143) 
Mat und Juni diefes Jahres weijen alfo beträcht- 

lih höhere Erkrankungsziffern auf als diejelben 

Monate des VBorjahrs. 
Apulien hatte im März 1887 186 Erkrankungen 

und 47 Todesfälle an Poden, im Mai betrugen die 

Zahlen 483 bezw. 75 und im Sunt 535 bezw. 98. 

Im verflojfenen Duartal war in diejer Provinz alio 

wieder eine erhebliche Zunahme der Pocken zu vers 

zeichnen. 

2282 Majerntodesfälle find in den Berichts- 

monaten gemeldet worden und zwar 1125 im Mat und 
1157 im Bunt. Diejelben Monate des Vorjahrs 

hatten nur 355 und 407 Todesfälle; der März I. J. 

918 Todesfälle. Es Hat alfo auch hier eine Zus 

nahme jtattgefunden. Die höchſten Zahlen finden 

ih in Apulien und Veneto. 

Umbrien war wie im vorigen, fo auch im diejem 
Dnartal von den Majern anjcheinend jehr wenig be= 

troffen, e8 Hatte in den 2 Berihtsmonaten nur 2 

Todesfälle zu verzeichnen. 

Bon Scharlach find im Mat und Juni ungefähr 

ebenjoviele Todesfälle gemeldet worden, wie im erjten 

Duartal des Jahres; diefelben betrugen im Januar 

609 Februar 323 März 432 April — Mat 566 Juni 

550. Mit denjelben Monaten des Vorjahrs vers 

glichen, haben ſich die Zahlen beträchtlich erhöht. Die 

meilten Scharlachtodesfälle ereigneten fich in Apulien: 

im Mat 104, im Juni 118, die wenigiten in den 

Marken: Mai 0 Sunt 9. 

Eine erhebliche Abnahme gegen das lebte Duartal 

zeigte die Diphtherie: Während in den Monaten 

Sanuar 1553, Februar 1414, März 1326 Todesfälle 

aufgeführt waren, find im Monat Mat nur 1026, 

im uni nur 786. Todesfälle gemeldet worden. Im 
Vergleich mit den entjprechenden Monaten des Vor— 

jahrs find auch diefe Zahlen hoch: 
April Mai Suni 

1836 963 763 719 

1887 1026 756 

Die höchſte Zahl. der Todesfälle weilt wie im 

vorigen Duartal Apulien auf. ES jtacben dajelbit 

an Diphtherie im Sanuar 496, Februar 370, März 

417, April — Mai 275, Juni 225. 

Dog iſt eine Abnahme auch für Ddiefe Provinz 

erfihtlih. Bon Sardinien wurde in den Monaten 

Mat und Juni gar kein Todesfall an Diphtherie ge: 

meldet. 



Snfeftionsfranfheiten in Moskau. 

In dem Zeitraum vom 29. September bis 

zember v. J. find in Moskau 3118 Fälle von Infek— 

tionskrankheiten zur Anzeige gelangt, etwa die gleiche 

Zahl wie in dem unmittelbar vorhergegangenen, zwölf— 

wöchentlichen Zeitraum (vgl. Veröffentl. 1887 ©. 678). 

Eine beträchtliche Zunahme Haben die Erkrankungen 

an Unterleibstyphus und typhöſem Fieber, an Schar— 

lach und Nofe erfahren, wogegen Flecktyphus, Rück— 

fallfieber und Maſern jeltener al$ im Sommer vor— 

gekommen find. 

Bon Unterleibstyphus und typhöjem Fieber 

wurden im Ganzen 285, bezw. 279 Erkrankungen, 

mithin wöchentlich je 23 bis 24 angemeldet, von Fleck— 

typhus und Rückfallfieber nur 64, bezw. 84, aljo 

wöchentlich je 5 bezw. 7. Am heftigjten iſt in der 

Berihtszeit der Scharlach aufgetreten mit 582, d. i. 

wöchentlich 48 bis 49 Erkrankungen, daneben Diph- 

therie — gleichfalls etwas häufiger als in den Wochen 

vorher — mit insgefammt 322, d. i. wöchentlich ca. 

27 Erkranfungen. Bodenfälle, deren im Ganzen 

37 gemeldet jind, haben wieder zugenommen, dagegen 

hat die Dysenterie der Jahreszeit entiprechend we— 

jentlih abgenommen: in den legten vier Wochen 

wurden nur noch je 2 Ruhrfälle wöchentlich ange- 

zeigt gegenüber 108 wöchentlichen Fällen im Juni v. J. 

Keuchhuſten ift während der zwölf Wochen 229 Mal, 

Majern 202 Mal, Rofe 449 Mal zur Anzeige ge- 

langt. Die letztere Krankheit hatte damit wiederum 

diejelbe Höhe wie in den Monaten April, Mai und 
Sunt des Jahres 1887 erreicht. 

39, De: au a 

Sterblichfeit in Rio de Janeiro, 

In Rio de Janeiro jtarben im Jahre 
1886 bet einer Bevölkerung von etwa 350 000 Ein- 
wohnern *) 12 300 Verfonen, 7751 Männer und 4549 
Frauen. Darunter befanden ſich 8031 Eingeborene, 
3863 Fremde und 406 ohne Angabe der Nationa- 
lität. 7857 Perſonen ftarben in ihrer Wohnung, 
4343 in Krankenhäufern 2c., 49 auf der Straße, 36 
auf dem Waſſer, bei 15 fehlt die Angabe der Todes- 
ftätte. 1666 Perſonen ftarben im Alter big zu 3 Mo— 
naten, 801 im Alter von 3 Monaten bis zu 1 Sahr, 
985 bon 1 bis 2 Jahren, 497 von 2 bis 5 Sahren, 
515 von 5 bis 15, 3411 von 15 bis 35, 3429 von 
35 bis 60 Sahren, 1282 in noch höherem Alter, 
114 ohne Altersangabe. 580 Kinder waren todtge- 
boren; den Pocken exrlagen 164 Perfonen, Mafern 26, 
Scharlach 2, Gelbfieber 1015 (darunter 713 Fremde), 
Flecktyphus 18, Unterleibstyphus 114, Diphtherie 
und Croup 45, Beri-Beri 67, Roſe 37, Scorbut 40, 
Scerophulofe 19, Syphilis 66, Wechjelfieber 1086, 
Zuberkulofe 2077, Krankheiten des Nervenſyſtems 1345, 

Die auf ©. 493 der Veröffentl. auf 
Einwohnerzahl iſt nachträglicher Mitthei 
ſcheinlich zu hoch gegriffen. 

400 000 angegebene 
lung zufolge wahr: 
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dev Kreislaufs- 1458, der Athmungs- 988, der Ber- 
dauungs- 1097, der Harn- und GejchlechtSorgane 157; 

eines gewaltjamen Todes ftarben 179 Perſonen. 

Ueber die in den erjten aht Monaten des 
Sahres 1837 vorgefommenen Todesfälle giebt 

die nachjtehende Tabelle Auskunft: 

Nationalität, Ge— > 2 
ihledt, — = 

es 5 55 8 5 |$ ee | AS als a alas 
er —— — 

Brafilianerlze 5 848| 731| 887| 858| 909] 968 1162 1396 
Fremde . „== | 220) 230] 270) 260) 291] 253) 273] 280 
Unbefannte)® ,3| 16): Zr 

Perfonen männl. 
Geſchlechts .. | 650| 625! 699! 682) 745, 727) 855, 985 

Perſonen weibl. 
Geſchlechts .. | 434| 345) 477| 458) 468) 508) 591| 710 

Geſammtzahl d. a: 
Geftorbenen . [1084 970 1176 1140 1213 12351446 1695 

Zodtgeborene .-. | 64] 62) 97) 81) 51) 551 657.69 
Sm Alter bis zu 

3 Monaten. . | 183) 160) 200| 173) 156| 143| 168| 155 
Don 3bis 12 Wio- 
ale 100) 95) 79) 64| 81. 100) 132). 138: 

Bon 1bis2Sahr. | 801 72) 67 65) SA 87| 116) 157 
BEPANED, 52] 53|. 81) 111) 11001261.1705210 
DIRT 53| 441 44| 55) 441 861 951 127 
„150183532 260| 223) 276] 249| 283| 257| 319] 428 
„.80b51860/,, 253| 233) 273| 305] 331] 306| 323| 338 

Meber 60 Sabre. | 99] 81 116) 116) 117) 126| 116) 102 
Sn unbefanntent 

Alter ee 4| 4 101. 217 Gl AERO 

Sn den Kranfen- 
häuſern ... 364 326 424 379 398 386 453 545 

Boden re 74 74 91) 129) 202) 291) 443) 699 
hajern ee 19| 22) 14) 22) 23) 11) 45247 
Scharla....I1— | -— I -|—- | — 1 23 — 
Diphtherie und 
Storm 2 5.6. Al 6 28 

Flecktyphus . . . 1 1) 9, ea 
Unterleibstyphus 4| 7 0413717) Selb ——— 
Gelbfieber... . 6| 16) :19| AI Ne 
INDIE Bl- 
Wechſelfieber .. | 104] 87) 88] 82) 73] 70) 64 6L 
Deri-Deriker 15| 10: Sl — 
QTuberfulofe...... | 174| 155 179 169 162| 152) 158) 181 
Krankheiten des a 

ervenfyftens | 94 69, 97! 102) 109) 105] 881 80 
Krankh. d. Ath- 

mungeorgane | 1061| 92] 104] 83| 111} 109) 135) 122° 
Kranfh. d. Kreis: 

laufsorgane 93] 93! 129) 122| 120/’114| 1237109 
Kranfh. der Ver- 

Dauungsorg. . | 37) 43] 59) 49) 58] 42) 351 39 
Sewaltfame To- 

desarten 14} 10| 13) 10) —— 

Zeitweilige Maßregeln gegen Holkskrankheiten. 

Deutfches Neid, Nad) einer Mitteilung des Reichs— 
fanzlerd an die Negierungen der Bundes-Geejtaaten vom 
14. Sanuar d. J. kann die Cholera fowohl auf dent italie- 
niſchen Feſtlande, ald auch auf den Snjeln Sizilien und 
Malta als erlofchen betrachtet werden, und bedarf eg daher 
einer bejonderen janitätspolizeilihen Kontrole über die aus 
den Häfen jener Gebiete fommenden Schiffe nicht mehr. 



Thierſeuchen. 

Stand der Thierſeuchen in Oeſterreich in den 
Monaten September uud Oftober 1887, 

(Nach den im K. K. Oeſterreichiſchen Minifteriun des Innern eins 
gegangenen wöchentlichen Meldungen.) 

Zahl der infizivten Orte nad) den am 

7 |14.l2ı.| s0.| % | ıa.| 2ı.| 31. 
Gepteniber Dftober 

eingegangenen Meldungen. ä 

Namen 
i der 7" 
Krankheiten 

und 
Länder. 

Milzbrand. 
Galizien 
Böhmen . . 
Niederöſterreich . 
— 
Steiermark 
Salzburg . 
Küftenland 
Rotz der Pferde, 
Galizien 
Böhnten 

Maul: und 
Klauenſeuche. 

Galizien 
Mähren 
Böhmen 
Schleſien. 
Niederöſterreich . 
Tirol 
Steiermark 
Bufowina . 

Klauenſeuche 
der Schafe, 

Salzburg . 
Lungenfeuche | 

des Nindvich®. 

Galizien 
Mähren 
Böhmen 
Schlejien 
Niederöſterreich . 
Oberöſterreich | 
Tirol — 

v — | 
Galizien 
Dalmatien 
Blaäſschengus⸗ 
ſchlag d. Rindviehs 
Niederöſterreich . 
Räude der Pferde 
u. des Rindviehs. 
Galizien 
Tirol 
Steiermark 
Dalmatien 
Räude der Schafe 

und Ziegen. 
Niederöſterreich . 
— u: 

Steiermark 
Oalzburg . 
Kärnten 
Krain & 
Rauſchbrand. 

Niederbſterreich. 
Rothlauf 

der Schweine. 
Mähren 
Schleſien 
Niederöſterreich . 
Oberöſterreich — — 
Kärnten 2 
Krain — | 

Rinderpeſt iſt nach vorliegenden Meldungen während der 
Berichtszeit in den im Neichsratbe vertretenen Königreichen und Län— 
dern nicht vorgekommen. — Anmerfung. Die Feineren Zahlen 
geben die Anzahl der neu inftzirten Ortichaften an. 
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Thierſeuchen in Großbritannien, 
(Bol. Veröffentl. 1857 ©. 683.) 

Während der 3 Monate, endigend mit dem 24. Geptbr. 
1887, find in Großbritannien 173 neue Ausbrüche von 
Lungenſeuche bei 646 Thieren gemeldet. Davon ent- 
fallen 101 mit 344 auf England, 71 mit 292 auf Schott- 
land, I mit 10 auf Wales. Im entiprechenden Zeitabjchnitt 
des Borjahrs find 145 neue Seuchenausbrüche bei 647 
Thieren zur Anzeige gefonmen. Von Tollwuth find 
133 neue Fälle, davon 67 bei Rothwild in der Grafſchaft 
Surrey, feitgejtellt. Betroffen iſt ausſchließlich England, 
und von den einzelnen Grafſchaften insbeſondere Cheſter, 
Eſſex, Lancaſter, Surrey, ſowie Weſt-Riding of Yorkihire, 

Während des 3. Vierteljahrs 1887 ſind 2042 neue 
Ausbrüche von Schweinefieber gemeldet. Befallen 
wurden 10836 Schweine. Von letzteren ſind gefallen 3998, 
geſchlachtet 3447 und geneſen 683 Stück. Der Milzbrand 
hat bei 60 neuen Ausbrüchen 144 Thiere befallen. Betroffen 
wurde ausichlieglid England. Von den erkrankten Thieven 
find 123 gefallen, 7 gejchlachtet. 4 genejen. (Veterinarian, 
November 1857.) 

Türfei. Nach den Journal de la Chambre de Commerce 
de Constantinople No. 154, vom 10. Dezember 1887, wüthet 
die Ninderpeft (typhus bovin) in mehreren Orten des 
Vilajets Trapezunt. Tilgungsmaßregeln find angeordnet. 
Der Miniſter des Innern hat die Behörden der angrenzenden 
Provinzen mit entjpredyender Nachricht verjehen. 

Neterinär-poligeiliche Maßregeln. 

Preußen. Erlaß, betreffend Berbot des Aus— 
lfadens von Kükhenabfällen, Kehricht und 
Schweineborften aus Schiffen von Dänentarf, 
Schweden und Norwegen. Bont 19. Dezember 1887. 

Ceit dent Erlafje der Kaiferlichen Verordnung vom 
29. v. M. (R.G.Bl. ©. 529), durch welde die Einfuhr 
von Echweinen, von Schweinefleiih und Würſten däni— 
fchen, ſchwediſchen oder norwegischen Urſprungs verboten 
it, hat die gefährliche Schweinefeuhe in Schweden und 
Dänemark weitere Berbreitung gefunden. Nach den in 
diefen Ländern gemachten Erfahrungen jcheint das Kon: 
tagium der Seuche leiht an giftfangenden Saden zu 
haften, welche mit erfranften Schweinen oder Fleiſch und 
Abfällen von ſolchen Thieren in Berührung gekommen 
find. Zur Abwehr der Seuche eradte ich es daher für 
nothwendig, in den diesjeitigen Häfen die Ausladung 
von Küchenabfällen, Kehricht und Schweineboriten allen 
Schiffen zu verbieten, welche aus den verjeuchten Ländern 
herkommen. Demgemäß erfuche ich Ew. pp. auf Grund 
des $ 7 des Neichsjeuchengefeßes vom 23. Juni 1880 und 
des 8 3 des preußifchen Ausführungsgejebes vom 12. 
März 1881 unverzüglich eine Anordnung zu erlaflen, 
durch welche verboten wird, daß von aus jchwedilchen, 
norwegischen oder dänischen Häfen auf diesfeitigen Lan— 
dungspläßen ankommenden Schiffen Kehricht, Küchen: 
abfälle oder Schweineborjten an Land gebracht werden. 

Gleichzeitig wollen Ew. pp. dafür jorgen, daß Die be- 
treffenden Poͤlizei- und Hafenbehörvden, jowie die be- 
amteten Thierängte in den Hafenorten von den Verbote 
ſchleunigſt Kenntniß erhalten bezw. mit der erforderlichen 
Anweijung zur Meberwadhung des Verbots verjehen 
werden. 

Auch ift dem Provinzial-Steuerdireftor der Provinz 
das erlafiene Verbot mit den Erſuchen um entjprechende 
Inſtruktion der mit der fteuerlichen Reviſion der ankom— 
menden Schiffe betrauten Beamten mitzutheilen. 

Der Miniſter für Landwirthſchaft, Domänen und Foriten. 
gez. Lucius. 

An die Königlichen Negierungs-Präfidenten zu Könige: 
berg, Gumbinnen, Danzig, Eöslin, Stettin, Stralſund, 
Schleswig, Stade, Aurich. 

Mecklenburg-Schwerin. Bekanntmachung, be- 
treffend das Verbot, Kehricht oder Abfälle von 
mit Schweinen beladenen Schiffen aus ſchwe— 



difehen, däniſchen oder norwegifhen Häfen an 
das Land zu bringen. Vom 19. Dezember 1887. 
wo f. d. Großherzogth. Mecl.-Schwerin, Amtl. Beil. 
©. 277. 

Mit Bezug auf die in Schweden und Dänemark aus- 
gebrochene Schweinefeuche wird hierdurd) unterfagt, von 
den aus ſchwediſchen, dänischen "oder norwegischen Häfen 
in die Häfen des Landes eingelaufenen Schiffen Kehricht 
oder Abfälle aller Art an das Land zu bringen. 

Zumwiderhandlungen gegen diejed Verbot werden nad) 
den bejtehenden Geſetzen beitraft. 

Schwerin am 19. Dezember 1887. 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Minifterium, WAbtheilung 
für Mevdizinal-Angelegenheiten. 

Buchka. 

Rumänien. Die mittelſt Rundſchreibens vom 11./23. 
November 1887 aus Anlaß der Rinderpeſt in Beſſarabien 
erlaſſenen Einfuhrverbote (vergl. Veröffentl. S. 25) ſind 
wieder aufgehoben, nachdem die Seuche auf EOkm Ent- 
fernung von der Grenze erlojchen ijt. 

Medizinalgefehgehung ꝛc. 

Dentjches Reich. Bekanntmachung, betr, die Ab- 
änderung Der Vorſchriften für die ärztliche Vor: 

prüfung pom 2, Juni 1883, 
Dom 17. Sanuar 1888. 

(Gentralbl. f. d. Deutſche Neid) ©. 9.) 
Auf Grund der Beftimmungen in $ 29 der Gewerbe- 

ordnung vom 21. Juni 1869 hat der Bundesrath be- 
fchlofjen, dem 8 7 der Bekanntmachung vom 2. Suni 
1883, betr. die ärztliche VBorprüfung (Eentralblatt für das 
il Neid ©. 198), die nachftehende Faſſung zu 
geben: 

Th 
Bon jedem Eraminator wird eine Genfur ertheilt, für 

welche ausſchließlich die Bezeichnungen „jehr gut” (1), 
„gut” (2), „genügend” (3), „ungenügend“ (4), „ſchlecht“ 
(5), zuläſſig find. 

Für jedes der vier eriten Fächer ($ 5 Abf. 1) wird je 
eine Cenſur, für Botanif und Zoologie das Mittel der 
beiden Einzelcenfuren als eine Genjur ertheilt. Für 
Diejenigen, welche in allen fünf Cenſuren mindeſtens „ge- 
nügend“ erhalten haben, wird nad) Beendigung der Prü- 
fung don dem Borfigenden die Geſammtcenſur ermittelt, 
inden die Summe der Zahlenwerthe der fünf Cenfuren 
durch 5 getheilt wird. Ergeben fich bei der Theilung 
Brüche, jo werden diejelben, wenn fie über 0,5 betragen, 
als ein Ganzes gerechnet, andernfalls bleiben fie unbe: 
rücjichtigt. 
Das Prädikat „ungenügend“ oder „schlecht“ hat eine 
a in dem nicht beitandenen Fach zur 
Folge. 

Die Prüfung in Botanik und Zoologie gilt als nicht 
bejtanden, wenn auch nur für eines der beiden Fächer die 
Cenſur „ungenügend“ (4) oder „ſchlecht“ (5) ertheilt ift. 
Wenn eines der beiden Fächer mit „genügend“ (3) oder 
einer bejjeren Genjur bejtanden ift, jo bleibt diejes Fach 
von der Wiederholungsprüfung ausgefchlofien. 

Die Frift_beträgt je nad) den Genfuren und der Zahl 
der nicht beitandenen Prüfungsfächer zwei bis ſechs Mo- 
nate. Cie wird don dem Vorfißenden nad) Benehmen 
mit den betreffenden Examinator beftimmt. 

Berlin, den 17. Sanuar 1888. 
Der Reichskanzler. 

In Vertretung: von Boetticher. 

Preußen. Bekauntmachung, betr, Reviſion der 
Arzneitaxe *). Vom 13. Dezember 1887. 

Unter Berückſichtigung der in den Einkaufspreiſen 
mehrerer Drogen und Chemikalien eingetretenen Verän— 

*) Anmerkung. Die Königl. Preußiſche Arzneitaxe für 
1885 ift in R. Gärtners Verlagsbuhhandlung, Sermann 
Heyfelder, zu Berlin erjchienen. 

derungen und der hierdurch nothwendig gewordenen Aen— 
derung in den Tarpreifen der betreffenden Arzneimittel 
babe ich eine Prüfung der Arznei-Tare angeoronet und 
hiernach eine neue Auflage derjelben ausarbeiten lajjen. 

Die demnach abgeänderte Tare tritt mit dem 1. Sanuar 
1888 in Kraft und enthält wiederum im Anhange Bor- 
chriften zur Bereitung einer Anzahl gebräudjlicher in die 
Pharmacopoea Germaniea nit aufgenommener Arznei» 
mittel, wie jolche bei Feſtſetzung der für dieje Arzneimittel 
ausgeworfenen Preiſe maßgebend gewejen find. 

Berlin, den 13. Dezember 1887. 
Der Miniſter der geiftlichen, Unterrichtd- und Medizinal— 

Angelegenheiten. 
In Bertretung: Lucanus. 

Allgemeine Beſtimmungen 
1. Die in der Taxe feſtgeſetzten Preiſe finden für jede 

Menge eines Arzneimitteld Anwendung, wenn nur ein 
reis feitgejeßt fit. Die für mehrere, häufig in verjchie- 
denen Mengen verordneten Arzneimittel fejtgejebten er- 
mäßigten Preife treten erit bei Berechnung der nambaft 
gemachten größeren Gewichtsmenge ein. Wenn jedod) 
durch die Vervielfältigung des Taxpreiſes der Fleineren 
Gewichtsmenge der für Die größere Menge angejebte Preis 
überfchritten wird, jo kommt ſtets diefer ermäßigte Preis 
zur Anwendung, jo daß aljo 3.8. 9 Decigramm Argentum 
nitriceum nicht mit 45 Pfennigen, fondern nur mit 25 
Pfennigen zu berechnen find. 

2. Der niedrigjte Preisanſatz ift 3 Pfennige. Seder 
Pfennig-Bruch wird zu einem vollen Pfennig erhöht. 

3. Ueberſchreitung der Tare iſt verboten und wird 
vorfommenden Falls gemäß $ 148 No. 8 der Gemwerbe- 
Drdnung vom 1. Suli 1883 beftraft. 

4. Bei dent Berechnen aller Necepte, mit Ausnahme 
foldher, deren Koften aus Staats: und &enteindemitteln 
oder don Vereinigungen gezahlt werden, welche die öffent- 
liche Armenpflege zu erjegen oder zu erleichtern bezwecken, 
ift der aus dem Yufammenrechnen der einzelnen Anſätze 
fi) ergebende Tarpreis — wenn derjelbe 1 Mark 
nit übersteigt — auf die Weiſe abzurunden, daß 1 
bis 4 Pfennige auf 5 Pfennige und 6 bis 9 Pfennige auf 
10 Pfennige erhöht werden. Wenn jedody der Tarpreis 
des Meceptes 1 Mark überfteigt, wird in ver Weiſe ab- 
gerundet, daß z. B. 1 Mark 1 bis 4 Pfennige auf 1 Mark 
und 1 Mark 6 bis 9 Pfennige auf 1 Mark 5 Pfennige 
herabzufeßen find. 

5. Bon den fetten und den fpecifiich jchweren äthe- 
riichen Delen und von den Tinkfturen werden 20 Tropfen, 
von den übrigen ätheriichen Delen, vem Chloroform, dem 
Eſſigäther, dem Aether-Weingeiſt und von wäßrigen Flüffig- 
feiten 25 Tropfen, vom Aether 50 Tropfen auf 1 Oramm 
berechnet. 

6. Der in der Tare für Aqua destillata feſtgeſetzte 
Preis findet Feine Anwendung bei Berechnung von Decoc— 
tionen, Snfufionen und der Yubereitungen für Thiere. 

7. In allen Fällen, wo auf dem Recepte beftimmte, 
auf die Tare Bezug habende Angaben fehlen, müſſen dieſe 
durch eine Bemerfung des Apotheker ergänzt werden. 
Wenn daher 3.3. zu einem geiltigen Snfujum zu 60 Gramm 
Golatur SO Gramm Wein oder Weingeift genommen find, 
oder bei einer Pillen-Maſſe eine dem Apothefer anheim- 
gejtellte Menge irgend eines Mittels zugejebt worden tft, 
jo muß Dies auf dem Necepte- vernierft werden. 

8. Bei allen auf Necepten porfonmenden, in der Taxe 
nicht aufgeführten Arzneimitteln wird, wenn dieſelben 
Drogen oder Fäufliche chemiſche Präparate find, der Preis 
ähnlicher Drogen und Präparate zu Grunde gelegt; wenn 
es fi) aber um ein nicht Fäufliches pharmaceutifches Prä— 
parat handelt, jo wird der Preis für daffelbe nad) einem 
in Zufammenjeßung und Bereitung ähnlichen in die Tare 
aufgenommenen Arzneimittel fejtgeitellt. In beiden Fällen 
it das zu runde gelegte Arzneimittel auf dem Recepte 
zu vermerken 

‚(Die alsdann folgende Zufammenftellung der Arznei- 
mittel mit den für leßtere ausgeworfenen reifen, fowie 
ss der Arbeiten und Gefäße f. an dem angegebenen 

rte). 
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Anhang. 
Arzneimittel, welche in die Arzneitare aufgenommen, 

zu deven Bereitung in der Pharmacopoea Germanica aber 
feine Vorfchriften angegeben find. 

Bei 51 folher Arzneimittel (Acidum aceticum aro- 
matieum, Aqua foetida antihysterica, Aqua Opii, Aqua Rubi 
Idaei, Ceratum Resinae Pini, Cetaceum saccharatum, Blixir 
Proprietatis Paracelsi, Emplastrum Ammonjaci, Emplastrum 
aromaticum, Emplastrum Belladonnae, Emplastrum Conii, 
Emplastrum foetidum, Emplastrum Galbani erocatum, Em- 
plastrum Hyoscyami, Emplastrum Meliloti, Emplastrum 
opiatum, Emplastrum oxycroceum, Extractum Aloes acido 
sulfurico correetum, Extraectum Ligni Campechiani, Ex- 
tractum Myrrhae, Liquor Ammonii earbonici, Spiritus Menthae 
piperitae, Syrupus Balsami Peruviani, Syrupus Croci, Sy- 
rupus Rhoeados, Syrupus Sucei Citri, Syrupus Violae — 
uti Syrupus Rhoeados, e floribus Violae recentibus —, 
Tinetura aromatica acida, Tinetura Bursae pastoris Rade- 
macheri — uti Tr. Belladonnae, ex Herba Bursae pastoris 
recente et florente — Tinctura Castorei aetherea — uti 
Tr. Digitalis aetherea, e Castoreo —, Tinctura Castorei 
Sibiriei aetherea — uti Tr. Digitalis aetherea, e Castoreo 
Sibirico —, Tinetura Chelidonii Rademacheri — uti Tr. 
Belladonnae, ex Herba Chelidonii recente et florente —, 
Tinetura Digitalis aetherea, Tinetura Euphorbii, Tinctura 
Ferri chlorati, Tinetura Guajaci e Resina, Tinetura Guajaci 
e Resina ammoniata, Tinctura Kino, Tinetura Macidis, 
Tinetura Nicotianae Rademacheri — uti Tr. Belladonnae 
e foliis recentibus Nicotianae rusticae —, Tinetura Pini 
composita, Tinetura Resinae Jalapae, Tinetura Scillae ka- 
lina, Tinetura Secalis eornuti, Tinetura Strammonii, Tinctura 
Strychni aetherea, Tinetura Vanillae, Unguentum acre, 
Unguentum Elemi, Unguentum flavum, Unguentum Lina- 
riae, Unguentum sulfuratum compositum) find die bezüg: 
lichen Vorſchriften der Pharmacopoea Germanica Ed. I als 
maßgebend bezeichnet worden. 

Für 50 andere (Acetum Sabadillae, Aqua Chamo- 
millae, Aqua Matico, Aqua Melissae, Aqua Petroselini, 
Aqua Salviae, Aqua Sambuei, Aqua Tiliae, Aqua Valeri- 
anae, Extractum Aurantii, Extractum Centaurii, Extractum 
Chamomillae, Extracetum Chelidonii, Extractum Cinae, Ex- 
tractum Colombo, Extractum Conii, Extraetum Dulcamarae, 
Extraetum Frangulae, Extractum Granati, Extraetum Lac- 
tucae virosae, Extractum Ligni Guajaei, Extractum Mille- 
foli, Extractum Pimpinellae, Extractum Ratanhiae, Ex- 
tractum Senegae, Extractum Tormentillae, Extractum Valeri- 
anae, Oleum Chamomillae infusum, Spiritus Rosmarini, 
Spiritus Serpylli, Syrupus Chamomillae, Syrupus Foeniculi, 
'Syrupus Mori, Syrupus Ribis, Syrupus Zingiberis, Tincetura 
Belladonnae, Tinetura Caryophyllorum, Tinctura Cascarillae, 
Tinetura Caslorei Sibiriei, Tinetura Coceionellae Rade- 
macheri, Tinetura Convallariae, Tinetura Coto, Tinctura 
Eucalypti, Tinetura fructus Aurantii, Tinetura Gelsemii, 
Tinetura Guajaei e Ligno, Tinctura Menthae crispae, Tinc- 
tura Menthae piperitae, Tinetura Quebracho, Tinetura Thujae) 
follen die für ähnliche Arzneimittel in der Ph. G. Ed. Il 
angegebenen Bereitungs-Borichriften Anwendung finden. 

Für folgende 19 Arzneimittel find befondere Vorſchriften 
erlaſſen: Conserva Rosae. 
R. Florum Rosaerecentium partem unam,. 1. 

Sacchari pulverati partes duas. 2 
Contundantur flores Rosae in mortario lapideo ope pistilli 

lignei ad pultis spissitudinem, tum admisce saccharum. 
Emplastrum censolidans. 

R. Emplastri Cerussae, . es ae‘ 29:20. 
a Lithargyri, singulorum partes 

Zeanauingue, : . 2... 2. 
Lapidis Calaminaris praeparati, 1. 
Sl Do SE ee 9 
Mastichis pulveratae, singulorum partem unam. |. 
Emplastris leni calore emollitis admisce pulveres supra 

dietos, — Sit emplastrum e subflavo fuscum. 
Extraetum Colocynthidis compositum. 

R. Extraeti Colocynthidis partes quinque, . . 5. 
Alo&s pulveratae partes viginti, 20. 
Resinae Scammoniae partes decem, Ei. 

Is Extracti Rhei partes quinque. —— 
et leni calore Misceantur, spiritum dilutum aspergendo, 

siecentur. 
Sit pulvis grossus fuscus. 
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Linimentum saponato-ammoniatum. 
R. Saponis domestieci rasi partem unam l 
Solve digerendo in 

Aquae partibus triginta, 50. 
Spiritus partibus decem, . 10. 

tum admisce 
LiquorisAmmonii caustici partes quindecim 15. 

Liquor Ammonii suceinici. 
R. Acidi suceiniei pulverati partem unam % 
Solutae in 

Aquae partibus octo 8. 
adde 

Ammonii carbonici pyro-oleosipartemunam 1. 
vel quantum ad neutralisationem requiritur. 

Liquorem per horas viginti quatuor sepone et fllira. 
Sit limpidus, subfuseus, sensim fuscescens, chartam ex- 

ploratoriam non mutans, odoris empyreumatici, ponderis 
speeifiei 1,050 ad 1,054. Cum spiritus tripliei quantitate 
mixtus pellueidus permaneat et ad sieccum evaporatus ca- 
lore aucto residui nihil relinquat. 

Oxymel simplex. 
R. Acidi acetici diluti partem unam, 

Mellis depurati partes quadraginta 40 
Misce. 
Sit limpidum, ex flavo fuscum. 

Pulvis aromaticus. 
R. CortieisÖinnamomipulveratipartesquinque, 5. 

Fructuum Cardamomi pulveratorum partes 
ee 

RhizomatisZingiberispulveratipartes duas 2. 
Misce exacte. 

Pulvis temperans. 
R. Kalii nitrieci pulverati partem unam, I: 

Tartari depurati pulverati partes tres, 3. 
Sacchari pulverati partes sex 6. 

Misce. 
Spiritus caeruleus. 

R. Liquoris Ammonii caustici partes quin- 
quaginta,. — BR j 50. 

Spiritus Lavandulae, Ehe 20. 
e Rosmarini singulorum partes sep- 

tuaginta, N ea 70. 
Aeruginis pulveratae partem unam Ile 
Stent in vase clauso, saepe agitando per aliquot dies, 

donee liquor colorem caeruleum duxerit; tum filtra. 
Sit limpidus, coloris caerulei. 

Spiritus camphorato-c.ocatus. 
R. Spiritus camphorati partes duodecim, 12. 

Tineturae Croci partem unam . ıE 
Misce. 

Spiritus Mastichis compositus. 
Rom Massive hiiss contusao er — 1: 

Myrrhae contusae, ee 11% 
Olibani contusi singulorum partem unam, R 
Spiritus partes viginti, - 20. 
Aquae communis partes decem, N)! 
Post macerationem per nychthemerum destillent 

partes viginti.. 20. 
Sit limpidus, coloris expers. 

Tinetura Ambrae. 
R. Ambrae griseae tritae partem unam, 1 

Spiritus aetherei partes quinquaginta 50. 
Fiat tinetura coloris subfusci. 

Tinetura Ambrae cum Moscho. 
R. Ambrae griseae tritae partes tres, 3% 

Moschi partemunam, vv. 2 wenn... 
Spiritus aetherei partes centum et quin- 
ODE 2. u one ae ala 

Fiat tinetura coloris subfusco flavi. 

Tinetura Calami composita. 
R. Rhizomatis Calami coneisi partes tres, de 

> a ER ? 
# Zingiberis, singulorum concisorum 

partem unam, ee ei de 

FructuumAurantiiimmaturorum contusorum 

partes duas,. 3 SE N RE RAS 2 

Spiritus diluti partes triginta quinque 35. 
Fiat tinetura coloris subfusci. 



Tinetura Cardui Mariae Rademacheri. 

R. Fructuum Cardui Mariae non contusorum, 

Spiritus, 
Aquae, singulorum partes aequales. 
Fiat tinetura coloris subfusci. 

Tinetura carminativa. 
R. Rhizomatis Zedoariae coneisi, partes se- 

decim, . N 6 
Calami, 

Rhizomatis Galangae, singulorum coneisorum —_ 

parties o6to, . ve We ee ee 8. 
Florum Chamomillae Romanae concis. 

partes quatüor, Zac 2 a 4. 
Fructuum Anisi, ee RL NE er; 

“ Carvi,singulorum contusorumpartes 
Ua UOTE 5 ee -A} 

Caryophyllorum, NER 
Fructuumlauri, singulorum contusorum partes 
EOS ee a ——— Bo: 

Macidis contusae partes duas, re 2: 
CGorticis Fructus Aurantii coneisi partem 
unam, —* — se 

Spiritus, . ee 
Aquae Menthae piperitae, singulor. partes 

centum. a er NE 
Fiat tinetura. 
In dispensatione partibus septem hujus tincturae 

adde Spiritus Aetheris nitrosi partem unam. 
Sit coloris fusci. 

Tinetura Cupri acetici Rademacheri. 
R. Cupri sulfuriei partes viginti quatuor, 24. 

Plumbi acetici partes triginta a 30. 
Ad pulverem contritis affunde 
Aquae partes centum et triginta sex . 136. 
Ebulliant semel in vase cupreo. Refrigeratis adwisce 
Spiritus partes centum et quatuor . 104. 
Mixturam macera in vase clauso per mensem unum, 

saepius agita et filtra. Sit liquor limpidus e subcaeruleo 
viridis. 

Tinetura Ferri acetiei Rademacheri. 
R. Ferri sulfurici partes viginti tres, 23. 

Plumbi acetiei partes viginti quatuor 24. 
Conterendo mixtis affunde 
Aquae partes quadraginta octo, 48. 
Aceti partes nonaginta sex . . . 2. 2786, 
Tum usque ad ebullitionem in vase ferreo calefac. Re- 

frigeratis adde 
Spiritus partes octoginta, BES, 

et mixturam macera per aliquot menses, lagenam epistomio 
non obturatam interdum agitando, donec liquor colorem 
rufum induerit. Postremo filtra. Sit liquor limpidus, 
odoris et coloris vini Malacensis. 

Partescentum continent ferepartessex ferri oxydati. 

Tinetura Ratanhiae saccharata. 
R. Radieis Ratanhiae grosso modo pulveratae 

partes duas,. er > re 
Sacchari tosti partem unam, 
Aquae partes quatuor, . 
Spiritus partes sex ——— 
Fiat tinctura coloris intense rubri. 
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Merklenburg- Schwerin, Erlaß, betr. die Abwehr 
und Unterdrückung von Thierjenchen, 

Bom 10. Dezember 1887. 

Die Erhebungen über die Verbreitung von Thierfeuchen 
im Deutſchen Neich haben auch für das Sahr 1886 be- 
ftätigt, daß die Fälle nicht felten find, in denen der Aus- 
bruch von Seuchen. namentlih von Milzbrand, Not und 
Räude, auf eine bei früheren Seuchenfällen vorgefommene 
unzulänglide Desinfektion, unzweckmäßige Befeitigung 
der todten Ihierförper, Wahl ungeeigneter Verfharrungs- 
pläße oder Benugung der auf folhen Plätzen befindlichen 
Gewächſe zu Futter und Streu zurückgeführt werden muß. 

Die Bezirfsthierärzte werden aufgefordert ſich ange— 
legen jein zu laſſen, daß innerhalb ihres Bezirks bei 
Seuchenfällen in den angegebenen Beziehungen mit be- 
jonderer Borfiht und Sorgfalt nad) Maßgabe der Bun— 

desrath3-Suftruftion zum Neichsviehfeuchengejeb verfahren 
wird. 

Schwerin, den 10. Dezember 1887. 

Großherzoglich Meclenburgiiches Miniſterium, Abtheilung 
für Medizinal-Angelegenheiten. 

Sm Auftrage gg. Mühlenbrud. 

Elſaß-Lothringen. Verordnung, betr, die Einfuhr 3 
von Schweinen aus Lugemburg, 

Vom 6. Zanuar 1888. 
Nachdem die Großherzoglich Luremburgifche Negierung 

die Einfuhr der aus Holland und Belgien fommenden 
Schweine in das Großherzogthum unterfagt Hat, wird 
auf Grund des $ 7 des Gejebes von 23. Juni 1880, be- 
treffend die Abwehr und Unterdrüdung der Biehjeuchen, 
verordnet, was folgt: 

$ 1. Das in der Verordnung von 31. Dezember 
1887 (Gentral- und Bezirksamtsblatt Nr. 54) verfügte 
Einfuhrverbot von Schweinen aus dem Öroßherzogthun 
Lurembura ift aufgehoben. 

8 2. Diefe Verordnung tritt mit dem Tage der Ber- 
fündigung in Kraft. 

Straßburg, den 6. Sanuar 1888. 

Miniiterium für Elfaß-Lothringen. 
Abtheilung für Finanzen, Landwirthſchaft und Domänen. 

Der Unterjtaatsfefretär gez. Schraut. 

Deiterreich,. Verordnung Der Minifterien des In— 
nern und des Handels vom 17, Juni 1586, two: 
mit theiliveife Abänderungen und Ergänzungen 
zur ee ns u 17. September 
1883 (8. ©. BI. Nir. 152), betreffend die Ab- 
gränzung der Berechtigungen der Apotheken 
gegenüber den Materialvanrenhandlungen und 
den einfchlägigen anderen Gewerben verfügt. 

werden, 
(Neichögeiebblatt für die in Reichsrathe vertretenen König— 

reihe und Länder. 1886 XXXII. Stück.) 
Sn Ergänzung und theilweifer Abänderung der Mini— 

fterialverordnung vom 17. September 1883 (Rt. ©. BI. 
Nr. 152), betreffend die Abgränzung der Berechtigungen 
der Apotheken gegenüber den NWiaterialwaarenhandlungen 
und den einichlägigen anderen Gewerben, finden fid) die 
Minifterien des Innern und des Handel3 zu nachſtehen— 
den Verfügungen bejtimmt: 

$ 1. Um irrige Deutungen zu beheben, wird erflätt, 
daß die int $ 2, Abjab 2 der Miinifterialverordnung vom 
17. September 1883 (N. ©. BL. Nr. 152) gemachten Aus- 
nahmen vom Berfaufsporbehalte in Apothefen, injoweit 
ſich dieſe Ausnahmen auf diätetiiche und kosmetiſche Mittel, 
einichlieglih der Zahnreinigungsmittel, dann auf dirur- 
giiche Verbandſtoffe beziehen, alle diätetifchen und kosme— 
tiihen Mittel, jowie alle chirurgiſchen VBerbanditoffe ohne 
Kücficht auf ihre Benennung, daher alle Arten Frucht: 
jäfte, Geiiter, Eſſenzen, Paſten, Zeltchen, Bomaden, Slebe- 
pflaiter u. |. w. umfafjen, und daß von dieſen Gegen- 
jtänden nur die nad. den Bereitungsvorjhriften Der 
Pharmakopöe dargeftellten, dem Berfaufsrechte der Apo— 
thefer vorbehalten find. 

$ 2. Sn Ergänzung der Beitimmungen des $ 3 der 
erwähnten Miniſterialverordnung wird bejtimmt: 

Ueber die Berechtigung zum Verkaufe der zu Heil: 
zwecden dienenden Droguen oder chemiſchen Präparate, rn 

deren gleichzeitige techniihe Verwendung und Damit der 
Verkaufsporbehalt der Apotheker angezweifelt wird, oder 
ftrittig tjt, entjcheidet vorkommenden Falls nad) Einholung 
fachtechniicher Gutachten das Minifterium des Innern im 
Einvernehmen mit dem Handelsminiſterium. 

$ 3. Auf Grund der von den politifhen Landesbe— 
hörden geitellten Anträge wird in Ausführung des $ 4A 
der Minijterialverordnung vom 17. September 1883 (R. 
©. Bl. Nr. 152) das Feilhalten und der Verkauf der nad)- 
benannten, nur zu Heilzwecen verwendeten Artikel unter 
den, in den nachfolgenden Paragraphen aufgeführten Mo— 
dalitäten und Bedingungen auch anderen Geſchäften als 
Apothefen geftattet: 



Absinthii herba 
Althaeae folia et radix 
Angelicae radix 

. Arnicae rbizoma 
Asa foetida 
Auranti folia 
Calami aromatiei rhizoma 
Calendulae flores 
Capilli Veneris herba 
Cassiae fistulae fructus 
Centaurii minoris”herba 
Chamomillae vulgaris flores 
Foeni graeci semen 
Gentianae radix 
Graminis rhizoma 
Hyssopi herba 

Inulae radix 
Imperatoriae rhizoma 
Iridis florentinae rhizoma 
Jaceae herla 

Lichen islandicus 
Liquiritiae radix 
Lycopodium 
Malvae flores et folia 
Manna 

Meliloti herba 
Melissae herba 
Menthae crispae folia 
Menthae piperitae folia 
Millefolii herba 
Oleum jecoris aselli 
Oleum lauri 
Ononidis spinosae radix 
Origani herba 
Papaveris Rhoeados flores 
Phellandrii aquatici semen 
Quassiae lignum 
Rhei radix 
Rosae flores 
Rosmarini folia 
Sambuei flores 
Scolopendrii herba 
Serpylli herba 
Spongia usta 
Tamarindi fructus 
Taraxaci radix 
Tiliae flores 
Trifolii fibrini herba 
Valerianae radix 
Verbasei flores. 

$ 4. Die auf Grund des $ 16, 3.13 der Gewerbeord— 
nung von 20. Dezember 1859 (R. ©. Bl. Nr. 227), be- 
ziehungsweije des $ 15, 3. 14 des Geſetzes vom 15. März 
1883 (R. ©. Bl. Nr. 39) conceffionirten Gewerbsleute 
werden ermächtigt, ihren Gejchäftsbetrieb auf das Teil: 
halten und den Verkauf der im $ 5 diefer Verordnung 
benannten Artikel auszudehnen. 

$ 5. Snhabern von MWiaterialwaarenhandlungen und 
an Orten, wo Materialwaarenhandlungen nicht beitehen, 
auch anderer Handelögewerbe, kann von der vorgejehten 
Gewerbsbehörde I. Snitanz die Ermächtigung zum Feil— 
halten und zum Berfaufe der im $ 3 diejer Verordnung 
benannten Artifel ertheilt werden. 

Bei Ertheilung der Ermächtigung find die örtlichen 
Verhältniſſe und Bedürfniffe zu berücdfichtigen. 

Um die Ermächtigung zu erlangen, hat der Bewerber 
entweder durch ein von öffentlichen Lehranftalten, an 
welhen Waarenfunde gelehrt wird, ausgejtelltes Zeugniß, 
oder in Ermanglung eines ſolchen, durd) eine vor dem 
landesfürjtlichen Bezirksarzte abgelegte Prüfung nachzu- 
weijen, Daß er die vorbezeichneten Artikel fiher zu er— 
fennen uud von einander zu unterjcheiden im Stande ift. 

$ 6. Die Berjchleißer find verpflichtet, die im 8 3 
diejer Verordnung aufgeführten Arzneiartifel fowohl in 
dem VBerjchleiglofale, wie au in den Vorrathskammern 
abgejondert von anderen DVerfaufsartifeln in geeigneten, 
den Staub und jonftige Verunreinigungen abhaltenden 
Behältern, die richtig und deutlich fignirt fein müſſen, in 
beit unverdorbenem und gutem Initande am Lager zu 
alten. 

Die dem Pflanzenreiche entnommenen Artikel dürfen 
nur in unverfleinertent oder in grob zerfchnittenem Zu— 
jtande, in welchem der betreffende Artikel durch den bloßen 
Augenſchein nod als jolcher erkennbar ift, vorräthig ge- 
halten und verfauft werden. Auf der Emballage iſt der 
ame de3 verabfolgten Artikels deutlich erſichtlich zu 
machen. 
& Die Verkaufsſtellen find von der Gewerbsbehörde 

in Evidenz zu halten und ftrengitens zu überwachen ($ 8, 
lit. a. des Gejeßes vom 30. April 1870, R. ©. Bl. Nr. 68). 
Snöbefondere Haben die Amtsärzte in denfelben zeitweilige 
Reviſionen vorzunehmen und hiebei aud) darauf zu achten, 
ob der Verfäufer fih in den Schranken feiner Ermächti— 
gung halte und die vorftehenden Vorſchriften genau 
beobachte. 

$ 8. Sn Würdigung der in Fiebergegenden des Küften- 
landes und Dalmatiens herrichenden bejonderen Verhält- 
nijje werden die k. k. Statthaltereien in Trieft und Zara 
ermächtigt, vertrauenswürdigen Sefchäftsleuten zu geftatten, 
aus Apothefen bezogenes Ghininfulfat, das in den Apo- 
thefen in Dojen von 05 und von 1:0 Granın abgetheilt 
wurde, auf den Lager zu halten und zu verkaufen. 

‚Die Kapjeln, in welchen diefe Dofen verwahrt fein 
müſſen, müſſen von dem Apotheker verjiegelt, mit deut: 
lien, die Dofis genau anzeigenden Signaturen verjehen 
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werden; aud) ijt auf dem Convolute die Firma des Apo- 
thefers, von welchen das doſirte Chininfulfat bezogen 
wurde, erfichtlich zu machen. 

Der Geſchäftsmann, der die Ermächtigung zur Verab- 
folgung des Ehininfulfates erwirkt hat, iſt verpflichtet, 
dafjelbe in der vorbezeichneten Art ausſchließlich nur aus 
Apotheken zu beziehen und hat fich über dieſen Bezug 
durch ein eigenes Fafjungsbüchel auszuweifen, in welchem 
die Menge der bezogenen Dojen und die Zeit des Bezuges 
beſtimmt ausgedrüdt und durch die Fertigung des Apo— 
thefers bejtätigt it. 

$ 9. Mebertretungen dieſer Verordnung unterliegen 
den im $ 6 der Minijterialverordnnung von 17. September 
1853 (R. ©. Bl. Nr. 152) ausgejprochenen Gtrafbe- 
ſtimmungen. 

10. Die auf Grund der 88 5 und 8 dieſer Verord— 
nung ertheilten Ermächtigungen fünnen auch außer dem 
Falle dee $ 9 von der Behörde, welche die Ermächtigung 
ertheilt hat, zurücdgezogen werden, wenn ſich gegen die 
Perſon, weldyer die Ermädtigung ertheilt wurde, Be: 
denfen ergeben. 

Taaffe m. p. PBußwald m. p. 

Sranfreich,. Färben von Kinderfpielzeng.”) 
(„Moniteur officiel du commerce“ No. 216 

vom 18. Auguft 1887.) 
Coloration des jouets d’enfants. 

Monsieur le Prefet, les arretes prefeetoraux pris en 
execution des instructions ministerielles du 17 juillet 1878 
et 26 mars 1884, relativement à la coloration des jouets 
d’enfants, ont suscite des reclamations à la suite des- 
quelles cette question a ete de nouveau portee devant le 
Comite Consultatif d’hygiene publique de France. 

Apres une etude approfondie et afın de donner satis- 
faction, dans la limite du possible, aux reclamations du 
commerce, le Comite, modifiant les dispositions qui ont 
motive les instructions precitees et dans le but de reunir 
et de codifier les diverses prescriptions relatives a la co- 
loration des jouets d’enfants a formule& les conclusions sui- 
vantes: 

1° Il est defendu d’employer pour colorier les jouets 
d’enfants: les couleurs arsenicales (vert de Scheele, de 
Schweinfurt, de Milis, ete.); les sels de plomb solubles 
dans l’eau et les acides, comme la ceruse, le minium, le 

massicot, l’orange de chrome; — les sels de cuivre, 
comme les cendres bleues; 

2° Neanmoins, l’emploi du vermillon et du chrömate 
neutre de plomb (chrömate jaune de plomb, jaune de 
chröme) appliques a l’aide de vernis à l’alcool ou de ver- 
nis gras est autorise; 

3° La ceruse ou blanc de plomb est autorisee pour la 
fabrication des ballons en caoutchouc et des jouets en fer 
blanc estampe, a condition quelle y soit incorporee à 
l’aide de vernis gras; 

Le Comite a enfin emis le veu que les poursuites, en 
cas de contravention, soient exercees non contre le de- 

taillant qui a mis l’objet en vente, mais contre le fabri- 
cant, quand celui-ci a garanti par ecrit que les objets li- 
vres sont prepares dans les conditions reglementaires. 

J’ai adopte ces conclusions qui devront servir de regle 
dans les mesures à prendre en vue de Ja surveillance ä 
exercer sur la coloration des jouets d’enfants dans l'in- 
teret de la salubrite et de la sante publiques. 

Recevez, Monsieur le Prefet, l’assurance de ma con- 
sideration la plus distinguee. 

Le Ministre du Commerce et de U’ Industrie, 
Daivrresne. 

Belgien, VBerbot der Einfuhr von Schweinen und 
friihem Schmweinefleifch aus Danemarf, Schweden 

und Norwegen, 
Vom 29. Dezeniber 1887. (Moniteur Belge 1888 No. 1.) 
Le Ministre de l’agriculture, de l’industrie et des travaux 

i publies, 
Vu laloi du 30 decembre 1882, sur la police sanitaire 

des animaux domestiques; 

*) Das Datum des Erlaffes ift nicht angegeben. 
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Vu Particle 44 du reglement d’administration generale 
du 20 septembre 1883; 

Considerant qwil regne parmi les pores du Danemark, 
de la Suede et de la Norvege une affection de nature 
contagieuse; 

Vu Pavis de M. le Ministre des finances, 
Arrete: 

Art. ler, Jusqu’a disposition contraire, sont interdits, 
par les frontieres de terre et de mer, l’importation et le 
transit des pores et de la viande fraiche de ces animaux 
provenant du Danemark, de la Suede et de la Norvege. 

Art. 2. Le present est ex&cutoire a dater du 5 jan- 
vier 1888. 

Bruxelles, le 29 döcembre 1887. 

Chevalier de MOREAU. 

Luxemburg. Beſchluß, betreffend die Ein: und 
Durchfuhr von Borftenvich, Schweinefleijch 2c. 

Bon 16. Dezember 1887. 
(Memorial d. Großherzogth. Luremburg.) 

Der Staatsminifter, Präftdent der Regierung; 

Sn Erwägung, daß unter den Schweinen in Däne- 
mark, Schweden und Norwegen eine Seuche ausge: 
brodhen ift und eg angezeigt jcheint, der Einjchleppung 
der Seuche in’d Land unverzüglich entgegenzuarbeiten ; 

Auf den Bericht des Präfidenten der Ackerbaukom— 
miſſion; 

Nach Einſicht des Geſetzes vom 5. Oktober 1870, 
über die Viehkrankheiten; 

Nach Berathung der Negierung im Gonfeil; 

Beſchließt: 
Art. 1. Die Ein- und Durchfuhr von Schweinen, 

einjchließlihh der Speckſeiten, ſowie von Würften aller 
Art, däniſchen, ſchwediſchen und norwegischen Urjprungs, 
it unterjagt. 

$ 2. Ausnahmen Fünnen geitattet werden unter der 
Bedingung, daß alle nöthigen Maßregeln zur Verhinde- 
rung der Einfchleppung der Geuche getroffen werden. 

Art. 3. Gegenwärtiger Beihluß joll ins Memorial 
eingerückt werden. 

Luxemburg, den 17. Dezember 1887. 

Der Staatsminifter, Präfident der Negierung 
Ed. Thilge®. 

Dänemark, Gejes, betreffend Maßregeln gegen 
die jogenannte Schweine-Diphtheritis, 

Bon 14. Dezember 1887. 

$1. Entjteht die Bermuthung, daß in einem Schweine: 
beitande die Schweinediphtheritis ausgebrochen ift, jo hat 
der PBolizeimeifter zu veranlafjen, daß einige Stüde ge- 
Ihlachtet und obduzirt werden. Der Ninifter des Innern 
fann anordnen, daß jedes Thier getödtet werden foll, 
welches nach der Erklärung des Thierarztes als unzweifel- 
haft mit der genannten Krankheit behaftet angefehen 
werden muß, wie er auch befehlen fann, daß ganze oder 
theilweiſe Bejtände, in denen die Krankheit ausgebrochen 
it, getödtet werden. 

Die Chäßung der zur Tödtung beftimmten Thiere 
und die Entiheidung, welche Entihädigung in jedem 
einzelnen Falle zu gewähren ift, wird in lebereinftim- 
mung mit den Borfehriften des 8 8 des Geſetzes vom 
29. Dezember 1857, betreffend die Tödtung von Vieh wegen 
bösartiger Lungenfeuche, vorgenommen. Die Entjchädi- 
gung ſelbſt wird von der Staatskaſſe beftritten. 
22. ? Auf Ausladepläßen für Abfall, oder unter ähn- 
lichen ‚Yerhältnifien, wo zu befürchten ift, daß Die 
Schweinediphtheritis ausbrechen oder ſich weiter verbreiten 
fönnte, ſoll der Miniſter des Innern, nad) vorheriger 
Verhandlung mit dem thierärztlichen Auffichtsrath er- 
mächtigt fein, dag Halten von Schweinen ſowie jede Ver- 
wendung der hierzu benußten Gebäude zu verbieten. 
Alles jedoch ‚gegen Entſchädigung aus der Staatskaſſe 
für den PBrivatperfonen hieraus erwachjenen direkten 
Schaden. Der Miniſter des Innern joll aud dazu er- 
mächtigt fein, wenn ſolches als nothwendig erkannt wird, 
jämmtlihe auf den Ausladepläßen oder unter ähnlichen 
Verhältniſſen befindliche Schweine tödten gu laffen, welche 

geihäßt und für welhe auf ähnliche Weife, wie für die 
nad) dent $ 1 zur Tödtung gelangenden Thiere, von der 
Staatskaſſe Erſatz geleiftet wird. 

$ 3. In den Füllen, wo die im vorhergehenden Pa— 
ragraphen gedachten Maßregeln nicht zur Anwendung ge: 
bracht werden, foll der Miniſter des Innern dod) ermäd)- 
tigt fein, Diejenigen zur Verhinderung der Ausbreitung 
der Krankheit erforderlihen Einjchränfungen mit Rück— 
fiht auf das Halten von Schweinen auf den genannten 
Plätzen, fowie aud mit Rückſicht auf das Schlachten 
unter amtlicher Auflicht, und das Verbot gegen Verkauf 
oder anderweitige Kortichaffung von lebenden Schweinen, 
mit Ausnahme der zum augenblidlihen Schlachten be- 
ftimmten Schweine u. ſ. w. anzuordnen. Werner foll der 
Miniſter des Sunern ermächtigt jein, bei den Schweine- 
Ihlächtereien und auf Koſten derjelben thierärztliche Be— 
auffihtigung zu veranlafjen. 

$4 Wenn e8 von dem Minifter des Innern be- 
fohlen wird, fo ilt die betreffende Kommunalverwaltung 
verpflichtet, dent Polizeimeijter bei Ausübung der Beauf- 
fichtigung des Gejundheitözuftandes der Schweinebejtände 
des Bezirks Hülfe zu leilten. Zur Wahrnehmung diejes 
Geſchäfts — wenn erforderlich gegen Vergütung aus dev 
Kommunalkaſſe — ernennen die Kommunalverwaltungen 
die nach Anficht der Wolizeimeifter erforderlihe Anzahl 
der Dazu geeigneten Männer. Seder in der Kommune 
wohnhafte volljährige Mann iſt verpflichtet, eine jolche 
Ernennung anzunehmen, wenn er nicht das 60. Sahr 
überichritten hat oder Umſtände nachweilt, welche nad) 
der Anficht der Kommunalverwaltung oder eventuell nad) 
Anficht des Miniſteriums des Innern ihm die Uebernahme 
des Gejchäfts bejonders beſchwerlich erjcheinen 
Nähere Vorſchriften für die Durhführung der Aufficht 
fünnen von Minifter des Innern erlafjen werden. 

$ 5. MUebertretungen der in Uebereinſtimmung mit 
den vorgenannten 88 2-4 erlafjenen Verbote oder auf: 
erlegten Verpflichtungen werden infofern nicht dadurch 
nach der fonftigen Gejeßgebung eine höhere Strafe ver: 
wirkt ift, mit Geldbußen von 50-500 Ser. beitraft, welche 
im Wiederholungsfalle verdoppelt werden, 
jenige, der auf ſolche Weiſe ſich felbjt verfieht, und ven 
Ausbrud der genannten Seuche in feinem Beſtande ſelbſt 
veranlaßt hat, jeden Anfpruc auf Entſchädigung aus Der 
Staatskaſſe, die in Mebereinjtimmung mit dem $ 1 ihm 
ſonſt zufallen würde, verliert. 

Alle Mebertretungen dieſes Geſetzes werden wie öffent- 
liche Polizeifahen behandelt. Die erfannten Geldbußen 
fallen der betreffenden Kommunalkaſſe zu. 

$ 6. Dieſes Geſetz tritt fofort in Kraft und gilt bis 
vn 1. Sanuar 1889. Das Gejeß gilt nicht für die Für- 
inſeln. 

Gegeben auf Amalienborg, den 14. Dezember 1887. 

Im Namen des Königs. 
gez. Frederik, Kronprinz. 

gez. Sngerslev. 

Dänemark, Befanntmachung, betreffend das Ber: 
bot des Haltens von Schweinen auf Auslade- 
plägen für Abfall im Bezirk der Stadt Kopen- 
hagen, ſowie in dem ſüdlichen, nördlichen und 

Umager Bezirk des Kreijes Kopenhagen, 
Bon 14. Dezember 1887. 

Unter Bezugnahme auf die dem Minifterium des 
Innern durch den $ 2 des Gefeges vom heutigen Tage, 
die Mafregeln gegen die fogenannte Schweinediphtheritis 
betreffend, ertheilte Grmächtigung, wird hierdurch alles 
Halten von Schweinen auf den Ausladepläßen verboten, 
welde zur Zeit vorhanden find oder ferner im Bezirk der 
Stadt Kopenhagen, jowie in dem ſüdlichen, nördlichen 
und Antager Bezirk des Kreifes Kopenhagen eingerichtet 
werden möchten. 

Ebenjo wird bis auf Weiteres jede Benutzung der auf 
den gedachten Ausladepläßen vorhandenen zur Haltung 
von Schweinen dienenden Gebäude und Hürden, jowie. 
die Wegſchaffung von Dünger und anderem Abfall von 
diefen Plätzen verboten. 

Die auf den Pläßen etwa noch vorhandenen Schweine 
find durd) die Veterinärpolizei fofort zu tödten. 

Dieje Bekanntmachung tritt jofort in Kraft. 
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Solches wird zur Nachricht und Nachachtung für alle 
Betheiligten veröffentlicht. 

Das Minifterium des Innern, den 14. Dezember 1887. 
ge3. Sngerölew. ©. Damlfier. 

Nechtſprechung. 

Petiotiſiren von Wein pp. — Vergl. S. 45 ff. 
Schluß.) 

b) Urtheil des Reichsgerichts vom 14. November 1887. 

Sn der Strafſache wider den Weinhändler Karl M. 
von Neuwied und Genofjjen, wegen VBergehens wider das 

 Nahrungsmittelgefeb, hat das Neichsgericht, Eriter Straf: 
fenat, in der öffentlichen Sitzung vom 14. November 1837, 
für Recht erfannt: 

daß die Reviſion der Angeklagten gegen das Urtheil 
der Eriten Gtraffammer des Königlih Preußiichen 
Landgerichts zu Neuwied vom 14. Zuli 1887 zu ver- 
werfen und den Bejchwerdeführern die Stoiten des 
Rechtsmittels aufzuerlegen. 

Gründe: 

T. Mit Unrecht vermißt die Reviſion eine thatjächliche 
Begründung der dem Urtheile zu Grunde gelegten Be— 
griffsbejtimmung für „Wein“, nach welcher in der Rhein— 
gegend im Verkehr des gewöhnlichen Lebens, wie im 
Handel unter Wein ein Getränfe verftanden werde, „welches 
lediglih aus Traubenfaft durch alkoholiſche Gährung be- 
reitet wird, ohne anderen Zuſatz, als welcher durch Die 
übliche Kellerbereitung bedingt werde”. 

Dieje Begriffsbeftimmung bedurfte, bejonders im Zu- 
fammenhalte mit der weiteren thatjächlichen Feititellung, 
daß die Angeklagten in ihrem geihäftlihen Verkehre jich 
den Anjchein gaben, daß fie nicht etwa Kunftwein, fon: 
dern Naturwein verkaufen wollten, feiner näheren Be— 
gründung, weil fie nur einen allgemein befannten und 
anerfannten Begriff des täglichen Lebens wiedergiebt und 
der Nichter für das, was gemeinfundig, in der täglichen 
Erfahrung begründet und in der Wiſſenſchaft anerkannt 
ift, feiner bejonderen Beweisführung bedarf. Uebrigens 
ftüßt fi) die Begriffsbeitimmung nad dem ganzen Ju- 
janımenhange der Entjheidungsgründe unverkennbar zu— 
gleih auf die Gutachten der Sachverſtändigen, welche 
ihren Ausführungen die Beſchlüſſe der im Sahre 1883 
von der NMeichsregierung einberufenen Kommiſſion zu 
Grunde legten, wie denn auch dieje Beichlüffe hinfichtlich 
der vom Weine gegebenen Begriffsbeitimmung vollitändig 
mit der des Erjten Nichters übereinftimmen,. — Außerdem 
fteht dieſe Begriffsbeitimmung, wie jchon in einem 
früheren Urtheile des Reichsgerichts näher erörtert wurde, 
(Urtheil vom 20. Sanuar 1887, Entſcheidungen Band XV, 
Seite 192) im Einklange mit den amtlichen Materialien 
zum Nahrungsmittelgejebe, ift aljo legislatoriichen Quellen 
entnommen, deren Benußung dem Gerichte unbedenklich 
frei ftand. 

Der Erſte Richter hat übrigens troß der feiner Defi- 
nition zu Grunde liegenden vollberechtigten Annahnte, 
dag Wein, insbejondere Naturwein im Gegenjage zu 
Kunftwein ein Naturproduft jei, etwaigen Gejchäfts: 
gebräuchen einen jehr weiten Spielraum gelafjen, indem 
er nicht nur durch die gewöhnliche Kellerbehandlung in 
den Wein gekommene Stoffe als zuläffig erachtete, jondern 
zu Gunſten der Angeklagten jelbjt dahingejtellt fein ließ, . 
ob nicht noch auch ein Wein unter dieſen Begriff falle, 
der bei jonjtiger Neinheit einen nur die Abjtumpfung der 
Säure "bezwecenden Zufab von veinem (Mohr: oder 
Rüben-) Zuder erhalten habe. 

Um fo weniger find die Angeklagten bejchwert, wenn 
der vorige Nichter die von ihnen bereiteten Weine, welche 
er als „Lünftlihe Produkte von weinähnlicher Zuſammen— 
jeßung und äußerer Erſcheinung und etwas Gehalt an 
Zraubenjaft“ ‚bezeichnet, als gefälicht erklärt. 

Wenn e8 unbejtritten und unbejtreitbar ift, daß der 
Mein in jeinen wejentlichen Beitandtheilen nur aus 
Traubenfaft bereitet fein fol, jo ift es ſelbſtverſtändlich, 
daß ein Produkt, welches nach den Feititellungen des an- 
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gefochtenen Urtheils im günftigiten Falle neben feiner 
Berjegung mit Sprit um ’/,, bis ſeines Duantums, in 
vielen anderen Füllen aber um °/, bis zum 1’/, fahen 
Detrage feiner Duantität durch Wafjerzufäße vermehrt 
wurde, als verfälicht angejehen werden muß. 

Zum Ueberfluſſe ftellt der Erite Richter noch weiter 
feit, daß es fich aegebenen Falles micht einmal darum 
handelte, Traubenjaft ale Wein genießbar zu machen, 
jondern, daß die Vermehrung der Maſſe, die Heritellung 
eines mit Gewinn verkäuflichen, dem Weine gleichenden 
Kunftproduftes bezwedt wurde. Das Hauptjächliche bei 
der Verfälihung ſei der Zuſatz von Waſſer gewejen. 
Durch diejes jei die bezwecte Vermehrung der Quantität 
bewirft worden. Zucker, Sprit, Hefe, Ertrahirung der 
Meintreftern hätten nur dazu gedient, dent Waſſer den 
Schein des Weines zu geben. Daß es ſich hier un Ver- 
änderungen handelt, durch welche dev Sache eine wejent- 
lid) andere und zwar jhlechtere Beichaffenheit gegeben 
wird, als fie folche naturgemäß und nad) ihrer Bezeich- 
nung haben follte, daß alſo Verfälfhung mit volljtem 
Rechte angenommen wurde, fällt in die Begriffe. 

Die Nevijionsbehauptung, daß die bei den Kunden 
entnonmtenen Weine „nicht zu beanjtanden” umd die in 
den Kellern vorgefundenen Weine zwar von den Sad): 
verftändigen beanjtandet wären, aber als unfertige Weine 
außer Betradht zu bleiben hätten, ignorirt vollitändig, 
was der Erite Richter thatjächlich feſtgeſtellt hat. 

Das Urtheil führt zahlreihe Kunden auf, an welche 
feitend der Angeklagten in der beſprochenen Weile ge: 
wäſſerte, aljo verfälichte Weine abgegeben wurden und 
damit rechtfertigt jich die Verurtheilung wegen Berfaufens 
verfälfchter Weine. Ob einzelne, etwa an andere Kunden 
verfaufte Weine „unbeanjtandet geblieben“ jind, iſt gleich- 
gültig und kann als bloß thatjächliche Trage nicht nach— 
geprüft werden. 

Db die in den Sellern bejchlagnahmten Weine noch 
im Zuftande der Gährung oder bereits „fertig“ jind, ift 
gleichfalls ohne Belang. — Der erjte Nichter hat die Ein- 
ziehung derjenigen Weine bejchlojjen, welche nad) dem Er— 
gebnijje der chemijchen Unterſuchung wegen ihres Waſſer— 
oder Spritzufages nicht mehr die Zuſammenſetzung des 
natürlichen Weines zeigen, alfo bereits verfälicht find, und 
da er außerdem feititellte, daß dieje VBerfälihungen zum 
Awede der Täufhung in Handel und Verkehr gejchehen 
ind,jo hat es angeſichts der zu jolhem Zwecke vorgenom— 
menen und vollendeten Fälfhung nicht darauf anzu— 
fonımen, ob die gefälſchten Weine zu jofortigem Der- 
faufe bereit geftellt waren oder nicht. Auch das Be— 
ftreiten der Alfoholzufäße Geitens der Reviſion erjcheint 
lediglich als unzuläfliger Angriff auf die thatjächlichen 
Feititellungen des Erjten Richters. Daß und warum der 
Erjte Nichter in diefer Frage den Gutachten zweier Sach— 
verjtändiger troß der abweichenden Meinung eines Dritten 
vollen Glauben fchenfte, lag in feinem freien Ermeſſen 
und wurde zuden im Urtheil eingehend begründet. Eine 
Nachprüfung der bezüglichen Beweiswürdigung fteht dem 
Reviſionsgerichte nicht zu. 

Daß die Angeklagten zum Zwede der Täufchung in 
Handel und Verkehr die Fälſchung vornahmen, it, wie 
erwähnt, feitgejtellt und eingehend begründet. Daß das 
„Petiotifiren“ nur dazu gedient habe, um Weine mit 
zu ftarfem Säuregehalt geniegbar zu machen, ift int Ur— 
theile ausdrücdlih widerlegt und demnächſt thatlächlich 
feftgeitellt, daß die Fälſchung in gewinnſüchtiger Abjicht 
und, um durch Wafjerzufäge täufchen und größere Quan— 
— des Produktes verkaufen zu können, vorgenommen 
wurde. 

Ob der Erſte Richter den gegentheiligen Ausflüchten 
der Angeklagten Glauben zu ſchenken Anlaß hatte, war 
lediglicy feinen Ermefjen anheimgejtellt, abgejehen davon, 
daß die feitgeftellten Manipulationen, auch wenn fie zu— 
nächſt den Zweck der Entjäuerung des Weines gehabt 
hätten und gehabt haben fünnten, nad) der Art, wie fie 
dad Getränke beeinflußten und jubjtantiell veränderten, 
immer als Fälfhungen ericheinen müßten. 

Auch daß bei den verkauften Weinen die verfälichte 
Qualität derfelben verfchwiegen wurde, hat der Erite 
Richter feitgeitellt und genügend begründet. Die Reviſion 
beitreitet aljo aud die Konftatirung dieſes Momentes 
ohne jeden Grund. 



Daß in einigen Fällen fogenannter Zrefterwein als 
jolcher verfauft wurde, ift richtig. — Der Erfte Nichter 
bat aber auch diefe Thatjache nicht nur feſtgeſtellt, fondern 
ausdrücklich erklärt, daß „dieſe Fälle bei der Beſtrafung 
ausſcheiden.“ 

Auch, daß die Angeklagten, wenn ſie bei einzelnen 
Kunden verfälſchte Weine vorfanden, und daraufhin „den— 
ſelben Wein“ zu liefern verſprachen, auf Täuſchung aus— 
gingen und beziehungsweiſe vorher verübte Täuſchung für 
ſich benutzten und ausbeuteten, weil den Kunden die 
ſchlechte Dualität des früheren Weines unbekannt war, 
hat der Erſte Richter genügend feitgeftellt und begründet. 

II. Daß die Urtheilsgründe, entgegen der Vorſchrift des 
$ 267 Abſatz 2 Strafprozeßordnung zur Zeit der vertagten 
Urtheilsverfündung noch nicht feitgeitellt waren, läßt das 
Gibungsprotofoll nicht erfehen. — Dafjelbe jagt nur, e8 
jei das Urtheil „unter Wiittheilung der wejentlichen Gründe 
verfüindet“ worden. — Daraus fanın ebenfalls gefchlofjen 
werden, daß Die Wrtheilsgründe nicht verlefen, ſondern 
mündlich befannt gegeben wurden; dies iſt aber gemäß 
$ 267 Abſatz 1 Strafprozegorduung immer zuläffig und 
auch im Falle des S 267 Abjat 2, wenn die Gründe jchon 
jchriftlich Feitgeftellt find, nicht verboten. In Fällen, in 
welchen vie vollitändige Berfündung der Urtheilsgründe 
Uergerniß erregen könnte, wie bei Sittlichkeitsverbrechen, 
wird die jummarifche Berfündung des wejentlichen In— 
halts der Entjheidungsgründe auch in Fällen vertagter 
Kündigung fogar geboten fein. — Sedenfalls ift fie zu: 
läſſig und beweift daher die bezügliche Benterfung im 
Gitungsprotofolle nihts dafür, daß die Gründe, weil 
nicht verlefen, auch noch nicht feitgeftellt gewejen feiern. — 
Ein anderes Beweismittel ift aber bezüglich der Einhal— 
tung oder Verlegung wejentlicher Förmlichkeiten regel- 
mäßig nicht zuläffig. 

Das der Sachverſtändige Dr. Schm. nit nur über 
die Frage der Beimiſchung von SKartoffelzuder, ſondern 
auch über die fonjt angeregten chemischen Fragen, ins— 
bejondere die Alfoholzufäße zum Weine vernonmten wurde, 
ergiebt ſich aus dem Gikungsprotofolle, wie den Feft- 
jtellungen des Urtheils. 

Wäre dies übrigens aud nicht der Fall, fo Fonnte 
dod) die Nichtigkeit der thatfächlichen Annahme des Eriten 
Richters, daß derjelbe zu denjenigen Sachverſtändigen ge- 
hörte, welche als Beweismittel über die zur VBerurtheilung 
führende Ihat vorgeführt wurden und deren Koften daher 
die verurtheilten Angeklagten zu tragen haben, hievorts 
nicht nachgeprüft werden, 

Dafjelbe gilt bezüglich) des Anhalts der eingezogenen 
Fäſſer, welchen feſtzuſtellen lediglich dem Ihatrichter ob- 
liegt, jo daß die Nichtigkeit dev evftrichterlichen Annahnıe, 
diejelben enthielten fämmtlich gefülfchte Weine, mit der 
Reviſion nicht anfechtbar erfcheint. 

Das Rechtsmittel war hiernad) zu verwerfen. 

Verkauf eines künſtlich zubereiteten Syrups mit un- 
vergährbaren Beitandtheilen des Kartoffelzucers als 
Himbeergelee. Sit unreiner Kartoffelzuefer gefundheits- 
ſchädlich und iſt e8 möglidy, denjelben von Unreinig— 
feiten und unvergährbaren Etoffen zu befreien? 

(Urtheil des Kal. preuß. Landgerichts zu Goblenz v. 
29. September 1886 gegen $. u. 4.) 

In der Strafſache gegen 

I) den Sof. Roh. B. %., geb. am 15. Dezember 
1852 zu M. katholisch, Kaufmann dafelbit; 

2) ©. M. U, geb. am 11. Auguft 1854 zu M., 
katholiſch, Kaufmann dafelbft; 

3) A. Cp., geb. am 14. September 1855 zu C., 
israelitiſch, Agent dafelbit; 

wegen Vergehens gegen das Gefeh, betr. den Verkehr mit 
Nahrungsmittel, hat die erſte Straffammer des Königl. 
Landgerichts zu Coblenz in der Eikung vom 29. Sep- 
tember 1886 für Necht erkannt: 

„Die Angeklagten 8. und U. find ſchuldig, 
lande im Jahre 1885 aus Fahrläſſigkeit Himbeergelee, 
ein Nahrungs- und Genußmittel, welches verfälicht 
war, unter Verſchweigung, dieſes Umſtandes verkauft 
zu haben und wird deshalb jeder von ihnen zu einer 

im Qu: 
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ma von 100 Darf event. 20 Tagen Haft ver: 
urtheilt. 

Der Angeklagte Sp. ift jchuldig, im Snlande im 
Jahre 1885 wifjentlicy Himbeergelee, ein Nahrungs- 
und Genußmittel, welches OLE war, unter Ber: 
jchweigung dieſes Umftandes verkauft zu Haben, und 
wird deshalb zu einer Gelditrafe von 100 Mark, event. 
2) Tagen Gefängniß verurtheilt. 

Die Koften werden den Angeklagten, die Auslagen 
jolidarisch, zur Laft gelegt.” 

Gründe: 

Die Hauptverhandlung Hat Folgendes ergeben: Die 
Angeklagten F. und U., welche unter der Firma A. & Gie. 
zu Mainz ein Produktenwgaren-Geſchäft betreiben, Liefer: 
ten im Herbſt v. J. durch Bermittelung ihres Agenten, 
des Angeklagten Sp., dent Delifatefjenhändler Heinrid) 
M. zu Coblenz Duantitäten Himbeergelee, welches von 
einem Fabrifanten G. zu M. bergeftellt und bezogen 
worden war und von M. in feinen Gejchäfte feilgeboten 
und verkauft wurde. Sm Monat Dezember 1885 wurden 
auf Beranlaffung der Königl. Bolizei-Diveftion hierjelbit 
Proben des Gelee’s bei M. entnonmen, deren Unter: 
juhung durch den Chemiker Dr. Sameljon hierfelbit er- 
aab, daß Das Gelee lediglih ein Fünftlic) bearbeiteter 
Syrup, wahricheinlich ohne jegliche Juthat von Himbeer- 
jaft jei. Su Folge dejjen wurde gegen M. wegen Ber: 
gehens gegen $ 10 Abſ. 2 des Gefeßes von 14. Mai 1879 
ein Strafverfahren eingeleitet, jedoch aus der Erwägung - 
wieder eingeftellt, eö feten genügende Anhaltspunkte dafür 
nicht feitgeitellt worden, daß M. die Eigenjchaft Des 
Gelee’3 als eines nachgemachten gekannt habe. Auf Grund 
dejien und der Ausjage des M., weldye mit der Erklä— 
rung des Angeklagten Sp. im Wefentlichen übereinſtimmt 
und dahin geht, daß Lebterer das in Rede itehende Hin: 
beergelee als natürliches, reines Gelee verkauft und für 
die Neinheit der Waare unter der Verficherung garantirt 
babe, daß dieſelbe durch Profeſſor Dr. Frefenius in Wies- 
baden unterfucht worden jei, wurde gegen Die Angeklagten 
F. und U. das Strafverfahren wegen Zuwiderhandlung 
gegen das Nahrungsmittelgejeß eingeleitet und aus Diejer 
Veranlaſſung in den Gefchäftsräumen der von den ge- 
nannten Angeklagten betriebenen Firma eine Geleeprobe 
entnommen, deren mit der an M. gelieferten Waare 
übereinjtinmmende Bejchaffenheit von den Angeklagten an: - 
erfannt worden ilt. | 

Wie die Verhandlung ferner ergeben hat, hatten jich 
bereits früher die Angeklagten %. und U. in einen 
Schreiben vom 22. Suni 1885 an Das demijche Unter: 
juhungsanıt für die Provinz Rheinheſſen in Mainz mit 
dem Erjuchen gewendet, eine Probe des fraglichen Gelee's 
zu unterfuchen und ihnen mitzutheilen, ob dajjelbe Feine 
der Geſundheit jchädliche Subſtanzen enthalte und unter 
dent Namen Himbeergelee in ven Handel gebracht werden 
fünne. Hierauf erhielten fie laut Schreiben des Vor— 
ftandes des Interfuhungsanıtes Dr. Egger vom 29. Runi 
vd. J. die Mittheilung, daß das Gelee nad) vollftändiger 
Vergährung immer noch ſtark rechtsdrehende Eigenfchaf- 
ten bejiße, woraus zu ſchließen ſei, daß es mit Hülfe von 
Stärkezucker hergejtellt worden jei. Sn dem Schreiben 
heißt es jodann wörtlid weiter: „Die Trage, ob Stärke— 
zucder, beziehungsweije die unvergährbaren Gtoffe Des: 
felben beim Genuſſe nachtheilig auf die Gefundheit ein: 
wirken, wird von der einen Geite bejaht, von der andern 
verneint. So lange jie nicht endgiltig in verneinendent 
Sinne entjchieden ijt, dürfte es fich empfehlen, von Ver: 
triebe derartiger ſtärkehaltiger Genußmtittel abzufehen, wie 
ja auch Weine, Die mit Stärkezucker gallifirt find, Der 
Beanstandung unterliegen.” 

Sonſtige gejundheitsihädliche Stoffe feien in dem 
Selee nicht nachzumeijen geweien. Was die Bezeichnung 
des Fabrikats als Himbeergelee betreffe, jo ſei dagegen 
von hemiichen Standpunkte aus nichts zu erinnern. Die 
Probe jei in der für Gelee üblichen Weile unter Verwen— 
dung von Gelatine, Zucder und Waſſer hergeitellt und 

ſchmecke und vieche deutlich nad) Himbeeren.” 
Auf eine briefliche Anfrage vom. 28. Dftober v. J. 

erhielt der Angeklagte Sp. von den beiden anderen An- 
geklagten ein Schreiben vom folgenden Tage, deſſen be- 
treffende Stelle alſo lautet: „Unſer Himbeergelee, wie 



ſchon der billige Preis fagt, befteht nicht allein aus Zucker und 
Himbeeren -- es ift eine Gompofition, für deren abjolute 
Güte Schon der Erfolg ſpricht, welchen das Gelee überall, 
jelbit in den feinften Kreiſen findet. Unſer Herr A. wird 
Ahnen bei feinen Dortfein das Nähere dieferhalb jagen.” 

Was die Beichaffenheit des jogenannten Himbeergelee's 
anlangt, fo befunden die Sachverſtändigen Dr. Samelſon 
und Dr. Egger. übereinftimmend, daß dafjelbe, wie durch 
Herbeiführung der Gährung mittels Hefe feitgeitellt wor- 
den, die unvergährbaren Stoffe des Kartoffelzuckers ent- 
halte, daher gefälfcht fei und die Wahrjcheinlichteit dafür 
ipreche, daß dafjelbe Fein Himbeergelee enthalte, ſondern 
ein künſtlich bearbeiteter Syrup ſei. Der als Sachver— 
ftändiger vernommene Königl. Kreisphyfifus, Sanitätsrath 
Dr. Schulz gelangt auf Grund des vorjtehend von den 
beiden Gacverftändigen befundeten thatfähhlihen Be— 
fundes zu dem Ergebniffe, daß der mit umvergährbaren 
Stoffen verumreinigte Kartoffelzuder als geſundheitsſchäd— 
lic) anzufehen ſei, hierüber jedoch im der Wiſſenſchaft ver- 
ſchiedene Meinungen vorhanden feien. Demgegenüber er- 
flärte der Sachverſtändige Dr. Egger übereinjtimmtend mit 
Dr. Samelfon, daß in neuefter Zeit ganz reiner Kartoffel- 
zucker hergeftellt werden könne, welcher jedenfalls geſund— 
heitsgefährliche Wirkungen auszuüben nicht im Stande fei. 

Die Angeklagten F. und A. räumen ein, dur Ver— 
mittelung des Angeklagten Sp. größere Duantitäten einer 
von ihnen bezogenen Syrupmafje unter der Bezeichnung 
„Himbeergelee”, welche mit Rückſicht auf den Geſchmack 
des Fabrikats als die entiprechendfte erfchienen, an den 
MM. verkauft und auch ſonſt in den Handel gebracht zu 
haben. Sie leugnen nicht, daß das Gelee ein Fünftliches 
Fabrikat, eine Eompofition fei, und daß fie dem Sp., 
wie aus ihrem bereits erwähnten Schreiben an denjelben 
hervorgehe, dies zwar ausdrücklich mitgetheilt, jedoch 
unterlafjen haben, den Sp. anzuweifen, das Gelee unter 
der beitimmten Bezeihnung ald Kunftproduft zu ver- 
kaufen. Der Angeklagte Sp. ift geftändig, das Gelee als 
rein verfauft, beftreitet indeljen, von dem Vorhandenfein 
gejundheitsgefährlicher Stoffe in demfelben etwas gewußt 
zu haben. 

Was zunächſt, anfnüpfend an letztere Auslaſſung des 
Angeklagten Sp., die Beihuldigung des wiljentlichen 
Berfaufs eines geſundheitsſchädlichen Genußmittels be- 
trifft, jo konnte das Gericht nicht die wolle Ueberzeugung 
dafür gewinnen, daß die Gejundheitsichädlichfeit des als 
Himbeergelee bezeichneten künſtlichen Fabrifates nachge- 
wiefen jei. Denn nad) den widerfprechenden Angaben 
der Sachverſtändigen kann auf rund des heutigen 
Standes der Wifjenfchaft nicht mit Beſtimmtheit behauptet 
werden, daß Kartoffelzuefer überhaupt ſchädliche Wirkun- 
gen auf die menfchliche Gefundheit ausübe und derjelbe 
von Unreinigkeiten und unvergährbaren Stoffen nicht be- 
freit werden fünne. Es kann jomit der Ihatbeitand des 
$ 12 des Gefeßes vom 14. Mai 1879, welcher den wiljent- 

‚ lihen Verfauf von, die menschliche Sefundheit zu bejchädi- 
gen geeigneten Nahrungs- und Genußmitteln fordert, 
untergebens als nicht vorhanden angenommen werden. 

Dagegen ift dag fragliche Himbeergelee nach dent Vor: 
ausgeführten zweifellos ein verfälichtes Genußmittel, und 
trifft der $ 10 Nr. 2 des angezogenen Gefebes bei dem 
Angeklagten Sp. zu und zwar aus folgenden Erwägungen. 
Der Angeklagte Sp. war auf feine Anfrage durd) daS 
Schreiben der beiden anderen Angeklagten von 29. Ok— 
tober v. J. ausdrücklich davon in Kenntniß geſetzt worden, 
daß das Gelee, dejjen Verfauf er als Agent übernommen, 
eine Gomtpofition, d. h. ein Kumftproduft ſei. Er hat 
mithin, wenn er zugejtandenerntaßen das Kunftproduft 
unter der bloßen Bezeichnung „Himbeergelee“ und nicht 
mit einem auf deſſen künſtliche Herftellung bezüglichen 
Zuſatze an M. verkaufte, diefen Umſtand demjelben wifjent- 
lid verjchwiegen. 

Hinfihtlic) der Thätigfeit der Angeklagten F. und A. 
konnte nur FSahrläffigfeit angenommen werden, weil fie 
dent Angeklagten Sp. bei dem Wertriebe des Gelee's 

nicht ausdrücklich zur Pfliht gemacht haben, dajjelbe als 
fünftliches Gelee, als Kunftproduft zu verkaufen. Als er 
fahrene Gejhäftsleute Fonnten die genannten Angeklagten 
vorausfehen, daß der Angeklagte Sp. mangels einer aus- 
drüdlichen Anweifung ihrerjeits das künſtliche Fabrikat 
unter der Begeihnung „Himbeergelee“ als reines Gelee 

verkaufen werde. Shre fahrläffige Interlafjung läßt den 
Grad ihres Berfhuldens um jo höher ericheinen, als jie 
nach dem Schreiben des Dr. Egger von 29. Juni dv. 3. 
über die Folgen einer derartigen Unterlajjung nicht im 
Unklaren jein konnten. 

Hiernad war als thatfächlich Feitgeitellt zu erachten, 
daß die Angeklagten F. und U. im Sulande im Sabre 
1555 aus Fahrläffigkeit Himbeergelee, ein Nahrungs- und 
Genußmittel, welches verfäliht war, unter Verſchweigung 
diejes Umſtandes verkauft haben; und daß der Angeklagte 
Sp. in Sulande im Sahre 1885 wiljentlich Himbeergelee, 
ein Nahrungs: und Senußntittel, welches verfälicht war, 
unter Verſchweigung diefes Umſtandes verkauft hat. 

Die Angeklagten F. und U. waren daher auf Grund 
des $ 11, der Angeklagte Sp. nad) $ 10 Nr. 2 des mehr- 
bezogenen Geſetzes zu bejtrafen. 

Bei Abmeffung der Strafe ift mit Rückſicht auf die 
Erheblichkeit der fahrläfftgen Handlungsweiſe der Ange- 
klagten 8. und U. auf ein gleich hohes Maß wie gegen 
den Angeklagten Sp. gegen diejelben erkannt ‚worden, 
obgleich Zebterer der wiljentlichen Zuwiderhandlung gegen 
das Nahrungsmittelgefeg überführt iſt, und es erjchien 
nad Lage der Sache gegen jeden der Angeklagten eine 
GSelditrafe von 100 Mark angemefjen, welcher nad) $ 28 
des Straf-Geſetz-Buchs eine zwanzigtägige Haft-, be— 
ziehungsweije Sefängnißftrafe zu jubjtituiven war. 

Die Entjcheidung wegen der Koften ſtützt ſich auf die 
88 497 und 498 Abjab 2 der Straf-Prozeß-Ordnung. 

Kongreffe, UVUerhandlungen gefeßgebender 
Körperfihaften, Hereine 2c, 

Deutſcher Neihstag. Der zur Borberathung Des 
Weingefeßentwurfes eingejebten Kommiſſion iſt nach— 
ſtehende Ueberſicht der im Kaiſerlichen Geſundheitsamte 
geſammelten gerichtlichen Entſcheidungen zum Nahrungs— 
mittelgejeße über Wein vorgelegt worden: 

I. Runitivein, d. h. Wein ohne Traubenjaft oder nur mit 
jehr geringen Mengen Traubenfaft hergeftellt. 

Bahnbrehend waren zwei Entſcheidungen des Neiche- 
gerichts von 17. Januar 1881 (Borinjtanzen: Land— 
gerichte zu Freiburg i. Br. und Offenburg), durd welche 
ausgejprocen wurde, daß $ 10! des Nahrungsmittel- 
gejeßes nicht nur dann anwendbar jet, wenn dev unmittel- 
bare Abnehmer über die wahre Bejchaffenheit des ver- 
fälfchten oder nachgemachten Weines in Unkenntniß ge— 
lafjen werde, fondern auch danıı, wenn die Fabrikation 
des Meines bewußtermaßen dazu diene, troß einer Auf- 
klärung des unmittelbaren Ubnehmers über die Bejchaffen- 
heit der Waare, das aus der Hand diejes Abnehmers — 
jei e8 unmittelbar oder mittelbar — den Wein erwerbende 
Publikum zu täujchen. 

Beſonders ſcharfe Verurtheilungen find erfolgt in nach— 
jtehenden Strafprozeſſen; 

a) Landgericht Offenburg, 24./25. Februar 1882 wider 
Kahn: 1 Zahr Gefängnig und 3000 A Geldjtrafe ($ 10 
und Betrugsparagraph des Strafgeſetzbuchs). 

b) Zundgericht Mülhaufen im Eljaß vom 2. Dezember 
1885 (Neichögericht bejtätigt 1. Februar 1886) gegen 
Nithart Sohn: 1 Sahr 6 Monate Gefängniß und 
60 000 A. Gelditrafe event. noch 2 Jahre Gefängniß 
($ 10! Geſetz vom 14. Mat 1879. 50 Fälle). ') 

e) Landgericht Mülhaufen im Elfaß vom 6. Dezember 
1886 gegen Nithart Vater: 1 Monat Gefängnig und 
30 000 A. Gelditrafe event. noch 2 Sahre Gefängniß 
($ 10? Geſetz vom 14. Mai 1879 und $ 263 Otrafgejeb- 
buchs — wijientliches Verkaufen verfälfchten Weins und 
Betrug —).’) 

d) Landgericht Koblenz vom 17. November 1356 gegen 
Beijiegel in Kreuznach: 6 Wochen Gefängniß und 1500 A. 
Seldftrafe event. 100 Tage Gefängniß (F 10' Gejeb von 
14. Mai 1879). %) 

e) Landgeriht Konftanz vom 3./4. 
gegen Honfell zu Konjtanz: 4 Monate 
Sefängniß und 500 A Geldjtrafe (10! u. 

2 

Dezember 1886 
und 7 Wochen 
— Herſtellung 

Anmerkungen. ') Veröffentl. 1886 ©. 188. 
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und Verkauf, — fowie in 7 Fällen auch $ 263 Gtraf- 
geſetzbuchs — Betrug). l 

Der Lieferant von Glycerin und Bouquetitoffen, jowie 
defien Neifender wurden wegen Beihülfe zur Weinfälſchung 
mit 150 bezw. 20 A Geldftrafe belegt. *) 

II. Monilliven oder fog. Verjehnitt (mit Waſſer und Sprit, 
namentlich bei ausländiichem Rothwein üblich), auch Aviniren 

— feferes ftreng genommen nur Zuſatz don Sprit. 

Die gerichtlichen Entſcheidungen weichen je nad) der 
der Menge des Yufakes und der in der betreffenden 
Gegend herrſchenden Auffafjung des Sachverſtändigen ab. 
Im Allgemeinen befteht in den weinbauenden Gegenden 
eine ftrengere Auffafjung als in den auf eingeführten 
ein angewiejenen Gegenden. 

In Danzig (Elbing) herricht anſcheinend die mildeſte 
Auffafiung, jedoh muß berücffichtigt werden, daß Die 
Verkäufer durch Bemerkungen in den Fakturen, Preis- 
verzeichnifien, fowie auf den Gtifetten (Facçon, etikettirt, 
nomme oder dergl.) dem Publikum die Möglichkeit ge- 
boten hatten, fi) davon zu überzeugen, Daß der Wein 
Fabrikat jei. Bremen und Kiel haben derartigen Be— 
zeichnungen erhebliche Bedeutung nicht beigelegt. 

a. Das Neichsgericht beftätigte anı 1. November 1880 
ein verurtheilendes Erfenntniß des Landgerichts zu Saar- 
gemünd; der Angeklagte hatte eine Flüfjigfeit als Wein 
verkauft, welche nur ca. 60 p&t. Naturwein enthielt, im 
Uebrigen Fabrikat war, mit Wafjer oder Kunftwein ver- 
dünnt, dann aufgefärbt und mit Alfohot avinitt. 

&3 wurde dahingeitellt gelafjen, ob das Aviniren des 
eins unter allen Umftänden als eine Berfälihung er- 
ſcheine. 

b. Aehnlich das Reichsgerichtserkenntniß vom 13. März 
1884 (Landgeriht Kolmar): 50-60 pCt. Naturwein 
waren mit heißem Wafjer und Zucker, jpäter auch Sprit 
vermiſcht und unter Verfhweigung dieſes Umſtandes in 
Heinen Gebinden weiter verkauft. 

e) Entjheidung des Landgerichts Bremen vom 12. Fe— 
bruar 1883 wider Gebrüder Behrends: dem mit 200 AM 
pro Orhoft = 212,5 Liter zu verfaufenden Weine wurden 
ca. 24 p&t. fremder Stoffe (10 bis 16?/, p&t. Waſſer, 
dann Kirichjaft und Sprit) zugejeßt, um das Fabrikat 
als Medoc, St. Julien, Pouillac, Emilion oder dergl. zu 
verkaufen. Wegen 17 Fälle von Weinfälihung, 52 srälle 
des Verkaufs gefälichten Weines und 2 Fälle Betruges 
($ 10! 2 Geſetz vom 14. Mai 1879, $ 263 Gtrafgefeh- 
buchs) der eine Bruder zu 2823 M, der andere zu 1416 M, 
verurtheilt. 

NB. Die Bezeichnung ald Façon (bei 2 Boiten Malaga 
und Muskat) ſchließt nicht die Abfiht der Täu- 
Ihung des Publikums aus. 

d) Erfenntnig des DOberlandesgerichts zu Darmſtadt 
vom 14. Februar 1885 (Landgeriht Wainz): 9. und E 
Schwabacher zu Wormd wurden zu je 150 AM Gelpitrafe 
eventuell 15 Tagen Gefängniß wegen Weinfälfchung bezw. 
Berfaufs gefälichten Weines verurtheilt, weil fie 

1) 3 bis 4 Mal 1 Drhoft Bordeaurwein mit 2 bis 
21/, Stüben — etwa 20 bis 30 Liter Wafjer un 
2 bis 4 Liter Sprit vermiſcht, diefe Miſchung durch 
die Klärmaſchine deftillivt und demmnächlt in Fäßchen 
oder Flaſchen zum Verſand gebracht, 
zwei Stüd leichten Nothweins aus "/, Stück Dal- 
matiner, '/, Stüd Weißwein, '/, Stüf Waſſer ab- 
züglich 1 Ohm), ca. 36 Liter Sprit und anderem 
leichtem Nothwein hergeftellt hatten. ®) 

e) Ferner Neichsgerichtserfenntniß vom 26. November 
1885 (Landgericht Hannover): Verurtheilung aus $ 10' 
wegen Heritellung von Bordeaur - Nothweinen mit einem 
Zuſatze von 30 bis 45 p&t. Wafjer und Alkohol (84 + 
16 p&t.) bejtätigt, weil nad) Feftitellung des erſten Rich— 
we ah in reellen Handel und Verkehr nicht herkömm— 
ich. jei. ”) 

f) Urtheil des Landgerichts Stade von 19. Februar 
1887: „Der Angeklagte Boye hatte more Roth⸗ 
wein zu /mit Wafjer (90 pCt.) und Sprit (10 p6t.) 
verjeßt und das Gemiſch ald Pontet Canet Bordeaux ver- 
fauft. 100 4 Gelditrafe aus $ 101,2, Gefeß von 14. Mai 

DD 
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1879. Im Allgemeinen feien nur 10 p&t. folhen Ver— 
ſchnitts erlaubt. ®) 

g) Aus den Urtheilen des Danziger Weinprozefjes 
(Landgericht Danzig 51. Mai 1886 — joweit nicht aufge- 
hoben — Neichsgeriht 2. November 1886, Landgericht 
Elbing 9. März 1887.)°) DBergl. auch Abſchnitt V pp. 

Die Mouillage ift zuläffig, wenn Waffer, Alkohol 
und Zucer nur in geringer Menge gebraucht werden und 
alfo, da fie bei der erforderlichen längeren Lagerung wie- 
der verdunften, das Quantum nicht vermehren. 

St. Estephe, St. Emilion, St. Julien. Chäteau Leoville 
find nur Gattungsnamen für billige Weine geringer 
Dualität mit franzöfiihem Eharafter. Diejelben 
werden bereits im Urſprungslande durch Verſchnitt unter 
Zuſetzung anderer, felbit ausländifcher Weine ähnlichen 
Charakters hergeftellt und zum Verkauf gebracht. Die 
Herstellung kann niht nah fchablonenmäßigen Nezepten 
erfolgen, vielmehr richtet fie jic) nad) dent Ausfall der 
Ernte; ferner iſt die Geihmadsrichtung des Faufenden 
Publikums — aud im MUrfprungslande — ein großer 
Faktor. Deutfhe Weine find bejonders geeignet zu der— 
artigen Zufäßen, weil fie den Charakter des franzöfifchen 
eins nur wenig tangiven. 

Es wurde daher nicht als VBerfälihung angejehen, daß 
weniger aute Sahrgänge franzöfiicher (auch ſüdfranzöſi— 
cher, 3. B. Narbonne) Weine mit gutem &rüneberger 
oder Thüringer Weine, fowie Sprit und Waſſer (letzteres 
bis zu 22,55 pCt.) verfchnitten waren, um fie unter 
obigem Namen zu verkaufen, zumal nod) Hinzufam, daß 
e3 in den betreffenden Selhäten üblid) war, auf den 
Etiketten die Weine ald Racon, nomme oder dergl. zu be- 
zeichnen, auch die Abnehmer auf den Wreiscouranten, 
durch Anfchläge oder perſönliche Belehrung darauf auf 
merfjam zu machen, daß jene Namen nicht fo fehr die 
Herkunft anzeigten, als Preismarken jeien, bezw. von 
welchen Preiſen ab erjt reine Weine zu haben feien. 

Unter dem Namen Graves (aud) Franzwein) denft das 
Publikum fi im Diten Deutſchlands gar nicht mehr fran- 
zöſiſchen Wein, will vielmehr nur einen billigen Wein 
jüßlihen Geſchmacks haben; Deshalb wurde die Her— 
ſtellung pp. jolden Graves aus franzöſchem, Grüneberger 
(auch italienifhem und fpaniihem) Weine und Sprit 
nicht beanstandet. Auch wurde die Herftellung und der 
Verkauf eines Graves durh Mifchung von ?/, echten Graves 
und "/, weinfauren Branntweins nicht beftraft, weil der 
Abnehmer vorher unterrichtet war, daß für den fejtgejebten 
Preis von 1 AM pro Flaſche nur verjchnittener Graves ge- 
liefert werden könne. 

Moſelblümchen it feine bejondere Art von Wein, 
fondern nur ein folder von moſelähnlichem Charafter. 
Lebterer wurde einem aus 62,04 p&t. Rhein- und Mojel: 
wein, 31,40 pCt. Grünberger Mofel, 0,51 p&t. Sprit 
und 5,75 p&t. Waſſer zufammengejegtem Moſelblümchen 
zugejprochen, und deshalb eine Fälſchung Hier als vor: 
liegend nicht angejehen. 

Ein „Jüßer Ungarwein,” welder mit 1,25 4 bis 
2 M für die Flaſche verfauft wird, ift aud) im Urſprungs— 
lande ein reines Kunftproduft aus herbem Ingar unter 
Zujaß anderer Weine, wie italienischer, öfterreichifcher 2c., 
ferner von Nofinen, Zuder u. vergl. Für ſolche Weine 
it der Ausdrud „Façon“ allgemein üblich und ver- 
ftändlid. Die Bezeichnung „jüßer Ungarwein” ift ein 
Kolleftivname, welcher einer bejtimmten Sorte nicht zu- 
fonımt. Deshalb wurde von der Anklage der Weinfäl- 
hung ꝛc. Durch Herftellung 2c. von „ſüßem Ungar” aus 
Ungar, Grüneberger, verfchiedenen anderen Weinen, auch 
Sprit, Zuder und Wafjer freigefproden. Der Wein 
wurde mit dem Zufaße „Façon“, „genannt“ auf der Gti- 
fette in ven Handel gebradt. 

Portwein ift heute nit allein der in der Gegend 
von Dporto wachſende und von dort erportirte, fondern 
— und dies gilt bejonders bei den hier in Betracht kom— 
menden billigen Preislagen von 1,50 bis 2 A pro Flaſche 
— jeder vorzugsweije ſpaniſche oder portugieftiche Wein 
mit dent Charakter des Portweins. Sn der Heritellung 
und den Feilhalten ꝛc. von „Portwein * aus einem Ge— 
mijche verfchiedener ſpaniſcher, portugiefiicher, auch kleinerer 
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Mengen anderer Weine, ſowie Sprit, Waffer und Zuder- 
faft wurde ein Verſtoß gegen $ 10 des Nahrungsmittel: 
gejeges nicht gefunden, weil der Charakter des Weines 
gewahrt ei. 

Ebenfowenig hinfichtlih eines „Madeira“ für 1,50 
dis 2 AM. pro Flaſche aus echtem Madeira mit Sprit 
(2,358 p&t.) und, Wafjer (11,90 p&t.). Das Mouilliren 
jei hier nöthig gewejen, un das durch den Spritzujab in 
= Heimath zu jehr erhöhte Feuer des Weines herab- 
uſetzen. 

Oberlandesgericht Kiel vom 13. Juli 1887 (Land— 
gericht Altona) beſtätigte eine Verurtheilung wegen Feil— 
baltens und Verkaufs eines Gemiſches von 1", Drhoft 
Wein und I Drhoft Wafjer mit 7 p&t. Sprit ale „Noth- 
wein“ mit dem Zufaße auf der Etikette „verjchnitten.” ') 

i Schluß folgt.) 

Preußen. Staatshaushalt3-Etat für 1888,89. 
Der dem preußifhen Landtage vorgelegte Etatsentwurf 
für das Sahr vom 1. April 1885 89 enthält u. U. folgende 
Nehrforderungen: 

A, Ssygienifher Anterridt. 

Dauernde Ausgaben. 

Kapitel 119 (Amiverfitäten) Titel 2. Zuſchuß für die 
Univerſität zu Berlin. 

Für die hygienischen Suftitute: 
a) zur Anftellung eines Kuftos beim Muſeum mit 

3 600 M. Gehalt und 540 Mi. —— 
unter Mitverwendung der entbehrlichen Remunera— 
tion des Direktors in Höhe von 3000 M. 1140 M. 

b) zur Anſtellung eines Dieners bein Labo— 
ratorium, Gehalt und Wohnungsgeld- 
en ie. 1820 

ce) zur Nemunerirung eines Hülfsarbeiters 1500 
d) zur Berftärfung der ſächlichen Ausgabe: 
DODSEE ne 2ue o 

Ebenda Titel 4, Zuſchuß für die Univerfität 
zu Breslau: 

Für das Hygienifche Inſtitut: 

n 

n 

a) zur Nemumerirung eines Afjiitenten . 1200 
b) zur Nemunerirung eines Hülfsdienerd 900 „ 

Kapitel 123. Techniſches Unterrichtsweſen, 
Titel 6: 

2. Bei der technischen Hochſchule in Hannover: 
e) für einen Dozenten für den Unterricht 

über „gewerbliche Hygiene” . 20; 

Ginntalige und außerordentlihe Ausgaben. 

‚Kapitel 15, Titel 18 (Univerfität Breslau): 
Zur Ausjtattung des hygienischen In— 

ftituts mit den erforderlichen Apparaten, 
Snftrumenten und Utenſilien . . . 800 

Ebenda Titel 65 (für das technijche Unter: 
richtsweſen): 

Zur Begründung einer Lehrmittelſamm— 
lung für den hygieniſchen Unterricht an der 
techniſchen Hochſchule zu Berlin 

(Es Handelt ſich nad) den „Bemerkungen“ um Be— 
ſchaffung von Anſchauungsmitteln, Modellen und Wand— 
tafeln). 

B. Medizina!-Verwaltung. 

Dauernde Ausgaben. 

Kapitel 125 (Medizinalweſen) Titel 2: 
Für 20 neue Kreisphyfifer (davon 17 in den Pro- 

67 

pinzen Weftpreußgen und Poſen in Folge Theilung . 
von Kreiſen, 1 für den Stadtkreis Spandau, 1 für 
den Landkreis Cottbus, 1 für den Kreis Mühl- 
heim a. d. Ruhr) & 900 M.. .18000 M. 

Dagegen weniger: 
Für 15 Kreiswundarztitellen (11 in den 
Provinzen MWeftpreußen und Bofen in 
Folge Errichtung von Kreisphyſikerſtellen 
— 6 weitere jind als fünftig wegfallend 
bezeichnet —, 1 für den alten Kreis 
Cottbus, 1 für die bisher durd einen 
Kreisphyfifer verforgten SKreife Mühl— 

io) Veröffentl. 1837 ©. 664). 

heim a. d. R. und Duisburg, 2 für die 
alten Kreife Dortmund und Hagen); ſo— 
dann an erledigten Ausſterbebeſoldun— 
gen für 8 Kreis- (Amts-) Wundärzte 
und 3 Kreis- (Amts-)PBhyfifer in den 
Negierungsbezirfen Hildeeheim, Gafjel 
und Wiesbaden. a an IE 

Bleiben mehr 1200 M. 

Ebenda (Smpfwejen) Titel 10: 
l. Für das in Königsberg i. Br. zu errichtende Impf— 

und Lympherzeugungs-Inſtitut: 
a) zur Remunerirung des Voritehers . 
b) zur Remunerirung des Affiitenten . TO, 

zuſammen 3750 M. 

2. Für das in Caſſel zu errichtende Inſtitut zur Ge— 
winnung thieriſchen Impfſtoffs: 

3000 M. 

a) zur Remunerirung des Vorſtehers .. 3000 M. 
b) zur Remunerirung des Aiftitenten . KR 

zuſammen . 5 750 M. 

mithin mehr . . 7500 M. 
Dagegen fallen fort die bisherigen Re— 
ntunerationen für den Moriteher der 
Smpfärzte und den Schreibgehülfen bei 
dem früheren Smpfinititut zu Berlin 
(Vgl. VBeröffentl. 1887 ©. 298), jowie 
für den Vorjteher des Smpfinftituts in 
Caſſel — 

Bleiben mehr 4825 N. 
Titel 10a: 
Zu fählihen Ausgaben (Leihgebühr für die Kälber, 

Wartung, Fütterung und thierärztliche Unterfuhung der- 
felben, Unterhaltung des Snventars, Koften der Verpackung 
und Verſendung der erzeugten Lymphe ꝛc.) 

1. für das Impf- und Lympherzeugungs— 
Inſtitut in Königsberg i. Pr. . : 

2. für das Snititut zur Gewinnung thieri- 
ihen Smopfitoffs in Gajlel . 

5500 M. 

0 „ 
zufammen 10 220 WM. 

Weniger: für das frühere Smpfinftitut 
in Berlin. Be tie — 

bleiben mehr 8070 M. 

Die ſächlichen Ausgaben für die im Etatsjahr 1883/89 
nod) beizubehaltenden bisherigen Smpfinftitute in Königs- 
berg i. Br. und Caſſel mit bezw. 600 M. und 150 M. 
find dagegen als künftig wegfallend bezeichnet worden. 

Ginmalige und außerordentlihe Ausgaben. 

Kapitel 15, Titel 68. Zur baulichen und inneren Ein— 
richtung des Smpf und Lympherzeugungs-Inſtituts 
au ünigöberg bp. cm, se ER 68500.M. 

Titel 69. Zur inneren Einrichtung des 
Impf- und Lympherzeugungs- Snjtituts 
I u LT 

Sn den „Bemerkungen“ heißt es: 

Zu Titel 68: 
In weiterer Ausführung des Bundesrath3-Bejchlufjes 

von 18. Juni 1885, betreffend das Impfweſen, foll nach 
Kap. 125 Tit. 10 bezw. Tit. 10a des Etats in Königsberg 
i. Br. eine neue Anftalt errichtet werden. Es wird beab- 
fichtigt, für dieſelbe im Anſchluß an das Wirthſchafts— 
gebäude des landwirthſchaftlichen Inſtituts der Dortigen 
Univerfität einen Anbau aufzuführen. 

Die Koften hierfür, fowie für die innere Einrichtung 
des neuen Snftituts werden nad) dem repidirten Projekt 
6800 M. betragen. 

Zu Titel 69: 
In weiterer Ausführung des Bundesraths-Bejchlufies 

von 18. Juni 1885, betreffend das Impfweſen, joll nad) 
Kap. 125 Tit. 10 bezw. Tit. 10a des Etats aud) in Gajjel 
eine neue Anstalt errichtet werden. 

Die Stadt Caſſel wird die für die Anſtalt erforder- 
lichen Gebäude auf ihre Koften errichten und dem Stagte 
gegen eine vereinbarte Miethe von jährlich 1500 M. 
überlajjen. 

Für die innere Einrichtung des neuen Inſtituts iſt Der 
Betrag von 1500 Mt. erforderlid). 



Die Trage des Handels mit Geheimmitteln be- 

ichäftigte den verftärkten bayriſchen Obermebdizin al: 

ausfhuß in feiner Gikung vom 25. Dftober 1887. 
Nachdem von einer Generaldisfuffton Abjtand genommten 
war, wurde die erfte Frage: „Db und inwiefern fid in 
Bezug auf den Handel mit Geheimmitteln jeither Unzu⸗ 
traglichkeiten fühlbar gemacht haben und Das Bedürfniß 
einer Abhilfe hervorgetreten ijt?”, einjtimmig bejaht. 
Bezüglich der zweiten Arage: „Welhe Maßregeln zur 
Bekämpfung diefer Mißſtände in Ausficht zu nehmen fein 
möchten?” wurde zunächft zur Berathung geftellt, ob ein 
generelles Verbot der Geheinmittel angezeigt ſei. Der 
engere Obermedizinalausfhuß hatte fich, wie der Vor— 
ſitzende, Obermedizinalrath Dr. von Kerjchenfteiner, mit- 
theilte, mit großer Stimmenmehrheit gegen ein jolches 
Verbot ausgeiproden, allerdings, wie Herr Geheimrath 
Dr. von Ziemfjen ausführte, nicht etwa aus prinzipiellen 
Gründen, fondern weil dafjelbe zur Zeit undurdführbar 
erſchien. Nach eingehender Verhandlung wurde ein bon 
den Vertretern der Aerztekammern geitellter Antrag mit 
einigen Abänderungen in folgender Faſſung einftimmig 
angenommen: 

„Sn Anbetracht der zur Zeit beftehenden Unthunlich— 
feit eines allgemeinen Geheimmittelverbotes erjcheint das 
generelle Verbot der Ankündigung und Anpreifung von 
fogenannten Geheimmitteln, auch wenn deren Zuſammen— 
ſeßzung befannt gegeben ift, als wirkſamſte Maßregel 
gegen das Geheimmittel-Unweſen nothwendig.“ 

Zu Ziffer 3 der Beichlüffe des engeren Oberntedizinal- 
ausichuffes „Geheimmittel jollen nur in Apotheken feil- 
gehalten werden, wobei den Apothefern zu verbieten fei, 
Geheimmittel, von ihnen unbekannter Zuſammenſetzung, 
int Handverfauf abzugeben, ebenjo jener Geheimmittel, 
welche nad) ihrer Zuſammenſetzung unter die Tabula B 
und G der Pharmacopöa Germaniea fallen“ lag folgender 
Antrag der Vertreter der Aerztefammern vor: „Geheim— 
mittel follen nur in Apotheken feilgehalten werden 
dürfen. Um aber das Emporblühen und lLleberwuchern 
des Geheimmittelunwefens in den Apotheken zu verhindern, 
it es nothwendig, unzweideutige Beltimmungen zu er- 
lafjen, welche den Geheimmittelverfehr in Apotheken vegeln 
und in Schranfen halten.“ 

Die Verſammlung entjchted fich einftimmig für Die 
nachſtehende Faſſung: 

„Geheimmittel ſolln nur in Apotheken feilgehalten 
werden dürfen. 

Um aber das Emporblühen und Ueberwuchern des 
Geheimmittel-Unweſens in den Apotheken zu verhindern, 
iſt es nothwendig, unzweideutige Beſtimmungen zu er— 
laſſen, welche ven Geheimmittelverkehr in Apotheken 
regeln und in Schranken halten. 

Snebefondere wäre den Apothekern zu verbieten, im 
Handverfauf jene Geheimmittel abzugeben, weldye nad) 
ihrer Zujammenfeßung unter die Tabula B und C der 
Pharmacopöa Germanica fallen.” 

Hierzu wurde der von Herin Bezirksarzt Dr. Aub vor- 
geihlagene Zufab: „Eine Beſtimmung ift nothwendig, 
weldye gewährleijtet, daß der Großhandel mit Arznei— 
mitteln nur in ſolchen Bahnen fid) bewege, welche mit 
der Gonzentrivung des Geheimmittelhandeld in den 
Apotheten im Einklang ftehen” einftinnmig angenommen. 

‚Ziffer 4 der Beſchlüſſe des engeren Dbermedizinal- 
ausſchuſſes: „Negelmäßige Unterfuhungen von im Ber: 
fehr befindlichen Geheimmitteln von ©eiten des Reichs— 
gejundheitsamts, fowie die zeitweife Veröffentlichung des 
Unterfuhungsergebnifjes find zu empfehlen“ wurde, um 
die organifatoriiche Frage ganz offen zu laffen, mit der 
Abänderung, daß die Worte „von Ceiten des Reichs— 
geſundheitsamts“ geſtrichen werden und der Eingang 
„Regelmäßige amtliche Unterſuchungen“ zu lauten habe, 
ebenfalls einjtimmig angenommen. 

Dei Gelegenheit der Berathungen über den letzten 
Punkt war aus der Verſammlung heraus .eine hohe Be: 
ſteuerung der Erzeugung von Geheimmitteln in Deutjd)- 
land und entjpredyende Belegung der von außen ein- 
gehenden Geheimmittel mit hohem Zoll angeregt worden. 

Die von der Großhändlerzunft in London aus 
gejhriebene Breisaufgabe: 

„Eine Methode zu finden, welche geftattet, das Vaccine— 
Gontagium außerhalb des Thierförpers in irgend einem 
fonft nicht zymotiſchen Material zu Eultiviren, fo daß 
das Gontagium unbegrenzt in immer neuen Genera=- 
tionen fortgepflangt werden kann und daß Produkt einer 
beliebigen Generation (ſoweit jid) dieſes innerhalb des 
zur Prüfung verfügbaren Zeitraumes beſtimmen läßt) 
von derfelben Wirkfamfeit ſich erweife, wie echte Baceine- 
Lymphe“ 

iſt ungelöſt geblieben. 
Es mußte deshalb auf Zurückhaltung des Entdekungs- - 

preiſes von 1000 Pfund Sterling erkannt werden, und 
dieſelbe Aufgabe wird abermals zur Bewerbung aus— 
geſchrieben. 

Der Preis ſteht der allgemeinen Bewerbung offen, ſo— 
wohl in England als außerhalb. Bewerber um den Preis 
müſſen ihre vefp. Abhandlungen bis zum 31. Dezember 
1890 einreichen: die Arbeiten werden einem wifjenichaftlichen 
Comité zur Begutachtung unterbreitet. 

Alle hierauf bezüglihen Mittheiluugen und Anfragen 

En 

find zu richten an: The Olerk of the Grocers’ Company, 
Grocers’ Hall, London, E.C. 

Nermifdhtes, 

Fleiihfhau in Berlin 1886/87. Sn den öffent: - 
lihen Schladhthäufern des ftädtifhen Central: Schlacht: 
hofes find von 1. April 1886 bis 31. März 1887 gejchlachtet: 
111.088 Ninder, 87685 Kälber, 201 351 Schafe, 310840 
Schweine, zufammen 710 964 Thiere, gegen das Borjahr 
mehr 70 309 Thiere. Jurücgewiejen und beanftandet wur- 
den 519 Rinder, 60 Kälber, 183 Schafe, 2709 Schweine, 
zuſammen 3471 Thiere, geaen das Vorjahr weniger: 507 
Thiere, und von einzelnen Theilen und Organen: 45 656 
Stüf, nämlih: 23037 von Nindern, 60 von Kälbern, 
8052 von Schafen, 14507 von Schweinen, Außerdem 
find zurücgewiejen und beanjtandet 2392 größere, beinahe 
vollitändig entwicelte ungeborene Kälber, wie ſolche vor 
Einführung des Schlachtzwanges verkauft wurden, und 
en in einem geringeren Grade entwicelte ungeborene 

ülber. 
find insbefondere zu nennen: Quberfuloje (1061) Fälle, 
Finnenfranfheit (1507), Trichinoſe (207) u. dergl. Von 
den beanftandeten Organen waren mit Echinococcen be- 

AS Urfache der Beanftandung ganzer Thiere 

haftet 11548 Zungen, 8736 Lebern von Kindern, Schafen 
und Schweinen, mit Egeln 5860 Lebern, mit Faden— 
wiürmern 2211 Lungen von Schafen und Schweinen. 
Die Tuberfulofe ijt bei 2356 Rindern, 6 Kälbern, 3298 
Schweinen, zufammen bei 5660 Thieren, Nothlauf und 
Schweineſeuche bei 251 Schweinen beobachtet worden. 

(Hertwig, Bericht über die Nejultate der ſtädtiſchen 
Fleiſchſchau pro 1. April 1886/87.) 

Im Militär-Sanität3-Comite arbeitet man derzeit an 
der Ausarbeitung einer neuen öſterreichiſchen Militär— 
PBharmafopoe, in welche alle neueren Arzneiftoffe, deren 
Heilwerth vollkommen erwiefen ijt, aufgenommen werden 
follen, während die veralteten Arzneimittel eliminirt werden. 

(Pharmac. Boft 1838 Nr. 1.) 

Aerzeichniß 
der für die Bibliothek des Kaiſerl. Geſundheits- 

amtes eingegangenen Geſchenke. 
(Gleichzeitig als Empfangsanzeige und Dankesbezeugung.) 

Regierungsbezirk, der, Koblenz. General-Sanitäts— 
Bericht für 1885— 1885, von Dr. Freiherr v. Maſſen- 
bad. Koblenz. 1887. 4°, 

Regulativ über die Abgabe von Wafjer aus der ſtädti— 
ſchen Waflerleitung zu Weimar. Weimar. 1884. 8". 

Reichardt, E. Reinigung von Abfallwafjer. Halle. 1887. 
8°, Geparat-Abdrud. 

Reichardt, E Grundzüge zur Beurtheilung der Ablei- 
tung, Reinigung und Verwerthung der Abfallitoffe. 
Halle. 1887. 8°. Geparat-Abdrud. 

Redigirt im Kaiſerlichen Geſundheitsamt. vVerlag von Julius Springer in Berlin. — Druck von G. Bernſtein in Berlin. 



Beroffentlichungen 

des Kuiferlichen 35 Orfundbeitsong 

Sulius ange in Berlin N, M AS e 

werden zum 1 Beeife ah 5 halbjährlich won allen Boftanftalten Moft- | 

Ztgs.-Preisliſte 5910) und Buchhandlungen, jowie von der Berlags- 

handlung angenommen. 

Derlag von 

Snferate nehmen alle Annoncen - Erpeditionen jk 

| Yapshandlung zum SBreife von 30 8 für Die Dreigejpalte 

entgegen. Beilagen, von denen zubnr ein Probeerenplar 

ist, werden nach Vereinbarung beigegebei. 

7 11 Qu 2 A. Jahrgang. —— den Jannar 1888, Nr. >. 

Inhalt. Gejundheitsitand. a nmlbeiten in Der Berichte- | — Beförderung won Thieren auf Eifenbahnen.. ©, 75. — Neuß 
woche. ©. 69. Blatter in Prag 1883/84. ©. 69. — Sterbefälle Ko Hebammen. ©. 75. — Spanien, Unterfuchung von Schweine- 
in deutſchen Städten von 40000 und mehr —— Sn! eiih und Schweinefetten. ©. 75. — Rechtſprechung. (Candgericht 
— Desgl. in größeren Städten des Auslandes. ©. TI. — Gr- Düffeldorf.) Gemahlener weißer ÿfeffer ©. 76. — Kongreſſe, Ber: 
krankungen in Berliner Krankenhäuſern, ©. 71. — Desgl. in deutſchen 
— und a ©. 71. — Morbiditäts- Statiſtik Bayerns 1884. 
©. 17 Bitterung. ©. 71. — Gruudwaſſerſtaud, und Boden— 
een in Berlin und München, zn 1837. ©. 72 
Zeitweilige Maßregeln zc. ©. 73. — Thierſeuchen. Ihierzucht 
und Thierfrankbeiten in Neu-Süd-Wales 1886. ©. 73. — Thierjeuchen in 
Stalien vom 29. Auguſt bis 30. Oktober 1897. ©. 74. — Medizinnlgejek- 
gebung ꝛc. (Breuben.) Häntelager. ©. 74. — (Bayern) Beförderung 
von Thieven auf Etienbahnen. > 74. — (Reuß .8.). Arzneitare. ©. 75. 

handlungen von gejetgebenden Körperichaften, Vereinen zc. 
(Deutihes Reich.) Der — mul gerichtliche 
Enticheidungen. (Schluß.) ©. 77. Desgl. Nachtrag. ©. 78 
Petitionen zun Blei» und Zinfgejeß. ©. 79. — (Suanfreich, Nachtbeile 
der Wohnung fir die Gejundheit. Gejeßentwurf. ©. 79. — Einfuhr 
von rohem, geiunpheitsichäplichen Fleiſch. ©. 8% — Vermiſchtes. 
(Vereinigte Staaten von Amerika.) Fleiſchwagreninduſtrie. ©. 82. 
— (Argentinien) Beförderung der Fleiſchausfuhr. ©. 82. 

— — 

und Gaug der Volkskraukheiten. 

In der Berichtswoche ſind nachſtehende Todesfälle 

und Erkrankungen an Pocken, Flecktyphus, Rück— 

fallsfieber und epidemiſcher Genickſtarre gemeldet 
worden: 

Pocken: Königsberg 1, Wien 3, Budapeſt, Graz 
je 1, Brag 16, Trieft 9, Nom 5, Paris 6, Lyon 2, 

Petersburg 1, Warſchau 11 Todesfälle, Reg.Bez. 

Königsberg 1, Wien 19, Budapeſt 7, Petersburg 1 
Erkrankungen. 

Flecktyphus: Reg.Bez. Aachen 2, 

3 Erkrankungen. 

Rückfallsfieber: Petersburg«Erkrankungen. 

Epidemiſche Genickſtarre: Meß 1 Todesfall. 

Sim Mebrigen find bejonders hervorzuheben: 

Unterleibstyphus: Berlin 16, Hamburg 22, 

Petersburg 

Paris 37, London 26, Petersburg 12 Todesfälle; | 
Berlin 75, Hamburg 151, 

kungen. 
Kindbettfieber: Wien7, London 11 Todesfälle. 

Roſe: Wien 14, Kopenhagen 21 Erkrankungen. 
Majern: Paris, London je 14, Chrütiania 20, 

Petersburg 11 Todesfälle, Berlin 71, Hamburg 

149, Reg.Bezirke Düſſeldorf 283, 

und Schleswig 141, Wien 104, Budapeft 69, Edin- 
burg 351, Kopenhagen SO, Chrijtiania 197, Peters— 
burg 81 Erkrankungen. 

Scharlach: London 42, Petersburg 8, Warſchau 

9 Todesfälle, Berlin 54, Wien 76, Kopenhagen 

44, Stodholm 38, Petersburg 21 Erfranfungen. 

Diphtherie md Eroup: Berlin 24, Breslau 

11, Wien, Budapelt je 10, Lyon 11, Paris, London 
je 39, Amſterdam, Kopenhagen je 9, Chriſtiania 10, 

Betersburg 89 Erkran— 

Hildesheim 266° 

Prags, 

Petersburg 9 Todesfälle; Berlin 90, Breslau 30, 

Hamburg 37, Nürnberg 32, Reg.Bez. Düjjeldorf 

111, Reg.-Bez. Schleswig 203, Kopenhagen 90, 

Stodholm 22, Chrijtiania 28, Petersburg 35 Er: 

franfungen. 

Keuchhuſten: London 138 Todesfälle, Ham— 

burg 45, Kopenhagen 34 Erkrankungen. 

Trichinoſe: Berlin 1 Todesfall. 

Die Blattern-Epidemie in Prag von 
1885 — 84, 

Sn der Sitzung des Prager jtädtifchen Sanitäts- 

raths vom 29. Januar 1884 war eine Kommiſſion 

gewählt worden, welche über die damals in Prag 

und Umgegend herrichende Blattern - Epidemie, jo= 

wohl vom ftatijtifchen Standpunkte aus, als auch 

mit Rücficht auf die lofalen Verhältniife der Stadt 

und der umliegenden Gemeinden möglichjt eingehen- 

des Material ſammeln und verarbeiten jollte. Der 

betreffende Bericht wurde dem jtädtijchen Sanität- 
rathe am 29. April 1886 vorgelegt und iſt neuer- 

dings veröffentlicht worden. “) 
Die Epidemie hatte in Zizkov, einem Vororte 

am 1. Mat 1883 ihren Anfang genommen; 
in Brag ſelbſt begann fie am 1. Dftober 1883 (nach— 

dem ſchon im September 28 Erkrankungsfälle gemeldet 

waren) und wurde am 20. September 1854 für er 

loſchen erklärt. Auf das ganze, Prag und fieben 

umliegende Gemeinden umfafjende Gebiet vertheilen 

fich die Erkrankungs- und Todesfälle wie folgt: 

*) Bericht über die Gefundheitsperhältnifie der könig— 

lichen Hauptftadt Prag in den Zahren 1884 und 1835 

und die TIhätigfeit des Stadtphyfifates in Jahre 1885 

erftattet von Dr. Zähor. (Prag 1887.) 
(Fortießung auf Seite 72.) 
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Dreslauer Me: 3134511 243°) 73 1 361 41 |26,7 1310 || = 72577 15 ET 

Charlottenburg AS DA 3 i & = MOB r S h e 

+6Chenniß ....| 118926] 9| 5| 60 25 |26,2 ! 322 | II —| 14 1| 2] SA 

J 118.030. 1.95 2222267 18 1295 1 271 I— 3) 3) — |) 377210 2 
+ Darmitadt-Befj.| 5230| 16 | — E — — — — — A > N > Rn = R: — 

EN 81918) BEboHl 9 12 | ae — ie 1 
——— ne 959 142 | 138 | 8| sr | is Jısa 359 | 1] | A] 5 el Se 
+ @üffeborf ...| 125384 | ı0os| ı | 52 | ı8 Ja16 | 42 I—|1- | 1 -)-/10 5) 8) — | ul 
+ Duisburg... .| 50761 | 33] ı| 13 | 1 [133 | 271 || 1) 2|-|)—-| 3) 2 EN. 
Elberfeiß .| 1131951 8| 2| 52 | 15 [a39 | 231 |-| ıl 11 - -|8| 8 4 — 139251 
erh 61036] 47 | — | 27 9 1230 1231 || —| 2—— 5| 4 2| 2| 141 — 
Cie 632359 |.46| 2| 21 .5.|158 282.1 1.0) 2 Zee as 
+ Frankfurt a. M.| 163655 | 72| 2| 56 11 [1781199 |<=| 1) 3) 11711 9) 31-1 —1,25| 3 

+ Frankfurt a. ©.| 55604| | 2| 38| 6 (3555 | 276 |-|—| A —| ı) 8| 8| | —-[=174| 2 
+ Freiburg 1. ®B..| 43892 | 24| 1| 19 4 122,53) 3,7 |— | -1— —— 
MeGlabbach .| 47767 | 441 2| 32 | 12 |318 [2 | == 1 = SE ee 

+®örlib...... 5s489| 32 | ı| 13 | 7 jı16 [280 
Sale a.©. ..| 87407| 66| 1] 27) 7 |ısı 256 |—| ı| A —|-| 3! 3) 1 27 1141571 
+ Hamburgn.Norortel 498554 | 323 | 9 | 303 | 113 [31,6 | 26,6 | 7| 1| 4/22) 1/39 | 2541| 6| 5156| 7 

+ Hannover. ....| 148458] 8| 6| 56 | 15 [19,6 123,7.) 2] | 3) son EEE 
+ Sarleruher ne 10407121891 6. 116,3. 1020 00 — —| 51-9 20 0 we 
Rajele nn cn. 6077| 42 | 1] 24 2. | 18,6 wol 225 = 1|—| 1| 4| -| 1|—| —| 141 — 
el nn 55896 | 37 | ı| | 7 aa 225 || 31 6 2,2 Zuge 
ROM 169993 | 118 | 4 | 100 27 |80,6 | 269 |-|—| 6) —| 1| 20 12 a —— 

+ önigäbergi.Br.| 156441 | 111 | 21 66 | 19 [21,9 | 31,1 |—| 1| 3) A| 2) 10| 6| 7) = 730773 
Krefeldd 986JLE: 22: |26,9 125,5 || sa 311 — 
—— — 181324 | 104 | 7 | a7 10 1185 | 228 |—| 1 — 1 6 6 le . 2 
Über 1644| 2820 1716 2 1144 11321 = — — — — 

T Magdeburg. . .| 171086 | 146 |-IO | 66 | 26 [20,1 11,2, 17 To 40| 2 

TEN Ana 69. 119104121 722718247 12; |31,6 | es ———— 51 11 —| —| | 2 
lan Suenel= 69.305. | Ads ee 221021 7. 116,7.19210 10 —— 2 3 — —| 11| — 
SIEBTE 54558 je o02 el 3.1200 181 | | — 11-1092 — — —-| 14|— 

+ Mülhaufen i.@.| 72926] 62 | A| 37| ıs [A| 3 1-|-|ıl-|-/2| 4. 2118| 
München =. 2784921215771 5:101932 39 |26,5 1'808 | 41 —| 5| 2) — 1197207 15 Tara 

Teüinflene 45983] 27| 3] 94 | 9 [972 943 | -|— 1) 1 || 7er — 14] — 
Nürnberg... ..| 122832] 83 | 2| 7ı | 18 [3011975 | 1—| 4 1) 18 11) 31 2727 58/21 
TwBlauen i.B. .| 46860] 32 | 1| 25 | 10 [277 11975 |— | 1| 4 —- || 6, —| 14| — 

ee 69658| 32| 2] 20 | 6 [299 293 I-—|—| 2 -|—| 8| al 1 Zr 1 
Potsdam ....| 52132| 0|—| 22| 5 [219 1248 — — ı[-|-| 8 | 3) |) [751 
one... 40591. 235| 1] 12 | _2 [17,9:1.20,38 11) 31) = | FI See — 
+ Stettin. ......| 108565] 68.| 1| 40 | 14 [201/252 | | 13) oT —| 26] — 

Straßburg i.&.r 1158701779 12 2 12.197 20.00 2 22 — 61. Ale Dar 
+ Stutigart ..... .| 117861| 80 | 31.40 5 (1176 | 21,1 I-— —|—  1)—| 7| 5) — | = 77267 1 

Wiesbaden or) 58148, 35 19 4 117,0 1198 |— | — | 1\— 4 11 —| — —| 13| — 
Würzburg -. .| 57074| 3868| —| 32| a (ats 22717 Ges FE 
+widan...... a4 Bl I ai 8 lıre (ass ma ee 2122 

Die mit einem y bezeichneten Städte berichten fiber die Sterbefälle auf Grund ärztlicher Todtenfcheine oder laſſen die Nachweilungen wenigſtens 
pon einen Arzte zujanmenftellen over prüfen. — Die Cinwohnerzahlen find nad Maßgabe der endgültigen Ergebnifie der Volkszählung vom 
1. Desember 1885 unter Berückfichtigung der. won 1880 bis 1885 durch die Volkszählung ermittelten Zu- oder Abnahme der Benölkerung in den be- 
theiligten Duten für ben 1. Juli 1888 berechnet worden. Auf Grund derielben werden die Verhältnißzahlen der in der Berichtswoche Gejtorbenen 
ernittelt. Die Berechnung der Durchichnittlichen Sterbegiffern für die Jahre 1882—86 ift auf Grund der in den Sahresüberfichten (Beröffentlichungen 
1883 ©. 231, 1884 ©. 219, 1885 II. ©. 239, 1886 ©. 579 und 1887 ©.'455) mitgetheilten Angaben über Einwohnerzahlen und Sterbefälle erfolgt. 

> 1) Wegen etwaiger an Boden, Flecktyphus, Cholera (asiatica) und Peſt vorgefommenen Todesfälle vergl. den Tert der vorhergehenden 
Seite. — ?) Nimmt erit feit 1886 an der Berichteritattung Theil. — 3) Nach Abzug Be Ortsfremden beträgt die Zahl der Geitorbenen 14, dem— 
entiprechend Die Verhältnißziffer auf 1000 Einwohner und aufs Jahr berechnet 16,6. 
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Sterblichkeitsvorgänge in größeren Städten des Auslandes. Woche vom 15. bis 21. Jan. 1888. 

% Geitorbene 
= © exkl. 
= 3 Todtgeborene 

N — Ein— = SE 
amen der ädte = 3 5 —8 

wohner)| 2 a et 
So a 2 ag 

& 218 |38- 
a i s |851! 

= a) 

Aufterdam © = =. ...h seogıs | 330-| 17 |. 201 | 4a 
Brünn bis 14. Januar. 86 125 ß 2 53 Ä 
Briüffel desgl. - 2 177 568 98 8 90 23 
Budapeit desgl.. . 442 787 212 26 252 55 

Shriftiania - r 134 000 74 4 68 13 
Dublin. . 353 082 204 j 216 32 
Edinburg. —————— 262 733 139 ® 120 22 

Graz bis 14. Januar . . . 105 274 > 5 71 : 
Kopenhagen bis 17. Januar. 300 000 | 213 5 | 149 44 
Krafau bis 14. Sanıar 74 084 29 1 47 9 
Lemberg desgl. . 120 127 s 4 72 ‘ 
giverpon!l . 599 7138 362 * 248 50 

J ie onen >» 4282 921 | 2688 12000 403 
LWyon bis 7. Januar.. 401 930 165 12 | 188 8 

3 en ln. = 268 000 — 6 107 DM 

Se 2260 945 | 1233 72 | 1167 164 

Petersburg bis 14. Sanuar . 98016 | 518 | 23 | 365 9% 
Prag. Bororte ... . .7. 295 857 : 5 198 46 
tom bis 24. Dezember 1887 373 356 282 16212217 50 
Stockholm bis 14. Januar . | 216 807 136 9 87 32 
Rn la: ee ARE 156 042 : : 112 19 
Venedig bis 14. Sannar . 148 380 85 4 87 18 
Rarichau bis 7. Sanuar . 439 174 282 11 | 249 80 
Wien bis 14. Sanuar .. 800 836 479 37 380 90 
11 Vororte Miens desgl. . 405 396] 12 | 190 b 

Aus Berliner Krankenhäuſern gemeld. Erfranfug. 
(Königliche Charite, Städtiiches Krankenhaus im Friedrichshain, 
St. Hedwigs- Krankenhaus, Bethanien, Städtiihes Krankenhaus zu 
Moabit, Elijabeth - Kranfenhaus, Lazarus - Krankenhaus, Auguſta— 

Hospital, Jüdiſches Krankenhaus) 
- für die Woche vom 15. bis 21. Januar 1888. 

338 Todes-MWrjahend) 

— a »®| 2.Brech⸗ 
sesele |. 5 F 22|8|83 532 burdfall| 52] & 
=383|-5|2 »2/8% 8532| 82858 212383] 
ss52|52 8 EHER ss sera" 5,.2232555 zas2l|S8: 3/8 2 83589222 85 3A] FE FREIE DE SER BIFSEFH FE 
253% iz Eee este 
SD | a | — SE, 72 5827”) 

96,8 2) 119] ıl-/|n|38| s|-/-[ıs]l 5 
32,0 Zu el 11 7 2 Sa 

6617177 
29,6 u N re 8 
NE RE a Be) ee le Ta re Be Er 1 
31,8 OR A NER a Pl VEN a 300,1 7 
23,8 6. 1. 4.18 Tem >. 5 1201| 8 
a 41|2| 1 Aulkazıe A 
| I a 7 ea 
ie ee ae a a ren BE 
ea) ie 1 2 —— 
21,5 TED A N 11 2231142 
243 | 14142 |39| 26 | 11 [1538 |153 | 9) 1462| 78 
24,3 a a a ee True 
SR A a TE ee Me 
SER | 14) 4189| 7) 27 Im) © 632] 28 
Ste 8 9.121 31 67| 14| 5 ER 
34,8 zw 54 Se “oda 117| 6 
30,2 a Te 1561 3 
Eh. | a PEN N SO ne a a a ea en 
u N 13 
30,5 N ee 4| 1 
29,5 Er asshysı. 1.3916 14| 5 
24,7 Tr s1o. 21, 7, le de oe 4 

| 244 NEE N et 
m —ñ —— 

I As deutich. Stadt: u.2andbez. genteld. Erkrankug. 
laut Mittheilung der Königlichen Sanitäts-Kommilftion zu Berlin 
des ſtatiſtiſchen Amtes der Stadt Breslau, des Aerzte-Vereins zu 
Frankfurt a. D., des Medizin.-Snipektorats zu Hamburg, des Vereins 
für Öffentliche Gejundheitspflege zu Nitenberg, der betreff. Königl. 
Reg.Medizinalräthe und Fürftlih Reuß'ſchen Bhnfifats - Bezirksärzte 

SE Lebensalter = A Ss E 
Krantheitsformen 8* der Aufgengmmenen = = Sao| = 8 2n| © 

SEIT 77 — Bezirk Zeit⸗ Sen Fa, Ss = 
a „sl esesesese2ssen u angabe |E3 5 5 |55| = 

Aufgenommenen ———— — 8 
33 3 a — 

Maſern und Rötheln a Et Stadt Berlin . 15.—21.Sarı. | 78) 71 5491 909 8 
SS 1141 a See a deögl. 2 Sue 14912230. — 
Diphtherie und Group. 29183: 176° 10 51 | 8 BE STONEiuch ad SD 2 : ; R & : 
Unterleibötyphuß . . - - - Das Areale 7 | 159 „ Hamburg u. Vororte Deögl. 15101 1492 2151037152 
Brechdurchfäll inkl. Ruhr und esütinberger. deögl. s22T 

holera nostras . . e Bes = ie 8 Negierungs = Bezirk 
Kindbettfieber . . . BEE E27 — CT desgl. J — 
Wechſelfieber een. = le ee ee Anih . . deögl. — = 6 2.6 
ee 6|-|- 1) al 1ı-|ı Düffeldorf Desgl. 20|283| 39| 1115 
Syphilis inkl. Sonorrhöe Baer 125 91 Erfurt’), . Desgl. a 38 12 32003 
Lungenihwindjucht . » . . al Eee 19125052. 34 Hildesheim dessl. 140.266..25 0.701 — 
Andere Erkrankungen der Königsberg . dessl. a 90 2A 
Athmungs-Organe Oele 32241 247173313512: 1717 Marienwerder . desgl. 8 da 10 19 | 02 

Akuter Darmfatarıh. . . .- 6 Münfter . - dessl. == | As Zul ul 
Säuferwahnftun und chroni- Schleswig‘) . dessl. 74\14| —— 

cher Altoholismus .. .! 20]|- | — | 1 el Stettin. . . desgl. 6/ 13| 28|. 30| 1 
Akuter Gelenkrheumatismus all — | Stralſund. dessl. iD za et 
Andere vheumat. Krankheiten 21—-|-| 2 al = SM 06 anno desgl. J 
Verletzungen. — J07 41 3 D ee desgl. (Re 
Alle übrigen Krankheiten. . | 4 > 114 | 19 15 | 46 a enbihe: Phyſik.Bez. 

Summe | 950 las | 32 | 54 |429 | 352 | 35 1124 a et | 
Geſammtbeſt. war am 14. Jan. 1888 4191 u. bleibt am 21. San. 1888 4216. Burst). . % Aue E R 

Witterungs:Nachweis für die Woche vom 15. bis 21. Januar 1888. 
Nach Beobachtungen der Iandwirtbichaftlihen Hochſchule in Berlin und der meteorologiichen Centralftation in München. 

| TemperaturinCo| Luftorue in mm?) | Relat. Feuchtigkeit d. Luft)! 2 Bor 

Beobachtung | Beobachtungs- : i = 2 = 8 nn niche: 
: Saal E = | & S 2 a = 2 Nieber- ee Windſtärke 
Ort Tas ẽ = = 5 = * 5 ihlages | .; er 

= = = 3 =; = = S mm 

15. Sanuar a8 —19 773,7 773,6 773,6 90 84 90 — NO 1 
er —%0 | 55 |: 7740 | aa | Tl 91 33 91 = .O 2 

k 1%: 3 ZEN —6,0 175,2 174,8 774,0 90 93 96 0,0 OSO 1 

Berlin 18. — —1,8 — 1,2 770,8 768,6 768,9 92 88 98 0,2 Ww 1 
5 19. Pr —0,5 —65 771,6 770,7 769,0 95 9% 85 0,2 WNW 1 

20. 5 1,9 — 2,8 766,4 765,0 764,9 92 89 92 1,1 W 2 

21. ” 0,3 —1,0 164,5 761,2 755,6 92 33 96 2,4 W-SW 2 

15. Sanuar 4,2 — 80 723,4 122,4 | 722,1 75 70 86 — (0) 2,3 
16. Y — 4,8 —97 724,1 724,8 726,1 89 93 95 — NO 0,5 

A I 580107 1 273 | 7202 | 72698194 100 90 = (6) 0,5 
Münden | „ -64 | -96 | 7263 | 7263 | 7269 | 91 s4 86 w 0,2 

1. u —10 | -89 | 7287 | 7282 | 7282 | 88 83 55 0,3 (6) 0,5 
20. " —69 |—10,7 726,4 125,1 726,7 87 SL 85 0,1 W 0,1 
21. 5 —10 —8,6 124,6 722,0 — 81 70 7 — SW 14 

1) Megen etwaiger an Pocken, Flecktyphus, Cholera (asiatica) und Reit porgekommenen Todesfälle bezw. Erkrankungen vergl. den Tert 
auf der eriten Seite. — ?) Die Benbachtungen des Luftdrucks und der relativen Feuchtigkeit Der Luft erfolgen um 8 Ahr Morge ns, 2 Ihr 
Mittags, 8 Uhr Abends (in Berlin jeit dem 1. Sanuar d. J. um 7, 2 und 9 Uhr). — 3) Einjchl. Nuhr. — %) Außerdem 3 Fälle von Scharlach— 
Diphtherie. — >) Für die vorige Berichtswoche werden nachträglich 3 Erkrankungen an Maſern und 1 am Diphtherie gemeldet. — °) Die An- 
gaben aus dem Kreisphyſikat Segeberg find ausgeblieben. 



Grundivajjeritand und Bodentemperaturen 
in Berlin und München“) 

im Monat Dezember 1837. 

Grundwafieritand: nach Nittheihungen der ftädtiichen Deputation 
für Die Verwaltung der Kanaliationswerfe zu Berlin und Des 
hygieniſchen Inſtituts zu München. 

Bodentemperaturen: nach Mittheilungen dev landwirthſchaftlichen 
Hochſchule zu Berlin und des hygienischen Snitituts zu München. 

Bezeichnung Brundwaifierftann 
Der 

Beokachtungs- > |nie|| , 
Station am amı an am | drig⸗ ES 

(Nummer 5.120. | 261 liter) ss 
des Stand» Dezember im Monat ® 
rohrs 2c.) 

m m m m m m 

Berlin. 

Nr. XVII. 
Stiasferftr. 1. | 30,74 | 30,75 30,75 130,74|| 30,75 

Nr. XV. 
Charlotten⸗n. | 
Reipziger Str. | 31,05 | 31,06 31,06 31,03 31,06 

Nr. XXV. 
Köpnider und 
N. Jakob-Str. 31,44 | 31,46 | 31,46 | 31,49 31,51 31,41 31,45 

Nr. IX. 
Bor dem In— 
palidenpark .| 30,56 | 30,58 | 80,60 ı 30,61 130,61 30,55 | 30,59 

München. 

Hygieniſches 
Inſtitut....615,134 514,274 515,414 515,484 

| 

DENIED TESTEN 

—— am 1. Dez. 8 Uhr Morg. | am 15. De. 8 Uhr Mora. 

Beob⸗ Er in einer Tiefe Es in einer Tiefe 
achtungs- FE von 5 bon 

Station 230 |%|%| 1 J1%E2| 0 |%,% | 1 1% 
Es m m m m m 23 m m m m m 

00. || 0°C.) °C. | °C. | 0C. | 0C.19C. || °C. | 0°C. | °C. °C, | 9C. 

Berlin. | | | | 
Landwirth⸗ 

ſchaftliche 
Hochſchule 14 0 | 214,,5 65 791 391191 15 25 54 1,2 

Minden. 
Hygieniſches 

Inſtitut 
Findlings— | 
itraße 34.1121 0,5| 23 | 3,6 | 5,6 | 6,9] 22|| 0,9 191 29| 48) 5,7 

*) Die Grundwajierftände find ausgedrüdt in Metern über 
dem Normalnullpuntte, welcher für Berlin der Amfterdaner 
Pegel, für München ter Spiegel des mittelländiichen Meeres ift. 

Ein- Erkran-Todes- Auf 1000 Einw. 
wohner-⸗kungen fälle entfiel. Blattern— 

„JErkran- Todes— 
zahl Janden Blattern fungen \ fälle 

Prapemee 163 9007172553, 623211215581 .3:80 
Smidov.... 26 340 826 2) 20m 7,80 

Weinberge . . 25 000 533 | 142 | 21,32 | 5,68 
Zizkov 21985 | 1127 | 383 | 51,26 |1742 
Karolinenthal 15 690 216 5031218:77 1.0.19 

Holejovie-Bubna 11 500 136 44 11,835 | 3,83 

Lieben 9 670 291 92 | °30,097| 9,51 
Verfopic . . . 7.000 215 63 30,71 | 9,00 

Prag jammtl |. - — 

Auf je 100 Todesfälle in Prag entfielen damals 
12,77 Todesfälle an den Blattern. Die geringſte 

Mortalität hatte Karolinenthal, welches ſich nach 

dem Berichte durch große und breite Straßen und 

öffentliche Reinlichkeit auszeichnet. 

In der Stadt Prag waren außer den Einheimi— 

ſchen noch 86 Fremde an den Blattern erkrankt, von 

72 

denen 22 gejtorben find. Unter dieſen insgejammt 

2639 Erkrankungen in der Hauptitadt befanden ſich 

nach Inhalt des Berichts 192 Fälle von Varicellen, 
welche alle mit Genejung endeten. 

Die nah Abzug diefer Fälle übrig bleibenden 

2447 Erkrankungen und die 645 Todesfälle vertheilen 

ich folgendermaßen auf Altersklaffen: Er— Ge⸗ 
krankte ſtorbene 

Sm 1. Lebensjahre ſtanden. 204 102 

ER b 7292 311 
— 484 129 

251.44 
a u N RE 
„ Alter v. mehr al325 Jahren ftanden 268 42 

Sn unbefanntem Alter jtanden 143 12 

Sm Ganzen 2447 645 

Die Blattern waren hiernach in Prag vorwiegend 
eine Kinderfranfheit, denn fait 62% der Er— 

krankten (befannten Alters) waren Kinder unter 

10 Sahren, weitere 20% jtanden im jugendlichen 
Alter von 10 bis 20 Sahren. Von jämmtlichen an 

den Boden verjtorbenen Berjonen befannten Lebens— 
alters gehörten fait 90 Prozent (89,6%) den Kindes= 

alter biS zum 15. Lebensjahre an. Wenn man die 

Säuglinge mit ihrer hohen Sterblichkeit ganz außer 

Acht läßt, jo ergiebt fi, daß von 531 Verjtorbenen 

die das erite Lebensjahr überjchritten Hatten, 465, 

d. h. 87,6 Prozent auf Kinder des 2, bis 15. Lebens— 

jahres entfielen. 

Ueber den Smpfzuftand der Kinder in Prag 

werden auf ©. 70 des Berichtes Mittheilungen ges 

macht. Es wird erwähnt, daß im Sahre 1883 in 

Prag blos 1740 Impfungen verzeichnet worden find, 
im folgenden Sahre dagegen 14334 Perſonen ge= 

impft wurden; „die Urjache diefer auffällig erhöhten 
Ziffer liegt in der Epidemie, die im Jahre 18834 ges 

berrfcht hat, während welcher fich gewöhnlich mehr 

Kinder und auch Erwachſene zur Vaccination und 

Nevaccination zu melden pflegen.” Weiterhin heißt 

es im Berichte: „ES wurden im Sahre 1884 569 

mehr Kinder geimpft als in diefem Sahre impfs 

pflichtig waren: der Ueberſchuß entfällt Freilich auf 

die nichtgeimpften Kinder der früheren Sahre, in 

welchen die Impfung ſyſtematiſch vernachläffigt wor— 
den war.“ 

Der ältere Theil der Bevölkerung ijt anjcheinend 
durch die verhältnismäßig zahlreichen früheren Epi- 

demieen Prags bereit durchjeucht beziv. immun gegen 

Vorenerfranfungen geworden. (Bon je 1000 Ein— 
wohnern Brags ftarben z.B. nach einer im Berichte - 
[S. 24] enthaltenen Angabe im Sabre 1877: 3,61, 

im Sabre 1880: 2,89 Perſonen an den Boden.) 

Der Impfzuftand der Pockenkranken in den eins 

zelnen Altersflafjen it nicht erfichtlich gemacht, 

ebenjo wenig findet jih eine Mittheilung darüber, 

vor wie langer Zeit und mit welchem &rfolge bei 
den geimpften Pockenkranken eine Smpfung ſtatt— 



gefunden hatte. Nach den ſummariſchen Angaben des 
Berichts find in Prag an Boden erkrankt, gejtorben: 

Geimpfte Perjonen . 732 61 
Ungeimpfte „ — 1382 513 

Perſonen unbekannten Smpf- 

zuſtandes . $ 338 a! 

Zufammen 2447 645 

Beiträge zur Morbiditäts-Statiftif Bayerns 
aus dem Jahre 1884. 

A. Dberfranfen. 

Aus 3 Städten und 33 Diftrikten Oberfranfens 
wird jeit 1882 die Zahl der an gewijjen Krant- 

heitsformen ärztlich behandelten Perſonen 

vom Kreismedizinalvath Dr. Egger feitgeltellt, und 
daraus eine Morbiditätsjtatijtit fir Oberfranken be- 

arbeitet. Zur Aufzeihnung fommen im Gangen 21 
Krankheitsformen, die Sammlung der Eingänge er- 

folgt nach fünftägigen Perioden (Pentaden). 

Das Jahr 1884 brachte einen Geſammtkranken— 
ſtand von 9766 Fällen, gegen die Vorjahre 1882 
und 1883 eine um 1237 bezw. 573 geringere Ziffer. 
Der höchſte Krankenbeitand fiel auf den Anfang des 

April, der niedrigfte auf Ende Auguſt. Bejonders 

bemerfenswerth iſt der Gang folgender Krankheiten: 

Kindbettfieber. ES kamen 145 Fälle vor, welche 

fi) auf 3 Städte und 25 Dijtrifte vertheilen. Die 

Häufigkeit diefer Krankheit im Sahre 1884 war eine 

auffallend größere al3 in den Jahren 1882 (92) und 

1883 (54). Malaria zeigt jeit 1882 fortjchreitende 
Verminderung. Die Stadt Bamberg hatte in jedem 

Sahre den überwiegend größeiten Wechjelfteberitand. 

Von Unterleibstyphus wurden 335 Tälle ges 

meldet, 1883 betrug deren Zahl 448, im Sahre 1852 

nur. 284. Den höchſten Stand hatte der Diſtrikt 
Ludwigsjtadt, demnächſt die Stadt Hof, welche auch 
in den beiden Vorjahren einen auffallend hohen Zu— 
gang von Typhen gehabt hatte. Blattern find 

im Berichtsjahr nur 4 Mal vorgefommen. 2 Fälle 

in Bamberg, je I in Hof und Kulmbad. Von 
Scharlach find 852 Fälle verzeichnet; 1832 waren 

1094, 1883 nur 653 Fälle gemeldet worden. 
Diphtherie und Eroup zeigen mit 931 bezw. 197 

Krankheitsfällen eine Zunahme gegenüber dem Jahre 
1583, wo dieje Kranfheitsformen in 653 bezw. 131 

Fällen zur Anzeige gefommen waren. Bamberg 

fand im Sahre 1884 mit 267 Fällen von Diphtherie 

obenan, demnächit zeichneten ſich Diſtrikt Forchheim, 

Stadt Hof und Diſtrikt Kulmbach durch zahlreiche 

Erkrankungen an Diphiherie aus. An Lungen— 
Ihwindjucht wurden 1626 Perſonen, an Tuberkuloſe 

anderer Organe 194, an Miliartuberfulofe 21 Ber: 

jonen behandelt, mithin an Tuberkulofe im Ganzen 

1841 Berjonen, nach dem Berichte — 19,03 (richtiger 

18,85) Prozent aller in Berechnung gekommenen Er— 

franfungen. Die Lungenſchwindſucht war 1582 mit 
1155, 1883 mit 1340, 1884 mit 1626 Fällen ver- 
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2 treten, hat alfo in diefen 3 Jahren jtetig größere 

Frequenz gewonnen. Die Stadt Bamberg überragte 

im Jahre 1584 mit 319 Erkrankungen an Tuber— 
fulofe, darunter 254 an Lungenſchwindſucht alle 

anderen Diſtrikte Dberfranfens. 

B. Unterfranfen. 

Die Morbiditätsitatijtif von Unterfranfen ift vom 

Kreis Medizinalvath Dr. Schmitt bearbeitet und liegt 

zum erjten Wale für das Sahr 1884 vor. Zur Auf- 

zeichnung fommen hier 18 Kranfheitsformen, von 

241 ausübenden Aerzten Unterfrantens betheiligten fich 

durchſchnittlich 130 —140 an der ftatijtifchen Arbeit. 

Die Gefammtzahl der zur Anmeldung gelangten 

Kranfheitsfälle aus 4 Städten und 38 Bezirken be= 

trug im Sabre 1884 14919. Diphtherie umd 

Croup überzogen im Jahre 1884 den größten Theil 
des Regierungsbezirks; es wurden in diefem Sahre 

als erkrankt gemeldet 3321 PBerfonen. Malaria 

it nur in 61 Fällen aufgetreten. Bon Dyfenterie 

famen im Berichtsjahre 22, Eryſipel 777, Pneu— 

monie 3636, Buerperalfieber 198, Scharlach 

1722 und Abdominaltyphus 605 Fälle vor. 

Eine epidemijche Ausbreitung gewann der Typhus 

nur in dem Dorfe Eßleben (833 Cinwohner mit 

110 Erkrankungen). 

Reitmeilige Maßregeln gegen Holkskrankheiten. 

(RU. Nr. 21-23 vom 24.—26. Sanuar 1888.) 

Dejterreih. Einer Depeche des Wolffichen Tele- 
graphen-Bureaus vom 24. Sanuar zufolge hat das Han— 
dels-Miniſterium Die jänmtlichen bisher gegen 
italienifhe Provenienzen im öfterreichifchen Küften- 
gebiet noch bejtehenden Sanitätsmaßregeln nunmehr 
außer Kraft geſetzt. — 

Schweden Durh Bekanntmahung des Königlid) 
ihwedischen Kommerz: Kollegiung von 2. Sanuar d. 3. 
iſt angeordnet worden, daß die Einfuhr von Rindvieh, 
Schafen, Ziegen umd anderen wiederfüuenden Thieren, 
jowie von Thieren des Pferdegeſchlechts über folgende 
Städte, nämlich: Helfingborg, Hernöfand, Kongelf, Lands: 
frona, Malmö, GStodholm und Sundsvall ftattfinden 
darf. — 

Tunis. Nachdem durch Miniſterialbeſchluß von 
15. Sanuar 1888 die gegen Provenienzen aus Gizilien 
beitehende Quarantäne (Veröffentl. 1887 ©. 708) aufge- 
hoben worden ift, beiteht für die Häfen der Regentſchaft 
Tunis unumfchränfte Freiheit des Seeverkehrs. 

Chierfenden. 

Thierzucht und Thierfraufheiten in Neun: Sid: 
Wales im Jahre 1386, _ 

(Nach dem im Auftrag des Parlaments von Depart- 
ment of Mines am 1. September v. 3. eingereichten 
Bericht — Annual Report of the Stock Branch, 1886.) 

Der Beftand an Hausthieren betrug im Sahre 
1886: 361663 Pferde, 1367844 Stüd Rindvieh, 39169 304 
Schafe, 209576 Schweine. Gegen das Vorjahr hat der 
Beitand zugenommen um 16966 Pferde, 50529 Ctüd 
Jtindvieh, 1348 398 Schafe, 882 Schweine, und gegen Das 
Sahr 1876 um 13899549 Schafe, dagegen abgenommen 
um 5040 Pferde und 1 763 169 Stück Nindpieh. Während 
der verflofjenen 26 Jahre hatte die Kolonie den höchſten 
Beitand an Pferden im Sahre 1881 — 398 577, an Rind— 
vieh im Sahre 1873 = 3 794 327 und an Schafen im 



Stand der Thierjenchen in Italien während der 

9 Wochen vom 29, Auguſt bis 30. Oftober 1887, 

(Nah den vom Königl. Italieniſchen Miniſterium des 

Innern ausgegebenen Bulletins Nr. 35 bis 43.) 

Zahl der von Seuchenfällen betroffe— 
nen Ortſchaften in der Woche vom 

12.19. | 26. | 3. | 10. | 17. | 24. 
Bis | Sext.! bis | bis | bis | bis 
25. [bis 2.| 9. | 16. | 23. | 30. 

Dftober 
| 

Kranfheitöfornten. 
en 29. | 5. | 12 

Aug. bis | bis 
bis4.| 11. | 18. 

September 

Regionen. 

Milzbrand. 

Piemonte 
Lombardia. 
Deneto . £ 
Gilera so 8: 
Marche ed Umbria . 
Toscana ——— 
Tora ee 
Merid. Adriatica 
Merid. Mediterranea 
Sicilia . De 
Gardegna . 

Rauſchbrand. 
Emilia . ——— 
TFoſscann | - |) 

[3 SH 

FSTOLST 11| 600 00 | 

es 

age 

— —— — Hvvwve DD Sn DO O2 ID OD H> 

De [NS SUR un 

Ne 

Dumm 

Sn PFoanwaoacß a 2 vwwÄQ-|e 

1 bo 00 us 

ee | 

| 
| 

— 
— | LOSE SO) IE) 

— 

Bel — 
—X 

ll. 
ea — — — — I — — 

Fi 
— — 

— — 
| | | | | 

| | | | | 

| — 
| | 

u >) SD 

DD — | \ 

Rob. 
Viemonte . . . .| — 
Lombardia. 
Sen a a a a 
Gallen 5 2 0 8 ale 
Sl 5 05 | 
Merid. Adriatica .| — 
Maul: u, Klauenſeuche 
Venet 
Sinti el 
Marche ed Umbria .| — — — 11 
Bösartige Klauen— 
ſeuche bei Schafen. 

Marche ed Umbria . 111 1.141117 
Lungenſeuche. 

Piemonte. . .]1111—-|-ı - — — — 
Lombardia. . » .| | — | — — Ip 
Class za eos 
Sale 5 5: ae || 

Pockenſeuche 
der Schafe. 

Sardesnam 3 231.2 2116.63 113 11101520392, 10 
Beſchälſeuche 
bei Pferden. 
Venet en 
Räude der Schafe, 

Merid. Adrlatiea .| —|—ı| = [55 Zee 
Rothlaufd. Schweine, 

SR 5 ol —I11 — — — 11 
Marche ed Umbria . — — — 
RN den ol 
Anſteckender Milch: 
mangel bei Schafen. 
Sombardtn nr Free 
Mardhe ed Umbria.| — | 22|2 = sn 
Merid. Mediterranea| — | —  — | — 11 
Typhöſe Krankheiten 

der Rinder, 
Piemoönte 
LFombardeeeeee 
SOON Eee 
Atertd. Medtterranea = ee 

Unthrarbräune 
der Schweine | 

Buscang sa ee 111 
Harnblutſeuche 
der Rinder. 

Dieriv. Mediterranean | —ı == 
Sühnercholera. 
Penotteee oo 
Merid Mediterranean I, | 1 Zee 

Anmerkung. Die Eleineren Zahlen geben die Anzahl 
der gegen die Vorwoche neu en a 

| | | 

DD m wo 

—— —— — — — — — — 

Miet 

| 

u 0 — — 00 — 

— je | — Br 
| | 
| | | 

—— — — een 
| | | | 

Sahre 1886. Die Zahl der leßteren ift gegen das Jahr 
1861 um 33050 135 gejtiegen. 

Die Wollproduftion betrug int Berichtsjahr 
170 233 471 Pfund, das find 5138222 Pfund mehr als 
im Vorjahr. Ein Nücgang gegen das Vorjahr hat in 
Sydney, eine Steigerung in Melbourne und Adelaide ftatt- 
gefunden. 1% 

Bon Hausthierfranfheiten find beobachtet bei 
Pferden: der „Auftralifche Spat“ (Australian Stringhalt), 
eine mit zucender Beugung der Hinterbeine einhergehende 
Krankheit, welche auf die Anwefenheit von thieriichen 
Schmarotern (Nentatoden) zurücgeführt wird; Vergif— 
tungen durch verjchimmelten Häckſel (musty ensilage) von 
Weizenheu; Drufe in 12 Diftriften u. U. Sn 39 Diftriften 
find Erfranfungen unter den Pferden angeblid) nicht vor: 
gefonmten. Ber Rindvieh: Lungenjeuche, Tuberfulofe ; 
bei Schafen: Räude, Milzbrand, Bleichſucht, Klauen— 
fäule, viele Wurmkrankheiten, Vergiftungen mit Euphorbia 
Drummondi. Schweinekrankheiten find nicht gemeldet. Die 
feftgeftellten VBerlufte an Thieren durch Krankheiten und 
Hunger betragen 2482 Pferde, 3616 Stück Nindvieh. 

| 
j 

| 

| 

Medizinalgeſeßgebnug 2c 

2a 2 Ach Aa ren — 

Preußen. Beſcheid an den Börfenverein der 
Häute-, Fell: und Lederbranche für N. N, zu &, 
betr. die Befugniß der Bolizei zum Einfchreiten 
gegen folche Häutelager, Welche geſundheits— 
Tchadliche Wirfungen auf die Nachbarichaft oder 

das Publifum überhaupt ausüben, 
Vom 10. November 1887. 

(Minift.-Bl. f. d. inn. Verw. ©. 273.) 

Auf die Vorjtellung vom 25. Sanuar d. J. erwidern 
wir den Börjenverein, daß die Befugniß der !Wolizei zum 
Einjchreiten gegen folche Häutelager, welche gejundheits- 
ſchädliche Wirkungen auf die Nahbarfhaft oder das 
Publikum überhaupt ausüben, einem Zweifel nicht unter: 
zogen werden kann. 3 

Lafjen fih diefe Wirkungen nad) dent pflichtmäßigen 
Ermeſſen der Behörden durch bauliche oder fonitige Vor— 
fehrungen nicht bejeitigen, fo nıuß zu dem äußerſten Mittel 
der polizeilichen Schließung des betreffenden Lagers ges 
jchritten werden. Aus Gründen des öffentlichen Intereſſes 
it es aber nicht angängig, die Schließung von der por” 
herigen Negelung der Frage, ob, von wen und in welchem 
Umfange dem von der polizeilichen Maßregel betroffenen 
Gewerbetreibenden eine Enkſchädigung zu leiften ift, ab— 
hängig zu machen. Da Auflagerungen ungegerbter Thier=- 
häute inmitten bewohnter Stadttheile in mehr als einer 
Hinficht zu fanitären Bedenken Veranlafjung geben fünnen, ' 
jo vermögen wir dem Börfenvereine nur anheimzugeben, 
im wohlverftandenen Intereſſe feiner Mitglieder dahin 
zu wirken, daß die von den leßteren gehaltenen Lager— 
jtätten aus freiem Antriebe allmählig außerhalb der Städte 
verlegt werden. 

en Dee er 

Berlin, den 10. November 1887. 

Der Minister der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. : 
An Vertretung: Lucanus. 

Der Minilter für Handel. Der Miniſter des Innern. 
In Vertr.: Magdeburg. Sm Auftr.: v. Zaftromw. 

Bayern, Befanntmachung des Staatsminiſteriums 
des Königlichen Hanfes und des Aeußern, betr. 
die Verladung und VBefürderung von lebenden 

Thieren auf Eiſenbahnen. 
Vom 12. Dezember 1887. (Gef.- u. Verordn.-Bl. ©. 702.) 

Die Bekanntmachung von 2. September 1879, Beitint- 
mungen über VBerladung und Beförderung von lebenden 
Zhieren auf den Bayerijchen Eifenbahnen betreffend (Gef.- 
u. V.Bl. ©. 1086), wird in nachſtehender Weife abgeändert: 

I. Der Abſatz 3 in $ 3 der Befanntmahung erhält 
folgende Fafjung: h 

„Die Berladung von Wiederkäuern verfchiedener Gattung 
oder von Wiederfäuern und Schweinen in denfelben Wagen 
ijt bei TZransporten von deutfchen Schlachtviehmärkten nad) 
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den Nordfeehäfen verboten. Sm Uebrigen ift die Berladung 
von Großvieh und Kleinvieh, jowie von Thieren verjchie- 
dener Gattung in demfelben Wagen nur dann gejtattet, 
wenn die Einftellung in durd) Barrieren, Bretter» oder 
ee von einander getrennten Abtheilungen 
erfolgt.” 

Il. Hinter dent Abſatz 3 a. a. D. wird folgende Beſtim— 
mung als Abſatz 4 eingeschaltet: 

„gur Beförderung nach den Novdjeehäfen beſtimmte 
Miederfäuer und Schweine Ddinfen nur dann verladen 
werden, wenn eine Beicheinigung darüber vorgelegt wird, 
dab die Thiere unmittelbar vorher von einen beamteten 
Thierarzte unterfucht und gefund befunden worden find. 

Münden, den 12. Dezember 1887. 
Freiherr von Grailshein. 

Der General-©efretär: 
Freiherr v. Völderndorf. 

Neu ä. L. Negierungs-Befanntmachung, betr, 
die Abanderung der Arzneitaxe. 

Bon 29. Dezember 1837. (Gejebf. f. Reuß ä. L. ©. 130.) 
Unter Berückſichtigung der in den infaufspreifen 

mehrerer Drogen und Ghemifalien eingetretenen Ver— 
änderungen und der hierdurch mothwendig gewordenen 
Aenderung in den Tarpreifen der betreffenden Arzneimittel 
hat eine Revifion der aud) für die hierländiichen Apotheken 
maßgebenden Königl. Preußiſchen Arzneitare jtattgefunden. 
Demgemäß ift eine neue Auflage diejer Arzneitare*) aus- 
gearbeitet worden, welche mit dem 1. Januar 1858 in 
Kraft tritt und im Anhange wiederum die zur Bereitung 
einer Anzahl gebräuchliche, in dev Pharmacopoea Germa- 
niea nicht aufgenommener Arzneimittel beſtimmten Vor— 
ichriften enthält, wie ſolche bei Feſtſetzung der für Diele 
Arzneimittel ausgeworfenen Preiſe maßgebend geweſen find. 

Unter Bezugnahme auf $ 21 der Apothefer-Ordnung 
vom 10. Suni 1859 und die Negierungs-Verordnung von 
18. Februar 1873 wird dies zur öffentlichen Kenntniß 
gebracht. 

Greiz, am 29. Dezember 1887. 
Fürftlih Neuß-Plauifche Landes - Negierung. 

Faber. Richter. 

Reuß ä.L. Regierungs-Bekanntmachung, betr, 
Abänderung der mittelſt Negierungs - Befannt- 
machung vom 30. Juli 1879 verdffentlichten Be- 
ftimmungen über die Berladnng und Befdrderung 

von lebenden Thieren auf Eifenbahnen, 
Nom 16. Dezember 1887. 

- (Sef.-Samml. f. d. Fürftenth. Neuß ä.L. ©. 127.) 
- Der Bundesrath hat auf Grund der Artikel 42 und 43 

der Neihsverfafjung unter entjprechender Abänderung der 
mittelft Regierungs- Bekanntmachung vom 39. Zuli 1879 
(Seite 178) von uns veröffentlichten Beſtimmungen über 
die Berladung und Beförderung von lebenden Thieren auf 
Eifenbahnen beſchloſſen: 

l. den Abſatz 3 in 8 7 der citirten Beſtimmungen 
folgendermaßen zu fajjen: 

„Die Verladung . .. . .“ (folgt Wortlaut der 
Bekanntmachung in den Veröff. 1887 ©.745 zul), 

2. hinter dent Abjab 3 a. a. D. folgende Beltimmung 
als Abſatz 4 einzuschalten: 

„Zur Beförderung... .“ (desgl. wie oben zu 2). 
Diejes wird hierdurch noch befonders zur öffentlichen 

Kenntniß gebradt. 
Greiz, am 16. Dezember 1887. 

Fürſtlich Neuß - Plauifche Landes -Negierung. 
22. Hofmann. 

Reuß jüng, Linie, Bekanntmachung, betr. die ge 
genjeitige Zulafjung der in der Nähe der Grenzen 
wohnhaften Hebammen zur Ausübung ihrer Be 
rnfsthätigkeit in den benachbarten Bundesitaaten. 

Nom 8. Dftober 1887. 
Auf Grund Höchſter Entſchließung Seiner Durdlaudt 

de8 Fürſten wird zufolge Bundesrathsbefhlufjes vom 
5. Mai d. 3. den in der Nähe der Grenzen des Fürften- 
thums Neuß j. & _wohnhaften Hebammen der Nachbar— 

*, Anm. Bergl. Veröffentl. ©. 58. 

Richter. 
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ſtaaten, welche in dem Bundesſtaate ihres Wohnſitzes 
das Prüfungszeugniß einer nad) den Ländesgeſetzen zu— 
ftändigen Behörde erworben haben und bejigen, die Aus— 
übung ihrer Berufsthätigfeit in gleihem Maße, wie ihnen 
dieje in ihrer Heimath geitattet iſt, auch im den in der 
Nähe der Grenze in Fürftlic Neuß j. L. Staatsgebiete 
gelegenen Drten zugeftanden. 

Diejenigen Hebanımen, welche von dieſer Befugniß 
Gebrauh machen, Haben ſich bei Ausübung ihres Ge— 
werbes im Fürſtenthume Neuß j. L. den daſelbſt gelten- 
den Gefeßen und VBerwaltungsvorjchriften, welche ihnen 
von den zuftändigen Behörden auf Anſuchen mitzutheilen 
find, zu unterwerfen und insbejondere die Anordnungen 
hinfichtlih” der Anzeige bei den Standesämtern, der 
Führung der vorjehriftsmäßigen Geburtsliſten und deren 
Ablieferung an den Phyfikus, der Zuziehung eines Arztes, 
der Berabreihung vom Arzneien, der Anzeige bei anjteden- 
den Krankheiten, der Desinfeftion, des Berhaltens bei 
Kindbettfieber dev Wöchnerinnen u. |. w. zu beachten. 

Die erwähnte Befugniß geht verloren, Falls ſich jene 
Hebammen im Fürſtenthume Reuß j. %. dauernd nieder- 
laſſen oder ein Domizil begründen. 

Die im Fürſtenthume Neuß j. L. an den Grenzen 
wohnenden Reußiſchen Hebammen, welchen nach dem 
Beichluffe des Bundesraths eine gleiche Befugniß zur 
Ausübung ihrer Berufsthätigfeit in den benachbarten 
Staaten eingeräumt worden tjt, werden hiermit ange- 
wiefen, bei dieſer Ausübung ihres Gewerbes die in dent 
betreffenden Bundesftaate geltenden Geſetze und Verwal— 
tungsvorfchriften genau zur beachten. 

Gera, am 8. Dftober 1887. 
Fürftl. Neuß Pl. Minifteriun. Abtheilung für das Innere. 

Dr. von Beulwiß. Dr. Wintler. 

Spanien, Nundichreiben des Kgl. Minifteriumsg 
des Innern, betr, Unterfuchung von Schweine: 
fleifch und Schweinefetten aus Dentjchland und 

den Vereinigten Staaten pon Amerika, 
Dom 9. November 1887. 

(Gaceta de Madrid vom 17. November 1887.) 

Bun Zwecke der genauen Ausführung der Vorſchrift 
im zweiten Theile des Artifels 73 des Reglements für die 
Sre-Befundheitsbehörden. betreffend die Unterfuhung von 
Schweinefleifh und Schweinefetten au den Vereinigten 
Staaten von Amerifa und Deutjchland, Haben Ceine 
Majeftät dev König und Namens defjelben die Königin 
Regentin die Beobachtung der nachſtehendeu Vorſchriften 
anzuordnen geruht: 

1. Das in den Erlaffen vom 28. Februar und 10. Zuli » 
1880 ausgejprochene Verbot der Einfuhr von Fetten, welche 
aus den Vereinigten Staaten von Anterifa herrühren und 
nicht durch Schmelzung gewonnen find, wird für die Halb» 
insel und die anliegenden Inſeln aufrecht erhalten. 

2. Das Schweinefleifch, welches aus den Vereinigten 
Staaten von Anterifa und Deutſchland herrührt, iſt einer 
ſtrengen und mifroffopifhen Unterfuchung zu unterwerfen; 
letere ift von den Direktoren der Gee-Öejundheitsbehörden 
zu vollziehen, unter Zuziehung des zweiten Hafenarztes, 
der vertretenden Aerzte und des fchriftführenden Arztes, 
fo oft die Nothwendigfeit einer jofortigen Abfertigung 
der Waare diefe Inanſpruchnahme erforderlich macht. 

Diefe IUnterfuhung hat in einem der Büreaulofale des 
Zollamtes oder der Gejundheitsdireftion des Hafens im 
Sinvernehmen mit dem Zollamtsverwalter ftattzufinden, 
zu dem Zwecke haben fi) die Gefundheitsdireftoren mit 
einem Mikroſkop zu verjehen, welches mindejtens eine 
hundertfache Vergrößerung ergiebt, jowie ferner mit den 
übrigen erforderlichen Inſtrumenten, die fie für ihre Rech— 
nung bejchaffen müſſen, wogegen fie zur Beitreitung dieſer 
Ausgabe und als Entgeld für den geleijteten Dienft Die 
nachſtehend verzeichneten Gebühren erheben: 

Kiften, welche bis zu 100 Schinfen 
enthalten; für eine jede . . _. 

Kiften, welche bis zu 300 Borderfüße, 
Füße, Blätter oder Zungen ent 
Haltenssrier eine jenen... 20 

Kiften, welche bis zu 30 Stück oder 
Seiten Spef mit Musfeltheilen 
enthalten; für eine jede > 

2 Peſetas 
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Diejenigen Kiften, der bezeichneten Art, welche eine 

größere Anzahl als die angegebenen enthalten, entrichten 

eine dem Zahlenverhältniß dieſer Stücke entſprechende 

öhere Gebühr. 
Das Seife, welches trichinenhaltig befunden Wird, 

it ing Meer zu werfen, in angemejjener Entfernung vom 

Hafen und unter Beobachtung der erforderlichen Vorſicht. 

Dafjelbe geſchieht mit den Fetten, welche nicht durch 

Schmelzung gewonnen find, im Falle Die Snterefjenten 

die Wiederausfuhr nicht vorziehen. ’ 

4. Die durch Schmelzung gewonnenen Fette jowie der 

musfelfreie Speck bleiben von der mifrojfopifchen Unter: 

juhung nnd daher auc von der Entrichtung von Unter— 

juhuugsgebühren befreit. | 
5. Die Real Orden vom 14. Juli d. J. 

Kraft geſetzt. 

wird außer 

Rechtſprechung. 

„Garantirt reiner” gemtahlener weißer Pfeffer mit 
7,43 %/, fremder mineralifcher Beimengungen (darunter 
4,07°/, Sand). Freifprehung des Händlers, obwohl 
nach folidem Gejhäftsgebraud in der Regel nur bis 
zu 4%, darin enthalten fein dürfen: nur eine Probe 
entnommen, die möglicherweiſe durch den Mahlprozeß 
ſtärker verumreinigt war. Unterſchied zwiſchen „ga— 
rantirt reinem“ und „völlig ſtaubfreiem“ Pfeffer. 

(Urtheil des Kal. preuß. Landgerichts zu Düſſeldorf vom 
2. Auguſt 1887 gegen H.) 

In der Strafſache gegen den Kaufmann Ludwig H. 
zu D. wegen Vergehens gegen $ 10 Nr. 1. 2 des Reichs— 
gejebes vom 14 Mai 1879 hat die Ferien-Strafkammer 
des Kal. Landgerichts zu Düfjeldorf in der Sitzung dom 
2. Auguft 1887 für Necht erkannt: 

„Der Angeklagte wird freigefprohen. Die Koſten 
des Verfahrens fallen dev Staatsfafje zur Lajt. Der 
Antrag, die Koften der Bertheidigung der Staats 
kaſſe aufzuerlegen, wird abgelehnt.“ 

Gründe: 

Sm Februar dieſes Sahres wurde bei dem Kaufmann 
Aloyd H. zu B. aus einem in dejfen Gejchäftslofale be- 
findlihen Safe mit gemahlenem weißen Pfeffer polizei- 
lih eine Probe entnommen und dem Chemiker Dr. ©t., 
der in der Hauptverhandlung als Sachveritändiger ver- 
nonmten worden ift, zur Zeftitellung einer etwaigen Ver: 

- fälfhung übergeben. Der Sachverftündige Eonitatirte in 
der Probe 7,45 %/, den Pfeffer fremder mineraliſcher Be— 
ftandtheile, darunter 4,07%, Sand. Wie die Zeugen 9. 
und Ladengehülfin V. befundet haben, ſtammt der ge- 
mahlene Pfeffer aus dem Gefchäfte des Angeklagten und 
war von Diejent, der mit gemahlenen Pfeffer im Großen 
handelt, fo wie er ſich bei der Entnahme der Mrobe im 
Faſſe vorfand, als garantirt veiner Pfeffer bezogen. 

Wie der Angeklagte erklärt und die bei ihm angeftell- 
ten Kaufmann J. und Qagelöhner E. als Zeugen be- 

ſtätigt haben, erhält er den Pfeffer, ven er gemahlen als 
garantirt reinen weißen Pfeffer verkauft, in ungemahlenent 
Zuftande in zugenähten Säcken aus England und zwar 
regelmäßig größere Poſten von 20 bis zu 40 Säcken. 
Nach Empfang dev Waare werden einzelne Säcke behufs 
Unterfuhung der Qualität der Waaren geöffnet und 
wird durd Entnahme einer Hand oder Schaufel voll 
Pfefferkörner feitgeitellt, ob die Waare dem Mufter ent- 
Ipricht und nicht mit fremden Beftandtheilen vermischt ift. 

Die genehmigte Waare wird in den Originälfäcken 
dem Fabrikanten Schn. hier zum Mahlen überſandt. Wie 
der bei Schn. beſchäftigte Fabrikarbeiter Sch. bezeugt, 
wird beim Mahlen der ganze Anhalt eines oder mehrerer 
Säcke in den Mahlgang der Mühle gefchüttet und das 
Gemahlene, wenn ed aus der Mühle herauskommt, wieder 
in Säden aufgefangen. Der jo gemahlene Pfeffer wird 
dann unverändert weiter verkauft. 

Der Angeklagte ift nun auf Grund dieſes Thatbe- 
ſtandes beſchuldigt, in Zuwiderhandlung $ 10 Nr. 2 be- 
ziehungsweile 8 11 des Nahrungsmittelgefeges vom 14. 
Mai 1879 wiſſentlich ein verfälichtes Genußmittel unter 
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Berihweigung der Verfälſchung verkauft beziehungsweife 
diefe Handlung aus Fahrläffigfeit begangen zu haben. 

Beides erjcheint jedody nicht dargethan. Nach den 
Gutachten der Sachverständigen Kaufleute Dr., &. und 
de 9. ift der in Frage kommende weiße Pfeffer, jo wie er 
ungemahlen in Säcken vom Auslande hier eintrifft, nie- 
mals vollftändig frei von fremdartigen Beimiſchungen. 
Es finden ſich vielmehr in den Säcken Kleine Steinden, 

| 

N 

Staub, Sand, getrodnete Stengel und Aehnlidies, Ge- 
genftände, von denen, wie dies auc die Sacverjtändigen 
angeben, anzunehmen ift, daß fie nad) dent Trodnen des - 
Pfeffers auf dem Boden in feinem Urſprungslande un: 
abfichtlich regelmäßig mit aufgenommen und mit in die 
Säcke gefüllt werden. Erfahrungsmäßig enthält der 
Pfeffer stets 1%, aber aud mehr auf ſolche Weile den 
jelben beigemiſchter Beſtandtheile. Der Sachverſtändige 
C. giebt an, daß bis zu 4%, ſolcher Beſtandtheile in ven 
Pfeffer vorkommen fönnten und der Sacverjtändige de 9. 
bejtätigt dies. Dieſe Beftandtheile Fünnen durch ein 
mehrfaches Gieben des Pfeffers wieder ausgeſchieden 
werden und es gefchieht ſolches auch, um eine volljtändig 
ftaubfreie Sorte von Pfeffer zu erzielen, die zu höheren 
Breife als die gewöhnliche Sorte gehandelt wird. 
In der Hegel wird der Pfeffer, der gemahlen als ga— 

rantirt reiner verkauft wird, mit diefen Beftandtheilen: 
gemahlen und zwar aus dem Grunde, weil die Koften 
der Neimigung und der damit verbundene Verluſt am 
Gewichte der Waare, von der nicht blos die fremden 
Beimiſchungen, fondern auch zerkfleinerte Körner 
Pfefferftaub in größerer Menge verloren gehen, vdiejelde 
bedeutend vertheuern würden. Daß der feffer als 
garantirt reiner verfauft wird, bedeutet, wie der Sach— 
verftändige &. erklärt, nicht, daß der Pfeffer von jenen 
auf die oben bejchriebene natürliche Weile damit ver: 

miſchten Beftandtheilen frei it, fondern Daß er Feine 
fpäter anderweit beigefügten Zuſätze von Mehl oder 
anderen Stoffen, mit denen er verfälicht worden, enthält. 

Der Umſtand, daß es bis jeßt im Handel üblich war, 
den ungemahlenen Pfeffer mit mineralifhen Beſtand— 
theilen gemiſcht zu Faufen, dieſelben mit dem Pfeffer zu 
mahlen und ihn jo weiter zu verfaufen, würde eine Ver— 
fälſchung des Pfeffers, der als garantirt rein verkauft 
wird, nicht ausschließen. Es würde vielmehr, da der mit 
mineralifchen Beftandtheilen gemijchte Pfeffer einen völlig 
reinen gegenüber jedenfalls in feinen Genußwerthe er- 
heblich verichlechtert ift, dann eine durch Mißbrauch im 
Handel üblich gewordene Berfälfhung vorliegen. 

Da jedoch nad) den Ausführungen der Sachverſtändi— 
gen es bei den Abnehmern des gemahlenen Pfeffers, der 
als garantirt rein bezeichnet wird, als allgemein befannt 
porauszujeben it, daR eine Reinigung des nicht als völlig 
ftaubfrei verfauften Pfeffers von den bei der Gewinn: 
ung der Waare mit Derjelben gemischten mineralijchen 
Beitandtheilen aus den oben angegebenen Gründen vor 
den Wahlen nicht zu geſchehen pflegt, daß vielmehr der 
gemahlene Pfeffer jtet3 mit geringen Mengen jener beim 
Genuß nicht bemerfbaren und der Gejundheit in feiner 
Weiſe nachtheiligen Zuſätzen verfauft wird, jo können die 
Kaufleute nicht für verpflichtet erachtet werden, dasjenige 
geringe Quantum von dieſen Beitanptheilen, wie e8 in 
der Regel und durchſchnittlich im Pfeffer ſich 
findet, durch Sieben von dieſem zu trennen. Nach den 
Gutachten der Sachverſtändigen ſind Died bis zu 4%. 
Ein gemahlener Pfeffer, der nicht mehr wie höchſtens 
4°/, der genannten Beftandtheile enthält, Fann daher als 
verfälicht nicht betrachtet werben. 

Sn dieſem Sinne erklärt denn aud) der Sachverſtändige 
Dr. ©t., eine derartige Beimifchung bis zu 4%, für zu— 
läfftg. Daß nun der ‘Pfeffer des Angeklagten mineraliſche 
Beitandtheile in höheren Grade als diefelben nad) Vor= 
ſtehendem zuläffig erjcheinen, enthalten habe, iſt nicht 
dargethan. 

Wie der Zeuge 9. befundet, hat der Angeklagte durd) 
ihn nur reinen Pfeffer von bejter Qualität aus England 
bezogen. Die Zeugen 3. und E. befunden, daß ihres 
Wiſſens niemals dent Pfeffer bei dem Angeklagten etwas- 
beigemiſcht worden fei, daß der Pfeffer vielmehr in den 
Driginaljäden der Abjender zur Mühle gegangen fei und 
daß er nad) dem Wahlen ebenfalls unverändert weiter 
verfandt fei. Ein VBermijchen des gemahlenen Pfeffers 

und 



mit Staub und Aehnlichem erjcheint aber auch der Natur 
der Sache nad) unthunlid. Wenn nun troßden der 
Sachverſtändige Dr. St. in der bei Ha. entnommtenen 
Probe über 7 %/, mineraliicher Beitandtheile gefunden hat, 
jo iſt zunächſt zu berücfichtigen, daß von dent ‘Pfeffer des 
Angeklagten nur eine einzige Probe genommen und unter: 
jucht worden ift. 

Wie aber der Zeuge Eh. bekundet, pflegen beim 
Mahlen des Pfeffers durch die Bewegung der Körner 
die fremden Bejtandtheile wie Gteine und Sand nad 
oben geſchoben zu werden und joweit diejelben nicht wegen 
ihrer auffallenden Größe von den Müller abgelejen wer: 
den, zuleßt die Mühle. zu pafliven. Sn Folge defjen er- 
ſcheint es durchaus nicht unwahrscheinlich, daß ſich in den 
Säcken oder Fäſſern, die den gemahlenen Nfeffer ent- 
halten, da ein Durcheinandermengen dejjelben nicht weiter 
geſchieht, an einzelnen Etellen das übliche Durchſchnitts— 
maß überfteigende Mengen jener Jufäße befinden, während 
andere Etellen vielleicht völlig frei davon find. Da nun 
nur eine einzige Probe genommen ift, fo ift der durch die 
übrigen Feititellungen gebotene Schluß, daß der Zuſatz 
an fremden Beftandtheilen zu dem Pfeffer im Durchſchnitt 
das zuläffige Maß nicht überschritten habe, nicht widerlegt. 

Es iſt daher eine VBerfälihung nicht dargethan. Da 
eine ſolche nicht vorliegt, fo bedarf es eines Eingehen 
auf die Frage, ob die Umterfuhung des Pfeffers jeiteng 
des Angeklagten, bevor er ſolchen mahlen ließ und weiter: 
verkaufte, eine hinreichende war, um ihn vor dem Bor: 
wurf der Fahrläffigfeit zu ſchützen, nicht mehr. 

Der Angeklagte mußte ſomit von der gegen ihn er: 
hobenen Bejchuldigung freigejprochen werden. 

Die Koften des DVerfahrens fallen nah 8 499 der 
Strafprozeßordnung der Staatskaſſe zur Lait. 

Da bei der Einfachheit des Sachverhalts die Zu: 
ziehung eines Vertheidigers auf die Unterfuchung und das 
Mejultat derjelben einflußlos war, jo erfchienen die Aus- 
lagen des Angeklagten für die Bertheidigung nicht als 
nothwendige und war daher der Antrag, diejelben auf 
die Staatskaſſe zu übernehmen, abzulehnen. 

Kongreſſe, Nechandlungen gefeßgebender 
Körperſchaflen, Vereine ıc. 

(Schluß des auf ©. 65—67 begonnenen Artikels 
über die der Weinfommiffion vorgelegten 

gerihtlihen Entjheidungen.) 

IH. Gallfiiiven (Abſtumpfen der Säure durch) Wajjer, Er: 
höhung der Süße Durch Zucker vor oder während der Gäh— 
zung; mißbrauchli auch jpäter unter Einleitung einer 

neuen Gährung). 
Betintifiren (Aufgüſſe von Zuckerwäſſer — auch) wiederholte 
— auf die Trefter, und Mifchung dieſer bergohrenen Auf: 

güſſe mit Dem wirklichen Weine). 

Diefe Manipulationen fommen eigentlich nur in den 
weinbauenden Gegenden vor; der Berfauf als Wein 
ihlechthin iſt in diefen Gegenden in der Regel beitraft 
worden; in den Wein einführenden Gegenden fann die 
Manipulation — wenn gut gemadht — nicht entdect 
werden, weil die Chemie im Stiche läßt. 

a. Neichögerichturtheil vom 14. Januar 1886 (Land- 
gericht Neuwied) bejtätigt Berurtheilung wegen Zuſetzung 
einer Fliederabfohung und von Benikarlo zu einen Auf- 
guſſe von Zuckerlöſung, Waſſer, Trub und Hefenwein auf 
Traubenrückſtände mit der Abficht, das Produkt als 
„Bein“ in ven Verkehr zu bringen. Dabei wird be- 
merkt, daß der Hinweis auf die Ausfprüche der 1883er 
Sachverſtändigenkommiſſton, wonad in Norddeutfchland 
Mouilliren erlaubt fei, nicht zutreffe, weil die Handlungs— 
weije des Angeklagten am Rhein nicht üblich fei. Der 
Begriff der Fälſchung fei zwar überall im Neiche gleich 
aufzufafien, jedoch werde dadurch nicht ausgeichlofjen, daß 
über die in Betreff eines Nahrungs- oder Genußmittels 
im Handel und Verkehr vorausgejekte Beichaffenheit oder 
Zuſammenſetzung in einzelnen Ländern oder Landestheilen 
verichiedene Auffafjungen beitehen.') 

b. Erfenntniß des Landgerichts zu Meb vom 2. März 
1886 wider Fray Deitiche. Derjelbe hatte Gallifiren, 

) Beröffentl. 1886 S. 425. 

17 

.?) Beröffentl. 1887 ©. 309. 

Petiotifiven und Behandlung der gewäfjerten Flüffigkeit 
nach Reilenſchem Verfahren in unzuläffiger Weiſe be: 
trieben und wurde wegen 6 nachgewiejener Fälle zu 
1800 A event. 6 Monaten Gefängniß verurtheilt. 810", 
Geſetz vom 14. Mai 1879.') 

ce. Neichögerichtsurtheil vom 20. Januar 1887 (Land— 
gericht Landau) beftätigt im Gegenſatz zu der Danziger 
Entſcheidung, welche ſich auf franzöfiihe Weine beziehe, 
mithin Frankreichs Gewohnheiten berücdjichtige, auf Grund 
dev in den deutjchen MWeingegenden herrſchenden Auf: 
falfung die vom VBorrichter ausgefprochene Verurtheilung 
durch VBerwerfung der Reviſion. Ein Wein-Kommiſſionär 
in der bayeriihen Pfalz hatte dem für Mannheimer 
Rechnung nah Württemberg zu liefernden Pfälzer Weine, 
der al „gut“ und „rein“ bejtellt war, 10 p&t. einer 
Zuckerlöſung zugejeßt.?) 

d. Landgericht Kolmar verurtheilte am 30. März 1887 
Meigenhorn wegen Verkaufs eines Gemijches von 50 bis 
68 p&. Naturwein mit 32 bis 50 p&t. Treſterwein als 
„ein“ zu 1 Monat Gefängnig mit 120 A Gelditrafe 
auf Grund $ 10? Geſetz vont 14. Mai 1879.?) 

e. Landgericht Koblenz verurtheilte an 8. Suni 1887 
p. Berker wegen Verkaufs eines Gemifches von 1 bis 
3 Ohm Naturwein mit 1 Fuder (6, Ohm) gallifirten 
Weins (40 Naturwein mit Kandiszuder, Nofinen, 
Waſſer und Bouquet: jowie Farbſtoffen gemifcht) als 
„Wein“ oder „gezucerter Wein” zu 500 M Gelditrafe.*) 

IV. Der bloße Zuſatz von reinem Zurfer und Dad Chaptali- 
firen (Entſäuern mittels Marmormehl® und Zuſatz von 
Zucker), ſowie das Verſchneiden verichiedener Weinjorten 

it bisher auf Grund des Nahrungsmittelgeſetzes — jo: 
weit befannt — nicht beitraft worden. 

Jedoch enthält das Erkenntniß des Landgerichts zu 
Bonn dom 11. Dezember 1886 gegen Breuer (Beröffentl. 
1887 ©. 367) den Satz: 

Nach der Kenntnig und Meinung des Gerichts: 
hofes verfteht man in der hier in Frage fonmtenden 
Gegend (Nheinprovinz und Rheingau) int Berkehr 
des gewöhnlichen Lebens, fowie im Handel unter 
„Bein“ ein Getränk, welches aus Traubenfaft durch 
alkoholiſche Gährung bereitet wird ohne andere Zu: 
ſätze, als welche durch die gewöhnliche Kellerbehand- 
lung Ausſchwefeln der Fäſſer, Ausjpülen verjelben 
mit Waffer und allenfalls mit Sprit, gewiſſe Klär— 
mittel und dergl.) bedingt wird — und etwa noch 
den Zujab von reinem SKandiszuder ausgenommen, 
welcher mit nicht mehr Waſſer, als dazu erforderlich 
iſt, aufgelöit ift. 
Ebenſo hat das Landgericht zu Landau in feiner Ent- 

fheidung vom 16. November 1836 (Meichsgericht-Ent- 
iheidung vom 20. Januar 1887, Beröffentl. ©. 136) 
feſtgeſtellt: 

daß unter den in den Weingegenden Deutſch— 
lands gewachſenen Weinen im allgemein ge— 
bräudlihen Sinne nur ein Öetränfe verjtanden 
wird, welches ohne jeden Zuſatz aus Traubenfaft 
durch alkoholiſche Gährung bereitet ift. 

Dieſe Feſtſtellung hat das Reichsgericht unter Hinweis 
auf die übereinſtimmenden Angaben in den techniſchen 
Materialien zum Nahrungsmittelgeſetz feiner Reviſions— 
entjheidung mit zu Grunde gelegt. (Gallijiren mit 10 p&t. 
Zuderlöfung.) 

Auch der Königlich bayerifche oberite Gerichtshof hat 
anı 28. Yuguft 1863 (vor Erlaß des Nahrungsmittel: 
geſetzes) unter Aufhebung des Vorerkenntniſſes des Bezirke: 
gerichts Zohr einen wegen Galliſirens Angeklagten ver: 
urtheilt mit der über die Beurtheilung dieſer Manipulation 
hinausgehenden Begründung 

daß andere als von der Traube gelieferte Stoffe dem 
Weine „rende“ jeien und deren Beimijchung, mag 
fie num während der Gährung oder in einem ſpä— 
teren Stadium erfolgen, die Anjchuldigung einer 
ftrafbaren Weinfälſchung begründe. 

V. Sonſtige gerichtliche Entſcheidungen. 

a. Reichsgerichtsurtheil vom 10. Februar 1881 (Land— 
gericht Metzſ. Ein Großweinhändler war wegen Feil— 

) Veröffentl. 1887 S. 57. ?) Veröffentl. 1887 ©. 136. 
+) Veröffentl. 1887 ©. 635 



haltens aefälfchter Weine angeklagt und verurtheilt wor- 
den, weil er in Seller zwei Käfer Weikwein lagern 
hatte, welcher durch Malvenblüthen roth gefärbt und mit 
Waſſer verdünnt war. — 

Aus dem Vorerkenntniß ſei weder Verkauf noch Feil— 
halten gefälſchter Weine zu entnehmen, auch liege eine 
zur Täuſchung, geeignete Bezeichnung nicht vor. 

b. Landgericht Met fprad) am 30. März 18°6 in der 
Berufungsinftanz p. Prevel frei, weil die geringe Menge 
(15 Heftoliter) des als verfälfcht erkannten Weines im 
Verhältniß zu dem bei der chemifchen Unterſuchung nicht 
beanjtandeten Weine (116 Seftoliter) nicht ausjchlöfie, 
daß jener wirklich nur für den eigenen Bedarf des An- 
geflagten beſtimmt gewejen wäre. 

ec. Landgeriht Amberg ſprach am 20. April 1886 
wieder Weinſchenk aus: 2 

1. Musfatliför oder Musfatfacon jeien Kunft- 
produfte, für welche ein zum Vergleich Dienendes 
Normalprodukt nicht eriftire, daher freizufprechen 
von der Anklage wegen Heritellung ſolcher Getränke 
zum Zwede der Täufhung im Handel und Verkehr. 

. Dagegen fei zu verurtheilen wegen Färbung 
leichten franzöſiſchen Rothweins mit Theerfarbitoff, 
um den Schein beſſerer Beichaffenheit zu verleihen 
(demnächſt ale Bordeaur mit 1 4 20 3 per Rlajche 
verkauft), ferner wegen Zuſatzes von Salizyl— 
jäure zu ſchwerem franzöftihem Ntothwein, welcher 
trüb wurde (Hervorrufung des Echeins befjerer 
Beichaffenheit), endlich) wegen Nachfüllung eines 
leichten Franfenweins mit Wafjer und Glycerin 
unter Zufeßung von Salizylſäure um die ge 
führdete Haltbarkeit zu retten und den Schein 
guter Beichaffenheit zu geben. $ 1012 250 AM. 
Selditrafe. Gejundheitsihädlichfeit des Galizyl- 
zufabes nicht angenommen. Der Beweis ift durd) 
die chemiſche Unterfuhung unter Vergleichung mit 
einen aus der Bezugsquelle geführt worden. 

d. Yandgeriht Danzig ſpraͤch am 26. Mai 1886 
Oswald Nier frei, weil ein Zuſatz von Kartoffelzuder in 
Garrigues rouge bei einer Necdtsdrehung von nur 1,1 
Ventzke Soleil), jowie Zuſatz von Wafjer und Alkohol 
bei 1,3 p&t. Extraktivſtoffen (ohne Glycerinbeftimmung) 
als erwiejen nicht anzufehen fet.') 

e. Landgericht Danzig hat am 27. Mai 1886 p. Volk 
mann freigefprochen, obwohl erwiejen war, daß dem 
„Moſel Grüneberger” Kartoffelzuder zugefeßt war 
(4,4% rechts nad) Ventzke Soleil), auch angenommen 
wurde, daß durch Bergährung Amylalfohol entitehe, der 
gejundheitsichädlich jei; allein der p. Volkmann war nur 
wegen Fälſchung ($ 101, nicht $ 10°) angeflagt, wo- 
gegen fejtgeftellt wurde, daß er nur fertige Meine bezog 
und daß der Zucker dem Moſte zugeſetzt Sei.?) 

f. Landgericht Mülhaufen im Elſaß hob am 3. März 
1887 das auf Grund $ 12 Gefehes von 14. Mat 1879 
derurtheilende Erfenntniß gegen Walter auf und ſprach frei. 
„Iun, 100 Gramm Wein fanden ſich 14 Milligramm 

ſchwefliger Säure; während ein Sachverſtändiger nur 
Milligramm für unſchädlich, höchſtens 3 bis 4 für zu⸗ 

läſſig erklärte, traten zwei andere (Shemifer) der Anficht 
über die Gejundheitsichädlichfeit entgegen. 

g. Neichegericht bejtätigte am 28 Februar 1887 das 
zu 100 A eventl. 10 Tagen Gefängniß verurtheilende 
Erkenntniß des Landgerichts zu Bonn gegen Breuer vom 
11. Dezember 1886. Derfelbe hatte 10 Ohm Rothwein 
mit 1, Ohm Hollunderfaft gemifcht, um jenen den 
ſtickigen Geſchmack zu nehmen.“ Der Verſuch war miß— 
— ſo daß an a mehr die Abficht hatte, 
ven Wein zum menfchlichen Genuß zu verwer l 
Gefeß vom 14. Mai 18700) Pe 
‚ .b. Sodann find hier noch die einf 
jenigen Erkenntniſſe zu berückſichtig 
ae a! ergangen find. 

- tat ‚1886 joweit nicht aufgehoben, Neichsaeri 
2 En ass Eee 9: Re 
Jeropentlihyungen des Kaiferlichen Gefu itsamteg 18 71 6% s jerlichen Gefundheitsamtes 1837, 

Bei Kunftproduften, zu welchen innerhalb gewiſſer 

Beröffentl. 1887 ©. 686. 
5 
) 

©. 687, ®) Beröffentl. 1887 ©, 369), 

183) 

hlägigen Theile der: 
en, welche in dem 
(Landgericht Danzig 

2 

) eröffentl. 1887 

18 

Grenzen auch der Wein zu rechnen iſt, entſcheidet Die ge— 
jegliche oder herkömmliche Regel, lebtere aber nur inſo— 
weit, ald ihr nicht verwerfliche d. H. einem vom Gtand- 
punfte des Geſetzes aus nicht berechtigten Zwecke dienende 
Geſchäftsgebräuche zu Grunde liegen. 

KNahmahung ift Herftellung einer Sache unter Er- 
zeugung des Scheines aber nicht des Weſens und Gehalts 
einer Sade. Man kann nicht bloß franzöfifhen Wein 
an fich, Sondern auch bejtimmite Unterarten von frangd- 
ſiſchem Weine nachmachen. 

Verſchnitte von verſchiedenen Weinen find an ich. 
zuläffig, doch darf dabei nicht der Echein des Original: 
weins beſtimmter Eorten gegeben oder belafjen werden. 

Sherry wird bereits in der Heimath unter Zujaß 
von Sprit hergeftellt, um den Zuder nur bis zu einent 
gewiſſen Prozentjaße vergähren zu laffen; aud) wird der 
etwa nicht von Natur darin vorhandene oder durch Gäh— 
rung verloren gegangene Zucdergehalt Fünftlicy wieder 
erjeßt. Deshalb find Sherryjorten (Flaſche 1,50 bis 2 A), 
welche aus 55 bis 73 p&t. echtem Sherry, Zufäßen ver- 
jchtedener anderer Weine, ſowie von Sprit (bis 5,55 p&t.) 
nicht beanftandet worden. Der zu große Gehalt an 
Bernfteinfäure, ſowie der durch die Behandlung im 
Heimathlande vermehrte Alkoholgehalt follte durch Die 
anderen Weinzufüße herabgefeßt werden. 

Wegen füßen Ungarweing, Bortwein, Madeira, 
Graves und Heiner franzöfifcher Nothweine vergl. unter 
„DVtouillage” (II. g. ©. 2). ; 

Das Auffleben von Etiketten, welche eine bejjere Be— 
Ichaffenheit anzeigen, als der in der Flaſche enthaltene 
Wein befitt, fällt nicht unter $ 10 des Geſetzes vom 
14. Mai 1879, weil die Berfälfhung (Verleihung des 
Scheins bejjerer Beichaffenheit) an der Sache jelbit vor- 
genommten jein muß. Wohl aber ift $ 10° anwendbar, - 
wenn unter der Gtifette eined Naturweins Kunftwein 
verfauft wird. EElbing.) 

Nachtrag 

zu der Ueberſicht der im Kaiſerl. Geſundheitsamte ge- 
jammelten gerichtlihen Entſcheidungen zum Nahrungs: 

mittelgejeße über Wein. 

3u DI. Galliſiren und Petiotiſiren. > 

f. Landgericht Frankenthal (Bayer. Pfalz) verurtheilte 
am 10. Mai 1887 p. Glas zu 150 M Geldftrafe event. 
15 Tage Gefängniß auf Grund $ 10! des Geſetzes vom 
14. Mai 1879. Derfelbe hatte trockene ausgepreßte Treiter 
zerrieben und mit Wafjer fowie heißer Zuderlöfung über: 
gofen, dann während oder nach der Gährung ausgepreßt 
und die gelbe Brühe auf Fäffer mit Nofinen gefüllt, mit 
Sprit und eventuell noch mit heißer Zucerlöfung und 
geringen Mengen Naturweind verjebt, un das Produkt 
zwar jeinem unmittelbaren Abnehmer als Fabrikat bezw. 
ald gezuderten Wein zu verfaufen, jedoch mit den Be— 
wuhtjein, daß es weiteren Abnehmern als Naturwein ver- 
fauft werden würde, 

. 8. Das Reichsgericht verwarf am 14. November 1887 ') 
die Nevifion der Weinhändler Karl Meyer, Mar Meyer 
und Arthur Spiro gegen das Urtheil des Landgerichts zu 
Neuwied vom 14. Juli 18872), durch welches fie wegen 
Vergehens gegen $ 10 des Nahrungsmittelgefeßes zu 
1000 bezw. 500 und 200 A Geldftrafe verurtheilt worden 
waren. Die Angeklagten hatten in der Weife petiotifirt, 
daß fie auf nicht völlig ausgepreßte Treſter zweimal 
Zuderwafjer aufgegoffen, und die Aufgüſſe mit dem zu- 
erit gewonnenen Wein vermifcht, dadurd aber die Menge 
um s bis ®/,, ja um das ®/, und 11/fadhe des Trauben- 
jaftes vermehrt hatten. Das demnächſt nody mit Eprit 
verſetzte Produkt war theils als „Treſterwein“ (was er- 
laubt), theils aber als reiner Wein oder nur mit Zucker 
gemachter Wein zu folchen Preifen verkauft worden, zu 
welchen, wenn aud nur fehr geringer, Naturwein zu 
haben war. 

Zu IV. Zuſatz von veinem Zurfer und Chaptalijiren. 

Die Entjheidung des Landgerichts zu Neuwied dom 
14. Zuli 1887 (Nevifion vom Neichsgeriht am 14. No- 
vember 1837 verworfen) enthält folgenden Pafjus: 

) Verdffentl. 1888 ©. 63. 2) Ebenda ©. 45. 



Unter der Beeihnung „Wein“ wird wenigitens in 
hiefiger Gegend, und wenn es ſich um deutſche Weine 
handelt, im Verkehr des gewöhnlichen Lebens wie im 
Handel ein Getränk verftanden, welches lediglich aus 
Traubenfaft durch alfoholifhe Sährung bereitet wird ohne 
andere Zuſätze, als welche durd die übliche Kellerbehund- 
fung Ausjchwefeln der Fäffer, Ausſpülen derjelben mit 
Waſſer und allenfalls Schwenfen mit Eprit, Behandeln 
des Weins mit Klärmitteln, welche wieder ausgejchieden 
werden u. dergl.) bedingt werden. Es kann vorliegend 
dahin gejtellt bleiben, ob im unſerer Gegend unter der 
Bezeichnung Nein ſchlechthin auch ein (ſonſt reiner) Wein 
begriffen wird, und deshalb unter jener Bezeichnung feil- 
aeboten werden darf, der einen nur die Abſtumpfung der 
Säure bezwedenden Zufaß von reinem (Mohr: oder Nüben-) 
Zucker erhalten hat, welcher in Wafjer (jedoch nicht mehr, 

als dazu eben nöthig) gelöft war. 

Zu V. Sonſtige gerichtliche Enticheidungen. 
j. Landgericht Neuwied ſprach am 14. Zuli 1857 von 

einer Anklage auf Grund des $ 12! des Nahrungsmittel: 
gejeßes wegen Feilhalteng und Verkaufs von Wein mit 
Kartoffelzuderzujaß frei, weil die Sachverſtändigen 
uneing waren Hinfichtlid” der Geſundheitsſchädlichkeit 
(1 Chemiker und I Arzt ſprachen ſich im Sinne der Ge- 
jundheitsihädlichfeit, 1 Chemiker dagegen aus, ein dritter 
enthielt fi) des Gutachtens über dieſe Trage als außer: 
halb jeiner Erfahrung liegend). 

k. Landgericht Würzburg verurtheilte am 28. Dftober 
1887 den Weinhändler Seligmann Groß zu 400 A Geld- 
itrafe ($ 10? Gefeß vom 14. Mai 1879) weil er die Wein- 
fällen, in welden die zum Verfandt beftimmten Weine 
ich befanden, mit Waſſer aufgefüllt Hatte. 

l. Landgericht Nürnberg ſprach am 16. November 1887 
p. Korn wegen Feilhaltens und Verkaufs gefälichten Weins 
frei. Eine Probe Marjala (unfichere Unterfuhung wegen 
zu geringer Menge) jollte in 1 Liter 3,25 g Kaliumjulfat, 
eine andere Marjala 0,033 & ſchweflige Säure und 1,537 
(nah der Kontrol-Unferfuhung 1,62) g Dikaliumfulfat, 
ein Malaga 0,0357 & jchweflige Säure und 1,241 (bezw. 
1,18) g Difaliumfulfat enthalten haben. Angeklagter 
hatte jeine Weine regelmäßig unterjuchen laſſen; die vor 
mehreren Jahren vorgenommene Unterfuchung des jebt 
angeblid 3,25 g Kaliumfulfat enthaltenden Weines hatte 
zu feiner Beanstandung geführt. Die chemiſchen Cad)- 
verftändigen gingen in ihren Urtheilen über ven höchiten 
zuläffigen Gehalt eines unverfälihten Weines an Dikalium— 
julfat auseinander (2 g oder 1 g im Liter). 

Deutſches Reich. Die Betitions - Kommiffion des 
Neichstages hat in ihrer Sitzung vom 26. Sanuar d. J. 
fih mit mehreren Petitionen zu dem Geſetze vom 
Zu arlsst, bein den Berfehr ntit blei- und 
zinfhaltigen Gegenftänden, bejhäftigt. Sie hat 
beſchloſſen, dem Plenum eine Aenderung des Gejebes da— 
bin zu empfehlen, daß die Gtrafbejtimmungen auf das 
Feilhalten und Verkaufen von Konſerven erſt vom 1. Ok— 
tober 1889 (jtatt 1. Dftober 1888) Anwendung finden. 
Die don einzelnen Handelskammern gewünfchte amtliche 
Abitenipelung der am 1. April 1888 vorhandenen Kon— 
jervenbüchjen unter Freigabe des Verkaufs der abgejtem- 
pelten Büchjen über den 1. Dftober 1833 hinaus, wurde 
nicht befürwortet. Ferner befhloß die Kommifjton, dem 
Plenum zu empfehlen, über diejenigen Petitionen, 

a) welche die Einrichtung einer zollamtlichen Kontrole 
über die gejegmäßige Beichaffenheit aller von Aus- 
lande eingehenden Stonferven beim llebergang der 
Sendungen über die Zollgrenzen des deutſchen Reichs 
anstreben, oder 
welche eine authentiihe interpretation des oben- 
genannten Gejeßes hinſichtlich der weiteren Be— 
nutzung vorjchriftswidriger Bierjeidel und Bier- 
druckvorrichtungen wünſchen, 

zur Tagesordnung überzugehen. Zu b wurde erwogen, 
daß nad) dem Flaren Wortlaute des Geſetzes und der Er- 
Härungen der Regierungskommiſſare nur das gewerbs- 
mäßige Herftellen, Verkaufen und Seilhalten, nicht aber 
das Benutzen von Biergläfern mit Dedeln von zu ſtarkem 
Bleigehalt ($ 4 Ziff. 2 des Geſetzes), Hinfichtlich der Bier: 

b) 
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druckvorrichtungen aber auch die Verwendung vorjchrifts- 
widriger Apparate zum Ausſchank von Bier mit Strafe 
bedroht fei ($ 4 Ziffer 3 a. a. D.). 

Frankreich. Regierungs-Entwurf eines Ge— 
ſetzes, betreffend die Beſeitigung von Nach— 
theilen der Wohnungen für die Geſundheit. 

Projet de loi relatif a l’assainissement des logements et 
babitations insalubres. (Nr. 1418 der Drudjaden der 
franzöfifhen Abgeordneten-Kammer, Seſſion 1887.) 

Le President de la Republique frangaise, 
Deerete: 

Le projet de loi dont la teneur suit sera pr&sente à la 
Chambre des Deputes par le Ministre du Commerce et de 
l’Industrie, qui est charge d’en exposer les motifs et d’en 
soutenir la discussion. 

De l’insalubrite deslogements et 
habitations. 

Article premier. Sont soumis aux dispositions de la 
presente loi: les immeubles affeetes ou destines à I’'habi- 
tation, au commerce et leurs dependances qui presentent 
des vices de construction ou des dispositions, tant inte- 
rieures qu’exterieures, de nature à porter alteinte a la 
sante des personnes qui y habitent ou y sejournent à quel- 
que titre que ce soit, ou à la sante publique. 

Les dispositions de la presente loi sont egalement appli- 
cables lorsque iinsalubrite resulte de l’abus de jouissance 
du locataire ou de l’occupant. 

Art. 2. Les dependances des habitations et etablisse- 
ments vises par l’article qui precede comprennent notam- 
ment: les terrains, cours, courettes, voies privees de toute 
nature, jardins ou terrains vagues desservant des habitations 
ou des etablissements, soit que ces voies privees ou terrains 
et ces habitations ou etablissements appartiennent aux 
mömes proprietaires, soit quils appartiennent à des pro- 
prietaires differents. 

Art 3. Independamment des cas oü linsalubrite est 
inherente à l’immeuble ou à ses dependances et de ceux 
ou elle resulte de l’abus de jouissance, sont egalement re- 
putes insalubres: les logements, habitations et etablisse- 
ments affeetes au commerce ou l’atteinte soit a la vie ou 
à la sante des occupants, soit & la sante publique, provient 
de causes exterieures et permanentes. 

Art. 4. Il est fait application des dispositions de la 
presente loi alors möme que les habitations seraient occu- 
pees par les proprietaires ou vacantes, sans qu'il y ait lieu 
de distinguer entre les cas d’insalubrite provenant du mode 
primitif d’installation et ceux qui proviendraient de modi- 
fieations ulterieures, quel qu'ait ete l’auteur de ces modi- 
fiecations. 

Titre premier. 

Titre II. Reglements concernant les logements 
et habitations. 

Art. 5. Les Conseils d’hygiene publique institues par 
la loi du preparent, dans chaque departement, 
des reglements qui determinent dans les limites prevues 
à Varticle 1°r ci-dessus: 

1° Les conditions generales et locales a observer pour 
la salubrite des habitations a edifier; 

2° Les prescriptions dont il y a lieu de faire appli- 
cation en vue d’obvier à l’insalubrite des habitations déjà 
construites. 

Ces reglements sont applicables soit au departement 
tout entier, soit à telle des circonseriptions qu'il embrasse 
et qui y ont été etablies par des decrets rendus en exe- 
cution de Partiele 9 de la loi precitee, du 

Art. 6. (es reglements peuvent porter notamment sur 
les objets suivants: 

Eclairage, aération des locaux affeetes à l’habitation; 
Alimentation des habitations et logements en eau sa- 

lubre et potable; 
Enlövement de tous dechets de menage, debris ou resi- 

dus ‚ putrescibles; 
Evacnation des eaux tant menageres que pluviales; 
Interdietion de tout depöt de matieres organiques si le 

sol ‚qui les regoit n’est prealablement rendu inperméable; 
Etancheite des fosses à fumier et toutes dispositions 



propres a prevenir le debordement des liquides qu’elles 
renferment; 

Etablissement des systemes de vidange, entretien des 
fosses et cabinets d’aisances; 

Interdietion des puisards, puits d’absorption, ou deter- 
mination des cas dans lesquels l’etablissement ou le main- 
tien de ces dispositions peut être exceptionellement tolere; 

Determination des mesures à prendre à V’effet d’inter- 
cepter toutes emanations des egouts, puisards, fosses d’ai- 
sances qui souilleraient l’atmosphere des logements et lo- 
caux habites. 

Art. 7. Les reglements prevus aux articles 5 et 6 de 
la presente loi definissent dans les limites fixees à V’article 
premier les obligations dont sont generalement tenus, au 
regard des objets cei-dessus Enonces et de tous autres ana- 
logues, tous proprietaires, usufruitiers, usagers, locataires, 
oecupant des logements, habitations ou &tablissements de 
commerce situes dans le departement ou dans la eircon- 
seription soumis & l’application des röglements susdits. 

Art. 8. Dans chaque departement, le prefet, sur la pro- 
position de l’inspecteur nomm& en execution de l’artiele 27 
de la loi du ‚ soumet les pro- 
Jets de ces röglements à l’examen du Conseil d’hygiene 
publique. 

Les conclusions adoptees par le Conseil, jointes aux 
propositions de l’inspeeteur, sont trausmises par le prefet 
au Ministre du Commerce et de P’Industrie, 
_ Apres avis du Comité consultatif d’hygiene publique de 
France, chaque projet est, s’il y a lieu, approuve par de- 
eret rendu dans la forme des reglements d’administration 
publique. 

‚Art. 9. Aucune construction neuve destinge A l’habi- 
tation ou devant 6tre affectee à un dtablissement de com- 
merce ne peut &tre Elevee avant que l’entrepreneur de la 
construction ait regu de ’inspecteur adjoint, dans la eireon- 
scription duquel le terrain est situ6, un permis de con- 
struction special, constatant qwil a été satisfait dans les 
plans et projets produits par l’interesse, aux règlements 
en vigueur dans la eirconscription, et approuves conforme- 
ment & l’article 8 ei-dessus. 

‚ Toutefois, il ne sera fait application de la disposition 
qui precede que passe le delai de six mois apres la pro- 
mulgation des décrets portant approbation des prescriptions 
reglementaires qu’elle prevoit. 

Art. 10. Dans les villes et faubourgs, aucun bätiment 
neuf ne peut eire, pour la premiere fois, habite ou affeete 
a un etablissement de commerce avant que le proprietaire 
alt recu de lP’inspecteur adjoint, dans la eirconseription du- 
quel l’immeuble est situe, un permis d’habitation consta- 
an observees pour les constructions, 
._ gement, les dıspositions tant interieures qu’exte- 
rieures dudit immeuble ne deeelent aucune contravention 
aux reglements en vigueur dans la eirconseription et ap- prouves conformement a Particle 8 de la presente loi. 

- Toutefois, il ne sera fait application de cette disposition quaux bätiments dont la construction aura de commencee posterieurement à l’expiration du delai prevu au para- graphe final de Particle 9 cei-dessus, 
—— 4, Les permis de construction et permis d’habi- a ee sont delivres sans frais. 
En condi — observer, tant pour la de- „nde que pour la delivrance de ces permis, sont deter- mines par reglement d’administration publique. Litresin]; Decisions concernant les logements et 
— habitations insalubres. rule En conformite des reglements prepares et ap- prouves dans les conditions definies aux articles 5, 6, 7 et 5 ei-dessus, les conseils et les commissions d’hygiene publique institues par la loi du pre- parent, sur la proposition de linspecteur ou de Pins: eeteur- adjoint, les interesses ou leurs representants lögaux enten- us en Jeurs observations ou düment appeles, le rojet des deeisions motivdes portant; a 

in in Rejet des demandes 
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4° Constatation des cas d’insalubrite prevus à l’article 3 
ei-dessus; 

5° Constatation des cas ou 
de l’insalubrit& ne peut &tre obtenue que par des travaux 
d’ensemble. 

Art. 13. Les projets prepares par les commissions 
d’hygiene publique, accompagnes de l’avis separe de l’in- 

speécteur, sont soumis par le prefet a l’examen du Conseil 
d’hygiene publique du döpartement. 

Sur les conelusions adoptees par le Conseil, les inte- 
resses ou leurs representants l&gaux entendus en leurs ob- 
servations ou düment appeles, le prefet approuve, s’il ya 
lieu, lesdits projets et ordonne notifieation de sa deeision 
aux interesses. 

Art 14. Du jour ou la Commission regionale d’hygiene 
publique est saisie, sur la proposition de l’inspecteur-ad- 
joint, jusqu’a la date de la decision du prefet, copie des 
projets motives en elaboration, tant devant la Commission 
que devant le Conseil d’hygiene publique, reste deposee 
simultanement au secretariat de la mairie du lieu ou sont 
situes les immeubles atteints par le projet de decision et 
au secretariat general de la prefecture. 

Les interesses ou leurs representants legaux sont in- 
vites à prendre connaissance des projets et successivement 
mis en demeure de produire leurs observations devant la 
Commission et devant le Conseil d’hygiene publique dans 
le delai d’un mois & dater de chaque mise en demeure. 

Art, 15. La deeision prise par le prefet conformement 
a Part. 13 ci-dessus est notifice par l’autorite munieipale 
aux interesses. Ces derniers ont un delai de quinze jours 
pour provoquer aupres du Ministre du Commerce et de 
"Industrie l’avis du Comitee consultatif d’hygiene publique 
de France sur les travaux et mesures d’assainissement mis 
à leur charge. j 

Il est accorde aux interesses ou & leurs representants 
legaux un delai de deux mois à dater du recours dont ils 
ont saisi Je Ministre pour produire devant lui leurs obser- 
vations. A lexpiration de ce delai, le Ministre statue 
apres avis du Comite consultatif d’hygiene publique de 
France. x 

Le recours prevu au present article est suspensif, hors 
le cas d’urgence. 

Art. 16. En cas d’urgence, c’est-A-dire en cas d’epi- 
demie ou d’autre peril imminent qui menacerait la sante 
publique, il est statue immediatement et definitivement 
par le maire, sur la proposition de l’inspecteur adjoint et 
l’avis de la commission de la eirconscription, ou, à defaut 
de deeision prise par le maire, par le prefet sur la pro- 
position de l’inspeceteur et l’avis du Conseil d’hygiene pu- 
blique du departement, le tout dans les limites et sous les 
conditions que comporte l’applicatiou des reglements ap- 
prouves conformement & l’article 8 ci-dessus. 

Art. 17. En cas de dispositions prises conformement 
aux articles 13, 15 et 16 ci-dessus, et constatant: 

Soit Timpossibilite de remedier & l’insalubrite d’une ha- 
bitation non susceptible d’assainissement; 

Soit le cas d’insalubrite prevu & Particle 3 de la pre- 
sente loi; 

Soit l’impossibilite d’obtenir la suppression de l’insalu- 
brite autrement que par des travaux d’ensemble; 

La cominune sur le territoire de laquelle sont situes 
les immeubles vises par la deeision est tenue d’acquerir 
la totalit& des proprietes comprises dans le perimetre des 
travaux dont l’utilit& publique est declaree. a 

Art 18. Lorsquil a été fait application des disposi- 
tions de l’artiele qui prec&de, les parties des proprietes 
acquises par la commune qui, apres l’assainissement opere, 
resteraient en dehors des alignements arrötes pour de nou- 
velles constructions, sont revendues aux encheres publi- 
ques, sans que dans ce cas les anciens proprietaires ou 
leurs ayants-droit puissent demander l’application des ar- 
ticles 60, 61 et 62 de la loi du 3 mai 1841. 

Art. 19. I n’y a lieu a application des dispositions 
contenues à l’artiele 17 ci-dessus qu’autant que la decision 
qui est de nature a motiver la declaration d’utilite publique 
est devenue definitive ou a acquis l’autorite de la chose 
Jugee. 

Art. 20 Lorsque l’insalubrite est inherente à l'im— 
meuble ou à Ses dependances, et sans rapport avec toute 
disposition, defaut de disposition-ou eirconstance exterieure, 

la suppression des causes- 
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la depense des amenagements, travaux, mesures d'assai- 
nissement à executer est, selon les cas et dans telles pro- 
portions que de droit exclusivement a la charge des pro- 
prietaires, usufruitiers, usagers ou ayants-cause. 

Si linsalubrite provient soit en totalite, soit en partie 
de eirconstances exterieures independantes du fait des in- 
teressds ei-dessus designes, la depense des travaux recon- 
nus necessaires pour procurer l’assainissement du logement 
ou de l’habitation est, dans telle mesure que de droit, A 
la charge de la commune oü est situ l’immeuble atteint 
par la deeision. 

La depense des amenagements, dispositions, travaux, 
mesures d’assainissement rendus necessaires par l’abus de 
jouissance du locataire ou de l’occupant est exclusivement 
à la charge de ces derniers. 

En ce cas, toutefois, les proprietaires, usufruitiers, usa- 
gers ou ayants-cause sont solidairement responsables de 
Vexeeution, sauf leur recours contre les-locataires ou oceu- 
pants. 

Sauf tel recours que de droit, il est fait application des 
dispositions contenues aux trois premiers paragraphes du 
present article par la deeision rendue conformement aux 
articles 13, 15 ou 16 ci-dessus. 

Titre IV. Des recours devant la juridicetion ad- 
ministrative. 

Art. 21. En cas de reelamations des int&ress&s contre 
application qui leur est faite par deeision du prefet ou 
du maire, conformement aux articles 13 et 16 ci-dessus, 
des reglements prepares et approuves dans les conditions 
prevues aux articles 5, 6, 7 et 8 de la presente loi, re- 
eours leur est ouvert devant le conseil de prefecture. 

Si la contestation est nee à l’occasion d’une decision 
prise par le Ministre, conformement à l’artiele 15, le re- 
cours est porte direetement devant le Conseil d’Etat sta- 
tuant au contentieux. 

Art. 22. Si les interesses contestent la legalit@ des 
dispositions r&glementaires dont il leur a dte fait appli- 
cation par la decision du ministre, du prefet ou du maire, 
dans les cas pr&evus aux articles 13, 15 et 16, ils sont 
recus à deferer au Conseil d’Etat pour exc&s de pouvoiis, 
avec la deeision qu’ils attaquent, le decret rendu dans les 
eonditions definies à article 8 et en execution duquel a 
ete prise la deeision qui a donne lieu au recours. 

Art. 23. A moins d’exceptions etablies par les lois spe- 
ciales relatives aux divers objets änumeres à l’article 19 
ei-dessus, aucun des recours formes dans les conditions 
specifiees aux articles 21 et 22 n’est suspensif, 

- Toutefois, en cas de recours pour exces de pouvoirs, 
et. si la deeision qui a donne lieu au recours, n’est pas de 
celles que prevoit l’artiele 16 de la présente loi, un arret 
du Conseil d’Etat peut ordonner, avant faire droit, qu'il 
sera sursis à Vexécution de la decision attaquée. 

Titre V. De l’Inspection des logements et 
habitations. 

Art. 24. Les inspecteurs et inspecteurs-adjoints de P’hy- 
giene publique, institues par la loi du , sont 
charges de l’inspeetion des logements, habitations et eta- 
blissements definis & V’article 1°” ci-dessus en vue d’assurer 
l’application de la presente loi, l’observation des reglements 
qui y sont prevus et l’ex&cution de toutes deeisions ren- 
dues conformement aux dispositions qu’elle contient. 

Art. 25. A ces fins, lesdits inspecteurs et inspecteurs- 
adjoints visitent les bätiments, logements et dependances 
situes dans le departement ou la eirconseription ou ils 
exercent respectivement leurs fonetions et procedent aux 
enquetes necessaires. 

Ils peuvent ötre assistes et au besoin supplees dans les- 
dites visites et enquetes par les membres des commissions 
d’hygiene publique que eommettent à cet effet les prefets, 
conforme&ment aux articles de la loi relative à l’organisation 
des services de P’hygiene publique. 

Art. 26. Les visites et enqu£tes dont il est parlé à 
Vartiele qui preeede ont toujours lieu d’office. 

Les inspecteurs, inspecteurs-adjoints et membres des 
commissions d’hygiene publique commis aux visites et en- 
quötes, ainsi qu'il est dit à l’article qui précède, ont en- 
tree en tout temps; depuis neuf heures du matin jusqu’&a 
six heures du soir, dans les logements, habitations ou eta- 
blissements désignés à l’artiele 1°, a l’effet de proceder 

aux visites et enquetes dont ils sont charges aux termes 
de l’article 24 ei-dessus. 

Art. 27. Prealablement à leur entrée en fonctions les 
inpecteurs de P’hygiene publique, inspecteurs-adjoints et 
membres des commissions delegues au service des visites 
et enquötes pretent serment devant le President du tribu- 
nal civil. 

Ils constatent, s’il y a lieu, par des procös-verbaux qui 
font foi jusqu’a preuve contraire: 

1° Les infractions aux prescriptions contenues tant dans 
les permis de construction speeiaux que dans les permis 
d’habitation prevus par les articles 9 et 10 ci-dessus; 

2° Les infractions portant rejet d’une demande de permis 
d’habitation; _ 

3° Les infraetions resultant du defaut partiel ou total 
d’execution dans les delais fixes, des deeisions prises con- 
formement aux articles 13, 15, 16 ci-dessus et preserivant 
des travaux, amenagements ou dispositions en vue d’assurer 
V’aissainissement des logements ou habitations; 

4° Les infractions aux prescriptions reglementaires dont 
ces dernieres deeisions ont eu pour objet de procurer l’ob- 
servation; 

5° Les infractions aux dispositions des reglements ap- 
prouves conformement à l’article 8 ci-dessus lorsque ces 
dispositions n’impliquent la necessite d’aucun travail ou 
amenagement nouveau que peuvent seules prescrire les de- 
cisions rendues en exdcution des articles 13, 15 et 16 de 
la presente loi. 

Art. 28. Les proces-verbaux mentionnds A l’artiele 27 
ei-dessus sont dresses en double exemplaire. 

Par les soins de l’inspecteur de l’hygiene publique, Pun 
de ces exemplaires est remis au prefet du departement, 
l’autre depose au parquet. 

Coneurremment avec les inspecteurs, inspecteurs adjoints 
et membres des commissions d’hygiene publique delegues, 
les ofiiciers de police judieiaire constatent les infractions 
definies au precedent article. 

Toutefois, ces derniers n’ont, à cet effet, entree dans 
les logements, habitations ou £tablissements affeetes au 
commerce que dans les cas, conditions et sujvant les formes 
determindes par les lois generales pour la constatation et 
la poursuite des contraventions et delits ordinaires. 

Titre VI. De l’execution et des p£&nalites. 
Art. 29. La repression de toutes infractions aux pres- 

criptions des reglements et deeisions prevues par la pre- 
sente loi constatees dans les conditions definies à l’article 27, 
est poursuivi devant le tribunal correctionnel de la situation 
de l’immeuble. 

Art. 80. Tout entrepreneur d’une construction, con- 
vaincu d’infraction aux prescriptions de l’article 9 ci-dessus, 
est puni dune amende de 100 & 5.000 frances. 

Sont passibles .de Ja même peine les proprietaires, usu- 
fruitiers ou usagers, s’il est etabli qu’ils avaient connais- 
sance de l’infraction lorsquils ont ordonne, autorise ou 
tolere le fait du constructeur. 

Art. 31. En cas d’infraction aux prescriptions eonte- 
nues dans un permis de construction special delivre con- 
formement aux articles 9 et 11 ci-dessus, l’entrepreneur de 
la construction est puni d’une amende de 50 à 200 franes. 

La m&me peine peut ätre prononcee contre les proprie- 
taires, usufruitiers ou usagers, s’il est etabli qu’ils ont or- 
donne ou autorise le fait ou l’omission constituant l’in- 
fraction. 

Art. 32. Sont punis d’une amende de 100 a 5.000 franes 
les proprietaires, usufruitiers ou usagers qui, sans permis 
d’habitation delivre conformement aux articles 10 et 11 ci- 
dessus, ou nonobstant la deeision portant rejet de leur de- 
mande en delivrance d’un permis d’habitation, ont habite 
ou laisse habiter un logement ou bätiment affeete soit A 
l’habitation, soit a un etablissement de commerce. 

Le locataire est passible d’une amende de 16 ä 2.000 fr. 
s’il est etabli qu'il a eu connaissance de linfraction au 
moment ou il a commence d’habiter les lieux loues. 

Art. 33. En cas diinfractions prevues aux 3, 4°, 5 
de P’article 27 ei-dessus, les proprietaires, usufruitiers ou 
usagers sont passibles d'une amende de 50 à 200 frances, 
s’il est etabli que l’infraetion provient de leur fait ou 
omission. 

Si T'infraetion resulte de l’abus de jouissance du loca- 
taire ou si le defaut d’execution des mesures prescrites est 



relev@ à sa charge, il est passible d’une amende de 16 & 

200 francs. h 

Art. 34. Si, apres une condamnation prononcee en 

vertu de l’artiele qui preeede, les travaux, amenagements 

ou mesures d’assainissement preserites n’ont pas ete eXxe- 

cutés dans le nouveau delai fixe par le jugement qui a 

prononce la condamnation, les delinguants sont passibles 

d’une nouvelle amende de 200 & 500 franes, et le tribunal 

ordonne l’exeeution d’office, par les soins du prefet, lequel 

eommet A Pexccution les inspecteurs et inspecteurs-adjoints 

de U'hygiöne publique, le tout aux frais des delinquaufs. 

Art. 35. Sont punis d’une amende de 16 a 100 franes 

et, en cas de reeidive, de 200 & 1.000 franes, les proprie- 

taires, usufruitiers, usagers, locataires ou occupants qul, 

par refus ou dissimulation frauduleuse, auraient tente de 

mettre obstacle à l’accomplissement des devoirs dont sont 

tenus, aux termes de la presente loi, les inspecteurs, in- 
speeteurs-adjoints et membres des commissions d’hygiene 
publiqgue düment commis aux visites et aux enquetes. 

Sont, en outre, applicables aux faits de resistance, des- 
obeissance, outrages ou violences envers lesdits agents du 
service de l’hygiene puplique, les dispositions du Code 
penal qui prevoient et punissent les mömes faits commis 
envers les offieciers vu agents de la police administrative 

ou Judiciaire. 
Art. 386. L’article 463 du Code penal est applicable en 

cas de condamnations prononcees en vertu de la presente loi. 

Titre VII. Dispositions diverses. 

Art. 37. Lorsque, par suite de l’execution de la pre- 
sente loi, il y a lieu & resiliation de bail, cette resiliation 
n’emporte en faveur du locataire aucun dommage-interet 

Art. 38. Toutes ouvertures pratiqudes pour l’execution 
des mesures d’assainissement prescrites en vertu de la pre- 
sente loi sont exemptes de la contribution des portes et 
fenetres pendant trois années consecutives à partir de 
P’achevement des travaux. 

Art. 39. La presente loi est applicable à !’Algerie. 
Art. 40. Sont abrogees les lois des 13 avril 1850 et 

25 mai 1864 relatives a l’assainissement des logements in- 
salubres. 

Fait a Paris, le 2 decembre 1886. 

Le President de la Republique frangaise, 
Signe: JULES GREVY. 

Par le President de la Republique: 
Le Ministre du Commerce et de l’Industrie, 

Signe: LOCKROY. 

Fraukreich. Zeitungsnadhrichten vom 28. Dezember 
1887 zufolge ift in den Mtinifterien für Handel und 
Aderbau ein Defvet ausgearbeitet worden, welches die 
Einfuhr von vohem, geſundheitsſchädlichem 
Fleiſch verhindern fol. 

Nach dem Dekret joll die Einfuhr rohen Fleiſches nur 
über Die in demfelben bezeichneten Zollftellen geftattet 
jein und wird daſelbſt die janitäre Inſpektion in Gemäß— 
heit des Geſetzes vom 5. April 1887 ausgeübt werden. 

Von dent Fleiſch eines jeden in rohem Zuſtande ein- 
geführten Thieres muß ein Stück zur Unterfuhung über- 
geben werden und zwar muß dajjelbe beim Nind- und 
Schweinefleiſch die Lunge mit enthalten. 

Das Fleiſch, welches als für den Gebrauch gefährlich 
A nel N wird, joll fofort vernichtet werden 
u ent betreffenden Importeur ein Anfpr 
Schadenerſatz nicht zuitehen. i ——— 

Uermiſchtes. 

Vereinigte Staaten von Amerika. Einem im 
Septemberheft des Deutſchen Handels-Archivs von 1887 
a —— über die Fleiſchwaaren-In— 
uſtrie in den weitlichen Etaaten der Union ift Mch— 

jtehendes zu entnehmen: TS 

Der Hauptplaß für diefe Snduftrie ift Chica 
weit geringerem Maße betheiligen Ir a 
Milwaufee 

Sn 
m = hieran die Städte 

(Wise), Cedar Napids, Ottumwa (Some) 
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Dmaha, Nebraska City, Linkoln (Nebr.). Das Beftreben, 
die Snduftrie immer mehr nad dem Welten zu ver— 
fhieben, ift im Sahre 1886 wieder deutlicher hervor- 
getreten. Die Gründe hiervon find meiſt wirthichaftlicher 
Art. Infolge der fharfen Konkurrenz dev weltlichen 
Städte läßt fi) eine ftetige Herabminderung der Pro- 
duftionskoften diefer Snduftrie erfennen und aud) für die 
nächſte Zukunft noch vorausfehen. Der größte Theil des 
Auftrieb? an Hornvieh und Schweinen auf den Markt 
zu Chicago, des größten dev Vereinigten Staaten über- 
haupt, findet in der genannten Induſtrie Verwendung. 
Die Preife der Fabrifate ftanden während des Jahres 
1886 jehr niedrig, zum Theil felbjt niedriger als ſolches 
durd den Stand der Viehpreife bedingt war. Weber zwei 
Drittel der Erzeugniffe der Schlachtinduſtrie der Ber: 
einigten Staaten werden in den weſtlichen Staaten (d. h. 
im Strontgebiete des Meiffiffippi) hergeitellt. Während 
der Jahre 1884/85 bis 1886/87 jind vom 1. März bis 
Ende Februar in diefen Staaten verarbeitet worden: 
10 506 266, 11 263 567, 12 083 012 Echweine. Dieje Zahlen 
find vorläufig feitgeftellt, bleiben aber wahrſcheinlich Hinter 
der Wirklichfeit zurück. Die Fleinere Hälfte hiervon entfällt 
allein auf die Städte Chicago und Milwaufee, die größere 
auf die Staaten Illinois, Sowa, Wisconfin, Nebrasfa und 
Minnefota. Speziell in den vier Wintermonaten vom 
1. November bis Ende Februar find 6447398, 6 914 181, 
6439 009 Schweine nad) vorläufiger Zeititellung ver: 
arbeitet worden. 

An Nindvieh find während der genannten Sahre in 
Chicago verarbeitet worden: 1270 501, 1402 613, 1 608 202 
Stück; davon für den Verfandt ungefähr 750 000, 1000 000, 
1 400 000. 

Der Berfandt von fertigen Fleiſchwagren von Chicago 
aus belief fic) in den Sahren 1884 bis 1886 an Schweine: 
pöcelfleiih auf 290 512, 393 364, 370 752 Faß, an Speck 
und Schinfen auf 549 674 034, 705 944 059, 745 025 623 
Pfund, an Schmalz auf 219617436, 254171019, 310039 630 
Pfund und an frifhem Nindfleifcy im Sahre 1886 auf 
573 496 012 Pfund. 

Die Durdhfchnittspreife der Produkte betrugen in den 
genannten Sahren für Schweinepöckelfleiſch (Barrels) 
17,42V,, 10,47°/5, 9,92", Dollars; für Schmalz (100 Pfund) 
7,92, 6,50, 6,25 Dollars und für Spedjeiten 8,271/,, 5,57, 
5,75 Dollars. Die Gejammttmenge des im Sahre 1886 
in Chicago fertiggeftellten Büchfenfleiiches wird auf 83 
Millionen Pfund gegen 60 Millionen im Vorjahr gejchäßt. 
nr Preife dafir waren durchſchnittlich um etwa 30% 
niedriger. 

Argentinien. Beförderung der Fleiſchaus— 
fuhr. Durd ein Gefeß vom 19. November 1887 find 
für die nächſten drei Sahre von 1. Sanuar 1883 ab 
zur Beförderung der Sleifhausfuhr je 550000 $ (ca. 
1 900 000 M) ausgejest, und zwar: 250 000 $ als Prämien 
für die Ausfuhr lebenden Rindviehs, oder von Nindfleiid), 
welches durch Kälte, in Büchfen oder durch andere Zur 
bereitungen friſch erhalten ift; \ 

‚150000 $ ald Rrämien für die Ausfuhr von Hammel— 
fleisch, welches durch Kälte, in Büchfen oder durch andere 
Zubereitungen friſch erhalten tft; 
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50000 $ zur Erſchließung neuer Abjabmärkte für” 
Salzfleiſch (tasase) und 

100 000 $ zu Beihilfen und Prämien für landwirth- 
ſchaftliche Ausftelungen und Märkte. 

Die Prämien, welhe nad vorherigen Nachweis der 
geihehenen Ausfuhr vierteljährlich) 
beitehen in: 

20 8 (ca. 70 /t) für je 1000 kg Rindfleiſch, i 
3,8 (ca. 10, A) für jedes lebend ausgeführte Stüd 
Rindvieh, 

6 8 für je 1000 kg Hammeffleijch. 

ausbezahlt werden, 

Die Prämien werden nur gewährt, wenn der Aus— 
führende vierteljährlich mehr als 5000 kg Fleiſch oder 

% 
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25 Stüd lebenden Rindviehs verihifft. Das für die 
Schiffsverſorgung beftimmte Fleiſch und das auf den 
Land» und Flußwege ausgeführte lebende Nindvieh iſt 
von Prämiirung ausgeſchloſſen. 

Redigirt im Kaiferlichen Gefundheitsamt. — Verlag von Zulins Springer in Berlin. — Druct yon G. Bernftein in Berlin. 
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Sterbefälle in deutſchen Orten mit 13000 und mehr Ein— 
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Geſundheitsſtand 
md Gang Der Rolkskrankheiten. 

In der Berichtswoche find nachſtehende Todesfälle 

und Erkrankungen an Boden, Flecktyphus und 

epidemijcher Genidjtarre gemeldet worden: 

Pocken: Wien 3, Graz 1, Brag 27, Trieſt 14, 

Rom 7, Paris 12, Petersburg 3, Warihau 6 Tode3- 
fälle; Berlin 1, Wien 11, Budapeft 5, Petersburg 
7 Erfranfungen. 

Fledtyphus: Prag 1 Todesfall; Edinburg 1, 

Petersburg 3 Erkrankungen. 

Epidemiſche Genikftarre: Berlin und Kopen- 
hagen je 1 Todesfall, Berlin 1 Erkrankung. 

Im Uebrigen find befonders hervorzuheben : 
Unterleibstyphus: Berlin 9, Hamburg 15, 

Paris 23, London 13, Petersburg 15 Todesfälle; 

Berlin 31, Hamburg 141, Petersburg 87 Erkran— 

kungen. 

oje: Wien 21, Kopenhagen 14 Erfranfungen. 

Kindbettfieber: Wien 6, London 14 Todesfälle. 

Mafern: Hamburg 7, Wien 11, Prag und 
Venedig je 7, Paris 14, Lyon 8, London 16, Edin- 
burg 7, Kopenhagen 6, Chriltiania 14, Petersburg 

16 Todesfälle, Berlin 70, Hamburg 139, Reg. 

Bezirfe Düfjeldorf 331, Hildesheim 206, Schleswig 
120 und Wiesbaden 283, Wien 56, Budapeſt 37, 

Edinburg 319, Kopenhagen 64, Chrijtiania 173, 
Petersburg 61 Erkrankungen. 

Scharlach: London 29, Dublin 10 Todesfälle; 
Berlin 35, Nürnberg 22, Wien 80, Edinburg 21, 
Kopenhagen 90, Stodholm 22, PVetersburg 35 Er— 
franfkungen. 

Diphtherie und Eroup: Berlin 14, Breslau 

Hamburg 10, Wien 13, Budapeft 9, ‘Prag 8, 

Paris 47, London 45, Amfterdam 10, Kopenhagen 11, 

12, 

Petersburg 13 Todesfälle, Berlin 74, Breslau 34, 

Hamburg 47, Nürnberg 38, Neg.-Bezirte Hildesheim 

106 und Schleswig 234, Kopenhagen 63, Stock— 

holm 28, Chrijtiania 40, Petersburg 51 Erkran— 

kungen. 

Keuhhuften: Paris 13, London 168, Dublin 
8 Todesfälle; Hamburg 21, Wien 22, Kopenhagen 

45 Erkrankungen. 

Zur Monatstabelle.) In dem Berihtsmonat find 

nachftehende Todesfälle an Pocken, Cholera, Fleck— 

typhus, Nücfallsfieber und epidemifcher Genickſtarre 

gemeldet worden: 

Boden: Königsberg, Neichenberg i. B. je 2, 
Genua 47, Liffabon 91, Nantes 3, Moskau 4, Bus 

kareſt 2, Saragoſſa 22, Bombay,. Madras je 3, 

Kairo 5, New- York 2, San Franzisko 4. 

Cholera: Bombay 15, Madras 199. 
Flecktyphus: Speyer 1, Moskau 3, Alexan— 

drien 1. 

Rückfallsfieber: Alerandrien 5, Kairo 3 

ichließlich biliöjen Fiebers). 

Epidemiſche Genickſtarre: Berlin 1, Beuthen?, 

Chicago 7, Eineinnati, Minneapolis, St. Louis je 1, 
New-NYork 9. 

Im Mebrigen find befonders hervorzuheben: 

Unterleibstyphus: Hamburg 81 Vormonat 38), 

Kairo 47 (44), Baltimore 15 (20), Brooklyn 27 (28), 

Chicago 38 (40), Gineinnati 135 (40), New-NYork 

36 (38), St. Louis 20 (22) Todesfälle. 

Ruhr: Moskau 20 (Vormonat 35), Granada 25, 

Bombay 23 (44), Madras 218 (169), Werandrien 

43 (46), Kairo 140 (124) Todesfälle. 

Mafern: Berlin 30 (Vormonat 22), Kafjel 17 (20), 

Karlsruhe 30 (13), Braunfchweig 23 (14), Hamburg 
(Fortießung auf Seite 86.) 

(ein⸗ 
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rien 5586| 20 | 2] | 5 Lıse | 225 I | — 1-1] s Pol Bee 
Fee. 169993 | 143 | 5| zı | 22 2117 1969 I-|—| 2/1 | oiis oe 
+ Königebergi.Pr.| 156 441| 97 | 3| 72 | 14 |& 3 — — — 

Krefeld ..... See 2. 2 | 10 Alena] > Aa Frefel 0 33735 ı\—|— | eı a ne 
pPLeipiig ...3 181.324 [191 | 17773 | 217 1009 oa a F x. 8 2/41 15 | DVS See 
be. 5764| 25| 1] 242 |, 6 jau7 |218.I—|—| 3) — | a 
— ..[ 17108601 1599 i| 75 | 230 [922,8 1266 |—| 1| 2) — Aa 

PMainz . . ... 69 119)1 48| 2| 28 | 1012 ; ken. = 
Mannheim ...| 65305] 43 | 4| 26 3 RR 510 n 1111 — —— 
N 54558.| 32] 2| 1 8 la99 a1 | | - 1) | wo _[» 
+ Mülpaufen i.c.| 2926| 37) 1] 83| 6 |aor | »|-|-| 1 ıl-| 9| A 3 ı0| ı 
+Münden ....| 278494 | ısı | 4) 137 | 4 [256 | 308 | 5| 11 — | Ira a 
allein. 50 8 45.938.110 21.11002215292 2 TE N 
+Nürnberg.....| 122832] 833 | A| 40 5 16 375 —— — — Sees “ 
+Plauen i.2. .| 46860| a7 | ıl 0 | 7 lade | 275 il 3]. 108 Do me a 1 
+RBofen...... 69658| |— | 1] | a ee | 

vr 5 ne 35| ı| 19 | 5 [190 | 24,8 ae), - _ 16| — 
toftod ...... are 26,5 g- — | 

4 Stettin... .. ıa5e5| zı | 3| 30 | 3 lıse ar Io] 3/2) El S we 
+ Straßburg i.@.| 1158701 87 | 1] 52 | ı3 ja33 a6r7 |-|-12 — | — a: ; 1 " ee ı 
+ Stuttgart. ...|. 117861 | 72 | 2 | Era 1\-|.1) .6 |.2] Don 
1 Wiesbaden... .| 58148| 23] —| 19 3 117,0 gas u 2 
— ul 52074] 5 [soo oe — —— 

A 4341 3 —67ß Til ee 
Die mit ei Ir Di E — 

— a — dte berichten über die Sterbefälle auf Grund ärztlicher Todtenſcheine oder laſſen die Rachweiſungen wenigſtens 
1. Degember 1885-Anfer Bernkfichti N Aalen. — Die Einwohnerzahlen find nah Maßgabe der endgültigen Crgebnifie der Volkszählung vom 
Knailtoten Orten fie ben a Ina = * von 1880 bis 1835 durch die Volkszählung ermittelten Zu- oder Abnahme der Benölferung in den be- 
a a I 4 erechnet worden. Auf Grund derfelben werden die Verhältnigzahlen der in der Berichtswoche Geitorbenen 
j888 ©. 231 18 © De en 1" en en für die Jahre 1882—86 tft auf Grund der in den Sahresüberfichten (Veröffentlichungen 

j . ©. 289, .579 und 1887 ©. 455) mitgetheilten Angaben über Einwohnerzahlen und Sterbefälle erfolgt. 

1) We 5 5 Une x =: N — er amt erie TetE 1896 m Den Re — und Peſt vorgekommenen Todesfälle vergl. den Tert der porhergehenden 

entiprechend die Verhältnißziffer auf 1000 Einwohner und aufs Jahr EEE Ortsfremden beträgt bie Zahl ber Geftorbenen 10, dem— 
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Sterblichkeitsvorgänge in größeren Städten des Auslandes. Woche vom 22, bis 28, Jan, 1888. 

* Geſtorbene 
* 2 exkl. 
= 3 Zodtgeborene 

Ein— anne 
Namen der Städte = S a = 

wohner | € 2 else 
o 8 * ER, 

= Bee. 
[o2) — ES | 

= Be 

Amiterdam - 2-2... h 509 | lu jıs | 5 
Brünn bis 21. Sanmar. . . 86 125 h 6 56 
Brüffel deögl. . - - SR: 177 568 89 6 7— 20 
Budapeſt desgl. 449 787 | 339 | 25 | 296 80 
Chriftiania - 134 000 74 3 62 12 
Dublin. . ß 353 082 219 Q 224 38 

RR ee ee 262 733 136 a 113 20 
Graz bis 21. Januar . . 105 274 . 4 69 : 
Kopenhagen bis 24. Januar. | 300000 | 217 5 | 146 37 
Krakau bis 21. Sanuar 74 084 28 2 51 8 
Lemberg desgl. : 120 127 : 3 82 

na 599 738 397 243 54 
Sa 4282 921 | 2715 . [1816 | 394 
Lyon bis 14. Sanuar . 401 930 153 6 | 161 9 
a ON 268 000 e 7 139 49 

EISEN es. 3260 945 | 1129 85 11153 157 

Petersburg bis 20. Januar. 998016 | 606 | 24 | 558 | 19 
Brag u. Vororte. . . . .| 295857 ; 11 | 211 51 
Nom bis 31. Dezember 1887 373 356 246 14 | 218 57 
Stockholm bis 21. Sanuar . 216 807 137 — 97 
SUEA Re ne eu as Tel ie 156 042 pl r 123 31 
Denedig bi 21. Sanuar . 148 380 32 9=| 103 26 
Warſchaͤu desgl. 2; 439174 | 270. | 19 | 188 45 
tensneaulese., te. 800 836 555 39 397 3 

11 Vororte Wiens desgal... . 405 396_| 9] | 172 : 

Aus Berliner Kranfenhänfern gemeld. Erkrankng. 
(Königliche Charite, Städtisches Krankenhaus im Friedrichshain, 
St. Hedwigs - Krantenhaus, Bethanien, Städtiſches Krankenhaus zu 
Moabit, Clijabeth - Krankenhaus, Lazarus - Krankenhaus, Auguita- 

Hospital, Jüdiſches Krankenhaus) 
für die Woche vom 22, bi8 28, Januar 1888. 

| | 

2202 * 1 Se, Tode — — 

— = EN Se: rech; 
— .8urchau 35] & 
—5——3 3 ———— 
sss=|s2| 63 
> =| 5: — ao 2.2198 ur SFr ern 

Eee ES 
ET 2 |= |25 3381555 22258 
5» @) &| Sat-r|) 3125 

24,4 Bao, — = 1:04: 6 
Se vn a 3— = 
Dee a lan ee day N... |:32104 
ae are oo [140 10 
Be ee no || 5 
331 ER Leo 19| 4 
Be IR ee? s6| 2 
a ES CE 38| 1 
SSR Erle vor 95 | 74| 5 
I | N Te Ne a ee Pe er 
Sa a a EEE 45| 4 
ER 7 25| 15 
2116 20 45 13 11 1 1336 | 59 
ee ee — 
DO 1 Io a A a BT a a 2 a ed 
8 1a clan | Flianlıs) 9 |. 623| 27 
310 16 62715 18 5 | 101 39 59 R 296 s 
371 z 5 8 1 = 38 14 5 130 3 

DIE 1 |. 1655| 5 
N a DE Le 58| 2 
A ea Een are Mer A ee a I 
36,1 Pe 3|: 8 561: 1 
el a. a na 1. 11 108] 2 
zeit oda). 8| 6 14) me 1197 | 10 
21 Or EIER 8 ssl 2 

PSP nwuer  D — = 

Aus dentich. Stadt: u. Landbez. gemeld. Erfrantug. 
laut Peittheilung der Königlichen Sanitäts-gommilfion zu Berlin, 
des ftatiftiichen Amtes der Stadt Breslau, des Aerzte-Vereind zu 
Frankfurt a. O. des Medizin.-Inipektorats zu Hamburg, des Vereins 
für öffentliche Gejunpheitspflege zu Nitenberg, der betreff. Königl. 
Reg.Medizinalräthe und Fürſtlich Reuß'ſchen Bhyitkats - Bezirksärzte, 

— Lebensalter — IE 

Krantheitsformen [s43| Per Aufgenommenen 25 aaa Sale 

der esE = — Bezirk — 
Sa: Eiuelselgeigelssiee 5 angabe & | 8 183 = 

Aufgenommenen NVOEZEE ba" BÜRGER REF 5* ala 8 
o O|INO Ss los oldoie 7 — a De} 

a a RR OS & 

Maiern und Röthen . . - Bee | — Stadt Berlin. . 2.—28.Sar. | 31| 70 | 35%) 7 
SONED 0 2 wine > 6|-| 1) A I B:Bresfatee desgl. 2 3, 13:0 53401 

Diphtherie und Eroup. . .| 29| 2/10| 8| 8| 1|-| 7 » Fanftnta. ©. . .|16.-31.S8un. |] —| 6| 2| 9 — 
Unterleibstyphuß . » -» - - 2a 2) 15 6 | 5 „ Hamburg u. Bororte |22.—8.Saı. | 141 | 1389| 14 | 47 | — 
Brechdurchfall inkl. Ruhr und „ Nürnberg... - desgl. J————— 
Cholera nostras.. I — —— lee 4 NRegierungg- Bezirk 

Kindbettfieber . » .» » - al || > el achen . desgl. 2| & 7 AT 
Mechielfieber . . . - le — DE) oe © Deögl. 2| — 1 A— 
Sie „Su SE 1 1 wet Düffeldorf) . Desgl. 16 | 31| 37| 90 | 10 
Syphilis inkl. Gonorrhöe te. 5. 2 Ciiurieen» Desgl. 8, | gl ala — 
Qungenichwindfuht -. - . -| 60]|-| 1/1 -| %| 3) — | 24 Hildesheim desgl. 2| 206 | '8| 106 | — 
Andere Erkrankungen der ei Königsberg . - deögl. 6| 68 7\| 2| 4 

Athmungs-Organe 9 | 2| 2) 48| 89 14 Mirienwerder . desgl. a | 
Afuter Darmfatarıh. . . . 5 az 21. Miünfter . desgl. ee er 
Säuferwahnftun und chroni- Schleswig desgl. 57) 120| 87 2834| 9 
een... Hl -|1= |} 4| 7) |< Stettin. . . deögl. 4! 5| 28| 40| — 

Akuter Gelenkrheumatismus Aa eis Stralfund. . dessl. a 2 
Andere rheumat. Krankheiten 7I-|1-—-|- 18 36| 3| — RILEENE Se SER deögl. 3 set! Sort 
DVerlebungeit. 91 -|11| 6| 38) 4| 3| 6 IDIERDIDEH Een ee. Desgl. 2362851 5 64. 2670 = 
Affe übrigen Krankheiten. . | 4841 36 | 8 | 8 1222 1180| 301 51 Irſtl Reuß ſcher Phyfit.-Bez. 

Summe 3 42 1115 en A | a a | "ae 
Geſammtbeſt. war am 21. Jan. 1888 4216 u. bleibt am 28. Jan. 1888 4238. Burgf . ee c a R 

MWitterungs-Nachweis für die Woche vom 22, bis 28. Januar 1888. 
Nach Beobachtungen der Iandwirthichaftlichen Hochſchule in Berlin und der meteorologiihen Gentralitation in München, 

TemperaturinC]|  Luftorud in mm?) Relat. Feuchtigkeit d.Luft?) or Kor 
‘ 5 f = F er De —* Beobachtungs- | Beobachtungs 2 2 we = = 2 a = Stiever- | berricbende windftarke 

a mo et = . Re en 2 

5 Z 5 = Sl = mm 
22. Sanuar 3,4 ll 749,6 747,4 147,3 89 96 100 4,3 1 

23. — 43 1,2 754,3 757,1 760,1 96 95 92 1,2 2 

\ 24, " 6,4 32 760,7 759,6 761,1 95 89 97 0,8 2 

Berlin 25. — 5,9 42 761,5 757,6 756,2 97 92 89 2,4 3 

5 26. 5 5,4 10 749,7 744,6 ERS) 80 87 9L 61 3 

27. * 3,0 —11 749,2 191,3 148,7 87 82 92 0,1 3 

28. — —0,4 —2,4 742,0 742,0 744,9 92 92 96 0,6 2 

22. Sanuar 4,2 —1,2 712,8 710,8 711,4 91 83 91 2,9 W 3,4 

23. " 4,2 ahaf 716,5 719,0 122,7 91 87 87 6,0 IM 4,1 

: 24. " 6,5 2,6 125,7 726,0 125,7 90 69 74 0,3 W 21 

Münden | „ sa | 06 | 754 | 739 | 30 | © 44 57 z W 2,0 
%. 90 | -09 | 7141 | 7128 | 7109 | 66 55 70 = w 1,3 
21. — 2,4 —1,4 712,6 713,6 713,6 82 92 84 4,5 W 4,5 

28. — — —5,4 699,9 703,7 704,4 60 66 85 1,3 W 44 

1) Wegen etwaiger an Pocken, Flecktyphus, Cholera (asiatica) 
auf der eriten Seite. — ?) Die Beobachtungen des 
Mittags, 8 Uhr Abends (in Berlin jeit dem 1. Sanuar d. S. um 7, 2 und 9 Uhr). — 3) Einichl. Ruhr. — 

Diphtherie. — 5) Deögl. 75 Fälle von Mumps. 

und Reit worgefommenen Todesfälle bezw. Erkrankungen vergl. den Tert 

Luftoruds und der relativen Feuchtigkeit der Luft erfolgen um s Uber Morgens, 2 Uhr 
#) Außerdem 5 Fälle von Scharlach— 



33 (14), Utrecht 27 (5), Baltimore 25 (16), News 

York 22 (10) Todesfälle. 

Scharlach: Berlin 20 (Vormonat 47), Moskau 
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39 (38), Bofton 63 (25), Brooklyn 25 (29), New: | 

York 55 (44), Todesfälle. In Kottbus wurden fünf 

Todesfälle gegen 19 im Vormonat gemeldet. 

Diphtherie und Group: Berlin 140 (Bor: 

monat 154), Breslau 64 (64), Königsberg 20 (9), 

Magdeburg 23 (17), Osnabrück 20 (5), München 

26 (18), Nürnberg 29 (26), Dresden 30 (45), Leipzig 

21 (10), Hamburg 33 (23), Saragofja 39, Moskau 

42 (35), Baltimore 39 (53), Bofton 55 (31), Brooklyn 

185 (149), Chicago 165 (164), Cincinnati 33 (28), 

Minneapolis 30, Montreal 112 (82), New -Drleans 

31 (38), New-York 279 (225), San Franzisfo 29 (25), 

St. Louis 167 (133) Todesfälle. 

Keuchhuſten: Kairo 28 (Vormonat 21) Todesfälle, 

Akute Darmkrankheiten: Berlin 85 (Bor- 
monat 125), Breslau 34 (59), München 50 (56), 

Hamburg 165 (195), Liſſabon 30 (35), Bombay 75 (90), 

Madras 105 (86), Alerandrien 150 (161), Kairo 365 
(422), Chicago 46 (63), New-Orleans 35 (47), New— 

York 64 (141), San Franzisko 35 (49), St. Louis 

52 (66) Todesfälle. 

Unter den deutfchen Orten hatten im Bericht3- 

monat verhältnigmäßig die höchſte Geſammt— 

fterblichfeit (nämlich über 35,0 auf 1000 Ein— 

wohner und aufs Sahr berechnet): Ehrenfeld (35,4), 

Amberg (37,8), Oppeln (40,1), Xudwigshafen (40,8), 

Paderborn (64,7). Ludwigshafen zeigte ſchon im 

Vormonate eine Über die angegebene Grenze hinaus— 

gehende Sterblichkeit; in Chrenfeld und Paderborn 

betrug diejelbe zwiſchen 25,1 und 30,0, in Oppeln 

24,8, in Amberg jogar nur 23,0. Das Sterblichkeits- 

marimum hatte ji) im Vormonat auf 43,3 9% (gegen 

64,7 im Berichtsmonat) belaufen. 

Während des fünfjährigen Durchſchnitts 1881 bis 

1855 jtavben in Ludwigshafen 25,3 auf je 1000 

Einwohner; für die übrigen der genannten Orte 

liegen die bezüglichen Durchſchnittsziffern noch nicht 

vor. — Don den im Vormonat durch eine ver— 

gleichöweife höchſte Sterblichkeit hervorragenden 

Drten, welche bisher nicht erwähnt find, hatten im 

Dezember Beuthen 25,6 und Lindenau 25,0 %o 
Todesfälle aufzuweifen. 

Bon den oben befonders hervorgehobenen Orten 
hatte Ehrenfeld mit 365 Todesfällen auf je 1000 

Lebendgeborene eine verhältnigmäßig hohe Säuglings- 

jterblichfeit; in Ludwigshafen betrug letztere weniger 

al3 ein Drittel, in Amberg ein Viertel, in Oppeln 

weniger al3 ein Viertel und in Paderborn weniger 
als ein Fünftel der Lebendgeborenen. Die aus diefen 

Drten gemeldeten Todesurjachen anlangend, wurden 

häufigere Sterbefälle durch Mafern in Paderborn (8) 

und Ludwigshafen (10), durch Scharlach in Ludwigs— 
hafen (14), durch Diphtherie und Group in Amberg (9), 

durch Lungenſchwindſucht in Oppeln (7), Paderborn 

9— 
(10), durch akute Erkrankungen der Athmungsorgane 

in Ehrenfeld (11), Ludwigshafen (13), Paderborn (22) 

herbeigeführt. 

Eine beträchtliche, nämlich auf mehr als ein Drittel 

der Lebendgeborenen ſich belaufende Sänglingsiterb- 

lichkeit ergiebt fich, außer für Ehrenfeld, noch für 
Schweidnit (352 auf je 1000 Lebendgeborene), Ham— 

burg (361), Glogau (366) und Dttenjen (390). Die 

Geſammtſterblichkeit betrug in Schwetdni und Ham— 

burg über 30,0, in Glogau 27,6, in Dttenjen 25,0 Yo. 

Einer geringeren Geſammtſterblichkeit, als 

15,0 auf je 1000 Einwohner und auf's Jahr be= 
rechnet, erfreuten fich während des Berichtsmonats 

Kiel (14,6), Minden (14,0), Magdeburg (13,9), 

Eiſenach (13,7), Eisleben (13,6), Schwerin (13,5), 
Celle (12,1), Cöthen (9,4). Von diejfen Orten hatten 

Minden, Schwerin und Cöthen ſchon im Vormonat 
eine geringere Sterblichkeit, als 15,0%0; elle, Kiel, 
Eiſenach wiejen wenigjtens unter 20,0, Eisleben und 

Magdeburg bis zu 22,3% Todesfälle auf. Im fünf- 
jährigen Durchſchnitt 1881 bis 1885, ſoweit derjelbe 
vorliegt, ftarben in Eiſenach 20,4, Minden 20,6, 

Gelle 21,1, Schwerin 21,6, Kiel 22,9, Magdeburg 
26,4, Eisleben 30,7% Perſonen. — Bon den im 

Vormonat dureh eine verhältnigmähig geringe Sterb— 
Yichkeit ausgezeichneten Orten, welche bisher nicht 

genannt find, verloren im Dezember Bielefeld, Merje- 

burg, Kaiferslautern, Leipzig, Neudnik, Heilbronn 

zwiſchen 15,0 und 20,0, Gleiwitz, Naumburg, Siegen, 

Spandau, Wejel, Mainz, Zerbſt zwiſchen 20,1 und 

25,0, Stargard 25,4, Speyer 27,0% Perjonen durch 
den Tod. 

Unter den Orten mit weniger al3 15,0% Sterb- 
lichkeit blieb die Säuglingsſterblichkeit in Celle, Minden, 

Schwerin, Eiſenach, Cöthen unter einem Zehntel, in 
Eisleben, Kiel, Magdeburg unter einem Giebentel 
der Lebendgeborenen. Außerdem gab es eine Sterb- 
lichfeit der Säuglinge bis zu 100%. in Schöneberg 
bei Berlin (Gefammtjterblichfeit 15,8), Bielefeld (16,2), 
Göttingen (24,5), Hildesheim (20,5), Lüdenſcheid 

(23,5), Memel (18,9), Nordhaufen (16,7), Ratibor 

(24,1), Stolp (18,0), Trier (20,6), Wandsbek (16,4), 
Heidelberg (17,7), Roſtock (17,4), Greiz (21,3). Weniger 

als ein Siebentel der Lebendgeborenen ftarb in 42, 
weniger als ein Fünftel derjelben in 72 Orten. Die 
Gejammtjterblichfeit betrug in 3 diefer Orte bis zu 
15,0, in 45 zwijchen 15,1 und 20,0, in 47 zwiſchen 20,1 

und 25,0, in 17 zwijchen 25,1 und 30,0, in 2 über 
30,0%/o0. 

Sm Ganzen jcheint fich der Gejundheitszujtand 

im Berichtsmonat um ein Geringes fchlechter, als - 
| im Bormonat, gejtaltet zu haben. Eine Sterblichkeit 
von mehr als 35,0% war in 5 Orten gegen 3 im 

November, eine jolche von weniger al3 15,0% in 

8 Drten gegen 15 zu verzeichnen. Mehr Säuglinge 
als 333,35 auf je 1000 Lebendgeborene ſtarben, wie 

im Vormonat, in 5 Orten, weniger als 200,0 in 
133 gegen 144. 



Cholera-Nachrichten. — Stalien. Eine Mit- 
theilung vom 23. Sanuar meldet, daß in dem 2144 

Einwohner zählenden Drte Caſalvecchio, Provinz 
Capitanata, Bezirk San Severo, vereinzelte Fälle 
von Cholera feitgejtellt worden ſeien. 

Pocken in Mailand, 

In Mailand find in den beiden Zahren 1856 und 
1887 zujfammen 3274 Perjonen an den Boden er- 

krankt, von denen 644 oder 19,7 Prozent der Krankheit 

erlegen find. 
Auf das Sahr 1886 entfallen 1150 Erfranfte und 

202 Geftorbene, auf das Jahr 1837 2124 Erkranfte 

und 442 Gejtorbene. Su der 23 jährigen Periode 
von 1865 bis 1887 iſt nur im Sahre 1871 eine 
höhere Zahl von Vodenerfranfungen und -Todesfällen 
zu verzeichnen gewejen al3 im Sahre 1887 (vergl. 
Veröffentl. 1857 ©. 675). 

Die Vertheilung der Fälle auf die einzelnen Mo— 
nate der Sahre 1886 und 1887 ift in der nachſtehenden 

Tabelle erſichtlich gemacht. Diejelbe läßt erkennen, 

daß auch gegen Ende 1887 die Epidemie noch nicht 

erlofchen war. 

Sn Mailand find an den 
" Boden 

unakr 1886 |.u.1881 
erfranft | geitorh. | erkrankt | geitorb. 

Januar 15 — 150 38 
Februar 15 1 169 41 
März. 48 5:1 :242 43 
April . 42 ms, 38 
Mai 59 7 174 40 
Juni 109 J 
SU. 188 29 176 32 
Auguſt 131 ZU 108 18 
September 89 13 128 24 
Dftober 971 24 206 50 
November 172 41 238 50 
Dezember = 185 33 | 184 29 

Summa | 1150 | 202 | 2124 | 442 

Statiftif des Sanitätsweſens der im 
Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder 

für das Jahr 1884, 
(Band XIII Heft 3 der „Oeſterreichiſchen Statiftif”, heraus» 
gegeben von der k.k. ſtatiſt Central-Kommiſſion. Wien 1887.) 

Die öſterreichiſche Medizinalſtatiſtik erſtreckt ſich 

auf die in den Heilanſtalten behandelten Krankheits— 

formen, auf die Inſaſſen der Findelanſtalten, Taub— 

ſtummen- und Blindeninſtitute, ferner auf die außer— 

halb derartiger Anſtalten befindlichen gebrechlichen 
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Perſonen, auf die Kurorte, Waiſenhäuſer, Kinder: - 

bewahranjtalten, Arbeit3- und VBerjorgungs-Anftalten 
und die Armen-Inftitute. Gin weiterer Abſchnitt it 

den Zodesarten der im Berichtsjahre Verſtorbenen 
gewidmet, außerdem it die Statiſtik des Sanitäts- 

perjonal3 und die Smpfitatijtit in den Kreis der 

Beſprechungen gezogen. 
Die Morbiditätsitatijtif der öfterreichiichen all- 

gemeinen Kranfenanftalten umfaßt 171 öffent- 

lihe Kranfenhäufer mit 20678 Betten, und 366 

Privatkrankfenanftalten mit 10 172 Betten, von denen 

jedoch im Jahre 1854 nur 170 bezw. 361 Anftalten 

die häufigiten und wichtigjten Kranfheitsformen der 

aus der Behandlung in Abgang gekommenen PBerjonen 

nachgewiejen haben. In diejen 531 Spitälern waren 

unter insgejammt 255 613 in Abgang gekommenen 

Krankheiten folgende am häufigsten gewejen: 

23 934 Fälle von Syphilis = 9,36% des Gefammt- 

17 557 Berlegungen — 6,88%,  [abgangs, 

17 337 Fälle von Tuberkuloje = 6,78 %%, 

12 624 „ afutem und chronifhem Rheuma— 

tismus —=4,94%,. 

Don weiteren bemerfenswerthen Krankheitsformen 

ind verzeichnet: 

5108 Fälle von Typhus 

n 

2% aller Fälle 

4160 „5 „ Blattern — 1,6 Ye) 

ZI, Wechlelfieber =], Ale nn 

1668 „ „chron. Alkoholismus — 0,65% „ m 
1228 „  „ PDiphtherieu. Eroup= 0,45% „ m 

455 Selbjtmordverjuche 

sm. 

Pocken waren am häufigiten in Böhmen behandelt; 

in den Kranfenhäufern Böhmens kamen allein 1419 

Pockenkranke in Abgang, davon 218 dur) Tod; 

Galizien hatte 407 (121), Niederöfterreich) 394 (68), 

Tirol 368 (39), Trieft 811 (173) Pockenkranke (bezw. 

Pockentodesfälle). Ehe man aus diefen Zahlen Rück— 

ſchlüſſe auf die Verbreitung der Boden in der Be— 

völferung zieht, muß man beachten, daß je ein im 

den Kranfenanftalten behandelter Kranker in Nieder— 

öfterreich auf 31 Einwohner, in Triejt 1 auf 15, in 

Tirol 1 auf 71, in Böhmen 1 auf 93, in Galizien 

erſt 1 auf 133 Einwohner entfällt. 

Syphilis war relativ am häufigjten (betraf 
23,47%, aller Fälle) in den Krankenhäuſern der Bus 

fowina, auch in Galizien, Dalmatien und Sitrien 

waren die venerifchen und ſyphilitiſchen Krankheiten 

beſonders ſtark (über 15 bezw. 15% der Fälle) ver- 

breitet. Tuberkulose Fam relativ oft in den Kranfen- 

häufern Nieder-Oeſterreichs und Triejt3 vor, dem 

nächit in denen von Mähren, Dalmatien und Böhmen. 

Die Tuberkfulofe war die am häufigiten zum 

Tode führende Krankheit, denn 46,09% der aus den 

Kranfenanftalten in Abgang gekommenen Fälle von 

Tuberkuloſe endeten letal; Blattern hatten eine Mor: 

talität von 17,09 %, Lungenentzündung von 24,23 %o, 

Diphtherie und Croup von 31,35%, Typhus nur 

von 1,64%. Im Ganzen endeten von den 255 613 

in Abgang gekommenen Krankheitsfällen 27277 

tödtlich, die Sterblichkeit in den allgemeinen Kranken— 

bäufern belief ſich alfo auf 10,67%. Gegenüber 

dem Durchſchnitt der vorhergegangenen zehn Jahre 

hat fie bei den öffentlichen Anjtalten um 1,1, bei 

den Privatanjtalten um 0,3 %% abgenommen. 

Die Zahl der Srrenanjtalten in den djter: 

reichiſchen Ländern belief ſich auf 20 öffentliche und 

5 PBrivatanftalten, welche zufammen 11448 Irre be- 

herbergten. Die Zahl der in den Srrenanftalten be— 

— 0,18%, 



handelten Srrfinnigen hat fich gegen die Vorjahre 

beträchtlich erhöht, in ganz Defterreich Tam auf je 

1920 Einwohner 1 in einer Srrenanftalt Verpflegter; 

dennoch ergab fich, daß dem vorhandenen Bedürf— 

niffe gegenüber die Zahl der Srrenanftalten unge— 

nügend ift. Bon 100 Srrfinnigen befanden ſich nur 

26 in einer Srren-Anftalt, auf 3,6 Irrſinnige kam 

ein Bett in einer folchen Anftalt. Unter den 

nahweisbaren Erkranfungsurfachen jpielten exbliche 

Anlage und Trunkſucht die Hauptrolle, von 7485 

Geiftesfranheiten, deren Urſache befannt war, wurden 

1653 auf exbliche Anlage, 1122 auf Trunkſucht zu— 

rückgeführt. 

Die Zahl der öffentlichen Gebäranſtalten 

belief ſich in den im Reichsrathe vertretenen Ländern 

auf 18 mit 1520 Betten, die Zahl der Findel— 

anjtalten auf 7, nachdem von den früher beitan- 

denen Anftalten 6 aufgelöft find und nur mehr Find» 

linge aus der Zeit vor ihrer Auflöfung beherbergen. 

Aus den die Sterblihfeitsftatijtif betreffen- 

den Tabellen ergiebt fih, daß im Jahre 1854 durch— 

ſchnittlich 3117 Verſtorbene und Todtgeborene auf | 

je 100 000 Einwohner der öfterreihiichen Länder 

entfielen. Die autonomen Gtädte wiejen, wie alle 

größeren Drte, im Allgemeinen eine größere Mor— 

talität auf als die ländlichen Bezirke, ſchon aus dem 

Grunde, weil in den Städten zumeiſt fi) Kranken— 

häuſer befinden, in welchen neben den einheimijchen 

auch viele fremde Kranke Aufnahme finden. Laibach, 

Krafau, Prag hatten von den autonomen Städten 

die höchſte Sterblichkeitsziffer, während 3. B. Wien 

und Sunsbrud unter dem Durchſchnitt blieben. 

Die Zahl der Todtgeburten belief ſich auf 
117 unter je 100 000 Einwohnern, an angeborener 

Lebensſchwäche ftarben unter der gleichen Ein— 

wohnerzahl 406 Kinder des erjten Lebensjahres. 

Die Infektionskrankheiten verurfachten in ganz 

Dejterreih 175 unter je 1000 Gterbefällen, die 

meilten in der Bukowina und Galizien, die wenig- 

jten in Nieder und Dber-Dejterreich. Die meijten 

Opfer hat von den Infektionskrankheiten die Diph— 

therie (einſchl. Group) gefordert, namentlich in 

der Bulowina, in Görz-Gradisfa, in Sftrien und 
Dalmatien, im Ganzen jtarben vou je 100 000 Ein— 

wohnern 130 an Diphtherie und Group. Demmächit 

wüthete dev Keuchhuſten befonders heftig, ihm er— 

lagen in Galizien und der Bukowina, auch in Schleſien 

mehr Perſonen als ſelbſt der Diphtherie, im Ganzen 
126 Perſonen unter 100 000 Bewohnern. 

Den Blattern erlagen im Jahre 1884 im Ganzen 
11521 Perſonen, oder 53 Individuen don je 100 000 

Einwohnern”). Im Vergleich mit den Vorjahren 1882 

und 1853 war dies Reſultat ein günftiges zu nennen. 
Vorzugsweie von den Blattern beimgefucht war 
Zriejt mit Gebiet, Tirol, Galizien, Böhmen, Kärnten 
und Krain. Auch der Typhus iſt feltener als 

*) Die Verhältnißzahlen find nad) der Civil bevölferun 
vom 31. Dezember 1880 im Berichte berechnet ; 
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Todesart aufgeführt als in den Vorjahren; außer in 
Galizien und in der Bukowina hat er fi während 

des Sahres 1884 nirgends epidemijch gezeigt. 
Die entzündlihen Krankheiten der Ath- 

mungsorgane fpielen in Dejterreich eine hervor: 

tragende Rolle. Es jtarben daran im Berihtsjahre 
66233 Perſonen oder 301 don je 100000 Ein— 

wohnen, und zwar ſchwankte dies Gterblichfeits- 

verhältniß zwiſchen 194 in Krain und 495 in Trieſt 
jammt Gebiet. Wie hier nimmt auch bezüglich der 

- Sterbefälle an der Lungenſchwindſucht von den 

im Reichsrathe vertretenen Königreihen und Ländern 

Trieſt mit Gebiet die höchſte Stelle ein. Während 
in ganz Defterreich 403 Sterbefälle an Lungen- 
ſchwindſucht auf 100,000 Einwohner entfielen, be= 

trug diefe Verhältnißzahl im Xriejtiner Gebiet 500, 
in Dalmatien dagegen nur 238. 

Die Wuthfranfheit forderte im Berichtsjahre 

so Dpfer (im Vorjahre 102), die meilten in Galizien 

(21), demnächſt gleich viele in Nieder-Defterreich, 
Böhmen und Mähren (je 14). | 

Die Ziffer der Selbitmorde, welche nad) lang— 

jährigen, jtetigen Anfteigen im Sahre 1881 nicht 

‚ unbedeutend abgenommen hatte, wächlt jeither wieder 

von Sahr zu Jahr. Sm Berichtsjahre endeten 3783 

Perſonen durch Gelbjtmord (im Vorjahre 3588), 
das find 16 Selbjtmorde auf je 100 000 Einwohner. 

demnächſt auf 

Die höchſten abjoluten Zahlen fielen auf Böhmen, 

Jtieder = Defterreih, Galizien und 

Mähren. Mord und Todtſchlag, welche an der 

: Sterblichkeit einen jehr viel geringeren Antheil Haben 

als die Selbjtmorde, bedingten 678 Todesfälle, die 

häufigſten in Galizien und Böhmen. 
Die Statijtif de8 Sanitätsperfonals in den 

‚ öfterreichiichen Landen ergiebt ſeit 1876 eine nicht 
unbeträdhtliche Abnahme der Aerzte. Nach der für 

die betreffenden Jahre berechneten Givilbevölferung 

famen im Sahre 1876 auf 100000 Bewohner 20,5 

Doktoren der Medizin, 14,9 Wundärzte, jomit 35,4 

Aerzte überhaupt, im Sahre 1884 dagegen 21,8 

‚ Doktoren der Medizin, 9,5 Wundärzte, jomit nur 
31,7. Aerzte überhaupt. Von den im Jahre 1884 

vorhandenen Doktoren der Medizin waren 2813 an— 
geſtellte (darunter 867 vom Staate) und 2162 un— 

: angejtellte. 

vom Vorjahre verbliebene. 

wanderung in Abgang kamen. 

Die Impfausweiſe des Jahres 1884 weiſen 

946 051 impfpflichtige Perſonen nach, darunter 153307 

Im Laufe des Jahres 

wurden 685 996 Perſonen oder 72,5% der Impf— 

pflichtigen geimpft, während 160087 ungeimpft 

blieben und 99968 in Folge von Tod oder Aus— 
Ä Ein guter Erfolg 

der Smpfung wurde bei 622738, d. i. 90,8% der 

‚ Geimpften, konſtatirt. Zwiſchen den einzelnen Ländern 

beſteht ein großer Unterfchied im Verhältniß der 

Geimpften zu den Impfpflichtigen, und zwar ijt es 
ſchon jeit Jahren eine auffallende Thatjache, daß die 
Zahl der ungeimpft verbliebenen Berfonen in den 

ey 

lt m nn tt iin 



laviſchen Ländern bedeutend geringer tjt al3 in den 
eutſchen Ländern, vor Allem in Trieſt und Gebiet. 

Impfrenitente waren am meijten in Galizien, Salz: 

urg und Schlefien, im Ganzen belief jich deren 

ahl auf 13,6 % der ungeimpft verbliebenen Perſonen. 
Die Zahl der öffentlichen und privaten Impf— 

Inſtitute in den öfterreichiichen Ländern belief ich 
auf 14. Aus denjelben find im Berichtsjahre 7789 

imprägnixte Lanzetten und 18484 gefüllte Phiolen 
abgegeben; vevaceinirt wurden in diejen Inſtituten 
10427 Perjonen. 

Beitweilige Maßregeln gegen Holkskrankheiten. 

(RU. Nr. 27 vom 31. Januar 1888.) 
Defterreih-Ungarn. Das Königlich ungarische 

Minifterium für Aderbau, Induſtrie und Handel hat 
mit Verfügung vom 15. Sanuar 1888 die feiner Zeit 
gegen Provenienzen aus Stalien angeoroneten Duaran- 
täne-Mabregeln ſämmtlich aufgehoben. — 

— Großbritannien. Cypern. Zufolge Verfügung 
der Lofalvegierung der Inſel Cypern find Die jeiner Zeit 
gegen Provenienzen aus Sizilien und Malta verhängten 
Duarantänemaßregeln (Beröffentl. 1887 ©. 529 und 542) 
nunmehr aufgehoben und durd) eine ärztliche Unterſuchung 
erjeßt worden. — 
Rußland. AZufolge einer Anordnung des General 
Gouverneurs von Odeſſa find auf den Feitlande Stalien 
nunmehr alle Quarantäne-Maßregeln für Diejenigen 
Schiffe aufgehoben worden, weldhe die Häfen Des 
italieniſchen Feftlandes und die Inſeln Sardinien und 
Gizilien nad) dem 30. Dezember (alten Stils) 1837 ver- 
laſſen haben. 

Chierfeuden. 

Deutſches Neid. Die Verbreitung der Lungen: 
feuche während des Jahres 1886, 

Der Sahresbericht des Kaiſ. Gefundheitsamts über Die 
Berbreitung von Thierfeuchen im Deutjchen Reich für das 
Jahr 1886 enthält in der ihm beigegebenen Tafel VI. 
eine kartographiſche Daritellung der Verbreitung Der 
Lungenſeuche. Diejer Darſtellung ift das Verhältniß der 
Zahl der erkrankten Thiere zu je 10000 ©tüd des Ge— 
jammtbeitandes nad) der Zählung vom 10. Sanuar 1883 
zu Grunde gelegt. Danad) hat fi) die Seuche nur in 
einem verhältnigmäßig Kleinen Theile des Reiches gezeigt; 
der Haupt-Geuchenbezirk befand ſich im mittleren Deutſch— 
land und umfaßte im Wejentlichen Theile der preußiſchen 
Regierungsbezirke Magdeburg, Merjeburg, Erfurt, Han- 
nover, Hildesheim, Lüneburg, der Herzogthümer Braun- 
—— und Anhalt, ſowie des Fürſtenthums Lippe, zu— 
ammen 25 Kreije ꝛc. .Er liegt meijt im Tieflande nörd- 
lich und öftlid) vom Harz, zwiſchen der Elbe bezw. Saale 
und der Weſer bezw. Leine, fowie weſtlich von der 
Weſer noh im lippe'ſchen Verwaltungsamtsbezirt Brafe. 
Gegen Norden eritrect ſich diejes Gebiet etwa bis an die 
Ohra und Aller, gegen Süden bis an den Unterlauf der 
Unftrut. Ein anderer größerer Seuchenbezirk lag 1886 
ſüdlich don dem vorigen, nämlich zwiſchen der oberen 
Mulde und oberen Werra, und reicht nördlich bis gegen 
die Neſſe und den Unterlauf der Sim, füdlich bis etwa 
an die Orla. Diejes Gebiet umfaßte in der Hauptjache 
Theile des preußiſchen Negierungsbezirtd Erfurt, des 
Königreih8 Sachſen, des Großherzogthums Sachſen— 
Weimar, der Herzogthümer Sachſen-Meiningen, Sachſen— 
Altenburg, Sachſen-Koburg-Gotha, der Fürſtenthümer 
Schwarzburg-Sondershauſen, Schwarzburg-Rudolſtadt und 
Reuß j. L., zuſammen 15 Kreiſe ꝛc. Ferner zog ſich ein 
Seuchenbezirk längs der bayeriſch-böhmiſchen Grenze von 
der Umgegend des Arber bis etwa an den Oberlauf der 
Eger und erreichte die größte Breite in feinem nördlichen 
Theil. Er erſtreckte fi) auf 13 Amtsbezirke von Nieder: 
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bayern, Oberpfalz und Dberfranfen. 

“und 0,51 (Döbeln). 

Von Fleineren 
Seuchenbezirken mit je 4 bezw. 3 Amtsbezirken iſt je einer 
in Mtittelfvanfen und Schwaben zu nennen. Die übrigen 
kleineren Seuchenherde finden ſich zerjtreut in verjchiedenen 
Theilen des Reiche. ine Abhängigkeit der Verſeuchung 
von Hauptverfehröwegen und von Märkten ift zwar aus 
dem Materiale nicht erkennbar, immerhin aber dürfte die 
ftarfe VBerfeuhung an der bayeriſch-böhmiſchen Grenze 
für eine unmittelbare Bedrohung aus Böhmen jprechen. 
Nach den öſterreichiſchen VBeterinärberichten find im Jahre 
1886 in Böhmen 606, in Mähren 798 und in Nieder: 
öſterreich 236 Erfranfungsfälle an Lungenſeuche, und int 
Sahre 1885 deren 802, 870 und 473 amtlich genteldet 
worden. Die genannten Kronländer erweijen ſich daher 
als ſtark verfeudht. inichleppungen der Lungenſeuche 
aus dieſen konnten theils durch den Grenzverkehr mit 
Vieh in Bayern, theild durch Schmuggel ftattfinden. 
Auf Einfchleppungen aus Defterreich-IIngarn werden denn 
auch 6 Seuchenfälle in den bayerifchen Bezirken Wolf: 
ftein, Cham, Kemnath und Ajchaffenburg zurücdgeführt, 
obgleich die Einfuhr von Rindvieh aus Deiterreih-Ungarn 
damals befehränft war. A Einjchleppungen fanden ver- 
muthlich aus den Niederlanden ftatt. Auch Verjchleppun- 
gen aus einem Bundesftaat in einen anderen werden er- 
wähnt, was bei einem einheitlichen Wirthichafts- und 
Berfehrögebiete, wie ſolches das Deutjche Reich bildet, ers 
klärlich iſt. Abgeſehen hiervon waren in 55 Fällen Die 
Thiere bereits erfranft over angejtedt, als fie in den Be— 
fit des betreffenden Eigenthümers gelangten. Auf Unter: 
lafjung oder mangelhafte Ausführung der polizeilicy an- 
geordneten Sperrmaßregeln find Ausbrüde in 3 Kreifen, 
auf unterlafjene oder mangelhafte Desinfektion ein Aus- 
brudy) zurücdgeführt. Troß der vorſchriftsmäßigen Aus- 
führung der Operrmaßregeln fand dennoch eine Berbrei- 
tung der Seuche in 12 Fällen ftatt. Gpeziell durd) 
thierärztlihe Beauffichtigungen find feitgeftellt worden 
59 und einige Seuchenfälle in Schlachthäuſern, 4 auf 
Abdeckereien und 5 bei der polizeilicy angeordneten Unter- 
ſuchung aller gefährdeten Thiere. 

Was die Zahl der Erkrankungsfälle betrifft, ſo find 
deren 1778 amtlic) angezeigt worden. Der Verluft an 
Rindvieh betrug 2699 Stüd, davon gefallen 42, auf po— 
lizeiliche Anordnung getödtet 2002, auf Beranlafjung des 
Beſitzers getödtet 655. Die höchſten Erfranfungsziffern 
weiſen auf die preußifchen Negierungsbezirfe Magdeburg 
693) und Merfeburg (199), der bayerijche Regierungs— 
bezirf Oberpfalz und das Herzogthum Braunjchweig (je 
172); von den verfeuchten Kreijen 2c.: Neuhaldensleben 
(288), Wolmirſtedt (187), Wolfenbüttel (104), Neuftadt 
a. d. Drla (84), Zwidau (67). Sm Ganzen find 18 
Bundesftaaten und in diefen 49 Negierungs- 2%. oder 
andere größere Verwaltungsbezirke, 114 Streife oder andere 
kleinere Verwaltungsbezirke, 259 Gemeinden oder Guts— 
bezirke, 458 Gehöfte betroffen worden. Die GStüdzahl 
des Nindviehs in den 320 im Laufe des Jahres neu ver- 
feuchten Gehöften betrug 7478. Bon der Seuche blieben 
völlig verfchont die Staaten Baden, Meclenburg-Schwerin, 
Dldenburg, Walded, Schaumburg-Lippe, Bremen, Ham- 
burg, Elfaß-Lothringen. Bon je 10000 Stüd des bei 
der Yählung vom 10. Sanuar 1883 vorhandenen Rind— 
viehs find im ganzen Reich 1,13 Stück an der Lungen: 
ſeuche erkrankt. Die Schwankungen find indeß außer 
ordentlich groß und bewegen fich innerhalb der betroffenen 
Staaten zwifchen 18,95 (Braunſchweig) und 0,08 (Württem— 
berg), innerhalb der betroffenen Negierungs- ıc. Bezirke 
zwiichen 27,94 (Magdeburg) und 0,02 (Oppeln), inner: 
halb der Kreiſe ꝛc. zwiſchen 162,59 (Neuhaldensleben) 

Gefallen und getödtet find im Neid) 
1,67 Stück von je 10000. Von je 100 getödteten Nind- 
viehſtücken find 32,99, d. j. faft '/,; der jümmtlichen ge- 
tödteten, und fpeziell von den 2002 auf polizeiliche An- 
ordnung getödteten Thieren 226 — 11,29 ®,, jeuchenfrei 
befunden worden. Was noch bejonderd die Verhältniſſe 
in dem oben aufgeführten, ſtärkſt betroffenen Seuchen: 
bezivfe (Magdeburg, Merfeburg u. ſ. w.) betrifft, jo find 
dajelbft 1206 Erfranfungsfälle, d. ſ. mehr als aller im 
Keiche vorgefommenen, angezeigt worden. Der Verluſt 
an gefallenem und getödteten Kindvieh betrug Dort 1669 
Stüd, d: f. fast °/, der ſämmtlichen im Reich nachgewie- 
jenen Berlufte an Rindvieh durch Lungenſeuche. In den 



betroffenen 25 Kreifen ꝛc. waren 3,55 %/ Tämmtlicher Ge⸗ 
meinden verſeucht und don je 10000 Stück des vor— 
handenen Rindviehs 35,35 erkrankt und 48,92 gefallen 
oder getötet. 

Ueber Lungenfeuche- Impfungen find 56 Angaben ge: 
madt. Danad) wurden ſolche in 18 zumeift in dem 
ſtärkſt verfeuchten Gebiete gelegenen Kreifen porgenommen. 
Die verichiedenartige Behandlung des Gegenftandes jeitens 
der Berichterftatter läßt Vergleichungen und Schlußfolge— 
rungen über den Nußen diefer Impfung nicht zu. Es 
iſt deshalb für die Zukunft die Annahme eines einheit— 
lichen Muſters für die Mittheilungen über die Lungen— 
jeuche-Qmpfungen angeregt worden. Co viel übrigens 
aus den Angaben erfichtlich ift, find bei 9 Impfungen 
Schädigungen durch zu heftige Impfreaktion erfolgt, und 
dabei 20 Stück Nindvieh gefallen oder getüdtet worden. 
Ferner verlor eine größere, nicht näher bezeichnete Zahl 
von Thieren die Schwanzenden. Nad) 34 Angaben find 
geimpfte Thiere an der Lungenfeuche erfranft. In diejer 
Hinficht lafjen ſich 271 Einzelfälle, jowie eine unbeitimiute 
Zahl anderer Fälle, lebtere in 2 Kreifen, nachweijen. 7 
Angaben zufolge find 116 nicht geimpfte Thiere, welche 
fih unter geimpften Beftänden befunden haben, au 
Lungenſeuche erfranft. 

An Entfhädigungen wurden für 2535 aus Anlaß der 
Bekämpfung der Lungenſeuche auf polizeiliche Anordnung 
getödtete oder nad) dieſer Anordnung gefallene Nindvieh: 
jtüce gewährt: 517055 Mark AO Pf. Auf ein Gtüd 
entfielen jomit 203 Mark 73 Pf. Entihädigungsgeld. 

Deutſches Neich, Verbreitung der Rotzkrankheit 
im Sahre 1886, 

Nach dem im Kaif. Sejundheitsamte bearbeiteten erjten 
Qahreöberichte über die Berbreitung von Thierjeuchen im 
Deutichen eich hat die Rotzkrankheit fih im Sahre 1886 
fast in allen Theilen Deutjchlands, wenn aud in jehr 
verſchiedenem Umfange, gezeigt. Verhältnißmäßig wenig 
betroffen wurden die nördlichen und nordweſtlichen Ge— 
biete. Die öſtlichen Theile des Reichs zeigen im Allge— 
meinen eine ausgedehntere, die weſtlichen dagegen in der 
geringeren Zahl betroffener Kreiſe eine intenſivere Ver— 
breitung der Seuche. 

Die Zahl der im ganzen Reichsgebiete feſtgeſtellten 
Rotzfälle beträgt 1220; dieſelben vertheilen ſich auf 18 
Staaten und in diefen auf 70 Negierungs- und andere 
größere Verwaltungsbezirfe bezw auf 298 Kreife ıc. Ber: 
Ihont geblieben jind die Staaten Didenburg, Sachſen— 
Meiningen, Schwarzburg-NRudolftadt, Schaumburg-Tippe, 
Tübed und Bremen. Der Gejfammtbeftand an Pferden 
in den 554 im Laufe des Jahres neu verfeuchten Gehöften 
betrug 3840. Berhältnigmäßig hohe Erfranfungsziffern 
weijen nad) Die Negierungsbezivfe Marienwerder (126), 
Bromberg (95), Pojen (94), Magdeburg (TI), Königsberg 
(70) und von den betroffenen Kreifen 2c.: Stadt Berlin, 
Gneſen (je 32), Mariendurg i. Hann. (31), Marienburg 
i. Wpr., Prenzlau (je 29), Graudenz (26). Starke räum— 
liche Verbreitung zeigte die Seuche in den Negierungs- ıc. 
Bezirken Poſen (74 Gehöfte in 68 Gemeinden ıc.), 
Marienwerder (61 und 51), Breslau (39 und 33), Brom: 
berg (je 36), und von den verfeuchten Kreifen ꝛc.: 
Apolda (19 und 14), Gneſen (je 11), Gzarnifau (je 10), 
Strasburg i. Wpr., Samter, Deld (je 9 und 9), Marien- 
werder, Wreſchen (je 10 und 8), Berlin (12). Auf ie 
10 000 nad) der Zählung vom 10. Januar 1883 im Reiche 
vorhandene Pferde entfallen 346 erkrankte Die 
Shwanfungen bewegen ſich innerhalb der einzelnen 
Staaten zwiſchen 12,58 (Reuß j. L.) und 1,01 GSaͤchſen— 
Altenburg), innerhalb der Regierungs- ıc Bezirke zwijchen 
12,70 (Hildesheim) und 0,23 (Münfter), innerhalb der 
Kreife 2c. zwiichen 459,77 (Stadt Lage) und 0,70 (Ragnit). 
Der Gejammtverluft an gefallenen und aus Anlaß der 
Befümpfung der Seuche getödteten Pferde beträgt 1524; 
und zwar. ind gefallen 75, auf polizeiliche Anordnung 
getöbtet 1346, auf Veranlafjung des Beſitzers getüdtet 
105 Pferde. Auf je 10000 im Reich vorhandene Pferde 
entfallen durchſchnittlich 4,29 getödtete und gefallene. 
a Da noun getödteten 1346 

5 n 20, ei der i i - 
franf befunden worden. % nt 
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des Innern an die K. Stadtdirektion Stuttgart 

Schafräude. Dom 9. 

chungeu berjelbe wie derjenige des Erlafjes vom 23. Fe- 

des gegenwärtigen Erlaſſes beftehen in folgenden Zuſäßen 
‚und Uenderungen: 

ſtehender“ — in Diff. 7 als 3. Abfab neu zwiichen dem 

eingeführten Schafe fofort in geeigneter Weife feitzuftellen 

. weiteres Exemplar für die. Oberamtsthierärgte bei. . 

— 

Dem Jahresbericht iſt eine Karte (Tafel III.) Bei- 
gegeben, auf welcher dag VBerhältniß der erkrankten zu je 
10000 der bei der Zählung vom 10. Januar 1883 er— 
mittelten Pferde veranfchaulicht iſt; auf derſelben treten 
nachitehende Landftriche als im Laufe des Sahres 1886 
verjeucht gewejen hervor: die Gebiete 1., zwifchen Memel, 
Ale und dem Kuriſchen Haff mit dem Mittelpunkt in 
Labiau; 2., öftlih der Weichjel bis zur Drewenz und 
Pafjarge und von der Reichsgrenze bis zur Danziger 
Bucht; 3., von der Netze, Warthe, Bartſch bis zur Reichs— 
grenze mit den Mittelpunkten in Onefen und riedeberg; 
4. der Dder und Malapane mit den Mlittelpunften in 
BZabrze im SD. und Prenzlau:Gtettin im NW.; 5., der 
oberen Spree und Lauſitzer Neiffe mit Görli und Hoyers- 
werda als Mittelpunfte; 6., zwiichen der Elbe und Saale 
mit dem nördlich der Vereinigung gelegenen Mittelpunkt 
Magdeburg Neuhaldensleben; 7., ver ſchwäbiſch-bayeriſchen 
Hochebene in ſchwacher Verſeuchung. Die übrigen Seuchen— 
herde umfaſſen meiſt nur einen Kreis oder wenige Kreiſe 
uͤnd liegen unregelmäßig zerſtreut weſtlich von den 
vorigen. Meder hier noch dort iſt eine Abhängigkeit der 
Berjeuhung don Verfehrswegen und Märkten befonders 
erkennbar. Beſonderer Beachtung verdient die Thatjache, 
daß der größere Theil der nur wenig betroffenen nörd- 
lien und nordweſtlichen Gebietötheile zu denjenigen 
zählen, für welche die Pferdezucht won bejonderer Bedeu— 
tung ift. Die Seuchenausbrüche in den öftlichen, Land— 
ftrichen find wefentlid) auf den Grenzverfehr und auf die 
fortwährend fi) wiederholenden Ginfchleppungen aus 
Rußland zurücdzuführen. Durch Einjchleppungen über 
haupt, bezw. durch Berfchleppungen don einem deutſchen 
Staat in einen anderen find beitimmt oder wahrſcheinlich 
33 Seuchenausbrüche veranlaßt worden. Hiervon ent- 
fallen allein 20 Seuchenausbrühe auf die aus Rußland 
erfolgten Einjchleppungen. Demnächſt find 7 Fälle auf 
Einfchleppungen aus Belgien zurüdzuführen. Sn weiteren 
106 Fällen waren die Thiere bejtimmt oder wahrscheinlich 
bereit3 angejtect, als fie in den Beſitz des betreffenden 
Eigenthümers kamen. Ä 

An Entihädigung für 1347 auf polizeiliche Anordnung 
getödtete oder nach dieſer Anordnung gefallene Pferde 
find 451 642 Mark 21 Pf. gezahlt. Die durchichnittliche 
Entihädigungsjumme beträgt jomit im Neid für ein 
Pferd 320 Mark 45 Pf. (Vergl. i. Ue. Veröffentl. ©. 6). 
Durch thierärztliche Beauffihtigung find 74 Seuchenfälle 
ermittelt worden, davon 20 auf Pferdemärften und 33 
in Roßſchlächtereien. Als Snfubationsdauer find bei 13 
und einigen Füllen 8 Tage dis 27, Sahre, und in ver- 
jchiedenen anderen Füllen mehrere Sahre angegeben. 
Hebertragungen ver Rotzkrankheit auf Menſchen find 2mal 
gemeldet. Beide Fälle endigten mit Genejung. 

Rußland. An den Kreiſen Lodz und Lask des ruffie 
ſchen Gouvernements Petrikau ift die Rinderpeſt erlojchen. 
(Bol. Veröffentl. ©. 6.) 

Neterinär- polizeiliche Maßregeln. 

Württemberga Erlaß des K. Minifteriums 

und die 8. Dberämter*), fowie an fämmtlide 
DOrtsvorfteher, betreffend Mafregeln wider die 

i Sanuar 1888. (Amtsblatt des K. 
Mürtt, Minift. d. S. ©. 7.) 

Der Wortlaut diefes Erlafjes ift mit wenigen Abwei- 

bruar 1837 (Veröffentl. 1887 ©. 291). Die Abweihungen 

‚Sn Biff.2 Gab 1 it nad) „ämmtlicher“ einzufehalten: 
„nicht bereits wegen Räude unter polizeilicher Beobadytung 

bisherigen Abſatz 2 und 3: „Bon dem DOberamt, in deffen 
Bezirk eine ſolche Herde gebracht wird, ift die Zahl der 

*) Den Sendungen an die Oberämter liegt je ein 
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Sterblichfeit3-Borgänge in deutſchen Orten mit 15 000 und mehr Einwohnern für Dezember 1887, 

Seitur Verhältuife Todedsurfadhen 

a | 8 | ei So |_° E ai |. [2 38] Brei |. 
Namen 25 [85 ee [ger | in den | 3122|. | 2 3285| dust 3 |8 

Ein- |8&|83 8, [ia neben |S || ®ElS | 2 es: ze 
der 5 |85| = | 35 [monat 1531-85 sless2|#& |s252 se |ee|®8 

wohner [SE |32| © | 8% | genen sl&|: 82|8|83 Ess: 29als5|5 
Orte sa l5®| 5 | ST |imoce |s 18 | E22 5 BE anlas2is|e 

an an —— Ex, = 185 oa 9519: a) = * BE ee u IS | ——— 
58 vechnet ä & 88 = = 5:5 537° 

1 2 —— j1"5 6 7 8 9 Jolule2|1| 1115116 | 17 18 20 

Preußen. 
+Maden....... 98947 | 297| 10 | 169| 47205 | 268 I|-I—| ıl-|-| a8| 53 2] —| —| ı03l 2 

109 046 | 357| 14 | 230| 90 125,3 | 25,1 2)—| 9| 7|—| 36| 18| 18! 15| 15| 138| 2 
een eu sa 5 a9 16265 276 I—-| Al ııl -—|=| 3| 6) 2l 1) 1| ad ı 
TBarmen......| 105324 | 344| 20 | 165] 411188 | 223,6 = Bl A de | area ae 
wealm.ıı.... 1 376 389 14028 |152 [2191 | 648 [19,1 | 26,6 30120/1401 15| 81337290) 85| 34 | 32|12241 42 

2 (Lichtenberg. .. 17 397 73], 4 4| 21| 283 ar, il Grin 3 2 ee ae 
J — 2056 | 117| 4 48| 18 | 239 sa an ee "3.2 221698 4 

s Schöneberg‘). . 19 758 62| 5 26 51 158 aA elle 3| 4 — — — 1694— 
Andere VBororte?) 64480 | 268| 15 136 53 | 253 19131 — Ar 21 213.) 18 2502 2 2 881 A 

+ Beuthen O.Schl.. 27648 | 88| 2 59| 23 125,6 | 314 | 27 3 —| 1 9| A — —| 33 1 
+ Bielefeld... .. 36277 | 107| 2| 49| 10 Jı62 | 226 |-/-| —| 11 -| ı3| u) 2] 1) 1) 20 2 
+ Bodum . 2.2... 43086 | 170| 5| 66| lısa | 287 I-—|-|—| 1ı/-| sjı2| .| 1) 1[ adı 
+Bodenheim .: . E22 611799 I | ei - | 7 Aa N —|—|, I 
RE 37406 | 108] 8 68| 1512302 | 272 I—|—| 3) 1|— | 10| 7) 1) 1| —| 38 3 
+ Brandenburg a. 9. 34416 | 110| 4 64| 201223 | 264 — — 4—|1—| 10) 7 3 1) 1 39 1 
+ Breslau 2.2... 308 105 | 892] 46 | 655 | 165 125,5 | 31,3 | ı| 4| 64 5| 1) 68| 80| 34] 2| 2|392| 6 
ES 19339 | 51] 2| 51) 11 316 189 | 21-| !—|-| 6/1) 1 —|—| 26 3 
Bon A ea ra 111954019249 I—| 1) 68 —-|—| 11] 8 6 6| 61,411 
Burg b. Magdebg. 16553 | 65| 3 29 81210 1357 I-|—| 4—-|—| 2| 3| 10| 10) 81 10 — 
a Bed 2212 I) -| 3 =-|=) 3) 35 —1 —|—=| .I 1 

Charlottenburg . . 46 136 | 160] 8 97 33 125,230,6 — 7125| 2 — —| 5745 
SDonig 116 786 | 377| 10 | 217| 60223 | 269 |—| 7] 15|—| 2| 27| 16| 16| 16 | 12| 130) 4 

re 13301 |*55| 1 Sole 11°] 19 7523,59 ll 2| 2 —| — | —| 26 — 
Dortmund... .. 822001 322] 12 | 159| AT |232 | 266 I—| 5| 7 2|.2| 3232| 36| 4 11 —| 68 3 
J 20573] 8585| 1 sa IP ll 2 25, — | — 728 — 

TDanedari . ... - - 121438 | 423| 15 | 221| 63 |21,8 | 240 |—|—-| 14 2|—| 34| 33| 3) 1| 1/1321 3 
+ Duiebug ..... 49506 | 165| 8 77) 30 1187 | 273 I—| 3| 2] —|— 6| 5 6 —| —| 53 2 
+ Ehrenfeld ..... oa, 57 ars ale 2) 8 -|—| 6 2 —|—| 391 
Tietsleben . ..i... . zur || el 2383| 121136 | 0,9 I=-|—| 6 —-|—-| —| 21 —| —| —| 20 — 
abereldi.. sc... 210603136517 2:1 190) 52 120,6 7227 I— | 1| 6 2)—| 3718| 5| 2) 2) 119 5 
TelBing. Bez 37929335 I | —| 8 11:2) 711 55 16) 791 9].-66| 1 
TORE... 60010 | 215] 1 | 115) 32 |23,0 | 23,6 11 1| 3 —|—ı 11| 34 8 2| 2] 53 4 
+ Eihweiler ..... 17289 | 701 —| 4| 14 [30,5 oa az Ice 8.8007 ]2201 1° 
IE 12 EN 67635 | 216 ı1 | 1820| 34 [213 |ası |—-| ı) 3l 1l—| 12] 41 —| —| —| 51l 6 
EuBen eu. 15571 | AT| 1 292 411197 OA er 11 7 1—| —| 23 — 

+sslenöburg ... . . 34059 | 90| 4 82) 19:128,94229 1 —| 5) 14 — | —| 14| 9 —| —=| —| 39 1 
TREE N. 19457 1 501° 7 48:1,8.10.199 6 | Ivy 6I| 4 —| — | — | 34) 2 
+ Rranffurt a..M...| 160116 | 322| 17 | 236 | 50 [17,7 | 19,8 2 717— — 43| 2] 7’ —  —| 12810 
+Franffurt a.O...| 55016 | 1358| 6 | 94| 34 [905 | 275 | 11-1 13 — 13/14 1 — 
+ Seljentirhen ... 22086 | 90] 8 29 3219,38 ae srl 4 |} 
TM-Gladbah ...| 46398 1163| 2| 94| 24 243 | 57 |-|-| 3) 1) -| 2| 2) — —| —| 54 2 

PGleiwitz ...... 18479] 50| 3| 3232| 51208 | 2,91—-|-| 1 -—/—-| 6) 5 —| —| —| 19 ı 
TENSRaU. 1. Ti... 20469 | Al| 1 210.215 1927 00822 91 | = 11 vl al elle 
meins; 16368 | 55| 4 82| 13 123,5 ‚I—|—-| 1 ı1| 1 area 

ISBLEUN 57410 | 164| 8 95 31er 3) 5 —|—| 11 1) 5) 2) 2) 578 
+ Göttingen... . 2068| 8383| A| 45| 7124591 56 |-|-| 3 —-|-| 3) 3) -| —| —| 36) — 
+&raudenz ..... 17341 | 741 — 35, 10: 124221927, 921 =, — —[— | 2 

Greifswald .... 20478| 49| 4 40) 71234 85 I-|I—| 2 —-|—| 5| 6) — — —| 25 2 
J 21478 | 73| 6 55] 18 124,07] 262° I = | — | 61-1 — AA ie — 41| — 

MICH ln se 30 665 | 119| 3 7173| 191286 | 26,2 11-| 9 —|—| 23/15 U 1 39 1 
+ Halberftadt ....| 34901 | 1083| 3| 80] 15 275 |283 I—| 7) 13 — — 16| 183 — — 28 3 

85307 | 240| 12135 28 119,0 | 25,5 41.31 191-1) 11720 15) -2,— | — | 681 3 
Toamm tt Wi... 23069 | 56| 4 40 8120,81 208 ı —|—| 8 11- 6| —| — — 29 2 
EL 24785 | 53| 2 53 13 |257 | 228 |J10|—| 3—|1 85 1 —| —| 264 — 
Hannover ..... 145 080 | 404| 20 | 192) 511159 | 176 |14|—| 6| 1| 2| 231 23| — 5| 5] 113] 5 
F Harba 2383101210| 4 37 91190 | 246 |-|— | 55; —|— 11 —| — — —| 25 6 
Seth a. 9 | 733 ge lee) A — 1| 1018 - 
Hildesheim .... 80494 | 90| 2 52 8.120,57] 22,3 9I-| 3 —I-| 412! — —| —| 2 1 

+ Hirfhberg =... . .. 16013 | 43] 6 34| 10 [25,5 .I-|—| — — — 1| sı — 1) 1| 24— 

„Die mit einem F bezeichneten Orte berichten über die Sterbefälle auf Grund ärztlicher Todtenicheine oder laſſen die Nachweifungen 
wenigftens von einem Arzte zufammenitellen oder prüfen. — Die Einwohnerzahlen find nach Maßgabe der endgültigen Ergebniffe der Volkszählung 
von 1. Dez. 1885 unter Berücfichtigung der von 1880 bis 1885 durch die Volkszählungen ermittelten Zu- oder Abnahme dev Bevölkerung in den be- 
theiligten Orten für den 1. Juli 1887 berechnet worden. Auf Grund derjelben werden die Verhältnißzahlen der in dem Berichtömonat Geftorbenen 
ermittelt. Die Berechnung der durchichnittlichen Sterbeziffern für nie Sahre 1881— 1885 ift auf Grumd der in den Sahresüberfichten (Veröffentlichungen 
1882 ©. 161, 1883 ©. 231, 1884 ©. 219, 1885 II. ©. 293 und 1886 ©. 759) mitgetbeilten Angaben über Einwohnerzahlen u. Sterbefälle erfolgt. 

s 1) Die obigen Zahlen beziehen ſich auf das Standesamt Schöneberg bezw. auf die Gemeinden Schöneberg und Friedenau, — ?) Groß- 
Lichterfelde, Stegliß, Tempelhof; Friedrichsfelde, Pankow, Plögenjee, Tegel und Sungfernheide, Reinickendorf, Hohen: und Nieder Schön- 
haufen, Stralau, 

Jahr berechnet 17,9. 

eißenfee. — 3) Vierjähriger Durchſchnitt. — *) Zweijähriger Durchichnitt. — °) Nimmt jeit 1886 an der Berichteritattung Theil. 
Rach Abzug der Ortsfremden beträgt die Zahl der Geftorbenen 33, dementiprechend die Verhältnißziffer auf 1000 Einwohner und aufs 
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Namen 

der 

Orte 

1 

Sniterburg . 
+ Sierlohn rot,» ana a 

T Koblenz 
+ Köln 
+ Königsberg i. Pr.. 
7 Königshütte. . . 

Köslin 

aa teltee 

DO — 

eo. 00. 

antete el a 6 

+ Sreuznad) 
Neal ee 

T Landöberg a. W. . 
Linden b. Hannover 

Ludenwalde . . 
Lüdeniheid . .. . 

+ Lüneburg 
T Magdeburg‘)... . 
+ Malftatt-Burbad) . 
Memel 
+ Merjeburg 
7 Minden 
7 Mühlhaufen i. Th. 

Mühlheim a.NH.. 
Mühlheim a. d. NR. 

+ Münfter 
Naumburg a.©.. 
TIL EIHE TE A 
TEL RE ra A 
TReuftadt O.Schl. 
TNordhaufen . . 

Oberhauſen .... 
Oppeln 

+ Dsnabrüd 
ESDITeNIEn Free 
Paderborn 
Ole en 

+ Botsdanı 
btenzlon Sr 
TQuelinburg ... 
TNOUDOHR 
Remſcheid 
Tenbeydr. en. .. 
+ Schleswig 
TSdweidniß .... 
Stegen 
7 Solingen 
Zzepausaur 0.8 

+ Stargard i.P... 
Stopturenaen 
Stendal 

+ Stettin 
+ ©tolp 

ar 

De Lu) 

0. 10 nenkel ler wie 

“Kalter .e. (e 

—— 

——— 

—— 

wu oe ae 

J cn 
FWandsbeck .... 
Weißenfels... ...... 
Trbeielen 
+ Wiesbaden 
+ Witten a RENT 

1) Vierfähriger Durchſchnitt. 9) Nimmt 

Ein: 

wohner 

2 

21601 
20 574 
65 918 
54 274 
32 024 

166 667 
154 395 
38 513 
17 418 
16 725 
29 093 
95418 
16 761 
15 453 
25 298 
26 578 

16 554 
16 348 
19 431 

166 609 
15 517 
18 460 
17 343 
18 822 
25 668 
26 417 
25 200 
45 208 
19 500 
22 258 
20 891 
16 663 
27 363 

21539 
16 460 
36 876 
19 667 
17 237 
69 138 
91 646 
17 392 
19 603 
19 888 
39 288 
25 788 
15 105 
24 133 
1198 
19 179 
32 864 

22205 
17810 
16 751 

102 008 
2a 
28 827 
24 948 
22 745 
26 735 

22617 
18 273 
22.457 
20 704 
57105 
24 615 
20 281 

*) Einſchließlich Buckau und Neustadt. 

Lebendgeborene des Berichtsmonats 
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—— 
Bayern, 

+ Amberg 
+ Augsburg 
+ Bampber 
+Bayreuth. . . !. - 
erlangen...» . - 

BUN... 2.00.» 
10 00 Se 

T Sngolftadt 
+ Kaijerslautern.. . . 
Feandshut...... 
+ Ludwigshafen a. R. 
+ Münden 
Nürnberg 

Pafjau 
TRegenöburg .... 
FON nr 
+ Würzburg 

Königr. Sachſen. 
+ Baußen 
+FChemnib.. .. :.- 
+ Crimmitſchau . . . 

We eine 

ern 

Biel ie ie de 

nd Sr ee 

ee... 

see wre 

2 er a De Er er) 

lee te 

+&laudhan. . . 

r Leipzig 
Lindenau 

FReudnitz 
+Meerane ..... - 
+ Meiben.... .-- 
Telauen iD...» - 
+Reihendah .... 
a — 
Zwickau 

Württemberg. 
+ Sannftatt 
Teningen. - 2... 

Band... ...-.- 
Heilbronn 

+Ludwigsburg ... 
Taeutkugen..... - 
+ Stuttgart 
7 Um 

a. ee. 

aaa ie? « 

een erie re 
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| 

Baden, 
FamwelDitfg . „u... 
+ Heidelberg 
+ Rarlärnde - .,. - 
+ Mannheim... .. 
7 Pforzheint 

Heilen. 
+ Darmitadt-Beil. 
+ Öießen 

*Offenbach 
FIRMEN. None: 

KR BL} 

oO TE DE 

Lan Er TR ar a 1 

Rt euren 0 « 

mu.ose 0m 

Großh. Sachien. 
+Xpolda.. En 
+ Eijenad) 
BeImaN 

Oldenburg. 
Didenburg ... .. 
Braunichweig. 

+Braunfhweig 5. . 

4) Rierjähriger Durchſchnitt. — 9) Nimmt feit 1886 an der Berichterilattung Theil. < \ 
Zahl der Geftorbenen 70, dementiprechend die Verhältnißgiffer auf 1000 Einwohner und aufs Jahr berechnet: 20,7. — *) Desgl. 62 reſp. 17,3. 

Mecklenb.Schw. 

Roſtock 

Ein- 

wohner 

88 383 

99 

Rebendgeborene des Berihtsmonats 
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Todtgeborene 
des Berichts monats 
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| u SS) 

mo 

ovvv10omP (ww - 00 Oo 

— 
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vVvvovwPrwuwODHmHDmyN 00 
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u m wor | 00 
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Geſtor 
bene 

exkl. Todt- 
geborene 

=. 

ren 
35 5 

83 
— 

5 6 

51 11 

129 46 

47 13 
55 9 
39 5 
66 21 

47 16 

35 14 
53 14 
37 12 

78 28 

574 | 194 

345 62 

39 12 

90 29 

an 5 

120 23 

31 10 

279 | 120 

2 15 

412 | 105 

57 15 
50 22 

262 45 
34 14 
29 12 

54 22 
36 13 

77 

38 19 
44 12 

76 33 

al 11 

34 8 

38 13 

40 12 

25 9 

23 8 
169 45 

57 13 

ER 21 

41 5 
113 32 

120 28 

46 k> 

67 9 

41 U 

138 40 

64 13 

49 5 

58 8 

36 6 

29 7 

28 12 

23 4 
30 7 

42 8 

193 2 

Verhältniß⸗ 
zahl der 

in, bem in gan 

ner, | Sahren 

monat [1851-85 
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md wegen einer etwaigen Abweichung von der bei der 
Mittheilung der Meberführung der Herde gemachten An— 
abe näherer Grund zu machen”; — in Ziff. 8 Abjab 1 
ft nad) „dieſem Falle” einzuſchalten: „joferne nicht der 
beamtete TIhierarzt ſelbſt das Heilverfahren geleitet hat“; 
— in Ziff. 9 Cab 1 nad) „Bejtände des Bezirkö,": 
„auch derjenigen, welche zur Zeit der Vilitation den poli- 
eilichen Schugmaßregeln bereitö unterworfen waren”; — 
ebenda Statt „derjelben”: „der Beſtände“; ferner nad) 
„wo es”: „wenn nidt in Berücfjichtigung bejonderer 
örtlicher VBerhältniffe von dem Medizinalftollegium Aus- 
nahmen zugelafjen werden”; und als 2. Abjab neu: „Sit 
eine Fehlanzeige zu eritatten, fo tft in derſelben ausdrücklich 
zu erwähnen, daß weder bei der allgemeinen Befichtigung 
der Schafbeitände räudige Beitände vorhanden waren, 
noch bis zum Tage der Berichterjtattung Näudefälle unter 
den Schafen im Bezirke vorgekommen find“; — in Ziff. 10 
Sab 1 ift nad) „Heilverfahren“ einzufchalten: „unter 
Benübuug des hiefür eingeführten Formulars“. 

Unterzeichnet ijt der Erlaß: 
Stuttgart, den 9. Sanuar 1888, 

Königl. Minijterium des Innern. 
Schmid. 

Schweden. Durch Bekanntmachung des Kgl. Kom— 
merz-Kollegiums vom 2. Januar d. Is. iſt angeordnet, 
daß die Einfuhr von Rindvieh, Schafen, Ziegen und an— 
deren wiederfäuenden Thieren, jowie von Thieren des 
Pferdegejchlechts jeewärts über folgende Städte, nämlich: 
Helfingborg, Hernöfand, Kongelf, Landskrona, Malmö, 
Stockholm und Sundsvall ftattfinden darf. 

(Post- och Inr.-Tidn. No, 2 vom 3. Sanuar 1888.) 

Medizinalgefehgchung 2c. 

Preußen. Neg.-Bez. Potsdam, Polizei-VBerord- 
nung, betreffend die Berladung und Beförderung 
von Wiederfäuern Er ee nach den Nord: 

eehäfen. 
Vom 20. Jan. 1888. (Amtsbl. d. Kgl. Reg. zu Potsdam 

u. d. Stadt Berlin ©. 29.) 
Auf Grund der $$ 6, 12 umd 15 des Gejehes über 

die PVolizgei- Verwaltung vom 11. März 1850 — Gej.-© 
©. 265 — und des $ 137 des Geſetzes über die allge 
meine Landesverwaltung vom 30. Juli 1855 — Geſ.-S. 
©. 195 ff. — wird hiermit mit Bezug auf $ 1391 1. e. 
unter Vorbehalt der Zuftimmung des Bezirksausſchuſſes 
für den Umfang des Regierungsbezirks Potsdam folgende 
Polizei-Verordnung erlafjen: 

MWiederfäuer und Schweine dürfen nad) den 
Nordſeehäfen erſt dann auf Eijenbahnen verladen 
werden, wenn diejelben von einem beamteten Thier- 
arzt unterfucht und geſund befunden worden fin. 

Vebertretungen diefer Vorſchrift werden, foweit 
nit ſonſtige weitergehende Gtrafbeitimmungen 
Plab greifen, mit einer Geldftrafe bis zu 60 Mark, 
im Unvermögensfalle mit entjprechender Haft ge 
ahndet. i 

Potsdam, den 20. Sanuar 1888. 
Der Regierungs-Präſident. 

Preußen, Weg. : Bez. Schleswig, Bolizeiver- 
ordnung, betreffend Berladung von nach den 
Nordjechäfen bejtimmten Wiederfänern und 

Schweinen auf Eifenbahnen, 
Nom 17. Sanuar 1888. 

(Amtsbl. d. Kgl. Neg. zu Schleswig ©. 29.) 
Zur Verhinderung der Ausfuhr von mit Seuchen an- 

gefteckten Vieh aus den Norpdjeehäfen wird auf Grund 
des $ Il der Berordnung über die Bolizeiverwaltung 
vom 20. September 1867 (Gej.-Samml. Geite 1529) und 
des $ 12 des Gejeßes über die Bolizeiverwaltung im 
Herzogthum Lauenburg vom 7. Sanuar 1870) (Off: 
Wochenblatt Seite 13) für den Umfang des Negierungs- 
bezirks verordnet: 

Nah Nordfeehäfen beftinmte Wiederfäuer und 
Schweine, dürfen auf Eifenbahnen erjt dann ver— 
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"laden werden, wenn bdiefelben von einem beamteten 
Thierarzt unterfuht und geſund befunden worden find. 

Zuwiderhandlungen werden mit Geldjtrafen bis zu 
30 HK eventl. Haft beitraft. 

Schleswig, den 17. Sanuar 1888. 
Königliche Negierung. 

Preußen. Reg.Bez. Schlesiwig. Anordnung, be: 
treffend die Verpflichtung zur Anzeige von dem 
Ausbruche der Schweinepeit und von allen ver- 
Dächtigen Ericheinungen, welche den Ausbruch 

dDiefer Seuche befürchten laſſen. 
Dom 24. Januar 1888. 

(Amtsbl. d. Kal. Neg. zu Schleswig ©. 37.) 

Zur Abwehr der Einfchleppung der zur Zeit in Schweden 
und Dänemark in größerer Ausdehnung herrſchenden 
Scweinepeft wird auf VBeranlafjung des Herrn Reichs— 
kanzlers im Auftrage des Herrn Miniſters für Landwirth- 
ihaft, Domänen und Foriten angeordnet was folgt: 
81. Die in $ 9 des Reichsgeſetzes vom 23. Juni 
1850 (R.G.Bl. ©. 153) aufgeführte AUnzeigepflicht wird 
hiermit bis auf Weiteres auf Die Schweinepeit ausgedehnt. 

Verdächtige Krankheitsericheinungen, welche das Vor— 
handenfein der Schweinepeft befürchten laſſen und dem— 
gemäß angezeigt werden müſſen, find 
bei lebenden Schweinen: 

Appetitmangel, Nöthung der Ohren, der Schnauze, 
der ıumteren Geite des Bauches und der inneren 
Schenkelflächen, Durdfall, ſchwänkender Gang, Fieber, 
oft Nöthung der Augen, heijere Stimme, Athemnoth 
und Ausflug aus der Nafe, zuweilen Schorfe oder 
Geſchwüre an der Zunge; 

bei getödteten oder geftorbenen Schweinen: 
fäfige Verfchorfung des Blind-, Grimm- und Maſt— 
darmes, feltener des Magens, der Junge und des 
Gaumens und noch feltener des Dünndarmes, Ver— 
größerung, zuweilen auch Verkäſung der am Darme 
gelegenen Lymphdrüſen, ſehr häufig eine an mehreren 
Stellen der Lungen auftretende Entzündung, nicht 
ſelten mit Verkäſung. 
$ 2. Die Anzeige iſt der Ortspolizeibehörde zu machen. 
$ 3. Die Unterlafjung oder Verzögerung der Anzeige 

von Ausbruche der Seuche oder vom Seuchen-Verdacht 
wird gemäß $ 65 (Ziffer 2) des angeführten Neichsgejebes 
beitraft. 

Schleswig, den 24. Januar 1888. 

Der Regierungs-Vice-Präſident. 

Preußen. Neg.- Bez. Aurich, Bekanntmachung, 
betreffend die Befdrderung von Wiederkäuern 

und Schweinen nach den Nordjechäfen. 
Dom 17. Sanuar 1888. 

Nachdem zur wirffameren Verhütung der Ausfuhr von 
mit einer Seuche behafteten Vieh aus den Nordſeehäfen 
durch Beſchluß des Bundesraths vom 3. November v. J. 
die Beftimmungen über die VBerladung und Beförderung 
von lebenden Thieren auf Eijenbahnen, vom 15. Zuli 
1879 (Gentralblatt für das Deutſche Reich, Seite 479) 
abgeändert bezw. ergänzt worden find, treffe ich auf Grund 
des 820 Abſ. 2 des Neichspiehjeuchen-Gefeßes vom 23. Juni 
1880 und in Ausführung des oben erwähnten Bundes- 
rathsbeihlufies mit Genehmigung des Herrn Miniſters 
für Landwirthichaft, Domänen und Forften folgende polizei- 
lihe Anordnung: 

Wiederkäuer und Schweine, welche aus dem hiefigen 
Regierungsbezirke nad) den Nordjeehäfen befürdert werden 
follen, dürfen erft dann auf Eifenbahnen verladen werden, 
wenn diejelben von einem beamteten Thierarzte unterſucht, 
und gefund befunden worden find. 

Auwiderhandlungen unterliegen der Strafbeitimmung 
des 8 328 des Strafgeſetzbuchs bezw. des $ 66, Nr. 4, des 
Reichsgeſetzes, betreffend die Abwehr und Unterdrückung 
von Viehſeuchen, vom 23. Juni 18°0. 

Aurich, den 17. Sanuar 1888. 

Der Negierungs - Präfident. 
ge5. vd. Colmar. 



Preußen. Neg.:Bez. Stade, Polizei-Verordnung, 
betr, die Befürderung von lebenden Thieren auf 

Eijenbahnen, 
Vom 14. Sanuar 1888. 

(Amtsbl. d. Kol. Reg zu Stade ©. 25.) 

Auf Grund des $ 137 des Geſetzes über die allgemeine 
Landesverwaltung vom 30. Zuli 1883 ſowie Der in dem— 
jelben angezogenen Beftimmungen der Verordnung vom 
20. September 1867 wird in Ausführung des Bundesraths- 
Beihlufjes vom 3. November v. 3. wegen Abänderung 
der Beſtimmungen über die VBerladung und Beförderung 
von lebenden Thieren auf Eifenbahnen vom 13. Juli 1879 
(Gentralblatt für das Deutſche Neid) ©. 479) nachfolgende 
Volizei-Verordnung für den Umfang des Negierungs- 
bezirkes unter Vorbehalt der nachträglichen Zujtimmung 
des Bezirksausfchufjes erlaſſen: 

1. Zur Beförderung nad) den Nordſeehäfen beſtimmte 
Wiederkaͤuer und Schweine dürfen erjt dann auf Eifen- 
bahnen verladen werden, wenn Diejelben unmittelbar 
vorher von einem beamteten Thierarzte unterfudt und 
gefund befunden worden find. 

$ 2. Uebertretungen diejer Polizei-Verordnung find, 
ſofern nicht nach allgemeinen Strafbeſtimmungen härtere 
Beftrafung einzutreten hat, mit Geldbuße bis zu 60 Mk., 
im Unvermögensfalle mit entjprechender Haft zu ahnden. 

$ 3. Dieje Bolizei-Verordnung tritt mit dem Tage 
der Ausgabe dieſes mtsblatt-Sttices in Kraft. 

Stade, den 14. Sanuar 1888. 

Der Negierungs-Bräfident. J Seele. 

Breußen, Reg. - Bez. Stade, Anordnung, betr, 
Die Verpflichtung zur Unzeige von dem Ausbruche 
der Schweinepeit und von allen verdächtigen Er- 
jcheinungen, welche den Ausbruch dieſer Seuche 

befürchten laſſen. 
Dom 2. Februar 1888. 

(Amts-Blatt der Königl. Reg. zu Stade. ©. 49.) 
Zur Abwehr der Einfchleppung der zur Zeit in Schweden 

und Dänemark in größerer Ausdehnung herrichenden 
Schweinepeft wird auf VBeranlafjung des Herren Reichs— 
kanzlers im Auftrage des Herrn Dinifters für Landwirth- 
Ihaft, Domänen und Forften für die nachbenannten 
Kreiſe des hiefigen Negierungsbezirts, nämlich für die 
Kreife Achim, Blumenthal, Geeftemünde, Lehe, Diterholz, 
Rotenburg, Verden und Zeven, angeordnet was folgt: 

$ 1. Die im_$ 9 des Reichsgeſetzes vom 23. Zuni 
1880 (R.G.Bl. ©. 153) aufgeführte Anzeigepflichti Wird 
hiermit bis auf Weiteres auf die Schweinepeit aus: 
gedehnt. Di: 

Verdächtige Sranfheitserfcheinungen, welche das Vor— 
handenfein der Schweinepeft befürchten laſſen und dem- 
gemäß angezeigt werden müfjen, find: 

bei lebenden Schweinen: 
Appetitmangel, Nöthung der Ohren, der Schnauze, 
der unteren Geite des Bauchs und der inneren 
Schenkelflächen, Durchfall, ſchwankender Gang, Fieber; 
oft Röthung der Augen, heiſere Stimme, Athemnoth 
und Ausflug aus der Nafe; zuweilen Schorfe oder 
Geſchwüre an der Zunge, 

bei getübteten oder geſtorbenen Schweinen: 
Käfige Verſchorfung des Blind-, Grimm- und Maſt— 
darms, jeltener des Magens, der Zunge und des 
Gaumens und nod) jeltener des Dünndarms; Ber: 
größerung, zuweilen aud Verfäfung der am Darme 
gelegenen Lymphdrüſen; jehr häufig eine an mehreren 
Stellen der Zungen auftretende Entzündung, nicht 
jelten mit Verfäfung. 
$ 2. Die Anzeige ift der Ortspolizeibehörde (dem 

Landrathe bezw. in Verden dem Magiſtraͤte) ee 
$ 3. Die Unterlafjung oder Verzögerung der Anzeige 

vom Ausbruche der Seuche oder vom Seuchen-Verdacht 
wird gemäß $ 65 (Ziffer 2) des angeführten Reichsgeſetzes 
beitraft. 
Stade, den 2. Februar 1888. 

er Negierungs-Bräfident. 
Seheinid, 

2 
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Rechtſprechung. 

Das Ankündigen von Geheimmitteln in der 
preußiſchen Rheinprovinz iſt nad) Art. 36 des Ge: 
jebes vom 21. Germinal XI. ftrafbar, der Verkauf 
folder Mittel ift auch in jener Provinz nah $ 6 
der Gewerbeordnung für das deutiche Reich und nad) 
der Kaiſ. Verordnung vom 4. Sanuar 1875 in Vers 
bindung mit $ 367 Ziff. 3 des Strafgeſetzbuchs zu 
beurtheilen. Geheimmittel iſt nah franzöſiſchem— 
Recht in der Rheinprovinz eine ſich als Heilmittel 
ankündigende Zubereitung, welche weder ftaatsjeitig 
als Apotheferwaare anerkannt iſt, noch ihre Beitand- 
theile und deren Zuſammenſetzung (für das Publikum) 
erfennen läßt. 

(Entſcheidung des Reichsgerichts vom 21./28. November 
1887 gegen Dr. R.) 

Sn der Straffache wider den Fabrikbeſitzer Dr. Friedrich 
Adolf R. in Nudolftadt, wegen Anfündigung und 
Berkfaufs von Öeheimmitteln, hat das Neichsgericht, 
Erſter Gtraffenat, in der öffentlihen Sitzung am 
21./28. November 1887 für Recht erfannt: 

daß die Nevifion des Angeklagten gegen das Urtheil 
der Straffammer ded Kal. Preußiichen Landgerichts 
zu Trier vom 28. Mat 1887, joweit dajjelbe, in eriter 
Snftanz erfennend, den Angeklagten wegen Ankündi— 
gung von Geheimmitteln in eine Gelditrafe von 30 M. 
verurtheilt, zu verwerfen; daß Dagegen, ſoweit das 
genannte Urtheil, in zweiter Inſtanz erfennend, ihn 
wegen Beihülfe zum Berfauf von Geheimmitteln in 
eine Gelditrafe von 20 AM. verurtheilt, dafjelbe nebit 
den demſelben infoweit zu Grunde liegenden that- 
fählichen Feititellungen aufzuheben und die Gade 
zur anderweiten Berhandlung und Entſcheidung an 
das genannte Gericht zurüczudermweifen. 

Gründe: 

Das Landgericht hat die beiden gegen den Angeklagten 
zum Gegenftand der Strafverfolgung gemachten Thaten, 
einerjeitS das vom Amtsgericht zu Merzig im Anklage: 
bejhluß vom 30. September 1886 D. 103/86 zum Haupt: 
verfahren verwiejen, vom Schöffengericht abgeurtheilte und 
jeit dem 26. Februar 1887 in der Hauptverhandlung ver Be- 
rufungsinftang 0. 147/86 bei dem Landgericht anhängige 

 Anfündigen und Berfaufen von. Geheimmitteln in 
‚ den der Anklage vorausgehenden 3 Sahren und anderer: 
feitö den dem landgerihtlihen Eröffnungsbeſchluß 
vom 24. März 1887 M. 29/87 zu Grunde liegenden Neat, 
in den Monaten Dezember 1886 bis Februar 1887 in der 
Merziger Zeitung Pain expeller mit Anker angefündigt 
zu haben, nachdem es die Verbindung beider Strafſachen, 

in denen auf Art. 6 der Gejebe vom 21. Germ. XI. und 
29. Pluv. XII. Bezug genommen war, angeordnet hatte, 
in jeinem angefochtenen Urtheil einer gemeinfamen Bes 
urtheilung unterzogen und ift dadurch zu rechtsirrigen 
Schlüſſen gelangt, zu deren Vermeidung eine gejonderte 

‚ Prüfung geboten ift. 
1. Nach der eritinftanzlihen Feititellung hat der An- 

geflagte in der Mierziger Zeitung am 22. Dezember 1886, 
am 5. und 14. Zanuar 1887 eine Annonce des Inhalts: 

Das allbefannte Hausmittel 
Pain-Expelleremiz ine: 

(fein Geheimmittel) 
hält ftets vorräthig und verjendet zu Fabrifpreifen: 
50.3, 1M und 1M 753 pro Flaſche überall hin 

Dr. Klemann, Marien-Apotheke, 
Jtürnberg. 

eingerüdt; das Landgericht hat hierin eine ftrafbare An- 
fündigung von ©eheimmitteln gefunden und VBerurthei- 
lung aus Artifel 36 des Gejeßes vom 21. Germ. XI. und 
29. Pluv. XII. ausgeſprochen. Hierin ift ein Necht3- 
irrthum nicht zu erfennen. Das Keichsgericht hat bereits 
in dem Urtheil vom 25. Mai 1882 (Entjcheidungen in 
Strafſachen Band 6 Seite 329) ausgeſprochen, daß in der 

Preußiſchen Rheinprovinz der art. 36 der Loi contenant 
Organisation des Ecoles de pharmaeie du 21. Germinal XI, 

‚ (bulletin des lois N. 2676) infoweit derfelbe verbietet 
toute annonce et affiche imprimde qui indiquerait des re- 
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medes secrets weder durch das Strafgefeßbud noch durch 
die jpätere Reichs- oder Tandeögejeßgebung aufgehoben 
‚worden ift. Ebenfo hat dafjelbe ven Begriff des remede 
secret int Anſchluß an die franzöfiihe Surisprudenz 
(Dalloz: Repert. v.° medeeine n. 189—235) und die Recht— 
ſprechung des frühern Preußiſchen Obertribunald (Oppen: 
hoff, Band 10 Geite 308) dahin fejtgeitellt, daß darunter 
eine ſich als Heilmittel anfündigende Zubereitung zu ver- 
ftehen fei, welche weder jtaatsjeitig als Apotheferwaare 
anerkannt fei, noch ihre Beltandtheile und deren Zuſam— 
menfeßung erkennen laſſe. Diejen Regeln entiprechend 
hat das Urtheil feine tHatjächliche Prüfung vorgenommen. 
Wenn dem gegenüber die Nepifionsbegründung unter 4 
und deren Nachtrag Gewicht darauf gelegt willen will, 
daß die DBeitandtheile des Pain - Expeller für den 
Apotheker ein Geheimniß nicht feien, jo iſt darauf zu 
‚erwidern, daß das angeführte Geſetz vom Sahre XI nicht 
ein Geheimniß der Wiſſenſchaft im Auge hat, jondern 
den Schub des Publikums gegen werthloje oder ſchädliche 
Anfäufe in Folge Täufhung aud gegenüber den 
Apothefern darin fieht, daß das Heilmittel entweder 
approuve iſt, oder feine composition divulguee — vgl. 
decret imperial du 25. Prairial XIII. (bull. N. 813), d. 9. 
allgemein befannt gegeben; und es ijt für das rheiniſche 
Provinzialvecht bezüglich der Anpreifungen von Heil 
mitteln bedeutungslos, ob ein landesrechtliches Verbot im 
Sinne der Verordnungen, deren Strafgeſetzbuch 8 367 
Ziff. 5 Erwähnung thut, Geheimmittel in einer andern 
Bedeutung behandelt, wie etwa der herangezogene Preu- 
Bifhe Kultusminifterialerlaß vom 17. Auguſt 1380. 

2. Anders verhält es fi) aber mit dem vom Berufungs- 
gericht — unter Freifprehung, beziehungsweije Einftellung 
im Webrigen — zum Gegenjtande der Verurtheilung ge- 
machten Verkauf von Geheimmitteln jeitend des Photo- 
graphen W., beziehungsweife der vom Angeklagten dazu 
geleiiteten Beihülfe, zu deren Aburtheilung Das Reichs— 
geriht durch Beſchluß des Kgl. Preußiihen Kammer— 
gerichts vom 6. Oktober d. J. aus Zweckmäßigkeitsgründen 
nad) Strafprozeßordnung $ 388 für zuſtändig erklärt iſt. 
In dieſer Richtung ruht das Urtheil auf folgender that- 
fählihen Grundlage: Der Photograph W. hat als Wieder- 
verfäufer gegen einen Rabatt von 25%, in den Jahren 
1882 bis 1885 von dem Angeklagten Duantitäten Pain- 
Expeller und Sarsaparillian bezogen und von erjterm 
etwa 80, von letzterm etwa 4 Flaſchen in Merzig verkauft. 
Danad), nimmt das Landgericht an, ift nicht der Verfauf 
des Angeklagten an W., wohl aber der des leßtern im 
Gebiet der Herrſchaft des Gejeßes vom 21. Germinal XI. 
erfolgt, der Angeklagte aber hat zu dem Vergehen des 
p. W. dadurch Hülfe geleiftet, daß er, wiljend, daß W. 
die Heilmittel wieder abjeßen wolle, ihm dDiejelben von 
Nupdolitadt, feinem Wohnort, nad) Merzig durd die Poſt 
als jein Werkzeug zujendete und da aushändigte. Die 
Strafe entnimmt das Urtheil aus den angeführten fran- 
zöfiihen Gejeßen vom Jahre XI und XII. 

Das Landgericht Hat aber die Frage — beirrt durch 
die reichsgerichtlihe Entſcheidung über Anpreijungen 
don Geheimmitteln — gar nicht zu jeiner Prüfung ge: 
zogen, ob die franzöftichen Beitimmungen über Verkauf 
von Geheimmtitteln zur Zeit noch in Kraft jeien, und 
diefe Frage muß verneint werden. 

Die Gewerbeordnung für das Deutihe Neid) (Re— 
daktion vom 1. Juli 1885, Reichsgeſetzblatt Geite 177) 
fagt im $ 6: auf den Berfauf von Arzneimitteln finde 
diejes Gejeß nur injoweit Anwendung, als daſſelbe aus- 
drückliche Beitimmungen darüber enthält, und giebt eine 
folde im Abjab 2 dahin: durch Faijerliche Verordnung . 
wird bejtimmt, welche Apotheferwaaren dem freien Ver— 
fehr zu überlajfen find. Nachdem die Verordnung vom 
25. März 1872 betreffend den Verkehr mit Apothefer- 
waaren (Neichsgefeßblatt Geite 85) im $ 1 beſtimmt 
hatte: Das Feilhalten und der Verkauf der in dem an— 
liegenden Verzeichniß A. aufgeführten Yubereitungen zu 
Heilzweden iſt ausfchlieglich in Apotheken gejtattet, ordnete 
die diejelbe aufhebende Verordnung gleichen Gegenjtandes 
vom 4. Sanuar 1875 (Neichsgejeßblatt Geite 5) im S 1 
an „ohne Unterſchied, ob dieje Yubereitungen aus arzneis 
lic) wirfjamen oder aus ſolchen Stoffen bejtehen, welche 
an und für ſich zum medizinichen Gebrauch nicht geeignet 
find.” Damit (vergl. Neichtagsverhandlungen 1872/83 
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"Band 3 Geite 152) find aud die Geheimmittel, welche 
nicht unter „Arzneien” des $ 367 Ziffer 3 Strafgeſetzbuchs 
und „Apotheferwaaren” des $ 6 Gewerbeordnung fallen, 
dem Gtrafverbot des Strafgeſetzbuchs am angegebenen 
Drte unterftellt. So haben auch die frühern höchſten 
Gerichte, das frühere Preußiſche Dbertribunal und der 
oberite Serihthot in München erkannt, und das Reichs— 
gericht hat ſich dieſer Rechtſprechung angejchlojjen; vergl. 
Enticheidungen des Neichögericht in Strafſachen, Band 5 
Seite 416. Das Gtrafgejeßbud) enthält jeit 1875 eine 
ausdrückliche Strafbeſtimmung aud für den Berfauf, 
nicht aud die Anpreifung jolher der Form nach nicht 
frei gegebene Zubereitungen, welche jich als Heilmittel be- 
zeichnen, ohne von der ärztlihen Wiſſenſchaft und von 
der Geſetzgebung als jolche anerkannt zu fein, und es 
bleibt nun für die Wirkſamkeit der gedachten franzöfiichen 
Sejege fein Raum mehr, foweit fie den Verkauf von 
Geheimmitteln unter ©trafe jtellen. 

Diefe Erwägungen müjjen aber zur Aufhebung des 
betreffenden Theils des Urtheils führen, und zur Zurück— 
weilung zu nochmaliger Verhandlung, da daſſelbe Die 
That gar nicht unter dent Gefichtöpunft des $ 367 Ziffer 

‚3 eit. geprüft hat und eine anderweite Beurtheilung |chon 
in Betreff der Strafausmefjung nicht ausgeichlofien und 
das Gtrafgefeßbuch das mildere Geſetz bezüglich ver Höhe 
der Gelditrafe und der Strafart des Nüdfalls iſt. 

Gleichwohl müfjen die fonjtigen Einwendungen des 
Angeklagten gegen feine Verurtheilung injofern geprüft 
werden, als fie aud) gegenüber dem $ 567 Ziffer 3 Straf— 
geſetzbuchs Platz greifen und zur alsbaldigen Freiſprechung 
oder Einftellung führen Fönnten. 

Sofern fidy dieſe Einwendungen gegen die Annahme 
einer Beihülfe zum Verkaufe richten, find fie unbe- 
gründet. Der Artifel 344 Allgemeinen Deutſchen Handelö- 
geſetzbuchs ſteht dem nicht entgegen. Wenn derjelbe jagt, 
daß der Verkäufer die Waare dem Käufer mit der Sorg— 
falt eines ordentlichen Kaufmanns zugehen lajjen joll, jo 
ift damit nicht beitimmt, daß er den Verkauf und den 
Transport aud) dann vornehmen müfje, wenn er fid) da- 
dur) mit dem Strafgeſetz in Widerſpruch ſetze, und mit 
der Frage, ob ein Verkaͤufer civilrechtlich jeiner Pflicht 
mit Auswahl des geeigneten Transportmittel® und Ueber— 
gabe der Waare an die betreffende Perſon genügt habe, 
der Transport und die Aushändigung am Beitimmungs- 
ort aber auf Gefahr und Koften des Käufers gejchehe, 
bat es nichts zu thun, ob jtrafrechtlich, wenn in der Aus— 
händigung eine Strafthat enthalten iſt, dev Verkäufer, 
der ſich des Ueberbringers als Werkzeugs feiner Gtraf- 
that bedient, für deſſen Thätigfeit verantwortlich it. 
Bergl. Urtheil des Reichsgerichts vom 23. September 1887 
gegen ©. Rep. 1653/87. Es ift aber auch für den Ge— 
richtsftand des Gehülfen neben dem Orte feiner That 
nad Strafprozehordnung 88 3 und 15 Abfab 1 der Drt 
der That des Thäters bejtimmend, und jedenfalls mußte, 
was nicht gefhehen, nah $ 16 Strafprozeßordnung ein 
Einwand der (örtlichen) Unzuftändigfeit vor Verlefung 
des Bejchluffes über die Eröffnung des Hauptverfahrens 
geltend gemadjt werden. Danad) fann auf Verlegung 
der 88 7—9 Strafprozeßordnung die Nevifion nicht ge- 
gründet werden. Materiell ift aber die Frage, ob die an 
einem Drte, wo die Hauptthat nicht jtrafbar iſt, ge- 
leiftete Beihülfe dadurch ftrafbar wird, daß die Haupt— 
that an einem Orte begangen tft, wo fie unter Strafe 
fteht — vergl. Entfcheidungen des Reichsgerichts in Otraf- 
ſachen Band 11 Seite 23, Band 14 Seite 128, auch 
Band 5 Seite 232 und Band 3 Seite 318 — hier nicht 
zu entjcheiden, weil für den Verfauf des p.W. in Merzig 
nad) Obigem nicht das partifulare franzöfiche echt, 
fondern das Strafgeſetzbuch $ 367 Ziffer 3 Anwendung 
leidet, die Hauptthat aud) am Drte der Beihülfe unter 
Strafe ſteht. 

Das Merkmal der Wiffentlichfeit im Begriff der Bei— 
hülfe hat das Berufungsurtheil thatfählid feſtgeſtellt. 
Für den Dolus genügte es, daß Angeklagter wußte, daß 
p. W. Wiederverkäufer war; daß er ſich der Strafbarkeit 
bewußt gewejen, ift nicht erforderlih. Die Ausführung 
der Mevifion über die Unfenntnig des franzöfiichen 
Rechts verliert wiederum ihre Bedeutung gegenüber dem 
$ 367 eit. 



Die ferneren Einwendungen richten fi) gegen den 
Thatbeitand des Verkaufs; ed wird geltend gemacht, 
der Angeklagte jei nach der angeführten Verordnung von 
1875 8 3 als Großhändler, was nicht feitgeitellt, nicht 
unberechtigt, aud dem Handel nicht freigegebene Arznei 
mittel zu verkaufen, und er fei, was gleichfalls nicht feſt— 
gejtellt, auch Apotheker und als folder überhaupt nicht 
von diefer Verordnung betroffen. Beide Kragen find hier 
nieht zu unterfuchen, weil der Angeklagte nicht wegen 
feines Verkaufs an p. W., jondern nur wegen Beihülfe 
zum Wiederverfauf, Detailverfauf des Photographen, ver— 
urtheilt ift. 

Schließlich würde noch die Verjährung in Frage 
kommen, auf welche fic) der Angeklagte in der Haupt: 
verhandlung dor dem Schöffengerichte, allerdings ohne 
nähere Begründung berufen hatte. Das Berufungsgericht 
hat die Verjährung verneint, aber nur vom Gejichtspunft 
des Vergehens aus, als welches das franzöftiche Gejeb 
die That erjcheinen ließ. Dafjelbe wird vaher nod 
darüber zu verhandeln und zu entjcheiden haben, ob ein 
MWeiterperfauf ſeit dem 15. Juni 1886 nicht mehr jtatt- 
gefunden hat. 

Aus den „Annalen des Kal. Sächſ. Ober-Landes-Gerichts 
zu Dreöden” Band VII, ©. 551: 

23. — Urtheil vom 27. Mai 1887. — Wegen Geltend- 
machung von Entihädigungsanfprüden, welche von dem 
Inhaber einer Privat-Schlächterei auf Grund, durd Ein- 
führung des Schlachthauszwanges erlittener Störung jeines 
Gewerbebetriebs erhoben werden, findet der Rechtsweg 
nicht ftatt; 8 23 der Reichs-Gew.-Ordn. verb. mit SS 2, 
4 des K. ©. Geſetzes, die öffentlihen Schlachthäufer betr. 
von 11. Suli 1876 und $ 7 des Geſetzes A. vom 28. Januar 
1835 fowie $$ 31, 49 der Verf. Urk. vom 4. September 1831. 

Kongreſſe, Uerhandlungen gefebgebender 
Körperſchaften, Mereine :c. 

Deutfhes Reich. In der bayerifhen Kammer 
der Abaeoroneten ift bei der DBerathung der Aus— 
gaben für die Maß- und Gewichtöpolizei auf die Finanz: 
periode 1885 und 1889 die Trage zur Sprache gebracht 
worden, ob die jet in Verwendung befindlihen Krug— 
und Gefäßdedel im Hinblik auf das Reichsgeſetz 
über den Verfehr mit blei- und zinfhaltigen 
Gegenftänden nad) dem 1. Dftober 1888 noch in Ge— 
brauch bleiben fünnen. Namens der Kal. Staatsregierung 
it nachſtehende Erklärung abgegeben worden: 

„Sn Erwiderung auf die von dem Herrn Abgeordneten 
Dr. Daller geftellte Anfrage muß ich vor Allenı betonen, 
daß Die bayerifche Staatsregierung felbftverftändlich nicht 
in der Lage ift, in Bezug auf Beltimmungen des Reichs— 
gejebes über ven Verkehr mit blei- und zinfhaltigen 
Gegenſtänden vom 25. Suni 1887 eine authentifche Inker— 
pretation zu geben. Die Entjeheidung wird im einzelnen 
Tale in dev Hand der zuftändigen Strafgerichte liegen, 
welche durch minifterielle Erklärungen in feiner Weife 
gebunden find. Inter dieſem ausdrücklichen Vorbehalt 
habe ich fodann Folgendes zu bemerken: Sn $ 1 des an- 
geführten Geſetzes tft unter Anderem beftimmt: 

„Eh, Trink und Kochgeſchirr, ſowie Flüffigfeits- 
maße dürfen nicht ganz oder theilweife aus Blei 
oder einer in hundert Gewichtötheilen mehr als 
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zehn Gewichtstheile Blei enthaltenden Wietalllegi- | 
rung bergeitellt fein.” 

Bei den bezüglichen Verhandlungen im Neichstage 
wurde durch den Berichteritatter, fowie durch den Kom- 
mifjär des Bundesrathes auf die desfallfige Anfrage über- 
einſtimmend erläutert, daß dieſe Beftimmung aud) die 
Bierkrugdeckel ald Theile eines Trinkgeſchirrs treffe. 

Nach dem Wortlaute diefer Gejebesbeftimmung könnte 
es nun allerdings den Anjchein gewinnen, als ob auch 
der bloße Gebrauch von Gegenftänden, welche diejer Vor— 
ihrift zuwider hergeftellt jind, verboten und ftrafbar 
wäre. Aus dem Zufammtenhalt mit den Beſtimmungen 
der SS 4 bis 6 ergiebt fich jedoch das Gegentheil. Nach 
$ 4 Ziff. Lund 2 ift mit Strafe bedroht, wer Gegen- 

ftände der im $ 1 bezeichneten Art den daſelbſt getroffe- 
„gewerbsmäßig herſtellt“, nen Beltimmungen zuwider 

desgleichen wer Gegenſtände, welche den Bejtimmungen 
in $ 1 zuwider heraeftellt, aufbewahrt oder verpadt find, 
„gewerbantäßig verkauft oder feilhält“. Dagegen finpet 
fi) nirgends eine Beltimmung, wodurd) der Gebraud) 
(die Verwendung) vorjchriftswiorig hergeftellter Gegen: 

J 
J 

ſtände der im $ 1 bezeichneten Art unter Strafe geitellt 
wäre. Auch aus $6 iſt ein Verbot des Gebrauchs folder 
Gegenftände nicht abzuleiten, da die Beitimmungen diejes 
Paragraphen aud im Abſ. 2 eine objektiv jtrafbare 
Handlung zur VBorausjeßung Haben. Als ftrafbar ericheint 
daher nur derjenige, welcher Gegenjtände der fraglichen 
Art vorfchriftswidrig gewerbsmäßig heritellt, oder vor- 
ichriftswidrig hergeftellte Gegenftände gewerbsmäßig ver- 
fauft oder feilgält, nicht aber derjenige, welcher jolche 
fehon vor dem Anfrafttreten des Gejebes hevgeitellte 
Segenftände nad) dem Snölebentreten des Geſetzes, jei es 
in feinem Privathaushalt oder in einer öffentlichen 
Wirthſchaft in Gebrauch behält. 

Sn den Verhandlungen des Neichstages über den Ge— 
feßentwurf, betreffend den Verkehr mit blei- und zink- 
haltigen Gegenftänden, findet diefe Auslegung volle Be- 
ftätigung. 

Sn $ 3 der Regierungsvorlage war beftimmt: 
„Nahrungs: und Genußmittel dürfen nicht 

unter Verwendung folder Gejhhirre und Gefäße 
bergeftellt, werpadt oder aufbewahrt fein, 
welche ganz oder theilweife aus Metall oder Metall- 
legirungen der in $ 1 Abf. 1 Nr. 1 bezeichneten 
Art verfertigt” ꝛc. find; — 

und nad) $4 war u. A. mit Strafe bedroht, „wer Gegen— 
ftände, die den Beitimmungen in den 88 1—3 zuwider 
bergeitellt, aufbewahrt oder verpadt jind, gewerbs— 
mäßig verkauft oder feilhält”. 

Statt deſſen wurde entiprehend den Anträgen der 
Reichsſtagskommiſſion den 88 3 und 4 die gegenwärtige 
Faflung gegeben. Hiebei wurde ausgeführt, daß man 
bejtrebt gewejen ſei, die Vorſchläge des Megierungsent- 
wurfes abzumildern, um unnöthige Erſchwerungen des 
Derfehrs zu vermeiden. Insbeſondere habe man geglaubt, 
daß es viel zu weit gehen würde, wenn man die Ver- 
wendung von in Bezug auf Bleigehalt nicht entiprechen- 
den Gegenftänden zur Erzeugung, Aufbewahrung und 
Berpadung von allen Nahrungs: und Genuß— 
mitteln unter Strafe jtellte, wobei dann aud) alle Gaſt— 
wirthe, Garköche u. ſ. w. unter das Gejeß fallen würden, 
was gewiß nicht nothwendig erfcheine, wenn man be- 
rücjihtige, daß durch die Unterjtrafitellung der 
Heritellung und des Vertriebes vorjehriftswidriger 
Eß-, Trink- und Kochgeſchirre der Zweck in ganz ge- 
nügendem Umfange erreicht werde. Es müfje grundfäß- 
lic) feitgehalten werden, Daß jeder einzelne Fall der Straf: 
barfeit dev Verwendung vorjhriftswidriger Geſchirre 
im Gejeße namentlich aufzuführen fei. 

Dieje Auffafjung fand im Geſetze entjprechenden Aus— 
drud, obgleich ji) der Bundesfommifjarius Direktor des 
faiferlichen Gejundheitsamtes Köhler dagegen auöge- 
ſprochen und namentlich hervorgehoben hatte, Daß nad 
ven Borjchlägen der Kommiſſion Diejenigen Geſchirre, 
welhe von früher her nod im Gebraudhe feien, aud) 
wenn ſie in vorjichriftswioriger Weiſe hergeſtellt feien, 
fernerhin noch gebraudht werden Fünnten (Otenogr. Ber. 
über die Neichötagsfißung vom 9. Mai I. 3. Seite 481 
und 484-486.) 

Nach alledem unterliegt es nad) der Auffafjung der 
bayerijchen Staatsregierung feinem begründeten Zweifel, 
daß der fernere Gebrauch von Bierfrugdeceln, welche beim 
Snölebentreten des Reichsgeſetzes vom 25. Suni 1887 
bereit3 im Gebrauche jein werden, vom Standpunkte 
dieſes Geſetzes aus nicht zu beanftanden tft, auch wenn 
deren Bejchaffenheit den Beltimmungen des $ 1 des 
leßteren nicht entipricht. . 

Sn der Preſſe wurde nun aber weiter auf die Beſtim— 
mungen der 88 12—15 des Reichsgeſetzes, betreffend den 
Berfehr mit Nahrungsmitteln ıc., vom 14. Mai 1879 
hingewiejen und geltend gemacht, daß hiernach der 
fernere Öebraud) von Bierkrugdedeln, welche den Be— 
ſtimmungen de3$ 1 des Neichögefeßes vom 25. Zuni 1.2. 
nicht entjprechen, ftrafbar fein werde. - ! 
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Hierauf iſt zu bemerken, daß gemäß 8 7 des letzt- 
erwähnten Geſetzes die Vorſchriften des Geſetzes, betr. den 
Verkehr mit Nahrungsmitteln ꝛc., unberührt bleiben, 
und daß daher der fernere Gebrauch der bisher im Ge— 
brauche befindlichen Krugdedel den Strafbeſtimmungen 
dieſes Geſetzes nur dann und injoweit unterliegen werde, 
als diefer Gebrauch ſchon feither jtrafbar war. 

Das k. Staatsminifterium des Innern und der Zuftiz 
beabjichtigen, die Polizeibehörden jowie die Behörden der 
Staatsanwaltihaft im Sinne Diefer Darlegung mit 
Weiſung zu verjehen.” 

Außerdem wurde im Laufe der Berhandlung der 27. 
Situng am 5. Dezember 1887 von dem Kgl. bayerifchen 
Staatsminister Frhrn. v. Feilitzſch noch Nachſtehendes auf 
Anfragen aus dem Haufe erklärt: 

„gerner hat der Herr Abgeordnete gefragt, ob neu- 
-filberne Bierfrugpdedel künftig zuläſſig jein jollen. 
Soweit mir befannt, enthält das neue Gejeß über Dieje 
Frage feine Brohibitinbeitimmung.“ 
Mun hat der Herr Abgeordnete Geiger eine weitere 
Frage geitellt, ob e8 nach den Beſtimmungen des Reichs— 
geſeßes über den Verkehr mit blei- und zinkhaltigen 
-Segenftänden vom 25. Juni 1887 den Zinngießern auch 
nad) dem 1. Dftober 1888 gejtattet ift, in dem Kalle, daß 
Trinkgefäße zerbrochen find, an deren Stelle neue Trink 
‚gefäße unter Verwendung von bereit3 vor dieſem Zeit- 
punkte in Gebraud) gewejenen Krugdedeln, welde 
mehr als 10%, Blei enthalten, herzuitellen? Sch bin auch 
bier nicht in der Lage, der Gejeßesauslegung und Dem 
Geſetzesvollzuge Seikens der zuftändigen Gtrafgerichte 
irgendwie vorzugreifen. Indeß bin ich für meine Perjon 
der Meinung, daß die eben erwähnte Herjtellung von 
Irinfgefäßen unter Verwendung von Deckeln mit vor- 
Ichriftswidrigem Bleigehalte unter die Strafbeſtimmung 
des $ 4 des angeführten Reichsgeſetzes Fällt.“ 

Sm Sahre 1889 wird in Berlin eine deutſche all- 
—J— Ausſtellung für Unfallverhütung ſtatt— 
inden. 

Die Ausſtellungsgegenſtände ſollen beſtehen: 
in Maſchinen, Apparaten, Vorkehrungen, Werk— 

zeugen, Arbeitsſtücken und Arbeitsmaterialen, — 
in Modellen, — 
in Plänen, Zeichnungen, Bhotographien und Be— 

jchreibungen, — 
in Vorſchriften, Fabrilordnungen, Statuten und 

Drudwerken, — 
welche ji auf Unfälle und auf die Unfallverhütung in 
den unter die. Unfallverjiherungsgejebe des 
Deutſchen Reiches fallenden Betrieben beziehen. 
Zugelaſſen jind ferner alle Gegenstände, welche ſich auf ven 
Arbeiterfihuß überhaupt und die Wohlfahrt der Arbeiter 
in verficherten Betrieben beziehen. 

St Allgenteinen wird der Ausitellung von Gegenftänden 
in natürlicher Größe und von Modellen der Vorzug zu 
geben jein. Mafchinen find möglichſt „int Betriebe, 
borzuführen. 

Da nicht nur Schutzvorrichtungen an fich, jondern aud) 
volftändige Maſchinen und Apparate mit Schutzvorrich— 
tungen zur Vorführung gelangen, wird Die Ausitellung 
annähernd den Charakter einer Snduftrie-Ausitellung er- 
halten, nur mit dem Unterſchiede gegenüber ſonſtigen Sn- 
duftrie-Ausftellungen, daß Gegenſtände, welche lediglich den 
techniſchen Zwecken eines Gewerbes dienen, ohne ihrer ganzen 
‚Art oder Ausftattung nad) eine Beziehung zur Unfall- 
verhütung bezw. zum Arbeiterfhuß überhaupt erkennen 
zu lafjen, ausgejchlofjen find. 

Das Ziel des Unternehmens ift die Unfallverhütung 
in allen verfiherten Betrieben — durch Vergleihung und 
A: des Werthes der zur Zeit von der Technif 
gebotenen Vorrichtungen zum Schutze der Arbeiter, durch 
Austauſch aller einfchlägigen Erfahrungen, — joweit 
irgend möglicd zu fürdern. Hierfür ijt es von größter 
Wichtigkeit, daB aud diejenigen Betriebsunternehmer, 
welche bewährte Vorkehrungen irgend welcher Art zum 
Schutze der Arbeiter in ihren Betrieben beiten, ohne die- 
jelben geichäftlih zu vertreiben, dieſe Vorkehrungen — 
wenn auch nur in Modellen oder Zeichnungen, Photo— 
graphien und Beihreibungen — zur Ausstellung entjenden. 

9% 

Der IM. öſterreichiſche Weinbau- Kongreß, 
welcher vom 20. bis 24. September 1886 in Bozen abge- 
halten wurde, nahm nad dem von Gentralausihuß des 
Kongreſſes herausgegebenen Berichte (verfaßt von Direktor 
E. Mac, Bozen 1837) die folgende Nefolution, betreffend 
die Kontrolle des Weinverfehres unter Bezugnahme auf 
das beitehende Kunjtweingejeb. an: 

Antrag des Spezialfomitee’S zu Frage 6*%: „In 
Erwägung defjen, daß das Gefeß von 21. Suni 180 
betreffend die Erzeugung und den Verkauf weinähnlicher 
Setränfe bis jetzt nicht in zwedentfprechender Weife 
praktijch durchgeführt wird, dem zu Folge die Uebelſtände, 
welchen obgenanntes Geſetz fteuern follte, in einer die 
Weinproduzenten ſehr jchwer jchädigenden Weiſe fortbe- 
ſtehen, erſucht dev dritte öſterreichiſche Weinbaufongref 
die h. Negierung die geeigneten Mittel zu ergreifen, um 
genanntes Geſetz zum Schutze der Meinproduzenten in 
durchgreifender Weiſe durch zu dieſem Zwecke pafjende 
Organe auszuführen. Der Weinbaufongreß begrüßt aus 
diefem Grunde das in Ausficht ftehende Geſetz gegen die 
Berfälihung der Lebensmittel, in welchen auch eine ent- 
jprechende Kontrole des Meinausfchanfes vorgejehen ijt. 
Doc) erjcheint es hierbei wünjchenswerth, daß die amtliche 
Unterfuhung der Weine durch hierzu vollfommen ge- 
eignete Snititute oder Perſonen ausgeführt werde. Der 
Kongreß giebt fi) der Erwartung hin, daß durch die ge- 
meinjchaftlihe Durchführung beider Gejeße ein pofitiver 
Erfolg in der Eingangs bezeichneten Nichtung erzielt 
werden wird.” 

Derjelben Duelle zufolge wurden von der gelegentlid) 
des III. öſterreichiſchen Weinbau - Kongrefjes in Bozen 
ftattgehabten VBerfammlung öſterreichiſcher Denochemifer 
die nachſtehenden Beichlüfje gefaßt: 

1. Die Beſtimmungen des ſpezifiſchen Gewichtes und 
des Alkoholgehaltes im Weine (Ieferent: Dr. B. Haas). 

„Das ſpecifiſche Gewicht des Weines ift bei 15% C. 
zu beitimmen. 

Zur Beitimmung des Alfoholgehaltes ift die De- 
ſtillations-Methode anzuwenden. Sm Deftillate fann 
der Alkoholgehalt entweder durch Beſtimmung des 
ſpecifiſchen Gewichtes mittelit des Pyknometers, oder 
direkt durch Anwendung eines genauen, von dem 
Chemiker jelbit geprüften Ulfoholometers, deſſen Skala 
jehr deutlich im Zehntel-Prozente getheilt ift, ermittelt 
werden. Wenn thunlich, ift es vorzuziehen, dieſe 
Beitimmungen ſtets bei der Nornaltemperatur von 
15° C. vorzunehmen. Um den Alkoholgehalt in 
Grammen in 100 com. auszudrücen, find die bei der 
Jormaltemperatur von 15° C. beitimmten Bol. =®/, 
mit 0.7943 zu multipliziven.” 

2. Die Beitimmung des Grtraftgehaltes (Iteferent: 
3. Haan). 

„Die Ertraftbeftimmung iſt in nicht füßen Weinen 
durch Trodnen des Abdampfrüditandes von 50 cem. 
Wein während 2'/; Stunden in Platinſchalen im 
Waſſertrockenſchranke vorzunehmen. Süßweine find 
mit Wafjer jo zu verdünnen, daß ihr Ertraftgehalt 
2 bis höchſtens 3%, beträgt, und dann weiter wie 
nicht füße Weine zu behandeln. 

Es kann jedoch ſowohl in nicht jüßen, als, und 
zwar bejonders in Süßweinen, die Ertraftbeitimmung 
aud in dem entgeijteten Weine entweder durch Er- 
mittlung des ſpezifiſchen Gewichtes, oder mittelft 
eines genauen, von dem Chemiker felbjt geprüften 
Saccharometers, defjen Skala jehr deutlich in Zehntel— 
prozente getheilt ift, ausgeführt werden. 

Da die nad) beiden Methoden erhaltenen Nefultate 
jedoch bei Süßweinen häufig pifferiren, jo ift es 
nothwendig, ftets die Methode anzugeben, nach weldyer 
die Beitinmung vorgenommen wurde (3. DB. nad) 
dem fpezifiihen Gewichte des entgeijteten Weines).“ 

Dr. — 

*) Anmerk. Frage 6 der Verhandlungs-Gegenſtände 
lautete: Erſcheint es wünjchenswerth mit Bezugnahme 
auf das öfterreichifche Kunſtweingeſetz den Detailhandel 
und den Ausſchank von Wein im Intereſſe der Wein— 
produktion und des konſumirenden Bublifums einer ge- 
wiffen Kontrole zu unterziehen, und in welder Weife 
fönnte Diefelbe am zwecdmäßigiten erfolgen? Referent: 
E. Mac, Direktor der landw. Landesanſtalt in ©. Michele. 
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3, Die Beftimmung des Zuderd im Weine (Referent: 
Dr. B. Haas) 

„Die Polariſation behufs Nachweiſung eines Stärke- 
zucker- oder Rohrzuckergehaltes iſt mit dem durch 
Spodium entfärbten Weine in der 200 mm. langen 
Nöhre, mit dem fo entfärbten und mit 1, Vol, 
Salzjäure (om fpez. Gewicht 1,1) invertirten Weine 
in der 220 mm. langen Röhre vorzunehmen und Die 
Drehung in Kreisgraden anzugeben. 

Die Zucerbeftimmung ift genau nad) der von. 
Sorhlet modifizirten Fehling’ihen Methode auszu- 
führen und der Zucergehalt als wafjerfreie Dertrofe 
zu berechnen.“ 

Auf Antrag i 
folgende Bemerkung den Beſchlüſſen hinzugefügt: 

„Sit der Zudergehalt in einem Weine geringer als | 
0,05 g. in 100 cem., jo empfiehlt es jich, das Re— 
jultat in folgender Form anzugeben: „In 100 ccm. 

Wein find En g. Fehling'ſche Löfung reduzirende Sub— 

ſtanzen, als Dextroſe berechnet, vorhanden“.“ 
(Fortſetzung folgt.) 

Vermiſchtes. 

Das bayriſche Gewerbemuſeum in Nürnberg hat 
folgende Warnung erlaſſen: 

Als englisches Zinn, verfehen mit dem Lammjtempel 
und dem Firmensitempel: Stone & ©on 
Meltwell wird zur Zeit ein Zinn in den Handel gebracht, 
welches einen erheblichen Gehalt an Duedjilber befibt. 
Die Verarbeitung eines derartigen Zinnes ift im hohen 
Grade gejundheitsihädlich, ferner ift ein derartiges Zinn 
aud) für viele Legierungszwede untauglid). 

Aus diefen Gründen muß vor den Anfauf und vor 
der Verwendung des im Handel vorfommenden quecfilber- 
haltigen Zinnes dringend gewarnt werden. 

Nürnberg, den 25. Sanuar 1888. 
Chemiſches Laboratorium: Dr. N. Kayfer. 

Der Direktor des Bayriihen Gewerbe-Mujeums: 
Ih. von Kramer. 

Der „Bharmaceutiichen Poſt“ (1887 Nr. 52) zufolge 
hat die Budapeiter Polizei in der letten Zeit nicht 
weniger als drei Fabriken ausgefundfchaftet, welche ſich 
ausihhlieplih mit Dev Erzeugung von gefäljhten. 
Nahrungsmitteln, namentlich) Gewürzen, beichäftigten. . 
Die Grundfubftanzen dieſer gefälichten Produkte bildeten, 
wie durch die Interinhung nachgewiefen wurde, in den 
meijten Fällen Kleie, Stärke und Gummi. Die gefälfchten 
Gewürze erhielten durch Zuſatz von Eſſenzen den betreffen- 
den Gerudh. ine Sorte gemahlenen Zimmt wurde, 
wie fonjtatirt ift, aus alten Gigarren-Kiften, 
die mit Zimmteſſenz imprägnirt wurden, dargeitellt!! 
Paprika wurde aus Kleie, Stärfe und gepulvertem Ziegen— 
mehl erzeugt. Die eine dieſer Fabriken bejchäftigte an 15 Ar- 
beiter, jede derſelben bejchäftigte eine Anzahl Agenten, 
ferner wurde aus den Büchern nacgewiejen, daß eine 
große Anzahl von Budapefter Kaufleuten zu den ftän- 
digen Abnehmern dieſer Produkte gehörte und daß die- 
ie nit nur in Budapeft und ganz Ungarn Abſatz 
anden, jondern weit bis nad) Rumänien, Bulgarien, Ser— 
bien, und ſelbſt nach Stalien erportivt wurden. Die Her: 
ſtellungskoſten dieſer gefälihten Nahrungsmittel (nament- 
lic, Kaffee, Pfeffer, Sugwer, Zimmt, Paprika, Bohnen ꝛc.) 
beliefen fih, wie die Polizei nachweifen Eonnte, auf 10 
bis 12 fl. per Meterzentner; die Waare wurde von Seiten 
der Fabriken mit 60 bis 65 fl. per Meterzentner abgegeben, 
jo daß die ehrenhaften Fabrifanten ca. 50 fl. per Meter: 
zentner Gewinn dabei hatten; der Kaufmann vermifchte 
die gefälichte Waare mit der echten und erzielte dabei 
einen Gewinn von 120 bis 160 fl. per Meterzentner. Die 
drei Sabrifen wurden behördlich gejchloffen und verfiegelt 
und die Akten den Gerichten übergeben. 

Frankreich. Geſetz, betr. PBreisaufgabe für 
Auffindung eines leiht ausführbaren Ver— 
fahrens zur Unterfuhung getitiger Getränke. 
Bom 10. Dezember 1887. 

des Dr. Weigert wurde dann nod) 

(Semaine med. 1887 No. 50. 8. CXLV.) 
La loi dont la teneur suit a été promulguee le 10 de- 

cembre 1887: 
Art. 1e*. — Un prix sera decerne & la personne qui 

deeouvrira un procede simple et usuel pouvant etre mis’ 
en pratique par les agents de l’Administration pour deter- 
miner, dans les spiritueux du commerce et les boissons 
alcooliques, la presence et la quantite des substances autres 
que l’aleool chimiquement pur ou alcool ethylique. 

Art. 2. — L’Academie des sciences de I'Institut de 
France est chargee de determiner les conditions dans 
lesquelles le prix devra &tre decerne, et de le decerner 
conform&ment au programme qu’elle aura arrete. 

Uerzeichniß 
der fire die Bibliothek des Kaiſerl. Geſundheits- 
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Kriminalftatiftif für das Sahr 1885. Berlin. 1887. 4°. 

Aarsberetning angaaende sundhedstilstanden i Kjoben- 
havn for 1886. Kjobenhavn. 1887. 4°. 

Berättelse till Kongl. medicinalstyrelsen om allmänna 
helsotillständet i Stockholm under äret 1886. Stock- 
holm 1887. 4°. 
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Foods and food adulterants. By Dir. etion of the Com- 
missioner of Agriculture. Washington. 1887. 8°. 

Monin, Dr. E. Les odeurs du corps humain dans l’etat 
de sante et dans l’etat de maladie. Paris et Bruxelles. 
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Rapport fait au nom de la commission d’enquete sur la 
consommation de l’alcool en France. Par N. Claude. 
Paris. 1887. 4° Avec annexes et atlas. 
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medeeins, pharmaciens, sages-femmes et herboristes 
exergant en France et en Algerie au 30. mai 1886. 
En rapport avec les chiffres officiels de la population 
d’apres le recensement de 1836. Paris 1887. Fol. 
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St. Louis. 1886/87. St. Louis. 1887. 8° 

Report, 18. annual, of the State Board of Health of 
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Report of the Department of Health of the eity of Chi- 
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Reports, medical, for the half-year ended 31st March 
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Statistica delle opere pie e delle spese di beneficenza 
sostenute dai comuni e dalle provincie. Vol. 2. Lom- 
bardia. Roma. 1887. Fol. : 

Statistica della emigrazione italiana. Anno 1886. Roma. 
1880288, 
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Roma. 
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Suh & l J —— A jtann, Volkskrankheiten in Der Berichts- 
wodhe ©. — GCholeraftachrichten. ©. 101. — Beitiveilige 
am reg * ©. 101. 

Des e8. ©. 103. — Erkrankungen in Berliner — — 
©: 103. — Desgl. in deutjchen Stadt- und Landbeszirken. 
—— lee TShierjeuchen in Ungarır vom Fr. Sept. 
1887 bis 3. Januar — S. 104. — Tuberkuloſe bei Schlachtthieren. 
©. 104. — Veterinär-polizeiliche Maßregeln. ©. 104. — Medi— 
nen ra ae 2c. (Breuben.) Bribat- Mrrenanflalten. 
reiwillige Krankenpfleger in ven Militär: Lazarethen, ©. 109. — 

Zinnerne Geräthe in le ©. 110. — (Berlin) Bleivergiftungen 
in Dfenfabriken. — — “Bez. 
Thieren auf —— ©. 110. — (Bayern) Beförderung bon 

Geſundheitsſtand 

und Gang der Volkskrankheiten. 

In der Berichtswoche ſind nachſtehende Todesfälle 
und Erkrankungen an Boden, Flecktyphus, Rückfalls— 

fieber und epidemiſcher Genickſtarre gemeldet worden: 

Boden: Wien 3, Vororte Wiens und Budapeſt 

je 1, Prag 23, Trieft 5, Paris 11, 

Warihau 7 Todesfälle, Reg.Bez. Erfurt 1, 

Wien 7, Budapeft und Petersburg je 5 Erkran— 
fungen. 

Sledtyphus 
1 Zodesfall; 

franfung. 

Nüdfallsfieber: Petersburg 1 Todesfall. 

Epidemifhe Genidftarre: Meb 1 Todes— 
fall; Reg-Bez. Marienwerder 1 Erkrankung. 

Sm Vebrigen find bejonders hervorzuheben: 

Unterleibstyphus: Berlin 7, Hamburg 12, 
Paris 25 London 26, Petersburg 25 Todesfälle; 

Berlin 33, Hamburg 168, Reg.Bez. Schleswig 87, 

Vetersburg 99 Erkrankungen. 
oje: Wien 11, Kopenhagen S Erkrankungen. 

Kindbettfieber: London 7 Todesfälle; Kopen- 
hagen 8 Erfranfungen. 

Majern: Hamburg 10, Wien 11, Paris und 

Lyon je 10, London 18, Chrütianta 26, Petersburg 
15 Todesfälle, Berlin 61, Hamburg 92, 

Bezirfe Düljeldorf 202, Erfurt 284, Hildesheim 114 
und Schleswig 115, Wien 116, Budapeft 73, Edin— 

burg 265, Kopenhagen 45, Chriftiania 109, Peters- 
burg 69 Erkrankungen. 

Scharlach: London 38 Todesfälle; Berlin 33, 

Breslau und Nürnberg je 17, Hamburg 14, Reg. 
Bez. Schleswig 90, Wien 91, Edinburg 15, Kopen— 

: Brag 1,. Betersburg 2, Warſchau 

Berlin und Petersburg je 1 Er- 

— Sterbefälle in deutſchen Stäpten von | 
nn mehr — ©. 102. — Desgl. in größeren Städten 

©. 107: | 

Stettin.) Beförderung von | 

Lyon 3, Ddejja | 

Reg. | 

| Thieren auf Eifenbabnen. 
| — Thierärztliche Arznei-Tare 

©. 111. — GSachſen.) Arznei-Tare ©. IM. 
©. 112. -— Württemberg.) Viehtrans⸗ 

port. ©. 112. — (Sachſen— — Arznei-Tare.. ©. 113. — (Sachſen— 
Altenburg.) Deögleihen. 113. — Beförderung von Thieren auf 

' Eifenbahnen. ©. 113. — Deäsl. von Miederfänern und Schweinen 
nach Nordieebäfen. ©. 113: Anhalt.) Aranei-Tare. ©. 113. — 
Lirbeet.) Beförderung von Mieherfänern und Schweinen. ©. 113. — 

Rechtſprechung. (Landgericht Koblenz.) Zuſatz von Sprit und Zucker 
zu Wein am Mittelrhein. ©. 114. — Kongreiie, Verhandlungen 

| bon gejeßgebenden Koörperichaften, Vereinen zc. — 
Abgeordnetenkammer.) Profeſſurx fir Hygiene und Gentralimpfanftalt 

in Münden ©. 116. — (Stalien.) Geſundheitspflege 2c. Geſetzent— 
| wurf. ©. 116. — II, öfterreichiicher Weinbaukongreß (Fortjeßung.) 
| ©. 116. — Geichenklifte. ©. 118. 

hagen 67, Stodholm 21, Chriſtiania 17, Petersburg 

34 Erfranfungen. 

Diphtherie und Eroup: Berlin Breslau 

9, Halle 7, Hamburg 10, Wien 7, Budapeft 17, 
Prag 11, Baris 51, yon 7, London 45, Kopenhagen 
7, Ghriftiania 11, Petersburg 14 Todesfälle; 

Berlin 82, Breslau 30, Hamburg und Nürnberg je 

ı 47, Neg.-Bez. Schleswig 246, Wien 17, Budapeit 

36, Kopenhagen 79, Stodholm 15, Chriltianta 22, 

Petersburg 40 Erkrankungen. 

Keuchhuſten: London 177, Dublin 10, Liver— 

pool 7 Todesfälle; Hamburg 34, Wien 17, Kopen— 

hagen 41, Stodholm 19 Erfranfungen. 
Epidemifhe Ohrſpeicheldrüſen-Entzün— 

| dung (Mumps): Reg.Bez. Düfjeldorf 62 Erkran— 

fungen. 

Cholera-Nachrichten. Süd-Amerika. 

Nach einer Nachricht vom 24. Dezember v. J. hat 

die Cholera in Valparaiſo (Chile) in bedenklichem 

Maße um ſich gegriffen und in allen Schichten der 

Bevölkerung, ſowie in allen Stadttheilen Opfer ge— 

fordert (vergl. ©. 33). Den amtlichen Veröffent— 

lichungen zufolge find in den vier Tagen vom 19. 

his 23. Dezember in den Lazarethen und Sanitäts— 

itationen 130 Cholera-Todesfälle vorgefommen. Die 

früher beitandene freiwillige deutiche Ambulanz it 

wieder eingerichtet worden. 

22 
“ar 

Beitmeilige Maßregeln gegen Volkskrankheiten. 

(NA. Nr. 34 u. 36 von 8. 10. Februar 1888 8.) 

Defterreih-Ingarn. Ka Sirkule der K. K. See— 

behörde zu Trieſt find alle gegen Provenienzen von Malta 

nod) beitehenden Sanitäts-M Eee nunmehr aufgehoben 

worden. (Dergl. Veröffentl. ©. 
— Das Königlich ungariſche 

Snduftrie und Handel hat die 
a) inifterium für Aderbau, 

Duarantäne für Pro— 

(Fortießung auf Seite 104.) 
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Die mit einem F_ bezeichneten Städte beri 
von einen Arzte zufammenitellen oder prüf 
1. Dezeniber 1885 unter Beritckfichtigung der von 1880 bis 
theiligten Orten für den 1. Sult 1888 berechnet worden. 
ermittelt. Die Berechnung der durchſchnittlichen Sterbeziffern für die Sahre 1882—86 
1883 ©. 231, 1884 ©. 219, 1885 II. ©. 239, 1886 ©. 579 und 1887 ©. 455) mitgetheil 

*) Wegen etwaiger an Boden, Flecktyphus, Cholera 
©eite. — ?) Nimmt erft jeit 1886 an der Beri 
entiprechend Die Verhältnißziffer 

El. 
ten über die Sterbefälle auf Grund Ar, 

Die Einwohnerzahlen find ach 
1885 durch die VBolkszählu 

Auf Grund derjelben werd 

(asiatica) und Peſt vor 
N richteritattung Theil. — 3) Nach Abzug 

auf 1000 Einwohner und auf's Sahr berechnet 10,7. 

ng ermittelten 
en die Verhältr 

Alle übrigen Krant- 

heiten 

Ivlvwwwllel 

| I gew 

ztlicher Todtenſcheine oder laſſen die Nachweiſungen wenigſtens 
Maßgabe ver endgültigen Ergebnifſe der Volkszählung vom 

Zu⸗ oder Abnahme der Benölferung in den be- 
€ tißzahlen der in der Berichtsmoche Geftorbenen 
iſt auf Grund der in den Zahresüberfichten (Veröffentlichungen 
ten Angaben über Einwohnerzahlen und Sterbefälle erfolgt. 

gefommenen Todesfälle vergl. den Tert der vorhergehenden 
der Ortsfremden beträgt die Zahl der Geftorbenen 9, dem— 
— + Nach Abzug 2c. 18, bementiprechend 22,6. 

D Sewaltiamer Tod 

ee ee, 

3— 
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Sterblichfeit3vorgänge in größeren Städten des Auslandes, Woche vom 29, Jan, bis 4, Febr, 1888 

Chriſtiania 
Dublin. . 
Edinburg - 

Liverpool. 
London . 

Odeſſa .. 

Trieſt. 

— ne FEN Todes-NUrfahen) 

> | 3 [Todtgeborene [252 = — — 

Namen der Städte = | 8 | & |E=:2]|8532]|*#3| — 3 3 88855 2828 
wohner| € oil» „s2l5382|j-.8215 83 83288 82 B2ase 2382538 = S |am8jisss,|s8| 8 | S2 2585| 22 83a°®S , 22802152 

sale gs 8 |Ss5 82-8 2558052 8857 #ElER 
a |a|®8 sEmlessaler 8 8° 572298 sera > s aa |” le >arsze Zsalsels 

< Ei 2 Aa 

DRRHELDANI . 2 » 389 916 | 282 | 19 | 182 46 24,2 ao u] > : SE 
Brünn bis 28. Jannar: 61 | . Blase. ;; | ee A a 
Brüffel deögl. . . - era. | Al —- | - | 3| — s|a| 8 el ı 
Buhapeit desgl. . we ra ul - 7 el ae 2| om | -|-lısl 3 

E 134.000 | 70 zZ emseıT |. 3888070601 tl ee, der lo * 3302| 30 |. | | Mal 83 | als, - ee, 3 189| 2 2 A es DE Pe er er er ui We 7| 2 
Graz bis 28. Sanuar . . .| 105274 | . Aula, 5 Seat.) 11 „lea al 1 
Kopenhagen bis 31. Januar. 300 000 | 217 10 |] 130 42 22,5 ul Er 2 11|2|92 1 al 3 
Krakau bis 28. Januar... . 1094| 6 | 1ı| 4 ee rer ee erg 
Lemberg desgi. . . . . 1017| . za 75 h 2 a —— 46| 2 

eh. ; 43 | 31 | | 3814| % 9/15 238 al 55 
yon bis 21. Sanuar . ee | ic | a || -| T| a i 3 ri 5% — | - En > 

er 268 000 |. ma a4 Dei) =, 2) 1) si 1) 5| 3 | 8 Alwoal er Bee... 2260 95 | 1221 | 98 |1187 | 16 1.76 | 10 | 2 I5| 5| 3a ı6| 5 650 | 16 
Petersburg big 28. Sanuar . 28016 | 412 5 131 30,5 18.1.5 |14| 31 —- 18 | 211 53-65 1-99 das ee 235 857 5 15 | 19 | 37 | 35 5 2)ı1ı| 4 -| |] ı 19| 2 
Stocdholm bis 38. Sannar .| 21680 | 23 | sa | si a0 | il 8 al al I Bl ul 3 

"u EUER — 60] .. oe Bst. 38 | 3 2%: nl ı 
Venedig bis 28. Januar . 148 380 84 2410192 ı 42,8 a0 = | 22 85931 36 | 10: a les 
Warichau desgl. —— 439 174 | 336 20 | 215 58 25,5 ZU EA 30 2.27 1721122691505 0 14 Em leisT 
Bent... ..... 800 836 | 494 | 29 1 393 85 NT .sD Ai 991 a8 aloe 
11 Vororte Wiens desgl. . 45396 | . | 19 | 15 2 a RE ET En ee 

us Berliner Kranfenhänfern gemeld. Erfranfng. | Ans dentich. Stadt- u, Landber. ‚Erfr 
un Charite, Städtiſches Krankenhaus 2 eh audbez gemeld Erfranfug. 

Moabit, 

et ir Die Woche vom 29, 

im 
t. Hebiwige Krankenhaus, Bethanien, Städtiſches Krankenhaus zu 

Elijabeth - Kranfenhaus , 

Krankheitsformen 

der 

Aufgenonmenen 

Maiern und Rötheln 
Sarah. . » r . . 
Diphtherie und Eroup. 
Unterleibötyphus . 
Brechdurchfall inkl. Ruhr uͤnd 
Cholera nostras . 

ISEIHOBGLEIEDEL. » - - » .» 
Mecielfiebr - . ». . 
Nenn 
‚Syphilis inkl. Gonorrhöe 
Lungenſchwindſucht . 
Andere Erkrantungen der 
Athmungs-Drgane 

Akuter Darmfatarıh. 
Säuferwahnfinn und chroni 

ſcher Alkoholismus 
Akuler Gelentiheumatismus 
Andere rheumat. Krankheiten 
DVerlegungen. 
Alle übrigen Krankheiten . 

Summe 

Sriedrihshain, | laut Mittheilung der Königlichen Sanitäts-Rommilfton zu Berlin, 
{ches ı des statistischen Amtes der Stadt Breslau, des Yerzte-Vereins zu 

a aus, Lazarus - Krankenhaus, Auguita- Frankfurt g. D., des Mebdizin.-Suipektorats zu Hamburg, des Nereing 
Hospital, Züdiſches Krankenhaus) für öffentliche Gejunpheitspflege zu Nürnberg, der betreff. Künigl. 

Jauuar bi 4. Februar 1888. Reg.-Nedizinalväthe und Süritlich Reüß ſchen Phyſikats Bezirksärzte. 
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Witterungs-Nachiweis für die Woche vom 29. Januar bis 4. Februar 1888, 
Nah Beobachtungen der Iandwirthichaftlihen Hochſchule in Berlin und Der meteorologiichen Gentralftation in München. 

TemperaturinCo] Luftdruck in mm?) a: Zeuchtigkeit d. Luft?) Söhe a 
⸗ - = an “> . e8 er 

Ort = E 2 A 2 5 S ichlages Wind- 
= 5 = —* = g > = rihtung 
= = = 5 * = mm 

29. Januar —0,5 31 | 783 | 7508 | 7531 75 94 0,9 NNW 2 
30. u 28 | 65 | 7567 | 757,5 |. 7581 9% 82 95 _ NNO 1 

! SLR, —45 | —76 | 7562 | 7541 | 7534 90 86 89 0,3 NO-O 1 
Berlin 1. Februar —36 |—-115 | 7529 | 7543 | 756,9 91 82 91 0,1 NW 1 

DEN. 35 |-104 | 570 | 7579 | 7586 89 91 86 0,2 WNW 2 
%. u Dom 59% [775631771533 |. 75235 93 89 96 4,6 SW 3 
A 2,6 008 A612 a2 | 1527 96 57 48 3,2 NW 5 

29. Januar ZA 84 | 0195 7096 | HA | II 2 2,7 NW 1,4 
SET -84 |—146 | 7129 | 713,0 712,1 88 81 81 _: NO 1,6 

7 SL.., -89 |-132 | 710,8 | 7083 | 708,2 80 79 79 0,4 NW 0,2 
Münden | 1.3 | -97 |-193 | 7085 | wo | wel 5 | 75 = NO 0,7 

— —52 |-114 | 7153 | 7164 |. 717,8 4 | 5 85 01 N 0,4 
a Eu 24) ar.) are) a9) 7 74 — W 2,8 

——— Dr oe 5758| 110 65 80 88 0,9 W 6,2 

1) Wegen etwaiger an Pocken, Flecktyphus, Cholera (asiatica) und Peſt vorgekommenen Todesfälle bezw. Erkrankungen vergl. den Tert 
auf Der eriten Seite. — ?) Die u des en und der relativen Feuchtigkeit der Luft erfolgen um 8 Uhr Morgens, 2 hr 
Mittags, 8 Uhr Abends (in Berlin jeit dem 1. Zanuar d. 3. um 7, 2 und 9 Uhr). — ?) Einfchl. Nuhr. — ) Außerdem 2 Fülle von Scharlacdh > 
Diphtherie. — 5) Der Bericht aus dem Kreisphyfikat Schleswig fehlt. 

Zn 4 
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venienzen aus Malta mittelft Verfügung vom 22. Zanuar 

1888 aufgehoben. GVergl. Veröffentl. ©. 5.) — 

Türfei. Der conseil de sante zu Konftantinopel hat 

durch Verfügung von 30. Sanuar 1888 die Provenienzen 

von dent italienischen Küftengebiet zwifchen Bari (ein: 

ſchließlich) und Ancona (ausschließlich) jeit dent 26. Januar 

d. J. unter Obſervation geſtellt. 

Thierſeuchen. 
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Tuberkuloſe bei Schlachtthieren. 
Im Stadtbezirk Augsburg find von 1. Januar bie 

31. Dezember 1837 gejchlachtet: 4753 Maſtochſen, 2304 
Etiere, 4151 Kühe, 900 Sungrinder, 22 396 Kälber, 4515 
Schafe, 35572 Schweine, 2255 Lämmer und Kitze, 227 
Pferde, zuſammen 77073 Thiere; davon find wegen 
Zuberfulofe beanftartdet: 439 Rinder (Großvieh), 
3 Kälber, 6 Schweine, 2 Ziegen, zufammen 450 Tbhiere. 
(Wochenſchr. f. Ihierheilfunde u. Viehzucht 1888 ©, 29.) 

Heterinär-polizeiliche Maßregeln. 

Preußen. Neg.- Bez Gumbinnen. Befannt- 
madhung, betr. Einfuhr von Schweinen aus Ruß— 
land. Vom 28. Januar 1888. 

Die landespolizeiliche Anordnung, von 20. Dezember 
vorigen Jahres (Ertra-Beilage zun Amtsblatt, Stüd 51, 
Seite 445 und folg.*), betreffend Maßregeln gegen den 
Schweinefhmuggel, welde mit den 1. Februar d. 3. zur 
Ausführung Eonımen follte, tritt vorläufig nicht in Kraft. 
Die anderweite Feftfegung des Termins bleibt vorbe- 
halten. | 
Gumbinnen, den 28. Sanuar 1888. 

Der Königlihe Negierungsd- Präfident. 
(ReA. Nr. 33 dv. 7. Febr. 1888.) 

Preußen. Reg.Bez. Schleswig. Befanntmahung, 
betr. die Einfuhr von Kehridt, Kühenabfällen 
und Schweineborften aus Dänemark, Norwegen 
und Schweden Vom 21. Dezember 1887. (Unıtsbl. 

d. Kal. Neg. 3. Schleswig ©. 795.) 
Auf Grund des $ 7 des Meichsfeuchengefeßes vom 

23. Suni 1880 und des $ 3 des preußifchen Ausführungs— 
gefeßes vom I1. Mai 1881 wird mit Ermächtigung des 
Herrn Miniſters für Landwirthichaft 2e. hierdurch verboten, 
daß von aus jchwedifchen, norwegijchen oder däniſchen 
Häfen auf diesfeitigen Landungsplägen ankommenden 
Schiffen Kehricht, Küchenabfälle oder Schweineborjten an 
Land gebracht werben, 

Schleswig, den 21. Dezember 1887. 

Königliches Negierungs-PBräftdium. 

Preußen. Aus Anlaß des Auftretens der Schweine— 
pejtin Dänentarf hatte fi) der Profeſſor an der thier— 
ärztlichen Hochſchule zu Berlin Dr. Schütz nad) Dänemark 
begeben, um jene Thierfranfheit wifjenjchaftlich zu ftudiren. 
Derjelbe hat auf Grund der Ergebnifje feiner Forſchungen 
die nachjtehende Denkſchrift ausgearbeitet, welche der 
kgl. preuß. Miniſter für Landwirthſchaft 2c. mittelſt Er- 
lajjes von 18. Januar 1888 (I. 658 Eirc. Nr. 5 de 1888) 
jänmtlichen preußifchen Bezirks-Regierungen ꝛc. zur Ver— 
theilung an die beanıteten Thierärzte hat zugehen lafjen. 
Die legteren follen dadurch in den Stand gejebt werden, 
vorkommendenfalls die Schweinepeft feitzuftellen bez. bei 
der Dbduftion zu fonjtatiren, ob Schweinepeft, Schweine: 
ſeuche, Nothlauf oder eine andere von der Schweinepeſt 
verichiedene Krankheit vorliegt. F e 

Sollte dennoch Zweifel über die Natur eines erften 
Kranfheitsfalles beitehen, dann ift ein befonders befähigter 
zweiter Thierarzt zuzuziehen. 4 

Nach erfolgter Feititellung eines Geuchenfalles iſt zu: 
nächſt die Sperre des Stalles oder — je nach den örtlichen 
Berhältnifien — des Gehöftes und der Ortſchaft zu verfügen 
und dem Miniſter für Landwirthſchaft ꝛc. jofort über den 
Fall und die muthmaßliche Einjchleppung der Seuche Be: 
richt zu erſtatten. 

Der Reichskanzler (Meichgamt des Snnern) hat die 
Denfihrift unterm 25. Januar 1888 den zunächft be— 
theiligten Regierungen der Bunvesfeeftaaten mitgetheilt. 

Belehrung über die Schweinepeſt in Dänemark. 

Im Auftraged Kal. Preuß. Miniſt. f. Landwirthichaft ıc. 
verfaßt von Dr. Schütz, Profefjor an der thierärztlichen 
Hochſchule. 

Die Schweinepeſt, welche in Dänemark Schweinediph— 
therie genannt wird, iſt wahrſcheinlich aus Schweden nad 
Dänemark eingeſchleppt worden Mitte September 1887 
ſtarben mehrere Ferkel auf den Abfallplätzen der Inſel 
Amager. An dieſen Plätzen, von denen 36 auf Amager 
und 15 in der Kühe von Kopenhagen liegen, werden die 
Küchenabfälle, dev Straßenfehriht ꝛc. Kopenhagens ge- 
jammelt, Die Befißer der Pläße haben die Abfuhr des 
Kehrichts ze. übernommen und halten auf ihnen zahlreiche 
Schweine, die fih aus den Abfällen ihre Nahrung juchen. 
Da tödtlihe Erkrankungen unter den Schweinen der Ab- 
fallpläge nicht jelten beobachtet und meist als Vergiftungen 
angejehen werden, jo hielt man das Mitte Septentber 
eingetretene Gterben von Ferkeln für ein beveutungslofes 
Greigniß. Als aber in den nächſten Wochen immer mehr 
Schweine erfranften und int Laufe des Monats Oktober 
mehrere Hunderte, meift Saugferfel und Ferkel im Alter 
; 1 
x *) Ann. Bol. Veröffentl. ©. 23. 

i 
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von 2—4 Monaten jtarben, wurde Dr. Bang, Lehrer an 
der Thierarzneifchule in Kopenhagen, aufgefordert, Die 
Natur der unter den Schweinen der Abfallpläße ausge 
brochenen Krankheit zu ermitteln. Dr. Bang jecitte 
‚mehrere der geftorbenen Thiere und ftellte dabei eine 
diphtherifche Erfranfung (Diphtheria profunda) des Dick— 
darms feit, die ev bisher bei Schweinen nicht beobachtet Hatte, 
und die ihm nur aus der Beſchreibung befannt war, 
welche über die int Verlaufe der Hog Cholera oder des 
Swine-fever entjtehenden Veränderungen des Darms in 
der Literatur vorliegen. Gr vermuthete deshalb, das 
diefe bisher nur in Amerika und in England beobachtete 
Seuche in Dänemark eingejchleppt jei. Die Ergebnifje 
der in den nächften Tagen vorgenommenen Sektionen be: 
jtätigten dieſe Anficht, und amı 26. Dftober v. 3. wurde 
der dänischen Negierung die amtliche Anzeige vom Aus— 
bruche der in Nede ftehenden Krankheit eritattet. 

Die unter den Beitänden in Kopenhagen und auf 
Amager aufgetretene Seuche wurde durd Franke Ferkel 
nad verichiedenen Theilen Seelands verjchleppt. 
Es wird behauptet, daß die Einfchleppung der Krank— 

heit in Schweden durch erfranfte Zuchteber jtattgefunden 
hat, die in England angefauft waren. 

Die Schweinepeft joll in Amerika vor ungefähr 35 
Sahren zuerit aufgetreten fein und ſich raſch von einem 
Staate auf den anderen ausgebreitet Haben. Im Sahre 
1885 ſchätzte man die Anzahl der in Amerika gehaltenen 
Schweine auf 45 Millionen Stück und den Werth per: 
jelben auf 226 Miillionen Dollars. Den durch Die 
Schweinepeſt (Swine-Plague; auch Schweinecholera Hog 
Cholera) verurſachten Verluſt berechnete man für das Jahr 
1873 auf 20 Millionen, für das Jahr 1882 auf 18", 
Millionen, für das Sahr 1884 auf 20 Millionen und für 
das Sahr 1885 auf 25-50 Millionen Dollars. Für 
einzelne Stauten liegen folgende Angaben vor. Im 
Staate Nebraska ftarben int Sahre 1884 von 1303 695 
Schweinen in 48 Grafſchaften 352 921 Stüc, alſo mehr 
als der vierte Theil, und im Sahre 1885 in 32 Graf- 
ſchaften 379 921 Stück an der Schweinepeft. Der Werth 
der im Sahre 1885 gejtorbenen Thiere wird auf 2445 773 

Dollars berechnet. An Mifjouri ſtarben 223487 Stück 
im Werthe von 729889 Dollars. In Andiana gingen von 
1 761529 vorhandenen Schweinen 402 164 oder fait 23° u, 
und hiervon 18'/, %/, an der Schweinepeft zu Grunde. 

In England joll die Seuche (Swine-Fever, Schweine: 
fieber, Typhoid-Fever, typhöjes Fieber, Infections Pneumo- 
‚Entenitis, infektiöfe Yungen-Darmentzündung) im Jahre 
1862 zum eriten Male aufgetreten jein. Seitdem iſt fie 
nicht mehr verfhwunden, und die durd fie bedingten 

Verluſte haben in den verſchiedenen Jahren fehr ge: 
ihwanft. Im Sahre 1878 wurden die eriten Mahregeln 
gegen die Seuche angeordnet und am 14 Juli 1879 die 
Swine-Fever-Ördre erlaſſen. Es iſt aber troß Der großen 

‚Entjhädigungsleiftungen für getödtete, Franfe und der 
Anſteckung verdächtige Thiere und troß der den Handel 
und dem Verkehr mit Schweinen auferlegten Bejchrän- 
tungen eine Tilgung der Seuche bis jebt nicht erzielt. 
Sm Sahre 1879 waren 53 Grafichaften verfeucht, Dabei 
betrug die N der neuen Geuchenausbrüche 2765 und 
die der erkrankten Thiere 17074 Stück. In den folgen- 
den Jahren verminderte fich zwar die Ausbreitung der 

Seuche. Allein in den Sahren 1885 und 1886 trat jie 
wieder mit großer Heftigfeit auf, denn im zuerjt genann— 

ten Sahre wurde fie in 70 Grafichaften mit 7925 neuen 
Seuchenausbrüchen und einem Verluſte von 38 798 Thieren 
und im zuleßt genannten Sahre in 63 Grafſchaften mit 
6813 neuen Seucenausbrüchen und einem Berlufte von 
35029 Thieren ermittelt. Der Berluft war ein beveuten- 
der, wenn man beachtet, daß der Schweinebeitand in 
Großbritannien im Sahre 1886 nur 2 221 475 Stück betrug. 

Ueber das Auftreten der Seuche in Srland wird 
Folgendes berichtet: Sm Sahre 1880 waren 15 Graf- 

haften (81 neue Ausbrüche und 300 erkrankte Thiere), 
im Sahre 1881 — 15 Grafichaften (48 neue Ausbrüce 
und 171 erkrankte Thiere), im Sahre 1882 — iS Graf— 
Ihaften (89 neue Ausbrühe und 287 erfranfte Thiere), 

im Jahre 1883 — 28 Graffchaften (419 neue Ausbrüche 
und 1198 erfranfte Schweine), im Zahre 1884 — 22 Öraf- 
Ihaften (235 neue Ausbrüche und 564 erkrankte Thiere), 
im Zahre 1885 — 26 Grafſchaften (423 neue Ausbrüche 

und 1271 erkrankte Schweine) und im Jahre 1886 — 
23 Graffhaften (495 neue Ausbrühe und 1630 erkrankte 
Thiere) verfeucht. 

Ob der urfähliche Erreger der Schweinepeft außerhalb 
des Ihierförpers die Bedingungen für feine Griftenz 
findet. iſt bis jeßt nicht feitgeitellt. 

Dagegen ijt mit Sicherheit erwiefen, daß fich die 
Krankheit auf dem Wege der Anftefung ausbreiten kann. 
Auch iſt es ſehr wahricheinlih, daß der Anftekungsftoff 
mit den Nahrungsmitteln aufgenommen wird, und daß 
die Snfektion vom Darme aus erfolgt. Die Zeit, welche 
zwiſchen der Aufnahme des Anfteckungsitoffes und dent 
Auftreten der eriten Krankheitserſcheinungen liegt, ift ver- 
ſchieden und hängt wahriheinlich von der Empfänglichfeit 
der angejteckten Thiere, don der Wienge des aufgenommenen 
Anstekungsstoffes und von der Wirkſamkeit defjelben ab. 

Die Beobachtungen haben ergeben, daß dieſe Zeit 5 
bis 2 Tage beträgt. 

Meijt erfranfen junge Thiere, Saugferkel oder Ferkel 
im Alter bis zu 4 Monaten. 

Zuerit zeigte die in Dänemark ausgebrodyene Seuche 
einen bösartigen Charakter und verbreitete ſich, wenn jte 
in einen Beſtand eingejchleppt war, in wenigen Wochen 
über eine große Anzahl von Thieren. 

An den franfen Thieren wurden folgende Erjcheinun- 
gen beobachtet. Sie fraßen nicht und waren etwas ber: 
itopft. Später trat Durchfall ein, wobei hellgelbe, jtinfende, 
zuweilen mit Blut gemijchte flüjfige Maſſen entleert 
wurden. Die Körperteniperatur betrug oft 41—42°. Die 
Thiere waren theilnahmlos und liegen Kopf und Schwanz 
hängen. Der Bli war matt, die Bindehaut etwas ge- 
röthet, und oft waren die Augenlider durd) eingetrocneten 
Schleim verklebt. Das Athmen war bei vielen Thieren 
beſchleunigt und angejtrengt, auch zuweilen jchleimig- 
eitriger Ausfluß aus der Naſe nachzuweijen. Nicht felten 
war fledige Nöthung an den Ohren, der Schnauze, der 
unteren Geite des Bauches, der innern Schenfelflächen 
und um den After zu beobachten. Im weiteren Verlauf 
des Leidens wurden die Thiere jehr ſchwach, ſchwankten 
beim Gehen mit dem Hintertheile, verfrochen ſich gern in 
die Streu und konnten fich Schließlich nicht mehr erheben, 
Endlich) traten Bewußtlofigfeit, Krämpfe und der Tod ein. 

Ein charafteriftiihes Merkmal der Seuche waren die 
diphtheriichen Veränderungen an der Spiße, den Geiten- 
rändern und der unten Fläche der Zunge, an der Schleim— 
haut der Baden, am Gaumen, Saumenfegel und den 
Mandeln. An diejen Stellen bildeten ſich Fleinere oder 
größere grauweiße oder ‚graugelbe trübe Flecke, die oft 
iharf begrenzt waren, und wenn ſich die abgeftorbenen 
Schleimhautftüfe an diefen Stellen abgelöjt hatten, ſah 
man an Stelle der Flecke unreine Geſchwüre. 

In einem Beitande fanden ſich an den Zißen mehrerer 
Säue zahlreiche, Shwarzgraue, brandige Geſchwüre, die 
bis in die Tiefe reichten. Auch beitand gleichzeitig eine 
akute Entzündung dev Milchdrüſen. Diefe Erkrankung 
war durch die faugenden Ferkel, welche an Diphtherie der 
Maulfchleimhaut litten, zu Stande gefonmen. Der Aus: 
bruch der Seuche wurde erjt durch Die bejchriebene Euter- 
entzündung ermittelt. 

Die Krankheit dauerte in der Megel mehrere (5—8) 
Tage, nicht felten jedoch trat der Tod früher ein. 

Im Dezember änderte fich der Charakter der Seuche, 
fie fing an chronifch zu verlaufen und war nicht mehr jo 
anftecfend. An den erkrankten Thieren waren oft feine 
Kranfheitserfheinungen wahrzunehmen, nur zuweilen waren 
fie Fleiner und magerer als die übrigen gleichalterigen 

. Thiere des Beitandes, huſteten zeitweife, waren auf der 
Haut weniger rein als gejunde Thiere, hatten leicht ge- 
röthete Dhren und etwas Durchfall. Einige von diejen 
Schweinen feuchten Durch, andere gingen unter zunehmen 
dent Verfall der Kräfte und fortichreitender Abmagerung 
zu runde. 

Mithin find in Dänemark diefelben Kranfheitserichei- 
nungen an den von der Seuche ergriffenen Thieven beob- 
achtet worden, wie in Amerika und in England, 

Bon entjcheidender Bedeutung für die Erkennung des 
Leidens ijt der Dbduftionsbefund: 

Bei jedem Thiere war der Dickdarm (Blind- Grimm: 
und Maͤſtdarm) erkrankt, und in den Füllen, wo die 
Krankheit jchnell zum Tode geführt hatte, waren auch am 
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Dünndarm und am Magen Franfhafte Veränderungen 
nachzuweiſen. Sn den legteren Fällen war die Schleim— 
haut des Magens und des Darmkanals ſtark geröthet und 
gefhwollen und ihre Oberfläche mit einer graumeißen oder 
graugelben weichen Mafje bedeckt. Dieje Mafje beitand 
aus Fibrin, fie trat an der Schleimhaut des Magens und 
des Dünndarms in Form eines zarten Belages auf, ber 
nur einzelne Theile derfelben bedeckte; fie bildete dagegen 
auf der Schleimhaut des Blind- und Grimmdarms eine 
dicke Schicht, die fih) im Zuſammenhange leicht abheben 
ließ. (Fibrinöfe Miagen-Darmentzündung.) An manchen 
Stellen war die Verbindung zwijchen diefer Schicht und 
der Schleimhaut des Blind- und Grimmdarms eine etwas 
feftere, an ihnen lag gleichzeitig Diphtherie vor. In ans 
deren ebenfalls acut verlaufenen Fällen fehlte die fibrinöfe 
Auflagerung und waren nur Röthung und Schwellung 
an der Schleimhaut des Magens und Dünndarms und 
Diphtherie an der des Dickdarms nachzuweiſen. Außer: 
den waren ſtets die in dev Schleimhaut des Darms ge: 
legenen Follikel und Peyerihen Haufen md die mejen- 
terialen Lymphdrüſen gejchwollen. i 

Der diphtherifche Prozeß ließ fi) am beiten in ben 
mehr langjam ablaufenden Fällen verfolgen. Sein Sitz 
waren der Blind: Grinmt und Maſtdarm, ſeltener Die 
Halsorgane und der Magen und nod) feltener der Dünn— 
darm. Er begann an den hervorragenden Gtellen ent: 
weder der engiten Theile des Darms, 3.8. um die Hüft- 
Blinddarmöffnung oder der Theile defjelben, wo fidy die 
Fäfalmafjen am längften aufhalten, z.B. im Blinddarm. 
Faft immer waren die Iymphatifchen Apparate die foli- 
tären und Peyer'ſchen Kollifel betroffen. Cie waren 
zuerſt etwas geſchwollen und grauweiß, während die Um— 
gebung eine röthliche Färbung zeigte, wurden dann trübe 
und ftarben ab. Bei der Mortififation, die un den Ein— 
gang in die Kollifulartafche begann und fich von hier aus 
mehr und mehr auebreitete, bildete ſich eine graue oder 
graumeiße, zuweilen gelbliche feite, trockene Maſſe von jehr 
folider Beichaffenheit. In anderen Fällen war gleichzeitig 
die Schleimhaut in der Nichtung der Bandftreifen und 
auf der Höhe der Kalten Sitz der Diphtherie. Ein Ge- 
fhwür entjtand evit, wenn die abgeftorbenen Waffen fi 
ablöften. 

Sm Umfange der dur) die erite Eruption veränderten 
Stellen jchritt die Diphtherie jpäter fort, und breitete fich 
nicht nur in der Fläche, jondern aud) in die Tiefe aus. 
An Stelle eines Follikels bildete fich ein Fnopfartiger 
Schorf, der fi allmählich vergrößerte und oft durch Die 
ganze Dide der Darmwand reichte. Durch Eonfluenz 
mehrerer Schorfe wurden größere Abjchnitte des Blind- 
oder Grimmpdarmes in eine feite, trocene, Fäfeartige Waffe 
umgewandelt, und endlich Fam es vor, daß der ganze 
Blinddarm oder ein großer Theil des Grimmdarms Diefe 
Abweichung erkennen ließ. Die fäfig entartete Darmwand 
war auf dem Durchſchnitte nicht felten /,,;—1 cm Dick und 
an der Dberflähe rauh, zerflüftet und zuweilen gelb, 
andere Male braun und noch andere Male grün gefärbt; 
gewöhnlich war fie außen nur durch die Serosa bedeckt. 
Später änderte fie fih ſchnell und gerieth in Räulniß. 
Shre weicheren Beitandtheile zerfielen und erweichten und 
die feiteren wurden jchlaff und brüchig, und während 
eritere weaflofien, blieben Teßtere in Form eines welfen 
Lappen zurüd. Sn einem alle war in Folge der 
Ulceration Blutung eingetreten und hatten fich auf den 
abgeftorbenen Iheilen des Darmes dunkelrothe weiche 
Blutgerinnjel gebildet. In einem anderen Ralle, den ic) 
in England gejehen habe, war Berforation eines Geſchwürs 
und allgemeine Bauchfellentzündung zu Stande gekommen. 

Mithin liegt es auf der Hand, dab man von einem 
Ausgange in Wiortififation oder Nekrofe, aber nicht einfach 
von einem Ausgange in Ulceration fprechen kann. Lüge 
die Abweichung an der äußeren Haut, fo würde nıan 
diefen Ausgang ohne Zweifel als Grangrän bezeichnen. 

Am Dingen trat die Diphtherie zuerft an den Follikeln 
auf, um ſich dann in Die Umgebung auszubreiten. Am 
Dünndarm waren meift die Zottenfpigen diphtheriſch er- 
franft, d. h. angeſchwollen, trübe, grau oder grauweiß; 
zuweilen waren auch die übrigen Theile der Schleimhaut, 
aber ſehr felten Die ganze Wand eines Dünndarm: 
abjchnittes im nefrotifchen Zuftande. 

Von den Haldorganen war die Zunge am häufigjten 

betroffen, es litten meift die Spitze und die Ränder der— 
jelben. Entweder lagen an dieſen Gtellen graumeiße, 
feite, trockene Schorfe von verſchiedener Größe und Dide 
oder Fleinere oder größere Gejchwüre, welche durch Ab— 
löfung der Schorfe entitanden waren. An einzelnen Ge— 
ſchwüren faßen die Schorfe mit feiteren Gemwebötheilen im 
Grunde feit, während der größere Theil ihrer Gubjtanz 
icon abgefault war. Waren die Mandeln erkrankt, fo 
nahmen die Schorfe oder Geſchwüre nur einen oder einige, 
fleinere oder größere Abjchnitte derſelben ein. 

In den Fällen, welche chronijch verliefen, Löten fich die 
abgeitorbenen Maſſen vollitändig ab und trat VBernarbung 
der Gefchwüre ein. Die Ablöfung erfolgte jehr langjam 
und in der Umgebung bildete ſich ein Wall, der aus neu- 
gebildetem Bindgewebe beſtand. Dft jaß ein Fleiner, gelb: 
licher, welfer Feßen inmitten der vöthlichen Narbe, welche 
meist noch die Form des urjprünglichen Geſchwürs er- 
fennen ließ. 

Die erkrankten Gefvösprüfen hatten oft eine über- 
rafchende Aehnlichfeit mit tuberfulöfen Drüfen. Meiſt 
waren nur Eleinere Stellen erkrankt, die häufig an der 
dem Darm zugewendeten Seite und dicht unter der Kapſel 
lagen. Geltener waren größere Abjcehnitte ver Drüfe käſig 
verändert. Sn den Fällen, wo Heilung der Darm: 
geihwüre zu Stande gefommen war, hatten fich um die 
abgejtorbenen Theile des Drüjenkförpers bindegewebige 
Kapſeln gebildet, die an der Innenfläche glatt waren, und 
aus denen fi die trodenen und nur wenig brücdigen 
Körper leicht herausheben lieken. Bei vielen Thieren 
waren die Athmungsorgane gejund, bei anderen beftand 
ein ſchleimig-eitriger Catarrh an der Schleimhaut der 
Luftröhre und Bronchien, der bei jehr jungen und ſchwäch— 
lihen Thieren Atelectafe an einer oder mehreren Gtellen 
verurfacht Hatte; und bei nody anderen hatte jich eine 
Lungenentzündung entwidelt. In der Negel litten vie 
vorderen und unteren Theile der. Lungen. Das Lungen: 
gewebe war feit, Iuftleer und auf dem Durchſchnitte glatt, 
grauroth und feucht. Später war das hepatijirte Gewebe 
troden und röthlich weiß gefärbt, und dann entjtanden in 
ihm Eleine gelbe Stellen, die fid) allmählich vergrößerten 
und ſchließlich zuſammenfloſſen. 

Auf dieſe Weiſe bildeten ſich gelbe oder gelbweiße, 
auf dem Durchſchnitte ſehr dichte und faſt ganz homogene 
Knoten, die bis wallnußgroß und darüber waren. Sie 
unterscheiden ſich Dur) ihre derbe, gleihmäßige Be— 
Ihaffenheit von manchen anderen fäfigen Sinoten. Ge: 
wöhnlid) war dieſer Zuftand auf einzelne Abfchnitte von 
Lungenläppchen bejcehränft, zuweilen aber nahm er ganze 
Lungenlappen ein. Sn den chronisch verlaufenen Fällen, 
wo die Geſchwüre des Darıms verheilt oder faſt verheilt 
waren, zeigten jich die käſigen Lungenabjchnitte von breiten 
weißen, bindegewebigen Zügen durchſetzt oder umgeben, 
welche in der Nichtung des Zwilchengewebes verliefen. 
Lagen die käſigen Maſſen ganz peripheriich, jo griff die 
Entzündung zuweilen auf das bedeckende Lungenfell, und 
es entwicelte fich eine partielle Bruftfellentzündung mit 
erjudativen Produkten. Dieje wurden in den dhronifchen 
Fällen adhäfiv und dann führte der Prozeß zur Ver— 
wadhjung der Lunge mit der Nippenwand, dent Zwerch— 
fell, Serzbeutel ac. 

Die Milz war in der Negel nicht verändert, nur in 
wenigen Füllen war fie etwas geihwollen, weich und 
dunfelroth. Die Leber äußerlich glatt und prall, auf dem 
Durchſchnitte Schwach getrübt und graubraun. Die Nieren 
ſchlaff, Kapſeln leicht trennbar, Oberfläche glatt, Rinden— 
ſubſtanz leicht getrübt und brüunlid) grau. Das Herz, be: 
fonders das rechte, mit dunklen Blut angefüllt. Das 
Blut geronnen. Herzfleiſch bräunlich grau. Die Körper: 
muskeln röthlich grau, leicht getrübt. 

Aus den mtitgetheilten Veränderungen ergiebt fih, daß 
die Schweinepeit eine beſtimmte Beziehung zu dem Ver— 
dauungs-Apparat hat, und daß hervorragend der Dic- 
darm leidet. An der Schleimheit des Darms beiteht ein 
Entzündungsprozeß, der mit Rückſicht auf feine Produkte 
als Fatarrhalifcher, fibrinöfer oder diphtheriſcher bezeichnet 
werden muß. Dieje große Berfchiedenheit des anatomifchen 
Herganges dürfte aud) den Grund abgeben, die in amerita 
gebräuchliche Bezeichnung Swine-Plague, Schweinepeft, für 
dieje Krankheit beizubehalten. Und wenn auch die diph— 
theriihe Erfranfung des Darms in der übergroßen Mehr. 
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gabl der Fälle zur Beobadytung gelangt, fo halte ic) doch 
ie in Dänentarf gebräuchliche Bezeichnung: „Schweine: 

diphtherie” nicht für eine glückliche. Der Name „Schweine- 
peſt“ jtellt alfo eine ätiologiſche Einheit dar. 

Im -Mebrigen bejteht neben ver Diphtberie, welche 
ſtets partiell, wenngleih gewöhnlich an vielen Gtellen 
auftritt, vegelmäßig eine fatarrhalifhe Neizung, und ich 
glaube, dab der Katarrh als erites Stadiunt der Diph— 
therie anzuſehen ift. Die katarrhaliſch gereizten Theile 
der Schleimhaut find es auch, weldhe den Durchfall her: 
beiführen, denn die diphtherifchen Stellen fondern nichts 
ab, fie find trocken. Die Krankheit beginnt am Ber: 
dDauungsapparate, falt immer am Dickdarm; die Darnı- 
entzündung ift mit einer Neizung der nachbarlichen 
Lymphdrüſen und mit einer leichten allgemeinen Anfektion 
(Zrübung der Leber, Nieren ꝛc.) verbunden. Oft Font 
plizirt fie fih mit entzündlichen Prozeſſen der Lungen. 
&ine Webertragung des Leidens auf andere Hausthiere 
3.9. Pferd, Kind, Schaf, Hund, Hühner und den Men— 
ichen iſt bis jeßt nicht beobachtet worden. 

Nunmehr fennen wir drei Seuchen der Echweine: 

1. den NRothlauf der Schweine (Stäbchenroth- 
lauf). Bei diejer Krankheit werden nur allgemeine 
Snfeftionserfcheinungen, wie beim Milzbrande, bei 
der Septicämie ꝛc., wahrgenonmen. Die wichtig: 
ften anatomijchen Merkinale find: Milztumor,. blu- 
tige Magen: Darmentzündung, blutige Nievenent- 
züundung, parenchymatöje Entzündung der Leber, 
des Herzens und der Muskeln, Nöthung der Haut 
und geringe Anſammlung von Flüffigfeit in den 
Körperhöhlen. 

2. Schweinejeudhe. Sie iſt eine Lungenbruftfell: 
entzündung, die mit Abjterben von Lungentheilen 
und leichten Snfectionserfcheinungen verbunden tit: 
feine oder geringe Schwellung der Milz, leichte 
Trübung der großen Parenchyme und Magen-Darm— 
fatarrh. Nimmt die Krankheit einen chronischen 
Berlauf, jo entitehen käſige Zuftände in den Lungen, 
die fih nach Art der Tuberkuloſe ausbreiten und 
ähnlihe Zuftände in den Lymphdrüſen, Gelenken 
ı hervorrufen können. Käfige Veränderungen au 
der Schleimhaut des Wagens und des Darms find 
bis jebt nicht beobachtet worden. 

3. Schweinepejt ift eine Krankheit des Verdauungs— 
apparates, bei der vornehmlid, der Dickdarm er- 
kranft iſt. Lebterer ift in der Negel Sitz einer 
tiefen Diphtherie. Gleichzeitig leiden die nachbar- 
lichen Lymphdrüſen und find die Erſcheinungen 
einer leichten allgemeinen Infektion nachzuweiſen. 
Die Krankheit ift oft mit Reizungsprozeſſen in Den 

- ungen vergejellichaftet. 
Am Schluſſe dürfte noch zu erwähnen ſein, Daß die 

erweiterten Follifulartafchen, die bei Schweinen häufig 
mit Pfröpfen angefüllt find, fehr leicht für diphtheriſche 
Sefhwüre gehalten werden fünnen. Man fan fich gegen 
diefen Irrthum ſchützen, indem man einen jeitlichen Drud 
auf die Follifulartajhe ausübt. Liegt eine Erweiterung 
mit Veritopfung derſelben vor, fo tritt bei jeitlichent Drud 
der käſeartige Snhalt in Form eines Pfropfens aus der 
Eingangsöffnung der! Folifulartafihe hervor. Auch ift 
die Schleimhaut nad) dem Aufichneiden des Darms gut 
abzujpülen, weil die Kothmaſſen an der Schleimhaut nicht 
felten ziemlich feſt anfleben und einen gejchwürigen Zuftand 
derjelben vortäuichen fünnen. Die fihere Erkennung Der 
Scweinepeft ift an das Vorhandenfein dev oben bejchrie- 
benen diphtheriichen Zuſtände des Verdauungsapparates, 
bejonders des Dickdarms gebunden. 

Aedizinalgefehgchug ꝛc. 

Minifterial- Erlaf, betr, die Privat: 
Srrenanitalten, 

Berlin, ven 19 Sanmuar 1888. 

Da die Beltimmungen, welche über die Aufnahme von 
Geiftesfranfen in Privat - Srrenanftalten über die Ent- 
lafjung derſelben, jowie über die ftaatlihe Beauffihtigung 
olcher Anftalten zu verichiedenen Zeiten ergangen jinD, 

Preußen. 

nicht überall gleichmäßig ausgelegt und gehandhabt wer— 
den, auch zum Theil einer Ergänzung bedürfen, ſehen wir 
und bewogen, hierüber das Nachfolgende anzuordnen und 
erfuhen Ew. Ercellenz ergebenft, deswegen das Weitere 
zu veranlafjeı. 

I. Aufnahme von Geiftesfranfen in Privat: $rvenanitalten. 
Entlaffung Derjelben. 

Wenn es einerjeits verhindert werden muß, daß Rer- 
jonen als geijtesfranf in Srvenanftalten gebracht und darin 
behalten werden, welche nicht geifteskranf find, fo ift es 
anpdrerjeit3 von Wichtigkeit, daß jolche Geiftesfranfe, deren 
Zuftand es zu ihrem eignen Wohl oder mit Rückſicht auf 
die Öffentliche Sicherheit nothwendig oder wünſchenswerth 
macht, mit thunlicher Bejchleunigung und ohne Schwierig- 
feit in derartige Anjtalten übergeführt werden fünnen. 

1. Aerztlihe Aufnahme-Attefte. 

Die Aufnahme eines Menſchen in eine Privat-Irren— 
anftalt darf felbft unter dringenden Umständen nicht er- 
folgen, ohne daß die Nothwendigkeit derſelben durch ein 
zuverläfitges ärztliches Attejt beſcheinigt wird. 

Des Näheren iſt für dieſe ärztlichen Aufnahme-Attefte 
Folgendes maßgebend: 

a) Sn der Regel ift für die Aufnahme ein auf Grund 
eigner Unterſuchung des Kranken ausgeitelltes Attejt des 
Phyfifus oder des pro physicatu geprüften Sreiswund- 
arztes desjenigen Kreiſes, in welchem ver Kranke feinen 
Wohnſitz hat, darüber erforderlich, daß der Aufzunehmende 
geiftesfranf ift, an welcher Form geistiger Krankheit er 
leidet und daß er der Aufnahme in eine Srren-Anftalt 
bedarf. ft der Kranke bereits von einem andern Arzte 
wegen der gegenwärtigen Sranfheit behandelt oder beob- 
achtet worden, fo ift wenn möglich ein Bericht des Lebte- 
ren über die Entjtehung und ven Verlauf der Krankheit 
dent Phyſikus (oder Kreiswundarzt) vorzulegen und von 
dieſem feinem Atteſte beizufügen. 

b) Hat der Stranfe feinen feiten Wohnfiß oder macht 
jein Zuftand, während er von feinem Wohnſitz abwejend 
ist, feine Heberführung in eine Srrenanitalt nothwendig, 
fo ift dent Attejte des zuftändigen Phyſikus (oder Kreis- 
wundarztes) Das eines anderen Phyſikus oder pro physicatu 
geprüften Kreiswundarztes gleichzuftellen, jedoch bedarf 
dafjelbe alsdann einer ausführlichen. Begründung. 

Wird ein ſolches Atteft zu a) oder b) von einem Kreis— 
wundarzte ausgejtellt, jo hat derjelbe feiner Unterjchrift 
und dem Amtscharafter hinzuzufügen, daß er pro physicatu 
geprüft ift. 

ec) Sn dringenden Fällen, insbejondere bei &emteinge- 
fährlicyfeit des Kranfen darf die Aufnahne defjelben vor- 
läufig aud auf Grund eines ausführlichen und wohl be- 
gründeten Attejtes eines jeden approbirten Arztes erfolgen, 
jedoch ift alsdann der SKranfe innerhalb der eriten. 24 
Stunden nad erfolgter Aufnahme durch denjenigen Phy- 
fifus, oder wenn dieſer der Arzt der betreffenden Srren- 
anftalt fein follte, durd) den pro -physicatu geprüften 
Kreiswundarzt zu unterfudhen, in dejjen Amtsbezirk ſich 
die Anstalt befindet. Sollte der zuftändige Kreiswundarzt 
nieht pro physicatu geprüft fein, over ein Kreiswundarzt 
in dent betreffenden Kreiſe nicht vorhanden fein, jo ift 
der Phyſikus eines benachbarten Kreiſes heranzuziehen. 

Die Unterſuchung ift in zweifelhaften Füllen in kurzen 
Friſten wiederholt vorzunehmen und dann ein Attejt wie 
zu b) auszuftellen, welches für das Verbleiben des vor- 
läufig Aufgenommenen in der Anftalt oder für feine 
fofortige Entlafjung maßgebend ift. 

Die amtlichen Attefte zu a) und b) fowie das privat- 
ärztlihe Atteft zu c) geben die Berechtigung zur Auf- 

nahme eined Kranken in eine PBrivat-Srrenanftalt nur 
dann, wenn diefe innerhalb einer Friſt von 14 Tagen nad) 
der Unterfuhung (oder. wenn mehrere Unterjuchungen 
ftattgefunden haben, nad) dev lebten Unterſuchung) er- 
folgt. Es ift daher in den Mttejten der Zeitpunkt ber 
(lebten) Unterfuhung jedesmal anzugeben. 

d) Schon wegen Geiftesfranfheit entmündigte Kranke 
fönnen auf Antrag ihres vedtlicen Vertreters ohne 
weitere Nachweiſe als den der erfolgten Entmündigung 
aufgenommten werden. | | \ 

e) Werden Kranke, welhe in eine von einem Kom— 
munalverbande unterhaltene Srrenanftalt ordnungsmäßig 
aufgenonmen find, von dem Vorjtande einer ſolchen 
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Anſtalt einer Privat-Irrenanſtalt zur Pflege übergeben, 
fo iſt für jeden Kranken ein Uebergabeſchein und eine be- 
glaubigte Abjchrift der Aufnahme-Attefte bezw. des Nach— 
weifes der erfolgten Entmündigung zu den Akten Der 
Brivat-Srrenanftalt zu bringen. — 

f) Für die Aufnahme von nicht entſchieden Öeijteö- 
kranken als fog. „freiwilligen Penſionären“ in Privat- 
Srrenanftalten find die Beitinnmungen des in einem Ab- 
druck beifolgenden, unter dem 17. Juni 1874 — A. 2493 — 
an die Negierungen der Nheinprovinz und von Wejtfalen 
gerichteten Grlafies zu 1, 2, 3, 4, maßgebend. 

2: Anzeige der erfolgten Aufnahnte. 

a) Sit die Aufnahme eines Geiftesfranfen in eine 
Privat-Srrenanftalt nicht auf Antrag einer Gerichtsbehörde 
oder der Polizeibehörde des Wohnortes des Kranken, oder 
unter Genehmigung der lebteren Behörde erfolgt, jo it 
— jedoch mit Ausnahme der Fälle zu 1 e und f — der 
vorbezeichneten PBolizeibehörde binnen 24 Stunden nad) 
erfolgter Aufnahme von Lebterer unter Beifügung einer 
beglaubigten Abjchrift der Aufnahme-Attefte ſekrete Mit— 
theilung zu machen, desgleichen iſt innerhalb derjelben 
Frift dent CEtaatsanwalt derjenigen Gerichtöbehörde, bei 
welcher der Kranfe feinen Gerichtsitand hat, Anzeige von 
der Aufnahme zu evitatten. 

b) Sit der Aufgenommene ein Ausländer oder ijt feine 
Wohnung und fein Gerichtsſtand unbekannt, jo it dem 
Staatsanwalt des Gerichtes Anzeige zu machen, welches 
für den Dit der Srrenanftalt zuftändig ift und bei Aus- 
ländern außerdem der zuftändigen Landespolizeibehörde 
Behufs des von diejer gemäß dem Erlaß vom 5. Auguft 
1881 an den Herin Minifter der auswärtigen Angelegen- 
heiten zu erjtattenden Berichts. 

e) Sn jeden Falle ift die Aufnahme binnen 24 Stunden 
bei der olizeibehörde desjenigen Drtes anzuzeigen, in 
welchem die Anjtalt gelegen ilt. Bei ſämmtlichen dieſen 
Anzeigen find die betreffenden Behörden um eine Empfangs— 
bejtätigung zu erjuchen. 

3. Die Entlafjung der in eine PBrivat-Srrenanftalt 
Aufgenonmtenen (mit Ausnahme der fog. „freiwilligen 
Penſionäre“ für welhe der Erlak vom 17. Suni 1876 
ad 4 maßgebend ift) muß erfolgen 

a) wenn diejelben geheilt find oder 
b) obgleich dies nicht der Fall ift, ſobald ver rechtliche 

Vertreter derjelben die Entlafjung fordert. 
ec) Sn beiden Fällen jedody hat fie, wenn der Kranke 

auf Antrag einer Gerichts: oder Polizei-Behörde in die 
Anftalt aufgenommen worden ift, nicht eher zu erfolgen, 
als bis die betreffende Behörde ihre Zujtimmung dazu 
ertheilt hat. 

d) Gemeingefährliche Irre dürfen nur entlafjen werden, 
wenn ihre unmittelbare Weberführung in eine andere 
Srrenanftalt fiher geitellt ift und nad) vorgängiger Be- 
nahrichtigung der Polizeibehörde desjenigen Drtes, in 
welchem die entlajjende Srrenanftalt fich befindet. 

e) Bon der erfolgten Entlafjung eines Getjtesfranfen 
aus einer Privat-Srrenanftalt ift — foweit dies nicht 
durch die Anzeigen zu 3c und d überflüfftg, wird — den- 
jelben Behörden Anzeige zu machen, welchen die Auf: 
nahme nach I, 2 angezeigt war. 

Desgleihen ift diefen Behörden anzuzeigen, wenn ein 
Kranker ſich durch die Flucht der Anſtalt entzogen hat 
oder gejtorben it. Auch betreffs diefer Anzeigen (zu e) 
find die betreffenden Behörden um Cmpfangsbeitätigung 
zu erjuden. 

2“ ee der Privat: Srrenanftalien. 

1. Behufs der Beauflichtigung der Privat » Trren- 
en find dieſelben fortlaufenden Nevifionen zu unter- 

erfen. 
a) Die Nevifionen erfolgen in der Regel durch den zu- 

ftändigen Phyſikus oder jtatt besten B. er 
ſelbſt Arzt der Irrenanſtalt it) durch einen von der Landes— 
polizeibehörde zu beſtimmenden, pfychiatriſch vorgebideten 
ärztlihen Kommifjar. ; 

b) Alljährlich iſt jede Anſtalt zwei Mal — einmal im 
Sommer und einmal Winter- einer ordentlichen und zwar 
undermutheten Nevijion zu unterziehen. Eines befonderen 
Auftrages bedarf der Phyfifus bezw. der Kommifjar zu 
der einzelnen Reviſion nicht. 
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Außerordentlihe Nevifionen fünnen von der Landed- 
polizeibehörde angeordnet werden, jo oft fie diejelben für 
erforderlich erachtet. 

2. Ueber jede Reviſion ijt der Landespolizeibehörde ein 
ausführlicher Bericht zu eritatten, bei welchem insbejondere 
folgende Punkte zu berücfichtigen find: 

a) Zuftand und Veränderungen der baulichen Ein- 
richtung der Anitalt, joweit fie ſanitäre Bedeutung haben. 
Art der Entwäſſerung und Entfernung der unveinen Ab- 
gänge. 

b) Zuftand der Krankenräume (Schlafräume, Aufent- 
haltsräume, Iſolirräume) — Neinlichfeit derjelben — Be— ; 
Ihaffenheit der Luft (Neinheit, Temperatur) — Erleudy- 
tung — Zuftand der Zimmer-&inrichtung (Tagerftütte) — 
der GSicherheits- Vorrichtungen an Kenjtern, Thüren — 
Art und Beichaffenheit der Badeeinrichtungen — Plätze 
zum Aufenthalt der Kranken im Freien. 

e) Die Kranken. — Der zeitige Beſtand — Belegung der 
Räume (Meberfüllung) — Trennung der Geſchlechter — 
Zuftand der Kranken (Hteinlichfeit, Ernährungszuftand, 
Kleidung, etwaige Spuren von Verlegungen und deren 
muthmaßlihe Entſtehung (Anwendung von Zwangs— 
mitteln, Mißhandlungen) — geiftiger Zuſtand — Bes 
ſchwerden der Kranken — geitlihe Verſorgung — be- 
jondere Vorgänge während der Berichtszeit (Unglüdsfälle, 
Tod, Selbſtmord, Fludt). 
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d) Perſonal der Anstalt: Aerzte (im Haufe oder außer: 
halb wohnend) — Wärter — Wüärterinnen — Wirth 
Ichaftöperjonul. 

e) Negiftratur: Tas Hauptjournal (Zugang, Abgang 
u. |. w.) — Perſonal-Akten für jeden einzelnen Kranfen 
(Aufnahme Antrag, Aufnahme-Attejte, Bejheinigung der 
Aufnahme: und Abgangs-Anzeigen |I, 2 Schlußſatz, I, 5 
Schlußſatz) Nachweis der etwa erfolgten Entmündigung, ü 
Kranfenjournal). 

3. Die Nevifion derjenigen Privat » Srrenanftalteır, 
welche aud) fog. „freiwillige Benfionäre” aufnehmen (Er— 
laß vom 17. Juni 1874) erfolgt von jebt an auch in der 
vorstehend angeordneten Weiſe, jedoch mit befonderer Be— 
rüdjichtigung der Beltininrungen des genannten Erlaffes. 
Die Koften der Reviſionen find fortan von diefen An— 
ftalten nicht mehr zu tragen. 

III. Konzeſſionirung von Privat - Srrenanitalten. 

Dei der Konzeſſionirung von Brivat-Srrenanftalten ift 
auf dem durch das hierfür vorgejchriebene Verfahren ge- 
botenen Wege dahin zu wirken, daß von vornherein in 
Lage, Bau und Einrichtung der Anftalten den allgemeinen 
janitären, ſowie denjenigen befonderen Forderungen Ger 
nüge gejchieht, welche zur Erreihung Des Zweckes folder 
Anstalten geftellt werden müſſen. 

1. Snöbejondere tit feftzuftellen, welches die Marimal- 
zahl der gleichzeitig zu verpflegenden Kranken mit Nüd- 
fiht auf die Jahl und Größe der einzelnen Räume, welche 
zum Aufenthalt der Kranken dienen follen, fein darf. Sn 
der Pegel find mindeſtens 25 cbın Luftraum auf jeden 
Sranfen zu rechnen. 

2. Ferner iſt zu verlangen, daß die für die Gejchlechter | 
gefonderten Badeeinrichtungen einen der Zahl der Kranken 
entjprechenvden Umfang haben. 

3. Daß in Kranfenanitalten, welche heilbare Irre auf: | 
nehmen, mindeſtens ein Arzt wohnen muß. 

Der Minifter des Innern. Der Suftiz - Minifter. 
Buttfamer. Friedberg. 

Der Miniſter d. geiftl., Unterrichts- u. Medizinal-Angelegenh. 
Goßler. 

M.d. J. I. Nr. 14771. 
Seh. rbb, 
M.d.g.A.M. „ 2741. 

An 
den Königl. Ober: Präfidenten Excellenz, zu 

Berlin, den 17. uni 1874. 
Der Königlichen Negierung eröffne id) auf den Be- 

richt von 6. dv. Wis. — 1. Gect. II. tr. 2064 — Die 
Beauffihtigung der Brivat- Srren-Anftalten betreffend, 
Folgendes: h 

Wenngleich ich damit einverftanden bin, daß jedem 
Mipbraud bei Aufnahme fogenannter „freiwilliger Pen— 
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fionäre” in Privat Srrenanftalten thunlichſt vorgebeugt 
werde, jo eradhte ich es doch im Anſchluß an die mitge— 
theilte Aeußerung des Dber-PBrofuratore von Guerard 
dom 4. April d. 3. für bedenklich, die ganze Einrichtung 
durch jofortige Entlafjung der Penſionäre und unbedingte 
Snhibirung Weiterer derartigen Aufnahmen zu befeitigen. 
Für folhe unglüdlihen Perfonen, die zwar nicht zu den 
eigentlich „Geiſteskranken“ gehören, aber doch mit mehr 
oder weniger erheblichen geijtigen Defekten behaftet, oder 
in Folge früher überftandener Krankheit noch geichwächt 
und daher zum Eintritt in gewöhnliche Lebensverhältniſſe 
unfähig find, jowie für deren Angehörige Fan der zeit: 
weije Aufenthalt in einer gut eingerichteten und mit 
Sadjfenntniß geleiteten Srren-Anftalt von wejentlichent 
Nutzen fein. Die Nöthigung, derartig defekte Individuen 
entweder im ihren häuslichen Verhältniſſen zu belafjen, 
oder, wo dies nicht ausführbar ift, anderen Penſionen u 
übergeben, würde nur zu leicht dahin führen, daß die in 
ihnen vorhandene Prädispofition zum Irrſein fich zu 
wirklichen Kranfheitsanfällen jteigert oder gar in unheil- 
bare Geiftesftörung übergeht. 

Dagegen muß zum Schutze ver perjönlichen Freiheit 
und zur Vermeidung jedes Mißbrauchs insbefondere in 
der Nichtung, daß es nicht lediglich dem Ermeſſen der 
Anitalts-Woriteher überlaffen bleibt, zu beitinnmen, ob eine 
in der Anstalt befindliche Perſon zu den Geiftesfranfen 
gehöre oder nicht, mit aller zuläffigen Strenge im Wege 
der mebdizinalpolizeilihen Aufiiht Darauf Bedacht ge— 
nommen werden, beſtimmte, zwecdmäßige Kontrollmaß— 
regelt einzuführen und ihre Befolgung in angemejjener 
Weiſe zu ſichern. 

Zu dieſen Kontrollmaßregeln werden zu rechnen fein: 
1. Bon dem Unternehmer einer jeden Privat-Irren— 

Heil- oder Pflege-Anftalt, welche in derjelben Penſionäre 
aufnehmen oder halten will, die mit ihren freien Willen 
ſich daſelbſt befinden, ift zu einer folhen Erweiterung des 
eigentlichen Zweds der Anftalt eine befondere Erlaubniß 
der Königlichen Negierung nothwendig, welche nur mit 
den: Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs ertheilt wird. 

2. Die Erlaubnig darf nur dann gewährt werden, 
wenn die ganze Einrichtung der Anjtalt von vorn herein 
durd ihre Organisation und durd rationelle Kranfen- 
behandlung Gewähr gegen Mißbrauch bietet und ver 
Unternehmer ſich jchriftlich verpflichtet, die nachſtehenden 
VBorausjeßungen in Betreff der Aufnahme und des Ver— 
bleibens der Benjionäre und der anzuordnenden Stontrollen 
(Nr. 3—5) pünktlich und unweigerlidy zu erfüllen. 

3. Die Aufnahme eines jeden folhen Penfionärs jeßt 
voraus: 

a. eine ärztliche Beſcheinigung der Zweckmäßigkeit 
der Aufnahme von mediziniſchen Standpunkt. 

b. die ſchriftliche Einwilligung der Penſionäre ſelbſt 
oder ihrer gejeglichen Vertreter. 

e. die binnen 24 Stunden nah der Aufnahme zu 
bewirfende Anmeldung jedes Aufgenommenen bei 
der Drtspolizeibehörde. 

4. Das Berbleiben in der Anftalt darf durch Feine, 
über die Grenzen einer geregelten Hausordnung hinaus- 
gehende Mittel erzwungen werden. Anträge auf Ent- 
lafjung dürfen, wenn fie von den gejeglichen Vertretern 
der Benjionäre ausgehen, gar nicht, wenn jie von ven 
Penſionären jelbjt ausgehen, nur in dem Fall abgelehnt 
werden, daß Die VBorausjeßungen nachgewieſen werden, 
weldhe für die Aufnahme von Geiftesfranfen vorge 
ſchrieben jind d. h. ärztliche Bejcheinigung der Noth— 
wendigfeit ihrer Aufnahme in einer Srrenanftalt und 
die hiervon gemachte Anzeige bei der zuftändigen Ges 
richtsbehörde. 

5. Die Anſtalten, welche freiwillige Penſionäre halten, 
unterliegen in Rückſicht hierauf einer monatlichen „auf 
ihre Koften abzuhaltenden Reviſion durch den Kreis— 
Phyſikus“ und wenn dieſer ſelbſt Anftalts-Arzt ift, eines 
anderen von der Königlichen Regierung zu bezeichnenden 
medizinischen Kommiſſarius, welcher ſich mit den Pen— 
fionären in perjönliche Beziehung zu jeben und die Be— 
obachtung der gegebenen Borfchriften ftreng zu kon— 
trolliren hat. 

Auf dieſem Wege wird es vorausichtlid möglich wer- 
den, die mannigfachen Jutereſſen, welche bei derartigen 
Einrihtungen zu wahren find, in richtigem Einklang zu 

erhalten, insbefondere jeden Mißbrauch leicht zur Kennt— 
niß der Negierung zu bringen, an welche felbitredend die 
zu 5 bezeichneten Berichte des Kreisphyſikus ic. pünktlich 
gelangen müſſen. 

Juden ich die Königliche Negierung veranlaffe, hier- 
nach für die Zukunft zu verfahren und aud in Betreff 
der Anjtalten, in welchen ſchon jetzt ſolche Benftonäre 
find, ven Verbleib derjelben von der Befolgung dev obigen 
Beltimmungen in entjprechender Weiſe abhängig zu 
machen, muß ich fchließlich noch bemerken, daß der Privat- 
Irren-Anftalt der barmberzigen Schweitern zum heiligen 
Sofeph zu Neuß, nad) dem darüber erftutteten Rebiſions— 
berichte von 5. Dezember v. 33. die VBorfeßungen über: 
haupt zu fehlen fcheinen, unter welchen die Kongeffion zur 
Führung der Anftalt an die Vorſteherin Catharina 
Srell unter dem 30. Juni 1871 ertheilt worden ift. Die 
darin vorgefundene leberfüllung mit Benfionärinnen und 
Kranken und die jehr Schlechte Beichaffenheit des Flügels 
für die unruhigen und unreinlihen Kranken entipricht 
feinesweges den Erfordernifjen einer geregelten Einrichtung 
und Berwaltung und darf ebenfowenig ferner geduldet 
werden, wie die dort übliche, zu den erheblichiten Uebel— 
jtänden führende Anwendung von mechaniichen Zwangs- 
mitteln. Die Königliche Iegierung hat hiergegen unter 
Androhung der Zurücknahmé der Konzefjion, nad) Maß— 
gabe des 2. Alinead des $. 53 der Gewerbeordnung, 
ernſtlich einzufchreiten und durch wiederholte in kurzen 
Zwiſchenräumen unvermuthetvorzunehmende Reviſionen, 
von der Abſtellung auch dieſer Mißſtände ſich Ueber— 
zeugung zu verſchaffen. 

Darüber, welchen Erfolg die oben angeordneten 
Kontroll-Maßregeln in Betreff der freiwilligen Penſionäre 
gehabt haben, erwarte ih am Schluß des nächſten Sahres 
eingehenden Bericht. 

3. B.: gez. Sydow 
Un die Königliche Negierung zu Düfjeldorf. 

Preußen. Kriegsminijterium, Medizinal-Abthlg. 
Die Ausbildung freiwilliger Krankenpfleger in 

den Garnifon-Lazarethen betr, 
(Amtl. Beibl. zur Deutichen militärärztl. Zeitjchr. 1888 ©. 1.) 

Berlin, den 15. November 1887. 
Dem Gentral-Bureau wird auf Das fehr gefällige 

Schreiben vom 25. Dftober d. 3. ganz ergebenit er- 
widert, daß den darin gemachten Vorſchlägen über die 
Ausbildung freiwilliger Krankenpfleger in den Sarnijon- 
Lazarethen um jo bereitwilliger beigetretein werden kann, 
als Ddiejelben im MWefentlichen mit den in dem diefjeitigen 
Schreiben vom 22. April 1886 — Nr. 535/2 M. M. A. 
— angedeuteten Gejichtöpunften übereinftimmen. 

Es wird demzufolge Anweifung ertheilt werden, daß 
Ausbildungsfurfe von vierteljährlicher Dauer mit zwei: 
nal wöchentlih ftattfindendent zweiſtündigem Uuterricht 
in den Gaͤrniſon-Lazarethen zu Berlin (Harnifon-Lazareth 
Hr. 1 in der Scharnhorititraße), Franff ıta.D., Liegnitz, 
Königsberg, Stettin, Magdeburg, Halle, Bonn, Göttin- 
gen, Caſſel, Düfjeldorf, Weſel, Polen, Wiünfter, Hannover 
und Altona abgehalten werden dürfen, ohne daß die 
Theilnehmer in den Lazarethen wohnen oder Dajelbit 
jonft verpflegt werden. 

Marburg, welches von dem Gentral-Komite ebenfalls 
nambaft gemacht it, Fommt nicht in Betracht, weil da— 
felbjt ein eigenes Garnifon-Lazareth nicht vorhanden ift, 
ſondern die Militärkranfen in der Univerſitätsklinik Auf- 
nahme finden. 

Die Vertreter der Genoſſenſchaften, welche die Ausbil: 
dung von Kranfenpflegern in einen der genannten La— 
zarethe wünjchen, würden ſich mit ihren Anträgen an den 
Korpsgeneralarzt des betreffenden Armeeforps zu wenden 
haben, welcher das Weitere im Einvernehmen mit der 
Korpsintendantur veranlafjen wird. Dabei würden dann . 
auch entfprechende DBereinbarungen über die Heit, in 
welcher der Unterricht von den damit beauftragten 
Sanitätsoffizieren zu ertheilen wäre, zu treffen fein. 

Die auszubildenden Perſonen werden theoretijhen und 
praftifchen Unterricht im SKranfenpflegedienite unter Zu— 
grumdelegung des Unterrichtsbuches für die freiwillige 
Seranfenpflege erhalten und am Schluſſe des Kurjus einer 
Prüfung unterworfen werden. 
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Die in der Prüfung beitandenen Theilnehmer würden 
zu Wiederholungsfurfen, wie ſchon früher erwähnt, alle 
zwei bis drei Jahre zuzulaffen fein, jofern fie nicht etwa 
in der Zwiſchenzeit im Krankenpflegedienſt bei Civil— 
krankenhaͤuſern u. ſ. w. Verwendung gefunden und aus— 
reichende Unterweifung erhalten haben. 

Den Kaiſerlichen Kommifjar und Militär-Snipefteur 
der freiwilligen Krankenpflege, Fürften von Pleß Durd)- 
laut, ift hiervon gleichzeitig Kenntniß gegeben worden. 

An das Gentral-Komite der deutſchen Bereine vom 
rothen Kreuz hier. 

Abſchrift hiervon erhalten Euer Hohwohlgeboren zur 
gefäligen Kenntnißnahme und mit dem Erſuchen, 
etwaigen Geſuchen der freiwilligen Krankenpflege um 
Ausbildung von freiwilligen Sranfenpflegern in einen 
der vorgenannten GarnijonsLazarethe Folge geben zu 
wollen. : 

Der Unterricht ift je nad) der Anzahl der Theilnehmer 
von einem oder mehreren, von Euer Hochwohlgeboren zu 
beitimmenden Sanitätsoffizieren zu den mit der betreffen- 
den Genoſſenſchaft zu vereinbarenden Zeiten in einen ge- 
eigneten Raume des Garniſon-Lazareths unter Zugrunde- 
legung des Unterrichtsbuches für Die freiwillige Kranken— 
pflege (Auszug aus dem Interrichtsbuche für Lazarethge- 
hülfen) abzuhalten. 

Die erforderlichen praftiichen Unterweifungen können 
auf geeigneten Stranfenzinımern vorgenommen und 
etwaiges Unterrichtsmaterial (Verbandmittel u. |. w.) 
nöthigenfalls leihweife aus der Verbandmittel-Reſerve 
oder den Lazarethbeitänden entnommen werden. 

lleber das Ergebniß der nad) Ablauf des eriten Unter— 
richtsfurjes mit den Theilnehmern vorzunehmenden Prü— 
fung wird der näheren Berichteritattung Euer Hochwohl— 
geboren ergebenit entgegengejehen. 

Den oe General-Kommando iſt vom Vor— 
ftehenden im VBortragswege Kenntniß zu geben bezw. der 
Korpsintendantur entjprechende Mittheilung zu machen. 

Fed. Lauer. 
Nr. 1501/10. 87. M. 4. 

— Kriegsminiſterium, Medizinal-Abthlg. 
innerne Geräthe im Lazareth : Haushalt betr. 

(Amtl. Beibl. zur Deutfchen militärärztl. Zeitiehr. 1888 ©. 2.) 

Berlin, den 28. November 1887. 
Es wird aus janitären Nücfichten für dringend 

wünjchenswerth eradhtet, Daß Diejenigen zinnernen 
Geräthe im Xazareth- Haushalt, für welde 
beim Eintritt der Unbraudbarfeit der Erfah 
durch ſolche aus anderem Material (Glas, Por— 
zellan, Fayence, Sanitätögut, Zinf u. f. w.) 
bereits allgemein genehmigt iſt, baldmöglichft 
außer Gebraud gejeßt werden. 

Die Königlihe Sntendantur wird demnach ergebenft 
erjucht, gefälligit zu veranlafjen, daß von den Garnifon- 
Lazarethen des dortjeitigen Berwaltungs-Bezirks an Stelle 
etwa noch vorhandener derartiger Geräthe aus Zinn 
auch dor dem Gintritt ihrer vollftändigen Un- 
braudbarfeit die bereits zur Ginführung ge- 
nehmigten entjprehenden Stüde anderen Ma- 
terials infoweit befhafft werden, als die Koften 
der Erſatzbeſchaffungen ohne Inanſpruchnahme befunderer 
Mittel aus dem Dispofitionsfonds der König- 
lien Intendantur beitritten werden fünnen. 
, Die hiernad außer Gebrauch geftellten Geräthe find 
in der vortheilhafteiten Weife zu verwenden. 

Dem Herrn Korpsarzt ijt hiervon gefälligft Kenntniß 
zu geben. 

v. Lauer. 
ir. 481. 10. 87. M. A. 

Preugen, Berlin, Bolizei-Verordnung, betreffend 
die Verhütung von Blei-Bergiftungen der Arbeiter 

in den Ofenfabrifen, 
Bom 22. Sanuar 1888. 

Auf Grund der 88 143 und 144 des Geſetzes über die 
allgemeine Landesverwaltung vom 30. Zuli 1883 (Geſetz— 
Sammlung Seite 195 ff.) der 88 5 und ff. des Geſetzes 

haltiger Glaſuren, namentlich auch 

über die Polizei-Verwaltung vom 11. März 1850 GGeſetz— 
Sammlung Geite 265 ff.) und des 8 120 Abjab 3 der 
Gewerbe Ordnung in ihrer gegenwärtigen Fafjung wird 
"mit Yuftimmung des Gemeinde Vorſtandes für den Studt- 
freis Berlin zur Sicherung der Arbeiter in den Töpfe— 
‚reien gegen Bleivergiftungen das Folgende verordnet: 

1. &s dürfen nur jogenannte verfudhte Slafuren, in 

2. Aeſchermuffeln und Frittöfen müfjen fo eingerichtet 

‚denen das Bleioryd an Kieſelſäure gebunden iſt und mit 
dieſer Fiefelfaures Bleioryd bildet, Dargeftellt und verwendet — 
‚werden. 

fein, daß die ſich darin entwickelnden bleihaltigen Dämpfe - 
nicht in den vor denfelben befindlichen Arbeitsraun ent- 
weichen können, fondern entweder mit den Feuergafen uns 
mittelbar in den Rauchfang oder durch einen befonderen 
vor oder Über der Muffel anzubringenden Dänpfefang in 
‚denjelben abgezogen werden. 

5 Das Feinmalen bleihaltiger Slafuren darf zur voll- 
‚ftändigen Vermeidung von Staub nur unter Anfeuchtung 
der Maſſe vorgenommen werden, 

4, Alle mit dent Zerklfeinern, Sieben und Miſchen blei- 
die mit dem Abpuben 

per angetrodneten Slafuren bejchäftigten Arbeiter müſſen 
Naſe und Mund mit einem eigens zurecht gejchnittenen 
Schwamm bedecken. Diefer Schwanm it mindejtens drei 
Dial täglich in zur Hälfte mit Efjig gemiſchtem reinent 
Waſſer auszuwafchen und immer rein zu erhalten. 

Für die Durchführung dieſer Maßregel iſt der Arbeit- | 
geber mit verantwortlich. 

5. Die Näume, in denen die Glafur hergejtellt wird 
und die Räume, in welchen die trocdene Glaſur abgepußt 
wird, müfjen gut gelüftet gehalten werden und fo liege, 
beziehungsweife eingerichtet fein, daß friſche Luft im reid)- 
lihen Maße eintreten und die ſchlechte Luft abgeführt 
werden fann. Stellerräume find ungeeignet. 

6. Es ift Seitend der Arbeitgeber für Vorkehrungen 
zu jorgen, weldhe das häufige Wajchen der. Arbeiter unter 
Anwendung von Geife, ebenfo das Mundausfpülen und 
einigen der Zähne wie das einigen der Kleider er- 
möglichen. 

7. Sn den Arbeitsräumen dürfen feite und flüffige 
Nahrungs- oder Genußmittel, einjchlieglic” des MWafjers 
weder aufbewahrt noch verzehrt werden. 

8. Zumiderhandlungen werden auf Grund des 8 147 
zu 4 der Gewerbe-Drdnung mit Geldftrafe bis zu Drei- 
hundert Mark und im Unvermögensfalle mit Haft be 
ſtraft. 

Berlin, den 22. Januar 1888. 
Der Polizei-Präſident. 

v. Richthofen. 

Preußen, Reg.Bez. Stettin. Bekanntmachung, 
betr, die Verladung und Beförderung von lebenden 

TIhieren auf Eijenbahnen, 
Bom 18. Januar 1888. 

(Amtsbl. der Kal. eg. zu Stettin ©. 29.) 

Zur wirfjameren Verhütung der Ausfuhr von mit einer 
Seuche infizivtem Vieh aus den Nordfeehäfen find auf 
Grund des $ 20 Abſatz 2 des Reichsviehſeuchengeſetzes von 
23. Juni 1880 durch Beſchluß des Bundesraths vom 3. No— 
vember dv. 38. die Beitimmungen über die Verladung und 
Beförderung von lebenden Thieren auf Eifenbahnen vom 
13. Juli 1879 — Gentralblatt für das deutſche Neid) 
©. 479 — wie folgt, abgeändert worden: 

1. Der Abfab 3 im s 3 a. a. D. hat nachſtehende 
Faſſung erhalten: 

Die Verladung (folgt Wortlaut der 
Bekanntmachung t. d. Veröffentl. 1887 ©. 745 zu 1). 

u (ee a vere 

2. Hinter diefem neuen Abſatz 3 ift folgende Be- 
ftimmung als Abſatz 4 eingefchaltet: - 
> Beförderung (deögl. wie oben 

au 2). 
Berlin, den 4. Sanuar 1888. 

Der Ninifter für Landwirthihaft, Domänen und Forften. 
Sn Vertretung: Marcard. 

Vorftehenden Erlaß bringe ich hiermit zur öffentlichen - 
Kenntniß unter Hinweis auf den durch Amtsblatts-Be- 
fanntmadung vom 9. Februar 1887 (Amtsblatt Stüd 8 
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de 1887) veröffentlichten Erlaß der Miniſteriums für 
Landwirthſchaft, Domänen und Forſten von 28. Januar 
1887 (1. 897). 

Stettin, den 18. Zanuar 1888. 
Der Negierungs-Präfident. 

Desgleichen, Polizei-Berordnung, 
- Bont 18. Sanuar 1888. (Ebenda ©. 30.) 

Auf Grund des $ 137 des Geſetzes über die allgemeine 
Landesverwaltung von 30. Zuli 1883 (Geſetz- Sammlung 
©. 230, 231), jowie der $$ 6, von 11. März 1850 (Geſetz— 
Sammlung ©. 265) verordne id) unter Vorbehalt der 
Auftimmung des Bezirksausſchuſſes ($ 139 des Gejeßes 
über die allgemeine Tandesverwaltung vom 30. Zuli 1883 
Geſetz Sammlung ©. 230, 231) für den Umfang des Re— 
gierungsbezirks Stettin Folgendes: 

$ 1. Zur Beförderung nad) den Nordſeehäfen beſtimmte 
Wiederfüuer und Schweine dürfen nur dann auf 
GEifenbahnen verladen werden, wenn eine Be— 
ſcheinigung darüber vorgelegt wird, daß die Thiere 
unmittelbar vorher von einen beamteten Thier- 
arzte unterfucht und gefund befunden worden find. 

$ 2. Zuwiderhandlungen gegen dieje Vorſchrift werden 
mit Geldbuße bis zu 6O ME. beitraft, ſofern nicht 
nad) dem Geſetze vom 25. Februar 1876, betreffend 
die Bejeitigung von Anſteckungsſtoffen bei Vieh— 
beförderungen auf Eifenbahnen (Reichs-Geſetz— 
Blatt de 1876 Mr. 12) eine andere beziehungs- 
weije höhere Strafe verwirkt ift. 

$ 3. Diefe Polizei-Verordnung tritt mit dem Tage 
ihrer Veröffentlihung in Kraft. 

Stettin, den 18. Sanuar 1888. 

Der Regierungs-Präſident. 

Bayern. Kgl. Staatsminifterium des Innern. 
Bekanntmachung, die Verladung und Beförderung 

von lebenden Thieren auf Eiſenbahnen betr. 
Vom 9. Sanuar 1888. 

(Sef.- u. Verordn.-Bl. f. d. Kar. Bayern ©. 64.) 
Unter Bezugnahme auf die Befanntmahung des k. 

Staatsminijteriums des k. Haufes und des Aeußern vom 
12. Dezember 1857 — Gef. u. V.Bl. 702*) — wird im 
Hinblide auf $ 20 des Reichsgeſetzes vom 23. Suni 1880, 
die Abwehr und Unterdrüdung von Viehſeuchen betreffend 
— Reichs-Geſ.Bl. ©. 153 — und auf Grund des $ 1 der 
vom Bundesrathe erlajjenen Snftruftion vom 24. Februar 
1831 — Gef.» u. V.Bl. ©. 22 — zur Verhinderung und 
Berichleppung von Viehſeuchen Folgendes verfügt: 

„zur Beförderung nad) den Stordjeehäfen bejtimmite 
Wiederfäuer und Schweine dürfen nur dann verladen 
werden, wenn eine Befcheinigung darüber vorgelegt 
wird, daß die Thiere unmittelbar vorher von einem 
beamteten Thierarzte unterfucht und gefund befunden 
worden find.“ 
München, den 9. Sanuar 1888. 

Frhr. v. Feilitzſch. 
Der Seneral-Sefetär: Miniſterialrath v. Nies. 

Kgr. Sachjen. Verordnung, die Einführung einer 
neuen Arznei-Taxe betreffend, 

Vom 15. Dezember 1837. 
„ Nachdem auf Anordnung des Minifteriums des Innern 
— Arznei-Tare aufgeſtellt worden und unter dem 

ite 
„Arznei-Tare für das Königreih Sadjfen. 

‚ e Elfte Auflage.” 
in der Hofbuchdruderei von C. ©. Meinhold & Söhne 
bier erichienen ift, jo wird ſolches hierdurch befannt gemacht 
und Nachitehendes verordnet: 

$. 1. Alle Apotheker des Landes haben vom 1. Januar 
1885 an ihre Forderungen für Arzneimittel, pharma- 
ceutiiche Arbeiten und Gefäße genau nad) Maßgabe dieſer 
Tare und ihrer Nachträge, deren Erjcheinen jedesmal im 
Dresdener Journal und in der Leipziger Zeitung bekannt 
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gemacht werden wird, einzurichten, dabei auch den in der 
erjteren und eventuell in den letzteren enthaltenen all- 
gemeinen Bejtimmungen nachzugehen. 

Auch haben die Apotheker bei 50 Mark Strafe dafür 
zu jorgen, dab die Tare nebſt deren Nachträgen, welde 
dem Haupteremplare dev Taxe anzuheften find, in der 
Offiein zu Sedermanns Einficht bereit liegt. 

$ 2. Heberfchreitungen der Tare und ihrer Nachträge 
jind mit Geldbuße bis zu 150 Mark ($ 148,8 der Ge- 
werbeordnung für das Deutfche Neich) zu belegen. 

$ 3. Aerzte und Wundärzte, welche von den für ihre 
Kranken verjchriebenen Arzneien einen Nabatt oder andere 
Vortheile von Apotheker annehmen, jowie Apotheker, 
welche vergleichen bewilligen, oder mit Aerzten oder Wund- 
Ärzten auf gewilje Prozente, einen Antheil am Gewinne 
oder unentgeltliche Lieferung von Medikamenten oder an- 
deren Waaren Fontrahiren, unterliegen einer Geldbuße 
bis zu 150 Mark oder bei erfchwerenden Umſtänden einer 
Haftitrafe bis zu vier Wochen. 

Einer gleichen Strafe unterliegen Apotheker, welche 
jolden Berjonen, die, ohne Aerzte oder Wundärzte zu fein, 
die Heilfunde betreiben, von den verfchriebenen oder ent- 
nommenen Arzneien einen Nabatt oder andere Vortheile 
bewilligen, oder mit Perſonen der gedachten Art auf ge- 
wifje Prozente, einen Antheil am Gewinne oder un- 
entgeltlichliche Lieferung von Medikamenten oder anderen 
Waaren Fontrahiren. 

$ 4. Alle früheren die Arzneitare betreffenden Vor— 
Ihriften werden hierdurch aufgehoben. 

Dresden, am 15. Dezember 1887. 

Miniſterium des Innern. 
von Noſtitz-Wallwitz. Körner. 

Allgemeine Beftimmungen. 

$ 1. Die vorliegende Tare gilt nur für die Neceptur. 
Der Preis jeder gefertigten Arznei ift auf das be- 

treffende Recept deutlich zu fchreiben. 
$ 2. Den Apothefern bleibt unbenommen, ihre Forde— 

rungen auch bei der Receptur niedriger, als nach der Tare, 
einzurichten; es iſt jedod) jedesmal der wahre Preis 
neben dem ermäßigten auf dem Recepten oder Ntech- 
nungen zu bemerken. 

Ebenjo Steht denjelben frei, nach den Preiſen des 
Handverfaufs ihre Forderungen auch dann zu bemejjen, 
wenn ohne andere Beimifhungen Mittel, welche int Hand- 
verkaufe häufig verlangt werden, mittelft ärztlichen Receptes 
verordnet worden find. In ſolchen Fällen ift auf dem 
leßteren zu dem ermäßigten Preiſe zu bemerken 9. V. 
(Handverfauf). 

$ 3. Sn Fällen, wo befondere Preiſe für verichiedene 
Gewichtsmengen eines Arzneimittels, 3. B. für 1 Eenti- 
granmı und 1 Decigramm — für ein Decigramnı und 
1 Gramm — 1 und 10 Gramm — 10 und 100 Gramm 
— ausgeworfen find, ilt bei Taxation zwijchenliegender 
Duantitäten der Tarpreis der Eleineren Gewichtsmenge 
nur jo lange zur Berechnung zu benußen, als der nächſt— 
folgende größere und ermäßigte nicht überjchritten wird, 
welcher leßtere dann aud) für alle größeren Gewichtsmengen 
der Berechnung zu Grunde zu legen tft. 

. B. Argentum nitricum 1 Decigramm = 4 Pf. — 
1 Sramnı = 25 Pf., demnach 7, 8 oder 9 Decigramm — 
>25 Pf. und 1,2 Gramm — 30 Pf. 

$ 4. In allen den Fällen, wo in der Taxe nur der 
Preis für I Gentigramm, I Decigranım, 1 oder 10 Gramm 
ausgeworfen und die zehnfahe Menge oder mehr 
verordnet iſt, ift der Preis in der Weiſe zu ermüßigen, 
daß die größeren Mengen nur zu *%, des einfachen Preiſes 
zu tariren find. 

Sn allen Fällen, wo nur der Preis für 100 Gramm 
ausgemworfen ift, find bei 500 Gramm und mehr die 
Preije fo zu ermäßigen, daß diefe größeren Duantitäten 
ebenfall3 nur zu *, des Preiſes für 100 Gramm zu 
taxiren find. 

Kleinere Quantitäten dürfen in beiden Fällen ebenfalls 
nie den ermäßigten Preis überjchreiten. 

3. Tinetura Opii simplex 1 Gramm = 6 Vf. — 
10 Gramm —=48Pf., mithin 9 Gramm ebenfalls — 43 Br. 

8 5. Grobe Pulver, welche in dieſer Tare nicht auf- 
geführt find, und wejentli nur für Veterinärzwede in 



Anwendung kommen, müſſen ausfhließlih nad der im 
Königreih Sachſen geſetzlich eingeführten thierärztlichen 
Arzneitare berechnet werden. — 

$ 6. Das Minimum eines Waarenpreiſes it im All— 
gemeinen 3 Pf. Dagegen für alle in der Taxe mit 
einem Kreuz bezeichneten ftarf wirfenden Arznei- 
mittel 5 Pf. = 

N fennigbrüche werden in jeder Poſition zu einem vollen 
Pfennig in Rechnung gebracht. 

$ 7. Sind Arzneimittel zu tariven, welche in der Tare 
nicht aufgeführt, jo find diefelben nach dem Gabe eines 
in der Tare aufgenommenen von gleichen oder ähnlichen 
Einkaufs: oder Herjtellungspreife zu berechnen. 

$ 8. Die in diefer Tare aufgeführten, aber nicht in 
der Ph. ©. II enthaltenen Arzneiftoffe müſſen, joweit fie 
in den früheren Pharmacopden aufgeführt, in ihrer Güte 
und Zufammenfekung den im legteren verlangten Ans 
forderungen entjprechen. : 

Penn Aqua communis von Xerzten ausdrücklich ver— 
ordnet wird, ift dieſes auch nur zu verwenden und zu 
berechnen. 

$ 9. Die in diefer Tare nicht aufgeführten zuſammen— 
gejeßten Arzneimittel, welche nach der jegigen oder früheren 
Pharmacopben nur zur Dispenfation bereitet werden ſollen, 
find nach den erforderlichen Ingredienzen und Arbeiten 
zu berechnen. 

$ 10. Wenn auf einem Recepte Mittel verordnet find, 
oder der Natur der Sache nad zur Verwendung Fonınten, 
deren Menge dem Apotheker überlafjen ift, 3.8. bei Satu— 
rationen, Billen u. |. w., jo hat derielbe Die verbrauchte 
Menge auf den Itecepte zu bemerken. 

$ 11. Wenn Flüfigfeiten tropfenweife verordnet werden, 
fo find bei der Berechnung 20 Tropfen gleich 1 Gramm 
anzuſetzen. 

In denjenigen Fällen, wo neben dem Tropfenpreiſe 
auch der Grammpreis aufgeführt iſt, gilt der Tropfenpreis 
nur bis zur Erreichung des Grammpreiſes. 

8 12. Bei dem Taxiren aller Recepte iſt der aus den 
Summiren der einzelnen Poſitionen ſich ergebende Tar- 
preis — wenn derfelbe eine Warf nicht überfteigt 
— in der Weiſe abzurunden, daß 1 bis 4 Pfennige über 
10 Pfennige auf 5 Pfennige, und 6 bis 9 Pfennige auf 
10 Pfennige erhöht werden. 

Wenn jedoch der Tarpreis eines Receptes eine Marf 
überfteigt, jo it in der Weiſe abzurunden, das 1 bis 
4 Pfennige in Wegfall kommen, und 6 bis 9 Pfennige 
auf 5 Pfennige veduzirt werden. 

Wenn dagegen mtitgebradhte Gefäße in Anwendung 
kommen, jo ift von dem abgerundeten Preiſe des Neceptes 
die Hälfte des Gefühpreifes in Abzug zu bringen und 
nicht weiter abzurunden. 

(Die aledann folgende Zufammtenftellung der Arznei- 
mittel mit den für legtere ausgeworfenen Preiſen, jowie 
Aal der Arbeiten und Gefäße fiehe in der Arznei-Tare 
elbit. 

Kar. Sachjen, Verordnung, die Einführung einer 
neuen thierärztlichen Arzuei-Taxe betreffend, 

Bon 15. Dezember 1887. 

Nachdem auf Anordnung des Winifteriumg des Snnern 
eine neue thierärztliche Arznei-Tare aufgeitellt worden und 
unter dem Titel: 

„Thierärztliche Arznei-Taxe für das Königreich 
Sachſen. Sechſte Auflage.“ 

in der Hofbuchdruckerei von C. C. Meinhold & Söhne 
hier erſchienen ift, jo wird Solches hierdurch befannt ge- 
macht und Ntachftehendes verordnet: 

89,4 Stimmt mit $ 1 der vorftehenden Arznei-Tare 
überein; nur ift Statt „Arzneimittel“ „thierärztliche Arzuei- 
mittel zu lejen, und die Worte „dev Tare“ Hinter „Haupt- 
eremplare” fallen fort. 

$_2. Diefe Tore und deren Nachträge haben auch bei 
der Feſtſtellung bezüglicyer Liquidationen der Thierärzte 
zum Anhalt zu dienen. 

8 3. Ueberſchreitungen der Tare und ihrer Nachträge 
find mit Geldjtrafe bis zu 150 Mark ($ 148,8 der Ge- 
werbeordnnung für das Deutfche Neich) zu belegen. 
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$ 4. Alle früheren, die thierärztliche Arznei-Tare be- 
treffenden Vorſchriften werden andurch aufgehoben. 

Dresden, am 15. Dezember 1887. 
Miniſterium des Innern. 
v. Noſtitz-Wallwitz. Körner. 

Allgemeine Beſtimmungen. 

$ 1. Der Preis jeder gefertigten Arznei iſt auf das 
Recept deutlich zu |chreiben. 

$ 2. Das Minimum eined Preiſes iſt 3 Mfennige. 
Pfennigbrüche werden in jeder Poſition zu einen vollen 
Pfennig berechnet. 

$ 3. Sn Fällen, wo bejondere Preiſe für verjchiedene 
Gewichtsmengen eines Arzneimittels ausgeworfen find, 
ift bei Tarationen zwifchenliegenvder Duantitäten der Tar- 
preis der Eleineren Gewichtsmengen nur jo lange zur Be— 
rechnung zu benußen, als derjenige der nächſtfolgenden 
größeren nicht überjchritten wird, weldyer letztere alsdann 
aud für alle größeren Gewichtsmengen der Berechnung 
zu Grunde zu legen ift. 

$ 4 Su allen den Fällen, wo in der Taxe nur der 
Preis für eine Gewichtsmenge ausgeworfen und Die 
zehnfahe Menge oder mehr verordnet ift, iſt Der 
Preis in der Weiſe zu ermäßigen, daß Die größeren 
Mengen nur zn %, des einfahen Breifes zu tariren find. 

Kleinere Mengen dürfen ebenfalls nie den ermäßigten 
Preis überjchreiten. 

$ 5. Alle in der Tore niht aufgeführten Arzneimittel 
find wie diejenigen zu berechnen, welchen fie in Einkaufs— 
preiſe gleich oder am nächſteu ſtehen. 

$ 6. Wenn auf einem Necepte Mittel angeordnet 
find oder der Natur der Sache nad) zur Verwendung 
kommen, deren Menge ſich erjt nad) der Anfertigung feit- 
jtellen läßt, jo ift diefe auf dem Recepte zu bemerken. 

5 7. Wenn Flüfjigfeiten tropfenweije verordnet werden, 
jo find bei der Berechnung 20 Tropfen gleih 1 Granım 
anzuſetzen. 

($ 8 iſt mit $ 12 der Arznei-Tare gleichlautend. Als— 
dann folgt die Zufanmmenftellung der thierärztlichen Arzuei- 
mittel 2c., jowie die Tare der Arbeiten und Gefäße.) 

Wirttemberg. Verfügung des Minifteriums des 
Innern, betreffend den Transport von Vieh nach 

den Nordſeehäfen. 
Vom 9. Sanuar 1888. 

(Reg.Bl. f. d. Kr. Württemb. ©. 12.) 

Im Anschluß an einen Beſchluß des Bundesraths vom 
3. November v. Is. betreffend Abänderung der Beſtim— 
mungen über die VBerladung und Beförderung von leben: 
den Thieren auf Eijenbahnen von 15. Juli 1879, (Ieg.: 
Blatt ©. 343), wird zur Verhinderung der Einjchleppung 
von Biehjeuchen, insbefondere der Maul- und Klauenjeuche, 
in die Norpjeehäfen in Anwendung des $ 20 des Gejeßes, 
betreffend die Abwehr und Unterdrückung von VBiehjeuchen 
von 23. Suni 1850 (Reichsgeſ-Blatt ©. 153, und des 
$ 1 der bundesräthlichen Anitruftion zu Art. 19— 29 dieſes 
Geſetzes ſowie unter Hinweis auf $ 66 Ziff. 4 dieſes Ge- 
jebes Nachſtehendes verfügt: 

MWiederfäner und Schweine dürfen nach den Nord- 
jeehäfen mit der Eifenbahn erft dann verladen werden, 
wenn fie von einem beamteten Thierarzt unterfucht 
und geſund befunden worden jind. 

Die beamteten Ihierärzte (Dberamts-Thierärzte) find 
verpflichtet, auf Verlangen für die Itordfeehäfen beſtimmte 
Diehtransporte gegen tarmäßige Belohnung auf ihren 
Gefundheitszuftand zu unterfuchen und über den Befund 
ein Zeugniß auszuftellen. Bei diefer Unterſuchung haben 
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die beamteten Thierärzte mit bejonderer Sorgfalt und 
Vorſicht zu verfahren und nicht bloß, wenn das Vorliegen 
einer Krankheit bei den Thieren feſtgeſtellt wird, ſondern 
aud bei Ericheinungen, welde den Verdacht einer Krank— 
heit, insbefondere der Wiaul- und Klauenſeuche, zu erwecen 
geeignet find, wie 3. B. bei äußeren VBerleßungen und 
hiedurch bedingten &iterungen jowie bei Kahmheit, die 
Ausftellung des Gejundheitszeugnijjes zu verweigern. 

Im Falle eines günftigen Befunds hat die Ausftellung 
des Gejundheitszeugnifjes in einer ſolchen Weiſe zu geichehen, 
daß über die Spentität der Thiere mit den zur Verladung , 
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elangenden ein Zweifel nicht obwalten kann. Die Unter: 
ung, ift daher in»der Kegel am Berladungsort un: 
mittelbar vor der Verladung der Thiere vorzunehnten, 

Stuttgart, den 9. Januar 1888. 
Schmid. 

Sachjen-Weimar, Arzneitage betreffend, 
Bon 29. Dezember 1887. 

(Reg.Bl.f.d. Großhzgth. SachſWeim.Eiſenach 1887 ©.328.) 
Unter Bezugnahme auf die Bekanntmachung des unter— 

zeichneten Staats -Piinifteriums vom 29. Dezeniber 1886 
— Negierungs-Blatt 1886, Seite 357 —, die Verän— 
derungen der Arzneitare betreffend, wird hierdurd) Folgendes 
verordnet: 

- T. Die im Verlage von Rudolf Gärtner zu Berlin 
erſchienene Königlich Preußiſche Arzneitare für 1888 *) 
wird hierdurch, jedoch ohne die derjelben vorgedructen 
„Allgemeinen Beſtimmungen“, für die Apotheken des Groß— 
herzogthums bis aufWeiteres als bindende Norm eingeführt. 

II. Alle in der Verordnung vom 2. Dftober 1840 ent- 
haltenen Beitimmungen über die Tare finden vont 1. Sanuar 
1883 ab nur auf die durch die neue unter Ziffer 1 bezeichnete 
Tare eingeführten Süße Anwendung. 

Weimar, den 29. Dezember 1887. 
Großherzoglich Sächſiſches Staats-Minifteriunt, 

Departement des Aeußern und Innern. 
Für den Departements-Chef: Wokenius. 

Sachjen-Altenburg. Bekanntmachung des Herzog: 
lichen Miniſteriums, Abtheilung des Innern, Die 

Arzueitare für das Jahr 1888 betreffend. 
Bon 30. Dezember 1887. 

(Herzogl. Sadyj.-Altenburg. Geſetzſamml. 1887 Stück VI.) 

Untern 13. dieſes Monats ift von dem Königl. Preußi- 
ſchen Miniſter der geijtlichen, Unterrichts und Medizinal— 
Angelegenheiten eine neue, mit dem 1. Sanuar 1888 in 
Kraft tretende Arzneitare (Berlin, R. Gärtners Berlags: 

buchhandlung, Hermann Heyfelder, Schönebergeritr. 26) *) 
veröffentlicht worden. 

Solches wird mitdem Bemerfen andurch befannt gemacht, 
daß von 1. Sanuar fommenden Sahres ab auch in den 
Apotheken des Herzogthums die betreffenden Droguen und 
Arzneien nad) den Beſtimmungen der gedachten neuen 
Tare zu tariren und zu verkaufen find. 

Bon den der Tare vorgedrucdten allgemeinen Beſtim— 
mungen treten jedoch die unter 4 hier zu Yande nicht mit 
in Kraft, es ift vielmehr bei den Berechnen aller Rezepte 
der aus dem Summiren der einzelnen Bofitionen ſich er- 
gebende Sejanmmttarpreis in der Weife abzurunden, dap 

1 bis 2 Pfennige über 5 und 10 Pfennige in Weg» 
fall kommen, 

Dagegen der 3. und 4 Pfennig glei 5 Pfennigen, der 8. 
und 9. Pfennig gleicd 10 Pfennigen in der Getammtſumme 
zu berechnen ſind. 

Was den Armenkaſſen, ingleichen den Kaſſen der Straf— 
und Korrektions-Anſtalten, der Kranken- und Irrenhäuſer 
bei der Lieferung von dispenſirten Arzneien zu bewilli— 

genden Rabatt anlangt, jo bewendet es bei den desfalls 
landesgeſetzlich oder herkömmlich beſtehenden Einrichtungen. 
Altenburg, den 30. Dezember 1887. 
Herzoglich Sächſiſches Minifterium, Abtheilung des Innern. 
| von Leipziger. 

Sachſen-⸗Altenburg. Bekanntmachung, betr, die Er- 
ganzung der Beitimmungen über die VBerladung u, 
Beförderung vd. lebenden Thieren auf Eijfenbahnen. 

Vom 5. Dezeniber 1887. 

(Herzogl. Sachſ.Altenb. Geſetzſ. ©. 43.) 

Die nachſtehende, vom Bundesrath beichlofjene und auf 
©. 557 des Gentralblattes für das Deutjche Reich Jahr— 
gang 1887 abgedrudte Bekanntmachung, betreffend Die 
Ergänzung der Beltinnmungen über die VBerladung und 
Beförderung lebender. Thiere auf Eifenbahnen d. d. Berlin 

j *) Anm. Vergl. Veröffentl. ©. 58. 

den 28. November 1887, wird jomit auch für das diesfeitige 
Staatsgebiet veröffentlicht. 

Altenburg, den 5. Dezember 1887, 

Herzoglich Sächſiſches Minifterium, Abtheilung des Innern. 
von Leipziger. 

(Folgt die Befanntmahung des Neichsfanzlers vom 
28. November 1887 in Nr. 51 der VBeröffentl.) 

Sachjen-Altenburg, Verordnung, die Verladung 
und Beförderung von Wiederfänern u, Schweinen 
nach den Nordjeehäfen auf Eifenbahnen betreffend, 

Bom 5. Dezember 1887. (Ebenda ©. 44.) 
Im Anſchluß an den von uns unterm heutigen Tage 

veröffentlichten Befchluß des Bundesrathes von 28. Nov. 
1887, die Ergänzung der Beftimmungen über die Berladung 
und Beförderung von lebenden Thieren auf Eifenbahnen 
betreffend, finden wir uns veranlaßt, polizeilich andurch 
Folgendes zu veroronen: 

MWiederfäuer und Schweine dürfen bei Transporten 
nad den Norpdjeehäfen erit dann auf Eilenbahnen 
verladen werden, wenn viejelben von einem beamteten 
Thierarzte unterfucht und gejund befunden worden find. 

Bei Vornahme diejer Unterſuchungen und Ausjtellung der 
Attejte darüber wird den beanıteten Thierärzten befondere 
Borficht zur Pfliht gemacht, da die britifchen Sachver— 
ftändigen bei Feſtſtellung des Gejundheitszuftandes des 
nad) England verſchifften Viehes mit großer Beinlichkeit 
verfahren und häufig geneigt find, beim Vorhandenſein 
von Quetſchungen und hierdurd) bedingten Eiterungen, fo 
wie von Lahmheit und vergleichen die Thiere und nament- 
lich die Schafe als der Klauenfeuche verdächtig zu bezeichnen. 

Die Thierärzte Haben daher auf Fehler der vorbezeich- 
neten Art genau zu achten und die damit behafteten 
Thiere zurückzuweiſen, ſelbſt wenn der Verdacht der Klauen- 
jeuche nicht begründet jein jollte, 

Altenburg, den 5. Dezember 1887. 

Herzoglid Sächſiſches Miniſterium, Abtheilung des Innern. 

von Leipziger. 

Anhalt. Bekanntmachung, die Arzneitare für 
1888 betreffend, Vom 29. Dezember 1887. 

(Anhaltiiher Staats - Anzeiger Nr. 306.) 

Die Königlich Preußiſche Arznei- Tare für 1838 nebit 
einem Anhange, enthaltend die Vorſchriften zur Bereitung 
einer Anzahl gebräuchlicher, in dieſe Tare, aber nicht in 
die Pharmacopoea Germanica aufgenonmtener Arzneimittel 
(Berlin 1888, N. Gaertner's Verlagsbuhhanplung), *) 
tritt mit dem 2. k. Mis. für das Herzogthum Anhalt 
in Kraft. 

Deffau, den 29. Dezember 1887. 

Herzoglich Anhaltiihe Negierung, Abtheilung des Innern. 
Delze. 

Lübeck. Verordnung, betr, die Beförderungen von 
MWiederfänern und Schweinen nach Den Deutichen 

Nordieehäfen, 
Dom 28. Sanuar 1888. 

Zur Verhinderung der Berjchleppung von Biehjeuchen 
verordnet das Polizei-Amt: 

$ 1. Nach den Nordfeehäfen beſtimmte Wiederfäuer 
und Schweine dürfen int hiejigen Staatsgebiete auf Eijen- 
bahnen erit dann verladen werden, wenn dieſelben un— 
mittelbar vorher von dem Bolizeithierarzte unterfucht und 
gejund befunden worden find. 

$ 2. Die Kihtbefolgung diefer Verordnung wird, ſo— 
weit nicht die Beftimmungen des Strafgejeßbuches zur 
Anwendung gelangen, mit Gelditrafe bis zu 150 Mark 
oder mit Haft bis zu 14 Tagen beitraft. 

Lübeck, den 28. Sanuar 1888. 

Das Bolizei - Amt. 

*) Anm. Vergl. Veröffentl. ©. 58. 



Rechtſprechung. 

Die Herſtellung von Wein mit einem während der 

Sährung vorgenommenen Zufaße von 1!, bis 2 p&t. 

Sprit fowie von Zucder (mit heißem Wafjer gelölt), 
in der Abficht, die Flüſſigkeit demnächſt als garantirt 
veinen Naturwein zu verkaufen ift am Mittelrhein 
(Koblenz) auf Grund $ 10! des Nahrungsmittelgejebes 
vom 14. Mai 1879 als Weinfälfhung zu bejtrafen. 

Unter Wein ift in dem am Rhein allgemein ge- 
bräuclihen Sinne ein aus Traubenjaft ohne jeden 
Zuſatz durch alkoholiſche Gährung entitandener natur- 
reiner Wein zu veriteben. 

(Entiheidung des Kal. preuß. Landgerichts zu Koblenz 
vom 1. Dezember 1887 gegen oh. und Jak. Chi.) 

An der Straffadhe gegen I. Sohann Schm., geboren 
am 8. Mai 1846 zu Adaniel (Nupland), katholiſch, Kauf- 
mann zu Koblenz; IT. Jakob Schm., geboren am 15. April 
1848 zu Adaniel, fatholifch, Kaufmann zu Koblenz wegen 
Dergehen gegen das Nahrungsmittelgejeb hat die erite 
Straffammer des Königlichen Landgerichts zu Koblenz 
in der Sitzung von 1. Dezember 1887 für Necht erfannt: 

Die Angeklagten find des Vergehens gegen $ 10 
Ir. 1 des Gefehes vom 14. Mat 1579 jchuldig und 
werden deshalb zu einer Gelditrafe von je aweihundert 
Mark eventuell zwanzig Tagen Gefängniß und in die 
Kosten des Verfahrens mit Ausnahme des Betrages 
von 220 AM, welcher der Staatskaſſe zur Lalt fällt, 
verurtheilt. 

Gründe: 

Die Hauptverhandlung Hat Folgendes ergeben. Die 
beiven Angeklagten jind jeit Januar 1886 Inhaber des 
zu Koblenz unter der Firma Gebrüder Schm. bereits jeit 
längeren Sahren bejtehenden Branntwein-, Yiqueur- und 
Weingeſchaͤfts. In dem Weingefhäft — nur diefer Zweig 
des Geſchäfts kommt hier in Betracht — werden haupt- 
fählic) Nothweine geführt, die von den Angeklagten aus 
Trauben eigenen Wahsthungs, fowie aus aufgefauften 
Trauben, beide bei Koblenz oder in der Umgegend bei 
Pfaffendorf, Horchheim, Kamp ꝛc. gewachſen, jelbit ge- 
keltert werden und in zwei Sorten, erſte und zweite 
Qualität, zu 1 M bezw. SO—S5 3 das Liter im Gebinde 
verkauft werden. Außerdem wird noch . eine dritte 
billigere Eorte aus Roth: und Weißwein gemijcht herge- 
jtellt, die ausjchlieklih nad) Luxemburg verkauft wird, jo- 
wie mouffirender Wein, die aber beide hier nicht in Frage 
fommen. 

Die Behandlung der Rothweine bein Keltern ꝛc. ift 
nad) der eidlihen Ausjage des Zeugen J., der ſeit 1869 
Küfermeifter in den Schm.'ſchen Geſchäfte ift und mit 
dejjen Angaben im Wefentlihen auch die Angaben der 
Angeklagten übereinftimmen, die folgende. Die Trauben 
werden in Bütten geitampft, gemahlen, häufig aud) ge- 
rappt, dann zum Zwec der Vergährung in aufrecht— 
ſtehende Halbſtückfäſſer (Zulakfäfler) gefüllt, in denen 
oben ein etwa ein Zuß breiter Itaunı leerbleibt; diefer 
wird vingsherum mit Sprit beftrihen und zugleich wird 
Sprit auf die Traubenmafje gefihüttet; für beides werden 
bei jeden Halbjtüdfaß etwa 6 Liter Sprit verwendet. 
Die Maiſche wird dann mit einem fogenannten Gähr— 
boden, bedeckt und das Faß mit einem äußeren Deckel 
verſchloſſen, welcher letzterer wöchentlich einmal mit Waffer 
und danach) mit Sprit abgewaschen wird. Bei der ge: 
tingeren Corte wird je nach Bedarf etwas Zucker und 
zwar reiner Gandiszucer vor der Gährung zugeſetzt, auf 
ein Halbſtück etwa 35 Pfund, die in 8-10 Kiter beißen 
Waſſers aufgelöft werden; bei der erften Qualität geichieht 
dies nicht, Doc) fann es vorkommen, daß Wein der evften 
Sorte mit gezudertem Wein verfchnitten wird. Beim 
Verſchneiden werden die Fäffer mit etwa 3 Liter Sprit 
ausgeſchwenkt, den man aber meift auslaufen läßt; eben- 
jo wird auch für den Verfandt das Faß vor dem Füllen 
mit Sprit ausgefchwenft, letzteres gefchicht namentlich im 
Sommer, doc) erforderlichen Falls auch des Winters. zu 
den geringeren Corten wird aud wohl Trübwein zuge: 
jebt, wie folder auch, nachdem zum Zwecke der Schaum: 
weinbereitung (Glavetwein) die Trauben halb ausgepreßt 
ſind, auf die Treſte unter Zuſatz von Zucker geſchüttet 
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wird. Anderweite Zufäße namentlich von Wafjer finden 
nad) Angabe des Zeugen 3. nicht Statt. 

Bon den ferner vernommenen Zeugen, welche in dent 
Geſchäfte der Angeklagten thätig find rejp. waren, be- 
fundet der Küfer B., der ſeit 4 Jahren bei Gebrüder 
Schm. in Arbeit fteht, daß die Fäſſer an dem äußeren 
Decdel mit Sprit abgewajdhen werden und innerlih an 
den Wänden und auf dent Gährboden mit einen etwa 
', Liter Sprit enthaltenen Schwamm, der für mehrere 
Füffer ausreiche, bejtrichen werden, ferner daß zum Auf— 
löfen des dent Mlofte zugefeßten Zuckers eine Stütze 
heißes Waffer gebraucht werde und jonft Fein Wafjer in 
den Wein komme; von dem Ausjchwenfen der Fäſſer weiß 
der Zeuge nidhtd. Die Zeugen C. und R. wiſſen nur 
von dent Abwafchen der äußeren Faßböden mit Sprit 
und der Zeuge Stephan Sp. überhaupt nichts don der 
Kellerbehandlung des Weines. Die bezüglichen Arbeiten 
find meift von. den Zeugen 3. ausgeführt, wodurd) jid) 
erklärt, daß derjelbe bejtimmtere und umfafjfendere An— 
gaben zu machen im Stande ift. 

Am 25. Februar d. S. wurden feitens des Zeugen 
Polizeikommiſſar Gr. in dem Keller der Angeklagten 24 
Doppelproben ihres Nothweins entnonmten und zwar je 
2 Flaſchen aus den dort lagernden Fäffern mittelft eines 
Hebers. Die Klafhen wurden verfiegelt und die einen 
Proben alsbald dem Gacdverftändigen Dr. Sameljon 
behufs chemischer Interfuhung übergeben. Die anderen 
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Proben wurden einjtweilen im Keller. der hieſigen Polizei: 
Direktion liegend aufbewahrt, und find demnächſt im Auguft - 
d. 3. den Sachverſtändigen Dr. Frejenius überfandt und 
zum Theil von diefem unterfucht worden. Das Ergebnik - 
der von Dr. Samelfon vorgenommenen Unterfuhung war, 
daß von den 24 Proben 6, nämlich die mit Nr. 4, 7, 10, 
11219, 14 bezeichneten, al$ von normaler Zufammen- 
ſetzung nicht zu beanftanden, acht Proben, nämlid Ser. 5, 
6, 9, 13, 15, 16, 17, 18 verdädtig jeien, außer Wafjer 
auch einen Spirituszufaß erhalten zu haben und 10 Proben, 
nämlich Nr. 1, 2, 3, 8, 19, 20, 21, 22, 23 und 24, nad) ° 
weisbar durch Zuſatz von Sprit und Waſſer gefälfcht 
jeien. Den Zuſatz von Waſſer folgert der Sachverſtändige 
Dr. Samelfon aus dem bei der Analyſe von ihm feitge- 
jtellten Vorhandenfein von Salpeter in den Weinproben, 
welcher in reinen Naturweinen nicht vorkomme; daß 
Sprit zugejebt fei, ergebe ji) aus dem unnormalen Ber: 
hältniß zwifchen Alkohol und Glycerin, welches bei der 
Probe Nr. 1 100 zu 5,9, bei ir. 2 und 3 100 zu 5,8 bei 
Jr. 8 100 zu 5,6, bei Nr. 19 und 24 100 zu 6,4, bei 
Nr. 22 100 zu 6,2, bei Ser. 21 10) I ber Mir 2a 
100 zu 5,7 und bei der Nr. 20 100 zu 5,6 betrage, wäh- 
rend bei Naturweinen das Verhältnig von Alfohol zu 
Glycerin 100 zu mindejtens 7 fei, wie Dies don der im 
Sahre 1854 im Neichsgejundheitsamte zufammengetretenen 
Kommilfion feitgeftellt jei. Bei diejen Ziffern jei 1 Vo— 
lumen Prozent Alkohol, welches als ein bei der Kellerbe- 
handlung ftatthafter Zufa von der Neichsfonmiffion ber — 
zeichnet jet, bereits in Abzug gebradıt. 

Der Sachverſtändige Dr. Frefenius hat die Proben 
Jr. 1, 2, 3, 8, 19, 20, 21, 22 und 23 unterfucht und gez 
funden, daß die Nummern 2, 8, 20, 21 einen Gprit- 
zufaß enthalten und auch die übrigen Nunmtern mehr - 
Alkohol enthalten wie fonft fo geringe Weine ald die in 
Frage ftehenden, im llebrigen aber die Weine wie Natur- 
weine zujammtengejeßt find. 
verftändige nicht gefunden. Das Verhältniß von Alkohol 
zu Glycerin beträgt nad der Analyfe des Dr. Frejenius 
bei Probe Nr. 1 100 zu 7,03, bei Nr. 2 100 zu 6,33, bei 

Salpeter hat der Sach⸗ 

Nr. 3 109 zu 7,17, bei Nr. 8, wie bei wiederholter Unter - 
juhung gefunden, 100 zu weniger als 7, bei der Nr. 19 
100 zu 7,03, bei Nr. 20 100 zu 6,60, bei Nr. 21 100 zu 
5,58, bi Jr. 
etwa 7,6. 

22 100 zu 7,34 und bei Nr. 23 100 zu © 

Außerdem find don den Schutzſachverſtändigen Dr. 
Schmidt und Dr. Hilpe Meinproben aus dem Gejhäft der - 
Angeklagten unterfucht, von denen jedod nicht genügend | 
feitgeitellt ift, ob jie mit den von den Sachverſtändigen 
Dr. Sameljon und Dr. Freſenius unterfuhten Weinen . 
identisch find, fovdaß auf die abweifenden Ergebnifje jener : 
Unterfuhungen Gewicht nicht zu legen ilt. u 

Der Sachverftändige Kellereiverwalter Goedefe hat anı . 
20. Juni d 938. von den bei der hiefigen Polizeidirektion 
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verwahrten Weinproben die Nummern 1, 20, 22 und 23, 
von denen zu dieſem Zweck nur wenig entnommen wurde, 
worauf die — wieder verſchloſſen und verſiegelt 
‚wurden, auf Geſchmack, Geruch und Farbe geprüft und 
gefunden, daß die Proben 20, 22 und 23 fehr blaß von 
Farbe waren, ala wenn es ein Aufguß auf Trefter ei, 
und ſtark nad) Sprit ſchmeckten, die Probe Nr. 1 dagegen 
bejjer war, anjcheinend ein Verſchnitt von Südwein. 

Nach Angabe des Zeugen 3. enthielten die Fäſſer, aus 
denen die Proben Nr. 1, 2, 3 entnommen find, zum Ver— 
fandt fertigen Wein, wie er meint, einen Verjchnitt von 
Ser und 86er Wein, die Fäjjer Mir. 8, 19— 24 enthielten, 
foweit den Zeugen befannt, 1586er Wein von Horchheim, 
Engelöweg, Camp, Pfaffendorf und Salzig; zu den 
Weinen 19—24 Fann, wie der Zeuge meint, Trübwein 
und Zucer verwendet jet. 

Auf Grund des vorftehend dargelegten Sachver— 
hältnifjes ijt für erwiefen zu erachten, daß zu den Weinen, 
von denen die 10 Proben Nr. 1, 2, 3, 8, 19 bi8 ein- 
ſchließlich 24 entnommen find, Sprit zugejeßt ift und 
zwar über das für die gewöhnliche Kellerbehandlung 
üblihe und zuläffige Maß hinaus und daß zu einigen 
diefer Weine auch Zucker zugefeßt ift. Dagegen hat die 
Verhandlung nicht ergeben, daß ein Zuſatz von Waſſer 
über das zur Auflöfung des fraglichen Zucers erforder- 
lihe Maß hinaus ftattgefunden hat. In letzterer Be— 
ziehung iſt zu bemerken, daß Calpeter, aus dejjen Vor— 
handenſein der Sachverſtändige Dr. Samelſon auf einen 
itattgehabten Wafjerzufaß ſchließt, von dem Sachver— 
ftändigen Dr. Srejenius in den von ihm unterfuchten 
MWeinproben nicht gefunden ift und daß nad) Anficht des 
legtgenannten Sachverftändigen es newagt ericheint, aus 
dent VBorhandenfein von Salpeter auf einen Waſſerzuſatz 
zu schließen, der Sachverſtändige Dr. Hilpe fogar auf 
Grund eigener Verſuche diefen Schluß für unbedingt un: 
richtig erklärt, da er in reinem aus jelbitgeprehten Trauben 
gewonnenen Moſt Calpeter gefunden habe. Ebenfowenig, 
wie die Sachverſtändigen-Gutachten, haben auch die Zeugen— 
ausfagen etwas dafür ergeben, daß Waſſer außer dem 
zur Auflöfung des Zuckers und zwar jedenfalls nicht in 
übertriebenem Maße verwendeten Wajler dem Weine zu- 
gejegt fei. 

Bezüglich) der Spritverwendung ift aber allerdings 
durch die Eachverftändigen ©., K. und Kr. feitgeitellt, 
daß bei Rothwein ein Ausihwenfen der Fäffer mit Sprit, 
da diefelben nicht geichwefelt werden können, angemefjen 
und üblich jei; ©. verwendet hierzu bei einem Halbſtück— 
faß etwa 1 Rlajhe Sprit, K. und Kr. nehmen etwas 
mehr, 1'/, bis 2 Liter, wovon aber das meifte wieder 
aus dem Faß läuft. Auch das Abwaſchen des Gähr- 
bodens mit etwas Sprit entjpricht dem üblichen Der: 
fahren. Ebenſo halten die Sachverftändigen es bei der 
jebt faft ausnahmslos wie auch im Geſchäfte der Ange: 
klagten erfolgenden verſchloſſenen Gährung für gut und 
praftiich, zur Verhütung der Schimmel: und Pilzbildung 
etwas Sprit überzugießen, wie K. und Kr. meinen, etwa 
2 Liter auf das Halbitüc, Feinenfalls aber, wie feitens 
der Angeklagten geichehen, 6 Liter, welches Daß nament- 
ih aud nad Anficht des Sachverſtändigen ©. viel zu 
weit geht. Das Eingiegen einer derartigen Menge Sprit 
it nad dem Gutachten der Sacverftändigen zu dem an- 
gegebenen Zwed der Verhütung von Schimmel und Pilz 
bildung feineswegs erforderlich und zumal nicht ſchon vor 
der Gährung, wie es Seitens der Angeklagten geichehen 
it. Der Zeuge 3. giebt denn auch zu, daß er die Liter 
nicht allein zu den Zwecke um Pilzbildung zu vermeiden, 
überfhütte, fondern au um dem Wein ftärfern Ge- 
Ihmad zu geben und fann es in der That nad) dem 
Borftehenden feinen Zweifel unterliegen, daß diefer letz— 
tere Zweck durch den über das Maß der gewöhnlichen 
-Kellerbehandlung erheblich hinausgehmpden Zuſatz von 
Sprit verfolgt wurde. Der Zuſatz von 6 Liter Sprit zu 
einen Halbſtück Maiſche ftellt, da 3 Halbſtück Maiſche 
ungefähr 2 Halbftüf Wein ergeben, einen Zuſatz von 
5 Liter Sprit auf etwa 400 Liter Mein dar, aljo von 
‚etwa 1"/,%,,, wozu dann noch der beim Ausjch enfen der 
Fäffer im Faß verbliebene Sprit hinzukommt. Hiermit 
ſtimmt aud) das Ergebniß der Analyje des Sachverjtän- 
digen Dr. Sameljon nad dejjen Angabe ungefähr über: 
ein, genau ließ ji) das Duantum des Spritzzuſatzes, wie 

der Sachverſtändige angiebt, chemiſch nicht nachweiſen. 
Dad Ergebniß der von dem Sachveritändigen Dr. Fre— 
jenius vorgenommtenen Unterſuchung weicht allerdings von 
den Nefultaten der Analyje des Dr. Santelfon in einzelnen 
Punkten ab; der Dr. Freſenius nimmt bei den Proben 
Nr. 2, 8, 20 einen Sprißzufab von nicht mehr als 2 %,, 
bei der Probe Nr. 21 einen ſolchen von etwas über 2%, 
und bei ven übrigen von ihm unterfuchten Proben einen 
Zufaß von nit mehr ald 1°, au. Uber auch bei den 
legteren Proben bewegt fich das von Dr. Frejenius kon— 
Itatirte Berhältnig zwiſchen Alkohol und Glycerin hart 
an der äußeriten zuläffigen Grenze von 100 zu 7, und 
berücjichtigt man, Daß bei den chemiſchen Analyjen Eleine 
Differenzen immer vorkommen fünnen, daß auch, wie 
namentlich der Sachverſtändige Dr. Samelſon hervorhebt, 
in der Zwifchenzeit bis zu ver von Dr. Frejenius porge- 
nommenen Unterfuhung die Weine an Alkoholgehalt 
etwas verloren haben können, und daß namentlich nach 
den Angaben des Zeugen S. der jtets erfolate Spritzufat 
mindeſtens etwa 1Y,°/, beträgt, auch bei jo geringen 
Meinen, wie fie durchweg hier in Frage ſtehen, von 
Natur Fein folh hoher Gehalt an Alkohol vorkommt, wie 
durd) die hemifchen Analyjen bier Fonjtatirt it, jo iſt 
unbedenklih als erwiejen zu erachten, daß jedenfalls Die 
10 von den Dr. Sameljon als gefäljcht bezeichneten 
Weinproben einen über das Maß der gewöhnlichen Steller- 
behandlung hinausgehenden Zuſatz von Spit erhalten 
habe. Den vorftehend hervorgehobenen Umftänden gegen- 
über kann auch auf das Gutachten des ſchutzſachverſtändi— 
gen Dr. Schmidt Gewicht nicht gelegt werden, Demzufolge 
das, wie oben erwähnt, von der Reichs-Saächverſtändigen— 
Kommiſſion als das äußerst zuläffige feitgeftellte Verhältniß 
von 100 zu 7 zwifchen Alkohol und Glycerin, nad 
neueren Ermittelungen nicht nıehr haltbar jei, indem bei 
jtiefftoffarnen Weinen, wie ein folcher in der von Dr. 
Schmidt unterfuhten Probe vorgelegen habe, der Ölycerin- 
gehalt auch unter 7 herabjinfen könne, welche Annahme 
übrigens von dem Sacdverjtändigen Dr. Frejenius als 
eine gewagte, bezeichnet wird. 

In dem nachgewiejenen Zuſatze von Sprit nun it 
eine Verfälſchung des Weines int Sinne des Gejeßes vom 
14. Mai 1879 zu befinden. Der Wein, worunter im dem 
am Rhein allgemein gebräuchlichen Sinne ein aus 
Traubenfaft ohne jeden Zujaß durch alfoholiihe Gährung 
entjtandener, naturreiner Wein zu verftehen ijt, erleidet 
durch den Spritzuſatz eine ftoffliche Veränderung, wird 
ftärfer, gehaltvoller und mundgerechter als er jeiner 
natürlichen Bejchaffenheit nad) jein würde, und erhält 
alfo dadurd den Anjchein einer bejjeren als jeinem Weſen 
entfprechenden Sorte. Sn gleiher Weiſe enthält auch 
der Zufaß von Zucker, wie ſolcher bei einigen der frag- 
lihen Weine für nachgewiejen zu erachten iſt, eine Ver: 
fälfhung des Weines, da auch hierdurch jtoffliche Ver- 
änderungen in dem Weine herbeigeführt werden, der Ge— 
halt an Alkohol vermehrt, die Säure gemindert, der 
Wein daher fräftiger und mundgerechter und von bejjerent 
Anschein wird, als er vermöge feiner natürlichen Be— 
Ihaffenheit jein würde. 

Wenn nun auch der Zeuge S., wie er befundet, in dem 
Gefchäfte der Angeklagten die Kellerhandlung im Großen 
und Öanzen jelbititändig bejorgt, jo jteht dody nach ven 
Angaben viejes Zeugen, jowie der Angeklagten jelbit feit, 
daß lebtere in dem Keller ab und zu zugegen find und er- 
forderlihen Falls Aenderungen getroffen haben, und er- 
giebt jih aus den Auslafjungen der Angeklagten in der 
Verhandlung, daß ihnen das Verfahren des Zeugen 3. 
bei der Weinbereitung völlig befannt war. Es kann 
daher feinem Zweifel unterliegen, daß das, was J. ge- 
than hat, mit Wiſſen und Willen der beiden Angeklagten 
gejchehen ift und beide Angeklagte daher ftrafrechtlich ver- 
antwortlid” hierfür zu machen find, jedody nur für Die 
Zeit von 1. Sanuar 1886 au, da fie erjt von dieſem Zeit- 
punfte ab Inhaber des Sejhäftes waren und Umitände, 
aus denen etwa ihre VBerantwortlichfeit für eine frühere 
Zeit zu entnehmen wäre, nicht nachgewiefen find. Daß 
die fraglihde Berfülihung feitens der Angeklagten zum 
Zweck der Täufhung in Handel und Verkehr vorge 
nommen iſt, ergiebt ſich daraus, daß ihr Reiſender, 
welcher den Verkauf der Nothweine vermittelte, der Zeuge 
N. feiner Ausfage zufolge den Auftrag von den An— 



geflagten hatte, die Weine ald garantirt reine Natur- 
weine zu verkaufen, was feitend defjelben auf Befragen 
ausdrücklich auch geſchehen ift, während dod) die Ans, 
geklagten wußten, dat die Weine einen Zuſatz von Alkohol 
und in manchen Fällen auch von Zuder erhalten hatten, 
und den Angeklagten auch nicht unbekannt fein konnte, 
daß unter reinen Naturweinen das Publikum im All 
gemeinen und insbefondere auch ihr Kundenfreis nicht mit 
Sprit und Zucker verſetzte Weine verftehe und geliefert 
zu erhalten erwarte 

Die Angeklagten find demnach auf Grund der that- 
jächlichen Feititellung. 

daß fie feit 1. Sanuar 1886 zu Koblenz zum Zwecke 
der Täuſchung im Handel und Verkehr Wein, ein Genuß- 
mittel, verfälfeht Haben, 

wegen Bergehen gegen $ 10 Nr. 1 des Gejebes be- 
treffend, den Verkehr mit Nahrungs» und Genußmittel 
von 14. Mai 1879 zu beitrafen. 

In Berücfichtigung einerfeits, daß die den Angeklagten 
zur Laſt fallende Berfälfchung Feine bejonders erhebliche 
ift, die einer ftrengen Ahndung bedürfte, andererjeit3 da- 
gegen, daß die Angeklagten bereits wegen Vergehend gegen 
das Nahrungsmittelgefeg vorbeftraft find und dadurch ge— 
warnt waren, erichien die erkannte Geldftrafe von 200 A. 
gegen jeden der Angeklagten angemeſſen, welche Geldjtrafe 
gemäß $ 17 des citirten Geſetzes der hiefigen Staatskaſſe 
zufällt. Für die Umwandlung diejer Geldſtrafe int Falle 
der Nichtbeitreibbarfeit derjelben waren die $$ 28. 29 
St. ©. maßgebend. 

Die Koſten des Verfahrens mit Ausnahme jedoch eines 
Betrages don 220 A, welcher durch die Unterſuchung der 
nicht beanitandeten bezw. nur ald verdächtig erklärten 
Weinproben feitens des Dr. Sameljon entitanden iſt, und 
der Staatsfajje aufzuerlegen war, fallen nad) 88 497, 498 
St.-B.-D. den Angeklagten zur Lait. 

Kongreſſe, Nechandlunnen gefehgebender 
Körperfchaften, Mereine :c. 

Berhandlungen ver bayrifhen Abgeordneten: 
kammer. Nach der Münchener med. Wejchr. (1888 
©. 38) ſprach der Abg. Dr. Daller, als Referent im 
Finanzausiehuffe, zu dem im Kultusetat für Errihtung 
einer außerordentlihen Vrofefjur für Hygiene 
in Münden ausgeworfenen Poſten von 3180 A. den 
Wunſch, aus, daß die Aufitellung zunächſt nur gelten 
jolle, jolange der jebige Ordinarius (Geheimrath v. Petten— 
fofer) da ſei; im Anjchlufie hieran folle dent zu beitellen- 
den Ertraordinarius die Anwartjchaft auf die ordentliche 
Profeſſur ertheilt werden. Staatsminifter v. Lutz konnte 
eine bindende Erklärung nicht geben, man würde aber 
thunlichit darnach ftreben, eine Perſönlichkeit zu gewinnen, 
welche mit den gegenwärtigen Ordinarius möglichft zu- 
jammenzumirken verftehe und ihn gegebenen Falles er: 
ſetzen könne. Die Pofition wurde bewilligt. 
Am 31. Sanuar 1888 ging dev Abgeordnetenfammer 

eine außerordentliche Nachtragsforderung der Sal. Regie— 
ung in Höhe von 9750 M. für Erbauung eines 
Stalles zur Gewinnung, Bereitung und Ver— 
jendung der Thierlymphe bei der Gentralimpf- 
anftalt in Münden zu. In der Grläuterung der 
Forderung wird hervorgehoben, daß die Durchführung 
der Impfungen mit Thieriyniphe im Suhre 1887 eine 
faft allgemeine war, und die Abgabe von Lymphe in 
Folge deſſen auf nahezu 400000 Ginzelportionen ge: 
ſtiegen ift. 

„Die Gewinnung diefer Lymphmenge geſchah ar 5 
„Kälbern, deren Aufſtellung en Ihe an 
„Verſuchsſtalle der landwirthſchaftlichen Station der E. tech⸗ 
„niſchen Hochſchule dahier (München), Louiſenſtraße Nr. 46, 
„don der Vorftandſchaft der Schule in freundlicher Weiſe 
„genehmigt wurde. Es hatte fi) aber alsbald, insbe- 
„Jondere auf der Höhe der Iymphabgabezeit — Mat bis 
„Juli — die vollfommene Ungenügendheit diejer Unter— 
„bringung der Impfkälber gezeigt, fo daß nur mit Auf: 
„bietung aller Kräfte von Ceite des Gentralimpfarztes 
„und mit Ueberwindung der größten Schwierigfeiten die 
„Gewinnung und 
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Abgabe der Lymphe an die Impfärzte 

„ohne erhebliche Störungen, des allgemeinen öffentlichen 
„Smpfgeihäftes von Gtatten gehen fonnte. Störungen 
„geringerer Art indefjen waren unvermeidlich und gaben 
„einigenal zu Klagen Anlaß in Bezug auf verjpätete Zu- 
„sendung der Lymphe. 
„PBlaß, welcher eine übermäßige Anhäufung der Impf— 
„kälber erheijchte, ftet3 eine Erfranfung dieſer Thiere jelbit 
„zu befürchten. Bon der Benüßung diefer an fid Schon 
„ungenügenden und unzweckmäßigen Stallräumlichkeit zu 
„gweden des Uinterrichtes, wie er in der Vorlage Jr. 6 
„der Impfkommiſſion vorgefchlagen und nunmehr auch als 
„Vorbereitung zur Approbationsprüfung der Aerzte vor- 
„geichrieben iſt, konnte gar feine Rede fein. 

„Unter diefen Umſtänden ift das k. Staatsminifterium 
„des Innern, welchen die Fürforge für dieſen Zweck des 
„Öffentlichen Gefundheitswejens obliegt, gemöthigt, eine 
„Beranftaltung zu jchaffen, welche ausreichende Sicherheit 
„bietet für Gewinnung und Bereitung der vorjchriftes 
„mäßigen, im Erfolge zuverläffigen Impflymphe. 

„Nach mehreren Berfuchen, ſchon beitehende Stall— 
„lofalitäten zu gewinnen, zeigte ſich vie Errichtung eines 
„eigenen, für den vorhablihen Zweck eingerichteten umd 

Auch war bei dem Mangel an 
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„mit den nöthigen Lofalitäten ungebenen Smipfkälberjtalles - 
„für 15 Kälber in maximo als das einzig richtige, ge 
„nügende und für die Dauer zuverläfjige Auskunfsmittel 
„und zwar in thunlichiter Verbindung mit einer der medi- 
„iniſchen Unterrichtsanftalten. 

„Nach längerem Suchen eines diefen Vorausſetzungen i 
„entſprechenden Bauplabes zeigte ih ein am Nordende 
„des Gartens des Dr. von Hauner'ſchen Kinderjpitales, 
„Lindwurnftraße Nr. 4, gelegener verfügbarer Plab als in 
„jeder Beziehung vollkommen geeignet, aus welchem Grunde 
„auch die medizinische Fakultät der £. Univerſität München 
„der Wahl diejer Bauftelle ihre gutadhtliche Zuftinnmung - 
„ertheilte. 

„Die Koften dieſes Baues, welcher im ebenerdigen 
„Naume außer einem geräumigen, gut zu lüftenden Gtalle 
„für die Smpffälber den nöthigen Raum für die Auf 
„Stellung zweier Smpftifche, die Milchküche für die Thiere, 
„das Zimmer für den Futtermeiſter, im erjten Stocke den 
„Raum für Zuttervorrath, ein Zimmer für den Gentral- 
„impfarzt und zwei Näumlichfeiten für Bereitung und 
„Verpackung der Lymphe enthält, belaufen fih auf den 
„Betrag von 19500 A d. i. 9750 AM Für ein Sahr der 
„XIX. Zinanzperiode.‘ 

Der Kol. italienifche Minifterpräfident und Minifter 
des Annern Erispi hat dem Senat in der Sitzung vom 
22. November 1857 einen neuen Gejeßentwurf, betr. 
die Sefundheitspflege und den Öffentlihen Ge 
jundheitspdienft(Tutela dell’ igiene e della sanitä pubbliea 
— Senatsdruckſache Nr. 7) vorgelegt, welcher fogleich der 
zur Berathung des in der vorjährigen Gefjton von der 
damaligen Regierung eingebrachten Gejeßentwurfs (j. Ber: 
öffentl, 1887 ©. 526) ernannten Kommifjion überwiejen 
wurde. 

Der neue Entwurf umfaßt in fünf Abjchnitten 62 Bara- 
graphen. Abſchnitt 1 (Ordinamento dell’ amıninistrazione 
e dell’ assistenza sanitaria del Regno) handelt von den. 
Behörden und Beamten, welche den Gefundheitsdienft zu 
verjehen haben. Abſchnitt 2 (Esereizio delle professioni 
sanitäarie ei affini) bejchäftigt fi) mit den der Beauffichti- 
gung unterworfenen Zweigen der Heilfunde und ver: 
wandten Bejichäftigungen. Abjchnitt 3 (Dell’ igiene del 
suolo e dell’ abitato) mit der Boden» und Wohnungs: 
bygiene, Abjchnitt 4 im erjten Kapitel (Dell’ igiene delle 
bevande e degli alimenti) mit den Nahrungsmitteln und 
Getränfen, im zweiten (Misure contro la diffusione delle - 
malattie infettive dell’ uomo e deeli aunimali) mit den 
gegen die Verbreitung der Menfchen- und Thierfeuhen 
zu ergreifenden Maßregeln und im pritten (Della polizia 
mortuaria) mit der Beerdigungspolizei. 
posizioni generali) enthält allgemeine Beſtimmungen. 

Derlil. öjterreihifche Weinbau-Kongref (Fort 
jebung.) 

4. Die Beitimmung des Glycerins im Wein (Referent: 
Dr. 8, Weigert). e 

Abſchnitt 5 (Dis 
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„Den Ausführungen im Hteferate des Dr. Weigerts 
wurde nad) Furzer Debatte allfeitig zugeſtimmt und 
ſpeziell beſchloſſen, die Beſtimmung des Glycerin in 
ſüßen und nicht ſüßen Weinen nach dem Vorſchlage 
des Referenten auszuführen und zur Beurtheilung 
des Glyceringehaltes eines Meines und des Verhält- 
nijjes von Glycerin zum Alkohol und eventuell zu 
anderen Beitandtheilen des Weines tet die, nad) 
Abzug etwa vorhandenen Zuckers erhaltenen Zahlen 
für Nohalycerin zu verwenden.” 

Die Ausführung der Glycerinbeitimmung in Wein 
wurde vom Meferenten in folgender Weiſe empfohlen: 

A. Ausführung der Beftimmung des Glycerin 
| nicht ſüßer Weine. 

100 cem. Wein (Süßweine fiehe unten) werden durch 
Verdampfen auf dem Wafjerbade in einer geräumigen, 
nicht flachen, mit jtarf ausgebogenen Ausgußjchnabel ver: 
jehenen Porzellanjchale bis auf ungefähr 3—5 cem., je 
nad dem Grtraftgehalte des Meines gebracht, erfalten- 
gelaſſen und fodanı mit annähernd 5 bis 5 g fein ge- 
pulverten, gelöjchten Kalkes verſetzt. Man verrührt diejen 
möglichft innig mit dem Weinrücjtand und behandelt Die 
entjtandene frümelige Maſſe mit 50 bis 80 cem. eines 90 
bis I6prozentigen Weingeifted, inden man die Schale 
auf ein Wafferbad ftellt und den Weingetjt einige Minuten 
kochen läßt. Hierauf gießt man die Löſung durch ein 

ilter ab, zerreibt mit Hilfe eines Piſtille den in der 
chale verbliebenen krümlichen Rückſtand, kocht nun noch- 

mals mit 40 bis 50 ccm. dejjelben Weingeiſtes unter 
ſtetigem Umrühren auf dem Wafjerbade aus und bringt 
jo ant als möglich den ganzen Rückſtand auf das Filter. 

Sodanı wäſcht man mit Eleinen Mengen vejjelben er- 
bitten Weingeiftes auf dem Filter aus, wozu 50 ccm. 
hinreichen. Das weingeiftige Filtrat (welches zweckmäßig 
in einen Kölbehen von 230 bis 250 ccm. Snhalt und 14 
Gentimeter Höhe, bei einer Halsweite von 1:8 bis 2 Genti- 
meter Durchmeſſer aufgefangen wird*) verdunftet man int 
Waſſerbade bis zur zähflüffigen Konſiſtenz. (Das Ab— 
deitilliven der Hauptmenge des Weingeijtes im Waſſer— 
bade ift ohne Einfluß auf die Genauigkeit der Beitimmung 
und daher zuläffig). Der Rückſtand wird mit 10 bis 2U 
cem. abſolukem Weingeift aufgenonmen, mit 15 bis 30 ccm. 
Aether verjebt, bis zur Klärung im verjchlofjenen Gefäße 
ftehen gelajjen und die Flar abgegojjene, eventuell filtvirte 
Flüſſigkeit in das zu wägende Ölasgefäß gebracht, welches 
anı zwechmäßigiten wieder jene Korn hat, die oben ange: 
geben wurde, das ift ein Kölbchen won 230 bis 250 ccm. 
Snhalt und 14 Gentimeter Höhe, Halslänge 5 bis 6 
Gentimeter, Durchmefjer der Halsöffnung 1:8 bis 2 Gen- 
timeter. Der Rückſtand und nöthigenfalls das Filter 
wird mit der aus I Bolumtheil abjolutem Alkohol und 
1'/ Bolumtheilen Aether bejtehenden Flüfjigfeit ein bis 
zweimal nadygewajchen. 

Die jo erhaltene Löſung des Olycerins wird im 
Waſſerbade vom Alfoholäther befreit (auch hier ift ein 
Abdeſtilliren der Hauptmenge des WUlfoholäthers im 
Wafjerbade nicht ausgeſchloſſen) bis der Rückſtand Did- 
flüſſig zu werden beginnt und nun trocknet man im 
Mafertrocfenjchranf jo lange, bis ein halbſtündiges wei— 
teres Trocknen nurseinige Milligramme Differenz in ver 
Wägung ergiebt; bei Anwendung obiger Kölbchen ift 
dies meiſt nad) 21, Stunden der Fall. 

B. Ausführung der Bestimmung des Glycerins 
in Süßweinen. 

Bei Süßweinen, welche über 5 g. Zuder in 100 ccm. 
enthalten, werden 50 oder 100 cem. Wein in einer Por: 
zellanfchale auf dem Wajjerbade bis zur Syrupdicke ein. 
gedampft, die nody warme Flüfjigfeit in einen Kolben ge- 
bradyt, mit Hilfe von 96prozentigen, etwas erwärmten 
Alkohol, die in der Schale bleibenden Flüſſigkeitsreſte noch 
hinzugefügt und joviel Alkohol zugegeben, daß Die ge- 
fammte Weingeiftnienge gegen 100 écm. beträgt. Nun 
erwärmt man auf dem Wafjerbade ganz wenig, daß ſich 
die ganze Mafje löst — ſetzt nad) dem Abkühlen das 
1'/,fahe Volumen Aether zu, und läßt (nad) gehörigen 
Schütteln) in der Kälte abjeten, hierauf gießt man Die 

*) Bei größeren Flüffigfeitsmengen muß man 2mal 
abdeitilliren, oder größere Koſten wählen. 

alfohol-ätheriiche Löfung ab und wiederholt die Ertraftion 
ded Glycering nochmals mit Eleineren Mengen Alkohols 
unter Zufag der 1’/sfachen Menge Mether. Die zu ver- 
einigenden alfohol-ätheriichyen Auszüge werden vom Alko— 
holäther durch Abdeſtilliren befreit, und der Rückſtand im 
Kolben jelbit oder in der Porzellanſchale, unter Zuſatz 
von Kalk wie nach) A behandelt. Das erhaltene Glycerin 
it in dieſem Falle ftets auf Zucker quantitativ zu prüfen 
und derjelbe eventuell in Abzug zu bringen. 

Bezüglich der Schlüffe, welche aus dem Ölyceringehalt 
gezogen werden können, hat die Berliner Konferenz im 
Sahre 1884 nachitehende Faſſung angenonmen: 

„Das Verhältniß zwiſchen Weingeift und Glycerin 
kann bei Naturweinen jchwanfen zwiſchen 100 Gewichts- 
theilen Weingeift zu 7 Gewichtstheilen Glycerin und 100 
Sewictstheilen Weingeift zu 14 Sewichtstheilen Glycerin. 
Bei Meinen, welde ein anderes Glycerin » VBerhältniß 
zeigen, ift auf Zufa von Weingeiſt, beziehungsweije 
Glycerin zu ſchließen.“ 

„Da bei der Kellerbehandlung zuweilen kleine Mengen 
von Weingeiſt (höchſtens 1 Volumpercent) in den Wein 
gelangen können, ſo iſt bei der Beurtheilung der Weine 
hierauf Rückſicht zu nehmen.“ 

„Bei Beurtheilung von Süßweinen ſind dieſe 
hältniſſe nicht immer maßgebend.“ 

Seit dem Jahre 1884 — als dieſe Beſchlüſſe gefaßt 
wurden, find verſchiedene Beobachtungen gemacht worden, 
welche theilweije eine Aenderung derſelben erfordern. Zu— 
nähft muß betont werden, daß die Slycerinbejtimmung 
— namentlidy jene in Süßweinen — aud) bei erafter 
Ausführung Fehler bis zu 0,05 g. Glycerin in 100 cem. 
Wein zuläßt. Werden daher nicht mindeſtens 2 Beſtim— 
mungen ausgeführt. jo ift es geboten, auf dieſe Fehler— 
grenze bei Ermittelung des Ölycerinverhältnijies Rückſicht 
zu nehmen. 

Daß die Hefe unter verjchiedenen Verhältniſſen ver: 
ichiedene Mengen von Glycerin auf je 100 Theile gebil- 
deten Alkohol erzeugt und zwar auch weniger als 7 und 
mehr als 14, ijt erft in der legten Zeit nachgewiejen 
worden. 

Schon M. Barth hat in der Weinlaube 1885 Nr. 6, 
7 und 8 in dem Aufjab „über abnormen Verlauf der 
Moftgährung 2c. gezeigt, daß ein Zuſatz von Eſſigſäure 
die Gährung verzögert und Müller-Thurgau hat in 
einem auf den VIII. deutſchen Weinbaufongreg gehaitenen 
Bortrag (Bericht über Die Verhandlungen des VII. 
deutfchen Weinbaufongrefjes in Colmar 1885 — Mainz 
1886) hingewiejen, (Seite 127 des Berichtes) daß der 
Slyceringehalt des Weines in erjter Linie von der Menge 
und Lebensenergie der gebildeten Hefe abhängt. Es wird 
ein höherer Gehalt an fticitoffhaltigen Subſtanzen aus 
diefen Gründen einen höheren Glyceringehalt des Weines 
im Gefolge haben. Die Eſſigſäure wirft in gegentheili- 
gen Sinne (Ceite 128), fie beeinträchtigt das Wachsthum 
und die Lebensthätigfeit der Hefe und übt deshalb auch 
auf die Glycerinbildung einen hemmtenden Einfluß. Das 
Lüften hingegen kann nad) Müller einen größeren 
Slyceringehalt bewirken, jedoch ift dies nicht immer 
der Kal. 

Nach Verfuchen, welche von den Referenten angejtellt 
wurden, wirft auch die Salicylfäure auf die Glycerin- 
bildung hemmend ein. Ein Kadarfamojt mit Jujäßen, 
welche je 20, 30 und 40 g. Galicyljäure pro Hektol, ent- 
ipradhen, hatte 1046, 8.92 und 6.15 Volum °/, Alkohol 
gebildet und ließ fi) das Verhältniß von je 100 Ge— 
wichtstheilen Alkohol gebildet und lieg fich das Verhält- 
niß von je 100 Gewidtstheilen Alkohol zum Glycerin— 
gehalte durch die Zahlen 392, 383 und 438 ausdrüden. 

Auch fei hier bemerkt, daß 3. B. bei der Bierhefe das 
Berhältnig zwiichen Alkohol nnd Glycerin ein anderes ift, 
als bei der Moſthefe. (Frefenius Zeitich. für anal. Chemie 
1886, 1. Heft 135, aus Archiv für Hygiene.) So fund 
E. Enger bei Unterfuhung vergährender Würzen ein 
Verhältnig des Alkohols zu Glycerin, welches zwiſchen 
3,68 und 5,18 ſchwankt. Su der Klojterneuburger Der: 
juhsitation von F. Hock unterjuhte Biere weijen auf 
ähnliche Grenzen hin. 

Es geht aljo aus dem Gefagten hervor, daß bei Be— 
urtheilung eines Meines nad dem Verhältniſſe von 
Glycerin zum Alkohol auf Grund der, von der Berliner 
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Kommiſſion gefaßten Beichlüffe in Berücjichtigung zu 
ziehen iſt, ob der Wein nicht ejjiaftichig ift oder einen 
Salieylfäure-Zufaß erhalten hat, oder ob der Stickſtoff— 
gehalt nicht beveutend von den mittleren abweicht, over | 
endlich ob der Mein nicht ſehr ſtark geichwefelt wurde. | 
Sit feines diejer Merkmale zutreffend, jo wird man nach 
wie vor an den Grenzzahlen der Berliner Beſchlüſſe feit- : 
halten dürfen. 

5. Die Beitimmung des Gejanmtitickitoffs im Wein 
(Neferent: Pr. & Weigert). 

„a. Nachdem die Dumas'ſche Etidftoffbeitimmungs- 
Methode im gegebenen Fall umrichtige und zwar zu 
hohe Reſultake aicbt, die Natronfalfmethode aber 
ihrer Umftänpdlichfeit wegen und weil man dabei nur.: 
wenig Flüſſigkeit verwenden kann, jich nicht empfiehlt, 
wurden die Vorichläge des Referenten, die Stidjtoff- 
bejtimmung nad) der Stjeldahl’ichen Methode (Sulfat: 
methode) und zwar in der von ihm bezeichneten 
Weiſe auszuführen acceptirt, mit dem Vorbehalt, bei 
der verhältnigmäßig nocd neuen Methode jene Ab- 

weiterer änderungen einzuführen, welche ſich bei 
Prüfung derjelben als zweckmäßig ermweifen follten. 

b. Sn den Gutachten ift nur die Stickſtoffmenge 
anzuführen, jollte die mit 625 multiplicirte Menge 
des Stickſtoffs angeführt werden, fo ift dieſelbe als 
„Stickſtoffſubſtanz“ und nicht mit dem vielfad) ge- 
brauchten Ausdrucde Eiweisſubſtanz (Albuminate ic.) 
zu bezeichnen. 

Die Ausführung ver Beitimmung erfolgt nad) dent 
Referaten am zwedmäßigiten nad) der Kjeldahl’fchen, von 
Wilfarth modifizirten Methode. 

100 cem. Wein werden in einem 230 250 cem. faſſen— 
den Kölbehen (wie ſolche audy für die Glycerinbeſtimmung 
angewendet werden) zur Trockene verdampft. Sodann 
mit ungefähr 02 Kubifcentimeter metallifhen Duecfilber 
und mit joviel concentrirter Schwefelfäure verſetzt, daß 
auf je 1 Gr. Trodenfubitanz 5 bis 10 Kubifcentinteter 
Schwefelſäure kommen. 

Bei Süßweinen, ſowie überhgupt zuderhaltigen Flüſſig— 
keiten wie Moſt u. dgl., empfiehlt es ſich, den Zucker 
möglichſt durch Vergährung einer in einem Kölbchen be— 
findlichen abgemeſſenen Parthie der Flüſſigkeit zu ent— 
fernen und unterwirft dann den ganzen Kolbeninhalt, 
ohne Flüffigkeit und Hefe zu fepariren, dem Gindampfen 
und Behandeln nit Schwefelfäure. Sit dies aus einem 
oder anderem Grunde nicht gut möglich), jo werden zur 
Beltimmung blos 20 bis 30 cem. verwendet und für je 
I ©r. Trodenrüditand 5 cem. concentrirte Schwefelfäure 
zugejeßt. 

Bezüglich der weiteren Details der Methode wird auf 
dag Driginal verwiefen. 

6. Die Beitimmung der im Wein vorhandenen orga- 
nijhen Säuren (Heferent: 8. Portele). 

„Hinſichtlich der Beſtimmung der Gefanmtfäure, 
der flüchtigen Säuren, des Weinſteins, der freien 
Weinſäure und Gerbfäure im Meine wird den Aus: 
führungen des Iteferenten zugeftimmt. 
‚In Betreff der Bernfteinjäure, Aepfelfäure und 
Citronenſäure wurde der Ueberzeugung Ausdruck ge- 
geben, dab die bisher vorliegenden Methoden zu 
wenig Cicherheit bieten, um fie zur Ausführung bei 
eraften Unterfuchungen empfehlen zu können; dagegen 
der Wunſch ausgeſprochen, daß Verſuche zur Auf— 
findung diesbezüglicher verläßlicher Methoden ange— 
ſtellt werden mögen. 

Die im vorstehenden Beſchluſſe erwähnten Ausführungen 
des Referenten waren im Weſentlichen folgender Art: 

anFreie Säure (Geſammtmenge der fauer reagiren— 
den Beſtandtheile des Weines). 
‚Nah den Beichlüffen der Kommiſſion zur Berathung 

einheitlicher Methoden für die Analyje des Weines im 
kaiſerl. Geſundheitsamte in Berlin (1884) ift die Beftim- 
mung dev Geſammtſäure des Weines durd Titration von 
10—20 ccm, Wein mit einer entjprechend verdünnten 
NXormallauge auszuführen und wird die Tüpfelmethode 
mit empfindlichem Reagenzpapier zur Feſtſtellung des 
Neutrolijationgpunftes empfohlen. Grheblichere Mengen 
von Kohlenjäure im Wein find vorher durch Schütteln 
zu entfernen und die „freien Säuren” als Weinſtein— 
jäure (C, Hg 05) zu berechnen und anzugeben. 

Sm Wefentlihen und Allgemeinen würde ſich au) 
hier der Beichluß der Berliner Konferenz zur Annahme 
empfehlen. 2 

b. Flüchtige Säuren. . 
Diefelben lafjen fi) genau nur auf direktem Wege 

dureh Deitillation bejtinmen und iſt von den Direften 
Beitinmungsmethoden, weldhe übrigens alle ganz zus 
friedenftellende Nejultate liefern, die Landmann 'iche*) 
(Deftillation inı Wafferdampfitrom) in erfter Linie zu nennen. 

Die flühtigen Säuren wären ſtets als Effigfäure 
zu berechnen und analog den „Berliner Beſchlüſſen“ Die 
Menge der „nihtflühtigen Säuren” als Wein: 
fäure anzugeben, indem man die, der Ejligjäure äqui— 
palente Menge Meinfäure von dem für die „freien 
Säuren” gefundenen, als Weinfteinfäure berecjneten 
Werth abzieht. 2 

ec. Weinftein und freie Weinfäure. 4 
Zur Beitimmung des Weinfteines in Weine wären 

zwei Methoden, welche beide gleich befriedigende Reſultate 
geben, in Vorſchlag zu bringen. ? 

1. Die urſprünglich von Berthelot-Fleurieu angegebene 
Methode, welche auf der Ausiheidung des Weinjteines 
durch Aether-Alfohol beruht. 3 

2. Die Neßler-Barth'ſche Methode, nad; welcher der 
Weinſtein nur durd Alkohol ausgejchieden wird. 5 
Was zunächſt die qualitative Beitimmung der freien 

Weinfäure anbelangt, jo wäre im Allgemeinen die nah 
den Bejchlüffen der von faif. Gefundheitsamte in Berlin 
einberufenen Konmmiffion angenommene Methode zu em— 
pfehlen. Die Methode beruht bekanntlich darauf, daß in 
dent mit Weinftein vollftändig gefüttigten klaren Weine 
durch Zuſatz einiger Tropfen einer 2Oprozentigen Kalium: 
acetatlöfung die vorhandene freie Weinjäure in Wein- 
ftein umgewandelt wird. Wenn nach längeren Stehen, 
bei möglichit gleichbleibender Temperatur ein Niederjchlag 
von Weinftein entiteht, jo deutet derjelbe auf vorhandene 
freie Weinfäure hin. N 

Die quantitative Beitinunung der freien Weinfäure**) 
kann entweder in den Ziltraten von der Weinfteinbeitim- 
mung direkt oder gleichzeitig neben dem Weinftein al 
„Differengbeitimmung” ausgeführt werden. x 

e. Öerbfäure, 
An der befannten Weife nad) Neubauer-Löwen- 

thal***) mittelft einer titrirten Chamäleonlöſung aus: 
geführt, wird ftets die Gerbſäure und der Farbſtoff des 
eines als Gerbfäure berechnet bejtimmt. (Schluß folgt) 
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tretenen Königreiche und Länder für das Jahr 1884. 
Ben Statiftit Bd. 13. Heft 3.) Wien. 
1887. ol. x 
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theilung 1. Hamburg. 1887. 4°. # 

Verhandlungen der 3. bis 7. General-VBerfammlung - 
ded Vereins für Gejundheits - Technik. 
München. 8°. 

Verzeichniß der Kaiſerlich deutfhen Konfulate. Zuli 
1887. Berlin. 1887. 4°. 

Weinzierl, Th. von. 

Berlin und 

Die qualitative und quantitative 
mechaniſch-mikroſkopiſche Analyfe. Wien. 1887. 8°. 
Separat-Abdrud. reis 0,80 ME. * 

Wilfarth, Dr. H. Ueber eine Modifikation der bakterio— 
logiſchen Plattenkulturen. Berlin. 1887. 80. Sep.-Abdr. 

Zimmermann, Dr. Herm. Beiträge zur Theorie der 
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*) Heitjchrift für analyt. Chemie 22 pag. 516. 
**) Da der qualitative Nachweis der freien Weinfäure 

ein verhältnigmäßig jehr unficherer und überdies ſehr 
zeitraubend iſt, jo dürfte ed fi) wohl ſtets empfehlen, 
gleidy die quantitative Bejtimmung auszuführen. 

***) Ynnalen der Denologie Bd. II. pag. 1. 

Ber ae 

FE — — — 

M ST 

— 

N —— Ze F Redigirt im Kaiſerlichen Geſundheitsamt. — Verlag von Julius Springer in Berlin. — Druck von G. Bernſtein in Berlin. 



Die Veröffentlihungen ericheinen jeden Dienstag. Abonnements 

werden zum Breife von M. 5 halbjährlich von allen Boftanftalten (Poſt— 
Ztgs.⸗Preisliſte 5910) und Buchhandlungen, jowie von der Verlags- 
handlung angenommen. 

Verlag von Sulius Springer in Berlin N., Moı 

Bersffentlichungen 

des Kaiferlichen SE Geſundh 
| lagshandlung zum Preiie vg 

| entgegen. Beilagen, von 

ift, werden nach Vereinbe 

XI. Jahrgang. 
— 

Berlin, den 21, Februar 1888 

Inhalt. Geſundheitsſtand. Volkskrankheiten in der Berichts— 
woche. ©. 119. — Choleraftachrichten. © 119. — Krankenbe— 
richte der Preußiſchen 2c. Armee. ©. 119. — Sterbefälle in deutſchen 
Städten. von 40000 und mehr Einwohnern. ©. 120. — Desgl. in grö- 
Beren Stähten des Auslandes. ©. 121. — Erkrankungen in Berliner 
Krankenhäujern. ©. 121. — Desgl. in deutichen Stadt und Land» 
bezirfen. ©. 121. — Sterblichkeit in deutichen Orten mit 15 000 und 
mehr Einwohnern 1837, 3. Duartal. ©. 122. — Desgl. in größeren 
Derwaltungspebieten des In- und Auslandes. S. 123. — Witterung. 
©. 121. — Beitiweilige Maßregeln ze. ©. 122. — Thierfeuchen. 
Schafräude in_den Niederlanden. ©. 122. — Thierjeuchen in Groß— 
britannien. ©. 122. — Trichinoſe bei Schweinen in Schweben. 
©. 124. — Ninderpeit in Rußland. S. 124. — Seuche der Ziegen in 
der Türkei. ©. 124. — Zuberfuloje bei Schlachtthieren.. ©. 124. — 
Beterinär-polizeiliche Maßregeln. ©. 124. — Medizinalgefek: 
gebung ꝛc. (renden. Regierungs-Bezirk Potsdam und Berlin.) 
AMerztlihe Atteite der Medizinalbeamten. ©. 125. — (Berlin) Be- 
förderung von Thieren auf Eifenbahnen. ©. 125. — (Reg.-Bez. Gum- 
binnen.) Desgl. von Wiederfäuern und Schweinen nach den Nord- 
feehäfen. ©. 125. — (Reg.-Bez. Düfjeldorf.) Desgl. ©. 125. — 
Barmen.) Nothiehlachtung. ©. 126. — (Bayern). Arzneitare. ©. 1%. 

— (Sadjen.) Beförderung von Thieren auf Eijenbahnen. ©. 1%; 
— (Sachjen-Weimar.) Deögleichen. ©. 1%. - (Sacjen-Meiningen.) 
Desgleichen. ©. 126. — Anhalt.) Desgleichen. ©. 127. — (Malded.) 
Desgleichen. ©. 127. — (Lippe) Hebammen. ©. 127. — Arzneitare. 
©. 127. — Grankreich.) Schweine-Cinfuhr-Verbot. ©. 197. — (Türket.) 
Unterfuchung der ‚eingeführten Butter und Fette. ©. 127. — Recht⸗ 
ſprechung. (Meichögericht.) Verkauf von gallifivtem und petioti- 
firtem, jowie Durch Zufchütten von Obitwein 2c. fünftlich wermehrtem 
Wein als Wein, ©. 128. — Kongrefie, Verhandlungen von ge: 
feßgebenden Körperfchaften, Vereinen ze, (Deutiches Neich.) 
Der Weinkommiſſion vorgelegte gerichtliche Entiheidungen. 2. Nach- 
trag. ©. 129. —. Sachſen) Obligatoriiche Trichinenichau. ©. 129. 
III. öfterreichiicher Weinbau-Kongreß. (Fortießung). ©. 129. — Ber: 

miſchtes. (Preußen. Berlin.) Geheimmittel. ©. 130. — Handels- 
und Gewerbe-tammer zu Sonneberg.) Gejundbeitsichädliche Farben 
in der Spielwanren-Fabrifation. ©. 132. — (Deiterreich.) Wiener 
freiwillige Rettungs-Geſellſchaft. ©. 133. — (Ungarn.) Kımftbutter- 
Gejeßentwurf. ©. 133. — (Stalien.) Amtlich vorgeichriebene Methoden 
für Die Wein-Analyie ©. 133. — (Niederlande) Salicyliäure im 
Bier. ©. 134. — Gefrhenflifte. ©. 134. 

Geſundheitsſtand 

und Gang der Volkskrankheiten. 

In der Berichtswoche ſind nachſtehende Todesfälle 
und Erkrankungen an Pocken, Flecktyphus, Rückfalls— 

fieber und epidemiſcher Genickſtarre gemeldet worden: 

Pocken: Wien und Vororte von Wien je 2, 
Budapeit und Graz je 1, Prag 21, Trieft 4, Paris 
13, Won 1, Warihau 7 Todesfälle, Wien 5, 
Budapeſt 4, Petersburg 8 Erkrankungen. 

- Sledtyphus: Prag 2, Petersburg 1 Todes- 

fall; Petersburg 4 Erkrankungen. 
Rückfallsfieber: NReg.-Bez. Marienwerder und 
Petersburg je 1 Erkrankung. 
Epidemiſche Genickſtarre: Berlin, Zwickau 
und Prag je 1 Todesfall; Berlin 2 (Königliche 
Charite), Nürnberg 3 Erkrankungen. 

Im Uebrigen ſind beſonders hervorzuheben: 

Unterleibstyphus: Berlin 9, Hamburg 17, 
Paris 9, London 12, Petersburg 25 Todesfälle; 
Berlin 18, Hamburg 152, Wien 13, Budapeſt 27, 

Petersburg 145 Erkrankungen. 
Roſe: London 11 Todesfälle; 

12 Erkrankungen. 
Kindbettfieber: London 11 Todesfälle. 

Mafjern: Wien 8, Paris 13, Lyon 11, London 
15, Edinburg 9, Chriſtiania 7, Petersburg 20 Todes- 

Kopenhagen 

fälle; Berlin 72, Hamburg 122, Reg.-Bezirte Düfjel- 
dorf 176, Erfurt 102 und Wiesbaden 130, Wien 127, 
Budapeſt 36, Edinburg 290, Kopenhagen 32, Chriſtiania 
77, Petersburg 101 Erkrankungen. 

Scharlach: Berlin 9, London 36, Liverpool und 
Petersburg je 8 Todesfälle; Berlin 42, Hamburg 

14, Nürnberg 17, Wien 67, Edinburg 17, Kopen— 

| werden. 

hagen 69, Stodholm 21, Chriftiania 12, Petersburg 
34 Erfranfungen. 

Diphtherie uud Croup: Berlin Breslau 
14, Hamburg 9, Magdeburg 7, Wien 10, Budapeft 

13, Prag 8, Paris 52, Lyon 7, London 50, Amiter: 

dam 12, Kopenhagen 8, Petersburg 16 Todesfälle; 
Berlin 90, Breslau 29, Hamburg 33, Nürnberg 38, 

Reg. = Bez. Schleswig 237, Wien 21, Budapeft 18, 

Kopenhagen 87, Stodholm 15, Chriſtiania 36, Peters— 

burg 48 Erkrankungen. 

Keuhhujten: London 154, Dublin 9 Todes: 

fälle; Hamburg 26, Wien 12, Kopenhagen 32, 

Stockholm 9, Petersburg 8 Erkrankungen. 

Zrihinofe: Reg.-Bezirk Königsberg (Kreis 

Fiſchhauſen) 2 Todesfälle und (Kreiſe Fiſchhauſen, 

Memel, Mohrungen) 11 Erfranfungen. 
Epidemifhe Ohrſpeicheldrüſen-Entzün— 

dung: Reg.Bez. Düfjeldorf 18 Erfranfungen. 
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Cholera-Nachrichten. — Süd - Amerika. 

In Salta (Argentinien) it gegen Mitte Januar 

d. 8. eine Anzahl von Krankheitsfällen vorgekommen, 

welche als Fälle von afiatifcher Cholera bezeichnet 

Es wird vermuthet, daß die Krankheit aus 

Chile eingejchleppt ſei. 

Allgemeine Kranfenberichte von der Königlich 
Preußiſchen Armee, dem XH. (Sol. Sachiiichen) 
und dem XIN. (Kgl. Württembergiichen) Armee— 
korps, jowie der dem XV. Armeekorps attachirten 

' Königl, Bayerifchen Bejagungs- Brigade für die 
Monate April bis einfchlieglich September 1887, 

| (Deutſche militärärztliche Zeitfehrift 1887, Heft 7-12.) 

Der Kranfenbeitand der bezeichneten deutjchen 

' Heerestheile belief fich am 31. März 1887 auf 11755 
(Fortießung auf Seite 122.) 
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Sterblichfeitsporgänge in größeren Städten des Auslandes. Woche vom 5. bis 11. Febr. 1888, 
m — — —  ——————————— 
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Angehörigen (Unteroffiziere und Mannjchaften) der 
aktiven Tınppen (vgl. Veröffentl. 1887 ©. 519). 

In Zugang kamen während des Bericht-Halbjahres _ 

154106 Kranke, davon 59264 ind Lazareth und 

94 842 in Nevierbehandlung. In Prozenten der 
Sffektivjtärfe betrug die Summe des Bejtamdes und 

Zuganges an Kranken im April 9,5, Mat 9,3 Juni 

8,6, Zuli 9,9, Augujt 8,5 und September 6,3% 

Bon ſämmtlichen Kranken blieben am Schlufje des 

Halbjahres 6858 in Beitand (=1,8% der Effektiv— 
itärke), während defjelben waren 159 003 abgegangen 

und zwar 151824 als geheilt, 498 als geitorben, 

1126 al3 invalide, 1754 als dienftunbrauchbar und 
3801 anderweitig. 

Bon den in militärärztlider Behandlung Ge— 

ftorbenen hatten gelitten 105 an Lungenſchwindſucht, 

91 an Lungenengündung, 57 an Unterleibstyphus, 

32 an Hirn- und Hirnhautleiden, 28 an Bruftfellent- 

zündung, 21 an Nierenleiden, 12 an epidemijcher 

Genickſtaare, 12 an Bauchfellengündung, 10 an Diph- 

theritis, 9 an Darmentzändung 9 au Knochen und 

Knochenmarkentzündung, 7 an SHerzleiden, je 6 an 

Scharlach, Blutvergiftung und bösartigen Geſchwül— 

ften, 5 an afutem Gelenfrheumatismus, 4 an Rücken— 

marfSleiden, je 3 an Xeberleiden und Zellgewebs— 

entzündung, je 2 an Roſe, Eitervergiftung, Hitzſchlag, 
chroniſchem Gelenfrheumatismus, Blutarmuth, Blut- 

fleefenfranfheit, Kehlkopfs- und Luftröhrenfatarrh, 

Lungenblutung, Obrenleiden und Magengeſchwür; 

die übrigen Sterbefälle vertheilen ſich mit je 1 Fall 

auf die verjchiedenartigiten Krankheiten. Außerdem 

famen noch 22 Verunglüdungen und 8 Selbſtmord— 

verſuche mit tötlihem Ausgange vor. 

Außerhalb militärärztlicher Behandlung find noch 
207 Mann verjtorben und zwar (einjchl. der nach— 

träglid gemeldeten 3) 28 an Krankheiten, 72 an 

Verunglüdung und 107 durch Selbſtmord, (einſchl. 

der nachträglih gemeldeten 2 Fälle) jo daß die 

Armee im Ganzen 705 Mannjchaften durch den Tod 

verloren hat. | 
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Beitmeilige Mapregeln gegen Molkskrankheiten. 

(Norddeutihe Allg. Zeitung Nr. 79 vom 16. Febr. 1888.) 
Stalien. Die Einfuhr von Lumpen und alten 

Kleidern aus denjenigen Orten der Türfei, in welchen 
anfteende Krankheiten Eonftatirt find, iſt verboten worden. 
Das gleiche Einfuhrverbot, welches bezüglich Deiterreichs, 
Spaniens und Frankreichs beftand, ift aufgehoben. — 

(NA. Nr. 41 u. 44 vom 15. u. 18. Febr. 1888.) 
Stalien. QDuarantäne- Verordnung Wr. 3. : 
Die feefanitätspolizeiliche Verordnung Pr. 11 von 

4. Auguft 1887 gegen die Provenienzen der Inſel Walta 
ift durch PVerordnung des Königlich italienifehen Mint- 
jteriums des Innern vom 5. Februar 1888 aufgehoben 
worden. (Bergl. Veröffentl. 1857 ©. 510.) 

Großbritannien. Cypern. Zufolge Verfügung 
der Lokalregierung der Inſel Cypern find die feiner Zeit 
gegen Provenienzen aus Sardinien verhängten Dua- 
rantäne-Mafregeln (f. Veröffentl. 1887 ©. 726) nunmehr 
—— und durch eine ärztliche Unterſuchung erſetzt 
worden. — 

Portugal. Durch eine unterm 7. Februar 1888 ver— 
öffentlichte Verfügung des Königlich portugiefiihen Mi— 
niſteriums des Innern wird der Hafen von Daman, ſo— 
wie alle übrigen Häfen von portugieſiſch Indien ſeit dem 
1. Januar d. J. für „rein“ von Cholera erklärt. 

— Durch unterm 10. Februar 1888 veröffentlichte 
Verfügung des Königlich portugieſiſchen Miniſteriums 
des Innern werden für „rein“ von Cholera erklärt: 

1. die Häfen der Snfel Sardinien und ſämmtliche 
Häfen des italienifchen Zeitlandes und der Inſeln, weldye 
noch als der Cholera verdächtig angejehen waren; 

3. die Häfen der Inſel Sumatra, welde jeit dem 
6. Suli 1883 theils als verjeucht, theils als der Cholera 
verdächtig galten. — 

Rußland. Zufolge einer unterm 11. Febr./30. San. 
1888 veröffentlichten Anordnung des General-Öouverneurd 
zu Odeſſa follen Brovenienzen der italienifchen Küſte von 
Bon bis Ancona unter Quarantäne » Objervation geftellt 
werden. 

Thierſeuchen. 

Niederlande. Unter den Schafen der Provinz Gro- 
ningen find zufolge einer Meldung vom Sanuar 1888 
Fülle von Räude aufgetreten. 

Thierfeuchen in Großbritannien, 
(Bol. VBeröffentl. ©. 57.) 

Sn der Woche, endigend mit dem 19. November, find 
Ausbrühe von Zungenfeuhe von 5 Pläben in der 

(Sortfeßung auf ©. 124.) 

Sterblichfeits- Vorgänge in deutfchen Orten mit 15 000 und mehr Einwohnern 
für das IH. Quartal 1887. 
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II. Quartal 1837. | [ss94]3242]86965 31575] 26,2 772 517|1957,617|188/6737|4711|14987|8877 8944l33832]1311 
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Sterblichfeits-Borgänge in einigen größeren Verwaltungsgebieten des In- und Auslandes. 

(Vergl. Veröffentl. 1887. ©. 221, 477 und 679.) 

* 

Anmerkungen zur Tabelle. 

LCaentralblatt für allgemeine Geſundheitspflege 1887 | 
Heft 10/11 und 12; die kleinſte diefer Städte, Lennep, 

hat 8844 Einwohner. Bon Schwelm fehlen die Angaben 
für die Monate Auguft und September. 

2) Wittheilungen des Herrn Geheimen Ober-Medizinal— 
Rath Dr. Pfeiffer. 

3) Monatsblatt für öffentliche Gefundheitöpflege, 1887 
- Nr. 910 md 11. 

+), MWocen-Ausweife der Sterbefälle in den größeren 
‚öjterreichijchen Städten und Gemeinden der K. X. ſtati— 
ftiihen Central: Kommijfion. Die Eleinfte diefer Gemein: 
den, Sechshaus, hat 12040 Einwohner. Aus einzelnen 
Gemeinden fehlten die Berichte für einige Wochen. (Zwei 
Todesfälle an Tollwuth.) 

- 5) Statiftifhe Nachweiſe des ftatiftijhen Bureaus zu 
Budapeft Nr. 758 bis mit 770. Die Kleinjte diejer Städte, 

Kün-Felegyhäza, hat 25499 Einwohner. Bon Debregen 

Geitorbene |z Ey Iodes-Urfaden 
. Ken] 

> 828 * 
Berichtsgebiete 323985 3333 

| Ein- " 25, |$ 8 & 'I8!|88285| 5 |e 
und ee o 288 * 8 J —— a 

ae ler. ie "I, /2|.[8 |5|88|88| Ss |8 
Berihtgen [wohne as |: | 5 | = Esel ISlsleläısles [3 ES EE > |5 

Bawendaı ss 8oE|A —— 
| EP a EIERN a Re Bee 
2 I2| e - kssiels|je|2| 5 35|55| 32 |3 
a ja|l | Red lale ls hass ı5 | | 5 8 

Weitfalenu.Nhein- 
land ') j 

1887, Juli 53 Städte] 1774944| 5539 3588| 1494| 24,3 70| 15], 38| 55| 42| „115 544 2706 103 
ur Auguft „ |1776515| 5770 3886| 1917]26,4 31) 26| 57) 48| 45) .| 9 898] 2677 | 95 

, Sept, „ 11775882] 5467 2971| 1203| 20,2 21191 79|..554 4913, 6|.. 420) 2257 | 65 
fen 9 Quartal| 1775 780116776 10445| 4614123,5| . 1122] 60| 174| 158 1136| . 30] . 1862 7640 1963 

1887, 3. Quartal 
Prov. Starfenburg 2135] 808] 21,1 43| 39| 49] 32| 6/—10| 2] 231] 157| 325) 1185 | 56 

„ Dberbefjen . 1174| 2491 17,9 12) 18) 561 7| 4—| 8| 1] 125) 85] 47] 776 | 35 
„  Nheinhejlen. .. | 1659) 616| 22,4 6| 79} 49) 13 12)—| 3) 5| 185) 91] 282| 870 | 64 

; zujammeıt . . | 4968; 1673] 20,6 61/1136] 154| 52 | 22]—-121) 8| 541| 333] 654| 2831 1155 

Braunjchweig ?) 
ſämmtliche Städte | 
1887, Juli... .| 153930] 462] . | 288 114225| . | 15 2) 10 2] 3——|.| 44 24| 52| 128 8 
Auguft. . .| 1539300 4sıl . | 354 177laze|.| 1 1 55 —| 12 —| 1|.| 30) 18| 120) 158 8 
zentembert7153930| 462) . 1 27ıl 109211l .| 4 U. 7 —| 5) 1|.| 22]. 211 50) 152 8 

3. Quartal| 1539301 1405| . | 913) 400[ 23,7 201 4 22] 2| 201—| 2 96) 63] 222) 438 | 24 

Dejterreich *) 
52 Städte und Öe- 

meinden 
1887, vom 3. Juli 

bis 1. Oftober. 1111[17420 30,3 1193/265|288| 434| 102 1170 . 3489 11616/2880 8854 1341 

Ungarn’) 12 Städte 
1887, vom 3, Juli 

bis 1. Oftober.| 841 274| 7488| 381| 6590| 2503| 31,6| 57 90) 40 197| 26 | 85] . 118 968| 35211570] 2985 1202 

Schweiz‘) 15 größere 
Städten. Öemeind. 

1887, 3. Quartal, 482 322] 3314] 144] 2314 19,2| —| 13| 7| 28) 11} 32] .|15| 1) 300] 109| 408) 1268 [122 

England’) 28Städte 
. 1887, 3. Quartal | 924409973431 47067|17061| 20,4| 51/1024|896| 378) 1398 750934253 [1558 

- Belgien?) 71 Städte 
1887, 3. Quartal|1916984]14237| 674| 9158| 3149] 19,1| 3206 26| 179) 107 1124| . 36) .| 840) 84011677| 4855 |265 

Norwegen?) 61Drte | 
1887, Zuli .... 328 4 6| 2| 1) 20) 37| 171 1 

„ Auguft... 256 3 159 53) 19| 4—| 1—| 16] 19| 122 4 

September 1800 °. ı| 21) 56) 19) 7\—| 4 ı| 17) 16| 35 3 

3. Quartal] |. | . |. 16] 7] 2] 53 | 72] 328] 8 

fehlten jämmtliche Angaben für die Woche vom 10. bis 
16. Suli und von Kun-Felegyhäza vom 7. bis 13. Auguft. 

6) Monatsbulletin des Eidgen. ftatiftifchen Büreaus 
über die Geburten und Sterbefälle in den größeren ftädti- 
ichen Gemeinden der Schweiz Nr. 7, 8 und 9. 

?) Quarterly return of marriages, births and deaths, regi- 
stered in the divisions, counties and distriets of England. 
By authority of the Registrar General. No. 155. Die Hleinfte 
diefer Städte, Plymouth, hat 77 127 Einwohner. 

8) Bulletin trimestriel de statistique demographique 
et medicale dresse d’apres les documents officiels par le 
Dr. E. Janssens 1887. III. Trimestre. Die kleinſte dieſer 
Städte, Bafel, hat 3166 Einwohner. Für Tournai, Menin, 
Wasmes, Nivelles und Paturages fehlten die Angaben der 
Todesurfachen, für Aloſt die der geftorbenen Kinder bis 
u 1 Sahr. Die Angaben aus Mlontigny |. Sambre 
— ganz. 

9%) Sammendrag af de norske Byers epidemiske Lister. 
(Meddelt af Direktoren for det civile Medieinalvaesen.) 
Maanedlig oversigt No. VII biö IX 1887. 
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Grafſchaft Fife und von 4 in der Grafſchaft Forfar in 
Schottland gemeldet, während in England in 4 Wochen 
nur 2 Ausbrüce angezeigt find. Später hat die Seuche 
in England zu- und in Schottland abgenonimen. Bis 
zum 17. Dezember waren bei 32 Ausbrüchen 111 Thiere 
erkrankt, 6 Grafſchaften waren neu verfeucht, 77 Erkran- 
fungsfälle in England, 34 in Schottland aufgetreten. 

Das Schweinefieber hat anjcheinend abgenommen. 
Die Zahl der Ausbrüche betrug in der Woche, endigend 
mit dem 19. November, 74, gegen 143 in der erſten 
Oktoberwoche. Nach der „London Gazette“ find in den 
folgenden 4 Wochen bei 355 Ausbrüchen 2389 Schweine 
erkrankt Bon letzteren find 1123 getödtet, 1087 gefallen, 
273 genefen. Sm September find in 4 Wochen 547 Aus- 
brüche mit 3715 Greranfungsfällen gemeldet worden. 
(Veterinarian Dezember 1887 und Zanuar 1888.) 

Schweden, Trichinojeunterden Schlachtſchweinen. 

In der Zeit vom 1. Januar 1884 bis 1. Dftober 1887 
find in Stodholm, Malmö und Gothenburg 389 790 
Schweine oder Theile von folhen unterfucht und 751 
trihinds befunden worden. Von den Gejammtjunmmen 
waren 322325 unterfuchte und 244 trichinöſe Schweine ic. 
ſchwediſchen, 28533 und 453 amerifanifchen, 38132 und 
54 fonftigen Urſprungs, und von je 100 unterjuchten 
Schweinen ıc. 0,075, 1,58 und 0,14 trichinös. 

Rußland. In dem Dorfe Karczew (Kreis Nowo- 
Minsk, Gouvernement Warfhau) tft die Rinderpeſt 
ausgebrohen (N.-A. Nr. 44 v. 18. Februar). 

Türkei. Nach dem Journal de la Chambre de Com- 
merce de Constantinople No. 159 vom 14. Sanuar d. 38. 
ift in den Dörfern Koz-Déré und PBarthin in den Di— 
ftriften Boalma und Yeni-Chehir eine unbekannte Seuche 
unter den Ziegen ausgebrochen. Die erkrankten Thiere 
unterliegen einer raſchen Auszehrung, welche als der og. 
galoppirenden Lungenfhwindjuht des Menjchen ähnlid) 
bezeichnet wird. Ein Sachverſtändiger ijt mit der Inter: 
fuhung und Bekämpfung der Seuche beauftragt. 

Tuberfulofe bei Schlachtthieren, 

Sm Schlahthaufe zu Lüdenjcheid find im Sahre 
1887 gejchlachtet worden: 260 Ochſen, 1328 Kühe, 580 
Rinder, 1598 Kälber, 133 Schafe, 65 Ziegen, 1182 Schweine, 
24 Verde, zuſammen 5170 Thiere. Hiervon find wegen 
Tuberfulofe den menschlichen Genuß entzogen: 9 Kühe, 
56 Zungen, 16 Lebern, 5 Zwerchfelle, je 8 Mägen und 
Pilzen, je 1 Ne und Euter von Nindern, 3 Schweine- 
lungen, und als minderwerthig veräußert 11 Kühe. 
(Rundſch. a. d. Geb. d. Thierned. ıc. 1888 ©. 29 u. 30.) 

Neterinär-polizeilicye Maßregeln. 

Schweden Laut Befanntmahung des Königl. 
Kommerz: Kollegiums vom 7. Sanuar 1888 werden 
von demjelben nachfolgende deutfhe Länder und Orte 
als durch anſteckende Hausthierfranfheiten. verſeucht an- 
gejehen: 

von Lungenſeuche: wie auf ©. 93 der PVeröffentl. 
1887, außerdem die -preuß. Provinz Weſtfalen und 
Württemberg; 

von Rob und Wurm: wie a. a. D., mit Ausnahme 
des preuß. Neg.-Bezirkd Trier und von Mecklenbuͤrg— 
Schwerin, außerdem aber die Kreife Oldenburg und 
Stormarn in der preuß. Provinz Schleswig-Holftein, 
die Preuß. Rheinprovinz und Württemberg; 

von Schafpoden: der preuß. Reg.Bez. Königsberg; 
von Maul: und Klauenſeuche: die preuß. Provinz 
Pommern; 

von Schafräude: wie a. a. D. mit Ausnahme der 
preuß. Provinz Schleswig-Holſtein, außerdem noch 
Württemberg; 

von bösartiger Klauenſeuche unter den Schafen 
und Ziegen: der preuß. Reg.Bezirk Stettin; 

von Milzbrand: wie a. a.D., ausgenommen Baden; 
von Wafferfheu: wie a. a. D., auögenonmen der 

Kreis Kiel in der preuß. Provinz Schleswig-Holitein, 
dagegen nob Hamburg mit Untgegend, Das ham- | 
burgiiche Amt Ritzebütkel, der Kreis Pinneberg in 
der preuß. Provinz Schleswig-Holftein und das Groß— 
herzogthun Baden. ar: 

(Post- och Inr Tidn. tr. 7 v. 10. Sun. 1888.) 

Spanien. Rundſchreiben, betreffend die Ein— 
fuhr von lebenden Rindvieh, Wollvieh, Ziegen 
und Schweinen Vom 31. Dezember 1887. (Gaceta 
de Madrid 1888. ©. 31.) 

Miniſterium des Innern. 

Cirkular-Erlaß. 

Nach Aufhören der Cholera-Epidemie, welche in Spanien 
in den Jahren 1885 und 1886 herrſchte, hat die Regierung, 
die auf die öffentliche Geſundheitspflege ſich beziehenden 
Probleme ſtudirt und insbeſondere die Gründe, welche 
die Sterblichkeit in einem die normale Bevölferungsbe- 
wegung überiteigenden Verhältniß erhalten, und hat ji) 
mittel$ Anordnungen, die wirkffam fein würden, wenn fie 
unterjtügt würden, bemüht, die öffentliche Hygiene ſowie 
die der Ernährung zu verbefjern; fie hat aber mit Be 
dauern geſehen, daß troß der auf einem jo erheblichen 
Gebiete jtattgehabten Fortjchritte die Vermehrung der 
Sterblichkeit nicht nur ftationär geworden iſt, fondern daß 
au in dent vergangenen Herbite die Ausſchlagskrank— 
beiten und die der Verdauungsorgane fih in einem 
mehrhaft beunruhigenden Verhältnifje vermehrt haben. 

Die prattiihe Beobachtung hat faft zur Evidenz er- 
wiejen, daß dieſe Ereignifje, abgejehen von der Nichtbeob- 
achtung der Vorjchriften der ſtädtiſchen Hygiene, zurüd- 
zuführen find auf die ſchlechte Dualität der Nahrungs- 
mittel und insbefondere ded für den öffentlichen Konfunt 
dienenden Xleifches, das an unferen Küften und Grenzen 
und ſelbſt in unferen öffentlihen Schladhthäufern - ohne 
jede zu wünjchende und von der Öffentlichen Geſundheits— 
pflege zu verlangende peinlichite Kontrole zugelajjen wird. 

Ew. pp. wolle fid die Erfüllung der Kgl. Eirfular: 
Drdre vom 4. Januar d. 3. in's Gedächtniß zurücrufen, 
welche bezügli” der Ernährungs-Hygiene Vorjchriften 
ertheilt, ein Girkular, das wirkfjame Grgebnifje erzielen 
nıuß, wenn Ew. pp. dafjelbe beobachten und in allen 
feinen Theilen beobachten lafjen. 

Wenn die fremden Negierungen mit großem und in 
einigen Fällen übertriebenem Eifer bis zur äußerjten 
Strenge Maßregeln vorjchreiben, welche eine gute Er— 
nährung fihern follen, indent fie die Einführung von todtent 
und lebenden Fleiſch in ihre Staaten verbieten, wie die 
engliihe Negierung im Sahre 1883 ein noch geltendes, 
die Einfuhr von lebendem Rindvieh ſtreng beichränfendes 
Geſetz erließ unter den Vorwande oder aus dem Grunde 
der Verbreitung der jog. Maul- und Klauen-Seuche in 
Holland, jo iſt es natürlich, daß die fpanifche Regierung, 
welche auch die in Stodholm hinſichtlich des Borſtenviehs 
getroffenen Maßnahmen, jowie die Häufigkeit kennt, in 
welcher irgend eine der epizootiihen Krankheiten auftritt, 
in erjter Reihe die Einfuhr jeder Sorte von Vieh, welches 
nicht in völlig gefundem Zuſtande anlangt, zu vermeiden 
ſucht, um zu verhindern, daß daſſelbe, da es für den 
Konſum bejtimmt ift, den allgemeinen Gejundheitsitand 
ſchädigt, oder unter unferen Heerden Krankheit verbreitet. 
Wenn man diefen Dienjten Aufmerkffamfeit jchenft, jo 
hat man den Behörden hinfihtli des Schlachtens des 
für den Konſum bejtimmten Viehs eine von ihnen zu 
übende große Wachſamkeit und Strenge, fowie die aus 
nahnsloje Beobahtung von Maßnahmen einzufchärfen, 
welche fie in dem Falle zu ergreifen haben, in welchem 
unter den ſpaniſchen Heerden eine anjtecende Krankheit 
auftritt. 

In Anbetracht diefer Erwägungen hat Sr. Majeftät 
der König und Namens dejjelben die Königin Negentin 
des Reichs anzuordnen geruht, daß bezüglich der Einfuhr 
von todtem und lebendem Rindvieh, Wollvieh, Ziegen 
und Schweinen, fowie bei Auswahl des für den Konfum. 
beſtimmten Schlaͤchtviehs Ew. pp. vom 1. Februar ab 
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aufs ftrengite und unnadhfichtlichjte die nachitehenden Be- 
ſtimmungen zu befolgen haben: 

1°. Die Einfuhr in Spanien von Rindvieh, Wollvieh, 
Ziegenvieh und Schweinen, fowie die von Kleifh und 

Fetten kann nur durch die Zollämter 1. Klaſſe erfolgen. 
20. Sind die Sendungen eingetroffen, fo ſind fie von 

einem von Ew. pp. ausdrücklich ernannten Thierarzt, fowie 
von dem mit der Ganitätödireftion des Hafens beauf- 
tragten Arzte oder, wenn e3 ji um eine Örenzzollbehörde 
handelt, von dem Gubbelegirten für das Mepdizinalwefen 
zu unterfuchen. 

3%. Trifft die Sendung nicht unbedingt und durchweg 
frei von jeuchenartiger Krankheit ein, fo tft ihre Einfuhr 
zu verbieten und ein achtftündiger Zeitraum für die Wieder- 
ausfuhr zu bewilligen. Sit dagegen die Krankheit anderer 
Art, jo ijt nur die Ausſchiffnng desfenigen Viehs zu ge- 

Statten, welches jich in perfeftem Gefundheitszuftande be- 
findet, um für den. Konjum zugelajjen werden zu Fünnen. 
Ferner find eintreffende Fleiſch- und Fettjendungen zu 
vernichten , jobald die mifrojfopiiche Unterſuchung nicht 
den perfekten Zuſtand ihrer Konjerpirung und Braud)- 
barfeit erwiejen hat. 

49, Sit das Vieh für zuläfftg befunden, fo darf es erit 
10 Tage nad) dem Eintreffen für den Konſum geichlachtet 
werden, vorausgejeßt, daß auch die nad) Ablauf dieſer 
Zeit wiederholte Unterſuchung ergeben hat, daß es in 
gutem Gefundheitszuftande fich befindet. 

5%. Sn den öffentlihen Schlachthäufern darf Fein Vieh 
geichlachtet werden, ohne daß vorher eine Unterſuchung 
und Prüfung dejjelben von jeiten des Gemeinde-TIhierarztes 
oder eines anderen von Ew. pp. ernannten Fleiſchbeſchauers 
ſtattgefunden hat. 

Sn Drtichaften, welche nicht die Hauptitadt des Pro— 
vinzialbezirks find, haben die Alkalden zu veranlaſſen, daß 
bejagter Unterſuchung der Subdelegirte für das Diedizinal- 
wejen, oder im Kalle ein folcher nicht vorhanden, ein 
approbirter Arzt beimohne. 

6%. Die Alkalden, und in Vertretung derjelben bie 
©ubalfalden oder zuitändigen Gemeinderäthe, haben min- 
deſtens einmal wöchentlich alle Fleiſchläden ihrer Bezirke 
zu infpiziven und dasjenige Fleiſch, welches nicht Friich 
und für den Konfum verwendbar iſt, jofort zu vernichten. 
In Fällen, wo fie auf ordnungswidrige Handlungen ftopen, 
haben jie zum eriten Male eine Geldbuße von 10 Pejetas 
aufzuerlegen; in Wiederholungsfällen find die Schuldigen 
den ordentlichen Gerichten zu überweilen. 

Auch find entjprechende Strafen denjenigen aufzuerlegen, 
die Kleifch oder Fett in Konferven verkaufen, die gejund- 
beitsihäpdlich befunden werden. 

‚7°, Ew. pp. haben dafür Sorge zu tragen, daB dieſes 
Cirkular, unmittelbar nad) Empfang der dajjelbe ent- 
haltenden „Gaceta“, in der nächtericheinenden Nummer 
des „Amtlichen Anzeigers” abgedruckt werde, und haben 
Ihnen fodann die Alkalden den richtigen Empfang diejer 
Nummer zu beftätigen. 

8%. Auch haben Cie die Alkalden der Ortjchaften an- 
zuweifen, die Beltimmungen diejes Girkulars aufs Ge— 
nauefte zu vollziehen; in Fällen, wo letzteres nicht geſchieht, 
haben Sie die gedachten Beamten zunächſt mit einer Der: 
warnung und im Wiederholungsfalle mit einer Geldbuße 
zu beitrafen, im dritten Falle aber den ordentlichen Ge- 
richten zu überweijen. 
9, Bon gegenwärtigen Girfular wird dem Herrn 
Finanz Minifter Kenntniß gegeben werden, behufs Ver— 
anlafjung deſſen, was zur Ausführung des vorjtehenden 
Art. 1 etwa nod) erforderlich jein jollte. 

Borftehendes theile ich Ew. pp. in Erwartung Shrer 
Empfangsbeftätigung, fowie mit den Bemerfen nit, daß 
Seine Majeſtät mit Befriedigung erkennen werden, went 
Sie mit großer Energie und mit Eifer die genaue Er— 
füllung der vorftehenden Vorſchriften durchſetzen werden. 

Madrid, den 31. Dezember 1887. 
gez. Albareda. 

Un den Herrn Gouverneur der Provinz . , » - » 

Medizinalgeſetzgebung 2c. 

Der Königl, Regierungs-Präfident zu Potsdam 

und der Königl, Polizei-Präftdent zu Berlin haben 
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am 4. Januar 1888 (Amtsbl. d. Kgl. Reg. zu Botsdam u. 
der Stadt Berlin ©. 14) ihre Verordnung, betreffend 
die Form der ärztlichen Attejte der Medizinal- 
Beanten, vom 26. März 1856 (vergl. Veröffentl. 1886 
©.128) zur Beachtung wiederholt in Erinnerung gebradt. 

Preußen. Berlin, Bekanntmachung, betr, die 
VBerladung und Beförderung von lebenden Thieren 

auf Eifenbahnen, 
Vom 14. Sanuar 1888. 

(Amtebl. d. Kal. Neg. 3. Potsdam ©. 22,) 
Der Bundesrath hat beichlofjen: 

(Folgt der Wortlaut der Befanntmahung des Reichs— 
fanzlers vom 28. November 1887, Veröffentl. ©. 745.) 

Borjtehende Befanntmahung wird hierdurch im Auf: 
trage ded Herrn Miniſters für Landwirthichaft, Domänen 
und Forſten mit dent Bemerfen publizirt, daß die be- 
amteten Thierärzte angewiejen find, bei Vornahme der 
Unterfuhungen und bei Ausitelung der Atteſte mit 
größter VBorfiht zu verfahren und Diejenigen Thiere, 
namentlih auch Schafe, bei denen Quetſchungen und 
hierdurch bedingte Citerungen, jowie Lahmheit u. dal. 
beobachtet werden, von Transporte auszuſchließen, jelbit 
te der Verdacht der Klauenſeuche nicht begründet fein 
ollte. 

Berlin, den 14. Januar 1888. 
Der Polizei-Präſident. 

Preußen. Neg.-Bez, Gumbinnen. Landespolizei— 
liche Anordnung, betr, die Beförderung von Wie— 
derfänern und Schweinen nach den Nordjeehäfen. 

Dom 5. Februar 1888. 
(Amtsbl. d. Kol. Neg. z. Gumbinnen ©. 51.) 

Auf Grund des $ 2 und des $ 20, Abjab des Reichs— 
Geſetzes vom 23. Suni 1880, betreffend die Abwehr und 
Unterdrüfung von PViehfeuchen, und des $ 1 des dazu 
ergangenen Preußiſchen Ausführungs - Gejebed vom 
12. März 1851 ordne id) gemäß Anweifung des Herrn 
Ministers für Landwirthſchaft, Domainen und Forften an: 

Einziger Paragraph. 

Wiederkäuer und Schweine dürfen zur Beförderung 
nach den Nordfeehäfen erjt dann auf Eijenbahnen ver- 
laden werden, wenn dent Eiſenbahn-Stations-Vorſtande 
von den Verſender die Beſcheinigung eines beamteten 
Thierarztes darüber vorgelegt wird, daß Die Thiere von 
leßterem unmittelbar vor der Verladung unterſucht und 
geſund befunden worden find. 

Diefe, für den ganzen Umfang des diesfeitigen Re— 
gierungs-Bezirked gültige Anordnung tritt mit dem Zeit— 
punkte ihrer Verkündigung in Kraft. 

Zuwiderhandlungen gegen Diejelbe unterliegen Der 
Strafbeftinnmung des 8 328 des Strafgeſetzbuches, bezw. 
der 88 66 (Nr. 4) und 67 des Reichs-Geſetzes vom 
23. Suni 1880, betreffend die Abwehr und Unterdrüdung 
von Viehſeuchen. 

Der Negierungs-Präftdent. 

Preußen. Neg.:Bezirf Düſſeldorf. Polizetliche 
Anordnung, betr. Die Verladung von Wieder— 
fauern und Schweinen nach den Nordjeehäfen, 

Vom 19. Sanuar 1888. 
(Amtsbl. d. Kal. Neg. z. Düffeldorf ©. 26.) 

An Ausführung des auf Grund des $ 20 Abi. 2 des 
Reichsviehſeuchengeſetzes vom 23. Zuni 1880 gefaßten — 
im Gentralblatte für das Deutiche Reich de 1887 auf 
Seite 557 veröffentlichten — Beſchluſſes des Bundesrathes 
vom 3. November v. 3. betreffend Abänderung der Be— 
ftimmungen über die Verladung und Beförderung von 
lebenden Thieren auf Eifenbahnen vom 13. Zuli 1879 
treffe ich hierdurh) auf Grund des $ 1 des Preußiichen 
Ausführungsgefebes zu vorgedachtent Gejeße vom 12. März 
1881 (©. ©. ©. 128) für den Umfang des Regierungs— 
bezirfs Düfjeldorf die nachſtehende polizeilihe Anord- 
nung: 
EN Beförderung nad) den Nordfjeehäfen be- 

ftimmte Wiederfäuer und Schweine dürfen nur 
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dann auf Eifenbahnen verladen werden, wenn dieſelben 
von dem Streisthierarzte desjenigen Sreifes, in welchem 
die Verladung erfolgt, unmittelbar vorher unterfuht und 
gejund befunden worden find. 

Die Koften der Unterſuchung und der über diefelbe 
a Beihheinigung fallen dem Abfender zur 

alt. 
Zumiderhandlungen gegen die Beſtimmung des Ab— 

ja 1 diefer Anordnung unterliegen der Bejtrafung in 
Gemäßheit des $ 66 Ziffer 4 des Reichsviehſeuchengeſetzes 
vom 23. Suni 1880. 

Düffeldorf, den 19. Sanuar 1888. 

Der Negierungs » Präfident: Freiherr von Berlepſch. 

Barmen. Ortspolizei- VBerprdnung, betreffend 
Nothichlachtung der Schlachtthiere, 

Bom 13. Suli 1887. 
(Haupt-Annoncen- u. Kreisbl. }. Barmen vom 21. Zuli 1887.) 

Auf Grund der 88 5 und 6 des Geſetzes über die 
Bolizeiverwaltung vom 11. März 1850 wird für den Studt- 
bezirt Barmen folgende Bolizei-Berordnung erlafjen: 

$ 1. Bon der Nothſchlachtung eines verlegten oder er- 
franften ſchlachtbaren Thieres it längſtens binnen drei 
Stunden nad) derfelben, jedoch nicht vor 8 Uhr morgens 
und nad) 8 Uhr abends der Polizei-Behörde Anzeige zu 
machen. 

Verpflichtet zu der Anzeige iſt ſowohl der Eigenthümer 
des Thieres als auch derjenige, welcher die Nothſchlachtung 
ausführt. 

$ 2. Das Fleiſch nothgeſchlachteter Thiere darf ohne 
polizeiliche Erlaubniß nicht verfauft oder nur feilgehalten, 
zum Genufje für Menfchen aud) nicht unentgeltlich über: 
laffen oder verwendet werden. 

Die vorerwähnte polizeiliche Erlaubniß ift unter Vorlage 
einer thierärztlihen Bejheinigung über die Beihaffenheit 
und die Geniegbarfeit des Fleiſches für Menfchen nad: 
zuſuchen. 

Dieſe Beſcheinigung darf von dem Thierarzt nur ertheilt 
werden, nachdem ihm ſämmtliche Eingeweide des ge— 
ſchlachteten Thieres vorgelegt worden find. 

Auf Verlangen der Bolizeibehörde hat der Antragiteller 
auf jeine Koften eine von dem Sreisthierarzte ausgeitellte 
Beſcheinigung vorzulegen. 

$ 3. Der Verkauf und jede fonftige Veräußerung des 
Fleiſches nothgejchlachteter Thiere darf jelbft wenn dajjelbe 
3. B. als Wurftfleifh nur zu anderem Fleiſche gemengt 
iſt, auch nach erhaltener polizeilicher Erlaubniß nur unter 
der ausdrüdlichen Angabe erfolgen, daß es von nothge- 
ſchlachtetem Vieh herrührt. Letztere Eigenſchaft des Fleiches 
iſt in. Metzgerläden und dort wo ſonſt der Handel mit 
Fleiſchwaren gewerbsmäßig betrieben wird, außerdem ſchon 
beim Feilhalten durch einen für Känfer leicht ſichtbaren 
Anſchlag oder eine Tafel mit der deutfchen Aufichrift 
„Nothgeſchlachtetes Fleiſch“ Fenntlich zu machen. 

$ 4. Uebertretung vorſtehender Polizei-Verordnung, 
welche nach erfolgter Publikation ſofoͤrt in Kraft tritt, 
werben mit Geldftrafe bis zu 9 Mark oder mit verhältniß- 
mäßiger Haft beftraft. 

Barmen, den 13. Zuli 1837. 

Der Ober - Bürgermeifter: 
Wegner. 

Bayern, Bekanntmachung, die Reviſion der 
Arzneitage für das Königreich Bayern betreffend, 

N Vom 20. Dezember 1887. 
(Geſetz- u. Verordn. Bl. f. d. Königr. Bayern 1887 ©. 710.) 

Königlihes Staatsminifterium des Snnern. 
Unter Bezugnahme auf Abſ. 3 der Königlichen Aller— 

höchſten Verordnung vom 28. Dezember 1882, die Arznei- 
taxordnung für das Königreich Bayern betreffend (Geſ.⸗ 
u. D-Bl. 1883 ©. 1) werden nad) Einvernahme der 
Upothefergremien, der Streismedizinalausfhüffe und des 
Obermedizinalausfhufies für die nachftehend bezeichneten 
Arzneimittel die beigefügten Taren*) beftimmt. 

” Anm. Die Arzneimittel nebft Taren . an dem 
angegebenen Drte. | 

De 

Gegenwärtige Bekanntmachung tritt mit dem 1. Sanuar 
1888 in Wirkjamfeit. 

München, den 20. Dezember 1887. 

Freiherr von Feilitzſch. 
Der General-Sefretär: Minifterialrath von Nies. 

Königr. Sachen, Verordnung, betr, die Ver: 
ladung und Beförderung von lebenden Thieren 

auf Eifenbahnen, h 
Bom 21. Dezember 1887. 

(Gef.- u. Verordn.“Bl. f. d. Kgr. Sachſen 1888 ©. 1.) 
Nachdem der Bundesrath bejchlojfen hat, die mittelft 

Bekanntmachung im Gentralblatte vom 13. Juli 1879 
getroffenen, durd Verordnung der unterzeichneten Mini— 
fterien vom 16. September 1879 (©. u. B.-Bl. ©. 381) 
für das Königreih Sachſen bejonders befannt gemachten 
Beitimmungen über die Verladung von Thieren auf den 
Eijenbahnen in nachſtehender Weije zu ergänzen, jo wird: 
im Anſchluſſe an die Befanntmahung in Nr. 48 des 
Gentralblattes vom 2. Dezember dieſes Sahres in Kraft 
ee Nachſtehendes hierdurch befannt ge- 
madıt: 

1. An die Stelle von Abſatz 3 in $ 3 der angezogenen 
Beltimmungen tritt die folgende: 

Die Verladung (folgt Wortlaut der 
Befanntmahung in den Veröffenil. 1887 ©. 745 
zu 1). 

2. Hinter dem nurgedachten Abjabe-3 ift ale Abſatz 4 
einzuschalten: 

Zur Beförderung (deögl. wie oben 
zu 2). 

3. Die in Abſatz 2 der Verordnung vom 16. September 
1879 angedrohten Strafen leiden auch bei Zumwiderhand- 
lung gegen vorjtehende, beziehentlid) abgeänderte Be— 
ftimmungen Anwendung. 

Dresden, anı 21. Dezember 1887, 

Die Miinifterien des Innern und der Finanzen. 
v. Noſtitz-Wallwitz. Frhr. v. Bern 

Örner. 

Sachjen: Weimar, Minifterial-Befanntmachungen, 
betreffend die Befürderung von lebenden Thieren 

auf Eifenbahnen, 
Bom 17. Dezember 1887. (Nteg.=Bl. ©. 327.) 

Sn Gemäßheit des $ 11 der von dem Reichskanzler 
unter dem 13. Zuli 1379 erlaffenen Bekanntmachung, 
betreffend Beitimmungen über die Verladung und Beför— 
derung von lebenden Thieren auf Eifenbahnen (Regierungs— 
Blatt 1879 Seite 439) wird nachſtehend die Bekannt» 
machung des Neichöfanzlers, betreffend die Ergänzung der 
gedachten Beitimmungen, zur Öffentlichen Kenntniß gebradht. 

Weimar, den 17. Dezember 1887. 

Großherzoglich Sächſiſches Staats-Minifterium, 
Departement des Aeußern und Innern. 

von Groß. 
(Folgt die Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 

28. November 1887. — Vgl. Veröffentl. 1887 ©. 745.) 

Sachjen - Meiningen, Meinifterial: Erlaf, betr, 
VBerladung und Befdrderung von lebenden Thieren 

auf Eilenbahnen, 
Vom 9. Dezember 1887. 

Unter Hinweis auf das Ausfchreiben vom heutigen 
Tage betreffend das Eiſenbahnweſen, im Befonderen die 
Ergänzung der Beltimmungen über die VBerladung und 
Beförderung von lebenden Thieren auf Eifenbahnen, fügen 
wir anliegend 1 Eremplar des betreffenden Negierungsblatts 
zur Aufnahme in Ihre Sammlung gejegliher Beſtim— 
mungen bei. j 

ir mahen Shnen befondere Vorfiht bei Vornahme 
der Unterſuchungen und bei Ausftellung der Attejte zur 

i ht. 
Die britiihen Sachverſtändigen verfahren bei der Feſt— 

ftellung der Gejundheit des nad) England verfchifften 
Viehes mit großer Beinlichkeit und find Häufig geneigt, 
bein Borhandenfein von Quetſchungen und hierdurch 
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bedingten Giterungen, jowie von Lahmheit und dergl. 
die Thiere, namentlich auch Schafe, als der Klauenſeuche 

‚verdächtig zu bezeichnen. 
_ Meiningen, den 9. Dezember 1887. 
Herzogliches ——— Abtheilung des Innern. 

An die Herzoglichen Amtsthierärzte. 

Ausſchreiben des Herzogl. Staatswinifteriums, 
Abtheilung des Innern, betr. das Gifenbahn- 

wefen. (Neg.-Blatt Nr. 197.) 

Im Anſchluß an das Ausichreiben vom 23. Juli 1879 
betreffend das Gijenbahnwejen, Nr. 30, Bd. n ©. 375, 
bringen wir hiermit. die Defanntmahung des Neichs- 
Tanzlers vom 28. November 1887, betreffend die Ergänzung 
‚der Beſtimmungen über die Verladung und Beförderung 
von lebenden Thieren auf Eijenbahnen (Gentralblatt für 
das Deutjche Neid) von 2. Dezember 1887 Nr. 48), in 
der Anlage A zur Nachachtung zur öffentlichen Kenntniß. 

Die unter Ziffer 2 der nachſtehenden Bekanntmachung 
getroffene Beſtimmung gilt nicht nur für die bethei- 
ligten Eifenbahn-Beamten, fondern für Zedermann. 
— Meiningen, den 9. Dezember 1887. 
Herzogl. nen, Abtheilung des Innern. 

eim. 
(Folgt die Befanntmahung des Neichsfanzlers vom 

28. November 1887 — Xeröff. 1887. ©. 745.) 

Anhalt. Bekanntmachung, betr, die Abänderung 
und Ergänzung der Befanntmachung vom 13, Juli 
1879 über die Verladung und Beförderung Ieben- 

der Thiere auf Eifenbahnen, 
Vom 28. Dezember 1887. 

(Geſetz-Samml. f. d. Herzogth. Anhalt. ©. 465.) 
Folgende von Bundesrath beichlofjene Beitimmung: 
1. An Stelle des Abſatz 3 im $ 3 der Bekanntmachung 

vom 13. Suli 1879 tritt nachſtehende Vorſchrift: 
Die Berladung — erfolgt. (Wie in der Be- 

fanntmadhung des Neichefanzlers vom 28. No— 
veniber 1887 — Beröffentl. 1887 ©. 745.) 

2. Hinter dem Abſatz 3 a. a. D. tritt folgende Beſtim— 
mung als Abjaß 4: 

Zur Beförderung — find. (Ebenda.) 
wird hierdurd zur öffentlichen Kenntniß gebracht. 

Defjau, den 28. Dezember 1887. 
Herzoglich Anhaltiihes Staats-Miniſterium. 

von Kroſigk. 

Anhalt. ananıng, betr, den Viehtrausport 
auf Eifenbahnen, 

Vom 28. Dezember 1887. (Deögleihen ©. 467.) 
Auf Grund des 8 20 Abſatz 2 des Viehjeuchengejeßes 

vom 23. Suni 1880 — Neich8-Gejek-Blatt Seite 153 — 
wird hiermit Folgendes verordnet: 

Wiederkäuer und Schweine dürfen nur dann 
nad) den Nordfeehäfen verladen werden, wenn fie 
unmittelbar zuvor von einem beamteten Thierarzte 
unterfucht und geſund befunden worden find, und 
folches durch eine Beſcheinigung deſſelben nad)- 
gewiejen wird. 
Zuwiderhandlungen unterliegen der im $ 66 a.a.D. 

angedrohten Strafe. 
Defjau, den 28. Dezember 1887. 

Herzoglich Anhaltiiches Staats-Miniſterium. 
von Kroſigk. 

Waldeck. Bekanntmachung, betr, Beſtimmungen 
über die Verladung und Beförderung lebender 

Thiere auf Eifenbahnen. 
Bom 31. Dezember 1887. 

(Fürſtl. Waldeck'ſches Neg.- Bl. 1888 ©. 3.) 
- Unter Bezugnahme auf die Bekanntmahnng, vom 
25. Zuli 1879 — Negierungsblatt Seite 63 — wird hiermit 
gur öffentlichen Kenntnig gebracht, daß der Bundesrath 
n der Sitzung vom 3. v. M. beſchloſſen hat: 

1.) Wörtlich übereinjtimmend mit der Bekanntmachung 
2.5 auf Seite 745 der Veröffentl. von 1887 zu Lund 2; 

nur heißt es in 1 hinter „13. Zuli 1879": „enthaltend die 
Beitimmungen über die Verladung und Beförderung leben- 
der Thiere auf Eifenbahnen, — veröffentlicht im Regierungs— 
blatt von 1879, Seite 63 ff. — ftatt „(Gentralblatt für das 
Deutihe Reich Seite 479)". 

Aroljen, den 31. Dezember 1887. 
Der Landes: Direktor. 

von Saldern. 

Lippe, Verordnung, die Zulafjung der in der 
Nähe der Grenze wohnhaften Hebammen der be- 
nachbarten Bundesitanten zur Ausübung ihrer 
Berufsthätigfeit in den entjprechenden Grenz: 

Bezirken des hiefigen Landes betreffend. 
Bom 5. Dezember 1887. 

(Gef.-Sanınl. f. d. Fürjtenth. Lippe. ©. 641.) 
1. Diejenigen Hebammen, welche das Prüfungszeugniß 

einer nad den betreffenden Landesgeſetzen zuftändigen 
Behörde erworben haben und in der Nähe der hiefigen 
Landesgrenze in benachbarten Deutſchen Bundesländern 
wohnhaft find, find befugt, ihre Berufsthätigkeit in dem in 
der Nähe der Grenze belegenen hiejigen Orten in gleichen 
Maße auszuüben, wie ihnen dies in der Heimath geitattet iſt. 

2. Die Hebanmten, welhe in &emäßheit dev unter 
Ziffer 1 getroffenen Bejtimmung in den in dev Nähe der 
Grenze belegenen hiefigen Ortichaften ihren Beruf ausüben, 
verlieren die Befugniß hierzu, wenn fie fich im hiejigen 
Lande dauernd niederlaffen oder ein Domicil begründen. 

3. Die unter Ziffer 1 bezeichneten Hebamnten haben 
fi) bei der Ausübung ihres Gewerbes in den in der Nähe 
der Grenze liegenden hiefigen Ortichaften den hier gelten- 
den Gefegen und Verwaltungsvorſchriften zu unterwerfen. 
Ebenſo haben die in den Grenzbezirfen wohnenden lippi- 
ichen Hebammen bei Ausübung ihres Berufs in den an- 
grenzenden Bundesländern die dort geltenden Gejehe und 
Verwaltungsvorſchriften zu beobachten. 

Detmold, den 5. Dezember 1887. 
Fürftliches Kabinets - Minifterium. 

Treiherr von Richthofen. 

Lippe, Befanntmachung, die Einführung der 
Königlich Preußiſchen Arzneitage für 1888 in 
den Apotheken des hiefigen Landes betreffend. 

Bon 30. Dezember 1887. 
(Gef.-Sammtl. f. d. Fürſtenthum Lippe 1888 ©. 3.) 

Die Königlich Preußifche Arzneitare für 1888 *) iſt 
vom 1. Sanuar ES. an auch in den Apotheken des hiejigen 
Landes eingeführt. 

Hinfihtlic) des Nabattes bei Armenrechnungen bleibt 
eö bei den bisherigen Beitimmungen. 

Die Phyſiker Haben in 14 Tagen anzuzeigen, daß bie 
neue Tare in den Apotheken ihrer Bezirke eingeführt tft. 

Detmold, den 30. Dezember. 1837. 
Fürſtlich Lippiſche Regierung. 

In Vertretung: A. Steneberg. 

Frankreich. Verbot der Einfuhr von aus Däne— 
mark kommenden Schweinen ꝛc. 

Vom 14. Januar 1888. 
Nach der Semaine Medicale 1888, ©. IX, hat der franzö— 

fiihe Minifter für Aderbau am 14. Januar 1888 aus 
| Anlaß des Auftretens einer bösartigen Seuche unter den 

Schweinen in Dänemark die Ein- und Durchfuhr, von 
Schweinen, ſowie von friſchem Fleiſch und friſchen Abfällen 
von folchen, foweit fie dänischer Herkunft find, bis auf 
Weiteres verboten. 

Türkei, Gejundheitspofizeiliche Unterſuchung der 
zur Einfuhr gelangenden Butter und Fette, 

(Deutfhes Handels-Ardhiv 1888, ©. 77.) 
Um die Gefahren abzuwenden, welche für das üffent- 

liche Wohl der Verbrauch verfälfchter Butter und Fette 
im Reiche bietet, hat die hohe Pforte Dem Mon. beige vom 

3 *) Anm. Vergl. Veröffentl. 1888. ©. 58. 
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16. Dezember 1887 zufolge verordnet, daß derartige aus 
dem Auslande eingeführte Erzeugnifje fünftig bein Zoll- 
amt durch Inſpektoren der Kaijerfichen Medizinalbehörde 
unterfucht werden follen und nicht in den Verkehr gebracht 
werden dürfen, wenn fie nicht bezüglich ihrer chemijchen 
Zufammenfeßung rein befunden worden find. 

Rechtſprechung. 

Verkauf von Wein, welcher durch Galliſiren, d. h. Zu— 
gießen einer Löſung von Farinzucker und Waſſer zu 
dem Traubenmoft im Verhältniß von 50 bis 10 Pro- 
zent, und durch PBetiotifiren, d.h. durch Aufguß von 
ſolchem Zucderwaffer auf die Treſter behufs nad)- 
maliger Gährung, fowie durh Zuſchütten von Obit- 
wein unter Auffürben des Nothweins mit Heidelbeeren 
und Spiritus auf das 2 bis 3 fache Quantum Fünft- 
lic) vermehrt iſt, als „Wein“ fchlechthin oder mit dem 
Hinzufügen „es jei etwas Zucker in Wein” auf Grund 
$ 10? des Nahrungsmittelgefebes vom 14. Mat 1879, 
jowie $ 263 (Betrug) des Strafgeſetzbuchs beitraft. 

Unter Wein wird am Bodenjee, wie in den Wein: 
gegenden Deutjchlands überhaupt lediglich das Produft 
der alfoholiihen Gährung des Traubenfaftes ver: 
ftanden; ein die Vermiſchung mit fremden Stoffen ge— 
ftattendes Herfommen beiteht nicht. Durch die Dekla— 
ration des Zuckers wird der Mein noch nicht für den 
Abnehmer erfenntlich als Kunftproduft bezeichnet. 

(Entſcheidung des Reichsger. v. 12. Dezember 1887 gegen Fr.) 

In der Strafſache wider den Nentner Zulius Karl Fr: 
von Breslau, wegen Betrugs und Vergehend gegen das 
Ntahrungsmittelgefeg, hat das Neichsgericht, Erfter Straf: 
jenat, in der öffentlichen Sitzung am 12. Dezember 1887 
für Necht erkannt: 

daß die Reviſion des Angeklagten gegen das Urtheil 
der Erſten Straffanımer des Großherzoglichen Land— 
gerichts zu Konftanz von 24. Gepteniber 1887 zu 
verwerfen und dem Angeklagten die Koften des Nechts- 
mittels aufzuerlegen. 

Gründe: 

_ Die Nevifion des Angeklagten rügt Verletzung von 
Rechtsnormen des Verfahrens und des materiellen Nechts, 
erjcheimt aben unbenründetze nn ar. ee 
Bela Siena lite en te era e ae east fa ame Men techte res, —— 

Ebenjo unbegründet erjcheint die materielle Be- 
ihwerde, welche jowohl den Thatbeitand des Vergehens 
gegen das Nahrungsmittelgefeß als des DBetrugs be- 
mängelte. 

Zunächſt ift anerkannt, daß das Vergehen des Betrugs 
mit dem DBergehen gegen $ 10, 2 de8 Nahrungsmittel: 
geſetzes Fonfurriren fünne und leßteres nicht etwa als 
Spezialgejeb die Beſtimmung des $ 263 des Strafgefeh- 
buchs ausſchließe; das Nahrungsmittelgeſetz follte vielmehr 
nad) den Motiven nur eine Ergänzung des Gtrafgefeh- 
buchs jein. Vergleiche Entjcheidungen Band LI Geite 355. 

Die Urtheilögründe jtellen nun feit, daß der Angeklagte 
in den Sahren 1882 bi 1886 einſchließlich den Herbft- 
ertrag feines uuf der Inſel Reichenau gelegenen Nebguts 
Königsegg an Wein durch Gallifiren, das heißt Zugießen 
einer Löſung von Karinzucer und Waſſer zu dem Trauben: 
moſt im Verhältniß von 50 bis 10 Prozent, und durd) 
Petiotijiren, das heißt durch Aufguß von ſolchem Zucker— 
wajjer auf die Treiter behufs nochmaliger Gährung, fo- 
wie durch Zuſchütten von Objtwein unter Auffärben des 
Rothweins mit Heidelbeeren und Spiritus auf das zwei- 
bis dreifache Quantum Fünftlich vermehrte und von dieſem 
Gemiſch unter Verſchweigung der Befchaffenheit deijelben 
bejtinmmte Mengen als Wein an jeine Kunden R. Dr. 
und M., jowie ſchließlich das ganze Lager der lebten drei 
Zahre an Gutsbeſitzer PL. um hohe Naturweinpreife ver: 
faufte, während in jener Gegend, wie in den Weingegenden 
Deutſchlands überhaupt, unter Wein lediglich das Produkt 
der alfoholiihen Gährung des Traubenjaftes veritanden 
wird und ein die Vermiſchung mit fremden Stoffen ge- 
jtattendes Herkommen nicht befteht. Daß in den deutſchen 

Weingegenden das Gallifiren und Betiotifiren des Weins 
eine Verfälſchung deſſelben im Sinne des Neichsgejeßes 
von 14. Mai 1879 vdarftellt, ift vom Reichsgerichte in 
mehreren ausführlich motivirten Urtheilen, 3. B. Ent- 
fheidungen Band II. Geite 418, Band XV. Geite 192 
und Urtheil vom 14. Itovember dieſes Jahres gegen M. 
und Genofjen von Neuwied*) ausgeſprochen und von der 
Reviſionsſchrift auch nicht beanstandet; dieſelbe vermißt 
nur die Feititellung, daß die Kunden wirklich ſolchen ver: 
fälihten Wein erhalten, überfieht dabei aber die Aus: 
führung der Gründe Seite 90, 94, 97, 99, 100 fg., welche 
diefen Punkt auf das Deutlichite feititellen. Ebenſo be- 
ſtimmt Dargethan ift das von der Reviſion weiter ver- 
mißte Montent der Täufhung; ſämmtliche Abnehmer 
wollten und erwarteten Naturwein und empfingen jtatt 
dejfen Das nicht gewünjchte Gemiſch beziehentlich Kunit- 
wein; wenn der Gutskäufer Pl. dur) den Angeklagten 
auch erfuhr. daß etwas Zuder in Dem übernommenen 
Wein jei, jo erfuhr er damit no nicht, daß auch fehr 
viel Wafjer und die anderen ungehörigen Beftandtheile 
in demjelben ſeien; er erfuhr nody nicht einmal die halbe 
Wahrheit, ift aljo immerhin noch getäufht; und wenn 
auch der Zeuge N. von Dritten gehört, daß der Ange: 
Hagte feine Weine zucere, jo nahm R., wie feitgeftellt, 
an, daß Zucker jedenfall nicht in. den Wein, den er 
faufe, fomıne, da er die Trauben ſchon auf dem Stock 
erwarb und der Angeklagte ihm bejonders verficherte, daß 
fein Wein rein und unverfälfcht fei. Zum Thatbejtande 
des Vergehens gegen $ 10, 2 des Nahrungsmittelgejeßes 
genügt das wijjentliche Verkaufen des verfälichten Nah: 
rungs: oder Genußmitteld unter Verſchweigung dieſes 
Umjtandes; der Betrug des $ 263 des Strafgeſetzbuchs 
erfordert dagegen, daß die Vermögensbeſchädigung da— 
durch entitanden, daß der Thäter durch Vorſpiegelung 
falfcher oder durch Entjtellung oder Unterdrückung wahrer 
Thatjahen einen Irrthum erregte; für den Bereich des 
Nahrungsmittelgeſetzes ift eine Deflarationspflicht dent 
Händler auferlegt, welche für den Betrug im Gtrafgejeb- 
buch nicht befteht; dort erfüllt deshalb das bloße Ver— 
ihweigen den DBergehensbegriff, während beim Betrug 
Vorjpiegelung oder Entjtellung oder Unterdrüfung der 
Wahrheit verlangt wird; die Keftitelungen des Inſtanz— 
gerichts reichen aber für den Thatbeitand beider Vergehen 
in diefer Nichtung aus; daß das Moment der Wifjent- 
lichkeit und des Derjchweigens der VBerfälihung nad) - 
$ 10, 2 des Gejehes über Nahrungsmittel hier feititeht, 
it einleuchtend; aber aud die zum Weſen des Betrugs 
nad) $ 263 des Strafgeſetzbuchs erforderliche Vorjpiege- 
lung falfher Thatſachen it genügend feſtgeſtellt; das 
Snftanzgericht ftellt feit, daß am Bodenſee unter „Wein“ 
dad Produkt der alfoholiihen Gährung des Trauben: 
jaftes, alfo unverfälichter Nlaturwein verjtanden wird, 
daß dent Angeklagten dies befannt war und daß auch 
feine Abnehmer von diefer Auffafjung ausgingen und den 
verfälichten Wein nicht aefauft haben würden; die Be— 
mängelung diejer Keititellung Seitens der Reviſion iſt 
ohne Erfolg, da die Reviſionsinſtanz die Nichtigkeit nicht 
nachprüfen kann, 8 376 der Gtrafprozefordnung; das 
Inſtanzgericht ftellt weiter feft, daß der Angeklagte feine 
verfälichte Waare ausdrücklich als „Wein“ Das heißt ala 
unverfälichten Ntaturwein den Kunden angeboten und per: 
fauft hat; damit tft aber die Vorjpiegelung einer falſchen 
Thatjache gegeben; dazu kommt bezüglich des R. noch die 
bejondere ausdrückliche Verficherung Der Neinheit des 
Weines; aber aucd dem Gutsübernehmer Pl. gegenüber 
liegt diejelbe Vorfpiegelung vor, daß er ihm Wein und 
zwar das ganze Lager feiner drei leßten Tahrgänge ver— 
faufe; auch hier war mit dem Worte Wein das Natur- 
produft der Trauben angeboten und erwartet, während 
in Wirklichkeit dev Gegenitand der Lieferung ein ganz 
anderer, nicht gewollter war; daran ändert der Umſtand 
nichts, daß der Angeklagte dem Käufer jagte, e3 jei etwas 
Zuder im Wein, wie jchon oben gezeigt; dieſer Zujag 
hätte den Wein noch nicht zu einem Kunftproduft ge- 
macht, wie jolches wenigitens in dem petiotijirten Wein 
geliefert worden; unzutreffend ift die Ausführung der Re— 
pifion, daß durch die Deklaration des Zuckers der Wein, 
das heißt das Nlaturproduft, förmlich und für den Ab- 

*) Beröffentl. 1888 ©. 65 u. 45. 
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nehmer erkenntlich als Kunſtprodukt bezeichnet worden; 
die Feſtſtellung nimmt im Gegentheil an, daß Pl. trotz 
dieſer Eröffnung nur Naturwein mit etwas Zucker erhofft 
und durch die ſpätere Mittheilung des Küfers über die 
wirkliche Beſchaffenheit des Stoffes auf das Höchſte und 
Unangenehmſte überraſcht war; die zweideutige Erklärung 
des Angeklagten enthielt immer noch das Vorgeben, daß 
er Wein das heißt Naturwein verkaufe. Wenn aber Vor: 
fpiegelung falſcher Thatſachen allenthalben feititeht, be- 
darf ed eines Eingehens auf die im Urtheil des erſten 
Richters aegebene Ausführung, daß eine Unterdrückung 
wahrer Thatſachen vorliege, nicht. Das weitere 
Erforderniß des Betrugs, daß die Vorjpiegelung aud) 
für die Srrthumserregung und Vermögensbeſchädigung 
faufal gewejen, iſt vom Inſtanzgericht einwandfrei 
dargethan und unterliegt als thatjächliche Feititellung 
der Anfehtung in der Mevifionsinftanz nicht, Die 
Reviſion beanjtandet, daß überhaupt eine Vermögens— 
befhädigung bei den Käufern eingetreten und glaubt, 
dab, da Handelögut, welches wieder verwerthet werden 
follte, in Frage und der Wiederverfauf ohne Schaden er- 
folgt, es nicht angehe, wie der erite Nichter gethan, das 
ganze Geſchäft in der Witte aufzuhalten und Ankauf vom 
Verkauf zu trennen und bei erſterem Bejchädigung anzu: 
nehmen, welche jpäter durch leßteren zwar wieder gut, 
aber nicht ungefhehen gemacht werden; die Reviſion be: 
ruft ih auf die auch vom Inſtanzgerichte angezogene 
Entiheidung der Vereinigten Gtrafjenate vom 20. April 
1887 (Entfcheidungen Band 16 Seite 1). Auch Diejer 
Angriff ift verfehlt; unter rechtlichem Gefichtspunfte er- 
feinen allerdings Kauf und Berfauf einer Waare ald 
verichiedene mit anderen Perſonen zu anderen Zeiten ab- 
geſchloſſene Verträge anderen Inhalts, nur beim Kauf 
it der Betrug geichehen, und die angeführte Plenar- 
Gntiheidung ift nit dahin aufzufafjen, daß ein durd) 
Betrug zu Stande gefommtenes zweifeitiges Rechtsgeſchäft 
den Charakter diefer Strafthat nicht annehme, wenn es 
dem benachtheiligten Kontrahenten gelinge, jofort Die 
minderwerthige Waare einem Dritten aufzuhängen und 
den Schaden auf diefen zu übertragen; die Wiederver- 
fäuflichfeit, auf welche jene Entjcheidung unter Umſtän— 
den abhebt, ijt jelbitverjtändlich diejenige des redlichen 
Verkehrs; auch handelt es ſich im vorliegenden Falle über- 
haupt nicht um individuellen Minderwerth der Sache; 
das Suftanzgericht ftellt thatfächlich feſt, daß der gefälichte 
ſogenannte Wein um einen Preis verkauft worden, welder 
jelbjt für reinen Naturwein noch ein hoher gewejen, ber 
— entſprach alſo überhaupt nicht dem Verkaufsgegen— 
and 
Der Einwand der Reviſion, daß der Käufer Pl. nicht 

beſchädigt ſei, weil er durch das ganze Tauſchgeſchäft 
große Vortheile gehabt, geht fehl, weil nad) der that- 
ne Feititellung der Weinverfauf ein Gejhäft für 
1) war. 

Die Annahme zweier jelbitjtändiger Strafthaten gegen 
die Kunden des Gejchäftsbetriebs einerjeits und gegen 
den Abnehmer des Lagers bei der Geichäftsaufgabe 
andererjeits iſt eine thatjähliche und als ſolche dem Re— 
viftonsangriffe entzogen. 

Hiernaͤch war, wie geſchehen, zu erfennen; die Kojten- 
beftimmung beruht auf $ 505 der Strafprozeßordnung. 

Kongreſſe, Herhandlungen geſetzgebender 
Körperſchaften, Mereine eꝛc. 

Deutſches Reich. Der mit der Vorberathung des 
MWeingejebes betrauten VII. Kommijfion des Reichs— 

tags iſt nachſtehender 
Zweiter Nachtrag 

zu der Ueberſicht der im Kaiſerlichen Geſundheitsamte 
gefammelten gerichtlichen Entiheidungen zum Nahrungs 

mittelgejebe über Wein 

zugegangen. (Vergl. Veröffentl. ©. 65 u. 78.) 

Zu DI. Gallijiven und Petiotiſiren. 

h. Das Neichögericht verwarf am 12. Dezember 1887 

die Nepifion des Rentners Friedländer (früher Beſitzer 
des Weinguts Königsegg auf der Neichenau) gegen die 

ihn auf Grund $ 10? des Nahrungsmittel - Gejeges und 

$ 263 des Strafgeſetzbuchs verurtheilende Entſcheidung 
des badischen Landgerichts zu Konftanz vom 24. September 
1857. Sr. hatte Nein, welcher durch Gallifiren, d. h. Zu- 
gießen einer Löſung von Farinzuder und Wafjer zu dem 
Zraubenmojt im Verhältniß von 50 bis 10 Prozent, und 
durch Petiotifiven, d. h. durch Aufguß von folhem Zucker— 
wajjer auf die Trejter behufs nochmaliger Gährung, jowie 
durch Zuſchütten von Obſtwein unter Auffärben des Roth— 
weins mit Heidelbeeren und Spiritus auf das 2 bis 3 fache 
Quantum Fünjtlic vermehrt war, als „Wein“ jchlehthin 
oder mit dem Hinzufügen „es ſei etwas Zucder im Wein“ 
verfuuft. 

Zu IV. Zuſatz von reinem Zucker und Chaptalifiren. 

Das Landgericht zu Koblenz hat in den Gründen jeiner 
Entjheidung gegen Sohanı und Jakob Schmitt (fiehe zu 
V. m) vom 1. Dezember 1887*) ausgeführt, daß unter 
Mein in dem am Rhein allgemein gebräuchlichen Sinne 
ein aus Traubenfaft ohne jeden Zufaß durch alkoholische 
Gährung entjtandener naturreiner Wein zu verjtehen fei- 
Der Zufaß von reinem Sandiszuder vor der Gährung 
(auf ein Halbſtück etwa 35 Pfd. in S— 10 Liter heißen 
Waſſers aufgelöft,) bilde eine VBerfälfhung des Weines, 
da hierdurch ftoffliche Veränderungen in dem Weine her- 
beigeführt werden, der Gehalt an Alkohol vermehrt, vie 
Säure gemindert, der Wein daher Fräftiger und mund- 
gerechter und von bejjeren: Anjchein werde, als er ver: 
möge jeiner natürlihen Bejchaffenheit fein würde. 
Das Reichsgericht verwarf am 12. Dezember 1887 die 
Reviſion des p. Friedländer gegen das verurtheilende Er- 
fenntniß des Landgerichts Konſtanz (ſ. zu III h) und 
beanſtandete nicht die Feftjtellung, daß unter Wein am 
Bodenfee, wie in den Weingegenden Deutſchlands über: 
haupt lediglid) das Produkt der alfoholiihen Gährung 
des ZTraubenjaftes verjtanden werde, daß ein Die Ver— 
mifhung mit fremden Gtoffen geitattendes Herfommen 
nicht beitehe, und daß durd die Deklaration des Zuckers 
der Wein noch nicht für den Abnehmer als Kunftproduft 
erkenntlich bezeichnet werde (es handelte fih um gallifirte 
und petiotifirte, fowie mit Obſtwein verjchnittene und 
demnächlt aufgefärbte Weine). 

Zu V. Sonſtige gerichtliche Enticheidungen. 

m. Das Landgericht zu Koblenz hat durch Entjchei- 
dung dom 1. Dezember 18879 Sohann und Safob Schmitt 
zu 200 Mark ev. 20 Tage Gefängniß auf Grund $ 10! 
des Nahrungsmittel » Gejebes verurtheilt, weil dieſelben 
Nein mit einem während der Gährung vorgenomme— 
nen Zufaße von 1'/, bis 2%, Sprit fowie von Zucker 
(mit foviel heißem Wafjer, als zur Löjung erforderlic) 
war) in der Abficht hergeftellt hatten, die Flüffigfeit dem— 
nächſt als garantirt reinen Naturwein zu verfaufen. Es 
handelte fih um. Nothweine, welche zu 1 Mark bezw. 
80-85 Pf. per l im Gebinde verfauft wurden. Der Wein 
erleide durd) den Spritzufaß eine ftoffliche Veränderung, 
werde jtärfer, gehaltwoller und mundgerechter als ev jeiner 
natürlichen Beichaffenheit nach fein würde, und erhalte 
alfo dadurch den Anfchein einer befjeren als feinem Weſen 
entfprechenden ©orte. Vergl. aud) oben zu IV. 

Königreih Sachſen. Einer Nachricht vom 8. Febr. 
d. 38. zufolge befchloß Die zweite Kammer mit allen gegen 
4 Stimmen Petitionen, welche die Einführung der obli- 
gatorifhen Trihinenfhau befürworten, der Re— 
gierung zur Berüclichtigung zu überweiſen. Wie aus 
Heußerungen des Dlinifters dv. Noſtitz-Wallwitz hervor- 
ging, wäre die Negierung nicht abgeneigt die diesbezüg— 
lichen Wünſche in der Weife zu befriedigen, daß ſämmt— 
liche Gemeinden auf dem Berordpnungswege zur Ein— 
führung der obligatorifhen Trichinenſchau verpflichtet 
würden. (Nordd. U.-3. Nr. 69 dv. 10. Febr. 1888.) 

Der IL. öfterreihifhe Weinbau-Kongreß 
(Fortfegung ftatt Schluß). 

7. Die Beftimmung der jchwefligen Säure (Referent: 
Dr. B. Haas). 

*) Beröffentl. d. K. ©. A. 1883 ©. 11. 



„Den Ausführungen des Nteferenten wird voll 
inhaltlich zugeltimmt und weiters befchlofjen, daß 
man jich bei Anfertigung von Gutachten nie be— 
ſchränken joll, einfach das Vorhandenfein von ſchwef— 
ligevr Säure zu fonftatiren, daß vielmehr ftet3 Die 
im Weine quantitativ beftimmte Menge angegeben 
werden foll. 

Außerdem wurde es auf Vorſchlag Brof. Roesler's 
als wünfchenswerth erklärt, daß von autoritativer, 
ärztlicher Geite ein für Konſumweine noch zuläffiger 
und ald unſchädlich zu bezeichnender Marimalgehalt 
an jchwefliger Säure feſtgeſetzt werde, da geringe, 
durch den Geſchmack nicht zu Fonjtatirende Mengen 
ichwefliger Säure fid) im Weine lange Zeit erhalten 
und vielfach in den beiten Flaſchenweinen des Handels 
porfommen.*) 

Die Beſtimmung der jchwefligen Säure gejhieht nad 
dent Neferenten am ficherften und genaueften dur De- 
jtillation des mit etwas Phosphorſäure verjesten Weines 
im Kohlenfäureftrome und Auffangen des Dejtillates in 
verdünnter Sodlöjung. Das Deitillat, welches noch einen 
Ueberſchuß von freiem Rod enthalten muß, wird mit 
Salzſäure angefäuert, erhißt, etwas Chlorbaryumlöſung 
hinzugefügt, und das Erhitzen jo lange fortgefekt, bis 
der Niederſchlag fid) vollftändig zu Boden gejebt hat. 
Dei jehr geringen Mengen von fehwefliger Säure ift ein 
ſtarkes Einengen des mit Chlorbaryum verjegten Deftillates, 
jowie ein längeres Stehenlafjen der eingeengten Flüffig- 
feit nothwenpdig. 

Aus dem gewogenen Baryumfulfat berechnet man die 
Duantität der jchwefligen Säure durch Multiplikation 
mit 0,27463. 

8. Die Beltimmung des Schwefelwafierftoffes (Re— 
ferent: 8. Bortele). 

„Die vorgeihlagene Beftimmungsmethode wurde 
acceptirt und weiters beſchloſſen, daß bei Mittheilung 
des Analyjenrefultates in Gerichtsfällen die quanti- 
tativ beſtimmte Menge an Schwefelwafferftoff mit 
dem Beifügen angegeben werden foll, daß der Gehalt 
an Schwefelwafjerftoff nur als ein vorübergehender 
Fehler des Weines zu betrachten ift, fich leicht aus 
den Weine entfernen läßt und daher feinen Grund 
zur Konfiskation abgeben kann, dem Konſum viel- 
mehr nur jo lange entzogen werden muß, bis durch 
die eventuell in Detail anzugebenden Mittel der 
Fehler behoben iſt. Es dürfte hiebei auch zweckmäßig 
ſein, darauf hinzuweiſen, in welcher Weiſe der 
Schwefelwaſſerſtoff bei der gewöhnlichen Heritellung 
des Weines in denfelben gelangen ann.” 

Die vorgejchlagene Beftimmungsmethode war folgende: 
Zum qualitativen Nachweis des Schmwefelwafferitoffes 

bedient man fi nad) Borgmann zweckmäßig einer alka- 
lichen Bleilöfung. 

Zur quantitativen Beltimmung wäre die vom Re— 
ferenten in der Weinlaube 1884 pag. 410 angegebene 
Methode zu empfehlen. 

9. Nachweis der Salicylſäure Neferent:Dr. 2. Weigert). 
„Auf Orund der Auseinanderjeßungen des Neferenten 

wird beſchloſſen, ſich auf die qualitative Beſtimmung 
der Salicylſäure und zwar nad) der vom Neferenteu 
vorgejchlagenen Methode zu bejchränfen, da einerjeits 
die quantitative Beftimmung eine viel zu unfichere 
it und andererjeits die qualitative Nachweifung des- 
wegen hinveicht, weil man es bei der GSalicylfäure 
mit einem für den Wein vollfommen fremden Körper 
zu thun hat.**) 

.) Diefer Marimalgehalt ift, wie Prof. Roesler nad)- 
träglid) mittheilte, durch Gutachten der medizinifchen Ta: 
fultät der Univerfität Wien vom 19. März 1887 3, 4 
g, c. mit 8 Öewichtstheilen ſchwefliger Säure (richtiger 
Schwefligfäureanhydrid) auf 1.000,000 Theile Flüffigfeit 
(Bier oder Wein) feitgeftellt worden. 

**) Wie Prof. Roesler nachträglich mittheilt, liegt ein 
Gutachten dev mediziniſchen Fakultät der Univerfität Ieten 
bom 29. November 1885 9. 62, G. B. vor, nad) welchem 
die Beimiſchung von GSalicylfäure zum Wein nicht zu 
geitatten it. 

Der Referent fehlug folgende Methode vor: 
Zur qualitativen Prüfung auf Oalicylfäure werden 

gleiche Volumtheile Chloroform (bei gerbitoffreichen Roth— 
meinen aber iſt ftatt Chloroform Schwefelkohlenſtoff zu 
nehmen) und Wein und zwar mindeitens je 50 ccm. in 
einem verjchließbaren Cylinder vorfihtig Durcheinander: 
fließen gelafien, jo daß feine Emulfion entjteht, aber doch 
eine genügende Vermiſchung beider Flüffigkeiten ftattfindet. 
Ein 5Ontaliged Umfehren des Eylinders genügt vollitändig, 
um diefed Ziel zu erreichen, wenn man Sorge getragen 
bat, daß feine oder nur eine Kleine Zuftblafe im Gylinder 
zurücgeblieben if. Man gießt hierauf alles in einen 
trockenen Scheidetrichter, und filtrirt die Chloroform (oder 
Scwefelfohlenftoff-) Flüſſigkeit durch ein trodenes Papier 
filter, welches die legten Reſte der wäfjerigen Flüffigfeit 
zurückzuhalten bejtimmt it. Bon dem Filtrat werden 
30 cem. des Chloroforms (oder Schwefelfohlenftoffes) mit 
5 cem. einer friſch verdünnten Eijendloridlöfung (1 Theil 
Eijenhlorid auf 1000 Theile Waſſer) verjebt und gut 
durchgeſchüttelt. ine entjtehende braune oder vivlette 
Färbung zeigt an, daß dem Weine Salicylſäure zuge- 
ſetzt wurde. 

10. Prüfung des Weines auf Salpeterfäure (Neferent: 
Dr. 2. Weigert). 

„Der Nachweis der Galpeterfäure nad) der vom 
Neferenten angegebenen Methode giebt einen werth- 
vollen Anhaltspunft zur Beurtheilung, ob eine Ver— 
längerung (Gallifirung, Betiotijirung) eines Weines 
ftattgefunden hat, doch kann der Beweis für eine 
ſolche Verlängerung nicht ausfchließlich auf den Nach— 
weis der Galpeterfäure bafirt werden, es müſſen viel- 
mehr noch andere Beweisgründe vorliegen, um eine 
a des Meines beitimmt behaupten zu 
önnen.” | 

Referent empfahl die Egger'ſche Methode (mittelft 
ichwefelfaurer Diphenylaminlöjfung), welche er in einigen 
Bunften abgeändert hat. 

_ 11. Unterſuchung des Zarbitoffes der Weine (Neferent: 
R. Bortele). f 

„Bezüglich der Unterfuhung dev Farbe wurde ver- - 
einbart, daß bei gerichtlichen Analyjen vorläufig von 
der quantitativen (colorimetrifhen) Beſtimmung des 
Farbitoffes abzujehen fei; daß mit Theerfarbftoffen, 
welcher Art immer, gefärbte Weine auf Grund der 
Verordnung des Mlinijteriums des Innern vom 
1. März 1886 Reichsgeſetzblatt 1886 XII]*) ftets und 
ohne weiteres beanjtändet werden müſſen; daß endlich 
die Spectralanalyje zum Nachweis vegetabilifcher ' 
Farbitoffe, da jie feine brauchbaren Refultate giebt, 
nit empfohlen werden Fann.' (Schluß folgt.) 

Uermiſchtes. 

Preußen. Auf Grund der Polizei-Verordnung, betr. 
Berbot des Anpreifens von ®eheimmitteln ıc., 
vom 30. Juni 1887 (Veröffentl. 1887 ©. 427) hat das Kgl. 
Polizei-Präſidium zu Berlin das nachſtehende 
Berzeihniß der chemiſch unterfudten Geheim— 
mittel aufgeftellt: 

Achilles Wundfalbe. 
Aſch's & Sohn Kaufticums. 
Abdallah's Cholera -Liqueur. 
American coughing cure, Heilmittel gegen Lungen» 
American consumption cure. (leiden. 
Barella’d, Univerfal-Magenpulver. 
Beds, Dr., Kräuterfaft gegen Keuchhuften. 
Buchholz's Thee gegen Krampfleiden. 
Bräutigam's Bandwurmmittel. 
Bierentz — Amyna — Gichtmittel. 
Brandt's Schweizer-Pillen. 
Barheine's Zahnengel. 
Bilfinger's Balſam gegen Gicht. 
Bäuchler's Zahnertract. 
Barheine's Univerſal-Zahntropfen. 
Becker'ſche Pillen gegen verſchiedene Leiden. 

*) Anmerk. ©. Veröffentl. 1886 ©. 348, 
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Brofee, Heilmittel gegen Flechten. 
Barella’s Traubenwein. 
Beiſter's Nheumatismusheil. 
Cotti's Schönheitsmittel und Huſtenheil. 
Dreher's Hundswuthmittel. 
Desmaret’s Hämorrhoidalmittel. 
Emmerich's Göttertranf gegen Mtagenleiden. 
Endrumeit’s Bandwurnmtittel. 
Eſſer's Hühneraugentinctur. 
Engeljohann, Mittel gegen Zahnſchmerzen. 
Feldheim’s Schweizer Alpenthee. 
en Bandwurm- Baftillen. 
Franke's jpecifiiches Pflanzenheilpulver. 
unke's Pflanzenheilpulver. 
— Trunkſuchtsmittel. 
Fritſche, Frau, Heilmittel gegen Magenleiden. 
NE giftfreies Ungeziefer - Bertilgungsmittel. 
Heiſt's Mittel gegen Blafenleiden. 
Gerbſch's Salbe gegen Bruftwunden. 
Guckuck's Salbe gegen Wunden. 
Gerlach's Praefervativ - Eream. 
Goldſtein's Gicht- und Rheumatismus-Balſam. 
Golz'ſche Heilmittel gegen Zahnſchmerzen. 
Glein's Univerjalthee. 
Gadgzifa, Snvalide, Mittel gegen Lungenleiden. 
Grinot's Mittel gegen Wtagenleiden. 
Heimann's Trunffuchtsmittel. 
Höpner, Mittel gegen Lungenleiden. 
Haberecht's Univerfalthee. 
Hager's Gatarrh- Pillen. 
Herzig's Kaifertropfen. 
Heil-Efjig gegen Lungenfranfheiten. 
Homeriana-Thee, Schwindjuchtsniittel. 
Harzer Gebirgsthee. 
Hennig's Bandwurmmittel. 
Happe's Heilmittel gegen Kolik. 
Heß'ſche Lebenstropfen. 
Helmſen's Pillen gegen Frauenleiden. 
Harmſen's Pflanzenauszug. 
Haarlemer Tropfen. 
Sacobi’3 Königstranf. 
St. Jacob's Tropfen. 
Kleins Gicht- und Aheumatisnusmittel. 
Konetzki's Trunkſuchtsmittel. 
Koenig’s Rheumatismustinktur. 
Kwiet's Pflaſter. 
Kirchner's Balſam- oder Poren-Oel. 
Kiekebuſch's Keuchhuſtenmittel. 
Knop's Diphtheritismittel. 

Kwiet's Lebensthee, Extract, Univerſalpflaſter. 
Kelm's Trunkſuchtsmittel. 
Kirſtens Bandwurmmittel. 
Koepcke'ſche Choleratropfen. 
Kretſchmar, Mittel gegen Zahnſchmerz. 
Kühne, Mittel gegen Blähungen bei Pferden. 
Kräuter-Liqueur gegen Rheumatismus. 
Luhnerts Reſtitutions-Fluid. 
Lehmann's Heilmittel gegen Diphtheritis. 
Lieber's Dr. Nerven-Kraft-Elixir. 
Lehmann's Thee. 

Lohſe'ſche Heilmittel gegen Zahnſchmerz. 
p. Loßberg's Einreibung für Frauen. 
Lützow's Heilmittel gegen Lungenleiden. 
Lallement's Blutreinigungsthee. 
Müller$ Dr. Mirakulo-Präparate. 
Müller's Lebenselirir. 
Mohrmann’s Bandwurmmittel. 
Mohrmannjs Zahnrenovator. 
Meyer's Heilmittel gegen Kopfiehmerzen. 
Meyers Heilmittel gegen Rheumatismus. 
Mark's Zahnfyrup. 
Meyers Heilmittel gegen Blafenleiden. 
Maaz Univerfal-:Baljam. 
Manthe's Schweizer-Alpenthee. 
Meißner's Schweizer-Alpenthee. 
Meyers Heilmittel gegen Wiagenleiden. 
Maaffihe Muskauer Blutreinigungs-RKillen. 
Mariazeller Magentropfen. 
Narewski's Gicht- und Nheumatismusfluid. 
Neumann’s Schwindfuchtsmittel. 

Petz ſche Bräune-Einreibung u. Berdauungs: u. Lebens— 
Nicolai s Hämorrhoidal- Liqueur. [Sfienz. 
Naedgeler's Salbe gegen Hautausſchlag. 
Veubecker's Huftenfyrup. 
Otto's Lebensoel. 
Oelmann'ſcher Wund-Balſam. 
Penellis, Dr.. Graines de beauté. 
Popp's Magenmittel. 
Pfotenhauer's Bandwurnmittel. 
Pagliano's Pulver & Syrup. 
Polychreſt-Thee. 
Pain-Expeller. 
Rochow's Heilmittel gegen Genickſtarre. 
Röhl's Bandwurmmittel. 
Rofetter's Haar-Regenerator. 
Dr. Richter'ſche Eiſenpillen. 
Rothe's Heilmittel gegen Geſichtsfinnen. 
Schönfeld's Migräne-Extrakt. 
Sperber's Bruftpaftillen. 
Salomon's Augenbalſam. 
Schmidt's, Dr., Gehöroel. 
Sachs, Magen-Lebens-Eſſenz. 
Stahn's Mirakulo-Injektion und Mirakulo-Pillen. 
Scholz's Heilpflafter. 
Sachs, Bain-Erpeller. 
Shaker, Extrakt. 
Sauter's elektrohomöop. Salbe und Pillen. 
Selle's Heilmittel gegen Lungenleiden. 
Schmeling's Heilmittel gegen Leberfranfheit. 
Schaller's Heilmittel gegen Lungenleiden. 
Sachshauſer's Catarrh- und Magenfalz. 
Stange'ſche Afthntafalbe. 
Strud’s Heilmittel gegen Magenframpf. 
Schwarzloſe's Heilmittel gegen Zahnſchmerzen. 
Spelmann's Ptagentropfen. 
Simpfon’sche Lotion gegen Leiden des Gehörganges. 
Selle's Heilmittel gegen Lungenleiden. 
Smith’s Diphtheritis-Mittel. 
Sachs, alte Schadenjalbe. 
Sandrod’s Blutreinigungs-Thee. 
Dr. Schumaders Rheumatismusheil. 
Schmidt, Dorothea, Mittel gegen Augenleiden. 
Schöne, Droguift, Mittel gegen Kopffchmerz. 
Störmer, Thorner Lebenstropfen. 
Dr. Spranger'ſche Heilfalbe und Magentropfen. 
Spaniſcher Sräuterthee. 
Speer, Heilmittel gegen Magenkrampf. 
Trantow's Gicht- und Aheumatismusmittel. 
Telle's Heilmittel gegen Schwächezuftände. 
Tinfalin, Heilmittel gegen Zahnſchmerzen. 
Thorner Lebenstropfen. 
Ullrich's Wundwafler. 
Voß'ſche Eatarrhpillen. 
Volkmann's Gichtbalſam. 
Vollmann's Trunkſuchtsmittel. 
Wolff's Gicht- und Rheumatismus-Tinktur. 
Wipprecht's Haarzucker. 
Wilhelm's Blutreinigungsthee. 
Wortmann, Mittel gegen Blutſpeien. 
Weber's Dr. Alpenkräuterthee. 
Wendt's Heilmittel gegen Rheumatismus. 
Wurff's Heilſalbe. 
Werner's Catarrh- und Huſtentropfen. 
Warner's Safe Cure. : 
Weidemann’d Homerianathee. 
Weißmann's Schlagwaffer. 
Zimmermann's Magenſalz. 
Zeidler's Univerſalthee. 
Zenkner's American consumption cure. 
Dr. Zacharias, Litholydium gegen Blaſenleiden. 
Zechlin'ſches Mittel gegen Nheumatismus. 

Geheimmittel. Berlin. Bekanntmachungen des 
Polizei-Präſidenten. 

Auf Grund eines rechtskräftigen Erkenntniſſes wird in 
Zukunft das Heilmittel American-Consumption-Cure von 
Höpner zu den Geheinmitteln im Sinne der diesfeitigen 
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Polizei- Verordnung vom 30. Juni 1887, betreffend Die 
Ankündigung don Geheimmitteln ꝛc. gerechnet werden. 

Berlin, den 21. Sanuar 1888. 
Der Bolizei-Präfident. 

gez. Frhr. von Richthofen. 

BYefanntmadhung. 

Auf Grund eines rechtsfräftigen Erfenntniffes wird in 
Zufunft „Nohows Heilmittel gegen Genidjtarre” zu den 
GSeheimmitteln im inne der diesjeitigen Polizei-Ver— 
ordnung dom 30. Juni 1857, betreffend die Ankündigung 
von Geheimmitteln ꝛc. gerechnet werden. 

Berlin, den 21. Sanuar 1888. 
Der Polizei-Präſident. 

ge. Frhr. von Nichthofen. 

Die Handel3- und Gewerbefammer zu Sonne: 
berg hat in einer Bekanntmachung vom 4. Dezember 1857 
für Die betheiligten reife diejenigen Paragraphen des 
Geſetzes, betreffend die Verwendung gejund- 
heitsihädlidher Karben bei ver Herjtellung von 
Nahrungsmitteln, Genußmitteln und Gebrauchs— 
gegenftänden vom 5. Juli 1887 (Veröffentl. ©. 426) 
näher erläutert, welche die Heritellung von Spielwaaren 
betreffen. Alle Fabrifanten, Boffirer, Maler, Arbeiter und 
Händler werden auf die fehweren Folgen aufmerkſam ge- 
macht, die eine Zumwiderhandlung gegen die gejeßlichen 
Beitimmmngen nad) ſich zieht. „Wirhaltenespdeshalb“, 
heißt es in der Befanntmadung, „Für unbedingt 
nöthia, daß man alle Spielwaaren, welde von 
jett ab verfertigt werden, nur mit folhen Farben 
berftellt, wie fie das Gejeß gejtattet, denn dieſe 
Spielwaaren werden mit wenig Ausnahmen erjt 
nad dem 1. Mai 1888 zum VBerfaufe fommen. 

Wir warnen Davor, alte vorrätbige Karben, 
fofern ſie den geſetzlichen Vorſchriften nicht entjprechen, 
zu Spielwaaren zu verwenden, oder auch nur mit 
neuen Farben zu vermifchen und wir raten, in Zus 
funft beim Ankauf von Farben von dem Verfäufer 
Garantiezu verlangen, daß die Farben nad) dem 
Sefeße vom 5. Suli 1887 zur SHeritellung von 
Spielwaaren gejtattet jeien. 

Endlich empfehlen wir allen Kaufleuten, fowohl dur 
ihre Beitellgettel ald aud im mündlichen Verkehr dazu 
aufzufordern, und unter Hinweis auf die Gejeßesbejtim- 
mungen energijc zu verlangen, daß nur gejeblid) ge— 
ftattete Farben zur Verwendung kommen. 

Das Beitreben der HSandels- und Gewerbefammer 
it in diefer Frage lediglih dahin gerichtet, die Erfüllung 
der gejeßlichen VBorjchriften zu erleichtern und die In— 
dujtriellen unferes Kreifes vor Nachtheil zu ſchützen“. 

Der Bekanntmachung beigefügt iſt nachſtehende Zu— 
jammenftellung: 

Abſchnitt I. Betrifft Farben, welche für Spielwaaren 
verboten jind. 

Es dürfen zur Herftellung von Spielwaaren mit 
gewijjen Ausnahmen Feine Karben verwendet werden, 
welche enthalten: 

Antimon, Arjen, Baryum, Blei, Cadmium, 
Chrom, Kupfer, Quedjilber, Uran, Zink, Sinn, 
Oummigutti, Korallin, Pikrinſäure. 

Ausnahmen: 
Betrifft Farben, weldhe für Spielmaaren geitattet 

find, zum Theil mit gewiſſen Einfchränfungen. 
&5 dürfen verwendet werden: 
Bleioryd im Firniß, d. h. alle Firnifje, welche mit 

Hülfe von Bleiglätte dargeftellt find. 
Chromfaures Blei (für fih oder in Verbindung 

mit Shwefeljaurem Blei) nur ale Del: oder Lad: 
farbe oder mit Zad- oder Firnißüberzug. Hier 
her gehören Die verichiedenen Arten von Chronggelb, 
Chromorange und Chromroth, ferner die Gemiſche 
von Chromgelb mit Berliner- oder Parijerblau 
wie fie z. DB. ald grüner Zinnober in Handel vor: 
fommen. 

Bleiweiß (Kremjerweiß) nur als Beitandtheil 
des jogenannten Wahsguffes, jedoch nur, fofern das— 

felbe nicht ein Gewichtötheil in 100 Gemwichtötheilen der 
Waffe überfteigt. ve jede andere Berwendung tft 
Bleiweiß ftrengitens verboten. 

DieinWafferunlöslihen Zinfverbindungen. 
Sinfweiß, Lithopone, Zinfgelb (Krommfaures 

Zink Gemische von Zinfgelb und PBarijerblau, wie jie als 
Biftoriagrün, unter Zujab von Chromoryd und 
Scwerfpath, im Handel vorfomnten. 

Bei Gummifpielwaaren dürfen Die in Waſſer 
unlöslichen Zinfverbindungen jedoch nur zun Färben Der 
Gummimaſſe verwendet werden, oder wenn fie als Del» 
oder Zadfarben oder mit einem Lack- oder Firniß-Ueber— 
zuge verjehen verwendet werden. 

Alle in Ölafuren oder Emails eingebrannten 
Farben. 

Es dürfen für diefe Zwecke aud) Arjenverbindungen, 
wie weißer Arſenik, Arjenfäure, Operment, Realgar, ver: 
re werden. (Puppen- und Thieraugen, Puppenge- 

irre.) 
Schwefeljaures Baryum, theils als gemahlener 

Schwerfpath, theils als Blane fixe, fowohl für ſich 
allein, als mit anderen Farben gemifcht, int Handel vor: 
kommend. 

Barytfarben, welche von fohlenjaurem Ba— 
ryunm frei find. 3 

Es fommen hier vorzugsweije gelbe und vrangefarbene 
Farbſtoffe in Betracht, welche mit Hilfe von Theerfarb- 
Itoffen bhergeftellt find; — gelbe, orange, rothe und 
grüne Karben, welche nad) dem Anrühren mit jtarfen 
Eſſig aufbraufen, find verdächtig. | 

Chromoxyd kommt ald Ehromgrün und Guignets- 
Grün int Handel vor. ’ 

Kupfer, Zinn, Zink und deren Legirungen 
als Metallfarben. 

Hierher gehören: Rauſchgold und Naufchjilber, 
Bronzefarben und Brofatfarben aller Art. 

Zinnober. NB. zu hüten hat man fid) vor der ſo— 
genannten Jinnoberimitation oder dem jogenannten 
Zinnobererſatz. Die unter diefen Bezeichnungen int 
Handel vorkommende Farbe ijt ſtark bleihaltig und 
verboten. 

Zinnoryd Diefer Körper fommt für fih als Farbe 
nicht in Verwendung, er ijt jedoch in vielen Farben ent- 
halten, zu deren Darjtellung er gedient hat, 3. B. Kar- 
minlad. 

Schwefelzinn als Muſivgold. Diejer Körper - 
wird für die Spielwaareninduftrie nur ausnahmsweiſe 
von Bedeutung jein. 

Abſchnitt ll. Tapeten, Möbelftoffe, Teppiche, 
Stoffe zu Vorhängen oder Befeidungsgegen: 
ftänden (BuppenkEleider, Buppenftuben, Puppen- 
küchen, Buppenframläden), Masten, Kerzen, ſo— 
wie Fünftliche Blätter, Blumen und Früchte dürfen, 
aud wenn fie zur Herftellung von Spielwaaren oder für 
ih verwendet werden follen, mit jeder beliebigen 
Farbe verfehen fein, mit Ausnahme allein von 
arfenbaltigen Farben, wie Schweinfurtergrün, 
Scheele’ihes Grün, Mitisgrün, Neuwieder Grün, 
Auripigment oder Rauſchgelb, außerdem darf in 
derartigen Gegenftänden aud) das Arſen ald Beize oder 
Firirungsmittel anderer Farben enthalten fein, jedody darf 
e8 dann nidt in wafjerlöslider Korn oder in ſolcher 
Menge vorhanden fein, daß in 100 Duadratcentimetern 
Material mehr als 2 Milligramm Arſen enthalten find. 

Für die Spielwaareninduftrie find die leßteren Be— 
fhränfungen faum von praftiicher Bedeutung. 

Abſchnitt II. Diefelben Farben, weldye zur Her— 
ftellung von Bilderbogen, Bilderbüdhern um 
Tujchfarben für Kinder verwendet werden; derartige 
Tuſchfarben dürfen als giftfreie verfauft werden. 

Abſchnitt IV. Ganz bejonders hat man fih bei der 
Herjtellung von Spielwaaren zu hüten vor der Verwen- 
dung don Bleiweiß oder Kremſerweiß, Mennige, Baryt- 
gelb, Nteapelgelb, Kafjelergelb, Mineralgelb, Grünfpan, 
Bergblau, Steinbühlergelb, Schweinfurter-, Neuwieder— 
und ähnlihem Grün, Caſſelmann'ſchem Grün. 

Ohne Einſchränkung können verwendet werden: 
Zinnober, Zinkweiß, Lithopone, alle Metallfarben, alle 

Arten Erdfarben, wie Ocker verſchiedener Färbung, von 
Anilinfarben alle blauen, violetten Farbſtoffe, ferner 
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alle Ponceau's, alle orangefarbenen Farbitoffe, dann u. a. 
Methylgrün, Brillantgrün, Malahitgrün, Chryfoidin, 
Naphtolgelb, Martiusgelb, Eofin, Phloxin, Gafranin, 
Erythroſin, Fuchſin, Phenylenbraun, Anilinſchwarz. 

Ferner hat die Handelskammer am 2. Januar 1888 
die nachſtehende Vereinbarung in der Sonneberger Zeitung 
(Nr. 4) mit dem Erſuchen zur allgemeinen Kenntniß ge— 
bradıt, daß aucd die übrigen Karbenhändler des Fabrifa- 
tionsbezirks ſich derfelben anjchließen: 

Sm Snterejje der hiefigen Spielwaarenfabrifation, umt 
die Fabrikanten möglichſt vor Nachtheilen zu ſchützen und 
un allen Rrrungen und Mißverſtändniſſen, wie fie beim 
Abholen von Farben durch Kinder, Boten vom Lande ꝛc. 
vorkommen fönnen, vorzubeugen, verpflichten ſich die Unter— 
zeichneten der Handels: und Gewerbefammter gegenüber 
zu Kolgendent: 

$ 1. Von jebt ab follen nur noch unjchädliche, für 
die Spielmaarenfabrifation erlaubte und den gejeßlichen 
Beitimmungen entſprechende Farben, für welche wir uns 
felbft von unſeren Lieferanten die nöthigen, Öarantieen 
bei jeder einzelnen Lieferung geben lajjen werden, ohne 
jede Einfhränfung und in bisheriger Weiſe an jeden 
Käufer von und abgegeben werden. 

8 2. Gifthaltige, nur für andere Gewerbe (Dialer, 
Ladirer ıc.) nody erlaubte, für die Spielwaarenfabrifation 
aber verbotene Karben, werden wir fortan nur gegen 
ſchriftliche Beitellung unter ausdrüdlicher Benennung 
der gewünschten Karben oder bei perjünlichen Einkäufen 
der betreffenden Gewerbetreibenden gegen Quittung in 
ein dazu anzulegendes Bud, ablafjer. In dieſes Buch 
find aud) die bei ung eingehenden fchriftlichen Beitellungen, 
weldye von uns mindeſtens ein Jahr lang aufzubewahren 
find, einzutragen und verpfligten wir uns, Quittungsbuch 
und die jchriftlihen Beftellungen jederzeit der Handels 
und Gewerbefammter oder einem von diejer dazu Beauf- 
tragten zur Einſichtnahme vorzulegen. 

8 3. Alle nah dent Gejege von 5. Suli 1887 zur 
©pielwaarenfabrifation verbotenen Farben werden wir 
fünftig nur in Beuteln und Düten, jowie in Kilten und 
Fäfjern abgeben, die durch Drud ꝛc. oder durch eine Etikette 
die Auffchrift „Gift“ tragen. Auch werden wir Dafür 
Sorge tragen, daß dieſe Farben in unferen Geſchäften nur 
in Gefäßen, Schiebfähern und dergleichen aufbewahrt 
werden, die ebenfall durch die Aufjchrift „Gift“ kenntlich 
gemacht find und unferem Perſonal das ftrengite Ein- 
halten vorjtehender Vorfichtsmaßregeln zur Pflicht machen. 

&. Siedel & Sohn. Georg Teutheufer. 
Emil Kaifer. Soh3. Sauerteig. Hermann Papp. 
Friß Zeh. Hans Schwarz Oskar Roth. E. E. Hill. 

. &. Hutjhenreuter. Caſpar Eichhorn. 

Die am 9. Dezember 1881 gegründete Wiener frei- 
willige Rettungs-Geſellſchaft hat nad) ihrent lekten 
Bierteljahrsberichte in ven Monaten Dftober bis Dezember 
v. J. 621 mal ärztliche Hülfsleiftungen gewährt, und zwar 
bei 347 Berlegungen, 153 plößlichen Erkrankungen (dar: 
unter 39 epileptifchen Unfällen), bei 23 Selbſtmorden bezw. 
GSelbftmordverjuchen, und bei 98 ſonſtigen bejonderen Ju: 
fällen, 3. B. 70 mal „bei Srrfinnigen. Daneben wurden 
593 Transporte von Kranken ausgeführt. In 249 Fällen 
fand die Nequifition von der Polizei oder don anderen 
Behörden und Snftituten ftatt, in 388 Fällen von Privat- 
perfonen. Den Dienſt in den beiden Ganitätsjtationen 
‚verfahen im Monat Dezember v. J. 124 Aerzte und 156 
Sanitätsmänner (Mediziner). Die Zahl der ärztlichen 
Nachtviſiten belief fih im PVierteljahre auf 174. 

Bon Tage der Gründung der Gejellfihaft bis zum 
1 Mai 1883 wurden nur Kranfen-Transporte (von Er— 
franften, Verletzten, Srren und an Snfeftionsfrantheiten 
Leidenden) ausgeführt, der freiwillige Sanitätsdienft in 
den Sanitätsftationen wurde am 1. Mai 1883 begonnen. 
Der Umfang der Thätigkeit der Geſellſchaft in den lebten 
vier Sahren geht aus Folgenden hervor: 

Die „erite Hülfe” wurde gewährt 

1884: bei 702) ern. |26 17 WEL) ar 
1885: „ 1364 | Setran J Ize Lu | 
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Etwa der dritte Theil der Erkrankungen und Ber: 
leßungen kam in der Nacht vor. 

Ungarn. Dem Beiter Lloyd zufolge hat die zur Bor: 
berathung eines auf die gabrifation und den Handel 
mit Kunftbutter bezüglidhen Geſetzentwurfs 
jeitend des ungariihen Handelsminiſteriums berufene 
Enquetefommijjion ihre Aufgabe beendet, und ift das Er- 
gebniß der allgenteinen Debatte vom präjidirenden Staats— 
jefretaiv Dr. Matlefowits in Folgendem zufammengefaßt: 

Sn Ungarn eriftirt die Fabrikation von SKunftbutter 
nicht, auch wird Kunftbutter nicht Fonfumirt. Da die 
ärmere Bevölkerung mit Fett kocht, beſteht für Fünjtliche 
Mittel zum Erſatz der Butter Fein Bedürfniß. In Betreff 
der Fabrikation und des Handeld von Kunjtbutter liegt 
daher vorläufig die Nothwendigkeit einer Regelung nicht 
por; troßden iſt e& mit HSinblid auf die ausländiiche 
Geſetzgebung zweckmäßig, die Trage vorfichtöhalber auch 
bei uns gejeßlich zu regeln. Die Kunjtbutterfabrifation 
it nicht zu verbieten, allein die Art und Weife, wie die- 
jelbe in den Verkehr gebracht wird, it zu regelit. 

Ein in der Debatte gemachter Verſuch, die Kunftbutter: 
Rabrifation gänzlich zu verbieten, iſt durd Ablehnung 
des bezüglichen Antrages vereitelt worden. 

$ I des Entwurfs verfügt, daß das nicht aus Milch 
hergeftellte butterartige Rett nicht unter dem Namen Butter 
in den Handel gebracht werden darf. 

Im $ 2 it die Vermengung von Naturbutter mit 
Kunjtbutter, Dieomagarin oder Schweinefett, ver Verkauf 
und die Ausfuhr oder Einfuhr dieſes Gemenges verboten. 

Sm $ 3 wird bejtinmt, Daß die Butterfurrogate nur 
unter folgenden Bedingungen in Verkehr gebracht werden 
dürfen; das Surrogat muß mit einem unſchädlichen Rarb- 
ftoff roſa gefärbt jein; der Berfauf kann nur in Lokalen 
gejchehen, in denen die Bezeichnung der zum Verkauf ge- 
langenden Waare deutlich erfichtlic gemacht ift; im Klein- 
verkehr ijt für das Surrogat nur die Würfelfornm mit 
Napierverpadung zuläffig, auf welcher der Itanıe der Waare 
und deren Erzeuger deutlich gedrudt fein muß; die Fäſſer 
oder die Kijten, in weldhen die Waare verſchickt wird, 
müflen die gleiche Farbe wie die Waare felbit haben, die 
Kaufleute, Kommifitonaire, die Kommunikations-Unterneh— 
nungen, die Krächter müfjen die Surrogate im alle des 
Berfaufes oder des Verſandes mit dem richtigen Namen 
verbuchen. 

Die 88 4—6 enthalten die Strafbeſtimmungen. $ 7 
beftimmt, daß das Gejeb am 1. Zuli I. 38. ins Leben 
treten fol. 

Die in Stalien für die Wein-Analyjfe amtlid 
porgefhriebenen Methoden. (Auszug aus der Gaz- 
zetta uffieiale del Regno d’Italia 1888 Nr. 12). 

Der kgl. italieniihe Minifter für Aderbau, Snduftrie 
und Handel hat unter dem 29. November 1887 für die 
landwirthſchaftlichen VBerfuchsitationen und chemijchen La— 
boratorien Beltimmungen erlaſſen, welde fid) auf die 
Anwendung einheitlicher Methoden bei der Analyje der 
fünftlihen Dünger und der Weine beziehen. 

Bezüglich” der Methoden für die Weinanalyje wird 
Folgendes beitimmit: 

Als Berfälfhung wird die Zugabe einer jeden Subſtanz 
angefehen werden, welche ſich nicht won Natur in den 
Meinen findet oder welche nicht dur die rationellen 
MWeinbereitungsperfahren in den Wein gelangt. Als Ber- 
fälfhung wird aud die Zugabe jolher Subſtanzen ange- 
ſehen werden, welche von Natur aus fid in den Weinen 
finden, wenn die Zugabe in folder Menge geſchieht, daß 
die fraglichen Subjtanzen die Grenzen überjchreiten, inner- 
halb welcher fie in den Naturweinen angetroffen werden, 
oder au, wenn fie aus den Grenzen der gegenfeitigen 
Berhältniffe, in welchen fie jich in den Naturweinen finden, 
herausgehen. 

Eine vorübergehende Ausnahme wird bezüglich Des 
Gypſens in der Richtung gemacht, daß die höchſte Grenze 
an Sulfaten, welche von kompetenter Geite für zuläffig 
gehalten werden, geduldet werden wird. 

Die Unterfuhungen, welhe gewöhnlich mit den Weinen 
vorgenommen werden und die dabei zu befolgenden 
Methoden find: 



— 

1. Spezifiſches Gewicht. — Beſtimmung bei 41500. 

mit einer vorher vermittelſt des Pyknometers geprüften 

Weſtphal'ſchen Wage. 
rn > Deftillation und Beſtimmung des 

ſpezifiſchen Gewichtes des Deſtillates mit der Weſtphal⸗ 

ſchen Wage bei + 15° GC. Aufjuchen des entſprechenden 

Volumprozentgehaltes in den beigegebenen Tafeln und 

au), wenn es verlangt wird, Angabe der Anzahl Sranıme 

in 100 Ge. 
3. Troden-Ertraft. — Verdunften in einer Platin- 

ſchale im Wafferbade und durch 2'/, Stunden fortgejeßtes 
Trodnen im Wafjertrocenfaften. 

Die für diefe Beſtimmung anzuwendende Menge Bein 

foll für gewöhnliche nicht füge Weine 20 Ce., für füße 
Meine weniger betragen. Der Ertraft wird in Grammen 
pro Liter ausgedrüdt werden. Ei 

4. Sefammtjäure. — Die acidimetrifche Probe 
wird ausgeführt mit Y/,. Normal-Itatron und 10 Ce. 
Mein, unter Anwendung don empfindlichen violetten 
Lackmuspapier. Die Säure wird als Weinſäure und in 
Grammen pro Liter berechnet werden. 

5. Nihtflühtige und flühtige Säure. — 10Ce. 
Weine werden auf den Wafferbade eingedampft, dann 
wird wieder mit Wafjer aufgenommen und die nidht- 
flüchtige Säure nad) der bei der Gejammtjäure ange: 
gebenen Weiſe mit Y/,, Normal-Natron beſtimmt. 

Die flüchtige Säure wird aus der Differenz gefunden. 
Die flüchtige und nihtflühtige Säure wird als Wein: 
fäure und in Grammen pro Liter auögedrüdt. 

6. KRaltiumbitartrat und freie Weinfäure — 
Es werden die Methoden von Berthelot und Fleurieu be: 
olgt. 
7 Mineralitoffe. — Es wird der Veraſchungsrückſtand 

des Trocdenertraftes gewogen, nachdem die Veraſchung 
unter großer Vorſicht in einer Muffel ftattgefunden hat. — 
Die Mineralftoffe werden in Granımen pro Xiter aus— 
gedrüdt. . 

8. Gerbitoffe. — Es wird die Methode von Carpené 
befolgt werden. 

9. Glycerin. — Behandlung nit Kalk und Ver- 
dunftung bei niederer Temperatur, Ausziehen mit 960igem 
Alkohol und Filtration. Verdunſten des Alfohols aus 
dem Filtrate; Aufnahme mit einem Gemenge von Alkohol 
und Xether und Verdunſten. Dann wägen unter Beob- 
achtung aller erforderlihen Vorfihtsmaßregeln. 

Zur Anwendung jollen 100 Ce. Wein gelangen. 
10. Zucker. — Beitimmung der veduzivenden Zuder 

nah der chemiſchen Methode, unter Empfehlung der 
Altihn’ihen Methode. Unterfuhung auf Nohrzuder ver: 
mitteljt der Suverfion. Polarimetriſche Unterfuhung der 
Süßweine. — Polarimetrijche Unterfuhung nah Entfer- 
nung des Zuckers durch Gährung. 

Wenn die beobachtete Ablenkung nad) rechts 0,3° Wildt 
erreicht oder überjchreitet (bei normaler Konzentration 
der Flüfitgkeit und der Anwendung des 200 mm. Rohrs), 
fo wird der Zujaß von Gtärfezuder zum Wein ange: 
nommen werden. 

11. Fremde Farbſtoffe. — Die Unterfuhung auf 
fremde Tarbitoffe wird auf Grund der 5 Reaktionen aus: 
geführt werden, weldhe von &. ©irard im zweiten Be— 
rihte des chemiſchen Munizipal-Laboratoriums von Paris, 
p. 158—161 mitgetheilt worden find. 

Handelt es fich bei folhen Unterfuhungen un Theer- 
farbitoffe, jo wird es genügen, fih auf die Feititellung 
der Gegenwart der jauren und bafiihen Sarbitoffe zu 
beſchränken; bei thieriihen und pflanzlichen Farbitoffen 
wird es genügen, im Allgemeinen ihre Gegenwart ohne 
bejondere Bezeichnung anzugeben. 

Als Gegenprobe für die Unterfuhung der fremden 
Farbſtoffe werden empfohlen die Methoden des Prof. 
Cazeneuve und für das Fuchſin die Methode des Prof. 
Fr. Koenig. 

Auch wird man nicht unterlaffen dürfen die Inter: 
fuhung dahin auszudehnen, daß man Wolle direft in dem 
mit Weinfäure angefäuerten Weine Focht. 

12. Zarbenintenjität. — Wan wendet das Kolori- 
meter von Dubosq an. Als Bergleichsflüffigfeit wird 
eine frifch bereitete Yöfung von 0,05 gr falzgfauren Rose 
anilins in ein Liter 10 progentigen Alkohols gelöft, benußt. 

13. Das Gypfen (Gessatura). — Man wendet eine 

titrirte Chlorbaryumlöfung an, welche von Volum zu 
Volum der jebt als zuläfltg angenonmmenen Grenze von 
2 gr neutralen Kaliumfulfates im Liter entjpricht. 

14. Das Salzen (Salatura). — Das Chlor wird in | 
der unter den erforderlihen Vorſichtsmaßregeln herge- 
ftellten Aſche vermittelft einer titrivten Löſung von Gilber- 
nitrat beſtimmt. Man wird dabei zu berüdfichtigen haben, 
da 
Liter Wein enthalten. Be 
15. Befondere Unterfuhung der Wein-Afche. — 
Die Unterfuhung der Wein-Aſche wird immer ſehr nüß- 

Da man neuerdings vorgeſchlagen hat phosphor- 
fauren Kalk an Stelle des Gypſes bei der Weinbereitung , 
zu verwenden, jo empfiehlt es ſich, in der Ajche auch die 

lich fein. 

Nhosphorfäure zu beitimmen. 
16. Sulfite und ſchweflige Säure. — Die quali- 

tative und nöthigen Falles auch die quantitative Bejtim- 
mung vermittelft der Deftillation des Weines und Um— 
wandlung der jchwefligen Säure im Deftillate in Schwefel: 
ſäure durd) Einwirkung von Jod. 

17. Freie Schwefelfäure. — Bei gewöhnlichen Unter 
fuhungen (ricerche correnti) wird man jid) der Papier: 
ſtreifen- Methode (metodo delle listerelle di carta) bedienen. 
Bei genauen Unterſuchungen und bei Streitfällen werden 
weitergehende quantitative Prüfungen vorgenommen wer- 
den. Befonders wird man das Verhältniß zwijchen 
Säuren und Bafen zu ftudiren haben. Bezüglidy der 
Ginzelheiten wird auf die fpeziellen Veröffentlichungen 
verwieſen. 

18. Alaun. — Qualitative und unter Umſtänden auch 
quantitative Beſtimmung in der Aſche. 

19. Arjen und [hwere Metalle. — Die gewöhn- 
lichen Methoden der analytiihen Chemie. 

20. Salicylfäure — Qualitative Unterfuhung dur) 
Ausſchütteln mit Chloroform. Für die quantitative Be— 
ſtimmung kann aud) die von Prof. Danefi*) vorgejchlagene 
Methode befolgt werden. 

5 Naturweine nicht mehr als 0,5 gr Ehlornatrium im 

Die Königl. niederländifche Negierung hat Ber: 
anlaffung genommen, durch ihre ſachverſtändigen Drgane 
die Frage der Verwendbarkeit von Galicylfäure im 
Bier prüfen zu lajjen. Nach dem Ausfall diefer Prüfung 
jcheinen weitere Schritte in Vorbereitung, um jeden Zuſaß 
von Galicylfäure zu Xebensmitteln als geſundheitsſchädlich 

Snöbejondere was Bier ' 
betrifft, jollen jebt die inländijchen ebenjo wie die im 
ein für alle Mal zu verbieten. 

Er 

u.» 

Lande zum Ausſchank gelangenden fremden Bierjorten 
auf ihren etwaigen Zufaß an Galicylfäure geprüft werden. 

Uerzeichniß 

er 

der für die Bibliothek des Kaiſerl. Geſundheits— 
amtes eingegangenen Geſchenke. £ 

A dl; 

(Gleichzeitig ald Empfangsanzeige und Danfesbezeugung.) 

Albrecht, Prof. Dr. Paul. Noch einmal die Chorda 
dorsalis im „praechordalen* Schädel. Hamburg. 1887. 
8. Wreis IM. 20 Pf. 

Bericht über die Verwaltung des Wedizinal- und Sanitäts- 
wejens des Reg.Bezirks Wiesbaden in den Sahren 
1883 bis 1885. Bon Dr. D. Wagner. Wiesbaden. 8%. 

Börner’s Neih8-Medizinal- Kalender für Deutſchland 
auf das Jahr 1888. Herausg. von Dr. ©. Guttntann. 
Leipzig. 1887. 8%. ThHl. 1 nebjt Beiheft. 

Ergebnifje, die, der Volkszählung vom 1. Dezember 
1885 in der Stadt Leipzig. Theil 2. Leipzig. 1887. 49. 

Fizia, Dr. Bernhard. Die Blinden des politiichen Bezirkes 
Tefhen im Kronlande Schleſien. Tejchen. 1887. 80 

Freund, Dr. M. B. Bericht über die Leiftungen auf 
dem Gebiete der VBaccinationslehre. 
8%, Sep.⸗Abdr. 

Wien. 1887. 

Haushaltplan für die Gemeinde-Verwaltung der Stadt 
Gera auf das Jahr 1888. Gera. Fol. 

Sahrbud, Itatiftifches, für das Großherzogthum Baden. ’ 
18. Sahrgang. 1885. Karlsruhe. 1887. 4°. 

*) Siehe: Atti della regia Stazione chimica - agraria 
di Palermo, anno 1884. 

Redigirt im Kaiſerlichen Gefundheitsamt. — Verlag von Julius Springer in Berlin. — Drud von G. Bernjtein in Berlin. 
+ 
= 



VBerdffentlichungen 

Die Veröffentlihungen ericheinen jeden Dienftag. Abonnements | 
‚werben zum Preife von #5 halbjährlich von allen Boftanftalten (Poſt— | Tngöbandlung zum Preiſe vo 
tg8.- Preislifte 5910) und Buchhandlungen, ſowie von der Verlags- || entgegen. Beilagen, won deif 
— angenommen. || ift, werden nach Vereinbar 

Berlag von Julius ER We in Berlin N., Monbiig 

— — 

- — = == = — * 

—— Geſundheitsſtand. Volkskrankheiten in der da Köln.) Freibank in der FSleiichhalle. ©. 140. — Entwã erungs-An⸗ 
woche. ©. 135. — Medizinalitatiittt in Baden 1885. ©. lage. ©. 1a — un Se A rel. 1 af et 
Sterbere in deutſchen Städten von 40000 und, mehr oa Bull. (Landgericht Goblenz.) Herftellung von Steifebwurft. 

— Desgl.: in größeren Städten des Auslandes. ©. 137. — ©. 143. — Kongreſſe, Verhandlungen von gejeßgebenden Körper— 
eeekungen in Berliner Krankenhäuſern. ©. 137. — Dessl. in schaften, Vereinen 2c. III. öiterreichiiher Meinbau - Kongre 
peutichen Stadt und Landbezirken. ©. 137. — Geſundbeitszuͤſtand (Schluß). ©. 145. — Bermifchtes. Aus den Sabresherichten Bien 
in Eljaß-Lotbringen 1885. ©. 138. — Witterung. ©. 137. — Zeit— mit nn auffichtigung der Fabriken betranten Beamten für 16 ©. 146. 
Beige Vinkregeln :c. ©. 139. — Thierjeuchen in der Schweiz, Mepiziniiche Schule für Chinejen in Hongkong. ©. 148. — Ge: 
November u. Dezember 1887. ©. 139. — Beterinär-polizeiliche Maß— ichenttifte. ©: 148 
‚vegeln. ©. 139. — Medizinalgejekgebung ꝛc. (Preußen. Stadt 

E Geſundheitsſtand und Hamburg je 32, Nürnberg 39, Reg. = Bez. 

md Gang der Volkskrankheiten. Schleswig 182, Wien 29, Budapeſt 19, Kopenhagen 
93, Ehriftianta 45, Petersburg 63 Erkrankungen. 

4 Sn der Berihtswoce find nachſtehende Todesfälle | Keuchhuften: London 122 Todesfälle; Ham- 

und Erkrankungen an Pocken, Flecktyphus, und epide- hurg 28, Kopenhagen 38, Stockholm 18 Erkran— 
Er Oenidjtarre gemeldet worden: Eungen. 

Pocken: Wien und DVororte von Wien je l, Epidemifhe Ohrſpeicheldrüſen-Entzün— 

"Nrag 24, Trieſt und Rom je 6, Paris 5, London | dung: Reg.Bez. Königsberg (Kreis Allenftein) 73, 
und Petersburg je 1, Karidatı 9 Todesfälle, | Neg.-Bez. Düſſeldorf 29 Erfranfungen. 

1, Wien 8, Budapeſt 1, Petersburg 2 Erz | Zrihinofe: Reg.-Bezirk Königsberg (Kreis 

krankungen. Mohrungen in 4 Ortſchaften) 7 Erkrankungen. 
Flecktyphus: Prag 1, Petersburg 2 Todes: — NN, 

fälle; Stockholm 1, Petersburg 2 Erkrankungen.“ 

Epidemiſche Genickſtarre: Metz“) 1, Zwidau”) | 

3Todesfälle; Berlin], Nürnberg? Erkrankungen.“ 
Im Uebrigen ſind beſonders hervorzuheben: 

Unterleibstyphus: Chemnitz 11, Hamburg 10, 
Paris 11, London 18, Petersburg 21 Todesfälle; 

Berlin 13, Hamburg 57, Wien 29, Budapelt 36, 

Petersburg 107 Gifranküungen. 

Statiftifches Jahrbuch für das Großherzogthum 

Baden. Jahrgang 1885, 

In Baden ftarben im Sahre 1885 nad) den Aus— 

zügen aus den Standesregijtern, ausſchließlich 1593 

Todtgeborener, 35436 Perſonen oder 2,40 auf je 

100 Einwohner (im Durchſchnitte der Jahre 1876/85 

39410 bezw. 2,51), 19587 männliche und 18849 

Rofe: Kopenhagen 21 Erkrankungen. weibliche. ran den Gejtorbenen waren A ver⸗ 

- Kindbettfieber: London 10 Todesfälle. | heirathet, 5728 verwittwet und geſchieden. — 

endetem 1. Lebensjahre ſtarben 12576 (1876/85  Mafern: Hamburg 8, Paris 19, Lyon 11, I J 
‚London 14, Chriſtiania 13 Todesfälle; Berlin 79, | — en Se ke Ad Kr 
Hambıng 100, Reg.-Bezinte Duſſeldorf 186, Königs Perſonen. Todesfälle an Pocken kamen nach en 

berg Iu1 and Schleswig 114, Wien 155, Budapeſt Angaben der Standesbeamten bezw. der Bezirksärzte 

98, Edinburg 246, Kopenhagen 19, Chriſtiania 79, RIESE REN. DE SON 
Retersbur I rantıungett. h ı je 1 in den Kreifen Mannheim und Heidelberg, an 

erlag: London 30, Retersburg 12, Warſchau Maſern 448 (423), davon 133 im Kreije Karlsruhe, 

8 Todesfälle; Berlin 43, Breslau 15, Hamburg | — —— DEE SER — a FE 
13, Nürnberg 20, Wien 89, Kopenhagen 61, Ehrijtiania | buf a! —— an: A y u 
2, Retershur 49 Be neinnen. Dffenburg und Karlsruhe; Diphtherie 559 (656), 

"Diphth — san — 30, Dresden | davon 113 im reife Freiburg; Group 517 (605), 

#4 Se in e FR en un Hebung 8, Budapeft | davon 123 im Kreife Karlsruhe; Typhus 230 (456); 

und Prag ei 10, u 42, Kaiken 38, Amfterdam Ruhr 19 (20); Lungenſchwindſucht 5131 (4720), da⸗ 
8, Bet * 96 Todesfälle: Berlin 69, Breslau | von 1042 im reife Karlsruhe; Lungenentzündung 

h ersburg odesfälle; und akute Bronchitis 4527 (3316), davon 604 und 
E*) Die Fälle famen im Sarnifonlazareth vor. | Gortſetzung auf Seite 138, 

1 

—— 

4 



Sterblichkeitsvorgänge in deutſchen Städten 
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9,40 000 u, mehr Einw. 7. Woche 0.12,.—18. Febr. 1888. 

> 5 torbene Verhältniß— T 
got — Sn: En 2 en! Bert * 

|| 
Namen —— 8en— 5 Beer) 

Ein- |28|88& Ss (th ee . \s2l28 2 |=8 83 = |® 
Ser 8: |8:| „ | 2® Bird) | 0 7 a saseel 3 28 =8 822155 

Stä wohner 85 |35| & 57 8333830583 = 152120132] 205> 
—— SE las 5 — 77 

ale [a8 la aaa 
1 2 Sale 6 7 s.|s le | ırı 2. 8, RI DIT RER 

aber. ne 100982 | 64 | 3 45 | 133) 23 222632 11 11: 24 10 —— 

7. Altona... . 111.780 | .96.| 2]. 58277227127. 000.25 22 200 3 — 4|.4| 2 la — 

+ Yugsburg.. .. .| 68227| 41 | 1] I. 11 1259 1287 |—| 1) 11 = 1 ee 

+Barmen ....| 106749| 73| 4| 40.\ 17 1195 223,6 | 11-| 3) —-|—| 7| 5) Ih mı Zi 2 

SODEVEN 1414 980 | 898 | 35 | 537 | 167 |19,7 | 26,3 | 5| 7 30| 8| 2| 86 | 54| 41 8) 81292 
[eat 3 

+Bodum..... 445511 411.21 16.3 Js 88 |-\—- || Se 

+ Braunschweig 90410| 91 | A6ı 912657247 | 2| 1.7) 22 

nremen ee 121464| 721 5| 4 11.1188 20,7 a1) el) 5 ee 

TE NDICH OU 3134511 211 | 7 | 158 43 .126,2051,0217 2 | a et 2 

Charlottenburg 48514| 338 — | 14 3 .|.15,0 BES0, sl 1 1!—| —!—]| 12 

+6hemniß . 118926 | 141 | 4| 65 | 30 [2341 3232 |—-|— 30) 2 45 

oanıa ne: ısosz| el al 55 16 Iaaa |azı [-|— | 1\-| 1) 5| 6) 2) 2) 28 

+ Darmitadt-Befj.| 52930| 22 | — | 20 4 119,6 | 199 | |) — | —| 1 | 1 | 21 —) ZU) 16 

Dortmund . sa578| 801 1| 44 10 [27,1 | 267 |—|—-| 2) —|—| 7 6— — — 28 

EEDERSDEUFN . en 359 142 | 180 | 5 | 109 26. -] 21,94025,20 | 1 9 13.) A310 ler 

+ Düfjeldorf 125384| 87| 5| 46 s |19.1 | 242 || —| 2|—|—-|11| 8) 1) 11-2 

+Quisburg.....| 50761] 38] 1] 29 6 [29,7 1 271.1 | = ||) 7 5210 72 —| 13 

+ Elberfeld... ..| 115195 9| 4| 45 14 1207| 2331 |-|-—|-|-|)-[/)% 81 —| 3 

Su Ran EEE 610361 341° 2-1 22 6 [18,70 23,171 1-2 ei. 11 15 

ala a Sek 9259| 541 3, 3% 10.1255 1282-1 1.01 21,4 7 — —| 19 

1 Frankfurta. m.| 188655 | 96| 3| 81 | 18 [25,7 | 199 || 1) 93| -)/ 19) 7) 1) ZI Z23 

+ Frankfurt a. ©.| 55604] 38 | — | 22 9 j20,6 | 276 |— | —|—-|—-!—-| = 1. 331 20, 

+Sreiburg 1. ®..| 438892| 21| 1| 17 3 120,19 87 1-1) |) ei nee TREE 

M-Gladbad ..| 47767 | 45| 2| 21 51229 | 84 || —-| 1 —|— 5| 4/ — | = =722 

7 Otılibranıser 58489| AL | 3| 24 9 121,3 1698,02) | =. LI en I 21 el 

Isale a. ©, ..| 87407} e7| 2| 41 | 10 [21256 8) Li ee 

+9Hamburgn.Norortel 498 554 | 309 | 9 266 78 :]27,7 9826762 | Se 10 42 | 27| 20) 4|. 41145 

+ Hannover... .| 148458 | 92 | 8| 44 en | 11—| 21—|— | 6 —| — —| 24 

+ Karlöruhe 67155. | 38 1] 24 8. 118,6 92209.) 7 2 4 — — —| N 

344771 al 1133 7 las |212 | 3)—| 
a 1 55896 | 52| 1 16 4.4149 22, 2m il 1 — — —1 — 

ROM che 169993 | ı25 | sl 7s | 2 Ias9 | 259 |-—|—| 11) —/|—| 11 | 19] 5) 1) 1] Al 

+ Königebergi.Pr.| 156441 | 115 | S| 70 28 195:3 el I Ele Su st — 

Sta) 5005: 98691 | 76 | 3-1- 39 91205 Be y 61 — — —| 22 

PLeipzig 2.2... ısı324| 97 | al:63| 15 |ısı 2238 || 21 2) 2 As 

SÜlhet ee: 51644] 32| — 19 3-17 10821800 er 4 2 — —| —| 12 

+ Magdeburg. . .| 171086 [142 | ı | 67 | 20 [204 | 266 |=|— | 8. 11 7 1 SE 

ae 691194 as| a| | 71173 229 ı1-/-|-|-| 3| Al -)- |) —-| 4 

+ Mannheim ...| 65305| 57| 1] 20 711599 210 || \—| =/ 200 15 

ara re 54558 | 26 | 3| 22 2:21. 0 2112 = 11—|1—| 3 22 — —| 13 

+ Mülbaufen 1.@.|  72926| 50| 6| 5| 6 J1zs Sl =) SE ıl ıı 

Münden . 278 494 : > ; £ 30,3 j TE oh ae : 5 

Münſter .. ... 45933 al ıl a| 2 [21519438 |-I-| 1) -|<-| 4| 5) 79 

+ Nürnberg... .| 122832| 89| 7| 70 | ı9 |29,6] 245 || 1) || TUE 

+ Plauen i. V. 16860) sT|l ı| ıs | 7 lızsı 275 al 2 ZZ 
BO e9eHEl arl ıl 351) 6 [261 293 || 1) 8 = 
tßotsdtam ....| 521822| 30| ı| ı7 | 4 [170 9248 | ES 

+NRoftod ..... Aa el | 3 125,6 | 208 ||| 3|-|—| 2 2 — — —| 1 

+ Stettin... . . 108565 | 75| 6| 47 14'128. 6925. | — 5 2. al sl Zn 

+ Straßburg i.E.| 115870 | 67 3| 56 14 125, 14920,0 020, 22 131 61 2) 202m 

Stuttgart. 55 ee 317748 14 191.22 a el 6 91,50 ae 

+ Wiesbaden — 581481 27 — | 20 2: 117,9 9619, 80 1a 6 31 — — —| 9 

+ Würzburg HIOTa| 28 | 1 | 24 3 1219254 | 11211 —| 178 3 1/—-| —| 1 

eadanın alasal al al al 12 Ir lag !-I—l ıl 3l—! 21 I - I — 19 

Die mit einem bezeichneten Städte berichten über die Sterbefälle auf Grund 
von einen Arzte zufammenftellen oder prüfen. — Die Ci 
1. Dezember 1885 unter Berücfichtigung der won 1880 bis 1885 durch 
theitigten Orten für den 1. Suli 1888 berechnet worden. Auf Grund derjelben w 

chnittlichen Sterbeziffern für die Sahre 1882 
. 239, 1886 ©. 579 und 1887 ©. 455) mitge 

h 1) Megen etwaiger an Boden, Sledtyphus, Cholera (asiatica) und Peſt 
Seite. — ?) Nimmt erſt jeit 1886 an der Berichterſtattung Theil. — Nach Abzug 

ermittelt. Die Berechnung der Durch] 
1883 ©. 231, 1884 ©. 219, 1885 Il. © 

Einwohnerzahlen find nad b 
die Volkszählung ermittel 

erden die Verh 

= Gewaltiamer Tod 

-lvleww || lwl 

| mm „ler | — — — 2 Nm m — | | owp- REN 

EEE —— ———— SEE — — — 

arte ee ee 

ärztlicher Todtenfcheine oder laffen Die Nachweiſungen wenigftend 
Mabgabe der endgitltigen Ergebniffe der Boltszählung Dom 

ten Zu= oder Abnahme der Bevölkerung in den bes 
ältnipzahlen. der in der Bexichtswoche Sejtorbenen 

S6 ift auf Grund der in den Sahresüberfichten (VBeröffentlichungen 

vorgefommenen Todesfälle vergl. den 
der Ortsfremden beträgt die Zahl der Geitorbenen 10, 

entiprechend bie Berhältnißziffer auf 1000 Einwohner und aufs Jahr berechnet 11,8. — 

theilten Angaben über Einwohnerzahlen und Gterbefälle erfolgt. 

Tert der vorhergehenden 
dent: 

J 
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Sterblichkeitsvorgänge in größeren Städten des Auslandes. Woche vom 12, bis 18, Febr, 1888, 

Geſtorbene ” Bee FEER Todes-Nrfahen) 

> | 5 |Zobtgeborene 2se=|, | le RR, 3838| | Dre 
i f Q Fi, x E ZEE3sle | Le er oo» | eg =) 1eB alle 

eis |s 85 &s22|5= 8 — 35urchfal gel > 
3, a 121%| 8 |T58[5322|-8 8 223587] 8282858 2e23]53|8 

2 wohner — * = 333555— 55 E 53 25 83 ———3836 
S 3 = Eu gesel&a 8 25|88 as sE255 .,2 88er 

te 2 |a|® ES Sass g® 3 Selig ee n = E51 1885” 2 |7 je: 258855 2.2585 Zu Se 822)” ]® 
mfterbam ss9916 | 25 | 5 | 0ı | 0 | 8 | 5 | — ey Flagge 
de bis 11. Februar 861 |. 3 | 6 38 | —-|— | ka use I „ 1 105] 6 

Brüffel desgl. . - - 181270 | 123 | 10 96 24.) ZIBH Ze DT TR 49| 3 
Yuhapeft degl. . - ar || | 320 | 1/81 2|l a I- | [10 no 
Shritiania een 6. 7] Bla 2] =) Euler - al 
er 2:20 858082 | 217 EN 105 26 | 359 le an Lee 2 1635| 1 
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5 bis 14. Februar 300 000 | 192 volle 50 29,6 233 | ll 4 797 3 

‚Krakau bis 11. Baar 74 084 51 5 39 10 27,4 N ea nat eh lese 

Remberg desgl. 120 127 s 7| 66 : 2864| = 1, 1: "Se Zoe 7 MA 30] — 
is . 599 738 | 321 | 250 565] DO : 5 1 2301 9 
Con 4282 921 | 2569 . [1689 | 360 | 206 j 14 |30 |38 | 18 | 10 1131 |197 | 19) 1265| 39 
&hen "pie 4. debruar ee Bari, ce: 660606 
Soelia . n Er 268000 |. A ER a | Pe ee even 
Par . | 2260 945 | 1203 |103 Jı1ı2 | 1 | 58 660 158 | 56 6oL| 26 
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894 in den Kreifen Freiburg und Karlsruhe. Im 

Wochenbett verſtarben 549 (456), davon an Kinds 

bettfieber 253 (.); eines gewaltfamen Todes Itarben 

890 (885) Perfonen, davon durch Selbjtmord 322 

(306). Die Selbftmorde erfolgten nach den Angaben 

der Staatsanwaltichaften und der Bezirksärzte in 

43 Fällen durch Ertränken, in 151 durh Erhängen, 

in 52 durch Erſchießen, in 21 auf jonjtige Art. 267 

Selbftmörder waren männlichen, 55 weiblichen Ge⸗ 

ſchlechts. Gewaltſame Todesfälle in Folge von Ver⸗ 

brechen und Vergehen kamen 53 vor, 13 Kinds⸗ 

morde, 9 Todtſchläge, 15 fahrläſſige Tödtungen, 16 

tödtlich verlaufene Körperverletzungen. Von den 

Geſtorbenen befanden ſich in ärztlicher Behandlung 

24 144 oder 62,8 auf je 100 gegen 61,8 im Vorjahre 

und 60,8 im Durchfchnitte der Sahre 1876/85; die 

vergleichsweife höchſten Ziffern der vor ihrem Tode 

ärztlich behandelten Perſonen fallen auf die Kreiſe 

Lörrach (75,7%), und Freiburg (71,5) die kleinſten 

auf Waldshut, Mosbach (je 57,3) und Baden 

(56,9 %). 
Nach den Angaben der Bezirksärzte gelangten im 

Berihtsjahre 15 Erkrankungen an Boden, 1493 an 

Typhus, 1200 an Scharlach, 2633 an Diphtherie 

und 476 an Kindbettfieber zur Anzeige. Nah Maß— 

gabe der erjtatteten Anzeigen kamen die zahlreichiten 

Erkrankungen an Typhus im Auguſt (211), dem 

nächſt im Sult (157), an Scharlah im Januar und 

Februar (139 bezw. 126), an Diphtherie im Dezember 

und Sanuar (314 bezw. 305), an Kindbettfieber im 

Februar und April (71 bezw. 53) vor. 

Nach den Angaben der Birgermeijterämter wurden 

die drei Krippen des Landes (je 1 in den Kreiſen 

Freiburg, Lörrach, Karlsruhe) von 86, 306 Kinder: 

bewahranjtalten und Kindergärten von 22 678 Kindern 

benußt. 

Die Zahl der zu Ende des Jahres 1885 vor— 

handenen Aerzte betrug nach den beim Miniſterium 

des Innern gejammelten Angaben ohne die aktiven 

Militärärzte 569 (1884 einſchließlich der nicht praf- 

tieirenden Givilärzte 549, 1876/85 524), Wundärzte 

gab es 5 (7 bezw. 10), Zahnärzte 15 (13 bezw. 13), 

Hebammen 2120 (2126 bezw. 2133), Thierärzte ohne 

die aktiven Roßärzte 116 (118 bezw. 115). Bon 

den im Lande vorhandenen 203 (200 bez. 201) 
Apothefen waren 189 (188 bezw. 184) Haupt-, 5 

(5 bezw. 6) Filial- und 9 (7 bezw. 10) Hand» 
apothefen. 

Der Gejundheits-Zuftand in Elja: Lothringen 
während des Jahres 1885. 

(Im amtlichen Auftrage herausgegeben vom Reg.-Rath 

Dr. Krieger. Gtraßburg 1887.) 

Die Einwohnerzahl von Elſaß-Lothringen hat 

fich in den fünf Jahren von 1881—1885, nad) dem 

Ergebniffe der beiden Volfszählungen von 1527 707 

auf 1521745, alſo um 5962 Seelen vermindert. Da 

nun in demjelben Zeitraum 52 929 mehr Kinder ge— 
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boren wurden als Sterbefälle vorkamen, fo ergibt 
fich, daß die Auswanderung die Einwanderung um 
55 891 Seelen übertroffen hat. 

Die Geburtenziffer hat in Elſaß— Cotheingen 
im Sahre 1885 gegenüber dem Durchichnitte der 

1878/82 abgenommen; fie ging von 33,3 auf 

3 Geburten unter je 1000 Einwohnern berunien) 

= — Abnahme betrifft Unterelſaß mit 1,9%oo, 

| 

| 
. 

5 

die geringſte Lothringen (1,0%), Ober-Elſaß Hält 

mit 1,5% die Mitte. 

Der Prozentſatz der Todtgebor enen im Ober— 

Elſaß (4,9%) it, wie auch früher, ein höherer als 

im Unter-Elſaß und in Lothringen, (3,3 reſp. 3,1%0). 

Die uneheliden Geburten waren relativ an 

hänfigiten in den größeren Städten; in Straßburg 

(Stadt) war die Prozentzahl der unehelichen Geburten 

weitaus die höchſte (21,5). Sm Ganzen find die 

Zahlen diefelben geblieben wie in den Vorjahren. 
(Dal. Veröffentl. ©. 37.) 

Die Zahl der Sterbefälle des Zahres 1885 
(exkl. Todtgeburten) betrug 39 099 — 25,7 auf 1000 ° 

Einwohner; diefe Zahl fommt der Durchſchnittsziffer 

der Sahre 1878/82 (25,9%) ehr nahe. 

Ziffer hatte Lothringen mit 23,9%; im Unter-Eljaß 
betrug fie 25,6 und im Ober-Elſaß 27,6%0. Diele 

Die niedrigite 

Verichiedenheit der Sterbeziffer ift auf eine Ver— 

ichtedenheit der Sterblichkeit im exjten Lebensjahr 
zurücdzuführen. In diefer Hinficht behauptet wie 

früher Metz die günftigjte Stellung mit nur 17,6% 

Sterbefälle des eriten Lebensjahres; Mülhaujen hatte 

dagegen 24,2°%%, Straßburg. 26,3%, 

31,0%, Sterbefälle. 

Schlettſtadt 

Die Zahl der unbekannten Todesurſachen, 

welche als maßgebend für die Beurtheilung des 

Werthes aller anderen Angaben über Todesurſachen 

angejehen wird, ift von 60% im Jahre 1884 auf 
41/0 im Jahre 1885 heruntergegangen; geringe Pro= 
zentfäße haben Mülhaufen, Straßburg Stadt ro) | 
Zabern und Met Stadt 10%o. 

Die bekannt gewordenen Todesurſachen find die 

we 
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Die größte Typhusjterblichkeit hatte Meb; 

verhältnißmäßig wenige Typhusfälle hatte der Land- 
kreis Straßburg. 

Die Sterblichkeit an Scharlach, welche jchon 
1883 und 1884 in allen drei Bezirken abgenommen 
hatte, iſt 1885 noch mehr zurücdgegangen, nämlich) 
auf 120 gegen 152 und 165 in den beiden Vorjahren; 

im Elſaß war Scharlad) fehr felten. 
— Die Todesfälle an Group und Diphtherie 

haben jeit dem vorhergehenden Jahre, welches 901 

Sterbefälle zu verzeichnen hatte, wenig abgenommen. 

Die höchſte Sterblichkeit hatten, wie ſeit 1375 ftets, 
wieder Straßburg Land und Mülhaufen. 
An Pocken find 1885 29 Erkrankungen mit 3 
Todesfällen *) vorgekommen. 
Siebenmal wınde die Krankheit aus Frankreich 

‚eingejchleppt, dreimal aus der Schweiz und einmal 

aus Dejterreich, in 6 Fällen konnte die Infektions— 
quelle nicht nachgewiejen werden. Die 16 einge- 

ſchleppten Fälle zogen nur 13 Infektionen nach fich; 

die reichliche Lieferung vortreffliher Lymphe durch 
die animalen Impfanſtalten wird hierbei bejonders 

anerkannt. 
Auf Grund eines Minifterial-Erlafjes vom 12. 

März 1885 wurde in Straßburg und in Meß je 
eine animale Landesimpfanstalt errichtet. Die Thätig- 

feit derjelben begann am 3. bezw. Ende April. Die 

Anjtalt von Straßburg hat Lymphe für 53 000, 
diejenige von Meb für 32000 Impfungen geliefert. 

Die mit derjelben erzielten Nejultate werden allgemein 

als vorzüglihe geſchildert. Bei der Erjtimpfung 
wurden von 38 905 Smpflingen mit Erfolg geimpft 
33 172, ohne Erfolg 2245, bei der Wiederimpfung 

von 38 861 Smpflingen 27 468 mit Erfolg, 313 mit 

unbefanntem Erfolge. Gegenüber 59 364 Impfungen 

mit Thierlymphe find nur 13 751 mit Menjcheniymphe 

verzeichnet. Todesfälle kamen in Folge der Impfung 

nit dor, von Erfranfungen nach) der Impfung find 

einige Fälle von Rothlauf, Eiterung des Unterhaut- 

zellgewebes, Verſchwärung der Imfpuſteln beobachtet 
worden. Fälle von Blutvergiftung, chroniſchen Haut- 

ausſchlägen, Syphilis als Folge der Impfung find 

nirgends vorgefommen. 

Zeitweilige Maßregeln gegen Holkskrankheiten. 

(R.A. Nr. 46 vom 20. Februar 1888.) 
Portugal. Durch eine unterm 11. Februar 1888 
peröffentlichte Verfügung des Königlich portugieſiſchen 
Minifteriums des Innern wird der Hafen von io de 
Janeiro feit dem 8. Dezember 1837 für „verſeucht“ von 
Öelbfieber erklärt. 

Neterinär-poligeiliche Maßregeln. 

(NA. Nr. 49 vom 23. Februar 1888.) + 

Stalien. Durch Verordnung des Königlid) italieni- 
ſchen Miniſteriums des Innern vom 3. Februar 1888 ift 

Nach anderweitiger, dem Kaiferlihen Gejundheits- 
amte zugegangener amtlicher Nachricht 4 Todesfälle. 

J 

die Einfuhr von Rindvieh und won nicht gegerbten 
Ninderfellen, welde aus den Somali-Ländern und aus 
Zanzibar heritamımen, nad) Stalien verboten worden. 

Chierfendhen. 

Stand der Thierjeuchen in der Schweiz 

im November und Dezember 1887, 

(Zuſammengeſtellt nach den von Schweizerifchen Landwirt: 

Ichafts-Departement ausgegebenen Bulletins 21—24.) 

Es waren infizirt in der Zeit vom 
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Anmerfung. Gämmlide, ausgenommen die dur 
Maul: und SKlauenfeuhe und Räude Infigirten Thiere 
nd gefallen oder getödtet worden. — Die Fleineren 
Zahlen geben die Anzahl der neu infizirten Gemeinden 
bezw. der von Maul- und Klauenfeuhe und. Räude neu 
infizirten Thiere an. 



— 1090 — 

Medizinalgefeßgehmg ꝛc. 

Preußen. Stadt Köln, Cinrichtung einer Frei: 
banf in der Fleifchhalle, 

I. Polizei - Verordnung, betreffend Die Zur 
weifung und Zulaffung minderwerthigen Flei— 
ſches von geſchlachteten Vieh aufdiejogenannte 

Freibank. Vom 17. Mai 1887. 

Auf Grund der 88 5 und 6 ded Gefehes über Die 
Polizei-Verwaltung vom 11. März 1850 und deö $ 69 der 
Gewerbe-Ordnung vom 1. Zuli 1883 wird nad) Anhörung 
bezw. im Einverftändniß mit der Gemeindebehörde und 
mit Genehmigung der königl. Regierung für den Bezirk 
der Stadtgemeinde Köln die folgende Polizei-Berordnung 
erlajjen: 

8 1. Sn der ftädtifchen Fleiſchhalle wird eine Ver— 
Taufsftelle zum DBerfaufe minderwerthigen Fleiſches  er- 
richtet. Die Verkaufsſtelle fteht unter polizeilicher Con— 
trole und wird mit der Aufichrift: 

„Freibank“ 
verſehen. 

Es bleibt vorbehalten, im Einvernehmen mit der 
ſtädtiſchen Verwaltung geeigneten Falles auch an anderen 
Stellen Freibänke einzurichten. 

8 2. Der Verkauf des Freibank-Fleiſches findet durch 
den Eigenthümer oder einen Bepollmächtigten defjelben, 
jedod unter Aufficht eines von der Stadt zu beitellenden, 
dem Markt-Inſpektor unterjtehenden Beamten ftatt. Diejer 
hat auch nad) dem Schluſſe der Verkaufszeit die inter: 
bringung des nicht verkauften Fleiſches in dem an der 
Fleiſchhalle gelegenen früheren Spritzenhauſe zu über: 
wachen und die Neinigung der Verkaufsſtände zu bejorgen. 

8 3. Das auf der Freibanf zum Verkauf fonımende 
Sleijc muß in Duantitäten bis zu 250 Gramm ("/, Pfund) 
herab und darf nicht in größeren Quantitäten als 5 Kilo- 
gramm an einen einzelnen Käufer abgegeben werden. 

Zum Wiederverfaufe dürfen Fleiſch und Eingeweide— 
theile aus der Freibank weder verabreicht noch bezogen 
werden. An Mebger, Sleifchverfäufer, Wurftbereiter, 
Wirthe wie überhaupt an folhe Perjonen, welche aus 
dem DVerfaufe von Fleiſch ein Gewerbe machen, dürfen 
Fleifh und Gingeweidetheile aus der Freibank nicht ab- 
gegeben werden, und es ijt dem bezeichneten Perſonen 
unterjagt, an der Freibank perſönlich oder durch Dritte 
zu faufen. 

$ 4. Us minderwerthiges Fleiſch wird insbefondere 
angejehen bezw. nad) ftattgehabter Unterfuhung zum Ver— 
fauf auf der Freibanf zugelaffen das Fleiſch: 

a) don zu alten oder abgemagerten, aber jonft gefunden 
Ihieren und von alten Ebern, jowie von zu jungen 
Viehſtücken. Aus lebterem Grunde find Schaf: und 
Ziegenlämmer ſowie Kälber, weldhe nicht mindefteng 
6 ausgebildete Schneidezähne haben und bei welchen 
nicht Vernarbung des Nabels eingetreten ift, auf die 
Freibank zu verweifen, jofern fie nicht als gänzlich 
unreif für ungenießbar erklärt werden; 

von kranken Thieren, foweit deren Fleiſch noch Feine 
für den menſchlichen Organismus jhädlihe Be— 
Ihaffenheit angenommen hat, fo von fungenjeuchen- 
franfen Thieren und von Thieren mit Perlfucht und 
Zubereulofe, fall noch feine allgenteine Berbreitung 
der Krankheit im Körper ftattgefunden hat und nod) 
nicht Abmagerung eingetreten ift. Hat eine ſolche 
allgemeine Verbreitung insbeſondere auf die Nieren 
oder Abmagerung ftattgefunden, fo wird das Fleiſch 
für ſchädlich und ungenießbar erklärt. Anderſeits 
kann, wenn es ſich nur um ganz begrenzte oder be- 
reits eingefapjelte (jequeftrirte) Lungenſeuche oder um 
ganz begrenzte Perlſucht und Tuberculofe Handelt 
und das betreffende Viehſtück fett und dejfen Fleiſch 
von beſter Qualität iſt, das Fleiſch und die Einge— 
weide nad, Entfernung des erkrankten Theiles vom 
J zum freien Verkehre zugelaſſen 

erden; 

e) von Thieren mit Krankheiten, welche durch nit im 
Fleiſch ſitzende und nicht auf den Menſchen über— 
gehende Paraſiten bedingt find, wie die durch Leber: 

= 

egel, Magen-, Qungen- und Blafen-Würmer bedingten 
Abzehrungs: Krankheiten; | 

d) von den in Folge von Erſtickungsgefahr, plötzlichem 
Aufblähen, SKuohenbrühen, Berwundungen und 
Duetfhungen, fowie im Folge von Schwergeburten 
— bei leßtern innerhalb 6 Stunden nad) begonnenen 
Geburtsakte — nothgeichlachteten Thieren. 

Das Fleifh von Thieren, welche binnen 24 Stun: 
den nad) erlittenen Knochenbrüchen, Verwundungen 
und Duetichungen nothgeſchlachtet worden find, kann 
vom Unterfuhungsbeamten zum freien Verkehr zuge— 
laffen werden, infofern nicht jonjtige Franfhafte Symp= 
tome vorhanden find; | 

e) von Schweinen, welche fid) in geringem Grade finnig 
erweifen. Es muß jedoch deren Fleiſch vor dem Ver— 
kaufe in dem Schladhthaufe gar gekocht werden: 

f) von fogen. Epibebern (Kıyptorditen), in fo fern fie 
nicht überhaupt nad) Lage des Falles für ungenieß- 
bar erklärt werden; 

g) friiches Fleiſch und Eingeweide. welche von außen in 
die Stadt eingeführt find, wenn der betreffende Fleiſch— 
befchauer die Heberweifung zur Freibank für geboten 
erachtet oder wenn die im Abjab 2 des Negulativs 
vom 24. Dftober 1881 vorgefchriebene Beicheinigung 
refp. Stempelung fehlt oder ungenügend befunden 
wird, auh wenn das Fleiſch anjcheinend banf- 
würdig ift. 

8 5. Die Entjeheidung, ob das Fleiſch ald minder 
werthig auf die Freibank zu verweifen bezw. zu derjelben 
zuzulaſſen tft, erfolgt durch den Schlahthof-Berwalter 
oder die vereideten Fleiſchbeſchauer. 

Slaubt der Gigenthümer des Fleiſches oder ein ans 
derer Betheiligter bei diefem Ausſpruch ſich nicht be— 
ruhigen zu fönnen, fo fteht es demjelben frei, binnen 
12 Stunden die Entjcheidung des Kreis - Thierarztes für 
el Stadtkreis Köln einzuholen, bei der es fein Bewen— 
en hat. 

Die dem Kreis-Thierarzt hierfür zuftehende Vergütung 
iſt von demjenigen zu tragen, welcher die Entiheidung 
dejjelben angerufen hat. Die Höhe diefer Vergütung wird 
auf 6 Mark für ein Stück Großvieh und auf 3 Darf 
für ein Stück Stleinvieh feitgefekt. ang 

56. Das für die Freibank beſtimmte Fleiſch wird 
als minderwerthig gejtempelt und unter Auffiht eines 
Beamten zur Freibanf gebracht. | — 

$ 7. Mer den vorſtehenden Beſtimmungen zuwider: 
handelt, verfällt, foweit eine folhe Zumwiderhandlung nicht 
nad) den allgemeinen Geſetzen mit höherer Strafe zu 
ahnden ift, der Strafbeſtimmung des $ 149, 6 der Ge— 
werbe-Drdnung vom 1. Quli 1883. 

$ 8. Gegenwärtige Polizei-Verordnung tritt mit dem 
1. Suli 1887 in Kraft. 

Köln, 17. Mai 1887. 

Der Polizei-Präfident: v. König. 

Vorftehende Bolizei-Berordnnung ift heute am Eingange 
des ſtädtiſchen Rathhauſes und der Föniglihen Polizei- 
Direktion durd) Aushang befannt gemacht worden. 

Köln, 24 Mai 1887, 

Der Bolizei-Präfident: v. König. 

II. Freibank-Ordnung. Vom 4. Juni 1887. 

Für ben Verfauf minderwerthigen Fleiſches auf der 
in der hieſigen Fleiſchhalle errichteten Freibanf wird auf 
Grund des Beſchluſſes der Stadtverordneten-Verſammlung 
dom 18. März d. J. und beziehungsweiſe der Polizeiver— 
ordnung vom 17. Mai d. J. Folgendes angeordnet: 

$ 1. Den Freibanf-Berfaufe unterliegt alles Fleiſch, 
welches Durch den vereideten Fleiſchbeſchauer oder dur 
den Schlachthofverwalter, eventuell den Kreis Thierarzt 
—S.5 Der Polizei - Verordnung vom 17. Mai d. S%. — 
als minderwerthig, aber der Gefundheit nicht ſchaͤdlich 
befunden wird. 5, 

Solches Fleiſch ift unter Auffiht eines Beamten in 
das Freibank Lokal zu ſchaffen. | 

$ 2. Der Berfauf des Freibank-Fleifches findet durch 
den Eigenthümer oder einen Bevollmächtigten deſſelben, 
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PH unter Aufficht eines von der Stadt zu beftellenden, 
em Markt-Inſpektor unterftehenden Beamten ftatt. 

Diefer hat aud nad) dem Schluſſe der Verfaufszeit die 
Unterbringung des nicht verkauften Fleiiches in dem an 
der Fleiich » Halle gelegenen früheren GSprißenhaufe zu 
“überwachen und die Neinigung der Verkaufsſtände zu be: 
ſorgen. 
ſ $ 3. Der Verkauf des Fleiſches findet ſtatt im Sommer 
von 7 bis 11 Uhr, im Winter von 8 bis 12 Uhr Vor: 
mittags; an den, den Sonn- und gejeglichen Feiertagen 
vorhergehenden Tagen außerdent von 5 bis 8 Ihr Nach— 
mittags. 

4. Für die Benußung der Freibanf $ werden pro 
Tag folgende Gebühren erhoben: 
1. für einen Den . . . . 2— Marf 
ra 2 „. eine Kuh oder ein ind L— „ 
? Be en Shwein n.... - Ira .,; 
Ze 4. „ ein Kalb oder Schaf 050, 

5. „Fleiſchſtücke pro Kilo —0 
85. Neben ver gegenwärtigen Freibank-Ordnung 
kommt die Polizei-VBerordnung vom 17. Mai d. 38. und 
die Schlahthofs - Drdnung von 23. Dezember 1876 zur 
Anwendung. 
86. Begenwärtige Freibank-Ordnung tritt mit dem 
ru d. 3. in Kraft. 

Köln, den 4. Juni 1887. 
Der Dberbürgermeifter. 

J. B.: Der Beigeordnete Belman. 

Preußen, Stadt Köln. Entwäfjerungs- Anlage, 

I. Ortsftatut, Betr. den Anſchluß der bebauten Grund- 
füde an die Htraßenkanäle im Bezirke der Stadtge— 
meinde Köln. Bom 25. November 1354/3. Februar 1887. 

Auf Grund des 8 10 der Stüdte-Drdnung für die Ithein- 
provinz vom 15. Mai 1856 wird in Betreff des An- 
Ihlufjes der bebauten Grundjtüce an die Straßen-Kanäle 
in Bezirke der Stadtgemeinde Köln unter Bezugnahme 
auf die hierunter aufgenommenen 88 1 und 2 der den 
gleichen Segenftand betreffenden Polizei-Verordnung von 
23. September d. 3. folgendes Drtöftatut erlajien: 

$ 1. Die Herjtellung des Anſchlußrohres von dem 
Straßenfanal bis auf eine Entfernung von 0,25 Mieter 
von der Grenze derjenigen Grundſtücke, auf welche die Be- 
ſtimmung des $ 1 Anwendung findet, erfolgt Seitens der 
Stadt für ſtädtiſche Nechnung. 

8 2. Bon jedem an einen Straßenfanal angejchlofjenen 
Grundſtück ift für die Benugung der öffentlichen Ent- 
wäfferungs- Anlagen eine jährliche Gebühr in Höhe von 
20 Prozent des nad) der Liegenjchaft berechneten, beziehungs- 
weije zu berechnenden jeweiligen Wafjerpreijes zu entrichten, 
wobei jedod die Gartenflähen ausgejchlojjen bleiben. 

Für gewerbliche Betriebe wird Die Gebühr durch Be— 
ihluß der Stadtperordneten-VBerfammlung feitgejebt ; jedoch 
ſoll diefelbe 20 Prozent des Preiſes für das zum gewerb- 
lihen Betriebe gelieferte Wafler, beziehungsweife, wenn 
das zum Betriebe benöthigte Waffer auf der Anlage jelbit 
gefördert wird, 20 Prozent des fingirten Waſſerpreiſes 
nicht überjteigen. 

Bezüglich vorftehender Gebühr findet dieſes Drtöjtatut 
auch auf die im Bezirke der Altftadt bereit3 bejtehenden 
Kanalanſchlüſſe Anwendung. 

$ 3. Die Beitreibnng der auf Grund dieſes Ortsftatuts 
zu entrichtenden Gebühren erfolgt im Weigerungsfalle 
im Wege des administrativen Zwangsverfahrens. 
84 Diejes Ortsſtatut tritt fofort nad) feiner Geneh— 
migung und mon a Kraft. 

en 25. Noveniber 1884. 

Köln, den 3. Februar 1887. 
Der Oberbürgermeifter: 

Beder. 

Borftehendes Ortsſtatut ift durch die Oberpräfidial- 

Erlaſſe vom en genehmigt. 

U. »olizei-Berordnung. Vom 23. September 1884, 

Auf Grund der 88 5 und 6 des Gefebes über Die 
Rolizei-Verwaltung vom 11. März 1850 wird in Betreff 
des Anſchluſſes der bebauten Grundftücde an die Straßen- 

Kanäle im Bezirfe der Stadtgemeinde Köln nah An- 
hörung des Gemeinde- Vorjtandes und mit Genehmigung 
der Königlichen Regierung folgende Polizei - Verordnung 
erlafjen: 

$ 1. Sn denjenigen Straßen der Stadt. welche bereits 
mit einer unterivdiichen Entwäfjerungs-Anlage verjehen 
find oder in denen demnächſt Straßen-Kanäle angelegt 
werden, ift jedes bebaute Grundſtück durch ein in Dasjelbe 
einzuführendes Nohr (Anſchlußrohr) an das Straßenrohr, 
rejp. an den Straßen-Kanal  anzujchliegeu. Durd) das 
Anſchlußrohr ist das Haus- und Wirthichaftswarjer, jowie 
das Negenwafler in den Kanal abzuführen. Feſte Stoffe, 
inöbefondere Küchenabfälle, Kehriht, Schutt, Aiche und 
Füfalien, ferner feuer- und erplofionsgefährliche Stoffe, 
jowie folche Stoffe, welche die Kanalwandungen beſchädigen 
fönnen, dürfen in das Anfchlußrohr (den Konal) nicht 
abgeführt werden. 

Die Einleitung von Fabrik Abwäflern und Gonden- 
fationswäfjern in die öffentlihen Kanäle (das Anſchluß— 
rohr), jowie die Bedingungen der Einleitung unterliegen 
der bejonderen Erlaubnig der Königlichen Bolizei-Direktion 
und des Gemeinde-Vorſtandes. 

$ 2. Auf welchen Straßen die Verbindung der be: 
bauten Grnnditüde durch Anlage von Anjchlußröhren an 
den Straßen-Kanal herzuftellen ift, bejtimmt die König- 
lihe Bolizei-Direktion im Ginvernehnen mit dem Ge: 
meinde-Borjtand durch öffentlihe Bekanntmachung. 

$ 3. Innerhalb vier Wochen nad) erfolgter Bekannt- 
mahung find die Gigenthümer, reſp. Verwalter ver in 
den betreffenden Straßen belegenen bebauten Grundſtücke 
gehalten, der Königlichen Polizei-Direftion eine vollitän- 
dige Zeichnung des Entwäſſerungs-Projekts mit vorge: 
Ichriebenen Maßen in zweifacher Ausfertigung mittels 
Ichriftlichen Antrages auf Goniens-Ertheilung vorzulegen. 
Erſt nad) ertheilter Erlaubniß tft die Entwäfjerungs-An- 
lage nad) den vorgejchriebenen Bedingungen und inner— 
halb der zu bejtimmenden Zeit auszuführen. Die Ent- 
wäfjerungs-Anlage darf nicht eher in Benutzung ge 
nonımen werden, bis die Königliche Polizei-Direftion auf 
Grund einer technifchen Nevifion die Erlaubniß dazu er- 
theilt hat. 

$4 Die auf den Grundftücen. der betreffenden 
Straßen vorhandenen Abtrittsgruben dürfen in feiner 
Weiſe mit der Hausentwäfjerung in Verbindung jtehen 
oder gefebt werden. Sede Verbindung einer Abrittsgrube 
mit einer Entwäfjerungs-Anlage tft innerhalb vier Wochen 
nach geſchehener Aufforderung zu bejeitigen. 

$ 5. Ueberall, wo die allgemeinen Strafgeſetze Feine 
anderen Gtraf-Beftimmungen enthalten, fjollen lleber- 
fohreitungen diefer Verordnung mit einer Geldbuße von 
3 bis 30 Mark, oder im Falle des Unvermögens mit ver- 
hältnigmäßiger Haft geahndet werden. 

Unabhängig von der Beitrafung kann die erekutivijche 
ln der: Vorfchriften dieſer Verordnung er— 
olgen. 

$ 6. Vorſtehende Polizei» Verordnung. tritt mit Dem 
Tage ihrer Befanntmahung in Kraft. 

Köln, den 23. September 1884. 

Der Bolizei-Präfident: 
von König. 

II. Soflizei-Berordnung, betr. die Sausentwäferungs- 
Anlagen. Bom 18. Mai 1887. 

Zur Ergänzung der $$ 1, 5, 4, 51 und 52 der Bau- 
polizei-derordnung vom 14. Januar 1885, jowie des $ 3 
der Polizei - Verordnung über die Kanal - Anjchlüffe von 
23. September 1884 wird hierdurch auf Grund der 88 5 

| und 6 des Geſetzes über die Bolizei-Verwaltung von 
11. März 1850 nad) Berathung mit dem Gemeindevor— 
ftande und mit Genehmigung der Königlichen Regierung 
in Betreff der Entwäfjerungsanlagen der Gebäude und 
Höfe im Bezirk der Stadtgemeinde Köln folgende Polizei— 
Verordnung erlajjen: 

Baugeſuch. 

8 1. Die Zeichnungen der Entwäſſerungsanlagen find 
entweder mit den Plänen des Hauptbaugejuches für Neu: 
oder Umbauten zu vereinigen oder mit einem bejonderen 
Baugefuche in zweifayer Ausfertigung einzureichen. Im 
legteren Falle jollen dargejtellt werden: 



a) die Lage des ganzen Grundſtücks und der auf dem— 

felben jtehenden Gebäude im Maßftabe 1: 250; _ 

b) die Grundriſſe aller Stockwerke, welche mit der Ent: 

wäfjerungsanlage verbunden werden, im Maßſtabe 

1221003 — 

e) ein Duͤrchſchnitt der zu entwäſſernden Gebäude und 

Höfe in der Richtung des Hauptentwäfjerungsrohrs 

nad) dem Maßſtabe 1:100, mit Angabe der tage 

des a die auf den Kölner Pegel 

bezogenen Höhenzahlen. 
Pr: ne Zeichnungen müſſen auch Die Einzelheiten 

der Entwäfjerungsanlage erfichtlic fein, infofern Dies zum 
Nachweiſe der zweckmäßigen Einrichtung erforderlich it. 

Beihaffenheit der Leitungen. 
$2. Die Weite ver Hauptleitung foll in der Regel 

15 em betragen; für befonders kleine Grundſtücke iſt 
eine Hauptleitung von 10 cm Weite ausreichend. 

Nur bei außergewöhnlich großen Grundſtücken iſt eine 
größere Weite der Hauptleitung als 15 cm jtatthaft. 
Jedes Grundſtück enthält mindeftens eine jelbjtändige An- 
ihlußleitung; unter befonderen Umſtänden kann indes 
eine zweite und dritte Anfchlußleitung gejtattet werden. 

Die Gefälle aller Leitungen find nah Möglichkeit 
gleihmäßig und nicht ſchwächer ala 1: 100 anzuordnen. 

Für jorgfältigite Muffendihtung mit geeigneten 
Material und für die Zugänglichkeit aller Theile der 
Leitung iſt Sorge zu tragen. 

Alle Nebenleitungen find von der Waijerauf- 
nahmejtelle ab in thunlichſt direkter Linie, ohne Einſchal— 
tung von Schlammfängen und dergl., in die Hauptleitung 
einzuführen. 

Die Leitungen von 8 bis 15 em Weite jollen entweder 
aus hartgebrannten, innen und außen glafirten Thon- 
oder Steingutröhren oder aus gußeijenen Nöhren beitehen, 
welche innen und außen mit Asphaltfirnis überzogen jind. 

Sußeijenrohre find überall da anzuordnen, wo die 
Leitung frei aufgehängt oder ein nachträgliches Geben 
derjelben im Erdreich zu befürdten it. 

Leitungen von geringerer Weite ald 8 em werden aus 
Gußeiſen oder jtarfwandigen Bleiröhren gefertigt. 

Spülfteine, Ausaüfje, Abläufe, Heberläufe, 
Ginläufe. 

$ 3. Seder Spüljtein, jeder Ausguß oder fonftiger 
Ablauf ift mit einen Giebe und mit einem Syphon zu 
verjehen. Lebterer muß an der tiefiten Stelle eine Putz— 
ichraube befiten, oder in jonftiger Weiſe reinigungsfähig 
fein. Sit das Haus an die Wafjerleitung angefchlofjen, 
ſo — über jedem Ausguß ein Waſſerhähn ängebracht 
werden. 

Die Spülſteinabläufe größerer Küchen ſind außerdem 
mit einem zeitweiſe zu reinigenden Fettfang zu verſehen. 

Die Ueberläufe von Regenſärgen oder anderen 
Wafjerbehältern fjollen in den Waſſerſpiegel eintauchen 
und außerdem durd eine zugängliches Syphon abge- 
ſchloſſen werden. 

‚Die zur Entwäfjerung der Höfe und Keller dienenden 
Einläufe müfjen mit einem Ginffaften (Schlanmfang) 
zur periodiihen Neinigung, die Sellereinläufe außerdem 
mit einem zugänglihen Wafjerverfchluß verjehen werden. 

x Regenrohre. 
8.4 Die Regenrohre an der Straßenſeite der Gebäude 
find in der Negel in das für das Grundſtück beftimmte, im 
Straßenförper jeitens der Stadt angelegte Kanalanſchluß— 
rohr innerhalb des 25 cm breiten Abftandes von der 
Mauerflucht einzuführen. Nur bei fehr langen Grund: 
ſtücksfronten wird unmittelbarer Anſchluͤß der Regenrohre 
an den Straßenkanal geſtattet. 

Der untere Theil des Regenrohres muß bis auf wenig- 
tens 1 m Höhe über der Trottoirfläche aus Gußeifen 
beitehen. Am Fuße deſſelben ift ein Ginffaften einzu⸗ 
ſchalten, welcher die vom Dache kommenden Schmutztheile, 
Steine und dergl. zurückhält. Der Sinkkaſten ann mit 
einem Geruchsverſchluß verſehen werden. 

! güftung. 
$ 5. Jedes Fallrohr ift in derſelben Weite und möglichit 

ohne Krümmung bis über das Dad) emporzuführen. Die 
oberiten Punkte der Syphonfrümmer find mit dem empor: 
geführten Fallrohr behufe der Lüftung und zur Berhütung 
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wichtspoſitionen nicht ausgeſetzt ift, jo findet Die Berech— 

der Entleerung des Wafjerverfchluffes in Verbindung zu 
jeßen. Ai 

° Münden in ein Fallrohr Zuflüſſe von mehr ald zwei 
Stodwerten, jo ift neben dem Fallrohr ein bejonderes 
Lüftuungsrohr anzulegen, welches mit den höchſten Punkten 
aller Syphonfrünmier verbunden wird. Zur Förderung 
des Luftwechjels empfiehlt es fi, außerdem an einer 
nicht überbauten Stelle eine Deffnung für den Eintritt 
der Luft in das Hausrohrneß vorzufehen. ; 

Hauptwafferverjhluß. fr 
86. An der Junenſeite der Frontmauer ift in der 

Hauptleitung ein bequent zugänglicher, leicht zu reinigenver 
Hauptwafjerverichluß einzufchalten. Wird derſelbe auf 
einem freien Vorhofe oder im Vorgarten angelegt, jo iſt 
die Einrichtung jo zu treffen, daß die Ausjtrömung der 
Luft aus dem Straßenfanal verhindert, dagegen der Ein: 
tritt der Luft in die Hausleitung ermöglidht wird. An 
tiefliegenden Punkten kann die Ausjtattung des Haupt— 
waſſerverſchluſſes mit einer jelbitthätigen Gicherheitspor- 
rihtung gegen Rückſtau vorgejchrieben werden. 

Anzeige, Auffiht und Abnahnte. j 
$ 7. Der Hauseigenthümer ift verpflichtet, vor Beginn 

der Arbeiten der Bolizeibehörde Mittheilung zu machen. Die 
Beamten der le&teren find berechtigt, die Arbeiten zu be: 
auffichtigen, fowie die fertige Leitung einer Waſſerprobe 
zu unterwerfen, auch ſolche Gonftruftionstheile, welche 
dem beabjichtigten Zwede nicht entjprechen. auszufcheiden. 

$ 8. Nach Inbetriebſetzung der Entwäfjerungs-Anlage 
find alle bejtehenden oberirdischen und älteren unterirdifchen 
Abwäjjerungseinrichtungen fofort zu befeitigenz die Genf: 
— ſind zu reinigen und mit reinem Boden zu ver— 
üllen. 

$ 9. Gegenwärtige Polizei-Verordnung tritt mit dem - 
Tage ihrer Verkündigung in Kraft. 4 

$ 10. Zuwiderhandlungen gegen die Beſtimmungen 
der Polizei-VBerordnungen werden mit Geldbuße von 3 
bis 30 Mark beſtraft. 

Köln, den 18. Mai 1887. 

Der Bolizei-Präfident: 
von König. 

Württemberg. Bekanntmachung des Kgl. Me 
dizinalfollegiums, betreffend die Einführung einer 

neuen Arzneitaxe. 
Bom 24 Dezember 1887. 

(Regierungbl. f. d. Königr. Württemberg 1887 ©. 513.) 

Unter Aufhebung der Arzneitare vom 16. Dezember 
1832 und deren letztmaliger Abänderung und Ergänzung 
von 27, Dezember 1886*) wird mit Genehmigung des 
Kgl. Miniſteriums des Annern die auf theilweife ver- 
änderter Grundlage erjtellte neue Arzneitare, weldye mit 
1. Sanuar 1888 in Kraft tritt, zur Nachachtung hiermit 
befannt gemacht. 

Stuttgart, den 24. Dezember 1887. 
Nüpdinger. 

Allgemeine Beftimmungen. 

$ 1. Die neuen Zaren treten mit dem 1. Sanuar 

$ 2. Wenn in der Tare der Preis für einzelne Ger 

nung in folgender Weife ftatt: 

a. Für Kleinere Gewichtsmengen berechnet fid) der Preis 
diveft nad) der niedrigiten Taxpoſition (4. B. 
1 Gramm Grocus — 40 Pf, daher 05 Grm. — 
20 Bf., 0,1 Grm. = 4 Pf.); 3 

b. bei größeren Gewichtsmengen wird der Tarpreis in 
der Weiſe berechnet, daß für I Grm. das adhtfahe 
von 0,1 Grm, für 10 Grm. das achtfache von 
1 Grm., für 100 Grm. das achtfache von 10 Grm., 
für 500 Grm. das dreifache von 100 Grm. ges 
nommen wird (3.8. 10 Grin. Acid. sulfur. dil. = 
5 Pf. 100 Grm. — 40 Pf. 500 Grm. = 120 Pf.). 

$ 3. Sind bei einem Arzneimittel für verſchiedene 
. Quantitäten die Preiſe normirt, fo kommt bei: der Be- 

Anmerk. ©. DVeröffentl. 18837 ©. 65. 
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rechnung die für das nächſt kleinere Gewicht gegebene 
Zare in Anwendung, bis der Preis der nächit höheren 
Gewichtsabſtufung erreicht ift; jo £oftet 0,01 Gramm 
Strychninum nitrieum 10 Rf., 0,6 oder 0,8 Grammı fojten 

50 Bf. und nicht 60 oder 80 Pf. da der Preis von 
.1,0 Gramm zu 50 Pf. angeſetzt ift. 
54 Das Minimum eines einzelnen Preis-Anjahes 
find drei Bfennige, Pfennigbrüche werden in jeder Po— 
fition zu einem vollen Pfennig berechnet. 

$5. Dei dem Tariren aller ärztlichen Ordinationen 
{ft Der aus dem Summiren der einzelnen Bofitionen ji) 
ergebende Tarpreis — wenn derjelbe 1 Mark nicht über- 
fteigt — auf Die Weiſe aufzurunden, daß 1 bis 4 Pfennige 
auf 5 Pfennige und 6 bis I Pf. auf 10 Pfennige erhöht 
werden. 
Weann jedoch der Tarpreis einer ärztlichen Ordination 
1 Mark überfteigt, wird in der Meile abgerundet, dah 
3. 8. 1 Mark 1 bis 4 Pfennige auf 1 Mark und I Mart 
6 bis 9 Pfennige auf 1 Mark 5 Pf. zu reduziren find. 

$ 6. Sind in der Wharmacopde oder in der Arznei: 
tare don einem Arzneimittel verjchiedene Sorten auf- 
geführt und hat der Arzt im Rezept nicht eine beſtimmte 
Sorte vorgejchrieben, jo ift mit Ausnahme von Thier— 
arzneimitteln ſtets die beſſere in der Phaͤrmakopde auf: 
geführte Sorte zu nehmen und diefe in Anrechnung zu 
bringen. 

$ 7. Die thierärztlichen Heilmittel, wie auch die hie— 
für zur Anwendung kommenden Arbeiten und Gefäße 
(grüne Gläſer, graue Töpfe) werden nad) den allgemeinen 
Toren berechnet. Von der darnach berechneten Gefanmt- 
jumme werden fodann 20 Prozent in Abzug gebracht, 
wenn Dadurch der Betrag nicht unter 1 Mark herabfinft; 
darnad) wären Verordnungen im Betrag von 1 Marf 
1 Pf. bis 1 Mark 25 Pf. auf 1 Mark abzurunden. 

$ 8. Die beitehende Verfügung fpezifizirter Tarirung 
der Arzneimittel auf den Rezepten iſt ftvenge einzuhalten 
und zwar in nachſtehender Neihenfolge. 

a. die einzelnen Arzneimittel, 
b. die Grundtare, 
e. die einzelnen Zufchläge zur Grundtare in der in 

‚der Tare der Arbeiten eingehaltenen Neihenfolge, 
d. die Gefäße. 
Denn Gefäße zur Aufnahme der Arzneien zurüd- 

gebracht werden, fo find diefelben fehon bei Taration der 
einzelnen Ordinationen nur zum halben Tarpreis in 
Anrehnung, nicht erft ſpäter in Abrehnung zu 
bringen. 

Heberjchreitung der Tare ift in Nezeptur und Hand- 
verfauf verboten, eine Ermäßigung ijt jedoch zuläffig 
(Sewerbe-Drdnung des Deutichen Reichs S SO, Neg.-Blatt 
vom Sahr 1871 in 30 ©. 24). 

$ 9. Bon den. fetten und den ſpezifiſch jchwereren 
ätherifhen Delen und von den Tinfturen werden 20 
Tropfen, von den übrigen ätherijchen Delen, dem Chloro- 
form, Ejfigäther und von wäſſrigen Flüffigkeiten 25 Tropfen, 
vom Aether 50 Tropfen auf 1 Granım berechnet. 
-$10. In allen Fällen, wo auf den Rezepte bejtimmte, 
auf die Tare Bezug habende Angaben fehlen, müſſen 
dieſe durch eine Bemerkung des Apothefers ergänzt werden. 

Wenn daher 3. B. zu einem geiftigen Infuſum zu 
60 Gramm Colatur 80 Gramm Mein oder MWeingeift 
genommen jind, oder bei einer Pillen-Majie eine dem 
Apotheker anheimgeitellte Menge irgend eines Mittels zu- 
gejeßt worden ijt, jo muß Dies auf dem Rezepte bemerft 
werden. 

$ 11. Die in der Tare der Arzneimittel nicht aufge- 
führten Drogen und chemijchen oder pharmazeutiichen 
Präparate find bei Verordnungen derfelben in Mengen 
don 100 Gramm und darüber mit dem 2fachen, weniger 
ald 100 bis zu 10 Gramm mit dem 21, fachen, weniger 
als 10 Gramm mit dem Zfachen des Anfaufs- jeweiligen 
Tagespreiſes zu berechnen. 

Bei DOblaten, Diineralwafjern, Mutterlaugen, jowie 
bei Berbandftoffen, Pflaftermull oder anderen Arznei— 
offen in Driginalpadung find auf 100 Pf. des Engros- 
Preifes in Anrehnung zu bringen 160 Pf. Dagegen 
darf weder Porto für deren Bezug noch die Grundtare 
für deren Abgabe in Anrechnung fommen. dr 

$ 12. Bei Arzneilieferungen auf Nechnung öffent: 
licher Kafjen, jowie von Krankenkaſſen aller Art, infoweit | 

nicht befondere Bereinbarungen beitehen, ferner : bei 
Gpidemieen findet, wenn der QTarbetrag der vierteljähr- 
lien Lieferung 5 Mark überfteigt, bei rechtzeitiger, d. h. 
binnen 3 Monaten nad) Uebergabe beziehungsweife Nichtig- 
ſtellung der nıangelhaft übergebenen Nechnung erfolgender, 
Bezahlung ein Abzug von 10 Prozent, wenn der Tar- 

betrag der vierteljährlichen Lieferung 75 Mark überfteigt 
bei rechtzeitiger Bezahlung ein Abzug von 15 Prozent ftatt. 

(Die alsdann folgenden Taren der Arzneimittel, der 
homöopathiſchen Arzneintittel, der Arbeiten und der Ge- 
fäße ſ. an den angegeb. Orte). 

Rechtſprechung. 

In Coblenz iſt nach den im ſoliden und reellen Ver— 
kehr beſtehenden Gebräuchen zu ordnungsmäßiger 
Herſtellung von Fleiſchwurſt — abgejehen von dem 
erforderlichen Gewürzzuſatz — lediglich Fleiſch (Nind- 
oder Echweinefleifch) zu verwenden, und find weitere 
Zufäße (Leber, Lunge, Sardellen ꝛc.) durch die Be- 
zeichnung der Wurſt zum Ausdruck zu bringen; 
Wiehl ift fein normaler Beftandtheil der Fleifchwurft. 
Gleichwohl find die Angeklagten, welche bis zu 3,30°/, 
Wiehl verwendet haben, freigejprochen, weil fie e8 
nur als Bindemittel zugefeßt haben, ohne zu wifjen, 
daß es unzuläſſig fei und ohne die Abficht zu täufchen. 
SS 10, 11 Geſetzes von 14. Mai 1879. 

(Urtheil des Kal. preuß. Landgerichts zu Coblenz vom 
14. Suli 1887 gegen Th. und Gen.) 

In der Straffache gegen I. Th, geb. am... ., Il I 
Bea. Seh. am... 1IV.:D., geb: am.., cm 
Vs longebrame VL. Som. geb..am. .....Vllasr., 
geb. an... ., VII. D., geb. am... .., fümmtlid) Mebger- 
meifter zu Goblenz, IX. Wittwe H., geb. am. .., Ste 
haberin eines Mebgereigeihäfts zu C. wegen Nahrungs- 
mittelverfälichung, hat die erite Straffammer des König— 
lihen Landgericht zu Coblenz in der Sitzung vom 
14. Suli 1887 für Recht erfaunt: 

Die Angeklagten werden von der Anklage des Ber- 
gehens gegen $ 10 Nr 1 des Nahrungsmittelsgeſetzes, 
weil nicht überführt, freigefprocdhen, und werden die 
Kojten der Staatskafje zur Yaft gelegt. 

Gründe: 

Die Angeklagten find befchuldigt, im Dezember 1886 
zu E. zum Zwecke der Täufhung im Handel und Ver: 
fehr Fleiſchwurſt, ein Nahrungsmittel, verfälicht zu haben. 
Bergehen gegen $ 10 Nr. 1 des Gejeßes vom 14. Mai 1879, 

Die Hauptverhandlung hat Folgendes ergeben: Am 
7. Dezeniber 1886 wurde bei den Angeklagten Th., KI., 
Schm., Kr. und D., und am 8. Dezember 1886 bei den 
Angeklagten &., K. und Wittwe 9., welche ſämmtlich in 

C. Mebgerei betreiben und offene Ladengeſchäfte haben, 
von dem Zeugen 9. im Auftrage der hiefigen Polizei- 
behörde je eine kleine Quantität Fleiſchwurſt für 20 big 
30 Pf. angefauft. Diefe Proben wurden am 9. Dezember 
v. J. jede in einer verjiegelten, mit einer Nummer ver: 
jehenen Hülle befindlich, den Sachverſtändigen Dr. ©. 
zur Unterfuchung übergeben und von dieſem demnächſt 
und zwar bezüglich des Wafjergehalts — nad) Angabe 
des Sachverſtändigen Dr. ©. — glei in den eriten 
beiden Tagen nad) Empfang der Proben unterfucht, 
während die weitere Unterfuhung nah und nad in den 

- folgenden QTagen von ihm vorgenommen wurde. Es 
wurde ſodann noch am 19. Januar d. 3. in dem Laden: 
aeichäfte des Angeklagten Metzgers D. vor der Löhr: 
Chaufjee hierſelbſt durch den von der Polizeibehörde be- 
auftragten Zeugen Schutzmann T. eine Probe Fleifch- 
wurst in gleiher Weiſe entnommen und Diejelbe am 
nämlihen Tage dem Sachveritändigen Dr. ©. eingefandt 
und von dieſem darauf unterfucht. 

Die Unterfuhung diejer Proben, weldhe ſämmtlich von 
dem Sachverſtändigen Dr. ©. beanjtandet wurden, ergab 
* der Fleiſchwurſt, welche entnommen war aus dem 
Laden: H 
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1. des Angeklagten Th. einen Stärfegehalt von 2,36%, 
und einen Waffergehalt von 57,52 9, 

. ded Angeklagten &. einen Stärfegehalt von 3,06 °/ 
und Wafjergehalt von 59,37%, 

. des Angeklagten K. einen Stärfegehalt von 2,35%, 
und Waffergehalt von 57,82 %,, 

4. des Angeklagten D. einen Stärfegehalt von 3,18%, 
und Waflergehalt von 55,25 Yu, 

. des Angeklagten SI. einen GStärfegehalt von 2,44%, 
und Wajfergehalt von 57,25%, 

6. des Angeklagten Schm. einen Stärfegehalt von 
3,30%, und Wafjergehalt von 63,30%, 

7. des Angeklagten Ser. einen Stärfegehalt von 3,03 °/, 

8 

15) 

or 

oO. 

und Maffergehalt von 65,02 %/,, 
. des Angeklagten D. einen Stärfegehalt von 1,58%, 
und Waffergehalt von 54,87 %,, 

9. der Angeklagten Wittwe 9. einen Gtärfegehalt 
von 3,18%, und Wafjeraehalt von 66,70 %,. 

Es zeigte fih jomit, da der Gtärfegehalt der in der 
Wurſt befindlichen Gewürze in den voraufgeführten 
Zahlen nicht enthalten ift, hierfür vielmehr bei jenen 
Zahlen bereits 1°, von dem Sachverſtändigen Dr. ©. 
defien Angabe zufolge in Abzug gebracht iſt, daß in allen 
Fällen der Wurft Stärkemehl zugejeßt war. Sonſtige 
Zufäße, insbejondere anornale mineralifhe Beintengungen 
oder fremde Karbitoffe fanden fih in den unterjuchten 
Wurſtproben nicht. 

Der Angeklagte Sr. beftreitet zwar — während feitens 
der übrigen Angeklagten ein folder Einwand nicht erhoben 
wird —, daß die vorftehend unter 7 bezeichnete Probe 
aus jeinent Gefhäfte herrühre, nad) den Ausfagen der 
Zeugen 9. und Bolizeilommifjar ©. ift dieſes aber als 
erwiejen anzunehmen, da nad dem Berfahren, welches 
diejen Zeugenausjagen zufolge bezüglich der entnonmenen 
Wuritproben beobachtet iſt — dieſelben find fofort bei 
der Entnahme von dem Zeugen H. jede mit einer den 
Namen des betreffenden Mebgers enthaltenden Gtifette 
verjehen, die Kanten find dann auf der Polizeidirektion 
in ein Bud zugleih mit einer Nunmer eingetragen, 
jede Probe ift in eine bejondere, fofort verfiegelte Hülle 
aethan und dieſe mit der entfprechenden Nummer als 
Aufihrift verjehen und fodanı dem Sachverſtändigen 
Dr. ©. übergeben — eine Verwechjelung dev einzelnen 
bon dem Zeugen 9. zugleich auch bei andern Metzgern 
als dem Angeklagten entnommenen Proben ausgejchloffen 
eriheint. Der Angeklagte Kr. giebt übrigens zu, daß bei 
der Anfertigung von Fleifhwurft in ſeinem Geſchäfte 
Stärfemehl verwandt werde, behauptet aber, eg werde 
nur genau 21,0, Stärfemehl zugefeßt. Auch die übrigen 
Angeklagten geben die Verwendung von Stärkemehl zu, 
wollen aber mit Ausnahme des Angeklagten ©. nicht 
regelmäßig, jondern nur, falls bei Bereitung der Wurſt 
eö fid) als nothwendig herausftelle, indem andernfalls 
dad Fleiſch ſich nicht binde, einen geringen Zufag von 
Mehl, etwa /—?/, Pfd., höchſtens 1 Pfd. auf 30 Pfd. 
Wurſtmaſſe gemacht haben. Die Fleiſchwurſt wird ihrer 
Angabe zufolge von ihnen aus gehadtem Nind- heim. 
Kalbfleiſch und Schweinefleiſch — ohne feſtbeſtimmtes 
Verhältnig — hergeſtellt, dem nad) Bedürfniß Gewürze 
zugefügt werden und, fofern es ald Bindemittel erforder: 
lid), etwas in falten Waſſer aufgelöftes Stärfemehl zu: 
gejest wird; die Mafje wird dann in Därme gefüllt, zu: 
nächſt eine halbe Stunde geräuchert und darauf etwa 
10 Vinuten bis höchſtens '/, Stunde lang in fiedenden 
Waſſer gekocht, ‚Der Angeklagte D. verfertigt als jüdifcher 
Wetzger die Fleiſchwurſt ohne Schweineflefih nur aus 
Rind- oder Kalbfleiſch, das nach jüdiſchem Ruus vor der 
Verarbeitung zunächſt eine Stunde lang im Waſſer und 
dann eine Stunde lang in Salz liegen muß, und etwas 
Fett und ſetzt regelmäßig auf 30 Pfd. Fleiſch etwa 1Pfd. 
Stärkemehl zu, da ſonſt feiner Angabe nach die Wurft 
nicht zujammenbhalten würde. 

Die Anklage fieht nun in dem Zufaße von Stärke— 
mehl zur Fleiſchwurſt eine Verfälihung der Wurft, und fann diefer Anfiht nur beigetreten werden. 

Bei der Prüfung dieſer Frage ift, da die Wurſt ein durch fünftlihe Zubereitung hergeitelltes gemijchtes Nah— 
tungsmittel ift, vor Allen feftzuftellen, was zur normalen 
Heritellung einer Wurſt gehört, welche Beitandtheile als 
normale anzufehen find. In diefer Beziehung iſt durch 

die Verhandlung als feſtgeſtellt zu erachten, daß nach den 
en ſoliden und reellen Verkehre beſtehenden Ge— 
bräuchen zur ordnungsmäßigen Herſtellung bon Fleiſch— 
wurſt, abgeſehen von dem erforderlichen Gewürzzufaß, : 
lediglich Fleiſch — Nind-, Kalb: oder Schweinefleiſch — 
au verwenden tft und daß fofern weitere Zufüße — Leber, 
Lunge, Sardellen u. |. w. — gemacht werden, dies in der 
Bezeichnung der Wurft (Leberwurft, Sardellenwurft u. |. w.) 
Ausdrud zu finden hat, daß daher inöbejondere Mehl als. 
normaler Bejtandtheil der Fleiſchwurſt, nicht anzufehen ift. 
Wenn auch — worauf weiter unten näher einzugehen ift — 
hier vielfach Mehl ald Bindemittel zugeſetzt wird, jo ger 
ichteht dies doch, wie namentlid) die Zeugen B., ©., K., 
Ko. und PB. befunden, die es nicht thun, hier nicht allge- 
mein und ift dies auch nad) Angabe des Sachverſtändigen 
Col. und Xed. Feineswegs unbedingt erforderlih und ale 
reeller Gejchäftsgebraudy nicht zu betradıten. Auch nach 
den Anſchauungen des hieſigen konſumirenden Publikums, 
ſoweit eine Reihe von Zeugen — Vr., M., D. R., Zi., 
die fänmtlihb als Snhaber von Wirthſchaften oder 
Kantinen vielfach Fleiſchwurſt bezogen haben, hierüber 

Su en ee Me 

befunden, erwartet man unter Sleifhwurft eine aus | 
reinen Fleiſch ohne Mehlzuſatz hergeftellte Wurft zu 
erhalten. 

Durch den Sachverſtändigen Dr. Sch. ift ferner feit- 
geftellt, daß durch den Zujab von Mehl der Nährwerth 
der Wurft verringert wird, die Wurſt daher eine jub- 
ftanzielle Verſchlechterung erleidet, mag Diejelbe au), wie 
der Schubjacverftändige Dr. B. hervorhebt, bei einem 
Mehlzufat von 2—3 %,, bezw. 3,39 %,, wie hier in Frage 
fteht, mur eine geringfügige fein. Ob durch den Zuſatz 
von Mehl auch die Haltbarkeit der Wurſt beeinträchtigt 
wird, worüber die Anfichten der Sachverſtändigen ausein- 
andergehen, fann um fo mehr dahingejtellt bleiben, da die 
bier allein in Frage ftehende Fleifchwurit Feine jogenannte 
Dauerwurit it und vegelmäßig nur wenige Tage auf: 
bewahrt wird. — J— 

Sit dent Vorſtehenden nad) allerdings in dem Zuſatz 
von Mehl zu der Fleiſchwurſt objektiv eine Verfälſchung 
der Wurft zu befinden, jo ift doch durd die Verhandlung 
nicht feitgeitellt, daß die Angeklagten bei ihrem Berfahren 
das Bewußtjein der Fälſchung gehabt und zum Zwecke 
der Täufhung gehandelt haben. 

Die Angeklagten behaupten, daß jie das Mehl nur 
als Bindemittel verwendet haben, da fehr wafjerhaltiges 
Rleifch, inöbejondere das Kleifh der mit Schlempe ge 
fütterten opder ſonſt auf Fünftlide Weiſe gemäfteten 
Schweine, bei der Verwendung zu Wurft fi von jelbft 
nicht binde, die daraus bereitete Wurft beim Abſchneiden 
zerbrödele und fein Anfehen habe, durch einen geringen 
Zuſatz von Mehl aber bewirkt werde, daß das Fleifch ſich 
binde und die Wurft nicht allein ein befjeres Ausjehen 
befomme, fondern auch jchmachafter werde. Daß etwa 
die Angeklagten weitergehende Zwecke verfolgt, insbefondere 
beabjichtigt haben jollten, durh den Mehlzufab eine 
größere Quantität Waffer zu binden und dadurd eine 
— jelbjtverftändlich niit der Verringerung des Nährwerths 
verbundene — Gewichtsvermehrung der Wurſt herbeizu: - 
führen, hat in feiner Weife die Verhandlung erwiejen. 
Wenn aud die oben angeführten Zahlen des in den frag- 
lihen Wurftproben von dem Sacdverftändigen Dr. ©. 
vorgefundenen Wafjergehalts, die bis 66,70%, aufiteigen, 
auf den erſten Blick ſehr hoch erjcheinen, fo ift zu berüd- 
fichtigen, daß nad) den Mittheilungen des Sachverſtändigen 
Dr. Sch. das Ochſenfleiſch an fi einen Waffergehalt von 
54,8— 75,9 °/, hat, Kalbfleifh einen folhen von ca. 72%, 
und Schweinefleifc einen Wafjergehalt von 44,4—72,5 %, 
daß ferner, wie der Sachverſtaͤndige Mebgermeiiter D. 
auf Grund eigener behufs Feftitellung dev für feine Wurft- 
waaren anzujeßenden Preife von ihm vorgenommener 
Verſuche in überzeugender Weiſe angiebt, bei dem etwa 
halbjtündigen Näuchern der Wurft ca. 5%, und bei dem 
etwa viertelftündigen Sieden in kochendem Wafjer ca. 6%, 
im Ganzen aljo nur etwa. 11%, des Wafjergehalts der 
Wurſt verloren geht — die abweichenden Angaben der 
Sadpverftändigen Dr. ©, Dr. 9. und Dr. &., die theils 
nicht auf eigenen Unterſuchungen beruhen, theils, wie Die 
des Dr. L., auf Verfuchen mit ganz andern thatjählichen 
Vorausjeßungen, fonnten für maßgebend nicht erachtet 
werden —, und dab das als Bindemittel zugeſetzte Mehl, 
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um in geeigneter Weiſe aufgelöft zu werden, nach Anficht 
der Sachverſtändigen etwa die doppelte Menge Waſſer 
erfordert. Es ergiebt ſich hiernach, daß der bei den frag- 
lihen Wurſtproben vorgefundene höchſte Waffergehalt 
von 66,70 /, bei einem Stärfegehalt von 3,18%, noch 
immer möglich ijt, ohne daß — außer den zur Auflöfung 
des Stärkemehls erforderlihen Waſſer — noch bejonderg 
und abſichtlich Waſſer zur Vermehrung des Gewichts hin— 
zugeſetzt iſt. Dazu kommt, daß bei den widerſtreitenden 
Angaben der Sachverſtändigen es zweifelhaft bleiben 
muß, ob überhaupt das Stärfemehl geeignet ift, eine er- 
hebliche Menge Waſſer zu binden, was der Sachverſtändige 
Dr. B. entſchieden in Abrede jtellt. 

Es ijt demnach) untergebens, da etwas Weiteres nicht 
eriwiejen, vielmehr bezüglich des Angeklagten Th. durch 
die Zeugen 3. und 9. feitgeftellt ift, daß keineswegs 
immer, jondern nur, wenn eg zum Binden der Wurit- 
maſſe nöthig erfchien, Mehl in feinem Geſchäfte zugeſetzt 
worden iſt, davon auszugehen, daß der Zuſatz von Wiehl 
feitens der Angeklagten nur zu dem Zwede erfolgt ift, 
um als Bindemittel zu dienen. Nun ift von einer Reihe 
pon Zeugen, — insbejondere H., B., N., D., Kr. und 
den Sacverftändigen Klee. und Fo. von denen eriterer 
Borfikender der Zleifcher- Sunung zu Cöln, letzterer 
Mebgermeiiter in Frankfurt a. M. ift, bekundet, daß es 
vielfady hier, in Eöln, Frankfurt a. M. und andern Orten 
üblich ift, bei wafjerhaltigem Fleiſch Stärfemehl in ge: 
ringen Quantitäten von etwa 2—3 %, als Bindemittel 
der Fleiſchwurſt zuzufeßen ; in Frankfurt a. M. ift ein Zu— 
fa bis zu 2, %, ausdrücklich gejtattet und in Göln 
wird, wie der Sachverſtändige See. angiebt, ein Mehl- 
aufaß bis 3%, nicht beanftandet. Sit auch, wie oben be- 
reitd angeführt, die Verwendung von Mehl als Binde: 
mittel für unbedingt erforderlich nicht zu erachten, jo find 
doch auch die Sachverſtändigen Gol. und Led. der Anftcht, 
daß namtentlid) im Sommer, aber zuweilen auch im 
Winter bei Verwendung bejonders wafjerhaltigen Zleifches 
eine Fleiſchwurſt, die im Anjchnitt nicht zerbröcdelt, jondern 
ſich gut fchneiden läßt und anſehnlich iſt, ohne Zuſatz von 
etwas Mehl ſich nicht wohl heritellen läßt. Wird weniger 
Schweinefleiijhb und mehr Rindfleiſch zur Wurft ver- 
arbeitet, jo it allerdings ein Zuſatz von Mehl weniger 
erforderlich, die Fleiſchwurſt wird jedoch um jo zarter und 
jaftiger, je mehr Schweinefleifch dazu verwendet wird. 
Die Wurſt wird aud) dur) den Zujah von Mehl nicht 
allein anjehnlicher, fondern, wie namentlich der Zeuge 
Mebgermeilter DB. befundet, auh der Sachveritändige 
Klee. beftätigt, in der That ſchmackhafter. Ob das Fleiſch 
weich und wafjerhaltig it, läßt fih nah Angabe des 
Sachverſtändigen Klee. bei dem lebenden Vieh meiit nicht 
erkennen, jondern ift erit nad) der Schlachtung zu jehen, 
wenn dad Fleiſch erfaltet iſt. Der pefuniäre Gewinn 
durch den Mehlzuſatz ift ein minimaler, bei einem Zuſatz 
von 2%, %/, Mehl nad) Angabe des Sadperjtändigen Fo. 
etwa 1 Pf. für 1 Pd. Wunrft. 

Wenn nun auch nad) dem Ergebniß der vom Dr. ©. 
dorgenommenen Unterfuhung in verjchiedenen. Fällen der 
ftattgehabte Mehlzufab den von den Gacdverjtändigen 
als höchſten zuläjfigen bezeichneten Sab von 3°/, um 
etwas, in einem Falle um 0,30 %, überjteigt, jo iſt hier- 
auf bejonderes Gewicht nicht zu legen, da bei den An- 
geflagten nur je eine fleine Probe entnommen it, die 
die Grundlage der Unterfuhung bildete, und ed immer— 
hin möglich erjcheint, daß die Vermengung nit ganz 
gleihmähig vorgenommen ift und in dem einen unter- 
ſuchten Wurfttheile mehr Mehl ſich befunden hat, als in 
den übrigen Iheilen der Wurft, zudem auc die Ange: 
Hagten mit Ausnahme des Angeklagten Kr., bei welchen 
das zuzufeßende Mehl jtets abgewogen ift, wie er jelbit 
behauptet, nad) Bedürfniß Mehl, etwa eine Hand voll, 
zugefeßt haben, ohne dies vorher genau abzuwiegen und 
Daher vielleicht in einem einzelnen Kalle etwas mehr Mehl 
als gewöhnlich zugefebt ift. Eine wiederholte Entnahme 
von Wurst bei den einzelnen Angeklagten und wiederholte 
Unterfuhung derielben würde in dieſer Beziehung ein 
klareres Bild gegeben haben. 

Nach dem Vorhergefagten muß zu Gunften der Ange- 
Hagten angenommen werden, daß, indent fie Wiehl als 
Bindemittel bei der Verarbeitung der Wurſt zuſetzten, ſie 
nur jo verfahren haben, wie fie ſelbſt es früher gelernt 

hatten und wie jie es für üblich und zweckentſprechend 
hielten, wie fie audy geglaubt haben mögen, es fei im 
Publikum befannt, daß die Angeklagten daher nicht das 
Bewußtjein gehabt haben, durch den fraglichen Zuſatz 
von Mehl eine Berfälihung der Wurft vorzunehmen, und 
jomit auch nicht in der Abficht und zu dem Zwecke ge- 
handelt haben. das die Wurft bei ihnen einfaufende Pu- 
blifum über die Beichaffenheit ver feilgehaltenen Wurft 
zu täufhen. Es mußte diefem nad die Freiſprechung 
der Angeklagten erfolgen. Unter den obwaltenden Um— 
ſtänden aber, da eine Anzohl hieſiger Metzger Diehl zur 
Hereitung von Fleiſchwurſt verwenden, andere Dagegen 
nicht, würde es für das Fonjumirende PBublifum von 
großem Werthe fein, wenn polizeijeitig die Namen der— 
jenigen Metzger, welche Fein Mehl zufeben, jowie der— 
jenigen, welche diejes thun, von Zeit zu Zeit öffentlich 
befannt gemacht würden. 

Was insbejondere noch den Angeklagten Kr. anlangt, 
der an jih nach dem Ergebniß der Verhandlung am 
ſchwerſten belastet ericheint, va nach der Ausjage des von 
ihm ſelbſt vorgeladenen Zeugen Sc. bei ihm jtets Mehl 
der Wurst zugefegt und nachher noch je nah Bedürf— 
niß, wenn die Maſſe zu troden ist, Waſſer hinzugethan 

“wird, jo jteht Durch die Ausjage der Zeugen Sch. und ©,, 
namentlich des eriteren, der das betreffende Plakat bereits 
bei feinem Dienjtantritt bei Kr. im Dftober v. 3. auf 
gehängt gejehen hat, feit, daß in dem Laden des Ange- 
flagten Kr. und zwar jedenfalls fchon feit Dftober v. J. 
ein gedructes Plakat der Ladenthür gegenüber aufgehängt 
war, auf welchen deutlich und für jeden, der in die Thür 
hineinfommt, jihtbar ftand, daß Stärkemehl zur Wurſt— 
fabrifation verwendet werde. Dieje Benachrichtigung des 
Publikums erjcheint unter den vorliegenden Umſtänden, 
da auch bezüglich des Angeklagten Kr. keineswegs nad) 
gewiejen iſt, daß er abſichtlich Waſſer zur Gewichts: 
vermehrung zugejeßt und zu dieſem Zwecke den Mehl: 
zuſatz gemacht habe, für genügend, um eine beabfichtigte 
Täuſchung des Publikums und jomit eine Beitrafung aus 
$ 10 Nr. 1 des Nahrungsmiittelgejeges auszuſchließen. 
Ein aleihes Plakat behaupten aud die Angeklagten E., 
8, D., Kl. und Cd. ſchon vor Eröffnung der gegen: 
wärtigen Unterfuchung bezw. vor Entnahme der betreffen: 
den Wurftproben in ihren Läden angejchlagen zu haben 
und iſt dies aud) bezüglich des Angeklagten E. durch die 
Ausfage des Zeugen %., der im November oder Dezember 
1886 in dejjen Laden ein ſolches Plakat gejehen hat, be- 
züglic) des Angeklagten K. durch die Ausjfage des Zeugen 
©., der, wie er meint, im Herbit vorigen Sahres ſolches 
gejehen Hat, bezüglich de Ungeflagten D. durch den 
Zeugen St., der im November oder Dezember v. J. den 
betreffenden Anſchlag gejehen hat, und bezüglich des An- 
geflagten Sch. durd die Zeugen Frau M. und B., von 
denen eritere im Spätherbſt 1886, leßtere im Dftober, 
November oder Dezember 1886 den fraglichen Anichlag 
gejehen hat, für erwiefen zu erachten, wenngleich der 
Zeuge 9. befundet, daß er bei der Entnahme der Wurjt- 
proben in den Läden der genannten Angeklagten einen 
derartigen Anjchlag nicht gejehen habe. Die Freifprechung 
der vorgenannten Angeklagten rechtfertigt fid daher auch 
aus diefem Grunde. Bei dem Angeklagten Sl. dagegen 
bedarf es der eventuell beantragten weiteren Beweis- 
erhebung in dieſer Richtung nicht, da defjen Freiſprechung 
ohnehin ſchon aus dem erſten oben angeführten Grunde 
zu erfolgen hat. 

Die Koiten des Verfahrens waren, da die Angeklagten 
ſämmtlich freigejprochen find, nad) 8 499 Strafprozeß— 
ordnung der Staatskaſſe aufzuerlegen. 

Aongrelfe 

Der M.öfterreihiihe Weinbau-Kongreß 
(Schluß). 

12. Die Beitimmungen der Mineralitoffe im Weine 
(Referent: Th. Frühauf). 

„a. Die Aiche im Wein ift jtet3 als Fohlenfreie 
Rohaſche anzugeben. 

b. Mit Ausnahme der Schwefelfäure, weldhe auch 
direft im Weine durh Fällung mit Chlorbarium 



und Wägung des auögefällten ſchwefelſauren Baryts 

beſtimmt werden kann, ſoll Die Beſtimmung aller 

übrigen Mineralbeſtandtheile in der Aſche vorgenom— 

nıen werden. Die Beſtimmung der Schwefelſäure 

wird fic in der Regel als nothwendig erweijen, wen 

der Alchengehalt ein abnorm hoher ilt. Ergiebt fi) 

bei der Unterfuhung ein relativ hoher Schwefel— 

fäuregehalt, jo empfiehlt es ſich im Gutachten anzu 

geben, welcher Menge neutralem Kaltumfulfat 

(Gramme im Liter Wein) der ‚gefundene Schwefel: 

jäuregehalt entjpricht und um wie Vieles dieje Dienge 

größer oder geringer ift, als die vielfady von ärzt— 

lichen Autoritäten noch als zuläflig bezeichnete 

Maximalmenge von 2 Gr. pro Liter. 

e. Bei Beitimmung des Kalt’s ift in allen jenen 

Fällen, wo dieſelbe nicht mit Platinchlorid erfolgt, 

anzugeben, nad) welher Methode vorgegangen wurde. 

d. Angaben über den Supferaehalt des Weines 

müſſen fi) immer auf eine quantitative Beſtimmung 
dejjelben beziehen. 3 

e. Die übrigen Ajchenbeftandtheile find nad) dei 
befannten analytiiden Methoden zu bejtinmen.” 

Die Menge der zur Unterfuhung eingejandten Weine 
betreffend, wurde bejchloffen, in geeigneter Weiſe darauf 
zu dringen, daß zur Unterfuhung von Wein jtets min- 
dejteng eine gewöhnliche */, Liter faſſende Weinflaſche, 
vorher ſorgfältigſt gereinigt, mit neuem guten Korke ver— 
ſchloſſen und deutlich etifettixt, zur Einjendung gelange. 

Am Falle aber, daß die Interfuhung bei Einjendung 
eines kleineren Quantums durchgeführt werden müßte, 
empfiehlt fich, in der Griedigung immer anzugeben, 
welches Weinguantum für die Unterfuhung zur Die- 
pofition ſtand. 

Auf Grund eines Neferates von Prof. Dr. % Roesler 
über die Frage: „Welche Schlüffe fünnen aus den 
Reſultaken der Analyfe mit Sicherheit gefolgert 
werden, und in welder Form find die Kejultate 
befannt zu geben,“ einigte fih die Verſammlung 
nod auf nächſtehende Punkte: 

a. Die erhaltenen Analyjenrejultate find nicht nnv bei 
wifjenichaftlihen Arbeiten, jondern aud) bei der Abgabe 
von Gutachten ſtets als „Gramme im Niter” anzugeben. 
(Die oraaniihen Bejtandtheile mit 1—2 Dezimalitellen, 
nur Stickſtoff jowie die Mlineralitoffe mit 5—4 Dezimal- 
ftellen.) Diejen Zahlen, weldye als HSauptzahlen zu gelten 
haben, fünnen auch je nad) Bedürfniß Prozentangaben, 
jpeziell bei Alkohol Volum-, eventuell Gewichtsprozente, 
beigefügt werden. 

b. Bezüglich der Ausfertigung der Gutachten wird auf 
die von der k.k. Verſuchsſtation in Klojterneuburg be- 
nüßten SFormtularien hingewiejen, ein bindender Beſchluß 
in dieſer Richtung jedoch nicht gefaßt. 

e. Sn Bezug auf die häufig vorliegende Trage, ob ein 
Wein jpeziell mit Rückſicht auf das öfterr. Kunſtwein— 
gejeg als verlängert, d. h. als Halbwein (petiotifirte, 
gallifirte Weine 2c.) zu bezeichnen ift, ericheint es geboten, 
aus den erhaltenen analytijchen Daten nur mit größter 
Vorſicht und unter Berüdjichtigung aller befannten Ver— 
hältnifje pofitive Schlüffe zu ziehen. Bon den Itefultaten 
der Analyje geben viesbezüglicy die wichtigsten Anhalts- 
punkte die Daten über den Gehalt eines Weines an 
Extrakt, Aſche im Zufammenhange mit dem Gehalt an 
nichtflüchtiger Säure, endlich) der Nachweis von Salpeter: 
jäure. Außerdem fünnen werthoolle Anhaltspunkte bieten 
der Gehalt des Weines an Stickſtoffſubſtanz, an Glycerin 
int Verhältniß ſowohl zu feinem Alkohol, als Ertraft- 
gehalt und von den Ajchenbeftandtheilen namentlich der 
Behalt an Bhosphoriäure. 
Marximal- und Minimakahlen über den Gehalt an 

einzelnen Bejtandtheilen in Naturweinen, können pofitiv 
nicht angenonmen werden, da fie je nach den Verhält- 
niſſen außerordentlic ſchwanken können, dagegen empfiehlt 
es ſich bei Ausfertigung von Gutachten zur Begründung 
a re welche — Grenzwerthe in 
Weinen gleicher Provenienz, gleichen Jahrgangs ꝛc. bisher 
fonitatirt wurden. EN SD 

Ueberhaupt ijt bei Ausfertigung von Gutachten auf 
rund der erhaltenen analytifchen Daten auf die Pro— 

venienz, Lage, orte, Zahrgang 2c. des betreffenden 
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‚Weines, foweit diefe Angaben den Analytiker befannt 
Ze nähere Angaben 

deito leichter Fönnen ſichere Schlüſſe 
find, der größte Werth zu legen. 

Darüber vorliegen, e 

aus dem Nejultate der Analyje gezogen werden. Es 

wird ſich daher für jede Verſuchsſtation empfehlen, fi) 

in diejer Nichtung möglichft reiches und ficheres Material 

u bejchaffen. 
: u E. Mad) referirte über die Frage: 

gegenüber den 
ſonderer 
über den Verfehr mit Lebensmitteln.“ 

Nach Furzer Debatte wurden auf Grund der Vorſchläge 

des Neferenten nachſtehende Beſchlüſſe gefaßt: 
a. Da die Beurtheilung eines Weines, namentlich mit 

Rückficht auf die Beftimmungen des öjterreihiichen Kunſt⸗ 

weingefetzes große Schwiexigkeiten bietet und ſichere 
Schluͤfſe aus den durch die Analyſe gefundenen Daten 
nur mit größter Vorfiht und auf Grund reichlicher Er- 

fahrung und fpezieller, nit nur chemiſcher, jondern auch 
önologiicher Kachfenntniffe gezogen werden Fünnen, die in 
den meiften Fällen den den Gerichten für gewöhnlich zur 
Dispofition ftehenden Chemikern abgehen; da ferner eine 
feplerhafte Beurtheilung eines Weines dem Snterejjenten 
zum größten Schaden in materieller und geſchäftlicher 
Michtung gereihen kann, wofür aus der Jetzteren Zeit 
vielfadhe Beifpiele vorliegen, erfcheint es geboten, mit der 
anıtlihen Unterfuhung von Weinen nur ſolche Verſonen 
und Snftitute und zwar in erjter Linie VBerfuhsitationen 
zu betrauen, welche jich jpeziell und hervorragend mit der 
Unterfuhung von Wein bejhäftigen und denen diesbezüg- 
lic reiche Erfahrungen und reiches Material zu Ge— 
bote jteht. 

b. Es fei anzuftreben, daß den von der Regierung 
hiezu autorifirten Verſuchsſtationen dag Net gegeben 
werde, gerichtzgiltige Öutachten über zur Unterfuhung 
eingejendete Weine, namentlich in Angelegenheiten, weldye 
das öfterr. Kunſtweingeſetz und das in Ausfiht fjtehende 
und im Gntwurf bereit3 vorliegende Lebensmittelgejeß 
berühren, abzugeben. Das amtliche Gutachten der Ber: 

Welche Stellunghabendie Berfudhsjtationen 
Behörden und Gerichten mit be— 

Berückfihtigung des Gefebentwurfes 

judsftation hätte dann an Stelle der Erpertenausfagen 
zu treten, welche bisher in jolchen Fällen von dem Bor- 
ſtande oder einem Beamten der Verſuchsſtation abgegeben 
werden müjjen. 

ec. Mit Bezug auf den vorliegenden Entwurf zum | 
dfterr. Lebensmittelgefeb wurde der Wunſch ausgejproden, 
in geeigneter Weife dahin zu wirken, daß bezüglich Der 
Berfuhsitationen, welche eventuell mit den Rechten und 
Pflichten einer 

$ 20 des Entwurfes feſtſetzt, fallen gelajjen werde. 
d. Endlih wurde einjtinmig der Beſchluß gefaßt, 

gleichzeitig mit der Ueberreichung dieſes Berichtes, an das 
b. £. £. Ackerbauminiſterium die dringende Bitte zu rich- 
ten, von Zeit zu Zeit, etwa nad) je 2 bis 3 Sahren eine 
Konferenz der Fachkräfte jener öſterr. Verſuchsſtationen 
einzuberufen, welche fich mit der Unterfuhung von Wein. 
beichäftigen und zwar einerjeits behufs Feſtſtellung ein— 
beitlicher Interfuhungsmethoden, anverjeits behufs Be— 
rathung all’ jener Angelegenheiten, welche im Snterefje 
einer gedeihlihen und nubbringenden Entwicklung des 
Verſuchsweſens in Dejterreich, der gegenfeitigen Verjtändt- 
gung und des gleihmäßigen Vorgehens der einzelnen 
Verſuchsſtationen bedürfen. f 

Nermildtes. 

Amtlihe Mittheilungen aus den Sahresbe- 
rihten der mit Beaufjichtigung der Fabriken be— 
trauten Beamten für das Jahr 1886. (Auszug.) 

Aus den 50 Aufjichtsbezirken derjenigen Staaten des 
Deutſchen Neiches, in denen die Gewerbeordnung in Kraft 
it, find für das Jahr 1886 49 Berichte der mit Beauf- 
fihtigung der Fabriken betrauten Beamten eingegangen. 
Die amtlihen Mittheilungen aus diefen Berichten, welche 
im Reichsamte des Innern Behufs Vorlage an den Bun— 
desrath und den Neichstag zufanmengeftellt worden find, 
enthalten wie in den Vorjahren (vgl. Veröffentl. 1887 

ebensmtittelunterfuhungsitation ausge 
ftattet würden, die Verpflichtung einer Anzeige, wie jie 

u ee ei ei 
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©. 278) u. a. bemerfenswerthe Nachrichten über die Be- 
mühungen zur Befeitigung gejundheitsihädlicher Ein— 
flüjje in den Fabriken, jowie über die Maßnahnten zum 
Schutze der Nachbarn genehmigungspflichtiger Anlagen. 

I. Geſundheitsſchädliche Einflüfe. 
Die Luftverhältnifie in den Arbeitsräumen find in den 

legten Jahren einerjeits durd die Zunahme der eleftrifchen 
Beleuchtung, andererjeits durd die an Stelle der Dfen- 
heizung mehr und mehr zur Anwendung kommende 
Dampfheizung günftig beeinflußt worden. Von nod) 
größerer Bedeutung in diefer Hinficht find aber diejenigen 
bejonderen Einrichtungen, welche Dazu dienen, die ſchlechte 
Luft aus den Arbeitsräunten zu entfernen und denjelben 
friihe Luft zuzuführen. Die darauf hinzielenden Be- 
‚mühungen, die Räume mit zweckmäßigen Wentilations- 
einrichtungen zu verjehen, erwieſen jich vielfach als erfolg- 
reich; hier und da zeigte ſich allerdings, zumal bei weib— 
lichen Arbeitern eine derartige Abneigung gegen friichen 
Luftzug, daß diefe Bemühungen durd die Arbeiter jelbit 
vereitelt wurden. 

Daneben wurde jeitens der Auffichtsbeanten aud auf 
die Herjtellung eines richtiges Verhältniſſes zwijchen der 
Größe des Arbeitsraums und der Anzahl der darin be- 
ihäftigten Perſonen hingewirkt. Schwierigfeiten in der 
Bejeitigung läjtigen Staubes madten ſich nantent- 
li in den &ementfabrifen und in den Schleifereien 
geltend; eine wirklich ausgiebige Staubableitung iſt nur 
bei ijolirt belegenen Anlagen dieſer Art erreichbar, weil 
bei anderen ſtets der Einſpruch der Nachbarn Hinderud 
dazwilchen tritt. — An den zur TextilInduſtrie gehörigen 
Anlagen war nad) den Berichten der Kortichritt in Bezug 
auf Einrichtungen zur Entfernung des Staubes int All: 
gemeinen ein erfreulicher, auch in den Holzbearbeitungs- 
‚fabrifen fehlt es nicht an zwecmäßigen Neuerungen zur 
Staubbejeitigung. 
Bei der nicht nur wegen der Etaubentwicelung. jon- 
dern auch wegen des Schmutzes und der den Lumpen 
anhaftenden Anfteckungsitoffe bedenklichen Arbeit des 
Neinigens und Gprtirens der Lumpen ſcheinen 
durchgreifende Veränderungen nur langjam zur Ein— 
führung zu gelangen. Aus Baden wird berichtet, daß 
ſämmtliche Weibpapierfabrifen ſich nunmehr mit Der 
Durhführung der Ausjtaubung der Lumpen vor dem 
Sortiren befreundet haben. 

Dem Gebrauh arjenhaltiger Karben wird nad): 
haltige Beachtung geſchenkt; wie aus Dresden mitgetheilt 
it, macht fid) die Verwendung des gefährlichen Schwein: 
furter Grün mehr und mehr unnöthig, da man auf 
andere Weiſe jet ebenſo ſchöne grüne Saftfarben herzu- 
ftellen vermag. | 

Die Gefundheitsperhältniffe in den Duedjilberbe- 
leganftalten Bayerns werden, wenn aud nicht alö be- 
friedigende, jo doch als bedeutend gebejjerte bezeichnet. 
Bejondere polizeiliche Vorſchriften ſtehen bez. diejes In: 
duftriezweiges nody in Ausficht. Die Verwendung don 
Arbeiterinnen hat hier zugenommen, unter den in allen 
‚Belegen beichäftigten 326 Perſonen befanden ji 78 p&t. 
Frauen. Den Mitgliedern des Hülfsvereins, welchem ſeit 
1884 ſämmtliche Beleganftalten beigetreten jind (vgl. 
Beröffentl. 1887 ©. 278) gehen von Zeit zu Zeit Yijten 
der an Merfurialismus in ärztlier Behandlung ſtehen— 
den Perſonen zu, und ift deren Bejchäftigung in den Bes 
legen bei Konbentionalſtrafe ein für alle Male verboten. 
Bejonders bewährt jheint fi die Einrichtung zu haben, 
daß die Behandlung der Kranfen nur einem Arzte 
‚überlafjen ift; jeit dem 1. Suni 1856, dem Cinführungs- 
tage der Kontrole durch einen Arzt, ift die monatliche 
Zahl der Kranfentage der an Vierfurialismus erkrankten 
‚Arbeiter von durchjchnittlich 573 im Monat (Qanuar bis 
einſchl. Mai) auf 173 heruntergegangen. Die Verab- 
folgung eines Bades allwöchentlih an jeden Beleger iſt 
dadurd) zwangsweife durchgeführt, daß nur demjenigen, 
‚der die bez. Vorſchriften des Hülfspereins beobachtet, Die 
jährlich vierwöchentliche, bezahlte Arbeitsunterbrehung 
gewährt wird. l ; 

- — Erkrankungen an Bhosphornefrofe find von feiner 
Ceite erwähnt‘ worden. Auch die Gefahr der Bleiver— 
giftung erfcheint nad) Durhführung der unter dem 
12. April 1886 erlafjenen Beftimmungen (vgl. Veröffentl. 1856 

©. 248) für DBleifarben- und Bleizuderfabrifen auf ein 
Minimum befhränft. Dagegen wurde aus dem Bezirke 
Zwickau in Erfahrung gebradjt, daß wiederholt in der 
Zöpferei-Hausinduftrie DBleivergiftungen bei Arbeitern 
vorgefonnten jeien. Als Urfache wurde das Neiben der 
Dleiglätte und DBleiafche, das Berühren der Glaſur mit 
den Händen 2c. und namentlich die nicht vorhandene 
Trennung der Arbeitsjtuben von den Wohn: und Schlaf: 
räumen ermittelt. 

1. Schub der Nahbarn genehmigungspflidtiger 
Anlagen. 

Beichwerden aus den Kreifen des Rublifums über Be- 
läſtigung durch Ruß, Rauch, Funken, Erſchütterungen 
des Bodens, üble Gerüche, lärmendes Geräuſch ſowie über 
Nachtheile durch ſchädliche Abwäſſer gewerblicher Anlagen 
ſind auch im Jahre 1886 nicht ſelten vorgebracht. — Ge— 
wiſſe Beläſtigungen werden, wie es in einem Berichte 
heißt, der Induſtrie, um ihr die Lebensfähigkeit zu be— 
laſſen, immer nachgeſehen werden müſſen, und ſollten da: 
her die Anſprüche des Publikums nicht zu weit gehen. 
Als unbegründet erwied ſich 3. B. die Beſchwerde des 
Befißers einer Weinhandlung, welder behauptete, daß 
die in jeinem Weinkeller lagernden Fäſſer durch eine be- 
nachbarte Dampfmaſchinen-Anlage jolhe Erihütterungen 
erführen, daß ein Umjchlagen des Weines zu befürchten jet. 

Bezüglich mehrerer bisher nicht Fonzeflionspflichtiger 
Betriebe wird der Frage näher getreten, ob diejelben 
nit unter die genehmigungspflichtigen aufzunehmen 
jeien, jo die Bapierfabrifen mit Rückſicht auf die chlor- 
haltigen Abwäfjer, die Bettfevernreinigungsanftalten, da 
die Nachbarſchaft einer folhen durch Kedernbeitandtheile, 
Staub und übelriehende Abwäſſer zeitweije empfindlich 
beläftigt werde, die Hornfnopffabrifen, da fie thierifche 
Hufe bearbeiten und dabei den Knochenkochereien im 
Herporbringen efler Gerüche fait gleichfonmen, u. a. — 
Sn Betreff der Genehmigungspflit der Öerbereien wird 
eine bemerfenswerthe Dberlandesgerichtsentjcheidung mit: 
getheilt. In der ohne polizeiliche Genehmigung erfolgten 
Verlegung einer Walferet und Yurichterei für Schaf- und 
Ninderfelle hatte die Straffammer eines Landgerichts 
eine ftraffällige Handlungsweife nicht erblickt, weil Dieje 
Nerrihtungen nicht zu denjenigen Wtanipulationen ge 
hören, aus welchen ji) die Prozedur ver eigentlichen 
Serberei zuſammenſetzt. Zu dieſem Urtheile, welches das 
Dberlandesgericht betätigte, bemerkt der Aufjichtsbeumte, 
daß die Prozedur des eigentlichen Gerbens, welche nad) 
dieſer richterlihen Anficht allein genehmigungspflichtig 
jet, kaum nennenswerthe Beläftigungen verurjacht, wohl 
aber ijt dies bei der Vorbereitung der Häute der Full. 

Zur Verhütung läjtiger Rauch und Nuß- 
bildung werden in den Berichten zwar verjchievene 
Arten der Teuerung gerühmt, doh wird auch erwähnt, 
daß der Empfehlung einer Feuerungsanlage nicht jelten 
der Gab entgegengejtellt wird „ein guter Feuermann jet 
der beſte Rauchverhüter“. Um das Verſtändniß für eine 
bejjere Feuerung und Abwartung der Keſſel unter den 
Heizern zu fürdern, hat ein Snipektionsbeamter mit der 
Abhaltung belehrender Borträge unter erfreulicd) reger 
Betheiligung aus den Kreifen der Kefjelheizer und Ma— 
ichinenwärter, ſowie der Fabrikbeſitzer und Werkmeiſter 
begonnen. 

Die Berunreinigung von Flüfjfen und Bäden 
durch Fabrifen und andere gewerbliche Anlagen hat auch 
int Sahre 1886 zu einer Reihe von Bejchwerden, haupt- 
jählid) aus den Rheinlanden und ven ſächſiſchen Auf- 
jichtsbezirken, Weranlafjung gegeben. Uebrigens find es 

. feineswegs immer lediglich gewerblichel Anlagen, welche 
diejelben herbeiführen, es treten vielmehr in manden 
Gegenden Berunreinigungen durch die: Abwäſſer ftark- 
bevölferter Drtichaften Hinzu, deren Entwäfjerung in die 
Waſſerläufe erfolgt. Bon Gewerbetreibenden, welche zur 
Abjtellung von Flußverunreinigungen angehalten werden, 
wird denn aud) Darauf Bezug genommen, dab Die Ver 
unreinigung dur ſtädtiſche Abfallitoffe größer zu jein 
icheint, als die durch gewerbliche Anlagen. Zu einer Ver- 
mehrung der Klagen trägt nantentlih das wachſende 
Intereſſe an der Förderung der Fiſchzucht bei, und jchon 
jeßt werden Stimmen laut, welche hervorheben, daß die 
Fiſche auch in chemiſch gereinigtem Waſſer nicht leben 
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fönnen. — Die in dem Berichte für Zwidau empfohlenen 

Mahnahmen, um der weiteren Verunreinigung Dortiger 

Flupläufe Einhalt zu thun, werden ausführlich wieder⸗ 

gegeben (©. 126 der amtl. Mittheilungen). — Die Koms, 

milfion, welche von dem Oberpräfidenten dev Provinz 
Sachſen unter Anſchluß der Herzogthünter Anhalt und 
Braunschweig mit der Prüfung der für Neinigung von 
Abwäflern aus Rohzuderfabrifen benußten Verfahren be- 
auftragt ift*), hat im Sahre 1886 ihre Arbeiten voll- 
endet. Das auf Grund des Schlußberihts von der Kal. 
preußifchen techniſchen Deputation abgegebene Schluß: 
urtheil kann zwar feines der Verfahren als ein jolches 
bezeichnen, welches ſich zu obligatorijcher Einführung 
eigne; erkennt aber an, daß mit dem Elſäſſer'ſchen Be— 
riefelungsverfahren unter günftigen Umftänden ein jo 
vollfommtener Erfolg erreicht werden fünne, wie er von 
den übrigen auf chemiſchen Zuſätzen beruhenden Verfahren 
jeither nicht annähernd erzielt worden ſei. „Was man 
aber immer“, heißt es in dem betreffenden Berichte, „von 
dem abjoluten oder relativen Werthe eines Neinigung$- 

- perfahrens halten mag, das Cine jteht feit, wenn der 
Leiter der Fabrik nicht ein bejonderes perjönliches Intereſſe 
an der dauernd forgjamen und gewifjenhaften Ueber— 
wahung des eingeführten Neinigungsverfahrens nimmt, 
fo wird die Kalamität auch bei der größten Auswahl 
nußbarer Verfahren beitehen bleiben.“ 

IH. Befhäftigung jugendlicher Arbeiter in den 
Fabriken. 

Die Zahl der int Sahre 1886 in den Fabriken und 
diefen gleichitehenden gewerblichen Anlagen bejchäftigten 
Kinder von 12 bis 14 Sahren hat fi gegenüber 
den Sahre 1884 um 2171 vermehrt. Ciner Abnahme 
der Kinder in einzelnen Bezirken, 3. B. bejonders in den 
Preußiichen Bergwerfen und Aufbereitungsanftalten um 
7137, iteht eine Zunahme in den meilten anderen Bezirken 
um insgefammt 2908 gegenüber. Verhältnigmäßig be- 
trächtlich war die Zunahme in Württemberg und in 
Walde; aud in Baden, wo die Zahl der jugendlichen 
Sabrifarbeiter eine bejonders hohe ijt, fonnte eine weitere 
Erhöhung derfelben fonjtatirt werden. Im Ganzen wur- 
den im Deutſchen Reihe 21053 Kinder von 12 bis 14 
Sahren im Fabrikbetriebe, Bergwerfebetriebe ꝛc. beſchäftigt, 
darunter 7514 Mädchen. 

Die Zahl der in den Fabriken beichäftigten jungen 
Leute von 14 bis 16 Sahren hat jid) jeit dem Sahre 
1884 un 958 vermindert; einer Zunahme in etwa der 
Hälfte der Bezirfe um 3657 fteht eine Abnahme um 
4605 in der anderen Hälfte, z. B. in den Preußifchen und 
Sächſiſchen Bergwerfen und Aufbereitungs-Anftalten gegen- 
über. Cine Zunahme war aud bez. dieſer Klaſſe der 
jugendlichen Arbeiter bejonders in Württemberg und Baden 
bemerkbar. Im Ganzen wurden im Deutjchen Reiche 
134 529 Berjonen von 14 bis 16 Sahren in den Fa- 
brifen ꝛc. bejchäftigt, darunter 48 523 weiblichen Ge- 
ſchlechts. 

Die meiſten jugendlichen Arbeiter waren in der Tertil- 
Induſtrie beſchäftigt und in der Induſtrie der Nahrungs- 
und Genußmittel; namentlih auf dem letzteren Gebiete 
hat eine Vermehrung der Zahl derfelben jeit den Jahre 
1884 ftattgefunden. Die wenigften jugendlichen Arbeiter 
waren, wie vor 2 Jahren, in der Induſtrie der Heiz- und 
Leuchtſtoffe und in der chemiſchen Induſtrie vertreten. 
Eine bemerfenswerthe Abnahme der jugendlichen Ar- 
beiter fand nur beim Bergbau, Hütten und Galinen- 
weien und in der Metallinduftrie jtatt. | 
‚ Eine Bejhäftigung von Kindern unter 12 Sahren 
in der Induſtrie — wenn aud nicht im Fabrifbetriebe 
— wird namentlid aus zwei Bezirken erwähnt: In den 
Baſaltſteinbrüchen am Rhein findet häufiger die Anjtellung 
von Kindern unter 12 Zahren als Steinſchlager itatt, 
meift Nachmittags von 4 bis 7 oder bis 8 Uhr, an ſchul— 
freien Nachmittagen auch wohl länger. — Eine beflagens- 
werthe Inanſpruchnahme von Kindern in der Hausin- 
duſtrie jtellte ſich ferner im Bezirk Plauen heraus. Es fanden 
fi) nicht wenige Beiſpiele einer zehnftündigen, täglichen 
Arbeit, welche Kinder von nur 7 oder faum 7 Jahren 
außer der Schulzeit zu verrichten hatten. * 

*) Vol. Veröffentl. 1887 ©. 280. 

Eine derartige Ausnußung von Kindern in der-Haus- 
induftrie wirkſam zu befämpfen, jcheint zur Zeit nicht 
möglich zu fein, zumal da, wie es in dem bez. Berichte 
heißt, viele Gticereibefißer aus den ergangenen Ent: 
iheidungen gelernt haben, auf welche Weije fie Die An- 
wendbarfeit der für Fabriken geltenden Gejeße vermeiden 
fünnen. 

IV. Srankenkaffenwefen. 

In Betreff des Krankenkaſſenweſens, deſſen Fort 
fchritte dur) die neuere Gefeßgebung vielfache Aner— 
fennung finden, wird erwähnt, daß die Zahl der Betriebs— 
franfenfaffen fi in manden Bezirken nicht unbeträchtlid 
vermehrt hat, und aud) die Drtöfranfenfafjen zugenommen 
haben; die Konkurrenz der freien Hülfskaſſen jcheint Feine 
Zunahme erfahren zu haben, 

Einzelne Beitimmungen des SKranfenverficherungsge- 
jeßes werden hier und dort für minder zweckmäßig ge: 
halten, jo das Gebundenfein der Kafjenmtitglieder an be— 
jtimmte Aerzte, deren Auswahl mitunter nicht die geeignete 
geweſen ſei. Es wird ferner der Erwägung anheimge- 
geben, ob die Kaſſen fih nicht für furze Krankheiten, 
weldhe feine ärztliche Hülfe erfordern, fo 3. B. für Die 
häufigen leichteren Katarrhe, die nur eine mehrtägige 
Schonung nöthig machen, mit der fchriftlichen Verſiche— 
rung des Arbeitgeber8 begnügen könnten, weil die Zu— 
ziehung des Arztes, lediglid) zur Feititellung einer Fleinen 
Erkrankung, den Kaſſen mitunter unverhältnigmäßig hohe 
Koſten verurjache. 

Häufiger wird über die hohen Rechnungen der Apo— 
thefer und Aerzte geklagt, namentlich jei eine niedrigere 
Tare der Arzneimittel aus dem Grunde gerechtfertigt, 
weil die Apotheker nunmehr gegen jeden Ausfall ihrer 
—— geſchützt ſeien, was früher nicht der Fall ge 
wejen. 

Sn Bezug auf die Simulation von Krankheiten 
ſcheinen ſowohl die Stontrolmaßregeln der Kafjen als aud) 
die Kontrole der Kafjjenmitglieder unter einander ſchärfer 
geworden zu. jein. 

Sn Hongkong iſt am 8. Dftober 1887 eine medizi— 
niihe Schule für Chinejen eröffnet worden. Der 
Lehrplan umfaßt Botanit, Chemie, Phyfif, Anatomie, 
Phyſiologie, Pathologie und pathologiſche Anatomie, 
Arzneimittellehre und Therapie, innere Medizin, Chi- 
rurgie, Militär-Chirurgie, Augenheilkunde, Zahndirurgie, 
Geburtshilfe und Gynäkologie, Krankenpflege im Felde, 
Sejundheitspflege, Militär: Gefundheitöpflege, gerichtliche 
Medizin einjchlieglid Giftlehre. Der volle Kurjus koſtet 
200 Dollars. r 

Merzeichniß J— 
der für die Bibliothek des Kaiſerl. Geſundheits- 

amtes eingegangenen Gefcenke. 
(Gleichzeitig als Empfangsanzeige und Dankesbezeugung.) 

Sahresbericht über die Verwaltung des Medizinalweſens 
u. ſ. w. der Stadt Frankfurt a. M. 30. Zahrgang. 
1886. Franffurt.a. M. 1887. 80, 

Liebreih, Dr. Oscar. Die hiftorifhe Entwidelung der 
Heilmittellehre. Berlin. 1887. 80, 

MittHeilungen aus der mediziniihen Fakultät der Kai— 
jerli japanischen Univerjität. Tokio. 1887. 40. 
BD. 1 Nr. 1. | J 

Nachrich ten, ſtatiſtiſche, über die Erfranfungs-BVerhält- 
niſſe der Beamten von 30 Vereins-Verwaltungen im 
Jahre 1885. (DBerein Deutjcher Eijenbahn-Verwal- 
tungen). Berlin. 1885. 40. - 

Nach richten, tatiftifche, über das Großherzogthum Olden- 
burg. Heft 21. Der Stand der Bevölkerung nad) 
den Ergebniſſen der Volkszählung von 1. Dezember 
1885. Didenburg. 1887. Fol. ; 

Neihardt, Dr. E. Löfung des Bleis in den Röhren 
der Wafferleitungen. Halle. 1887. 8%. Gep.-Abor. 

Statijtif, preußifche. Herausgegeben vom Königl. jta- 
tiitiihen Bureau in Berlin. Heft 70, 92 und 9%. 
Berlin. 1887. 4°. — 
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Redigirt im Kaiſerlichen Gejundheit3amt, — Verlag von Jnlius Springer in Berlin, — Drud von G. Bernftein in Berlin. 
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des Kaiferlidien & * Geſundheit 
Die Veröffentlichungen ericheinen jeden Dienitag. Abonnements | Snierate nehmen alle AunoA®yY- Erpeditionen jowid 

werden zum Breife von A 5 halbjährlich von allen Boftanftalten Boft- | lagshandlung zum Preiſe von 30 64 fire p itzeile 
Ztss.-Preisliſte 5910) und Buchhandlungen, ſowie von der Verlags— | entgegen. Beilagen, von denen zupr HA:NAR, 88 3 enden 
handlung angenommen. | Ei werden nad) Vereinbarung heilige 

A. Jahrgang. Dertin, den @ März 1888. h — Nr. 10. 

evbelt —— Volkskrankheiten im der Berichts⸗ auf Eiſenbahnen ꝛc. ©. 157. — (Sacjfen - Meinigen.) Hebammen. 
woche. S. — Volkskraukheiten und Sterblichkeit im Jannar ©. 158. (Anhalt) Dfenklappen. ©. 158. — Spanien.) Laboratorien 
1888. ©. og — Sterbefälle im deutichen Städten von 40.000 und | zur Unterſuchung von Spirituoſen. ©. 158. — (Norwegen) Arznei- 
mehr Einwohnern. ©. 150. — Desgl. in größeren Städten des Aus- | und Thierarznei-Tare. ©. 158. — Rechtſprechung. (Landgericht Neu- 
landes. ©. 151. — Erfranfungen in Berliner Kranfenbäulern. ©. 151. wied.) Herjtellung von Wurft in Neuwied. ©. 159. — Rongreiie, 
— Debgh in deutfchen Stadt: und Landbezirken. ©. 151. — Witte— Verhandlungen von gejeßgebenden Körperirhaften, „Ber: 
rung. ©. 151. — Beitiweilige Mafregeln ꝛc. ©. 153. — Thier⸗— einen ze. (Deutiches Reich.) Verkehr mit Wein. Gejeßentwurf. ©. 160. 
ſeuchen in Defterreich, 1887 November und Dezember. ©. 153. — — Betitionen betreffend Vipiſektion und Bewerben ©. Ta. — 
Medizinalgeſetzgebung ze, GGreußen.) Abänderung der Vorſchriften Nutzen der Schutzpockenimpfung. ©. 161. — Blei- und Zinfgeieh. ©. 161. 
für die Ärztliche VBorprüfung. S. 154. — (Neg.-Bez. Königsberg.) — (Srankreich.) Oeffentlicher Geſundheitsdienſt. Gejeßentwurf. ©. 161. 
Arzneibezeichnungen anf Rezepten. ©: 154. — GReg.Bez. Masdeburg.) Kongreß zum Studium der Tuberkuloje ©. 162. — VBermifchtes. 
Brenn von Wiederfäuern und Schweinen nach den Nordieehäfen. | Berlin.) Geheintmittel, ©.162. - Geichenflifte, ©. 162..— Sterbe— 

154. — (NReg.-Bez. Düfleldorf.) Verfahren bei aniteefenden Krank: älfe in deutichen Orten mit 15 000 und mehr Einwohnern für den 
heiten. ©. 154. — chefien.) Arzneitare. ©, 156. — Ausführung des Monat Januar 1888. ©. 163. — Desgl. in größeren Städten des 
Reichs⸗ ampigefebes, ©. 157. — Denaturirter Branntwein in den | Auslandes. ©. 166. 
Apotheken. ©. 157. — Meclenb. Schwerin.) Beförderung von Thieren 

Geſundheitsſtand 29, Hamburg 16, Nürnberg 21, Reg.Bez. Stettin 

md Gang der Nolkskrankheiten. 122, Wien 74, Edinburg 19, Kopenhagen 66, Stock— 
holm 15, Chrijtiania 17, Betersburg 39 Erfran- 

Sn der Berihtswoche find nachitehende Todesfälle | ungen. 

und Erkrankungen an Boden, Flecktyphus, Nüdfalls- Diphtherie und Croup: Berlin 22, Breslau 

fieber und epidemijcher Genidjtarre gemeldet worden: | 9, Leipzig 8, Wien 9, Budapeft 13, Prag 10, Paris 

Pocken: Vororte von Wien 3, Budapeft, Lem- | 46, London 41, Chrijtiania 16, Petersburg 17, War 
berg, Krakau je 1, Prag 22, Trieft 5, Venedig 1, hau 8 Todesfälle; Berlin 71, Breslau 26, Ham⸗ 

Paris 10, Lyon, Liverpool, Petersburg je 1, War- burg 33, Nürnberg 47, Reg. = Dez. Schleswig 202 
ihau 3 Todesfälle; Berlin und Hamburg je ı, | Und Wiesbaden 107, Wien u. Budapeſt je 19, Kopen= 

Reg.Bezirk Erfurt 2, Wien 11, Budapeſt 5, PBeters- hagen 76, Stockholm 20, Chriftiania 17, Petersburg 
burg 3 Erkrankungen. 56 Erkrankungen. \ 

Flecktyphus: Magdeburg 1, Prag 6, Stod- Keuchhuſten: London 127 Todesfälle; Ham— 

holm und Petersburg je 1 Todesfall; Petersburg | burg 28, Wien 20, Kopenhagen 48 Erkrankungen. 
1 Erkrankung. Epidemiſche ee 

Rückfallsfieber: Petersburg 1 Todesfall. dung: Reg. Beg. Düfjeldorf 10 a er 
Epidemiſche Genidjtarre: Prag 1 Todes— Trichinoſe: Reg.-Bezirk Kö önigsberg (Kreis 

fall; Nürnberg 2 Erkrankungen.  Mohrungen) 1 Erkrankung. 
Im Mebrigen find befonders hervorzuheben: 

Unterleibstyphus: Chemnitz 15, Hamburg 10, | (Zur Monatstabelle.) In dem Berichts monat find 

Paris 17, London 16, Petersburg 22 Todesfälle; nachſtehende Todesfälle an Pocken, Cholera, Fleck⸗ 
Berlin 16, Hamburg 75, Wien 13, Budapeſt 30, | typhus, Rückfallsfieber und epidemiſcher Genickſtarre 

Kopenhagen 12, Petersburg 112 Erkrankungen. | gemeldet worden: 

Roſe: Kopenhagen 18 Erkrankungen. Boden: Königsberg I, Reichenberg i. Anl, 

Kindbettfieber: Paris 5, London 6 Todes- | Troppau 3, Genua 71, Lijjabon 165, Nantes 3, 

fälle. Granada, Palma je 1, Saragofja 13, Bombay 18, 
Maſern: Hamburg 9, Paris 14, yon 13, | Madras, Alerandrien je 1, Kairo 7, Brooklyn, New— 

London 18, Petersburg 15 Todesfälle; Berlin 65, | York je 1, San Franzisfo 10. 
Hamburg 123, Neg.-Bezirfe Düſſeldorf 108, Hildes- Gholera: Bombay 3, Madras 53. FR 

heim 214, Königsberg 115, Schleswig 101 und Sledtyphus: Reutlingen, Liſſabon je 18 
Wiesbaden 110, Wien 109, Budapeſt 76, Edinburg | Rückfallsfieber: Alexandrien 4 (einſchließlich 
280, Kopenhagen 23, Chriſtiania 59, Petersburg biliöſen Fiebers). 

ungen. | *) Anm. Außerdem ift im jtädtifhen Krankenhauſe 
Scharlach: London 32, Dublin 8, Liverpool 7, | zu Neuhaldensleben (Neg.-Bez. Magdeburg) während 

Kopenhagen 11, Reteräburg, 8 Todesfälle; Berlin (Gprtiekinig auf Geite 15%) 
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gänge in deutſchen Städten v.40 000 u. mehr Einw. 8. Woche v. 19. 25, Febr. 1888. 
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erlernt 
Die mit einem 7 bezeichneten Städte berichten über die Sterbefälle auf Grund ärztlicher Todtenſcheine oder laſſen die RPachweiſungen wenigitens 

von einen Arzte zufanmenftellen oder prüfen. — Die Einwohnerzahlen find nah Maßgabe der endgültigen Ergebniſſe der Volkszählung vom 
1. Dezember 1885 unter Berücfichtigung der von 1880 bis 1885 durch die Volkszählung ermittelten Zus oder Abnahme Der Bevölkerung in den be= 
theiligten Duten für den 1. Juli 1888 berechnet worden. Auf Grund derjelben werben die Verhältuißzahlen ver in Der Berichtsmoche Seitorbenen 
ermittelt. Die Berechnung der durchichnittlichen Sterbeziffern für die Jahre 1882—86 tft auf Grund der in, ven Sahresüberfichten (Veröffentlihungen ; 
1883 ©. 231, 1854 ©. 219, 1885 II. ©. 293, 1886 ©. 759 und 1887 ©. 455) mitgetheilten 2ingaben über Einwohnerzahlen und Sterbefälle erfolgt. 

Bun ) Wegen etwaiger an Boden, Slectyphus, Cholera (asiatica) unn Peſt vorgefommenen Todesfälle vergl. den Tert der norhergehenbeit 
Seite. — 2 Arme exit jeit 1886 an Dev Berichteritattung Theil. — 3) Nach Abzug Der Ortsfremden beträgt die Zahl Der Geitorbenen 10, dem— 
entiprechenn Die Verhältnidziffer auf 1000 Einwohner und aufs Sahr berechnet 11,8. — *) Nach Abzug 2c. 19, Dementiprechenn 23,8. j 
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Sterblichfeitsporgänge in größeren Städten des Auslandes. Woche vom 19, bis 25, Febr. 1888, 
| 
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» R R —* — Todes-⸗—Urſachenh 
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Aus Berliner Kranfenhäujern gemeld. Grfranfug. , Aus deutf ch. Stadt: u.Landbez. gemeld. Erfranfug. 
Königlibe Charite, Städtiſches Krankenhaus im Friedrichshain, | Iaut Mitteilung der Königlihen Sanitäts-Kommiſſion zu Berlin, 
St. Hedwigs- Krankenhaus, Bethanien, Stäntiihes Krankenhaus zu | des ftatiftifchen Amtes der Stadt Breslau, des Aerzte-Wereind zu 
Moabit, Clijabeth » Kranfenhaus, Lazarue - Krankenhaus, Augufte | Frankfurt a.D., des Medizin.-Sipektorats zu Hamburg, des Vereind 

2 Hospital, Jüdisches Krankenhaus) | für öffentliche Gejundheitspflege zu Nürnberg, der betreff. Königl. 
für die Woche vom 19, bis 25. Februar 1888. Reg.-Medizinalräthe und Fürftlich Reuß’ichen Phyſikats-Bezirksärzte. 

En Lebensalter = i = |& 
Krantheitsformen |z43| der Aufgenommenen a5 Sals | |22| 2 

d — Bezirk Ser [Bali | 258 
as: esese reset 33 ; angabe 185 S 81595 = 
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Diphtherie und Group. . AI- 1| S|ı 2) 11-10 JFrankfurt a. 2.9. .1 15-29. Seh —| 2| 10| 8 — 
Unterleibstyphus a de 11l-|-|-|-|1|-—- fi „ Samburg u. Bororte | 19.—25. Seb.| 75| 123| 16| 3| 2 
Brechdurchfall inkl. Ruhr und | uttuDerg seen desgl. — a ee 
Cholera nostras . . . » —I-|-|-|-|-|-[|1 Negierungs- Bezirk 

Minnbettiieber . . . . - » 5I-|-|-| 35| 2 —| 2 Macher. ee 2190,26. Ben. 2. 181 EZ 
Wechſelfieber ——— — — — — — — —2! — NAT) onen a ee — — 1| - 
2 20 — Ben 1 3 al al Düfſſeldoöff 1 30j| 1068| 3| 89| 2 
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Lungenihwindiudht . » . » sl il - | — | 2%) 9| 1| 2 Hildesheim . . . . -„ [11.-18. Teb.| 12 | 214 21 Szult 
Andere, Erkrankungen der MONIGSHeLg | 1925.07 10 | 115 a 
Athmungs-Organe . . » salesı 371735: 391°5°[ 11 Marienwerder . . . . desgl. al le ee 

Akuter Darmtatarıh. . . . | 2 Bl SDEINTLELE deögl. ale leer Aloın 
Säuferwahnfinn und chroni- SHlesvis or: Deögl. 38 | 101 | 73 | 2022| 3 
der Altoholismus . . .| 101-1 - | —- | 3| 7I-|- SEEN: Desgl. 6, 25119291 31 
Afuter Gelenkrheumatismus 3I1-|-ı -| 3535| 3I|-| — Stalins Ser desgl. 8 ——— 
Andere rheumat. Krankheiten 3I-|-|-|10| 16 2| — SIR Ha Bas wir desgl. A —— 
J— JJ 266 702 Wiesbaden?) . . . . dessl. 7|110| 88) 107| 5 

Alle übrigen Krankheiten. . | 445 139 | 10 | 22 | 196 146 | 32 | 43 Frſtl, Reuß’icher Phyſik.-Bez. 
— = = sg| s 5 Orelse Ar E09 ee — 8 
Summe | seo | 47 | 28 | 46 405 2871 29 | 93 enlemtoda Desgl. ee 

Gejammtbeit. war am 18. Fehr. 1888 4139 u. bleibt am 25. Febr. 1888 4164. Drake: ? } 

x Witterungs: Nachweis für die Woche vom 19, bis 25. Februar 1888. 
j Nach Beobachtungen der landwirthichaftlihen Hochſchule in Berlin und der meteorologiihen Centralftation in München. 

. : Ben Luftdruck in mm?) Melat. Feuchtigkeit d. Luft?) Sag Bor 
B ⸗ ⸗ 2 an = a . es J eobachtungs- | Beobachtungs £ R = | & | 3 5 * 8 Nieder⸗ — Windſtärke 

Ort Tag = = 3 = 8 = ichlages Win = ‘= = 3 8 = B= 8 richtung 
5 | = 5 3 | 5 = 2) 3 mm 

19. Februar 2,2 — 0, 741,1 143,8 148,5 100 80 1 
20. y " 1,6 =38 752,6 753,0 753,6 100 8 3 

IE |, ni 7982| 752,10] + Tau 35 3 
Berlin SR De ei 5 | 7542 \°7556 | -Tzacıesst 8 4 

23... 5 Barca 99 | 75994 |. 7585. | "7508210785 ONO 2 
DI, -56 |-116 | 7560 | 7547 | 7583 | 78 ONO 2 
Di: —15 | -85 | 7580 | 760,6 | 762,7 95 0) 1 

19, R -55 | 700,7 | 6999 | 6994 | 86 69 79 0,1 NO 2,7 
ee 2 | 23 Neo | 00 | ul nn | | 2 = O0. 3,9 

4 21 236 | -17 | 6982 | 6987 | 7016 | 76 12 89 0,1 NW 11 
Münden | / 20 | -19 | 7044 | 7053 | W714 | 8 72 92 2,3 N 1,6 

Baar, 06 | -47 | 7097 | 7089 | 7082 | 89 79 87 — NO 2,0 
2. ui 17 | 70537-170893: aus 719 79 0,9 0 1,5 

\ 25. —0,8 | —113 709,4 710,9 711,8 84 70 80 — 0) 2,0 

1 i F Cholera (asiatica) und Peſt vorgekommenen Todesfälle bezw. Erkrankungen, vergl. den Text 
auf ber En simeler a denas und der relativen Seuchtigkeit der Luft erfolgen um 8,Uhr Morgens, 2 Uhr 

ittags, 8 Uhr Abends (in Berlin jeit dem 1. Sanuar d. 3. um 7, 2 und 9 Uhr). — 3) Einſchl. Ruhr. — *) Außerdem 5 Bälle von Scharlad= 
Diphtberie. — 5) Für_die worige Woche find nachträglich 9 Erkrankungen an Maferır, je 8 an Scharlacd uud Diphtherie genteldet. — ©) Der 

Bericht aus dem Phyſikat Heiligenhafen fehlte. — ”) Davon 94 Fälle verbunden mit Diphtberie, — °) Einer nachträglichen Mittheilung zufolge 
En im Sanuar und Anfangs Februar im Dorfe Naurod bei Wiesbaden 321 Majernfälle vorgefommen. — 9) Su Fürftenberg a. DO. find 206 

erkranfungen vorgekommen. EEE 
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Epidemiſche Genidjtarre: Kiel 1, Chicago 13, 

Gineinnati 2, New York 12, Sau Franzisko 11. 

Im Uebrigen find bejonders hervorzuheben: 

Unterleibstyphus: Berlin 38 (Bormonat 15), 

Hamburg 73 (81), Kairo 44 (47), Gineinnati 89 

(135), New-York 22 (26), San Franzisko 25 (17) 

Todesfälle. 

Ruhr: Bombay 68 (Vormonat 23), Madras 140 

(218), Alexandrien 39 (43), Kairo 135 (140) Todeg- 

fälle. 

Maſern: Berlin 22 (Vormonat 30), Braun 

ſchweig 18 (23), Hamburg 40 (33), Utrecht 23 (27), 

Palma 20 (10), New-Yort 24 (22) Todesfälle In 

Kafjel und Karlsruhe ftarden an Maſern 11 bezw. 

13 Perſonen gegen 17 bezw. 30 im Vormonat. 

Scharlach: Boſton 48 (Vormonat 63), Brooklyn 

46 (25), New-York 99 (55) Todesfälle. 

Diphtherie und Croup: Berlin 85 (Vor⸗ 

monat 140), Breslau 58 (64), Königsberg 26 —G— — 

München 24 (26), Dresden 23 (30), Hamburg 29 

(33), Saragojja 38 (39), Baltimore 25 (39), Boſton 

48 (55), Brooklyn 207 (185), Chicago 151 (165), 

Sincinnati 27 (33), Minneapolis 28 (30), Montreal 

90 (112), New-Drleans 24 (31), New-York 315 (279), 

San Franzisko 27 (29), St. Louis 161 (167) Todes— 

fälle. . 
Keuchhuſten: Kairo 29 (Vormonat 28) Todes: 

fälle. 
Akute Darmfrankheiten: Berlin 153 (Bor: 

monat 85), Breslau 43 (34), Münden 44 (50), 

Hamburg 123 (165), Liſſabon 28. (30),, Bombay. 71 
(75), Madras 72 (105), Alexandrien 130 (150), 

Kairo 343 (365), Chicago 24 (46), New-Drleans 27 

(35), New-York 43 (64), St. Louis 27 (52) Todes⸗ 

fälle. 

Unter den deutſchen Drten Hatten im Berichts— 

monat verhältnigmäßig die höchſte Geſammt— 

fterblichfeit (nämlich) über 35,0 auf 1000 Eins 

wohner und aufs Sahr berechnet): Paſſau (35,2), 

Brieg (35,5), Amberg (37,2), Lüneburg (37,6), Bay: 

reuth (38,0), Oppeln (38,6), Mühlheim a. d. R. 

(40,2), Erlangen (40,4), Lichtenberg bei Berlin (40,5), 

Schweidnitz (42,3). Dppeln und ınberg zeigten 

ſchon im Vormonate eine über die angegebene Grenze 
hinausgehende Sterblichkeit, in Brieg, Mühlheim 

a. d. R., Schweidniß betrug diejelbe wenigjtens über 

30,0, in den Übrigen Orten mit Ausnahme von 

Lüneburg (24,7) zwifchen 25,1 und 30,0 %. Das 

Sterblichfeittsmarimum hatte fi) im Vormonat auf 

64,7 (gegen 42,3 im Berichtsmonat) belaufen. 

Während des fünfjährigen Durchſchnitts 1882 bis 

1886, joweit ein jolcher vorliegt, ftarben in Bayreuth 

20 Monats Zanuar bei 2 Kranken Flecktyphus feftgeitellt 
orden. 
Der Eriterfranfte war ein Yandarmer 23 jähriger 

Arbeiter, welchen: auf der Verpflegungsſtation in — 
haldensleben ein Unterkommen gewährt war, der andere 
tödtlich verlaufende Fall betraf einen bisher an Lungen: 
katarrh behandelten Inſaſſen Des Krankenhaufes. 

Kattowitz noch mehr als ein Drittel (360 %0) dere 

22,8, in Lüneburg 24,5, in Brieg, Mühlheim a. d. R 

und Paſſau zwiichen 25,1 und 30,0, in Schweidnii 

31,1, in Erlangen 33,8 auf je 1000 Einwohner. — 

Non den im Vormonat durch eine dergleichsweife 

höchſte Sterblichkeit hervorragenden Orten, welch 

bisher nicht erwähnt find, hatten im Januar Pader— 

born 22,2, Ludwigshafen 30,8, Ehrenfeld 34,8 %,, 

Todesfälle aufzuweisen. 

Bon den oben befonders hervorgehobenen Drten 

hatte Brieg mit 347 Todesfällen auf je 1000 Lebend— 
geborene eine verhältnigmäßig.. hohe . Säugling$= 

ſterblichkeit; in Schweidniß betrug letztere genau ei 

Drittel, in Lichtenberg, Amberg und Paſſau weniger 

als ein Drittel, in Lüneberg weniger als ein Viertel, 
in Mühlheim a. d. R., Oppeln, Bayreuth und Erz 

fangen weniger al$ ein Fünftel der Lebendgeborenen. 

Die aus diefen Orten gemeldeten Todesurjachen an— 

langend, wurden häufigere Sterbefälle durch Majern 

in Mühlheim a. d. NR. (15) und in Schweidnitz (19), 

durch Diphtherie und Group in Bayreuth (16), durch 
Lungenſchwindſucht in Brieg (9), Bayreuth (10), 

Lichtenberg (12), Mühlheim a. d. R., Erlangen 
(je 13), Dppeln (18), durch akute Erfranfungen der 
Athmungsorgane in Lüneburg, Paſſau (je 11), 

Lichtenberg, Schweidnig, Amberg, Bayreuth (je 12), 
Brieg (13), Mühlheim a. d. R. (15) herbeigeführt. 

Eine beträdhtliche, nämlich auf mehr als ein 

Drittel der Lebendgeborenen fich belaufende Säuglings— 

ſterblichkeit ergiebt fich, außer für Brieg, noch für 
Gera (355 auf je 1000 Lebendgeborene), Kattowiß 
(360) und Duedlinburg (541). - Die Gejammtz 

jterblichfeit betrug in Duedlinburg 30,3, in Gera 25,7, 
in Kattowiß jogar nur 14,0 %o- 

Einer geringeren Geſammtſterblichkeit, al3 

15,0 auf je 1000 Einwohner und aufs Sahr berechnet, 

erfreuten fich während des Berichtsmonats Staßfurt 

(14,8), Gleiwiß, Wejel (je (14,5), Deu (14,2), Katto— 
witz (14,0), Onejen (13,6), Königshütte (12,9), Wands= 

bee (9,7). Von diefen Orten wiejen Deuß, Könige 

hütte, Wandsbek im Vormonat zwiſchen 15,0 und 

20,0 Gleiwitz, Gneſen, Weſel zwiichen 20,1 und 25,0, 
Staßfurt 27,6% Todesfälle auf; aus Kattowik find” 
Mittheilungen im Berichtsmonat zum exjten Male” 
eingegangen. Im- fünfjährigen Durchſchnitt 1882 bis“ 
1856, joweit derjelbe vorliegt, ftarben in Weſel 19,7, 
Wandsbed 23,6, Deub 23,8, Königshütte 31,2% Per⸗ 
jonen. — Von den im Vormonat durch eine verhälts” 
nigmäßig geringe Sterblichkeit ausgezeichneten Orten 
verlor Magdeburg im Januar 23,0, alle übrigen 
zwifchen 15,0 und 20,0% Perſonen durch den Tod. 

Unter den Orten mit weniger als 15,0 %o Sterb⸗ 
lichkeit blieb die Säuglingsſterblichkeit in Wandsbed 

unter einem Zehntel, in Gleiwitz, Gneſen, Königs— 
hütte und Wefel unter einem Siebentel, in Deutz 
unter einem Viertel der Lebendgeborenen; in Stab 
furt machte fie gerade ein Zehntel, andererjeits im 

v 

ſelben aus. Eine Sterblichkeit dev Säuglinge bis zu 
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100 gab es außerdem in Celle (Geſammtſterblich— 
keit 15,3), Göttingen (17,7), Minden (16,4), Siegen 
(20,5), Reudnitz (21,6), Gannftatt (17,7), Darmitadt 
23,1), Schwerin (18,6), Gotha (20,2). Weniger als 
ein Siebentel der Lebendgeborenen ſtarb in 47, 

weniger als ein Fünftel derjelben in 76 Orten. Die 

Gejammtjterblichkeit betrug in 5 dieſer Drte bis zu 
15,0, in 31 zwiſchen 15,1 und 20,0, in 56 zwiſchen 
90,1 und 25,0, in 25 zwifchen 25,1 und 30,0, in 6 
iiber 30,0 oo. 

Im Ganzen jeheint fich der Gefundheitszuftand 
Berihtsmonat um ein Geringes ichlechter, als im 

zormonat, gejtaltet zu haben. Gine Sterblichkeit 

don mehr als 35,0% war in 10 Orten gegen 5 im 
Dezember v. Is., eine jolche von weniger als 

15,0 %o, wie im Vormonat, in 8 Orten zu ver- 
zeichnen. Mehr Säuglinge als 333,3 auf je 1000 
Lebendgeborene ftarben in 4 Drten gegen 5, weniger 
als 200,0, wie im Vormonat, in 133 Orten. 

Deitmeilige Maßregeln gegen Holkskrankheiten. 

(MA. Nr. 53—58 vom 27. Febr. bis 3. März 1888.) 
Stalien. Duarantäne-Berordnung Jr. 4. x 
AZufolge Verordnung des Königlich italienischen Mini— 

fteriumg des Snnern von 13. Februar 1888 iſt die Ein- 
fuhr von zum Handel beitimmten, aus den Häfen der 
europäiſchen und aftatifhen Türfei ftammenden Lumpen 
und getragenen Stleidungsftücden nad Stalien verboten. 
- Duarantäne-Berordnung Ir. 5. 

Durch eine weitere Verordnung des Königlich italie- 
niſchen Minijteriums des Innern vom 13. Februar 1888 
find alle gejundheitspolizeilichen Maßregeln, welche bezüg- 
lid der Einfuhr von Lumpen, Hadern, gebrauchten 
Kleidungsftüden und Bettgegenjtänden, Sahlleiſten und 
Charpie aus Defterreih, Spanien, Frankreich, einjchließ- 
li Korſika und Algier, und aus Qunis feiner Zeit an: 
geordnet waren, aufgehoben worden. Das Verbot der 
Einfuhr der genannten Gegenstände aus Ländern jenjeits 
des Suez-Kanals bleibt aud ferner in Kraft. — _ 

Großbritannien. (Eypern.) Zufolge Verfügung 
der Lokalregierung der Inſel Eypern find die feiner Zeit 
gegen Ankünfte von der italienischen Küfte zwilchen Bari 
und Ancona verhängten Duarantäne-Maßregeln (Ber: 
Öffentl. 1887 ©. 726) aufgehoben und durd) eine ärztliche 
Unterfuchung erjegt worden. — N 
- Dänemark. Durd Bekanntmachung des Königlich 
dänischen Zuftiz- Minifteriums vom 24. Februar 1855 ind 
mit Rückſicht auf den Ausbruch der Blattern in Lomma 
Echweden) gegenüber den aus ſchwediſchen Häfen zwiſchen 
Malmd und Landskrona kommenden Schiffen die gejeb- 
lichen Beitimmungen über gejundheitspolizeiliche Unter— 
juhung in Kraft geſetzt, jowie ferner wegen des Auf 
tretens der Cholera in der italienischen Provinz Gapita- 
nata Quarantäne für diejenigen Schiffe angeordnet wor— 
den, welche aus italieniſchen Häfen am Adriatijchen Meer 
zwiſchen Ortona und Bari (einfäpließlich dieſer beiden 
Häfen) fommen. Gleichzeitig iſt die Einfuhr von ge- 
brauchter Leinewand, gebrauchten Kleidern, Betten, Lum— 

pen u. ſ. w. aus den bezeichneten ſchwediſchen und italie— 

niſchen Häfen verboten worden. 
1. Aufgehoben wurden: Die durch Befanntmadungen 

des Suftiz-Minifteriums vom 7. Dezember 1887 und 
4. Sanuar 1888 (Veröffentl. 1887 ©. 744 und 1885 ©. 
41) angeordnete Unterfuhung der Schiffe, welche aus ©i- 
eilien, Sardinien, italieniſchen Häfen zwiſchen dem Cop 
Et. Maria di Leuca und der franzöfiihen Grenze, und 
ans Malta anfonmmen. a 

“ 2. Das dur die Bekanntmachungen des Juſtiz⸗ Mi⸗ 
niſteriums vom 22. Dezember 1886, 18. Juli, 4. Auguſt, 

6. September und 14. Oktober 1887 (Veröffentl. 1887 
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©. 5, 476, 510, 567 und 631) erlaffene Einfuhrverbot in 
Betreff gebrauchter Leinewand, gebrauchter Kleider, 
Betten, Zumpen u. f. w. gegenüber den Häfen von Pa— 
vaguay und Uruguay, der Argentinifchen Republik, Gi- 
ziliens, des italienischen Keftlandes zwijchen den Kap 
St. Varia di Yeuca und Cap Mifeno, jowie den Häfen 
von Wialta und Sardinien. 

Rußland. Zufolge einer Anordnung des General- 
Gouverneurs zu Odeſſa werden Die rovenienzen der 
italienifhen Küfte von Bari bis Ancona ftatt - einer 
Duarantäne-Objerpation nur nod einer ärztlichen Be— 
ſichtigung unterzogen. (Vergl. Veröffentl. ©. 122.) 

Thierſeuchen. 
Stand der Thierſeuchen in Oeſterreich in den 
Monaten November und Dezember 1887, 

Nach den im K. K. Defterreichiichen Minifteriun des Innern ein- 
gegangenen wöchentlichen Meldungen.) 

en Zahl der infizirten Orte nad) den am 

2 der 2 1212.21 30. az 14. 21.) 31. 
Sranfheiten = - 

und November Dezember 
Länder. — 

eingegangenen Meldungen. 

Milzbrand. 
Salizien — /33|) 21143| 2 |1 | —|1lı 
J r li o =) —ie — no: 
eperditertei) 2 | Lil | — | ——.2) 
Steierntarf I—-|1-|1-|—-| —-| —-1-—-|11 
BYulowinn. . | —- | -|lı — | - | — — — 
Küjtenland lı- —ı 

Rob, 
Salsiener 1.121121, 171 21.12 2|3 141 
Böhmen . ..|-|I|-| — —- | — — —-|1ı 
Kiederöfterreih .| — — | lı|ll — — — 

Maul: und 
Klauenſeuche. 

Galizien .|44 8 1472638 234 6 264 154 145 132 
Mancme elle 2 ae 33| 41| 84| 93 
Böhmen . . .[243 1203201225 |142 164153196 
Hievderöiterreih .| 81! 6115 | 84| 92/135 131,143 
Dberöiterreid .| — ! — — — — 44 62 6 
ES) I ee a A ER 
Salzburg.. — | — — — 1 —|22| 42|4 

Klauenſeuche unt. 
den Schweinen. 
Eiee | —-|-|1ı]j|1l 1 |1|— 

Lungenjeuche, 
Galizien J I | 1 1 I I 
Mähren 11 1103 91146 |153 1831 15 6 |14 ı 
Böhmen 2711242243232 |2521251,241 243 
Schleſien 31136525 ee er 
Niederöſterreich. — | — | — 222 | 2 |1 1 
Dberöiterreic) 2 JJ | - | — | — | _ 
RN l — — — — — — — 

Pockenſeuche 
der Schafe. 

Galizien .- 
Dalmatien . .|4 |4|4 14 EA Aue] 

Rande der Pferde 
und Rinder. 

Galizien . . .| 31/41] 4141| 3 1 ee 

Raude der Schafe 
und Ziegen. 

Niederöjterreih .| 2 | 2.|2 |2 FE — 
ee ———— Su SAN ESSEN 7 

. Kärnten Pa 2er — — 
Krain .1—-1|1-—[|33 3 a 
Bulomine. . — — — I - | -|—-|11 

MRothlauf 
der Schweine. 

Niederöſterreich . — 11212 LTR. SL: 
Oberöſterreih .| — | — | —-|?22|2 | — | — | — 
Krain 
Küftenlnd : 11111 — -|—- | —- | — 

NRinderpeit ift nach vorliegenden Meldungen während ber 
Berichtözeit in den im NeichSrathe vertretenen Königreichen und Län— 
dern nicht vorgekommen. — Anmerkung. Die fleineren Zahlen 
geben Die Anzahl der neu infizirten Ortſchaften a. 
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Medizinalgeſehgebung 2c. 

Preußen. Erlaß des Minijters der geiſtlichen 2c, 
Angelegenheiten, die Abänderung der Vorſchriften 
für die ärztliche Vorprüfung dv. 2. Juni 1883 betr, 

Berlin, den 6. Februar 1888. 

Ew. Hohwohlgeboren laſſe ich anbei Abſchrift einer 
Bekanntmachung des Herrn Neichskanzlerd von 17. Januar 
d. J. betreffend die Abänderung der Vorjehriften für die 
ärtlihe VBorprüfung vom 2. Suni 1883, zur gefülligen 
Kenntnißnahme und mit dem Erſuchen zugehen, diejelbe 
der dortigen Kommiffion für die ärztliche Vorprüfung 
zur Beachtung mitzutheilen. 

Sn Vertretung: Lucanus. 
U I Nr. 465. 
M tr. 941. 

An den Königlichen Univerſitäts-Kurator. 

(Folgt die auf ©. 58 der DVeröffentl. abgedrudte Be— 
kannkmaͤchung des Reichskanzlers vom 17. Januar 1883). 

Preußen, Neg.: Bez. Königsberg. Anwendung 
ungebrauchficher Arzneibezeichnungen auf Re: 

zepten betr, 
Königsberg, den 30. September 1887. 

Es hat ſich kürzlich im Diesfeitigen Verwaltungsbezirk 
der Fall ereignet, daß ein Arzt in der Abſicht, Chloral— 
hydrat zu verſchreiben in dem betreffenden Nezept für die 
Bezeihnung dieſes Arzneimittels die Abkürzung „hydr. 
chloral.* gebraucht hat. Das Rezept lautete: 

Rep. Hydr. chloral. 5. 
Ag. destill. 100. 
spds. Nach Verordnung. 

Der anfertigende Apothefergehilfe dispenfirte indefjen 
mißverſtändlich hydrargyrum chloratum und gab die Arznei 
ab unter der auf die Signatur geſetzten Nezeptkopie: 

Calomel 5. 
Aq. destill. 100. 

Hierdurch wurde die Aufmerkfjamfeit des Empfängers 
auf den vorgefallenen Irrthum gelenkt, die weitere Ver— 
wendung der Arznei unterlafjen und die Gefundheitöbe- 
jhädigung, welche im andern Falle wahrfcheinlich jtattge- 
habt hätte, verhindert. 

Wenngleich) nun die einfache Ueberlegung, daß Ka— 
lomel wohl faum jemald von einem Arzte in einer foge- 
nannten Schüttelmirtur verfchrieben wird, den Gehülfen 
von dem begangenen Mißgriff hätte zurüdhalten und ihn 
mindeſtens zu einer Anfrage diejerhalb an den betreffen- 
den Arzt hätte veranlafjen follen, fo darf doch aud 
andererjeitö nicht überjehen werden, daß in der ärztlicher: 
ſeits gewählten Berordnungsweife eine nicht geringe 
Beranlafjung zu dem, dem Gehülfen zur Laſt fallenden 
Berjehen gelegen hat, um jo mehr, als der fragliche Vor— 
fall ſich mit Sicherheit hätte vermeiden laſſen, wenn ver 
Arzt ſich der in dev Pharmakopöe für Chloralhydrat aus: 
drücklich vorgejchriebenen Bezeichnung: „chloralum hy- 
dratum“ jtatt der leicht zu Mißverſtändniß führenden ſy⸗ 
nonymen Bezeichnung: hydras chlorali bedient hätte. 

‚Em. Wohlgeboren wollen die Aerzte Shres Verwaltungs: 
freies von dem DBorftehenden in geeigneter Meife ges 
fälligit in Kenntniß feßen und auf die Gefahr aufmerf: 
I — De he ——— ungebräuchlicher 
und den Angaben der armakopöe nicht entſpr 
Arzneibezeichnungen liegt. — es 

In Vertretung: Höpker. 
An ſämmtliche Königliche Kreisphyfifer des Negierungs- 

Bezirks und an den Königlichen Stadtphyfitus Herrn 
en Medizinal-Rath Profefjor Dr. Bincug hier: 
elbit. 

Abgeſehen von dem Schlußſatze, 
ae Tele Ad — erging an demjelben 

gleichlautende Verfügung an fü i 
Apothekenbeſitzer des net ld 

Die Herren Apothekenbeſiher erfuhe ih aus Anlaß 
des erwähnten Vorfalls, Ihr Gefchäftsperfonal von Vor- 
itehendem in Kenntniß zu jeßen und im eignen wohlver: 

welcher durch die 

ſtandenen Intereſſe daſſelbe zur Vermeidung ähnlicher be— 
dauerlicher Vorkommniſſe zu äußerſter Vorſicht in de 
Ausübung ihres verantwortlichen Berufe zu ermahnen 

In Bertretung: Höpfer. 

An ſämmtliche Apothefenbefiber des Regierungsbezirks 

Preußen. Reg.Bezirk Magdeburg. Polizei-Ver: 
ordnung betreffend die Befürderung von Wieder- 
käuern und Schweinen nach Den Nordjeehäfen, 

Vom 6. Februar 1888. 
(Amtsblatt d. Königl. Negierung zu Magdeburg ©. 41.) 

(Folgt die Bekanntmachung des Kol. preuß. Minifters 
für Landwirthichaft 2c. vom 4. Januar 1888 wie auf) 
©. 110 der Veröffentl., nur ijt jtatt „wirffaneren“ 
„wirkſamen“ zu lejen.) 

Boritehender Erlaß wird mit dem Bemerfen zur öffent» 
lihen Kenntniß gebradt, daß die Beitimmungen über die 
PVerladung und Beförderung von lebenden Thieren auf 
Gifenbahnen vom 13. Zuli 1879 sub Nr. 1233 im 37. 
Stück ded Amtsblatt de 1879 Geite 337 abgedrudt find. 

Der Regierungs-Präſident. 

Polizei:-VBerordnung. . 
Auf Grund der 88 137 und 139 des Geſetzes über die 

allgemeine Landes- Verwaltung vom 30. Juli 18583 und 
in Gemäßheit der $$ 6, 12 und 15 des Geſetzes über bie 
Bolizei-Berwaltung vom 11. März 1850 wird in Aus— 
führung des vorftehend veröffentlichten Bundesrathöbe- 
ichluffes von 3. November 1887 und mit Bezugnahme 
auf die 88 20 Abſatz 2, 66, 67 des Geſetzes, betreffend die 
Abwehr und Unterdrüdung von Viehſeuchen, vom 23. Juni 
1880 (R.G.Bl. ©. 153) unter Zujtimmung des Bezirks— 
Ausſchuſſes für den Umfang des Negierungs-Bezirfs Magdes 
burg Nachitehendes verordnet: 

$ 1. Wiederfäuer und Schweine, welche zur Beför— 
derung nach den Nordjeehäfen beſtimmt find, dürfen auf 
den Gijenbahnen erjt dann verladen werden, wenn Die 
Thiere unmittelbar vor der Verladung von einem be— 
amteten Thierarzt unterſucht und für gefund erflärt worden 
find und die Bejcheinigung des Thierarzted über viejen 
Befund der Bahnverwaltung der Verladungsitation vor- 
gelegt it. 

$ 2. llebertretungen dieſer polizeilih angeordneten 
Schutzmaßregeln unterliegen den Strafbeitinnmungen der 
SS 66, 67 des Gejehes, betreffend die Abwehr und Unter: 
Dan von Viehſeuchen, vom 23. Juni 1880 (R.G.-Bl. 

.153). 

$ 3. Dieſe Verordnung tritt am 15. Februar 1888 
in Kraft. 

Magdeburg, den 6. Februar 1888. 

Der Negierungs- Präftdent. 

Die Königliche Regierung zu Düffeldorf hat zu 
der Polizeiverordnung betr, das Verfahren bei an: 
ſteckenden Krankheiten vom 1. Auguft 1887 (. 
Veröffentl. 1887 ©. 590 ff.) unter demfelden Tage die 
beiden folgenden Inſtruktionen erlaſſen: 

A. Inſtruktion 

für Die Bolizeibehörden und Kreismedizinal- 
beamten. 

1. Bon den nad) $ 1 der Polizei-Verordnung vom 
heutigen Tage, betreffend Verfahren bei anſteckenden 
Krankheiten zur Anzeige Verpflichteten, empfiehlt es ſich 
bei Verſäumniß dieſer Pflicht, in erfter Reihe die be- 
treffenden Aerzte und andere Berfonen, welde ſich 
mit ans der Heilfunft bejchäftigen, zur Beitrafung 
zu ziehen. 

2. Sobald die Polizeibehörde Kenntniß von einem 
Falle einer der nad) $$ 1 und 2 ebendafelbft der Anzeige- 
pfliht unterliegenden Krankheiten in ihrem Bezirke er- 
langt, jo hat fie denfelben in ein nad) $ 12 des Ganitäte: 
Regulativs vom 8. Auguft 1835 (6.-©. ©. 240 folg.) zu 
führendes Kranfen-Sournal einzutragen und fi in 
geeigneter Weiſe in Kenntniß darüber, an welhem Orte 
Ortſchaft, Haus) der Kranke bis zur Beendigung der 
Krankheit fich befindet, zu erhalten, ſowie auch den Zeit: 
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punft und den Ausgang der Krankheit (Genefung, Tod) 
zu ermitteln. 

3. Gelangt der Kranke in den Bezirk einer anderen 
Drtspolizeibehörde, fo iſt die Letztere ſchleunigſt da- 
von zu benachrichtigen. 

4. Sit der erfte Fall der Krankheit nicht bereits auf 
“Grund der Erkrankung dur einen Arzt zur Kenntniß 
der Drtspolizeibehörde gelanat, jo hat Letztere die Krank— 
heit durch einen Arzt auf Kojten des zur Traqung der 
Koſten der ürtlihen SBolizeiverwaltung Berpflichteten 
Fonftatiren zu lafjen. (©. R. $ 10.) 

— —5. Sn allen eriten Fällen von Cholera, Fled- 
Typhus oder Menjhenpoden it der Ausbrud) der 
Krankheit unter Angabe der Wohnung ıc. des Kranken 

u.f.w. Sofort event. telegraphifcy dem Königlichen Land— 
rath zu melden, welcher unverzüglich den Königlichen 
Kreisphyjifus mit Reititellung der Krankheit, jowie 
des Umfanges und der Urſachen verjelben und mit per- 
- fönlicher Anordnung beziehungsweife mit Ausführung der 
ſanitätspolizeilichen Schußmaßregeln an Ort und Stelle 
‚zu beauftragen hat. 

Bei Cholera iſt außerdem unfere Gircular-VBerfügung 
vom 14. Mai d. S. (l. Ila. 3771) genau zu beachten. 
Desgleihen bei Fled-Typhus die Ninifterial-Er- 
lajffe vom 19. Dezember 1878, 25. Wiärz 1880 und 
21. Sanıtar 1881. 

6. Das in den (bei 5) erwähnten Källen ſtets vom 
Kreisphyſikus mit dem Vertreter der Drtspolizeibehörde 
(Bürgermeifter, in deſſen Abwejenheit Gemeindevoriteher 
u. ſ. w.) aufzunehmende Befund-Brotofoll ijt uns nebit 
gutachtlicher Aeußerung des Kreisphyſikus demnächſt ein- 
zureichen. In dieſer Aeußerung ſind, getrennt von den 
Ergebniſſen der eingezogenen Erkundigungen und den 
ſonſt erhaltenen-Mittheilungen, die eigenen thatſäch— 
lichen Wahrnehmungen des Kreisphyſikus und die daraus 
gezogenen Schlüſſe bezüglich der Diagnoſe der Krankheit, 
ihres Charakters und ihrer Urſache, ſowie Die darauf ge— 
gründeten Maßregeln, und zwar wiederum gejondert, die 
nur angeordneten und die jelbit ausgeführten fo genau 
anzugeben, Daß wir ein deutliches und möglichit voll- 
ſtändiges Bild der Zuftände und Vorkehrungen erhalten. 

7. Ergeben ſich bei der ärztlichen Feititellung Der 
eriteren Fälle einer der übrigen in den SS 1 und 2 der 
Polizei-Verordnung bezeichneten Krankheiten Zweifel über 
die Natur oder den Charakter der Krankheit, jo iſt, injo- 
fern davon die Anzeigepflicht abhängt, hierüber dem 
Königlichen Landrathe ein eingehender Bericht zu erjtatten 
und ift der Lebtere ung don demſelben nebft Gutachten 
des Königlichen Kreisphyfifus und Anzeige von dem 
dieferhalb Veranlaßten abſchriftlich einzureichen. 

8. Treten die eriten Fälle der (bei 7) vorerwähnten 
Krankheiten oder irgend einer anderen Infektions-Krank— 
heit gruppenweije oder ſich hHäufend oder ſonſt in 
einer für die Öffentlihe Wohlfahrt bedenklichen Weile 
auf, fo ift, wie (bei 5) für die erjten Fälle von Cholera 

u. j. w. angeordnet, zu verfahren. Y 
9. Ueber Erkrankungen an Fled-Typhus, Rück— 

fallfieber, Unterleibs-Typhus (gaftriiches, Schleim- 
oder Nervenfieber) Menſchenpocken und Kindbett— 
fieber ift uns der nad) $ 12 des Sanitäts-Regulativs 
von 7 zu 7 Tagen zu funmirende Auszug aus dem 

- Sranfenjournal unter Angabe des gejammten_Dieje 
Fälle betreffenden Sournalinhaltes einzureichen. Dabei 
iſt die Wohnung nad) Straße und Hausnummer und 
der Ausgang, welhen etwa früher gemeldete Fälle in— 
zwiſchen genommten, anzugeben. Bei Kindbettfieber 
ift zugleich der Arzt bezw. die Hebamme nambaft zu 
machen, welche die erfranfte Wöchnerin entbunden haben. 

Betreffs der übrigen Krankheiten bewendet es hinficht- 
lich der Einreichung der Sournalauszüge bei den bejtehen- 
den Vorſchriften. 

10. Die Ginreihung der wöchentlichen Poſtkarten— 
Ueberfichten über Erkrankungen an anſteckenden Krank 

heiten durch die Herren Landräthe gemäß Gircular- 
Verfügung vom 28. Sanuar 1886 (I. Ila. 367) wird 
hierdurch nicht berührt. 

Indem umnfererfeits nur wiederholt empfohlen werden 
Tann, den Herren Aerzten frankfirte Poſtkarten mil 
porgedructem oder gefchriebenenn Schema zugujtellen, 

wird hiermit angeordnet, daß 

a. wenn Fülle von den in unferer heutigen PBolizei- 
Verordnung ($ 1 und 2) genannten, im dem big- 
her benußten Schema aber fehlenden Krankheiten 
vorfonmen, auch dieſe in die Ueberſicht aufzu- 
nehmen, und daß 

b. wenn innerhalb einer Ortſchaft oder eines Polizei— 
bezirfes derartige Erkrankungen in  bedenflicher 
Weiſe ſich häufen, die Ortichaft bezw. der Polizei- 
bezirk und die Zahl der auf dieſelben entfallenden 
Strankheitsfälle in der Ueberſicht aufzuführen find. 

11. Es iſt wejentlic Aufgabe der Herren Kreisphyfifer, 
das Vorgefommene der im $$ 1 und 2 der Bolizei-Ber- 
ordnung genannten und aller übrigen, nach ihren Urfachen 
oder ſonſt für die allgemeine Wohlfahrt wichtigen Kranf- 
heiten, jowie diejenigen Zuftände, welche für die Ent- 
ſtehung oder Verbreitung derfelben von Bedeutung find 
in ihren Streifen aufmerffam zu verfolgen, um rechtzeitig 
die geeigneten Mittel gegen dieſelben in Vorſchlag zu 
bringen. 

Wir erwarten, daß Ceitens der Polizeibehörden hier- 
nad) an fie ergehende Erfundigungen u. f. w. nach Kräften 
jtets bereitwillig entjprochen werde. 

12. Die Ausführung der Desinfektion gemäß unferer 
Anweiſung (bei II. der Polizei-Verordnung) ift außer von 
den behandelnden Arzte (nah) $ 17 des Sanitäts-Re— 
gulativs) von der Drtspolizeibehörde zu überwachen, von 
Letzterer auch feitzuftellen, daß die in $ 4a und $ 5 vor- 
gejchriebene Neinigung und Desinfizirung ftattgefunden hat. 

15. Stirbt eine Perſon an einer anſteckenden Krank 
heit, jo ift die Leiche jo volljtändig als möglich zu 
ifoliven. Snöbefondere ift jede Ausſtellung vderjelben 
zur Befichtigung, jede Zufammenfunft von Perſonen, 
welche nicht Glieder der Kamilie des Veritorbenen find, 
bei der Leiche, das Singen am offenen Sarge, die An— 
jammlung des Xeichengefolges in der Sterbewohnung 
ſtreng zu unterfagen. 

Zugleich bejtimmen wir, daß Leichen von Kindern, 
welche an einer anſteckenden Krankheit gejtorben jind, 
durch Schulkinder nicht getragen, in derartigen Fällen 
jogenannte Leichenſchmäuſe int Sterbehaufe nicht abge- 
halten und Gterbewohnungen weder von Lehrern noch 
pon Schulkindern betreten werden dürfen. 

Düffeldorf, den 1. Auguft 1887. 

Königliche Negierung. 
v. Schütz. 

allg 229,103 

IE S764: 

B. Inſtruktion 

für die Kreisfhulinspeftoren, Shul:Deputa- 
tionen und Vorstände. 

Außer der Befolgung der in der minifteriellen An- 
weilung von 14. Suli 1884 und im $ 2 unferer Polizei- 
Verordnung von. heutigen Tage erlaffenen Vorſchriften 
wird von den Lehrern und Voritehern der im $ 3 dieſer 
Bolizei-Berordnung aufgeführten Anftalten während des 
Beitehens einer Epidemie noch in nachitehender Richtung 
gegen die Ausbreitung der Krankheit nützlich einzu- 
wirfen fein. 

Nicht jelten fommen bei Epidemien Fälle von leichter 
Erkrankung vor, daß diejelben von den Angehörigen der 
Kinder, wie auch don diejen jelbit längere Zeit unbeachtet 
bleiben oder auch unerkannt völlig ablaufen. 

Sleihwohl find gerade dieſe leichten Fälle geeignet, 
durd) Uebertragung des Kranfheitsfeines auf Perſonen, 
welche zu dejjen Entwidelung in höheren: Grade disponirt 
jind, ſchwere Erfranfungen zu erzeugen, 

So mander Epidemie fann demgemäß in richtiger 
Weiſe dadurch entgegengetreten werden, daß Lehrer, An: 
ftaltsporfteher u. j. w. während derjelben der Gejundheit 
ihrer Schüler u. j. w. überhaupt erhöhte Aufmerf- 
jamfeit zuwenden und der Kranfheit verdädtige 
Kinder vom Schulbeſuche ausjhließen. 

Dieſe Aufmerkſamkeit erſtreckt ſich 
J. im Allgemeinen auf jede Veränderung im ganzen 

Weſen des Kindes, eine ſonſt nicht wahrgenommene und 
auf andere Urſachen nicht zurückzuführende Müdigkeit, 
Unluſt und Unaufmerkſamkeit auf Fröſteln oder 
Hitze, Kopf-, Rücken- oder Gliederſchmerzen. 
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I. im Befonderen: Be 
a. bei Cholera, Ruhr und Unterleibö-Typhus: 

auf leichtere Diarrhoee oder Magenbejchwerden, 
b. bei Scharlah und Diphtherie: auf Schling— 

befehwerden oder Halsſchmerzen, 
ec. bei Mafern: auf Hüften, Schnupfen, Nieſen, 

Lichtſcheu, Thränen u. ſ. w., 
d. bei allen Ausfchlagsfranfheiten: auf Sleden an 

den fihtbaren Körpertheilen. i 
Werden derartige Erſcheinungen an einem Kinde in 

der Schule u. f.w. wahrgenommen, jo ijt dad Kind von 
Beſuche vderjelben für einige Tage unter Mittheilung 
des Grundes an die Angehörigen auszufchliegen. 

Findet fi) dafjelbe alsdann noch mit verdächtigen 
Serankheitseriheinungen wieder ein, jo tft die Beibringung 
einer ärztlichen Beicheinigung über den Gejundheits- 
zuftand des Kindes zu verlangen. { 

Die Polizeibehörden find unfererjeitd angewiejen, falls 
Semand an einer anſteckenden Krankheit ftivbt, jede Zu— 
jammenfunft von Berfonen, welche nicht zu der betreffen- 
den Familie gehören, bei der Leiche, insbejondere auch 
das Singen am offenen Garge und die Anjammlung des 
Leihengefolges in der Sterbewohnung jtreng zu unter 
agen. 
ſag Teich wurde beftinmt, daß Leichen von Kindern, 
welhe an einer anftedenden Krankheit gejtorben ‚find, 
nicht getragen, in derartigen Fällen fogenannte Leichen- 
ihmäufe im Sterbehaufe nicht abgehalten und Gterbe- 
wohnungen weder von Lehrern nod von Schulfindern 
betreten werden Dürfen. 

Die Herren Schulinfpeftoren ꝛc. haben für die ſtrenge 
Befolgung diefer Beſtimmungen, joweit diejelben Schul» 
finder ihres Schulbezirfes bezw. ihrer Schule betreffen, 
Sorge zu tragen. 

Düffeldorf, den 1. Auguft 1887. 

Königliche Negierung. 
© Hüß. 

ME A2 5005 

II. A. 8764. 

Hefjen. Erlaß einer neuen Arzneitaxe für die 
Apotheken des Großherzogthums betreffend. 

Bon 23. Dezember 1887. 

(Amtsblatt d. Großherzogl. Miniſter. d. Snnern u. d. Juſtiz, 
Abtheil. für öffentl. Geſundheitspfl. 1887. Nr. 188.) 

An die Großh. Kreisgefundheitsämter, delegirten Kreis- 
ärzte und Kreisveterinärämter, jowie die Apotheker des 

Großherzogthums. 

Die im Abdruck nachſtehende, im Regierungsblatt er— 
ſcheinende Bekanntmachung Großh. Miniſteriums des 
Innern und der Juſtiz theilen wir Ihnen zur Kenntniß— 
nahme und Nahuchtung mit. 

Saup. 

Belfanntmahung, den Erlaß einer neuen 
Arzneitare für die Apotheken des Sroßherzog- 

thums betreffend. 
Vom 1. Sanuar 1888 an tritt eine neue Arzneitare 
in Wirkſamkeit. Wir bringen dies mit den Anfügen zur 
Öffentlichen Kenntniß, daß dieſe neue Torordnung im 
amtlihen Abdrud zur Nahachtung für die Snterefjenten 
erihienen ift und daß Gremplare von der Buchhandlung 
des Großh. Staatsverlags Fäuflih zu IM 2043 aus 
ſchließlich Rückporto das Stüd abgegeben werden, 

Darmitadt, den 23. Dezember 1887. 
Großherzogliches Miniſterium des Innern und der Juſtiz. 

Finger. Beſt. 

Aus der vorſtehend erwähnten, im Großhrzgl. Staats— 
verlage (Darmſtadt 1888) erſchienenen Arznei⸗Taxe werden 
die allgemeinen Beſtimmungen hier wiedergegeben, wührend 
bezüglid der Taren der Arzneimittel, der Arbeiten und 
der Gefäße auf das Driginal zu verweifen ift. 

Allgemeine Belimmungen. 
1. Die Beitimmungen der nachjtehenden Arznei - Tore 

treten mit dent 1. Sanuar 1888 in Kraft. 

2. Tarermäßigungen durch freie Vereinbarungen fin 
zuläffig; Weberfchreitungen der Tare werden nad) den Be— 
Itimmungen des $ 148 Sir. 8 der Gewerbeordnung für das 
Deutſche Reich vom 21. Juni 1869 beitraft. $ 

Sm joaenannten Handverfauf bleibt Die Preisbe— 
ftimmung den Apothefern überlafjen. 

3. Bei allen Arznei-Rechnungen für Staats- und Ge— 
meindefaffen, für öffentlihe und milde Fonds werden, 
wenn die Rechnung nad) der Tare 20 A und mehr be- 
trägt, 10 p6&t. in Abzug gebradt. Bei Arzneien für 
Thiere findet ohne Rückſicht auf den Betrag der Summe, 
oder ob die Zahlung von Einzelnen oder auch durd) Bei- 
träge im Ganzen gejchieht, ein Abzug von 20 pCt. ftatt. 

4. Auf allen Rezepten ift der Preis jedes einzelnen 
Beitandtheils, dann der bei Anfertigung der Arznei jtatt« 
findenden Arbeit und des verwendeten Gefüßes zu be- 
merfen. Bei Arzneivorfehriften zu Laften öffentlicher 
Fonds gejchieht dies mit rother Tinte, 

Alle Rezepte, welche an die Arznei-Empfünger zurüd- 
gegeben werden, find mit einem den Namen des Apothefers 
führenden farbigen Stempel zu verjehen. 

5. Sit die Duantität einer Arzneijubitanz auf dem 
Rezepte nicht ausdrücklich, jondern durd) „quantum satis 
etc.“ angegeben, jo hat der Apothefer die verbrauchte 
Duantität zwiihen Einfchlußzeihen ( ) auf den Re— 
zepte zu bemterfen. 

6. Bei allen auf Nezepten vorfommenden, in der 
Tare nicht aufgeführten Arzneimitteln wird, wenn dieſe 
Arzneimittel Droguen oder Fäufliche chemiſche Bröparate 
find, der Preis gleichwerthiger Droguen und Präparate, 
nah Anleitung einer Preisliſte von Drogueriewaaren 
zum Anhalt genommen; wenn es fi) aber um nicht 
fäuflihe pharnazeutiiche Präparate handelt, jo wird aus 
der Neihe derartiger in die Tare aufgenonmener Prä— 
parate ein in der Zuſammenſetzung und Bereitung ähn— 
liches ausgewählt und nad) dieſem der Tarpreis für das 
verordnete Arzneimittel feitgeftellt, in beiden Fällen aber 
dad zum Anhalt genommene Arzneimittel auf dem Re— 
zepte bemerkt. Diejenigen in Diefer Tare nicht aufge 
führten zufammengejeßten Arzneimittel, welche nad) ver 
Pharmacopoe nur zur Dispenjation bereitet werden follen, 
find nad) den erforderlichen Beftandtheilen und Arbeiten 
zu berechnen. 

7. Sind in der Tare von einem Arzneimittel mehrere 
Sorten angeführt und hat der Arzt die zu verwendende | 
Sorte nicht näher bezeichnet, fo ift die wohlfeilere Sorte 
zu verwenden und zu berechnen. } 

8. Sit neben dem Preis für Eleinere Gewichtäntengen 
ein ermäßigter Preis für größere Mengen bejtimmt, jo 
tritt der Iehtere ein, jobald durch Vervielfältigung des 
Taxpreiſes der kleineren Gewichtsmenge der für Die; 
größere Menge angejegte Preis überfchritten wird. 

9. Das Minimunt eines Preifes ift 3 Pfennige. Er- 
giebt ſich bei Berechnung der einzelnen Taxanſätze ein 
Pfennigbruch, jo wird derfelbe einem vollen Pfennig 
gleich gerechnet. 

10. Bei dent Tariren aller Nezepte ift der aus dem 
Cummiren der einzelnen Pofitionen fi) ergebende Tar- 
preis, wenn derjelbe eine durch 5 theilbare Zahl von 
Pfennigen nicht ergiebt, auf die nächſt höhere, durd) 
5 theilbare Zahl von Pfennigen abzurunden. Bei Arz 
neien für Thiere findet die Abrundung erft nad) Abzug 
der in $ 3 erwähnten 20 p&t. ftatt. 

11. Die Preiſe der unter den Rubriken Cortex, Flores, 
Folia, Rhizoma ete. vorfommenden Droguen verftehen ſich 
im Allgemeinen für die Speziesform, wenn nicht eine 
andere Form dabei bemerkt oder dur die Befchaffenhett 
der Droguen bedingt ift. 

12. Von den fetten und ſpezifiſch fehweren ätheriſchen 
Delen und von den Tinkturen werden 20 Tropfen, von 
den übrigen ätheriihen Delen und von dem Chloroform, 
dem Eſſigäther, dem Aetherweingeift und den wäflerigen 
Flüſſigkeiten 25 Tropfen, vom Aether 50 Tropfen auf ein 
Gramm gerechnet. 

13. Aqua communis flltrata darf auf befondere Ver: 
ordnung in der DVeterinärpraris verwendet, aber nicht be 
rechnet werden. 

‚14. Werden zur unmittelbaren Aufnahme von Arz— 
neien reine leere Gläſer, Töpfe, Schachteln u. dergl. in 
die Apotheke gebracht oder bei Wiederholungen dazu ge: 
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titatrung Theil. — +) Nimmt jeit 1888_an der Berichteritattung Theil. -- >) Na 

entiprechend die Sherpälkniäkiffer auf 1000 Eimpohner und aufs Jahr berechnet 10,7. 

i it ei i Orte berichten über die Sterbefälle auf Grund ärztlicher Todtenicheine oder Iaffen die Nachweiſungen 
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geben, jo darf nur die Hälfte des Tar-Betrages für „Ge- 
fäß einſchließlich Signatur und Tectur“ in Anrechnung 
fommen. Bei Arzneien für Thiere darf in dieſem Falle 
für Gefäße nichts berechnet werden. 

Werden zu Ctandgefäßen beftinnmte Arzneibehälter 
(vasa nosocomia) von öffentlihen Anſtalten aur Be: 
nußung überjendet, jo ift eine Berechnung für diefelben 
nicht ftatthaft. 

_ 15. Die in Diefer Tare mit einem * bezeichneten 
Arzneimittel dürfen von den Apothefern im Handverfauf 
abgegeben werden. 

Heljen. Bekanntmachung, Ergänzungen der In— 
ſtruktion 9.30, April 1875u. 27, Dezember 1878 
zur Ausführung des Neichsimpfgefetes betreffend, 

Bom 13. Dezember 1887. 
GGroßherzogl. Regierungs-Bl. 1837, ©. 315 ff.) 

Nach Maßgabe der vorliegenden Beihlüffe des Bundes— 
raths werden nachfolgende Beitimmungen zur Ergänzung 
der Vorſchrifren der Inſtruktion von 30. April 1875 für 
die Großherzoglichen Kreismedizinalämter, für die Impf— 
ärzte und praktiſchen Aerzte, jowie für die Großherzog: 
lichen Bürgermeiitereien und VBoriteher von Schulanitalten, 
betreffend die Ausführung des Reichs-Impfgeſetzes von 
8. April 1874 (Negierungsblatt Nr. 25 von 22 PWai 1875) 
und der in gleichem Betreff erlafjenen Bekanntmachung 
bon 27. Dezember 1878 (Negierungsblatt Str. 29 von 
31. Dezember 1878) zur öffentlichen Kenntniß gebracht: 

I. Vorſchriften, weldhe von den Xerzten bei der 
Ausführung des Smpfgefhäfts zu befolgen find. 

A. MÜllgemeine Beftimmungen. 

Stimmen mit dem in den Veröffentt. Jahrg. 1885 11 
©. 46 unter 3 A abgedrucdten Entwurfe dev denfelben 
Gegenſtand betreffenden „Allgemeinen Beſtimmungen“ über: 
ein mit folgenden Ausnahmen: 

$ 1 Abſatz 2 ſchließt mit dem Worte: „unterbrechen.“ 
Die Worte: „und der zuftändigen Behörde davon Anzeige 
zu machen.” fallen weg. 

Zwiſchen die Abſätze 2 und 3 des $ 1 ift folgender 
Saß eingejchaltet: 

„Sn einem Haufe, in welchem Semand an einer 
der im Abſatz 1 genannten Strankheiten oder an 
natürliden Blattern erfranft ift, darf weder ein 
öffentlicher Smpf- noch Nachſchau⸗-Termin abgehalten 
werden.” 

Sm eriten Abſatz des $ 2 ift hinter dem Worte „Ver— 
haltungsvorſchriften“ zu lefen: „(ſiehe unter II.)“ 

Dem 82 it als zweiter Abjat Folgendes Hinzugefügt: 
„gu dieſem Zwecke haben die Impfaͤrzte bei 

Mittheilung der Impfliſten den Großherzoglichen 
Bürgermeijtereien die erforderliche Anzahl von Ab— 
drücden der VBerhaltungsporfchriften zur Zuitellung 
an die Angehörigen zu übermitteln. Die Smpzärzte 
werden fi) ti dem Smpftermin Kenntniß davon 
zu verfhaffen juchen, ob die Behändigung auch 
wirklich erfolgt ijt, im gegentheiligen Falle pie 
nachträgliche Zuitellung veranlajjen. Abdrücke der 
Verhaltungs-Maßregeln werden in der erforder- 
lihen Anzahl auf Staatskoften hergeftellt und find 
von den Smpfärzten zugleich mit den übrigen 
Smpfformularien vor Ablauf des Dftobers jeden 
Sahres zu beftellen.“ 

Heſſen. Miniſterialerlaß, betr. die ftenerfreie 
Verwendung von dDenaturirtem Branıtivein zur 
Heritellung von Heilmitteln in den Apotheken 

des Großherzogthums Heſſen. 
Vom 23. Januar 1888. 

An die Großh. Kreisgeſundheitsämter, 
und Kreisveterinärämter, ſowie die Apotheker des 

Großherzogthums 
Sn der Anlage erhalten Sie das von Großherzoglichem 

Minifterium der Finanzen, Abtheilung für Steuerweſen 
erlafjene Negulativ, die jteuerfreie Verwendung von dena: 

turirtem Branntwein zur Herjtellung von Heilmitteln in 
den Apotheken des Großherzogthums Heſſen betreffend, 
zur Stenntnißnahme und Nachachtung. 

Saup. de Beauclair. 

Das Negulativ ſelbſt fiehe im Amtsblatt des Groß— 
herzoglichen Miniſteriums des Innern und der Quftiz, 
Abtheilung für öffentliche Gejundheitspflege,. ©. 180. 

Mecklenburg: Schwerin, Beförderung vonlebenden 
TIhieren auf Eifenbahnen fowie von Wiederfänern 
und Schweinen nach den Nordjechäfen*) betr, 

Don 24. Januar 1888. 

Das unterzeichnete Miniſterium fieht fich veranlaßt 
unter Bezugnahme auf die Bekanntmachung, betr. die 
Beförderung von Wiederkäuern und Schweinen aud) den 
deutjchen Nordfeehäfen, von 3. Dezember vd. J. und Die 
Bekanntmachung, betr. die Ergänzung der Vorſchriften 
über die DVerladung und Beförderung von lebenden 
Thieren auf Eijenbahnen, von 3. Dezember dv. 8. (eg. 
Bl. 1837, Nr. 35) den beamteten Thierärzten bei Vor— 
nahme der Iinterfuchungen des zur Verladung nad 
deutſchen Hafenplägen der Nordſee beſtimmten Viehs und 
bei Ausſtellung der betreffenden Zeugniſſe beſondere Vor— 
ſicht zur Pflicht zu machen und gleichzeitig mitzutheilen, 
daß bei der Feſtſtellung des nach England verſchifften 
Viehs drüben von den britischen Sachverſtändigen mit 
großer Peinlichkeit verfahren wird, und häufig Thiere, 
namentlich Schafe, bei welchen ſich Quetſchungen und 
hierdurch bedingte Eiterungen, ſowie Lahmheit nnd der— 
gleichen Schäden finden, als der Klauenſeuche verdächtig 
bezeichnet werden, weshalb die beamteten Thierärzte Ur— 
ſache haben, bei ihren Unterſuchungen auf Fehler der ge— 
nannten Art genau zu achten und die mit denſelben be— 
hafteten Thiere jchon hier zurückzuweiſen. 

Bei Diejer Gelegenheit madt das unterzeichnete 
Miniſterium darauf aufmerkjan, Daß die beamteten 
Thierärzte bei Grmittelung feuchenfranfer oder ver- 
dächtiger Thiere hiervon fofort der Drtspolizeibehörde 
nady Maßgabe der 889 und 10 des Geſetzes, betr. die 
Abwehr und Unterdrückung von VBiehjeuchen, von 23. Juni 
1880, bezw. des $ 4 des Gefehes, betr. Maßregeln gegen 
die Ninderpeft, vom 7. April 1869, Anzeige zu machen 
haben und, wenn fich die betreffenden Thiere auf Bahn— 
bofsgebiet befinden, daneben dem Stationsvorſtand Kennt- 
niß geben müfjen; ſowie daß aud in denjenigen Fällen, 
in welchen die Unterſuchung der Thiere von dent jtellver- 
tretenden Bezirksthierarzt für Unterfuhung des nad) 
deutjchen Nordſeehäfen beſtimmten Viehs vorgenonmten 
wurde, der zur Feſtſtellung des Seuchenausbruchs vor— 
fchriftsmäßig von der Ortsobrigfeit zuzuziehende Bezirks— 
thierarzt ebenfo wie der vom Gtationsvoritand nah) 8 11 
Abs. 2 der Bekanntmachung von 9. Dezember 1886, betr. 
Ausführung des Neichsgefeßes über vie Bejeitigung von 
Aniteefungsitoffen bei VBiehbeförderungen auf Eifenbahnen, 
vom 25. Februar 1876 (Reg.Bl. 1856 Nr. 40) bei einer 
Snfeftion oder einem Anfeftionsverdaht zu  benad)- 
richtigende Bezivksthierargt immer n ır der wirkliche Bezirks— 
thierarzt iſt. 

Bemerken übrigens die genannten  ftellvertretenden 
Bezirksthierärzte bei ihren Unterfuchungen auf den Bahn- 
höfen Mängel in Bezug auf diejenigen Verhältnijie, 
welche nach der leßterwähnten Bekanntmachung vom 
9. Dezember 1886 der SKenntnignahme des zujtänpdigen 
Bezirksthierarztes unterliegen, jo haben fie dem letzteren 
hiervon Mittheilung zu machen. 

Schwerin, den 24. Sanuar 1888. 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Miniſterium, Abtheilung 
für Medizinal-Angelegenheiten. 

Im Auftrage: Mühlenbruch. 

Cirkular an die Bezirksthierärzte und die ſtellver— 
tretenden Bezirksthierärzte für Unterſuchung des nach 
deutſchen Nordjeehäfen beſtimmten Viehs. 

*) Bol. Veröffentl. ©. 26. 
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Sachjen- Meiningen. — von Hebammen 

des Nachbaritantes im Grenzbezirfe betreffend. 

Nom 23. Geptember 1887. 

(Neg.-Bl. f. d. Hrzgth. Sadhjen-Meiningen 1887, ©. 823.) 

Aufolge des don dem Bundesrath am 5. Mai I. 38. 

aefakten Beichlufjes*) wird hiermit den in ber Nähe der 

Grenze des Herzogthums in einen anderen Bundesitaate 

wohnhaften Hebammen, welche in dem Bundesſtaate ihres 

Mohnfises das Prüfungszeugniß einer nad) den Landes: 

gejeßen zuitändigen Behörde erworben haben und beſitzen 

die Ausübung ihrer Berufsthätigkeit von jetzt ab in 

gleichen Maße, wie ihnen dieje in der Heimath zuſteht, 
aud in den in der Nähe der Grenze auf Herzoglich ©. 
Meiningen'ſchem Gebiete belegenen Orten geitattet. 

Diejenigen Hebammen, welde von Diejer Befugniß 
Gebrauch macheuͤ, haben ſich bei Ausübung ihres Gewerbes 
im Herzogthum den daſelbſt geltenden Geſetzen und Ver— 
waltungsvorſchriften, welche ihnen von dent betreffenden 
Herzoglichen Landrath auf Antrag mitzutheilen find, zu 
unterwerfen, und insbejondere die Anordnungen hinſichtlich 
der Anzeigen dei den Standesämtern, der Zuziehung eines 
Arztes, der Anzeige bei anſteckenden Krankheiten, Der 
Desinfektion und der DVerabreihung von Arzneien zu 
beachten. 

Die vorerwähnte Befugniß geht verloren, falls ſich 
jene Hebammen int diesjeitigen Staatögebiete dauernd 
niederlajjen oder ein Domizil begründen. 

Die im Herzogthum zugelaffenen und daſelbſt in der 
Nähe der Landesgrenzen wohnhaften Hebammen, welden 
nad dem Beſchluſſe des Bundesraths eine gleiche Befugniß 
zur Ausübung ihrer Berufsthätigfeit in den angrenzen- 
den Bundesitaaten eingeräumt wird, haben bei der Aus: 
übung ihres Gewerbes in dent betreffenden Bundesjtaate 
die dafelbft geltenden Gejebe und Verwaltungsvorſchriften 
genau zu beachten. 

Meiningen, den 23. Gepteniber 1887; 

Herzoglihes Staatsminifterium, Abtheilung des Innern. 

M. v. Butler. Kr. Auftrags. 

Anhalt. Polizei-Verordnung, die Beſeitigung 
der Ofenklappen 2c, betreffend, 

Bom 16. Sanuar 1888. 
(Sejeß-Sanımlung für das Herzogtum Anhalt ©. 475.) 

$ 1. Bei Defen in Wohn: und Schlafräumen dürfen 
Verſchlußvorrichtungen, weldhe den Abzug des Rauches 
nad) dem Schornſtein zu verhindern geeignet find, als 
Klappen, Schieber und dergl., in Zukunft nicht mehr an- 
gebracht werden, aud find diefelben, wenn fie an beite- 
henden Defen folder Art bereits vorhanden jind, zu ent- 
fernen, jobald leßtere zur Umſetzung gelangen. 

Bis zum 31. Dezember 1889 müſſen dergl. Verſchluß— 
porriptungen an allen in Wohn- und Schlafräumen fte- 
henden Defen überhaupt befeitigt fein, aud wenn lektere 
in der Zwiſchenzeit noch nicht zur Umſetzung gelangt jind. 
8 2. Die Nihtbeahtung vorjtehender Vorſchriften 

wird mit Gelditrafe von 10 bis 30 Mark oder verhältniß- 
mäßiger Haft beitraft. 

Defjau, den 16. Januar 1888. 

Herzogl. Anhaltiſche Regierung, Abthlg. des Innern. 

DEE 

Spanien. Errichtung von Laboratorien zur Inter: 
Inchung von Moft, Wein, Alkohol und jonftigen 

Spirituojen. 
Vom 9. Dezember 1837. 

(Otſch. Handels-Archiv 1838, ©. 169.) 

‚ Ein Königlihes Dekret vom 9. Dezember 1887 be- 
jtimmt der „Gaceta de Madrid“ vom 11. Dezember 1887 
zufolge das Nachſtehende: 

Art. 1. Es werden in Spanien 20 für die Weinfultur 
beſtimmte Laboratorien gefhaffen, welhe an den von dem 
Miniſterium de Fomento, nad) vorheriger Befragung des 
oberiten Landwirthſchafts- Induftrie- und Handelsrathg, 
als geeignet bezeichneten Orten errichtet werden follen. 

*) ©. Veröffentl. 1887, ©. 321. 

Art. 2. Diefe Laboratorien follen zum Zwed haben: 

1. Die Unterfuhungen und Analyfen von Moſt, Wein, 
Alkohol und jonjtigen Spirituofen und endlich vor 

Subjtanzen, die zur Fabrikation und Verbefjerung 
derjelben gebraucht werden, vorzunehmen, wen 
die Produzenten oder fonjt Jemand diejelben zu 
dent Zwed vorlegen; £ 

2. Depots von Proben diefer Weine zu errichten; 

. die verfchiedenen Weinforten, welche in den be. 
treffenden Gegenden produzirt werden, zu klaſſifi— 
ziven und ihre unterjheidenden Merkmale zu be 
ſtimmen; TR 

4. alle Anfragen von Weinbauern des Bezirks über 
Verwerthung und Grhaltung ihrer geijtigen Ge— 
tränfe zu erledigen; 

5. der Behörde über alle Fälihungen und Ver— 
fälfhungen, die fie bei der Analyje von geijtigen 
Setränfen entdecken, ſofort Bericht zu erjtatten; 

6 den Generaldepots die Weinproben des Bezirks 
nebit den bezüglihen Daten und Notizen zu über- 
mittel. 

Art. 3. Die Weinbauer oder Kabrifanten, welde 
freiwillig den betreffenden Laboratorium Proben ihrer 
Weine, die entfprehend auf Flaſchen gezogen jind und 
mehr als 15 Liter betragen, übermitteln, jollen dus Recht 
haben, daß ihre Proben unentgeltlich analyfirt werden 
und ihnen eine Beſcheinigung über das Ergebniß ausge: 
ſtellt wird. 

Art. 4. Diefen Fall ausgenommen, follen die Wein- 
bauer oder fonftigen Perjonen, welche eine Flüſſigkeit be- 
hufs Analyfe und eventueller Bejcheinigung Darüber vor— 
an vorher die reglementsmäßig bejtinnmten Abgaben 
zahlen. 

Art. 5. Die Käufer follen berechtigt fein, die Proben’ 
der Bezirfsdepots zu unterfuhen und zu probiren, wenn 
fie fi) den ebenfalls noch durch Reglement zu jpezialifiren- 
den Formalitäten unterwerfen. 

Art. 6. Die PVorftände der Laboratorien follen alle 
jährlih unter offizieller Mitwirkung der Alfalden und 
privater Mitwirkung von ihnen geeignet jcheinenden Per— 
jonen, ein Verzeichniß aufitellen, aus welchem, nad) Drt- 
ihaften geordnet, die Preije des Weintransports bis zur’ 
Eifenbahnitation, von der fie gewöhnlid) weiter erpedirt 
werden, erfichtlic find; und ein Exemplar dieſes Verzeich- 
nijjes jollen fie der Generaldireftion des Acderbaus und 
je eines den Generaldepots zuftellen. 

Art. 7. Ferner follen fie jedes Vierteljahr ein Ver— 
zeichniß der vorgenommenen Analyjen, der danach ge— 
machten Klaffififationen der im Depot befindlichen Proben 
und der Durdjchnittspreife anfertigen. Nach dieſen 
Daten joll dann der berathende Landwirthſchafts-Aus— 
ſchuß ein Reſumee abfaſſen, das man auf entjprechenden: 
Wege unjeren Konfularagenten zufommen lafjen wird. 

Art. 8. Die Analyjen werden in allen Laboratorien 
nad einent übereinſtimmenden Verfahren ftattfinden, das 
noch durch Spezial: Snitruftionen bejtimmt werden wird. 

Art. 9. Die Labaratorien von Madrid, Santander, 
Cadix, Barcelona, Alicante und San Gebaftian follen 
außerdem eneraldepots für Proben bilden, und zwar 
jollen dort Proben aus allen Provinzen des Königreiche 
vereinigt werden Dieſe Proben jollen dort ebenjo wie 
bei den Provinzal-Depots, zur Verfügung der Käufer be 
hufs Unterfuhung und Probirung geftellt werden. 

Art. 10—12 u. f. w. 

Art. 13. Der Fomento-Miniiter ift ermächtigt, die zur 
Bollziehung diejes Defrets benöthigten Verordnungen und 
Beſtimmungen zu erlafjen. 

[28] 

‚Yon dem norwegiſchen Direktorium für dag 
Civil-Medizinalweſen it auf Grund der Königlichen 
Beſchlüſſe vom 10. Zuni 1871 und 31. Zuli 1875 je ein 
Nachtrag zur Arznei- und Thierarznei- Tag 
(Ehriftiania 1837) ausgefertigt worden. Die in denjel- 
ben enthaltenen Abänderungen der urſprünglichen Taren 
jollen vom 1. Sanuar 1888 an in Kraft treten. 
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Rechtſprechung. 

In der Gegend bei Neuwied iſt unter Wurſt ein 
lediglich aus Fleiſch mit Zuthat keiner andern, als 
der zur Würzehaltbarkeit oder Konſervirung eines 
guten Auöfehens erforderlichen Stoffe hergeitelltes 
Nahrungsmittel zu verftehen. Semmelzuſätz zum 
Binden der Kurt unnöthig, da daſſelbe durch Zu- 
faß mageren Fleiſches (Kalbfleifh 2c.) erreicht wer- 
den fan. $ 10", Gefeß vd. I4. Mai 1879. 

(Urtheil des Kol. preuß. Landgerichts zu Neuwied vom 
22. Suni 1887 gegen D.) 

Sn der Strafjahhe gegen den Mebger Johann D. zu 
H. wegen Vergehens gegen das Nahrungsmittelgeieß hat 
die erite Otraffanımer des Kal. Landgerichts zu Neuwied 
in der Sitzung vom 22. Suni 1887 für Recht erkannt: 

Der Angeklagte Mebger Johann D. von H. geboren 
dafelbit am 22. August 1842, evangeliſch, noch nicht 
beitraft, it des Bergehens gegen $ 10 Abjub 1 des 
Gejebed vom 14. Mai 1879 jhuldig und wird des» 
halb verurtheilt zu einer Gelditrafe don 20 Mark, 
welher im Unvermögensfalle eine Gefüngnißitrafe 
von 2 Tagen fubjtituirt wird. 

Die Kojten werden dem Angeklagten auferlegt. 

Gründe: 

Dur) die heutige Verhandlung ift Folgendes erwiefen 
worden: 

Der Angeklagte hat Ende März und Anfangs April 
1887 zum Zwede des Verkaufs im jeinen offenen Laden 

in 9. eine Leberwurſt fabrizirt,. bei welcher dem Fleiſch 
außer den nöthigen Gewürzen ein Quantum (mac) jeiner 
Angabe auf 40-50 Pfund Fleiſch 3—4, wahrjcheinlich 
aber mehr) Brödchen zugejeßt waren. Am 30. März 
und 6. April hat die in dem Laden thätige Ehefrau des 
Angeklagten von diejer Wurjt der Ehefrau des Pokizei— 
jergeanten Sch. und dem Tagelöhner Peter M. je Pfd. 
verfauft, ohne den Käufern, die jchlehthin „Wurſt“ ge- 
fordert hatten, etwas davon mitzutheilen, daß Die zu: 
gewogene Wurft die angegebene Beimiſchung enthielt. 
Die Käufer haben aud) nicht bemerkt, daß in Yaden, wie 
Angeklagter behauptet, eine Tafel mit der Aufichrift 
„Wurſt mit Bindemittel foftet das Pfund 40 Pf, ge 
räudert 50 Pf.“, aushing. Die Ehefrau des Angeklagten 
hatte gejprächsweije der Yeugin Sch., welche frug, ob mur 
eine oder mehrere Wurjtiorten vorräthig jeien, geant- 
wortet: „ihr Mann führe jeßt nur eine Sorte, eine andere 
früher geführte Corte jei nit gegangen.“ Die von den 
beiden Käufern entnommene Wurjt zeigte bei der Unter— 
ſuchung durch den Sachverſtändigen Dieb einen (pro- 
zentual nicht näher beftimmten) ziemlihen Zuſatz von 
jtärfemehlhaltigen Subſtanzen (Semmel, Startoffelmehl, 
Weizenmehl oder dergl.). Hiernach erjcheint die gegen 
den Angeklagten aus $ 10 Ziffer 1 des Reichsgeſetzes 
von 14. Mai 1879 über den Verkehr mit Nahrungsmitteln ꝛc. 
erhobene Beihuldigung begründet. 

Unter Wurft ift nad) dem Sprachgebrauch und den 
Berfehrsanihauungen ein lediglid) aus Fleiſch mit Zu- 
that feiner anderen, als der zur Würzehaltbarkeit oder 
Konfervirung eines quten Ausjehens erforderlichen Stoffe 
hergeftelltes Nahrungsmittel, eine Fleiſchkonſerve, zu ver- 
itehen. Wenn Angeklagter behauptet, er habe die Semmel 
nur zugeſetzt, um die Wurft „zu binden“, d. h. den Zu— 
fammenhalt der allaufetten Fleifchtheile au erreichen, jo 
ilt dem jo wenig zu glauben, wie feine Behauptung, der 
Zuſatz fei zu dem angegebenen Zwecke nothwendig, richtig 
it. Aus früheren Verhandlungen ift gerichtsfundig ge- 
worden, daß „das Binden“ der Wurſt auch durd einen 
Zuſatz mageren Fleiſches, insbejondere von Kalbfleiſch er- 
reicht werden kann, ein Zuſatz, der nad) dev Verkehrs— 
anfhauung über die Zujanmenjeßung der Wurſt voll- 
kommen zuläfftg ift, daß aber der Zuſatz von jtärfemehl- 
haltigen Subjtanzen geſchieht, um durch dieje, wozu ie 
— dienlich ſind, erhebliche Mengen von Waſſer zu 
binden, alſo der Wurſt Stoffe beizufügen, welche ein be— 
deutendes an (dem für die Beſtimmung des Verkaufs— 
preiſes maßgebenden) Gewicht ausmachen, jedoch von be— 

trächtlich geringerem Nahrungs- und Verkaufswerth ſind, 
als das vom Käufer in der Wurſt geforderte und vor— 
ausgeſetzte Fleiſch. Es iſt ferner gerichtskundig, daß der 
Zuſatz der ſtärkemehlhaltigen Subſtanzen der Geſundheit 
der die Wurſt Genießenden Gefahr bringen kann, weil 
diejelben ji rafch in vergährungsfähige Stoffe umſetzen 
und dieje wiederum, durch die in jeden Falle wohl vor- 
handenen Bakterien, in faulende, der Gefundheit nad)- 
theilige Gährung verjeßt werden. Unzweifelhaft hat An- 
geflagter dies Alles wenigjtens im Allgemeinen gewußt, 
und er hat den Zufaß der Semmel gemacht, um dadurd) 
eine Vermehrung der Subſtanz und des Gewichtes und 
eine Täufhung der bei ihm Kaufenvden, den irrigen 
Glauben diejer, daß fie (Statt des wafjerhaltigen Stärke— 
mehls) Fleiſch erhielten, zu erzielen. Dies ift anzunehmen, 
weil bereits wiederholt am hiefigen Landgericht öffentliche 
Verhandlungen über dem vorliegenden ganz gleichartige 
Straffälle jtattgefunden haben, die in den SKreifen der 
Metzger allgemeine Beachtung gefunden und auch dent 
Angeklagten VBeranlafjung gegeben haben, die Behauptung 
aufzuftellen, er habe eine Tafel mit der Aufjchrift „Wurſt 
mit Bindemittel Eoftet 2c.” in feinem Laden ausgeitellt 
gehabt. Was dieje Tafel anlangt, fo ift deren Aufitellung 
nicht erwiejen. Das bloße Hinitellen einer folhen Tafel 
fünnte aber audy nicht als eine genügende Benadrichti- 
gung der Käufer, darüber, daß die verfaufte Wurſt den 
Zuſatz ftärfemehlhaltiger Subſtanzen Habe, angejehen 
werden. Die Bezeihnung „Wurft mit Bindemittel“ bringt 
Dies Feineswegs deutlich genug zum Ausdruck, da unter 
„Bindentittel” auch andere Dinge verftanden werden 
fönnen. Die Tafel müßte aud jo aufgeftellt jein, daß 
ein Käufer bei der gewöhnlich vorauszujegenden Aufmerk- 
jantfeit ſie ſehen müßte — was, war fie vorhanden, ent- 
ichieden nicht der Fall war, da die zwei Zeugen ſie nicht 
bemerft haben, und fie müßte aud dem Käufer deutlid) 
fagen, daß gerade diefe Wurft, die er erhält, die Wurft 
mit dent Bindemittel ift — nad) der Antwort, welche die 
Ehefrau D. der Zeugin Sch. gegeben, hätte Die angeb- 
une Aufſchrift aber jelbjt kaum jo verftanden werden 
Önnen. 

Hat fi hiernad) ergeben, daß der Jufaß der Brödchen 
in die Wurft, indem dadurch Subſtanzen (Stärkemehl, 
Waſſer) in dieſelbe gebracht werden, welche nach der Be— 
zeichnung nicht in dieſelbe gehören, nach den Verkehrs— 
anſchauungen vom Käufer nicht in derſelben gewollt und 
vorausgeſeßt werden, welche überdies die Wurft minder— 
werthig machen und die Gefahr einer gejundheitsgefähr- 
deten Zerſetzung in derjelben bedingen — als eine Ver- 
fälſchung der Wurſt anzufehen iſt und weiter, daß dieſe 
Verfälihung geichehen ift, um bein: Verfauf der Wurſt 
eine (gewinnbringende) QTäujchung der Stäufer zu be- 
wirken, indem diesbezüglich insbejondere Angeflagter auch 
nicht (durch Aufitellung oder bez. ev. genügende Sicht— 
barmachung einer deutlihen Aufichrift) die Käufer von 
den Zujaß der Brödchen in der Wurjt in Kenntniß ge: 
ſetzt hat, jo iſt dem zufolge feitzuftellen, daß Angeklagter 
Ende März und Anfangs April 1887 zu 9., indem er 
der von ihm zum Kaufe fabrizirten Wurft Brödchen zu- 
jeßte, zum Zwecke der Täufhung in Handel und Verkehr 
ein Nahrungsmittel verfälicht hat. 

Er war deshalb aus $ 10 Ziffer 1 des Reichsgeſetzes 
von 14. Mai 1879, betreffend den Verkehr mit Nahrungs- 
mitteln 2c. zu beftrafen. Ziffer 2 eod., war nit in An- 
wendung zu bringen; denn der Verkauf der gefälichten 
Wurſt an die beiden Zeugen ftellt ſich nur als eine 
weitere Ausführung der vorher bezeichneten That, nicht 
als ein neues, auf erneuten Gtrafwillen beruhendes 
Delift dar. Ebenfo lagen für diejen Verfauf die Vor: 

| ausfeßungen einer Beurtheilung aus 8 263 des Straf— 
Geſetzbuches in mehrfacher Hinficht nicht vor. 

Die Strafe war nad) der Gejammtbelegenheit Des 
Falles auszumefjen, wie gejhehen, die ev. Ummandlung 
der Geld- in Gefängnißitrafe erfolgte aus $29 St.G.B. 

Bon der Anordnung der öffentlichen Bekanntmachung 
des Strafurteild nad) F 16 des Geſetzes vom 14. Mai 
1879 war bei der Geringfügigfeit des Falles, und da 
erite Beitrafung vorliegt, abzufehen. 
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Kongreſſe, Uerhandlungen gefehgehender 
Körperſchaften, Vereine ꝛc. 

Deutſches Reich. Der Entwurf eines Geſetzes, 

betr. den Verkehr mit Wein (Veröffentl. 1857, ©. 

700) ift vom Neichstane bei der am 5. Dezember 1887 

ftattgefundenen eriten Berathung einer beſonderen (VIL.) 

Kommiffion von 21 Nütglievern zur, Vorberathung über- 

wiejen worden. Die Kommiffion ift zunächſt am 16. 

Dezember 1887 im eine Generaldisfuffion eingetreten, 

welche ſich über mehrere Sitzungen erſtreckte und hat 
dann in der Zeit bis zum 25. Februar 1888 den Öegen- 
ftand in zwei Leſungen erledigt. Die gejundheitlichen 
Beſtimmungen in den $$ 1 und 2 des Regierungsentwurfs 
find nur in unwefentlichen Punkten verändert worden, 
indem die Verwendung löslicher Aluminiumfalze (Alaun 
20.) allgemein ohne Ausnahme zu Gunſten der Schaum— 
weine verboten und außerdem Statt „unkryſtalliſirter“ 
Stärfezuder „nicht kryſtalliniſcher“ Stärkezucker gejebt, ſo— 
wie die Marintalziffer für den Scwefeljäuregehalt auf 
Rothweine beſchränkt wurde. 

Es iſt auch der Verſuch gemacht worden, die wirth— 
ſchaftliche Seite der Weinfrage geſetzlich zu regeln. Bei 
der erſten Leſung ſtanden ſich namentlich folgende zwei 
Anträge gegenüber: 

Antrag Racke: 

$ 1. Unter der Bezeichnung „Wein“ dürfen nur 
diejenigen Getränfe gewerbsmäßig feilgehalten oder ver- 
fauft werden, welche durch alfoholiihe Gährung aus 
Traubenfaft bereitet worden find, der frei von jedem Zu— 
fat tft oder welchen bei der Hauptgährung ausſchließlich 
reiner Zucder in wäfjeriger Löſung beigefügt wurde, vor- 
ausgejest, daß die verwandte Menge Zuderlöjung 25 % 
des Traubenjaftes nicht überiteigt. 

Alle übrigen Zufüße zu den unter der Bezeichnung 
„Wein“ in den Verkehr gelangenden Getränfen jind ver- 
boten. 

$ 2. Der Verkäufer ift, ohne fpezielle Aufforderung 
des Käufers, nicht verpflichtet, beim Nerfaufe den nad) 
Maßgabe des $ 1 mit Zuderzujaß verjehenen Wein aus: 
drücklich zu deflariren. 

8 3. Weinähnliche Getränfe. bei Deren Herſtellung 
größere Mengen Zuderlöjung verwendet worden jind, wie 
im $ 1 vorgejchrieben, oder bei welchen dent Traubenfafte 
außer der Yuderlöjung noch andere Ctoffe beigefügt 
wurden, dürfen nur unter dent Kamen „Kunftwein” in 
ven Handel gebracht werden. 

Neinähnlihe Getränke, welche entweder ohne Ber: 
wendung von Traubenſaft oder nur mit Verwendung 
geringer Mengen von Traubenfaft bergeitellt wurden, 
dürfen nur unter einer ihrer Herftellungsart entjprechen- 
den Bezeichnung (Trefterwein, Nofinenwein, Façonwein 
u. ſ. w.) feilgeboten oder verfauft werden. 

Antrag Graf Adelmann und Genojjen: 

$ 1. Unter dent Kamen Wein oder einer gleichbe- 
deutenden Bezeichnung, wie der Benennung des Sahr- 
gangs, einer Gegend, Gemarfung oder Gemarkungslage, 
dürfen nur jolche Getränfe gewerbsmäßig feilgehalten oder 
verkauft werden, welche ohne jeden Zuſatz aus Trauben- 
jaft durch alfoholiihe Gährung bereitet worden find. 

Als Zufüße follen die durch die übliche Kellerbehand- 
lung, jowie die lediglich zum Zweck der Haltbarmachung 
in den Wein gelangenden geringen Mengen von fchwefe- 
liger Säure, beziehungsweife daraus entftandener Schwefel: 
jäure, Alkohol und Bejtandtheile der Schönungsmittel 
nicht betrachtet werden. Der zugeſetzte Alkohol darf nicht 
mehr als 1 Bolumprozent betragen. 

$ 2. Der Verſchnitt von Wein zu Mein füllt nicht 
unter die Beſtimmungen dieſes, nod) des Gejeßed dont 
13. Mai, 1879, betr. den Berfehr mit Nahrungsmitteln, 
Genußmitteln und Gebrauchsgegenſtänden. 

$ 3. Die Verwendung von Nofinen, Zucker, Majfer, 
Alkohol über I Prozent (Gallifiven, Petiotifiven, Mouilliren) 
und anderer nicht unter Verbot geftellter ($ 4) Stoffe 
bei der Heritellung von Wein, weinhaltigen oder wein- 
ähnlichen Getränten, jowie von Tarbftoffen zum Auffärben 
des Rothweins muß beim Feilhalten und Verkauf des 
Erzeugniſſes in einer Weiſe erkennbar gemacht werden, 

Beſtimmungen, die Außerkraftſetzung der SS 10 und 11 

darf. der Wein nur unter einer Bezeichnung, welche das 

welche die Annahme des Borhandenfeins von Wein im 
inne des $ 1 gegebenen Falles ausjchließt, z. B. Ro— 
finenwein, gezucerter Wein, verbejjerter Wein, Halbwein, 
Kunftwein, Süßwein, Likör u. dgl. 

Die Heritellung derartiger Getränfe zum Zwed der 
Täufhung im Handel und Verkehr iſt unterjagt. 

Der erftere wurde in feinem entjcheidenden $ 1 mit 10 
gegen 10 Stimmen abgelehnt und Darauf der lebtere 
Antrag mit 11 gegen 9 Stimmen angenommen. Bei der 
zweiten Leſung jtanden ſich gleichartige Anträge in einer 
veränderten Form, welche die Beitimmungen als eine Er— 
gänzung des $ 10 des Nahrungsmittelgefeßes Fennzeich- 
nete, wiederun gegenüber. Die jtrengere Auffafjung trug 
auch diesmal, und zwar mit Il gegen 10 Stimmen, den 
Sieg davon. 

Am Berlaufe der Berathungen wurden noch angeregt: 
der Erlaß eines Verbote der Verwendung von Säuren 
und von Bouquetjtoffen (Kunftweinverbot), die Erhebung 
einer Fabrifatiteuer vom Kunftwein in Höhe der von den 
Neinproduzenten zu tragenden Grundſteuer, die Frei— 
laffung der auslänpdiichen Weine von den wirthichaftlichen 

des Nahrungsmittelgejeges für Wein, endlich die Erweite- 
rung des Strafmaßes für den Fall wiederholter Ueber— 
tretung des Gejeges durch dieſelbe Perſon. Alle dieſe 
Anträge wurden jedoch theils abgelehnt, theils int Ver— 
laufe der Diskuſſion zurückgezogen. 

Der Geſetzentwurf ift aus der Kommiſſion in nad): 
jtehender Zafjung hervorgegangen: 

$ 1. Die nadhbezeichneten Stoffe, nämlich: 
lösliche Aluminiumſalze (Alaun ?ec.), 
Baryummerbindungen, 
metallifches Blei oder Bleiverbindungen, 
Glycerin, 
Kermesbeeren, 
Magneſiumverbindungen, 
Salicylſäure, 
unreiner (freien Amylalkohol enthaltender) Sprit, 
nicht kryſtalliniſcher Stärkezucker, 
Theerfarbſtoffe, 

oder Gemiſche, welche einen dieſer Stoffe enthalten, dürfen 
Mein, weinhaltigen oder weinähnlichen Getränken, welche 
bejtimmt find, Anderen ald Nahrungs: oder Genußmittel 
zu dienen, bei oder nach der Herftellung nicht zugejeßt 
werden. 

s 2 Mein, weinhaltige und weinähnliche Getränfe, 
welchen den Worichriften Des $ 1 zuwider einer der dort 
bezeichneten Stoffe zugefeßt ijt, ſowie Jtothwein, deſſen 
Gehalt an Schwefelfäure in einem Liter Flüffigfeit mehr 
beträgt, als fih in 2 Grammı neutralen jchwefelfauren 
Kaliums vorfindet, Dürfen gewerbsmäßig weder feilge- 
halten nod) verkauft werden. 

$ 3. Als VBerfälihung des Weins im Sinne des $ 10 
des Geſetzes, betreffend den Verkehr mit Nahrungsmitteln, 
Senußmitteln und Sebrauchsgegenftänden, vom 14. Mai 
1879 (Reichs-Geſetzbl. ©. 145) iſt nicht anzuſehen: 

1. die übliche Kellerbehandlung, jowie die Haltbar- 
mahung des Weins durch geringe Zufäße von 
Ichwefliger Säure bezw. daraus entftandener Schwefel- 
fäure, Kohlenfäure, Alkohol, fowie von Schönungs- 
mitteln, mit der Maßgabe, daß die Menge des zuge: 
jebten Alfohols bei Weinen, welche als deutjche feil- 
geboten oder verfauft werden, nicht mehr als ein 
Raumtheil auf 100 Raumtheile Wein betragen darf; 

2. die Vermiſchung (Berjchnitt) von Wein zu Wein”. 
Verden Zucker, Waffer, Alkohol (in größeren als in 

Abjab 1, Ziffer 1 zugelafienen Mengen) Roſinen und 
andere nicht unter Verbot geftellte Stoffe zugejebt, jo 

VBorhandenfein eines Zufages erkennbar macht, 3. B. ver- 
bejiertev Wein, verzuderter Wein, Schaummein, Facon- 
wein und dergleichen gewerbsmäßig feilgehalten oder ver- 
fauft werden. h 

$. 4. Mit Gefängnig bis zu fechs Monaten und 
Selpdjtrafe bis zu eintaufendfünfhundert Mark oder mit 
einer diejer Strafen wird beitraft: 

wer den Vorſchriften in SS 1, 2, 98 3 Abſatz 2 vor: 
ſätzlich zuwiderhandelt. — 1 



Iſt die Handlung aus Zahrläffigkeit begangen worden, 
fo tritt Geldftrafe bis zu einhundertundfünfzig Mark oder 
Haft ein. 

$ 5. Neben der Strafe kann auf Einziehung der Ge— 
tränfe erkannt werden, welche den VBorjchriften der SS 1 
oder 2 zuwider hergejtellt, verkauft oder feilgehalten find, 
ohne Unterſchied, ob jie dem DBerurtheilten gehören oder 
nicht. Sit die Verfolgung oder Verurtheilung einer be- 
ſtimmten Perſon nicht ausführbar, jo kann auf die Ein- 
ziehung jelbjtändig erfannt werden. 

$ 6. Die Vorjchriften des Gejehes vom 14. Maui 1879 
(Reichs-Geſetzbl. ©. 145) bleiben, ſoweit nicht $ 3 eut- 
gegenſtehende Beſtimmungen trifft, unberührt; die Vor- 
ſchriften in den SS 16, 17 dejjelben finden auch bei Zu- 
widerhandlungen gegen die Vorſchriften des gegenwärtigen 
Geſetzes Anwendung. 

8.7. Der Reichskanzler iſt ermächtigt, Vorſchriften 
darüber zu erlaſſen, nach welchen Grundſätzen die zur 
Ausführung diejes Gejeges, ſowie des Gefeßes vom 14. 
Mai 1579 in Bezug auf Wein, weinhaltige und wein- 
ähnliche Setränfe erforderlichen technischen Unterſuchungen 
vorzunehmen find. 

$ 8. Die Beitimmungen in den SS 1, 2,8 3 Abſatz 
2, 4 und 5 treten, foweit diejelben ſich nicht auf das 
gewerbsmäßige Feilhalten und Verkaufen beziehen, am 
1. Dftober 1888, im Uebrigen am 1. Oftober 1890 in Kraft. 

Urkundlich ꝛc. 
Gegeben ꝛc. 

Außerdem iſt folgende Reſolution beſchloſſen worden: 
Den Bundesrath zu erſuchen, darauf hinzuwirken, 

daß in den Einzelſtaaten öffentliche Anſtalten zur 
techniſchen Unterfuhung von Nahrungs- und Genuß- 
mitteln für allgemeine Benubung, welche von den 
Snterejjenten unabhängig find und unter anıtlicyer 
Leitung jtehen, eingerichtet werden. 

Deutſches Reich. Die Retitionsfonmiffion des 
Reichstags berieth am 21. Februar d. 3. über Be- 
titionen gegen die Bivifektion. Gie befchloß, diejelben 
für ungeeignet zur Grörterung im Plenum zu erklären, 
nachdem Die zugezogenen Negierungsfommifjare erklärt 
hatten, daß in Preußen fommifjariiche Crörterungen 
unter Betheiligung der Reichsverwaltung hierüber wie 
aud über die Schlachtung der Thiere in Ausficht ge 
nommen jeien. 

Auch die Petitionen wegen Zulaſſung der Feuer- 
bejtattung wurden für ungeeignet zur Grörterung im 
Plenum. erklärt, weil außerhalb der Zuftändigfeit des 

Reiches liegend. 

Am Kaiferlihen Gefundheitsamte ift eine ausführliche 
Denkſchrift, betitelt: Beiträge zur Beurtheilung Des 
Nubens der Schußpodenimpfung, ausgearbeitet 
worden.*) Diejelbe nimmt Bezug auf den.von der Peti— 

tionskommiſſion des Neichstages am 23. März 1886 ge: 
faßten Beſchluß: 

Der Reichstag wolle beſchließen: über die Peti— 
tionen II Nr. 51, 52 ꝛc. zur Tagesordnung überzu— 
gehen, jedoch mit Rückſicht auf die Erklärung des 
Herrn Negierungsfommifjars, dag im Anjchluß an 
die Verhandlungen der Sachverſtändigenkommiſſion 
in Neichsgefundheitsamt ftatijtijche Ermittelungen 
über den Nutzen der Schußpodenimpfung ſtatt— 
finden, den Herrn Reichskanzler zu erſuchen, don 
dem Ergebniß diejer Ermittelungen, insbejondere . 
der Bearbeitung von Urpockenliſten, ebenjo über 
die Maßregeln, welche zur Beſchaffung untadeliger 
animaler Lymphe ergriffen find, dem Neichstag bis 
zur nächſten Seſſion Mtittheilung zu maden. 

*) Berlin. Berlag von Zulius Springer. 1888. Preis 
6 Mark. Die Abonnenten der Veröffentlihungen des 
Kaiſerlichen Gejundheitsantes erhalten diefe wie ähnliche 
PBublikationen der Behörde (Arbeiten aus dem Kaijerlichen 
Geſundheitsamte) zufolge Eontraftliher Abmachungen zu 
einem um 20 p&t. ermäßigten reife. 

Een 

Sie zerfällt in 7 Abfchnitte: 
1. Zafeln zur Veranfhaulihung der Wirfung des 

Impfgeſetzes in Deutſchland (a. Pockenſterblichkeit 
in Preußen und Oeſterreich in den Jahren 1816 
bis 1886; b. Pockenſterblichkeit in einer Anzahl 
größerer Städte des In- und Auslandes; c. Pocken— 
jterblichfeit in Bayern und Belgien; d. Erfranfun- 
gen und Todesfälle an Boden in verjchiedenen 
Armeen in den Sahren 1867—1886; e. Moden: 
jterblichfeit der Zivil- und Mtilitärbevölferung in 
Preußen in den Sahren 1825—1836; f. Pocken— 
fterblichfeit in Schweden in den Sahren 1874 big 
1885.) 

2. Ergebniſſe einer Statiftif der Pockentodesfälle im 
Deutjchen Neiche für das Sahr 1386. 

Die während des Jahres 1886 in mehreren Staaten 
des deutſchen Neiches vorgefonnmenen Erkrankungen 
an den Pocken. Nebſt einen Anhange, betreffend 
Bodenerfranfungen im Jahre 1885. 

4. Der Einfluß der Schutzpockenimpfung 
Bocenfterblichfeit in Schweden. 

9. Die Negelung des Impfweſens in den neun älteren 
Provinzen Preußens bis zum Sahre 1874, nebjt 
einem Anhange: Die Entwicklung des Impfweſens 
in der Königlid) preußifchen Armee. 

6. Die Ergebniſſe der Bearbeitung fogenannter „Ur— 
Pockenliſten“. 

7. Mittheilungen über die Maßregeln, welche zur Be— 
ſchaffung untadeliger Thierlymphe ergriffen worden 
find, jowie über die Zunahme der Verwendung 
von Thieriymphe bei den im Deutjchen Seiche 
ausgeführten Öffentlichen Smpfungen. 

Die Denkichrift beleuchtet und widerlegt die wichtigften 
in neuerer Zeit gegen die Impfung vorgebracdhten Ein- 
wände und iſt auf Erſuchen des Reichskanzlers an ſämmt— 
liche Mitglieder des Neichstages vertheilt worden. 

auf Die 

Deutſches Neid. Am Anſchluß an den Bericht der 
Petitions-Kommifjion des Reichstags, betr. das Geſetz 
über den Berfehr mit blei- und zinfhaltigen 
Gegenjtänden (Neichstags - Drudjahe Pr. 114, vgl. 
Veröffentl. ©.79), hut der Abgeordnete Goldſchmidt einen 
Geſetzentwurf eingebracht, nad) welchem Das eritere Geſetz 
auf das Keilhalten und Berfaufen von Konſerven erit 
vom 1. Dftober 1839 ab Anwendung finden jol. Der 
Entwurf ift vom Plenum des Neichdtags — unter Ab— 
lehnung eines weitergehenden Antrags des Abgeordneten 
Dr, Meyer (Sena) auf generelle Erweiterung des Ein- 
führungstermins betreffs des Feilhaltens und Verkaufens 
aller unter jenes Geſetz fallenden Gegenſtände — ange: 
nommen worden. Nach den im Laufe der Verhandlungen 
abgegebenen Erklärungen des Staatsfefretärs Des Innern, 
Staatsminijterd von Bötticher, ift aud) der Bundesrath 
entſchloſſen, dem neuen Gejeßentwurfe zuzuſtimmen. 

Die Kommiſſion der franzöſiſchen Kammer, 
welcher die Gejeb-Entwürfe, betreffend die ein— 
heitlihe Negelung des öffentlichen Geſund— 
heitsdienftes in Sranfreid, zur Vorberathung über: 
wiejen waren (j. Beröffentl. 1857, ©. 170), hat der 
Kammer in der Sitzung vont I. Dezember 1887 (Chambre, 
Annexe No. 2152 p. 575) unter Borlegung eines Geſetz— 
entwurf3 (Proposition de-loi concernaut l’organisation de 
a:lministration de la sante publique) Bericht eritattet. 
Diefer Entwurf enthält fünf Abſchnitte (Titre 1. De 
’administration de la sante publique et de ses attribu- 
tions; Il. Des conseils et commissions de la santé publi- 
que: 1. Conseil superieur de la sante publique, 2. Des 
conseils departementaux et des commissions de la sante 
publique, 3. Des depenses de l’administration de la sante 
publique, 4. Des attributions des conseils et commissions 
de la sante publique; Ill. Dispositions speciales au De- 
partement de la Seine; IV. Du laboratoire aupres de la 
direction de l’administration de la sante publique; V. Dis- 
positions gen£rales).. Der Kommiſſions- und Negierungs- 
Geſetzentwurf ftimmen in der Einführung von Bezirke- 
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agenten der öffentlichen Gejundheit — Agents de la sante 

publique dans les departements (den Präfeften beigegebene 

Beamte mit dem Titel „Bezirks-Geſundheits-Inſpektoren 
— Iuspecteurs departementaux de la sante publique“, 
welche die Ausführung der Geſetze beaufjichtigen, ſich über 
den Gefundheitszuftand Der Gemeinden unterrichten, die 
Bürgermeifter über Arbeiten auf den Gebiete ber öffent- 
lichen Gefundheitspflege berathen und Die Verwaltung 
über die vorgefonmenen Fälle von anſteckenden Krank— 
heiten in Kenntniß jeßen follen), in der Umgeftaltung 
der Gejundpeits-Näthe und Gejundheits-Kommilfionen, 

jowie in der Einrichtung eines Laboratoriums bei der 
Gentral- Verwaltung (behufs Verfolgung des Studiums 
der gemeingefährlihen Krankheiten und Ausführung 
aller Für die Behandlung der Fragen der öffentlichen 
Geſundheit erforderlihen Unterfuhungen) im Prinzip 
überein. Cie unterfheiden fih der Hauptſache nad) 
dadurch, daß der Kommiffions- Entwurf den Geſund— 
heits- mit dem Unterftüßungs-Dienft (Assistance publique) 
verſchmelzen und einen oberjten Gejundheits - Beamten 
(Directeur de la sante publique) als Negierungs-Vertreter 
beim oberjten Gefundheiterath (Oonseil superieur de la 
sante publique) beftellen will, wobei es der Negierung indeß 
überlafien bleiben joll, zu bejtimmen, weldem Miniſterium 
derjelbe anzugehören habe; endlich unterjcheiden ſich beide 
in der Zuſammenſetzung und in dem Wirkungsfreije 
des oberiten Gejundheitärathes. 

Den: Recueil de med. veter. (1887 ©. 785) zufolge 
fteht an der Spike des zum Studium der Quber- 
fulofe des Menjhen und der Thiere auf den 25. 
bis 31. Suli d. 3. nad) Paris berufenen Kongrejfes 
(ſ. Beröffentl. 1887 ©. 738) ein Komite, deſſen VBorjigender 
Profeſſor Chauveau, deſſen jtellvertretender Vorſitzender 
Profeſſor Villemin und deſſen Schriftführer der Fakultäts— 
Bibliothekar L. H. Petit iſt. Die Mitgliedſchaft und 
Theilnahme an dem Kongreſſe iſt allen franzöſiſchen und 
ausländiſchen Aerzten und Thierärzten gegen Entrichtung 
eines Beitrages von 10 Fres., wofür aud die Verhand— 
lungen des Kongrejjes geliefert werden, geftattet. An— 
meldungen zur Theilnahme jind an den Schatzmeiſter 
©. Maſſon 120, Boulevard Saint-Germain, alle jonftigen 
Mittheilungen an den Schriftführer Dr. Petit 11, Rue 
Monge zu richten. Die Sitzungen find öffentlich, bei den 
Vorträgen und Berhandlungen ift ausfchlieglich die fran- 
zöfiihe Sprache zuläffig. 

Die Berhandlungsgeaenftände werden zweierlei Art 
jein, die einen find im Voraus von SKomite feitgeftellt, 
die anderen können, vorausgejeßt daß fie fih auf die 
Zuberfuloje beziehen, frei gewählt werden. Einer der 
Kongrektage ift für anatomische Demonftrationen im La— 
boratorium des Profeſſors der pathologischen Anatomie 
Comil, ein anderer für Unterfuhungen und Leichen: 
REN. tuberfulöfer Thiere in der Ecole d’Alfort be- 
immt. 

Die vom Komite vorgefhlagenen Verhandlungsfragen: 
1. Gefahren, welche durch den Genuß des Fleiſches 

und der Wild tuberkulöſer Thiere entſtehen. Mittel zu 
ihrer Berhütung. 

2 Tie Menſchenracen, die Thierarten und die orga— 
niſchen Medien vom Ctandpunfte ihrer Empfänglichkeit 
für die Tuberkuloſe. 

3. Einführungs- und Verbreitungswege des tuber— 
en Giftes in den Organismus, Borbeugungsmaß- 
regeln. 

4, Frühzeitige Erkennung der Tuberfulofe beim Men— 
ſchen und bei den Thieren. ; 

Im Uebrigen lenkt das Komité die Aufmerkſamkeit 
vornehmlich auf die folgenden Fragen: 

Erblichkeit der Tuberkulofe beim Menſchen und bei den 
verjchiedenen Thierarten ; 

Anſteckung von Menſch zu Menſch, unter den Thieren, 
von Thier auf Menſch und umgekehrt; 

Verſchiedene Arten der Entwidelung der experimentellen 
Zuberfulofe, je nad) Beichaffenheit und 
eingeimpften Giftes; ſchaffenh Menge des 

Unterſchiede der tuberkulöſen Erkrankungen bei den ver— 
ſchiedenen Thierarten; 

Mittel zur Unterſcheidung der durch den Koch'ſchen 
Bacillus verurſachten Erkrankungen von den Gräanu— 
lationen und Entzündungen, welche verſchiedene 
Mikroorganismen (Zoogloeen, Bakterien der an— 
ſteckenden Schweinepneumonie, Aſpergillen u. ſ. w.), 
thieriſche Paraſiten oder Fremdkörper herbeiführen; 

Tuberkulöſe Erkrankungen, welche zugleich mit anderen 
durch Mikroorganismen verurſachten Erkrankungen 
vorkommen; 

Art der Entſtehung von Rieſenzellen und Tuberkeln; 

Entwidelung der örtlihen Tuberfulofen; 
Mittel zur Vernichtung der Koch'ſchen Bacillen; 

Dertihe und allgemeine Mittel zur Einfchränfung der 
Verbreitung der experimentellen Quberfulofe; y 

Werth einer hirurgiihen Behandlung bei den tuber- 
fulöfen Erkrankungen. 

Mermifdtes. 

Der Königl. Preußiſche Polizei-Präfident zu 
Berlin hat unter den 15. Februar d. 8. eine Befaunt- 
machung, betreffend den von dem ehemaligen Bild- 
bauer Franz Dtto verkauften ſogenannten Lebens— 
weder, erlajjeır, welche, abgejehen von der Wohnung des 
Verkäufers (jebt Kurfürftenitrage Nr. 5) mit der auf 
©. 604 des Sahrg. 1886 der Veröffentl. abgedrudten Be- 
fanntmahung von 20. September 1836 wörtlich über- 
einjtinmt. | 

Uerzeichniß 

der für die Bibliothek des Kaiſerl. Geſundheits— 
anıtes eingegangenen Geſchenke. 

(Gleichzeitig als Gmpfangsanzeige und Dankesbezeugung.) 

Steinmann, Georg. Die pneumatifhe Melfung und 
deren Bedeutung im Landwirthichaftsbetriebe. Mittel- 
walde. 1888. 12°, . 

Verhältniſſe, die hygienischen, der größeren Garnifon- 
orte der öſterreichiſch ungariſchen Monarchie. I. Graz. 
Wien. 1887. 80, { 

Verhandlungen des 15. deutfchen Werztetages zu 
Dresden am 4. Zuli 1887. (Offizielles Protokoll.) 
Leipzig. 49. 

Weibel, Dr. E. Unterfuhungen über Vibrionen. Jena 
1887. 8°. Gep.-Abdr. 

Ziem, Dr. Ueber Verhütung der Diphtheritis. Danzig. 
18837028) h phth 2 

Annali di statistica. Statistica industriale. 
2—7. Roma. 1886/87. 8". : 

Annali di statistica. Inchiesta statistica sugli istituti del 
sordomuti e dei ciechi. Roma. 1887. 8°, 

Berättelse angäende Stockholms kommunalförvaltoing är 
1885. Stockholm. 1887. 80, 

Bilanci provinciali per l’anno 1885. Roma. 1887. 4°, 
Bullettino della reale accademia medica di Roma. Anno 

XIII. Faseicolo 1-7. Roma. 1887. 8°, ä 
Report, 45., to the legislature of Massachusetts, relating- 

to the registry and returns of births, marriages and 
ne u commonwealth, for the year 1885. Boston, 

Statistica giudiziaria penale per l’anno 1885. Roma. 
1887. 4. 1 

Szabö, Dr. Jözsef. Budapest geologiai tekintetben. Buda- 2 
pest." 1879. 78°, 

Faseicolo 



Berdffentlichungen 

des Kaiſerlichen GE Geſundhe 
Die Veröffentlichungen erſcheinen jeden Dienſtag. Abonnements 

werden zum Preiſe von A. 5 halbjährlich von allen Boftanftalten (Poſt— 

3t93.- Breislifte 5910) und Buchhandlungen, jowie von der Verlags- 
handlung angenommeit. 

AN. Jahrgang. gerlin, den 13. März 1888. 

k; 

(5 
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entgegen. Beilagen, von dent Auvne-etBrobeerem en inzujenden 
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Inhalt, Geſundheitsſtand. Volkskrankheiten in der Berichts— 
woche. ‘©. 167. —Gelbfieber und Boden auf Cuba. S 167. — 
Sterbefälle in deutſchen Städten von 40000 und mehr Gimwobnern. 
©. 168. — Deögl. in größeren Städten Des Auslandes. ©. 169. — 
Erkrankungen in Berliner Kranfenbäujern. ©. 169. — Desgl. in deut- 
ſchen Stadt- und Landbezirken. ©. 
Grundwaſſerſtand und Bodentempergturen in Berlin und München, 
Sanur. 1888. ©. 170. — Zeitweilige Maßregeln 2. ©. 170. 
— Thierjeuchen in Belgien, Dftober bis Dezember 1897. ©. 171. — 
Lungenſeuche in Egypten, ©. 171. — VBeterinärzpolizeiliche Mat: 

çe— — — ee — — — — — —— 

Gelundheitsſtand 
nuund Gang Der Volkskraukheiten. 

In der Berichtswoche ſind nachſtehende Todesfälle 

und Erkrankungen an Pocken, Flecktyphus und epi— 

demiſcher Genickſtarre gemeldet worden: 
Pocken: Berlin, Wien, Vororte Wiens, Budaz | 

peit je 1, Prag 23, Trieſt 7, Nom 5, Paris 6, Dublin 
und Petersburg je 1, Warſchau 9 Todesfälle; 

Berlin 2, Reg.-Bezirt Königsberg 1, Wien, Budapeit 
und Petersburg je 5 Erkrankungen. 
Flecktyphus: Magdeburg und Prag je 3, 
Warſchau 1 Todesfall; Petersburg ı Erkrankung. 

Epidemiſche Genidjtarre: Kiel und Zwickau) 
je 1 Todesfall; Nürnberg 1 Erkrankung. 

Sm Uebrigen find bejonders hervorzuheben: 

Hamburg 53, Budapejt 17, Betersburg 94 Erkran— 
kungen. 
Roſe: Wien 21, Kopenhagen 19 Erkrankungen. 

Kindbettfieber: Paris 7, London 13 Todes— 
fälle. 
= Majern: Hamburg 11, Baris 17, Lyon 12, 
London 15 Todesfälle; Berlin 61, Hamburg 123, 
Reg.-Bezirke Schleswig 117 und Wiesbaden 206, 
Wien 90, Budapeft 52, Edinburg 244, Kopen- 

hagen 40, Chrijtiania 49, Petersburg 92 Erkran— 
Tungen. 
Scharlach: London 27, Petersburg 9 Todes 

fälle; Berlin 35, Nürnberg 25, Wien 84, Kopen- 

hagen 53, Stockholm 25, Petersburg 44 Erkran— 
kungen. * 
Diphtherie und Croup: Berlin 38, Breslau 

13, Hamburg 8, Leipzig und München je 6, Wien 7, 

Prag 9, Paris 48, London 39, Kopenhagen IL, 

) Im Garnifon-Lazareth. 

169. — Mitterung. ©. i60, | 

| gerichtliche Entjcbeidungen. 

Unterleibstyphus: Chemnitz 36, Hamburg 6, 
atis 13, London 15, Petersburg 25 Todesfälle, _ Ai 3 — 

\ 5 et 3 | | Sterberegijtern jtarben in Havana in der Zeit vom 

regeln. ©. 171. — Medizinalgejegebung ze, (Deutsches Neich.) 
Viehſeucheuſtatiſtik. ©. 171. — Geſſen) Ausführung des Reichs-Impf— 
geeßes. (Schluß.) ©. 171. ‚— Alngarn) Smpfweien ©. 173. — 
Nechtiprechung. (Landgericht zu_Srankenthal) Werießung eines 
Mojtes mit Zuckex und, Wafler. ©. 178. — (Landgericht zu Wirz- burg.) Zujaß von Salizyl au Moft. ©. 179. - Verhandlungen von 
gejeßgebenden Körperichaften. (Deutſches Neich.) Etat des Katler- 
lichen Geſundheitsamts. ©. 180, — Der Weinfommiifion vorgelegte 

chtlic bh II. Nachtrag. ©. 180. — (Bayern) Een— 
tralimpfanftalt. S. 180. — Vermiſchles. (Berlin.) Sebeimmittel. S. 180. 

Chriſtiania 6, Petersburg 21 Todesfälle; Berlin 93, 

Breslau 31, Hamburg 44, Nürnberg 57, Neg.-Bez. 

Schleswig 207, Wien 18, Kopenhagen 66, Stock— 

holm 18, Chrijtiania 15, Betersburg 62 Erkran— 
fungen. 

Keuchhuften: Paris 10, London 94, Liverpool 8, 

Amjterdan 7 Todesfälle, Hamburg und Wien 

ı je 22, Kopenhagen 31 Erkrankungen. 

Epidemifhe Ohrſpeicheldrüſen-Entzün— 

dung: Reg.» Bezirke Düfjeldorf 7 und Königsberg 

(in einer Dorfichaft des Kreifes Allenftein) 75 Er— 

ı franfungen. 

Kontagtöje Augenentzündung: Reg.Bez. 

Königsberg (Kreis Dfterode) 59 Erkrankungen. 

Gelbfieber und Boden auf der Inſel Cuba, 

Zufolge der bei den Givilftandesämtern geführten 

1. Auguſt bis 8. Dezember 1887 u. 3. in 8 Bezirken 

zuſammen 168 Berjonen an Gelbem Fieber; davon 

72 im Auguft, 42 im Sepiember, 31 im Dftober 

und 21 im November. Am 8. Dezember waren noch 

2 Fälle in den Militärkranfenhäufern, von denen fich 

das alte im Bezirke Jeſus Maria und ein neu ein- 

gerichteteS Baradenlazareth in Bilar befindet, in Be— 

handlung. Die genannten beiden Bezirke waren die 

am jchweriten von der Krankheit heingejuchten; er— 

jterer hatte im Ganzen 58, PBilar 64 Fälle, davon 

60 allein im Baradenlazareth. Gegen Mitte Dezember 

fonnte daS Gelbe Fieber in Havana als exlofchen 

bezeichnet werden. 

Die Boden, welche zuleßt im Sahre 1878 epi— 

demiſch in Havana geherrſcht hatten, traten im 

Sahre 1887 wieder auf, und zwar ereignete fich der 

erſte befannt gewordene Todesfall am 4. Mat. Diejen 

folgten bald mehrere; im Mai waren nach einem Be— 
(Fortſetzung auf Seite 179.) 
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3 * inte. 9. Woche v. 26. Febr. His 3, März 1888, 
Sterblichkeit in deutſchen Städten 9, 40 000 n, mehr Einw £ 
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F — SGeſtorbene Verhãltniß⸗ — De—— ad u 4 
a Q exkl. Todt⸗ zahl der — — — 53 Brech⸗ AN I} 

A „E geborene [ir derı ne 3 a3 8 S5 35 durchfall = | = 
— o 557. 5 |se|l®s » |8 | @ Namen Gin- 35 ER 52 no 1882 —86 2 3 FE 82 E EB 88 5 28 53 &| 

der ‚Izelse| 3 | & Geitorbenen| = | 8 | 3 E75 & 55 ER| 28 25 2 
wohner| 52 |32| & Sl | auf 100 En-|2 | | = #85| 5 | 20 zel272]= 18 Städte a — — = E = 88j87 5 59.888 Sul 8 

ale | alo la ass |& 5252 =j2 = jes 
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4551.1538.|#3:| 726.1 748059 re — — 

in soaol 5al 2] 36 | 10 [207 | 207 | 2|— 2|- 2/00 Eee — 1464| 65| 2| 60 ' 1 8 5 2 1| -1| 9 Te ee 2 313451 | 199°| 18. | 165] — 131 17222222 ” 9 | 
1 Breslau . . - + = re ) 221 4 [236 | 308 |-| 1, -|—-|<| — TE A 4 | 48514 | As, 01709 ZUR 4 en 1189261110 | sl ı26 | as [55.1 | 332 I-|—| 136) ılıol al ı : Hi K 

| 2 3 96 ee Es — —— b; ig 2.2... | 221808711075,1 1.1 60.1.0144 26,10 2778 3 —— BE 
TB abt-Wehl. 52 930 Zee Pe ME DE —— NS u Br 2 | 
an ls Blum) a8 85152 |- — 3 ı ınmlulan s| 62] 6) 

Foielbor | 185382] sol 1] 35 | 12 [15 | 242 || ||| =] 07 55 ze: 
— J 5 1271 |=)-|— | —|—-| 2| 4) 1) IR SP +@uisburg .... 50761 “ i > — — J sel 

F Fo 3 95 : 2 ' ' a4 ce = 5 "u 

ae soo 8| 1] | 7 [218 231 | 112] 2) 212) Peer 
Fſenn 69259| 46 | — | 25 1 18,8 2 = J 5 ii 

it aM.| 1 8 fl 57 127% i l ar R 
; 3 22,4) 27,6: |— | — | 2) 0 el — | Den = > ee & © 2 1909 337 [-\ | 3 | spa em 

a lenae 7| 41] ı| 18 | 7 (196 | 252 |) — | — | — | EB SA M.Gladbach . . & Ss alles 9 Ia9'3 | 980 | — — Iso ee ri 5 g 3 Jod EN R 5 R on 

N alle a. u a Re a 25,6 | 2| 1| 2 F Ha R 2 ; 28 nr 2: | 
1 Samburgudorortel 498554 | 314 | 11 | 241 | 76 [251 | 26,6 [11 —| 8 —|2 ls | 

2,713) —| 27 — | —| 167 Big | + Hannover. ...| 148458 | 104 | 7 — 205 I- | 1311| 3] — + Karlsruhe 67155 | 2 I| 24 6 ) ' 8 | al. al el Ze TRaflel...... ezorz| 50| 2| 8, 3 178 | 212 — — — —— 1 —| 
rl. 55 sol 2 1] 9 1188125 [2121| 212 Se Ne . ” E 3 23 945 FR, Pak c — —— — Bir ai 4— SE 16999 | 128 | 3| 80 > [24, IE | 
+ Königebergi.Br.| 156441 | 120 | 4| 82 | 31 j29,6 | a1 |=1—| 21) | J si S N 

Krefeld ..... gac9ı | 88| 5| 51 | 14 269 1255 ||| 11 — * 5333 Venen. ru 181324| 112 | 6| 8 | 17 [23,8 a = : > - 2 Hi an 5 101 UT 5764&| 53 | en ee — | 12 
+ Magdeburg. rer an 23 | 24,69 26,82 | 102 2a 10 6 50 ie 

el, A 9 5 — 5 — —[ 19| 1 An 69119 | 34 | — |-3 9 [27,1 | 22,9 21 7 6a 2 + Mannheim . ar — 2 " 5 Me 210 — — — — 5 J 
ar alltase 5 5 a 2935 ‚| — — — — 2 4 
+ Mülpeufen i.&.| 72926] 54| 3) 29 | 8 [307 „2 1417121212] SP 
Münden ... 278494 | 188 | 7 | 154 | 59 [28,87 308 | 1! 1| 6 — | — | 20 | 251 29 | 20 

Pünfter..... 45988) 26| | 22) 1 1249| 243 [-|—-| 1|—| ı)| 7 Por Zen 
T nnberg. 122832 | 8%] 34 771182326 ar — — 2 — 15 1 re > J 
Plauen i. V. 468601 4.—-119 12, JJ er ae — al [ : 

Thon Tre 69658 | 42 | A 28 9 20,9 293 I— | — — — — 2 4 1\| — —| 21] — 
olspam 2.2.1 759:129. oc 1a 2 15 6.|180 | 24,8.) — | —|'1| 1) —| 3. Ole I 10155 

+Roftod ..... a51| 2|—| ı7| 5218208 |-—/—| 2/—-|—-| 1 | 6] |< 8 + Stettin ..... 103565| 71 | 5] 37| 14 [18,60 257 |— || 2) | 2) Visp 7 ©traßburg i.&.| 115870|.65 1 — | 75 | 17 [33,70 267 | a) ı| 3|—)—| 10 | 10 sea 7 Otuligart..... .| 117861| 75| 4| do ıl il 1) 1|°3 | So ee Wiesbaden . . 5818| 2939| 3| 16 | 3 | 11 srnsaı 1 | Dre 
7 Würzburg 5704| 3836| 3| 17 2 155 | 254 [-1-|-|—|—| 5| 3) —| | —I7 72 T3wldau..... 414341. los Ken — +4) Re ‚131 

Die mit einem 7 bezeichneten Städte berich 
von einem Arzte zufanmenftellen over prüfen 
1. Dezember 1885 unter Berücfichtigung der v 

1883 ©. 231, 1884 ©. 219, 1885 I. 

eit 1886 an der Berichteritattung Theil. — 

ved 7 . Auf Grund derf € 
Ihnittlichen Sterbesiffern fün die Jahre 1882—86 tft au 
©. 293, 1886 ©. 759 und 1887 ©. 455) mitgetheilten 2 

, ') Wegen etwaiger an Poden, Flecktyp 
Seite. — ?) Nimmt exit | 

ten über die Sterbefälle auf Grund ärztlicher Todtenſcheine oder laffen die Nachweiſungen wenigitend 
L. a Einwohnerzahlen find nad Maßgabe der 
on 1880 

theiligten Orten für den 1. Suli 1883 berechnet worden 
ermittelt. Die Berechnung der durch] 

bis 1885 durch die Volkszählung ermittelten Zu= oder Abnahme der Bevölkerung in den be— 
f elben werden die Verhältnißzahlen der in der Berichtswoche Geſtorbenen 

f Orumd der in den Sahresüberfichten (VBeröffentlichungen 
Ingaben über Einwohnerzahlen und Sterbefälle erfolgt 

bus, Cholera (asiatica) und Peſt worgefonmenen Todesfälle vergl. den Tert der vorhergehenden. 
>) Ohne Ortsfremde 11 = 13,0 %/yo- 

endgültigen Ergebniffe ver VBoltszählung vom 

— ) Dhne DOrtsfreinde 17 = 21,3 "og 
A 

Ma 
; hr 
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Sterblichkeit in größeren Städten des Auslandes, Woche vom 26. Februar bis 3. März 1888. 
| | | 

Geſtorbene 
1,9% ; are EG 

= S a. 1282, Tobes-Nifahen‘) 

2 2 | 2odtgeborene 5358 | a (Se 8 .. Brech- 
ei 8 2 re —— * burchrait| 5513 

Namen der Städte > = s „2alSel28 #3 58855 2.el282| 
— wohner| 2 — SER ESs@laS 3 53 82 #2 22 830°5 —— Eva 

z S BE |2rogaselea| 52 28 8255..2 88858 

a |a|® sanjsssalar] 8 27 Er es ag esse esse 
3 3ssjass 6666 

m. ann | ssagıs | 331 | 20.| 108 50 — ——— 
Brünn his 25. Februar .. 86 125 3 67 2 | Er 1 Bei ar 2 ZA 21 s 

ale | -|=1 3] alulı Are 
zz ee | | la | sl 2) 3l| al -IJnlal a I - | - —— 

ee —77 A 
Dublin. . . re 353.082 | 187 230 33 | 340 s|5|35 * 3313 

ee |. his | 1a la ————27 Ze: 
Graz bis 25. Sebmar_. . .| 105274 | . 2 | 6 SEIEN ee ee. 35| 1 
Kopenhagen bis 28. Februar 300 000 | 215 5 [2130 34 22,5 ae ee az 2 2 

edge. .| at ıla | Bl we l--1alıl- ul al 51|2|21] - 
Lemberg dedgl. - ... . | 120197 | . se. | eine 18) 71 4 s9| 1 
nero! . a eg ae Br a u u BE BE Er IE = | 7 
2 on Du ER u EL . 92 1794 Brit 21,9 15 27 —* 5 3 — 93 - 

a bis 18. Sebruar . : »| 40190 | 172 | 14 | 216 23 | 279 2| 2 ” e =) 3 "55 | Rn | — Er ” 
BEDIENT en . . . . T 

er 71226095 | 1 | 5 I | rl 5 le 'agı 161 | 66 3] 16 
Hetersburg bis 25. Februar. | 928016 | 538 | 25 | 599 | 177 33,6 5 9 | 21 > | i | Ti ns 2 323 2 = 
eu Norte... . .| 295857 | . 10 | 197 | ar | 346 ae te A 
Ron bis 28. Sana : . . 382 973 248 12 | 250 46 33,9 — —2 3 22001043 8 11691 5 
Stodholm bis 25. Februar . | 216807. | 116 21290 20.| Dis ANNE een 461 5 
Ben... 0. | 156082 : 2.153149 25 39,7 a N Ener 

Venedig bis 25. Februar . . | 150 502 90 6 96 | Bogen See 48| 2 
Brida Deal... |. Asa | 2a | a | 15 | 2 | 07 I -|2|2| 1) -| 1 B0l in |. |. [ao 2 
Bien Desal.. . “ce. 800 836 | 544 | 31 ! 367 90 23,8 Or et 
11 Vororte Wiens desgl.. . | 405396 | _. ——— as as ee sale 2 
LITT III III III III III 

Aus Berliner Sranfenhänfern gemeld. Erfranfng. ; Aus deutſch. Stadt: u. Landbez. gemeld. Erfranfıug. 
-(Königlibe Charite, Städtiſches Krankenhaus im Friedrichshain, laut Mittheilung der Königlichen Sanitäts-K iſſſon 3 erli 

Et. Herwige- Krankenhaus, Bethanien, Städtiſchez Krankenhaus zu | des ftatiftifchen Pyfnıtes ber Gtatt en N ene au 

Moabit, Clifabeth- Rranfenhaus, Lazarıe » Krankenhaus, Auguſta- Frankfurt, aD. des Medizin.-Suipektorats zu Hamburg, des Vereins 
ur Hospital, Jüdiſches Nranfenbaus) für öffentliche Gejunpheitspflege zu Nürnberg, der betreff. Königl. 

z_ für die Woche vom 26. Februar bi! 3. Marz 1888. Reg. Medizinalräthe und Füritlich Neuß’ichen Bhyfifats - Bezivksärte. 

| i —— Lebensalter — — © 

Krantheitsformen 25 der Aufgenonimenen as Er Ban = een es 

u. k ESE — el wen en Beit- 33 3 = FE = 

der 3338383 rss — angabe 185 S 8 |33| ® 
Aufgenommenen geerslsıs tal 2rstns == Se 

o ER sol: so Au „A 25) = 8 * 

3 —— a & 

Maſern und Rötheln . . — | [re || a ee Staat Berlin ee 126.2 8.3 9| 6L| 35% 9389| 5 

edaladh. ©... . >: DE la ln | » Silbe no Cage desgl. u a er enel 

Diphtherie und Croup. . Sms. 02121,.90 24, 12, — 18 BE SEantturtan De : KR, - 3 ; 

Unterleibötyphuß . - - » - 2 Tl 2 nu] "i2 „ Hamburg u. Vororte Desgl. 53, Da Vaart 

Brechdurchfall inet. Ruhr und n Selle oo oe Desol u ne 
Cholera nostras . . - » ee lei — 1 Pegierungs- Bezirk | 

Rindbettfieber . . . - - ee ano 0 ae le a al 

Mechielfiebr . ... . - J eh See en 2 en 

Beer... 2 | et N Fer Bir Düffelborf Re Desgl. 18.) 977 02.898:|56 

Syphilis inkl. Sonorihbde „| 70] -|-|- | 64 61,5 CHE 00 0 am x desgl. 1| 8| 2| 38| 2 

Lungenſchwindſucht . . . - aa. 1| —- 116) 30). 1| 27 Hildesheint ER desgl ze HER EN 

Andere Erkrankungen der | Königsberg - . » 0 .| 2%.12.—3./8. Sr a a 

Athmungs-Organe ... cola, 2229 2788) 14 Marienwerder . . . » desgl. — — 

Akuter Darmkatarrh. . . - | 210 = Ir | le SLUN Te desgl. B 3 5| 13 — 

Cäuferwahnfiun und chroni— Shleswina) 2 2 desgl. ae 17 92 207 1.11 

ſcher Alkoholismus . . - 1\-|-|- neo) 2 2 Stettin ee desgl. See 2 

Akuter Gelenkrheumatismus eo ee Stealfund. . . . . - dessl. Zu 

Andere rheumat. Krankheiten serien ii, 2| — SEN, 26,000 omas o deögl. 3 es. ee 

ner. il —- 35,2) 86 4 6| 4 Wiesbaden . . - - desgl. 31 206 | 38, dl 

Alle übrigen Krankheiten. 456 I 36 | 14 | 13 12151149 | 29 1 37 Sn Sant Phyſik.Bez. 
| } P are OO No OO, 

J Sunme 28 |a01 | 27 | ar | 105 Dr ED 
Geſammtbeſt. war am 25. Febr. 1888 4164 u. bleibt am 3. März 1888 4122. Brake zunimmt 

Witterung. Woche vom 26, Februar bis 3. März 1838. 

Nach Beobachtungen der Iandwirthichaftlichen Hochſchule in Berlin und Der meteorologiſchen Gentealftation in Müucheu— 

: Temperatur in = Luftörued it mm?) | Nelat. Feuchtigkeit d. Luft I Kor 
2 

— Tr mr = me *— — ed ) “ 

Beobachtungs- | Beobachtunge- 8 4 2 2 |» 3 3 = Nieder- berrichenbe Windſtarke 

Ort Tag 7 "EB = = 5 2 e= E ſchlages BR 
= — — 

v 

R A = a S = iz = mm 

2 
| 

26. Februar 0,7 —4,3 763,2 763,7 | 765,0 94 80 82 —_ (6) 4 

27. e an — 39 ey 166,5 767,0 | 768,8 80 56 79 = (0) 4 

28. " —6,7 |-123 767,7 766,5 766,0 80 70 75 — 080 34 

Berlin I, 17 1-14 | 7655 | 7651 | 7656 | 80 76 68 — ONO 2 

1. März —2,3 |—111 769,6 763,6 759,2 90 69 79 2,6 ON 1 

2. n 2,2 5,8 750,4 741,6 | 741,2 100 84 100 0,8 WNW 3 

3. Mr 2,0 —8,4 740,7 143,5 747,9 16 60 70 0,1 NW 4 

x = = \ — — F 

26. r 8,5 —4,9 711,6 711,5 712,0 18 52 80 — OÖ 1,2 

21. ri 52» | 30 | 7135 | 7134 | 71327) & 53 16 = NO 1,2 

28. " — 0,4 je) 714,7 715,0 115,7 88 74 75 — NO 05 

Münden |. _, 05 | -22 | 7159 | co | 7163 | 80 710 73 — NO 1 

1... März —18 | -63 | 7169 | 7167 | 7165 | 80 65 67 = NO ir 

. 0,5 — 85 713,7 711,9 110,6 80 61 69 — SW 3,2 

SS 03 | -34 | 7098 | 7053 | W716 | 74 sl 80 0,7 W 3,9 

* * jger an P Br 18, Sholera (asiatica) und Bet vorgekommenen Todesfälle bezw. Erkrankungen vergl. Den Tert 

auf ber Re es eure rucs und der velativen Feuchtigkeit der Luft erfolgen um s Uhr Morgens, 2 br 

Mittags, 8 Uhr Abends (iu Berlin jeit den 1. Januar d. 3. um 7, 2:und 9 Uhr). — 9) Einichl. Ruhr. — *) Außerdem 3 Fälle von Scharlach⸗ 

Diphtberie, — Im Kreiſe Groß-Aspe (Kreis Kiel) ſind 2 Fälle von Typhus (Blectyphus?) vorgekommen. 

— 
—J 7 
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Grundwaſſerſtand und Bodentemperaturen 

in Berlin und Miinchen”) 

im Monat Januar 1897. 

i i ſtädti tation 
zr and: nach Mittheilungen ver ſtädtiſchen Depu } 

lee her Kanalilationsmwerte zu Berlin und Des 

hygieniſchen Inſtituts zu München. 

aturen: nach Mittheilungen der gudwirthſchaftli en 

le zu Berlin und des hygieniſchen Inſtituts zu Minen. 

Bezeichnung Grundwaſſerſtand 
der — 

Beobachtunss⸗ Se, 
Station am am am anı an | dris— 53 

Nummer 9. 16. 23. ET = SE 

des Stand» Sanuar im Monat 

rohrs 2c.) m m m m m m lm m 

Berlin. | 

. XVII. | ie $ j 
—— 1.| 30,77 | 30,81 | 30,80 | 30,80 | 30,80 130,81 30,760 30,80 

19 ⸗ 

Sharlottei-u. | N 
en 31,09 , 31,10 | 31,09 | 31,10 | 31,11 [31,11/31,08| 31,09 

Nr. ARY. : | 
Köpnider un —— 

——— 31,53 | 31,50 | 31,46 | 31,53 | 31,55 |31,56|31,46|| 31,5) 

> nen “ 

or dem In—⸗ £ 4 ER 

validenpart .| 30,61 | 30,61 | 30,59 | 30,59 | 30,60 [30,61|30,58| 30,60 

München, 

Hygieniſches 
uftitut. . . 4815,502 515,544 515,614 515,634 515,604 

Bodentemperaturen 

a am 1. Jan. 8 Uhr Morg. am 15. Jan.8s Ihr Morg. 
er == 

Beob- JE in einer Tiefe — in einer Tiefe 
5* von EB von 

achtungs⸗ |2& 

Station 308* 3 ler F 
35 m m m m m = > m m m m m 

SCHNEE LLEH SER ——— | | 
R | 

Berlin. 
Landwirth- 

ſchaftliche 
Hochſchüle |-5,5 || -2,8| 0,1 | 1,4 | 4,2| 6,1|-7,0|| -4,8| 0,7 1,9 40 |5,4 

München. 
Hygieniſches 
Inſtitut 
Findlings— 
itraße 34 . [-13,0)\-32|-1,4 | 1,1 | 3,5| 47 |-75 | -5,2| 02| 12 |3,0 |41 

*) Die Grundwaſſerſtände find ausgedrückt in Metern über 
dem Normalmullpunkte, welcher für Berlin der Amjterdamer 
Kegel, fir München der Spiegel nes mittelländischen Meeres ift. 

richte des Dr. de la Guardia in den Sterbe-Regiſtern 
verzeihuet 22, im Juni 55, Juli 116, Augujt 209, 

September 277, Dftober 305, November 298 und 

Dezember 372, in Summa 1654 Fälle. Diejelben 

vertheilen fih auf die einzelnen Unterbezirke in ver— 

Ichiedener Weiſe; am meijten betroffen waren die 

Unterbezirte San Lazaro mit 178 und Pueblo Nuevo 

mit 114 Todesfällen; dagegen findet fich der Untere 

bezirk Jeſus Maria, welcher vom Gelben Fieber am 

meilten zu leiden hatte, hier exit an 12. Stelle. Sn 

den Monaten Mat bis November joll überwiegend 

die mittellofe, unter ungünjtigen hygieniſchen Be— 

dingungen lebende Bevölkerung von der Krankheit 

betroffen fein, während die letztere im Dezember auch 

unter der bejikenden Klafje zahlreiche Opfer gefordert 

hat. Bon den 1654 Todesfällen betreffen 1060 Weiße, 

davon 640 unter und 420 über 10 Sahre alt, und 

594 Neger, davon 365 unter und 229 über 10 Sahre 

alt, Indeſſen wird die Nichtigkeit diefer Zahlen 

angezweifelt und werden diejelben al3 zu niedrig 
gegenüber der Wirklichkeit bezeichnet. Die Todesfälle 
dürften etwa den 8. Theil dev vorgekommenen Er— 

krankungen betragen haben. 
Nah der öffentlichen Meinung wurden im Jahre 

1887 die Pocken aus Spanien eingejchleppt. Die 

von dort anfommenden Paſſagierdampfer, jpeziell 

der am 26. April eingelaufene Dampfer Antonio Lopez, 

ſollen Pockenkranke an Bord gehabt haben, ohne 
ernftliche Quarantäne durchgemacht zu haben. Gegen 

die Impfung hatte die niedrige Bevölferung eine 
abergläubiiche Abneigung. 

Bon Santiago de Cuba wird über 3057 

Krankheits- und 1127 Todesfälle an Pocken berichtet, 
und zwar für die Monate Mat bis Dftober. Bon 
den Erkrankten waren 2712 Kinder (596 Weiße, 1122 

Neger und 994 Mulatten) und 325 Erwachſene 

(43 W., 256 N, 26 M.); von den Geftorbenen 
waren 1017 Kinder (253 W., 498. R., 266 M.) und 
110 Erwachſene (68 W., 30 N., 12 M.) Auch dieje 

Zahlen follen Hinter dev Wirklichkeit zurückbleiben, 
da man die Zahl der Todesfälle gegen 2000 ſchätzen 

dürfe. Mit geringen Ausnahmen wurde nur die arme 
Bevölkerung befallen. Aus der Stadt verſchwanden 

die Blattern rafch, auf dem Lande hielten fie fi) 

noch einige Zeit, erlojehen dann aber auch. Sn San: 
tiago wurde das Auftreten der Seuche ebenfalls 
auf Einjchleppung durch einen ſpaniſchen Dampfer 

zurückgeführt. Der Durchführung der Smpfung jtand 

auch hier der Aberglaube der Bevölkerung entgegen. 
Die Epidemie in Cienfuegos wird auf Ein- 

Ihleppung aus Santiago de Cuba durch eine mit 
dem Dampfſchiffe zugereifte Familie bezogen, ihre 

MWeiterverbreitung auf die hygienischen Mißſtände und 

die Abneigung der Bevölkerung gegen die Smpfung. 
Unter 25 000 Einwohnern von Gienfuegos jollen er— 
krankt fein im Auguft 82 (8 gejtorben), im Septemter 
96 (18), Dftober 135 (26), November 142 (33), Des 

zember 379 (76); am 1. Januar 1888 ‘waren 188 

Kranke im Beitand. Die Summe der Krankheitsfälle 

wurde bis dahin auf 834, die der Todesfälle auf 
161 angegeben. Auch diefe Zahlen jollen hinter der 
wirklichen Ausdehnung der Epidemie zurückbleiben. 

Die Sterblichkeit war unter der farbigen Raſſe bes 
fonders groß. 

Aus Mantanzas fehlen genauere Angaben; es 
wird nur von einigen leichten Erkrankungsfällen ohne 

ungünftigen Ausgang berichtet. 
Zrinidad de Cuba blieb von der Blatter: 

Epidemie verſchont. z 

Zeitweilige Maßregeln gegen Nolkskrankheiten 

(MU. Nr. 62 vom 7. März 1888.) j 
Bortugal. Durch eine unterm 28. Februar 1888 

veröffentlichte Verfügung des Königlich portugiefifchen 
Miniſteriums des Innern wird der Hafen von Bonıbay 
nebjt den Häfen der Präſidentſchaft Bombay feit dem 
15. Dezember 1887 für „rein“ von Cholera erklärt, (Vgl 
Veröffentl. 1887, ©. 542.) — 
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Süd-Amerika. Die Geſundheits-Kommi ion der 
Republik Uruguay hat mittelſt Verordnung * 
nn en I Hereidhen aus Bordeaur wegen 

es daſe epidemi errſchenden Typhus eine £ "= 
vations-Quarantäne eingeführt. — 
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Eaypten. (Bol. Veröffentl. 1837 ©. 761, desgl. g , 
1858 ©. 42). Die Lungenfeudhe in der Provinz Galiu- 

bieh ift erloſchen. Die Eperrmaßregeln find aufgehoben. 

Zufolge Beichlufjes des internationalen Geſundheitsraths 
in Alexandrien vom 7. Februar d. J. fallen die hierauf 
Ban nen Vermerke in den Schiffspapieren von nun al 

fort. 

Veterinär-polizeiliche Maßregeln. 

Spanien. Nach einer in der „Gacetan de Madrid” 
veröffentlichten Berfügung der Königlich ſpaniſchen General— 

Direktion des Gejundheitsants von 21. Februar d. 9. 

ift die Einfuhr von aus Malta ſtammenden Wieder: 
fäuern nah Spanien verboten worden. (R- A. Ar. 67 

db. 10, März.) 

Er.» 

a 

— 11 — 

Medizinalgeſehgebung 2c 

Deutſches Reich. Nundfchreiben, 
ftatiftif betreffend. 

Berlin, den 21. Sanuar 1888. * 

Die laut Ziffer 4 des Bundesrathsbejchluffes vom 
29. Dftober 1885 ($ 528 der Brotofolle) für die einzelnen 
Bundesjtaaten zu liefernden jährlichen Nachweiſungen über 
die nad) Maßgabe der Beitimmungen in 88 57 u. ff. des 
Geſetzes vom 23. Suni 1880 (Reichs-Geſetzbl. ©. 153) 
gewährten Entihädigungen find für das Jahr 1886 nicht 
nach übereinstimmenden Gejichtspunften aufgeitellt worden. 
Aus dieſem Grunde Eonnte die Ueberſicht (Tabelle ILL, 
Seite 137*), welche dent unter dem 1. v. M. u. 3. (1. 15135) 
dorthin mitgetheilten Sahresbericht beigegeben iſt, nicht 
fo zufammengejtellt werden, daß dev durch, die Mitthei— 
lungen beabfichtigte Zwed in vollem Umfange erreicht 
wurde. 

Um diefent Mebelftande abzuhelfen, beehre ih mid)... .. 
das anliegende Formular mit dem Anheimitellen zu über- 
fenden, die Benußung defjelben bei Anfertigung der Nach— 
weiſe gefälligit veranlaffen zu wollen. Cs würde mir von 
befonderem Werth fein, wenn diejem Formular aud) 
Zahlenangaben über etwa gewährte Entihädigungen für 
Verluste an Thieren duch Milzbrand angefügt würden. 

Ferner ift in den Begleitberichten zu der Thierjeuchen- 
ſtatiſtik für das Sahr 1886 die Beantwortung der Frage 11, 
joweit fid) diejelbe auf die Lungenfeuchhe- Impfung bezieht, 
jeitend der beamteten Thierärgte nicht durchweg jo erfolgt, 
daß daraus ein zutreffendes Urtheil über die Ergebniife 
der Ampfungen hätte gewonnen werden können. Die 
bejondere Bedeutung, welche der Frage der Zweckmäßigkeit 
derartiger Impfungen für die Veterinärpolizei zur Jeit 

beiwohnt, läßt eine eingehendere Behandlung erwünscht 
ericheinen. Das als Anlage II angejchlojjene Formular 

ift in der Abficht ausgearbeitet worden, um den beamteten 

Thierärzten einen Anhalt für die Notirung der in Betracht 

fommenden Vorgänge zu geben. 
SSHDENED N en die gefüllige Verwen— 

dung auch diefes Formulars anheimftellen darf, bemerke 

ich unter Bezugnahme auf mein Schreiben vom 18, Januar 

1886 (1. 594) ergebenft, daß die Reichsdruckerei bereit ift, 

die anliegenden Formulare unter denjelben Bedingungen 

herzustellen und zur Verfügung ber Bedarfsitellen bereit 

zu halten, wie folches bezüglich) der Formulare zu dem 

Bierteljahrsüberfichten der Biehjeuchenftatiftif gejchieht. 

Der Preis dev Formulare beträgt demnach jowohl 

beim Bezuge größerer Mengen als auch bein Einzelver— 

trieb 30 Pfennig für je 10 Bogen. 

Eine gefällige Mittheilung des dortſeits Veranlaßten 

würde ich mit verbindlichſtem Danke erkennen. 

Der Reichskanzlher. 
In Vertretung: Eck. 

An ſämmtliche Bundesregierungen. 

Anm. Die Anlagen ſ. auf der nächſten Seite. 

Viehſeuchen⸗ 

Heſſen. Bekanntmachung, Ergänzungen der Sn 

jtruftion vom 30. April 1875 und 27. Dezember 

1878 zur Ausführung des Reichsimpfgeſetzes betr. 

Bom 13. Dezember 1887. 
(Schluß.*) 

Im 83 Abſatz 1 iſt ſtatt „mit der Ortspolizei-Behörde“ 

“zu leſen: „mit dem Vertretexr Des Genteindevorjtandg, ſo— 

wie dent Lehrer oder der Lehrerin“ 

B. Gewinnung der Lymphe. z 

1. Bei Berwendung von Thieriymphe. 

8 4. Sn den Öffentlichen Smpfterminen fonımt Thier- 

(ymphe zur Verwendung, wenn nicht bejondere Nothfälle, 

3. B. beim Ausbruch der Blattern, eine Ausnahme recht: 

fertigen. j 
85. Die Impfärzte haben die Thierlymphe aus dem 

Landesimpfinftitut zu Darmftadt zu beziehen. 

*) Anm. Sn dent eriten Theile dieſer Bekanntmachung 

auf ©. 157 iſt der Vermerk „Schluß folgt" verjehentlic 

fortgeblieben. 
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Nach Abzug der dem Beſitzer verbleibenden 
Werththeile ſind entſchädigt aus Anlaß 
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$ 6. Ueber die Benukung des Landesimpfinftituts 
erfolgt eine befondere Bekanntmachung. 

$ 7T. Seder Impfarzt hat aufzuzeichnen, wann er 
jeine Lymphe erhalten Hat und die Aufzeihnungen big 
zum Schluſſe des nachfolgenden Kalenderjahres aufzube: 
wahren. 

$ 8. Uebelriechende oder verdorbene Lymphe iſt zu ver— 
werfen. 

$ 9. Nur reinſtes Glycerin darf mit der Lymphe ver: 
miſcht werden. Die Miſchung foll mittels eines reinen 
Glasſtabs gefchehen. 

2. Bei Verwendung von Menſchenlymphe. 
$ 10. Die Gewinnung von Menſchenlymphe kommt 

außer den im $ 4 angedeuteten Fällen nur noch infofern 
in Betracht, als den Smpfärzten und praktiſchen Aerzten 
zu Privatinıpfungen deren Gebraud) gejtattet ift und als 
diejelbe zur Gewinnung von Thierlymphe (Retrovaccine) 
nothwendig ericheint. 

$ 11 bis 16 find aleichlautend mit $5 bis 10 unter 3 
BI auf ©.46 a.a.D., jedoch ift im zweiten Abjab des dajelbit aufgeführten $ 6 anftatt „85% zu lefen ss 11% 
$1r. Auch hier darf zur Miſchung nur reinftes 

Ölycerin zugefeßt und die Vermiſchung mit einem reinen 
Glasſtäbchen ausgeführt werden. 

*) Die Stückzahl 
des aus früheren 
Anläffen bereits 
geimpften Rind— 
viehs ift getrennt 
aufzuführen und 
durch ein Stern⸗ 
hen (*) zu kenn⸗ 

zeichnen. 

C. Aufbewahrung der Lymphe 

und 
D. Ausführung der Impfung und Wiederimpfung 

(Dieſe Vorſchriften entſprechen den Abſchnitten unter 3 
Cumd D S. 47 a.a.D. Die Paragraphen find jedoch 
durchgehende mit einer un 4 höheren Ziffer bezeichnet, 
demnach $ 14 als $ 18 u. ſ. f.) 

E. Privat-Impfung. F 

$ 25. Ale Borfehriften diefer Suftruftion, mit Aus 
nahme der nur auf Öffentliche Impfungen ſich beziehenden 
88 1, 2, 3, 4 und 5, gelten auch für die Ausführung von 
Privat-Impfungen. 

8 26. Auch zu Privat-Impfungen kann, ſoweit der 
Vorrath reicht, Thierlymphe aus den Landesimpfinftitut 
unentgeltlich" von den Impf- und praftifchen Aerzten be— 
zogen werden. Be 

$ 27. Die Verabreichung der Verhaltungsvorſchriften 
für die Angehörigen der Smpflinge it aud bei Privat: 
Impfungen zu empfehlen. 

I. Berhaltungsporfhriften für die Angehörigen 
der Smpflinge, 

GGleichlautend mit $$ 1 bis 11 unter 4 ©. 47 der oben 
bezeichneten Veröffentl. bis auf folgende Abweihungen: 



In 8 10 iſt für „An einem im Smpftermin befannt 
zu gebenden Tage” zu lefen: „Au einem fhon bei Be- 
ahung des Impftermins zu beſtimmenden Tage”. 
Der $ 11 erhält am Schluſſe folgenden Zuſatz: 

„dürfen zu dieſem Zweck das Smpflofal aber exit 
b danıı betreten, wenn daſſelbe nad) Schluß des 
Termins don den Smipflingen bezw. Wiederimpf- 
— . Jingen geräumt iſt.“) 

MI. Borfhriften, welde von den Großherzog: 
lihen Bürgermeijtereien bei der Ausführung 
de Smpfgejhäfts zu befolgen find. 
_  (Mebereinftinnmend mit dem auf ©. 47 a. a. D. unter 
5 abgedrudten „Entwurf von Borfchriften ꝛc.“ mit nach— 
ehenden Ausnahmen: 

- Bwifchen die Abjäbe 1 und 2 des $ 2 it folgenver 
Sat eingejchaltet: 
£ „In einen Haufe, in welchem Semand an einer 

der in $ I gedachten Krankheiten oder an natür- 
lihen Blattern erfranft ift, darf weder ein öffent- 
liher Impf- noch ein Nachſchautermin abgehalten 
werden.“ 

Im Eingange des $ 3 ift anftatt: „Gin Beauftragter 
der Ortspolizeibehörde ſei“ gejeßt: „Ein DWertreter des 
Gemeindevoritandes jei“. 

Außerdem find int $ 3 folgende Zuſätze gemadt: 
am Schluſſe des erjten Abjabes: 
WGergleiche $ 4 der Snitruftion von 30. April 

1875)“ 
und am Schlufje des zweiten Abjabes: 
CGVergl. Art. 3 des Geſetzes vom 25. Mai 1875, 

betreffend die Ausführung des Reichsimpfgeſetzes.)“ 
IV. Borfhriften über 3 Formulare der Impf— 

liften. 
—— Sn den Formularen V. und VI. der Impfliſten (Be- 
fauntmahung von 27. Dezember 1878) hat Ziffer IV., 
fowie in dem Formular VIl. Ziffer III. nunmehr wie 
folgend zu lauten: 

(Hier folgt der Wortlaut des auf ©. 47 der oben 
allegirten Veröffentl. unter 3 D. abgedrudten $ 20.) 

V. Tehnifhe Ueberwahung des Impfgeſchäfts 
ä durch Medizinalbeamte. 

- 1. Die Beaufſichtigung der Impfärzte iſt Großherzog— 
lichem Miniſterium des Innern und der Juſtiz, Abthei— 
lung für öffentliche Geſundheitspflege, übertragen. 
2. Die Beauffihtigung beiteht in einer an Ort und 

Stelle auszuführenden Nevifion eines oder mehrerer Impf— 
termine. 
3. Die Gefhäftsführung der Smpfärzte wird alle drei 

Sahre einer Nevifion unterzogen. 
4. Die Nevijion erſtreckt ſich in erſter Linie auf die 

Impftechnik, jodann auf die Liftenführung, Auswahl des 
Smpflofals, Zahl der Smpflinge u. |. w. 
5. Auch die Smpfungen der Privatärzte werden Re— 
pifionen unterworfen, injofern fie nicht von denjelben als 
Hausärzte in den Familien ausgeführt werden. 
16. Nie das Landesimpfinftitut, jo unteritehen aud) 

‚private Snftitute für Impfung mit Thierlymphe der tech— 
nishen Neberwadhung der Abtheilung für öffentliche Ge— 
fundheitspflege, welche in entiprechenden Zeiträumen wieder: 
tehrende Reviſionen veranlajjen wird. 

7. Der gleichen techniſchen Ueberwachung unterliegt 
auch der Handel mit Thierlymphe. 

- Darmftadt, den 13. Dezember 1837. 

Großherzogliches Minifterium des Innern und der Zuftiz. 
gez. Finger. 

2 

y 

Ungarn, Nen-Regelung des Impfweſens. 

Geſetz-Artikel XXII vom Jahre 1887, über die 
Modifizirung des Kapitels XIII des Geſetz-Arx— 
tifele XIV: 1876 betreffend die Regelung Des 

E öffentlihen Sanitätsweſens. 
Sanftionirt am 7. Mai 1887. — Kundgemadt in der 

Landesgejeß- Sammlung am 11. Mai 1887. 

(Landesgefeß- Sammlung für das Jahr 1887. Heraus 
egeben vom Königl. ungar. Minijterium des Innern. 

weites Heft, XII—XXXIV, Budapeit 1887, Otto Nagel.) 

J 
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8.1. Die auf den Schutzimpfungs-Zwang bezüglichen 
Verfügungen des Gefeh-Artifel3 XIV:1876 bleiben int 
llebrigen in Kraft, nur $ 93 wird geftrichen und ftatt 
desjelben Folgendes angeordnet: 

$ 2. Die Schugimpfung ift in jeder Gemeinde jährlich 
— die Neuimpfung der Erwachſenen aber in den in den 
SS 6 und 10 des gegenwärtigen Geſetzes fejtgeitellten 
Fällen zu vollziehen. 

‚ Eltern und Bormünder und im Allgemeinen all Zene, 
die für Kinder zu forgen Haben, find verpflichtet diejelben 
in ihrem erſten Lebensjahre, infofern fie nicht die wirk— 
lihen Blattern überftanden haben, impfen zu laſſen. 
Wenn diefe Impfung nad Anficht des Arztes erfolglos 
blieb, ift die Schußimpfung im folgenden Sahre, und 
wenn fie auch dann erfolglos bleibt, im dritten Sabre 
zu wiederholen. 

$ 3. Das in die Elementar-Volksſchule eintretende 
Ihulpflichtige Kind ift verpflichtet bei Gelegenheit der 
Aufnahne nachzuweiſen, daß es mit gutem Erfolge ge- 
impft worden, oder daß es im Laufe der lebten fünf 
Sahre die wirklichen Blattern überjtanden habe, eventuell, 
daß es int Sinne des Geſetzes von der Smpfpflicht be- 
freit iſt. 

Sollte hiezu ein fpezielles Zeugniß erforderlich fein 
jo iſt ſelbes ſtempel- und gebührenfrei auszustellen. 

Ein Tchulpflichtiges Kind, welches dies nicht nachzu- 
weilen vermag, hat der Lehrer der betreffenden Sanitäts- 
behörde erjter Snftanz binnen drei Tagen von der Auf- 
nahme gerechnet anzuzeigen, — die Behörde aber trifft 
die nöthigen Verfügungen zur Smpfung des Kindes. 

$ 4 Die Zöglinge der öffentlihen und Privatichulen 
und Lehranftalten find vor Vollendung ihres 12. Lebens: 
jahres, die Gewerbe-Lehrlinge aber bei Gelegenheit ihrer 
Aufnahme neu zu impfen, wenn fie innerhalb 5 Sahren 
vor der Keuimpfung feine wirklichen Blattern überitanden 
haben, oder nicht nachweijen, daß fie innerhalb dieſer 
Zeit mit Erfolg geimpft worden find. 

$ 5. Diejenigen Zöglinge und Gewerbe-Lehrlinge. welche 
nit nachweiſen, daß fie bis zum 12. Lebensjahre neu- 
geimpft worden find, oder da jie innerhalb fünf Jahre 
mit Erfolg geimpft wurden oder die wirklichen Blatterı 
überftanden Haben, werden durd die Lehrer beziehungs- 
weije durd) ihre Lehrherren der fompetenten Sanitätsbe— 
hörde erſter Inſtanz angezeigt. Die Behörde trifft Die 
entjprechenden Berfügungen behufs der Neuimpfung jolcher 
Zöglinge. 

Solche Zöglinge und Lehrlinge können in Bürger- und 
Mittelſchulen und in die dieſen entſprechenden, oder in 
höheren Lehranſtalten, beziehungsweiſe Gewerbewerkſtätten, 
inſolange nicht endgiltig aufgenommen werden, bis dieſes 
Verſäumniß nicht nachgeholt iſt, oder bis ſie nicht nach— 
weiſen, daß ſie von der Verpflichtung der Neuimpfung 
laut dent Geſetze enthoben find. 

56. Sn Waijenhäufern, Siehenhäufern, Armenhäuſern, 
jowie in jenen jtaatlihen oder Wiuntzipal-Snitituten, wo 
Perſonen längere Zeit mafjenhaft gehalten werden, wie 
in Strrenanftalten, Gefängnijien und Zuchthäufern, wird 
der betreffende Direktor ermächtigt, das in der Anjtalt 
befindliche Individuum, weldes nicht geimpft war, oder 
in den letzten fünf Sahren nicht die wirklichen Dlattern 
überstanden hat, inıpfen zu laffen; im Falle einer Blattern- 
Epidemie aber die obligatoriiche Neutimpfung der in ver 
Anstalt befindlichen Sndividuen anzuordiien. Sit der Di- 
veftor fein Arzt, dann fann er die obligatorijche Neu— 
impfung nur auf Grund des Zahgutachtens des Inſtituts— 
Arztes bewerfitelligen laſſen. 

$ 7. Der die Smpfung volßiehende Privatarzt ift 
ebenfalls verpflichtet, bei den feinerfeits vollzogenen Im— 
pfungen alle jene Vorſchriften zu beachten, welche in 
Bezug auf das Vorgehen bei der Smpfung für die be- 
hördlichen Aerzte bejtehen. 

$ 8. Suwiefern die Impfung Cinzelner verichoben 
werden Fann, hängt von der Beurtheilung des betreffenden 
Arztes ab. Der Arzt, welcher den aus Gejundheitsrücd- 
fihten nothwendigen Auffhub der Impfung feititellt, it 
verpflichtet dies der fompetenten Sanitätsbehörde eriter 
Inſtanz unverzüglic) anzuzeigen, welche die ſolchermaßen 
angemeldeten Smpfpflichtigen in Evidenz nimmt und im 
Falle eines begründeten Zweifeld berechtigt üt, ich über 
das Vorhandenfein des angeblichen Grundes Ueberzeugung 



zu verschaffen. Mit dem Aufhören der Urſache, welche 

den Aufſchub Der ln nothwendig machte, tritt dieſe 

Impfpflicht jofort in Kraft. 
> gr ee den die Obforge für das Kind_obliegt, 
hat die zur Smpfung oder Neuimpfung verpflichteten 

Kinder früheftens binnen jechs, ſpäteſtens binnen acht 
Tagen nad) vollzogener Impfung dent Impfarzte dort, 
wo die Ampfung gefchehen ift, vorzuführen. Wenn die 
Impfung erfolglos war, ijt_ jelbe neuerdings allſogleich 
dorzunehmen. Baß den geimpften Kindern Schutzimpfungs⸗ 
ſtoff entnommen werde, kann nicht verweigert werden. 

$ 10. Zur Zeit einer Blattern-Epidemie kann das 
Mumizipiun nit Anhörung feiner gejeblichen Fachorgane 
und mit Genehmigung des Minitters des Anmern Die 
obligatoriihe Neuimpfung der Erwacdjenen im Allge⸗ 
meinen, oder blos für die in Folge ihrer Lebensweiſe, 
Wohnungsverhältniffe oder fonftiger Imftände der Blatter 
Epidemie mehr ausgefeßten Klaſſen für das ganze Gebiet 
des Munizipiums, oder blos für einzelne Theile desjelben 
beichlußweije anordnen. 

Das Munizipium verfügt zugleich, daß ed fi von 
dem pünktlichen Vollzug der Neuimpfung Die Weber: 
zeugung verschaffen könne, und daß Diejenigen, welche 
jeiner Verordnung nicht nachkommen, als Renitente im 
Sinne des Geſetzes über die Hebertretungen beftraft werden. 

In das Dienftbotenbuch oder in die Dienftboten-Legi- 
timation ijt bei deren Ausitellung fürderhin einzutragen, 
ob der betreffende Dienitbote geimpft war oder nicht? 
eventuell, daß hierüber Feine jichere Kenntniß erlangt 
werden konnte. 

$ 11. Derjenige, der zur eriten Smpfung der Kinder 
fraft dieſes Gejeßes verpflichtet it, wird, wenn er Diejer 
Verpflichtung nicht nachkommt, von der Sanitätöbehörde 
eriter Anftanz das erite Mal gewarnt und zur Erfüllung 
jeiner Bflicht innerhalb eines Präkluſivtermines angewiejen. 

Wenn der Betreffende der ihm auferlegten Pflicht 
innerhalb des feitgeitellten Präkluſivtermines nicht nad: 
kommt, ijt er mit einer Geldbuße von einem Gulden bis 
fünfzig Gulden zu beftrafen. Wenn der Betreffende aber un: 
geachtet der neuerlihen Weifung der CGanitätsbehörde 
eriter Inſtanz, over nach erfolgter Nechtskräftigfeit des 
bereits gefällten Etrafurtheils der ihm auferlegten Pflicht 
aud binnen weiteren 14 Tagen nicht entfpricht, kann die 
Geldbuße durch Die kompetente Sanitätsbehörde im Sinne 
des $ 7 Geſetz-Artikels XIV: 1876 jtufenweife bis 300 
Gulden erhöht werden. 
Weunn Derjenige, der die geimpften Kinder had) er- 
folgtevr Impfung dem Impfarzte verzuführen verpflichtet 
iſt, dieſer Pflicht nicht nachkommt, oder die Entnahme 
des Smpfitoffes von diefen Kindern verweigert, ift ev mit 
einer Gelditrafe von einem Gulden bis fünfzig Gulden 
zu belegen. 

Im Kalle dev Aahlungsunfähigkeit find die in dieſen 
Paragraphen beſtimmten Geldſtrafen entſprechend der 
Verfügungen des $ 22 des Geſetz-Artikels XL:1879 in 
Freiheitsftrafe ummzuändern. 
‚812. Der Direktor jener Bürger, Mittelfchule, der 

diefer entjprechenden, oder höheren Lehranftalt, welcher 
unter die Schüler der feiner Leitung anvertrauten Lehr: 
anftalt endgiltig einen Schüler aufnimmt, der das 12. 
Lebensjahr bereits überjchritten hat und nicht neugeimpft 
worden it, oder die geſetzmäßige Befreiung von der Neu— 
impfung nicht nachweilt, ferner jeder Elementar Volks— 
ſchullehrer oder Induſtrieller, welcher der ihm durch dieſes 
Geſetz auferlegten Pflicht nicht entfpricht, ift im Sinne 
des $ 7 Des Geſetz-Artikels XIV: 1876 mit einer Geldbuße 
don 10 Gulden bis 50 Gulden zu beftrafen. 

Jene behördlichen oder Gemeinde-Aerzte und Organe, " 
welche die Durch dieſes Geſetz ihrem Wirkungskreiſe zu- 
gewiejenen Agenden entweder gar nicht, oder nur mangel- 
haft vollziehen, find im Wege des Disziplinar-Verfahrens 
Geſetz-Artikel XXI und XXIIT: 1886), und zwar im alle 
einer Epidentie immer mit der höheren, bis 500 Gulden 
ſich erſtreckbaren Geldbuße oder mit Amtsverluſt zu be— 
ſtrafen. 

$ 13. Die auf Grund dieſes Geſetzes bemejjenen Geld— 
trafen jind ‚dem im Paragraphen 7 des Sefeh-Artifels 
XIV: 1876 in Bezug auf die Geldſtrafen beſtimmten 
Zwecke zuzuführen. 

Ss 14. Für die durch dieſes Geſetz oder durch einzelne 

Behörden angeordneten Neuimpfungen beziehen die Impf— 
ärzte, mit Ausnahme dev ſeparat entlohnten, aus dem 

Staatsihake eine Entlohnung, welde ſich bis zur Hälfte: 

der normalmäßigen Gebühr erftreden kann. 
Die Kontrole der Neuimpfung und der Aufrehnung 

der hiefür entfallenden Gebühren wird in Verordnungs— 
wege geregelt. ? } M 

$ 15. Mit dem Vollzuge diefed Geſetzes wird der Mi— 
nifter des Innern betraut. ä i 

Die int $ 1 des vorftehenden Gefeb- Artikels angezo⸗ 
genen Verfügungen des Geſetz-Artikels XIV vom Jahre 
1876 lauten folgendermaßen (Megelung des, Ganität$- 
weſens, Budapeft 1876, Verlag von Morit Nath): 

XIII. Abſchnitt. 
Schutzpockenimpfung. 

$ 92. Das Schutzpocken-Impfungsweſen iſt eine Stagts— 
inftitution; die Behörde hat den betreffenden Vorſchriften 
gemäß dafür zu forgen, daß die Schußpodenimpfung 
unter Beiftellung der entiprechenden Aſſiſtenz ungehindert 
vorgenommen werde. 

$ 93. Die Echußpodeninpfung, eventuell die Wieder: - 
impfung der Erwadjfenen ift in jeder Gemeinde jährlid) 
vorzunehmen. 

Eltern und Bormünder, und überhaupt alle Diejenigen, 
welche für Kinder zu forgen haben, find verpflichtet, die— 
felben, falls fie die echten Blattern nicht überftanden haben, 
im eriten Lebensjahre impfen zu laſſen Inwieferne die 
Verſchiebung des Impfens bei Einzelnen zuläffig tjt, hat 
der Arzt zu beurtheilen. 

$ 9. Zur Vornahme der Smpfung ift nur Derjenige 
beredhtigt, weldyer ein in Ungarn giltiges Diplon als 
Arzt bejikt. 

$ 95. Bei der Vornahme der Impfung, fowie bei der 
Beihaffung und Aufbewahrung des Impfſtoffes find vie 
nothwendigen VBorfichtsmaßregelm bei einer Geldftrafe von 
1—10 Gulden, eventuell bei Arreſtſtrafe bis zu zwei Tagen 
genau zu beachten. 

$ 96. Falls der Seimpfte in Folge der Impfung durd) 
Verſchulden des Smpfarztes an feiner Gefundheit gejchädigt 
oder gefährdet wurde, jo iſt nad) Gonftatirung des Sach— 
verhaltes durch Sachverſtändige das Strafverfahren ein- 
zuleiten. 

$ 97. Die Impfärzte — mit Ausnahme der bejonders 
Honorirten — erhalten je nad) der Anzahl der mit Erfolg 
Seimpften ein Honorar aus der Staatsfaffe. — 
8.98. Die betreffende Gemeinde iſt verpflichtet, den 

Impfärzten die nöthige Fahrgelegenheit beizuftellen, oder 
aber ein Aequivalent für diefelbe zu zahlen. 
899. Dur) den Minifter des Innern wird die Ver- 
fügung getroffen, daß die Pockenlymphe erhalten und an 
die Öffentlichen Snftitute und behördlichen Aerzte in Falle 
eines Mangels an Smpfitoff oder der Unwirkſamkeit des- 
jelben, unentgeltlich vertheilt werde. 

Der nad) $ 15 des oben mitgetheilten Geſetz-Artikels 
XXI mit dem Vollzuge des Gefekes betraute Minifter 
des Innern hat bereits. unter dem 23, Suni 1887 die 
nachſtehenden Ausführungs-Beſtimmungen erlaffen: 

Cirkular-Verordnung 
des Königl. ungariſchen Miniſters des Innern 
(dir. 40 150) in Sachen des Vollauges des Gefek- 
Artifels XXI ex 1887 über die Mopdifizirung des 
Abſchnittes AUT des Geſetz-Artikels XIV ex 1876, 

betreffend die Negelung des öffentliden 
— Sanitätsweſens. 
Nachdem mit dem Vollzuge des Geſetz-Artikels XXI 

ex 1857 über die Modifizirung des —— XIII des 
AL N —— der Miniſter des Innern be— 

urde, habe ich behufs aründlicher "pünftlicher 
Durchführung der in — alten 
die beigefügte Vorſchrift feſtgeſtellt und hiermit erlaͤſſen. Sc überſende dieſe Vorjehrift zur erforderlichen Danach— 
haltung an das Miunizipium mit dem Aufrufe, Diefelbe in der möglichft verbreiteten Weife zu verlautbaren und zum pünftlichen und präziſen Vollzuge der in derjelben enthaltenen Berfügungen und behufs der teten und. 

enthaltenen Maßnahmen 
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ſtrengen Kontrolle des Vollzuges die nöthigen Anord- 
nungen in eigenem Wirkungskreiſe nach jeder Richtung 
hin zu treffen. 

Gleichzeitig fordere id) das Munizipium auf, im Sinne 
des 8:6 des eriterwähnten Gejeß-Artifels ſchon jetzt Ver— 
fügungen zur Smpfung folder Berfonen zu treffen, welche 
fid) in den, innerhalb des Territoriung der Zurisdiktion 
vorhandenen und in deren Wirkungskreis gehörenden 
Waiſen-Verſorgungs- und Armenhäuſern befinden oder ſich 
in ſolchen kommunalen oder munizipalen Anſtalten auf- 
halten, wo Leute durch längere Zeit mafjenhaft gehalten 
werden, und welche entweder nicht geimpft find oder in 
Be legtverflofjenen 5 Sahren Feine wirklichen Blatter 
atten. 

Ferner fordere ih das Munizipium auf, darauf zu 
achten, daß der vollitändige Bericht über das Verfahren 
bei der Smpfung.in der durd die Vorſchrift bezeichneten 
Weiſe anher unterbreitet werde, damit dadurch neuere Er- 
gänzungen vermieden werden fünnen und Liquidirung der 

- Smpfungs-Gebühren feinen Verzug erleide. 
} Schließlich rufe ih das Munizipium auf, die rubri- 
zirten Bögen über die erneute Impfung nach dem beige- 

ſchloſſenen Mufter in erforderlicher Anzahl vervielfältigen 
und diejelben derart anfertigen lafje, daß die „rubrizirten 
Bögen über die erneute Smpfung“ von den bei der erften 
Smpfung benüßten Smpfungsprotofollen ſchon durch ihre 
äußere Form leicht zu untericheiden feien. 

Budapeſt, den 23. Suni 1837. 
gez. Baron Bela Orczy m. p. 

Der mit ver propiforischen Leitung des Königl. ungari- 
hen Minifteriung des Innern betraute Königl. ungar. 
Miniſter a latere. 

Beilage zu Nr. 123. 

ro riit 

betreffend die Durchführung des die Smpfung näher vegeln- 
den Geſetz-Artikels XXI ex 1837. 

$ 1. Zufolge den Geſetz Artifel XXII ex 1857 iſt auf 
dem ZTerritoriunt eines jeden Munizipiunms eine den lo— 
Talen Verhältniſſen entiprechende Anzahl von Smpfungs- 
bezirfen zu errichten. Zu dieſem Behufe hat der Dber: 
phylifus des Munizipiums einen Entwurf über die Feſt— 
itellung derſelben und zugleich bezüglich eines jeden Im— 
pfungsbezirfes in Caden der Namhaftmachung des mit 
der Impfung zu betranenden Arztes zu verfaffen. 

Diejen Entwurf legt er dem erjten Beantten der Juris— 
diftion vor. Diefer nimmt den Entwurf entweder in 
feiner ganzen Ausdehnung an oder, falls ev Abänderungen 
für nöthig erachtet, hat er darüber das Gutachten des 
Oberphyſikus abzuverlangen und beftimmt dann endgültig 
— mit Rüdfiht auf das eben erwähnte Gutachten die 
Snipfungsbezirfe und für jeden derſelben den mit der 
Smpfung zu betrauenden Arzt. 

Der erite Beamte der Surisdiktion theilt diefen Be— 
Ihluß den Dberphufifus und der auf dem Territorium 
der Surisdiktion Fontpetenten Sanitätsbehörde reſp. Be— 
hörden I. Inſtanz mit. 

$ 2. Nach Entgegennahme viejer Verordnung betreffend 
die Feſtſtellung der Smpfungsbezirfe und Nambaftmahung 
des impfenden Arztes hat die Ganitätsbehörde eriter In— 
tanz den impfenden Arzt reſp. Aerzte, wie aud in den 
Komitaten die Dbrigfeit der in den Bezirk des Oberſtuhl— 
richter-Amtes gehörenden betheiligten Gemeinden von In— 

halte der Verordnung zu verjtändigen. 
$ 3. Der zur Vornahme der Impfung delegirte Arzt 

hat nad) Entgegennahme der bezüglichen Verordnung un: 
verzüglich auf Grund der Matrikeln (Geburts) Die Liſte 
über die zu feinem Bezirke gehörenden, zur erſten Smpfung 
Pflichtigen zuſammen zu stellen. Sn dieſe Lifte find auch 
die Namen der Eltern einzutragen. Für jede einzelne zum 
Bezirfe gehörente Gemeinde iſt eine bejondere Liſte zu 
verfajjen. 

$ 4. Nach Anfertigung der Namensliſten hat der int- 
pfende Arzt im Vereine mit dem Leiter der Sanitätsbe- 
hörde I. Anftanz und deſſen Fachorgane einen Entwurf 
über die Vornahme der Smpfung zu verfafen. Sn diejent 
Entwurfe bejtimmen die impfenden Aerzte der auf dent 
Zerritorium des Stomitates befindlichen Impfungs-Bezirke 

mit Rückſicht auf die lofalen Verhältniffe und obwaltenden 
Umftände für jede zum Bezirke gehörende Gemeinde die 
Tage, an weldyen — und die Kofalitäten wo die Impfung 
am thunlichiten ericheint und indent er die Genteinden der 
Reihenfolge nad) bezeichnet und die Terntine anmerft, hat 
er diefen Entwurf dem Dberphyfifus des Munizipiums 
vorzulegen. 

Der Dberphyfifus prüft dieſen Entwurf und ftinmt 
ihnı entweder bei oder er nimmt Abänderungen an dent- 
jelben dor und nachdem fo der Plan für den Vorgang 
bei der Smpfung feitgeitellt ijt, unterbreitet er ihn behufs 
Genehmigung und weiterer Verfügung dem eriten Beamten 
der Zurisdiftion, der im Wege der Sanitätsbehörde eriter 
Inftanz die Vornahme der Impfung nad dent feftgejebten 
Plane anordnet. 

$ 5. Die Sanitätsbehörde erſter Inſtanz theilt dem 
impfenden Arte den definitiven lan des Verfahrens mit 
und veranlaßt zugleich alle jene Maßnahmen, welche be- 
zwecen, daß die kompetenten Drtsobrigfeiten — oder in 
Städten die entiprechenden behördlichen Drgane den Im— 
pfungspflichtigen für die anberaumte Zeit und an den bes 
ſtimmten Drt einberufen. 

$ 6. Die Ampfung gefchieht öffentlic) vor einer Kont- 
miſſion, deren Mitglieder ſind: 

Der impfende Ärzt, ferner in Städten der Leiter der 
Sanitätsbehörde I. Inſtaänz oder deſſen Ermächtigter; in 
Gemeinden: der Gemeinderichter oder deſſen Stellvertreter, 
ein zu dieſem Behufe delegirtes Mitglied des Gemeinde 
vathes und regelmäßig der Zeelforger bez. mehrere Seel— 
forger. 
en die Impfungspflichtigen zweier oder ntehrerer 

Gemeinden an einen Ort berufen werden, dann iſt der 
Richter jeder betheiligten Gemeinde zum Erfcheinen in der 
Kommifjion verpflichtet. 

$ 7. Die Sanitätsbehörde I. Inſtanz Hat zu verfügen, 
daß die Mitglieder diefer Kommiffion von dem Orte und 
der Zeit dev Impfung zeitgerecht verftändigt werden und 
daß fie dahin als Mitglieder dev Kommiſſion berufen bez. 
infoferne fie adminiftrative Amtsorgane find, ausgejendet 
werden. 

$ 8. Gleichzeitig mit der Impfung find die Namen 
der Geimpften in die Liſte einzutragen und fänmtliche 
ihon damals ausfüllbaren Rubriken der bezüglichen Tabelle 
auszufüllen. 

8 9. Nach Beendigung der Ampfung beauftragt das 
fompetente Gemeinde-Dbrigfeit3-Wlitglied denjenigen, der 
das Kind zur Impfung brachte zum Behufe der Stontrolle 
des Erfolges der Impfung und der durch das Geſetz vor— 
geichriebenen Präfentirung des geimpften Kindes, dasjelbe 
zur anberaumten und dev betreffenden Partei genau an— 
zugebenden Zeit — bei Verantwortung und der geſetzlich 
beitimmten Strafe im Unterlaſſungsfalle — wieder zu 
bringen. 

Diefes Mitglied der Gemeinde-Obrigfeit ermahnt ven 
Betreffenden ferner, das geimpfte Kind mit der erforder- 
lichen Sorgfalt zu behandeln und nachdem in Erfahrung 
gebracht wurde, daß viele die Stelle, wo das Kind geimpft 
wurde nad) der vollzogenen Smpfung ftarf mit Geifen- 
wafler waschen, um dadurd den Erfolg der Anıpfung zu 
verhindern, hat das erwähnte Obrigfeitsmitglied den Be— 
treffenden vdiefen Unfug ſtrengſtens zu unterfagen. 

$ 10. Diejenigen, die ihr impfungspflichtiges Kind 
durch einen anderen Privatarzt impfen ließen, oder Dies 
zu thun Willens ſind, find verpflichtet, diejen Umſtand 
der Kommtiffion, wenn dieſelbe behufs Vornahme Der 
Impfung verfanmtelt ift, zur Kenntniß zu bringen; und 
zwar ift, wenn ein foldes Kind vom Irivatarzte ſchon 
geimpft wurde, dies durch eine fhriftliche Erklärung, 
eventuell durch das vom Arzte, der die Impfung vorge- 
nommen hat, ausgeftellte Impfungs-Zeugniß nachzuweiſen. 

Wurde jedod das Kind noch nicht geimpft, jo iſt ge» 
legentlicy der Benachrichtigung der Kommiſſion von der 
diesbezüglichen Abficht der Kommiffion befannt zu geben, 
binnen welcher Frift die Smpfung des Kindes durch einen 
Nrivatarzt ftattfinden wird. Wenn die Eltern einen 
folhen Termin nicht angeben oder derfelbe der Kom— 
miſſion nicht annehmbar erfcheint, dann beſtimmt Die 
fontpetente Behörde aud Für diefe den gejchlofjenen 
Termin, binnen welchem diefe das Kind impfen zu laffen 
verpflichtet find, 



Für folhe Fälle hat die amtshandelnde Kommilfion 
ein befonderes Verzeichniß anzulegen und dieſes der kom— 
peten Ganitätsbehörde I. Snitanz zu unterbreiten. In 
Gemeinden hat vie Drtsobrigfeit, in Städten Die 
Sanitätsbehörde I. Anftanz darauf zu achten, daß die 
Betreffenden während der anberaunten Friſt die Impfung 
vornehmen laſſen; und ſollten ſie das nicht haben thun 
laſſen, ſo hat die betreffende Ortsobrigkeit nach Ablauf 
des Termines davon der Sanitätsbehörde J. Inſtanz ſo— 
fort Meldung zu erſtatten, welche über ſolche Säumige 
die entſprechenden Strafen im Sinne des Geſetzes — im 
Nothfalle in geſteigertem Maße — verhängt. 

$ 11. Die Namen derjenigen, die auf Grund Des 
Gutachtens des impfenden Arztes zufolge individueller 
Urfachen der Smpfung nicht unterzogen wurden, find bei 
gleichzeitiger Angabe der Urſachen des Aufſchubes und Des 
Zeitpunftes, wann die Bornahme der Impfung möglich 
fein werde, durch die amtshandelnde Kommiſſion in ein 
Verzeichniß einzutragen und dieſes Verzeichnig mit den 
Unterſchriften der Kommiſſions-Mitglieder verſehen im 
Anſchluſſe mit den übrigen guf den Vorgang bei der 
Impfung Bezug habenden Dokumenten der Sanitäts— 
behörde J. Inſtanz zu unterbreiten. Bezieht ſich dies auf 
eine große — oder Dorf-Gemeinde, ſo hat der betreffende 
Oberſtuhlrichter von ſolchen ihm unterbreiteten Verzeich— 
niſſen an die kompetente Ortsobrigkeit eine Abſchrift zu 
fenden. Die Ortsobrigkeit hat ihrerſeits dieſe Kinder 
epident zu Halten und jelbe nach Ablauf des zur Ampfung 
anberaumten Termines der Smpfungs-Kommiffion vor- 
jtellen zu lafjen. 

—8 12. Lautet das Gutachten des impfenden Arztes 
gelegentlich der Präfentirung des geimpften Kindes dahin, 
daß die Smpfung erfolglos geblieben. ift, fo ift diefelbe 
ohne Verzug zu wiederholen und nur in dem Kalle, 
wenn auch dieſe erneute Smpfung erfolglos aeblieben 
jein jollte, ift die Smpfung im folgenden bezw. dritten 
Jahre zu wiederholen. 

$ 13. Die im Sinne des $ 4 des Gefehes zur Er- 
neuerung der Impfung VBerpflichteten können ſich ge— 
legentlich der regelmäßigen Impfungen tarfrei impfen 
laſſen, jedoch iſt in der Nubrif „Anmerkung“ des Im— 
pfungs-Protokolles bei ſolchen Geimpften einzutragen: 
„Durch das Geſetz zur Wiederholung der Impfung ver— 
pflichtet. Wurde aufs neue geimpft.“ 

8 14. In allen jenen Fällen, wo die Impfung von 
Arm zu Arm geſchieht oder zur Kortfeßung der Impfung 
die Lymphe aus den Pocken ſchon geimpfter Kinder ent: 
nommen wird, it der Gefundheitszuftand fowohl des 
Kindes, don dem die Lymphe entnommen wird, als auch 
der ſeiner Eltern und unter ſtrenger Verantwortlichkeit zu 
unterfuchen und ift die Uebertragung als auch Ertrahirung 
der Lymphe nur von gefunden Eltern ftammtnden und 
vollfommen gefunden, über 6 Monate alten Kindern 
ftatthaft. Die Uebertragung und Extrahirung der Lymphe 
iſt nur aus voll entwickelten, von Rothlauf freien Pocken 
geſtattet und darf nur mit ganz reiner und nicht mit 
Blut vermengter Pocken-Lymphe bewerkſtelligt werden. 
Diesbezüglich hat der impfende Arzt überhaupt mit der 
größten Vorſicht vorzugehen und ſich inınter die bezüglich 
im Geſetze feitgeftellte ſchwere DVerantwortlichkeit vor 
Augen zu halten. 
.$ 15. Das Impfen von Arm zu Arm kann ſowohl 

bei der erſten als auch bei den erneuten Smpfungen nur 
aus den Boden von Säuglingen oder Pocken feiner Kin- 
der gejchehen, deshalb darf aus. den Pocken von über 
5 Jahre alten Individuen weder eine Uebertragung noch Lympheerxtrahirung zu dieſem Zwecke ftattfinden. 
816. Bei der Impfung don Arm zu Arm hat der impfende Arzt den Namen des Kindes, aus deſſen Pocken er die Uebertragung bewerkſtelligt hat, in die Nubrif „Anmerkung“ des Impfungs-PBrototolles einzutragen. 
Naͤchdem , ferner von einen jolhen Kinde mehrere auf 

einander folgende Kinder geimpft werden, muſſen die Rubriken der Kinder, welhe mit ter von einen Kinde 
Fi Seien ala geimpft wurden, in der Nubrif 
„Anmerkung“ mittels eines Verbi &-©triche& ner * ne ittels eines Verbindungs-Striches verbun- 

Ferner ift in dieſe Rubrik nicht nur der Name des zur Uebertragung benußten Kindes, Sondern auch die Zeit, wann es geimpft wurde und die Dahl, unter weldyer 
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es in das Impfungs-Protokoll eingetragen wurde, genau 
mit folgenden Terte anzumerken: „Bon Arm zu Arm 
geimpft von dem nad) zuftändigen, am .... ten 
besnäktsu. ur. 188... . geimpften und in das Ant: 
pfungs- Protofoll sub Zahl... . eingetragenen Kinde 
NeN& i 
SE Penn der Arzt behufd Mebertragung gelegent- { 

(ih einer fpätern Smpfung aus den Pocken eines ges 
impften Kindes Lymphe entnimmt, fo hat er zum Zwecke 
der eigenen, ftet3 zu ermöglichenden Nechtfertigung ein 
Verzeihniß zu führen darüber, aus den Poden welchen 
Kindes er die Lymphe entnommen Hat md gleichzeitig 
anzumerfen wie viel Fläfchen er von den einzelnen Kin— 
dern entnonmmen hat. Diefe feine Annterfungen hat er 
von den Mitgliedern der Kommiſſion beftätigen zu laſſen. 

$ 18. Der Impfungs-Cyclus dauert von Herbit zu 
Herbit; die Impfungs-Protokolle find jährlich am 1. DE 
tober abzuschließen und durch den betreffenden, mit der 
Impfung betrauten Arzt der Sanitätsbehörde I: Suftanz 
vorzulegen. Die Mafjfenimpfungen gelegentlich der erjten 
Impfung find auch fürder immer im Frühling und 
Sommer abzuhalten. 

$ 19. Das Impfungs-VProtokoll wie auch die int 
Sinne der gegenwärtigen Vorjihrift demſelben beizu: - 
fliegenden Verzeichnifje jind nad Vollführung jeder 
einzelnen Ampfung von jeden: einzelnen Mitgliede der 
anwefenden Kommiſſion nad) Schluß des Verfahrens fo: 
fort zu fertigen. 

$ 20. Zu dem am 1. Dftober definitiv abgeſchloſſenen 
Smpfungs-PBrotofolle find beizufchließen: 

a) die Namtenslifte der von der Impfung fernge- 
bliebenen, 

b) die Namensliſte derjenigen, die in Folge indivi- 
dueller Urſachen nicht geimpft wurden, i 

c) die Nanıenslifte der von Irivatärzten Geimpften. 
In der Namenslifte der von Privatärzten Ge— 
impften ift der Name desjenigen Arztes, der die 
Impfung vorgenonmten hat, ferner die Art und 
Weiſe anzumerken, wie die volgogene Smpfung 
und deren Erfolg vor der Kommiſſion nachge: 
wiejen wurde. 

Alle diefe Anhangs-Bemerfungen müſſen von ſämmt- 
lien Mitglievern der Kommiffion gefertigt fein. 

8 2l. 
nach der Impfung nicht präfentirten Kindern nad) ge 
ſchehener Unterlaſſung der Sanitätsbehörde I. Inſtanz 
Bericht zu eritatten, weldhe nad) Entgegennahme des Be— 
richtes im Sinne des Gefeßes unverzüglich vorzugehen hat. 

$ 22. Die Sanitätsbehörde erjter Anftanz hat, nady- 
dem fie die Lifte der von der Impfung ferngebliebenen 
erhält, bezüglich deren nachträglicher Snıpfung die im: 
Geſetze vorgejchriebenen Verfügungen fofort zu treffen. 

$ 25. Bon den in die Volksſchule eintretenden, noch 
nicht geimpften Kindern hat der Lehrer binnen 3 Tagen 
— vom Tage des Kintrittes gerechnet — der Sanitats— 
behörde I. Inſtanz Meldung zu erftatten. Die Ganitäts- 
behörde J. Inſtanz hat nad Entgegennahme diefes Be— 
richtes binnen 10 Tagen die Impfung eines ſolchen 
Kindes anzuordnen. J 

Dieſelbe Behörde beſtimmt den Arzt, der die Impfung 
vornehmen ſoll — in Falle das Kind nicht durch einen 
Privatarzt geimpft wird — und beſtimmt den Termin, 
dor deſſen 
finden hat. 

8 24. Nachdem folche Fälle nur vereinzelt vorkommen 
fünnen, iſt zur Vermeidung der Fuhrlohnausgaben feitens 
der Genteinden der kompetente Gemeinde- oder Bezirke: 
arzt mit der Vornahme der Smpfung an folden Kindern 
zu betrauen, falls dies nicht zur Zeit der periodifchen 
Smpfungen gejchieht. 
825. Auch diefe Smpfungen müffen im Sinne des 

$ 3 kommiſſionell vorgenommen werden; fie müſſen ferner 
in ein vegelvechtes Protofoll eingetragen und das Kind 
muß nad vollzogener Impfung in der anberaumten 
an zur Konftatirung des Erfolges der Impfung er- 

yeinen. 
$ 26. Die Sanitätsbehörde I. Suftanz hat bezüglich 

joldyer Impfungspflichtiger, falls Diefelben innerhalb der 
bejtinmten Friit nicht geimpft worden find, im Sinne 
des Geſetzes vorzugehen. Ro PT 

Ablauf die Smpfung unbedingt ftattzu- 

Is ap 

* 

Die kompetente Ortsobrigkeit hat von den 



8 27. Im Sinne des $ 5 des Gefehes find über jene 
Schüler und Handwerfölehrlinge, deren Impfung bis zu 
ihrem 12. Lebensjahre nicht erneuert wurde, feitens Des 
Lehrers jener Schule, wo ſolche Schüler — in Sinne des 
Geſetzes nur proviſoriſch — aufgenommen wurden, bezw, 
feitens des Gewerbetreibenden, bei den ſolche Lehrlinge 

in Verwendung ftehen, wenn die Detreffenden ihr 12, 
Lebensjahr bereits überjchritten haben, eine Lilte der Sa— 
nitütsbehörde I. Inſtanz vorzulegen. 

Die Canitütsbehörde eriter Inſtanz ftellt aus dieſen 
Meldungen eine Lite derjenigen zuſammen, die zur Er- 
neuerung ihrer Smpfung verpflichtet find, ordnet diefe an 
und bezeichnet den impfenden Arzt, beſtimmt Zeit und 
Drt wann, bezw. wo die Erneuerung ihrer Smpfung 
ftattfinden wird und trifft Verfügungen zur Einberufung 
der Smpfungspflichtigen. 

828. Auf Grund des $ 10 des Geſetzes ſtellt die 
Canitätöbehörde erfter Inſtanz behufs Durchführung der 
von Munizipium angeordneten und vom Miniſter des 
Innern gefertigten erneuerten Smpfung die Namensliſte 
und bezeichnet den impfenden Arzt, übermittelt denselben 
die Lifte und unterbreitet gleichzeitig den Plan des Ver— 
fahrens beim Smpfen dem Komitats-Dberphufikus. 

$ 29. Der delegivte impfende Arzt ftelt nad) Ent: 
gegennahme der Lilte über die neuerdings zu Impfenden 
im Vereine mit der Sanitätöbehörde den Blan des Ber: 
fahrens bein Impfen feit und nad Bezeihnung Des 
Drtes und der Zeit der Amtshandlung trifft leßtere Be— 
hörde Verfügungen zur rechtzeitigen Cinberufung der 
Smpfungspflichtigen. 

Ss 20. Sn Gemeinden wird ver Drt und die Zeit der 
Wiederholung des Rmpfungsverfahrens den Inſaſſen der 
betreffenden Gemeinde auf ortöübliche Weile Fundgemacht, 
mit der gleichzeitigen Bemerkung, daß bei diefer Gelegen— 
beit auch jene ihre Smpfung gebührenfrei erneuern lafjen 
fönnen, die laut Geſetz bis zu ihren 12. Lebensjahre ihre 
Smpfung erneuern zu lafjen verpflichtet find. 

$ 31. Auch die Impfungs-Erneuerung geſchieht öffent: 
lid) und vor derjenigen Kommiffion, deren Mitglieder 
durch den $ 6 beſtimmt jind. Die Evivdenthaltung des 
Berfahrens bei den Smpfungsernenerumngen und die gleich- 
zeitige genaue Eintragung der derjelben Unterzogenen in 
die Liſte wird in der Weile gehandhabt, wie dies bezüg- 
lich der erſten Smpfungen in der gegenwärtigen Borjchrift 
fejtgejeßt iſt. 

$ 32. Bon den zur Erneuerung der Impfung Ver— 
pflichteten nicht Erſchienenen hat die amtshandelnde Kom— 

\ 

milfion der Sanitätsbehörde erjter Suftanz unverzüglich 
Bericht zu erjtatten. Dieje Behörde hat gegen Diejenigen, 
die ihr Fernbleiben nicht begründen können, im Sinne 
des Geſetzes vorzugehen und einen gejchlofjenen Termin 
zur Erneuerung der Smpfung für Abjentirte auszuſetzen 
und wenn aud) diefe Anordnung nicht von Erfolg wäre, 
hat die genannte Behörde die Strafe im Sinne des Ge- 
fees allmälig zu verjchärfen. 

$ 33. Der zur Erneuerung der Impfung Berpflichtete 
fann ſich auch durch einen Privatarzt inıpfen laſſen, aber 
in folhem Falle muß die gefchehene Impfung mittels 
Zeugnifjes von demjenigen Arzte, der diejelbe vorgenommen 
hat, vor der Kommiſſion nachgewiefen werden. 

Ueber die durch Privatärzte Geimpften, welche zur Er- 
neuerung ihrer Smpfung gehalten find, ijt eine bejondere 
Lifte zu verfaffen und in diejelbe ift die Zeit dev Smpfung 
und der Name des Privatarztes, der dieſelbe vorgenommen 
hat, einzutragen. Die Lite iſt von ſämmtlichen Mitgliedern 
der amtshandelnden Kommiſſion zu fertigen. 

$ 34. Ueber diejenigen zur Erneuerung der Smpfung 
Berpflichteten, welche aus individuellen Gründen vom 
Arzte der Smpfung nicht unterzogen wurden, tjt eine be- 
fondere Lifte anzufertigen, in welche die Urſache der Unter— 
lafjung der Smpfung genau einzutragen ift. Jedes ein: 
zelne Mitglied der amtshandInden Kommiffion hat auch 
dieje Lifte zu fertigen. 

$ 35. Ueber die erneuerten Impfungen tft ein Ver— 
zeihnig nach dem hier beigeſchloſſenen Muſter zu führen 
und nad Beendigung des Smpfungs-Verfahrens jedesntal 
von jedem Mitgliede der Kommifjton zu fertigen. 

$ 36. Die Nubrifen 13, 14 und 15 diejes rubrizirten 
Verzeichniſſes find derart auszufüllen, daß je nachdent der 
Betreffende: „im Sinne des Gejeßes zur Erneuerung der 
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Impfung verpflichtet ift“ oder „laut Beſchluß des Muni— 
zipiums zur Erneuerung der Impfung verpflichtet erfcheint“ 
oder ſich „zu derfelben freiwillig gemeldet hat“ diejer Um— 
ſtand in der betreffenden Rubrik mit einent fenkrechten 
Strich zu bezeichnen tft, die beiden andern Nubrifen aber 
find unausgefüllt zu laſſen. 

$ 37. Die Munizipalbehörde hat dafür zu forgen, daß 
die beim Berfahren gelegentlich der Erneuerung der Im— 
pfung erforderlichen vrubrizivten Bögen in genügender An— 
zahl angefertigt werden md ferner hat fie es zu veran- 
laffen, daß die impfenden Aerzte mit der erforderlichen 
Anzahl der Bögen verjehen werdet. 

Die zur eriten Impfung zu benüßenden Bögen wird 
aud) fürderhin der Minijter des Innern den Munizipium 
zuſenden. 

$ 38. Die Zahl der der Erneuerung der Impfung Unter: 
zogenen wird Durch Die anwejende Kommtiffion feitgeftellt 
und am Schluſſe des Verfahrens, am Schlufje des Pro— 
tofolled angemerkt. Die Sanitätsbehörde I. Inſtanz hat 
ſich ihrerfeits auch Davon zu überzeugen, ob die Impfungen 
nad den Weifungen des Geſetzes bezw. der Verordnung 
der Munizipalbehörde vollzogen wurde, 

$ 39. Nach Beendigung ded Verfahrens bei der Er- 
neuerung der Smpfung hat die amtshandelnde Kommiſſion 
die das Protokoll über die Impfung bildenden rubrizirten 
Bögen jofort der Sanitätsbehörde I. Inſtanz zu unter: 
breiten. Im Anſchluſſe hiezu die Liſte der von den Privat: 
ärzte Geimpften und derjenigen, bei welchen die Impfung 
aus individuellen Gründen unterblieb. 

Gegenüber den Kerngebliebenen Hat die Sanitätsbe— 
hörde I. Inſtanz im Sinne des Geſetzes vorzugehen. 

$ 40. Bezügliches des von der Staatskaſſe zu leiſten— 
den Honprares für die erjten Impfungen bleibt die bis 
jeßt gültige Itegel auch fürder in Kraft. Die Vergütung 
für die Erneuerung der Smpfung wird bis auf Weiteres 
mit 5 (fünf) Kreuzern für jede ftattgefundene Impfung 
hiemit feitgejeßt. 

Der Miniſter des Innern beſtimmt auf Grund des 
Brotofolles über die erneuerten Impfungen die Vergütung 
und weilt jie aus der Staatskaſſe für den impfenden Arzt 
an, wenn die Smpfungs-Brotofolle ordnungsmäßig aue- 
geftellt nnd mit den vorſchriftsmäßigen Unterjähriften be- 
glaubigt wurden. 

$ 41. Für die von Privatärzten vorgenommenen Im— 
pfungen, — gleichgültig ob es erite Smpfungen oder er- 
nenerte find, — wird aus der Staatsfaffe feine Vergütung 
bezahlt, ebenfowenig kann die Staatsfaffe mit einer Ver— 
gütung für die Impfung folcher Berfonen belajtet werden, 
die zur Erneuerung ihrer Smpfung nicht verpflichtet find 
und ſich freiwillig impfen laſſen. 

$ 42. Ueber den günſtigen Erfolg der erſten Impfung 
jtellt der impfende Arzt gelegentlich der Präſentirung des 
Seimpften nah Mufter A das ftempelfreie „Impfungs— 
Zeugniß“ aus Ueber die Erneuerung der Smpfung nad) 
Muiter B das gleichfalls ſtempelfreie Zeugniß. 

$ 43. Mit Blanqueten für beide Zeugnifje Hat das 
Munizipium den impfenden Arzt zu verjehen. 

$ 44. Nach Beendigung des Verfahrens fowohl bei 
der erften Smpfung, als aud bei deren Erneuerung hat 
der Dberphyfifus den auf das Verfahren bezüglichen Be— 
richt und bezüglich der Vergütung für die Smpfung Die 
durch denſelben auch bisher zufammengejtellte Tabelle und 
alle bezüglichen übrigen Dokumente den Miniſter des 
Innern gleichzeitig zu unterbreiten. Gpätere Aufred)- 
nungen für Vergütungen bezügli) der Impfungen wer- 
den nicht berückſichtigt. 

$ 45. Ueber die behördlichen Verhandlungen, welche 
aus der Nerlegung des Gejeg-Artifeld XXI ex 1887 und 
der auf demfelben bafirenden Verordnung entitehen, ferner 
iiber die diesbezüglichen freifprehenden over Kondem— 
nationgbejchlüffe, über deren Vollzug und über die Etraf- 
geldev hat der Oberphyfifus in der Impfungs-Rubrik 
ſeines Sahresberichtes ein ziffermäßiges aber leicht über- 
fichtliches Neferat dem Minifter des Innern zu unterbreiten, 

846. Der Oberphyfifus der Zurispdiftion ift verpflichtet, 
ſowohl die erſte Smpfung, als auch deren Erneuerung da= 
durch zu Fontrolliren und zu beauflihtigen, daß er fi 
von Zeit zu Zeit an die Orke begiebt, wo das Impfungs— 
Berfahren jtattfindet. 
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8 47T. Die bisher geltenden Verfügungen, welde ſich 

auf die Konſervirung und die eventuell erforderliche An— 

ihaffung der Lympheé, auf das operative Vorgehen bei der 
Impfung, auf die Verwendung der einzelnen Aerzte und 

auf die Ablöfung der für die impfenden Aerzte in natura 

Muster zu Nr. 123. 
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en Kuhren beziehen, wie überhaupt im Allge⸗ 

— ass Regeln und ——— 

welche ſich auf das Verfahren beim Impfen beziehen und 

— ern: Verordnung nicht berührt werden, | 

bleiben bis auf Weiteres in Kraft. 

beizuftellenden, 
meinen diejenigen bi 

Munizipium. 
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DI en 

impfender Arzt. 

Rechtſprechung. 

Eine an ſich zweckmäßige Verſetzung eines ſchlechten 
Moſtes mit beſtem Zucer und ſoviel Waffer, als zu 
dejjen Löſung eben nöthiq, um das Ganze zu Mein 
vergähren zu lafien, iſt Verleihung des Scheins einer 
bejjeven Bejchaffenheit zum Zwede der Täufhung im 
Handel und Berfehr und nach $ 10! des Nahrungs- 
mittelgejeßes zu beftrafen. 

(Urtheil des Kal. bayer. Landgerichts zu Frankenthal von 
24. Sanuar 1885 gegen J. 8.) 

Im Namen Seiner Majeftät des Königs von Bayern 
erkennt die Strafkammer des Kgl. Landgerichts Frunten- 
thal in der Unterfuchungsfache gegen Johann %., geboren 
1845, Weinhänpler zu H., wegen Vergehens wider das 
Nahrungsmittelgefeß, zu Recht wie folgt: 

Die Strafkammer erklärt den Angeklagten 8. für 
überführt eines Vergehens der Berfäülihung von 
Wein zum Zwede der Täuſchung in Handel ud 
Berkehr, verübt zu 9. in Sabre 1886 und der vor: 
ausgegangenen Zeit, verurtheilt deshalb den Ange— 
klagten zu einer Geldftrafe von 25 Mark, welche der 
Iandwirthichaftlichen Kreisverſuchsſtation Speyer über- 
wieſen, für den Fall der Uneinbringlichkeit aber in 
5 Tage Gefängniß umgewandelt wird, und legt dem 
Angeklagten die Koften zur Laſt; fpricht ihn dagegen 
als eines Vergehens nach $ 10 Ziffer 2 des Reichs⸗ 
geſetzes vom 14. Mai 1879 über ven Verkehr mit 
Nahrungs» und Genußmitteln durch wiſſentlichen 
Verkauf gefälſchten Weines nicht überführt frei. 

Gründe: 
Der Angeklagte L. geſteht heute unumwunden ein 

daß er bei einigen Sorten geringeren Hambacher Weines 
aus dem ſchlechten Ergebniffe der legten Herbite bis 1886 
inklufive dem betreffenden Moſte behufs dejjen Verbeſſe— 
rung vom. beiten reinen Zuder, mit möglichſt wenig 
Waſſer gelöft, zugejeßt und das Gemiſch aujanımen habe 

Laufende Nummer des rubrizirten Bogend 
für die Erneuerung der Impfung. 

Bengniß über die Erneuerung der Impfung. 

zuftändig nad) 
alt, hat fich zur Erneuerung feiner Smpfung genteldet und 

ift durch mid) am heutigen Tage neuerlic, geimpft worden. 

Datunı 

inpfender Arzt. 

zu Wein vergähren laffen. Diejes Gejtändnig ſtimmt mit 
dem Gutachten des Sachverſtändigen Dr. Halenfe bezüg- 
lich des chemiſchen Befundes verfihiedener bei dem An 
geklagten entnonmener Weinproben vollftändig überein, 
dahin gehend, daß ein einfaches Gallifiren der betreffenden 
Weine mit reinen Zucker unter Befchränfung des —— 
zuſatzes auf das zur Löſung des Zuckers unumgängli 
nöthige Quantum ftattgefunden Habe ohne Beimengung 
anderer Stoffe. Nur bei einer Probe fand der Sagch— 
verftändige eine Spur von Kartoffelguder, jo gering, daß 
fie nad feiner Annahme nur vom Derjchneiden. eines 
Weines mit einem anderen gekauften Moſte oder Weine, _ 
dem Kartoffelguder von Verkäufer jchon ‚beigejeßt war, 
herrühren könne. Der genannte Sachverſtändige ſpricht 
ſich über die vom Angeklagten angewendete Weinverbeſſe⸗ 
rungsmethode günſtig aus; eine Probe von Wein — wie 
er heute vom Angeklagten als gezucfert zugegeben wird — 
habe ſich bei der chemiſchen Unterfuhung gar nicht eins 
nal als gallifirt erkennen laſſen und gleiches würde bei 
den übrigen Proben der Fall gewejen fein, wenn der Au= 
geflagte nicht ein etwas allzugroßes Quantum Zucker bei- 
geſetzt Hätte, aber auch dieje Proben lägen nahe an der. 
Srenze, wie fie die Erfahrung der chemiſchen Analyje 
für die Naturweine feftgejeßt habe. Nach den Ziffern 
des chemiſchen Befundes von Dr. Halenfe glaubt der zur 
Entlaftung geladene Dr. Freſenius ſogar noch weiter zu 
Gunſten des Angeklagten gehen zu jollen, als dies das 
durch des letzteren Geſtändniß betätigte Gutachten des 
Dr, Halenfe zuläßt. Durd den Zuckerzuſatz follte die 
freie Säure reduzirt, der Alkoholgehalt des Weines ge- 
jteigert werden und diefer Zweck wurde nad) dem Sach— 
erjtändigengutachten erreicht. Der fragliche Wein wurde 
daher, wie vom Angeklagten zugeftandenermaßen beab- 
fichtigt, mit dem Scheine einer befjeren Beſchaffenheit, 
Sorte oder Provenienz verfehen zur Grleichterung des 
Abjages an das Publikum dadurch, daß der Angeklagte 
mit dem Zuckerzuſatz die ftoffliche Zuſammenſetzung, die 
Natur des reinen Weines veränderte, Daß das Publikum 
dadurch getäujcht werden follte, wagt der Angeklagte 
jelbft nicht in Abrede zu ftellen; er beruft ſich zu feiner 



Entfhuldiaung nur darauf, daß feine durch das Geſetz 
verpönte Verfälſchung vernünftige Verbeſſerung eines 
fchlechten, fonft kaum geniegbaren Naturweines jei. Das 
Letztere mag zugegeben werden, ohne daß damit der An— 
geklagte ftrafrechtlich diskulpirt iſt; letzteres wäre ev nur 
dann, wenn er bei feiner fogenannten Werbefierung nicht 
die Täufhung in Handel und Verkehr beabfichtigt hätte; 
wie erwähnt kann er dies aber jelbjt nicht leugnen, ift 

daher aus $ 10 Ziffer 1 des Nahrungsmittelgejeßes Itraf- 
bar (eonf. Urtheil des Reichsgerichts vom 20. Sanuar 1837). 

h Der Angeklagte wird ald ein ſehr folider Gejchäft- 
mann gerühnt. Cine geringe Strafe iſt daher um jo 
mehr am Platze, als er auch jonft eines jehr guten Rufes 

genießt und die Kojten des Strafverfahrens ziemlich be- 
deutend find, feine Galliſirungsmethode zudem auch ſich 

als eine den verwendeten Zufaßitoffen nach ſehr unver: 
fangliche darjtellt. Beſtimmte Verkäufe von jo gallifirten 

Mein und Feilbieten dejjelben unter einer zur Täuſchung 
geeigneten Bezeichnung Fonnten heute dent Angeklagten 
nicht nachgewiefen werden. Won dieſem Punkt der An— 
klage war er demnach freizufprechen, ohne daß übrigens 
dieje Freifprehung Einfluß auf die Koſten haben Fönnte, 
welche alle nothwendig waren aud zur Erhärtung Des 
eriten Anflagepunftes. Die Iandwirthichaftliche Verſuchs— 
ftation Speyer befteht für die Niheinpfalz als öffentliche 
Anjtalt zur techniichen Unterfuchung von Genußmittel, 
weshalb der Kajje derjelben die Geldftrafe zuzumeijen war. 

Alſo geurtheilt gemäß $ 10 3.1 des Nahrungsmittel- 
gejeßes vont I4. Mai 1879, 8 17 ibid., $ 28 R.St.Gs. 
$ 259,496 St-P.O. und verfündet in Öffentlicher Sitzung 
vom 24. Januar 1888. 

Zuſatz von Calicyl zu Moft, um die Gährung zu 
hindern und die Verſendung des Moftes zu ermög— 
lichen, iſt Verfälfhung eines Genußmittel, jedoch 
nicht zum Zwecke der Täuſchung im Handel und 
Verkehr. Wird aber der jalicylirte Wioft unter Ver: 
ſchweigung diefer Eigenfchaft verfauft, jo findet $ 10° 
des Nahrungsmittelgejeßes Anwendung. 

Urtheil des Sal. bayeriihen Landgerichts zu Würzburg 
von 14. Januar 1883 gegen ©. 

Su der Unterfuhungsjahe negen Ludwig ©, Wein- 
händler von W. wegen Vergehen ver Fälſchung von 
Nahrungsmitteln hat die Etraffanınter des kgl. Yandge- 
rihtes Würzburg in der öffentlichen Cikung von 
Santftag den 14. Sanuar 1888 für Recht erkannt: 

Ludwig ©., geb. 13. März 1859 zu Mellrichitadt, 
Iſraelit, verheiratheter Weinhändler von Wiejenbronn 
it Shuldig eines Vergehens wider das Nahrungs- 
mittelgefeß vom 14. Mai 1879 gemäß $ 10 Ziff. 2 
und wird deshalb zu einer Geldjtrafe von 20 DIE, 
umgewandelt für den Fall der Uneinbringlichkeit in 
eine Atägige Gefängnißjtrafe, jowie zur Tragung ver 
Koften des Verfahrens und der Gtrafvollitrekung 
verurtheilt. 

Entſcheidungsgründe—: 
Durch Beſchluß der Strafkammer vom 11. November 

1887 wurde gegen den Angeklagten das Hauptverfahren 
wegen drei real Fonkurrivender Vergehen nad) $ 10 Ziff. 
Lund 2 des Nahrungsmittelgefeßes vom 14. Mai 1579 von 
der Etraffanımer des kgl. Landgerichts Würzburg eröffnet 
und Fam die Anklagefache in heutiger Öffentlicher Sitzung 
zum Aufruf und zur Verhandlung. Das Ergebniß der— 
jelben war folgendes. 

Der Angeklagte gefteht zu, der Moftfendung an Sr. 
und zwei weiteren gleichzeitig abgehenden Moſtſendungen 
fofort bei der Einfüllung des Moſtes je einen Kaffeelöffel 
Salicyl durd) den Büttnergehülfen 9. beigemijcht bez. 
zugejeßt zu haben, er giebt ferner zu und tjt Dies auch 
durch den Zeugen Kr. in vollſtändig glaubhafter Weile 
betätigt, daß Kr. die Lieferung eines reinen, echten, ſüßen 
Traubenmtojteg beftellt habe und ihm auch eine ſolche Waare 
zugefichert wurde. Die hier in Frage ftehenden Moſtſendun— 
‚gen enthielten je 11/;—2 hl. Den Zuſatz von Eprit jtellt der 
Angeklagte entihieren in Abrede und macht geltend, daß im 
Sahre 1886 zur Zeit der Weinleje die Witterung jehr warnt 

geweſen und in Folge dejjen die Verfendung des Moſtes 
nur dadurd ermöglicht wurde, daß die Gährung des Moſtes 
Hintangehalten und verhindert wurde, und aus dieſem Grunde 
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fei der Zuſatz don Salicyl erfolgt. Diefe Beimiſchung von 
Salicyl fei weder geſundheitsſchädlich, noch bedinge diejelbe 
eine Fälſchung des Moftes, diejelbe jei Tediglic zur Kon- 
jerpirung dejjelben geihehen, jo daß von einer beabſich— 
tigten Zäufhung des Abnehmers jo wenig geiprochen 
werden könne, als von der Fälfhung eines Nahrungs- 
mittels. Die beiden Sachverſtändigen ſtimmen darin 
überein, daß nachweislich eine Beintifhung von Galicy! 
jtattgefunden habe, dejjen Quantität nicht genau feitge- 
jtellt werden könne und daß ein Kaffeelöffel Salicyl, je 
nachdem er mehr oder minder gehäuft jei, ein Gewicht 
von 1,5—13 gr repräfentire, aus dem Umſtande, daß der an 
Kr. mit Faktura von 27. Dftober 1886 verjendete Moſt 
un Die Zeit von Weihnachten alfo nah 2 Monaten — 
nod) vollkommen jüß war, folgern die Sachverſtändigen, 
daß der Salicylzufag nicht ſehr gering gewejen fein fünne, 
ohne die Quantität des Zujaßes beftinnmen zu fünnen, 
daß der Moſt um Weihnachten 1886 noch auffallend füß 
war, wird durch den Bürgermeijter H. in glaubhafter 
Weiſe betätigt, derjelbe war früher jelbit Wirth und wurde 
durch Die ungewöhnliche Süße des Moſtes zu der von 
ihm auch fofort ausgeiprochenen Anſicht veranlaßt, daß 
der Moſt nicht rein, fondern gefälfcht fei. 9. war es, 
welcher, als feine Anſicht auf Widerſpruͤch ftieß, die Unter: 
ſuchung des Moſtes durd die kgl. Unterfuchungsanftalt 
für Nahrungs und Genußmittel anregte und herbeiführte. 
Bezüglic) des von der Anklage angenommenen Spritzu- 
jaßes ſtimmen die beiden Sachverſtändigen nicht überein. 
Alfiitent Imerhäuſer folgert den Spritzufaß aus der vor- 
gefundenen geringen Menge Glycerin im Zufammenhalte 
nit der Alkoholmenge, während Profeſſor Dr. Lift die ge- 
ringe Menge Glycerin zurückführt auf den Zuſatz 
der Galicyljäure und der hierdurd verhinderten, fo- 
mit krankhaften Gährung, welder Anſchauung Affistent 
Imerhäuſer nicht direkt entgegentritt, naddent Dr. Lift 
jeine Anſchauung auf eigene Erfahrungen jtüßt. Die 
beiden Sachverjtändigen Fr., H. bejtätigen, daß die Ver- 
jendung des Mojtes bei wärmerer Witterung, wie fie im 
Sahre 1886 zur Zeit der Weinleſe bejtanden habe, nicht 
möglich fei, ohne daß zur Konſervirung des Meoftes und 
insbejondere zur Zurückhaltung der Gährung geeignete 
Mittel in Anwendung gebracht würden, weil durch zu 
raſchen Eintritt dev Gährung die Sprengung des Faſſes 
zu gewärtigen jet. Als gewöhnliche Konfervirungsmiittel 
fonıme das Einfchwefeln in Anwendung; daß auch dur 
Zufaß von Salicyl die Gährung zurüd- und der Moft 
jüß erhalten werden könne, wollen dieſelben von Hören: 
jagen, nicht aber aus eigener Erfahrung wifjen, inden in 
ihren Gejchäfte Salicylzuſatz als Konfervirungsmittel noch 
nicht in Anwendung gekommen fei. Sachverſtändiger Fr. 
beitätigt noch, daß er im Jahre 1856 viel Moſt in Wiefen- 
bronn gekauft habe und daß der laufende Durchſchnitts— 
preis 3.9. der Weinlefe ca. 36 ME. pro hl betragen habe. 
Endlich ſprechen ſich Die beiden Sachverſtändigen Fr. und 9. 
dahin aus, daß ein Opritzufaß zum Zwecke der Konfer- 
pirung des Moſtes bei den hohen Preiſen des Sprits dem 
Weinhändler feinen VBortheil biete und deshalb unwahr: 
iheinlid und undenkbar, übrigens auch nicht üblich jei. 
Auf Grund diefes Ergebnifjeg der mündlichen öffentlichen 
Hauptverhandlung ift für Das Gericht in thatjädhlicher 
Beziehung feitgeitellt, daß 

1) Sajtwirth Kr. von W. bei dent Angeklagten per: 
jönlid 1—2 hl ädten, reinen, jüßen Traubenmoſt aus 
der Ernte 1886 füuflich beftellte und ihm von dem An— 
geflagten auch die Lieferung eines ſolchen Naturproduktes 
zugefichert wurde; 

2) der Angeklagte mit Faktura von 27. Dftober 1886 
ein Faß von 210 I ſüßen Traubenmoſt käuflich lieferte, 
welchen Moſte eine nad) Quantität oder Gewicht nicht 
näher feſtſtellbare Menge Salicyl zugejebt war; 

3) der Umftand, daß dem Moſte Galicyl beige- 
jeßt werde oder beigejeßt jei, jowohl beim Kauf- 
abſchluſſe als bei ver Lieferung verjchwiegen wurde. 
Dieje Feitftellung gründet ſich auf das Geſtändniß 
ded Angeklagten, die Ausjagen der Zeugen Kr. und 
H. und das Gutachten der beiden Sachverjtändigen. Da- 
gegen konnte das Gericht eine Heberzeugung dafür nicht 
gewinnen, daß der Moftjendung an ser. aud) Sprit zuge— 
jeßt war und daß der Angeklagte den Zuſatz von Galicyl 
in der Abficht zu täufchen bez. zum Zwecke der Täuſchung 



— 

im Handel und Verkehr gemacht hat. Der Annahme der 

Anklage hinſichtlich des Spritzuſatzes fonnte das Gericht 

um deswillen nicht beitreten, weil nad dem Gutachten 

der Sachverſtändigen die bei der Unterfuchhung des Moſtes 

konſtatirte geringe Menge Glycerin nicht abſolut Folge 

des Spritzuͤſatzes fein muß, jondern aud Folge des nad)- 

gewieſenen Salicylzuſatzes fein kann, und anderweitige 

Anhaltspunkte für die angenommene Zuſetzung don Sprit 

nicht vorliegen. Die Abjicht des Angeflagten, der Moſt— 

ſendung Salicyl zum Zwecke der Täuſchung im Handel 

und Werfehr beigejeßt zu haben, muß nad den Fonfreten 

Berhältnifien als ausgefchloffen erachtet werden. Hier iſt 
maßgebend der Zweck, den der Fabrikant bei Herſtellung 
der Waare verfolgt und dieſer Zweck muß Täuſchung im 
Handel und Verkehr fein. Es it dies ein vorwiegend 
jubjeftives Moment, welches ji aus den begleitenden 
Umjtänden ergeben muß, weil es ſich hier nicht um das 
Verhalten des einen Kontrahenten zum anderen, nicht um 
die etwa in Wirklichkeit erfolgte Täufchung des Letzteren 
handelt. Nach Lage dev Sache im gegebenen Falle ver- 
dient die Vertheidigung des Angeklagten, daß der Zuſatz 
von Salicyl nit zum Zwede der Täuſchung, jondern, 
um die Transportfähigkeit des Mioftes zu ermöglichen, 
volle Beachtung und Glaubwürdigkeit, nachdem durd) den Zu— 
jat eine Vermehrung der Waare und eine Veränderung der— 
jelben dem äußeren Scheine nad) nicht eingetreten ift und 
aud) ver Berfaufspreis gegenüber dem Einkaufspreis die An— 
nahme einer beabfichtigten Täufhung aus Gewinnſucht 
nicht zuläßt. Wird num auf die fejtgejtellten Ihatjachen 
das Meichsgejeb, betreffend den Verkehr mit Nahrungs- 
mitteln, Genußmitteln und Gebrauchsgegenſtänden, in 
Anwendung gebracht, jo tritt Die Beantwortung der Frage 
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in den Vordergrund, nachdem Moſt beziehungsweife Wein 
unbeftritten ein Nahrungs- und Genußmittel ift, ob vie 
Beimiihung von Salicyl zu dem Moſt eine Fälfhung im 
Sinne des Geſetzes enthält und dieſe Frage muß bejaht 
werden. Unter Traubenmoſt verjteht man ein Natur: 
produft, den durch Keltern aus den Trauben gewonnenen 
Saft, welcher einen Gährungsprozeſſe unterliegt und wird 
das Produkt der alfoholiihen Sährung des Traubenjaftes 
Wein genannt. Das .Calicyl iſt ein dem Traubenjafte 
fremdartiger Gegenſtand, es alterint der Zuſatz des 
Salicyls das Naturproduft und verhindert dejjen natur: 
gemäße Entwicklung, jo daß ein mit Salicylzufag ver: 
jehener Moſt nicht mehr reines Naturproduft, jondern als 
ſolches verfälicht tft. Daran ändert der Umſtand nichts, 
daß die Beimiſchung des Salicyls in geringer Wienge 
möglicherweife nicht gejundheitsichädlich ift. Mit der Be- 
jahung diejer Fragen erſchöpfen die feitgeftellten Thatfachen 
den Ihatbeftand des $ 10 Ziff. 2 des allegirten Gejeßes, 
weil erwiejen iſt, daß der Angeklagte wiljentlicd ein 
Nahrungs- und Genußmittel, welches durch Salicylzuſatz 
gefälicht war unter Berfchweigung diejes Umſtandes ver- 
kauft hat. Es ift zum Thatbeftande dieſer Geſetzes— 
übertretung ebenfo wenig nothwendig, daß die Fälfyung 
zum Zwede der Täufhung im Verkehr und Handel er- 
folgte — Com. v. Bär $ 10 II 4 — als objektiv eine Ge- 
jundheitsgefährdung und jubjeftiv eine gewinnfüchtige 
Abſicht erforderlich ift; daß durch Zufak von GSalicyl 
das Naturproduft, der reine ächte Traubenfaft 
ſolcher alterirt und verfälfcht wurde, hat der Angeklagte 
wiſſen müfjen als Weinhändler und fteht font aud 
für das Gericht die Ueberzeugung feit, daß der Angeklagte 
das Galicyl im Bewußtfein der dadurd) eintretenden 

alg ı 

Fälſchung dem Moſte beifegen ließ und den auf diefe 
Weiſe gefäljchten Moft wiſſentlich unter Verſchweigung 
dieſes Umſtandes verkauft hat; dagegen find die Voraus: 
jeßungen des $ 10 Ziffer I des allegirten Geſetzes nicht ge⸗ 
geben, nachdem nicht feſtgeſtellt werden konnte, daß die 
Fälſchung zum Zwede der Täufhung im Handel und 
Verkehr geihah. Es mußte daher der Angeklagte lediglich) 
eines Vergehens wider das Nahrungsmittelgefeg nad $ 10 
Hiffer 2 für ſchuldig erachtet werden. Bei der Einheit— 
lichkeit der Handlung konnten entgegen der Annahme des 
Eröffnungsbeſchluſſes trotz des vom Angeklagten zuge⸗— 
ſtandenen Umſtandes, daß nicht nur der au Sr, gerichteten 
Nojtjendung, jondern noch zwei weiteren Moitjendungen 
Galicyl beigemijcht wurde, nicht 3 realfonfurrirende Ver: 
gehen, jondern nur ein Vergehen angenommen werden, 
nachdem die. Beimifhung des Galicyl gleichzeitig als der 

Ausflug eines und defjelber Entſchluſſes ſich darſtellt, 
fomit thatſächlich als eine Handlung erſcheint. Bei der 
Strafausmefjung mußte zu Gunften des Angeklagten in 
Berückfichtigung gezogen werden, daß die Fälſchung eine 
Gefundheitsgefährdung nicht zur Folge hatte und nicht in 
gewinnfüchtiger Abjicht vorgenommen wurde, überdies der 
Angeklagte bis jeßt noch nicht beftvaft iſt. Es erſchien 
dem Verſchulden eine &eldftrafe von 20 ME. als ange: 
mefjen, welche auszufpreden und gemäß $ 28, 29 des 
&t. ©. B. in eine Atägige Gefängnißftrafe für den Fall 
der Imeindringlichkeit der Gelditrafe umzuwandeln war. 

Als ſchuldig befunden und zur Strafe verurtheilt mußten 
dem Angeklagten gemäß $ 496, 497 der ©t. P. D. aud) 
die Koften des Verfahrens und der Strufvollitrefung zur 
Tragung überbürdet werden, jo daß nad) allen Richtungen, 
wie gejchehen, zu erfennen war. \ 

Uerhandlungen geſetzgebender Körperſchaften. 
Deutſches Reich. Der Neihötag hat ven Etat des 

Kaiferl. Öefundheitsamts für das Etatsjahr 1888/89 
mit den auf Geite 702 der Veröffentl, von 1887 bezeid)- 
neten Mehrforderungen (10365 ME.) genehmigt. 

Deutfhes Neid. Der VII. Kommiffion des Reiche 
tags iſt noch der folgende —— 

Dritte Nachtrag 0 
zu der Ueberfiht der im SKaiferlihen Gejundheitsamte 
gefammelten gerichtlichen Entſcheidungen zum Nahrungs- 

nıittelgefege über Wein 
zugegangen (vgl. VBeröffentl. ©. 65, 78, 129). 

Zu II. Galliſiren und PBetiotijiren. 
i. Das Kaijerl. Landgeriht zu Golmar verurtheilte 

am 7. Dftober 18357 P. Schreyer zu 60 ME. Geldſtrafe 
auf Grund $ 10! und ? des Nahrungsmtittelgefeßes vom 
14. Mai 1879, weil ev Trejterwein mit Alfoholzujaß her- 
geftellt Hatte, um denfelben als Wein zu verfaufen, dieſe 
Abſicht demnächſt aud) ausgeführt hatte. Es handelte ji) 
in leßteren Falle um den Berfauf von 2 Fäffern „weißen 
Naturweins“ à 220 und 446 1 zum Breife von 32 Franken: 
per bl. — Bal. audy unten zu IV. i 

Zu IV. Zuſatz don reinem Zucker und Chaptalifiren. 
Das Kal. bayer. Landgericht zu Frankenthal verur- 

theilte am 24. Sanuar 1883 den Neinhändler Landwehr 
auf Grund $ 10! des Nahrungsntittelgejeßes zu 25 ME. 
Geldftrafe, weil er einen ſchlechten Moſt, welcher einen 
kaum genießbaren Naturwein geliefert haben würde, in 
anerkannt zwecmäßiger Weife mit beiten Zucker und 
joviel Wafjer, als zu deſſen Löſung grade nöthig war, 
verjeßt hatte, um das Ganze zu Wein vergähren zu lafjen. 
Durd den Zujaß fei der Schein einer bejjeren Beichaffen- 
heit zum Zwecke der Täufhung im Handel und Verkehr 
verliehen worden. 

Zu V. Sonftige gerichtliche Enticheidungen. 

Das Kal. bayer. Landgericht zu Würzburg verurtheilte 
den Neinhändler Sadi am 14. Zanuar 1888 zu 20 ME. 
Seldftrafe auf Grund $ 102 des Nahrungsmittelgejekes, 
weil er jalizylirten Moft unter Berichweigung dieſer Eigen- 
ihaft verfauft hatte. Der Angeklagte hatte die Galisyl- 
jäure dem Moſte zugejeßt, um die Gährung zu hindern 
und die Berjendung des Mioftes zu ermöglichen; hierin. 
liege eine Fälſchung, wenn aud) die Abſicht einer Täuſchung 
im Handel und Verkehr nicht anzunehmen fei mithin 
$ 10! nicht Anwendung finde. i j 

Bayern. Das auf ©. 116 der BVBeröffentl. erwähnte 
Poſtulat der Negierung für Erbauung einer Anftalt 
zur Gewinnung, Bereitung und Berjendung 
von Thierlymphe it von der Abgeordnetenfamnter 
mit 19 500 Mark für die zweijährige XIX. Finanz-Periode 
ohne Debatte einſtimmig bewilligt worden. 

Nermildhtes. 
Rreußen. Berlin. Zu dem auf Geite .130 der 

Beröffentl. abgedructen VBerzeihniß der Geheintmittel 
wird mitgetheilt, daß das Königl. Polizei - Präfidium zu 
Berlin „Hager’s Katarrh-PBillen“ laut eines dent 
Dr. Hager zu Frankfurt a. D. zugegangenen Schreibens 
vont 16. Februar 1888 au& jenem Berzeichnifje geitrichen hat. 

Redigirt im Rnijerlichen Geſundheitsamt. = Verlag von Julius Springer in Berlin. — Drud von G. Bernjtein in Berlin. 



| XI. sahrgang. 

woche. 

1888. ©. 188. — Zuberfuloje bei Schlachtthieren. 

und Erkrankungen an Pocken, Flecktyphus, 
fallsfieber und 
worden: 

hagen je 1 Todesfall; 

Be atieusiunangen 

des Kaiſerlichen 5 — ee 
27 ei 

Y ER 

Die Beröftentlichungen eriheinen jeden Dienftag. Abonnements 

werden zum Preiſe von A. 5 halbjährlich von allen Boftanftalten — 

Ztgs.-Preisliſte 5910) und Buchhandlungen, ſowie von der Verlags— 

handlung angenommen. 

die Dreigejpaltene —— 

? Probeeremplar einzuſenden 

a. März 1888: = 

x nhalt. Geſundheitsſtand, Volfsfrankheiten in Der Berichts- 
©. 181. — Hygieniſche Verhältniffe int Neg.-Bez. Königsberg. 

181. — Sterbefälle in deutſchen Städten von 40000 und mehr 
Cinwobnerr, ©. 182. — Desgl. in größeren Städten des Auslandes, 
©. 183. — Erkrankungen in Berliner Kraukenhäuſern. ©. 183. — Desgl. 
in kaufen Stadt und Landbezirken. ©. 183. — Trichinoſe in Goes. 
©. 187. — Witterung. ©. 183. — Zeitweilige Naßregeln 20, 
©. 187. — Thierjeuchen in Stalien, 51. Oktober 1887 bis 1. Samuar 

©. 188. — Vete— 

Gelundheitsſtand 

md Gang der Volkskraukheiten. 

Sn der Berichtswoche find nachſtehende Todesfälle 

Nild- 

gemeldet epidemiſcher Genickſtarre 

Boden: Berlin, München, Wien je 1, Vororte 
Wiens 2, Prag 25, Trieft 1, Nom 2, Paris 11, Lon— 

don 2, Warihau 8 Todesfälle, Wien 4, Budapejt 
1, Petersburg 6 Erkrankungen. 

Flecktyphus: Prag 4, Amjterdam, Warjchau 

je 1 Todesfall; Stodholm, Petersburg je 3 Er— 
franfungen. 

Nüdfallsfieber: Betersburg 2Erkrankungen. 
Epidemiſche Genidftarre: Berlin, Kopen- 

ſürnberg 3, Reg.Bezirk 
Marienwerder, Kopenhagen je 1 Erfranfung. 

Sm Mebrigen jind bejonders hervorzuheben: 

Unterleibstyphus: Chemnig 24, Hamburg 8, 
| Paris 14, London 20, Petersburg 13 Todesfälle; 

- Schleswig 126, Wien 81, Budapejt 62, 
198, Petersburg 117 Erkrankungen. 

Hamburg 46, Budapeit 23, Petersburg 74 Erfran- 

kungen. 
Kindbettfieber: London 14 Todesfälle. 

- Mafjern: Hamburg 15, Won 11, Paris 10, 
London 21, Petersburg 8 Todesfälle; Berlin 54, 
Hamburg 139, Neg.- Bezirke Hildesheim 118 und 

Edinburg 

Scharlach: Liverpool 8, London 29, Peters- 

burg 15 Todesfälle, Berlin 34, Nürnberg 32, 
Wien 68, Kopenhagen 60, Stockholm 25, Petersburg 
26 Erkrankungen. 

Diphtherie und Croup: Berlin 31, Frank— 

furt a. M. 8, Hamburg, Leipzig je 9, Nürnberg, 
Wien, Budapeft je 11, Paris 34, London 33, Kopen— 

‚hagen 9, Petersburg 19 Todesfälle, Berlin 76, 

Breslau 23, Hamburg 47, Nürnberg 41, Reg.-Bez. 

| 

Sr 
| Brafilien, Argentinien ıumd Uruguay. 

1885 

rinär-polizeiliche Mag Salate 
gebung 2c. (Stadt —— ©.19/ — Geſſen. 

Kreis Darmstadt.) Künſtlich I — (Spanien.) 
Zur Einfuhr kommende — — Sanitätäbertrag zwiſchen 

©. 10. — Rechtſprechung. 
Herſtellung von Treſterwein mit Alkohol— 

18. — Verhandlungen von gg — Körper— 
Deutſches Reich.) Brodverkauf. ©. 194. 

Laudgericht zu Colmar.) 
zuſatz. S. 
—— 

Schleswig 152, Kopenhagen 79, Petersburg 47 Er— 

franfungen. 

Keuchhuſten: London 101, Liverpool 12 Todes: 

ı Fälle; Hamburg 22, Wien, Etodholm je 21, Kopen- 

hagen 36 Erkrankungen. 

Hygieniſche Verhältniffe im Negierungs: Bezirf 
Königsberg. 

(Nad) dem vom Ntegierungs: und Medizinal-Nath Dr. Nath 
bearbeiteten Generalbericht über das öffentliche Gejundheits- 
wejen im Negierungs- Bezirk Königsberg für die Jahre 

1583 bis 1885. Königsberg i. Pr. 1887.) 

Die in nachjtehenden Tabellen angeführten auf die 

meteorologijhen Berhältnijje des Regierungs— 

Bezirks während der Berichtsjahre bezüglichen Zahlen 

find den Beobachtungen der drei meteorologijchen 

Stationen zu Memel, Frißen und Königsberg ent- 

nommen. 

Luftteinperatur, Luftdruck, Niederſchlagshöhe 
Mittel in 00 Mittel in mm it mm 

NEE a Er — 
Eij2elesj|E | 2851-8 | =.|885 
Sie le banler En. Bet 

1883 | 6,7 | 6,9 | 7,0 I 759,3| 757,3 150,8 — 752,973374 

1884 | 7,0 | 7,4 | 7,5 | 767,8| 756,9) 259,2 | 695;0| 636,7|732,2 
nicht 

1885 | 6,8 | 6,7 | 7,0 | 759,0 Ineop-\ 757,9 | 759,4| 668,6/825,9 
\achtet} 

Sn jedem Sahre fiel in allen drei Stationen die 

höchſte Temperatur auf den Monat Juli und unter 

allen 3 Sahren die abjolut größte Wärme auf den 

Juli des Sahres 1884. 

1. Wärmfte Tage. 

| Memel | Königsberg | Berlin 

Sahrl Teınpe-l N Tempe: on | Tempe: 
ag ratur | Tag ratur | u ratur 

1883 | Suli 13. | 25,5° | Suli .| Bo ae sult re 3508 

1884 | Suli 1. 28,8° | Suli 4.| 33,4° | Zuli 5. | 32,40 
Juni 30.| 33,0° | Suni30.| 34,6° | Suni 8. |.33,0° 

(Fortjebung auf Seite 184.) 
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Sterblichkeit in deutſchen Städten v. 40000 und mehr Einw. 10, Woche vom 4. bis 10, März 1888, 

— — — — = — 

4 

= >| Geftorb Verhältniß⸗ T — 1 

AEIK 3 2.0223. 
sA| A| geborene [ger = 233 — Breh 
222 in Dekan den | S = 522 | $ |38 52 bucdfal | = 

Namen er 8. |vinig, |. Jahren | = 5 ser &|55 Be = |® 

Ein— sol®ee = | 182-8618 . Bel Ar — a |& u 

der se [28]. | 3 ea Te sassz 3 8555 5 relss| 2 
x wohner FEUERS: 3 | Geftorbenen| = | 8 | 2 aF8& & Her „E88 sEl5| 

Städte se jeE| & | 81 [auf le |a is lasisel 5 55 53255 53958 

A & 132/88 2 as IE 
2 {= [321 Aare 5 1285 3 Hol n.2 =|8 = =. 

= si 2 = rechnet ao A Soa% a za 85 32 |8 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9.1.10. 1.22 31 6 17) 18 | 19 1 %0 I 

PAachen 2... 1ooas2| sel sl as| 16 Iea7 | 268 |-1— -|-|—| 8| 6| 2/| 17 122 B. 

+ Altona 22... 1112s0l szI 3| 69 | se [sa | 259 | ı[— ı|) 3[—| 7| 6| 8) 5 57722 

AAugeburg. ...| 68227| 38| 3| 30 | 16 [229 | 287 |||) == | .3| ar es 
9 7 » Q S ra N ir En — | 

Barmen | as | az [102] 288 111 3151] 5] 4 oo) zul a] alas! 1a 
Bochum... 4455189) — | 1] 2 | 2) Pe 1| — 

ine SpAT0) 6222 285 7 120,2. 247 |=|=|1— | =) 1 Oo 302 

SDUEMEN ee > + 121464] 80 |-53| 37 9 1158 | 20,7 I—!1—|—| 1| 1| 8 112.122 

DS ln 315 451 oıslı3lıas | 55 las | sro | =) | Se ” i ß 
Sharlottenburg ZT we $ : . 508 BE ee |. 

ıChemniß ....| 118996 [112 | 5| 95 | 43 [415 | 322 ||| 3128| 1] 4 a ei 

18anzig 2: 1180371 68| 31 69 | 26 [30,4 | 271 |— 3l—|— 18.10 Br. 

+ Darnftadt-Beji.| 52930| 29 | 1 21 5 20.6 19,9 |— Kr e 4 S Ha = x 1 

Dortmund . 8578| 78 — | 31 13 [19,1% | 26,7 || — . 2) = reg 12] 2 

F Dresden... .| 259 142 147 | 41195 | 34 [25-252 | 1|.2| 2) | 2193 
1 Düfjeldorf 1253844 92 | 1.| 57 |..19 [ag;g) a2 |—|—| 1) = | OSB Str 

+Q@uisburg .. . -| 90761 2122 92123 271 1—-|— — — 
2) 2 2 

—⸗ 

Ba 2.10115.193.12.30.105 2| 2 — are ir el 5 — J 
eLoss| 52 | 3| 37 | — 7 

+&fen ......| 69259| 48| 3| 30 | 10 2528| --| 5/8 Bar — 1 ra 

+ Srantfinto.M.| 163655 | 85 | 4| 83 | 26 364 199 |—| 1) 8) — | 1) 14 IE SE ei 

+SFranffınt a. D.| 55604] 40 | 2| 23 6 12159 226:1=1 1 2272 ) — 5 

Freiburg er el 16/69 93,7 Be, i a * 

Ma. | A| || 2ı | 6 [are | 254 ||| 11-1 | al ZI Se 2 
+®lh......| 58489| 36] 1} 20 | 7 |ı78) 280 |—|—| 1) 1) 1\ZZESIEsEE EEE 
+ Sale a.©. ..| szaoz| so|.ı| 32 | 8 [ao2| 256 | ı  —| 11 — || 97 5174 11-18 
1 Samburgulerortel 498 554 | 348 | 10 | 247 | 67 [25,8 | 26,6 [15 — 9) 8|—| 38 | 22) 16 2| 2 151 8 

+ Hannover... .| 14845 9 i ; “fl 

u 67 155 2 : 31 r ii 505 B: — — 3 ; 7 D & 1 ! | 

Ba et 8707 ah| 2 | 28.1. 8 |21,20272 | 7) 2) 2 1 

I een 1 0 rl I are 22,5 |-/-|-1- || B2 I 
ee 5] 10 21 laza | 289 || —| 41 -|=| VPS ——— 

+ Königebergi.Pr.| 156441 | 116 | 3| 9 9 |seor | 3 

Krefeld % — 98 681 5 3 & ER u. — | 3) 1)—| 7) 20) Solace 

+Leipig .. > 181.334] 19- 13 De 
+übed...... al 3] 5|.92| 9 12647] 228 | 2 1] 3) = | Ve 
abend | amose|ass| 2| wa |o85 Ia25 | 286. || || Sorge il 

DIGCHZI Bere: 69119] 3351| 41° 9 c : 

ee | sl o| oo ala I--131=]= 2) als el 
a BASSS| 31 8 4. ee 7 A er et: = 

+ alaufen | w9es| 58 ; Ai 1a Hr en) ä e A 

Dünen . 278494 | 204 | 2| 172 | 53 [32,171 503 | 2] 3| 6 — | n0ms | 1 91 2 
45988] 27 | 3| 38 | 7 |2so.| 24 —— * 

—— 81] 5| 65 4632 438 ||| ||| use 
+ Blauen i. ©. 46860 | 32 > 275.1 275 |-!-\11!—!— | 7 zz 

Ben .2.... Fe ee — 
er: ee 

+Roftod 2... 4059| 29|—| 19 | 3 x | 7\2]2 1007 Ss 
+ Stettin... ... 108565| 5| 3] 42 | 10 nn 203 |= || 4) — || 90) Ze 

Fetraßbug | 115800) | 11 w| a7 ara la [3 31-\- || z —— 
Hotultgat =. | 117861 | 7a | a leascwers 3141| 26,7.| 3) 8 — | — || 7 | Ale —— 

+TMWiesbaden...| 581481 8 | — | : 8 119,055 21,1 = 1)—|—| 6) — 1 
l 8728 24| 6 [21,5 | 19,8 
— 6 7 337 954 — 

widau.... 341 93 9 NE EIN 3) = u aaa 3 — 
Die mit einem F bezeichneten Stä i ii 

: = ädte berichten iiber die Sterbefä RE 

von einen Arzte zufammenftelle — v die Sterbefälle auf Grund Ärztlicher Todtenſchei ; i i i 

ER ker Aolfotung bon 
igten Orten für den 1. Juli 1888 berechnet wor 1885 durch bie Volkszählung ermittelten Zu- oder Abna Der Bevo i 

ermittelt. Die Berechnung Rer brunannnie net Worken, Auf Grund Berfelben werben bie Verhättinpzahle ahne Der Bewölferung in ben ber 

1883 ©. 231, 1884 ©. 219, I en ern für die Jahre 1882—86 ift auf Se ni Sahresnberthen OBerif —— 

wen 03, 1866 ©. 759 und 1887 ©. 408) mitgetbeilten Angaben über Cimvohnerzahlen und ee ae 

1) Megen etwaiger an Pocken, Fleck 2 ie J 
Pocken, Flecktyphus, Cholera (asiatica) und Peſt vorgekommenen Todesfälle vergl. den Text der vorhergehenden 

Seite - Ni "st fpit 1886 Phus, 

y Nimmt erſt ſeit 1886 an der Berichteritattung Theil. — 3) Ohne Ortsfreinde 12 = 14,2% * 
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Sterblichkeit in größeren Städten des Auslandes, Woche vom 4. bis 10, März 1888, 

Geitorbene |23% T 8- Mr 1 — ei #32, | o des Nriadem) 

5 3 |Zodtgeborene = 5253|, a »2] |S8|,.=|. Bred- j 
Ein | © | 8 I 2 5 |& |S2| ‚882832 durhfall ge] ® 

Namen der Städte — SS. FERIESSE| — 
wohnerr| € | 2 | & (zsasls3selesı $ —⏑ü 7222252 

Sl :e 3 |8.Me8s2|22 8 85 82 22 5320225358 5078] 8R 
Bear 2eenlesen Sr os |5”| 82 #5 23588 8 25 22]2 

ee NERSAl Pen. ee ee 3 |3Fo|958 a “a "ls; rer 5227 7]> 
Batersamı.. 21. 2 2 se | 3 Is 2a | oo | Ball sl-Im| --1 ı ea — 
es Dan... re. a a. 44,7 In a Be | — 
esst.. 181.270 | 113 s | 104 24 2981 -|-|-| — 9 31 4 Sc ee 
Bupapeit desgl. - . . . »| 442787 | 319 | 19 | 278 55 | 3236 6), 21 1) 11-1519 16 | -|—|10| 8 
Baiua. . 2... ; £ - R Ä : ———— J— 
en 858.082] 209 24.1186 | SELal Arlıbı]| 21,.: —— 2041 5 
2. 868 788°] 140 . 95 2 | 189 A Ki 3) 4 
Graz biß 3. Mi . . . .| 105274 : 2714.62 ! ar rer sl ia] 66 
Kopenhagen bis 6. März. . | 300000 | 206 4 | 135 33 23,4 RT eg ale 
Krakau bis 3. März. Er 74 084 45 2 47 8 33,0 — 1 - el le 5 4.|-|-| 21 2 
Lemberg desgl. 120127 - 5 84 \ | -I- 1! -| .15/5| 1 4| 1 
BEDELHODL De el, . > 599 738 374 2 312 s0 71 zu 802 - i i . 1 2855| 16 
on el 4282921 | 2583 . [1886: | 424 | 230 | 21/29 133 | 20 | 14 | 159 |119 | 303) . 1410 | 51 
yon bis 25. Sebuan . . .» 401 930 166 14 | 31 29 29,9 Il 1 2| 31 | & a te 
J88388000 12 21 ZT een re 82.147 
ee 2, 12,960 945° | 1336 ° |" 89° | 125: 15 | St 1 1013 |34| 141 Tail )i9i | 70 . | 690 | 23 
Petersburg bis 3. März .. 928 016 613 34 | 610 181 34,2 815 119 743 as gl a a 
Prag u. Vororte. . . A 295 857 2 13 190 28 33,4 Gr on Su —1 . 1 1231..2 
Non bis 4 Februar sr. 382 973 274 1821.279 58 37,9 —. | 8 3 1202121556 7 „1185| 3 
SISAHDHN nen rn e . . . - i — Su . al“ 
RE ne 156 042 — 120 36 40,0 Zar Zelt 2 — —1743 
Venedig bis 3. März . . .| 130502 sl 6| 9 18.) 270 il-|-| 1ı|-|/ 5/%| 4 4| 2 
Barihan Degen. . . . - 439174 | 226 | 17 | 202 51 23,9 E99, | | ZN NEST. | 18 112] 5 
eeReägl.. 800 836 552 32 414 79 26,9 2a il 1 219157! 12 |—|—-!2ı7] .8 

11 Vororte Wiens desgl... . | 405 396 | 17 | 216 ae sag 14 es 63 
III III III III IT III 

Ans Berliner Sranfenhänfern gemeld Erkrankug. 
— — 

Ans deutſch. Stadt: u. Landbez. gemeld. Erfrantng. 
(Königliche Charite, Städtiſches Krankenhaus im Friedrichshain, aut Mittbeilung der Königlichen Sanitäts-Kommilfton zu Berk, 
St. Hedwigs-Kraukenhaus, Bethanien, Städtiiches Krankenhaus zu | Des ftatiftifchen Amtes der Stadt Breslau, Des Aerzte-Vereins zu 
Moabit, Eliinbeth - Krankenhaus, Lazarus » Krankenhaus, Auguftä— Frankfurt a. O. des Medizin.-Suipektorats zu Hamburg, Des Vereins 

. ., Hospital, Jũdiſches Krankenhaus) für Öffentliche Gejunpheitspflege zu Nürnberg, der betveff., Königl. 
für die Woche vom 4. bis 10. Marz 1888. Reg. Wediziualräthe und Fürſtlich Reuß'ſchen Phyſikats-Bezirksärzte. 

= Lebensalter = n 3 & 
o o . Bo 

Krantheitsformen |s43| er Aufgenommenen |25 Zeit⸗ — — 233 = 

der ESE o) 2u8selselsck® Bezirf ehe Erle 
RN =s5 elsese seo: 8553 s angabe |E& S 5 |85 = 
Aufgenonmenen vaeslsiı sl 13 R35> — 8223 

ER BSESENEAIEF EG a|ı& 

Malern und Rötheln . . . 11l-|-| — 11 -| —| — Stadt Berlin. . 2 4./3-10./3. 8| 54| 3] 76) 8 
SORBRWS, A228 Du 08 Get rs | 1 Ba DreBlate se desgl. = a |, Kell pBl en 
Diphtherie und Group. . Paolo | il „ Brankfurt a. DO). .| 1.- 15/2. 1) 1) 15| 14) — 
Unterleibötyphus . . . . . SI | — „ Hamburg u. Vororte | 4—10./3. | 46 1139| 18| 47 — 
Brechdurchfall inkl. Nuhr und „ Nürnberg. . dessl. J——— 

Obpolera nostras . . A Zu nl — i Negterungs- Bezirk 
Braobestiieber on sn...» 2 = DICCHEN 1 5/3.—1L/3: | 3) .25| jaı 29] — 
netelliebeven.. „un. ui. = a —— Aurih . . 4./3.—10./3. ul SEl Eu 
ID Sa a a Dee Düfleldotf .... desgl. 25) 801 36] 67| 4 

- Syphilis inkl. Sonorrehde . BE ale 1258, 49 1 712 Erfürt) dessl. di Al 2 
Bungendwinsuht ae ca 551 1 | —.| 3| 21| 28| 2| 26 Hildesheint . desgl. 8 1181 5) 52| 2 
Andere Grfranfungen der Königsberg . . . deögl. a 1a al 2a 
Athmungs-Organe . SIelsS2 E22 29233123910 4 (11 Marienwerder . i desgl. 18 2220) ON! 

Akuter Darmfatarıh. . . . Ser — 2 — — — Miniter . . : desgl. ı1| =| 17 A 
- Säuferwahnftinn und chroni— Schleswig”). 5 dessl. 40| 126 65| 152 | 4 

jcher Alkoholismus . . . 4I-|-|-| 2| 2|-|—- Stettin. . Desgl. za ee 
Akuter Gelenfrheumatisinus — ze ale Straljund. h desgl. 5 s! 101 21 — 

Andere rheumat. Krankheiten — — — 15 31 — DU ee: deögl. 3 4| 15 6| — 
rerienungen. „iso — 56 39| 6 6 Wiesbaden —— desgl. —— 
Alle übrigen Krankheiten. . 9189 | 10 311 40 ST ID ne > 
i — EB ner 5 Ä 

Summe 883 | 50 | 28 | 31 1419 | 308 | 47 | 100 ———— 

Geſammtbeſt. war am 3. März 1888 4122 u. bleibt am 10. März 1888 4133. Burgt . : 

Witterung. Woche vom 4, big 10, März 1888. 
Nach Beobachtungen der landwirtbichaftlihen Hochſchule in Berlin und dev meteorologiihen Gentralitation ir München. 

4 j £ ; | ; nez Luftdruck in mm?) De Re Bor | 
E A= = = a5 En a5 . es 2% R Beobachtungs Beobachtungs ® e 5 e = 5 = 2 Nieder: ———— Windſtärke 

Ort Tas = 5 = 5 Q S 5 ſchlages Ss 
. Fer — Bar 

{ = 5 = = 5; = a = mm 
£ En — 

{ 4. Mär, -23 | —10,7 751,4 148,3 741,5 2 62 87 0,2 NW—-SW 3 
5 68 7441] 27192 || 7548 85 61 70 J NNW 3 

/ Den; 13 |-106 | 7577 | 71567 | 7538 | 88 65 86 0,0 WSW 2 
| Berlin er 52 08 | 314 | 316 | 506 | 91 8) 75 4 W 5 

So, 5,7 30 | 513 | 7536 | 7524 | 100 100 100 201 w 3 
% 5 19 39 750,3 747,4 744,4 100 100 100 9,6 SW 4 

10. — 10,7 6,7 741,8 740,3 740,6 100 85 100 9,5 SW 2 

4. Mär —3,4 11,3 71125 ht! 709,0 73 56 3 — W 423 

5. u zo 61. | 70084.) 7092 || 122 eE2 76 100 3,9 W 42 
BU, a era | ins | 7187 = 65 5,9 w 48 

ü — aa 21.1.7200 | 720,4 7 720-0 55 2 — ie 
ändern Be 7,0 00 | 208 | 7187 | 7119 | 3 3) 51 5 W 3,3 

— 11,2 2121 217,05) — al 55 — w 4,9 
la 9,4 56 | 7078 | 7063 | 7081| 79 60 80 1,5 W 61 

1) i n typhus, Cholera (asiatica) und Peſt vorgekommenen Todesfälle bezw. Erkrankungen vergl. den Text 
auf der — ne Des ns und der relativen Seuchtigkeit dev Luft erfolgen um S Uhr Morgens, 2 Ubr 
Mittags, 8 Ahr Abends (in Berlin jeit dem 1. Zanuar_d. 3. um 7, 2 und 9 Uhr). — °) Einſchl. Ruhr, — *) 3 Fälle von Scharlad) - Diphtberie. 
— 5) Desgl. 13. — ©) Für die Woche vom 29.2—-3./3. find nachträglid je 1 Erkrankung an Untexleibsſtyphus und Scharlach und 5 an Diph- 
there gemeldet worden, — 7) Der Bericht aus dem Kreisphyfifat Apenrade fehlt, — 9) In Fürſtenberg a. D. find 106 Maſernerkrankungen vor: 

gekommen. 
— 
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95 Sülteitle 3a m ge. 

Memel Königsberg Berlin 

Jahr F F F 3 
Jahr Tempe= Tempee| & Tempe: 

Tag — Tag ratur ratur 

1883 | März 22.) —18,9 | März 22. —18,0 März 23. —144 

1884| Nov. 28.| —13,6 | Nov. 25. — 14,8 | Nov. 22.| —12,0 

1885 | Sar. 26.| —13,3 | Jan. 26. —14,0 Febr. 22.| —14,0 

Die Luftdiud- Differenz zwiſchen Königsberg und 

Berlin betrug 1883 1,2 mm, 1884 0,8 mm, 1885 

:0,3mm. Sn allen 3 Berichtsjahren haben im Re— 

gierungs-Bezirk erheblich mehr Niederſchläge ſtatt— 

gefunden als in Berlin. Der regenreichſte Monat 

war der Juli 1885, das regenreichſte Jahr 1886. 

Die trodeniten Ytonate waren 1883 der Februar, 

1384 der März, 1885 der Januar und April. 

Der mittlere Grundwaſſerſtand im monatlichen 

Durchſchnitt in Königsberg ſchwankte im Jahre 1584 | 

Für die obere Stadt zwiſchen 13° 11" (Oktober) und 

14° 8" (April und Dezember), für die untere Stadt 

zwiſchen 4/3" (in ſämmtlichen Monaten auper Juli, 

Auguſt, September) und 406“ (Auguſt), im Jahre 

1885 für die obere Stadt zwifchen 14'4" (Ditober) 

amd 147° (April und Auguft), für die untere Stadt 

zwifchen 4° 3" (Mai) und 45" (in den Monaten 

Juli bis Dftober). 

Der Regierungs = Bezirk hatte im Jahre 1835 

1 170 784 Ginwohner (558 700 mäunliche, 612.084 

weibliche). 
Sn fünf Sahren Hat derjelbe um 15239, aljo 

durchſchnittlich um 3048 Einwohner zugenommen. 

Auf je 1000 Einwohner berechnet, betrug die Ver: 

mehrung im Ganzen 13,2, diejenige der weiblichen 
Bevölkerung 19,2, die der männlichen 6,7, die Ver— 
mehrung der Bevölkerung in den Stadtgemeinden 4,4, 

in den Landgemeinden 0,9 °/oo. 

Im ganzen Bezirk wurden geboren: 

1883 bei 1164689 &inwohner 48 785 — 41,9%/oo 

1884 „ 1167737 H 48293 = 41,3 , 
18855 „ 1170784 i 50 233 = 49,9 „ 
Die Todtgeburten zeigten in jedem der Bericht3- 

jahre eine nicht beträchtliche, aber Itetige Zunahme. 

Ihre Zahl betrug: 

1883 1642 = 3,35°/ der Gejammtgeburten 

1834 1021 =35% , — 
1885 150 = 3,0%, E 

Die Zahl der unehelichen Geburten bektug: 

1855 5359 = 11,0% der Gejammtgeburten 

1884 5411 = 11 30 R R 
1585 5640 = 11,2” 

n 

Die unehelichen Geburten auf dem hlahren Sande 

find durchſchnittlich um 5%. niedriger, als in den 
Städten, 

auf dem Lande von Jahr zu Jahr zugenommen. 

Die abjolut und relativ geburtenreichſten Kreife 

des ganzen Bezirks waren die vier jüdlichjten Kreife 

Drtelsburg, Neidenburg, DO 

während die Kreife Wehlau, Memel und die Stadt 

haben dagegen ähnlich den Todtgeburten 

jterrode und Allenſtein, 

Königsberg fich regelmäßig in jedem Jahr als die‘ 
geburtenärmſten erwieſen. 

Geſtorben find im Bezirk (ausſchließlich der 

Todtgeburten) im Jahre 1883 33 771 — 28,90 der 

Bevölkerung, 1884 33 608 — 28,800, 1885 37 118 = 

31,7%0 Berfonen. Sowohl in den Stadt: wie auch 

in den Land = Gemeinden hat ſich ein regelmäßiger 

Ueberſchuß der gejtorbenen männlichen Perjonen über 

die weiblichen ergeben. Die monatliche Durchſchnitts— 
iterblichfeit betrug für 1883 2814, 1884 2801, 1885 

3093. Die höchjte Sterblichkeit fallt in jedem Jahre 
regelmäßig auf den Monat März. 1 

Im Jahre 1883 und 1884 beſaßen die Monate 
Juni bis Auguſt, im Sahre 1835 die Monate Juni 

bis September die geringite Sterblichkeit. 

Die Duartale nach ihrer Sterblichkeit geordnet” 
ergeben folgende Reihenfolge: 

1885 1884. . 1885 

Geſtorb. Quart. Geſtorb. Quart. Geſtorb. Quart. 4 

10613 IE 9359. EV, 10577 . 3 

Bas al. 9296 T, 10219 & 

8439 U. 8454 I. 9411: U. 

728 SIR SIR 8768 IL. 

Durch Hohe Sterblichkeit (3,6—4,5%) behaupteten 
die beiden ſüdlichen Kreiſe Ortelsburg und Neidenz 
burg eine der erſten Stellen in jedem Berichtsjahre. 

Die Sterblichkeit in der Stadt Königsberg betrug. 
1883 32,6, 1884 31,9, 1885 35,6%. und überwog 

über die Sterblichkeit bes ganzen ae um 3,7, 
3,1-und 3,9% 

Den bedeutenderen Antheil an der allgemeinen 
Sterblichkeit hatten die Kinder, unter welchen wieder 

die Säuglinge (0 —1) Jahr das größte Kontingent 

stellten, jedoch mit der Maßgabe, daß ihre Sterblich- 
feit von Sahr zu Jahr abnahm. Es jtarben Kinder: 

im Sahre 0—1 Jahr — Jahr 0—15 Jahr 

1883 328% ‚3% 58,10 
1884 29,8 „ — 59,4 n 
1885 39 341 62,0% 

Die Sterblichkeit in den drei Berichtsjahren nad) 
den wichtigeren Todesurfachen iſt aus den Zahlen 
der folgenden Tabelle (Zahlen der an der qu. Krank: 
heit Gejtorbenen und deren Prozentzahlen zur Ges 
jammtjterblichkeit) erſichtlich. | 

Die Sterblichkeit war in den Städten regelmäßig 
größer, als auf dem Lande und zwar faſt durchweg 
um 2 bis 3% der Einwohner. 

Die Erkranfungen an Boden kamen haupt: 

jählih an der ruffiihen Grenze. vor. Durch den 
Schiffsverkehr find fie in feinem Falle nachweisbar 
eingejchleppt worden. Aus den Erkrankungsziffern 

hat fich dem Berichte zufolge ummwiderleglich gezeigt, 

daß die an Pocken erkrankten Berjonen nicht vaceinixt 
bezw. revaccinixt waren. 

Zyphuserfrankungen famen von einzeluen totalen 

und Haus-Epidemien abgejehen nur ſporadiſch vor. 

Als Entjtehungs-Urjahe mußte in einzelnen Ort— 
ſchaften jchlechte Bejchaffenheit des Trinkwaſſers ans 
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ES -Urfadien. | 1883. | 1884. |. 1885. 
Be Ser) Sa: | 0 

rindbeit . .\. .'. 255 | 0,8 | 241 | 0,7 | 283| 0,8 

werden 2.2.0. : 199 | 0,6 34 | 0,1 86| 0,1 
3, Shalah.....- 423 | 1,2 [2176| 6,5 2398| 6,5 
WER 438 | 1,3 | 113) 0,3 [2049| 5,5 
BeDiphiderie . . .. » 4658 113,8 [4658 |13,9 |5491 14,8 

6. Keuhhuften..... 1055 | 3,1 | 676 | 2,0 | 541| 1,5 

ESDRHUS m. 0... 824| 24 | 793 | 2,4 | 603| 1,6 

8. Fletyphus..... 22|007| 7Io0]| 1) — 
uhr... 299| 09 | 207| 0,6 | 171, 0,5 
10. Brehdurdfall..... | 864| 23,6 | 825 | 2,5 [1012| 2,7 

11. Kinderdiarrhve ... . | 500| 1,5 | 535 | 1,6 | 5001 1,3 

12, Akuter Gelenkrheu— 
lismus— 87 | 0,8 64 | 0,2 92| 0,2 
13. Strophulofe u. Rha— 
Bes. ne. 56 10,2 | 105 | 0,3 83| 0,2 
14. Zuberfuloje. .. . - 2167| 6,4 |2092 | 6,2 [2076| 5, 

15. Luftröhrenentzünd. u. 
Lungenkatarrh 347| 606 

16. Lungen- und Bruſt— 
fell-Entzündung .. | 1897 5,6 [1857 | 5,5 12281 6,1 

17. Andere Lungenkrank— 
Bellen ee 688 | 2,04| 684 | 2,1 | 682| 1,8 

18. Herzkrankheiten... | 194| 0,6 | 217| 0,6 | 224| 0,6 
19. Gehirnfranfheiten. . | 507 | 1,5 ı 5383| 1,6 | 487| 1,3 
90. Nierenkrankheiten. . | 176, 0,5 | 257| 0,8 | 213| 0,6 
91. Selbſtmord ..... 206 | 0,6 | 205 | 0,6 | 203! 0,5 
92, Mord und Todtichlag 23| 0,07] 22 0,07| 3833| Ol 
93. Verunglüdungen ... | 199 | 0,6 | 602| 1,8 | 635| 1,7 

genommen werden. Die Weiterverbreitung ſcheint 

vielfach durch perſönlichen Verkehr, durch Beſuche 

und Zuſammenkünfte in Sterbehäuſern ſtattgefunden 

zu haben. In den weitaus meiſten Fällen blieb 

Entſtehungs- und Verbreitungsart dunkel. 

Der Flecktyphus iſt 1884 in 22, 1885 in 

36 Fällen vorgefommen. Soweit die allerdings 

wenig zuverläffigen Anzeigen erkennen laſſen, find 

im Ganzen 11 Kreife heimgefucht worden. Bezliglich 

des Rücfallsfiebers Liegt für 1884 nur eine 

Meldung aus dem Kreife Labiau vor und neun aus 

der Stadt Königsberg, für 1885 nur eine aus dem 

Kreiſe Pr. Holland. 

— Bon der Ruhr wurden epidemijch ergriffen im 

ganzen 6 Kreife mit zujammen 15 Ortſchaften, in 

denen 271 Perfonen erkrankten und 33 itarben. Die 

Meiterverbreitung der Krankheit durch unmittelbare 

Uebertragung war dem Bericht zufolge in zwei Fällen 

des Heilsberger Kreifes deutlich nachweisbar, wo eine 

Frau, welche ſich mit der Leichenwaſchung der ver 

forbenen Ruhrkranken befaßte und ein Tifchler, der 

die Särge anzufertigen hatte, an der Ruhr erkrankten 

und ſtarben. 
- Erkrankungen an Diphtherie waren am höchjten 

im I. Quartal 1885. 
Bon Epidemien lagen aus 2 Kreijen Nachrichten 

vor, woſelbſt e3 in 3 Ortſchaften zu 25 Erkrankungen 

und 10 Todesfällen kam. 

In Königsberg ſelbſt betrugen die Erkrankungen 

an Diphtherie im Jahre 1885 mehr als das Doppelte 

derjenigen des Vorjahres. 

Scharl ach-Epidemien kamen in 11 Kreifen vor. 

Die Majern traten in einer befonders heftigen 

Epidemie im Jahre 1885 auf und zwar zuerjt im 

⸗ 
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Kreiſe Heilsberg, wohin ſie nachgewieſenermaßen durch 
einen Soldaten aus der Garniſon Potsdam Weih— 
nachten 1884 eingeſchleppt waren. Von dort ver— 

breiteten ſich dieſelben bis zum Schluß des Jahres 

über den ganzen Bezirk, jo daß die Geſammtzahl der 

Erkrankungen des Jahres 1885 ſich auf 14 133 belief. 
Wegen fontagidjer Augenentzündung wur: 

den den Mittheilungen des Kal. General-Kommandos 

des I. Armee-Corps zufolge zurücgeitellt 1883 196, 

1584 133, 1885 101 Wehrhflichtige. Cine beträchtliche 

Ausbreitung Hatte die kontagiöſe Augenentzündung 

1885 unter den Schulfindern der Stadt Wehlau 

gewonnen. 
Bei den Erkrankungen an Syphilis Ffonnte 

ein Abnehmen in jedem Sahre jowohl bei den zur 

Einſtellung gelangenden Rekruten im ganzen Bezirk 

(am auffälligiten in der Stadt Königsberg Jelbit), 

al3 auch bei der Givil-Bevölferung in Königsberg 
fejtgejtellt werden. In den übrigen Thetlen des Be- 

zirks hat eine nennenswerthe Verbreitung der Krank— 

heit nicht ftattgefunden. 
Die Zahl der Erkrankungen an Trihinofe betrug 

im Sahre 1884 50 (darunter I Todesfälle), im Jahre 

1885 37 (darunter ein Todesfall). 

Veber die Smpfungen und Wiederimpfungen 

giebt Folgende Zuſammenſtellung Aufſchluß: 

a smprungen. 

5, Sind geimpft Ungeimpft blieben 

= = Bro — 22 
= = — Sole 25 

= — = ES ee ee 
Rn Er 1 2 5 = 5: |E2 32,88 

= in = a | E82 ı8mE2| 58 
= = * 2 

= = = ı1=8 3232538 essen eat 

1883 | 39 118 | 98,0 | 35 531 142 | 1685 | 384 1376 

1884| 39,303 | 97,7 | 33160 | 2626 | 1687 335 1495 

1885 | 38,469 | 97,8 | 32 843 | 2065 | 1767 | 216 1578 

b. Wiederimpfungen. 

ne Ä & Ungeimpft blieben 
= Hiervon find geimpft fonad) und zwar 

= © 58 |5.% 28 

= = a = 
28 o& = = U | 0 ar 

se E = 5 E |s2 25 |$8 
Jahr) © —* |52. 38 

>) = 3 eo sera 

& * & sale sense e 
ale 

.—_ .— + = oo 

& % E Baba rn.” 

1883 | 23 976 | 87,0 | 22 257 8] 226 193 1168 

1884 | 28 057 | 89,2 | 24965 | 1510 | 267 148 936 

1885| 28 508 | 90,3 | 25.732 | 1216 299 101 969 

Es beitehen im Bezirk 78 Impfbezirke deren jedem 

in der Regel 1 Smpfarzt vorjteht. Im ganzen impften 

75 öffentliche Smfärzte (45 beamtete, 30 nicht beamtete). 

Die Stammlymphe wurde theil3 vom Provinzial 

impfinftitut bezogen, theils wurde Glycerinlymphe 

konſervirt, theils kam, jedoch häufig mit ungünſtigem 



Erfolge, Thierlymphe aus Berlin (Piſſin), Düren 

(Defterreich), Elberfeld (Broße) und aus dem Leipziger 

Impfinſtitut zur Verwendung. 
Das in Heilsberg auf Kreiskoſten 1884 eingerichtete 

Impfinftitut fir animale Smpfung hatte günftigere 

Erfolge (96,7 bezw. 96,8%) aufzuweijen. 
Vom Provinztalimpfinftitut find im Jahre 1585 

750 Röhrchen in 307 Sendungen und zwar fajt nur 

mit reiner Menſchenlymphe, jelten mit Glycerinz 

lymphe verjendet worden. Im Inſtitut fanden 508 

Smpfungen ftatt. 
Die polizeiliche Ueberwachung der Proſtitution 

findet nur in den größeren Städten und in Garnifonz 

jtädten jtatt. 
Sm Königsberg ſelbſt ftanden dem neueſten Bericht 

de3 Volizei-Präfidenten zufolge mehr als 1000 Frauenz 

zimmer unter Aufficht. Zur ärztlichen Unterfuchung 

erichienen regelmäßig 270. Die übrigen waren ent 

weder zeitweife auswärts, oder im Gefüngniß, oder 

im Krankenhauſe wegen Syphilis, oder ſie Yatitixten, 

oder fie waren wegen Nachweiſes eines redlichen Ge— 

werbes vorläufig außer vegelmähiger ärztlicher Unter: 

ſuchung gejtellt worden. 

An Perjonen, welche latitiren oder, unter Sitten- 

kontrole geftellt, fich derjelben entziehen, werden durch— 

chnittlich jährlich 1500— 1800 dem Nichter zur Bes 
ftrafung vorgeführt. 

Nah den Berechnungen über die Kinder- 
terblichfeit jtarben in jedem der 3 Jahre die meilten 

Kinder am 1. Tage ihrer Geburt. Mit jedem Lebens— 

tage weiter nahın die Sterblichkeit ab bis zum 5. Tage, 

und jtieg dann wieder bis zum 15. Tag. Die größte 

Sterblichkeit bejtand im 1. Monat und nahın in jedem 
folgenden Monat ab. 

Die beiden Wafjerbezugsquellen der Stadt 

Königsberg find der Aufſchlußkanal und der Lande 

graben. Die Waiferentuahme aus dem Hebewerk 

Hardershof betrug im Jahre 1882/83 1348 068,0 ebm, 

im Sahre 1883/84 2052 676,0 cbm, aus dem Lande 

graben 1883/84 1070292,9 cbm. Gejammtmenge 

3 122 968,9 cbm. — Hiervon wurden filtrirt 539 303,85 
cbm = 17,27%, der Gejammtmenge. 

Die Temperatur des Kanalwafjers ſchwankte von 
‚3°C. im April bis 14,800. im Suli. 

Die Länge des Stadtrohrnekes der Wafjerleitung 

betrug am 1. April 1885 73513 m. Die Zahl der 
Hydranten 386, die der Hausanſchlüſſe 3102. 

Ergebniß dev Trichinenſchau pro 1884 und 1885: 

5 

Bahl der | 3a ey. 
DEU SE res 

2 meinen, — en. 

unter- trichinös ſin welchen amerjfan| nig Bei, 
Jahr —— befun⸗ die trichi⸗ Speckſeit. befun— lichen 

SR denen a und | denen JFleiſch— 
Shieine Schweine Schweine Schweine: | RE 
| ® * gefunden] fleiſch— a ſchauer 

word.jind|präparate, 

1884 | 105 476 207 83 — 894 2 
1885 | 101 904 228 78 8 659 244 
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Bon der Unterfuhungsanftalt zu Braunsber 

wurden im Jahre 1884 und 1885 theils auf private, 
theil3 auf amtliche Veranlafjung 274 Unterfuhungen 
von Nahrungs- und Genußmitteln, von der Anſtalt 

zu Königsberg 330 Proben von Petroleum, 770 von 
tahrungs= und Genußmitteln angejtellt. Bon letzteren 
erwieſen fich 40 als verfälicht 

In der Zeit vom 1. April 1885 bis 1. April 1886 
wurden in Königsberg 110 Proben von Petroleum, 
413 von Nahrungs und Genußmitteln unterjucht, 
von welchen 42 beanjtandet wurden. 

In den 6 öffentlihden Shlahthänfern des Bezirks 
(Bartenftein, Allenftein, Cranz, Braunsberg, Raſten— 

burg, Wartenburg) betrug der jährliche Schlachtungs— 
durchſchnitt 9753 Schafe, 6846 Schweine, 5492 

Kälber, 2622 Rinder, 47 Ziegen. Während der ganzen 

Zeit des Beſtehens der Schlachthäufer (das ältejte | 
jeit 1877) wurden Erkrankungen an Finnen bei 226° 

Schweinen, an Perlſucht bei 32 Rindern, an Leber= 
egeln bei 22 Schafen, an Rothlauf bei 7 Schweinen, 
an Trichinoſis bet 51 Schweinen gefunden. Im 

: 

E 

Innungsſchlachthauſe zu Königsberg betrug der jähr- 
lihe Schlachtungsdurchſchnitt 7407 Rinder, 30534 

Schweine, 17318 Schafe, 14441 Kälber. 

Zeit vom 1. April 1885 bis 1. April 1886 Fam auf“ 
803 unterſuchte Schweine 1 trichinöfes. 

Am Schluß des Sahres 1885 beitanden 2197 

fonzejltonspflichtige, 1361 nicht konzeſſionspflichtige 

gewerblihe Anlagen. 

den in den Anlagen benußt 494 Dampfwerfe, 349 

Waſſer-, 774 Wind-, 

Anlagen mit Betrieb durch) Göpelwerk. 

liche, 2017 weibliche) Arbeiter befchäftigt. 

In der 

3 

Zum Gewerbebetrieb wur— 

1315 Handbetriebe und 130 
Es wurden. 

dajelbjt im ganzen 15 153 erwachſene (13 136 männe 
Bon den 

jugendlichen Arbeitern waren 43 (24 männliche, 19° 

weibliche) im Alter von 12— 14, 532- (320 männl. 

212 weibl.) im Alter von 14—16 Sahren.. 

Im Gerihtsgefängnik zu Königsberg befanden 
ih im Gtatsjahre 1884/85 
Tranen. 

von den Frauen 7—=0,3%. 

5761 Männer, 2675 

Bon den Männern waren frank 9-1, 4 "Ion 

Die Verhältniffe im Gentralgefängnifje zu Br. 
Holland waren folgende: 

höchſte höchſte 
Gefangenzahl Erkrankungsziffer 

1883 860 N: 

1884 724 160 = 22,1 u 

1885 ol 146 = 20,8 4% 

Am häufigsten kamen Erkrankungen der Athmungs— 

organe mit 141 und der Verdauungsorgane mit 142 
Fällen vor. 

In den 3 Zahren ſtarben insgefammt 3 Kranke. 
—= 1,5% der Erkrankten. 

In der Königlichen Strafanftalt zu Kortenbureil 
waren: 

Gefangene Erkrankt Geſtorben 

1883/84 1161 39,0% 21 

1884/85 1208 35,0% 23 

1885/86 1206 22%. 10 



Die Krankheiten der Lungen (inSbejondere Lungen- 

ſchwindſucht und Lungenentzündung) machten 17 veip. 

17,5% der Erkrankungen aus. 
Nach den in der Anjtalt vorgenommenen Körper: 

wägungen war das Gewicht der Gefangenen inner 

halb 3 bezw. 7 Monaten 
gleich geblieben bei 

Be vermehrt bei - 603% „. 47,2% 

# vermindert bei —— 9 
J In der Provinzial-Beſſerungsanſtalt zu Tapiau 

beſtanden folgende Erkrankungs- und Sterblichkeits— 

verhältniſſe: 

15,3% bezw. 12,8% 

N 

"Zahl der Detinieten | Zahl der im |Bahld.Ge- 
(Männer u. Frauen) | Lazareth behandelten ſtorbenen 

1883/84 2458 695 = 28,3% 23,9% 

1884/85 2505 769:—= 30,7% 102 

, Auch in diefer Anftalt ftarben die meiiten Gefan— 

genen an Lungenſchwindſucht, nämlich 40,8% und 

47,1% aller Geftorbenen. Nächſtdem war Lungen 

entzündung die häufigite Todesurſache. 

Die Zahl der von den Armenärzten in Königs— 

berg behandelten Kranfen betrug 
Zen 

| im Sabre 1883/84 4181 
; . 1884/85 4569 

, 1885/86 4580. 
E 

Sm ftädtifhen Krankenhaufe zu Königsberg 

betrug die Zahl der behandelten Kranken 1883/34 

3452, davon gejtorben 325 = 9,41%; 1884/85 5131, 

davon gejtorben 310— 9, 936. 
Der Beſtand am 31. März betrug 241 Kranke. 

Oeffentliche Krankenhäuſer im Bezirk beſtehen 42, 

wovon 4 ſtaatlich, 38 kommunal find. Die Zahl der 

Privatkrankenhäuſer beträgt 40. 

An Öffentlichen Irrenanſtalten befit dev 

Bezirk nur die Provinzial-Srrenheil- und Pflegeanjtalt 

zu Allenberg bei Wehlau. 

Im ſtädtiſchen Krankenhauſe zu Königsberg giebt 

es vine gut eingerichtete Abtheilung für jtändige 

Geiſteskranke, woſelbſt 1884 334 Kranke (einſchließlich 

14 Deliranten) behandelt worden find. 

Trichinoſe in Goes (Niederlande). 

Der „Nederlandihe Staat3-Gourant” Nr. 45 vom 

22. Februar 1888 veröffentlicht den Auszug eines Be- 

richts des Sanitäts-Inſpektors don Seeland an den 

Minifter Über die in Goes (Inſel Süd-Beveland) 

neuerdings aufgetvetenen Trichinoſefälle. Nachdem 

in der genannten Stadt bereits zu Anfang des 

Jahres 1887 eine Trichinenepidemie geherrſcht hatte 

(vgl. Veröffentl. 1887 ©. 537), bei welcher "ro der 

Einwohnerſchaft erkrankte, find Ende November in 

einer Gerberei abermals 5 Fälle von Trichinofe auf- 

getreten. Erkrankt find in der Familie des Gerbers 

der Mann, die Frau und ein Kind, außerden der 

Schlächter,. welcher das trichinöfe Schwein jchlachtete 

und ein Knecht. Gin anderer Knecht md deſſen 

. <a aha ee ie — 

Familie, welche eine Hälfte des Schweines übers | 
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nommen und vom 2. bis 27. November verzehrt, 

indeß vorher das Fleiſch genügend gekocht oder ge— 

braten hatte, blieb gejund. Von den 3 weiteren in 
der Gerberei vorhandenen Schweinen wurde 1 Stüd 

gleichfalls trichinös, die beiden übrigen, jüngeren 

dagegen gejund befunden. Gleichwohl hat man auch 

das Fleiſch der letzteren unſchädlich befeitigt. Die 

Gerberei grenzt an das Gut Welgelegen, aus welchen 
dasjenige Schwein jtammte, welches den Anlaß zu 

der Epidemie zu Anfang des Zahres 1887 gegeben 
hat. Man vermuthet, daß das wiederholte Auf: 

treten der Trichinofis auf diefem Blake durch) Wan— 

derratten vermittelt ſei, von welchen fich ſtets große 

Mengen in der Gerberei und in den Lagerpläßen 
fin Knochen, Häute 2c. aufhalten. Ferner hält man 

es nicht für unmöglich, dab die Trichinen durch die 

Manderratten aus den im Jahre 1883 verſeuchten 

Ort Xerjete eingejchleppt worden find. Die Unter: 

juhung todter Natten hat allerdings ein bejtimmtes 

Ergebniß in diefer Hinficht nicht gehabt, diejelbe 

wird indeſſen fortgejeßt. Als einjtweilige Maßregel 

ift von der Sanitäts = Verwaltung die Ausrottung 

der erwähnten Nattenart (Mus decumanus), jowie 

die größte Neinlichkeit der Ställe und Lanfpläße dev 

Schweine, und namentlih die Entfernung todter 

Hatten und thieriſcher Abfälle empfohlen worden. 

Weiterhin wird es als eine Pflicht dev Obrigkeit er— 

achtet, mit allen Mitteln daranf hinzuwirken, daß 

den Wiederholungen folder Epidemieen vorgebeugt 

werde. Sun diejer Hinficht ift eine öffentliche War— 

nung vor dem Genuß von nicht gut durchgekochtem 

oder gebratenen Schweinefleiih, Schinken und Wurſt, 

ſowie das Verbot des Verlaufs, der Ablieferung 

und Vertheilung von Fleifch, welches von Schweinen 

aus Süd-Beveland ftammt und nicht als trichinen- 

frei befunden ift, empfohlen. Endlich wurden, mit 

Kücficht auf die Gefahr der Berjchleppung der 

Trichinoſis in die übrigen Theile der Provinz, das 

Reich und das Ausland Maßnahmen vorgejchlagen, 
durch welche zeitweilig die Ausfuhr von Schweinen 

und Schweinefleifch aus Süd-Beveland verhindert 

werden kann. 

Reitmeilige Maßregeln gegen Holkskrankheiten, 

Großbritannien. (Eypern.) Anläßlich des Aus- 

bruchs der Pocken in Ahodus hat die Negierung von 

Eypern zur Verhütung einer Einfchleppung der Kranf- 

heit unter dem 2. Sanuar d. 3. folgende NMabregeln an- 

geordnet: Alle aus irgend einem Hafen von Rhodus mit 
Paſſagieren an Bord anlangenden Schiffe jind einer ärzt- 

lichen Inſpektion zu unterwerfen und, jofern ein an Boden 

feidender oder derjelben verdächtiger Kranker an Bord ift, 

nad) Larnaca zu verweijen. In Larnaca erhalten die 

Schiffe nur dann freie Pratik, wenn bie ärztliche Unter— 

fuhung nichts Verdächtiges ergeben hat. Beim Landen 

werden die Paſſagiere nochmals einer ärztlichen Unter: 

fuchung unterzogen. Falls dabei Jemand nıit Boden be— 

haftet gefunden wird, jo ift er mitjammt feinen ihn etwa 

begleitenden VBerwandten, Kreunden und Dienern in 

Quarantäne zu ifoliven, und ein bezügliches Telegramm 

an den erften Sanitätsbeamten abzufenden. 
(„Ihe London Gazette“, 14. Jebruar 1888.) 
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TChierfenhen. 
Stand der Thierfenchen in Italien während der 
9 Wochen vom 31. Oft. 188% bis 1. Jan. 1888. 
Nach den vom Königl. Stalieniichen Minifterium des Innern ausge 
eG gebenen Bulletins Nr. 44 bis 52.) 

| Zahl der von Seuchenfällen betroffe- 
nen Drtfchaften in der Woche vom 
3. 77. 114. | 21, 198. 175. 102: | 2001 26. 

Sa Skt. Bis | bis bis Nob. bis | bis | bis Dez. 
Negionen. —6.| 13. | 20. | 27. [4.111.119 125. | 1. 

Dezember jisss 

Kranfheitsformen. 

Milzbrand. 
Piemonte 
Rombardia . 
Veneto . 
U a: 
Marche ed Imbria . 
Toscana — 
Merid. Adriatica 
Merid. Mediterranea 

Wuth. 
Peneeeee 

Rotz und Wurm. 
Piemonte 
Lombardia. 
Veneto . 
Emilia . 
Toscana — 
Merid. Adriatica 
Maul-u. Klauenſeuche 
PBiemonte . » .» I— — 
a 20a 
Chile 

Lungenſeuche. 
VRiemonte . . -» .[—|— 
Vol 6 all = 
Pockenſeuche d.Schnfe, 
Piemonte — 
GSurdegna . . . -I1—|11l— /1ı| — | — —ı 

Beſchälſeuche. 
NENNE a 
Räude der Schafe. 

Sombardia . . .[=-|— 
Marche ed Umbria . 
Sicilia . — 

Rauſchbrand. 
Piemonte 
Lombardia 
Sa Se 
Marche ed Umbria . 
Merid. Mediterranea 
Schweine-Rothlauf, 
Emilia . — 
ARTE | 
Merid. Mediterranea | — | — 
Typhöſe Rranfheiten 
d. Pferde u. Rinder, 
iemonten sans 
Cniliew er ee — | — | | — | — 
Marche ed Umbria .|1ıl — 
Merid. Mediterranean | —- | — 
SR 5 0 NL 
AUnfterfender Milch: 
mangel bei Schafen. 
Merid. Mediterranea|1i 
Bösartige Seurhe 

unter den Schiveinen, 
Dierid. Mediterranean | — 1 1 ae 

Faulige Bräune 
‚der Schweine, 

Btenipnte, 77.0.1 | Lie leere De een 
SoBeanan..y ne ee 
Diphtherie d. Pferde, 
Enllarn... ...1— — 
Sühnercholera. 
Biemonte . . [111 [10010 (ee Een 
BPueumonie. 

Piemonte — 
Lombardia. — 
Rule ae nn 
Mare ed Umbria .I—|1ı — 

Anmerkung. Die Hleineren Zahlen geben die Anzahl 
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der gegen die Vorwoche neu betroffenen Ortſchaften an. | 

(Fortfeßung der Zeitweiligen Maßregeln.) 

(RU. Nr. 69 vom 12. März 1888.) 
Maroffo. Die von dem Gefundheitsrath zu Tanger 

feiner Zeit verfügten Quarantäne-Maßregeln gegen Pro- 
venienzen aus Malta, Neapel, Süd-Stalien, Gizilien und 
Sardinien find wieder aufgehoben worden, (Bergl. Ver— 
öffentl. 1837 ©. 510, 529, 542, 582.) 

Tuberfuloje bei Schlachtthieren. 
Sm Zahre 1887 find in Augsburg unter 12108 ge- 

Ihlachteten Großviehftüden 439 — 3,62°/, (fpeziell von 
den weiblichen Thieren 6,43°/,). unter 22 396 geſchlachteten 
Kälbern 3 — 0,013°/,, außerdent 6 Schweine und 2 Ziegen 
tuberfulös befunden worden. (Wochenſchrift für Thier- 
heilfunde und Viehzucht 1888, ©. 73 u. 74.) 

Heterinär- polizeiliche Maßregeln. | 

Bayern. Verfügung des Staatsminiſteriums 
des Innern, betr. die Tilgung der Schafräude. 
Vom 13. Februar 1888. 

Aus den im Vollzuge der Miniſterial-Entſchließung 
vom 24. März dv. 3. Nr. 4212 eingefommenen Berichten 
ift erfehen worden, daß der Erfolg des zur Bekämpfung 
der Schafräude angewendeten Verfahrens aud) im Jahre 
1887 im allgemeinen den Grwartungen entfprochen hat. 
Damit jedoch die Schafräude im ganzen Lande thunlichſt 
ausgerottet und die Wiederverſeuchung der räudefrei ge- 
wordenen Gegenden verhindert werde, erſcheint es nokh— 
wendig, daß auch im laufenden Zahre die verfeuchten, 
bezw. die noch nicht vollfommen räudefrei gewordenen 
Beitände einem gut geleiteten Heilverfahren unterjtellt 
werden. Diejes Heilverfahren, weldes mit der vorge- 
Ihriebenen. Desinfektion der Stallungen, der Geräth- 
haften u. f. w. verbunden werden muß, Hat ſich auf 
jänmtlihe Schafe einer Herde zu erjtreden, in welcher 
das Vorhandenſein räudefranfer Schafe fejtgeftellt worden 
iſt; Dafjelbe hat in einer Napdifalfur zu beitehen, welche, 
wenn möglic unmittelbar nad) der Wollfeyur, durch einen 
approbirten Thierarzt vorzunehmen ift und längſtens bis 
zum 15. Juni I. 38. beendigt fein muß. Zur Sicherung 
des Heilerfolges find mindeftens zwei Bäder in einem 
Zwiſchenraume von 8 Tagen anzumenden. 

Den Schafbeſitzern ift die Anordnung des Heilverfahreng 
mit dem Beifügen zu eröffnen, daß eine Wiederholung 
des ganzen Verfahrens eintreten müffe, wenn die Räude 
durch die erſten Bäder nicht vollftändig getilgt werde. 

Tas weitere feuchenpolizeilihe Verfahren. bemißt ſich 
lediglich nad) den hier einfchlägigen Vorfehriften der von 
den Bundesrathe erlajjenen Snftruftion vom 12. Februar 
1881 (Gel. u. V. Bl. ©. 22 ff.). Die zuverläffige Er— 
mittelung dev Verſeuchung oder Seuchenfreiheit der Schaf: 
beitände ift jelbjtverftändlich die Vorbedingung für den 
Erfolg des allgemeinen Tilgungsverfahrens. Es ift deh: 
halb darauf zu gchten, daß Diejenigen Scafbeitände, 
deren Ceucdenfreiheit nad) den örtlichen Verhältniffen 
oder aus fonftigen Gründen zweifelhaft erfcheint, von den 
beamteten Thierärzten forgfältig, nad) Umftänden unter 
Anwendung des Mikrosfops, unterfucht werden. Daß 
für eine ausreichende Ueberwächung der Schafmärkte ge⸗ 
mäß der Miniſterialbekanntmachung vom 8, Suni 1884, 
die jeuchenpolizeiliche Beauffihtigung der Viehmärkfte betr. 
(Minift. Amtsbl. ©. 148 ff.) fortdauernd zu jorgen iſt, 
ericheint jelbitverftändlich. 

Der Berichterftattung über die Zahl der verfeuchten 
Beltände und über den Erfolg des Tilgungspverfahrens 
im laufenden Sahre wird bis zum 1. Dezeniber d. 38. 
entgegengefehen. Hiebei ift fi des in der Minifterial- 

‚entihliegung vom 4. Juni v. Is. Nr. 7186 ntitgetheilten 
Formulars zu bedienen. Soferne in einen Negierungs- 
bezirke die Schafräude überhaupt nicht aufgetreten ift, 
I zum 1. Dezember d. 38. gleichfalls angezeigt 

Hiernach ift das Weitere alsbald zu verfügen. 
gez. Frhr. von Feilikich. 

Der General: Sekretär: gez. von Nies, Ninifterialrath. 
An die Kal. Regierungen, Kammern des Innern. 



Italien. Durd Dekret des Kgl. Minifteriuns des 
Innern vom 25. Sanuar 1888 ijt die Einfuhr von ge- 
jalgenen Häuten aus Ländern, in welchen Viehſeuchen 
berrihen und gegen welche bereits ein Verbot der Ein- 
fuhr von der Seuche unterworfenen Thieren befteht, ver: 
boten worden. 

(MA. Nr. 69 u. 71 dom 12. u. 13. März 1888.) 
Belgien. Der Königlich belgifche Minifter für Acker— 

bau, Handel und öffentliche Arbeiten hat das Verbot der 
Ein- und Durdfuhr von Schafen, friihem Schaf: 

fleiſch und Schaffellen aus den Niederlanden nad) 
Belgien (Veröffentl. 1856 ©. 678) durd) Verfügung vom 

2. März 1888 aufgehoben. — 

Spanien. Nad) einer in der „Gaceta de Madrid“ 
‚peröffentlichten Verfügung der General » Direktion des 
Königlich ſpaniſchen Gefundheittamts- vom 21. Februar 
d. 3. ift die Einfuhr von aus dem franzöfifchen Depar- 

tement Bouches-du-Rhöne ſtammenden Schweinen, ſowie 
von Wurſtwagren aller Art nad) Spanien, ſowohl zu Waſſer 
als auf dem Landwege für die Dauer des Heirſchens der 
als pneumo-typhus bezeichneten Schweinefeuche in dem 
genannten Departement verboten worden. 

Mediziualgeſetzgebung ꝛc. 

Stadt Nordhauſen. Polizei-Verordnung, betr, 
Verkehr mit Kuhmilch. 
Vom 10. Auguſt 1837. _ 

(Nordh. Courier Nr. 260 dv. 6. Nov. 1887). 
Auf Grund der 88 5, 6 und 15 des Gefebes über die 

Rolizeiverwaltung von 11. März 1850 (©. ©. ©. 265 ff.) 
— jowie der 88 143, 144 des Geſetzes von 30. Suli 1883 
über die Allgemeine Landesverwaltung — ©. ©. ©. 195 ff.) 

— wird mit Zuftimmung des Gemeinde-Vorftandes für 
den Gemeindebezirk der Stadt Nordhaufen nachitehende 
Polizei-Berordnung über den Verkehr mit Kuhmild 

erlaſſen: 
$ 1. Kuhmild) darf nur als Vollmilch oder Halbmilch 

oder Magermilch in den Verkehr gebracht werden. 
Vollmilch ift ſolche Milch, welche durd ein volles Ge- 
melfe, d.h nicht unterbrodhenes Ausmelfen gewonnen wird 
und nad) der Gewinnung in feiner Weiſe entrahnt oder 
verdünnt iſt; 

Halbmilch folche, welche durch Miſchung von voller mit 
entſahnter Milh oder durch anderweit theilweiles Ent- 
rahmen ohne fünftliche Mittel gewonnen wird; 

Magermild) ſolche, welche durch maſchinelle Kraft (Gen: 
trifugen u. |. w.) entfettet ift. 

Bollmild) muß mindeftens 1, p&t. Fett enthalten und 
bei einer Teniperatur von + 15° C. ein Ipezifiihes Ge— 
wicht von mindeftens 1,050, = 15° des polizeilihen Milch: 

probers haben; 
Magermilch muß mindejtens O,, p&t. Fett enthalten 

und bei einer Temperatur von + 15° C. ein fpezififches 
Gewicht von mindeftens 1,5 — 16% des polizeilichen 
Milchmefjers zeigen. 

$ 2. Vom Verkehr ausgeſchloſſen itt Milch, welche 
a) blau, roth oder gelb, überhaupt- auffallend gefärbt 

erſcheint, mit Schimmelpilzen bejeßt, bitter, ſchmutzig, 
jchleimig oder angefäuert ift, oder fonft einen un: 
gewöhnlichen oder Ekel erregenden Gerud oder 
mad bat, Blutjtreifen over Blutgerinfel ent- ält 
hä r : 

b) bis zum 5. Tage einfhließlih, nad) dem Abfalben 
‚gewonnen ift, 2 
e) von Kühen jtammt, welhe an Milbrand, Toll 
wuth, Perlſucht, Pocken, Gelbjucht, Naufhbrand, 
Ruhr, Eutererfranfungen, Pyämie, Septicämie 
Vergiftungen, Maul- und Klauenſeuche oder fau— 
liger Gebärmutterentzündung leiden, überhaupt 
nach Urſprung und Beſchaffenheit der Geſundheit 
des Milchkonſumenten gefährlich werden können, 

- .d) irgendwelche frenidartigen Stoffe, insbefondere auch 
ſogenannte Conſervirungsmittel, enthält, oder ver: 

dünnt iſt. 
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$3 Mer im hiefigen Gemeindebezive gewerbsmäßig 
Milch verkaufen will, hat dies der Polizeiverwaltung vor- 
her anzuzeigen. 
$ 4 Gefüße aus Kupfer, Meffing, Zink, Ihongefäße 

nit Schlechter oder ſchadhafter Slafur, eiferne Gefäße mit 
bleihaltigem Gmail find für den Transport der Milch zur 
Berkaufsitelle und zur Aufbewahrung an der Letteren 
ausgeſchloſſen. 

Die benutzten Gefäße müſſen gehörig reingehalten, 
Standgefäße mittels feſtſchließenden Derfels verſchloſſen, 
die aus geſchloſſenen Milchwagen leitenden kupfernen oder 
mejjingenen Krähne gut verzinnt fein und im Innern 
ſtets vein gehalten werden. 
$ 5. Sämmtlihe Gefäße, in welchen die im $ 1 be 

zeichneten Milchſorten in den Verkehr gebracht werden, 
find in deutlicher, nicht abnehmbarer Schrift mit der Be- 
zeihnung der in denfelben enthaltenen Milchforten zu ver- 
jehen. Bei geichlojjenen Milchwagen find die vorbezeich— 
neten Aufjchriften nebjt Preisangaben auf der MWagen- 
wand und zwar unmittelbar über den betreffenden Krähnen 
anzubringen. 

Außerdem müfjen vdiefe Gefüße, wie auch die Milch— 
wagen außen im nicht abnehmbarer Schrift mit dem 
Nanıen der Verkäufer verfehen jein. 
$ 6. Die für den Verkehr bejtinnmte Milch) darf nur 

in Näumen aufbewahrt werden, welche ſtets forgfältig ge: 
lüftet und- rein gehalten, auch nicht als Schlaf- oder 
Kranfenzinmmer benußt werden, vielmehr von Schlaf— 
zimmern mindeftens durd eine verjchließbare Thür ge- 
trennt jind, niit Kranfenzinmtern aber gar nicht zuſammen— 
hängen 

Rerfonen, welche an anſteckenden Krankheiten leiden, 
oder mit derartig Erkrankten in Berührung kommen, 
dürften fich in feiner Weife mit dem Bertriebe u. j. w. 
der Milch bejchäftigen. 
$ 7. Die hiefigen Beſitzer von Milchkühen müſſen fi) 

jeder Zeit die Beſichtigung und Unterfuchung ihres Vieh- 
Itandes durch den Kreis-Thierarzt oder deſſen Vertreter 
gefallen laſſen. 
$ 8. Falls nad) den allgemeinen Gejeßen nicht höhere 

Strafen Platz greifen, werden ZJumiderhandlungen gegen 
vorjtehende Beſtimmungen mit Seldjtrafe bis zu 30 Mark 
oder entjprechender Haft beitraft. 

Die vorfehriftswidrige Milch, Towie vorichriftswidrige 
Gefäße fünnen konfiszirt bezw. behufs event. Bernichtung 
beſchlagnahmt werden 
$ 9. Diefe Polizei-Verordnung tritt mit dent 1. Januar 

1858 in Kraft. 
Nordhauſen, den 10. Auguſt 1837. 

Die Rolizei-Verordnung. 
Der Erſte Bürgermeifter gez. Hahn. 

Helfen, Kreis Darmitadt, Verordnung über die 
Fabrikation Fünftlicher Mineraliwaijer. 

(Darmftädter Tagblatt. 1837 Nr. 236.) 

Zur Berhütung der Anwendung gefundheitsfhädigender 
Gegenftände und Stoffe bei der Fabrikation Fünftlicher 
Mineralwaſſer wird auf Grund des Artikels 78 des Ge- 
fees von 12. Runi 1874, betreffend: „Die innere Der: 
waltung und die Vertretung dev Kreife und der Provinzen“ 
unter Zuſtimmung des Kreisgqusſchuſſes und mit Genehmi- 
gung Großherzoglichen Miniſteriums des Innern und der 
Juſtiz vom 7. November 1887 zu Nr. M. 3. 21971 für 
den Kreis Darmftadt das Rolgende verordnet: 

$ 1. Mineralwaſſerfabriken dürfen nicht eher in Be— 
trieb gejeßt werden, als bis deren Einrichtung und ing» 
bejondere die Anlage und Bejchaffenheit der Brunnen, 
aus denen dag bei der Zabrifation zu verwendende Waſſer 
entnommen werden. fol, ferner das Waſſer ſelbſt und 
erforderlichen Falles auch die für Herftellung der künſt— 
lihen Wiineralwafjer nothwendigen Ehenifalien und Appa- 
rate durch Großherzogliches SKreisgejundheitsamt geprüft 
worden find. Damit dieſe Irüfung rechtzeitig erfolgen 
fann, haben die Drtöbehörden, bet denen nad) $ 14 der 
Gewerbeordnung die Anmeldung des Betriebs zu erfolgen 
hat, dem Großherzoglichen Kreisgejundheitsante von diefer 
Anmeldung unverzüglich Mittheilung zu machen. Diefe 
Behörde fann zur Prüfung noch andere Technifer zuziehen. 
Sede wejentliche Veränderung der Zabrikeinrichtung bedarf 
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erneuter Prüfung. Die Ortsbehörden haben auf Ans 
meldung des Fabrifanten folche un verzüglich zu veranlafjen. 

8 2. Die Ortspolizeibehörde ift befugt, Die Reviſion 
der Mineralwaſſerfabrik-Einrichtungen und die Prüfung 
dev zur Nerwendung fommenden Miaterialien jederzeit 
vorzunehmen. Diefe Prüfung muß mindeſtens einmal 
in Sahre erfolgen. 

$ 3. Dei Kabrifation der Minerahvaffer dürfen nur 
jolche Materialien, Chemikalien und Apparate Verwendung 
finden, die geſundheitsſchädliche Stoffe in das Fabrikat 
nit gelangen lafjen. 

Das zur Verwendung kommende Waſſer muß den 
Anforkerungen der öffentlichen Gefundheitspflege voll- 
fonımen entiprechen. 

Iſt dies nicht der Fall, jo ift die Ortspolizeibehörde 
befugt, anordnen zu laffen, in welcher Weife in jedem 
einzelnen Kalle das Waſſer feitens der Fabrikanten ge- 
reinigt werden muß. 

$ 4. Die Verwendung von Bleiröhren oder bleihaltigen 
Zinnröhren mit mehr als ein Prozent Yleigehalt oder un- 
verzinnten Kupfergeräthichaften ift überall da, wo diejelben 
mit dem NMineralwaffer in Berührung fommen und Blei 
oder Kupfer in dafjelbe gelangen laſſen können, unterjagt. 

Ebenſo dürfen am den zur Aufbewahrung und Ver: 
jendung von Mineralwafjer dienenden Gefäßen Verſchluß— 
föpfe mit mehr als ein Prozent Bleigehalt nicht verwendet 
werden. 

$ 5. Die Drtspolizeibehörden haben Proben von im 
treife Darnıftadt zum Verkauf feilgebotenen Mineral— 
wajjern zeitweije auf ihre Reinheit beziehungsweife Ge— 
ſundheitsunſchädlichkeit unterfuchen zu lafjen. Die Ergeb: 
niſſe dieſer Interfuhungen find zu ſammeln und 
aufzubewahren. 

5 6. Lie Koften der regelmäßigen Reviſionen und 
Unterfuhungen trägt die Gemeinde. Die Koften der 
außerordentlichen Nevifionen hat der Fabrifant dann zu 
tragen, wenn er diefelben Shuldhafter Weiſe veranlaßt hat. 

$ 7. Der Miimeralwaflerfabrifant ift berechtigt, von 
der Drtöpolizeibehörde ein Zeugniß über das Nejultat 
der Reviſionen und der chemiſchen Unterſuchungen des 
Waſſers zu verlangen. Die Ausftellung diefer Zeugniffe 
erfolgt koſtenfrei. 

8 8. Zuwiderhandlungen gegen die Borfchriften diefer 
Verordnung werden — unbeschadet der nach dem Gefeße 
„ven Verkehr mit Nahrungsmitteln ac. betr.“ und fonftigen 
Strafgeſetzen etwa verwirften höheren Ctrafe — mit 
Selditrafe bis zu 30 Mark — beftraft. 

Darmftadt, am 14. November 1837. 
Großherzogliches Kreisamt Darmftadt. 

v. Marquard. 

Spanien, Verordnung, betr. Unterſuchung und 
Denaturirungderzur Einfuhr kommenden Alkohole, 

Bon 10. November 1887. 
(Gaceta de Madrid von 13. November 1837.) 

\ Finanz Minifterium. 
Königlide Berordnung. 

Sreellenz! Nachdem die laut Artikel 2 des Königlichen 
Defrets dom 27. Dftober d. 3. eingeſetzte Kommiſſion 
von Chemikern die dur Artikel 3 dajelbft beſtimmte 
Information erledigt hat, haben der König und in 
Seinen Namen die Königin-Negentin des Königreichs, 
übereinftimmend mit dem von jener abgegebenen Guͤt— 
achten und damit die Anordnungen obigen hohen Dekrets 
zur Ausführung aelangeı, zu beitimmen geruht: 

I. Daß die Unterfuchung und Denaturivung der fremden 
Induſtrie-Alkohole, die bei den Douanen eingehen, durch 
folgende Mittel bewerfftelligt werden: 

ö Unterfuhung: 
 Erite Operation. In einen ganz reinen Verſuchs— 

Cylinder werden etwa 2 zur Unterfuhung beſtimmte 
seubikcentimeter Alkohol gebracht und darüser mit Nor: 
fiht und an den Wänden des Cylinders herabgleitend 
ein gleiches Volumen reiner, 66grädiger, farblofer Schwefel: 
jäure gegofjen. Zunächſt wird, ohne zu jchütteln, beob- 
achtet, ob ji) zwiſchen Den beiden Lagen: Echwefeljäure 
und Alkohol eine vöthliche Schicht (Zona coloreada) bildet 
und dann wird der Cylinder gejchüttelt, un beide Fluͤffig! 

keiten zu vermiſchen, und es wird beobachtet, ob die 
Miſchung nad) einer Biertelftunde fich färbt Wenn bei 
diefer Operation zunächſt die Zwiſchenſchicht vöthlich wird 
und dann jtärfere Färbung annimmt, jo ift der Alkohol 
unvein und deshalb für den Konfum als Getränk zurücd- 
zumeifen. 

weite Operation. In eimen vollitändig reinen 
Verſuchs-Cylinder werden etwa 4 Kubikcentimeter Alfohol 
gebracht und darüber ein gleiches Volumen einer Löſung 
Yebfali (potasa eäustica) gegofjen, die aus einen Theil 
Potafche (potasa — wohl ebenfalld cäustica —) und 3 
Theilen deitillivten Wafjers hergeftellt it. Sodann wird 
dev Cylinder fofort gefchüttelt, damit die Flüfjigkeiten fi 
vermiſchen und nun wird beobad)tet, ob die Miſchung 
eine gelbliche Färbung annimmt, indem man den Eylinder 
in der Etrahlenbrehung oder im durdjcheinenden Lichte 
betrachtet. Wenn Die Flüffigfeit eine gelbliche, in ver 
Strahlenbrehung fichtbare Färbung annimmt, fo iſt der 
Alkohol als unrein umd deshalb zum Getränk nicht ge— 
eianet anzufehen, ohne daß ein Hinderniß für feine Zu— 
laffung darin befteht, daß die gelbliche Kärbung auf der 
Oberfläche der im Reflex betrachteten Flüfjigkeiten jicht- 
bar ilt. 

Für beide Operationen ift die Beobachtung während 
je einer Viertelftunde genügen. 

Denaturirung der unreinen Alkohole. 

In das Faß oder fonftige Gefäß, welches den Alkohol 
enthält, wird ein Prozent Betrolfäure (aceite de petroleo), 
das heißt ein Liter auf jeden Hektoliter, gegoſſen und 
dann qut gefehüttelt, damit die Flüffigfeiten fich vermiſchen. 

2. Die Unterſuchungen und die Operation der Unbrauch— 
barmachung oder Denaturirung der fremden Induſtrie— 
Alkohole werden von den pharmazeutifchen Snipeftoren 
der Douanen vorgenommen unter Mitwirfung der ſach— 
verjtändigen Reſſort-Beamten, welche mit der Erpedition - 
betraut find und mit jenen die Öenauigfeit der Unter: 
ſuchung und der Denaturirung beicheinigen mäüjjen. 

3. Der auswärtige Smporteur hat dem pharmazeuti- 
ſchen Sufpeftor eine Peſeta fünfzig Centimos für jede 
von ihn ausgeführte Unterſuchung zu zahlen. 

4. Die gedahten Importeure find gleichfalls ver- 
pflichtet, in jeden Kalle, wo folches zur Denaturirung 
des in das Königreich eingeführten Induſtrie-Alkoholes 
nöthig it, Petrolſäure zu beſchaffen. 

5. Die Douanen werden die fremden Snduftrie-Alfohole 
nad) den von den Fabriken gebrauchten Marken klaſſi— 
fiziven, und die Probe wird immer mit einer von 10 Pipen 
derjelben Marfe gemacht werden, 

Auf Königlide Verordnung theile idy dies Eurer 
Excellenz mit, damit die bejchloffenen Maßnahmen auf 
jeder der Douanen, die für die Zulafjung fremder Alfohole 
eingeleßt find, treulich erfüllt werden. 

Madrid, ven 10. November 1837. 

Lopez Puigcerver. 

Un den Herrn General-Zolldirektor. 

Sanitätsvertrag zwifchen Brafilien und den Re— 
publifen Argentinien und Uruguay. 

Unter Vorbehalt der Natififation abgejchloffen am 25. No— 
vember 1887. 

Shre Hoheit die Kaiferlihe Prinzeffin Negentin, im 
Namen Seiner Majeftät des Kaifers von Brafilien, Seine 
Excellenz der Präſident der Argentiniſchen Nepublif und 
Seine Excellenz der Präſident der Orientaliſchen Republik 
Uruguay haben, nachdem fie beſchloſſen eine Sanitäts— 
Konvention zu vereinbaren, zu dieſem Zwecke ihre Bevoll- 
mächtigten ernannt, und zwar: 

Shre Hoheit die Kaiferlihe Prinzeffin Negentin, den 
Herrn Baron de Eotegipe, von Rathe Seiner Majeftät 
des Kaifers, Eenator und Grande des Kaiſerreichs, Groß— 
freuz 2c., Präſident des Miniſterraths und Minifter und 
Staatsjelretär der auswärtigen Angelegenheiten und 
interimiſtiſch des Innern; 

Seine Excellenz der Präſident der Argentiniſchen Re— 
publik den Herrn D. Henrique B. Moreno, Außerordent— 
licher Geſandter und Bevollmächtigter Miniſter bei Seiner 
Majeſtat dem Kaiſer von Brafilien; 

U re a Re Na ee ee a ae ei air 
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Seine Ercellenz der Präfident der Drientalifchen Re— 
publif Uruguay den Herrn D. Carlos Varia Namirez, 
Auperordentlicher Gejandter und Bevollmächtigter Miniſter 
in befonderer Miffion bei Seiner Majeſtät dem Kaiſer 
von Brafilien; 

welche, nachdem fie fich gegenfeitig ihre Vollmachten 
mitgetheilt und diejelben in guter und gehöriger Ordnung 
befunden, die folgenden Artikel vereinbart haben: 

Artikel 1. Die drei hohen vertragfchließenden Theile 
find übereingefonmen zu erklären: 

Als pejtartige ausländiiche (exrotifche) Krank: 
heiten: das gelbe Fieber, die Cholera und die orienta- 
liſche Belt. 

Als verpejteten Hafen: denjenigen, in den eine 
der erwähnten Krankheiten epidemijch graffirt. 
Als verdähtigen Hafen: 1. denjenigen, in dem 

vereinzelte Fälle von irgend einer der drei peftartigen 
Krankheiten vorgefommen; 2. denjenigen, der einen leichten 
und. lebhaften Verkehr mit verpefteten Drtfchaften hat; 
3. denjenigen, der fid), nach den Grundſätzen dieſes Ver- 
trags nicht genügend jchüßt gegen die verpefteten Häfen. 

Als verpefteted Schiff: dasjenige, auf den ein 
Tall pejtartiger Krankheit voraefonmten ijt. 

Als verdähtiges Schiff: 1. dasjenige, welches, ob- 
ſchon aus einen verpejteten oder verdäcdtigen Hafen 
kommend, während der Reiſe Feinen all peitartiger 
Krankheit an Bord gehabt; 2. dasjenige, welches, aus 
einem reinen Hafen kommend, einen verpefteten oder ver- 
dächtigen Hafen angelaufen. hat, vorbehaltlich der Aus: 
nahme des 8 10 des Artikels S; 3. dasjenige, welches 
während der Reiſe oder bei der Ankunft mit einem 
andern Schiffe unbekannter, verpeiteter oder verdächtiger 
Herkunft in Verkehr getreten ift; 4. dasjenige, an defjen 
Bord Sterbefälle an Krankheiten unbeitimmten Charakters 
oder wiederholte Fälle irgend einer Krankheit vorgekom— 
men find; 5. dasjenige, welches feinen Gefundheitspaß 
von Abgangshafen, und ebenjo von den angelaufenen 
Swilchenhäfen bringt, der von den in jenen Häfen vor— 
andenen Konjuln des Beſtimmungslandes gehörig lega- 

lifirt it; 6. dasjenige, welches, nachdem es in irgend 
einen Lazarethe der drei vertragichließenden Staaten eine 
Duarantäne durchgemacht oder einen befondern Sanitäts- 
verfahren unterworfen worden tit, ohne den internationalen 
Rechtsſchein zum freien Verkehr anlangt. 

Als verdähtige Gegenjtände oder Gegen— 
ftände, die empfänglid find, die Anſteckungs— 
ftoffe aufzunehmen und zu übertragen: Die Klei— 
der, Tücher, Lumpen, Matragen und alle Gegenstände 
perfönlihen Gebrauhs und Dienites, jowie Die Reiſe— 

koffer, Kiſten und Kaften, in denen ſie aufbewahrt werden; 
und ebenjo friſche Häute; die übrigen nicht vorher ſpezi— 
fizirten Oegenftände ſowie die lebenden Thiere jollen nicht 
als verdächtig betrachtet werden. 

Einziger Paragraph. Die Erklärung, ob ein Hafen 
verpeſtet oder verdächtig fei, joll auf Antrag des 
Chefs des Hafen-Gejundheitsdienite3 von jeder Negierung 
in ihren Falle erlaffen und amtlich veröffentlicht werden. 

Artikel 2. Die Iegierungen der drei hohen vertrag: 
fchließenden Theile werden den betreffenden Sanitätsdienſt 
derart einrichten, daß fie im Stande find, Die in dieſem 
Dertrage getroffenen Beftimmungen genau auszuführen 
und ausführen zu lafjen. 

Die Vorſteher diejes Sanitätsdienftes follen, jo oft es 
nöthig ift, in Verkehr mit einander treten, und jeder der- 
felben fann den andern über die Ausübung ihrer Funk— 
tionen diejenigen Bemerkungen machen, die ev für an— 
gemeſſen hält. 

Zur Ausführung des Sanitätsdienjtes foll ein inter- 
nationales Sanitäts-Negulativ erlafjen werden, im dem 
die allgemeinen und die auf die drei Staaten anwend- 
baren bejonderen Maßregeln in llebereinftimmung ges 
bracht werden jollen. 

Artikel 3. Die Hohen vertragfchließenden Theile ver- 
pflichten ſich: 

J. die erforderlichen Lazarethe einzurichten, und er— 
ſcheint es zweckmäßig, daß die feſtſtehenden Yazarethe 
auf Inſeln errichtet werden; 

2. in Zeiten von Epidemien wenigſtens ein ſchwim— 
mendes Lazareth einzurichten und zu unterhalten; 
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3. ſchwimmende Krankenhäuſer einzurichten, die mit 
den feſtſtehenden Tazarethen in Berbindung ftehen und 
zur Berpflegung der auf den anfommenden und den ſchon 
vor Anfer liegenden Schiffen ſowie in den Lazarethen 
von einer auständischen peitartigen Krankheit befallenen 
tranfen bejtimmit find; 

4. die in einen Lazarethe der drei Staaten abge: 
haltene Quarantäne und angewandte Sunitätsmaßregeln 
auf Borzeigen des amtlichen Sertififats für die Wirkungen 
diejer Konvention in irgend einen ihrer eigenen Häfen 
als gültig zu betrachten; 

5. nicht zur Schließung ihrer Häfen zu fchreiten, auch 
fein Schiff zurückzuweifen, welches immer der Öejundheits- 
zuftand an Bord fein möge. 

Artikel 4. Kein Schiff, welches aus einem ausländi- 
chen Hafen kommt, Soll zum freien Verkehr in einem 
brafilianifchen, argentinifchen oder uruguayaniſchen Hafen 
zugelafjen werden, bevor es nicht die von der Lokalbehörde 
zu machende Sanitätspifite erhalten hat, die Ausnahme 
des $ 10 des Artikels 8 vorbehalten. Bei diefer Vifite 
joll die betreffende Behörde alle nöthigen Nachforſchungen 
anftellen, um den Gefundheitszuftand an Bord vollſtändig 
feſtzuſtellen und die Behandlungsweife beſtimmen, dev das 
Schiff zu unterwerfen iſt. Der Kapitän iſt hiervon ſchrift— 
lich zu benachrichtigen. 

Artikel 5. Behufs Ausführung der im vorhergehenden 
Artikel enthaltenen Beitimmung kommen die hohen ver: 
tragichließenden Theile darin überein, drei Gattungen 
von Schiffen zu unterfcheiden: 1. die Dampfſchiffe, welche 
weniger ale 100 Pafjagiere auf Vorderded führen; 2. Die 
Einwanderer-Transportichiffe d. h. Tamıpfer, welche, mit 
oder ohne Nacetprivilegien, mehr als 100 Paſſagiere auf 
Vorderdeck führen; 3. Segelſchiffe. 

$1. Die Schiffe der erften und zweiten Gattung 
müſſen einen Arzt an Bord haben, und verjehen fein: 

nit einen Naume zur Desinfizirung mittelft Waſſer— 
dampfes; 

einen Raume zur Aufbewahrung der Mittel und 
Werkeuge zur Desinfizirung, nah) Angabe des inter 
nationalen Sanitäts-Regulativs; h 

einen Buche zur Eintragung der Lieferungen für vie 
Schiffsapothefe, in welches die Menge und Art der 
Troguen und Heilmittet, die fie) bei Gelegenheit der 
Abfahrt aus dem Ausgangshafen an Bord befunden 
haben und ebenfo diejenigen, die in den Zwiſchenhäfen 
nachgeliefert wurden, eingetragen fein müllen; 

einem Buche zur Eintragung der ärztlichen Rezepte; 
einem SKranfenbuche, in das mit größter Genauigkeit 

alle Fälle der an Bord vorgekommenen Krankheiten und 
deren bezügliche Behandlung eingetragen wird; 

einer Bafjagierlifte, welche den Namen, das Alter, 
Geflecht, Nationalität, VBrofeffion und Herkunftsort jedes 
Paſſagiers enthält; 

einer Muſterrolle; 
einem Ladungsmtanifelte. 
$ 2. Die Bücher, auf die der vorhergehende Para— 

graph Bezug nimmt, follen eröffnet und deren Blätter 
rubrizirt und geſtempelt werden von dem Konful eines 
der vertragschließenden Staaten im Abfahrtshafen; und 
die Blätter, die ſich auf je eine Reiſe beziehen, jollen von 
der Sanitätsbehörde des Beſtimmungshafens durchſtrichen 
werden. 

Für die Herftellung dieſer Bücher hat der Führer des 
Schiffes Feinerlei Gebühren zu entrichten. 

$ 3. Alle Schiffspapiere find der Konfularbehörde 
des Abfahrtshafens und der Sanitätsbehörde des An- 
funftshafens zur Prüfung zu unterbreiten; — die eritere 
hat in dem Geſundheitspaſſe bei Gelegenheit des Viſirens 
das vollftändige oder theilweife VBorhandenfein oder 
Nichtvorhandenſein der in $ 1 Diefes Artikels bezeichneten 
Bücher, Lilten und Mufterrolle zu vermerken. 

Artikel 6. Alle Schiffe, welche nad) irgend einent der 
drei Länder beſtimmt find, müſſen einen von der Sanitäts- 
behörde des Abgangshafens ausgeftellten und von dem 
Konful des "Beitimmungslandes vifirten Gejundheitspaß 
mitbringen, der von den Konfuln in den angelaufenen 
Swijchenhäfen vifirt werden muß. Diejer Öejundheitspaß 
joll den Sanitätsbehörden der Häfen der drei Länder 
vorgelegt, von dieſen vpifirt, und derjenigen des lebten 
Hafens, in den das Schiff einläuft, eingehändigt werden, 



$ 1. Das feither von den Konfularbehörden ausge- 
jtellte Sanitätsdofument wird aufgehoben, und an dejjen 
Stelle das Pifa auf dent Gejundheitspaß eingeführt, für 
welches die Konfuln die ſchuldigen Gebühren erheben follen. 

$ 2. Das fonfulariihe Viſa ſoll auf die Rückſeite 
des Geſundheitspaſſes gejchrieben und durch Beidrückung 
des Konſulatsſiegels bekräftigt werden. 

3. Wenn auf eingezogene Erfundigungen und 
fichere Kenntniß der Thatſachen der Konful feine Eins 
wendungen gegen den Snhalt des Gejundheitspafjes zu 
machen hat, wird er ein einfaches Viſa auf den Gejund- 
heitspaß ſetzen; andernfalls wird er nach dem Viſa alles 
das vermerken, was er zur Nichtigitellung des Gefund- 
heitspaſſes für geeignet hält. 

Den Gejundheitspäjjen, welche mit einem veftifiziven- 
den Viſa verfehen find, joll, nachdem fie im erften Hafen 
eines der drei Länder, in dem das Schiff anläuft, vifirt 
find, ein Gejundheitsfchein (bilhete sanitario) beigegeben 
werden, der von der Behörde dejjelben Hafens ausgejtellt 
jein und die Behandlungsweife angeben muß, der das 
Schiff unterzogen worden ift. Nad den Viſa muß die 
Einhändigung diefes Scheins vermerkt werden. 

8 4. Die Konfuln in den Abfahrtshäfen müſſen bei 
den lofalen Geſundheitsämtern, oder wie fie es fonft am 
beiten thun können, genaue Erfundigungen über den Ge- 
jundheitszuftand dieſer Häfen einzuziehen fuchen, und 
haben im Falle der Nichtigftellung eines Gefundheits- 
pafjes die Veranlafiung und die Gründe diefer Nichtig- 
ftellung unverzüglich der Canitätsbehörde ihres Yandes 
mitzutheilen, welche fie denjenigen der anderen vertrag: 
Ihließenden Staaten übermitteln foll. 

$5. Die Schiffe, welche Häfen der drei Länder an- 
laufen, müjjen fid) in jeden derfelben einen Gefundheits- 
paß geben laſſen, und dieſe Gefundheitspäfje find von 
dem Schiffsführer dev Behörde des lebten Hafens, in den 
das Schiff einläuft, auszuhändigen. 

$ 6. Die hohen vertragfhliegenden Theile erfennen 
zwei Arten von Gefundheitspäffen an: den reinen und 
den unreimen; „rein“ ift derjenige, in dent Fein Fall 
von ausländijcher pejtartiger Krankheit im Abfahrtshafen 
oder den angelaufenen Zwijchenhäfen verzeichnet ift, und 
„unrein“ derjenige, der eine Epidemie oder einzelne Fälle 
irgend einer der erwähnten Krankheiten nachweiſt. 

8§ 7. Die Kriegsihiffe der befreundeten Nationen er- 
halten die Gefundheitspäfje unentgeltlich. 

Artikel 7. Jeder der vertragfchliegenden Theile ver: 
pflichtet ſich in verfafjungsmäßiger Form in feinen Ge- 
biete eine Körperſchaft (corpo) von Schiffs-Sanitäts-In— 
ſpektoren zu errichten, die aus Aerzten beſtehen und die 
beſondere Aufgabe haben ſoll, an Bord der Schiffe, auf 
denen ſie eingeſchifft ſind, die Ausführung der zu Gunſten 
der Geſundheit der Paſſagiere und Mannſchaften ge— 
troffenen Maßregeln zu überwachen, die Vorkommnnſſe 
während der Reiſe zu bezeugen und fie der Sunitäts- 
behörde des Beftimmungshafens zu berichten. 

$1. Die Cdiffs-Sanitäts-Anfpeftoren find Beamte 
des Hafengefundheitsantes des Staates dem fie angehören. 

$ 2 Die Chiffs- Sanität3-Anfpektoren werden nad) 
dorhergegangenen Bewerbungsfonfurs von den Regierun— 
gen ernannt, während es den Vorſtehern des betreffenden 
Geſundheitsdienſtes obliegt, die Inſpektoren zu bezeichnen, 
die ſich einſchiffen (mit einer Einihiffungs Kommiſſion 
betraut werden) follen. 
a Das internationale Sanitäts - Regulativ wird 

Verfahren, das bei dem Konkurs einzuhalten iſt, und ebenſo den Gegenſtand don dem dieſer Handeln ſoll, be— ſtimmen, und die Funktionen der Schiffs-Sanitäts-In— ſpektoren feſtfetzem 5 
Artikel 8. In den Häfen jedes der vertragſchließenden — ſollen zwei Arten von Quarantäne geübt werden, die Beobachtungs-Quarantäne und die ſtrenge Quarantäne. a... Die Beobahtungs - Quarantäne befteht in der Zurückhaltung des Schiffes für die zu einer ſtrengen Sanitätsviſite an Bord nöthige Zeit. 

N S2. Die ftrenge Quarantäne hat den doppelten 
Zweck: 1. feitzuftellen, ob von den aus einen verpeiteten oder verdächtigen Hafen kommenden Paſſagieren einer die 
peitartige Krankheit im Stadium der eriten Entwidelung ineubaczo) Hat; 2. die Desinfizirung derjenigen Öegen- 
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ſtände vorzunehmen, welche verdächtig find, die Anſteckungs— 
ſtoffe fejtzuhalten und zu übertragen. 

$ 3. Die ftrenge Quarantäne joll angewandt werden: 
1. auf die verpefteten Schiffe; 2. auf diejenigen Schiffe, 
an deren Bord Fülle von Krankheiten unbejtimntten 
Charakters vorgekommen, die bei der Eanitätöpifite nicht 
feftzuftellen find. 

4 Die Dauer der ftrengen Quarantäne foll den 
größten Beitraum umfaſſen, in den die Entwidelung der 
peftartigen Krankheit, der man vorzubeugen jucht, noch 
möglich ift, das heißt: 10 Tage für gelbes Fieber, 8 Tage 
für Cholera und 20 Tage für die orientalifche Belt. 
Diefe Dauer kann auf zwei Arten beredynet werden: 
l. indem man Diefelbe mit dem Datum des lebten 
während der Reiſe vorgekommenen Kranfheitsfalles be— 
ginnen läßt; 2. inden man fie mit dem Datum der Aus- 
Ihiffung der Bafjagiere in das Lazareth beginnen läßt. 

85. 
dent Datum des lebten während der Neife vorgekommenen 
Krankheitsfalles an gerechnet werden, wenn folgende drei 
Bedingungen erfüllt werden: 

l. wenn das Schiff den Erforderniffen der 88 1,2 
und 3 des Artikels 5 nachgekommen ift; 

2. wenn ein Schiffs-Sanitäts-Inſpektor fid) an Bord 
begeben, und das Datum, am welchen der lebte Krank— 
heitsfall wirklich vorüber war, die Ausführung aller Des- 
infizirungsmaßregeln, die unter Berücdfichtigung des inter» 
nationalen Regulativs in den Anftruftionen angeordnet 
find, welche der Inſpektor von Chef des Sanitätsdienftes 
erhalten, umd den gegenwärtigen vollfommenen Gejund- 
beitszuftand an Bord bejcheinigt; 

3. wenn der lofalen Gejundheitsbehörde der Beweis 
für die Wahrheit der ertheilten Auskunft erbracht wird. 

$ 6. Wenn umter den im vorhergehenden Baragraphen 
angeführten Bedingungen der feit dent letzten Krankheits— 
falle bei der Ankunft des Schiffes verfloffene Zeitraunt‘ 
gleih groß oder größer ift, als derjenige, in dem die 
Entwidelung der pejtartigen Krankheit noch möglid) ift, 
jollen die Baffugiere zum freien Verkehr zugelafjen werden, 
und ebenfo aud das Ediff, falls es feine verdächtigen 
Gegenſtände an Bord hat. 

Wenn das Schiff indejjen verdädhtige Gegenftände 
führt, die fo untergebradyt waren, daß fie die Paſſagiere 
und Wannfchaften nicht anzuſtecken vermochten, aber nicht 
desinfizivt find, oder nod) der Desinfizirung bedürfen, ſoll 
das Schiff erit zum freien Verkehr zugelaffen werden, 
wenn die Desinfektion dieſer Gegenftände ftattgefunden hat. 

Zur entgeaengejegten Falle jollen Schiff und PBerfonen 
der ftrengen Quarantäne unterworfen werden. 

$ 7. Wenn der feit dem legten Falle einer pejtartigen 
Krankheit verfloffene Zeitraum kleiner ift, als derjenige, 
in dem die Entwidelung der Seuche noch möglich iſt, 
und wenn das Schiff fi) unter den Bedingungen des 
$ 5 befindet, follen die Pafjagiere einer Ergänzungs— 
quarantäne von jo viel Tagen unterworfen werden, als 
an dem größten Zeitraum fehlen, in dem die Entwicke— 
lung der peitartigen Krankheit noch möglid) ift. 

Diefe Ergänzungsquarantäne muß im Lazareth ge- 
halten, es ſei den, daß in demfelben fein Naum dazu 
vorhanden ift, in welchen Falle fie an Bord gehalten 
werden kann. 

8 8 Wenn das Schiff bei feiner Ankunft Kranke 
einer peftartigen Seuche an Bord hat, follen dieje in das 
jhwimmende Hofpital gebraht und die Pafjagiere in 
dent jchwimmenden Lazaret) einer Quarantäne unter 
worfen werden. Die Quarantäne foll in dieſem alle 
nit dem Eintritt der Rafjagiere in das Lazareth beginnen. 

Das Schiff ſelbſt ift dem zu unterziehen, was für 
jolde Vorkommniſſe das internationale Regulativ be- 
ſtimmen wird. 

$ 9. Den Beſtimmungen des vorstehenden Paragraph 
jollen aud diejenigen Schiffe unterworfen. werden, an 
deren Bord Fälle von peftartiger Krankheit vorgekommen, 
obgleich jie bei ihrer Ankunft frei davon find, und die 
den Erforderniſſen des $ 5 diefes Artikels nicht nad)» 
gekommen. 

$ 10. Die verdächtigen Schiffe, welche die Reiſe 
bon dem verpeſteten oder verdächtigen Hafen nad dent 
Ankunftshafen in einem Zeitraum zurückgelegt haben, der 
Heiner it, als der größte, in dem die Entwidelung der. 

Die Dauer der ftrengen Quarantäne foll von 
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peftartigen Krankheit, dev man vorzubeugen ſucht, noch 
möglid) ift, jollen gleichfalls nach Vorſchrift Des $ 7 einer 
Ergänzungsquarantäne unterworfen werden. 

Ausgeſchloſſen von diefer Duarantäne bleiben die 
Schiffe der zweiten Gattung, — welche, aus einen nad 
dent Atteſte des Schiffs-Sanitäts-Inſpektors anerkannt 
reinen Hafen und mit einen befriedigenden Gefundheits- 
zuftand an Bord ankommend, Mio de Janeiro, Montevideo 
oder Buenos Aires während der Zeit einer Epidemie an- 
laufen und fi) auf die Entladung von Waaren, die Aus- 
fhiffung von Pafjagieren, die Aushändigunag und Ent: 
gegennahme der Poſt bejchränfen; doch hat dies mittelſt 
eines don der Eanitätsbehörde für diefen Zweck bejtinmt- 
ten Brücdenfchiffes zu gejchehen, das ſich in geeigneter 
Lage befindet, frei von jeder Verpeſtung iſt und in guten 
Sfolirungsverhältnifjen jteht, jo daß das Schiff alfo nicht 
zum Verkehr zugelajien wird, auch nicht in Berührung 
nit irgend welchen Perſonen oder Gegenſtänden jener 
Häfen kommt. 

Diefe Thatſachen müſſen durch ein authentifches von 
der Sanitätöbehörde des angelaufenen Hafens ausgeftelltes 
Schriftſtück bewiejen werden, das von dem Konſul des 
Beſtimmungslandes vijiıt und von dem Ganitüts- 
Snipektor ebenfalls des Beltimmungslandes Eonjtatirt 
werden muß. 

$ 11. Das verdähtige Schiff, welches feine Reiſe 
in einem längeren Zeitraum zurücgelegt bat, als dem 
ſchon erwähnten arößten Zeitraum, in den vie Entwice- 
lung der Seuche noch möglich ift, ſoll der Beobachtungs— 
quarantäne unterworfen werden, während welcher man zu 
den von dem internationalen Regulativ vorgejchriebenen 
Unterfuhungen jchreiten wird; und wenn aus diejen her: 
vorgeht, daß während der Reiſe Fein Fall einer peftartigen 
Krankheit an Bord vorgekommen ift, foll das Schiff zum 
freien Verkehr zugelajjen werden. 

Es ijt felbjtverftändlih, daß wenn das Schiff ver- 
dächtige Gegenftände mitbringt, welche, obwohl jie die 
Pafjagiere und Diannjchaften nicht anzuſtecken vermochten, 
nod) nicht desinfizirt ſind, Dafjelbe der ftrengen Quaran— 
täne zu unterwerfen ijt, bis zur vollftändigen Desinftzirung 
diefer Gegenſtände. Diefe joll aber erit nad) der Aus- 
fhiffung der Pafjagiere beginnen, die zum freien Verkehr 
zuzulafjen find, 

Sm Falle einer möglichen Anftekung ſoll nach der 
Beſtimmung int legten Theil des $ 6 dieſes Artikels ver- 
fahren werden. 

$ 12. Die Wirkungen der dvorjtehenden Beſtimmun— 
gen follen mit Bezug auf die im Artikel 5 bezeichneten 
Schiffe der eriten Gattung eintreten, auch wenn diefelben 
feinen Schiffs-Sanitäts-Inſpektor an Bord haben, ſobald 
fie die Beſtimmungen des internationalen Negulativs 

“Streng beobachtet Haben und der Schiffsarzt der Sanitäts— 
behörde des Beſtimmungshafens gewijjenhaft und auf 
feinen Amtseid die vorgejchriebenen Snfornationen giebt, 
aud) während der Reiſe genau Alles befolgt hat, was in 
den Snitruftionen als Pflicht der Schiffs-Sanitäts-In— 
fpeftoren bezeichnet it. 

8 13. Die Beftimmungen der vorhergehenden Para— 
graphen follen, in Allen was jie zur Erleichterung der 
ſtrengen Quarantäne enthalten, nur zu Gunsten derjenigen 
Schiffe der zweiten Gattung angewandt werden, welde: 

1. einen Schiffs-Sanitäts-Anipeftor an Bord nehmen 
und demjelben unentgeltlihe Hin- und Rückreiſe 
in der eriten Klafje gewähren; 

2. mit Bezug auf den Gejundheitszuftand an Bord 
ſowohl bei der Abfahrt als audy während der Reiſe 
den Anordnungen des Inſpektors Folge leilten. 

Sm entgegengejeßten Falle ift bei der jtrengen Duaran- 
täne die Berehnung nad) $ 4 Ziffer 1 weder im Bezug 
auf die Pafjagiere noch auf das Schiff jelbit zuzulaſſen. 

Artikel 9. Die Beltimmungen des $ 1 des Artikels 5 
find obligatoriſch für alle Schiffe, welche in irgend einem 
der drei Länder die Privilegien von Packet Schiffen ge 
nießen, und die vertragjchliegenden Regierungen, ber- 
pflichten fi, dieſe Privilegien denjenigen zu entziehen, 
welche vier Monate nad der Ratifikation dieſes, Ver— 
trags, dieſe Beftimmungen nicht genau ausgeführt haben. 

Artikel 10. Die hohen vertragichliegenden Theile ſind 
darin übereingefommten, nur ſolchen Schiffen Packet 
privilegien zu gewähren, welche ſich in llebereinftimmung 

tn, 

mit dev gegenwärtigen Konvention befinden, und außer— 
dent vor ver Gejundheitsbehörde den Beweis erbringen, 
daß ſie den Erfordernifien des $ 1 des Artifels 5 nach: 
gekommen find, und die Erklärung abgeben, daß fe fich 
den Beſtimmungen 1 und 2 des $ 13 des Ärtikels 5 
unterwerfen. 

Artikel 11. Die Gefimdheitsmaßregeln, welde die 
hohen vertragfchließenden Theile auf den Lande und 
umerhalb ihres eigenen Gebietis anzuordnen haben wer: 
den, find nicht Genenftand des vorliegenden Vertrages; 
aber es iſt jelbftverftändlich, daß jene Maßregeln nie zu 
einer vollftändigen Unterdrückung des Yandverfehrs führen 
jollen. ‚Die betheiligten Negierungen werden fich gelegent- 
lid) über die Verkehrspunkte und über die wirffamiten 
Mittel zur Abwendung der Öefahr der Einfchleppung von 
Epidemien verftändigen. 

Artifel 12. Die gegenwärtige Konvention foll vier 
Jahre dauern, don den Tage der Auswechjelung der 
Natififationen an gerechnet, und dann noch fo lange in 
Kraft bleiben bis einer der vertragichließenden Theile den 
anderen jeine Abficht anzeigt, dieſelbe als beendet zu be: 
trachten, worauf jie 12 Wionate nach diefer Notififation 
außer Kraft tritt. Die betreffenden Natifikationen follen 
unter Beobachtung der verfaljungsmäßigen Kormalitäten 
in der Stadt Montevideo in dent möglicht Fürzeften Zeit: 
raum ausgewechjelt werden. 

Zu Urkund deſſen zeichnen die betreffenden Bevoll— 
mrächtigten diefelbe und drüden ihr Siegel bei. 

Gegeben in der Stadt Rio de Janeiro am fünfund- 
zwanzigiten November im Sahre der Geburt unferes 
— Jeſu Chriſti eintauſend achthundert und ſieben und 

achtzig. 
(lie) (gez.) Baräo de Gotegipe. 
—— (gez. Enrique B. Moreno. 
(ba) (ag.) Carlos M. Namirez. 

Durch Erlaß des Kaiſerlich brafilianiihen Minifteriums 
des Innern, veröffentlicht in „Diario Dfficial” von 
16. Ranuar er., find die Artitel 1, 4 und 8 des vorftehen- 
den Sanitätd- Vertrages mit Bezug auf die Nepublifen 
Argentinien und Uruguay bereits in Kraft gejeßt wor: 
den, womit für die Provenienzen aus dieſen Ländern die 
Duarantäne verfügt worden ift. 

Rechtſprechung. 

Herſtellung von Treſterwein mit Alkoholzuſatz, um 
das Fabrikat als Wein zu verkaufen, iſt nach $ 10! 
und der Verkauf ſelbſt nad) $ 10? des Naährungs— 
nrittelgejeßes zu betrafen, 

(Urtheil des Landgerichts zu Colmar vd. 7. Dftober 1887 
| gegen Schr.) 

Sn der Straffahe gegen den Franz Xaver Schr., 
geboren am 2. Mai 1821 zu ©., Eigenthümter dafelbit, 
wegen Weinfälfhung, hat die Strafkammer des Kaifer- 
lihen Landgerichts zu Colmar in der Sitzung vom 
7. Dftober 1887 für Recht erkannt: 

Der Angeklagte it jchuldig, zu Sulz durch zwei 
felbftftändige Handlungen: 1. im Sahre 1885 oder 
1886 zum Zwecke der Tauſchung im Handel und 
Verkehr Wein verfälſcht, 2. im Jahre 1886 wiſſent— 
lich verfälſchten Wein unter Verſchweigung dieſes 
Umftandes verkauft zu haben, und wird deshalb zu 
einer Gelditrafe von je dreißig Mark, eventuell zu je 
drei Tagen Gefängniß, fowie zu den Koſten des 
Verfahrens verurtheilt. 

Gründe: 
Durch die heutige Hauptverhandlung ift Folgendes 

feitgeftellt: 
Der Kaufmann Albert B. von Straßburg bezog im 

September und Dftober 1886 von dem Angeklagten 
1885er weißen Naturwein zu 32 Fres. den Heftoliter und 
zwar unterm 22. September 220 Liter und am 2. Dftober 
446 Liter, jedesmal in zwei gleichen Fäfjern. Da der ges 
jendete Wein dem B. nicht echt vorfam, ließ er zunächſt 
durch Apotheker Dr. Museulus in Straßburg eine Analyje 
des Weines vornehmen, durch welche fein Verdacht be- 
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ftätigt wurde. Sodann erftattete D. Anzeige und wurden 

aus den 4 Fäffen vier Proben entnommen, ‚welche im 

hemifchen Laboratorium der Kyl. Polizei-Divektion zu 

Straßburg durd den Erpert Dr. Amthor einer Analyje 

unterzogen wurden und deren Ergebniß Die Analyje des 

Dr. Musculus beftätigte. Durch den vereidigten Erperten 

Dr. Amthor ift auf Grund der Erpertife in der Haupt: 

perhandlung beftätigt worden, daß die 4 vorbemerkten 

Proͤben Feine Naturweine, ſondern Treſterweine ſind, die 

einen unzuläſſigen Waſſerzuſatz und einen Alkoholzuſatz 

erfahren hatten, welcher das von der Kommiſſion des 

Reichsgeſundheitsamtes als zuläſſig feſtgeſetzte Maaß von 
Alkohol noch um 1 Liter pro Hektoliter überftieg. Da 
Wein nur jenes Getränfe genannt wird, weldes ohne 
jeden Zufaß aus Traubenjaft durch) alkoholiſche Gährung 
bereitet iſt, Treſterwein aber durch Aufgießen von Zucker— 
waſſer auf die Treſtern und Bergährenlafjen dieſer 
Flüſſigkeit hergeftellt wird, im vorliegenden Falle aud) 
nod) in vorbemerkter Weije Alkohol zugeſetzt it, jo tt 
diefer Wein als gefäliht im Sinne des $ 10 Abſatz 1 
und 2 des Neichögenußmittelgejeßes von 14. Mai 1879 
zu erachten; Urtheil des Reichsgerichts von 14. Juni 1833. 

Zu prüfen tft zumächlt, ob dieſe Fälfhung von dem 
Angeklagten verübt wurde. Dies it nach dent Ergebniß 
der Verhandlung unzweifelhaft. Daß weder durd den 
Küfer Pr. beim Füllen der Verſandtfäſſer, noch durch den 
Empfänger des Weins, Zeugen B., irgendwelche Mani— 
pulation mit dem Weine vorgenommen wurde, tft durch 
deren glaubhafte, eidlihe Ausſagen bejtätigt, und daß 
weder Dienftperfonal nod) irgend Semand auf dent 
Transporte von Sulz nad) Straßburg eine Aenderung 
vornahm, geht entjchieden daraus hervor, daß der Wein 
einen unzuläſſigen Alkoholzujab zeigte. Würde Dienſt— 
perfonal oder Qransportbedienftete Wein entnommen 
haben, fo würden fie jchwerlich mit Alkohol nachgefüllt 
haben, ſondern höchſtens mit Waſſer. An dem geſendeten 
Quantum fehlte Nichts; die gelieferten Quantitäten ſind 
richtig in den Beſitz des B. gelangt. Steht aber hiernach 
feſt, daß vom Füllen der Fäſſer bis zu deren Empfang 
die objektiv nachgewieſene Fälſchung nicht vorgenommen 
ſein kann, dann ſteht auch feſt, daß trotz Beſtreitens nur 
der Angeklagte ſie vorgenommen haben muß, zumal auch 
nur er den Vortheil der Fälſchung beziehen fonnte. Der, 
wie eben angegeben, gefertigte Treſterwein hat nicht ent- 
fernt den Werth des reinen Naturweins, da des erteren 
Heritellung ja faſt Feine Koften verurfaht und mithin 
ein erheblicher Gewinn bei dem Verkaufe dieſes Fabrikats 
zu gewärtigen tft. 

Daß der Angeklagte Trejterweine überhaupt herftellt, 
iſt von ihm jelbjt nicht bejtritten; es ift Dies aber auch 
noch durd die eidliche Ausſage des weiteren Experten 
Dr. Barth, Direktor der landwirthſchaftlichen Verſuchs— 
Anſtalt zu Rufach, bejtätigt. 

Es wurden bei den Angeklagten ein 1885er Weißwein 
erhoben, welcher nad) Angabe des Angeklagten den Reſt 
des Faſſes enthielt, aus welchen der Wein an B. gejendet 
war, und welder Reſt ſodann mut einem andern 1885er 
Naturwein zufanmengefchüttet war. 

Die deßfalls von Dr. Barth vorgenommene hemifche 
Analyje ergab, daß die fraglihe Miſchung Fein reiner 
Naturwein, jondern ebenfalls ein Trejterwein mit min- 
deſtens 2 Yiter pro Hektoliter Zuſatz von Alkohol ift und 
in ſeiner Zuſammenſetzung ziemliche Uebereinſtimmung 
mit dem in Straßburg unterſuchten Weine der B.ſcheñ 
Sendung zeigt. 

Hierngch gilt es aber für das Gericht als feitgeitellt, 
daß der Angeklagte die Fälſchung des an B. verjendeten 
Weines vorgenommen hat, und war demnach auf den 
Antrag deö Angeklagten, eine weitere Expertiſe anzu- 
orbnen, als unerheblicy nicht einzugehen, zumal von dem 
fraglihen Wein nichts mehr vorhanden ift umd eine 
Unterſuchung eined anderen 1885er Weins aus Sulz 
feinerlei Einfluß auf die gegenwärtige dafür Far geitellte 
Unterfuhung ausüben würde. Es erübrigt nur den Nach— 
weis, daß Angeklagter dieſe Fälſchung, welche nach den 
obigen Feſtſtellungen vor dem Abfüllen in die Verfandt- 
füfjer erfolgt jeim muB, zum Zwecke ber Täufhung im 
Handel und Verkehr vorgenommen hat. Wein aud) der 
Angeklagte Fein eigentliher Weinhändler it, jo verkauft 
er dod) alle Jahre eine Partie Wein, wie dies ja durch) 

die von dent Angeklagten ſelbſt vorgeführten Zeugen ©., 
H. und M. beitätigt ift. Der Angeklagte giebt es auch 
jelbft zu; der im Keller defjelben befindliche Natur- oder 
Fabrifatwein ift deshalb nicht blos für den Hausbedarf 
gefertigt, fondern dient auch zum Handel, und daß es ji) 
bei der feitgeftellten Heritellung von gefälſchten Weinen 
nur um Tänfhung im Handel mit Taufenden PRublifums 
handeln kann, geht pofitio daraus hervor, daß bei richtiger 
Angabe der Entjtehung des jo gefäljchten Weins Niemand 
folhen Faufen, wenigjtend nicht die Preiſe der Natur- 
weine dafür bezahlen würde. 

Mithin erfcheint der Thatbeitand des $ 10 Ziffer L 
eitirten Gefebes gegeben, aber aud) der Thatbejtand der 
giffer 2 deſſelben Baragraphen liegt als jelbititändiges 
Meat vor, da Angeflagter, nachden er allgemein Wein 
für beliebige VBerfaufsgelegenheit gefäljcht, Diejen von ihn 
jelbft gefälſchten Wein mithin wiſſentlich an den p. 3., 
welcher Naturwein haben wollte, verkauft hat. Der An 
geflagte, welcher die Fälſchung dem B. verjchiwieg, war 
deshalb angentefjen zu beftrafen und erjchien mit Rück— 
fiht auf die jeitherige Straflofjigfeit, fowie den verhältniß- 
mäßig geringen Umfang des MWeinhandels die gemäß 
$ 78 des St. ©. B. ausgeiprodene Strafe ald dem Ver— 
ſchulden entſprechend; auch wurde von der Veröffentlichung 
des Urtheils abgejehen. Die Cutiheidung im Koſten— 
punfte beruht auf $ 497 der ©t. P. O. 

Uerhandlungen geſehßgebender Körperſchaften. 
Deutſches Reich. Der von den Abgeordneten 

ohren und Genofjen im Reichstage eingebradhte Ge- 
jeßentwurf über den Berfauf von Brod (Berdff. 
1887 ©. 715) iſt einer befonderen — der XIII. — 
Konmtiffion zur Vorberathung überwiejen worden. Das 
Ergebniß verjelben ijt in dem unterm 8. März 1888 er 
ſtatteten jchriftlichen Berichte (Reichstags-Oruckſache 211) 
niedergelegt. Die Kommiſſion empfiehlt die Annahme 
des nachitehenden, nad) verſchiedenen Nichtungen Hin von 
dent Antrage abweichenden Entwurfs: 

Sejeß, betr. die Abänderung der Gewerbe- 
ordnung. 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutfcher Kaifer, König 
von Preußen ꝛc. 

verordnen im Namen Des Reichs, nach erfolgter Zu: 
des Bundesrathd und des Reichsſtags, was 

olat: 
I. An Stelle der 88 73 und 74 der Gewerbeordnung 

treten folgende Beitimmungen: 
73 $ 73. 

Die Bäder und Verkäufer von Brod find verpflichtet, 
die Berfaufspreife des Brodes nad) Kilogrammen wäh 
vend der VBerfaufszeit, durch einen von außen leicht ficht- 
baren und Deutlich gejchriebenen Anfchlag am Berfaufs- 
(ofale, zur Kenntniß des Publikums zu bringen. Beim 
Marktverfauf und Haufirhandel ift das Preisverzeichniß 
unaufgefordert den Käufern vorzuzeigen. ’ 

Die angegebenen Preiſe dürfen von den Bädern und 
Verkäufern von Brod nicht überjchritten werden. 

9 TOR 
Brod darf nur in ©ewichtsgrößen von Ys, 1, 11, 

Kilogramm und fo weiter feilgehalten werden, und muß 
jedes Brod mit der Angabe dieſes Gewichts verjehen fein. 
Das angegebene Gewicht hat fih auf Das Brod in frisch 
gebadenen Zuſtande zu beziehen. 

74 
Die in $ 73 genannten Gewerbetreibenden haben im 

Berfaufslofale, bezw. beim Marktverfauf und Haufir- 
handel Waage und Gewicht bereit zu halten und dem 
Käufer auf Erfordern das Brod vorzuwiegen. 

74a. : 
Auf Brod in Gewichtögrößen von weniger als '/, Kilo- 

gramm jowie auf feinere Badwaaren aller Art finden vie 
Beſtimmungen der 88 75, 73a und 74 feine Anwendung. 

I. Zwiſchen Nr. 8 und 9 des $ 148 der Gewerbe- 
ordnung wird folgende Beſtimmung eingeſchaltet: 

5a. wer den Beſtimmungen der $$ 73, 73a und 74 zu— 
widerhandelt. dar 

Urkundlich ꝛc. 
Gegeben ꝛc 

a sah Kate ee Me er Lee ee ee ie 

— 

4 ı 
Redigirt im Kaiſerlichen Geſundheitsamt. — Verlag von Inlius Springer in Berlin. — Druck von G. Bernftein in Berlin, 3 
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des Kaiſerlichen 9 Gefundheitsamfes,. 
Die Veröffentlihungen ericheinen jeden Dienftag. Abonnements || 

werden zum Preiſe von #5 halbjährlich von allen Boftanftalten (Poſt- 

- Stgs.- Preislifte 5910) und Buchhandlungen, jowie von der Verlags- 
_ handlung angenommen. 

Derlag von 

| 
I 

Berlin, den 2. Mär 1888. 

Snierate nehmen alle Annoncen - Erpeditionen — 

lagshandlung zum Preiſe von 30 A für die dreigeſpaltene Bari e BAR! 

entgegen. Beilagen, von denen zuvor ein Probeeremplar einzujende 

it, werden nach Vereinbarung beigegeben. 

ar Springer in Berlin N., Monbijouplak 3. 

Inhal — Geſundheitsſtand. Volkskrankheiten in der Berichts— 
— Geſundheitsverhältniſſe im Reg. Bez. Aachen. 

1883/85. ©. 195. — Sterbefälle in deutichen Städten von 40 000 ns 
mehr Einwohnern. 

verhältniſſe in Frankfurt a. Mt. 1886. 

- Februar 1888. ©. 198. — Beitweilige Mafregeln zc. 

v 

©. 196. — Desgl. in, größeren Städten des Aus— 
landes. ©. 197. — Erkrankungen in Berliner Krankenhäuſern. ©. 197. 
— Desgl. in deütſchen Stadt und Landbezirken. ©. 197. — Geſundheits— 

S. 199. Witterung. ©. 197. — 
Grundwaſſerſtand und Bodentemperaturen in Berlin und mn: 

©.200. — Vete— 
— Geſchenkliſte. 

er meäse aber ©. 200. — Thierfeuchen in Kraut: 
reich, 1887 IV. Vierteljahr 201. — Medizinalgefekgebung ze. 
(Bayern.) — ©. 20%. — — Schwerin.) 
Hebammen ©. 203. — (Spanien.) Weinfätfhung, ©. 208. 
Rechtſprechung. ‚Kantgericht zu Dresven.) Verurtheilung eines 
Kurpfuſchers. ©. 204. — Berhandlungen bon gejeßgebenden 
Körperschaften. aa Obligatoriſche Trichinenichau. ©. 208. 

Der Dfterfeiertage wegen erjcheint die nächite 

Nummer 

Mittwoch, den 4. April, 

Geſundheitsſtand 

md Gang der Holkskrankheiten. 

In der Berichtswoche ſind nachſtehende Todesfälle 

und Erkrankungen an Pocken, Flecktyphus und 

epidemiſcher Genickſtarre gemeldet worden: 

Pocken: Reg.Bez. Königsberg 1, Wien 5, Buda- 
- peft, Graz je 1, Prag 15, Trieſt, Nom je 4, Lyon 

Berlin 4, Reg.-Bez. Königsberg 
1, Baris 6, Petersburg 2, Warihau 4 Todesfälle; 

burg 2 Erkrankungen. 

Flecktyphus: Magdeburg 1, Prag 4, 
Warihan 2 Todesfälle, Reg.-Bez. Aachen 2, 

Stockholm 1 Erkrankung. 

Epidemifhe Genidftarre: Kiel und Rom 
je 1 Todesfall; Nürnberg 3 Erkrankungen. 

Sm Uebrigen find bejonders hervorzuheben: 

Unterleibstyphus: Chemnitz 29, Paris 12, 

London 10, Petersburg 13 Todesfälle, Berlin 11, 
Hamburg 27, Neg.-Bezirt Schleswig 101, Wien 14, 

Budapeſt 11, Petersburg 80 Erkrankungen. 

re Dad ERBE WEBUE WERDE TETR 

berg 31, 

Roſe: Wien 22, Kopenhagen 21 Erkrankungen.“ 
Kindbettfieber: Paris 7, London 12 Todes— 

fälle. 
Majern: Baris 24, Lyon 20, Yondon 22, Peters⸗ 

burg 14 Todesfälle: Berlin 60, Hamburg 114, 

Reg.» Bezirk Schleswig 163, Wien 83, Budapeſt 48, 

Edinburg 142, Kopenhagen 27, Chrijtiania 73, 

Petersburg 108 Erkrankungen. 

Scharlach: London 25, Petersburg 13 Todes— 

fälle; Berlin 34, Breslau 14, Hamburg 15, Nürns 

Wien 93, Edinburg 20, Kopenhagen 75, 

Stockholm 21, Petersburg 33 Erkrankungen. 

3, Wien 7, Beters- | 
| 

Breslau 21, Hamburg 33, 

Rondon aus folgenden Kreijen: Stadtkreis Aachen, 

Diphtherie und Eroup: Berlin 19, Frank— 

furt a. M. 7, Hamburg 10, Leipzig 7, Wien 13, 

PBrag 7, Baris 42, London 37, Amjterdam 7, Kopen— 
hagen 15, Petersburg 11 Todesfälle, Berlin 60, 

Nürnberg 47, Reg.Bez. 
Schleswig 175, Wien 18, Budapeft 14, Kobenbugen 

80, Chriſtiania 21, Petersburg 55 Erkrankungen. 

Keuhhuften: London 92 Todesfälle; Ham— 
burg 29, Wien 27, Kopenhagen 34 Erkrankungen. 

Die Gefundheitsverhältnifje und das Medizinal: 
wejen im Negierungsbezirt Aachen in den 

Sahren 1853/85. 

(Nach den General-Ganitäts- Berichte des Regierungs— 
und Medizinal-Rathes Dr. F. Troft.) 

Der Regierungsbezirk Aachen jet fih zufammen 

Landkreis 

Aachen, Kreife Düren, Erkelenz, Eupen, Geilenkirchen, 

Heinsberg, Zülih, Malmedy, Montjoie, Schleiden. 

Die Stadt Aachen liegt in einem Kefjelthale zwiſchen 

Maas und Ruhr, 177 Meter ü. M. Plutoniſche 

Gefteine fehlen vollitändig, dagegen iſt die Zuſammen— 

jeßung des gejchichteten Gebirges eine jehr mannig- 

fache. Die in Aachen entjpringenden warmen Schwefel- 

quellen verdanken ihren Urjprung den devontjchen 

Schichten. Die größte Stadt des Landkreiſes Aachen 

it das durch jeine heißen Duellen 63° 0. berühmte 

Burtſcheid. 

Der mittlere Barometerſtand in Aachen betrug 

im Jahre 1883 745.7, 1884 746.5, 1885 745.2 mm.; 

die mittlere Sahrestemperatur 10.0, 10.7 und 9,6°C. 

Die Zahl der Todesfälle einſchließlich der Todt— 

geborenen betrug im Jahre 1885 im ganzen Regie 

rungsbezirk 13 485, darunter 4290 eheliche und 189 

uneheliche Kinder unter 1 Sahr. 1884 famen 13 685 

' Todesfälle, davon 4856 (4611 ehel. und 245 unehel.) 

Kinder unter einem Jahre, und 1885 13066 vor, 

wovon 4440 (4260 ehelich, 180 unehelich) auf Kinder 
(Fortießung auf Seite 198.) 
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Die mit einem F bezeichneten Städ ; 

s Rn 3 ) Städte berichten über die Sterbefä 3 — 
von einem Arzte zufanır Abte berichten über bie Sterbefälle auf Grund Ärztlicher Todtenjchein ; ; \ 

BR ee REN RR ua 
eiligten Orten für den 1. Suli 1888 bere is 1885. durch die Volkszählung ermittelten Zus oder Abnahme. der Bevo . 

ermittelt. Die Berechnung der durch erechnet ivorden. Auf Grund derfelben werben die Verhältülßzahlen der in d ———— evölkerung im den bes 

1883 ©. 231, 1884 ©. 219, 1885 11 iebnittlichen Sterbeziffern für die Jahre 188286 tft auf Grund der in dem 3 r Inn ber Berichtemoche Geſtorbenen 
‚ 1885 II. ©. 293, 1886 ©. 759 und 1887 ©. 455) mitgetheilten Angaben über nn Sterhifätle orfolat, 

Sletyphus, Cholera (asiatica) und Belt vorgekommenen Todesfälle vergl. den Tert der vorhergehenden 
1) Megen etwaiger an Moden Seite. _y gi aiger an Boden, ; 
) Nimmt evt jeit 1886 an der Berichteritattung Theil. — 3) Ohne Ortsfremde 17 = 20,1 %/o0. 
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Sterblichkeit in größeren Städten des Auslandes. Woche vom IL, bis 17. März 1888, 
R om * — 332,| ____tobes-Urfadem) * 

2 S |Zodtgeborene 3528 ea | 8] |S8| , | Bred- 
Ein- = Sr = a See = |& |22| 888838 burdfallse]l®& 
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Aus Berliner Kranfenhänfern gemeld. Erfranfng. 
(Königliche Charite, Städtiſches Krankenhaus im Friedrichshain, 
St. Hedwigs-Krankenhaus, Bethanien, Stäntiihes Krankenhaus zu 
Moabit, Glifabeth - Kranfenhaus, Lazarız - Krankenhaus, Augufta- 

£ Hospital, Jüdiſches, Krankenhaus) 
für die Woche vom 11, bis 17. März 1888. 

Aus deutſch. Stadt: u.Landbez. gemeld. Erkrankng. 
laut Meittheilung der Königlichen Sanitäts-Kommilfton zu Berlin, 
des Statiftiichen Amtes dev Stadt Breslau, des Aerzte-Vereins zu 
Sranffurt a. D., des Medizin.-Iuipektorats zu Hamburg, des Vereins 
für Öffentliche Gejundheitspflege zu Nürnberg, der betreff. Königl. 
NReg.-Medizinalräthe und Füritlic Reuß ſcheu Vhyftkats- Bezivksäuzte. 

FR Lebensalter 35 — 2 

Krankheitsformen |[z53| Fer Aufgenommenen 125 geit Sal 5 | |22| 8 
& SE. —— ern Sa sa Sa lasıne 

ber ag: else selseo2assa Ze! angabe 32 = |8 =3 = 
Aufgenonmenen ses lsisilslls 3 — sñ832 

a BAT Fe a & 

Mafern und Röthen . . 3l-| ı|l-| 2| -|-| 1 | Stadt Berlin . Lu re 11| 60! 349] 609] 5 
SBaulach.s an e.... ara lea | — ( ASESUN < Ino desgl. a: 9 — 
Diphtherie und Eroup. . Dapasie 24 2210 BE TSECIHLENIEE SD : 5 Se: . } 
Unterleibötyphus.. . . . . 51 — — — au) al N „ Hamburg u. Vororte desgl. Palin A. 
Brechdurchfall inkl. Ruhr und Ruchberg.. ...0% dessl. |) 1) 3) 4971 - 
Cholera nostras . . . . Eee | -Slregterungg=- Bezirk | | 
Munhettfieber =. u...» ae | 0— Aachen. desgl. EI SR 
ieiielfieber . ... .. == le | a Aurich . desgl. el 
ER Bra) .20,8| 1 Düſſeldorf deögl. 20 66, 239, 77102 
Syphilis inkl. Gonorrhöe . Ka 0310 1 Erfurt?) deögl. 3 le 

-Lungenihwindiuht . . . . 39I1-|-|-|3|35| 1[| 27 Hildesheim _. i — 
Andere Erkrankungen der | Königsberg”) . desgl. Sl a Fa 
Athmungs-Organe . Sie a5 38,81, 11 Marienwerders) desgl. 5 rl 

Akuter Darmfatarıh. . . . 10| 3 a 8 le Mer 0 desgl. 11 — 2| 18| 2 
Säuferwahnfiun und chroni- | Schleswig®).. Deögl. | 101 | 163 | 46 | 175 |- 8 
ſcher Altoholismus . . . ae 2 | — Stettin. dessl. Ba el ee > 
Akuter Gelenkrheumatismus u al Straliund. dessl. 1| 4| 6| 15 — 
Andere rheumat. Krankheiten 39-|—- | -| 1212| 17) —-| — RIULSN ee 5 ae deögl. 210 22.12.19, 2 2610 — 
Baesuuget 22.1 20) 1| 7| 7| 85) 60) 10| 8 etesunben 0, desgl. 6| 76) 44| 34 = 
Alle übrigen Krankheiten. . | 448 1 28 11 1206 1168| 26 1 42 lie Phyſik.Bez. 

— Velo, ones: See 5 — 
Summe | 876 | 35 | 39 | 32 306 |334| 401104 as | 

Geſammtbeſt. war am 10. März 1888 4133 u. bleibt am 17. Mäuz 1888 4134 | DUO EEE | 

— Witterung. Woche vom 11. bis 17. März 1888. 
Nach Beobachtungen der landwirthſchafklichen Hochſchule in Berlin und der meteorolodiſchen Centralſtation in München. 

| — Luftdruck in mm?) — Höhe Er | 
= © ayı = \ | . es ei A Beobachtungs- Beobachtungs- & R = 5 = 5 & ” Nieder: ne Windftärfe 

alas ee er 67 © = = 5 = * 3 ſchlages 
& = = =) [> = R = mm 

| - » 
11. Mär aa 30 | 70,7 | 7885 | 797 | 100 86 94 2,3 2-3 
12. ne -08 | -44 | 7332 | 738,2 | 7389 | 96 95 95 2,4 2 
IE: 3721.-73,.|.099.1.7833 |, 80095 84 82 14 1 

Berlin Ber, ser 1a | 012 | 710 |; ARE 63 65 _ 1 
as, 43 |-20 | 913 | 7476 | 485717 3 11 75 — 3 
16. 7 —36 |-121 148,3 147,8 748,5 719 715 81 — 3 
Te en _37.|'-80 | 790 | 01 | 9321.85 18 18 0,7 4 

Fr 7 — PT; Ei > Ir F u 

. Mär 1,7 4,3 7074 | 703,7 | 700,4 13 53 95 4,7 SW 33 
Ne | 1a | 8 | nis | | zu 46 87 30 w 46 

| 13: ; 51 07 | 026 | 785 | 168 | @ 1 dı 42 NS 2,3 
ü —— Due 09072073. 7044 42 | 92 9 1,5 

Eunm 15 x 3% 13 | %13 | 7026 | 010] 33 57 13 6,9 F 1,8 
ieh 9,9 31 | 7083 | 701,6 | 7013 | 8& 55 77 0,2 W 1,0 
17. 52 22 | 7020 | 7016 | Wo | 8 % di 0,8 N 25 

1) Wegen etwaiger an Boden, Flecktyphus, Cholera (asiatica) 
Auf Der eriten Seite. — ?) Die Beobachtungen des 

und Peſt vorgefommenen Todesfälle bezw. Erkrankungen vergl. den Tert 
Luftdrucks und der relativen Feuchtigkeit der Luft erfolgen un 8 Uhr Morgens, 2 Uhr 

Mittags, 8 Uhr Abends (in Berlin jeit dem 1. Zanuar d. Zum 7, 2 und 9 Uhr). — °) Einichl. Ruhr. — % 1 Fall von ScharladDiphtherie 

berie und 1 am Kindbettfieber gemeldet worben. — ©)_ 
t der Keuchbuiten jebr verbreitet. — 3) Material in Folge von 

— —— ir > IM 10, März nod 1 Erkrankung an nterlcibstyphus, 4 an Maſern, 6 an Scharlach, 5 an Diph- 
ur a Bis oe non 410 ar Bon dei Tophusfällen ſtammen 90 aus Altona-Dttenien, — 7) Sm Seife Heilsberg 

Dertehrsitörungen durch Schneefall unvollſtändig. 
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Grundwaſſerſtand und Bodentemperaturen 
in Berlin und Miinchen“) 

im Monat Februar 1888. 

Srıund erftand: nach Mitteilungen der ſtädtiſchen Deputation 

Die en der Kanaliſationswerke zu Berlin und des 

hygieniſchen Inſtituts zu München. — 

temperaturen: nach Mittheilungen der landwirthſchaftlichen 

ee und des hygienischen Suftituts zu München. 

Bezeihnung Grundwafsfierfttand 
der 2 > - - 

Beobachtungs— 

Station am | am | am am | S drig-) ES 
2 —J—— 

Nummer 6 | 2120 | 27. | Ifte)) ss 

des Stand⸗ Febrnar im Monat ® 

u oh | si m m m | m || m 
l 

Berlin. 

Nr. XVII. — 
Elſafſerſtr. 1.1305884 | 30,36 | 30,87 | 30,87 130,88 30,81 30,85 

Nr. XV. | | 
&harlottensir. 
Reipziger Str. | 31,12 | 31,17 | 31,16 | 31,18 31,18 31,10| 31,15 | 

ſer. XXV. 
Köpnicker und 
N.Safob-Str. | 31,60 | 31,59 | 31,63 | 31,66 — 31,55 31,60 | 

Nr. IX. Bee 
Vor den Sn- m 
validenpart .| 30,63 | 30,68 | 30,73 | 30,78 30,80 30,61 30,69 

| 

München, | 

Hygieniſches 
— 515,674 515,694 515,644 . ee 

| j U 

Bodentemperaturen 

en am 1. Febr. 8 Uhr Morg. | am 15. Febr. 8 Uhr Morg. 
der — — — —— 

Beob⸗ 15” in einer Tiefe 5” in einer Tiefe 
achtungs [73 von SE von 
Station 32 0|%|%| 1 |1%182| 0 | le 22 ll 

®2|m m mım/m[®25im|Im/m m!|m 

°C. | °C. 1 °C. 1 °C. | °0. | °C. | °C. ||c. | vc..! °C. | °C. | °C. 
Berlin. | — 

Landwirth⸗ | I 
ſchaftliche | | | | 

Sohichule |-7,5|-18 06 1534| 4,7 0,25|-0,1) 05 | 1,4 32| 4,5 

München, | | | 
Hygieniſches | | 

Inſtitut | 
Sindlings- | | 
ſtraße 34 ..-21,0-4,7|-2,1| 01) 22 3,21 0,0|) 02! 0,0| 0,6 | 23) 3,9 

*) Die Grundwafferftände find ausgedrückt in Metern über 
dem Normalmullpunkte, welcher für Berlin der Amfterdamer 
Pegel, fir München der Spiegel des mittelländijchen Meeres itt. 

unter einem Jahre kamen. Die Sterblichkeit der 

Kinder unter 1 Jahr incl. dev Todtgeborenen war 

eine jehr verjchiedene in den einzelnen Orten und 

Kreifen. Während diefelbe in der Stadt Aachen 

53 /3%/0 aller Geftorbenen betrug, war fie im Kreife 
Malmedy nur 35%; %. Dev Bericht fucht den Grund 
hiervon darin, daß in den Hausinduftrie treibenden 
Dijtrikten den Säuglingen die Pflege der Mütter zu 
Theil wird, was in den Fabrikbezirken nicht der Fall, 
da hier auch die Frauen in den Fabriken arbeiten. 

Der Gejundheitszuftand war nach dem Berichte 
in den Jahren 1883,85 im Allgemeinen ein günftiger, 
oft jogar ein ſehr günftiger. Was die einzelnen 
Infektionskrankheiten betrifft, jo ift die aſiatiſche 
Cholera nicht aufgetreten, Cholera nostras 
wurde 1884 und 1885 je einmal mit tödtlichem Aus— 
gange beobachtet. Die Boden traten 1883 in Burt— 
ſcheid epidemiſch auf mit 30 Erkrankungen, darunter 
8 Todesfälle. Die Krankheit war aus Belgien, wo 
fein Impfzwang herrſcht, eingejchleppt. Abdominal- 

eingerichtet. 

typhus trat in den Berichtsjahren in mehreren € 

Eleinen Gpidemieen im Bezirke auf, jo 1883 in der 

Stadt Montjoie, 1885 in der Stadt Aachen mit 109 
Fällen und in der Gemeinde Kirchberg, Kreis Jülich, 

mit 16 Fällen. Sm Sahre 1885 trat in Aachen 

eine Epidemie von Flecktyphus auf, bei welcher 

96 Perſonen erkrankten; unter diejen jtarben 25. 

Unter den Erkrankten befanden fi) 4 pflegende 

Nonnen, 1 die Wäſche bejorgende Magd und 3 
Kranfenwärter, von denen l ſtarb. Der Tuberkulofe 
fallen in den Fabrikorten und Bergwerfsbezirten 

Viele zum Opfer. Beſonders ſcheint die Beſchäfti— 

gung in den Nadeljchleifereien und Tuchfabrifen die 

Entſtehung der Krankheit zu begünftigen. 

fehrungen zum Schuße der Arbeiter gegen den Staub, 

welche überall getroffen find, werden von den Arbeitern 

vielfah außer Acht gelaffen. Diphtherie ijt im 
Regierungsbezirk endemiſch. Die Sahreszeit war 

ohne Einfluß auf die Häufigkeit der Erkrankungen. 
Die Mortalität betrug etwa 12 %,. Epidemieen von 
Scharlach und Majern find in vielen Gemeinden 

aufgetreten und haben zum Theil große Ausbreitung 

erfahren. Kindbettfieber kam nur jporadiich vor. 

Syphilis tt auf dem Lande unbekannt, hat aber 

auch in den Fabrikſtädten feine große Verbreitung. 

Im Sahre 1853 erkrankten zu St. Vith 6 Menſchen 

infolge Genujjes von Fleiſch eines milzbrand- 

franfen Rindes. Kein Todesfall. Sm Sahre 
1885 erkrankten in Bont, Kreis Malmedy 3 Berjonen, 

welche das Abjchlachten eines an Milgbrand erkrank— 

ten Rindes bejorgt hatten, an Pustela maligna, ge— 
najen aber wieder. 

ſtarre famen einige Fälle im Bezirk vor. 

Das Impfgeſchäft wurde in den Berichts- 

jahren in den Monaten Mai bis September vorge: 

nommen; meijtens wurde don Arm zu Arm ges 

impft; die Urlymphe wurde im Bezirk von 7 ver- 

Ihiedenen Stellen bezogen; fie wurde in allen Be— 
richten als vein bezeichnet. Erkrankungen und Todes- 
fälle infolge der Smpfung kamen nicht vor, wohl 

aber wurden zivei Todesfälle Seitens der Impf— 

gegner der Impfung zur Lat gelegt. Su beiden 
Fällen hat die gerichtliche Unterfuhung die Grund- 
lofigfeit des Verdachtes dargelegt. Bon Zoonojen 

wurde bei 10 Bergleuten daS Ankylostoma duodenale 
beobachtet, und zwar nur bei folchen, welche 600 

Meter tief unter der Erde bei 30°C. arbeiteten. 

Arbeiterwohnungen. Der Mechernicher Berg- 

Die Vors 

Von epidemiiher Genid- 

u ec a ee See ee ee 

werks-Aktien-Verein hat außer 170 Familien» und 

47 Beamtenwohnungen eine Schlaf- und Speifeanftalt 
In derjelben wohnen 180 Bergleute, 

200 nehmen da ihr Eſſen. Sn den Schlafräumen 
fommt auf den Kopf ein Luftraum von 17—18 cbm. 
Der Preis des Mittagejjens beträgt 32 Pf., wofür 
0,3 Bid. Fleiſch nebſt Gemüfe und Kartoffeln ge- 

liefert werden. Gutes Trinkwaſſer wird durd) eine 
Leitung der Anftalt zugeführt. Das Hüttenwerk des 

„Aachener Hütten Aktien- Vereins zu Nothe- Erde“ 



befißt zwei Arbeiterfolonien von zuſammen 13 Häufern, 
davon jedes 4 getrennte Wohnungen mit jeparatem 
Eingang und einem Stüd Garten hat. Endlich hat 

eine „Aachener Aktien-Geſellſchaft für Arbeiter-Wohl“ 

eine Unterkunfts: und Speifeanitalt für Fabrik: 

arbeiterinnen eingerichtet. Diejelbe gewährt für 
65 Pf. Schlafraum, Frühſtück, Mittagejjen und Abend- 

eſſen. Bei ihrer Eröffnung wurde die Anftalt be- 
jucht von 54 im Jahre 1885 von durchfchnittlich 160 

übernachtenden Arbeiterinnen. 
An gutem Trinkwaſſer finden die Gifelfreije 

feinen Mangel; in mehreren Drten find Mafler- 
feitungen in Gebrauch reſp. in der Anlage begriffen, 
fo in Eupen, wo von jeher Waſſermangel geherricht 

hatte, fowie in Düren. 
Zur Bejeitigung der Abfalljtoffe dient in der 

Stadt Aachen durchgängig ein Kanalneß, welches, im 

Lauf der Sahrhunderte entjtanden, Fein einheitliches 

Syſtem bejist. Daſſelbe erhält durch verjchiedene 

Bäche jeine Spülung, dieſe ijt jedoch ungenügend. 

In den anderen Etadtthetlen wird ein einheitliches 

Kanalijationsiyitem geſchaffen. Diefe Abwäſſer, 
welche auch alle Fäkalien enthalten, jowie die zur 

Spülung benußten Bäche vereinigen ſich zu dem 
„Wurmbach“, welcher mit wenig Gefälle als eine 

dickflüſſige Ihwarze Maſſe durch verjchtedene Ge— 

meinden fließt. Die Stadt Eupen bejißt einen über: 
wölbten Stadtbah, in welchen die Abgänge hinein 

gelangen. In Düren gelangen jämmtliche Abgänge 
(auch Fäfalien) in die jog. Stadtbahn, offene Gruben 

und Kanäle. Das Waſſer aus der Stadtbahn wird 
benugt zum Reinigen der Fußſteige, Fenſter, Woh- 

nungen, Bejprengen der Straßen. Die Stadt Mal: 

medy iſt mit einem Kanaljyitem verjehen, welches 

die Abwäſſer in den Warchfluß leitet, jedoch find die 

Kanäle zu eng, häufig undicht, jo daß fich der In— 

halt derjelben zeitweije und an manchen Punkten in 

die Kellerräume ergießt. 
Was die Nahrungsmittel betrifft, jo wurde 

im Regierungsbezirk Aachen, um den Genuß von 

Fleiſch auch der ärmeren Bevölkerung zu ermög— 
lichen, der Verkauf von Pferdefleiſch durch Polizei: 
Verordnung vom 12. März 1879 geregelt. Auch 
wird im Bezirke viel gejalzenes amerifanijches Fleiſch 

eingeführt. Cine Unterfuchung des Schweinefleifches 

auf Trichinen iſt mit Rückſicht darauf, daß in der 

Gegend der Genuß rohen Schweinefleiiches nicht 
üblich, und daß noch nie ein Fall von Trichinoſe im 

Bezirk vorgefommen tft, nicht eingeführt worden. 

Klagen über Verfälſchung von Nahrungsmitteln 

waren im Bezirke ziemlich jelten. Im Kreife Düren, 
wo Fälſchungen von Milch und Butter relativ 

häufiger vorkamen, wurden im Jahre 1881 und 1882 

2 Polizei-Verordnungen, betreffend den Vertrieb dieſer 

Nahrungsmittel, erlaſſen. Die Verwendung von 

Bierprefſionen wurde durch Polizei-Verordnung 

nur bei Erfüllung gewiſſer Bedingungen geſtattet, 

welche im Weſentlichen die Eintreibung reiner Luft, 
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die Beſeitigung der Gefahr von Bleivergiftungen, 

ſowie die Reinlichkeit bei der Hantirung überhaupt 

bezwecken. An Fabrikbetrieben beſitzt der Bezirk 

hauptſächlich Hütten-Induſtrie, Metallverarbeitung, 

Maſchinen- und Nadelfabriken, Textil-, Papier-, 

Leder-Induſtrie c. Im Bezirk find beſchäftigt 45 000 
Arbeiter, wozu noch 4000 jugendliche Arbeiter und 
10 000 Berjonen kommen, die fih mit Hausinduftrie 

beſchäftigen. 

Das gewerbsmäßige Großziehen von „Halte— 

kindern“ findet im Bezirke nicht ſtatt; übrigens iſt 

die Angelegenheit für eintretende Fälle durch Po— 

lizei-Verordnung geregelt. Klein-Kinder-Be— 

wahranſtalten hat der „Aachener Verein zur Be— 

förderung der Arbeitſamkeit“ eine größere Anzahl er— 

richtet und zwar 6 in Aachen, 2 in Burtjcheid für 

zujammen 1000 Kinder, ferner noch ſolche in Eupen, 

Düren, Jülich, Erkelenz, Montjoie und Eſchweiler. 

Während 1553—85 wurden die im Negierungsbezirt 

Aachen von diefem Verein erhaltenen und unterjtüßten 

Anſtalten von durchſchnittlich 2663 Kindern bejucht. 

In Düren iſt eine Krippe für 30 Kinder eröffnet 

worden. Krankenhäuſer und VBerpflegungs: 

Anjtalten befit der Bezirk jehr viele; darunter 

noch eine bejondere Anſtalt fir Epilepfie, ſowie eine 

Taubſtummenanſtalt. 

Sn der Zahl der Thermal-Quellen von Aachen: 

Burticheid und ihrer Verwendung bat fih nichts 

Mejentliches geändert; eine Bereicheruug der Kur: 

mittel iſt dur) Eimrihtung von Moorbädern und 

eines elektriſchen Bades herbeigeführt worden. 

Aachen iſt jährli von etwa 20 bis 30 000, Burt— 

icheid von etwa 1600 Kurgäjten bejucht worden. Der 

Verſand des entjchwefelten Katjerbrunnens mit kohlen— 

jaurer Füllung, welcher 1883 ungefähr 100 000 bis 

120 000 Flaſchen betrug, wurde 1854 einer Ham— 

burger Geſellſchaft übertragen. 

In den Berihtsjahren 1885/85 find im Regie— 

rungsbezirk mehrere Kirchhöfe verlegt, andere ver: 

größert worden. 

Kurpfuſcherei ift im Bezirk jehr jtarf in Blüthe, 

doch gelang eine gerichtliche Beitrafung erjt in einem 

Talle. 

öffentliche Gefundheitswefen der Stadt 
Franffurt a. M. im Jahre 1886. 

(Nah dem von dem ärztlichen Berein herausgegebenen 
Sahresberichte.) 

Die Zahl der Todesfälle betrug im Jahre 1856 
(ausschließlich 165 Todtgeburten) 3050 = 19,6 p&t. 

der Bevölkerung, eine Verhältnißziffer, welche den 

Durchſchnitt der 35 Jahre 1851—1885 (19,3 p&t.) 
nur jehr wenig übertrifft. Auf je 1000 Lebende 

ftarben im Alter von O bis 1 Jahr 202,4, von 1 

bis 5 Sahren 27,3, von 5—15 4,0, don 15—20 

4,5, von 20—30 6,5, von 30—40 11,1, von 40—60 

21,8, don 60—80 60,1, über 80 Jahre 317,3. Von 

den Monaten war im Vergleih zum Durchſchnitt 

1851/85 der Mai der ungünjtigite, demnächſt der 

Das 



Juni und der ungewöhnlich heiße September. Das 

gegen war im Juli und Auguft die Sterblichkeit 

eine verhältnißmäßig geringe. Wie immer, fand fich 

auch im Berichtsjahre die weitaus günftigite Sterb- 
lichfeit in der am wenigiten dicht bevölferten, fait 

ausschließlich von Wohlhabenden bewohnten Frank: 

furter Außenftadt. 

Die Gejundheitsverhältnilfe Frankfurts waren 

dem Bericht zufolge im Ganzen jehr günftige. 

Gigentliche Epidemien traten nicht auf, eine Mafern- 

epidemie begann ganz zu Ende des Jahres, ohne 

aber Opfer im Dezember zu verlangen. Scharlad) 

war das ganze Sahr hindurch felten und verur- 

jachte weniger Todesfälle (11), als jeit einer Reihe 

von Sahren. Das Gleiche gilt vom Typhus, der 

wie während der lebten Jahre nur vereinzelt auf- 

trat. Keuchhuſten kam zwar das ganze Jahr hin— 

durch dor (56 Todesfälle), aber auch eher etwas 

weniger, als in den lebten Zahren. Nur Diphtherie 

zeigte eine entjchtedene Zunahme und hat nach dem 

Bericht in Frankfurt noch nie jo viele Dpfer gefor- 

dert, al3 im abgelaufenen Sahre (110 Todesfälle). 

Diefe Zunahme hatte befonders in den lebten beiden 

Monaten jtatt und bildete den Anfang einer für 

Frankfurt ungewöhnlich ſtarken Verbreitung, die den 

ganzen Winter 1886/57 anhielt. Die Lungenjchwind- 

fucht forderte, vorzugsweiſe im Frühjahr, jehr zahl: 

reihe Opfer, nämlich 600 = 398,7 auf je 100 000 

Lebende. 

Auf dem ſtädtiſchen Vieh- und Schlachthof wur: 

den 45497 Schweine mikroffopifch unterfucht, von 

denen 2 trihinds, 36 finnig befunden find. 

Bon 6867 impfpflichtigen Kindern wurden 4838 

oder 70,5 p&t. geimpft (4456 oder 92,1 pCt. auf je 

100 Geimpfte mit, 380 oder 7,9 pCt. ohne Erfolg). 

Von den verbleibenden 2029 oder 29,5 p&t. wurden 

1527 oder 75,3 p&t. auf Grund ärztlichen Zeugnifjes 
nieht geimpft, 502 oder 24,7 pCt. vorſchriftswidrig 

der Impfung entzogen. Bei den Wiederimpfungen 

machten die erfolgreichen Impfungen 79,8, die er— 

folglojen 20,2 pC. aus. Die Wiederimpfung unter- 

blieb bei 121 oder 11,4 auf je 100 nicht wiederge- 

impfte Impfpflichtige auf Grund ärztlichen Zeugniſſes, 
bei 209 oder 19,8 p&t. wegen Aufhörens des Schul: 
bejuchs, bei 727 oder 68,8 p&t. wegen vorſchrifts⸗ 
widriger Entziehung der Impfpflichtigen. 34,5 auf 
je 100 ausgeführte Impfungen wurden mit Menſchen— 
lymphe, 65,5 mit Thierlymphe ausgeführt, bei den 
Eritimpfungen 26,1 mit Menſchen-, 73,9 (gegen 54,0 
im Vorjahre) mit Thierlymphe, bei den Wieder: 

impfungen 45,2 bezw. 54,8 (gegen 17,8) pCt. 

Die vom Frühjahre 1885 bis dahin 1887 erbaute 
Willemer- und Franfenteiner Schule, welche als 
Volksſchule für Knaben und Mädchen dienen ſoll, iſt 
die letzte in einer großen Reihe ſchnell auf einander 
folgender ſtädtiſcher Schulbauten. Viele bauliche 
Anordnungen aus neuerer Zeit find bei dieſem 
Schulbau zu grundjäglicher Feſtſtellung gelangt. 
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Jede größere jtädtifche Schule in Frankfurt enthält 
neben den eigentlichen Lehrklaſſen und den für die 
Verwaltung nöthigen Räumlichkeiten eine Turnhalle, 
die Bedinfniganftalten für Lehrer und Schüler und 
‚zwei Dienjtwohnungen für den Dirigenten und den 

Pedell. Die neue Schule beiteht aus dem eigent- 

lichen Schulgebäude mit Keller, Erd- und drei 
Dbergejchoffen, ferner Nebenbauten (2 Zurnhallen, 

2 Bedirfnißanftalten für Knaben und Mädchen und 
bedeckten Gängen zur Verbindung zwiſchen dem 

Schulgebäude und den Turnhallen bezw. den Be— 
dirfnißanftalten) und dem Dienſtwohnhaus mit je 

zwei Dienftwohnungen für die Meftoren und die 

Pedelle. Der Schulplaß hat einen nugbaren Flächen: 

raum don etwa 10000 qm, wovon 7080 qm oder 

mindeftens 3,10 qm pro Kopf al3 freier Spielplah 
rejervirt find. Su jeder Klafje können unter Anord- 

nung vierfißiger Subjellien 80 Schüler Platz finden, 

fo daß auf jedes Kind eine Grundfläche von 0,8 bis 
0,9 qm und ein Lichtraum von 3,20—3,60 cbm ent- 

fällt. Für jede Klaſſe find 5 FenjtersDeffnungen von 
je 1,20 m lichtev Breite und durchjchnittlich 2,40 m 

lihter Höhe vorhanden und ergiebt ſich demnach eine 
Slasflähe von ungefähr 8,40 qm oder, auf die größte 

Schülerzahl vertheilt, von 0,10 qm. Die Erwärmung 
erfolgt mitteljt Niederdrucd-Dampfheizung. Die Heiz- 
regiiter in den beheizten Räumen find mit Sfolir- 
Mänteln umgeben, welche aus einem die Wärme 
jchlecht leitenden Gellulofe - Material hergeftellt find 
und jede Wärme - Ausftrahlung verhindern. 
Lüftung it von der Heizung getrennt. 
jchnitte der Luftwege und die Heizflächen der Dampf- 

heizförper in den Luftfammern find jo berechnet, daß 

für die Lehrklaſſen eine dreimalige, für alle übrigen 

Räume eine zweimalige Lufterneuerung in der 
Stunde jtattfinden fann. 
Dberfleider für Lehrer und Schüler, für lebtere 
flajjenweije getrennt, find Garderobe - Räume vorge- 
ſehen. 

eingerichtet. Im Kellergeſchoß jeder Schule befindet 
ih ein heizbarer Baderaum und ein Ankleide-Raum; 

zu gleicher Zeit können 15 Kinder je nad) Bedarf 

Die 
Die Duers 

Für die Ablegung der 

Ferner find Bade - Anftalten für die Schüler. 

— 

— — 

————— 

mit kaltem oder mit warmem Waſſer abgebrauſt 
werden. 

Deitmeilige Maßregel gegen RAolkskrankheiten. 

(R.A. Nr. 77 vom 20: März 1888.) 
Rußland. Zufolge einer Anordnung des General- 

Gouverneurs zu Ddefja ift die ärztliche Viſite für Prove- 
nienzen der italienischen Küfte von Bari bis Ancona auf- 
gehoben worden. (Vergl. Veröffentl. ©. 153). 

Heterinär-poligeiliche Maßregeln. 

Belgien. Befanntmahung, betreffend die 
Aufhebung des Verbots der Ein- und Durch— 
fuhr von Schafen, frifdem Schaffleifh und 
Schaffellen aus den Niederlanden nad) Belgien. 
Vom 2. März 1888. (Le Moniteur Belge No 64 vom 
4. März 1888.) 
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Be en. 

Police sanitaire des animaux domestiques. 
Levee de l’interdiction, à l’importation et au transit 

des moutons, de la viande fraiche et des peaux de mouton 
provenant des Pays- Bas. 

Le Ministre de l’agrieulture, de lindustrie et des travaux 
publies: 

Vu la loi du 30. decembre 1882, sur la police sanitaire 
des animaux domestiques; 

Vu le röglement d’administration generale du 20. sep- 
tembre 1883, pris en execution de cette loi; 

Vu l’arrete ministeriel du 30. octobre 1886, portant 
interdiction de l’entree et du transit des moutons, 
de la viande fraiche et des peaux de moutons pro- 
venant des Pays-Bas; 

Vu l’arrete ministeriel du 8. novembre 1837, autorisant 
le transit direet, dar la voie ferree, des animaux et 
objets dont il s’agit; 

Vu l'avis de M. le Ministre des finances, 
Arrete: 

Art. ler. Les arretes ministeriels susvises du 30. octobre 
1886 et du 8 novembre 1887 sont rapportes 

Art. 2. L’entree et le transit, par la frontiere maritime 
' et par les frontieres de terre du nord et de l’est, des mou- 
tons et de la viande de mouton sont soumis & des justi- 

_ fieations de provenance ä la satisfaction de l’administration 
des douanes, 

Art. 3. Les dispositions de l’artiele precedent ne sont 
pas applicables aux moutons, ni a la viande fraiche de 
mouton, expedies en transit direct, sans debarquement, 

par la voie ferree. 
Art. 4. Les dispositions qui precedent seront execu- 

toires à dater du 9. mars 1888. 
Bruxelles, le 2. mars 1888. 

Chevalier de MOREAU. 

Schweden. (Vgl. Veröffentl. ©. 124.) Laut Bekannt- 

machuug des Kal. Kommerz- Kollegiums vom 7. Februar 
1888 wird von demfelben das Königreid) Württemberg als 

dur Maul: und Klauenfeuce, laut Bekanntmachung 

vom 24. Februar der Kreis Stormarn in der Provinz 

Schleswig Holftein als duch Schafräude verſeucht an— 
geſehen. (Post- och Inr. Tidn. Nr. 34 vom 10. u. Kr. 504 

von 29. Februar 1888.) 

| Thierſeuchen. 

Stand der Thierſeuchen in Frankreich im vierten 

J Vierteljahr 1887. 
(Bulletins sanitaires du ministère de l'agriculture, service 

des epizooties.) 

1. Zungenfeucde. 

Zahl 2. betroff. Gemeinden 
und gejichlachteten Rinder 

Okt. | Nov. | De._ 

Betroffene 
Regionen und Departentents 

- Nord-Weften: Finistere, Morbihan, | 
Calvados. 34 — iss 

Norden: Nord (12 21, 11 16, 13 20), 
| Pas-de-Calais, Aisne, Eure et- 
f Loir, Seine-et-Oise, Oise, Seine | 

(1036, 733, 923), Seine-et- | 
. |28 80 | 2467 Marne, Somme, Eure 35 65 

Nord-Oſten: Ardennes, Marne, 
Meurthe-et-Moselle . . . . 1615 | 624, 746 

Weſten: Loire-Inferieure, Maine-et % 
| Br.) 35l0) — Luce) 

Diten: Haute-Savoie, Savoie mama 2 
Süd - Weften: Landes, Basses- 

Ppyrénées, Hautes - Pyrendes, | E 

Haute-Garonne . . ...|68/67 | 2.10 

- &üden: Herault. . . - 1 MER 
Süd-Oſten: Bouches- du- Rhöne. Fer — 

. An ganz Franfrei [48 129 39 102| 52 130 

Geimpft wurden Kinder | 665 | 262 | 901 

Anmerkung: Die Heineven Zahlen beziehen ſich auf 

geſchlachtete Rinder. 

“ 

2. Milzbrand. 

Betroffene 
Negionen und Departements 

——. 

Zahl der verſeuchten 
Ställe 

Of. | Nov. | De. 

Norden: Nord Pas-de-Calais Somme, 
Seine-et-Oise, Seine-et-Marne. 2 

Nord-Diten: Marne, Aube . . . 1 
Weiten: Vendee, Charente . . . 3 
Gentrum: Nievre, Loir-et-Cher, 

Chef — 
Diten: Cöte-d’Or, Jura, Loire, Ain, 
JJ l 

Süd - Weiten: Gers, Basses-Py- 
renease ne N” 15 

Süden: Aude, Aveyron, Cantal Me 

Sn ganz Frantreih | 37 | 28 | 233 

und Wurm. 3. Rotz 

Betroffene 
Negionen und Departements 

Nord-Weſten: Calvados, Mayenne, 
Cötes-du-Nord, Ille-et-Vilaine., 

Norden: Nord, Somme, Seine, Seine- | 
et-Marne, Eure-et-Loir . . . ö) 4 12 

Nord-Oſten: Haute-Marne, Meuse, 
Meurthe-et Moselle, Marne, 
N UDENEVOSCCEN. Dre 4 5 4 

Weſten: Loire-Inferieure, Maine- 
et-Loire, Indre-et-Loire, Cha- 
rente-Inferieure, Deux-Sevres, 

Zahl Der verfeuchten 
Ställe 

1} 

OH. | Nov. | De. 

_  Charente, Vienne, Vendee . 17 —11 10 
Gentrun: Cher, Allier, Loiret, 

Yonne, Nievre . . . 2 B) 2 
Oſten: Doubs, Loire, Rhöne, Ain, 

Haute-Savoie, Isere, Haute- | | 
SE a a Keen) 6 

Süd - Weften: Dordogne, Lot-et- | 
Garonne, Gers, Haute-Garonne, 
Aniere, 6 4 2 

Süden: Aveyron, Herault, Tarn-et- 
Garonne, Aude 6 l 2 

Süd-⸗Oſten: Gard, Vaueluse, Basses- | 
Alpes, Bouches - du - Rhöne, | | 
Var, Alpes-Maritimes, . . . 7 bauwela 

In ganz Frankreich 61 41 
Getödtet wurden Pferde | 65 » 35 45 

Die Maul- und Klauenjeuhe wurde inı Dftober 
in 1 Schafitall des Departements Seine-et-Marne und auf 
einigen Weidepläßen eines Ortes im Departenıent Corse, 
int November in je 1 Gtalle der Departentents Seine-et- 
Marne und Gironde, int Dezember in je 1 Gtalle der De: 
partements Seine, Gers und Lot, jowie unter einer Heerde 
im Departentent Meurthe-et-Moselle feitgeitellt. 

Die Schafpoden find im Dftober unter 39 Heerden 
von 10 Departements (Seine-et-Oise, Vendee, Öharente-In- 
ferieure, Rhöne, Isere, Gironde, Gard, Herault, Bouches- 
du-Rhöne und Var), im November unter 5 Heerden von 
2 Departements (Ariege und Var), und int Dezember 
unter 8 Heerden von 2 Departement? (Vaucluse und 
Bouches du Rhöne) ausgebrohen. Bon diejer Seuche 
wurden ferner im Dftober 3 Gemeinden des Departentents 
Hautes-Alpes, im November 2 Ställe im Departement 
(Bouches-du-Rhöne), int Dezember mehrere Orte des De- 
partements Aveyron und je ein Schafitall des Departentents 
Loire und Gironde betroffen. Am verbreitetiten war Die 
Seuche im Departement Bouches-du-Rhöne mit 25 Seuchen: 
herden. 

Die Schafräude iſt im Oktober in je 1 Schafſtall 
der Departementö Meurthe-et-Moselle und Indre et-Loire, 
jowie einer Gemeindeheerde des Departements Haute-Saöne, 
im November in einem Schafltall des Departements Cher 
und mehreren Drten des Departement3 Aveyron, im De: 
zember in 7 Schafitällen des Departements Charente, ſo— 
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4. Tollwuth. 
———— —— —— — —— —— — — 

Betroffene Zahl der angemeldeten 
tollen Hunde 

Regionen und Departements 

Nord-Weſten: Cötes-du-Nord, Mor- 
bihan, llle-et-Vilaäine . . . 6 

Norden: Seine-et-Öise, Seine (33, 
45, 42, davon in Paris 26, 
33, 30) Seine-et-Marne, Somme, 
Aisne, Nord, Oise, Eure-et-Loir. 42 62 60 

Nord-Dften: Meurthe-et-Moselle, 
Vosges, Marne, Aube, Haute- 

Nov. De. DH. 

os [er} 

Marnes Mouse er » | ae 9 
Weſten: Loire-Inferieure, Vendee, . 

Vienne. . . 5 5 6 
Gentrum: Cher, Nievre, Allier, 

Puy-de-Döme, Creuse, Loir-et- 
Gher- LOiret se re: 6 5 8 

Dften: Haute-Saöne, Jura, Loire, 
Rhöne, Ain, Savoie, Isere, 
Cötes-du-Nord, Saöne-et-Loire. 19 17 

Süd-Weſten: Gironde, Lot-et-Ga- 
Tonne, Gerste 

Süden: Aveyron, Tarn, Herault, 
Aude, Tarn-et-Garonne, Py- 
rendes-Orientales, Cantal . . 8 12 13 

Süd- Dften: Bouches-du-Rhöne, 
Vaucluse, Haute-Loire, Dröme, 
Var ER EORD 9 

In ganz Franfreih | 106*) | 132*) | 142*) 

wie unter 4 Heerden der Departementö Eure, Charente- 
Inferieure und Cher fonitativt worden. 

Der Raufhbrand fam in 39, 52 und 45 Ställen 
von 12, 16 und 14 Departements vor. Am verbreitetiten 
war derjelbe in den Departements Gers (5, 7 und 17) 
und Basses-Pyrendes (7, 13 und 8). 

Der Rothlauf der Schweine wurde in 4, 6 und 8 
Departements beobachtet. 

Der Pferdetyphus fan im November und De: 
zember in je 1 Departement vor. 

Im Dftober wurden aus 15, im November aus 25 und 
im Dezember aus 14 Departements Fein Geuchenfall- ge- 
meldet. — Aus 1, 3 und 6 Departements waren bis zur 
Zertigitellung der Bulletins zum Druck Napporte nod) 
nicht eingegangen. 

— — 
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Aledizinalgefehgehimg ꝛc. 

Bayern. Befanntmachung des Königl. Staats- 
minifteriums des Innern, betr, die Beförderung 

von Leichen. 
Bon 17. Februar 1888. 

(Geſetz- u. Verordnungsblatt f. d. Kgr. Bayern ©. 123.) 

In Bezug auf die VBerbringung von Leihen an einen 
anderen als den ordnungsmäßigen Dirt der Beerdigung 
werden im Hinblid auf Art. 61 Abf. 1. Ziff. 1 und 3 
des Bolizeiftvafgefebbuches vom 26. Dezember 1871 und 
auf Grund der hierüber unter den deutſchen Bundes- 
regterungen getroffenen Vereinbarung **) nachftehende Vor- 
ſchriften erlafien: 

.. $1. Die Berbringung einer Leiche vom Sterbeorte nad) 
einem anderen ald dem ordnungsmäßigen Orte der Beer: 
digung darf nur auf Grund einer von der zuftändigen 
Behörde nad) anliegendem Formular ausgeſtellien fchrift- 
lien Bewilligung (Leichenpaß) erfolgen. 

Zuftändig zur Ausftellung des Leichenpaſſes ift in 
Bayern, vorbehaltlich der unten folgenden Bejtimmung 
in $ 10 Abj. 2, die Diftviktspolizeibehörde bezw. der er- 

*) Die tollen Hunde vertheilen ſich auf 66, 90 und 102 
Gemeinden von 28, 35 und 40 Departements, — Außer den 
Hunden find noch 8 Kaben, 30 und einige andere Thiere 
aus Anlaß der Tollwuth getödtet worden bezw. gefallen. 
— —— and und Katzen wurden 93 und 
einige Perſonen (davon 9 durch Katzen iffen. — Such farb ı — ch Katzen) gebiſſen. An 

**) Bergl. Veröffentl. 1887 ©. 746 B. 

ponirte Bezirksamtsafjeffor, in deren Bezirk der Sterbeort 
liegt. 
ei Leichentransporten, aus | 

deutfchen Bundesftaate fommen, ift ein Leichenpaß der- 
jenigen Behörde erforderlich, welde nad) den dortigen | 
Beltimmungen zur Ausitellung zuftändig ill. 

Für Leichentransporte, welche N ; 
kommen, fann, foweit nicht Vereinbarungen über die An- 
erfennung der von ausländiichen Behörden auögejtellten 
Leichenpäffe bejtehen, die Ausitellung des Leichenpaſſes 
durd) diejenige zur Ausftellung von Leichenpäſſen befugte 
inländifhe (Deutfche) Behörde erfolgen, in deren Bezirk 
der Transport im Neichegebiete beginnt. Auch Fünnen 
die Konfuln und diplomatijchen Vertreter ded Reichs vom 
Reichskanzler zur Ausftellung der Leichenpäſſe ermächtigt 
werden. 

Die hiernach zur Ausstellung der Leichenpäfje zuſtän— 
digen Behörden werden vom Reichskanzler öffentlich be- 
kannt gegeben werden. 

$ 2. Der Leichenpaß darf nur für ſolche Leichen ertheilt 
werden, über weldye die nachitehenden Ausweiſe geliefert 
worben find: 

a) ein beglaubigter Auszug aus dem terberegiiter; 
b) ein nad) Anhörung des behandelnden Arztes und 

nad Vorlage des vorfehriftsmäßigen Leichenſchau— 
ſcheines ausgeftellte Bejcheinigung des beamteten | 
Arztes über die Todesurſache, jowie darüber, daß 
jeiner lleberzgeugung nad der Befürderung der 
Leiche gejundheitlihe Bedenken 
ſtehen; 

e) ein Ausweis darüber, in welcher Weiſe die Ein— 
ſargung der Leiche, entſprechend den nachjtehenden 
Vorſchriften (HH 3—5). jtattgefunden hat; 

d) in den Fällen des $ 157 der Reichs - Strafprozeß- 
ordnung vom 1. Februar 1877 die feitens der 
Staatsanwaltihaft oder des Amtsrichters ausge: 
ftellte fchriftliche Genehmigung zur Beerdigung. 

Die Nachweiſe zu a und b werden bezüglich der Leichen 
von Militärperionen, welche ihr Standquartier nad) ein- 
getretener Mobilmachung verlafien hatten ($$ I und 2° 
der kaiſerl Verordnung von 20. Sanuar 1879, Reichs— 
gejebbl. ©. 5), durd eine Bejcheinigung der zujtändigen 
Militärbehörde oder Dienititelle über den Sterbefall unter 
Angabe der Todesurfahe und niit der Erklärung, daß 
nach ärztlihem Ermeſſen der Beförderung der Leiche ge- 
fundheitlihe Bedenken nicht entgegenjtehen, erfeßt. 

3. Die Leiche muß in einen hinlänglid) widerftands- 
fähigen Metallfarge luftdiht eingefchloffen und leßterer 
von einer hölzernen Umhüllung vergejtalt umgeben jein, 
daß jede Verjchiebung des Sarges innerhalb der Umhüllung 
verhindert wird. 

Erfolgt der Leichentransport nicht mittels Eiſenbahn 
und nur auf geringe Entfernung, jo fann die Diftriktg- 
polizeibehörde den Transport in einem einfachen Sarge 
von harten Holze mit gut ausgepichten Fugen, oder aud), 
wenn die Leiche unmittelbar zum Friedhofe des Beſtim— 
mumngsortes verbracht wird, in einem an den Fugen gut 
perpichten Sarge von weichem Holze geftatten. 

$ 4. Der Boden des Sarges muß mit einer mindefteng 
5 cm hohen Schicht von Sägemehl, Holzkohlenpulver, 
Torfmull oder dergleichen bededt, und es muß dieſe 
Schicht mit fünfprozentiger Karbolfäurelöfung*) reichlich 
bejprengt ein. 

$ 5. Sn befonderen Fällen, 3.9. für einen Transport 
von längerer Dauer oder in warmer Sahreszeit, fann don 
der zur Ausjtellung des Leichenpafjes zuftändigen Behörde 
nad dem Gutachten des beamteten Arztes eine Behand- 
ans der Leiche mit füulnifwidrigen Mitteln verlangt 
werden. 

Diefe Behandlung bejteht gewöhnlich) in einer Ein- 
wicelung der Leiche in Tücher, die mit fünfprogentiger 
Karbolſäurelöſung getränkt find. Sn jchwereren Fällen 
muß außerdem durch Einbringen von gleicher Karbol- 
jüurelöfung in die Bruft- und Bauchhöhle (auf die Leiche 
eines Erwachſenen mindejtens 1 Liter gerechnet) oder der— 
gleichen für Unſchädlichmachung der Leiche geforgt werden. 

*) Ein Theil jogenannter verflüffigter Karbolfäure 
(Acidum carbolieum liquefaetum) ift in 18 Theilen Wafjer 
unter häufigem Umrühren zu löfen. * 
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$ 6. Jedem Leichentransport ift ein Begleiter beizu- 
geben; ald Begleiter find von der den Leichenpaß aus- 
ftellenden Behörde nur zuverläffige Berfonen zuzulafien. 

$ 7. Die vorftehenden Bejtimmungen haben ſinn— 
gemäße Anwendung zu finden, wenn bereits beerdigte 
Leichen wieder ausgegraben und an einen anderen Ort 
überführt werden follen. Die Ausitellung des Leichen: 
pafies fteht in jolhen Fällen derjenigen Behörde (Diftrikts- 
polizeibehörde, erponirter Bezirksamtsaſſeſſor) zu, in deren 
Bezirk der feitherige Beltattungsort liegt. 
88. Iſt der Tod im Verlaufe einer der nachſtehend 
benannten Krankheiten: Pocken, Scharlach, Flecktyphus, 
Diphtherie, Cholera, Gelbfieber oder Peſt — erfolgt, ſo 
it die Ueberführung dev Leiche an einen anderen als den 
ordnungsmäßigen Ort der Beerdigung nur dann zu ge 
ſtatten, wenn mindeſtens ein Jahr nad) dem Tode ver- 
floſſen iſt. 
89 Bon der Ertheilung eines Leichenpaſſes iſt von 

der ausfertigenden Behörde dem Pfarrer des Sterbeortes, 
ſowie derjenigen Diſtriktspolizeibehörde, in deren Bezirk 
die Leiche verbracht wird, Kenntniß zu geben. 

$ 10. Bei dem Transporte von Leichen, welche von 
Bolizeibehörden, Kranfenhäufern, Strafanftalten u. ſ. w. 
an Öffentliche höhere Lehranftalten überjendet werden, be- 
darf es einer Begleiting nit; auch genügt es, wenn 

ſolche Leichen in dicht verschlofienen Kiften verladen werden. 
Bei Berbringung von Leichen aus den fönialichen 

Otrafanftalten und Arbeitshäufern an die anatomijchen 
Snftitute der Kgl. Umiverfitäten zu München, Erlangen 
und Würzburg wird der Leichenpaß durch die Straf— 
anftalts- bezw. Arbeitshausperwaltung nach gutachtlicher 
Sinvernahme des Anjtaltsarztes ausgefertigt. Die be- 
treffende Verwaltung hat Einleitung zu treffen, daß die 
Leiche alsbald nad) der Ankunft am Beſtimmungsorte 
vom Gijenbahnhofe abgeholt werde. 
Im Uebrigen find auch bei dieſen Leichenverbringungen 

die Vorſchriffen der 88 2, 4, 5, 8 und 9 au beachten. 
| $ 11. Bei Ausitellung von Leichenpäfjen für Leichen: 
traneporte nad) dem Auslande find außer den vorftehen- 
den Beltimmungen aud die von dent Deutjchen Neiche 
mit ausländifchen Regierungen hinſichtlich der Yeichen- 
transporte abgeichlofjenen Vereinbarungen, deren Bekannt: 
machung vorbehalten bleibt, zu beachten. Soll der Trans— 
port einer Leiche in over durch das Gebiet eined Staates 
erfolgen, mit welchem ein lebereinfommen diejer Art 

nicht abgejchlojien iſt, fo darf der Leichenpaß nur unter 
der Borausfeßung ertheilt werden, daß Derjenige, welcher 
um die Erlaubnig zur Verbringung der Leiche in's Aus- 
land nachſucht, die Zuſtimmung der betreffenden Regie— 
tung, in oder durch deren Gebiet der Transport jtatt- 

- finden foll, fofort übergibt. 
$ 12. Bezüglich der Beförderung don Leichen auf 

Eijenbahnen find außerdem die Beltimmungen des 8 54 
des Gijenbahn-Betriebsreglements vom 2. Juni 1874, in 

der repidirten Rafjung der Bekanntmachung vom 12. Ja— 
nuar 1888 (Geſetz- und DVBerordnungsblatt Ceite 68), 
maßgebenp. 
813. Die vorftehenden Anordnungen treten mit dem 
1. April 1888 in Kraft. 

Öleichzeitig treten die Bekanntmachungen von 27. Sep— 
tember 1862 und vom 4. Mai 1864 (Reg.Bl. ©. 2245 
bezw. 491) außer Wirffamfeit. 

Münden, den 17. Februar 1888. 
Frhr. von Feilitzſch. 

Der General-Sefretär: Miniſterialrath von Nies. 

Das der Bekanntmachung beigefügte Formular eines 
Leichenpaſſes iſt gleichlautend mit dent im den Der- 
öffentl. Sahrg. 1887 ©. 746 abgedrudten Formular, nur 

- fehlt in Zeile 5/6 das Wort „Eijenbahn“. 

wohnenden Hebammen betreffend. 

Vom 22. September 1887. 

Nah Beihluß des Bundesraths vom 5. Mai d. 3”) 
find Hebammen, welde in einem Bundesjtaat Das 
Prüfungszeugniß einer nad) den Landesgeſetzen zuftän: 

*) Anmerk. ©. Veröffentl. 1832 ©. 321. 

€ 
| Mecklenburg Schwerin. Die an der Grenze 
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digen Behörde erworben haben, fofern fie in der Nähe 
der Grenze eines benahbarten WBundesjtaates wohnen, an 
und für fi) befugt, ihre Berufsthätigfeit in den in der 
Nähe der Grenze belegenen Orten des Tehterwähnten 
Staats in gleihem Maße auszuüben, wie ihnen dies in 
der Heimath gejtattet iſt; fie haben fich jedoch bei Aus— 
übung ihres Sewerbes an ven in der Nähe der Grenzen 
liegenden Drten des benachbarten Staates den daſelbſt 
de Geſetzen und Berwaltungsporjehriften zu unter: 
werfen. 

Das unterzeichnete Minifterium fieht ſich hierdurch be: 
wogen, die Kreisphyſiker der Grenzbezirke aufzufordern, 
daß fie durch die Auffichtsärgte die hier in Mecklenburg 
geprüften und an der Grenze wohnhaften Hebammen 
ihres Bezirks darauf aufmerkſam machen, bei Ausübung 
ihres Gewerbes im Gebiet der angrenzenden Bundesitaaten 
genau Die dort geltenden Gejeße und Verwaltungspor- 
ſchriften zur beachten. 

In Breußen find die Bezirksregierungen angewiejen 
zu veranlafien, daß den auswärtigen an der ©renze 
wohnenden Hebammen auf ihren Antrag die bezüglichen 
Sejeße und Berwaltungsvorichriften mitgetheilt werden. 

Schwerin, den 22. Eeptember 1887. 
Sroßherzogl. Meclenburgifches Miniſterium, Abth. für 

Medizinal-Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Mühlenbrud. 

Cirkular an die Kreisphyfifer der Grenzbezirke. 

Spanien, Cirkular-Erlaß an die Gouvernenre der 
Provinzen, betreffend Maͤßregeln gegen die Weinz 

fälſchung. 
Bon 30. Januar 1888. 

Ceine Majeftät der König und Namens deſſelben die 
Königin Negentin des Heiches Haben zu bejtimmen 
geruht: 

1. Die Gouverneure der Provinzen haben den DBer- 
fauf von natürlichen und fünjtlihen Meinen, Brannt- 
weinen und Getränfen, welche ſchädliche Stoffe enthalten, 
ſtrafrechtlich zu verfolgen und dafür Sorge zu tragen, 
dab die gedachten Getränfe, die in dem bezeichneten Zu— 
itande fich befinden, für den Konſum unbraudbar gemacht 
werden. 

Hierbei haben fie das erftmalige Vergehen mit einer 
Geldbuße zu beitrafen, im Wiederholungsfalle aber die 
Schuldigen den ordentlichen Gerichten zu überweifen. 

In Uebereinſtimmung mit dem Gutachten der König: 
lichen Akademie der Medizin und des Königlichen Gefund- 
heitsrathes find als gefäljcht zu betrachten: 

die natürlichen Weine, wenn fie enthalten: 
a) Unreine Snduftrie-Alfohole oder aus Trejtern ge: 

wonnene, fofern diejelben nicht veftifizivt und ge- 
reinigt find. ed 

b) Salicylfäure und andere antijeptiihe Subſtanzen. 
c) Fremde Farbitoffe, ſowohl die aus Steinkohlen— 

produften gewonnenen, als auch ſolche vegetabiliichen 
oder irgend eines anderen Urſprungs. 

d) Künftlihe Glufofe, Stärfezuder, oder aus Moſt 
gewonnenen Zuder. (Azucar de fesula 0 los mostos.) 

e) Glycerin. 
3. Ew. ıc. werden die Alfalden anweifen, in Aus- 

führung des vorjtehend DVerfügten alle ihnen von den 
Sejegen zuerfannten Mittel anzuwenden, un die Weine 
einer Analyfe zu unterziehen, zumal diejenigen, welche in 
befonderen Etablifjements hergejtellt worden und diejenigen, 
welche für den Erport bejtimmt find, jowie endlich ganz 
vorzugsweije jene, welde in den Weinſchenken verkauft 
werden. 

Die Analyjen find in den ftädtifhen Laboratorien, 
wo folhe vorhanden, oder in den Laboratorien der Lehr— 
anftalten auszuführen. Es kann jedod) auc jedes andere 
itaatliche oder provinzielle Laboratorium zu diefem Zwecke 
benußt werden. In Ortſchaften, in welchen ſolche Labo— 
vatorien nicht zur Verfügung ftehen, find die Analyjen 
von den Beanıten für Medizin und PBharmacie und wenn 
ſolche nicht vorhanden, von dem Titulär-Arzt und einem 
Pharmazeuten auszuführen. s e 

Erweift fi) ein Beamter (Subdelegado) abgeneigt diejen 
Dienst zu verjehen, fo ift er jofort feines Amtes zu ent- 
heben. 



3. Bei den Snipeftionen, welche Ew. ꝛc. jei es per- ' 
ſönlich, oder durch einen fpexiellen Delegirten abzuhalten 
für angemefjen erachten, desgleichen fo oft die Alfalden 
es für angemefjen halten werden, find von dem zu analy- 
firenden Weine drei verjiegelte Flaſchen zu entnehmen, 
von welchen eine bei Ew. ꝛc. die zweite beim Beſitzer 
des Etabliſſements verbleibt; die dritte ift dem Labora— 
torium zur Analyſe zu überweijen, jo daß auf die beiden 
vorgedachten Flafhen in Fällen von Neklamationen zur 
Beweisführung zurücgegriffen werden Fann. 

Das Nefultat ſämmtlicher Analyfen ift im „Boletin 
oficial* zu veröffentlichen. 

4. Am 1. eines jeden Monats haben die Alfalden 
über die im lebtverflofienen Wionat jtattgefundenen Ang— 
Iyfen an Em. ic. Bericht zu eritatten. Diejenigen, welde 
diefen Dienft vernadlälfigen, find von Ew. ꝛc. zurechtzu— 
weifen. Auch haben Ew. ıc. an jedem 15. des Monats 
diefem Minifteriun ein Reſumé über die Shnen von den 
Alkalden zugegangenen Berichte, fowie über die Jurecht- 
weilungen einzureichen, welche Sie den Säumigen haben 
zu Theil werden lajjen. 

5. Ew. ꝛxc. werden dieſes Cirfular in den „Boletin 
oficial* einrücen lajjen und mit Aufbietung aller Shnen 
zur Verfügung Itehenden Mittel dafür Sorge tragen, daß 
dafjelbe möglichjte Verbreitung findet. 

Borjtehendes theile ih Ew. ıc. auf Königlichen Befehl 
zur eigenen Kenntnißnahme, jowie zur weiteren Veran: 
lafjung mit. 

Madrid, den 30. Sanuar 1888. 

Albareda. 

An den Herrn Gouverneur der Provinz von. ....... 

Rechtſprechung. 

Verurtheilung eines Kurpfuſchers, welcher ohne ärzt— 
liche Vorbildung auf ſchriftlichem Wege Kranfe jeder 
Art gewerbsmäßig behandelte und denſelben Arzneien 
durch Vermittelung einer homdopathiihen Apothefe 
zugehen ließ, auf Grund $ 263 (Betrug) und S 367 
Ar. 3 des Strafgeſetzbuchs in Verbindung mit der 
u Verordnung vom 4. Zanuar 1875 (N. ©. Bl. 

Urtheil des Kgl. jähjiihen Landgerichts zu Dresden von 
25./28. Februar 1887 gegen Schiedel. 

Die gegen das Urtheil eingelegte Nevifion tft mittels 
Erfenntnifjes des Neichsgerichts, dritter Straffenat vom 
12. Mai 1887 verworfen worden. 

In ter Strafiahe gegen den am 22. Februar 1834 
zu Liegnitz geborenen, in Dresden wohnhaften U. Fl. J Sch. 
wegen Betrugs und Uebertretung gegen $ 367 Wr. 3 des 
Strafgeſetzbuchs hat die vierte Straffammer des könig— 
lichen Landgerichts zu Dresden in der Sitzung vom 23. 
bis mit 28. Februar 1887 für Recht erfannt: 

Der Angeklagte U. Fl. 3. Schiedel wird wegen Be- 
trugs und NMebertretung gegen $ 367 Nr. 3 des Straf: 
gejeßbuchs zu einem Sahr Gefängniß und dreijährigen 
Verluſt der bürgerlichen Ehrenrechte, fowie zu einer 
Geldſtrafe von Einhundertundfünfzig Mark, welche 
für den Fall, daß fie nicht beizutreiben ift, in 14 Tage 
Haft umgewandelt wird, verurtheilt. 

Die Koften des Verfahrens find von dem Ange: 
klagten zu tragen. x 

Aus den Gründen: 
Nach den Ergebniſſen der Hauptverhandlun 

hat die Strafkammer Folgendes für er BE 
B Der ee Angellanten ee at in Liegni 

feinem Geburtsorte, die katholiiche Boitsfäute in — 
der Unterricht ſich auf Religion, Lefen, Schreiben und 
Rechnen beſchränkt hat, fowie nad) feiner Entlaffung aus 
derjelben nody 4 oder 5 Zahre lang die Sonntägsſchule, 
in welcher er ſich hauptſächlich in Fertigen fchriftlicher 
Aufſätze geübt hat, beſucht und fchon ald Knabe in dem 
Geſchafte feines Vaters, eines Wollwebers, gearbeitet. 

Außer der MWollweberei hat er aber auch noch Daß 
Spiel auf dem Oboe und anderen Muſikinſtrumenten 

— 
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erlernt und ſich durch Muſiziren auf Tanzböden, in Kon 
zerten und bei fonftigen Gelegenheiten einen Nebenver— 
Dienst verfchafft. Nach feiner um das Jahr 186 erfolgten 
Berheirathung hat er die bis dahin betriebene Meberei 
aufgeaeben und den Lebensunterhalt für fih und feine” 
Familie durch Mufiziren und fpäterhin nod) in Wege 
des Handels mit jog. ©efundheitsfaffee und jog. Ge— 
fundheitschofolade erworben. 2 

Bereits in feinem 22. oder 23. Lebensjahre will er 
fein Sntereffe der Heilfunde zugewendet und mit dem 
Leſen homöopathiſcher Lehrbücher begonnen haben. Nach 
feiner Behouptung hat er fih nah und nad und zwar 
lediglich durch Wrivatitudiun genügende Kenntniſſe er- 
worben, um Kranfen ärztlidy beizuftehen. 

Später hat er auch in der That Kranken ärztlichen 
Kath ertheilt. Seit dem Sahre 1873 iſt von ihm zufolge 
feiner Ausfage die Ausübung der Heilfunde an Menſchen 
gewerbsmäßig betrieben und für den Betrieb des Ge— 
werbes als „Nathertheiler an Kranke” zu Liegniß Ge— 
werbeiteuer entrichtet worden. 

Sein Verdienſt aus der Ausübung der SHeilfunde, 
welche von ihm bis in die neuere Zeit fortgefeht worden 
ift, hat ihn nad) einiger Zeit in den Stand geſetzt, von 
jeder jonjtigen Grwerböthätigfeit abzufehen und iſt, wie 
noch des Näheren darzulegen jein wird, in den lebten 
Sahren ein erheblicher gewefen. 

Anfänglich hat er aud in Liegniß homdopathifche Arz⸗ 
neimittel an Diejenigen, welche ſeinen ärztlichen Rath in 
Anſpruch genommen haben, verabfolgt. 
dazu geführt; daß er im Jahre 1873 von dem K. Kreis— 
gerichte zu Liegnitz wegen der im 8 367 Nr. 3 des Straf— 
geſetzbuchs mit Strafe bedrohten Uebertretung zu einer 
Seldftrafe von 5 Thalern rechtskräftig verurtheilt worden iſt. 

In der Folgezeit ift er dann noch wiederholt ver- 
urtheilt worden 

B. Nenn nun dem Angeklagten gegenwärtig zur Laft 
gelegt worden ift, daß er fich in der Zeit vom 1 Dftober 
1885 bis in den Auguſt 1886 bei Ausübung der Heil- 
funde an Menſchen des Betrugs jhuldig gemadıt 
habe, jo ift der Anklage von dem Gerichtöhofe nur bei- 
zupflichten gewejen. . 

I. Schiedel hat, wie fhon früher, fo auch in Dresden. 
um jich weiteren Kreifen zu empfehlen, ven Weg einge: 
ſchlagen, daß er mit den Redaktionen zahlreicher deutfcher 
und böhmifcher Zeitungen in Verbindung getreten ift und 
diefelben beſtimmt hat, gegen ein von ihm gezahltes 
Entgelt einen von ihm verfaßten und. auf feine Beran- 
lafjung gedructen Brofpekt, von welchem er jeder ein: 
zelmen Zeitungsredaftion die erforderliche Anzahl Ereniplare 
geliefert hat, mit einer Nummer der Zeitung, als deren 
Beilage, zur Ausgabe an die Abonnenten und Käufer 

Dies Hat jedoh 

der Zeitung zu bringen und in die betreffende Zeitungs- 
nummer eine auf den Proſpekt noch befonders hinweijende 
Annonce aufzunehmen. Dies hat er bis in den Auguft 
1886 fortgejeßt. Allein in den 3 Monaten Mai, Juni 
und Quli 1886 find joldhergeitalt über 200000 Proſpekte 
unter das Publikum vertheilt worden. Ueberdies Hat er 
in zahlreichen Fällen denjenigen Perſonen, weldye feine 
Hilfe in Anfprucd genommen haben, in den an diefelben 
von ihm gerichteten Zufchriften Gremplare des Proſpekts 
mit der Bitte um deren Mittheilung an Verwandte und 
Bekannte überfhict. 

Diejenigen Proſpekte, weldhe er in der geit vom 
1. Oktober 1885 bis in den Auguft 1886 allmonatlid) für 
die Zwecke feines Geſchäfts in der befchriebenen Weiſe zur 
Ausgabe an das Publikum gebracht hat, find gleichlauten- 
den Snhalts gewejen. 

Ein Gremplar derfelben Tiegt den Unterfuhungsakten 
unter A. bei. 

Sie zeigten die Meberichrift: 
„zum Nathertheilen gegen alle Krankheiten empfiehlt fi): 

.. Adolf Shiedel, Partikulier, 
(früher in Liegnitz), jeßt in Dresden-Altftadt, 

Belliner Str. 43" 
begannen mit den Worten: „Zu diejer Smpfehlung ev 

Ferne feit vielen Sahren mir entgegenbradhte und ich darf 
wohl annehmen, daß dies Vertrauen durd) die oft glän- 
zendjten Reſultgte, die ich bei gewiß redlichen Bemühungen 

‚ an meine Franken Mitmenſchen unter Gottes Beiftande zu 

‚mutbigte nich das Vertrauen, das man aud) aus weitelter — 



ea: wie zu meiner eigenen Freude erzielte, hervorgerufen 
wurde. 

Um nun denjenigen Leidenden, welchen bisher wenig 
oder nichts von meinen Erfolgen befannt wurde, einigen 
Aufſchluß über meine Wirkjamfeit zu geben, ließ ich hier 
einige von mir ausgeführte Heilungen, vejp. die mir von 
den Geheilten darüber ausgejtellten, von den betr. Orts— 
behörden beglaubigten Atteſte abdrucken. 

Dieſe Attejte wird Niemand für gemeinen Schwindel 
halten können; jeder VBerjtändige wird fich jagen, daß ein 
Gelbitanfertigen amtlich beglaubigter Attejte höchſt folgen- 
ſchwer für mich werden müßte, da die Attefte durch mich 
jelbjt an die Deffentlichfeit gelangen ;” 
‚enthalten ferner folgende Sätze: „Glaubt Semand fich 
durch meine jo nachgewiejene Fertigkeit in der Kunſt 
richtiger Mittelwahl gegen jo vielartige chroniſche Leiden 
geſchaͤdigt, jo könnte ich dies aus Gründen nur aufrichtig 
bedauern“, und „den oft viele Sahre von Leiden Geplagten 
fann doch auc Niemand verargen, wenn fie, erfolglofer 
ärztlicher Behandlung endlicy müde, troßden die Hoffnung 
auf Heilung nicht aufzugeben vermochten, fi) daher an 
einen Laien wandten, ver jeine bewährte Heilmethode durch) 
amtlid) beglaubigte, alſo wahrheitsgetreue Attefte dar- 
legte, unter welchen auch die vollitändige Adreſſe der Ge- 
heilten angegeben iſt“ — jowie die Zufiherung: „Alles, 
was ic) an Medikamenten hier meinen Ratienten verordne, 
wird ſtets nach meinen jedesmaligen jpeziellen Angaben in 
einer rein homöopathiſchen Dffizin auf das Sorgfältigſte 
zubereitet, und ven Kraufen unmittelbar durch diejelbe 
zugefandt”, — und nach der Bezugnahme auf feine „ge- 
nügend Far nachgewieſenen SHeilerfolge” die Bemerkung: 
„Allen troßdem noch angitvoll mißtrauiſch bleibenden 
Borfihts-Kommifjaren fünnte ich nur rathen, pfiffig ihr 
Geld (ſammt den Leiden) feitzuhalten; einen beſſeren Rath 

giebt e8 für fie nicht; wer wird auch um das bischen 
Geſundheit jo ungeheure (?) Summen dranſetzen; Sypochon- 
drie und Denkunfähigkeit jind jchwer zu bemältigende 
Plagen“, — jowie ald Schluß des 1. Abjchnittes folgende 
Sätze: „Für oft ſchon von Brotneidern und unbeichäftigten, 
daher eiferfüchtigen Intereſſenten erlittene Unbilden fühle 
id) mid) unabläjlig entſchädigt durch zu allen Zeiten und 
aus allen Gegenden an mich eingehende Danfesergießungen 
und Gegenswünjche derjenigen, Die fi) durch meine 
geringen Kräfte von jchweren, lange Jahre getragenen 
Leiden erlöft fühlen, die font den Hohen Werth meiner 
(hom.) Heilmethode an fich felbit kennen gelernt, und oft 
genug Ihon fühlten fich meine vielen Gönner und Freunde 
veranlaßt, mir zuzurufen: 

„Die ſchlechten Früchte find es nicht, an denen Wespen 
nagen.“ 
J — Die geſetzliche Berechtignng zur Ertheilung von 
Konſultationen an Kranke wurde mir auf ein Geſuch an 
den hohen Bundesrath unter Hinweis auf $ 29 der Ge— 
werbe-Ordnung vom 21. Suni 1869 (Bundes-Gefeßblatt 
Seite 245) hochgeneigteit Flargelegt. 

Hochachtungsvoll 
Adolf Schiedel, Partikulier.“ 

Im 2. Abſchnitte des Proſpektes, welcher die Ueber 
Ihrift: „Einige amtlich beglaubigte Atteſte über meine 

- Heilerfolge” zeigte, war eine Reihe von 67 Zeugniljen 
über von Schhiedel bewirkte Heilungen verjchiedenartiger 

- Krankheiten und unter jedem Zeugniſſe ein darauf bezüg- 
- licher Beglaubigungsvermerf beziehentlic) des Niagiftrats, 
Gemeinde- oder Orts-Vorſtands, Gemeinde-, Orts- oder 

Amts-⸗Vorſtehers, Gerichtsſchulzen, Bolizei-Berwalters zum 
Abdruck gebracht. 

} 
i 

Ze a a Ze 0 

Eine größere Anzahl der Beglaubigungsvernierfe be- 
ftätigt mit ausdrücklichen Worten die eigenhändige Inter:. 
Ichrift des Ausftellers des Zeugniſſes. 

Auf der letzten, der 4. Ceite des Proſpekts jagte dann 
noch Schiedel in einem Nachworte und zwar zum Ein— 
gang: „Sm Anſchluß an diefe Thatfahen bemerfe ic) nod), 
daB ic) hier des zu gedrängten Raumes wegen eben mur 
einen ganz Kleinen Theil meiner Attejte über Heilungen 
abdruden laſſen konnte, daß ich aber nod) Taujende an- 
derer gleih ſchwer Erkrankter mit gleichen Glück be— 
handelte, dat ic) überhaupt nur etwa von dem fünf 
hundertiten der bisher von mir Geheilten ein Attejt erbat, 
aber auch dann nicht immer ein ſolches erhielt, da nicht 

alle Menjchen der Dankbarkeit fähig find”; — fowie im 

J 
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Anſchluß an die Bemerkung, daß er auch gegen alle 
äußeren Hebel fowie „gegen die Geſchlechts- oder Schwäche— 
Krankheiten aller Formen“ operive: „Gegen die unzähligen 
Heilungen leterer, oft jahrelang verfchleppter Leiden, die 
durch frühere, meift nur äußerlihe Anwendungen oft nur 
eine Zeit lang unterdrückt bleiben, dann aber immer 
wieder zum Vorſchein kamen, endlic) durch mein Der: 
fahren wirklich geheilt wurden, konnten Attefte felbftver- 
tändlich nie ausgeftellt werden,” — und ferner: „Eine 
jehr ftrenge Diät ift bei meinen Kuren nicht erforderlich, 
da id) jeit längerer Zeit nad) der fehr bewährten homöo— 
pathiihen Therapie des Dr Schüßler mit vielem Glück 
erfahre, denn die von demfelben voraejchriebenen homöo— 
pathiſchen Arzneiftoffe müſſen in fräftigeren Graden ver: 
oronet werden.” 

Diefem Nachwort folgte — hervorgehoben durch einen 
mittels ſchwarzer Linien gebildeten Nahmen — eine auf 
die Kurkoſten bezüglihe Ankündigung, welche wörtlic 
lautet: „Die Kurkoften betragen in jedem einzelnen Falle 
jtets für ein Verordnnen auf 15 bis 24 Tage nur 4 ME. 
bei frankirter Machnahme-) Sendung. 

Die Mittel, welche die Kranken zur Kur erhalten, 
werden fir diefelben nach meiner jedesmaligen fpeziellen 
Borihrift in einer großen homöopathiſchen Dffizin be- 
reitet umd ohne jede Koſten von dort aus franfirt an die- 
jelben gejandt, wofür ich gutſtehe. 

(Wenn Jemand das Honorar per Poſtanweiſung vor: 
ausfendet, jo find nur 3 ME. 50 Pf. oder 2 fl. 20 Kr. 
öſt. W. nöthig, weil dann das hohe Nachnahme-Franko 
eripart wird.) 

Der Honorarfjaß ift der nicht begüterten Kranken wegen 
ein jo niedriger und einer freiwilligen Mehrzahlung von 
Geiten wohlhabender Wattenten jollen dadurdh feine 
Schranken geſetzt fein,” — fowie eine Anweiſung betreffs 
der nach einem beigedructen Schema zu eritattenden und 
auch auf die Frage: „Soll Sendung gegen Nachnahme 
erfolgen?” zu erſtreckenden brieflichen Krankenberichte. 

Hieran reihten ſich folgende Sätze an: „Perſönliche 
Vorſtellung iſt vollſtändig überflüſſig, wenn jeder Leidende, 
der ſich meiner BehandInng anvertrauen will, einen Krank— 
heitsbericht auf's Pünktlichſte nach dem vorſtehend ver— 
merkten Schema ausfertigt. 

Keine der aufgeſtellten Fragen darf unbeantwortet 
bleiben, oder etwa ausweichend oder nur unbeſtimmt be— 
antwortet werden, dann erſt wird mir eine wünſchens— 
werthe, klare Einſicht in das betr. Leiden. 

Auch bisher für unheilbar gehaltene Kranke wollen 
nicht mißtrauifch meine Empfehlung von fich weijen, da 
ich wohl nachgewieſen, daß Schwerleidende überwiegend 
von mir geheilt wurden, was jeder Nothheilsfähige leicht 
herausfinden wird.” 

Endlich Schloß der Proſpekt mit den Worten: „gewiſſen— 
loſe Geldmacderei und Schwindel” wird aud) Fein ehr: 
liher und verftändiger Menſch aus jo glaubwürdigen 
Atteſten herausleiten. 

Mit Hochachtung 
Adolf Schiedel, PBartifulier, 

(früher in Liegnitz), jet Dresden-Altitadt, 
Bellinerftraße 43°. 

Schiedel hat auch ftarfen Zuſpruch gefunden. Nach 
feinen Angaben iſt in der Zeit von 1873 bis zum Auguſt 
1886 feine Hilfe gegen Krankheiten von höchſtens 13— 14000 
Rerfonen, und zwar in den eriten Sahren dieſes Zeitraumes 
von nur wenigen Hunderten, in ven jpäteren Jahren von 
einer größeren Anzahl Kranker angerufen worden. 

Die Zahl der Konfultationen im einzelnen Sahre tjt 
eine größere geweſen, ald die Zahl derer, welche im betr. 
Sahre fi) an ihn gewendet gehabt und zwar um deöwillen, 
weil ein großer Theil der le&teren feinen Rath wiederholt 
erbeten hat. Des leßteren haben ſich Kranfe monatelang 
in feiner Behandlung befunden. 

Zugleih mit den Krankheitsberichten ift an Sciedel 
entweder der Betrag der Kurfoiten mit 35 DIE. eingejendet, 
oder das Geſuch gerichtet worden, den Betrag der Kur- 
foften mit 4 ME. im Wege der Boftnachnahme einzuziehen. 
— Wie Schiedel zugiebt, hat die Zahl feiner in der Zeit 
von 1. Dftober 1885 bis in den Auguſt 1886 neu er- 
worbenen Satienten etwas über 2000 und die Zahl 
der Krankheitsberichte, welche ihm von denjelben während 
diefes Zeitraumes mit der Bitte um Hilfe zugejendet 
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worden find und auf welche hin von ihn, gegen Zahlung 
der Kurkoften nit 3 DE 50 Pf. bis AME. an ihn, Arznei 
verordnet worden ift, etwas über 4000 betragen. Er hat 
während diefes Zeitraumes mit den von ihn behandelten 
Perſonen fait ausnahmslos ſchriftlich, höchſtens in. drei 
Fällen mündlich verkehrt. 

Das Verfahren, welches Schiedel in der Zeit vom 
1. Oktober bis in den Auguſt 1886 nach Eingang der 
Krankenberichte eingeſchlagen hat, iſt nach feinen eigenen, 
nit unglaublichen Angaben folgendes gewejen: 

Gr hat in jeden Einzelfalle den Nanıen des Patienten 
und einen Auszug aus der Kranfengefchichte, ſowie hier- 
unter die von ihm gegen die Krankheit verordnete, aus 
durchichnittlich 21, fei es homöopathiihe Verreibungen, 
jei es homdopathilche Körnchenpotenzen enthaltenden 
Rulvern beftandene Medizin in das von ihm geführte 
Kranfenjournal eingetragen, ein Nezept, in welchen er 
diefelbe Medisin verfchrieb, ausgefertigt und nebſt der 
Adreſſe des Kranfen, für welchen die Medizin beſtimmt 
war, an den Suhaber der homdopathifchen Apotheke 
U. Maraggraf in Leipzig, William Steinmeß, gejendet, 
gleichzeitig aber an den Kranken im Poſtwege ein nicht 
blos im Text fondern auch, was feine, Schiedeld Inter: 
jhrift und Adrefie anlangt, gedrucktes Formular abgehen 
lafjen, in welchen er demfelben unter dem Bemerfen: „den 
Betrag von 3 ME. 50 Pf. incl. Franko“ — oder „durd) 
Nachnahme“ — „danfend erhalten” erklärte, daß er Die 
Nulver koſtenfrei aus Leipzig werde zugejendet erhalten, 
diefelben nad) Vorſchriften zu verwenden, etwaige Der: 
Ihlimmerung der Bejchwerden in der erſten Zeit nicht als 
ein jchlechtes Zeichen aufzufaſſen, glei nach Verbrauch 
alle etwa ftattgehabten Veränderungen rejp. Erleichte— 
rungen ſpeziell und unter deutlicher Wiederbeifügung jeiner 
Adreſſe ihm, Schiedel, mitzutheilen, auch in jedem weiteren 
Briefe deutlich auszuſprechen habe, ob Sendung gegen 
Nachnahme von 4Mk. erwünſcht oder ob zugleich mit dem 
Briefe Das Honorar von 35 ME. adgejendet worden Sei. 

Jeden Formular war ein ebenfalls gedruckter, vom 
Sciedel „Diätzettel“ genannter Zettel beigelegt, in welchent 
Schiedel „bis zur Bejeitinung aller Beſchwerden“ gewifje, 
einzeln aufgeführte „Genüſſe“ fowie „Abführmittel, Pflaſter 
und Salben, überhaupt alle Nebenmittel“ als den Pulvern 
entgegenwirfend verbot und diejenigen Nahrungsmittel, 
welche erlaubt jeien, bezeichnete ferner für Raucher Be— 
ſtimmungen betreffs der Menge ſowie Art und Weiſe des 
Rauchens traf, auch vorſchrieb, wie die Pulver zwecks des 
Gebrauchs zu behandeln ſowie zu welchen Zeitpunkten die— 
ſelben nad) und nach in der Reihenfolge der auf dieſelben 
geſchriebenen Nummern einzunehmen feien und endlich be- 
merkte, daß, wenn man gründliche Heilung des vielleicht 
ſchon veralteten Leidens wünſche, ihm ftets gleich nad) dent 
Verbraud) und zwar fo oft, bis das Leiden gänzlich ge— 
hoben ſei, Bericht zu erftatten fei, da die Heilung fonft 
nur don ſehr kurzer Dauer fein könnte; es könne diefer 
Umftand nicht genug hervorgehoben werden, da viele 
Patienten, jobald mehrfache Befjerung erfolgte, ſich ſchon 
geheilt geglaubt und mit der Kur abgejchlofjen hätten, 
während die nod übrigen Krankheitsreſte ſich ſeht bald 
dann wieder zum ganzen chronifchen Leiden ausgebildet 

i hätten und die Kur demmac wieder von Neuem habe an— 
gefangen werden müſſen. Zugleich) mit diefen Briefe zog 
er im Wege der Poſtnachnahme dann, wenn foldhe ges 
wünfcht worden war. die Kurfoften vom 4 ME. ein. 
4 Die von Schiedel verfchriebenen Pulver find in jeden 

Einelfalle von den genannten Snhaber dev Dffizin von 
JR Marggraf in Leipzig bezw. deſſen Perſonale fofort 
nad) Vorſchrift des Rézeptes gefertigt und mumerirt, 
darauf aber dem Patienten, für welchen fie Schiedel be- 
ſtimmt hatte, unter der dem Rezepte beigefügt geweſenen 
Adreſſe franko ſowie überhaupt koftenfrei zugeſchickt worden. 
Steinmetz hat ſowohl die Ueberſendung der Pulver an 
die Patienten erlegten Porti von je 20 Pf. als auch den 
Heritellungspreis der Pulver, betveffs defjen er dem Schiedel 
erheblichen Rabatt gewährte, und welcher für die durch— 
ſchnittlich 2i Pulver des Einzelfalles 55 Bf., auch weniger 
„betragen hat, von dem mit ihn allmonatlic) abrechnenden 
Schiedel erſetzt bez. gezahlt erhalten. 
N Faſt ganz in der nämlichen Weiſe ift verfahren wor: 
ben, wenn der Kranfe nad) dem Verbrauche der eviten 
Pulverjendung, bez. weiter von Schiedel verordneter, 

ebenfalls durchfchnittlih in 21 Pulvern homöopathiſcher 
Art beitandener Medikamente denn Schiedel über den 
Berlauf der Krankpeit und die in derſelben feither einge 
tretenen Veränderungen berichtet hat und denfelben um 
feine fernere Hilfe unter Einjendung der verlangten 3 ME. 
50 Pf. bez. dem Grfuchen um Erhaltung von 4 ME. im 
Wege der Roftnachnahme angegangen ift. 

Insbeſondere hat dann Schiedel wieder einen Auszug 
aus den Kranfenberichte jowie die von ihm darauf ge- 
wählte Verordnung, fei es des Fortgebrauchs der bereits 
früher verfchriedenen Heilmittel, ſei es anderer Arznei in’ 
fein Sranfenjournal und zwar unterhalb feiner früheren, 
denfelben Kranken betreffenden Notizen eingetragen, das 
dieſer Verordnung entjprechende Nezept im Poſtwege an 
die Offizin A. Marggraf in Leipzig zwecks der von der— 
felben in dev nämlichen Weiſe, wie oben bejchrieben, vor— 
zunehmenden und auch in der That erfolgten Zubereitung 
und Abfendung der Medizin an den Kranken abgehen 
Iafjen, dem Inhaber der Offizin, defjen Portoverläge wie 
die in der fchon angegebenen Höhe berechneten Preije für 
die ausgelieferten Wulver eritattet bezw. gezahlt und dem 
Kranken dafjelbe gedruckte Formular, wie früher, jedoch 
unter Beifügung einer Vorſchrift betreffs des Gebrauchs 
dev neu verordneten Medizin und ohne Beilegung eines 
Diätzetteld — beziehentlid unter Erhebung der 4 ME. 
Kurfoften int Wege der Boftnachnahme — zugehen laſſen— 

II. a) Sn dem Proſpekte A, Inhalts defien Schiedel 
insbefondere fich „zum Nathertheilen gegen alle Krank— 
heiten empfiehlt“, auf feine „bewährte Heilmethode", den 
„hohen Werth“ feiner „hom. Heilmethode” "und jeine 
durch die beinedructen Attejte nachgewieſene „Fertigkeit 
in der Kunft richtiger Mittelwahl gegen jo vielartige 
chroniſche Leiden” Bezug ninunt, der „oft glängendjten 
Reſultate“, die er erzielt, feiner „genügend klar nachge— j 
wiefenen Heilerfolge” jowie der „unzähligen Heilungen“ j 
von „Seichlecht3- oder Chwäche-Krankheiten aller Formen“, E 
die „oft jahrelang“ verfchleppt und „durch frühere... . - | 
Anwendungen oft nur eine Zeit lang unterdrüdt”, : 
lich durd fein „Verfahren wirklich geheilt wurden“, fih 
rühmt und behauptet, daß er außer denjenigen Kranken, - 
deren Attefte beigedruckt find „noch taufend anderer gleich 
ihwer Erfranfter mit gleichem Glück“ behandelt und „über 
haupt nur etwa von den Fünfhundertiten dev bisher von 
ihn Geheilten ein Atteft“ ſich erbeten Habe, au zum 
Schluß „bisher fir unheilbar gehaltene Kranke“ auffordert, - 
ſich an ihn zu wenden, da er „wohl nachgewieſen, daB 
Schwerleidende überwiegend von“ ihm „geheilt wurden,“ 
behauptet Schiedel, 3 

daß er fich auf die Heilung von Krankheiten aller Art 
verſtehe. 
Er felbſt hat in der Hauptverhandlung erklärt, daß er 

Dies in dem Proſpekte habe behaupten wollen. J 
Dieſe Behauptung ſtellt ſich aber als die Vor— 

ſpiegelung einer falſchen Thatſache dar, 
Die in der Hauptverhandlung gehörten, bei der Ver— 

nehmnung des Angeflagten zugegen gewejenen, 3 ärztlichen 
Sachverständigen, der allopathiiche Arzt Dr. ., der Homöo- 
pathifche Arzt Dr. W., jowie Dr. med. v. V., welcher zus 
folge feiner Erklärung Honidopath, zugleic aber gehalten 
ift, in feiner augenblicklihen Stellung als Militärarzt 
nad den Grundjäßen der Allopathie zu verfahren, haben 
fich übereinstimmend dahin ausgelafjen, daß die Allopathie 
und Homöopathie fih nur int Arzneifchab, in der vers 
ichiedenen Verordnung der Heilmittel unterfcheiden, int 
Uebrigen dagegen auf denfelben wifjenjchuftlichden Grund» 
ſätzen beruhen, und insbejondere übereinftinnmend in der | 
richtigen Diagnofe, der genauen Smdividualifirung ded 
Kranfkheitsfalles die VBorbedingung für eine erfolgreidhe 
ärztliche Behandlung erbliden. r 

Sie find aber aud) ferner auf Grund der Ergebnifje 
der Hauptverhandlung, insbelondere der eigenen Aus: 
laffungen des Angeklagten, zu der Anficht gelangt, daß 
der lehtere weiter nichts zu heilen verfteht als ſolche leichte 
Störungen des Allgemeinbefindens, welche jeder Laie fu= 
viren kann, daß abgefehen von folhen leichten Fällen ihn 
die Fähigkeit zu diagnoftiziren, vollftändig abzujpreden 
it und er es nicht verfteht, im Eingelfalle den Gi und 
das Weſen der Krankheit vichtig zu erfennen, und Die da— 
mit engzufammenhängenden Fragen nad derjenigen der 
verschiedenen möglichen Urfacyen, aus welchen die Krank- 

— 
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heit entiprungen ift und deren Erkenntniß die Boraus- 
jeßung für eine erfolgreiche ärztlihe Behandlung des 
Leidens mit bildet, ſowie nad) dem augenblicdlichen Stande 
der Krankheit treffend zu löfen, kurz nicht int Stande 

ist, alle erkennbaren Symptome, zuſammenzufaſſen und 
daraus ſich dasjenige Krankheitsbild zu jchaffen, welches 
das anzuwendende Heilverfahren erkennen läßt. 

Die .3 ärztlihen Sachverſtändigen jind aber endlich 
aud) dahin einig aewejen, daß Schiedel weder richtige 
Begriffe von dem Weſen und Urſprunge bezw. der chemi- 
ſchen Zuſammenſetzung der von ihm verordneten Arznei— 

itoffe noch insbejondere eine Kenntniß von den Wirkungen 
der Arzneiftoffe bejibt 

bei feiner Vernehmung klar zu Tage getreten. 
diesfalſigen Charakteriſtik jet hier beijpielsweije erwähnt, 

ar Orr RL Ze l yr Er 6 BL Tr er 

Seine Unwiſſenheit auf mediziniſchem Gebiete ift auch 
Zu feiner 

Pharmakologie, 
daß er die Beantwortung der Fragen, was man unter 

Nhyfiologie, Pathologie verjtehe? in 
welcher Weije die Yunge als Athmungsorgan fungire? 
was für ein Organ das Herz ſei und wie dafjelbe fungire? 
welche Namen die verjchiedenen Häute des Auges führen? 
was man unter großen und Keinen Blutumlaufe ver: 
ftehe? unter dem Bemerken, darauf nicht vorbereitet zu 
jein, ablehnte — Daß er die Frage, ob er je eine Lunge, 
ein Herz, ein Auge in der Hand gehabt? mit dem Be— 
merfen verneinte: „dazu habe id) mich nie gedrängt“ — 
daß er von dem (in Wirklichkeit lediglid) als Symptom 

zu beurtheilenden) Magenkrämpfe erklärte, daß derſelbe 
fein Symptom, fondern eine bejondere Krankheit fei, 
welche aus Schmerzen im Magen beſtehe 

Wenn denmad) die ärztlichen drei Sachperjtändigen zu 
der obigen Anſicht fowie derjenigen, daß die ärztlichen 
Bücher, welche Schiedel bejejien, in jeiner Hand ohne 
Werth gewefen feien, gelangt Jind und, wie der eine von 
ihnen ſich ausdrückt, von den beiden anderen aber aus- 

el 

drücklich gebilligt worden iſt, den Angeklagten als einen 
ganz Frafien Sgnoranten bezeichnet, die Frage aber, vb 
derſelbe ji) auf Die Heilung von Krankheiten aller Art 
veritehe, verneint haben und es lediglich dem Zufall zu- 
jhreiben, wenn Schiedel durch jeine Verordnungen die 
Heilung de3 einen oder anderen Kranken herbeigeführt 
habe, jo iſt denfelben von der Gtraffammer nur beizu- 

pflichten gewejen. 
Zugleic) folgt hieraus, wie nicht unerwähnt bleiben 

mag, dag Schiedel in dem Hin und wieder vorgekommenen 

ne 

mit Hilfe der von 

Fällen, daß die an ihn fi) wendenden Kranken ihr Leiden 
nit einem beftimmten Kränkheitsnamen bezeichnet haben, 
nit vermocht hat fich zu vergewiljern, ob die genannte 
Krankheit in der Ihat vorlag. r 
db. Schiedel iſt aber auch ferner fich deſſen wohl be- 

wußt gewejen, daß er in dem Proſpekte ꝛc nad) der ge- 

dachten Nichtung eine falſche Ihatjache vorjpiegelte. . . . 

ee ahnen“ 

Es erfcheint zwar die Möglichkeit nicht ausgejchlojien, 

daß der Angeklagte bei Beginn feiner Ausübung der Heil— 

funde fi) der Hoffnung hingegeben habe, daß es ihn 

ihn gehaltenen homöopatiſchen Lehr— 

bücher gelingen werde, die verichiedenartigiten Krankheiten 

zu heilen. Jedenfalls iſt er aber alsbald nach dem Be— 

ginn feiner Praxis und längſt, bevor er nad) Dresden 

 übergefiedelt ift, bei den mannigfahen Wahrnehmungen 

und Erfahrun 

niß gelangt, wie nad) 

— das „Deilen zu lernen ıpt 
bei nicht auf die Namen der Krankpeitei, 

die Heilung von Krankheiten aller 

al. nn 12 ud un 2 U Be ee 

gen, welche er gelegentlich dev ihm zuge 

gangenen Kranfenberichte gemacht hat, über die Schwierig: 

feit des ärztlichen Berufe und amdererjeits Das Unzuläng- 

liche feines Wijfens und Könnens ſich klar geworden und 

zu der Erkenntniß gelangt, er er fich feineswegs auf 

Für dieje Annahme jpricht insbejondere mit die Ant 

und Weife, wie ev bei der Behandlung dev an ihn ſich 

wendenden Kranken verfahren iſt. 

Er ſelbſt bringt vor: Anfänglich habe er das Lehrbuch 

der Homöopathie von Arthur Lutze, aus welchem ſich zu 

unterrichten für den Laien ſchwierig ſei, ſtudirt, ſpäter 

aber auch andere hombopathiſche Werke, darunter Hahue— 

mann's Organon der Heilkunſt und br. Schüßler's abge— 

kürzte Therapie gelefen. Hierdurch ſei er zu der Erkennt— 

der homdopathijchen Heilmethode 
ei feinen Kuren allein angewendet 

“die Hauptſache fei und es da— 
jondern darauf 

— und dieje habe er b 
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ankomme, daß man die Symptome beachte und nach dem 
aus deren Geſammtheit gewonnenen Krankheitsbilde die 
anguwenderdeit.Dellmittel beftimme, 0. ame ou 

Denn nad) deren (der Hauptverhandlung) Ergebnifjen 
ſtehe feit, daß er jederzeit aus den einzelnen ihm zuge- 
gangenen SKtranfheitsberichten nur das eine oder andere 
der gemeldeten Symptome willfürlih, unter Nichtbead)- 
tung der übrigen herausgegriffen, in den von ihm be- 
ſeſſenen und, wie die drei ärztlichen Sachverſtändigen ſich 
ausgedrüct haben, als Ejelsbrücken benußten Lehrbüchern 
die Stellen, in welchen das betr. Sympton unter Bei- 
fügung eines Verzeichniſſes der bei demſelben in Betracht 
kommenden Heilmittel beſprochen wird, aufgefuht und 
diejen Verzeichniſſen mehrere Heilmittel entnommen jowie 
in dem an Steinmetz abgejendeten Nezepte vdergeftalt zu- 
ſammengeſtellt hat, daß ein jeder verordneter Arzneiftoff 
den alleinigen Suhalt eines oder mehrerer Pulver bildete. 
Daß ein foldyes Verfahren dem Geilte der Hormdopathie 
nicht entjprach, hat ihm nicht entgehen können. Dafjelbe 
erklärt fi) aber daraus, daß er zu einer weitergehenden 
Leitung nicht in Stande war, zwar wußte, daß Die 
Mahl erfolgreiher Mittel davon abhängig tft, daß durch 
das Zuſammenfaſſen aller erkennbaren Symptonte ein 
richtiges Krankheitsbild gewonnen worden tft, andererjeits 
aber fühlte, daß troß feiner Bücher die Erlangung eines 
ſolchen Kranfheitsbildes außer feiner Macht lag, die hier- 
zu erforderlichen Kenntniſſe ihn abgingen. 

Betreffs des Umfangs diefer nothwendigen Kenntnijje 
mag im Anſchluß an die Darlegungen der drei ärztlichen 
Sachverſtändigen nur Darauf hingewiejen werden, daß 
jedes Organ des menjchlichen Körpers verjchiedenen 
Stranfheiten ausgejebt ift, daß ebenjo, wie die Erfran- 
fungen des einzelnen Organes in verjchiedenartigen Ur— 
ſachen ihren Grund finden, fie auch in verjchiedener Weiſe 
zur äußeren Erjcheinung gelangen und verjchiedene Folge: 
zuftände herbeiführen, Daß ferner, wie z. B. bei Ohren— 
franfheiten, einzelne Krankheitserſcheinungen verjchiedenen 
Krankheiten gemeinfam find, daher aber für jich allein 
noch feinen fiheren Schluß auf das Weſen der Krankheit 
zulajfen und daß andererjeits ein Kranker gleichzeitig an 
verschiedenen Krankheiten leiden fann md deren Symptome 
oft fo unter einander laufen, daß es außerordentlich ſchwer 
ift zu erfennen, welche Stranfheiten überhaupt vorliegen 
und welhe von ihnen die jchwerere, durch die ärztliche 
Behandlung vorerit zu hebende oder doc) zu mildernde jei. 

Sn der Erkenntniß feiner Unfähigkeit wählte nun 
Schiedel den Weg, daß er, wie erwähnt, aus den Kranfen- 
berichten das eine oder andere Symptom und jodann 
aus den Lehrbüchern einige der darin bei diefen Symptom 
verzeichneten Arzneimittel herausgriff. Solchergeſtalt war 
es lediglich dem Zufall anheimgegeben, ob unter den ver- 
ihiedenen, den einzelnen Kranken verordneten Arznei— 
mitteln eines fich.befand, welches nad) der Art des Falles 
geeignet war, eine Heilung herbeizuführen. Der Angeflagte 
hat dies nicht erfannt. Er ift fich deſſen wohl bewußt ge- 
wejen, daß er bei einen jolhen Verfahren auf weitere 
Erfolge als zufällige nicht hoffen konnte, daſſelbe lediglich 
auf den Verſuch, dem einen oder anderen Kranken im 
Wege des Zuitandes Hilfe zu bringen, hinauslief und — 
da jolhe Glücszufälle erfahrungsgemäß nur felten ein- 
treten — die weitaus überwiegende Mehrzahl der an ihn 
fi) wendenden Kranken von jeiner Behandlung feinen 
günftigen Erfolg zu erwarten hatte. 

Seht jehon hieraus zur Genüge hervor, daß, als 
Schiedel während des jetzt fraglichen Zeitraung vom 
1. Dftober 1885 big in den Auguſt 1886 in den von ihm 
verbreiteten Proſpekten A. die Behauptung, daß er ſich 
auf die Heilung von Krankheiten aller Art verjtehe, auf- 
ftellte, ev fi) der Unwahrheit dieſer Behauptung klar ge 
wejen ift und lediglich der Hoffnung ſich hingegeben hat, 
es werde ihm in einzelnen jeltenen Ausnahmefällen nad) 
dem VBorgange früherer Jahre die Gewinnung eines Flaren 
Strankheitsbildes und demzufolge die Erzielung eines 
Heilerfolges gelingen, in anderen wenigen Fällen aber 
der Zufall es jo günftig fügen, daß eines der von ihm 
veroroneten Mittel der vorhandenen Krankheit entipreche 
und demzufolge heilend wirffe — jo weit auch auf fein 
damaliges Bewuptfein, daß er im Dunfeln tappe, Die 
Thatſache deutlich hin, Daß erin Dresden und deſſen 
näherer Umgebung nie Proſpekte verbreitet und — 



— 

abgejehen von einzelnen ganz jeltenen Ausnahmefällen, 

— Kranke von dort nie in Behandlung genommten hat. 

Gr fürdtete, daß bei einem perfönlichen Verfehre mit 

den Kraͤnken und der im Falle der Verbreitung ſeiner 
Proſpekte in Dresden und deſſen näherer Umgebung un— 
vermeidlichen Ueberwachung ſeines Treibens durch die 
dafigen behördlich approbirten Aerzte die Unzulänglichkeit 
feineg Wiſſens und Könnens cher zu Tage treten und 
leichter werde aufgedeckt werden, als bei jehriftlichem Ver— 
fehre mit entfernt und über verjchiedene Drte zerſtreut 
lebenden Rerjonen . — 

(Es folgt eine Würdigung der Zeugniſſe über angeb— 
ih gelungene Kuren, welde der Angeklagte ſich von 
feinen meiſt den niederen Ständen angehörigen Kunden 
verichafft hat, über die Art der Beſchaffung [Borichreiben 
des Anhalts 2c.], ſowie der Fälihung folder Zeugniſſe, 
welde dem Angeklagten in ihrer Faſſung zur Veröffent— 
lihung nicht geeignet jchienen.) # 

Dagegen hat Schiedel die Bedeutung, welche Zeugnijje 
über Heilerfolge für Neflantezwede haben, wohl gekannt 
uns es verstanden, den Glauben einzelner jeiner Patienten, 
daß ihre Heilung feinen Verordnungen zuzujchreiben jei, 
zur Erlangung jolder Zeugnifie auszunugen. Die That— 
ſache, daß er die le&teren nach der von den behördlich 
approbirten Aerzten verſchmähten Art der Eharlatane in 
jeinen Proſpekten zum Abdrucke brachte jowie der ſchwülſtige, 
marftichreieriiche Ton, in welchen der Proſpekt A gehalten 
ift, niyt minder der Umſtand, daß der leßtere mit be- 
ſonders fettem oder in anderer Weiſe ausgezeichneten 
Drude der Stichworte wie des Namens und der Adrejie 
des Angeklagten ſowie überhaupt in feinen einzelnen 
Theilen, von welchen der die Kurfojten betreffende durch 
Ihwarze Umrahmung noch bejfonders hervorgehoben it, 
mit verichiedenartigem Drucke ausgejtattet ift, weiſt eben— 
falls darauf hin, daß Schiedel ein auf die Unwiſſenheit 
und Leichtgläubigfeit der großen Menge rechnender Kur: 
pfuſcher iſt. 

Endlich mag nicht unerwähnt bleiben, daß Schiedel 
in dem Proſpekte A ſchriftliche Krankenberichte nach einem 
von ihm vorgeſchriebenen Schema forderte und für den 
Fall, daß der Patient ſolchen Bericht erſchöpfend, nicht 
ausweichend, noch unbeſtimmt, nach dem Schema aus— 
fertige und ihm ſende, erklärte, daß ihm dann eine klare 
Einſicht in das betr. Leiden werde und perſönliche Vor— 
ftellung des Kranken vollſtändig überflüffig fei. Hiernad) 
in Verbindung mit dem fonftigen Snhalte, insbefondere 
den Eingangeworten des Projpefts A ift er fo weit ge- 
gangen anzufündigen, daß er Krankheiten aller Art auf 
Grund jriftliher Krankenberichte zu heilen verstehe. 
War er aber aus den oben dargelegten Gründen jchon 
an ſich nicht zur Heilung von Krankheiten (befähigt, jo 
war er es um jo weniger, Krankheiten) aller Art auf 
Grund jehriftliher, nad) dem von ihm vorgefchriebenen 
Schema gefertigter Kraukheitsberichte zu heilen. 
Zufolge der gutachtlichen Auslafjungen der drei ärzt— 

lichen Sachverſtändigen bedarf es zur richtigen Beurtheilung 
des Krankheitszuſtandes ſtets einer genauen Beobachtung 
und bezw. Unterſuchung des Kranken von Seiten des 
Arztes, welche in vielen bejonders chroniſchen und kom— 
plizirten Fällen, jogar mehrmals wiederholt und oft nod) 
mit einer chemiſchen bezw. mikroskopiſchen Unterfuhung 
gewifjer Auswurfsitoffe verbunden fein muß; aus jhrift- 
lihen Kranfheitsbericyten, wie folche der Laie liefert, aud) 
wenn derjelbe die von ihm wahrgenommenen Kranfheits- 
eriheinungen erſchöpfend mittheilt bezw. ſich bei jeinent 
Berichte nach) einen Schema, wie dem von dem Ange: 
Hagten vorgejchriebenen, richtet, vermag der Arzt ein 
ficheres Krankheitsbild nicht zu gewinnen. Er tappt dem— 
jelben gegenüber ſtets im Dunfeln; ſelbſt wenn fie von 
gebildeten und Haren Laien herrühren, können jie nur als 
Nothbehelf in Betraht Ffommen, und wenn der Arzt 
joldenfalls die Kur übernimmt, muß er jederzeit bemüht 
jein, den Kranken nod) zu Geficht zu bekommen. 

Die Behauptung Schiedels, daß er fi) auf die Heilung 
von Krankheiten aller Art verftehe, hat ſonach dur einen 
thatſächlich unwahren Zuſatz (daß er ſich dazu auf Grund 
ſchriftlicher Krankheltsberichte verstehe) noch eine Steigerung 
und Erweiterung erfahren. Will man nun auch nicht 
jo weit gehen anzunehmen, daß Schiedel ji) über die 
Unerläßlichfeit ‚ber perjönlichen Beobachtung bezw. Inter: . 

fuhung des Kranken von Geiten des Arztes Far geweſe 
jet, fo kommt doc andererjeits in Betradht, daß in der 
niederen Ständen auf deren Zuſpruch Schiedel in de 
Hauptjache rechnete und aus welchen in der That feine 
Hilfe vorwiegend angerufen worden ift, weitaus Die Mehr- 
zahl bei ihrer Ungewandheit mit der Feder nit im 
Stande war, die Fragen des im Proſpekt A aufgeitellten 
Schemas richtig und erjchöpfend zu beantworten oder 
überhaupt auf Grund der von dem Kranken bezw. dejjen 
Angehörigen betreffs des vorhandenen Kranfheitsznitandes 
gemachten Wahrnehmungen eine deutlihe Schilderung 
des Krankheitszuftandes niederzufchreiben. Dies ift dem 
Sciedel, wie aus feinen eigenen Auslafjungen hervorging, 
bei Durhfiht der im Laufe der Sahre eingegangenen 
Kranfheitsberichte aud) klar vor Die Augen getreten, 
Jichtsdeftoweniger ſprach er in dem Proſpekte A fort- 
dauernd aus, daß perſönliche Vorſtellung des Kranken 
vollftändig überflüſſig ſei. Er that es einestheils, weil’ 
jein Abſehen lediglich auf den Zuſpruch von Dresden 
entfernt lebender Kranker gerichtet war und er ſich jagte, 
dag ſolche fi) an ihn nur dann wenden würden, wen 
er ihnen die Erſtattung ſchriftlicher Krankenberichte ans 
heimgab und empfahl, ſowie andererfeitS in der Erfennt- 
niß, daß die Gewinnung einer klaren Einfiht in die 
Krankheit ihm in der weitaus überwiegenden Mehrzahl 
der Fälle überhaupt nicht möglid) war. Für feine Art der 
Behandlung der Kranken genügte es, auch wein er nur 
das eine oder andere Krankheitsſymptom mitgetheilt er— 
hielt. Daraufhin fonnte er aus jeinen Lehrbüchern Arz- 
neiftoffe wählen und verordnen jowie fehließlic Hoffen, 
daß unter diefen Arzneien ſich Hin und Wieder zufällig 
eine befinden werde, welche geeignet war Wirfung zu äußern. 

(Schluß folgt.) 

Nerhandlungen geſetzgebender Körperſchaften. 

re re Königreic Sachſen. Nachdem die 2. Kammer in 
der Sitzung von 8 Februar d. 38. Die Meberweifung von 
Betitionen, betreffend Einführung einer obligatoriſchen 
Trichinenſchau zur Berüdjichtigung au die Negierung 
beichlofjen hatte (Vgl. Veröffentl. ©. 129), befaßte fid) 
am 29. Februar die 1. Kanımer mit dem gleichen Gegen 
ftande. Sn dent von der 4. Deputation der 1. Kammer 
vorgelegten Bericht war empfohlen, die auf Einführung 
der obligatoriihen Trichinenſchau gerichteten Petitionen - 
der &emteindevertretungen zu Ebersbach und Genofjen, 
des ıc. Wünfche und Genofjen und des Gemeinderaths zu 
GStötterig — letztere joweit fie fih mit den beiden erit- 
genannten dedt — der Kgl. Staatsregierung zur Berüd- 
lichtigung zu überweifen. € 

ad) Furzer Debatte und nachdem der Minijter des 
Innern fi) zu Gunften ded Deputations- Antrags aus: 
geſprochen und u. U. darauf hingewiejen hatte, daß die zu 
erlaſſende Verordnung nad) Lage der ländlichen Verhält- 
nie nicht überall jofort gleihmäßig in Wirkjamfeit werde 
treten Fönnen, erhob die Kanımer gegen 2 Etimmen den 
Deputations- Antrag zum Beſchluß. 
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Albrecht, Prof. Dr. Paul. Schemata zur Veranſchau— 
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Grefundheitsftand burg 17 Todesfälle; Berlin 58, Breslau 24, 

und Gang der Holkskrankheiten. 

In der Berichtsmoche find nachitehende Todesfälle 

und Erkrankungen an Boden, Fledtyphus, Nüd- 

fallsfieber und epidemijcher Genidjtavre gemeldet 
"worden: 
Pocken: Wien 2, Lemberg 1, Prag 16, Trieft 1, 

‘ Rom 7, Venedig 1, Paris 6, Lyon, Petersburg je 1, 
Warſchau 6 Todesfälle, Berlin, Hamburg je], 
‚Wien 6, Budapeft 3, Petersburg 7 Erkrankungen. 
Zlecktyphus: Braunſchweig, Magdeburg, Krakau 
je 1, Prag 5, London 1, Petersburg 2 Todesfälle; 

Stodholm 1, Petersburg 7 Erfranfungen. 
5 Rüdfallsfieber: Petersburg 2 Erkrankungen. 

Epidemifche Genikftarre: Prag 1Todesfall. 
Im Mebrigen find bejonders BI unsere: 

“ Unterleibstyphus: Chemnitz 22, Hamburg 10, 
Paris 11, London 10, Petersburg 25 Todesfälle; 

Hamburg 37, Reg.-Bezirt Schleswig 142, Budapeſt 

20, Petersburg 90 Erkrankungen. 
Roſe: Wien 25, Kopenhagen 15 Erkrankungen. 
Kindbettfieber: Paris 6 Todesfälle. 
Mafjern: Hamburg 14, Straßburg i. E. 9, 

- Prag 8, Paris 18, Lyon 11, London 18,, Petersburg 
17 Todesfälle; Berlin 54, Hamburg 144, Reg. 

Bezirk Hildesheim 125, Wien 89, Budapeit 43, Edin— 

burg 104, Chrijtiania 46, Petersburg 129 Erkran— 
tungen 

Scharlach: Wien 9, Paris 13, London 24, 

Petersburg 11 Todesfälle; Berlin 21, Wien 97, 
Kopenhagen 51, Peteräburg 35 Erfrankungen. 

Diphtherie und Croup: Berlin 18, Ham— 

- burg 9, Hannover 10, Magdeburg 8, Leipzig und 

& Nürnberg -je 7, Wien 10, Prag 7, Paris 40, Lyon 9, 
London 33, Kopenhagen 8, Chriſtiania 10, Beters- 

| meteorologifehe Station in Sigmaringen. 

Hamburg 34, Nürnberg 43, Reg.Bez. Schleswig 
174, Wien 20, Kopenhagen 85, Chriſtiania 29, 
Petersburg 50 Erkrankungen. 

Keuchhuſten: Amjterdam 7, Baris 8, London 

80 Todesfälle; Hamburg 36, Kopenhagen 27, 

Stodholm, Petersburg je 15 Erkrankungen. 

Tledtyphus in Magdeburg. In der Zeit 

vom 30. Sanıtar bis 25. Februar d. J. wurden in 

die jtädtiiche Krankenanftalt zu Magdeburg 16 Per— 

fonen mit Fledtyphus aufgenommen. Die bezüglich 

des letzten Aufenthaltsortes der Erkrankten angeftell- 

ten Ermittelungen ergaben, daß eine Herberge tm 

Stadttheile Sudenburg der Heerd der Anſteckung ge— 
weſen ijt, denn bis auf 5 zugereilte Berjonen hatten 

ſich alle Erkrankten dort nachweislich aufgehalten. 

Die Herberge wurde alsbald polizeilich für jeden 

Verkehr geſchloſſen und gründlichit desinfizirt. 

Außerdem iſt in dem Kreisfranfenhaufe zu Gar: 

delegen ein bis zu feiner Aufnahme vagabondirender 

Maler an Flecktyphus erkrankt. 

Die Geſundheits-Verhältniſſe und i das Medizinal- 
weſen des Sa Ba, Bezirks Sigmaringen in 

den Jahren 1882 bis 1885. 

(Nach den von Geheimen Sanitäts-Nath, Hofrath 
und ar Sr. Hoheit des Fürjten von Hohenzollern, 

AU. Koch, eritatteten IL. Generalberichte.) 

in bisher meteoxrologiihe Beobachtungen 

nur in der Stadt Hehingen und auf dem Hohen— 

zoller angejtellt wurden, iſt im Jahre 1881 noch eine 

Regenſtation in Haigerloh und im Jahre 1584 eine 

jolhe in Burladingen Hinzugefommen, jowie eine 

Waſſer— 
Gortſetzung auf Seite 212.) 
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Die mit einem F_ bezeichneten Städte berichten über die Sterbefälle auf Grund ärztli i i i i 
i nem eri r die ztlicher Todtenſcheine oder laſſen die en Sn en ‚rer prüfen. — Die Einwohnerzahlen find nach Maßgabe ver endgültigen Ürgenniffe her Aolkspkbung bom . De 85 unter Berüdjichtigung der von 1880 bis 1885 durch die Volkszählung ermittelten Zu- oder Abnahme der Benölferung in den be» theiligten Orten für den 1. Suli 1888 berechnet worden. Auf Grund derjelben werden die Verhättnibzahlen der in der Berichtöwoche Geſtorbenen ermittelt. Die Berechnung der durchichnittlihen Sterheii ür die $ it 5 i überſi 

De Seredn i Kap en © ziffern für die Sahre 1882—86 ift auf Grund der. in den Sahresüberfichte i n 1883 ©. 231, 1884 ©. 219, 1885 II. ©. 293, 1886 ©. 759 und 1887 ©. 455) mitgetheilten Angaben über a es ne 
x ) Wegen etwai 

Seite. — ?) Nimmt exit 
ger an Boden, Flecktyphus, Cholera (asiatica) und Peft vorgefommener ä ſeit 1886 an der Berichteritattung Theil. — 2 She, Ben 13 = une vergl. der a 
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Sterblichkeit in größeren Städten des Auslandes. Woche vom 18. bis 24, März 1888, 

Seitorbene 123% Todes-Wrfadhent 

2 S odtgeborene 2'352 5 2 sr Asa: rec)“ Gin- E E es =_s|s F =3| ,8 Ss 535 Purdfan 55|® 
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Aus Berliner Kranfenhänfern gemeld. Erfranfng. Aus deutſch. Stadt: u. Landbez. gemeld. Erkrankng. 
(Königliche Charite, Städtiſches Krankenhaus im Friedrichshain, laut Mittheilung der Königlichen Sanitäts-Konmiffion zu Berlin, 
St. Hebwigs- Krankenhaus, Bethanien, Stäptiiches Krankenhaus zu | Des ftatiftifchen Antes der Stadt Breslau, des Aerzte-Vereins zu 
Moabit, Elijabeth - Kranfenhaus, Lazarus » Krankenhaus, Auguſta- Frankfurt a. O. des Medizin.-Suipektorats zu Hamburg, des Vereins 

R Hospital, Jüdiſches Krankenhaus) für öffentliche Gejundheitspflege zu Nürnberg, der betreff. Königl. 
für die Woche vom 18, bis 24. März 1888. Reg. Medizinalräthe und Fürftlich Reuß'ſchen Phyſikats-Bezirksärzte. 
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J——— 5ß —— Bezirk lese) es 5 
3 as 2s3n5 9508 85 i angabe | 58 | 8 |55| $ 

Aufgenommenen Bass isı als reine — v=|® 
o 208 |; 2 so Jo <A —2 = - 
2a Sera o = as 

Majern und Rötheln . . . Sen Yo Berline: 18./3—24./3. | 11 | 549) 21%) 58| 5 
Shalah. 7... 0.0... alla a ee „ DBreölau IR © desgl. 2| 13 5| 24 — 
Diphtherie und Eroup. . .| 26| 3|15| 3] 3) 21 —| 9 „Frankfurt a. D. . . > ee. . & 
Unterleibötyphus . . » » » az sr Zee 5 2 „Hamburg u. Vororte desgl. 371 144 18034 
Brechdurchfall inkl. Ruhr und „ Nürnberg. . desgl. J 
_Cholera nostras . . » » — — — — — -|-|] 4 Regierungs-Bezirk 
Kindhettfieber ... 2 hell ah ee Aachen. . » 19.—-5.Miz| 4| 18) 9) —| 1 
elhieliebevses 2m 2.» lee ei — Aurich . . 18.24 1) —, 1| 6 — 
Reeeee Bar el | — Düſſeldorf desgl. 8| 5| 37| 62 4 
Syphilis inkl. Gonorrhöe BI mo | — Erfurt, desgl. Al le 
Lungenihwindiudt . . . » Ay Zr = 251. 21 31 26 Hildesheim 10—17.Marsı eo. 125829 39002 
Andere Erfranfungen der Königsberg . 18-210, 16, 41, 5|,,28| 1 
Athmungs-Drgane . . ».| 97| 53| 3) 1) 39| 46| 5| 10 Marienwerder desgl. le el een 

Akuter Darmfatarıh. . . - ee le Münfter, . desgl. 3| —| 2| 5| — 
Säuferwahnfiun und chroni— Schleswig desgl. 11425)| 901 571 174| 3 
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| MAR won or a Orc 

Summe | 903 | 42 | 33 | 28 |401 338 | 61 | 100 Zeulenroda ; 

Sejammtbeit. war am 17. März 1888 4134 u. bleibt am 4. März 1888 4192. Burgk . — 

Witterung. Woche vom 18. bis 24. März 1888. 
Nach Beobachtungen der landwirthſchaftlichen Hochſchule in Berlin und Der weteorologiſchen Centralſtation in München. 

| en Luftdruck in mm?) on. zn Se | Bor 
. — — = es BR Beobachtungs Beobachtungs E E = * 8 — * | 8 Nieder⸗ herrſchende Windſtarke 
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Münden | 2 „ 52 | -52 | 7151 | 7146 |’ 7188 | 8 62 77 = NO 14 
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ı) Megen etwaiger an Boden, Flecktyphus, C 
auf der eriten Geite. — ?) Die Beoba 
Mittags, 8 Uhr Abends (in Berlin jeit dem 1. Sanuar d. 3 ) 

arunter 119 Fälle aus dem Stadtkreis Altona, deren mehrere noch ber Vorwoche angehören. 5) 
J 

holera —— ne OS RUE Do: ae vergl. den Tert 
eobahtungen des Luftdrucks und der relativen Feuchtigkeit Der Luft erfolgen um v 
— ‚um 7,2 und 9 Uhr). — 3) Einf. Ruhr. — N) 5 

‚ Morgens, 2 Uhr 
Fälle von ScharladyDiphtherie, 



itandsbeobachtungen werden feit Jahren am Donau—⸗ 

Pegel in Sigmaringen und am Neckar-Pegel in Det⸗ 

tingen ausgeführt. Grundwaſſermeſſungen ſind bis 

jetzt nicht vorgenommen worden. 

Der mittlere jährliche Luftdruck betrug während 

der Berichtszeit auf dem Hohenzoller zwiſchen 684,1 

und 687,5, in Hechingen zwiſchen 716,0 und 719,6, 
in Sigmaringen 711,0 (1884) und 709,2 mm (1885), 

die mittlere jährliche Lufttemperatur ebendort 9,1 

und 8,7, auf dem Hohenzoller zwiichen 6,0 und 6,8, 
in Hechingen zwifchen 7,5 und 8,3°C., Die jährliche 

Summe der Niederihläge in Haigerloch zwiſchen 

606,2 und 972,6, in Hechingen zwifchen 544,0 und 

990,2, in Hohenzollern zwilchen 783,9 und 1375,5, 

in. Sigmaringen 763,7 (1884), 666,7 (1885), in 

Burladingen 856,8 (1884), 700,4 (18835) mm. 

Die Ziffer der Geborenen belief ſich für das ganze 

Hohenzolferiche Land 1885 auf 2269 (1884: 2308, 

1883: 2281, 1882: 2499), im 5 jährigem Durchſchnitt 

1881/35 2374,4. Bon diefen waren durchjchnittlich 
1222,2 oder 51,47% gegen 51,52% im ganzen Staat 
männliche und 1152,2 oder 48,55% gegen 48,58% 

weiblichen Geſchlechts; davon wurden 2328 oder 

98,06% gegen 96,14% lebend und 29 oder 1,94% 

gegen 3,36% todt geboren. Ehelich geboren wurden 
2186,6 oder 92,08% gegen 91,65% aller eborenen. 

Todt geboren wurden bei den ehelichen 42,8 oder 

95,45% gegen 89,85%, bei den unehelihen dagegen 

3,6 oder 6,55% gegen 10,85% im ganzen Staat. 
Bon den im 5 jährigen Durchſchnitt 1881/85 1853,4 

(+ 702,0 Kinder unter einem Sahr) gejtorbenen Per— 

jonen waren männlich 953,6 oder 51,37% gegen 

52,42% und weiblich S99,8 oder 48,63% gegen 47,58%. 

Es jtarben Kinder unter einem Jahr 702,0 oder 

37,55% gegen 31,29% davon ehelihe 642,6 oder 

31,60% gegen 85,75% und unehelihe 59,4 oder 8,40 

gegen 14,22% im ganzen Staat. Es kamen alfo 

beinahe 2% mehr Kinder Yebend zur Welt als im 

ganzen Staate. Der Grumd, warum in Hohenzolfern 

aber von den ehelich geborenen 3,6% mehr, von 

den umehelichen 4,3% weniger todtgeboren find, Liegt 

nach dem Berichte darin, daß die Frauen bis zum 

Ende der Schwangerjchaft harte Arbeit verrichten, 

Dagegen die jchwangeren Mädchen, meiſt aus der 

Fremde heimfehrend, zu Haufe ihre Entbindung unter 

nicht ungünjtigen Verhältniffen erwarten. Der Bezirk 

ſtand Hinfichtlich der Eheſchließungen und Geburten 

im 5jährigen Durchſchnitt unter, Hinfichtlich der 
Sterbefälle über dem Mittel de3 ganzen Staates. 
Smmerhin würde fih — Ein- und Auswanderung 
nicht mitgerechnet — ein allerdings Hinter dem Mittel 
de3 Staates bleibender Bevölkerungs-Ueberſchuß für 
den Regiexrungsbezirk ergeben haben. Thatſächlich 
hat aber (in Folge Auswanderung) eine Abnahme 
dev Bevölkerung um 1,3% ſtattgefunden. 

Die Aushebungsergebniffe waren folgende: von 
684,6 im Regierungsbezirk im 5 jährigem Durchſchnitt 
Gemufterten wurden zur Waffe eingejtellt: 157,0 auf 
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ein Jahr zurück: 389,8 wegen körperlicher Fehler 
ausgemustert: 50,8 zur Erſatzreſerve IT. überwieſen: 

0,4 zur Erſatzreſerve I. 85,8; überzählig geblieben: 0,8. 

Vom Abdominaltyphus wurde der Regierungs- 

k 
* 

bezirk in den Berichtsjahren erheblich) heimgeſucht. 
Sm Dberamt Hechingen wurde die Krankheit im 

Anfang des Sahres 1852 von außen eingejchleppt 
und verſchwand wenigftens aus der Stadt das ganze 
Sahr nicht mehr. Die Todtenliften weifen 26 Todes- 
fälle an Typhus für das ganze Jahr auf, fin 1883 

deren 10, 1882 1 und 1885 2. Das Oberamt 
Gammertingen hatte 1882, 83 und 84 nur ſporadiſche, 

1885 gar feine Typhusfälle. Desgleichen hatte das 

Dberamt Sigmaringen in allen Berichtsjahren nur 
iporadifche Fälle, dagegen war. der" Oberamtsbezirk 

Haigerloch falt das ganze Jahr hindurch von einer 

befonders hartnädigen und bösartigen Epidemie be— 
fallen, deren Entwidelung genau zu verfolgen it, jo 

in Gruol, wohin die Krankheit aus Hechingen ein- 

geichleppt wurde und wo innerhalb dreier Monate 

in 21 Samtlien 43 Perſonen von der Epidemie bes 
fallen wurden. Das Sahr 1883 brachte wieder viele 
fporadiiche Fälle im ganzen Oberamtsbezirk und im 

Sahre 1884 trat wiederum in Gruol eine Epidemie, 

gleichfalls eingejchleppt, auf, welche 6O—70 Berjonen 
befiel. Die große Inſalubrität dieſes Ortes macht 
die Sntenfität und Grtenfität dieſer Epidemieen ver- 
ſtändlich. Bon den Befallenen ftarben 5. 

Die Ruhr fam nur im Sahre 1882 in 6 Fällen 
im Dberamt Haigerloh, aus Mülhaujen i. E. ein- 
geichleppt, zur Beobachtung. 

Diphtherie trat 1882 in verjchiedenen Kleinen 

Epidemieen im Dberamtsbezirt Haigerlod) auf. Der 

Dberamtsbezirt Gammertingen hatte eine ſolche (mit 

Scharlach) in Melchingen, Hettingen und (ohne 

Scharlach in Neufra. 

hatte einige jchwere Fälle, Hechingen war fait frei. 

1883 zeigte fich die Krankheit in allen 4. DOberämtern 
nur ſporadiſch. 1884 erfolgte epidemiiche Ausbrei— 

tung in Sigmaringendorf und Oſtrach, an letzterem 

Drte mit 26 Todesfällen. Im Sahre 1885 trat die 
Krankheit wiederum in Oſtrach und überhaupt rechts 
der Ablach auf und dauerte mit großer Heftigfeit 
bis Ende Dezember. Auch der Bezirk Haigerloch hatte 
in diefem Sahre viele Diphtherie-Erfvankungen zu 
verzeichnen. 

Scharlach tauchte in einigen Gemeinden zwar in 
geringer Verbreitung aber jehr ſchwerer Form auf. 
Eine gutartige Epidemie don größerer Ausdehnung 
hatte Trilffingen. — — 

Sehr ausgebreitete aber meiſt gutartige Maſern— 

Epidemieen hat das Jahr 1885 im Oberamts-⸗ 

bezirk Haigerloch aufzuweiſen. 

Keuchhuſten trat 1882 im Oberamt Hechingen 
auf, war aber gutartig. Bösartiger erſchien er 1883 

‚im Oberamt Gammertingen, bejonders gefährlich für 
jüngere Kinder; auch Haigerloh hatte viele und 

bösartige Fälle, die Todtenliften weijen 40 Kinder 

[7 — 

Das Oberamt Sigmaringen 
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al3 an Keuchhuſten geitorben auf. 1882 war die 
Krankheit verbreitet in Gammertingen und Hechingen, 
aber gutarti® 1885 wurde wiederum Haigerloch 
von bösartigem Keuchhujten heimgeſucht; gutartig 

aber ſehr verbreitet war derjelbe in Zrochtelfingen. 
Eine jehr auffällige epidemische Ausbreitung gewann 

1885 die kroupöſe Pneumonie im Dberamt Hai— 
gerloh. Tuberkuloſe iſt am meijten verbreitet in 

den Dberämtern Sigmaringen und Gammertingen, 

im Bezirk Haigerloch war fie dagegen bis vor wenigen 
Sahren eine Seltenheit. Erſt jeit 3 Jahren findet 

fie mehr Ausbreitung durch die befonders von Mül- 
haufen i. E. und von der Schweiz aus ungünjtigen 

hygieniſchen DVerhältniffen heimfehrenden Maurer, 
Steinhauer ꝛc. 
Granulöſe Augenentzündung. Seit den 
eriten Monaten des Jahres 1883 herrjchte in der 

Spiotenanftalt Marienberg, einer württembergifchen 
Enflave, die granulöfe Angenentzündung und hatte 
dajelbit 50% der Pfleglinge ergriffen. Diejelbe ver- 
breitete jich im Laufe des Jahres in den Orten der 

Enklave und befiel zu Anfang 1882 auch Schulkinder 
der Stadt Gammertingen. Der Charakter der Er: 
franfung war aber durchiveg ein milder und die hy— 

gienifchen und janitätspolizeilichen Maßregeln hatten 

bald eine Sijtirung der Epidemie zur Folge. Nach 
2) monatlicher Dauer war die Epidemie gänzlich er— 
loſchen, ohne bei einem einzigen Patienten danernde 
Nachtheile für daS Sehvermögen Hinterlajjen zu 

haben. Fälle von Syphilis find in neuerer Zeit 
häufiger vorgefommen als noch vor wenigen Jahren. 

Betreffend dieUnzeigepflihtbeianjtedenden 
Krankheiten wurde 1884 eine Polizei-Verordnung 
erlafjen, ferner wurden überall, wo es die Verhält— 

niſſe gejtatteten, Sanitätsfommiffionen gebildet, welche 
bejtanden aus dem Bürgermeijter, einem Arzte und 

aus drei Bürgern (darunter womöglich ein Apotheker). 
Diefe Kommilfionen hatten die ſanitären Berhältnifie 
zu prüfen und nad) Umftänden Mängel derjelben zu 

befeitigen. Dieſelben jorgten Hauptjächlich für die 

Entleerung vorhandener Kloafen, für Bejeitigung 

ſtagnirender Waffer innerhalb der Orte und juchten 

die Ablagerung fäulnigfähiger Stoffe in der Nähe 

der Wohnungen: zu verhindern. 
Das Impfgeſchäft wurde in der Bericht3- 

periode im Allgemeinen je nach den Witterungsver— 
hältniffen Ende März begonnen und war im Gep- 
tember beendet. Die Bevölkerung zeigte fich jelteu 

tenitent gegen die Smpfung und find in den 4 Bes 
richtsjahren zufanmen29 Kinder der vorſchriftsmäßigen 
- Erjtimpfung und 34 der Wiederimpfung entzogen 

worden. Die Lymphe wurde theils aus den Impf— 
anſtalten Stuttgart und Köln, theils aus PBrivat- 
anſtalten bezogen, theils auch „von den Kollegen 
einander gegenfeitig abgegeben. In den meijten 
Fällen wurde mit hHumanifixter Lymphe geimpft. Ins 
deſſen beiteht allgemeine Vorliebe für die Impfungen 
‚mit animaler Lymphe und nur der hohe Preis der— 

jelben ſtellt fich der allgemeinen Einführung der letzteren 
entgegen. Herrichende Epidemieen hatten auf das 

Impfen der Gritimpflinge feinen bejonderen Einfluß. 

Nur in Meſchingen war die Smpfung bei eben durch: 

maferten Kindern erfolglos. In Sigmaringen wurden 

1882 etwa 20 Kinder von Smpfrothlauf befallen. 

Dei einem Kinde brach 14 Tage nad) der Impfung 
Variolis über den ganzen Körper aus mit gutartigem 

Verlauf. DieKinderjterblihfeitbetrugimd jährigen 

Durchſchnitt 1851/85 mit 702 von 1853 Geftorbenen 

faſt 38% aller Geftorbenen und war auch noch eine 

große zwiſchen 1—5 Zahren. Die Urfache jucht der 

Bericht in der faſt überall noch vorhandenen fchlechten 

Grnährungsweife der Kinder. Denn wenn auch ° 
der Mütter ihre Kinder ſelbſt jtillen, jo können fie 

dies nur kurze Zeit fortfegen, da fie ſehr bald nad 

ihrer Entbindung die ſchwere Feldarbeit wieder auf- 

nehmen müjjen; dann treten Mehlbrei und Lutſch— 

beutel an die Stelle der Muttermilch). ul 

fommen im Bezirke faſt gar nicht vor. 

Was die Wohnungsperhältniffe betrifft, fo 

find Vorgänge mit Bezug auf gejundheitswidrige 

Wohnungen nicht zur amtlichen Kenntniß gelangt. 

Mafienwohnungen von Pabrifarbeitern giebt es im 

Bezirk nicht. Bei Befeitigung unveiner Abgänge 

handelt es ſich, da auch die Bewohner der nur fleinen 

Städte meiſt Landwirthichaft treiben, voriviegend um 

Miltlagen. In Sigmaringen und Hechingen find 

diefe aus den Hauptitraßen entfernt und in den Neben- 

ſtraßen mit einer dichten Grube für die Flüffigkeiten 

und einer Ginfriedung verjehen. In Sigmaringen 

giebt es Kloafen zur Abführung der Straßenläufe 

in die Donau. Aehnlihe Abzugsfanäle, wenn auch 

noch weniger ausgedehnt, find in Hechingen. 

Die Wafjerverjorgung iſt im Oberamt Sig— 

maringen jehr gut und find außer Brunnen und 

Röhrenleitungen meist noch Klare Bäche vorhanden. 

Sm Dberamt Hechingen find meift gute Brunnen 

oder Leitungen. Dagegen trinken die Bewohner 
mehrerer Orte an der Lauchert und an der Schmeie 

Flußwaſſer. In einem Dorfe (Hettingen) hat eine 

Typhus-Epidemie anjcheinend von einer mit Milt- 

jauchen fommunicirenden Duelle ihren Ausgang ge= 

nommen. In einem anderen, an der Schmeie ges 

legenen Dorfe (Kaijeringen), welches fein Trinkwaſſer 

ausichlieklih aus diefem Fluſſe beziehen muß, wird 

das Waller durch eine oberhalb des Drtes angelegte 

Schafwäſcherei jehr erheblich verunreinigt. Die ſchon 

über 10 Sahre dauernden Verhandlungen betr. Be- 

jettigung dieſes Uebelſtandes find noch nicht zu einem 

Abſchluß gelangt. 

Für Nahrungs- und Genußmittel technijche 

Unterfuhungsanftalten im Bezirk ins Leben zu rufen, 

it bis jeßt wegen der hohen Kojten noch nicht ge= 

(ungen. Sn der Stadt Sigmaringen bejteht ein jeit 

3. Suni 1885 exöffnetes Schlachthaus. Zur Ver— 

meidung einer Verunreinigung der Donau durch die 

eingeleiteten Schlachthaus-Abwäſſer wurde ein Klär- 
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baffin angelegt. Auch ſonſt ift die Einrichtung und 
Leitung des Schlahthaufes muſtergiltig zu nennen, 

Von der Unterfuhung des Schweinefleifches auf 

Trihinen it bis jet Abjtand genommen worden, 

da trichinöſe Schweine in Süddeutjchland bis jekt 

noch niemal3 zur Beobachtung gekommen find. 

Gewerbliche Anlagen befißt der Bezirk 2030, 

darunter nur 14 mit Dampfbetrieb, 163 mit anderen 

und 1853 ohne Motoren. In den Anlagen wurden 

2501 männliche, 805 weibliche und 520 jugendliche 

Arbeiter beſchäftigt. Davon find Kinder von 12 bi 

14 Sahren nur 38 befchäftigt. Die meilten jugend 

lichen Arbeiter und Arbeiterinnen find in der Tertil- 

Induſtrie beſchäftigt und zwar hauptjächlich in der 

Hausinduftrie, ein Zuftand, der dom hygieniſchen 

Geſichtspunkte aus, als zu Bleichſucht, Tuberkulose zc. 

veranlafjend, nicht zu billigen iſt. 

Der Zuſtand der Schulhäufer und —einrichtun— 

gen läßt in vielen Fällen jehr viel zu winjchen 

übrig. In Hechingen, wo die Verhältniffe befonders 

Ihlimm waren, tft dur) Umbau des alten Schul- 

gebäudes viel gebejjert worden. Der Ginführung 

zweckmäßigerer Schulbänfe jteht meijtens das größere 

Raumbedürfniß der neueren Konjtruftionen entgegen. 

Größere Gefängniſſe find im Bezirk nicht vor- 

handen; das Ortsgefängniß von Haigerloch hat gute 

Bentilation und befift eine Wafch- und Badeküche 

und einen Ungeziefer - Reinigungs = Apparat. Der 

Regierungsbezirk befilt 3 größere Krankenhäuſer: 

das Fürft KarleLandesipital in Gigmaringen, das 
Stadtjpital in Hechingen, das Stadtjpital in Haiger- 

loch. Außerdem giebt es an vielen Orten des Bezirks 

meiſt ärmliche Häufer, wo Kranke untergebracht werden 

können. Die Kranfenpflege in den Städten läßt wenig 
zu wünfchen übrig. 

Das Bad Imnau hat durch Einrichtung von 

Moorbädern, ſowie einer Heilanftalt für chronifche 

Kranke und Wiedernußbarmahung eier jeither ver: 

gejjenen Sauerwafjerquelle einen neuen Aufſchwung 

genommen. 1885 betrug die Frequenz daſelbſt 1157 

ohne Paſſanten. Bäder wurden 6902 außer den 
Halbbädern, Douchen ꝛc. etwas über 3000 verab— 
reicht. Im Schwefelbade Hechingen wurden im 
legten Berichtsjahre 972 Schwefel- und 1413 Süß— 
waſſerbäder theil3 mit, theil3 ohne Zuſatz verab- 
reicht. 

Sanitäts - Verhältnifie des K. 8. öfterreichijch 
ungarijchen Heeres in den Monaten Zuli bis 

Dezember 1887. 

In dem öſterreichiſch-ungariſchen Heere erkrankten 
während der Monate Zuli bis Dezember 1887 (ein= 
Ichließlich) 134 361 Mannjchaften; hievon entfallen 
auf Zuli-23 858, Auguft 22 627, September 13 558 
Dftober 26510, November 26.063 und Dezember 
21 745, entjprechend 90, 79, 60, 93, 94 und 819% 
des Berpflegungsitandes. 

Von den Erkrankten wurden 44383 — monatlich 
27 — 33% de3 Verpflegungsjtandes den Sanitäts- 

anftalten übergeben, die Mebrigen wurden in den Ka— 
fernen oder in den eigenen Wohnungen behandelt. 

Unter Einrechnung des Beltandes don Ende Juni 
1887 wurden im Ganzen 144419 Kranke behandelt. 

Nach einem Abgange von 134 379 verblieben 10 037 

Ende Dezember im Bejtande, davon in den Sanitäts— 
anftalten 7889. Die Zahl der in Abgang gefommes 
nen Kranken betrug in den 6 Monaten bezw. 24106, 

23 643, 16357, 21955, 25255 und 23063. Im 
Ganzen genafeu 122 866 der erkrankten Mannjchaf- 
ten; 539 ftarben an Krankheiten, 61 in Folge von 
Unglüdsfällen und 176 durch Selbjtmord. 

Bei den in Abgang gefommenen 134 379 Perſonen 

waren folgende Zahlen von Erkrankungs- (bezw. 
Todes=) füllen bemerfenswerth: Darmtyphus 809 

(134), Blattern 76 (2), Wechjelfieber und MWechiel- 
fieberfiehthum 5807, Zuberfulofe der Lungen 359 

(120), Rungenentzündung 674 (50), Rippenfellentzün- 

dung 513 (11), Trachom 1066, venerijche und ſyphi— 
Kitiihe Krankheiten 9346 (4), Sforbut 143 (1). 

Bon den 16 Militär-Territorial-Bezirken hatte 
Zara und Graz die höchſte, Kaſchau und Prag die 

niedrigjte Erkrankungsziffer. 

Zeitweilige Maßregeln gegen Holkskrankheiten. 

(R.A. Nr. 83-85 vom 27. bis 29. März 1888.) 

Rußland. Zufolge einer neueren. Anordnung. ded 
General-Gouverneurs zu Odeſſa ift die feiner Zeit für Die 
Provenienzen aus Malta angeordnete ärztlidye Viſite 
aufgehoben worden. (Vergl. Veröffentl. 1887 ©. 744). — 

Spanien. Laut Verfügung des Königlich ſpaniſchen 
Sejundheitsamts vom 12. März 1888 find die Prove— 
nienzen aus dem Golf von Guayaquil (Nepublif 
Ecuador), welche mit unreinem Patent eingehen, als ver- 
jeucht zu behandeln, in den ſpaniſchen Häfen einer Dua- 
vantäne zu unterwerfen, wie fie für Provenienzen aus 
Ländern, in denen das gelbe Fieber herricht, vorge 
fchrieben iſt. — 

Siüd-Amerifa. Die Gejundheitsfommiffion der Re— 
publik Uruguay hat folgende Anordnungen getroffen: - 

. Der Hafen von Rio de Janeiro wird für ver- 
dächtig erklärt. Die Provenienzen aus dem genannten 
Hafen jind einer Beobahtung von zehn Tagen, vom 
Zeitpunkt des Auslaufens an gerechnet, zu unterwerfen. 

Bon dieſer Beobahtung find Diejenigen Schiffe be- 
freit, welche io de Janeiro nur zum Abſetzen von 
Pafjagieren, zum Löſchen von Ladung oder zur Entgegen- 
nahme und Ablieferung von Poſtſachen angelaufen haben, 
vorausgejeßt, daß die für diefen Verkehr vorgeichriebenen 
Borfihtsmaßregeln beobachtet worden find. Die Erfüllung 
der leßteren ift durch eine von der Gefundheitäbehörde in 
Rio de Janeiro ausgeftellte, von dem uruguayjchen 
Konful daſelbſt viſirte Urkunde nachzuweiſen. 

Il. Die Verordnung vom 10. Dezember 1887, welche 
den Provenienzen von der Inſel Kuba eine 48ftündige 

auferlegte (Vergl. Veröffentl. ©. 41), ift auf- 
gehoben. 

Thierſeuchen. 

Thierſeuchen in Großbritannien. 
(Bol. Veröffentl. ©. 122,) 

. Wührend des lebten Vierteljahre 1887 find in Groß- 
britannien 106 Ausbrühe von Lungenſeuche bei 356 
Ihieren gemeldet. Hiervon entfallen 64 Ausbrüche bei 
225 Ihieren auf England, 42 (128) auf Schottland, Sm 
legten Bierteljahr 1586 waren 127 Ausbrüche bei 563 
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Thieren gemeldet worden. Das Schweinefieber ift in 
1280 Ausbrüchen bei 9546 Thieren aufgetreten. Von Teb- 
teren find geichladhtet 4550, gefallen 4164 Stüd. Gegen 
die beiden Vorvierteljahre ift eine Abnahme, gegen das 

erſte Vierteljahr 1887 dagegen eine geringe Zunahme 
der Verfeuhung zu Eonftatiren. Bon Milzbrand find 
60 Fälle, gegen 61 im DVorvierteljahr, zumeift in den 
Graffchaften Somerfet, Lancafter, Nottz, Northampton und 
Dorjet gemeldet, und endlid) von Tollwuth 36 Zälle in 
England zur Anzeige gefommen. Die Tollwuth hat fid) 
unter dem Nothwild im Nihmond Park wieder gezeigt, 
nachdem man jie feit 4 Monaten für ausgerottet hielt. 
Deterinarian, Februar 1888.) 

Stand der Thierfeuchen in Rumanien 
im 4. Vierteljahr 1887. 

(Nach den vom Miniſterium des Innern ausgegebenen 
monatlihen Bulletins.) 

Es waren betroffen im 

nn \ Dftober ovember | Dezember 

Diſtrikte. 2 Thiere 153 
' — = 

Rot und Wurm 

der Pferde. 

Botofani.. . . .|11|. 22 1616 1 55 

GSonftanta ... 133 55 — — (tt 

alt 2°. 22% 1.110022 — — — 

Bastian... 1.1100.2.2 — — 

Boila kat. al en — — — 

ZN MEER 1 33 1 33 — — 

A — — a2 1.T — — 

Dorohoi — ————— — — 

Salomittar. 2] = — Del} — 

Teleorman ... |— — a et — — 

Sopurlut... 2.1 — A — — 

Dambovita ... |— — — — Kell 

Pockenſeuche Der 

Schafe. 

Botofani . .. . [11 564564 |3 2125912027 3 /1016 163 

BT 135115 1 | 150.130) — — 

Dorohoi . ... |4 |325 142 3230993006513 | 322 119 

Salut Mlleper. ® 2 RN N — — — 

Jalomita.. .. |2 210 1 90 — — 

——— 762343230682 442 325|4 8533 677 

SL 4 4 1555715557) — — — — 

Suceava  . . |2 1 501 497 211221 737|2 1157 

SUKed 1. - 412840234513 1191938124] 1 1507 

N 1 |276 194 |1 80 66 |1 4 

Koman..... — — 33 243 243|3 | 139 90 

Gonftanta. . . . 13 112089200711 | 969 — — 

Anmerkung. Die kleineren Zahlen geben bie Anzahl 

der neu betroffenen Gemeinden bezw. Thiere an. 

Shierjeuchen in Dänemark im Sahre 1886. 

Rauſchbrand: 11 Fülle in 3 Rinderbeſatzungen auf 

Seeland und in 5 in Sütland; Milzbrand: in 3 Rin- 

- derbejagungen auf Seeland, in. 1 auf Zühnen, jowie in 

8 Ninder-, 3 Schweine: und 1 Schafbejaßungen In Sütland; 

in einer verfeuchten Bejabung auf Seeland wurden zus 

glei Schmeine betroffen; Nothlauf der Schweine: 

häufiger als in den 15 vorhergehenden Sahren, gemeldet 

find 513 Fälle, zumeift im wejtlihen Sütland, und hier 

allein 357 im Amt Ningköbing. Die Sterblichkeit betrug 

805 pCt; Rotz- und Wurmfrankpheit: bei 1 Pferd 

auf KFühnen; Rückenmarkstyphus: bei 32 Pferden 

(Seeland 9, Falfter 1, Zütland 22), 10 find verendet, 

6 getödtet; Lungenfeude: in einer Bejabung bei Kol- 

ding im füdlihen Sütland, dur bie Abſchlachtung 

fämmtlicher Thiere der Beſatzung wurde die Seuche ge⸗ 

tilgt, von den 71 getödteten Rindviehſtücken waren 32 er- 

frankt; die Seuche war dur einen in England ange 

- Tauften Stier eingejchleppt worden, welcher por der Ein- 

fuhr in Sütland ſich etwa 6 Wochen in Schleswig auf 
gehalten hatte; Maulſeuche bei Pferden: weniger 
häufig als in den 3 vorhergehenden Sahren, gemeldet 
find 160 Fälle; Kuhpocken: 377 Erkrankungen in 77 Be- 
jabungen (darunter 46 im nordöftlihen Seeland); Drufe: 
3036 Erkrankungsfälle in 1382 Bejabungen, mit einer 
Sterblichkeit von 3,4 p&t.; 304 Fälle find auf Bornholnt, 
woſelbſt die Krankheit gewöhnlich nicht herrſcht, und in 
den 3 vorhergehenden Sahren nicht beobachtet wurde, auf- 
getreten; Pferderäude; 14 Fülle in 8 Beſatzungen; 
Diphtheritis ift unter dem ©eflügel fowohl in Kopen- 
hagen ald im übrigen Lande ziemlid) verbreitet. 

(Aarsberetning fra det veterinaere Sundhedsraad for 
Aaret 1886. Kjobenhavn.) 

Defterreih- Ungarn. Sn der Gemeinde Felszer— 
falva des ungarifhen Komitats Dedenburg ijt die Maul— 
und Klauenſeuche unter dem Nindvieh in größeren Um— 
fange ausgebrochen. (R.A. ir. 55 vom 29. März 1858). 

Schweden. In der Gemeinde Halmftad im Kirch: 
ſpiel Sfummeslöf der ſchwediſchen Provinz Halland_ ift 
Da lantonD erlojhen. (N.-U. Nr. 85 vom 29. März 
1588.) 

Tuberfuloje bei Schlachtthieren. 
Im Sahre 1887 find in Karlsruhe unter den geſchlach— 

teten 10 037 Großviehſtücken, 16 985 Kälbern und 22427 
Schweinen 23—= 0,2%, 2= 0,01%, und 7= 0,03%, in 
Mannheim unter 9661 Großviehſtücken, 11 696 Kälbern 
und 24387 Schweinen 69 —=0,7/, Großviehſtücke und in 
Heidelberg unter 4301 Großviehſtücken, 7177 Kälbern 
und 8448 Schweinen 100 = 2,3°/, Großviehſtücke und 2 
— 0,02%, Schweine tuberfulös befunden worden. (Thier— 
ärztl. Mittheilungen 1888 ©. 39 u. 40.) 

Neterinär-poligeiliche Maßregeln. 

Preußen. Neg.-Bezirf Dppeln. Verordnung, 
betreffend Schutzmaßregeln gegen die Waul- und 
Klauenfeuhe Vom 13. März 1888. (Amtsbl. d. Kal. 
Regierung zu Oppeln 1888 ©. 90.) 

Unter Aufhebung des $ 6 meiner landespolizeilichen 
Anordnung vom 29. November v. Is., Amtsblatt 1887 
Stück 48 Seite 321 Nr. 1110*), bejtimme id) auf Grund 
des $ 7 des Reichsgeſetzes, betreffend die Abwehr und 
Unterdrücdung von Viehſeuchen vom 23. Juni 1880 (Reichs— 
Geſetzblatt ©. 153) und des $ 3 des Preußiichen Aus- 
führungs-Gefeges vom 12. März 1881 (G.-©. ©. 128) bis 
auf Weiteres Folgendes: 

Die thierärztliche Unterfuhung erfolgt foitenfrei. 
Die einzuführenden Transporte find unter jpezieller 

Angabe des Beftimmungsortes der Schweine bis 
ſpäteſtens 8 Uhr Abends des der Unterfuhung borherge- 
henden Tages bei dem zuftändigen beumteten Thierarzte 
Ihriftlich oder telegraphiih anzumelden. 
An dem dem Vorftehenden gemäß dem beamteten Thier- 

arzte angezeigten Beftinnmungsorte müfjen die Schweine 
gejchlachtet werden, und ift die Ausführung vom Dort im 
lebenden Zuftande nur mit ausdrücklicher Genehmigung 
des beamteten Thierarztes geitattet. 

Werden feine Transporte angemeldet, jo braudt der 
Grenzthierargt an dem Unterfuhungstage, nicht anwejend 
u fein. 
i Zumwiderhandlungen gegen voritehende Anordnung wer- 
den gemäß $ 328 des deutjhen Strafgeſetzbuches beitraft. 

Die Verordnung tritt mit den Tage der Veröffent- 
lihung in Kraft. 

Dppeln, den 15. Mürz 1888. 
Der Negierungs -» Bräfident. 

Graf Baudiſſin. 

) Bergl. Veröffentl. 1887 ©. 727. 
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Deutſches Reich. Gejeß, betreffend die Abände⸗ 

ah — über den Verkehr mit blei= und 

zinfhaltigen Gegenftänden vom 25. uni 1887 

Reichs-Geſetzbl. ©. 273). 
Vom 22. März 1888. (Neih8-Gefekbl. ©. 114). 

Wir Friedrich, von Gottes Gnaden Deutjher Kaifer, 

König von Preußen ıc. 
verordnen im Namen ded Reiche, nad) erfolgter Zuſtim— 

mung des Bundesrathd und des Reichstags, was folgt: 
Die Vorfhrift im $ 8 des Geſetzes, betreffend den 

Berfehr mit blei- und zinfhaltigen Gegenftänden, vom 
35. Juni 1887 (Neiche-Gefegbl. ©. 275) wird dahin ab- 
geändert, daß die Beitimmungen im $ 4 Nr. 2, $ 6 des— 
jelben Geſetzes auf das Feilhalten und Verkaufen don 
Konferven erft vom 1. Ditober 1859 ab Anwendung 
nden. 

r Urkundli unter Unſerer Höchfteigenhändigen Inter: 
ſchrift und beigedrucktem Kaiferlichen Inſiegel. 

Gegeben Charlottenburg, den 22. März 1888. 

>.) Sriedrid). 
von Boettidher. 

Deutiches Neich. Nundichreiben an die Vorjtände 
der Berufs-Genpfjenfchaften, betreffend die im 
Reichs-Verſicherungsamt bejtehende „Sammlung 

für Unfallverhütung‘ (ftändige Ausftellung). 

Vom 4. Februar 1888. — R.V.A. I. 2771. 

(Amtl. Nachrichten des Neich3-Verficherungsamts ©. 170.) 
Seitdem die Berufs-Senofjenfhaften zum Erlaß von 

Unfallverhütungs-Vorjchriften (88 78 ff. des Unfallverfiche- 
rungs-Gejeßes vom 6. Zuli 1884) gejchritten find, ift das 
Neichs - Berfiherungsamt wiederholt von Erfindern und 
Vertretern von Erfindungen darum angegangen worden, 
ihre zur Verhütung von Unfällen in gewerblichen Betrie- 
ben beitimmten Apparate ıc. den berufsgenofjenichaftlichen 
Drganen und Betriebs-UInternehmern zu empfehlen. Dieje 
Eingaben waren in der Negel von dem Gejuche begleitet, 
ein Gremplar der betreffenden Apparate hierher zur Ber: 
fügung ftellen zu dürfen. 

Den Gejudhitellern wurde hierauf erwidert, daß Die 
Einführung von bewährten Schußvorfehrungen int Sn- 
terejje der Berhütung von Unfällen zwar zu den Aufgaben 
der auf Grund der Unfallverſicherungs-Geſetze gebildeten 
Berufs - Genojjenihaften gehöre, aber nicht unmittelbar 
von bier aus zu erfolgen habe. Es müfje deshalb den 
Erfindern von Schubvorrichtungen überlajien bleiben, ſich 
im Snterejje der Verbreitung ihrer Erfindungen mit den 
Vorſtänden der betreffenden Berufs - Genofjenfchaften in 
Verbindung zu feßen. Auch gutachtliche Attefte und 
Empfehlungen betreffs erfundener Schutzvorrichtungen aus- 
zuitellen, läge nicht im Bereich der Funktionen des Neiche- 
Verficherungsanıts. 

Als diefe Geſuche ſich jedoch im weiteren Verlaufe zu 
mehren begannen, glaubte das Reichs-Verſicherungsamt 
im Intereſſe der den Berufs- Genofjenichaften Hinfichtlich 
der Unfallverhütung auferlegten ebenjo jchwierigen wie 
wichtigen Aufgaben zu handeln, wenn es dazu über: 
ging, durd Annahme und Sammlung der angebotenen 
Schutzvorrichtungen einen Mittelpunft für den Aus: 
tauſch der Erfahrungen auf diefent Gebiete, eine Drien- 
tirungsquelle für die Mitglieder und Organe der Be- 
rufs-Genoſſenſchaften, insbejondere für die Beauftragten 
(Revifions-Sngenieure), zu Ihaffen, — zumal auch aus 
anderen Anzeichen zu folgern war, daß eine ſolche nad) 
Art einer jtändigen Ausftellung gehaltene Sammlung, 
welche „ipeziell und ausſchließlich“ die Fragen der „In- 
fallverhütung” ins Auge faßt und fi) durd laufende Auf: 
nahme aller neuen bemerfenswerthen einſchlägigen Er: 
findungen ergängt, bei der großen Anzahl der Infälle in 
den verficherten Betrieben — im Zahre 1887 gelangten 
115 594 Unfälle, darunter 17142 entfhädigungspflichtige, 
zur Anmeldung — einem in induftriellen Kreifen über- 
haupt empfundenen Bedürfniffe entgegenfommen würde, 

Die Aufnahme, welche die Mittheilung von der An- 
lage einer jolden Sammlung bei den betheiligten Firmen 
fand, und die verhältnigmäßig erhebliche Zahl der in 
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kurzer Zeit für die Sammlung eingeſandten Gegenſtände 
haben jene Annahme vollauf bejtätigt. Aus den ein 
gelaufenen Rückäußerungen geht hervor, daß die Ent- 
Ihliegung, an der diefjeitigen Zentraljtelle für die Aus— 
führung der Unfallverfiherungsgefebe, welche in beſtändiger 
Verbindung mit den berufsgenoſſenſchaftlichen Kreijen ſteht, 
und an welcher ſich auch ein lebhafter perjönlicher Verkehr 
mit den Organen der Berufsgenofjenihaften, mit Betriebö- 
unternehmern und verficherten Perſonen vollzieht, eine 

Sammlungvon Apparaten, Modellen u.f.w. 
zur Beförderung der Unfallverhütung zu 
begründen, 

mit großer Befriedigung aufgenommen worden ilt. 
Für die Aufnahme von Gegenftänden in die Sammlung 

gelten die nachſtehenden Beſtimmungen. 
Indem das Neichs-Verficherungsamt Borftehendes den 

Borftänden zur gefälligen Kenntnignahme bringt, bemerft 
dafjelbe ergebenit, daß der Termin der Eröffnung der 
Sammlung für den Bejuc der betheiligten Kreije dem- 
nächſt mitgetheilt werden wird. —— 

Das Reichs-Verſicherungsamt. 
Bödifer. 

Beitimmungen, 2 
betreffend die Aufnahme von Gegenftänden-in die im 
Reichs⸗-Verſicherungsamt, Berlin W., Wilhelmöplaß 2, 

bejtehende „Sammlung für Unfallverhütung“ 
(itändige Ausstellung). 

1. Zur Aufnahme in die Sammlung zugelafjen find 
alle Gegenftände — Apparate, Modelle, Zeichnungen, 
Rhotographien, Druckſachen ꝛc. — welche geeignet find, 
zur Förderung der Unfallverhütung in den unter die 
Unfallverfiherungs-Gejeße des Deutichen Reiches. fallenden 
Betrieben beizutragen, foweit ſolche Gegenjtände ſeitens 

Sidi Au 

A ee 

A 

der Einfender foften- und portofrei zur Verfügung geſtellt 
werden. 

2. Vorbehalten bleibt hierbei, über die Aufnahme der 
einzelnen Apparate ꝛc. in die Sammlung von Fall zu 
Fall zu befinden und eventuell ungeeignete oder unzulänglich 
ausgeſtattete Gegenstände zurückzuweiſen. 

3. Eine Plaßzmiethe wird nicht erhoben, Aufgenommene 
Gegenstände bleiben Eigenthum der Sammlung. 

4. Alle Gegenitände find, je nad) ihrer Art und wo 
erforderlich, jo mit Unterſätzen (Stativen, Wandbrettern, 
Winfelbrettern 2c.) zu verjehen, daß jie ohne Weiteres 
hier jo aufgeftellt werden können, wie-der Ginjender fie 
aufgeftellt zu fehen wünſcht. Für die Zufammenftellung 
und Aufftellung der Gegenftände iſt eventuell eine An- 
leitung beizulegen. : 

5. Auf patentirten Gegenftänden, beziehungsweije auf 
Modellen folher Gegenftände, ift die Patentnummer in 
geeigneter Weije, deutlic und feit, anzubringen. 

6. Bei Gegenftänden von erhebliheren Dimenfionen 
(3.8. Fahrituhl-Einrichtungen, Arbeitsmafchinen mit Schuß- 
vorrihtungen 2c.) wird im Allgemeinen der Einjendung 
eines Modells — eventuell, wo die Heritellung eines 
Modelld mit unverhältnißmäßig hohen Koſten verfnüpft 
wäre, auch einer anſchaulichen Folgrirten Wandtafel oder 
einer Photographie mit Bejchreibung 
geben fein. Zuweilen lafjen fi) auch in ſolchen Fällen 
auf Holztafeln gezogene Zeichnungen mit darauf befejtigten 
Modellen oder Gegenftänden wirkungsvoll verbinden. Bei 
Zweifeln empfiehlt ſich eine vorgängige Anfrage. 

7. Breisprojpefte (autographirte Bejchreibungen und 
ähnlihe Druckſachen) find in mindeftens 4 Gremplaren _ 
(darunter eined zu unmittelbarer Auslage aufgezogen) den 
betreffenden Apparaten, Modellen u. f. w. beizufügen. Ein- 
Bionsie Kataloge, Batentjehriften und Proſpektſkizzen 
Önnen nur Auslage finden, inſoweit fie zur Erläuterung 
ausgejtellter Gegenſtände beftimmt find. 

8. Die Mitauslage von Referenzen iſt geſtattet und 
erwünſcht. Eingeſandte Referenzen fünnen jederzeit er- 
neuert und ergänzt werden. 

9. Für ſachgemäße Erklärung der in der Sammlung 
ausgeitellten Gegenftände während der Bejuchszeit wird 
Fürforge getragen werden. J 

Berlin, den 4. Februar 1888. 
Das Reichs-Verſicherungsamt. 

Bödiker. 

— der Vorzug zu 
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Preußen. PVegierungs = Bezirf Potsdam, 
RKolizei- Verordnung, betreffend das Verbot des 

Anpreijens von Geheimmitteln ꝛc. 
Dom 9. Januar 1888. 

- (Amtöbl. d. Kgl. Reg. zu Potsdam u.d. Stadt Berlin. ©. 73.) 
Auf Grund der SS 6, 12 und 15 ded Geſetzes über die 

Polizei-Berwaltung vom 11. März 1850 und der 88 137 
und 139 des Geſetzes über die allgemeine Tandesverwaltung 
vom 30. Zuli 1883 wird hierdurch für den Umfang des 
Regierungsbezirks Potsdam mit Zuftimmung des Bezirks: 
ausſchuſſes nachfolgende Polizei: Verordnung erlaffen: 

Einziger Baragraph. 
Arzneimittel, deren Verkauf gejeblidy unterfagt oder 

beſchränkt iſt (vergleiche Saiferliche Verordnung vom 4. Ja— 
nuar 1875), desgleihen Geheimmittel dürfen zum Ver— 
faufe weder öffentlich angefündigt noch angepriefen werden. 

Zumwiderhandlungen gegen dieſes Verbot werden mit 
einer Gelditrafe bis zu 30 Mark oder im Unvermögens— 
falle mit verhältnigmäßiger Haft beitraft, jofern nad) den 
Landeögejeben Feine höhere Strafe verwirkt ift. 
Potsdam, den 9. Januar 1888. 

Der Negierungs - Präfident. 
von Neefe. 

Preußen. Neg.:-Bezirf Oppeln, PBolizei-VBerord- 
nung, betr. die Beförderung von Wiederfäuern 

und Schweinen nach den Nordieehäfen. 
Bom 5. März 1888. 

(Amtsblatt der Kal. Regierung zu Oppeln 1888, ©. 89.) 
Auf Grund der 88 6, 12 und 15 des Gefetes über die 

Polizei-Verwaltung vom 11. März 1850, in Verbindung 
mit den 88 137 und 139 des Landesverwaltungs-Öejeßes 
vom 30. Suli 1883, wird in Ausführung des Bundesraths- 
Beichluffes vom 3. November 1887, und mit Zuftimmung 
des Bezirks-Ausſchuſſes nachjtehende Molizei - Verordnung 
für den Umfang des Regierungs-Bezirkes Oppeln erlafjen: 

- $1. Der Transport von Wiederfäuern und Schwei- 
nen auf Eifenbahnen nah den Nordjee- Häfen ift nur 
unter der Bedingung gejtattet, daß die Thiere am Tage 
der Berladung von einem beamteten Thierarzt unterfudht 
und für gejund befunden find. 
-8 2. Cobald bei der thierärztlichen Unterfuhung aud) 

nur ein mit anſteckenden Krankheiten behaftetes oder der- 
felben verdächtiges Ihier gefunden wird, muß Der ge- 
ſammte Bieh- Transport von der Weiterbeförderung aus: 
geſchloſſen werden, bis die Unverdächtigkeit der Thiere 
fiher nachgewieſen ilt. 
58 3..Die Verladung der im $ 1 bezeichneten Thiere 

unterliegt bezüglich der zu wählenden Eifenbahn-Stationen 
und Berladetage den polizeilichen Beſtimmungeu über 
Verladung von Rindern auf Eijenbahnen. 

WVerladungen auf anderen Eifenbahnftationen und an 
anderen als den feitgejegten QTagen bedürfen meiner Ge— 
nehmigung. 

84 Die zur Berladung bejtimmten Transporte find 
bis jpätejtens 8 Uhr Abends des dem Urſprungstage vor: 
bergehenden Tages dem beamteten Thierarzte Des Kreiſes, 
in welchem die Verladeftation gelegen ift, jchriftlich over 
telegraphiich ‚anzumelden. 

Werden feine Transporte angemeldet, jo braucht der 
nie Thierarzt am Unterfuhungstage nicht anweſend 
zu fein. 

t 8 5. Weber dad Ergebniß der Unterfuchung hat der 
beamtete Thierarzt dem Begleiter des Viehtransportes 
ein Atteft auszuftellen, welches dem Vorſtande der Ver— 
lade-Station vor dem Abgange des Zuges vorzulegen und 
von diejem bezüglih der Nichtigfeit über die Zahl und 

Art der zum Berfandt beftimmten TIhiere zu bejcheinigen tft. 
$ 6. Der beamtete Thierarzt hat der Ortöpolizeibe- 

hörde des Beitimmungsortes die Anfunft der Thiere auf 
Koften des Verſenders telegraphiic anzumelden. 

$ 7. Zumwiderhandlungen gegen vorftehende Anord— 
nungen werden gemäß $ 328 des Deutjchen Gtrafgejeb- 
buches beftraft. A 

88. Die Verordnung tritt mit den 1. April er. in Kraft. 
Dppeln, den 5. März 1888. 

Der NRegierungs-Präfident. 
985. Graf Baudiſſin. 

Preußen. Stadt Nordhauſen. Polizei⸗-Verordunng 
betr, Leichenſchau. 

Vom 4. November 1887. (Nordh. Courier Nr. 268.) 

Auf Grund der 88 5, 6 und 15 des Geſetzes über die 
Bolizei-VBerwaltung vom 11. März 1850 (G.-©. ©. 265 ff.), 
jowie der 88 143, 144 des Geſetzes über die allgemeine 
Zandeöverwaltung von 30. Ruli 1883 (G.-©. ©. 195 ff.) 
wird mit Zuftinnmung des Gemeindevoritandes für den 
Gemeindebezirf der Stadt Nordhaufen unter Aufhebung 
der Polizei-VBerordnung vom 23. März 1874 verordnet, 
was folgt: 

$ 1. Jeder Sterbefall ift der Polizei-Berwaltung zu 
melden. 

$ 2. Zur Meldung find verpflichtet: 
1. dev Vorſtand der Haushaltung, zu welder der 

Veritorbene gehört hat; wenn der Vorſtand der 
Haushaltung felbit verjtirbt, abwejend oder durch 
Krankheit verhindert ift, das ältejte, großjährige 
Mitglied der Haushaltung; 

2. der Hauswirth, bezw. Beſitzer oder Verwalter des 
Grundſtücks, wenn der in demſelben Beritorbene zu 
feiner Haushaltung gehörte oder die in der Haus— 
haltung zurücgebliebenen Perſonen noch minder: 
jährig oder durch Krankheit verhindert find; 

3. derjenige, welcher die Teiche eines Fremden, Der 
nicht in einem bewohnten Grundftüce gejtorben ift, 
indet. 

8 N Die nad) 8 2 Nr. 1 und 2 zur Meldung Ber: 
pflichteten haben diejelbe binnen 24 Stunden nad) dent 
Sterbefall Ichriftlich zu eritatten. 

$ 4A. Die Meldung muß enthalten: 
1. Monat und Tag des Sterbefalles; 
2. Angabe der Krankheit, welche zum Tode geführt 

hat, bezw. der Todesurfache; 
.Bezeichnung der Sterbe-Wohnung nah Straße 
und Hausnummer; 

co 

4. Angabe, ob die Wohnung im Haupt-, Hinter: oder 
Seiten-Gebäude belegen; 

5. Angabe, ob die Wohnung im Keller, Erdgeichoß, 
eriten, zweiten oder dritten Stock befindlid) ; 

6. Kalle der Sterbefall in einer Kranfenanftalt ein- 
aetreten ift, Bezeichnung der letten Wohnung des 
Veritorbenen ; 

7. Name und Stand des Familienhauptes; 
8. Name und Vorname des Derjtorbenen ; 
9. Tag, Monat und Sahr der Geburt des Berjtorbenen; 

10. Stand und Gewerbe des Verſtorbenen; 
11. Neligion des DVerftorbenen, bezw. Angabe der Re— 

ligionögejellichaft deren Mitglied er war; 
12. Angabe, ob der Berftorbene ledig, verheirathet, ver: 

wittwet oder gerichtlicy gejchieden; 
13. Beim Gterbefall eines Kindes unter 10 Sahren 

die Angabe, ob dafjelbe in oder außer der Ehe 
geboren; 

14. Beim Sterbefall eines Kindes unter I Sahr die 
Angabe, ob daſſelbe durch Mutter, Ammenmild, 
Thiermil oder Milchjurrogate ernährt worden. 

Die Meldung muß von einem Arzte auf Grund der 
itattgehabten Leichenfchau beglaubigt fein: 

Bei der nad) $ 2 Nr. 3 vorgeichriebenen Meldung 
genügt eine mündliche oder jchriftliche Anzeige mit An— 
gabe des Drtes, wo der Verstorbene gefunden, bezw. wohin 
derjelde gebracht worden tft. 

$ 5. lleber die gejchehene Meldung ertheilt die Polizei— 
verwaltung eine ſchriftliche Bejcheinigung. 

Keine Leiche darf in das Leichenhaus aufgenommen 
oder beerdigt werden, wenn nicht dieſe Beicyeinigung, 
bezw. die jchriftliche Erlaubniß der Bolizeiverwaltung vor- 
gezeigt iſt, leßtere bei Gterbefällen, bezüglich deren zur 
Meldung Verpflichtete nicht vorhanden find, und Die 
PBolizeiverwaltung die näheren Ermittelungen ſelbſt anitellt. 

$ 6. Leichen von Perſonen, die an anſteckenden, durd) 
Leichen übertragbaren Krankheiten gejtorben find, müfjen 
binnen 12 Stunden nad ihrem Ableben in das Leichen- 
haus gejchafft und dürfen in der Regel nur auf dent 
jtädtifchen Gemeinde-Friedhofe beerdigt werden. 

Die Bolizeiverwaltung fann jedoch auf Grund eines 
bezüglichen ärztlihen Gutachtens die Beerdigung vom 
Sterbehaufe gejtatten. Die Polizeiverwaltung kann auch 



die Beifekung in Grbbegräbnifien auf Friedhöfen der 
Kirchengemeinden und den Transport von Leichen nad) 
auswärts unter den von ihr vorzufchreibenden Sicherheits— 
nıaßregeln geitatten. 

Die Vorfchriften des $ 5 Abſ. 2 findet im Fall des 
$ 6 Abj. 1 feine Anwendung. 

8 7. Erit nad) erfolgter Leichenihau darf der Sarg 
(durd Nägel oder Schrauben) gejchloffen werden. 

$ 8. Sede Zuwiderhandlung gegen diefe Vorſchriften 
oder eine wider befieres Wifjen unrichtig gemachte An- 
gabe in der Meldung wird, jofern nicht andere Gtraf- 
vorjchriften zur Anwendung zu bringen find, mit einer 
Gelditrafe bis zu 30 Mark und im Unvermögensfalle mit 
verhältnigmäßiger Haft geahndet werden. 

$ 9. Diefe Polizei-Verordnung tritt mit dem Tage 
der Rublifation in Kraft. 

Kordhaufen, den 4. November 1887. 

Die Polizei-Berwaltung. 
Der Erfte Bürgermeifter. (ge) Hahn. 

Rechtſprechung. 

Verurtheilung eines Kurpfuſchers ꝛc. 

Urtheil des Königl. ſächſiſchen Landgerichts zu Dresden 
von 25./28. Februar 1887 gegen Schiedel. 

(Schluß.) 

IM. Indem Schiedel mittels des Proſpekts A Die 
falſche Thatſache, daß er ſich auf die Heilung von Krank— 
heiten aller Art verſtehe, in voller Kenntniß ihrer Un— 
wahrheit und in dem Bewußtſein vorſpiegelte, daß an 
der Umzulänglichfeit feines Wiſſens und Könnens auch in 
Zufunft fi nichts ändern werde und er, abgefehen von 
Ausnahmefällen, auf die Gewinnung eines richtigen 
Krankheitsbildes nicht rechnen, fondern lediglich auf ver: 
einzelte Glückszufälle hoffen könne, ging feine Abſicht 
dahin, auf ſolchem Wege Srrthum zu erregen 
und mittels diefes Irrthums das Vermögen an- 
dererzubeſchädigen zugleich aber ſich ſelbſt rechts— 
widrige Vermögensvortheile zu verſchaffen. Er 
hat dieſen Erfolg auch in einem großen Umfange erreicht. 

a. Sein Wille war, jo oft er in der Zeit vom 1. Ok— 
tober 1885 bis in den Auguft 1586 den Proſpekt A in 
der oben gejchilderten Weife unter das Publikum verbreitete, 
darauf gerichtet, diefeniaen Perfonen, an welche der Pro— 
ipeft als Zeitungebeilage bez. durch Vermittelung von 
Kranken, welchen er denjelben direft zugefendet, gelangen 
würde, zum Leſen dejjelben zu veranlafien und durch deijen 
Anhalt in den irrigen Glauben. daß die darin vorge- 
ipiegelte, unter IIa vorerwähnte falſche Thatſache in 
Wahrheit beruhe, zu verfeßen. Zugleich wollte er aber 
auch diejelben, jofern fie bez. Angehörige von ihnen an 
feither nicht gehobenen Krankheiten litten, durch dieſen 
Irrthum beſtimmen, feinen Beiftand gegen jene Krank— 
heiten anzurufen und an ihn im einzelnen Konfultations- 
falle die 3 ME, 50 Pf. bez. 4 ME. Kurkoſten zu erlegen. 

An der That find aud) in der jeßt fraglichen Zeit vom 
1. Oftober 1885 bis in den Auguit 1886 die den ver- 
ihiedenen Heilungen beigelegenen Exemplare des Pro- 
ſpekts A in die Hand der Leſer der Zeitungen gelangt 
und don einer Mehrzahl diefer Lefer, darunter auch folden, 
welche ‚an jeither nicht befeitigten Krankheiten litten oder 
Angehörige in folder Lage wuhten, eingefehen worden. 
Bon den letzteren hinwieder ijt ein Theil durch den Snhalt 
des Proſpekts beſtimmt worden, ſich an Schiedel brieflic 
zu wenden und dejjen Beiftand gegen die eigene Kranf- 
heit bez. die Krankheit ihres Angehörigen in Anſpruch zu 
nehmen. Die joldergeftalt in die Behandlung Schiedels 
gelangten Kranken bilden die überwiegende Miehrzahl der 
unter 1 vorerwähnten, im gedachten Zeitraume neuerwor- 
benen etwas über 200) Patienten Schiedels. Nur eine 
geringe Anzahl der leßteren it dem Schiedel durch andere, 
vor dem 1. Dftober 1885 zur Verbreitung gelangte Pro- 
ſpekte zugeführt worden. Seiner glaubhaften Verſicherung 
nad) ſind dieſe Kranken insgeſamut mit chroniſchen Leiden 
behaftet gewejen. 

Mögen nun auch einzelne wenige von denjenigen, welche 
jolpergejtalt in dem erwähnten Zeitvaume mit Schiedel 

keineswegs Glauben geſchenkt, ſondern ſich an ihn lediglich 
aus dem Grunde gewendet haben, weil fie davon aus— 
gingen, daß immerhin die Möglichkeit eines glücklichen 
Aufalls, welcher Schiedeld Hand lenke und denjelben ein 
wirffames Heilmittel fenden laffe, nicht gänzlich ausge 
ſchloſſen fei und ie zwecks der Befeitigung, bez. Milderung 
des vorhandenen Leidens feinen Verſuch ſcheuen dürften, — 
jo haben doch nad) der von der Straffammer gewonnenen 
Ueberzeugung alle übrigen, welche in dem gedachten Zeit- 
raume auf den zu ihrer Kenntnißnahme gelangten Pro- 
ipeft A fie die Hilfe Schiedels angerufen haben, darunter‘ 
au die in der Hauptverhandlung gehörten Zengen: Luiſe 
verehel. Maler Fr. in Leipzig, Marie verw. Kr. in S., 
Lina Amalie A. Agnes Thereſe Mathilde verehel. Kaufe 
mann J., der Defonom Ghriftian R., der Malermeiſter 
Johann Gottlieb H.. der Portier Heinrid Ferdinand Fr., 
Karl Nichard GI, Wilhelmine verw. Kr., der Spinner 
Karl Hermann ©., insgefammt in Werdau, die Köchin 
Henriette Klara E. in Hainihen und Alwine verehel. 
Bahnarbeiter W. in Auppertsheim, den im Profpeft A 
enthaltenen Verfiherungen Schiedeld vollen Glauben ge- 
ſchenkt, in Folge defjen irviger MWeife angenommen, daß 
derfelbe fih in der That auf die Heilung von Krankheiten 
aller Art veritehe, und durch diefen in ihnen ervegten Str» 
thum — dem Plane Sciedeld entſprechend, — ſich be- 
ftinnmen laffen, ihm ihre bez. ihrer Angehörigen Leiden 
Ichriftlich und, foweit fie e8 vermochten, unter Beobachtung 
der in dem Proſpekt A betreffs der Einrichtung der Krank— 
heit3berichte ertheilten Weifungen mitzutheilen, jowie jeinen 
Beiftand gegen die gefhilderte Krankheit anzurufen und 
die von ihm beanſpruchten Kurfoiten mit 3 ME. 50 Pf. 
ihm fofort einzufenden oder mit 4 ME. auf dent ihnen 
an die Hand gegebenen Wege der Poſtnachnahme an ihn 
abzuführen. Gin Theil von ihnen, wie 3. B. die vorge- 
nannten Zeugen mit Ausschluß GL. und ©., ift aber ferner, 
wie Schiedel gleichfalls gewollt hat, durch diefen Irrthum 
bewogen worden, fi) nad) dem Verbrauche der ihnen aus 
der Apotheke des Gteinmeh gugegangenen Rulver fei es 
nod) einntal, fei e& noch mehrere W 
wenden und unter Mittheilung des Verlaufs der Krankheit 
und der in derfelben eingetretenen Veränderungen feine 
Hilfe weiter in Anfprudy zu nehmen, zugleid; aber bei 
jeder erneuten Anrufung feines Beiltands die Kurkoſten 
mit 3 ME. 50 Pf. bez. 4 ME auf einem der vorgedadjten 
Wege ihm zu zahlen. 

Für diefe Annahme fpriht mit der Umſtand, daß die 
Patienten Schiedels, und foweit für diefelben deren An- 
gehörige die Hilfe Schiedeld unter Erlegung der Kurkoften 
in Anfpruch genommen haben, auch diefe Angehörigen 
in der Hauptjahe den wenig bemittelten Ständen ange- 
hörten, die von Schiedel beanspruchten Kurfoften aber für 
Perfonen geringeren Ginfommens immerhin nicht uner- 
bebliche, fondern ſich für diefelben ſchon als eine größere 
Ausgabe daritellten, welche viejelben vermieden haben 
— dafern ſie ſich nicht davon Erfolg verſprochen 
ätten. 

Wie ſehr Schiedel darauf gerechnet hat, daß der durch 
den Proſpekt A erregte, mehrgedachte Irrthum längere 
Zeit fortwirke und Diejenigen, weldye ihn um Beiltand an— 
gegangen, zu wiederholten Sonfultationen und zugleid) 
Kurfojtenzahlungen zu veranlafjen, geht deutlich mit daraus 
hervor, daß er die Patienten in dem denjelben gejandten 
Formulare aufforderte, ihm gleih nad) Werbraud) der 
Pulver jpezielle Mittheilung über alle etwa jtattgehabten 
Veränderungen bez. Erleichterungen zu maden, aud in 
dem beigelegten Diützettel verlangte, daß, wenn man 
gründliche Heilung des vielleicht ſchon veralteten Leidens 
wünſche, ihm gleich nad) Verbrauch der Pulver jo oft Ve— 
richt eritattet werde, bis das Leiden vollftändig gehoben 
(er og die Heilung jonft nur von fehr furzer Dauer fein 
Önnte, 

b. Nun mag zwar Schiedel, wie ſchon erwähnt, ge- 
legentlich der in ver Zeit vom 1. Dftober 1885 bis in 
den August 1886 bewirkten VBerbreitungen des Proſpekts 
A. der Hoffnung gelebt haben, es werde in einigen ‚der 

| Fälle, dab in Folge diefer Verbreitung des Proſpekts A. 
Leſer Dejjelben für ſich bezw. ihre Angehörige feine Hilfe 

ale an Schiedel zu 

in Berfehr getreten find, durch deſſen Vorjpiegelungen 
nicht getäufcht worden fein und feiner Verfiherung, daß 
er fi auf die Heilung von Krankheiten aller Art veritehe, 



Ahrüfen würden, einestheils ihm gelingen, ein richtiges 
Krankheitsbild zu gewinnen und darauf hin zur Heilung 
des Leidend führende Verordnungen mit Hilfe der von 
ihm gehaltenen ärztlihen Schriften zu treffen, ſowie andern: 
theils der Zufall es fo glücklich fügen, daß der eine oder 
andere der von ihm auf die Kranfenberichte hin verordne: 
ten Arzneijtoffe heilfräftige Wirkung äußere. Anvererjeits 
ift er aber auch, jo oft ev den Proſpekt A. in jenem Zeit— 
raume unter das Publikum verbreitete, ſich darüber völlig 
klar gewejen, daß im llebriaen, infoweit jene Hoffnung 
ſich nicht erfüllte, die auf den Proſpekt A. Hin feinen 
Beiſtand jei es perjönlich, fei es durch Angehörige an- 
rufenden Kranken von feiner Behandlung feinen günftigen 
Erfolg zu erwarten hatten, er deren Leiden nicht heilen 
werde. Er hat fid ferner nie verhehlt, daß, injofern 
dieſe Kranken bezw. deren Angehörige zur Zahlung der 
Kurkoſten an ihn durd den von ihn bei denſelben mittels 
des Projpefts A. erregten irrigen Glauben: daß er fi 
auf die Heilung von Krankheiten aller Art veritehe, be- 
ſtimmt werden würden, feine Handlungsweife zu einer 
Beſchädigung deren Vermögens, um den Betrag der ein- 
mal bezw. mehrere Male gezahlten Kurkoften an 3 ME. 
50 Pf. bezw. 4 ME. führen, das Vermögen derjelben um 
diefe Beträge ſich mindern würde, und fie dagegen ein 
gleiches oder höheres Aequivalent bei der Grfolglofigfeit 
und daher Werthlofigkfeit feiner Verordnungen nicht er- 
langen würden. Diejes Bewußtjein hielt ihn jedoch nicht 
ab, jo wie nejchehen, vorzugehen. Denn feine Abſicht war 
darauf gerichtet, aud) von diejen Kranfen bez. deren An— 
gehörigen die Kurkojten zu erlangeı, und da er dieſes 
Ziel ohne eine gleichzeitige Vermögensbeſchädigung nicht 
erreichen Fonnte, jo wollte er auch) die 

Diefe von ihm vorausgefehene und beabjichtigte Ver: 
mögensbeſchädigung it auch in der That eingetreten, und 
zwar bei dem größten Theile der zufolge der vorjtehenden 
Darlegung unter IIIa Getäuſchten. Denn abgejehen von 
denjenigen vereinzelten Ausnahmefällen, in welchen fie um 
deswillen nicht anzunehmen iſt, weil die an Schiedel ge- 
zahlten Kurfoften nicht erfolglos aufgewendet wurden, 
vielmehr das eine oder andere der von ihm verordneten 
Heilmittel bez. die von ihm vorgejchriebene Diät zufällig 
zur Hebung der Krankheit geeignet war und die lebtere 
infolge dejjen gehoben ward, hat Schiedel zufolge der 
obigen Ausführung unter ITa es nicht veritanden, ge- 
ſchweige denn auf Grund jchriftlicher Krankenberichte es 
vermocht, den Sitz und das Wejen der vorliegenden Kranf- 
heit richtig zu erfennen, noch die mit diejer Erkenntniß 
aufanımenhängenden Fragen nad der Entitehungsurjacdhe 
des Leidens und dejjen augenbliclichen Stand richtig zu 
löfen, noch endlidy die Wirfung der von ihm verordneten 
Arzneiftoffe richtig zu beurtheilen. Er veritand fich nicht 
auf die Heilung der ihm berichteten Krankheiten, iſt nicht 
im Stande gewejen gegen die Krankheiten in einer zu 
deren Hebung oder auch nur Milderung geeigneten Weiſe 
vorzugehen, und hat aud) jelbjt erkannt, daß dies der Tall 
war und er fein richtiges Krankheitsbild gewinnen Fonnte. 
Abgeſehen von den foeben gedachten Ausnahmefällen iſt 
daher feine Behandlung der Kranken in den Fällen, in 
welchen zufolge der Darlegung unter III a die von ihm 
gewollte Täuſchung eingetreten iſt, erfolglos gewejen. Da- 
‚gegen hat fid) das Vermögen der Kranken bez. deren An- 
gehörigen, welche für diejelben die 3 ME. 50 Pf. bez. 4 ME 
an Schiedel erlegt haben, um den Betrag ver in jedem 
Konfultationsfalle an Sciedel gezahlten Kurkoſten ge 
mindert. Hierin waren Vermögensbeſchädigungen im 
Sinne von $ 263 des Strafgejebbuchs au erbliden. Dem 
Vermögensabgange, auf Seiten der. Kranken bez. deren 
Angehörigen, welche insgefammt an ſich dem Schiedel zur 
Zahlung der 3 DIE. 50 Bf. bez. 4 ME. nicht verpflichtet 
waren, ftand die Erlangung eines Aequivalents von 
gleichem oder höherem Werthe nicht gegenüber. Das- 
jenige, was Schiedel leiftete, — die Pulver, die auf feine 
Beranlafjung aus der Apotheke des Steinmetz an Die 
Kranken abgingen, feine Weijungen betreffs des Ge— 
brauchs der Pulver und des fonft zu beachtenden Der- 
haltens — waren zur Bekämpfung der Krankheit untauglich 
und daher ohne Werth. Es entjprady in Folge deſſen 
nit im Entfernteften dem Werthe der in der Zahlung 
der Kurkoſten liegenden Gegenleiſtung. —, Von den 
Kranken aber bez. deren Angehörigen, welche für die— 

Bar 

jelben die Kurfoften erlegt haben, find die 3 ME. 50 Pf. 
bez. 4 ME. jederzeit nur unter der Vorausſetzung ent- 
vichtet worden, daß Schiedel fih in der That auf die 
Heilung von Krankheiten aller Art verftehe, daher aber 
auch auf die Heilung des ihm berichteten Leidens ſich 
verstehen werde. Hütten diefelben gewußt, daß dieje Vor: 
ausjeßung eine irrige ſei und Schiedel die gedachte, bei 
ihm als vorhanden angenommene Eigenſchäft nicht be- 
fie, jo würden fie fich nicht an ihn gewendet, die Kur: 
fojten ihm nicht gezahlt haben. 

e) Das Endziel aber, welches Schiedel fortgeſetzt ver- 
folgt und auch erreiht hat, als er die nad) der Dar: 
legung unter IIIb Beſchädigten abjichtltd) in den oben 
gedachten Irrthum verjegte und dadurd zur Zahlung der 
Kurkoſten an ihn bejtimmte, war der VBortheil, welcher 
für ihn aus dieſen Zahlungen entiprang. 

Zieht man von den eingejendeten Kurkoften an.... 
3 ME. 50 Pf. die höchſtens 75 Pf., welhe Schiedel nad 
dent Dbigen an Gteinmet zu zahlen hatte, fowie die 
20 Pf. für das Porto derjenigen Briefe ab, in welchen 
Schiedel das Formular mit dem Diätzettel dem Patienten 
fowie dad Nezept an Steinmeß jendete, Sa. 95 Pf. ab, 
jo verblieb ihn der Betrag von 2Mk. 55 Pf. und wenn 
man von dem Nachhnahmebetrage der 4 ME. außer den 
obigen 75 Pf. noch die 10 Pf. für das Porto des das 
Nezept an Steinmetz befördernden Briefes ſowie die 
50 Pf., in Sa. 1Mk 35 Pf. abzieht, welche nad) der 
Verfiherung des Schiedel von demijelben bei der Er: 
bebung der 4Mk. im Wege ver Poſtnachnahme an Porto 
und Poſtgebühr durchſchnittlich zu zahlen waren, fo ergiebt 
fih ein Reſt von 2 ME 65 Pf. Diefe Nejtbeträge an 
je 2 DE. 55 Pf. bezw. 2 ME 65 Pf. mindern fi nod 
je um einige Pfennige, injofern von denfelben noch die 
nicht erheblichen Koften der Anſchaffung des SKranfen- 
journals und jonftigen Schreibmaterials, der Heritellung 
der von Schiedel benöthigten vorgedahten Formulare 
und Diätzettel und des gelegentlic) dr Zahlungen an 
Steinmeb aufzuwendenden Porti zu beftellen waren. Was 
biernah von den 2 ME. 55 Pf bezw. 2 ME 65 Br. 
übrig blieb, war Schiedels Gewinn, welchen er in ſeinem 
und jeiner Familie Nußen verwendete und welcher ihm 
zugleich die Mittel zur Beftreitung der erheblichen Koſten 
des Druds und der Verbreitung des Proſpektes A lieferte 
— Mit diefenn Gewinne hat er Vermögensvortheile er 
ftrebt und fich verjchafft, welche, wie er ſich wohl bewußt 
gewesen it, rechtswidrige waren Es ftand ihm auf die- 
jelben, wie er ſich jederzeit klar gewejen ift, ein Rechts— 
anſpruch nicht zu und er entzog diejelben, wie er fid) 
ebenfalls ftetg gejagt hat, dent Vermögen der jeine Hilfe 
in Anſpruch nehmenden Kranken bezw. deren für diejelben 
die Kurkoften erlegenden Angehörigen mitteld der durd) 
den Snhalt des Wrojpefts A. nad) der obengedacdhten 
Kichtung erzielten Täuſchung und alfo auf eine des 
privatrechtlichen Grundſätzen zumwiderlaufende Weiſe. 
Indem er ſich ſolchergeſtalt mittels der Täuſchung den 
Publikums rechtwidrig bereicherte, gelang es ihm, ohne 
körperlich noch geiſtig anſtrengende Thätigkeit den Lebens. 
unterhalt für ſich und ſeine Familie zu gewinnen. 

Sein Geſammtgewinn iſt ein erheblicher geweſen. Die 
Zahl der Kranfenberichte. welche ihm in der Zeit vom 
1. Dftober 1885 bis in den August 1886 von jeither durch 
ihn nicht behandelten Kranken bezw. deren Angehörigen 
unter gleichzeitiger Zahlung der geforderten Kurkoſten an 
je 3 DE. 50 Pf. bezw 4 DIE. erjtattet worden find, Hat 
ih auf mindeſtens 4100 belaufen. Legt man nun von 
den oben bezeichneten Reſtbeträgen an 2 ME. 55 Pf. bezw. 
I ME 65 PF. den niedrigeren an 2 ME. 55 Pf. zu Grunde 
und vervielfältigt man denjelben mit 410), fo ergiebt ſich 
eine Einnahme von 10 455 Mk. 

Kun ift zwar zu berüdjichtigen, daß ein Theil der- 
jenigen Perſonen, von weldyen die gedachten 4100 Kran- 
fenberichte herrühren, nicht durch Die Gegenjtand der 
gegenwärtigen Anklage bildende Handlungsweiſe Schiedels, 
fondern durd) das Lefen folder Proſpekte, welche derjelbe 
in der Beit vor dem 1. Dftober 1885 verbreitet hat, be- 
ſtimmt worden ift, feine Hilfe anzurufen, fowie daß ein 
anderer Theil der 4100 Srankenberichte von Perſonen 
herrührt, welche zufolge der Darlegung unter Illa. durd) 
Sciedel überhaupt nicht getäufcht, bezw. nad) der Aus: 



führung unter IIIb. 
worden jind. i 

Die Zahl der von diefen fänmtlichen Perſonen ber: 
rührenden Sranfenberichte ift aber nur geringe und dem— 
zufolge ift auch der Geldbetrag, welcher von den gelegent- 
(ich diefer Berichte gezahlten Kurkoften dem Angeklagten 
nad) der oben aufgeitellten, für denfelben in jedem Einzel: 
falle einen Neftbetrag von mindeftens 2 WE 55 Bf. er- 
gebenden Berechnung verblieben iſt, fein erheblicher. 
Immerhin ift aber diefer Betrag don den obigen 10 455 
ME. zu kürzen. Diefeldben mindern ji) ferner um die 
ſchon erwähnten, jedenfalls nicht beträchtlichen Koften der 
Anfhaffung des Krankenjournald® und fonjtigen Schreib- 
materials, der Herftellung der von Schiedel bendthigten 
obengedadhten Formulare und Diätzettel ſowie der ge: 
Vegentlicy der Zahlungen an Steinmek aufzuwendenden 
Porti. Der hiernad) von den 10 455 ME. verbliebene Reſt 
bildete den Geſammtgewinn des Schiedel. Selbſt wenn aber 
der betreffs der Höhe des von Schiedel im Einzelfalle 
erzielten und erreichten rechtswidrigen Vermögensvor— 
theils erfolgten Feftitelung nicht beizupflichten wäre 
und von den 10455 ME. außer den nur gedachten Poſten 
aud) noch diejenigen etwas über 4000 ME. abzuziehen 
wären, welche Schiedel dent Buchdruder für den Drud 
und der in der Zeit vom 1. Dftober 1885 big in den 
Auguſt 1886 verbreiteten Eremplare des Proſpekts A und 
die Verſendung derfelben an vie Zeitungsredaftionen ſo— 
wie diefen lebleren dafür, daß fie den Proſpekt A ihren 
Zeitungen beilegten und auf diejelben hinweijende An— 
noncen in ihre Blätter aufnahmen, zu zahlen gehabt hat, 
fo verblieben ihm immerhin von den 10455 ME. nod) 
einige 1000 ME. und es kann nad) dem VBorausgefchickten 
feinen Zweifel unterliegen, daß der Vermögensvortheil, 
welchen er mit diejen mehrere 1000 ME. erzielt hat, ein 
rechtswidriger gewejen und er fi) der Nechtäwidrigfeit 
dejjelben auch bewußt geweſen ift. 

d) Hiernady allenthalben hat Schiedel gegenüber einer 
jeden der zufolge der Darlegung unter III b, bejchädigten 
Perfonen ſich des Betrugs nach $ 263 des Strafgeſetzbüchs 
Ihuldig gemacht. Um den oben feitgeftellten, 2 ME. 55 Pf. 
bez. 2 DE. 65 Pf. weniger einige Pfennige betragenden 
rechtswidrigen Vermögensvortheil fich zu verfchaffen, hat 
er das Vermögen einer jeden diefer Perſonen dadurd) be- 
Ihäpdigt, daß er durch Vorfpiegelung der mehrberührten 
falſchen Thatſache einen Irrthum erregte. Es ftellen ſich 
jedoch dieſe zahlreichen Betrügereien, aus deren fortlaufen- 
der Begehung er eine Erwerbsquelle für ſich machte, bei 
der Ginheitlichfeit des vechtswidrigen Entichlufies, aus 
welchem jie hervorgegangen und in deſſen fortichreitender 
Ausführung fie verübt worden find, jowie bei der Ein- 
heitlichfeit des mit denfelben verfolgten Zwecks und ihrer 
äußeren Erſcheinung als ein Ganzes, als eine That im 
Sinne von $ 263 des Strafgeſetzbuchs dar. 

Sprit aud) zu Gunften des Angeklagten, daf derjelbe 
wegen Betrugs noch nicht beitraft ift, jowie daß er der 
von ihm in der Hauptverhandlung wiederholt betonten, 
nad) den Auslaffungen der als Sachverſtändige gehörten 
homöopathifchen Aerzte nicht unbegründeten Anficht ge: 
weien ift, daß eine ſchädliche Einwirkung der von ihm 
verordneten homöopathiichen Arzneien auf den fürperlichen 
Zuftand der von ihm behandelten Kranken ausgeſchloſſen 
ſei, ſo war doch andrerſeits auch wieder die lange nahezu 
11 monatliche Dauer und Gemeingeführlichkeit ſeines rechts: 
widrigen Treibens, aus welchem er, wie ſchon erwähnt, 
ee — welchen er auf die IUmwifjen- 

und Xeichtgläubigfeit der großen Menc fulir 
neigen > s u an 

Sm Hinblick auf alle diefe Gefichtspunfte hat nıan auf 
Grund von $ 263 des Strafgeſetzbuchs eine einjährige 
Sefängnißitrafe als angemejjene Ahndung feiner Hand- 
lungsweiſe erachtet, aud) ihn auf 
beitimmung in Verbindung mit $ 152 des Strafgeſetz— buchs der bürgerlichen Ehrenrehte auf 3 jährige Dauer 
für verluſtig erklärt. 

e) Die zufolge der Ausführungen unter B den Kranken 
aus der homdopathiicyen Apotheke von X. Marggraf in 
Leipzig als Heilmittel zugefendeten Arzneien find zum 
Theil Körnchenpotenzen, alfo aug Milchzucker gebildete 
Körnden geweſen, welche mit der Verdünnung eines fpiri- 
tudjen Auszugs aus dem einen oder anderen Arzneiftoffe 
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rund derjelben Gejeßes- - 

— 

lihen Verordnung, betr. Den 
Arzneimitteln, vom 4. Sanuar 1875 beigefügten 
Derzeichniffe unter B erwähnt werden, wie 5. ®. 
Giftſumach-, Tollkirſchen- Fingerhut-Blättern, Krähen— 
augen, Zeitloſenſamen, Brechwurzel — befeuchtet worden 
waren. Zum anderen Theile aber haben fie und zwar 
in großer Anzahl aus Homdopathiihen Verreibungen mit 
Milchzucker, jomit aus Pulvern beitanden, deren jedes 
die Mifhung eines Arzneiftoffs mit Milchzucker enthielt. 
Cie find demnach, joweit dieje von Schiedel jederzeit mit 
verordneten DVerreibungen anlangt, den Kranken in einer 
derjenigen Erſcheinungsformen als Heilmittel dargeboten 
worden, welche in dem der gedadhten Kaijerlichen Ber: 
ordnung beigefügten DBerzeichniffe unter A aufgeführt 
find, nämlich, wie von den gehörten 3 ärztlichen Sach— 
verständigen bejtätigt worden ift, in der Geſtalt von „Ge— 
mifchten Arzneipulvern“. Inſoweit waren fie aber dem 
freien Handel entgegen. Ihr Berfauf war nad) $ 1 der 
gedachten Verordnung nur in Apotheken geitattet. 

Demohnerachtet find von Schiedel dieſe „Semijchten 
Arzneipulver” in der Zeit von 19. Mai bis 19. Auguft 
vorigen Jahres fortgejebt als Heilmittel an die von ihm 
behandelten SKranfen verkauft worden. 
eigenen Angaben hat er die le&teren wegen des Bezugs 
der zu gebrauchenden Heilmittel Feineswegs an die ho— 
möopathiihe Apotheke von A. Marggraf 'verwiefen, ihnen 

von demfelben nicht geſchädigt [| — darunter auch ſolchen, weldhe in Dem der Kaifer-- 
|! Verkehr mit, 

y 
£ 

| 
| 
| 

Nach feinen 

ingsbejondere nicht Die Rezepte unter dem Anheimgeben | 
zugejtellt, ſich nach denfelben Die Darin verordneten Arz— 
neien in der gedachten Dffizin bereiten zu lafjen. 

Keiner der Kranken bez. deren Angehörige ift in ein 
Kontraktsverhältniß 
William Steinmetz getreten. Vielmehr hat Schiedel im 
Proſpekte A den Kranken die koſtenfreie und franfirte 
Zuſendung der Mittel zugeſagt. 

In der That hat auch Steinmetz bezw. durch ſein von 
ihm hierzu beauftragtes Perſonal die nach den ihm von 
Schiedel zugeſtellten Rezepten zubereiteten Medikamente 
den Kranken koſten-und portofrei zugehen laſſen und zwar auf 
Grund des von ihn mit Schiedel getroffenen Abkoͤmmens. 

Schiedel ijt derjenige gewejen, weldyer bei Steinmetz 
die Heilmittel bejtellt und denſelben beauftragt hat, in 
jeiner, Schiedeld Stellvertretung die fertig gejtellteu Me: 
difamente den Kranken diveft zugehen zu lafjen. 

Zufolge des von Steinmeß mit ihm abgeſchloſſenen 
‚Bertrags iſt aber auch eriterer berechtigt gewefen, vie 
Koften der von ihm den Kranken als Heilmittel über- 
jendeten Zubereitungen fowie das gelegentlidy diefer Sen— 
dungen erlegte Porto von Schiedel bezahlt bez. erſetzt 
zu verlangen. 

Sciedel iſt dem Gteinnteß auch in der That für die 
Koſten und Auslagen jederzeit aufgefommen. 

Er hat dem Steinmeß die von demfelben ihm zuge- 
ſtellten Rechnungen durch Baarzahlung berichtigt und für 
diefe Ausgaben ſich durch die von den Kranken gefor- 
derten und don denjelben bezw. deren Angehörigen er- 
Pan Kurfoften von 3 ME. 50 Pf. bez. 4 ME. bezahlt 
gemacht. F 

Die letzteren dienten nicht allein als eine Vergütung 
für die Verſchreibung dev Medikamente, die betreffs deren 
Gebrauchs und der Diät den Kranfen ertheilten Weifun- 
gen und Schiedels Borto-Auslagen, ſondern bildeten aud) 
den Kaufpreis für die Arzneien, welche Schiedel bei 
Steinmetz beitellte und fodann den Kranfen durch Ver— 
mittlung des Steinmeb fäuflic) lieferte. 

Aller diefer Umftände ift Schiedel fi wohl bewußt 
gewejen. Insbeſondere ift ſowohl feine Abſicht als aud) 
— wie unbedenklich anzunehmen ift — der Wille der 
‚Kranken bez. deren die Kurkoften erlegenden Angehörigen 
dahin gegangen, daß mit den Kurkoſten zugleich der 
Kaufpreis für die den Kranken zugehenden Medifantente 
an Schiedel als den Verkäufer der leßteren gezahlt werde. 

Bei diefer Sachlage und zugleicd) auf Grund der Aus- 
Jagen der eidlich gehörten Zeugen . . it der Gerichts: 
hof zu der Meberzeugung gelangt, daß Schiedel in der 
Zeit vom 19. Mat bis 19. Auguft 1886 durch Vermitt- 
‚lung des Apotheker Steinmetz in Leipzig den in jenem 
‚Heitraume von ihm behandelten Kranken bez. deren für 
diejelben die Kurkoſten zahlenden Angehörigen Arzneien. 

zu dem Inhaber jener Apotheke. 



verkauft hat, betreffs deren feftiteht, daß der Handel mit 
ihnen nicht freigegeben iſt. 

Eine polizeilihe Erlaubnig zu dieſem Arzneiverfauf 
hat aber Schiedel, wie verjelbe wohl wußte, nie bejejien. 

Man Hat in Verfolg von $ 367 Jr. 3 des St.-6.-B. 
in Verbindung mit $ 1 der mehrgedadhten Kaiferlichen 
Verordnung vom 4. Ranuar 1875 ebenfalls eine Geld- 
ftrafe von 150 Mark und für den Fall, von deren Nicht: 
beitreibung in Gemäßheit von $ 28, 29 des St.G.B. 
eine 14tägige Haftitrafe als angemejjene Ahndung der im 
Dbigen feſtgeſtellten Uebertretung des Schiedel erachtet 
und demgemäß, bezw. nach $ 77 des ©t.-©.-B., auf dieſe 
Strafe neben der wegen Betrugs verwirkten einjährigen 
Gefängnißſtrafe erkannt. 
Die Entſcheidung betreffs der often des Verfahrens 

ſtützt fi) auf $ 497 der Strafprozeß-Ordnung. 

Kongreffe, Rechandlungen geſetzgebender' 
J Körperſchaften. 

Die Frage der Neuregelung des Apotheken— 
weſens im Reichſstage und im preußiſchen Ab— 
geordnetenhauſe. Der Apotheker Kempf in Steinau 
hat, wie ſchon ſeit einer Reihe von Jahren, ſo auch in 
der abgelaufenen Seſſion beim Neichstage eine Petition 

“eingereicht, welche unter Hinweis auf die vielen Mängel 
und großen Unzuträglichkeiten des jeßigen SKonzeffions- 
wejens Reformvorſchlaͤge für eine anderweitige Regelung 
des Apothefenwejens enthält. Diefeiben zielen im Weſent— 
lihen dahin, daß die im Reiche beitehenden Apothefen 
mittelft jtaatlic garantirter Itentenbriefe, welche von den 
zeitigen Snhabern. bezw. ihren Nechtsnachfolgern zu amor— 
tiſiren wären, abgelöjt werden follen. Kür die Dauer der 
Amortijation. joll die Perſonalkonzeſſion gelten; nad) 
Vollendung derjelben wäre Die Staats- bezw. Kommunal- 
Apotheke einzuführen, ev. wäre der deutihen Pharmacie 
diejenige Form zu geben, welche für fie mit Rückſicht auf 
das öffentliche Snterejje am zwecentjprechenditen fein würde. 
Die Petitionskommiſſion (Reichstags-Oruckſ. Nr. 76) er 
kannte das Vorhandenfein der angegebenen Mebelitände 
an, trug jedoch Bedenken, den enipfohlenen Reformvor— 
Ihlägen beizutreten und beſchloß daher am 18. Sanuar 1888, 

„Die Petition des pp. Kempf, ohne jich damit 
P „die Vorſchläge desjelben anzueignen, venverbündeten 
f „Regierungen als Material zur gejeglichen Regelung 

„des Apothefenwefens zu überweijen.“ 

Das Plenum erklärte ſich Hiermit in der Sitzung vom 
16. Februar 1888 einverjtanden. 

Der Apotheker Kempf war aud) beim Abgeordneten- 
haufe in derſelben Frage mitteljt nachitehender Petition 
vorſtellig geworden: 

„Den Hohen Haufe der Abgeorpneten möge es 
„gefallen, bei ver Königlichen Staatsregierung dahin 
„zu wirken, ihren ganzen Einfluß geltend zu machen, 
„daß eine baldige Negelung des Apothefenwejens 
„auf reichsgeſetzlichem Wege ftattfindet, 3 

„gleichzeitig aber auch Maßnahmen zu treffen, 
„damit dem Apothefenfchacher, der weder der Würde 
„des Staates entſpricht, noch der Öffentlichen Wohl— 
„rahrt zum VBortheile gereicht, und der jchlieklid) 
„zu einer jchrecklichen, in ihren Folgen unberechen— 
„baren Kataftrophe führen muß, jobald als möglid) 
„ein Ende gemacht wird.” 

Bezüglich des erften Petitums wies der Berichteritatter 
‚der Betitions-Konmijfion in der Sitzung der leßteren vom . 
2. März 1888 darauf hin, daß Diefe Frage dad Haus 

bereit vor 2 Zahren eingehend bejchäftigt habe und daß 

ſchon die damaligen Erörterungen zu der Annahme Des 
Antrages geführt haben: 

die Königliche Staatsregierung zu erjuchen, 
E „ihren Einfluß dahin zu verwenden, daß 
| „eine baldige reichsgeſeßliche Regelung der 

„Apothefenfrage jtattfinde, und „ 
„bis zu dieſer reihsgejeslichen Regelung 

„in Breußen nur noch perfönliche und un- 
„veräußerlihe Konzejjionen ertheilen zu 

2 „wollen.“ 
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Die Nothwendigkeit einer Neuregelung der Apotheken: 
frage erfannte der Berichterftatter an, befonderd aud 
deshalb, weil durch Erfenntniß des Kanıntergerichts vom 
3. Februar 1887 die Preußiiche Apotheferordnung für die 
ehemaligen franzöftihen und bergiſchen LTandestheile als 
nicht gültig erfärt ſei und es jomit für dieſe Bezirke an 
Bejtimmungen über Einrihtung, Ausitattung und Betrieb 
der Apotheken fehle. 

Der Konmifjar des Minifteriums der „Medizinal- 
angelegenheiten” Geheimer Dber-Medizinalvath Dr. Ker- 
jandt gab folgende Erklärung ab: 

„Es fünnten die in der Petition des Apothefers Kempf 
zu Steinau zur anderweitigen Negelung des Apothefer- 
weſens gemachten Vorjchläge feitens des Herrn Minifters 
der Medizinalangelegenheiten um jo weniger für annehm- 
bar erachtet werden, als jeinerfeitS beabfichtigt werde, dem 
Königlihen Staatöntinifteriun einen Entwurf vorzulegen, 
welcher für die in Preußen neu zu errichtenden Apotheken 
das Prinzip der Perſonalkonzeſſion zur Durdführung zu 
bringen bezwect. Ein diesbezügliher Entwurf liege dem 
Herrn Minijter bereitS vor und ließe fich ermwarteı, 
daB nad) Durchberathung dieſes Entwurfes, die beab- 
jichtigte anderweitige Ntegelung des Apotheferwefens wieder 
bejjer in Fluß kommen werde, da zu hoffen jei, daß der 
qu. Entwurf aud bei dem Herrn Neichsfanzler für den 
Fall einer Neuregelung des Apothekerweſens für das Neich 
Beachtung finden werde. Durch die jeiteng des Herrn 
Miniſters beabjichtigte Negelung könne allerdings nur den 
aus dem jetzt bejtehenden Konzeſſionsſyſtem erwachjenden 
Uebelftänden für die neu zu errichtenden Apotheken vor— 
gebeugt werden; wie dieje Uebelſtände bei den bereits im 
Detriebe befindlichen Apotheken zu bejeitigen fein möchten, 
darüber lafje ſich einitweilen Feine Erklärung abgeben.“ 
Außerdem wurde Die Trage des Herrn Berichteritatters, 
„ob auch mit Rückſicht darauf, daß die Apotheferordnung 
pom 11. Dftober 1801 nad) der Entſcheidung des König: 
lihen Kanmtergerichts vom 3. Februar 1887 in den ehe- 
maligen franzöſiſchen Landestheilen nicht recdhtsgiltig fei, 
die Staatsregierung den Erlaß einer neuen Apothefer- 
ordnung beabjfichtige”, dahin beantwortet, daß auch dieſe 
Ungelegenheit in dem qu. Entwurfe Beachtung gefunden 
habe. 

Auf diefe Erklärungen Hin fand der Antrag des Be— 
richteritatters widerjpruchslos Annahme: 

„Das Haus der Abgeordneten wolle bejchließen: 
„über die Betition II Nr. 188 mit Rückſicht 
„aufdie&rflärungendesHerrndtegierungs- 
„tommifjfars, welde ven in der 1. Gefjion 
„(1886) gefaßten Beſchlüſſen des Abgevrp- 
„netenhaufes in diejer Angelegenheit ent- 
„\preden, zur Tagesordnung überzugehen.” 

\ 

Der Kommiſſion der Württembergifhen Kam- 
mer der Abgeordeten für Gegenstände der inneren 
Perwaltung waren mehrere Eingaben von Anhän— 
gern der Homöopathie zur Berichterftattung über: 
wiefen worden. Laut des im ‚der Sitzung der Kammer 
der Abgeordneten vom 15. Februar 1888 erjtatteten Be— 
vichtes beantragte die Kommijfion (Verhandlungen der 
Kammer ©. 1340): 

„l) über die Bitte des J. Hofmann in Möndhhof, des 
3. Benfejer in Magſtadt, der Genteinde - Kollegien 
in Dethlingen und des homdopathilchen Landes: 
Vereins, es möge die Kal. Negierung verfügen, daß 
aus den Apotheken bezogene hHomdopathijche Mittel 
an dritte Perſonen unentgeldlich oder gegen Ent- 
Ihädigung zum Zwecke der Heilung von Menſchen 
und Thieren jtraflog abgegeben werden dürfen, zur 
Tuages-Drdnung überzugehen; 

2) die Bitte des SG. Benkeſer, beziehungsweije des 
Auguſt Zöppriß, daß das Schüßleriihe Funktions— 
mittel (Kalium chloratum) auch an dritte Perſonen 
Itraflos abgegeben werden dürfe, der Kgl. Regie— 
rung zur Ktenntnignahme zu übergeben; 
über die Bitte des Auguft Zöpprig, es möge eine 
amtliche Aufzählung der Thiergattungen und deren 
Krankheiten herbeigeführt werden, für welche homöo— 
pathiihe Mittel auch von anderen Perſonen, als 
Apothefern abgegeben werden Dürfen, und der hier 

© 
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auf bezüglichen Bitte der Hahnemannia zur Tages— 
Ordnung überzugehen; 

4) das Gejud der Hahnemannia, es möge Vorſorge 
u 

getroffen werden, daß auf der Landes?-Univerſität, 
die Grundlagen der Homöopathie gelehrt werden, 
der Kgl. Negierung zur Berüdfihtigung zu em— 
pfeblen; ri 
endlich die Bitte der Hahnemtannia, es möge in der 
mündlichen Prüfung des Phyſikats-Examens auf die 
Homöopathie Rüdficht genommen werden, der Kl. 
Regierung zur Kenntnignahne zu übergeben.“ 

Die Anträge zu 2—4 fanden die Billigung dei Haujes, 

[il 
— 

dagegen trat daſſelbe im Uebrigen den Gegen-Anträgen 
der Abgeordneten Uhl und Genoſſen bei: 

„Die in Ziffer 1 des Kommiffions-Antrages er- 
wähnte Eingabe unter Streichung der Worte „oder 
gegen Entihädigung” der Kgl. Staats-Negierung 
zur Kenntnignahme zu übergeben“; 

„die in Ziffer 5 erwähnte Eingabe und Bitte der 
Kol. Staats - Regierung zur Berüdfihtigung zu 
übergeben.“ 

TDesgleihen nahm die Kammer den weiteren Antrag 
der Abgeordneten Uhl und Genofjen an: 

„an die Kal. Staats - Negierung die Bitte zu 
richten, e$ möge eine Einrichtung getroffen werden, 
dag die Pharmazeuten über homöopathiſche Mittel 
und deren Bereitung ſachgemäß unterrichtet und bei 
dem Staats-Examen in Bezug auf diejes Fach era- 
minirt werden; ferner 

daß es nur ſolchen Apothefern erlaubt jein jolle, 
homöopathiſche Mittel zu führen, welche diejes Era- 
men bejtanden haben.“ 

Braunfhweig. Das Herzoglide Staats-Miniſterium 
hat behufs Durchführung der in der Stadt Braunſchweig 
nothwendig gewordenen Vermehrung der Apotheken in 
Kap. XI Nr. 7 des Staatshaushalts- Etats für 18885—90 
die Summe von 171 883,10 Mark mit folgender Begrün— 
dung (Nr. 8409 — Anlage 20) neu eingejtellt. Die vier 
zur Zeit in der Stadt Braunſchweig bejtehenden Apotheker, 
weldye urſpünglich jtaatlihe Anjtalten waren, jind im 
Sahre 1772 in den Beji von Privatperjonen, unter Ver— 
leihung des Privilegiums, übergegangen, daß feine weitere 
Apothefe in der Stadt geduldet werden jolle. Als das 
den Apothefen danach zujtehende Verbietuͤngsrecht durd) 
die Beitimmung des $ 48 des Gewerbe - Bejekes vom 
3. Auguft 1864, Nr. 40 aufgehoben wurde, ſicherte ihnen 
$ 1 des Gejeges von demjelben Tage Nr. 41 eine Ent- 
Ihädigung hierfür zu, welche durch den Rezeß vom 
3./10. April 1872 auf die Summe von 66900 Mark für 
jede der vier Apotheken, im Ganzen aljo auf 267 600 Mark 
normirt wurde. Die in den Etat neu eingejtellte Forde- 
rung entjpridt dieſer Summe, joweit diejelbe nicht aus 
den Heberihüjien früherer Finanzperioden, welde zur Be- 
rigtigung der Entſchädigungen für aufgehobene Berbie- 
tungsrechte bewilligt find, gedeckt werden fann. 

Die Regierung beabfihtigt aber nicht, mit dem ganzen 
zur Yeiftung der Entſchädigungen erforderlichen Betrage 
die Etaatsfafje zu belajten, jondern will ein Viertel der- 
jelben, aljo 66 900 Mark, von den neuen Konzeffionaren 
in der Weiſe erheben, daß, wenn vier Konzeifionare neu 
zugelajjen werden, ein jeder derjelben 19 Sahre Hindurd) 
jährlich 850 Marf und im 20. Sahre 575 Darf in die 
Herzogl. Haupt- Finanzkafje einzuzahlen hat. Die Land— 
tags-Kommilfion für das Innere ſchlug mitteljt Berichts 
von 20. Februar 1888 (Anlage 37) vor, fid) mit der Ein- 
ftellung von 171900 Mark im Kap. XlI der Ausgaben 
des Staatehaushalts- Etats „zur Berihtigung von Ent 
Ihädigungen für aufgehobene Verbietungsrechte” unter der 
Borausjegung einverjtanden zu erklären, daß den vier 
neuen oder etwa über dieje Zahl hinaus noch zuzulafjenden 
ferneren Konzejfionaren für die Dauer von 25 Sahren eine 
Gejammt-Jahresleiftung don 4000 Mark als Beitrag zu 
dem jtaatsjeitig zu zahlenden Entihädigungs - Kapitale 
auferlegt werde. Der Landtag nahm in der Sitzung vom 
25. Februar 1888 (Beilage zu Nr. 59 der Braunfhw. An 
zeigen) unter Ablehnung eines in derjelben gejtellten An- 

trage® auf eine noch höhere Heranziehung der neuen 
Konzejfionare den Kommtiffions - Antrag mit 23 von 3 
Stimmen an. J 

Frankreich. Der „Petit Marseillais“ vom 8. Februar 
d. Ss. veröffentlicht einen Auszug des Berichts des M. 
Mireur an den Gemeinderath zu Mtarjeille über die im 
franzöfiihen Departement Bouches-du-Rhöne herridende 
Schweineſeuche. Danach ift die Krankheit, um weldye 
es ſich hier handelt, nicht neu und bejteht in einer infek— 
tiöfen Lungen -Erfranfung, ähnlid) der Lungenſeuche des 
Nindviehs, aber mit dent Unterſchiede, daß bei den Schwei- | 
nen die Darnmweränderungen die hervortretenditen und 
fonftantejten Komplikationen bilden. Die gegenwärtig 
epizootiſch verbreitete Seuche jcheint nicht, wie man glaubte, 
aus Afrika eingejchleppt zu jein. In der Erwartung, daß 
die Schugimpfung beſtimmte Nejultate ergebe, hält man 
es für angezeigt, die Einfuhr von friſchen Schweinefleifch- 
waaren, welhe außerhalb Marſeilles hergejtellt werden 
und nit die Garantie des Schlachthauſes haben, zu ver— 
bieten. Es wird ferner empfohlen, eine Maßregel des 
Acderbauminiiters, ähnlich derjenigen in Artifel 61 des 
Viehjeuchengejeßed anzuregen und die Seuche in diejes 
Geſetz aufzunehmen, alle Schweinebefiger, weldye die An- 
zeige von dem Ausbrud) der Seuche unterlafjen, in Unter— 
fuchung zu ziehen, das Lokal und Material der Schweine- 
züchtereien von Amtswegen, und nöthigenfalls auf Kojten 
des Eigenthümers mit einer Mifhung von 100 Theilen 
Waſſers, 4 Iheilen Karboljäure und 2 Theilen Calzfäure 
zu desinfiziven. Außerdem wäre die Verwaltung um die 
Ausführung der Verordnungen und Beſchlüſſe, betreffend 
die autorijirten Schweinezücdhtereien, jeitens der Eigen— 
thümer anzugehen, demnächſt von allen Schweinezüchte— 
reien, gleicyviel ob autorijirt oder nicht, jowie von der Zahl 
der im diefen vorhandenen Zudtthiere einen Berwaltungss 
Etat aufzuftellen, alle Schweinezüchtereien, weldhe nicht 
autorijirt find, zu jchließen, bis die Eigenthümer die Ge— 
nehmigung nah Erfüllung der von der Verwaltung vor— 
zujchreibenden Bedingungen erhalten Haben. Weiterhin 
it der Wunſch ausgejproden worden, daß im Schlacht— 
haufe ein bejjerer mit allen dem heutigen Stand der 
Wiſſenſchaft entiprehenden Mitteln ausgeftatteter Veteri- 
närdienjt eingerichtet werde, daß ferner in den Pächter— 
ihulen Einrichtungen getroffen werden, um die Schüler 
entſprechend zu unterweijen, und daß endlid in den De- 
partements, bejonders in dem der Geine, ein Snipef= 
tionsdienſt für die unreinlien autorifirten Etabliſſements 
eingerichtet werde. j 
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Geſundheitsſtand 
und Gang der Volkskraukheiten. 

In der Berichtswoche ſind nachſtehende Todesfälle 

und Erkrankungen an Pocken, Flecktyphus und 

epidemiſcher Genickſtarre gemeldet worden: 
Pocken: Wien 1, Vororte Wiens 5, Prag 18, 

Zriejt, Paris je 4, Petersburg 1 Todesfall; Wien 
6, Budapeſt 1, Petersburg 2 Erkrankungen. 

Flecktyphus: Braunfchweig, Magdeburg je 1, 
Prag 4, London und Betersburg je 1 Todesfall; 
Reg. Bez. Hildesheim 1, Petersburg 4 Erfran- 
fungen. 

Epidemiſche Genidjtarre: Nürnberg 1 Er: | 
krankung. 

Im Uebrigen ſind beſonders hervorzuheben: 

Unterleibstyphus: Chemnitz 20, Paris 9, 

London 13, Petersburg 12 Todesfälle; Hamburg 
27, Reg.-Bezirt Schleswig SS, Budapeſt 16, Peters— 

burg 76 Erfranfungen. 
Roje: Wien 16 Erkrankungen. 
Kindbettfieber: London 9 Todesfälle. 

Majern: Hamburg, Paris je 11, London 17, 

Petersburg 15 Todesfälle; Berlin 36, Hamburg 

101, Wien 82,-Budapejt 105, Edinburg 119, Kopen- 

hagen 18, PBetersburg 110 Erfranfungen. 
Scharlach: London 40, Petersburg 9 Todes- 

fälle; Berlin 29, Breslau 10, Hamburg 17, Nürn- 
berg 25, Wien 72, Kopenhagen 48, Betersburg 40 | 
Erfranfungen. 

Diphtherie und Croup: Berlin 18, Ham- 

(Zur Monatstabelle.) In dem Berihtsmonat find 
nachjtehende Todesfälle an Pocken, Cholera, Fled- 
typhus, Rüdfallsfieber und epidemijcher Genicitarre 
gemeldet worden: 

Poden: Gnejen, München je 1, Reichenberg i. B. 
12, Troppau 5, Genua 47, Nantes 1, Moskau, Sara- 
gojja je 4, Bombay 37, Madras, Kairo, New-York 
je 4, Brooklyn 2, San Franzisko 27. 

Cholera: Bombay 4, Madras 79. 
Flecktyphus: Magdeburg 3, Reutlingen, Moskau 

je 1, Alerandrien 3. 

Rückfallsfieber: Alerandrien 6 (einſchließlich 
biltöfen Fieber.) 

Epidemijhe Genidftarre: Chicago 8, Gin- 
cinnati 4, New-York 11, St. Louis 3. 

Sm Uebrigen find bejonders hervorzuheben: 

Unterleibstyphus: Berlin 19 (Vormonat 38), 

Solingen 10 (—), Chemnit 47 (7), Hamburg 46 
(73), Moskau 21, Kairo 62 (44), Chicago 21 (18), 
Cineinnatt 41 (89), San Franzisko 23 (25) Todesfälle. 

Ruhr: Bombay 51 (Vormonat 68), Madras 150 
(140), Alerandrien 29 (39), Kairo 123 (135) Todesfälle. 

Majern: Hamburg 37 (Bormonat 40), Balti- 
more 48 (16), New-York 28 (24) Todesfälle. 

Scharlach: Berlin 21 (Vormonat 14), Moskau 

5l, Bolton 26 (43), Brooklyn 58 (46), New-York 
120 (99) Todesfälle. 

Diphtherie und Croup: Berlin 109 (Bor- 

monat 85), Breslau 41 (58), Hagen 27 (11), Osna— 

brüd 29 (14), Dresden 21 (23), Hamburg 30 (29), 
- Moskau 56, Palma 24 (13), Saragoſſa 22 (38), 

Baltimore 24 (28), Bojton 37 (48), Brooklyn 196 

(207), Chicago 174 (151), Eincinnati 41 (27), Minnea— 

poliS 23 (25), New-Drleans 24 (24), New-NYork 340 
(315), San Franzisfo 20 (27), St. Louis 109 (161) 

Zodesfälle. 

burg 6; Dresden 7, Budapejt 10, Paris 46, London 

26, Betersburg 18 Todesfälle; Berlin 69, Ham- 
burg 46, Nürnberg 45, Reg.-Bez. Hildesheim 110, 
Reg. Bey. Schleswig 176, Wien 25, Budapejt 16, 

Kopenhagen 64, Betersburg 42 Erkrankungen. 

Keuchhuſten: Paris 11, London 93, Dublin S, * 

Liverpool 13 Todesfälle; Hamburg 15, Nürnberg Keuhhuiten: Kairo 23 (Bormonat 29), Chicago 
9, Wien 35, Kopenhagen 25 Erkrankungen. 21, New-York 25 (10) Todesfälle. 
E 

(Sortiegung auf Seite 226.) 
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Die mit einem + bezeichneten Städte berichten über die Sterbefälle auf Grund Ärztlicher Todtenſcheine oder laſſen Die Nachweilungen wenigſtens 

von einen Arzte zuſammenſtellen oder prüfen. — Die Einwohner i itlti ; i i 
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“231, .219, 1885 1. ©. 293, 1886 ©. 759 und 1887 ©. 455) mitgetheilten Angaben über Einwohnerzahlen und Sterbefälle erfolgt. 
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Sterblichkeit in größeren Städten des Auslandes. Woche vom 25. bis 31, März 1888, 
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Aus Berliner Krankenhäuſern gemeld. Erfranfng. 
Städtiihed Krankenhaus £ 

ihes Krankenhaus zu 
(Königliche 
&t. nut 
Moabit, E 

Charite, Krankenhau 
Krankenhaus, Bethanien, Städti 

liſabethe Krankenhaus, Lazarus-Kraukenhaus, Auguita- 
Hospital, Jüdiſches Krankenhaus) 
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Friedrichshain, 

für die Woche vom 25, bis 31. März 1888. 

Aus deutſch. Stadt: u. Yandbez: gemeld. Erfranfug. 
(aut Mittheilung der Königlichen Sanitäts-Konmilfion 
des ftatiftiichen Amtes der Stadt Breslau, des Aerzte-Vereins zu 
Frankfurt a. D., des Medizin.-Snipektorats zu Hamburg, des Vereins 
für öffentliche Gejundheitspflege zu Nürnberg, der betveff. Königl. 
Kteg.-Weedizinalräthe und Fürftlid Reuß’ihen Bhyfikats - Bezirksärste. 

Geſammtbeſt. 

Nach Beobachtungen der 

FOR Lebensalter — 

Krankheitsformen |E&53 der Aufgenommenen 33 
35 A Ro RE Re 
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Alle iibrigen Krankheiten. 418 150 | 10 151 1164 | 29 I 49 

| | | 

Sunme | 785 | 56 | 37 | so |s12|306| a4 1111 
war am 24. März 1888 4192 u. bleibt am 31. Mäyz 1888 4015. 

23 (a 770—— 

Stadt Berlin . 
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Sritl. Reuß' ſcher Phy 
Greiz . . 

Breslau 
Sranktırt a. DO). 
Hamburg u. VBororte 
Nitenberg . . 

Regierungs-Bezirk 
Aachen . 
Aurich . . 
Düſſeldorf 
Eıfunt . 
Hildesheint 
Königsberg 
Marienwerder 
Miünfter . . 
Schleswig 
Stettin... 
Stralfund. 
Stets: 
Wiesbaden 

rei u 
Zeulenroda . 
Burgk . 

Witterung. Woche vom 25. bis 31. März 1888. 
Yandwirthichaftlichen Hochſchule in Berlin und Der meteorologiihen Centralitation in München. 

Zeit- 
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163. 1.3. 
25./3—31./3. 
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1) Megen etwaiger an Pocken, Flecktyphus, 
auf der eriten Seite. — ?) Die Beobachtunger 

bends (in Berlin jeit dem 1 Mittags, 8 Uhr A 
. 37 Neuerkranfungen an Maſern. — 5) Sn Fürjtenberg a. O 

Cholera (asiatica) 1 
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. Sanuar d. 3. um 7, 2 und 9 Uhr) — “ 
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Akute Darmkrankheiten: Berlin 143 (Vor: 

monat 153), Breslau 24 (43), Königsberg 24 (21), 

München 61 (44), Nürnberg 22 (14), Hamburg 71 

(123), Alexandrien 120 (130), Kairo 268 (343), 

Bombay 79 (71), Madras 97 (72), Chicago 36 (24), 

New-NYork 37 (43), St. Louis 39 (27) Todesfälle. 

Unter den deutſchen Orten hatten im Berihtsmonat 

verhältnigmäßig die höchſte Geſammtſterblichkeit 

(nämlich über 35,0 auf 1000 Einwohner und auf's 

Jahr berechnet): Chemnitz (35,4), Glauchau (35,6), 

Hagen (36,0), Amberg (39,4), Erlangen (39,7). 

Amberg und Erlangen zeigten ſchon im Vormonate 

eine über die angegebene Grenze hinausgehende Sterb— 

Yichfeit,; in Chemnitz betrug diejelbe wenigſtens über 

30,0 in Hagen 26,4 in Glauchau 24,1%. Das 
Sterblichfeitsmarimum hatte fi im Vormonat auf 

42,3 gegen 39,7 im Berihtsmonat belaufen. 

Während des fünfjährigen Durchſchnitts 1882 — 

1886, joweit ein folder vorliegt, jtarben in Hagen 

36,0, in den übrigen Drten zwiſchen 30,0 und 35,0 

auf je 1000 Einwohner. — Bon den im Vormonat 
durch eine vergleichsweiſe höchſte Sterblichkeit hervor— 

vagenden Drten, welche bisher nicht erwähnt find, 

hatten im Februar Schweidniß 20,6, Lichtenberg 23,3, 

Brieg, Lüneburg, Mülheim a. d. Ruhr, Bayreuth 

zwiſchen 25,1 und 30,0, Oppeln 30,8, Paſſau 34,4%/oo 

Todesfälle aufzuweilen. 

Bon den oben bejonders hervorgehobenen Orten 

hatte Chemnitz mit 375 ZTodesfällen auf je 1000 

Lebendgeborene eine verhältnigmäßig hohe Säuglings- 

jterblichkeit; in Glauchau betrug diejelbe weniger als ein 

Drittel, in Amberg genau ein Viertel, in Erlangen 

weniger als ein Fünftel und in Hagen weniger als ein 

Giebentel der Kebendgeborenen. Die aus diefen Orten 

gemeldeten Todesurſachen anlangend, wurden häufigere 

Sterbefälle durch Diphtherie und Group in Hagen 
(27), durch Unterleibstyphus in Chemnig (47), dureh 

Lungenſchwindſucht in Glauchau (9), Hagen (16), 

Chemnit (22), dur) akute Erkrankungen der Ath- 

mungsorgane in Erlangen (10), Amberg, Chemnitz 
(je 11), Hagen (15) herbeigeführt. 

Eine beträchtliche, nämlih auf mehr als ein 

Drittel der Lebendgeborenen ſich belaufende Säug— 

lingsjterblichteit ergtebt ji, außer für Chemnit, noch 

für Memel (353 auf je 1000 Lebendgeborene), Katto— 

wis (355), Meerane (356), Dttenjen (377), Ingol— 
ſtadt (412). Die Gejammtjterblichkeit betrug im 

Meerane 32,9, in Ingolſtadt 27,6, in Dttenjen 26,6, 

in Memel und Kattowitz fogar nur 19,0 bezw. 14,2 %o. 

Einer geringeren Geſammtſterblichkeit, 

als 15,0 auf je 1000 Einwohner und aufs Zahr 

berechnet, erfrenten jich während des Berichtsmonats 

Schwerin (14,9), Eiſenach (14,8), Speier (14,5), 
Kaijerslautern (14,4), Apolda (14,3), Kattowitz (14,2), 

Eisleben (14,0), Staßfurt (13,5), Eſchweiler (13,0)4 
Worms (12,9), Gleiwitz, Ludwigsburg, Cöthen (je 

gegen 4, weniger al$ 200,0 in 130 gegen 133. 

12,6), Bauten (10,8), Stralfund (10,0). Bon diejen h 

Drten hatten Gleiwitz, Kattowis, Staßfurt Schon im 

Vormonate eine geringere Sterblichkeit als 15,05 

Eisleben, Ludwigsburg, Worms, Schwerin, Eiſenach, 

Göthen , wieſen zwiſchen 15,1 und 20,0, Bauten, 

Apolda zwiſchen 20,1 und 25,0, Eſchweiler, Stral- 

fund, Kaiferslautern, Speyer zwiſchen 25,1 und 

30,0% Todesfälle auf. Im fünfjährigen Durch— 
ichnitt 1882— 1886, ſoweit derjelbe vorliegt, ſtarben 

in Ludwigsburg 17,8, in Stralfund, Kaijerslautern, 
Speyer, Bauten, Worms, Schwerin, Eiſenach zwijchen 

20,1 und 25,0, in Eisleben, Apolda zwiſchen 25,1 

und 30,0% Perſonen. — Bon den im Vormonat 

durch eine verhältnigmäßig geringe Sterblichkeit aus— 

gezeichneten Orten, welche noch nicht genannt find, 

verloren im Februar Wandsbek 16,8, Deuß 17,4, 

Königshütte 20,2, Gneſen 23,6, Weſel 26,6 Yo Berz 
ſonen durch den Tod. 

Unter den Orten mit weniger als 15,0 Sterb— 
lichkeit blieb die Säuglingsſterblichkeit in Eſchweiler, 
Gleiwitz, Stralſund, Bautzen, Cöthen unter einem 
Zehntel, in Staßfurt, Kaiſerslautern, Ludwigsburg, 

Schwerin, Eiſenach unter einem Siebentel, in Eis— 

leben, Speyer, Apolda unter einem Fünftel der 

Lebendgeborenen; in Worms machte ſie gerade ein 

Fünftel, in Kattowitz noch mehr als ein Drittel 
(355 %/o0) derſelben aus. Eine Sterblichkeit der Säug— 

linge bis zu 100,0 %0 gab es außerdem in Flensburg 

(Gejammtiterblichkeit 18,8), Göttingen (24,7), Greifs- 
wald (23,3), Guben (23,4), Hannover (17,8), Hirſch— 

berg (22,1), Sufterburg (20,1), Koblenz (19,7), Mal— 

ſtatt-Burbach (15,9), Minden (15,2), Münjter (20,6), 

Neiße (17,6), Siegen (17,8), Wiesbaden (20,0), Zeit 
(18,1), Bamberg (22,5), Reudnitz (15,9), Altenburg 
(19,6), Bernburg (16,0), Lübeck (18,5). Weniger al3 
ein Siebentel der Lebendgeborenen jtarb in 39, 
weniger als ein Fünftel derjelben in 66 Orten. Die 
Gejammtjterblichfeit betrug in 8 diefer Orte big zu 
15,0, in 36 zwischen 15,1 und 20,0, in 44 zwiſchen 
20,1 und 25,0, in 11 zwifchen 25,1 und 30,0, in 6 
über 30,0 %o. 

Sm Ganzen feheint ſich der Gejundheitszujtand 

im Berichtsinonat, joweit die Gefammtjterblichkeit in 

Betracht kommt, gegenüber dem Vormonat verbefjert 

zu haben, während die Säuglingsiterblichkeit ziemlich 

unverändert geblieben ilt. ine Sterblichkeit von 
mehr als 35,0 % war in 5 Drten gegen 10 im 
Januar, eine ſolche von weniger al3 15,0% in 15 
gegen 8 zu verzeichnen. Mehr Säuglinge als 333,3 
auf je 1000 Lebendgeborne ftarben in 6 Diten 
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Poden in Ejtland. Nach den bei der ejtlän- 

diſchen Medizinal- Abtheilung eingegangenen Nach 
richten find in der Zeit vom 21. Sanuar bis 16. Fer 
bruar d. 3. 62 Perſonen an Pocken erkrankt, von 
denen 14 gejtorben find. Auch in Reval hat die 

Krankheit mehrfache Opfer gefordert. A 
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Zur Verhütung von Anſteckung find polizeiliche 
Maßregeln getroffen worden; auch it feitens der 

Behörde Sorge getragen, daß den unbemittelten 

Klaſſen Gelegenheit gegeben iſt, ſich unentgeltlich 
impfen zu lafjen. e 

Pocken auf der Inſel Cuba, 

Die Podenepidemie in der Stadt Havana 

(vgl. ©. 167) ſcheint mit Anfang diejes Sahres ihren 
Höhepunkt überjhritten zu haben. Immerhin hat 

dafelbjt nach einem Berichte des Dr. de la Guardia 
auc im Sanuar die Zahl der Pocken-Todesfälle noch 

274 betragen, jo daß ſich die ſeit Anfang Mat v. S. 

verzeichnete Geſammtſumme bereits auf 1928 beläuft. 

— Don jenen 274 Todesfällen betrafen 160 Weiße 
(104 unter und 56 über 10 Jahre alt) und 114 Steger 

(60 unter und 54 über 10 Sahre alt). — Die Ab- 

nahme der Epidemie wird in erſter Reihe dem Um— 

ſtande beigemejjen, daß der Impfzwang während der 

legten Wochen mit größerer Gnergie durchgeführt 
war, und daß Angeſichts des bedrohlichen Auftretens 

der Seuche das in weiten Kreijen verbreitete Vor— 

urtheil gegen die Impfung zu jchwinden begann. 

Im Gegenjfaß zu Havana ijt die Epidemie in 

-Gienfungos während des Sanuar noch im Zus 
nehmen begriffen gewejen. Es find dajelbjt in dem 

genannten Monate 137 Pockentodesfälle verzeichnet 

worden, während im Monat vorher diefe Zahl nur 
76 betragen hatte. 

Trichinen-E&pidemieen im Königreich Sachjen. 

Gegen Ende des vorigen und zu Beginn diejes 
Sahres find in verjchiedenen Drten des Königreichs 

Sachſen Trichinen - Epidemieen aufgetreten, welche 
zahlreiche Erfvanfungs- und mehr al3 50 Todesfälle 

zur Folge hatten. Betroffen wurden hauptjächlich 

Ortſchaften im ſog. Hainsdorfer Grund, ferner ſolche 

im Gunewalder Thal und der Drt Oberjachjenfeld 

bei Schwarzenberg. 

— — Sm Hainsdorfer Grund, insbejondere in den 

Ortſchaften Unterhainsdorf, Dberhainsdorf, Haupt: 
mannsgrün, Srfersgrün, und in der Stadt Neichen- 
bad) find vom 8. Dftober 1857 an zahlreiche Er— 

krankungen an intenfivem Brechdurchfall vorge 
fommen, die von dem behandelnden Arzte für Cholera 

nostras gehalten wurden. Grit am 19. Dftober jah 
fich der Arzt durch das bis dahin fehlende Symptom 
der oedematöſen Schwellung der Augenlider und 
durch die Klagen der Kranken über lancinivende 
Schmerzen im Naden, Rüden und in den Extremi—⸗ 

täten zur Anſtellung von Erörterungen darüber ver— 
anlakt, ob die Erkrankten zuvor vielleicht vohes 

Schweinefleiſch oder Wurjt gegeſſen hätten. Auf 

- Grund der gleichlautenden Beantwortung dieſer 

Frage, und nachdem in einem noch vorhandenen 

Stück Wurft zahlreiche Trihinen nachgewieſen worden 
waren, wurde die Krankheit als Trichinoje und als 

deren Urfache ein am 29. September von einem Re— 

ſtaurateur in Unterhainsdorf geſchlachtetes und haupt— 

jähli zur Heritellung von fogenannter Bauern— 

cervelatwurjt verwendetes Schwein erkannt. Dieje 

Wurſt, welche ein namentlich in Arbeiterkreifen jehr 

beliebtes Nahrungsmittel darjtellt, bejteht aus rohem 

Schweinefleifch, dem etwas Rindfleiſch beigemengt 
it, wird nur wenig oder gar nicht geräuchert und 

kommt daher jhon vom 3. Tage nach) dem Schlachten 

an zum Verkaufe, wie dies auch in Unterhainsdorf 

am 2. Dftober gejchehen ift. Die Zahl der Erkran— 

fungen mag etwa 200 betragen, die der Todesfälle 

wurde im Dezember auf 22 angegeben. 

Auf die einzelnen Ortſchaften vertheilen fich die 

Erkrankungen und Todesfälle wie folgt: 

Unterhainsdorf 65 Erkrankungsfälle (12 Todes- 

fälle), NReichenbah 49, Hauptmannsgrün 14 (2), 

Srfersgrün 14 (5), DOberhainsdorf 13 (1), Ober: 

reichenbach 8, Neumark 2 (1), Schneidenbadh 1 (1), 

Schönbach, Mylau und Lauter je 1. 

Außerdem jollen noch 3 Handwerker in Leipzig, 

welche vorübergehend in Unterhainsdorf beiehäftigt 

gewejen ſind, und 26 Soldaten der Garnifon Döbeln, 

welche von einer nach Döbeln gejendeten Hainsdorfer 

Wurſt gegeſſen haben, an Trihinoje erkrankt jein. 

Daß die Erkranfungsfälle in den verjchiedenen 

Ortſchaften eine jo auffallend verichiedene Mortalität 

zeigen, dürfte ſich dadurch erklären, daß der Re— 

ſtaurateur M. im Unterhainsdorf, außer dem am 

29. September geichlachteten trichinenhaltigen Schweine 

am 6. Dftober ein zweites geſchlachtet und das Fleiſch 

des letzteren mit dem des eriteren vermiſcht zu Wurſt 

verarbeitet hat. Das fraglihe trichinige Schwein 

fol ein Hamburger Landjehwein und vom Hams 

burger Fettviehmarkt bezogen geweſen fein. 

Sm Gunewalder Thale find dem Korrejpondenz- 

blatt der ärztlichen Kreise und Bezirks-Vereine im 

Königreih Sachſen (1888 ©. 26 und 42) zufolge 
feit der 2. Januarwoche 1885 zahlreiche Perſonen, 

meiſt junge Leute aus Dber-Gunewalde, erfranft, 

ohne daß die Natur der Krankheit feitgejtellt werden 

fonnte. Erſt nachdem eine Anzahl Näucherwürjtchen, 

weldhe von dem Fleiſcher A. im Dber-Cunewalde 

bergejtellt waren, jtark trichinenhaltig befunden wur 

den, fam man der Krankheitsurfahe auf den Grund. 

Der betreffende Fleiſcher hat zwiichen Mitte Dezember 

und Januar 5 Schweine geichlachtet und davon nur 

das 1., 3. und 5. durch einen Lrichinenjchauer unters 

juchen laſſen. Das trichinöſe Schwein aber (angeb- 

lih ein Bakonyer) iſt wahrjcheinlich das zweit- 

geſchlachtete geweſen. In Dber-Cunewalde und 
Halbau allein ſind faſt 200 Perſonen erkrankt und 

in den umliegenden Ortſchaften zuſammen noch mehr. 

Ueberall werden die von dem Fleiſcher A. in Ober— 

Cunewalde gelieferten Räucherwürſtchen als Urſache 

beſchuldigt. Die Zahl der Geſtorbenen beträgt 27; 
davon entfallen allein 20 auf Ober-Cunewalde, ferner 

3 auf Zauba, je 1 auf Cunewalde, Löbau, Sprems 

berg und Klein-Dehja. Am jchweriten betroffen 



wurden in Ober-Gunewalde die Familien des Fleiſchers 

A. und des Gaftwirths B. Von der erjteren Familie 

find 7 Perſonen erfrantt und 5 geitorben, von der 

Yeteren find 7 Perſonen erkrankt und 3 gejtorben. 

Die meisten von diefen Perjonen mochten etwa 3 

oder 4 Würſtchen genofjen haben. Sämmtliche Per: 

fonen, welche mehr als 1 Würſtchen verzehrt hatten, 

find ſchwer erkrankt. Selbſt der Genuß von 1 oder 

„Würſtchen hatte ſchon jchlimme Erſcheinungen 

zur Folge. Die 27 Todesfälle (inzwilchen auf 30 

angejtiegen) haben 18 männliche und 9 weibliche 

Perſonen betroffen und zwar 2 Kinder von 3 Sahren, 

4 Burjchen dis 20 Jahre, 8 Perjonen bis 30, 6 bis 

40, die übrigen über 40 Jahre. Der Höhepunkt 

diefer Epidemie ſcheint nunmehr erreicht, wenn nicht 

ſchon überſchritten zu fein. 

In Oberſachſenfeld find im Januar DI 

einige 30 Perſonen an Trichinoſe erkrankt und zwar 

ſämmtlich nad) dem Genuffe von Fleiſch, welches 

einem vor Weihnachten vorigen Jahres geſchlachteten 

Schweine entjtammte. 

Das Fleiſch wurde zumeift in Heinen Portionen 

von einen halben bis einem ganzen Pfunde zu 

Weihnachten, Neujahr und hohem Neujahr abgegeben, 

weshalb au die Erkrankung der verjchtedenen Be— 

troffenen nicht gleichzeitig eintrat. Die Erkrankungen 

waren in der Mehrzahl der Fälle leiht. Ein Todes- 

fall ift bis jeßt anfcheinend nicht vorgelommen. 

Mittheilungen über das öffentliche Gejundheits- 
wejen des Regierungs-Bezirks Merſeburg für die 

Sahre 1883, 1884 und 1885, 

Nach dem Berichte von Dr. E. Wolff, Negierungs- und 
Geheimen Medizinal-Nath.) 

Der Regierungsbezirk Merjeburg, aus 17 Kreijen 

beitehend, hatte nach der Zählung vom 1. Dezember 
1885 auf einer Bodenflähe von 10 207,67 qkm 

1027031 Bewohner, mithin durchſchnittlich etwa 

100 Einwohner auf jeden qkm. Während von den 

401 937 Städtebewohnern fait gleich viele auf das 

männliche und weibliche Gefchlecht entfielen, überiwog 

in den ländlichen Gemeinden das weibliche Geſchlecht 

um etwa "so. Die Zunahme der Gejammtbevölferung 

ſeit 1880 betrug 5,76%. 

Die Zahl der Geburten war höher als durch— 

ichnittlih im Staate Preußen, denn die Geburts— 

ziffer d. h. die Zahl der Kebendgeborenen auf 1000 

Bewohner tt für die drei Berichtsjahre 41,0 bezw. 

42,6 und 40,7 gewejen. Die meilten Geburten famen 

in den indujtriereichen Kreiſen vor, die niedrigiten 

Geburtsziffern wiejen die vorzugsweiſe aderbau- 

treibenden Kreiſe und insbejondere der Kreis Naum— 

burg auf. Unter je 1000 Geburten waren durch— 

ſchnittlich 100 bis 105 uneheliche im Bezirke (4,3 bis 

4,7%/oo der Bevölkerung), relativ die wenigiten in den 

Mansfelder Kreifen und in den Kreifen Ganger- 

haufen und Naumburg, die meijten im Kreiſe 

Delitzſch und im Gtadtkreife Halle. Sn mehreren 

Kreijen, namentlich denen von Torgau, Schweini 
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der Lebendgeborenen. 
‚ fterblichfeit wurde fin die unehelichen Kinder im Kreije 

‚Naumburg einmal mit 60% erreicht, die Lebens- 

‚74, im letteren 44, 68 und 36. 

— 

und Zeitz, waren unter der ländlichen Bevölkerung 

die unehelichen Geburten häufiger als in den Städten. 

Einſchließlich der Todtgeburten ſtarben im Res 

gierungsbezirk i. 3. 18833: 28 728 Perſonen — 29,606 

der Bevölkerung, i. J. 1884:29 384 Perſonen — 

30,3%/0, i. J. 1885: 27 016 Perſonen — 26,30; Die 

Zahl der Todtgeburten belief ſich insgeſammt auf 

4756 (1485, — 1630, — 1641) d. h. jährlich 1,5% 
bezw. 1,7 und 1,6% der Bevölkerung. 

Die Sterblichkeit in den Städten war alljährlich 
um etwa 2 Prozent höher als in den Landgemeinden. 

Die geringite Sterbeziffer wurde im Wittenberger 
Kreife beobachtet. Die höchſte fiel bald diefem, bald 
jenem Kreiſe in den 3 Jahren zu, relativ hoch war 
fie jtetS in den beiden Mansfelder Kreijen. 

Die Kinderſterblichkeit war in der Berichts— 
zeit erheblich höher als im Jahre 18825 im Ganzen 
ftarben während des erſten Lebensjahres 32539 Kinder 

und zwar auf je 100 lebendgeborene eheliche Kinder 

24,9 bezw. 26,1 und 23,5, auf je 100 lebendgeborene 

uneheliche Kinder 40,3 bezw. 43,4 und 39,2; das 
durchichnittliche Sahresmittel belief ſich für die ehe- 

lichen Kinder auf 24,8, für die unehelichen auf 41% 

Die höchſte Ziffer der Kinder: 

bedingungen für die unehelichen Kinder find über: 
haupt in den, dem Berichte zufolge, wohlhabenden 
Kreiien Weißenfels, Merjeburg, Naumburg die une 
günftigjten gewejen, namentlich in den Jahren 1883 

und 1884. - 

Die Snfeftionsfranfheiten bedingten im 
Sahre 1883 verhältnigmäßig viele Sterbefälle, indem 

fie die Urſache von 26,5% ſämmtlicher Sterbefälle 

bildeten, für die beiden anderen Jahre verminderte 

dieſe Prozentzahl fih auf 24,1 bezw. 21,4. Die 
Verbreitung der wichtigiten Infektionskrankheiten er— 

giebt fich aus folgenden Ziffern. Es jtarben an: 

1883 1884 1885 

Unterleibstyphus 466 420 375 

Ruühe 114 79 42 

Scharlach und Diphtherie 3379 3164 2719 
Maſern. Be. . 6266 

Keuchhuſten 159. 3338 

Kindbettfieber. 232: "ARE 

QTuberfulofe 2249. 21437 7 MB 

An den Boden it in den drei Sahren nur eine 

Perfon erkrankt gewejen (und gejtorben); Yled=- 

typhus und Nüdfallsfieber traten ganz ver: 
einzelt auf. 

Der Unterleibstyphus verurfachte namentlich 
im Mansfelder Geefreife und im Mansfelder Ge— 
birgsfretje viele Todesfälle, im erſteren 112, 51 umd 

Er faßte dajelbit 
vorzugsweiſe in denjenigen Ortſchaften Fuß, wo eine 
größere Zahl von Arbeitern, namentlich von Berg— 
und Hüttenarbeitern, in beſonderen Gebäuden für 
ſich untergebracht waren. 
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Die größte Bedeutung erlangte nach dem Berichte 
eine Typhusepidemie in Nietleben bet Halle, welche 

jedoch auffallend jelten zum Tode führte. In 56 Häufern 

des Dorfes mit 72 Familien erkrankten. innerhalb 
1% Sahren 146 Perſonen, fat 6° jämmtlicher Be- 

wohner, am Typhus und erlagen 9 Perjonen der 

Krankheit. Die urſächlichen Verhältniſſe wurden in 

der ſchlechten Bejchaffenheit eines von den Bewohnern 

zu Wirthihaftszwecen benußten Grabenwaſſers ge- 

funden, außerdem enthielt auch der Brunnen in Folge 

von Undichtigkeit im Mauerwerk faulige Stoffe, endlich 
wurde vielfach die erforderliche Neinlichkeit vermißt- 

Diphtherie und Group hatten ſeit 1880 bis 
1883 Todesfälle in ſtetig wachjender Form bedingt 
und die ſchwerſte Geißel der Kinderwelt gebildet, die 

folgenden beiden Jahre braten eine geringe Ab— 
nahme der Sterbefälle. ES wird angenommen, daß 

die eigentliche Grundkrankheit häufig Scharlad), zu— 
weilen auch Mafern gemwejen jei. Die beiden Mans— 

felder Kreife und der Kreis Sangerhaufen wiejen die 

meiſten Todesfälle aus diefer Urſache auf. 

Die im Berichte als Kindbettfieber bezeichnete 
Todesurſache erſcheint gleichbedeutend mit der in den 

ſtatiſtiſchen Tabellen eingetragenen „im Kindbett ver- 

ſtorben“. Die Zahl der betreffenden Todesfälle 

ſchwankte in den einzelnen Kreifen von 2 bis zu 28 

im Sabre, die höchſte Zahl wurde 1584 im Kreiſe 

Weißenfels erreicht. 

Sn Folge des Genufjes trichinenhaltigen 

Fleiſches find im Jahre 1833: 40 Perſonen erkrankt 

und genejen, im folgenden Jahre erkrankten 91 Per— 

fonen und jtarben 12. Don diejen 91 Erkrankten 

entfielen 83 auf das ca. 600 Einwohner zählende 

Dorf Strenznaundorf und 4 auf benahhbarte Dite. 

Diefe 86 Erkrankungen, deren 12 tödtlic) endeten, 

waren dur) ein am 2. Mat 1854 zu Strenznaundorf 

geſchlachtetes Schwein veranlaßt. Der Fleiſchbeſchauer, 

welcher in dem trichinöſen Schweine keine Trichinen 

gefunden hatte, wurde zu 1", Jahren Gefängniß 

verurtheilt. — Ein anderer leifchbeihauer, welcher 

im Dezember 1882 ein Schwein für trichinenfrei er- 

Härt, nachträglich aber, nachdem in Folge des Fleiſch— 

genuſſes 2 Berjonen erkrankt waren, in den Zwijchen- 

rippenmusfeln Trichinen gefunden hatte, wurde nicht 

beitraft. Sm Sahre 1885 erkrankten 50 Berjonen 

an der Trichinofe, davon etwa 20 Anfangs Dftober 

in Eisleben. Sämmtliche Erkrankungen diejes Jahres 

verliefen Leicht. 

Das Anmeldewefen bei anſteckenden Krant=. 

beiten läßt nach dem Berichte, namentlih auf dem 

Lande viel zu wünſchen übrig. Unter dem 12. No— 
vember 1885 wurden daher die Landräthe ver- 

anlaßt, den Werzten die pünktliche und fchleunige 

Erfüllung der Anzeigepflicht einzufchärfen und in 

jedem Unterlaffungsfalle die Beitrafung gemäß 8 23 

des Regulativs von 1835, unter Umftänden gemäß 
8 327 des Neichsitrafgeiegbuches, herbeizuführen. 

Bezüglich der Diphtherie war die Anzeigepflicht durch 

Bolizeis Verordnung vom 27. Auguft 1884 vorge= 
ſchrieben. 

Beſondere Aufmerkjamfeitiftdeninterfuhungen 
des Brunnenwaſſers im Bezirke zugewendet ge— 

weſen, nachdem, wie es im Berichte heißt, durch den 

Genuß unreinen Brunnenwaſſers zahlreiche, darunter 

auch ſchwere und umfangreiche Typhusepidemieen 

veranlaßt worden waren. Nach den mitgetheilten 

Ergebniſſen ſind 2417 Brunnen unterſucht, von denen 

236 (9,8°/) geſundheitsſchädliches, 232 (11,6%) ver— 
dächtiges Waſſer enthielten. 

Die Verwendung der Thierlymphe bei den öffent— 

lichen Impfungen hat während der Berichtszeit 

beträchtlich zugenommen, bei den Erſtimpfungen von 

8,1 auf 57,1%, bei den Wiederimpfungen von 4,8 

auf 55,6%. Die Thätigfeit des Königl. Smpfinfti- 

tut3 Halle iſt in den Veröffentl. 1887 ©. 659 erwähnt. 

Das vffentliche lu ui in Stocholm 

(Nach dem Berättelse angäende Stockholms kommunal- 
förvaltning är 1885.) 

Die Bevölkerung von Stockholm jtieg in der 

Zeit von 1500 bis 1885 von 75 517 (34 332 Männer 

und 41185 Frauen) auf 215688 (99047 bezw. 

116 641) Seelen. Bon 1800 bis 1810 und von 

1879 bis 1880 trat eine Abnahme der Volfsmenge 

ein, während Ietere jich ſonſt ftetig vergrößerte. 

Die mittlere Temperatur betrug im Berichts- 

jahre 5,05% E.; im Sanuar wurde das Minimum 

der mittleren Monatstemperatuv mit — 4,0, im Juli 

da3 Marimum mit 16,70 &. erreicht. Die hödjite 

Zagestemperatur wurde mit 31,0 am 13. Juli, die 

niedrigfte mit — 20,5 am 21. Februar beobachtet. 

Der auf 0° reduzirte Luftdruck betrug im Mittel 

755,4 Marimum 758,1 im Sanuar, Minimum 749,1 

im Dftober), die abjolute Feuchtigkeit 5,7 (Maximum 

9,8 im Suli, Minimum 3,2 im Sanuar) mm, die 

relative Feuchtigkeit 0,78 (Maximum 0,93 im Sanıar, 

Minimum 0,63 im Juni), die Windftärke 1,0 (Mari: 

mum 1,2 im April, Suni, Auguſt und Dezember, 

Minimum 0,7 im Sanuar; Skala 0—6), die Be- 

wölfung 6,4 Marimum 8,6 im Sanuar, Minimum 

3,9 im Suli; Skala 0—10) bei 66 Haren, 143 halb— 

klaren und 156 trüben Tagen, die Niederichlags- 

menge 574,6 mm (zwiſchen 143,5 mm im Dftober 

und 12,9 im März) bei 148 Tagen mit Nieder- 

ichlägen. 

Aus der Privatpraris, aus den Krantenhäufern 

und aus der Armenpraris wurden der Gejellichaft 

der ſchwediſchen Aerzte 39 762 Erfranfungsfälle 

(1884 36 154, 1883 37453, 1882 40 974) gemeldet, 
deren größte Zahl auf die Monate April und März 

mit 5051 bezw. 5619, deren kleinſte auf den August 

mit 1772 Fällen traf. Unter der Gefammtzahl 

waren 5338 Fälle von Mafern, 1155 von Schar: 

lad, 9 von Flecktyphus, 443 von Unterleibstyphus, 

23 von Kindbettfieber, 434 von Windpoden, je 1 



von Ruhr und Cholerine, 92 von Brechdurchfall, 
1734 von Keuchhuften, 926 von Mumps, 597 von 

Wechielfieber, 905 von Diphtherie, 147 von Group, 

340 von Syphilis, 504 von Rippenfellentzundung, 

12320 von Katarıh und Entzündung der Luftröhre, 
2395 von Lungenentzündung, 5018 von Nachenent: 

zündung, 5804 von Diarıhöe, 844 von akutem Ge— 

lenkrheumatismus, 510 von Roſe. 

Im Berichtsjahr wurden 7103 Kinder lebend 

geboren und ftarben 5265 Perſonen, ſodaß fich 

ein Geburtsüberſchuß von 1838 Seelen ergiebt. Auf 

je 100 Einwohner der mittleren Bevölterung des 
Jahres berechnet beträgt die Zahl der Geburten 3,38 

(gegen 3,42 im Vorjahre, gegen das Marimun von 

3,89 im Sahre 1860 und gegen das Minimum von 

3,03 im Sahre 1878), diejenige der Todesfälle 2,50 

(gegen 2,38 bezw. 4,75 — 1830 — und 2,18 — 

1879 —). Bon den 7103 im Sahre 1885 geborenen 

Kindern waren 3605 männlichen, 3948 weiblichen 

Geſchlechts, 5001 oder 70,41 auf je 100 Lebendge— 

borene ehelicher, 2102 oder 29,59 unehelicher Ab— 

funft. Mit Ausnahme des Vorjahres (29,30%) war 

die Zahl der unehelich Kebendgeborenen in den früheren 

Sahren, joweit Mittheilungen darüber vorliegen, jtets 

noch größer, 1865 ſogar 40,39, 1860 40,50, 1855 

46,14 u. ſ. w. Todtgeborene gab es im Berichtsjahre 

287 gegen 228 im Vorjahre. Bon den 5265 im Be— 

richtsjahre gejtorbenen Perſonen waren 2786 männ— 

lihen, 2479 weiblichen Geſchlechts, 5015 jtarben 

eines natürlichen, 250 eines gewaltfamen Todes, von 

le&teren 73 dur Selbjtmord. Unter den Selbit- 

mördern wurden 64 Männer und 9 Frauen gezählt; 

der Selbjtmord erfolgte 15 mal durch Erſchießen, 

5 mal durh Erſticken und durch Schnitt, 7 mal 

dur Ertrinken, 37 mal dur Erhängen und Gr- 

drofjeln, 9 mal durch Vergiftung. 

Dem Alter nad jtarben 956 Perjonen vder 

19,03 auf je 100 überhaupt Gejtorbene in den eriten 
6 Lebensmonaten, 430 oder 8,56 im 7.—12. Monat, 
demgemäß 27,59 im eriten Lebensjahre, 961 oder 

19,12 % im 2.—5., 196 oder 3,90 im 6.—10., 133 

oder 2,65 im 11.—20., 744 oder 14,81 im 21.—40,, 

835 oder 16,62 im 41.—60., 607 oder 12,08 im 

61.—80. Jahre, 144 oder 2,57 in noch höherem 

Lebensalter. Im erſten Vierteljahr jtarben 1519 

(30,23 auf je 100 Gejtorbene), im zweiten 1412 

(28,11), im dritten 1013 (20,16), im vierten 1080 

(21,50) Perjonen. Unter den einzelnen Monaten 

war der März mit 546 Todesfällen (10,87 %) der 

gefährlichite, demnächft der April mit 520 (10,35), 

der Januar mit 509 (10,13), der Februar mit 464 

(9,23), am geringiten war die Zahl der Todesfälle 

im September (310 = 6,17 %), Auguſt (336 = 6,69) 
und im Dftober (344 — 6,85). 

An angeborenen Krankheiten und Bildungsfehlern 

ſtarben 274 Perjonen, an Altersſchwäche 140, an 

Infektionskrankheiten 802, an fonjtitutionellen Krank— 

heiten 118, an Krankheiten des Nervenſyſtems 388, 
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1703, der Verdaunngsorgane 723, der Harnorgane 
229, der Geſchlechtsorgane 64. 

des Jahrg. 1886 der Beröffentl. verwiejen. 

Aerzte waren im Berichtsjahre 127 oder 1 auf 

1698 Einwohner (1884: 126 oder 1:1628, 1881; 

111 oder 1:1592) vorhanden, Feldjcheerer 43 (gegen 

IJ 

der Cirkulationsorgane 211, der Athmungsorgane 

Bezüglich näherer 
Angaben über die Todesurfachen wird auf ©. 628/629 - 

53 im Sahre 1854 und 41 im Sahre 1881), davon 

15 Meijter, 23 Gebhilfen und Lehrlinge, ferner 39 
Zahnärzte (gegen 25 und 23 in den Sahren 1884 

und 1887), davon 24 Meijter, 15 Schüler und Ges 

bilfen, 157 Hebammen (gegen 157 und 154), 16 Apo= - 
thefer (gegen 16 und 15), 38 Proviſoren (33 und 26), 
64 ApothefersLehrlinge (70 und 60). 

Das Röhrennetz der Stodholmer Wafferleitung, ° 
weldhes 1861 31027 m umfaßte, wurde bis zum 
Schluſſe des Jahres 1885 auf 137 667 m ‘erweitert; 

die jährlihe Zunahme des Netzes betrug zwiſchen 

1146 (1874) und 7949 (1865) m. 

abgeſchloſſenem Kontralt von 4201 (1861 von 63), 

desgleihen zu gewerblichen Zwecken von 994 (36) 

PBrivatperfonen gebraucht, ebenſo von Privatperjonen 

für 3718 (37) Thiere und 956 (26) Fuhrwerke, zum 

Das Wafjer 
wurde im Berichtsjahr zum Haushaltsbedarf nah 

Beiprengen von 30006 (392) qm Hofraum 2c. und 

780 (2351) m Rinnjtein, jowie für 646 (5) Teuer: 

wachen. Die Gemeinde gebrauchte Waſſer zum Bes 
jprengen von öffentlichen Pläßen und Straßen im Um— 
fange von 213 597 (1862: 57 294) qm, von jtädtifchen 
Anpflanzungen im Umfange von 122309 (1880: 

100 712) qm und von 33 887 (1865: 74 226) m Rinn— 
itein, ferner für 1115 (1861: 288) Feuerwachen. 

Diefer Geſammtverbrauch machte 76,16 (1861: 2,83) 
Liter auf jede jteuerpflichtige Perfon für je 1 Tag 
aus. Geliefert wurden im Jahr 5 725 792 (1862: 
299 425) oder durchfchnittlic auf den Tag 15 687 

(820) cebm Waller. Die Einkünfte für je 1 cbm ge— 

lieferten Waſſers betrugen 9,64 (1861: 4,52) Dere. 

Die Thätigkeit der Gefundheitspolizei 

erſtreckte ſich im Sahre 1885 unter anderem auf die 

Befihtigung don 49152 Höfen, 41 728 Abtritten, 
8672 Ställen, 3407 Märkten, 2037 Bauernquartieren 

und Eijenbahnjtationen, 4404 Fahrzeugen, an welchen 

Nahrungsmittel verfauft werden, 11726 Nahrungs- 
mittel = Handlungen, ferner auf 1202 Mil und 

Rahnmmterfuchungen, 663 Bejchlagnahmen von Nah: 

rungsmitteln u. ſ. w. Bernichtungen von Nahrungs- 
mitteln erfolgten jeitens der Gejundheitspolizei 781 

mal (gegen 765 in den Jahren 1884: 560, 1883: 

3805, 1882: 400, 1881), 

25 mal Hammel=-, 131 mal Schweine, 25 mal Pferde- 

darunter wurde 70 mal 
Fleiſch von Rindvieh vernichtet, 199 mal Kalbfleiſch, 

fleiih, 171 mal Gingeweide, je 16 mal Wildpret, jo: 
wie Fiſche und andere im Waſſer lebende Thiere, 
110 mal Wurſt und andere animalifche Zubereitun- 
gen. Die Urſache der Vernichtung war in 202 Fällen 

Verdorbenheit oder jehlechte Bereitung dev Nahrungs- 



mittel, in 395 Fällen krankhafte Veränderungen der 

Körperorgane und in 184 Fällen Borhandenfein von 
Trihinen, Finnen oder anderen parafitären Krank 

heiten. 

Die fanitären Verhältnifje der Stadt Trieft im 
Sabre 1886. 

Folgende Angaben find dem Sanitätsbericht der 
Stadt Trieft für das Jahr 1886 (Rapporto sanitario 

_ redatto dal protofisico Vincenzo Dott. de Giava. 
Trieste 1887) entnommen. 

Die Zahl der im Jahre 1886 von den Bezirks- 

phyſikern unentgeltlich behandelten Armen betrug 
27 505 (davon 5554 in ihrer Wohnung, 21951 am: 

bulatoriſch). Die Vertheilung der Erkrankungen auf 

die einzelnen Monate iſt aus folgender Tabelle ex- 
fihtlich: 

| San. Febr. | März April Mai Juni 

In der Wohnung . | 488| 512 | 528 | 4175| 482 | 405 
Ambulatoriſch . . . | 1507 | 2198 | 2528 | 2180 | 2057 | 1930 

| Suri | Aug. |Sept.| Oft. | Nov.| Dez. 
In der Wohnung . | 531 | 504 | 447 453 | 37A| 355 
Ambulatoriih . . . [1844 | 1693| 1847 | 1410 | 1232 | 1525 

- Bon Allgemeinerfrankungen (Lebensjchwäche und 

Abzehrung, Anämie und Dligämie, Chloroje, Diabetes, 
Skorbut, Gangrän, Altersihwäche) kamen unter den 

zu Haufe Behandelten 335 (ambulatorifch 1557) 

Fälle vor, von rheumatiſchen Affektionen 427, von 
chroniſchem Alkoholismus 6. 

Die Zahl der Erkrankungen an Infektionskrank— 

beiten belief ji auf 1513 (644 ausschließlich der 

Skrophuloſe und Tuberkuloſe). Darunter befanden 

ih 522 Fälle von Majern, 2 Fälle von Scharladh, 

6 von Pocken einjchlieglih Windpoden, 37 von 

- Diphtherie, 18 von Keuchhuſten, 13 von Unterleibs- 

typhus, 175 von Cholera, 194 von MWechjelfteber, 

32 von Roje, 2 von Pyämie, 2 von Milzbrand, 8 

von Puerperalerfranfungen, 423 (1743) von Tuberkuloſe 

und Skrophulofe, SI von Syphilis. 
Terner wurden behandelt 25 (186) durch Barafiten 

bedingte Erkrankungen, 25 (205) Fälle von Neu: 

bildung, 84 (564) Verletzungen, 315 (895) Erkran— 
kungen des Nervenſyſtems, 59 (913) Fälle von Augen-, 
9 (202) Fälle von Ohrenfrankheiten, 1321 (6135) 

Erkrankungen der Athmungsorgane (darunter 104 
Lungenentzündungen, 1083 Bronditiden), 108 (856) 
Erkrankungen der Kreislaufs-, 788 (3455) der Der: 

dauungsorgane, 149 (1051) dev Harn- und Geſchlechs— 

organe, 188 (688) Hauterkrankungen, 95 (617) 

Knochen- und Gelenk-, 21 (380) Muskelerkrankungen. 
Von dem chemiſchen Laboratorium des Stadt— 

phyſikats wurden 360 Trinkwäſſer unterſucht. Die 
Hälfte derſelben erwies ſich als zum Trinken unge— 

eignet, und zwar 32 von 59 Wäſſern aus öffentlichen, 

141 von 240 aus Privat-Brunnen, je 2 von 6 aus 
Öffentlichen nud 4 aus Privat-Gijternen. Die ver: 
dächtig befundenen öffentlichen Brunnen bezw. Ciſternen 
wurden theil3 gänzlich gejchloffen, theils mit der Auf- 

ſchrift „nicht trinkbar“ verfehen. Von den Privat: 
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brunnen wurden 55 gejchloffen. Ferner wurden vom 

Laboratorium 698 Unterfuchungen von Nahrungs- 
und Genußmitteln, 29 anderweitige Unterfuchungen 

(Gebrauchsgegenjtände 2c.), ſowie 63 Unterfuchungen 

von Geräthichaften vorgenommen. Die Zahl der fich 
im Öanzen auf 1150 belaufenden Unterfuchungen des 

Berichtsjahres übertrifft erheblich Diejenige des Vor— 

jahres, welche nur 491 betrug. 

Bon dem Waſſer aus der Auriſian-Waſſerleitung, 

welches jeitens der Triefter Bevölkerung größtentheils 

zum Trinken benußt wird, ergab die Unterfuchung 

von 16 jedesmal jowoh! unmittelbar aus der Leitung 
als nach der Filtration entnommenen Proben einen 
Geſammtrückſtand von etwa 210 biS 303 milligr. 

pro Liter, eine Gefammthärte von S,5 bis 11,25 und 

eine bleibende Härte von 1,9 bis 2,9 (in deutjchen 

Graden). 

Der Gehalt an organischen Subſtanzen be— 

trug in zwei Fällen 19,50 bezw. 21,05 milligr. 

pro Liter. Sonjt waren diejelben meiſt nur in 

Spuren vorhanden. Ammontat wurde falt garnicht 

oder meiſt nur in Spuren nachgewiejen. Bon jals 

petriger Säure und Salpeterfäure war das Waſſer 

ganz frei. Einzelne Proben enthielten 5 bi$ 9 milligr., 

Ihwefliger Säure. Der Gehalt an Chlor Tchwanfte 

für gewöhnlich zwijchen 10 und 15 milligr.,; nur 

zweimal wurden erheblich größere Mengen, nämlich 

71 und 72, nachgewiejen. Die bafteriologtjche Unter: 

fuhung anlangend, wurde, ſoweit diejelbe zur Aus— 

führung fam, ein Gehalt von 65 bis 585, in 3 Fällen 

ein folder von 1490 bezw. 1900 und 2650 entwicke— 

Iungsfähigen Keimen in je 1 ccm. gefunden. Das 

von 330 Brunnen aus 10 Diftriften unterfuchte 

Waſſer hatte im Mittel einen Gefammtrücditand von 
1325,5 (mittleres Minimum 394, mittleres Maximum 

3180) milligr. pro Liter, eine Gejammthärte von 

29,8 (14,8 bis 57,1) Grad nnd 55,5 (5,21 bis 312,1) 
milligr. organiihe Subjtanzen. Der Gehalt an 

Ammoniak und jalpetriger Säure ſchwankte von O 

bis zu ſehr beträchtlihen Mengen. Salpeterſäure 

enthielt das Waſſer im Mittel 130,3 (2,9 bis 472,8) 

gr., Chlor 250,7 (56,4 bis 909,5) gr. 

Bon der Marktpolizet wurden während des Be— 

richtsjahres auf den Fifch- und den übrigen Märkten 

52132 Kilogramm, 92 Liter, 2402 Stüd Waaren 
wegen jchlechter Bejchaffenheit bejchlagnahmt. Außer: 

dent wurden in 1228 Wirthshäujern, Material-, 

Droguenwaaren= und anderen Gejhäften 11074 Di: 

fitationen vorgenommen, wobei ji in 1124 Fällen 

Regelwidrigkeiten herausitellten. Es wurden von 

Nahrungs: und Genußmitteln 2112 Kilogramm, 

1976 Liter, 13 Stück Waare wegen jchlechter Be— 

ichaffenheit mit Bejchlag belegt. Von den chemischen 

Analyjen ergaben 281 ein gutes, 34 ein mittelmäßiges, 

14 ein Schlechtes Nejultat. 220 mal wurden Unregel- 

mäßigfeiten, wie mangelhafte Sauberkeit, Anwejenheit 

von Betten in Bädereien, 333 mal direfte Zuwider— 

handlungen konſtatirt. 



Impfungen und Miederimpfungen wurden im 

Berichtsjahre im Ganzen 1499 vorgenommen (1422 

öffentliche, 77 private). Von 681 Geimpften waren 

565 (82,97 %/0) mit Erfolg, 11 (1,62%) ohne Erfolg, 

105 (15,41 %) mit unbefanntem Reſultat, von 818 

MWiedergeimpften waren 246 (30,07%) mit Erfolg, 

373 (33,37%) ohne Erfolg, 266 (32,52 %) mit uns 

befanntem Nejultat geimpft. 

Die Gefammtzahl der Lebendgeburten betrug im 

Sahre 1886 5307. Die Zahl der Knaben betrug 

2737, die der Mädchen 2570. Unter den Geburten 

waren 4433 ehelich, 574 unehelich. 

Frühgeburten im 7. Schwangerfchaftsmonat waren 

390, im 8. Monat 129 zu verzeichnen. 354 Kinder 

wurden todtgeboren. 

Die Zahl der Todesfälle beläuft ſich auf 5812, 

jodaß fi ein Neberihuß an Gejtorbenen von 505 

ergiebt. Die höchſte Sterblichkeit fand im Monat 

Auguſt (857 Todesfälle) jtatt, dann folgte September 

mit 677, Zuli mit 614, Dftober mit 561, März mit 

445, Januar mit 418, April mit 409, Dezember mit 

406, Februar mit 366, November mit 361, Juni mit 

354, Mat mit 346 Todesfällen. 

Die höchſte mittlere Tagestemperatur wurde im 

Juli (24,2°C.) beobachtet, die niedrigite im Februar 

(4,7° C.); der höchſte mittlere Tagesbarometeritand 

im September (761,8 mm.), der niedrigjte im Januar 

(754,6 mm.), die mittlere relative Feuchtigkeit erreichte 

ihren höchiten Betrag im Dezember (73 %), das Mi: 

nimum der relativen Feuchtigkeit war am niedrigiten 
im Mai (13 %). 

Die am meilten vorherrſchende Windrichtung war 

die der Nordoftwinde. Am ſeltenſten wurden Nord— 

winde beobachtet. Auf die Gejammtzahl der Ge- 

Itorbenen berechnet war die Sterblichkeit am höchiten 

im erſten Lebensjahre (22,5%), demnächſt unter den 

Zjährigen Kindern (12,3%), am niedrigiten unter den 

Kindern im 11. bis 15. Lebensjahre (1,7%, der Ge— 
ftorbenen). 

Die Kinderjterblichkeit (0 bi3 5 Sahre) war am 

höchſten im Auguft, am niedrigiten im Januar. Bon 

2714 Kindern jtarben im 1. Lebensmonat 445, in 

der Zeit vom 2. Lebensmonat bis zum 1. Jahre 866, 

in der Zeit dom 2. bis zum 5. Lebensjahre 1403. 

Im Diſtrikt Proſeccio beftand die höchſte (61,10 %/oo 
der Bevölkerung), im Diſtrikt Gittanova (22,05 60) 
die niedrigite Sterblichkeit. 

Unter den Todesurfachen durch Berunglüdungen 

und Selbjtmorde kamen vor: Verunglückungen durch 

Ertrinfen 10 Todesfälle, durch Verletzungen 25, durch 

Verbrennen 9, Erſtickung und Vergiftung je 2 Todes- 

fälle, dur Ermordung 2, Selbftmord dur Gr- 

trinfen 7 Fälle, durch Erhängen 4 Fälle, durch 

Sturz don der Höhe 6, durch DVergiften 5, dur) 
Gritiden 1, durch Erſchießen 18. 

Als Todesurfachen dureh Krankheiten find Haupt: 
Jählich zu erwähnen: Blattern 1 Fall, Mafern 257, 

Scharlach 2, Diphtherie und Croup 199, Keuchhuiten 
4, Cholera 560, Unterleibstyphus 23, Ruhr 4, Ma— 

Yaria 2, Syphilis 16, Eryſipel 16, Pyämie und 

Septicämie 14, Puerperalfieber 26, Tuberfulofe 867, 

Milzbrand 3, Skrofulofe 58, Anämie und Leufämie 

10, Sforbut 1, Diabetes 35, Alkoholismus 8, Para: 

jitäre Erkrankungen 4, Pneumonien 333 Fälle. 
Die Todesfälle durch Maſern traten am häufige 

ften auf im Juli und Auguſt, die durch Diphtherie 

und Group am ftärfiten im Sanuar (Lufttemperatur 

6,2 C.), am ſchwächſten im April (Temperatur durch— 

ſchnittlich 13,9% C.). 

Die 560 Todesfälle an Cholera betrafen am 

meiſten Perſonen im Alter von 61—70 Jahren 

(7,03 der Lebenden deſſelben Alters), am wenig— 

ſten ſolche im Alter von 16—20 Jahren (1,74 % der 
Lebenden dejielben Alters). Den Diltriften nad) 

herrſchte die größte Sterblichkeit im ländlichen Diſtrikt 
Projecco (76,1 °% der Erkrankten), die niedrigite in 

&t. Giacomo (50,6 % der Erkrankten). Die relative 

Zahl der Erkrankungen war am höchſten in Profecco 

(13,42 9/0 der Bevölkerung), am niedrigiten in ©. Vilo 

(1,50 %0). Es wurde bemerkt, daß die Häufer mit 
mehr Einwohnern größere Zahlen von Erfranfungen 

aufiwiejen, als die weniger dit bewohnten. Im 

Erdgeſchoß waren die meijten Erkrankungen, nämlich 

9,0 Yo der Bewohner von Erdgeſchoſſen, in den 

übrigen Stockwerken ſchwankten die Zahlen zwiſchen 

4,6 und 5,4 oo. 

Juni bis Ende November. 

Nach den Dekaden herrſchte die größte Sterblich- 
feit in der Zeit vom 9.—18. September (84 Todes- 

fälle) und vom 10.—19. Auguſt (79 Todesfälle). 

Sn diefen beiden Defaden betrug die mittlere Luft— 

teıngeratur 23,9% und 23,09, der mittlere Barometer: 

ſtand 62,9 mm und 58,4 mm, die mittlere relative 
Feuchtigkeit 54 % und 58 %, die Zahl der Negentage 
1 und 3, die Negenmenge 7,3 und 61,6 mm. 

Die geringite Sterblichkeit beftanb in der erſten 

und in den beiden letzten Dekaden (je 1 Todesfall). 

Hier betrug die mittlere Temperatur 22,10 (13, 39 

und 7,80%), der mittlere Barometerjtand 55,9 mm, 

56,7 und 63,5 mm), die velative Feuchtigkeit 65 %o 

(83 und 58 %%), die Zahl der Negentage 6 (5 und O), 

die Negenmenge 82,2 (61,4 und 0) mm. 

Die im Cholera-Spital angeftellte bafteriologijche 

Unterfuhung der Dejektionen der Kranken und des 

Darminhalts der Leichen ergab fait beftändig und in 

einzelnen Fällen ausjchließlich die Anweſenheit des 
Koch'ſchen Kommabacillus. Derſelbe wurde nicht 
gefunden in dem Darminhalt zweier Perſonen, welche 

einige Wochen, nachdem fie die Cholera überjtanden 

hatten, an Komplikationen geftorben waren. Bei 170 
unterfuchten Fällen wurde in den Darmansleerungen 

der Cholerafranfen regelmäßig der Koch'ſche und 70 
mal gleichzeitig der Neapeler Bacillus gefunden. 

Die Epidemie dauerte von Anfang 
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Zeitweilige Maßregeln gegen Holkskrankheiten. 
(RU. Nr. 90 vom 5. April 1888.) 

Cypern. Zufolge Verfügung der Lokal-Regierung der 
Injel Eypern iſt, die gegen Provenienzen aus Stalien noch) 

beſtehende ärztliche Unterfuhung (Veröffentl. ©. 153) auf- 
gehoben worden. — 

_ Egypten. Der internationale Gefundheitsrath zu 
Alerandria hat bejchlofien, gegen Ankünfte aus Kan- 
goon dad Meglement zur Verhütung der Cholera - Ein- 
ſchleppung bis auf Weiteres in Kraft zu feßen. 

Stand der Thierjeuchen in der Schweiz 
. im Januar und Februar 1888. 

(Nach) den vom Scweizeriihen Landwirthichafts- Depar- 
tement ausgegebenen Bulletins 1—4.) 

&s waren infizirt in der Zeit vom 

Kranfheits- 1.—15. || 16.—31. | 1.—15. |) 16.—29. 
formen. - 

Januar Februar 

= * 8 — 
Kantone. 85 |,8| 8 

85 — 58 22 I|S2| 382 58| 38 
ES ON I & [EN 5 OR > HR 

Milzbrand. 

ih... li 3 j44| 5 29 2 
Bene ne: . 4 4 33) 3 122) 2 |—| — 

Solothurn... .|— | — || — | — 11 1 |22 2 
Baſel-Landſchaft —  — | — 11l 1 |—| — 
&t. Gallen... .[1ı) 1 — Ilı| 1 |—| — 
ARall.ge cn. — — — 1 a A We N | 
Thurgau ....|— | — — LU 717 183) 4 
Bellint. su.. —| — |—| — [lı) 1 |—-| — 
Waadt ..... Erzieı =) — 1 —| — |—-| — 

Rauſchbrand. 

te. 11l 1.) — 221 2 — — 
Slarud..... lı 1 |-| — I—| — |lı 1 
St. Gallen — — || —| — I|—| — 111 
ea... al ai — ———— 
Ma ee 41416101 

Rotz und Haut: 
wurm. 

Solothurn... .|[1ı) 1 | —| — —— 
Braune 661— — 
Bene‘ — | — |jlı| 1 |-—| — — — 
af. — [11|l 1|-| — |-| — 

Maul: und 
Klauenſeuche. 

Ta Bea ER — — 12%2|3030|33|18 18|8 56042) 
Bene ne. ..; 21128323 —| — I — | — |—-| — 
Glarus ..... 5 |s8ılı —| — I— | — [11 1919 
Ag — |) | ee 
anne) — | —-| — 1443535 
zappenzela.nH.|1 |1717121|2121|1ı1]) 4 4 — — 
Apperzeli.RH.I1ı 3 3 — — | —-| — — — 
&t. Gallen ..|1 | 9 3 —| — 15589 sg]? 21818) 
Graubünden. .|1 !13 \22/1717]2 |14 |1|2 
Thurguu....1— | — 11 9 933) 36 363 | 36 
Neuenburg... .|— | — 11 4 411/13 13] — — 

Lungenſeuche. 

- &. Gallen ...|22| 5 -| —-1I-| _ |—| — 

Räude der 
Schafe. 
Waadt... .. 3 135 313 5409]2 148 1921/50 5 

Rothlauf. | 
Appenzela.Ah.I1ı ! | -| — | —| — — — 
Ber... Bet Tin) 1 (33 3 

) Davon 2 Rinder getödtet. — ?) Desgl. 7 Schweine. — 
) Davon 1 Schaf gefallen. — *) Desgl. 

Anmerfung. Sämmtlihe, ausgenommen die an 
Maul- und Klauenfeuhe und Näude erkrankten Thiere 
find gefallen oder getödtet worden. Die Heineren 
Zahlen geben die Anzahl der neu verfeuchten Gemeinden 
bezw. der an Maul- und Klauenſeuche und Räude neu 
erkrankten Thiere an. 

233. 

| 

‚. Rußland. (Vgl. Beröffentl. ©.124.) Die Rinderpeft 
im Dorfe Karezew, Gouvernement Warihau, tft erlofchen. 

Aeterinär-poligeiliche Maßregeln. 

Spanien. Berordnung des Miniiteriums des 
Snnern (Real orden), betreffend die Einfuhr 
von Schweinen und Wurjtwaaren aus Kranfreid 
Vom 7. März 1888. (Gaceta de Madrid, Nr. 71 vom 
11. März 1888.) 

(ENTE Nachdem Seiner Majeſtät davon 
Kenntniß gegeben worden, daß das von der General: 
direftion des Gejumdheitsamtes unter dem 21. v. Mi. 
erlaſſene Girkular, — durch weldhes die Einfuhr von 
Schweinen und Wurftwaaren aller Art „(embutidos) aus 
Marfeille, anläßli der dort unter gedachten Thieren 
herrſchenden epidemiſchen Krankheit pneumo-typhus, ver- 
boten wurde *), — den erwarteten Erfolg nicht gehabt 
hat, da die Schweine und Wurftwaaren nunmehr durch 
Vermittelung einer Zwiſchenprozedenz in unfere Häfen und 
Grenzzollämter gelangen; 

haben Geine Majeſtät der König und Namens defielben 
die Negentin des Neiches zu beſtimmen geruht, daß Die 
aus Franfreih in unjeren Zollämtern eingehenden 
Schweine und Wurftwaaren (embutidos) nur dann zus 
gelaffen werden follen, wenn fie von einem bon unjern 
Konfuln ausgeitellten Urſprungszeugniſſe begleitet find, 
wonad) fie nicht aus dem Departement ver Rhone— 
mündungen, wofelbjt die gedachte Epidemie herrſcht, 
herrühren. 

Auch ift es der Wille Seiner Majeftät, daß dieje Be- 
ftimmung den Miniftern des Staates und der Finanzen 
mitgetheilt werde, damit diefelben jie unferen Vertretern 
in Sranfreih ſowie den Boritänden der Zollämter zum 
Zwede der Nachachtung zur Kenntniß bringen ıc. 

Madrid, den 7. März 1888. 

Albareda. 

An den Generaldirektor des Gefundheitsamte. 

Medizinalgeſetzgebuug 2c. 

Kreuzen. Negierungs-Bezirf Cöslin. Verord— 
nung‘, betreffend die Beförderung von Wieder- 
fäuern und Schweinen nach den Nordjechäfen, 

Bom 19. Sanuar 1888. 

Der Herr Minifter für Landwirthichaft, Domänen und 
Foriten bringt folgenden Bundesrathsbeihluß zur all- 
gemeinen Kenntniß: 

(Folgt die Bekanntmachung des königlichen preußiichen 
Miniſters für Landwirthihaft ꝛc. vom 4. Januar 1888 
wie auf S 110 der Beröffentlihungen, nur fällt Datum 
und Unterfhrift weg und iſt ftatt „wirkſameren“: 
„wirkſamen“ zu lejen.) 

In Ausführung dieſes Bundesrathsbeſchluſſes beſtimme 
ich, daß Wiederfäuer und Schweine nad) den Nordſeehäfen 
erit dann auf Eijenbahnen verladen werden, wenn die— 
jelben von einem beamteten Thierarzt unterfucht und 
gefund befunden worden find. 

Cöslin, den 19. Sanuar 1888. 

Der Negierungs-PBräftdent. 
3%. B.: gez. Böttcher. 

Desgleichen. WUnweijung zur Ausführung der 
Unterjuchungen der zur Beförderung nach den Nord— 
feehäfen bejtimmten Wiederfäuer und Schweine. 

Dom 8. Februar 1888. 

Nachdem in Ausführung des gleichlautenden Bundes- 
rath3=-Bejchluffes im Amtsblatt Stüd 5 d. d. Cöslin, 
19. Sanuar cr. polizeilid) verordnet worden ijt, daß 
MWiederfäuerr und Schweine nah den Ntordjeehäfen erit 
dann auf Eifenbahnen verladen werden dürfen, wenn eine 

) ©. Beröffentl. ©. 189. 
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Beiheinigung darüber vorliegt, daß die Thiere unmittelbar 
vorher don einem beamteten Ihierarzt unterjucht und 
gejund befunden worden find, — werden Euer Wohlgeboren 
hierdurch ausdrücklich angewiejen: 

A. ſowohl bei Vornahme dieſer Unterſuchung als bei 
Ausftellung der Befundzeugnifje im Allgemeinen 
mit größter Vorficht zu verfahren, — 

B. befonders aber Thiere, bei denen der Verdacht der 
Klauenjeudhe nicht begründet it, trogdem dann 
vom Transport auszuſchließen, wenn bei Schweinen 
oder Wiederfäuern (mamentlih aber aud bei 
Schafen) Quetihungen und dadurch bedingte 
Eiterungen ſowie Lahmheit oder aud nur irgend 
an Klauenjeuhe erinnernde krankhafte Zujtände 
aufgefunden werden. 

Der Negierungs-Präfident. 
3. V.: Böttcher: 

An die Herren Kreisthierärzte des Bezirke. 

Bayern. Rundſchreiben des Kal. Staatsmini- 
fteriums des Innern, betr. den Jahresbericht über 
die Verbreitung der TIhierjeuhen im Deutjchen 

Reiche. 
Vom 20. Dezember 1887. 

(Der Reichskanzler hat am 1. Dezember 1887 den 
Regierungen der einzelnen Bundesſtaaten und Elſaß— 
Lothringens den gedruckten Jahresbericht über die Ver— 
breitung von Thierſeuchen im Deutſchen Reich, für das 
Jahr 1886,*) mit einem Begleitſchreiben zugeſandt. Su 
letzterem ſind die im Jahresberichte enthaltenen Angaben, 
welche Anlaß zu Bemerkungen hinſichtlich der Ermitte— 
lung der Seuchenfälle, der Aufſtellung der Statiſtik, der 
Abwehr und Unterdrückung der Seuchen und dergleichen 
bieten, beſonders hervorgehoben, daran ſchließen ſich Vor— 
ſchläge zur Abſtellung vorhandener Mißſtände, ſowie zur 
wirkſameren Handhabung der veterinär-polizeilichen Vor— 
ſchriften. In Verfolg dieſes Schreibeus iſt von dem K. 
bayeriſchen Staatsminiſterium des Innern an ſämmtliche 
Kreisregierungen, Kammern des Innern, und an das 
General - Komite des landwirthihaftlichen Vereins nad)- 
jtehende Entſchließung ergangen.) 

Münden, den 20. Dezeniber 1887. 
_ Sn dem Verlage von Sulius Springer in Berlin 
it der erite Sahrgang des im Kaiferl. Gejundheitsamte 
bearbeiteten Sahresberichtes über die Verbreitung von 
Thierſeuchen im Deutjchen Reiche und zwar für das Jahr 
1886 im Drud erjchienen. Das Kol. Staatsminifteriunt 
des Innern nimmt hieraus Veranlafjung, auf das Er- 
iheinen der bezeichneten für die Deffentlichfeit beſtimmten 
Schrift mit dem Bemerfen aufmerkſam zu machen, daß 
es dem Ermeſſen der Kal. Regierungen, K. d. J., über- 
lajien bleibe, die in der Ausarbeitung niedergelegten 
Wahrnehmungen für den Umfang des Kegierungsbezirkes 
in geeigneter Weije zu verwerthen. 

Im llebrigen geben die bein Bollzuge der Minifterial- 
entihliegung vom 22. Dezember 1885 die Aufitellung 
einer Biehjeuchenftatiitif betr. (Min.-Amtsbl. © 341) ge= 
machten Wahrnehmungen jest ſchon zu nachſtehenden Be- 
merfungen Beranlafjung: 
‚I. ©o jehr anzuerfennen ift, daß die Organe, denen 

die Aufitellung der Grundlagen zur Seudhenftatiftif zu⸗ 
fällt, beſtrebt geweſen ſind, zuͤr Erfüllung der vom Bun— 
desrath vorgeſehenen Aufgabe beizutragen, ſo ergiebt es 
ſich doch aus der Natur der Sache, daß die bisherigen 
Erhebungen nit nad allen Richtungen hin als io zu⸗ 
verläſſig betrachtet werden dürfen, um daraus unbedingt 
ſichere Schlüſſe zu ziehen. 
Vor Allem kommt in Frage, bis zu welchem Grade 

die Anzahl der nachgewiejenen Erkrankungen mit der— 
jenigen der wirklich vorgefommenen Kranfheitsfälle ſich 
deckt. Obwohl dieſe Frage weſentlich in das materielle 
Gebiet der Seuchenbekampfung hinübergreift und eine 
der bedeutjamiten Seiten der Veterinärpolizei berührt, jo 
wird doch nit unterlafjen, ſchon im vorliegenden Zu- 
jammenhange darauf hinzuweijen, da es ebenjowohl nad) 

*) Berlin, Verlag von Julius Springer. 

dent Material zur Seuchenftatiftif, wie nad ſonſt Hier 
vorliegenden Beobahtungen den Anſchein gewinnt, als 
ob vielfach Seitens der Lofalinitanzen noch umfafjendere 
Anftrengungen gemacht werden fünnten, um den Ver— 
heimlihungen von SKrankheitsfällen beziehungsweije dem 
Unterbleiben der Anzeige von ſolchen entgegenzuwirfen. 
Die Feititellung der Seuchen ift wohl in der weitaus 
überwiegenden Anzahl von Ausbrühen durdy Anzeigen 
der Thierbefiter herbeigeführt worden; indeß läßt ji 
faum bezweifeln, daß dieje Anzeigen nicht überall gleich— 
mäßig erfolgt find, und zwar insbejondere nicht bezüglich 
ſolcher Kranfheitsfälle, bei welchen die Gewährung einer 
Entihädigung nicht in Ausſicht ſtand. 

Berhältnigmähig häufig dürfte die Anzeige unter- 
laffen worden jein beim Milzbrand und bei der Schaf: 
räude, nicht jelten aucdy wohl bei der Maul- und Klauen— 
ſeuche. Durd die thierärztlihe Aufiht auf Viehmärften, 
in Schlahthäufern, Abdedereien u. j. w. find immerhin 
einige derartige Ausbrüche jowie das Auftreten der Maul: 
und Klauenjeude in mehreren Bezirken zur amtlichen 
Kenntniß gelangt. Diefe Zahlen werden aber noch eine 
erhebliche Steigerung erfahren fünnen, namentlih wenn 
häufiger von der dur den $ 29 des Viehfeuchengejebes 
eröffneten Möglichkeit thierärztlicher Unterfuhung der am 
Seuchenorte oder in deſſen Umgegend vorhandenen, von 
der Seuche geführdeten Thiere Gebrauch gemacht wird. 
Periodifhe, etwa allmonatlihe Reviſionen der dur 
Lungenſeuche betroffenen Bejtände, gelegentlihe Unter- 
juhungen der zu Zuchtzwecken öffentlich aufgeitellten 
männlihen Thiere bei itärferer Verbreitung des Bläschen- 
ausſchlags unter den Pferden oder dem Rindvieh möchten, 
wie hier beijpielsweije angeführt wird, von günftiger 
Wirkung jein. Die Erfüllung der Anzeigepfliht würde 
außerdem Dadurch erleichtert werden Fünnen, daß vor 
Allen den Beligern Fleinerer Viehbejtände die in der An- 
lage zu Ziffer 9 der Bekanntmachung der Kal Staats 
minijterien des Innern und der Finanzen vom 24. März 
1881, der Vollzug des Neichsgejeßes über die Abwehr und 
Unterdrüfung von Viehſeuchen und des bayerijhen Aus— 
führungsgejeges hiezu betr. (Gef. u. B.D. Bl. ©. 134) mit- 
getheilte gemeinfaßliche Belehrung über die im $ 10 des 
gedachten Reichsgeſetzes aufgeführten anſteckenden Thier— 
krankheiten mehr zugänglich gemadt würde. 

Bei Beurtheilung der Angaben über die Höhe der ge— 
zahlten Entſchädigungen iſt zu berückſichtigen, daß ein 
Theil der dabei in Anſatz gebrachten Summen für ſolche 
Viehſtücke in Rechnung kommt, welche bereits vor dem 
Berichtsjahre auf polizeiliche Anordnung getödtet waren. 

Wenn bei den Ffünftigen Berichten ſich Gelegenheit 
bieten wird, Die voritehend angedeuteten Unficyerheiten 
mehr und mehr zu heben, jo ift zu gleihem Zwecke nod) 
auf die nachfolgenden einzelnen Mängel der Berichter— 
ftattung hinzuweijen. 

1. Die Schreibart der in den Begleitberichten ent- 
haltenen Ortsnamen. war infolge der wiederholten Ueber— 
tragung bei Zuſammenſtellung des Urmaterials häufig 
entitellt, jo daß troß der Vergleichung mit den jonjt hier 
vorliegenden Hülfsmitteln eine zweifellos richtige Auf- 
Härung nicht immer erfolgen Fonnte. 

Ferner ſcheinen in den tabellariihen Nachweiſungen 
über die verjeuchten Gebiete hin und wieder jtatt der Ge— 
meinden die Ortjichaften angegeben und gezählt worden 
zu fein, aud wenn eine Gemeinde mehrere Ortſchaften 
umfaßt. 

2. Bei den Mittheilungen über Einſchleppungen von 
Seuden aus dem Auslande ijt mitunter die Angabe 
unterblieben, ob zur Zeit der Einjchleppung ein Verbot ıc. 
der Einfuhr von Thieren, weldye Träger des Anjtelungs- 
jtoffes jein fünnen, aus dem betheiligten ausländiihen 
—— beſtand (Abſ. 3 in der Frage 1 zum Begleitbe— 
richt). 

3. In Beantwortung der Frage 3 zum Begleitbe— 
richt ift ein Theil der Berichterftatter mißverſtändlich auf 
ſämmtliche kraft polizeilicher Verfügung erfolgte Feit- 
ftellungen von Seuchen eingegangen. ; 

4. Die Fragen 4, 5 und 10 zum Begleitbericht find 
häufig nur ganz allgemein, ohne nähere thatſächliche Be- 
gründung der vom Berihteritatter ausgejprodhenen Schluß— 
folgerungen beantwoıtet worden. Be 
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x Dies gilt vornehmlich von den Mittheilungen über die 
Snfubationsdauer der Seuchen. Nähere Angaben hier- 
über, welche für die Erleichterung des Einblicks in das 

Weſen der verſchiedenen Krankheiten jehr nüßlic fein 
würden, find ziemlich jelten erfolgt, und wo joldye vor- 
handen, mangelt es vielfady an einer genauen Angabe 
über die Art und den Zeitpunft der Anſteckung, jowie 
über das Auftreten der erjten Kranfheitseriheinungen, jo 
daß den bezüglihen Antworten ein bejonderer Werth 
nicht beigelegt werden konnte. 
Es iſt daher darauf hinzumirfen, daß die hervorge- 
hobenen Punfte bei den demnächſtigen Berichterftattungen 
Beobachtung finden. Auch wird es im Intereſſe der Ein- 
heitlichfeit der jtatijtiihen Grundlagen für nothwendig 
erachtet. 

5. Daß die in den Nachweiſungen über den Milz— 
rand enthaltenen Fälle von Rauſchbrand in Zufunft 
überall bejonders bemerfbar gemacht werden, und 
6. daß bei den Nachweiſungen über die Tollwuth nicht 
jämmtlidye Gemeinden und Ortſchaften, in denen Die 
Hundeſperre angeordnet worden ijt, jondern nur die durd) 

uthfranfe Thiere berührten Gemeinden ꝛc. als durch 
Tollwuth verjeucht angegeben werden. 
Endlich ijt darauf hinzumweifen, daß eine Anzahl von 
Nachweiſungen und Begleitberichten erjt nad) Ablauf der 
beſtimmten Frijt eingegangen ift, wodurd) die “ertig- 
ftellung der jtatiltiihen Erhebungen eine unerwünſchte 
Verzögerung erlitten hat. 

II. Sind nad) den vorjtehenden Andeutungen die aus 
der Biehjeuchenstatijtif hervorgehenden Bergleihungen und 
Shhlußfolgerungen zum Theil nur mit Vorbehalt aufzu- 
nehmen, jo umfahten doch die bisherigen Berichte bereits 
vielfache thatſächliche Anhaltspunkte, welche geeignet ſind, 
die Erfahrungen über das Auftreten der verſchiedenen 
Krankheiten zu erweitern und das Vorgehen gegen die 

letzteren zu unterſtützen. 
Jedenfalls laſſen dieſelben von Neuem erkennen, ein 

wie hervorragender Antheil gerade bei einer wirkſamen 
Viehſeuchenbekämpfung dem fachgemäßen Verhalten der 
amtlichen Organe zufällt. Die erfreuliche, in manchen 
Gegenden ſogar ſehr bedeutende Abnahme wirthſchaftlich 
einſchneidendſter Krankheiten — der Lungenſeuche, der 
Maul- und Klauenſeuche, wie auch des Rotzes — Die 
gänzliche Fernhaltung der Rinderpeſt laſſen ſich zum er— 
heblichen Theile den durch das Viehſeuchengeſetz vorge— 

ſehenen, in den einzelnen Kreiſen zur überwiegend ener— 
giſchen Durchführung gelangten Maßregeln zujchreiben. 
Sm Intereſſe der Befeſtigung dieſes verhältnißmäßig 
günſtigen Zuſtandes, wie andrerſeits im Hinblick auf die 
üngeſchwächte Fortdauer und ſogar die Vermehrung 
einiger Seuchen, vor Allem des Milzbrandes, und auf 
den immer noch beſorgnißerregenden Stand auch der zu— 
erſt genannten Krankheiten in einzelnen Theilen des 
Landes wird es nothwendig jein, diejenigen Punkte in 
eingehende Erwägung zu nehmen, in denen nach Aus— 
weis der Viehſeuchenſtatiſtik die Seuchenbekämpfung einer 
weiteren Verbeſſerung bedürftig oder fähig erſcheint. Es 

kann ſich für jetzt auf die Herborhebung folgender Punkte 
beſchraͤnken: 

1. Die Begleitberichte verbreiten ſich des Näheren 
- darüber, in welchen Fällen die Seudhenausbrüdhe durch 

die Einfuhr franfer Thiere, infizirter Ihierhäute ꝛc. ver— 
urſacht worden find. Bejonders beachtenswerth erſcheinen 
hierbei die Einjchleppungen von os, von Maul- und 

- Klauenjeuche, wie aud von Lungenſeuͤche. Einige Male 
it die Einfuhr erfolgt, obwohl ein ausdrüdliches Einfuhr- 
verbot entgegenftand. Die Zahl der häufig vorgekom— 
menen Fälle, in denen die Einfuhr zur Verbreitung der 
Snfektion geeigneter Thiere auf dem Wege des Schmuggels 
ſtattgefunden hat, oder in denen für den Beſitzer ſonſtige 
Gründe vorlagen, die Herkunft der Franfen Thiere zu ver- 
ihweigen, oder endlidy in denen die letztere überhaupt 
nicht mehr zu ermitteln war, entzieht fi der ſtatiſtiſchen 
Schätzung; einen Anhalt für die Häufigkeit der Cin- 
ſchleppungen gewährt es aber auch, dag an einzelnen 
Grenzſtrecken die Seuchentilgung auf größere Schwierig: 
feiten ſtößt, ala im Innern des Yandes. Cs empfiehlt 
fid) dringend, auf dieje in eriter Reihe wichtige Ceite der 
Biehjeucyenbefämpfung fortgejeßt das ganz bejondere 
Augenmerk der Behörden zu richten. Abgejehen von den 
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erforderlihen Einfuhrbejhränfungen, der ftrengen Hand- 
habung und, joweit nöthig, Verſchärfung der Grenz- 
fontrolle durd) die Thierärzte und das Grenzwachtperſonal, 
der thierärztlichen Ueberwachung der in den Grenzorten 
abgehaltenen Biehmärfte, der Bejeitigung und eventuellen 
Zödtung herrenlojer Hunde in den Grengbezirfen werden 
die Kol. Negierungen, 8.d.3., hierzu dadurch beizutragen 
in der Zage fein, daß fie den Herfunftsort der ſeuche— 
franfen Thiere auf das Sorgfältigite ermitteln, von dem 
Ergebnifje diejer Ermittelungen den Organen desjenigen 
Bundesitaates, über defjen Grenze die Einfuhr erfolgt it, 
ungejäumt Nachricht geben, vor Allem aud die unnad)- 
ſichtliche und jchleunige Einleitung des Strafverfahren 
(und nad) Zage der Sache die Erhebung eines Entihädi- 
gungsanjprudys) gegen diejenigen veranlafjen, welche 
einer beitehenden Einfuhrbeſchränkung zumwidergehandelt 
oder kranke Thiere eingeführt Haben. 

Auch abgejehen hiervon erſcheint es veranlaßt, über 
jede irgend beträchtlichere Seucheneinſchleppung aus dent 
Auslande Das Kgl. Staatsminijterium des Innern als- 
bald nad) Feititellung derſelben in Kenntniß zu jeßen, 
wobei auf die hier einjchlägigen Beitimmungen der Mi— 
nijterialentihliegung vom 23. Mai 1884, die Abwehr und 
Unterdrüfung von Viehſeuchen — Miniſt. Amtsbl. ©. 131 
— bejonders aufmerkſam gemadt wird. 

2. Die Unterlaſſung oder mangelhafte Ausführung 
polizeilicher Sperrmaßregeln bezw. die UHebertretung der 
leßteren werden mehrfah als Urſachen ver Seuchenaus— 
breitung genannt. Gewiß in Zujammenhange hiermit 
jteht die beträchtliche Zahl folder Fälle, in welchen die 
Thiere bejtimmt oder wahrjcheinlicy bereits erfranft ge- 
wejen find, als fie in den Befi der betreffenden Eigen- 
thümer gelangten, wodurch mindeitens ebenjoviele Seuchen— 
ausbrüde verurjaht worden find. Es dürfte daher An- 
laß vorliegen, auch hierin auf die fortgejegte Heberwahung 
der betheiligten Beanıten und Thierärzte, auf die Ahn- 
dung etwaiger Pflichtwidrigfeiten bezw. die Beitrafung 
von llebertretern der angeordneten Sperre Bedadht zu 
nehmen. 

Die Beihränfung des Viehhandeld aus verjeuchten 
oder bis vor kurzem verjeucht gewejenen Gegenden würde 
wejentlic) erleichtert werden, wenn die Kal. Kegierungen, 
K. d. &., die Einrichtung treffen würden, gegenjeitig pe- 
riodiſche (etwa monatliche) Wüttheilungen über den Stand 
der Thierſeuchen in ihren Bezirken auszutauſchen. Auch 
VBeröffentlihungen hierüber können zum Schuge der be- 
theiligten Kreije beitragen. 

Zur Verhütung von Verſchleppungen der Lungenſeuche 
empfiehlt es ſich außerdem, daB bei jtärferer Verſeuchung 
eines Ortes vor Aufhebung der Sperre das völlige Er- 
löfjhen der Seuhe an dem Drte durch den beamteten 
Thierarzt fejtgeitellt wird. Hinfihtli der Maul- und 
Klauenjeudye iſt die entſprechende Anordnung durch die 
Minijterialentichliegung vom 19. Zuli v. 3. Nr. 9432 
ausgeiprodyen worden. 

3. Das Verbot der Abhaltung von Viehmärften und 
die Ausichliegung einzelner Thierarten von den Märkten 
haben meijt einen günjtigen Einfluß auf den Küdgang 
der Seuchen ausgeübt. 

Um jedoch nadıtheilige wirthichaftlihe Verſchiebungen 
zu verhindern und Umgehungen entgegenzutreten, jcheint 
es angezeigt zu jein, bei Erlaß des Werbotes darauf zu 
achten, daß nicht in naher UImgebung des Marktortes ein 
der Abhaltung von Märkten ähnlicher Handelsverfehr ſich 
entwickle. 

4. Ueber die mangelhafte Ausführung der Desinfektions— 
vorſchriften ſind auch unabhängig von den Materialien 
zur Seuchenſtatiſtik Klagen hier eingegangen. Es find 
Fälle vorgefommeen, in welden Ausbrühe von Seuchen 
(namentli) von VWiilzbrand, Räude und Kos) auf eine 
unzureihende Desinfektion, unzwedmäßige Bejeitigung 
der Thierfadaver, den Mangel geeigneter Verjcharrungs- 
pläße, die Verwendung von Futter und Streu von Ber- 
Iharrungsplägen u. ſ. w. zurüdgeführt werden. Behufs 
Abjtellung dieſer Mängel fanı vor Allem die thunlichſt 
häufige perjünlide Leitung der Desinfektion, der Ber- 
iharrung u. f. w. durch den beamteten Thierarzt nur 
dringend gewünjcht werden. f 

5. Auf die Beobadtungen über die Befämpfung der 
Schafräude ijt vorjtehend nicht näher eingegangen worden, 
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nach Maßgabe der gepflogenen be— indem ſich hierüber, 
N A eine weitere Mittheilung vor— fonderen Verhanplungen, 
behalten wird. u 

i gez. Frhr. von Feilitzſch. 

Der General-Sefretär: gez. bon Nies, Ninifterialrath. 

Rechtſprechung. 

Inverkehrbringen geſundheitsſchädlicher Nahrungs— 

mittel durch Nückgabe derſelben an den Verkäufer. 

$ 12 Ziffer 1 des Nahrungsmittelgefeßes vom 14. Mai 

1879. 

Urtheil des Neichögerichts vom 23. September 183% 

(Bejond. Beil. zum Reichsanz. ©. 410.) 

In der Straffadhe wider: 1. die Fleifherfrau Th. ©. 

aus N.-9., 2. a rnnnionpänner J. R. aus Gr.Ch. 

wegen Vergehens gegen das Nahrungsmittelgeſetz ꝛc. hat 

das Reichsdericht, Vierter Straffenat, am 23. September 

1887 für Recht erkannt: 

daß auf die Nevifion der Staatsanwaltfchaft das 
Urtheil des K. pr. Landgericht? zu ®. vom 12. Mai 
1887 in Betreff beider Angeklagten nebſt den dem— 

ſelben zu Grunde liegenden thatſächlichen Feititellun- 
gen aufzuheben und die Sache zur anderweiten Ver— 
handlung und Entjiheidung an das Inſtanzgericht 
zurückzuverweiſen. 

Gründe: 

Die Reviſion der Staatsanwaltſchaft, welche das Ur— 
theil der Strafkammer wegen Verletzung des $ 12 Nr. 1 
des Nahrungsmittelgefeges angreift, erſcheint begründet. 

Die gedachte Geſetzesbeſtimmung beruht, wie ihr In— 
halt, ihr Verhältniß zum $ 324 Strafgeſetzhuchs und bie 
amtlichen Motive ergeben, auf dem Gedanken, daß den 
Gefahren, welche durch den Verkehr mit geſundheitsſchäd— 
lichen Nahrungsmitteln dem Gemeinwohl erwachſen, in 
möglichſt wirkſamer Weiſe entgegenzutreten ſei Dieſem 
gejundheitspolizeilichen vorbeugenden Charakter entſpricht 
es, daß das Geſetz jegliches Inverkehrbringen derartiger 
Maaren als Nahrungsmittel abfolut und unter Gtrafan- 
drohung verbietet. Demgemäß hat aud) das Neichegericht 
bereits mehrfach in veröffentlichten Entſcheidungen aus- 
geführt, daß unter jenem Ausdruck jedes, wie aud) immer 
geartete, Heberlafjen over Zugänglihmachen zum Genuß, 
jede Handlung zu veritehen fei, durch welche geſundheits— 
Ichädigende Gegenftände als Nahrungsmittel an Andere 
abgegeben und damit zum Gegenftande des Genufjes 
oder der Weitergabe ald Nahrungsmittel gemacht werden. 
Aus der öffentlich-rechtlichen Natur des vorliegenden Ber: 
botögejeßes folgt aber weiter mit Nothwendigfeit, daß es 
unerheblich iſt, ob und welche ciwilrechtlicyen Verhältniſſe 
dem Ueberlaſſen oder der Uebergabe jener Waaren zu 
Grunde liegen, ob mithin Die llebergabe, wenn jenes dent 
öffentlichen Necht angehörende Verboksgeſetz nicht bejtände, 
fraft einer ciwilrechtlichen Verpflichtung oder Beredhtigung 
erfolgen müßte oder dürfte Die Sachlage iſt hier aljo 
eine ähnliche wie bezüglich ver Sprengitoffe, nur daß für 
diefe das Verbot des Ueberlaſſens an Andere nicht abjolut, 
der Verkehr vielmehr von der polizeilichen Erlaubniß ab- 
hängig gemacht worden iſt. Aber für das eine wie das 
andere dDiejer im Intereſſe des Gemeinwohls erlafjenen 
vorbeugenden Gejege findet der allgemeine Sat Anwen- 
dung, Daß derartige Normen des öffentlichen Nechts nicht 
durch privatrechtliche Vereinbarungen und deren Konfe- 
quenzen berührt und in ihrer Wirkfamfeit gehemmt wer- 
den fünnen. 

Allerdings erfordert der $ 12 Nr. 1 (Sab 2) in fub- 
jeftiver Beziehung auch „wiljentliches“ Handeln, und es 
bedarf daher des Beweijes: nicht bloß, daß dem Abgeber 
die Gejundheitsihädlichfeit des Gegenſtandes befannt 
war, jondern aud, daß derjelbe mit der VBorausficht oder 
wenigjtens mit dem Bewußtfein der Möglichkeit handelte, 
Derjenige, dent der gefundheitsihädliche Gegenftand über- 
geben wurde, werde diefen ſelbſt genießen oder als Nah— 
rungsmittel an Andere weiter veräußern oder überlafjeu. 
Liegt aber diejes Wiſſen, diefer Dolus vor, fo kann 'der 
Thaͤter feine Beftrafung aus $ 12 Nr. I nicht durd) Be- 
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rufung auf civilrechtliche Verhältniſſe ausſchließen, kraft 
deren ein Recht oder eine Verpflichtung zur Uebergabe 
beſtanden habe. Die thatſächliche Geltendmachung dieſes 
Rechts und die Erfüllung dieſer Verpflichtung ſind, wenn 
und ſoweit es ſich um geſundheitsſchädliche Nahrungs— 
mittel handelt, kraft des Verbots des $ 12 Nr. 1 recht- 
lid) unmöglich, und die SKonfequenzen Diefer Sachlage 
find nad) den jonftigen in Betracht kommenden thatjädh- 
lichen und rechtlichen Beziehungen zwiſchen den Beteiligten 
u regeln. 

grüft man von den vorjtehend erörterten Geſichts— 
punkten aus das angefochtene Urtheil, fo muß die Be— 
gründung der Nichtanwendung des $ 12 Nr. 1 des Nah: 
rungsmittelgefeßes beanjtandet werden. 

Die Borinftanz gelangt zu der Annahme, es fei nicht 
feftgejtellt worden, 

daß die Angeklagte, Fleifcherfrau ©., wiſſentlich 
Gegenstände, deren Genuß die menschliche Gefundheit 
nn geeignet gewejen, in Verkehr gebracht 
abe, 

lediglig) auf Grund der Grwägung, daß die Genannte 
das Fleiſch des von ihr gekauften Schweines, welches, wie 
ihr befannt, ftarf mit Finnen durchſetzt war, in Aus- 
übung des ihr wegen der fehlerhaften Bejchaffenheit des 
Kaufobjeft3 zuftehenden Rechts der Wandelung dem Ver- 
fäufer zurüdgeftellt und nur die Ausübung diefes ihres 
Wandelungsrechts im Auge gehabt Habe, als fie Das 
Fleiſch dem R. zurückbrachte. 

Anlangend den Angeklagten R. ſo erachtet der Vor— 
derrichter für erwieſen, daß er das finnige, von der Frau 
S. ihm zurückgebrachte Schwein mit ſeinen Sozien A. 
und B. getheilt und daß letztere darauf Theile des 
Schweines verzehrt haben. Sn dieſer Handlungsweiſe 
des N. erblickt der Richter um deswillen fein „Su Ver— 
fehr bringen“, weil jener den Schweinehandel in Com— 
pagnie mit U. und B. betrieben und auch das in Rede 
Itehende Schwein auf gemeinfchaftlihe Rechnung aller 
drei Sozien der ©. verkauft gehabt habe. 

Der Nichter legt demnach fowohl in dem S.'ſchen als 
in dem R.'ſchen Fall das entjcheidende Gewicht bei der 
von ihm getroffenen Negativfeititellung auf die civilrecht- 
lihen Beziehungen und Verhältnifje, kraft deren die An— 
geflagten zur Rückgabe beziehungsweife Theilung des 
Fleiſches berechtigt beziehungsweije verpflichtet gewejen 
jeien. Offenſichtlich verkennt alfo die Straffammer die 
Bedeutung und Tragweite des im $ 12 Nr. 2a.ca.D. 
enthaltenen Verbotsgeſetzes, für dejjen Geltung und Wirt- 
jamfeit jene privatrehtlihen Beziehungen nicht maß- 
gebend waren. Bon diejer irrigen Rechtsauffaſſung aus- 
gehend, hat der Vorderrichter nad) Ausweis der Urtheils- 
gründe überhaupt nicht geprüft und erörtert, ob die An- 
geflagten das gejundheitsichädliche Fleifh „als Nahrungs: 
mittel” Anderen zugänglich gemacht und hierbei „wijjent- 
ehe im Sinne der obigen Ausführungen gehandelt 
aben. 
Dem Borftehenden nad beruht die Nidhtanwendung 

der Strafbeitimmung des $ 12 Nr. 1 a. a. D. gegen die 
Angeklagten auf einer rechtsirrthümlichen Auffafjung. 

Die angefochtene Entjheidung war daher aufzuheben 
und es mußten auc die verjelben zu Grunde liegenden 
thatſächlichen Feititellungen ſämmtlich mit befeitigt wer: 
den, um dem eriten Richter die Annahme einer Ideal— 

——— 

4 2 

a Zn Eh 

u oh 

fonfurrenz der beiden der Angeklagten ©. zur Lajt ge | 
legten Bergehen offen zu lafjen. 

Aongreffe 
In Maniftee, Mihigan, wird am 6. und 7. Zuni 

d. 3. eine Sanitäts- Konvention unter den Aufpizien des 
Staatö-Öejundheitsanttes von Michigan ftattfinden. 

Zur Beſprechung follen u. a. folgende Gegenftände 
tommen: Die gegenwärtige und zukünftige Wafjerverfor- 
gung von Maniſtee; Hygiene des Bodens; Schulhygiene; 
Ventilationsfragen; Beſchränkung und Verhütung über- 
tragbarer Krankheiten vom Standpunfte des Gejeßgebers, 
des Geeljorgers (clergyman), des Arztes und des Gejund- 
heitsamtes; Urſachen und Berhütung der Schwindjudt. 

ee 
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die Nachweiſungen 

wenigftens von einem Arzte zuſam menftellen oder prüfen. — Die Einwohnerzahlen find nach Maßgabe der endgültigen Ergebnifje Der Volkszählung 
so bis 1885 durch Die Volkszählungen ermittelten Zus oder Abnahme der Berölferung in den be- 

theiligten Orten für den 1. Suli 1888 berechnet worden. Auf Grund verjelben werden Die Verhältnißsahlen der in dem Berichtömonat Gejtorbenen 
ermittelt. Die Berechnung der durchichnittlichen Sterheziffern fiir Die Sabre 1882— 1886 ift auf Grund der in den Sabresüberfichten DBeröffentlihungen 

_ 1883 ©. 231, 1884 ©. 219, 1885 II. ©. 293 

,ı) Groß-Lichterfelde, Friedenau, Stegliß, Tempelhof; F 
und Nieder Schönhauſen, Stralau, Weißenſee. — 9) Ninumnt jeit, 18: 
eritattung Theil. — *) Nimmt feit 1888 an der Berichteritattung Theil. 

1886 ©. 759 und 1887 ©. 455) mitgetheilten Angaben, über Einw ohnerzablen u. Sterbefälle erfolgt. 

viedrichöfelde, Pankow, Plötzenſee, Tegel und Sungfernheide, Reinickendorf, Hohen» 
eit 1885 an der Berichteritattung Theil. — °) Nimmt ſeit 1886 an der Berichte 

— 5) Ohne Ortsfremde 28 = 15,0%0. — 9 Darunter 1 Enthauptung. 
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fälle. ©. 248. — (Reg.Bez. Bromberg.) Giftverfehr. ©. 
(Neg.-Bez. Eöslin.) Diphthörie, ©. 251. — (Reg.-Bep. Drerfeburn) 
em von Wiederfäuern vn Schweinen ce den Nordieebäfen. 

251. — (Neg.-Bez. Arnsberg.) Desal. ©. 252. — (Neg.-Bez. ie 
Seel ©. 252. — (Bayern.) Biehjeuchenftatiftik, ©. 252. — 
fenburg-Schwerin.) Deönl. 2352. (Sapan.) Handel mit ee 
mitteln. ©. 252. — Rechtſprechung. Rammergericht — — 
Ankündigung von Geheimmitteln in Frankfurt a M. 253. — 
Verhandlungen bon nen Kor genen statten. 
Meinverfälichbung. Gejeßentwurf. ©. 253. — Vermiſchtes. (Breslau). 
Bericht der Kanal-Betriebs-Snipektion. S, 254. — 

Der bisherige Dozent an der Königl. preußiichen 
Lehranftalt für Objt- und Weinbau zu Geijenheim 
Dr. Sulius Mori iſt als techniſcher Hülfsarbeiter 
bei dem Kaiferlihen GejundheitSamte angejtellt 
worden. 

Gefundheitsiftand 
md Gang der Rolkskrankheiten. 

In der Berichtswoche find nachitehende Todesfälle 

und Erkrankungen an Pocken, Flecktyphus, Nüdfalls- 

fieber und epidemifcher Genidjtarre gemeldet worden: 

Pocken: Hannover, Wien, VBororte Wiens, Graz 

je 1, Prag 18, Rom 9, Paris 6, Lyon 1, Peters⸗ 

burg 2, Warſchaus Todesfälle; Reg.Bez. Königs: 

berg 1, Wien 6, Budapeft 3, Petersburg 2 Er- 
franfungen. 

Flektyphus: Magdeburg, Wien, Krafau je 1, 
Prag 4, Petersburg 3, Warſchau 1 Todesfall; 

Kücdfallsfieber: Petersburg 1 Erkrankung. 
Epidemiſche Genicdftarre: Prag, Kopenhagen 

je 1 Todesfall; Nürnberg 1 Erkrankung. 

Im Mebrigen find befonders hervorzuheben : 

Unterleibstyphus: Chemnitz 16, Hamburg 8, 
Paris 17, London 20, Petersburg 17 Todesfälle; | 

Hamburg 29, Reg. Bay. Schleswig 115, Budapelt 15, 

Betersburg 93 Erkrankungen. 

Roſe: Wien 18, Kopenhagen 14 gen. 

Kindbettfieber: London 6 Todesfälle. 

Majern: Hamburg 11, Straßburg 10, Lyon 12, 

London 16, Petersburg 18 Todesfälle, Berlin 65, 

Hamburg 104, Wien 112, Budapeft 103, Edinburg 79, 

Chriſtiania .31, Petersburg 102 Erkrankungen. 

Scharlach: Wien 9, London 20, Petersburg 15 

Todesfälle; Berlin 38, Hamburg 17, Nürnberg 23, 

- Wien 37, Kopenhagen 26, Petersburg 51 Erkran— 

kungen. 

Diphtherie und Croup: Berlin 19, Hame 

burg 11, München 8, Paris 43, London 25, Chri- 

ftiania 12, Petersburg 10 Todesfälle, Berlin 57, 

Hamburg 47, Nürnberg 38, Reg.Bez. Schleswig 120, 
Wien 20, Kopenhagen 65, Chrijtiania 46, Peters— 

burg 61 Erkrankungen. 

Keuchhuften: London 89, Kopenhagen 7 Todes— 

fälle; Wien 38, Kopenhagen 30, Stodholm 31 Er— 
franfungen. 

Trichinoſe. Berlin 

Moabit) 1 Todesfall. 
Epidemiſche Dhrjpeiheldrüjenentzün- 

dung. Reg.-Bez. Königsberg (Kreis Drtelsburg) 

60 Erfranfungen. 

(itädt. Krankenhaus zu 

Cholera in Balparaijo. — In Balparaijo 

(Chile) find den amtlichen Angaben zufolge in dem 

50 tägigen Zeitraume vom 24. Dezember v. 3. bis 

12. Februar d. J. 2509 Erkrankungen an Cholera be- 

fannt geworden, von welchen 970 oder ca. 39 Prozent 

einen tödtlichen Ausgang genommen haben. Am 

heftigjten ift die Epidemie in der lebten Woche des 

Dezember duchichnittl. täglich 91 Exkr. und 38 Todesf.) 

und in den ersten beiden Wochen des Januar (durch— 

ſchnittl. täglih 68 Erkr. und 26 Todesf.) aufgetreten, 

während in der Zeit vom 1. bis 12. Februar ein be— 

trächtlicher Nachlaß ſich bemerflich gemacht hat (durch- 

ſchnittl. tägli 17 Erkr. und 6: bis 7 Todesf.). Die 

deutjche Kolonie Hat verhältnigmäßig wenig gelitten 

(etwa 15 Todesfälle). Weber. die Zahl der Opfer, 

| welche die fait über ganz Chile verbreitete Seuche in 

den anderen Provinzen gefordert hat, find auch nur 

annähernd zuverläjfige Angaben nicht zu erlangen 

geweſen. 

Pocken in Slavonien. — In dem Veröczer 

Komitate (Slavonien) ſind die Pocken in epidemiſcher 
Fortſetzung auf Seite 246.) 



Sterblichkeit in dentfchen Städten 9, 40 000 und mehr Einw. 14, Woche vom 1, bis 7, April 1888, 
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OD 58489039 | 8 | 25. 6 [22,2 28,001) ea >| sr Ei 
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Zwickau alasal 12 Isa dal — seen 

Die mit einem F_ bezeichneten Städte berich 
von einen Arzte azufammenitellen ‚oder prüfer 
1. Dezember 1885 unter Berückfichtigung der von 1880 bi 

a. — Die & 

theiligten Orten für den 1. Suli 1888 berechnet worden. 
ermittelt. Die Berechnung der durchſchnittlichen 
1883 ©. 231, 1884 ©. 219, 1885 II. ©. 293, 1886 

inwohnerzahlen find nad) 
ten über die Gterbefä und Ärztlicher Todtenſcheine oder laſſen die Rachweiſungen wenigftens 
ne "Maßgabe = a en 

8 188 ch die Volkszählung ermittelten Zu- over Abnahme der Be - 
Auf Ga De DVerhältnißzahlen der in der Berichtswoche Geftorbenen 

Eterbeziffern für die Sahre 1882—86 ift auf Grund der in ven Sahresüberfichten (Veröffentlichungen 
©. 759 und 1887 ©. 455) mitgetheilten Zingaben über Cinwohnerzahlen und Sterbefälle erfolgt. 

u.) Wegen etwaiger an Boden, Flecktyphus, Cholera (asiatica 
Seite. — ?) Nimmt erit feit 1886 an der Berichteritattung 

) nun Reit vorgefommenen Todesfälle vergl. den Tert der vorhergehenden 
Theil. — 3) Ohne Ortsfremde 22 = 26,1 /oo- 

F 
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Sterblichkeit in größeren Städten des Auslandes. Woche vom 1, bis 7, April 1888, 

Geitorbene [28% Todes-1Ur 1 
—itl — = — dh a = ontgeborene 1S5E 5 a »8 Ss veche 

5 Is |2S| 883832 burdran| 35] ® — in = ® — ein | 8 3282| 18 En EIE LE >85] B= Namen der Städte > = s Zzsjl®383]| 73| 8 |»2| 3828 5352558 2828| wohne | 2 | 2 | 8 |s2BlESErles 8 3385 88 528385 Fralsalse 
= a gs 12 ,Plseasel 88 3 55 22]|=52 3255.22 885 871 #eEl5R 
3 an 335 1) =” e7 — as oe sea &z 33 3 * 55733 — ——53 ——7 

E 0 258 a — SER 5 22 3% 9 

ae | Sara | 1as-| 50 | Ua | ı l-I al — | _ au 50 | 
Brünn bis 31. Mi . . . 86 125 7 3 59 R 35,6 — — — — 19 3 2 | a = 
Brüflel desgl. . - R 181 270 101 2 2. 10 20,4 — — 11 — 11 7 5 44 3 
Budapeſt desgl. — 442 787 302 21 313 60 37,0 8 1 > 3 80 | 37 16 = 154| 9 Ohranla la.» 136 900 3 1 65 15 le lo aa! - = | 51 — SD N 353 082 169 3 188 28 27,8 513 — 5 : : 1 1761 3 mare Dr. 2028 a re Kr rg 0 a re 34. 2 88| A 
Graz bis 31. März . — 105 274 5 71 35,1 — l—|—-| — R 18 9 2 3 3939| 3 
Kopenhagen bis 3. April. 300 000 201 10 155 37 26,9 — 3 | 4 > %| 1 
Krafau bis 31. März ® 74 084 45 — 43 12 30,2 3 — | — 1 9 7 4 — u 49 17 Lemberg desgl. 120 127 5 5 77 i an | = ee 422| 2 en 5 6 n = = = 5 222 50 19,3 1! 71 — £ ; 2 : 2 2 1951 17 

DIDED De ee S 1111998 346 19,4 40210205]10.252 520 6u 452 E 223 1 1 56 
yon bis 24. März . 401 930 165 11 228 24 29,5 12 1 4 1 3| 48 2 u = | er ” 
Odeſſa Ne li; 268 000 . 6 101 24 19,6 — 1 1 1 —0 3 6 De 
Bin on 2260 945 | 1117 96 [1174 161 27,0 9 | 2 | 211 |160 57 » 1631| 39 
Petersburg bis 31. März. . 928 016 412 35 696 179 39,0 13201520102|017 41134 | 45 8 ia ® rag u. Vororte. . . . ..| 295857 . 9 | 219 49 38,5 2a 30 65 as az 126) 2 
Non bis 3. März . 382 973 260 6 219 45 DIN 1 1 4 2 121 216.1,29 10 153 2 
Syn rk 221 549 195 6 110 22 25,8 3 2 — = 23| 18 7 55 2 
HELEN 156 042 5 6 100 26 33,8 — | — a N N a en 2 —ue 250 1 
Venedig bis 31. März . 150 502 82 4 70 12 24,2 1l-ı- 1| — 615 3 42| 2 Warichau Desgl: ©... .| 439174 | .1386 | 13 | 208 0 Nana al = 0.5 |, 101) 1 
NIeH Dee ee 800 836 443 26 489 139 31,8 4 9 4 1 4 116 | 80 20 — 73 11 Vororte Wiens desal.. . | 405386 | . 16 | 240 2 al Alla) 2 lee) 10 Issl ı 
III III III III 

Ans Berliner Krantenhänf ern gemeld. Erkrantug. u8 2 r nude jeri | Fre Aus dentjch. Stadt: u. Landbez. gemeld. Erfranfng. 
Königliche Charite, Städtiſches Krankenhaus im Sriedrichshain, | aut Mittheilung der Königlichen Sanitäts-Kommilfion zu Berlin, 
St. Henwigs- Krankenhaus, Bethanien, Städtiſches Krankenhaus zu des ſtatiſtiſchen Amtes der Stadt Breslau, des Aerzte-Wereind zu 
Moabit, Elifabeth - Kranfenhaus, Lazarus - Krankenhaus, Augufta- Srankiurt g. D., des Medizin.-Suipektorats zu Hamburg, des Vereins 

. ‚Hospital, Jüdiſches Krankenhaus) für öffentliche Gejundheitspflege zu Nürnberg, der betreff. Königl. 
für die Woche vom 1, bi! 7, Upril 1888. Keg.-Medizinalräthe und Fürſtlich Reuß’ichen Phyſikats - Bezirksärzte. 

— Lebensalter — 3 8 
K kheitsf 348 der Aufgenommenen 22 u 8 — — ran * ormen BEE I SHE “5 Eee Zeit 22 5 52 = 

u le Sc Q = a 5=7 > > 

” a3 2stcse 32233 angabe |E& S 55 
Aufgenommenen —— ar ae 

a Selber aıe 

Majern und Rötheln Bl 2 | | 1. montieren | 1.7. | 8 | 65) 38%] 579) 2 
Solo). a 0 5,0 © alla  dı | | vn RER ao © € desgl. ab 
Diphtherie und Eroup. . 2a ol a 2 = „» Sankt aD. .. : oa 5 2 
Unterleibötyphus . . ». . Diet nt 3 —| 1 „ Hamburg u. Vororte desgl. 29 | 104| 1 A| — 
Brechdurchfall inkl. Nuhr und MER NLUTNDELgE SE desgl. 2, = 2133| — 
_Cholera nostras . . - - a Bull ee Regierungs = Bezirk 
Sanpreuteie rear = un | = =) — | — Aachen. - 2.—8. April] 4 2) 1) — 
SEEN 0 00 0 | Se a en Aurih . . a >| | el 
Anileo oo. sa BD 2) el el Düſſeldorf desgl. 2369| 9| 86| 1 
Syphilis inkl. Gonorrhöe ae Kl Erfurt”) . Desgl. =, a a el 
Lungenihwindiuht . . . .| 81 —- | - | — | 19| 39) 5[ 39 Hildeshein .j24.—31.Mär| 4| 36| 6| 57| 2 
Andere Erkrankungen ber Königsberg Ka ale a a = 
lbmumes 211901 21 Ai 51 38| 49| 12 | 10 Marienwerder Deögl. 4 Dial 
After Darmfatarıh. . . . el ee ee Münfter . . dessl. Mt 
Säuferwahnftun und chroni- Schleswig‘). . Desgl. 115. 68) 514120 7 

ſcher Altoholismus . . . 8 - | = | — Bu al 5: Sreltiin a: deögl. 8 412P)|27)| 1 
Akuter Gelenfrheumatismus Dutch | — Stralfund. desgl. 1 5 1 il = 
Andere rheumat. Krankheiten al = | | 4 9| 26 4| — SEI: las desgl. 2) — 1 1| — 
erlegen 0 2 2049, 8-3 Wiesbaden RT. desgl. a 75 mE410 E27 11 
Alle übrigen Krankheiten. 429144 1342 15 1171 1179 36 | 51 Se cher Phyfik.-Bez. 

— JJ— 
Summe 878 | 26 | 34 | 28 1372 | 353 | 65 121 nahe ER > | 

Sejammtbeit. war am 31. März 1888 40151. bleibt am 7. April 1888 3989. Burgk . — 

Witterung, Woche vom 1, bis 7. April 1888. 
Nach Beobachtungen der landwirthichaftlichen Hochſchule in Berlin und der meteorologiichen Centralftation in München. Br 

| TemperaturinC®| Luftdruck in mm?) neu Höhe Bor 
Beobachtung» | Beobachtungs- . h & = = ® des ine, — 

— en E = | 3 = 2 S — = Nieder: en Windftärke Ort Tas = = = 5 = S 5 | ſchlages ———— 
= = R R — R | 5 = mm 

1. April 6,7 3,83 793,3 753,7 152,8 82 66 8 1,3 WNW 3 
2. f 5,5 0,5 750,0 718,3: | 746,9 90 87 90 0,5 WSW 2 

s 3 " 6,4 0,2 748,1 749,1 749,2 83 62 79 5,3 WNW 1 
Berlin a: 63 | -05 | 793 | 3L0 | 329 | 89 59 62 _ SW—-NW 1 

. SE", AAN 04 | 70 | AL | Bosıı u 40 64 — N 2 
6. ’ 3,3 —19 577 758,0 759,1 80 49 79 — NNO 3 
I» " 4,3 ug 757,9 796,6 756,5 80 43 56 — NNW 1 

1. April 10,3 0,7 115,2 714,2 713,2 65 43 12 — Ww 1,3 
2. n 82 3,3 7115 709,9 708,9 92 61 80 1,5 SW 0,5 

A — 17 23 | 55 | 7066 | 82 43 83 0,7 w 0,7 
Münden A nn 22 09 | 7050 | 705.1 | 7056 | 89 76 86 0,1 NO 3,0 

: 5. m 4,6 0,2 703,9 705,0 707,8 94 95 98 3,1 NO 1,8 
6. 0,8 —3,0 711,9 713,1 714,3 90 75 94 14,6 NO 2,6 
16 1,0 —4,7 714,5 714,1 114,3 88 73 74 2,2 NO 0,6 

1) Megen etwaiger an Wocen, Slecktyphus, Cholera (asiatica) und Belt vnorgefommenen Todesfälle bezw. Erkrankungen vergl. den Tert 
auf der — Seite. u Die Seo des —E und der relativen Feuchtigkeit der Luft erfolgen um 8 Uhr Morgens, 2 Uhr 
Mittags, 8 Uhr Abends (in Berlin jeit dem 1. Januar d. 3. um 7, 2 und I Uhr) — 3) Einichl. Ruhr. — 9) 2 9 harle 

Desgl. 6 Fälle. AN Die hie a8 den Kreilen Segeberg und Pinneberg fehlen. — 7) Nachträglich werden für die Woche vom — 5) 

25. bi 31. März 2 Erkrankungen an Diphtherie gemeldet. 

Bälle von Scharlach-Diphtherie. 
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Geburts- und Hterblihkeits- Berhältniffe der Sta 
(Nach den von den ftatiftiihen Aemtern der © 

Dftober . [2065 | 2014 
November 12072 11837 

\ Dezember. |2092 | 1965 

3909| 135 [1135 | 1064| 2199 | 19,0 | 558 | 138 | 317 | 28 |123| 83 |144 [199 322 290 
4057| 152 |1162)1029 | 2191 | 19,0 | 526 | 122 | 359 | 31 | 91| 30157/1938 339 | 235 

Geburten Todesfälle Alter der Öeftorbenen, 

Lebend— a 0 bis 1 1 bis 5 

geborene — Jahr Jahre 
— o © = o o 

Beobachtungs⸗ — — 1.2 u 
SEN? [23 [2 [> & [= ei 

Monate = S5 2 1:62 100 76021762 ” 

= SE alelo|eo | oe 
23 — —— | a en ee 
=le|EeI|81=3|83| 3: Jes| || = | | zen Tu 
= = E r= = = 5 = 2 5 = = = ı2,=2/2|52|5 = 

=!:3[8Ja]8E)2[08JS8[| 8 | 5 Fre 
— — — — — — —— | — — — 

> 

( Sanuar . 2159 | 2106 | 4265 | 161 | 1397 | 1217 | 2614 | 22,6 675 | 146 | 347 24 114 38 |171| 248 | 406 | 883 

Tebruar 5 1906 | 1814| 3720| 132 | 1247| 1043 | 2290 | 19,8 544 | 144 | 304 30 106 49 | 163 | 200 | 384 | 305° 

+ Dice 1961 1907 | 3868 | 148 | 1325 1135| 2460 | 21,3 56121, 1550928 37 97| 40 |171 1219| 426 | 371 

= es: 1947 | 1806 | 3753 | 156 | 1350 | 1096 | 2446 | 21,2 568° | 168208883 29 |113 | 61 | 140 | 234 | 406 | 342° 

oo I Ma . . 2000 | 1880| 3880 | 140 | 1299 | 1030 | 2329 | 20,2 613 |, 149 | 308 2 83 | 48 | 174 | 241 | 352 | 287 

| Su. . 1716 | 1813| 3529| 138 | 1310 | 1108 | 2413 | 20,9 a | a rl 29 96 | 40 | 130 | 201 | 347 | 279 

> Sl 2052 | 2007 14059 | 154 | 1859 | 1517 | 3376 | 29,2 | 1490 | 366 | 369 3l 90 | 34 |135 | 195 | 317 | 298 | 

I Auguft . 2032 | 2017 |4049 | 134 | 1642 | 1580 | 3222 | 27,9 | 1466 | 391 | 293 27 86 | 40 129 172 | 319 | 25] 

% September 2064 | 1910 | 3974 | 161 1345118217252 122153 912.) 221, 290 20 93 | 30.1135 |197 | 314 | 278 

” 4079| 150 | 1130 1123 | 2253 | 19,5 565. 29922319 25 |105 | 28 | 154 | 228 | 307 | 802 

254 679 Einw, 25,84 | 5,62 | 10,62 | 0,92 | 3,44|1,92| 6,64| 8,26/16,55| 17, 
— —— J —— — RB 4,15% 2,17% 1740 2 ber er Bevölferung 3146 11,54 ' ' 

5530 121,72 | 1429 | 311 | 587 51 | 190 | 106| 367 | 457 | 915 7 

u 
J 3,20% 

der — ung 

— Prozent der Geſtorbenen. 

Jahr 1887 .. 24066 23076]47142] 1761 |16201114124| 30325 | 21,9 |9233 | 2361, 3849 | 332 1197 4711803 2832 4239| 3673 
s — — — —— 

Darunt. ehelich |21042/20071[41113] 1442 11594 4181 | 

Pros llemoee\e — — J 
Bevölkerung EN 127 E 

1386 532&inw. | Prozent der Geftorbenen | 53,42] 46,58] 100,00 38,23 13,79 -| 3,95|1,55, 5,95| 8,35/13,98|12, 128 
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ndsmord. 2) Hinrichtung. °) Außerdem 8 Todesfälle (— 0,14% der Gejtorbenen) von Perſonen mit unbefanntem Alter. 
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Verbreitung aufgetreten. Nach einer Mittheilung des 

Peſter Lloyd vom 15. März d. J. waren in dem 

Bereiche des genannten Komitates bereit 563 Per— 

fonen an Boden erkrankt und 79 geſtorben. 

Mittheilungen fiber das öffentliche Geſundheits— 
weſen im Negierungsbezirt Wiesbaden während 

der Sahre 1883 bis 1885. 

(Nach d. Berichte von Dr. D. Wagner, Neg.- u. Med.-Nath.) 

Der aus zwölf Kreijen beftehende Negierungs- 

bezirt Wiesbaden enthielt in 4 Städten und 895 

Landgemeinden nad) der Zählung dom 1. Dezember 

1885 eine Gejammtbevölferung. von 765 180 Ein— 

wohnern, 33755 mehr als am 1. Dezember 1880 

ermittelt waren. 

Die Zahl der Lebendgeborenen belief ich 

in den drei Berihtsjahren auf 69 004, (22594, bezw. 

23 040 und 23 370) darunter waren 3652 uneheliche 

Kinder = 5,3% der Geborenen. Die Zahl der Todt— 

geburten betrug 2677, darunter waren 213 — falt 

8% — uneheliche. Ausſchließlich der erwähnten 

Todtgeborenen find während des Trienniums 48 134 

Sterbefälle im Regierungsbezirk regijtrirt, und 

zwar in den einzelnen Sahren 15379, 16772 und 

15 983; es ſtarben jtetS beträchtlich mehr männliche 

als weibliche Perſonen. Unter je 100 Zodesfällen 

befanden ſich 37 von Kindern des erjten Lebensjahres; 
im Verhältniffe von 100 geborenen Kindern ſtarben 
24 im erſten Sahre nach der Geburt. 

Die größte Kinderiterblichfeit = 44% aller 

Geitorbenen fand ſich in Frankfurt a. M., die ge= 

ringjte (20 bis 22%) in der Main, Rhein- und 

Lahngegend. Als häufigſte Urjache derjelben wird 

unzwedmäßige Ernährung bis zum 2. Lebensjahre 

angegeben, indem vielfach in den niederen Ständen 

die Anficht verbreitet ilt, von der Muttermilch allein 

fönne ein Kind nicht bejtehen. ES werden daher 

oft noch Mehlipeifen gereicht, auf welche die Kinder 

mit Magen und Darmfatarıhen und daraus eut- 

Ipringendem Siechthum reagiren. 

Die Pocken wurden im Zahre 1883 durch Va— 

gabunden in den Bezirk eingefchleppt und verurfachten 

damal3 193 Erkrankungen und 8 Todesfälle; die 

Ermittelungen über vorherige Smpfung der Befallenen 

haben, namentlich bei den vagabundirenden Perſonen, 

nur ganz unfichere Rejultate ergeben. Im Jahre 

1885 diente höchſt wahrſcheinlich ein Ballen chine- 

fiher Federn als Infektionsquelle für Boden, es 

erkranfte eine mit der Reinigung derjelben beichäf- 
tigte Perfon und deren Flurnachbarin, die Weiter: 

verbreitung wurde durch fofortige Wiederimpfung 

und ſtrengſte Sfolirung aller Hausbewohner verhütet. 

Der Typhus nahm im Jahre 1885 im Stadt: 
und Landkreiie Wiesbaden fowie im Nheingaufreife 
einen epidemiichen Charakter an. In urfächlicher 

Beziehung richtete fich der Verdacht allgemein gegen 

das Trinkwaſſer. Dertliche Verhältniſſe ließen eine 

theilweife Durchſeuchung des Untergrunds mit faulen — 
den animalifchen und vegetabilifchen Gtoffen au 

nehmen, wiewohl durch diefe das plößliche Auftreten, 
fowie ihre Verbreitung fat über die ganze Stadt 
fi) nicht genügend erklären laſſen. Vom Juli bis 
Ende September wurden 1260 Fälle von Typhus 
mit 121 Todten angezeigt, in Frankfurt belief ſich 

im Jahre 1885 die Zahl der Typhusfälle auf 109 
mit 21 Todesfällen. Nach dem Berichte des Kreis— 
phyfifus ift in Frankfurt ſeit Yertigftellung der 

Waſſerleitung eine fortfchreitende Abnahme des Typhus 
zu Eonftatiren. Nur an der Häufigkeit der Lungen— 
ſchwindſucht haben die in gejundheitliher Hinficht 
großen Fortjchritte Frankfurts Nichts zu ändern 

vermocht. 

Die Todesfälle an Diphtherie und Croup 
betrugen 2 bis 3% der Gejammtheit der Sterbefälle, 
im Sahre 1883 wurden 386 Todesfälle aus Diejer 
Urfache gezählt, davon 116 in den Stadtgemeinden, 
im Sahre 1884 find im Ganzen 483 gezählt. Scharlach 
trat im Allgemeinen mit jehr mildem Charakter auf, 
auch Todesfälle an den Mafern waren jelten. 

Syphilis wurde bei den zur polizeilichen Unter- 
ſuchung fommenden weiblichen Perſonen in der Stadt 
Wiesbaden verhältnikmäßig häufig vorgefunden. 

Bon 4158 unterfuchten Perfonen litten hier 351 an 
Syphilis, während in Fraukfurt von 18316 Unter- 
ſuchten nur 618 jyphilitifch befunden wurden. Bon 
Milzbraud famen 3 tödtlich endende Fälle unter 
den Arbeitern einer Lumpenfabrif im Obertaunus— 

freife und 1 Fall im Unterlahnfreije vor. 

Die duch Polizeiverordnung der Königlichen 
Negierung vom 28. Augujt 1882 vorgefchriebenen 

Anzeigen anftedender Krankheiten erfolgten nad) In— 
halt des Berichts nicht regelmäßig, auch nicht in der 

bejtimmten Zeit; am wenigften pünktlich wird nach 

der Meberzeugung der Medizinalbeamten ärztlicher- 
ſeits beim Kindbettfieber der Anzeigepfliht nachges 

fommen. 

Ueber die meteorologifhen VBerhältniffe 
der Regierungshauptſtadt während der Berichtszeit 
geben ausführlihe Tabellen Auskunft. Die mittlere 

Monatstemperatur Wiesbadens ift darnach ein Mal 
während der 36 Monate unter dem Nullpunfte gewejen 

(im Sanuar 1885), im Sahre 1884 ging das Monats— 

mittel nicht unter +3,5°C herab, im Juli deſſelben 

Sahres wurde das Maximum der mittleren Monat3= 

temperaturen mit 19,7°C erreiht. Ausnahmsweiſe 

war im Sabre vorher der Juni der wärmjte und 

der März der fältefte Monat gewejen. Die mittlere 
JahrestemperaturWiesbadens ſchwankte zwiſchen 9,2 
(derjenigen Berlins) und 10,1, die mittlere abſolute 
Feuchtigkeit zwiſchen 6,8 und 7,0 mm. Die jährliche 

Summe der Niederjchläge, 
610,5 mm ſchwankend, war in 2 Sahren um ein 

Bedeutendes (90,7 bezw. 59,6 mm) höher als in 
Berlin, nur im Sabre 1884 um 13,8 mm geringer. 
Die meijten Niederjchläge fielen 1883 in den Monaten 

awilden 549,2 und . 
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Juli und Novenber, 1854 in den Monaten Dezember 
und Mai, 1885 im Monat Oktober. 

Eine wirkſame Kontrole der Nahrungs- 
und Genußmittel und fonjtiger Gebrauchsgegen- 
ſtände wurde in Frankfurt vM und Wiesbaden aus- 
geführt. In Frankfurt wurden etwa 219 Proben 

unterjucht, von denen 63 als gefäljcht oder gejund- 

heitsijchädlich erfannt wurden, in der Lebensmittel- 
Unterſuchungsanſtalt Wiesbaden wurden einſchließlich 
vieler Gebrauchsgegenſtände 7235 Proben unterſucht, 
davon 775 beanſtandet, am häufigſten Wurſt bezw. 
Fleiſchwaaren (237 Mal), Baumaterialien (118 Mal), 
und Wein, einſchl. Weinmoſt und Obſtwein (116 Mal) 

In Betreff des Milchhandels iſt für die Stadt Wies— 

baden zum Schutze des Publikums gegen Benach— 
theiligung, ſowie aus gejundheitspolizeilichen Rück— 

fihten am 28. Dftober 1884 eine Polizei-Verordnung 
erlajjen. Die Unterfuhung des Fleiſches in Bezug 
auf feinen unverdorbenen und unſchädlichen Zujtand 
wird durch beſondere Fleifchbejchauer, deren es im 

ganzen Bezirk 236 giebt, vorgenommen. 

Die Zahl der Heilquellen im Regierungsbezirk 
Wiesbaden ijt eine beträchtliche In Langenſchwal— 
bach kamen jährlich über 4000 Kurgäfte, meiſt kranke 
Damen, zur Anmeldung, in Wiesbaden Stehen den 

- Fremden, deren Zahl in der Winterjatfon 1883/84 

auf 21 890 fich belief, 30 Badehäufer zur Verfügung. 
Sn Homburg wurden durhichnittlich etwa 12000 
Kurgäfte gezählt, die wenigiten im Jahre 1884, als 
die Cholerafurcht ein Ausbleiben des englifchen Pu— 
blifums und damit einen beträchtlichen pefuntären 

Verluſt für das Land veranlaßte. Schlangenbad 
wurde durchſchnittlich von rund 2000 Fremden bejucht, 

und find an die Kurgäflte, die vorzugsweiſe dem 
weiblichen Gejchlecht und den höheren Gejellichafts- 
kreiſen angehörten, jährlicd etwa 15000 Thermal: 
bäder verabfolgt worden. Soden hatte durdhichnitt- 
lich rund 2200 Kurgäfte, während in Ems deren 
Zahl auf ca. 9500 jährlich anftieg, außerdem war 

bier die Menge der Baffanten faſt ebenjo groß. Die 

Mineralwäljer aus Niederjelters und Fachingen 

wurden in bedeutendem Umfange verjandt; aus 

erſterem Drte find im Sahre 1885 33 559 934 Tlafchen 
und Krüge, aus Fachingen alljährlich deren 82 508 

verihict. Su Aßmannshauſen hat ſich die Zahl 
der Kurgäfte, welche vorzugsweile gegen Gicht umd 
Nierenfteine Heilung juchten, in letter Zeit vermehrt, 
außerdem wurden das ganze Sahr hindurch allıwö- 

hentlich 1000 Flaſchen gefüllt und verjchict. 

Aritmeilige Maßregeln gegen Holkskrankheiten. 
(R.-A. Nr. 98 vom 14. April 1888.) 

Großbritannien. Die Königlich großbritannifche 
Negierung hat in Aden und Perin gegen Schiffe aus 
Rangoon Duarantäne angeordnet. 

Thierſenchen. 
Ungarn. Unter dem 2500 bis 3000 Stück zählenden 

Rindviehbeſtand einer Spiritusfabrik in Arad iſt Mitte 

Februar d. Is. die Lungenſeuche in beträchtlicher Aus— 
dehnung aufgetreten. Einer Mittheilung des „Peſter 
Lloyd“ vom 22. Februgr 1888 zufolge find daſelbſt am 
18. Februar 64 Skück Rindvieh der Seuche erlegen. 

Stand der Thierſeuchen in Oeſterreich in den 
Monaten Jauuar und Februar 1888. 

Nah den im K. K. Deiterreichiichen Miniſterium des Innern ein- 
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Rothlauf 
der Schweine. 

Niederöſterreich . I — — — I — — — — 
Rinderpeſt iſt nach vorliegenden Meldungen während der 

Berichtözeit in den im NeichSrathe vertretenen Königreichen und Län— 
dern nicht vorgekommen. — Anmerfung. Die kleineren Zahlen 
geben die Anzahl der neu verſeuchten Drtichaften an. 

Aeterinär-poligeiliche Maßregeln. 

Preußen. Reg.-Bezirf Oppeln. Verordnung, 
betreffend Schußmaßregeln gegen die Maul: 
und Klauenfeuhe. Vom 31. März 1888. (Extra-Bl. 
3. Amts-Bl. d. Kol. Reg. 3. Oppeln. Gtüd 13.) 

Mit Rückſicht auf den Ausbruch der Maul- und Klauen: 
ſeuche unter den aus Rußland eingeführten Schweinen 
beſtimme id) auf Grund des $ 7 des Reichsgeſetzes, betr. 
die Abwehr und Ilnterdrüfung von Viehſeuchen vom 
23. Zuni 1880 GReichsgeſetzblatt Geite 153), und des $ 3 
des Preußiſchen Ausführungs-Gefeßed vom 12. März 1881 
(8.-©. Geite 128) bis auf Weiteres Folgendes: 

Die Einfuhr von Schweinen aus Rußland auf dem 
Landwege über Oftrosnika und Baingow iſt verboten. 
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Dieſe Verordnung tritt mit dem Tage der Veröffent— 
lichung in Kraft. 

Zuwiderhandlungen gegen die vorſtehende Verordnung 
werden gemäß $ 328 des Deutſchen Strafgeſetzbuches be— 
ftraft. 

Dppeln, den 31. März 1888. 

Der Regierungs-Präſident. 

Bayern. Belanntmahung des Kal. Staat3- 
minifteriums des Sunern, betreffend Maßre— 
geln gegen die Maul- und Klauenfeudhe Vom 
12. März 1888. 

Nachdem die Maul- und Klauenſeuche nad) den anher 
gelangten amtlichen Mittheilungen in den an den Regie— 
rungsbezirk von Niederbayern angrenzenden öjterreichijchen 
Gebietstheilen in einem für den inländifchen Viehbeſtand 
bedrohlihen Umfange herrſcht, wird zur Verhütung der 
Einſchleppung der Seuche auf Grund des $ 7 Ziff. 1 des 
Reichsgeſetzes vom 23. Juni 1880, die Abwehr und Inter: 
drückung von Viehfeuchen betreffend, die Einfuhr von 
Rindvieh, Schafen, Ziegen und Schweinen aus Defter- 
reich Ungarn in den Negierungsbezirt von Niederbayern 
bis auf Weireres verboten. 

Zuwiderhandlungen gegen dieſes Verbot unterliegen 
den Gtrafbeftimmungen des $ 66 Ziffer 1 des erwähnten 
Reichsgeſetzes und des $ 325 des Otrafgefeßbuchs für das 
Deutiche Neid). 

Der k. Kreisregierung, Kammer des Snnern, von 
Niederbayern bleibt vorbehalten etwa erforderliche weitere 
Anordnungen zu treffen. 

Münden, den 12. März 1888. 
Freiherr von Feilitzſch. 

Der Seneral-Sefretär: von Nies, Minifterialvath. 

Unhalt.e Verordnung, betreffend die Ein- 
fuhr von Nindvieh aus den Niederlanden. Dom 
19. März 1888. (ej.-Samml. für das Herzogth. Anhalt 
Nr. 773.) 

Auf Grund der 88 7 und 8 des Reichsgeſetzes vom 
23. Quni 1880, betreffend die Abwehr und Interdrücung 
von Diehjeuchen, und des $ 3 des dazu ergangenen Aus— 
führungs- Gefeßes Nr. 591 der Anhalt. Gefeß - Sammlung 
wird hiermit verordnet, was folgt: 

$1. Wer Rindvieh aus den Niederlanden in das 
Herzogthum einführen will, bedarf dazu unferer für jeden 
Tall bejonders einzuholenden Genehmigung. Die Gejuche 
um Ertheilung der Genehmigung find unter Beifügung 
eines Attejtes dev betreffenden Drtspolizeibehörde, daß der 
Einführung Bedenfen nicht entgegenstehen, bei der Herzog- 
lichen Regierung, Abtheilung des Innern, einzureichen. 

$ 2. Die eingeführten Thiere müffen ſtets mindeftens 
6 Monate lang am Einführungsorte belafien werden. 

$ 3. Auf Zuwiderhandlungen gegen vorftehende Vor— 
Ihriften finden die Strafbeftimmungen im $ 66 des Reichs— 
geſetzes vom 23. Juni 1880 entfprehende Anwendung. 

Deſſau, den 19. März 1888. 

Herzoglich Anhaltiſches Staats-Minifteriunt. 
von Kroſigk. 

Dänemarxk. Bekanntmachung des Miniſte— 
riums Des Innern, betr. Maßregeln gegen die 
Schweinediphtherie. Bon 10. März 1888. (Berlingiche 
Zeitung vom 10. März 1888 Abends. Ueberſetzung.) 

Das Miniſterium des Innern hat unter dem heutigen 
Dato nachſtehende Bekanntmachung erlaffen: 

„Die Bekanntmachung des Miniſteriums des Innern 
vom 25. November v. J.*), das Verbot, den Verkauf oder 
andere Veräußerung von Schweinen und Ferkeln auf 
Märkten und an Marfttagen betreffend, fowie die Be- 
fanntmadhung vom 29. desf. Mts,, welche das Verbot der 
Heberführung von lebenden Schweinen und Ferfeln von 
einen Landestheil zum andern enthält, werden hierdurch 
für Fünen und Jütland und für die zu dieſen Landestheilen 

*) Veröffentl. 1887 ©. 744. 

gehörenden Inſeln, darunter Tamſö, ſowie für Bormholm 
aufgehoben. Dagegen verbleiben die genannten Befannt- 
madungen für Seeland, Lolland und Falfter mit den zu 
denfelben gehörenden Inſeln aud ferner bis auf Weiteres 
in Kraft. 

In Folge deffen wird die Heberführung von Schweinen 
und Ferkeln, jowohl zwifchen den erjtgenannten Landes | 
theilen (Fünen und Zütland) als von diefen nad) See— 
Yand, Zolland und Falfter mit den zu denjelben gehörigen 
Inſeln in Zufunft jtattfinden Fünnen, während dagegen 
jede Ueberführnng von Schweinen und Ferkeln von See— 
land, Lolland und Faliter mit den zu denjelben gehörigen : 
Snfeln nad) diefen Landestheilen (Fünen und Sütland) 
und nad) den übrigen Theilen des Landes ferner bis auf 
Weiteres verboten tft. 

Diefe Bekanntmachung tritt jofort in Kroft. Welches 
zur Nachricht und Nachachtung für alle betheiligten be— 
fannt gemacht wird.“ 

Desgleihen. Vom 13. März 1888. 
Das in der Bekanntmachung des Ministeriums vom 

29. November dv. 3. enthaltene und in der Befannt- 
mahung vom 10. d. M. wiederholte Verbot gegen die 
Ueberführung von Schweinen und Ferfeln von Geelund, 
Lolland und Falfter nad) den übrigen Lanvdestheilen, ſoll 
fein Hinderniß dafür fein, daß Schweine, welche aus 
Geeland, Lolland, Falfter und den dazu gehörenden Inſeln 
um Grport über Esbjerg beftimmt find, durd) das übrige 
and unter folgenden Bepingungen befördert werden: 

1. daß der Transport entweder Direft per Eifenbahn 
nad Eöbjerg oder per Dampfihiff nad) Kolding 
—— doͤrt per Eiſenbahn nach Esbjerg ge— 
ſchieht, 

2. daß die Schweine unterwegs aus denjenigen Eiſen— 
bahnwagen und Dampfſchiffen, in welchen fie ver— 
laden ſind, nicht herausgebracht werden, 
daß in denjenigen Eiſenbahnwagen oder Dampf- 
ihiffen, in welchen die zum Export bejtimmten 
Schweine transportirt werden, nicht andere Schweine 
verladen find, deren Beitimmung es tft, unterwegs 
abgeladen zu werden, jowie 

oo 

4. daß die zum Transport benußten Eifenbahnwagen 
und Dampfichiffe, bevor fie zu einem anderen 
Schweinetransport benußt werden, auf gewöhnliche 
Meile desinfizirt werden. 

Diefe Bekanntmachung tritt fofort in Kraft. Welches 
zur Nachricht und Nachachtung für alle Betheiligten be- 
fannt gegeben wird. 

Spanien. Befanntmahung der Generaldiref- 
tion des Geſundheitsamts, betr. die Schweine- 
ſeuche. Vom 7. März 1888. (Gaceta de Madrid Nr. 70, 
von 10. März 1888. Ueberſetzung.) 

Nachdem es zur Kenntniß dieſer Generaldireftion ge- 
langt it, daß unter ven Schweinen in der Provinz Gerona 
die epidemiſche Krankheit pneumo-typhus herrſcht, wird 
hiermit der Verkauf der befagten Thiere und der von 
ihren: Fleiſche bereiteten MWaaren in der gedachten Pro- 
vinz jowie der Grport in die übrigen Provinzen des 
Reiches unterfagt. Auch wird das Schlachten der Schweine 
für den Konſum in den Ortſchaften vderjelben Provinz 
verboten, diejenigen Pläbe ausgenonmten, wo die Mittel 
vorhanden find, um durch vorherige und unerläßliche 
mifroffopifhe Prüfung des Fleiſches den perfekten Gejund- 
heitszuſtand vejjelben feitzuftellen. 

Eure 2. werden angewiefen, die unbedingte Durd)- 
führung der vorftehenden Beſtimmungen aufs Ctrengite 
zu überwachen. 

Madrid, den 7. März 1888. 
Der Generaldirektor ge. T. Baro. 

An den Herrn Civil- Gouverneur der Provinz. ...... 

Medizinalgeſetzgebnnug ꝛc. 

Preußen. Reg.-⸗Bezirk Königsberg. Verfügung 
betr, die Anzeige der Trichinoſefälle bei Menſchen. 

20... Dom 13. Februar 1888. 
Es ift in jüngfter Zeit mehrfach) vorgetommen, daß 

ih von dem Auftreten dev Menfchentrihinofis in ein- 
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zelnen Ortſchaften des diesſeitigen Regierungsbezirks, erſt 
nachdem dieſe Krankheit ſchon längere Zeit beſtanden 
hatte, gelegentlich durch die öffentlichen Tagesblätter 
Kenntniß erlangt habe. 

Die Trichinoſis bringt eine nicht geringere Gefahr für 
das öffentliche Geſundheitswohl mit ſich, als die übrigen 
anſteckenden Krankheiten. Da hieraus die Nothwendigkeit 
erwächſt, die betreffenden Vorgänge möglichſt frühzeitig 
fennen zu lernen, un die gegen die Weiterverbreitung 
der Krankheit erforderlichen Maßregeln rechtzeitig treffen 
iu fünnen, fo ordne ich hiermit, unter Bezugnahme auf 
die diesfeitigen Verfügungen vom 19. Mai 1881 — P. I 
2920/5 — vom 15. April 1884 — P. I 4343/12 — und 
vom 10. Sanuar 1857 — P. II 257 — an, daß fofort 
über das erite Auftreten der Menjchentrichinofis die in 
den genannten Berfügungen bezeichneten Anzeigen und 

Mittheilungen in gleicher Weife erftattet werden, wie dies 
für die übrigen anjtecfenden Krankheiten vorgefchrieben ift. 

Euer Hodwohlgeboren erfuche ich denmad) ergebenft, 
die Ahnen nachgeordneten Drtöpolizei- und Ortsbehörden 
mit entiprechender Anweiſung gefälligft zu verjehen; aud) 
durd) das dortige Kreisblatt — hiefige amtlidye Anzeige- 
blatt, — die voritehende Anordnung unter Bezugnahme 
auf die Bekanntmachung vom 15. April 1884 zur öffent- 
lihen Kenntniß zu bringen. 
An jümmtliche Königliche Herren Landräthe und Land— 
rathsamts - Verwalter des Regierungsbezirks und an 
den Königlichen Bolizeipräfidenten Herrn von Brandt 
— Hodhwohlgeboren hier. 

Abſchrift erhalten Ew. Wohlgeboren zur SKenntniß- 
nahme und Nachachtung. 

Sn Bertretung: Höpfer. 
An ſämmtliche Königlihe Herren Kreisphyſiker pp. des 

Regierungs-Bezirks. 

Preußen. NReg.-Bezirk Bromberg. Polizei-Ver— 
ordnung, betr. den Verkauf und die Aufbewahrung 

von Giften. 
Vom 5. März 1888. 

(Amtsbl. der Kgl. Regierung zu Bromberg. S. 86.) 

Auf Grund des $ 11 des Geſetzes vom 11. März 
1850 über die Polizeiverwaltung wird betreff3 Des Ver— 
faufd und der Aufbewahrung von Giftwaaren nachſtehende 
Bolizeiverordnung für unjeren Berwaltungebezirk erlajjen. 

I. Berechtigung zum Handel mit Giften. 

$ 1. Die Berechtigung zum Handel mit Giften,. gif- 
tigen Farben und giftigen Stoffen jeder Art — außer 

in Ausübung des Apothefergewerbes — ift von einer be- 
ſonderen Genehmigung Seitens der zuftändigen Polizei— 
behörde abhängig. 

Dieſelbe darf nur ertheilt werden, wenn der eine joldhe 
Genehmigung Nachſuchende in Beziehung auf den be- 
abjichtigten Gewerbebetrieb für zuverläffig zu erachten üt. 

| $ 2. Für den Großhandel an Kaufleute und Apo— 
thefer ijt der Debit aller Arten von Siftwaaren zuläflig. 
Für den Kleinhandel find nur die von der Induſtrie zu 
gewerblichen Zwecken verwendbaren Giftwaaren, ſowie 
die zum Vertilgen ſchädlicher Thiere geeigneten Gifte er— 
laubt, jedoch mit der Beſchränkung, daß die in der Reichs— 
verordnung von 4. Sanuar 1875 (Neihsgejeßblatt ©. 5) 
aufgeführten Gifte und giftigen Stoffe nur in den Apo- 
thefen geführt werden dürfen. 

f 3. Der Handel mit Giften und giftigen Stoffen 
im Umberziehen ift nicht geitattet. ($ 56 der Gewerbe- 
ordnung von 1883.) 

$ 4. Kammerjäger und andere Gewerbetreibende, 
welche ſich mit der Anwendung von Giften zum Ver- 

tilgen fhädliher Thiere abgeben, dürfen ihre Giftmittel 

nur ſelbſt an Ort und Stelle verwenden. Die lleber: 
laſſung derartiger Giftmittel zum Gebrauch in der Hand 
des Käufers ift unterfagt. , 
85. Der Handel mit Tapeten, Nouleaur, Papieren, 
Tarlatans, Waͤchsſtöcken, Kerzen und anderen Stoffen, 
welche mitteljt arjenifhaltiger Farben gefärbt oder mit 
ſolchen bedruckt find, ift unterjagt. i i 

$ 6. Giftige Farben dürfen weder bei Kinderjpiel- 
eug, noch bei ZYucerwerf und anderen Ehwaaren zur 
erwendung kommen. 

— 249 — 

IH. Aufbewahrung der Gifte. 
$ 7. Die ftarfen fogenannten direkten Gifte (j. An- 

lage I), jowie die aus denfelben hergeftellten Präparate 
jind in verichlofjenen, hinreichend hellen zu anderen Zwecken 
nicht benußten Gemächern oder Verfchlägen aufzubewahren 
und dajelbit in feiten dauerhaften, nicht durchläſſigen, 
gut verjtopften und deutlic, fignirten Vorrathögefäßen zu 
halten. Dieje Gifte find derartig zu ordnen, daß 

1) die arfenifhaltigen (Arsenikalia), 
2) die quedjilberhaltigen (Mercurialia), 
3) die blaujäurehaltigen (Cyanata) und 
4) die Alcaloide 

bon einander getrennt und in einer bejonderen verichloffen 
zu haltenden Abtheilung vder einem befondern Schranfe 
innerhalb der Giftfammer verwahrt werden. 

$ 8. Die Thür eines jeden diefer 4 Behältniffe muß 
an ihrer äußeren Fläche ebenſo wie Die verfchlofen zu 
haltende Thür des Giftichranfes bezw. der Giftfammer 
EN Signatur „Gift“ umd das Bild eines Todtenkopfes 
ragen. 
89 Das Phosphor (Nr. 5 der Anlage I) it unter 
MWafjer in Gefäßen von ſtarkem Glaſe mit gläfernen 
Stöpfeln aufzubewahren. 

Die Gläfer müſſen mit Sand oder Asbeft umfchüttet 
in Blechkapſeln jtehen, die entjprechend mit „Gift * und 
„Phosphor“ fignirt find und in einen feuerficheren, ver— 
ichlofjenen und ebenfo wie die Blechkapſeln fignirten Be— 
hältnig im Keller oder in einent Gewölbe, ganz allein 
für fi), aufgeftellt ſein. 

$ 10. Für jede der in der Anlage I unter 1-5 be- 
zeichneten 5 Arten von Giften müſſen bejondere fignirte 
Dispenfirgeräthe (fignirte Waagfchale, fignirte Löffel, 
Mörſer und Gewichte) gehalten und in der betreffenden 
Giftabtheilung aufbewahrt werden. 

$ 11. Die Oignaturen der Gefäße müſſen den Sn- 
halte genau entjprechen, deutlich lejerlic), und in Del: 
farbe ausgeführt eingebrannt fein. Zur Verhütung von 
Verwechſelungen beim Gejchäftsbetriebe müſſen die Gig- 
naturen der direkten Gifte (Unlage I) durchweg aus 
gleichen Farben hergejtellt fein und zwar mit weißer 
Schrift auf ſchwarzem Grunde. 

$ 12. Die weniger heftig wirkenden Gifte (j. An— 
lage II) und alle übrigen in dem Verzeichniß nicht auf: 
geführten Stoffe von gleich heftiger Wirkung find in ver: 
ihloffenen und abgejonderten Behältnifjen oder in eigeneı, 
befondern Näumen aufzubewahren, jedoch wicht in den— 
jenigen, wo die jtarfen Gifte der Anlage I gehalten 
werden. 

Die VBorraths- und Standgefäße müſſen gleichfalls ein— 
beitlic) fignirt fein und zwar mit rother Schrift auf 
weißem Grunde, entweder in Delfarbe oder durch ein: 
gebrannte Schrift. 

$ 13. Zum Verkauf der Giftitoffe (Anlage II) iſt be- 
fonders fignirtes und anderweitig nicht zu benußendes 
Dispenfirgeräth (Wangen, Löffel, Gewichte, Mörſer u. j. w.) 
zu halten. 
; $ 14. SKimftler und Gewerbetreibende, welche Gift zu 
ihren Arbeiten gebrauchen, müſſen die Giftoorräthe unter 
fiherem Verſchluß und von allen übrigen Gegenjtänden 
getrennt aufbewahren und zwar in feiten Gefäßen, an 
welchen die dem Inhalt entjprechende Bezeichnung und 
außerden das „Gift“ nebjt 3 Kreuzen (F + +) deutlich 
angebracht it. 

III. Beradfofgung der Gifte. 

$ 15. Die Verabfolgung der in der Anlage I be 
zeichneten Gifte darf nur zum technischen Gebrauch an 
Künſtler und Gewerbetreibende, jowie zur Tilgung ſchäd— 
licher Thiere und zwar nur an folche Berfonen jtattfinden, 
welche dent Verkäufer als zuverläfiig befannt find, oder 
jich über ihre Zuverläfitgfeit durd) eine für den bejondern 
Zweck ausgefertigte Beicheinigung der zujtändigen Polizei— 
behörde auszuweijen vermögen. 

Bon den Lehrlingen des Geſchäfts dürfen die direkten 
Gifte nicht verabfolgt werden, fondern nur von dent Ge- 
ichäftsporfteher oder dem ftellvertretenden Handlungs— 
gehilfen. 

$ 16. Ueber das entnommene Gift hat der Käufer 
eine Empfangsbejcheintgung auszustellen (Anlage II), aus 
welcher die Art des empfangenen Gifte, die Quantität 



deffelben, der Zweck, wozu das Gift gebraucht werden 
foll, fowie auch der Name des Abholerö hervorgehen muß. 

Diefe Vorſchrift iſt auch von Großhändlern giftiger 
Waaren zu beobachten, jedoch mit der Maßgabe, daß bei 
fchriftlich eingehenden Beitellungen die Einlieferung eines 
Giftſcheines nicht erforderlich iſt, fofern die Beitellbriefe 
als Beläge des zu führenden Giftbüchs ordnungsmäßig 
aufbewahrt werden. Fr: 

8 17. Die eingehenden Giftfcheine müfjen von dem 
Berfäufer numerirt, in ein Giftbuch eingetragen und 
forgfältig aufbewahrt, auch niemals früher als nad) Ver— 
lauf von 10 Sahren Fafjirt werden. 

$ 18. Das Giftbuh muß Nummer und Datunt jedes 
Giftfcheins, den Namen, Stand und Wohnort des Emp— 
fängers, die Art und Quantität des Giftes, Die beabjid)- 
tigte Verwendung, jowie den Namen des Grpedienten, 
d. h. desjenigen, welcher das Gift abgegeben hat, enthalten. 

$ 19. Die Gifte (Anlage I ımd II) dürfen nur an 
Erwachfene und ſolche Perfonen verabfolgt werden, über 
deren Zuverläffigteit fein Zweifel obwaltet, nicht aber an 
Kinder, Schüler, Lehrlinge und dergleichen. 

$ 20. Die Verpadung und entiprechende Bezeichnung 
der direften Gifte (Anlage I) behufs des Verkaufs muß 
in der Giftkammer geichehen. Die Gifte müfjen in dichten 
feiten Behältniffen von Holz oder Gteingut oder der— 
leihen und nicht in bloßen Bapierbeuteli abgegeben 
werden. Dieje Behältnifje find forgfältig zu verbinden, 
zu verfiegeln und mit der Bezeichnung des Snhalts zu 
verfehen. Auh muß das Wort „Gift“ und außerdent 
3 Kreuze (FF F) auf einer in die Augen fallenden Stelle 
ded Gefäßes deutlich angebracht fein. 

$ 21. Der weiße Arſenik darf zum Vertilgen ſchäd— 
liher Thiere niemals rein, fondern nur in Vermiſchung 
mit 1 Theil Kienruß und 1 Theil Gaftgrün und 24 Theilen 
Arfenik zur Verwendung kommen. Vergiftetes Getreide 
darf nur, wenn ed mit einer von der natürlichen ftarf 
abweichenden und dauernden Farbe gefärbt ift, abgegeben - 
werden. 

$ 22. Das jogenannte Fliegenpapier, wenn es arjenif- 
haltig ift, jowie Kobalt oder Kliegenfteinlöfungen als 
Sliegenvertilgungsmiittel dürfen ebenfall® nur unter Be- 
achtung der in den 88 15-20 aufgeführten Bedingungen 
verfauft werden. Fliegenpapier muß dur aufgedructe 
Stempel als giftig bezeichnet und als folches Fenntlich ge- 
macht fein, kann jedoch Ioje verabfolgt werden. 

$ 23. Bon den in der Anlage II bezeichneten giftigen 
Waaren dürfen konzentrirte Schwefelſäure (Vitriolöl, 
Oleum), konzentrirte Salpeterſäure (Scheidewaſſer), kon— 
zentrirte Salzſäure und konzentrirte Aetzlauge (Flaſchen— 
lauge, Pfundlauge), Zuckerſäure (Oxalſäure), Kleeſäure 
und Kleeſalz in kleinen Quantitäten, d. h. in Mengen 
von weniger als 500 Gramm nur gegen Giftſchein in 
ſtarken, feſt verſtöpſelten, verbundenen und ſignirten Glas— 
gefäßen bezw. thönernen Kruken verabfolgt werden. 
(fr. $ 20). 

$ 24. Verdünnte Schwefel- und Salpeterfäure, fowie 
verbünnte Salzſäure und Aetzlauge, worunter Miſchungen 
von einem Theile Fonzentrirter Säure oder Lauge mit 
mindejtens 5 Theilen Wafjer zu verftehen find, dürfen in 
jeder beliebigen Menge ohne Legitimation des Käufers 
verkauft werden. Alle übrigen Stoffe der Anlage II dürfen 
gleichfalls ohne Giftſchein abgegeben werden, jedoch unter 
Beobachtung der im $ 19 gegebenen Vorſchriften. Die 
Abgabegefäße müfjen gleichfalls gut verwahrt und fig- 
nirt fein, 

$ 25. Großhändler mit Arzneiwaaren und Giften, 
auf welche die Verordnung von 4. Januar 1875, be 
treffend den Verkehr mit Arzeneimitteln Feine Anwendung 
findet, haben Hinfichtlih der Aufbewahrung der Gift— 
vorräthe die in den 88 7 bis 13 gegebenen Vorſchriften 
ebenfalls ſtrenge zu beachten. 

IV. Beauffidfigung des Gifthandels. 
. 826. Der Gifthandel ift der Beauffihtigung dur 

bie Folizeibehörden und durd die ——— 
unterworfen. Die Geſchäftsinhaber ſind verpflichtet, den 
Reviſoren den Zutritt in die Lager- und Verkaufsräume 
zu geſtatten, ihnen das Giftbuch mit den Giftſcheinen 
vorzulegen, die Vorräthe und die Geräthſchaften vorzu- 
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zeigen, und über alle auf die Reviſion bezüglichen Fragen 
bereitwillige Auskunft zu ertheilen. 

V. Strafbeſtimmungen. 
8 27. Wer den vorſtehenden Beſtimmungen zuwider— 

handelt, wird, ſofern nicht höhere Strafen nad) den be— 
ftehenden Gefeßen Anwendung finden, mit einer Geldbuße 
bis zu 30 Mark oder im Unvermögensfalle mit ent 
ſprechender Haft beitraft. 

Außerdem bleiben mit Giften handelnde Perfonen für 
jeden aus Vernadhläffigung oder Uebertretung der bezüg- 
lichen Vorſchriften entjtandenen Nachtheil den Geſetzen 
gemäß verantwortlich. \ b 

Diefe Polizeiverordnung tritt mit dem 1. Zuli 1888 
in Kraft. Bon da ab treten alle früheren diesbezüglichen 
Verordnungen, ſoweit fie diefer Polizeiverordnung ent 
gegenftehen jollten, außer Kraft. 

Bromberg, den 5. März 1888. 
Königliche Negierung, Abtheilung des Innern. 

Anlage I. 

Verzeichniß 

der direkten Gifte, welche nur in beſonderen, abgeſchloſſenen 
Räumen (Giftkammern) aufbewahrt werden dürfen: 

1. Arsenicalia (Arſenik und deſſen Verbindungen.) 
Arſenik-Metall (Scherbenfobalt, Fliegenftein.) Ar- 
jenige Säure (Acidum arsenieosum — Giftntehl, 
Mtattenpulver.) Nother CEchwefelarfenif (Realgar.) 
Selber Schwefelarfenif (Operment, Rauſchgelb.) Jod— 
arſenik, Arjeniffaures Cifenorydul, Cosmifches 
Pulver (Pulvis arsenicalis Cosmi), Arfeniffaures 
Kali und alle übrigen Arjenverbindungen, Arfen- 
haltige Farben: (Operment, Schweinfurter-, Schwe— 
diſches⸗, Scheelejches-, Wiener-, Kaijer-, Mitis-, oder 
Bapagei-Grün, arfenifhaltige Anilinfarben und 
andere.) Arfenikhaltige Gifte zum Bertilgen von 
Ungeziefer: (Fliegenpapier, Fliegenwafjer u. dergl.) 

2. Mercurialia (Quedfilber-Berbindungen.)Hydrargyrum 
bichloratum corrosivum (Duedjilberdjlorid, Subli— 
mat.) Quedjilberoryd (rother Präcipitat.) Schwefel: 
jaures Duedjilberoryd (Turpethum minerale.) Effig- 
jaureö QDuecjilberorydul Hydrargyrum praeeipitatum 
album (weißer Queckſilber-Präzipitat), Hydrargyrum 
jodatum flavum (gelbes Jodqueckſilber), Hydrar- 
gyrum bijodatum rubrum (rothes Duedjilberjodid), 
Duedfjilberbromid und andere Duedjilberfalze. 

3. Cyanata (blaufäurehaltige Stoffe), Blaufäure, Bitter: 
mandelöl (Ol. amygdal. aethereum), Kirſchlorbeeröl 
(Ol. Laurocerasi aethereum), Hydrargyrum eyanatum 
(Cyanquecfilber), Kalium eyanatum, (Cyankalium), 
Zineum cyanatum (Cyanzinf). . 

4. Alealoide und deren Salze: Aconitin, Atropin, Can- 
tharidin, Coniin, Digitalin, Strychnin, Physostigminum 
salicylieum, Veratrin und ähnliche. 

5. Phosphor und die zum Bertilgen von lingeziefer 
daraus verbreiteten Gifte. 

— Anlage II. 

Verzeichniß 

der indirekten Gifte und heftig wirkenden Stoffe, welche 
getrennt von den anderen Waäaren aufzubewahren find: 

5 

| 

; 

! 

i 

R | 

| 
| 
| 
| 

| 

| 
1. Alkalien und Laugen: Kali causticum fusum (eb: — 

kali), lig. kali caustiei (Aetzkalilauge), Aetzkali, Aeß— 
natron, Aetzlauge. 
Alealoide und deren Salze: Codein, Morphin, 
Narcotin u. ſ. w., Pilocarpin, Apomorphin, Santonin. 

3. Antimonialia (Spießglanz-Bräparate), Liquor Stibüi 
ehlorati (Spießglanzbutter), Tartarus stibiatus (Bred)- 
weinftein.) 

4. DBleipräparate und bleihaltige Farben: Plumbum 

IS) 

aceticum (Dleiefjig), Plumbum jodatum (Sodblei), 
Bleiweiß, Bleiglätte und andere Bleiverbindungen. 

5. od, Brom und deren Verbindungen. Sodoform. 
6. Cadınium-Berbindungen (fohlenfaures, falzfauresund — 

ſchwefelſaures Gadniumoryd), Cadmium oxydatum 4 
(&admiumoryd.) 

| | 
ENSAREENTT: 

» 

R 

7. Droguen und die aus denfelben bereiteten Effige, z 
Grtrafte, Pulver, Säfte, Tinkturen, Weine: Ana- 
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eardia (Elephantenläufe), Aqua amygdal. amar. | Brenken. Neg.-Bezirk Cöslin. kä 
(Bittermandelwaſſer), Aqua Laurocerasi (Kirſch— ı Biphtherie — — 
lorbeerwaſſer), Gantharides (Spaniſche Fliegen), Cõslin, den 10. März 1888. 
Collodium cantharidatum, Cardol, Chloroformium Indem id) gern davon Kenntniß nehnte, daß die von 
(Chloroform), Chloralum hydratum (Ehloralhydrat) 
Euphorbium, Faba calabarica (Galabarbohne), Folia 
Belladonnae (Tollfirfchenblätter), Folia digitalis 
(Fingerhutblätter), Folia Hyoseyami (Bilfenfraut), 
Folia Strammonii (Stedapfelblätter), Folia toxico- 
dendri (Giftſumachblätter), fructus colocynthidis 
(Eoloquinte), fructus Sabadillae (Sabadillfamen), 
Gutti (Öummigutt), Herba Aconiti (Eifenhutfraut), 
Herba Conii (Schierlingsfraut), Kreosotum (Sreofot), 
Nitrobenzolum (Mtirbanöl, Oleum Sabinae (Sade- 
baumöl), Oleum Sinapis (Senföl), Opium, Oxalium 
(Kleefalz), Radix Belladonnae (Belladonnamurzel), 
Radix Ipeeacuanhae (Brechwurzel), Rhizoma Veratri 
(Weiße Nieswurzel), Semen Coceuli Indiei (Kockels— 
förner), Semen colchiei (Zeitlofenfamen), Semen 
Strychni (Krähenaugen), Summitates Sabinae (Sade— 
baum-Spißen), Tubera Aconiti (Eifenhut-Knollen), 
Tubera Jalapae (Salapen-Knollen), Oleum Crotonis 
(Srotonöl). 

8. Goldſalze: Aurum chloratum (&hlorgold), Auro- 
Natrium chloratum (&hlorgold-Nlatrium). 

9. Kupferfalge und Tupferhaltige Farben: Aerugo 
(Grünfpan), Cuprum aceticum (Siryjtallifirter Griin- 
fpan) u. |. w. 

10. Duecdjilberjfalge: Hydrargyrum chloratum (Kalomel), 
Hydrargyrum chloratum vapore paratum (dur) 
Danıpf bereitetes Duedftlberchlorür u. ſ. w.) 

14. Säuren: Acidum carbolicum (Starbolfäure), Acidum 
chromicum (&hromjäure), Acidum hydrochloricum 
(Sahjäure), Acidum nitricum (Salpeterfäure, 
Scheidewafjer), Acidum oxalicum ($tleefäure), Aci- 
dum pierinicum (PBifrinfäure), Acidum sulfuricum 
(Schwefelſäure, Vitriolöl.) 

12. ©ilberfalge: Argentum nitricum (Höllenftein), Ar- 
gentum nitricum cum kalio nitrico (jalpeterhaltiger 
Höllenftein) u. |. w. 

13. Zinfjalge: Zincum aceticum Eſſigſaures Zinforyd), 
Zineum chloratum (Chlorzinf), Zincum sulfuricum 
(Zinkvitriol), Zincum sulfocarbolicum (farboljchwe- 
felfaures Zinforyd), u. ſ. w. | 

14. Zinnfalze: Stannum chloratum fumans (Zinndhlorid, 
Zinngeiſt), Stannum chloratum cerystallisatum (Chlor: 
zinn, Zinnſalz.) 

15. Amylium nitrosum (Amylnitrit). 
Zu den giftigen Farben der Anlage II find zu reinen: 

a) Weiße: Bleiweiß (Venetianiſches — Kremjer Weiß.) 
b) Gelbe: Chromgelb (Neugelb — Künigsgelb) — 

Ehromfaures Bleiorydp — Chromorange — Blei- 
alätte, (Mafficot), chromſaures Kali, Zinfgelb, 
Kaſſeler Gelb (Mineralgelb), Neapelgelb — Gummi— 
gutti — Bifrinfäure und deren Verbindungen, 
Anilingeld (ausgenommen giftfreies). 

c) Rothe: Chromroth, Mennige, Anilinroth, (ausge: 
nommen giftfreies). 

d) Blaue: Kalfblau (Laſſelmann'ſches Blau), Delblau 
(Kupferindigo), Königsblau (Smalte), Bremer-, 
Berg: und Lafurblau, Anilinblau (ausgenommen 
giftfreies). 

e) Grüne: Grünfpan, Chromgrün, (Gemiſch von 
chromſaurem Bleioryd mit Berliner Blau), Neu- 
grün, Neapeler Grün, Gentelos Grün, (zinnjaures 
Kupferoryd), Braunfchweiger Grün, Anilingrün 
(ausgenommen giftfreies). 

Anlage II. 

Formular für den Siftfhein. 
SH N. N. befcheinige hiermit, von dem Kaufmann 

(Droguiften) N. N. an dem heutigen Tage (Namen und 
Gewicht des Giftes) welches ich (zu dent oder dem Ge— 
brauch) verwenden will, wohlverwahrt in Empfang ge- 
nommen zu haben, verfpreche ſolches wohl in Acht nehmen 
und für allen durch erwiefene Fahrläffigfeit entitehenden 
Schaden einftehen zu wollen. — 

le Ort und Datum. 9 
Titel, Gewerbeſtand. 

der dortigen Sanitäts-Commiffion Zwecks Bekämpfung 
der Diphtherie-Epidemie erörterten und Seitens der 
betheiligten Behörden ins Werk geſetzten Maßnahmen bie 
jebt zu dent gewünjchten Erfolge geführt haben, erſuche 
ich) Euer Hodhwohlgeboren ergebenft, die geeigneten Vor— 
fehrungen in's Merk zu feßen, um dem gelegentlich des 
bevorſtehenden Umzugstermins drohenden Wiederaufflacdern 
der Seuche rechtzeitig entgegen zu arbeiten. 

Gerade vermöge des ftädtiihen Wohnungswechſels 
werben ſehr häufig Bedingungen gefchaffen, welche Finder- 
reiche, ‚bon der Diphtherie fo lange verfchont gebliebenen 
Familien in bedenkliche unmittelbare Berührung mit ver: 
jeuchten Lofalitäten bringen. Aehnliche Erfahrungen 
liegen über Neuerkranfungen vor, welche fich zuweilen 
unmittelbar in Anſchluß an die Wiedereröffnung der 
Schulen nad) den Ferien benterfbar machten und zu einem 
nicht unbetrählihen Theil auf die Empfänglichfeit der 
friſch eingeſchulten Kinder zurücdgeführt werden müſſen. 

Euer Hochwohlgeboren wollen deshalb die Polizei- 
Verwaltung zu B. anweijen, alle ftärfer durch Diphtherie 
heimgejucht gewejenen Wohnungen zu ermitteln und, falls 
Diejelben von Familien mit Kindern zum Dftertermin neu 
bezogen werden follen, dieſem Umzuge eine zweckent— 
ſprechende Desinfection vorausgehen zu lafjen. Auch 
werden die Schul-Vorſtände auf den oben hervorgehobenen 
Punkt aufmerffan zu mahen und in fänmtlihen Schulen 
vor Wiederbeginn des Unterrichts auf eine recht ſorgfältige 
Reinigung der Klafjenzimmer — befonders für die jüngjten 
Altersſtufen — nachdrücklich hinzuwirken fein. 

Der Regierungs-Präſident. 

And. Kgl. Landrath Herrn Dr. v. P. Hochwohlgeboren zu B. 

Cöslin, den 10. März 1888. 
Abſchrift erhalten Euer Hochwohlgeboren zur gefälligen 

Kenntnignahme und finngemäßen Nachachtung in allen 
Füllen von Diphtherie- Epivdemien, welche fih in den 
Städten und ländlichen Ortſchaften des dortigen Kreijes 
kurz dor den gebräuchlichen IUmzugsterminen bemerfbar 
machen follten. Den Kreis-Medizinalbeamten und den 
Aerzten wollen Ew. Sodwohlgeboren von dem Inhalt 
diejer Verfügung Kenntniß geben und diefelben alljährlid) 
14 Tage vor dem Hauptumgugstermin im Kreisblatt 

publiziren. 
Der Regierungs-Präſident. 

J. V.: Böttcher. 
Un d. ſämmtlichen Herren Landräthe d. Regierungs-Bezirks. 

Preußen. Neg- Bez Merſeburg. Polizei-Ver— 
ordnung, betreffend die Verladung der nach 
den Nordſeehäfen bejtimmten Wiederfäner und 

Schweine auf Eijenbahnen, 
Vom 27. Februar 1888. 

(Amtsblatt der Königl. Regierung zu Mierfeburg ©. 61.) 
In Ausführung des Beichlufjfes des Bundesrathes vont 

3. November dv. 3. (Gentralblatt für das Deutſche Neid) 
Seite 557), durch welchen die Beitimmungen über Die 
Berladung und Beförderung von lebenden Thieren auf 
Gifenbahnen vom 13. Juli 1879 (Gentralblatt für Das 
Deutjche eich Seite 479) abgeändert und ergänzt worden 
find, wird gemäß Anweifung des Herrn Miniſters für 
Landwirthſchaft, Domänen und Forjten auf Grund der 
88 6, 12 und 15 des Gefehes über die Polizei-VBerwaltung 
vom 11. März 1850 (Gejeß-Sammlung Geite 265), jowie 
der 88 137 und 139 des Geſetzes iiber die allgenteine 
Landesverwaltung vom 30. Ruli 1883 (Geſetz-Sammlung 
Seite 195) unter Zuſtimmung des Bezirfs-Ausfchufjes für 
den Umfang des Regierungsbezirks Merſeburg hiermit 
Folgendes verordnet: 

$ 1. Zur Beförderung nach den Nordfeehäfen be- 
ftinnmte Wiederfäuer und Schweine dürfen auf Eijen- 
bahnen erſt dann verladen werden, wenn die Thiere uns 
mittelbar vorher von einem beamteten ee unterjucht 
und für gefund erflärt worden find und die Bejcheinigung 
des beamteten Thierarztes über diefen Befund der Bahn- 

| verwaltung der Verladungsftation vorgelegt worden ijt. 
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$ 2. Nebertretungen diefer Polizei-Verordnung unter: 
liegen den Gtrafbeftimmungen der $$ 66 und 67 Des 
Reichs-Geſetzes, betreffend die Abwehr und Unterdrückung 
von Viehfeuchen vom 23. Suni 1880 (Reichs-Geſetz-Blatt 
Geite 153.) ER. 

$ 3. Diefe Verordnung tritt mit dent Ablauf des 
Tages ihrer Veröffentlihung in Kraft. 

Merfeburg, den 27. Februar 1888. 
Der Königliche Negierungd-Bräfident. 

$,B.: von Böttidher. 

Desgleichen. NRundjchreiben an die Landräthe, 
Von 27. Februar 1888. 

Zur wirfjameren Berhütung ........ EN: 
(folgt Wortlaut dev Bekanntmachung des Minifters für 
Landwirthſchaft in die Veröffentl. ©. 110, nur ift ftatt 
„infizirtem”: „behafteten“, ferner nad) „vu. S8.': „— 
Gentralblatt für das Deutfhe Neid) ©. 557 —“, ftatt 
„wie folgt”: „folgendermaßen“ und nah „abge: 
ändert”: „und ergänzt“ zu lefen. Auch fällt Datum 
und Interfchrift weg.) Dann heißt es weiter: 

Ew. Hohmwohlgeboren ſetze ich hiervon mit dem Er: 
ſuchen ergebenft in Kenntniß, gefälligft unverzüglich 
die Ortspolizeibehörden des dortigen Kreifes auf die Ab- 
änderung und Ergänzung der fraglichen Beſtimmungen 
fowie auf die von mir erlaffene und im nächſten Stück 
des Amtsblattes erjcheinende Polizei-Verordnung von 
heutigen Tage, betreffend die Verladung der nad) den 
Nordfeehäfen beitimmten Wiederfäuer und Schweine auf 
Eiſenbahnen, aufmerkſam zu machen und diefe Verordnung 
auch in dem dortigen Streisblatte zum Abdruck bringen 
zu laſſen. 

Der Königliche Negierungs-Präfident. 
J. V.: von Böttider. 

An den Königl. Landrat Herrn .... Hochwohlgeboren. 

Desgleichen, An die Kreisthierärzte, 
Vom 27. Februar 1888. 

DULEIODNTIOMEIENSSEH DULUN WERE 
(wie im vorjtehenden Nundfchreiben.) Sodann folgt: 

Ew. Wohlgeboren fege ich hiervon mit dem Benterfen 
ergebenft in Senntniß, daß die Beltimmungen über die 
Berladung und Beförderung von lebenden Thieren auf 
Eiſenbahnen aud) in der Ihnen mittelft Eirfular-Verfügung 
vom 30. Zuli v. Se. — 11091 Ib — überfandten 3. Auf- 
lage des Geſetzes, betreffend die Befeitigung von An— 
fteungsitoffen bei Viehbeförderungen auf Eifenbahnen pp., 
enthalten find. 

Gleichzeitig mache ih Ew. MWohlgeboren auf die von 
mir erlaſſene und im nächſten Stüc des Amtsblattes ver: 
öffentlichte Bolizei- Verordnung vom heutigen Tage, be- 
treffend die Verladung der nad den Nordieehäfen be: 
ſtimmten Wiederfäuer und Schweine auf Eifenbahnen, 
mit dem ergebenen Erſuchen befonders aufmerfjant, bei 
Vornahme der Interfuhungen und bei Ausftellung der 
Attefte mit größter Vorficht zu verfahren und Diejenigen 
Ihiere, namentlich auch Schafe, bei denen Quetſchungen 
und hierdurch bedingte Eiterungen, fowie Lohmheit und 
vergl. beobachtet werden, vom Transporte auszufchließen, 
was ſelbſt von ſolchen Thieren erforderlich ift, welche zwar 
zweifellos frei von einer anfteefenden Krankheit find, aber 
doch ſolche Krankheitsericheinungen (Schorfe, beſonders 
am Maule und zwiſchen den Klauen, Verletzungen an 
der Maulſchleimhaut pp.) wahrnehmen laſſen, die bei 
oberflächlicher Betrachtung den Verdacht einer Seuche er: 
weden fünnen. 

Der Königliche Negierungs-Präfident. 
} 3. B.: von Böttider. 

An ſämmtl, Herren Sreisthierärzte des diesjeitigen Bezirks, 

Preußen. Reg.-Bezirk Arnsberg. Polizei-Ver— 
ordnung, betr, die Beförderung Dee er 

und Schweinen nach den Nordieehäfen. 
Bon 11. Februar 1888, 

Auf Grund der 88 6, 12 und 15 des Geſetzes über die. 
Polizei-Berwaltung von 11. März 1850 (®.-©. ©. 265) 
in Verbindung mit den 88 137 und 139 des Geſetzes 
über die allgemeine Landes-Verwaltung vom 30. Suli 
1885 (©.-©. ©. 195) wird unter Zuſtimmung des Bezirks⸗ 

Ausſchuſſes für den Umfang des Regierungsbezirks Arns— 
berg Folgendes verordnet: 7 

$ 1. Wiederfäuer und Schweine dürfen nad) den 
Nordſeehäfen erſt dann auf Eifenbahnen verladen werden, 
wenn diefelben von einen beamteten Thierarzte unterfucht 
und gefund befunden worden find. 

$ 2. Sede Zuwiderhandlung gegen dad im $ 1 auge 
geſprochene Verbot wird mit einer Gelditrafe bis 30 
(dreißig) Mark beftraft, an deren Stelle im Umvermögens- 
falle verhältnigmäßige Haft tritt. , : 3 

$ 3. Dieje Polizei-Berordnung tritt drei Tage nad) 
Veröffentlichung derjelben in Kraft. 5 

Arnsberg, den 11. Februar 1888. 4 
Der Negierungs-Präfident. 

ge. von Roſen. { 

Preußen. Reg.-Bezirk Caſſel. Polizei⸗ Verorde 
nung, betreffend die Beförderung von Wieder: 
käuern und Schweinen nach den Nordfeehäfen, 

Vom 21. Sanuar 1888. r 
Auf Grund der 88 6, 12, 13 der DVBerordnung dom 

20. September 1867 (©.-©.-©. 1529), jowie des $ 137° 
ded Geſetzes über die allgemeine Landesverwaltung vom 
30. Zuli 1883 wird vorbehaltlich der nachträglichen Zur 
ftimmung des Bezirks-Ausfchuffes für den Umfang des 
Regierungsbezirks Caſſel Nachitehendes angeordnet: 

$ 1. Miederfäuer und Schweine dürfen nad) den 
Nordſeehäfen erft dann auf Eifenbahnen verladen werden, 
wenn diejelben von einem beamteten Thierarzte unterfucht 
und gefund befunden worden find. 

$ 2. Uebertretungen diefer Vorſchrift find nad) $ 328 
des Reichsſtrafgeſetzbuchs Itrafbar. 

Caſſel, am 21. Januar 1888. 
Der Regierungs-Präſident. gez. Rothe. 

Bayern. Erlaß des Kal. Miniſteriums des In— 
nern, betr, Aufſtellung einer Viehſeuchenſtatiſtik. 

Vom 7. Februar 1888. 
Unter Bezugnahme auf die Minifterial- Entfhliegung 

vom 20. Dezember vor. 38. Nr. 17550, den Sahres- 
bericht über die Verbreitung von Thierfeuchen int deutihen 
Reiche betreffend, ergeht nachſtehende weitere Entſchließung: 

Die laut Ziffer 4 Abſ. 2 der Miniſterialentſchließung 
vom 22. Dezember 1885 — Miniſterial-Amtsblatt ©. 341 
— für die einzelnen Negierungsbezirfe zu liefernden jähr- 
lihen Nachweiſungen über die nah) Maßgabe der Be 
ſtimmungen in $$ 57 und ff. des Gejebes vom 23. Zuni 
1880 (Reichs-Geſetzblatt ©. 153) gewährten Entjhädi- 
gungen find für das Sahr 1886 nicht nad) übereinftim- 
menden Geſichtspunkten aufgeftellt worden. 

Aus diefen Grunde fonnte die Ueberſicht, welche dent 
eriten Sahrgange des im Kaiferlihen Gejundheitsamte 
bearbeiteten Sahresberichtes über die Verbreitung von 
ZIhierfeuchen im deutfchen Reiche für das Sahr 1886 
(Zabelle III, ©. 137*) beigegeben ift, nicht jo zufammen- 
geitellt werden, daß der Durd die Mittheilungen beab- 
ſichtigte Zweck in vollem Umfange erreicht wurde. 

Um dieſem Mangel abzuhelfen, ergeht der Auftrag, 
bei Anfertigung der diesbezüglichen Nachweiſe von nun - 
an das beiliegende Formular zu benußen. 
Venetien zu geben. Wie auf ©. 171, der 

Beröffentlihungen, nur ift ftatt „nit Durdhweg’: 
„theilweife nicht“ und ftatt „beiwohnt“: „hat“ zu Iejen, 
ferner nad) „VBorgänge*: „für den Fall“ einzufchalten 
und endlih am Schluße des Abfabes: „daß im Jahre 
1887 von der Lungenfeuche - Smpfung Gebraud) gemacht 
worden ift oder in Zukunft hievon Gebraud) gemadt 
werden wird“. 

Hienad) ift das Weitere zu verfügen. 
I 983. Freiherr von Feilitzſch. 2 

Der General - Sekretär: gez. von Nies, Minifterialrath. 
An die fgl. Negierungen, Kammern des Innern. 

Mecklenburg - Schwerin. NWundfchreiben an die 
Bezirfsthierärzte, Vichjenchenftatiftif betreffend. 

Bom 16. Februar 1888, 
Unter Bezugnahme auf das Cirkular von 14. De 

zember 1885, betr. Viehjeuchenftatiftif, erhalten die Be- 

*) (Anlage I und II wie auf Ceite 172 der Beröffentl.) 

r 
* 

3 
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zirköthierärgte hieneben in je 2 Exemplaren ein Kormular, 
un bei vorgefommener Lungenfeuche-Smpfung die Trage 
Ziffer 11 des DVierteljahresberichts (Anl. B. des Cirkulars) 
nad) Maßgabe diejes Formulars zu beantworten; indent 

zugleich darauf hingewieſen wird, daß zivar die Impfung 
der einer Seuchengefahr ausgeſetzten Thiere nur in den 
von Neichögejeß, betr. die Abwehr und Unterdrückung 
pon Biehjeuhen vom 23. Juni 1880 ausprüdlich be— 
zeichneten Fällen polizeilicy angeordnet werden darf, und 
folde Fälle ausihlieglid in den SS 46 und 47 des Ge— 
jeße3 genannt find, daß aber das Geſetz den Thierbeſitzer 
nicht verhindert, beim Ausbruch der Lungenjeuche feinen 
Biehbeftand impfen zu lafjen. 

Schwerin, den 16. Februar 1888. 
Großherzoglich Medlenburgfches Minifteriumt, 
Abtheilung für Medizinal-Angelegenheiten. 

Le. Im Auftrage: Mühlenbrud. 
Cirkular an die Bezirksthierärzte. 
(Das beigegebene Formular ſtimmt wörtlich überein 
mit der Anlage II ©. 172 der Veröffentl.) 

Japan. Bekanntmachung, betreffend den Handel 
mit Arzneimitteln, 

HOME DEPARTMENT. 
NOTIFICATION No. 9. 

NOTICE is hereby given that in future the CERTIFI- 
CATE of the GOVERNMENT HYGIENIC LABORATORY 
will only be affıxed to Medieines prepared in conformity 
to the JaPAnESE PHARMACOP@IA. 

Medieines prepared according tho the Pharmacopoia 
of any other country will be reported upon as to whether 
they conform or not to said Pharmacopeia. Medicines not 
found in the Pharmacopaia of any country will be reported 
upon as to the results of the examination. 

Count YAMAGATA ARITOMO, 
Minister of State for Home Affairs. 

24th day of the 20th year of Meiji. 

Rechtſprechunug. 
Ankündigung von Geheimmitteln (Brandt'ſche Schwei— 
zerpillen) in öffentlichen Blättern iſt nad) $ 124 Abi. 2 

- der Medizinalordnung für die freie Stadt Frankfurt 
a. M. von 29. Juli 1841 zu beitrafen. 

(Urtheil des Kal. preuß. Kanmmergerichts zu Berlin vom 
| 19. Sanuar 1888 gegen Tr.) 

Sn der Strafiadhe gegen den Redakteur Johann Ludwig 
Fr. aus Tr. a. MM. wegen Mebertretung des $ 124 Ab— 
fab 2 der Medizinalordnung für die Freie Stadt Frank- 
furt a. M. von 29. Zuli 1841, hat auf die don der 

- Königliyen Staatsanwaltichaft gegen das Urtheil der 
Straffanmer des Königlihen Landgerichts zu Frankfurt 
a. M. vom 14. Dftober 1887 eingelegte Reviſion ber 
Straffenat des Königlihen Kammergerichts zu Berlin in 
der Sitzung vom 19. Sanuar 1888 für Recht erkannt, 

das auf die Nevifion der Königlichen Staatsanwalt- 
ſchaft das Urtheil der dritten Strafkammer des König: 
lichen Landgerichts zu Frankfurt a. M. vom 14. Ok— 
tober 1887 unter Aufrechterhaltung der derjelben zu 
Grunde liegenden pofitiven Feftitellungen jedod) unter 
Befeitigung der negativen Schlußfeititellung aufzu- 
heben, und in der Sade ſelbſt anderweit dahin zu 
erkennen, daß der Angeklagte der Uebertretung gegen 
$ 124 Abjaß 2 der neuen Miedizinalordnung für Die 
Freie Stadt Frankfurt a. M. vom 29. Zuli 1841 für 
ſchuldig zu erachten und demgemäß mit einer Geld- 
jtrafe von dreißig Mark im Imvermögensfalle mit 
zwei Tagen Haft zu beftrafen, demſelben auch ſämmt— 
liche Kojten der Unterfuhung zur Laſt zu legen. 

Gründe: R 
Die Nevijion der Königlichen Staatsanwaltichaft rügt 

mit Recht Verlegung des $ 124 Abſatz 2 der Frankfurter 
Medizinalordnung vom 29. Juli 1841. 

Zunädjft kann es feinem Bedenken unterliegen, daß 
die gedachte Medizinal-Ordnung als verfafiungsmäßig zu 
Stande gefommenes Landesgejeß noch jebt meben dem 

Neihöftrafgefegbud in rechtlicher Gültigkeit befteht, und 

daß die im 8 124 Abjab 2 derfelben enthaltene Straf: 
bejtimmung weder mit den Beltimmungen der Reichs— 
gewerbeordnung und der Kaiſerlichen Verordnung vom 
4. Zanuar 1875, nod) mit dem $ 367 Nr. 3 des Reichs— 
ſtrafgeſetzbuches, noch endlich mit den Vorſchriften des 
Reichspreßgeſetzes vom 7. Mai 1874 im Widerſpruͤch ſteht. 
Auch darin muB der Königlichen Staatsanwaitſchäft 

beigetreten werden, daß der Berufsrichter dent $ 124 Ab- 
ja 2 der Frankfurter Medizinalordnung eine zu enge 
Auslegung gegeben hat Diejer Baragraph verbietet mit 
Haven Worten alle Anfündigungen von Arzneimitteln und 
mit Nücfiht auf $ 103 daſelbſt insbefondere von foge- 
nannten Geheimmitteln, d. h. folchen Arzneimitteln, deren 
einzelne Bejtandtheile nicht erfennbar gemacht werden, in 
öffentlichen Blättern. Für die Mebertretung dieſes Ver— 
bots werden in dem $ 124 die Herausgeber der öffent- 
lihen Blätter unter Androhung einer abjoluten ©trafe 
von 10 Thalern verantwortlic) gemadt. Der Heraus: 
geber einer Drucdichrift, welcher im $ 6 des Neichspreß- 
gejeßes dem Verfaſſer und Verleger gegenüber geftellt 
wird, iſt bei periodiſchen Drudichriften der verantwortliche 
Medakteur. Daß der Herausgeber im $ 124 der gedachten 
Medizinalordnung in anderem Sinne aufgefaßt ift, läßt 
ſich nicht annehmen, weil Die ältere Medizinalordnung 
vom 22. Suli 1817, aus welcher die neue dur Nevijion 
hervorgegangen ift, im $ 209 die gleiche Strafandrohung 
wegen Ankündigung von Arzneimitteln in öffentlichen 
Blättern ausdrücdlich gegen die „Redakteurs“ richtet. 

Feitgeftellter Maßen ſind nun in einem „Geheimniſſe 
unferes Organismus“ überjchriebenen Artikel des am 22. 
Mai 1887 zu Frankfurt a. M. ausgegebenen Blattes 
„Kleine Prefje”, einer unter verantwortlicher Nedaktion 
ded Angeklagten erjcheinenden periodiihen Drudichrift, 
„die Apotheker Brandt'ſchen Schweizerpillen” als vorzüg— 
liches Mittel gegen Berdauungsitörungen, Berfjtopfung, 
Blähungen, Hautausihlag, Blutandrang, Schwindel, 
Hypodondrie, Hyiterie, Magen- und Leberichmerzen und 
andern derartigen Leiden angekündigt und empfohlen 
worden. 

Dieſe Feititellung enthält den Thatbeſtand einer Ueber— 
tretung des 8 124 Abſatz 2 der neuen Frankfurter Me- 
dizinalordnung. Das angefochtene Urtheil war daher ge- 
mäß $ 393 der Strafprozeß-Ordnung nebit der demjelben 
zu Grunde liegenden negativen Schlußfeſtſtellung aufzu— 
heben. Da die für ſolche Uebertretungen angedrohte 
Strafe von 10 Thalern eine abjolute ijt, dieſe Thaler 
aber nad) der zwifchen den deutichen Bundesitaaten ge: 
ſchloſſenen Münzkonvention vom 30. Juli 1838 beziehung» 
weile nad) Art. 15 des Neichsmünzgejeßes von 9. Juli 
1573 je 3 Mark Neichswährung gleich zu achten find, jo 
ftand nicht entgegen gemäß 8 394 der Straf-Prozeß— 
Drdnung gegen den Angeklagten wegen lebertretung des 
$ 124 Abjab 2 der Frankfurter Medizinalordnung auf 
30 Darf Geldftrafe, int Unvermögensfall auf die von der 
töniglihen Staatsanwaltihaft beantragte auch vom Ge- 
rihtshofe für angemeſſen erachtete geſetzlich niedrigite 
Haftitrafe von 2 Tagen zu erkennen. 

Die Koften des gefammten Verfahrens waren dem 
Angeklagten gemäß 8 497 Straf-Prozeß-Ordnung auf- 
zuerlegen. 

Ein ganz gleichartige Urtheil iſt ebenfalls am 
19. Sanuar 1888 von dent gleichen Gerichtshofe gegen 
den Redakteur des Franffurter Generalanzeigers gefällt 
worden. 

Hechandlungen geſetzgebender Körperſchaften. 
Italien. Der in den Veröffentlichungen 1886 S. 236 

mitgetheilte Gejeß - Entwurf, betreffend Maß— 
regeln zur Befämpfung der Weinverfälſchung, 
war einer parlamentariichen Kommiſſion zur VBorberathung 
überwiejen worden. Der Bericht derfelben gelangte zwar 
in der Sitzung vom 31. März 1886 zur Diskuffion, doch 
wurde leßtere in Folge mehrfacher, von der Kommijfion 
vorgefchlagener Abänderungen verzögert und wegen der 
darauf folgenden Kammer» Auflöfung zu jener Zeit nicht 
wieder aufgenommen. 

Unter Berüdfihtigung der damaligen Abänderungs- 
vorfchläge hat Die Negierung am 7. Februar 1888 der 
Deputirten-Sammer einen neuen Entwurf (Atti parla- 
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mentari, Camera dei Deputati, Legislatura XVI, 2a Ses- j 
sione 1887/88 Nr. 111) vorgelegt, deſſen Wortlaut in 
Ueberſetzung nachſtehend wiedergegeben wird: 

Art. 1. Adulterirte Meine dürfen nicht in den Handel 
gebracht werden. Adulteration (adulterazione) bedeutet 
den Zuſatz irgend eines Stoffes, welcher fid in ven 
Weinen von Natur nicht findet, auch bei der rationellen 
Weinbereitung nicht hineinfonmt. 5 

Art. 2. Zur Ausführung des vorhergehenden Artikels 
follen in einer Königlichen Verordnung alle diejenigen 
Stoffe aufgeführt werden, deren Verwendung ald Adul- 
teration anzuſehen ift. 

Art. 3. Eine Adulteration liegt jedoch nicht vor, wenn 
die in den Meinen von Natur nicht vorkommenden Gtoffe 
nur in einer folchen Menge beigefügt find, welche inners 
halb der dur die Königliche Verordnung angegebenen 
Grenzen bleibt. 

Art. 4. Sophiſtikation (sofistificazione) bedeutet den 
Zuſatz von natürlich in den Weinen vorhandenen Stoffen 
in einer ſolchen Menge, welche über die Grenzen, in 
denen fie in Naturweinen, oder über die Grenzen ber 
gegenfeitigen Verhältnifje, in denen fie in diefen Weinen 
gefunden werden, hinausgeht. 

Die fophiftizivten Weine, fowie die ohne Traube her- 
geftellten Nräparate dürfen nicht mit der Bezeihnung als 
echte Weine in den Handel gebracht werden. Einer foldhen 
Bezeichnung gilt Die Angabe des Herfunftsortes als 
gleichwerthig. 

Bein Mangel einer Bezeihnung tft anzunehmen, daß 
der Mein echt ift oder daß die zugejekten Stoffe inner- 
halb derjenigen Grenzen, in welchen fie in Naturweinen, 
oder innerhalb derjenigen Grenzen der gegenfeitigen Ver— 
hältnijje, zugefeßt find, in weichen fie in jolchen Weinen 
gefunden werden. 

Art. 5. Die int vorhergehenden Artikel erwähnten 
Grenzen werden durd) Königliche Verordnung feitgejebt. 

Art. 6. Zumiderhandlungen gegen Art. 1, 2 und 3 
dieſes Geſetzes werden mit Geldftrafe (multa) bis zu 
50) Lire und Beſchlagnahme des adulterirten Meins be- 
ftraft, unbejchadet nah) dem Strafgeſetzbuch verwirkten 
höheren Gtrafen. 

Art. 7. Zuwiderhandlungen gegen Art. 4 werden mit 
Geldbuße (ammenda) und, falls der fophiftizirte Mein 
dent Verkäufer oder denjenigen, welcher ihn in Vertrieb 
hat, gehört, mit Beſchlagnahme beſtraft. 

Art. 8. Weinverfüufer und Inhaber von Weinnieder- 
lagen, welde ſich weigern, den durch Königliche Ver— 
ordnung bezeichneten Behörden Proben behufs Unter: 
ſuchung gegen entjprehende Bezahlung zu liefern, werden 
mit Geldftrafe (multa) bis zu 100 Lire beftraft. 

Uermiſchtes. 
Verwaltungsbericht der Breslauer Kanal— 

Betriebs-Inſpektion. (Breslauer Statiſtik Serie 10, 
Heft 3—4.) 

Betrieb umd Unterhaltung der Kanäle erforderten 
1884/85 (1. April bis 31. März) ausfchlieglich der Koften 
für die Spülung und Neinigung u. f. w. der Thonrohr- 
fanäle, Schlammfänge u. f. w., die durd) die Marftall- 
verwaltung ausgeführt wurden, eine Ausgabe von 21 198,94 
Mark gegen 19 788,86 Mark im Vorjahre. 

Die Geſammtlänge des Kanalnetzes betrug am Schluffe 
dejjelben Betriebsjahres 119 080,3 laufende Meter (gegen 
115 076,5 im Borjahre), von denen 41 497,7 maflive 
(15 451,2 m eifürmige, 4513,0 freisrunde, 21463,5 
Plattenkanäle) und 77652,6 laufende Meter Rohrkanäle 
Ihon:, gußeiferne und fchmiedeeijerne Rohre) find. Das 
erhältniß der maſſiven Kanäle zu den Rohrkanälen war 

demnach 1:1,87 (im Vorjahre 1:1,74). Der Rauminhalt 
des Kanalnetzes betrug 50 422,0 ebm, von denen 44 857.0 
auf die majjiven und 5565,0 auf die Rohrkanale entfallen. 
Im Laufe des Jahres 1885/86 vergrößerte fid) das Rohrnetz 
un 84774 laufende Meter, von denen 32574 m zu 
Rohr, 220,0 (Plattenfanäle) zu maffiven Kanälen gehören. 
Dieje 220,0 m beſtehen ſchon feit Sahren, find aber erit 
im Laufe des Zahres 1885/86, nachdem die Sandinfel 
mit Cchwenmtfanalifation verjehen worden, als Regen— 
auslaßfanäle in das Syſtem übernommen worden. Hier: 
nad verhalten ſich die Längen der Nohr- zu denen der 
mafjiven Kanäle = 1,94:1. Der Rauminhalt des Kanal- 

| laufenden Mieter. 

in die tiefer gelegenen Kanäle geführt, wo fie gleichzeitig 

| anftalten jind 6 

liegenden Regenrohre forgen 
friiher Luft in den Kanälen. — 
geweſenen (1423) Einſteigeſchachte über den öffentlichen 
Kanälen vermehrte ſich auf 1463 Stück, was einer Zunahme 
von 2,8% entjpridht. J 

Betriebsunterbrechungen einzelner Kanalſtrecken ſind 
1884/85 gar nicht vorgekommen. Gereinigt wurden 
1884/85 46 170 (1885,86 60383) laufende Meter Kanäle 
oder 39,5 (49,3)% des SKanalnebes, und zwar 29953 
(30 022) m maffive Kanäle und 16217 (30361) m Rohr: 
fanäle. An Koften für die Neinigung find erwachjen 
5 590,75 (6 051,00) Mark oder 12,1 (10) Pfennig auf den 

Im Ganzen wurden 1100 (715) cbm 
Rückſtände hierbei gehoben. Die gewonnenen Rücjtände 
haben nad) den Feititellungen des Breslauer Gefundheit- 
amtes feinen Nußungswerth, da fie nur aus Sand, der 
nit SKanalflüffigfeit getränft ift, beitehen. 2 

Um 31. März 1885 waren 5602 Grunpdftücde mit 
Anschluß an die SKanalifation verſehen. Sm Laufe des 
folgenden Sahres find weitere 209 Stück hinzugefommen 
— 3,7% der angefchlofjenen Grundftüde. Sieje erhebliche 
Steigerung ift nicht allein der größeren Bauthätigfeit, 
fondern aud dem Umftande zuzufchreiben, daß eine 
größere Anzahl von Straßen mit Kanälen verfehen 
worden find. 

Vollftändig mit den Einrichtungen der Schwemm— 
fanalifation verfehen waren 1884/85 5424 (1885/86 5598) 
Grundftüde. Die übrigen 213 (1885/86) Grundftüce 
liegen meift im den entfernteren Gtadttheilen, wo es den 
Belitern noch freigeftellt ift ihre Grundftücde mit den 
Abtrittsgruben 2c. au belafjen. Innerhalb des Kanalijations- 
gebietes befinden ſich 118 (67) Grundſtücke ohne Anfhluß; 
die daſelbſt angefchlofjenen befaßen folgende Entwäfjerungs= 
Einrichtungen. 

32] sie | Hame |25 l32l23]82l28 
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Stück O  Stüd Stück Stück)] Stück Stck. IStck. IStck. IStck. 

1. April 1885.. al 149 | 892 | 5749/1080 sep] 110 16384} 809 3 

31. März 1886 . 129188] 153 | 945 | 610211226 [35780122751 112 16604] 890 

oder in Yo .. 3,71 2,6 6| 62) 12 644] 7 2] 3,6111,2 

Es kommen hiernach durchſchnittlich je 9 Einwohner 
auf je 1 Wafferflofet und 7 Perſonen auf 1Ausgußſtelle. 
Der Bericht Ichließt aus den angeführten Zahlen auf eine 
allgemeine Benußung der Kanalifation. Als ungünftigftes 
bezeichnet er das Verhältniß der Zahl der vorhandenen - 
DBadeeinrichtungen, da eine Badeeinrichtung erſt auf 130 
Perſonen kommt. 

1885/86 wurden 12835 308 cbm oder täglich durch— 
ſchnittlich 35 165 cbm Sanalwafjer nad) den Hiefelfeldern 
gefördert. Es find alfo im Durchſchnitt auf Grunpdftüd 
und Sahr 2209 cbm oder auf den Tag 6,05 cbm Waffer 
weggeihafft worden. Auf den Kopf der Bevölkerung 
würde dies im Sahr 43,016 cbm oder auf den Tag 117,9 ° 
Liter Waſſer ergeben. | 

Zur Ableitung des in den ſüdlichen und ſüdweſtlichen 
Vorftädten fi befonders bemerkbar machenden Grund» 
wafjerd befanden ji) an Drainageleitungen in beiden 
Berichtsjahren 11 177,7 laufende Meter Nohrleitung mit 
58 infteigefhächten und 23 Stück Lampenlöhern im 
Betriebe. Unter Einrehnung von 11 Grundftücen, welche 
1835/86 noch Anjchluß an diefe Leitung nehmen, find int 
Ganzen 162 Grundftüde mit 17440 m Seitungsvöhren 
angejchlofjien. Die Drainwäfjer werden zum größten Theil 

daher Zunahme | 1049| 4 | 53] 353 2 "a IE 1 

als ein zweckentiprechendes und billiges Spülmittel Ver— 
wendung finden, und da fie von faft reiner Beſchaffenheit 
find, jo wird aud ein Theil derfelben zur Speifung des 
Stadtgrabens benußt. Die Drainage hat einen weſentlich 
günitigen Einfluß auf die Firirung des Grundwafferitandes 
in dieſen Vorftädten ausgeübt. 

Die Zahl der Piſſoirs betrug 1884/85 6 (1885/86 10) 
Stück mit 33 (55) Ständen. Oeffentliche Bedürfniß— 

(8) Stüd mit 31 (43) Waſſerkloſets 
vorhanden. s 

Redigirt im Kaiſerlichen Gefundheitsamt, — Berlag von Julius Springer in Berlin. — Drud von G. Bernftein in Berlin. F 
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Geſundheitsſtand Rotz: London 1 Todesfall. 

und Gang der Volkskrankheiten. Kontagiöſe Augen— a SAUER Reg Bez. 
Königsberg 22 Erkrankungen. 

Sn der Berihtswoche find nachſtehende Todesfälle —— 

amd Erkrankungen an Pocken, Flecktyphus, und epi— Cholera in Bombay. — In der Stadt Bom— 
demiſcher Genickſtarre gemeldet worden: bay ſind in der Zeit vom 29. November v. J. bis 

Pocken: Wien 4, Vororte Wiens, Krakau je 1, zum 22. März d. J. den amtlichen Nachweiſen zufolge 
Prag 15, Trieſt 1, Nom 3, Paris 7, Lyon 1, Peters- | nur 12 Cholera-Todesfälle bekannt geworden, während 

burg 5, Warſchau 4 Todesfälle; Wien 5, Buda= | für die lebten fünf Jahre im demjelben Zeitraume 

peit 7, Petersburg 8 Erkrankungen. durchſchnittlich 89 Cholera Todesfälle nachgewiejen 

Flecktyphus: Magdeburg, Krakau je 1, Prag 2, | worden find. 
Petersburg 1 Todesfall; Reg. Bez. Düſſeldorf, 

ürkei. Nach einem Telegramm des Bezirks— 
Wien je 1, Petersburg 4 Erkrankungen. Türkei. Nah g 3 

8 gas umeli ind in Kupr Epidemiſche Genicftarre: Meh u. Prag je 1 arztes von un Oſtrumelien) ſind — ae 

Tod 11: Sürnbera 2 Erkrankungen von Ende Sanuar bis zum 10. März d. 5. ſechs 

er — * wer B x Fälle von febris perniciosa, von denen 5 tödtlich en— 

Su REN x En ——— deten, beobachtet und vom internationalen Sanitäts— 

333 ieh Paris 10, amt fejtgejtellt worden. 
London 9, Petersburg 25 Todesfälle, Hamburg 22, rare. 

Petersburg 119 Erkrankungen. E Brafilien. In Porto Alegre find während des 

Kindbettfieber: Paris 7 Todesfälle. Sahres 1887 unter einer angeblichen (muthmaßlich 

Majern: Straßburg es — London — etwas zu hoch geſchätzten) Bevölkerung von 45 EB 

Petersburg 22 Todesfälle, Berlin 57, Hamburg Einwohnern 1296 Todesfälle, d. h. ungefähr 28%o 

113, Wien 142, Budapeft 88, Edinburg 81, Chris vorgekommen. Hiervon entfielen auf Krankheiten der 

ſtiania 23, Petersburg 137 Erkrankungen. Verdauungsorgane (hauptſächlich Dysenterie) 218, 

Scharlach: London 17, Petersburg 18 ep auf Tuberfulofe 131, andere Krankheiten der Athmung3- 

- fälle; Breslau 20, Wien 69, Kopenhagen 45, Peters- organe 122, Krankheiten der Kreislaufsorgane 122, 

burg 58 Erkrankungen. dyyhus 15, Scharlad) 11, Sumpffieber 1, Krebs 19, 

Diphtherie uud Croup: Berlin 17, Bres- | gewaltfamen Tod 15 u. i. w. Su 308 Todesfällen 

—7 —— en F Br I | ift die Todesurfache nicht angegeben, 106 Kinder 
ondon 31, Kopenhagen 5, Stodholm 6, CEhri- wurden todtgeboren. 

ftiania 10, Petersburg 21, Warfchau 7 Todesfälle; — 

Berlin 67, Breslau 23, Hamburg 37, Nürnberg 34, Boden auf der Iujel Cuba. 

Neg.-Bez. Schleswig 184, Wien 27, Kopenhagen 49, Die Pocenepidemie in Havana (vergl. ©. 227) 

re 34 Erkrankungen. war einem Berichte vom 15. März d. 3. zufolge in 

Keuchhuſten: London 108, Dublin 7, Liverpool | ftetigem Abnehmen begriffen. Immerhin betrug auch) 

I Todesfälle; Hamburg 16, Wien 30, Kopen= | im Februar die Zahl der Todesfälle nach der von 
hagen 38, Stockholm 16 Erkrankungen. (Fortiegung auf Seite 258) 

Be 
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Die mit einem F bezeichneten Städte berichten über die 
von einem Arzte zufammenftellen oder prüfe 

Di unter Berückſichtigung d 
theiligten Orten für den 1. Suli 1888 berechnet worden. 
ermittelt. Die Berechnung der durchi 
1883 ©. 231, 1884 ©. 219, 1885 11. ©. 293, 1886 ©. 759 u 

1. Dezeniber 1885 

1) Wegen etwaiger an Pocken 
Seite. — ?) Nimmt evit jeit 1886 au d 

chnittlichen Sterbeziff 

Sterbefälle auf Grund ärztlicher Todtenſcheine oder laſſen die Na 
a NL, find nach Maßgabe der endgültigen Ergebniffe 

er bon i8 
der 

1885 durch die Volkszählung ermittelten Zu- oder Abnahme der Ber 
Auf Grund derjelben werben die Verhältnißzahlen der in der Berichts t 
ern für die Jahre 1882—86 ift auf Grund der in ven Sahresüberfichten (Verdffentlihungen 
nd 1887 ©. 455) mitgetheilten Angaben über Einwohnerzahlen und Sterbefälle eriolgt. 

Sledtyphus, Cholera (asiatica) unn Peſt vorgefommencn To 
er Berichteritattunng Theil, — 

chweiſungen wenigitens 
Boltözählung won 
Ölferung in den be— 
woche Geftorbenen 

deöfälle vergl. den Tert der vorhergehenden 
3) Ohne Ortsfremde 16 = 19,0 %/oo- 
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Sterblichkeit in größeren Städten des Auslandes. Woche vom 8, bis 14. April 1888, 

3 as 

2 S | Zodtgeborene 258 8 a 2 S2| | Bredy- 

Gin- a ee Eee 5 la |28| 888888 bur sel 
Namen der Städte > > 5 |E=2-|8522| 38 Son Su pe a5 58 Bes Er IE 

wohne | & | 2 | & |esslsssn]ss 8 55 23 85 Sets a®: „Baslsslse 
= = 23 * 02 == a2] 2:0 = 235 a ao 2.2 5) Eluvuof Slketug lee an 

a |®|®2 |serisssaler|o E°|3°]e3 seele 
el = = DS Ss 83 #5» 21,132 > 

| E (28 |935 ä 3 ER ER 5 582][=°]® 

Amſterda I sis | rl 5 | ı9 | a7 | 38 = — 
on —664—26 
ee ale) a ar - | - Hl ———3663 I ®| s 
Budapeſt desgl. . 442 787 | 353 | 21 | 273 59 321 a ee > 137 * 
Shriftiania . . | 136 200 4 2 63 16 | 239 a Ola ae ee an 
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Kopenhagen bis 10. April . | 300000 | 252 | 11 | 180 oo| 25. -|5Isi-|-/ ulm| 5 | 6 
Krakau bis 7. April... ..| Mo | MI 1] 8 Se ee ae | 15] 2 
gemiberg er . . 1 120.868 . 8 66 k Ve siıulı 1lı 

ndon . 5 92 . [169 | 395 | 206 | 12 9| 2150 1324| 28 e; 
&yon bis 31. na. | 33233239 RE BE 1237 en 
rein. . al 208.00. | - . a Bee al a|.ini ss en sms 
ar . 12260945 | 1198 | 85 [1182 | 100 | 51 | 12| 2139| 10) 719 lı2 | 5 7100| 3 
— 7a. | Bo | 65 | 2 IT | ea 433 sı | :lassl 
Prag u. Votorte. . . . »| 295857 | . oe | asia | A| — 1) ul W|. 4 108 4 
Rom bis 10. . | 23 | a Jjalıa 2 | HI -\a 7) ıl ılmB 8 9 126| 3 
oanolm Bis nel 3—60 -/Eln| ce 3| 3 
Trieit . ER. 15.156,02: |... A. | en 666 
Venedig bis 7. April —— 23| — 
Warſchau desgl. . . Bea Baal - | 37) Al ala a0| 2 |. 1236| 2 
Wien desgl. . 800836 ! 651.| 35 ! 461 | 102 | 299 6, 5116| 5| 2107| 7 0 [lose r8 
11 Bororte Wiend desgl. | 5361 „1 17 | 7 | 30,4 | Deea an] 63.146.198 sol 1 
Innen 

Aus Berliner Sranfenhänfern gemeld. Erkrankung. 

II III III III — — 

Ans deutſch. Stadt: u. Yandbez. gemeld. E Erkraukng. 
Erle Charite, Städtiſches Krankenhaus im Friedrichshain, | aut Mittheilung der Königlichen Sanitäts-Ko 
us - Krankenhaus, Bethanien, Städtifches Krankenhaus zu | des ftatiftifchen Anıtes der Stadt — ne on 

Mondit ne: Krankenhaus, Lazarus - Krankenhaus, Augufta- | Frankfurt a. O., des Medizin.-Smipektorats zu Hamburg, des Vereins 
Hospital, Jüdiſches Krankenhaus) für Öffentliche. "Seiundbeitspflege zu Nürnberg, der betreff. Königl. 

für die Woche vom 8. bi! 14. Upril 1888. Neg.-Mevdizinalräthe und Füritlich Reuß ſchen Phyſikats-Beézirksärzte. 

— Lebensalter 35 3 8 

Krankheitsformen |z43| der Aufgenommenen [a5 - EA ln 

ber ssE| 2) —— Bezirk di Is2 82|8|33 $ 
58 3333333883 8558 se &8ı53 35 $ 

Aufgenommenen 333 RN Ei: Weir ansabe E55 8 
SIEISHIESIERIESIEF I 3 — 

Maſern und Rötheln Stadt Berlin. . . . 8.—14. April 9| 57 | 1899| 69) 2 
Scharlach.. Sell Zar ee De Breölmieee: desgl. —| 12 5. 3 — 

Sipotherie und Eroup. £ Data A 11 10 „Frankfurt a. DO. 15. April — 1 9 9 — 
Unterleibstyphus gs 1) 1 zu Far a — —— „ Hamburg u. Vororte 8.—14. April] 22 8 19| 37| 1 
Brehdurchfall inkl. Ruhr und r „ Nürnberg. — desgl. — — 2| %4| — 
Cholera nostras . - a), | ee ae: Negierungs- Destit 

Kindbettfieber . Sl ZUR Aachen. » 9.—15. April] 1 9 4 (Bl 
— ——— it Aurich 8—Aprij 631711 
Roſe! JJ — Düffeldorf desgl. at 291 7738 0.2 
Syphilis inki. Sonorrhöe 3939| 21 — — s| 101 —| 3 Erfurt) . deögl. 1 — a 

Gore 929, 34 | 2,1 38 Hildesheim . 31./8. 7.4. —| 47 So el 
Andere Grkranfungen der Königöberg 8.—14. April] 10 2 al Sa — 
Athmungs-Organe Sur 2 02521327. 321 8 7 Marienwerder deägl. 1 1 3| 6| 2 

Akuter Darnıfatarıh.. mon u a = Miünfter, . desgl. 6| =! 61. 916 
Säuferwahnftun und chroni⸗ Schleswig deögl. 3| 64| 61 | is4| 7 

jeher Alkoholismus . 101 | - || —ı| 101 —-| — Stettin. . desgl. 10 21 7210 2220 
Akuter Geientheumatismus ul: al ver TE Pen Stralfund. desgl. 2 2 1270 
Andere rheumat. an 3ı1|-|-|-| 3832| 16| 2| — sur desgl. 3 — % 4| — 

Verletzungen. . oh 6 Wie 7. 44. April| 1113| —| 38| 3 
Alle übrigen "Krankheiten. 8 113 123 | 1821143 | 32 1 43 = —8 Ber Boni, Ss. 

1m: 

Summe | s63 | 17 | 39 | 48 | 408 | 305 | 46 ‚ [110 ER | 

Selammtbeit, war am 7. April 1888 39891. bleibt am14. April 1888 4009. Burgt B 

Witterung. 4. Woche vom 8. bis 14. — 1888. 
VNach Beobachtungen der landwirthichaftlihen Hochſchule in Berlin und der meteorologiihen Centralftation in München. 

Auncaacu Luftdruck in mm?) — Feuchugkeit d Luft dl Höhe Bor | 

s = nn an * an | Des Beobachtungs- | Beobachtungs £ 2 2 * = 5 2 = Rieher- Berrihente —— 

Ort Tag a = = 2 5 = = 3 ihlages | „; nn 
B = 3 = E 

3 = = a S Ra a = mm 

— Fe 

8. April 383 — 754,9 753,9 153.9 81 53 64 — 1 

0 ss | -16 | 7544 | 7548 | 7597 89 50 70 = 1 

P 10. 5 9,7 0,3 756,1 755,4 15,2 74 53 67 — 1 

Berlin 11. — 10,7 0,2 754,7 752,8 750,7 714 46 93 — 1 

. 12. > 6,6 28 746,0 747,4 749,8 87 75 83 0,5 1 

19. N 11,0 2,2 1534 754,2 153,5 95 60 69 0,4 1 

14. — 121 4,6 752,9 154,2 159,5 85 58 AL — 1 

8. April rl) zarı | 288 66 74 _ E 0,8 
2 — 5,4 —34 712,0 711,8 712,3 73 58 718 — NE 13 

2 ao 3720 at T1La |- 7109070 84 96 14,2 NW 3,3 

Münden |ı1. „ 07 1-03 1.09 | 13 | 71261732 94 90 16,8 W 3,6 

112, n 4,0 zahl 706,5 708,7 709,3 8 62 90 3,4 W SL 

13. * 6,8 —13 713,9 714,8 714,7 85 54 16) 0,8 8W 23 

14. > 12,1 as 716,3 716,6 716,7 87 69 78 1,9 W 1,4 

1) Wegen etwaiger an Pocken, Flecktyphus, Cholera (asiatica) und ) eg 8 Pocken. Flecktvph — und der relativen Feuchtigkeit der Luft erfolgen um 8 Uhr 
— der eriten Seite. — ?) Die Beobachtungen des Luftdrucks 

Erkrankungen an Diphtherie gemeldet. 

Peſt vorgefonmenen Todesfälle bezw. Erkrankungen vergl. ben Tert 
Morgens, 2 Uhr 

rn: 8 Uhr Abends (in Berlin jeit dem 1. Januar d. 3. um 7, 2 und 9 ühr) — 3) Einſchl. Ruhr. — * 6 Fälle von Schalad-Diphtherie, 

1. bis 7. April 2 u °) Nachträglich werben für Die Woche vom 1 
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Dr. de la Guardia veröffentlichten Statiſtik noch 128, 

io dat von Anfang Mai v. 3. bis Ende Februar d. J. 

im ganzen 2056 Perſonen der Krankheit erlegen find. 

In der Stadt Santiago war die Eptdemie gegen 

Mitte Februar erloſchen. Auch in den ländlichen Be— 

zirken von Santiago find im Januar nur noch ganz 

vereinzelte Erkrankungen vorgekommen. 

In Cienfuegos find dagegen noch im Februar 

504 Erkrankungen und 155 Todesfälle an Pocken be— 
kannt geworden. 

Snfektions- Krankheiten in Moskau. 

In dem Zeitraum vom 22. Dezember dv. 3. bis 

16. März d. 8. find in Moskau 3477 Fälle von In— 

feftions-Krankheiten zur Anzeige gelangt, eine etwas 

größere Zahl wie in dem unmittelbar vorhergegan- 

genen, zwölfwöchentlichen Zeitraum (vergl. Veröffentl. 

©. 56.) 
Bon Unterleibstyphus und typhöfen Fieber wur— 

den im Ganzen 206 bezw. 277 Erkrankungen ge— 

meldet, von Fledtyphus 122, Nüdfallsfieber 106, 

Maſern 315, Scharlach 569, Poren 26, Diphtherie 
301, Nuhr 28, Roſe 580, Keuchhuſten 266. 

Gegenüber der vorigen Berichtsperiode haben die 

Erkrankungen an Flecktyphus, Rücfallsfieber, Mafern, 

Rofe, Keuchhuſten zugenommen, diejenigen an Unter: 

leibstyphus, Pocken, Scharlah und Diphtherie ab- 

genommen. 

Die Gefundheitsverhältnifje im Negierungsbezirfe 

Cöslin 1883 bis 1885. 

(Nah) dem von dem Regierungs- und Medizinalrathe Dr. 
Wernich eritatteten vierten &eneralberiht über Das 

Sanitäts- und Medizinalweſen. Colberg 1887.) 

Die Witterungsverhältniſſe des Regierungsbezirkes 

Cöslin im Derlaufe der 3 Sahre (1883 bis 85) 

fönnen als relativ günjftige bezeichnet werden. Dex 

Winter war im Durchſchnitt mäßig kalt, der Sommer 

zum Theil feucht, nicht zu heiß. 

Das Klima iſt der Entwicklung von Sommer: 

krankheiten: Brechdurchfall der Kinder, Nuhr, Cho- 

lerine und Darmkfatarrhen Erwachjener faſt abſolut 

hinderlich, förderte dagegen die afuten Affektionen 

der Athmungsorgane: in erjter Reihe die Entjtehung 

der akuten Lungenentzündung, des Keuchhuftens, den 
ſchnellen Berlauf der Phthiſen, es verichlimmerte 

endlich möglicheriweife die Bräunekrankheiten und 
das Scharlachfieber. 

Die Gejanmtjterblichkeit in den 3 
zifferte fich auf 25,5 promille (es ftarben 42 287 

Menſchen, 22184 männlichen, 20103 weiblichen 

Geſchlechtes). Die Sterbefälle in den Städten über: 

Ihritten den Durchſchnitt um 2,7 %0, während die 
des platten Landes dahinter um 2,6 %o zurückblieben. 

Relativ die meilten Sterbefälle entfielen auf die 

Sahren be= 

Monate März und Zanuar, die wenigjten auf die 

drei Sommermonate Juni, Auguſt und Zuli. 

An Boden erkrankten im April 1883 im Kreife 

Lauenburg 20 Berjonen, von denen 4 ftarben, unter 

den Geftorbenen befanden fi) 3 Kinder, welche noch 

nicht geimpft waren. Die Krankheit war von einer 

umherziehenden Familie in das Dorf Klein-Mafjow- 
eingeichleppt worden, und blieb in Folge des energi— 

ichen Einjchreitens der Gutsvorſtände, welche die 

angeordneten fanitätspolizetlihen Maßregeln aus 

führten, auf die urſprünglich erkrankten wenigen 

Familien beſchränkt. In den benachbarten Dörfern 
wurden damals zahlreiche Smpfungen und Nevacci- 

nattonen ausgeführt. Weitere Podenerfrankungen 

find im Regierungsbezirk während der drei Berichts: 

jahre nicht vorgekommen. { 

Typhuserfranfungen famen im Negierungs- 
bezivt 1883 häufig, 1884 etwas jeltener vor; das 
Jahr 1885 hatte deren nur wenige aufzuweilen. Es 
wurden zahlreiche Kleinere Hausepidemien in einzelnen 

Ortſchaften verjchiedener Kreife beobachtet. Cine 

direfte Begründung des Verdachtes, daß das Waſſer 

in jeinen Beimengungen die Typhusurſache berge, 

ging aus den ſowohl chemiſch wie bakteriologiſch ge— 
machten Unterfuchhungen nicht hervor; es ergab fi) 

aber die Nothwendigfeit, Untergrund und Grund 

waſſer reinliher zu Halten. Die Art der Waller 
verforgung in den Heinen Städten ift vorwiegend 
die primitive mittel3 Flachbrunnen, die das Grund: 

waſſer jammeln. 

Tledtyphus kam in zwei Einzelfällen (Stolp 
und Belgard) und in einer nicht umnbedeutenden 
Epidemie im Kreife Nummelsburg zur Beobachtung; 

bier erkrankten in zehn Monaten 51 Perſonen, von 

denen 10 jtarben Es wird beflagt, daß die Krank- 
heit, welche in einem ifolirt gelegenen Tagelöhner: 
baufe zum Ausbruch gefommen, lediglich durch Zus 

fall und zwar exit nach 4 Monaten zur Kenntnig 
der Medizinalbehörde gelangte; dadurch war die 
Verſchleppung des Kontagtums nad) verjhiedenen 

Ortſchaften des Kreiſes möglich geworden. 

Nuhr trat im Negierungsbezirte 4 Mal in 

epidemischer Verbreitung auf, am heftigjten im Jahre 

1885 im Neuftettiner Kreife vom Mai bis No— 

vember; 20 Erkrankungen mit 4 Todesfällen find 
aus einer Drtjchaft verzeichttet, aus 3 anderen Orten 
die doppelte Zahl von Erkrankungen. 

An Diphtherie und Croup jtarben im Re— 

gierungsbezirke 6676 größtentheils dem Findlichen 
Alter angehörige Perfonen, an Scharlad 2564. 
Größere Scharlachepidemien mit zum Theil ſchwerem 

Charakter herrſchten in den Kreifen Bublit, Schlawe 

und Stolp. As wirkſamſte Wege der Verbreitung 

diefer Krankheit haben fich nach einem Berichte des 

Cösliner Phyſikus die Schulen herausgeftellt; jo 

wies derjenige Monat, in welchem die Schulen auf 
dem Lande wegen der jog. Kartoffelferien geſchloſſen 
find, nämlich der Dftober, die wenigjten Sterbefälle 
nach, während diejelben bald nach Eröffnung der 

Schulen aufs 6fache ſtiegen. 

Die Mafern haben während des Jahres 1883 

feinen Kreis verſchont; im Kreiſe Neuftettin find 
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188: 2 gegen 400 Erkrankungen mit 10 Todesfälten 
dorgefommen. 1884 und 1885 war die Ausbreitung 
geringer, auch der Charakter der Krankheit ein 

Keuch huſten tat 1884 im Kreife Schlawe ſtark 
auf. Su Kolberg kamen 1884 147 Erkrankungen 

Beobachtung mit 9 Todesfälle. 1835 herrichte 

jerheit überall feſtgeſtellt. Der Grund liegt 
tjächlich darin, daß in Hinterpommern die im 

Wochenbette erkrankten Landfrauen eine uniberwind- 
liche Abneigung haben jollen, einen Arzt zu Nathe 

ziehen. Am höchſten war die Zahl dev Todesfälle 
Puerperalerkrankungen im Kreife Neuftettin. 
bezw. 12,5 auf 10 000 Todesfälle.) 

Die kontagiöſe Augenentzündung hat in 
5 Kreifen des Bezirks in ausgedehnten Maße ge- 

cht, jo unter den Inſaſſen des Ceutralgefäng— 

zu Cöslin, in der Landarmenanftalt zu Neu: 

n und unter der Militärbevölferung Kolbergs 
3). Sm Schlawer Kreife wurde eine derartige 
emie gelegentlich der Revaccinationen entdedt. 

Ueber die Kinderjterblichfeit im Regierungs— 
hezirke während der Berichtözeit geben die folgenden 

en Auskunft: Bon 42287 im Ganzen ver- 
enen Perſonen jtanden 10796 = 25,5% im 
Lebensjahre; auf das Lebensalter der größten 

fänglichfeit für Infektionskrankheiten (bejonders 
Diphtherie) das Alter von 1 bis 5 Sahren, ent— 
en 10307 Todesfälle oder 24,3% der Gejammt: 

während im Alter von 30 bis 40 Fahren nur 

Perſonen — 4,3 % jtarben. 

m der Beauffichtigung des Fleifchverfehrs 
ich in allen Bevölferungsichichten eine Fräftige 

wegung dahin geltend gemacht, dab efelhaftes 

ieh auf den Märkten vom Publikum der Markt 
get denunzirt wird, und dieſe bei ihrem Ein— 

reiten jelten Widerſtand findet. Einige Polizei— 
a lungen haben dureh Drtsitatut Kommiſſionen 

r Unterfuchung verfälfchter Nahrungsmittel gebildet 
umd diefen Kommiffionen die Ermächtigung beigelegt, 

ythäufer, Fleiſchläden und die Gejchäftsräume 
erer Gewerbetreibender zu betreten. Von 15 104 

d 66 amtliche Fleiſchbeſchauer unterjuchten 
weinen wurden 20 Schweine trichinös und 30 

ig befunden; 4 Erkrankungen von Menjchen an 

chinoſe werden erwähnt. In Bubliß machte im 
Sommer 1885 eine Fiihvergiftung in der Familie 

eines Lehrers Auffehen. 
Der weitaus bejuchtejte Kurort des Negierungs- 

bezirks ift das See» und Soolbad Kolberg. Im 

Durchſchnitte der 3 Jahre wurden in Kolberg jähr— 

lich 6600 Badegäſte, in Stolpmünde ca. 1000 und 
in Rügenwalde im letzten Jahre 405 gezählt. Die 
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Befucher der Stahlquelle Polzin bezifferten fich auf 
durchſchnittlich 486 in jedem Jahre. 

Zeitweilige Maßregeln gegen Nolkskrankheiten. 

(R.A. Nr. 103—107 von 19.—21. April 1888.) 
Italien. Laut miniterieller Verfügung find im Hafen 

von Genua alle von Ehili dort anlangenden Schiffe einer 
jtrengen Inſpektion zu unterwerfen. Jedes Schiff, an 
dejjen Bord während der Meberfahrt ein Todesfall ftatt- 
gefunden hat, wird in Quarantäne gelegt. Schiffe, die 
feinen Todesfall zu verzeichnen haben, erhalten ſofort freie 
Berfehrserlaubnig. — 

. Dänemark. Durch Bekanntmachung des Königlich) 
dänischen Juſtiz-Miniſteriums vom 11. April 1888 jind 
mit Nücjiht auf den Ausbruch der Blattern in der 
Bretagne die gefeblichen Beſtimmungen über gejundheits- 
polizeiliche Unterjuchung gegenüber denjenigen Schiffen 
in Kraft gejeßt worden, welche aus franzöjiihen Häfen 
zwiihen Nantes und St. Malo (lebtere beiden Häfen ein- 
geſchloſſen) kommen. Gleichzeitig iſt die Einfuhr von ge- 
brauchten Kleidern, Betten, Lumpen ꝛc. aus den bezeich- 
neten franzöfiihen Häfen verboten worden, — 

Auftralien. Die Negierung von Süd-Auftralien hat 
alle Häfen von China und deſſen VBafallenftaaten, der 
malaiiſchen Halbinfel, Singapore, Timor und Nieder- 
ländiſch-Indien für verfeucht erklärt. Alle von daher 
fonmtenden Schiffe unterliegen nad) ihrer Ankunft in Bort 
Darwin einer 21 tägigen Quarantäne. Jedoch ſoll Per— 
onen nicht chineſiſcher Abkunft, weldhe mit Schiffen an- 
fommten, die frei von anftecfenden Krankheiten find, Die 
Landung jofort geftattet werden. Ausgenommen hiervon 
find jedod) alle von Hongkong anfommenden Perſonen, 
für welche die 21 tägige Quarantäne ftet3 in Anwendung 
gebracht wird. 

Thierſeuchen. 

Thierſeuchen in Großbritannien. 
(Vgl. Veröffentl. S. 214.) 

Während der erſten ſieben Wochen des laufenden 
Jahres ſind in Großbritannien folgende Seuchenausbrüche 
und -Erkrankungsfälle unter Thieren zur amtlichen Kennt— 
niß gelangt. Lungenfeuche: 70 Ausbrüche und 310 
Erfrankungsfälle gegen SO und 390 im entjprechenden 
Zeitabjchnitt des Vorjahres. Hiervon entfallen 31 und 
140 auf England, 39 und 170 auf Schottiand. Von den 
gemeldeten Seuchenausbrüchen in England entfallen etwa 
2/, auf die Srafihaften Kant, Lancafter und die Metro— 
pole und in Schottland über ®/, auf die Grafjihaften 
Lanark, Aberdeen uud Forfar. Schweinefieber: 583 
Ausbrühe und 3250 Erkranfungsfälle gegen 518 und 
3248 im Vorjahr. Die Mehrzahl hiervon ‚weilt England, 
nur wenige Wales und Schottland nah. Miilzbranp: 
27 Ausbrüdhe und 85 Erfrankungsfälle gegen 31 und 86 
im Borjahr (Veterinarian, März 1888.) 

inderpeft in Rußland. 
(Bergl. Veröffentl. 1887 ©. 726.) 

Nach) den in den Monaten Dftober, November und 
Dezember 1887 beim Medizinal-Departentent des Kaifer- 
lich ruſſiſchen Miniſteriums des Innern anıtlid) eingegan- 
genen Nachrichten über das Vorkommen dev Rinderpeſt 
liegen Meldungen aus 33 Gouvernements und Gebieten 
vor, von welchen 24 zu Anfang Dftober bereits verfeucht 
waren und 14 neu betroffen worden find. 

Die höchfte Zahl von neuerfrankten Rindern weiſt das 
Souvernement Woronefch auf, in welchen von Gepteniber 
bis Ende November 7242 Rinder von der Seuche befallen 
wurden und 3042 derjelben erlagen. Sodann folgt das 
Gouvernement Eherfon, in welchen in derjelben Zeit 6391 
Kinder erkrankten und 2713 fielen, Sm Gebiet der Do- 
niſchen Kofaken erkrankten und fielen vom Auguft bis ein- 
ſchließlich Dftober 6296 bezw. 3475, im Gouvernement 
Irkutsk 4452 bezw. 4041. Bon der Maßregel der Töd— 



tung wurde ausgiebiger Gebrauch gemacht in den Gou⸗ 
vernements Petrikau (399 von 406 — 98,3%/,), Sſamara 
(2246 von 3514 = 63,90/0), Stawropol (157 von 254 = 
61,8%), Tamıbow (386 von 653 — 59,1%/,), Charkow (252 
von 568 — 44,40,0), Woroneſch (2747 von 7711 = 35,6”/,). 

In anderen Souvernements wurde nur eine velativ 
geringe Zahl getödtet. Die meijten erkrankten Thiere er- 
lagen der Seuche. ö f 

Anscheinend erloſchen ift die Seuche im Auguft in 1, 
im September in 1, im Oftober in 4, im November in 
12, zufammen in 18 Gouvernement3 und Gebieten. Ver— 
feucht geblieben find die Gouvernements und Gebiete 
Aſtrachaͤn, Woroneſch, Jekatherinoslaw, Irkutsk, Kiew, 
Orenburg, Perm, Sſamaͤra, Sſaratow, Taurien, Tobolsk, 
Tomsk, Tula, Ufa, Charkow, Cherſon, Semiretſchinsk, 
Ural, Baku, Degeſtan. Aus den verſeuchten Gouverne— 
ments und Gebieten Tobolsk, Baku und Degeſtan ſind im 
Dezember — aus Turgai während der 3 Berichtsmonate — 
Nachrichten nicht eingegangen. 

Bon den an das Deutiche Reich oder Oeſterreich-Un— 
garn grenzenden oder am Baltiſchen oder am Schwarzen 
Meer gelegenen Gouvernements find Sekatherinoslaw, 
Taurien, Befjarabien, Petrikau, Wolhynien und Cherjon 
verfeucht geweien. Am Gouvernement Befjarabien, Wol- 
hynien und Petrifau ift die Seuche anfcheinend im 
November erlofchen. Am Goupernement Sefatherinoslaw 
find vom September bis einschließlich Iiovember 3194 Er- 
franfungs- und 2504 Todesfälle vorgefonmen und Ende 
Itovember 39 erfranfte Ninder verblieben. Aus Taurien 
wurden in derjelben Zeit 2791 erkrankte, 2461 gefallene 
und 36 erfranft verbliebene Rinder gemeldet. Sm Gou— 
vernement Beflarabien erkrankten und fielen vom Dftober 
bis einschl. Itovember 1705 bezw. 829, in Petrifau in 
derjelben Zeit 406 bezw. 7 und in Wolhynien in November 
28 bezw. 17. Sm Gonvernement Cherſon (j. 0.) waren 
Ende November nody 278 franfe Ninder vorhanden. 

Defterreih-MUngarn. Sn der an der Südbahn 
gelegenen ungariihen Gemeinde Wiefen ift die Maul: 
und Klauenfeuche unter dem Hornvieh ausgebrochen, 
(Vgl. VBeröffentl. ©. 215.) 

Reterinär-poligeilidye Maßregeln. 

Preußen. Reg.Bez. Schleswig. Verbot der 
Ausfuhr von Wiederfäuern ꝛxc. aus Elbhäfen. Vom 
20. April 1888. 

Auf Anordnung des Herrn Miniſters für Landwirth— 
ſchaft, Domainen und Forſten wird mit Rückſicht auf die 
in Altona, in Hamburg und neuerlic) in Zangenfelde im 
Kreife Pinneberg feitgeftellten Ausbrüche der Maul- und 
Klauenſeuche die Ausfuhr von Wiederfäuern und Schweinen 
aus den Elbhäfen der Provinz Schleswig -Holtein nad) 
Großbritannien bis auf weiteres hierdurch verboten. 

Schleswig, den 20 April 1888. 
Königliches Regierungs-Präſidium. 

gez. Griſebaäch. 

Medizinalgeſetzgebung ꝛc. 

Deutſches Reich. Bekauntmachung, betreffend die 
Unterſuchung von Farben, Geſpiunſten und Ge— 

weben auf Arſen und Zinn. 

Vom 10. April 1880. (Centr.Bl. f. d. D. R. ©. 131.) 
Auf, Grund der Vorſchriften im 1 Abſatz 3 und 

$ 7 Abjab 2 des Geſetzes, betreffend bie ee ge: 
jundheitsjchädlicher Farben bei der Herftellung von Naͤh— 
vungsmitteln, Genupmitteln und Gebrauchsgegenftänden, 
vom 5. Juli 1887 (R. G. Bl. ©. 277) beſtimme ich, daß 
bei der Zeititellung des Worhandenfeins von Arſen und 
Zinn in den zur Herftellung von Nahrungs: und Genuß: 
mitteln verwendeten Farben und bei der Ermittelung des 
Arjengehalts der unter Benutzung arfenhaltiger Beizen 
hergeitellten Gefpinnfte und Gewebe nad) Maßgabe der 
beiliegenden Anleitung zu verfahren ift. 

Berlin, den 10. April 1888, 
Der Stellvertreter des Reichskanzlers. 

von Boetticher. 
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Anlage. 
Anleitung 

für die Unterſuchung von Farben, Geſpinnſten und Ge— 
weben auf Arjen und Zinn ($ 1 Abſ. 3, $ 7 Abſ. 2 des 
Geſetzes, betreffend die Verwendung gejundheitsjchädlicher 
Farben bei der Herftellung von Nahrungsmitteln, Genuß: 
mitteln und Gebrauchsgegenftänden, vom 5. Zuli 1887.) 

A. Berfahren zur Feftitellung des Borhanden- 
feins von Arfen und Zinn in gefärbten Nah— 
rungs- oder Genußmitteln ($ 1 des Gejeßes.) 

l. Feſte Körper. 
1) Bei feiten Nahrungs: oder Genußmitteln, welche 

in der Maffe gefärbt find, werden 20 g in Arbeit ge- 
nommen, bei oberflächlidy gefärbten wird die Farbe abge- 
ihabt und ift joviel des Abfchabjels in Arbeit zu nehmen, 
als einer Menge von 20 g ded Nahrungs: oder Genuß: 
mittel8 entjpricht. Nur wenn ſolche Mengen nicht ver- 
fügbar gemacht werden fünnen, darf die Prüfung auch 
an geringeren Mengen —— werden. 

2) Die Probe iſt durch Reiben oder ſonſt in geeigneter 
Weiſe fein zu zertheilen und in einer Schale aus echtem 
Rorzellan mit einer zu mejjenden Menge reiner Salzſäure 
von 1,10 bis 1,12 jpez. Gewicht und ſoviel dejtillirtent 
Waſſer zu verfegen, daß das Verhältniß der Salzſäure 
zum Wafjer etwa wie 1 zu 3 iſt. Sn der Regel werden 
25 ccm Calzfäure und 75 cem Waller dem Zweck ent- 
Iprechen. 

Man feßt nun 0,5 g hlorjaures Kalium hinzu, bringt 
die Schale auf ein Wafjerbad und fügt — jobald ihr 
Anhalt die QTemperatur des Waſſerbades angenonmen 
bat — von 5 zu 5 Minuten weitere Fleine Mengen von 
chlorſaurem Kalium zu, bis die Flüſſigkeit hellgelb, gleich: 
fürmig und Ddünnflüjfig geworden ij. In der Regel 
wird ein Zujaß von im Ganzen 2 g des Salzes dem 
Zwed entſprechen. 
von Zeit zu Zeit zu erjeßen. 
Punkt erreicht hat, jo fügt man nochmals 0,5 hlorfaures 
Kalium Hinzu und nimmt die Schale alsdann vondem Wafjer: 
bade. Nach völligem Erkalten bringt man ihren Snhalt auf 
ein Filter, läßt die Flüffigfeit in eine Kochflaſche von etwa 
400 cem völlig ablaufen und erhißt fie auf den Waſſer— 
bade, bis der Geruch nad) Ehlor nahezu verihwunden ift. 
Das Filter ſammt dem Rückſtande, welcher fich in ver 
Regel zeigt, wälht man mit heißem Waſſer gut aus, 
verdampft das Waſchwaſſer int Waſſerbade bis auf etwa 
50 cem und vereinigt dieſe Klüfligkeit fammt einem etwa 
darin entjtandenen Niederlage mit den Hauptfiltrate. 
Man beadte, dab die Gejammtmenge der Flüſſigkeit 
mindeitens das Sechsfache der angewendeten Salzſäure 
betragen muß. Wenn 3. B. 25 cem Salzſäure verwendet 
wurden, jo muß das mit dem Wafchwafjer vereinigte 
Filtrat mindeſtens 150, bejjer 200 bis 250 cem betragen. 

3) Dan leitet nun durch die auf 60 bis 80° E. er- 
wärnte und auf diefer Temperatur erhaltene Flüffigkeit 
3 Stunden lang einen langjamen Gtrom von reinem, 
gewaſchenem Schwefelwaſſerſtoffgas, läßt hierauf die 
Slüffigkeit unter fortwährendem Einleiten des Gaſes er- 
falten und ftellt die Diefelben enthaltende Kochflaſche, mit 
Filtrirpapier leicht bedeckt, mindeftens 12 Stunden an einen 
mäßig warmen Drt. 

4) Sit ein Niederfchlag entitanden, jo ift derfelbe auf 
ein Filter zu bringen, mit fchwefelwafjerftoffhaltigem 
Waſſer auszumachen und dann in noch feuchtem Yuftande 
mit mäßig gelben Schwefelammonium zu behandeln, 
welches vorher mit etwas ammoniakaliſchem Waſſer ver- 
dünnt worden ilt. 
ammonium, 2cem Ammoniakflüſſigkeit von etwa 0,96 ſpez. 
Gewicht und 15 cem Waſſer dem Zweck entfprechen. Den 
bei der Behandlung mit Schwefelammonium verbleibenden 
Rückſtand wälht man mit ſchwefelammoniumhaltigem— 
Wafjer aus und verdampft das Filtrat und das Wafd- 
waſſer in einen tiefen Rorzellanfchäldyen von etwa 6 cm 
Durchmeſſer bei gelinder Wärme bis zur Trodne. Das 
nad) der Berdampfung Zurücbleibende übergießt man, 
unter Bedeckung der Schale mit einem Ihrglafe, mit etwa 
3 ccm vother, rauchender Galpeterfäure und dampft die— 
jelbe bei gelinder Wärme behutfam ab. Erhält man 
hierbei einen im feuchten Zujtande gelb erjcheinenden 

el a re a dd ac 2m 

In der Regel werden 4 cem Schwefel: 

Das verdampfende Waſſer ijt dabei | 
Wenn man den genannten 



_ oder beginnenden Schmelzen erhißt. 

ci” 

Nücftand, fo Schreitet man zu der fogleich zu befchreibenden 
Behandlung. Iſt der Rückſtand dagegen dunfel, fo muß 
er von Neuem jo lange der Ginwirfung von rother, 
rauchender Salpeterſäure ausgefeßt werden, bis erin feuchten 
Zuftande gelb erjcheint. 

5) Dan verfeßt den noch feuchten Rückſtand mit fein 
zerriebenen Eohlenfaurem Natriun, bis die Maſſe ftarf 
alkalifc reagirt, fügt 2 g eined Gemenges von 3 Theilen 
fohlenfaurem mit 1 Theil falpeterfaurem Natrium hinzu 
und miſcht unter Zujaß von etwas Waſſer, fo daß eine 
gleichartige, breiige Mafie entjteht. Die Maſſe wird in 
dem Schälchen getrodnet und vorjichtig bis zum Sintern 

Eine weitergehende 
Steigerung der Temperatur ift zu vermeiden. Man erhält 
fo eine farbloje oder weile Maſſe. Sollte dies aus— 
nahmöwetje nicht der Fall jein, fo fügt man nod etwas 
falpeterfaures Natrium Hinzu, bis der Zweck erreicht ift.') 

6) Die Schmelze weicht man in gelinder Wärme mit 
Wofler auf und filtrirt durch ein nafjes Filter. Sit Zinn 
zugegen, jo befindet ſich dieſes nun im Ruͤckſtande auf dem 
Filter in Gejtalt weißen Zinnoryds, während das Arjen 
als arjenjaures Natrium im Filtrat enthalten ift. Wenn 
ein Nücjtand auf dem Filter verblieben ift, fo muß be- 
rücfichtigt werden, daß aud) in das Filtrat Fleine Wengen 
Zinn übergegangen jein können. Man wäſcht den Nüd- 
ſtand einmal mit faltem Waſſer, dann dreimal mit einer 
Miſchung von gleichen Theilen Wafjer und Alkohol aus, 
dampft die Wajchflüffigfeit joweit ein, daß das mit Diefer 
vereinigte Filtrat etwa 10 cem beträgt, und fügt ver: 
dünnte Salpeterfäure tropfenweije hinzu, bis die Flüſſigkeit 
eben jauer reagirt. Sollte hierbei ein geringer Nieder: 
ſchlag von Zinnorydhydrat entitehen, jo filtrivt man den— 
jelben ab und wäſcht ihn wie oben angegeben aus. 

Wegen der weiteren Behandlung zum Nachweiſe des 
Zinns vergl. Mir. 10. 
7) Zum Nahweife des Arſens wird dafjelbe zur 

naächſt in arjenmolybdänjaures Ammonium übergeführt. 
Zu dieſem Zwecke vermijcht man die nad) obiger Vor- 
ſchrift mit Salpeterfäure angejüuerte, durch Erwärmen 
von Kohlenfäure und falpetriger Säure befreite, darauf 
wieder abgefühlte, Elare (möthigenfalls filtrirte) Löſung, 
welche etwa 15 ccm betragen wird, in einem Kochfläſchchen 
mit etwa gleichem Raumtheile einer Auflöjfung von molyb- 
dänſaurem Ammonium in Calpeterfäure‘) und läßt zu: 
nächſt 3 Stunden ohne Erwärmen jtehen. Enthielte 
nämlid die Flüſſigkeit in Kolge mangelhaften Auswajchens 
des Schwefelwasjerjtoff - Niederichlages etwas Phosphor— 
jäure, jo würde fi dieſe als phosphormolybdänfaures 
Ammonium abjcheiden, während bei richtiger Ausführung 
der Operationen ein Niederichlag nicht entiteht. 
8) Die Flare bezw. filtrirte Flüffigfeit erwärmt man 
auf dem MWafjerbade, bis jie etwa 5 Minuten lang die 
Temperatur des Wafjerbades angenommen hat’). Sit 
Arſen vorhanden, fo entiteht ein gelber Niederſchlag von 

arſeumolybdänſaurem Ammonium, neben welchem ſich 
meiſt aud) weiße Molybdänjäure ausiheidet. Man gießt 
die Flüſſigkeit nach einſtündigem Stehen dur ein Fil- 
teren von dem der Hauptjache nach in der Fleinen Kod)- 

 Hlajche verbleibenden Niederſchlage ab, wäſcht diejen zwei- 
mal mit feinen Mengen einer Miſchung von 100 Theilen 
Molybdänlöfung, 20 Theilen Salpeterfäure von 1,2 ſpez. 
Gewicht und SO Theilen Waffer aus, löft ihn dann unter 
Erwärmen in 2 bis 4 ccm wäfjeriger Ammonflüfjigfeit 
bon etwa 0,96 jpez. Gewicht, fügt etwa 4 ccm Wajjer 
hinzu, gießt, wenn erforderlich, nochmals durd) das Fil— 
terchen, ſeßt Raumtheil Alkohol und dann 2 Tropfen 
Ehlormagnefium - Chloranımoniunt - Löfung hinzu. Das 

) Sollte die Schmelze troßdem jchwarz bleiben, fo 
rührt dies in der Negel von einer geringen Menge Kupfer 

her, da Schwefelfupfer in Schwefelammonium nicht ganz 
unlöslich ift. 

2) Die oben bezeichnete Flüffigfeit wird erhalten, in- 
dem man 1 Theil Molybdänſäure in 4 Theilen Ammoniaf 
von etwa 0,96 fpez. Gewicht löſt und die Löſung in 
15 Theile Galpeterfäure von 1,2 ſpez. Gewicht giebt. 
Man läßt die Flüffigkeit dann einige Tage in mäßiger 
Wärme ftehen und zieht fie, wenn nöthig, klar ab. 

) Am ſicherſten ift e8, das Erhigen fo lange fort- 
zujeßen, bis ſich Molybdänfäure auszujcheiden beginnt. 
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Arſen ſcheidet ſich ſogleich oder beim Stehen in der Kälte 
als weißes, mehr oder weniger kryſtalliniſches a rſenſaures 
Ammonium-Magneſium ab, welches abzufiltriren und mit 
einer möglichſt geringen Menge einer Miſchung von 1 Theil 
AUmmtoniaf, 2 Theilen Waffer und 1 Theil Alkohol aus: 
zuwaſchen ift. 

I) Man löft alsdann den Niederihlag in einer mög- 
lichſt kleinen Menge verdünnter Galpeterfäure, verdampft 
die Löſung bis auf einen ganz Kleinen Reſt und bringt 
einen Tropfen auf ein Porzellanfchälhen, einen anderen 
auf ein Objektglas. Zu erfterem fügt man einen Tropfen 
einer Löſung von jalpeterfaurem Silber, dann vom ande 
aus einen Tropfen wäfjriger Ammonflüfjigfeit von 0,96 
jpeg. Gewicht; ift Arjen vorhanden, jo muß fich in der 
Berührungszone ein rothhrauner Streifen von arjenjaurem 
Silber bilden. Den Tropfen auf dem Objektglaſe macht 
man mit einer möglichit Heinen Menge wäſſriger Ammon: 
flüfjigfeit alkaliſch; iſt Arſen vorhanden, jo entiteht jo: 
gleich oder jehr bald ein Niederſchlag von arjenjaurent 
Ammonntagnejiun, der, unter dem Mikrojfop betrachtet, 
fid) als aus ſpießigen Kryftällchen beſtehend erweift. 

10) Zum Nachweiſe des Zinn ift das, oder find 
die das Zinnoryd enthaltenden Zilterchen zu trodnen, in 
einem Borzellantiegelchen einzuäjchern und demnächſt zu 
wägen.*) tur wenn der Rückſtand (nad) Abzug der Filter: 
afche) mehr ale 2 mg beträgt, ift eine weitere Unterſuchung 
auf Zinn vorzunehmen. Sn diefem Falle bringt man den 
Rückſtand in ein Porzellanfchiffchen, ſchiebt diejes in eine 
Röhre von Schwer ſchmelzbarem Glaje, welche vorn zu einer 
langen Spibe mit feiner Deffnung ausgezogen ift, und erhibt 
in einem Strom reinen, trodnen Waſſeſtoffgaſes bei allmäh— 
lid) gefteigerter Temperatur, bis fein Wafjer mehr auftritt, bis 
font alles Zinforyd reduzirt ift. Man läßt im Waſſer— 
jtoffitrom erfalten, nimmt das Schiffhen aus der Nöhre, 
neigt es ein wenig, bringt wenige Tropfen Salzſäure von 
1,10 bis 1,12 fpez. Gewicht in den unteren Theil desjelben, 
fhiebt es wieder in die Röhre, leitet einen langſamen 
Strom Waſſerſtoff durch diejelbe, neigt fie jo, daß die 
Salzſäure im Schiffhen mit dent reduzirten Zinn in Be— 
rührung fommt, und erhißt ein wenig. Es löſt ji dann 
das Zinn unter Entbindung von etwas Wafjerjtoff in der 
Salzjäure zu Zinndlorür. Man läßt im Waſſerſtoffſtrom 
erfalten, nimmt das Schiffehen aus der Röhre, bringt 
nöthigenfalls noch einige Tropfen einer Miſchung von 
3 Theilen Wafjer und 1 Theil Salzſäure hinzu und prüft 
Tropfen der erhaltenen Löjung auf Zinn mit Duedfilber- 
chlorid, Goldchlorid und Schwefelwafferftoff, und zwar mit 
leßterem vor und nad) Zulaß einer geringen Wienge Brom— 
falzläure oder Chlorwaſſer. 

Bleibt beim Behandeln des Shiffchen - Snhalts ein 
fhwarzer Rückſtand, der in Salzſäure unlöslic iſt, jo 
fann derfelbe Antimon fein. 

II. Slüffigfeiten, Fruchtgelées u. dgl. 

11) Bon Flüffigkeiten, Fruchtgelees und dergleichen tft 
eine ſolche Menge abzuwägen, daß die darin enthaltene 
Trocenfubitanz etwa 20g beträgt, alfo 3.8. von Himbeer- 
ſyrup etwa 308, von Sohannisbeergelee etwa 3dg, von 
Rothwein, Eſſig oder dergleichen etwa 800 bis 1000 g. 
ur wenn ſolche Mengen nicht verfügbar gemacht werden 
fünnen, darf die Prüfung auch an einer geringeren Menge 
porgenommten werden. 

12. Fruchtſäfte, Seleed und dergleichen werden genau 
nad) Abſchnitt I mit Salzſäure, hlorfaurem Kalium u. |. w. 
behandelt ; dünne, nicht ſauer reagirende Flüffigfeiten Fonzen- 
trirt man durch Abdampfen bis auf einen kleinen Reſt und 
behandelt diefen nah Abſchnitt 1 mit Salzfäure und 
hlorfaurem Kalium u. ſ. w.; dünne, fauer reagirende 
Flüffigfeiten aber deftillivt man bis auf einen geringen 
Rückſtand ab und behandelt diejen nach Abjchnitt I mit Salz: 
fäure, chlorfauren Kalium u. ſ. w. — Zu das Dejtillat 
leitet man nad) Zufab von etwas Saälzſäure ebenfalls 
Schwefelwaflerjtoff und vereinigt einen etwa entjtehenden 
Niederſchlag mit dem nach Nr. 3 zu erhaltenden. 

*) Sollte der Rückſtand in Folge eines Gehaltes an 
Kupferoxyd ſchwarz fein, fo erwärmt man ihn mit ©al- 
peterfäure, verdampft in Wafjerbad zur Trockne, jebt 
einen Tropfen Salpeterjäure und etwas Waſſer zu, filtrirt, 
wäfcht aus, glüht und wägt erit dann. 
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B. Verfahren zur Feſtſtellung des Arſengehalts 
in Gefpinnften oder Geweben ($ 7 des Geſetzes,. 

13) 5) Man zieht 30 g des zu unterfuchenden 
Sefpinnftes oder Gewebes, nadhdem man dasſelbe 
zerjchnitten hat, drei bis vier Gtunden lang mit 
deftillivtem Waſſer bei 70 bis 80° C. aus, filtrirt Die 
Flüffigkeit, wäfcht den Rückſtand aus, dampft Su und 
Waſchwaſſer bis auf etwa 25 cem ein, läßt erkalten, fügt 
5 eem reine Eonzentrirte Schwefelfäure hinzu und prüft die 
Flüffigkeit im Marſh'ſchen unter Anwendung arjenfreien 
Zinks auf Arfen. : 

Wird ein Arjenfpiegel erhalten, jo war Arjen in 
wafferlösliher Form in dem Gefpinnfte oder Ge— 
webe vorhanden. 

14) Sit der Verfuch unter Nr. 13 negativ auögefallen, 
fo find weitere 10 g des Stoffes anzuwenden und Dem 
Flächeninhalte nad) zu beſtimmen. Bei Gejpinnften ift 
der Flächeninhalt durch Vergleihung mit einem Gewebe 
zu ermitteln, welches aus einen gleichartigen Gejpinnite 
derjelben Fadenftärfe hergeftellt iſt. 

15) Wenn die nad Nr. 13 und 14 erforderlichen 
Mengen des Gefpinnftes oder Gewebes nicht verfügbar 
gemacht werden können, dinfen die Unterſuchungen an 
geringeren Mengen, jowie im Fall der Nr. 14 aud an 
einem Theile des nad Nr. 13 unterfuchten, mit Waſſer 
ausgezogenen, wieder getrodneten Stoffes vorgenommen 
werden. 

16) Das Gefpinnft oder Gewebe ift in Fleine Stücke 
zu zerjchneiden, welche in eine tubulirte Retorte aus Kali- 
glas von etwa 400 ccm Inhalt zu bringen und mit 
100 cem reiner Salzſäure don 1,19 jpez. Gewicht zu über- 
gießen find. Der Hals der Netorte jet ausgezogen und 
in ftumpfem Winkel gebogen. Mtan ftellt diejelbe jo, daß 
der an den Bauch Itoßende Theil des Halfes jchief auf: 
wärts, der andere Theil etwas ſchräg abwärts gerichtet iſt. 
Letzteren ſchiebt man in die Kühlröhre eines Liebig'ſchen 
Kühlapparates und schließt die Berührungsitelle mit einent 
Stück Kautſchukſchlauch. Die Kühlröhre führt man luft- 
dicht in eine tubulirte Vorlage von etwa 500 cem Sn- 
halt. Die Vorlage wird mit etwa 200 cem Waſſer be- 
ſchickt, und, um fie abzufühlen, in eine mit Falten Waſſer 
gefüllte Schale eingetaucht. Den Tubus der Vorlage ver— 
bindet man in geeigneter Weife mit einer mit Waſſer 
beſchickten Péligot'ſchen Röhre. 

17) Nach Ablauf von etwa einer Stunde bringt man 
5 com einer aus Kryſtallen bereiteten kaltgeſättigten Löſung 
von arfenfreiem Eiſenchlorür in die Retorte und erhikt 
deren Snhalt. Nachdem der überihüffige Ehlorwafleritoff 
entwichen, jteigert man die Temperatur, jo daß die Flüſ— 
jigfeit ind Kochen kommt und veftillivt, bis der Inhalt 
jtärfer zu Steigen beginnt. Man läßt jebt erkalten, bringt 
nochmals 50 cem der Galzläure von 1,19 fpez. Gewicht 
in die Netorte und dejtillivt in gleicher Weije ab. 

18) Die durch organische GSubftanzen braun gefärbte 
Flüfftgfeit in der Vorlage vereinigt nıan mit dem Anhalt 
der Péligot'ſchen Nöhre, verdünnt mit deſtillirtem Waſſer 
etwa auf 600 bis 700 ccm und leitet, Anfangs unter Er: 
wärmen, dann in der Kälte, reines Schwefelwaflerftoff- 
gas ein. 

19) Nach 12 Stunden filtrirt man den braunen zum 
Theil oder ganz aus organifchen Subſtanzen beftehenden 
Niederſchlag auf einem Asbeftfilter ab, welches man durch 
entiprechendes Einlegen von Asbeſt in einen Trichter, 
dejjen Röhre mit einem Glashahn verfehen tft, hergeftellt 
hat. Nad) kurzem Auswaschen des Niederihlags ſchließt 
man den Kahn und behandelt den Niederſchlag in dent 
Trichter unter Bedecken mit einer Glasplatte oder einem 
Uhrglas mit wenigen ccm Bromfalzfäure, welche durch 
Auflöfen von Brom in Salzſäure von 1,19 fpez. Gewicht 
hergeitellt worden it. Nach etwa halbjtündiger Ginwir- 
fung läßt man die Löfung durch Deffnen des Hahns in 
in den Fällungstolden abfliegen, an deſſen Wänden häufig 

5) & bleibt dem Interfuchenden unbenommen, vorweg 
mit dem Marſh'ſchen Apparate an einer genügend großen 
Probe feitzuitellen, ob überhaupt Arfen in dent Gefpinnfte 
oder Gewebe vorhanden iſt. Bei negativem Ausfalle eines 
jolhen Verſuchs bedarf es nicht der weiteren Prüfungen 
nad) Jr. 13 ıc., 16 . 

noch geringe Antheile des Schwefelwaſſerſtoff-Niederſchlags 
haften. Den Rückſtand auf dem Asbeitfilter wäſcht man 
mit Salzſäure von 1,19 jpeg. Gewicht aus. 

20) Sn dem Kolben verfegt man die Flüffigfeit wieder 
mit überſchüſſigem Eifendlorür und bringt den Kolben— 
inhalt unter Nachſpülen mit Salzſäure von 1,19 fpez. 
Gewicht in eine entjprechend kleinere Retorte eines zweiten, 
im llebrigen den in Nr. 16 bejchriebenen gleichen Deftil- 
lirapparats, dejtillivt, wie in Nr. 17 angegeben, ziemlid) 
weit ab, läßt erfalten, bringt nodhmald 50 cem Salzjäure 
von 1,19 ſpez. Gewicht in die Netorte und deſtillirt 
wieder ab. 

21) Das Deftillat ift jebt im der Pegel waſſerhell. 
Man verdünnt es mit dejtillirtem Waſſer auf etwa 700 cem, 
leitet Schwefelwafferftoff, wie in Ir. 18 angegeben, ein, fil- 
trirt nad) 12. Stunden das etwa niedergefallene dreifache 
Schwefelarfen auf einem, nad) einander mit verdünnter 
Salzfäure, Waffer und Alkohol ausgewaschenen, bei 110° C. 
getrocnetenen und gewogenen Filterchen ab, wäjcht ven 
Nücftand auf dem Filter erjt mit Wafjer, dann mit ab- 
foluten Alkohol, mit erwärmten Scwefelfohlenjtoff und 
ihließlich wieder mit abjolutem Alkohol aus, trodnet bei 
110° ©. und wägt. 

22) Man berechnet aus dem erhaltenen dreifahen 
Schwefelarfen die Menge des Arjend und ermittelt, unter 
Berückſichtigung des nad) Nr. 14 feſtgeſtellten Flächeninhalts 
der Probe, 
webes entfallende Arjenmenge. 

Preußen. Rundſchreiben, betr, Gejundheits- 
Schädigungen durch Ueberſchwemmungen. 

Vom 9. April 1835. (Neichsanz. Nr. 95.) 
Die Ueberſchwemmungen, welche die öftlichen Provinzen 

de3 preußifhen Staats in einen Umfang und mit einer 
Schwere heimgeſucht haben, wie jeit vielen Sahrzehnten 
nicht gefchehen ijt, Haben zunädhft die Sorge der Staatö- 
regierung dafür in Anfprud) genomnten, das unntittelbar 
bedrohte Leben der Bewohner der überſchwemmten Land— 
ftriche jo weit möglicd zu jchügen und die ihres Obdachs 
Beraubten, der mothwendigften Lebensbedürfnifje ent- 
behrenden Unglücklichen unterzubringen und zu erhalten. 
Schon jekt aber, während das Zerſtörungswerk nod) fort 
zufchreiten jcheint, vichtet fich die Erwägung darauf, wie 
den jpäter zu erwartenden nicht minder fchweren Nach: 
wirfungen dejjelben entgegenzutreten fein wird. 

Die Bejorgniß, daß die UNeberſchwemmung nachtheilige 
Folgen für den Gefundheitszuftand der Bevölkerung der 
von ihr betroffenen Gegenden zur Folge habe, ift eine 
nur zu wohl begründete und erheifcht vorbeugende Maß— 
regeln auc im diefer Nichtung. 

Die nachſtehende Verfügung giebt Hierfür Direftiven, 
welche jelbjtverjtändlich die in Betradyt fommenden Mo— 
mente nicht erichöpfen, aber ſich bereits praftiih bewährt 
haben, da fie auf ven bei der Rheinüberſchwemmung im 
Winter 1882/83 geſammelten Erfahrungen beruhen. 

Da die Sorge für die Ernährung und Bekleidung der 
Bedürftigen, jo wichtig diefelbe für die Erhaltung eines 
guten Gejundheitszuftandes ift, in erfter Neihe nicht Auf- 
gabe der Sanitätspolizei ift, hat letztere zunächſt und 
hauptfählih Vorkehrungen zu treffen, um diejenigen 
Nachtheile thunlichft zu verhüten, welche fi) aus der 
Ueberſchwemmung dev Wohnftätten und der Ber- 
unreinigung der Brunnen ergeben. 

‚ Ob und in welchem Umfang die Zerftörung und bau- 
lihe Beihädigung der Wohngebäude und die Unmöglich— 
feit, den Inſaſſen derfelben in anderweit vorhandenen 
Räumen ein zeitweiliges Unterkommen zu fhaffen, dazu 
zwingen wird, durch Errichtung von Baraden und Hütten 
einen Nothbehelf herzuftellen, wird erjt die Folge lehren. 
Wo dieſer Fall aber eintritt, wird darauf zu achten fein, 
daß an der für diefen Zweck gewählten Stelle der Boden 
vorher von aufgelagertem Schlamm und Schmuß gehörig 
gereinigt und durch Anlegung eines die Nothhütten um— 
gebenden Abzuggrabens für thuulichſte Trodenhaltung 
dejjelben geforgt wird. = 

Wohnräume, welche zwar mehr oder weniger unter 
Waſſer gejtanden haben, in Uebrigen aber erhalten ge- 
blieben find, dürfen, wo ſich dies irgend vermeiden läßt, 
nicht eher wieder in Gebrauch genonmten und namentlich 
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als Schlafräume benußt werden, bis fie genügend ge- 
reinigt, ausgetrodnet und nad) Bedarf desinfizirt find. 

Brunnen, welche überfluthet worden find, müſſen, be- 
vor ihr Waffer wieder zum Trinken und Kochen oder 
fonjtigent Hausbedarf verwendet werden Fann, entleert, 
gereinigt und gleichfalls desinfizirt werden. 

Aur Durchführung diefer Maßregeln wird die Thätigfeit 
der Sanitäts-Kommilfionen in Anfprud zu nehmen 
jein, und wo folche zur Zeit nod) nicht vorhanden jein jollten, 
find jie fofort zu bilden. In größeren Städten find gemäß 
$4 des Regulatiss vom 8. Auguft 1835 aud) den Canitäte- 
Kommiffionen untergeordnete Spezial- (Nevier:) Kommil- 
fionen einzurichten, welche die erfteren zu unterftüßen, insbe— 
fondere über thatjähliche Verhältniſſe der Stadtbezirke, für 
welche fie gebildet find, Bericht zu eritatten, die Ausführung 
der Anordnungen der Sanitätg-Kommiffion zu veranlafjen 
und zu überwachen und fofort Anzeige über alle Vor— 
kommniſſe, die für die Thätigfeit der Sanitätd-Kommijion 
pon Sntereffe find, zu erftatten, namentlich unverzüglic) 
Pittheilung zu machen Haben, wenn der Ausführung der 
getroffenen Anordnungen Widerftand entgegengejeht werden 
follte. Die Thätigfeit er Kommifjionen hat fich bei der 
Ueberſchwemmung der Nheinufer als jehr nubbringend 
erwiejen. 

Was das zur Wiederheritellung eines gefundheitsgemäßen 
Zuſtandes der Wohnungen einzufchlagende Verfahren be— 
trifft, jo ift vor Allen nad) Rückgang des Wafjers eine 
gründlihe Neinigung der Wohngebäude in allen 
ihren Abtheilungen nothwendig, diejelbe genügt aber in 
der Kegel nicht. ES fommt nämlich in Betracht, daß 
meistens nicht nur Wafjer, eventuell mit Lehm oder anderen 
ähnlichen in janitärer Hinficht wenig bedeutfamen Stoffen 
verunreinigt, in die Wohnungen eingedrungen ift, jondern 
daß das Waſſer je nad) den örtlihen Verhältniſſen mehr 
oder weniger den Schmub der Straßen, den Unrath der 
überflutheten Abtritte und Dungftätten, nad) Umſtänden 
den Suhalt von Schmuswafjer - Leitungen mit fi Führt 
und daß mit ſolchen Stoffen Wände und Fußböden der 
Zimmer und der Nebenräume der Wohnungen verun: 
reinigt werden. Sn ſolchen Fällen ift häufig die voll- 
ftändige Befeitigung der verumreinigenden Mafjen nicht 
möglich, und es wird alsdann die Desinfektion noth- 
wendig. 

Bejondere Berückſichtigung erfordert in gedielten Zimmern 
die Füllung unter den Dielen des Fußboden? in 
den Erdgeſchoſſen, welche entweder nur durchnäßt oder zu— 
gleich verunreinigt fein Fann. Auch in erſterem Falle wird 
diefelbe, wenn fie, wie fehr häufig, von vornherein aus 
unreinen Material beitanden hat, ver Sitz ſich lang hin- 

- ziehender Fäulnißprozeſſe werden fünnen, bietet auch für 
“etwa vorhandene Krankheitsfeime unter Umftänden einen 
jehr geeigneten Boden und muß daher bejeitigt und durd) 
ein paſſendes trodnes Material erjeßt werden, da eine 
gründliche Desinfektion kaum ausführbar ift. Sn allen 
Fällen, wo die Dielen bereits jhadhaft waren, ift die Be— 
jeitigung der Füllung jehr rathfam, auch wenn eine be- 
jondere DVBerunreinigung fie nicht geradezu nothwendig 

machen follte, weil die Dielen, wenn fie auf der durch— 
näßten Ilnterlage liegen bleiben, bald völlig verfaulen oder 
durch Schwamm zeritört werden würden. 

Erweiſt fich bei einer probeweifen Aufnahme einer oder 
der anderen Diele die Fußbodenfüllung nicht bejonderd 
feucht und unrein, fo genügt die Desinfektion der Dielen. 
Was die Wände betrifft, jo ift die Entfernung des Ab- 
pußes von denjelben fowohl deshalb dienlich, weil damit 
unreine Stoffe, welche fi mit den Waffer in die Wände 
eingezogen haben, nod) jicherer unſchädlich gemacht werden, 
als e8 dur Anwendung von Desinfeftionsmitteln allein 
geihehen Fünnte, fowie aud deshalb von Nutzen, weil 
1 die Austrocknung der Wände erheblich beſchleunigt 
wird. 

Am beſten iſt es, zunächſt den Abputz zu entfernen, 
an auszutrocnen und zum Schluß die Wände zu des— 
infiziven. 

Sit Waffer in Keller gedrungen, welche ſich unter 
Mohnungen befinden, jo ift dasjelbe möglichſt bald un 
vollitändig durch) Auspumpen und Ausjchöpfen zu ent- 
fernen, wenn e8 von außen in den Keller geſtrömt war, 
weil ein folches Wafjer leicht erheblich verumreinigt fein 
und in Fäulniß übergehen kann. Sind foldhe Keller im 
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Weſentlichen wafjerfrei gemacht, jo ift der Reſt des Waſſers 
zu desinfiziren und der jchließlich zurückhleibende Schlamm 
gleichfalls zu desinfiziven und wegzuſchaffen. 

Sind Keller ausſchließlich durch Grundwaſſer angefüllt, 
jo find die Bemühungen, ſie audzupumpen, vergeblich, jo 
lange der hohe Grundwaſſerſtand andauert. 

Zur Deöinfeftion find lediglicd zwei Mittel anzu— 
wenden, nämlich die Karbolfäure und der gebrannte Kalk. 

Die früher zu den in Rede ftehenden Desinfeftionen 
meist angewandte rohe Karboljäure ift in ihrer Mifchung 
mit Waſſer nad) neueren Unterſuchungen des hiejigen 
Hygienischen Univerſitäts-Inſtituts wenig wirkſam, dagegen 
übertrifft eine Miſchung von roher Karbolfäure mit 
roher Schwefeljäure jelbit entfprechende Löſungen von 
reiner Karbolſäure an desinfizivender Kraft. Die Miſchung 
ift derart herzustellen, daß zu derielben auf je 10 I roher 
Karbolfäure 54, I roher Schwefelfäure genommen werden. 
Die beiden Flüffigfeiten müfjen gut gemiſcht und das Ganze 
dann 2 bis 3 Tage ruhig ſtehen gelaffen werden. Diejes 
Desinfektionsmittel ift fomit im Voraus zuzubereiten, und es 
empfiehlt fich, dasfelbe in größeren Mengen für den Bedarf 
bereit zu halten. Die Zubereitung dürfte am beiten durd) 
Apotheker erfolgen. Die Materialien find fehr billig und 
ſelbſt in £leinen Städten faft überall vorhanden oder doch 
leicht zu beſchaffen. 

Der gebrannte Kalk wird als Kalkmilch oder als 
Pulver angewandt. Erftere wird in der Art hergeitellt, 
wie die Maurer e8 zum Tünchen der Wände zu thun 
pflegen, jedoch ift diefe Tünche etwas Fonzentrirter zu 
machen, als e8 zu letzterem Zweck nothwendig ift. Das 
Kalkpulver wird durch Zerkfleinern von gebrannten Kalt 
bereitet. Zur Desinfektion der Wände und des Fußbodens 
wird am bejten die Karbolfäure-Mifeyung benubt, ebenfo 
zum Desinfiziven des in den Kellern nad) dem Auspunpen 
und Ausihöpfen etwa übrig bleibenden Waſſers. Im 
leßteren Fall wird auf 20 Theile des vorhandenen Wafjers 
etwa 1 Theil der Karbolfäure-Mifhung zu nehmen fein. 

Die Mände werden mit der Miſchung reichlich (mittelit 
Pinſeln, Lappen oder dergleichen) angefeuchtet, die Dielen 
mit derjelben gejcheuert. 

Sit von den Wänden vorher der Abpuß entfernt worden, 
fo iſt die Kalktünche zu benußen, wodurd der Geruch der 
Karbolfäure (der übrigens bei der Mifchung Fein jon- 
derlich ſtarker ijt) vermieden wird. Auch zur Desinfektion 
der Kellerwände ift die Karbolſäure-Miſchung, wenn die 
Keller jedoch zur Aufbewahrung von Nahrungsmitteln, 
namentlih von Mil, benügt werden follen, die Kalk— 
tünche anzuwenden. Zur Desinfektion des in den Kellern 
nad) Befeitigung des Wafjerd zurückbleibenden Schlunmes 
ift das Kalfpulver bejonders geeignet, welches zu einem 
Theil auf 20 Theile Chlamm auf leßteren zu ſtreuen ift. 

Die Austrodnung der Wände ift in der jebigen 
Sahreszeit am Tage (wenn ed nicht gerade vegnet) durch 
energiihe Lüftung mittelft DOffenhalten der Fenſter und 
Ihüren zu bewirken. Zur Befchleunigung derjelben find 
Nachts die heizbaren Raͤume ſtark zu heizen, wobei ein 
oberer Fenfterflügel und die Thür offen zu halten ift. 
Letztere find zu fchließen, um eine ftärfere Erwärmung 
des Raums zu erzielen, wenn derſelbe mittelit einer im 
oberen Theil der entiprehenden Wand herzuitellenden 
Oeffnung ſich mit einem geheizten Schornitein in Ver— 
bindung ſetzen läßt, wodurd die erforderliche Bentilation 
bewirkt wird. 

Sehr zu empfehlen ift jtatt der Heizung der Defen 
auch die Anwendung großer eiferner Körbe, in denen 
Koks verbrannt werden, ein Verfahren, welches am Rhein 
feiner Zeit ganz allgemein und mit guten Erfolg an- 
gewandt worden iſt. Hierbei find Die Dielen des Fuß— 
bodens mehrere Gentimenter hoch mit reinem Sand zu 
überdecken und der Kokskorb ift die Wände entlang all: 
mählih von einer Stelle zur anderen zu vüden. Der 
Sand, welcher die Dielen vor dem Anbrennen bewahrt, 
erwärmt ſich ſtark und befördert zugleic das Austrocdnen 
des Fußbodens. In niedrigen Räumen kann e8 noth- 
wendig werden, die Dede durd ein über dem Kokskorbe 
anzubringendes Eiſenblech vor zu Starker Erhikung zu 
Ihüßen. Die Anwendung der Kokskörbe wird in der 
Negel polizeilicy überwacht werden müſſen. 

Zu benterfen ift noch, daß nit nur den Raum, in 
welchen die Körbe in Anwendung ftehen, ſich mit Kohlen— 
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dunſt füllt, ſondern der letztere auch unter Umſtänden 

durch die Dede in darüber gelegene Räume eindringen 
und hier, falls ſich Menfchen in denfelben befinden würden, 

Kohlenoryd-Vergiftungen veranlafen fünnte, wie dies am 

Rhein beobadhtet worden ift. IE 
Wenn das in Beziehung auf die janitären Berhältnifie 

der Wohnungen Erforderliche in der unmittelbar nad) der 
Ueberſchwemmung herrſchenden Nothlage nicht überall wird 
ausgeführt werden fünnen, jo kommit in Betracht, dab die 
Schädigung der Gefundheit in Folge der zu frühen Wieder: 
benugung der Häufer zum großen Theil allmählid, im 
Laufe von Wochen und Monaten erfolgt und ſich zunächſt 
mit der Dauer der Zeit fteigern kann. Es ift daher noth— 
wendig, nad) einiger Zeit, wenn die erite Noth abgewandt 
iſt und die Verhältniſſe ſich im Ganzen wieder einiger— 
maßen geordnet haben, unter Heranziehung der Sanitäts— 
Konmijfionen fanitätspolizeilihe Nevifionen der 
Wohnungen, welde überſchwemmt gewejen find und 
namentlich derjenigen, welche darauf vorzeitig in Gebraud) 
genommen werden mußten, ausführen zu laffen, damit 
dann noch nachträglich die ſich als nothwendig ergebenden 
Maßnahmen zur DVerbefferung der vorgefundenen Miß— 
ftände getroffen werden. Die etwa erforderliche Räumung 
von Wohnungen wird alsdann vorausfihtlid leichter zu 
bewerfitelligen ſein. 

Was die Brunnen betrifft, jo ift nach den bisherigen 
Erfahrungen anzunehmen, daß die ſog. Abefiynijchen Brun— 
nen unter dem Einfluß der Ueberſchwemmung in der Negel 
nicht leiden und fortgefeßt zu benugen fein werden. Die 
Wiederheritellung der Bumpbrunnen erfolgt durch möglichſt 
vollftändiges Auspumpen und Neinigen der Keſſel, welche 
hierauf mit den Kalfpulver zu desinfiziven jind. Die 
Schöpfbrunnen werden thunlichit ausgejchöpft und alsdann 
wird in Diefelben eine mäßige Portion Salfpulver oder 
aud) gebrannter Kalk in gröberen Stücken gejchüttet. 
Zeigt fih nad) wieder erfolgter Anſammlung des Wafjers 
dasjelbe (von Kalk) erheblich getrübt, jo iſt das Aus- 
pumpen bezw. Ausſchöpfen noch einmal zu wiederholen. 

Auch nad) erfolgter VBerbefjerung der Brunnen empfiehlt 
es jich, das Wafjer derfelben zum Trinken, Kochen und zum 
jonjtigen häuslichen Gebrauch eine Zeit hindurch nur zu 
benußen, nachdem es vorher aufgefocht worden. Das Auf: 
fochen ift unbedingt nothwendig, wenn zu den gedachten 
Zweden das Waſſer verunreinigter Brunnen in Folge 
obwaltender Nothlage vor erfolgter Reinigung derjelben 
benußt werden muß. 

Dem Zuftande der Abtrittsgruben ift, nachdem 
diefelben entleert find, die erforderlihe Beachtung zu 
ichenfen, da fie in ihrem baulichen Zuftande in Folge der 
Ueberſchwemmung leiht Schaden gelitten haben fönnen, 
welcher ausgebefjert werden muß, um fi) daraus für Die 
Folge leicht ergebende fanitäre Wißftände zu verhüten und 
namentlid) benachbarte Brunnen vor Verunreinigung durd) 
ausfickernde Kothflüffigkeit zu ſchützen. Liegt ein Brunnen 
jehr nahe an einer Kothgrube, fo ift legtere zu entleeren, 
bevor das etwa nothwendige Auspumpen oder Ausfchöpfen 
des Brunnens vorgenommen wird. 

Deffentlihe Anftalten, wie Schulen, Waifenhäufer, 
Gefängniſſe, Hofpitäler, Sranfenhäufer und ähnliche erhei- 
ihen, falls fie der lleberfchwenmung ausgefeht gewejen 
waren, einebejonders forgfältigeBehandlung. Wenn fie wegen 
ihrer Ueberſchwemmung außer Benußung geſetzt, bezw. ge- 
räumt werden mußten, müfjen fie geſchloſſen bleiben, bis der 
Zuſtand derjelben nad) Sachverständigen Gutachten Feine Be- 
denfen mehr bietet. Cine nachträgliche fanitätspolizeiliche 
Unterſuchung derjelben Art wie fie in Vorſtehendem für 
die Wohnungen als zweckmäßig bezeichnet worden ift, ift 
für die überſchwemmt gemwejenen öffentlichen Anſtalten 
unumgänglid nothwendtg, fofern an denfelben nicht be- 
jondere Aerzte angejtellt find, denen es obliegt, die ge: 
jundheitlihen Verhältniſſe zu überwachen. 

Damit die Behörden für die auf die Ueberſchwemmung 
folgende Zeit über den Gejundheitszuftand der Bevölfe- 
rung in den überſchwemmten Diftrikften genügend unter: 
richtet erhalten werden, um namentlich . beim Auftreten 
anftedender Krankheiten oder fonftiger Epidentien recht- 
zeitig eingreifen zu können, werden die wegen Au— 
meldung derartiger Krankheiten beftehenden Bor- 
Ihriften erneut einzufchärfen und befonders ftreng zu 

handhaben fein.. Won befonderer Wichtigkeit find in diefer 
Beziehung der Typhus, die Ruhr und die Diphtheritis. 

Indem id) Ew. Erzellenz ganz ergebenft erſuche, ſo— 
fort vorftehende Verfügung zur Kenntniß_ der betheiligten 
Behörden und Perfonen zu bringen, auch das ſonſt Er: 
forderliche in der Sache gefälligft zu veranlafjen, bemerfe 
ſch zugleich, daß von denjenigen Geldern, welde voraus- 
fichtlich zur Verfügung gejtellt werden, ein entſprechender 
Antheil wird verwendet werden fünnen, um die Gemtein- 
den der von der Ueberſchwemmung heimgeſuchten Diitrifte 
bei der Ausführung der nothwendigen janitären Maß— 
nahmen, deren Umfang ſich auf alle angeregten Punkte 
zu erſtrecken hat, in angemefjener Weife zu unterjtüßen. 

Berlin, den 9. April 1888. 
Der Miniſter 

der geijtlichen, Unterrichts und Medizinal-Angelegenheiten. 
von Goßler. 

An die Königlichen Ober - Bräfidenten der Provinzen 
Dftpreußen, Weſtpreußen, Pommern, Poſen, Branden- 
burg, Schleſien, Hannover. 

Preußen. Kriegsminiſterium. Medizinal-Abthlg. 
Die Henneberg'ſchen Desinfektoren betreffend. 

(Amtl. Beibl. zur Deutſch. militärärztl. Zeitſchr. ©. 21.) 
Berlin, den 20. Januar 1888. 

In Verfolg der Verfügungen vom 7. Juni 1886 
Nr. 212. 6. 86. M. A. und vom 7. April 1887 Nr. 10). 
2. 87. M. A.*), werden die Intendanturen ergebenit be- 
nahrichtigt, daß die Rabrifanten Rietſchel und Henne— 
berg hierjelbft den Henneberg'ſchen Desinfeftoren 
eine verbefierte Einrichtung gegeben haben, durch 
welche insbefondere die Erreihung eines über 100° C. 
hinausgehenden Dampf-Hibegrades möglid) gemadt ift, 
audh wird die Ginmauerung der Teuerung Fünftig ent— 
behrlih. Nach der von den Genannten auögegebenen 
Preislifte Nr. I1 werden die neuen Muſter T. I. und 
T. It. Hinfichtlich der Größe und Leiftungsfähigfeit unge: 
fähr den früheren Muftern A. II. und A. III. entfprechen, | 
ih aber im reife billiger jtellen (1250 .ME. und 
1750 ME.). | 

Außerdent haben die genannten Fabrifanten unter 
Anwendung einer Desinfeftionsfammer von Holz anjtatt 
von Eifen noch einen erheblich billigern Apparat herge- 
jtellt, welchen Diefelben nad der Preisliſte Nr. Ila als 
Muster T. o. für 600 ME. liefern, für Oarnifon-Lazarethe 
indeß in Erwartung eines umfangreidern Bedarfs für 
500 ME. abgeben wollen. Hinfihtlih der Einrichtung 
und Leiftungsfähigfeit fol Ddiefer Apparat den in ver 
Preisliſte Nr. 11 aufgeführten Apparaten gleichitehen. 
Diefjeits findet fi) Nidyt3 dagegen zu erinnern, wenn für 
kleinere Yazarethe an Stelle der in der Verfügung vom 
7. April v. 88. vorgefehenen einfahern Einrichtungen 
diejev Desinfektor T. o. beſchafft wird. 

Ein für den Herrn Korpsarzt beftimmtes Eremplar 
dieſer Mittheilung ift her 

v. Lauer. 
Nr. 994. 12, 87. M. A. 1. 

Rechtſprechung. 

Verkauf von Fleiſch einer Kuh, in deren Bruſthöhle 
ſich an Lunge und Rippen Tuberkeln vorfanden, nach 
$ 102 des Nahrungsmittelgeſetzes beſtraft. Betreffs 
des Verkaufs der mit Tuberkeln beſetzten Theile hätte 
81214. a. D. angewendet werden können. Verdorbene 
Nahrungsmittel find aud) ſolche Fleiſchwaaren, welche 
in Folge Veränderungen des normalen Zuftandes - 
zum Genujje für Menſchen auch nur minder geeignet, 
in ihrer Berwerthbarfeit verringert find. 

Urtheil des Neichögerihts vom 19. Sept. 1887 gegen K. 

In der Etrafjache gegen den Mebger Friedrih K. zu 
L., wegen Bergehens gegen das Nahrungsmittelgejeb, hat 
das Neihsgericht, Dritter Straffenat, in der öffentlichen 
Sitzung am 19. September 1887, für Necht erkannt: 

*) ef. ©. 44 ff. Amtliches Beiblatt Jahrgang 1887 der 
Deutſchen militärärztlichen Zeitichrift. 



daß die Reviſion des Angeklagten gegen das Urtheil 
des Fürftlihen Landgerichts zu Detmold vom 14. 
April 1887 zu verwerfen und dem Angeklagten die 
Koſten des Nechtsmitteld aufzuerlegen. 

u" Sründe. \ 
ne Er Angeklagte ift aus $ 10 Nr. 2 des Nahrungs- 
mittelgeſetzes vom 14. Mai 1879 zu einer Geldftrafe ver- 
urtheilt. Seine Reviſion wegen Gefeßesverleung konnte 
nicht von Erfolg ſein 

Im Urtheil iſt die Schlußfeſtſtellung getroffen: daß 
der Angeklagte wiſſentlich ein Nahrungsmittel, nämlich 
Rindfleiſch, welches verdorben war, unter Verſchweigung 
dieſes Umſtandes verkauft hat. Darin liegt der That— 
beſtand des angeführten $ 10 Nr. 2. Es fragt ſich aber, 
ob die Begründung des Urtheils die behaupteten Rechts— 
-irrthümer erkennen läßt. 

_  Snobjeftiver Hinſicht erwähnt die Ausführung 
des Vorrichterd Die Anfichten der Sachverftändigen über 
den Einfluß der Tuberfulofe vor und nad der Aufftellung 
der Bacillentheorie, ed wird bemterft, daß hier eine auf 
das Vorhandenfein des Bacillus gerichtete mifrosfopijche 
Unterfuhung nicht ftattgefunden habe, und dann fort- 
gefahren: in der Brufthöhle der in Rede ftehenden Kuh 
hätten ih an Lunge und Rippen Tuberkeln in einer jo 
jihtbaren und fühlbaren Größe vorgefunden, daß nad) 
dem Gutachten des Sachverſtändigen Hofthierarztes Bau- 
mert die Vernichtung des ganzen VBordertheils der 
Kuh geboten gewejen, und das Hintertheil derfelben, 
wenn au in der Bauchhöhle Tuberfeln nicht erwiefen 
worden, doch für minderwerthig im Vergleich zu dem 
Fleiſche einer gefunden Kuh zu erachten gewejen fei. Dem: 
nad müfje alles zum Vordertheile der Kuh gehörige 

Sleiich als „verdorben” im Ginne des $ 10 Ir. 2 
des Geſetzes feitgeitellt werden ventuell feien 
jedenfalls aud nad) den vor Entdeckung des Tuberfel- 
bacillus herrſchenden wiſſenſchaftlichen Anſchauungen außer 
der Lunge auch die mit Tuberkeln beſetzten Rippenſtücke der 
Kuh geſundheitsgefährlich, daher zum Genuſſe ungeeignet 
geweſen, und es werde für erwieſen angeſehen, daß der 
Angeklagte auch vom Bordertheile der Kuh, namtentlic) 

‚don den Nippenftücken, Sleifch verkauft habe. 
In Betracht der Zugrundelegung des Baumert’ichen 
Gutachtens wäre die Feſtſtellung des Verdorbenfeins auch 
des Fleiſches vom Hintertheil der Kuh zu erwarten 
geweſen. Denn nach der mit Bezug auf die Entjcheidung 
des Reichsgerichts Band 5 Geite 290 ff. vorausgejchicten 

xrichtigen Begriffsbeftimmung fallen unter „verborbene 
Nahrungsmittel” aud) ſolche Fleiſchwaaren, welche infolge 
Veränderungen des normalen Zujtandes zum Genufie für 

Menſchen aud) nur minder geeignet, in ihrer Verwerth- 
barkeit verringert find. Jedenfalls ift aber das Ver— 
Dorbenfein des Vordertheils, einſchließlich der Rippenſtücke 
(hinſichtlich diefer fogar die Gefundheitsgefährlichkeit) ob- 
ektiv fejtgeitellt, und es unterliegt dieſe auf thatſächlichen Er: 
wägungen beruhende Feſtſtellung rechtlichen Bedenken nicht. 
Bezüuglich des ſubjektiven Thatbeftandsnerfmal, 
wiſſentlich“ ift für erwiefen erachtet, daß dem Ange: 
Hlagten das Vorhandenfein von Tuberfeln an der (nicht 
verkauften) Lunge und den verkauften tippen d. i. Rippen: 

ſtücken genau: befannt war. Hinfichtlih des anderen 
Fleiſches nimmt das Gericht an, daß der Angeklagte bei 
der Veräußerung mit dem Entihluffe gehandelt habe, 
das Fleiſch auch für den, von Anfang an ind Auge ge- 
faßten Fall, daß es infolge der Quberfulofe verdorben 
jet, zu verkaufen, daß ihm alfo eventueller Dolus zur 
Laft falle. Ohne Grund behauptet die Reviſion, daß zur 
Anwendung des $ 10 Nr. 2 ein direkter Dolus nöthig fei. 
Die Art der Begründung des jubjektiven Merkmals er- 

regt nur infofern Bedenken, als es den Anſchein hat, daß 
die Annahme der Schuld ſich auf den Verkauf der ganzen 
Kuh erjtreckt, alfo über den Umfang der objektiven Feſt— 

ftellung hinaus; ein bloßer Verdacht des Verdorbenſeins 
genügt nicht, Enticheidungen Band 5 Seite 343. Es 
kann jedoch über dies Bedenken hinweggegangen werden, 
da eine unter den $ 10 Nr. 2 fallende jchuldhafte Hand— 
lungsweije des Angeklagten jedenfalls feitgeftellt ift und 
nicht erhellt, daß bei der Strafzumefjung auf den Ver— 
Tauf des Fleiſches der ganzen Kuh Gewicht gelegt worden iſt. 
Day das Gewicht bezüglich der Rippenſtücke die Gefund- 
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heitsgefährlichkeit des Genuſſes angenommen, aber auf 
deren Verkauf nicht den $ 12 Nr. 1, fondern die mildere 
Beitimmung ded $ 10 Nr. 2 angewendet hat, gereicht 
dent Angeklagten nicht zum Nachtheil. Die Beichwerde 
war daher zu verwerfen 

Kougreſſe, Verhandlungen geſetzgebender 
Körperſchaften. 

Die K. K. öſterreichiſche Regierung hat dem Ab— 
geordnetenhauſe den nachſtehenden Entwurf eines Ge— 
ſetzes betreffend den Verkehr mit Lebensmitteln 
und einigen Gebrauchsgegenſtänden vorgelegt. 
(498 d. Beil. zu den jtenogr. Protok. d. Abgeordneten: 
haufes. — X. Seffion). 

Dit Zuftimmung der beiden Häufer des Neichsrathes 
finde ich anzuordnen, wie folgt: 

Gegenjtand des Geſetzes. 
$ 1. Der Berfehr mit Lebensmitteln (Nahrungs- und 

Genußmitteln), ſowie mit Spielwaaren, Tapeten, Beflei- 
dungsgegenftänden, Eh: oder Trinfgeichirren, jowie Ge— 
jhirren, die zum Kochen oder zur Aufbewahrung von 
Lebensmitteln oder zur Verwendung bei denfelben be: 
ſtimmt find, feiner von Wagen, Maßen und anderen 
Meßwerkzeugen, die zur Verwendung bei Lebensmitteln 
beſtimmt find, endlich mit Petroleum, unterliegt ber De: 
aufjichtigung nad) Maßgabe diefes Gejekes. 

Aufjihtsorgane. 
$ 2. Zur Handhabung diejer Aufjiht find die Ge— 

meinden, infoweit ihnen nicht bereits die Handhabung der 
Geſundheits- und Lebensmittelpolizei im  felbftjtändigen 
Wirkungskreiſe obliegt, im übertragenen Wirkungskreiſe, 
ferner die Organe der politiichen Behörden, inöbefondere 
die landesfürſtlichen Bezirksärzte berufen. 

Die Negierung hat zur Ueberwachung der Gemeinden 
in Hinficht auf die denjelben obliegende Handhabung des 
Geſetzes und nad) Bedarf zur jelbitändigen Handhabung 
der Aufficht im Sinne dieſes Geſetzes jtaatlihe Inſpek— 
toren zu beitellen. 

Gemeinden mit eigenem Statute, fowie Gemeinden 
mit einer Bevölkerung von mindeftens 10 000 Einwohnern 
find verpflichtet, beeidete Drgane für die Handhabung 
der Geſundheits- und Lebensmittelpolizei zu beitellen. 

Nur ſolche Organe find zu beeiden, welche den Nad)- 
weis einer zureichenden fachlichen Befähigung für den 
ihnen zuzuweiſenden Auffichtsdienft nachgewieſen haben. 
Die Regierung ift ermächtigt, zu bejtimmten, in welcher 
Weije der Nachweis der fachlichen Befähigung zu er 
bringen ift und kann fi die Beftätigung der zu be 
ftellenden Organe vorbehalten. 

Befugniffe der Aufſichtsorgane. 
$ 3. Die im $ 2 benannten Organe find befugt, in 

den Räumlichkeiten, in welchen Gegenftände der im 81 
bezeichneten Art feilgehalten werden, oder weldhe zur Auf: 
bewahrung oder Herjtellung folher zum WBerfaufe be: 
ſtimmten Gegenftände dienen, zum Zwecke der Hand- 
habung dieſes Geſetzes während der üblichen Geſchäfts— 
Itunden oder während die Räumlichkeiten dem Verkehre 
geöffnet find, Reviſionen vorzunehmen. 

Sie find ferner befugt von den, in den angegebenen 
Näumlichkeiten fi) befindenden Gegenſtänden der im $ 1 
bezeichneten Art und den daſelbſt vorgefundenen Sub— 
ftanzen, welche zur Herſtellung dieſer Gegenſtände be- 
ſtimmt find, dann von Gegenftänden der im $ 1 bezeich- 
neten Art, welche an öffentlihen Orten, auf Märkten, 
lägen, Straßen oder im Umherziehen verlauft oder feil- 
gehalten werden, nad ihrer Wahl Proben zum Zwecke 
der Interfuchung gegen Empfangsbeſcheinigung zu ent- 
nehmen. Sede Probe it in zwei Theilen zu entnehmen 
und zu verfiegeln. Derjenige, von dem die Probe ent- 
nommen wurde ift berechtigt miitzufiegeln und zu be- 
gehren, daß ein Theil der Probe in feinen Händen be- 
laffen werde. Begehrt er es nicht, fo ift der bezügliche 
Theil im Gemeindeamte aufzubewahren. 

Für die entnommtene Probe ift auf DVBerlangen des 
Eigenthümers eine von der politiihen Behörde zu be- 
ſtimmende Entjhädigung in Höhe des üblihen Kauf: 
preijes vom Staate zu leiften, wenn auf Grund diejer 



Probe weder ein gerichtliches Straferfenntniß erflofjen, 
noch vom Gerichte auf den Berfall der betreffenden Ibaare 
($ 17, Abf. 3) erfannt worden ift. 

Berfahren mit den entnommenen Proben und 
mit erfihtlih verdorbenen Waaren. 

$ 4. Die entnommene Probe ift in der Negel an jene 
Unterfuchungsanftalt zum Zwede der techniſchen Unter— 
ſuchung einzufenden, in deren Sprengel die Gemeinde ge- 
legen ift, aus welcher die Probe entnonmmen worden ift. 

Handelt es ſich hingegen un Xebensmittel, welche einer 
rafıhen Veränderung unterliegen, fo haben die in $ 2 ge 
nannten Organe die Unterfuhung der entnommenen Probe 
jelbjt zu veranlafjen und hierüber Befund und Gutachten 
(Attejte) auszuftellen. 

Auch ift die Negierung ermächtigt, im Werordnungs- 
wege jene dur einfahe Mittel auf ihre Qualität be- 
jtimmbaren Lebensmittel zu bezeichnen, deren Unterſuchung 
und Beurkundung mittelſt Befund und Gutachten aud) 
von den im $ 2 genannten Organen vorgenommen 
werden kann. 

Bei erſichtlich verdorbenen Waaren, dann bei finnig 
oder trichinös befundenen Fleifchwaaren iſt von der Ent- 
nahme von Proben Umgang zu nehmen und die Ber- 
nichtung der verdorbenen Waare anzuordnen. 

Wurde in einem der Fälle, von denen die Abſätze 2, 
3 und 4 handeln, von einem der im $ 2 genannten Dr- 
gane eine Beanftändung erhoben, jo it unter Anſchluß 
des Befundes und Gutachtens (Atteftes) jenes Drganes, 
welches die Amtshandlung gepflogen hat, die Anzeige an 
die Staatsanwaltſchaft zu erjtatten. 

Mit den beanftändeten Waaren find die im öffent: 
lichen Intereſſe nothwendigen Borfehrungen nach den be- 
itehenden Vorſchriften zu treffen. 

Reviſion der Geſchäfte. 
8 5. Die Geſchäfte, welche ſich mit der Verarbeitung 

oder mit dem Vertriebe von Lebensmitteln befaſſen, ſind 
periodiſch einer Reviſion zu unterziehen. Im Uebrigen 
ſind Reviſionen einzelner Geſchäfte vorzunehmen, ſo oft 
ſich ein beſonderer Anlaß hiezu ergibt. 

Bei Vornahme der Reviſionen und Entnahme von 
Proben iſt eine Störung des Geſchäftsbetriebes und jedes 
Aufſehen ſo viel als thunlich zu vermeiden. 

Ermächtigung der Regierung zur Erlaſſung 
von Verboten. 

$ 6. Bon den betheiligten Minifterien können zum 
Schutze der Gejundheit Vorſchriften erlaffen werden, welche 
verbieten oder beſchränken: 

I. Bejtimmte Arten der Herftellung, Aufbewahrung 
und Verpadung von Lebensmitteln, die zum Verkaufe be- 
ſtimmt find; 

2. das Verkaufen und Feilhalten von Lebensmitteln 
von einer gewifjen Bejchaffenheit; 

3. die Berwendung bejtimmiter Stoffe und Farben zur 
Heritellung, jowie eine gewiſſe Beichaffenheit von Beklei— 
dungegegenftänden, Spielwaaren, Tapeten, von Eß- und 
Zrinfgefchirren, dann von Gefchirren, die zum Kochen 
oder zur Aufbewahrung von Lebensmitteln oder zur Ver— 
wendung bei denjelben beſtimmt find, ferners von Wagen 
(Wagichalen), Maßen und anderen Meßwerkzeugen, fowie 
das gewerbsmäßige Feilhalten, Verkaufen und Gebrauden 
von auf folhe Weiſe erzeugten oder beichaffenen derar: 
tigen Waaren; 

4. das gewerbsmäßige Verkaufen und Zeilhalten von 
Petroleum don einer beftimmten Beichaffenheit. 

$ 7. Bon den betheiligten Minifterien kann das ge 
werbömäßige Herftellen, Verkaufen und Feilhalten von 
Gegenständen, welche zur Nachmachung oder Fälſchung 
von Lebensmitteln beſtimmt find, dann das gewerbs« 
mäßige Verkaufen und Feilhalten von Lebensmitteln unter 
einer der wirklichen Beſchaffenheit nicht entjprechenden 
Bezeichnung verboten oder bejchränft werden. 

Anwendung bisher nit verwendeter Stoffe 
bei Herjtellung von Gefdirren. 

$ 8. Stoffe, welche bisher nicht für die Herftellung 
von Geſchirren zum Eſſen, Trinken, Kochen, zur Auf 
bewahrung don Lebensmitteln, dann von Waͤgſchalen, 
Maßen und anderen Mepwerkzeugen, die zur Verwendung 
bei Lebensmitteln beftimmt find, in Anwendung ftehen, 

dürfen nicht eher zur Herjtelung diefer Gegenftände ver⸗ 
wendet werden, bevor nicht das Miniſterium des Innern * 
die Zuläſſigkeit der Verwendung ausgeſprochen hat. 

Die Tare für die vom Miniſterium des Innern über 
Einſchreiten von Parteien zu veranlafende Prüfung der 
im 1. Abſatze gedachten Stoffe wird im Verordnungs— 

. wege feftgeftellt. i 
Strafbeftimnungen. 

8 9 Wer den Vorichriften des $ 3 zumider, den 
Eintritt in die Räumlichkeiten, die Entnahme einer Probe 
oder die Nevifion verweigert, macht ſich, infoferne Die 
Handlungsweile nicht den Thatbeitand einer nad) dent all- 
gemeinen Strafgejeße jchwerer zu ahndenden jtrafbaren 
Handlung begründet, einer llebertretung jhuldig und 
wird mit Arreft von zwei bis vierzehn Tagen oder an 
Geld von 5 bis zu 100 fl. beitraft. - 

- 8 10. Wer den, auf Grund der $$ 6 und 7 erlajfenen 
Verordnungen oder der Anordnung Des $ 8 zumider- 
handelt, macht ſich einer Uebertretung ſchuldig und wird 
mit Arreft von einer Woche bis zu drei Monaten, womit 
Gelditrafe bis zu 500 fl. verbunden werden kann, oder 
an Geld bis zu 500 fl. beitraft. 

Desgleichen macht ſich einer Hebertretung jchuldig und 
iſt nach Maßgabe des vorftehenden Abjabes zu beitrafen, 
wer den bereitS vor der Wirkſamkeit dieſes Geſetzes er- 
laſſenen gejeglichen VBorjchriften oder den von Der zu— 
jtändigen oberiten Berwaltungsbehörde erlaffenen und all 
gemein kundgemachten Verordnungen, womit Anorduungen 
oder Verbote im Sinue der $$ 6 und 7 Diejes Geſetzes 
erlaffen wurden, zumwiderhandelt. Ö 

Die Negierung wird die im zweiten Abjage erwähnten, 
noch fortan in Geltung jtehenden Borjehriften und Ver— 
ordnungen verlautbaren. 

Il. Giner llebertretung madt ſich ſchuldig und 
wird mit Arreft von drei Tagen bis zu drei Monaten, 
womit auch Gelditrafe bis zu 500 fl. verbunden werden 
fan, oder an Geld von 5 fl. big zu 590 fl. beitraft: 

1. Wer Lebensmittel zum Zwecke der Täufhung im 
Handel und Verkehr nachmacht oder verfälicht. 

2. Wer Lebensmittel, welche nachgemächt, verfälicht, 
verdorben, unreif find, oder an ihrem Nährwerthe ein- 
gebüßt haben, wenn ihm dies befunnt war, oder bei An- 
wendung der fchuldigen Aufmerkſamkeit bekannt jein 
fonnte, unter einer zur Täuſchung geeigneten Form oder 
Bezeichnung feilhält. 

3. Wer zum Zwede der Täufhung Lebensmittel unter 
einer falfhen Bezeichnung feilhält. 

4. Wer Lebensmittel, welche nachgemacht, verfälicht, 
verdorben, unreif find, oder an ihrem Nährwerthe ein- 
gebüßt haben, oder unter einer falihen Bezeichnung, wenn 
ihm dies bekannt war, oder bei Anwendung der fchuldigen 
Aufmerffamfeit befannt fein fonnte und der Käufer über 
diefen Zuftnnd der Waare oder die faljche Bezeichnung 
in Unfenntniß war, verkauft. 

5. Mer fahrläffigerweife Lebensmittel, welche zum 
öffentlichen Verkaufe beſtimmt find, derart heritellt, daß 
der Genuß Derjelben die menjchlicye Gefundheit zu be- 
Ihädigen geeignet tft. 

6. Wer fahrläffigerweife Gegenftände, deren Genuß 
die menschliche Geſundheit zu beſchädigen geeignet ijt, als 
Lebensmittel verkauft, feilhält oder font in Verkehr bringt. 

Bei der Beurtheilung des Borhandenfeins der in Zahl 
4 erwähnten Unfenntniß des Käufers ift insbefondere auf 
die ausdrückliche Erklärung des Käufers oder Verkäufers, 
oder auf die Bezeichnung der Waare und nad) Umftänden 
auch auf den Preis dev Waare Nückficht zu nehmen. 

$ 12. Als falfche Bezeichnung eines Lebensmittels iſt 
nicht anzufehen, wenn dafjelbe unter einer Hinfichtlich der 
Beichaffenheit und Dualität dev Waare allgemein an— 
genommenen Bezeihnung in den Berkehr gebracht 
wird, welche, wenn fie auch mit Rückſicht auf den Ur— 
ſprung der Waare nicht zutreffend ift, derjelben nicht in 
einer auf Täuschung gerichteten Abficht beigelegt wird. 

Als Verfälſchung eines Lebensmtittels ift nicht anzu— 
jehen, wenn demſelben irgend ein für fi) und im der zu— 
gejebten Menge ganz unschädlicher Stoff beigemijcht oder 
eine Mengung vorgenommen wird, um das Lebensmittel 
für längere Aufbewahrung oder zur Verjendung haltbarer 
oder zum Berbrauche geeigneter zu machen, ohne daß 
durch diefen Borgang das Gewicht oder Maß zum Zwede 



der Täuſchung gefteigert oder die geringere Qualität des 
Lebensmittel verdect wird. 

$ 13. Einer Mebertretung macht fi ſchuldig und 
wird mit Arreſt von drei Tagen bis zu einen Monate, 
womit auch Gelditrafe bis zu 300 fl. verbunden werden 
kann, oder an Geld von 5 fl. bis zu 300 fl. beftraft: 

1. Wer fahrläffigerweife Koch-, Eß- oder Trinfgeichirre 
oder Geſchirre, die zur Aufbewahrung von Lebensmitteln 

oder zur Verwendung bei denjelben beftinnmt find, dann 
Wagen und Maße, die zur Verwendung bei Lebens— 
mitteln beftimmt find, derart erzeugt oder zurichtet, daß 

der bejtimmungsgemäße oder vorauszufehende Gebrauch 
dieſer Gegenftände die menjchliche Gefundheit zu bejchä- 
digen geeignet ift. 
2. Wer fahrläffigerweife die in Zahl 1 bezeichneten 
Begenftände (obwohl ihm dieſe Beichaffenheit bei An- 
wendung der jchuldigen Aufmerffamfeit befannt fein fonnte) 
verkauft oder feilhält. 

3. Wer fahrläjfigerweife die in Zahl 1 bezeichneten 
Gegenſtände oder überhaupt Geſchirre zum Gebraudhe mit 
Lebensmitteln in geſundheitsſchädlicher Weiſe (obwohl ihnt 
dieſelbe bei Anwendung der ſchuldigen Aufmerkſamkeit be- 
kannt fein fonnte) verwendet. 
814. Einer llebertretung macht ſich ſchuldig und wird 
mit Arreſt von drei Tagen bis zu einem Monate, womit 
auch Geldftrafe bis zu 300 fl. verbunden werden kann, 
oder an Geld von 5 fl. bis zu 300 fl. beftraft: 
1. Wer fahrläffigerweife Spielwaaren, Tapeten, Be- 
kleidungsgegenſtände, Petroleum derart erzeugt oder zu— 
richtet, daß der beftimmungsgemäße oder vorauszujehende 

Gebrauch diejer Segenftände die menjchliche Geſundheit 
zu beſchädigen geeignet ift. 

2. Mer fahrläffigerweife die in Zahl 1 bezeichneten 
Gegenstände (obwohl ihm dieſe Beichaffenheit bei Anwen— 
dung der ſchuldigen Aufmerkſamkeit befannt fein Eonnte) 
verfauft oder feilhält. 
818. Die in den 88 11, 13 und 14 bezeichnete Hand- 

lung begründet ein Vergehen, wenn hieraus die jchwere 
körperliche Beichädigung oder der Tod eines Menſchen 
erfolgt ift. 

Das Vergehen wird im eriten Falle mit ftrengem 
Arreſt von einem Monate bis zu einem Sahre, womit 
Geldſtrafe bis zu 500 fl. verbunden werden kann; und 

int Falle des Eintrittes des Todes eines Menfchen mit 
ſtrengem Arreft von ſechs Monaten bis zu drei Zahren, 

— Geldſtrafe bis zu 1000 fl. verbunden werden kann, 
beſtraft. 
16. Eines Verbrechens macht ſich ſchuldig: 
1. Wer vorſätzlich Lebensmittel, welche zum öffentlichen 
Verkaufe beftimmt find, derart heritellt, daß der Genuß 

die menschliche Gefundheit zu bejchädigen ge 
. eignet iſt. £ 

2. Wer wifjentlih Gegenftände, deren Genuß Die 
menschliche Gejundheit zu bejchädigen geeignet ift, als 

Lebensmittel verkauft, feilhält oder ſonſt in Verkehr jebt. 
3. Wer vorfäglid Kod, Eß- oder Trinkgeſchirre oder 
Geſchirre, die zur Aufbewahrung von Lebensmitteln oder 

zur Werwendung bei denfelben beſtimmt find, dann Wagen 
und Maße, die zur Verwendung bei Lebensmitteln be- 

ſimmt find, Spielwaaren, Tapeten, Bekleidungsgegen- 
ſtände, Petroleum, derart erzeugt oder zurichtet, daß der 
beſtimmungsgemäße oder vorauszufehende Gebraudy die 
menſchliche Gejundheit zu befchädigen geeignet ift. 
4. Wer wifjentlidy die in Zahl 3 bezeichneten Gegen- 
- Stände verkauft, feilhält oder ſonſt in Verfehr jet, ferner 
- wer wiſſentlich diefe Gegenftände oder überhaupt Ge: 

ſchirre zum Gebrauch) mit Lebensmitteln in gejundheits- 
ſchädlicher Weife verwendet. f Br 
Die Strafe ift Kerker von ſechs Monaten bis zu drei 

Sahren. Sit durch die Handlung eine ſchwere körperliche 

Beihädigung oder der Tod eines Menjchen verurjacht 
worden, fo tritt Kerferftrafe von einem bis zu fünf 

Sahren ein. F 
Mit dem Kerker kann im erſten Falle Geldſtrafe bis 

zu 1000 fl., im zweiten Falle bis zu 5000 fl. verbunden 
FE werden. . 

8 17. Sn den Fällen der SS 11, 13 und 14 kann 
vom Gerichte auf den Verfall der Waare erkannt werben, 
ee Unterjchied, ob fie dem WVerurtheilten gehört oder 
nicht. 
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In den Fällen der 88 15 und 16 iſt auf den Ver— 
fall zu erfennen. 
‚Sit die Verfolgung oder Verurtheilung einer be- 

ſtimmten Perfon nicht ausführbar, fo kann auf den Ver— 
fall jelbftändig erfannt werden. 
Gegen den Beichluß, welcher den Betheiligten bekannt 

zu geben tft, ift Bejchwerde zuläfjig. Bein Gerichtshofe 
erjter Inſtanz kommt die Beſchlußfaſſung der Rathskammer 
zu; für die Beſchwerde find die Beſtimmungen des $ 114 
der Strafprogegordnung vom 23. Mai 1873, R.-G.-Bl. 
Nr. 119 maßgebend. 

$ 18. In den Fällen der $$ 15 und 16 kann ſchon 
bei der erſten VBerurtheilung, in den Fällen der SS 11, 
13 und 14 bei wiederholten Werurtheilungen vom Ge- 
richte auf die öffentlihe Bekanntmachung des Urtheils 
auf Koften des Schuldigen und bei Gewerbsleuten über- 
dies auf den Verluſt der Gewerböberedhtigung erkannt 
werden. Die Art der Bekanntmachung, fowie die Frift 
zu derjelben ift im Urtheile zu bejtimmten. 

Sn den Fällen einer Verurtheilung auf Grund des 
$ 16 hat jederzeit und in den Fällen einer Werurtheilung 
auf Grund des 8 15 bei erjchwerenden Umſtänden die 
Bekanntmachung des Urtheiles auch durch Anfchlag au 
dent Geſchäftslokale des Schuldigen zu gejchehen. 

$ 19. Das Verfahren und die Urtheilsfällung rück— 
ſichtlich der in dieſem Geſetze vorgefehenen lebertretungen 
ſteht dem Bezirksgerichte zu. 

$ 20. Wurde von einem der im $ 2 benannten Or— 
gane auf Grund der Beftimmungen der Abfähe 2, 3 und 
4 des $4 eine Beanftändung erhoben, fo kann der Richter 
in den Fällen der 88 10, 11, 13 und 14, wenn die Vor: 
ausfekung des $ 460 der Strafprozeßordnung vont 23. Mai 
1873, R.-©.-Bl. Nr. 119, über die Art der Anzeige vor: 
liegt, oder wenn die im $ 27 diejes Geſetzes bezeichnete 
Beurfundung beigebradjt wird, infoferne er Arreft von 
höchſtens einer Woche oder eine Geldftrafe von höchſtens 
einer Woche oder eine Gelditrafe von höchſtens 50 fl. zu 
verhängen findet, auf Antrag des mit den ftaatdanwalt- 
ihaftlihen VBerrichtungen betrauten Beamten die ver- 
wirkte Strafe ohne vorausgegangenes Verfahren durch 
eine Gtrafverfügung feftfeßen. Inter einem kann der 
Berfall der mit Beſchlag belegten Waare ausgeſprochen 
werden. 

Auf die Strafverfügung finden die Beitimmungen der 
SS 461 und 462 der Strafprozeßordnung Anwendung. 

Beitellung ftaatliher Unterfuhungsanftalten. 

8 21. Es werden für die technische Unterfuhung von 
Lebensmitteln und der in den Nahmen dieſes Gejeßes 
fallenden Gebrauchsgegenſtände jtaatliche Unterſuchungs— 
anftalten beftellt. 

Die Negierung ift ermächtigt den Sprengel der ftaat- 
lichen Unterfuhungsanftalten zu beſtimmen, die Unter: 
juhungsmethoden jeweilig feitzuftellen, den Gebührentarif 
für die Unterfuhungen zu bejtimmen und die jonjtigen 
erforderlichen Vorſchriften zu erlaſſen. j 

Zur Heranbildung tüchtiger Organe der Gejundheits- 
polizei (Marktfommifjäre, Inſpektoren) find Unterrichts— 
furje einzurichten. 

Bon Gemeinden errichtete Unterfuhungs- 
anjtalten. 

$ 22. Gemeinden fteht es frei, entweder für fid) allein, 
oder in Gemeinschaft mit anderen Gemeinden Unter— 
fuhungsanftalten für die technifhe Unterfuhung von 
Lebensmitteln und der fonftigen in den Rahmen dieſes 
Geſetzes fallenden Gebrauchsgegenftände zu errichten. 

Sie haben jedoch die anzuftellenden Fachverſtändigen 
der Regierung unter Beibringung der Nachweije über die 
zureihende Dualififation zur ©enehmigung anzuzeigen. 
Der —— bleibt es vorbehalten, im Falle ſie die 
beigebrachten Nachweiſe für unzureichend erachten ſollte, 
den Betreffenden 
unterziehen. * 

Die Zuſammenſtellung der Prüfungskommiſſſon, die 
Prüfungsgegenſtände und der Vorgang bei der Prüfung 
wird im VBerordnungswege bejtimmt. 

Die von Gemeinden errichteten Unterfuchungsanftalten 
haben fih an den für die ftaatlihen Unterſuchungs— 
anftalten vorgefchriebenen Gebührentarif, dann an die für 
die ftaatlihen Unterftüßungsanftalten vorgejchriebenen 

anzuhalten, fid) einer Prüfung zu 
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Unterfuhungsmethoden und an die fonftigen in Hinficht 
auf Ilbtere Anftalten im Grunde des $ 21 dieſes Gefehes 
erlafienen Vorſchriften zu halten. 

Die Negierung ift verpflichtet, im Falle einer groben 
Pflichtverlekung des angeitellten Fachverftändigen die Ent: 
lafjung deſſelben zu verfügen, jowie berechtigt, in dent 
Falle, ald ſich die Befähigung des Fachverſtändigen nad)- 
träglic) als unzureichend herausftellen jollte, die Ent- 
fernung defjelben oder feine Beſchränkung auf ein zu be- 
ſtimmendes geringeres Gebiet von Unterſuchungen zu 
begehren. 

Wirkungskreis der Unterſuchungsanſtalten. 

$ 23. Die jtaatlichen Unterſuchungsanſtalten find ver— 
pflicytet fowohl über Anlagen der mit der Aufjicht über 
die Handhabung dieſes Gejekes betrauten Behörden und 
Drgane ($ 2) und der Gerichte, als auch über Anfuchen 
von Privatperfonen die technijche Unterſuchung der Der 
Anftalt zur Unterfuhung überbrachten Lebensmittel und 
in den Nahmen dieſes Gejebes fallenden Gebrauchsgegen- 
ftände vorzunehmen und hierüber Befund und Gutachten 
abzugeben. 

Der Wirfungsfreis einer von einer oder von mehreren 
Gemeinden gemeinjant errichteten Interfuchungsanitalt iſt 
in dem don der Megierung zu genehmigenden Statute 
feitzuftellen. 

Veberprüfung des Befundes einer Unter— 
juhungsanftalt. 

$ 24. Hat eine politische Behörde, aus deren Bezirk 
eine der technischen Unterfuhung unterzogene Probe ent— 
nommen wurde, gegen den Befund, inloferne mit dem— 
jelben ausgeſprochen wurde, daß jih bei Prüfung der 
Waare ein Anftand nicht ergeben habe, gegründete Be— 
denken, jo hat die politiihe Behörde die Meberprüfung 
durch eine andere und zwar ftaatlihe Unterfuhungs- 
anjtalt zu ‚veranlafjen. 

Unzeigepfliht der Unterfuhungsanftalt. 

$ 25. An allen Fällen, in denen eine Unterfuhungs- 
anftalt anläßlid) der von ihr durchgeführten technifchen 
Unterſuchung eines Lebensmittels oder eines in den Nahmen 
diejes Gejebes fallenden Gebrauchsgegenſtandes den Wer: 
dacht des Thatbeitandes einer ftrafbaren Handlung Shöpft, 
hat die Interfuhungsanftalt an den Staatsanwalt des 
zuftändigen Gerichtes, und wenn lebteres der Anftalt 
nicht bekannt ift, an den Staatsanwalt des Gerichtes, in 
dejjen Sprengel fich die Unterfuhungsanftalt befindet, die 
Anzeige zu erjtatten. 

Koften der tehnifchen Unterfuhung. 

$ 26. Hat eine Privatperjon bei einer Unterfuhungs- 
anftalt um die techniſche Unterſuchung eines in den Raͤhmen 
diejes Geſetzes fallenden Lebensmittels oder Gebrauds- 
artifels angefucht, fo iſt dieſelbe verpflichtet, die Koften 
der techniſchen Unterfuhung ohne Nüdfiht auf das Er— 
gebniß derſelben zu entrichten. Es jteht ihr jedod) in 
Falle, als die durchgeführte technifche Unterfuhung den 
Anlaß zu einer rechtskräftigen Berurtheilung im Grunde 
dieſes Gejeßes gegeben hat, der Anfpruch auf Rückerſatz 
der von ihr beſtritkenen Koſten der techniſchen Unterfuhung 
gegenüber dem Verurtheilten zu. 

Wurde Hingegen das Lebensmittel oder der Gebrauchs— 
gegenftand von einem mit der Handhabung dieſes Ge- 
jebedö betrauten Organe nad) Mafgabe des $ 3 ent- 
nommen und an die technijche IUnterfuchungsanftalt ge: 
leitet, jo find die Koften der. technifchen Unterfuhung im 
Falle, als der Befund der Unterfuhungsanftalt eine rechts⸗ 
kräftige Verurtheilung im Grunde dieſes Geſetzes zur 
Folge hatte, ſtets von dem Verurtheilten zu tragen. 

Hat hingegen die vorgenommene Unterſuchung einen 
Anſtand, nicht ergeben, fo find die Koſten der techniſchen 
Unterſuchung bei ſtaatlichen Anftalten vom Staatsſchatze 
bei Gemeindeanſtalten von der Gemeinde zu tragen. 

Die Koſten der techniſchen Unterſuchung ſind nach dem 
feſtgeſetzten Gebührentarife ($ 21) zu berechnen. 

Die Parteien treffenden Koſten der techniſchen Unter— 
ſuchung können im politiſchen Exekutionswege eingetrieben 
werden. 

Juläffigfeit der Führung des Sadhverjtändigen- 
beweijes durd die Beurfundungen der Auf- 

fihtsorgane und Unterfuhungsanftalten. 

$ 27. Der Beweis durch Sacverftändige kann in 
dent nad) dieſem Gefeße anhängigen Strafverfahren auch 
durch die von den im $ 2 genannten Organen in den 
Füllen des $ 4, Abſatz 2, 3 und 4 erftatteten Beurfun- 
dungen (Atteſte), dann durch die von den Unterfuchüngs- 
anftalten ($$ 21 und 22) über den Gegenftand der Unter— 
fuhung gemachten Angaben (Befund und Gutachten) ges 
führt werden. 

Verwendung der Strafgelder und Erlöſe.— 

8 28. Die auf Grund dieſes Geſetzes verhängten Geld— 
ſtrafen und inſoferne eine Veräußerung zuläſſig iſt, aus 
der Veräußerung verfallener Wagren erzielten Erlöſe 
fließen im den Staatsſchatz und find zunächſt der Er- 
rihtung, Erhaltung und Erweiterung der ftaatlicyen Unter- 
juhungsanftalten und der Beftellung don Snipeftoren 
($ 2) gewidmet. 

Nach Zulaß der Umſtände fönnen Gemeinden, welche 
techniſche Unterftüßungsanftalten errichtet haben, Beiträge 
zur Grleichterung der von ihnen übernommenen Leiftungen 
gewährt werden. 2 

Beitellung von Bertretern der einjhlägigen 
wifjenfhaftliden Disziplinen bei Durhführung 

und Handhabung des Geſetzes. 

$ 29. Die Regierung wird ermächtigt, Vertreter der 
einjchlägigen wiljenjchaftlichen Disziplinen zur Mitwirkung 
2 und Handhabung des Geſetzes zu be- 
tellen. 

Ausführungsbeftimmungen. 5 

$ 30. Diejes Geſetz tritt ſechs Monate nad) feiner 
Kundmachung in Sraft. 

Wit den Zeitpunfte dev Wirkſamkeit dieſes Geſetzes 
treten die Bejtimmungen der 88 403 bis 408 des alla. 
Strafgejeßes von 27. Mai 1852, R.-G.-Bl. Nr. 117, 
außer Kraft. 

Die Beftinnmungen des Gejeßes von 29. Februar 1880 
(RG.Bl. Nr. 35), betreffend die Abwehr und Tilgung 
anftefender Thierfrankheiten, dann des Geſetzes vom 
29. Februar 1880 (R.G.Bl. Jr. 37), betreffend die Abwehr 
und Tilgung der Rinderpeſt, des eh vom 24. Mai 
1882 (.-©.-Bl. Nr. 51), womit die jtrafrehtlichen Be— 
ftimmungen des Geſetzes vom 29. Februar 1880, R.G.— 
Bl. Nr. 35 und des Geſetzes vom 29. Februar 1880, R.- 
G.Bl. Nr. 37, abgeändert wurden, ferner der Pinifterial- 
verordnung vom 10. April 18855, NR-©.-Bl. Nr. 54, be 
treffend die Abwehr und Tilgung des Rauſchbrandes der 
Rinder und des Rothlaufes der Schweine, endlich des 
Geſetzes vom 14. Auguft 1886, N. + G.- Bl. Nr. 171, be 
treffend die Abänderung des $ 28 des Geſetzes vont 
29. Februar 1880, R-G.Bl. Nr. 35, bleiben unberührt. Es 
haben jedoch, infoferne bejtimmte Handlungen oder Unter- 
lajjungen fowohl nad) den eben erwähnten Vorfehriften 
als aud) nad) dieſem Gefeße unter Strafe geftellt find 
und dieſes Geſetz ftrengere Gtrafbeftimmungen enthält, 
iR Strafbeſtimmungen dieſes Geſetzes Anwendung zu 
finden. 

Unter derſelben Einſchränkung bleiben auch die Be— 
ſtimmungen des Geſetzes vom 21. Juni 1880, R.G.Bl. 
Nr. 120, betreffend die Erzeugung und den Verkauf wein- 
ähnlicher Getränke und der Ausführungsverordnung zu 
dent ebenerwähnten Gejeße vom 16. Geptember 1880, 
R.G.Bl. Nr. 121, unberührt. 

Die von den politiihen Landes- und Bezivfsbehörden 
im eigenen Wirkungsfreife erlaſſenen, den Verkehr mit 
Lebensmitteln und Gebraudsgegenftänden betreffenden 
Vorſchriften, dann die von Gemeinden in Handhabung 
des jelbjtändigen Wirkungskreiſes erlaffenen, die LXebens- 
mittelpolizei, die Neberwadhung des Marktverkehres, und 
die Geſundheitspolizei betreffenden Vorſchriften werden 
durch dieſes Geſetz nicht berührt, feine und injoweit 
fie nicht Gegenſtände dieſes Geſetzes betreffen und Letzteres 
abweichende Beitimmungen enthält. 

$ 31. Mit dem Vollzuge dieſes Geſetzes werden Meine 
Miniſter des Innern und der Zuftiz im Einvernehmen 
mit den betheiligten Ministerien betraut, 
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m. nualgeiehgenung e. Echleſien.) — 7 bei | Geſundheitspflege. ©. 281. — (Sadıfen.) generbeitattung. ©. 281. 
 Diphtbenitie. ©. 275. — Verkauf Ne Zuckerſäure und Kleeſalz. ————6 Kunftbutter- Gejeßentwurf. ©. 282. — Vermiſchtes. 
©. 276. — (Reg. ug otedanı) Desinfeftiong-Apparate. ©. 276. Berlin.) Geheimmittel. ©. 282. — 

Geſundheitsſtand 11 Todesfälle; Berlin 63, Hamburg 41, Nürn— 
cg 25 Bez. Schleswig 217 2 9 uud Gang der Rolkskrankheiten. berg 25, Reg.Bez. Schleswig 217, Kopenhagen 49, 

=. Petersburg 64 Erkrankungen. 
: In der Berichtswoche find nachſtehende Todesfälle Keuchhuſten: Liverpool 7, London 92 Todes— 

an Erkrankungen an Boden, Flecktyphus, und epi- fälle; Hamburg 15, Wien 32, Kopenhagen 37, Stod- 
> Enine Genidjtarre gemeldet worden: holm 38 Erkrankungen. 

Pocken: Hannover, Wien je l, Bororte Wiens 3, Tollwuth: Petersburg 1 Todesfall. 

Gray 1, Prag 12, Rom 2, Paris 8, Lyon, Marfehan 
je9 Todesfälle: Reg. Bey. Marienwerber 1, Wien 6, 
Budapeſt 2, Kopenhagen 1, Petersburg 5 Erkran— Trichinoſe in Nürnberg. Nach einer Anzeige 
kungen. des praktiſchen Arztes Dr. ©. vom 2. November 1887 

Flecktyphus: Braunfchweig 1, Magdeburg, Kra- | nd in Nürnberg in einer Familie vier Perſonen an 
kau je, Prag 9, Petersburg, Warſchau je 1 Todes— der Trichinofe erkrankt aber alsbald wieder geneſen. 

Fall; Breslau 1, Neg.-Bez. Königsberg 7, Wien 1, | Die Erkrankung wird auf den Genuß roher, geräu- 
Petersburg 3 Erfranfungen. cherter, angeblich aus Hersbruck bezogener Wurſt⸗ 

Epidemiſche Genickſtarre: Kopenhagen 1 | waaren zurückgeführt. Im Hersbruck ſelbſt iſt ein 
Todesfall. Fall von Trichinoſe nicht bekannt geworden. 

Im Uebrigen ſind beſonders hervorzuheben: — — 

Unterleibstyphus: Chemnitz 15, Paris 10, In Nürnberg wurden während des Jahres, 
London 13, Betersburg 30 Todesfälle; Hamburg 21, | 1887 6358 Erkrankungen oder 5,30 auf je 100 

Petersburg 122 Erfranfungen. Einwohner zur Anzeige gebracht, darunter 2181 Fälle 

Roſe: Wien: er Kopenhagen 25 Erkran- | von Diphtherie und Croup, 750 von Brechdurchfall, 

tungen. 737 Qungenentzündung, 733 Scharlad), 399 Keuch— 

- Kindbettfieber: Wien 5, London 6 Todes- | Huften, 385 Windpocden, 320 akuter Gelentrheumatis- 
fälle; Wien 10 Be entungen. mus, 283 Majern, 270 Roſe, 135 Wechjelfieber, 
Maſern: Hamburg 15, Straßburg 11, Wien 5, | 86 Unterleibstyphus, 30 Kindbettfieber, 16 epidentifche 

Paris 14, yon 11, London 18, Petersburg 20 | Genidjtarre, je 10 Rötheln und epidemiſche Ohr— 

 Zodesfälle; Berlin 67, Hamburg 118, Wien 149, ſpeicheldrüſen-Entzündung, 6 akute Diteompelitis, je 

Budapeſt 97, Edinburg 61, Kopenhagen 20, Peters: | 3 Ruhr und Pyämie und 1 Fall-von Boden. Auf 
burg 100 Erkrankungen. das 1. Lebensjahr entfielen 569, auf die Altersitufen 

x Scharlach: London 21, Petersburg 8 Todes von 1 bis 5 Jahren 1956, von 5 bis 10.1201, von 

fälle, Berlin 37, Skrnberg 29, Wien 49, Kopen=- | 10 bis 20 . 994, von 20 bis 30.580, von 30 bis 

hagen 35, SBeterburg 37 Erktankungen. | 40.453, von 40 bis 50.304, von 50 bis 60.158, 

| Diphtherie und Croup: Berlin 14, Ham- | von 60 bis 70.89 und von 70 bis 100 Jahren 

bung 8, Straßburg 11, Wien 10, Budapejt 11, | 54 Fälle. 
Paris 35, London 16, Kopenhagen, Petersburg je 
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Sterblichkeit in dentfchen Städten 9.40 000 and mehr Eintw, 16, Woche vom 15. bi8 21, April 1888, 
— ———— — — — | 

—— — 

3| 3BGeſtorbene Verhältniß⸗ Toded-Urjfadhen)) 
Bi | erfl. Todt- zahl der : = 

sA| A| geborene el K=: 321535 u gs 3 —— ung 

5 5 — = 2 os] 88 So = 

Namen a2 158 er Satım | 3 sz2e |3 |2288 une lee 
Ein— — — S lrichts⸗ B838* =3 2 —— a |& u 

3 22 > 1882 86 , Sn | =D = RI Ba —— 

der Ele | „2 288 = 12:82] 2,238] > RSIS2| 8 | #0 | Geiterb lest are 8 |E5| 55,5 
Städte Ze Er ur 100 &ir| 5 3 |& Salsz| 5 858 88 je] s 

5: jas| & | 52 | mom [#9 sel eas | 
| a] 5; | 85 uses IS la lass |& 8288| 51278 | 

— S Ssa® [627 aa = z|a & >) 

1 2 3 4 5 6 7 8 DENMERERRER SE, 15-16 PIE 

+Maden ..... 100982 | al s| ss| 10 1196 268 I-|—-|-|--|—| 3) 9] ı|[ 1) 1] 241 1 

Altona 2.2... 1117801 731 5| 66 | ı8 |s07 1959 | 1|—| 1| 3) —| LIES ED ea 
' ‚ 

+ Yugöburg.. ...| 68227| 5|—| 36 |. 11 [274 | 987 ||| #4 5) —ı — 122 u 

+Barmen ....| 106749| 72| 1| 31 9 415112236 I-\-|-|<|—| 94.67 eu 

+Berlin...... 1414980 | 775 | 31 | 558 | 198 205 | 263 ı 9| 5114, 3 2| 98 | 56| 50| 20| 18[3087 13 

+Bodum..... 4551| 48| 1 | 15) 2 |17,5 1289 — J— 
LBraunihweig .| 90410) 66| 8| 41 381236 | 24,7 — 11) —)| So 
Bremen. „0... 121464 | 75| 2| 55 | 13 [23,5 | 207 || — | — 14|1|51 —|—-| —-(| 3] 1 

+ Breslau... .. 3134511 220 | 12 | 142 | 42 |23,6 | 31,0 1) 41-1] 22731) IE was 
Charlottenburg | 48514| 45 | — | 16 6 Iızı 1308 || — | | —| EI 

+Chemmiß ....| 118996] 9 | 2| 80| 80 [35,0 899 |—|—| 1/15 ZI ne SE 

+Danjig ..- .- 1180871 64| 3| 6a| 19 Jas2 | azı |—| ı\—| 2) —| 9 | 9) 5) 5| al a7ı 1 
+Darmitadt-Befi.| 529350| 23] 1] 20) 2 [136 199 |) — || = | Se Erz 
Dortmund ...| Saszsl al 2| 30| 6 J841387 |-|—-| 2) 11 Eee 
Dresden... .| 259142] 150 |13 | 188 | 42 [27,7 | 252 | 1| 1| 3) — 33 |24| 13] 8| 8| 61| 2 
+ Düfieldorf . | -125384| 100 | 5| 44 | 19 [18,2 | 2421-1 | — | |] SlOges 

+ Duisburg... 50761] 40 — | 20| 4 [20,5 127,1 | [er Asire er EEE 
+ @iberfeld.. |. 118.195. 1,104. 12 221051 1012198 m 5121-1 3 — Miss 
anne een 61086| 461 — | 24| 61204 |231|-|—-| 1 16) 2) - Jul ı 
len 6929| 56 7 | 36 | 11 J270 | 282 I-— 1-1 — | 8a) ee 
+ Franffurta.M.| 163655 | 7a| ı| 68 | 21 [21,6 1199 || —-| 1 — [12 18).541 22182105 

+ Frankfurt 0..D,.|.,55604| 8351| 1.| 27.1, 18 |25.2 Bere | |) 3/2) 11 —| -!2%0| ı 
+Rreiburg 1. ®..| 48892 | 25] ı| 29] 6 [26191 237 |-|—-|-|- 1-4 71) ZZ 

M-&ladbad ..| 47767 | 51I — | 17 | 4 Jıs5 | 254 I-I-\—-|- 6| 31 —ı-|—| 8 — 
+&dtb......| :58489| 891 —| 17 | 6 [15,1 | 280 |— | — | — | — | ee EEE 
+ Halle a.©. ..| 87407| 6| 21 2939| 8 (173 |256 | 1) —| 41 —|—| A] Al AT 
+ Hamburgu.Derortel 498554 | 390 | 12 | 240 81 [25,0 | 26,6 |15)—| 8| 3| 2/2782] A| 3| 37159| 10 

+ Hannover... .| 148458 | 101 | 5| a8 | 19 Jı68 | 2,7 |-|—| 2/-|—| 6| 5 = 
Tarlerude „..| 67155| 32| 1| 29 | 10 92,5 305 al 4| 6 — “= 
Rn 67077| sol 1) 18) 1 [140 212 I-|— | — — — 5| 1 —h jo 
RE 5583| A| 1 5 ler 95 I —| ıl-|—| A| 3-1) —[| 8] 1 
ROTE RE 169993 1122| A| 8 | 26 [254 269 | ıl-| ıl-|—| 9/14) 3] 1) —-|55| 2 

+Königebergi. Br. | 156441] S4| 4| 96 | 38 [31,9 | 81,1 [-)—| 3) ı| 1) 916) 18| © 
Geteda 98691 | 83 | 11.53. | ee ’ = = 2 1 

+8eipiig ..... 181324| 135 | 6| z3 | 19 [200 | 228 |—| ı] 5[—| 1] 1a | 10 —| —=| —| 38] 4 
übel... 5764| 4a| ı| 29 7 [62 | eis I-1— | ıl -|-| 3| 8] =| | In] 
+ Magdeburg... .| 171086 | 138 | A| 76 27 2311266 I—|—| 5| 11/11 | A| A| 2| 2] 991 2 

later seen Be 02 Say — En 2 

T Mannheim ...} 65305] 52| 2| 2% 7 0" >10 1| 11—-|— 5 t 2 N 1 12 N 
De 1 54558| 9| -| 22 | 3 [are | auı [-|-|-|-| ı| 3) 2) 1) =) </7u 1 

F Milpaufen .e| 7296| a9| ı| a7) 15 [335 | „Da I—|-| 1) —| ı) 2Jıal 7 Ze 
— 278494 208 | 6|139 | 63 260300 2120/29) 1) 1) 61] 1 

ANunIer er 45.9591] 226.) 1012.18 Er 
Hrümberg....| 192832| 78| s| 72 | 38 Isgelara lin al le 3 g +: 2 3| — | - ee Ze 
T Blauen i. B. .| 46860| 36|— | 18 4 1200 | 275 I—-| 2| 2I—-|—-| 2| 2] -| —-[/ -/ 101 = 
+ Bofen 22... 6965| A| 1] 27) 10 02 a3 I—|—| ıl -I-| 2| 3] 2] — 17| 2 
Botsdam ....| 52122| 261 -—| 21 | 4 looo laus || -| || 1 5 | vo EEE 

TRRLDI TI ER 40591 | 17 | 1 
+ Stettin... 103565 | wol ıl a0, 18 [eur Tee ml 122 1 Se = 3 20,1 | 25,7 te ı| sa 7 — 
+ Etraßburg i.&.| 115870| 77 | 2] 83 | 31 1372 1267 Jıı | 2lı1 — 6 | 16] SL RAM IEaR 
+ @tuttgart. .. .| 117seL| 77| A| 56 | 22 1947 Mor SE 72 ut 2 124,7 Want — 1 12| 3) 51 4. Alssaıeı 
T Wiesbad ; wsbaden ...| 58148] 27| 3| 30 9.1968 E1980 12179 6 
Faügtug ...| szorl 3 || 481 10 Jası 254 || ı| 2] |<] 13 — 1l=)2|8|2 
öwidau..... 414341 401 — a 5 Il 1-1 -1— Al — I —T2ıl 1 

Die mit ei i Stä ; fan nt R — ee — über die Sterbefälle auf Grund ärztlicher Todtenſcheine oder laſſen die Rachweiſungen wenigſtens 
1. Deaeniber 1885 unter Berketintteng 2 en. — Lie Einwohnerzahlen find nach Maßgabe der endgültigen Ergebn iſſe der Volkszählung vom 
theiligten Orten für den 1. Suli Be N 2 1880 bis 1885 durch die Volkszählung ermittelten Zu- oder Abnahme der Bevölkerung in den be- 

ar Berechnung der bucch|&ntitlichen @terhesiffen für Vie gupıe 1882-86 it af en Seh — en neuen 
83 ©. 231, 1884 ©. © 882 — 86 ‚und der in ven Sahresüberficht Ö 

4 ©.219, 1885 II. ©. 293, 1886 ©. 759 und 1887 ©.'455) mitgetheilten Angaben über ee und Sherkifätte eriolat 

; , Wegen etwaiger an Boden, Fledtyphus, C zati 
Seite, — ?) Nimmt exit jeit 1886 an der Bene era (oeiatica) — un ie vergl. den Tert der worhergehenden 

2 
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Sterblichkeit in größeren Städten des Auslandes. Woche vom 15. bis 21. April 1888. 

Geſtorbene 123% Todes⸗Urſachen! 
= © exkl. EEE — = % ch ) & 
3 3 |Todtgeborene 3525| „ a »8| „lSE8l,2| dred- Fr : Em \elstoeisse8ls.le|s |s |22| ‚828582 urdtan|Sa]® 

Namen der Städte > 1:8 s |FsalesS8| 73 5 |e2 32] SE) SE 52858 „2222| 
wohner | € 2 = 28 2583| 22 #25la®35 522558 

er = BE — 22 e8 339558 2,52 88 EN Pelz 

S [2 8 SE 2832| 389 = 57 a2 53 35-8 tenodle 
a = |ESLlSSEAE 2 2 25) 2858855 2.2525 

= 12” o|958 a 2 eR| S22]7 
ee es a IF ı 3] ZN | a | —- | —- fol a 
Brünn bi8 14. April...» 6372|. 2 75 45,2 -|I1-|2 1 24 3 u — 
Benſe 181 270 93 1 | 106 20 30,4 rl —ar 3 DEE 1, 12 Art 
Budapeſt dee se 442 787 333 20 308 62 36,2 4 2) 11 2, era -84 | 37 17 mA 5 
Ehriftiania bis 21. April .. 136 900 51 3 56 16 2131 -| 1) 2|I| —| — sue1s 2 a 
Sue Eh 958.082 I 173 168 > een, . | s 1 1357| 6 
BEIDES NEE... | 062 738° | 164 101 is son 31-| 2| 2 17 D) 7a| ı 
Graz bis 14. Amil . . . . 105 809 les 60 ; 25 -|-|-| - don 1 31 — 
Kopenhagen bis 17. April . 300 000 196 6 | 158 4a 2274| -| alu 1 172719 6 si 3 
Krafau bis 14. April . . . 74 084 67 3 64 8 44,9 Sul 1 an cg le le 
Sermbera bdesgl. 120 868 : 11 69 { 371 — — — 1 111 9 21 3 
SIUELNODIS ee 599 738 407 ; 226 36 IMN2ı = 50 — x 2 : 3 22) 7 
Bonbon 0 en | a2 2579 | . |1552 | 867 | 189 Js ar ı6| 3 | 617 lıı | 29 1147| 48 
yon bis 7. April . 5 401 930 19 112 | 7199 26 a a 1.0 —ı1 27995192 De ls 
BR re 268 000 s 8 | 102 30 198 1 — 1 3 | 1 5| 2 
Oro 60 1.1198. | 86 [1115 163 Das Ann, 85 31223 |18 | 4 5991 36 
Petersburg bis 14. April. . 928 016 at | 33 | 769 271 As, 1220,23: 11.290 108.974 25041126 446] . 
Bragmtselororier it =, .08e 295 857 5 dl 15236 67 41,5 J 9 1a 5 
Non bis 17. März. — 382 973 257 16 211 48 28,5 — — 4 5 16 | 28 9 145 4 

Stodholm bis 14. April . . | 221549 | 136 6 92 31 21,6 ar ce Stones 47) 2 
A 156 042 - e 94 25 ars 0 ee re 
Dee a3, | 1 ea = | = I - | - I —| TE | A 
MWarichau desgl. . . . . » 439 174 | 367 | 24 | 194 73 >00. 90 4 4 9443311310, 291 ——— 
ienonesgleee „u. 800 836 ! 524 | 28 | 459 91 298 0 6——— 
11 Vororte Wiens desgl.. . | 453% |. 17 | 266 ; De en Ball is 12 m-i1osler1 

Aus Berliner Kranfenhänfern gemeld. Erfranfng. | Aus deutſch. Stadt: u. Landbez. gemeld. Erfranfug. 
(Königliche Charite, Städtiſches Krankenhaus im Friedrichshain, Yaut Mittheilung der Königlichen Sanitäts-Kommiſſion zu Berlin, 
St. Hedwigs- Krankenhaus, Bethanien, Stäptiiches Krankenhaus zu des ſtatiſtiſchen Amtes der Stadt Breslau, Des Aerzte-VBereind zu 
Moabit, Clijabeth - Krankenhaus, Lazarıız - Krankenhaus, Auguita- | Frankfurt a. O. des Mebdizin.-Snipektorats zu Hamburg, des Vereins 

„0, Hospital, Jüdiſches Krankenhaus) { fir Öffentliche Gejundheitspflege zu Nürnberg, der betveff., Königl. 
für die Woche vom 15. bid 21. April 1888. °) Neg.-Medizinalräthe und Fürftlich Reuß'ſchen Phyſikats-Beézirksärzte. 

8.8 Lebensalter — J — 
Krankheitsformen |z53| der Aufgenommenen 125 8 Sal s|& |22| 2 

der Ba Pe — — 8* ———*8 — B — i r f geit- ee = = 23 = 

s25| 2|selselseseessa : angase |22| & | 8 |335| & 
Aufgenommenen v-38 \sıı81181131%8 3 as 8 

a) Salsa = ale 

Maſern und Rötheln . . DIE a 2 se | = Stadt Berlin. . 2. . . . 15.—21.Npril] 14 | 67| 39) 6%] 8 
Shape. Sur au, 8°] 2 = 2 BR Break erh» desgl. Det 
Diphtherie und Eroup. . jenen 77 „ Branffurt a. DO. . - h ; € © le 
Unterleibstyphus . . » » - 41—-|— — Bulle I a — „ Hamburg ı1. Vororte desgl. ae a 
Brechdurchfall inkl. Nuhr und aimberg. zer desgl. — 117 3009114959 
Cholera nostras . . . - 2 4 Negierungs- Bezirk 

sinnbettfteber I... . Ur le Macher 16:09. NS el sl 
echelſeßee zu Uri 6AprilJ/ 5 11 — 
ET ecke une A a) 1 Düelnorme. ve desgl. 2| 21) 32| | 2 
Syphilis inkl. Gonorehöe .| 58| 1 -|—- | 8| 91 -| -— U A Deögl. 3 SS nte rer 2 
Lungenihwindjuht . .. .| 8 1) -|- | 2| 239| 13 Hildesheim . » . » „114.21. Aprill 6| 68) 9) 42 -- 
Andere Krfvanfungen der Königsberg re 5er. 17 2 Al 

e Athmungs-Organe . . » 8 er Marienwerder - . . . Desgl. 6 4 Gera 19 In 
ne Damen tl 1, — 17 81 — | — Minſte dessl. a ale 
Säuferwahnftun und chroni- Shleswiger desgl. 72| 78| 48|217| 4 

cher Altoholismus . . . 11 — — — 2 8 SWG Boa desgl. 13 —— 
Akuter Gelenkrheumatismus 11 — — 1 el N I 1 Stralſund. desgl 5 1 1 9 — 

Andere rheumat. Krankheiten sI- | -|-| w| 5| 1| - BEN Er desgl. 57, 11 9 71 — 
engen eat 92 1,17). 7 | 6,31, 40 7; 6 DtEBDNDeN ee Deögl 5115| 58| 31) 2 
Alle übrigen Krankheiten. . | 421 114 | 13 | 20 | 168! 169 | 37_1_50 Befel Reupicer Phyſik.Bez. 

Summe | sı2 124 | ss | a2 | 338 | 316 541116 N 
Geſammtbeſt. war am 14. April 4009 u. bleibt am21. April 1888 3796. °) ST Ba 

Witterung. Woche vom 15, bis 21. April 1888. 
Nach Beobachtungen der landwirthſchaftlichen Hochſchule in Berlin und der meteorologiichen Gentralitation in München. 

| ee Luftdruck in mm?)  |Relat. Feuchtigkeit d.Luft)] Höhe Bor | 
] a = = an = Des yon 5 Beobachtungs⸗Beobachtungs | 8 = = | 8 = * = Nieder: herrichende Windſtärke 

Ort Tag Een Re Be S | = | 8 = | fölnges | ‚Ann ei = > L 

A | = = | 5; S 5 = mm 

15. April 12.4 4,8 19718 158,2 758,8 38 54 73 — NE 1 
16. a 16,4 1,6 759,0 757,6 757,0 83 48 61 0,5 SE 2 

2 Li. 5 172 13 756,5 755,6 755,0 81 >> 81 2,8 S 1 
Berlin IE, 18,7 85 | 7544 | 7540 | 3545 | 98 59 68 1,0 sw 1 

19. 5 16,2 6,9 753,6 152,7 750,5 13 65 52 0,9 SSW—-SSE 1 
20 5 18,2 6,5 749.1 147,5 147,3 94 57 90 — NW 1 

21 n 14,5 8,9 743,4 749,3 747,8 94 77 92 39 NNE-E 1 

15. April 14,2 2,7 714,9 713,3 712,8 HM 48 68 — E 28 
16. * 15,0 21 714,5 714,6 715,0 78 57 69 — — 0,7 

F = 17,2 3,9 71154 714,5 714,5 70 44 61 — N 11 

Münden |ıs. „ 16,7 87 | 7156 | 7152 | 58 | 87 45 88 21 sw 12 
19. — 15,7 1, 712,3 709,7 708,6 76 55 u 6,9 E 2,0 
20. J 12,5 s 708,4 708,2 708,3 91 19 85 BB W 1,9 
21. 4 6,2 36 707,5 702,1 711,6 9% 3 82 13,1 W 2,8 

1) Megen etwaiger an Pocken, Flecktyphus, Cholera (asiatica) und Peſt vorgekommenen Todesfälle bezw. Erkrankungen vergl. den Tert 
auf der eriten Seite. — ?) Die Beobachtungen des Luftdruds und der relativen Feuchtigkeit der Luft erfolgen um 8. Uhr Morgens, 2 Uhr‘ 

r Mittags, 8 Uhr Abends (in Berlin jeit vem 1. Januar d. 3. um 7, 2 und 9 Uhr). — °) Einjchl. Ruhr. — *) 6 Fälle von Scharlach-Diphtherie. 
e” — ————— werden für die Woche vom 8. bis 14, April 10 Erkrankungen an Diphtherie gemeldet. — °) Der Bericht vom Eliſabeth-Kranken— 

aus fehlt, 
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Deutſche Sterbetafel, gegründet auf die Sterblichkeit der 
(Nah) den Monatsheften zur Statiftif des de 

AlterlSterbens-®eborene GSter- || Mitt |. AlterlSterbens- Geborene Gter- || Mitt- | 

nad) | wahr- und ee Bahr-| nad | wahr- und ende || „tere Wahr— 

dem Iſcheinlich-⸗ Ueber— (durch- Scheine] dem Iſcheinlich- Ueber— (durch- ſchein— 

eben | feit | Lebende | op, | Iamitt | Tide ||| eben | Tebende | giiter ſchnitt· liche 
BL: beim Alter a en liche) vollen=| beim Alter | (leich— ee liche) | 

eten n alterige deten n alterige) —— —— 

Alters- für die Friſt beim ee Alters-| für die Friſt beim 2. when — 

jahr | _eines Alter big ——— jahr | eine Alter bis || EN BA heim 
2 . Y N 

n.') | Sabre. > ar. NgrfterninKahren.||| ) | Sabres. * — — —— 

1 2 3 4 "SUR SER. 1 2 3 4 Te 
—— — — — — — — — 

Männliches Geſchlecht. 

0*| 028504 | 104520 | 29798 || 34,04 | 34,2 50 | 0,02145 | 41228 885 || 17,98 | 18,0 
51 | 0.022568 | 40343 910 | 1736 | 173 

o | 025073 | 100000 | a5273 | 35,58 | 38,1 52 | 0,02374 | 39433 936 | 16,75 | .16,6 
ı | 006482 | varaz | Assı | 46,52 | 53,2 ||| 53 | 0,2501 | 38497 963 | 16,15 | 160 
2 | 003319 | 69876 | 2319 | 48,72 | 54,6 54 | 002639 | 37534 990 | 1555 | 15,3 
3 | 002309 | 67557 | 1560 || 49,38 | 54,6 55 | 0.027900 | 36544 | 1020 || 14,96 | 14,6 
4 | 001705 | 65997 | 1126 || 49,53 | 54,4 56 | 0.029586 |: 35524 | 1050. || 14,37 | 14,0 
5 | 001300 | 64871 843 | 49,39 | 53,9 57 | 0,03139 | 34474 | 1082 || 13,78 | 13,4 
6 | 001030 | 64028 659 || 49,03 | 53,2 58 | 003342 | 33392 | 1116 | 13,99 | 13,7 
2. | 000820 | 63369 520 | 48,54 | 59,5 59 | 003568 | 32276 | 1152 || 13,68 | 1%1 

2 349 418 | 4793 | 51,7 
9 | 000548 | 62431 342 | 47,25 | 50,9 60 | 0,03820 | sı124 | 1189 | 12,11 | 11,5 

61 | 0,04100 | 29935 | 1227 || 11,57 | 10,9 
10 | 0,00466 62.089 289 || 46,51 | 50,1 62 | 0,04409 28708 | 1266 || 11,05 | 10,4 

11 | 0,00409 61 800 253 | 45,72 | 49,2 63 | 0,04 748 27442 | 1803 || 10,53 9,8 

12 | 0,00 368 61 547 227 | 44,91 | 48,8 64 | 0,05118 26139 | 1337 || 10,03 9,3 

13 | 0,00 347 61 320 212 | 44,07 | 474 65 | 0,05 520 24802 | 1369 9,55 8,8 

14 | 0,00 352 61 108 216 | 43,23 | 46,5 66 | 0,05 956 23433 | 1396 9,08 8,3 
15 | 0,00 387 60 892 235 | 42,38 | 45,6 67 | 0,06.429 22037 | 1417 8,62 1,8 
16 | 0,00451 60 657 274 || 41,54 | 44,7 68 | 0,06 942 20620 | 1431 8,18 7,3 

17 | 0,00531 60 383 320 | 40,72 | 43,8 69 | 0,07 500 19189 | 1439 7,75 6,9 
ıs | 000610 | 60063 367 | 39,94 | 42,9 
19 | 0,00 685 59 696 409 | 39,18 | 42,1 an 0,08 108 17750 | 1440 7,34 6,5 

008770 | 16310 | 1430. || 6,94 | 61 
20 | 0,00750 | 59987 | 444 | 3845 | 412 12 | 0,09489 | 14880 ——— 
21 | 0.008058 | 58848 |. ara | ara | a0. ||| 73 | Oloaeı | Sasse Er 
22 | 0.008538 | 58369 498 | 37,04 | 39,6 74 | 0,11105 | 28 ———— 
23 | 000852 | 7871 | ass | .aeas | 88 |j| 22 | Orl2ooa | or 
24 | O'o0sa7 | 57878 | 4se| anee | 380 |] ze | Q129es | Per — 
25 | 000848 | 56892 182 | 34,96 | 372 3 8228 | 1151 | 490 | Al 
oe ee a, 73 | 0,15077 |  7ora.,| 1067 | 462 | 038 
97 | 0,00868 | 55927 485 || 33,55 | 35,6 19 | 0,16230 | , 6 010121279 
28 | 0,00885 | 55442 a91 | 32,83 | 34,8 
29 | 0,00905 | 54951 497 | 39,12 | 340 See 5.035 879 || 410. |. 83 81 | 018731 4156 178 |..3,86. | . 31 

30 | 0,00 928 54 454 505 || 31,41 | 33,2 r on —— a a en 
31 | 0,00954 | 53949 515 || 30,70 | 324 les an re 
s2 | 0,00984 | 53434 526 || 29.99 | 31,6 An — ah Be 
33 | 001019 | 352908 539 || 29.29 | 30,8 1 0,22.368 1.698 399 „1 DB. SE 
34 | 0,01058 | 52369 554 | 28,58 | 30,0 86, |,.025.846. |... 1 296 ie Er N N sm | 0,97344 917 251. | 274,1 421 
36 | 0,01148 | 51244 588 | 27,19 | 28,4 ln 668 ir 
37 | 001199 | 50656 607 || 26,50 | 27,6 Se a7, | LE 

0,01253 | 50049 2 : 
39 | olıs08 | 2042 | Wan aus ze II a0 |. cm1ao2 | , BO — 

ı E 4* ’ ’ 

46 | 0,01363 | 48775 665 | 24,46 | 25,3 ln Er sau Ich on 15 
41 | 001418 | 48110 682 | 2379 | 245 94 | 0,38 404 61 3 ; 1,5 
42 | 0,01475 | 47428 699 || aslı3 | 238 95 | 040217 38 i — 
43 | 0,01537 46 729 719 | 2246 | 23,0 96 | 042158 A a 18 
44 | 001605 | 46010 738 | a1sı | 223 97 | 044259 : leer Y 
45 | 0,01680 | 452972 z61 | 21,6 98 | 0,46 560 73 Mor 
46 | 001761 |: Aasıı 183 | 20,51 | 20,8 99 | 0,49 102 | 3 
1 0,01 848 43 728 809 || 19,87 | 201 ' 3,9 19||° 1,21 1,4 

8 | 0,01 941 42 919 4 
49 | 002040 | 42.086 n 18/60 127: ——— “ “) VRR 

= = ! . . . = 

—— —— —— — — — — — 

') Die Zahlen (n) in dieſer Spalte bezeichnen das eben vollendete Altersja i Diez | r, d. i. das am lebten Geburtö- 
N — un Die Zahlen der Spalten 5 (Gleichzeitig — Hationdr — 

1a. a. D., desgl. die näheren Erlaͤuterungen über die Bedeutung der einzelnen Spalten der Sterbetafel. 
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Reichsbevölkerung in den 10 Sahren 1871-72 bis 1880-81. 
J Deutſchen Reichs, 1887, November-Heft, ©. 1 ff.) 

Alter|Sterbend-Geborene Ster— Nitt- Wahr- Alter[Sterbens-Geborene Ster- | Mitt- Wahr 
nad) | wahr- und bende || ‚Jere rl nah | wahr- und hende || ‚!ere ahr- 
dem If heinlich-| Ueber- | ,,, | (durd ſchein- || dem ſcheinlich- Ueber- (durch ſchein— 
‚eben feit lebende | guter Ihnitt- | yiche ||| eben feit lebende gift ſchnitt⸗ liche 

| nen beim Alter Dun % liche) vollen-| beim Alter ls * liche) 
beten n alterige deten n alterige | : 1 

Alters-|für die Zrift| beim n | tebensdauer |gters-[für die Friſt bel n | tebensdauer 
| f } (oder Lebens— u f } (oder Lebens— Jahr eines Alter bis jahr eines Alter bis 
gahres n+1, Fwartung) beim n.) | Sahres 5 n+ı, exwartung) beim 
En * || AlterninZabhren. ; ai, AlterninJahren. 

204 a 3 4 Ei: 1 2 3 4 — 

Weibliches Geſchlecht. 

0*| 0,4526 | 103692 | 25432 | 37,09 | 39,6 50 | 0,01 600 45 245 724 || 19,29 | 19,6 
51 | 0,01695 44 521 754 || 18,59 | 18,8 

0. | 021740 | 100000 | 21740 | 38,45 | 42,5 52 | 0,01 795 43 767 786 || 1791 | 180 
1 | 0,06 364 78 260 4980 | 48,06 | 56,3 53 | 0,01 905 42 981 8192 6 17920 12.173 

97 1120,08:258 73 280 2388 | 50,30 | 57,7 54 | 0,02 025 42 162 854 || 16,55 | 16,5 
83.| 0,02 253 70 892 1597 || 50,98 | ©57,7 55 | 0,02 165 41 308 894 || 15,88 | 15,8 
4 | 0,01 687 69 295 1169 | 51,14 | 574 56 | 0,02 330 40 414 942 || 15,22 | 15,0 

| 5 | 0,01 287 68 126 877 | 51,01 | 56,8 57 | 0,02 525 39 472 996 || 14,57 | 143 
6 | 0,01 007 67 249 677 | 50,67 | 56,2 58 | 0,02 750 38476 | 1058 || 13,94 | 13,6 

4 7 | 0,00 807 66 572 537 | 50.18 | 55,4 59 | 0,03005 37418 | 1125 || 18,31 | 123,9 
J 8 | 0,00 660 66 035 436 | 49,59 | 54,6 
9 | 0,00552 65 599 362 | 48,91 | 53,8 60 | 0,03 285 36293 | 1192 || 12,71 | 123 
4 61 | 0,03 585 Sale 1g2n. 1.958 AN 12-1301 E 10% 
i 10 0,00 476 65 237 311 48,18 52,9 62 0,03 905 33 843 1 322 11,56 11,0 

11 | 0,00427 64 926 SUN 272 | 82,0 63 | 0,04247 | 32521 | 1381 || 11,01 | 10,4 
12 | 0,00401 64 649 259 | 4661 | 51,1 64 | 0,04 613 31140 | 1437 || 1047 9,8 
13 | 0,00394 | 64390 254 || 45,80 | 50,2 65 | 0,05005 | 29703 | 1486 || 9,96 | 9,3 
14 0,00 402 64 136 958 44,97 49,3 66 0,05 425 28 217 1531 9,45 8,7 

15 | 0,00.422 63 878 269 | 44,15 | 48,4 67 | 0,05875 | 26686 | 1568 8,97 8,2 
16 | 0,00 451 63 609 287 | 43,34 | 47,5 68 | 0,06360 | 25118 | 1597 8,50 FR 
17 | 0,00 487 63 322 309 | 42,53 | +6,6 69 | 0,06885 | 23521 | 1620 8,04 7,2 
18 | 0,00 527 63 013 332 || 41,74 | 45,7 

. 5 'or 'c 70 0,07 470 21 901 1 636 7,60 6,7 
|, 92 691 —— 71 | 008185 | 20265 | ı648 | zı7 | 63 

el mm | mn| zum a0 || 2 | 90000 | van | ac | am | 3 
21 | 0,00 658 61 941 407 | 39,43 | 43,1 74 0'10 650 15 307 1.630 6.00 51 

9 ' 

000 701 | .. 61 534 4321.98,69 |, 42,3 SR EN ee et 
23 | 0,00 743 61 102 454 | 3796 | 41,4 ' 5 F > ' ' 76 | 0,12585 12090 | 1521 5,34 4,5 
24 | 0,00783 | 60648 a | Se N 77 | 013600 | 10569 | 1488 | 508 | 42 
25 ı 0,00 820 60 174 494 | 36,53 | 39,7 78 014 640 9131 1336 475 3'9 
26 | 0,00 854 59 680 510 | 35,83 | 38,9 79 0'15 710 1795 1225 448 37 
J 0,00 885 59 170 523 | 35,18 | 38,1 ' z ' ' 

0,00 913 58 647 536 | 34,44 | 37,3 0,16 830 6570 | 1106 4,22 3,4 
29 | 0,00939 58 111 545 | 33,76 | 36,4 = 0,18 0er 5 464 985 3,98 3,2 

| 82 | 0,19 310 4479 865 3,75 3,0 
30 | 0,00 965 57 566 556 | 33,07 | 35,6 83 0,20 685 3 614 747 3,53 2,8 
31 | 0,00 992 57 010 565 || 32,39 | 34,8 84 | 0,22 135 2 867 635 3,33 2,6 
32 | 0,01020 56 445 576 | 31,71 | 34,0 85 0,23 635 2,292 527 3,14 2,5 
33 | 0,01 050 55 869 587 || 31,03 | 33,2 86 | 0,25 160 1705 429 2,96 2,3 
34 | 0,01080 | 55282 597 || 30,35 | 32,4 87 | 0,26 700 1276 341 2,80 2,2 
35 | 001110 54 685 607 || 29,68 | 31,6 88 0,28 250 935 264 2,65 2,0 
36 | 0,01 140 54 078 616 || 29,01 | 30,8 89 0,29 810 671 200 2,51 1,9 
37 | 0,01 168 53 462 625 | 28,34 | 30.0 
38 |. 0,01 192 52 837 630 || 27,66 | 29,2 90 | 0,31 384 471 148 2,37 1,8 
39 | 0,01210 52 207 631 | 26,99 | 28,4 91 0,32 981 323 106 2,25 1 

92 | 0,34 612 217 75 2,13 1,6 
40 0,01 222 51 576 630 | 26,32 | 27,6 93 0,36 296 142 52 2,01 1,6 
41 | 0,01 228 50 946 626 | 25,64 | 26,8 94 | 0,38 052 30 34 1,91 1,5 
42 | '0,01 230 50 320 619 | 24,95 | 26,0 95 0,39 905 56 22 1,81 1,4 

43 | 0,01 230 49 701 611 | 24,25 | 25,2 96 0,41 885 34 14 1,70 1,3 

44 | 0,01240 | 49090 609 || 23,55 | 244 97 | 0,44.025 20 9 1,594) Ib 
45 0,01 260 48 481 61l | 22,84 | 23,9 98 0,46 362 11 Sn lacn) 

46 | 0,01 300 47 870 622 | 22,12. | .22,7 39 | 0,48 939 5,9 2,9|| 1,35 1,0 
47 | 0,01 360 47 248 643 | 2141 | 219 i 
48 | 0,01430 46 605 666 20,70 | 21,1 100 | 0,51 800 3,0 161 1,24 0,9 
49 | 9;01 510 45 939 694 || 19,99 | 20,3 IN 101 . : rer 

tage erreichte Alter; die Zahlen neben 0* gelten für Leb 
tung im Alter von n bis n+1) und 6 (Bon den 

end» und Todtgeborene zufammen, die neben O für Lebend— 
Geborenen bezw. Ueberlebenden bein Alter n nod) zu verlebende 

% 
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Nach der vorjtehenden Sterbetafel zeigen die Gter- 
benswahrjcheinlichkeiten bei beiden Gefchlechtern eine 

anfangs ſehr raſche, dann fi) immer mehr ermäßi- 

gende Abnahme der Sterblichkeit, bis dieſe bei beiden 

Gejchlechtern im Alter von 13 Sahren ein Minimum 

erreicht. Don da ab fteigt fie, bei jedem Gejchlecht 

mit einer kurzen Unterbrechung, zuerjt langjanı, dann 

immer rafcher bis zum höchſten Alter. Die Unter: 

brechung findet beim männlichen Geſchlecht furz vor 

der Mitte der 20er, beim weiblichen in der erſten 

Hälfte der 40er Jahre ftatt. Das männliche Ge— 

ichlecht zeigt nämlich beim Alter von 18 bis etwa 

22 Jahren eine bejonders jtarfe Sterblichkeitszu— 

nahme, worauf dann bis zum Alter von etwa 24 

oder 25 Sahren eine, allerdings nur jehr geringe, 

Abnahme eintritt, während das weibliche Gejchlecht 

beim Alter von 41 bis etwa 43 oder 44 Fahren eine 

fich faſt gleichbleibende Sterblichkeit aufweilt. 

Nie in den vorjtehend angegebenen Beziehungen, 

io unterjcheidet fich bei fajt jedem Alter die Sterb- 

lichkeit des weiblichen pon der des männlichen Ge- 

ichlechts, und zwar meiltens jo, daß fie dahinter 

zurücbleibt. Schon bei den Neugeborenen zeigt ſich 

diefer Unterſchied in recht erheblichem Maße. Mit 

wachſendem Alter nimmt er jedoch ab und verfehrt 

fich jogar beim Alter von 9 bis 15 Zahren in jein 

Gegentheil; insbejondere iſt beim Alter von 12, 13 

und 14 Sahren die weibliche Sterblichkeit merklich 

größer als die männliche. Im ganzen ferneren Lebens— 

lauf überichreitet die exjtere dann aber die letztere nur 

noch einmal, nämlich beim Alter von 27 bis 35 Jahren, 

während überall ſonſt das männliche Gejchlecht eine 

ungünſtigere Sterblichkeit aufweilt. Bejonders groß 

it der Unterihied zu Gunjten des weiblichen Ge— 

ihlehts um die Mitte der 50er Jahre; er nimmt 

dann ab bis um die Mitte dev 70er Sabre, worauf 

er abermal3 wählt. Für das Alter von 89 Jahren 

ab find die Rechnungsergebniſſe unficher; doch weilen 

fie entichteden darauf hin, daß bis zum höchſten Alter 

der Unterfchied in der Sterblichkeit der beiden Ge— 

ichlechter zu Gunſten des weiblichen bejtehen bleibt. 

Eine gleih große Sterblichkeit beider Gejchlechter 

findet nur an den Hebergängen vom Plus zum Minus 

und umgekehrt ſtatt. 

Die größte Sterblichkeit herrſcht bei den Neu- 

geborenen und bei den auf der äußerjten Stufe des 

Sretjenalters Stehenden. Die Sterblichkeit der er- 

jteren, mit Einfluß der Todtgeborenen, ift beim 

männlichen Gejchleht jo groß, wie im Alter von 

87—88, beim weiblichen jo groß, wie im Alter von 

85—86 Jahren. Nimmt man aber die Xebendgebo- 
renen allein, jo erreicht deren Sterblichkeit beim männ- 

lichen Gejchlecht diejenige der 35—86=, beim weib— 

lichen die dev 85—S4jährigen Perſonen. 

Ein Vergleich der Deutſchen Sterbetafel mit den 

für Berlin, Preußen, Medlenburg- Schwerin, Olden— 
burg, Schweiz, Franfreih, England, Niederlande, 

Dänemark, Schweden, Norwegen, jowie mit den von 

23 deutſchen und 20 englifchen Verſicherungs-Geſell— 

ſchaften aufgeftellten Sterbetafeln ſpricht im Allge— 
meinen nicht zu Gunſten des Deutjchen Reiche. 

Namentlich ſteht in der Kinderjterblichkeit der erſten 
Lebensjahre das Deutſche Reich am ungünftigiten, ins— 

bejondere viel ungünftiger als England und Sfandi- 

navien. Etwa vom 8. Lebensjahr an fällt der Ver— 

gleich weniger zu Ungunften des Deutihen Reichs 
aus; man kann jogar beim Alter von 10 bis etwa 
20 Sahren die deutiche Sterblichkeit eine vergleichs- 

weije günftige nennen, und auch weiterhin bis etwa 
zum 40. Lebensjahre hält fie fih, wenn men von 

Skandinavien abfieht, mit derjenigen in den fremden 

Staaten ziemlich auf gleicher Stufe. Späterhin jteigt 
fie wieder darüber hinaus. Namentlich) aber ift es 

die große Kinderjterblichkeit im Deutſchen Reich, 

welche bewirkt, daß hier die Sterblichkeit der Ge— 

fammtbevölferung größer, dem entjpredhend die mitt- 

lere Lebenserwartung der Neugeborenen geringer ift, 
als in einem der fremden Staaten. Wie wenig indeß 
auch auf den höheren Altersitufen die geſammte fer- 
nere Lebensfeftigfeit der Reichsbevölkerung günftig zu 

nennen iſt, geht am beiten aus den die mittlere 
Lebenserwartung auf den höheren Altersitufen dar- 

jtellenden Zahlen hervor, wonach diejelbe in Deutſch— 

land regelmäßig gegen diejenige in den übrigen Staaten 
zurückſteht. 

Dabei iſt aber zu beachten, daß die Staaten, aus 

welchen Sterbetafeln für ihre ganze Bevölkerung 
haben mitgetheilt werden können, etwa von den Nie— 
derlanden abgeſehen, zu denjenigen mit beſonders 

günſtigen Sterblichkeitsverhältniſſen gehören. Hätte 

der Vergleich auf Oeſterreich, Ungarn, Italien und 
Rußland erſtreckt werden können, ſo würde das Er— 

gebniß, wie ſich aus deren ſtatiſtiſchen Nachweiſungen 
ſchließen läßt, weſentlich anders ausgefallen jein. 
Zum Vergleich geeignete Sterbetafeln für die Ge— 

ſammtbevölkerung dieſer Staaten liegen aber nicht vor. 

Die deutſche und die preußiſche Sterbetafel ſtimmen 
ſehr nahe mit einander überein. Die Verſchieden— 

heiten zwijchen beiden bejtehen darin, daß im erjten 

Lebensjahr die Sterblichkeit im Reich größer als in 
Preußen ift — was von der befannten großen Kinder- 

jterblichkeit in Süddeutſchland, namentlich in Bayern 
und Württemberg, herrührt —, daß dann, mit weni- 
gen Ausnahmen, wovon nur die beim weiblichen 
Geſchlecht von 25 bis 28 Jahren beachtenswerth ift, 

beim männlichen Geſchlecht bis zum Alter von 60, 
beim weiblichen bis zu dem vou 71 Zahren die Reichs— 
Sterblichteit etwas unter der preußifchen bleibt, wäh- 
vend im höheren Alter wieder die erjtere die Yektere 
übertrifft. | 

Bedeutend günftiger ift im allgemeinen die Sterb— 
(ichfeit in Mecklenburg und Dfdenburg, ganz bejon- 

ders wegen der jehr viel geringeren Kinderjterblichteit 

bis zum Alter von 5 oder 6 Jahren. In Didenburg 
it die Sterblichkeit im erjten Lebensjahr geringer, 
al3 in ſämmtlichen anderen in den Tabellen aufge: 

“= „u 2 



- führten Staaten, mit alleiniger Ausnahme der jfan- 
dinaviſchen Staaten (einjchl. Dänemark). Mecklenburg 

zeigt auch für das Alter von 20 Jahren und dar- 
über eine hinter dem Reichsdurchſchnitt zurückbleibende 

Sterblichkeit, wogegen Oldenburg in den Altersklaſſen 
von 5 bis etwa 35 Sahren eine diefen Durchſchnitt 

übertreffende, dann aber beim männlichen Gejchlecht 
eine ihm nahezu gleiche Sterblichkeit aufweiit, während 
diejenige des weiblichen Gejchlechts fich auch auf den 

höheren Altersklaſſen ungünjtiger jtellt. Ueberhaupt 
it in Oldenburg die weibliche Sterblichkeit nur wenig, 
und nicht jo viel, wie es jonjtwo der Fall zu fein 
pflegt, günjtiger als die männliche. 

Recht ungünftig jtellt fich hiergegen die Sterb— 
lichfeit in Berlin, namentlich die Kinderjterblichkeit, 
welche bei beiden Gejchlechtern bis zum Alter von 

9 oder 10 Sahren erheblich größer iſt, als in einem 

der deutihen oder fremden Staaten, welche die Ta= 

bellen aufführen. Dagegen ilt die Sterblichkeit bei— 

der Gejchlechter beim Alter von 10 bis 27 Zahren, 
die des weiblichen Geſchlechts auch fernerhin, recht 

günftig zu nennen; insbejondere ilt fie beim männ- 
lihen Geſchlecht im Alter von 13 bis 16, beim weib- 

lichen im Alter von 15 bis 13 Sahren geringer als 
nach irgend einer anderen der zum Vergleich mitge- 

theilten Sterbetafeln. Die männlihe Sterblichkeit 

wird aber jchon bei 27 Jahren wieder ungünftig und 

bleibt es auch bis fajt zum höchiten Alter. Im ganzen 

hat Berlin einen höheren Sterblichkeits-Goöffizienten, 

dem entiprechend eine geringere mittlere Lebensdauer 

der Neugeborenen als irgend einer der zum Vergleich 
herangezogenen Staaten. 

Demnach ijt die Sterblichkeit im Deutichen Reich 

nad) der Dertlichkeit jehr verihieden. Ohne Zweifel 

würden dieje Verjchiedenheiten noch weit mehr her- 

vortreten, al3 es nach den wenigen aufgeführten 

- Sterbetafeln der Fall ijt, wenn eine größere Reihe 

von deutihen Staaten und Landestheilen mit ein= 
ander verglichen werden fünnte. Aber jchon der an— 

gejtellte Vergleich ergiebt, daß, was für das Reich 
im ganzen gilt, feineswegs auch für jeine einzelnen 

Theile Gültigkeit hat. 

Zeitweilige Maßregeln gegen Holkskraukheiten. 

(R.A. Nr. 113 vom 27. April 1888.) 
* _ Bortugal. Durch eine unterm 18. April 1885 ver- 
öffentlihte Verfügung des Königlich portugieſiſchen 
Miniſteriums des Innern ſind die Häfen von Ceylon 
für rein von Cholera erklärt worden. 

Thierſeuchen. 

Oeſterreich-Ungarn. (Bol. Veröffentl. ©. 260.) 
Die im ungarifhen Komitat Dedenburg aufgetretene 
Maul- und Klauenjeude ift im Erlöſchen begriffen. 
(Reiter Lloyd v. 10. April 1888, Abendausgabe.) 

Schweden. Nachdem die Fälle von Schweinepeit 
in der legten Zeit feltener geworden waren und man das 
gänzliche Erlöſchen diejer Seuche für bevorjtehend Hielt, 
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iſt Diefelbe neuerdings in einem Gehöfte bei Stodholm 
mit großer Heftigfeit aufgetreten. Bon 137 Schweinen 
find bis jet 50—60 Stück gefallen. 

Heterinär-polizeiliche Maßregeln. 

Preußen. Reg.-Bezirt Königsberg. Landes- 
polizeilihe Anordnung, betreffend Maßregeln 
gegen die Rinderpeſt. Vom 7. April 1888. (R.A. 
Jr. 103 vom 19. April 1888.) 

Auf Grund des Reichsgeſetzes vom 7. April 1869, 
Mapregein gegen die Rinderpeſt betreffend, (N.-©.-Bl. 
©. 105) und der dazu erlafjenen revidirten Snitruftion 
vom 9. Zuni 1875 (R.G.Bl. ©. 147) verordne ich hier- 
durch, was folgt: 

$ 1. Der $ 4 Abſatz 1 und 2 der landespolizeilichen 
Anordnung vom 22. Mai 1885 — Ertrablatt zu Stüd 21 
des Amtsblatts —, wonad) die Einfuhr von nachbezeich— 
neten Gegenſtänden: 

a) von vollfommen trodenen oder gejalzenen Häuten 
und Därmen, 

b) von Wolle, Haaren und Boriten, 
e) von geihmolgenem Talg in Fäfjern und Wannen, 
d) von vollkommen Iufttrocdenen, von thieriſchen Weich— 

theilen befreiten Knochen, Hörnern und Klauen, 
e) von in Süden verpacdten Lumpen, 

unter gewiljen Bedingungen geftattet ift, wird wegen des 
aus verjchiedenen Drtichaften im Bezirf des General- 
Gouvernements Warſchau gemeldeten Ausbruchs der Rinder- 
peſt bis auf Weiteres außer Kraft gejebt. 

Die Einfuhr diejer Gegenjtände aus Rußland iſt fortan 
ebenjo wie die Ein- und Durchfuhr von Rindvieh, Schafen 
und Ziegen, jowie aller von Wiederfäuern ftammenden 
thieriihen Theile in friſchem oder trockenem Zuftande (mit 
Ausnahme von Butter, Milch und Käfe) verboten. 

$ 2. Zuwiderhandlungen gegen dieje Anordnung werden 
gemäß $ 328 des Reichs-Strafgeſetzbuchs beitraft. 

Königsberg, den 7. April 1888. 

Der Negierungs-Präfident. 
von der Recke. 

Spanien. Rundjhreiben, betr. die Einfuhr 
pon lebendem Rindvieh, Wollvieh, Ziegen und 
Schweinen. Vom 16. Februar 1888. (Gaceta de Madrid 
No. 50 von 19. Februar 1888.) 

Euer Hochmwohlgeboren: Sn Crwägung der vom 
Finanzminijterium mitteljt Nealorden vom 3. d. Mts. 
dent Minifterium des Snnern dargelegten Gründe haben 
Seine Majejtät der König und und Namens Defjelben 
die Königin Negentin des Reiches zu bejtimmen geruht, 
daß die über die Landesgrenzen nad) Spanien erfolgende 
Einfuhr von Rindvieh, Wollvieh, Ziegenpieh und 
Schmeinen, welhe vom Auslande eingehen, in jedem 
Zollamt vollzogen werden Fann, daß aber bezüglidy der 
Einfuhr auf dent Seewege die Beitimmung 1 ver 
Stealorden vom 31. Dezember v. 38.*) aufrecht erhalten 
bleibt, daß dieſe letztgedachte Einfuhr nur in den Zoll- 
ämtern eriter Klaſſe vollzogen werden kann. 

Borftehendes theile ih Euerer Hochwohlgeboren mit 
zur Kenntnignahme und geeigneten Nachachtung. 

Madrid, den 16. Februar 1888. 

Albareda. 
An den Generaldirektor des Gejundheitswejens. 

Aedizinalgeſehgebung 2c 

Schlefien. Polizei-Verordnung, betreffend die An— 
zeigepflicht bei dem Auftreten von Diphtheritis, 

Bom 10. Auguft 1887. 

(Amtsbl. d. Kgl. Regierungen zu Breslau — ©. 265 — 
zu Liegnig — ©. 245 — zu Oppeln — ©. 247). 

Auf Grund des $ 137 des Geſetzes über die allgemeine 
Landesverwaltung vom 30. Zuli 1883 ımd der SS 6, 12 

*) Veröffentl. ©, 124. 



und 15 des Gefehes über die Polizeiverwaltung vom 
11. März 1850 verordne ich unter Zuftimmung des Pro- 
pinzialvaths für den Umfang der Provinz Schlefien, aus— 
genommen die Stadt Breslau, Folgendes: 

$ 1. Seder Arzt, jowie jede Medizinalperion ift ver- 
pflichtet, fobald ein Tall von Erkrankung an Diphtheritis 
zu feiner Kenntniß gelangt, denfelben innerhalb 24 Stunden 
Ihriftlid) oder mündlic der zuftändigen Polizei-Behörde 
anzuzeigen. | 

$ 2. Sobald die Diphtheritis innerhalb eines Kreijes 
oder einer Stadt von mehr als 10000 Einwohnern eine 
epidemifche Ausbreitung gewinnt, ift der Landrath be- 
ztehentlich die ſtädtiſche Polizei-Berwaltung befugt anzu- 
ordnen, daß außer den Medizinalperfonen aud) die in 9 
des Negulativs vom 8. Auguit 1835 (©. ©. ©. 241) näher 
bezeichneten Perſonen (Ramilienhäupter, Haus- und Gaſt— 
wirthe) jeden derartigen Erfranfungsfall ungefäumt jchrift- 
lich oder mündlic der Ortspoligeibehörde anzuzeigen haben. 

$ 3. In Betreff der Iſolirung der Erkrankten und 
der Desinfektion der mit denfelben in Berührung ge- 
fommenen Gegenftände ift gemäß $ 18a des Ntegulativs 
vom 8. YAuguft 1835 und $ 19 der Anlage A. zu dem— 
jelben, vückjichtlich der fchulpflichtigen Kinder aber bei 
epidemifcher Ausbreitung der DiphtheritiS gemäß $ 14 
des genannten Negulativs zu verfahren. 

$ 4. Zuwiderhandlungen gegen vorjtehende Beſtim— 
mungen werden, falls nicht jtrafrechtlicy zu verfahren iſt, 
mit einer Geldftrafe bis zu 60 ME. im Unvermögenzfalle 
mit verhältnigmäßiger Haft beitraft- 

$ 5. Die diefen Gegenftand betreffenden bereits be— 
ftehenden Bolizei-Berordnungen mit Ausnahme derjenigen 
für die Stadt Breslau, treten außer Kraft. 

Breslau, den 10. Auguſt 1837. 

Der Ober-Präfident, Wirklihe Geheime Rath 
ge. von Seydewitz. 

Schleſien. Polizei-Verordnung, betr. deu Verkauf 
von Zuckerſäure (Kleeſäure, Oxalſäure) u, Kleeſalz. 

Vom 3. April 1887. 

(Amtsbl. d. Kgl. Regierungen zu Breslau — ©. 140. — 
zu Liegnitz — ©. 151. — zu Oppeln — ©. 112.) 

Auf Grund der 88 6, 12 und 15 des Gefehes über 
die Polizei-Verwaltung vom 11. März 1850 — G.S. 
©. 265 — und der 88 137 und 139 des Gefeßes über 
die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 — 
6.-©. S. 195 — wird unter Zuſtimmung des Provinzial- 
rathes für den Umfang der Provinz Schlefien Folgendes 
verordnet. 

Einziger Baragruph. 

Der $ 23 der Bolizei-Berordnung für die Provinz 
Schleſien vom 20. September 1879, beireffend den Ver— 
fauf und die Aufbewahrung von Giften lautet vom Tage 
der Veröffentlichung diefer Verordnung folgendermaßen: 

Bon den im Verzeichniß B aufgeführten giftigen Waaren 
dürfen fonzentrirte Schwefelfäure (Bitriolöl, Oleum), Sal— 
peterfäure, Scheidewafler, Salzſäure, Aeblauge (Flaſchen— 
lauge), Zuckerſäure (Dralläure, Kleefäure) und Kleeſalz 
im Stleinhandel, d. h. in Mengen von weniger ald Fünf: 
hundert Gramm nur wie die Gifte des DVerzeichnifies A 
gegen Giftfchein nad) Maßgabe der 88 16, 17, 18 und 19 
dDiejer Berordnung verkauft werden. 

Konzentrirte Schwefelſäure, Sulpeterfäure, Scheide- 
wahjer, Salzſäure und Neblauge dürfen nur in ftarfen 
feſt verjtöpfelten, verbundenen und verfiegelten Gefäßen, 
welche mit dem Worte „Gift“ und mit drei Kreuzen 
deutlich fignirt find, SKleefäure und Kleeſalz niemals in 
Papierdüten, jondern nur in thönernen Krufen, welche feit 
zugebunden und mit dem Worte „Gift“ und mit drei 
Kreuzen fignirt find, verabfolgt werden. 

Die übrigen im Berzeihniß B aufgeführten Waaren 
können zwar ohne Giftichein abgegeben werden, doch 
müſſen die Abgabegefäße ebenfalls wie vorſtehend, gut 
verwahrt und ſignirt fein. 

Breslau, den 3. April 1887. 

Der Ober-Präfident, Wirklihe Geheime Nath 
von Seydewitz. 
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Preußen. Regierungs-Bezirk Potsdam. 
Beihaffung und Einrichtung von Desinfeftions- 
Apparaten durch die Kommunal-VBerwaltungen 

betreffend, i 

Potsdam, den 2). Februar 1888. 

Durch die erfolgreichen neueren Forſchungen über die 
Urſachen der anſteckenden Krankheiten ift aud die Lehre 
von den Desinfeftionsmitteln wejentlich beeinflußt worden. 
Die meiften im Laufe der Zeit als untrügliche Desinfek- 
tionsmittel empfohlenen Chemikalien find als unwirkfam, 
einzelne wegen ihrer überaus giftigen Eigenschaften als 
unanwendbar befunden worden, und e3 hat fih von den- 
felben nur die fünfprozentige Löſung der Sarbolfäure, 
5 auf. 100 Theile Waſſer, bewährt. Diefe kann jedoch, 
wie e8 überhaupt bei den Desinfeftionsmitteln der Fall 
tft, nur wirken, wenn die kleinſten Theile der Anſteckungs— 
ftoffe, welche fie vernichten foll, von ihr unmittelbar be- 
rührt, alſo Gewebe und andere poröſe Gegenjtände von 
ihr gänzlich durchdrungen und zu ſolchem Zwecke in die 
Löſung hineingelegt, feitere und nicht poröfe Gegenſtände, 
hölzerne und lederne Geräthe und dergl. gründlich mit 
derjelben abgewajchen werden. Sn lebterer Weile dient 
fie zur Desinfektion der Geräthe und Fußböden in Kranken: 
zimmern, während im Uebrigen für die Desinfektion der 
von Kranken benußten Räume Hhauptjählih auf Die 
jorgfüältigite Neinigung der Wände und Deden, Durdj- -» 
lüftung und möglichft langes Unbenuktlafjen Gewicht zu 
legen ift. Für diejenigen von Kranken benußten oder 
berührten Gegenſtände, welche nicht in der vorjtehenden, 
Weiſe behandelt werden fünnen und ganz bejonders der 
Berbreitung anſteckender Krankheiten förderlich find, näm— 
lich Kleidung, Wäfche, Betten, Matraßen, Deden, Tep— 
piche u. dal. ift heißer ftrömender Wafjerdanıpf als das 
ficherfte Desinfeftiongmittel erkannt worden, während felbjt 
bis zu hohen Graden gefteigerte trodene Hite nicht jicher 
wirkt. Um folden Dampf auf die betreffenden Gegen— 
ftände fo einwirken zu lafjen, daß er diejelben, ohne fie 
zu beichädigen, mit der erforderlichen Hiße von mindejtens , 
100 Grad Eelf. vollftändig durchdringt, find bejondere 
Apparate erforderlich, welche außerdem jo eingerichtet 
fein müffen, daß die in ihnen befindlichen Gegenſtände 
nicht ſtark durhnäßt, fondern nur mäßig durchfeuchtet 
und nad) dem Herausnehmen alsbald wieder troden 
werden, daß die Temperatur in ihnen nicht über 106 Grad 
und die Spannung des Dampfes nicht bis zu der Mög- 
lichfeit einer Exploſion gejteigert werden kann. Golde 
Apparate werden bereitS in mehreren technifhen Be— 
triebsftätten zu mäßigen Preiſen zwedmäßig angefer- 
tigt, u. U. von den Firmen Schimmel & Comp. in 
Chemnitz, Rietſchel & Comp. und Bacon in Berlin, 
Gaede & Tilger in Barop, W. Budenberg in Dort- 
mund. Der Budenberg’ihe Apparat ift int Dftober 1886: 
von einer Seitens der Königlichen Negierung zu Arns— 
berg ernannten ſachverſtändigen Kommilfion auf jeine 
Leiltungsfähigfeit. geprüft und ſehr günftig beurtheilt 
worden und wird nebſt Dampfentwicler für ungefähr 
1000 Mark, ohne den letzteren — er kann aud mit jedem 
anderen Dampfentwicler 3. B. einer Lokomobile in Ver— 
bindung gebracht werden — für 400 bis 500 Mark ge- 
liefert. Die Stadt Göttingen benußt einen Apparat, 
welcher nebjt Dampfentwicler ſchon für 200 bis 300 Mark 
zu beſchaffen und durchaus zuverläffig, jedoch wegen jeines 
mäßigen Umfanges für größere Gegenftände nur, wenn 
ſich dieſelben zuſammenrollen laffen, anwendbar ift. Da. 
demnad die Beichaffung eines bezüglichen Apparate 
feinen erheblichen Stojtenaufwand erfordert, folder aud) 
durch Die Unterhaltung des Apparats nit verurſacht 
wird, und Die zuverläffige Desinfektion mannigfacher Ef— 
feften nicht blos bei Epidemien, fondern auch oft bei 
einzelnen Stranfheitsfällen, welche das allgemeine Intereſſe 
weniger berühren, für die betroffenen Ramilien ein drin: 
gendes Bedürfniß tit, jo follte ein ſolcher Apparat in 
feiner Stadt fehlen, namentlic) für jedes Krankenhaus 
bejehafft und die weitere Benußung dejfelben den Haus- 
haltungen, welche dazu WVeranlajjung haben, ermög: 
licht werden. 

Demnad) empfehle ich, bei den Kommunalerwaltungen 
auf die Beihaffung und Einrichtung derartiger ald zus 
verläffig anerkannter Apparate zur Desinfektion mit 
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ftrömendem heißem Wafferdampfe hinzuwirken und fich 
diefes angelegen fein zu laſſen. 
a Der Regierungs-Präfident. 

; Neefe. 

An die Königlichen Herren Landräthe, den König— 
lichen Herrn Bolizei-Präftdenten zu Potsdam, die König— 

——— — 

Stadt 

lichen Herrn Kreisphyſiker und ſämmtliche ſtädtiſchen 
Polizei⸗Verwaltungen. 

Magdeburg. Polizei-Verordnung, betr, 
die obligatorische Leichenjchau, 

Vom 12. November 1887. 
Auf Grund der 88 5, 6 und 15 des Geſetzes über die 

Bolizei-Verwaltung vom 11. März 1550 und der 88 143 
und 144 des Geſetzes über Die allgemeine Landesverwaltung 
vom 50. Juli 1885 wird für den Bolizei-Bezirf der Stadt 
Magdeburg unter Zuſtimmung des Gemeindevorjtandes 
hiermit Folgendes verordnet: 

$1. Sämmtliche Sterbefälle und Todtgeburten müſſen 
außer bei den zuftändigen Standesamte innerhalb 24 

Stunden bei dem Vorſteher des betreffenden Polizei-Re— 
viers angemeldet werden. 

$ 2. Zur Meldung verpflichtet ift das Familienhaupt 
und, wenn ein folches nicht vorhanden oder zur Meldung 

nicht im Stande it, diejenige Perfon, in deren Wohnung 

m 

- wird 

gerichtli 

oder Behauſung der Sterbefall oder die Todtgeburt ſich 
ereignet hat. 

$ 3. Die Anmeldungen find nach dem unten abge— 
drucdten Formulare gleichlautend in 2 Gremplaren ein- 
zureihen, von denen das eine, nachdem es mit dem 
Stempel des Revier-Polizei-Kommiſſars verjehen worden 
it, der anmeldenden Perſon zurückgegeben wird. 

84. Die erften 7 Rubriken dieſes Formulars hat die 
Meldung verpflichtete Perſon, die übrigen derjenige zur 

Senat auszufüllen, welcher den Verſtorbenen behandelt hat 
bezw. bei der Todtgeburt zugegen gewejen it. Beide 
haben ſodann die Wieldungen in Rubrik 10 mit ihrem 
Kamen zu unterzeichnen. 

$ 5. Sit der Berftorbene ärztlich nicht behandelt worden 
bezw. bei der Todtgeburt ein Arzt nicht zugegen gewejen, 
jo muß gleichwohl eine Bejcheinigung über die ftattgehabte 
Todtenſchau mittels Ausfüllung der erwähnten Rubriken 
durd) einen approbirten Arzt erfolgen. 
86. Wenden die in $ 2 genannten Perſonen ein, 
daß fie einen Todtenfhauarzt nicht bezahlen können, oder 
find diejelben notoriſch arm, fo haben fie fi) durch Ver— 
mittelung des Armenbezirkö-Borftehers an den Armenarzt 
ihres Bezirks zu wenden und diefen um Befichtigung der 
Leihe und Ausfüllung des Todtenfcheines zu erjuchen. 

87. Bezüglich der vorzeitigen Beerdigung von Leichen 
auf die Polizei-Verordnung des Königlichen Re— 

gierungs-Präfidenten vom 14. November 1886 hingewiefen 
und gleichzeitig bemerkt, daß hinfichtlich dev Beftimmungen 
über plößlidhe oder gewaltjame Todesarten jowie in den- 
jenigen in welchen die Beerdigung ohne bejondere 

e Genehmigung nicht jtattfinden darf, an den 
bejtehenden Beſtimmungen Nichts geändert wird. 
.$ 8. Zuwiderhandlungen gegen dieje Vorſchriften werden 

mit Gelditrafe bis zu 30 Mark, im Unvermögensfalle mit 
entſprechender Haft geahndet. 

. Die den gleichen Gegenstand behandelnde Polizei: 
Verordnung für den Stadttheil Neuftadt vom 9. Februar 
1885 wird hierdurch aufgehoben. 

$ 10. Borftehende Beitimmungen treten am 1. De 
‚zember d. 3. in Kraft. 

gormular. - 

Magdeburg, den..ten...... 18. 
1. Wohnung (Straße und Nr.): 
2, Name des VBerftorbenen: 
3. Stand defjelben (bei Kindern Jtame und Stand 

der Eltern): 
4. Geburtsort: 
d. Geburtstag und Sahr: 
6. Männliche oder weibliche Todtgeburt? (daS Zu— 

treffende zu unterjtreichen): 
7. Geſtorben bezw. todtgeboren am ten 
8. Todesurſache: 

9. Ob ärztlich behandelt? 
10. Unterjchrift des Arztes und des Meldenden. 

Un une hm RT 

Magdeburg, den 12. November 1887, 

Der Königliche Rolizei-Präfident. 
983. Dr. von Arnim. 

Bekanntmachung. 
Unter Bezugnahme auf $ 1 vorſtehender Polizei-Ver— 

ordnung wird hiermit Nachſtehendes zur Öffentlichen 
Kenntniß gebradt: 

Behufs Anmeldung der von Sonnabend 6 Uhr 
Nachmittag bis Sonntag 11 Uhr Vormittag ftatt- 
findenden Sterbefälle und Todtgeburten find ſämmt— 
lihe Nevier-Kommifjjartate an Gonntagen von 
11— 12 Uhr Mittags geöffnet. 

Desgleichen werden von denfelben an den zweiten 
Feiertagen der drei großen Feſte jowie an den 
übrigen gebotenen Feiertagen don 11—12 Uhr 
Mittags etwaige Anmeldungen entgegen genommen. 

Magdeburg, den 12. November 1887. 
Der Königliche Bolizei-Präfident. 

984. Dr. von Arnim. 

Bayern. VBefauntmachung des Königl. Staats 
minifterium des Innern, die Schutzpockenimpfung 

im Sahre 1888 betreffend. 
Bom 15. März 1888. 

(Amtsbl. d. Kal. Staatsminiſteriums des Innern ©. 107.) 

An die E Bezirksärzte und übrigen öffentlichen 
Smpfärzte. 

Unter Bezugnahme auf die Befanntmahung vom 
14. März 1887 in Ser. 11 des Anıtöblattes des k. Staats— 
minifteriums des Innern, ©. 107, wird hiemit befannt 
gegeben, daß die k Gentralimpfanftalt auch für das Dies- 
jährige Impfgeſchäft jelbftgezüchtete Thierlymphe abzugeben 
beauftragt iſt. 

Behufs Bemeſſung des Bedarfes an Lymphe werden 
die Öffentlichen Smpfärzte hiemit angewiejen, bis ſpäte— 
ftens zum 10. April 1. 88. an Die k. Gentralimpfan- 
ftalt zu berichten, für wie viele Snpflinge und zu welchen 
Terminen jie Thierlymphe zu beziehen wünjchen. 

Dabei bleibt die Fortſetzung der jelbitjtändigen Züch— 
tung von Thierlymphe durch Impfärzte, welche Diejelbe 
bisher geübt haben, unbenommten. 

Münden, den 15. März 1888. 
Freiherr von Feilitzſch. 

Der Generalfefretär: Miniſterialrath von Nies, 

Baden, Erlaß des Minifteriums des Innern, 
Medizinalitatijtif betreffend. 

Nr 10929. Karlsruhe, den 23. Juni 1887. 
Der Großh Beirksarzt in...... erhält in der An- 

lage Srenplare der medizimalftatiftifichen 
Beröffentlihungen des Ötatiftifhen Bureaus 
(Nr. 7 und 8 des Bandes V der ſtatiſtiſchen Mtittheilun: 
gen aus dem Großherzogthun Baden 1386) zur Ver: 
theilung an die in dem Bezirke praftizivenden approbirten 
Aerzte. Einer jeden diefer Druckſachen it ein Eremplar 
des beiliegenden „Syitems der Todesurſachen“ anzu: 
ſchließen und find Die betreffenden Aerzte zu erjuchen, 
künftig Dei Cinträgen in die Gterbejcheine ſoviel als 
möglich die in dieſem Syſtem enthaltene Nomenklatur 
anzumenden. 

Der Großh. Bezirksarzt wird veranlaßt, bei den ge- 
mäß $ 7 der Verordnung vom 7. Januar 1870 vorzu: 
nehmenden Einträgen in die Rubriken 20, 21, 22 und 
23 der Verzeichnifje der Verftorbenen bei jedem Eintrag 
die Nummer des Syitems beizufeßen, unter die der be- 
treffende Todesfall zu rubriziren wäre. Sn zweifelhaften 
Fällen ift der betreffende Arzt unter Zurücgabe des 
Sterbejcheines zur Erläuterung aufzufordern. 

Bei den Einträgen in die Rubriken 20, 21, 22 und 
23 der Verzeichniſſe der Verſtorbenen ift den Füllen ge- 
waltjamer Todesart bejondere Aufmerkſamkeit zuzumen- 
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den und in jedem Falle fowohl die Art des gewaltjamen 
Todes, ob Gelbitmord oder Unglüdöfall, jowie die Todes: 
urſache, „3. B. Schuß in das Herz, Bruch der Wirbel: 
fäule, durch Meberfahrenwerden, durch die Eiſenbahn 
u. ſ. w.” genau anzugeben. 

Die Vorlage des Leichenfchauberichtes, dem die Be— 
airfstabelle der Geborenen und Berftorbenen (das vom 
ftatiftifhen Bureau gefertigte Driginal), die VBerzeichniffe 
der Derftorbenen, jowie die mediziniiche Tabelle beizu— 
legen find, hat pünktlich auf den 1. April jeden Sahres 
zu erfolgen. 

Bezüglich der Tekterwähnten Tabelle wird bemerkt, 
daß in Rubrik 11 alle in Folge der Geburtövorgänge 
Berftorbene zu verzeichnen find, in Nubrif 18 nur die au 
Puerperalfieber (Nr. 10 des „Syſtems“) Veritorbenen. 

A. A. d. Pr: M. Frey. 

Merlenburg- Schwerin. Bekanntmachung, betr. 
den Verfehr mit Gift. 

Bom 19. März 1888. 
(Reg. Bl. f. d. Großherzogth. Medlend.-Schwerin ©. 59.) 

Da es in lebterer Zeit mehrfach vorgefommen ift, daß 
Arfenif in Haushaltungen unvorfihtig aufbewahrt und 
zwiichen Nahrungsmittel gerathen ift, und in Folge da— 
von Perſonen, welche hierauf von den letteren genoſſen 
hatten, an Bergiftung erfranft und zum Theil gejtorben 
find, und da Die deswegen angeftellten Ermittelungen 
wiederum beftätigt haben, daß Sammerjäger ohne Be— 
fugniß von ihrem Giftvorrath unter die Bevölkerung ab- 
geben und bei ihren Kunden Gift zur eigenen Auslegung 
ae jo fordert das unterzeichnete Ministerium die 

rtöpolizeibehörden auf zur Abwendung der Gefahr, 
weldye aus diefem Unfug für Leben und Gefundheit ent- 
iteht, genau darauf zu jehen, daß die Kammerjäger fein 
Gift im Umherziehen verfaufen und auch ſonſt nicht Gift 
unerlaubter Weife an Andere überlafien, daß die DBe- 
wahrung von Gift auch außerhalb der Apotheken und 
Gifthandlungen unter den vorgefchriebenen Vorſichtsmaß— 
regeln gejchieht, und daß überhaupt die Verordnung dom 
19. April dv. 3. (Neg.-Bl. 1887, Nr. 15) in allen Beziehun- 
gen jorgfältig beobadjtet wird, und erjcheint es hierfür 
zwedmäßig, daß insbejondere die Aemter und Magiftrate 
in ihren Bezirken in gebräudlicher Art diejenigen Be- 
ſtimmungen gemeinfundig machen, nad) welchen der Ver— 
fauf von Gift im Umherziehen überhaupt verboten ift 

. (8 56, Abf. 2, Nr. 9 der Gewerbeordnung); die Kammer: 
jäger ald jolde das Gift nur felbit an Drt und Gtelle 
auslegen, nicht aber an Andere überlaffen dürfen ($ 3, 
Abi. 4 der Verordnung); zur Vertilgung von Ungeziefer 
in allen Fällen, auch aus den Apothefen und Gifthand- 
lungen, immer nur die beiden in $ 3, Abf. 1 der Verord- 
nung beſchriebenen Gifte — gegen obrigfeitlichen Erlaub- 
ſchein — bezogen werden Fünnen; und jederntann das in 
feinem Beſiß befindliche Gift in der in $ 7 der Berord- 
nung angegebenen Weiſe aufbewahren muß, womit zu- 
treffend der warnende Rath zu verbinden fein wird, nicht 
HN und über Nutzen und Zwed Gift im Haufe zu 
alten. 
Schwerin, am 19. März 1888. 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Minifterium, Abtheilung 
für Medizinal- Angelegenheiten. 

Buchka. 

Mecklenburg-Schwerin. Verkehr mit Gift. 
Vom 19. März 1888. 

Das unterzeichnete Miniſterium findet ſich mit Bezug— 
nahme auf die Verordnung vom 19. April v. &., betreffend 
den Verkehr mit Giften und anderen gefundheitsihädlichen 
u (Neg.- Bl. 1887 Nr. 15), zu der Bemerkung ver 
anlapt, 

daß die Vorſchrift, nad) welcher zur Vertilgung von 
Ungeziefer nur die in $ 3 Ab. 1 der Berordnung 
genannten beiden Gifte gegen obrigfeitlihen Er— 
laubnißſchein verabfolgt werden dürfen, aud) für 
diejenigen Perfonen zur Anwendung fomnit, welche 
fi) gewerb- oder berufemäßig mit der Bertilgung 
von Ungeziefer beichäftigen; 

und dab Die gewerbsmäßige Ausübung der 
Heilkunde nicht als ein Gewerbe im Ginne des $ 2 
Ziff. 3 der Verordnung angejehen werden kann, in- 
fofern in Gemäßheit des $ 2 Ziff. 1 der Verord- 
nung auf dem ganzen Gebiet der Arzneifunde Die 
Abgabe der in $ 1 aufgezählten Gifte lediglic) 
nad ärzlicher Verordnung geſchehen darf. 

Die Kreisphyſiker haben die Apotheker und Gifthändler 
ihres Bezirks hierauf aufmerkjant zu maden. 

Gleichzeitig werden die Kreisphyfifer unter Hinweis 
auf die Betanntntachung von 19. d. Mts. betreffend den 
Verkehr mit Gift (Neg.-Bl. Amtl. Beilage Nr. 12), auf: 
gefordert nah) Maßgabe ded Kap. 2 $2 Ziff. 2 der Me- 
dizinalorduung und $ 10 der Verordnung vom 19. April 
v. J. auch ihrerfeitg darauf zu jehen, daß ein unerlaubter 
Handel mit Biften nicht geduldet wird. 

Schwerin, den 19, März 1888. 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Minifterium, 
Abtheilung für a sn DEZE 

uchka. 
Cirkular an die Kreisphyſiker. 

Oeſterreich. Verordnung des Miniſteriums des 
Innern vom 22. November 1887 betreffend die 

Arznei:Tare für das Jahr 1888. 

(Ztſchr. d. allg. Öjterreich. Apothefer-Vereins 1887. ©. 585.) 

Am 1. Jänner 1888 tritt die unter dem Titel „Arznei- 
Tare für das Fahr 1888 zur öſterreichiſchen Pharmakopöe 
von Sahre 1869 und zum Anhange derjelben von Sahre 
1878 (R⸗G.⸗B. 139)" im Verlage der F. £. Hof- und 
Staatsdrucerei erichienene, auf Grund der jüngiten Dro- 
guen-Preisliſten feitgefeßte Arznei-Tare in Kraft. 

Alle Apotheker ohne Ausnahme, dann die zur Rührung 
einer Hausapothefe befugten Aerzte und Wundärzte haben 
vom 1. Sänner 1888 angefangen ſich an dieſe neue Arznei- 
Tare zu halten und fid) mit einen Drucderemplare der: 
felben zu verſehen. 

Die Verordnung des Miniſteriums ded Innern dont 
28. November 1885 (R.G.Bl. 167), betreffend die öſter— 
reichiſche Arznei-Tare, bleibt in Wirkfamfeit. 

QTaaffe m. p. 

Großbritannien. Verordnung, betr. die Todtung 
von Rindvieh behufs Befämpfung d. Lungenjeuche, 

Bom 6. März 1883. 

Der Geheime Rath hat am 6. März 1888 angeordnet, daß 
fortan aud) ſolches Rindvieh, weldyes mit lungenſeuchekran— 
fen oder diejer Seuche verdäcdhtigen Stücken in Berührung 
gekommen ijt, zu tödten fei; ferner daß dieſes Vieh jofort 
durch Abjcheeren der Schwanzquafte zu fennzeichnen und 
der Raum, in welchen es bis zur Tödtung untergebracht 
war, zu reinigen und zu desinfiziren fei, und endlich daß 
dem Eigenthümer der volle Werth des getödteten Viehs 
entijhädigt werde. Diefe Verordnung ijt am 10. März 
in Kraft getreten und lautet wie folgt: 

- (3655.) 
The Pleuro-Pneumonia Slaughter Order of 1888. 

Slaughter of Cattle exposed to Imfection of 
Pleuro- Pneumonia. 

1.—(1.) A Local Authority shall cause all cattle being 
or having been in the same field, shed, or other place, 
or in the same herd, or otherwise, in contact, with cattle 
affected with pleuro-pneumonia to be slaughtered within 
ten days after the fact of their having been so in contact 
has been ascertained or within such further period as the 
Privy Couneil may in any. case direct. 

(2.) A Local Autkority shall cause all cattle wich have 
been certified by an Inspector of the Privy Council to 
have been in any way exposed to the infeetion of pleuro- 
pneumonia to be slaughtered within such period as the 
Privy Couneil may direct. 

(8.) All eattle by this Article required to be slaughtered 
shall be kept in a shed or other place approved by the 
Privy Council and shall not be moved therefrom except 
for slaughter as herein-after provided. 

(4.) Every such head of cattle shall be immediately 
marked by clipping the hair of the end of the tail. 
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G6) No cattle other than cattle dealt with under this 
‚Article shall be moved into or kept in such shed or other 

place so long as any cattle are detained there under the 
_ provisions of this Article. 

(6.) Any head of cattle may at any time be moved for 
the purpose of being slaughtered from such shed or other 

_ place with a Movement Licence of a Veterinary Inspector 
of the Local Authority to a slaughter-house approved by 
the Local Authority for the purpose of being there forth- 
with slaughtered, in which case the following provisions 

shall apply: 
(7) The Licence shall be available for twelve hours 
and no longer. 

(8.) The Licence shall specify the slaughter-house to 
which the head of cattle is to be moved for slaughter, 
and it shall not be moved to any other slaughter-house 
or place. 

(9.) The head of cattle so moved shall be moved to 
tbe approved slaughter-house under the direction and in 
charge of an Inspector or other officer of the Local 
Authority; and he shall enforce and superintend the imme- 
diate slaughter there of such head of cattle, and shall 

- forthwith report to the Local Authority the fact of the 
slaughter there. 

(10.) If the movement is to be into the Distriet of 
‘another Local Authority, there must also be a Movement 
Licence of that other Local Authority indorsed on or re- 

ferring to the first-mentioned Licence: which second Li- 
cence must be granted before the head of cattle is moved 
into the District of that other Local Authority. 

(11.) The head of cattle so moved into the District of 
that other Local Authority shall be moved to the approved 
_ slaugbter-house under the direction and in charge of an 
Inspector or other officer of the Local Authority out of 
whose District it is moved; and he shall enforce and 

- superintend the immediate slaughter there of the head of 
cattle, and shall forthwith report to both the Local Au- 
thorities the fact of the slaughter there. 

(12.) The Local Authority shall cause any head of cattle 
io which this Article applies to be forthwith slaughtered 
if the owner at any time so require. 

Compensation. 
2.-(1.) The Local Authority shall out of the local 

rate pay compensation as follows for cattle slaughtered 
under the authority of this Order: 

The compensation shall be the value of the animal 
immediately before it was slaughtered, but so that 
the compensation do not in any case exceed forty 
pounds. 

- (2) The following provisions of the Act of 1878 and 
of The Animals Order of 1886 and of the Animals 
(Amendment) Order of 1887, No. 3 shall, so far as the 
same are applicable, apply to the case of cattle slaughtered 
under the authority of this Order: 

(i) Seetion 30 (General provisions relative to slaughter 
and compensation) of the Act of 1878: 

-(ü.) Artiele 179 (Withholding of compensation) of 
the Animals Order of 1886: ') 

(ül.) Article 180 (Ascertainment of value for com- 
pensation) of The Animals Order of 1886 as amended 
by Artiele. 2 of the Animals (Amendment) Order of 
1887, No. 3:2) 

(iv.) Article 181 (Record of slaughter) of The Animals 
Order of 1886.°) 

Saving for The Animals (Amendment) Order of 1887. 
3. Nothing in this Order shall apply to the case of 

any head of cattle certified by a Veterinary Inspector as 
suspected by him to be affected with pleuro-pneumonla 
under Article 6 of The animals (Amendment) Order of 1887.*) 

Desinfeetion. 
4. A Local Authority shall at their own expense cause 

the shed or other place in which a head of cattle has 
been kept in accordance with the provisions of this Order 
to be cleansed and disinfected to the satisfaction of an 
Inspector of the Privy Council, and no cattle shall be 
moved into such shed or other place until the same has 
been so celeansed and disinfected. 

) Vergl. Veröffentl. 1886 ©. 756. — ?) Desgl. u._1857 
©. 583. — ®) Desgl. 1886 ©. 76. — *) Desgl. 1887 ©.353 
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Production of Licences: Names and Addresses. 
5.—(1.) Every person in charge of cattle being moved 

for slaughter under the provisions of this Order shall, on 
demand of a Justice, or of a Constable, or of an Inspector 
or other officer of a Local Authority, produce and show 

to him the Movement Licence authorizing the movement, 
and shall allow it to be read and a copy of or extract 
from it to be taken by the person to whom it is produced. 

(2.) Every person so in charge shall, on demand as 
aforesaid, give his name and address to tbe Justice, or 
Constable, or Inspector or other officer. 

(3.) I£ a person in charge of cattle being so moved 
under the provisions of this Order, on demand made under 
this Order, fails to give his true name and address, or gives 
a false name or address, he shall be deemed guilty of an 
offence against the Act of 1878. 

Öffences. 
6.—(1.) If a head of cattle is moved in contravention 

of this Order, or of the conditions of a Movement Licence 
thereunder, the owner of the animal, and the person for 
the time being in charge thereof, and the person causing, 
directing, or permitting the movement, and the person 
moving, or conveying the animal, and the consignee or 
other person receiving or keeping it, knowing it to have 
been moved in contravention as aforesaid, shall, each 
according to and in respect of his own acts and defaults, 
be deemed guilty of an offence against the Act of 1878. 

(2) If any person, with a view to unlawfully evade or 
defeat the operation of this Order, allows a head of cattle 
to stray he shall be deemed guilty of an offence against 
the Act of 1878; 

Extent. 
7. This Order extends to England and Wales and 

Scotland. 
Interpretation. 

8. In this Order— 
The Act of 1878 means The Contagious Diseases 
(Animals) Act, 1878: 

Other therms have the same meaning as in the Act 
of 1878. 

Short Title. 
9. This Order may be cited as THE PLEURO-PNEU- 

MONIA SLAUGHTER ORDER OF 1888. 

Commencement. 
10. This Order shall commence and take effect from 

and immediately after the ninth day of March, one thousand 
eight hundred and eighty-eight. 

C. L. PEEL. 

Rechtſprechung. 

Beſtrafung wegen Feilhaltens von finnigem Fleiſche 
nad $ 12! des Nahrungsmittelgeſetzes, weil Die An— 
geflagte das Fleiſch nah) dem Marktſtande gebracht, 
um es zu verfaufen, und es dort für Kaufluſtige zur 
Hand hatte, wenn aud in einem Korbe verpadt 
unter dem Verfaufsftande. Verdorbenjein don Fleiſch 

(Leber) im Sinne $ 3677 des Strafgeſetzbuchs kann 
aud) dann angenommen werden, wenn auch der 
anormale (verdorbene) Zuftand bereit im lebenden 
Thiere vorhanden war. 

Urtheil des Neichsgerichts vom 27. Mai 1887 gegen Br. 

Sn der Strafſache wider die Zleifhhändlerin Wittwe 
Anna Pr. geborene W. zu K., wegen Vergehens gegen 
das Nahrungsmittelgefeß und Iebertretung, des $ 967 
Nr. 7 Strafgeſeßbuchs, Hat das Reichsgericht, Vierter 
Straffenat, in der öffentlihen Sitzung am 27. Mai 1887 
für Net erkannt: 

daf die Nevifton der Angeklagten gegen das Urtheil 
der zweiten Straffammer des Königlich Preußiſchen 
Landgerichts zu Beuthen D./S. vom 21. März 1887 
zu verwerfen und der Angeklagten Die Koſten des 
Rechtsmittels aufzuerlegen. 

Gründe: 

Au die materiell rechtlichen Beichwerden der Ber: 

fegung der $ 12 Nr. 1 8 15 des Geſetzes betreffend den 



Verkehr mit Nahrungsmitteln u. f. w. vom 14. Mai 1879 
und $ 367 Nr. 7 Strafgeſetzbuchs find nicht gerechtfertigt. 

Zum Begriff des Feilhaltens, deſſen Keititellung Die 
Reviſion bezüglic) des finnigen Fleiſches bemängelt, ge- 
nügt jedes Bereithalten für das Publikum zum Berkauf, 
ohne daß es dazu bejonderer Einrichtungen, insbefondere 
einer Aufftellung oder Lagerung der zu verkfaufenden 
Gegenftände bedarf, vermöge welcher diejelben den Kauf- 
Iuftigen in die Augen fallen. Danad) erjeheint es, Feines: 
wegs rehtsirrthümlich, wenn die Straffammer ein Feil- 
halten des finnigen Schweinefleijches im Sinne des $ 12 
ir. Leit. darin gefunden hat, daß die Angeklagte dajjelbe 

nad) ihren Marktſtande gebracht, um es zu verkaufen, 
und es dort für die Kaufluftigen zur Hand hatte, wies 
wohl ed ſich wenigitens zur Zeit der Reviſion in einem 
Korbe verpadt unter dem Verfaufsftande befand. Daß 
die Angeklagte das Fleiſch nur einjtweilen, um es den 
Blicken der Beamten zu entziehen, unter den Verkaufstiſch 
geitellt, ift von der Vorinſtanz allerdings nicht mit Be— 
ſtimmtheit feitgeftellt. Aber auch wenn von dieſem Um— 
ftande abgefehen wird, erjcheint die Annahme des Feil- 
halten genügend begründet. — Daß in der bei diejem 
Punkte gerügten Ablehnung des Antrages auf Vernehmung 
des Zeugen Mt. Feine unzuläffige Beichränfung der Ver— 
theidigung zu finden ift, ergiebt jich auch hier aus dem 
Ablehnungsgrunde, wonach das Gericht die unter Beweis 
geitellten Thatſachen bereits für erwiefen erachtet hat. 

Db der Begriff des Verdorbenfeind im Sinne Des 
8 367 Nr. 7 Strafgeſetzbuchs — wie die Reviſion be- 
hauptet, — einen vorangegangenen normalen Zuſtand 
vorausſetzt, kann für den vorliegenden Fall unerörtert 
bleiben, da die Gtraffanmer einen urjprünglic vor» 
handen gewefenen normalen Zuftand der Leber ausdrüdlid) 
feitgeitellt hat. Die Anführung der Nevifion, daß der in 
Rede ftehende Zuftand der Leber notoriſch ſchon im 
lebenden Schweine und insbefondere zur Zeit der Ge— 
winnung der Leber durch das Schladhten vorhanden ift, 
fann ſchon wegen ihrer .rein thatjächlichen Natur nad) 
$ 376 Etrafprozegordnung feine Berückjihtigung finden. 
Heberdies läßt aber auch die Erwähnung des frichinen- 
haltigen Fleiſches in $ 367 Nr. 7 cit. erfennen, daß dieſe 
Borihrift aud einen im lebenden Thiere und aljo vor 
dem Schlachten eingetretenen Zuftand verdorbener Be- 
ihaffenheit im Auge hat. . —— 

Die Unterſuchung von Schweinefleiſch auf Trichinen 
befreit den Fleiſcher nicht von der Pflicht, ſich auch 
ſonſt von Unverdorbenheit und Finnenfreiheit des 
Fleiſches zu überzeugen. $ 14 des Nahrungsmittel— 
geſetzes. 

Urtheil des Reichsgerichts v. 27. Mai 1887 gegen A. 

In der Strafſache wider die verehlichte Fleiſchermeiſter 
Bertha A., geborene St. zu L., wegen Vergehens gegen 
dad Nahrungsmittelgefes vom 14. Mai 1879 hat das 
Neichsgericht, Vierter Straffenat, in der öffentlichen 
Sitzung am 27. Mai 1887, für Necht erkannt: 

daß die Nepifion der Angeklagten gegen das Uxtheil 
der Eriten Strafkammer des Königlih Preußifchen 
Landsgerichts zu Breslau vom 3. März 1587 zu ver 
werfen und der Angeklagten die Soften des Nechte- 
mittels aufzuerlegen. 

Gründe. 

. ‚Das angefochtene Urtheil hat ohne erfichtlichen Nechts- 
irrthum  feitgejtellt, daß die Angeklagte am 21. April 
1886 zu zwei verjchiedenen Malen Gegenftände, deren 
Genuß die menjchlihe Gejundheit zu bejchädigen ge 
eignet iſt, nämlich finniges Schweinefleiich, als Nahrungs— 
mittel verkauft hat. Damit iſt die objektive Voraus— 
ſetzung des $ 14 des Nahrungsmittelgeſetzes vom 14. Mai 
1879 nad) Maßgabe des 8 12 Nr. 1 daſelbſt gegeben. 
Das ſtellt aud die Reviſion nicht weiter in Trage. Gie 
rügt dagegen ald Verlegung des $ 141. c. und als eine 
Verkennung des darin aufgeftellten fubjektiven Erforder— 
nifjes der Sahrläffigfeit, daß der erfte Nichter neben und 
außer der jachverftändigen Unterfuhung des betreffenden 
Schweines durch den amtlich beftellten Fleiſchbeſchauer 
nod eine eigene Prüfung des Fleiſches beim Verkaufe 
don der. Angeklagten gefordert und deren Unterlafjung 
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ihr als ſchuldbare Fahrläſſigkeit angerechnet Babe, „Al 
— 

zum Schuße der menſchlichen Geſundheit den fahrläſſigen 
Verkauf gejundheitsihädlicher Nahrungsmittel mit Strafe 

dieſe Nüge ift nicht begründet. Indem der 

bedroht, ftelt er an Seven, welcher Nahrungsmittel in 
Verkehr bringen will, die Anforderung, ſich über die Be— 
ichaffenheit der zu verfaufenden Nahrungsmittel zu unter 
richten und unterrichtet zu halten, beziehungsweife beim 
Berfaufe die fchuldige Vorfiht und Aufmerkſamkeit dar- 
auf zu richten, ob die Nahrungsmittel von gejundheite- 

Denn in der Verab: gefährdender Beſchaffenheit find. 
ſäumung diefer VBorficht und Aufmerkſamkeit befteht gerade 
das Weſen der nah $ 141. c. ftrafbaren‘ Sahrläffigfeit, 
Ob und inwieweit, eine jolhe Verabſäumung im ein- 
zelnen Falle thatſächlich vorliegt, hängt lediglih von 
den bejonderen Umftänden des Falles ab und ift nur 
nad den Fonfreten Verhältniffen zu entjcheiden. Sie 
wird zwar in der Megel dann nicht anzunehmen fein, 
wenn der Berfäufer das Ceinige gethan hat, durch eine 
fachverftändige Unterfuhung die mögliche Auskunft über 
die geſunde Beichaffenheit fid) zu verichaffen. Aber da- 
raus kann nicht, wie die Reviſion will, als Rechtsſatz 
gefolgert werden, daß die fachverftändige Unterfuhung 
jede eigene VBerantwortlicyfeit des Verkäufers ausſchließe, 
und die Verpflichtung des Lekteren zur Anwendung der 
fhuldigen Aufmerkſamkeit nad) jeder Richtung Hin er- 
ihöpfe. Es bleibt vielmehr Sache des erkennenden Nid)- 
ters, im einzelnen Kalle nad Lage der Sache zu prüfen, 
ob der ſachverſtändigen Unterſuchung thatſächlich eine folde 
Tragweite beizulegen ijt, oder ob und wieweit nod) da- 
neben der Verkäufer beim Verkaufe die ihm obliegende 
Borfiht und Aufmerffamfeit anzuwenden und zu ver— 
treten hat. Es fann deshalb auch im vorliegenden Falle 
dem eriten Nichter Fein Vorwurf daraus gemacht werden, 
daß er fich dieſer Prüfung unterzogen hat, und wenn er E 
dabei zu der Zeititellung gelangt it, die Angeklagte Habe 
als Fleifcherfrau und Kleiichverfäuferin gewußt, daß die 
Unterfuhung des Fleiſchbeſchauers Feine Gicherheit für 
die Finnenfreiheit der einzelnen Theile des unterfuchten 
Thieres gewähre, und wenn er auf Grund Diejer Feſt— 
ftellung annahm, daß die Angeklagte behufs Erfüllung 
der ihr obliegenden Pflicht zur Aufmerkjamfeit beim Ver: 
faufe Die einzelnen Fleiſchſtuͤcke noch auf ihre Unverdor— 
benheit und Zinnenfreiheit zu prüfen gehabt Habe: jo 
fann darin ein Rechtsirrthum oder eine unrichtige Auf- 
fafjung der Vorjchrift des $ 14 1. e. nicht erfannt werden. 
Damit aber füllt aucd der weitere Vorwurf, daß der erite 
Richter den Begriff der Fahrläffigfeit verfannt habe. 
Denn der Nichter ftellt feſt, daß die Angeklagte die felbit 
dent Zaienauge leicht erkennbaren, auf den Schnittflächen 
ded verkauften Kleifches zu Tage liegenden Finnen bei 
Anwendung der fchuldigen Aufmerfjamfeit hätte wahr: 
nehmen müjjen, daß fie aber mit Verabſäumung derfelben 
das finnige Kleifch verfauft habe. Damit find die Er- 
fordernifje der Fahrläffigfeit im Sinne des $ 14 1.c. | 
—— und inſoweit das angefochtene Urtheil gerecht— 

Die Reviſion war demnach zu verwerfen und der 
Koftenpunft nad) $ 505 der Strafprogeßordnung zu be— 
ſtimmen. 

Das Dulden der Wegnahme eines Gegenſtandes (trichi— 
nöſen Fleiſches, welches in einem Keſſel ausgekocht 
wurde) zum Zwecke der Benutzung als Nahrungs- 
mittel Fann als Snverfehrbringen im Ginne des 
$ 12 des Nahrungsmittelgefeßes aufgefaßt werden. 
Begriff der Fahrläffigkeit im Sinne des $ 14 a. a. O. 
Begriff des Feilhaltens. 

Urtheil des Neichsgerihts vom 7. Juni 1887 gegen W. 

‚Sn der Strafſache wider den Geifenfieder Fedor Frie— 
drich W. zu Sch. wegen Vergehens gegen das Nahrungs- 
ntittelgefeß, hat das Neichsgericht, Vierter Straffenat, in 

uni 1887, für Net der dffentlihen Sitzung am 7. 
erfannt: 

daß die Nevijion des Angeklagten gegen das Urtheil 
der Straffammter des Königlich Preußiſchen Land— 
gerichts zu Sörlig vom 2. März 1887 zu berwerfen 
und dem Angeklagten die Koften des Rechtsmittels 
aufzuerlegen. 
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Gründe. 
—1 

Die Beſchwerden der Reviſion ſind als begründet nicht 
uerkennen. 

Kl erg “ * * . ” ” * 3 * * . . * . * . . * 

3. Die Reviſion verfennt den Begriff des „Inverkehr— 
bringens“ im Sinne des $ 72 des Nahrungsmittelgefehes, 
wenn fie in einer pojitiven Thätigfeit des Thäters ein 
veientliches Erforderniß dejjelben erblickt und der Vor— 

inſtanz Verlegung des Geſetzes durch unrichtige Anwen- 
dung dorwirft, weil fie in dem Verhalten des Angeklagten 
ein dem Begriff erfüllendes Inverkehrbringen gefunden 

at Unter demjelben iſt, wie das Reichsgericht bereits 
wiederholt in den Urtheilen vom 13. Dezember 1880 und 
2%. März 1886 — Entjheidungen in Straffahen Band 3 
Seite 119, Band 14 Seite 35 — ausgeführt hat, jedes 
Ueberlaſſen an Andere und jedes Gewähren der aktuellen 
Möglichkeit, den Gegenjtand als Nahrungsmittel zu ver- 
‚wenden, zu veritehen, e8 mag daſſelbe entgeldlicy oder 
unentgeldlih erfolgen. Daß das Ueberlaſſen aber durd) 

eine pofitive Handlung des Meberlaffenden, wie z. B. durd) 
eine Mebergabe, erfolgen. müjje, folgt weder aus dent 
Wortlaute noch aus dem Cinne dejjelben; es liegt viel- 
mehr auch ebenjo in dem ftillichweigenden over aus: 
drücklichen Dulden der Weguahme des Gegenftands zum 
wet der Benutzung als Nahrungsmittel. Die Vor— 

inftanz hat feitgeitellt, daß ©, Sch., 9. und MW. dent 
Angeklagten gegenüber den Wunſch ausgeſprochen haben, 
von dem in den SKejjel befindlichen Fleiſche Stücde zum 
ſofortigen Verzehren zu erhalten, daß er dieſen Wunſch 
nit beſtimmt zurücdgewiefen und feiner Ausführung 
entgegengetreten, und daß ſich jene ſodann in Abweſenheit 
des Angeklagten Stüde von dem Fleiſch genommen und 
genoſſen haben. Su diefen Thatjahen konnte die Vor- 
inftanz, ohne rechtlich zu irren, bei vorausgeſetztem wijjent- 
lihen Dulden Seitens des Angeklagten ein Ueberlaſſen 
zum jofortigen Genuß, jomit ein wiljentliches Inverkehr— 
bringen finden. 
Fehl geht auch die weitere Behauptung der Nevifion, 

dag von einer Fahrläffigkeit des Angeklagten nicht die 
Rede fein könne; denn es habe derjelbe nicht annehmen 

können, daß jene Perfonen troß der ihnen von ihm ge 
gegebenen Warnung und ungeachtet der Gegenwart des 
aufjihtsführenden Bolizeibeamten von den Fleiſche efjen 
würden, 

Der Begriff der Fahrläffigfeit erfordert ein Handeln 
unter Außerachtlaſſung derjenigen Aufmerkfjamfeit und 
Sorgfalt, bei deren Anwendung der eingetretene Erfolg 
als eine mögliche Folge des Handelns hätte vorher ge- 
jehen werden fünnen. Daß die Borinftanz dies verfannt 
habe, ijt nicht erfichtlih. Aus den für erwieſen erachteten 
Thatſachen Fonnte- jie folgen, daß bei Anwendung der ge- 
wöhnlichen Aufmerfjamfeit der Angeklagte, als er den 
Keſſelraum verließ, fi) hätte jagen müſſen, e8 würden 

bei der Unbeftimmtheit feiner Antwort jene Perſonen feine 
Abwefenheit benußen und von dent Fleifche nehmen und 
ejjen, daß er aljo im Sinne des Geſetzes diefe Fleiſch— 
ſtücke fahrläſſig in Verkehr gebracht habe. Lediglich 
thatjählih und deshalb gemäß $ 376 der Strafprozeß- 
ordnung nicht zu beachten ift dev Hinweis der Nevifion 
auf die Anwejenheit und die Autorität des Polizeibeaniten 
D., don dem überdies die Borinftanz feitjtellt, daß er 
fi) jowohl an dem Wunfche nach Fleiſch dem Angeklagten 
gegenüber, jowie an dem Verzehren defjelben betheiligt hat. 

4 Auch die Rüge, daß die VBorinftanz zu Unrecht ein 
alten angenommen habe, entbehrt der Begründung. 

ie don der Reviſion gegebene Erklärung, eine Sache 
ji nur dann feilgehalten, wenn fie dem Publikum, 
nit blos einer einzelnen Perſon zum Ankauf zugänglic) 

| no werde, erſchöpft den Begriff des Feilhaltens nicht. 
Vielmehr genügt zur Erfüllung defjelben die Abficht eines 
Verkaufs der Sache überhaupt und ohne Rückſicht auf 
einen beftimmten Käufer und ein Erfennbarmadjen dieſer 
Abſicht, wenn auch nur gegenüber einer Perſon. Dent- 

gemäß konnte die Vorinftanz, ohne rechtlich zu irren, in 
der Thatfahhe, daß der Angeklagte Karbonadenfleijc von 
dem trijindfen Schweine der H. zum Kauf zum anbot, 

ein Feilhalten diefes Fleiſches erblicken, ohne Ruͤckſicht dar- 
auf, ob der Angefelagte dafjelbe auch nod) anderen Per- 
ſonen zum Sauf offerivt habe. Z 

Da auch im Mebrigen die Ausführungen des ange 
tochtenen Urtheils und die Subſumtion der fetgeitellten 
Thatſachen unter das Strafgeſetz zu vechtlihen Bedenken 
überall feinen Anlaß bieten, ijt die Verwerfung der Re— 
viſion auszuſprechen. 

Die Koiten des ohne Erfolg eingelegten Rechtsmittels 
fallen nah) $ 505 der GStrafprogeßordnung dem Ange- 
klagten zur Laft. 

Kongreſſe, Uerhandlungen gefeßgebender 
Körperſchaften, Mereine oc. 

An Frankfurt am Main wird vom 13. bis 16. Sep— 
tember 1888 die vierzehnte VBerfammlung des Deut- 
Ihen Vereins für öffentlihe Sefundheispflege 
abgehalten werden, Auf der Tagesordnung ftehen die 
folgenden Themata: 

I. Maßregeln zur Grreihung gefunden Wohnens. 
1. Dertlihe Lage der Kabrifen in den Städten. Sn 
wie weit hat fid ein Bedürfniß herausgeitellt, von der 
Beitimmung des 8 23 Abſ. 3 der Deutfchen Gewerbe- 
ordnung Gebrauch zu machen? 111. Welche Erfahrungen 
find mit den in den lebten Jahren errichteten Klärvor— 
richtungen ftädtiicher Abwäljer aentacht worden? IV. Wel— 
hen Einfluß hat die heutige Gejundheitslehre, bejonders 
Die neuere Auffafiung des Weſens und der Verbreitung 
der Snfektionsfranfheiten auf Bau, Einrichtung und Lage 
der Kranfenhäufer? V. Straßenbefejtigung und Straßen: 
reinigung. 

Außerdem iſt die Bejichtigung der Frankfurter Klärs 
befenanlage und Orundwafjerleitung, jowie dev neuen 
Hafen: und Schleufenanlagen, ferner die Befichtigung der 
Klärbeckenanlage zu Wiesbaden und ein Beſuch von Bad 
Homburg und des Niederwalddenfmals in Ausſicht ge 
nommen. 

Berhandlungen des Sächſiſchen Landtages zu 
Dresden. Seitens des Vereins für Neform des Be— 
Itattungswefens und fafultative Feuerbeitattung „Urne“ 
zu Dresden war dem Landtage eine Petition zugegangen, 
derjelbe möge beſchließen: 

das Königliche Miniſterium anzugehen, dem Land— 
tage alsbald einen Geſetzentwurf vorzulegen, welcher 
die Beftattung mitteljt Feuer innerhalb des 
Königreichs Sachſen als zuläßig erklärt. 

Die Petenten bezogen ſich auf die nrächtige Bewegung, 
welche die Beftattung der Todten mittelft Feuer anitrebt, 
darauf, daß bei an anjtecfenden Krankheiten Verjtorbenen 
durch dieſe Art der Beltattung Infektionskeime amt beiten 
unſchädlich gemacht würden, und ferner darauf, daß in 
Sroßftädten die Beihaffung des Terrain für Friedhöfe 
bedeutende Schwierigkeiten Dr weil in gejundheitlicher 
Hinfiht große Anfprühe gemadt werden müßten. Den 
Vorſchriften der Kriftlichen Neligion, jagen die Petenten, 
widerftreite Die Teuerbeftattung nicht, und fei es dem 
äfthetifchen Gefühle anfprechender, den Fäulnißprozeß ab- 
zufügen; fie fchlofjen mit dem Wunfche, Sachſen möge 
ih) dem Fortſchritte der Kultur in diefer Hinfiht nicht 
länger verſchließen. 

Die erfte Kammer des Sähfiihen Landtages be- 
ſchloß in der Sitzung vom 6. Februar d. J. nad) einem 
mündlichen Berichte des Neferenten ihrer vierten Depu- 
tation, und nachdem drei Redner ſich gegen den inhalt 
der Petition ausgeſprochen hatten, einftimmig, die Pe- 
tition auf ſich beruhen zu lajjen. 

Der zweiten Kammer legte deren Beſchwerde- und 
Petitiong- Kommiffion unter dem 19. März d. 3. einen 
ihriftlihen Bericht in der Angelegenheit vor. Die De- 
putation erkannte hierin einftinnmig an, daß nad) ihrer 
Anfiht eine Nothwendigfeit zum Erlaß eines Geſetzes im 
Sinne der Petition nicht vorliege, vielmehr Manches da— 
gegen jpredhe; der Staat habe feine Veranlafjung zu einer 
Geſetzgebung, die geeignet fei, althergebradyte und ſchöne 
Sitten zu befeitigen und den religiöfen Anjchauungen der 
Mehrzahl widerſpräche. (Die- religiöfe Seite der Frage 
war vorher in der eriten Kanımer erörtert worden.) Ein 
direkter Eingriff zur Vernichtung eines menjchlichen Körpers 
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ftehe — nad der Anficht ſehr Vieler — Niemandem zu. 

Es fünne hiervon nur eine Ausnahme gemacht werden in 

den Fällen, wo es für die Wiffenfhaft nothwendig it. 

Im übrigen könne man nur einen Naturprozeß ji voll- 
ziehen lajjen, den man nicht verhindern Fann. Die An- 
ſchäͤuungen über unfere jebige Art der Beſtattung und 
Pflege der Grabftätten, von den Dichtern unzählig oft 
befungen, ftänden in engjter Verbindung mit dem ganzen 
Gemüthsleben des Deutſchen Volkes. 

Die Deputation glaubte ferner: daß es nicht richtig 
fei, wenn in der Petition von einer mächtigen Bewegung 
zu Gunften der Feuerbejtattung geſprochen werde, vielmehr 
jei jowohl in der Preſſe wie and) im Uebrigen dieſe Be— 
wegung gegenüber der Zeit vor zehn Jahren ſehr zurüd- 
gegangen. Endlic) war die Deputation der Anficht, daß 
bei einer fafultativen Feuerbeftattung nur ein jehr geringer 
Gebraud) hiervon gemacht werden würde, mithin die Aus— 
führung fehr foftjpielig und nur den Reichen möglich 
werden würde, welch letzteren ſchon jetzt der Transport 
nad Gotha und die Verbrennung dafelbit freitände. 

Den von der Deputation hiernad) geitellten Antrag: 
„die Petition des Vereins „Urne“ auf ſich beruhen zu 
lafien“, hat die zweite Kammer gegen 11 Stimmen an- 
genommen. 

Dänemark. Der von der Regierung dem Folfething 
im Zanuar d. 3. vorgelegte Entwurf eines Öejeßes, 
KRunftbutter betreffend, hat nachſtehenden Wortlaut 
(vgl. das bis zum 1. Mai 1888 geltende Gejeh vom 
1. April 1885 in den Veröffentl. d. K. G.⸗«A. 1885 Il ©. 19): 

8 1. Wer Kunftbutter anfertigt, ijt verpflichtet, über 
die Bereitung und den Verkauf derjelben Buch zu führen, 
fowie das fertige Produkt in Behälter zu füllen, welde 
eine von den gewöhnlichen Buttertonnen abweichende Form 
haben und mit dem Worte „Margarin“ gezeichnet find, 
alles nad) näherer Vorſchrift des Miniſters des Innern. 

8 2. Berfäufer von Kunftbutter — ſowohl en gros als 
en detail — find verpflichtet, die Waare in Kunftbutter- 
behältern ($ 1) aufzubewahren. Der Handel mit Kunſt— 
butter darf nur in Räumen jtattfinden, welche auf eine 
deutliche, von dem Miniſter des Innern näher zu be- 
ftimmende Weife als Verkaufsftellen für „Margarin” be- 
zeichnet find. Sn folhen Räumen darf feine Butter 
verfauft werden. Wenn die Kunjtbutter dem Käufer nicht 
in Sunftbutterbehältern auögeliefert wird, joll die Ver— 
padung, in welcder die Aushändigung jtattfindet, nad) 
näherer Vorſchrift des Minifterd des Innern gezeichnet 
und hergerichtet fein. Der Handel mit Kunjtbutter auf 
offenem Markte oder von Schiffen aus ift verboten. Die 
Verſendung von Kunjtbutter darf nur in Sunjtbutter- 
behältern jtattjinden. Webertretungen der in dieſem und 
dem vorhergehenden Paragraphen enthaltenen Vorſchriften 
werden mit Gefängnißitrafe (allgemeines bürgerlicyes 
Strafgeſetz $ 25) und unter bejonders mildernden Um— 
ftänden mit Geldbußen von 200 bis 2000 Kronen geahndet, 
wenn diefelben nicht etwa nad allgemeinen Gejegen eine 
noch ftrengere Strafe nad) fid) ziehen. 

$ 3. Wer aus biefigen Landen Kunftbutter ausführt 
oder jolhe in anderen als Kunftbutterbehältern auszu- 
führen verfucht, wird mit Gefängnißhaft beitraft. 

$ 4. Die Einfuhr von Kunftbutter oder die Durchfuhr 
derjelben in anderen als Kunftbutterbehältern ift verboten. 
Hat eine ungeſetzliche Einfuhr ftattgefunden, wird der 
Empfänger nad) den Vorſchriften des $ 2 beftraft. 

$ 5. Sclußzettel, Konnojjemente, Frachtbriefe, Fak— 
turen, Rechnungen und ähnliche Schriftitüce, welche Kunit- 
butter betreffen, jollen auf „Margarin“ Yauten. Weber: 
tretungen werden mit Geldbußen, nicht unter 100 Kronen, 
bejtraft, welhe den Abjender treffen, wenn derſelbe den 
däniſchen Geſetzen unterworfen ijt, anderenfalld den Em- 
pfänger, eö müßte denn jein, daß derjelbe ſich geweigert 
hat, die Waare anzunehmen. 

$ 6. Wer Mifchungen von Butter mit Kunftbutter, 
Dleomargarin oder Schweinefett anfertigt, verkauft, aus— 
oder einführt und wer Kunftbutter mit Verwendung von 
Butter. oder Sahne anfertigt, verkauft, aus- oder einführt, | 

wird mit Gefängniß beftraft (allgemeines bürgerliches 
Strafgeſetz $ 25). 

8 7. Wer Kunftbutter anfertiat, verfauft, aus- oder 
einführt, welche die Farbe der Meiereibutter hat, wird mit 
derjelben Buße beftraft, welche im $ 2 feſtgeſetzt tft. 

$ 8. Zur Beauffichtigung der unter die Beltimmungen 
dieſes Gejebes fallenden gejhäftlihen Thätigkeit werden 
von dem Mtinifter des Innern 3 Auffeher, 1 für Kopen- 
bagen und 2 für das übrige Yand, angejtellt. Das Gehalt 
diejer Aufjeher fowie die übrigen durd die Kontrole er- 
wachlenden Ausgaben, wie 3. B. Reiſen, Beihülfe, hemijche 
Unterfuhungen, Entnahmen von Proben u. j. w. ($ 9 
werden durd die jährlichen Finanzgefebe feitgejebt. Die 
Wirkſamkeit der Kontrole wird durd eine Snitruftion des 
Minijters des Innern näher geordnet. Die Kontrole hat 
über ihre Wirkfamfeit alljährlid) an den Mlinifter des 
Snnern Bericht zu erjtatten. 

$ 9. Die Kontrole hat zu jeder Fabrik Zutritt, woſelbſt 
Kunftbutter oder wo von Talg oder Schweinefett Dieo- 
margarine bereitet wird, ferner zu jedem Lager oder Lager— 
vaum don Butter oder Kunftbutter und zu jeder Verfaufs- 
ftelle, wo Butter oder Kunftbutter feilgeboten wird. Auch 
bat die Kontrole das Recht, nah den gangbaren Preiſen 
Proben zu entnehmen, jowie die im $ 1 gedachten Bücher 
einzufehen. Unberechtigte Weigerung, der Sontrole den 
Zutritt zur Waare oder die Einſicht der Bücher zu ge- 
ttatten, fowie Proben auszuliefern, werden mit Geldbußen 
von 10 bis 500 Kronen geahndet. 

$ 10. Der Minifter des Innern bejtimmt, an welchem 
Drte und nad) welchen Regeln die chemijchen Unter— 
fuhungen, welche von der Kontrole als erforderlic erachtet 
werden, vorgenommen werden jollen, und jegt die Koſten 
derjelben feit. 

$ 11. Die mit diefem Geſetz in Verbindung ftehenden 
Ungelegenheiten find als öffentliche Polizeiſachen zu be- 
handeln und zwar fo, daß die Hebertretungen der $ 1—7 
in Kopenhagen durch eine der Abtheilungen für Gtraf- 
jachen nad) Maßgabe der im Gejeb vom 11. Februar 1863 
für öffentlihe Polizeifachen feſtgeſetzten Vorſchriften er: 
ledigt werden. 

Die Konfisfation der angehaltenen Waaren findet für 
die in den $$ 1—4, 6 und 7 erwähnten Fälle ftatt. Ein 
Drittheil des durch den Verkauf der Fonfiszirten Waaren 
gewonnenen Erlöfes fällt dem Angeber — doch nicht den 
Aufjehern — der Reſt der Staatöfafje zu. 

..$ 12. Berurtheilungen in Folge der $ 1—4, 6 und 7 
jind jtets von der Polizei, unter Angabe des Namens des 
Schuldigen und der Bejchaffenheit des Vergehens zu ber- 
öffentlichen. Die betreffenden Bekanntmachungen erfolgen 
für Stopenhagen in der Berlingjchen Zeitung und außer- 
halb Kopenhagens in einer der im Bezirk am meilten 
gelejenen Zeitungen. 

Die Koiten der Bekanntmachungen werden als zu den 
Unfoften der Sache gehörend angejehen. 

$ 13. Diefes Gefeß tritt am 1. Mai 1888 in Kraft, 
bon welchem Zeitpunfte an das Geſetz vom 1. April 1885, 
die Fabrikation, den Verkauf und die Ausfuhr von Kunit- 
butter betreffend, aufgehoben wird. 

Nermilhtes, 

Geheimmittel. Berlin. Befanntmahung des 
Polizei-Präfidenten. 

Der Arbeiter Emil Baul Balke, Oppelnerftraße Nr. 15 
hterjelbit, verkauft jogenannten Harzer Univerſal-Blut— 
veinigungöthee, der aus verfchiedenen Kräutern 2c. befteht - 
und in Quantitäten, wie fie Balfe für 1 Mark verkauft, 
li — im Handverkauf für etwa 50 Pfennig 

ta) TE. 

Dies wird hierdurch) zur Öffentlichen Kenntniß gebradit. 
Berlin, den 23. April 1888. * 

Der Königliche Polizei-Präſident. 
Freiherr von Richthofen. 

Redigirt im Kaiſerlichen Geſundheitsamt. — Verlag von Julius Springer in Berlin. — Druck von G. Bernſtein in Berlin, d 
a ae 
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Die Veröffentlichungen erſcheinen jeden Dienſtag. Abonnements 
werden zum Preiſe von 5 halbjährlich von allen Poſtanſtalten (Poſt— 

Ztgs.-Preisliſte 5910) und Buchhandlungen, ſowie von der Verlags— 

handlung angenommen. 

Berlag von Sulius Springer in Berlin N., 

entgegen. 
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XI. Sahrgang. 

Inhalt. Gejundbeitsitand. Volkskrankheiten in der Berichts- 
En ©. 283. — Volfsfrankheiten und Sterblichkeit in März 1888. 

283. — Sterbefälle in deutſchen Städten _bon 40000 und mehr 
Einwohnern, ©. 284. — Desgl. in größeren Städten des Auslandes. 
©. 2855. — Erkrankungen in Berliner Krankenhäuſern. ©. 285. — 
Desgl. in deutſchen Stadt- und Landbezirken ©. 2855. — Cholera 
in Eingapore ©. 287. — a InEAuS ar Magdeburg, Gurpelegen 
und im Kreiſe Stolzenm. . 287. Typhus in Liegnit. ©. 287. 
— Witterung. 2855. — Reitiweilige ea 2c 2: 287. 
— Thierſeuchen in Deiterreich 1886. ©. 2387 
Defterreich-Iingarn. — ©. 290. — inperpeit in Rußland. ©. 2%. 
Thierjeuchen in der Türkei. ©. 2%. — rerinschnitaeiline Maf- 
regeln. ©. 290. — Medizinalgejeßgebung zc. (Breuben. Neg.- Ber. 
Stettin.) Saubpodenmphunn, & S. 2%. — (Meg.-Be. Cöslin.) Pers 
jonalausweije der Apotheker. — 290. — (Reg. Bez. Bromberg.) Bes 
gräbnigpläße. ©. 291. — (Mey.-Bez. Brest! a Sejundheitliche Ver- 

Gefundheitsftand 
md Gang der Holkskraukheiten. 

In der Berichtswoche find nachjtehende Todesfälle 
und Erkrankungen an Pocken, Flecktyphus, Rückfalls— 
fieber und epidemijcher Genidjtarre gemeldet worden: 

Pocken: Hannover, Königsberg je 1, Wien 5, 
Vororte Wiens 3, Brünn Prag 15, Teielt 1, 

Rom 2, Paris 9, Lyon 4, London 1, Petersburg 2 
Warihau 5 Todesfälle; Berlin, Breslau (Vario: 

Lois), Neg.-Bez. Königsberg je 1, Wien 13, Buda— 

peit 4, Betersburg 6 Erfranfungen. 

Flecktyphus: Braunfchweig, Hannover, Reg.-Bez. 
Münſter, Wien, je 1, Prag 10, Petersburg, Warſchau 

je l Todesfall;Neg.-Bez. Königsberg 3, Stocdholm 1, 
Petersburg 5 Erkrankungen. 

Rüdfallsfieber: Petersburg 1 Todesfall. 
Epidemiſche Genikjtarre: Met, Phyfikats- | 

bezirk Greiz je 1 Todesfall. 

Sm Mebrigen jind bejonders hervorzuheben: 

Unterleibstyphus: Altona 6, Chemniß 11, 
Hamburg 7, Paris 15, London 7, Petersburg 
31 Todesfälle, Petersburg 62 Erkrankungen. 

Roſe: Wien 23, Kopenhagen 28 Erkrankungen. 

Kindbettfieber: London 6 Todesfälle, Wien 
7 Erkrankungen. 

Maſern: Vororte Wiens 13, Won, Paris je 9, 
London 16, Petersburg 18 Todesfälle; Berlin 72, 
Hamburg 173, Wien 175, Budapeſt 71, Edinburg 

59, Betersburg 168 Erkrankungen. 

Scharlach: Münden 6, Dublin 7, London 15, 

Petersburg 7 Todesfälle; Berlin 37, Wien 58, 
Kopenhagen 34, Petersburg 23 Erkrankungen. 

Diphtherie und Croup: Berlin 19, Breslau, 
Dresden je 7, Nürnberg 6, Wien 14, Budapeit 10, 

— Schweinepeit in | 
stellung Der 61. 

Bari ter Schulen. ©. 291. Hundefuhrwerfe. 
©. 291. -—- (Baden). Piehjeuchen — — Mecklenburg— 
Schwerin.) Sabresberichte der en 7) en ©. 292. — (Braun- 
ichweig.) Cocain. ©. 29%. — Vertretung der Phyſici. ©. 203. — 
Arzneimittel. ©. 293. — (Dänenarf.) Cinfubr von. Schweinefleiich. 

293. — (Aften. Straits Settlements) Duarantäne-Borichriften. 
©.293. — Rongreiie, Berhandlungen bon gefeßgebenden Körper: 
ichaften, Vereine ꝛc. Suen Reich.) Verkehr mit Mein und 
Verkauf von Brod. ©. 294. — (Preußen. Abgeordnetenhaus.) Bier: 
bereitung. ©. 29. — Regelung des Apothekenweſens. ©. 294. — Aus 

Verſammlung deutſcher Naturforicher ‚und Aerzte. 
S. 295. — GBelgien.) Proſtitution. ©. 295. — Geſchenkliſte. ©. 296. 
— Sterbefälle in deutſchen rtzu mit 15.000 und mehr Einwohnern 
für den Monat März 1888. ©. 297. — Desgl. in größeren Städten 
des Auslandes. ©. 300. 

Paris 48, London 28, Amſterdam 6, Kopenhagen $, 

Shrijtiania 9, Petersburg 7 Todesfälle; Berlin 

23, Hamburg 43, Nürnberg 37, Reg.Bez. Schleswig 

198, Wien 28, Kopenhagen 57, PBetersburg 47 Er— 

franfuıngen. 

Keuchhuſten: Wien 8, London 80, Liverpool 

12, Betersburg 9 Todesfälle; Hamburg 28, Wien 

53, Stodholm 21 Erkrankungen. 
Trihinofe: Reg.-Bez. Marienwerder 2 Er— 

franfungen. 

Not: Petersburg 1 Todesfall. 

Epidemijhe Ohrſpeicheldrüſen-Entzün— 

dung: Neg.-Bez. Königsberg (Kreis Drtelsburg) 

785 Erkrankungen. 

(Zur Monatstabelle.) In dem Berichts monat find 

nachitehende Todesfälle an Poden, Cholera, Fleck— 

typhus, Rückfallsfieber und epidemiſcher Genickſtarre 

gemeldet worden: 
Pocken: Gneſen 3, Hannover, München, Pilſen 

je 1, Reichenberg 5, Troppau 4, Zürich 1, Genua 44, 
iffabon 75, Nantes 3, os zkau 6, Bufareit 8, 
Bombay 54, Madras 4, Kairo 1, Brooklyn 7, New- 
York 3, San Franzisfo 9, Minneapolis 1. 

Cholera: Madras 34 
Flecktyphus: Braunfeiweig 2, Magdeburg 4, 

Moskau 2, Alerandrien, New-York je 1. 

Rückfallsfieber: Alerandrien 7 Ceinjchlieglich 

biliöjen Fiebers). 
Epidemijhebenidjtarre:Nordhaufen, Zwidau, 

Bofton je 1, Chicago 9, Cincinnati 7, New-York 19, 

San Franzisfo, St. Louis je 4. 
Im Webrigen find bejonder3 hervorzuheben: 

Unterleibstyphus: Chemnitz 116 (Bormonat 
47), Hamburg 27 (46), Kairo 37 (62), Cincinnati 34 

(Sortießung auf Eeite 286.) 
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Sterblichkeit in deutſchen Städten v. 40 000 und mehr Einw. 17. Woche vom 22, bis 28. April 1888. 
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Die mit einem F bezeichneten Städt 
von einem Arzte zufammenftellen oder 
1. Dezember 1885 unter Berüdfichtigung 
theiligten Orten für den 1. Suli 1888 berechnet worden, 
ermittelt. Die Berechnung der durcyichnittlichen Sterbeziff 
1883 €. 231, 1884 ©. 219, 1885 II. © 

=> an 

(asiatica) unn Peſt vorgekommenen 
teritattung Theil. — ®) Ohne Ortsfremde 25 =29, o v0 

e berichten über die Sterbefälle auf Grund ärztlicher Todtenfcheine oder laſſen Die Nachw 
prüfen. — Tie Einwohnerzahlen find nad) Maßgabe ver endgitltigen Ergebniife der 
der von 1880 bis 1855 durch die Bolközählung ermittelten Zu- oder Abnahme der Benölterung in den be— 

Auf Srund derjelben werben Die Verhältnißzahlen ver in ber Berichtswoche Geſtorbenen 
ern für bie Jahre 1882-86 ift auf Grund der in den Jahresüberfichten Berdffentlichungen 

©. 295, 1886 ©. 759 und 1887 ©, 455) mitgetheilten Angaben über Ginmwohnerzahlen und Sterbefälle erfolgt. 

2 ) Wegen etwaiger an Boden, Flecktyphus, Cholera 
Seite. — °) Nimmt erſt jeit 1886 an dev Beric) 

eifungen wenigſtens 
olkszählung Dom 

Todesfälle vergl. den Tert der norhergehenden 
6 "yo 
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Sterblichkeit in größeren Städten des Auslandes. Woche vom 22, bis 28, April 1888, 
— ———— — — —s —— —— 

* 222 {e 2 

en: ES2, TodesUrſa em) 

= 3 |Todtgeborene |=5® 2] „ 8 — —77 
ein- | & | #81 8.| 8 |3_|2_ |28| „883 382\0udfar| se] ® 

Namen der Städte NE 5 |Fs2j|83582| 73] 8 22) 52]e8| 52 52858 222282 
wohne) © | 2 | = |2S2]=382|585 

= 2 3 \2,. or ssaal — 
> a 8 |38- SEE gr vd z2| E35 2% SE 2325 Sr 
& = [ES |223% 2 |= |23| 3558 E+2525 3 |3#>|R35 a | TIERPFER|, 5227710 

ANDITELLAHLIE ER 0 ee 389916 | 265 | 10 | 182 53 24,2 1\-)6I1| -/! -/ 2) »2|] 3 |-|-|»%] 7 
Brünn bis 21. April . . . 86 372 E 7 62 ; 3738| - | —1—ı| 2 AN CE 2 J 

181 270 109 5 81 12 232.17. dm 1 Na, 3 RO 
Budapeit. desgl. -» » .. -» ATI 35 | 25 | 295 67 34,6 Go alle) 1 eos ia il 456-9 
ONBITRRIT SEE AR 135 600 70 5 66 17 2a | = 129 — #100 .9 a —— 1 ao 
DURIUTE er re 353 082 224 R 213 33 31,5 3 7 1 p == 191 3 

ame | 127 |. 92 28. | — N) 2 1 md 
Graz bis 1. Amil . . . . 105809 | _. 3 65 : 3119| - — | —- | — —86 ——— 
Kopenhagen bis 24. April . 300 000 198 4 | 141 43 „44 | -|ı 21|8| — 1212170826 3 — J—— 
srafau bis 21. April . . 74 084 Ba a so: | Sr 2 ae Es es karl 
Lemberg DEBAUn Mrs 120 868 Q 4 70 x 30,1 — a 11 — : ee 1 5 37 Y 
e 6938336 — 56 A A EEE NER 00 2 .127| 2 

KU DT 677 Aa 329 15 | 1015 || 7| ll 1047| 56 
yon bis 14. April . —* 401930 | 156 | 15 | 1% 15 23,8 a a a 11 3|30| — 181 2 
——— ET er ee 268 000 5 15 116 29 223 — — 2 2 — 16 —1 = — 1 04 1 BRIT DE 2838 1 99711002 | 143 23,3 9 2248 15 | 4 12007 116-| 48 534| 26 
Petersburg bis 21. April. . 928016 | 558 | 26 | 826 | 2sı A | ze 1.1452. 295015 a68| ”. 
lag at Vorovter ne ornc.| .295:857 5, u | 36 | 3239 De ae ee De 17) 5 
Nom bis 4 Mil... . 3829737 1 250 |: 15, | 189 3 a ee 10122911599 8 119] 3 
Stodholn bis 21. April . . 321 549 172 7 82 20 192 De | 5 ran 
SICH EN RM. EN, 156 042 e R 89 15 Su Zr | = — | 2, | 92 3 — —1 | 2 
Venedig bis 21. April. . . 150 502 83 4 54 23 1 — — — — — 10118 7 As er 
Marichantipesgl. . . . . » 444 814 25° 13 233 84 272 =; 1| 4| - 1-| 341 53 | 19 3 Ste 
NEWERESGTI TEE ER ur. 800 836 574 47 469 132 30,5 — J 1 311074. 78,1 Sa — = 1990109 
11 Vororte Wiens desgl.. . | 405 306 | 10 | 254 y Fa RU —13011 
LI In III III UT EI II 

Aus Berliner Sranfenhänfern geneld. Erfranfug. 
(Königliche Charite, Städtiſches Krankenhaus im Friedrichshain, 
&t. Hepwigs- Krankenhaus, Betbanien, Stäpdtiiches Krankenhaus zu 
Moabit, Elifabeth- Krankenhaus, Pazarue - Krankenhaus, Augufta= 

Hospital, Jüdiſches Krankenhaus) 
für die Woche dom 22. bis 28. April 1888. 

— Lebensalter NS 
Krantheitsformen |z43] der Aufgenommenen |25 

ESE INTRO ee 

Blanc ee 
Aufgenonmenen vsestslsıs 318 Relns 

a Sralsaltalsslse| 2 

Malern und Nötheln . . az ee 
Sbah u. Aa le I et, 
Dipbtherie und Eroup. . Deo | ‘9 
Unterleibstyphuß . . » » 3I-|ı—|- Due, 2 
Brechdurchfall inkl. Ruhr und 
Cholera nostras . . : » a ei — | —.| = 1 
NÜNDHetttieden 2. re... —i- |-|-| -| -|—| — 
asechlelieberi 3. nd an. 11l-|-|- 1 -|—-|1- 
Alonso ae Be 1 
SHhphilis inet. Sonourhde | 31 —- | 11-16) 6 -| — 
Lungenihwindiuht . . . -» 3|-|-|-|ı| 3837| 1/53 
Andere Grfranfungen Der 
Athmungs-Organe . » » CB elle 27 | 27.132, 4, 8 

Akuter Darmkatärrh. . . . 4 = ER 
Säuferwahnfinn und chroni- 

jcher Altoholismus . . . ee 
Akuter Gelenfrhenmatismus | 21|- | —-|—-| 2B| 8| <-| — 
Andere rheumat. Krankheiten Dt 6/| 19| 2| — 
Eerlebungelts „ie 25: 11091 — | 5.15% | 45 92 — | 10 
Alle übrigen Krankheiten. . |_386 112 | 16 | 14 1178 11391 271 50 

Summe 758 | 15 | 42 | 32 |260 |304| 35 I121 

Geſammtbeſt. war am 21. April 3796 u. bleibt am 28. April 1888 3876. 
— — 

Witterung. Woche vom 22, bis 28. April 1888. 

Ans deutjch. Stadt: u. Landbez. gemeld. Erfranfug. 
aut Mitthbeilung der Königliben Sanitäts-Kommilfion zu Berlin, 
Les ſtatiſtiſchen Amtes Der Stadt Breslau, Des Nerzte-Vereins zu 
Frankfurt a. O. Des Medizin. -Suipektorats zu Hamburg, des Vereins 
für Öffentliche Gejunpheitspflege zu Nürnberg, der betveff. Königt, 
Reg Wediziuglräthe und Süritlich Reuß'ſchen Phyſikats-Bezirksärzte. 

— ri 
a ee =. 

Bei || E | 8 |32 € 
Bezirt 2 Zeiss E22 € 

angabe |e=| = | |35| = 
SU ZA 

Stadt Berlin . 220222 April] Ta 72 3) 2 
BER BEER III ee desgl. 140 641,10.1018 = 
„Frankfurt a. D. . . 116.-30.2lpril| — 2| 8 Dee) 
„ Hamburg u. Bororte |22.—28.April] 22 | 173 32 
Ba einer re desgl. — 1861941237. — 

, Negierungs= Bezirk 
Altea ea 8 - 123.-29 April] 4 5 2 21 — 
Aurich . . c 2123. 2822 pl el Hu al 
Düſſeldorf desgl. J 
SHE Sr. desgl. a a a 
Hildesheim er le DS 1.1550. 
Königsberg . . .. » 122-2928. April] 17 11 —| 2 — 
Marienwerder . Desgl. 2) 1 tl et 
Muri. ar: desgl. 4 1 DIT 
Schleswig x desgl. 57| 97 3198| 6 
OHNE a Desgl. 2 6| 385) 4A 1 
EUNELIID EL ee: dessl. 4 4 3 1 

DHL or, BR a Deögl. 13) 46 61 — | = 
teshüade 0.2.0. 1. : : 

Frſtl. Reuß'ſcher Phyfik.-Bez. 
Sr ee —307 Apri 2 A 
Zeulenroda desgl. — — — 2 
Burge . R R : : R : 

— 

Nach Beobachtungen der landwirthſchäftlichen Hochſchule in Berlin und Der meteorologiſchen Centralſtation in München. 

nn Luftdruck in mm?) ———— — Hohe | RR | 

= Re ji near 5 J des BER Beobachtungs-⸗VBeobachtungs — — * = = = = | Rieder- | berrichende 1 Windſtärke 
Drt Tag = = 7 = 3 2 = 5 ſchlages es | S — — = 2 fe=3 

=) — zZ = a) 3 = mm 

22. April 15.2 12 71513 7530| 942 33 58 7 0,3 W 1 
2% 5 18,2 4,0 755,0 7544 7546 85 45 36 18 ONO 2 

x 24. > 18,5 79 753,9 752,8 71536 718 50 87 et 080 > 

B e r! in 298 3 12,7 6,7 1527 752,6 1535 97 53 90 == WNW 1 
26. = 8,5 0,6 754,6 7550 757,8 73 53 64 — NO 4 
27: © 1,2 —31 7592 756,4 1519 90 47 zu 0,6 WNW- WSW 2 
28. R 10,5. 4,6 149,8 754.2 758.4 13 4) 63 — NW 3 

22. April 139 da 7124 23 710,7 62 38 68 0,2 8 1,5 

23. = 19,4 3,3 710,2 710,6 702,9 54 33 69 — = 13 
J 24. 15,7 3 112.5 711,3 710,6 69 76 12 — NO Re ) 

Münden | 17,6 69 | 7085 | zus0 | w| © GL 88 _ NO 2,4 
26. n 13,1 43 704,8 706,4 710,0 ug 9) 96 60,1 NO 2.2 
aus . 85 1,0 11907 716.7 716,2 72 56 56 5,0 N 3,7 
28. = 8,8 4,6 715,6 TU 719,0 52 32 87 1,3 W 2,5 

1) Megen etwaiger an Boden, Flecktyphus, Cholera (asiatica) und Belt vorgekommenen Todesfülle bezw. Erkrankungen vergl. den Tert 
auf der erften Seite. — ?) Die Beobachtungen des Lüftdrucks und der relativen Feuchtigkeit der Luft erfolgen in Berlin um 7 Uhr Morgens, 
2 Uhr Mittags, 9 Uhr Abends, in München un 8, 2 und 8 Uhr. — ®) 
bunden mit Diphtberie. 

Einjchl. Muhr. — *) 2 Fälle von Scharlach-Diphtherie. — °, 4 Fülle ver- 
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(41) Todesfälle. In Solingen jind 4 Perjonen gegen 

10 im Vormonat gejtorben. 

Ruhr: Bombay 43 (Bormonat 51), Madras 123 

(150), Kairo 89 (123) Todesfälle. 

Majern: Pforzheim 30 (Vormonat 3), Ham— 

burg 49 (37), Straßburg 23 (11), Baltimore 36 (48), 

New-NYork 22 (28) Todesfälle. 
© Harlad: Moskau 40 (Bormonat 51), Brooklyn 

62 (58), New-York 122 (120) Todesfälle. 

Diphtherie und Eroup: Berlin 102 (Bor- 

monat 109), Breslau 22 (41), Frankfurt a. M. 30 

(17), Nürnberg 25 (18), Leipzig 30 (19), Hamburg 

38 (30), Moskau 50 (56), Boſton 44 (37), Brooklyn 

142 (196), Chicago 121 (174), —— 34 (41), 

Minneapolis 20 (23), Montreal 55, New-NYork 268 
(340), San Franzisfo 21 (20), ©t. Louis 60 (109) 

Todesfälle. 

Keuhhuiten: 

Todesfälle. 
Akute Darmfrankheiten: Berlin 200 (Vor— 

monat 143), Altona 37 (16), Breslau 54 (24), 

Königsberg 25 (24), München 61 (61), Nürnberg 
22 (22), Dresden 52 (17), Hamburg 65 (71), Bukareſt 

24 (21), Liſſabon 24, Alerandrien 95 (120), Kairo 

214 (268), Bombay 70 (79), Madras 86 (97), 

Chicago 28 (36), New-York 53 (37), St. Louis 25 

(39) Todesfälle. 

New York 22 (Vormonat 25) 

Unter den deutihen Drten hatten im Berihtsmonat 

verhältnigmäßig die höchſte Geſammtſterblichkeit 

(nämlich über 35,0 auf 1000 Ginwohner und auf's 
Jahr berechnet): Heidelberg (35,7), Ingolſtadt (36,1), 
Fürth (36,6), Schleswig (36,7), Landshut (39,5), 

Düren (42,2), Pforzheim (43,7), Chemnitz (44,9). 

Chemnitz zeigte ſchon im Vormonate eine über die 

angegebene Grenze hinausgehende Sterblichkeit; in 

Schleswig betrug dieſelbe über 30,0, in Ingolſtadt 

27,6, in Fürth 24,5, in Heidelberg 22,5, in Lands⸗ 

Hut 20,4, in Pforzheim 19,6, in Düren 17,7%. Das 
Sterhlichteitsmarimum hatte jih im Bormionat auf 
39,7 gegen 44,9 im Berihtsmonat belaufen. 

Während des fünfjährigen Durchſchnitts 1882 bis 
1886 ſtarben in Chemnitz 32,2, in Ingolſtadt 30,6, 
in Fürth, Landshut, Heidelberg zwiſchen 25,1 tb 

30,0, in Düren, Schleswig, Pforzheim zwiſchen 20,1 

bis 25,0 auf je 1000 Einwohner. — Bon den im 

Vormonat durch eine vergleichsweiſe höchſte Sterb— 

lichkeit hervorragenden Orten, welche bisher nicht 

erwähnt ſind, hatten im März Glauchau 33,4, Am— 

berg 32,1, Hagen 29,9, Erlangen 29,40/0 Todesfälle 
aufzuwetjen. 

Don den oben befonders hervorgehobenen Orten 

hatten Landshut mit 721, Pforzheim mit 512, Ingol— 

jtadt mit 500, Fürth mit 389, Düren mit 377, Chem— 

nitz mit 368 Todesfällen auf je 1000 Rebendgeborene 

eine verhältnigmäßig hohe Säuglingsiterblichkeit; in 

Heidelberg betrug diefelbe weniger als ein Drittel, in 

Schleswig weniger als ein Fünftel der Lebendge- 

borenen. Die aus diefen Orten gemeldeten Todes— 

urfachen anlangend, wurden  bejonders Gterbefälle 
durch Unterleibstyphus in Chemnitz (116), durch 

Maſern in Pforzheim (30), durch Lungenjchwindjucht 

in Landshut, Pforzheim (je 9), Düren (11), Fürth 

(14), Heidelberg (18), Chemniß (35), durch afute 
Erkrankungen der Athmungsorgane in Düren (11), 

Landshut, Pforzheim (je 15), Heidelberg (19), Fürth 
(25) herbeigeführt. —— 

Eine beträchtliche, nämlich auf mehr als ein 
Drittel der Lebendgeborenen ſich belaufende Säug— 

lingsſterblichkeit ergiebt ſich, außer für die ſchon ge— 
nannten Orte, noch für Schweidnitz (338 auf je 1000 

Lebendgeborene — Geſammtſterblichkeit 33,4), Al— 

tona (344—33,9), Ulm (404—30,3), Zittau (407 bis 

20,3), Meißen (444--22,3), Meerane (456—32;9). 

Einer geringeren Gejammtjterblichkeit, 
als 15,0 auf je 1000 &inwohner und aufs Sahr 
berechnet, erfreuten jich während des Berihtsmonats 

Gannjtatt (14,5), Grabow a. D. (14,4), Stendal, 

Bautzen (je 13,3), Kattowitz (12,6). Von diefen Drten 

hatten Kattowiß und Baußen ſchon im Vormonate 

eine geringere Sterblichkeit al$ 15,0; Grabow und: 
Stendal wiejen je 22,4, Cannſtatt 20,2% Todesfälle 

auf. Im Fünfjährigen Durchſchnitt 1882 — 1886, 
welcher nur für Bautzen und Gannjtatt vorliegt, 

jtarben daſelbſt 23,6 bezw. 24,9%/0 Perſonen. — Bon 
den ſonſt im Vormonat durch eine verhältnigmäßig 

geringe Sterblichkeit ausgezeichneten Orten verloren: 

im März Stralfund 15,9, Gleiwitz, Eiſenach je 17,1, 

Worms 18,5 , Rubiwigsburg, Köthen je 19,2, Eſch— 
weiler 20,5, Cialdın 22,8, Staßfurt 23,8, Katjers- 

lautern 23,9, Speyer 24,6, Schwerin 27,5, Apolda 
32,9% oo Rerionen durch den Tod. 

Unter den Orten mit weniger als 15,0% ©terb- 
lichfeit blieb die Säuglingsiterblichfeit in Kattowitz 
unter einen Giebentel, in Grabow und Baußen unter 

einem Fünftel, in Gannftatt unter einem Drittel der 

Lebendgeborenen; in Stendal betrug fie gerade ein 
Fünftel derjelben. Cine Sterblichkeit der Säuglinge 

bis zu 100,0%0 gab es in Flensburg (Gefammt- 
fterblichteit 21,5), Koblenz (20,1), Kolberg (24,2), 

Lüdenjcheid (20,3), Liineburg (27,1), Oppeln (27,2), 

Stoly (23,1), Reudnik (16,0), Worms (18,5), Olden- 
burg (19,3), Koburg (18,3). Weniger als ein 
Giebentel der Lebendgeborenen ftarb in 37, weniger 

al3 ein Fünftel derfelben in 67 Orten. Die Ge- 

jammtjterblichfeit betrug in 3 diefer Orte bis zu 15,0, 

in 25 zwiſchen 15,1 und 20,0, in 46 zwiſchen 20,1 

und 25,0, in 22 zwiſchen 25,1 und 30,0, in 5 über 
ls; 

Im Ganzen jcheint fich der Gejundheitszuftand 
gegenüber dem Wormonat verjchlechtert zu haben. 

Eine Sterblichkeit von niehr als 35,0% war in 8 

Drten gegen 5 int Februar, eine folche von weniger 

al3 15,0% in 5 gegen 15 zu verzeichnen. Mehr 
Säuglinge als 333,3 auf je 1000 Lebendgeborene 

ö 

m - udn 
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ſtarben in 12 Orten gegen 6, weniger als 200,0 in 
115 gegen 130. 

Cholera in Singapore — Nach einer aus 
Singapore eingegangenen Nachricht vom 24. April 
war daſelbſt jeit einigen Tagen die Cholera epidemijch 

aufgetreten. Die Zahl der Erkranfungsfälle betrug 

täglich etwa 35. 

| Sledtyphus in Magdeburg, Gardelegen 
und im SKreile Stolzenau (Regier.-Bezirt 

Hannover). — Am 17. März iſt eine angeblich 
bereits am 10. deijelben Monats erkrankte Perſon 
‚wegen Flecktyphus in die jtädtiiche Krankenanftalt zu 

Magdeburg aufgenommen. Der Kranfe war am 
11. März in Hettjtedt, am 12. in Güften, am 13. in 

Staßfurt, am 14. in Förderjtedt, am 15. in Aßen- 

dorf geweſen und hatte ich zulekt in Dodendorf auf: 

gehalten. — : 
Sm ftädtiichen Krankenhaufe zu Gardelegen tft 

einem Berichte vom 51. März zufolge eine wegen 

eines anderen Leidens dafelbit in Behandlung be— 

findlihe Perſon, welche bei der Pflege von Fleck— 
typhuskranken Hülfeleiftungen gemacht hatte, von der 
genannten Krankheit befallen worden. — Ferner find 

nach einem Berichte vom 7. April in einem Dorfe 

des Kreijes Stolzenau (Meg. Bez. Hannover), und 

zwar in einem Haufe, in welchem Gajtwirthichaft be— 

trieben wird, drei Perſonen an Flecktyphus erkrankt, 

‚ohne daß es gelungen ijt, die Art der Einfchleppung 
feitzuftellen. Seitens des Kreisphyfifus find die er— 
forderlihen Maßregeln an Dirt und Stelle getroffen 
worden. 

Typhusepidemie in der Stadt Liegnik. 

Nachdem ſchon im Monat Dezentber 1387 bei der 

Polizeiverwaltung der Stadt Liegnitz 6 Fälle von 
Typhus bezw. gaftrifhen Fieber zur Anzeige ges 

kommen und mit Beginn des neuen Sahres derartige 

Erkrankungen zahlreiher geworden waren, traten in 

der zweiten Januarwoche Mafjenerfranfungen in allen 

Stadttheilen und unter allen Ständen der Bevöl— 
ferung auf, etwa gleichzeitig mit dem zwiſchen dem 

7. und 9. Sanuar erfolgten, jähen Temperaturwechjel 

und dem Eintritt des Thauwetters. Zwiſchen dem 
10. und 13. Januar fuchten über 200 Erkrankte ärzt— 

liche Hülfe nach, die Krankheit verlief theilweife unter 

dem dollitändigen Bilde des Unterleibstyphus, theil- 
‚weile unter dem des akuten Magenfatarıhs und jog- 

gaftriichen Fieber. Vom 1. Sanuar bis zum 4. Fe— 

bruar d. 3. wurden bei der Polizeiverwaltung 986 
Fälle, davon 59 mit tödtlihem Ausgang angemeldet, 
in das Garnijonlagareth waren bis zum 4. Februar 

63 erkrankte Soldaten aufgenommen und davon 2 ge— 

ftorben. Am 4. Februar wurde bereits feitgeitellt, 

daß die Zahl der Erkrankungen jtetig abgenommen 
habe, und der Charakter der Krankheit ein milderer 
geworden jei. Eine ſpezifiſche Urſache der Krankheit 

ließ fi) nit ermitteln. In den drei am Südende 
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der Stadt freigelegenen Kaſernen, in welchen eine 

ſtreng geregelte Abfuhr beſteht, war der Prozentſatz 
der Erkrankungen größer als unter der Civilbevöl— 
kerung, deren Wohnungen zum Theil noch die alte 

Grubeneinrichtung haben. Das aus der Katzbach 
entnommene, durch Kieslager filtrirte Leitungswaſſer, 
welches als Trink- und Gebrauchswaſſer dient, war 

von einem Chemiker unverdächtig befunden; die bak— 

terioſkopiſche Unterſuchung ergab nur einen über das 

zuläffige Maß hinausgehenden Gehalt an Balterien, 

fo daß ein bejtimmtes Urtheil in Betreff der Schäd- 

lichfeit des Waſſers nicht gefällt werden konnte. 

In Berückjichtigung der Thatſache, daß der Unter: 

Yeibstyphus in der Stadt Liegnig alljährlich ſich 

zeigt, empfiehlt die Sanitätskommiſſion nachſtehende 

Maßregeln, welche zur Verbeſſerung der Geſundheits— 

verhältnijie der Stadt ſeitens der ſtädtiſchen Behörden 

bereits in Ausfiht genommen find: 

1) Zuleitung von gutem, unverdächtigem Trink 

waſſer aus einem ca. 17 km entfernten Quellen- 
gebiet; 

2) Eimichtung eines Schwemmkanalſyſtems; 
3) Negulirung des in die Katzbach einjtrömenden, 

Starken Verunreinigungen ausgejekten Schwarz- 

wajjers. 

Bon Verſchleppung des Typhus aus Liegnik nach 
auswärts find einige Fälle zur behördlichen Kenntniß 

gelangt. 

Zeitweilige Maßregeln gegen Holkskrankheiten, 

(NA. Nr. 116 u. 120 vom 1. u. 5. Mai 1888.) 
Großbritannien. (Cypern) Der Ober - Kom: 

miſſar von Cypern hat unterm 23. März 1885 folgende 
Vorſchriften erlafjen: 

Den in den Häfen Cyperns anfonmenden Schiffen 
foll in der Regel die Landungserlaubniß nur in. ven 
Stunden von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang er: 
theilt werden. 

Indeſſen kann den die Pot dringenden Schiffen diefe 
Srlaubnig im Winter (1. November bid 31. März) bis 
8 Uhr Abends und im Sommer (1. April bie 31. DE 
tober) bis 10 Uhr Abends ertheilt werden, jofern die An- 
funft vorher dem Sanitätsbeamten und den Zollbehörden 
des Hafens gemeldet worden iſt. 

In befonderen, von den erjten Ganitätsbeamten zu 
entjeheidenden Fällen, fann mit Zuſtimmung der Zoll: 
behörden des Hafens, die Erlaubniß zu jeder Tageszeit 
ertheilt werden. — 

Portugal. Durch eine unterm 24. April 1888 ver- 
öffentlichte Verfügung des Königlich) portugieftiihen Mini- 
fteriums des Innern ift der Hafen von Mansos feit 
dem 1. März d. J. für „rein von Gelbfieber erklärt 
worden. 

Thierſenchen. 

Stand der Thierſeuchen in Oeſterreich 
im Sahre 1886. 

Aus dem Veterinär -Beriht für dad Jahr 1886 von 
Dr. M. F. Roll, 8. K. Hofrath. (Bergl. VBeröffentl. 

1887. ©. 334). 

Nach dem Veterinär» Berichte ijt im Sahre 1886 in 
Defterreich die Mehrzahl derjenigen anſteckenden Thier— 
franfheiten, bezüglid welcher eine Verpflichtung zur Anz 
zeige geſetzlich vorgejchrieben ift, in bei weiten gerin 



gerer Verbreitung als im Vorjahre aufgetreten. Co 

hat danach dem Jahr 1885 gegenüber Die Zahl der Er—⸗ 
krankungen an Maul- und Klauenſeuche um 47 726, an 

Milzbrand um 1998, an Nothlauf un 322, an Lungen 
feuche um 386, an Noß um 120, an Hundewuth um 45, 
an Näude un 2517 Källe abgenommen. Zugenonmten 
hat dagegen die Zahl der Erkrankungen an Schafpocken 
um 1395, an Blaͤschenausſchlag bei Pferden um, 45, bei 
Rindern um 138, an Naufchbrand um 119 Fälle. Die 
Rinderpeſt und Befhälfeudhe der Zuchtpferde 
find nad) dem Berichte während des Sahres 1856 nicht 
aufaetretei. f 

1. Die Maul- und Klauenſeuchenfälle waren 
arößtentheild nur Austäufer der großen Invaſion dont 
Jahre 1885 und traten vorherrſchend in dev erjten Hälfte 
des Berihtsjahres auf. Die hödjfte Erfrankungsziffer 
(633) weift, wie in den drei Vorjahren, Tirol -Boralberg 
auf, wofelbft 430 Ninder, 41 Eleinere Wiederkauer und 
163 Schweine befallen wurden. Hieran reihen fi Böhmen 
mit 345, Mähren mit 259, Galizien mit 114, Steier— 
mark mit 69, Niederöfterreich mit 64 und Dberöjterveic) 
mit 14 erkrankten Thieren. Calzburz, Kärnten, Krain, 
das Küftenland, Echlefien, die Bufowina und Dalmatien 
find nad) dem Berichte verfchont geblieben. Von per 
Seuche betroffen wurden 256 Höfe in 85 Orten vom 40 
Bezirken, gegen 5341, 1137 und 165 im Vorjahre. Er— 
krankt find nachweislich 1257 Rinder, 70 Echafe, 1 Ziege 
und 175 Schweine, gegen 40437, 4101, 1653 und 3038 
im Borjahre. Von den im den Ceuchenorten vorhandenen 
lindern wurden die meiften in Niederöfterreich (91,09 p&t.) 
betroffen, demnächst in Steiermark (71,13 p&t.), und Die 
wenigften in Tirol-Vorarlberg (24,56 pCt.). 

Bon je 1009 Stück des Viehſtandes der Länder (Zäh— 
Yung vom 31. Dezember 1880) find Die meiiten (0,88) 
Rinder erkrankt in Tirol-Vorarlberg, demnächſt 0,33) in 
Mähren, und die wenigften 0,05 in Galizien. Der Ge— 
fanmtverluft an Thieren infolge der Seuche beträgt 16 
Ninder, 27 Schafe und 1 Schwein, d. ſ. 1,27, 38,97 und 
0,57 p&t. der erkrankten. 

Die Einfhleppung und Verbreitung der Seuche wurde 
meistens durch Schweinetransporte und durch Aufauf 
franfer Ninder und Schweine auf Märkten, ſowie aus 
anderen Bezirken, und in einen Falle durd einen Arzt 
(in deſſen eigened Gehöft) vermittelt, welcher einen in 
einem Seuchenſtall untergebrachten kranken Knecht be- 
handelt hatte. 

Ueber Anſteckung von Menſchen liegen Mittheilungen 
nicht vor. 

2. Der Milzbrand wurde in allen Ländern, aus— 
genommen Oberöfterreihh und Salzburg, Eonftatirt. Die 
Zahl der ermittelten Fälle ſtellt jicy bei Nferden um 751, 
bei Rindern um 952, bei Schafen un 20, bei Schweinen 
un 274 niedriger als im Borjahre. Die Mehrzahl der 
in den Ausweilen der Gemeinden verzeichneten, angeblid) 
durch Milzbrand veranlaßten Todesfälle betrifft Schweine 
und dürfte daher, wie angenonmmen wird, auf Mothlauf 
zu beziehen fein. Betroffen wurden nad) den amtlichen 
Erhebungen 1098 Höfe in 665 Drten von 148 Bezirkeı, 
in weldyen 236 Pferde, 1766 Rinder, 19 Schafe und 
72 Schweine erkrankten. Gegen das Vorjahr erweifen 
ſich 866 Höfe, 54 Drte und 5 Bezirfe weniger betroffen 
uud 751 Pferde, 953 Rinder, 20 Schafe und 274 Schweine 
weniger von der Krankheit befallen. Weitaus die meiſten 
Erkrankungen entfallen auf Galizien, woſelbſt 683 Höfe 
in 867 Drten von 5t Bezirken betroffen und 197 Pferde, 
1215 Ninder, 12 Schafe. und 50 Schweine, zufammen 
1474 Ihiere ergriffen waren. Der Gefanmtverluft an 
Ihieren betrug 218 N ferde, 1632 Ninder, 17 Schafe und 
65 Echweine. Außerdem find in 755 Höfen von 458 Orten 
in 25 Bezirken Mährens jporadifche Ausbrüche des Milz: 
brandes bei 2 Pferden und 784 lindern zur Ylnzeige ge 
bracht, wobei 2 Pferde und 777 Ninder eingingen. Die 
in den übrigen Ländern beobachteten fporadifchen Zälle 
find in Die Zahl der Seuchenfälle eingefchlofjen. Als Ur— 
ſache der Verbreitung des Milzbrandes in Galizien werden 
die großen Sumpfwieſen der Gegenden am Dniefter und 
San, jowie der Bezirke Brody, Cieszanow und Huftatyn 
angegeben. In Böhmen werden die Befchaffenheit des 
Bodens, im Podebrader Bezirk (30-50 em tiefe Humus— 
ſchicht mit ſtark Falfpaltigem Letten als Untergrund), 
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Kartoffeln und verſchlemmten, 
Trinkwaſſer, welches durch Ab— 
Fleiſcherei verunreinigt war, be— 

die Fütterung fauliger 
dumpfigen Heues, ſowie 
fälle einer Gerberei und 
ſchuldigt. 

Uebertragungen des Milzbrands auf Menſchen werden 
aus Kärnten, Tirol und der Bukowina berichtet. In 
Kärnten erkrankten mehrere bei der Schlachtung einer 
milzbrandfranfen Kuh beichäftigte Perfonen an Pustula 
maligna, ferner ein Waſenmeiſterknecht, dev einen veren- 
deten Ochſen zerlegt hatte (7). Im Zirol erkrankte ein 
Menſch, der mit der Aufarbeitung eines Milzbrandkadaders 
fich beſchäftigt und hierbei angejtedt hatte (+). An der 
Bukowina erkrankten zwei Gerbergehilfen, weldye die von 
einen an Milzbrand gefallenen Ainde ſtammende Haut 
bearbeitet hatten (F). 

3. Ser Rauſchbrand wurde amtlich Fonftatirt in 
201 Höfen von 98 Drten in 29 Bezirken, dabei wurden 
376 Rinder, d. f. 119 mehr als int Vorjahre, erkrankt 
befunden. Die Fülle vertheilen ih) auf Salzburg (128), 
Niederöſterreich (107), Tirol-Vorarlberg (51), Steiermark 
(50), Kärnten (16), Böhmen (12), Krain (10) und Dber- 
öfterreich (2).  Außerdent wird in den von dein Ge— 
meinden gelieferten Nachweilungen über Biehverlufte noch 
eine nicht unbedeutende Zahl von Raufchbrandfällen auf 
geführt, bei welchen ein amtliches Einfchreiten nicht ftatt- 
gefunden hat. 

Im Laͤufe des Berichtsjahres wurden in «Salzburg 
4140, in Tirol-Vorarlberg 3320 junge Rinder der Schuß: 
impfung unterzogen. Bon dieſen fielen in Salzburg 4, 
in Zivol: Vorarlberg 16 Jungrinder an Naufchbrand, 
während von den gleichzeitig vorhandenen 9160 und 17401 
nicht geimpften Nindviehjtücden 86 bezw. 330 Stück ber 
Seuche erlegen find. (Danach beträgt die Mortalität bei 
den geimpften Thieren in Salzburg 0,18, in Tirol-Bor- 
arlberg 0,4 und diejenige bei den nicht geimpften Rind— 
viehſtücken 0,9 bezw. 1,9 p&t. Erwägt man indeß, daß 
auf 33 Naufhbrandweiden in Salzburg 800 vermöge 
ihres Alters für Rauſchbrand empfängliche Thiere neben 
719 geinpften Nindern vorhanden waren, jo ergiebt fid) 
ein Mortalitätsverhältnig von 10,75 p&t. bei den nicht 
geimpften gegen 0,55 p&t. bei den geimpften lindern.) 

4. Der Nothlauf der Schweine fam im Berichts— 
jahre in allen Ländern, mit Ausnahme von Dalmatien, 
zur Anzeige. Die Zahl der amtlich erhobenen Fälle be- 
trägt 2818, gegen 3 141 im Vorjahr. Die Berluftliften 
der Gemeinden laſſen dagegen annehmen, daß die Zahl 
der thatjächlich vorgefonmenen Erkrankungsfälle, jener 
der behördlich Eonftatirten um ein Bedeutendes. überiteigt, 
namentlich dann, wenn in Betracht gezogen wird, daß ein 
großer Theil der angeblich durch Milzbrand verurjadhten 
Erkrankungen der Schweine dem Nothlauf beizuzählen 
fein dürfte. Als verfeucht wurden gemeldet 1286 Höfe 
in 435 Orten von 110 Bezirken. Der Gejanmttverluft au 
gefallenen und getödteten Schweinen belief fi auf 2 605, 
gegen 2834 in Vorjahre. Als Anlaß zu der Entitehung 
und Derbreitung der Krankheit wird der Aufenthalt in 
unreinen Stallungen und feuchten Weidepläßen, der ge- 
meinschaftliche Weidegang, das oberflächliche Verſcharren 
Der Kadaver und Abfälle, der jorgloje Verkehr mit Fleiſch 
und Abfällen kranker Thiere, die Einſchleppung durch 
Handelöheerden u. dgl. bejchuldigt. 

Als erfolgreiche Bekänpfungsmittel erwiefen fidy in Der 
YBufowina die Trennung der gefunden Thiere von Den 
franfen, jowie die Ilnterbringung der letzteren im Freien 
in der Nähe von Wäſſern. 

Schukimpfungen des Rothlaufes mit Pafteurfchen 
Smpfitoff wurden in Tirol an 40 Schweinen vorgenom— 
men. Anter den le&teren ift weder ein Erfranfungs- nod) 
ein Todesfall vorgefonmen. 

5. Die Lungenſeuche ift, wie in den beiden Vor: 
jahren, nur in Nieder: und Dber-Defterreich, Vorarlberg, 
Böhmen, Mähren, Schlefien und Galizien aufgetreten. 
Verſeucht waren 468 Höfe in 301 Orten von 89 Bezirken, 
das find, 92, 59 und 7 weniger als int Vorjahre. 
Zahl des erkrankten Nindpiehs betrug 1939 und die des 
getödteten und gefallenen 3687. Im Vergleiche zum Jahre 
1885 ergiebt jih eine Abnahme von 386 Krankheits— 
füllen und von 1773 getödteten und gefallenen Rindern. 
Die jtärkite Abnahme findet fi) in Niederöfterreic (237) 
und Böhmen (196); ein Zuwachs an Erkrankten nur 
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in Schlefien (119) und Oberöſterreich 
1000 Stüd des gefammten Nindviehbeftandes nad) der 

zogen. 

(91). Bon je 

Zählung vom Zahre 1850 entfallen die meiſten Erkrankun— 
gen und Berlufjte (4,18 und 1,05) auf Niederöfterreich, 
demnächſt (1,18 und 1,88) auf Mähren und (0,77 und 
5 Schleſien; die wenigſten (0,01 und 0,01) auf 

alizien. 
Die Einſchleppung der Seuche Fonnte in vielen Fällen 

auf den Anlauf von Markt- und Handelsvieh zurücdge- 
führt werden. Mehrmals fand die Seuche durch den 
Umtauſch einzelner Viehitüce, Die Berührung mit Franken 
Thieren, fowie Verſchleppung des Anſteckungsſtoffes aus 
bereitö verſeuchten Lofalitäten Verbreitung. Einige Aus- 
brüde in Deiterreich jind ala Fortjeßung der Seuche vom 
Jahr 1885 anzufchen. Bon zahlreihen Ausdrücken blieb 
die Art der Einſchleppung unbekannt. 

Weber Nothimpfungen der Lungenjeuche liegen Mit: 
theilungen nur aus Niederöfterreih) und Schleſien vor. 
‚Sn einen nieberöfterreichiichen Miaierhofe, wurden 26 
Kühe nad) dem Ausbrud ver Seuche der Impfung unter: 

Bei 20 Smpfungen trat nad) 5 Moden eine 
Reaktion an der Smpfitelle ein; die 6 übrigen, bei welchen 
eine Neaftion nicht eingetreten war, erfranften an der 
Lungenſeuche. 2 Impflinge erlitten einen theilweifen Ver- 

luſt des Schwanzes. 
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In Schleſien wurde die Supfung in einer Zuderfabrif 
bei 30 Zugochſen vorgenonmen. Bei 18 Ochſen ſtellte 
ſich eine Feine Anjchwellung an der Smpfitelle und am 
4. bis 6. Tage eine Steigerung der Körpertemperatur ein, 
welche Erſcheinungen indeß bald wieder verjchwanden. 
Die übrigen 12 Stüde erkrankten an Lungenfeuche, ge: 
najen angeblid), wurden ſodann Halb gentäftet und ge- 
ſchlachtet. In drei Maierhöfen wurde das Vieh behufs 
Abkürzung der Seuchendauer geinpft. Näheres ijt nicht 
befannt. 

Sn Fortführung dev Zufammtenftellung über das Auf: 
treten der Lungenſeuche in den von ihr vorzugsweije be- 

troffenen Ländern jeit dem Sahre 1878 auf ©. 355 der 
Deröffentlihungen 1887 ergeben jich für 1886 und für die 
letzten 9 Sahre folgende Zahlen: 

Zahl [Zahl des Verluſtes/ — Zahl 
er Der an Nindern = 

: Io durch 
Land verſeuchten frant 3a] Töbtma_ | & 

a in [8 fa | | 3 
zirfe TER der —— ker tiger 5 

Nieder⸗ 1886 14| 291 2361 8 194 395| 597 
- Defterr. Us878/861*) 17| 2821 2737| 147| 2159| 3767| 6073 
Böhmenf 18836 37 891 6061 44 355 796] 1195 
3 1878/s6|*) 841255/10082]| 893| 5124| 9114|15141 
Mähren £ 1886 26 1353| 798] 48) 731 500| 1279 
N \1878/86|*) 34] 732] 4319| 397| 3246| 3756 2 

en y 1886 5l 20| 148| — | 144] 319] 46 
Chlefien 573/86 +) 7102| zeıl 7| 5931| 799 u 
Be, 1886 2100 1.4 Inder ae een A 1 
Galigienf g78/gc|#) 23| 108| 1132| 279| 452| 454] 1185 

gu: y 1886 | - 85 276| 1813| 108| 1438| 2021| 3567 
jamnten\1878/86|*) 165 2429|19031|1723|11584|17890]31197 

6. Die Rotz- (Wurm-) Krankheit wurde in 205 
Höfen von 162 Orten in 102 Bezivfen mit einem Ge— 
fanımtpferdebejtande von 1317 bei 345 Pferden Eonftatirt. 
Der Berluft an getödteten und gefallenen, Franken und 
verdächtigen Thieren betrug 378. Gegen das Vorjahr er- 
giebt ſich ein Rückgang der Erkrankungen und Ber- 
lufte um 120 und 132. Auf 10000 Pferde und Saum— 
thiere entfallen etwa 2 Erkrankungen an Rob gegen 3 
im Borjahre. Die größte Zahl der Fälle weilt Galizien 
mit 113 nad). Hieran reihen ſich Niederöfterreich mit 93, 
Böhmen mit 46, Mähren nit 35, Schleſien mit, 14, 
Steiermark mit 12, die Bufowina mit 11, Krain mit 7, 
das Küftenland mit 4 und Kärnten mit 3, Oberöfterreic) 
‚und Tirol-VBorarlberg mit je 2 Fällen. 

*), In diefen Zahlen find die in den Jahren 1878,86 
‚wiederholt verfeuchten Bezirke nur einmal in Rechnung 
gebracht. 
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Die Verſchleppungen der Seuche fanden gewöhnlich 
durch angekaufte oder eingeſtellte Pferde ſtatt. 

Ueber Anſteckung von Menſchen durch Rotzgift wird 
nur ein Fall aus dem Pilgramer Bezirk in Böhmen be— 
richtet. Daſelbſt ift eine Magd, welche längere Zeit hin- 
durch rotzkranke Pferde gefüttert hatte, nad) einer vier: 
wöchentlihen Krankheitsdauer an der Rotzkrankheit ge- 
jtorben. 

7. Der Bläshenausfhlag an den Geſchlechts— 
theilen wurde bei 38 Hengjten, 209 Stuten, 19 Stieren 
und 173 Kühen feitgeitellt. Getödtet wegen vorgefchrit- 
tener Krankheit find 1 Stier und 3 Kühe. Die Krank: 
heitsfälle vertheilen fi) auf Steiermark, Tirol-Vorarlberg, 
Böhmen und Mähren, außerdem bei Pferden auf Salz— 
burg, Kärnten, Galizien und Dberöjterreih, und bei 
lindern auf Niederöfterreih und Schleſien. 

8. Die Bodenfranfheit der Schafe, die fich feit 
mehreren Sahren hauptſächlich auf Dalmatien befchränfte 
und bisweilen in Niederöfterreich jich zeigte, ift im Be— 
rihtsjahr außer in den genannten beiden Ländern aud) 
in Öalizien, Mähren und in der Bufowina, zufammen 
in 89 Höfen von 11 Drten aufgetreten. Die Zahl der 
Erkrankungen übertrifft jene des VBorjahrs um 1325. 
Bon dem Sefamndt-Schafbeitande (8385) der Seuchenhöfe 
erkrankten 1352 Thiere, d. j. 16,12 p&t.; 911 davon ge- 
nafen und 726, d. ſ. 53,69 p&t. der erkrankten, find ge- 
fallen oder getödtet worden. Die Schukimpfung wurde 
bei 396 Lämmern, davon bei 17 erfolglos vorgenommen. 
Die Seuche joll aus Rußland und Bosnien durd) Häute, 
Wolle, Berjonen oder Schafheerden eingejchleppt worden jein. 

9. Sie Wuthfranfheit ift in allen Ländern mit 
Ausnahme von Galzburg, Kärnten und dem Küftenlande 
aufgetreten. Die größte Verbreitung diejer Seuche weifen 
Böhmen, Öalizien, Niederöfterreih, Mähren und Gteier- 
mark nad. Die Zahl der Fonftatirten Wuthfälle bei 
Hunden iſt gegen das Vorjahr un 48 größer. 

Erkrankt find 769 Hunde, 2 Kaben, 1 Wolf, 10 von 
33 gebijjenen Pferden, 43 von 127 gebijjenen Kindern, 
3 von 8 gebijjenen Schafen, 4 von 15 gebijjenen Ziegen 
und 26 von 141 gebijjenen Schweinen. Als der Anſteckung 
verdächtig wurden getödtet 3112 Hunde, 180 Katzen, 1 Pferd, 
5 Ziegen, 5 Schweine, 2 Füchſe und 23 Gtüc Geflügel. 

Die Anzahl der von wüthenden Hunden gebijjenen 
Menſchen wird auf 343 angegeben, von welden 19, d. ſ. 
5,54°/,, wuthfranf geworden jein follen. 

Die Snfubationszeit Shwanfte bei 15 erkrankten Men— 
ichen zwiichen 15 Tagen und 8'/, Mtonaten und betrug 
in einem weiteren Falle 21%, Monate (Galizien). Bei 
Pferden ift eine Snfubationgzeit von 21, 27 und 30 Tagen, 
5 und 6 Monaten, bei Rindern von 15 bis 93 Tagen, bei 
Schafen von 14 bis 31 Tagen, bei Ziegen von 18 bis 24 
Tagen, bei Schweinen von 14 bis 72 Tagen und bei einem 
— eine ſolche von 4 Monaten und 3 Tagen beob- 
achtet. 

10. Die Räude der Hausthiere ift in allen Län- 
dern, mit Ausnahme des Kültenlandes und Schleſiens 
amtlich feitgeitellt worden. Die Zahl der Eonftatirten 
Krankheitsfälle betrug 4313 und iſt bei allen Hausthier- 
gattungen namhaft geringer als int Vorjahre. — Die 
größte Zahl der Erkrankungen entfällt auf Dalmatien. 

Sn den 845 verjeuchten Höfen waren vorhanden: 
Pferde Ninder Schafe Ziegen 
3055 1003 10108 5222 

davon räudefranf . . 1149 206 2279 679 
hiervon gefallen . . 16 16 33 26 
imakgeloütel.. . 2 u. 98 l 20 18 

Außerden wurden al3 verdächtig getödtet 4 Schafe. 
Die Räude zeigte fi) am ftärfiten verbreitet in Gali- 

zien unter den Pferden (1006), in Steiermark unter den 
Rindern (142), in Dalmatien unter den Schafen (1356) 
und in Salzburg unter den Ziegen (415). 

Vebertragungen der Näude auf Menſchen Haben nicht 
ftattgefunden. 

Die Koften der Seuchentilgung betrugen 125 902 
Gulden 28'/, Kr., mithin 42 015 Gulden 96'/, Kr. weniger 
als im Vorjahre. Don diejen treffen auf Die Kojten der 
verschärften Ueberwachung der Grenze gegen Nußland und 
Rumänien zur Verhütung der Einjchleppung der Maul— 
und Klauenſeuche und Ninderpeit 41 855 Gulden 84'/, Kr. 



und auf Entſchädigung für getödtete Thiere und ver- 
nichtete Gegenftände 1456 Gulden 821), Kr. 

Die aus der permanenten Abjperrungder Örenze 
gegen Nußland und Rumänien und aus der Evidenthal- 
lung des Viehfatafters in den Grenuzbezirken Galiziens 
und der Bufowina erwachfenen ftändigen Auslagen be- 
zifferten fi in Sahre 1886 in alizien auf 223799 ©ul- 
den 91'/, Kr., in der Bufowina auf 85 358 Gulden 57'/, Kr. 

Eingeführt über Galizien und die Bufowina 
wurden 1478 Pferde, 173493 Schafe, 385 Ziegen md 
12681 Schweine, das find 2099 Pferde, 94 107 Schafe, 
102 Siegen und 80858 Schweine weniger als im Bor: 
jahre. 

Defterreih- Ungarn Zeitungsnachrichten zufolge 
ift in der Gemeinde Nyäregyhäza im Beiter Komitat 
die Schweinepeſt ausgebroden. (NA. Nr. 120 von 
5. Mai 1888.) 

Rußland. In dem Dorf Glodowo und in der 
Stadt Nafielsf (Kreis Pultusk, Goupvernentent Lomza) 
ift die Ninderpest ausgebrochen. (R.-A. Nr. 120 vom 
5. Mai 1888.) 

Türfei. Ende Sanuar d. 38. ift in der Umgegend 
von Payas und Osmanié, Vilajet Adena (SKleinafien), 
eine als „Peripneumonie“ bezeichnete verheerende 
Seuche unter den Wiederfäuern der nontadijivenden Kurden 
ausgebrochen, welche namentlich unter den Schafen bedeu- 
tende Dpfer forderte. Die umiherliegenden Kadaver der 
gefallenen Thiere verpejteten die Luft. Auch aus der Um— 
gegend von Adalia, wurde Ende Februar das Auftreten 
der „Bleuropneumonia” unter dem Nindvieh md 
den Büffeln, fowie einer unbefannten Geude unter 
den. Schafen genteldet. Die Sterblichkeit unter den be- 
troffenen Thieren wird als jehr groß bezeichnet. 

Heterinär-poligeiliche Maßregeln. 

Bayern. Befanntmahung, betreffend Maß— 
regeln gegen die Waul: und Klauenjeuhe Bon 
18. April 1588. 

Nach anher gelangten amtlichen Mittheilungen ift die 
Maul- und Klauenſeuche in den an den Negierungsbezirk 
Niederbayern angrenzenden öjterreihiichen Gebietstheilen 
dermalen ziemlich erlofchen, mindeſtens nicht mehr in Be— 
forgniß erregendem Grade vorhanden. 

Demgemäß wird die Befanntmadhung vom 12. März 
1888 — ef.» u. Verordn.-Blatt ©. 152*) — hiemit außer 
Kraft geſetzt und zugleid) verfügt, daß an deren Gtelle 
für den Regierungsbezirk Niederbayern lediglich die Be— 
ftimmungen der Bekanntmachungen vom 22. Sanuar 1887 
(Se. u. V.Bl. ©. 13), bezw. von 10. Oftober 1885 
(Sei. u. V.Bl. ©. 585), in Wirkſamkeit zu bleiben haben. 

München, den 18. April 1888. 
Freiherr von Feilitzſch. 

Der General-Sefretär: von Nies, Minifterialrath. 

(NA. Nr. 116 vom 1. Mai 1888.) 
Italien. Durch Verordnung des Königlich italieni- 

hen Minifters des Innern von 18. April 1888 -ift die 
Einfuhr von ungegerbten Zellen, von Wolle, Hörnern, 
Hufen, Knochen und von anderen Abfällen des ind: 
und Schafviehs aus den Ländern des ottomanifchen Reichs 
nad Stalien verboten worden. 

Schweden. (Val. Veröffentl. ©. 201.) aut Be 
kanntmachung des Kgl. Kommerz-Kollegiums vom 31. März 
wird don demjelben Mecdlenburg- Schwerin als frei von 
Rotz- und SOpringwurn und der Kreis Pinneberg in 
der Provinz Schleswig-Holſtein als frei von Waffer- 
Iheu, dagegen Hamburg und Umgebung als von Lun— 
genjeucde (Post- och Iır. Tidn. No. 79 (A) vom 6. Ayril 
1588) und laut Befanntmahung vom 6. April Lübeck und 
Umgebung als von Waſſerſcheu betroffen angejehen. 

*) Beröffentl. ©. 248. 
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Preußen. Neg.-Bez. Stettin. Numdfchreiben, betr. 
Berichterjtattung über in Folge oder nach der 
Schußporefenimpfung aufgetretene Erfranfungen. 

Vom 25. Sanuar 1888. Fa 

Sn den Beröffentlihungen des Kaiſerlichen Gefund: 
heits-Amtes (No.5 de dato 17. Januar 1888 Seite 36) wird 
über eine größere Zahl von Erkrankungen berichtet, welche 
an verjchiedenen Orten Deutjchlands im Jahre 1887 nad 
Verinpfung von Thierlymphe aus dem Mrivatinftitute- 
des Dr. H. Nroße in Elberfeld beobachtet worden find. 
Ew. Hochwohlgeboren erſuche ich ergebenft, bei den Impf— 
ärzte des dortigen Kreiſes Erhebungen darüber zu ver: 
anftalten, ob diefelben in Jahre 1887 Thierlymphe aus 
dem genannten Snititute zur Impfung benußt haben 
und bejahenden Falls ob fie danach ebenfalls das Auf: 
treten von auggebreiteten Hautausſchlägen bei den Impf— 
lingen beobachtet haben. Wo folde Berbocihihren ge⸗ 
macht worden ſein ſollten, ich ausführlichen 
Bericht. 

Ich nehme dabei Gelegenheit, Ew. Hochwohlgeboren 
darauf aufmerfjam zu machen, daß in allen Fällen des 
Befanntwerdens von Smpfbejhäpdigungen oder von — 
fachen Erkrankungen der Impflinge nad) und in Folge 
der Schutzpockenimpfung, wie überhaupt in allen Fällen 
des Auftretens außergewöhnlicher Grfranfungen epi— 
demijchen bezw. infeftiöfen Charafters alsbald beſonderer 
Beriht an nıich zu eritatten ift. Die Impfärzte werden 
Dementjprechend anzumeifen fein, daß fie den Bericht über 
ſolche Impfbeſchädigungen xc. nit bis zur Erftattung 
des Sahresberihts hinausihieben, ſondern unverzüglich 
beſonderen Bericht erſtatten, da ja die in ſolchen Fällen 
erforderlichen Ermittelungen über den wrjächlichen Zu— 
janımenhang zwifchen der Smpfung und den Erkrankuün— 
gen nur dann einen Grfolg verfprechen, wenn jie jofort 
und in einheitlicher MWeife vorgenommen werden. 

Den Medizinalbeamten des Kreifes wollen Ew. Hod)- 
wohlgeboren von Vorſtehendem gefälligft Kenntniß geben. 

Otettin, den 25. Sanuar 1888. a 

Der Negierungs-Präfident. 
An Bertretung: von Buttfanter. 

An ſämmtliche Herren Landräthe des Bezirks (exkl. des 
Kreijes Demmin). 

erwarte 

Preußen. Negierungs-Bezirf Cöslin. Perjonal- 
ausweiſe der Apothefer betreffend. 

Göslin, den 23. Februar 1888. 
Im Januar I. 38. hat in einer Kreisſtadt des Dies- 

jeitigen Verwaltungsbezirks ein ftellefuchender vorgeblich 
approbirter Apotheker bei Annahnte eines Engagements 
den Mangel aller Berfonalausweife damit zu entſchuldigen 
gewußt, daß er feine ſämmtlichen Papiere behufs Nacı- 
juhung einer Conceſſion dem Bolizei-Präfidiun in Berlin 
eingereiht habe. Die im Aufſichtswege angeordneten 
verſchärften polizeilichen Grmittelungen haben nur zur 
Folge gehabt, daß das fragliche Individuum fofort die 
Stellung aufgegeben hat, um fid) angeblich wieder nad) 
Berlin zurücd zu wenden. 

Diejer Vorfall giebt nıir Veranlaffung, Euer Wohl 
geboren anzuweiien, gegen Perſonen des Apotheferftandes, 
welche genügende perfonelle Ausweife beizubringen außer 
Ctande find — mögen die bezüglichen Entſchuldigungen 
lauten wie fie wollen — mit aller Schärfe vorzugehen. Einzig 
in dem Falle, daß der engagirende Apothefenbefiter aus- 
drücklich zu polizeilichen Protokoll erklärt, daß er den bei ihm 
Eintretenden als Apotheker oder als Gehülfen bereits 
vorher gekannt habe, wird es angänglid) erſcheinen, der- 
artigen ausweislofen Gtellefuhenden eine angemefjene 
Friſt zur Beſchaffung ihrer Papiere zu bewilligen. 

{ In allen anderen derartigen Füllen wollen Euer 
Nohigeboren die erforderliche Anzeige an mid) nicht bis 
zum regelmäßigen Monatsrapport ausjeßen, jondern mir 
diejelbe unmittelbar nach eigener Information unter Angabe 
allev wichtigen Nebenumftände eritatten. 

Der Negierungs-Präfident. 
F J. Ve: Boͤttcher. 

An die Herren Kreisphyſiker des Bezirks außer Dramburg. 

u 
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Preußen. Reg.-Bez. Bromberg. Cirkular-Ver— 
fügung, die fanitätspolizeiliche Begutachtung von 

f Begräbnißplätzen betr, 
Br Bromberg, den 23. Noventber 1837. 
Da die bisher von den Herren Medizinalbeantten vor- 

elegten Begutachtungen von Begräbnißpläßen faſt 
mnıtfich fo lücenhaft waren, daß eine Beurtheilung 
‚der Zweckmäßigkeit der Anlage jehr erichwert, wenn nicht 
unmöglich war, jo haben wir uns veranlaßt gefehen, um 
den Mepdizinalbeamten bei der janitütspolizeilihen Be— 

gutachtung von Begräbnißpläßen eine feite Grundlage zu 
‚geben, im nachitehenden Schema diejenigen Geſichts— 
punkte zuſammen zu ftellen, die Fünftig bei der Unter: 
juchung derartiger Anlagen zu beachten jein werden. 

1. Lage und Größe, 
Die Entfernung der »projeftirten Anlage. bezw. des 
Kirchhofs von den nächſten bewohnten Häufern, von den 
nächſten Brunnen, fowie von der nächſt gelegenen ge: 
ſchloſſenen Drtjchaft iſt nach Mietermaßen anzugeben; 
ebenjo jind die Tage des Kirchhofs zu der Ortichaft, die 
Geſtalt und die Größe des Platzes jowie die zu ihm hin— 
führenden Wege zu bezeichnen. Durch eine beigefügte 
Handzeihnung find diefe örtlichen Verhältniffe erjichtlich 
‚zu machen. 

2: Bejhaffendheit er Erdreihs und der Ober— 
äche. 

Das Erdreich iſt bis zu 2m Tiefe durch Ausgrabun— 
gen in den einzelnen Schichten feſtzuſtellen (Humusſchicht, 

trockener Sandboden, fein, — mittel — oder grobförniger 
Kiesboden, Lehm: oder Letteboden, fteiniges Erdreich 
uf. w.). Auf Grund der vorgefundenen Bodenbeſchaffen— 
beit ijt die vermuthliche Berwejungsdauer und damit der 
Beerdigungsturmus feitzuftellen (20-25 oder 30 jühriger 
Qurnus). Die Dberflähe des Terrains, ob durchweg 
eben, ob hügelig, ob Einjenfungeu, ob Abdachungen be- 
ſtehen, iſt genau zu beſchreiben. 

3. Waſſerverhältniſſe. 
Durch Aufgrabungen an verſchiedenen, namentlich den 
tiefſten Stellen des Platzes, iſt Die Höhe des Grund— 
waſſers feſtzuſtellen, wobei auf den Grad der Feuchtigkeit 
der in der Tiefe der Grabesſohle (1,90 m) vorgefundenen 
Erdſchichten au achten iſt. Bei zweifelhaften VBerhältnifjen 
werden die Aufgrabungen nah Berlauf von einigen 
Stunden auf etwaige inzwiichen erfolgte Anfammlung 
von Grundwajjer nochmals zu prüfen fein. 

Der Abflug der Unterwäſſer, ihr etwaiger Zufanmen: 
hang mit Brunnen oder Wafjerläufen, die Lage etwaiger 
AUbzugsgräben oder Kanäle iſt genau fejtzuitellen. 

i 4. Die vorherrfhenden Luftjtrömungen. 
Unter Berücdfichtiaung der Höhenlage des Friedhofes 

au derjenigen ver nächſten DOrtichaft, jowie der Bejchaffen- 
heit der nächjiten Umgebung (Mald, freies Feld, Bauart 
‚der nächſten Ortſchaft, ob dicht, ob weitläufig) ift der 
Einfluß der vorherrihenden Windrichtung zu prüfen. 

5. Die jührliche Leihenzahl. 
Nach einer 5 jährigen Fraktion ift die jährliche Leichen- 

zahl Feitzuftellen und hiernach unter Berücjichtigung Des 
nad) der Bodenbefchaffenheit anzunehmenden Beerdigung: 
turnus unter Zugrundelegung von 4 qm Fläche für jede 
Grabſtelle der erforderliche Raum zu berechnen. Die für 
die etwaige Anlage yon Ramtiliengrüften, Leichenhäufern 
und Kapellen erforderliche Fläche ijt bejonders anzugeben. 

6. Erwähnung befonderer Umjftände. 
Gründe, welhe die Neuanlage oder Schliegung des 

Kirchhofs nothwendig machen. 
Wir erwarten, daß in Zukunft alle diesbezüglichen 

Berichte nad) obigen Grundſaͤtzen an ung erftattet werden. 

Königliche Negierung, Abtheilung des Innern. 
J— v. Gruben. 

An ſämmtliche Königliche Herren Kreis-Phyſiker und 
Kreis-Wundärzte des Regierungs-Bezirks. 
— 

Preußen. Neg.-Bez. Breslau. Ausſchreiben, die 
geſundheitlichen Verhältniſſe der Schulen betr. 

Breslau, den 9. Oktober 1887. 
In unſerm Ausſchreiben vom 11. Dezember 1882 (II 

V V 1874) haben wir die Kreis- und Ortsſchulbehörden dar— 
# 

J 

‚auf hingewieſen, wie nothwendig es ſei, den geſundheit— 
lichen Verhältniſſen der Schulen eine erhöhte Aufmierk— 
ſamkeit zuzuwenden, und beſonders bei allen neuen Schul: 
einrichtungen dad Gutachten ärztlicher Sachverſtän— 
diger in Anſpruch zu nehmen. — So gern wir aner— 
erkennen, daß dieſe Anregung nicht vergeblich geweſen, ſo 
werden zur Herſtellung einer erfolgreichen und geordneten 
geſundheitlichen Schulpflege innerhalb der gegenwärtigen 
Schulverfaſſung noch weitere Maßregeln erforderlich. 

Beſonderes Gewicht iſt darauf zu legen, daß thunlichſt 
jeder jtädtifhen Schuldeputation als Mitglied 
ein Arzt angehöre, welcher die gefundheitliche Pflege der 
Schule al$ befonderes Dezernat bearbeite und die 
hierauf bezüglichen Angelegenheiten int Kollegium vor: 
trage. Den Magiſträten empfehlen wir dringend diefen 
Geſichtspunkt, ſofern es nicht jeither bereits gejchehen, in 
Zukunft bei der Neuwahl von Mitgliedern der Schul- 
deputation aus dem Magiftrats-SKollegium und der Stadt- 
verordneten-Berfammlung, nad) Maßgabe des $ 2 der In— 
ftruftion von 26. Suni 1811 unter Umſtänden aud) bei 
der Bezeihnung der jchulfundigen Mitglieder nad) 88 3 
und 8 der Inſtruktion zur Geltung zu bringen. — 

Seitens des Königlichen Herrn Negierungs-Präfidenten 
find die Herren Kreis- bezw. Stadtphyſici beauftragt, unter 
porherigem Benehmen mit den zuftändigen Kreis- und 
Drtsfchulbehörden nicht nur die Schulen ihres Wohnfibes, 
fondern auch andere jtädtifche und ländlihe Schulen ge: 
legentlich ihrer Dienitreifen in geſundheitlicher Hinficht je- 
weilig zu unterfuchen und über die hierbei gentachten 
Wahrnehmungen an ung zu berichten. 

Die Herren Phyſici können aud) von den Kreiswund— 
ärzten vertreten werden. 

Die SKreisfhulinfpektoren und die ſtädtiſchen Schul— 
Deputationen weifen wir daher an, den bezeichneten Medi: 
zinalbeamten die Schulen auch während des linterrichts 
zu öffnen. 

Endlidy it Fünftig in die regelmäßigen Nevifions- 
berichte der Streisfchulinfpeftoren auf Seite 2 Nr. 1 der 
amtlichen Kormulare unter „Zuftand und Cinvichtung 
der Lehrzimmer“ eine bejondere Benterfung über die ge- 
jundheitlihe Beichaffenheit der Schule aufzunehnten. Da- 
bei find bejonders zu beachten: 

Das Tageslicht, die Vorhänge, die Farbe der Wände, 
die Lufterneuerung, Die Heizeinrichtung, die Subſellien, 
die Tafeln und die übrigen Geräthe. Unter ir. 5 „Dis: 
ziplin“ tft zu bemerken, ob auf eine gejundheitlih an— 
gemefjene Körperhaltung der Kinder geachtet werde. 

Dafjelbe Hat entiprechend bei den Berichten der Orts— 
Ichulauffeher zu geſchehen. 

Königliche Negierung, 
Abtheilung für Kirchen und Schulwefen, 

Tehom. 
An die Herren Kreisfhulinfpektoren, die Magifträte, 

und die jtädtiihen Schul: Deputationen des Negierungs- 
bezirks Breslau. 

Ten Va01284 

Preußen. Reg.-Bezirk Erfurt. Bekanntmachung, 
betreffend den VBerfehr mit Hundefuhrwerfen, 

Bon 10. Januar 1888. 
(Nordhäufer Eourier Nr. 45 vom 22. Februar 1888.) 
Auf Grund der 88 6, 12 und 15 des Gefehes über 

die Bolizei-Berwaltung von 11. März 1850 (Gef.-©. 
©. 265), fowie $$ 137, 139 und 140 des Gefehes über 
die allgemeine Landesverwaltung von 30. Zuli 1883 (Gef. 
©. ©. 195) verordne ic unter Aufhebung der Polizeiver- 
ordnungen vom 16. Mai 1857 (Amtsblatt ©. 197) und 
vom 12. Mai 1868 (Amtsblatt ©. 104) mit Zuftimmung 
des Bezirks-Ausſchuſſes was folgt: 

$ 1. Die Benußung don Hunden zum Ziehen ift nur 
auf Grund eines don der Drtspolizeibehörde des Wohn— 
orts des betreffenden Hundebefiters nad) Vorschrift des 
anliegenden Formulars auszuftellenden und mit dem 
Dienitjiegel zu verfehenden Atteftes geftattet. 

Das Atteſt gilt nur für das Kalenderjahr der Aus— 
ftellung.Der Führer eines Hundefuhrwerfs hat daffelbe 

itet3 bei. fich zu führen und auf Berlangen den Polizei— 
behörden und deren Drganen vorzuzeigen. 

82. Hunde dürfen zum Ziehen nur dann verivendet 
werden, wenn fie Fräftig gebaut, gut genährt, wenigstens 
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zwei Jahr alt find, mindeſtens eine Größe von 60 em, in 
der Höhe der Worderbeine bid zum Widerrijt gemefjen 
und mindeftens 30 kg, eigenes Gewicht haben. 

Hunde, welche hiernach zwar zum Ziehen zugelafjen 
werden fönnen, aber in Folge von Krankheiten oder Ver: 
leßungen zum Ziehen vorübergehend untauglid geworden 
find, desgleihen hitzige, hochträchtige und ſäugende Hün— 
dinnen dürfen für die Dauer diefes Zuftandes nicht ein- 
gejpannt werden. 

83 Wird ein Hund von der Ortöpolizei-Behörde 
zum giehen für untauglidy befunden und daher die Aus- 
jtellung des nach $ 1 erforderlichen Attejtes werweigert, 
fo bleibt dem Eigenthümer des Hundes unbenommen, 
durch eine auf feine Koften zu beſchaffende Befcheinigung 
des beamteten Sreisthierarztes die Tauglichkeit des Hun— 
des nachzuweifen. Auf Grund einer ſolchen Beiheinigung 
hat die DOrtspolizei- Behörde das verlangte Atteft auszu- 
ſtellen. 

8 4. Das zuläfſige Maximalgewicht der fortzubewegen— 
den Laſt ausſchließlich des Wagens beträgt für jeden an— 
geipannten Hund 50 ke. 

$ 5. Der Führer eines Hundefuhrwerks iſt verpflichtet, 
ein Trinkgefäß und eine trocdene Unterlage (Dede zc.) bei 
fi) zu führen. Er Hat die Hunde rechtzeitig zu tränfen 
und muß ihnen bei Kälte oder naßkaltem Wetter, jobald 
er anhält, die Unterlage unterbreiten. 

$6. Das Geſchirr der Hunde muß aus mindeftend 4 cm 
breiten Bändern, Gurten oder Niemen gefertigt ſein. 

$ 7. Der Führer eines Hundefuhrwerks darf ſich während 
der Fahrt nicht auf dafjelbe auffegen, noch anderen Per— 
fonen das Auffiken auf dafjelbe geitatten. 

8 8. Mit Hunden darf nur im Schritt des Führers 
gefahren werden. 
der Fahrt dicht vor oder neben dem Fuhrwerk herzugehen 
und die Deichjel oder das Yeitjeil in der Hand zu halten. 

$ 9. Das Befahren der Zußwege ift verboten. (Das 
Defahren der Chauſſee-Banquets wird nad) den gefeklichen 
Vorſchriften zur Allerhöchſten Cabinets-Ordre von 29. Fe- 
bruar 1340 unter IL Nr. 12 zu beftrafen fein.) 

8 10. Bein Anhalten dev Hundefuhrwerfe haben Die 
Führer, jobald fie dieſelben zeitweie verlafjen, dafür 
Eorge zu tragen, daß die Aufitellung des Fuhrwerks in 
feiner Weiſe den Verkehr behindert oder fonft dent Publi— 
kum läftig wird. 

(Tas Anlegen der Maulkörbe ift ſchon in der Polizei— 
Berordnung vom 28. Dftober 1881 — Amtsbl. ©. 223 — 
geboten.) 

8 11. Duwiderhandlungen gegen vorftehende VBerord- 
nung werden, jofern nicht nach allgemeinen Strafgeſetzen 
höhere Strafe verwirkt ift, mit Geldjtrafe bis zu 60 Marf, 
an deren Stelle im Imvermögensfalle entjprechende Haft 
tritt, bejtraft 

Die Verordnung über den Maulkorbzwang vom 28. Ok— 
tober 1881 (Umtsblatt ©. 223) und die auf Hundefuhr- 
werfe bezüglichen Beſtimmungen der Polizei-Verordnungen 
vom 23. Juni 1881 (Amtsbl. ©. 145) und vom 28. März 
1885 (Amtsbl. © 74), betreffend die äußere Bezeihnung 
und Erleuchtung von Fuhrwerken, werden durch vorſte— 
hende Verordnung nicht berührt. 

Erfurt, den 10. Januar 1888. 

Der Regierungs-Präſident. 

von Brauchitſch. 
Formular. 

Atteſt 8 

Gültig, für das Kalenderjahr 18... 
Der hierunter bezeichnete, den ....... um 

gehörige Hund ift zum Ziehen einer Laft von. 
geeignet. — 

Signalement. 
Geſchlecht Gewichh 
N OLE ea En: Daarfatder ur... 
ER Abzeichen? 2 ann. 

(Dit, Datunt.) 
(L. S.) Unterschrift. 

9 

Der Lebtere ijt verpflichtet, während . 

2 
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Baden. Bekanntmachung des Großherzoglichen 
Miniſteriums des Innern, betr. die Aufſtellung 

einer Viehſeuchenſtatiſtik. 
Vom 15. Dezember 1887. 

(Amtl. Bekanntm. üb. d. Vet.Weſen i. Großherzogth. ©. 95.) 
An fämmtliche Großherzoglichen Bezirksämter: 
Auf Anregung des Reichsamts des Innern ſehen wir 

uns zu der Anordnung veranlagt, Die für den Ausbruch 
des Milzbrandes, der Tollwuth, des Rotzes, der Lungen» 
feuche und der Räude der Schafe nah) Maßgabe der 
Inſtruktion zum Neichsfeuchengejeb und der badischen 
Vollzugsverordnung $ 13 bejtehenden Bejtimmungen dahin 
zu verſchärfen, daß in Hinkunft Die Desinfektionsarbeiten 
unter der perfönlihen Leitung des Bezirfethierarztes 
zum Vollzug gelangen. Bezüglid) der übrigen Seuchen 
verbleibt es bei den dermalen in Kraft befindlichen An— 
ordnungen. . - 

Den Bezirksthierärzten wird von hier aus bejondere 
Verfügung zugehen. 

11. Nachricht hiervon den Bezirksthierärzten zur Darnad)- 
achtung. Zugleich) fehen wir, da gemachten Wahrnehmungen 
zufolge die Beſtimmungen des diesfeitigen Grlajjes vont 
24. Dezember 1885 Nr. 24513 öfters von den Bezirke- 
thierärzten unbeadhtet zu bleiben ſcheinen, uns veranlagt, 
die beſtimmte Erwartung auszusprechen, daß Seitens der 
Bezirksthierärzte im Intereſſe einer brauchbaren Seuchen— 
ftatiftit in jeden Falle der in dent citirten Erlafje bezeid)- 
neten Art alsbald eine erihöpfende Anzeige anher erjtattet 
werde. Dabei ift es in Bezug auf die Snceubationsdauer 
der anſteckenden Krankheiten von befonderem Werthe, 
genaue Angaben über die Urt und den Zeitpunkt Der 
erfolgten Anſteckung, jowie über das Auftreten Der erjten 
Krankheitsericheinungen zu erhalten. 

Karlsruhe, den 15. Dezember 1887. 
Großherzogliches Miniſterium des Innern. 

Der Miniſterialdirektor. 
Eiſenlohr. Dr. Nicolai. 

Mecklenburg-Schweriu. Medizinal-Jahresberichte 
der Kreisphyſiker betreffend. 

Bon 15. März 1888. 
Der medizinalordnungsmäßige Sahresbericht der Kreis: 

phyſiker an die Medizinal-Kommiſſion iſt Fünftig bis zum 
15. Februar jeden Sahres über das ganze abgelaufene 
ne nach Maßgabe der beitehenden VBorjchriften zu er: 
tatten. 

Schwerin, den 15. März 1888. 
Großherzoglich Mecklenburgiſches Miniſterium, Abtheilung 

für Medizinal-Angelegenheiten. 
Buchkä. 

Cirkular an die Kreisphyſiker. 

Braunſchweig. Beſtimmungen, die Abgabe des 
Gocains, feiner Salze und Präparate betreffend, 

Bon 18. März und 17. Mai 1887, 
In Ergänzung unjerer Bekanntmachung, betreffend 

die Abgabe ſtark wirfender Miedifamente im Handver- 
faufe und auf ärztliche Itezepte vom 18. Dezember 1878 
beſtimmen wir hierdurch, daß zu denjenigen Präparaten, 
welche nur auf fchriftlihe eventuell erneute, mit Datum 
und Unterſchrift verjehene Anweiſung von approbirten 
Aerzten, Thierärzten, Jahnärzten und Wundärzten, in den 
beiden leßten Fällen aber nur dann, wenn dad Rezept 
die Art der äußeren VBerwerdung enthält, abgegeben wer: 
den dürfen, fortan auch das Cocain und feine Salze 
gehören jollen. 

Braunfhweig, den 18. März 1887. 
Herzogl. Braunfchw.-Lüneb. Ober: Sanitäts: Kollegium. 

U Culemann. 
” 

Wir haben Beranlafjung darauf aufmerkſam zu maden, 
daß, nachdem gemäß unferer Beſtimmung von 18. März 
1887 das Gocain und feine Salze nur auf ärztliche Ver— 
ordnung verabfolgt werden dürfen, ſelbſtverſtändlich aud) 
der Verkauf von Coca - Wein und von anderem Cocain 
oder Derbindungen deſſelben 
diefer Beſchränkung unterliegt. 

Braunſchweig, den 17. Mai 1887. 
Herzogl. Braunjchw.- Lüneb. Ober-Sanität- Kollegium. 

U. Sulemann. 

enthaltenden Präparaten 
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Braunfchweig. Verfiigung, die Vertretung der 
Phyſici in Behinderungsfällen betreffend. 

Dont 4. April 1887. 
Es iſt zu unferer Kenntniß gekommen, daß häufiger 

Phyſici durch längere Krankheit an der Verfehung ihrer 
hyficat3obliegenheiten behindert waren, ohne uns die 
betreffende Anzeige zu machen, und daß fie eigenmächtig 
Nhyficatsgefchäfte nach privater Verabredung an Kollegen 
ohne unfere Betätigung übertragen haben. Wir können 
nicht umhin, ein ſolches Verfahren als gejeßwidrig zu be= 
zeichnen und erinnern die Herrn Phyſici daran, daß fie 
als Staatsdiener, gleich allen übrigen, verpflichtet jind, 
in allen Behinderungsfällen, auch in denen durd Krank: 
beit, wenn dieſe längere Zeit (etwa 14 Tage) anhält, der 
vorgejeßten Behörde, hier aljo Herzogl. Ober-Sanitäts— 
Kollegium, Anzeige zu maden, und wird lebteres alsdann 
entweder direkt oder auf Vorſchlag des Betreffenden die 
Gtellvertretung beſtimmen reſp. bejtätigen. 

Braunfhweig, den 4. April 1887. 
Herzogl. Braunfchw.-Lüneb. Dber- Eanitäts- Kollegium. 

U. Culemann. 
en... ins). 

‚Braunjchweig. Beſtimmungen, die in den Apo— 
thefen vorräthigen Arzneimittel betreffend. 

Vom 10. Mai und 27. Ceptember 1887. 
Wir haben Veranlafjung, die Apotheker darauf auf- 

merkjan zu machen, dag Die Beſtimmung in unferen „Be— 
ſtimmungen, betr. die Einführung der Pharınacopoea 
Germanica ed. alt.”, wonad) die in den Apotheken vor- 
räthigen Arzneimittel, joweit fie in der Phärmacopoe 
aufgeführt find, die von derfelben verlangte Beichaffenheit 
haben follen, jelbjtverftändlich nur jo zu verjtehen iſt, daß 
es nicht Statthaft ift, neben den den Beitimmungen des 
Arzneibuches entjprechenden Arzneimitteln noch andere, 
ninderwerthige, angeblich für den Handverfauf, in den 
Apotheken zu führen. 

Braunfhweig, den 10. Mai 1897. 
Herzogl. Braunſchw.-Lüneb. Ober-Sanitäts-Kollegium. 

U. Eulemann. 

Zur Hebung etwaiger Zweifel hinfichtlic) der Auslegung 
‚der in unjerem Schreiben von 10. Mai d. 3. enthaltenen 
Beſtimmung, wonad die in den Apotheken vorräthigen 
Arzneimittel, foweit fie in der Pharnacopoe enthalten 
find, die von derfelben verlangte Beichaffenheit haben 
follen und es nicht geftattet it, neben Arzneimitteln, welche 
den Forderungen des Arzneibuches entſprechen, noch andere, 
‚minderwertbige, angeblicy für den Handverkauf zu führen, 
laſſen wir Ihnen Nachſtehendes zugehen. 

Die Beſtimmung jchliegt nicht aus, daß überhaupt 
Waaren anderer, ald don der in der Pharmacopoe auf- 
geitellten Art, iusbefondere die in der Arzneitare aufge 

- führten, zu einem bejonderen Zwec beftinmten Abarten 
‚gehalten werden; jedod) muß jede ſolche Waare, falls Die: 
jelbe zwar nad) ihren allgemeinen Namen, nicht aber nad) 
‚den Eigenſchaften ihrer dent befonderen Zwecke dienenden 
Abart in der Pharmacopoe abgehandelt ift, in einer fie 
jelbjt von derjenigen der Pharmacopoe deutlich unter 
Icheidenden, der Nomenklatur der Tare entiprechenden Weiſe 
bezeichnet fein. Dagegen wird es als unftatthaft erachtet, 
daB miinderwerthige Waare eines Mittels, defjen Eigen: 
Ihaften durd die Pharmacopoe vorgejchrieben find, als 
für den Handverfauf bejtimmt bezeichnet und geführt 
werden, da auch die in letzterem in Apotheken ohne An— 
gabe eines beſtimmten Zweckes geforderte und abgegebene 
Waare die von der Pharmacopoe feitgejebte Güte bejigen 
jol. Sp werden 3. 8. die in der Tare enthaltenen 
Tartarus stibiatus ad usum veterinariur und Calcium car- 
bonieum ad usum externum unbeanſtandet bleiben, falls 
die Gefäße, in denen dieſe Waaren aufbewahrt werden, 

‚der Benennung in der Taxe entſprechend ſignirt find, 
wohingegen 3. B. das Borräthighalten einer minder- 
werthigen Rad. Rhei wie auch das eines den Anforde 
rungen des Arzneibuches nicht entjprechenden Natrium 
bicarbonieum unter feinen Bedingungen und zu keinem 
Zwecke gejtattet fein joll. 

Braunſchweig, den 27. September 1887. 
Herzogl. Braunſchw.-Lüneb. Dber-Sanitäts-Sollegium. 

U. Eulenann. 
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Dänemark. Bekanntmachung des Miniſteriums 
des Innern, betreffend die Einfuhr von Schweine- 
fleiich aus den Bereinigten Staaten von Amerika. 

Bom 10. März 1885. (Meberjegung ohne Gewähr.) 

In Uebereinftimmung mit dent $ 9 des Gefeßes vom 
29. Dezember 1857, anjtecfende Krankheiten bei den Haus: 
thieren betr., wird die Einfuhr von Speck und anderen 
rohen Produften von Schweinen, darunter Schweineblafen 
und ungereinigted Echweinefett, (steam lard), aus den 
Dereinigten Staaten von Nordanterifa hierdurd) bis auf 
Weiteres verboten. 

Dieje Bekanntmachung tritt fofort in Kraft. 
Welches zur Nachricht und Nachachtung aller Bethei— 

ligten befannt gegeben wird. 
ſtiniſterium des Innern, den 10. März 1888. 

Sngerölev. ©. Dantfier. 

Aſien. Straits Settlements. Quarantäne = Bor: 
fehriften zur Verhütung der Einfchleppung und 

Verbreitung anfterfender Krankheiten. 
Dom 1. Zuli 1887. 

Sm Anflug an eine frühere Duarantäne-Berordnung, 
weldye unter dem Titel „Ihe Quarantine and Prevention 
of Disease Ordinance 1856“ am 30. November 1886 er- 
laſſen war, hat der- Öouverneur der Straits Settlements 
am 1. Juli 1887 weitere Borfchriften gegen alle geführe 
lihen koͤntagiöſen und infektiöjen Krankheiten, bejonders 
Cholera, Pocken und Fieber veröffentlicht. 

Die wejentlihen Beſtimmungen lauten: 

2. Whenever information is receive«l that cholera, small- 
pox, fever, or other contagious or infectious disease of a 

dangerous nature has broken out or exists at any other 
Settlement, or at any port or place without the Colony, 
it shall be lawful for the Governor to declare by notifi- 
cation in the Government Gazette that such Settlement 
port or place is infected, whereupon all vessels arriving 
from such Settlement port or place shall be putin quarantine 
and there detained until released by the chief Medical 
Officer of the Settlement or his Deputy, which officers 
are hereinafter included in the term „The Health Officer.“ 

3, The Master or person in charge of any vessel arri- 
ving at, or being at any of the Settlements having on 
board or having had on board within fourteen days pre- 
vious to arrival cases of cholera, small-pox, fever, or other 
contagious or infectious disease of a dangerous nature 
shall, if arriving at any ofthe Settlements, fly the quarantine 
flag and remain outside the limits of the port of such 
Settlement, or if already within the port, forthwith fly the 
quarantine flag and remove his vessel to the Quarantine 
Anchorage of the port. 

4. The Health Officer shall forthwith thereupon proceed 
to such vessel and make enquiry, and if he deems it 
necessary for the public health that the vessel and peopie 
on board should be placed in quarantine, shall give orders 
to the Master or person in charge of the vessel to place 
the vessel with the people on board in quarantine. 

Die folgenden NKummtern 5 bis 23 enthalten Näheres 
über die Form der Quarantäne und die Befugnifje des 
Gejundheitsbeamten. Weiterhin heißt es: 

24. The Health Officer may board any vessel arriving 
in the waters of the colony and inspect every person in 
the vessel. He ınay, if he thiuks proper, call for inspection 
of the ship’s books and papers, aud he shall use every 
lawful means which to him may seem expedient for ascer- 
taining the sanitary condition of the vessel and persons 
therein. 

25. Persons landed at the Quarantine Station shall 
perform quarantine for the periods stated below :— 

“For a period not exceeding 10 days 
...ı from death or perfect recovery of last 

case, 
[ For a period not exceeding 14 days 

.! from death or perfect recovery of last 
| case. 

26. No article, except letters and coins, shall, without 
permission of the Health Officer, be conveyed out of any 

For cholera, 

For small-pox, . 
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place or vessel in quarantine, and every article which is 
conveyed thereout shall before being forwarded to its 
.destination be disinfeeted in such manner as the Health 
Officer shall direct. 

97. All letters or parcels for persons in quarantine shall 
be sent to the Post Office, and shall be forwarded by the 
earliest opportunity. 

Zum Schluſſe werden die Duarantäne-Anferpläße und 
Duarantäne-Stationen für Gingapore, Benang und Ma— 
lacca näher bezeichnet. 

Meitere Vorſchriften, die mit den vorjtehenden zu— 
fanımengefaßt worden find, beziehen fi) auf Seuchenver— 
hütung am Lande, auf Hunde (werden bei der Einfuhr 
einer Quarantäne von 1 Monat unterworfen) und end» 
ih) auf „andere Thiere ale Hunde”. 

Kongreffe, Uerhaudlungen gefehgehender 
Aörperfihaften, Mereine :c. 

Deutſches Neid. Der Neihstag hat den Entwurf 
eines Gefetzes, betreffend den Berfehr mit Wein, in 
feiner am 20. März d. 3. geichloffenen IT. Cejjion der 
7. 2egislaturperiode nicht erledigt (vgl. ©. 160), ebenſo aud) 
nicht den Antrag ohren, betreffend Abänderung der Ge— 
werbeordnung (Berfauf von Brod, vgl. ©. 194). 

Preußen. Sm Abgeordnetenhaufe hatte der Ab- 
geordnete Scheben unterm 17. April 1888 den Antrag 
eingebradt, das Haus möge folgendem Gefeßentwurfe, 
betr. das Berbot von Surrogaten bei der Bier: 
bereitung, die Zuftimmung ertheilen: 

$ 1. Unter dem Namen „Bier“, oder einer dieſes Wort 
aufnehmenden Bezeichnung, welche feinen deutlichen Hin- 
weis auf etwaige Abweichungen von den nachſtehenden 
Vorſchriften enthält, darf nicht feilgehalten und nicht ver— 
fauft werden ein Getränf: 

1. zu deſſen Bereitung andere Stoffe verwendet find 
als Gerſtenmalz oder andere Getreidejorten, in na- 
türlihem oder gemälztem Zuftande, jowie Waſſer, 
Hopfen und Hefe; 

2. zu deſſen Klärung außer der mechaniſchen Filtra- 
tion andere Mittel verwendet find, ald Hajelnuß: 
holz- oder Buchenſpähne, Haufeblafe oder Gelatine; 

. welches in einer anderen Weiſe gefärbt ift, als 
durdy den natürlichen Farbeftoff, welchen das Malz 
auf der Darre enthält, oder durch Zuſatz eines 
a aus geröftetem Gerjtenmalz hergeitellten Färbe— 
ierö; 

4. welchem, außer den in Nummern 1 und 3 zuge: 
lajjenen Stoffen, andere Stoffe, fei es zum Zwecke 
der Haltbarmahung, oder zu irgend welchen fon- 
jtigen Zweden zugejebt find. 

$ 2. Das Keilbieten oder Verkaufen von Gerealien, 
welche gejchwefelt find, ift verboten. 

$ 3. Wer den Vorjchriften der SS 1 und 2 vorfählid) 
zumwiperhandelt, wird mit Gefängniß bis zu 6 Monaten 
Bahn La bis zu 1500 Mark oder einer diefer Strafen 
eſtraft. 

Iſt die Handlung aus Fahrläſſigkeit begangen, fo tritt 
Gelditrafe bis zu 150 art — A u 

$ 4. Neben der Strafe fann auf Einziehung der Ge 
tränfe, beziehungsweife Gerealien erfannt werden, ohne 
enden ob diejelben den Berurtheilten gehören oder 
nicht. 
‚Sit die Verfolgung oder VBerurtheilung einer Perſon 

nicht ausführbar, jo fann auf die Einziehung felbitftändig 
erfannt werden. 

Die erfte Berathung über den Antrag hat am 23. April 
d. 3. jtattgefunden und mit der Ueberweiſung an eine 
bejondere (XVIIL) Kommiffton von 14 Mitgliedern ge- 
endet. Diefe Kommilfion hat unterm 1. Mai münplichen 
DBeriht über die Vorberathung erftattet und beantragt: 

Das Haus der Abgeordneten wolle bejchließen: 
1. den Antrag des Abgeordneten Scheben auf Annahnıe 

eines Gejeßentwurfs, betreffend das Verbot von Surro- 
gaten bei der Bierbereitung, Nr. 137 der Druckſachen, 
abzulehnen; 

© 

2. folgende Nefolution anzunehmen: 
In Erwägung, daß eine gefehliche Regelung der 

Fre J— 

u vw. 

Heritelung und des PVertriebes des Bieres noth- 
wendig iſt, 

in Erwägung, daß nad) Mittheilung des Herrn 
Kegierungsfommifjars eine reichsgeſetzliche Regelung 
der Frage in Vorbereitung ift, 

die Königliche Staatsregierung aufzufordern: 
int Bundesrathe dahin zu wirfen, daß eine 
baldige reichsgefeßliche Regelung der Her- 
ftellung und des DVertriebes des Bieres herbei- 
geführt werde. 

Das Plenum beſchloß darauf in feiner 56. Sitzung am 
4. Mai, nachdem der Staatsminiſter, Staatsjefretär des 
Innern, von Boetticher erklärt hatte, es werde bereits 
an der Hand eines im Kaif. Gefundheitsamte auf Grund 
eingehender Verhandlungen mit Sachverjtändigen ausge- 
arbeiteten Gntwurfes erwogen, die Angelegenheit von 
Neichswegen zu regeln, es lafje ſich aber bei dem Wider- 
ftreit dev Meinungen gerade über die Surrogatenfrage 
ein naher Abſchluß nicht in Ausficht ftellen, nachſtehenden 
Abänderungsantrag (Nefolution) des Herrn Scheben an— 
zunehmen: 

In Erwägung, daß eine gefebliche Regelung der 
Heritellung und des Vertriebes des Bieres nothwen- 
dig it, 

in Erwägung, dog nah Mlittheilung des Herin 
Regierungskommiſſars eine reichsgeſetzliche Negelung 
der Frage in Vorbereitung ift, über den Antrag 
des Abgeordneten Scheben auf Annahnte eines 
Gefeßentwurfs, betreffend das Verbot von Gurro- 
gaten bei der Bierbereitung (Nr. 137 der Drudjadyen) 
zur Tagesordnung überzugehen, und 

die Königliche Staatsregierung aufzufordern: 
im Bundesrathe dahin zu wirken, daß eine 
baldige. reichegefehlihe Regelung der Her- 
ftellung und des Dertriebes des Bieres herbei- 
geführt werde. 

Preußen. Das Haus der Abgeordneten hat in 
jeiner 50. Sitzung am 24. April d. 3. über den Bericht 
der Retitionsfommifjion, betr. die Petition des Apo— 
thefers Kempf in Gteinau wegen Negelung des 
Apothefenwefjens, berathen und den Antrag auf lleber- 
gang zur Tagesordnung (vgl. ©. 221) angenommen. Der 
Regierungskommiſſar Geh. Ober-Medizinalrath Dr. Ker— 
ſandt gab im Verlaufe ver Berathung nachſtehende Er— 
klärungen ab: 

Die Befürchtungen des Herrn Vorredners find ſchon 
erledigt worden durch den Herrn Minijter felbit, der ja 
in der Kommijfion felber Aufflärungen gegeben hat, wie 
fie der Herr Vorredner wünſchte. Der Herr Minifter hat 
in der Kommiffion ausdrücklich erklärt, daß dieſe Ein- 
führung der Berfonalfonzeffion durchaus feine rückwirkende 
Kraft haben fol, daß fie nit Anwendung haben joll 
auf diejenigen Apotheken, die bereits früher beftanden 
haben — jedoch mit der einen Modifikation, die jest ſchon 
eingetreten ift. Sn dem Erlaß vom 21. Suli 1886 iſt 
nämlich bejtinmt worden, daß die freie Veräußerlichkeit. 
dort nicht ftattfinden joll, wo eine Apothefe noch nicht 
zehn Sahre beftand. a7 

Sr übrigen find ja die Beforgniffe jebt zerftreut. Was 
für die Zukunft gejchehen wird, das iſt garnicht allein 
Sache der preußiichen Regierung; dieſe hat jet das ge— 
than, was das Abgeordnetenhaus vor zwei Jahren bei 
Gelegenheit einer Petition gewünfcht hat: fie hat die Per— 
jonalfonzejfion für die Zukunft in Ausfiht genommen, 
d. h. für diejenigen Apotheken, welche neu errichtet werden 
follen; von der Vergangenheit, von dem was gewejen ift, 
it ja feine Nede geweſen. 
zu wiederholen, was der Herr Minifter einer Deputation 
der Apotheker erklärt hat, daß nämlich von einer rück— 
wirkenden Kraft nicht die Rede fein fol. Sch glaube, 
die Beunruhigungen, die entitanden find, werden ganz 

Wenn Sie das, was ih entichteden geichwunden ſein. 
damals ald Kommifjarius gefagt habe, näher durchlejen 
wollen, jo it meinerfeitS auch nicht von Apotheken ge— 
fprodyen worden, die Schon errichtet find, fondern von 
ſolchen, die errichtet werden follen. Und da die preußijche 
Regierung für ſich allein nicht ‚vorzugehen beabfichtigt, 

J 

Ich bin nur ermächtigt, das. 



ondern dem Herrn Neichöfanzler den von ihr aufgeftellten 
Sntwurf als Material übergeben will, jo glaube ich, daß 

it die ausgejprodyenen Bedenken des Apothekeritandes 
e Grledigung finden. 
Was den lebten Punkt anbetrifft, die Nemedur be- 
ic) der Borbildung der Apotheker, fo glaube ih, daß 
Möglichfeit dazu wohl gegeben ift, mache aber den 
tn Vorredner darauf aufmerkſam, daß die Apotheker: 
ie jelbjt darüber noch nicht einig find, ob eine höhere 
hulbildung zu fordern ift, ob ein Abiturienteneranen 

wünjhenswerth it oder nur die Reife für die Prima; 
das find Sachen, die in Fachkreiſen noch veiflich erwogen 
werden müjjen. 
Was nun den anderen Punkt betrifft, daß feitens 

meines Heren Chefs ausgeſprochen ift, es follten überall 
da Apotheken neu errichtet werden, wo ſolche hohen reife 
bezahlt worden find, jo glaube ich, ift er ganz entſchieden 
mibverjtanden. Er hat weiter nichts gejagt, als daß die 
Behörde aufmerkſam fein wird darauf, ob möglicherweife 
in jolden Fällen eine neue Apotheke nothwendig iſt oder 
beitehen kann ohne Schädigung der benachbarten be: 
ftehenden Apotheken. Daß er aber feine Anſicht dahin 
ausgejprohen habe, es jolle in jedem foldhen Falle eine 
Neukonzeſſionirung ftattfinden — ich habe den ftenogra- 

phiſchen Bericht gelefen — daß habe ich nicht heraus- 
finden fönnen. Sch Tann aber wohl noch darauf auf- 

mierkſam nahen, daß ‚bei der befannten humanen Ge- 
- finnung meines Herrn Chefs ſich ganz entſchieden nicht 
denken läßt, daß er eine fo einfchneidende generelle Be- 
ftimmung habe ausjprehen oder anordnen wollen. 

In Verbindung mit der vom 18. bis 23. September 
dieſes Jahres in Köln tagenden 61. Berfammlung 
deutſcher Naturforfher und Aerzte foll gemäß Be- 
ſchluß des Geſammtausſchuſſes eine Fahausitellung 
aus den Gebieten ſämmtlicher auf der ‚Berfammlung ver: 
tretenen Disziplinen stattfinden. 
Die Ausſtellung fol alles Neue und Vollendete an 
Inſtrumenten, Apparaten, Präparaten, Forſchungs- und 

Tehrmitteln umfaſſen und iſt auf eine Dauer von etwa 
14 Tagen berechnet. 
wolf Gruppen find in Ausſicht genonmen. 
Anmeldebogen find vom Schriftführer (Adreſſe: 
Unter Sachſenhauſen 9) zu beziehen. 

Die Frage der Proftitution vor der Kal. 
belgiſchen Afademie der Medizin. — Anı 31. Zuli 

1886 hielt Herr Thiry in der Academie royale de me- 
deeine de Belgique einen Vortrag über die Proftitution 
(Bullet. de l’Acad. royale de med. de Belgique 1886 

©. 648-771), an welchen ſich eine längere Diskuffion 
ſchloß (Sitzüngen vom 30. Dftober, 27. November, 
18. Dezember 1886, 29. Januar, 26. Februar, 26. März, 

30. April 1887; Bullet. ete. 1886 p. 1083—1089, 1217 
bis 1291, 1358—1384, 1887 p. 24-59, 164—177, 270 
big 281, 387-420). Nachdem aledann der belgische 
Suftizminifter der Afadentie in ihrer Sitzung am 28. Mat 
1887 (ebenda ©. 462) mitgetheilt hatte, daß aud) ihn die 
Negelung der Proftitution zur Zeit beihäftige, und daß 

fie vier Mitglieder zur Theilnahme an einer Enquete 
Uber diefe Frage ernennen möge, beſchloß die Afadenrie, 
ö die weitere Behandlung des Gegenjtandes bis zur Be- 
endigung der Enquöte auszufeßen. Sn der Sitzung vont 
29. Dftober 1887 wurden der Akademie die folgenden 

Während und nad) der Diskuſſion eingebrahten Theſen 
zur Beichlußfafjung vorgelegt (ebenda ©. 688 ff.): 

I. Conelusions de M. BARELLA (sdance du 30 avril 1887). - 

1° Aueune fille ägee de moins de vingt et un ans ne 
' _ pourra @tre regue dans une maison de tolerance ou se 
_ livrer &]a prostitution publigue comme fille &parse. 

2° Seront seules inscrites d’office sur le registre de 
la prostitution les filles de maisons. 

3° Nulle autorit@ n’a le droit d’inscrire d’office une 
wrostituée libre, c’est-A-dire qui n’est pas en maison. 

Par contre, aucune femme libre ne pourra se livrer à la 

Prostitution sans &tre inscrite, sans &tre cartee et sans 
avoir souscerit l’engagement de se soumettre aux regle- 
ments sur la prostitution et, notamment, à toutes les 
visites medicales qui seront jugees necessaires. Elle sera 
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inserite sur sa demande et après avoir subi un examen 
medical complet. En cas de maladie, elle sera prealable- 
ment envoyee à l’höpital. 

4° Les prostituees inscrites seront soumises & des 
visites medicales frequentes, au moins deux fois par se- 
maine; 

5° Les filles libres enserites auront un livret qui leur 
sera personnel et qui contiendra leur £tat civil, leur 
signalement et leur photographie. 

6° Les filles majeures qui se livreraient à la prosti- 
tution clandestine, c’est-ä-dire sans Etre inscrites et 
cartees, seront poursuivies pour vagabondage, comme 
censement depourvues de moyens d’existence par le tra- 
vail, puisqu’elles vivent de la debauche. Elles ‚seront 
envoyees dans des depöts de mendieite, apresexamen medical 
et traitement s’il y a lieu, le tout nonobstant les poursuites 
qui pourraient leur ätre intentees du chef de l’article 379 
du Code penal. 

S’il s’agit de mineures, elles seront renferme&es pen- 
dant un temps à determiner dans des maisons speeciales, 

ou Fon cherchera, par une dducation severe et l’appren- 
tissage d’un metier, a reprimer leurs instincts vieieux et 
à les faire sortir de leur etat d’abjection. 

7° Aucune femme mariee ne pourra éêtre recue dans 
une maison de tolerance, dans une maison de passe ou 

inscrite & la police comme prostitude eparse, m&me si 
elle est en possession d’un mari assez dégradé pour auto- 
riser la prostitution de sa femme. 

8° L’entree d’une maison de tolerance on de passe 
est interdite aux jeunes gens de moins de vingt et un 
ans. En cas de contravention, le tenant de maison sera 
poursuivi conformement a l’article 379 du Code p£nal. 

90 La vente de tout comestible, de toute boisson, de 
tout objet quelconque est interdite dans les maisons de 
tolerance et dans les maisons de passe. 

10° Il y a lieu de signaler a l’attention de la legis- 
lature la necessite de reviser les dispositions du Code civil 
relatives aux enfants naturels, cette legislation barbare 

.n’etant plus en rapport avec l’esprit de justice qui anime 
lasoeiete moderne. 

II. Conclusions deM. MOELLER (seance du 30 avril 1887). 
Suppression graduelle et successive des maisons de 

tolerance; loi interdisant le trafice de la debauche d’autrui; 
mesures penales .contre. Ja seduction des jeunes filles, 
contre toute exeitation ou provocation à la .debauche, 
contre les prostitudes et les debauches qui donnent lieu 
&. du scandale public. 

Au point de vue hygienique, trois systemes peuvent 
etre indiques: 

1° Maintien de l’inseription et de la visite obligatoires, 
mais extension de ces mesures aux hommes qui en sont 
justiciables; 2° suppression de l'inscription, mais maintien 
de la visite obligatoire à titre preventify 3° visites ex- 
clusivement & titre repressif et peines contre les auteurs 
de contamination venerienne. 

M. Meller estime quil y aurait lieu d’attendre les re- 
sultats de l’enquäte annoncee par le Ministre de la Justice, 
avant de se prononcer dans un sens ou dans l’autre. 

III. Conclusions de M. THIRY (seance de 30 avril 1887). 

1° La prostitution qui s’affiche dans les rues, les pro- 
menades et les lieux publies etant la cause la plus 
puissante de la propagation des maladies venerienues et 
syphilitiques deit &tre interdite. 

2° Les personnes qui seront convaincues de se livrer 
habituellement a la debauche seront inscrites et soumises 
aux visites sanitaires. 

3° Les inseriptions et les visites ne seront autorisces 
que sous la sauvegarde des garanties qui doivent, dans 
toutes eirconstances et partout, proteger I’honneur et la 
dignite des personnes. 

4° L’Academie royale de medecine de Belgique, con- 
vaincue que les visites sanitaires frequentes et convenable- 
ment appliquees peuvent seules arröter la propagation des 
maladies veneriennes et syphilitiques, estime que leur 
application s’impose aux administrations, non seulement 
au point de vue de la sante, mais encore de la moralite 
publique. 
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IV. M. HAYOIT, par lettre en date du 18 mai 1887, 

a retir& la proposition qui’) avait de&posde dans la seance 

du 30 avril de ld même annee.*) 
V. Ordre dw jour present par M. MÖELLER, par 

lettre du 11 mai 1887: 
L’Acad&mie de medeeine, declarant qu'il importe de 

prendre des mesures & l’effet de restreindre les conse- 
quences morales et sanitaires de la prostitution et atten- 
dant les resultats de l’enquete annoncde, passe à l’ordre 
du jour. 4 

VI. Ordre du jour depose par M. WARLOMONT 
‘par lettre du 14 mai 1887: 

L’Acaddmie, estimant que la reglementation de la 
prostitution est n&cessaire pour restreiudre la propagation 
des maladies veneriennes, passe à l’ordre du jour. 

Die Akademie nahm zunädhft die von Herrn Warlo— 
mont vorgejehlagene Thefe in der von Herin Thiry 
abgeänderten Faſſung 

L’Academie estime que la reglementatiou de la 
prostitution est necessaire pour restreindre la pro- 
pagation des maladies veneriennes“ 

einftinmig an. Alsdann fanden die Thejen ded Herrn 
Thiry den Beifall der Verſammlung, welde ſich für 
Theje 1 (2 Etimmenthaltungen) und 3 (6 Gfinment- 
haltungen) defjelben ohne Aenderung, für Iheje 2 
(6 Stimnenthaltungen) mit dev Maßgabe entſchied, daß 
die Wörter „les personnes“ durd) „les femmes“ erſetzt wer: 
den. Zu der legten Thiry’ihen Theje lag ein Abände— 
rungsvorjchlag des Herrn Maſoin in folgender Faſſung 
vor „Se placant exclusivement au point de vue de la 
sante publique, Académie declare que des mesures de 
police, et notamment l'inspection medicale, sont de nature 

à diminuer Je nombre des maladies veneriennes.* Die 
Akademie entfhied fi) (mit 3 Stimmenthaltungen) für 
folaende Faſſung, über welche ſich die beiden Antragiteller 
geeinigt hatten: 

„L’Academie royale de medecine de Belgique estime 
que les visites sanitaires frequentes et convenablement 
appliquees, constituent le moyen le plus efficace pour 
arröter la propagation des maladies veneriennes et syphi- 
litiques.“ 

Die fünf NRefolutionen der Akademie follen Dem 
Minifter des Innern und des Öffentlichen Unterrichts 
mit der Bitte überfandt werden, jie dem Juſtizminiſter 
vorzulegen. 

Die vorerwähnte Enquete - Kommiffion, welde auf 
Grund der nachitehenden Königlichen Verordnung berufen 
ist, hat im Sanuar 1888 unter Vorſitz des Minifterd des 
Innern, Devolder, ihre Berathungen begonnen. 

PROSTITUTION. — COMMISSION DE LEGISLATION. — 
INSTITUTION ET NONMINATION ()). 

3e Dir. gen., lreSect., No 326. — Laeken, le 13 octobre 1837. 

LEOPOLD II, ROI DES BELGES, 
A TOUS PRESENTS ET A VENIR, SALUT. 

Sur le rapport de Notre Ministre de l’interieur et de 
Pinstruetion publique et de Notre Ministre de la justice (?), 

Nous avons arrete et arretons: 
ARTICLE ler. Il est institu& une commission char- 

gée de preparer un projet de loi sur la prostitution. 

ART. 2. Sont nommes membres de cette commission: 
(Folgen die Namen der 24 Mitglieder.) 

*) Anm. Diefe Theje lautete folgendermaßen: L’Aca- 
demie, estimant que la reglemnentation de la prostitution 
est necessaire pour restreindre la propagation des mala- 
dies veneriennes, et attendant les resultats de l’enquete 
annoncde par M. le Ministre de la Justice, passe à l’ordre 
du jour. 

(') Moniteur, 1887, no 288. 
(2) Bruxelles, le 10 octobre 1837. 

RAPPORT AU ROI. 
SIRE, 

Notre legislation ne s’occupe de la prostitution que 
pour la ranger parmi les objets d’interet communal. 

ART. 3. La commission nommera dans son sein son 
prösident. Il pourra lui &tre adjoint un secr&taire. 

ART. 4. Notre Ministre de l’interieur et de lin- 
struction publique et Notre Ministre de la justice sont 
charges de l’execution du present arrete. 

LEOPOLD. 
Par le Roi: 

Le Ministre de l'interieur 
et de l’instruetion publique, 

THONISSEN. 

Le Ministre de la justice, 

J. DEVOLDER. 

Uerzeichniß 
der fie die Bibliothek des Kaiſerl. Geſundheits- 

amtes eingegangenen Gefchenke. 
(Gleichzeitig als Empfangsanzeige und Dankesbezeugung.) 

Bericht, 19. ftatiftifcher, über die Pfründen- und Kranfen- 
Anstalt des Kgl. Zuliusfpitals in Würzburg für 1856. 

Generalberiht über die Verwaltung der Medizinal: 
Angelegenheiten im Reg.-Bezirk Breslau. 
Dr. E. Wolff. Breslau. 1887. 8°. 

Großmann, Dr. Fr. Schlangenbad, Wildbad und Wald- 
luft-Surort. Feſtſchrift. Wiesbaden. 1887. 8°, 

Qahresbericht, medizinifch-ftatiftifcher, über die Stadt 
Etuttgart vom Fahre 1836. Stuttgart 1887, 8°. 

Katalog der Bibliothef des Herzogl. ftatift. Bureau zu 
Gotha. Gotha 1887. 4°, 

C'est au college des bourgmestre et echevins que 
lartiele 96 de la loi du 30 mars 1836 attribue la sur- 
veillance des personnes et des lieux notoirement livres 
à la debauche. Le college prend, à cet «ffet, toutes les 
mesures qu'il juge propres à assurer la sürete, la moralite 
et la trang ıillite publiques. 

Le conseil communal, de son cöte, arrete sur ce point 
tels reglements qu’il juge utiles ou neeessaires, 

Ce regime a donne lieu, dans les derniers temps, à 
des critiques de deux ordres! 

On s’est emu, d'une part, de l’espece d’omnipotence 
que la loi confere et que la jurisprudence reconnait aux 
magistrats et fonetionnaires communaux, lorsqu’il s’agit de 
determiner les lieux et les personnes soumis au contröle 
de la police des meeurs. 

Un projet de loi a été .depose dans la session de 
1832-1883 pour remettre au pouvoir judiciaire les con- 
testations qui peuvent s’elever en pareille matiere. Ce 
projet a ete adopte par la section centrale de la Chambre 
des representants, qui a presente son rapport dans la s6-. 
ance du 8 juin dernier. 

Mais, dans les Chambres et dans le pays, il est bon 
nombre d’hommes &minents auxquels cette reforme parait 
incomplete et möme desastreuse. Ils se demandent si des 
reglements quelconques ne constituent pas une sorte de 
protection du vice, si l’ingerence des pouvoirs publics 
n'est pas compromettante pour ceux-ci et dangereuse pour 

Don 

Ja moralit& des citoyens, s’il ne vaut pas mieux, enfin, 
laisser la prostitution s’excercer librement sous la seule 
contrainte des lois r&pressives. La minorite de la section 
centrale a fait acter des röserves en ce sens, 

Ces questions divisent les meilleurs esprits. Au 
gouvernement nous parait incomber le devoir de chercher 
a les resoudre. 

Preparer cette solution en s’inspirant des donndes de 
Phistoire, de la statistique, des sciences medicales, des 
prineipes du droit et surtout de l’experience acquise en 
Belgique et a l’etranger, telle sera, Sire, la täche de la 
commission qui se constituera si Votre Majeste veut bien 
donner son approbation au projet d’arrete ei-joint. 

Dun, 

i 

Un des membres de la Société de moralit& publique 
qui sont appeles à en faire partie a bien voulu prendre la 
peine de rediger un projet de questionnaire sur les faits 
relatifs a la reglementation des maeurs. 

Ce document pourra &tre consult& avec fruit par la 
commission. Nous le joignons au present rapport. 

Le Ministre de Vinterieur 
et de linstruction publique, 

THONISSEN. 

Le Ministre de la justice, 

J. DEVOLDER. 
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Dez. 1885 unter Beruckſichtigung Der von 1880 bis 1885 durch die V ' 
theiligten Orten für den 1. Sult 1888 berechnet worden. Auf Grund derſelben werden bie 
ermittelt. Die Berechnung der durchſchnittlichen Sterheziffern für Die Jahre 1882-1886 iſt 

1886 ©. 759 und 1887 ©. 455) mitgetheilten 

1) Groß-Lichterfelde, Friedenau, Steglig, Tempelhof; Friedrichsfelde, Pankow, Plötzenſee, Tegel und Sungfernheide, Reinidendorf, Hohen— 
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1883 ©. 231, 1884 ©. 219, 1885 II. ©. 293 
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die Nachweifungen 
gen Ergebniffe der Volkszählung 

Abnahme der Bevölkerung in den be— 
Rerhältniszahlen der in dem Berichtömonat Geitorbenen 

auf Grund der in den Sahresüherfichten (Veröffentlichungen 
Angaben über Einwohnerzahlen u. Sterbefälle erfolgt. 
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Granada Dezbr. 87 76215 | 211] . | 203 32,0 —| 14 7 Spa 192] 2 
Innsbruck 4.--31.8. 88 . 22980 2 64 37,2 — — — -—|. oe) En. 45) — 
Linz 4-31./3.8 ... 45180 | - Tale lSlE 18925 —| — 3) 1 . 0 3 7258 62 
Liſſabon 1.—28./1» . | 242297 | 6421 50 | 777| 185 | 417 — | 2 9 17 7| 71 1188| 24 373 1 
Mosktaudtovember87 | 751000 | . 1 86 |1829 292 7| 40) 501189] 11 1234 1341) | 1099] 2 
Nantes März 88... | 127482 | 246| 15 | 348 | 38 32,8 8 —| 7-41) 45) 3 00 193 
Palma 59 438 } 3 x 2 MR \ 
Pillen 4.-31.53. 8. . 47703 10 | 114 alt — — 671 23 9179 69 
Reichenberg 4.—31./3. 88 51499 2 94 38,8 — — 3 — AU ZN 65 
Saragofja 87 922 F 2 Ä 5 A . 
Troppau 4.—31.3. 8 . 2270 0 1 ED — — —| — .|12) 4 7, 34 
Utrecht März SS . 79166 | 244| 10 | 202| 74 | 30,6 5| —| 2| 1) 2| 14| 16| 9 —| — | 148 
Dalencia 3 3 \ 3 N h — — —* 
Zürich a Elli 92685,| 1951 1317180, , 0 31.122375 —,| .1|. 8), 2) 0900253 100 

Afrika. 
"Alerandrien März 88 | 231396 | 8941| 29 | 574| 154 | 29,8 — — 4 —| 4|47| 21] 95) — | — | 400 
Kairo — 88 ..| 374838 1490| 70 | 998 | 243 | 34,6 — — —| 37) 7111| 51/214) — | —| 563] 15 

Aſien. 

Bombay 1.-28.2.88.| 773196 12151 72 |1534 25,8 18 . |210 70 1212| 24 
Madras 28./1.-24./2. 88. | 398777 1124| 33 [1244 40,6 3 86 10231 12 

Amerika. 

Baltinore 388 | 437155 | 546| 51 | 766 | 184 | 22,8 86) 3| 18| 5| 31198 1157 20ame 414! 13 

Boſton 29/1.-3/3 88.| 395924 | . 110331) 9077292 2| 12] 44| 7) 2). 198561 0% 7038| . 
Brooklyn Febr. 88. | 757 %55| . „21145818 .231220 1| 621142) 5] „11728315, d2e2 7014 39 
Chicago Febr. 88... 840000 99 11304 | 328 | 18,6 4 151121) 20) 91321967) 28) 4 652] 56 
Cincinnati Febr. 87. | 325 000 28.1.5027: 97.1 185 —| 4 24 34| 2| 74| 54 8% 2857| 15 
Minneapolis Febr.88 | 175 000 31 2541 TU 174 4| —| 20 12) 7| 30| 33| 13 1200 21 
Montreal Febr. 88. | 186 257 „71 BOL I ER —ı 11:55) 3) 71T SD 426] 10 
N.-Drleans 4.—31.8. 88. | 248 000 39 | 4271.,.67 1.224 le. 14.) 200,250 ..| 2531 25 
New-York Febr. SS. [1526 081 19280. 2000258 22 122/268] 14] . 1472 1751| 53 . 11497| 81 
Dafland 50 000 : u. EN. ED le. UM 5 5 
Rio de Raneiro . ; a S { Bell, } ! & ir. N U 
©. Franzieko Febr. 88) 300000 | . | 27 | 517 | 8ı | 20,7 5) 3 21] 8! — | 84| 89| 12) 1| —| 270) 25 
Gt. Louis Febr. 88.1 420.000 I 9931 56 | 730 | 154 1 20,9 1! 11601 4110| 711118) 25 4051 35 

folche Site aufgenommen, welche in den 
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des Kaiſerlichen 9 ree 
Die Veröffentlichungen — leben De jeden Dienftag. Abonnements 

werden zum Breife von 4.5 halbjährlich von allen Poſtanſtalten ÖBoit- 

tg.» Preielifte 5910) und Buchhandlungen, ſowie von der Verlags: 

handlung angenommen. 

Snferate nehmen alle Anno 

lagshandlung zun Preiſe von 30 3 

entgegen. Beilagen, von ee ae! 

er: Petitzeile 

Spbeeremplar einzuſenden 

XII. Jahrgang. 

nhalt. Perſonalien. ©. 301. — Ds lmondl Danı. Volks⸗ 
in der Berichtswoche. S. 30 Medizinalſtatiſtik des 

Reg.Bez. Koblenz. ©. 301. — Sterbotälle in Deutichen Städten von 
40 000 und mehr Einwohnern. ©. 302. — Desgl. in größeren Städten 
Des et ©. 303. — Erkrankungen in Berliner Kranfenbäufern. 
©. 303. — Dedgl. in deutſchen Stadt- und Landbezirken. ©. 30?. 
— Wilterung S. 303. een und Bodentenperaturen 
in Berlin und münchen, März 188 . 804. — Zeitweilige Maß— 
regeln zc. ©. 30. <hierfeumen = Stalien, 2. Sannar bis 26. 
Februar 1888. ©. 305. — Tuberfuloie hei EC chlactthieren. ©. 306. 
— Beterinärpolizeiliche Mafregein. ©. 306. — Medizinalgefek- 
gebung 2c. (MWiürttemberg.) Cntiehättnung au eh oder ge= 
tallene Thiere. ©. 306. — Baden.) Desgl. ©. — (Medlenburg- 
Schwerin) Benachrichtigung bei Thierfeuchen. © BOB: (Braune 

Der Piingitfeiertage halber ericheint die de 

Nummer 
Mittwoch, den 23, Mai, 

Seine Majejtät der Deutjche Kaifer und König 
von Preußen haben Allergnädigit geruht aus Anlaß 

Seiner Thronbeiteigung 

dem Direktor des Kaijerlihen Geſundheitsamts 
Köhler den Königlichen Kronen-Drden zweiter 
Klaſſe, 

dem ordentl. Mitgliede des Kaiſ. Geſundheitsamts 

Regierungsrath Dr. Sell den Charakter als 
Geheimer Regierungs-Nath, 

dem außerordentl. Mitgliede des Kaiſ. Gejundheits- 

amts Sanitätsrath Dr. Graf zu Elberfeld den 
Charakter als Geheimer Sanitäts-Rath 

zu verleihen. 

Geſundheitsſtand 
md Gang der Holkskrankheiten. 

In der Berichtswoche find nachjtehende Todesfälle 

und Erkrankungen an Boden, Fledtyphus und Nüd- 
fallsfieber gemeldet worden: 

Polen: Reg.-Bez. Königsberg 1, Wien und Bor- 
orte Wiens je 2, Graz 1, Prag 17, Trieſt 2, Nom 
4, Paris 5, Petersburg 4 Todesfälle; Reg. Bez. 
Königsberg 2, Wien 3, Budapejt 1, Petersburg 3 
Erkrankungen. 

Flecktyphus: Braunſchweig, Reg.Bez. Königs— 
berg je-1, Prag 6, London, Petersburg je l Todes— 
fall; Neg.-Bez. Königsberg 10, Aurich, Wien je 1, 
Petersburg 4 Erkrankungen. 

Rücdfallsfieber: Petersburg 2 Todesfälle. 
Im Uebrigen find bejonders hervorzuheben: 

Unterleibstyphus: Chemni 7, Paris 13, 

London 11, Petersburg 34 Todesfälle; Petersburg 
110 Erfranfungen. 

fchweig.) Branntwein zur & ö 
(Sachjen-Meiningen.) Imp —— Desinfektion 
bei anſteckenden Krankheiten. "8 Kranken-Transport auf 
öffentlichen Fuhrwerk. ©.308. — (Stalien.) Sanitätsbulletins. ©. 308. 
— (Dänemark) Margarine. ©. 309. (Spanien.) Unterfuchung 
fremden an 8. ©. 311. — Unterfuchung der eingeführten Brannt 
weine. 311. — Rechtſprechung. (Meichsgericht.) Verkauf ver— 
fälichter Nahrungsmittel durch den Thäter jelbit. ©. 311. — Ber: 
bandlungen von gejeßgebenden Körperichaften, Bereine 
Bayriſche Kammer der Abgeordneten.) Aufhebung des Smpfzwanges. 
©. 312. — (Srankreich.) Einfuhr friihen Fleiſches. ©. 313. - Ver: 
miichtes, rl und fanitäre Verhältniffe in den Semeinden 
Staliend. ©. 314 

Roſe: Wien 13, Kopenhagen 19 Erkrankungen. 
Kindbettfieber: London 12 Todesfälle. 

Majern: Hamburg 6, Straßburg 13, Prag. 11, 

Paris 10, London 14, Petersburg 34 Todesfälle; 

Berlin 88, Hamburg 242, Neg.-Bezirfe Erfurt 251 

und Wiesbaden 195, Wien 183, Budapeft 55, Edin— 

burg 39, Petersburg 129 Erkrankungen. 

Scharlach: Wien 6, London 23, Petersburg 11 

Todesfälle, Berlin 38, Wien 75, Petersburg 22 
Erkrankungen. 

Diphtherie und Croup: Berlin 18, Ham— 
burg 12, München 6, Nürnberg 9, Wien 7, Paris 48, 

Lyon 8, London 26, Amſterdam, Kopenhagen je 9, 

Chriſtiania 10, Petersburg 8 Todesfälle; Berlin 57, 

Breslau 25, Hamburg 32, Reg.Bez. Schleswig 157, 

Kopenhagen 63, Chrijtiania 23, Petersburg 65 Er— 

franfungen. 

Keuhhuften: Paris 7, Kondon 87, Dublin 7, 

| Liverpool 12 Todesfälle; Hamburg 17, Wien 32, 

Kopenhagen 33, Stodholm 17 Erkrankungen. 

Rob: Petersburg 1 Todesfall. 

Medizinalitatiftiiche Mittheilungen 

aus dem Preußiſchen Negierungs-Bezirf Koblenz, 

tad) dent General-Sanitätsbericht für 1883 —1885 mit 
Nückblict auf frühere Sahre von Dr. Frhr. v. Maſſenbach, 

Reg.-Med.Rath. Koblenz 1887.) 

Der Regierungsbezirk Koblenz gehört zu den 
dichter bevölkerten Regierungsbezirken des Preußiſchen 

Staates, auf je 1 qkm kamen im Sahre 1880 

97 Einwohner, im ganzen Preußiſchen Staate nur 

deren 785 der Bezirk zeichnete jich außerdem durch 

einen Ueberſchuß der männlichen Bevölferung gegen 

über der weiblichen vor anderen Gegenden aus, am 

bedeutendjten war diejer Ueberſchuß im Stadt- und 

(Bortjeßung auf Seite 304.) 
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Die mit einem 7 bezeichneten Städte heri 

von einen Arzte zufan 
1. Dezeniber 1885 unte 
theiligten Drten für den 1. Suli 1888 ber 
ermittelt. Die Berechnung der durchi 

©. 219, 1885 I. 

f ') Wegen etwaiger an Boden, Fleckt Seite. — ) Nimmt exit jeit 1886 an de 

1883 ©. 231, 1884 

yphus, 
v Berichterit 

richten über die Ster 
ıimenftellen over prüfen. — Tie E r Berüchfichtigung der von 1880 bis 

vechnet Worden. 
chnittlichen Sterbeziffern 

©. 293, 1886 ©. 759 und 

Auf 

inwerzanhnhlen find nad Mabgabe der endgültigen Ergebniffe ver 
1885 durch Die Volkszählung ermittelten Zu- oder A bnahme der Bevölkeru 

Grund derſelben au 2 Re a eu 2 ee 
ür die Sahre 1882—86 tft auf Grund der in den Jahre i 
ER mitgetheilten Angaben über Einwohnerzahlen und Sterbefälle erfolgt. 

Cholera (asiatica) und Peſt vorgekommenen Todesfälle vergl. den Tert der vorhergehenden attung Theil. — 3) Ohne Ortsfremde 23 = 27,2 %/oo« x 

ö 

ä ärztli ine oder laſſen die Rachweiſungen wenigſtens befälle auf Grund Ärztlicher Todtenſcheine o ſſ ho 

in den be= 
eitorbenen 

chten Veröffentlihungen 
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Sterblichkeit in größeren Städten des Auslandes. Woche vom 29, April bis 5. Mai 1888, 

Geitorbene |23% Todes-Urſachen! 
PR eek DB —— 
> 5 odtgeborene Z—5 ai »8| „IER „el, Dredr 

Ein- | S | 8 5: 53 |& 28 ‚883582 ldurdfal|ss|> 
Namen der Städte Bells 5 |Es#2j8382| 2] 8 |e2)58l8E S2 82858 „23l22|3 

; wohner = 2 Elezelssarlss|& B3 22 83 a2s5a®5 F7Rrgdnsl 58 
= I|2| 5 |2,@ls232|23| 8 852353825388 25288 50] @2] 80 
u BEN EEE EZ ES ER BRIFSIEFHEHRE EHE 

2 —25 = zE| 2383553 EZiealst E |2#°|835 a Se Es FER| Sa” "> 
— . . ... - ee ir ar | 2]—-| 3 — 3|2| 7 |I-|-lıosl 5 
Brünn bis 28. Apıil . . . 86 372 A 4 67 : 40,3 —u —l 4 392083 fi . a — 

— 181 270 96 Q 88 14 321 — — — 3 15.| 11 9 er 
Budapeft deögl. . . . - 442 787 | 334 | 18 | 275 59 32,3 4 2205 ee =2]76051 34.710217) — | 149] 11 

135 600 68 1 67 19 25,1 1 DE — 9| 14 ale | — 
Dublin. 57. 0% 353 082 198: . 147 22 all IE . a & 2 143886 
Edindurg. . . . 262733 | 175 2106 23 a a it nen | > — 1 86| 4 
Graz his 28. April . . . 105 809 . 2 68 2 33,4 u eig Met 2 e 59 
Kopenhagen bis 1. Mai . 300 000 | 170 8 | 116 33 20,1 ee | . 16911 
Krakau bis 28. April . 714 084 53 1 41 6 28,8 — — 4\ —- | —|15 6 47 Et 
Lemberg deögl. . . . 120 868 = il 69 29,7 — — 1 2 - 25 7 4 Mol IE 
Srapoall/.. aa. % 599 738 | 325 24132201 46 al >| Eee 5 lu 1 = ["185:1612 
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Lyon bis 21. April . 401930 | 157 5 | 162 13 21,0 11 1|8/|-|-|%|40| 4 Zar. IL. 80. 8 
I 268 000 - 6 | 102 Em, = | | ei 1115| 2 22 
Se 52260 945° 11099 78 11010 | 131 232 | 10| 4|8| 3| 21194 | 9 | 56 | .| „1559| 25 
Petersburg bis 28. April . . 928 016 509 21 880 273 49,3 34 | 11 8| 34 1 [137 | 62 | 107 2 . 1486| . 
Prag u. Vororte . * 295 857 : 7 7211 53 Bra ah ale 3 1|&2|2% 4 104| 3 
Rom bis 31. März. — 382 973 24 13 202 36 27,4 ee | 3 1| 20 | 26 4 dad 
Stodholm bis 28. April . 221549 | 116 4 99 27 Boa eisen a 
—— Eee. 156 042 2 , 95 33 3101 —-|-| 1i1|<-|-/ 90% 1383| -\—-|-|5| ı 
mehig bis 28. April . 150 502 53 1 66 10 22,8 -|-|1-| -| — gl. 4 4| 2 
Drau  .E 4 © > z 4 ? A———— ln E [3 

Mien bis 28. April . . . . 800 836 529 27 429 103 27,9 Zu ol 2 21.1041 75.1102 | — I — Die) 3 
11 Vororte Miens deal.) . | 405396 | . 112 | 37 5 ae Bar 5 2 TE 

IL III II 

Aus Berliner Kranfenhänfern gemeld. Erfranfug. | Aus deutjch. Stadt: u. Landbez. gemeld. Erfranfug. 
(Königlihe Charite, Städtiihes Krankenhaus im Friedrichshain, Yaut Mittheilung der Königlichen Sanitäts-Kommiſſion zu Berlin, 
St. Hedwigs- Krankenhaus, Bethanien, Stäptiihes Krankenhaus zu Des ſtatiſtiſchen Amtes der Stadt Breslau, des Nerzte-Vereind zu 
Moabit, Elijabeth - Krankenhaus, Lazarıe » Krankenhaus, Augufta Frankfurt a. D., des Medizin.-Snipektorats zu Hamburg, des Vereins 

= Hospital, Jüdiſches Krankenhaus) für Öffentliche Gejunpheitspflege zu Nürnberg, der betreff. Königl. 
für die Woche vom 29, April bis 5. Mai 1888. Reg.-Medizinalräthe und Fürſtlich Reuß'ſchen Physikats - Bezirksärgte. 

—— Lebensalter — 35 

Krankheitsformen ſgSeder Aufgenommenen 123 — 
d sS8 —— — Br Bezirt Zeit⸗ — 85 — 

— 8 = EI 7 [>3 2 > 

* er Katar ae angabe [E21 S | 8 |35| $ 
Aufgenommenen gas Isla ls 12 ren 3” |=|5$ 

a Selle a5 

Mafern und Rötheln . . 11-|-|-| 1) —| -| —- Star Beim... 29./4.—5./5.| 13 | 88 | 38%) 579) 5 
—— 2 wlıe 2iie . el ae BE -DreBlau nn er desgl. a 17 25) 
Diphtherie und Eroup. . . Zonesalor —66 „Frankfurt a. OD. . . : ; - . i : 
Unterleibötyphus . . . - .- 6I- | 1) —- Bin, — „. Hamburg u. Vororte desgl. 17 22900 15 1 
Brechdurchfall inkl. Ruhr und „, Nürnberg. . desgl. 2| —| 1771| 31) — 
Cholera nostraa .. :.!| -I- | -|-| -| <-| | > | Regierungd- Bezirk 

BiNDDettftener ce ec... ae el 2 Aachen. 80:/1.—6:19. ca 8 
Behjelltebet ner. en A lee — Aurich . . 29.45.55.) —| -| - 2128 
Roie. een 0° See 330 3 Düfſeldorf desgl. EZ ler 
Syphilis inkl. Gonorrhöe all | re Erfurt. . desgl. 2 31) 9).45| — 
Lungenihwindiuht . . . -| 3861 —- | 1|— | 18] 16| 1) 3 Hildesheim . dessl. SI LA ——— 
Andere Grfranfungen der Königsberg . . desgl. 16 De a 
Athmungs-Organe or 2327532244. 3412| 6 Marienwerder . desgl. 11 3 3| 14| — 

Akuter Darmkatarıh. . . - Deine 2 5 Münfter . . desgl. le el 
Säuferwahnfinn und chroni- h Schleswig). desgl. 39| 90 37) 157| 2 

ſcher Alfoholismus . . . 1|-|-|- ll all | a Stettin deögl. 2 — | 30120) = 
Akuter Gelenkrheumatismus — Stralfund. . dessl. 3 1 ia = 
Andere rheumat. Krankheiten 3I—-|—-| 2|2|1| 1| - Ian Be deögl. le 
Bevlekungen. . oo... .| 15I—- | 5| 8| 4| 68/15] 4 Wiesbaden 005 2122.28. April| 4 195 | 35| 3417 — 
Alle übrigen Krankheiten . 364 110 | 12 | 15 !178 1120 | 29 1 36 ige Phyſik.Bez. 

Fam arE FEcE EET Summe | ssı | ı6 | 40 | 37 |397 | 283 | 58 |107 EETDRRTER 
Gejammtbeit. war am 28. Ayril_3876 u. bleibt am 15. Mai 1888 3921. Burge a 

Witterung. Woche vom 29, April bis 5, Mai 1888. 
Nach Beobachtungen der Iandwirthichaftlihen Hochſchule in Berlin und der meteorologiihen Centralftation in München. 

— Luftdruck in mm?) Relat. Feuchtigkeit ut) Höhe Bor 
⸗ = on es = Beobachtungd- | Beobachtungs E 2 5 & = S 3 = Nieder⸗ Banane Windftärte 

Ort Tas E = & E 2 * 5 ſchlages Ener, 
5 = a S Is 5 = = 

29. April 17.8 2,4 Il: = 2 
30, 21,5 81 7 - = 1 

A 1. Mai 19,7 11,6 h 748,8 74{ 3 54 91 6,0 2 

Berlin Hr 16,7 99 | 7552 | 7585 | 7585 | 68 37 65 _ 3 
as 17,1 71,6 755,1 756,6 758,2 69 79 76 1,9 SW 2 

lee 13,1 —4,5 760,6 761,0 762,4 70 58 81 0,7 WNW 2 

5. 143 4,9 164,2 764,0 763,3 3 54 45 0,0 WNW-SW 1 

29. April 17,6 BT 718,4 715,5 715,2 66 45 67 — N 0,5 

30. ! 19,9 Lt 715,2 713,0 ans‘ 62 49 66 — NO 0,4 

\ 1. Mai 19,0 10,7 708,5 709,6 712,9 60 80 71 — NW 2,7 

Münden — 18,5 91 | 7190 | 7184 | 7179 | 66 47 64 03 — 0,5 
— 20,0 ar) 718,4 7171 720,5 54 47 79 _ W 22 

2 —— 13,7 a, 122,3 121,3 122,1 48 48 63 == NW 0,5 

En 14,2 4,0 723,0 722,4 123,5 55 42 66 — Ww 0,5 

1) Megen etwaiger an Pocken, Flecktyphus, Cholera (asiatica) und Veit vorgekommenen Todesfälle bezw. Erkrankungen vergl, den Tert 
auf der erften Seite. — 2) Die Beobachtungen des Luftoruds und der relativen Feuchtigkeit der Luft erfolgen in Berlin um 7 Uhr Morgens, 

2 Uhr Mittags, 9 Uhr Abends, in Münden um 8, 2 und 8 Uhr. 
aus ben Kreisphnfifat Segeberg fehlen, — ©) Bon Dttafring 

En 3) E 

(48 427 Einwohner) fehlen die Angaben, 
inſchl Ruhr. — 9 7 Bälle von Scharlach-Diphtherie. — ?) Die Angaben 
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Grundiafjeritand und Bodentemperaturen 
in Berlin und München“) 

im Monat März 1888. 

Grundwaſſerſtand: nach Mittheilungen dev ſtädtiſchen Deputation 
für die Verwaltung der Kanalilationswerfe zu Berlin und des 
hygienischen Snftituts zu München. 

Bodentemperaturen: nach Mittheilungen der Tandwirtbichaftlichen 
Hochſchule zu Berlin und des hygieniſchen Inſtituts zu München. 

Bezeichnung Grundwaisferftand 
der 

Beobachtungs- = nie⸗ 

Station am | am | am | am | 8 brig-| 3 

(Nummer 5. 12. 19. 26. Rz ſter ee 

des Stand⸗ März im Monat| & 
rohrs 2c.) 

an cm m m m | m || _m 

Berlin. 

Nr. XVII. 
Elſaſſerſtr. 1. | 30,89 

Nr. XV. 
Charlotten-u. 
Leipziger Str. | 31,22 

ſer. XXV. 
Köpnicker und 
N. Jakob-Str. 

Nr. IX. 
Vor ven Sn- 
validenpart . 

30,97 | 30,98 | 31,01 131,05 30,88 | 30,97 

31,25 | 31,27 | 31,33 181,39|31,19]| 31,27 

31,67 | 31,69 | 31,76 | 31,79 131,87|31,63|| 31,72 

30,83 | 30,88 | 30,94 | 31,03 331,16 30,81 30,93 

München. 

Hygieniſches 
Snftitut.... a ee 515,684 

Baonentemmeratiı ven 

am 1. März 8 Uhr Morg. | am 15. März 8 hr Morg. 

Beob⸗ — in einer Tiefe gr in einer Tiefe 
achtunge- 73 von — DON 
Station 52 0) 41%] 1 [191520 | | %| 1 1% 

85/)m/|m/|mım|m sS5/Im/im|m/m|m 
00. 00O. 00O. 00. °C, | IC. 00, O. 00. °C, 00. 

Berlin. 
Landwirth- 

ichaftliche | 
Hochſchule -10,6|-8,4|-3,0| 0,3 | 23,8 | 42 -11,4|-1,2) 0,0| 03 | 21 35 

München. | 
Hygieniſches | 

Inſtitut | 
Bindlings- | 
itraße 34 .|-6,511-3,7| 0 | 0,8) 2311| 3,71 6,0 32| 03) 11 20| 25 

*) Die Grundwaiierftände find ausgedrückt in Metern über 
dem Normalnullpunfte, welcher für Berlin der Ämſterdamer 
Pegel, fir München ter Spiegel des mittelländifchen Mieeres ift. 

Landbezirke de3 Kreiſes Koblenz und in den induftrie- 

reihen Kreiſen Altenkicchen und Mayen.*) 

Die ducchjchnittliche jährliche Geburtsziffer be- 

trug in den Jahren 1868—1881: 37,58 auf 1000 Ein- 

wohner gegen 40,42 im ganzen Staate; von 22 249 

im Jahre 1881 geborenen Kindern waren 21325 
lebend=, 924 todtgeboren. In den einzelnen Kreijen 

ſchwankte in demfelben Jahre die Geburtsziffer 

zwijchen 29 und 42 auf je 1000 Einwohner, die ge- 

ringſte Zahl fiel auf einen der wohlhabendften Kreife 

des Bezirks, den Kreis Meijenheim. Auf je 100 
Lebendgeborene des Negierungsbezirts fielen im 
Sahre 1881 nur 3 uneheliche Kinder. 

Zroß der ziemlich niedrigen Geburtsziffer belief 
fi) der Meberfchuß der Geburten auf 1% der Be- 

..*) Nad) der Hählung vom 1. Dezember 1885 überwiegt 
die männlihe Bevölkerung hauptjählih nur nod) im 
Kreife Koblenz, wenig in den Streifen Altenkirchen, Mayen 
und Adenau; im ganzen Negierungsbezirk überwiegt da— 
gegen jebt die weibliche Bevölkerung. reuß. Statiſtik 
Heft 89, ©. 268, 270.) nn 

304 — 

völkerung, denn auch die Zahl der Sterbefälle 
war gering. Im Mittel dev 14 Jahre 1868/81 
find im NRegierungs- Bezirk auf 1000 Lebende 27,40 

Menſchen gejtorben, im ganzen Gtaate dagegen 

28,28. Die GSterbeziffer des Regierungsbezirks 

ichwanfte von 1868--1881 zwijchen 24,12 (1879) 

und 33,43 (1871), in den Sahren 1852 und 1883 

betrug fie 23,8 bezw. 23,5. Bon den einzelnen 

Kreifen hatte im Jahre 1881 der Kreis Meijenhein 

die niedrigjte Ziffer, 17, der induftriereihe Kreis 

Mayen: die höchite mit 32%. Im Laufe diejes 
Sahres fielen die meilten Todesfälle (einjchl. der 

Todtgeburten) in den Monat Sanuar, die wenigiten 

in den September, und in die Monate Juli und 

Auguft. (Sn der Stadt Koblenz zeigten der Juli 
und Auguft relativ höhere Sterblichkeit). Die Sterb- 

lichkeit der Kinder im 1. Xebensjahre betrug durch— 

ſchnittlich 25%, aller im Jahre geftorbenen Perſonen, 

ein Drittel der im 1. Lebensjahre gejtorbenen Kinder 
entfällt auf den erſten Lebensmonat. 

Die Voden waren nad) Suhalt des Berichts 

während des Dezenniums von 1876 bis 1885 nur 

in einen Sahre (1882) heftig aufgetreten, in ſechs 
Jahren (3.8. 1885) iſt fein derartiger Erkrankungs= 

oder Todesfall, in den Sahren 1883 und 1884 find 

15 bezw. 9 Erkrankungen mit je 1 Todesfall vor— 
gefommen. 

Die Sterbefälle an Typhus find mit denen von 
Gehirnkrankheiten fombinirt, woraus fich ein relativ 

hoher Prozentſatz folcher Sterbefälle für die erſten 5, 

bezw. 15 Lebensjahre ergiebt: Lokale Typhus— 
Epidemieen, welche jehr oft auf den Genuß eines 
bejtimmten Wafjers zurückzuführen waren, find im 
Regierungsbezirk vielfach beobachtet. 

An Diphtherie und Croup jtarben in den 3 

Jahren von 1881—1883 im Ganzen 1858 Perſonen, 

davon 1143 im Alter von 1 bis 5 Jahren. Die 
niedrigjte Zahl der Sterbefälle an diefen Krankheiten 
wies der Kreis Ahrweiler, die höchſte der Kreis 
Altenkirchen auf. 

Neben 1956 Sterbefällen an Sharlad jind 
während der drei Jahre 440 an Mafern und 787 

an Keuchhuſten gezählt. Während Iebtere Krank— 

heit in allen 3 Jahren ziemlich glei Häufig aufs 
trat, prävalitte Scharla) im Sahre 1881 (mit 1013 
Fällen), die Maſern dagegen bedingten im Sahre 
1883 die meiſten Todesfälle Ausnahmsweije forderte 
in letzterem Jahre der Scharlad) im Kreife Wehlar 
fehr viele (229) Dpfer. 

Unter den Todesurſachen des jpäteren Lebens- 
alter? nahm die Tuberfulojfe mit 7419 Sterbe— 

fällen während der drei Jahre die erite Gtelle ein. 

Relativ die meilten Todesfälle an Lungenſchwindſucht 
fielen auf die Kreije Altenkirchen, Mayen und Adenau, 

die günjtigiten Verhältnißzahlen hatten die Kreije 
Meijenheim und Weklar, in leßterem Kreije war da= 
gegen die Zahl der an Lungen- und Bruftfellentzüns 

dung Verjtorbenen bejonders hoch. Im ganzen Re— 
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| 
gierungsbezirk jtarben im Durchſchnitt der drei Sahre 
(1881— 1883) von je 10000 Einwohnern 41 an 
Schwindſucht und 23 an Lungen und Bruftfellent- 
zündung. Sm Kreife Simmern, d. h. auf den Hunds— 

rüd, ijt die Tuberkuloſe, zumal die von Gejchlecht 

zu Gejchlecht ich forterbende, eine im Ganzen häufige 
Krankheit. 

Genidjtarre wurde während des Sommers 1885 
in mehreren Ortſchaften des Kreiſes Simmern öfters 
mit tödtlihen Ausgange beobachtet. 

Was die Wajferverforgung im Regierungss 

4 bezirke betrifft, jo haben verhältnigmäßig viele Drt- 

ſchaften Wafjerleitungen, zum Theil mit Quellwaſſer 
aus den nahen Bergen. Sn Koblenz und Kreuznach 

find Wafferleitungen im Bau und zwar in Ießterem 
Drte eine Duellwajjerleitung, während für Koblenz 

das Waſſer aus einem Brunnenſchachte entnommen 

und in ein hochgelegenes Reſervoir gehoben wird. 

Eine regelmäßige polizeiliche Kontrole der Nah— 

rungs- und Genußmittel wird nur in wenigen 
größeren Orten, theilweile nur bei Gelegenheit der 

Märkte vorgenommen; in der Stadt Koblenz be- 

finden fih 2 Privat - Unterfuhungsanftalten (Dr. 

Sameljon und Hiepe), für die Stadt Boppard (Kreis 

St. Goar) werden regelmäßige Unterfuchungen durch 

einen Chemiker in Bonn ausgeführt; in Kreuznach 
und im Kreiſe Altenkirchen werden nöthigenfalls die 

Apotheker requirint. In den Städten Koblenz, 
Boppard und St. Goar wurde die Milchkontrole 

nad der Müller'ſchen Methode oder mit dem Eis— 

bein'ſchen Milhprober ausgeführt, zu Koblenz mit 

Superreviſion des Kreisphyſikus in zweifelhaften 

Fällen. 

Ein öffentliches Schlachthaus exiſtirt nach dem 
Berichte in der Stadt Wetzlar; die Zahl der amt— 

lichen Fleiſchbeſchauer im Regierungsbezirke hat ſeit 

1883 um 196 abgenommen, denn für die Jahre 1884 

und 1885 werden deren nur noch 123 gegen 319 
vom Jahre 1883 aufgeführt. Insbeſondere zeigt ſich 
die Abnahme in den Kreiſen Mayen (1883: 52, 
1885: — Fleiſchbeſchauer), Kreuznach (56 bez. 5), 
Kochem (37 bez. 2), Ahrweiler (28 bez. 7); im Kreiſe 
Simmern war im Jahre 1885 ein amtlicher Fleiſch— 
bejchauer nicht miehr vorhanden. In den drei Jahren 

wurden insgefammt 3 Schweine und 99 Schweine- 
fleiihpräparate als trihinös, 159 Schweine als 

finnig befunden. 

Der Verkauf von Geheimmitteln it im Re— 
gierungSbezirfe nicht bedeutend, zumal das Anpreijen 

von Geheimmitteln in den linksrheiniſchen Zeitungen 

durch das noch geltende franzöfiiche Gejeß ver— 

boten ift. 

Sm Regierungsbezirke werden 15 Heilquellen 
benußt, von denen 6 mit SHeilanjtalten verbunden 

find, während die übrigen 9 nur verſandt werden. 
Die Zahl der Kurgäjte war am bedeutendjten in 
Kreuznach (jährlih 5000 bis 5500), demnächſt in 
ln. (Fortſetzung auf Seite 306.) 

— 350° — 

Thierſenchen. 

Stand der Thierſeuchen in Italien während der 
8 Wochen vom 2, Januar bis 26, Februar 1888, 
Mac den vom Königl. Italienischen Minifterium des Innern ausge— 

gebenen Bulletins Nr. 1 bis 8.) 

Zahl der von Seuchenfällen betroffe- 
nen Ortſchaften in der Woche vom 

13612819.) 6 T BI 
bis | bis | bi8 Jan. bis | bis | big 
15.| 22. | 29. | -5.| 12. | 19, | 26. 
Sanuar Februar 

Krankheitöformen. 

Negionen. 

2. 
bis 
8. 
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Piemonte . 
Sardegna . A 
Räude der Schafe. 

Marche ed Umbria . 
Merid. Mediterranean 
Beate 
Rothlauf d. Schweine. 
Erin 
Marche ed Umbria . 
Merid. Mediterranen 
Anſteckender Milch: 
mangel bei Schafen, 
a 
Merid. Mediterranean 
Typhöſe Erfrankung. 
der Pferde u. Rinder. 
Piemonte 
Toscana — 
Merid. Mediterranea 

Beſchälſeuche bei 
Pferden. 

Veneto . Be 
Nicht näh. bezeichnete 
Seuche unter Schafen. 

Merid. Mediterranea 
Hühnercholera. 

Merid. Mediterranea 
Die in Piemonte vorgekommenen Fälle betreffen Pocken bei Rindern, 
2) Sn derjelben Ortihaft find auch Fälle von Raͤude bei Rindern 

borgefommen. — Anmerkung. Die Heineren Zahlen geben die An— 
zahl der neu betroffenen Ortichaften aut. 
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Neuenahr (1883: 4737 und 1884: 5267), Münjter 

am Stein (durchſchnittlich 1550) und Bertrich (400 

bis 500). Bon den Verfandbrunnen ift vor Allen 

zu nennen dev Appollinaris-Brunnen bei Neuenahr, 

von welchem in den drei Sahren rund 11800 000 

ganze Flaſchen und etwa 15 Millionen halbe Flaſchen, 

außerdem ganze und halbe Krüge in großer Anzahl 

(vorzugsweife nach England) verfandt wurden. 

Außerdem werden der Nhenfer Brunnen und Ge— 

novefabrunnen jährlich in etwa 1%, Million Gefäßen, 

der Bellthaler Brunnen in 450 000 Flaſchen und 

Krügen, endlich die Brunnen zu Neuenahr und der 

Gertrudisbrunnen, ein Eifenfäuerling aus dem Kreije 

Wetzlar, vielfach verjandt. 

Zeitweilige Maßregeln gegen Holkskrankheiteu. 

(RU. Nr. 122 u. 124 vom 8. u. 11. Mai 1888.) 
Portugal. Durd eine untern 28. April 1888 ver- 

öffentlichte Verfügung des Königlich portugieſiſchen Mini— 
fteriums des Innern ift der Hafen von Pernambuco 
jeit dent 25. März für von Gelbfieber „verjeucht” und 
die übrigen Häfen der gleichnamigen Provinz find feit 
demfelben Zeitpunft für der gedachten Krankheit „ver: 
dächtig“ erklärt worden. 

— Durch eine unterm 1. Mai 1888 veröffentlichte 
Verfügung defjelben Mtinifteriums iſt der Hafen von 
Gearä feit dem 15. März für von Gelbfieber „verjeucht” 
und die übrigen Häfen der gleichnamigen Provinz jeit 
demfelben Tage als der gleichen Krankheit „verdächtig“ 
erklärt worden. 

Thierſeuchen. 
(Fortſetzung.) 

Tuberkuloſe bei Schlachtthieren. 

Am Jahre 1887 find im Schlachthauſe zu Stuttgart 
651 Karren, 5427 Ochſen, 638 Kühe, 3175 Stiere, 5931 Rin— 
der, 51827 Schweine, 40 679 Kälber, 3540 Schafe, zu- 
janımen 91 868 Thiere gejchlachtet und außerdem 16 129 
Thiere gejchladhtet eingeführt worden. Hiervon wurden 
18 Farren, 35 Ochſen, 74 Kühe, 2 Stiere, 24 Kalbinnen, 
4 Schweine, zufammen 157 Thiere tuberfulös befunden. 

In der Pferdeichlächterei wurden 105 Pferde gejchlachtet. 
— Im Shladhthaufe zu Ulm find unter den geſchlach— 
teten 4876 Groß- und 21819 Kleinviehitüden, zuſammen 
26 695 Thieren, 249 Stüd, und im Schladhthaufe zu Heil: 
bronn a. N. unter den 20060 Schlachtthieren 80 Stüd 
tuberfulös befunden worden. (GRepert. d. Thierheilfunde 
1888, 2. Heft.) 

Heterinär-polizeiliche Maßregeln. 
(R.A. Nr. 121 vom 7. Wat 1888.) 

‚ Großbritannien. Das Verbot der Einfuhr von 
Rindvieh, Schafen, Ziegen und Schweinen nad Neu- 
Süd-Wales aus jeden außerhalb der auftralifchen 
Kolonien belegenen Drt (vergl. Veröffentl. 1887 ©. 223) 
ift bis zum 6. Februar 1890 verlängert worden. 

Medizinalgefehgchung ꝛc. 
Württemberg. Verfügung des Minifterinms des 
Innern, betreffend die Umlage zur Beftreitung 
der Entjhädigung für auf polizeiliche MAnord- 
nung getödtete oder vor Ausführung diefer An— 
ordnung gefallene Thiere fowie zur Beftreitung der 
Entjhädigung für an Milzbrand gefallene Thiere, 

: Dom 5. März 1888. 
(Reg.-Dl. f. d. Kgr. Württemberg ©. 104.) 

‚Auf Grund des Art. 3 deg Ausführungsgejehes zum 
Neichögefeß über die Abwehr und Unterdrückung von 
Viehſeuchen vom 20. März 1881 (Neg.-Blatt ©. 189) 

fowie des Art, 1 des Geſetzes, betreffend die Entſchädigung 
für an Milzbrand gefallene Thiere, vom 7. Juni 1885 
(Neg.-Bl. ©. 253) und auf Grund der Vollziehungsver- 
fügung zu erfterem Geſetz vom 23. März 1881 (Iteg.-Blatt 
©. 196) wird hierdurd) verfügt, daß für das Jahr 1888 

für jedes Pferd ein Beitrag von 30 Pfennig, ö 
für jeden Eſel, Maulthier, Mauleſel, jowie für jedes 

Stück Nindvieh ein Beitrag von 10 Pfennig 
zu entrichten ift. 4 A 

Die in $ 14 der Verfügung vom 23. März 1881 für 
die Aufnahme und Verzeihnung der Viehbefiker und für 
den Bollzug der Umlage ertheilten Borjchriften und 
Triften find genau einzuhalten, 

Für die Belohnung der örtlichen Cinbringer der Bei- 
träge fowie der Dberamtöpfleger find die Beitimmungen 
der Verfügung von 23. September 1881 (Reg.-Blatt ©. 439) 
maßgebend. 

Stuttgart, den 5. Mär; 1888. 

Schmid. 

Baden. Bekanntmachung, betr, die Entjchädigung 
für auf polizeiliche Anordnung getödtete und au 
Milzbrand gefallene Thiere, hier die Feititellung 
der Umlagen zum Erjaß der Entjhädigungen. 

Dom 10. März 1888. 
(Amtl. Bekanntm. ü. d. VBet.-Wefen i. Großherzogth. ©. 13.) 

Der auf Grund der Geſetze vom 30. Sanuar 1879 
und 6. März 1880 der Staatsfaffe zu erfeßende Aufwand 
an Entihädigungen einſchließlich der Hebgebühren und E 
jonjtigen Berwaltungsfoften betrug im Sahre 1887: 

I. Für getödtete Pferde. . . . 6,662 ME. 40 Pf. 
Hiervon find durch Ueberſchüſſe 

bei der letztjährigen Abrech— 
numg gebedt > EEE 475 u; ddcw 

zur Dedung des Heftes mit. . 6187 ME. 7Pf. 
find von den Pferdebeſitzern im Sahre 1888 bei einer 
Pferdezahl von 65,239 Stück für jedes Pferd 10 Pfennig 
zu entrichten. 

ll. Für getödteted und gefallenes 
Nindpvieh.i: eigene 

wovon durd) Ueberſchüſſe bei der 
a auarn Abrechnung gededt 

ind. 2 SEO 
zur Deckung des Reſtes mit. 

find von den Rindviehbeſitzern im 
Rindviehbeſtand von 641,318 Stüd für jedes Stück Rind— 
vieh 9 Pfennig zu entrichten. 

Karlsruhe, den 10 März 1888. 
Großh. Minifteriun des Innern. 

Der Viinifterialdireftor: Eifenlohr. 

52,148 ME. 98 Pf. | 

ee 
51,845 ME. 17 Pf. 

ahre 1888 bei einem } 

L 

Gauggel. 

Mecklenburg-Schwerin. Rundſchreiben an die 
Bezirksthierärzte, betr. die Benachrichtigung bei 

Thierjeuchen. 
Vom 2. März 1588. > 

Die Bezirköthierärzte werden hierdurch aufgefordert, F 
von jeden in ihren Bezirk nad) $ 14 des Reichsviehſeuchen— E- 
Geſetzes vom 23. Quni 1880 feitgeitellten Ausbrudy oder 
Verdacht des Ausbruchs einer im $ 10 des Reichsgeſetzes 
erwähnten Seuche ſowie von jedem in ihrem Bezirk vor- ’ 
gekommenen Fall der Ntinderpeft oder des Verdachts der - 
Ninderpeft. den Bezirföthierärzten der angrenzenden Vete— 
rinärbezirfe jofort Nachricht zu geben. 

Schwerin, den 2. März 1888. 
Großherzoglich Mecklenburgſches Miniſterium, 
Abtheilung für A ; 

uchka. 
Cirkular an die Bezirksthierärzte. 

Braunſchweig. Steuerfreiheit von Branntwein 
zur Herſtellung von Medikamenten. 

Von 2. Sanuar 1888. 
In Gemäßheit des Branntweinfteuer - Gefehed vom 

24. Zuni 1887 hat Herzogl. Zol- und Gteuerdireftion 
u. U. beftimnit, daß Anträge von Apothefern, welche das 
Hecht zum Ausſchank von Branntwein oder zum Klein— 
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handel mit ſolchem nicht haben, fowie von Drogiften und 
Chemikern, auf Steuerfreiheit von Branntwein zur Her- 
ftellung bejtimmter Arten von Medikamenten, welche durch 
Rezepte eines Arztes bejtimmten Kranken verordnet find 
oder von Heilmitteln, welche in größeren Mengen bereitet 
und theild in größeren Wengen an andere Gejchäfte 
(Apotheken), theild an einzelne verfauft werden u. U. unter 
folgenden Bedingungen zu genehmigen feien: 

1. Der Apotheker hat fid) protofollariich zu verpflichten, 
den Branntwein nur zur Herjtellung von ärztlich 
verordneten Heilmitteln zu verwenden oder ver- 
wenden zu lajjen. 

2. Es iſt das Heilmittel, welches von dem Gefuchlteller 
(Apotheker, Drogiften, Chemiker) hergeſtellt werden 
foll, anzugeben, eine Bejchreibung der Fabrifationg- 
methode, welche die Herſtellungsweiſe wenigitens 
im Allgemeinen erjehen läßt, einzureichen, und zu- 
gleich eine Beſcheinigung des Phyſikus, in dejjem 
Bezirke die fragliche Anftalt gelegen ift, beizubringen, 
daß das fraglide Fabrifat nur als Heil— 
mittel, nicht auch zuGenußzwecken zu dienen 
geeignet iſt. 

Wir weiſen hierdurch die Herren Phyſici an, zutreffen— 
den Falls, alfo wenn es ſich z. B. um pharmazeutiſche 
Tinkturen, pharmazeutiſche Ertrafte u. dergl. handelt, die 
verlangte Bejcheinigung auszuitellen. 

Braunfhweig, den 2. Januar 1888. 
Herzogl. Braunfchw.- Lüneb. Dber » Sanitäts - Kollegiumt. 

U. Eulemann. 
Für die Herren Phyfici und Apothefer. 

Sachjen-Mieiningen. Verordnung, betreffend die 
Beihaffung und ausjchliefliche Benutzung von 

Thierlymphe zu den Öffentlichen Impfungen. 
Vom 21. Rebruar 1888. 

Wir Haben mit dem Borjtande des Großherzoglic) 
Sähfifhen Smpfinftituts Herın Geheimen Medizinalrath 
Dr. Pfeiffer in Weimar ein Uebereinkommen dahin ab» 
geſchloſſen, daß diejer die gejanmte zu Öffentlidhen 
Smpfungen im Herzogthume erforderlihe Thierlymphe, 
mit welder allein die öffentlihen Smpfungen 
für die Jufunft vorzunehneen find, liefert. Die 
dem Smpfinftitut hierfür zu gewährende Bergütung er- 
folgt unmittelbar aus der Staatskaſſe. 

Wir veranlafjen die Herrn Smpfärzte hiermit, Shren 
Bedarf an Lymphe zu im Herzogthume vorzunehmenden 
Öffentlihen Smpfungen von dem genannten Snititut zu 
beziehen und fügen Abzug einfchlägiger Beſtimmungen 
des Uebereinkommens zur Nachachtung bei. 

Es muß vorauögejeßt werden, daß bei Aufbewahrung 
und Verimpfung der gelieferten Impflymphe ſtets diejenige 
Vorſicht, Sorgjamkeit und ſachgemäße Technik beobachtet 
wird, durch welche allein der gute Erfolg der Smpfung 
mit Kälberlymphe verbürgt werden kann. 
Meiningen, den 21. Februar 1888. 

Herzogliches —— —— Abtheilung des Innern. 
eimt. * 

An die ſämmtlichen Impfärzte des Herzogthums. 

1. Das Impfinſtitut übernimmt die Verpflichtung zur 
pünftlichen Lieferung der zur Vornahme der öffentlichen 
Impfungen Ceiten der Smpfärzte im Herzogthum Sachſen— 
Meiningen erforderlihen Kälberlymphe, falls ihm 8 Tage 
vorher, vom Datum des Pojtftempels der Aufgabejtation 
an gerechnet, die Beitellung aufgegeben worden it. 

Die Wynıphe wird ald Glycerinemulfion des Poden- 
bodens geliefert. 

2. Das Smpfinftitut wird die Lympheſendung ſo reichlich 
bemefjen, daß nod) ca. 25°), Impfungen mehr damit aus— 
geführt werden Fünnen. 

3. Bein Nachweis unvorheraejehener und unvermeid— 
liher Störungen des Smipfgejhäfts wird das Impfinſtitut 
für die Lymphe, die — zufolge Datum des Poſtſtempels 
Weimar — länger ald 8 Tage unbenüßt liegen geblieben 
iſt, unentgeltlich Erjaß leijten. 

4. Die Smpfärzte haben in den Hundstagen im Juli 
und —— möglichſt Feine Beſtellungen auf Lymphe auf 
zugeben. 

5. Für erfolglos abgehaltene Impftermine übernimmt 
das Impfinſtitut die Vergütung der für den Impfarzt 
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entjtandenen Tagegelder und Meifefoften für den Fall, 
wenn durch Verſchulden des Impfinſtituts die Cymphe 
nicht rechtzeitig angekommen ijt. 

6. Falls die Lymphe nicht den gewöhnlichen guten 
Erfolg haben jollte, gewährt das Smpfinititut Eoftenfreien 
Erſatz zu dem gewünjchten Termin; jonftige Entjchädi- 
gungen können demſelben nad) den gegenwärtigen Stand 
der Impftechnik nicht angeſonnen werden. 

Lübeck. Polizei-Verordnung, betreffend die Des— 
infektion bei anſteckenden Kraukheiten. 

(Vom 26. November 1887.) 
Das Polizei⸗Amt verordnet hierdurch: 
$ 1. Die Haushaltungs-Vorſtände, beziehungsweiſe 

deren Stellvertreter (in Anſtalten die Leiter, Verwalter, 
Hauspäter ıc.) find verpflichtet. bei in ihrem Haushalte 
ſich ereignenden Krankheits- oder Gterbefällen an aſiatiſcher 
Cholera, Pocken, Diphtheriti3 und Typhus unbedingt, 
bei Scharlach, Maſern, Nuhr, Keuchhuften und Lungen: 
ihwindfuht auf Anordnung des Polizei-Amtes 
die von den Kranken benußten Effekten und Räumlich— 
feiten, jowie die in le&teren befindlichen Gegenftände nach 
Maaßgabe der nachſtehenden Anweifung zu desinfiziven 
oder desinfiziren zu laſſen. 

$ 2. llebertretungen diejer Verordnung werden, foweit 
nit das Strafgefeßbud härtere Strafen androht, mit 
Geldftrafe bis zu 150 Mark oder mit Haft beitraft. 

$ 3. Wer die vorjehriftsmäßige Desinfektion wijjentlic) 
unterläßt, hat zu gewärtigen, daß diefelbe auf feine Koſten 
durch das Polizei-Amt beſchafft wird. 

Lübeck, den 26. November 1887. 

Anweiſung 
zur Desinfektion bei anſteckenden Krankheiten 

8. 1. Die Desinfektion hat den Zweck, die Verbreitung 
anſteckender Volkskrankheiten durch Unſchädlichmachung 
oder Vernichtung der Anſteckungskeime zu verhüten. 

$ 2. Die anſteckenden Krankheiten werden zu dieſem 
Zwecke eingetheilt in jolche, 

A. welche unbedingt Desinfektion erheifchen: 
1. Aſiatiſche Cholera, 2. Boden, 3. Diphtheritis, 
4. Typhus; 

B. bei welchen die Desinfektion dringend entpfohlen 
wird und auf bejondere polizeilihe Anordnung 
ftattfinden muß: ' 

5. Scharlad), 6. Maſern, 7. Nuhr, 8. Keuchhuften, 
9. Lungenſchwindſucht. 

8 3. Anſteckende Krankheiten werden verbreitet: durd) 
den Kranfen felbft und feine Ausleerungen, durch Leichen, 
dur) Speifen und Gebrauchsgegenſtände (Möbel, Kleider, 
Wäſche u. dgl.), durch mit den Stranfen oder Leichen ver- 
fehrende Perjonen, durch das Krankenzimmer. 

Die Desinfektion Hat alle dieſe Punkte ind Auge zu 
aſſen: 

$ 4. Zur Desinfektion -gehört: 
1. peinlichite Neinlichfeit für den Kranken ſelbſt, feine 

lebende und todte Umgebung, das Kranfenzimmer 
und defien gefammten Inhalt; 

2. ausgiebige und häufige Erneuerung der Luft im 
Kranfenzinmer; 

3. ſchleunige Entfernung und Unſchädlichmachung aller 
Anſteckungsſtoffe und werthlojer Gegenjtände. 

8 5. Ausführung dev Desinfeftion. 
1. Zur Erhaltung der Neinlichfeit gehört tägliche 

Reiniguͤng des Kranken, häufiger (wenn möglid täglicher) 
Wechſel der Leib: und Bettwäſche, jofortiger Wechſel be- 
ſchmutzter Wäfche, tägliche Neinigung des Krankenzimmers 
durch Aufwiſchen mit feuchten Tüchern, welche jofort nad) 
dem Gebrauche eine halbe Stunde in kochendem Wajjer 
gebrüht werdet. 

2. Lüftung des Kranfenzimmers wird durd häufiges 
und längeres Oeffnen der Fenſter und des Dfens, bei 
niedriger Außentemperatur dur) Deffnen eines verhängten 
Teniters, erzielt. 

3. Zur Unſchädlichmachung der Anſteckungsſtoffe dienen: 
a) halbjtündiges Kochen in Waſſer; 
b) eine fünfprozentige Carboljäure-Löfung, hergeitellt 

durch forgfältige Miſchung (Umrühren) von 1 Theil 
fogen. 100 prozentiger Garbolfäure (Acidum car- 
bolicum depuratum) mit 18 Theilen Wajjer; 
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c) eine zweiprozentige Garbolfäure-Löfung, heraeitellt 
von I Theil derfelben Garbolfäure mit 45 Theilen 
Waſſer; 

d) Verbrennung werthloſer Gegenſtände. 
8 6. Falls der Kranke nit im eine Kranfen-Anftalt 

gebracht wird, ift ein thunlichit abgejonderter Raum als 
Kranfenzimmer zu wählen und außer Verkehr zu Itellen. 

In einem Zimmer, in welchem eine an Cholera, Boden, 
Diphtheritis, Typhus, Scharlad oder Nuhr erfranfte 
Perſon untergebracht ift, müffen die zur Zeit dort befind- 
lichen Möbel und Gebrauchsgegenſtände jeglicher Art in 
der Ntegel verbleiben. ft die Entfernung einzelner Stücke 
nicht zu umgehen, fo find diejelben vor ihrem ferneren 
Gebrauche nad) Anhalt diefer Vorjchriften zu desinfiziren. 

Alle von Kranken während der Erkrankung benußten 
Stücke der Leib- und Bettwäſche, alle zum täglichen Auf- 
wiſchen des Zimmers gebrauchte Tücher, jowie alle jonft 
waſchbaren Gegenftände weiche man nad) der Auberge- 
brauchftellung, ohne fie vorher zu ſchütteln oder auszu— 
ftäuben, in zweiprozentiger Garbolfäure-Löfung ($ 5, 3 €) 
mindeftens 24 Stunden lang ein, koche diejelbe dann eine 
halbe Stunde lang in Wafjer, und waſche fie daranf in 
Kali-Seifenlauge aus, welche aus 20 Gramm Kali» 
(fhwarzer oder grüner) Geife mit 10 Litern Waffer her- 
geitellt wird. 5 Br 

8 7. Alle Abfonderungen von Cholera-, Diphtheritis-, 
Typhus-, Scharlad und Ruhr-Kranken fange man in 
Gefäßen auf, welche zu einem Viertel mit fünfprogentiger 
GSarbolfäure-Löfung (S 5, 3b) gefüllt find, und entleere 
diefelben in dem Abtritt. 

In Betracht kommen: 
bei Cholera: Erbrochenes, Stuhlgang und Urin; 
bei Diphtheritis und Scharlach: Auswurf, Naſen— 

ſchleim und Urin; 
bei Typhus und Nuhr: die Stuhlgänge. 

Kranke vorgedadhter Art dürfen Abtritte oder Klofets 
nicht benußen. Iſt dies dennoch vor Keititellung der 
Krankheit, oder fpäter verbotswidrig, geichehen, jo reinige 
man die Gitbretter und Trichter der Abtritte fofort durch 
Abſcheuern mit fünfprozentiger Carbolſäure-Löſung ($5, 3b), 
und fpüle die Trichter durch Eingießen von reinlichen 
Mengen (3 bis 4 Liter) derjelben Löfung jorgfältig nad. 

$ 8. Speiſen und Getränfe dürfen im Sranfenzimmer 
weder aufbewahrt, nody von anderen Perſonen als den 
Kranken genofjen werden. 

$ 9. Benugte PVerbandftüde find fofort zu ver: 
brennen, Snftrumente in fünfprozentiger Garbolfäure- 
Löſung ($ 5, 3b) zu reinigen. 

$ 10. Ueble Gerüche befeitige man lediglich durch Ent- 
fernung der Geruchsquelle (Entleerungen, Berbandftücke ıc.) 
und durch wiederholte ausgiebige Küftung. 

Räucherungen mit wohlriechenden Stoffen bewirken 
feine Desinfektion; fie verdecken nur den Geruch, befeitigen 
ihn aber nicht. 

$ 11. Nach Beendigung der Krankheit bringe man 
benugte nicht waſchbare Kleidungsitüce, Betten, Kiffen, 
Matratzen, Deden, feidene Stoffe, Teppiche, Pelzwerk, 
Roljtermöbel (ohne fournirtes äußeres Holzgeftell) vor— 
fichtig, d. h. ohne fie viel zu rühren, zu ſchütteln over 
auszuffopfen, in ein mit zweiprozentiger Carbolſäure— 
Löſung ($ 5. 3e) angefeuchtetes Leinentuc eingebunden, 
ind Freie und desinfiziere dieſe Gegenftände dort durch 
forgfältiges Ausklopfen, Ausbürften, und Befprühen mit 
fünfprogentiger Garbolfäure-Löfung ($ 5, 3b). 

Bejudelte Lederfahen (Schuhwerf) find mit derfelben 
Löſung zu reinigen. 

$ 12. Alle werthlofen - Gegenftände (Bettftroh, un- 
brauchbar gewordene Wäſche und Kleider u. dergl.) find 
zu verbrennen. 

Geſchieht ſolches im Heiz- oder Kochheerd, ſo darf der— 
zur Zeit nicht mit Speiſen oder Getränken beſehzt 

ein. 
Für das Verbrennen größerer Gegenſtände (große 

Mengen Bettſtroh, gefüllte ünd leere ——— u. 7— 
wird im Bureau des Polizei-Amtes, bezw. von den Schuß- 
leuten in den Landbezirken ein Plab angewiefen. 

$ 13. Polirte und geſchnitzte Möbel, Bilder mit 
Rahmen, Metall- und Kunftgegenftände werden mit trode- 
nen Yappen, Tapeten und angeftrichene Wände mit trode- 
nem Brot ſcharf abgerieben, nachdem der Fußboden des 
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Zimmers vorher mit fünfprogentiger Garbolfäure-Löfung 
($ 5, 3b) ftarf angefeuchtet iſt. 

Bon den Wandflähen, welche mit Auswurfitoffen des 4 
Kranken befudelt find, müſſen Tapeten, bezw. der Anſtrich, 
nad) Bejprühen mit der angegebenen Garbolfäure-Löfung 
durch Abfraben in entjprechender Ausdehnung entfernt 
werden. 

Alle Fußböden ohne Unterfchied, Thüren, Fenfter, ſowie 
alle Holzbefleidungen ohne Politur find nad) Cholera, 
Pocken, Diphtheritis und Typhus mit fünfprozentiger 
Garbolfäure-Löjung ($ 5, 3b) forgfältig abzuſcheuern. 
Die Desinfeftionzflüfligkeiten läßt man in etwaige Fugen 
einziehen, und wäſcht die gereinigten Flächen mit warmem 
Waͤſſer nad). 

Das zum Abreiben verwendete Brot, beziehungsweife 
die Lappen find zu verbrennen; etwa nod brauchbare 
Tücher find in zweiprozentiger Garboljäure-Löfung ($5, 3 e) 
24 Stunden lang einzuweichen, dann in Waffer zu kochen 
und in heißer Kali-Geifenlauge ($ 6, a. E.) zu wajden. 

$ 14. Nachdem fo jeder Gegenftand im ehemaligen 
Kranfenzinmer, wie jeder Theil des lebteren vorſchri t3- 
mäßig und forgfältig gereinigt ift, lüfte man das Zimmer 
noch 24 Stunden hindurd). 

$ 15. Genefene SKranfe müfjen, bevor fie mit Ge— 
ſunden wieder verfehren, ſich in einem warment Geifenbad, 
oder durch Abwaſchen des ganzen Körpers mit warmen 
Geifenwaffer forgfältig reinigen, darauf reine Wäfche und 
zone oder in der Krankheit nicht benutzte Kleider 
anlegen. 

$ 16. Alle Berfonen, welche mit an Cholera, Poden, 
Diphtheritis, Typhus oder Scharlady Erkrankten in Ver— 
fehr getreten find, haben ficy, bevor fie wieder mit Ge— 
funden in Berührung kommen, die Hände mit zweipro- 
zentiger Garboljüure-Töfung ($ 5, 3 c), Pfleger und Pflege: 
rinnen auch das Geſicht und die Haare forgfältig zu 
reinigen. Die lebtgenannten Perſonen haben überdies 
auch Wäſche und Kleider zu wechjeln. 

$ 17. Leichen von an Cholera, Pocken, Diphtheritis, 
Typhus, Scarlady oder Nuhr Verftorbenen find nad) 
Feititellung de Todes ungewaſchen und in ein mit 
fünfprozentiger Garbolfäure-?öfung ($ 5, 3b) getauchtes 
Leichentuch gehült einzufargen, und, wo dies angängig 
it, thunlichit bald mittelit eines Leichenwagens aus der 
Wohnung in eine Leichenkammer überzuführen. 

Lübeck. Polizei-Verordnung, betr. die Benutzung 
Öffentlichen Fuhrwerks zum Kranken-Trausport. 

Das Polizei-Amt verordnet hierdurch: 
$ 1. Zur Beförderung von Perſonen, welche an Cholera, | 

Boden, Diphtheritis, Typhus, Scharlach, Mafern oder 
Ruhr erkrankt find, dürfen für den öffentlichen Verkehr 
beſtimmte Fahrzeuge (Miethwagen, Droſchken, Omnibus, 
Eijenbahn- und Pferdebahnwägen, Dampfjdiffe) nicht 
benußt werden. 

Derartige Perſonen find mittelft befonderer Kranfen- 
wagen oder in Kranfenförben zu befördern. 
.,$ 2. Uebertretungen diefer Berordnung werden, joweit 

nicht das Strafgeſetzbuch höhere Strafen androht, an dem— 
jenigen, welcher die Beförderung veranlaßt hat, mit Geld- 
Itrafe bis au 150 ME. oder mit Haft beitraft. 

Lübeck, den 6. Dezember 1887. 
Das Bolizei-Amt. 

Italien. Minifterialerla, betreffend monatliche 
Sanitätsbullettins. 

Bon 24. Dezember 1887. 
(Aus den Minijterium des Innern, Abtheilung für öffent- 

liches Geſundheitsweſen. Neberſetzung ohne Gewähr.) 
Damit das Miniſterium über den Stand des öffent— 

‚lichen Geſundheitsweſens in den einzelnen Gemeinden 
möglihft raſche und zuverläffige Kenntniß gewinnt und 
nöthigenfalld geeignete Vorſichtsmaßregeln treffen Fann, 
ijt ein wohlgeordneter Nachrichtendienft auf dent Gebiete | 
des Sanitätswejens erforderlich. 

Zur Zeit wird diefer Dienft in den verichiedenen Pro: 
binzen auf mannichfache Art gehandhabt, in einigen nad) 
den Vorſchriften des Negulativs vom 6. September 1874, 
in anderen nad) den zu verfchiedenen Zeiten, zum Theil 
noch vor 1874, erlafjenen Nundfchreiben, in noch anderen 
nah örtlichen Gewohnheiten. = 
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Gleichmäßige Ausweife auf dem Gebiete des üffent- 
lichen Gejundheitswejens werden erſt feit dem Rund— 
ſchreiben vom 26. Auguft 1882 durch die hiermit einge- 
hen monatlihen Ganitätsbulletins und durch die 
jtatiftiihen Zahresausweife über die Todesurſachen und 

* 

die Krankenbewegung in den Spitälern aus allen Ge— 
mieinden des Königreichs gewonnen, 

Dieſe fortlaufenden Nachrichten find erweitert und ver— 
1 

J 

vollſtändigt worden durch die im Jahre 1885 ſtattgehabten 
Unterſuchungen über verjchiedene Gebiete der Hygiene 
und des Geſundheitsweſens, deren Ergebniſſe veröffent- 
licht wurden. 

Dem Sinne ded Negulativs vom 6. September 1871 
wird durch dieſe periodiſchen und nicht periodiſchen Er— 

LE 

mittelungen Genüge geleijtet, inſofern eine Sammlung 
aller auf den Stand des Sanitätswejens im Lande be- 
züglichen Nachrichten erfolgt; die Vierteljahrsberichte der 

 Gemeindeärzte find zu entbehren. 
Mit Beginn des neuen Zahres werden demgemäß die 

in den Rundſchreiben vom 20. Mai und 4. Juni 1870 
erforderten Ausweiſe abgefchafft, ebenjo die Vierteljahrs- 
‚berichte der Gemeindeärzte. 

Auſtatt der Generaldireftion für Statiftif die einzelnen 
Angaben über die Todesurfahen auf Grund der jähr- 
lien Bivilftandsausweife zu liefern, follen die Gemeinden 
fortan der beim Minifterium des Innern errichteten Sani- 
tätsdireftion (Direzione della Sanitä pubblica) ein monat- 
lies Canitätsbulletin einfenden, welches die Zahl aller 
Krankheitsfälle infeftiöfen oder epidemiihen Charakters, 

 joweit diefe Fälle von den behandelnden Aerzten nad) 
Art. 42 und 82 des Sanitätsregulativs angezeigt worden 
find, angiebt. 
Dieſes Bulletin wird auf den vom Minifterium ge- 

lieferten, gedrucdten Formularen erftattet, welche an Stelle 
der durch Nundfchreiben von 26. YAuguft 1882 vorge 

ſchriebenen Formulare treten. Die von dem Arzte oder 
den nn der Gemeinde erjtatteten Anzeigen follen in 
jedem Monate auf einem einzigen Formular Plab finden, 
und in einer einzigen Zahl für jede Krankheit enthalten 
fein. Auf dem Formular iſt Raum gelafjen zur Ein: 
fragung der Zahl derjenigen Aerzte, welche Anzeigen er- 
ftattet haben 

Die monatlihen Sanitätsbulletins werden von den 
Gemeindevorſtehern direft an das Minifterium gefandt, 

nicht jpäter als am dritten Tage nad) Ablauf des Monats, 
auf den die Angaben fich beziehen. 
— , Scbald eine der in Bulletin genannten Krankheiten 
id) in der Gemeinde ausnahmsweite häufig zeigt, haben 
die Herren &emeindevorfteher nicht den Mlonatsternin 
abzuwarten, ehe fie Nachricht geben, fondern der Sanitäts- 

direktion wöchentlich oder aud) täglich, wie es ihnen gut- 
dünkt, ein außerordentliches Bulletin einzufenden, wozu 
fie ſich eines ebenfalls vom Minifteriun gelieferten, be- 
jonderen Formulars zu bedienen haben. (Dafjelbe iſt auf 
gelbem Papier gedruckt.) 

In dieſem aufßerordentlihen Bulletin follen die Ge- 
meindevoriteher außer den jchon im Monatsausweis er- 
wähnten Krankheiten auch die etwa befannt gewordenen 
Fälle von Milzbrand, Tollwuth und Syphilis anzeigen, 
und zwar leßtere Krankheit, fobald fie bei der befonderen 

- DVeranlafjung des Smpfens oder beim Cäugen von Kindern 
bedenkliche Ausdehnung gewinnt; aud) von jeder anderen 
‚Krankheit, deren Auftreten oder Verbreitung nad) Anficht 
der Aerzte alebald zur Kenntniß der Sanitätsdireftion zu 

bringen ift, foll auf diefe Weife Anzeige erftattet werden. 
Natürlich) entbinden diefe ausnahmsweije eritatteten 

Anzeigen den Gemeindevorfteher nicht von der Pflicht, int 
Dionatsbulletin die Geſammtzahl der Kranfkheitsfälle an- 
zugeben, einſchließlich derjenigen, welche er Dringlichfeits 
halber fhon auf den gelbeu Formularen angezeigt hatte. 

Um möglihe Wüißverftändniffe zu vermeiden, foll das 
Monatöbulletin regelmäßig auch dann eingefandt werden, 
wenn im Monate fein Fall der betreffenden Krankheiten 
zur Anzeige gefommen ift. Sn folhem Falle find von 
Öemeindevoriteher die Ieeren Stellen des Formulars durd) 
wagerechte Linien auszufüllen. 

Bon den in diejem Erlaß enthaltenen Vorschriften 
haben die Gemeindevorfteher alsbald brieflich die einzelnen 
in ihrer Gemeinde anſeſſigen praktiſchen Aerzte zu be- 
nachrichtigen, gleichgültig ob fie Gehalt von der Gemeinde 

— 
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beziehen oder nicht. Hierneben folgt das Mufter eines 
Briefes, deſſen ſich die Gemeindevorſteher zu dieſem Zwecke 
zu bedienen haben. 

Die Regierung, welche dieſem ſo wichtigen Dienſtzweige 
zur Sichexung des öffentlichen Wohle befondere Sorgfalt 
widmet, hegt die Zuverficht, daß die Herren Gemeinde: 
vorjteher denfelben Eifer hierbei entfalten werden. 

18 Exemplare des Formulars zum Monatsbulletin 
und ebenjoviele zum außerordentlihen Bulletin werden 
beigefügt; um Empfangsbeftätigung ohne Verzug wird 
erſucht. 

Der Miniſter. (gez.) F. Crispi. 
An die Herren Vorſteher der Gemeinden. 

Formular I. 

Bollettino sanitario mensile. 

Veniempesrcenk... Destlinen 
Kat Momab m... 188... wurden von... Aerzten 

folgende Fälle angezeigt: 
Pocken (Bariolois) EEE ER 
Mafern (Nötheln) re 
Scharla ae SR EEE 
Diphtherie (Diphtherifher Crouddd 
Kindbettfieber r 
Typhöſes Fieber (Interleibstyphus) , 
Granthematifcher Typhus (Zleckt.) — 
Aſiatiſche Cholera he 

Der Gemeinde: Vorfteher. 

ELLEITETTIITIere 

ELLETTETTEIEEITITT 

“ununnonnnennseree 
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Formular II. 

Bollettino sanitario straordinario. 

OEMEINDE een DEREN RUE nm 
Vom ....ten Did .....ten wurden don... Uerzten aus 

Besen ann Ba eunoin ae me. RE 
ERDE LUNG CHE Tu 

Am ...ten Tage des Monats... 188. 
Der Gemeinde: Voriteher. 

Dänemarf, Gejeß, betreffend die Anfertigung und 
den VBerfauf von Margarine, *) 

Bom 5. April 1888. (Ueberſetzung ohne Gewähr.) 

Bir CHriftian IX. ıc. Thun fund: Der Reichstag 
hat nachſtehendes Gefeb angenommen, dus Wir durd) 
unfere Genehmigung bejtätigt haben: 

$ 1. Unter „Diargarine“ werden in diefem Geſetz 
butterähnliche Fabrikate jeden Urſprungs, jeder Miſchung 
und Zuſammenſetzung verftanden, wenn in denfelben ein 
Fettſtoff enthalten ift, welcher nicht aus Milch hergejtellt 
worden ift. 

$ 2. Wer Nlargarine anfertigen will, ift verpflichtet, 
ſolches bei dem betreffenden Bolizeimeifter anzuzeigen. 
Diejer wird auf Koſten des Anmeldenden in der Ber- 
ling’ihen Zeitung und, außerhalb Kopenhagens, in- den 
meiſt verbreiteten Blättern des Bezirks die Anmeldung 

veröffentlichen. 
Der betreffende Unternehmer ift verpflichtet, über vie 

Bereitung und den Verkauf Buch zu führen, fowie die 
fertige Waare in Behälter zu füllen, welche, nad) näherer 
Borihrift des Miniſters des Innern, eine von den ge 
wöhnlichen Buttertonnen weſentlich abweichende Form 
haben müſſen und mit dem Worte „Margarine“ gezeichnet 
find. Margarine darf unter feinem anderen Nanten aus 
gefertigt werden 

Es ift einem Seden, der Butter bereitet, verboten, 
Margarine anzufertigen, beziehentlich irgend eine Miſchung 
diejes Stoffes mit Butter vorzunehmen oder in den Her- 
tellungsräumen eine derartige Bereitung zu gejtatten. 
Miſchungen zum eigenen Gebrauche, welche nicht in Mieierei- 
räumlichkeiten hergeftellt werden, liegen jedoch ebenfo 
außerhalb diejes Verbots, wie fie im Allgemeinen aud) 
nicht Gegenstand dieſes Geſetzes find. 

*) Das Sefeß iſt kurz vor Schluß der Sitzungen des 
däniſchen Neichstags als eine Art von Kompromiß zwiſchen 
den bei diefer Frage ſich gegenüberftehenden Suterefjen 
zu Stande gekommen. Dafjelbe weicht von dem auf 
©. 282 mitgetheilten Entwurfe hauptſächlich durd die 
über Mifhung und Färbung der Kunftbutter ergangenen 
Beſtimmungen, ſowie dadurd) ab, daß das abjolute Ver: 
bot der Ausfuhr derfelben aufgegeben ijt. 
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$ 3. Berfäufer von Margarine — ſowohl en gros 
als aud) en detail — find verpflichtet, die Waare in 
Margarinebehältern aufzubewahren ($ 2). Zur. Unter: 
bringung von geringeren Duantitäten, welche in Läden 
ald Proben oder zum Detailverfauf ausgeboten werden, 
bejtimmt der Miniſter des Innern Kleinere Behälter, welche 
auf eine für den Käufer ind Auge fallende Weiſe mit 
dem Worte „Margarine“ gezeichnet find. Margarine darf 
unter feinem anderen Namen feil geboten werden. Wenn 
Margarine nicht in Behältern der genannten Art an den 
Käufer verabfolgt wird, fo foll die Verpackung (Krüge, 
Schadteln, Papier odgl.), in welder die Lieferung er: 
folgt, nad) näherer Vorſchrift des Minijterd des Innern 
gezeichnet umd eingerichtet fein. Holt der Käufer vie 
Waare in einem eigenen Behälter ab, fo foll der Ver— 
fäufer ein von dem Minister ded Innern vorgefchriebenes 
Stück Papier mit dem Worte „Margarine“ auf die 
Waare legen. In jedem Laden, wo Margarine verkauft 
wird, fol, nad) den näheren VBorfchriften des Minifters 
des Innern, an einer in die Augen fallenden Gtelle mit 
wenigitens 3 Zoll großen Buchſtaben angegeben fein: 
„Hier wird Margarine verkauft“ Der Handel mit Mar— 
garine auf Märkten und von Schiffen aus ift verboten. 
Die Verjendung von Margarine darf nur in Margarine— 
behältern ftattfinden. 

$4. Nah den erften Abſatz des 8 14 ift es bei 
Strafe verboten, Margarine, deren Gehalt an Yutterfett 
50 p&t. überjteigt, anzufertigen, einzuführen, auszuführen 
oder zu verkaufen. 

Auf der Außenfeite eines jeden Margarinebehälters 
($ 2) ſoll auf eine Weile, die von dem Miinifter des 
Snnern näher vorgeschrieben werden wird, unter Androhung 
von Geldbußen in Fall der Interlaffung, der Name des 
Fabrifanten und der Prozentgehalt des Butterfett3 der 
in den Behältern vorhandenen Margarine angegeben fein. 
Sm Detailverfauf ſoll auf der Verpackung eines jeden 
ausgelieferten Stückes Margarine auf dieſelbe Weife der 
gedachte Prozentgehalt und der Name des Fabrifunten 
angegeben fein. 

Henn die Waare weniger als das angegebene Quan- 
tum Butterfett enthält, wird der Schuldige nad) dem 
zweiten oder dritten Abjchnitt des $ 14 beitraft. 

$ 5. Es iſt verboten, Margarine anzufertigen, einzu: 
führen, auözuführen oder zu verkaufen, welche eine ftärfere 
gelbe Farbe Hat ald die Yir. 9 der 6 Stufen A—F der 
von dem Miniſter des Innern ausgegebenen Farbentafel. 
Die erforderlichen Vorihriften werden in einer von den 
Minifter zu erlafienden Bekanntmachung enthalten fein. 
Das Färben der Margarine zum eigenen Gebraude liegt 
jedoch außerhalb dieſes Verbots. 

$ 6. Der Miniſter des Innern kann, fofern er es für 
nothwendig erachtet, alle Ausfuhr von Margarine aus 
dem Lande verbieten. 

Webertretungen des in diefem Paragraphen enthaltenen 
Verbots werden nad) dem zweiten Abjat des $ 14 beftraft. 

$ 7. Margarine darf in anderen Behältern als Mar- 
garinebehältern weder aus- noc eingeführt werden, und 
nit als Durchgangsgut hierher gelangen. 

Wer ſich damit beſchäftigt, Butter beziehentlih Mar— 
— auszuführen oder einzuführen und zuſammengekaufte 

utter oder Margarine zu verpacken, ſoll ein derartiges 
Geſchäft bei der Polizei anmelden, welche die Anmeldung 
einträgt. 

._ Sowohl über die Einfuhr von Margarine ald aud) 
über den Berfauf derfelben, injofern diejes in ganzen 
Tonnen gefchieht, foll nach näherer Vorſchrift des Mini— 
jterd des Innern Bud) geführt werden. 

58. Schlußzettel, Konnoſſemente, Frachtbriefe, Fat 
turen, Rechnungen oder ähnliche Schriftſtücke, weldye Mar: 
garine betreffen, follen auf „Margarine“ lauten. Ueber— 
tretungen werden mit Geldbußen geahndet, welche, wenn 
dad betreffende Echriftitück für das Ausland beftimmt ift, 
nicht unter 100 Kronen fein dürfen, und welche den Ab: 
jender treffen, infofern derfelbe den dänifchen Geſetzen 
unterworfen ijt, oder aber den Empfänger, wenn derfelbe 
die Waare, ohne der Polizei die Sache angemeldet zu 
haben, angenommten hat. 

$ 9. Dleomargarin darf im Snlande nur in Be: 
hältern verfauft werden, deren Form von Butter- ſowohl 
wie von Margarinebehältern verihieden und vom Minifter 

des Innern feitgeftellt ift, und welche mit dem Worte 
„Dleomargarin“ und dem Namen des Fabrifanten be- 
zeichnet find. : e 

Wer Dleomargarin anfertigt oder verfauft, iſt nad) 
den näheren Vorfihriften des Miniſters ded Innern ver— 
pflichtet, über die Anfertigung oder den Verkauf Bud) zu 
führen. Uebertretungen diejes Paragraphen werden mit 
Geldbußen geahndet. ’ 

$ 10. Zur Beauffihtigung der unter die Beſtim— 
mungen diejes Geſetzes fallenden gejchäftlichen Thätigkeit 
werden vom Minifter des Innern drei Auffichtsbeannte, 
einer für Kopenhagen und zwei für das übrige Land er- 
nannt. Das Gehalt diefer Beamten, fowie die übrigen 
durch die Kontrole erwachſenden Ausgaben, wie 3. B. 
Reiſen, Beihülfe, chemiſche Unterſuchungen, Entnahme 
von Proben, werden durch die jährlichen Finanzgeſetze be— 
ſtimmt. Die Ausübung der Kontrole wird durch eine 
vom Miniſter des Innern gegebene Inſtruktion näher ge— 
ordnet. Dieſe Aufſichtsbehörde hat an den Miniſter des 
Innern jährlich Bericht über ihre Thätigkeit zu erftatten. 

$ 11. Die mit der Aufficht betrauten Beamten haben 
zu jeder Zabrif, wofelbft Wiargarine oder Dieomargarine 
angefertigt wird, zu jeder Meierei, zu jedem Lager oder 
Lagerraum von Butter oder Margarine und zu jeder Ver— 
faufsitelle, wo Butter oder Margarine feilgeboten wird, 
Zutritt. Auch haben Ddiefelben das Recht, nad) gangbaren 
reifen Proben zu entnehmen, jowie die in den $$ 2, 7 
und 9 gedadhten Bücher einzufehen. Solche Proben follen 
innerhalb unbeftimmter Zeiträume zur chemiſchen Inter: 
ſuchung eingejandt werden, auch wein fein Verdacht wegen - 
begangener oder beabfichtigter lebertretung des Geſetzes 
vorliegt. Die hierdurch entftandenen Koſten werden durd) 
die jährlichen Finanzgeſetze feitgefegt. Unberechtigte Ver— 
weigerung des Zutritts der Auffichtsbehörden zu den 
Waaren und Einfiht in die Bücher, fowie in der Ent- 
nahme von Proben wird mit Geldbußen von 10—500 
Kronen beitraft. 

$ 12. Dieſes Gefeß fowohl, wie 88 47, 278 eriter 
Abſatz des Strafgejekes, ſowie die Strafbeftimmungen in 
$ 277 jollen nad) näherer Vorſchrift des Minifters des 
Innern in leicht lesbaren Abdrüden und an fichtbaren 
und zugänglichen Orten in jedem Heritellungsraun und 
an jeder Verfaufsftelle, welche unter dieſes Gefeb fallen, 
und in jeder Meierei, wo Arbeiter thätig find, aufgehängt 
werden. llebertretungen werden mit Geldbußen bejtraft. 

$ 15. Die demifchen und mikroſkopiſchen Unter— 
fuchungen, welche von der Kontrole für erforderlich er- 
achtet werden, follen, foweit thunlicy, von einem Gtaate- 
laboratoriun vorgenommen werden. Die erforderlichen 
Mittel für folhe Unterfuhungen werden durch die jähr- 
lihen Finanzgefeße beftimmt. 

8 14. Mer Butter verfälfht oder Margarine für 
Butter ausgiebt, wird in allen Fällen nad) dent erjten 
Abjab des $ 278 des allgemeinen bürgerlichen traf: 
gejeged ohne Anwendung des zweiten Abſatzes des ge— 
dachten Paragraphen beitraft. 

lebertretungen der VBorjchriften in den $$ 2 und 5 
werden mit Gefängniß (allgemeines bürgerliches Straf: 
gejeß $ 25) oder, wenn betrügeriiche Abjicht nicht. vor- 
liegt, mit Geldbußen von 200—4000 Kronen beitraft. 
Im dritten Wiederholungsfalle oder bei häufigerer Ueber— 
tretung wird der Betreffende mit Gefängniß und Geld- 
bußen wie oben angegeben beftraft. Auf dieſelbe Weife 
wird beftraft, wer die VBorjehriften der $$ 3 und 7 über: 
tritt, jedoch) fo, daß die Geldbußen bis unter 100 Kronen 
ermäßigt werden fünnen und daß derjenige, welcher ein- 
geführte Margarine in anderen Behältern ald Margarine: 
behältern annimmt, fi) von der Verantwortlichfeit be- 
freien fann, wenn er innerhalb 24 Stunden nad) dem 
Empfang die Sache der Polizei angezeigt und die ein- 
geführten Waaren abliefert. 

Die ungeſetzlichen Waaren find dabei in den oben ge- 
daten Straffüllen zu Fonftsziren und der durch den Ver— 
fauf erzielte Erlös ift in der Weiſe zu vertheilen, daß 
dent Angeber ", — doch nicht den Auffichtsbeamten, — 
in Kopenhagen ?/, defjelben der Gemeindefajje und außer- 
halb Kopenhagens der Armenkaſſe zufallen. 

$ 15. Berurtheilungen infolge der $$ A und 14 werden 
falls fie auf Gefängniß oder höhere Strafen lauten, oder 
der Verurtheilte früher mit Rückſicht auf diefes Geſetz mit 
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‚gabe des Namens des Schuldigen und der Beſchaffenheit 
See Bergehens veröffentlicht. Es ift im Urtheil anzugeben, 

ſolche Bekanntmachung ftattfinden jol. Die Bekannt- 
machung geſchieht für Kopenhagen in der Berling'ſchen 

tung und außerhalb Kopenhagens in einem der meijt- 
verbreiteten Blätter des Bezirks. Die Koften der Bekannt- 
madhungen werden als zu den Unkoſten der Sache ge 
hörend angejehen. 
8 16. Nebertretungen dev $$ 4, zweiten Abjabes, 8, 

9, 11 und 12 werben als öffentlihe Polizeiſachen be— 
handelt, doch find Uebertretungen der SS 8 und 9 immer 
durch Urtheil zu entſcheiden und zwar jo, daß die Sache 
nicht mit einer Verwarnung oder freiwilligen Entrichtung 
einer Geldbuße abgeſchloſſen wird. 
117. Dieſes Geſetz tritt am 1. Mai 1888 in Kraft 
und gilt 2 Jahre lang vom Tage des Inkrafttretens an. 
Für die Färinfeln gilt jedody das Geſetz erit, nachdem 
$ durd) Königl. Herordnung dort mit denjenigen Modi— 
Fationen in Kraft getreten ift, welche als Folge der be- 

jonderen Verhältnifje diefer Inſeln für zweckmäßig be- 
funden werden möchten. 
Hiernach haben alle Betreffenden fich zu richten. Ge— 
geben auf Amalienborg, den 5. April 1888. 

(gez) Ehriftian R. 
gez Ingerslev. 

Spanien. Unterſuchung fremden Alkohols. 
Vom 2. Januar 1888, (Otſch. Handels-Archiv ©. 202). 

Eine Neal Orden vom 2. Januar d. 38. lautet der 
Gaceta de Madrid vom 10. Ja nuar 1888 zufolge in lleber- 
ſetzung wie folgt: 
Naͤchdem der.Präfident der Handels-, Gewerbe- und 
SHifffahrtöfanmer zu Sevilla den Antrag gejtellt: es 
möchte zur Neal Orden vom 18. November v. J. ein 
-erläuterndes Dekret erlaffen werden, wonad) die Lokal— 
behörden nicht befugt feien, die bereits von den Holl- 
Ämtern analyjirten ausländiihen Snouftrie- Alkohole feit- 
zuhalten und neuerdings zu prüfen; und nachdem das 
über diefen Antrag abgegebene Gutachten Seiner Majeſtät 

unterbreitet worden; 
haben Ceine Majeftät der König und Namens dejjelben 
F Ihre Majejtät die Königin » Negentin des Neiches 

- zu bejtimmen geruht: 
dat die Gouverneure und Lofalbehörden berech— 
tigt und fogar verpflichtet find, die Induſtrie— 
Alkohole unterfuchen zu laſſen, ſelbſt wenn Die- 
felben bereitö von ven Zollämtern analyjirt worden 
find, vorausgefeßt, daß fie aus irgend welchem 

u Grunde den Verdacht hegen: es könnten dieſe 
J Alkohole ſich in ſchlechtem Zuſtande befinden und 

gleichwohl für den Konſum beſtimmt werden, 
während fie für letzteren nur dann verwendet 

su > Br) 
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+ werden dürfen, wenn fie die Bedingungen des 
5 Königlichen Dekrets vom 27. Oktober v. 38.') 

erfüllen, 
Auch iſt ed der Wille Seiner Majeftät, dab die von 
den gedachten Behörden angeordneten Analyjen don den 
- pharmazeutifchen oder medizinifhen Gubdelegirten, falls 
letztere Doktoren find, ausgeführt werden, oder fonit, in 
Falle ſolche Subdelegirte nicht vorhanden, von einem 

- Pharmazeuten oder fahhverftändigen Chemiker. 

Zollamtliche Unterſuchung der einge: 
führten Branntiweine, 

- Spanien. 

Vom 28. Sanuar 1888. (ODtſch. Handels-Archiv ©. 202). 
Ein Zirfular der Spaniſchen General= Zolldireftion 

vom 28. Sanuar d. 3 lautet dem Eco de las aduanas 
Nr. er vom 7. Februar 1888 zufolge in Weberjegung 
wie folgt: 

Unter dem heutigen Datum hat die Generaldirektion 
ee Ballen des Yollamts zu Barcelona wie folgt be- 

ieden: 
| Nach Kenntnignahme Ihres Berichts vom 17. d. M., 
in welchem Sie Iuftruftionen darüber erbitten, wie die 
- Beitimmungen der diesfeitigen Verfügung vom 23. De- 
zember v. &. hinfichtlicy des Nefultats der Analyje von 
3 Branntweinproben in Anwendung zu bringen ſeien, 

N Bergl. VBeröffentl. ©. 27. 

eldbußen beftraft worden ift, von der Polizei mit An- 
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die nach freier Auswahl (por escandallo) aus 25 Fäſſern 
(Nr. 216 bis 240) entnommen wurden und deren Alkohol 
von Seiten ded chemifchen Inſpektors ald unzuläſſig für 
den Konfum bezeichnet worden it; 

nachdem fi) ergeben, daß die aus Profefjoren der 
Chemie beftehende, durch Königliches Dekret vom 27. Ok— 
tober v. J.) eingefeßte Kommiffion, welder die 3 ge: 
dachten Proben zur Analyje überwieien wurden, ſich da- 
hin ausgefprochen hat, daß die den Fäſſern 223 und 231 
entnonmtenen Proben Nr. 1 und 2 für den Konſum zur 
Yäjfigen Alkohol enthielten, während die Probe Nr. 3 un- 
zuläffig fei; 

in Erwägung, daß wenn bei der Abfertigung von 
Alkohol ein durch freie Auswahl bezeichnetes Faß ſich als 
unzuläffig erweift, dieſes leßtere abzufondern und jodann 
alle übrigen Fäfjer geprüft werden follen; 

in Erwägung, daß das in dem Defret vom 10. No— 
vember v. J.) angegebene Verfahren der Unterſuchung 
je eines von 10 Fäſſern lediglich eine Erleichterung ge- 
währen follte, un dem Handel Beläftigungen und Ver— 
fufte zu erfparen, — daß fie aber nur dann befolgt 
werden darf, wenn die Abfertigungsprüfung ein durchweg 
übereinftinntendes Nefultat ergiebt; 

in Erwäguug endlid, daß das angegebene Abferti- 
gungsverfahren das nämliche ift, dad auch bei anderen 
Waaren angewendet wird, hinfichtlidy deſſen eine freie 
Auswahl der zu prüfenden Stücke ftattfindet ; 

hat diefe Generaldireftion bejchlojjen: 
1) daß alle Zäfier, deren Altohol den Proben Nr. 1 

und 2 entfpridt, für den Verbrauch zugelafjen, 
diejenigen aber, deren Snhalt der Probe Nr. 3 
entipricht, als unzuläfjig bezeichnet werden follen; 

2) daß ein entſprechendes Verfahren in allen zufünf- 
tigen analogen Fällen befolgt werden fol. 

Rechtſprechung. 
Falls der Thäter die von ihm ſelbſt verfälſchten Nah— 
tungsmittel verkauft, fo wird Ziffer 1 des $ 10 deö Ge— 
fees vom 14. Mai 1879 (N.-©.-Bl. ©.145) nicht durd) 
Ziffer 2 fonfumirt; es liegen vielmehr zwei Delikte vor. 
Das allgemeine Vorhaben, gelegentlich wiederholt Kaffee 
zu verfälihen bez. verfälichten Kaffee zu verkaufen, 
muß noch nicht zur Folge haben, daß nunmehr ſämmt— 
liche ausgeführte Betrügereien zu einer That zuſam— 
menzufaſſen find. 

Urtheil des Reichsgerichts vom 8. Dezember 1887 gegen N. 

Sm der Straffahe gegen den Kaufmann Philipp N- 
in W., wegen Vergehens gegen das Reichsgeſetz dom 
14. Mai 1879 und Betrugs hat das Neichögericht, Eriter 
Strafienat, in der öffentlihen Sikung am 8. Dezember 
1887 für Recht erkannt: 

daß die Revifion des Angeklagten gegen das Urtheil 
der Straffanmer des Königlichen Preußiſchen Land- 
gericht3 zu Limburg vom 10. Dftober 1887 zu ver— 
werfen und dem Angeklagten die Koften des Rechts— 
mitteld aufzuerlegen. 

Gründe. 
Der Angeklagte ift nad) $ 10 pos. 1 des Reichsgeſetzes 

von 14. Mai 1879, fowie wegen Betrugs in drei jelbit- 
ftändigen Fällen in idealer Konkurrenz mit $ 10 pos. 2 
des zitirten Gejeßes verurtHeilt worden, und es find die 
gegen diefe Verurtheilung vorgebrachten Nevifionsbeichwer- 
den für unbegründet zu halten. Denn ed ilt zunächſt 
keineswegs richtig, daß im Falle der Thäter die von ihm 
jelbft verfälfchten Nahrungsmittel verfauft, Die pos. 1 des 
$ 10 des zitirten Gejeges von der pos. 2 dieſes $ Fon- 
jumirt werde. Vielmehr ftelt fi die in pos. 1 mit 
Strafe bedrohte Handlung als ein feldftitändiges Delikt 
dar, nach deſſen Vollendung erjt das Delift der pos. 2 

ausgeführt werden kann. Darum müßte es von dem Ge⸗ 
ſetze beſonders zu erkennen gegeben worden ſein, daß in 

dem bezeichneten Falle nur die Eine That der pos. 2 

begangen werde. Das ift jedoch nicht geichehen, und es 
fann aud) nicht etwa behauptet werden, daß in dieſem 
Falle das Delift der pos. 1 nur als eine Vorbereitung 
des Delifts der pos. 2 auftrete. Dem würde ſchon wider- 
ſprochen, daß für die beiden Delikte je die natürliche 

) Bergl. Beröffentl, ©. 27 und 190. 
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Strafe angedroht worden ift, und e8 darf überhaupt der 
Grundfaß nicht anerfannt werden, Die Strafe für eine 
begangene Handlung werde dadurd) befeitigt, daß ſich der 
Thäter durch die Begehung derjelben die Begehung einer 
andern ftrafbaren Handlung ermöglicht habe. Ueberdies 
beruht die pos. 2 auf der Erwägung, daß derjenige Theil 
des Publiftums, welcher in eine nähere Beziehung zu dem 
verfälfchten Nahrungsmittel trete oder treten Fünne, vor 
Täufhung gefhüßt werden, während die pos. 1 den all- 
gemeinen polizeilichen Gefichtspunft zum Ausdruck bringt, 
daß eine VBerfälfhung von Nahrungsmittel überhaupt 
nicht ftattfinden fol. Auch aus diefem Grunde läkt fid) 
fonady nicht behaupten, daß in dem bezeichneten Falle der 
Thatbeftand der pos. 1 in demjenigen der pos. 2 aufgehe. 

Den Urtheil füllt jedoch auch darin Fein Rechtsirrthum 
zur Loft, daß es eine zwijchen den mehreren Betrüge- 
reien bejtehende Nealfonfurrenz angenommen hat. Es 
fagt allerdings, der Angeklagte habe einen Theil feines 
Kaffeevorrathe zum DVBoraus, nicht erft bei Gelegen— 
heit der VBerabfolgung der einzelnen verkauften Quan— 
titäten, verfälfcht, und es fei darum feine Abſicht von 
vornherein auf gelegentliche Verübung wiederholter Be— 
trügereien gerichtet gewefen. Allein diejes allgemeine Vor— 
haben des Angeklagten mußte nicht zur Folge haben, daß 
nunmehr ſämmtliche ausgeführte Betrügereien zu Einer 
That zufanmenzufafjen gewefen feien. Denn wenn dent 
Einen Entſchluſſe, durd welchen die mehreren Afte des 
fortgejegten Verbrechens zu Einer That verbunden werden, 
eine Wirkſamkeit beigelegt werden fol, fo muß verlangt 
werden, daß dieſe mehreren Afte von dem Einen Ent- 
ſchluß mit folder Beftimmtheit umfaßt gewefen waren, 
daß es bei der Verübung eines jeden einzelnen der nad)- 
folgenden Afte einer weiteren Ausgeſtaltung dieſes Ent- 
Ihluffes nicht bedurfte, und fich vielmehr diefer Entſchluß 
gerade jo zur Geltung gebracht hat, wie er bereit3 bei 
Bornahme des erften Aftes gefaßt geweien war, Wer 
aber lediglich entſchloſſen ift, gelegentlich das Verbrechen 
zu wiederholen, der macht unwillkührlich die Benutzung 
einer. fih etwa vdarbietenden Gelegenheit von einer be— 
fonderen, derfelben anzupafjenden, Entſchließung abhängig, 
und ed ift darum dann aud nicht der nämliche, bereits 
bor dem eriten Afte gefaßt gewejener, Entſchluß, fondern 
ein neu gefaßter Entſchluß, welcher zum Vollzuge ge 
bracht wird. 

Das Nechtsmittel war ſonach zu verwerfen. 

Herhandlungen geſetzgebender Körperſchaften. 
Verhandlungen der bayeriſchen Kammer der 

Abgeordneten über Petitionen um Aufhebung 
des Impfzwanges. (Stenographijcher Bericht über die 
82. Öffentl. Sitzung vom 12. April 1888, Seite 197 ff.) 

In der bayeriihen Kammer der Abgeordneten war 
an 12. April d. J. der „mündliche Bericht des Aus- 
ſchuſſes für Petitionen über die Betitionen des 
Schreinermeifters Ferdinand Baumeifter und 
weiterer 5) Bürger und Ginwohner von Spalt 
um Aufhebung des Smpfzwanges” Gegenftand der 
Tagesordnung. 

. Rad) den Angaben des Berichterftatters (Abg. Biehl) 
führt die Petition folgendes aus: 

, Tas am 27. Mai 1886 geborene Kind des Baumeifter 
jei am 25. Sanuar 1887 bei der öffentlichen Impfung 
bon dem Impfarzte Dr. Bl. aus Noth geimpft worden 
und zwar mit der bielgepriefenen anintaliichen Lymphe. 
Dieſe erſte Impfung habe eine Wirkung an dem Kinde 
nicht gezeigt, und daſſelbe ſei daher am 7. Juni zum 
zweiten Male geimpft. Bei der zweiten Sınpfung habe 
der Impfarzt die Deffnungen am Arme wejentlich tiefer 
geſchlitzt, jo daß das Blut über den ganzen Arm herunter: 
gefloſſen ſei, und habe den Impfſtoff noch ganz beſonders 
tief eingerieben. Dem habe denn auch der Erfolg ent- 
ſprochen. ‚Wie bei ſehr vielen anderen, jo fei auch bei 
jeinem Sinde der Arm jehr ftark angeſchwollen und babe 
eine tiefe Nöthung gezeigt. Nach 3 oder 4 Wochen fei 
nun dieſer Zuftand zwar ſcheinbar geheilt geweien, allein 
die mit einem Verbande verſehenen Impfpuſteln feien 
zum Theil wiedergefommen; amt 15. Suli jei der Hals 
des Kindes in ganz bedenflicher Weife angeſchwollen und 
an Schultern und Naden hätten ſich zahlreiche Bläschen - 

| gegeigt, fo daß das Kind von Tag zu Tag bedentlicher 
frank geworden fei. Obgleich Petent am 21. Juli einen 
Arzt berufen habe, ſei das Kind nicht gefund geworden, 
fondern nad langem und ſchmerzhaften Kranfenlager 
endlich erlegen (der Tod ded Kindes ift der Kammer der 
Abgeordneten von dem Petenten in einer Nachtragd- 
Petition angezeigt worden). j 

Der Neferent gab im Anfchluß hieran einen Furzen 
Ueberblick über die Verhandlungen des Petitionsausſchuſſes. 
Bon feiner — des Referenten — Geite fei darauf hin- 
gewiefen, daß die Meinungen über die Wohlthat des Znıpf- 
zwanges getheilt feien, daß es fehr viele Familien gebe, 
welche gerade nicht entzüct über den Smpfzwang jeien, 
und daß es umgekehrt fehr viele gebe, welche der Meinung 
feien, daß der Smpfzwang feine wohlthätige Wirkung 
ausübe. Er, der Neferent, habe hervorgehoben, daß die 
Gegner des Smpfiwanges in der rührigjten Weife fünmt- 
liche Fälle von Smpfihädigungen im ganzen deutjchen 
Reiche zur Kenntniß brächten, und daß insbefondere die 
Mitglieder des Neichetages und der einzelnen Zandtage 
von allen diefen Dingen genügend in Kenntniß gejeßt 
würden. Bezüglich des vorliegenden Falles habe er in 
feinen Schlußworte ausdrüdlih bemerkt, daß nad) der 
Aeußerung des Petenten ein Zuſammenhang zwilchen der 
Impfung und der Erfranfung wohl bejtehe, und daß ein 
folder von den behandelnden Aerzten des Kindes auch 
anerkannt fei. — Der SKorreferent (Dr. Groß) habe fid) 
zwar infofern der Anficht des Referenten angejchlofjen, 
daß es wünfchenswerth fei, von der Königlichen Staats: 
regierung Aufjchlüffe über diefe Fälle zu erhalten, derjelbe 
habe aber gemeint, daß in vorliegenden Falle ein Zu 
janımenhang zwifchen der Impfung des Kindes und der 
Erkrankung und dem Tode dejjelben durchaus nicht nach— 
gewiefen fei, da die Krankheit erſt 38 Tage nad) der 
Impfung fi gezeigt habe. Möglicherweife ſei fie infolge 
ungeeigneter oder unreinlicher Behandlung des Kindes 
entjtanden oder wenigftend gaefördert. Den Zweck der 
Petition bilde nach feiner Meinung eine Agitation gegen 
das Smipfgefeß, der gegenüber man immer auf die Schreden 
der Blatternepidemie hinweifen müſſe. Er fei von der 
Küslichkeit des Smpfzwanges überzeugt und glaube nicht, 
daß Krankheiten übergeimpft würden, ſonſt würde er ſich 
allerding3 gegen der Smpfzwang ausſprechen. — Der 
von dem Neferenten wie von dem Storreferenten um Auf— 
Ihluß erfuchte Vertreter der Stantöregierung habe ſodann 
mitgetheilt, daß über den fraglichen Zul Erhebungen ge- 
pflogen jeien; es lägen die Krankheitsgeſchichte, bezirks— 
ärztliche Yeußerungen und ein Gutachten des Kreismtedi- 
zinalrathee von Mittelfranken vor. Hieraus lafje ih mit 
ziemlicher Sicherheit entnehmen, daß zwilchen der Smpfung 
und dent Tode des Kindes ein Zuſammenhang nicht bes 
jtehe; zwifchen der Smpfung und der Erkrankung habe 
ein Zeitraum von mehr als fünf Wochen gelegen, die 
Impfung fei norntal verlaufen, am 16. Tage fei die Impf— 
jtelle vollitändig frei gewefen, nad) weiteren 15 Tagen jet 
eine Reihe von Abjcejfen aufgetreten und Fieber Hinzus 
gefonmen, das Kind jei abgemagert und gejtorben. Die 
a jei eine ganz andere Krankheit als die Furun— 
ulofis. : 
Sm Anſchluſſe an feine vorstehend kurz wiedergegebenen 

Ausführungen theilte der Referent mit, daß die Majorität 
des Petitionsausſchuſſes für den Antrag geftimmt habe, 
die Petitionen der Königl. Staatsregierung zur 
Kenntnißnahme hHinüberzugeben. — Sm Verlaufe 
der nunmehr eröffneten Diskufjion wurde von anderer 
Seite angeregt, über die Angelegenheit zur Tagesordnung — 
überzugehen. Begründet wurde diefer Antrag unter an . 
derem damit, dag die Königl. Staatsregierung fort und 
fort von der Smpffrage Kenntniß nehme und nehmen 
müſſe, und daß Durch die amtlichen Erhebungen au für 
den vorliegenden Fal der Beweis geliefert jei, wie ernft 
und gewifjenhaft man diefe Trage ins Auge gefaßt habe. 
— Zur Sache ſelbſt theilte der Königl. bayer. Stäats— 
mintjter des Innern, Freiherr von Feilitzſch, no Fol 
gendes mit: J 

Das Mädchen des Schreinermeiſters Ferdinand Bau— 
meiſter, geboren am 25. Januar 1887, wurde am 7. Juni 
desſelben Jahres, noch nicht 5 Monate alt und noch nicht 
impfpflichtig, don der Muͤtter freiwillig zur Öffentlichen 
Impfung im Termine zu Spalt gebracht und wurde dort 



on dent mit dem öffentlichen Impfgeſchäft betrauten be— 
zirksärztlichen Stellvertreter anı £. Anıtögericht Roth, Herrn 
dr. Joſeph Blümm, in vorfchriftmäßiger Weije mit 

Thierlymphe geimpft. Dieje Thierlymphe war von dem 
‚Kalb Nummer 60, bezeichnet mit Nummer 249, 223, ab- 
enommen und in 200 Portionen an genammten Impf— 
arzt abgegeben worden. Die Smpfeinjchnitte, je zwei auf 
jedem Arme, verliefen durchaus normal, ſo daß in der 
dritten Woche nad) der Ampfung die Kruften abgefallen 
waren mit Hinterlaffung regelrechter charakteriftiicher 
Narben. Am 14. Zuli 1887 wurde. diefes Kind Frank 
gemeldet und von behandelnden Arzte Dr. Felir Vogt 
eine Neihe Heiner Abjcefje, Furunkeln, jog. furuneulosis, 
konſtatirt, welche mit Kleinen Unterbrechungen immer neue 
Abſceſſe zeitigte und ſchließlich einen jo ſchlechten, mangel- 
haften Ernährungszujtand herbeiführte, daß, wie die Sektion 
zeigte, das ſchwache Kind einer mäßig ſchweren Entzündung 
des linken unteren Lungenlappensanı 7. Januar d8. 33. erlag. 
Der Smpfarzt Dr. Blünm wurde wegen VBergehens 
der fahrläffigen Tödtung und wegen Vergehens der 
- Körperverlegung in Unterfuhung gezogen. Die Unter 
fuhung hat jedody feine Anhaltepunfte für diefe Anklage 
ergeben und es wurde deßhalb der Angejchuldigte unter 
Meberbürdung der Koften auf die Staatskaſſe bezüglid) 
der Anjchuldigung eines Vergehens ver Tödtung und 
eines Vergehens der Körperverletzung aus Fahrläſſigkeit 

außer Verfolgung gejebt. 
Die Einſtellung des Unterſuchungsverfahrens ftüßte 
ſich auf folgende Erwägungen: 

a) Ein uͤrſächlicher Zuſammenhang zwiſchen der Thätig— 
feit des Dr. Blünm und dent Tode des Mädchens 
des Ferdinand Baumteifter, ſowie den an ſich 
leihten Erkrankungen der anderen vier Sinder, 
welche als beſchädigt bezeichnet worden find, iſt 

| nicht nachzuweiſen. 
| b) Die Urſache der Furunkuloſe war nicht die Anıpfung, 
| fondern ein mit derfelben in gar feinen Zuſammen— 

hange ftehender mikroſkopiſcher Pilz, welchen der 
Phylikatsaffiftent Herr Dr. Ohlmüller in Nürn- 
berg im Eiter der Abjcejje, die ſich an der noch 
wohlerhaltenen Leiche des Kindes Baumeiiter 
vorfanden, durch Reinzüchtung nachzuweiſen ver: 
mochte. 

In demſelben Sinne ſpricht ſich auch das eingehende 
Gutachten des k. Landgerichtsarztes, Medizinalrathes Dr. 
Reuter, in Nürnberg aus, welcher die Sektion geleitet hat. 
Ferner fommt no) hinzu die ſchwerwiegende Thatjache, 
dab von dem genannten Kalb Nummer 60, welches ji) 
laut thierärztlichen Attejtes bei der Schlahtung durchaus 
gejund zeigte, an weitere zwanzig Impfärzte Lymphe ab- 
gegeben wurde und daß Feines der mit diejer geimpften 
Kinder erfranft ift, und daß Dr. Blümm bei der 
Snpfung aud die VBorfchriften der dabei zu hHandhabenden 
Antifeptif genau beobadıtete. 
Siernach ift der Fal „Baumeister“ nad Feiner 
Richtung hin geeignet, die Kuhpocdenimpfung als die 

menſchliche Gefundheit jchädigend oder vernichtend er: 
fheinen zu laſſen, jo daß aus deimfelben ſich irgend eine 
Anregung zur WUenderung der bejtehenden bezüglichen 
Neichsgejeßgebung nicht begründen könnte. 

Nachdem der Herr Minifter ſodann noch einige der 
von Kaijerl. Gefundheitsamte veröffentlichen ſtatiſtiſchen 
Tabellen zur Veranſchaulichung der wohlthätigen Wirkung 
der Zwangsimpfung, wie fie in Deutſchland eingeführt tft, 
vorgelegt und das Ergebniß der gerichtlichen Obduktion 
der Leiche des exhumirten Kindes mitgetheilt hatte, befür- 
wortete er, die Kammer möge fih ſchlüſſig machen, über 
die Vetition zur Tagesordnung überzugehen. — Die vier 
Punkte des vorerwähnten auf Grund der Obduktion ab- 
en gerichtsärztlichen Gutachtens lauteten folgender: 
maßen: 

I. Die eben obducirte und fecirte Margaretha Bau- 
meijter ift an einer linfsfeitigen, Frupöfen Lungenentzüns 
dung beider Lappen geftorben. 

II. Außerdem hat fie an Nachitis, an Gliederfrankheit 
Oder engliiher Krankheit gelitten, danıı an einer Leber: 
und Milzſchwellung, endlidy an Hautabjcefjen, bejonders 
der oberen Körpertheile. 

‚ IH. Die Hautabjcefje allein hätten den Tod des Kindes 
nicht zur Folge gehabt, fondern es wäre jehr wahrſchein— 
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lih anzunehmen gewejen, dag das Kind von dieſen Ab- 
fcejien geheilt worden wäre, 

IV. Die vollftändig normale Beichaffenheit der Ampf- 
narben, die normale Bejchaffenheit der Achſel- und Hals- 
drüſen berechtigen in Feiner Meije zu der Annahme, daß 
die Dorangegebenen Krankheiten, insbejondere die Haut: 
abjcefje eine Folge der Schutzpockenimpfung gewefen 
wären. 

Im übrigen wurden im Verlaufe dev Disfuffion weder 
von den Freunden noch von den Gegnern der Zwangs— 
impfung wejentliche neue Gründe geltend gemadht. 

In ſeinem Schlußworte jtellte der Berichteritatter aus— 
drüclich feft, daß es nicht die Abjiht der Mehrheit des 
Petitionsausſchuſſes gewejen jet, eine Beunruhigung her: 
vorzurufen, jondern im Gegentheil durch die Verhandlung 
im Plenum beruhigend zu wirken. Gegenüber dem in der 
Petition hevvorgehobenen Umſtande, daß ärztlicherſeits der 
Zuſammenhang zwiſchen der Smpfung und den Tode 
des Kindes zugeftanden bezw. nicht in Abrede gejtellt ſei, 
wies der Berichteritatter darauf hin, daß durch die erſt 
jeit den Verhandlungen des Retitionsausichuffes zum 
völligen Abſchluß gebrachten amtlichen Unterfuhungen ein 
ſolcher Zuſammenhang nunmehr ausgeſchloſſen ericheine. 
— Zur Abſtimmung wurde ſodann der Ausſchußantrag, 
die Petition der Königl. Staatsregierung zur 
Kenntnißnahme hinüberzugeben, geſtellt. Es er— 
gab ſich hierbei die Nothwendigkeit einer namentlichen Ab— 
ſtimmung, an welcher ſich 144 Abgeordnete betheiligten. 
Bon denjelben ſtimmten 72 mit „Ja“ und 72 mit „Nein.“ 

Der Antrag des Petitionsausjchuffes war damit ab» 
gelehnt und die Kammer zur Tagesordnung übergegangen. 

Frankreich. Gutachten des Comité consul- 
tatif d’hygiene publique über die Einfuhr 
frifhen Fleifhed. Vom 13. Februar 1888. (Bol. 
Beröffentl. ©. 82.) 

Dus Syndikat für den Fleiſch-Großhandel Hut die 
Aufmerkſamkeit der Dberbehörden auf die Gefahr hin— 
gelenkt, welche mit der Einfuhr frijchen Fleiſches in Frank— 
reich für Die Gefundheit verbunden ift, und den Handel3- 
minifter gebeten, den berathenden Ausſchuß für öffentliche 
Gefundheitspflege zu einer Aeußerung zu veranlafjen. 
Diefer Ausſchuß hielt am 13. Februar d. 38. unter dem 
Borfite Brouardeld eine Verfammlung ab, in welder die 
Angelegenheit zur Sprade kam. Bon den Berichteritattern 
Brouardel und Charrin wurde hervorgehoben, daß es 
nothwendig fei zu verlangen, daß den einzuführenden 
Vierteln von Rind und Schweinefleiſch die Lunge und 
Leber anhafte, da die Tuberfuloje in der Muskulatur jelbit 
fehr felten fei. Eine Ausnahme foll nur für befondere 
Fleiſchtheile (Filets und Lendenftüde) gelten. Die weitere 
von dem Syndikat ausgeſprochene Bitte, dahin gehend, 
daß die Beitimmungen aud auf Schaffleiſch Anwendung 
finden, wurde von den Berichterftattern nicht befürwortet. 
Die Ablehnung, welhe vom Ausſchuß beſchloſſen wurde, 
it begründet wie folgt: 

Au point de vue de la tuberculose, la mesure reclamee 
par le syndicat de la boucherie n’aurait aucune raison 
d’etre, puisquil est admis par tous les auteurs que la 
tuberculose bacillaire n’existe pas, ou que, tout au moins, 
elle est chose absolument inouie dans l’espece ovine. Le 
charbon est la seule maladie qui, des moutons, pourrait, 
a la .rigueur, se transmettre & ’nomme. Or, l’experimen- 
tation d’une part, la clinique de l’autre, etablissent que 
ce danger n’est vraiment pas à redouter. 

En effet, chez le lapin et le cobaye il est difficile de 
provoqner linfection en faisant ingerer des matieres char- 

. bonneuses, si le tube digestif est absolument sain. On 
sait cependant combien ces animaux sont sensibles aux 
autres modes d’inoculation. Chez le mouton l’infection 
est plus frequente (toujours par le procede d’ingestion), 
mais dans l'immense majorite des cas elle n'est realisee 
que s’il y a une l&sion de continuite de Ja muqueuse des 
premieres voles digestives, c’est-ä-dire une porte d’entree 
artificielle. 

Voilà pour le cöte experimental. 
De son cöte, la clinique &tablit: 10 que les cas de 

charbon interne sont tres peu nombreux; 2° quils se 
rapportent generalement & des ouvriers (ouvriers en crins, 
garcons d’abbatoir, pelletiers, teinturiers, etc.) qui se sont - 
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inoeul& des spores charbonneuses (et non des bacteridies) 
soit par le contact des mains souillees et portees à la 
bouche sans precautions, soit par des poussieres, mals 
non par l’alimentation. 

Dans les viandes fraiches le germe du charbon, quand 
il existe, se trouve à l’etat de bacteridies. Son existence 
a letat de spores serait problematique pour certains 
auteurs, impossible m&öme pour M. Chauveau. Or, 
les spores sont nécessaires pour produire linfection 
par la voie de P’absorption intestinale, car la bacteridie, 
moins resistante que la spore, est vraisemblablement 
detruite ou atténuée par les sues digestifs. Resterait la 
possibilit& d’une inoculation au niveau ‚des voies digestives 
süperieures; mais il faut encore une Erosion de la cavite 
buceale qui manquera gen&ralement. Enfin la euisson des 
viandes amoindrit encore le danger, surtout si elle depasse 
50 & 55°, temperature & laquelle la virulence de la bac- 
teridie charbonneuse est déjà sensiblement attenuee. 

Au surplus, alors m&me que les dangers d’inoculation 
seraient plus communs qu’ils ne le sont, l’adherence des 
poumons et du foie aux quartiers d’animaux importes ne 
servirait pas à grand'chose, parce que chez le mouton qui 
a succombe au charbon les chairs ont une coloration 
roussätre, saumonnde et une mollesse speeiale, qui, sans 
&tre partieulieres & cette maladie, frappent cependant du 
premier coup. 

Elles provoquent la saisie de la viande, et un examen 
microscopique met en Evidence, avec la plus grande facilite, 
la presence des bacteridies charbonneuses. L’examen des 
visceres serait done inutile, d’autant qu’il n’y a pas sur 
les animaux morts de charbon les alterations mieros- 
copiques, appreciables à l’@il nu, qui existent dans le cas 
de tuberculose. 

En consequence, MM. Brouardel et Charrin proposent 
de repondre à M. le ministre du commerce, que pour 
l’espece ovine, et en ce qui concerne le charbon bacteridien, 
il n’y a pas lieu d’exiger l’adherence des poumons et du 
foie aux quartiers de viande importes. 

(Journal officiel de laRepublique frangaise 1888. S. 722.) 

Mermifldtes. 
Die hHygienifhen und fanitären Berhältniffe 

in den Gemeinden Italiens. 
Nah dem auf ©. 500 (1837) erwähnten amtlichen 

Duellenwerfe (Risultati dell’ inchiesta sulle condizioni igie- 
niche e sanitarie nei comuni del regno) hatten 6763 italie- 
niſche Gemeinden mit ungefähr 22'/, Millionen Einwohner 
eine genügende Dienge Trinfwafjer zur Verfügung, und 
zwar 5535 Gemeinden mit 16 152 301 Einwohnern Wajjer 
von guter, 882 mit 3305074 Ginwohnern foldhes von 
mittelmäßiger und 346 mit 2977 360 Einwohnern joldyes 
von Schlechter Beſchaffenheit. Hingegen war die Trinkwaſſer— 
menge in 1495 &emeinden mit etwa 6 Millionen Ein- 
wohner unzureichend; die Beihhaffenheit des Waſſers war 
in 842 derjelben mit 2 784968 Cinwohnern gut, in 381 
mit 1674973 Einwohnern mittelmäßig und in 272 mit 
1564434 Einwohnern ſchlecht. Danad) würden 1881 
Gemeinden nur mittelmäßiges oder jchlechtes Waſſer ge 
nießen können. 2491 Gemeinden (Ginwohnerzahl 6 196 584) 
verfügen über Quell-, 1583 (5267 744) über Brunnens, 
1732 (5965 703) über Quell- und Brunnenwafjer, 130 
(721 893) über Gijternen-Wafjer, 1321 (7026 229) über 
Gijternen-e neben Duelle vder Brunnenwafler, 946 
(3201 803) haben ausjchlieglich oder vorzugsweiſe Fluß- 
läufen und 55 (79154) Seen entnommenes Trinfwaffer. 
Duellwajjer wird hHauptjächlic in den Provinzen Ligurien, 
Latium, Abruzzen, Bafilifata, alabrien, Gicilien und 
Sardinien genofjen, Brunnenwafjer in Piemont, in der 
Lombardei und in Emilia, Gifternenwafjer in Toskana, 
Marken, Emilia, Sampanien, Apulien und Sicilien, Fluß- 
wajjer in Venetien und von der Bergbevölferung der 
Lombardei, Piemont's, Ligurien’s und Toskana’, Waffer 
aus Geen in den Öegenden der großen Seen Norditalieng. 
Sn 2720. Gemeinden wird das Trinkwaſſer aus größerer 
oder geringerer Entfernung mittelit Metall- oder Holz 
röhren oder mitteljt gemauerter, zementirter oder Thon— 
kanäle herbeigeführt; in 447 Gemeinden erfolgt die Zu- 
leitung in offenen, der Verunreinigung mit frempden 
Etoffen leicht ausgeſetzten Kanälen; 614 benußen Blei- 
röhren zur Herbeiſchaffung des Wafjers in die Orte oder 

die Häufer. 
4350 Gemeinden haben einen Straßenreinigungs- 

Dienst, welchen fie entweder verpachten oder felbjt durch 
Gemeinde » Straßenfehrer beforgen laſſen; in 2766 Ge: 
meinden liegt die Ausführung der Straßenreinigung den 
Befitern der an der Straße gelegenen Häufer ob; 1142 Ge— 
meinden endlich tragen für die Straßenreinigung feine 
Borforge. 3520 Gemeinden bringen ihre Abfälle und 
Dünger weitab von den Wohnungen; in 2283 Gemeinden 
bleiben die Abfälle oft in der Nähe der Wohnungen, in 
767 kommen fie in bejondere Behälter, weldye hinter den 
Wohnungen gelegen find, in 254 werden ſie innerhalb 
der Ställe und in 1434 längs der Straßen oder in den 
Höfen der Häufer aufgeltapelt. 

541 Gemeinden befien durchweg oder theilweife in 
den Straßen Ableitungsfanäle, welche aud) die Fäfal- 
ftoffe aufnehmen; in 1313 Gemeinden dienen Die unter: 
irdiihen Kanäle ausſchließlich zur Fortleitung der Nieder- 
fhläge und der Haus» und Springbrunnenwäfler; 6404 Ge— 
meinden mit 14'/, Millionen Einwohner ermangeln jeg— 
lichen Kanalfyftens. Nur 908 Gemeinden (Einwohner: 
zahl 4220 481) find in allen 2428 (10742403) in den 
meiften Häufern mit Abtritten verjehen; andererjeits 
haben 3636 Gemeinden (10 734 145) in der Mehrzahl der 
Häufer und 1286 (2 762081) faft durchweg Feine Abtritte. 
In dem letzten Falle befinden ſich bejonders die Ge— 
meinden Güpditalieng und der Inſeln, fowie viele in Ve— 
netien. 383 Gemeinden entfernen die Erfremente mittelſt 
Kanäle und in zweiter Linie mittelft anderer Syſteme 
aus den Wohnorten, 98 wenden Vorkehrungen an, um 
fie geruchlog zu machen; 622 entfernen fie in Behältern, 
welche in mehr oder weniger undvollfommener Weije ge- 
ichlofien, 5780 faft nur in offenen Behältern; 797 Ge— 
meinden endlich werfen die Erfremente auf die Straßen, 
wo ihre Fortfhaffung den Winden, dem Regen und den 
Schweinen überlafjen bleibt. 

1124 Gemeinden geben an, daß ein Theil der Woh- 
nungen, bejonders ſolche, weldhe auf dem Lande zeritreut 
liegen, Herde ohne Rauchfang hat, jo daß der Rauch 
den ganzen Raum ausfüllt und nur allmählid) durch Feniter, 
TIhüren oder ein im Dache angebradhtes Loch entweidht. 

Sn 306 Gemeinden, von denen 169 Galabrien an— 
gehören, erfolgt die Beifegung der Leihen innerhalb 
der bewohnten Orte; in 106 Gemeinden liegt der Kirchhof 
höchſtens 50 m, in 720 50 bis 200, in 7126 Gemeinden 
über 200 m von den Wohnorten entfernt. 
meinden benugt man noch gemeinfante Gruben (fosse 
carnarie) zur Leichenbeftattung; am häufigiten kommt 
dies in SGüditalien vor. Auf 13126 Kirchhöfen, welche 
7279 Gemeinden gehören, erfolgt die Leichenbeitattung 
ftets in Särgen, auf 2653 Kirchhöfen in 979 Gemeinden. 
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doch zur Vertheilung deſſelben aus den Hauptkanälen in 

In 682 Ge 

(bejonders in Toskana, Calabrien, Gicilien und Gardi- 
nien) häufig ohne Särge. Leichenkammern find auf 
11 682 Kirhhöfen vorhanden; auf 503 derjelben werden zu 
diejent Zwed die Kapellen benußt. 

4677 Genteinden haben Apothefen, 3581, von denen’ 
in 4 der Arzt einen Arzneifchranf befißt, find ohne ſolche. 
Die Zahl der Apotheken beträgt 10303, weldye von 
11347 Bharmaceuten betrieben werden. In dein 3581 Ger 
meinden ohne Apotheken ift etwa ein Giebentel der Ge— 
jfanımtbevölferung Staliens anfäffig.e. 1885 waren in 
ihrem Berufe thätig 14 467 Medico-Chirurgen, 2415 Aerzte 
und 686 Wundärzte, insgefammt 17568 Medizinal- 
perjonen für die Givilbevölferung, außerdem 642 Aerzte 
beim Heer und 115 bei der Marine. Ungefähr die Hälfte 
der Medizinalperfonen, nämlich 8585 Aerzte oder Wund- 
ärzte werden von Gemeinden oder Wohlthätigfeitäanjtalten 
behufs unentgeltliher Hülfeleiftung bei den Armen und 
vielfach aud) bei der ganzen Bevölkerung befoldet. Ein 
oder mehrere Aerzte haben in 5666 Gemeinden ihren 
Wohnſitz; in 2592 Gemeinden ift Fein Arzt anſäſſig, doch 
wird in 2028 derjelben für ärztliche Behandlung der‘ 

3 

£ 

e 

7 
2 

- 

Armen gejorgt, während von den übrigen in 60 Ger 
nteinden mit 54464 Einwohnern nur ein Heilgehülfe zu 
haben ift und in 421 mit 365 774 Einwohnern überhaupt: 
fein Ganitätsdienft bejteht. — Hebammen wurden bei 
der Aufnahme von 1885 9860 gezählt. 1127 &emeinden 
‚haben ihren Angaben zufolge feine geprüfte, 2028 mit 
2 866 559 Ginwohnern überhaupt feine Hebamme. 

Redigirt im Kaiferlichen Gejundheitdamt. — Verlag von Julius Springer in Berlin. — Drud von G. Bernitein in Berlin 
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des Kaiſerlichen en Gefundhei samtes. 
Die Veröffentlichungen erſcheinen jeden Dienſtag. Abonnements |) o ”ır f * 

Snferate nehmen alle Annoncen-Erpeditionen fowie die Ver— 
werden zum PBreife von 45 halbjährlich von allen Boitanftalten (Poſt— | 

Ztas.⸗Preisliſte 5910) und Buchhandlungen, fowie von der Verlags- 

handlung angenommen. 

Derlag von Sulius Springer in Berlin N, Monbi duplatz 

lagshandlung zum Preiſe von 3flix die dreigeſpaltene Petitzeile 
entgegen. Beilagen, von denew/guprt ein Probeeremplar einzujenden 
ift, werben nad) Vereinbarung Beigegeben. KL 

XII. Sahrgang. Berlin, den 23. Mai 1888. 
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Grſundheitsſtand 
und Gang der VPolkskraukheiten. 

In der Berichtswoche ſind nachſtehende Todesfälle 

und Erkrankungen an Pocken, Flecktyphus, Rückfalls— 

fieber und epidemiſcher Genickſtarre gemeldet worden: 

Pocken: Königsberg 1, Wien 2, Vororte Wiens 

und Graz je I, Prag 14, Trieft und Venedig je 1, 

Paris 6, Petersburg 2, Warihau 5 Todesfälle; 

Berlin, Hamburg, Breslau (Bariolois) je 1, Wien 10, 
Budapeft 1, Betersburg. 4 Erkrankungen. 

Flecktyphus: Prag 1, Warfchau 2 Todesfälle; 

Reg.Bez. Königsberg 6, Wien 2, Edinburg 1, Peters- 

burg 5 Erkrankungen. 
Nücfallsfieber: Petersburg 1 Erkrankung. 

Epidemiſche Genickſtarre: Nürnberg 1 Er: 
franfung. 

Sm Uebrigen find befonders hervorzuheben: 

 Unterleibstyphus: Chemnitz, Königsberg je 7, 

London 9, Petersburg 18 Todesfälle; Petersburg 
128 Erfranfungen. 

Roſe: Wien 22 Erfranfungen. 
Kindbettfieber: Wien 5 Todesfälle. 

Mafern: Hamburg 10, Straßburg 12, Wien 10, 

Bororte Wiens 7, Prag 18, London 22, Petersburg 
41 Todesfälle; Berlin 132, Hamburg 254, Neg.- 

Bez. Wiesbaden 281, Wien 251, Budapeſt 67, Edin- 
burg 39, Petersburg 108 Erkrankungen. 

Scharlach: London 19 Todesfälle; Berlin 25, 
Hamburg 50, Nürnberg 25, Wien 63, Stodholm 19, 
Petersburg 28 Erkrankungen. 

Diphtherie uud Eroup: Berlin 19, Frank— 

int a. M. 6, Hamburg, Wien je 8, Budapeft 7, 

yon 7, London 17, Kopenhagen 6, Chriſtiania 11, 

Petersburg 18, Warſchau 6 Todesfälle, Berlin 74, 

Breslau 20, Hamburg 54, Nürnberg 23, Reg.Bez. 

Schleswig 109, Wien 29, Kopenhagen 66, Beters- 
burg 61 Erkrankungen. 

Keuchhuften: London 52, Dublin 9 Todes- 

fälle; Hamburg 12, Wien 32, Kopenhagen 28, 

Stodholm 39 Erkrankungen. 

Sledtyphus in den Reg. Bez. Magdeburg 

und Hildesheim (vgl. Seite 287). In der ftädti- 

ſchen Kranfenanjtalt zu Magdeburg find in der 

Zeit vom 1. bis 10. April einſchl. 5 an Fledtyphus 

erkrankte PBerjonen zur Aufnahme gelangt. Am 

12. April iſt außerdent bei einem bereits vier Wochen 

in der genannten Kranfenanftalt befindlichen Arbeiter 

der Ausbruch des Flecktyphus feitgejtellt. Von den 

bis dahin aufgenommenen Fledtyphusfranfen waren 
am 12. April 14 als geheilt entlafjen und 3 ge- 

ſtorben. — Am 1. April ift ferner in das ftädtijche 

Krankenhaus zu Tangermünde und am 2. April 

‚ in dasjenige zu Neuhaldensleben je ein Fled- 

typhuskranker aufgenommen. — Auch in Liebenburg 

ı (Kreis GoSlar) ijt gegen Mitte März ein wenn auch) 

nicht ganz unzweifelhafter Fledtyphusfall beobachtet. 

— Bezüglich der meiſten vorgenannten Erkrankten ift 

ermittelt worden, daß fie erft vor wenigen Tagen 

zugereiſt bezw. zugewandert waren. 

Toden auf der Inſel Cuba. — Nach den 

Beröffentlihungen des Dr. de la Guardia hat die 

Zahl der im Monat März durch Boden verurſachten 

Todesfälle in Havana 87 betragen (gegen 128 im 

Tebruar). In Gienfuegos find in Laufe des März 

noch 233 Erkrankungen und 90 Todesfälle an Boden 

befannt geworden (vgl. ©. 255). 

Boden in Rio de Janeiro. — Die Boden 

epidemie in Rio de Saneiro (vgl. 18357 Geite 707) 

bat auch in den legten Monaten des v. Jahres ihr 
(Sortſetzung auf Eeite 318.) 
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Sterblichkeit in größeren Städten des Auslandes. 
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Woche vom 6, bis 12, Mai 1888, 

Namen der Städte 

Amfterdam . _. 
Brünn bis 5. Mai 
Brüffel desgl. . 
Budapeſt desgl. 
Chriſtiania 
Dublin. 
Edinburg- - R 
Sraz bie: 5. Mai. 
Kopenhagen bis 8. Rei 
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Venedig bis 5. Mai. 
Narichau desgl. 
Wien desgl.. 
11 det Wiens desgl. 7) 

Krafau bis 5. Mai . e 
Lemberg dessFl. 
ADERHIDL. EP RR 27% 
Lonton . » ® & 
yon bis 28. April R R 
A DE 
Paris 
Petersburg bis 5. Mai'n: 
Prag ı. weh EL: 
Rom Bis 7. April... . 
Stockholm bis 5. In — 
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86 372 
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262 733 
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300 000 
74 084 
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4 282 921 
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Aus Berliner Sranfenhänfern gemeld. Erfranfug, 
(Königliche Charite, Städtiihes Krankenhaus im Friedrichshain, 
Et. Hedwigs - Krankenhaus, Bethanien, Städtiſches Kranfenbaus zu 
Monbit, Elijabeth - Kranfenhaus, Lazarus » Krankenhaus, Auguſtä— 

Hospital, Idiſcheb Krankenhaus) 
fiir die Woche vom 6. bis 12. Mai 1888. 
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Aus deutich. Stadt: u. Landbez gemeld. Erkrankng. 
laut Mittheilung der Königlichen Sanitäks-Kommiſſion zu Berlin, 
des ſtatiſtiſchen Amtes der Stadt Breslau, des Aerzte-Vereins zu 
Frankfurt g. O. des Medizin-Inſpektorats zu Hamburg, Des Vereins 
für öffentliche Geſundheitopflege zu Nürnberg, der betreff. Königl. 
Neg. „Dretizinalrätbe und Fürſtlich Reuß’ihen Phyiifats - Bezivksärzte. 

Dt Lebensalter 35 N 3 
Krankheitsformen 18* der Aufgenommenen ns Zeit 3 g 22| 8 

E88 | 7— Bezirk = Eee 
z‘ Be 3333833 angabe |& Ss |39| 8 

Aufgengmmenen gassllalıs ls 12192 138 = = | 3 
2a AFFE]. a|& 

Mafern und Nötheln . . st il il 2|.al -| —-| — | Stadt Berlin... . 12. Mai] 14 | 132 | 35%] 746) 2 
Shulad. . 5I—-|-| 2 | + KERLE IT Gr deögl. 1 51. 16 11.2010 
Dipbtherie und“ Group. : 23 11, 9 a BE SEILER DE re le to. Meat | a 1 6 Te 
Unterleibötyphus . . le Re re „ Hamburg u. Bororte | 6.-12. Mai| 18 | 2354| 50| 54 3 
VBrechdurchfall inkl. Nuhr und BRUINDErg cn au: desgl. — -| 5| 3| - 

holera nostras . . » = rl | = 2 Regierungs-Bezirk | 
srupbettfiebet a. ne a, Bet 1 Nadeln une - 1 Beate zo Si 
en ee LE 11- -|-| — 1/-1- Auch... ; 6.- 12. Mai 2 — 1 2 — 
Ro . Dr. Düffelborf . — ale le 667 
— inki. Gonorrhoe Bes ea, 1 Erfurt’), BG. 12. Mecu EI DEE 9. aut 
Lungenſchwindſucht . .- : s#|I - | 2/|-| 3) 311 —| 3 Hildesheim Can desgl. 11,32 sa 
Andere Grfranfungen ver Königeberg . . 0.» desgl. a 2 Ep 

- Athmungs-Drgane . . » zug. abi] Dei 26) 35 9| 15 Marienwerder . . . . dessl. 00 
Akuter Darmkatärrh. ... — IE 2 Münfterr . . . . F deögl. 1 1| — 9152 
Säuferwahnftun und chroni- Schleswig‘). . Desgl. 4838| 98 | 37| 109 \..5 

icher Alfoholismus . . . Razer 2 4.1] — Steinen dessl. J6— 
Akuter 161 -| — aba |, 1) || Bor a Stralſund. desal. 4 3 1) 141, — 
Andere rheunat. Se BE 2 22210191515 1 = DLFEL - desgl. Urs; 0 Senn 
DVerleßungen. . .[ 109] 1 |10 | 4| 44| nn 5 Wiesbaden 29.4.-5/5.| 6| 2831| 83] 6| — 
Alle übrigen Krankheiten. | 385 lıı | 8 | 19 139 177 | 31 5 Sri, — ſcher Phyſik⸗ du 

Summe | 803 | 15 | 35 | aı |335|331 | 46 l116 en 
— war am 5. Mai a. am 12. Mai 1885 3909. SurgE . - . 

Witterung. Woche vom 6. bis 12, Mai 1888. 
Nach — —— der landwirthſchaftlichen — in Berlin und der und ber meteorologiſchen Gentralftation in München. · Centealftation in München. 

Temperatur in Co Luftdruck in mm?) ee Feuchtigkeit d. Lufty) — Vor⸗ 

Beobachtungs- JBeobachtungs— — 8 = = 8 — — herrſchende Windſtärke 

Ort Tas ar Wallner.) Sue 66 
= En > = > > 
= 3 =) A * = 2 * mm — 

6. Mai 12,8 6,5 763,3 762,8 763,1 62 53 84 2,6 u W 1 

Ey 16,3 19 762,9 762,1 761,7 79 69 80 — 1 

R 8. un 20,3 11,0 16L,L | 759,2 | 702,6 83 47 65 _ W 2 

Berlin uf, 15,9 70 | 298 | 7592 | 760,0.) 71 35 66 _ NW 3 
zer 11,4 3,4 760.9 760,9 761,2 712 42 59 — WNW 3 

uk 10,0 234 | 761,6 | 760,1 | 758,4 75 58 72 0,5 NW 3 
12. 13,2 1,6 761,4 762,5 762,8 —7— 32 59 0,3 NW 2 

6. i 16,1 5,7 724,8 723,9 723,8 57 38 57 — W 0,5 

18 za 19,3 5,6 124,3 123,2 722,8 54 41 58 — W 0,3 

Sur, 22,9 12eD226 1 100,8 M193 54 36 56 * W 0,9 
Münden % {5 21 | 110 | 799 | zıs7 | 185 | 67 58 88 4,5 W 1,3 

Ar 14,7 7,6 720,6 119,3 719,4 712 51 54 0,1 NO 1,6 

BU. 11,2 4,2 7211 721,0 120,7 60 50 56 = NW 0,9 

12,2 10,7 48 722,2 122,3 122,4 59 45 59 — NO IE 

1) Megen etwaiger an Boden, Flecktyphus, Cholera (asiatica) und Peſt worgefommenen Todesfälle bezw. Erkrankungen vergl. den Tert 

auf der eriten Geite. — ?) Die Beobahtungen des, Luftdrucks und 
2 Uhr Mittags, 9 Uhr Abends, in München um 8, 2 und 8 a — 

ank. an Typhus, werden für die vorhergehende. Woche 2 Erkr 
7 Einwohner hi Segeberg fehlt. — ?) Bon Ottakring (48 4 

iu 

der relativen Feuchtigkeit der Luft erfo 
3) Einſchl. Nuhr. — *) 3 Fälle von Sch 

1 an Scharlah und 1 an Diphtherie gemeldet. — 
) fehlen die Angaben. 

(gen in Berlin um 7 Uhr Morgens, 
arlach-Dipbtherie. — °) Nachträglich 

6) Der Bericht aus Dem 
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Ende noch nicht völlig erreicht. Im Dftober find 

im ganzen noch 426, im November 219 und im De— 

zember 74 Perſonen nah) Ausweis der amtlichen 

Veröffentlihungen der Krankheit erlegen. Die Ges 

fammtzahl der im Laufe des Jahres 1887 verzeich- 

neten Podentodesfälle wird auf- 3357 angegeben, 

welche ſich auf die verfchiedenen Altersklaſſen folgen 

dermaßen vertheilt haben: 

Bon den Verjtorbenen ftanden im Alter von 

0-3,3—12|1—212—5)5—15|15—35|35—60 ub 60 
Monaten Swen 

Alter 
unbefannt! Summe 

12 | 324 |325 |6s7 | 402 | 1180 | 321 | 31 | 15 [3357 
Ueber die Zahl der Erkrankten Liegen Angaben 

nicht vor, ebenfowenig über den Smpfzuftand der 

Gejtorbenen. Sn epidemiefreien Zeiten jollen Schuß- 

podenimpfungen nur in geringer Zahl vorgenommen 

worden jein, da in der Bevölkerung große Abneigung 

gegen die Impfung beiteht, Smpfzwang aber bisher 

nicht eingeführt ift. 

Die Zahl der Todesfälle überhaupt im Sahre 

1887 hat 14 875 betragen, mithin haben die Boden 

nahezu den vierten Theil aller Todesfälle verurfacht. 

Die jeit 1870 in den einzelnen Sahren verzeich- 

nete Zahl der Pockentodesfälle erhellt aus folgender 

Ueberſicht: 

—— ol ln ler | oo lol lc | holen 
Jahr ae 
Sa) 72298 2,2 Ss 

! 

I} 

Zahl deſ Io m ao MIT ae 
Kodn- [a = Aa MS S Sm mnaans cn SD lır 

mM oa TH Helm a Korn} -|e9 
todesfälle u | a | =) es 

I 

Die Bewegung der Bevolferung der Stadt Magde— 

burg im Laufe des Jahres 1886. *) 

Die Beobachtungen über die Bewegung der Be- 
völferung Magdeburgs find zum erſten Male, feitdem 

für die Statiſtik dieſer Stadt ein eigenes Organ 

junftionirt, eingehend erörtert und veröffentlicht 

worden. Der Beſprechung unterlagen, nachdem in 

einem erjten vom ſtatiſtiſchen Bureau der Stadt 

herausgegebenen Hefte die Schülerſtatiſtik behandelt 

worden, im zweiten Hefte die Eheſchließungen, Ge- 

burten, die Sterbefälle und die Wanderungen der 
jtädtifchen Bevölkerung. 

Shejhliegungen. Bei einer mittleren Be— 

völferung von 165 490 Einwohnern wurden im Jahre 

1886 inSgefammt 1518 Ehen geſchloſſen, e3 heiratheten 

alfo von je 1000 Bewohnern im Jahre 18,34 

Perſonen. Mehr als 2/; der heirathenden Männer 

befand ih im Alter von 20 bis 30 Zahren, mehr 

als 9/0 derſelben jtanden im Alter von 2040 

Sahren. aller Ehen wurden mit jüngeren oder 

gleichalterigen Frauen gefchlofien, und zwar war in 

"/; der Gefammtzahl die Fran 1 bis 5 Jahre jünger 

als der Mann, in 15,5%/, etwa gleichaltrig, d. h. nicht 

mehr als ein Jahr im Alter verfchieden. Im Ver: 

*) Magdeburgifche Statiftif 2. Heft. Magdeburg 1887, 

gleiche zu Berlin ergiebt fih für Magdeburg ein 
größerer Antheil an jungen Ehen und damit die 

PBräfumtion einer größeren ehelichen Fruchtbarkeit, 

was duch die Gebuntsitatiftif bejtätigt wird. 

Der Sahreszeit nah wurden die meilten Ehen 
(309%/,) in den Monaten Dftober und April gejchloffen. 
Die Gründung eines Hausjtandes, inSbejondere Die 

Mietdung einer Wohnung. war alfo ausſchlaggebend 
für die Zeit des Chebeginns, wenigſtens bei den bis- 

ber Yedigen Perſonen von 20 bis 40 Jahren. In 

den höheren Altersgruppen und bei Verwittweten uud 

Gefchiedenen gejtaltete fih das anders, das wirth- 

ſchaftliche Moment hatte hier nit mehr diejelbe 

Bedeutung; Ehen diefer Art trafen jogar voniviegend 

auf andere Monate, 

Bon den heirathenden Männern waren 85%, 

Sunggejellen, 12%, Wittwer und 3%, Geſchiedene, 

von den heirathenden weiblichen. Perſonen waren 

8709), Sungfrauen, etwas über 9%, Wittwen und mehr 
als 3%/, geihieden. Da es beträchtlich mehr Wittiven 
als Wittiwer giebt, jo zieht der Berichteritatter den 

Schluß, daß im Verhältniß doppelt jo viele Wittiwer 

wieder heirathen als Wittwen. 

Geburten. Unter der Geſammtzahl aller Lebend— 

geborenen, welche ſich auf 40,17%/,, der miltleren Be— 

völferung belief, befanden fi) 3491 Kuaben und 

3156 Mädchen. 659 Kinder oder 9,9%/, der Geſammt— 

zahl waren außerehelich geboren, auf je 1000 Ein— 

wohner famen 4 außereheliche Kinder. 

Todtgeburten wurden 118 männliche und 96 
weibliche gezählt, darunter 23 außereheliche, letztere 

zur Geſammtzahl etwa in gleichem Verhältniſſe wie 

bei den Lebendgeburten. 

Sterbefälle. Ginfchlielih der Ortsfremden 
Itarben im Sahre 1886 in Mageburg 4460 Perſonen 
(2339 männl., 2121 weibl.) oder 26,95%), der durch: 

jehnittlichen Bevölkerung. Die Todtgeburten find 
bierbet nicht mitgerechnet. Won allen Sterbefällen 

entfielen etwa *#/,. (1785) auf Kinder des erjten 

Lebensjahres, 753 auf das Lebensalter vom 2. bis 

5. Sahre, jo daß die Todesfälle Kleiner Kinder bis 
zum vollendeten 5. Lebensjahre im Ganzen weit über 

die Hälfte der gefammten Sterbefälle (etwa 57°/,) 

ausmachten. Auf Diphtherie und Group entfielen 

5,80%), aller Todesfälle, auf Lungenſchwindſucht 

10,0%, auf Entzündungskrankheiten dev Athmungs— 

organe 10,6°%/, 2. Don den einzelnen Monaten des 

Jahres hatte der September die höchjte Sterbeziffer 
(461 Todesfälle), demnächſt der Auguft und Zuli 

(432 beziw. 429), der November die niedrigste (295). 

Die Häufigkeit der Sterbefälle in den einzelnen 

Stadttheilen Magdeburgs bietet vorwiegend ein lokales 

Intereſſe, indeſſen find die bezüglich der Neujtadt 

gemachten Beobachtungen allgemein bemerkenswerth. 
Neuftadt-Magdeburg, eine bis zum 31. März 1886 
für fich bejtehende Gemeinde, hatte fich in den letzten 

Sahren durch eine im Vergleich zu Magdeburg be= 
jonders hohe Meortalitätsziffer ausgezeichnet. Bei— 



pielsweife betrug (nach den Beröffentl. d. K. ©. A.) 
bie Zahl der Sterbefälle auf je 1000 Einwohner in 

} 

den Jahren 1884 und 1885: in Neuftadt 44,4 und 

46,5, in Magdeburg 25,3 und 24,8. 

Dies VBerhältniß wurde dem Bericht zu— 
folge mit einem Male anders, alS am 1. Ja— 
nuar 1886 der Anſchluß NeuftadtS an die 
. Magdeburger Wafferleitung erfolgte Die 

Neuſtädter erhielten ftatt ihres bisherigen, nuterhalb 

Magdeburgs aus der Elbe entnommenen, mangelhaft 

filtrirten Waſſers plößlich ein oberhalb der Großſtadt 

aus dem verhältnißmäßig noch reinen Strome ge— 

wonnenes forgfältigjt geveinigtes Produkt. Der Er: 

folg diefer Aenderung wird als überraſchend bezeichnet. 
- Sm Verhältnifie zur Sterblichkeitsziffer der Geſammt— 

} 

stadt (diefe — 100 gejeßt) hatte die Sterblichkeit 
Neuſtadts noch 

in Dezember 1885 betragen: 182,2 

im I. Duartal 1886 ſank fie auf 113,6, 

im I. = = BE 0 

tr. .LIT, = = a IR 

im IV. E = ZUR 2340,83: 

Es wird betont, daß diefe Abnahme der Sterb- 

Yichkeit auch gleichen Schritt gehalten hat mit der 
weiteren Beljerung des Neuſtädter Waſſerleitungs— 

waſſers im Verlaufe des Jahres. Im Berichte Heißt 
03: „Das jahrelang das Rohrſyſtem dev Neuftadt 

durchfließende, unreine Waſſer hatte diejes jelbit zu 

einer Nusgangsftätte weiterer Unveinlichkeiten ge— 

macht. Anorganische Ablagerungen überkruſteten die 

Innenflächen der Nohrwandungen, und Beimiſchungen 

organifcher Reſte erzeugten darin einen Nährboden 

für Lebeweſen verjchiedenjter Art, welche auch das 

neuaufgenommene, reine Waſſer twieder jchädlich be— 

lichkeit erſt allmählig weiter ab. 

einflußten. Die Befeitigung diefes Uebelſtandes Fonnte 

hei aller Energie nur allmählig erfolgen," (ganze 
Nächte hindurch wurden die Rohre unter ſtärkſtem 

Drucke durchſpült), daher wurde auch erſt im Ver— 
laufe mehrerer Monate nach dem Anſchluſſe das 

Waſſer ganz rein, und entjprechend nahın die Sterb- 
Wie auf die Zahl 

der Todesfälle im Allgemeinen, jo exjtveckte ſich dieje 

Beſſerung im Bejonderen auf die Typhusſterb— 

lichkeit der Neujtadt. 

Bon je 100 Todesfällen waren durch Typhus 
verurſacht: 

1884 in Magdeburg 1,32; 

1885 in Magdeburg 0,86; 

1886 in Magdeburg 1,35; 

Der Berichterjtatter jchreibt: 

in Neujtadt 3,6; 
in Neuftadt 2,15; 
in Neuftadt 1,43. 

„Stu Betreff des 

Typhus muß befonders noch die Neuftadt hervorge— 

- 

hoben werden. Diefelbe jteht mit im Ganzen 15 

Typhusfällen, nach der Einwohnerzahl gerechnet, nur 

etiva gerade auf dem Verhältnige der Gejammtitadt, 

insbejondere war fie bei der Zunahme des Typhus; 

dom Auguft bis Oktober ſchon garnicht mehr bes 

theiligt, während jte bis 1885 noch als Typhusherd 

| geradezu berüchtigt war." 
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Bon je 10000 Einwohnern ftarben am Typhus: 

in der Neujtadt in Magdeburg 

1878 bis 1882 (bezw. ausſchl. Neuftadt) 
durchſchn.: 11,3 23: 

1884: 16,1 3,5; 
1885: 10,0 2,1; 
1886: 4,3 3,5 ,2. 

(letztere Zahlen nad) den Veröffentl. d. K. ©. A.) 

Sn früheren Jahren ſtarben in Neuſtadt 

verhältnißmäßig 4kbis 5 Mal mehr Menſchen 

am Typhus als im benachbarten Magdeburg, 

ſeit Anſchluß der guten Waſſerleitung nur 

etwa eben jo viele Perſonen als im übrigen 
Magdeburg. 

Sonjt find es ausjchlieglih die Krankheiten des 

Verdauungsapparats, durch deren plößlichen Nüd- 

gang bei übrigens gleichmäßig fortwirfenden Todes— 

urſachen die große Beljerung der Sterblichfeitsver- 

hältnilfe des Stadttheils Neuftadt verurfacht worden 

it. Der Bericht erblidt hierin einen weiteren Beweis 

für die Thatfache, daß das erfreuliche Ergebniß der 

neuen Waſſerleitung zu danken tft. 

Zeitweilige Maßregeln gegen Holkskrankheiten. 

(R.A. Nr. 126 vom 14. Mut 1888.) 

Bortugal. Durd eine unterm 4. Mat 1888 ver- 
öffentlichte Verfügung des Königlich portugiefiichen Mini— 
jteriumg des Innern find die Häfen des Staates Florida 
für „rein“ von Gelbfieber erklärt worden. (Vgl. Beröffentl. 
1887. ©. 391.) 

Chierfeuhen. 

Tuberkuloſe und Trichinoje bei Schlacht: 
thieren.*) 

Im Schlahthaufe zu Braunſchweig find im Jahre 
1885 6097 Stück Rindvieh, 29 729 Schweine, 7565 Schafe 
und Ziegen, 8795 Kälber, 191 Pferde, zuſammen 52877 
Thiere geſchlachtet und darunter 56 Stück Rindvieh — 
0,9%, 11 Schweine = 0,03%, 1 Schaf — 0,013% tuberkulös 
und 7 Schweine — 0,023% trich in s befunden worden. — 
Im Sahre 1886 find von den gejchlachteten 6907 Stück 
Rinddieh, 30187 Schweinen, 8489 Schafen und Ziegen, 
9207. Kälbern, 176 Pferden, zufammen 54966 Thieren, 
67 Stück Nindvieh — 0,99%, 19 Schweine — 0,04%, 1 Schaf 
— 0,012%, 2 Kälber = 0,02% tuberfulös und 3 Schweine 
—0,00935% trihinds befunden worden. — Sm Sahre 
1887 wurden 7225 Stück Nindvieh, 32740 Schweine, 
8561 Schafe und Ziegen, 9541 Kälber, 167 Pferpe, zu: 
fammen 58 234 Thiere geſchlachtet und darunter 63 Stück 
Rindvieh — 0,87%, 18 Schweine — 0,055%, 3 Schafe ıc. = 
0,0354, 2 Kälber = 0,02% tuberfulösg und 16 Schweine 
— 0,05% trihinds befunden. (Monatebl. f. öffentliche 
Sefundheitspflege 1888 ©. 74 u. 75.) 

Rußland. (Bgl. Beröffentl. S. 290.) Seit dem 

Ausbruch der Ninderpeft in den polniſchen Orten Glo— 

dowo und Naſielsk ſind daſelbſt je 2 Stück Vieh erkrankt 

und 53 bezw. 6 Stuck getödtet. Die Seuche iſt nunmehr 

erlojchen. 

Türkei. In der Gegend von Karantan, Bilajet Ko— 

nia in leinafien ift eine verheerende Seuche unter 

dem Nindvieh, in Sandjaf Tokat in Kleinafien eine 

*) Bol. Veröffentl. 1887 ©. 168. 
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nicht näher bezeichnete Seuche unter dem Hornvieh 
aufgetreten. (Bgl. Veröffentl. ©. 290.) 
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Heterinär-poligeiliche Maßregeln. 

Preußen. Neg.- Bezirk Breslau. Landes- 
polizeilihe Anordnung, betr. Maßregeln gegen 
Die Ninderpeft. Vom 3. Mai 1888. (Anisbl. d. Kl. 
Reg. 3. Breslau ©. 176.) 

Der $ 19 der Tandespolizeilihen Anordnung vom 
12. Juli 1881 (publigirt in der außerordentlichen Beilage 
zu Nr. 29 des Amtöblattes für 1881 ©. 213 ff.) wird bier: 
durch für den Kreis Habelſchwerdt bis auf Weiteres 
dahin widerruflich abgeändert, daß die für den Viehtrans- 
port auf Eiſenbahnen von den Gemeinde- (Guts-) Vor: 
ftehern vejp. Biehreviforen auszuftellenden Biehurfprungs- 
attefte der Beftätigung durd den Amtsvorjteher nicht 
mehr bedürfen. 
Breslau, den 3. Mai 1888. 

K. Negierungs-Präfident. 
Frhr. Zunder von Ober-Gonreut. 

Bayern. Erlaß, betr. Maßregeln gegen die 
Maul- und Klauenfeude Rom 17. April 1888. 
a Gemäß 82Abſ. 1 der Miniſterialbekanntmachung vom 
22. JIgnuar dor. Irs. (Gefeb- und Berordnungs - Blatt 
©. 15 ff) iſt den Witthſchaftsbeſitzern in den Grenz: 

bezivfen ausnahmsweife geftattet, Nuß- und Zuchtvieh, 
welches aus notoriſch feuchenfreien öſterreichiſchen Grenz— 
bezirken ftammt und nicht für den weiteren Handel, ſon— 
dern zur Weide oder Einftallung innerhalb des inlän- 
diſchen Grenzbezirkes beſtimmt iſt, aus Dejterreih nad 
Bayern einzuführen. Ex 

Neuerliche Wahrnehntungen und Vorkommniſſe Haben 
jedoch ergeben, daß die öſterreichiſchen Grenzbezirke, aus 
welchen die bezeichnete Einfuhr in den Regierungsbezirk 
von Oberbayern erfolgt, zur _Yeit von der Maul- und 
Klauenſeuche betroffen find. Es fehlt jomit die erite Bor- 
ausfeßung, unter welcher Wirthſchaftsbeſitzer Nutz- und 
Zuchtvieh überhaupt einführen dürfen. 

Mit Rüdfiht auf die berührte Sachlage ericheint es 
veranlaßt, die öfterreichiiche Vieheinfuhr vorerft hintan- 
zuhalten und zwar auf folange, bis Die hier in 
Frage stehenden öſterreichiſchen Grenzbezirke als noto— 
riſch ſeuchenfrei erachtet werden können. 

Hu dieſem Behufe wird es genügen, Die Diſtrikts- und 
Drtspolizeibehörden, fowie die Kontrolthierärzte mit ent— 
ſprechender Weiſung zu verjehen. 

Hienach it unter Rückempfang der Beilagen der Be— 
richte vom 12. und 13. d. Mts. das Weitere zu verfügen. 

gez. Frhr. von Feilitzſch. i 
Der Generalfekretär: gez. von Nies, Minifterialvath. 

An die kgl. Negierung, 8. d. 3. von Dberbayern. 

(R.A. Nr. 128 u. 129 von 16. u. 17. Mai 1888.) 

Großbritannien. Amtlicher Mittheilung zufolge 
ist die Vieheinfuhr aus Bliffingen nad) Großbritannien 
verboten worden. — 

Jiederlande. Zufolge einer im „Nederlandfihen 
Staatskourant“ veröffentlichten Bekanntmachung des 
Königlich niederländifchen Miniſters des Innern vom 
12. Mai d. J. iſt die Durchfuhr von Schafen und 
Ziegen durch die Niederlande verboten worden. — 

Schweden Durch Bekanntmachung des Königlich 
ſchwediſchen Kommerz-Kollegiums vom 27. April d.J. 
iſt angeordnet worden, daß die Einfuhr von Rindvieh, 
Schafen, Ziegen und anderen wiederfäuenden Thieren, fo- 
wie von Thieren des Pferdegejchlechts jeewärts aud) über 
Luleä jtattfinden darf. 

Medizinalgeſetzgebung 

Deutſches Neid. Bekanntmachung, betreffend die 
Einrichtung und den Betrieb der zur Anfertigung 

von Gigarren beftimmten Anlagen. 

Bon 9. Mai 1888. — (Reichsgeſetzbl. ©. 172.) 
Auf Grund des 8 120 Abfak 3 und des $ 139a Ab- 

jab 1 der Meichs - Gewerbeordnung Hat der Bundesrath 
folgende Vorjchriften über die Einrichtung und den Be 
trieb der zur Anfertigung von Gigarren beftinnten An— 
lagen erlajjen: l 

$ 1. Die nadjtehenden Vorſchriften finden Anwendung 
auf alle Anlagen, in welchen zur Herftellung von Cigarren 
erforderliche DVerrichtungen borgenonmmen werden, fofern 
in den Anlagen Berfonen bejchäftigt werden, welche nicht 
zu den Familiengliedern des Unternehmers gehören. 

$ 2. Das Abrippen des Tabads, die Anfertigung 
und das Sortiren der Cigarren darf in Räumen, deren 
Fußboden 0,5 m unter dem Straßenniveau liegt, überhaupt 
nicht, und in Räumen, welcde unter dem Dache liegen, 
nur dann vorgenommen werden, wenn das Dad) mit Ver: 
Ihalung verſehen ift. 

Die Arbeitsräunte, in welchen die bezeichneten Verrich— 
tungen dorgenommen werden, Dürfen weder als Wohm, 
Schlaf, Koch- oder Vorrathsräume noch als Lager: oder 
Zrodenräume benubt werden. Die Zugänge zu benady 
barten Räumen diefer Art müſſen mit verfchliegbaren 
Thüren verjehen fein, welche während der Arbeitszeit ge- 
fchlofjen fein müfjen. 
53. Die Arbeitsräume ($ 2) müffen mindeftens drei 

Meter hoch, und mit Fenftern verjehen fein, weldhe nad) 
Hahl und Größe ausreihen, um für alle Arbeitsftellen 1 
hinreichendes Licht zu gewähren. Die Fenſter müfjen jo 

hi 
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eingerichtet fein, daß fie wenigftens für die Hälfte ihres 
Flächenraums geöffnet werden Fünnen. 
94 Die Arbeitsräume müſſen mit einem feften und 

dichten Fußboden verjehen fein. 
$5. Die Zahl der in jeden Arbeitsraun befchäf- 

tigten Perjonen muß jo bemejien fein, daß auf jede der- 
ſelben mindeſtens fieben Kubikmeter Luftraum entfallen. 

$6. In den Arbeitsräumen dürfen Vorräthe von 
Taback und Halbfabrifaten nur in der für eine Tages- 
arbeit erforderlihen Menge und nur die im Laufe des 
Tages angefertigten Gigarren vorhanden fein. Alles 
weitere Lager von Tabak und Halbfabrifaten, fowie dag 
Trocknen von Tabak, Abfällen und Wideln in den Ar- 
beitsräumen aud außerhalb der Arbeitszeit ift unterjagt. 
87 Die Arbeiteräume müfjen täglich zweimal min— 
deſtens eine Halbe Stunde lang, und zwar während der 
Mittagspaufe und nad) Beendigung der Arbeitszeit, durch 
vollftändiges Deffnen der Fenfter und der nicht in Wohn, 
Schlaf, Koch- oder Vorrathsräume führenden Thüren ge 
lüftet werden. Während diefer Zeit darf den Arbeitern 
der Aufenthalt in den Arbeitsräumen nicht geftattet werden. 

$ 8. Die Fußböden und Arbeitstiihe müſſen täglich 
mindeſtens einmal durch Abwajchen oder feuchtes Ab— 
reiben vom Staube gereinigt werden. 

$ 9. Kleidungsitüce, welche von den Arbeitern für 
die Arbeitszeit abgelegt werden, find außerhalb der Ar— 
beitsräume aufzubewahren, Innerhalb der Arbeitsräunte 
ift die Aufbewahrung nur gejtattet, wenn diefelbe in aus: 
Schließlich dazu beſtimmten verfchließbaren Schränken er- 
folgt. Die letzteren müſſen während der Arbeitszeit ge- 
ſchloſſen fein. 
8109. Auf Antrag des Unternehmers können Ab- 
weichungen von den Vorſchriften der 88 3,5, 7 durch die 

höhere Berwaltungsbehörde zugelaffen werden, wenn die 
Arbeitsräume mit einer ausreichenden Bentilationsein- 
richtung verſehen find. 

Deögleihen kann auf Antrag des Unternehmers durd) 
die höhere Berwaltungsbehörde eine geringere als die im 
$ 3 vorgejchriebene Höhe für ſolche Arbeitsräume zuge: 
lajjew werden, in welchen den Arbeitern ein größerer als 
der im 8 5 vorgejchriebene Luftraun gewährt wird. 

11. Die Bejhäftigung von WUrbeiterinnen und 
jugendlichen Arbeitern iſt nur gejtattet, wenn Die nad): 
ſtehenden Vorjchriften beobachtet werden: 

1) Arbeiterinnen und jugendliche Arbeiter müſſen im 
unmittelbaren Arbeitsverhältniß zu dem Betriebsunter- 
nehmer jtehen. Das Annehmen und Ablohnen derjelben 
durch andere Arbeiter oder für deren Rechnung iſt nicht 

- geitattet. 
- 2) Für männliche und weibliche Arbeiter müſſen ge- 
trennte Aborte mit befonderen Eingängen und, fofern vor 
Beginn und nad) Beendigung der Arbeit ein Wechſeln 
der Kleider ftattfindet, getrennte Aus- und Ankleideräume 
vorhanden fein. 

Die Vorſchrift unter Ziffer 1 findet auf Arbeiter, 
welche zu einander in dem Berhältnig von Chegatten, 
Seihwiktern, oder von Aszendenten und Deszendenten 
ftehen, die Vorſchrift unter Ziffer 2 auf Betriebe, in 
welchen nicht über zehn Arbeiter bejchäftigt werden, Feine 
Anwendung. 

$ 12. An der Cinganasthür jedes Arbeitsraumes 
muß ein von der Drts-Bolizeibehörde zur Betätigung 
der Nichtigkeit feines Inhalts unterzeichneter Aushang 
befejtigt fein, aus welchem erfichtlich it: 

1. die Länge, Breite und Höhe des Arbeitsrauntes, 
2. der Suhalt des Luftraumes in Kubikmeter, 
3. die Zahl der Arbeiter, welche demnad) in dent Ar- 

beitsraum beſchäftigt werden darf. 
Sn jedem Arbeitsraum muß eine Tafel ausgehängt 

‚fein, welche in deutlicher Schrift die Beſtimmungen dev 
88 2—1I wiedergiebt. 

$ 13. Die vorftehenden Beltimmungen treten für 
neu errichtete Anlagen fofort in Kraft. 

‚ Für Anlagen, weldye zur Zeit des Erlafjes dieſer Be— 
ſtimmungen bereits im Betriebe jtehen, treten Die Vor— 
ſchriften der 88 2-6 und 11 mit Ablauf eines Jahres, 
alle übrigen Borfehriften mit Ablauf dreier Monate nad) 
dem Erlafje derfelben in Kraft. 

FJüür die erften fünf Sahre nad) den Erlaß diejer Be— 
| ſtimmungen können Abweihungen von den Borjchriften 

der SS 2—6 Für Anlageı, welche zur Zeit des Erlaſſes 
bereits im Betriebe waren, von den Landes-Zentralbehör: 
den gejtattet werden. 

Berlin, den 9. Mai 1888. 
Der Reichskanzler. 

Sn Vertretung: von Boettidher. 

Preußen. Provinz Sachſen. Bekanntmachung, 
betreffend die Abändernug eines Provinzial— 

Reglements. 
Vom 28 Januar 1888. 

(Amtsbl. d. Kal. Reg. zu Merſeburg ©. 43.) 
Die von dent X. Provinzial-Landtage der Provinz 

Sachſen unterm 28. Dftober v. 33. bejchloffene, von dent 
Herrn Minister für Landwirthichaft, Domainen und Koriten, 
fowie dem Herrn Minifter des Innern unterm 10. Januar 
d. 83. genehmigte 

Zweite Abänderung des Neglements für die Provinz 
Sachſen zur Ausführung der Borfchriften in den 
88 12 ff. des zum Reichsgeſetz vom 23. Juni 1880 
erlafienen Preußiſchen Ausführungsgeſetzes von 
12. März 1881, betreffend die Abwehr und Inter 
drückung von Viehſeuchen, 

wird gemäß $ 8 der Provinzialordnung von 27. Juni 1875 
in der Beilage bekannt gemacht. 

Merfeburg, den 28. Januar 1888. 
Der Landes-Direftor. 

Graf von Winkingerode, 

Zweite Abänderung des Neglements fiir Die Pro- 
vinz Sachjen zur Ausführung der Borjchriften ın 
den 88 12 ff. des zum Neichsgejeß vom 23. Juni 
1880 erlafjenen Preußiſchen Ausführungsgeſetzes 
vom 12. März 1581, betreffend die Abwehr und 

Unterdrüicfung von VBichjenchen. 
(Beilage zum Amtsblatt.) x 

Der $ 5 erhält anftatt der jegigen folgende Faſſung: 
$ 5. Die zur Beftreitung der Entſchädigungen ($ 1) 

und der Verwaltungsfoften erforderlichen Beträge werden 
von der Provinzial - Hauptkaffe vorgeſchoſſen und nad) 
Mahgabe des Bedürfniſſes i 

A) für die mit der Rotzkrankheit behafteten Ihiere 
nad) der Stückzahl der in der Provinz zur Yeit 
der Zählung vorhandenen Pferde, Eſel, Maulthiere 
und Mtaulejel; Mn 

B) für das mit der Lungenfeuche behaftete Rindvieh 
nach folgenden Einheitsſätzen für jedes zur Zeit 
der Zählung vorhandene Stück Rindvieh Echſen, 
Bullen, Kühe, Rinder und Kälber) 

wieder eingezogen: 
I. in gewöhnlichen Landwirthſchaften ohne Zukauf, in 

dem der Zählung vorhergehenden Kalenderjahre 
nad) dem Satze von 1 pro Stück; 

II. in Wirthſchaften mit Zukauf in dem der Zählung 
vorhergehenden Kalenderjahre: — 

1. für Wirthſchaften von 1 bis 10 Stück nad) dent 

Sabe von 4 pro Etüd,  __ _. 
2. für Wirthſchaften von 11 big 50 Stück nad) dem 

Sabe von 8 pro Gtüd, Br 
3. für Wirthſchaften von 51 und mehr Stück nad) 

den Gabe von 12 pro Etüd, _ 
II. in Wirthſchaften sub IL. deren Beſitzer außerdem 

entweder: Echt 
an Zuckerfabriken betheiligt find, beziehentlich für 
Zucerfabrifen Rüben bauen und Rückſtände aus 
diefen Induſtriezweigen verfüttern, 

oder 
an Brennereien, Brauereien oder Kartoffelitärke- 
fabrifen betheiligt find und Nücjtände aus dieſen 
Snduftriezweigen verfüttern: —— 
1. für Wirtſchaften von 1 bis 10 Stück nad) dem 

Sabe von 20 pro Stück, a 
2. für Wirthfchaften von 11 bis 50 Stück nad) dent 

Satze von 30 pro Stüd, en 
3. für Wirthiehaften von 51 und mehr Stüd nad) 

dent Gabe von 40 pro Stüd. Ä 
Die erhöhten Säge sub IE und III werden nicht be— 

vechnet, wenn das zugefaufte Vieh in dem der Zählung 
vorhergehenden Kalenderjahre geboren ilt. 
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Der Provinzial-Ausſchuß iſt befugt: 
a) diejenigen Kreiſe, welche in den der jedesmaligen 

Beitrags-Ausfchreibung legt vorhergegangenen zehn 
Sahren feuchenfrei geblieben find, von Beiträgen 
ganz frei zu laſſen; 

b) die Einheitsfäße zu ermäßigen und zwar: 
aa. bis auf ein Viertheil für ſolche Kreife, in welchen 

innerhalb der lebten fünf Sahre Seuchenfälle 
nicht oder in befonders geringem Umfange, 

bb. bis auf die Hälfte für folche Kreife, in welchen 
innerhalb der letzten drei Jahre Seuchenfälle 
nicht oder in befonders geringem Umfange vor: 
aefommten find. u 

e) die Einheitsſätze bis zum doppelten Betrage für 
foldye Gemeinden (Gutsbezirke) oder einzelne Wirth- 
Ichaften, welche innerhalb der lebten drei Sahre 
wiederholt verſeucht gewejen find, zu erhöhen. 

Die Erhebung der Beiträge erfolgt nad) vollen Pfennigen 
pro Stück. 

Die Ueberſchüſſe einer Hebungsperiode werden auf Die 
andere übertragen. 

Borftehende von den X. Provinzial-Tandtage der Pro- 
vinz Sachen in der Eikung vom 28. Dftober d. 38. be- 
fchlofjene „zweite Abänderung des unternt 7. November 1882 
bezw. 18. Februar 1886 genehmigten Reglements“ wird 
hiermit gemäß $ 16 des Geſetzes von 12. März 1881, be- 
treffend Die Ausführung des Neichsgejekes über die Ab- 
wehr und Interdrüdung von Bichjeuchen, genehntigt. 

Berlin, den 10. Sanıar 1888. 
L. S. 

Der Minifter f. Landwirthich., 
Domänen und Forften. 

Lucius. 

Der Miniſter d. Innern. 
Im Auftrage 
von Zaſtrow. 

Preußen. NRegierungs-Bezirk Cöslin. Erſte Con— 
ſtaͤtirung einer epidemiſchen Krankheit betreffend. 

Cöslin, den 27. Februar 1888. 
Es jind in einem Spezialfalle Zweifel darüber ent- 

ſtanden, ob die durch einen Streiswundarzt erfolgte erite 
Conjtatirung einer epidemifchen Krankheit im Cinne des 
Miniſterial-Reſkripts vom 8. Noventber 1886, bezw. meiner 
Verfügung von 16. November ej. a.*) als vorläufiger 
Ausgangspunkt für eine medizinalamtliche Behandlung 
der Epidentie und für die Anordnung dev nöthigen fani- 
tären Maßnahmen auch hinfichtlicy der etwa erforderlichen 
Schulfchliegung gelten, — oder ob, weil nämlich der unten 
fogleicy zu erwähnende Paſſus der allgemeinen Nundver- 
fügung von 14. Suli 188 ausdrüdlid” von der „Zur 
ziehung des Kreisphyſikus“ fpricht, diefer Ießtere Me— 
dizinalbeamte nochmals an den Ort der Epidemie entjandt 
werden Joll. 

Wie jedod bereits die obengenannte Verfügung von 
16. November 1886 ausdrüdlid die erfte Conſtalirung 
der Krankheiten durch Medizinalbeanıte — von der Schei- 
dung in Phyfifer und Sreiswundärzte abjehend — in’s 
Auge faßt, jo wird in Zukunft jedem noch bleibenden 
Hweifel dadurd zu begegnen fein, daß die Beltimmung 
im $ 9 der Nund-Verfügung vom 14. Quli 1884, welche 
Euer HSohmwohlgeboren Entjheidung betreffs der Schul- 
ſchließungen keineswegs ausſchließlich von der Information 
des Kreisphyſikus an Ort und Stelle, ſondern von deſſen 
„Sngiehung“ abhängig macht, vihtig gedeutet werde. 

Wenn demgemäß in einer überwiegenden Mehrzahl 
fernerer Fälle es auch wünjchenswerth erjcheinen mag, die 
qu. Entſcheidung auf perfünliche Snformationen des Kreis: 
phyſikus zu gründen, fo wird die Yuziehung des Kreis— 
phyfifus doch ſtets dann in Form einer bloßen qutachtlichen 
Aeußerung dejjelben zu erfolgen haben, wenn Geiteng des 
Kreiswundarztes eine auf perſönlicher Anſchauung be: 
ruhende thatſächliche Ermittelung der epidemifchen Zuftände 
und jomit eine amtsärztlihe Anſchauung hiuſichtlich der 
anzuordnenden Maßnahnen bereits vorliegt. Diefe Er— 
mittelungen und Anfichten des einen Medizinalbeamten 
(in Form einer eingehenden Berichtlegung Geiteng des— 
jelben) für die Zuziehung des Anderen — des Kreis- 
phyſikus — benußbar zu machen, wird für die Folge den 
bisher zweifelhaft erjchienenen Fällen gegenüber auf’s 
dringendfte anzuempfehlen, die nochntalige Entjendung 

*) Die angezogene Verfügung folgt nadhftehend. 

af 
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Auffihtswege unnachſichtlich entgegen treten. 

des Kreisphyfifus dann aber auf die im Schlußpaſſus 
der Eingangs erwähnten Verfügung gekennzeichneten ganz 
befonderen Vorkommniſſe zu bejchränfen fein. 

Bon Diefer Verfügung wollen Euer Hokhwohlgeboren 
den Medizinalbeamten Shres Kreiſes gefälligft Kenntniß 
geben. 

Der Negierungs-Präfident. J. V.: Böttcher. 
An die Herren Landräthe des Bezirks (außer Belgard). 
Pr. IL N. 431/2. 88. 

Cöslin, den 16. November 1886. 
Die Königliche Ober-Rechnungskammer hat anläßlich 

einiger Spezialfälle monirt, daß nachdem eine erſte Con— 
ftatirung anſteckender Krankheiten bereitö durch Medizinal- 
beamte ftattgefunden Hatte, Leßtere demnächſt nod zu 
einer aberntaligen Neife behufs Anordnung janitätspolizei- 
licher Mafregeln Auftrag enipfangen haben, ohne daß 
erſichtlich geweſen wäre, weshalb nicht die jchon gelegentlid) 
der Gonftatirung gemachten Wahrnehmungen zum vor— 
läufigen Ausgangspunft qu. Maßregeln gemacht wurden. 

Es verlangt alfo die Königlicye Oberrechnungsfammer 
im Intereſſe der Verminderung der Ausgaben für Die 
Staatskafje, daß im Sinne der Nr. des Minifterial-Erlafjes 
vom 26. September 1842 jedesmal ausdrüclid) die Gründe 
angegeben werden, aus welchen eine nochmalige Ent- 
jendung der Kreisphyfifer, rejp. in deren Vertretung der 
Kreiswundärzte nad) den infizixten Ortſchaften fidy als 
nothwendig herausgeftellt hat. 

Euer Hochwohlgeboren erſuche ich demgemäß ergebenft, 
fobald im bejonderen Falle dringende Umftände die noch— 
malige Committirung der Medizinalbeanten erforderlich 
machen, dies bei Einreichung der Liquidation und, falls 
die Begründung eine furze und fchlagende tft, auf der 
Liquidation felbit (int Vermerk über die Nichtigkeit) ge— 
fälligjt zu begründen. 

Der Negierungs-Präfident. 
Haufjonpille. 

An die Herren Landräthe des Bezirks. 
Pr. II N. 277/11. 86. 

Preußen. Negierungs = Bezirk Düffeldorf. Die 
Brandt’schen Schweizerpillen betreffend. 

Bom 1. März 1888. 

(Amtsblatt der Königl. Negierung zu Düfjeldorf ©. 80.) 
Die immer wiederfehrende Empfehlung der Brandt’ 

hen Schweizerpillen in der Preſſe hat dem Rolizei- 
Präſidium VBeranlafjung gegeben, aus verichiedenen hiejigen 
en entnonmene derartige Pillen chemiſch unterſuchen 
zu laſſen. 

Dabei hat jich herausgeſtellt, Daß die Zufammenfeßung 
der in Originalſchachteln entnonmenen Pillen in jedent 
einzelnen Falle unter jich erheblicd) abweicht und außerdem 
der von dem Derfertiger angegebenen Vorſchrift bezüglich 
der Menge der angeblidy verwandten Arzneiftoffe nicht 
entſpricht. 

Solches wird hiermit im Intereſſe des Publikums 
nochmals zur öffentlichen Kenntniß gebracht. 

Berlin, den 28. Suli 1887. 
Königliches Bolizei-Präfidiunt. 

J 

Vorſtehende Bekanntmachung wird hiermit abermals 
zur Kenntniß des Publikums gebracht. 

Berlin, den 1. März 1888. 
Der Bolizei-Präfident. 

Borftehende Warnung wird hiermit wiederholt zur 
Kenntnik gebracht, mit dem Bemerken, daß gemäß unferer 
Befanntmahung von 28. März v. 8. (A.-Bl. Stück 
14 ©. 154) die Verabfolgung obiger Pillen, wie unter 
gleichen Borausfeßungen aller derartiger Geheim- und 
Reklame-Mittel, nach den beitehenden Vorſchriften, aud) 
im Sandverkaufe den Apotheken nicht gejtattet ift. 

Wir werden daher dieſem gejeßwidrigen Betriebe im 

Düffeldorf, den 1. März 1888. 1:1. 4.2592 

Königliche Negierung, Abth. des Innern: 

von Room, 



impfinſtitut in Schwerin auszuführen find. 

a : all 

Mecdlenburg- Schwerin. Bekanntmachung, betr, 
die Einführung der Impfung mit Thieriymphe, 

Vom 7. April 1888. — (Neg.-Blatt ©. 74.) 
Nachdem nunmehr der Bedarf an Thierlymphe für die 

öffentlichen Smpfungen von Seiten des Landesimpf- 
injtituts geſichert iſt wird hierdurch bundesrathsbeſchluß— 
mäßig bejtimmt, daß, infofern das unterzeichnete Mini- 
ſterium in befonderen Fällen nicht Ausnahmen gejtattet, 
von jest an alle Öffentlichen Impfungen in Lande mit 
Thierlymphe aus den Landesimpfinftitut auszuführen find. 

- Don dem lebteren wird Thierlymphe für die öffentlichen 
Ampfungen den Smpfärzten auf vechtzeitige Anmeldung 
foftenlos und portofrei zugefandt und, joweit der entbehr- 
liche Vorrath reicht, auch für Privatimpfungen unent- 
geltlih an zur Impfung berechtigte Medizinalperfonen 
abgegeben. 

Schwerin, am 7. April 1888. 
Großherzoglich Mecklenburgiſches Minifterium, Abtheilung 

für Medizinal- Angelegenheiten. 

Buchka. 

Mecklenburg-Strelitz. Bekanntmachung, betr. die 
Einführung der Impfung mit Thierlymphe. 

Vom 14. April 1888. 

(Offiz. Az. f. Geſetzg. u. Staatsverw. 1888 ©. 131.) 
„Nachdem nach Bereinbarung mit der Großherzoglich 
Mecklenburg-Schwerinſchen Regierung der Bedarf an Thier- 
lymphe für die öffentlichen Smpfungen von Seiten des 
Landesimpfinftituts in Schwerin gefichert ift, wird hiedurch 
bundesrathsbefhlußmäßig beftinnmt, daß, infofern Grof- 
herzogliche Landes- Regierung in befonderen Fällen nicht 
Ausnahmen geftattet, von jebt an alle öffentlichen Im— 
pfungen im Lande mit Thierlymphe aus bem Landes- 

Bon dem 
letzteren wird Thierlymphe für Die öffentlichen Ampfungen 
den Impfärzten auf rechtzeitige Anforderung koſtenlos und 
portofrei zugefandt und, foweit der entbehrlice Worrath 
reicht, auch für Privatimıpfungen unentgeltlich an zur Im— 
pfung berechtigte Medizinalperfonen abgegeben. 

Neuſtrelitz, den 14. April 1888. 

Großherzoglich Mecklenburgiſche Landes-Regierung. 

Mecklenburg-Strelitz. Bekauntmachung, betr, die 
Diphtherie (Rachenbräune). 

Vom 28. Dftober 1886. 
(Offiz. Anz. f. Geſetzg. u. Staatsverw. 1886 ©. 276.) 

Großherzogliche Landes-Regierung ſieht ſich veranlaßt, 
Ermittelungen in Bezug auf die Krankheit der Diphtherie 
Machenbräune) im hiefigen Lande anftellen zu Yafjen umd 
deshalb das Nachftehende anzuordnen. 

Die Aerzte werden hierdurch angewiefen, unter Be— 
nußung des angefügten Formulars A*) der Ortsobrigfeit 
(im Oropherzoglihen Domaniun den Großherzoglichen 
Aemtern, in der Nitterfchaft den Gutsherrichaften und in 
den Städten den Magiftraten) jeden zu ihrer Behandlung 
gelangenden Fall der Diphtherie unverzüglich anzuzeigen 
und über denfelben, nachdem er abgelaufen oder font aus 
ihrer Behandlung gefonmen ift, dem zuftändigen Phyſikus 
ein ausgefülltes Formular nad) der Anlage B*) einzu: 

- reichen. 

« 

Die nöthigen Formulare werden den Magiftraten in 
den Städten und den Obrigkeiten der fonftigen Ortſchaften, 
in welchen Aerzte wohnen, zur antragsmäßigen Abgabe 
an die Letzteren zugeftellt werden. 

- Die Phyſici haben die ihnen zugehenden Meldungen 
zu jammeln und vierteljährlich” an das Großherzogliche 

| Nedizinal-Kollegiun bierjelbit einzufenden. 
Neuftreliß, den 23. Dftober 1886. 

Großherzoglich Mecklenburgiſche Landes -Negierung. 

3. d. Dewitz. 

*) Die Formulare A und B find gleichlautend mit 
den auf ©. 67 der Beröffentlichungen, Sahrgang 1887, 

abgedruckten. 
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Rußland. Obligatoriſche Negeln für die Be— 
völferung des Tauriſchen Gonvernements zur 
Vorbeugung und Bekämpfung der Ninderpeſt. 

Herausgegeben 
von der Tauriſchen Gouvernements-Landſchaftsverſamm— 
lung laut Art. 5 und 6 des Geſetzes vom 3. Zuni 1879 

und bejtätigt vom Herrn Miniſter des Innern. 

(Ddefjaer Zeitung Nr. 56 vom 9./21. März 1888.) 

$1. Laut Verfügung des Herru Miniſters der 
inneren Angelegenheiten tritt im Tauriſchen Gouverne: 
ment das Gele vom 3. uni 1879 über Tödtung des 
durd) die Veit angeitecften Rindviehes in Kraft. 

$ 2. Sobald ſich am Vieh Zeihen der Erkrankung 
an der Pet zeigen, wird das Franfe und verdächtige Vieh 
jofort getödtet. Die Kadaver des getüdteten und, ge— 
fallenen Viehes werden in einer Tiefe von 2, Arſchin 
in der Erde vergraben, wobei das Fell vorläufig zer: 
Ihnitten wird. Die durch das Vieh angefteckten Gegen: 
ftände werden entweder verbrannt oder desinfizirt (ge— 
reinigt). 
Se Für das getödtete Vieh und die vernichteten 

Gegenſtände erhält der Eigenthümer fofort Vergütung 
aus den Landjchaftsgeldern und darf dieſes Geld ohne 
das Einverftändniß des Eigentümers nicht zur Dedung 
von Staats: und Privatforderungen verwendet werden. 

$ 4. Die Eigenthümer von Vieh, welches auf Ver: 
fügung der gehörigen Behörden getödtet wurde, habeıt, 
wenn dieſelben nicht rechtzeitig über die Erfranfung des 
Viehes Anzeige gemacht haben, Fein Recht auf Ber: 
ütung. 

; ee Die Beftimmung über nicht vechtzeitig 
erfolgte Anzeige macht die örtliche Peſt-Kommiſſion und 
theilt diejelbe der Kreis-Landichaftsverwaltung mit. Falls 

letztere anerfennt, daß die Anzeige nicht rechtzeitig erfolgt 
üt, wird die Frage zur endgültigen Entſcheidung der 
Souvernementd » Landfchaftsverwaltung übergeben. Auf 
Verlangen eines Mitgliedes der Gouvernements-Land— 
ihaftsverwaltung, wenn daffelbe mit der Beſtimmung 
der örtlichen Kommiſſion betreff3 der recht- oder nicht 
rechtzeitig erfolgten Anzeige über das Erſcheinen der Peſt 
nicht einverjtanden ift, muß dieſe Frage zur endgültigen 
Beltimmung der Gouvernements-Landſchaftsverwaltung 
übergeben werden. K h 

$ 5. Die Auslagen zur Vergütung für das getödtete 
Vieh und die vernichteten Gegenftände, zum Unterhalt 
der Deterinärärzte und Feldſcherer, zur Desinfektion 
(Neinigung) und anderer Ausgaben bei Vernichtung ver 
Peſt werden aus den allgemeinen Goupernentents - Lands 
Ichaftseinfünften gedect. : 

Anmerkung. Dieſe Negeln beziehen ſich nicht auf 
Handelövieh und Tſchumgkenvieh, welches aus anderen 
Gouvernements und Ortichaften angekommen ift;, dieſes 
ſteht unter beſonderer Obhut der Staatsveterinäre, ꝛc. 
Geſetz vom 30. Mai 1876. 

Die Sachverwaltung bei Vertilgung der Rinderpeſt. 
$ 6. Die örtliche und nächſte Verwaltung bei Ver— 

tilgung der Pet, Tödten des Viehes, Ginjeßen von 
Quarantäne u. f. w., liegt den Streislandjchafts - Ber: 
waltungen ob, welche auf Grund der von der Gouverne— 
mentslandſchafts-Verwaltung feſtgeſetzten Negel vorgeht 
und unter Kontrolle jener Verwaltung jteht. h 

$ 7. Ein jeder Kreis wird betreffs Aufjicht über Die 
Rinderpeſt in eine gewiffe Anzahl von Revieren einge- 
theilt, in jeden von welden bie Kreislandſchafts Ver— 
waltung einen beſonderen Aufſeher wählt. Die Be— 
ſtimmung der Zahl und der Größe eines Reviers gehört 
den Kreislandſchafts-Verwaltungen, die Beſoldung der 
Aufſeher, wie auuch die Auslagen für die Reiſen Der 
Zebteren in den Grenzen ihres Neviers, fallen auf die 
Kreislandſchafts Einkünfte. 

$ 8. Beim Erſcheinen der Rinderpeſt, oder einer ver— 
dächtigen Kranfheit, ift der Vieheigenthünter verpflichtet, 
jofort Anzeige darüber zu machen und zwar beint ört- 
lichen Dorfſchulzen, oder bei dem Aufjeher des Reviers, 
oder beim Veterinärarzt, oder beim Stanowoi Priſtaw, 
mit einem Wort — bei der vom Orte des Erſcheinens 
der Krankheit nächſten Behörde, oder Perſon, welche ent— 
ſprechende und raſche Maßregeln zur Vertilgung der Peſt 
ergreifen kann. Cine jede von dieſen Perſonen macht 



unmittelbar dent Gebietungsamte und der Kreisland— 
ſchafts-Verwaltung Meittheilung über das Erjcheinen der 
Krankheit. Diefelben Perſonen werden mit bejondern 
Quittungsbüchern verfehen, aus welchen fie denjenigen 
Perſonen, welhe über die Krankheit Anzeige gemacht 
haben, Duittungen herausgeben mit genauer Angabe der 
Zeit, wann die Anzeige erfolgt ift. 
89 Die Kreislandfchafts-Verwaltung, jobald fie eine 
ſolche Mittheilung erhalten hat, beordert fofort einen 
Veterinärarzt und einen Feldfcherer an Ort und Gtelle 
und wenn möglich, auch eins ihrer Mitglieder und bittet 
2 Jsprawnik, aud einen Polizeibeamten dahin zu be- 
ordern. 

$ 10. Nach Ankunft an Ort und Gtelle ladet der 
Peterinärarzt den Auffeher der Neviers, etliche von den 
örtlichen Bewohnern und den Polizeibeamten ein und be- 
fichtigt in Gegenwart aller dieſer Perſonen ſämmtliches 
Vieh des Eigenthümers und falls die Pet Fonjtatirt 
wird, verſammelt er die Peſt-Kommiſſion. 

$ 11. Die Peſt-Kommiſſion bejteht, unter Borfiß des 
örtlichen Auffehers, aus dent Veterinärarzt, Oberfchulzen, 
Bolizeibeamten und einent der örtlichen Viehbeſitzer auf 
Einladung der Reft-Konmiffion. Das Nichtericheinen 
einer Diefer Mitglieder dev Kommiſſion Hält die Thätig- 
feit derſelben nicht auf, wenn fie nur aus drei Mit: 
gliedern bejteht, doch muß der Veterinärarzt zugegen fein. 

Anmerfung. Bei Ankunft eines Mitgliedes Der 
treislandfchafts-Verwaltung, oder eines Bevollmächtigten 
bon der Gouvernementslandſchafts-Verwaltung gehört der 
Vorſitz in der Peſt-Kommiſſion diefen letztern 

$ J2. Die Peſt-Kommiſſion ergreift fofort alle nad) 
den örtlichen Verhältniſſen nöthigen Maßregen und fett 
die benachbarten Gebiete über das Erjcheinen der Peſt in 
Kenntniß. 
„813. Die Thiere, welche nach Beſichtigung von 
Veterinärgrzt als ſichtbar Frank befunden wurden, wie 
auch die ſich in angeftedten Höfen befindenden, die eine 
Temperatur von vierzig und mehr Grad haben, werden 
auf Verfügung der Peſt-Kommiſſion getödtet und die mit 
den kranken Vieh in Berührung gewefenen Gegenftände 
vernichtet oder desinfizirt. 
.$1. Wenn fid) die Peſt fchon verbreitet hat und 

die Zahl des franfen oder verdächtigen Viehes bedeutend 
it und das Tödten feinen wirklichen Nugen mehr bringen 
kann, jo kann die Peſt-Kommiſſion, ohne zum Tödten zu 
Ihreiten, ſich auf quarantän-polizeilihe Mafregeln be- 
ſchränken, ‚aber nur auf vom Gouverneur für gut be- 
fundene Verfügung der Gouvernementslandfchafts-Ver- 
waltung. Hierüber wird ein befonderes Protofoll aufge: 
nommen mit Crklärung der Urfachen, welche die Kom: 
mon veranlakten, ſolche Maßregeln zu ergreifen. 

. Bemerkung. Die Kommiffion ertheilt Bergütung 
für das vor ihrer Ankunft getödtete Vieh, aber nicht mehr, 
als für zwei Stüd im Dorf oder in der Heerde, wenn 
fie das Tödten für zweckmäßig anerkennt. 

§ 15. Ueber die Anwendung des Tödtens der Thiere 
umd der Vernichtung von Gegenftänden müſſen die Peſt— 
Kommiſſionen beſondere Protokolle aufnehmen, und wird 
dann den Eigenthümern des getödteten Viehes und der 
vernichteten Gegenftände fofort die laut Taxation be- 
jtimmte Vergütung ausgezahlt. 
— Anmerkung. Behufs jofortiger Auszahlung der 
Jergütung berfehen die Kreislandfchafts - Verwaltungen 
ihre Bevollmächtigten oder Beterinärärzte mit den 
nöthigen Summen. 

$ 16. Die Zoration wird von den Peſt-Commiſſſonen 
den am exiſtirenden wirklichen Viehpreiſen gemäß 
gemacht, jedoch nicht höher, als die von der Gouvernemente- 
Landſchaftsserſammluͤng beftimmten Normalpreife für jeden 
Kreis. 

$ 17. Sämmtliche Ri Trotofolle der BVeterinärärzte und 
der Peſt-Commiſſionen ) 
— werden ſofort der Kreislandſchafts— 
Verwaltung vorgeſtellt, welche nach Durchſicht derfelben 
ibie Verfügungen trifft: fie beftätigt oder verändert die 
Serfügungen der Peſt-Commiſſion betreff3 der ferneren 
Napregeln und jeßt Die Gouvernementslandſchaftsver— 
woltung über ihre Beſtimmung in Kenntnif. 
R $ 18. Ueber dag Erſcheinen der Peſt an irgend einen 
Drte und über alle ihre Verfügungen maht die SKreis- 
landjhafts-Verwaltung fofort der Gouvernementgland- 
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ihafts-Verwaltung Mittheilung, welche, wenn fie es für 
nöthig findet, ihr Mitglied, oder ihren Bevollmächtigten, 
wenn ein folcher von der Gouvernements-Berfammlung 
Yaut Art. 59 der Semsk. polosche gewählt wurde, an 
Ort und Stelle beordern kann. f „pn 

Nach Ankunft des Bevollmächtigten oder Mitglieder 
der Gouvernementelandfchafts-Verwaltung, unterwirft fid) 
die Peſt-Commiſſion jeinen Anordnungen, wenn auch Die- 
jelben nicht mit den Anordnungen der örtlichen Kreis— 
landichafts-Verwaltung übereinftimmen, jedod kann Die 
Maßreégel des Tödtens auf Verfügung der Bevollmächtigten 
nicht aufgehoben werden. y 

Anmerkung. Beim anfänglichen Erjheinen der Peſt 
in irgend einen Kreis, iſt die Ankunft eines Mitgliedes 
der Gouvernementslandſchafts-Verwaltung dahin obliga- 
toriſch. 
— Das Aufhören der Peſt und die Aufhebung der 

Duarantäne wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, 
ebenfo, wie ed in $ 12 vorgejchrieben iſt. J 

$ 20. Sämmtlihe Ausgaben, die von den Kreisland- 
ichafts-Verwaltungen zur Vernichtung der Peſtkrankheit 
gemacht wurden, werden aus den allgemeinen Öouverne- 
ments-Einfünften gedeckt, nad) Beftätigung der in die Gou— 
vernements-Landichafts-Verwaltung vorgeftellten Rechen— 
ichaftsberichte. . 

Annerfung Zu den anfänglihen Ausgaben bei 
Vernichtung der Peſt können die Kreislandſchafts-Ver— 
waltungen mit befonderen Avancen aus den Summen der 
Gouvernementslandichafts:VBerwaltung verfehen werden. 

Laut Beſchluß der XXII Seſſion der Tauriſchen Gou— 
vernementslandfchaft- Verfammlung 1837 find folgende 
höchſte Preife für das Vieh, welches laut den obligatori- 
ſchen Segeln während der Peſt getödtet wird, für das 
ganze Taurifche Gouvernement beitimmit: 

-a) Ein Kalb bis zu einem Sahr 3 Nbl. u 
b) Ninder von 1 bis 3 Zahren 15 Rbl. 
ec) Eine Kuh von 3 oder mehr Jahren 25 Nbl. 
d) Ein Ochje von 3 oder mehr Sahren 40 ABl. [9] 

Verhandlungen gefchnebender Körperſchaften. 
Spanien. Mittels Königlichen Dekrets vom 2. April 

d. J. iſt den Cortes ein Géſetzentwurf über die Ein— 
richtung gerichtlicher Irrenanſtalten zur Be— 
rathung vorgelegt worden. Nach Art. 1 des Entwurfs 
follen vom Quftizminifterium abhängige Sicherungs- und 
Beobahtungs-Srrenanftalten — manicomios de seguridad y 
observacion — errichtet werden, un von Staats wegen den 
Schuß, die Bewahung und die Behandlung aller derjenigen 
an Geiftesftörung leidenden Berfonen ficher zu ftellen, 
weldye die Strafgefeße verlegt haben. (Gaceta de Madrid 
No. 101 vom 10. April 1888.) 

Nermifdhtes. 
In den Niederlanden beobadtete Weinver- 

fäljhungen. (Revue internationale scientifique et popu- 
laire des Falsifications des Denrees Alimentaires, 1 1ere 
Annee 15. Septembre 1887.) 

Bon 54 nad) den Niederlanden eingeführten und dort 
analyfirten franzöfifchen Nothweinen, enthielten 15 mehr 
als 2 gr jehwefelfauren Kali pro Liter. Es wurden ge- 
funden Gehalte an diefem Salze von 2,39 gr, 2,50 gr, 
2,64 gr, 2,87 gr, 2,98 gr bi zu 4,70 gr im Liter. Ein 
franzöfifcher Wein hatte folgende Zufammenfeßung: Alkohol 
14,40 Vol.%, Ertract 1,92%, Aſche 0.45%. 

In verschiedenen Rhein- und Mofelweinen wurde mehr 
als 0,8% nidhtflüchtige Säure beobadıtet. 

Die italienifhen Weine enthalten oft zu viel flüchtige 
Säure; es wurde davon bis zu 0,15% gefunden. 

Ein Muſter Malagawein enthielt 21,3 Vol.%, ein Port- 
wein über 23% Alkohol. — 

MWeinverfälfhungen in der Argentiniſchen 
Nepublif. (Ebenda 15. Janv. 1888. ©. 67.) 

ad) Dr. P. N. Arata hat in Folge der officiellen 
Snipektionen die Zahl der im Handel vorkommenden 
ſchlechten und ſchädlichen Weine in der Argentinifchen Re— 
publik ſeit 1854 jehr abgenommen. Sm Anfang des Jahres 
1584 betrug der Prozentgehalt an ſchlechten und gleichzeitig 
ſchädlichen Weinen nod) 51,71 gegen 3,1% im Sahre 1886. 

Nedigirt in Kaiſerlichen Geſundheitsamt. — Derlag von Julius Springer in Berlin. — Druck von G. Bernftein in Berlin, 
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Die Beröffentlichungen ericheinen jeden —— Olenttas. Abonnements 

werden zum Preiſe von 45 halbjährlich von allen Boitanftalten (Poſt— 

3t98. - Preißlifte 5910) und Buchhandlungen, jowie von der Verlags— 

handlung angenommen. 

Verlag von Julius Springer 
— 

in Berlin N., Monbijouplaß 3. 

Kagshandhung zum Preiſe von 30 A für die Dreigeig — 
entgegen. Beilagen, von denen zuvor ein Probeexemplardei 

iſt, werden nach Vereinbarung beigegeben. 

XII. Jahrgang. Berlin, den 29. Mai 1888. | Nr. 22 

Ssıuhalt. Gejundheitäftand. Volkskrankheiten in der Als 
woche. ©. 3235. — Stertenle in hei im Deutihen Neiche 1875— 
1877. ©. 325. — Sterbefälle in deutſchen Städten von 40000 und 
mehr Einwohnern. ©. 326. — Desgl. in größeren Städten des Aus— 
fandes. ©. 327. — Erkrankungen in Berliner Kranfenhäuiern. ©. 327. 
= Desgl. in —— Stadt⸗ und Landbezirken. ©. 327. — Sterbe— 
fälle in Breslau, Nürnberg, Hamburg 1887. ©. 328 u. 329. — Witte: 
rung. ©. 327. eitiveilige Maßregeln ꝛc. ©. 330. — IThier: 
feuchen. Fuberku oje bei Schlachtthieren. ©. 331. — Belehrung 
über die —— ©. — — Rinderpeſt in der Türkei. ©. 331. 
— Bürffelfeuche = Manila. ©. 331. — Beterinärpolizeiliche Map: 
regen, ©. 3. — Medizinalgeieigebung 2c. (Preußen. 

Berlin.) Desinfektion bei anſteckenden Krankheiten. ©. 334. — (Iteg.- 
Be. Königsberg.) Aerztliche Atteite ner Mepdizinalbeamten. ©. 334. 
— (Reg.:Bez. Stettin.) Infektionskrankheiten. ©. 334. — GReg.Bez. 
Bromberg.) Hebammen. ©. 334 — (Bayern). Viebleuchenpolizei an 
der Schweizerifchen Grenze. ©. 336. — (Baden) Ausfuhr von Thieren 
und Fleiſch nach der Schweiz. ©. 336. — (Medlenburg- Schwerin.) 
Beerdigung der an anſteckenden Krankheiten Seitorbenen. ©. 336. — 
(Frankreich.) Künſtliche Weine, ©. 337. — Rechtſprechung. (Neichs- 
gericht.) Feilbalten von geſundheitsſchädlichem Fleiih ©. 337. — Ber: 
bandlungen von gejeßgebenden Körperichaften, Vereinen ꝛc. 
(Preußiſches. — Vorleſungen, über Hülfeleiſtung 
bei Unglücksfällen. 338. — Geſchenkliſte. S. 338. 

Geſundheitsſtand 
und Gang der Volkskrankheiten. 

In der Berichtswoche ſind nachſtehende Todesfälle 
und Erkrankungen an Pocken, Flecktyphus und epide— 

miſcher Genickſtarre gemeldet worden: 

Boden: Hannover, Reg.Bez. Königsberg je 1, 
Wien 2, Prag 14, Rom 5, Paris 6, Petersburg 2, 
Warſchau 4 Todesfälle; Berlin, Hamburg, Wien 
je 1, Budapeft und Betersburg je 2 Erfranfungen. 

Flecktyphus: Braunfchweig, Wien je l, Prag 2, 

Warihau 1 Todesfälle; Petersburg 2 Erkran— 
kungen. 

Epidemiſche Genickſtarre: Nürnberg 4 Er— 
krankungen. 

Im Uebrigen ſind beſonders hervorzuheben: 

Unterleibstyphus: Chemnitz 5, Königsberg 9, 
Paris und London je 12, Petersburg 34 Todes— 
fälle; Neg.-Bez. Königsberg 215 (Stadt Königs- | 
berg 195), Petersburg 110 Erfranfungen. 

Kindbettfieber: London 6 Todesfälle. 

Maſern: Berlin 8, Hamburg 18, Straßburg 9, 
Vororte Wien! 19, Prag 21, Paris 15, London 18, 

Petersburg 47 Todesfälle; 
burg 379, Reg.Bezirke Düfjeldorf 147, Schles— 

wig 134 und Wiesbaden 468, Wien 226, Budapeſt 50, 

Petersburg 160 Erkrankungen. 

Sharlad: Berlin 8, Wien 12, London 13, 
Petersburg 9 Todesfälle, Berlin 36, Hamburg 28, 
Nürnberg 22, Wien 67, Kopenhagen 23, Peters— 
burg 24 Erkrankungen. 

Diphtherie und Croup: Berlin 16, Bres— 

lau 8, Nürnberg 6, Wien 13, Budapeft 6, Prag 7, 
Paris 44, Lyon 6, London 42, Kopenhagen 10, 

Petersburg 9 Todesfälle, Berlin 72, Breslau 19, 
- Hamburg 34, Nürnberg 27, Reg. - Bez. Schles- 

Berlin 136, Hame | 

wig 164, Wien 20, Kopenhagen 66, Betersburg 55 
Erkrankungen. 

Keuchhuſten: London 64, Dublin 7, Liver- 

pool 8, Amjtrdam 7 Todesfälle, Wien 28, 

Kopenhagen 35, Stodholm 24 Erkrankungen. 

Die Säuglingsfterblichkeit im Deutſchen Neiche 

während der Sahre 1875 bis 1877. 

Bon Dr. Arthur Würzburg.*) 

(Arbeiten aus den Kaiferl. Geſundheitsamte Bd. II Heft 3/5) 

Der vorliegende zweite Theil der Arbeit be- 
handelt vornehmlich die Sterblichkeit der Säuglinge 

nad) ihrer ehelichen und außerehelichen Abkunft, ſo— 

wie nad) Stadt und Landgemeinden; ferner den 

Anlauf der Säuglingsiterblichfeit in den einzelnen 

Abjchnitten des erſten Lebensjahres, jowie die Todt- 

und die Lebendgebinten. 
Die Sterblichkeit der ehelichgeborenen Säuglinge 

(22,02 auf je 100 ehelich Lebendgeborene) zeigt ſo— 

wohl ihrer Höhe nach, als in ihrer ſtaatlichen Ver— 

theilung nahezu vollkommene Mebereinjtimmung mit 

derjenigen aller Säuglinge (23,23 auf je-100 Lebend— 

geborene), während die Sterblichkeit der außerehelichen 

Säuglinge (36,03 auf je 100 aufßerehelich Lebend- 

geborene) nicht unwejentliche Abweichungen aufweilt. 

Das Marimum der Iehteren wurde in Sachſen-Alten— 

burg mit 41,27% erreicht. Zu ähnlichem Ergebniß 
gelangt man bei Betrachtung der Säuglingsiterblich- 

feit in den preußiſchen Regierungs-Bezirken und in 

den entfprechenden Verwaltungs-Bezirfen der anderen 

Staaten. Bezirke mit geringer Sterblichkeit der 
außerehelichen Säuglinge gab es nur wenige, nämlich 

folche mit weniger al3 15,00%: 1 gegen 11 mit einer 

derartigen Sterblichkeit der ehelichen Säuglinge, ſolche 

*) Bergl. Beröffentl. 1857 ©. 387. 
(Fortſetzung auf Seite 330.) 
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5 ; s 999 a ——— 44551 | 36| 10 1233 | 9289| 1 2 
N Sraunfeweig 0410| 54] 5| 8388| 12 [219 | 94,7 | 1| — 8 
Bremen .....[ 121464| 69| 3| 60| 13 [35,7 | 90,7 |-)—)—|—|—|20| 5) 1) 1) 1132/22 
a 313451 | 201 [| 9 | 177 | 60 [29,4 | 81,0 [—|—| 8.2) 1,1428) 16) 2| 2 2 \ 

Charlottenburg 48514 | 41 l 19 6-120,4 | Bas ala F 3 = 2 = = ; 

+6&hemniß ....| 118926 | 102 | 2| 91 | a2 |—| ı1l— | 51 — 
+Danzig ..»..| 118037 | 81 157 17 1951 | 271. || 2) —— 
+ Darnftadt-Beil.| 52930| 30| 3| 23| 5 [ads | 199 J—| ı) 1) —|—| ı | a al al Il a) 
Dortmund 845% 5783| .23\ 6 lız2 26,7.1—| 1| 3) 1) — | eo 

PIOWEODEN GE es 259142 | 146 | 71120 | 4 [24,1 ana | 2 3 — 21 jo SAD 52 S 
+ Düfjeldorf 125884| 80 | 5 | 52° 16 [21,6 | 242 || — | 2 | — [=SjZerorerEeeee 
r Duisburg... ..| 0761| 47| 126 8 126,6 | 20,20 | 0 San nl n Hi 5; —— 
t Elberfeld. ...| 118195 |. 82 | 7| 51 | 13 334 4 a 

34 9 —— 5 — ar 1 — — 7 24 8 2 2 LSA NEN A 61036 | 3 24 6 120,4 | 23,1 
Bilemier BR2II e i . | 28,2 . . — I ae 
1 Flantfirt aM. 168655 | 57 | 3| 67 | 16 [21,3 | 19,9 — | 2 | — | — lo ee sa 4 
+ Rranffurt a. D.| 55604] 42 | 2| 31 6 129,0 | 276 |-|— | — | 1 | ESS : 1: — 
+ Sreiburg 1. ®.. 43892 | 2535| 1| 29) 71969) 37 — — — — — 5 — 
MeGladbach ..| 477671 41 1| 23 9 |25,0 aan re aa en - 5 A 5 ige en % 
ODE 58489] 27] — | 40 | 12 [356 | 28 = — 4 2 
Esel ©. .:| -87407| 70|1|35 | 16 [208 | 286 |—1 | 1) Res \ Ei e 
+Hamburgudorortel 498554 | 329 | 11 | 314 | 88 |32,8 26,6:|18| 1):5|:3| 1 | ASS 17 

+.Hannoper.... » 217148458. 96 | 7.1 252 10:1182 | a7] |- 21010 Zn ae zn! 28 — 
+ Karlsruhe 67155| 30) 1.| 44 | 13 |54,1 | 20,5 ve a 1 E .” LT L 3 
+Raflel . 22... 67077 a6 ol 7 165 ie —— NP EI 
J 55896 | 3931| — 23 8 [933 | 295 |-1-|—|- || 4 Pose 

— ol Wehen 169 993 112 2 83 96 253 26,9 1|—-| 3\.— | — | 12), ao ———— 
ae ir Mu 4 5 8 N BY on: EN - 9 | 9 51 1 

Königebergi.Pr.| 156 441| 92 | 5| 91) 34 30,2: Sa 9 6 10 14 % 
‘etc En sei | 64] a| 49| 16 [58 1 355 |—| 1 ıl ıl | 7| 7 << Z 31) 1 
FREIE 22... 181824 [108 | @| 72 | ı7 [oo | 228 |-| 1) 2)-—|—-|125 5 11:8 a 45 D 
EU 57644 | 45 | 1| 27) 11 [244 | 218 I-I1—\-|—)—| 3| 31 — — 
Magdeburg... .| 171086 [187 | 3) 78 30 J237 | 266 |—-| 1) 11 —/—)12 | 12) A| 2| 1] a7l 

tai 59 1i — I 2 — — — — 3 I a3 +Mäinz..... 69119 | 35 52 | 15. |39,1 | 29,9 41918 3 
4 Mannheim | .65305.| 87, 217 j005.) m a a 8.) LO N: #2 
TEh an De 54558 | 351 — | 3 8.|29,5 | 261 ||| | — | — | Bis = s FR 
+ Mülhaufen 1.&.| 72926| 4A7| 5| 9 9 |20,7 .3I—|— —|—-| 5 at : 1 I 
7 Münden . 278494 | 205 | 4183 | 61 [342 | 3808 I—| 1) 3) 1) ı 22 | 237,26) 1).1|:9% 9 

04 * < [913 2 c — — a FE FE — — Dee RE ee lb) E 1 
Tuner zB 45 983 1 eo 1217290 5 [22,6 | 24,3 2|ı 4 h 
1.Yeürnberg u... „|: 1228321 76 |: 3.1.99. 1, 39 339 4309.1-.—| 6! 11—1 2er 36 2 
+ Rlauen 1. V. 46860| 30| 2| 27 | 17 |80,0 | 9ubı 3|—|—| 1 ST Ser 
EHI ke Jen 69658 | 54 | 2 | 30 5 1224 | 298 I1— | 11—|—-|—-| 6 30.2.1. Iran 
Potsdam ....| 52122] 3[—| ı8| 3 [180 | 248 |- —|-|-1:8|,2| 2). I 

PRoſtock ..... 4059| 16) —| 13 :2 [16,7 | 20,8 | — ———— 
STEH 103565 | 59. | ,1.1 -45.|..12. 109,6 1 BSzeı 1, 81, 1077 71. 1 ne Zar + Ctraßburg i.€.| 115870] 61 I —| 80 | 26 1359 | 267 | 9| ı) 2| 11-0 Fıı ) 3| 31 3 a3| — 
r Stuttgart... 5] 1178611265.) 271746 1017 20,3 | 21,17) 21—|'1[-1—| 6 | 10) Suisse 
+ Wiesbaden . . 88148 | 36|.3| 83 | ‚10 [29,5 | 198.J— | — I — |, — | 5 | 0) SEE 
T Würzburg DI OTL1 IS 21,05 7 1319 | 34 || — |—|— | —| 5 | 7/7941 27 79707 +3widau..... 414341 331. 3° 971 135 15844 | SB) 2 nl) ee 251 1 

Die mit einem 7 bezeichneten Städte berichten über die Sterbe von einen Arzte zufammenftellen oxer y 
1. Dezember 1885 unter Berücdfichtigung 
theiligten Orten für den 1. Suli 1888 berechnet worden. 
ermittelt. Die Berechnun 
1883 ©. 231, 1884 ©. 

Auf Grund derjelben 
g der durchſchnittlichen Sterbeziffern fir die Sabre 1882 

219, 1885 II. ©. 293, 1886 ©. 7 

A: ) Megen etwaiger an Boden, Flecktyph 
Seite. —) Nimmt evft jeit 1886 an der Bericht 

fälle auf Grund ärztlicher Todtenſcheine oder I 
rüfen. — Tie Einwerzaohnhlen find nach 
der bon 1880 bis 1885 Durch die Rolts 

23 = 26,1 oo. 

afjen die Nachweilungen wenigiteng 
Maßgabe der enpgültigen Grgebniffe der Volkszählung von 

zählung ermittelten Zu» oder Abnahme der Benölferung in den be- 
werden die Berhältwißzahlen der in der Berihtsiwoche Geftorbenen 
—86 ift auf Grund der in den Sahres 

59 und 1887 ©. 455) mitgetheilten Angaben fiber Einwohnerz 

us, Cholera (asiatica) und Peſt vorgekommenen Todes 
erſtattung Theil. — 3) Ohne Ortsfremde 

überjichten VBeröffentlichungen 
ahlen und Sterbefälle erfolgt. 

fälle vergl. den Tert der worhergehenden 



u 

7 

Sterblichkeit in größeren Städten des Auslandes. 

a ———— 

Woche vom 13. bis 19. Mai 1888. 

Ge torb 22 — ⸗ J 1 — ES2, Todes Hr ieaen) 

3 3 |Todtgeborene 3525| „, a »8| „IS2|,..]. Bred- 5 
ein- |S I 812 1=..1828818- 8 |5_|&,|88 „882882 durdfalt| 35] $ 

Namen der Städte > = 5 |#22|#888| 73] 8 |o2)88| 88 — 

wohne 2 | 2 | & 2sslsssnlss 8 85 8582 22lH5a®:, 22eseet 
= a gg | 2,Mgsmszalea) 5 ss 2882| E258|052 85 EN Fer 
= * Ssö,|ls528| 58 „2 E8| a2| 33 Is tesse eil»dle u a en EEE ESEEISSESIEEEIGEHRSEHIE 

ES So. * ern — —* > 833415 
> PR HD a a = FEN 3282 3213 

‚ia 2. 1 SEE ee 
Amſterdam soo | 5 2] -| ılwla| I -|-tmrl 7 
Brünn bis 12. Mai. 86 372 > 3 65 3 aa — I J 3 16 | 11 1 . 321 — 
Brüfel desgl. . . - so | sl u| 4 | w| a1) -|-|2| - \»| 4 — 
Budapeſt desgl. 449 787 | 33 25 | 254 4298| - 1651 7) 2 | - | —-I mul ı 
Ghrütiania 15560 | 5383| — | 8% mp2 ti 1) 5, — um — 
Dublin. . rd, . 353 082 | 196 & 160 28 361 -| 1|— B 3 5 4 15421 
(SS 262 733 | 176 H 104 24 20,7 a 1 a 1 x 5| 3 

- Graz bi8 12. Mai... 105 809 s 6 | 80 E 8 1.1 — |—.|..1.J),.1.28-1..8| .2 39| 2 
Kopenhagen bis 15. Mai. 300 000 | 183 6210186 34 61 -—| 1110| 11-14 383 3 ee 
Krafau bis 12. Mai. ‘ 74 084 33 1 46 14 32,2 bama2. 7 7:|=- —2 
Lemberg desgl. 120 868 3 1 73 : 814) —ı|1| — ol 3 1 3 37| — 
Liverpool. & s 599 738 350 — 217 60 J1414 7 20] 6 
Sonn e. . , 4282921 | 2364 | . 11469 | 296 | 179 | 18 | 13 142 | 12 | 2 | 176 l101 | 20%) 1092| & 
yon bis 5. Mai. . 401930 | 168 | 12 | 165 16 DB ul, 6 |. 1 22198 |780 el 5 
DDela YET eo u 268 000 Ä 10 | 119 33 DE ar | —ı > N es al EN Det 
Ta 95 1 | 3 | hen ala m) er. |. |] 
Petersburg bis 12. Mai . 928 016 899 | 21 | 809 229 AaBer Ar 9179 |. 34 1118| 46| 9 4383| 
PBrag u. VBororte. . . 295 857 : 13 | 241 58 22a 219102 7 1 11|5|37 7 11| 2 
Nom bis 14. April. - - 388 300 211 17 180 33 24,1 ai 83 302198: 16 8 1231| 5 
Stockholm bis 12. Mai . 221 549 127 11 91 23 21,4 4 3 1.19 4 2 50 2 
BEE ER ee ee er 156 042 B ° 8 23 28,3 — — — ee a 4 = 1252 3 
Venedig bis 12, Mai 150 502 66 8 56 6 1931 -|-|- len 91% I 31 2 
Warſchau desgl. . . 444 814 | 352 | 20 | 217 77 Pa ulne2. 5.8 = 0 22180.15,394 115, | le 71 
TenzDesal. Ar as Auen. 800 836 590 37 515 143 33,4 90012 713 2 4815103212952 17223 1 1'232] 6 
11 Vororte Wiens desal.. . | 405396 | 11 | 320 i ha a a a ER a N I17| 2 

Ans Berliner Krantenhänfern gemeld. Erfranfng, | Aus dentjch. Stadt: u. Landbez. gemeld, Erkraukug. 
(Königlihe Charite, Städtiſches Krankenhaus im Friedrichshain, laut Mittheilung der Königlichen Sanitäts-Kommilfton zu Berlin, 
Et. Hedwigs- Krankenhaus, Bethanien, Stäptifches Krankenhaus zu des itatiftiichen Amtes der Stadt Breölau, des Nerzte-Vereins zu 
Moabit, Eliiabeth - Krankenhaus, Lazarus » Krankenhaus, Auguſta— Frankfurt a. D., ded Medizin.-SujpektoratS zu Hamburg, des Vereins 

. „ Hoöpital, Jüdiſches Krankenhaus. für Öffentliche Geſundheitspflege zu Nürnberg,, der betreff. Königl. 
für die Woche dom 13, bis 19. Mai 1888. Neg.-Medizinalräthe und Fürftlih Reuß ſhen Whnfikats - Bezivksärgte, 

— Lebensalter 35 ei 8 
Krankheitsformen |s45] er Aufgenommenen 23 Seal. 8242 

d =S8 — — VOR — R- B ezirk Zeit⸗ KR 8 = 63: E 
en x EN 3 7 RSS 

s 33533333383335 angabe 3553 
Aufgenommenen Oo har BR URS HR AR 7 8.837) £ 

2) Sasse - ae 
Maſern und Rötheln — —1 3, —|—| 2 Stadt Berlin . 13.—19.M il 6 | 136 | 36%) 72°) 5 
Sf alti) 28 a ae Beetle = 1 — desgl. | le 
Diphtherie und Group. ZIEH | il DSL UEEDE Le e : : ; ä ; 
Unterfeibötyphus . - - - - 61-1 =| 2 3a le „ Hamburg u. Vororte |13.—19. Mai 71.379| 28|: 34| 2 
Brechdurchfall inkl. Nuhr und BIR SlutnDerge oe ls DeaglL. 2,1 22127 = 
Cholera nostras . . - » | le || el 2 Negierungs- Bezirk 

Kindbettfieber . 1, 1 | er a | Aachen. 114.20. Matı = 1|°22|. 5) 5| - 
Wechjelfieber 0 el J |’ — Aurich . . - 113.19. Mat] — |. — 2 2 = 
BUN EIER allen || Falle Ze Düfjeldorf . deögl. 16 |.147| 21 |-53| 2 
Syphilis inkl. Sonorrhöe et a ee Erfurt... desgl. 5.|0.10)).3.1622 92 
Lungenjchwindfuht . . . - Se 8 24 | 35 Hildesheim . deögl. BE Sl ET As el 
Andere Erkrankungen der Ktönigäberg ?) desgl. 215.|- 54 1-24 | 27| — 

- _ Athmungs-Drgane 141. 31-8 28110.50.124.|..9 Marienwerder . deögl. 4 4.) — 3m 
Akuter Darmfatarıh. . . . Bene ner 17 1 Münfter, . deögl. 2. —| 31,,13,.,4 
Säuferwahnftun und chroni- Schleswig desgl. 36 1134| 35 | 164 | 2 
JJ li, 3| 12) 1| — Sri dessl. J61 1 

Akuter Gelenkrheumatismus De ln.) = | — Straffund. . desgl. 
Andere rheumat. Krankheiten Da —— J Eee deögl. — 946 
eueBLuUeH 10 | 3 | 8188| 48) 6| 5 Wiesbaden ._ . . .|6.-12: Mail 8] 468 | 35| 4 — 
Alle übrigen Krankheiten. . | 3611 6 | 11 | 23 1131161 | 29 | 45 — Phyſik.Bez. 

Summe | ze lis | 28 | 45 316 3141 43 1112 ee: 
Gejammtbeit. war am 12. Mai 3903 u. bleibt am 19. Mai 1888 3708. Burst.» EN 

Witterung. Woche vom 13, bis 19, Mai 1888. 
Nac Beobachtungen der landwirthichaftlihen Hochſchule in Berlin und der mieteorologiichen Centralftation in München. 

TemperaturinC? Luftdruck in mm?) |Nelat. Feuchtigkeit d.Luft?) N Bor 
E B an — an e : * Beobachtungs⸗ | Beobachtungs E & 2 | * = = * 8 Shieberz herichenbe Windftärte 

Drt 7 = = = = 2 en Ei ſchlages RN 
* S pe > 

= a A 5 | = 3 z) = mm 

13:5 4,9 760,8 759,0 754.2 77 63 68 — WNW 2 
— 146 5,1 749,4 748,1 148,5 77 54 68 — SW-WNW 1 

A n 15,8 3,0 192,1 793,3 153,9 68 33 45 — W 1 
Berlin : 24,5 65 | 7586 | 7533 | 7580 | 68 60 67 — 80 1 

" 28,1 12,3 755.0 155,8 756,8 66 42 59 — NW-SSW 1 
; " 32,2 16,0 757,2 756,3 756,1 57 24 52 — 880-0 1 

" 33,5 17,7 7155,83 754,4 754,6 57 31 42 — 80 2 

13. Mai 16,2 1,1 721,3 718,5 716,6 47 33 50 = N 1,4 
14 „ 21,6 56 | 712,5 | 708,8 | 709,2 48 30 74 2,8 SW 3,5 

a We 18,3 9,8 711,2 7111 710,8 3 53 713 3,8 W. 1,6 
Münden | 1. „ 25,2 89 | 71%8 | 7116 Mia)» 58 30 37 — SW 1,4 

le u 24,9 10,7 7171 715,5 715,6 54 25 53 — NO 1,2 

\ 18. u 26,7 11,7 716,4 714,8 714,5 42 29 56 = NO 14 
BAR 281 13,7 715,4 714,2 713,9 52 30 39 = 8 0,9 

1) Wegen etwaiger an Boden, Flecktyphus, Cholera (asiatica) und Veit vorgefommenen Todeöfälle bezw. Erkrankungen vergl. den Text 
auf der eriten Seite. — 
2 Uhr M 
von font. Augenentzündung. — 

ittags, 9 Uhr Abends, in München um 8, 2 uud 8 ühr. — 9 Einichl. Nuhr. — °) 7 Fälle von Scharlach-Diphtherie. - 
2) Die Beobachtungen Des Luftdrucds und dev relativen Feuchtigkeit der Luft erfolgen in Berlin um 7 Uhr Morgens, 

5) 32 Zälle 
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Geburts- und Sterblichkeits-Rerhältniſſe der Städt 
en EN den von dem ſtatiſtiſchen Amte der Stadt Breslau und von den 

Geburten Todesfälle Zr ame 
der Geſtorbenen J 

Lebend— 0 bis 1 1 bis 5 ı 

geborene Jahr Jahre = 
© o > o o o & 

Beobachtungs— a en 3 
{eo} S SO je} 2 2 

© RR) a | Tr 
Monate 3 J 

= Ne) — =) o oO = 

S oe | 8 I € o = Et |, 9[|5 
= = = © > Sg = S an an Ko} an an an T 

Ent Sal ei > E = >| 2 |2|2:2 | 7 Sees 
ee 5 3 G= 0 1 = S = S = - 

a a BE EEE sl8!3187] 81|3|18 | Sees 7 

f Sanuar 430 | 434| 864 421 BT ea ae a te 780 | 160 | 62 146 28 | 14 56 55 1123| 122 | 14 

Vebruar . 395| 433| 828 352| 3261| 678 139 46 116 25 ı 10 41 527 5103201272 

- Marz. 464 | 401] 865 414, 8701 189 163 42 128 2911.18 61 12. 1.137.1.123 

= April . 449 | 4388| 887 3895| 329| 724 153 65 95 821.12 38 71 | 132:] 106 

er Dat 456 | 436| 892 415| 3391 754 159 55 94 33ıe12 43 73 | 134 | 122 

Sie: 450| 421| 871 3887| 337| 724 LI 66 111 34 6 41 DIAEITS 88 

= 1 Sul 518 | 450] 968 584| 460| 1044 | 426 | 132 118 32 1210 41 501222792 

* Auguſt 5091 426| 935 486 | 403 889 I 363 | 101 91 924219 33 45,]115310.:89 

= | Eeptemiber 448 | 468| 916 410| 326| 736 | 242 | 74 98 31):9| 89 | 50 | 84| 94 
a Dftober . „| 494| 411] 905 n 344 | 303] 647 134 38 105 42 | 10 55 56 | 104 | 90 

November 484| 428 | 912 348| 346| 694 | 151 | 44 94 39 |: 9 | »56.1056401085,.122 

| Dezenber. 452| 444| 8967 46. | 9347| 318] 660] 126] 21 | 115 PoorEETEipEE u 444 | 896 347| 318 665 125 41 113 47 113 97 41 | 106 | 108 

Guinea 5549 | 5190 |10739| 572 |4903 | 4221 | 9124 | 2406 | 761 1309 400 | 133 | 560 | 680 "5101 s150 ltorasl sr Ta00s la221 | sı22Taa0e | ze1. | 18000 eo [1[ —[ [ 1276 20. 

Davon ehelich . . |4605 | 4323 | 8928] 445 E 

Bevölkerung 39,28 33, 74| 46,26] 100,00 26 37 | 8,40 14,35 4,38 | 1,46 | 6,14 | 7,45 |15,21|13,98 22 

304365 Einwohner | 9/0 d- Bevölkerung] — 30°, 0Yod. „Bevölferg. %, der Geftorbenen. 

*) Anmerfung. 2 Geftorbene unbekannten Alters. 

* | — — — — — 

f Sanuar . 1. 174 10166 | 340. | 19 | 135 | 127 | 262 De 21 59 17 13 | 1371,491050 u 

+ | Tebruar . 163 | 161 | 3241721 124 | 104 | 228 46 20 41 16 T 22 34 | 36 A 

© März. 196 | 174 | 370 | 28 149 | 134 | 283 61 22 43 25 17 22 48 38 < 

5 April . 15310169 1322 [62 1512521015421999 50 34 62 x 21 22 14 46 | 45 | 

Mai 188 | 180 | 368 | 20 | 162 | 121 | 283 60 21 54 19 1310 60 

* Juni . 173 | 169 | 342 | 26 | 134 | 108 | 242 66 | 20 18 17 21 | 22 | 39 | 30 | 
= Sul . 217 1.186 I 403 | 16.| 163) 116 | .279212103 | 36 23 18 13° 15 1 3107 So Te 
= [August 207 | 163 | 375 I 24 | 161 | 134 | 295 | 125 | 39 19 12 8 1. 184.370 Se 
‘= | September 1962 E178% 3742 5150719221272 85 | 38 29 7 12 :| 18 | 41 | 36 1 
en Dftober 189 | 153 | 342 | 19 | 115 | 132 | 247 64 | 18 36 16 16 9 1 37 al Te 
er | November 163 | 169 | 332 | 22 | 127 | 107 I 234 52 | 18 38 15 12 | 17 1 34.) 46 

Dezember. 1900179212370 | BUTE 1940 192 0245 Bet 43 23 13 | 19 | 35 | 45 

Summe...... 2210 | 2052 | 4262| 246 | 1689 1480 | 3169 |- 820 | 298 465 206 167 | 205 |4so | 454 | ° 
= — —— — — 

Bevölkerung 3,7% 5,4% 2,6% 3528| 14,67 6,49 5,27 | 6,47 |15,14114,32) % 

119905 Einwohner | der Bevölf. * der Bevölkerung 
— — — — —— — — — — — — 

burten | %, der ? 

( Sanuar 721 | 640 | 1361 46. | 698 17574 | 12708122932 769 168 10 Sr ee | en 124 | 191 | 184 

+ | Februar 668 644 I11312 | 50 | 554 | 506 | 1060 | 273 | 53 126 18 556 95 | 150 | 164 | 

2 März. 196904565 IHl5921 152 602 ! 502 | 1104 | 265 60 136 | 8 61 23a 72 90 | 185 | 163 

u April . 707 632 [1389] 61 594 | 487 | 1081 284 | 58 128 13 50.1,..2021,99 109 | 165 | 153 | & 

= Dai 696 | 704 |1400| 44 | 551 | 446 997 184 | 53 | 128 15 10=1..23212.60 110 | 176 | 152 12 

R-\ zum E 649 | 625 |1274| 45 | 484 | 364 848 165 | 46 | 122 6 63 ı 13 | 46 91 7.127 el 

= Sulll- 691 | 678 |1369| 42, | 703. | 574 | 197712518 1,7124.) 133.) 1 A 76 | 122 | 125 
Auguft 129 1723.11452| 52217655 1 5812171236252 221127 108 30) AB 2EmE 76.1.1835. 118 

“ | September 7129 | 650 | 1379| 87 | 530 |.449 979 | 348 83 92 3 | 88 17-1046 56 | 145 | 115 

1% Dftober B 722 | 720 [1442| 53 | 563 | 520 | 1083 | 326 | 80 | 116 J 48 | le TE 68 | 160 | 153 
° | Itoveniber 697 | 741 1438| 52 | 664 | 541 | 1205 | 403 | 97 | 127 10 | 40 16. | 52 99 | 168 | 163 | 8 

Dezeniber. 2186 | 735 11471] 69° | 662 | 593 I 12557 4171110 135 12 | 47 25» | 98 102 | 149 | 127 |% 

SuUnimeser nr 8541 | 8228 116769] 603 | 7260 | 6137 | 13397 | 3997 \ 960 | 1519 | 114 | 614 | 262 | 780 | 1096 |1873 1748 | 42 

Davon ehelich . . | 7633 | 7283 |14916] 495 4957 1633 ; 

Bevölkerung | %% d. Geftorbenen 54,2 |45,8| 1000| 37,0 2 |46|20| 58 | 82 140/130 
489 187 Einwohner [?/oo d. Bepölferung 27,39 



| eslau, Nürnberg und Hamburg im Jahre 1887. 
dizinahräthen Dr. Merkel und Dr. Kraus aufgeſtellten Tabellen.) 

EEE EEE — — — —— — — 

J U en 
1 — F = Ei 2 5 |8e Ri 3 Gewaltfamer Tod 
1 = u A gt = ae durch Selbſtmord 8 5383 She =.lsE en lo a ——— = je} 8 — — F = ee | Ps 2 = = Sec serss|i 8% su ri 2 = = — — — Sau ſ 77 — ——6 6 

4 ES — ————2 * F = Be: >= 
—3353 Bee 6— 8 5 

a — — —— — ———— — ——— — 
40 3| 18 . 3 — . a Kar 73 19 1 23 81 461 | 16 7 — 
2 1| 28 2 | — 1 80 94 28 — 1 1.123867 1.10 8 — 
229 5 1 | 128 103 25 — 32 6 | 405 | 17 9 — 

7 anle29 s 3 1 | 104 82 29 1 3 5 | 419 8 3 — 
4 — 55 4 — 2 94 87 23 — 41 81 416 | 12 6 2 

20 3| 36 2 1 — 3 75 66 all 1 51 19 | 421 6 4 — 
22 ee 4| — 1 83 EN 18 | — | 198 68 | 511 | 14 14 — 
7 2,80 5 — 2 69 42 ae ao ak 5 = 

1719 | 10 |.44 7 — — 44 14 22 15103715840! 178721113 5 1 
3 7 70 e Oral. |h ı. 2 84 48 20 1 40 10 | 339 9 9 
1 465 s 4 — . — 64 58 22 3 52 7 | 393 8 13 — 
J 4| 64 3 5 — a Mi! 68 80 15 1 32 2 | 380 9 8 
ei a IP SEE PT Hl HE 2.7 Zee pen chi BEE) ER RER A SEE VEEREREN HERE 
1162| 8381497| . AB Ale 15 | 1027 854 251 | 10 | 796 | 275 | 4918 | 140 86 3 

|1,78/0,42| 5,45 0,54 [0,01| . 10,16111,25] 9,36 |2,75l0,11| 11,74 [53,90] 1,54 0,94 0,03 . . 

—r —— — — m — —— 

%, der Geftorbenen. 

N — — — 

1| 2912 | Ze 1| 35 49 | 2. = | 17 105 ii = 2 — = | = 
1,28 | 10 Zr Zu 89 38 4 1 14 9. Wil) U — Ze a 
2287 J3 50 4 3 24 96 2. 2 2 — ——— 

— 33 144 — — — 42 63 — 24 110 1 = 1 — — 1— 
— ale | EB I en Ei 72 7 ii 15 105 Sue 0 3 = | == 1 
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mit weniger al3 20,00%:3 gegen 38. Hingegen be: 
ſaßen 45 Bezirke eine Sterblichkeit der außerehelichen 

Säuglinge von mehr als 30,00% gegen 7 bet den 

ehelichen, darunter 10 mit einer Sterblichkeit von 

mehr als 40,00 und. 3 (Oberbayern, Schwaben, 

Berlin) mit einer folchen von mehr als 45,00%; 

diefe beiden letzteren Grade wurden von den ehelichen 

Säuglingen überhaupt nicht erreicht. Unter Berüd- 

fichtigung der einfchlägigen Verhältniffe in den eins 

zelnen Kreifen ꝛc. machen ſich die Unterfchiede in er— 

höhtem Maße geltend. Gleichwohl zeigt das Beijpiel 

von 20 Kreijen, in welchen die Sterblichkeit der 

außerehelihen Säuglinge von derjenigen der ehe— 

lien, wenn meiſtens aud nur um ein Geringes, 

überragt wird, daß die außereheliche Abkunft an fich 

noch nicht nothwendig eine ungünjtige Prognoje für 

die Lebensdauer, wenigſtens innerhalb des bejunders 

gefährlichen erſten Jahres bedingt. 

Eine vornehmlich geringe Sterblichkeit der ehe- 

lihen und außerehelihen Säuglinge iſt nur für das 

Fürſtenthum Schaumburg= Lippe und für die Kreife 

Zondern und Leer zu verzeichnen. Neben Schaum— 

burg=Lippe erjcheinen das Großherzogthum Olden— 

burg und die Reg.-Bez. Schleswig und Aurich bes 
jonder3 bevorzugt. Diejenigen Kreife, welche eine 

höhere Sterblichkeit der ehelichen Säuglinge, als 

45,00% aufweijen, gehören ausnahmslos dem ſüd— 

lichen Gebiete höchſter Säuglingsjterblichkeit (Bayern, 

Württemberg) an. Kreife mit einer Sterblichkeit der 

außerehelichen Säuglinge von mehr als 50,00% hin- 

gegen findet man auch in dem ſächſiſch-ſchleſiſchen 

und in dem brandenburgifchen Centrum und jelbft 

außerhalb derjelben. Die höchſte Sterblichkeit ehe- 

liher Säuglinge wurde im Bezirks-Amt Krumbach) 

in Schwaben (49,33%), außerehelicher im Oberamt 

Waiblingen im Nedarfreife (71,10) verzeichnet. 

In den Städten war die Säuglingsfterblichkeit 

im Allgemeinen größer, als auf dem Lande, doc) 

fehlt es hier nicht an zahlreichen Ausnahmen. Bei 

einer Gejammtzahl von 801 Kreifen ꝛc. farben bis 
zu 20,00% Säuglinge in 42,68 auf je 100 Kreife, 
20,01 bis 30,00% Säuglinge in 41,69, und über 
30,00 in 15,63% Kreifen, desgleichen bei einer Ge- 
jammtzahl von 72 Städten mit 20000 und mehr Ein- 
wohnern in 30,55 bezw. 58,33 und 11,11% Städten. 
Die Städte hatten alſo durchſchnittlich weuiger häufig 
eine geringe, aber auch weniger häufig eine hohe Ge— 
ſammt-Säuglingsſterblichkeit, als alle Kreiſe, während 
eine ſolche von mittlerer Höhe tu erſteren entjprechend 
öfter vorkam. Aehnlich verhielt es ſich mit der Sterb- 
lichkeit der ehelichen Säuglinge, nur erweifen jich die 
Städte noch etwas bevorzugter. Hingegen Ipricht die 
Sterblichkeit dev außerehelichen Säuglinge ganz auf> 
fallend zu Ungunften der Städte (bis zu 20,00% Todes- 
fälle in O Städten und in 6,24% Kreife, 20,01 bis 
30,00 Todesfälle in 19,44 Städten und in 36,33 
Kreifen, über 30,00% Todesfälle in 80,55% Städten 
und in 57,43% Kreijen). Bon den Großftädten (mit 

mindejtend 100000 Ginwohnern) zeichneten ſich be- 

fonders Frankfurt a. M. und Hannover durch eine 

verhältnigmäßig geringe SäuglingSiterblichfeit aus; 

bei einem Vergleich dev Säuglingsiterblichkeit in den 

Großſtädten mit derjenigen in jämmtlichen Land» 

gemeinden der einfchlägigen Negierungs: Bezirke ꝛc. 

ragen Frankfurt a. M., Hannover, Köln, München, 

Stuttgart entweder durch eine geringere Sterblichkeit 
aller oder doch der ehelichen oder unehelichen Säug— 

linge hervor. 

Die beſonders hohe Säuglingsſterblichkeit im füd- 

lihen Gentrum (Bayern, Württemberg) betraf in 

Stadt- und Yandgemeinden joiwohl eheliche, al3 außer— 

eheliche Säuglinge. Die hohe Sterblichkeit im bran- 

denburgifchen Gentrum betraf der Hauptſache nach die 

außerehelihen Säuglinge, und zwar jowohl in den 
Städten al3 auf dem Lande. Jedoch überragte mei- 

ſtens die Säuglingsiterblichfeit in den Städten die— 

jenige auf dem Lande. Im ſächſiſch-ſchleſiſchen Cen— 
trum erreichte unter ſonſt gleichem Verhalten auch die 
Sterblichkeit der ehelichen Säuglinge ziemlich häufig 

Grade, welche ſchon als Hohe bezeichnet werden müſſen. 

Die Sterblichkeit der außerehelichen Säuglinge war 
außer in den eben genannten Gegenden noch) — bei 

nur geringer oder mäßiger Gefährdung der ehelichen 

Säuglinge — eine hohe oder gar jehr hohe im 

Dften (Kreife Danzig, Elbing, Marienburg und die 

jüdlih ſich anschließenden Kreife bis Thorn, der 

größere Theil der Regierungs-Bezirke Bromberg und 

Pojen) und im Weſten des Reichs (Nheinprovinz). 

Zeitweilige Maßregeln gegen Holkskrankheiten. 

(R.A. Nr. 133—135 vom 23.—25. Mai 1888). 

Defterreihh-IIngarn. Das Königl. ungariſche Mi- 
nifteriun für Acerbau, Induſtrie und Handel hat mit 
Rückſicht auf das Erlöſchen der Cholera in Europa und 
in den nicht europäifchen Uferftaaten des Mittelmeeres 
dur) Verfügung von 3. Mai 1888 vom 15. deſſelben 
Monats ab für die Länder der ungarifchen Krone die freie 
Ein- und Durchfuhr von Lumpen, Abfällen, gebrauchter 
Leib- und Bettwäſche und alten Kleidern aus Egypten, 
Franfreich, Algier, Tunis, Stalien, Spanien und Gibraltar 
geitattet. — 

Dänentark. Durch eine Bekanntmachung des König- 
lid) däniſchen Zuftiz-Minifteriums vom 16. Mai 1888 find 
mit Rückſicht auf den Ausbrud der Blattern in Egern- 
jund in Norwegen gegenüber den aus dem genannten 
Hafen Eonmenden Schiffen die gefeblichen Beftimmungen 
über gejunpheitspolizeiliche Unterfuhung fowie das Ein- 
fuhrverbot in Betreff gebrauchter Kleider, gebrauchter Leine— 
wand, Betten u. ſ. w. in Kraft gefebt worden. Zugleich 
it die durch Bekanntmachung des Königlidy däntichen 
Juſtiz-Miniſteriums vom 24. Februar 1888 (Veröffentl. 
©. 153) angeordnete IUnterfuhung der aus ſchwediſchen 
Häfen zwiſchen Malmö und Landsfrona kommenden Schiffe 
aufgehoben worden. — 

Portugal. Durch eine unterm 12. Mat 1888 ver- 
öffentlichte Verfügung des Königlich portugiefiichen Mini- 
ſteriums des Innern iſt der Hafen von Bernambuco 
nebjt den Häfen der gleichnamigen Provinz ſeit dem 
8. April d. J. für „rein“ von Gelbfieber erklärt worden. 
(Bergl. Beröffentl. ©. 306). — 

Bereinigte Staaten von Amerifa. Der Gou— 
berneur des Staates Lonifiana hat unterm 4. April 



1888 folgende Duarantäne-Proflantation mit Wirkfamfeit 
vom 20. April 1888 ab erlaffen: 

Alle Fahrzeuge, welche an den verichiedenen Duaran- 
tüne-Stationen eintreffen, jollen mitfanımt deren Bentan- 
nungen, Bafjagieren und Ladungen der Inſpektion der 

- Duarantäne-Beamten an den bejagten Stationen unter: 

L 2 

worfen werden. 

Ale Fahrzeuge mitſammt deren Ladungen, Beman— 
nungen, Bafjagieren, und deren Gepäck, welche an der 
Miffiifipi-Duarantäne-Station von innerhalb der Tropen 
gelegenen amerifanifhen und weſtindiſchen Häfen ein- 
treffen, follen einer gründlichen maritimen Ganitation 
nad) dem folgenden Plane unterworfen werden: 

Erſte Klaſſe — Fahrzeuge, weldhe von nichtinfizirten 
Häfen eintreffen. 

Zweite Klaſſe — Fahrzeuge, welche von verdächtigen 
Häfen eintreffen. 

Dritte Klaſſe — Fahrzeuge, welhe von Häfen ein- 
treffen, von denen man weiß, daß fie infizirt find. 

Dierte Klaſſe — Fahrzeuge, welche, ohne Rückſicht auf 
den Abgangshafen, infizivt find; das heißt, Fahrzeuge, 
welche Gelbfieber oder eine andere übertragbare oder an- 
ſteckende Krankheit zur Zeit ihrer Ankunft an Bord haben 
‚oder eine jolche während ihrer Neife an Bord gehabt 
haben. 

Fahrzeuge, der eriten Klaſſe jind an der oberen 
Duarantäne-Station der nöthigen maritimen Ganitation 
zu unterwerfen, mit nicht längerer Zurücdhaltung der 
Fahrzeuge oder Perjonen, als nothwendig, um ſolche 
Fahrzeuge in vollkommen gejundheitlihen Zuftand zu 
bringen. 

Fahrzeuge, die im tropiihen Fruchthandel engagirt 
find und. von befannten nichtinfizivten Lokalitäten fommen 
und deren fanitärer Zuftand und Gefundheitsbericht be- 
friedigend find, können die Erlaubniß erhalten, nad) der 
Snipektion die Duarantäne-Station zu paſſiren, find je 
dod) jolher janitären Behandlung und anderen Maß: 

‚regeln, die der „Board of Health" vorſchreiben mag, 
unterworfen. 

Fahrzeuge der zweiten und dritten Klaſſe find den— 
ſelben Bedingungen wie die der eriten Klaſſe zu unter: 
werfen, zufammen mit ver Zurüdhaltung zur Objervation 
für die Dauer von fünf vollen Tagen, von der Stunde 
der Ankunft an. 

Fahrzeuge der vierten Klafje find der unteren Duaran- 
täne⸗Station zuzuweiſen, um dort der Ganitation und 
Aurüdhaltung von Fahrzeugen und Perſonen in folcher 
Länge der Zeit unterworfen zu werden, wie jie der „Board 
of Health" anordnen mag. 

Die fünf Tage Aufenthalt, wie oben beſtimmt, follen 
auf alle Häfen des Golfs von Mexiko und der Garaibi- 
ſchen Eee Bezug haben. Eine Ausnahme foll in Hinficht 
auf Schiffe gemadt werden, welche von Häfen füdlich 
dont Xequator kommen, deren Zeitraum der Jurüchaltung 
drei Tage von der Zeit der Desinfektion fein foll. 

Alle jene Fahrzeuge, die vom Mtittelländifchen Meere 
oder anderen Häfen eintreffen, von denen man weiß, daß 
daſelbſt die Cholera herricht, oder die verdächtig find, 
von der Cholera infizirt zu fein oder ſpäter infizirt werden 
mögen, follen einer maritimen Ganitation und folchent 
Aufenthalt unterworfen werden, wie der „Board of Health“ 
beſchließen mag. 

Fahrzeugen, welche von den oben genannten Häfen 
und Pläten eintreffen und zur zweiten, dritten und vierten 

Klaſſe gehören, wie im vorjtehenden Plane erläutert, joll 
nicht erlaubt fein, die Rigolets oder Atchafalaya-Qua— 
rantäne oder andere Staat3-Duarantäne-Stationen, welche 
hiernach etablirt werden mögen, zu pajfiren, ohne vorher 
dajelbft eine Quarantäne von vierzig Tagen und eine 
gründliche Reinigung und Desinfizirung bejtanden zu 

- haben. — 

Südamerika. Durd Verordnung der Geſundheits— 
| behörde zu Montevideo vom 20. April 1888 iſt die Qua— 

rantäne, welche jeit dent 16. November 1887 gegen die 
Provenienzen aus Ehile beitand (Beröffentl. 1887 ©. 760) 
aufgehoben worden. An Stelle derjelben ift bis auf Wei: 
teves eine 4Sftündige Beobachtung getreten. j 
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Chierfendhen. 

Tuberkuloſe bei Schlachtthieren. 
Sm Zahre 1887 find im Schlachthofe zu Chemnitz 

8252 Ninder, 23178 Schweine, 23557 Kälber, 10776 
Schafe, 75 Ziegen, und in der Pferde- und Hundeſchläch— 
terei 398 Pferde und 211 Hunde, zufammen 71447 Thiere 
geſchlachte und davon 422 Ninder, 79 Schweine, je 2 
Schafe und Kälber tuberfulds befunden worden. (Vierter 
Bericht der Direktion des Schlacht- und Viehhofes zu 
Chemnitz.) — In demfelben Sahre find in Nürnberg 
11 227 Maſtochſen, 1656 tiere, 1389 Kühe, 598 Sung- 
tinder, 30 477 Kälber, 18 860 Schafe; 3968 jüngere Lämmer, 
59 952 Maft-, 3900 mindergewichtige Schweine und 445 
Pferde, zujammen 132452 Thiere gejchlachhtet worden. 
Davon wurden 51 Dchfen, 45 Kühe, 8 Stiere, 3 Jung— 
rinder und 1 Kalb, zujanmen 108 Stüd als tuberfu- 
lös beanstandet. GWochenſchr. f. Thierheilfunde u. Vieh: 
zucht 1883-©. 135.) — Sn Bamberg find i. 3. 1887 
von den 4751 gejchlachteten Großviehſtücken 49 Ninder 
wegen Tuberkuloſe beanjtandet worden. (Rundſchau 

“a. d. Geb. d. Thiermedizin 2c. 1888 ©. 101.) j 

Bon den Herzoglihen Landesthierarzt Dr. Baerft in 
Meiningen ift eine „Gemeinverſtändliche Belehrung über 
das Weſen und die Erfennungszeichen der Seuchen unferer 
Hausthiere” verfaßt worden, welche im. DBerlage von 
Karl Kayfer zu Meiningen i.d. Sahre erſchienen ift. Das 
Shrifthen enthält in Kürze eine Befchreibung der wich— 
tigiten Erjcheinungen derjenigen anftedenden Hausthier- 
Krankheiten, für welche auf Gruud des Reichsgeſetzes vom 
23. Suni 1880 die Anzeigepflicht beiteht, ſowie der Rinder— 
peft. Sm Gingange find die gejeßlichen Beſtimmungen, 
joweit fie fi) auf die Anzeigepflicht beziehen, abgedruckt, 
und iſt ferner die Bedeutung der jofortigen Anzeige für 
die Befämpfung der Seuchen befonders hervorgehoben. 

Türfei. Sn einigen Dörfern der Umgegend von 
Damaskus ift die Rinderpeſt ausgebrochen. Ilm die 
verfeuchten Drte ift ein Cordon gezogen. Auf den von 
dem Beiruter Sanitätsamt auszuftellenden Gefundheits- 
päfjen (patents) wird vom 17. April ab das Auftreten 
der Rinderpeſt in Damaskus vermerft. 

Afien. Philippinen. Seit Anfang des Jahres 
hat ſich unter den Büffeln in den Manila zunächſt liegen— 
den Diſtrikten eine ſichtlich anſteckende Krankheit gezeigt, 
welche ſich allmählich weiter verbreitet und in jüngſter 
Zeit einen erſchreckenden Umfang angenommen hat. Nach 
Ausſage der Thierärzte iſt es eine Art Typhus, wie 
ſich aus Geſchwüren in den Eingeweiden gefallener Thiere 
ergeben hat; die Thiere ſterben raſch, und ein mit der 
Krankheit infizirtes Dorf pflegt bald den größten Theil 
feines Viehbeſtandes zu verlieren. Sn der Provinz Manila 
jollen bereits gegen 15 000, in der benachbarten von Cavite 
12 000 Büffel der Epidenie erlegen fein, von weiteren 
Provinzen liegen noch Feine ficheren Daten vor. Bon 
Geiten der Regierung ilt bisher eine Enquete über Die 
Natur und Ausbreitung der Krankheit angeordnet worden. 

Die Sorglofigfeit dev Eingeborenen zeigt ji darin, 
daß fie die Kadaber entweder im freien Felde oder in den 
Flüſſen der Verwefung überlafjen oder das Fleiſch friſch 
gefallener Thiere in Streifen jchneiden, an der Sonne 
trodnen und ejjen. Sm Oberlauf des Fluſſes, welcher 
das ZTrinfwaffer für Manila liefert, Haben wiederholt 
Kadaver von Büffeln gelegen. 

Veterinür-polizeiliche Maßregeln. 

Reg.Bezirk Gumbinnen. Landes— 
polizeiliche Anordnung, betr. das Verbot der 
Einfuhr von Schweinen aus Rußland. Vom 
22. April 1888. (Extrabeilage z Amtsbl. d. Kgl. Reg. 
z. Gumbinnen ©. 191). 

Zur Durchführung des durch meine landespolizeiliche 
Anordnung vom 17. September 1884 (Amtsblatt für 

Preußen. 



1884, Seite 317) erlafjenen Verboted der Einführung von 
Schweinen aus Rußland über die Lundesgrenze des Re— 
gierungs - Bezirkes Gumbinnen ordne id) auf Grund der 
88 7 (Nr. 2) und 8 des Neichsgefehes vom 23. Juni 
1880, betveffend die Abwehr und Unterdrüdung von 
Viehſeuchen (Neich3- Gefegblatt für 1880, Seite 128 fg.) 
und der $$ I und 3 des dazu ergangenen Preußiſchen 
Ausführungs - Gefeßes vom 12. März 1881 (Geſetzſamm— 
Yung für 1881, ©eite 153 fg.) mit Genehmigung des Herrn 
N inifters für Landwirthichaft, Domänen und Korjten 
unter Aufhebung meiner landespolizeilihen Anordnung 
von 20. Dezember v. 38. (Amtsblatt für 1887, Geite 
443 fg.)'!) hierdurd an: 

T. Kontrole und Revifion der Schweinebejtände. 

$ 1. In allen Grenzfreifen des Negierungs - Bezirkes, 
nämlich) in den Streifen Heydekrug, Tilfit, Nagnit, (mit 
Ausihluß der zu dem Amtsbezirke Surgaitihen gehörigen 
Ortſchaften) Pillkallen, (mit Ausſchluß der zu den Amts— 
bezirken Stimbern und Mallwiſchken gehörigen Ortſchaften) 
Stallupönen, Goldap, Diekfo, Lyck und Sohannisburg, 
und ferner in den, zu den Amtsbezirken Gollingen, Peit— 
ichendorf, Aweyden, Kelbonfen, Eruttinnen, Ukta, Guß— 
ianfa, Nikolaiken und Pfeilswalde des Binnenfreijes Gens: 
burg gehörigen Ortichaften find für jeden Gemeinde und 
Hutsbezirk, einfchlieglid) der Städte, Negifter über die 
vorhandenen Schweinebeftände nad) dem beigefügten For— 
mulare I anzulegen. Die Formulare werden koſtenfrei 
verabfolgt. 

8 2. Die Negifter haben auf den Lande die Ge— 
meinde- und Gutsvorfteher oder an Stelle derjelben Die 
von den Landräthen ernannten Reviſoren, in den Städten 
die Bolizeiverwalter, aufzuitellen und fortzuführen. 

$ 3. Sn die Regiſter ift nach Anleitung des Formu— 
Yard der geſammte Schweinebejtand eines jeden, Schweine 
Haltenden Einwohners einzutragen. Demnächſt it jeder 
Zu: und Abgang unter Beifügung ded Namens und 
Wohnortes ded Verkäufers oder Käufers, infofern der 
Derkauf oder Kauf niht auf Märkten gejchieht, zu ver- 
merfen. Grfolgt der Abgang durch Tod oder Schlachten 
des Thieres, jo iſt Dies gleichfalls zu vermerken. Der Zu— 
gang ift, foweit erforderlih, durch Die in den 88 7 fg. 
näher bezeichneten Urſprungs-Zeugniſſe oder Beſcheini— 
gungen zu belegen. Ebenſo ijt in der AUbtheilung „Be- 
merkungen“ einzutragen, jobald für das betreffende Schwein 
ein Urſprungs-Zeugniß ausgeftellt wird. Ferkel find nad) 
Ablauf von 6 Monaten, von Tage der Anmeldung ab, 
in der Rubrik „Ferkel in Abgang und nach ihrem Ge— 
ſchlecht in einer der übrigen Nubrifen in Zugang zu ftellen. 

$ 4. Jeder Schweine haltende Ginwohner ift ver: 
pflichtet, alle Veränderungen in dem Gchweinebeftande 
innerhalb 48 Stunden dem Reviſor anzuzeigen. Ferkel 
ind + Wochen nad) der Geburt anzumelden. 

$ 5. Die Führung der Regiſter auf dem Lande unter- 
liegt der Veberwahung durch die Amtsvorfteher. 

Die Gendarmen, die Beamten der Verwaltung der in- 
direkten Steuern und Die beamteten Thierärzte, ſowie 
die Vorgeſetzten diefer Beamten find berechtigt, von den 
Scweineregiftern Einjicht zu nehmen und Nevifionen der 
Schweinebeſtände abzuhalten. 

Jede jtattgefundene Nevifion ift int Kegifter zu ver- 
merten. 

5.6. Sn allen Gemeinde- und Gutöbezirken, ein- 
ſchließlich der Städte, in welchen Schweineregifter geführt 
werben, find von den dort angejeffenen Schlächtern und 
Schweinhändlen nad dem anliegenden Formular II 
Bücher zu führen, in welchen jedes von ihnen angefaufte 
Schwein von ihnen einzutragen ift. Binnen 48 Stunden 
nach bewirktem Anfaufe ift dem Reviſor zum Zwecke der 
Eintragung in das allgemeine Regiſter unter Ueberreichung, 
der Urſprungs-Zeugniſſe oder Beſcheinigungen davon An- 
zeige zu machen, ebenfo iſt ihm in derſelben Friſt die er— 
folgte Schlahtung oder der Wiederverfauf anzuzeigen. 

Diefe Bücher unterliegen ebenfalls der Nevijton der im 
$ 5 bezeichneten Beamten. 

II. Transport von Schweinen auf Landwegen. | 
8 7. Innerhalb des Geltungsbereiches diefer Anord- 

nung ($ 1) muß Jeder, welcher Schweine (ausſchließlich 

1) Beröffentl. ©. 23. 

332 — 

von Ferkeln unter 4 Wochen) über die Grenze einer Dorfs-, 
Buts- oder Stadtfeldmarf treibt, oder aut andere Meife 
befördert, ein nad) dem Formulare III ausgefertigtes Ur— 
jprungs-geugniß mit ſich führen. 

Die Ürſprungs-Zeugniſſe find von den Neviforen koſten— 
frei auszufertigen und mit Giegel und Unterfchrift zu 
verjehen. \ 

Soweit Neviforen fih nicht im Beſitze eines Dienit- 
fiegel8 befinden, find die von denſelben auszuftellenden 
Urjprungs- Zeugniffe mit dem Giegel des Ortsvorſtandes 
ihres Wohnortes zu verjehen. 

Die Formulare zu den Urfprungs - Zeugnifjen werden 
ebenfalls Eoftenfrei verabfolgt und unterliegen Hinfichtlic) 
ihrer Verwendung der Stontrole der vorgejeßten Behörde. 

$ 8. Urſprungs-Zeugniſſe find erforderlich aud) für die 
auf die Märkte in dem Geltungsgebiete diejer Anordnung 
aufgetriebenen Schweine, mögen leßtere von auswärts zu- 
getrieben werden, oder aus dem Marktorte ſelbſt ſtammen. 
Für jedes einzelne, auf den Markt eingejtellte Schwein 
ijt ein befonderes Urſprungs-Zeugniß erforderlid). 

Kenn Schweine auf dem Markte verfauft werden, jo 
ift von dem Reviſor des Marktortes auf den betreffenden 
Ursprungs » Zeugniffen ein Vermerk wegen der Weiter: 
perjendung zu machen (vergl. $ 12). 

Die Einführung von Schweinen in das Gel— 
tungsgebiet diefer Anordnung von außerhalb deſſelben 
darf nur auf Grund eined nad) Formular IH, in der 
eriten Rubrik nicht auszufüllenden, von den Gemeinde- 
oder Gutsvorftehern, oder jtädtiihen PBolizei-Verwaltern 
auszuftellenden Urſprungs-Zeugniſſes erfolgen, injofern 
nicht die Bejcheinigung für die auf Märkten außerhalb 
des Seltungsgebietes der Anordnung aufgefauften Schweine 
($ 11) Anwendung findet. 

$ 10. Die Dauer der Gültigkeit der Urjprungs-Zeug- 
niſſe ift auf höchſtens 3 Tage zu beſtimmen. 

11 Schweine, welhe auf außerhalb des Geltungs- 
bereiches Diefer Anordnnng ($ 1) jtattfindenden Märkten 
aufgekauft find, Dürfen in denjelben nur auf Grund einer 
nad) dem Formular IV auszufertigenden polizeilichen Be— 
fcheinigung eingeführt werben. 

Dieje Beſcheinigungen, deren Gültigkeitsdauer eben- 
fall auf höchſtens 3 Tage zu bejtimmen it, find von 
dem ſtädtiſchen Polizei-Verwalter oder dem &emteinde- 
vorjteher des Marktortes Eojtenfrei auszufertigen und mit 
Siegel und Unterfchrift zu verfehen. 

Ein angemefjener Vorrat von Formularen zu den 
Beicheinigungen wird den PVolizei - VBerwaltern oder den 
Gemeinde -Borftehern der Marktorte Eojtenfrei zugefertigt. 

Sm Falle des Anfaufes eined Schweined und $ 12. 
deſſen Einftellung in einen Reviſionsbezirk, fowie des be- 
abfichtigten, aber unterbliebenen VBerfaufes auf Märkten 
muß das ausgeitellte Urjprungs - Zeugniß oder Die poli- 
zeilihe Beſcheinigung innerhalb 48 Stunden nad) dem 
Anfaufe oder der Rückkehr des Schweined dem Reviſor 
zur Berichtigung des Regiſters ausgehändigt oder zurüd- — 
gegeben werpden. 

$ 13. Der Königliche Brovinzial-Steuer-Divektor wird 
demmächit eine Anordnung erlafien, nad) welcher die auf 
Grund der 88 7 fg. ausgefertigten Irfprungs - Zeugnifje 
und Bejcheinigungen innerhalb des Grenzbezirkes (Be— 
fanntmachung des Herrn Provinzial: Steuer- Direktors zu 
Königsberg von 4. Suni 1887 — Amtsblatt Stüd 25, 
Grtrabeilage) zugleich als Transportausweife (Legitima- 
tionsfcheine) im Sinne der $$ 119 fg. des Vereind-Zol- 
gejebes vom 1. Zuli 1869 gelten. 

S 14. Während der Nachtzeit ift in dem Geltungs- 
bereiche diejer Anordnung ($ 1) jeder Transport von 
Schweinen verboten, jofern vderfelbe nicht auf den, den 
öffentlihen Verkehre dienenden Eifenbahnen ftattfindet, 

Fällen vor dem Beginne des Trans: oder in befonderen 
portes genehmigt tft. 

Als Nachtzeit wird angefehen: 
Sn den Monaten Sanuar und Dezember die Zeit von 

6 Uhr Abends bis 7 Uhr Morgens; 
in den Monaten Februar, Dftober und November die 

Zeit von 6 Uhr Abends bis 6 Ahr Morgens; 
in den Monaten März, April, Auguft und September 

die Zeit von 8 Uhr Abends bis 5 Uhr Morgens; 
in den Monaten Mai, Suni und 

10 Uhr Abends bis 4 Uhr Morgens. 
Juli Die Zeit von 

J 
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Die Genehmigung zur ausnahmsweifen Verſendung 
von Schweinen während der Nachtzeit wird ertheilt inner: 

halb des Grenzbezirkes von den zujtändigen Zoll- und 
Steueritellen, außerhalb des Grenzbezirkes von den Land- 
räthen. 

I. Transport von Schweinen auf Eifenbahnen. 
15. Die Berladung von Schweinen behufs des $ 

Transporte derjelben vermittelt der Eifenbahn ift auf 
- fänmtlichen innerhalb der im $ 1 genannten Grenzkreife 
belegenen Bahnftationen gejtattet, unterliegt jedod) auf 
dieſen Stationen, ſowie außerdem auf der in dem Kreiſe 
Sensburg belegenen Station Rudczanny, der in dem 
Kreife Oumbinnen belegenen Station Trafehnen und der 
Station Gumbinnen der — — daß dieſelbe all— 
wöchentlich nur an zwei beſtimmten Tagen erfolgen darf. 

Die Verladung auf der Station Tilſit iſt allwöchentlich 
an vier beſtimmten Tagen geſtattet. 

Die Verladetage für jede Station werden von den 
Landräthen durch die Kreisblätter bekannt gemacht werden. 

Es dürfen ferner Schweine zur Verladung behufs des 
Eiſenbahn-Transportes auf den in den Grenzkreiſen be— 
legenen Bahnjtationen, fowie auf den Stationen Rud— 
ganny, Trafehnen und Gumbinnen nur dann zugelafjen 

werden, wenn der Verſender ſich im Beſitze vorſchrifts— 

1 

mäßiger Mriprungs » Zeugnifje oder polizeilicher Beſcheini— 
gungen befindet. 

Diefe Zeugnijje und Beſcheinigungen find den Vor— 
ftünden der Verladeftationen auszuhändigen, von dieſen 
aufzubewahren und nad) 3 Mionaten zu vernichten. 

Die Dberbeamten der Berwaltung der indirekten 
Steuern, jowie die Amtsvorfteher und die beamteten 

 Thierärzte find berechtigt, von den aufbewahrten Zeug- 
nifjen nnd Bejcheinigungen Einficht zu nehmen. 
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Die Dauer der Gültigkeit der für Schweine gemäß 
$ 11 auögefertigten polizeilichen Beſcheinigungen wird bis 
zum nächſten Verladetage als verlängert erachtet, fofern 
der Tag des, Ankaufes und der Verladetag zufammen- 
treffen und die VBerladung nicht noch am leßterem Tage 
hat erfolgen können. 

Die Borftände der Berladeftationen werden bei der 
Prüfung der Nichtigkeit der Urfprungs - Zeugnifje oder 
polizeilichen Bejcheinigungen durd) die Gendarnen des 
Bezirkes und, joweit die Berladung innerhalb des Grenz- 
bezirtes jtattfindet, Durch die Beamten der Zoll- und 
Steuer-Verwaltung unterjtüßt. 

Borjtehende Anordnung tritt mit dem 15. Mai diefes 
Jahres in Kraft. 

Zuwiderhandlungen unterliegen den Beſtimmungen des 
$ 328 des Gtrafgejeßbuches, der $$ 66 (Nr. 1 und 2) und 
$ 67 des Reichsgeſetzes, betreffend die Abwehr und Inter 
drückung von Biehfeuchen, vont.23. Juni 1880, und der 
88 134 fg. des Vereind-Zollgejeßes vom 1. Zuli 1869. 

Gumbinnen, den 22. April 1888. 

Der Königliche Negierungs-Präfident. 
Sn Bertretung: von Stodhaufen. 

FAormular I. wie auf Seite 24 der Beröffentlichungen. 
Sormufar II. 

Diejes Bud) enthält .......... Blätter, welche durch eine - 
von dent 1interzeichneten befiegelte Schnur zuſammen— 
gehalten werden. 

ELTEILETTERTEIIEIIIETII Eee 
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Anleitung zur Führung Des Konto-Buchs. 

1. Seder Zu: und Abgang an Schweinen ift fofort nad) dent Empfange der Schweine bezw. nad) Eintritt des 
den Abgang herbeiführenden Ereigniffes (Veräußerung, Tod 2c.) einzutragen. 

2. Seder Abgang iſt an derjenigen Stelle der betreffenden Geite des Konto-Buchs einzutragen, welcher gegenüber 
in den Anjchreibungen über ven Zugang die abgehenden Thiere eingetragen find. 

3. Das Konto-Bucy ift reinlich zu führen und ficher aufzubewahren; Aenderungen und Raſuren find unterjagt; 
Streichungen find nur dergeftalt zuläffig, daß die geitrichenen Eintragungen lesbar bleiben und find auf Ver— 
langen der Nevijionsbeanten zu begründen. Diejelben find unzuläffig binfichtlich derjenigen Eintragungen, 
welche der Prüfung der Aufjichtsbeanten bereits unterlegen haben. 

4. Die Beläge über Ab- und Zugang find mit dem Konto-Buche aufzubewahren und den Auffichtsbeamten auf 
Verlangen auszuhändigen. 

5. Das Konto-Bud) nebſt Belägen ift den Auffichtsbeanten jederzeit zur Prüfung und zur Nepifion der Beitände 
an Schweinen vorzulegen. 

6. Zumwiderhandlungen gegen dieſe Vorſchriften ziehen Ordnnngsftrafen bis 150 Mark nad) fid). 
Bugang. 

Art des Zu- Bezeichnung der 

ganges; bei Schweine 

u ‚Farbe und 
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d. Verkäufers 

ine 
- 
oo 
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Formular II. 

Gültig auf höchſtens 3 Tage mit Ausschluß der Nachtzeit. 

Urſprungs-Zeugniß für Schweine, 
Gültig für die Zeit vom... bis 
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Der Reviſor. 

Formular IV. wie auf Seite 25 der Veröffentlichungen. 

Königreih Sachſen. Verordnung, betr. die 
Beihränfung des VerkehrsmitTreiberſchweinen. 
Vom 28. April 1888. 

In neueſter Zeit hat die Maul- und Klauenſeuche in 
verſchiedenen Theilen des Landes eine erhebliche Aus— 
dehnung erlangt und es hat ſich ergeben, daß dieſelbe vor— 
nehmlich durch Treiberſchweine verſchleppt worden iſt. Das 
Miniſterium des Innern ſieht ſich deshalb veranlaßt, auf 
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Grund 8 20 des Neichögefebes, betreffend die Abwehr 
und Unterdrüdung von Viehſeuchen vom 23. Juni 1880 
zu Verhütung weiterer Verbreitung der Seuche bis auf 
Weiteres Folgendes anzuordnen. j 

Die Führer von Treiberfchweinen haben ihre Thiere 
von einen Bezirksthierarzte auf ihren Gefundheitszuftund, 
beziehentlic auf die Freiheit von Maul- und Klauenſeuche 
unterſuchen und fid ein Gefundheitszeugniß ausſtellen zu 
Yaffen. Diefes Zeugniß haben fie ftets bei ſich zu führen. 
Daͤſſelbe hat Gültigkeit auf fünf Tage; nach Diefer Zeit 
ift es zu erneuern. Zumiderhandlungen find auf Grund 
8 66 2. 4 des angezogenen Geſetzes mit Geldftrafe bis zu 
150 Mark oder mit Haft zu beftrafen. 

Die PVolizeibehörden und die Gendarnterie haben Die 
Befolgung vorftehender Anordnung zu überwachen. 

Dresden, am 28. April 1888. | 
Miniſterium des Innern (ge) von Noſtitz-Wallwitz. 

Medizinalgeſehgebung ꝛc. 
Preußen. Berlin. Desinfektion bei anſteckenden 

Krankheiten. Vom 19. Mai 1888. 
(Abdruck der Polizei-Verordnung vom 7. Febr. 
1887 nebſt Anweiſung und der Bekanntmachung 
vom 8. Februar 1887, welche auf ©. 110—112 
des Sahrg. 1887 der Veröffentlihungen wieder- 

gegeben find). 
Borftehende Rolizei-Verordnung nebit Anweifung ꝛc. 

wird hiermit mit dem Bemerfen nochmals befannt ge- 
macht, daß die Beitimmungen der gedachten Polizei— 
Verordnung und der Desinfektionsanweifung in dent im 
$ 1 der eriteren vorgejehenen Fällen für Sedermanı ver: 
bindlid find und daß eine in anderer Weiſe, als dort 
vorgejchrieben, ausgeführte Desinfektion feitens des Polizei— 
Präfiviums nicht als ausreichend anerkannt wird. 

Berlin, den 19. Mai 1888. 
Der Rolizei-Präfident. Freiherr von Nichthofen. 

Reg.-Bez.-Königsberg. Bekanntmachung, betr. 
die Form der ärztlichen Atteſte der Miedizinal: 

beamten. — Vom 24. Zanuar 1888. 
(Amtsbl. d. Königl. Regierung zu Königsberg ©. 31.) 
Um eine größere Zuverläſſigkeit ärztlicher Attejte zu 

erzielen, ift durd) Erlaß des Herrn Miniſters der geilt- 
lichen, Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten vom 
20. Sanuar 1855 beſtimmt worden, daß fortan die ärzt- 
lichen Attefte und Gutachten der Mepdizinalbeamten ent- 
halten follen: 

(Es folgen als Nr. 1—6 die Angaben, weldhe in die ' 
Attejte 2c. aufzunehmen find. Der Wortlaut derjelben 
it der nämliche, wie in der gleichartigen Bekanntmachung 
des Königl. Kegierungs-PBräfidenten zu Potsdanı und des 
Königl. Bolizei- Präfidenten zu Berlin auf ©. 128 d. 8. 
1886 d. Beröffentl.). 

Außerdem müjjen die Attejte mit volftändigem Datum, 
vollftändiger Nantens - Unterichrift, insbefondere mit dein 
Amtscharakter des Ausftellevs und mit einem Abdruck des 
Dienitfiegelö verjehen jein. Durch ferneren Erlaß von 
11. Februar 1856 ijt außerdem angeordnet worden, 

dag die gedachten Attejte in Zufunft jedesmal außer 
dent vollftändigen Datum der Ausitellung aud den 
Ort und den Tag der ftattgefundenen ärztlichen 
Unterfuhungen enthalten müfjen, und 

daß obige Beſtimmungen aud) auf diejenigen At- 
tejte der Medizinalbeamten Anwendung finden, 
welche von ihnen in ihrer Eigenfhaft als praf: 
tijhe Aerzte zum Gebraude der Gerichts— 
behörden ausgeftellt werden. 

Die Herren Medizinalbeamten mache ich hierbei be- 
jonders darauf aufmerfjam, daß, bei Ausftellung von 
Zeugniffen in Haft: Angelegenheiten die Wahrſchein— 
Iheinlidhfeit einer Verſchlimmerung des Zuftandes 
eines Arreitanten bei fofortiger Freiheitsentziehung keinen 
genügenden Grund abgeben darf, Die einjtweilige Aus: 
ſetzung der Strafvollitrefung oder Schuldhaft ärztlicher: 
jeit8 als nothwendig zu bezeichnen. Lebteres darf viel- 
mehr nur dann gejchehen, wenn die Medizinalbeamten 
jelbjt überzeugt find und nad) den Grundſätzen der Wiffen- 
ſchaft durch die jelbjt wahrgenommtenen Krankheits-Erſchei— 
nımgen begründen fünnen, daß von der Haftvollſtreckung 
eine nahe, bedeutende und nicht wieder gut zu 
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machende Gefahr für Leben oder Gefundheit zu i 
befürchten ift. 

Königsberg, den 24. Januar 1888. 
Der Negierungs-Präfident. 

Preußen. — 
lungen über das Herrſchen von Jufektionskräuk— 

beiten an die Kgl. Kreisphyſiker betr, 
Stettin, den 26. April 1888. 

Sn den 

worden, daß diefelben über das Herrihen von Infektions— 
franfheiten im SKreife im Allgenteinen nur durch Die 
wöchentlichen Amtsblattbekanntmachungen unterrichtet 
werden, aus welchen weder zu erſehen iſt, welche Drt- 
ichaften betroffen find, noch welchen Iimfang die Epidemie 
an denfelben gewonnen hat. Sn gleicher Weife wird von 
denfelben betont, daß fie feine Mittel Hätten, die Voll— 
ftändigfeit der von den Hebammen zu erjtattenden An— 
zeigen über Erfranfungen und Todesfälle an Wochenbett- 
fieber zu Eontroliren. Wenn ihnen dad Material der 
Landrathsämter zugänglic) gemacht würde, welches zur 
Zufammenftellung der wöchentlichen Boftfartenanmeldun: 
gen dafelbjt dient, jo würde nach beiden Richtungen hin 
Abhülfe geichaffen werden, insbejondere würden fie auch 
in den Stand gejebt fein, Hebammen, welche nächläſſig 
in Erftattung jener Anzeigen find, zur Beitrafung zu 
bringen und redtzeitig Der Weiterperbreitung mancher 
Wocenbettfieber- Epidenie Einhalt zu thun durch zeit— 
weije Unterfagung der Praxis der betreffenden Hebamme. 

Die Berechtigung diefer Ausführungen dev Kreisphy- 
fifev ift anzuerkennen und es dürfte mit Feinerlei Umzus 
träglichfeiten verbunden fein, Denjelben das betreffende 
Material zur Kenntnignahme zugehen zu laſſen. Ew. 
Hochwohlgeboren wollen daher in Zukunft die von den 
Polizeibehörden des Kreiſes bezw. den Aerzten und Polizei— 
revieren eingehenden Meldungen anſteckender Krankheiten 
alsbald, nachdem fie zur Jujammenftellung des wöchent- 
lih an mid) einzureichenden Berichtes verwerthet worden 
find, dem Königlichen Kreisphyfifus gefälligft zur Kenut- 
nißnahme zugehen lafjeı. 

Der Negierungs-Präfident. Sommerfeld. 
An ſämmtliche Herren Landräthe des Bezirks und die 

Königliche Polizei-Direftion hier. 

Stettin, den 26. April 1888. 
Abjichrift erhalten Ew.Wohlgeboren zur Kenntnißnahme. 

Der IegierungssPräfident. Sommerfeld. 
An ſämmtliche Herren Kreisphyſiker des Bezirks. 

Preußen. Ieg. = Bez. Bromberg. Aufſicht der 
Sreisphyfifer Über die Hebammen, Nachprüfung 

der letteren ꝛc. 
Bromberg, den 31. Januar 1888. 

Dur) den Herrn Minifter der geiftlichen, Unterricht: 
und Medizinal- Angelegenheiten iſt ven Sreisphyfifern in - 
Semäßheit des Nanderlaffes vom 6. Auguſt 1883 das 
Auffichtsvecht über ſämmtliche Hebammten bezüglid) der 
dienftlihen und außerdienftlihen Führung, jowie der 
techniſchen Fortbildung derjelben übertragen worden. Um 
diefes Auffichtsreht in nachhaltigerer Weiſe ala bisher 
zur Geltung zu bringen und um die borgefchriebenen 
Jtahprüfungen in einer dem Zwecke bienlichen einheit- 
lihen Nichtung zu fördern, Haben wir in Nachjtehenden 
eine Snötruftion aufgeftellt, welche die in Rede ftehenden 

Verhältniſſe nach allen Seiten regelt, und den Phyſikern 
zur genaueiten Nachachtung nritgetheilt wird. 

Sniruftion.: 
für die Kreisphyfifer, betr. die Handhabung des Aufjichts- 
rechts über die Hebanınen und die Nachprüfung der lebteren. 

$ 1. Die Streisphyfifer haben über die dienftliche und 
außerdienftlihe Führung fümmtlicher Hebammten ihres 
Kreijes zu wachen und über jede Hebamme Berfonal- 
aften zu führen. 

$ 2. Bei Vakanzen von Hebammtenbezirfen haben 
fie die Wiederbeſetzung derfelben bei dem Landrath unter- 
Darlegung etwaiger durd die Nichtbefebung bedingten 
fanitären Mißſtände zu beantragen. 4 

$ 3. Dei Nichterfüllung der den Hebammen durch $ 5 
des miniſteriellen Erlafjes von 6. Auguft 1883 im fjani- 

Negierungs-Bezirf Stettin, Mittheis 

Sanitätsberichten der Königlichen Kreis: 
Phyſiker ift e8 wiederholt ald ein Mangel hervorgehoben 
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tätspolizetlichen Intereſſe auferlegten Verpflichtungen ift 
n Gemäßheit dev Bolizeiverordnung vom 29. Dezember 
[883 (Amtsbl. für 1884 Nr. 1) die Beftrafung bei ver 
zuftändigen Behörde in Anregung zu bringen. 
8 4. Jedes Jahr ift der dritte Theil jämmtlicher Heb- 
ammen zur Nachprüfung vorzuladen, jo daß am Schluffe 
des Sjährigen Turnus ſämmtliche Hebammen geprüft 
jein müfjen. 
$5 Die Prüfungstermine find in den Monaten 
Auguſt bis Mitte November vorzunehmen. Die Heb- 
mmen find zu denfelben mindeftens 14 Tage vorher unter 

weis auf die bevorjtehende Beftrafung bei uͤngerecht— 
tigtem Ausbleiben ſchriftlich worzuladen mit der gleich— 
igen Aufforderung, ihre Snftrumente, Geräthe, Lehr- 

md Tagebuch, fowie die Desinfektionsmittel mitzubringen. 
$ 6. Die gleichzeitige Vorladung der Hebammen be- 

achbarter Bezirke ift im Snterefje einer baldigen Gr- 
. von Hebammenhülfe bei event. vorkommenden 
Entbindungen thunlichit zu vermeiden. 
_—$7. Die Dauer eines Prüfungsterming wird auf ca. 
Stunden zu bemefjen fein. Die Terminsſtunde tft da- 

her jo anzuſetzen, daß eine Nückfehr der Hebamme nad) 
ihrem Heimathsorte noch vor Abend ausführbar evjcheint. 
58. Zu einem Termin dürfen nie mehr als höchftens 
5 Hebammen vorgeladen werden, 

- 89 Die Prüfungstermine find unter genauer Ort- 
und Zeitangabe unter gleichzeitiger Anführung der Namen 
der Borgeladenen fpäteftens 14 Tage vor dem Termine 
hierher anzuzeigen. 
8 10., Der Prüfung ift das Hebammenlehrbuch von 
1875 zu Grunde zu legen und der Prüfung der technifchen 
Fertigkeit am Phantom befondere Sorgfalt zu widmen. 
Die gejchehene Kevifion des Tagebuhs iſt in demfelben 
zu vermerken. 
1” m er 

ſich auf die Brauchbarkeit und Sauberkeit zu erſtrecken. 
Defekte oder ſonſt nicht mehr brauchbare Geräthe find ſo— 
font außer Gebrauch zu feben; den Hebammen ift die 

event. bei dent Landrath ein bezüglicher Antrag zu ftellen 
($ 8 Poſ. 5 der minifteriellen Verfügung). Bon der ge- 
Ihehenen Ausführung der Reparatur bezw. der Neu- | 
beſchaffung hat ſich der Kreisphyſikus nach einem ange- 
mejjenen Zeitraume Heberzeugung zu verichaffen. 

$ 12. Die Ergebnifje der Prüfung find, foweit fie 
nicht in der tabellarifchen Ueberſicht (cfr. $ 14) Ausdruck | 
i efunden haben, für jede Hebamme in einem furzen lau- 
enden Protokoll niederzulegen. Aus dem Brotofoll muß 

zu erfehen fein, über welche Abjchnitte des Lehrbuchs jede 
En. geprüft ift und welde Sertigfeit jie bei der 
Prüfung und Uebung am Phantom gezeigt hat. _ 
33. Die Nahprüfungstermine find am Amtsfite des 
Kreisphyſikus vorzunehmen. Die Anſetzung der Termine 
außerhalb bedarf unferer Genehmigung. 
514 Nach Abhaltung des letzten Prüfungsterming 
im laufenden Sahre, ipäteftens jedoch bis zum 1. De- 
zember, find die Prüfungsverhandlungen unter gleich— 
zeitiger lleberreihung einer tabellarijchen Nachweilung 
Jämmtlicher Hebammen nad) beifolgendem Schenta, deſſen 
Ausfüllung in den einzelnen Rubriken die Ieberjicht er- 
giebt, hierher einzureichen. Eine Abjehrift der Prüfungs- 
verhandlung ift zu den Perſonalakten der Hebammten zu 
nehmen. — Gleichzeitig hat der Kreisphyfilus in einem 
Begleitbericht die Prüfungsergebniffe im Allgemeinen zu 
beurtheilen, etwaige im Laufe des Jahres zu feiner 
Kenntniß gefonmene Mißſtände und Mängel des Heb- 
ammenweſens zu beleuchten und die Vorſchläge, welche 
‚zur Befeitigung derjelben bei der Behörde in Anregung 
gebracht find, darzulegen. Bet etwaigen Vakanzen von 
Dezirken ift zu berichten, was zur Befeßung derjelben bie- 
her gejchehen und mit welchem Erfolge; etwaige die Noth- 
wendigfeit einer baldigen Wiederbefegung . bedingenden 
Imftände find befonders zu erwähnen. 

$ 15. Der von uns zur Beiwohnung des Termins 
abgeordnete Kommifjarius Hat das Hecht, den Gang der 
Prüfung zu leiten, jelbftjtändig zu prüfen, das Protokoll 
zu unterjchreiben und event. ein Separatvotum abzugeben. 
 Königl. Regierung, Abth. des Innern. v. Gruben. 
An ſämmtliche Königlihe Herren SKreisphyfifer des 
ſegierungsbezirks. No. 171 M. 1. 
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Bayern. Bekanntmachung des Kgl. Staatsmintz 
fteriums des Innern, betr. Vichjeuchenpolizei an 

der Schweizerifchen Grenze. 
Vom 27. Februar 1888. 

Unter Bezugnahme auf das Minifterialausfchreiben 
von 28. Sanuar v. 33. — Minifterialamtsblatt ©. 47 ff. 
— wird befannt gegeben, daß mit dem 1. Januar 1888 
die neue Vollziehungsverordnung vom 14. Dftober 1887 
zu den Schweizeriihen Bundesgejeben über polizeiliche 
Maßregeln gegen Biehfeuchen in Kraft getreten it. 

Kapitel 2 derjelben behandelt die Biehjeuchenpolizei 
an der Grenze und enthält namentlich Vorſchriften über 
diejenigen Formalitäten, welche im Falle der Einfuhr 
von Vieh und Fleiih in die Schweiz feitens ver Ein- 
führer zu erfüllen find. 

Nah Art. 87 muß für einzuführende Thiere bei der 
Ankunft an der Schweizerifhen Zollftätte ein Gejund- 
heitö- oder Urfprungsichein vorgewiejen werden, welcher 
höchſtens 6 Tage vor diefem Zeitpunfte ausgeftellt worden 
ift und in welhem amtlich bezeugt wird, daß die Thiere 
aus einer feuchenfreien Gegend Fommen, in welcher feit 
mindeſtens 40 Tagen fein Geuchenfall bei der betreffenden 
Piehgattung konſtatirt wurde. Dieſe Gejundheitsicheine 
follen für Pferde, Ejel, Maulthiere und Rindvieh indivi- 
duell, für Kleinvieh dürfen fie Eolleftiv fein. Sn ähn- 
licher Art wird durd Art. 100 der genannten Verordnung 
die Einfuhr von Fleiſch und Fleifhwaaren normirt. 

Da nad) den anher gelangten amtlichen Mittheilungen 
die bis jet zur Verwendung gekommenen ©ejundheits- 
fcheine den vorerwähnten Beitimmungen nicht immer ent- 
fproden Haben, jo erſcheint Veranlafjung gegeben, die 
bayerifhen Intereſſentenkreiſe darauf aufmerfjam zu 
machen, daß die Ichweizerifhen &renzorgane, um Ber: 
fehrejtörungen zu vermeiden, zwar angewiefen find, wäh: 
rend der Vebergangsperiode die zur Zeit im Gebraudye 
ftehenden ausländijchen Zeugnijje nicht zu beanftanden, 
daß fich Dagegen der ſchweizeriſche Bundesrath vorbehalten 
hat, vom 1. Suli d. Is. an aud die Beftimmungen 
über den Biehverfehr mit dem Auölande in ihrer ganzen 
Ausdehnung ohne Gejftattung von Ausnahme zur An— 
wendung zu bringen. 

Zur Berhinderung von Störungen des Viehverfehres 
aus Bayern in die Schweiz werden die Diftriftsperwal- 
tungsbehörden der einjchlägigen Grenzbezirke beauftragt, 
voritehende Beftimmungen joweit nothwendig in den Be— 
zirfsamtsblättern und auf fonft geeignete Weiſe möglicht 
zur Kenntniß der Betheiligten zu bringen. 

Münden, den 27. Februar 1888. 
Freiherr von Feilitzſch. 

Der General-Sefretär: von Nies, Miniſterialrath. 
An die k. Regierungen, K. d. Innern, dann an die 

Diſtriktsverwaltungs- und Gemeindebehörden, Bezivks- 
Thierärzte und SKontrolthierärzte. 

Baden. Bekanntmachung, betr. die Ausfuhr von 
Thieren u. Fleifch nad) der Schweiz. 

Bom 13. April 1888. 
(Amtl. Bekanntmachungen ü. d. Vet.-Wefen i. Groß- 

x herzogthum ©. 25.) 
Seit dem 1. Zanuar I. 38. find die am 14. Ofto- 
bev 1887 von dem eidgenöffiihen Bundesrath erlafjenen 
Vollziehungsverordnungen zu den Bundesgefehen über 
polizeilihe Maßnahmen gegen Viehſeuchen vom 8. Fe 
— 1872, 19. Juli 1873 und 1. Juli 1886 in Kraft 
getreten. 

Nach Art. 57 der bezeichneten jchweizerifchen Wer: 
ordnung muß für einzuführende Thiere (Pferde, Efel, 
Maulthiere, Rinder, Schweine, Schafe und Biegen) bei 
der Ankunft an der ſchweizeriſchen Yollftätte ein Gefund- 
heitszeugniß oder Wrfprungsihein vorgewieſen werden, 
welcher höchſtens 6 Tage vor dieſem Zeitpunkt ausgeſtellt 
worden iſt und in welchem amtlich (durch die Ortspolizei— 
behörde) bezeugt wird, daß die Thiere aus einer ſeuchen— 
freien Gegend fommen, in welcher mindeftens 40 Tage 
fein Seuchenfall bei der betr. Viehgattung Fonftatirt 
wurde. Die bezeichneten Gefundheitsicheine follen für 
Pferde, Eſel, Maulthiere und Nindvieh individuell fein; 
für Kleinvieh dürfen fie kollektiv ausgeftellt fein. 

Nach Art. 100 werden frifches, geräuchertes oder ein 
gejalzenes Fleiſch, jowie die verjchiedenen Arten Fleiſch— 

nen ec ⏑ —— 

waaren (Würſte, Schinken, Speck ꝛc. ꝛc.), welche zum 
Verkauf eingeführt werden, auf den ſchweizeriſchen Zoll— 
ſtätten nur dann eingelaſſen, wenn ſie von einem, durch 
einen Thierarzt unterzeichneten Geſundheitsſchein begleitet 
ſind, in welchem bezeugt wird, daß ſie geſund ſind, und 
von einem Thiere (des Pferde-, Rindvieh- Schaf, Ziegen: 
oder Schweinegejchlechts) ſtammen, welches mit feinen - 
anftecfenden Krankheiten behaftet war. 

Karlsruhe, 13. April 1888. 
Großh. Minifterium des Innern. 

Der Nlinifterialdireftor: Cijenlopr. 
Schellenberg. 

Mecklenburg-Schwerin. Verordnung, betreffend 
die Beerdigung der im Verlauf von aufteckenden 

Sranfheiten Gejtorbenen, 
Bon 13. März 1888. 

(Reg.Bl. f. d. Großherzogth. Meclenb.- Schwerin ©. 63 ff.) 
Mir, Friedrich Franz, von Gottes Gnaden Großherzog 

von Mecdlenburg-Schwerin:c., verordnen nad) hausvertrags= 
mäßiger Kommunikation mit Geiner Königlichen Hoheit 
den Großherzog don Meclenburg-Strelik 
fafjungsmäßiger Berathung mit Unſeren getreuen Gtän- 
den, was folgt: 

und nad) ver 

$ 1. Für die Beerdigung der im Verlauf von Fled- 
typhus, Boden, Diphtherie oder Sharlad &e 
ftorbenen gelten nachftehende Beichränfungen: 

1. Eine Ausftellung der Leiche darf nicht Stattfinden. 
Die übliche Reinigung und Einkleidung der 

Leiche muß umterbleiben, die Leiche thunlichft wenig 
berührt und ſogleich nad) jicherer Fejtitellung des 
Todes in der Bekleidung, in welcher fie fi) beim 
Eintritt dejjelben befand, ganz und gar (mit Ein- 
ſchluß des Kopfes) in Tücher, welche mit Sublimat— 
löjung'!) oder Karbolfäurelöfung?) getränft und 
feucht zu halten find, eingehüllt und alöbald in den 
Sarg gelegt werden, deſſen Schliegung hierauf jo 
fort zu erfolgen hat. 

2. Der Sarg muß gehörig verpicht, nämlid) überall, 
wo die Bretter zufammengefügt jind, erſt mit Bed) 
und dann mit Theer ausgeitrichen jein, das Grab 
aber womöglich eine folche Tiefe haben, daß der 
Sarg von einer ohne den Grabhügel mindejtens 
ein Dieter Starken Erdſchicht bedeckt wird. 

©» 

fehlt, in Drten, wo fih ein Leichenhaus befindet, 
ihre Beförderung in das Leichenhaus bewirkt werden. 

4. ine Veberführung der Leiche vom Gterbehaus in 
ein anderes bewohntes Gebäude oder in das Innere 
einer Kirche oder zur Beitattung in einer anderen 
Parochie als der des Sterbeorts, fowie eine Bei: 
jeßung der Leiche in einem Grabgewölbe oder einer 
Kapelle darf nur mit Erlaubniß der Ortsobrigfeit 
geichehen, welche in jedem Fall die fanitätspolizei- 
liche Zuläffigfeit zu prüfen hat. 

Dieje Erlaubniß ift nur unter der Bedingung 
zu ertheilen, daß Die Leiche zuvor desinfizirt, in 
einen Metallfarg luftdicht eingefchlojien und 
leßterer von einem hölzernen Sarg umgeben wird. 

5. Die Beftattung Der Leiche muß ſpäteſtens inner— 
a 60 Stunden nah Eintritt de3 Todes er— 
olgen. 

6. Die Begleitung des Geiftlihen und das Leichen: 
gefolge, joweit dafjelbe aus "anderen Berfonen, als 
den im Gterbehaufe wohnhaften Angehörigen des 
Verjtorbenen beiteht, darf erit von der Straße aus - 
beginnen. 

Die Betheiligung der Schule an dem Begräb- 
niß iſt verboten. 

Die Theilnahme von Kindern unter 15 Jahren 
an der Folge, auch wenn dieſelben im Sterbehauſe 

) Sublintatlöfung: Bon einer auf das Nezept eines 
Arztes aus der Apotheke bezogenen und forgfältig als 
„Gift“ aufzubewahrenden jtärkeren Löfung (1: 1000) wird 
ein Theil mit 5 Theilen Falten Waſſers gemifcht. 

2) Karbolfäurelöjung: 1 Theil flüffiger Karbolfäure 
wird mit 18 Theilen Waſſer unter längeren Umrühren 
gemiſcht. 

Es muß Die Leiche in der Sterbewohnung räum-— 
lid) abgefondert und, wenn ed hierzu an Pla - 
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wohnhafte Angehörige des Verſtorbenen ſind, iſt 
unzuläſſig. 

Das Oeffnen des Sarges bei der Beerdigung, 
jede Verſammlung des Leichengefolges im Sterbe— 
hauſe vor oder nach derſelben, und das Abhalten 
von Trauergelagen jeder Art iſt unterſagt. 

Bei Begräbniſſen über Land darf ein Aufſitzen 
auf dem Leichenwagen nicht ftattfinden. 

82. Für die Beerdigung der im Verlauf von Inter: 
leibstyphus, Nüdfallsfieber, epidemifher Nuhr 
der auf Menſchen übertragbarem Not oder Milzbrand 

Geſtorbenen find die Borfchriften des $ 1, mit Ausnahme 
der daſelbſt unter in 1, Abſatz 2, Ziffer 4, Abſatz 2 
und Ziffer 5 getroffenen, fowie mit dev weiteren Be: 
Stimmung maßgebend, daß die Leiche mit Kalifeifenlauge !) 
zu wachen und die Leibwäſche, mit welcher der Ver— 
ſtorbene befleidet ijt, in der Weiſe zu desinfiziren iſt, daß 
fie ohne vorausgehendes Schütteln oder Ausitäuben, 
innerhalb des Krankenzimmers in dafelbit bereititehende 
Behälter mit SKalifeifenlauge gelegt, in dieſen aus dem 
Zimmer geihafft und in Salifeifenlöfung '/, Stunde 
lang gekocht wird. 
83. Die Drteobrigfeiten find befugt, bei bösartigen 
Auftreten auc anderer anjtecfenden Krankheiten nad) Be: 
nehmen mit dem zuftändigen Phyſikus zu verfügen, daß 

für die Beerdigung der im Verlauf folder Krankheiten 
Geſtorbenen die Beitimmungen des $ 2 ganz oder zum 
Theil zur Anwendung kommen. 
j —— Miniſterium, Abtheilung für Medizinal-An— 
gelegenheiten, bleibt unbenommen, in beſonderen Fällen 
bei allen Arten anſteckender Krankheiten für die Beerdi— 
gung der. im Verlauf ſolcher Krankheiten Geſtorbenen 
aud) andere und weitergehende Beſchränkungen, als hier 
ne find, anzuordnen. 

Die Aerzte find verpflichtet, in jeden zu ihrer 
Behandlung gelangenden Fall einen tödtlihen Ausgang 
der in den SS 1 und 2 aufgeführten Krankheiten unver: 

züglich, jpäteltens innerhalb 24 Stunden, der Ortsobrig: 
keit und dent zuftändigen Kreisphyfifus anzuzeigen. 
85. Zuwiderhandlungen gegen die in den $$ 1 und 
2 und auf Grund des $ 3 gegebenen Beftimmtungen, fo: 
wie gegen die Vorſchrift des $ A werden, fofern nicht 
nad den geltenden Gejeßen eine andere Strafe verwirkt 
it, mit Geldftrafe bis zu 150 ME. oder mit Haft belegt. 
- Die Strafe kann dur polizeiliche Gtrafverfügung 
- feitgefeßt werden. 
86. Die Verordnung vom 19. September 1811, be- 
treffend ſtille und baldige Beerdigung der an anftecfenden 
- Krankheiten Geftorbenen wird aufgehoben und treten Die 
Beſtimmungen unter Sir. 6 der Bekanntmachung über die 
 Menschenblattern vom 6. Februar 1871, joweit fie die 
Beerdigung der an den Blattern Gejtorbenen betreffen, 
ſowie die Vorſchriften unter Nr. 5 II der Bekanntmachung 
vom 25. Auguſt 1886, betreffend die Diphtherie, außer 
Kraft. Dagegen bleiben die Beitimmungen über das Be— 
gräbniß der an der Cholera (Verordnung von 21. Zulius 
1886, betreffend die aftatiiche Cholera, Negierungs » Blatt 
Nr. 26) Geſtorbenen bei Beftand. 

Gegeben durch Unſer Staats Minijterium, Schwerin 
am 13. März 1888. 
E - Friedrich Franz. 

U. v. Bülow. Buchka. v. Bülow. 

Franukreich. Rundſchreiben des Generalzolldirek— 
tors an die Zollämter, künſtliche Weine betr. 

Vom 5. März 1888. 
(Nach „La vigne française“ vom 15. März 1888.) 

Ainsi que le porte l’avis du comité consultatif des 
arts et manufactures, du 2 mai 1883, on ne considere 
comme vin, pour application au tarif, que le produit de 
la fermentation du jus de raisin frais et son entonnage 

sans aucune addition. j 
C'est à ce produit seul que sont applicables les droits 

de douanes établis pour les vins par la loi ou les traites. 
"Les boissons que l’on designe generalement sous le nom 
de vins artificiels, dans lesquelles le vin de raisins frais 

3 ) Kalifeifenlauge: 15 Gramm grüner oder Schmier- 
eife werden in 10 Liter lauwarmen Waſſers aufgelöft. 

n'intervient pas ou n’intervient que pour une faible part, 
sont des melanges dans lesquels l’aleool entre en pro- 
portion plus ou moins forte, et qui, d’aprös la regle très 
ancienne expressement confirmee par la loi du 7 mai 1881, 
doivent suivre le regime de l’alcool, qui est la partie du 
melange la plus fortement imposee. 

- La cireulaire precitee a notamment signale comme 
tombant sous l’application de cette regle: les vins de com- 
position, les piquettes alcoolisees, les vins dedoubles ou 
vins melanges d’eau et remontes avec de l’alcool, enfin 
les vins de mare. 

Les vins vines, c’est-A-dire les vins de vendage addi- 
tionnes d’aleool, ne sont plus des vins naturels. Ils ont 
egalement le caractere de produits melanges, passibles 
comme tels du regime de l’aleool. Mais, & l’&poque oü 
Vavis du Comite est intervenu, la science n’etait pas en- 
core arrivee à reconnaitre d’une maniere certaine V’addi- 
tion de l’aleool au vin naturel. 

En consequence, les deeisions ministerielles autorise- 
ront provisoirement le service a ne pas rechercher l’ori- 
gine de l’alcool lorsque les vins exportes paraitraient exempts 
de tout melange avec d’autres matieres. 

La situation se trouve aujourd’hui sensiblement modi- 
fiee. Si ’on manque encore de moteurs à l’analyse chi- 
mique pour doser exactement l’aleool ajoute, l’analyse de 
degustation permet cependant de reconnaitre avec certi- 
tude des vins qui ont subi une operation de vinage lors- 
que l’alcool à ete ajoute dans une forte proportion. 

Tel est surtout le cas pour les vins de bas degre 
jusqu’a 14° degres, et m&me plus souvent 15° degres, qui 
servent de vehicule pour l’importation de quantites con- 
siderables d’alcools en fraude des droits de douane et 
de regie. 

Le ministre a deeide, en consequence, que les tole- 
rances dont il a été jusqu’& present use & l’egard des 
vins de vendage alcoolises ne seraient pas maintenus. 
Par suite, le service des douanes aura à refuser l’appli- 
cation du regime des vins & tout vin de vendage sur- 
alcoolise. 

Dans le cas de contestation, des experts seront appeles 
à se prononcer dans la forme reglementaire. Si les 
experts confirment l’opinion du service, le produit devra 
ôtre considere comme un melange de vin et d’alcool, pas- 
sible, en vertu de la loi de 1881, du regime de l’alcool, 
sur la totalite de la force alcoolique, pour les droits de 
douane et de regie. 

Par mesure transitoire, en raison des tolerances ante- 
rieures, l’application striete de ces dispositions est ajour- 
nee au ler avril. 

Rien ne sera change de ce quise pratique aujourd’hui 
pour les vins de liqueur. On continuera & leur egard à 
ne pas chercher l’origine de l’aleool les vins de liqueur 
etant, en effet, des produits fabriques, dans la preparation 
desquels des additions d’alcool sont necessaires par inter- 
valles. 

Je prie Messieurs les Direeteurs de donner des ordres 
en conformite de ces dispositions, qu’ils porteront à la 
connaissance du commerce Les chimistes de l’admini- 
stration recoivent de leur cöte des instructions dans le 
meme but. 

Rechtſprechung. 

Auslegen von geſundheitsſchädlichem Fleiſche (eines 
tuberfulöjfen Rindes) zum Verkauf iſt Feilhalten im 
Sinne des $ 12 des Nahrungsmittelgejebes. Ver— 
pflihtung, bei der IUnterfuhung des von außerhalb 
in Berlin eingeführten Fleifches den Nachweis zu er- 
bringen, daß das Fleiſch von einem vor der Schlach— 
tung bejihtigten und ohne erkennbare Krankheits— 
zeichen befundenen Thiere herrührt; $ 9 des Berliner 
Negulativs vom 25. Sept. und 10. Dez. 1856. 

Urtheil des Neichsgerichts v. 23. Dezentber 1887 gegen Ar. 

Sn der Strafſache wider den Schlächtermeiſter Auguſt 
Karl Friedrich Ferdinand Fr. aus Och). wegen Vergehend 
gegen das Nahrungsmittelgejeb vom 14. Dat 1879 und 

Vebertretung des Regulativ vom —— 1886, hat 
10. Dezember. 



das Neichsgericht, Zweiter Otraffenat, in der öffentlichen 
Sikung am 23. Dezember 1887 für Necht erfannt: 

dag die Nevifion des Angeklagten gegen das Urtheil 
der Zweiten Straffammer des Königlich Preußiichen 
Landgerichts I zu Berlin vom 22. September 1887 
zu verwerfen und dem Angeklagten die Koſten Des 
Rechtsmittels aufzuerlegen. 

Gründe. 

Sad) den Feftitellungen des angegriffenen Urtheils hat 
der Angeklagte am 26. April 1837 fünfzehn Rinderviertel 
und Ninderföpfe, ausgejhhlachtetes Friiches Fleiſch, von 
außerhalb nad) Berlin eingeführt, Davon dreizehn Rinder— 
viertel und die Ninderföpfe zur ſtädtiſchen Unterſuchungs— 

ftation hehufs Der durch das Negulativ vont en 

1886 vorgeschriebenen Interfuchung gebracht, zwei Rinder— 
viertel aber dieſer Unterſuchung entzogen, nad) jeiner 
Derfaufsftelle in der Central-Markthalle geihaftt und 
dort auf einen hart neben feiner Berfaufsitelle ſtehenden 
Tiſch ausgelegt. 

1. Sn Bezug auf dieſe beiden Ninderviertel ftellt das 
Urtheil feit, daß Diejelben von einem in hohen Grade 
tuberfulöfen Rinde herrührten, daß der Genuß dieſes 
Fleiſches Die menſchliche Gefundheit zu beichädigen ge- 
eignet ilt, daß der Angeklagte dies gewußt hat, troßdent 
aber beabjichtigt hat, das Fleiſch als Nahrungsmittel feil- 
zuhalten und dieje Abjicht dadurch dofumentirt hat, daß 
er das Fleiſch der vorgejchriebenen Unterſuchung entzogen, 
das Brujtfell, an welchem die Kranfheitsericheinungen be- 
jonders wahrnehmbar, entfernt, einen dem ſtädtiſchen 
Unterfuchungsitempel täufchend ähnlichen Firmaſtempel, 
angebracht und das Fleiſch in ver den Publikum zus 
gänglichen Markthalle neben feinem Berkaufsitande zum 
geilhalten bez. Verkauf vollftändig bereitgeftellt hat. 

Die Straffanımer findet darin den Anfang der Aus: 
führung des Vergehens gegen den $ 12 Sir. 1 des Ge- 
jebes von 14. Mai 1879, obwohl das Fleiſch noch einige 
Stunden vor den Erjcheinen des Bublifums in der Markt— 
halle und dem Beginn des Berfaufs bei einer Reviſion 
durch den Thierarzt entdeckt und beihlagnahmt ift. 

Auf dieſen Thatſachen beruht die Schluffeftitellung, 
weldhe dem Wortlaute des $ 43 des Strafgeſetzbuchs und 
des $ 12 Nr. 1a. a. D. entfpricgt, da das Wort „Aus- 
übung“ ftatt „Ausführung“ in derjelben auf einem offen- 
baren Schreibfehler beruht. Demnach kann, obwohl das 
Urtheil nur. den $ 12 Mir. 1a. a. D. al das an- 
gewendete Gtrafgefeb ausdrücklich bezeichnet, Feinerlei 
Zweifel darüber auffommen, daß in Verbindung mit dieſem 
Geſetz die 88 43, 44 des Strafgeſetzbuchs zur Anwendung 
gebracht find, die als ſolche durch den Wortlaut der 
Schlußfeſtſtellung ihre Bezeichnung gefunden. haben. Der 
$ 266 der Strafprozeßordnung iſt deshalb ohne Grund 
als verlegt bezeichnet. 

Auch der $ 43 des Strafgeſetzbuchs und der $ 12 Nr. 1 
a. a. D. iſt auf die feitgeftellten Thatſachen ohne Rechts— 
irrthum angewendet. Verletzt würde das Geſeß nur fein, 
wenn in dent, was der Angeklagte gethan, nur eine bor- 
bereitende Handlung oder nicht einmal eine foldhe, ent- 
halten. Das folgt jedenfalls nicht daraus, daß, wie die 
Reviſion geltend macht, in den Stunden zwilhen dent 
Auslegen des Fleiſches und den Beginn des Verkqufs 
die Kontrolle und Gteimpelung noch“ möglich gewefen. 
Coll das bejagen, daß der Angeklagte die Kontrolle 
und ordnungsmäßige Stempelung noch habe herbeiführen 
fünnen, fo iteht dem entgegen, daß nad) der unzweideu— 
tigen Seititellung des Urtheils der Angeklagte das Fleiſch 
der Unterfuhung abfichtlih entzogen hat, um e3 troß 
feiner Kenntniß von der Gejundheitsichädlichkeit deſſelben 
feilzubieten. Soll es bedeuten, daß die Kontrolle und 
Stempelung aud) ohne den Willen des Angeklagten nody 
habe erfolgen fünnen, jo bejagt es weiter nichts, als daß 
die Bollendung des Vergehens noch habe verhindert werden | A 

Gleichzeitig als Empfangsanzeige und Dankesbezeugung.) | fünnen. Solche Möglichkeit fteht aber mit dem Gharafter 
einer Handlung als Berfuhshandlung nicht nur nicht im 
Widerſpruch, jondern ijt regelmäßig begrifflic) mit ihr 
verbunden. 

In dent Auslegen des Fleifches an der Berfaufsftelle 
in Erwartung des faufluftigen Publitums konnte der | 
Richter ohne Rechtsirrthum den Anfang der Ausführung 
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des Feilhaltens finden, welches begrifflich in ſolchem Aus— 
legen enthalten wäre, wenn Publikum bereits anweſend 
geweſen wäre. Denn enthält ſchon das Auslegen zum 
Verkauf den Thatbeſtand des vollendeten Vergehens 
und ſtraft das Geſetz den Verſuch deſſelben, ſo muß in 
den der Auslegung vorangehenden Handlungen, welche 
mit der Abſicht jener Auslegung vorgenommen werden, 
der Anfang der Ausführung des Feilhaltens im Sinne 
des $ 43 des Strafgeſetzbuchs rechtlich gefunden werden. 
(Bol. Rechtſprechung Des Reichsgerichts in Strafſachen 
Band VI Ceite 334). * 

Auch ſonſt ergeben ſich rechtliche Bedenken gegen das 
Urtheil in Bezug auf dieſen Punkt nicht, und die Reviſion 
iſt inſoweit unbegründet. — 

2. Hinſichtlich der übrigen dreizehn Rinderviertel und 
der Rinderköpfe ſtellt das Urtheil feſt, daß der Ange— 

klagte ſie zu der durch das Regulativ vom * ne 
1386 vorgejchriebenen Unterfuhuug vorgelegt hat, ohne 
den Durch den $ 9 des Negulativs erforderten Nachweis 
zu erbringen, daß das Fleifch von einem Thier herrühre, 
welches vor der Schlachtung einer Befichtigung unter 
zogen und ohne erkennbare Krankheitszeichen befunden 
worden. Dieje Feititellung ift unangegriffen. 

Das Negulativ iſt mit dem Gemeindebeihluß vont 
25. September 1886 auf Grund der $$ 1, 2 des Geſetzes 
vom 18. März 1863 (GGeſetzſammlung Seite 277) in Der 
Faſſung des Geſetzes vom 9. März 1881 (Geſetzſammlung 
©. 275) ergangen und ordnungsmäßig beftätigt. Es hat 
jelbit die rechtliche Bedeutung eines Gemeindebejchlufjes 
nah $ 2 Abja 2 des Geſetzes vom 18. März 1868 in 
der Faſſung des Gejehes vom 9. März 1881. Der $ 14 
des Gefeßes vom 18. März 1868 in der Fafiung des Ge- 
jeßes von 9. März 1881 bedroht mit Strafe denjenigen, 
der Anordnungen zuwiderhandelt, welche durch die im $ 2 
des Sejehes erwähnten Gemeindebeſchlüſſe getroffen werden. 
Der $ 31 des Regulativs reproduzirt dieſe Strafpvorſchrift. 
IX Zu den Anordnungen des Gemeindebeſchluſſes vom 

= — 1886 gehört die Vorſchrift der Vorlegung 
des inı 89 des Regulativs erforderten Nachweiſes, der 
dazu deſtimmt, die vorgeſchriebene Unterſuchung zu ers 
leichten und zu fihern. Mefentliche Bedenken gegen die 
Anwendung der Strafvorfhhrift des $ 14 des Gejeßes bez. 
des 8 31 des Regulativs auf den Fall der Zumider- 
handlung gegen diefe Vorſchrift, find nicht vorhanden, 
die ohne weitere Begründung aufgeftellte Nüge der Ver— 
letzung der SS 9 und 31 des Negulativs deshalb eben- 
falls nicht gerechtfertigt. A 

Hiernady war Die Reviſion, nad $ 505 der Straf— 
prozegordnung auf Koften des Angeklagten, zu verwerfei. 

Herhandlungen geſetzgebender Rörperſchaften. 

Preußen. Im Abgeordnetenhauſe Hatte Der Abge— 
ordnete Freiherr Douglas unterm 18. April 1888 den 
Antrag eingebracht, „Das Haus wolle befhließen: 

„die Königliche Staatsregierung zu erfuchen, auf deit 
„techniſchen Hochſchulen, technischen Unterrichtsanſtalten 
„alter Art, wie auf den Seminarien Vorleſungen über 
„pie erite Hülfsleiftung bei plößlichen Unglücksfällen 
„anzuordnen.“ — 1— 

Dieſer Antrag iſt in der 54. Sitzung des Hauſes der” 
Abgeoroneten am 2. Mai d. 3. einftimmig mit der 
Modifikation angenommen, dab anftatt „Seminarien“ das 
Wort „Lehrerfeminarien“ zu jeßen -ift. 

Merzeichniß „2 
" 

der fire die Bibliothek des Kaiſerl. Geſundheits— 
anıtes eingegangenen Gefchenke. 

Koh, Dr. J. B. A. Der Einfluß der fozialen Mipftände | 
auf die Zunahme ver Geiftesfranfheiten. Minden 
i.W, 1888. 8%, Preis 1,50 M. J 

Köröſi, Joſef. Reſultate der am 1. Juli 1886 durde 
geführten Konjkription der Bevölkerung Budape 
Berlin. 1887. 8°. ER 

Redigirt im Raiferlichen Geſundheitsamt. — Verlag von Julius Springer in Berlin. — Drud von ©. Bernftein in Berlin 
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Berlin umd München, April 1888. ©. 342. eitiveilige Maß— 
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nei» und Geheimmitteln._ ©. 347. — (Reg.-Bez. Liegniß.) DVerladung 
von Wiederfäuern und Schweinen nad den Nordjeehäfen. ©. 347. 

(Medlenburg-Schwerin.) Ueberihwenmungen ©. 348. — (Med- 
Tenburg- Streliß.) Beerdigung der im un von auſteckend en Krank 
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ärmen amerifaniichen 
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Am 26. Mai d. Is. ift in Nymphenburg 
bei München das augerordentliche Mitglied 
des Kaijerlichen Gejundheitsamtes, Herr 

Dr. Alois von Erhardt 
verjchieden, 

Bon 1870 bis 1887 als eriter Bürger: 
meifter der kgl. Haupt- und Nefidenzitadt 
München thätig, Hat Derjelbe nicht nur 
dort Durch geſchickte VBermittelung zwijchen 
Theorie und Praxis die wichtigſten hygie— 

niſchen Einrichtungen ins Leben gerufen 
und jo fich die Stadt zum größten Danfe 
verpflichtet, jondern er hat auch Durch jeine 

eifrige Antheilnahme an der Entiwirfelung 

der öffentlichen Gejundheitspflege in Deutſch— 
land überhaupt fich ein Danfbares Andenken 

gefichert. 

Wir betrauern tief den Hintritt des Hoch- 
verdienten Kollegen. 

Berlin, den 1, Juni 1888. 

Der Direktor 
und die Mitglieder des Kaiſerlichen 

-Gefundheits- Amtes. 

Gefundheitsftand 
du Gang Der Holkskrankheiten. 

In der Berichtswoche find nachſtehende Todesfälle 
und Erkrankungen an Boden, Fledtyphus und Rück— 
fallsfieber gemeldet worden: 

Boden: Wien 1, Vororte Wiens 2, Prag 12, 
Trieſt 3, Paris 6, Wyon 2, Rom 3, Petersburg 4, 

Warſchau 1 Todesfall; Berlin 2, Reg. = Bezirke 

m 

| 

| 
| 

| Königsberg 2, Stettin und Düffeldorf je 1, Budapeft 
1, Petersburg 9 Erkrankungen. 

Flecktyphus: Reg.Bez. Königsberg 1, Prag 8, 

Petersburg 1, Warihau 3 Todesfälle, Reg. Be- 

zirke Königsberg, Marienwerder je 2, Petersburg 4 

 Erfranfungen. 

KRüdfallsfieber: Berlin (Königl. Charite) und 

PBetersburg je 1 Erfranfung. 

Sm Mebrigen find bejonders hervorzuheben: 

Unterleibstyphus: Königsberg 9, Paris 11, 

London 10, Petersburg 29 Todesfälle, Petersburg 
123 Erfranfungen. 

Roſe: Petersburg 10 Todesfälle. 

Mafern: Hamburg 20, Wien, Prag je 13, Paris 

17, London 23, Petersburg 54 Todesfälle, Berlin 

| 143, Hamburg 385, Reg.Bezirke Düfjeldorf 108, 

Schleswig 161 und Wiesbaden 206, Wien 224, Buda- 

peit 99, Kopenhagen 20, Petersburg 238 Erfran- 

fungen. 

Scharlach: London 17, Peirabur 19 To des— 

fälle; Berlin 51, Nürnberg 23, Hamburg 35, Wien 

66, . Petersburg 32 Erkrankungen. 

Diphtherie und Croup: Berlin 19, Bres— 

Yau 9, Franffınt a. M. 7, Hamburg. 10, Wien 12, 

Paris 38, yon 8, London 27, Petersburg 9, 

Warſchau 11 Todesfälle, Berlin 78, Nürnberg 

38, Hamburg 52, Reg.Bez. Schleswig 240, Kopen- 

hagen 49, Chrijtiania 27, Petersburg 55 Erkran— 

kungen. 

Keuchhuſten: London 64, Liverpool 11, Amſter— 

dam 9 Todesfälle; Hamburg 21, Wien 23, Kopen- 

hagen 24, Stodholm 25 Erfrankungen- 
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Die mit einem f bezeichneten Städte berichten über die Sterbe von einem Arzte zufammenftellen oder prüfen. — Die 
1. Dezember 1885 unter Berückfichti 
theiligten Orten für den 1. Suli 1888 berechnet worden. 
ermittelt. Die Berechnung der Durchichnittlichen Sterbeziff 
1883 ©. 231, 1884 ©. 219, 1885 II. © 

’) Megen etwaiger an Boden, Flecktyphus, Cholera 
Seite. —) Nimmt erit jeit 1886 am der Berichteritat 

2 fälle auf Grund Ar 
Einwohnerzahlen find nad) 

gung der von 1880 bis 1885 durch die Volfszählung e en £ 
Auf Grund derjelben werden die Verhältnißzahlen de 
ern für die Jahre 1882—86 ift au 

. 298, 1886 ©. 759 und 1887.©. 455) mitgetheil 

ztlicher Todtenſcheine oder Yaffen die Nachweiſun 
Maßgabe der endgültigen Ergebniffe der 

(asiatica) unn Reit vorgefommenen Todes 
tung Theil. — 3) Ohne Ortöfremde 21 = 24,9 %/oo- 

rinittelten Zu⸗ oder A 

f Grund derin den Sa 

en wenigitend 
olkszaͤhlung von 

bnahme der Bevölkerung in den be⸗ 
v in der Berichtöwoche Geftorbenen 

\ hresüberfichten (Veröffentlichungen 
ten Angaben über Einwohnerzahlen und Sterbefälle erfolgt. 

fälle vergl. den Tert der vorhergehen den 
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Sterblichfeit in größeren Städten de8 Auslandes, Woche vom 20, bis 26. Mai 1888, 

Beitorbene |28%& Todes⸗Urſachen!t 

A— 322, = er a d 3 * odtgeborene |" 2a N re re 
Ein— = 8 Helie a 58 88 RK = 8 335338 durchal durchfall SE] S 

& = Ss |Eer»l8583| 75| 8 ul Select 2525568 mel 22|E 
Namen ber Städte | one 2 | | & el8s3l83l8. 

= 2a je — —353 — — er 
Eu EEE EDER EEIBSIESIEEBICHRE FE 

ES ed = = 2 —5 2,.,09221l2 

3 |3#0j888 a7 1 "32588 532]=°]3 dl Di m een ul 

Amfterdam . Bella. ara ea il -IuBlal ns I|-|I-I sl a 
Brünn en . Mai... 86 37 n 7 58 a 3491 — — 1 2 18| 2 7 EN REN 
Brüffel desgl. ah. 181 270 82 4 74 17 2121 -|-|1| -| -|2/2|» : 35| 4 
Graben, er 442787 | 319 | 11 | 302 66 35,5 22 a E20 17 — 146| 8 
Ehriftimin . 2 2°». | 185600 67 1 81 23 a 22/1 6/| -| -I: ul ı| ı |-|-} 981 — 
Dublin. . E 2 353 082 159 e 165 19 24,4 2| 5| — 2 R s 2 1551 1 
Edinburg 4 . 262 733 129 ‘ 90 18 179 = a: 5 9 R 2 u 
Graz Bi 19. "Ma 3 - 105 809 6 60 — 29,5 Zu ne — 13 6 2 - 36| 3 
Kopenhagen bis 22. Mai h 300 000 148 8. 1168 40 It 6 2230217 8 -1 9| 6 
Krakau bis 19. Mai. . . 74 084 64 1 75 17 52,6 a een ee len Er 
Lemberg desgl. & 120 868 3 3 66 3 2334| -|-|3| — ea Al J a se 
giverponl. . . » — 599 7 329 R 191 49 1661| —-| 4| 2 x a 4 a 1 NEE 
London en .1.14282 21 | 2278 » 11361 322 16,6 23.1 12,271 10 41151 | 2| 159)| 2 2| 967 | 65 
Won big 12. Mai >. | 40180 | 161 | 10 | 174 est 21-1813] 5.1 kill 2 
Od — ——— 268 9 91 25 —— SE 2 Ian el 7 4 7 5| 61 2 
Bar « | 2260 945 | 1039 96 939 128 21,6 17 438 | «Et. 2 119% 1104 | 61 2 . 1492| 18 
Referehiins bis 19. Mai. = 928 01 4 | 24 | 775 186 44 154 19 9| 9 2|1383| 45| 32 1397. 10WE 

rag u. — Be R . 295 857 = 13 | 208 57 36.6 2 1|/ 42 | 16 8 = 115 44 
om bis 21. Apr .| 388300 | 201 Deal 43 24,2 Ib) | WDR a a ER 11| 7 

Stodholm bis 15. "inf e 221 549 156 6 93 18 21,8 ale | — 1 17 1, 20-1229 4 51| 5 
Trieft 156 042 : i 69 samanae is) 1, —- I 1618| A) - Jet 
Nenedig vis 19. Mai. . 150 502 13 3 66 8 22,8 -1-|— 1 1 Bester 10 =ie27 023 
ur DRSOTL ee. 5 444 814 223 15 303 105 35,4 = 6|1l 2 330 30 ® 149 13 
Mien deögl. . A 800 836 503 26 457 129 29,7 13 4 2! — 2 1102 | 92 28 1 1!203] 6 
11 Lororte Wiens beggl. . 405 396 2 i R el 14 1 3 } Ale 5l 3 

Aus Berliner Kranfenhäufern. 
(Königl. Charite, Städtiiche Krankenhäuſer im Friedrichshain und zu 
Moabit, St. Hedwigs- Krankenhaus, Bethanien, Eliiabeth-Kranfenhaus, 

eenarues Krankenhaus, Auguita- ‚Sofpital, en AratenbauB) 
+ ai : die Woche vom 20, bi! 2 

Gemeldete Erkrankung. en, 
Se Mitth. 

+ 

Aus d deutfchen ihen Stadt: u. Landbezirfen. 
der Kal. Sanitäts-Kommiſſ. zu Berlin, des ftatiit. Amtes der 

Stadt Breslau, d. Aerzte-Vereins zu Frankfurt a. D., des Mediz.-Snipef- 
torats zu Hamburg, des Vereing f. öff. Gefuntheitsnfl zu Nürnberg, der 
betr. Kol. Reg.-Medizinalräthe u. Fürftl. Reuß'ſchen Phhſik.Bezirksärzte. 

Aufgenommene 

Kranfheits- 

formen 

Maſern und NRöthbeln . 
Scharlach. 
Diphtherie und Stowp: 
Unterleibötyphus 

. 

Brechburchfall inkl. Ruhr und 
Cholera nostras . 

Kindbettfieber . . -» - 
MWecielfieber . . . » 

is 

. 

Roſe. 
Syphilis inkl. Gonorrhöe 
Lungenſchwindſucht . 
‚Andere — 

Athmungs⸗O 
Akuter Darnıkatarıh. 

der 
rgane - » 

Säuferwahnftnn er chroni⸗ 
ſcher Alkoholismus 

Almer Gelenfrheunatismus 
Andere — Krankheiten 
Verletzunge 
Alle —— Krankheiten. ._ 

Sunme Summe | 763 | 17 | 264 
Gejammtbeft. war am 19. Mai 3708 u. bleibt am 26. Mai 1888 3747. 

= 

Lebensalter = 

24, 62 162] sel! 2 
1. | bis | bis | bis | bi8 |dar-] > 

5. | 15. | 30. | 60. |ü 8 
Aa or | —_ | — 
ca | Sell De 
DREI BA — | 12 
6|=- = 1-16) -—| —-| 1 

— = 1210 -|-|—-| 8 
Bere z ei 
a De 
4. — || 2.2, — 1 — 

66 — — — 61 5|1 — 
A462 17 16 — | Fl 

Zee —68 
10 el Ale ee 

11-|-|i-| 4a 7 -|- 
3|-|-|-|3| 2! -| - 
3I-|-|-| ul u 1) — 
10 2| 1/12 | 30| 39] ı6| 7 
3601 6! 10 ! 26 1159 1137 | 22 | 38 

36 | 49 | 354 43 |105 

Stadt 
" 

” 

n 

" 

Bezirh 

Berlin . 
Breslau 
Frankfurt a. D. . 
Hamburg u. Vororte 
Nürnberg . 

Neg.- Bez. Aachen 

eiz RE 
| Zeulenroda ’ 

Burgf 

Yurich 
Düfielbarf . ER 
Erfurt. 
Hannover 
Hildesheim . 
Königäberg . 
Marienwerder . 
Müniter . 

Stralf und 
Trier 
Miesbaden . . . 

Reubiher % eg ze 

Zeit⸗ 

angabe 

20.—26. Mai 

deggl. 
d 

20.26. Mai 
desgl. 
desgl. 

desgl. 
deögl. 
desgl. 

desgl. 
desgl. 
Be 
Deögl. 

13.—19. Mai 

Unterleibö- 
typhus Majern 

D .. So0 

—— 

Scharlach Diphtherie und Croup Kindbett— 
fteber 

roal|Iw 

SG 

„| eye 

Witterung. 
Nach Beobachtungen der landwirthichaf lichen —* in Berlin und der meteorologiſchen Centralſtation in München. 

Woche von 20. bis 26, Mai 1338. 

3 Temperatur in Co Luftdruck in mm?) Relat. Feuchtigkeit d.Luft3l Sühe Bor 

Beobachtungs- | Beobachtungs- F | : = > | e > ER 
g = on 6: = * an SRieder- hexrſchende Mi FR 

Ort Tag = E 5: 8 2 > E 2 ichfanes ‚Aind- Windſtärke 

— = S Ss | 8 ru = mm 
20. Mai 272 15,0 61 49 93 5,2 NW 2 
Zur 21,7 11,4 34 50 3 — NW 2 

" 228 7, 9 6,6 63 33 47 — NO 4 

Berlin —— 19,2 3,9 65 36 41 _ NNO 1 
PIE 231 95 70 48 50 — NW 1 
— 18,66 9,6 39 — NW 2 
299, 15,9 15 _ W 3 

20. Mai 21,5 14,3 719,3 720,0 720,9 59 57 71 11 W 14 

210: 172 121 721,8 121,3 720,2 86 68 77 0,2 NO 0,7 

* PER 16,7 11,2 719,4 719.1 719,0 86 71 86 — NO 3,0 
Münden | 3 „ 16,4 64 | 710 | 70,6 | 7202 | 48 30 55 — 0 38 

DAS 119 5,3 720,1 719,5 718,9 48 40 53 _ 16) 1,2 
25% 21 710 | 7176 | 7149 | 713,4 55 33 50 OÖ 0,9 
Din 1731 96 713,6 712,6 712,6 60 54 55 01 NW 0,4 

1) Wegen etwaiger an — Flecktyphus, Cholera (asiatica) und Peſt —— Todesfälle bezw. Erkrankungen vergl. den Text 
Die Beobachtungen des Luftpruds und der relativen Feuchtigkeit dev Luft erfolgen in Berlin um 7 Uhr Morgens, auf der eriten Seite. — ? 

2 Uhr Mittags, 9 Uhr Abends, in München um 8, 2 und 8 Ahr. — 3) Einſchl. Ruhr. — 4 Fälle von Scharladh-Diphtherie. 
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Grundwafferftand und Bodenteimperaturen 
in Berlin und München”) 

im Monat April 1888. 
Grundwaſſerſtand:; nad Mittheilungen der a Deputation 

fir Pe: —— N e zu Berlin und bed 
ienijchen Inſtituts zu München. i h 

Bon o t — eraturen: nach Mittheilungen ver landwirthſchaftlichen 
Hochſchule zu Berlin und des hygieniſchen Inſtituts zu Munchen. 

in en Er Te u EEE: ————— ——————— ——— — 

Bezeihnung 

der 
Grundwajsferftand 

Beobachtungs— 8 Inte)» 
Station amı am | am | am am | dris E3 

Aiamer | uk Bsw|) as. || = 22 rl iso. | 38 Jlitter SE 
des Stand⸗ April im Monat 

rohrs 2c.) m m m m m | m m 

Berlin. 

Nr. XVIO. 
Eifafferftr. 1.| 31,06 | 31,14 | 31,23 | 31,31 | 31,38 |31,38|31,06)| 31,22 

Nr. XV. 
Charlotten⸗u. 
Leipziger Str.| 31,40 

Nr. XXV. 
Köpnider und 
N.Sakob-Str.| 31,94 

Nr. IX. 
Bor dem In— 
validenparkt .| 31,23 

München. 

Hygieniſches 
Juftitut.. .|515,684'515,694|515,924|515,964|516,174 

31,53 | 31,67 | 31,79 | 31,84 [31,84|31,39)| 31,64 

32,12 | 32.21 | 32,24 | 32,19 |32,24131,90]| 32,14 

31,52 | 31,72 | 31,79 | 31,73 |31,79|31,19|| 31,62 

Bodentemperaturen 

Bezeihnung 
am 1. April 8 Uhr Morg. | am 15. April 8 Uhr Mor. 

der 

Beob- 5] im einer Tiefe JE" im einer Tiefe 
RE N w,r 

achtungs- [= 8 — — — Ni 7— 5* 
Station 3 2 la =: /a 2 la 

— m m m m m —— m m m m m 

IE. NO LERL SCHLECHT. EI BEHECH ET. 

Berlin. 
Landwirth⸗ 

ſchaftliche 
Sodhichule | 4,5 | 5,6 | 5,8 | 6,0 | 45 4,1] SA || 7,4 | 6,3 6,05|5,2 5,9 

München. 
Hygieniſches 

njtitut 
Findlings⸗ 
traße 34. 15,0 4,2 4,8 | 5,0 | 44| 3,61 6,8 || 7,2 | 4,0) 3,4 |3,7 |3,9 

*) an nele iaube ud ausgedrückt in Metern über 
prmalmullpunkte, welcher für Berlin der Amfterdamer 

Pegel, für München der Spiegel des mittelländiichen Meeres ift. 

(Zur Monatstabelle) In dem Berichtsmonat find 
nachitehende Todesfälle an Pocken, Cholera, Fleck— 

typhus, Nüdfallsfieber und epidemiſcher Genickſtarre 
gemeldet worden: 

Poden: Deu 1, 

Königsberg 1, Pilſen 2, Neichenberg 4, Troppau 2, 

Genua 29, Bejangon 1, Galais 7, Le Havre 23, 

Lille 1, Marjeille 12, Liffabon 72, Moskau 2, Buka— 

reſt 4, Bombay 132, Madras 7, Kairo, Boston je 1, 
New York 14. 

Cholera: Bombay 8, Madras 56. 

Flecktyphus: Elbing, Hannover, Linden je 1, 
Magdeburg 4, Braunſchweig 2, Deifau 1. 

Rückfallsfieber: Alerandrien 4 (einſchließlich 
biliöfen Fiebers). 

Epidemiſche Genickſtarre: Bofton1, Chicago1, 
Cincinnati 6, New⸗Orleans 1,New-Hork 18, St. Louis 2. i 

Im Uebrigen find befonders hervorzuheben: 
Unterleibstyphus: Chemnitz 55 (Vormonat 

116), Hamburg 23 (27), Moskau 20 (18), Kairo 61 
37) Todesfälle. 

Gneſen 9, Hannover 2, 

aan a un wine ET hr 
: — N 

Ruhr: Bombay 70 (Vormonat 43), Madras 159 
(123), Alexandrien 21 (22), Kairo 112 (89) Todes- 
fälle. 

Maſern: Berlin 26 (Vormonat 12), Ham— 
burg 43 (49), Straßburg 48 (23), Bombay 36 (18), 

Baltimore 30 (36) Todesfälle Aus Pforzheim wer- 

den 12 Todesfälle gegen 30 im Vormonat gemeldet. 

Scharlad: Moskau 48 (Vormonat 40), Brooklyn 
70 (62), New-York 106 (122) Todesfälle. 

Diphtherie und Eronp: Berlin 73 (Bor: 
monat 102), Breslau 22 (22), München 24 (19), 
Nürnberg 23 (25), Hamburg 32.(38), Straßburg 21 

(11), Moskau 42 (50), Bojton 47 (44), Brooklyn 
140 (142), Chicago 119 (121), Montreal 483 (55), 
New-Yort 294 (268), St. Louis 72 (60) Todesfälle. 

Keuchhuften: Kairo 42 (Normonat 15), Chicago 
23 (16), New: York 28 (22) Todesfälle. 

Akute Darmfrankheiten: Berlin 178 (Bor: 

monat 200), Breslau 55 (54), Elbing 23 (8), Königs- 

berg 59 (25), Augsburg 23 (14), München 109 (61), 
Nürnberg 34 (22), Dresden 44 (52), Bukareſt 30 
(24), Aerandrien 113 (95), Kairo 413 (214), Bom— 

bay 85 (70), Madras 93 (86), Chicago 44 (28), 

New Drleans 29 (15), New-York 64 (53), St. Louis 

39 (25) Todesfälle. 

Unter den deutfchen Orten hatten im Berichtsmonat 
verhältnigmäßig die höchſte Geſammtſterblichkeit 
(nämlich über 35,0 auf 1000 Einwohner und aufs 

Sahr berechnet): Elbing (35,2), Chemnik (35,6), 
Pforzheim (36,6), Linden (37,5), Straßburg (38,1), 
Paſſau (38,2), Erlangen (39,0), Heidelberg (40,4), 

Ingolſtadt (43,8). Ingolſtadt, Chemnitz, Heidelberg, 

Pforzheim zeigten ſchon im Vormonate eine über die 

angegebene Grenze hinausgehende Sterblichkeit; in 

Straßburg betrug dieſelbe 32,2, in Elbing, Linden, 

Erlangen, Paſſau zwiſchen 25,1 und 30,0%. Das 
Sterblichfeitsmarimum hatte fih im Vormonat auf 
44,9 gegen 43,8 im Berichtsmonat belaufen. 

Während des fünfjährigen Durchſchnitts 1882 bis 
1886, joweit derjelbe vorliegt, jtarben in Elbing, 
Erlangen, Ingolſtadt, Chemnit über 30,1, in Bafjaıı, 
Heidelberg, Straßburg zwijchen 25,1 und 30,0, it 

Pforzheim 23,4 auf je 1000 &inwohner. — Von 
den im Vormonat durch eine vergleichsweije Höchite 
Sterblichfeit hervorragenden Drten, welche bisher 
nicht erwähnt find, ‚hatten im April Fürth 33,1, 

Düren 29,6, Schleswig 25,5, Landshut 23,1%0 
Todesfälle aufzuweiſen. 

Bon den oben bejonders hervorgehobenen Orten 
hatten Sngoljtadt mir 756, Paſſau mit 467, Pforz- 

heim mit 465, Elbing mit 347. Todesfällen auf je 
1000 2ebendgeborene eine verhältnißmäßig hohe 
Säuglingsiterblichkeit,; in Linden, Chemnit, Straß- 

burg betrug diejelbe weniger als ein Drittel, in 

Heidelberg weniger als ein Viertel, in Crlangen 
weniger als ein Fünftel der Lebendgeborenen. Die 
aus diejen Orten gemeldeten Todesurjachen anlangend, 



wurden bejonders Sterbefälle durch Unterleibstyphus 
in Chemnitz (55), durch Majern in Pforzheim (12), 
Heidelberg (13), Straßburg (48), durch Diphtherie 

und Group in Linden (9), Straßburg (21), durch 
Lungenſchwindſucht in Elbing, Erlangen (je 9), Lin: 
den (12), Paſſau (13), Pforzheim (14), Heidelberg 

(19), Straßburg (27), Chemuiß (37), dur) afute 

Erkrankungen der Athmungsorgane in Paſſau (8), 

Linden (12), Heidelberg (19), Pforzheim (23), Straß: 
burg (52), durch akute Darmfrankheiten in Elbing 
(23) herbeigeführt. | 

Eine beträchtlihe, nämlih auf mehr als ein 
Drittel der Lebendgeborenen fich belaufende Säug— 
lingsiterblichfeit ergiebt fich, außer für die ſchon ge— 

nannten Orte, für Landshut (340 auf je 1000 Lebend- 
geborene — Gejammtjterblichkeit 23,1), Frankfurt a. O. 
(341— 25,5), Augsburg (343—31,5), Neiße (344— 
19,2), Zittau (350—20,8), Nürnberg (360—32,0), 
Glauchau (362—21,4), Graudenz (364—27,7), 
Schweidnitz (373— 31,0), Küftrin (381— 20,7), Zwickau 
(400— 28,1), Königsberg (401— 23,8), Crimmitſchau 
(500—32,1), Ulm (548— 28,2). 

Einer geringeren Gejammtjterblichfeit, 
als 15,0 auf je 1000 Einwohner und aufs Sahr 
berechnet, erfrenten ji) während des Berihtsmonats 
Rheydt (14,7), Glogau, Weſel (je 14,5), Grabow 
(14,4), Celle (14,1), Schwerin (12,3), Merſeburg 
(11,5), Schöneberg bei Berlin (9,8). Bon diejen 

Drten wiejen Wejel, Schwerin im Vormonat zwifchen 
25,1 und 30,0, Schöneberg, Glogau, Rheydt zwijchen 

20,1 und 25,0, Merjeburg 19,7, Gelle 18,5, Grabow 

14,4%/00 Todesfälle auf. Sm fünfjährigen Durchſchnitt 
1882 — 1886, joweit derjelbe vorliegt, jtarben in 
Merjeburg 29,3, in Celle, Glogau, Schwerin zwijchen 

20,1 und 25,0, in Rheydt 20,0, in Weſel 19,7%/0, 

Perſonen. — Bon den außer Grabow im Vormonat 
durch eine verhältnigmäßig geringe Sterblichkeit aus— 
gezeichneten Orten verloren im April Baußen 15,7, 
Kattowit 18,2, Cannjtatt 24,7, Stendal 26,0% Pers 

fonen durch den Tod. 

Unter den Orten mit weniger als 15,0°/oo Sterb- 
lichkeit blieb die Säuglingsjterblichfeit in Celle, 
Weſel, Schwerin unter einem Zehntel, in Schöneberg, 

Merjeburg, Rheydt unter einem Siebentel, in Glogau 
unter einem Fünftel, in Grabow unter einem Viertel 
der Lebendgeborenen. Eine Sterblichkeit der Säug— 
linge bis zu 100,0%0 gab es in Flensburg (Ge: 
Jammtjterblichfeit 23,6), Gleiwiß (20,2), Hamm (22,5), 
Hildesheim (17,3), Sierlohn (17,2), Kaſſel (16,6), 

Remſcheid (25,3), Stralfund (20,5), Reudnitz (21,1), 

Meimar (18,2), Zerbit (26,3), Weniger als ein 
Siebentel der Lebendgeborenen ſtarb in 28, [weniger 
als ein Fünftel derjelben in 58 Orten. Die Ge- 
fammtjterblichfeit betrug in 4 diefer Orte bis zu 15,0, 
in 27 zwiſchen 15,1 und 20,0, in 36 zwijchen 20,1 
und 25,0, in 17 zwiſchen 25,1 und 30,0, in 2 über 

30,0°%/oo. 

Im Ganzen fcheint fich der Gefundheitszuftand 

der Säuglinge gegenüber dem Vormonat verichlechtert 

zu haben, während derjenige der übrigen Altersklafjen 

anjcheinend ziemlich unverändert geblieben ijt. Eine 
Sterblichkeit von mehr als 35,0% war in I Orten 

gegen 8 im März, eine folche von weniger als 
15,0% in 8 gegen 5 zu verzeichnen. Mehr Säug- 

linge als 333,3 auf je 1000 Xebendgeborene ftarben 

in 18 Orten gegen 12, weniger al3 200,0 in 100 

gegen 115. 

Cholera in Bombay. — Su der Zeit vom 
3. April bis 1. Mai d. 3. find den amtlichen Nach: 
weijen zufolge in der Stadt Bombay 35 Cholera— 

todesfälle zur Kenntniß gekommen. Diejelben be= 

trafen ausjchlieglich Eingeborene. — Aus der Prä— 

fiventihaft Bombay wurden für die am 1. Mai 
endigende Woche Cholerafälle in vier Dijtrikten amt— 

lich gemeldet, darunter aus Surat 129 Todesfälle 
bei 276 Erkrankungen. 

Cholera in Singapore. — Nach einer Nach— 
richt vom 24. April d. J. jcheint die Cholera in 

Singapore (vergl. ©. 287) an Ausdehnung zuge- 
nommen zu haben. An dem genannten Tage waren 

beveit3 Maßregeln getroffen, um die Krankheit von 

den in den Hafen einlaufenden Schiffen fern zu 

halten. — Nachdem die Seuche bis dahin haupt- 

jächlieh in dem nahezu 1000 Verbrecher beherbergen 

den Gefängniſſe ihre Dpfer gefunden Hat, joll ſie 

feit dem 23. April auch in der Stadt aufgetreten fein. 

Fledtyphus in den Regierungsbezirken 
Magdeburg und Danzig (vergl. ©. 315). Dem 

Kranfenhaufe in Magdeburg find weiterhin am 

20., 23., 28. April und am 1. und 2. Mai noch Fled- 
typhuskranke, meiſt aus dortigen Herbergen, zuge— 

gangen. In Tangermünde it am 8. April ein 

auf Wanderſchaft befindlicher Arbeiter mit Fleck— 

typhus in das Krankenhaus aufgenommen, und aus 

Gardelegen find Ende April zwei Flecktyphus— 

kranke gemeldet worden, deren einer ſich im Kranken— 
hauſe infizirt Hatte. 

In Elbing find vom 29. März bis 24. April 
d. J. drei Fälle von Flecktyphus ärztlich feſtgeſtellt 

worden. Die Krankheit betraf zwei von auswärts 

zugereijte Perjonen und die Mutter des einen zuerjt 

Erkrankten. 

Trichinen-Epidemieen in Preußen. 

Gegen Ende des Jahres 1887 find an 3 verſchie— 
denen Orten Preußens Trichinen=Epidemieen aufges 

treten, wobei 160 Erkrankungs- und 4 Todesfälle zur 

amtlihen Kenntniß gelangten. 

In der Stadt Inowrazlaw (Reg.Bez. Brom— 

berg) erkrankten in der Zeit vom 24. September bis 

anfangs Oktober 45 Perſonen an Trichinoſe. Die 

anfänglich zweifelhafte Diagnoſe gewann an Wahr— 
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jcheinlichfeit als zu den vorhandenen Krankheitäer- 

iheinungen des Magens und Darms ſich Geſichts— 
ddeme und Musfelentzündungen gefellten. Die Epi- 
demie verlief im Allgemeinen leicht, die Dauer der 

Einzelfälle betrug 3 bis 6 Wochen. Schwer erkrankt 
waren nur 10 Perſonen; eine von diejen ſtarb. Etwa 

der 3. Theil der Erkrankten jowie der Verjtorbene 

waren Ssraeliten. Die mikroſkopiſche Unterſuchung 

der Muskeln des Iehteren ergab zahlveihe in der 

Einkapſelung begriffene Trichinen. Sämmtliche Er- 

krankte hatten in der Zeit vom 17. bis 21. Sep— 

tember aus 3 Fleifcherläden Klopsfleiich bezogen und 

genofjen. Speziell die Israeliten Hatten das Fleiſch 

angeblich als koſcheres Rindfleiſch von einem jüdifchen 

Fleifcher gekauft. Die jpäter vorgenommene miftof- 

fopijche Unterfuchung der bei den 3 Fleiſchern vor— 

handenen Vorräthe an Fleiſchwaaren verlief reſul— 

tatlos. Die Stadt befißt ein öffentliches Schlachthaus, 

in welchem alle gejchlachteten Schweine auf Trihinen 

unterfucht werden. Daneben wird Fleiſch von auf 

dem Lande gejchlachteten Schweinen eingeführt und 

an Markttagen feilgeboten. Solches Fleiſch, deſſen 

Abſtempelung fi) nur ſchwer Fontrofliven läßt, wird 

nieht felten von den Fleifchern gekauft, und jo mag 

es möglich fein, daß ein auf dem Lande gejchlachtetes, 

nicht unterfuchtes trichinöfes Schwein die Veran— 

laffung zur Entjtehung der Epidemie gewejen ift. 
Die Shlahthaus-Kommilfion hat aus dieſem Anlaß 

und auf Anregung des Medizinalbeamten bejchlofien, 

in Zufunft die auswärts geſchlachteten Schweine nur 

im unzerlegten Zuftand nach der Stadt bringen zu 

Yaffen und den Verkauf derjelben von der vorgängigen 

mikroſkopiſchen Unterſuchung im Schlachthaus ab- 

hängig zu machen. 

Im Kreiſe Zellerfeld (Reg.Bez. Hildesheim) 

erkrankten vom 20. Oktober bis 7. November v. Is. 

103 Perſonen an der Trichinoſe. Hiervon entfallen 

auf die Orte Wildemann 93, Grund 4, Lautenthal 

und Zellerfeld je 3. Geſtorben ſind 3 Perſonen, ein 

ſchwerer Erkrankungsfall ſteht noch in Behandlung, 

die übrigen ſind ſämmtlich geneſen. Betroffen waren 

zumeiſt Arbeiter eines Steinbruchs. An den unter 

den Steinbrucharbeitern beſtehenden Konſum-Verein 

hatte der Schlächter M. in Wildemann im Monat 

Oktober ca. 100 Pfund Wurſt abgegeben. Auch die 

übrigen Erkrankten hatten kurz vorher Wurſt von 

dem Schlächter M. bezogen. Die Wurſtvorräthe des 

letzteren erwieſen ſich bei der Unterſuchung ſtark tri— 

chinenhaltig. Nach Angabe des Schlächters ſtammten 

dieſe Vorräthe entweder von einem am 28. September 

oder von einem am 5. Dftober geſchlachteten Schwein. 

Ueber die Herkunft des betreffenden Schweines ijt 

nicht3 befannt. Sämmtliche von M. gefchlachteten 

Schweine waren von dem Trichinenſchauer unterfucht 

und als trichinenfrei erklärt worden. Gegen letzteren 

it das Strafverfahren eingeleitet. 

Sn Mühlhaufen i. TH. (Neg.- Bez. Erfurt) 

wurde in der Woche nach dem Weihnachtsfeite 1887 

kungen bei meijt jugendlichen, männlichen Perſonen 

feftgeftellt, welche mit ziemlicher Sicherheit auf eine 

Infektion durch trichinenhaltiges Schweinefleifch 

ichließen ließen. Diefelben bejtanden in leichten gaſtri— 

ſchen Bejchwerden, Kopfſchmerzen mit ödematöſer An— 

ſchwellung der periorbitalen Gegend, allgemeiner 

durch die dortigen Aerzte eine Anzahl von Erkran— 

Muskelſchwäche und Schmerzhaftigkeit, waren jedoch 

im Allgemeinen nur milder Natur und verliefen nach 
kurzer Zeit in günſtiger Weiſe, ohne länger dauernde 

Arbeitsunſähigkeit oder ſonſtige üble Folgen zurück— 
zulaſſen. 

Im Ganzen wurden 12 Erkrankungen konſtatirt, 

von denen 11 bei Arbeitern in einer Tijchlerei und 
eine bei einem jungen Commis vorfamen. Es wurde 
fejtgeftellt, daß ſämmtliche Erkrankte fich jeden Morgen 

zum Frühſtück jogenanntes Brat- oder Hadfleiich, 

d. h. rohes feingehadtes Schweinefleifch aus der nahe 
gelegenen Schlächterei des Fleiſchermeiſters A. holen 

ließen und dafjelbe in ungekochtem Zuftande verzehrt 
hatten. 

Nach der Zeitrechnung mußte die Infektion kurz 
vor dem Weihnachtsfefte jtattgefunden haben, etwa 

zwijchen dem 22. und 24. Dezember pr. Zwei junge 

Leute in der Tijchlerei, welche fi) aus Efel vor dem 

Genuſſe rohen Schweinefleifches dejjelben zu enthalten 

pflegen, blieben verjchont. 

Die Diagnofe der Krankheit wurde durch den 
Kreisphyfifus Dr. St. dadurch ficher geitellt, daß er 
am 5. Zanuar er. dem Delta-Musfel eines jungen 
Arbeiters der Tijchlerei ein Muskelſtückchen entnahm 

und darin die Anwejenheit einer vollkommen aus— 

gebildeten, noch nicht eingefapjelten Muskeltrichine 
nachwies. 

Hierauf wurden die ſämmtlichen noch vorräthigen 

Fleiſchpräparate in der A.'ſchen Schlächterei polizeilich 

beſchlagnahmt und einem als zuverläſſig bekannten 

Fleiſchbeſchauer übergeben, welcher jedoch trotz eifrigen 

Suchens in zahlreichen Präparaten keine Trichinen 
entdecken konnte. Auch die Unterſuchung der noch 

vorhandenen Fleiſchtheile eines in der fraglichen Zeit 

geſchlachteten ſogenannten Bakonyer-Schweines durch 
2 Fleiſchbeſchauer blieb reſultatlos, fo daß anzunehmen 

it, daß das trichinenhaltige Fleiſch volljtändig vers 
fauft und völlig durchgefocht oder gebraten genoſſen 

oder zu Tleifchpräparaten mit anderem Fleiſche ver— 

arbeitet worden ift, ohne den Konfumenten zu ſchaden. 

Auch ſcheint daſſelbe nur wenig trihinenhaltig ges 

wefen zu fein, da die Symptome der Erkrankungen 

nicht gefahrdrohend waren, und letztere im Allge— 

meinen leicht verliefen. Die Gejchäftsbücher des 
Schlächters A. ſtimmten vollftändig überein mit den— 

jenigen des Fleiſchbeſchauers. Gerichtliche Unter— 
ſuchung iſt eingeleitet. 

* 
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Bericht des Een Gefundheitsbeamten für 

Be a he a a nn zu 

einem Hoſpital überwiefen. 

en Londoner Hafen. 
(Vgl. Veröffentl. 1887 ©. 405.) 

Sn den eriten jehs Monaten des Sahres 1887 

wurden im Londoner Hafen 11268 Schiffe aller Art 
befihtigt; in 902 Fällen mußte wegen janitärer Miß— 
jtände eine Reinigung oder Weißung des Schiffes 
angeordnet werden, 28 Perjonen wurden als Frank 

Eine Desinfektion der 
Effekten von Verſtorbenen bezw. Kranken fand 13 mal 
jtatt, je 1 mal wegen Boden, Cholera und Mafern, 3 
mal wegen Typhus, 3 mal wegen „Fieber“, je 1 mal 

wegen Malaria und jeptiichem Fieber, endlich 2 mal 

wegen Todes aus unbekannter Urſache. Eine de3- 
infizirende Räucherung der ganzen Schiffe wurde 10 
mal veranlaßt, 4 mal wegen Poden, 3 mal wegen 
Typhus, 2 mal wegen Majern, 1 mal wegen Scharlad). 

Beihlagnahmen an verdorbenem Fleifch erfolgten 
nicht jelten, jedoch handelte es fich meiſt um geringe 
Mengen. Im Ganzen wurden von 26 Schiffen 113 
Rinderviertel (aus Texas) und 830 Kilten mit Schaf- 
oder Lammfleiſch verworfen. Das letztere Fleiſch 
ſtammte meiſt aus Neu-Seeland und Auſtralien, nur 

3 betroffene Schiffe gehörten der River Plate Fresh 
Meat Co. und führten demgemäß ſüdamerikaniſches 

Fleiſch an Bord. Außerdem wurden no SO Kijten 

mit Drangen auf einem Schiffe aus Maroffo als 
verdorben mit Beſchlag belegt. 

Zeitweilige Maßregeln gegen Holkskrankheiten. 
Defterreih-Ungarn. Durch Verordnung der Mi- 

niſterien des Innern, des Handels und der Finanzen vom 
19. Mai d. 3. find mit Nücficht darauf, daß die Cholera 
in jämmtlichen europäifhen Staaten und in den außer: 
europäiichen Mittelmeerländern erloſchen ijt, die mit den 
Verordnungen der Minifterien des Innern, des Handels 

und der Finanzen v.14.Zuli 1883 (öjterr, R.G. Bl. Nr. 129), 
- dom 1. Suli, 18. Auguft und 11. September 1884 (R.G.Bl. 
Nrr. 107, 136 und 152) und vom 8. September 1885 

(R.G.Bl. Nr. 130) erlafienen Verbote der Ein- und 
Durchfuhr von Hadern, alten Tauwerke, für den Handel 
bejtimmten alten Kleidern, gebrauchter Leibwäſche und 

gebrauchten: Bettzeuge aus Egypten, Frankreich, Algier, 
Tunis, Stalien, Spanien und Gibraltar aufgehoben.*) 

- Die Verordnung ift mit dem Tage ihrer Kundmachung 
- (23. Mai 1888) in Wirkſamkeit getreten (R.G. Bl. Nr. 65 
Geite 144). — 

(RU. Nr. 140 vom 31. Mai 1888.) 
Dänemark. Durch Bekanntmachung des Königlich 

dänifhen Juſtiz-Miniſteriums vom 19. Mai 1888 find 
mit Rückſicht auf den Ausbrud, der Blattern in Grimsby 
gegenüber den aus diefem Hafen Fommenden Schiffen ‚bie 
geſetzlichen Beltimmungen über gejundheitspolizeiliche 
Unterfuhung, jowie das Cinfuhrverbot in Betreff ge 
brauchter Leinwand, gebrauchter Stleider, Betten u. j. w. 
in Kraft gejegt worden. — } 

Portugal. Durd eine unterm 21. Mai 1858 ver- 

öffentlichte Verfügung des Königlich portugieſiſchen Ni- 
niſteriums des Innern ift der Hafen von Mankos für 
von Gelbfieber verjeucht erklärt worden. 

MHeterinär-polizeiliche Maßregeln. 
Bayern. Befanntmahung des Königlichen 

Staatsminijteriums des Innern betr. Maßregeln 
gegen Viehſeuchen. Vom 18. Mai 1888. 

Anm. Bgl. Veröff. ©. 330. 
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Aus Veranlafjung der fortdauernden Verbreitung der 
Maul- und Klauenfeudhe in der Schweiz wird zur Er: 
gänzung der Miniiterialbefanntmadhung vom 3. November 
1885 (Bej.- und B.-D.:Bl. ©. 611) und auf Grund des 
$ 7 des Neichögefeßes dom 23. Zuni 1880, die Abwehr 
und Unterdrüdung von Viehſeuchen betreffend (Reichs— 
gejebblatt ©. 153) bis auf Weiteres Nachftehendes verfügt: 

1. Die Ein» und Durdfuhr von Nindvieh, Schafen, 
Ziegen und Schweinen aus der Schweiz zu Schiff über 
den Bodensee darf nur an der Eintrittsftation Lindau 
erfolgen und muß wenigjtens einen QTag vorher dent 
föniglihen Hafenfommifjariate zu Lindau unter genauer 
Angabe der Einführungszeit angezeigt werden. 

2. Die einzuführenden Thiere werden in Lindau, ehe 
fie das Schiff verlaffen haben, durch den Bezirköthierarzt, 
welcher von der Ankunft des Transportes durd) das könig— 
liche Hafenfommifjariat Lindau rechtzeitig zu benachrich— 
tigen tft, auf ihren Geſundheitszuſtand unterfucht. 

Sleichzeitig Hat der Bezirföthierarzt das im der ge 
dachten Miniſterialbekanntmachung vom 3. November 1855 
vorgejchriebene amtliche Herkunftszeugnig in Empfang 
zu nehmen und zu prüfen. 

3. Wird bei der thierärztlichen Unterfuhung feitgeftellt, 
daß eines der Thiere des Iransportes an einer Seuche 
leidet, oder derjelben verdächtig tft, oder die Folgezuftände 
überftandener Maul- und Klauenſeuche an fi) trägt, fo 
it der Transport von dem Hafenfommifjariat zurück— 
zuweifen, 

Gleiches hat zu gejchehen, wenn das vorgefchriebene 
Zeugniß nicht oder nicht in vorjchriftsmäßiger Beichaffen- 
heit beigebracht wird. 

4. Die Koſten der thierärztlichen Unterfuchung Des 
Biehes (Ziff. 2) find von dem Einführenden zu tragen. 

Bezüglich der Höhe und Erhebung der Befichtigungs- 
gebühren haben die Bejtimmungen der Wlinifterial-Bekannt- 
madhung vom 20. Dezember 1879 (ef.- u. Verordnungsbl. 
©. 1536 ff.) — und des hiezu erlaffenen Ausſchreibens 
des königlichen Gtaatsminifteriums der Finanzen vom 
11. März 1850 — Amtsblatt des königlichen Gtaats- 
miniſteriums des Innern ©. 130 ff., fowie Finanzmini- 
iterialblatt ©. 80 ff. — in Anwendung zu kommen. 

Dieje Verfügung tritt eine Woche nah) ihrer Verkün— 
digung in Kraft. 

München, den 18. Mai 1888. 

Fehr. von Feilitzſch. 

Der Generalfefretär: von Nies, Minifterialvath. 

Großbritannien, Der Geheime Kath Hat am 
8 Mai d. 38. nachſtehende Verordnung, betreffend Die 
Einfuhr von. Vieh aus Belgien erlajfen. (3681.) 

l. Unless and until ihe Privy Council otherwise or- 
der, animals brought from the Kingdom of Belgium shall 
not be landet in England or Wales or Scotland, and the 
Fourth Schedule (Prohrbited Countries) to The Animals 
Order of 1886!) shall be read and have effect as if the 
Kingdom of Belgium was not included in Part II but was 
included in Part I of that Schedule. 

2. This Order shall commence and take effect from 
and immediately after the twelfth day of May, one thou- 
sand eight hundred and eighty-eight. 

C. L. PEEL. 

Desgleichen, betr. die Einfuhr von Vieh aus 
dem Hafen von Vliejfingen. (3682.)?) 

1. Unless and until the Privy Council otherwise or- 
der, animals brought from the port of Flushing in the 
Kingdom of the Netherlands shall not be landed in Eng- 
land or Wales or Scotland. 

2. This Order shall commence and take effect from 
and immediately after the twelfth day of May, one thou- 
sand eight hundred and eighty-eight. 

C. L. PEEL. 

1) Veröffentl. 1886 ©. 756. 
2) Deögl. ©. 320. 
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Medizinalgeſehgebung ꝛc. 

Preußen. Erlaſſe des Miniſters der 2c. Me—⸗ 
dizinal⸗Angelegenheiten, die Mitwirkung der 
Medizinal-Kollegien ꝛe. bei den Entſcheidungen 

des Neichs -VBerficherungs= Aınts betreffend. 

Berlin, den 10. April 1888. 
Dem Königlihen Medizinal-Kollegium theile ich hier: 

neben Abjchrift eines Schreibens zur Kenntnißnahme mit, 
welches der Herr Neichsfanzler unterm 1. April d. 3. be 
züglic der Mitwirkung der Medizinal-Kollegien ıc. bei den 
Enticeidungen des Neichs - Verficherungs - Amts an dad 
Lebtere gerichtet hat. 

In Vertretung: Lucanus. 
M. No. 2895. j 

An das Königlihe Medizinal- Kollegium zu 

Berlin, den 10. April 1888. 
Dem Königlichen Medizinal- Kollegium theile ich mit 

Bezug auf den Bericht vom 10. März d. J. — M. 18 — 
betreffend das Obergutachten in der BVerfiherungsjache 
der Hinterbliebenen des Preſſers Karl Naabe zu Branden- 
burg a. 9. wider die Müllerei-Berufsgenoſſenſchaft hier- 
ſelbſt, Abſchrift eines Schreibens des Herrn Reichskanzlers, 
welches Derjelbe bezüglich der Mitwirkung der Medizinal- 
Kollegien ꝛc. bei den Entſcheidungen des Reichs-Verſiche— 
rungs-Amts an das letztere gerichtet hat, zur Kenntniß— 
nahme hierneben mit. 

In Vertretung: Lucanus. 

An das Königliche Medizinal-Kollegium hier. 

Berlin, den 1. April 1888. 
In der Rekursſache der Hinterbliebenen des Vreſſers 

Raabe zu Brandenburg a. H. wider die Müllerei-Berufs— 
genofjenichaft zu Berlin Hat das Reichs-Verſicherungsamt 
durch Schreiben vom 27. Dftober v. 38. das Königlich 
preußifche Medizinal-Kollegium für Die Provinz Branden- 
burg unmittelbar um die Abgabe eined Obergutachtens 
erſucht. Auf VBeranlafjung des Königlich preußiichen Herrn 
Minifters der geiltlichen, Unterrichts- und Medizinal— 
Angelegenheiten hat zwar jene Behörde für diesmal dem 
Antrage entſprochen, ed iſt dabei jedod) lediglidy der 
Wunſch beftimmend gewejen, die Enticheidung des vor- 
liegenden Rechtsfalled nicht zu jehr zu verzögern, Der 
Herr Minifter hat an mich das Erſuchen gerichtet, dafür 
Sorge zu tragen, daß dergleichen Requiſitionen unter: 
bleiben, und ich kann nicht umhin, in Anbetracht der 
Stellung und der Aufgaben der Königlich preußiichen 
Medizinal:Kollegien, dieſem Erſuchen zu entjprechen. 

Die Medizinal-Kollegien, jowie die Königlich preußische 
wifienichaftlihe Deputation für dad Medizinalwefen find 
nach den für dieſe Gachverftändigen-Stollegien maßgeben: 
den Beitimmungen im Allgemeinen nur für Kriminalfälle 
und Entmündigungsjadhen zur Erjtattung von Obergut— 
achten berufen. Sn Zivilprozeſſen wird Die Thätigkeit 
diefer Behörden nur dann in Anſpruch genommen, wenn 
mit der Entſcheidung des Prozefjes ein Öffentliches Sntereffe 
verbunden ijt; in dieſen leßteren Füllen bedarf es eines 
bejonderen Auftraged des vorgeſetzten Herrn Minifters. 
Hiermit hängt es zuſammen, daß die Thätigfeit jener 
Sachverſtändigen-Kollegien eine unentgeltliche ift. 

Diefe Grundſätze müfjen auch bei den vor den Reichs— 
Berficherungsamt verhandelten Gtreitfahen in Angelegen- 
heiten der Unfallverfiherung Beachtung finden. Hieran 
wird insbeſondere durd die Vorſchrift des 8 101 des Un— 
fallverficherungsgejeßes nichts geändert. Die durch diefe 
Beſtimmung dem Reichs-Verſicherunggamt und den Or— 
ganen der Berufsgenoſſenſchaften zugeficherte Nechtshülfe 
von Geiten der Öffentlichen Behörden kann nur innerhalb 
der refjortmäßigen Zuftändigfeit der von dort aus zu er: 
juchenden Behörden beanfprucht werden. Dagegen er- 
ſcheint es unzuläffig, technifche, für befondere Zwecke er- 
vihtete Behörden über den Kreis ihrer beſtimmungs— 
mäßigen Thätigfeit hinaus um die Eritattung von Gut- 
achten anzugehen, welche durch die Heranziehung anderer 
Sachverſtändiger zu erjeßen find. 

Sofern das Reichs-Verſicherungsamt in einzelnen be- 
jonderen Fällen annehmen follte, Daß ein überiwiegendes 
öffentliches Intereſſe die Aufklärung des Sachverhalts 
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durch) wifienfchaftliche oder tehnifche Landesbehörden, ind- 
— durch die Königlich preußiſchen ie 
Kollegien oder die Königlich) preußifche wiſſenſchaftliche 
Deputation für das Medizinglweſen, unabweisbar er- 
fordere, wolle dasfelbe fortan hierüber unter eingehender 
Darlegung des Sachverhalts an mid, berichten. Nach 
Prüfung des befonderen Falle werde ich ſodann erwägen, 
ob die zuftändige Landes - Zentralbehörde. um ihre Mit— 
wirkung zur Erledigung des jpeziellen Falles erſucht werden 
fann, und eventuell das in diejer Beziehung Erforder- 
liche veranlafjen. AN, 

Das don dem Medizinal-Sollegium der Provinz Bran- 
denburg in dem Eingangs erwähnten Nechtöfalle eritattete 
Dbergutachten laſſe ich dem Reichs-Verſicherungsamt unter 
Anſchluß von drei Heften Akten zur weiteren VBeranlafjung 
beifolgend ergebenjt zugehen. 

Der Staatsjefretär des Innern. 
(08) von Boettidher. 

An das Reichs Verſicherungsamt. 
Zu RA. d. J. Nr. 497 1. 

Preußen. Girfular-Erlaf des Königlihen Mini— 
fters der 2c. Medizinal: Angelegenheiten, die Kon— 

ftruftion der Schulbänfe betreffend. 
Berlin, den 11. April 1888. 

Sm Anſchluß an meinen Cirkular-Erlaß vom 30. Ja— 
nuar 1885 — GIII 6603 — M. 7485, — betreffend die 
Konftruftion ꝛc. der Schulbänfe, laſſe ich den betheiligten 
Behörden meines Nefjorts ein auf Grund weiterer Ver— 
ſuche abgegebenes Gutachten von 21. März I. J. hier— 
neben in Abjhrift zur SKenntnignahme und Erwägung 
bei Neuanſchaͤffung von Schulbänken zu gehen. 

Sn Vertretung: Lucanus. 
 UIINo. 8891. UI. UIII. Ulla. UllIb. UIV.M.G. IT. 

An die nachgeordnneten Behörden des diesfeitigen Nejjorte. 

Berlin, den 21. März 1888. 
Abſchrift. UII 8891. 

ul. DIII. VIIIæa.. —— 

Votum, 
betreffend die Konſtruktion der Schulbänke. 

Infolge des hohen Cirkular-Erlaſſes am 30. Januar 
1885 — 6III 6605 M 7485 —, betreffend die Konſtruk— 
tion 2c. der Schulbänfe, find von den betheiligten Pro— 
vinzial-Behörden, obgleich der größere Theil derjelben int 
Allgemeinen mit den Ausführungen des eriteren fich ein- 
veritanden erklärte, dod) jo mannichfache anderweite Vor- 
Ichläge gemacht worden, daß es wünſchenswerth erjchien, 
nod) weitergehende Verſuche über Dieje de anzuftellen. 
Zu diefem Zwecke ift das Königliche Provinzial- Schul: 
follegium zu Gafjel durd) Erlaß vom 20. Dezember 1886 
— UII 8662 — beauftragt worden, über die Braud)- 
barkeit der für verjchtedene Gymnaſien feines Bezirks be- 
Ihafften, ven Angaben des obigen Erlafjes entjprechenden, 
Schulbänke zu berichten. 

Die dort und aud) noch anderweit gemachten Beob- 
achtungen laſſen folgende Anordnungen ald zwedmäßig 
ericheinen: 

1. Für jede Klafje find die Schulbänfe in 2 bis 3 
— der Körpergröße der Schüler entſprechend, zu 
ertigen. 
2. In Volksſchulen, ſowie in den Vorſchulen und den 

beiden unteren Klafjen der höheren Lehranftalten find_ge- 
wöhnlid 4 bis 6, höchſtens 8 Schüler auf einem Gub- | 
jellium unterzubringen. Die ſämmtlichen Sitze eines Sub— 
jeliums dieſer Schulanftalten refp. Klafjen werden in 
einer durchgehenden Bank vereinigt, welche mit einer ein- 
fachen, jicheren und dauerhaften Einrichtung zum Ver— 
ändern der Diſtanz zwiſchen Tiſch und Bank zu verfehen 
iſt. (Syſtem Hippauf, oder ein ähnliches). 

‚ 3. Für die übrigen Klaſſen der höheren Lehranftalten 
find Gubjellien für 2 bis 6 Schüler zu befchaffen, jeder 
der leßteren erhält einen befonderen beweglichen Gib, wenn 
die Subjellien für mehr als 2 Schüler eingerichtet find. 
Grlauben e3 die vorhandenen Mittel und der verfügbare 
Raum der Schulzimmer, fo empfiehlt fi die Beihaffung 
von zweilißigen Bänken mit Zwifchengängen. Bei diefer 
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Anordnung find Bänfe mit unveränderlicher Null: oder 
befjer Minusdiftang anzuwenden, weil die Schüler als- 
en beim Aufftehen in die Zwiſchengänge Hinaustreten 
önnen. 
Bezüglich der Konſtruktion der Bänke iſt folgendes 
anzuführen: 

a) die Bänke ad 2 werden bis auf die Vorrichtung 
zum Bewegen der Sibbanf aus Holz in einfacher 

orm, aber möglichſt dauerhaft — wenn möglid) 
ohne Fußbrett der leichteren Neinigung der Klafien 
wegen, — hergeitellt. Die Banfitollen (d. ſ. die 
jeitlichen, aufrechten Begrenzungsbretter) find für 
eine Sitzbank und den nachfolgenden Tifch gemein- 
jam und fejt verbunden zu fertigen. Die Bänke 
werden entweder einzeln auf dem Fußboden oder 
auf gemeinfamen durchgehenden, unter den Bank: 
Ntollen liegenden Schwellen befeftigt. Erftere Art 
der Befeftigung ift vorzuziehen. 

b) Für die drei bis ſechsſitzigen Subſellien ad 3 em- 
pfiehlt fi die Anwendung von eifernen Banf- 
geitellen, welche ebenjo wie ad a bemerkt zu be- 
feitigen find. Auch hier ift das Geitell des Sitzes 
mit dem deö nachfolgenden Tifches feit zu verbinden ; 
beitehen diefe Gejtelle aus Gußeifen, jo find beide 
Theile (für Sitz und Tiſch) in einem Stück zu gießen. 

Der nad) hinten bewegliche, verjchiebbare oder 
pendelnde Si ift in feiner Konftruftion fo einfach 
als möglich zu halten, aber in allen Theilen äußerft 
jolide herzuftellen, namentlich ift darauf Gewicht 
zu legen, daß der Bewegungs-Mechanismus eine 
lange Dauer verjpriht und möglichſt ohne Ge— 
rãuſch funktionirt. 

Behufs leichteren Reinigens der Klaſſe darf die 
Tiſchplatte zum Auf- oder Reberklappen eingerichtet 
werden. Dagegen find Einrichtungen zur Berän- 
derung der Dijtanz durch Aufklappen oder Ver— 
hieben der Tiſchplaͤtte nicht empfehlenswerth. 

e) die zweifißigen Bänke ad 3 können fowohl in Hol; 
als aud) in Eiſen und Holz ausgeführt werden. 
Im Uebrigen ift bei ihnen das voritehend Gejagte 
zu berüdfichtigen. 

d) die Tiihplatten der Schulbänfe find nad) dem 
Schüler hin mit. geringer Neigung zu verlegen, nur 
ihr oberer Theil in etwa !/, der Geſammtbreite der 
Platte ift behufs Unterbringung der Dintenfäfier, 
Federn 2c. horizontal zu geftalten. Die Tijchplatten 
Dürfen an der dem Schüler zugefehrten Kante nicht 
mit über die Oberfläche der Platte vortretenden 
Leiten verſehen werden. 

Unter der Tifchplatte ift ein genügend breites Bücher: 
brett anzubringen. 

Sm Hebrigen fann es nicht in der Abdficht liegen, un— 
bedingt maßgebende Vorſchriften über alle Einzelheiten 
u geben. Oertliche Berhältniffe und yperjünliche An- 
enden jpielen in diefer wie in allen ähnlichen Fragen 
eine zu wejentliche Rolle, als daß man hoffen dürfte, mit 
derjelben jemals zum unbedingten Abſchlüß zu kommen. 
Es kann fi) darum handeln, über einige der wichtigften 
Geſichtspunkte einen gewifjen Grad von Nebereinftimmung 
zu erzielen. 

Preußen. Erlaß des Minifters der 2c. Medizinal: 
angelegenheiten, Reiſekoſten ꝛc. der Vertreter der 

Herztefammern betreffend. 
Berlin, den 18. April 1888. 

Durd) den Staatshaushalts - Etat für 1888/89 ift zur 
DBeitreitung der Neifefoften und Tagegelder der zu den. 
Situngen der Königlichen Medizinal-Kollegien von aus— 
wärts einzuberufenden Vertreter der Aerztefammern die 
Summe von 5000 Mark bewilligt worden. 

Sndem id Ew. Hohwohlgeboren mit Bezug auf 
meinen Erlaß vom 27. Mai v. 38. (M. 4527 II) hiervon 
in Kenntniß jeße, erſuche ic) ganz ergebenft, dahin ge 
fälligft Anordnung zu treffen, daß die betreffenden Reiſe— 
tojten-Liquidationen gegebenen Falls mir zur Anweifung 
eingereicht werden. 

Sn Bertretung: Lucanus. 
M. No. 2446. 

An den Königlichen Ober- Prüfidenten zu 

J 

Preußen. Cirkular-Erlaß des Königlichen Mini— 
ſters der ꝛc. Medizinal Angelegenheiten, Fefi— 
ſtelluug des Sachverhalts in den Uüeberſchwem— 

mungsgebieten betreffend, 
Berlin, den 20. April 1888. 

Im Anſchluß an meinen Erlaß vom 9. April d. Se. 
— M. No. 2880*) — erjudhe id) Ew. Excellenz ganz er: 
gebenft, gefälligft anzuordnen, daß in dem dortigen Ueber— 
Ihwemmungsgebiet für die nächſten Monate die Land: 
räthe mit der Feitftellung des Sachverhalts durch die 
Kreisphyfifer ſofort vorzugehen haben; fobald in einer 
Ortſchaft fih bezüglich des Gefundheitszuitandes der Be- 
völferung bedrohliche Anzeichen geltend machen, ohne daß 
vorher die durch $ 10 des Negulativs vom 8. Auguft 
1835 vorgejchriebene Feitjtellung durch die Drtöpolizei- 
behörden erfolgt ift. 

v. Goßler. 
M. No. 3232. 
An die Königlichen Ober - Präfidenten der Provinzen 

Dftpreußen, Wejtpreußen, Pommern, Bofen, Schlefien, 
Hannover. 

Preußen. Provinz Sachſen. Bekanntmachung, 
betreffend Einfuhr von Schweinedärmen amterifa= 

nifchen Urſprungs. 
Dom 4. Mat 1888. 

(Amtsbl. d. Kgl. Reg. z. Erfurt, v. 12. Mai 1888. ©. 93.) 
Zufolge Erlaſſes des Herrn Finanzminifterd dont 28. 

v. DM. IH. 7654 wird hiermit befannt gemacht, daß der 
Herr Reichskanzler (Reichsamt des Innern) im Sntereffe 
der inländischen Fleifehwaarenfabrifation die Einfuhr von 
Schweinedärnen amerifanifhen Urfprungs auf Grund 
des $ 2 der Kaiferlihen Verordnung vom 6. März 1883 
(R.-©.-Bl. ©. 31) im Wege eined generellen Dispenfes 
gejtattet hat. 

Auf Schweinedärme dänifcher, ſchwediſcher oder nor- 
wegiſcher Provenienz hat der Dispens nicht erftrecft wer- 
den fünnen. 

Magdeburg, den 4. Mai 1888. 
Der Provinzial» Steuer - Direktor der Provinz Sachen, 

Wirfl. Geh. Ober- Finanzrath. 
von Sordan. 

Preußen. Provinz Hannover, Ankündigung von 
Arzneimitteln und Geheimmtitteln, 

Vom 11. Mai 1888. 
Auf Grund des 8 137 des Geſetzes über die allge 

meine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 und der 88 6, 
12 und 13 der Verordnung vom 20. Geptenber 1867 
(8.-©. ©. 1529) erlaffe id) unter Zuftimmung des Pro- 
pinztalraths für den Umfang der Provinz Hannover nad)- 
ſtehende 

Polizei-Verordnung. 

Einziger Paragraph. 
Arzneimittel, ſoweit deren Verkauf geſetzlich unterſagt 

oder beſchränkt iſt — vergleiche die Kaiſerlichen Verord— 
nungen von 4. Januar 1875 (Reichsgeſetzblatt Seite 4), 
vom 9. Februar 1880 (Meichögefegblatt Seite 13) und 
vom 3. Januar 1885 (Reichsgeſetzblatt Seite 1) — des— 
gleichen Geheimmtittel, welche gegen Krankheiten empfohlen 
werden, dürfen öffentlich zum Verkauf weder angekündigt, 
noch angepriefen werden. 

Zuwiderhandlungen gegen dieſes Verbot werden mtit 
einer Geldjtrafe bis zu 60 ME. oder im Unvermögensfalle 
mit verhältnigmäßiger Haft beitraft, fofern nad) den Ge— 
jeßen feine höhere Strafe verwirkt ift. 

Hannover, den 11. Mai 1888. 
Der Dber-SBräfident, 

Wirkliche Geheime Kath: v. Leipziger. 

Preußen, Neg.= Bezirk Liegnitz. Landespolizei- 
liche Anordnung, betr, die Berladung von Wieder— 
käuern und Schweinen nach den VWordjeehäfen. 

Dom 24. Sunuar 1888, 
Sn Ausführung des Beichlufjed des Bundesrathes vom 

3. November 1887 ordne ich zur wirkjameren Verhütung 
der Ausfuhr von mit einer Seuche infizirtent Vieh aus den 

*) Ann. ©. Veröffentl. ©. 262. 



Nordfeehäfen auf Grund des $ 20 Abſatz 2 des Reichs— 
piehfeuchengefeßes vom 23. Juni 1880 für den Umfang 
des Negierungs- Bezirks Liegniß an, was folgt: 

Miederfäuer und Schweine dürfen nad) den Nordſee— 
häfen erft dann auf Eiſenbahnen verladen werden, wenn 
diefelben von einem beamteten Thierarzte unterfucht und 
gejund befunden worden find. 

Zumiderhandlungen gegen vorjtehende Anorönnng 
an gemäß $ 328 des deutſchen Gtrafgefeßbuches be: 
traft. 

Liegnitz, den 24. Januar 1888. 
Der Königliche Regierungs-Präſident. 

Mecklenburg. Schwerim. Die Heberjchwent: 
mungen betreffend. 

Bon 6. und 12. April 1888. 

Das unterzeichnete Miniſterium findet ſich veranlakt 
a und b dad Amt — c und d den Magiftrat darauf 
aufmerffam zu machen, daß die Ueberſchwemmung, von 
welcher die dortige Gegend in dieſem Sahre heimgejucht 
worden iſt, auch auf den gejundheitlichen Zuſtand Der 
Bevölkerung von nachtheiligem Einfluß werden kann, und 
daß ed zur Abwendung foldher üblen Folgen wefentlich 
beitragen wird, wenn ji) a und:b das Amt — c und d 
der Magiftrat in Ausübung der Ganitätöpolizei angelegen 
fein läßt, 

1. daß die durd) Ueberſchwemmung ungefund gewordenen 
Wohnungen von dem innen und in der Umgebung 
zurüdgebliebenen Schlamm und Schmutz jorgfältig 
gereinigt und hierauf durch gehörige Lüftung, nad) 
den Umftänden auch durch ftarfes Heizen oder Kohlen— 
feuer, gründlich ausgetrocknet; insbejondere auch Die 
Keller von Waſſer entleert und dem Luftzug aus- 
gejeßt werden; Ä 

daß, wo die Verhältniffe ed zugeben, auch der 
unter die Dielen abgelagerte Schmuß entfernt und 
an feine Stelle trocknes Material gebracht wird, und 
eine Desinfektion der Wohnungen mittelft Chlorfalf, 
Chlorräucherung oder Starbolfäurelöfung ꝛc. ftattfindet; 

daß, injoweit an den Wänden der Bub loder ge- 
worden oder die Tapeten abgeweicht find, die ſchad— 
haften Gtellen ſogleich bloß gelegt und erit nad) 
gänzlihem Austrodnen mit neuer Bekleidung ver: 
jehen werden; 

2. daß die Brunnen, welde durd die Ueberſchwemmung 
verumreinigt worden find, vor ihrer gründlichen Säu— 
berung thunlihft nicht zum Schöpfen von Trink: 
waſſer benubt werden und, infoweit ſich dies nicht 
durchführen läßt, das aus ihnen gewonnene Waffer 
nur in gefochten Zuftand genofjen wird; 

3. daB nad) dem Nüdgang des Waſſers in den Ort: 
haften oder in deren Nähe nicht Anſammlungen 
von Waſſer noch längere Zeit jtehen bleiben, fondern 
womöglich durch Abzüge oder fonft in geeigneter 
Weiſe fortgefchafft werden. 

Ebenjo ift zur Verhütung von Viehſeuchen darauf zu 
jehen, daß die Stallungen ordentlich gereinigt und unter 
Entfernung des naßgewordenen Strohes und Futters gut 
ausgetrodnet werden, und daß das durch die Ueber— 
ſchwemmung verdorbene Futter nicht verfuttert, jondern 
mit dem durchnäßten Dung alsbald vom Gehöft ab: 
gefahren wird. 

Schwerin, 6. April 1888. 

Großherzogl. Mecklenburg. Minifterium, Abtheilung für 
Medizinal-Angelegenheiten. 

Zuftiz- Minifterium. J.-Nr. 3621 d. 

An das a) Großherzoglihe Amt Boizenburg, 
herzoglihe Amt Dömib, c) den Magiftrat 
d) den Magiſtrat zu Boizenburg. 

b) Groß— 
zu Dömitz, 

Bei abſchriftlicher Mittheilung eines an den Maaiftrat 
und das Amt a) Dömitz, b) Boizenburg heute ea 
Reſkripts betr. die Ueberſchvemmungen werden Gie auf- 
gefordert auf Erſuchen der genannten Drtsobrigfeiten an 
den im dieſem Reſkript erwähnten Sitzungen theilzunehmen, - 
und über dad Ergebniß derfelben in allen Beziehungen 
(auch wegen der Mapregeln zur Abwendung von Vieh⸗ 
ſeuchen) demnächſt hierher zu berichten. 
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In den bezüglichen Sitzungen werden Sie insbeſondere 
auch zur Erörterung zu bringen haben, ob es fi) nach 
den oͤrtlichen Verhältnifien empfiehlt, zur Durchführung 
der fanitätspolizeilichen Maßregeln Sanitätskommiſſionen 
in den betreffenden Bezirken zu bilden, und in welcher 
Art und in welchem Umfang wiederholte Nachredifionen 
zwecmäßig erjcheinen. 

Das in dem Nejfript an den Magiftrat und das Amt 
a) Dömitz b) Boizenburg erwähnte diesjeitige Reſkript vom 
6. d. Mts. ift Shnen bereits abjchriftlich zugegangen. 

Die Koften Ihrer Theilnahme an den Stonferenzen 
haben Sie beim unt. Minift. zu liquidiren. 

Gleichzeitig werden Sie aufgefordert die Aerzte Ihres 
Bezirks mit Bezug auf die häufig im Gefolge von Ueber— 
ſchwemmungen auftretenden Krankheiten, wie Typhus und 
Diphtherie 2c., darauf aufmerffam zu maden, daß fie, 
was die Anzeigen an die Drtsobrigkeit betrifft, unter an- 
derem nicht bloß nad) der Befanntmachung vom 25. Auguft 
1886 jeden zu ihrer Behandlung gelangenden Fall der 
Diphterie, fowie nad) der Verordnung vom 13. März d. J. 
jeden tödtlichen Ausgang eines in ihrer Behandlung befind- 
lihen Diphtherie- und Flecktyphus- und Unterleibstyphus- 
falls unverzüglid; der Drtöobrigfeit anzuzeigen haben, 
fondern daß fie auch in Gemäßheit des $ 4 Kap. III der 
Medizinalordnung verpflichtet find, von jedem zu ihrer 
Erfahrung fommenden Ausbrechen einer epidemijchen 
Krankheit fofort die Drtsobrigfeit in Kenntniß zu ſetzen. 

chwerin, 12. April 1888. 
Großherzogl. Mecklenburg. Minifteriun, Abtheilung für 

Medizinal-Angelegenheiten. 

An den Kreisphyfifus: a) zu Ludwigsluft, b) zu Hagenow. 

Merklenburg-Streliß, Verordnung, betreffend die 
Beerdigung der im Berlauf von anfterfenden 

Sranfheiten Geftorbenen. 
Vom 13. März 1888. 

(Dffiz. Anz. f. Geſetzg. u. Staatsverw. 1888. ©. 123—126.) 

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden Groß” 
herzog von Mtecdlenburg 2c. 2c. verordnen nad) hausver— 
tragsmäßiger Kommunikation mit Geiner Königlichen 
Hoheit den Großherzoge von Medlenburg Schwerin und 
nach verfafjungsmäßiger Berathung mit Unferen getreuen 
Ständen, was folgt: 

$ 1. Für die Beerdigung der im Berlauf von Zled- 
typhus, Roden, Diphtherie oder Sharlad) de 
ftorbenen gelten nachſtehende Beſchränkungen: 

1. Eine Ausftellung der Leiche darf nicht ftattfinden. 
Die üblihe Neinigung und Einkleidung der 

Leiche muß unterbleiben, die Leiche thunlichſt wenig 
berührt und fogleih nach ficherer Feftitellung des 
Todes in der Bekleidung, in welcher fie ſich beim 
Eintritt desfelben befand, ganz und gar (mit Ein- 
ſchluß des Kopfes) in Tüicher, welche mit Sublimat— 
löfung!) oder SKarbolfäurelöfung?) getränft und 
feucht zu halten find, eingehüllt und alöbald in 
den Sarg gelegt werden, dejjen Schließung hierauf 
fofort zu erfolgen hat. 

2. Der 
wo die Bretter zufammengefügt find, erſt mit Pech 
und dann mit Theer ausgeftrichen fein, dag Grab 
aber womöglich eine foldye Tiefe haben, daß der 
Sarg von einer ohne den Grabhügel mindejtens 
ein Meter ftarfen Erdſchicht bedeckt wird. 

3. Es muß die Leiche in der Sterbewohnung räumlich) 
abgefondert und, wenn e3 hierzu an Platz fehlt, 
in Orten, wo ſich ein Leichenhaus befindet, ihre 
Beförderung in das Leichenhaus bewirkt werden. 

4. Eine Neberführung der Leiche vom Gterbehaus in 
ein anderes bewohntes Gebäude oder in das Innere 
einer Kirche oder zur Beftattung in einer anderen 
Parodie als der ded Gterbeorts, fowie eine Bei— 

Sarg muß gehörig verpicht, nämlich überall, 

— 

| - I 
er. 

} 

') Sublimatlöfung: Bon einer auf das Rezept eines 
Arztes aus der Apothefe bezogenen und forgfältig als 
„Gift“ aufzubewahrenden ftärkeren Löfung (1: 1000) wird 
ein Theil mit 5 Theilen falten Waſſers gemifht. 

°) Karbolfäurelöfung: 1 Theil flüffiger Karbolfäure % — 

wird mit 18 Theilen Waſſer unter längerem Umrühren 
gemijcht. 



feßung der Leiche in einem Grabgewölbe oder 
einer Kapelle darf nur mit Erlaubniß der Orts- 
obrigfeit gejhehen, welche in jeden Fall die fanitätg- 

. polizeiliche Zuläffigfeit zu prüfen hat. 
Diefe Crlaubniß ift nur unter der Bedingung 

zu eriheilen, daß die Leiche zuvor desinfizirt, in 
einen Metallſarg luftdicht eingefchloffen und leßterer 
von einen hölzernen Sarg umgeben wird. 

5. Die Beftattung der Leiche muß fpäteftens innerhalb 
60 Stunden nad) Eintritt des Todes erfolgen. 

6. Die Begleitung des Geiftlihen und das Leichen- 
gefolge, joweit dasjelbe aus anderen PBerfonen, als 
den im Sterbehauſe wohnhaften Angehörigen des 
Verſtorbenen befteht, darf erſt von der Straße aus 

. beginnen. 

Die Betheiligung der Schule an dem Begräbnif 
ift verboten. _ 

2 Die Theilnahme von Kinder unter 15 Sahren 
‚an der Folge, auch wenn diefelben int Sterbehaufe 
wohnhafte Angehörige des DBerftorbenen find, ift 

unzuläſſig. 

Das Oeffnen des Sarges bei der Beerdigung, 
jede Verſammlung des Leichengefolges im Sterbe- 
hauſe vor oder nad) derjelben und das Abhalten 
von Trauergelagen jeder Art ift unterfagt. 

Bei Begräbnijfen über Land darf ein Auffiken 
auf dem Leichenwagen nicht ftattfinden. 

J 2. Für die Beerdigung der im Verlauf von Unter— 
leibstyphus, Rückfallsfieber, epidemiſcher Nuhr 
oder auf Menſchen übertragbarem Rotz oder Milzbrand 
Geſtorbenen jind die Vorſchriften des $ 1, mit Ausnahme 
‚der dajelbjt unter Ziffer 1, Abjab 2, Ziffer 4, Abſatz 2 
und Ziffer 5 getroffenen, fowie mit der weiteren Beitim- 
mung maßgebend, daß die Leiche mit Salijeifenlauge ') 
zu waſchen und die Leibwäfche, mit welcher der Ver— 
ſtorbene bekleidet ift, in der Weife zu desinfiziren ift, daß 
fie ohne vorausgehendes Schütteln oder Ausftäuben, 
5 des Kränkenzimmers in daſelbſt bereititehende 
Behälter mit Kaliſeifenlauge gelegt, in dieſen aus dem 
Zimmer geſchafft und in Kaͤliſeifenlöſung Stunde lang 
‚gekocht wird. 

53. Die Drtsobrigfeiten find befugt, bei bösartigem 
Auftreten auch anderer anſteckenden Krankheiten nad 

Benehmen mit dem zuftändigen Phyfifus zu verfügen, 
daß für Die Veerdigung der im Berlauf folder Krank 

heiten Geftorbenen die Beftimmungen des $ 2 ganz oder 
zum Theil zur Anwendung fommen. 
Unſerer Landes-Negierung bleibt unbenommen, in be: 
jonderen Fällen bei allen Arten anſteckender Krankheiten 
für die Beerdigung der im Verlauf folder Krankheiten 
 Beftorbenen auch andere und weitergehende Beſchränkun— 
gen, ald hier vorgefehen find, anzuordnen. 
84. Die Uerzte find verpflichtet, in jedem zu ibrer 
Behandlung gelangenden Fall einen tödtlihen Ausgang 
‚der in den $$ 1 und 2 aufgeführten Krankheiten unver 
zůglich, fpäteltens innerhalb 24 Stunden, der Ortsobrigfeit 
und dem zuftändigen Phyſikus anzuzeigen. 

85. Zuwiderhandlungen gegen die in den $$ 1 und 2 
und auf Grund des 8 3 gegebenen Beftimmungen, fowie 
gegen die Vorſchrift des $ 4 werden, fofern nicht nad) den 
Eh Geſetzen eine andere Strafe verwirkt ift, mit 
Geldſtrafe bis zu 150 ME. oder mit Haft beftraft. 
. Die Strafe kann durch polizeiliche Strafverfügung 

feftgefeßt werben. 
56. Die Beltimmungen in $ 3 Nr. 4 Unferer Ver- 
ordnung, betreffend Mahregeln gegen die Blattern-Epi- 
gun in Unſerer Refidenzitadt Neuftrelib, vom 16. De- 

A 
E 

ember 1871 und in $ 6 Iinjerer Verordnung für das 
Mmanium vom 9. März 1872 treten außer Kraft. Da: 

‚gegen bleiben die Beitimmungen über das Begräbniß 
er an der Cholera (Verordnung vom 21. Zuli 1886, 
etveffend die Ajiatiiche Cholera, Offiz. Anz. N. 22) Ge— 
orbenen bei Beftund?). 

 .) Kalifeifenlauge: 15 Gramm grüner oder Scmier- 
ife werden in 10 Liter lauwarmen Waffers aufgelöft. 

?) Bol. Veröff. 1886. ©. 585. 
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Urkundlich unter Unſerer Höchſteigenhändigen Unter— 
ſchrift und beigedrucktem Großherzoglichen Inſiegel. 

Gegeben Neuſtrelitz, den 13. März 1888. 
(L. 5.) Friedrich Wilhelm, ©. H. v. M. 

.d. Dewitß. 

Brannjchweig. Ausführung des Smpfgejeßes und 
Herftellung einer Statiftif der Porfentodesfälle 

betreffend. 
Bom 17. Suni 1887. 

Anliegend Taffen wir Shnen ein Eremplar der Be: 
fanntmadhung Herzoglichen Staatsminifteriuns vom 21. 
v. Mts. die Ausführung des Impfgeſetzes betr.,') zugehen 
und theilen Ihnen höherer Anordnung zufolge Sach: 
jtehendes zur genauen Beadhtung mit: 

1. Bei Bornahme von Impfungen find die in der qu. 
Bekanntmachung unter I bezeichneten Vorſchriften auf 
das Genauefte zu beobachten. 

. 2. Wenn die Drtöpolizeibehörde oder der Impfarzt in 
Erfahrung gebracht hat, daß an einem Orte eine der im 
$ 1 der Vorſchriften ad I genannten Krankheiten in 
größerer Verbreitung herrſcht, jo find diefelben verpflichtet, 
Ihleunig ſich gegenfeitig davon zu benadhridhtigen und für 
die Aufhebung der etwa anberaumten Smpfgejchäfts- 
termine Sorge zu tragen. 

3. Die Berhaltungsvorfgriften find, fobald Tag und 
Stunde der öffentlichen Impftermine von dem Genteinde- 
vorſtande bekannt gemacht find, gedrucdt den Angehörigen 
(Eltern, Pflegeeltern, Vormund) jedes impfflichtigen Kindes 
durch die Drtspolizeibehörde zur Kenntnignahme und Mad): 
achtung au behändigen. Imgleichen haben die Schul— 
vorjteher Anordnung zu treffen, daß jeden der Wieder- 
impfung unterliegenden Schulfinde vor dent Smpftermine 
ein Eremplar zur Aushändigung an Eltern, Pfleger ıc. 
zugejtellt werde. 

Der Impfarzt hat fid) im Smpftermine Kenntniß da- 
bon zu verichaffen, daß die Behändigung der Verhaltungs- 
vorſchriften nad) Maßgabe der vorstehenden Beltimmungen 
jtattgefunden hat und im Kalle des Gegentheils die nadı- 
trägliche Behändigung zu beforgen. Auch hat der Impf— 
arzt allen anderen zur öffentlichen Smpfung gelangenden 
Perſonen jelbjt bei der Smpfung ein Druckeremplar der 
Vorfriften zur Kenntnignahme und Nachachtung ein- 
zuhändigen. 

Wegen der zeitigen und zweckmäßigen Behändigung 
der Verhaltungsvorſchriften an die Angehörigen der Impf- 
linge haben fi) die Smpfärzte mit den Ortspolizeibehörden 
ins Einvernehmen zu feßen, imgleichen wegen Behändi— 
gung berjelben an die Wiederimpflinge mit den betr. 
Scdulvorftehern. Anbei empfangen Sie ein Quantum 
Druderemplare der Verhaltungsvorſchriften und haben 
Sie Die Drtöpolizeibehörden und die Schufvorfteher mit 
der erforderlihen Anzahl von Eremplaren zu verfehen. 
Den übrigen Aerzten ift die VBerabfolgung dergleichen 
Vorſchriften von ung empfohlen und haben Sie denfelben 
auf deren Anfordern die nöthigen Druceremplare zuzu— 
he Weiterer Bedarf an Formularen ift hier anzu- 
ordern. 

4. Betreffs Herftellung einer Statiftif der Todesfälle 
an Boden ijt Folgendes angeordnet: 

Die Standesbeamten haben jede Sterbefall-Zählfarte, 
auf welder als Todesurfahe Pocden angegeben worden, 
doppelt auszufertigen und das Duplifat binnen 2 Tagen 
nad) Anmeldung des Sterbefalles dem Phyſikus desjenigen 
Amtsbezirks bezw. Stadtbezivks, in welchem der Fall vor- 
gekommen ift, unter dem Vermerke „Bortopflichtige Dienft- 

ſache“ unfranfirt zu überjenden. Der betreffende Phyſikus 

') Anmerf. Die Befanntmahung enthält die in den 
Veröffentl. 1885 II ©. 46—48 im Entwurf abgedructen 
Vorſchriften, welche von den Werzten bei der Ausführung 
ded Smpfgefchäftes zu befolgen find, die VBerhaltungs- 
vorjhriften für die Angehörigen der Ampflinge, die Vor— 
jchriften, welche von den Drtspolizeibehörden bei der Aus: 
führung des Impfgeſchäftes zu befolgen find, fowie die 
auf ©. 48 angegebene Abänderung der Smpfformulare 
V—VII. Die Bekanntmachung ift in Nr. 15 der braun: 
Ihweig. Geſetz- u. VBerordn.- Samml. zur allgemeinen 
Kenntnig gebracht worden. 
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hat auf Grund der Duplifate „Meldekarten“ auszufüllen 
und diejelben binnen 8 Tagen nad) Eingang der Gterbe- 
fall-Zählfarte der betr. Herzogl. Kreisdirektion einzufenden, 
welche diefelben an das ftatiftiiche Büreau des Herzogl. 
Stuatsninifteriums übermittelt. Anliegend empfangen 
Sie zunächſt 5 Stück Rormulare zu Meldekarten und ift 
jpäter ein Bedarf an Formularen bei und anzuzeigen. 

Snfofern Sie zur Prüfung der Angabe der Todes— 
urfache auf den Sterbefall-Zählfarten oder zur Eintragung 
der auf der Meldekarte vorgefchriebenen, aus der Zähl— 
karte nicht erfichtlichen Angaben weiterer Auskunft be- 
dürfen, haben Sie fhleunigit ſolche von derjenigen Orts⸗ 
behörde einzuziehen, in deren Bezirk ſich der Todesfall 
ereignet hat. fi ; 

Bezüglich des erften Quartals d. 38. wollen Sie ſo— 
gleich nachträglic) die Karten ausfüllen, da Sie unzweifel- 
haft von etwa vorgefommenen Todesfällen an Boden 
Kenntniß erhalten haben, und die Karten der Herzogl. 
Kreisdireftion überfenden event. aber für das Mal eine 
Vakatanzeige machen. 

Braunſchweig, den 17. Juni 1887. 

Herzogl. Braunſchw.-Lüneb. Ober-Sanitäts-Kollegium. 
A. Culemann. 

An die Herren Phyſici. 

Braunfchweig. Beſtimmung, Präzifions = Tarir- 
waagen in Apotheken betr. 

Vom 1. August 1837. 
Wir beſtimmen hierdurch, daß in jeder Apothefe min: 

deſtens zwei Präzifiong-Tarirwaagen von wenigſtens 500 8 
an für Nezepturzwece vorräthig jein 
ollen. 
Braunfhweig, den 1. Auguft 1887. 

Herzogl. Braunihw. - Lüneb. Ober - Sanitäts - Kollegiumt. 
A. Eulemann. 

Braunſchweig. Hebammeniwejen betreffend. 

a) Befanntmahung, betr. Julafjung derin der 
Nähe ver Örenze eines Bundesjtaatswohnenden 
Hebammen zur Ausübung ihres Berufes in den 
Nakhbargebieten. 

Dom 24. Auguft 1887. 
(Gefeb- und VBerordnungd-Sammlung Nr. 28.) 

Zufolge des Beſchluſſes des Bundesraths vom 5. Mai 
d. S. wird hiermit den in der Nähe der Grenze des Her- 
ogthung wohnenden auswärtigen Hebanımen, welche in 
ent Bundesitaate ihres Wohnſitzes das Prüfungszeugniß 

einer nad) den Landeögejegen zuftändigen Behörde er- 
worben haben und beißen, die Ausübung ihrer Berufs— 
thätigfeit in gleihem Maße, wie ihnen Diefe in der Hei- 
math gejtattet it, auch in den in der Nähe der Grenze 
auf braunſchweigiſchem Gebiete belegenen Orten geftattet. 
Diejenigen Hebamnten, welche von diefer Befugniß Ge— 
braud) machen wollen, haben fi) bei Ausübung ihres 
Gewerbes im Herzogthume den dafelbit geltenden Geſetzen 
und Berwaltungsporjehriften, inöbejondere den Beſtim— 
mungen dev Snitruktion für die Hebammen des Herzog- 
thums Braunſchweig, von welcher ihnen auf Antrag ein 
Exemplar ſeitens des betreffenden Phyſikus mitzutheilen 
ift, zu unterwerfen. Die erwähnte Befugniß geht ver- 
loren, falls fid, jene Hebammen im Herzogthume dauernd 
niederlafjen oder ein Domizil begründen. Die bisherige 
Geſetzesvorſchrift, nach welder die Hebamme eines Orts 
für jeden daſelbſt vorkommenden Entbindungsfall An— 
ſpruch auf Entrihtung des tarmäßigen Gebührenfabes 
hat, bleibt ſelbſtverſtändlich auch dann maßgebend, wenn 
jtatt der Ortshebamme eine Hebamme eines benadhbarten 
Bundesſtaats zugezogen ift, es jei denn, daß die Zuziehung 
der auswärtigen Hebamme durd Behinderung Der Orts— 
hebamme veranlaßt wäre. 

Die im Herzogthune geprüften und daſelbſt in der 
Nähe der Grenze wohnenden Hebammen, welden nad) 
dem Beſchluſſe des Bundesrathes eine gleiche Befugniß 
zur Ausübung ihrer Berufsthätigfeit in den angrenzenden 
Bundesftaaten eingeräumt wird, werden hiermit ange- 
wiejen, bei diefer Ausübung ihres Gewerbes die in dem 
betreffenden Bundesftante geltenden Geſetze und Verwal— 

tungsvorfähriften genau zu beachten und um deren Mit—⸗ 
theilung bei dem betreffenden Phyſikus nachzuſuchen. 

Braunfehweig, den 24. Auguſt 1887. 

Herzogl. Braunfhw.-Lüneb. Staat3-Minifterium. 
Departement des Snnern. Dtto. | 

b) Beftimmung, betr. die Beauffihtigung der 
auswärtigen Hebammen. 

Vom 1. September 1887. 
Indem wir Shnen ein Drucderemplar der vom Herzogl. 

Staat3-Minifterium erlaffenen Bekanntmachung von 28.1) 
v. Mts., betr. Zulaffung der in der Nähe der Grenze 
eines Bundesftaates wohnenden Hebanımen zur Ausübung 
ihres Berufes in den Nadbargebieten, zur Kenntniß- 
nahme und Nachachtung überjenden, beauftragen wir Gie, 
auf die Thätigfeit au) der auswärtigen Hebammen ein 
forglames Augenmerk zu haben und etwaige Mipjtände 
ung zur Anzeige zu bringen. . 

Bon einer Beeidigung der auswärtigen Hebammen ift 
Abftand genommen und ift im Uebrigen zu gewärtigen, 
daß die betreffenden Hebammen ſich bei dem zujtändigen 
Phyſikus Auskunft über die Hier gültigen Beitimmungen 
erbitten und um Mlittheilung eined Eremplard der In— 
ftruftion nachſuchen. ; 

Gleichzeitig laffen wir Shnen 4 Eremplare der „Sn- 
ftruftion für die Hebammen des Herzogtums Braun- 
Ichweig“ zugehen, um denjenigen auswärtigen Hebanmen, 
welche die Geburtshülfe in Orten des Herzogthums aus- 
üben wollen, je ein Eremplar zuzuftellen. eiterer Be: 

darf an Inſtrüktionen ift bei und anzumelden. 
Dem Schlußfage der genannten Befanntmahung ge— 

mäß haben Gie den inländifhen an der Grenze wohnenden 
Hebammen nochmals befonders zur Pflicht zu machen, ein- 
tretendenfalls die in dem betreffenden Nachbarſtaate gel: 
tenden Geſetze und VBerwaltungsvorfchriften auf das Ges 
nauefte zu beobachten und fid) wegen Mittheilung der- 

ſelben an den. betreffenden auswärtigen Phyſikus zu wenden. 
Braunfhweig, den 1. September 1887. 

Herzogl. Braunfchw. - Lüneb. Ober - Sanitäts - Kollegium. 
Y. Eulemann. 

An den Herrn Phyſikus. 

Braunſchweig. Erlaß, betreffend die „Allgemeinen 
Beſtimmungen“ der Arznei-Taxe und die Ver— 

wendung von ſogenannten Luxusgefäßen. 
Vom 25. Dezember 1887. 

Wir haben Veranlaſſung, den Herren Apothekern in 
Auslegung der „Allgemeinen Beſtimmungen“ der Arznei— 
Tare Nachſtehendes zugehen zu laſſen; 

Für die in der Arznei-Tare aufgeführten Rohſtoffe 
‚und Präparate feßt die Tare die höchſten Preiſe feit, 
welche in den Apotheken gefordert werden dürfen, fei es 
nun, daß die Arzneimittel mittelft ärztlicher Rezepte oder 
unter irgend einer anderen Fornt, im jogenannten Hands 
verfaufe, etwa mündlich verlangt werden. 

Bei der Preisberechnung der in der Tare nicht befind- 
lichen und mitteljt ärztlicher Nezepte geforderten Arznei- 
mittel hat der Apothefer die Beftimmungen des Abjahes 8 
der „Allgemeinen Beitimmungen“ der Taxe zur Nicht: 
ſchnur zu nehmen, ift jedoch in Fällen, wo jene in der 

Taxe nicht aufgeführten Arzneimittel unter irgend einer 
anderen Form als der des ärztlichen Rezepte verlangt 
werden, zur Nichtüberfchreitung eines höchſten Preifes vom 
Rechtsſtandpunkte aus nicht verpflichtet, wie ihm auch 
eine Verpflichtung zu ihrer Verabfolgung nicht aufliegt. 

Es wird jedoch erwartet, daß für alle nicht durch ärzt- 
lihe Rezepte verlangten Arzneintittel, wie üblich, joge- 
nannte Handverfaufspreife eintreten, d. h. folche, welche 
fi thunlichft anlehnen an die in den Preisverzeichniſſen 
von Drogenhandlungen für gleiche oder ähnliche Arznei— 
mittel ausgeworfenen reife bezw. an die im gewöhnlichen 
Verkehre dafür gang und geben Preiſe. 

Zur Vermeidung unnöthiger Vertheuerung der Arzneien 
durch Verwendung E£oitipieliger Gefäße und Umhüllungen 
beſtimmen wir Folgendes: 

Die Apotheker haben, fofern nicht der Zweck ein An— 
deres erheifcht, überall die einfachſten und wenigft koſt— 

) Anm. Wohl irrthümlich ftatt ded 24. v. Mts. 



ſpieligen Arzneigefäße und Umhüllungen (alfo 3.3. grüne 
oder halbweiße Gläſer mit Korkitöpfeln jtatt weißer mit 
Glas-⸗ und Kautſchukſtöpſeln) anzuwenden und zu be- 
rechnen. Dieſer Beitimmung ift insbefondere immter dann 
Rechnung a tragen, wenn öffentliche Kaſſen, namentlich 
auch die Kranfenfaffen (Gele vont 15. Suni 1883) Die 
Arzneien bezahlen. Eine Abweihung von diejer Pegel 
iſt nur in folden Fällen angemeſſen, wo befjere oder Foit- 
7 Beſchaffenheit und Ausſtattung der Gefäße und 
mhüllungen ausdrücklich verlangt werden, oder wenn die 

Berhältnifje zu der Annahme berechtigen, daß joldhe er- 
wartet werden. 

Wir haben unfere Reviſions-Kommiſſarien angewiefen, 
bei ihrem Geſchäfte fortan vegelmäßig von den Nezepten ꝛc. 
der einzelnen Sahrgänge mindeſtens je 10 Stichproben zu 
nehmen, in Bezug auf Taranfäße, Legalität, Marimal- 
doſen, Stepititionen, Namensvermerk 2. zu prüfen und 
diejenigen, bei welchen ſich Ausftände ergeben, erforder: 
lihen Falls zu unferer weiteren Veranlafjung zu den 
Akten zu nehmen. 

Braunfhweig, den 25. Dezentber 1887. 

Herzogl. Braunſchw.-Lüneb. Ober-Sanitäts-Kollegium. 
A. Culemann. 

Für die Herren Phyſici und Apotheker des Herzogthums. 

Braunſchweig. Bekanntmachung, die Arznei-Taxe 
für 1888 betreffend. 
Vom 28. Dezember 1887. 

Mit Genehmigung des Herzogl. Staats-Miniſteriums 
tritt die unter Berückſichtigung der in den Einkaufspreiſen 
mehrerer Drogen und Chemikalien eingetretenen Verände— 
rungen revidirte Königl. Preußiſche Arznei-Taxe für 1888'), 
welche im Anhange für eine Anzahl von in die Phar- 
macopoea Germanica nicht aufgenommenen Arzneimitteln 
die für deren Tarpreife maßgebend gewefenen Bereitungs- 
porjchriften enthält, mit dem 1. Januar 1888 aud) für 
das Herzogtum Braunfchweig in Kraft. 

Braunfhweig, den 28. Dezember 18837. 

Herzogl. Braunfchw. - Lüneb. Dber - Sanitäts » Kollegium. 
U Culemann. 

Rechtſprechung. 

Verkauf von ſog. „Brodmehl“, welches ein Gemiſch 
von Weizen- und Roggenmehl mit 5% Kaftor- (Sau— 
bohnen)mehl enthielt, gilt in Bayern als Verkauf 
eines verfälſchten Nahrungsmittels. Die etwaige Ueb— 
lichkeit eines ſolchen Zujfaßes von Kaftormehl in 
andern Theilen Deutſchlands ift für die Beurtheilung 
in Bayern nicht entjcheidend, wo unter Brodmehl nur 
ein Gemiſch von Mehl aus Weizen: und Roggen— 
allenfalld auch Gerſtenmehl verjtanden wird. Bedeu— 
tung Iofaler Uebungen für die Beurtheilung der Frage, 
ob ein Nahrungsmittel echt oder verfälfcht iſt. 

Urtheil des Reichsgerichts v. 14. November 1887 gegen 9. 

In der Strafſache wider den Mühlenbefiger Wilhelm 9. 
in 8. bei Halle an der Saale wegen Vergehen wider 
das Nahrungsmittelgefeb hat das Neichegericht, Eriter 
Straffenat, in der öffentlichen Situng am 14. November 
1887 für Recht erkannt: 

daß die Reviſion des Angeklagten gegen das Urtheil 
der Ferienfammer Königlid) Bayeriichen Landgerichts 
Amberg vom 23. Auguft 1887 zu verwerfen umd dem 
Beichwerdeführer die Koften des Nechtsmittels auf 
zuerlegen. 

Gründe: 
Mit Unrecht vermißt die Nevifion zunächſt 1) objektiv 

eine genügende Seftitellung, daß überhaupt ein verfäljchtes 
Nahrungsmittel verkauft jei. — Der Erite Richter Hat 
Ielineitelt, daß Angeflagter als Befiter der B. Mühle bei 
Halle an der Gaale durch feinen zur Aufjuhung von 
Kunden beitellten Agenten, Sch. in N., an verjchtiedene 
Bäder in Bayern, |peziell in Amberg, außer anderen 
Mehlforten auch fogenanntes Brodmehl verkauft hatte, 

) Anmerk. Vergl. Beröffentl. ©. 58. 

J 
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welches außer einer Mifhung von Weizen- und Roggen— 
mehl einen Zufaß von 5% fogenannten Kajtor- (Saubohnen) 
Mehles enthielt. 

Mit Grund beruft ſich der Erfte Nichter auf die mit 
dem Entwurfe eines Gejebes, betreffend den Verkehr mit 
Nahrungsmitteln pp. (Druͤckſache Nr. 7) an den Reichstag 
gelangten „Materialien zur technischen Begründung des 
Sejeß-Entwurfes”, nad) weldhen man unter der Beziehung 
„Mehl“ den durh den Mahlprozeß zerkleinerten Inhalt 
der Getreideförner, namentlic des MWeizens, Noggens und 
der Gerſte veriteht (Seite 31) und wofelbjt ausgeführt 
wird, daß in dem Mehle, wie e8 im Handel vorkommt, 
mannigfadye, nicht dahin gehörige und die Qualität be- 
einträchtigende Einmiſchungen beobachtet werden, unter 
welchen die abfichtlid; gemachten Zuſätze theils den Zweck 
einer auf Täufchung beredhneten Vermehrung des Gewichts, 
theild den Zweck der Aufbejjerung fchlechter Dualität und 
Badfähigfeit haben. — 

Zu den auf Gewichtövermehrung berechneten Zufäßen 
rechnen die Materialien — im Gegenſatze zu ungenieß- 
baren und Shäpdlichen Mineralftoffen — an ſich unſchäd— 
liche vegetabilifhe Stoffe, insbejondere das Mehl der 
Hülſenfrüchte, „Soweit es der Preis diejer Produkte zuläßt“ 
und nennen als in Deutjchland zu dieſem Zwecke benüßte 
Hülfenfrüchte, welche „erheblich billiger find als Die Ge— 
treidearten”, Lupinen und Saubohnen (Kaftormehl). — 

Wenn die Materialien demnächſt ſolche Hülfenfrüchte 
als Fälſchungsmittel und das mit ihnen vermengte Ge- 
treidentehl als „verfälicht“ bezeichnen, fo ergiebt ſich diefer 
Schluß aus der Thatſache, daß dem normalen Stoffe ein 
folder von minderem Werthe beigejegt, aljo das Produft 
qualitativ verfchlechtert wurde, von ſelbſt und Fonnte jomit 
auch von Eriten Richter ganz im Sinne ded Geſetzes ge- 
zogen werden. — 

Daß der Angeklagte das fraglihe Mehl unter dem 
Titel „Brodmehl“ verkaufte, vermag hieran nichts zu 
ändern, denn dieſer Ausdruck weilt ſprachlich nur auf ein 
zum Backen de3 Brodes geeignetes und beftimmtes Mehl 
hin, läßt aber ohne befondere Aufklärung nicht auf einen 
ejfentiel vom gewöhnlichen ©etreidemehl abweichenden 
Zuſatz ſchließen. — 

Allerdings hat ſich Angeklagter nach den Feſtſtellungen 
des vorigen Richters darauf berufen, daß der fragliche 
Sulab in Württemberg, Baden und Elfaß-Xothringen 
üblid) ſei. — 

Der Erfte Richter hat dieſes Vorbringen nicht näher 
unterfucht, fondern nur bei der Gtrafzumefjung feine 
— zu Gunſten des Angeklagten als möglich zu— 

egeben. — 
i Daſſelbe ift aber aud) nad) Lage der Sache int gege- 
benen Falle nicht entſcheidend. 

Darüber, ob ein allgemein verbreitete Nahrungsmittel 
objektiv echt oder verfälicht fei, können nicht einzelne, vielleicht 
von einander abweichende Mebungen entjcheiden, jondern 
es bemißt fi) dies in erfter Linie nad) der normalen Be- 
ihaffenheit des Produktes. — Stimmt der in Verkehr 
gebraͤchte Gegenftand mit diefer normalen Bejchaffenheit 
nicht überein, ift er vielmehr in feiner wefentlichen Zu— 
fammenfeßung verändert und verjchlechtert, jo wird er 
regelmäßig verfälicht fein. j 

Lokale Uebungen und Geſchäftsgebräuche können bei 
Nahrungsmitteln, die aus verjchiedenen Stoffen zufammten- 
gefeßt find in den treffenden Territorien unter Umſtänden 
einen Einfluß darauf haben, welche Mifchung noch als 
normal gelten darf. — Allein ein ſolcher Geſchäftsgebrauch 
wird, wie das Reichsgericht ſchon in früheren Urtheilen 
ausgeführt hat, nie einfeitig und nad) ven Wünſchen umd 
Gewohnheiten des Produzenten, fondern zugleich mit Be— 
rückſichtigung der berechtigten Erwartungen des Publikums 
zu bilden umd darum nur mit Rückſicht auf dieſe ver— 
Ihiedenen Faktoren zu ermitteln fein. — Urtheil vom 
7. Sanuar 1887 Entiheidungen Band XV Seite 161. 

Ob ein jolcher Geſchäftsgebrauch, weldher den Zuſatz 
von Kaftormehl nicht als Verfälſchung des jogenannten 
Brodmehles erjcheinen läßt, in den angeführten Ländern 
beiteht und ob er noch als in den Rahmen des Erlaubten 
fallend anzuerkennen ift, bedurfte gegebenen Falles Feiner 
Unterfuhung. — 

Denn neben den am Drte der Herjtellung gelten- 
den, für die Frage der normalen Beichaffenheit zunächſt 



in Betracht kommenden Vorfehriften find dem Crörterten 
zufolge auch die berechtigten Anfprüche des Abſatzgebietes 
und des dortigen Publikums, das nicht dur) ihm unbe- 
fannte Abweihungen getäuſcht werden darf, zu berüd- 
ſichtigen. — 

Darum können etwaige Gejhäftsgebräude in Baden, 
Württemberg und Eljaß-Lothringen gegebenen Falles nicht 
maßgebend jein. — Nicht einmal, daß in Halle und be- 
ziehungsweife in Königreiche Preußen oder in der preußi- 
Ihen Provinz Sachſen ein derartiger Zufab allgemein 
üblich und dem Publikum befannt ſei, vermochte Ange: 
Hagter geltend zu machen — der behauptete Gejchäfts- 
gebrauch in feiner Fabrik allein kann natürlich ein Der- - 
artiges Herfommen nicht begründen, — noch weniger war 
aber ein derartiged Herfommen und eine Kenntniß von 
demfelben für das in Frage kommende Abjabgebiet — 
Bayern — nachzuweiſen. — Im Gegentheile jtellt ver 
Erite Nichter in letzterer Beziehung int Anjchluffe an die 
Angaben der Zeugen nnd Sachverſtändigen ausdrüdlid) 
feit, daß in Bayern unter „Brodmehl” nur eine Mifhung 
von Weizen- und Noggen- und höchſtens Gerjtenmehl 
verftanden werde und daß Zuſätze von Kaftormehl dort 
völlig unbefannt feien, ja daß der eigene Agent des An- 
geflagten von dieſem Zufaße feine Kenntniß hatte. 

Der Erſte Richter jtellt aber auch weiter feit, daß der 
Angeklagte, nachdem er feinen Geſchäfte in Bayern ein 
Abjabgebiet eröffnen wollte, fi) auch zweifellos über die 
dortigen Verhältniſſe informirt und fomit auch gewußt 
habe, daß dort ein derartiger Zufaß nicht üblich und nicht 
befannt ſei. 

Der Erſte Richter hat daher nicht im echte geirrt, 
wenn er annahnt daß eine an anderen Orten etwa be- 
jtehende lofale Hebung, nach welcher unter einer beſtimm— 
ten Bezeichnung ein von normalen Produkte abweichendes 
verjtanden wird, die Annahme einer fonft nachgewieſenen 
Verfälſchung dann nicht ausfchließe, wenn da, wo das 
Produft hergejtellt und da, wo es in den Verkehr gebradjt 
— von der Norm abweichende lokale Uebung nicht 

eiteht. — 
2. Aud) die Bentängelung des jubjeftiven Thatbeftandes 

iſt verfehlt. 
Allerdings ſteht feſt, daß der Angeklagte das verkaufte 

Brodmehl als eine Mifchung diverfer Mehle bezeichnen 
ließ; allein abgejehen davon, daß nad) Annahme des Erſten 
Richters durch dieſe Bezeichnung die bayrifchen Käufer, 
welche unter ‚Mehl“ nur Getreidemehl verjtanden und 
Kaſtormehl gar uicht Fannten, auf den Zufaß von letzterem 
in feiner Weiſe aufmerkjam gemacht waren, wurde fogar 
einer der Käufer auf Befragen dur den Agenten des 
Angeklagten fälfhlih dahin belehrt, daß das Brodmehl 
nur eine Miihung von Weizen- und Noggenmehl fei, e& 
wurde alfo hier der entjcheidende Zuſatz nicht nur ver— 
Ihwiegen, fondern fogar abgeleugnet. — Daß dies gefchah, 
beruht zwar nad) Anficht des Erſten Nichters nicht auf 
einen Diveft Dolofen Verfahren, fondern zunädhft auf Un: | 
fenntniß deö Agenten; der Erſte Richter macht aber mit ' 
Recht aud hierfür den Angeklagten verantwortlich, weil | 
er in Ausübung dev Pflicht, „Alles zu thun, um den Kauf: | 
Iuftigen über die wirkliche Beichaffenheit der Waare ins | 
Klare zu ſetzen“ (Motive Seite 20) feinen Vertreter beim 
Verkaufe entſprechend hätte informiren und dadurd) ver— 
hindern müſſen, daß die für ihn abgefchlofienen und von 
ihm jelbit ausgeführten Verkäufe unter Verihweigung der 
Verfaͤlſchung zu Stande nen — IE 

That Angeklagter dies nicht und ließ er es abſichtlich 
darauf ankommen, ob der Agent den Zufaß bekannt geben 
werde, oder nicht, fo handelte er mit dolus eventualis und 
der Erſte Richter konnte auf diefer Grundlage ohne Nechtö- 
irrthum feſtſtellen, daß dem Angeklagten aud) bezüglich 
— dev behauptete gute Glaube gefehlt 

Hiernad) war die Nevifion zu verwerfen. 

Herhandlungen geſetzgebender Körperfchaften. 

„Die häufigen Verfälſchungen, welchen das Olivenöl 
während der letzten Yeit in Sranfreid durh Vermi— 
ſchen mit Mohn-, Sejam-, Leinöl und anderen Delen aus— 
gejebt war, haben die Dlivenöl-PBroduzenten und Händler 
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der Stadt Nizza veranlaßt, fi) zufammenzuthun, un ges 
ſetzlichen Schuß gegen die VBerfälfchungen von Olivenöl 
zu erlangen. 

Auf ihre Petition hin hat kürzlich die Societe d’Agri- 
culture des Alpes Maritimes einen &efeßentwurf vorge 
ſchlagen, deſſen Fafjung in den beiden Haupt -Artifeln 
folgende iſt: 

Art. A. Il est interdit d’exposer, de mettre en vente 
ou de vendre, d’importer ou d’exporter sous le nom d’huile 
d’olive, des huiles de graines comestibles, telles que celles 
de sesame, d’arachide, de coton, etc. et d’une maniere 
generale toutes les substances destindes a remplacer l’huile 
d’olive, ainsi que les mélanges d’huile de graines et d’autres 
substances avec P’huile d’olive, quelle que soit la quan- 
tite qu’en renferment ces melanges. 

Art. B. Tout marchand au detail d’huile de graines 
ou de substances ou melanges destines a remplacer P’huile 
d’olive, devra informer l’acheteur que la substance ou le 
melange par lui vendu n’est pas de l’huile d’olive, en les 
livrant dans une vase, flacon ou enveloppe portant en ca- 
racteres apparents les mots; huile de sesame, huile de 
coton, huile d’arachide ete. 

Frankreich. Nachdem fid) das Bedürfniß einer Durdy- 
fiht und Aenderung der gefeblichen Beſtimmungen über 
die Ausübung der Medizin (Loi du 19 ventöse an 
XI) ſchon feit längerer Zeit geltend gemacht hatte, wurde 
ein diesbezüglicher Gefeßentwurf (concernant l’exereice de 
la medecine) von Herrn Chevandier und Genofjen in der 
dritten und wiederholt am Anfange der vierten Xegislatur- 
Periode bei der franzöfifhen Kammer eingebradt. Die 
Negierung ließ gleichfalld einen Entwurf durch das Comite 
consultatif d’hygiene publique de France ausarbeiten, 
welchen fie in der vierten Legislatur-Periode (außerordent- 
liche Seſſion 1886) der Kammer vorlegte. Die Kom- 
miffion, welcher die Entwürfe zur Vorberathung über- 
wiejen waren, hat am 28. Sanuar 1888 Bericht erftattet. 

Der Hegierungs- und der Kommifjions-Entwurf, welche 
jehr verschieden von einander find, behandeln die fol- 
genden Fragen: 

1. Soll die Ausübung der Medizin freigegeben werden? 
2. Sollen die Officiers de sante abgeſchäfft werden? 
3. Unter welchen Bedingungen dürfen die ausländifchen 

Aerzte zur Ausübung der Medizin in Frankreich zu- 
gelajien werden? 

4. Coll das zahnärztliche Gewerbe einer Negelung unter- 
worfen werden? 
In welchen Berhältniß follen die Aerzte zur Nechtö- 
pflege jtehen ? 

— 

6. Iſt es angebracht, gewiſſe Artikel des bürgerlichen 
Geſetzbuches abzuändern, welche ſich auf die Vorrechte 
der ärztlichen Gebühren beziehen? 

7. Sollen ſie an den Vortheilen des Geſetzes über die 
gewerblichen Syndikate theilhaben? 

8. Sind die Beſtimmungen über das Studium ab— 
zuändern? 

9. Welche Uebergangsbeſtimmungen find zu treffen, um 
die gewerblichen echte der gegenwärtigen Officiers 
de sante zu vergrößern oder un ihnen die Erlangung 
eined Diploms ald Doktor zu erleichtern oder um Die 
Nechte der Officiers de sante während ihrer Gtudien- 
zeit aufrecht zu erhalten? 

10. Welche Shehten find wegen der ungeſetzlichen Aus— 
übung der Medizin zu verhängen und in welden 
Fällen fol das Verbot der Ausübung der Medizin 
qausgeſprochen werden? 

Merzeichniß 4 
der für die Bibliothek des Kaiſerl. Gefundheits- 

amtes eingegangenen Geſchenke. 
(Gleichzeitig als Gmpfangsanzeige und Dankesbezeugung.) 

Laffar, Dr. Oskar. 
Mainz. 1887. 8%, Sep.Abdr. 

lleber Volks- und Arbeiter-Büäder. 

N EL T  EEEE ERBETEN 

ai suma 

Nahrihten, ſtatiſtiſche, über die Erkrankungs-Verhält- 
nifje der Beamten von 34 Bereins-Verwaltungen im 
Sahre 1886. (Verein deutſcher Eifenbahn- 
tungen). Berlin. 1887. 49, 

erwal- 

Redigirt im Kaiſerlichen Geiundheit3amt, — Verlag von Julius Springer in Berlin. — Drud von G. Bernſtein in Berlin F 
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N 1) Nimmt ſeit 1886 an der 
wöchentlichen Nachweifungen nicht eı 
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Berichterftattung Theil. — ?) In dieſe Nachweifung werden nur jolhe Orte aufgenommen, welche in den 3 
ıthalten find. — 3) Einſchl. Rücdfallsfieher. — +) Einichl. Nuhr. 
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Redigirt im Ka ijerlichen Geſundheitsamt. — Verlag von Julius Springer in Berlin. — Trud von ©. Bernitein in Berlin. 
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Die Beröffentlihungen gen kenn Dt jeden Dienftag. Abonnement 

werden zum Preiſe von 45 halbjährlich von allen Boftanftalten (Poſt— 

Ztgs.-Preisliſte 5910) und Buchhandlungen, ſowie von der Verlags— 

handlung angenommen. 

Verlag von A Springer in Berlin N., Monbijf 

Snierate nehmen alle — — ſowie die Ver— 

lagshandlung zum Preiſe von 30 4 fürs die: Dreigeſpaltene Petitzeile 

entgegen. Beilagen, bon denen zubnt ein —— — einzuſenden 

iſt, werden nad) Vereinbarung AH ß 

XII. Jahrgang. 15 JUN 88 Dim NE 0R%; 
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alt. Perſonalngchricht. ©. 357. — Gejundheitsitand. 
uleennebeiten in der Berichtäwoche. ©. 357. — Flecktyphus im 
Reg.- Bez. Magdeburg. ©. 357. — Vockenerkrankungen in Württem— 
berg 1886. ©. 357. — Sterbefälle in deutſchen Städten von 40.000 
und mehr Einwohnern. S. 358. — Desgl. in größeren Städten bes 
on ©. 359. — Erkrankungen im Berliner Krankenhäufern. 
©. — Desgl. in deutichen Stadt und  Landbezirken. ©. 359. 
Sterblichkeit in deutſchen Orten mit 15 000 und mehr Einwohnern 1897. 
©. 360. — Anſteckende Krankheiten in Mailand. ©. 360. — Kranken— 
berichte der Kal. ao Armee 2c. Dftober bis Dezeniber 1837. 
©. 360. — Witterung. ©. 359. — Beitieilige anregen re. 
©. 361: — area in Belgien, 1. Vierteljahr 1888. ©. 361. — 
Tuberkufofe und Trichinoſe bei Schlachtthieren. ©. 361. — Berl 
tigung. ©. 361. — Beterinärpolizeiliche Mafregeln. ©. 361. — 

Seine Majeität der Kaiſer haben Allergnädigit 
gerubt, den Königlich preußiichen Stabsarzt im Kaifer 

Grenadier- Regiment Nr. 1 Dr. Earl Rahts zum 
Katjerlicheit Regierungsrath und ordentlichen Mit- 

gliede des Kaiſerlichen GejundheitSamtes zu ernennen. 

Geſundheitsſtand 
und Gang der Volkskrankheiten. 

In der Berichtswoche ſind nachſtehende Todesfälle 

und Erkrankungen an Pocken, Flecktyphus, Rückfalls— 
fieber und epidemiſcher Genickſtarre gemeldet worden: 

Pocken: Wien, Lemberg je 2, Prag 13, Paris 6, 
Lyon 1, Petersburg 2, Warſchau 4 Todesfälle; 
Berlin 2, Breslau 1 (Variolois), Neg.-Bezirte Königs- 

‚berg 9, Wiesbaden 1 (Variolois), Hannover 2, Wien 
14, Budapeſt 6, Betersburg 8 Erkrankungen. 

Flecktyphus: Braunſchweig, Krakau je 1, Prag 
5, Warihau 1 Todesfall; Neg.-Bez. Marienwerder, 
Wien je l Erkrankung. 

NRüdfallsfieber: Petersburg 1 Erkrankung. 

Epidemiſche Genicdjtarre: Pragl Todesfall. 
. Sm Mebrigen find bejonders hervorzuheben : 
Unterleibstyphus: Königsberg 8, Baris 10, 

London 9, Petersburg 22 Todesfälle, Petersburg 
141 Erfranfungen. 

Majern: Hamburg 26, Wien 10, Fon 20, Baris 
23, London 24, Petersburg 40 Todesfälle, Berlin 

141, Hamburg 539, Reg. Bezirke Düſſeldorf 156, 

Wiesbaden 237, Schleswig 162, Wien 216, Buda- 
pejt 111, Petersburg 269 Erkrankungen. 

Sharlad: Wien 7, London 19, Petersburg 11 
Todesfälle; Berlin 66, Hamburg 31, Nürnberg 22, 
Wien 55, Petersburg 40 Grörankung en. 

Diphtherie und Croup: Berlin 27, Hamburg 
9, Wien 7, Budapeft, Prag je 8, Paris 37, London 
25, Amfterdam 8, Kopenhagen 9, Chrijtiania 7, 

5; 

aaininalbeiehachung ze. rei | iur feuchter Bau— 
werfe in den Meberichwenmungsgekigtet a ach — no des 
in den ſtaatlichen Anſtalten erzeugke riſchen Impffſtoffs. 362. 
Meg. Bez. Stade). Beförderung von Thieren auf Eiſenbahnen. 3 363. 

(Mecklenburg-Schwerin.) Einfuhr von Schweinedärmen. ©. 363. 
— (Braunichmweig.) —— ©. 363. — (Schwarzburg-Sonders- 
haufen.) Riehleuchenitatiltik. 365. (Ungarn) Ausbildung der 
Apotheker⸗-Le hulinge, ©. 366. — ke er Landung von Vieh. 
©. 368. — Rerhtiprechung. Verſuch des Feilhaltend von Fleiſch. 
©. 368. — Verhandlungen von gejeßgebenden Körperſchaften. 
(Frankreich). Färbung von Kinderipielzeug. S. 369. — VBermifchtes. 
(Deutiches Reich.) Impfseſchaft 1884. ©. 370. — Manila.) lnter- 
juchung von Lebens- und Genußmittel. ©. 370. 

Betersburg 11, Warichau 8 Todesfälle; Berlin 76, 
Breslau 21, Hamburg 55, Nürnberg 40, Neg.= Be. 
Schleswig 212, Wien 20, Kopenhagen 61, Chriſtiania 
27, Petersburg 62 Erkrankungen. 

Keuhhuften: London 37, Dublin 9 Todes— 

fälle; Hamburg 25, Wien 21, Kopenhagen und 

Stockholm je 35 Erkrankungen. 
Epidemifhe Ohrjpeiheldrüfen- Entzün- 

dung: Reg.-Bezirk Düfjeldorf 47 Erkrankungen. 

Sledtyphusim Regierungsbezirk Magde— 

burg (vgl. S. 343). In die ſtädtiſche Kranken— 

anſtalt zu Magdeburg ſind drei weitere Flecktyphus— 

Kranke aufgenommen worden, nämlich zwei am 3. 

und einer am 11. Mat. Bon den bis dahin auf- 
genommenen Kranken waren biS zum 11. Mat außer 

den früher bereit3 erwähnten noch vier gejtorben. — 

Im Kreis - Kranfenhaufe zu Gardelegen tt eine 
am 24. April aufgenommene, ſoeben zugewanderte 

Perſon wenige Tage jpäter an Fledtyphus erkrankt. 

— Im ſtädtiſchen Kranfenhaufe zu Neuhaldens— 

leben iſt am 5. Mai ein Kranker von Flecktyphus 

befallen. Ferner it dafelbjt nach einer Meldung vom 

12. Mai aud ein Krankenwärter an Flecktyphus 

erkrankt. 

Pockenerkrankungen in Württemberg während des 

Sahres 186. 

Sn Abſchnitt 3 der im Kaiferlichen Gejundheit3- 

amte bearbeiteten Beiträge zur Beurtheilung des 
Nutzens der Schukpodenimpfung*) it auf ©. 42 er= 

| wähnt, daß für das Jahr 1886 aus Preußen, Würt- 
temberg, Braunſchweig, Kübel und Hamburg Nach— 

rihten über Pockenerkrankungen gefehlt haben. Aus 

Hamburg iſt mittlerweile die Zahl der im Jahre 1886 

* Ver A 
) Dergl. Veröffentl. ©. 161. (Fortſetzung auf Seite 360). 
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Charlottenburg 48514| 331 — | 19 | 10 1204 | 30,8 I— | — — Bin: 1428 Zi 2| 121 — 
+Chemniß ....| 118926 117 | 5| 71] 39 Is1o | 3232 |-|—|—| 8/—| a| ı) 1) -/ 02 
Damig ».. . 118037 | 54| 3| 58 | 27 125,6 | 271 I—| 21-1 — | 6787 1a —— 
L Darraftadt-Befl. 5290| 351 ı] 17:3 J167 99. 1—|=| 1] — | = er 7 Ba ee 
Dortmund 8578| 52| 3| 19 4 |11,7 | 26,7 |— 3|—| 11 27 2) 1] = 7707 

BEDTERDEILI er ne 259 1421 158 | 61.101 | 32 |20,3 125,211) 1| 4) —| — | 12 Ds, 
+ Düffeldorf 125384 | 106 | 4| 39 | 9 [162 | 242 |— 11-1-[/10| 5) 3| 2/2] ı8| 2 
Duisburg... .| 50761] LI —| 25| 13 1256 | 271 I—|—- — — | — 3!8| 2|—| —| 1 ı 
T eiberfeiß u. a1 193 6 38510 152 23,1./—| 1| 11 — 1] 7 Dr) SR ES ze 
Merten 610361 212117 4 114,5 | 231 — — 1— — ST Se 
Hein 0... 69259] 48|— | | 7 195 1a I-—|—-1-|=1 1] TI — 
r Sranffurt a. M.| 168655 | 104 | 3] 5383| 11 [168 [199 I—|—| 41—| 1 9| 9| 3| 2) 1] 26) 1 

+ Frankfurt a. D.| 55604| 3 21 13 6 [16,8 | 27,6 I—| 1| 11 —|— 5 4| 2| 1| 1! 7I— 
Freiburg 1. 8..| 4382| 16 | — | 19) 2 116,69] 3,7 |—| 1) —| 11— | 5| 11) | | 6 
M.Gladbach ..| 47767 | 32 | — | 13 2 1142 | 254 I—-|—|—-|-|—| 2 3 — — — 8| — 

+Börlih...... 58489| 27 | 3| 35 |- 9 I222 1980 == |=|- = 17300 20 Ss 
+Holle a. ©,...| 87407]. 61] 21 271 1: [16,1°856 |-|— |— | —| 78 [are 
+Hamburgu.Dororte| 498554 | 328 | 9 | 248 53 1259 | 266 |26| 21 9| 11-48 |29| 5/1 — | —[1ı8l 15 
Hannover... .| 148458| 70| 3| 39 | 10 [137 | 237 I—|—- | —| 11—-| ı 1) — | — [724725] © 
+ Garleruhe 67155| 37[--|27|. 3 1209 1205 |-|—| 57 2/77, 71a 
+Raflel 2.2... 67077| 504: 1 | 22 |. 4 (171 1212 11 || 1 [BE ee 
RE — 55896 | 251 — |. 30 |. 9 |e7g 1295 J—- || 1 || 1: a zes a 
BSDluEL.een.nn 169993 | 116 | 4| 79 | 23 1249 | 269 I—| 1/— | 2| 11.15) 77 802757 451 — 

rKönigsbergi. Br. | 156441 | 88| 2| 85 | 26 |283 | 81,1 |-|—| 3) 8/—| 9 |10| 20| 12! 11) 33] 2 
Krefeld 2... 98691| 70 | —| 35| 9 182 1955.1— | —|—| 21 2] 0012 1 ee 

+Reipig 2... 181324 | 90 |- 1-58.) -8 [159-1238 || = | = 1] Zi7 a0 ee 
Mensa 465451 26| 2|:.ı8 | 4.201 | 323,9 |— — [96 Ne ——— 

INU DELL ee 57644| 40| 1| % 5 123,5 | 218.41 | — |.,21 | —| 767 Sale 13 1 
Magdeburg... .| 171086 | 182 | 4] 64 | 20 |195 | 266 I—|—| 2!-|—-| 9| 10) 5| 2] 2| 3] ı 

Deaifia. Meise 69.119) 85 1 71° 31 5 1233 1239 — 1|-—|—-|—| 11| 2) 2| —| -| 51 — 
T Mannheim ...| 65805] 54| 1| 23 | 10 [183 | 21,0 J—|—| 1! —|!—| 5! 3| 3) 2| 2| 10 2: 
I 54558| 28] — | 17 3.1162 | 214» 7.1) DI = 3 Ta 
+ Mülbaujen'i. & 172996 1° 32°) 37730 1711 214 .31-|1-|-|-[|—-| 8| 3). . 5 4| 151 — 
Münden ....| 278494| 169 | 8 | 159 4 129,7 1308 |—| 2| 3) —|—| 28 | 11] 31| 1) —| 84| — 

+ Münfter. ..... 4593| 511 —| aı| 3 1238 | 243 |-1-|—1—1—-| 4 3| ıl ıl ıl e[ı 
Nürnberg. . .,|-122832 | 74 | 4:| 75) 25 |318:| 245 I 1:51] 11 role ee 
Plauen i. V. 468601 45 — | 16 8 1178 | 275 |—| 2) 2 —- | —| 1|—| ı)l ı[ 1 10 — 

Denen 69658 | 32 | — | 33 9 124,6 1295 — — 11—|—| 7! 6) 3| —| [>15] 1 
Potsdam ....ı 52132| | ı[ 5) 4191248 || —| ıl-|-| 3| A| ı| ıl ı| ı8l 3 

+Roftod ..... 4051|. 1-28) 4 [255 | 208 ||| —)—| 1) 5) I Ze 
Doleimesar en 103 565 | 621 —| 38, 13 [19,1 2501| 1| 1) —|— 1 3077er 
4 ©traßburg i. &.| 115870 Se : . — nf 2) Een Re ER De 
romttants. 2:10 117 861 nes 19,0 | 21,1 I—|—|—|—|1| 7| 5| 4) 3|,3| 51 ıl 
Wiesbaden. ..| 5818| 5| 1] 3 5.1224 | 198 |—| 11—-/—-|-| 9 | 2/|-—| — —ı at 
7 Würzburg 57074 |.32| — | 40 6 1864 | 254 |—| 11/1 — | —| 8| 7) —| —| —| 24] — 
Towidaun.neen 41434| 311 1| 17 7 1213| 289 I—-1—| 11—| ıl 1 27 — — —11 11 

Die mit einem 

2) Wegen etwaiger an Pocken, Fleckty 
Seite. —) Nimmt exit jeit 1886 an der 

phus 
Berichter 

h bezeichneten Städte berichten über die Sterbefälle auf Grund ärztlicher Todtenicheine oder la 
von einem Arzte zufammenitellen oder prüfen. — C 
1. Dezeniber 1885 unter Berücfichtigung der von 1880 bis 1885 
theiligten Orten für den 1. Zuli 1888 berechnet worden. 
ermittelt. Die Berechnung der Durchichnittlichen Sterbeziff 
1883 ©. 231, 1884 ©. 219, 1885 II. © 

‚ Cholera (asiatica) und Belt vorgefommenen Todesfälle vergl. den 
ſtattung Theil. — 3) Ohne Ortsfremde 9 = 10,7 %/oo. 

ie Einwohnerzahlen find nach Maßgabe der endgültigen Ergebniffe der 2 
durch die Volkszählung ermittelten Zu» oder Abnahme der Bevölkerung in ven be- 

Auf Grund derjelben werben die Verhältnißzahlen der in der Berichtswoche en 
ern für die Jahre 1882—86 ift auf Grund der in den Sahresüberfichten (Veröffentlihungen 

. 293, 1886 ©. 759 und 1887 ©. 455) mitgetheilten Angaben über Einwohnerzahlen und Sterbefälle ‚erfolgt. 

Tert der worhergehenden 

fen die Nachweilungen wenigftend 
olkszählung vom 

Pe 



Sterblichkeit in größeren Städten des Auslandes, Woche von 27, Mai bis 2, Juni 1888, 

— 39 — 

Geftorbene |3S& - 1 2 | 5 [ent lee ang 
2 3 odtgeborene Z—3 a ar Sol rech⸗ F 

Ein— = 8 [8238] 8, se |3 |®& |23| ‚882 E82 durchfall 351 
Namen der Städte > > 5 |Ss2[®588| 88 52828588 2e8l22|3 

wohner | € 2 2 |2geslEsarlssıE BSlssl#g|l seel8sa®s Frea2152 
Er a B 2, Rrlgsaa2l 20 3 55 sa a8 3258,52 

AED SET Sa88 5” — — SU — = |= [23 8855852 °2 .252|3 
Eee, aa 

ee ae al ıl sl -| -In|-| m | -|-Jı5] 2 
Brünn bis 26. Mai... - 86372 | . 24.160 F EN a ee a a 0 er a er 
ee eo a 1a arlegi— 1) 21 = 7 | 6 54| 3 
Budapeit desgl. - » .. AA Ta 33 15497 17302 77 35,5 51 2|8I -I| -|) 641 34| 4A | -.|—-[|15| 10 
Ben, Bo aaa —- 1-17 - | —-| 78 1 I - | -| al - 
DREHTE NO 1 353 082 227 2 159 25 23,8 11 4| — ; A i 3 149| 3 
es 15, 1,5 | 1-12 | - —| 5 2 sol 3 

- Graz bi8 %. Mai... -| 105809 | . 51 & B 3101 -|I-|1]l ı MET 3 34 — 
Kopenhagen bis 29. Mai. . 300 000 226 8 | 124 43 21,5 — ET are 100017 9 ll cal 2 
Krakau bi8 26. Mai. . . - 74 084 490 1 49 11 34,4 Sul — aa Re er WE 
Lemberg deögl. » = =. | 120868 . 9 73 - ST Aue Ar, Se lee: TOR 246 41233. 1000 

599 738 | 399 . 221 47 19,2 — —— 2 .[214| 23 
Tondnn ta 4428292102491 11323 288 16,1 24 | 19 | 28 9 6 1157 | 8 | 283)| 1) —| 8911| 3 
yon bis 19. Mai 2» . | 401%0 | 156 | 11 | 181 23 | 234 2 ee nel weit) 
Drearl irn. Mine $ 268 000 a 4 | 122 54 Bu |ı | 10er —ıi 1 1 8 6!5[ 9| 1 
Raid. a0 oe 0 0-1 2260985 | 1188 | 68 | 95 | 1 | MO IB) 6|37| 10| Aalııaı 8 | 68 “| 5la| 31 
Helersburg bis 26. Mai . .| Msors | 64 | 8 | eo | 15 | 375 Jan )ı 2) 1ımwol5ol zı 3641| . 
PVrag u. VBororte. . » » »| 295857 S 17 | 224 51 Bo E20 de es TE Te Ale 5 14| 3 
Ron bis 28. April . . » . | 388800 | 204 | 15 | 187 33 | 25,1 Ana 3 1 Bl 1 28,120 As 
Stodholm bis 26. Muüi - . 221 549 134 4 90 22 21,1 666 6 6 481 3 
SU 2 106.08 . . 73 18 2 12 1022 30a 
Venedig bis 26. Mai . . . | 150502 | — 64 15 DE a ln rer 10 32| 4 
Warichau dedgl. . | Musa] | m Iın | | a6 I -| 2| 8) 11 1 0|8| m 1° 95 1.02 
Mien desgl.- » -.-......, 800886 I 2a tea a7 a slıu| 7 | 1| 1! 7 
11 Vororte Wiens desat.. . | 405361. Ill I sl el sl ıl 3 1a | 60 | 3% "Fal 

Aus Berliner Krankenhäufern.  Gemeldete Erfranfungen, Aus deutſchen Stadt- u. Candbezirken. 
(Könige. Charite, Städtifche Krankenhäufer im Friedrichshain und zu | Laut Mitth. dev Kal. Sanitäts-Kommiff. zu Berlin, des ftatift. Amtes der 
Moabit, St. Hebhwigs-Krankenhaus, Bethanten, Eliſabeth-Krankenhaus, | Stadt Breslau, d. Nerzte-Vereins zu Frankfurt a. D., des Mediz.-Snipek- 

Lazarus⸗Krankenhaus, Augufta-Hoipital, Jüdiſches Krantenhaus.) torats zu Hamburg, des Vereins f. Öff. Sejundheitspfl. zu Nürnberg, dev 
Für die Woche von 27, Mai bi! 2, Juni 1888, betr. Kol. Neg.-Medizinalräthe u. Füritl. Reuß'ſchen Phhſik.Bezirksärzte. 

Aufgenommene = & tie 

Lebensalter 3 Zeit⸗ se 8 | |2888 
Krantheits- 2. | 6. | 16. 31. [eLu.| & ar angade 8818 |& [a2 1se 

formen 1. | bis | bis | bis | bis | dar-| '> E# © 13215 
5._| 15. | 30. | 60. |über] © = o a3” 

Maiern und Rötheln ..— 5I—-|—- | — 5 —|\—-| ı Stan Beuline 222005179115 — 2.16, 8| 141 | 66%] 76)| 3 
Shares .t.. Ol are 11 —|i-|! 2 Sellin ren ae deögl. Zu 11 ar 2er 
Diphtherie und Group. Sa m Sa Ela 6iln 3 — | 20 Frankfurt a. DO. . .[16.-31. Mai 1 7 2 lee 
Unterleibötyphus . . - - .- 9I- || —- | 1.4) 4a —| ı „ Hamburg u. VBororte| 27./5.—2./6. | 15 | 5399| 31| 55| 2 
Brechdurchfall inkl. Ruhr und ws Slärnberger era desgl. 1 22 AT 
Cholera nostras . . - » Bar Sende. Haden 2.2.2227 1728.5.—3./6: 1 3 2 4| 1 

Kindbettfieber . . . ee 1) =ı—| 1% " Autih. . . . .| 27./5.—2.l6. — J Malz 
Mechielfieber . Da el % Diſe . . desgl. De et 
NOTE aE. ua 2. NE I re m .„ Gilmaro oc deögl. 110.35] 5. 
ee ——2 91 —| — desgl. 3ı 14) 1| 33| 3 
Lungenihwindjudt . . . - 383] 1/| -|—- | 10| 16) 1| 3% n Hildesheim. . . desgl. 7) 104 9| 46| 1 
Andere Erkrankungen Der n Königsberg. . - deögl. 45 4 14 2 Tel! 
Athmungs-Drgane .- . - Aa 605 net 33.1294) 71.6 " Marienwerder. . desgl. 13 2 9-1, 14.8 

‚Akuter Darmkatarıh. . . .» Silgsı | a u! " luniterem wer dessl. — = | A 
Säuferwahnftnn und chroni- " Schleswig . . - dessl. 34|162| 57| 212| 3 

icher Alfoholismus . . . ee —— Stein ee deögl. 1| 17| 34| 15| — 
Akuter Gelentrheumatismus 18 | — 1 | —i 1292| 6|—| — D Stralfud .. . Deögl. 7 3 6| 4 — 
Andere rheumat. Krankheiten er er 2 — " EAU 50 Kae desgl. 1| 31 3 — — 
Verfegungen 0... 01.1081 — | 61 A| 49| 40) 914 v0 ABiesbaden.. . . deögl. 8237| 51 6| — 
Alle iibrigen Krankheiten. . | 428 1 14 | 24 | 17 181 |158 | 30 1 49 A ſcher Phyſikats-Bezirk re z ’ 

Se eg SE RES Fre ——— I — 6 — Summe.| s24 131 | 53 | 37 |375 1279| e einen Di en 
Geſammtbeſt. war am 26. Mat 3747 u. bleibt am 2. Suni 1888 3720. Burgt . —— 

LEDER ——— EEE RER EEE 

Witterung. Woche vom 27. Mai bis 2, Juni 1888. 
Nach Beobachtungen der landwirthichaftlihen Hochſchule in Berlin und der meteorologiihen Centralſtation in München. 

TemperaturinC?] Luftdruck in mm?) Nelat. Feuchtigkeit d.Luft?) Höhe 
- 2 ® En * 68 Vor 

Beobachtungs- | Beobachtungs | 2 2 | * * 2 8 = Rieder- hexrichenbe Windſtarke 

> o — 2 S 
= | R = a | 5 = 3 = mm 

27. Mai 14,1 5,0 793,8 753,6 753.6 — WNW 2 
PETER 22,2 6,0 753,1 751,2 7511 — 80 1 

> DIN, 20,4 7,8 752,9 754,2 756,2 — NO 3 
Berlin Sen, 271 85 756,8 155,2 154,2 0,9 0-SO 1 

Si, 21,4 13,0 155,2 155,2 756,0 0,4 WSW—-WNW 1 
1. Suni 19,7 23 757,6 758,3 760,3 — WXV 2 

—— 157 59 762,6 763.2 763.5 — 3 

27. Mai 19,3 4,9 or 711,8 710,9 58 43 54 — NO 0,5 
DO 24,8 81 709,6 707,9 708,0 56 35 12 4,0 Ö 1,3 

* 23:05 16,6 10,7 710,8 712,7 714,7 81 77 83 03 W 3,4 
Münden 30.8, 193 97 | 168 | 7168. |, ie] 67 54 72 43 w 0,4 

SL 16,7 9,9 716,9 717,8 718,7 74 30 9% 14 SW 7 
1. Suni 19,7 10,4 720,5 720,6 121,9 77 43 49 21 W 1.5 

2 on 20,7 83 123:9 122,7 721,9 44 43 54 — NO 0,7 

2) Megen etwaiger an Pocken, Flecktyphus, Cholera (asiatica) und Peſt vorgefommenen Todesfälle bezw. Erkrankungen vergl. den Tert 
auf der eriten Seite. — ?) Die Beobachtungen des Luftdrucks und der relativen Feuchtigkeit der Luft erfolgen in Berlin um 7 Uhr Morgens, 
2 Uhr Mittags, 9 Uhr Abends, in München um 8, 2 und 8 Uhr. — 3) Einſchl. Ruhr. — 96 Tälle von Scharlad"Diphtherie. 
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an Lungenſchwindſucht, 25 an Unterleibstyphus, 13 
an Nierenleiden, 10 an den Folgen einer Verun— 
glüdung, 9 an Bauchfellentzündung, 8 an Brujtfell- 
entzündung, je 5 an Hexzleiden und an den Folgen 

eines Selbjtmordverjuchs, je 4 an Diphtherie, Blut: 

vergiftung, Hirn- und Hirnhautleiden u. ſ. w. 
Außerhalb militärärztliher Behandlung find (ein: 

Ichließlich der nachträglich) gemeldeten Fälle) noch 58 

Mann verjtorben und zwar 9 an Krankheiten, 6 an 
Verunglüdung und 43 dur Selbſtmord, ſodaß die 

Armee im Ganzen 241 Mannjchaften dur) den Tod 
. verloren hat. 

Zeitweilige Maßregeln gegen Aolkskrankheiten. 

(R.A. Nr. 146 vom 7. Juni 1888.) 
Egypten. Der Snternationale Gefundheitsrath zu 

Alerandria hat beſchloſſen, vom 20. Mai 1888 an gegen 
Ankünfte aus Saigon bis auf Weiteres das Neglenent 
I Berhütung der Cholera-Einſchleppung in Kraft zu 
eben. 

Thierſenchen. 
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Tuberkuloſe und Trichinoſe bei Schlachtthieren. 

Im Jahre 1887 find im ſtädtiſchen Schlachthauſe zu 
Schwerin 591 Ochſen, 1548 Kühe und Starken, 7666 
Schweine, 4392 fette Kälber, 3407 nüchterne Kälber und 
Lämmer, 6637 Schafe und Ziegen, aufammıen 24 241 Thiere 
geichlachtet und darunter 27 Dchfen, 209 Kühe und Starken, 
55 Schweine, 4 fette Kälber, 1 Schaf ıc. tuberfulös, 
jowie 1 Schwein trichinös befunden worden. Sm jtäd: 
tiſchen Schlachthaus zu Bernburg wurden in dem gleichen 
Jahre von den 1070 Aindern, 2334 Kälbern, 2627 Schafen, 
4 Ziegen, 4919 Schweinen, 349 Pferden, zufammen 11353 
Thieren, 117 Nindern, 4 Kälber, 24 Schafe, 76 Schweine, 
I Pferde, zufammen 230 Thiere tuberfulös und 1 
Schwein trichinös befunden. (Nundihau a. d. Geb. d. 
Thiermed. 1888 ©. 126, 127 u. 142). 

‚. Berichtigung. Auf Seite 331 der Beröffentlichungen 
iſt een im 2. Artikel 5. geile jtatt Kayjer „Keyßner“ 
zu leſen. 

Heterinär-polizeiliche Maßregeln. 

(RU. Nr. 146 vom 7. uni 1888.) 

Großbritannien. Zufolge Verordnung des briti- 
ſchen &eheimen Raths vom 23. Mat d. J. ift das Verbot 
der Vieh-Einfuhr aus Bliffingen nad) Großbritannien 
aufgehoben worden. (Vergl. Beröffentl. ©. 320 u. 345.) 

Medizinalgeſehgebung ꝛc. 

Preußen. Cirkular-Erlaß des Königl. Miniſters 
der ꝛc. Medizinalangelegenheiten, die Austrock— 
nung feuchter Bauwerke in den Ueberſchwem— 

mungsgebieten betreffend. 

Berlin, den 8. Mai 1888. 
Der Architekt Stanislaus von Koſinski hat mit den 

ur Austrocknung feuchter Bauwerke vielfach in Gebrauch 
— und aͤuch durch meinen Erlaß vom 9. April 

d. 38. — M. 2880 — zu dieſem Zwed empfohlenen Koks— 
förben einfache Vorfehrungen verbunden, welche wie hier 
angejtellte Berfuche ergeben haben, die Wirkung der erjteren 
in beträchtlihem Maße zu iteigern und die Audtrodnung 
feuchter Gebäude in fehr vollftändiger Weije und in kurzer 
Zeit zu bewirken im Stande find. 

Das Nähere über das von dem x. von Koſinski an- 
gewandte Verfahren und über deſſen Wirfungen ergiebt 
fih aus dem abfchriftlicy beiliegenden Bericht des Aſſi— 
ftenten am biefigen Königlichen Hygieniſchen Inſtitut 
Dr. Petri, zu welchem jedoch zu bemerken ift, daß der 
Grad von Hibe, welchen der 2c. von Kofinsfi bei dem an- 
geftellten Verſuch hervorgebracht Hat, um die mögliche 
Leiltungsfähigfeit feines Apparates Ddarzuthun, für ge- 
wöhnlid nicht erforderlich fein wird, fo daß ſich aud) der 
Koksverbrauch vermindern würde. 

Ew. Ercellenz gebe ih) ganz ergebenjt anheim, falls 
fi) im dortigen Berwaltungsbezirf eine möglichſt voll- 
tändige und fchleunige Austrodnung von Gebäuden, 
welche von der Ueberſchwemmung betroffen find, erforderlich 
erweiit, ſich gefälligft wegen Ausführung derjelben mit 
dem ꝛc. von Kofinsfi in Verbindung zu jeben, bezw. pie 
nachgeordneten Behörden auf das gedachte Verfahren auf: 
merkfam zu machen. ꝛc. von Kofinsft hat jeinen jtändigen 
Wohnſitz in Berlin, Lützowſtraße 29, Hält ſich zur Zeit 
aber für einige Woden in Poſen Altmarkt Nr. 6 bei 
Herrn U. Pfißner auf. 

Sn Vertretung: Lucanus. 
M. No. 3880. 
An den Königlichen Dber- Präfidenten der Provinzen 

Dit- und Weftpreußen, Pommern, Poſen, Brandenburg, 
Schleſien und Hannover 2c. ꝛc. Ereellenzen. 

Berlin, den 2. Mai 1888. 
Beriht über das Austrodnungsverfahren des 

von Kofinsfi. 
Ew. Hochwohlgeboren erjtatte id) nachſtehenden ganz 

gehorfamiten Bericht über Die Verſuche und Beobachtun— 



— 

gen, welche ich zufolge mündlich mir ertheilten Auftrages 
über das Austrodnungsverfahren von feuchten Neubauten | 
und Wohnräumen des Ingenieurs ©. dv. Koſinski an- 
geitellt habe. | ern e 

Unter Bezugnahme auf die mündliche Unterredung 
mit Ew. Hocdwohlgeboren vom 28. vorigen Monats 
ihicke ich voraus, daß dieſer Bericht als ein vorläufiger 
fich nur auf die wichtigften Nefultate meiner Beobachtun— 
gen bezieht. Nach Abſchluß der Unterfuhungen werde 
ich eine ausführlichere Darlegung meiner auf Das Ver— 
fahren bezüglichen Arbeiten Ew. Hohmohlgeboren ganz 
gehorfamft einjenden. A } 

Der Apparat ded Herın von Koſinski beiteht im 
Weſentlichen aus fogenannten Kokskörben von Eijenftäben, 
in welchen ein lebhaftes Koksfeuer unterhalten wird. Auch 
andere Materialien zur Teuerung ſowie andere Vorrich— 
tungen als Feuerftelle können benußt werden. Dieſe auch 
ſonſt in Gebraud) befindlichen Feuerungen find von Herrn 
von Koſinski fombinirt worden. 

1. Mit befonderen eifernen Röhren, welche von Außen 
her trodne Luft dem auszutrodnenden Raum zuführen | 
und in welchen bei ihrem Durchgang durch den brennen- 
den Kofs diefe Luft auf einen hohen Wärmegrad gebracht 
wird. 

2. Mit bejonderen Abzugsröhren, welche jowohl Die 
Verbrennungsgafe wie die mit Wafjerdämpfen aus dem 
zu trodnenden Raum beladene Luft in die Schorniteine 
abführen. 
von einem weiten, eijernen Trichter, ver unmittelbar über 
der Feueritelle (dem Kokskorb) angebracht ift, und in 
weldhen von allen Seiten her die Luft des auszutrodnen- 
den Raumes zugleich mit den VBerbrennungsgajen hinein- 
gerifjen wird. 

Durch diefe Einrichtung wird eine fehr hohe Tempe: 
ratur und ein äußerſt energifher Luftwechſel erzeugt. 
Beide Faktoren bringen in Eurzer Zeit die Abführung be- 
—— Waſſermengen auf dem Wege der Verdampfung 
zu ſtande. 

Sechs derartige Apparate wurden in Funktion beob— 
achtet in den Parterre-Räumen des Neubaues verlängerte 
Metzſtraße Nr. 5 dahier, während der Zeit vom 16. bis 
zum 24. April. Bon 16. April Abends 6 Uhr bis zum 
20. früh 6 Uhr waren die ſechs Apparate in drei zu— 
janımenhängenden Räumen von zufammen 186,1 Kubik— 
meter Nauminhalt aufgeftelt. Bom 20. bis zum 24. 
brannten 4 Apparate in einen 74,3 Kubikmeter großen 
Kaum, 2 in einem ſolchen von 118,3 Kubikmeter Inhalt. 
In jeder dieſer beiden je 84 Stunden währenden Feuerungs- 
Ihicht wurden von den 6 Apparaten ungefähr 45 Hefto- 
liter Kofs verbrannt. Die dadurch erzielte Austrodnung 
war aber, wie die gleich zu erwähnenden Zahlen beweifen, 
eine jo hodygradige, daß fie weit über das nöthige Maß 
hinausging. Für gewöhnlid) wird man ſich mit einer 
türzeren und weniger energifchen Heizung durchaus be- 
gnügen können. 

Im Keller ded erwähnten Neubaues fteht das Grund- 
waſſer jeit mehreren Wochen über '/, Meter hoch, jo daß 
die Mauern des jeit Februar eingedecten Neubaues außer: 
gewöhnlid feucht waren und für den Verſuch ſich be- 
ſonders eigneten. 

Beim Verſuch glaubte ic) mic) auf die Feititellun 
folgender Daten — ——— ah : 

l. Zemperaturmefjungen an geeigneten Stellen 
der Näume, des Mauerwerks und der abziehenden Luft. 

2. Anemometrifhe Mefiungen um die Größe des 
ftattfindenden Luftwechſels zu jtudiren. 

3. Beſtimmung des Wafjergehaltes im Mauer- 
werk vor und nad) dem Austrodnen. 

Dieſe Mefjungen wurden in umfafjendem Maße ange: 
ftellt. Hier beſchränke ic mich auf Angabe des Wichtigiten. 

‚ Die Luft in der Witte der zu trodnenden Näume er- 
veiht eine Temperatur von 113°, 122°, 114%, 1590 (Celſ.). 

Die Oberfläche der Wände wurde erhitzt auf: unter 
der Decke 1090, 141°, in mittlerer Höhe, 1089, 154°, über 
dem Fußboden 108°, 115%. In die Wand -eingemauerte 
Thermometer zeigten einen Siegelitein tief oben 829, in 
der Mitte 79%, unten 67%, Cine 0,5 Meter dicke Many 
wurde auf ‚der anderen äußeren Geite 50° warm, Die 
aus den Räumen abziehende Luft hatte vor dem Miſchen 
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Dieſe Abzugsröhren nehmen ihren Urfprung | 

— 

mit den PVerbrennungsgajen eine Temperatur von 50 
bis 100°. 

Der Luftwechfel wurde durch anemometriſche Meffungen 
in den Luftzuführungsröhren und den abziehenden Schorn— 
fteinen gemefjen. Erſtere Mejjungen ergaben, daß ein 
beträchtlicher Theil der am Trocknen verwendeten Außen: 
luft dur) die Undichtigkeiten der. ſchlecht proviſoriſch zu— 
geftellten Thüren und Fenſter einftrömte. Ein nit un- 

, erheblicher Theil wurde aber thatſächlich durch die in den 
Kokskörben zur Weißgluth gebrachten Zuleitungsröhren 

angeſaugt. Die Meſſungen in den Schorniteinen ergaben, 
dat in der Stunde Die Luft in den Räumen 6 bis 10 Mal 
erneuert wurde, ein Luftwechſel, der in Verbindung mit 
den hohen Temperaturen zur Erzielung der außerordent- 
lichen Austrodnung führte, .. 

Die Wafferbeftimmungen ergaben: 
Waſſergehalt vor dem Auötrodnen: 

Mörtel: 6,8 pCt. Stein: 11,1 p&t. 
Waffergehalt nach dem Auötrodnen: 

Mörtel: 0,4 p&t., Stein: 0,1 p&t. ' 
Das Nefultat diefer Beobachtungen kann daher in 

Kürze dahin zufammengefaßt werden: 
Durd das Verfahren des Herrn von Kofinsfi, aus— 

geführt auf einem Neubau dahier, ift der Wafjergehalt 
der Mauern auf ein Minimum herabgedrücdt worden, 
welches in alten, feit Jahren Yufttrodnen Mauern kaum 
angetroffen werden dürfte. 

Ueber den Sojtenaufwand geben nachſtehende Angaben 
Anhaltspunfte: 

Sechs Apparate waren 84 Stunden in Thätigfeit um 
| einen Raum von 186,1 bez. 192,6 Kubifmeter auf diefen 
| mehr ald genügenden Grad der Trodenheit zu bringen. 
Dabei wurden verbraudt jedesinal für alle 6 Apparate 
45 alſo im Ganzen 90 Heftoliter Koks. Den Preis für 
Herleihung der Apparate berechnet fih Herr von Koſinski 
nad) Uebereinfunft. Sm vorliegenden Falle betrug er für 
6 Apparate pro Woche 200 Mark. Dazu würden nad) 
die Arbeitslöhne für 2 Heizer fommen, 

Exakte Verſuche, ob etwa durch Anwendung der ein- 
fachen, üblichen Kokskörbe ohne die von Koſinski'ſche Ver- 
bejjerung ein ähnliches Austrodnungsrefultat zu erzielen 
ift, liegen meines Wifjens nicht vor. Die allgemeine An— 
nahme verneint died. Die Idee des Herrn von Koſinski 
durch hohe Temperatur und energiſche Ventilation die 
Austrodnung naſſer Wände zu beſchleunigen muß nad) 
dem Ergebniß meiner Ilnterfuchungen als eine gelungene 
bezeichnet werden. 

ez.) Dr. Betri. (g 
Un den Geheimen Mtedizinalratd Herren Brofefjor 

Dr. Skrzeczka Hochwohlgeboren hier. 

Preußen. Anordnung, betreffend den Bezug und 
die Verwendung des in den jtaatlichen Anſtalten 

erzeugten thierifchen Impfſtoffes. 
Vom 16. April 1838. 

Bei der zunehmenden Inanſpruchnahme der ftaatlichen 
Anftalten zur Gewinnung thieriihen Impfſtoffs werden 
die wegen Des Bezugs des letzteren einzeln erlafjenen Vor— 
jcehriften Häufig feitens der Aerzte nicht genügend beob- 
achtet und haben ſich namentlich infofern Unzuträglichkeiten 
herausgejtellt, als der Bedarf an Impfſtoff für den ein- 
zelnen Tag der Verwendung oft in willfürlich zu groß bes 
mefjener Menge angegeben wird, die Lymphe daher un— 
benußt bleibt oder doc, erjt fpäter zur Verimpfung ge- 
langt. Findet aber letzteres ftatt, jo kann ſich inzwiſchen 
die Wirkjamfeit des Smpfitoffs, zumal dann, wenn der- 
jelbe nicht ununterbrochen fühl gehalten wird, mehr oder 
weniger abgeſchwächt Haben. Entgegen der jeder Lymphe— 
lieferung beigegebenen Gebraudhsanmweifung wird ferner 
noch häufig der thieriſche Impfſtoff anftatt durch Schnitte 
durch die bei dieſer Lympheart unzuverläffige Methode 
der Stiche verimpft und werden aud die Vorſchriften 
über die Zahl der, anzulegenden Impfſtellen nicht überall 
in der zur Erreichung des Impfſchutzes und zur Beur- 
theilung der Wirkung erforderliien Weiſe befolgt. 

Endlich) liegt es im jachlichen Snterefje, daß die Diri- 
genten der Ampfanftalten von der Wirkfamfeit des ge- 
lieferten Impfſtoffs ungeſäumt nad Feititellung derfelben: 

I in Kenntniß gejeßt werden, um möglichſt bald etwa her— 



porgetretenen Mängeln in dem Betriebe der Anstalt bezw. 
in der Verwendung des Impfſtoffs begegnen zu fönnen. 

Um den vorjtehend erwähnten Unvollkommenheiten 
möglichſt abzuhelfen und zugleih den Bezug thierifchen 
Smpfitoffs aus den jtaatlichen Smpfinftituten einheitlich 
zu regeln, beſtimme ich hiernady, was folgt: 

1. Die Anträge auf Lieferung von Impfſtoff find 
unter deutlicher Angabe ded3 Namens und Wohnortes des 
Antragjtellers, fowie der Zahl der Impfungen, zu denen, 
und des Tages, an weldhem die Verwendung ſtattfinden 
ſoll, mindeſtens vierzehn Tage vor dem letzteren bei dem 
Anſtalts-Oirigenten einzubringen. 
Die Zahl der an den betreffenden Tage beabfichtigten 
öffentlichen Impfungen ift hierzu von dem Smpfarzt, ſo— 
weit angängig, auf Grund der Smpfliften annähernd 
feſtzuſtellen. 

2. Die Lieferung des Impfſtoffs erfolgt für die Impf— 
ärzte koſten-, auch portofrei, im Uebrigen portopflichtig 
gegen eine im Voraus zu entrichtende Vergütung von 
1 Mark für eine zu 1 bis 5 Impfungen ausreichende 
Menge Smpfitoff nebft den Auslagen für die VBerpadung. 

3. Die von den Smpfanftalten den Lympheſendungen 
beigegebenen Gebrauchsanweiſungen find genau zu befolgen. 

4. Die von den Smpfanftalten jeder einzelnen Lymphe— 
jfendung beigegebenen Karten zur Angabe der mit dem 
gelieferten Impfſtoff erzielten Smpferfolge find ungefäumt 
nad) Feltitellung der letzteren in Betreff jeder einzelnen 
ne ausgefüllt den Anftalts - Dirigenten zu- 
zujtellen. 

5. Der —— und die Aufbewahrung thieriſchen 
Impfſtoffs bei hoher Wärme iſt zu vermeiden; dem ent— 
jprehend find öffentlihe Smpftermine in den Monaten 
Juli und Auguft thunlichſt zu bejchränfen. 

Behufs Durchführung diefer Beitimmungen erfuche ich 
Ew. Excellenz ganz ergebenft, gefälligft die erforderlichen 
Beranlafjungen zu treffen. 

von Goßler. 
An den Königlichen Dber-Präfidenten.... Ercellenz zu . 

Preußen. Neg.-Bez. Stade. PolizeisVBerordir,, betr. 
die Beförderung von Thieren auf Eijenbahnen. 

Vom 15. Mai 1888. 
(Amtsblatt der Königl. Regierung zu Stade, ©. 249.) 

‚ Die von mir unter Vorbehalt der nachträglichen Zu: 
ftinnmung des Bezirfs-Ausfchufjes am 14. Sanuar d. 3. 
erlafjene Bolizei-Berordnung über die thierärztliche Unter: 
fuhung der auf der Eifenbahn Behufs Beförderung nad) 
Nordjeehäfen zur Berladung fommenden Wiederfäuer und 
Schweine (Amtsblatt pro 1888 ©. 25') wird auf Grund 

des $ 139 des Gefehes über die allgemeine Landesverwal- 
tung vom 30. Zuli 1883 hierdurch außer Kraft gejekt. 

Stade, den 15. Mai 1888. It geſet 

Der Regierungs - Präfident. 
SB. Keinid. 

Mecklenburg : Schwerin. Erlaß, betreffend die 
Einfuhr von Schweinedärmen, 

Vom 30. Januar 1888. 

Es jind Zweifel entjtanden, ob aud) geſalzene Därme 
von Schweinen ald Schweinefleifch im Sinne der Kaifer: 
lihen Verordnung vom 29. November v. J. betreffend das 
Verbot der Einfuhr von Schweinen ıc. (Neichögejekblatt 
Ir. 46°) anzufehen feien. Diefe Trage ift um fo mehr 
zu bejahen, als die Därme neben Wagen, Zunge, Gaumen 
und Zunge von der Schweinefeuhe (Schweinepejit) am 
beitigjten ergriffen werden und zur MUebertragung des 
Krankheitsſtoffes aud) in geſalzenem Zuftand geeignet find. 

Der Magiltrat wolle Sorge tragen, daß hiernach ver: 
fahren wird. 

Schwerin, den 30. Sanuar 1888. 

og Mecklenburgſches Minifterium, 
Abtheilung für Medizinal-Angelegenheiten. 

An den Magijtrat a) zu Roſtock, b) zu Wismar. 

) Beröffentl. ©. 92. 
2) BVeröffentl. 1887. ©. 709. 
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Braunjchweig. Inftruftion für die Hebammen. *) 

81. Die Hebammen haben fid mit dem Inhalte der 
in der Anlage A aufgeführten gejeglihen Beſtiuimungeu 
befannt zu machen und die darin für fie enthaltenen Vor: 
Ichriften genau zu befolgen. 

Bei Ausübung ihres Berufes haben fie fi) genau 
nad den Vorschriften des Hebammenlehrbucdhes zu richten, 
aud den ihnen behändigten Hülfe- und Schreibkalender 
für Hebammen vorjhriftsmäßig zu benußen und das 
Tagebuch) nad) dem vorgefchriebenen Mufter forgfältig zu 
führen, jeine Spalten genau auszufüllen, beziehungsweije 
dajjelbe den zugezogenen Aerzten zur Ausfüllung vorzu- 
legen. Nach Ablauf jeden Sahres Haben jie die Tage- 
bücher und zwar bis zum 1. Februar abzujchließen und 
bis zum 15. Februar an den ihnen vorgejeßten Phyſikus 
einzujenden. 

$ 2. Gie haben einen nüchternen, ehrjamen, gottes- 
fürdtigen Lebenswandel zu führen. 

8 3. Gie müfjen bei ihrem Berufe allen denen, welche 
ihre Hülfe verlangen, ohne Anjehen der Berfon mit Freund— 
lichkeit, Bejcheidenheit, Sanftmuth, Ausdauer und Be— 
hutjamfeit nad) allen ihren Kräften dienen. 

$ 4. Gegen andere Hebammen müſſen ſie ſich friedlich 
und verträglich bezeigen und auf feine Weife deren Ruf 
beeinträchtigen, oder jie aus ihrem Wirkungsfreife zu ver— 
drängen ſuchen. Werden mehrere Hebammen zu derjelben 
Gebärenden oder demjelben Dienste gerufen, jo haben fie 
mit aller Bejcheidenheit fich über das einzufchlagende Ver— 
fahren zu verftändigen, und wenn das nicht gelingt, die 
Entſcheidung einem Arzte oder Geburtöhelfer zu überlajjen. 

$5. Den zugezogenen Xerzten und Geburtöhelfern 
gegenüber haben die Hebammen fich bejcheiden zu be- 
nehmen und in jeden Theile ihres Berufes deren An— 
ordönungen zu befolgen. 

$ 6. Das beim Interrichte im Hebammen - Snititute 
empfangene Lehrbuch) haben fie vecht oft durchzulejen, da- 
mit fie beftändig mit deſſen Inhalte vertraut bleiben. 

g Die Hebammen haben dafür zu jorgen, daß fie 
zu jeder Zeit, bei Tage und bei Nacht, ohne Aufenthalt 
zu denen gerufen werden fünnen, weldhe ihre Hülfe ver- 
langen. Verlaſſen fie ihre Wohnung, jo haben fie daſelbſt 
Auskunft darüber zu hinterlafien, wo fie zu finden find. 

$ 8. Sind fie zu verreifen genöthigt, jo haben fie 
dies bei dem betreffenden Gemeindevorjtande zu melden. 

8 9. Wird die Hülfe einer Hebamme von mehreren 
Schwangeren auf Diejelbe Zeit verlangt, jo hat fie fid) 
ftetöS ohne Anjehen der Perſon zu derjenigen zu begeben, 
welche fie zuerſt gerufen, und iſt verpflichtet, die übrigen 
von ihrer Behinderung in Kenntniß zu jeßen. 

$ 10. Hat eine Hebamme den Dienjt bei einer Ge— 
bärenden begonnen, fo darf fie diejelbe ohne deren Ein- 
willigung nit vor Vollendung der Geburt, und erjt 
dann verlafjen, wenn dieſes ohne Gefahr für Mutter und 
Kind geihehen kann, jelbit wenn fie noch jo dringend zu 
einem anderen Dienite gerufen würde. 

8 11. Die Hebammen müfjen bei ihrem Berufe ftets 
reinlich und ordentlich gekleidet jein. 

Bejondere Rüdfiht haben fie auf ihre Hände zu 
nehmen, damit diefe nicht nur rein find, jondern ſich aud) 
innmer in einem für ihren Dienjt geeigneten YJuftande 
befinden. Sie haben daher alle Beichäftigungen und 
gröberen Arbeiten zu unterlafjien, wodurch ihre Hände 
rauh, riffig, hart und fteif werden, oder an Feinheit Des 
Gefühle Schaden leiden Fünnten. 

$ 12. Die Hebammen müfjen ſich über die gehörige 
Snftanderhaltung der ihnen anvertrauten Snftrumente 
und Apparate gegen den ihnen vorgejesten Phyſikus, jo 
oft jolches von dieſem verlangt wird, ausweifen. 

8 13. Der vorzüglichfte Theil der Thätigkeit der Heb- 
ammen bezieht fih auf die Schwangerjchaft, Geburt und 
das Wochenbett. Sie follen in allen Diejen Zuſtänden 
nad) beitem Wiſſen und Gewifjen Rath ertheilen und 
Hülfe leiften. Sie haben fich hierbei ftrenge an die Bor- 
fchriften zu halten, welche ihnen bei ihrem Lehrfurjus 
auf dem Hebammen-Snititute in Braunſchweig mitgetheilt 
und welche aud) in ihrem Lehrbuche enthalten find. Gie 

*) Anmerkung. Braunſchweig 1887. Drud von Hans 
Deding. Datum der Snftruftion nicht angegeben. 
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müffen dabei unter allen Verhältnifien mit der größten 
Wachſamkeit, Aufmerkfamfeit und Ruhe und Schonung 
der Mutter und des Kindes verfahren. 

$ 14. Die Hebammen haben fi) der Anwendung 
innerer und äußerer Arzneimittel zu enthalten mit Aus- 
nahme der Fälle, in welchen ihnen deren Anwendung im 
Lehrbuche bis zur Ankunft eined Geburtshelfers vorge: 
ſchrieben iſt. 

Sympaͤthetiſche oder ſolche Mittel, welche auf Aber— 
glauben beruhen, dürfen ſie überall nicht anwenden, viel- 
mehr haben fie vor deren Gebrauch zu warnen. 

8 15. Bemerken die Hebammen bei Schwangeren, Ge⸗ 
bärenden, Wöchnerinnen oder neugeborenen Kindern un— 
regelmäßige Zuſtände, welche das Leben oder die Ge— 
ſundheit der Mütter und Kinder gefährden könnten und 
zu deren Befeitigung ihr eigenes Wiſſen nicht ausreicht, 
oder ftirbt eine Schwangere oder Gebärende, welche mög- 
licherweife nod) ein lebendes oder lebensfähiges Kind bei 
fi) haben fünnte; oder wird ein Kind jcheintodt geboren, 
und bleiben ihre Belebungsverſuche fruchtlos, jo find fie 
verpflichtet, jofort ernftlid) auf Die Yuziehung eined Ge— 
burtöhelferd zu dringen. Namentlich jind fie hierzu ver- 
bunden in allen den Fällen, in welchen das Lehrbuch 
ſolches vorjchreibt. 

8 16. Werden die Hebanımen zu einer Schwangeren 
oder Gebärenden gerufen, welche an einer muthmaßlich 
anfteeenden, an den Gejchlechtstheilen befindlichen oder 
von diefen ausgehenden Krankheit leidet, jo dürfen fie die 
Hülfe nur dann leiften, wenn ſie feine Wunde oder auch 
nur geringe Hautverlekung an den Fingern und Händen 
haben, und müjjen auch nad) jeder Dienitleiftung ihre 
Hände und Kleider aufs Sorgfältigſte reinigen. Zus 
gleich) haben fie die Zuziehung eines Geburtöhelfers zu 
veranlafjen, defjen weiteren Anordnungen dann Folge zu 
leiſten iſt. 

8 17. Wird bei einer Geburt aus irgend einem Grunde 
ein Arzt oder Geburtshelfer zugezogen, fo haben die Heb- 
ammten dieſem gemwijienhaft jede verlangte, auf den Ge- 
burtöfall bezügliche Meittheilung zu machen und dejjen An- 
ordnungen pünktlich zu befolgen, aud) in dem Falle, daß 
fie jelbjt die Geburt bis zu Ende leiteten. 

$ 18. Iſt ein neugeborened Kind chriftlicher Eltern fo 
ſchwach, daß deſſen baldiger Tod zu befürchten fteht, jo 
haben die Hebammen Dies den Eltern oder Angehörigen mit 
Schonung zu melden, damit dieſe, wenn fie es wünfchen, 
die Bornahme der Taufe nody durch den Prediger ver: 
anlajjen fünnen. 

$ 19. Die Hebammen werden beim Antritte ihres 
Dienftes von dem Prediger ihrer Gemeinde in der Noth- 
taufe unterrichtet werden, und haben dieſelbe auf den 
Wunſch der Eltern oder Angehörigen genau in der vor— 
geihriebenen Weife vorzunehmen, wenn der Prediger nicht 
mehr rechtzeitig erjcheint. 

Sn dieſem Kalle haben fie von der worgenommenen 
Nothtaufe, das Kind mag am Leben bleiben oder nicht, 
bei dem betreffenden Kirchenbuchführer Anzeige zu machen. 

$ 20. Die Hebammen find zwar in Allem, was ihren 
Beruf betrifft, zur ftrengften Verſchwiegenheit verpflichtet 
und dürfen über das, was fie bei ihrem Dienfte beob- 
achten oder erfahren, Niemandem Mittheilungen machen, 
infoweit eö Dinge betrifft, welche Die betreffenden Perſonen 
geheim halten wollen. 

$ 21. Dagegen find fie aber verbunden, bei der be- 
treffenden Drtöpolizeibehörde anzuzeigen, wenn es ihnen 
befannt würde, daß bei einer Schwangeren irgend welche 
Mittel zur Abtreibung der Frucht, wobei die Hebanmen 
bei Vermeidung jehwerer Strafe in feinem Falle behülflich 
fein in find. Auch haben fie Anzeige zu 
machen, werm fie Verdacht zu dev Befürchtung jchöpfen, 
daß Die Öejundheit und das Leben eines neugeborenen 
Kindes dur Fahrläffigfeit oder böfen Willen gefährdet 
werde, oder daB das Kind auf ſolche Weife ſchon ge- 
tödtet jei. 

Auch haben die Hebammen bei Ausübung ihres Be- 
rufes von den in ihrer Praxis vorkommenden plößlichen 
Erkrankungen oder Todesfällen, die den Verdacht einer 
begangenen jtrafbaren Handlung Raum laſſen, binnen 
12 Stunden, nachdem fie davon Kenntniß erlangt, dem 
Ortspolizeibeamten oder einem fonftigen Beamten der ge: 
richtlichen Polizei Anzeige zu machen. . 

nn. 

Die Hebammen haben ferner bei Ausübung ihres Be- 
rufs von den in ihrer Praris vorkommenden Fällen wid- 
tiger und zugleihh dem Gemeinmwejen Gefahr drohender 
Krankheiten unter Menjchen als Cholera, Menjchenblattern, 
Typhus, Naferei 2e., insbejondere auch Mafern, Scharladh, 
Diphtheritis, Trichinofis und Kindbettfieber binnen 
12 Stunden, nahdem ihnen der Krankheitszuſtand be- 
fannt geworden, nad) Maßgabe des Polizeiſtrafgeſetzes 
von 27. November 1872 der Drtspolizeibehörde, und in 
Gemäßheit des $ 34 des Miedizinalgejebeö vom 25. DE 
tober 1865 dem Phyſikus Anzeige zu machen. 

$ 22. Desgleihen haben die Hebammen auf DBer-. 
langen vor Gericht gewifjenhaft und vollftändig Zeugniß 
über das abzulegen, was fie bei Ausübung ihres Dienjtes 
beobachtet oder erfahren haben. 
8 23. Die Hebammen haben in Gemäßhert der 88 17 

und 18 des Reichsgeſetzes vom 6. Dftober 1875 über die 
Beurkundung des Berjonenjtandes, jeden Geburtäfall, bei 
dem fie zugezogen find, innerhalb einer Woche dem Standes— 
beantten des Bezirkes, in welchem die Niederfunft ftatt- 
gefunden hat, falls dieſe Anzeige nicht vom ehelichen 
Vater gemacht iſt, anzuzeigen, oder wenn eine uneheliche 
Geburt vorliegt. 

Nach $ 23 des gedachten Gejetes Hat dieſe Anzeige 
fhon am folgenden Tage, wenn das Kind todt geboren 
oder in der Geburt veritorben ift, zu erfolgen. 

$ 24. Auch in Fällen, bei denen es fih nit um 
eine Entbindung handelt, dürfen fie bei Perjonen weib- 
lihen Gefjchlechts, infomweit Diejes zur Schonung der Scham: 
baftigfeit erforderlich ift, jolche leichte Dperationen und 
Dienftleiftungen, welche in anderen Fällen und bei Män- 
nern den Heilgehülfen übertragen find, übernehmen. Hier: 
ber gehören namentlich das Geben von Blutegeln, das 
Schröpfen, das Beibringen von Klyitieren, Einjprikungen 
in die Harn: und Geſchlechtsorgane, das Einführen des 
Katheters, Waſchungen, Einreibungen, Bäder u. vergl. 

$ 25. Dod dürfen die Hebammen alle die eben ge- 
nannten Dperationen und Dienftleiftungen nur auf Ans 
ordnung eines Arztes übernehmen. 

$ 26. Die Vergütungen, welche die Hebanımen für 
ihre Bemühungen beanfprucdhen dürfen, find den Bejtim- 
mungen der erlafienen Tare unterworfen. 

Die durd) Verordnung vom 2. Dezember 1874 für die 
Dienftleiftungen der Hebammen feitgejtellte Tare ift in: 
Anlage B zur Nachachtung beigefügt. 

Vorſtehende Snftruktion ift durch Reſkript Herzogl. 
nk Minifteriums vom 3. Februar 1837 Nr. 493 ge 
nehmigt. 

Anlage A. 

Auszug 

aus dem Medizinalgeſetze vom 25. Oktober 1865. 

Zweiter Abſchnitt. 
Bon der Ausübung der Heilkunde. 

Kap. I. 

Allgemeine Beſtimmungen. 

5 28. Medizinal-Berjonal. 
Zu den Medizinalperfonen im inne diejes Geſetzes 

ehören: 
> die Aerzte, Zahnärzte, Heilgehülfen, Hebammen, 

Thierärzte, Apotheker. 

$ 33. Allgemeine Berpflihtung. 
Alle Medizinalperſonen find verpflichtet, ihren Beiftand 

allen darum Nachſuchenden fo weit ald möglich zu ge- 
währen. 

$ 34 Fortfeßung. 
Alle Miedizinalperionen Haben den allgemeinen geſund— 

heitSholizeilichen Vorſchriften Folge zu leilten. Dieſelben 
find verpflichtet, von dem Ausbrudhe und Verlaufe einer 
epidemifchen Krankheit, fowie von Erkrankungen, welche 
durch Gewaltthätigkeiten, Gift oder durd) anftecfende Thier- 
franfheiten herbeigeführt ericheinen dembetreffenden ®hyfitus, 
fowie nad) 88 62 und 125 des Bolizei-Straf-Gefekbuches 
vom 18. Auguft 1855 den Drtspolizeibehörden fofort An- 
zeige zu machen, und bei allen janitätspolizeilichen Gegen- 
jtänden den Anordnungen des Phyfifus und der Orts— 
und Landes-Bolizeibehörden. Folge zu leiſten. 
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An Stelle der angezogenen $$ 62 und 125 des 
Polizei-Straf-Gejeb-Buhes vom 18. Auguft 1855 find 
nad) dejjen Aufhebung die 88 7 Nr.7 und 8 Nr. I 
des neuen Bolizei-:Strafgejeßes vom 27. November 1872 

“getreten, welche folgendermaßen lauten: 
s7 Nu”. 

Mit Geldftrafe bis zu 50 Thlr. (150 Mk.) wird beitraft: 
7, wer bei Ausübung der Heilfunde oder Geburts- 

hülfe von den in jeiner Praris ...... plößlichen 
Erkrankungs- oder Todesfällen, die Dem Verdachte einer 
ftrafbaren Handlung Raum laſſen, nicht binnen 12 
Stunden, nachdem er SKenntniß davon erlangt, dem 
Drtöpolizeibeamten oder einem jonftigen Beamten der 
gerichtlichen Polizei Anzeige madıt. 

8S8NMr. 1. 
Mit Geldſtrafen bis zu 50 Thlr. (150 ME.) oder mit 

- Haft werden beitraft: 
l, 2. 2.... jowie die die Heilfunde ausübenden 

Perfonen, welhe von den... ..... in ihrer Praris vor- 
kommenden Fällen wichtiger und zugleich dem Gemein— 
wejen Gefahr drohender Stranfheiten unter Menſchen als 
Cholera, Menfchenblattern Typhus, Naferei u.f.w., (nament— 
lid) aud) Kindbettfieber) nicht binnen 12 Stunden, 
nachdem ihnen der Krankheitszuſtand befannt geworden, 
der Drtöpolizeibehörde Anzeige machen. 

Kap. V. 
Bon den Hebammen. 

8 55. Anjtellung. Das Herzoglihe Dber-Sanitäts- 
Kollegium läßt die Hebammen nad) Maßgabe des Be- 
dürfnijjes für beftimmte Ortſchaften zu. 

Die Anftellung einer Hebamme in einer Gemeinde joll 
übrigens nicht verweigert werden, wenn die &enteinde 
ſolche wünſcht und die vorgeſchlagene Kandidatin den 
nachſtehenden Bedingungen zu genügen vermag. 

$ 56. Ausbildung. Die Hebammen werden in dem 
Hebammen-Snititute zu Braunjchweig audgebildet. 

Die Aufnahme derjelben in diejes Inſtitut wird auf 
den Antrag der Gemeinde und nad) erfolgter zujtim- 
mender Erklärung der betreffenden Landes-Bolizeibehörde 
durd) das Herzogl. Dber: Sanitäts- Kollegium veranlaßt 
und werden die hierbei zu beobadhtenden näheren Be— 
ftimmungen durd) eine vom Herzogl. Ober - Sanitäts- 
Kollegio zu erlafjende, vom Herzoglihen Staats-Miniſterio 
zu genehmigende Snitruftion feſtgeſtellt. 

$ 57. Brüfung Nah dürchgemachtem Lehrkurjus 
werden die Hebammen vor dem Herzogl. Dber-Ganität3- 
Kollegio geprüft und wird ihnen über die Prüfung ein 

Zeugniß ausgeitellt. 
. 858 Beauffihtigung. Die Hebammen find der 
Aufficht des Phyſikus unterworfen. Derfelbe hat alle 
5 Sahre mit ihnen eine Prüfung über das im Lehrfurius 
Erlernte vorzunehmen. Bemerkt er in diefer Hinjicht 
Lücden, jo hat er den Mängeln thunlichit abzuhelfen, 
event. aber an Herzogl. Dber-Sanitäts- Kollegium zu be- 
richten, welche nöthigenfalls die Entfernung der Hebamme 
vom Dienste verfügen wird. 

8 59. Entlaſſung. Grgiebt fih eine Hebamme 
einem anftößigen Lebenswandel oder geräth dieſelbe in 
gerichtliche Unterfudjung, jo hat das Herzogl. Dber-Gani- 
täts - Kollegium die Befugniß, dieſelbe nad vorgängiger 
Kommunikation mit der betreffenden SKreisdireftion, ſo— 
fern jolches den Umständen nad) im allgemeinen Intereſſe 
nöthig jcheint, vom Dienste zu entlajjen. 

$ 60. Snftruftion. Die Hebammen verfahren nad) 
einer dom Herzogl. Ober-Sanitäts-Kollegio zu erlafjenden, 
vom Herzogl. Staats-Miniſterio zu genehmigenden In— 
ftruftion, deren Befolgung fie eidlid) anzugeloben haben. 

61. Tare. Bei ihren Dienftleiftungen haben bie 
Hebammen die feitgeftellte Tare nicht zu überjchreiten. 

Die Feſtſtellung und die event. Einziehung ihrer Ge— 
bühren gefchieht durch die Herzogl. Kreisdireftion im Ver— 
waltungswege. } 

Es bleibt bei der bisherigen Vorſchrift, daß die Heb- 
amme eined Ortes für jeden dafelbjt vorfommenden Ent- 
bindungsfall Anjpruh auf Entrihtung des tarmäßigen 
Gebührenfates hat, auch wenn fie zu demfelben nicht zu- 
gezogen iſt. Diejer Anſpruch zejfirt für die Drtshebammen 
v dann, wenn die Zuziehung einer auswärtigen Heb— 
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amme durch Abhaltung oder Behinderung der Erſteren 
veranlaßt iſt, oder wenn ſtatt der Hebamme ein Geburts— 
helfer zugezogen oder wenn die Entbindung ohne Hülfe 
einer Hebamme oder eines Geburtshelfers geſchehen iſt. 

Ankage B. 
Tare 

für die Dienſtleiſtungen der Hebammen. 

* >00, [Mini-||Maxi- 
Nr. Eine Vergütung für Wege inner- | mum | mum 

halb des einer Hebamme zugewie-. 3.14 9. 
jenen Wirkungöfreifes, mag diefer [771 
aud) aus mehreren Ortſchaften be- 
ftehen, findet nicht jtatt. Wird eine 
Hebamme zu einem Dienite in einem 
Drte außerhalb ihres Wirkungskreiſes 
gerufen, was nur ausnahmsmeije 
geſchehen darf, jo unterliegt die Ver: 
gütung für die Reife ausſchließlich 
der Vereinbarung der Betheiligten. 
Für die aus fisfalifchen oder jon- 
jtigen öffentlichen Kajjen zu vergü- 
tenden Dienftleiftungen findet Der 
niedrigfte Sab Anwendung. 

eine Unterfuhung zur Feititellung 
der Schwangerſchaft, einſchließlich 
des etwa auszuſtellenden Zeugniſſes /4260 2 — 

2 (Für Rathſchläge und Anordnungen zum 
Zwecke einer bevorjtehenden Geburt — 60 21— 

3 [Für die gewöhnliche leichte Entbindung 
DOIBSERTEMELSCINDEN.E are u 

4 | Für eine ſchwere, ungewöhnlid, verzögerte 
Entbindung, und für die Entbindung 
von mehreren Kindern . . . . 

Die Abnahme der Nachgeburt. 
die Verſuche zur Wiederbelebung 
fcheintodter Kinder u. dergl. werden 
nicht beſonders berechnet. 

5 [Für die Entbindung eines Abortus oder 
BIER OLE an Se 

6 [Für jeden Beſuch während der Zeit des 
Wochenbettes zur Bejorgung ver 
Mutter und des Kind . . „. . -30 1— 

7 (Für jeden Beſuch außer der Zeit Des 
Wochenbettes zu einfachen, hier nicht 

ı [gü u 3 

EN | — a 
| 

befonderd aufgeführten Dienitlei- 
ftungen 

By DEL I0QE.. 66666 
b) bei Nadıt . Sn — — 

8 [Für die Dienftleiftung bei einem Bade [—160| 1120 
9 (Für das Sehen eines Klyftierd oder für 

Einjpriungen in die Geburtötheile |—60| 1120 
10 [Für die Application des Katheters, unter 

Berükjihtigung der Schwierigkeit. | 1 — 4— 

erden die unter Nr. 9 und 10 
genannten Operationen an demjelben 
oder den folgenden Tagen bei der: 
ſelben Perſon mehrfach wiederholt, 
ſo darf für die folgenden nur die 
Hälfte des Satzes berechnet werden, 
für längere Zeiträume nur ein Drit- 
theil. 

11 | Für das Seßen von Blutegeln und Be— 
achtung der Nachblutung . . u— 2)— 

12 | Für die Application trodener oder blutiger 
Schröpfköpfe, ohne Rückſicht auf die 
Zr aa hen er reiben ee a 3 2 

Schwarzburg-Sondershaufen. Verfügung, betr. 
die Viehſeuchenſtatiſtik. 

Vom 7. März 1888. 
Aus Anlaß der zum Theil ungenügenden Beant- 

wortung der Frage 11 in dem zur Viehſeuchenſtatiſtik 
jährlich zu eritattenden Begleitberichte — Lungenſeuche— 
Smpfungen betreffend — ift für die fernere eingehendere 
Behandlung des Gegenftandes die Verwendung eines be- 
fonderen Formulars*) empfohlen worden. 

*) Bergl. Veröffentl. ©. 172. 
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Indem wir dem Fürftl. Candrathe 10 Bogen defjelben 

hierbei zugehen lafjen, bejtimmen wir zugleich, daß bie 

beamteten Thierärzte alle von ihnen ausgeführten Smpfun- 
gen der gedachten Art in diefen Formularen nad) Maß— 
gabe des Ueberdrucks der einzelnen Spalten einzutragen 
haben, und daß die folhergeitalt gejchaffene Ueberſicht dem 
am Schluß jedes Sahres zu erjtattenden Formularberichte 
beizufügen it. — 

Der Fürſtl. Landrath wolle hiernach das Weitere ver— 
anlaſſen. 

Sondershauſen, den 7. März 1888. 

Fürſtl. Schwarzb. Miniſterium, Abtheilung des Innern. 
gez. Peterſen. 

An die Fürſtl. Landräthe. 

Beſtimmungen, betr. die Ausbildung 
der Apotheker-Lehrlinge. 

(Nach der Pharnazeutifhen Poſt 1887 Nr. 49.) 

Ungarn. Vorſchrift, betreffend die Audbil- 
dung der Apothefer-Lehrlinge. Genehmigt durch 
Allerhöchſte Entihließung ©r. k. und k. apoft. Majejtät 
vom 16. Juli 1887 zu Iſchl. 

13 Die Lehrzeitir 
$ 1. Der Borftand einer jeden Apotheke ift berech— 

tigt, Lehrlinge zu halten; diejes Recht kann ihm aber auf 
Grund des 8 15 entzogen werden. 

8 2. Sn ſolchen Apotheken, wo Gehilfen angejtellt 
find, darf die Zahl der Lehrlinge jene der Gehilfen nicht 
überjchreiten. 

In jolhen Apotheken dagegen, wo feine Gehilfen an- 
geitellt find, ift der Vorjtand berechtigt, einen Lehrling 
zu halten. 

$ 3. Damit Semand als Lehrling aufgenommen 
werde, muß er folgende Erfordernijje beſitzen: 

1. gute Geſundheit, insbefondere: gutes Auge und 
Gehör; 

2. ein Zeugniß darüber, daß er ſechs Gymnaſial— 
oder Realſchul-Klaſſen mit gutem Erfolge ab- 
jolvirt hat. Von Abjolventen der 6. Realſchülklaſſe 
wird verlangt, daß fie eine der ſechſten Gymnaſial— 
klaſſe entjprechende Kenntniß der lateiniichen Sprache 
befißen; fie haben dies auf Grund der abgelegten 
Prüfung durd ein von einen: Öffentlichen Gymna— 
fium ausgeftellted Zeugniß nachzuweiſen. 

$ 4 Die Mittelfhul- und Apotheferlehrlings-Gtudien 
fünnen nicht gleichzeitig abjolvirt werden. 

$5. Zur Aufnahme find folgende Urkunden erforderlich: 
. Zaufichein oder Watrifel-Auszug. 

ein von einem behördlichen Arzte ausgeftelltes over 
beitätigtes Gejundheitd- und Smpfungszeugniß; 
Schulzeugniſſe (ſ. $ 3, Punkt 2); 
Gittenzeugniß; 
die Einwilligung der Eltern oder der Vormund— 
Ihaft, beziehungsweife ein die Aufnahme feitftel- 
lender Bertrag, welcher zwifchen den Gltern oder 
dem Vormunde des eintretenden Lehrlings und 
zwiſchen dem den Lehrling aufnehmenden Apotheker 
geichloffen und notariel beglaubigt worden ift. 

$ 6. Die Aufnahme des Lehrlings ift der Behörde 
anzuzeigen, welche die Einhaltung der Aufnahmsporfchriften 
überwacht. 
‚57. Die Aufnahme des Lehrlings ift proviſoriſch und 

wird erſt nad) dreimonatlicher Probezeit definitiv; die 
leßtere wird in Die Lehrzeit eingerechnet. Während der 
Probezeit kann jowohl dev Lehrherr, als der Lehrling zu- 
vüctreten, Died muß jedoch von Ceite des Lehrhern der 
Behörde angemeldet werden. Nach Ablauf der dreintonat- 
lihen Probezeit fann der Apothefer den Vertrag nur in 
dent Falle auflöjen, wenn es die in der Aufführung und 
dem moraliichen Leben des Lehrlings zu Tage tretenden 
Mängel erfordern follten und die Behörde auf Grund 
Da die Löſung des Vertrages für gerechtfertigt er- 
achtet. 

, Die Eltern oder die Vormundſchaft des Lehrlings 
fünnen den Vertrag jederzeit löfen, find jedod) verpflichtet, 
die Behörde Davon zu verftändigen. Der Apotheker ift 
verpflichtet dem Lehrling über die bei ihm zugebrachte 
Lehrzeit ein vom Phyſikus beftätigtes Zeugniß auszuſtellen. 

Ungarn. 

f— 
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8 8. Die Lehrzeit Dauert bei Denjenigen, die 6 Mittel— 
ſchulklaſſen abſolvirt haben, drei Jahre; bei joldyen Lehr- 
lingen, die auf Grund eined Maturitäts - Jeugnifjes auf- 
genommen wurden, erjtreckt fid) die Lehrzeit auf zwei 
Sabre. ; 
De Lehrzeit ift vorichriftsgemäß in ein und derjelben 

Apotheke zu verbringen. 2 
Sm Falle eines Wechſels ift der Vorſtand verpflichtet, 

der betreffenden Behörde Meldung zu erjtatten und darin 
die Nothwendigfeit des Wechjels zu begründen. 

$ 9. Die Behörde führt genau Bud) über die in den 
zu ihrem Bereiche gehörigen Apotheken aufgenommenen 
Lehrlinge. 

In dieſes Bud) find einzutragen: 
a) das Nationale des ald Lehrling Aufgenommenen; 
b) ale ——— auf Grund deren die Aufnahme er— 

folgt iſt: 
e) Jahr und Tag der Aufnahme; 
d) Name und Wohnort des Lehrherrn; 
e) die auf die Fortichritte des Lehrlings bezüglichen 

Aeußerungen ($ 12); 
f) Bemerkungen, welde fi) auf den Austritt, Plab- 

wechjel und Ausfolgung von Urkunden - Abjchriften 
beziehen. 

8 10. Während der Lehrzeit ift der Lehrherr ver- 
pflichtet, feinen Lehrling ftufenweife in die pharmazeutifche 
Technik, ſowie aud) in den praftiihen Theil der Rezeptur 
einzuführen; er hat dafür zu forgen, daß fein Lehrling _ 
mit der Apothefen-Buchführung und Gebahrung, ferner 
mit den das Apothefenwejen regelnden behördlihen Ver— 
ordnungen und Geſetzen befannt werde, daß er ſich in der 
Tarirung der Nezepte einübe, und daß er ſich die Elemente 
der Heilmittelfunde durch das Studium der ungarijchen 
Pharmakopoe aneigne. Der Apotheker hat aud) dafür zu 
forgen, daß fein Lehrling täglich wenigſtens 2 Stunden 
zur Erweiterung feiner chemiſchen und botaniſchen Kennt- 
nifje verwende, theilweife durch kleine chemiſche Erperi- 
mente und botanifche Mebungen. 

Der Lehrherr fol überdies feinen Lehrling zur Ord— 
nung, Reinlidjfeit, zu ordentlicher, vechtichaffener Denfungs- 
weife und gebildetem Benehmen anhalten. 

Der Lehrling hingegen ijt verpflichtet, während der 
Lehrzeit die Weijungen jeines Lehrherrn mit Achtung hin» 
zunehmen und jeinen Anordnungen gehorfam Folge zu 
leiſten. 

$ 11. Der Lehrling darf mit andern, nicht zu feinem 
Face gehörigen Arbeiten nicht beichäftigt werden. | 

Der Lehrling darf ärztlihe Rezepte in dem erſten 
Dritttheil feiner Praris gar nicht, jpäter aber nur unter 
Aufſicht anfertigen. 

8 12. Bei Gelegenheit der Apotheken » Bifitation ift 
der Phyſikus verpflichtet, fi, zu überzeugen, ob der Lehr- 
ling die gehörigen Fortfchritte macht, oder nicht. Die zu 
diejem Zwecke an denjelben gerichteten Fragen und das 
Nefultat find im Ginne des $ 9, Lit. f) anzumerken. 
Zugleich Hat der Phyſikus auch zu überwachen, ob die 
Anzahl der Lehrlinge mit den Bejtimmungen des $ 2 im 
Einklange fteht. 

$ 13. Wenn es fich bei der Apothefen-Bifitation her- 
ausjtellt, daß der Lehrling feinen gehörigen Fortſchritt 
bezeugt, iſt der Phyſikus berechtigt, ja verpflichtet, den 
Lehrling und gegebenenfalls den Lehrherrn zu ernahnen. 

Wenn ed ji) troßdenm wiederholt zeigen follte, daß 
der Kortichritt des Lehrlings ungenügend ift, dann ordnet 
die Behörde auf Grund einer an fie ergangenen Anzeige 
durch die geeigneten Fachorgane eine Unterſuchung an. 

Sollte die Unterſuchung ergeben: 
a) Daß die Urfache des ſchwachen Fortichritted in der 

Nachläffigkeit oder Unfähigkeit des Lehrlings liegt, 
fo ift der Lehrling von der pharmaceutifchen Lauf: 
bahn gänzlich auszuſchließen. 

b) Wenn dagegen die Urſache des ſchwachen Fort— 
ſchrittes in der Leitung des Lehrherrn liegt, dann 
wird demſelben das Recht, Lehrlinge zu halten — 
entzogen. 

In beiden Fällen ift die Angelegenheit dem Mtinifter 
für Kultus und Unterricht zu unterbreiten, der auf Grund 
der ntotivirten Vorlage und der beigeſchloſſenen Akten in 
der Angelegenheit enpgiltig entjcheidet. F 
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I. Die Lehrlings-Prüfung. 
$ 14. Die Lehrlings- Prüfungen werden in Budapeft 

und in Klaufenburg abgehalten. Die Meldung zur Prüt- 
fung erfolgt wenigitens einen Monat vor der Prüfung 
(Siehe $ 23) bei dem Vorfißenden der dom lluterrichtö- 
minijter ernannten Prüfungs - Kommiffion mündlid) oder 
ſchriftlich. Der Vorſitzende prüft die Dokumente des Kandi- 
daten, mit Einſchluß ded im $ 9 bezeichneten Buchaus— 
zuges und bejtimmt, wenn er diefelben in Ordnung findet, 
ven Tag der Prüfung. 

$ 15. Die Prüfung wird vor der Prüfungs - Kom- 
miſſion abgelegt, zu deren Mitgliedern vom Kultus: und 
Interrichtöminifter auf drei Sahre ernannt werden: von 
der medizinischen Fakultät und von der philofophiichen, 
bezw. mathematiſch-naturwiſſenſchaftlichen, je ein ordent- 
liher öffentlicher oder außerordentlicher Profeſſor oder 
Privatdozent, die fi) mit der Ausbildung der Pharma— 
zeuten bejehäftigen und von Denen einer mit den Agenden 
des Vorfißenden betraut wird; ferner zwei auf Vorſchlag 
des Landes: Apothefer-Bereines von dem Miniſter ebenfalls 
auf die Dauer don drei Jahren ernannte Apotheker. 

$ 16. Den Drt der Lehrlingsprüfung bejtimmt der 
Vorſitzende. 

Die Prüfung beſteht aus zwei Theilen, nämlich: aus 
einem praktiſchen und einem mündlichen Theile. 

1. Praktiſcher Theil. Der Zweck defjelben iſt: Die 
Ueberzeugung zu verichaffen, ob der Lehrling eine gehörige 
Vertigleit in der Bereitung von ärztlichen Rezepken und 
in der Ausführung einfacherer hemifcher Operationen befikt. 

Diesbezüglic) wird verlangt: 
a) Die Beurtheilung der Erforderniffe eines ärztlichen 

Nezepted; Bereitung der darin vorgejchriebenen 
Arznei, Tarirung derfelben, volljtändige Kenntniß 
der Nomenklatur der Pharmakopoe. 

b) Darjtellung eines in fürzerer Zeit bereitbaren phar: 
mazeutifhen PBräparates. 

e) Erkennung und Unterfuhung von zwei oder mehr 
offizinellen Arzneiftoffen und chemiſchen Präparaten ; 
= ennung und Unterſcheidung der offizinellen 

rogen. 
Zu dieſen Aufgaben können die ämtlichen Bücher: die 

Pharmalopoe und die Arznei-Tare benußt werden. 
2. Mündliher Theil: dient zur Beurtheilung deffen, 

ob der Kandidat aus den vorgejchriebenen Studiuns- 
Gegenſtänden jo viel Kenntniffe befist, als ein Apothefer- 
gehilfe zur Grfüllung feines Berufes und zur Fortfegung 
jeiner Univerſitäts-Studien nothwendig hat. 

Zur Beurtheilung dejjen iſt von dem Lehrling zu 
fordern: 
- a) Aus der Chemie: Die Begriffe von: Miſchung 

und hemifche Verbindung, Elemente und zufammten: 
geſetzte Körper, die Grundzüge der chemifchen Be- 
zeichnungen, Verbindungszeihen, Berbindungsfor- 
meln, Atomgewichte und praftiihe Verwendung 
des Miolefulargewichtes, weiter die Kenntniß der 
gewöhnlichiten chemiſchen Veränderungen, er: 
jeßungen, Doppelzerfeßungen, die Grundzüge der 
un der wichtigiten offizinellen Säuren und 

alze. 
b) Aus der Botanik: Bejchreibung einiger offizineller 

Gewächſe. 
ec) Aus der Phyſik: Das Meter und Grammſyſtem, 
— der Waage, des Thermometers und Areo— 
meters. 

d) Ueberſetzung in's Ungariſche eines lateiniſchen Ar— 
tikels der Pharmakopoe. 

e) Kenntniß der Apotheken-Buchführung und der phar— 
maceutifhen Vorſchriften und Verordnungen. 

$ 17. Der mündliche Theil der Prüfung dauert eine 
Stunde; jeder Gegenstand wird eine Viertelftunde geprüft. 

Der praftiihe Theil der Prüfung ſoll wenigjteng eine 
Stunde Feineöfalld aber mehr als zwei Stunden in An- 
ſpruch nehmen 

$ 18. Ueber das Grgebniß der Prüfung entjcheidet 
die Kommiffion mit Stimmenmehrheit und erflärt den 
Kandidaten für „befähigt mit Auszeichnung,“ „befähigt“ 
oder „nicht befähigt.“ Bei Stimmengleichheit entſcheidet 
die Stimme des Vorſitzenden. 

$ 19. Das Nejultat der Prüfung wird von Seite des 
Bi“ der fompetenten Behörde angezeigt. 

Iſt die Prüfung mit gutem Grfolge abgelegt worden, 
fo wird dem Geprüften das Lehrlinge - Abfolutorium 
(Schlußzeugniß) auögefolgt, welches in lateinischer Sprache 
zu verfaffen iſt; das Nefultat der Prüfung (mit Aus- 
zeichnung oder einfad, befähigt) ift darin anzuführen und 
dafjelbe von ſämmtlichen Prüfern zu unterfertigen. 

$ 20. Das Duplifat eines verloren gegangenen Lehr: 
Yings » Abfolutoriums jtellt dev Vorjigende der Prüfungs- 
Kommiffion aus. Der Betreffende iſt jedoch verpflichtet, 
nachzuweiſen, daß das Driginal- Dokument thatlächlich 
verloren gegangen tft, und daß er behufs Auffindung des 
im Duplifate auszufolgenden Dokumentes dejjen Verluſt, 
wenigitens vier Wochen vor dem Einreichen ſeines Ge— 
ſuches im Amtöblatte fundgemadt hat. 

Für die Ausftellung des Dupplifates ijt eine Gebühr 
von zehn Gulden zu erlegen. 

8 21. Wenn der Scandidat bei der Prüfung den im 
$ 16 vorgefchriebenen Anforderungen nicht entiprodyen 
hat, wird die Lehrzeit durch die Prüfungs - Kommiljion 
um drei, eventuell ſechs in einer Apothefe zu verbringende 
Monate verlängert, nad) welcher Zeit die Prüfung wieder: 
holt werden fann. 

Wenn der Kandidat aud) bei diefer Gelegenheit nicht 
entjprechen jollte, dann kann die Prüfung noch einmal, 
aber nur nad) einem, in einer Apotheke verbrachten Jahre 
wiederholt werden. 

Defter kann die Prüfung nicht wiederholt werden und 
iſt der Kandidat endgiltig abzumweifen. 

Die Wiederholung der Prüfung erfolgt vor derjelben 
Kommiffion. 

$ 22. Für die Prüfung ift eine Gebühr von 22 Gulden 
zu zahlen, wovon zwei Gulden auf die Ausitellung des 
Zeugnifjes entfallen: in den Reſt theilen fi) die Mit— 
glieder der Kommiffion zu gleichen Theilen. | 

$ 23. Die Lehrlings - Prüfungen werden vegelmäßig 
Ende Auguft und Anfangs September abgehalten, daher 
hat die Wieldung zu denjelben jpäteltens bis 1. Auguft 
zu erfolgen ($ 14). Der Vorfibende der Kommiljion hat 
jedod) das Recht, die Prüfung in Ausnahmsfällen, wenn 
dies verlangt werden follte, auc zu einer anderen Zeit 
vornehmen zu lafjen. 

II. Die Gehilfenzeit. 
8 24. Die Befiber des in $ 19 bezeichneten Lehrlings- 

Schlußzeugniffes fünnen in den Apotheken der Länder 
der ungarifhen Krone in der Eigenſchaft als Gehilfen 
angejtellt werben. 

$ 25. Ausländiſche Gehilfen-Diplome fünnen — mit 
Ausnahme des Gegenfeitigfeitsfalleg — nur durch die im 
$ 16 vorgejchriebene Prüfung Giltigfeit erlangen. 

$ 26. Die Gehilfenzeit dauert zwei Jahre und kann 
fafultativ entweder vor oder nad) dem Univerſitäts-Studium 
verbradyt werden. 

$ 27. Weber die als Gehilfe verbrachte Zeit jtellen 
die Apotheken - VBorftände ein Zeugniß aus. Diefe Zeug: 
niffe können nur dann ald Urkunde betrachtet werben, 
wenn diefelben mit den dvorgejchriebenen Stempeln, der 
Unterfchrift und dem Giegel des Vorftandes verjehen und 
mit Unterſchrift und Siegel des Phyfifus beglaubigt find. 

$ 28. Denjenigen, die bei Abfolvirung des Iniverfi- 
tätd - Studiumd und Wblegung der vorſchriftsmäßigen 
ftrengen Prüfungen die Gehilfenzeit noch nicht verbradt 
haben, wird das pharmazeutifhe Magifter - Diplom nur 
dann ausgefolgt, wenn fie die vollitändig verbrachte Ge— 
hilfenzeit in der im vorigen Paragraph bejtimmmten Art 
nachweijen können. 

Budapeft, am 9. Dftober 1887. 

Trefort m. p. 

Unter Bezugnahme auf die vorftehende Vorſchrift iſt 
eine Verordnung des Kal. ungarifhen Kultus- und Unter- 
richts-Miniſters an die Behörden der ſämmtlichen Komi— 
tate und Städte, fowie eine Zuſchrift an den ungariſchen 
Landes-Apothefer-Berein ergangen. 

Verordnung des königlich-ungariſchen Kul- 
tus= und Unterrihts-Minifters an die Behörden 
der ſämmtlichen Komitate und Städte. 

Infolge der neueren großen Fortichritte der pharma— 
zeutiichen Wiffenjchaften und der nicht gerade günjtigen 
Erfahrungen bei dem bisherigen Vorgange erfordert Die 



Ausbildung der Apotheker - Lehrlinge dringend eine Ver— 
befierung. Deshalb habe id nad Einvernehmung bed 
Apotheker - Vereines und beider vaterländifchen Univerſi— 
täten die Einführung einer neuen, den veränderten Ver— 
hältniffen befier entjprechenden Vorſchrift für die Aus— 
bildung der Apothefer-Zehrlinge bejchlofjen, in welcher ich 
hauptfächlic) auf Abhilfe der bisher erfahrenen Mängel 
bedacht war. eh 

Diefe Vorſchrift wurde auf meine allerunterthänigite 
Unterbreitung durch ©r. k. k. Apoſtoliſche Majeität aller- 
höchftem Entfhluß den 16. Zuli 1. 3. allergnädigit ge 
nehntigt und tritt im Sinne meines Borjchlaged mit dem 
1. Sänner 1888 in Kraft; mithin find vom bezeichneten 
Tage an die Lehrlings » Prüfungen im Sinne der Vor: 
fhrift por den, don mir zu ernennenden Kommijjionen 
in Budapeft und Klaufenburg abzuhalten und als Apo— 
thefer - Lehrlinge von dem bejtimmten Tage an ebenfalls 
nur Solche aufzunehmen, welde die vorfchriftsmäßige 
Dualififation nachzuweiſen vermögen. 

Indem id) die Behörde von diefer meiner Verfügung 
mit Beiſchluß dreier Eremplare der Vorſchrift verjtändige, 
fordere ich fie zugleich auf, im Snterefje einer entjprechenden 
Beröffentlihung und der Einhaltung eines jeden Punktes 
der Vorfehrift, in ihrem Amtskreiſe je eher Die noth- 
wendigen Maßregeln zu treffen, hauptſaͤchlich aber darauf 
zu achten und achten zu lafjien, daß vom 1. Jänner 1888 
an nur Goldye, und zwar in der vorgefchriebenen Weiſe, 
als Apothefer-Lehrlinge aufgenommen werden, die wenig» 
ftens 6 Mittelfhulklajfen mit Erfolg abjolvirt haben; 
weiters, daß die Apothefer bei der Aufnahme der Lehr: 
linge die in der Vorſchrift feſtgeſetzten Bedingungen ftrenge 
einhalten und ihre Pflicht bei der Ausbildung gewiſſen— 
haft erfüllen mögen, und endlich daß die Amtsärzte fo: 
wohl die Evidenzhaltung der Lehrlinge, ald auch ihre 
Ausbildung im Sinne der Borjehrift pünktlich überwachen. 

Die Prüfungs-Kommiffionen werden eheitens von mir 
ernannt werden und indem ihre Ernennung im Amts— 
blatte veröffentlicht wird, werden fie die nöthigen An— 
weifungen zur Ordnung und vorihriftsmäßigen Abhaltung 
der Lehrlings-Prüfungen erhalten. 

Budapeft, den 15. November 1887, 

zvefortimp, 

An den ungarifhen Landes-Apothefer-Berein. 

Indem ich mein Augenmerk auf die Hebung der wifjen- 
Ihaftlihen Ausbildung der Apotheker richtete und die 
Gründe vollfommen fchäße, aus welchen der Berein in 
jeinen mehrfadhen an mic) gerichteten Gefuchen auf Auf: 
hebung der ungenügenden Borbildung der Apotheker 
Lehrlinge dringt, habe ich mit Berücfichtigung des unter 
Pitwirkung dev Delegirten der Budapefter und Klaufen- 
burger Univerfität und des Vereines zufammengeftellten 
und mir unterbreiteten Entwurfes eine die Ausbildung 
Kan Apothefer-Lehrlinge betreffende Vorſchrift ausarbeiten 
aſſen. 
Nachdem dieſe Vorſchrift von Seiner kaiſerlichen und 

königlichen Apoſtoliſchen Majeſtät allergnädigſt genehmigt 
wurde, ſende ich dem löblichen Vereine in der Anlage 
10 Eremplare derfelben behufs Kenntnifnahme und Dar- 
nachrichtung. 

Da bei der Ausbildung der Apotheker die Lehrjahre 
ald die wichtigften zu betrachten find und da die Apo- 
thefen-Vorftände bei der Ausbildung der Lehrlinge leider 
nit mit der nöthigen Gewifjenhaftigfeit vorgehen: er: 
warte ic) don dem löblihen Vereine, daß er unter feinen 
Mitgliedern und in feinem Wirkungsfreife ſchon in feinem 
eigenen Intereſſe dahin wirken werde, daß die Upothefen- 
Vorſtände ihre Lehrlinge möglichſt gründlich ausbilden. 

‚ Gleichzeitig fordere ic) den löblichen Verein auf, mir 
im Sinne des $ 15 der Vorſchrift eheitens feinen Vor: 
Ihlag bezüglich der als Prüfer zu den Lehrlingd-Prüfungen 
nad) Budapeſt und Klaufenburg zu berufenden zwei Apo⸗ 
theker zu unterbreiten, zugleich erſuche ich, ſich auch dar- 
über zu äußern, in welcher Apotheke oder in welchen Apo⸗ 
theken die Prüfungen abgehalten werden könnten? 

Budapeſt, 15. November 1887. 

Trefort m. p. 
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Großbritannien. WBerprdnung des Geheimen 
Naths, betr, die Abänderung der VBorjchriften 

über die Landung von 
Dom 8. Mai 1888. 

The Animals (Amendment) Order of 1888. (3683.) 

Amendment of Article 130 of the Animals Order of 1886.') 

1. The following provisions of this Article shall be 
read in the place of Article 130 of The Animals Order 
of 1886, and this Artiele shall be deemed to be Article 
130 of that Order (namely): 

Conditions of Landing. 
130.—(1:)  The-landinen were (folgt der Wortlaut 

wie auf ©. 745 d. Veröffentl. 1886 bis „Schedule“ in 
First), dann heißt ed weiter: „or from a port or place 
in Malta, or in Belgium, or from any port or place from 
which the landing of animals is for the time being prohi- 
bited, or any cattle exported or carried coastwise from a 
port or place in the German Empire or any cattle, sheep, 
or goats being or having been on board a vessel at the 
same time with cattle so brought. 

Second; wie a. a. Drt, dann folgt ald Schlußjab: „or 
any port or place in Malta, or in Belgium, or any port 
or place from which the landing of animals is for the time 
being prohibited, 

Third; desgleichen bi$ „Schedule“, dann heißt es 
weiter: „or from any port „..... “ u. ff. wie zu First. 

Fourth fällt weg. 
(2.) And the animals u. ff. wie a. a. D. 

Interpretation. 
2. In this Order terms have the same maening as in 

The Animals Order of 1886. 
Short Title. 

3. This Order may be eited as ANIMALS (AMEND- 
MENT) ORDER OF 1888. 

Commencement. 
4. This Order shall commence and take effect from 

and immediately after the twelfth day of May, one thousand 
eight hundred and eighty-eight. 

C. L. PEEL. 

Rechtſprechung. 

Die Beförderung von geſundheitsſchädlichem kaufge— 
recht, wie zum Verkauf für den menſchlichen Genuß, 
in Stücke zerlegtem Fleiſche vom Schlachtorte nad) 

Vieh. 

einem andern Orte; wohin der Angeklagte voraus: 
gefahren war, um Fleiſch auf den Markt zu bringen, 
ohne dag ſchon ein Verfaufslofal bejorgt oder in 
fihere Ausficht genommen worden wäre, genügt nicht, 
um Verſuch des Feilhaltens feitzuitellen. 8 43 Otraf- 
geſetzbuchs, $ 12 Sr. 1 d. Nahrungsmittelgefebes. 

Urtheil des Reichsgerichts vom 24. Dftober 1887 gegen D. 

In der Strafſache gegen den Schlächter Wilhelm D. 
zu B., wegen Vergehens gegen das Nahrungsmittelgeſetz, 
hat das Neichögericht, dritter Gtrafjenat, in der öffent- 
lihen Sitzung am 24. Dftober 1887 für Recht erfannt: 

daß auf die Nevifion des Angeklagten das Urtheil des 
Königlichen Landgerichts zu Hannover vom 29. Juni 
1887 nebſt den demjelben zu Grunde iegenben 5 
ftelungen aufzuheben und die Sache zur anderweiten 
Verhandlung und Entſcheidung an das genannte 
Gericht zurückzuverweiſen. . 

Gründe: 

rungsmittelgefeße8 vom 14. Mai 1879 und $ 43 des 
&t.-©.-83. verurtheilt. 
Schlußfeſtſtellung geitüßt: daß der Angeklagte den Ent- 
ſchluß, wiſſentlich Rindfleiſch, deſſen Genuß die menſchliche 
Geſundheit zu beſchädigen geeignet war, als Nahrungs- und 
Genußmittel feilzuhalten, durch Handlungen bethätigt 
hat, welche einen Anfang der Ausführung des Vergehens 

) Beröffentl. 1886 ©. 745. 
2) Das Fleiſch rührte von einer in hohem Grade perl- 

fühtigen Kuh her. re 

et: 

Der Angeklagte ift wegen Verfuchs des Feilbietens ge: F 
ſundheitsſchädlichen Fleiſches?) aus $ 12 Nr. 1 des Nah 

Die Entjheidung ift auf die 

* 



enthielten. Dieſe Feititelung entfpriht an ſich den ge 
dachten Vorſchriften. 
Die Repviſion behauptet aber irrige Rechtsanwendung, 

weil nad) dem im Urtheil gegebenen Sachverhalte dent 
mgeflagten nur Vorbereitungshandlungen zur Laſt fielen. 

Die Begründung der Entjcheidung giebt in der That we- 
jentlihen Bedenken Raum. 

Ein ftrafbarer Verfuh im Sinne von $ 43 des Gtr.- 
GeBs. erfordert, daß die Grenze von Borbereitungshand- 
Jungen überjchritten, daß jchon mit einer derjenigen Hand— 
ungen begonnen ift, weldye zur Erfüllung des That- 
beitandes des beabſichtigten VBergehens gehören, 
Entſcheidungen des NeichögerichtE Band 3 Seite 136, 
Band 6 ©eite 46, Band 7 Geite 55, Band 9 Seite 81. 
Es fragt fi) daher, ob hier gegen den Angeklagten Hand- 
lungen feitgeftellt find, welche ven Anfang der Ausführung 
— aus $ 12 Nr. 1 des Nahrungsmittelgeſetzes 

enthielten. 
Das Gericht erachtet für erwiejen; der Angeklagte 

kaufte das Fleiſch eines gefchlachtenen Nindes, von Dem 
er wußte, daß der Genuß die menjchliche Gefundpeit zu 
beſchädigen geeignet war. Ginen Theil des Fleifches ver- 

fütterte er unter jeine Hunde, die bejieren Theile im Ge— 
wicht von 72 Kilogramm, und zwar Faufgerecht, wie zum 
Verkauf für menschlichen Genuß, in Stücke zerlegt, fchickte 
er durch feinen Knecht von feinem MWohnorte B. mit 
dem Abendzuge als PBafjagiergut nad) Hannover, wohin 
er jelbjt bereits am Morgen deſſelben Tages jich begeben 
hatte, um Fleiſch auf den Markt zu bringen. Das frag: 
liche Nindfleiih wurde auf den Bahnhofe zu Hannover 
in Beſchlag genommen und am folgenden Tage nad) poli- 
zeilicher Anordnung vernichtet. 

Der Angeklagte Hat, wie das Geriht annimmt, das 
Fleiſch nicht in der von ihm behaupteten Abficht, dafjelbe 
als Hundefutter zu verfaufen, nah) Hannover jchaffen 
lafjen, jondern dabei in der Abficht gehandelt, das Fleiſch 
zum menſchlichen Genufje feil zu bieten, zu verfaufen 
oder jonjt wie in Verkehr zu bringen. Das Gericht 
meint, daß in der Handlungsweife des Angeklagten der 
Anfang der Ausführung des verbotenen Keilhaltens 
liege; denn der Angeklagte habe das Fleiſch in der Form, 
in welcher es unmittelbar zum Abſatze geeignet war, nad) 
Hannover d. i. dem Orte transportirt, am weldyem das 
— beziehungsweiſe der Verkauf des 

leiſches habe erfolgen ſollen; der letzte Akt, welcher 
der Vollendung des Vergehens vorausgegangen, ſei von 

Seiten des Angeklagten geſchehen geweſen. 
Dieſe Beurtheilung iſt nicht nur thatſächlicher, ſondern 

auch rechtlicher Natur. Sie erregt ſchon darin Bedenken, 
daß fie die Abſicht des Angeklagten als auf Feilbieten, 
Verkauf oder fonjtiges Snverfehrbringen gerichtet annimmt, 

dann aber ohne jede vermittelnde Motivirung ſchließlich 
feititellt, daß dem Angeklagten die Abficht beigewohnt habe, 

das Fleiſch feilzuhalten. Die thatfählichen Vorausjegungen 
des ſtrafbaren Verſuchs eined Verkaufs beziehungsweife 

ſonſtigen Inverkehrbringens und des Feilhaltens find ver— 
ſchieden. Ueber einen Fall des verſuchten Verkaufs ver— 

hält ſich das reichsgerichtliche Erkenntniß vom 20. No— 
vember 1886, Entſcheidungen Band 15 Seite 56. Den Fall 

des verſuchten Feilhaltens betrifft, das Erkenntniß vom 
15. Februar 1882. Entſcheidungen Band 6 Seite 46. Sn 
dieſem letzteren Falle iſt es nicht für vechtsirrig erachtet 
worden, daß der Inſtanzrichter den jtrafbaren Verſuch 
des Feilhaltens in dem Schaffen des jchädlichen Fleijches 

nad) dem Verfaufslofal und in der Bereititellung zum 
Verkauf durch Beriefelung mit Waffer gefunden Hatte. 

- 

Und aud) in dem von der Anklage bezogenen Falle, welcher. 
den Gegenstand der reichsgerichtlichen Entiheidung von 
2. Mai 1884 g. H., Nep. 954/84, bezüglich des verſuchten 
Snverfehrbringend von geſundheitsſchädlichem Fleiſche, 
bildete, war nicht nur der Transport des Fleiſches dom 
Schlachtorte nad) dem Verkaufsorte, fondern aud) 

feſtgeſtellt, daß der Angeklagte die Sleifchtheile nad) feinem 
Verkaufsſtande, d. h. dem von ihm dem Schutzmann 

bezeichneten Gefhäftslofale, wo er ſchon öfters Fleiſch 
von Franken Thieren zum Verkauf geitellt hatte, hinge- 
j bracht und gleichfalls als Nahrungsmittel für Menſchen 
verkauft haben würde, wenn er daran nicht durd) die po- 

lizeiliche Beſchlagnahme dem Bahnhofe verhindert 
worden wäre. Hier iſt darüber, wo und wie in Hannover 

u 

der Angeklagte dad Feilhalten des Fleifches bewirken 
wollte, daß er ein Berfaufslofal beforgt oder nur in 
ficherer Ausſich hatte, nicht das Mindefte befagt. Blos 
darin, daß er vorausgefahren war, „um Fleiſch auf den 
Markt zu bringen,“ läßt ſich in Betreff des in Rede fte- 
henden Fleiſches eine ergänzende Feitftellung nicht finden. 
Daraus erhellt auch das Irrige der erftrichterlichen An- 
nahme, daß der Transport ſchon den lebten Aft vor der 
Bollendung von jeiten des Angeklagten enthielt. Der 
legte Verſuchsakt würde vielmehr nach den nur vorliegenden 
Feititellungen in dem Beforgen einer Verkaufsftelle und 
in dem Schaffen des Fleifches vom Bahnhofe nad) der— 
jelben beziehungsweife in dort behufs des Feilhaltens ge- 
troffenen Maßregeln, gelegen haben. 

Da hiernach die Art der Begründung die Annahme 
einer den Anfang der Ausführung des fraglichen Vergehen 
enthaltenden Handlung im Sinne des $ 43 nicht redt- 
fertigt, jo mußte das Urtheil aufgehoben werden. 

Damit erledigt ſich auch der -— übrigens den für diefe 
Inſtanz neuen Gejichtspunfte eines Strafausfchliegungs- 
grundes geltend macdende — eventuelle Angriff aus $ 46 
ded St.G.Bs. 

Das Landgericht zu Hannover hat in Folge des vor- 
ftehenden Urtheils den Angeklagten am 7. Dezember 1887 
freigejprochen. 

Herhandlungen geſehgebender Körperfihaften. 

Sranfreih. Färbung von Kinderspielzeug. 
— Der Erlaß fjanitätspolizeiliher Maßnahmen betreffs 
der für Kinderjpielzeug erlaubten Farben gehört zwar in 
Tranfreid) zur Yuftändigfeit der Präfekten, und find da- 
her allgemein bezügliche Vorſchriften nicht veröffentlicht, 
die Regierung hat indefjen die vom comité consultatif 
d’hygiene publique de France am 6. Suni 1887 ange- 
nommenen Beſchlüſſe den Präfekten als Entwurf einer 
Berordnung befannt gegeben (vgl. Beröffentl. ©. 61). 

Das comite consultatif hat fi) demnächſt in. der 
Sitzung vom 23. Januar 1888 von Neuem mit derjelben 
Frage befaßt und auf Grund von Beobachtungen des 
Volizeipräfeften von Paris, welcher eine entſprechende 
Berordnung erlafien hatte, etwaige Abänderungen und 
Zufüße zu jenem Entwurf erwogen. Cine Spezialfom- 
miffion des Comité hat darauf folgenden neuen Entwurf 
eines reglement borgejchlagen: 

Art. 1. Il est interdit de mettre en vente des jouets 
d’enfants colories avec les substances suivantes: 

1° COULEURS ARSENICALES, telles que: 
Sulfures d’arsenie (orpiment, realgar, jaune royal); 
Arsenite de cuivre (vert de Scheele); 
Aceto-arsenite de cuivre (vert de Schweinfurth) et 

couleurs derivees du vert de Schweinfurth ou de 
V’arseniate de cuivre (vert de Vienne, vert de 
Mitis, vert imperial, vert de perroquet, vert de 
Kirchberger, ete.); 
Cendres vertes, arsenite de plumb (jaune wrf): 
Arseniate de cobalt (rose vif); 
Et toute autre couleur dont l’arsenic formerait un 
element constituant. 

2° COULEURS A BASE DE PLOMB, telles que: 
Oxyde de plomb (litharge, massicot, minium, mine- 

orange, brun-dore). 
Melanges ou combinaisons d’oxydes de plomb avee 

divers sels de plomb, tels que: jJaune mineral, 
Jaune de Cassel, jaune de Turner, jaune de 
Verone, jaune de Naples, jaune paille mine- 
ral, etc.; 
Carbonate de plomb (ceruse ou blanc de plomb); 
Chromates de plomb (jaune de chrome, jaune 
d’or, orange de chrome, päte orange) et les cou- 
leurs qui en derivent, telles que: jaune de Co- 
logne, vert Milory, etc.; 

Et toute autre couleur contenant un sel de plomb 
a l’etat d’element constituant. 

3° COULEURS A BASE DE CUIVRE, telles que: 
Oxydes de cuivre (vert de Bröme, bleu de Br£me, 

laque verte minerale); 
Carbonates (vert malachite, vert de montagne); 
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Acetates (vert-de-gris, verdet); 
Chromates, stannates, phosphates de cuivre, etc. 

4° COULEURS A BASE DE MERCURE, telles que: 
Sous-sulfate (turbith mineral), chromate, iodure de 

mercure, etc.; 
5° GOULEURS CONTENANT UN SEL DE BARYUM 

soluble dans l’eau ou les acides, (chromate de ba- 
ryte, carbonate de baryte). 

Art. 2. Par exception, le vermillon (sulfur de mer- 
cure) et le chromate neutre de plomb (chromate Jaune) 
sont autorises, pourvu que ces couleurs soient employees 
sous forme de peinture & P’huile, ou appliquees à l’aide 
d’un vernis gras ou d’un vernis à l’alcool. 

La presence de l’oxyde de plomb en combinaison dans 
les vernis est egalement toleree. 

Art. 3. L’emploi de la ceruse est autorise pour la 
fabrication des ballons en caoutchouc et des objets en 
fer-blane ou fer estampe, & la condition que cette couleur 
soit appliqude à l’aide d’un vernis adherent et insoluble, 
dont les caracteres et les qualites pourront être constates 
par des experiences directes analogues à celles qui ont 
ete rösumees dans le present rapport. 

Art. 4. En ce qui concerne specialement la coloration | 
des jouets dont la destination est d’etre portes & la bouche, 
tels que mirlitons, trompettes, etc., il est interdit d’em- 
ployer toutes les couleurs qui sont actuellement prohibees 
pour la coloration des papiers servant à envelopper les 
substances alimentaires, couleurs dont la liste est speci- 

| pflichtigen Schulkinder) ift feit 1879 (1,99 p&t.) ftetig ge- fiee dans l’ordonnance de police du 21 mai 1885. 
Zum Schluſſe wird wiederum dem Wunfche Ausdruck 

gegeben, daß in Kontraventionsfällen das Strafverfahren 
möglichft gegen den Fabrifanten, nicht gegen den Detail- 
verfäufer gerichtet werde, zumal wenn leßterer eine fchrift- 
liche Bejcheinigung des Fabrifanten vorzeigen fünne, Daß 
die gelieferten Gegenftände vorjehriftsmäßig angefertigt 
worden jeien. 

Uermiſchtes. 
Ergebniſſe des Impfgeſchäftes im Deutſchen 

Reiche im Jahre 1884. (Arbeiten aus dem Kaiſerlichen 
Geſundheitsamte Bd. II Heft 3/5). 

Die Sefammtzahlder zur Erjtimpfung vorzuftellenden 
Kinder betrug int Jahre 1884 1469 799 oder 3,25 p&t. 
der ortsanwejenden Bevölkerung, 11783 oder 0,03 p&t. 
weniger als im Borjahre. Bon den vorzuftellenden 
Kindern waren 117865 von der Smpfung befreit: 407, 
weil fie die natürlichen Blattern überjtanden hatten, — 
113 675, weil fie bereit3 im Vorjahre mit Erfolg geimpft, 
waren, — 5783, weil fie ebenfalld bereits int VBorjahre 
mit Erfolg geimpft, wenn auch erſt im Berichtsjahre zur 

Von den hiernach impf- Nachſchau erfchienen waren. 
pflichtig gebliebenen Kindern wurden mit Erfolg geimpft 
1 168 596 — 86,40 p&t. (gegen 87,03 im VBorjahre), ohne ı 
Erfolg 36 349 — 2,69 p&t. (2,36), mit unbefanntem Er: 
folge, weil nicht zur Nachſchau erichienen 5 334 = 0,39 pCt. 
0,40). Die günftigiten Reſultate wiejen die bayerifchen 
Negierungs-Bezirfe Schwaben (97,00 p&t. erfolgreiche Sm- 
pfungen), Oberfranfen (96,63), Pfalz (95,44), Niederbayern 
(95,11), ferner Schaumburg-Lippe (96,79), die ungünftigiten 
Bremen (66,73), der württembergijche Necfarfreis (72,36) 
und das oldenburgishe Fürftenthum Lübee (73,56) auf. 
Don je 100 wirklich geimpften Kindern (Erftimpflingen) 
wurden 96,56 p&t. mit Erfolg geimpft (96,93 im Bor: 
jahre). Als Urſache der geringen Abnahme gegen das 
Vorjahr muß die häufigere Anwendung der Thieriymphe 
angejehen werden, welche namentlich in der erften Zeit 
häufiger erfolgloje Impfungen ergeben hat. Am gün- 
ſtigſten waren die Nefultate in Schaumburg - Lippe 
(99,89 p&t.) in ſämmtlichen Negierungs-Bezirfen Bayerns | 
nit Ausnahme von Unterfranken (über 99 p&t.), im Reg.- 
Bez. Poſen (99,08), am ungünftigjten in der heſſiſchen 
Provinz Starfenburg (90,96), im Neg.-Bez. Aachen (91,00), 
in Schwarzburg-Rudolftadt (91,17) und in Berlin (91,72). 
Ungeimpft blieben 142 142 Kinder, von denen 102 161 
(7,55 auf je 100 Smpfpflichtige gegen. 7,28 im Vorjahre) 
auf Grund ärztlicher Zeugnifie zurücigeftellt wurden, 
3056 (gegen 8705 im Vorjahre) nicht aufzufinden oder 
zufällig ortsabwejend waren, 31925 (2,36 p&t. gegen 2,30 
im Borjahre) der Smpfung vorjhriftswidrig entzogen 

| Altenburg, Schwarzburg - Rudolitadt. 
Verſchwärung oder brandige Beſchaffenheit ver Smpfpufteln 

wurden. Die meilten Sinder wurden in Bremen vor- 
fchriftswidrig der Smpfung entzogen, nämlid 28,29 p&t., 
während in Sachſen-Meiningen diefe Zahl nur 0,05 p&t., 
im Neg.-Bez. Niederbayern 0,11, in Waldeck 0,12 pCt. 
der impfpflichtigen Kinder betrug. Mit Menſchenlymphe 
wurden 964 242 Kinder (78,86 pCt. gegen 87,23 im Vor- 
jahre) geimpft, mit Thierlymphe 245 017 (20,04 p&t. 
gegen 11,72), und zwar unmittelbar vom Thiere 25 523, 
mit Glycerin - Thierlymphe 120316, mit anders aufbe- 
wahrter Thierlymphe 99 178, endlich mit nicht näher be- 
zeichneter Lymphe 13 422. 

Zur Wiederimpfung waren’1119351 Schulkinder 
| vorzustellen, von denen 629 wegen überftandener natür- 

liher Blattern, 11195 wegen ſchon vollzogener erfolg- 
reicher Wieder-Smpfung befreit blieben. Bon den hier: 
nad) der MWiederimpfung unterliegenden Schulkindern 
wurden 942 205=85,07 (gegen 84,67 im Borjahre) auf je 
100 Smpfpflictige oder 88,42 (88,14) auf je 100 Wieder- 
geimpfte mit Erfolg geimpft, 117774 oder 10,63 (10,82) 
auf je 100 Impfpflichtige ohne Erfolg, 5615 mit unbe- 
fanntem Crfolge. Ungeimpft blieben 41 853 Kinder — 
3,78 (3,93) p&t., nämlid) 14300 auf Grund ärztlicher 
Zeugnifje vorläufig zurücgeitellte, — 9398 wegen Auf- 
hören? ded Beſuches einer die Smöpfpflicht bedingenden 
Lehranftalt, — 3 522, weil nicht aufzufinden oder ortsab- 
wejend, — 14633, weil vorichriftswidrig der Impfung 
entzogen. Die Zahl der vorfchriftswidrig der Smpfung 
entzogenen Kinder (im Berichtsjahre 1,32 p&t. der impf- 

ringer geworden. Don den wiedergeimpften Schulfindern 
wurden 872802 (81,91 p&t. fämmtliher Wiederimpflinge 
gegen 89,29 im Borjahre) mit Menfchenlymphe geimpft, 
188 996 (17,74 gegen 10,36) mit Thierlymphe, davon 
19 247 unmittelbar von Thiere, 89,820 mit Glycerin- 
Thierlymphe, 79 929 mit anders aufbewahrter Thierlymphe, 

| endlich 3 796 mit nicht näher bezeichneter Lymphe. 
Das öffentlihe Smpfgeihäft wurde im Allgemeinen 

im Monat Mai begonnen und bi8 September bezw. DE 
tober zu Ende geführt. Die zu den öffentlichen Impfungen 
erforderlihe Lymphe wurde zum größten Theile aus den 
ftaatlihen Anjtalten bezogen, und zwar fowohl in der 
Form don Menſchen- wie von Thierlymphe. Außer den 
Staatsanftalten bejchäftigen ſich auch viele Brivatperfonen, 
Uerzte und Apotheker, mit dem Vertrieb von Lymphe, 
befonders Thieriymphe. Die mit Thierlymphe erzielten 
Erfolge find außerordentlic ungleich gewejen. Dement- 
ſprechend lauten denn auch die Urtheile über die Durdy- 
führbarfeit der allgemeinen Smpfung mit Thierlymphe 
in den Berichten fehr verfchieden. Die Thierlymphe Fam 
zur Verwendung 1. direkt vom Thier, 2. als Ölycerin- 
Iymphe, in flüffiger oder Emulfionsform, 3. als fogenannte 
Smpfpaite, 4. als Trodenpulver oder an Stäbchen bezw. 
zwiſchen Glasplatten eingetrochet. IJ 

Stärkere Entzündungen in der Umgebung der Impf— 
puſteln find nicht ſelten beobachtet worden, ohne daß 
diejelben indeß eine dauernde Gefundheitsihädigung oder 
gar einen tödtlihen Ausgang herbeigeführt hätten. An- 
Ihwellung und Entzündung der benachbarten Lymphdrüſen 
nnd Lymphgefäße find in den meilten Staaten nur in 
geringer Zahl zur Beobachtung gefommen, ebenjo Ent- 
zündung und Eiterung des Unterhautzellgewebes, welche 
übrigens nirgends einen üblen Ausgang genommen haben. 
Nothlauf hat S Todesfälle herbeigeführt, je 2 in Preußen 
und Baden, je 1 in Sachſen, Württemberg, Sadjen- 

in 6 Fällen (2 in Preußen, 3 in Sachſen, 1 in Hefien) 
zun Tode, 

durch die Smpfung wurde nirgends beobachtet. 

Sn Manila ift eine amtliche Unterfuhung von 
Lebens- und Genußmitteln eingeführt und zwar ift 

Das Ergebniß. der Anfang mit Bier gemacht worden. 
war, daß bei einer Reihe von Bierforten ein Zuſatz von 
Salieylfäure nachgewiejen und daß ein Verbot ‚erlofet 
it, diefe Sorten fernerhin zu verfaufen. Die bereitö ein- 
geführten Biere müffen wieder ausgeführt oder vernichtet 
werden. ER 

Redigirt im Kaiſerlichen Geſundheitsamt. — Verlag von Julius Springer in Berlin. — Drud von G. Bernftein in Berlin. Fr & 

Außerdem führte 

Iutvergiftung 2 mal (je I mal in den Peg 
| Bez. Magdeburg und Merſeburg), akute und chroniſche 

Hautausfchläge I mal; eine Webertragung von Syphilis 
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handlung angenommen. 

| XII. Jahrgang. 

Die Veroffentlichungen erſcheinen jeden —— Abonnements 

werden zum Preiſe von 445 halbjährlich von allen Poſtanſtalten (Poſt— 

Ztgs.-Preisliſte 5910) und Buchhandlungen, ſowie von der Verlags» 

Beröffentlichungen 

— zum Preiſe 

entgegen. Beilagen, von 

iſt, werden nach DBereinbiutgen 

halt, Geſundheitsſtand. Volkskrankheiten in der Be⸗ 
he ©. 371. — Sledtyphus im Reg.Bez. Danzig. ©. 371. 
Exivemilhe Genickſtarre im Neg.-Bez. Oppeln. _©. 371. — Steibe- 
fälle in deutſchen Städten von 40.000 und mehr als ©. 372. 
— Desgl. in größeren Städten des Auslandes. . 373. — Erkran— 
Zungen in Berliner ae ©. 373. — Desgl. in deutichen 
Stadt und Landbezirfen. ©. 373. — Cholera in Singapore. ©. 374. 
— ‚Boden auf Cuba. ©. 374. — Desgl. in Galcutta ©. 375. — 
Epidemien in Stalten, 3. und 4, Bierteljahr 1887. ©. 375. — Sterb— 
lichkeit in Bee Drten mit 15 000 und mehr Einwohnern, 4. Viertel- 
jabr 18357. ©. 375. . Desgl. in größeren Verwaltungs— Gebieten des 
In- und tueränbee, ©. 376. — Witterung. ©. 373. — Beitiveis 
lige Maßregeln 20, ©. 377. — Thierjeuchen in Oeſterreich Ungarn. 

' Gefundheitsftand 
und Gang der Rolkskrankheiten. 

In der Berihtswoche find nachſtehende Todesfälle 
und Erkrankungen an Boden, Flecktyphus, und epide- 

milcher Genickſtarre gemeldet worden: 

Pocken: Wien 2, VBororte Wiens und Budapeſt 

je 1, Brag 19, Trieſt 5, Paris 8, Won 1, Beters- 

burg 2, Warſchau 5 Todesfälle; Breslau 1 Vario— 
lois), Reg. Bezirk Königsberg 2, Wien 11, Buda- 
peit 7, Vetersburg 6 Erkrankungen. 

Flecktyphus: Krafau 1, Prag und Warſchau 
je 2 Todesfälle; Neg.- Bez. Marienwerder und 
Petersburg je 1 Erkrankung. 

Epidemiſche Geniditarre: Nürnberg 3 Er- 
krankungen. 

Im Uebrigen ſind beſonders hervorzuheben: 

Unterleibstyphus: Paris und London je 8, 

Petersburg 17 Todesfälle; Petersburg 60 Erkran— 
kungen. 

Maſern: Hamburg 36, Krakau 6, Wien 8, Vor— 

orte Wiens 9, Prag 22, Pari⸗ 26, Loudon 25, Peters⸗ 
burg 57 Todesfälle; Hamburg 481, Neg. Bezirke 
Düfjeldorf 117 und Schleswig 147, Wien 298, Budas 
peit 61, Kopenhagen 29, Petersburg 211 Erkran— 
tungen. 

Scharlach: Wien 7, London 23, Petersburg 14 

Todesfälle; Hamburg 22, Nürnberg 29, Wien 55, 
Kopenhagen 30, Petersburg 36 Erkrankungen. 

Diphtherie und Eroup: Berlin 16, Halle 7, 
Hamburg 11, - München 7, Nürnberg 8, Prag 7, 
Paris 34, London 26, Kopenhagen 3, Chrijtiania 11, 
Petersburg 14 Todesfälle, Breslau 29, Hamburg 
54, Nürnberg 36, Reg.-Bezirk Schleswig 251, 
Kopenhagen 58, Ehrijtiania 26, Petersburg 57 Er— 

franfungen. 

| ©. 377. — SHühner-Eholera in Stalien. 

' frei von der Krankheit, 

©. 377. — Thierieuchen in 
Großbritannien. ©. 377. — Medizinalgejekgebung ze. Preußen.) 
Medikamente zur Behandlung bon Gefangenen. ©. 377. — et 
Bez. Düffeldorf.) Anpreifen von Heil- und Geheimmitteln. 378. 
— (Württemberg) Verbreitung der Tuberkuloſe des Ninbbiebe, 
©. 378. — (Frankreich) Leichentransport von den Kolonien nad) 
Frankreich. S. 381. — (Großbritannien.) Vieheinfuhr aus Schleswig- 
Holitein. S. 381. — (Spanien) Pieheinfuhr. ©. 382. — (Brafilien, 
Argentinien und Wruguay.) Sanitätövertrag. ©. 352. — Recht— 
—1 (Reichsgericht.) Klagerecht wegen Nauchbelaftiung. 

. 382. — VBermifchtes. (Berlin) Warner's Sıfe Cure. ©. 384. 
— — 1886/87 Dem ED Dien und Kandidaten der Medizin. 
©. 384. — Geſchenkliſte. ©. 3 

Keuchhuſten: Dublin 11, London 33 Todes— 

fälle, Hamburg 31, Stiinberg 2 23, Wien 32, Kopen- 
bagen 20, Stodholm 28 Erkrankungen. 

Zollwuth: Graz und Petersburg je 1 Todes- 

fall. 

Flecktyphus im Regierungsbezirk Danzig 
(vgl. ©. 343). — Sn das Stadtlazareth zu Danzig 

find Anfangs Februar d. J. zwei an Flecktyphus 

leidende, ſchon Frank zugereifte Perjonen aufgenommen, 

welche inzwijchen wieder genefen find und die Stadt 

verlafjen haben. Sonſtige Flectyphusfälle find bis 

zum 25. Mai in Danzig nicht zur. Kenntniß ge- 

fommen. 

Epidemifche Genickſtarre im Negierungsbezirf 
Oppeln. 

Während des Jahres 1887 hat ſich das Auftreten 

der epidemiſchen Genickſtarre im Regierungsbezirk 

Oppeln ähnlich wie im Vorjahre geſtaltet (vgl. Ver— 
öffentl. 1887. S. 299). Im Allgemeinen hat ſich 

die Krankheit in den Kreiſen mit ländlicher Bevöl— 

kerung in geringerem Grade gezeigt als im den 

Kreifen des Induſtriegebietes, doch wird bemerkt, daß 

die Landleute in Oberſchleſien jelbit bei ſchweren Er- 

frankungen nur ausnahmsweile ärztliche Hülfe im 

Anſpruch zu nehmen pflegen, die bezüglichen Ermitt- 

lungen der Medizinalbeamten daher meiſt erjt nach 

verdächtigen Todesfällen angejtellt werden konnten 

nnd oft nur auf mündlichen Angaben der Angehörigen 

beruhten.. Sieben Kreife des Bezirks blieben ganz 

in den übrigen 12 find 

während des Jahres 317 Fälle mit 89 Zodesfällen 

(28 pCt.) amtlich feitgeftellt. Von den nicht tödtlich 

abgelaufenen Fällen endeten 6 mit Zaubheit, 2 mit 

Erblindung, 2 mit Geijtesftörung bezw. Blödfinn, 
(Fortſetzung auf Seite 374.) 
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Sterblichkeit in größeren Städten des Anslandes. Woche vom 3. bis 9, Juni 1888, 
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Kopenhagen bis 5. Suni . 300 000 187 6 | 127 45 22,0 —|41|18 1 18 9 : le 7322 
Krafau bis 2, Suni . 4 74 084 m 3 53 13 37,2 6 — — - | — 7|16 4 sur [720 7 
Lemberg deögl. . . . 120 868 : 5 62 - 2 ln ee 1157 102174 e 30] 1 
Nwerpon. er ee. |, 699738 | 320 en 39 14,8 se, m : — 2 154] 11 
— . | 4282 921 | 2430 - 11219 | 264 149 | 531831 %| 8) 6115| 70| 21% 854| 51 

yon bis 26 Mai. . .| 40190 | 156 | 10 | 154 11 19,9 2)=-|5/ 11 111190) 2 |=-|-|'8| 3 
ODE ae AL. 268 000 1 9 | 14 73 A| — — | 3| — Ins TGE nat 25212521220, 9A 
RS 162,960.9455 171167. | 987 | 962 1 148 Drtamae 5 8 8 Aloe. [505155 
Petersburg bis 2. Suni 98016 | 453 | 26 | 671 | 188 SUoR MS a 1a 17 1106 | A877 Sell 
Pras u. Vororte. . . 295 857 $ 13 | 240 54 PrmE2 A et 20047, 22 8 1294| 3 
our 388 300 5 . : 4 F { ä A 5 h 4 „ : s R 
Stockholm bis 2. Zuni 221549 | 138 7 82 20 19,2 Os er BE — 4) 1 
ae En 156 042 x F 90 15 3200| — — 6 -|-/| 5|u|) 1 — —15113 
Venedig bis 2, Juni . 150 502 74 3 68 12 23,5 — — — nz 132 8 35] — 
Durihan BeBaL”. 444 814 | 334 | 14 | 198 70 23,1 Tr 243) — 12|#26.1 35.0725 BE 103 > 
ter Dean 21 800,836 1 5611 1 726.1 41: | 137 30,6 soeal5101|. 1.|152°1.908 21 | | =14199|7 7 
11 Vororte Wiens desgl.. . | 405 396 Ä 17 | >81 y 1. zebe| a. 109] — 

Gemeldete Erfranfungen, Aus deutfchen Stadt: u. Landbezirken. 
Laut Mitth. der Kgl. Sanitäts-Kommiff. zu Berlin, des itatift. Amtes der 
Stadt Breslau, d. Nerzte-Vereins zu Frankfurt a. D., des Mediz.-Snipef- 
toratS zu Hamburg, des Vereins f. öff. Sejundheitspfl. zu Nürnberg, der 
betr. Kol. Reg.-Medizinalväthe u. Fürſtl. Reuß'ſchen Phyſik.Bezirksärzte. 

— — — 

Aus Berliner Krankenhäuſern. 
Königl. Charite, Städtiſche Krankenhäuſer im Friedrichshain und zu 
Moabit, St. Hedwigs-Krankenhaus, Bethanien, Eliſabeth-Krankenhaus, 

Lazarus-Krankenhaus, Augufta-Hofpital, Jüdiſches Kraukenhaus.) 
Für die Woche vom 3. bis 9, Juni 1888 + 

NEE om m eine © & esse 

Lebensalter & ik sea en welse 
Kranfheit3- 9.1 6. 1 16.1 31, [sLu.)| & BEE Ente Zeit 5 22a 

| re angabe es & | 8 |2a 58 
formen bis | bis | bis | bis |dar-| > E* 3 lası® 

5. | 15. | 30. | 60. jüber| 2 S = 
Malern und Rötheln Ä — ED EN 1 U A I — Stadt Berlin ‘) —— 
Sıuhaaie rn... le el lee Be Dreäluie ee a 1089 Sum 3 ae 12.229 6 — 
Dipbtherie und Group. 23|3|31 3) 351 -|—| 8 WE STONENNIEE SD. ie i A PRE 5 An 
Unterleibstyphus . . . . .- ee ar ara „ Hamburg u. VBororte desgl. 13 | 481.) 22| 54| 1 
Brechdurchfall inkl. Ruhr und „ Nürnberg . deögl. 3! —| 9| 36) — 

holera nostras . „ . . 2I-| 1| — 11-|'-| 2 Res.Bez. Aachen 4.—10. Zuni| — 8 4 — — 
Kindbettfieher . . . .. 1l-|-|-| -| 1 —| 1 it... 3-9. u 110.52 2| — | — 
Isehfeliiebenulisun 2.2; a nl 2 | — 5 Düſſeldorf . . desgl. 14 117.12 281.655 
IDEE BE — Geo 0 2. desgl. 3 441 8 9 
Syphilis inkl, Gonorrhöe el aha „ Hammpber desgl. 83) 2656| 6| 24| — 
Lungenihwindfudht . . . » KU. el, AN) " Hildesheim . Deögl. 4 | 100 9531| 1 
Andere Grfranfungen der 5 Königsberg . desgl. 39 20 3| B| — 
Athmungs-Organe Zeus 52 7| 15 „ Marienwerder. desgl. 7, —| .9| 2) 4 

Akuter Darmtatarıh. . . . 41 21 —| 1 1| — — 1 " Miünfter . . deögl. 10 il at 
Säuferwahnfinn und chroni- " Schleswig’). dessl. 47 1471 20|251| 2 

ſcher Alkoholismus . . . 353I1-|-|-| 3| 2|-—-| ı 5 Stettin . . : Ä f i Mur 
Akuter Gelenkrheumatismus | 3|—- | — 1 18 9 -| ı „  Stralfund . — 
Andere rheumat. Krankheiten | 2I- | — —16 21| 5| < " Zrier .- Are desgl. 131682) 2 WA 
ee 126 2 | 5118| 671 86| 5| 5 „.. Mieöbaden.. . . dessl. 2 171 40| 65 
Alle übrigen Krankheiten. . | 445 111 ! 15 |! 32 | 179 | 168! 40 | 48 abeıtE ber Phyſikats-Bezirk 

— — Meint ee er 

Summe | 917 122 | 45 | 60 |a03 | 332 | 55 125 lee 
Geſammtbeſt. war am 2. Suni 3720 u. bleibt am 9. Suni 1888 3760, Burgf . 

Witterung. Woche vom 3. Juni bis 9, Juni 1888. 
Nach Beobachtungen der landwirthichaftlihen Höchſchule in Berlin und der meteorologiihen Centralftation in München. 

i TemperaturinO® Luftdruck in mm?) Relat. Feuchtigkeit d. Luft?) Höhe V 

Beobachtungs- | Beobachtungs- 2 an 8 ® De En d * SE: S > | 8 | Nieder. | besiwende | Minpftärte 
Ort Tag 5 = = = 3 = = 3 ſchlages richtung — Se je=9 en er > 

zus = & = zus = mm 
3. Suni 23.5 81 763,0 760,1 757.5 0,0 so A 2 

An 24,9 134 | 7552 | 755,7 | 756,2 0,2 WNW 2 
N — 19,8 81 759,0 759,7 761,1 — NW 2 

Berlin Ra 20,8 88 | 7611 | 7594 | 7584 — 6) 2 
— 55 16,7 110 | 7568 | 7558 | 7551 4,6 so 4 
On, 23,2 10,4 756,8 756,7 755,8 ze: Ww 1 
5% 25,1 11,9 754,1 752,3 752.1 10 so 1 

3. Juni 28,7 98 | 720,0 | 7189 | 7189 59 38 54 5,8 NW 0,9 
Er 30,5 15,4 718,9 7171 715,7 55 36 47 3,0 W 1,6 

F DIE. 30,1 16,1 715,9 715.6 715,0 50 35 62 = N 1,0 

Münden 6 u 29,8 161e 715,72 7143 1,432 66 35 61 5,0 W 0,6 
1,2, 24,6 149 | 7146 | 7162 | 7162 75 90 81 4,7 SW 13 
St, 25,4 105er | Us 58 4 55 — OÖ 1,7 
g: 0, 221 14,5 714.6 712,4 714,7 37 54 91 29,6 SW 1,0 

1) Wegen etwaiger an Pocken, Flecktyphus, Cholera (asiatica) und Veit worgefommenen Todesfälle bezw. Erkrankungen vergl. den Text 

auf der — —2 Die Beobachtungen des Kuftorucds und ber relativen Feuchtigkeit der Luft erfolgen in Berlin um 7 air Morgens, 
2 Ubr Mittags 9 Uhr Abends, in München um 8, 2 und 8 Uhr. — 3) Einichl. Ruhr, — *) Einer amtlichen Berichtigung zufolge ſind 
Berlin in der Woche vom 13.- 19. Mai nicht 6 (f. ©. 327), ſondern 5 Erkrankungen an ünterleibsſtyphus vorgekommen. — 9 Die Angaben der 

Kreisphyſikate Segeberg und Pinneberg fehlen. 



I mit Lähmungen der Gliedmaßen. Die größte Ver: 

breitung erlangte die Krankheit in den Kreiſen Beuthen, 

Gleiwitz, Tarnowitz und Kattowiß, und zwar ent- 

fielen auf den 
Kreis Beuthen 98 Fälle mit 22 Todesfällen, 

„2 Gleis 21454, 7°, 80 + ; 
I Sornamigesle en he ls — 

Sao ll) ” : 

Bon den Übrigen 30 Erkrankungsfällen (beziv. 

14 Todesfällen) entfielen auf den Kreis Leobſchütz 7 

(3), Neiße 6. (8), Neuftadt 4 (3), Roſenberg 4 (9), 

Coſel 3 (2), Falkenberg 3 (1), Grottfau 2 (2), Zub» 

linitz 1; letzterer endete mit geijtiger Stumpfheit. 

Im Kreife Beuthen waren im Januar 22 Per— 
ſonen erkrankt, demnächlt bis Ende Mai monatlich 

im Durchfchnitt 14, im Suni 11, im Suli 5, im 

Auguſt und November je 1, im Dezember 2 Per— 

ſonen. Dem Alter nach) erkrankten (bezw. jtarben): 

unter 1 Sahr 1 Berion (—), 

über 1 bis 10 Jahren 26 —0 

10 n 20 n 31 n (7), 

" 20 n 30 n 29 " (6), 

n 30 N 40 n 10 n (3), 

" 40 " 90 " 1 " (1). 

Die Krankheitsfälle famen einestheils in der Stadt 

Beuthen bezw. Deren Kranfenanftalten und im Knapp— 

ihaftslazarath (8 Grubenarbeiter aus der Nähe von 

Beuthen wurden hierbehandelt), anderntheils namentlich 

in der unmittelbar an Beuthen grenzenden dichtbevöl— 

ferten Ortſchaft Roßberg vor; hier trat die Krankheit 

jeitt Mitte März hauptſächlich bei Kindern auf und 

führte manchmal ſchon in 24 Stuuden zum Tode. 

Die früher gemachte Beobachtung, daß auffallend 

häufig diejenigen Häufer, in denen ſich Branntwein- 

ihänten befanden, befallen wurden, wiederholte fich 
auch im diefem Jahre. 

Im Kreife Gleiwit waren 19 Ortſchaften be— 

tioffen, am heftigften Bohlom mit 34 Erkrankungs— 

fällen. Von den 140 im Kreife erkrankten Berfonen 
befannten Lebensalters waren: 

unter 1 Sahr 2 Berjonen, 

von 2 bis 5 Sahren 28 Perfonen, 

1 6 n 20 n 33 n ! 

n 21 „ 40 n 12 " ' 

„ 60 n 3 Nase 

über 60 Hr 2 
n > 

Die Krankheit verlief in diefem Kreije weniger 
bösartig, vorwiegend erkrankten Perſonen weiblichen 
Geſchlechts aus der Arbeiterbevölferung. 

Im Kreife Tarnowib waren befonders die Ort: 
Ihaften Alt-Chechlau und Miedar betroffen. Sn 
erjterem Orte find 16 Perjonen, bei denen die Dia- 
gnoſe zweifellos war, außerdem zahlreiche Perſonen 
vorübergehend an heftigen Kopfſchmerzen mit mäßigem 
Fieber erkrankt geweſen. Die Einſchleppung geſchah 
anſcheinend durch 2 Mädchen, welche dicht bei Beuthen 
in Arbeit gewejen waren. Der Ort Alt = Chechlau 
jteht auf moorigem Boden und ift von Wiefen um- 
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geben, aus denen Abends dichte Nebel aufiteigen; vor 
Beginn der Epidemie war nach längerem Froſt Thaus 

wetter eingetreten; der Dirt Miedar fteht in jedem 
Frühjahr bei Thaumetter unter Waffer. 

Sm Kreife Kattowib trat die Genidjtarre in 

6 Ortſchaften verhältnigmäßig recht ſchwer auf, denn 
von den 13 Fällen endeten 10 mit dem Tode und 1 

mit völliger Taubheit. Cine Cinjchleppung aus 

Beuthen wurde mehrfach vermuthet, die Erkrankungen 

traten meiſt in ungejunden, überfüllten Räumen auf. 

Bon den 44 Erkrankten aus den Kreifen Tarnowitz 
und Kattowiß ftanden 16 im Alter bis zur 10 Sahren, 
15 im 11. bis 20., 7 im 21. bis 30. Lebensjahre 2c. 

Sn den anderen Kreijen kamen die Erkrankungen 
an Genickſtarre mehr jporadifch vor und betrafen in 
der Mehrzahl Kinder bis zu 14 Sahren. 

Die janitätspolizeiliden Maßnahmen, 
welche jeitens der Behörden gegen die. Genidjtarre 

in Anwendung gebracht wurden, waren denen beim 

Auftreten der Diphtherie analog. Die Kranken wurden 
nach Möglichkeit iſolirt und in öffentlichen Kranken— 
häuſern untergebracht, Kinder aus infizirten Häufern 

wurden vom Schulbejuch ferngehalten, außerdem 

wurde überall, wo die Krankheit zur amtlichen 
Kenntniß gelangte, für Desinfektion der Kranken— 
zimmer und der in ihnen befindlichen Gebrauchs- 
gegenjtände Sorge getragen. . — 

Seit Ende des Jahres 1887 bis Mitte Februar 

1888 waren weitere Erkrankungen an Genickſtaare 
nicht zu amtlicher Kenntniß gelangt. Aus den an 
den monatlichen Sterblichkeitsausweiſen betheiligten 7 

oberichlefiihen Städten mit mehr als 15000 Ein— 
wohnern (Beuthen, Neiße, Gleiwitz, Oppeln, Königs- 
hütte, Neuftadt, Natibor) find dem Kaijerlichen Ge- 

fundheitSamte für die Zeit bis Ende April d. J. 

weder über Todesfälle noch über Erkrankungen an 
Genidjtarre Mittheilungen ‚gemacht worden. 

Cholera in Singapore — Einer Nadhricht 
vom 2. dv. M. zufolge iſt die Cholera in Singapore 
(vgl. Seite 343) bereit wieder erloſchen. Die Krank— 
heit war zur Zeit großer Hiße, verbunden mit jehr 
großer Trockenheit, plößlih und heftig zum Ausbrud) 
gekommen und hat mit dem Aufhören jener Witte- 

rungsverhältniife ebenſo plößlich ihr Ende gefunden. 

Boden auf der Inſel Euba (val. ©. 315). — 
Die Zahl der in Havana im Laufe des April den 

Poden erlegenen Perſonen Hat nach der ftatijtijchen 

Zufammenjtellung des Dr. de la Guardia 57 betragen 
(gegen 87 im März). Wie in den früheren Monaten 
hat die größte Zahl diefer Todesfälle Kinder unter 
10 Sahren betroffen (34 der weißen und 9 der far 

Dur Vers bigen Bevölkerung angehörige Kinder). 
ordnung des General= Gouverneurs der Inſel vom 

27. Suli dv. 3. ift zwar der Smpfzwang eingeführt 
worden, die Durchführung dejjelben ſoll indeß zum 



Theil in Folge des noch nicht gänzlich überwundenen 
Vorurtheils der Bevölkerung feine ftrenge jein. 

In Gienfuegos find Zeitungsnachrichten zufolge 

gegen Mitte Mai die Pocken erloſchen gewejen. 

Boden in Galcutta, 

Während im Sahre 1885 in Calcutta 155 Todes— 
fälle an’ den Pocken vorfamen, it die Stadt im 

Sahre 1336 von einem epidemijchen Auftreten der 

Boden verichont geblieben, nur 15 derartige Todes— 
fälle wurden regiſtrirt. Wie aus der früher mit- 
getheilten Tabelle hervorgeht (vgl. Veröffentl. 1856 

S. 5), ijt damit das Minimum feit dem Jahre 1832 
erreicht worden. 

Bon den 155 Boden-Todesfällen des Jahres 
1885 entfielen 23 auf Ginwanderer, welche weniger als 

ein Zahr in der&tadt gewohnt hatten, die 15 Todes- 
fälle des Jahres 1886 entfielen mit einer Ausnahme 

auf Hindus und Mohamedaner. 

Die Zahl der gemeldeten Pockenerkrankungen 
belief fich in den beiden Jahren auf 298, bezw. 21. 
Unter der erjteren Zahl befanden fich 157 Ungeimpfte, 

78 Inokulirte und 63 früher Geimpfte; unter den 

21 Pockenkranken des Sahres 1886 befanden fich 5 uns 

geimpfte Kinder (darunter 4 des erſten Lebensjahres) 

und 16 erwachſene Perſonen, welche nur vorüber- 

gehend in der Stadt wohnten. Von diefen waren 6 

inofulixt, 2 al3 Kinder geimpft, die übrigen theils 
ungeimpft, theil3 unbekannten Smpfzujtandes. 

Sm Sahre 1886 fanden in Galcutta 11338 Im— 

pfungen jtatt, hierunter waren 9971 Erjtimpfungen 
und 1367 MWiederimpfungen. Der gejeßlihe Impf— 
zwang (The Compulsory Vaceination Act) wurde 
ſyſtematiſch und wirkſam durchgeführt. Aus den Ge- 
burtsregiftern wurden die Namen von 6200 Kindern 

ausgezogen, deren Eltern, bezw. Angehörige den 
- Smpfiein wicht beigebradht hatten. Won Ddiejen 

wurden 3564 ermittelt und geimpft, 1036 hatten die 
Stadt verlajjen, 308 waren geftorben, 352 fand man 
frank, jo dab die Smpfung verichoben werden mußte, 

162 konnten nicht ermittelt werden, gegen 448 endlich 
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mußte ein Zwangsverfahren eingeleitet werden, umd 

wurden auch diejfe mit jehr wenigen Ausnahmen im 

behördlichen Auftrage geimpft. 

(Berichte des health officer von Galcutta v. 1885 u. 1886). 

Epidentien in Stalien, 3. und 4. Vierteljahr 1857, 

(Vergl. Beröffentl. 1888. ©. 55.) 

Den monatlichen Bulletins dev Gazzetta Ufficiale 

del Regno d’Italia Nr. 228, 264, 283, 308 von 1887 

und Nr. 41 1888 find folgende Angaben über den 
Gang epidemijcher Krankheiten in Stalien während 

der Monate Suli bi8 Dezember 1887 entnommen: 

An Boden erkrankten, joweit befannt geworden, 
21817 und ftarben 3863 PBerjonen. Am meisten 

heimgejucht waren die Provinzen Apulien mit 3250 
Erkrankungen und 662 Todesfällen, Toskana mit 
2999 Erkrankungen und 356 Todesfällen, Kampanien 

mit 2778 Erkranfungen und 504 Todesfällen und die 

Abruzzen mit 2683 Erkrankungen und 552 Todes- 

fällen. Die geringite Zahl (52 Erkrankungen ohne 

Todesfall) hatte Sardinien aufzuweijen. 

Sn ganz Stalien jtarben an Boden: 

| Sul Auguſt Sept. Olt 

1886 | 451 | 764 | 1341 | 1271 | 2462 6289 

De. | Summe 

18871| 433 | 467 | «827 |, 741 1395 3863 

Hiernach läßt ſich eine beträchtliche Abnahme im 

Vergleich mit den entjprechenden Zeitabjchnitten des 

Vorjahres erkennen. 

Die Zahl der mitgetheilten Todesfälle an Maſern 
betrug im 3. Quartal 3485, im 4. Quartal 1796. 
Bejonders heimgejucht waren im 3. Quartal die Pro— 

pinzen Apulien mit 875, Gampanten mit 460 und 

die Abruzzen mit 449 Todesfällen, am wenigſten 
Umbrien (11 Todesfälle) und im 4. Quartal die 

Marten (14 Todesfälle). Aus Sardinien war im 

legten Vierteljahr fein Todesfall gemeldet worden, 

in den anderen Provinzen war im lebten Duartal 

des Sahres eine beträchtlihe Abnahme der Sterbe- 

fälle bemerklich gewefen. (Sortfeßung auf Seite 377). 

Sierblichteit in Deutschen Orten mit 15 000 und mehr Einwohnern 
für das IV. Quartal 1887. 

| bene LE Todes-Urfaden 

2 ertl. ——— = 
Monate | || Zr, [2588 Es |. |} = | se |e 

Ein | 5 ja [ here Bee ee mar 5 | 
aa ee) mel Se, 

Orte s I3| 58 | Beil |s|2 823,8 88 c< ls 32 | & 8 | 24 5551510 | = E5I8| 58 |25| » jee|8-|® |s 
Su fesol® u ER u eu Be: s|1&,|. 3 

= Bas 853 = 82 se S2|,%18 5) 32 |RRr = a ıS& a |a2| 8 S|8 & 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 110712 13 14 154 1916 47 18 19 

Oft. nebtt Sorosten| 30053[1132]17736| 5589| 20,9 |2181258| 977\214| 83|222111776| 1314| 649| 584|10137| 467 
Nov.‘ Yon Berlin, 1 10205423|29238|1088]17760| 5112| 20,9 277 278 1000 199 72 2222 2088 939) 371) 343l10185| 435 
Der. | 30477l1186|18883| 5475| 22,2 [36612761135220| 68125412415) 788| 343! 317|10576| 435 

IV. Quaıtal 1887. | Isa7esl3406|54379 16176] 21,3 Issısı2]3112\633|223l6984|6276| 3041 |1363l1244]30s08]ı337 

u 



— 316 — 
TE 

Sterblichkeit in einigen größeren Verwaltungs - Gebieten des In- und Auslandes. 

(Vergl. VBeröffentl. 1887. ©. 477 und 679 und 1888 ©. 123.) 

Geſtorbene |» 34 Todes-Urfaden 
Fi: u Er 
apa 5 |: s|5. 8E|® 

Berichtsgebiete ar — 58 Ei ©) e 3 28 35 — a 
© = * a = a |52=|83 ar 

und 3 = er = 3 B = enlarge ER 
Sinne = [82% 8 — a |5E82|E8| 8 & 

: . WEM ES IRE su = 2l2l2|38 En 2.2 

Ss I2|28 | 5 Bsedr 2182| 82|8|88 82] 2 |88|28| 0512 
as | # a . Bssle | 2|8| 22|3|18 |2])2|2 5> | 8 
Sn = We: E RrrR2ls|s| als|Fjelelel | 5 |S 2) EN Sa Ei BE A RE an a 7 [— 

Weſtfalenu.Rhein— 

land ! 5 
1887. O8. 53 Städte| 1776855] 5734 9773| 890|18,7| ı| 21] 27| 109) 39| 45 16 163| 2293| 59 

Nov.52 „ 11767194] 5596 2886 786] 19,6] —| 21) 17) 118| 42| 31 17, 71) 2511| 58 
" De. 52 „ |1 767260] 5964 3297) 9542241 —| 38] ı7) 130| 51) 30| .| 11]. 82| 2863| 75 

4. Quartal | 177043617294 8956| 2630| 20,2] 1| 80] 61| 357|132]106| .| 44] . 316] 7667| 192 
1887, vom 1. Jan. 

bis31.Dezemb. | 1767 260l682691264940275|13055] 22,8| 21547|37711193,5731454| . 1166| . |644315938]2760 20855) 967 

Hefien ?) 
1887, 4, Quartal 
Prov. Starfenburg 2206| 549] 21,8 119! 23] 70| 351 9—| :6| 5) 251) 298) 74) 1273 33 

„ Dberheffen . 208] 21,0 62| 3) 150| 17) 4—| 5| 3| 127| 184) 24| 779] 23 
Rheinheſſen. 21,9 39| 95) 64 15] 12|—| 3| 3) 199] 162) 42) 947) 38 

Zufammen . 21,6 2201121] 294| 67| 25|—| 1411| 577| 644| 140] 2999| 94 
Braunjchweig.?) 

Sämmtliche Städte 
1837, Oftober . . 771195 231 4A 9 — 3—| —| .| 35] 22] 25] 123| 8 

» November. 51] 17,4 15| 3. 9 —|. IT U 8, 30/740 770 ET 
„ Dezember. 89] 26,4 25| 4 ı6| 1) 1) SIT 728 Balz 

4, Quartal 214 61) 11) 34) 1) 111—| 6) .| 108| 114) 43) 403] 20 

Deiterreid) *) 
52 Städte und Ge— 

meinden | : 
1887, vom 2, Oft, 

bis 31. Dezemb. 1196[17488 25,21847| 941371] 711] 621168 . 8309|2072/1102| 8947| 305 
1887, vom 1. Jan. 

bis 31.Dezemb. 490479634 28,7 [102211194 1173 2207 570 786. . 16501 10030 6202 38603 1346 

Ungarn’) 12Städte 
1887, vom 2, Oft, 

bis 31. Dezemb, 7397| 420] 6129| 1573[29,1| 961137111] 387) 501105) .| 24| .| 944| 508| 585| 3015| 167 

Schweiz‘) 15 größere 
Städten. Öemeind. 
1887, Oftober . .| 480 336| 1004| 50] 682 17,0) 4.61 ,,8| '+5|.,111 16 2) 1l 721: 49| 65) 424) 33 

„ November.| 480 336| 981] 43] 716 17,91 —| 16| 3] 13] 3) 12 3) 2) 110) 86) 491. 392] 27 
„ Dezember.| 480 336| 1008| 50] 777 194-7 2711| 20) 2@7 ı| 7| 96) 89) 42) 441| 34 

4. Quartal| 480 336 143] 2175 18,1 a 6 2324| 156] 1257| 94° 
England ’)28Städte 

1887, 4, Quartal | 9 24409973235 48533/11277] 21,0 249|951!1434| 5311256 622|41844|1646 

Belgien?) 71 Städte ; 
1887, 4, Quartal | 191699414470] 714| 8924| 2000| 18,6 | 291133! 17| 278) 70|146 56 845 1315) 677| 5158| 200 
1887, vom J1. Jan. a 

bis 31,Dezemb, [1905 843[58557]2968[38870, 9815| 20,4| 789761119] 972456503) . 217 .|3906 5406/3738 21541] 958 

Norwegen?) 
1887, Oftober . . 194 — 6 21 83 12) 5 3| 3] +24 -11)>+85 1 

» November. 255 — 45) 9) 731 26) 5 5| 3| :836) 782) 736 5 
„ Dezember. 378 —|134| 36) 70 39] 7 4 ı| a0 33) 19) 5 

4. Quartal| . - I» | 827 . | . |-J1ss] 6] 226] 77] 17] .] 12] 7] 100 66| 60 ul a ee I 

°) Monatshulletin des Eidgen. ftatiftiichen Bürenus über die Ger 
burten und Sterbefälle in den größeren ftäntijchen Gemeinden der 
Schweiz Nr. 10, 11 und 12 won 18837. i 
7) Quarterly return of marriages, births and deaths, registered £ 

‚ In the divisions, counties and distriets of England. By authority 
of the Registrar General No. 156. Die Heinfte diejer Städte, Ply- 

Anmerkungen zur Tabelle. 

1) Gentralblatt für allgemeine Gejundheitspflege 1888. Heft 1, 2/3. 
Die Eleinfte dieſer Städte, Lennep, hat 8844 Cinwohner. Von Schn I 
fehlen die Angaben fir ven Monat Dftober. \ 

2) Mittheilungen des Heren Geheimen Ob.-Med.-Nath Dr. Pfeiffer. 
°) Monatöbl. für öffentl.Gejundheitspflege, 1887 Nr.12, 1888 Nr. 11.2. 

2.) Dahres- und Wocen-Ausweije der Sterbefälle in den größeren öjterreichiihen Städten und Gemeinden der K.K. ftatiftiichen Gentral- 
Kommiſſion. Die Eleinfte diefer Gemeinden, Sechshaus, hat 12070 
Einwohner. Aus einzelnen Gemeinden fehlten vie Berichte für einige Wochen. 

., 2) Statiftiiche Nachweiſe des ftatift. Büreaus zu Budapeft, Nr. 771 
bis mit 783. Die kleinſte dieſer Städte, Kun-Fölegyhäza, u 25735 Ein⸗ 
wohner. Bon Kronftadt (Brafjo) fehlen die Angaben der Lebend— 
geborenen. 

mouth, hat 77127 Einwohner. 
®) Bulletin trimestriel de statistique demographique et medicale 

dress6 d’apres les documents officiels 
IV. Trimestre. Die fleinfte diejer Städte, Bafel, hat 3166 Einwohner. 
Für Tournai, Menin, Wasmes und Päturages fehlten die on : 
der Todes-Urjachen, für Aloſt Die ver geftorbenen Kinder big zu 1 Sahr. 
Die Angaben aus a) fehlten ganz. Resume annuel de sta- 

fi 
tistique etc. annde 1887. 

°) Sammendrag af de norske Byers epidemiske Lister. (Meddelt 
af Direktoren for det civile Medicinalvaesen.) Maanedlig oversigt 
No. X bis XIl 1837, ] . j 

par le Dr. E. Janssens 1897. 

LL 



Die Majerntodesfälle betrugen in ganz Stalien: 

Auguft Sept. | Dftober | Nov. u. De. | Summe 

171 | 838 2270 
468 1328 5281 

Gegen das Vorjahr haben die Todesfälle an den 
Maſern fomit um mehr als das Doppelte zugenommen. 

Scharlach zeigte im Vergleich zum 1. Halbjahre 

eine Zunahme, und gegenüber den gleichen Monaten 

des Vorjahres im 3. Vierteljahr ebenfall3 eine Zu— 
nahme, im vierten eine Abnahme, wie aus folgenden 
Zahlen erfichtlih üt: 

Ä | Suli | Auguft| Sept. | Oftober | Nov. u. Dez. | Summe 

1886 | 365 574 501 1128 3040 

1887 | 600 586 450 887 3122 

Die größte Zahl von Todesfällen Hatten im 
4. Vierteljahr die Provinzen Toskana (282) und 
Emilia (178) aufzuweifen, während aus Umbria 
nur 4, aus Sardinien fein Todesfall gemeldet wor: 

den it. Sm 3. Vierteljahr hatten Apulien (508) und 

Tosfana (359) die meilten Todesfälle gehabt. 
An Diphtherie wurden im 3. und 4. Viertel- 

jahr 2665 bezw. 3534 Todesfälle gemeldet. Gegen 
Ende des Zahres hatte deren Zahl beträchtlich zu= 
genommen und allmonatlich die des Vorjahres über- 
ſchritten. ES jtarben an Diphtherie im 

Suli | Auguft| Sept. | Dftober | Nov. u. Dez. Summe 

1886 | 677 765 | 843 2382 5584 
1887 | 723 | 1006 | 936 2501 6199 

Die größte Zahl der Todesfälle an Diphtherie 
war jowohl im 3. wie im 4. Vierteljahr (589 bezw. 
688) in der Provinz Apulien zu verzeichnen. Die 

wenigjten zeigten im 3. Quartal die Marken (17), im 
4. Duartal Sardinien (7). 

Wie im Vorjahre jo wurden auch im Sahre 1857 
während des 3. Vierteljahrs die meilten Todesfälle 

- an allen vier Infektionskrankheiten aus Apulien ge— 

meldet, obwohl der Bevölkerungszahl nach Apulien 

erit die achte Stelle unter den Regioneu Staliens 

einnimmt. 
Sm 4. Duartal hatte Campanien die meilten 

Todesfälle an Polen, die Abruzzen die meijten au 

Maſern, Toskana die meilten Scharlad) - Todesfälle 
gehabt. ‚Io: 

Beitweilige Maßregeln gegen Holkskrankheiten. 

Stalien. See-Sanitäts-Verordnung Wr. 8. 
(Gazz. uffieiale del Regno d'Italia ©. 1781). 

Der Minijter des Innern bejitimmt auf Grund des 
Geſetzes vom 20. März 1865, Abfchnitt C, über die öffent- 
lihe Gefundheit und der Minifterial- Anweifung von 
26. Dezember 1871: 

Fortan ift die Einfuhr von en Häuten, nicht 
gewaäſchener und nicht bearbeiteter Wolle, Hörnern, Klauen, 
Knochen und fonftigen Abfällen von Schafen und Rindern 
aus Albanien in das Königreich erlaubt, falls den ge- 
nannten Waaren ein von der Behörde des Einſchiffungs— 
orted ausgeitelltes und von dem dortigen italienischen 
Konful oder Konjular-Agenten vifirtes Urſprungszeugniß 
beigegeben ift. 

u 
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Die Herren Präfekten der See⸗Provinzen, die Haupt— 
mannſchaften (capitanerie) und die Hafenbehörden werden 
mit der Ausführung dieſer Berordnung beauftragt. 

Non, 7. Suni 1888. 
Der Minifter Erispi. 

(RU. Nr. 149 vom 11. Juni 1888). 
Südamerika. Die Beobahtungsquarantäne, welcher 

die aus chileniſchen Häfen in Montevideo anfonımenden 
Schiffe bisher unterworfen waren, ijt durd) Verordnung 
der Geſundheitskommiſſion daſelbſt vom 12. Mai 1888 
aufgehoben worden. (Vergl. Veröffentl. ©. 331). 

Chierfendhen. 

Dejterreih-Ingarn. Einer Mittheilung des „Bejter 
Lloyd” Nr. 113 dv. 23. April d. 33. zufolge find in Ungarn 
jeit dem Sahre 1882 Schutzimpfungen gegen den Milz— 
brand des Rindviehs und der Schafe, jowie gegen den 
Rothlauf der Schweine nach dem Paſteur'ſchen Verfahren 
in größerem Maßitabe vorgenommen worden. Auf den 
fürſtlich Eſterhäzy ſchen Beſitzungen in Ozora wurden feit 
6 Sahren alljährlich etwa 20000 ſolcher Thiere geimpft. 
Dadurch ſoll die Sterblichkeit auf 1 bis 1,5 pCt. herab- 
gejegt worden jein, während fie vorher 10 bis 14 pCt. be- 
tragen hat. Sn ganz Ungarn jind nachweislich 572 884, 
und jpeziell im Sahre 1887 188300 jolher Smpfungen 
vorgenommen worden. Sn allen Fällen — ausgenommen 
2, bei welchen der Smpfjtoff mehrere Tage liegen ge: 
blieben it, anjtatt innerhalb 24 Stunden verwendet zu 
werden — joll unter dem alljährlid) geimpften Vieh ein 
Seuchenfall nicht vorgefommen fein, während die Seuche 
unter den nicht geimpften Heerden der Nachbarſchaft er- 
hebliche Dpfer forderte. 

Stalien. Nah einer Meldung des Bollettino dell’ 
Agricoltura della Lombardia iſt in den Provinzen Rovigo, 
Mantua und Verona die Hühner-Cholera in heftiger 
Weiſe aufgetreten. Die Stadtverwaltung in Berona fol 
diejerhalb den Verkauf von abgejchlachtetem Geflügel bis 
auf Weitered unterjagt haben. 

Thierſeuchen in Großbritannien. 
(Bol. VBeröffentl. ©. 259.) 

Sn den 4 Wochen endigend mit dem 17. März d. 38. 
find in Großbritannien folgende Seuchenausbrüche und 
Erkrankungsfälle unter Thieren zur amtlihen Kenntniß 
gelangt. Lungenſeuche: 51 Ausbrühe und 206 Er: 
franfungsfälle gegen 72 und 307 im entjprechenden Zeit- 
abjchnitt des Vorjahrs. Hiervon entfallen 19 und 72 
auf England, 32 und 134 auf Schottland. Schweine- 
fieber: 317 Ausbrüche und 1744 Erkrankungsfälle gegen 
452 und 2268 im Vorjahre. Getödtet find 939, gefallen 
658, genefen 147 Schweine. Milzbrand: 21 Ausbrüche 
und 62 Grfranfungsfälle, wopon 19 und 50 auf Eng- 
land, 2 und 12 auf Schottland entfallen. (Beterinarian 
April 1888.) 

Medizinalgeſehßgebung ꝛc. 

Preußen. Miniſterium des Innern. Medika— 
mente zur Behandlung von Gefangenen betr, 

Berlin, den 16. März 1888. 
Zur Vermeidung des unnützen Gebrauches bejonders 

theurer Medikamente in der Behandlung innerlicher Krank 
N bon Gefangenen in den Straf-ꝛc. Anjtalten meines 
Nejjorts nehme ic) Veranlaffung, den betheiligten Be- 
hörden die thunlichſte Beachtung derjenigen Kegeln zu 
empfehlen, welche in der fogenannten Pharmacopoea oeco- 
nomica des Hirſchwald'ſchen Medizinal:Kalenders für den 
preußifchen Staat enthalten find. 

Hinfihtlih der Trage, ob in den vorbezeichneten An— 
ftalten für die Behandlung hirurgifher Fälle billigere 
und doch dem Heilzweck entjprechende Berbandntittel und 
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Arzneien an Stelle koftipieligerer verwendet werden könnten, 
hat fi) die Wiſſenſchaftliche Deputation für das Medizinal- 
wejen in einem von ihr abgegebenen Gutachten dahin ge- 
äußert, daß, ſoweit es ſich um PWerbanpitoffe handele, 
Matte nicht blos des hohen Preiſes wegen, jondern aud) 
als ein wenig zur Aufjaugung von Wunpflüffigfeiten ge— 
eigneter Stoff beim eigentlichen Wundverband jo gut wie 
ganz auszuſchließen jei. Nur an bejonders empfindlichen 
Körpertheilen würde fie als Rolfterungsmaterial nicht zu 
entbehren fein, im Uebrigen aber durch billigere Stoffe 
erjeßt werden können. Unter diejen jei neben dem in ver 
Schaffpaufen’er VBerbanpdftoff-Fabrif hergeftellten VBerband- 
werg befonders die „Moospappe“ hervorzuheben, weldye 
durch ihr Auffaugungsvermögen, durch die Leichtigkeit 
ihrer Handhabung und durch die Erfparung an antijep- 
tiichen Medikamenten, welche fie gejtattet (da fie nur kurz 
vor der Anwendung für wenige Augenblide in eine anti: 
jeptiihe Löfung getaucht zu werden braucht), vor allen‘ 
anderen VBerbandftoffen den Vorzug verdiene. 

Unter den antifeptifchen Arzneimitteln fei die ©alicyl« 
fäure jo gut wie ganz entbehrlid und nur für Aus— 
Ipülungen der Harnblafe fehwer zu erjeßen. Sm Uebrigen: 
könne mit Löfungen von SKarbolfäure und von Sublimat 
überall mindefteng dafjelbe erreicht werden. Entbehrlich 
ſei ferner die ejfigjaure Thonerde und aud Sodoform 
fünne unter den obwaltenden Verhältniſſen entbehrt werden, 
jedenfalls aber nur in fehr Kleinen Mengen Anwendung 
finden. 

Ew. Hohwohlgeboren wollen gefälligft Sorge tragen, 
daß dem Vorftehenden entjprechend, in den betreffenden : 
Anftalten des dortigen Bezirkes verfahren werde. 

Der Minifter des Innern. 
Im Auftrage: von Zaſtrow. 

An die jümmtlihen Königl. Negierungs- Präfidenten 
bezw. Regierungen, in deren Bezirken fi) Straf- ic. An- 
ftalten befinden. 
Königl. Ober-Rechnungskammer. 

Preußen. 
ordnung, betreffend das Anpreiſen von Heil: und 

Geheimmitteln. 
Dom 9. Mai 1838. 

Unter Aufhebung unferer Bolizei - VBeroronung dom 
7. Dezember 1853 (U.-Bl. ©. 684), wiederholt am 19. März 
1887 (U.-Bl. ©. 149), verordnen wir hiermit auf Grund! 
des $ 11.de8 Gefeges vom 11. März 1850 für den Um— 
fang unſeres Verwaltungsbezirks: 

$ 1. Stoffe und Zubereitungen jeder Art, gleichviel 
arzneilicd wirkſam oder nicht, 

a) deren Feilhalten und Berfauf nicht Sedermann 
freigegeben ift, 

b) deren Bejtandtheile durd, ihre Benennung oder An- 
fündigung nicht für Sedermann deutlich und zweifel- 
los erfennbar gemacht find (Geheimmittel) 

dürfen als Heilmittel gegen Krankheiten und Körper— 
Ihäden von Menſchen und Thieren weder öffentlich an- 
gekündigt noch angepriefen werden. 

$ 2. Zuwiderhandlungen gegen vorftehende Beftim: 
mung ($ 1) werden, joweit nad) anderen gefeblichen Be- 
fimmungen nicht eine jtrengere Strafe verwirkt ift, mit 
Geldbuße bis zu dreißig Mark oder mit verhältnigmäßiger 
Haft beitraft. f 

Düffeldorf, den 9. Mai 1888. 
Königliche Regierung, Abtheilung des Innern. 

9%. Königs. 

Württemberg. Erlaß des K. Miniſteriums des 
Innern an die K. Stadtdireftion Stuttgart und 
die K. Oberämter, die Oberamtsthierärzte*), die 
Ortsvorfteher, die örtlichen Fleiſchſchaukommiſ— 
ſionen und Fleiſchſchauer, betreffend ſtatiſtiſche Er— 
hebungen über die Verbreitung der Tuberkuloſe 

(Berljucht) des Nindviehs. 
Bom 24. Februar 1888. Nr. 1193. 

(Amtebl. d. Kgl. Württ. Minift. d. Annern 1888 ©. 65 u. ff.) 
Bei der ſtets zunehmenden Berbreitung der Tuber- 

*) Den Sendungen an die Oberämter liegt je ein 
weitered Exemplar für die Oberamtsthierärzte bei. 

Abdruck den Ober-Präſidenten und der, 

Reg.-Bez. Düffeldorf. Polizei-Ver-— 

kuloſe (Perlſucht) unter den Viehbeſtänden und bei der 
dem Menſchen infolge des Genuſſes von perlſüchtigem 
Kleifch drohenden Gefahr ericheint es geboten, die Frage 
in Erwägung zu ziehen, ob nicht irgend welche Mög— 
lichfeit fich darbietet, auf die Eindämmung dieſer gefähr- 
lichen und verluftbringenden Krankheit Hinzuwirfen. Um 
diefer Frage näher treten zu Fünnen, iſt es in eriter Linie 
nothwendig, genaue Anhaltspunkte über die Verbreitung 
der Seuche zu befommen. Es find zu Diefem Zwecke für 
die Dauer eined Jahres genaue Erhebungen 

a) über die Zahl der Fälle der Tuberfulofe bei ge- 
ſchlachtekem Ninppieh 

b) über die Dahl der Krankheitsfälle bei lebendem | 
Rindvieh 

anzuſtellen — unter ſtrenger Sonderung der in dieſen 
beiden Richtungen gemachten Ermittlungen. 

Demgemäß werden unter Hinweis auf Ziffer 5 lit. g 
des Minifterialerlafies vom 22. Juli 1885, betreffend die 
Anftellungsverhältnifje der Dberamtöthierärzte, und auf 
die Verfügung vom 21. Auguft 1879, betreffend die Be— 
auffichtigung des Verkehrs mit Fleiſch, nachjtehende An— 
ordnungen getroffen: i 

1) Die Zahl der Fälle von Tuberfulofe bei geſchlach— 
tetem Rindvieh it von den Ortsfleiſchſchaukommiſſionen 
und örtlichen Sleifchichauern zu erheben. Die Fleiſch— 
ihaufommiffionen und Fleifchihauer haben unter Mtit- 
wirkung beziehungsweife Aufſicht der Ortsvorſteher bei 
allen vorkommenden Fällen von Quberfulofe (Perlfucht, 
Zöpfigkeit, Krettigjein) bei geichlachtetem Rindvieh in das 
Berichtsformular I (fiehe Anlage) fortlaufend ent- 
fprechenden Eintrag zu machen umd it hiebei auf genaue 
und vollftändige Ausfüllung aller Rubriken dieſes For: 
mulars jtreng zu. achten (ſiehe aud) Anmerfung auf der 
legten Seite des Formulars). 

2) Bierteljährlih find Die Berichte abzufchliegen und 
durch die Schultheifenämter jpäteftens bis zum 2. Des 
auf das Berichtövierteljahr folgenden Monats an die 
Dberamtsthierärzte einzufenden. - 

3) Sn öffentlichen Schlahthäufern, in denen ein Thier- 
arzt Borftand oder Mitglied der Fleiſchſchaukommiſſion 
it, ift für Die vierteljährliche Berichteritattung das For— 
mular II zu benüßen. 

4) Sind innerhalb eines Berichtöpierteljahrs Fälle von 
Tuberkuloſe unter dem Schlachtvieh nicht vorgekommen, 
jo it durch die Schultheipenämter Fehlanzeige an die 
Dberamtöthierärzte zu erjtatten. 

5) Die Dberamtsthierärzte haben ſchon im Laufe des 
Berichtsvierteljahrs bei jeder Gelegenheit fid) von der 
Richtigkeit der in Ziffer 1 vorgefchriebenen Ginträge zu 
überzeugen und die Fleiſchſchauer entjprechend zu belehren. 

6) Aus Den Berichten der Gemeinden find von den 
Dberamtsthierärzten Berichte für die ganzen Oberamts— 
bezirke nad Formular II zufammenzuftellen und fpäteitens - 
bis zun 20. des auf das Berichtspierteljahr folgenden 
Monats Furzer Hand den K. Dberämtern zu übergeben, 
von welchen die Berichte zu prüfen und jpäteftens bis 
zum 25. dejjelben Monats dem K. Mtedizinalkollegium — 
thierärztliche Abtheilung — vorzulegen jind. 

7) Die Erhebungen haben am 1. März d. J. zu ber 
ginnen und find bis zum. 28. Februar nächften Sahres 
fortzufeßen. Die Berichterjtattung Hat erſtmals im Juni 
d. 5. für die Monate März bis Mai zu erfolgen. Z 
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8) Die Erhebungen über die Zahl der Krankheitsfälle — 
bei lebendem Nindvieh find von den Oberamtsthier- 
ärzten anzuftellen. Gine rege Betheiligung auch der 
übrigen. Thierärzte ift jedoch erforderlich... Die. Dberamts- 
thierärzte und die Drtsporiteher werden deshalb ange: 
wiejen, die Diftriktö-, Gemeinde: und Privatthierärzte zu 
veranlafien beziehungsweife aufzufordern, bei Ausübung 
ihrer thierärztlichen Praxis der Tuberkuloſe (Berlfucht) des 
Rindviehs ihre Aufmerkjantkeit ganz bejonders zuzuwenden 
und alle zu ihrer Kenntnig gelangenden SKrankheitsfälle 
unter Benutzung ded Formulars III monatlich den Ober— 
amtsthierärzten mitzutheilen. 

9) Die Dberamtsthierärzte haben bei der Beauffigti- | 
gung don Märkten, Milhwirthichaften und dergleichen, 
jowie bei der thierärztlichen Brivatpraris auf diefe Kränk— 
heit ebenfalld ganz beſonders zu achten und ift von allen 
zu ihrer Kenntniß kommenden Fällen von Tuberkuloſe 
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ſofort die für die Berichterſtattung erforderliche Notiz 
zu nehmen. 

Bon den beamteten Thierärzten wird erwartet, daß 
fie alle ihnen von Thierbefißern als der Krankheit ver: 
dächtig bezeichneten Thiere bereitwilligit unterfuchen. Selbſt— 
verjtändlich können für ſolche Unterfuhungen im Snterejje 
der Sache feine bejonderen Gebühren beanjprucht werden 
und find aud) feine bejonderen Reiſen zu dieſem Behufe 
zu unternehmen, vielmehr find derartige Unterfuchungen 
gelegentlich vorzunehmen. 

10) Vierteljährlich Haben die Dberamtöthierärzte die 
eingelaufenen Monatsberichte der Dijtrikts-, Genteinde- 
und Privatthierärzte und ihre eigenen Notizen nad) For: 
mular III zufammenzuftellen. Sn der Rubrik „Benter- 
kungen“ find die Namen derjenigen Thierärzte anzugeben, 
welche ſich an der Berichterftattung betheiligt haben. 

Dieſe Vierteljahrsberichte find ſpäteſtens bis zum 20. 
2 des auf das Berichtsvierteljahr folgenden Monats den K. 
Oberämtern zu übergeben und von dieſen ſpäteſtens bis 
zum 25. deſſelben Monats dem K. Medizinalkollegium — 
thierärztliche Abtheilung — vorzulegen. 

eg 

11) Die in Ziffer 8 genannten Erhebungen find vom 
1. März 1888 bis 23. Februar 1889 anzuftellen und ift 
von den Diftriftö-, Gemeinde: und PBrivatthierärzten erit- 
mals am 1. April d. J. an die Dberamtsthierärzte, von 
den Dberamtsthierärzten erſtmals im uni d. J. für Die 
drei Monate März bis Mai d. 3. Bericht zu erjtatten. 

12) Die K. Stadtdireftion Stuttgart und die K. Ober- 
änıter erhalten den Auftrag, fofort den K. Medizinal- 
follegium — thierärztliche Abtheilung — anzuzeigen, wie 
viele Eremplare der Formulare I, II und II in ihrem 
Bezirk erforderlich find, worauf ihnen dieſe alsbald von 
dem K. Medizinalfollegiun zugefandt werden. Auch haben 
jie durch entjprechende Anweifung der Drtövoriteher dafür 
Sorge zu tragen, daß die angeordneten Erhebungen ohne 
Derzug begonnen, beziehungsweife, joweit eine Nachholung 
erforderlicd) wird, nachgeholt werden. 

Stuttgart, den 24. Februar 1888. 

K. Minifterium des Innern. 
Schmid. 

Formular J. 

Beridt 

über die Zahl der Fälle von Tuberfulofe (Perlſucht, Zöpfigkeit, Krettigjein) bei gefchlachtetem Rindvieh im !) Bierteljahr 188 

Diefen Bericht eritattet: 

Gefehen: 
Die Orts⸗Fleiſchſchau-Kommiſſion: 

Schultheißenamt: 

Anmerkung: ') Hier ift zu ſetzen: im J., II., II. oder IV. Vierteljahr. — °) Hier folgen die Unterſchriften. 

1 2 Da 4 5 { 6°) 7°) 8 

* Bezeichnung Bezeichnung Bezeichnung 
der perlfůchtigen Thiere der Gemeinde oder des|der einzelnen Theile des| Qualität | Bemerkung 

S nad) Gehöfts, in welchem das | Thierförpers, in welchem des über di 
= ni a dem Schlach— — aan a 
a Gattun en gehalten wurde, mit | gefunden wurden, mit Furzer Fleiſches N 
2| (ob an Raſſe Angabe darüber, ob in|Befhreibung der Art und SAD ERBEN 
= | Odhfe Kuh Alter oder dem betreffenden Gehöft | Des Grades der vorhandenen (f. An- des 
las Der Stall- oder Weidewirth- Veränderungen : 
a Kalb) Schlag ſchaft getrieben wird |d. Anmerkung auf delehten Seite) | merkung) Fleiſches 

Anmerkung: 

Ar Sch Rubrik 6 find alle Eranfhaft veränderten Organe und Theile des Thierförpers der Reihe nad) aufzu- 
führen und iſt bei jedem einzelnen Theile anzugeben, ob die Veränderungen an demfelben einen hohen, mittleren oder 
eringeren Grad erreicht haben, wie die Veränderungen bejchaffen find und ob diejelben in oder auf den Organen 
itzen. Es iſt auf folgende Theile beſonders zu achten und bei der Aufzählung folgende Reihenfolge einzuhälten: 
1) Bruſthöhle: a. Lungen, b. Lymphdrüſen — es kommen namentlich diejenigen in Betracht, welche in der Umgebung 
der knorpeligen Luftröhre, kurz vor deren Eintritt in die Lunge, ſitzen, 

Rippenwandung und die Bruftfeite des Zwerchfells überzieht. — 2) Bauchhöhle: a. Bauchfell, d. h. das Häutchen, 
e) Bruftfel, d. h. das Häutchen, das die 

welches die Bauhwandungen innen überzieht, b. Mägen und Gedärne, ec. Lymphdrüſen, namentlich diejenigen, welche 
in das Gefröje eingejchlofjen find, d. Leber, e. Milz, f. Nieren, g. Gebärmutter, h. Eierſtöcke. — 3) Bedenhöhle: 
a. Scheide, b. Harnblaje. — 4) Fleifh. — 5) Knochen. 

) In Rubrik 7 ift zu unterfcheiden: Fleiſch J. I. und II. Qualität. — Fleiſch I. Qualität ift folches, 
welches in jehr gutem Grnährungszuftande, Fleiſch II. Qualität ift foldhes, das in mittlerem bis gutem und 
Fleiſch III. Dualität ift folches, das in geringem Ernährungszuftande fich befindet. 

N BE LS EEE 
Beridt 

über die Zahl der Fälle von Tuberfulofe (Perlſucht) bei gejchlachtetem Rindvieh im 

Formular II. 

) Bierteljahr 188,...... 

Diefen Bericht eritattet: 

Gejehen: 
Dberamtöthierarzt: 

) 
K. Oberamt: 5) 

Anmerkung: Hier iſt zu ſetzen: J. IL, III. oder IV. — ?) Wird dieſes Formular für die Berichterſtattung an 
einem öffentlichen Schlahthaus benützt, jo hat hier die Unterfchrift des Vorftandes dev Fleiſchſchau-Kommiſſion zu 
folgen. — °) Sn demfelben Falle ift hier zu fehen „das Schultheißenamt“. 



u 

(Formular IT. Fortfebung.) 

1 | 2 Be 5 ars 7 8 
— een Q f ! ität | Veterinärpolizeiliche Be- Beeihnung und Zahl Herkunft Ei Qualität [Pe poliz ’ - Day. 4 a ib des Leidens ; 

der mit Tuberfulofe behafteten Schladhtthiere | der Thiere ’ Di de handlung des Fleiſches 

Es wurden Zahl der Fälle, ot Zahl der Fälle, in denen 
a. b. 2 d. eu a. „en u se Fleiſches das Fleiſch als 

ap Ytaff r| Schlacten uberfulofee 831 ers — 
Alter a Dan — — | Veränderungen | = genießbar und 8 

und zwar Schlag Imwint-| + Er le Zahl 

Sr Bo IS] | [tembers| S |Be2]58 2 |_|S|2| der Fälle, |S=| werthia |E|E —— m .S gehalten | 5 [sE2|52 3 E82], "123 werthig 13 |& 
A 28 u.a 2lsselst.e "19 3]| in denen [SEI siEle 
SO, e = in Ges S Belag le 218108 

US KL 313 zft 35 —8 das 528 zn 

Sattunn | SAME E eo hörten | 22228 —— 
= = == > A mit vor| © s2leSelrsı 3.25 Fleiſch 22 ae. & 
ES N wiegen | ES ES SS 2252 5 3*33 — à 88 
Saal 2 122— 333—— 8—3 —332—5— 

sale. € (E83 o%2| e| 2% 5.8.6 81885 7-7 123828 288 

Ss se| = [FjE|sle1,2»$8 °jE23:5: | a=salı|ı.lunlesicss®2lee am f = — zee3.a3| 312353 35105 & = > oo e s2#8ls5s5 8 |I=388l=8 |- _ ns are 
sıssse| = [slslslsjösa:| * Fre (3 |818| guartät | ER se Ele 
a|232535| 2 1) vorhanden waren | 33Nualitat 5 ES 5 5 

Farıen.... — 
Dehfen(Stiere) 
Subeise er 
Rinder... .|)—— — 
Kälber... . — ——— | 

Bemerkungen: 

) In der Rubrik „Bemerkungen“ ift anzugeben, aus welchem Lande die Thiere eingeführt worden find. 
2) In diefer Rubrik find alle diejenigen Fälle zu verzeichnen, in denen das Fleiſch als geniegbar und minderwerthig 

nicht in befonders hiezu beſtimmten öffentlichen Lofalitäten, fondern in Gemeinden, wo ſolche Lofale fehlen, in 
Brivaträunichkeiten auf Anordnung der Fleiſchſchau um einen geringeren Preis verkauft werden durfte. 

ROberame en ten. Formular III. 
Bericht ur A; 

über die Zahl der Fälle von Tuberkfulofe (Perlſucht) bei lebendem Rindvieh im 188 

Dieſen Bericht erftattet: 
SET BEL SE °) 

Geſehen: 
EHE: Ar DEE ee ALISON >) 

Anmerkung: 1. Wird diefes Formular don einem Diftrikts-, Gemeinde- oder Privatthierarzt zu Berichterftattung 
an den Dberamtsthierarzt benüßt, fo iſt bei ) der Name des Berichtsmonats einzufeßen, bei ) hat die Unterfchrift 
des Berichterjtatters und bei °) die Unterichrift des Dberamtöthierarzts zu folgen. — 2. Dient das Formular zur 
Derichterftattung an das K. Medizinalfollegium, jo it bei ) J. IL, III. over IV. Vierteljahr zu fegen, bei °) hat Die 
Unterfchrift des Oberamtöthierarzts und bei ?) die des Dberamts zu folgen. 

a: 10. | Ve 
Bezeihnung und Zahl der Thiere, bei denen Haltung ; Bon den in Spalte 6—8 di Berichts ? { x r ya V palte 6—8 dieſes Berichts 

die Zuberkuloje ſchon während des Lebens der — * (und der Vorberichte) aufgeführten 
fejtgejtellt oder vermuthet wurde Thiere aufgeführten Thieren und zwar 

Alter, und Raſſe oder Höhen — den als |von den als | von den ci 
war 10 öften eſti inlich i zu Schlo — en ſtimmt Iwahrjcheinlich] vermuthlich 

515 el vorwie⸗ lebenden tuberkulös bezeichneten Thieren wurden 
SS a = = gend Thieren im Laufe des Berichts: !) 
7 ,7,|02 2 © = — — —— 

Gattung — Ei | Sr: © „ee nad) dem nad) dent ah 

a a ET Bl e|$ Seele) Sıhlad: I|z| Shlad: | ad): ge Sie S a E =) = —— — © o £ 

eeels ale se8.|ls|$ = 32/38 8S|5 ten ats als [&| ten al 
oe. asels | 88]2|8|8 |. „E88 88038 mel See 
a Ass ls: sla|lr | II II Beet | er ESS | inber- Dlelel. 21 Jejsis ®S| ® 2a z eol=|s. > —— ea Era i x 
= s s|g" = 3 3 = R=: = 5 3 mit Tuber: 313 #* kulöss A⸗kulös 5 ul 

ASS ES fulofe behaftet 3 * erfunden erfunden | | erfunden 
garıen... 
Ochſen Stiere) 
Rune me 
Ninder. . 
ralbermwae: | | 

4 Anmerkung: ) Hier it „Monats“ beziehungsweife „Vierteljahrs“ einzufeßen. — ?) In Rubrik 7 find ſolche 
Thiere aufzuführen, die auf Grund vorhandener Krankheitserſcheinungen als „der Tuberfulofe in hohem Grade verdächtig“ 
zu bezeichnen find. — >) Sn Rubrik 8 find dagegen folche Thiere aufzuführen, bei denen die vorliegenden Krankheits— 
ericheinumgen einen ho hgradigenden Geuheverdacht zwar nicht bedingen, jondern das Vorhandenfein der Tuberkulofe, 
namentlid auch mit Rückſicht auf eine etwa beftchende Möglichkeit einer früheren Snfektion, nur vermuthen Tafjen. 

Bemerkungen: 

\ Allogemetne Seruenertiumgeern 

über die Verbreitung der Tuberkulofe, die Vererbung, Uebertragung und vergl. 

4 

a) | 

u ee I da a 



Franfreih, VBorjchriften über den Transport der 
fterblichen Weberrejte der in den Kolonien oder 
an Bord von Stantsjchiffen verjtorbenen Wer: 

jonen nady Frankreich. 
Vom 8. Suni 1887. 

(Bull. off. des Colonies. 1887 p. 291.) 

Art. 1. Le corps d’une personne decedee aux colo- 
nies et dont la mort a été causée par le cholera, la fievre 
jaune, la peste ou une autre maladie grave reputde trans- 
missible et importable, telle que le typhus, la variole, ne 
peut, en aucun cas, ötre exhum& et transporte en France. 

Art. 2. Lorsque le deces n’a pas été occasionne par 
une des maladies designees ci-dessus, l’exhumation et la 
translation peuvent &tre autorisees des que le corps a 
sejourne en terre pendant un an au moins. 

Toutefois, ce delai ne sera pas exige lorsque le corps 
aura été enseveli avec les precautions indiqudes par les 
articles 5 et 6 ci-apres, quil ait ete inhume ou non. 

Art 3. Le Chef de la colonie, qui recoit du Ministre 
V’autorisation de laisser transporter hors de son territoire 
le corps d’une personne qui y est decedee, fait remettre 
copie des presentes instructions & l’autorite muniecipale, 
pour qu’elles soient communiqudes aux medecins, chirur- 
giens et pharmaciens charges d’en executer les dispo- 
sitions. 

Il demeure toujours libre d’interdire une exhumation 
qui paraitrait, pour une cause quelconque, offrir des dan- 
gers pour la sante publique. 

Art. 4. Les medecins chärges des precautions à pren- 
dre pour l’exhumation des corps destines à etre trans- 
portes en France, seront accompagnes au lieu de la sepul- 
ture par un magistrat qui, avant tout, constatera, dans 
les formes voulues, l’identit& de l’individu. 

Art. 5. Les corps doivent £tre places dans un cer- 
cueil en plomb, renferme lui-meme dans une biere en 
bois; ils sont mis en contact avec des matieres desinfec- 
tantes ou conservatrices, ainsi qu'il est dit & Varticle 6, 
de maniere & prevenir ou arreter la putrefaction et eviter 
le degagement des gaz infects à l’exterieur. 

Le cercueil en plomb est confectionne avec des lames 
de ce metal, de trois millimetres au moins d’epaisseur, 
parfaitement soudees entre elles. 

Le cercueil exterieur est en chene ou en tout autre 
bois presentant une egale solidite. Les parois ont quatre 
centimetres au moins d’epaisseur; elles sont fixees avec 
des elous à vis et maintenues par trois freins en fer 
serres à Ecrou. 

Art. 6. Lorsqu’on procede à l’exhumation, si le cer- 
cueil se trouve entier et en bon etat de conservation, il 
suffit de Pouvrir et d’y introduire un melange fait, à par- 
ties egales, de sciure de bois dessechee et de sulfate de 
zine (couperose blanche), dont on recouvre tout le corps, 
de maniere a combler la biere, qui, refermee, est placde 
dans le cercueil en plomb, sur une couche de deux ou 
trois centimetres du möme melange desinfectant. 

Si, au moment de l’exhumation, la chässe est ouverte 
et deterioree, il faut apıes en avoir retire le corps ou ses 
debris, les placer dans le cercueil en plomb, sur une 
couche epaisse du melange ci-dessus specifie, et les en 
recouvrir, comme’il a ete dit plus haut, de maniere ä 
eviter tout ballottement dans le transport. Il est ensuite 
procede à la soudure du cercueil en plomb. 

Dans le cas ou l’on ne peut se procurer du sulfate de 
zinc, il suffit de le remplacer par le sulfate de fer (cou- 
perose verte), employe de la m&me maniere et dans les 
m&mes proportions. 

Le cercueil prineipal est scelle du sceau de l’autorite. 
Art. 7. „Le transport des restes mortels par un bäti- 

ment de l’Etat etant formellement interdit, les parents du 
defunt ou leur representant doivent s’entendre avec le 
capitaine d'un bätiment du commerce, pour l’embarque- 
ment du cercueil et son transport en France. 

Le capitaine du navire de commerce sur lequel le 
cercueil est depose est tenu de se rendre dans un port 
muni de lazaret. 

Art. & Il est dresse, dans la colonie, un proces- 
verbal de l’etat dans lequel le corps est trouve, et des 
precautions qui on été mises en pratigue pour son ense- 
velissement ou son exhumation et son transport. 
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Ce proces-verbal doit mentionner, en outre, d’apres 
Vattestation des medecins qui ont soigne le malade, ou, 
en l’absence du medeecin, d’apres des temoignages dignes 
de foi, & quelle maladie le defunt a succombe. Si le 
corps a ete embaume, il doit indiquer avec quelle sub- 
stance l’embaumement a ete effectue. Ce document est 
remis au Chef de la colonie, qui en fait donner une copie 
certifiee par lui conforme à l’original au capitaine du 
navire sur lequel le corps est depose pour etre trans- 
porte en France. 

Art. 9. A son arrivee en France, le capitaine remet 
le proces-verbal ei-dessus mentionne à l’autorite sanitaire, 
qui autorise, sil y a lieu, ’admission à la libre pratique, 
sous les conditions determinees par le Ministre du com- 
merce et de l’industrie. 

Art. 10. Le corps d’un offieier general ou sup£rieur 
tue dans un combat ou mort de maladie pendant la tra- 
versce sur un bätiment de l’Etat, peut etre conservé à 
bord, sur la decision de l’&etat-major r&euni en conseil, en 
le plongeant dans une liqueur alcoolique (eau-de-vie, rhum 
ot tafıa). 

Le tonneau employ& à cet effet est place dans une 
soute dont la clef reste entre les mains de l’offieier charge 
du detail. 

Art. 11. L’&tat-major, dans sa deliberation, doit avoir 
egard à l’&tat de la temperature et à la durde du temps 
que le navire pourra encore passer à la mer. 

Si le retour en France ne doit pas avoir lieu imme- 
diatement, le corps est debarqu& et enterre, en attendant 
une autre occasion pour sa translation en France. 

Dans la supposition que le corps doit etre premiere- 
ment enterre, on peut en retirer le coeur, que l’on en- 
ferme, avec le mélange dösinfeetant indiqu& à Vartiele 6 
ci-dessus, dans une boite en plomb, qui serait elle-möme 
enchässee dans une autre enveloppe en bois. 

Art. 12. A V’arrivee eu France, le corps sera depose 
au lazaret, pour qu'il soit procede, conform&ment aux in- 
structions donnees par le Ministre du commerce et de 
industrie et par le Ministre de l’interieur, concernant 
l’admission, le transport et la r&inhumation des restes des 
personnes mortes en pays &tranger. 

Art. 13. Les demandes d’exhumation et de transport 
en France du corps d’une personne déâcédée aux colonies 
sont adressdes au Ministre de la marine et des colonies. 
Elles doivent pr&eiser les nom et prenoms du decede, sa 
position ou son grade, et être accompagnees des pieces 
designdes ci-apres, savoir: 

1° Un permis d’inhumation delivr& par le maire de la 
commune oü se trouve le cimetiere dans lequel le corps 
sera déposé; 

2° Un eertifieat medical constatant la nature de la 
maladie & laquelle le defunt a succomb6; 

3° Si le corps n’a pas sejourne un an en terre, un 
certificat düment l&egalise constatant que les precautions 
visees par les articles 5 et 6 ci-dessus ont été prises; 

40 L’engagement de supporter les frais, de quelque 
nature qu'ils soient, qu’entrainent l’ensevelissement, l’ex- 
humation et la translation du corps. 

Art. 14. Les mesures pr&cödemment prescrites qui 
seraient contraires à celles qui precedent sont abrog6es. 

Paris, le 8 juin 1887. 
Le Ministre de la marine et des Üolonies, 

Signe: E. BARBEY. 

Großbritannien. Verordnung des Geheimen 
Naths, betreffend die Einfuhr von Vieh aus 

Schleswig-Holftein, 
Vom 4. uni 1888. 

The Schleswig-Holstein Order of 1885. 
1. This Order may be cited as The Schleswig-Holstein 

Order of 1888. 
2. This Order extends to England and Wales and Scot- 

land. 
3. In this Order terms have the same meaning as in 

The Animals Order of 1886. 
4. This Order shall commence and take effect from and 

immediately after the tenth day of June, one thousand 

eight hundred and eightyeight; and shall cease to have 
effect from and immediately after the thirty-first day of 
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December, one thousand eight hundred and eighty-eight, 
without prejudice to the institution or prosecution of any 
proceeding in respect of any «ffence committed on or 
before that day. 

5. Cattle brought from a port or place in either of the 
parts of the German Empire respectively known as 
Schleswig and as Holstein, (in this Order referred to as 
Schleswig-Holstein cattle,) and sheep and goats brought 
from Schleswig or Holstein in the same vessel with 
Schleswig-Holstein cattle, may be landed for slaughter in 
a Foreign Animals Wharf, but not elsewhere. 

6. The landing of Schleswig-Holstein cattle in a Foreign 
Animals Wharf shall be subject to the condition that they 
are accompanied by a Declaration and Certifieates, such 
as are indicated in the forms in the Schedule to this 
Order, or to the like effect. 

7. If the Declaration accompanying any cattle imported 
under this Order is untrue in any particular, as regards 
any one of the cattle to which it relates, the master of 
the vessel shall be deemed guilty of an offence against 
the Act of 1878 with respect to all the cattle to which 
the Declaration relates, unless he shows to the satisfaction 
of the Justices before whom he is charged, that he did 
not know of the same being so untrue, and that he | 
could not with reasonable diligence have obtained that 
knowledge. O. L. Peel. 

SCHEDULE. 

Declaration and Certificates. 

Declaration. 
I. A, Brot > 

the owners (or charterers) of the vessel 
of ‚ hereby solemnly and sincerely 
declare to the best of my knowledge and belief, that each ' 
of the cattle described below, now about to be put on | 
board that vessel, has been bred and fed in Denmark, | 
Sweden, Schleswig, and Holstein, or some or one ofthem, | 
only, and not elsewhere. 

Dated this day of ‚ 1888. 
(To be signed) A.»D: 

Deseription of Cattle above referred to, 
Number.* 

Bulls : & a . 
Oxen - — — 
Cows 
Calves 

* Number to be expressed both in words and in 
figures. 

CERTIFICATE BY CONSULAR OFFICER. 

I, ©. D. Vice-Consul (or as the case may be) of Her | 
Britannie Majesty at the Port of Husum (or as the case 
may be), hereby certify that the foregoing Declaration was | 
made by the above-named A. h. before me, this 
day of ‚ 1888, and that I know the said A. B. 
and that he is wo thy of belief. 

(To be signed) 0. D. 
(and Consular Seal to be affıxed.) 

CERTIFICATE BY OFFICER OF ROYAL PRUSSIAN | 
PROVINGIAL COUNCIL OFFICE. 

I, X. Y. hereby certify, that I have this day seen the | 
cattle above described, and that I believe the statements 
respecting the breeding and feeding of each of them con- | 
tained in the foregoing Deelaration of A.B. to be true 
in all respects. 

Dated this day of 
r (To be signed) X. 
Officer of Royal Prussian Provincial Couneil Office, 

at the Port of Husum (or as the case may be). 

‚ 1888. 

Spanien, Neal:Orden, betr, die Einfuhr von Vieh. 
Vom 23. März 1888. — (Ueberſetzung ohne Gewähr.) 
Euer ꝛc. Nachdem Seiner Majeftät Bericht erftattet 

worden über die hierher gerichteten Anfragen ıc. in welcher 
Form die urfprüngliche Prozedenz des Viehs nachzuweiſen 
jet, das vom Auslande kommend und für andere Ort- 

being the Agent for | 

ſchaſten beftimmt, in den Häfen der Provinzen Alicante, 
Murcia und Valencia ausgejchifft wird; 

haben eine Majeſtät ꝛc. zu beftimmen geruht, daß 
die Imladung des vom Auslande fommenden Viehs nur 
dann geftattet fein joll, wenn durdy eine vom Gefretär 
auögefertigte und vom Hafen » Sanitätd = Diveftor vifirte 
Beicheinigung die urſprüngliche Prozedenz nachgewieſen 
wird, — welche Angabe auch in das Verladungs-Konnoſſe— 
ment aufzunehmen iſt. 

Vorſtehendes theile ich Euer ꝛc. zur Kenntnißnahme 
und weiteren Veranlaſſung mit. 

Madrid, 23. März 1888. 
gez. Albareda. 

An den General-Direftor des Gejundheitsamts. 

Desgleichen, Vom 23. März 1888. 

Euer ꝛc. Nachdem Seiner Mafeftät Bericht erftattet 
worden über den Antrag der Gefellichaft für Zollgeſetz— 
gebungsreform, dahin lautend, daß die Beitimmung 4 
der Neal-Drden vom 31. Dezember v. 8.,*) wonach aus 
dem Auslande eingehendes Vieh, bevor dasjelbe für den 
öffentlichen SKonjum gejchlachtet werden darf, einer zehn- 

Beobachtung zu unterwerfen fei, aufgehoben werden 
möchte; 

haben Seine Mtajeftät 2c. zu bejtimmen geruht, daß 
dem gedachten Antrage feine Folge gegeben werden foll, 
da weder gerechtfertigte Gründe noch aud) die Noth— 
wendigfeit oder Konvenienz dafür vorliegen, die gedachte 
Beitimmung 4 der Real-Orden vom 31. Dezember v. 38. 
aufzuheben. , | 

Vorſtehendes theile ih Euer ıc. 
und weiteren Veranlafjung mit. 

Madrid, den 23. März 1888. 
ge. Albareda. 

Un den Generaldirektor des Gejundheitsamts. 

zur Kenntnißnahme 

Sanitätsvertrag zwiſchen Brafilien und den Re— 
publifen Argentinien und Uruguay, 

Der auf Seite 190 ff. mitgetheilte Sanitätsvertrag iſt 
nunmehr vorbehaltlic) der Genehmigung durch die gejeb- 
gebenden Körper von den Negierungen Brafilien’s (amt 
29. Dezember. v. J.), Argentinien’ (am 9. Sanuar d. $.) 
und Uruguay’s (am 7. Sanuar d. J.) gutgeheißen worden. 
Die Adminiftrativbeftimmungen der Artikel 1, 4 und 8 
# — find in den drei Ländern bereits in Kraft 
geſetzt. 

In dem Schlußprotokoll der behufs Vereinbarung des 
Vertrages veranftalteten Konferenz iſt allen ſüdamerika— 
niſchen Staaten der Beitritt zu dem Vertrage innerhalb 
eines einjährigen Zeitraumes, vom Tage der Mittheilung 
ab gerechnet, offen gehalten worden. 

Rechtſprechung. 

Klagerecht des Beſitzers eines ſtädtiſchen Grundſtücks 
gegen den Inhaber einer benachbarten Schmiede— 
anlage wegen Rauchbeläſtigung. 

Entſcheidung des Reichsgerichts (6. Civilſenat) vom 3. März 
1888 in Sachen N. gegen St. 

Sn Sachen des Schmiedemeifters Wilhelm St. zu R., 
Beklagten und Reviſionsklägers, wider den Fuhrherrn 
Karl N. zu R., Kläger und Pevifionsbeflagten, hat das _ 

| Neichsgericht, Fünfter Gipilfenat, auf die mündliche Ver— 
| handlung vom 3. März 1888 für Necht erkannt: 

Die genen das am 10. November 1887 ver: 
fündete Urtheil des Griten Givilfenats des Königlich 
Preußischen Dberlandesgerichts zu Stettin eingelegte 
Reviſion wird zurücdgewiefen; die Koſten der Re— 
vifionsinstanz werden dem Reviſionskläger auferlegt. 

TIhatbeftand: 

Der Berufungsrichter Hat das Urtheil erjter Inſtanz 
beſtätigt, durch welches der Beklagte verurtheilt worden iſt, 

*), Beröffentl. ©. 124. . MT. 
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theils und Abweifung der Klage; der Antrag 

Vorkehrungen zu treffen, welche das Webertreten des 
Rauches aus feiner „. . Schmiedeanlage auf das... 
Grundſtück des Klägers... zu verhindern geeignet 

ſind, auch, jo lange das nicht gefchieht, dem Kläger 
den durch das Niederſchlagen des Rauches erweislic) 

entſtehenden Schaden zu erjeßen. 
Der Revijionskläger beantragte Aufhebung A 

es Re— 
viſionsbeklagten geht auf Zurückweiſung der Reviſion. 
Das Sachverhältniß iſt in Uebereinſtimmung mit dem 
Thatbeſtande des Berufungsurtheils und des darin in 
Bezug genommenen Urtheils eriter Inſtanz vorgetragen 
worden. 
; Entfheidungsgründe: 

| Die Entſcheidung des Berufungsrichters beruht auf der 
thatſächlichen Feſtſtellung, daß regelmäßig bei wehenden 

Weſtwinden und ſchwerer Luft der Hof des Klägers von 
dem dem Schmiedeſchornſtein des Beklagten entſtrömenden 
Rauch und Ruß ſo erfüllt worden iſt, daß damit das 
Maß des Erträglichen und Gewöhnlichen überſchritten 
werde. 

Dieſe Feſtſtellung rechtfertigt die Entſcheidung. Sie 
ergiebt, daß der Gebrauch, welchen der Beklagte durch die 
Art, in welcher er das GSchmiedegewerbe betreibt, von 
feinem Eigenthum macht, zugleich einen dauernden Ueber— 
griff in die Eigenthumsjphäre feines Nachbarn, Des 
Klägers, darjtellt, welchen dieſer mit der Eigenthums- 
freiheitsflage abzuwehren wohl befugt iſt (vergl. Eccius, 
Preußiſches Privatrecht, 5. Aufl., Band 3 ©eite 156 ($ 169 
Nr. 37 und die dort gegebene Nachweifung der Litteratur, 
einſchließlich der gerichtlichen Entjeheidungen). Die An— 
griffe des Reviſionsklägers find nicht begründet. 

1. Der Beklagte hat eingewandt, die ihm angefonnenen 
Vorkehrungen ließen ſich nicht anders, als durch Ein- 
a ded Betriebes feiner Schmiede, treffen. Goweit 
diejer Einwand fid) auf die Vorſchrift im $ 26 der Reichs— 
Gewerbeordnung jlüßt, ift er vom Berufungsrichter mit 
Necht deshalb verworfen worden, weil dieje Vorschrift fich 
nur auf diejenigen Gewerbsanlagen, zu denen die Schmiede- 
werkſtätten nicht gehören, bezieht, welche nad) den 88 16, 
17, 24 der Gewerbeordnung einer ‚befonderen obrigfeit- 
lien Genehmigung bedürfen und dieſe bejondere Ge- 
nehmigung erlangt haben (vergl. die nähere Begründung 
Entjcheidungen des Reichsgerichts in Civilſachen Band 11 
Ceite 185). Der Beklagte ift aber weiter der Anficht, es 
müßten ſolche Einxichtungen, zumal in Städten, von den 
Nachbaren geduldet werden, ohne welche ein für das all- 
gemeine Bedürfniß nothwendiges Gewerbe nicht 
betrieben werden fünne, es jei denn, daß die Einrid)- 

tungen ungewöhnliche, für den Gewerbsbetrieb entbehr- 
liche, oder zweckwidrige, unrichtige jeien. Der Berufungs- 
ripter habe alfo prüfen müſſen, ob die vom Kläger ge- 
rügten Immiſſionen dasjenige Maß des Gemeinüblichen 
überfteigen, wie e& der Betrieb des Schmiedehand- 
werks mit fi) bringe. Dem kann indeſſen nicht bei- 
getreten werden. 

Was an indirekten Smmiffionen jeder Eigenthümer 
vom Nachbarn ohne Weiteres zu ertragen hat, läßt ſich 
aus dem Standpunfte der Gleichheit der neben einander 
bejtehenden, in ihrer Benutzung und ihrem Werthe auf 
einander angewiejenen Cigenthumsrechte an einander be- 
nachbarten Grundftüden nun dahin beftimmen, daß es 
dasjenige fei, was mit der ordnungsmäßigen Benußung 
der Grundftüde, insbefondere der ſtädtiſchen Grund» 
ftüde, jo wie fie nad) den Bedürfniffen des täglichen 
Lebend der Regel nad) von Jedem gejchieht, noth- 
wendig verbunden ift. Was innerhalb dieſer Grenzen 
liegt, daS zu ertragen, beanjprucht nad) der Natur des 
genteinjchaftlichen Lebens jeder Nachbar vom andern, 
und deshalb liegt darin für feinen derfelben eine Ueber— 
ſchreitung der eigenen Eigenthumsredhte. Zu der regel- 
mäßigen Benußungsart des Eigenthums in dieſem Sinne 
wird unter Umftänden auch der Gewerbebetrieb gerechnet 
werden dürfen, dann nämlich, wenn es fic) um die, in 
einem gewiſſen Bezirk (einer Stadt, einem Stadttheile ıc. | 
3. B. in einem Faͤbrikdiſtrikte) vorherrichenden, in ihren 
die Nachbarn beläftigenden Wirkungen weſentlich gleid)- 
artigen Betriebe handelt, welche nad) den bejondern ürt- 
lichen VBerhältnifjen als die port gemeinüblichen angejehen 

werden müfjen. Hiervon abgejehen aber, (— und nad) 
dieſer Richtung ift der Cinwand nicht durch Thatfachen 
unterſtützt —) fann der Gewerbebetrieb nicht als eine 
derart gemeinübliche Benußung des Grundeigenthumg 
angejehen werden, daß die Gleichheit der Eigenthumsrechte 
den Nachbarn verpflichtete, defjen Folgen lediglich deshalb 
zu tragen, weil ſie mit dem Gewerbebetriebe regelmäßig 
oder unzertrennlich verbunden find. Auch die immer nur 
relative Nothwendigfeit eines Gewerbebetriebes für 

| die allgemeinen, insbejondere die ſtädtiſchen Bedürfniſſe 
bietet feinen Grund für die Annahme, daß die Ausübung 

| diejes Betriebes mit allen feinen, wenn aud für diejen 
Detrieb regelmäßigen, Folgen innerhalb des zuläffigen 
Gebrauches des Eigenthums liege, und ebenfo wenig läßt 
ein Unterſchied nad) dev Ausdehnung des Gewerbe- 
betrieb3 (ob fabrif- oder handwerfsmäßig) ſich grundfäd)- 
lich durchführen. 

So behandelt denn aud die Entſcheidung des vor: 
maligen Dbertribunald vom 30. November 1876 (Ent- 
Iheidungen Band 79 Seite 1) den Fall von Immiſſionen 
aus dem Schornſtein einer Schmiedewerfitatt und 
erachtet die Klage dagegen feineswegs deshalb für un- 
begründet, weil es fi) um einen für die ſtädtiſchen Be— 
pürfnijje nothwendigen, handwerksmäßigen Betrieb handle; 

| und das lübiſche echt, deſſen vergleichende Heranziehung 
| gerade für den vorliegenden Zall nahe liegt, führt (Band ILL 
| Zit. 12 Art 12) unter den „gefährlichen, unleidlihen Hand- 
werfen”, gegen deren Einrichtung e8 dem Nachbarn ein 
(— durch) die neuere Gewerbegejebgebung weggefallenes —) 
Einjpruchsrecht gab, neben andern für die jtädtifchen Be- 
dürfniſſe kaum entbehrlihen Handwerfen (Brauer-, Kupfer: 
ichläger-, Knochenhauer-, Böttchergewerbe) aud) das 
Schmiedegewerbe auf. Das vom Ievifionskläger an: 
gezogene Erkenntniß des Reichsgerichts (I. Senat) vom 
29. März 1882 (Entjheidungen Band 6 Seite 217), 
welches der Klage gegen die durch eine Drucderei inner: 
halb einer Stadt verurfachten übermäßigen Nuheftörungen 
und Erſchütterungen des Nahbarhaufes Statt giebt, jagt 
nicht, daß unbedingt anders zu entjicheiden jein würde, 
wenn diejelben Störungen die regelmäßigen Wirkungen 
eines für die ſtädtiſchen Bedürfnifje nothiwendigen Hand- 
werföbetriebes wären, ſondern es enthält nur die beiläufige 
Benterfung (a. a. D. Geite 220): 

„Diefe (die ZJuläffigfeit der Negatoria int gegebenen 
„Halle rechtfertigenden) Süße mögen eine Modifi— 
„ration erleiden, wenn ein für das allgemeine Be— 
„dürfniß nothwendiges Gewerbe überhaupt nicht anders 
„betrieben werden kann, als unter Grregung eines 
„Dienfchen beläftigenden Geräufches”, (von den worher 
„erwähnten Erſchütterungen ift an dieſer Gtelle nicht 
„mehr die Rede) „aleichviel an welcher Stelle und gleid)- 
„viel in welcher Weife das Gewerbe betrieben werden 
„mag.“ Welche „Mopifikationen” in der Beurtheilung 

der durch einen großen Fabrifbetrieb und der. Durd einen 
minder ungewöhnlichen Handwerfsbetrieb in der That 
geboten find, ergiebt ji) aus folgender Erwägung. Wenn- 
gleih die Beläjtigungen durch den Gewerbebetrieb Des 
Nachbarn nicht deshalb allein ertragen werden müſſen, 
weil es ſich um eimen für das gemeine Bedürfniß noth- 
wendigen und nicht ungewöhnlicdy ausgedehnten Betrieb 
handelt, jo folgt daraus noch nicht, daß jeder aus einen 
jolhen Betriebe hevvorgehenden Beläftigung mit Der 
Negatoria entgegengetreten werden kann. Abgejehen von 
ſolchen Störungen der Nachbarn, welche vorübergehender 
oder zufälliger Art find, und jchon deshalb nicht den 
Charakter eines Eingriff in das Eigenthumsrecht des 
Nachbarn an fih tragen, ift auch bei ſolchen (dauernden) 
Rückwirkungen der Eigenthumsausübung Des Einen auf 
die Eigenthumsfphäre des Andern, welhe ihrem Ur- 
fprunge und ihrer Art nad nicht auf Die gemein- 
übliche Benugung des Eigenthums zurüdzuführen find, 
an der durch die Bedürfnifje des nachbarlichen Zuſammen— 
lebens begründeten Pflicht billiger Rückſichtnahme feit- 
zuhalten, und deshalb kann auch ſolchen Rückwirkungen 
gegenüber ein Rechtsſchutz nur dann beanjprudt werden, 
wenn fie zugleidy ihrem IImfange nad) von größerer 
Erheblichkeit find, als diejenigen, welche ſchon mit Rück— 
fiht auf ihren Urfprung als gemeinübliche ertragen werden 
müfjen. Se außergewöhnliger nun die Einrichtungen 
find, aus welchen derartige Beläftigungen entjtehen, deſto 
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eher wird ſich ſchon aus ihrem Urfprunge der Schluß, daß | 

fie aud) ihrem Umfange nad) jenes Maß überjteigen, ohne 
Weiteres rechtfertigen; je mehr der Urfprung dem Gemein- 
üblichen ſich nähert, deito jorgfältiger wird die Frage des 
Umfanges zu prüfen fein. Der Unterjhied in der Beur- 
theilung je nad der Art des angeblid) den Nachbarn 
verleßenden Betriebes liegt alfo lediglich auf dem Gebiete 
der Beweiswürdigung; eine Verſchiedenheit der anzumen- 
denden Rechtsſätze ift nicht anzuerkennen. 

3. Die Beweiswürdigung nun, durch welche der Be— 
‚ rufungsrichter zu dem Eingangs angegebenen Ergebnifje 
gelangt ift, muß als erfhöpfend und als frei von Ver— 
jtößen gegen Nechtsnormen anerkannt werden. Der 
Nevifionskläger greift als theils im Widerſpruche mit 
dem Beweismaterial ftehend, theild gar nicht begründet 
dasjenige an, was der Berufungsrichter über die Zahl der 
Fälle jagt, in welden die ungebührlihen Smmiffionen 
bei der jeßt beftehenden Einrichtung vorkommen. Die 
Entjheidungsgründe enthalten in Diefer Hinficht den Gab: 

Dem Klageanſpruche fteht nicht entgegen, daß das 
Eindringen und Niederfchlagen des Dualmd nur bei 
Weſtwind und bei dider Luft ftattgefunden hat; 
denn nach der vom Beklagten jelbjt eingereichten 
meteorologifhen Tabelle hat der Weftwind im Sahre 
1884 und den früheren Sahren 140 mal in jedem Sahre 
geweht, alfo ebenjo oft Smmiffionen bewirkt. 
Man fünnte dies dahin veritehen, daß zu Negenwalde 

der Weftwind 140 Tage lang im Sahre, aljo fait % 
des Sahres, geweht und daß der Berufungsrichter nur 
unter der Vorausſetzung, daß Died der Fall fei, die Im— 
miffionen für zahlreich genug erachtet habe, um jie als 
das Maaß des Erträglien und Gewöhnlichen überjchrei- 
tend zur erkennen. Das wäre freilih ein Mißverſtändniß 
der Tabelle, welche fowohl durch die für. jede einzelne 
Windrihtung angegebene Zahl (im Ganzen 1095 — 
3 > 365) als durch die Bemerkung, daß täglich dreimal 
beobachtet worden fei, deutlich zeigt, daß der Wejtwind 
in 140 von 1095 jährlichen Fällen beobadıtet worden, 
alfo nur fast genau während '/; des Jahres geweht hat. 
Allein da der Berufunngsrichter bei den Worten „140 mal 
im Jahre“ auf die Tabelle ſelbſt Hinweilt, jo muß ange- 
nommen werden, daß er fie aud) im Sinne diefer Tabelle 
gebraudyt hat, daß er alſo die nach der Tabelle durch— 
ſchnittlich eintretende Zahl der Fälle, in welcher der 
den Raud in die Richtung des klägeriſchen Grundſtücks 
tragende Wind weht, für ausreichend erachtet hat, um Die 
Beläftigung durch den Rauch als eine ungewöhnliche be- 
zeichnen zu fünnen. Dadurd) werden die Grenzen des bei 
Tragen thatfächhlicher Art dem Nichter freiftehenden Er: 
mejjens nicht überjchritten, zumal wenn man erwägt, daß 
der Wind häufiger, ald von einem Tage zum andern, die 
Richtung ändert, die 140 Fälle des Weſtwindes ſich aljo 
immerhin auf eine größere Zahl von Tagen, ald !/, des 
Sahres (= c. 45—46 Tage) vertheilen werden. — Wenn 
jodann bei Bemefjung der Zahl der Smmiffionen nicht 
bejonders erwogen ift, daß, wie die Feititellung des Be— 
rufungsrichters jagt, jolhe nur bei Weſtwind und dicker 
(oder, wie an anderer Gtelle gejagt iſt, ſchwerer) Luft, 
oder, wie der Beklagte felbit ſich ausdrückt, bei regneriſchem 
Wetter mit Weftwind, ftattfinden, jo darf unterstellt werden, 
daß der Berufungsrichter einen ausdrücklichen Hinweis 
auf die notorifche Thatſache, daß der Weftwind regelmäßig } 
eine mehr oder minder von Wafjerdunft gefchwängerte, 
daher ſchwere, Luft zuführt, nicht für erforderlid) er- 
achtet hat. 

3. In erſter Inſtanz hatte der Beklagte den Einwand 
der Verjährung „nah Landredt und nad) lübiſchem 
Nechte” erhoben. Der erite Richter hat diefen Einwand 
verworfen. Laut des Thatbeſtands des Berufungsurtheiles 
it der Thatbeitand aus dem erſten Urtheile, alſo aud) 
diefer Cinwand, in der Berufungsinftanz borgetragen 
worden. Daß der Berufungsrichter den Einwand gleid)- 
wohl nicht befonders beurtheilt, kann, zumal Neues zu 
deſſen Nechtfertigung nicht vorgetragen worden ift, nur 
ale jein Einverjtändniß mit der Beurtheilung des eriten 
Richters gedeutet werden, und die Aufhebung des Be- 
rufungsurtheils wegen mangelhafter Begründung (Givil- 
prozeßordnung $ 516 Nr. 7) würde fi) nur rechtfertigen, 
wenn die rechtliche Beurtheilung des erſten Nichters zu 
Bedenken Anlaß gäbe. Das ift aber nicht der Fall. Nach 

Landrecht ift der Einwand blos darauf geftüßt, daß die 
Schmiede, oder ein ähnlicher Betrieb feit 1844 bejtanden 
und dadurd der Beklagte das Recht auf „Die gerügte 
Benukungsart feines Grundftüds erworben habe’. Es 
handelt fi) aber nit un das Recht des Beklagten zur 
Benukung feines eignen Grundftüds, fondern darum, ob 
er durch (erwerbende) Verjährung ein Recht erlangt habe, 
den Rauch in bisheriger Weife auf das Grundſtück Des 
Klägers gelangen zu lafjen und in den behaupteten 
Thatfaden ift Fein Anhalt für die Unterftellung zu finden, 
dab das blos paffive Verhalten des Beklagten, in Folge 
dejien der Wind den Naud) auf dad Nachbargrundſtück 
trug, als eine Handlung defjelben angefehen werden Ffünnte, 
und zwar als eine foldye, die in der Abjicht vorgenommen 
wäre, ein an dem Nahbargrundftüde ihm zuftehendes 
Recht auszuüben (Allg. Landredit Theil I Titel 7 SS 81, 
82, Entfheidungen des Reichsgerichts Band 12 Seite 175). 
Die Einrede der Verjährung nah lübiſchem Rechte 
(— e3 fann wohl nur an die Vorſchrift Band I Titel 8 
Art 2 gedacht fein. „Wenn über Jahr und Tag ein 
Gebäude unangefprohen beitanden, das kann nad) Jahr 
und Tag nicht mehr angejproden werden“ —) bejeitigt 
der erfte Richter durd die Zeftitellung, daß die Bauvor— 
fohriften des lübiſchen Nechts zu Negenwalde nicht gelten. 
Das Stillſchweigen des Berufungsrichters ift, bei unter- 
bliebener Anfechtung diefer Feftitellung, ald Einverftändniß 
zu deuten, und deshalb ift die Feititellung aud für die 
Nedifionsinftang bindend (Givilprozeßordnung $ 525). 

Hiernad) erweifen fi) die Reviſionsangriffe als ver- 
fehlt, und da auch fonft dad Berufungsurtheil die Ver— 
leßung einer Rechtsnorm nicht erkennen läßt, jo mußte 
die Reviſion zurücgewiefen werden. 

Nermifdhtes. 
Der Königl. Bolizei - Präfident zu Berlin hat unter 

dem 25. Mai d. 3. eine Warnung, betr. „Warner’3 Safe 
Cure” erlafjen, welche mit der entjprehenden Befannt- 
madhung vom 29. Dezember 1886 (j. Veröffentl. 1887, 
©. 84) wörtlich übereinftimmt mit dem einzigen Unter- 
fehiede, daß das Mittel nad) der neueren Befanntmahung 
nicht nur gegen Nierenleiden, fondern auch gegen Magen— 
beſchwerden angepriefen wird. 

Summarifhe Ueberſicht der im Prüfungzjahre 
1886/87 in Bayern geprüften Doktoren und Kandidaten 
der Medizin. 

Doktoren a Kandi- Bei d. Prufungskommiſſ. 
daten der Mebizin find | Mün- | Würz- ErlanSumma 

chen burg | gen 

I. Aus dem vorigen 
Jahre wieder in die 
Prüfung getreten .| 50(25)* 70 (32)I21(19)|141 (76) 

TE Neu eingetreten . . |199(148) 176(197)146(47)]421(392) 

zufanmen |249(173) 246(229) 67(66)1562(468) 

IIT. Hievon beftanden |. 
mitd. Zenf. genügend (3) | 82 (27), 18 (7) 24(24)|124 (58) 
rn gut... .(2) [100 (92) 120(100)|31(18)|251(210) 

„ jehrgut .(ı)| 7 (8)) 19 (46)) 4 (2)| 30 (51) 
zufammen |189(122) 157(1535) 59(44)|405(319) 

IV. Nicht beitanden | 
rejp. zurückgetreten | 60 (51) 

ai 

89 (76), 8(22)]157(149) 

Berzeichniß J 
der für die Bibliothek des Kaiſerl. Geſundheits- 

amtes eingegangenen Gefchenke. 
(Gleichzeitig als Empfangsanzeige und Dankesbezeugung.) 

Pfeiffer, Dr. Emil. Wiesbaden ald Kurort. Feitiehrift. 
Wiesbaden. 1887. 8°. 

Protze, Dr. Herne. Bericht über die in diefem Sommer 
nad Impfung mit animaler Lymphe aufgetretenen 
Hautaffektionen. Elberfeld. 1887. 8°. 

) Die eingeflammerten Zahlen Me ſich auf das 
Prüfungsjahr 1885/86. (Münch. med. Wehſchr. 1888 ©. 121 
nad) dem Kult. Min.-Bl. Nr. 31. 1887.) vi 

Rebigirt im Kaiferlichen Geſundheitsamt. — Verlag von Inlius Springer in Berlin. — Druck von, G. Bernſtein in Berlin. 
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Berdffentlichungen 

Die Beröffentlichungen ericheinen jeden Dienftag. Abonnements 

- werden zum Preife von 4.5 halbjährlich von allen Boftanftalten (Poſt— 

3198. - Vreigliite 5910) und Buchhandlungen, jowie von der Verlags— 

handlung angenommen. 

Derlag von Sulius Springer in Berlin N, M 

te dreigeſpaltene Petitzeife 
entgegen. Beilagen, von deng er —5 

iſt, werden nach Vereinbap 

AI. Jahrgang. Berlin, den 26. Juni 1888. 
a 
Su 

: ee nn. Volkskrankheiten in Der Be- 
richtswoche. . 385. — Cholera in Calcutta. ©. 385. — Sterb⸗ 
lichkeit in Rio de 1887. S. 385. — Sterbefälle in deutſchen 
Städten von 40000 und mehr anne ©. 386. — Desgl. in 
größeren Städten des Auslandes. 387. — Erkrankungen in Ber- 
liner Kranfenbäufern. ©. 387. — Desgl. in deutihen Stadt: und 
Landbezirken. ©. 387. — Fleifchvergiftung zu Ludwigshafen-Hemshof. 
©.388. — Witterung. ©.387. — Zeitiweilige Maßregeln ꝛc. ©. 388. 
ee im den Niederlanden. ©. 389. — Veterinärpplizei- 
liche Maßregeln. ©. 389. — Medizinalgefegebung ze. Preußen.) 
ne ©. 389. — (Rteg.-Bez. Königsberg.) Hebammen. 

390. — (Reg.-Bez. Danzig.) Uebertragung anſteckender Krankheiten 
— Schutinder ©. 3%. — Bißverletzungen bon Menichen durch 
tollwuthkranke Thiere. ©. 391. — (Neg.- Bez. Potsdam.) Mittheilung 

Geſundheitsſtand 
und Gang der Volkskrankheiten. 

nhalt. 
S. 3 

In der Berichtswoche ſind nachſtehende Todesfälle 

und Erkrankungen an Pocken, Flecktyphus, und epide— 
miſcher Genickſtarre gemeldet worden: 

Pocken: Königsberg und Wien je 1, Vororte 
Wiens 3, Budapeft 1, Prag 14, Trieft 5, Nom 2, 
Paris 8, Lyon 2, Petersburg 2, Warſchau 3 Todes- 
fälle; Berlin 2, Breslau 1 (Variolois), Neg.= Bez. 

Hildesheim 1 und Königsberg 5, Wien 5 Erkran— 
fungen. 

Flecktyphus: Neg.- Bez. Königsberg 1, Prag 
3 Zodesfälle; Regier. - Bezirte Hannover 1 und 

‚Königsberg 2 Erfranfungen. 
Epidemiſche Genidftarre: Rom und Kopen- 

- Hagen je 1 Todesfall; Nürnberg 3, Kopenhagen 1 
Erkrankungen. 

Im Uebrigen find beſonders hervorzuheben: 

Unterleibstyphus: London 8 Todesfälle. 
Roſe: London 7 Todesfälle, Wien 26, Kopen— 

hagen 22 Erfranfungen. 
Majern: Hamburg 44, Wien 12, Vororte Wiens 

16, Prag 8, Krakau 7, Paris 19, London 21 Todes- 
fälle; Berlin 163, Hamburg 584, Reg.Bezirke 
Düffeldorf 187 und Schleswig 220, Wien 259, 
Budapeſt 67 Erfranfungen. 

Scharlach: London 19, Warſchau 10 Todes- 
fälle; Berlin 51, Hamburg 25, Wien 44, Kopen- 
bagen 37, Stodholm 26 Erkrankungen. 
Diphtherie und Croup: Berlin 14, Bres— 

lau 10, Hamburg 15, Paris 32, London 28, Kopens 

hasen 9 Todesfälle; Berlin 65, Breslau 40, 

- Hamburg 66, Nürnberg 26, Reg.-Bezirk Schles- 

wig 173, Wien 19, Kopenhagen 74, Ehrijtiania 22 

Erkrankungen. 

an a — 8 ud — — Krankheiten. 
Ges — (NReg.-Bez. Sranth % Prag“ Mon Fleiſch. ©. 391. — 
Gig Schleiwin) Rerabtv — iger Getränke. ©. 392. 

Bann: Milchyerkehr. S. 392. — (Württemberg.) Leichen-Trans— 
RR ©. — (Medlenburg-Schwerin.) NRothlauf- und Shine 
ſeuche. & — — Viehausfuhr. ©. 394. — (Oldenburg.) Verladung 
von Wiederkäuern und Schweinen. ©. 394. — GBraunſchweig.) Sa 
termine. ©. 394. — Baldeck) Hebammengebühr. ©. 394. — (Sta- 
fien.) Bauordnung der Stadt Rom. ©. 395. — (Dänemark) Mar- 
garinebehälter 2c._ ©. 395. — Rechtſprechung. Aus den Entichei- 
dungen des Kal. Dberfandesgerichts München in Strafiachen. ©. 396. 
— Bermifchtes. (Preußen. Stadt Göttingen.) Desinfektionsappa— 
rate. ©. 297. — Geſchenkliſte. ©. 398. 

Keuhhuften: Paris 8, London 34, Stodholm 7 

Todesfälle; Hamburg 25, Wien 19, Kopenhagen 24, 

Stodholm 36 Erkrankungen. 

Epidemiſche Ohrſpeicheldrüſen-Entzün— 

dung: Reg.Bez. Düſſeldorf 32 Erkrankungen. 

Cholera in Calcutta. — Sn der Stadt 
Galeutta find nad) dem Bericht des Health -Officer 

für das 1. Duartal 1888 bezw. den amtlichen wöchent- 

lihen Sterblichkeits- Nachweifen in der Zeit vom 

2. Sanuar bis 12. Mat d. 3. 921 EholerasTodesfälle 

zur Kenntniß gekommen. Die Vertheilung derjelben 

auf die einzelnen Wochen ijt aus dev nachitehenden 

Yufammenftellung erfichtlich: 

März | Ai |Mei Monat Januar | Tehruar gl 

— sis | 7 |1a21|28] 4 231] 7 I1a2ıl2s| 5 |12 
Zahl 2.Cho- 

= jEEI 

leva- Tore 19 132119116 29 5\74/70165| 68 59 

" Sn Rio de Saneiro ftarben im Jahre 1887 
14875 Berjonen, 8735 Männer und 6140 Frauen. 

Darunter befanden ſich 11732 ingeborene, 2959 
Fremde und 184 ohne Angabe der Nationalität. 9983 
Perſonen ftarben in ihrer Wohnung, 4780 in Kranten- 

häufern 2c., 44 auf der Straße, 20 auf dem Wafjer, 

bei 48 fehlt die Angabe der Todesſtätte. 1842 der 

Geftorbenen jtanden im Alter bis zu 3 Monaten, 
1255 von 3 Monaten bis zu 1 Sahr, 1089 von 1 

bi8 2 Zahren, 1521 von 2 bis 5, 877 von 5 bi 
15, 3449 von 15 bis 35, 3501 von 35 bis 60, 1266 

im Alter von mehr al3 60 Sahren, bei 75 fehlt die 

Altersangabe. 763 Kinder waren todtgeboren; den 

Pocken erlagen 3357 Perſonen, Maſern 274, Schar: 

lach 3, Gelbfieber 100 (darunter 92 Fremde), Fleck— 
(Fortſetzung auf Geite 388.) 
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Sterblichkeit in dentfchen Städten von 40 000 und mehr Einw. 24, Woche vom 10, bis 16, Juni 1888. 

Namen 

der 

Städte 

1 

+ Machen 
+ Altona 
+ Augsburg . . . . 
7 Barmen 
+ Berlin 

+ Bodum 
+ Braunfdhweig 

Der er u Er 

re Keane 

DR Re PO) 

Charlottenburg 
+6Chemnig .... 

+ Danzig 
+Damftadt . . . 
Dortmund ... 

F Dresden» 
+ Düfjeldorf 

+ Quisburg .. . » 
+Elbafed .... 
7 Erfurt 
Eſſen 
+ Frankfurt a. M. 

+ Frankfurt a. D. 
+ Ssreiburg i. B.. 
M.Gladbach . . 

+ Görlitz 
+Halea. ©... 
+Hamburgu.dororte 

+ Hannover...» - 
+ Karlsruhe 

ee ee 

— 

FKönigsbergi.Pr. 
Krefeld —— 

De Out 

alas rede 

+ Magdeburg. . . 

+ Mainz 
+ Mannheim ... 
Metz 

+ Mülhaufen i. E. 
hündener.. 

Fllinber ae 
Nürnberg... . 
+ Blauen i. V. 
7 DBoien rs.“ 
Botsdam .... 

HNONDE N 
este ac. 
+ Straßburg i. E. 
+&tutlgart . . .”. 
+ Wiesbaden . . . 
+ Würzburg 
+ Zwidau 

ee ge ne lohe 

Ta ‚oe 

— 

Ein— 

wohner 

2 

| 100 982 
111 780 
68 227 

106 749 
1414 980 

44 551 
90 410 

121 464 
313 451 
48 514 

118 926 

118 037 
52 930 
84 578 

259 142 
125 384 

50761 
113 195 
61 036 
69 259 

163 655 

95 604 
43 892 
47 767 
58 489 
87 407 

498 554 

148 458 
67 155 
67.077 
95 896 

169 995 

156 441 
98 691 

181 324 
46 545 
97 644 

171.086 

69 119 
69 305 
54 558 
72 926 

278 494 

45 983 
122 832 
46 860 
69 658 
92 132 

40 591 
103 565 
115 870 
117 861 
98 148 
57 074 
41434 

ebendgeborene 

d. Dorangegangenen Woche 

RU 

3 

24 

* Todtgeborene 
d. vorangegangenen Woche 

DD 

— 

Doom — —00 

wo | 

| X oSooDB+anm VD vo | 

DD wWrmHsosmo cu | an 

or | 

ee 

Bel Ham a5 DI 

Gejtorbene | Verhältnif- Todes-Urjaden)) 
exkl. Todt- zahl der = ze 

deboreenn — | $ 2 88: 53Brech I. 
Mit min|| | 5 Es | 8 | 85] 55 mälllie = 
3: oelageula| 66 
Dt mode - 7 S 32 Do ee 20 — — — = 

3) 3% | geftorsenml 3 a, 2 ans & esse less s 
2 ers es ee = [Ss alas less 
5 | 5, | mehr [2 | 5 = (Er ze 
a | 55 eig ls 5 lä see |& Sales Sale le 
5 6 fl 8 9/9041. 2 13— 

32| 9 Jıss 1 268 |-1—|-|\—-1—| 27 1 
461 12 [2141259 | 1) ı| 2 4).7) 
29) 6 [a1 | 387 I-|1-|—-|— 7)=-| SLR ae 
32 12 [16.642286 1-|1—-| See 

so6 | 172 |18,6 | 26,3 | 5| 3/14| 2) 3) 63 | 50| 55) 33] 31/288] 23 
14| 3 [163 | 289 — — 1 — 1. 5) — ee ee 
a2| 7152247 | ı) 1) 3] -—|—| 8| 9| 2) -/ [10 ı 
35| 311501207 |-|-—|-|-|- 11) 27 17 

167 | 54 [97,7 | s10 |—|—|10|—-)—| 19 | 23] 26) 9] 8] 8] 3 
15.) ı1 Jı61/1 80,8] 
62 | 34 [97,1 | 322 — — 1] 2 a), 2 are 
43 | 10 Jaı,s | azı I—| 2) 2) -—) —-| a] else 
j 5 lıss | 1939 1I-|—|-|—-|—| 21 5) 2) ZZ 
17 |: 5 [051 87 |-|—-| ı)=)= 1 aP a Zaren 
81 | 2611630852 | 1 2|—|—| 13) Wissen 
4| 15 [19.19 242 I— || 11) | Ta 
9| 8 19,5 | 271 I-|-|— =) 210162 2 ——— 
ss 9 l165 | 231 I=-1-|-1-1-—|75 —— 
35| 10 [2131231 |-|—| 2 —| 2.1.1] DVS 
| 5 lıs8s | 282-.-1—-|—| 11127) SS ———— 
56 | 12 [178 | 199 I—]|— | 21 = | =] STE ea 
17! 4 Jısg[eze I=)-|=| 1) 1727 Zr 
2 8 [7 237 |--1-|-|-| 6| 1 .| 3} 18] — 
16 | 6 ra | 254 II -|-1-1—-| 8| 2) —| | I 61 
19 | :8-1169 1280 |=|=|-[—]| [| I Dear 
47 | 10 280 256 I-| 3[—\—-| ı) 410) 1) —| — | 28] — 

286 | 68 |298 | 26,6 44 — 15 4 1/30 |35| ı8| 6| 5[180| 9 
49 | 12 [17,2 | 22,7 a 12 1n13.17%, |e LE 
29 | 10 122,5 | 20,5 —|.11 2]—| 4 | SB 2 
16) 8:|12498912 — 1] 1) 1 T mes ee 
15 41140125 |-|1—| 11 - 2,41 —| —|—-| 711 
61 | 25 |ı8,7 | 26,9 a 11 | +6 101.-4 1831 28121 
73| 19 243 311 |—-\—. 12|4|07] 77 | 7a 16 are 
| 6 |37 1255 |-|-|1-|-|-| 8| 3) —| | —| 14] 1 
5|.12 1155| 228 | ı|-| 2] ı| 1 80 2 
211 8 [335 | 3239 I-|—) 1) -|- | 1) 7 ae 
21) 6 Jısa 1218 I—| 1] 2)-|—|. 11.) a) —) el 
71| 29 I2eıe 28,6 |—| 2] 2) | —| 110) Sen 

31 1, 9.08 3gaa9 | u 51 5 Sa 
s6 | 18 [987 | 210 |—| 1 — —|—| 6| 4] 6) =) 1 19 
36| 7 1948 211 |-|—-|-| 1) —| 1) A| 5) 4) al 1] ı 
25 4 1178-1-.9 I-| 21-|-|—| 3 | 2) .| .|°.3] 15) — 

149 | 62 |27,8.| 30,3 I 20 | 191 42| 7| 61.5813 
2) 3 1136 248 [-1-|-1-1-| a! 2/| -I—-|\ -L 6 
50 | 19 [21,2 | 275 a s| 5) 8] Mus ana 
ıs | 8 [200 | 275 |J—| ıl ı] 1J-| ı]-| 2) —| —| 2] — 
a1 | 17 1306 | 98 I—|-|—-| ı 31.8105] ‚309128088 
| 6 [1801248 | ıJ-| ı\—|-| 3) 1) -| -I</ BI 
13|. 3 [1671 83 Y—-|-| 11 =|-|-| 6) Zi 
45| 12 1226 | 257 | ı| 3) 2| 1 —| 3) 6] 2 ——— 
50 | 23 1265 | 26,7 | 5| 1) 4 —| 4 ):5.14| al 1)e 5 
40 | .. 9 [176 | ante |—| —1— | |.92) 10 a Pa 
9) 9 J1ızo 1 198 I-1—|— | —-1—-|,3] 27 SZ Tre 
30| 5 107315 re 3| 2/7 3) =) — 202 
sl 2 [ze] 89 Lil—ie=l—|— Aion 3—— 

Die mit einem F bezeichneten Städte berichten über die Sterbefälle auf Grund Ärztlicher Todtenicheine oder laſſen die Nachwei En — 
olkszählung vom von einem Arzte zuſammenſtellen oder prüfen. — Die Einwohnerzahlen 

1. Dezeniber 1885 unter Berüdfichtigung Der von 1880 bis I a die 
find nach ah Maßgabe der endgültigen Ergebniſſe der 
Volkszaͤhlung ermittelten Zu- oder Abnahme der Bevölkerung in den be— 

theiligten Orten für den 1. Suli 1888 berechnet worden. Auf Grund derjelben werden die Werhältnißzahlen der in der Bexichtswoche Gejtorbenen 
ermittelt. Die Berechnung der durchſchnittlichen Sterbeziffern für die Sabre 1 
1883 ©. 231, 1884 ©. 219, 1885 II. ©. 293, 1886 ©. 159 IR I en mi 

2) Wegen etwaiger an Pocken, Flecktyphus, Cholera (asiatica) und Veit vorgefommenen Todesfälle vergl. den Tert der vorhergehe 
Seite. —“) Nimmt erit jeit 1886 an der Berichterftattung Theil. — 3) Ohne Ortsfremde 20 = 23,7 Vo. 

882—86 iſt auf Grund der in ven Zahresüberfichten (Veröffentlichungen 
tgetheilten Angaben über Einwohnerzahlen und Sterbefälle erfolgt: — 

ee. 

u A 

Be Aa 

de j "2 
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Sterblichkeit in größeren Städten des Auslandes, Woche vom 10, bis 16. Juni 1888, 

Geftorbene | 23% Todes-Urfadhen‘) 

SE | & Nzopisehörene ea E = F Brech > S . — a 28 58 — r 3 | Todtgeborene 584 S 5 88 ———— 

Namen der Städte — = —— 53353 2 {=} o oO — = = | = |. 'S — 8 5—— So, 
wohner| & | 2 | & =233l835#| 28) 5 #3 — 28308: E2288l$8 

3 a B 2 ,rlsasEl 8a ss sl sa e8 3355er 
Ei a 9 58. Sa38 gr 9 =” Erle RE ses oe Sen 
[7] 23 | |2$.507 2 |S |E3| 383 353 "2 ,@32|2 

Abe =: ll Eee 
ee ie | jest, 66 la | 1) Kl 5 | - IT uale| a | -I-| ol oc 
Brünn His 9. Si...» - 86 372 : 2 52 : 31,3 a 1 13| 6 2 Do 
Brultelenesci nenn. 181 270 94 4 05 23 27,3 mN= a — [222 1511. 501 3 
Budapeft desal. - » . » »| 442787 | 325 | 22 | 284 3| 3832| -|al5| ı 3131| 4 |1-|-[|19| 8 
Chrnamugerr en... 135 600 67 = 54 10 20,7 — 1 a A a = Ta Eee 5 
Dub oe 21353082 1185|. | 167 3| 46 | -|4|- cas 157| 3 
Sl 262 733 138 — 99 21 19,6 ————— 8 — — 801 6 
Graz bi8 9. Quni ... . »| 105809 : 31 & 5| -|I-|ıl ı 16 | 10| 3 3 1 
Kopenhagen bis 12. Suni . 300 000 200 112199 39 Aue | 72217 97 92 | 19 9 621 6 
Kratairpt3 9, Sul... .. 74 084 58 4 59 23 41,4 N ib Go el Al 
RENTHErOE DER I an. 120 868 e 2 61 \ Dora 21,9 — 0201) 2 Bel ® 
ea irre 21... |. 2 167| 9 
ROUDON I“ 2.0 = te era] 4.282 921 | 2399 ee 11167. 153051 Bl eng | 75 | 28) soll 7ı 
yon bis 2. Suni . 23 | #4201:930 168 | 11 | 144 20 18,6 20 DA g 090 elle 
Dre den 300 y 8 | 188 Bee de, 2) ee 3 
172960845 11045 | 82 1890 "156 | 206 9] 6 | 2| | FR E% |. 461| 24 
Petersburg bis 9. Suni . .| 928016 | 486 |. 27 | 59 168 336 [5727| 2| 7 | 23| — )102 | % | 70 

61168 a 211.0 06 ——— 18| 5 
pm bi 5. Mai. nn ai ll 5 rel al -| 1 2 7124| 9 | 5 

Stodholm bis 9. Suni . .| 2159| 17 | 5| 7 BE 5, ee al a 
SHE. 666 2 x 69 19 [se a Area N el 98 

. Denenig bis 9. Suni . . . 150 502 85 6 so 14 2. 1 1| — 62018 7 4| 3 
Warihau dedgl- . » .. .» 444 814 284 10 213 70 24,9 DENN S 2 1218418172 32 92 
TE DEBU LE nes 800 836 522 28 ı 425 104 276ı2!3|6!-| -!' m] 3!9 — | —-!1%]| 6 
11 Vororte Wiens desgl.. .| 405396 | 27 | 270 — 1065| 2 

Aus Berliner Kranfenhäufern. 
OT 

(Königl. Charite, Städtifche Kranfenhäufer in Friedrichshain und zu 
Moabit, St. Hedwigs-Kranfenhaus, Bethanten, Eliſabeth-Krankenhaus, 

Lazarus-Krankenhaus, Augufta-Hpipital, Jüdiſches Krankenhaus.) 
Für die Woche vom 10, bis 16. Juni 1888. 

& emeldete Erfranfıme jen, 
——— —— EB 

Aus deutſchen Stadt: u. Landbezirken. 
Laut Mitth. der Kal. Sanitäts-Kommiſſ. zu Berlin, des ftatift. Amtes der 
Stadt Breslau, d. Aerzte-Vereins zu Frankfurt a. O. Des Mediz.-Snipek- 
torats zu Hamburg, des Vereins f. Öff. Sejundheitspfl. zu Nürnberg, der 
betr. Kgl.Reg.-Medizinalväthe u. Fürſtl. Reuß ſchen Vhyſik. Bezirksärzte. 

Aufgenommen e es 

: ö Lebensalter = 
Kranfheit3- Zahl 2.| 6. | 16.| 31. |6L.u.| & 

formen 1. | bi8 | bis | bis | bis |dar-| © 
7 A | 5. | 15. | 30. | 60. \über]| 2 

Malern und NRötheln . » - Re Aa A 1 
Shatlader he er: Raums 7 |22 
Dipbiherte und Group... | 2I—-|12| 4, 4| —\—| 5 
Unterleibötyphus . . »- - - eig, | 1 

Brechdurchfall inkl. Ruhr und- 
Cholera nostras . . . » BED el |; 8 

INUIDDEIEHEDeT ZU BE Be un ee [2 
+ Mecjieltiebern sche serze.« 3I1-\-|-| 2| -|-| — 
EI EEE Dee ale tl 
Syphilis inkl. Gongrrhöe . 7111! -|-|09| 7|—-!- 
Lungenihwindiuht . . . - as ii 15103L| 1195 
Andere Erkrankungen der 
Athmungs-Organe . . » Dar A 126952: 7 1 15 

Akuter Darmfatarıh. . . .- ine Ba 11 2| — 1 
Säuferwahnfinn und chroni- 

ſccher Alkoholismus . . .» 2I1-|-|- 2 10 -| — 
Afuter Gelenkrheumatismus | 1838| — — | 1 9 8] — | 
Andere rheumat. Krankheiten 35I—-|-|-—-| 11 24 —| — 
Berleninnce ee 7, A5| 85 Ah 5 
Alle übrigen Krankheiten. . | 3941 9 ! 15 | 19 11601166 | 25.1 55 

Summe | 835 | 21 | 46 | 43 | 363 | 323 891118 

t 

Sejammtbeft. war am 9. Suni 3760 u. bleibt am 16. Suni 1888. 3730. 

Reg. 

" 

" 

" 

" 

2 

an Se N 

si 2 a2|5| 5 |30 28 
SS AEZ angae |E2| 8 | & |82 5& 

S 9 103% 

Stadt Berlin. -. . .. »110.—16. Sunil 19| 163 | 514) 65%) 5 
STERBEN: Desgl. ) 6) 13| 40) — 
Sranffınt a. DO. . „| 1.-15. Suni 11 6 41 
Hamburg u. Vororte | 10.—16. „ 16 | 584 |. 25| 66| 1 
iunbergesere desgl. 2 2 | 26 — 

nn. deögl. Aeneon elle 
Ahn desgl. ie = 21.17 
Düſſeldorf Desg! 15! 187 | 28| 56| 1 

rfurt. ul, desgl Sullacı Aula 9312 
Hannover .. .» desal. 12| 34 DD 
Hildesheim . 9.—16. Sumi 5| 154 5-67 | — 
Königäberg . . .|10.—16. „ |.36|. 10) 5|-30| — 
Marienwerder. . desgl. 4 4 — Du 
Meaiterien 2, deägl. 4 102,093 | 
Schleswig). — desgl. 40 220 32173 1 
Stein gun. Deögl. Aa, 63.8824 Par 
Stalimd .. » desgl. en et 
SUCHE eh: Deögl. 1 110,1 2. 

u Mieshäden . . . dessl. 9 12) 3) 581 - 
Reuß ſcher Phyſikats-Bezirk 

ne 
Zeuenro d 

—— 

Witterung. Woche vom 10. Juni bis 16. Juni 1888. 
Nach Beobachtungen der landwirthſchaftlichen Hochſchule in Berlin und Der meteorologiſchen Centralſtation in München. 

TemperaturinC Luftdruck in mm?) Relat. Feuchtigkeit d.Luft?) yhe 
a = a e8 Br 5 Beobachtungs> | Beobachtungs 8 & 2 | 2 = 2 | 2 | * Stieber- | Berricbende Windſtarke 

Dit Tag » E g | Be 3 a 5 | fürn | .—_ —— je=$ Fe ._ 

5 Ss S = = — — = mm 
10. Suni 21,8 14,8 753,8 755,0 759,0 2 

3 IE, 20,2 74 761,8 761,1 760,5 1 
ä 1ER, 26,7 10,3 759,8 757,6 755,6 1 

Berlin aA 29,7 13,9 755,1 7940 753.4 1 
1 251 12,0 752,6 792,2 758,6 ulpel 2 
15°, 16,9 9,6 754,7 754,3 153,9 0,6 1 
se 12,3 94 751,2 751,4 752,3 6,5 2 

10. Suni . 18,8 13,4 117,2 7181 719,3 71 12 86 5,6 SW 0,1 

J— 0,0 29 720,0 719,2 718,6 712 56 63 0,8 NO 0,6 
3: ER 21,8 11,4 717,2 11581 kB 69 46 60 — NO 1,6 

Münden | „ %5 | 110 | 7140 | 7180 | 7125 | 58 46 74 2,5 N 12 
1A, m, 19,9 11,2 714,4 714.0 715,9 5 718 90 6,5 NW 11 
——— 14,6 rer 715,2 716,3 716,0 93 60 18 13,3 Nat 1,7 
abe, 15,9 56116 711.0 710,2 61 58 88 1,7 SW 0,1 

1) Megen etwaiger an Boden, Flecktyphus, Cholera (asiatica) und Pet vorgefonnmenen Todesfälle bezw. Erkrankungen vergl. den Tert 
auf der eriten Geite. — ?) Die Beobachtungen des Kuftpruds und der relativen Feuchtigkeit der Luft erfolgen in Berlin um 7 Uhr Morgens, 
3 Uhr Mittags 9 Uhr Abends, in Müncen um 8, 2 und 8 Uhr. — 9 Einſchl. Nuhr. — 
Bericht aus dem Kreisphyſikat Segeberg fehlt. 

) 2 Fälle von Scharlach - Diphtherie. — °) Der 
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typhus 15, Unterleibstyphus 75, Diphtherie und Group 
120, Beriberi 64, Noje 38, Skorbut 18, Skrophu— 

Ioje 27, Syphilis 54, Wechjelfieber 915, Tuberkuloſe 
2025, Krankheiten des Nervenſyſtems 1118, der Kreis- 
lauf3- 1249, der Athmungs- 1234, der Verdauungs—⸗ 

516, der Harn und GefchlechtSorgane 110; eines 
gewaltjamen Todes jtarben 177 Perjonen. 

Fleifchvergiftung zu Ludwigshafen Hemshof im 

April 1886, 
Unter vorjtehendem Titel veröffentliht Dr. De— 

muth in Frankenthal in den März: und Aprilnume 

mern des Dereinsblatts der Pfälzifchen Aerzte für 

1888 einen Aufjaß, dem wir Nachjtehendes ent- 
nehmen. 

Sn der Zeit vom 17. bis 25. April 1886, haupt— 

jächlich zwifchen dem 18. und 21. April, erkrankte in 

Ludwigshafen (Hemshof) eine große Zahl von Ber: 

jonen unter den Griheinungen von Kopfjchmerz, 

Adgefhlagenheit, Mattigkeit in den Gliedern, Leib— 

Ichmerzen, Erbrechen und Durchfall. Die Zahl der 

erkrankten Perſonen ijt nicht fejtgejtellt, doch ijt er— 

wiejen daß 90 von ihnen in der betreffenden Zeit 

Fleiſchwaaren aus dem Gejchäfte des Mebgers ©. 

bezogen und genofjen hatten und alsbald nach dem 

Genuß derjelben erkrankt find. In manden Fällen 

trat die Erkrankung beveit3 2 bis 3 Stunden, in 

feinem all aber jpäter als 12 bis 18 Stunden 

danach ein. Die meilten Erkrankungsfälle (32) kamen 

am 19. April zur ärztlichen Kenntniß; die Mehrzahl 

der erkrankten Perſonen (28) hatte Leberwurſt genofjen; 

zumeijt (23) wurden Perfonen im Alter von 21 bis 

30 Sahren betroffen. 2 PBerjonen, ein Knabe von 

13 und eine Frau von 68 Jahren find gejtorben. 

Eriterer hatte am 18. April abends nad) 5 Uhr mit 

4 anderen Gliedern der Familie Y, Pfund von einem 

aus dem Eichen Gejchäfte bezogenen Schwarten— 

magen gegejjen und jtarb am 21. April nachmittags 

3: Uhr. Die übrigen Yamilienglieder, welche von 

dem Schwartenmagen weniger verzehrt hatten als 

der Verſtorbene, find zwar wie diefer am nächiten 

Morgen erkrankt, aber bald wieder genejen. Die 

verjtorbene Frau hatte am 16. April mit 4 weiteren 

Perſonen Leberfnödel verzehrt, welche aus 1Y, Pfund 

einer am gleichen Tage aus dem E.'chen Gejchäfte 

bezogenen Leber Hergeftellt waren, und am 17. April 

morgens den Reſt der Mahlzeit allein verjpeift. 

Sämmtlihe 5 Perfonen erkrankten am nächjten 

Morgen, und, während 4 von ihnen nach S—10 Ta- 
gen genajen, jtarb die Frau in der Nacht vom 22. 
auf den 23. April. — Am 3. Mai 1886 wurde die 
gerichtliche Sektion der beiden exhumirten Leichen 
vorgenommen. Diejelbe ergab wenig PBofitives. In 
beiden Leihen fand man die Schleimhaut des 
Magens und Darmes aufgelodert, grauröthlich, ohne 

Geſchwüre, mit mäßiger Schwellung der Darmdrüfen. 
Milzbrandbacilien waren im Blute nicht nachzuweijen. 
In den Lebern fand Prof. Dr. Bollinger eine ſtarke 

| Minifteriums des Innern iſt der Hafen von P 

Vettanhäufung (Fettinfiltvation, vielleicht auch Fett- 

degeneration). Diejer Sachverſtändige Hält auch eine 
leichte fettige Degeneration der Herzmuskel für wahr- 
ſcheinlich. Prof. Dr. Buchner befundet, daß in den 

von ihm unterfuchten Theilen der Leichen ficher Feines 

der befannten, chemiſch nachweisbaren Gifte ent- 
halter jei. 

Der Mebger E. in Ludwigshafen hatte vermuth- 
lich bereit3 am 16. April morgens das Fleiſch einer 
nothgeſchlachteten Kuh eingeführt. Weber die Krank- 
heit diefer Kuh ift Folgendes befanut geworden: 

Die Kuh hatte einige Zeit vor der Schlachtung ge- 
kalbt. Da die Nachgeburt nicht fogleid) abging wurde 

fie einige Tage jpäter von dem Thierarzte entfernt. 
Aus der Scheide ging eine übelriechende Flüffigkeit 
ab. Das Thier erholte fi) vorübergehend, wurde 

aber jpäter wieder ftärker frank, jo daß der Wärter 

mandhmal nachts bei ihm bleiben mußte und den 

Auftrag erhielt, falls es ſchlimm werden follte, den 

Gutsinſpektor zu weden und das Thier Schlachten zu 
laſſen. Am 14. April abends wurde die Kuh, weil 

fie daS Futter verfagte, von dem Thierarzte unter- 

ſucht und an Indigeſtion behandelt. Da fi) indeß 

der Zuftand während der Nacht bedenklich verſchlim— 
merte, jchritt man zur Schlachtung der Kuh. Am 
15. April befichtigte derſelbe Thierarzt, welcher die 
franfe Kuh behandelt hatte, das Fleiſch und erklärte 
leßteres für genießbar. Die Gebärmutter und die 
übrigen Gingeweide wurden von ihm indeß nur 

äußerlich in Augenjchein genommen. Die gejchladhtete 
Kuh, welche demnächht in den Beſitz des Mebgers E. 
in Ludwigshafen überging, wurde von diefem wahr: 

ſcheinlich am 16. April morgens zwijchen 4 und 5 Uhr 

nach Haufe gebracht, und dort, ohne fie vorher noch 
der vorgejchriebenen Fleiſchbeſchau in Ludwigshafen 

zu unterjtellen, ausgehauen. 

Nach dem gerichtsärztlichen Gutachten hat es ſich 
bei den erkrankten Perſonen höchſt wahrſcheinlich um 

eine Bergiftung durch Fleiſch 2c. einer an puerperaler 

Gepfis leidenden Kuh gehandelt, wobei der Umstand, 
daß zur Eritifchen Zeit die Hitze ſehr groß war, als 
begünjtigendes Moment angejehen it. Da der Tag 
der Meberführung der fraglihen Kuh nach Ludwigs- 
bafen nicht ganz ficher fejtgeftelt ift und die Ver- 
theidigung geltend machte, daß dies erſt am 17. wenn 

nicht am 18. April gejchehen ſei, andererjeitS aber 

Verſonen erkrankt find, welche bereit3 am 16. April 
vormittags 10 Uhr Fleiſch aus dem E.'ſchen Ge- 
ichäfte bezogen hatten, jo ijt der Nachweis, daß gerade 
diefe Kuh den Anlaß zu den Fleifchvergiftungen ge- 
geben hat, nicht erbracht. 

Zeitweilige Maßregeln gegen Nolkskrankheiten. 

(NA. Nr. 159 u. 161 vom 19. u. 21. Juni 1888.) 
Portugal. Durch eine unter dem 11. Suni ‚1888 

veröffentlichte Berfügung des Königlich portugiefichen 
ernanı- 

buco jfeit dem 1, Mai für von Gelbfieber „verfeucht“ und 



die übrigen Häfen der gleihnamigen Provinz als der- 
jelben Krankheit „verdächtig“ erflärt worden. — 

Egypten. Der internationale Gejundheitsrath in 
Alerandria hat befehlofjen, vom 31. Mai 1885 an gegen 
Ankünfte aus dem Hafen Singhel (Snfel Sumatra) 
das Neglement zur Berhütung der Cholera-Einſchleppung 
in Kraft zu feßen. — 

Südamerifa. Durd Erlaf der Regierung der Ne- 
Rt Peru vom 1. Mai 1888 ift Folgendes angeordnet 
worden: 

1) Die aus dem Atlantifhen Ozean mit reinem Ge- 
fundheitspafje in Peru anfommenden Schiffe werden in 
den Häfen von Peru ohne vorhergegangene Quarantäne 
zugelafjen, jofern fie beim Paſſiren der chileniihen Küfte 
nur Häfen angelaufen haben, in denen Cholerafälle nicht 

vorgekommen jind. 
2) Diefelben Schiffe werden, wenn fie Häfen anliefen, 

in denen die Epidemie erlojhen tft, nad) Beobachtungs— 
quarantäne und vorgängiger Desinfizirung zugelafien 
werden, jofern jie während ihrer Reiſe einen Gholerafall 
an Bord nicht gehabt haben. 

3) Die Schiffe, welche aus dhilenifchen Häfen fommen, 
in denen die Epidemie nicht geherricht Hat, und welche, 
bevor jie ſich auf Fahrt begeben, Verkehr mit infizixten 
Häfen nicht gehabt haben, werden ebenjo behandelt, wie 
die aus atlantischen Häfen kommenden Schiffe (Ziff. 1 
dieſes Erlajjes). 

4) Schiffe, welche aus chileniſchen Häfen fommen, in 
denen die Epidemie zeitweife geherricht hat, aber erlofchen 
it, fünnen nur dann an der peruaniſchen Küfte zugelafien 
werden, wenn fie beim Antritt ihrer Reife einer Desin- 
feftion unterworfen worden find, was durch Zeugniß des 
Schiffsarztes zu beglaubigen iſt; diejelben müfjen außer- 
dem bei Ankunft fid) einer Duarantäne von wenigitens 
fünf Tagen und einer neuen Desinfizirung unterwerfen, 
bevor fie zum freien Verkehr zugelafjen werden. 

5) Baflagiere und europäiſche Güter, die aus Arica 
und chileniſchen nicht verſeuchten Häfen fommen, werden 
frei angenommen. 

6) Baflagiere und Güter, die aus dilenijhen Häfen 
fommen, in denen erft Fürzlicy die Cholera erlojchen tft, 
müfjen bei ihrer Zulafjung in peruanifhen Häfen ſich 
denjelben VBorjchriften unterwerfen, wie die Schiffe, auf 
welche ſich Ziff. 4 bezieht. 

7) Schiffe, die aus chileniſchen infizirten Häfen fonmen, 
werden für jest nicht in peruanifchen Häfen angenommien, 
ebenjo die aus der Zone nördlich von Balparaijo bis 
Antofagafta fommenden Schiffe, und zwar ausſchließlich 
diejer beiden Häfen. 

Chierfendhen. 

Niederlande (Vergl. Veröffentl. ©. 122.) Das 
„Amſterdamſch Handelöblad” vom 17. Mai meldet Fälle 
von Rob unter den Pferden zu Ede (Gelderland) und von 
Räude unter den Schafen im Ambt Nollenhove (Over: 
yjel), und dasjenige vom 23. Mai Fälle von Rotz unter 
den Pferden in Beerta (Groningen). 

Aeterinär-polizeiliche Alafregeln. 

Oldenburg. Befanntmahung, betreffend die 
Anzeigepfliht beim Auftreten der Schweine: 
ſeuche (Schweinepeft). Vom 6. Sanuar 1888. 
3 Auf Grund des Artikels 9 S 6 des Gejehes vom 
5. Dezember 1868, betreffend die Drganifation des Staats— 
minifteriung, beitimmt das Staatsminifterium, daß die 
Beſitzer von Schweinen bis weiter verpflichtet fein follen, 
von dem Ausbrude der j. g. Schweineſeuche (Schweine- 
pet) unter ihrem Viehſtande und von verdächtigen Er- 
iheinungen, welche den Ausbruch der Seuche befürchten 
lafjen, jofort dem Gemeindevorstande Anzeige zu machen. 
an den verdächtigen Kranfheitserfheinungen find zu 

rechnen: 
bei lebenden Schweinen träger, unficherer Gang, 
Lähmung des Hintertheils, Appetitmangel, Durch— 
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fall, Verfriehen in die Streu, Fieber; bei Kadavern 
vöthlihe Flecken an der Haut, Entzündung der 
Lymphdrüſen, der Lunge oder des Darmkanals, 
VBerfüjungen in diefen Organen. 

Uebertretungen diejer Anordnungen werden mit Geld- 
jtrafe bis zu 150 Mark beftraft, ſoweit nicht etwa auf Grund 
anderer Vorſchriften eine höhere Strafe eintritt. 

Zugleid werden die Gemeindevoritände darauf hin- 
gewiejen, daß fie nad) Artikel 1 Abſatz 2 der Verordnung 
vom 28. März 1881, betreffend Ausführung des Neichs- 
gejehes vom 23. Juni 1850 über die Abwehr und Inter: 
dprüdung don Viehſeuchen, von jeden Seuchenverdacht 
und von jedem Geuchenausbrud dem Amte Anzeige zu 
machen haben. 

Didenburg, 1888, Sanuar 6. 

Staatsminiſterium, Departement des Innern. 
ge. Sanjfen. 

Dldenburg. Befanntmahung, betreffend das 
Abladen von Kehriht und Abfällen von aus 
däniſchen, ſchwediſchen oder norwegischen Häfen 
fommenden Schiffen. Vom 28. Sanuar 1888. 

Auf Grund des Artikels 9 $ 6 des Geſetzes vom 5. De- 
zember 1868, betreffend die Organijation des Staatsmi— 
nijteriums, beſtimmt mit Höchfter Genehmigung das Staats— 
minifterium, daß don Schiffen, welche aus Dänijchen, 
ſchwediſchen oder norwegiihen Häfen in diesfeitige Häfen 
einlaufen, Kehricht und Abfälle niht an Land gebracht 
werden dürfen. 

Uebertretungen dieſer Anordnungen werden mit Geld— 
ftrafe bis zu 150 Mark beitraft. 

Didenburg, 1888, Sanuar 28. 

Staatöminifterium, Departement des Innern. 
9%. Sanfen, 

Medizinalgeſetzgebung ꝛc. 

Preußen. Cirkular an ſämmtliche Königlichen 
Regierungs- Präfidenten und Königlichen Regie— 
rungen, jowie an den Königlichen Polizei-Präſi— 
denten von Berlin, betreffend Beitimmungen 
über Beförderung von Leichen auf Eijenbahnen. 

Vom 6. April 1888. 

(Miniſterialblatt f. d. gej. innere Verwaltung ©. 94). 
Unter Bezugnahme auf die in Nr. 296 des Keichs- 

und Staats-Anzeigerdö vom 15. Dezember 1837 abgedruckte 
Befanntmahung des Herrn Reichskanzlers vom 14. deſſ. 
Mts., betreffend die Abänderungen des Betriebs-Regle— 
ments für die Eijenbahnen Deutjchlands, laſſen wir 
Ew.ꝛc. in der Anlage weitere Beſtimmungen über die Be- 
förderung don Leichen auf Eijenbahnen mit dem ergebenen 
Erſuchen zugehen, die hiernad) in Betracht fommenden 
Behörden umgehend mit der erforderlichen Anweifung zu 
verjehen und die Beitimmungen mit dem Hinzufügen, 
daß dieſelben fofort in Sraft treten, durch Das dortige 
Amtsblatt zu veröffentlichen. 

Sndem wir einer baldgefälligen Mittheilung der in 
dem dortigen Bezirke mit der Ausitellung von Leichen: 
päflen betrauten Behörden und Dienftitellen entgegen- 
jehen, bemerfen wir, daß der $ 34 Nr. S der oben: 
gedachten Bekanntmachung, welder für den Transport 
von Leichen an Univerfitäts:-Anftalten gemwijie Erleichte- 
rungen gewährt, durch die beiliegenden Beftimmungen 
nicht berührt wird. 

Berlin, den 6. April 1888. 
Der Minifter des Innern. 

Sm Auftrage: In deſſen Vertretung: 
von Zaſtrow. Nebe-Pflugſtaedt. 

Der Miniſter der geiſtlichen, Unterrichts- und 
Medizinal-Angelegenheiten. 

In Vertretung: Lucanus. 

Der Juſtiz-Miniſter. 

a) Beſtimmungen über die Beförderung von 
Leichen auf Eiſenbahnen. 

1. Die Ausſtellung der Leichenpäſſe hat durch die— 
jenige hierzu befugte Behörde oder Dienſtſtelle zu er— 
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folgen, in deren Bezirk der Sterbeort oder — im Falle 
einer Wiederausgrabung — der ſeitherige Beſtattungsort 
liegt. Für Leichentransporte, welche aus dem Auslande 
kommen, kann, ſoweit nicht Vereinbarungen über die An— 
erkennung der von ausländiſchen Behörden ausgeſtellten 
Leichenpäſſe beſtehen, die Ausſtellung des Leichenpaſſes 
durch diejenige zur Ausſtellung von Leichenpäſſen befugte 
inländifhe Behörde oder Dienftitelle erfolgen, in deren 
Bezirk der Transport im Neichsgebiete beginnt. Auch 
können die Konfuln und diplomatijchen Vertreter des 
Reichs vom Neichskanzler zur Ausftellung der Leichenpäjje 
ermächtigt werden. Die hiernach zur Ausitellung der 
Leichenpäffe zuftändigen Behörden ıc. werden vom Reichs— 
fanzler öffentlich befannt gemacht. 

2. Der Leihenpaß darf nur für folche Leichen ertheilt 
werden, über weldhe die nadjjtehenden Ausweije geliefert 
worden find: 

a) ein beglaubigter Auszug aus dem Gterberegifter; 
b) eine vom Kreisphyfifus ausgeftellte Bejcheinigung 

über die Todesurjache, jowie darüber, daß feiner 
Ueberzeugung nad) der Beförderung der Leiche ge- 
jundheitlihe Bedenken nicht entgegenftehen. 

Sit der Verſtorbene in der tödtlich gewordenen 
Krankheit von einem Arzte behandelt worden, fo 
hat le&teren der Kreisphyfifus vor der Ausſtellung 
nr Beſcheinigung, betreffs der Todesurſache anzu— 
ören; 

e) ein Ausweis über die vorſchriftsmäßig erfolgte 
Ginfargung der Leiche ($ 34 Abfab 2 des Eifen- 
bahnbetriebsreglements in Verbindung mit Nr. 5, 4 
diejer Beſtimmungen); 

d) in den Fällen des 8 157 der Gtrafprogekordnung 
vom 1. Februar 1877 GReichs-Geſetzbl. ©. 253) Die 
jeitend der Gtaatsanwaltichaft oder des Amts— 
richterd ausgeſtellte jchriftliche Genehmigung der 
Beerdigung. 

Die Nachweije zu a und b werden bezüglich der Leichen 
von Militairperjonen, welche ihr Standquartier nad) ein- 
getretener Mobilmahung verlaffen hatten (88 1, 2 der 
Verordnung dom 20. Sanuar 1879 — Reichs-Geſetzbl. 
©. 5 —) oder welhe fid) auf einem in Dienft geitellten 
Schiff oder anderen Fahrzeug der Marine befanden, durch 
eine Bejcheinigung der zuftändigen Militairbehörde oder 
Dienititelle über den Sterbefall unter Angabe der Todes- 
urſache und mit der Erflärung, daß nad) ärztlicem Er- 
mefjen der Beförderung der Leiche gejundheitliche Be— 
denken nicht entgegenstehen, erjebt. 

3. Der Boden des Sarges muß mit einer mindeſtens 
5 em Hohen Schicht von Sägemehl, Holzkohlenpulper, 
Zorfmüll oder dergleichen bedect, und es muß Diele 
Schicht mit fünfprozentiger Karbolfäurelöfung*) reichlich 
beſprengt jein. 

4. In bejonderen Fällen, 3. B. für einen Transport 
von. längerer Dauer oder in warmer Sahreszeit, kann 
nad) dem Gutachten des Kreisphyfifus eine Behandlung 
der Teiche mit fäulnigwidrigen Mitteln verlangt werden. 

‚ Diefe Behandlung beiteht gewöhnlich in einer Ein- 
wicelung der Leiche in Tücher, die mit fünfprozentiger 
Karboljäurelöfung getränkt find. In ſchwereren Fällen 
muß außerdem dur Einbringen von gleicher Karbol- 
jäurelöfung in die Bruft- und Bauhhöhle (auf die Leiche 
eines Erwachſenen zufammen mindeſtens 1 Liter gerechnet) 
Or dergleichen für Unſchädlichmachung der Leiche gejorgt 
werden. 

5. Als Begleiter find von der den Leichenpaß aus- 
itellenden Behörde nur zuverläffige Perſonen len 

6. Sit der Tod im Verlauf einer der nachſtehend be- 
nannten Krankheiten; Boden, Scharlach, Flecktyphus, 
Diphtherie, Cholera, Gelbfieber oder Peſt erfolgt, jo ift 
die Beförderung der Leiche mittelft der Eijenbahn nur 
dann zuzulafen, wenn mindeitens ein Sahr nad) dem 
Tode veritrichen ift. 

7. Die Negelung der Beförderung von Leihen na 
dem Beſtattungsplätz des Sterbeortes bleibt ” ea) 
rungöbehörden überlaffen. 

„) Anm.: Ein Theil fogenannter verflüffigter Karbof- 
fäure (Acidum carbolieum liquefaetum) ift in 18 Theilen 
Waſſer unter häufigem Umrühren zu löjen. 

8. Bei Ausstellung von Leichenpäſſen für Leichen- 
transporte, welche nach dem Auslande gehen, find außer, 
den vorftehenden Beltimmungen aud) die von dem Reich 
mit ausländifhen Regierungen hinſichtlich Der Leichen: 
transporte abgejchlojjenen Vereinbarungen zu beachten. 

Der Königliche Negierungs - Präfident von. Potsdam 
veröffentliht den Inhalt vorjtehenden Zirkulars im Amts— 
blatt ©. 153 mit folgendem Zujabe: 

Borftehende Beltimmungen werden hierdurd) mit dem 
Hinzufügen veröffentlicht, daß Diejelben jofort in Kraft 
treten. 

Indem ich zugleich auf die im vorliegenden Amtsblatt 
enthaltene Bekanntmachung des Herrn Reichskanzlers vom 
14. Dezember v. J, betreffend die Abänderung des Be: 
triebs-Nteglements für die Eifenbahnen Deutichlands ver- 
weife, bemerfe ich, daß den Herrn Lanpräthen eine ent- 
Iprechende Anzahl von Formularen zu Leichenpäfjen zu— 
gefertigt werden wird, von welchen die betreffenden ftädti- 
ſchen Bolizei-Berwaltungen ihren Bedarf zu beziehen haben. 

Potsdam, den 20. April 1888. 
Der Regierungs-Präfident. 

Preußen. Neg.-Bez. Königsberg. Beanffichtigung 
der Hebammen betreffend. 

Königsberg, den 8. Mai 1888, 
Bei der Reviſion der von den Ktreisphyfifern jährlich 

bier einzureichenden Geburten-lleberfichten der Hebammen 
bat ſich bis jebt regelmäßig ergeben, daß eine Zahl von 
Hebammen felbititändig geburtshüfliche Dperationen (Lö— 
fung der Nadygeburt, Wendung bei Duerlagen und Aus- 
ziehung des Kindes an den Füßen) vorgenommen hat, 
deren Ausführung ihnen nad) den bezüglichen Beftimmun- 
gen des Lehrbuches unter gewifjen Bedingungen allerdings 
erlaubt iſt. Der Zweifel jedod), ob dieſe Bedingungen in 
allen Fällen ftreng innegehalten worden find, ijt, bei der 
befannten Neigung der Hebammen zu jelbititändigem 
Handeln mit Umgehung ärztliher Hülfe, nicht ungerecht 
fertigt. Cr muß namentlidy bei Gtadthebammen um fo 
eher entitehen, als der ärztliche Beiltand diefen Frauen 
in der Hegel leicht erreichbar ift, und hat daher bis jeßt 
ſtets zu dieöfeitigen Rückfragen in Fällen der gedachten 
Art behufs Feititellung des Thatbeftandes geführt. 

Diefe umftändlihen und zeitraubenden Rückfragen 
werden ſich vermeiden lafjen, wenn die die jährlichen Näch— 
prüfungen leitenden Medizinalbeamten dieje pafjende Ge— 
legenheit benußen, un auf den fraglichen Punkt ihr be- 
fonderes Augenmerk zu richten. 

Die Hebammen, befonders die ftädtifchen, werden hier- 
bei an der Hand der darauf hin genau durchzuſehenden 
Tagebücher jofort über die näheren Umſtände zu ver- 
nehmen jein, welche jie zur Ausführung der etwa von 
ihnen jelbjtjtändig vorgenommenen geburtshülflichden Ope— 
rationen veranlaßt haben. 

Das Ergebniß dieſer Vernehmung ift unter Berüd- 
fihtigung der Frage, ob auch die Hebammen den Vor— 
Ichriften Des Lehrbuches (vergl. daſelbſt Vorbericht und 
88 281 nebjt 288, 297 und 348) nicht zumwidergehandelt 
haben, in den die Geburten-leberfichten begleitenden Bericht 
von jebt an jedeömal ausdrüclic zu vernterfen. E 

Vorkommniſſe der gedachten Art, welche fich in dem 
auf die Nachprüfungen folgenden Zeitraum bis zum Jahres— 
ihluß ereignet haben und fid) aus den von den Hebammen 
im Januar alljährlid” an die Phyſiker einzureichenden 
Geburtenliften ergeben, müfjen dur) nachträgliche Ver— 
nehmung Der betreffenden Hebammen feitgeftellt werden 
an in dem erwähnten Bericht ebenfalls ihre Erörterung 
nden. 

Sn Bertretung: Höpfer. 
‚An ſämmtliche Königlihen Kreisphyfifer und Kreis— 

wundärzte des Regierungsbezirks einjchl. des Königl. Stadt: 
phyſikus und Stadtwundarztes hierjelbit. 

P. II 3458. . II Ang. 

Preußen. Neg.: Bez Danzig, Verhütung der 
Uebertragung anjtedender Krankheiten Durch 

chulfinder, 
L. 431/22. Danzig, den 15. März 1887. 
Auf die Eingabe vom 23. v. Mts., in welcher Em. 

Hohehrwürden behufs der Verhütung der Webertragung 



— 391 — 

anftecfender Krankheiten durch die Schulen den Vorſchlag 
machen, die Zehrer und Schulvoriteher mitteljt einer popu- 
lären Schrift über die charakteriſtiſchen Merkmale an- 
jtedender Sinderfrankheiten ſoweit zu belehren, Daß vie- 
jelben jolche Krankheiten zu erkennen und die vorläufigen 
Anordnungen hinfichtlic) der Behandlung und Desinfektion 
zu treffen vermögen, erwiedere ih Ew. Hochehrwürden 
ergebenit, daß ich mich jchon aus dem Grunde nicht in 
der Lage befinde, diefem Vorſchlage weitere Folge au 
geben, weil die Konftatirung anſteckender Krankheiten nad) 
den bejtehenden Beitimmungen lediglich durch einen appro: 
birten praftifchen Arzt erfolgen darf, derartige Kranf- 
beiten zuerſt auch meijtentheils in jo unbejtimmter Form 
auftreten, daß Laien, aller Belehrungen ungeachtet, ein 
ficheres Urtheil über den Charakter der Krankheit nicht 
gewinnen fünnen. 

Auch die Anordnungen bezügli” der Desinfektion 
dürfen in der Kegel nicht ein für allemal gleichmäßig 
ertheilt, jondern müfjen unter Umſtänden für den fon- 
freten Fall nad) Maßgabe der obwaltenden Verhältniſſe 
ebenfalls durch den Arzt befonders getroffen werden. Ver— 
antwortlic) ift ein Lehrer nur dann, wenn er die in der 
Nr. 2 und 3 der Anweifung zur Verhütung der Ueber— 
tragung anftedender Krankheiten durch Schulen, gege- 
benen Vorſchriften (Minift.- Erlaß vom 14. Suli 1884) 
außer Acht läßt, alfo Kinder vom Schulbefudy nicht aus- 
ſchließt, welche an einem der in Nr. 1 unter a und b be- 
zeichneten Krankheiten notorijc leiden, oder Geſchwiſter 
derjelben zum Schulbefud) zuläßt, ohne daß der Nachweis 
geführt worden ift, daß ein ſolches Schulfind durch aus- 
reihende Abjonderung von der Gefahr der Anſteckung in 
dem betreffenden Hausftande geſchützt ift, oder die Wieder: 
aufnahnte der erkrankt gewejenen Kinder von der in der 
Nr. 4 der gedachten Anweiſung angegebenen normalen 
Kranfheitsdauer gejtattet, ohne daß ein ärztliches Zeugniß 
darüber beigebracht worden ift, daß die Zulafiung früher 
gejchehen darf. Hat der Lehrer im fonfreten Kalle Grund 
zur Annahme einer anſteckenden Sranfheit bei einem 
Schulkinde, jo muß er fofort von der Ausfchließung die 
Anzeige bei der Polizei machen, damit die SKonftatirung 
vechtzeitig erfolgen kann, wenn leßtere nicht ſchon vorher 
geſchehen ift und im Wiederholungsfalle ſich die Sachlage 
nicht von jelbit klar jtellt. 

Die Koften für die erite ärztliche Konftatirung an- 
ftedender Krankheiten find übrigens nicht, wie Sie an— 
nehmen, von der betreffenden Gemeinde, jondern gemäß 
SS 9 und 10 des Negulativs gegen die Verbreitung an- 
ſteckender Krankheiten vom 8. Auguft 1835 von der Orts— 
Bolizeibehörde zu tragen. 

Der Kegierungs-Präfident. 
In Vertretung: gez. Zimmermann. 

An den Königl. Kreisihulinipeftor Herrn Pfarrer ©. 
Hohehrwürden in T. 

Preußen. Neg, = Bez, Danzig. Die Bißver— 
legungen von Menjchen durch tollwuthkranke 

Thiere betr, 
‚Dom 10. März 1887. 

(Unter Abſchrift des auf dieſen Gegenstand bezüglichen 
Ninifterial - Erlafies vom 23. Februar 1887. — Vergl. 
Beröffentl. 1887 ©. 146.) 

L. 323/3. Danzig, den 10. März 1887. 
Abſchrift erhalten Em. pp. zur gefälligen Kenntniß- 

nahme und Beadıtung. 
Die Nachrichten für die Jahre 1882/86 wollen Ew pp. 

baldigft dem Herrn Sreislandrathe (pp.) zugehen Yafien. 
Der Kegierungs-Präfident. 

} gez. Rothe. 
2 An ſämmtliche Herren Kreisphyſiker, Kreiswundärzte, 

Kreisthierärzte des Bezirks, an_die kommiſſar. Kreisthier- 
ärzte Herrn Üellendorf in Pr. Stargard und Herrn Krüger 
in Dirſchau. 

Abſchrift erhalten Ew. pp. zur gefälligen Kenntnif- 
nahme und mit den Erfuchen, unter Benugung des von 
den Miedizinal- und Veterinär - Beamten des Kreifes 
gelieferten Materiald die Ergebnifje der Zeititellungen 
in 1882/86 mir jpäteitens bis zum 1. Mai d. J. einzu- 
reichen. 

Ferner wollen Em. pp. geeignete Weranlafjung dahin 
treffen, daß alle Fälle der in Rede ftehenden Art fortan 
ungefäumt zur Kenntniß der Polizeibehörden gelangen, 
und über jeden derſelben in Betreff der von dem Herrn 
Minifter angeführten 5 Punkte fofort und demnächſt nad 
Verlauf von 10 Monaten nad) der Verlekung oder nad) 
dent Tode der verlegten Perſon, an mic) befonderg be- 
vihten oder am Schluſſe des Stalenderjahres Bakat-Anzeige 
erjtatten. 

Der Negierungs-Präfident. 
gez. Rothe. 

_ An jänmtliche Herren Landräthe des Bezirks, den 
Königlichen Bolizei-Bräfidenten Herrn Heinfius Hochwohl— 
geboren hier und die Polizei-Verwaltung in Elbing. 

Preußen. Neg.:Bez. Potsdam, Verfügung, betr. 
die den Militärbehörden über Das Auftreten an— 
fteefender Krankheiten zu machenden Mittheilungen. 

Potsdam, den 20. März 1888. 
Sm Anſchluß an meine Verfügung betreffend die Er- 

ftattung von Mittheilungen über den Ausbruch anſteckender 
Krankheiten an die Militärbehörden J.Nr. I 268/12 vom 
10. Dezember 1887*) und zur Ergänzung derjelben ordne 
ih) hiermit Folgendes an: 

1. Zu den Krankheiten, über deren Auftreten die Poli— 
zeibehörde nah) $ 10 des Negulativs vom 23. Dftober 
1835 der oberſten Militärbehörde des Orts Mittheilung 
machen muß, treten Hinzu die Diphtheritis und Die epide— 
miſche Genickſtarre (Meningitis cerebro - spinalis), welche 
beide Krankheiten in dem erwähnten Regulativ nicht ge- 
nannt find; dagegen find MWeichjelzopf, Krätze und Gicht 
in Berüdfichtigung der jetzigen Anfichten über das Weſen 
diejer Leiden aus der Reihe der bezüglihen Krankheiten 
zu jtreichen. 

2. Bei anſteckenden Krankheiten, welche außerhalb der 
Sarnifonorte vorfommen, find, fofern diefe Krankheiten 
ih) nur in einzelnen Fällen zeigen, Meittheilungen an die 
Sarnifonfommandos nicht erforderlih. Wenn joldye Krank— 
heiten jedoch in epidemifcher Ausbreitung auftreten, jo 
haben die Herren Landräthe davon den Garniſonkom— 
mandos Mittheilung zu maden, um denjelben zu ermög- 
lichen, daß fie bei ihren Dispofitionen auf die Verhütung 
von llebertragungen in die Garniſon Rückſicht nehmen. 

3. Unter denfelben Berhältnifjen find rückſichtlich Der 
bei dem Mufterungs- und Aushebungsgefchäfte, jowie bei 
größeren Truppenübungen, Märſchen u. deral. erforder: 

: lihen Maßnahmen gleiche Mittheilungen feitend der Land» 
räthe an das Generalfommando zu machen. 

Der Negierungs-Bräfident. 
In Vertretung: Goeſchel. 

An die Königlichen Herren Landräthe und Landraths— 
amtsverwalter des Bezirks (in Abſchrift an den König— 
lichen Herrn Polizei-Präſidenten zu Potsdam und die 
Polizeiverwaltungen zu Brandenburg und Spandau). 

Preußen. Reg.-Bez. Frankfurt. Polizeiverord— 
nung, betr. das Aufblajen von Fleiſch. 

Bom 6. Februar 1888. 
Auf Grund der $$ 137 und 139 des Geſetzes über die 

allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 (Gefeb- 
jammlung Geite 95) und der 88 6, 12 und 15 des Ge— 
feßes über die Polizeiverwaltung vom 11. März 1850 
(Geſetzſammlung Seite 265) wird mit Zuftimmung des 
Bezirkeausfchuffes unter Aufhebung aller frühern das Auf- 
blajen von Fleiſch betreffenden Beitimmungen der Bezirks- 
und Zofalverordnungen, nämlich: 

I. der Bekanntmachungen von 26. Juni 1817 (Amts— 
blatt ©. 315) und 14. März 1885 (Amtsblatt Geite 68). 

II. der Verordnungen der Bolizeiverwaltungen 
1) zu Croſſen a. D. vom 13. März 1875 und 11. Mai 

1578, 2) zu Sorau vom 17. Geptember 1878, 5) zu 
Königsberg N. M. vom 22. Februar 1859, 4) zu Peit 
vom 21. Dftober 1887, 5) zu Bernitein vom 11. Auguft 
1875, 6) zu Lippehne vom 3. Auguſt 1875, 7) zu Forſt i. L. 
vom 29. Juni 1878, 8) zu Finjterwalde von 21. Dezember 
1852 in Bezug auf Nr. 2, 9) zu Gaſſen vom 8. Juni 
1872 in Bezug auf Nr. 3, 10) zu Züllichau vom 12. März 

) Bergl. Veröffentl. ©. 26. 
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1859 in Bezug auf $ 23 für den Negierungsbezirk Frank— 
furt verordnet, was folgt: 

$ 1. Das Aufblajfen des Fleiſches gejchlachteter Thiere 
jowohl mittelft des Mundes als mitteljt_eines Blajebalges 
oder andern Werkzeuges, ebenſo die Cinführung zweds 
Beräußerung, das Feilbieten und der Verkauf aufgebla- 
fenen Fleiſches ift verboten. Fa 

$ 2. Zuwiderhandlungen werden, foweit nicht nad) 
allgemeinen Gtrafbeftimmungen, insbefondere Der SS 265 
und 367 Nr. 7 Strafgefeßbud, eine härtere Strafe ver: 
wirkt ift, mit einer Gelditrafe bis zu 60 Mark beitraft. 

Der Regierungs-Präſident. 
S. B.: von Stark. 

Preußen. Neg.-Bez. Schleswig, Yolizeiverord- 
nung betreffend das Verſchänken und das Ver— 

abfolgen geijtiger Getränke, 

Schleswig, den 21. Januar 1888. 
Auf Grund des $ 11 der Allerhöchiten Verordnung 

über die Bolizeiverwaltung in den neu erworbenen Landes— 
theilen vom 20. September 1867 (©.-©. ©. 1529), jowie 
des $ 12 des Geſetzes über die Polizeiverwaltung im Her- 
zogthun Lauenburg vom 7. Sanuar 1870 (O. W. Bl. 
©. 13) verordnen wir für den ganzen Umfang des Re— 
gierungsbezirks was folgt. 

$ 1. Mit Geldftrafe bis zu dreißig Mark, im Unver— 
mögensfall entjprechender Haft, wird beitraft, wer an 
Ihulpflichtige Kinder ohne Begleitung Crwachjener oder 
an Armenhauspfleglinge geiitige Getränfe verſchänkt. 

8 2. Mit Geldftrafe bis zu dreißig Mark, im Un— 
vermögensfall entiprechender Haft werden beitraft Die- 
jenigen „Gaſt- und Schanfwirthe und Kleinhändler 
mit geijtigen Getränken,“ fowie deren Vertreter und Ge: 
hülfen, welche an Betrunfene oder an ſolche Perjonen, 
die ihnen ald Trunkenbolde von der Drtöpolizeibehörde 
bezeichnet jind, geiltige Getränke verabfolgen, oder die 
Unwejenheit der leßterwähnten Perſonen in den Wirth: 
ſchafts- bezw. Verkaufsräumen dulden. 

$ 3. Alle örtlichen Volizeiverordnungen über das Ver— 
ihänfen oder das Verabfolgen geiftiger Getränfe an ſchul— 
pflichtige Sinder, Armenhauspfleglinge, Betrunfene und 
ſolche Perſonen, weldhe von der Drtöpolizeibehörde als 
Zrunfenbolde bezeichnet find, werden aufgehoben. 

Unberührt bleiben die örtlichen PBolizeiverordnungen 
über das Verſchänken oder das Verabfolgen geijtiger Ge- 
tränte an andere ald die in den $$ 1 und 2 genannten 
Perſonen. 

8.4. Dieſe Polizeiverordnung tritt mit dem Tage ihrer 
Berfündigung durch das Amtsblatt in Kraft. Mit dem: 
jelben Zeitpunkt wird unfere Bolizeiverordnnung betreffend 
das Verfchänfen von Spirituofen vom 7. Mai 1883 (Amts: 
blatt ©. 297) aufgehoben. 

Königl. Negierung, Abtheilung des Innern. 

Bayern, Bekanntmachung, den Verkehr mit Milch, 
hier die amtliche Prüfung und Beglaubigung der 

Zaftodenfimeter betreffend. 
Dom 5. März 1888. 

(Amtsbl. d. Kgl. Staatsminift. d. 3. ©. 96.) 

Königl. Staats-Minifterium des Innern. 

Mit Bezugnahme auf Abſchn. A Ziff. 3 der Anweifung 
zur polizeilichen lWeberwadhung des Verkehres mit Milch 
von 20. Zuli 1887 (Umtsblatt des k. Staatsminifteriums 
des Innern ©. 245) werden nachſtehend die Vorſchriften 
für die amtliche Prüfung und Beglaubigung von Lakto— 
denfimetern befannt gegeben. 

München, den 5. März 1888. 

Freiherr von Feilitzſch. 
Der Generaljefretär von Nies, Minifterialvath. 

Vorfchriften 
für die Prüfung und Beglaubigung von Laktodenſimetern. 

$ 1. Nach Maßgabe der Anweiſung zur polizeilichen 
Ueberwachung des Verkehres mit Milh vom 2). Sn 
1887, A Ziff. 3 und B Hiff. 2 (Amtsbl. des k. Staats: 
miniſteriums des Innern 1887 ©. 245), dürfen bei Inter: 

findlichen Gradtheilung zu marfiren, 
kann auch von Geite des Fabrikanten erfolgen. 

ſuchung der Mil durch die polizeilichen Organe und die 
Sachverſtändigen nur jolde Laktodenjimeter gebraucht 
werden, welche auf ihre Nichtigkeit amtlich geprüft und 
beglaubigt jind. 

Diefe Prüfung und Beglaubigung erfolgt durd) die f. 
Unterfuhungsanftalt für Nahrungs- und Genußmittel zu 
München. 

Auf Verlangen prüft und beglaubigt dieſe Anſtalt auch 
diejenigen Laktodenſimeter, welche ihr zu dieſem Behufe 
von Privaten übermittelt werden. 

8 2. Zur amtlichen Prüfung und Beglaubigung find 
vorläufig nur ugebofen Laftodenfimeter von Glas nad) 
Sorhlet und XLaktodenfimeter von Hartgummi nad) 
Nednagel. 

$ 3. Bei beiden Arten follen die äußeren Flächen 
einen gleichmäßigen, zur Achſe des Inſtrumentes jymme- 
triijhen Verlauf haben. 

Die Mafjenvertheilung innerhalb des ganzen Inſtru— 
mentes foll jo angeordnet fein, daß die Spindel in einer 
Flüffigkeit ſchwimmend ſich lothrecht einitellt. 

$ 4. Bezüglich des Soxhlet'ſchen Laktodenſimeters ijt 
außerden Folgendes zu beachten: 

1. Der äußere Durchmefjer des unteren Glaskörpers 
darf nicht mehr als 34 und nidt weniger als 31, 
der äußere Durchmefjer der Spindel nicht weniger 
als 31, Millimeter betragen. ’ 

2. Die auf Papier aufzutragende Skala iſt an der 
Snnenwand der Spindel unveränderlic) zu befeitigen, 
alfo feinesfalls mit Bindemitteln, welche von außen, 
z. B. durch Erwärmen, eine Berichiebung gejtutten. 

3. Die ganzen Grade der Sfala, welche in jchwarzen 
Theilitrihen auszuführen ift, follen fid) auf die 
Hälfte, die halben Grade auf ein Biertel des Um— 
fanges der Spindel erftreden. 

4 Die Sfala fol in die Erweiterung des unteren 
Endes der Glasſpindel hineinreihen; doch dürfen 
Skalenſtriche nur joweit aufgetragen fein, als die 
Spindel noch vollitändig zylindriſch ift. 
Die Sfala fol ohne augenfällige Fehler ausgeführt 
jein; insbefondere dürfen benachbarte Sntervalle 
höchſtens um den vierten Theil ihrer Länge von 
einander abweichen. 

6. Die Sfala foll mindeftens in halbe und höchſtens 
in fünftel Grade eingetheilt fein und muß Die 
Grade 24 bis 37 umfajjen. 

Die Länge des Sntervalles von einem ganzen 
Grade zum andern darf an feiner Stelle weniger 
als 5 Millimeter betragen. 

5. Bei dem Recknagel'ſchen Snitrumente follen 
die Mtetalltheile glatt polirt und mit dem Hartgummi 
vollfommen wafjerdicht verbunden fein. Die Skala foll 
mindeſtens in halbe und höchſtens in fünftel Grade ein- 
getheilt jein und muß die Grade 26—37 umfafjen. 

Die Länge des Sntervalleg von einem ganzen Grade 
zum andern darf an feiner Stelle weniger ald 5 Milli— 
meter betragen. 

Die Theilitrihe für die ganzen Grade follen die ganze 

en 

Fläche der Metallſkala durchichneidenz; jene für die halben 
‚oder fünftel Grade haben ficy bis auf Die Hälfte derjelben 
zu erftreden. Bezüglich der Gintheilungsfehler fommen die 
Vorſchriften des $ 4 Ziffer 5 aud) bier zur Anwendung. 

8 6. Die Skala foll die deutliche Bezeichnung: Lakto— 
‚denjimeter nah) Soxhlet beziehungsweife Nednagel, 
‚die Angabe: Temperatur + 15% C, die laufende Fabrif- 
nummer, jowie Namen und Wohnort des Verfertigerd und 
die Sahrzahl der Anfertigung des Snitrumentes enthalten. 
‚Die Numerirung der Gradſtriche foll in deutlicher und 
‚überfichtlicher Weiſe ausgeführt jein. 

$7. Die im Mehr oder im Minder zuzulafjenden Fehler 
der Skala dürfen höchſtens 0,2 Grade betragen. Die Er- 
mittlung der Fehler bezieht ſich auf diefenigen Angaben 
‚der Skala, welche an der Durchſchnittslinie des Flüffig- 
keitsſpiegels mit der Eintheilungsflähe der Spindel von 
einem unterhalb der Ebene des erjteren befindlichen Auge 
‚abgelefen werden. 

$ 8. Auf den Glaskörper des Sorhlet'ſchen Lafto- 
denfimeters ift ein Stempel aufzuäßen, ebenſo auf der 
Spindel ein beliebiger Theiljtrich der in der Spindel be- 
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Die Stempelung des Recknagel'ſchen Laktodenfimeters 
erfolgt durch Aufdrücken eined Metallitempeld am oberen 
Ende des für die Skala dienenden Metallitreifens, wofür 
feitens des Fabrifanten mindeftens 5 Millimeter Raum 
zu laſſen ift. ; f 

9. Für ein Inftrument, welches bei der Prüfung 
Schaden. gelitten hat, ijt die Prüfungsitelle nicht zum 
Erſatze verpflichtet. 

$ 10. Mit jedem als richtig befundenen Laktodenſi— 
‚meter wird ein Beglaubigungsihein nad) folgenden For— 
mular abgegeben: 

Beglaubigungsfhein für Taftodenfimeter. 

Für Herrn 
iſt ein Laftodenfimeter nad) . . 
nagel?), dejien Skala mit ir... .. . bezeichnet ift und 
von.... Grad bis... . Grad reicht, und deſſen Ge— 
wit... . Milligramm beträgt, nachdem es innerhalb 
der zuläffigen Fehlergrenze richtig befunden wurde, be- 
glaubigt worden. 

DD er Se N WR Er Taerar ar, 17, at al el Maar Sc er er u 

Königlidhe Unterfuhungsanftalt für Nahrungs: - 
und Genußmittel zu München. 

ERD 
Siegel. Unterſchrift. 

8 11. Die Gebühr für die Prüfung eines Laktodenſi— 
meters einſchließlich der Ausſtellung des Beglaubigungs— 
ſcheines beträgt zwei Mark. 

$ 12. Die k. Unterſuchungsanſtalt für Nahrungs- und 
Genußmittel zu Münden hat über die von ihr vorge: 
nommenen Laftodenjimeter » Prüfungen ein fortlaufendes, 
je am Schlufje eines Kalenderjahres abzuſchließendes Tage- 
buch nad) nachſtehendem Formular zu führen. 

Tagebud 
über die von der k. Unterfuhungs-Anitalt zu München 
vorgenommenen Prüfungen und Beglaubigungen von 

Laftodenjimetern. 

. en el» 5 a 
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Württemberg. Verfügung des Mlinifteriums des 
Innern, betr. den Transport von Leichnamen. 

Bom 12. März 1888. — Neg.-Blatt ©. 105. 
In Ausführung einer zwifchen den deutſchen Bundes- 

regierungen getroffenen Vereinbarung wird unter Hinweis 
auf Art. 25 Ziff. 1 des Geſetzes vom 27. Dezember 1871, 
betreffend Aenderungen des Polizeiſtrafrechts bei Ein— 
führung des Strafgeſetzbuchs für das Deutſche Neich, be- 
züglich des Transports von Leichnamen mit Höchſter Ge- 
nehmigung vom 10. März d. 3. Nachftehendes verfügt: 
. 91. Der Transport von Leichen aus dem Sterbeort 
in einen andern Gemeindebezirk ift nur mit polizeilicher 
Genehmigung zuläffig. 

Einer ſolchen Genehmigung bedarf es jedoch nicht, 
wenn der Transport nad) dem außerhalb des Gemeinde: 
bezirtö gelegenen ordnungsmäßigen oder herkömmlichen 
Begräbnißplatz des Sterbeorts, oder einer der hriftlichen 
Konfeſſionen desjelben oder aber bei Leichen von Sfraeliten 
nad) dem Begräbnißplaß der ifraelitifcehen Einwohner des 
Sterbeorts erfolgt, vorausgefeßt, daß in allen diefen Fällen 
der Begräbnißplaß nicht mehr als 20 km von dem ©terbe- 
ort entfernt ift. 

‚ Der Transport bereitö beftatteter, zu diefem Behuf 
wieder auögegrabener Leihen an einen andern Beſtat— 
tungsort iſt auch in den Füllen des Abf. 2 und auch dann 
nur mit polizeiliher Genehmigung zuläffig, wenn ber 
neue Bejtattungsort in demjelben Gemeindebezirk, wie der 
jeitherige Beſtattungsort gelegen ift, 

Die polizeilihe Genehmigung zum Leichentransport 
(Abj. 1 und 3) wird durch Ausftellung eines Leichenpafjes 
ertheilt, welcher nad) dem in.der Anlage angefügten For- 
mular auszufertigen ift. 

$2. Für. den Transport won Leichen, welche aus 

einem anderen Deutſchen Bundesjtaat nad) oder durch 
Württemberg geführt werden, ift ein Leichenpaß derjenigen 
Behörde erforderlich, welde nad) den Beitimmungen des 
betreffenden Bundesjtaats zur Ausitellung des Xeichen- 
paſſes zuſtändig tft. 

Der Transport von aus dem Ausland kommenden 
Leichen nach oder durch Württemberg iſt nur mit Ge— 
nehmigung der inländiſchen Polizeibehörde zuläſſig, ſoferne 
nicht mit dem Staat, aus welchem die Leiche kommt, eine 
Vereinbarung über die Anerkennung der von den Be— 
hörden dieſes Staats ausgeſtellten Leichenpäſſe beſteht und 
ein von der hienach zuſtändigen ausländiſchen Behörde 
ausgeſtellter Leichenpaß beigebracht oder ſoferne nicht der 
Leichenpaß eines zur Ausſtellung von Leichenpäſſen er— 
mächtigten deutſchen Konſuls oder diplomatiſchen Ver— 
treters des Reiches vorgewieſen wird. 

$ 3. Die Ausſtellung der Leichenpäſſe ($ 1) erfolgt 
durch die Dberämter, in deren Bezirk der Gterbeort, oder 
im Falle der Wiederauögrabung einer Leiche, der feit- 
herige Beltattungsort liegt; in Stuttgart durd die K. 
Gtabdtdireftion. 

Zur Ausftellung von Leichenpäfjfen für YLeichentrang- 
porte, welche vom Ausland fommen ($ 2 Abf. 2), iſt das- 
jenige Dberamt zujtändig, in dejjen Bezirk der Transport 
in Württemberg beginnt. 

Die zur Ausitellung von Leichenpäflen zujtändigen 
deutichen Behörden ($ 2 Ab. 1 und 2) werden vom Reichs— 
kanzler befannt gemad)t. 

$ 4. Der Leihenpaß darf nur für foldhe Leichen er- 
theilt werden, über weldye die nachſtehenden Ausweiſe ge- 
liefert worden find: 

a) ein beglaubigter Auszug aus dem Gterberegiiter; 
b) eine nah Anhörung ded behandelnden Arztes aus- 
one Beicheinigung des Dberamtsarztes über die 
odesurfahe fowie darüber, daß feiner Lleberzeu- 

gung nad) der Beförderung der Leiche gejundheit- 
lihe Bedenken nicht entgegenitehen; 

e) ein Ausweis über die vorſchriftsmäßig erfolgte Ein- 
fargung der Leiche (vergl. die nachfolgenden Be— 
jtimmungen $$ 5—7); 

d) in den Züllen des $ 157 der Strafprozekordnung 
vom 1. Februar 1877 die jeitens der Staatsanmwalt-- 
ihaft oder des Amtsrichters ausgeftellte jchriftliche 
Genehmigung der Beerdigung. 

Die Nachweiſe zu a und b werden bezüglid) der Leichen 
von Miilitärperfonen, welche ihr Standquartier nad) ein- 
getretener Mobilmachung verlaffen hatten {$$ 1 und 2 
der Kaiferlihen Verordnung vom 20. Januar 1879 Neichö- 
gejegblatt ©. 5), durch eine Bejcheinigung der zuftändigen 
Militärbehörde oder Dienjtitelle iiber den Sterbefall unter 
Angabe der Todesurfahe und mit der Grflärung, daß 
nad ärztlihen Ermefjen der Beförderung der Leiche ge- 
jundheitliche Bedenken nicht entgegenftehen, erjeßt. 

5. Jedem Leichentransport iſt eine zuverläſſige 
Perſon ald Begleiter beizugeben. 

Die Leihe muß in einem hinlänglich widerjtands- 
fühigen Metallfarge luftdicht eingefchloffen und letzterer 
von einer hölzernen Umhüllung vdergeitalt umgeben fein, 
daß jede Verfchiebung des Sarges innerhalb der Um— 
hüllung verhindert wird. 

Erfolgt der Leichentransport nicht mittelft der Eifen- 
bahn, jo kann aud) die Verwendung doppelter, gut ver: 
pichter und verſchloſſener Holzjärge, von welchen der innere 
aus harten Holze gefertigt jein muß, oder wenn der 
Transport nur furze Zeit Dauert und gejundheitliche Be— 
denfen, insbefondere wegen der Art der Krankheit, mit 
welcher der Veritorbene behaftet war, nicht entgegenftehen, 
ausnahmsweiſe die Verwendung eines einzigen, gut ver: 
ſchloſſenen Sarges von Holz zugelafjen werden. 

Die SS 6, 7 und 8 find gleichlautend mit Nr. 3, 4 und 6 des vom 
Bundesrathe aufgeitellten Entwurfs (VBeröffentl. 1887 ©. 745 zu, B). 
Statt „beamteten Arztes” beißt e& auch inı 8 7 „Dberamtsarztes” in 
$ 8 fehlen die Worte „mittels der Eifenbahn”. 

$ 9. Auf dem Transport von Leichen, welche von 
PBolizeibehörden, Kranfenhäufern, Gtrafanftalten ıc. an 
die anatomische Anftalt der Univerſität Tübingen über- 
fandt werden, finden die Vorſchriften der $$ 6 und 7 
entiprechende Anwendung. 

Auch darf, wenn der Tod im Verlauf der in $ 8 auf: 
geführten Krankheiten eingetreten ift, die Ablieferung der 
Leihe an die anatomische Anftalt nicht ftattfinden. 



Am MUebrigen verbleibt es bezüglid) des Transports 
jolcher Leichen, insbejondere auch bezüglich der Noth— 
wendigfeit der Ausitellung eines Leichenpafjes bei den Be- 
ftimmungen der Minifteriaiverfügung vom 4. Juni 1862 
(Neg.-Blatt ©. 157). 

10. Bei Ausftellung von Leichenpäflen für Leichen- 
transporte, welche nad) dem Auslande gehen, find außer 
den vorſtehenden Beftimmungen auch Die von dem Deut- 
jchen Reich mit ausländischen Regierungen hinſichtlich Der 
a abgejchlofjenen Vereinbarungen zu be- 
achten. 

Für die Beförderung von Leichen mittelft der Eijen- 
bahn find außer den vorſtehenden Beitimmungen die Bor- 
Ihriften des $ 34 des Gijenbahnbetriebsteglements (Gen- 
tralblatt für das Deutſche Reich von 1837 Seite 564) 
maßgebend. 

$ 11. Vorſtehende Beſtimmungen treten mit dem 
1. April 1888 in Kraft. 

Öleichzeitig tritt die Minifterialverfügung vom 13. Juli 
1577, betreffend den Transport don. Leichnamen, außer 
Wirkſamkeit. 

Stuttgart, den 12. März 1888. 
Schmid. 

Mecklenburg-Schwerin. Bekanntmachung, betr. 
Erhebungen über die Verbreitung der Nothlanf- 

ſeuche und der Schweinejenche, 
Vom 22. Mai 1888. 

(Reg. Bl. f. d. Großherzogth. Mecdlenburg- Schwerin. 
Amtliche Beilage ©. 104.) 

Das unterzeichnete Minijterium legt Werth darauf, 
die Erhebungen über die Verbreitung und Heftigfeit der 
Rothlaufſeuche und Schweineſeuche unter den Schweinen 
im Yande von Sohannis d. J. ab nod) auf ein Jahr fort- 
zufegen und hierüber genaueres Material als im vorigen 
Jahr zu erlangen. Die Ortsobrigfeiten wollen es ſich 
deshalb angelegen fein lafjen, in ihrem Bezirk (auch durch 
Vermittelung der Privatthierärzte, der Verſicherungs— 
bereine, der Frohner u.f. w.) nah Möglichkeit von allen 
Fällen von Rothlauf_ oder Schweineſeuche Kenntniß zu 
erhalten, und das Ergebniß ihrer Ermittelungen nad) 
Maßgabe des Formulars Anlage A zufammenftellen und 
Johannis nächſten Jahres dem zuftändigen Bezirksthier— 
arzt zur weiteren Bearbeitung zuſchicken. 

Schwerin, am 22. Mai 1888. 
Großherzoglich Mecklenburgiſches Miniſterium, Abthlg. für 

Medizinal-Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Mühlenbrud). 

Anlage A. 
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3. 

‚Am 283. Mai 1888 iſt ferner von dem Großherzoglichen 
Miniſterium, Abtheilung für ae 
eine gemeinverftändliche Belehrung über das „Feuer der 
Schw eine” an die Öroßherzogl. Aemter, Magiftrate und 
Kloſterämter zur Dertheilung unter die fehweinehaltende 
Bevölkerung, jowie an ‚die Bezirköthierärzte zur Berthei- 
lung an bie ritterſchaftlichen Güter abgegeben worden. 

Desgleichen, betr, die Viehausfuhr nach dem 
e Auslande, 
„om 26. Mai 1888. (Ebenda ©. 106.) 

‚Der Umftand, daß ſchon vereinzelte Fälle der Ein- 
bringung feuchenfranfen Viehs von Deutſchland nad) 
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öffentlich 
Impftermine abhalten. 

deutſchen Viehhandels und der einheimiſchen Landwirth— 
ſchaft ein allgemeines Verbot der Einfuhr an Vieh aus 
Deutſchland von Geiten der Königlid) Großbritannischen 
Ntegierung zu bewirfen, Hat es nothwendig erjcheinen 
lafien, den beamteten Thierärzten bei der nad) Maßgabe 

der Bekanntmachung vom 3. Dezember v. 3.!) vorzuneh— 
menden Unterfuhung der zur Verladung nad) den Nord- 
jeehäfen bejtimmten Wiederfäuer und Schweine bejondere 
Sorgfalt und Beinlichfeit zur Pflicht zu machen, und giebt 
außerdem dem unterzeichneten Minifterium Veranlafjung 

‚ die Ort3obrigfeiten hierdurch aufzufordern, daß fie noch— 
' mals die in dem diejjeitigen Erlaß vom 26. Februar 1885 
(Negierungs-Blatt Nr. 10) erwähnten Beltimmungen fowie 

‚ den Snhalt des $ 328 des Strafgeſetzbuchs in ihrem Bezirk 
allgemein in Grinnerung bringen und die im Snterefje 
der Dffenhaltung der deutschen Viehausfuhr unter dem 
16. Auguft 1586 ergangenen Vorſchriften (Megierungs- 

- Blatt Nr. 28°), namentlich auch) Diejenigen bezüglid) der 
Maul- und Klauenſeuche in Ziffer I, genau beobadıten. 

Schwerin, am 26. Mai 1888. 
Großherzoglich Mecklenburgiſches Minifterium, Abthlg. für 

Medizinal-Angelegenheiten. 
Sm Auftrag: Mühlenbrud. 

| Oldenburg. Bekanntmachung, betreffend die Ver— 
ladung von Wiederkäuern und Schweinen auf 

den Eiſenbahnen. 
Vom 6. Dezember 1887. 

Auf Grund des 8 20, Abi. 2 des Geſetzes vom 23. Juni 
‚ 1880, betreffend die Abwehr und Unterdrüdung von Vieh— 
‚ feuchen, wird angeordnet, daß Wiederfäuer und Schweine 
‘auf den Eifenbahnen nad) den Nordfeehäfen erſt dann 
verladen werden dürfen, wenn dieſelben von einem beam- 
teten Thierarzt unterſucht und gefund befunden worden find. 

Dldenburg, 1887, Dezember 6. 

Staatsminifterium, Departement ded Innern. 

gez.: Sanjen. 

| Braunfchweig. Erlaß, betreffend die Siontrolle der 
öffentlichen Impftermine. 

Vom 24. Mai 1888. 

Da nad) dem Bundesrathsbefchluffe vom 18. Suni 1885 
| Nr. 8,5 auch die von PBrivatärzten abgehaltenen öffent- 
lihen Smpftermine einer Kontrolle unterworfen werden 
follen, jo fordern wir Sie auf, und thunlichſt bald zu. be- 

‘richten, ob in ihrem Phyſicate Privatärzte (reſp. welche) 
ihe, Durch Öffentliche Anzeige befannt gemadjte 

GSelbitverjtändlich bezieht ſich dieſer Erlaß nit auf 
gelegentliche oder ald Hausarzt porgenommene Impfungen. 

Braunſchweig, den 24. Mat 1888. 

Herzogl. Braunfhw.-Lüneb. Dber-Ganitäts- Kollegium. 
U. Culemann. 

An die Phyfici des Herzogthums. 

| Walde. Bekanntmachung, betreffend die Erhö— 
bung der Hebammengebühr. 

Dom 16. Mai 1888. 

(Fürſtlich Waldeckiſches Negierungsblatt ©. 59.) 

Die in der Bekanntmachung vom 21. März 1874 
‚ (Negierungsblatt von 1874 Blatt 33) auf den Betrag 
‚don 4 Mark feitgefeßte Hebammengebühr entjpricht weder 
den erhöhten, an die Ausbildung und Thätigfeit der Heb- 

‚ ammen geitellten Anforderungen, noch auch den bejtehenden 
. Breisverhältnifjen. 
meinwohls erforderlich, dem jchon bejtehenden Mangel an 
‘Hebammen durch Werbefierung ihres Einkommens ent- 
gegenzutreten. 

Auch erſcheint es im Intereſſe des Ge— 

Demzufolge wird der oben erwähnte Satz von 4 Mark 
‚auf den Betrag von 6 Mark hierdurch erhöht. 

Arolfjen, den 16, Wai 1888. 

Der Landespdireftor: von Saldern. 

!) Beröffentl. 1888 ©. 26. — ?) Deögleichen 1886 ©. 566. 

- Großbritannien geeignet find, zum ſchweren Nachtheil des 

er 



Stalien, Bauordnung der Stadt Nom. 

Für die Stadt Nom wurde unter dem 14. Februar 1837 
eine neue Bauordnung erlaffen. Diefelbe zerfällt in 11 
Titel und hat laut Titel 1 für Bauten aller Art, in der 
Stadt und in den Vororten, an öffentlichen Straßen und 
Pläten, wie im Innern von Brivatgrundjtücen Geltung. 
Durch diefelbe ſoll nicht nur ein gutes Ausjehen Der Ge— 
bäude, fondern auch die Gejundheit und Gicherheit der 
Bewohner gewahrt werden. 
Die Stadtbehörde, welcher die Handhabung der Bau: 

ordnung zukommt, hat nad Titel 2 die Baulinien feſt— 
zuftellen, nad) welchen die Gebäude zu richten find. Lebtere 
jollen in der Negel nicht höher fein, alö das eineinhalb- 
fache der Straßenbreite, alö äußerjte Grenze für die Höhe 
eines Haufes find 24 ın fejtgejeßt, unter allen Umſtänden 

aber find 14 m Höhe zuläffig, aud) ohne Rückſicht auf die 
Breite der Straße. 

Sogenannte Attifabauten, eine Eigenthümlichkeit italie- 
niiher Wohnhäufer dürfen fich erſt auf der erſten der 
Frontmauer des Haufes parallel laufenden Innenmauer 

‚erheben, jedod) nicht höher als die Entfernung ihrer Front 
von der Vorderfront des Hauſes beträgt. Die Geſämmt— 
höhe von Haus und Attifa zuſammen darf nur 24 m be- 

tragen. 
Titel 4 befaßt ſich insbefondere mit den Hygienifchen 

Einrihtungen der Gebäude. Die Höfe find jo groß un- 
zulegen, daß ihre kleinſte Geite '/, der Höhe des Haufes 
beträgt. Lichtſchächte zur Erhellung von Küchen oder 
Aborten find direkt verboten. Die Höfe müfjen gepflaftert 
und regelrecht entwäfjert werden. 

Die Höhe von Werkitätten oder Läden im Erdgeſchoſſe 
foll mindeitens 4 m, die jedes bewohnten Raumes mindejtens 
3m, in Dahmwohnungen 2,5 m betragen; int leßteren 
Falle muß der Raum zwijchen Dede und Dad) gut ge: 
lüftet werden fünnen. Der Fußboden bewohnter Erdge— 
ſchoſſe iſt wenigſtens 1 m hoch über dem Gelände anzu- 
egen. 

Jedes Gebäude muß Abtritt und Gofje haben. Er- 
fterer muß Direft von außen Licht und Luft befommten. 
Die Abfallrohre find jo. anzulegen, daß jie Durchfidern 
von Schmutzwaſſer nicht gejtatten und leicht bejichtigt wer- 
den können; fie find über Dad) zu verlängern und unten 
mit Waſſerverſchluß zu verjehen. 

Wo Kanäle beitehen, iſt ein Anjchluß an dieſe zu be— 
wirken, wo ſolche fehlen, find die Zallrohre in bewegliche 
Latrinen einzuleiten. An allen Deffnungen zur Aufnahme 
von Schmutzwäſſern im Snnern der Häufer find Waſſer— 
verſchlüſſe anzubringen. 

Für Otälle tft eine luftige Bauart, Vorforge für Ent: 
wäſſerung und Stein- oder Asphalt Pflafter vorgefchrieben. 

Näume, in welchen mit Feuer gearbeitet wird, follen 
Kamine erhalten, deren obere Deffnung, joferne Fenfter in 
der Nähe find, mindeſtens 6m von dieſen entfernt jein muß. 

Aus den in Titel 5 enthaltenen GSicherheitsporfchriften 
find folgende hervorzuheben: Gasröhren find in der Negel 
fihtbar zu verlegen und fo, daß die Dichtigfeit des Netzes 
leicht geprüft werden fann. Wo Gasröhren durch eine 
Wand gelegt werden müffen, find fie durch ein weiteres 
Metallrohr hindurchzuführen. 

Rohre von Kaminen und Defen müfjen mindeftens 
14 cm von benachbarten Gebälfe entfernt bleiben. 

Im Uebrigen enthält Titel 5 jehr eingehende Vor— 
ſchriften über die Herftellung der Baugerüfte, und über 
die Ausführung von Erdarbeiten. 

Titel 6 regelt mit wenigen Worten die Neinhaltung 
der öffentlichen Plätze in der Stadt. 

Titel 7 handelt von der Numerirung, den Snfchriften 
und der Bemalung der Häufer, Titel 8 kurz von den 
Stadterweiterungen. 

In Titel 9 wird das Verfahren bei Einholung einer 
Bauerlaubniß genauer feſtgeſtellt. Hier verdient hervor— 
gehoben zn werden, daß die Erlaubniß zur Ausführung 
eines Baues nur auf Grund vorgelegter von einem Seitens 
der Stadt anerkannten Architekten gezeichneter Pläne er- 
theilt wird, daß ferner die Stadt die Ausführung der 
Bauten zu überwachen und nad) vollendeter Arbeit die 
Erklärung der Bewohnbarkeit abzugeben hat. 
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Dänemark. Bekanntmachung, die Form und die 
Bezeichnung der Margarinebehälter ꝛc. betreffend. 

Bom 12. April 1888. (Ueberſetzung ohne Gewähr.) 

Sn Gemäßheit des Gejebes vom 5. April 1888, Die 
Anfertigung und den Berfauf von Margarine betreffend,*) 
wird hierdurch Nachſtehendes verordnet: 

1. Die Margarinebehälter ($ 2 des Geſetzes und ff.) 
jollen von ovaler Form fein, jo daß der Umkreis der Be— 
hälter überall mit dem Boden parallel ein Dval (Eilipfe) 
bildet, dejjen Länge wenigitens 1'/, Mal jo groß wie die 
Breite ijt. Auswendig jowohl auf dem Dedel und dem 
Boden, als aud) an den Geiten follen die Margarine- 
behälter mit der nachſtehenden Aufjchrift vwerjehen fein, 

‚MARGARINE 
weldhe in Schwarzer Farbe und in augenfälliger Weiſe in 
voller Größe auszuführen ift. Unter jeder Aufſchrift joll 
dabei zugleich der in dem Behälter befindliche Prozent- 
gehalt an.Butterfett der Margarine durch folgenden Ver— 
merf „Gehalt an Butterfet Prozent“ angegeben 
jein, wozu Buchſtaben defjelben Charakters und Schnitts 
wie Diejenigen der Aufichrift, aber in halber Größe, zu 
verwenden find. Die Zahl, womit der Vermerk ausge: 
füllt wird, foll in Größe und Deutlichfeit ven Buchitaben 
entjprehen. Inter diefem Vermerk joll mit Buchitaben 
dejielben Charakters, Schnitt3 und derjelben Größe ver 
ame des Fabrifanten (Firma) angebradyt werden. 

2. Diejenigen Behälter, in welchen geringere Duanti- 
täten in den Läden als Waarenproben oder zum Detail- 
verkauf ausgejtellt werden, ſowie Krüge, Schachteln u. drgl., 
in denen Margarine an die Käufer verabfolgt wird, follen 
diejelbe ovale Form wie die Miargarinebehälter (Nr. 1) 
haben und auswendig an den Seiten parallel mit dem 
Boden mit dem Worte „Wiargarine” bezeichnet fein und 
zwar mit Buchſtaben defjelben Charakters, Schnitts und 
derjelben Größe, wie jie zu der in Nr. 1 vorgeschriebenen 
Aufichrift verwendet werden; darunter fol auf gleiche 
Weiſe wie in Nr. 1 vorgefchrieben ift, der Prozentgehalt 
an Butterfett der Margarine, jowie der Name des Fabri- 
fanten (Firma) angegeben fein. 

Mit derſelben Bezeichnung foll Papier u. dergl., welches 
zum Berpaden von und zum Auflegen auf Margarine 
verwendet wird, wenn der Käufer die Waare in eigenen 
Behältern abholt, in augenfälliger Weije verjehen jein. 

3. Zu dem in $ 3 des Geſetzes für Verfaufsitellen, wo 
Margarine fi porfindet, befohlenen Anſchlage: „Hier ver: 
fauft man Margarine” follen Buchſtaben defjelben 
Sharafters und Schnitt, wie für die für Margarine— 
behälter vorgejchriebene Aufjchrift, aber von wenigitens 
3 Zoll Höhe verwendet werden. Die Auffchrift, welche 
Ihwarz auf weißem Grunde fein muß, foll in zwei Linien 
getheilt werden, jo daß in der eriten Linie fteht: „Hier 
verfauft man” und darunter mit zwei Zoll Abftand: 
„Margarine“. 

4. Die Dieomargarinbehälter follen die Form eines 
abgejtumpften Kegels haben, deſſen Höhe wenigitens 1'/, 
Mal fo groß als der Durchmefjer der größten Grund: 
fläche deſſelben ift. Auswendig auf dem Dedel, dem 
Boden und den Geiten, joll das Wort „Dleomargarin” 
mit Buchſtaben dejjelben Charakters, Schnitts und der: 
felben Größe angebracht fein, wie für die für Wiargarine- 
behälter vorgejchriebene Aufjchrift. 

5. Diejenigen Bücher, welche in Gemäßheit der 88 2, 7 
und 9 zu führen fein werden, follen nad) Schemas einge- 
richtet fein, welhe von Minifterium des Innern feſtge— 
jtellt werden, und dürfen nit in Gebrauch genommen 
werden, bevor fie nicht in Kopenhagen und in den Hans 
delsftädten vom Magiftrat und auf dem Lande von den 
Unterbehörden autorifirt worden find. Gedruckte Erem- 
plare der genannten Schemas, jowie Abdrücke des Ge- 

*) Anmerk. Vergl. Veröffentl. ©.. 309. 
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ebes pp. zum Aufhängen, werden vor dem 1. Mai d. 38. 
— akagen in “ Schuls’ihen Offizin und außerhalb 
Kopenhagens bei den Polizeimeiftern unentgeltlich zu er: 
halten fein. E 

6. Die durch diefe Befanntmahung erlafjenen Vor: 
ichriften gelten vom 1. Mai d. 38. an gerechnet. Bon 
diefem Zeitpunfte an tritt das Gejeß vom 5. d. Wits., Die 
Anfertigung und den Verkauf von Margarine pp. be- 
treffend, in Kraft. Bon demfelben Zeitpunfte an kommt 
die Bekanntmachung des Minijteriums des Innern vom 
11. April 1885, die Form der Behälter für Kunjtbutter 
betreffend, in Wegfall. # 

Borjtehendes wird hierdurch zur allgemeinen Kenntniß 
gebracht. 

Das Minifterium des Innern, den 12. April 1388. 
Sngerölenv. 

©. Damtlier. 

Rechtſprechung. 

Das dritte und vierte Heft des 4. Bandes des Werkes: 
„Sammlung von Entjheidungen des Kgl. Dber- 
landesgerihtes Münden in Öegenjtänden des Straf— 
rechtes und Strafprozeſſes“ enthält folgende, das Gebiet 
der öffentlichen Geſundheitspflege berührende Entjcheidun- 
gen des genannten Gerichtöhofes (vgl. Veröff. 1836 ©. 338, 
1887 ©. 412): 

1. Strafgefeßbuch für das Deutſche Reich $ 45, Geſetz 
v. 14. Mai 1879, betreffend den Verkehr mit Nahrungs- 
mitteln ꝛc. $ 12. 

Zum Thatbeftande des Vergehens gegen $ 12 Abi. 1 
Aiff. 1 wird Kenntniß von der Geſundheitsſchädlichkeit des 
Nahrungs: oder Genußmittels erfordert. 

Der Transport eines gejundheitsihädlichen Nahrungs: 
mittel an den Drt, wo es feilgehalten vder ſonſt in Ver: 
fehr gebracht werden joll, bildet noch nicht den Verſuch 
des Teilhaltens oder Snverfehrbringens, wenn das Nahrungs: 
mittel nod) einer weiteren Zubereitung oder Behandlung 
bedarf, um feilgehalten oder ſonſt in Verkehr gebracht 
werden zu fünnen. 

Beihluß vom 15. März 1837. 
Sn Erwägung, daß 
1. nad) den gepflogenen Erhebungen zwar angezeigt ift, 

daß Kaspar W. am 14. Suli 1886 in Gerach das Fleiſch 
einer am Tage vorher wegen Grfvanfung gejchlachteten 
Kuh, defien Genuß die menſchliche Gejundheit zu be- 
ihädigen geeignet war, als Nahrungsmittel an Georg D. 
verkaufte und daß leßterer dafjelbe zu dem Zwecke, es in 
jeiner Gaftwirthihaft zu B. oder in feinen Haushalte 
an feine Angehörigen und Dienftboten als Nahrungs- 
mittel abzugeben, von Gerad) fortfuhr, unterwegs aber 
von der Öendarnterie angehalten wurde, welche das Fleifch 
beſchlagnahmte; 

2. jedoch, nachdem der Fleiſchbeſchauer in Gerach am 
13. Juli 1886 ein Zeugniß des Inhalts ausgeſtellt hatte, 
daß das bezeichnete Fleiſch geſund, aber nicht bankfähig 
ſei und bloß zum Privatgebrauche verwendet werden dürfe, 
nit angenommen werden fan, daß der Angefchuldigte 
Kaspar W. gewußt habe, daß der Genuß jenes Fleiſches 
die menjchliche Gejundheit zu bejchädigen geeignet jet 
(Rechtſpr. des Reichsgerichts Bd. IV ©. 76), und die 
Handlung des Georg D. nur als eine Vorbereitung zum 
Seilhalten oder Inverkehrbringen des geſundheitsſchädlichen 
Fleiſches, nicht aber ald eine den Anfang der Ausführung 
diejes Vergehens in fich ſchließende Handlung fi) darftellt, 
weil zu dem Feilhalten in der Gaſtwirthſchaft oder dem 
Metzgergewerbe des D. oder zum Abgeben des Fleiſches 
als Kot an Angehörige und Dienftboten außer dem 
Transporte des gekauften Fleifches der Kuh von Gera) 
nad) DB. auch noch eine weitere Behandlung defjelben er- 
forderlidh war (Rechtſpr. des Reichsger. Bd. VI ©. 724), 

wird die Beſchwerde des GStaatsanwalts gegen den 
Beſchluß der Strafkammer des Landgerichts Bamberg 
vom 14. Januar 1887 verworfen. 

2. Strafgeſetzbuch für das Deutſche Reich 8 46. 
‚ Der die Gtraflofigfeit des Thäters begründende frei- 

willine Nücktritt vom Verfuche bewirkt nicht die Straf: 
Iofigfeit des Gehilfen. Beſchluß vom 3. Juli 1887, 

(Die Angefhuldigte hatte der Magdalena ©. Rath 
ertheilt, Meth und Zimmt zur Abtreibung der Leibes- 
frucht zu kaufen, und ihr daraus eine Mifchung be- 
reitet; Magdalena ©. nahm zwar davon ein, gab 
aber die Ausführung der Abtreibung auf, ohne an 
der Ausführung durch von ihrem Willen unabhängige 
Umftände gehindert zu fein.) 

3. Ebenda $$ 348, 359; ortöpolizeiliche Vorſchriften der 
Regierung von Mittelfranken, Kanımer des Innern, über 
die Fleiſchbeſchau vom 18. Februar 1885. 

Die auf Grund der ortspolizeilichen Vorfehriften der 
Regierung von Mittelfranken, Kammer des Innern, über 
die Fleiſchbeſchau vom 18. Februar 1885 aufgeftellten und 
verpflichteten Fleiſchbeſchauer ſind Beamte int Ginne des 
$ 359. Die Beurkundungen derfelben über Zeit und Ort 
der Schlahtung, über die Gattung des gefchlachteten Vieh— 
ſtücks und über deſſen Beſitzer ſowie über die VBornahnte 
und dad Ergebniß der Beihau betreffen rechtlich erhebliche 
Thatfahen. Cine hierauf bezüglihe vorſätzlich falſche 
Beurkundung bildet daher ein Vergehen im Amte nad 
$ 348 Abf. 1. 

Beihluß vom 7. März 1887. 

4. Ebenda $ 367 Ziffer 3. Kol. Verordnung, betr. den 
EAN mit Giften, vom 25. April 1877 88 3, 7, 14 
gift. 8, 9. 

Wer fih, ohne Thierarzt zu fein, mit der Ausübung 
der Thierheilfunde befaßt, it jtrafbar, wenn er, ohne die 
polizeiliche Erlaubniß zur Abgabe von Gift an Andere zu 
befißen, das zum Betriebe jeines Gewerbs nöthige Gift 
biebei in ſolcher Weiſe verwendet, daß andere Perſonen 
in die Lage verjebt werden, über das Gift verfügen zu 
fünnen. 

(Ein Viehkaſtrirer bediente ji bei Kaftrirung von 
Hengiten jogenannter Kluppen, welche, nachdem jie 
in der inneren ausgehöhlten Seite mit ätzendem 
Duedjilberchlorid und weißem Duedfilberpräzipitat 
bejtrihen worden waren, den Pferden angelegt und 
an beiden Geiten feſt zugefhnürt wurden.) 

Urtheil vom 17. Juni 1887. 

5. Dieſelbe Beftimmung in Verbindung mit der Saifer- 
lihen Verordnung, betr. den Verkehr mit Arzneimitteln, 
vom 4. Januar 1875. 

Auf Grund des $ 367 Ziff. 3 iſt auch jtrafbar, wer 
ohne polizeiliche Erlaubniß eine von ihm verfertigte flüffige 
Arzeneimiſchung durch Einpinſelung auf Körpertheile An- 
derer überträgt. 

(Ein Kurpfufcher hatte eine, von ihm aus veridhiede- 
nen mit Weingeijt verjeßten ätherifchen Delen ver- 
fertigte, als Arzneimittel im Sinne der Kaif. Ver- 
ordnung von 4. Sanuar 1875 zu erachtende Flüffig- 
feit ohne poligeilihe Grlaubnig auf die Franken 
Körpertheile feiner Patienten aufgetragen, fie den 
leßteren „überlafjen” im Ginne des $ 367 Ziff. 3 
Str. ©. 8.) 

Urtheil vont 15. November 1887. 

6. Bayerifches Polizei-Strafgefeßbud Art. 127 Abf. 1 
in Verbindung mit der Kgl. bayerifhen Verordnung, Die 
Berhältnifje der Bader betr., vom 24. Juni 1884 8 9. 

„Badereibefiger” ift ein der Bezeihnung „Bader“ 
ähnlicher Titel, durd) den der Glaube erwedt werden 
ir der Inhaber dejjelben fei eine geprüfte Mepdizinal- 
perjon. 

Ein Bader, welchen die Berechtigung zur Führung 
des Titels „Bader“ entzogen worden ift, ift nicht mehr 
„geprüfte Medizinalperſon“. | 

Urtheil vom 22. April 1887. 

Außerdem intereffirt noch nachftehende, auf ©. 412 
der DVeröff. von 1887 noch nicht wiedergegebene Ent- 
ſcheidung aus dem zweiten Hefte des 4. Bandes, welche 
zwar auf Grund des bayeriichen Geſetzes, betr. die Er- 
— einer Abgabe von Salz, vom 16. November 1867 
8 20 Abſ. 1 Ziff. 4 gefällt iſt, aber das Nahrungsmittel— 
geſetz injofern berührt, als die bei der Herftellung von 
MWürften ald Umbhüllung verwendeten Rindsdarme als 
„Nahrungs: oder Genußmittel für Menſchen“ angejehen 
wird. 

l 
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Sofern die bei der Herſtellung von Würſten als Um— 
hüllung verwendeten Rindsdärme als „Nahrungs- oder 
Genußmittel für Menſchen“ zu betrachten ſind, iſt die von 
einem Saitlinghändler gewerbsmäßig betriebene Reinigung 
und Konſervirung der zu jenem Zwecke beſtimmten Rinds— 
därme ein Gewerbe, welches Nahrungs- oder Genußmittel 
für Menſchen „bereitet“. — Der Umſtand, daß die bei 
der Herftellung von Würften als Umhüllung verwendeten 
Kindsdärme vor dem Genufje der Würfte leicht bejeitigt 
werden können und auch regelmäßig bejeitigt werden, 
rechtfertigt nicht die Feftitellung, daß Diejelben ein Nah— 
rungs- oder Genußmittel für Menſchen nicht feien. 

Urtheil vom 31. Dezember 1886. 

Aermildhtes. 

„Preußen. Göttingen. Gtädtifhe Deßin- 
feftions3-Apparate.” — Die Stadt Göttingen beſitzt 
ſeit 1884 eine Desinfektionsanftalt, in welcher 2 nad) den 
Angaben von Prof. Dr. Flügge und Gtadtbaumeifter 
Gerber konſtruirte Desinfektionsöfen aufgeftellt jind. 
Diefe find im Brinzipe den bekannten Gterilifirung3- 
apparaten unter Benübung jtrömenden Dampfes von 
Kod), Gaffky und Löffler nachgebildet und haben, der eine 
bei 50 cm Durchmejjer eine Höhe von 70 cm, der andere 
bei 80 cm Durchmeſſer eine Höhe von 140 em. Gie be- 
ftehen aus 3 Theilen: einem Waſſerkeſſel, mit Gas be- 
heizt, einem Cylinder zur Aufnahme der zu fterilifirenden 
Gegenjtände und einem Hut. Die Verbindung der 
Theile unter ſich geichieht durch Wafjerverichlüffe, indent 
der untere Rand des Hutes bezw. des Cylinders in eine 

. am oberen Rande des Eylinders, bezw. Waſſerkeſſels be- 
findlihe Rinne mit Waſſer eintaudt. Zur Verhütung 
übermäßigen Wärmeverlujtes find alle Theile mit Kiejel- 
guhr umhült. Durch ein im Hute angebradhtes Rohr 
kann Dampf entweichen. 

Verſuche von Prof. Dr. Flügge haben eıgeben, daß 
jelbit die in feitverpadten Bündeln enthaltenen Bacillen- 
ſporen — je nad) ihrer Art — nad) 1 biö 1/, jtündiger 
Einwirkung des Dampfes fterilifirt waren. 

Zur Benüßung der Apparate wurden die Einwohner 
Göttingens durd) Folgende Bekanntmachung des Magiſtrates 
aufgefordert: 

Befanntmahung. 
Beim Auftreten von anſteckenden Krankheiten in den 

Häufern und Wohnungen fordern wir die Einwohner- 
ſhhaft, jowie die Herren Aerzte auf, fich der Apparate zur 

Desinfizirung der dem Kranfheitsitoffe zugänglich ge 
wejenen Kleider, Betten, Gardinen, Möbeln und fonſtigen 
Hausgeräthe zu bedienen und auch die Desinfizirung der 
Räumlichkeiten jelbit, welche zum Aufenthalt der Kranken 
gedient haben, durch das gejhulte Perſonal der Stadt 
vornehmen zu lafjen. 

Der Antrag auf Vornahme der Desinfektion von 
Wäſche ꝛc. und ganzen Zimmern ift bei dem Hospital- 
Berwalter Hillemann am Waageplaß Ir. 6 oder in der 
Stadtwadhe unter dem Nathhaufe zu ftellen und Dabei 
der Name, Stand und die Wohnung des Auftraggebers, 
leßtere nad) Straße und Hausnummer, anzugeben. 

Bon der Stadtwache aus werden dann fofort die mit 
der Desinfizirung Beauftragten bejtellt. 

Vorbehaltlich einer demnächſt von uns zu erlafjenden 
Tare find die Preiſe vorläufig wie folgt feitgejeßt: 

1. für eine Desinfektion geringen Umfanges (eines 
Bettes und einiger Wäſcheſtücke 2c.) auf 5—10 ME; 

2. für eine Desinfektion größeren Umfanges (Bett- 
ftüde, Wäfche 2c.) auf 10-20 ME. ; 

3. für eine gleichzeitige Desinfektion eined Zimmers 
mittleren Umfanges und der darin befindlichen Möbeln, 
foweit leßtere nicht mittels Apparates zu desinfiziren find, 
auf 6-10 ME. 
ee —— Gegenſtände werden den Bewohnern 
in ihre Wohnungen zurückgeliefert. 

Göttingen, den 1. Auguſt 1886. 

Der Magiſtrat der Stadt Göttingen. 
Merkel. 

39 m | — 

Das Inventarium der Anjtalt beiteht aus folgenden 
Gegenjtänden, welche vorräthig zu halten find; 

1. Sechs Kittel mit langen Wermeln und aus 
einem Stoffe gemacht, welcher leicht abgewaſchen 
werden kann. 

2. Ein Gefäß, enthaltend 1 k roher Karbolfäure. 
3. Ein Gefäß, enthaltend 2 k Oublimatlöfung im 

PBerhältniß von 1: 1000. 
4. Ein Gefäß mit 2 roher Galzfäure. 
5. Eine Schachtel mit blauem Lakmuspapier. 
6. Ein Litermaaß. 
7, Ein graduirter Maafcylinder. 
8. Mehrere Bürjten, um Riten und Fugen damit 

zu reinigen. 
9. Eine Nagelbürite. 

10. Eine Waſchſchale. 
11. Cine hinreihend große Anzahl von Tüchern 

bis zu einer Größe, daß eine Matrabe hinein 
geichlagen werden kann. 

12. Zwei Handwagen, von denen einer einen feit 
zu ſchließenden Blechfajten enthält oder auf- 
nimmt, der andere zum Transporte von Körben 
dienen fann. 

13. &inige größere Körbe. 

Sn jeden Kalle haben die mit der Desinfektion 
beauftragten Berfonen folgende Sachen mit zu ber in- 
fizivten Wohnung zu nehmen: 

Für jede Perſon einen Kittel, 
das Gefäß mit Sublimatlöſung, 
die Bürjten inkl. Nagelbürſte, 
die Wafchichale, 
die Tücher, 
den Handwagen mit Blechkaften. 

Handelt es fih um eine Infektion durch Cholera, 
Typhus oder Nuhr, fo find auch noch die Gefäße mit 
Karbolfäure und Salzſäure nebit Litermaß und graduirtem 
Cylinder mitzuführen. Bei Blattern würden nod) 
3 Packete mit je I Pfd. Schwefel erforderlich fein. Die 
Tücher find vorher in 1 prozentige Karboljäurelöjung 
einzutauchen und dann leicht auszudrüden, jo daß fie 
hinreichend feucht bleiben. 

Für die mit dem Desinfektionsgeſchäfte betrauten 
Perſonen wurde die folgende Snitruftion ausgegeben. 

Snftruftion für die mit dem Desinfeftions- 
Geſchäft betrauten Perſonen. 

Nachdem die desinfizirenden Perſonen mit den ange— 
führten Utenſilien in der infizirten Wohnung angekommen 
find, legen fie den Kittel an, füllen dann die Waſchſchale 
mit Sublimatlöjung und waſchen ihre Hände mit der- 
ſelben. 

Darauf werden die Sachen, welche zum Dampfofen 
geſchafft werden ſollen in die mit Carbolſäurelöſung ge— 
kränkten Tücher ſorgfältig eingeſchlagen und in den Blech— 
kaſten gelegt; Stoffe, deren Farbe ſehr empfindlich iſt, 
werden zweckmäßig zunächſt in ein trocknes Tuch geſchlagen 
und dann mit dem feuchten Laken umhüllt. Entweder 
fahren nun beide Perſonen, nachdem ſie abermals ihre 
Hände mit der Sublimatlöſung gewaſchen und ihre Nägel 
hiermit gebürftet, aud) die Kittel mit derſelben abgewaſchen 
haben, die eingepadten Sachen in die Desinfektionsanitalt 
und fehren demnächſt zur Vornahme der Desinfektion des 
SKranfenzimmers zurüd; oder es bleibt einer derjelben zu 
letzterem Zwecke ſogleich da, wenn der andere die Sachen 
allein weaführen fann. 

Die Desinfektion der Kranfenzimmer wird je nad) der 
Natur der Krankheit in folgender Weife ausgeführt: 

Cholera: Sämmtliche Wäſche, Kleidungsitüde, Betten, 
Teppiche, Gardinen, Vorhänge u. ſ. w., welche möglicher- 
weile mit den Dejektionen des Kranken in Berührung 
gefommen find, find zur Desinfeftionsanftalt zu befördern. 
Die Abtrittsgruben find mit roher Salzſäure jo veichlic) 
zu übergießen, daß der Anhalt nad) gehörigem Umrühren 
jauer reagirt. Der Abtritt ſelbſt, d. h. das Sitzbrett und 
der Fußboden ift mit 5 prozentiger Garbolfäurelöfung ab- 
ufpülen; ebenjo find hiermit die zu den Gtuhlgängen 
enußten Gefäße abzufpülen und ift in ihnen die Garbol- 

fäurelöfung 24 Stunden lang zu belafjen. Das Kranken— 
zimmer ift 3 Tage Hindurd) tüchtig zu heizen und darauf 
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zu lüften, oder es ift mit einer Sublimatlöfung von 1: 1000 
aufzuwajhen und am andern Tage aufzujpülen. 

Plattern: Wäſche ıc. find wie bei Cholera in die 
Desinfektionsanftalt zu bringen. Der Kranke ift, nachdem 
er genefen, mit einer Gublimatlöfung von 1:2000 abzu— 
waſchen und jodann, mit reiner Kleidung verjehen, in ein 
anderes Zimmer zu bringen. Der Fußboden, die Holz— 
befleidungen, Bettitellen und hölzernen Möbel ‚find mit 
einer Sublimatlöfung von 1:1000 abzuwafchen ; die Wünde 
und Stoffmöbel werden mitteljt mit diejer Löſung ange 
feuchteten Tüchern oder Schwämmen abgerieben. Hiernad) 
wird Schwefel im Zimmer abgebrannt. | 

Eine Desinfektion der Abtritte ift nicht nothwendig. 
Typhus. Die bei der Cholera angeführten Gegen- 

jtände find ebenfalls nad) der Desinfektionsanftalt zu 
bringen. Der Fußboden und die Bettjtelle find gleichfalls 
mit Sublimatlöjung 1:1000 abzumajchen und am andern 
Tage aufzufchenern. Die Abtritte werden wie bei Cholera 
desinfizirt. 

Bei Flecktyphus ſind auch noch die Wäude und 
Möbel mit jener Löſung abzureiben. 

Scharläch: Wäſche u. j. w. wie bei Cholera. 7 
böden, Wände und Möbel werden mit Gublimatlöjung 
von 1:1000 aufgewaſchen rejp. abgerieben. 

Nuhr: Wie bei Typhus. 
Eryfipelas, Wundinfeftion und Puerperal 

fieber: Betten, Wäſche und Verbandſtücke find zum 
Dampfapparat zu Schaffen. Bettitelle und der Fußboden 
in der Nähe des Krankenlagers find mit Gublintatlöfung 
von 1:1000 abzuwaſchen. 

Tuberfuloje: Hier genügt, daß die Wäſche, Klei— 
dungsitüde und das Bett in den Dampfofen gebracht 
werden. Das SKranfenzimmer iſt mit ſchwarzer Geife 
gründlich zn ſcheuern und iſt hinterher zu lüften. 
n Die desinfizirenden Perſonen haben Folgendes zu be 

achten: 
Bei dem Einſchlagen der Wäſche u. f. w. in die an- 

gefeuchteten Tücher haben fie jorgfältig darauf zu jehen, 
daß ſolche Kleidungsftüce, welche ein jpäteres Wajchen 
nit vertragen können, 3. B. Tuchröcke, jeidene Kleider 
u. dergl., jo zufammtengerollt werden, daß fie feine Knick— 
ungen erleiden und jomit nachher unbraudbar würden. 

Sie müfjen es fi) zur Negel machen, fi in dem 
Kranfenzinmter nicht ohne zwingende Beranlafjung hin— 
zujeßen; niemals dürfen jie dort etwas genießen. 

Das Abwaſchen der Fußböden mit der desinfizirenden 
Slüffigfeit (Oublimatlöfung) muß jo geſchehen, daß jene 
reichlich mit dieſer beftrichen werden und daß die Flüffig— 
feit namentlih in alle Fugen Niten und Löcher dringt. 
Ebenſo können die Holgmöbel, Holzbefleidungen und Bett- 
jtellen gründlich abgewaschen werden. Um die Fugen ı. 
gründlid) auszumwajchen, bedient man ſich zwedmäßiger 
Bürſten. Das Nahwajhen der mit Sublimatlöfung ab- 
gewajchenen Gegenjtände gejchieht, wenn die Zeit nicht 
drängt, gewöhnlich am folgenden Tage. 

.. Das Abreiben der Wand» und Polftermöbel muß vor- 
ſichtig und mit nur angefeuchteten, nicht nafjen Tüchern 
— Schwämmen geſchehen und ift womöglich zu wieder— 
holen. 

Das Ausſchwefeln der Zimmer iſt in der Weiſe vor— 
zunehmen, daß die Länge, Breite und Höhe des Zimmers 
mit dem Metermaß ausgemeſſen und dieſe 3 Zahlen mit 
einander mal genommen werden. Man erhält jo den 
Inhalt des Zimmers in Kubifmetern. 

Nimmt man diefe 20mal, fo hat man in Grammen 
das Gewicht des Schwefels, welches zu verbrennen ift. 
Wenn beifpielöweife Die Länge eines Zimmers 5 m, die 
Breite 4m, die Höhe 3'/, m betrüge, fo würde der Kubik- 
inhalt 5mal 4mal 3'/, fein; alfo 70 Kubikmeter. Die 
Menge ded Schwefel würde dann 20 mal 70 Gramm, 
aljo 1460 Gramm betragen müſſen. 

Das Verbrennen des Schwefels ſelbſt gefchieht, indem 
man ihn in nußgroße Stücke zerbricht, diefe mit einigen 
Schwefelfäden untermifcht, in ein eijernes Gefäß thut, 
feßteres auf eine Unterlage von Steinen oder auf najjen 
Sand ftellt und nun den Schwefel entzündet. Es wird 
fodann das Zimmer verſchloſſen, nachdem zuvor Schlüſſel— 
loch und etwaige Fugen verſtopft find. Gin Feniter ift 
jo zu ſchließen, daB es durch leichten Druck geöffnet werden 
fann. Nach früheitens 8 Stunden wird diejes Fenſter 

Fuß⸗ 

geöffnet, indem der Eintretende den Athem anhält, ſchnell 
vorgeht und ſich ebenſo ſchnell wieder entfernt. Nah 
etwa 10 Minuten können die anderen Fenſter geöffnet 
werden, ohne daß der Eintretende fi bejonders zu be- 
eilen braudjt. Nachdem das Zimmer 24 Stunden gelüftet 
ift, kann es felbjt zum Schlafen wieder benußt werden. 
Alle Gegenftände Fünnen während des Schwefelns im 
Zimmer belaffen werden; nur Blumen ‘gehen dabei zu 
Grnnde. ———— 

Eine Sublimatlöſung von 1:2000 wird bereitet, indem 
zu einem Theil der vorräthigen Xölung von 1:1000 man . 

Einprozentige Karbollöfung er- ebenfoviel Waſſer ſetzt. 
hält man dadurch, daß man, zu 1 Liter Waſſer 11 Gramm 
rohe Karbolfäure jet. Eine fünfprozentige Löſung er 
fordert auf 1 Liter Wafjer 55 Gramm roher Karbolfäure, 
diefe Miſchung ift aber jo lange durchzurühren, bis die 
Karboljäure ſich mit dem Waſſer vollftändig vermifcht hat. 

Bei der Desinfektion der Abtrittögruben mittelft roher 
Salzſäure bedient man jid) des blauen Lafmuspapiers, _ 
um zu jehen, wie viel von der Säure Hinzuzufeßen: ift. 
Bon Zeit zu Zeit wird, nad) gründlichem Umrühren des 
Snhalts, eine Kleine Probe des letzteren auf einen Streifen 
dieſes Papiers gejtrichen; wenn die andere Geite des 
Papiers hierdurd Schnell und deutlich roth wird, ift genug 
Salzſäure zugejeßt. — 

Der Blechkaſten mit den zu desinfizirenden Gegen— 
ſtänden wird nach der Desinfektionsanſtalt gefahren. Hier 
werden dieſelben, nachdem die Arbeiter die Kittel wieder 
angelegt, in dieſem dem ſtrömenden Waſſerdampfe, welcher 
bei ſeinem Austritt aus dem Ofen eine Temperatur von 
mindeſtens 1000 C. haben muß, ausgeſetzt. 
kleinen Apparat verbleiben die Sachen eine, in dem großen 
zwei Stunden. Nachdem ſie herausgenommen, werden ſie 
auf ein Holzgeſtell, welches im Nebenzimmer um einen 
bereits angeheizten Ofen aufgeſtellt ift, getrocknet, dann 
in die zugleich mit desinfizirten und getrockneten Tücher 
gewickelt und in reine Körbe gelegt. 

Letztere werden durch eine beſondere Thür und ohne 
den Apparatenraum wieder zu paſſiren auf die Straäße 
geichafft und alsbald auf einem andern Wagen der be: 
treffenden Familie wieder zugeführt. 
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Fie Ruſſhe Stätiſtik der Stadt Würzburg 1885. ©. 403. — Canitätd- 
el in öÖfterreichiich-ungariichen Heere, Januar bis März 1888. 
— 3. — Witterung. ©. 401. — Zeitweilige Maßregeln ꝛe. 

108 — Thierſeuchen. Milzbrand in Schweden. ©. 403. — 
Haut, und Klauenſeuche in Egypten. ©. 408. - Thierfeuchen in 
Frankreich, 3. ea 1888. ©. 403. — a uepelgelline 
Mafregeln. 404. — Medizinalgejesgebung ꝛe. (Preußen. 
Bron. ne. Einfuhr en Ciiwehnnungt. € 305. — 

Hebanımen. 405. — (Reg.Bez. —— "Ber. Aurich.) 
roguen⸗, Material- und —— Handlungen. ©. 406. — 

mom von Fleiſch 2. S. 406. — (Baden.) Leichen »- Transport. 
(Medlenburg- Schwerin.) Beförderung von MWiederfäuern 

a ee nach den Nordſeehäfen. ©. 407. — (Stadt Schwerin.) 
Tödten der Schlachtthiere. ©. 408. — (Sachjen-Meiningen.) Beleh- 
rung über die Seuchen der Hauäthiere. Sachien-Alten= 
burg.) Leichentransport. ©. 408. — (Neuß A. L.) Desgl. ©. 408. — 
(Schweiz. Kanton Bern.) Verkehr N Nahrungs-, Genußmitteln und 
Gebrauchsgegenitänden. ©. 409. — (Srankreich.) Brofefforen der Hy— 
iene ES nme ©. 411. — (Spanien) Mtedizinalitati- 
tif, 411. — Nechtiprechung. (Dberlandesgericht Hamm.) Teil- 
eg der. Bertauntbeile" von Brujtthee, St. Germainthee, Bruftpulver 
durch Nichtapothefer. ©. 412. — Kongreſſe. _ Konferenz der ftaat- 
lichen Geiundheits- Behörden zu Wajbington. ©. 412. — Sterbefälle 
in deutichen Orten mit 15000 und mehr Einwohnern für den Monat 
an. ©. 413. — Deögl. in größeren Städten des Auslandes. 

* = 

Sn den Tabellen der „Veröffentlihungen” bedeutet ein 
Punkt (.), dab Nachrichten aus Dem betreffenden Orte bezw. 
über die betreffende Krankheit nicht eingegangen find, ein 
Strich (—), daß Fälle der betreffenden Krankheit u. |. w. aus— 
weislich der eingegangenen Nachrichten nicht vorgekommen find. 

Gefundheitsftand 
umd Gang Der Rolkskrankheiten. 

In der Berichtswoche find nachitehende Todesfälle 

und Erkrankungen an Boden, Flecktyphus, Nücfalls- 

fieber und epidemiſcher Genickſtarre gemeldet worden: 

Pocken: Wien 4, Prag 24, Trieft 4, Rom 1, 

Paris 6, Petersburg 1, Warihau 4 Todesfälle; 
Berlin 4, Breslau 1 (Variolois), 

Aachen I und Hannover 2, Wien, 
PBetersburg 6 Erkrankungen. 

Flecktyphus: Wien 1 Todesfall; Petersburg 7 

Erkrankungen. 

Rückfallsfieber: Betersburg2 Erkrankungen. 
Epidemiſche Genickſtarre: Metz, Kopenhagen 

je 1 Zodesfall; Kopenhagen 2 Erkrankungen. 
Sm Mebrigen find befonders hervorzuheben: 
Unterleibstyphus: Königsberg 6, Paris 21, 

London 15, Petersburg 27 Todesfälle; Berlin 22, 
Petersburg 31 Erfranfungen. 

Roſe: Kopenhagen 20 Erfranfungen. 
Majern: Hamburg 38, Wien, Vororte Wiens 

und Krafau je 8, Prag 10, Paris 11, London 18, 
Petersburg 60 Todesfälle; Berlin 191, Hamburg 

557, Reg.Bezirke Düfjeldorf 163, Schleswig 262 

und Wiesbaden 203, Wien 281, Budapeſt 78, Edin- 

burg 37, Petersburg 187 Erkrankungen. 
Scharlach: Danzig 6, Paris 6, London 10, 

Petersburg 11 Todesfälle; Berlin 47, Hamburg 22, 

Wien 45, Kopenhagen 33 Petersburg 19 Erkran- 
kungen. 

Budapejt je 4, 

I 

Peg. = Bezirke | 

Diphtherie und Croup: Berlin 17, Bres— 
lau 8, Dresden 6, Hamburg 11, Wien und Budapeft 

je 7, Paris 18, London 19, Petersburg 7 Todes— 

ı fälle; Berlin 76, Breslau 27, Hamburg 55, Reg. 

Bezirk Schleswig 190, Wien 21, 
Stockholm 17, Chriltiania 28, Betersburg 40 Er— 

ı Franfungen. 

Kopenhagen 68, 

Keuchhuſten: Paris 7, London 33, Stodholm 7 

Todesfälle; Hamburg 36, Stodholm 39 Erkran— 

kungen. i 

(Zur Monatstabelle.) Sm dem Berihtsmonat find 

nachjtehende Todesfälle an Boden, Cholera, Fleck— 

typhus, Nücdfallsfieber und epidemifcher Genickſtarre 

gemeldet worden: 

Pocken: Gnejen 3, Hannover, Königsberg, Auffig, 

| Eger je 1, Pilfen 4, Troppau 2, Genua 5, Liſſabon 

| 29, Bejancon 1, Galais 5, Le Havre 25, Lille 4, 

Marjeille 7, Moskau 1, Bukareſt 3, Bombay 110, 
Madras, Kairo, Brooklyn je 3, New-York 25, San 

Franzisko 4. 

Sholera: Bombay 35, Madras 83. 

Flecktyphus: Braunſchweig 3, 
Brooklyn 3. 

Rückfallsfieber: Kairo 1 einſchließlich bili— 

öſen Fiebers). 
Epidemiſche Genickſtarre: —— 2Chi⸗ 

cago 24, Cincinnati 7, New-York 22, St. Louis 2. 

Sm UVebrigen find beiondeis hervorzuheben: 

Unterleibstyphus: Königsberg 32(Vormonat 3), 

Chemnit 24 (55), Marfeille 25 (21), Moskau 21 

(20), Kairo 64 (61) Todesfälle In Hamburg find 

12 Todesfälle gegen 23 im Vormonat vorgelommen. 

Ruhr: Bombay 61 (Vormonat 70), Madras 100 

(159), Alerandrien 28 (21), Kairo 88 (112) Todes— 

fälle. (Fortſetzung auf Seite 402.) 

Mostau 7, 
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Sterblichkeit in größeren Städten de8 Auslandes, Woche vom 17, bis 23, Juni 1888, 

N Geftorbene 28% Todes-MUr ie a 6 ent) 
= © ErEl, — =: 

2 5 |Todtgeborene 3525| „ 2 »3| „[S2|..0l drede | |, 
Ein- |S 85) 8 |5_|8,|53] „8es532jdurhfallsgle 

Namen der Städte — — 5 238882] 73] 8 — 52|52858 —— 
wohner| 2 | 2 | 8 zapssen]lse Es ra se 22 5sa®5 

3 S — Pet} ea SS» — Belg FRE ZU RST ER I En 

s |a|S 8 8° 5°|85°% FEB EIe= PEIES 
= ES sn407 > > — —— 8 —A— — 5)22]7°]> 

Amfterdam . . 2300 016 1% E s EN Varna a5: Ed FA AR ar BEIN Dr 
Brünn Bis 16. Juni. —— 86372 — 45 R 2111| -|—- | 1| — al 1007:6 3 Be 

181 270 77 12 12 16 20,7 — — 2 14 | 12 13 2 27 2 
SBRRRMEIE DER ul. net! 442 787 304 | 26 | 269 79 31,6 EB Zu lin 144741,2251,.537 | = | — | 126 | 10 
Vssninraıdı 1203 135 600 73 1 67 16 25.1 — 2 4 er l21000 15 3 — = IE SZ. e— 
SDIEDIIN. DIE UN ALLES): 353 082 293 5 140 27 20,7 == Du t e al 134 3 

Sdinbing. Dr 19627337 1,156 : 60 12 11,9 1) Zi — 7 5 1 4| 3 
- Graz bis 16. uni Ä F 105 809 4 53 x 2607| = | = 13.85 1 322 
Kopenhagen bis 19. uni : 300 000 205 7 122 33 2 = 5 4 3 = 19 | 13 10 63 5 

Krafau bis 16. Suni . . . 74 084 36 1 44 6 30,8 SE ee ED 9 een 
Venibera DeSpl. en are 120 868 2 7 59 R 241 — 31— —— 2 34| ı 
UIDERROOL LI EN, 599 738 344 h 184 38 16021. 11 & A 4 au © 
London . . 214282 921: | 2534 5 1190 281 14,5 182.102, 192215 3 )133 | 76 273) 826 | 63 

yon bis 5 Zuni er» 401 930 194 19 152 22 192 21 — 1, — 2 11301 31 5 7A “ 
Odeſſa. 88000 = h A : ; , ; 
Paris . . .| 2260945 | 1077 | 102 833 197 19,2 11 61187 21 34 715917 58% 1 205 472| 30 
Betersburg Bis 16. Juni 928 016 541 21 628 169 35,2 60 | 11 DT 47793450 74 325 5 

Prag u. Bororte . . ER 295 857 a il, 321 66 38,8 10 | 3 > 1.7747 022 7 120 8 
Nom bis 12. Mai & — 388 300 188 17 155 2 20,5 6. = 1 1 15 | 20 11 97 2 

Sliockholm bis 16. Juni . .| 21549 | 138 4 82 16 19,2 1 22] lo | #3| 3 
Trieft . ——— 156 042 . F 68 16 32,7 | Br —6 8 4 a 
Venedig bis 16. Juni — 150 502 75 2 75 17 25,9 TEN le een a 3] 4 
Warihau desgl. . .» . . 444 814 275 19 199 74 23,5 = 5 2 Ban 32530 24 103 1 

Wien desgl.. ö 800 836 512 30 391 103 25,4 8 5 — == 113,681 4 1 1!19| 6 
11 Vororte Wiens deggl.. .1 405396 I: . 24 | 244 : | 313 | 8.172 4 — 621 56 I 25 83 Ei 

Aus Berliner Kranfenhäufern. _ Gemeldete ( Erfranfungen. Aus deutjchen Stadt: u. Landbezirken. 
(Königl. Charite, Städtiſche Krankenhäuſer im Friedrichshain und zu | Laut Mitth. der Kal. Sanitäts-Kommifſ. zu Berlin, des ftatift. Amtes der 
Moabit, St. Hedwigs-Krankenhaus, Bethanien, Eliſabeth-Krankenhaus, Stadt Breslau, d. Nerzte-Vereins zu Frankfurt a. D., des Mediz.-Snipef- 

Fazarus- Krankenhaus, Auguſta— Hofpital, supi es Krankenhaus.) torats zu Hamburg, des Vereins f. Öff. Sejundheitspil. zu Nürnberg, der 
Für die Woche vom 17, bis 23. Juni 1888. betr. Kgl.Neg.-Medizinalräthe u. Füritl. Reuß'ſchen Phyſik.Bezirksärzte. 

— — a ———— 

Aufgenommene © IN on|, 
- — 5 
—— 3 Zeit⸗ ss| 88|1|82 1|22188 

Krankh eits— Zahl 2 GERIET SW 6, 5 Be 3 431 angabe gs SE = => 23 

formen E bis | bis | bis |dar-| > &* 3257 
5. | 15. | 30. | 60. über] © = vo |as|® 

Majern und Röthen . . .- 11|-| 8| — 2| — —-| — Stant Berlin...» 17.—23. Suni]| 22 | 191 | 47°) 1 
Scharlach. 6 ——11 >» Billion De Desgl. NEE EN 
Dipbtherie und Eroup. a 3 11 5 Frankfurt Dd 2 E N : > 
Unterleibstyphus_. | = | ae a le „ Hamburg u. Vorgrte desgl. 13 | 557| 22]. 55| 1 
Brehdurchfall inEl. Nuhr und BE ILUNDergEe deögl. DEE 10: EN 
Cholera nostras . . - Sasse, — 4 Reg.Bez. Aahen . .. . deögl. 5 J 5 372 

nnehfeber ehe + 2 re IA ee ” Aurich. ehe dessl. = 6 
BBeasielficher men... — | ze aller — n Düffeborf . . . dessl. 18 1631 251 59| 4 
Roſe. 11 — | —|-|- ee — Gitter er: desgl. TE AG — 
Syphilis inkl. Gonorrhöe JJ00 —1 Ve — desgl. 6) 8 3.1 21 
Dan . . az | 2324| 17, — | 29 J Hildesheim. . . deögl. 12 | 150 GueSLUie 
Andere Erkrankungen der " Königsberg . P k & R —“ 
 Athmungs-Organe .. .| 5| 3| 2| 3) 31| 32) A| ıl 5 Marienwerder. . desgl. J 
Akuter Darxmkatarrh. 2 Mutter. desgl. au 3 | Were 
Säuferwahnfinn und chroni: Schleswige). . . desgl. 24 262 551 190| 4 

ſcher Atoholismus . JJ1 " Greifen desgl. J—— 
Akuter Gelentrheumatisnus |, el u el — dessl. ale Bl al 
Andere rheumat. nn 3a el 15012 | 72 — " REEL 15 dessl. 269 2| — 
augen. R BED IN. 8 524733 |.7 6 Wiesbaden - A dessl. 11 208| 29.35) — 
Alle übrigen Krankheiten . 1 4091 10 13.1 22 1172 11711 211 46 ſReuß ſcher — Beil 

lm — 
Summe 863 | 25 | 45 | 46 1404| 309 | 34 |109 Zeulenroda 5 ; 5 

Geſammtbeſt. war am 16. Suni 3730 u. bleibt am 23. Suni 1888 3772. Burgf e R 

Witterung. Woche vom 17. Juni bis 23. Suni 1888, 
Nach Beobachtungen der Iandwirthichaftlichen Hochſchule in Lern und der —— Centralſtation in München. 

Temperatur in Co Luftdruck in mm?) Relat. Feuchtigkeit d.Luft?) Vor 
{= oo = es Beobachtungs- | Beobachtungs 8 | 8 - e = 5 * = Nieder: J Windftärke 

Ort Tag u = = 5 2 = 3 ſchlages Winde 
S 2 Be RS B= rs 3 richtung 
= | = Z & 2 8 = mm 

17. Suni 20,1 85 753,8 754,2 Tal 79 54 63 10 NO 1 

8 22,7 43. 1593 754,6 —5 78 73 63 14 NO 1 

— ich» lag 10,0 755,1 754,9 155,9 79 59 81 = NNO 2 

Berlin 20:19, 197 313 756,6 796,4 756,1 33 87 90 = N 1 
AR 26,7 14,6 756,6 756,6 757,8 71 39 62 — 2 
Da 311 13,8 759,3 759,5 760,5 69 28 50 — 2 
DI 28,8 15,6 761,5 761,1 761,1 58 33 53 == 3 

\ 17. Suni 13,1 10,0 1122 7134 714,2 95 83 84 1,93 W 0,3 
iS: °, 142 87 713,8 lan) 714,5 89 66 88 13,4 SW 2,8 

” IK 14,5 as 714,2 714,9 715,2 91 3 90 41 SW 1,0 
Münden | 20. 20,2 56 | 7143 | 7134 | 7128 | 71 54 65 0,1 NO 2,2 

As 22,8 8,7 713,5 ol. 714,4 65 45 57 = NO 0,6 

Dr m 24,5 11,2 716,6 715,6 715,4 717 50 68 — NO 1,5 
Das Rn 262 139 715,4 715,7 715,7 79 50 72 — NO 1,4 

1) Wegen etwaiger es Pocken, Flecktyphus, Cholera (asiatica) und Peſt norgefommenen Todesfälle bezw. Erkrankungen vergl. — Text 
auf der erſten Seite. — ) Die Beobachtungen des Luftdrucks und der relativen Feuchtigkeit der Luft erfolgen in Berlin um 7 Uhr Morgens, 
2 Uhr Mittags 9 Uhr Abends, in München um 8, 2 und 8 Uhr. — 3) Einihl. Ruhr. — *) 8 Fälle von Scharlady- Diphtherie. — °) Aus 
dem Kreiſe Segeberg fehlen die Nachrichten. 
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Majern: Berlin 23 Vormonat 26), Heidelberg 

16 (13), Hamburg 71 (43), Straßburg 37 (48), 

Marſeille 34 (18), Bombay 31 (36), Baltimore 21 

(30), New- York 28 (17) Todesfälle. 

Scharlach: Moskau 32 (Vormonat 48), Broof- 

lyn 59 (70), New-York 120 (106) Todesfälle. 

Diphtherie und Group: Berlin 85 (Bor- 

monat 73), Breslau 25 (22), Flensburg 26 (18), 

Frankfurt a. M. 19 (17), Nürnberg 22 (23), Ham— 

burg 39 (32), Marfeille 54 (46), Moskau 57 (42), 

Brooklyn 94 (140), Chicago 107 (119), Montreal 36 

(48), New-Orleans 30 (17), New= York 179 (294), 

St. Louis 55 (72) Todesfälle. 

Keuchhuſten: Kairo 31 (Mormonat 42), Chicago 

22 (23), New-York 25 (23) Todesfälle. 
Akute Darmfrankheiten: Berlin 178 (Vor— 

monat 178), Barmen 22 (3), Breslau 71 (55), Danzig 

40 (20), Königsberg 75 (59), Augsburg 33 (23), 

München 108 (109), Nürnberg 37 (34), Hamburg 25 

(21), Straßburg 27 (12), Bukareſt 66 (30), Mar: 

jeille 39 (45), Merandrien 106 (113), Kairo 422 

(413), Bombay 80 (88), Madras 81 (93), Chicago 
97 (44), New-Orleans 90 (29), New-NYork 63 (64), 

&t. Louis 30 (39) Todesfälle. 

Unter den deutjchen Orten hatten im Berichtsmonat 

verhältnigmäßig die höchſte Geſammtſterblichkeit 

(nämlich über 35,0 auf 1000 Einwohner und auf's 

Sahr berecänet): Crimmitſchau (35,1), Schleswig 

(35,9), Augsburg (36,6), Brieg (36,7), Chemnitz 

(37,3), Oppeln (38,6), Heidelberg (40,4), Amberg 

(42,3), Wiesbaden (42,6), Paſſau (43,6). Paſſau, 

Chemnitz und Heidelberg zeigten jchon im Vormonate 

eine über die angegebene Grenze hinausgehende Sterb— 

lichkeit; in Crimmitſchau betrug diejelbe 32,1, in 

Augsburg 31,5, in Schleswig, Oppeln, Amberg 

zwiſchen 25,1 und 30,0, in Brieg, Wiesbaden zwiſchen 

20,1 und 25,0%. Das Sterblichfeitsmarimum hatte 
fi im Vormonat auf 43,8 gegen 43,6 im Berichts- 
monat belaufen. 

Während des fünfjährigen Durchſchnitts 1882 bis 
1886, joweit derjelbe vorliegt, jtarben in Chemnitz, 

Crimmitſchau über 30,1, in Brieg, Augsburg, Paſſau, 

Heidelberg zwijchen 25,1 und 30,0, in Schleswig 

22,2, in Wiesbaden 19,8 auf je 1000 Ginwohner. 

— Don den im Vormonat durch eine vergleichsweife 

höchſte Sterblichkeit hervorragenden Orten, welche 

bisher nicht erwähnt find, Hatten im Mai Linden 

33,1, Straßburg 31,9, Ingolſtadt 27,6, Erlangen 

27,2, Elbing 25,2, Pforzheim 17,5%0 Todesfälle auf- 
zuweiſen. 

Von den oben beſonders hervorgehobenen Orten 

hatten Paſſau mit 516, Amberg mit 489, Augsburg 

mit 480, Crimmitſchau mit 469, Brieg mit 455, 

Chemnitz mit 435, Oppeln mit 370, Heidelberg mit 
365 Zodesfällen auf je 1000 LXebendgeborene eine 

verhältnigmäßig hohe Säuglingsfterblichkeit; in Wies- 

baden betrug diejelbe weniger als ein Fünftel, in 

Schleswig weniger als ein Giebentel der Lebend- 
geborenen. Die aus diefen Orten gemeldeten Todesur— 
jachen anlangend, wurden bejonders Sterbefälle durch 
Unterleibstyphus in Chemnitz (24), dur) Maſern in 

Heidelberg (16), durch Diphtherie und Group in 

Schleswig (6), durch Lungenſchwindſucht in Amberg 

(9), Paſſau (16), Heidelberg (19), Wiesbaden (20), 

Augsburg (26), Chemnitz (29), durch akute Erkran— 

ungen der Athmungsorgane in Crimmitſchau (9), 

Paſſau (11), Brieg (14), Heidelberg (17), Augs— 

burg (23), duch akute Darmkrankheiten in Augs— 
burg (33) herbeigeführt. 

Eine beträchtliche, nämlih auf mehr als ein 

Drittel der Lebendgeborenen ſich belaufende Säug— 

lingsjterblichfeit ergiebt ji, außer für die ſchon ge- 

nannten Drte, für Straßburg (336 auf je 1000 

Lebendgeborene — Gejammtiterblichkeit 31,9), Liegnitz, 
Worms (je 339—29,6 bezw. 31,3), Gera (342 —31,1), 
Paderborn, Reichenbach) (je (344—22,5 bezw. 23,1), 

Neuſtadt 346— 33,1), Meerane (356— 31,8), Nürnberg 

(357—33,3), Stolp (361—29,4), Landshut (367 — 
29,0), Hanau (368—29,7), Zwidau (377—30,1), 

Merjeburg (350—32,6), Forſt (397— 28,9), Sngol- 

ſtadt (411— 27,6), Memel (425— 29,5), Schweidnik 

(455— 31,0), Glogau (459— 20,8), Köslin (512— 
34,5), Mannheim (538— 29,6). 

Giner geringeren Geſammtſterblichkeit, 

als 15,0 auf je 1000 Einwohner und aufs Jahr 
berechnet, erfreute jich während des Berichtsmonats 

allein Quedlinburg (13,3), wojelbjt im Vormonate 

23,1 und im fünfjährigen Durchſchnitte 1882—1886 

27,600 Perſonen gejtorben waren. — Bon den im 

Vormonat durch eine verhältnigmäßig geringe Sterb- 

lichkeit ausgezeichneten Städten verloren im Mai 

Merjeburg 32,6, Rheydt 31,3, Schöneberg bei 

Berlin 26,2, Grabow 24,8, Schwerin 24,6, 

Gelle 22,4, Wejel 21,4, Glogau 20,8% Berjonen 

durch den Tod. 

Die Säuglingsiterblichfeit blieb in Duedlinburg 

unter einem Zehntel der Xebendgeborenen. Außerdem 
gab es eine Sterblichkeit der Säuglinge bis zu 

100,0 Y. in Dortmund (Geſammtſterblichkeit 17,5), 

Münfter (22,7), Erlangen (27,2), Ludwigsburg (22,9). 
Meniger als ein Giebentel der Lebendgeborenen ſtarb 
in 29, weniger als ein Fünftel derjelben in 50 Drten. 

Die Gejammtjterblichkeit betrug in 30 dieſer Orte 
zwiſchen 15,1 und 20,0, in 34 zwiſchen 20,1 und 

25,0, in 11 zwiſchen 25,1 und 30,0, in 4 über 30,0 %oo. 

Im Ganzen jcheint ich der Gejundheitszuftand 

gegenüber dem Vormonat verichlechtert zu Haben. Eine 
Sterblichfeit von mehr als 35,0%. war in 10 Orten 
gegen 9 im April, eine jolche von weniger als. 

15,0% in 1 gegen S zu verzeichnen. Mehr Säug— 

linge als 333,3 auf je 1000 Lebendgeborene ſtarben 

in 29 Drten gegen 13, weniger al3 200,0 in 84 

gegen 100. 



Sn Würzburg wurden während des Jahres 

1885 von den Nerzten 1845 (im Sahre vorher 1715) 

Fälle von Snfektions- Krankheiten angemeldet. 

Hiervon entfielen — die Erfranfungsziffern vom Sahre 

1884 find in Klammern beigefügt — auf Mafern 716 

(43), Scharlach 69 (145), Diphtherie und Croup 316 

(433), Keuchhuſten 110 (245), Windpoden 69 (164), 

Unterleibstyphus 48 (48), Brechdurchfall 138 (142), 

Roſe 96 (92), epidemifche Barotitis 17 (115), crou- 
pöſe Lungenentzündung 200 (251) u. f.w. Dem 
Lebensalter nad) jtanden 1146 oder 62,1% aller Er— 

- Eranften im 2. bis 10., 210 im 11. bis 20., 134 im 

21. bis 50 Sahre u. ſ. f; mit jedem Lebensjahrzehnte 

nahm die Zahl der Erfranfungsfälle ab. 
Der Fleiſchkonſum in Würzburg ftieg von 134 & 

pro Kopf der Bevölkerung auf 145 &, an Bier wur- 
den auf den Kopf der Bevölkerung 218,7 1 konſumirt, 

zwar etwa 81 mehr als im Vorjahre, jedoch 91 

weniger al3 im Durhfchnitt der 5 Sahre von 1881 
bis 1885. Die lebten Weinjahre verfehlten nicht, 
ihren Einfluß auf eine Minderung des Bierkonfums 

geltend zu machen. — (Aus der medizinischen Statiſtik 

der Stadt Würzburg für das Jahr 1835 mit Ein- 
Ihluß des Sahres 1884, bearbeitet von Dr. Roeder. 

Würzburg 1888.) 

Sanitäts-VBerhältniffe des k. k. Öfterreichijch- un⸗ 
gariſchen Heeres in den — Januar bis 

März 188 

Sn dem öſterreichiſch— farben Heere erkrankten 

während der drei Monate Sanuar bis März 1888 
72 895 Mannjchaften; hiervon entfielen auf Januar 

26 362, Februar 23 725, März 22 806, entiprechend 

97, 87 und 85%, des Berpflegungsitandes. 

Bon den Erkrankten wurden 23 881 — (monatlich 
32, 28, 29%/,0 des Berpflegungsjtandes) — den Sa— 

nitäts- Anftalten übergeben, die Mebrigen wurden in 

den Kajernen oder in den eigenen Wohnungen be- 
handelt. Unter Einrechnung des Beitandes von Ende 

Dezember v. J. (vergl. Veröffentl. ©. 214) wurden 
im Ganzen 82930 Kranfe behandelt. Nach einem 

Abgang von 72930 verblieben Ende März 10 000 
im Beitande, davon in den Sanitäts-Anftalten 8126. 

Die Zahl der in Abgang gefommenen Kranken betrug 
in den 3 Monaten bezw. 24 434, 23 539 und 24 957. 

Hiervon genajen 685265 412 ftarben an Krank: 

heiten, 16 in Folge von Unglüdsfällen und 97 durch 
Selbſtmord. 

Bei den in Abgang gekommenen 72930 waren 

folgende Zahlen von Erkrankungs- bezw. Todesfällen 

bemerkenswerth: Darmtyphus 313 (69), Blattern 53 
(1); Wechjelfieber und Wechjelfieberfiechthum 1564, 

Zuberfuloje der Lungen 273 (118), Lungenentzündung 

715 (77), Rippenfellentzündung 296 (19), Trachom 

318, veneriſche und ſyphilitiſche Krankheiten 4198 
(1), Skorbut 32 (2). — 

Von den 16 Militär-Territorial-Bezirfen hatten 
Brünn, Kaſchau und Preßburg die niedrigjte, Graz 

und Agram die höchſte Erfrankungsziffer. 
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Beitmeilige Maßregeln gegen Holkskrankheiten. 

(R.A. Nr. 168 vom 29. Suni 1888.) 

Egypten. Da die Cholera in Rangoon feit dem 
28. Mai d. 3. erloſchen ift, hat der Gefundheitsrath zu 
Alerandria beſchloſſen, his Duarantäne gegen Ankünfte 
aus genanntem Hafen aufzuheben. (Vergl. Veröffentl. 
©. 233.) fi 

Thierfenden. 

Schweden. Sn der Gemeinde HSalmftad, ungefähr 
20 km von der Stadt Laholm der jchwediichen Provinz 
Halland, tt Milzbrand-Emphyjem unter dem Rind— 
pieh ausgebrochen. (R.-A. tr. 169 v. 30. Juni 1888.) 

Egypten. Unter den Biehbejtänden der Domänen 
Sheet bei Mehallet Koh, und in Kuhafa, Provinz Gar— 
bieh, jowie ferner in den Domänen von El-Behay, Pro— 
pinz Behera_ift die Maul- und Klauenjeude aus- 
gebrochen. Der internationale Gefundheitsrath in Aleran- 
drien hat am 5. Juni d. 38. bejchlofjen, bis auf Weiteres 
eine bezügliche ——— in die Schiffspapiere ein— 
zutragen. 

Stand der Thierſeuchen in Frankreich im 
I, Vierteljahr 1888. 

(Bulletins sanitaires du ministere de l’agrieulture, 

des epizooties.) 

service 

1. Zungenfeude. 

Zahl d. betroff. Gemeinden 
Betroffene und geichlachteten Rinder S : ar 2 ne und Departements lien 

Nord-Weſten: Finistere. . — _ 101 
Norden: Nord (13 30, 12 22, 15 96), 

Pas-de-Calais, Somme, Oise, 
Aisne, Seine-et-Oise, Seine 
(829, 935, 829), Seine-et- 
Marne . i 35 85 133 87 12973 

Nord-Oſten: Ardennes, "Meurthe- 
et-Moselle, Meuse. ES Te I 

Weiten: Vendke, Maine-et-Loire . [1 2|1ı| 123 
Diten: Savoie k | Ei a a 
Cüd - Welten: Basses - Pyrendes, 

Hautes-Pyrenees, Landes . 3.8) 410123982 

In ganz Frankreich |50 126| 42 108 39 90 
Geinpft wurden Rinder | 627 | 371 | 647 

Anmerkung: Die Heineren Zahlen beziehen ſich auf 
gejchlachtete Rinder. 

2. Milzbrand. 

Zahl der verſeuchten 
Betroffene Ställe ıc. 

Regionen und Departements 
—— Januar Februar März 

Nord-Weſten: Sarthe, Calvados . 1 1 — 
Norden: Aisne, Pas-de-Galais, 

Eure-et-Loir, Somme, Seine- 

AO a 1 6 2 

Nord -Diten: Ardennes, Marne, 
Haute-Marne, Aube 2 1 4 

Weſten: Vendee, Charente . 1 1 1 
Gentrum: Allier, Loir-et- Cher, 

Nievre une 2 1 — 

Diten: Isere, Jura, "Doubs . 1 1 3 
Süd- Weiten: Basses - Pyrenees, 

Gers, Haute-Garonne . 9 9 
Süden: Tarn-et-Garonne, Cantal - 

Sn ganz Franfreid) Franfreih | 17 17 
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3. Rotz und Wurm. 

— Zahl der verſeuchten 
Betroffene Ställe ꝛc. 

Regionen und Departements 

Nord - Weften: Cötes - du - Nord, 
Calvados, Mayenne, Finistere, 

I 7 2 

Januar Februar | März 
I 

Morbihan, Sarthe . u. 3 — 3 
Norden: Seine-Inferieure, Aisne, 

Eure-et-Loir, Seine, Seine-et- 
Marne, Nord . . . 8 9 5 

Nord - Diten: Marne, Aube, Ar- 
dennes, Haute-Marne, Vosges 3 3 3 

Meiten: Loire-Inferieure, Maine- 
et-Loire, Vendee, Charente- 
Inferieure, Deux-Sevres, Cha- 
J ee 8 5 5 

Centrum: Loiret, Indre, Yonne . 2 3 2 
Diten: Haute-Saöne, Doubs, Jura, 

Saöne-et-Loire, Loire, Isere, | 
Cöte-d’Or, Ain, Savoie. . . 7 | 16 

Süd-Weſten: Gironde, Dordogne, 
Lot-et-Garonne . . . . . 3 7 

Süden: Lot, Aude, Pyrenees-Orien- 
tales, Tarn, Herault. . . > 5 — 

Süd-Oſten: Bouches-du- Rhöne, 
Alpes-Maritimes, Basses-Alpes, 
Haute-Loire Var- 2 2 u. 

In ganz Franfreid) 
Getödtet wurden Pferde 35 45 

4. Tollwuth. 

Zahl der angemeldeten 
tollen Hunde 
1 

Januar Februgr März 

Betroffene 
Negionen und Departements 

Nord-Weſten: Cötes-du-Nord, Mor- 
bihan, Ille-et-Vilaine, Sarthe 
Finistere, Caivados . 

Norden: Somme, Aisne, Eure-et- 
Loir, Seine-et-Oise, Seine (50, 
75, 119, davon in Paris 37, 
63, 89), Oise, Nord, Seine- 
Inferieure, Seine-et-Marne . 

Nord-Diten: Aube, Meuse, Meurthe- 
et-Moselle, Vosges, Marne, 

’ 

64 97 | 137 

Haute-Mame . . .... 9 9 
Weſten: Loire-Inferieure, Vendee, 

Charente, Indre-et-Loire, Deux- 
Sevres, Vienne — 9 5 3 

Centrum: Loir-et-Cher, Nievre, 
Allier, Puy-de-Döme, Loiret . 5 10 6 

Diten: Doubs, Loire, Rhöne, Ain, 
Savole, Isöre 1 #..Hayr 73 

Süd-Weſten: Gironde, Dordogne, 
Basses- Pyrenees, Lot-et-Ga- 
ronne, Hautes-Pyrenees, Haute- 
Garonne, Ariège, Gers . 6 14 13 

Süden: Lot, Tarn- et- Garonne, 
Herault, Aude, Pyrenees-Orien- 
tales . 9 7 

Süd-Oſten: Dröme, Basses-Alpes, 
Vaucluse, Bouches-du-Rhöne, 
Var, Haute-Loire. 

In ganz Frankreich 

J 
| 149*) | 188*) | 203*) 

Die Maul- und Klauenfeude ift im Januar in 
29 Ställen und einer Schäferei von 13 Departements 
(Nord, Somme, Aisne, Seine, Seine-et-Marne, Marne, Aube, 
Meurthe-et-Moselle, Allier, Loire, Gironde, Gers und Lot), 
im Februar in 56 Gtällen von 17 Departements (Mor- 

. 

*) Die tollen Hunde vertheilen fih auf 93, 104, 107 
Gemeinden von 37, 36 und 35 Departements. — Außer 
den Hunden find nody 6 Kaben, 17 und einige andere 
Xhiere aus Anlaß der Tollwuth getüdtet worden bezw. 
gefallen. — Bon wuthkranken Hunden und Kaben wur- 
den 89 Perſonen gebijjen. 

Bi oe Ka ET Br 

bihan, Nord, Pas-de-Calais, Somme, Seine-Inferieure, Oise, 
Eure, Eure-et-Loir, Seine-et-Oise, Seine, Seine-et-Marne, 
Ardennes, Marne, Aube, Meurthe-et-Moselle, Gironde und 
Tarn-et-Garonne), in März in einer Schäferei und 152 
Ställen von 23 Departements (Calvados, Orne, Nord, Pas- 
de-Calais, Somme, Seine-Inferieure, Oise, Aisne, Eure, 
Eure-et-Loir, Seine-et-Oise, Seine, Seine-et-Marne, Arden- 
nes, Marne, Aube, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Charente, 
Loiret, Nievre, Allier und Lot-et-Garonne) aufgetreten. 

Die Shafpoden wurden im Sanuar in je 1 Schäferei 
des Departements Loire, Lot-et-Garonne, Hautes-Alpes - 
und in 11 Schäfereien des Departement3 Bouches-du- 
Rhöne, im Februar in 2 Schäfereien des Departements 
Bouches-du-Rhöne, im März in 1 Schäferei des Departe- 
ments Gironde fejtgejtellt. 

Die Schafräude herrichte im Januar in 7 Schäfe— 
reien und 1 Heerde von 6 Departententö (Charente, Deux- 
Sevres, Allier, Gironde, Dordogne und Pyrenees-Orientales), 
im Februar in 52 Schäfereien von 7 Departentents (Seine- 
Inferieure, Vosges, Charente, Loire, Gironde, Basses-Py- 
renees, Haute-Garonne) und an einigen Orten deö De- 
partententS Aveyron, im März in je einer Schäferei der 
Departements Ardennes, Vosges, Loiret, Haute-Saöne, 
Gironde, Basses-Pyrenees, in je einer Heerde der Depar- 
tements Aube, Meurthe-et-Moselle und Basses-Alpes und 
an 'einigen Orten des Departements Aveyron. 

Der Naufhbrand ift in 26, 26 und 24 Gtällen 
von 9, 14 und 11 Departements aufgetreten. Am ver- 
breitetiten war derjelbe in den Departements Gers (4, 3 
und 1) und Basses-Pyrenees (7, 6 und 10.) 

Der Rothlauf der Schweine wurde aus 3, 6 und 
5 Departements gemeldet. 

Der Pferdetyphus ift nur im Departement Herault 
während des Februars beobadıtet worden. 

Am Sanuar find aus 22, im Februar aus 21 und im 
März aus 19 Departements Seuchenfälle nicht gemeldet. — 

Bis zur Fertigitellung der Bulletins zum Drud waren 
im Sanuar und im März aus je 3 Departements Rapporte 
noch nicht eingegangen. 

AHeterinär-poligeilicye Maßregeln. 

Preußen. — Königsberg. Landespoli— 
zeilihe Anordnung, betreffend Maßregeln gegen 
die Rinderpeſt. — Vom 11. Juni 1888. (R-A. Nr. 161 
v. 21. Suni 1888). 

Unter Aufhebung der Maßregeln gegen die Ninderpeft 
betreffenden Anordnung vom 7. April d. 3. (Ertrablatt 
zu Stück 14 des Amtsblattes*) werden die außer Kraft 
gejesten Abjchnitte 1 und 2 des $ 4 der landespolizeilichen 
Anordnung von 22. Mai 1885 (Ertrablatt zu Stück 21 
des Amtsblattes) in dem früheren, hierunter abgedrudten 
Wortlaut wieder in Kraft gejebt, jo daß die ganze landes- 
Ben Anordnung vom 22. Mai 1885 in Geltung 
teht: 

$ 4. Die Einfuhr der nachbenannten Gegenftände: 
a) von vollfommen trodenen oder gejalzenen Häuten 

und Därmen, 
b) von Wolle, Haaren und Boriten, 
e) von gejhmolzenem Talg in Fäſſern und Wannen, 
d) von vollfommen Iufttrodenen, von thieriſchen Weich— 

theilen befreiten Knochen, Hörnern und Klauen, 
e) von in Süden verpadten Lumpen 

ift geftattet, jofern die Einfuhr in gejchlofjenen Eifenbahn- 
wagen erfolgt, und durch amtliche Begleitſcheine nachge— 
wiejen it, daß die betreffenden Gegenftände aus völlig 
feucdhenfreien Gegenden ftammen. 

Unter der zuleßt erwähnten Bedingung fann auf Grund 
bejonderer Genehmigung des Negierungs-Präfidenten und 
unter Anordnung der nad) den bejonderen Umftänden er- 
forderlihen Sicherheitsmaßregeln die Einfuhr der vor- 
jtehend zu a bis e bezeichneten Gegenjtände auch auf 
Landwegen gejtattet werden. 

Königsberg, den 11. uni 1888. 

Der Negierungs-Rräfident. 

*) Beröffentl. ©. 275. 
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zer Neg.-Bezirt Schleswig. Aufhebung 
des Verbots der Ausfuhr von Wiederfüuern und 
Schweinen aus den Elbhäfen nah Großbritan— 
nien. Vom 25. Juni 1888. 

Das am 20. April d. J. erlafjene Verbot der Aus- 
fuhr von Wiederfäuern und Schweinen aus den Elb- 
häfen nad) Großbritannien (Amtsblatt ©. 173)*) wird 
hierdurch wieder aufgehoben. 

Schleswig, den 25. Juni 1888. 
Königliches Iegierungs-Präfidium. 

gez. Sriejebad. 

Medizinalgeſehgebung ꝛc. 

Preußen. Provinz Brandenburg. Bekann tma— 
chung, betr. Einfuhr von Schweinedärmen. 

Vom 7. Mai 1888. 

(Amtsbl. d. Kgl. Regierung zu Potsdam und der Stadt 
| Berlin. ©. 192.) 

Das durd die Katjerliche Verordnung vom 6. März 
1883 (R.-©.:Bl. ©. 31) erlafjene Berbot der Einfuhr von 
Schweinefleiſch ꝛc. Amerikaniſchen Urſprungs ift aud auf 
Schweinedärme zu beziehen. Da indeſſen nach einer 
Aeußerung des Herrn Direktors des Kaiſerlichen Geſund— 
heitsamts der Einfuhr Amerikaniſcher Schweinedärme 
ſanitäre oder veterinärpolizeiliche Bedenken zur Zeit nicht 
entgegenſtehen, hat der Herr Reichskanzler (Reichsamt des 
Innern) im Intereſſe der inländifchen Fleichwaarenfabri- 
fation dieſe Einfuhr auf Grund des $ 2 der erwähnten 
Verordnung im Wege eines generellen Dispenjes gejtattet. 

Auf Schweinedärme Däniſcher, Schwedischer oder Nor— 
wegijcher Provenienz hat aus den in der Verfügung von 
29. Sanuar d. J. IH. 1568 angegebenen Gründen der 
Dispens nicht eritrectt werden fünnen, Zur Durdführung 
des in dieſer Beziehung beftehenden Verbots erjcheint es 
nad) der Erklärung des Herrn Reichskanzlers erforderlich, 
die Zulafjung von Schweinedärmen zur Einfuhr in das 
Snland in jedem Falle von dem Nachweiſe abhängig zu 
machen, daß die Därme nicht aus einem der vorgenannten 
drei Länder heritanımen, zu welchem Behufe von den 
Grenzeingangsitellen Urjprungsatteite unter analoger An: 
wendung der Bekanntmachung vom 12. April 1883 (Gen: 
tralblatt für das Deutjche Reich ©. 92) zu erfordern find. 
Hinfichtlic) der bereit3 auf dem Transporte befindlichen 
Sendungen hat der Herr Neichsfanzler ſich vorbehalten, 
auf Antrag der Snterefjenten in einzelnen Füllen die 
Einfuhr aud) ohne Beibringung von Urjprungsbeicheini- 
gungen zu gejtatten. 
t em wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß ge— 
radıt. 
Berlin, den 7. Mai 1888. 

Der Provinzial-Steuer-Direftor. 

Preußen. Neg.- Bez, Aurich, Zulafjung der an der 
Grenze im GroßherzogthHum Oldenburg wohnhaften 

Hebammen zur Berufsthätigfeit, 

(Abdrud des auf ©. 430 d. Sahrg. 1887 der 
Veröffentl. wiedergegebenen Miniſterial-Erlaſſes, 
betr. Zulaſſung der in der Nähe der Grenzen 
wohnhaften Hebammen zur Praxis in den benach— 
barten deutſchen Bundesſtaaten, v. 30. Suni 1887.) 

Aurich, den 29. September 1887. 
Indem id) vorjtehenden Erlaß des Herrn Miniſters 

der geijtlichen, Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten 
zur öffentlichen Kenntnik bringe, beftimme ich hierdurch, 
daß die an der Grenze des diefjeitigen Negierungsbezirks 
im Großherzogthum Oldenburg wohnhaften Hebammen, 
welde ihrer Berufsthätigfeit auch in Preußiichen Ort— 
ihaften nachgehen wollen, bei der Ausübung ihres Ge: 
werbes den nachfolgenden Vorſchriften unterworfen find: 

J. Alle derartigen Hebammen haben ſich vor Beginn 
ihres Gewerbes in den diejjeitigen Grenzbezirken bei dem 
zuftändigen Kreisphyfifus unter Borlegung ihres Prüfungs: 
zeugnifjes und der erforderlichen Snftrumente, jowie unter 

*) Beröffentl. ©. 260. 

Ei. 

Angabe ihrer Wohnung perjünlich zu melden und ihm 
jeden Wohnungswechjel binnen 8 Tagen nach gejchehenen 
Wechfel, jowie das etwaige Verlaſſen des betreffenden 
Örenzbezirfes noch vor ihrem Abzug anzuzeigen. 

2. Diejelben jind verpflichtet, fi) bei Ausübung ihres 
Berufes genau nad den ihnen von dem zuftändigen Kreis— 
phyſikus auszuhändigenden, der Snitruftion für die Heb- 
ammen im Königreich Preußen entjprehenden Zuſammen— 
jtellung der Pflichten der Hebammen, und ven diejelben 
abändernden und ergänzenden Beltimmungen zu richten, 
jowie die in der Hebammentare für Ditfriesland und Har- 
lingerland vom 31. Dezember 1860 fejtgefegten Gebühren 
einzuhalten. 

3. Weber die in den bdiefjeitigen &renzbezirfen von 
ihnen bejorgten Geburten haben die Hebammen ein dem 
$ 23 obiger Zufammenftellung entjprechendes Tagebuch 
zu führen und alljährlid bis zum 15. Januar eine Ab- 
ichrift davon über alle diefe von ihnen im Laufe des ver- 
flofjenen Sahres bejorgten Geburten dem zuftändigen Kreis- 
phyfifus oder dem deſſen Stelle vertretenden Arzte ein- 
zujenden. 

4. Die Hebammen müfjen im Beſitze der erforder- 
lichen, im guten Zuftande zu erhaltenden Inſtrumente 
und Geräthe (j. $ 11 der Zujammenitellung der Hebanı- 
menpflichten), fowie der vom SKreisphyfifus vorzujchrei- 
benden Desinfeftionsmittel fein und diejelben bei Aus— 
übung ihres Berufes ftets mit fih führen. Sn Fällen 
von Entbindungen, bei denen die Zuziehung eines Ge- 
burtshelfers nöthig wurde, haben ſie dieſem ihr Tagebuch 
vorzulegen, um eine furze Bemerkung über ihr Verhalten 
in dajjelbe eintragen zu fünnen. 

5. Jeden Fall von Kindbettfieber und jeden Todes— 
fall einer Gebärenden oder Neuentbundenen bei den von 
ihnen im Diejjeitigen Örenzbezirfe bejorgten Geburten haben 
fie den zuftändigen Streisphyfifus anzuzeigen und zwar 
entweder perſönlich oder fchriftlich durch den Ortsvorſteher 
des Drtes, wobei das Thatſächliche des Falles näher an- 
zugeben ijt. 

6. Wenn einer ſolchen Hebamme vom zuftändigen 
Kreisphyfifus oder der diefjeitigen Drtöpolizeibehörde wegen 
Erkranfung einer in ihrer Pflege befindlichen Wöchnerin 
an einer anſteckenden Krankheit die Ausübung ihres Be— 
rufes zeitweife unterfagt wird, fo hat fie dem unbedingt 
nahaufommen und ihre Thätigkeit erſt nach erhaltener 
Erlaubniß wieder aufzunehmen. 

7. Zuwiderhandlungen gegen vorjtehende Beitimmungen 
werden entjprechend der Polizei-Verordnung der vormaligen 
Königlichen Landdroftei von Aurid vom 21. März 1584 
(j. Amtsblatt für Dftfriesland 1884 Nr. 38) für jeden 
Fall mit Gelditrafe bis zu 30 Mark oder im Falle des 
Unvermögens mit verhältnigmäßiger Haft geahndet, injo- 
fern nicht nad) den Beftimmungen des Reichs-Strafgeſetzes 
eine höhere Strafe eintritt. 

Der Regierungs-Präſidtnt. 

ge3. v. Eolmar. 

Preußen. Reg.-Bez. Aurich, Die Kreisphyiifats- 
Zeuguiſſe über die Befähigung einer Schülerin 
zur Aufnahme in eine Hebammenlechranitalt betr. 

Aurich, den 24. Dftober 1887. 

Nah $ 3 des Neglements über die Aufnahme, den 
Unterriht und die Prüfung von Hebammenjchülerinnen 
in der Provinz Hannover vom 10. Mai 1877 iſt die Auf- 
nahme einer Schülerin in eine Hebammtenlehranitalt der 
Provinz abhängig von der Beibringung eines Kreisphyji- 
fats-Zeugnijjes über ihre förperliche und geijtige Befähi- 
aung, jowie über ihre, innerhalb der leßten fünf Sahre 
erfolgte Wiederimpfung. Nach den daran fid) anſchließen— 
den Beftimmungen ift diefes Zeugniß nur zu ertheilen 
auf Grund einer genauen Unterſuchung, die zweifellos 
ergeben haben muB, daß die Antragitellerin einen Flaren 
Verjtand beſitzt und befähigt ift, den Unterricht leicht auf- 
zufaſſen und das Grlernte richtig anzumenden, gut leſen 
und jchreiben kann, jowie von einer Fräftigen, gejunden 
Körperbeichaffenheit und frei von allen äußerlichen Ge— 
brechen ijt. Dagegen ift nicht vorgejchrieben, da ſich das 
betreffende Zeugnig über dieſe einzelnen Punkte aus- 
zuſprechen hat. 

I. 13 395. 
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Nach den in einer Eingabe an den Herrn Ober-Prä— 
fidenten feitend des Landesdireftoriumd gemachten Mit— 
theilungen beſchränken fi nun die Phyſiker mitunter auf 
die Bezeugung, fei es mit, ſei ed ohne den Zuſatz „auf 
Grund einer genauen Unterjuhung," daß die Antrag: 
ftellerin zur Erlernung des Hebammendienjtes körperlich 
und geiftig befähigt fei. Danad) wird es den Anitalts- 
diveftoren unmöglich gemacht, ein Urtheil über die Be- 
fähigung der Antragftellerin zu gewinnen. Infolge dejjen 
haben nicht felten Schülerinnen während der Dauer der 
Lehrkurſe wegen fürperlicher Gebrechen bezw. mangelnder 
geiftiger Befähigung wieder entlaffen werden müfjen, 3. B. 
an der Hebammenfehranftalt von Dönabrüd während 
5 Lehrfurfen von 91 Schülerinnen 13 — 7 p&t., Die 
muthmaßlic) von der Anftalt fern gehalten jein würden, 
wenn eine gründlichere Prüfung von dem unterfuchenden 
Kreisphyfifus vorher vorgenommen wäre. Cine folde 
jpätere Entlafjung ift aber ſtets mit Unzuträglichfeiten 
verbunden, da jede nicht befähigte Schülerin dem Direktor 
fein Amt erſchwert, den Fortſchritt der Mitihülerinnen 
hindert und der betreffenden Schülerin felbit, wie der fie 
vorjchlagenden Gemeinde unnüße und nicht unerhebliche 
Koften verurſacht. 

Um für die Zukunft derartige Fälle möglichſt zu ver- 
hüten, made id) es hiermit den Herren Kreisphyſikern 
des dieſſeitigen Regierungsbezirks zur Pflicht, fid von 
jebt ab in den von ihnen gemäß $ 3 des obigen Regle— 
ments vom 10. Mai 1877 auszuftellenden Zeugnifjen nicht 
auf die allgemeine Bezeugung der fürperlichen und geijtigen 
Befähigung der Hebammenjchülerinnen zu bejchränfen, 
fondern ſich über Die einzelnen daſelbſt hervorgehobenen 
Punkte befonders zu äußern. Es iſt daher hinfichtlich der 
förperlihen Befähigung der Untragftellerin das Er— 
gebniß der vorzunehmenden Unterfuhung in feinen Einzel- 
heiten kurz mitzutheilen, aud) betreffd etwaiger Schwanger: 
ſchaft, worauf ſich die Unterfuchung gleichfalls zu erſtrecken 
bat, falls der Verdacht einer ſolchen vorliegen follte. Um 
weiterhin binfichtlid) der geijtigen Befähigung der 
betreffenden Berjon ein ſicheres Urtheil zu erlangen, em: 
pfiehlt es fich, Diefelbe bei der mit ihr anzujtellenden 
Prüfung: 

1. etwas nad) Diktat niederjchreiben, 
2. einen Abfab aus dem Hebammen -Lehrbuch oder 

einem andern leicht faßlichen Buche vorlefen, 
3. den Inhalt des Vorgelejenen von ihr mündlich kurz 

wiedergeben und 
4. einige einfahe Nechenaufgaben im Kopfe aus- 

rechnen zu lajjen. 
Auch das Ergebniß Diefer Prüfung ift nad) den ein- 

zelnen eben angeführten Punkten in dem Zeugniß zu ber- 
zeichnen und dem lebteren die mit einem amtlichen Ber: 
— verſehene Schriftprobe der Antragſtellerin bei— 
zufügen. 

Der Regierungs-Präſident. 
SB: Bormbaum. 

An ſämmtliche Herren Kreisphyfifer des Negierungs- 
bezirks. I. 14 031. 

Preußen. Neg.-Bez. Arnsberg. Die regelmäßige 
Reviſion der Droguen-, Material: n. Farbwaaren- 

Handlungen betr. 

Arnsberg, den 28. Juli 1886. 
Um zu verhüten, daß feitens der Droguen-, Materialien- 

oder Karbwaaren-Handlungen Gifte ohne polizeiliche Ge- 
nehmigung feilgehalten werden, ſowie um die gehörige 
Aufbewahrung der heftiger wirkenden Gifte fiher zu 
jtellen, beitimmen wir hierdurd) Folgendes und beauf- 
tragen Euer Hohmwohlgeboren (das Königliche Landraths— 
amt) für den dortigen Kreis das Erforderliche jofort 
anzuordnen: 

$ 1. Die Drtöpolizeibehörden haben ſämmtliche Dro- 
guen-, Material- und Farbwaaren- Handlungen zu re- 
pidiren, um zu ermitteln ob in denſelben Gifte ohne 
polizeiliche Genehmigung feilgehalten werden. 

$ 2. Bei dieſen Reviſionen ift zugleich darauf zu 
achten, ob die Kaufleute unerlaubten Handel mit Droguen 
oder Arzneien treiben. 
83. Diejenigen Kaufleute, weldye in ihren Geſchäfts— 
räumen Gifte ohne polizeiliche Erlaubniß feil halten oder 
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verbotenen Arzneihandel treiben, find gemäß $ 367 Nr. 3 
des Strafgefeßbuches ſofort zur Beftrafung zu bringen. 

$.4. Alle Geſchäfte von Saufleuten oder Gewerbe- 
treibenden, welche die Erlaubniß zum Gifthandel befiten, 
aud) wenn diefe Erlaubniß nur eine bejchränfte ift, d. h. 
ſich nur auf dad Halten einzelner namhaft gemachter 
Gifte erftreckt, find jährlich einmal zu repidiren. 

Alle Geſchäfte derjenigen Kaufleute, welche wegen un- 
erlaubten Handeld mit Giften oder Arzeien zur Beitrafung 
gebradyt worden find, find im darauf folgenden Sahre 
einer neuen Nepifion zu unterwerfen. 

Alle übrigen Droguen-, Materialien: und Karbwaaren- ° 
Handlungen, bei denen die Nepifion Feine Vorräthe an 
Giften oder verbotenen Arzneimaaren ergeben hat, unter- 
liegen nur alle 5 Sahre einer Reviſion, wenn nicht bei 
einzelnen Verdacht unerlaubten Handels mit Giften neue 
häufigere Reviſionen erfordert. 

$ 5. Bei allen Reviſionen ift thunlichſt darauf zu 
achten, daß diejelben ganz unerwartet ftattfinden. Auch 
haben die Reviſoren feitzuftellen, daß außer den ald Ge- 
ſchäftslokale (Verkaufs: und Lagerungsräume) bezeichneten 
oder befannten Näumlichkeiten nicht auch noch andere für 
gleiche Zwecke benußt werden. 

$ 6. Die Ortöpolizeibehörde Hat die in dem $ 4 
Abſatz 1 und 2 angeordneten Revifionen unter Zuztehung 
des zuftändigen SKreisphyfifus und eines Apothefers, die 
in den $$ 1 und 4 Abjat 3 angeordneten Repifionen nur 
unter Zuziehung eines Apothefers auszuführen. 

$ 7. Dieje Nepifionen gehören, gleidy den Nevifionen 
der Maaße und Gewichte zu den Funktionen der örtlichen 
Rolizeiverwaltung, mithin müſſen aud die Kojten der— 
jelben gemäß $ 3 des Geſetzes über die Polizeiverwaltung 
vom 11. März von denjenigen getragen werden, welche 

. zur Zahlung der Koften der örtlichen Bolizei-Verwaltung 
verpflichtet find. 

$ 8. Ueber das Ergebniß der Reviſionen ift bis 
h Suli jedes Sahres eingehender Bericht uns zu er- 
tatten. - 

Dem Berichte ift beizufügen: 
1. ein Verzeichniß der eigentlichen Droguengeſchäfte; 
2. ein Berzeichniß derjenigen Material- und Farb- 

waaren-Händler, welche mit polizeiliher Erlaubniß 
Gifte feilhalten ; 

3. ein Verzeichniß derjenigen Kaufleute, bei welchen 
die letzte Reviſion ergeben, daß fie Gifte ohne poli- 
zeilihe Grlaubniß oder Argneiwaaren, die dem 
freien Verkehr entzogen find, feilhalten. 

Die für die Polizei-Behörden und Kreis-Phyſiker er: 
forderlihe Anzahl Abdrücke diefer Verfügung wird hier 
angejchlofjen. 

Kal. Neg. Abth. des Innern. A IIb 2146. 
Kepler. 

Un fämmtlihe Herren Landräthe und Königlichen 
Landrathsämter des Bezirke. 

Preußen. Neg.: Bez. Arnsberg. Das Verbot 
des Öffentlichen Aushängens von Fleifch, Fleifch- 

waaren u. f. w. betreffend. 
Vom 17. Januar 1888. 

Polizei-Berordnung. 
Auf Grund des $ 6, 12 und 15 des Geſetzes über die 

Polizei-Berwaltung vom 11. März 1850 (G.-©. ©. 265) 
in Berbindung mit $ 137 und 139 des Gefeßes über die 
allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 (G.S. 
©. 195) wird unter Zuſtimmung des Bezirksausſchuſſes 
für den Umfang des Regierungs-Bezirks Arnsberg Folgen- 
des verordnet: 

$ 1. Abgefehen von dem Feilhalten von Fleifhwaaren 
auf Wiarktplägen während der Marktzeit ift ed den das 
Fleifchergewerbe betreibenden Perſonen und den Händlern 
mit den nadbenannten Gegenftänden verboten, Fleiſch, 
Fleiſchwagaren, frijche und getrocnete Därme und andere 
Eingeweide, jowie ungegerbte Felle und Häute an den 
Straßenfeiten der Häufer, an öffentlichen Straßen, Wegen, 
Plätzen und Brüden aufzuhängen oder niederzulegen. 

$ 2. Jede Zumiderhandlung gegen das im $ 1 auß- 
geiprochene Verbot wird mit einer Geldftrafe bis zu 30 
(dreißig) Mark beftraft, an deren Stelle im Unvermögens— 
falle verhältnigmäßige Haft tritt. 

a 
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8 3. Diefe Polizei-VBerordnung tritt am 1. Juli 1888 
in Kraft. 

Arnsberg, den 17. Januar 1888. 
Der Negierungs-Präfident. 

Sn Vertretung: gez. Hagen. 
A IIb. 298. 

Baden, Minifterialerlaß, betr. den Transport 
von Zeichen, 

Vom 1. Februar 1888. 

(Aerztlihe Mittheilungen aus Baden. ©. 54.) 
Auf Grund des $ 96 des Polizeiſtrafgeſetzbuchs wird 

verordnet wie folgt: 
$ 1. Leichen dürfen aus dem Bezirk einer Gemeinde 

nur mit polizeilicher Erlaubniß verbracht werden. 
Die Erlaubniß wird durch Austellung eines Xeichen- 

paſſes ertheilt. 
_ Micht erforderlich ift die polizeiliche Erlaubniß, wenn 

die Leiche auf den für die Gemeinde mit bezivfsamtlicher 
Genehmigung beitimmten nicht mehr als 15 Kilometer 
entfernten öffentlichen Begräbnißplab verbracht werden joll. 

$ 2. Die Leichenpäffe werden von dem Bezirksamt, 
in deſſen Bezirk der Cterbort oder — im Kalle einer 
Wiederausgrabung — der bisherige Bejtattungsort liegt, 
ausgeitellt. 

Für Leichentransporte, welhe aus dem Auslande 
fommen, fann, jfoweit nicht Vereinbarungen über die An- 
erfennung der von ausländiihen Behörden ausgeſtellten 
Leichenpäſſe beitehen, die Ausitellung von Leichenpäfjen 
durch das Bezirksamt erfolgen, in deſſen Bezirk der Trans- 
port im Reichsgebiete beginnt. Auch können die Konjuln 
und diplomatischen Vertreter des Reichs vom Reichskanzler 
zur Ausjtellung der Leichenpäſſe ermächtigt werden. 

$ 3. Der Leichenpaß darf nur für jolche Leichen er- 
theilt werden, über welche die nachjtehenden Ausweife ge: 
liefert worden find: 

a) ein beglaubigter Auszug aus dem Gterberegifter; 
b) eine nad) Anhörung des behandelnden Arztes und 

des Leichenjchauers ausgeſtellte Beicheinigung des 
Bezirksarztes über die Todesurjache, jowie darüber, 
daß jeiner Ueberzeugung nach der Beförderung der 
Leiche gefundheitliche Bedenken nicht entgegenjtehen ; 

ce) ein Ausweis über Die vorjchriftsmäßig erfolgte 
Einſargung der Leiche; 

d) in Fällen des 8 157 der Strafprogeßordnung vom 
1. Februar 1877 (Reichsgeſetzblatt Seite 253) die 
feitens der Staatsanwaltichaft oder des Amtsrichters 
ausgeſtellte Schriftliche Genehmigung der Beerdigung. 

Die Nächweiſe zu a) und b) werden bezüglich der 
Leihen von Militärperfonen, welde ihr Standquartier 
nad) eingetretener Mobilmachung verlaffen hatten (88 1,2 
der Verordnung vom 20. Sanuar 1879 — Neichögefeb- 
blatt Seite 5), oder welche fih auf einem in Dienjt ge 
ftellten Schiff oder anderen Fahrzeug der Marine be- 
fanden, durd eine Beicheinigung der zuftändigen Militär- 
behörde oder Dienititelle über den Sterbfall unter Angabe 
der Todesurſache und mit der Erklärung, daß nad) ärzt- 
lihem Ermeſſen der Beförderung der Teiche gejundheitliche 
Bedenken nicht entgegenstehen, erſetzt. 

$ 4. Die Leihe muß in einem hinlänglich wider- 
ftandsfähigen Metallfarge luftdicht eingefchlofien und letz— 
terer von einer hölzernen Umhüllung dergeftalt umgeben 
jein, daß jede Verſchiebung des Sarges innerhalb der Um— 
büllung verhindert wird. 

Der zweite Abſatz nach S 4 iſt gleichlautend mit Nr. 3, $ 5 mit 
Nr. 4 des Entwurfs bezüglicher Beitimmungen (Veröff. 1897. ©. 746). 

Statt „beamteten Arztes“ heißt es im $ 5: „Bezivksaztes“. — 
$ 6. Für den Vollzug des Transportes muß ein Be— 

- gleiter der Leiche beitellt und dem Bezirksamte bezeichnet 
werden. 

Kur zuverläffige Perſonen dürfen von dem Bezirksamt 
als Begleiter zugelafien werden. 

$7 und S 8 find gleichlautend mit Nr. 6 und 8 des genannten 
Entwurfs. 

$ 9. Soll die Leiche aus dem Bezirk einer Genteinde 
in eine angrenzende Gemarkung nicht mit der Eifenbahn 
rc werden, jo genügt jtatt des Auszugs aus dem 

terberegiiter ($ 3a) die Vorlage des vom Gtandes- 
beamten ausgejtellten Scheins über den erfolgten Eintrag 
des Todesfalles in das Sterberegifter ($ 5 der Verordnung 
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vom 16. Dezember 1875, die fanitätspolizeilihen Maß— 
regeln in Bezug auf Leichen und Begräbnißjtätten be- 
treffend), und die Einfargung in einen genau gefugten 
und gut derpichten Garg. 

Auch kann bei einem Transporte auf geringe Ent- 
fernung, der nicht auf der Eifenbahn erfolgt, das Bezirks— 
amt int Ginverftändnig mit dem Bezirksarzte ftatt des 
Metallfarges ($ 4 Abſatz 1) die Verwendung eines höl— 
zernen gut verpichten Sarges in einer hölzernen Um— 
hüllung zulaſſen, fofern Sicherheit bejteht, daß die Leiche 
nod an dem Tage, an dem der Transport beginnt, bes 
erdigt wird. 

$ 10. Bei dem Transport von Leichen, welche von 
dem Bezirksamt, dem Bezirksarzt, dem Staatsanwalte, 
den Gerichten, den Vorſtänden der Gtrafanftalten oder 
des polizeilichen Arbeitshaufes an die anatomifchen An— 
jtalten abgejendet werden, wird der Leichenpaß durch die 
Ausfertigung der Verfügung erjeßt, durch welche dieſe 
Behörden im Einverftändniß mit dem Bezirksarzte oder 
dem Gefängnißarzte die Ablieferung der Leiche anordnen. 
Der Ausfertigung muß die Befcheinigung des Standes- 
beamten über den erfolgten Eintrag des Todesfalles in das 
GSterberegijter ($ 5 der Verordnung dom 16. Dezember 
1875) beigelegt werden. 

Bei den Transport bedarf es einer Begleitung nicht; 
auch genügt es, wenn folche Leichen in dicht verjchlojjenen 
Kiften transportirt werden. 

$ 11. Für den Transport auf der Eijenbahn find Die 
Beltinnmungen des $ 34 des Betriebsreglements für die 
Eijenbahnen Deutjchlands, in der durch Bundesrathe- 
beifchluß vom 1. Dezember v. 3. feitgeitellten Faflung, 
maßgebend. 

'$ 12. Die Beerdigung der von auswärts nad) dent 
Begräbnißort verbrachten Leihen kann auf Vorlage des 
Neichenpafjes vorgenommen werden. 

$ 15. Diefe Berordnung tritt am 1. 
in Kraft. 

Karlöruhe, den 1. Februar 1888. 
Großherzogliches Mlinifterium des Innern. 

Der Dinifterialdireftor. Eifenlohr. 

Merklenburg- Schwerin, Nundfchreiben, betr. die 
Beförderung von Wiederfäuern und Schweinen 

nach den Nordſeehäfen. 
Bon 26. Mat 1888. 

Nachdem gegenwärtig in Folge einzelner Fälle von 
Maul- und Klauenfeudhe in Hamburg und Umgegend die 
Ausfuhr von Schweinen und Wiederfäuern aus den Elb- 
häfen nad) Großbritannien hat eingeftellt werden müſſen; 
und neuerdings der Umſtand, daß in einem über Blifjin- 
gen in Deptford eingetroffenen Transport deuticher Schafe 
die Maul: und Klauenjeuce entdeckt worden iſt, Beran- 
lafjung gegeben hat, daß feitend der Königlich Groß— 
britannifhen Negierung die PVieheinfuhr aus Vliſſingen 
und jeitend der Königlich Niederländifchen Negierung die 
Durdfuhr von Schafen und Ziegen verboten worden tt 
(vergl. Veröffentlichungen des Kaiſerlichen Gejundheits- 
amts, 1858 ©. 320), ſieht ſich das unterzeichnete Mint: 
jterium bewogen unter Bezugnahme auf die Befannt- 
madhung vom 26. d. Mts. (Reg.Bl. Amtl. Beilage Nr. 22*) 
und die Girfularverordnung vom 24. Sanuar d. 3.**) 
den beamteten Thierärzten nachmals dringend zur Pflicht 
zu machen, daß fie bei der Unterfuhung des zur Der: 
ladung nad) Deutſchen Hafenpläßen der Nordſee beitimmten 
Viehs und bei Austellung der betreffenden Zeugnifje be- 
jondere Sorafalt und Borjicht anwenden und jedes Thier, 
welches, aud) ohne mit einer Seuche behaftet zu jein, 
irgend welche verdächtige Symptome zeigt, von der Zu- 
lafjung zum Export ausſchließen. 

Schwerin, den 26. Mai 1888. 

Sroßherzoglich Meclenburgiches Miniſterium, 
Abtheilung für Medizinal-Angelegenheiten. 

Sm Auftrage: Mühlenbrud 

An die Bezirksthierärzte und die jtellvertretenden Be— 
zirföthierärgte für Unterfuchung des nad) Deutjchen Nord- 
jeehäfen beſtimmten Viehs. 

*, Bol. Veröffentl. ©. 394. — **) Desgl. ©. 157. 

April 1888 
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Stadt Schwerin i. M. Polizei-Verordnung, betr. 
das Tödten der Schlachtthiere. 

Vom 18. Sanuar 1888. 
Auf Grund des $ 11 der Schlahhthausordnung wird 

hierdurch beſtimmt: 
$ 1. Das Tödten der Schlachtthiere Hat nach voraus— 

gegangener Betäubung zu geſchehen. 
$ 2. Die Betäubung iſt bei Großvieh mit der Schlacht— 

maske, bei Kleinvieh und Schweinen mit der Keule oder 
mit den don der Schlahthausverwaltung eingeführten 
Snftrumenten auszuführen. Ausgenommen hiervon it 
bis auf Weiteres nur das zu jehächtende Vieh. In be 
fonderen Fällen fann mit Erlaubniß der Schlachthaus— 
Verwaltung von der Betäubung Abjtand genommen 
werden. | 

$ 3. Das Niederlegen des zu fhächtenden Viehes muB 
in Gegenwart der mit der Tödtung beauftragten Perſonen 
erfolgen, welche darauf zu achten haben, daß das Nieder: 
legen ohne Duälerei des Thieres ausgeführt, insbejondere 
das Auffchlagen des Thieres mit dem Kopfe vermieden 
wird. 

$ 4. Allem Sleinvieh find vor dem Betäuben die vier 
Füße ficher zufanmenzubinden, feine Tödtung erfolgt auf 
dem Schragen. 

$ 5. Die Betäubung und Tödtung Der Thiere muß 
unmittelbar nad) Beendigung der Vorbereitungen (Nieder- 
legen, Feſtbinden, Knebeln X.) gejchehen. Die Tödtung 
it durch Blutentziehung (Halsfchnitt oder Bruſtſtich) mittelft 
eines jcharfen Meſſers zu bewerkitelligen. Bejonders iſt 
hierbei darauf zu achten, daß die Blutentziehung jofort 
nad der Betäubung vorgenommen wird. 

$ 6. Bis zum Eintritt des Todes darf der Schlachter 
das getödtete Thier nicht verlafjen, und hat verjelbe alles 
zu vermeiden, was dem Thiere Schmerzen verurjachen 
fönnte, in&befondere und beifpielsweife Brechen des Ge— 
nices, Treten des Hinterleibes, Spalten des Nüfjels u. ſ. w. 

$ 7. Srüheftens 5 Minuten nad) vollftändigem Aus- 
bluten dürfen die Thiere auf Gefühllofigfeit unterfucht 
werden. Die Broben auf diejelde dürfen nur in langen 
Zwiſchenräumen vorgenommen werden. Als Proben gelten 
für Groß- und Sleinvieh das Ausbleiben von Bewegungen 
nad) Befühlen der Augäpfel, nah) Treten oder Kueifen 
des Schwarzes, nad leichten Schlägen auf die Kronen 
der Klauen; als Proben für Schweine: Angießen des 
Bauches und der Ohren mit etwas heißem Wafjer, Aus- 
bleiben von Bewegungen nad) den eben genannten Proben. 

$ 8. Vor Beginn des Ausfchlachtens, insbefondere vor 
dem Brühen der Schweine und vor dem Abhäuten muß 
ſich jeder Schlachtende nach Anleitung des $ 7 von dem 
eingetretenen vollftändigen Tode überzeugen. 

Schwerin, den 18. Sanuar 1888. 

Stadt- Bolizei- Amt. 
EB. U. Lange. 

Sachſen-Meiningen. Erlaß, betreffend Belehrung 
über die Seuchen der Hausthiere, 

Vom 18. April 1888. 
‚ Anbei erhalten Sie 2 Eremplare der „Belehrung über 

die Seuchen der Hausthiere vom Landthierargt Dr. Vaerft“ *) 
zur Kenntnißnahme, Mittheilung an Snterefjenten und 
Einftellung in die Gefchäftsbibliothek. 

Meiningen, den 18. April 1888. 
Herzogl. Staatsminifterium, 

Abtheilung des Innern. Heim. 

An die Gemeinde-Vorftände. In simili an die Herzogl. 
Landräthe und an, die ländwirthſchaftlichen Wereine des 
Herzogthums. 

Sachjen- Altenburg. Verordnung des Herzoglichen 
Gejammt- Minijteriums, betr. die Befürderung 

h ‚von Zeichen auf Gifenbahnen, 
Tom 1. März 1888. — (Gejeß-Sammlung ©. 13.) 

zur Ausführung eines vom Bundesrath in. feiner 
Sitzung vom 1. Dezember 1887 gefaßten Beichlufies, den 
Crlaß gleihförmiger Beftimmungen über die Beförderung 
von Leihen auf Eifenbahnen betreffend, und im An- 

*) Vergl. Veröffentl. ©. 331 und 361. 
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ſchlnß an die unterm 14. Dezember 1887 verfündete neue 
Faſſung des $ 34 des Betriebö-Iteglements für die Eifen- 
bahnen Deutichlands von 11. Mai 1874 (Gentralblatt 
für das Deutſche Reich Sahrgang 1887 Seite 564) wird 
andurc Folgendes verordnet. 

1. Zur Ausftellung von Leichenpäfjen *) find die Land— 
rathsämter und ‚Stadträthe berechtigt. Die örtliche Zu— 
ftändigfeit regelt ficy in der Weife, daß im einzelnen Falle 
diejenige Behörde den Leichenpaß auszuitellen hat, in 
deren Bezirk der Sterbeort oder — im Falle der Wieder- 
ausgrabung — der feitherige Bejtattungsort liegt. 

Die Nr. Nr. 2 bis 6 und 8 der Verordnung find ° 
gleichlautend mit den entjprechenden Nr. Nr. des vom 
Bundesrathe gegebenen Entwurfs von Beitimmungen 
(Beröffentl. 1887 ©. 746 zu B. 

Jr. 7 lautet: Auf die Negelung der Beförderung von 
Leihen nad) dem Beitattungsplat des Gterbeortes finden 
die vorjtehenden Beitimmungen feine Anwendung. 

Die Schlußbeftimmungen lauten: 9. Bei dem Trans- 
porte von Leichen, welche auf Gifenbahnen an die Ana- 
tomie zu Sena befördert werden, bedarf es einer Beglei- 
tung nicht. 

Ebenſo ist die Ausftellung eines Leichenpajjes für an 
die Anatomie zu Sena mitteljt Eiſenbahn befürderte 
Leichen nicht erforderlich, vielmehr genügt die Ausjtellung 
eines Transportfcheins durch die abliefernde Behörde (im 
Falle I Nr. 1 der Verordnung von 28. Zuli 1881 — 
Geſetz Sammlung 1881 ©. 34 — die Staatsanwaltichaft, 
im alle Per. II der angezogenen Verordnung der Anıte- 
richter, im alle Nr III ebendajelbit die Landrathsämter 
oder Gtadträthe). Für diefe Transporticheine find die 
Beltimmungen über den Snhalt des Leichenpajjes nicht 
maßgebend. 

10. Borftehende Beftimmungen treten mit dem 1. April 
1888 in Kraft. 

Altenburg, den 1. März 1888. 

Herzoglich Sächſiſches Gefammt-Ninifterium. 
v. Leipziger. 

Reuß ä. L. Regierungs-Verordnung, betreffend 
Leichentransporte. 

Bon 10. März 1888. (GeſetzSammlung ©. 10.) 

Mit Höchſter Genehmigung Serenissimi wird betreffs 
des Neichentransportwejens in Berüdfichtigung des Be— 
ichlufies des Bundesrathd vom 1. Dezember 1887 und im 
Anſchluß an die hierunter abgedrudten Vorſchriften des 
Betriebsreglements für die Eifenbahnen Deutſchlands Fol- 
gendes verordnet: 

I. Allgemeines. 

$ 1. Der Transport einer Leiche von dem Gterbeorte 
nad) einem anderen Orte, jofern der lebtere nicht kraft 
bejtehender Parochialverhältnifjie der Beitattungsplab des 
erjteren tft, oder der Transport einer Leiche im Fall einer 
MWiederausgrabung von dem Beitattungsorte an einen 
dritten Drt darf nur auf Grund eines Leichenpafjes 
ftattfinden. 

$ 2. Die Ausitellung der Leichenpäfje erfolgt inner- 
halb des Fürſtenthums durch das Fürftliche Landrathsamt 
bezw. den. Kürftlichen Amtsrichter in Burgf. 

Die örtliche Zuftändigfeit regelt fich in der Weife, daß 
im einzelnen Fall diejenige Behörde den Leichenpaß aus- 
aujtellen hat, in deren Bezirk der Sterbeort oder — im 
Falle einer Wiederausgrabung — der feitherige Beitat- 
tungsort liegt. Es ift fi) dabei des angefügten Formu— 
lars zu bedienen. 

$ 3. Sedem Leichentransport ift eine zuverläffige Perſon 
als Begleiter beizugeben. 

II. Xeihentransporte ohne Benubung der 
Eiſenbahn. 

8 4. Der Leichenpaß hinſichtlich der nicht mittelſt der 
Eiſenbahn zu transportirenden Leichen darf nur nad) 
Beibringung 

a) eines beglaubigten Auszugs aus dem Sterberegifter, 

) Das für Leichenpäſſe künftig zu benußende Formular 
fiehe ©eite 565 des Gentralblattes für das Deutjche Reich 
Sahrgang 1837. 
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b) eines don einem zur inneren Praxis berechtigten 
Arzte bezw. dem Bezirksphyſikus (cfr. $ 5) aus— 
geſtellten Zeugniſſes, aus welchem hervorgehen muß, 
daß der Ausſteller desſelben die Leiche beſichtigt 
babe und an welcher Krankheit der Tod erfolgt jei, 

ec) einer Aeußerung vdesjelben Arztes bezw. des be— 
treffenden Bezirksphyſikus (cfr. $ 5) über die be: 
fonderen Borfichtsmaßregeln, welche für den be- 
treffenden Transport zur Bedingung zu macden 
jeien, 

d) in ven Fällen des $ 157 der Strafprozeßordnung 
vom 1. Februar 1877 (Reichsgeſetzblatt Seite 253) 
der Seiten der Staatsanwaltichaft oder des Amts— 
richters ausgejtellten jchriftlihen Genehmigung der 
Beerdigung ertheilt werden. 

. 

$5. a. Das in $ 4 sub b erwähnte Zeugniß eines 
zur innern Praris berechtigten Arztes ſoll für alle Leichen— 

_ tranöporte, welde ohne Benußung der Gifenbahn erfolgen, 
und deren definitive Ziel ein hierländifcher Ort ift, dann 
genügen, wenn der Tod nicht an einer 
Krankheit erfolgt ift. Dagegen ift 

b. das beregte Zeugniß von dem betreffenden Bezirks— 
phyſikus auszuftellen, wenn der Transport der Leiche nad) 
einen anderen Gtaatsgebiete gerichtet ift, ſowie in allen 
Fällen — daher aud) bei Snlandstransporten, — in 
welhen der Tod an einer anſteckenden Krankheit (wie 
3. B. Cholera, Boden, Eranthemtyphus 2.) erfolgt ift. 

Es bleibt jedody den Bezirksphyſikern in Fällen der 
unter lit, a gedachten Art, von welchen fie Stenntniß er- 
halten, die eigne Kognition in der Saché dergeitalt vor- 
behalten, daß fie Bedenken, welche ihnen mit Nückficht 
auf die obwaltenden befonderen Umstände gegen die von 
dem Ausſteller des Zeugnifjes für zuläffig erklärte Art 
und Weiſe des Transports der Leiche beziehentlicy gegen 

anſteckenden 

‚die Statthaftigkeit des fraglichen Leichentransports über— 
haupt beigehen, bei der zu Ausſtellung des Leichenpaſſes 
berufenen Behörde geltend zu machen haben. 

Derartige Bedenken find Seiten der Behörden gehörig 
zu berüdjichtigen. 

$ 6. Sn allen Fällen, in welchen der Tod an einer 
anſteckenden Krankheit erfolgt ift und der Transport ohne 
Benußung der Eifenbahn ftattfinden foll, darf der Trans— 
‚port nur in doppelten Gärgen erfolgen, von welchen der 
innere, den Leichnam unmittelbar umſchließende, ein forg- 
fältigjt verlötheter Metallfarg, der äußere aber aus hartem 
Holz und ausgepicht fein muß. 
Bei "Leichentransporten, welche ohne Benukung der 

Eijenbahn nad) einem außerhalb des Fürſtenthums ge- 
legenen Drte gerichtet find, muß die Einfargung aud in 

. ben Fällen, in welchen der Tod nicht an einer anfteckenden 
Krankheit erfolgt ift, nach den Vorſchriften bewirkt werden, 
welche in den nachitehenden SS 9, 10 für die Fälle der 
Beförderung der Leichen mittelit Eifenbahn angegeben find. 

$ 7. Erjdeinen bei Transporten von Leichen ohne 
DBenugung der Eifenbahn unter befonderen Umſtänden, 
j. B, während der wärmeren Sahreszeit, oder bei wafler- 
jühtigen oder jehr fetten Leichen, beziehentlic) außer der 
anzuordnenden doppelten Verſargung der Leiche, nod) be- 
jondere Vorfihtsmaßregeln, wie 3 B. Ausfüllen der 
Körperhöhlen mit Eonjerpirenden Ingredienzen (Sohlen- 
pulver, Chlorkalk, aromatiſchen Kräutern ꝛc.) oder Um— 
hüllung des Körpers mit, in Snblimatauflöfung getränkten 
Binden, oder Snjektion don Gublimatauflöjung in die 
Gefäße der Leiche und dergleichen, aus Rückſichten auf 
die Öffentliche Gefundheitspflege erforderlich, fo find die- 
jelben von dem Arzte, welcher das im $ 4 sub 6 gedachte 
Zeugniß auszuftellen hat, anzuordnen und in dem leßteren 
zur Bedingung der Transportgeftattung zu machen. 

I. Zeihentransporte auf Eijenbahnen. 

R $ 8. Der Leichenpaß für Leichen, deven Transport auf 
der Eifenbahn erfolgen joll, darf nur ertheilt werden, 
wenn die nachſtehenden Ausweife geliefert worden find: 

Abſchnitt III der. Verordnung entſpricht im Weiteren den vom 
Bundesrathe gegebenen Entwurf von Beſtimmungen. $ 8 tit gleich- 
lautend mit Nr. 2 des Entwurfs, SI mit Nr. 3, S10 mit Nr. 4, S1l 
mit Nr. 6, $12 mit Nr. 8. Statt „beamteten Arztes’ heißt es im $ 8 
und $10 ,‚Bezirksphyſikus“. 

Sm Schlußſatze des SS find die auf Schiffe- bezw. Marine-Mann- 
ſchaften bezüglichen Worte weggelaflen; im $ 12 ift hinter dem Worte 

Leichentransport“ hinzugefügt: „unter Benußung der Gifenbahn“. 
r 
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IV. Schlußbeftimmungen. 
8 15. Die Verpflichtung zu Entrihtung der Gtol- 

gebühren am Sterbeort der zu transportivenden Perſon 
bleibt unberührt und haben die zu Ausitellung der Leichen- 
päſſe zuftändigen Behörden hierauf beſonders hinzuweijen. 

$ 14. Zuwiderhandlungen gegen das im Vorjtehenden 
Angeordnete find mit Geldbuße bis zu Dreihundert Mark 
zu ahnden. Darüber, daß den beregten Vorfchriften allent- 
halben genau nachgegangen werde, haben die betreffenden 
Ortöpolizeibehörden im Verein mit den Bezirksphyfifern 
Aufficht zu führen. 

$ 15. Für die Ausitellung des Leichenpafjes ift eine 
Gebühr von drei Mark einſchließlich des Schreibelohns 
in Anſatz zu bringen. 

$ 16. Die Negierungsverordnung vom 22. September 
1874, Leichentransporte betr., wird aufgehobeu. 

Greiz, am 10. März 1888. 
Fürftlih Reuß-Plauiſche Landesregierung. 

Faber. Richter. 

Schweiz, Kanton Bern. Geſetz betreffend den Ver— 
kehr mit Nahrungsmitteln, Genußmitteln und 
Gebrauchsgrgenftänden, ſowie Abänderung der 

Art. 232 und 233 des Strafgeſetzbuches. 
Bon 30. November 1887. 

Der Große Nath des Kantons Bern, auf den Antrag 
des Negierungsraths, bejchließt: 

$ 1. Der Berkehr mit Nlahrungs- und Genußmitteln 
und folhen Gebrauchsgegenſtänden, welche die Geſundheit 
des Menſchen jchädigen können, wie Spielwaaren, Tapeten, 
Farben, Eß-, Trink und Kochgeſchirr, und mit Petroleum 
(Erdöl), unterliegt der Beaufjihtigung durch die zuftän- 
digen Behörden nad) Maßgabe dieſes Geſetzes. 

$ 2. Als Zentralitelle für die Unterfudung von Gegen- 
ftänden der in $ 1 bezeichneten Art unterhält der Staat 
ein chemiſches Taboratorium. Vorſtand desjelben ijt der 
Kantonschemifer. Der Kantonschenifer wird von dem 
Regierungsrathe auf den Vorſchlag der Direktion des 
Innern, Abtheilung Gejundheitswejen, jeweilen auf vier 
Sahre gewählt. Derfelbe erhält eine Beſoldung von 
Fr. 4500 bis 5000. 

$ 3. Die polizeilihe Auffiht über den Verkehr mit 
Fe der in $ 1 bezeichneten Art wird ausgeübt 
durch: 

a) die Drtspolizeibehörden. . 
Die Dbliegenheiten und die Befugnifje der Drtspolizei- 

behörden Fünnen durch Gemeindebejhluß einer Gejund- 
heitskommiſſion vder einem einzelnen Beamten (Snipeftor) 
übertragen werden. Als Mitglieder einer Geſundheits— 
fommijfion find auch Perſonen wählbar, weldye in einer 
andern Gemeinde des Kantons wohnen, wie z. B. Aerzte. 
Auch können mehrere Gemeinden eine gemeinfame Ge— 
jundheitsfommiffion beftellen. 

b) die Regierungsitatthalter; 
e) die Direktion des Innern, Abtheilung Gejundheits- 

wejen, und die von ihr ernannten Sachverjtändigen. 
Die Oberaufficht jteht dem Ntegierungsrathe zu. 
$ 4. Die in $ 3 bezeichneten Ortspolizeibehörden und 

die von der Direktion des Innern ernannten Sachverſtän— 
digen haben bei Ausübung der ihnen durd) dieſes Geſetz 
übertragenen Auffiht die Eigenfchaft von Beamten der 
gerichtlichen Polizei (Geſetzbuch über das VBerfahren in 
Strafſachen Art. 38 u. ff.). 

Diefe Auffichtsbeamten und die PBolizetangeftellten, von 
denen jie begleitet werden, jind befugt, in die Näumtlich- 
feiten, in welchen Gegenftände der in $ 1 bezeichneten 
Art feil gehalten oder als zum Verkauf bejtimmt auf: 
bewahrt werden, während die Näumtlichkeiten dent Verkehr 
geöffnet find, einzutreten. 

Die Auffichtsbeamten find befugt von den Gegenjtänden 
der in $ 1 bezeichneten Urt, welche in den angegebenen 
Näumtlichfeiten ſich befinden, oder welche an öffentlichen 
Drten auf Märkten, Plätzen, Straßen, oder im Umher— 
ziehen verkauft over feilgehalten werden, nach ihrer Wahl 
Proben zum Zwede der Unterſuchung zu erheben. 

Dem Befißer iſt für die erhobene Probe ein Empfang: 
ſchein mit Werthangabe auszuftellen, und es foll ihm, 
falls eine Beanftandung nicht erfolgt, oder dieſe ſich als 
unbegründet herausitellt, ver Werth der Probe erjebt werden. 
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$5. Die Oxrtspolizeibehörde (Gemeinderath, Geſund— 
heitskommiſſion, Snfpeftor) hält bei den Verkäufern von 
Nahrungs- und von Genußmitteln und von Gebrauchs— 
gegenftänden der in $ 1 bezeichneten Art von Heit zu 
Zeit eine Nachſchau über die Bejchaffenheit ihrer Waaren. 
Dei den Wirthen und bei den andern Verkäufern geijtiger 
Getränfe findet eine ſolche Nachſchau jedes Jahr wenig: 
tens ein Mal ftatt. e 

Ueber das Ergebniß der Nachſchauen erjtattet die Orts— 
polizeibehörde dem Ntegierungsftatthalter jährlich einen 
Bericht zu Händen der Direktion des Innern. Ken 

Die Drtspolizeibehörde ift befugt, gegen denjenigen, 
welcher aus Mangel an Aufmerkſamkeit nachgemachte oder 
verfälfchte oder verdorbene oder geſundheitsſchädliche Lebens— 
oder Genußmittel, wie Fleiſch, Butter, Obſt, Gemüſe u. dgl. 
zu Markte bringt, eine Buße von Fr. 1 bis 20 zu ver: 
hängen, falls die Fahrläſſigkeit nicht eine grobe ift. 

Die Verfügung der Ortspolizeibehörde hat die Wir: 
fung eines rechtsfräftigen Urtheile, wenn der Beſchuldigte 
nicht innerhalb drei Tagen von der Gröffnung an bei 
der Drtöpolizeibehörde Einſpruch erhebt. Bei rechtzeitigent 
Einjpruche fällt die Verfügung dahin, und es findet das 
ordentliche Strafverfahren ftatt. 

56. Der Negierungsitatthalter unterftüßt die Orts— 
polizeibehörden und die von der Direktion des Innern er: 
nannten Sachverjtändigen bei Ausübung der Aufficht; er 
itellt denjelben nöthigenfall3 polizeilihe HSülfe zu Gebote. 
Er kann aud) von ſich aus die Vornahme einer Nachſchau 
und die Entnahme von Proben anordnen. 

$ 7. Die Direktion des Innern, Abtheilung Gefund: 
heitsweſen, läßt durch die von ihr ernannten Saͤchverſtän— 
digen von Zeit zu Zeit in einzelnen Gemeinden oder Be— 
zirfen eine allgemeine Nachſchau über die zum Verkauf 
bejtimmten Nahrungs: und Genußmittel vornehnten ; fie 
fann auch Einzel-Unterfuhungen anordnen. 

Die Direktion des Innern ift befugt, von geiftigen 
Getränken, welche auf Gifenbahnftationen anfommen, und 
die an einen im Kanton Bern wohnenden Wirth oder 
Berfäufer von geiftigen Getränken adreffirt find, Proben 
zum Zwecke der Unterfuhung entnehmen zu laffen. 

$ 8. DBeanftandet ein Auffichtsbeamter ($ 3) die Be- 
Ihaffenheit einer Waare der in $ 1 bezeichneten Art, fo 
befragt er den Beſitzer oder Adrefjat über die Herkunft 
derjelben und über die vermuthlichen Urſachen der ver: 
dädtigen Beſchaffenheit. Die gemachten Angaben und die 
allfällig auch von andern Perſonen ertheilte Auskunft 
nimmt der Auffichtsbeamte oder der begleitende Polizei- 
angejftellte zu Protokoll. 

Von der beanftandeten Waare nimnıt der Auffichts- 
beamte wenigftens zwei Proben und verfieht diefelben mit 
dem Amtöfiegel und mit einer Aufichrift, welche den 
Namen ded Befiters, die Angabe der Zeit und des Ortes 
der Erhebung und die Unterjchrift des Beamten enthält. 

Dem Beſitzer oder Adrefjaten ift auf Verlangen eben- 
falls eine ſolche Probe zu übergeben. 
, Der Auffichtsbeamte nimmt die beanftandete Waare 
in der Regel in Beichlag. Beihlagnahme fol erfolgen, 
wenn die Waare anſcheinend nachgemacht, verfälfcht oder 
perdorben und insbefondere, wenn fie geſundheitsſchädlich 
iſt. (Vol. Art. 64 und 65 des Geſetzbuches über dag 
Verfahren in Straffachen.) 

Die Semeinderathöpräfidenten 
halter find befugt, in Beſchlag genommtene, insbejondere 
gejundheitsgefährliche Gegenitände zu zerftören, wenn die 
Natur des Gegenftandes dejjen Aufbewahrung nicht zu— 
läßt. Sm Falle der ungerechtfertigten Beſchlagnahme 
bleibt dem Eigenthümer ein Entſchädigungsanſpruch vor— 
behalten. 

89. Erachtet der Aufſichtsbeamte dag Vorhandenſein 
einer ſtrafbaren Handlung als wahrſcheinlich, ſo faßt der— 
ſelbe gemäß Art. 45 des Geſetzbuches über das Verfahren 
in Otrafjahen eine Strafanzeige ab und legt derfelben 
das Beanftandungs - Protofoll ($ 8 Alinea 1), jowie die 
Proben bei. | 

Erachtet der Auffichtsbeamte eine weitere Unterſuchung 
des Gegenſtandes für nothwendig, ſo fendet er das Pro⸗ 
tokoll und die Proben mit feinem Berichte der Direktion 
des „nern ein, welche das weitere Verfahren anordnet. 

Stellt fih die Beanftandung des Gegenſtandes als 
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unbegründet heraus, fo hebt die Direktion des Innern 
die etwa angeordnete Beſchlagnahme auf. | 

Ergibt fih dad Vorhandenfein einer ftrafbaren Hand— 
Yung als waährſcheinlich, jo erhebt. die Direktion des In— 
nern Otrafflage. | 

$ 10. Wer den Vorfchriften des $ 4 zuwider den 
Eintritt in die Räumlichkeiten oder die Entnahme von 
Proben verweigert, oder Aufbewahrungs - Räumlichkeiten 
verheimlicht, wird mit Buße von Fr. 10—50 beitraft. 
Vorbehalten bleibt Art. 76 des Strafgeſetzbuches. 

$ 11. Wer Gegenftände, welche in Anwendung diefes 
Geſetzes mit Befhlag belegt worden waren, in Verkehr 
bringt oder das Maß oder die Beichaffenheit derſelben 
verändert, oder ſolche Gegenſtände bejeitigt, wird mit Ge- 
fängniß bis zu 40 Tagen oder mit Buße von Fr. 20 
bis 200 beftraft. 

$ 12. 1. Art. 232 des Strafgeſetzbuches erhält fol- 
genden Zufaß: 

Mer zum Zwede der Täufhung im Handel und Ver— 
fehr ein Nahrungd- oder Genußmittel in der Auf- oder 
Umſchrift oder in einer Öffentlihen Ankündigung oder 
durch die Art der Verpackung oder auf irgend eine andere 
Weiſe feinem Wejen nad) falic) oder mißverſtändlich be- 
zeichnet, wird mit Buße von Fr. 5—500 beitraft. 

II. An die Stelle ded Art. 233 des Strafgejeßbuches 
treten die folgenden Beitimmungen: 

Art. 253. Mit Gefüngniß bis zu 60 Tagen, womit 
a von Fr. 50 bis Sr. 5000 zu verbinden ift, wird 
beitraft: 

1. Wer zum Zwed der Täufhung im Handel und 
Berfehr entweder Nahrungs: oder Genußmittel nachmacht 
oder verfälfcht, oder im Einverftändnig mit dem Fabri- 
fanten ſolche weiter verkauft; 

2. wer wifjentlid Nahrungs oder Genußmittel die ver- 
dorben oder nachgemacht oder verfäljcht find, unter Ver— 
Ihweigung dieſes Imftandes verkauft oder unter einer zur 
Täuſchung geeigneten Bezeichnung feil hält. 

Sit die in Ziffer 2 bezeichnete Handlung aus Fahr- 
läffigfeit begangen worden, jo tritt Geldbuße von Fr. 10 
bis 300 oder, wenn es fi) um einen der in 85, Abjah 3 
bezeichneten Zülle handelt und die Fahrläffigkeit nicht eine 
grobe ijt, eine folde von Fr. 1--20 ein. 

Art. 233a. Mit Gefängniß bis zu 60 Tagen over mit. 
Korrektionshaus bis zu zwei Jahren und in beiden Füllen 
mit Geldbuße von Fr. 100-5000 wird beitraft: 

.. 1. Wer vorjäßlich Gegenftände, welche beftimmt jind, 
Andern als Nahrungs- oder Genußmittel zu dienen, der- 
art herftellt oder behandelt, daß der Genuß derjelben die 
menjchliche Gejundheit zu jhädigen geeignet ift; ebenfo 
wer wiſſentlich Gegenjtände, deren Genuß die menjchliche 
Geſundheit zu fchädigen geeignet ift, als Nahrungs- oder 
Genußmittel verfauft, feil Hält oder jonft in Verkehr bringt; 

2. Wer vorfäßlic zur Haushaltung, zu häuslichen und 
gewerblichen Einrichtungen, oder zur Kleidung beitimmte 
Segenjtände over Spielwaaren derart herftellt, daß der 
beitimmungsgemäße oder vorausfichtliche Gebrauch der— 
jelben die menjchliche Gefundheit zu ſchädigen geeignet tft; 
ebenfo, wer wiljentlich. ſolche Gegenftände verkauft, feil 
hält oder ſonſt in Verkehr bringt. 

Sit dur) die Handlung ein Menſch über 20 Tage 
arbeitsunfähig geworden, jo tritt Korreftionshausitrafe 
bis zu fünf Sahren ein; ift ein bleibender Nachtheil ent- 
ftanden, Zuchthaus bi8 zu S Sahren und, wenn der Tod 
eines Menſchen verurjacht worden ift, Zuchthausftrafe von 
2 bis 10 Sahren. 

It eine der in diefem Artikel bezeichneten Handlungen 
aus Fahrläffigfeit begangen worden, jo ift auf Gefäng- 
nißftrafe bis zu 60 Tagen oder Geldbuße bis zu Fr. 500, 
und wenn durd die Handlung ein Schaden an der Ge- 
jundheit eines Menſchen verurfadht worden tft, auf Kor: 
veftionshaus bis zu ſechs Monaten oder Geldbuße bis zu 
Fr. 1000, wenn aber der Tod eines Menſchen verurfacht 
worden ift, auf Korreftionshaus bis zu zwei Zahren zu 
erfennen. 

Art. 233b. Wer zum Zwecke der Täufhung im Handel 
und Verkehr Waaren nachmacht oder verfälſcht, wird, fo- 
fern nicht die Vorfjehriften der Art. 233 und 233 a zu- 
treffen, mit Gefüngniß bis zu 60 Tagen oder mit Geld- 
buße bis zu Fr. 1000 und bei fahrlälfiger Begehung der 
Handlung mit Buße von Fr. 10-300 beftraft. 

. a 
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Art. 233. In den Fällen des Art. 233a ift neben 
der Strafe auf Konfisfation der Gegenftände zu erkennen, 
welche den bezeichneten Vorſchriften zuwider hergeftellt, 
verkauft, feilgehalten oder jonjt in Verkehr gebracht find, 
ohne Unterſchied ob fie dem Werurtheilten gehören over 

nicht; in den Fällen des Art. 233 und 233b fann die 
Konfisfation erfannt werden. 

Sit in dem Falle des Art. 233 a die Verfolgung oder 
Berurtheilung einer beftimmten Perfon nicht ausführbar, 
fo kann auf Antrag des Staatsanwalts die Konfiskation 
des Gegenſtandes felbitftändig erfannt werden. 

Ueber die Frage der Gejunpheitsichädlichfeit oder Ge— 
fundheitsgefährlichkeit eines Gegenftandes iſt im Zweifels— 
falle das Gutachten des Sanitätsfollegiums einzuholen. 

In dem Urtheile, welches in Anwendung der Art. 233, 
233 a und 233 b ausgefällt wurde, kann angeordnet werden, 
dat die Verurtheilung auf Soften des Schuldigen im 
Amtöblatte und in einer oder mehreren Zeitungen ver- 
öffentlicht werde. Befindet ſich der Verurtheilte im Rück— 

‘falle, jo ift die Veröffentlichung anzuordnen. 
In den Fällen der Art. 233, 233a und 233 b wird 

der Verſuch bejtraft. 
Iſt die Handlung in Ausübung eine Berufes oder 

Gewerbes begangen worden, zu deſſen Betrieb eine jtaat- 
liche Bewilligung erforderlich ift, jo kann der Schuldige 
unfähig erklärt werden, den Beruf oder das Gewerbe 
fernerhin auszuüben, oder für die Dauer von einem bis 
zu fünf Sahren in der Ausübung desselben eingeftellt werden. 

$ 13. Berfäufer von Nahrungsmitteln oder Genuß— 
mitteln, welche diefelben aud in Kunftproduften (Kunſt— 
weine, Kunftbutter, Gurrogate 2c.) halten, auch wenn die- 
felben angeblih nur zum eigenen Gebrauche bejtimmt 
find, haben den Beſitz folder Waare mitteljt. deutlichen 
Anſchlages im Verfaufslofal befannt zu machen bei Fr. 5 
bis Fr. 100 Buße im Unterlafjungsfalle. 

$ 14. Der Regierungsrath erläßt, in Vollziehung diefes 
Geſetzes, diejenigen Verordnungen, welche zur Handhabung 
der Aufſicht über den Verkehr mit den unter diefes Geſetz 
fallenden. Nahrungs- oder Genußmitteln oder Gebraud)$- 
gegenftänden erforderlich find.. 

Diefe Verordnungen erjtrecken fich insbeſondere: 
1. auf beitimmte Arten der Herftellung, Behandlung 

oder Verpadung, don Nahrungs: oder Genußmitteln, 
welche zum Verkaufe beftimmt find; 

2. auf das gewerbsmäßige Verkaufen und Reilhalten 
pon Nahrungs- und Genußmitteln von einer bejtimmten 
Beichaffenheit oder unter einer beftimmten Bezeichnung; 

3. auf das Verfahren bei der Entnahme von Proben 
von geiftigen Getränfen auf den Bahnftationen; 

4. auf das Schlachten von Vieh und deſſen Methode, 
ſowie den Fleiſchverkauf; 

5. auf die Verwendung beſtimmter Stoffe und Farben 
ur Heritellung von Befleidungsgeaenftänden, Spielwaaren, 
Zapeten, Eß- Trink und Kochgeſchirr und dergleichen; 

6. auf das gewerbsmäßige Verkaufen und Seilhalten 
von Petroleum von einer bejtimmten Beicyaffenheit. 

Berordnungen der Gemeindebehörden, weldhe in Aus- 
führung dieſes Geſetzes erlafjen werden, unterliegen der 
Genehmigung des Negierungsraths. 

$ 15. Wer den auf Grund des $ 14 erlaffenen Ver— 
ordnungen zuwider handelt, wird, jofern nicht zugleich 
die Strafbeitimmungen diejes Geſetzes zutreffen, mit Geld- 
buße bis zu Fr. 200 oder mit Gefüngniß bis zu drei 
Tagen beitraft. 

$ 16. Der Große Rath beftimmt alljährlicy für die 
Koften der Nachſchauen, welche die Direktion des Innern 
gemäß $ 7 anordnet, den erforderlichen Kredit. 

$ 17. Diejes Gejeß tritt nah) deſſen Annahme durch 
das Volf in Kraft. Durdy dasjelbe werden alle mit ihm 
im Widerſpruch ftehenden Beitimmungen aufgehoben, ins- 
bejondere Art. 233 des Strafgeſetzbuches, $ 5 des Ge- 
feßes betreffend Branntwein- und Spiritusfabrifation vom 
3l. Dftober 1869, foweit er die Fabrikation gejundheits- 
ſchädlicher Flüffigfeiten betrifft, und von dem Geſetz über 
das Wirthihaftwefen ꝛc. vom 4. Mai 1879 die 88 25, 
32, Ziff. 2 und 3, und $ 35, Ziffer 2, foweit auf leßtere 
Boriehriften Bezug habend. 

Bern, den 30. November 1837. 
| Im Namen des Großen NRath3 

der Präfident: D.v.Büren, der Staatsfchreiber: Berger. 
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Voritehendes Geſetz iſt bei der am 26. Februar 1888 
im Kanton Bern ftattgehabten Volksabſtimmung mit be- 
trädhtliher Majorität angenommen worden. 

Franfreich, Profeſſoren der Hygiene als Geſund— 
heitsbeamte, (Semaine ned. Nr, 17.) 

Par deeret, en date du 23 avril, rendu sur la propo- 
sition du ministre du commerce, les professeurs d’hygiene 
des Facultes de medeceine des departements remplissent, 
sous l’autorite du ministre du commerce et de l’industrie, 
les fonctions d’inspecteurs regionaux des services de l’hy- 
giene publique, chacun dans la cireonscription territoriale 
de la Faculte à laquelle il est attach£. 

Il correspond avec le medecin des epidemies et avec 
le conseil d’hygiene publigue et de salubrite de cette 
eirconseription. 

Des arretes du ministre du commerce pourvoient aux 
mesures de détail. 

(Pour la ceirconscription de Paris, le professeur d’hy- 
giene etant en möme temps inspecteur general des ser- 
vices sanitaires, il n’a point paru necessaire de lui con- 
fier & nouveau, et pour une partie des departements, une 
attribution qu’il tient de ses fonetions actuelles pour tout 
le territoire de la Republique. Dans le cas oü ces doubles 
fonetions ne seraient plus reunies dans la même personne, 
le professeur d’hygiene de la Faculte de Paris pourrait 
ötre investi, comme ses collegues des departements, des 
fonctions d’inspecteur regional.) 

Spanien. Königl. Verordnung, betreffend Medi- 
zinalftatijtif. 

Bom 19. Dezember 1887. (Boletin de Sanidad. 1888 ©. 37.) 
Die Wichtigfeit der Ganitätsjtatiftif und die Noth- 

wendigfeit, daß dieſer Dienftzweig ohne die bisherige Ver— 
zögerung und unter größter Vereinfahung der Angaben 
betrieben wird, damit die Veröffentlichung derjelben zu 
geeigneter Zeit thunlichit leicht bewerfitelligt werde, jowie 
die Nothwendigkeit, diejenigen Behörden, weldye die Er- 
füllung der von der Negierung in dem jo interejjanten 
Dienste erlajjenen Verordnungen verzögern, haben Seine 
Majejtät den König und in Seinem Namen die Königin- 
Regentin des Reiches veranlaßt zu beftimmen, daß der 
Dienst der genannten Gtatiftif nad) Maßgabe der fol- 
genden Anordnungen erledigt werde: 

1. Die Bürgermeifter (Alcaldes) führen ein tägliches 
Ntegifter der Geburten, Ehen und Todesfälle, welches in 
der Eintheilung und Bintragung der Angaben nad) dent 
von der Direceion general de, Beneficeneia y Sanidad in 
Umlauf gejeßten Mufter einzurichten ift. 

2. Ein anderes tägliches Regiſter haben fie aber iiber 
die Erkrankungs- und Todesfälle an epidemiſchen Krank— 
heiten zu führen, fobald foldye in der Gegend auf- 
getreten find. . 

3 Am Schlufje jeden Monats haben ſie eine Ueber— 
jiht des Negifters bezw. der Negifter, welche nad dem 
von der Zentralinftanz angegebenen Muſter zu fertigen 
it, den zuftändigen Gouverneuren einzufenden, welche 
ihrerjeitöS eine Gejammtüberfiht über Die Provinz der 
Direceion de Beneficencia y Sanidad vorlegen jollen. 

4. Die Berichte müfjen innerhalb der fünf erften Tage 
des nächſten Monats in Händen der Gouverneure fein, 
welche dafür zu jorgen haben, daß die Provinzialberichte 
vor dem zehnten Tage der Direceiön zugehen. 

5. Eine Verzögerung der Abjendung der erwähnten 
Berichte oder ein Mangel an Sorgfalt Hinfichtlic) der 
darin gemachten Angaben find von den Gouverneuren 
mit Gelditrafe von wenigſtens 5 Peſetas und von 50 im 
MWiederholungsfalle und für die Fälle von Fälfhung, welche 
den zuftändigen Gerichten übergeben werden, zu ahnden. 

Es iſt der Wille Seiner Majeftät, daß, joweit es Die 
Umftände geitatten, das Boletin durdy Aufnahme der: 
jenigen Ungaben erweitert wird, welche Die Direcciones de 
Sanidad maritima und die Wohlthätigfeitsanftalten liefern 
fünnen. 

Die Königliche Verordnung wird Eurer Hochwohl— 
geboren zur Kenntniß und Nachachtung mitgetheilt. Gott 
behüte Eure Hochwohlgeboren viele Zahre. 

Madrid, 19. Dezember 1887. 
Albareda. 

Sr. Director general de Beneficencia y Sanidad. 



a 

Rechtſprechung. 

Feilhalten von Düten mit der Aufſchrift „Bruſtthee“, 
„St. Germain⸗Thee“, „Bruſtpulver“, in welchen ſich 
die einzelnen Beſtandtheile in kleinen Dütchen nebſt 
einer Anweiſung zur Vermengung befinden, durch 
Nichtapotheker auf Grund $ 367 Nr 3 des Strafgeſ, 
Buchs und der Kaif. Berordn. von 4. Januar 1875 
ftrafbar.*) 

Entjheid. des Kal. preuß. Oberlandeögerichts zu Hamm 
vom 16. Suni 1887 gegen ©chn. 

In der Straffache gegen den Kaufmann Martin Schn. 
zu G., wegen lebertretung des $ 367 Nr. 3 ©t.-©.-B. 
hat auf die von der Königlichen Otaatsanwaltihaft gegen 
das Urtheil der I. Straffammer des Königlichen Yand- 
gerichts zu Eſſen vom 1. April 1887 eingelegte Reviſion 
der Straffenat des Königlichen Dberlandesgerichts zu 
Hamm in der Sitzung vom 16. Suni 1887 für Recht er— 
kannt: 

Das Urtheil der I. Straffammer des Königlichen 
Landgerichts zu Eſſen vom 1. April 1887 und bie 
demfelben zu Grunde liegende thatjächliche Feftitellung 
wird aufgehoben und die Sache zur anderweitigen 
Verhandlung und Entſcheidung in Die Berufungs- 
inftanz zurücverwiefen. 

Gründe: 
Der Angeklagte ift durch Erkenntniß des Königlichen 

Schöffengerichts zu Gelfenfirhen vom 1. Februar 1887 
wegen Webertretung des $ 367 Nr. 3 St.-©.-B. und der 
Verordnung vom 4. Sanuar 1875 mit drei Mark Geld- 
ftrafe, eventl. einem Tage Haft koftenpflichtig verurtheilt. 

Diefes Urtheil ift in Folge der vom Angeklagten da— 
gegen eingelegten Berufung durch Erfenntniß der Il. Straf— 
fammter des Königlichen Landgerichts zu Eſſen von 1. April 
1887 aufgehoben und der Angeklagte von der llebertretung 
des $ 367 Nr. 3 St.G.B. freigeſprochen. 

Beiden Urtheilen liegt folgender durch Die eidliche 
Ausfage ded Dr. med. 8. und das Geſtändniß des An- 
geflagten feitgeitellte Sachverhalt zu Grunde, 

Der Angeklagte, welher Kaufmann und nicht Apo— 
thefer ift und eine polizeiliche Erlaubniß zum Feilhalten 
von Arzneimitteln nicht bejigt, Hat im Dftober 1886 in 
jeinem Geſchäft Düten mit der Aufſchrift: „Bruftthee”, 
„St. Sermain-Thee”, „Bruftpulver” feilgeboten. In diejen 
Düten befanden ſich die genannten Arzneimittel in der Art, 
daß deren Beitandtheile in einzelnen Dütchen lagen, mit 
einer Anweifung, wie die einzelnen Beitandtheile zu ver- 
mijchen rejp. zu vermengen feien, um die betr. Arznei 
herzuitellen. 

Der Berufungsrichter ift der Anficht, daß nur ein Ag— 
gregat der Beitandtheile, feine Miſchung oder Mengung 
im Sinne der angeführten Verordnung vom Angeklagten 
feilgehalten jei und hat deshalb nicht für thatſächlich feſt— 
geitellt erachtet: 

Daß der Angeklagte im Dftober 1886 zu ©. ohne 
polizeiliche Erlaubniß Arzneien, deren Verkauf nicht 
freigegeben ift, feilgeboten habe. 

Gegen das Berufungsurtheil hat die Königliche Staats- 
anwaltſchaft rechtzeitig und formgerecht die Nevifion ein: 
gelegt und beantragt, das Urtheil II. Snftanz und deſſen 
Feſtſtellung aufzuheben. 

Die Reviſionsſchrift rügt die VerleBung des 8 367 
Nr. 3 ©t.-6.-B. und des $ 1 der Verordnung vom 4. Ja 
nuar 1875, indem ausgeführt ift, daß die feilgehaltenen 
Arzneien als Miſchungen rejp. Menguugen im Sinne der 
angeführten Verordnung anzufehen jeien, eventl. habe ſich 
Angeklagter dadurd ftrafbar gemacht, daß er jeder ein- 
zelnen größeren Düte eine Anweifung über die weitere 
— beigefügt und fo den jedesmaligen Käufer zum 

bloßen Werkzeuge feiner Thätigfeit gemacht habe. 
Der Angeklagte hat die Zurücweifung der Nevifion 

beantragt, indem er die Nichtigkeit der vorftehenden Aus- 
führungen beftreitet und darauf Hinweilt, daß es uner- 
heblich fei, ob er fi der Käufer als Werkzeug bei der 
Zubereitung bebiene, da nicht fejtgeftellt fei, daß er die 

...) Dgl. die Entſcheidungen des preuß. Oberlandesge- 
richts zu Köln v. 18. Februar 1887 in den Veröff. 1887 
628: 

qu. Düten verkauft habe; es könne alfo in diefer Rich— 
tung nur ein Verſuch vorliegen, der nicht ftrafbar fei. 

Die Kevifion iſt begründet. 
Der Berufungsrichter hat in der Auffafjung und An— 

wendung des $ 367 Nr. 3 ©t.-6.-B. und der Verordnung 
vom 4. Sanuar 1875 geirrt, indent er die vom Ange— 
flagten feilgehaltenen Gegenſtände Deshalb von Geſetz 
erimirt, weil er in denjelben nur ein Aggregat ihrer Be— 
ftandtheile erblicdt. Cr hat dabei nicht berückſichtigt, daß 
der Angeklagte nicht die einzelnen Stoffe als jolche feil- 
gehalten hat, fondern in einer zur Herftellung der betr. 
Arznei erforderlichen Quantität, in einer einheitlichen Um— 
hüllung und unter einer einheitlichen Bezeichnung, welche 
das dem Handel nicht freigegebene Arzneimittel darftellt. 

Der Zwed und die Abjicht der hier in Frage kommen— 
den gejeßlichen Beſtimmungen iſt gerade dahin gerichtet, 
dem Publikum bein Kauf von fertigen Arzneimitteln eine 
möglichit jihere Garantie für Die zwecentjprechende und 
preiswürdige Zubereitung zu geben, zu weldyem Ende Die 
Zubereitung und der Verkauf ausjchlieglih in die Apo- 
thefen verlegt ift, deren Betrieb der jtaatlihen Gontrole 
unterliegt und deren Leiter durch ihren ftaatli appro- 
birten Bildungsgrad die erforderliche Sachkunde garantiren. 

Dieſer Zwed würde durch Das Verfahren des Angeklagten 
vereitelt, welcher thatſächlich Arzneimittel verkauft hat, die 
bi8 auf das phyfiihe Durcheinanderſchütteln zum fofor- 
tigen Verbrauch fertig gejtellt waren. 

Es kann ferner aber auch feinem Bedenken unterliegen, 
daß, wenn die Verordnung vom 4. Ranuar 1875 von „Zu: 
bereitungen als Heilmittel“ „gemiſchten Arzneipulvern“ 
Mengungen gröblich zerkleinerter Arzneiſubſtanzen ſpricht, 
ed weniger darauf ankommen fann, ob die — 
durcheinandergerührt oder durcheinandergeſchüttelt ſind, 
vielmehr allein die Frage weſentlich iſt, ob die Subſtanzen 
der Arznei in dem richtigen Verhältniß zu einander jtehen. 
Sit aber in dieſer Weiſe und nicht, wie der Vorderrichter 
rechtsirrthümlich angenommen, in der reinphyfiichen Be— 
deutung das „Miſchen“ und „Mengen“ der Verordnung 
von 4. Sanuar 1875 aufzufaljen, fo widerjpricht das 
Verfahren des Angeklagten nicht nur dem Sinn und Zweck, 
fondern aud) dem Wortlaut der gejeblichen Beitimmung. 

Die hiernach rechtsirrthümliche Auffafjung der ein- 
Ihlägigen gefeßlichen Beitimmungen feitens des Vorder— 
richters mußte zur Aufhebung des angefochtenen Mrtheils 
führen und rechtfertigt fi) auf Grund des $ 393 der 
Strafprogefordnung jomit die getroffene Entſcheidung. 

Sn Folge vorftehender Entſcheidung hat die I. Gtraf- 
fammer des Seal. preuß. Landgerichts zu Eſſen am 23. Gep- 
tember 1887 die Berufung gegen das zu 3 M. Gelditrafe 
eventl. 1 Tag Haft verurtheilende Erfenntniß des Kal. 
Schöffengerichts zu Geljenkirhen vom, 1. Februar 1887 
verworfen, jo daß leßteres Nechtsfraft erlangt hat. 

Kongre (fe. 

Auf der im September v. J. zu Wafhington jtatt- 
gehabten nationalen Konferenz der ftaatlihen Ge— 
jundheits-Behörden wurde u. a. folgender Beſchluß 
einjtimmig gefaßt: 

1 
2. Sobald die nachftehend benannten, übertragbaren 

Krankheiten entweder in einem bejtimmten Gebiete herr- 
ſchen oder die Neigung haben, im Verlaufe beftimmter 
Kommunikationswege ſich auszubreiten, foll allen in dieſem 
Gebiete oder an den betreffenden Kommunifationswegen 
a ftaatlihen und Provinzial-Behörden eine Anzeige 
zugehen. | 
3. Beim Auftreten von Boden, Cholera, Gelb- 

fieber und Fledtyphus follen fofortige Anzeigen mittels 
der Poſt oder des Telegraphen je nad) Dringlichkeit des 
Falles, befördert werden; beim Auftreten von Diph- 
therie, Scharlach, Typhus, Milzbrand oder Rotz 
jollen, wenn angängig, wöchentliche Napporte eingejandt 
werden, aus denen, ſoweit befannt, die infizirten Orte und 
der Grad ihres Ergriffenfeins erfichtlich wird. 

(Proceedings of the National Conference of State Boards 
of Health. Colombus 0, 1888.) 
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Sterblichfeit3: Vorgänge in dentjchen Orten mit 15000 und mehr Einwohnern für Mai 1888, 
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| Geſundhritsſtand 
md Gang Der Holkskrankheiten. 

In der Berichtswoche find nachitehende Todesfälle 

und Erkrankungen an Boden, Flecktyphus und epide- 

miſcher Genidjtarre gemeldet worden: 
Boden: Wien 1, Prag 11, Trieft 4, Paris 1, 

Warſchau 8 Todesfälle, Berlin 1, Breslau 1 
(VBariolois), Neg.-Bez. Hildesheim 1, Königsberg 2 

Wien 6, Budapeſt 11, Petersburg 4 Gl onungen 

Flecktyphus: —— Todesfall; Reg. 

Bez. Düſſeldorf 1, Petersburg 2 Erkrankungen. 
— Genickſtarre: Nürnberg 1 Er— 

krankung. 

Im Uebrigen ſind beſonders hervorzuheben: 

Unterleibstyphus: Königsberg 6, Paris g, 

London 10, Petersburg 17 Todesfälle, Berlin 21, 
Petersburg 57 Erkrankungen. 
Roſe: Kopenhagen 20 Erkrankungen. 
Maſern: Berlin 8, Hamburg 39, Wien 8, Prag 

14, Paris 15, London 20, Petersburg 52 Todes 
fälle; Berlin 214, Hamburg 630, Neg. = Bezirke 
Düffeldorf 203, Erfurt 116 umd Schleswig 341, 
Wien 240, Budapejt 37, Petersburg 353 SS fron: 

tungen. 

Scharlach: Danzig 6, London 19, Petersburg 
8 Todesfälle; Berlin 47, Wien 49, Kopenhagen 
25, Petersburg 49 Erkrankungen. 

Diphtherie und Eroup: Berlin 13, Breslau 

und Hamburg je 6, Wien, Prag je 7, Budapeſt 9, 
Paris 24, London 35, Petersburg 8 Todesfälle; 
Berlin 95, Breslau 28, Hamburg 65, Nürnberg 24, 

Reg.Bezirk Schleswig 214, Wien 21, Kopenhagen 54, 
Chriitiania 29, Betersburg 53 Erkrankungen. 

Reuchhuften: London 27, Liverpool 7, Amfter- 

dam 12 Todesfälle; Hamburg 24, Sopenbagen 19, 
Stockholm 44 Erfranfungen.. 

Rande. 

Kontagtöje Augenentzündung: Neg.-Bez. 

Königsberg 30 (vom 20. Mai an einschl. der Be- 
richtswoche 128) Erkrankungen. 

Boden auf der Inſel Cuba (vgl. ©. 374 

— Nah der ſtatiſtiſchen Zuſammenſtellung des 

Dr. de la Guardia find in Havana im Mai 27 

Pocentodesfälle vorgefommen (gegen 57 im April). 

Die größere Hälfte derfelben betraf wiederum Kinder 

unter 10 Sahren (7 der weißen und 9 der farbigen 

Bevölkerung angehörende Kinder). 

In anderen Bezirken der Provinz Havana tritt 

die Pockenepidemie noch immer mit großer Heftigfeit 
auf, jo daß der Civil - Gouverneur der Provinz ſich 

veranlaßt gejehen hat, den Munizipal- Behörden die 

itrenge Befolgung der vom General-Gouverneuv der 
Inſel erlaſſenen Impfzwangs-Verordnung vom 27. Juli 
v. J. aufs neue zu empfehlen. 

Mittheilungen aus dem ſtatiſtiſchen Sanitäts— 
bericht über die Kaiſerlich-Deutſche Marine für den 

Zeitraum vom 1. April 1885 bis 31. März 1887. 

Die Kopfſtärke der Deutſchen Marine belief ſich 

im Berichtsjahre 1885/86 auf 14213, im Berichts— 

jahre 1886/87 auf 14183 Mann. Hiervon befanden 
ich im Sahre durchſchnittlich 7573 bezw. 7417 an 

Bord. 
Bon je 1000 Mann erkrankten in erjten Bes 

richtsjahre 1097,4 im zweiten 1023,4, die Erkran— 

fungsziffer war an Bord ſtets niedriger als am 

Den höchſten Krankenzugang hatte im erſten 

Berichtsjahre die afrikaniſche, im zweiten die oſt— 

aftatiiche Station, die wenigiten Kranken hatten die 

Schiffe im Mittelmeer, in Weftindien und Amerika 

und in den heimijchen Gewäſſern. 
(Sortießung auf Seite 420,) 
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Bea eo” 156 042 i x 65 Eu Be 
Denedig bis 23. Suni . 150 502 fi 2 64 19 231 .|-|— 11 —| 14 2 8 5341| 5 
Rarihau bis 3. Suni. . .| 444814 | 306 | 9 | 21 Su | aa 1) BT all 198 110| ı 
Be ae rosa ze 7 al 2 all 9 I —I- el 8 
11 Nororte Wiens desal.. .| 411396 6 | 200 ae | a8) 37 Is| 2 
LEGE DROP 

Aus Berliner Krankenhäuſern. 
(Königl. Charite, Städtische Krankenhäufer im Friedrichshain und zu 
Moabit, St. Hedwigs-⸗Krankenhaus, Bethanien, Elijabeth-Kranfenhaus, 

Lazarus-Krankenhaus, AuguftasHofpital, Jüdiſches Krankenhaus.) 

Gemeldete Erfranfungen, 
EEE ——— — — — 

Aus deutſchen Stadt- u. Landbezirken, 
Laut Mitth. der Kal. Sanitäts-Kommiſſ. zu Berlin, des ſtatiſt. Amtes der 
Stadt Breslau, d. Aerzte-Vereins zu Frankfurt a. D., des Mediz.Inſpek— 
torats zu Hamburg, des Vereins f. öff. Gejundheitspfl. zu Nürnberg, der 

Für die Woche vom 24. bi! 30, Juni 1888. betr. Kgl. Reg.Medizinalräthe u. Füritl. Reuß'ſchen Phyſik.Bezirksärzte. 

Brennen eine © — »z|, 

Lebensalter — s—— rd Zeit⸗ 55 —6533 
ger, — — —— 

formen 1. | bis bis bis bis | dar-| > E* > a:8 
5._| 15. | 30. | 60. über 2 = = 

Malern und Nötheln a lee Stadt Berlin . 24.—30.Suni| 21 | 214 479 95) 5 
Shark. .u. 2... SA a 112 Pe Breslnuse. ner El R 14| 28| 2 
Diphtherie und Group. Sek 9 BE SEHEN Dr 16 50. Sune 

66621— „SHamburg u. Vororte 24.-30. Juniſ 9 630 12| 65 1 
Brechdurchfall inkl. Ruhr und —— 
_Cholera nostras . . . . a FE „ „ienberg . desgl. 1) 2), 2| 24| 3 
Kindbeitfieber . . ... » Be), 11 —|,3 | Reardes Aachen desgl. 8) ==, Fol sn 
Mechielfieber . . . B a ee | h Aid. . . desgl. —| 17) 6) 2) — 
N De 2I1-|—- | 1) -ı|ı 11-|-— " Düffeldorf . . desgl. 212120311 29517.63:15 
Syphilis inkl. Gonorrhöe Sst=ı= || 6| 6| 1) — — Erfurt. desgl. 9 | 116 6| 191 — 
Lungenihwindfudht . . . . DON 2a 125310285151 1,27 n Hannover . desgl. ul 
Andere Erkrankungen Der " Hildesheim . deägl. 11.17 79, 24122497 
Athmungs-Drgane 70| 2 2| 30/30. 5| 11 „ Königöberg.. . desgl. 2811 14 13,sbı 1 

Akuter Darmfatarıh. . . . 2. le Sr u 2 " Marienwerder . desgl. 8— 
Säuferwahnfinn und chroni— „  Müniter. pesgl. 4| — |. - | .5|— 

jeher Alkoholismus lo 212) 1| — " Schleswig deögl. 43 | 341 | 31 214| 3 
Akuter Gelentrheumatisuus | 191 - | — 2113| 4 -| — „ Gtettin . pesgl. 4| #5| 26| 30| — 
Andere rheumat. Krankheiten | 81-1 — — 2 16 — — n Straljund desgl. BI 3 Bl 
DBerlenungen. . «.. 2». .|: 97] 1| 2| 3 | 51) 37| 3| 6 epallkl Desgl. N | 
Alle übrigen Krankheiten. . | 3991 8 | 11 | 21 1192 1147 ! 20 | 39 Reuheſch neun a 2 95 a 2 I 

STEHE] eußiher) Greiz . . . 1.— 30. Juni 2 | 2 
Summe | sıs | 23 | 35 | 37 |416|284| 33 l104 er | lee. desgl. — |“ fs a ar 

Geſammtbeſt. war am 23. Juni 3772 u. bleibt am 30. Juni 1888 3737. Bezirk j Bur — — 

Witterung. Woche vom 24. Juni bis 30. Juni 1888. 
Nach Beobachtungen der landwirthſchaftlichen Hochſchule in Berlin und der meteorologiſchen Centralſtation in München. 

Temperatur in Co Luftdruck in mm?) INelat. Feuchtigkeit d.Luft?) 2 Bor 

i 18» ⸗ = as Bi h ed Er f Beobachtungs⸗ | Beobachtungs E | E 2 | * o 2 = ® Sieber beruichenbe Windſtarke 

Ort Tag E = = 5 2 = 5 ‚hlages | | hun . Dr S A ea =} 

= = = | 5 8 = = mm 

24. Suni 29,7 15,2 762,2 761,5 761,7 61 30 39 — NO 1 

2 5 311 15,6 762,8 761,1 758,9 48 23 47 — SO-O 2 
; 26. „ 30,2 164 | 7579 | 7564 | 755,8 | 55 97 38 — (6) 2 

Berlin DU: 30,2 180 | 753 | 7529 | 7516 | 58 31 66 — O-SSW 1-2 
— 26,7 16,2 148,3 745,7 746,5 68 75 83 9,0 SW 1 
2 21,9 130° | 7475 | 7461 | 7455 74 52 72 = wsw 2 
ar, 20,5 11,3 744,4 744,7 745,6 75 57 74 01 W 2-3 

24. Juni 2%67 | 150 | 7176 | 7168 | 7169 | 78 55 71 = NO 14 
Do 21A0 2 152.1, | 715,7,| M4Ss SQ 54 68 — (0) 1,8 

R 26. 5.7 154 | 7168 | 715,4 | 716,2 71 54 88 2,0 W 0,4 
Münden | 27. . 22 | 142 | zo | na | Tm7| 66 23 05 w 08 

2a 23,3 13,5 710,6 710,1 7119 16 66 69 2.6 W 2,3 

29. 173 | 106 | 7111 | 7095 | 7088 | 80 56 sl 3,6 SW 14 
. 16,9 10,5 | 7065 | 7075 | 709,4 712 59 90 6,0 SW 1,6 

) Wegen etwaiger an Pocken, Flecktyphus, Cholera (asiatica) und Veit vorgefommenen 
auf der erften Seite. — ?) Die Beobachtungen des Luftdrucks und der relativen Feuchtigfeit d 
2 Uhr Mittags 9 Uhr Abends, in München um 8, 2 und 8 Uhr. — 

Todesfälle bezw. Erkrankungen vergl. den Tert 
er Luft erfolgen in Berlin um 7 Uhr Morgens, 

3) Einſchi. Ruhr. — * 3 Fälle von Scharlach - Diphtherie, 
4 
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Grundwaſſerſtand und Bodentemperaturen 

in Berlin und München”) 

im Monat Mat 1888. 

Grundwafferftand: nach Mittheilungen der ſtädtiſchen Deputation 
für die Verwaltung der Kanalijationswerfe zu Berlin und bes 
bygieniichen Suftituts zu München. 

Bodentemperaturen: nah Mittheilungen der landwirthſchaftlichen 

Hochſchule zu Berlin und des hygienischen Inſtituts zu München. 

— — — 

Bezeichnung Grundwaiierfteng 
der 

Benbachtungs- S nie⸗ BL 
Station am am am am | dris⸗37 

Mummer . bıe | 20. | 98. [= Ifter|| 85 
des Stand⸗ Mai im Monat) ® . 
rohrs 2c.) er — 

Berlin, 

feet. 31,40 31,40 3131 
Nr.XV. 
Sharlottenen. 
Reipziger Str. | 31,82 | 31,79 | 31,73 | 31,68 31,85 31,67 | 31,77 

Nr. XXV. 
Köpnieker und 
N.Satob-Str.| 32,13 |-32,11 | 32,03 | 31,98 32,17/31,93|| 32,05 

Nr. IX, 
Bor dem In— | 
validenpark .| 31,61 | 31,49 | 31,85 | 31,22 31,71 31,16] 31,44 

München. 

Hygieniſches 
Snititut. . . . 1516,164|516,124|516,064 516,024 

BEDEDmenst eumhreta Lellerneatd 

2 Ouma am 1. Mat 8 Uhr Morg. | am 15. Mai 8 Uhr Morg. 
der ge 1 

Beob⸗ FE” in einer Tiefe 15” in einer Tiefe 
achtungs⸗ RE von NE Don 

Station 2] 0 14] wj 1 [mls2lo | %|%| 1 1% 
5 mim|im|im|m E35 m|ım|ıimım|m 

08, 1,0C; 1°C. 90, 9C. | °C. °C. || °C. 09T; | 9C. | °C, | °C. 

Berlin. 
Landwirthe 

ichaitliche 
Hochſchule [13,1 12,6| 11,2/10,0 | 7,6 | 6,8) 7,0111,0| 89) 9,5 | 88] 81 

München. 
Hygieniſches 

Inſtitut 
Findlings— 

ſtraße 34. 1145 14,2 10,6, 9,22 73 | 6,3111,0)10,7 111,4 10,8 9,3 8,0 

*), Die Grundwaſſerſtände find ausgedrückt in Metern über 
den Normalnullpuntte, welcher fir Berlin der Amſterdamer 
Begel, für München Der Spiegel des mittelländifchen Meeres ift. 

Der mittlere täglihe Krankenſtand ſtellt fich 

auf 36,5 bezw. 38,1 %/,, der Geſammtſtärke, an Bord 
war er etwas höher als am Lande, am beträcht- 

lichiten in beiden Jahren auf der oſtaſiatiſchen Sta— 

tion (56,2 bezw. 73,5 9/90), demnächſt auf den Schiffen 
in Afrika und der Südſee. 

Bon Malariafiebern wurden 2122 Fälle, und 

zwar 1329 im erſten, 793 im zweiten Berihtsjahre 

beobachtet. Am häufigiten waren diefelben in Afrika 
(1427 Fälle), demnächit in der Südſee und in Oſt— 
ajien, verhältnißmäßig am jeltenften in Amerika. 

Don je 100 Manjchaften litten in Afrika 37,6 bezw. 

29,4 an Mechjelfieber, bei der Nordfeeitation an 

Land (Wilhelmshafen) 5,0 bezw. 2,7, bei der Ditfee- 

ftation nur .0,8 bezw. 0,4. 220 vemittirende 

Fieber wurden an Bord beobachtet und zwar 7 in 

Dftafien mit 1 Todesfall, 89 in der Südſee mit 

günftigem Ausgang und 124 mit 8 Todesfällen in 
Afrika, 

Unterleibstyphus kam 19 Mal am Lande, 
5 Mal auf Schiffen in der Heimat, 40 Mal im Aus: 

ande auf Schiffen vor, darunter waren 36 Fälle 

auf einem und demfelben Kreuzer in Dftaften. Die 

Schiffsepidemie (31 Erkrankungen in 23 Tagen) hatte 
ihren Ausgangspunft von einem 4 Wochen vorher 
erkrankten, vermutlich in Schangat oder Tſchifu in— 

fizirten Handwerker genommen. Äh — 

Ruhr Fam nur im Auslande zur Beobachtung 
bezw. war im Auslande erworben; von 23 Fällen 

endete einer (in der Südſee) mit dem Tode. 

Aſiatiſche Cholera trat im Herbſt des zweiten 
Berichtsjahres auf 2 Schiffen auf. Ein Fall kam 

in Nagajafi, wo die Krankheit Herrjchte, dor, die 

anderen in einem chineſiſchen Gewäljer; von der 

Korvette „Carola“, welche am 1. September. 1886 
im Woofungfluße vor Anker gegangen war, erkrankten 

vom 5. bis 14. d. Mts. 8 Mann, an ausgejprochener 

Cholera und 24 an großentheils mit Erbrechen ver— 
bundenen Durchfällen. Die Cholera herrſchte damals 
in dem 11 Geemeilen ſtromaufwärts gelegenen 

Schangai, das Flußwaſſer war, obwohl trübe und 

unrein, zum Deckwaſchen und Klojetipülen verwendet, 

Verkehr mit Schangai beitand täglih. Alle Er- 

frankten hatten angeblich viel Obit, Harte Eier und 
Ingwerbier genojjen. Der Tod erfolgte in 3 Fällen. 

Epidemiſche Genickſtarre trat bei 18 Per— 

jonen auf und zwar 17 Mal am Lande, nur 1 Mal. 
an Bord. 12 Fälle Famen bei der Dftfeeftation zur 

einer Zeit vor (April bis Auguſt 1885), als in Kiel 

gleichartige Fälle unter der Givilbevölferung beob— 
achtet waren, auch der auf einem Torpedoſchulſchiff 
der Ditjeejtation vorgefommene, tödtlich endende Fall 
fam zur jelben Zeit vor. 5 

5 Skorbuterktankungen find zu verzeichnen ge— 
wejen. 2 im dritten Sahre eines Bordfommandos 

mit langen anftrengenden Reifen jtehende an Skorbut 
erkrankte Mannjchaften wurden bei geeigneter Koit 

und einer doppelten Nation von Citronenſaft bald 
wiederhergejtellt, ein dritter erholte ſich von ſeiner 

ſchweren Erkranfung erſt am Lande; ein 4. auf der 
49-tägigen Reife nach den Marſchall-Inſeln erkrankter 
Matroje genas exit nad) mehreren Monaten. Im 
5. Falle hatte ein in Wilhelmshafen neu eingeltellter 

Matroje das Leiden von jeiner letzten Seereiſe mit- 
gebracht. we 

An Hitzſchlag erkrankten im Ganzen 40 Per— 

jonen, darunter 27 auf Schiffen in Afrika, :(11’er= 

krankten einmal gleichzeitig im Rothen Meere), 6 auf 
Schiffen in heimatlichen Gewäfjern u. j. w. Theils 
war der Hibjchlag durch direkten Einfluß der Sonnen— 

ſtrahlen, theils durch angeftvengte Arbeit vor, den 
Feuern veranlaßt; u. A. wurden 3 Heizer, als fie 
zum erjten Male an Bord vor den Feuern ar— 

beiteten, von Hitzſchlag befallen, die Temperatur im 

Heizraum betrug 56%. Bon den 40 Fällen endeten 

äwei mit dem Tode, — 



Trichinoſe ift auf einer Kreuzerforvette 5 Mal 
beobachtet, doch blieb es unflar, wo und wann tri- 
chinöſes Fleiſch gegeſſen war. 
Magen- und Darmkatarrhe kamen vor— 
zugsweiſe auf Schiffen in Oſtaſien und der Südſee 
vor. In den afrikaniſchen Gewäſſern wurden 26 Er— 
krankungen an Eingeweidewürmern beobachtet, 
die theils auf den Genuß rohen, in Sanſibar be— 
ſchafften Fleiſches, theils auf den Genuß von Tümmler— 

fleiſch in Kamerun zurückgeführt wurden. 
An veneriſchen Krankheiten wurden 3058 

Mannſchaften — in jedem Jahre 107,7%0 der Iſt— 

ſtärke — behandelt. Die höchſte Erkrankungsziffer 

mit relativ viel konſtitutioneller Syphilis hatten die 

Schiffe in Oſtaſien, die wenigſten 1885/86 die im 
Mittelmeer. 

Die fontagiöje Augenfrankfheit hatte auf 
einer Kreuzerfregatte eine epidemiſche Verbreitung ge— 
wonnen; in 8 Monaten waren 79 Erkrankungen an 
granulivendem Bindehautfatarrh beobachtet, nachdem 

wahricheinlih in Singapore die Infektion jtattge- 

funden hatte. 
Die Sterblihfeit in der Marine belief jich auf 

157 Todesfälle, von denen 71 an Bord und 86 am 
Lande vorfamen. Im Verhältniß zur Kopfitärke war 
die Sterblichkeit an Bord — 4,7, am Lande = 6,4°/oo. 

Die Todesurfahe war 113 Mal Krankheit, 9 Mal 
Selbjtmord (nur an Bord), 35 Mal ein Unglüdsfall. 

Don den Krankheiten führte am häufigſten — in 

34 Fällen — die Lungenjchwindjucht zum Tode, 

16 jtarben an Lungen und Bruftfellentzündung, 

10 an Gehirnfrankheiten, 9 an Malaria (vemittiren- 

den Fiebern), je 6 an Unterleibstyphus und Genid- 

Itarre ꝛc. Die Verunglüdung geſchah in 20 Fällen 
durch Ertrinfen. 

Außerdem find noch durch den Untergang. ©. M. 

Kreuzerforvette „Auguſta“ bei einem Cyklon im Golf 

von Aden Anfangs Suni 1885 223 Mann gejtorben, 

darunter 7 Geeoffiziere, 1 StabSarzt, 1 Unterzahl- 

meilter, 7 -Dedoffiziere 2c. ꝛc. 

Hierdurch erhöht ſich die Gejammtjterblichkeit in 

der Marine für das Jahr 1885/36 um 15,7%0. 

Als dienſtunbrauchbar wurden 405 Mann— 

Ichaften entlaffen, darunter 95 wegen Leiden der 

Augen oder der Gehfähigfeit, als halbinvalide 

ſchieden 83, als ganzinvalide 99 Mann aus. Bei 
den Halbinvaliden waren Eingeweidebrücdhe das vor- 
herrjchende Leiden, bei den Ganzinvaliden lag 

45 Mal äußere, 27 Mal innere Dienjtbefchädigung 
vor, 24 Mal erfolgte die Anerkennung auf Grund 

längerer Dienitzeit. 

In dem bayriichen Regierungsbezirfe Schwaben 
und Neuburg find im Jahre 1837 bei einer Be— 

pölferung von 649 450 Einwohnern nad Mittheilung 

des Kreis:Medizinal-Raths Dr. Kuby die nachſtehen— 

den Erfranfungsfälle zur Anzeige gebracht wor- 

den; Lungenentzündung 2580, Mafern 2360, .Diph- 

———— 

therie und Croup 1318, Tuberkuloſe 1282, Scharlach 

1130, akuter Gelenkrheumatismus 1019, Keuchhuſten, 

Bruſtfellentzündung je 700, Roſe 550, Unterleibs— 

tpphus 383, epidemiſche Ohrſpeicheldrüſen-Entzündung, 

Scrophuloſe je 327, Bright'ſche Krankheit, 210, Kind— 
bettfieber 202, Malaria 104, Augenblennorrhöe der 
Neugeborenen 49, Ruhr 27, epidemiſche Genickſtarre 
21, Pocken 2. 

Die Todesurſachen der in dem genannten Jahre 

vorgekommenen Todesfälle vertheilen ſich ausweislich 
der Leichenſcheine folgendermaßen: Maſern 359, Diph— 

therie und Croup 319, Keuchhuſten 280, Scharlach 

147, Unterleibstyphus 105, Kindbettfieber 87, Roſe 

29, epidemiſche Genickſtarre und afuter Gelenkrheu— 

matismus je 13, Ruhr, Malaria je 1. 

(RA. Nr. 173 vom 5. Suli 1888.) 
Portugal. Durd) eine unterm 28. Suni 1888 ver- 

öffentlichte Verfügung des Königlich portugiefifchen Mini- 
fteriums des Innern find die Häfen von Ehili feit dem 
1. Mai d. J. für „rein von Cholera erklärt worden. 
(Vergl. Beröffentl. 1887 ©. 744.) 

Chierfeudhen. 

Thierjenchen in Großbritannien. 

(Vgl. Veröffentl. ©. 377.) 

Sm 1. Biertelfahr 1858 find in Großbritannien fol- 
gende Thierfeuchen amtlich gemeldet worden. Lungen— 
ſeuche: 147 neue Ausbrühe und 605 Erfranfungsfälle 
aegen 177 und 707 im 1. Vierteljahr 1887. Hiervon ent- 
fallen 87 und 360 auf Schottland, 60 und 245 auf Eng- 
land. .Zumeift betroffen waren die Grafſchaften Aberdeen, 
Lanarf, Forfar in Schottland, Kent und Lancafter in 
England. Schhweinefieber: 1025 neue Ausbrüche und 
5838 Erfranfungsfälle gegen 1223 und 6907 im 1. Viertel: 
jahr 1887. ‚Hiervon find gejchlachtet 3151, gefallen 2153, 
genejen 495 Schweine. Milzbrand: 57 Ausbrüche und 
164 Erfranfungsfälle. Hiervon find gefallen 104 und ge- 
nejen 44 Thiere. (Beterinarian Mat 1888.) 

— bei Schlachtthieren. — Sm Central— 
Shlahthofe zu Münden find während des Jahres 1887 
geihlachtet worden: 19867 Ochſen, 16704 Kühe, 6371 
Gtiere, 5595 Jungrinder, zuſammen 48 537 Stück Groß— 
vieh; ferner 171296 Kälber, 118271 Schweine, 23 941 
Schafe, 2834 Spanferfel, Lämmer und Kite, 962 Pferde, 
zuſammen 365 841 Thiere. Hiervon wurden wegen Tuber- 
fulofe beanjtandet: 332 Ochſen, 1011 Kühe, 93 tiere, 
35 Zungrinder, zufammen 1471 Stück = 3,03%, Groß— 
vieh; ferner 2 Kälber und 22 Schweine — (Wochenfchr. 
für Thierheilfunde ıc. 1888. ©. 193.) 

Veterinär-polizeiliche Maßregeln. 

Preußen. Reg.Bezirk Königsberg. Landes— 
polizeiliche Anordnung, betr. das Verbot der 
Einfuhr von Schweinen aus Rußland. Vom 
16. Mai 1888. (Extrabl. z. Stück 20. d. Amtsbl. d. Kgl. 
Reg. z. Königsberg S. 161.) 

Auf Grund der 88 7 Nr. 2 und 8 des Reichsgeſetzes 
vom 23. Suni 1880, betreffend die Abwehr und Iinter- 
drückung von Viehſeuchen (R.-G.-Bl. ©. 153), in Ber: 
bindung mit. den $$ 1 und. 3 des dazu ergangenen Preußi— 
ihen Ausführungsgejeßes vom 12. März 1881 (G.-S. 



©. 128) wird mit Genehmigung des Heren Minifters für 
Tandwirthſchaft, Domänen und Forften hierdurch Fol— 
gendes angeordnet. 

I. Kontrole und Reviſion der Schweinebeftände. 

$ 1. In folgenden Kreifen und Kreistheilen des Re— 
gierumgsbezirks Königsberg: , 

a) in dem Kreiſe Memel mit Ausfhluß der Stadt 
Memel und der kuriſchen Nehrung; 

b) in dem Kreiſe Neidenburg; 
c) in dem füdlid) von der Xinie Materjchobenfee — 

Ortelsburg — Rohmanen — Märxöwen — Babienten 
belegenen Theile des Kreiſes Ortelsburg und zwar 
in den Stadtbezirken Willenberg und Ortelsburg, 
ſowie in den Amtsbezirken Friedrichshof, Farienen, 
Gr.Puppen, Ratzeburg, Schwentainen, Kl.Jerutten, 
Friedrichsfelde, Liebenberg, Fürſtenwalde, Gr.-Lat— 
tana, Gr.-Piewnitz, Gr.- Przesdzienf, Kannwieſen, 
Schiemanen, Materfchobenfee, Luckabude, Pieczisko, 
Wilhelmsthal, Wawrochen, Beutnersdorf, in den 
Gemeinde: und Butsbezirfen: Nohmanen, Zie- 
lonken, Waldpuſch, Kaspersguth und Alt-Keykuth, 
des Amtsbezirks Schöndamerau und in dem Ge— 
ea Marröwen, ded Amtsbezirkes Gal- 
eichen; 
in dem &emeindebezirfe der Stadt Gilgenburg, ſo— 
wie in den Amtsbezirken Heefeliht und Rauſchken 
ded Kreiſes Diterode 

find für jeden Gemeinde- und Gutöbezirf u. ff. wie auf 
©. 332 und 333 d. VBeröffentl. mit folgenden Aenderungen: 

Sn $ 1 ift vor „NRegifter”: „Kontrol-" und in $ 2 

iſ vor Negijter ftatt „Die”: „Dieje“ zu lefen. 
Sn $ 3 lautet der erfte Sat wie folgt: Sn die Ne- 

giiter ift nad) Anleitung des Formulars zunächſt dev ge- 
ſammte Schweinebeftand eines jeden Schweine haltenden 
Einwohners und demnächſt jeder Zu- und Abgang unter 
Beifügung ded Namens des Verkäufers oder Käufers, 
injoweit der Berfauf oder Kauf nit auf Märkten ge: 
jchieht, einzutragen. Demnädft ift nad) „vermerfen“ 
und „wird“ je ein Abjab gemacht, im 2. Abſatz jtatt 
„oder“: „und“ zu leſen, und im lebten Abjah „vom 
Tage der Anmeldung ab“ weggelajien. 

Ans 5 ift Statt „berehtigt”: „befugt“ zu lefen, 
im Schlußſatz fällt „ftattgefundene” weg, auch bildet 
der Schlußſatz feinen Abja für fih. Sn den folgenden 
88 jind bejondere Abſätze nicht gebildet, ausgenommen 
find die beiden lebten Abſätze in $ 15, welche denjenigen 
a. a. D. entſprechen. 

Sn $ 6 füllt nah Schwein „von ihnen” weg und 
it ftatt „ebenfall3”: „gleichfalls” zu leſen. 

Sm $ iſt ftatt „des Seltungsbereihes dieſer 
Unordnung ($ 1)“ und in $ 9 ftatt „des Geltungs- 
gebietes der Anordnung” zu lefen: der „im $ 1 ge- 
nannten Kreife und Kreiötheile”; ferner in $ 8 ftatt 
„nem Geltungsgebiete diefer Anordnung”: den 
„im $ 1 genannten Kreifen und Sreistheilen”; in $ 9 
ſtatt „das Geltungsgebiet diefer Anordnung”: 
„die im $ 1 bezeichneten Kreiſe und Kreistheile“ und im 
$ 14 jtatt „dem Geltungsbereidhe diejfer Anord- 
nung ($ 1)”: „ven im $ 1 bezeichneten Streifen und 
Sreistheilen“. 

Sn 8 8 ist vor „vergl.”: „Zu“ zu lefen. 
In 87 ift ferner ftatt „auf andere Weiſe“: „ſonſt“ 

und ſtatt „Sormulare”: „anliegenden Formulär“ zu 
leſen; in $ 9 ftatt „deſſelben“: „derſelben“, und vor 
„Semeinde-": „betreffenden“. 

Der $ 11 lautet: Schweine, welche auf Märkten auf: 
gekauft find, die außerhalb der im $ 1 bezeichneten Kreife 
und Kreistheile ftattfinden, dürfen in die vorerwähnten 
Kreife u. |. w. nur auf Grund u. ff. wie a. a. O., nur 
it im lebten Satz ftatt „oder“: „und“ zu leſen. 

Sn $ 13 fällt „Herrn“ weg und ift ftatt „25“: „24° 
zu leſen. 

Sn $ 15. ift Statt „innerhalb der im $ 1 ge- 
nannten Örenzfreife belegenen Bahnftationen®: 
„Bahnjtationen der SKreife Neidenburg, Ortelsburg und 
Memel”, vor „diefen Stationen“: „allen“ und ftatt 
„Jowie außerdem auf der in dem Kreijfe Gens- 
burg belegenen Stationen Rudczanny, der in 
dem Kreife Oumbinnen belegenen Station Tra- 
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kehnen und der Station Gumbinnen“: „und außer— 
dem auf den Stationen Hohenftein, Kreis Diterode und 
Rothfließ, Kreis NRöffel,“ zu, leſen; der Abi. 2 a. a. D. 
fällt weg; ferner ift ftatt „in den Grenzkreiſen be- 
legenen Bahnftationen, ſowie aufden Stationen 
KHudcezanny, Trafehnen und Öumbinnen”: „auf 
den vorbezeichneten Bahnitationen“, ftatt „15. Mai diejes 
Sahres": „1. Suni 1888", ftatt „Strafgejeßbudes*: 
„Neichöftrafgefeßbuches” und vor „den SS“: „jowie” und 
endlich: „von 23. Suni 1880” unmittelbar nad) „Reichs— 

ul —*4 TE 

— 
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geſetzes“ zu leſen; der Schlußfab, jowie das $-Zeichen vor. 
67 fällt weg. Unterzeichnet ift : 

Königsberg, den 16. Mai 1888. 
Der Königlihe Negierungs-Präfident. 

von der Rede. 

Form ular I. wie auf ©eite 24 der Beröffentlihungen, 
indeß jtatt diefer die nachfolgende Tabelle: 
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Formular I. wie auf Geite 333 der Beröffent- 

lihungen, nur iſt ftatt „Zugang an Schweinen”: „Zus 
gang von Schweinen“ zu lefen, in Ziff. 1 ftatt „bezw.“: 
„oder“ und in Ziff. 4 ftatt „Beläge: „Beträge“ zu lejen. 

Formular III. desgleichen, nur fällt in den beiden 
Unterichriften „N. N.“ weg. 

Formular IV. wie auf ©. 25 der Verdffentlihungen 
nur ift im Kopf der Sp. 3 ftatt „Schweine”: „Scwei- 
ned“, ferner 2mal jtatt „le&terer”: „letztere“ ſtatt „bezw.“ 
„oder“ und ftatt „de“ vor Schweine „der“ zu Iefen, auch 
fällt „aus“ weg. 

Preußen. Neg-Bezirf Marienwerder. Landes- 
polizeilihe Verordnung, betr. Shußmaßregeln 
gegen die Einjhleppung der Maul- und Klauen» 
ſeuche aus Ruſſiſch-Polen. Vom 9. Zuni 1888. 
(Ertrabeilage 3. Amtsbl. Nr. 24 d. Kgl. Neg. 3. Marien: 
werder.) 

a 
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- Die wiederholte Verleßung des zum Schutze gegen die 
Einſchleppung der Maul: und Slauenfeuhe erlajjenen 
Einfuhr - VBerbotes für Schweine aus Ruſſiſch * ver⸗ 
anlaßt mid), auf Grund des $ 7 des Reichsgeſetzes vom 
23. Quni 1880 Vteichögefebblatt pro 1880 Ceite 153 ff. 
und des $ 3 des Preußiſchen Ausführungs-Geſetzes dom 
12. März 1881 (Geſetzſammlung für 1881 ©. 128 ff.) mit 
Genehmigung des Herrn Miniſters für Landwirthihaft, 
Domänen und Forften bis auf Weiteres Folgendes zu 
verordnen: 

8 1. An den Ortſchaften Neuhof (bei Lautenburg), 
Gurzno (nebſt Abbauten), Brinsk-Fialken, Wapionka, Neu— 
welt, Besznica, Mieſionskowo, Jaſtrzembie (nebſt Aus— 
bauten), Sobierszisno, Szymkowo und Szczuka des Kreiſes 
Strasburg find nach dent untenſtehenden Formulare Kon— 

- trol-Regifter für Schweine anzulegen. 
Die Formulare werden koſtenfrei verabfolgt. 
$ 2. Die Negiiter haben die zu dieſem Zwed von 

dem Königlichen Landrath in Strasburg ernannten Re— 
viforen -aufzuftelen und gemäß der nachfolgenden Be— 
ftimmungen zu führen. 

Sollten in einzelnen Ortihaften andere geeignete Per— 
fonen nicht wohnhaft fein, jo liegt die Verpflichtung zur 
Führung der Regiſter den Drtsvoritehern ob. 

$ 3. In dieſe Regiſter ift nad) Anleitung des For— 
mulars der gejammte Bejtand an Schweinen jedes Haus: 
halts einzutragen, desgleichen jede An» und Abnteldung 
unter Beifügung des Namens und Wohnorts des Käufers 
oder Berfäufers. ft der An- oder Berfauf auf Märkten 
erfolgt, oder ift ein Thier verendet, jo ift dies im Re— 
gifter zu vermerken. Sit ein Schwein neu, hinzugefommen, 
jo muß der Befißer unter Vorlegung eines Legitimations- 
oder Verſendeſcheines den Erwerb des Thieres nachweisen. 

$ 4. Dieje Scheine jind von den Reviſoren mit der 
Nummer desjenigen Haushalts zu verfehen, bei welchem 
das Thier im Negifter eingetragen iſt, dieſelben find zu 
heiten und binnen 4 Wochen nad) Ablauf des Kalender: 
jahres der zuftändigen Drtöpolizeibehörde einzureichen, 
welche dieſelben nad) DBerlauf eines Sahres zu ver: 
nichten hat. 
85. Seder Schweine haltende Wirth ift verpflichtet, 
bei der Aufnahme des Negifters feinen Beſtand voll: 
ftändig anzugeben und nad) derjelben alle Veränderungen 
im Bejtande innerhalb 48 Stunden dem zuftändigen Re— 
pifor zur Anzeige zu bringen. Ferkel find 4 Wochen nad) 
der Geburt anzumelden. 

86. Wird ein Schwein über die Grenze des Drtes 
oder der Feldmarf hinaus verkauft, fo ift der Befiter ver: 
pflihtet, dem Reviſor den zum Transport nothwendigen 
Yegitimationg- oder Verſendeſchein vorzulegen. Der Re— 
vijor hat durch feine Namensunterſchrift die erfolgte Ab- 
meldung des Thieres zu bejcheinigen. 

$ 7. Die Führung der Regiſter unterliegt der Ueber— 
wachung durd) die Ortöpolizeibehörden, die Grenz: und 
Kreisthierärzte. 

Ebenſo And die Grenz - Zollbeamten und die Gens— 
darmen, jowie dienſtlichen Vorgeſetzten diefer Beamten er- 
mädtigt, von den Schweineregiftern Einfiht zu nehmen 
und Kevifionen der Schweinebeftände abzuhalten. 

Jede Reviſion ift im Negifter zu vermerken. 
$ 8. Vorſtehende Verordnung tritt mit dem 15. Zuli 

d. Se. in Kraft. 
Zumiderhandlungen unterliegen den Strafbeitinnmungen 

des $ 328 des Reichs-Strafgeſetzbuches, jowie der 88 66 
(zu 1 und 2) und 67 des Reichsgeſetzes vom 23. uni 
rt betreffend die Abwehr und Interdrüdung von Vieh- 
euchen. 

Marienwerder, den 9. Juni 1888. 
Der Negierungs-Präfident. 

Freiherr von Maffenbad. 
Das beigegebene Formular, ift wie Formular I auf 

Geite 24 der DVeröffentlihungen mit folgenden Abünde- 
rungen: Gtatt „Einwohner bezw. Einwohners” ift „Vor— 
fteher bezw Vorſtehers des Haushalts“ und ftatt „Zeug: 
niſſe“ iſt „Atteſte“ zu lefen. 

Preußen. Reg.Bezirk Gumbinnen. Landes— 
polizeiliche Anordnung, betr. Maßregeln gegen 
die Rinderpeſt. Vom 27. Juni 1888. (R-A. Nr. 172 
vom 4. Juli 1888.) 
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Im Anſchluß an meine landespolizeiliche Anordnung 
vom 13. März 1882, Maßregeln gegen die Rinderpeſt be— 
treffend (Extrabeilage zu Stück 11 des Amteblatts für 
1882), beitimme ich hierdurdy Folgendes: 

$ 1. Die auf den Transport von Rindvieh auf Eifen- 
bahnen Bezug habenden 88 4 bis 8 der bezeichneten An- 
ordnung werden dahin ergänzt, daß die Verladung von 
Rindvieh zum Zwede der Beförderung vermittelit der 
Eiſenbahn unter den darin angegebenen Bedingungen und 
Beichränfungen au auf der Station Drygallen der Eifen- 
bahnjtrede Johannisburg —Lyck geitattet ift. 

$ 2. Vorſtehende Anordnung tritt nit dem Zeitpunfte 
der Befanntmadhung des Berladetages und des Namens 
des zuftändigen beamteten Thierarztes im Sreisblatte des 
Kreiſes Rohannisburg in Kraft. 

$ 3. Zuwiderhandlungen unterliegen den Bejtim: 
mungen des $ 328 des Strafgeſetzbuchs und des Neiche- 
gejebes vom 21. Mai 1878 (Reichs-Geſetzblatt Seite 95) 
bezw. der Polizeiverordnung dom 27. Mai 1882 (Amts: 
blatt Seite 151). 

Gumbinnen, den 27. uni 1888. 
Der Regierungs-Präſident. 

Schweden. (Dgl. Veröffentl. ©. 290.) Laut Bekannt— 
mahung des Kal. Kommerz-Kollegiums vom 12. uni 
d. 38. wird don demselben Mecklenburg. Schwerin abermals 
als durch Rotz oder Springwurm und der Kreis Pinne- 
berg in der Provinz Schleswig-Holftein als durd Maul: 
und Klauenfeudhe verjeucht angejehen. 

Medizinalgeſetßgebung ꝛc. 

Bau-Polizei-Ordnung für den Stadtfreis Berlin 
vom 15, Sanuar 1887, 

Die Bau : Polizei - Ordnung zerfällt in 4 Titel, von 
welchen der erjte von den polizeilichen Anforderungen und 
Beſchränkungen bei Bauten handelt. Darnad) jollen der 
Regel nad) nur Grundftücde bebaut werden, welche un- 
mittelbar an eine öffentliche Straße grenzen. Bisher un- 
bebaute Grundſtücke dürfen bis auf zwei Drittel, bereits 
bebaute bis auf drei Viertel ihrer Grundfläche bebaut 
werden, fo daß Höfe von mindejtens 60 qm Grundfläche 
und einer geringiten Abmeſſung von 6 m bei einer Tiefe 
der zwijchen den Höfen liegenden Gebäudetheile von höch— 
jtens 18 m bleiben; den Höfen müjjen die mit Fenſtern 
verjehenen Ntückjeiten der VBorder- und die Frontwände der 
Hintergebäude zugefehrt jein. 

Gebäude dürfen in den Frontwänden ftetS 12 und nicht 
höher als 22 m, an Gtraßen jo hod) fein, als dieje breit 
find; Hintergebäude und Geitenfügel dürfen die Aus- 
dehnung des Hofraums um nicht mehr als 6 m über: 
ſchreiten; oberhalb der zuläffigen Fronthöhe dürfen die 
Dächer über eine in einem Winkel von 45° zu der Front 
gedachte Luftlinie nicht hinausgehen. 

Räume zwiihen Häufern müſſen, wenn die einander 
gegenüberliegenden Umfaſſungswände feine Deffnungen 
haben, mindeitens 2,5 m, wenn folhe vorhanden find, 
mindeitens 6 ın betragen. Umfaſſungswände und die be- 
lafteten Wände der Gebäude und Vorbauten jind majfjiv 
herzuftellen; ebenjo find Treppenräume mit malfiven Wän— 
den zu umſchließen und im Innern der Gebäude auf min- 
deftens je 40 m Entfernung nicht unter 25 cm ftarfe 
Brandmauern durch alle Geſchoſſe bis 20 cm über Dad) 
zu führen. 

Gebäude, welche eine Länge von 12 m, eine Tiefe von 
8 m und eine Sronthöhe von 6 m nicht überjchreiten, 
fünnen an Gtelle majjiver Wände ſolche von Fachwerk 
erhalten. 

Hölzerne Sceidewände im Innern von Gebäuden 
müſſen mit Kalfmörtel abgepußt oder in fjonjtiger gleich 
wirkſamer Weife gegen Feuer gefichert jein. 

Balfendeden find mit unverbrennlihem Material von 
mindeitens 13 cm Stärke auszufüllen; das Füllmaterial 
darf durch Feine der Gefundheit ſchädlichen organiſchen Be— 
ſtandtheile verunreinigt fein, namentlich ift Bauschutt jeder 
Art ausgejchloffen. Die Dächer müfjen mit möglichit 
feuerficherem Materiale (Stein, Metall, Theerpappe, Holz: 
cement, Glas u, f. w.) gededt fein. Jedes Gebäude, in 



deſſen oberftem Gefchofje der Fußboden höher als 2 m 
über dem Gröboden liegt, muß mindeſtens mit einer 
Treppe verfehen fein, welche aus Holz beitehen kann. Liegt 
der Fußboden des höchſten Geſchoſſes höher ald 6 m über 
dent Erdboden, fo müfjen mindejtend 2 im gejonpderten 
Räumen befindliche Treppen oder eine feuerfejte Treppe 
vorhanden fein. Von jedem Punkte des Gebäudes aus 
muß eine Treppe auf 25 m Entfernung erreichbar fein, 
Unter Feuerheerden müjjen Fußböden und Deden aus 
durchweg unverbrennlichem Wtateriale bejtehen,; andere 
Feuerftätten, welche auf nicht Durchweg feuerfeften Boden 
ruhen, find von demjelben durch eine 5 cm hohe majfive 
Schicht, fowie einen 5 em hohen Hohlraum über ihr zu 
trennen. Der Rauch iſt durch feuerfefte Nohre, welche, 
fals fie nicht ummantelt find, von freiem Holzwerk 100, 
von verputztem wenigitens 50 cm entfernt jein müfjen, 
und an denen Verſchlußvorrichtungen unzuläffig find, in 
die Schornfteine zu leiten. Dieſe müfjen feuerfeit herge- 
ftellt jein, wenigiteng 250 gem im Licdhten Haben für 
höchſtens 3 Nauchröhren (für jede weitere SO gem mehr), 
und mindeitens 30 em über Dach geführt werden. 

Tagwaffer und flüjfige Wirthichaftsabgänge find durch 
Köhren mit undurdläjligen Wandungen oder Ninnen in 
Kanäle oder Gtraßenrinnfteine zu leiten. Grundſtücke, 
welche noch nicht an die Kanalifation angeſchloſſen find, 
leiten ihre Abgänge zunächft durd einen mit engvergit- 
terter Ausflußöffnung und mit Waſſerverſchluß verjehenen 
undurchläſſigen Schlammfang. Die Erfremente find durd) 
Röhren der allgemeinen jtädtifhen SKanalifation abzu- 
führen oder in beweglichen Behältern zur Abfuhr zu 
fammelır. 

Ställe dürfen nad) den Straßen zu feine Deffnungen 
haben. Shr Fußboden muß undurhläffig ſein. 

Iſt ein Grundſtück nicht an die ſtädtiſche Wafjerleitung 
angefchlofjen, jo ſoll eine eigene Wafjerleitung oder ein 
Brunnen vorhanden fein mit veichlichen, zum Genuß ge— 
eignetem Waſſer. 

Röhren für unreine Stoffe müfjen mit einem über Das 
Dach führenden Dunftrohr verjehen fein. 

Titel 2 Handelt von der polizeilichen Kontrole bei 
Bauten; der Genehmigung von Keubauten, Bauvorlagen ıc. 
Er bejtimmt u. A., daß jeder Bau, wenn er in jeinen 
Mauern und Eijen- Konjtruftionen, Dach- und Balfen- 
lagen vollendet it, baupolizeilich geprüft werden muB; 
daß ferner Wohn:Gebäude nie früher ald 6 Wochen nad) 
Bollendung des Nohbaues gepußt werden dürfen. 

Titel 3 enthält bejondere Beitimmungen mit Nücficht 
auf die Benußung von Gebäuden. Für Wohngebäude 
find hier als Aeußerſtes fünf Geſchoſſe erlaubt, wobei be- 
jtimmt wird, daß der Fußboden des oberiten Geſchoſſes 
nie mehr als 17,5 m über dem Bürgerfteige liegen foll. 
Luft und Licht müſſen die Räume, welche zum dauernden 
Aufenthalte von Menſchen beftimmt find, von der Straße | 
oder dem Hofe erhalten; bei Dberliht muß für aus- 
reichenden Luftwechjel Sorge getragen fein. Die Höhe 
der Wohn-Zinmer joll wenigitens 2,5 m betragen und 
feines tiefer als '/,; m unter dem Erdboden liegen; nur 
wenn ein Lichtgraben, dejjen Breite wenigitens I m ift 
und deſſen Sohle um 15 cm tiefer als der Fußboden des 
anjtoßenden Raumes ift, angelegt ift, darf ein Zimmer 
bis 1 m unter den Erdboden reihen. Der Fußboden 
jolher Näune muß aber mindeſtens 0,4 m über dem 
höchſten befannten Grundwaflerftand liegen und eine un- 
durchläſſige, maſſive Sohle befigen; ihre Umfafjungswände 
find durch Iſolirſchichten gegen auffteigende Erdfeuchtigfeit 
zu fichern, bei Näumen ohne Lichtgraben müſſen dieje au) 
gegen ſeitlich eindringende Feuchtigkeit durch bewährte 
Mittel verwahrt werden. Dachräume dürfen zum dauern- 
den Aufenthalte für Menfchen nur dann dienen, wen fie 
höchſtens 4 bewohnte Untergeſchoſſe haben, nicht mehr als 
17,5 m über dem Bürgerfteige liegen, Luft und Licht direkt 
von der Straße oder vom Hofe beziehen und durch maſſive 
Wände von den angrenzenden Theilen des Dachbodens 
gejchieden find. Die Grundftüde mit bewohnbaren Ge- 
bäuden müſſen mit leicht zugänglichen Entwäfjerungsan- 
lagen, Bedürfnißanftalten, AUbfallrohren und Brunnen 
oder Wafjerleitung verfehen fein. Bedürfnifanftalten und 
Baderäume müſſen direkt Luft und Licht von der Straße 
oder einem Hofe beziehen, eritere dürfen nicht unmittelbar 
unter Näumen, welde zum dauernden Aufenthalte von 

Menschen beitimmt find, fi befinden. Flure und Korri— 
dore, welche Luft und Licht nicht direft befommen, müſſen 
zu ihrer Lüftung bejondere Kohre von mindeitens 250 gem 
Querſchnitt erhalten. ’ ’ N 

Für gewerbliche Betriebsftätten, ſtark befuchte Gebäude, 
Lagerſtätten bleiben befondere baupolizeiliche Anordnungen 
vorbehalten. 

Gebäude, welche zum dauernden Aufenthalt von Men: 
ſchen bejtimmt find, dürfen erit in Gebraud) genommen 
werden, wenn nad) Vollendung der baulichen Einrichtung 
eine befondere baupolizeilihe Prüfung vorgenonmen und 
auf Grund derjelben ein Gebrauchsabnahmeſchein ertheilt 
ift, welcher nicht früher als 6 Monate nad) Zuſtellung 
des Rohbau-Abnahmeſcheines ausgefertigt werden darf. 

Titel 4 bringt allgemeine Bejtimmungen. Verände— 
rungen und Neparaturen ſchon vorhandener baulicher An- 
lagen find nad) Maßgabe der vorliegenden Vorjchriften zu 
bewirfen. Ausnahmen von den Beitimmungen derjelben 
fönnen, foweit fie in der Bau-PolizeiOrdnung vorgejehen 
find, zugelaffen werden und iſt zur Ertheilung von Dis— 
penfen der Bezirksausfhuß zuläflig, 

Preußen. Neg.-Bezirk Stralfund. Polizei-VBer- 
ordnung, betreffend die Hundefuhrwerfe, 

Bom 6. April 1888. ST ge 
(Amtsbl. d. Kgl. Reg. z. Etralfund ©. 74.) 

Auf Grund der $$ 6, 12 und 15 des Gefehed über 
die Rolizeiverwaltung vom 11. März 1850 (©.-©. ©. 265) 
und des $ 137 des Geſetzes über die Allgemeine Landes— 
verwaltung vom 30. Zuli 1883 (G-S. ©. 195) verordne 
ic) unter Aufhebung der Verordnung vom 16. Dftober 1857 
und 4. Auguſt 1873, betreffend die Hundefuhrwerfe (Amts— 
blatt 1857 ©. 344 Nr. 520, Amtsblatt 1873 ©. 164 Nr. 473), 
nad erfolgter Zuitimmung des Bezirks-Ausſchuſſes hier- 
felbit, für den Negierungsbezirt Stralfund, was folgt: 

$ 1. Wer im Negierungsbezirf Stralfund einen Hund 
zum Ziehen verwenden will, hat durch eine. mit dem 
Dienftjiegel verjehene Beſcheinigung der zuftändigen Orts— 
polizeibehörde nachzumeifen, daß der in der Beſcheinigung 
genau zu bezeichnende Hund zum Ziehen einer nad) dem 
Gewicht zu beſtimmenden Laſt geeignet iſt. Dieje Be— 
fheinigung gilt nur für das laufende Kalenderjahr. Der 
Führer des Hundefuhrwerfs hat die Bejcheinigung ſtets 
bei fi zu führen und den Polizeibeamten auf Verlangen 
vorzuzeigen. 8 —— 

$ 2. Hunde, welche nad) 8 1 zugelafjen, aber infolge 
von Krankheit oder Verlekungen am Körper, zum Ziehen 
vorübergehend nicht geeignet find, dürfen für die Dauer 
diejes Zuftandes zum Ziehen nicht verwendet werden. 

$ 3. Das Gejhirr der Hunde muß aus mindeſtens 
4 cm breiten Gurten oder Lederriemen gefertigt fein. 

$ A. Mit Hunden darf’nur im Schritt (des Führers) 
gefahren werden. Der Kührer ded Hundefuhrwerks iſt 
verpflichtet, während der Kahrt dicht vor oder neben dem— 

ſelben herzugehen und die Deichjel oder das Leitſeil in 
der Hand zu halten. — Er darf während der Fahrt weder 
jelbjt auf dem Wagen auffigen, noch einer andern Perjon 
das Auffißen geftatten. — 

$ 5. Beim Berlaffen des Fuhrwerks hat der Führer 
die Hunde fejt anzulegen und die ſonſt erforderlichen Bor- 
fehrungen zu treffen, daß der öffentliche Verkehr nicht 
gehemmt und deſſen Sicherheit nicht gefährdet wird. — 
Wenn der Führer das Fuhrwerf verläßt oder länger als 
'Y; Stunde anhält, muß er die Hunde vollftändig ab— 
ſträngen, jo daß fie ſich ohne Schwierifgeit niederlegen 
fünnen; auch muß er bei faltem oder nafjem Wetter ihnen 
eine trodene Unterlage unterbreiten. a — 

$ 6. Das Befahren der nur für Fußgänger beſtimmten 
Wege mit Hundefuhrwerfen ift verboten. 

$ 7. Bei dem Begegnen oder VBorüberfahren mit 
Pferden bejpannter Wagen müfjen Hundefuhrwerfe dent 
Wagen ganz und zwar rechts ausweichen. 

$ 8. Die zun Biehen benußten Hunde müſſen mit 
Maulkörben, welche das Beißen verhindern, verſehen fein. 
‚89. Zuwiderhandlungen gegen die vorftehenden Be- 

ſtimmungen werden, jofern nicht nad) den. allgemeinen 
Strafgejeßen eine härtere Strafe verwirft ijt, mit Geld- 
a in zu 30 Mark oder mit verhältnigmäßiger Haft 
eitraft. — 
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+8 10. Dieſe Polizei-Verordnung tritt am 1. Juni d. Is. 
in Kraft. > —4 

Stralſund, den 6. April 1888. 
— Der Regierungs-Präſident. 

Preußen. Neg.-Bez, Hildesheim. Rundſchreiben, 
betr. die Einrichtung von Schlachthänfern. 

Vom 9. Juni 1887. 
Nachdem die Wiſſenſchaft der neueften Zeit es dar- 

gethan hat, daß unfere übertragbaren Boltsfranfheiten 
aus der Einwanderung fleiner lebender Organismen in 
den menſchlichen Körper refultiren und daß Eritere aud) 
außerhalb des Körpers überall da fortleben, wo ihnen 
die zu ihrem Gedeihen nothwendigen Bedingungen ge 

- boten werden, jo auf in Zerſetzung begriffenen Reſten 
pflanzlihen und thieriſchen Herkommens, ijt es klar ge- 
worden, daß eine Unterdrückung übertragbarer, d. 5. an— 
ftefender Krankheiten nur dann möglich iſt, wenn die 
Umgebung des Wenjchen, vor allen Dingen die Wohnung, 

das Trinkwaſſer und der Erdboden von jenen jich zer: 
feßenden organifchen Subſtanzen rein gehalten wird. 

- Sn erjter Linie ift dabei der Erdboden in Betracht zu 
ziehen, denn aus ihm fteigen durch Gapillar-Anziehung 
mit franfheitserregenden Organismen beladene Boden: 
flüffigfeiten längs dent Gemäuer in die Wohnungen oder 
aelangen vermitteld der Brunnen oder des Spül- und 
Scheuerwajjers in den menjchlihen Körper. 

Erfahrungsgemäß liefern Stellen, an denen Bieh ge- 
ſchlachtet wird, die jtärfite Verinmeinigung des Bodens 
jelbjt bei größter. praftiich ausführbarer Sauberkeit und 
Vorſicht, und ift es eine zum Zwec der Erhaltung der 
menſchlichen Gejundheit nothwendige Mtaßregel, Die 
Shladhtitellen aus dem Bereiche menſchlicher Wohnpläbe 
völlig zu entfernen. Da die Mittel des Einzelnen in Der 
Regel nit die Anlage eines zweckmäßig eingerichteten 
Schlachthauſes vor den Thoren der Ortſchaften geitatten, 
im ſanitären Intereſſe es auch nothwendig iſt, jedes 
Winkelſchlachten von Privatleuten neben dem gewerbs— 
mäßigen Schlachten zu unterdrücken, hat das Geſetz vom 
18. März 1868 mit dem Zuſatze vom 9. März 1881 den 
Gemeinden die Machtvollkommenheit ertheilt, bei ver Er: 
rihtung öffentlicher Schladhthäufer aus Kommunalmitteln 
Beitimmungen zu treffen, welche ſämmtliches Schlachten 
in diefem Öemeindeinjtitute zur Pflicht machen, die Ren— 
tabilität der Anlage durch Feitfeßung einer Schlacht- 
gebühr jichern. und den Schladhtern für dieſe Yebtere, 
welche vom Publikum gezahlt wird, von ihnen aber aus- 
anlegen it, eine Entihädigung gewähren durch Beſchrän— 
ung der Konkurrenz durch von Außen eingeführtes Sleifch. 

- Der allgemein befannte Widerjtand gegen diefe Maß— 
nahmen Geitend der Schlachter erklärt fih zur Genüge 
aus der unbejtimmten Furcht vor Kojten, die mit ihrem 
Verdienfte nicht im Einflange ftänden, vor der Unbe— 
quemlichfeit des weiteren Transports und ſchließlich vor 
der ſcharfen Kontrole über den Werth des von ihnen zur 
Schlachtung gebrachten Stüdes Vieh. Zu junges, franfes, 
fterbendes oder jchon verendetes, werthlojes Vieh darf 
dann nicht mehr dem Publikum angeboten werden. 

Indejjen find. diefe Gründe der Schlachter Hinfüllig 
und die Auslagen von circa 3 Mark Schlachtgebühr für 
ein Rind, 1 Mark pro Schwein und 50 Nfennige ‚pro 
Stück Sleinvieh vertheuern dem Publikum, nicht dent 
Schlachter, das Pfund Fleiſch nur ganz unmerklich, um 
circa 1 bis 1, Pfennige. 
‚Ein weſentlicherer Grund gegen die allgemeine Ein: 

führung fommunaler Schladhthäufer ift aber Seitens der 
Kommumalbehörden weniger in der Unbekanntſchaſt mit 
der Form, in welcher dieſer Zweck zu erreichen wäre, zu 
ſuchen, als ebenfalls in der Furcht vor unbekannten un— 
erihwinglien Kojten für Grund und Boden, Erbauung 
des Haujes, für Betrieb und Entihädigung der Schlachter 
für Aufgabe ihrer bisherigen konzeſſionirten Schlachtitellen, 
welde fie nad) $ 7 des Schlachthausgefehes vom 9. März 
1881 zu fordern berechtigt find. 

"Dazu kommt dann nod die irrige Annahnte, als ob 
die Schlachter die ganze Cimichtung zu "bezahlen hätten 
und der Einfluß, den dieje meiftens wohlhabenden Bürger 
auf. die Entjchliegungen ihrer Mitbürger ausüben. 
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kommunaler Schlahthäufer und wollen, wenn gedrängt, 
im äußerten Falle lieber ein eigenes gemeinfames Schlacht: 
haus vor den Thoren erbauen. 

Die Stadt Göttingen hat allein im ganzen Bezirke 
den Muth gezeigt im Sntereffe von Leben und Gejundheit 
ihrer Bewohner ein kommunales Schlahhthaus zu erbauen, 
welches troß nicht übermäßig hoher Schlachtgebühr rentirt 
und im Laufe weniger Sahrzehnte bezahlt fein wird, ſodaß 
alsdann die Schladytgebühr nur zur Eritattung der Be- 
trieböfoften ganz bedeutend herabgejeßt werden wird. 

Indem ich dem Magiſtrate den von dem Göttinger 
Magijtrate bereitwilligit zur Verfügung geitellten 

1. Öemeindebejhluß vom 7. Dezember 1882, 
2. die Polizei-Verordnung von 15. Suni 1883, 
3. den Öebührentarif, 
4. die Berwaltungs-Drdnung, 
5. den Etat feit dent 1. Zuli 1883, d. h. feit der In— 

betriebjegung der Anjtalt bis zum 31. März 1886 
zur Kenntnißnahme in je einem Gremplare miittheile, er- 
fuche ich denjelben ergebenft, der Frage wegen Errichtung 
eines öffentlichen, ausichließlich zu benugenden fommunalen 
Schlachthauſes für die dortige Stadtgemeinde gefälligit 
näher zu treten und am 1. Sannar 1838 über das hier- 
nad) Ausgeführte zu berichten. 

Der erforderliche Gemeindebeichluß über die ausſchließ— 
liche Benußung des Gemeinde-Schlahthaufes ($ 1 und 2 
des Gefehes vom 18. März 1868 — Geſ.Samml. ©. 277) 
braucht erft nach Erbauung des Schlachthauſes zu erfolgen, 
bedarf der Beitätigung des Bezirks-Ausjchuffes und 6 Mo— 
nate nad) feiner Beröffentlihung fann das neue Schlacht» 
haus bezogen werben. 

Inzwiſchen werden die Schlachter zur Anmeldung ihrer 
etwaigen Entſchädigungsanſprüche aufgefordert. 

Shre vielleicht gemachte Dfferte zur Erbauung eines 
eigenen Schlahthaufes vor den Thoren wird im Intereſſe 
der Stadt abzulehnen fein, aud) wird vor gütlicher Eini- 
gung mit ihnen wegen der Entihäpdigungen gewarnt, da 
diefe nach der gejeblichen Grundlage nur ganz geringfügig 
ausfallen, Dagegen in ganz exrorbitanter Weife gefordert 
zu werden pflegen. 

Auf Antrag der Kommune ftellt ein Itegierunasfom- 
mijjar die Höhe der Entfyädigung feit und dieſer Modus 
ift allein empfehlenswerth. Es pflegt gefordert zu werden: 

Entfhädigung für zu zahlende Schladhtgebühr, für 
Zeitverluſt, behinderte Kontrole, vermehrtes Hilföperjonal, 
Entwerthung der Grundftücke, auf denen fie bisher wohnten 
und ſchlachteten. 

Gezahlt wird nur: 
für etwaige Entwerthung der bisherigen Betriebs -lten- 
filien und. nachgewiejenen direkten Schaden an dem zum 
Schlachten bisher benußten Gebäuden. 

Die Utenfilien werden indefjen meijtend nad) wie vor 
benußt, vielleicht mit Ausnahme einer Winde zum Auf: 
ziehen von Vieh und der bisherige Schladhtitall wird leicht 
in einen diefelbe Revenue bringenden Viehjtall oder einen 
Wohnraum umzuwandeln fein, fo daß die baulichen Ber- 
änderungsfoften nur ganz Feine Entihädigungsjummen 
zu beanjpruchen pflegen. 

Für Minderwerth des betreffenden Grundſtücks reip. 
des Wohnhaufes braucht nichts entjchädigt zu werden, da 
das durch die Konzeffion erworbene Recht zum Schlachten 
feine am Grundftüd haftende Ntealberechtigung daritellt, 
deren Entziehung Gegenſtand einer Entſchädigung wäre. 
Auch gewinnt das Wohnhaus und die ganze Umgegend 
nah Aufhören der aus dem Schlachten rejultivenden Un— 
annehmlichkeiten jogar höheren Werth. 

Beim Bau des Schlachthauſes zu Elberfeld forderten 
26 Schlachter 784544 Mark Entſchädigung und erhielten 
rechtlich zugeſprochen insgeſammt 840 Mark und au 
Göttingen zahlte nur 11 000 Mark an 12 Schlachter, aller 
dings im Wege gütlicher Vereinbarung und ohne zu der 
Höhe diefer Summe gejeblich gezwungen zu fein. 

Die Nentabilität der ganzen Anlage ift dadurch ge: 
jichert, daß die für Zinſen, Amortifation und Betrieb er: 
forderlichen Summen als Schlachtgebühr auf die Stück— 
zahl des bisher erfahrungsgentäß am Orte gejchlachteten 
Viehes repartirt wird, wozu nod die Schaugebühren für 
von auswärts eingeführtes Fleiſch, Verkauf von Dünger, 
Reſtaurationspacht, Abuminfabrit und anderes mehr 

Die Schlachter find prinzipielle hartnädige Gegner | kommen. 
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Das Kapital zur Anlage ift leicht zu erhalten, da die 
Zinsgarantie in der Höhe der Schlachtgebühr liegt und 
in dem Zwange hier zu fehlachten und zu zahlen. 

Hildesheim, den 9. Juni 1837. 
Dr. Schultz. 

An jämmtlihe Magiftrate deö Bezirks. 

Preußen. Neg.- Bez Tüffeldorf. Aufſtellung 
von Desinfeftionsapparaten betreffend. 

Düffeldorf, den 25. Juli 1887. 
Ausweisli der auf unſere Girfular:-Verfügung vom 

10. Mai d. 88. (I. II. A. 3412) uns ertatteten Berichte 
bejtehen zwar in unferem Bezirke nur ſehr wenig öffent- 
Yiche oder private Anftalten, welche fi) ohne Weiteres mit 
der Desinfektion von auswärts ihnen zugehenden Ge— 
braucdsgegenftänden mit anjtedenden Krankheiten behaftet 
gewejener Perſonen befafjen, da die getroffenen Ein- 
richtungen in der Negel nur für das lofale Bedürfniß 
ausreichen. 

Demgemäß wurden die hier vorhandenen Anftalten 
von Auswärtigen bisher nur jelten benußt und ebenfo 
wurden von hier aus nur ausnahmsweiſe derartige Gegen- 
ftände nad) der in Berlin (oder ſonſtwo außerhalb unſeres 
Bezirkes) beftehenden Desinfektionsanftalt verſandt. 

Gleichwohl erfcheint es im fanitätlichen Intereſſe ge- 
boten, dafür Eorge zu tragen, daß fortan jede derartige 
Sendung der betreffenden Anftalt nur nad) vorheriger 
Anmeldung bei der Ortöpolizeibehörde ſowohl des Ab— 
fendungs- als auch des Beitimmungsg-Drtes, und ftets nur 
in fejten und Deutlich bezeichneten Behältnijjen (Kiften, 
Fäſſern und dergl.) ſicher verpact zugehen und Geitens 
der betreffenden Anſtalt nur in der vorgejchriebenen Ver: 
padung angenommen werden darf. 

MWirkfamer freilich, ale durch irgend eine Art der Ver: 
jendung derartiger Gegenftände wird dur deren ſach— 
gemäße und gründliche Desinfektion an Drt und Stelle 
der Verbreitung anſteckender Krankheiten. vorgebeugt. 

Wir können daher die Aufftellung eines geeigneten 
Desinfeftionsapparates wenigftens in jeder Kranfen-, Ge— 
fangenen- u. ſ. w. Anftalt, fowie in jeder gefchlofjenen 
Ortihaft nur wiederholt auf das Dringendfte empfehlen. 

Hiernad wollen Euer Hodwohlgeboren das Erforder: 
liche veranlafjen insbefondere auch durch öffentliche Bekannt: 
machung dieſer Verfügung und deren Mittheilung an die 
Borjtände der SKranfenhäufer u. ſ. w. für deren Beach— 
tung Sorge tragen. 

Abdrüde für die Herren SKreismedizinalbeamten und 
DBürgermeifter liegen bei. 

Königlihe Negierung, Abtheilung des Innern. 
gez. von Roon. 

An jammtlihe Herren Landräthe der Stadt: und Land— 
freife. + 1. II. A. 5088, 

Sachſen. Minijterial = Verordnung, betreffend 
Leichentransporte, 

Bon 20. Kebruar 1888. 
(Gejeß: und Verordnungsblatt. ©. 57.) 

Nachdem zwiichen den Bundesregierungen über die 
Beförderung von Leihen auf Gifenbahnen der Erlaß 
gleihmäßiger Vorſchriften vereinbart worden ift, welche 
in mehreren Punkten eine Abänderung der Verordnung, 
Leichentransporte betreffend, vom 2. Januar 1867 (G.- u. 
V.Bl. ©. 3 lg.) erforderlich machen, hierbei zugleich aber 
eine allgemeine Reviſion diefer Werordnung fich als wün— 
Ichenswerth herausgeitellt hat, jo wird unter Aufhebung 
derjelben mit Allerhöchſter Genehmigung hierdurd) Fol | 
gendes beitinımt: 

81. Der Transport einer Leiche von dem Sterbeorte 
oder — im Falle einer, Wiederausgrabung — von dem 

der Dorausfegung jtatthaft, daß demfelben, bei gehöriger 
Beobachtung der nachſtehenden Vorfchriften, en 
polizeiliche Bedenken nicht entgegenſtehen und daß die be- 
ga —— Usa entrichtet werden. 

‚9 2. Zu jedem Xeicyentransporte (j. jedoch 8 8) iſt ei 
en. ale a ; un en 

Jedem Xeichentransporte ift eine zuverläſſige Perſo 
als Begleiter beizugeben. l : —— 

ſtellen des 

$ 3 iſt gleichlautend mit Nr. 2 des Entwurfs von Be: 
ftinnmungen über die Beförderung von Leihen auf Eiſen— 
bahnen (Beröffentl. 1887 ©.746.) Statt „beamteten Arztes“ 
heißt es „Bezirksarztes’, am Echluffe von b) ift hinzu— 
aefügt: „aus dieſer Befcheinigung muß zugleid) hervor- 
gehen, ob der Ausiteller derjelben die Leiche bejichtigt hat 
oder aus welchem Grunde davon hat abgejehen werden 
fünnen; die Bejihtiaung muß erfolgen, ‚wenn der Ver— 
ftorbene von einem Arzt nicht behandelt worden iſt.“ 

Weiterhin heißt es: 
Der Nachweis zu e iſt (foweit nicht in den Fällen von 

F 11, Abfab 2, Schlußfag die dort gedachte Behörde oder 
Dienftftelle fich felbjt Ueberzeugung zu verichaffen Hat) in 
Städten mit der Nepidirten Städteordnung don dem mit 
der Auffihtsführung beauftragten ſtädtiſchen Beamten, im 
llebrigen von Bürgermeifter, Gemeindevorſtand, Gutsvor— 
fteher oder deren gejeglichen tellvertretern auszuftellen. 
Aus dem Nachweis mıuß hervorgehen, daß ſich der Aus- 
fteller von der Befolgung der betreffenden Vorſchriften 
perfönlich überzeugt hat. 

$ 4 Sn allen Fällen, in weldhen der Tod im Ber: 
laufe einer anſteckenden Krankheit erfolgt ijt, ingleichen 
bei allen Leichentransporten, welche mitteljt der Eiſenbahn 
gejchehen oder welde in das Gebiet eines anderen Staates 
gerichtet find, muß die Leiche in einem hinlänglid) wider— 
ftandsfähigen Mietallfarge luftdicht eingeſchloſſen und 
leßterer von einer hölzernen Umhüllung dergeitalt um— 
geben jein, daß jede Berjchiebung des Sarges innerhalb 
der Umhüllung verhindert wird. 

Bei allen fonftigen Transporten von Leichen ift in der 
Regel die Verwendung eines einzigen gutverpichten Sarges 
von hartem Holze ftatthaft. Es hat jedod) die vorjtehend 
gedachte Doppelte Verfargung dann ebenfalld einzutreten, 
wenn nach bezirksärztlichem Ermeſſen bejondere Umſtände 
dies aus geſundheitspolizeilichen Rückſichten nothwendig 
erſcheinen laſſen. 

$5 und $ 6 ijt gleichlautend mit Nr. 4 und 6 des 
Entwurfs (a. a. D.) 

$ 7. Bei Gijenbahntransporten ift überdied den Be— 
—— des Eiſenbahn-Betriebs Reglements nachzu— 
gehen. 

$ 8. Bei dem Transport von Leichen, welche von 
PTolizeibehörden, Krankenhäuſern, Gtrafanftalten u. ſ. w. 
an öffentliche höhere Lehranftalten, als weldhe in Sachſen 
zufolge $ 7 der Verordnung, die Aufhebung von Todten 
und Scheintodten ıc. betreffend, von 21. September 1874 
der militärärztlicde Dperationsfurfus im arnifonlazareth 
zu Dresden, ſowie die Anatomie zu Leipzig zu gelten 
haben, überfandt werden, bedarf es — unter der Vor— 
ausſetzung, daß der Tod nicht im Verlaufe einer anfteden- 
den Krankheit eingetreten ift — weder der Beibringung 
eines Leichenpaſſes nocd einer Begleitung; auch leiden 
hierauf die Borjchriften des $ 5 Feine Anwendung und 
genügt es, wenn jolche Leichen in dichtverſchloſſenen Kiſten 
verwahrt werden. 

$ 9. Bei Ausftellung von Leichenpäffen für Leichen- 
transporte, welche nach den Neichgauslande gehen, find 
außer den voritehenden Beftimmungen aud) die von dem 
Reich mit ausländiichen Negierungen hinjichtlich der Leichen— 
transporte abgefchloffenen Vereinbarungen zu beachten. 
8 10. Die Ausftellung von Leichenpäfjen hat, foweit 

nicht zufolge $ 9 etwas anderes bedingt wird, Durch die 
Woplfahrtspolizeibehörde — Amtshauptmannfaft, Stadt: 

| rath — des Sterbeorts, — oder im Falle einer Wieder: 
ausgrabung — des jeitherigen Bejtattungsorts nad) Maß 
gabe des in der Anlage unter © enthaltenen Formulars”) 
zu erfolgen. 

llebrigens bewendet es bei der dent Direktor der ver— 
einigten Landesanftalten zu Hubertusburg zeither zugeftan- 
denen Ermädtigung zur Ausstellung von Leidyenpäfien 

\ | für die in den genannten Anftalten Berftorbenen. 
Bejtattungsorte nad einem anderen Orte ift nur unter | | l $ 11. Die von den zuftändigen Behörden oder Dienit- 

einen Bundesjtaates ausgeftellten Leichenpäſſe 
haben auch für den Eifenbahntransport von Leichen in 

*) Anmerk. Das nicht mit abgedructe Formular 
des Leichenpafjes jtimmt wörtli mit dem in den Ver— 
öffentl. 1887 auf ©. 746 befindlichen überein, jedoch ift 
zwiſchen den Worten: „mittelit” und „von“ das Wort: 
„Eiſenbahn“ weggelafjen. — — 



und durch das Gebiet jedes anderen Bundesstaates Gültig- 
feit (ſ. $ 34 Punkt 4 Abſ. 1 des Eiſenbahn-Betriebs-Re— 
glement3 in der Zafjung vom 14. Dezember 1887). Hin- 
ſichtlich der fonftigen Transporte beiteht dad durch die 
Verordnung dom 14. Juli 1856, Leichenpäfje betreffend 
(8. u. V.Bl. ©. 141), veröffentlichte Uebereinkommen 
über die gegenfeitige Anerkennung der von den zuftändigen 
Behörden des anderen Staated ausgejtellten Leichenpäſſe 
——— den darin genannten Deutſchen Bundesſtaaten 

ort. 
Für Leichentransporte, welche aus ausländischen Staaten 

kommen, fann die Austellung des Leichenpafjes auch durch 
die Konjuln und diplomatiichen Vertreter des Neichs, fo- 
weit fie vom Reichskanzler dazu ermächtigt find, erfolgen, 
auch genügt, wenn mit den betreffenden Staaten vom 
Reich eine Vereinbarung wegen wechjeljeitiger Anerkennung 
der Leichenpäſſe abgeſchloſſen ift, die Beibringung eines 
der Bereinbarung entſprechenden Leichenpaſſes der nad) 
derjelben zujtändigen ausländiihen Behörde. Sn Er: 
mangelung eines jolchen Bafjes hat die Austellung des 
Leichenpafjes durch diejenige hierzu befugte reichsinlän- 
diſche Behörde oder Dienititelle zu erfolgen, in deren Be— 
zirf der Transport im Reichsgebiete beginnt. 

Die hiernach zur Ausftellung der Leichenpäffe zuftän- 
digen Behörden und Dienjtitellen werden vom Reichs— 
fanzler öffentlich befannt gemacht werden. 

$ 12. Zu jeden Leichenpafje ijt in der Regel der ge- 
ordnete Stempel von 6 Mark zu verwenden. 

Für die Austellung des Paſſes ift eine Gebühr von 
ua einſchließlich des Schreiblohns, in Anſatz zu 
ringen. 
Sn dazu, nad) dem Ermefjen der ausitellenden Be- 

hörde, bejonders angethanen Fällen kann die Ausitellung 
des Leichenpaſſes ftempel- und fojtenfrei erfolgen. Das 
Schreiblohn iſt Diesfalls befonders zu vergüten. 

$ 13. Zuwiderhandlungen gegen die Beſtimmungen in 
den SS 1, 2, 4—6 und 8 jind mit einer Geldjtrafe bis zu 
150 Mark zu beitrafen. 
— Auf Leichentransporte, welche nicht auf eine 

größere Entfernung als 10 Kilometer erfolgen und weder 
mitteljt der Eijenbahn gefchehen, noch in das Gebiet eines 
anderen Staates gerichtet find, desgleichen auf Transporte 
nad) dem Bejtattungsplaß des Sterbeorts leiden die Vor— 
Ihriften diefer Verordnung feine Anwendung. 

$ 15. Gegenwärtige Berordnung tritt mit dem 1. April 
1888 in Kraft. 

Dresden, am 20. Februar 1888. 
, „ Minifterium ded Innern. 

Für den Minifter: v. Charpentier. 
Gebhardt. 

Medlenburg-Schwerin. Nundjchreiben, betr, Er— 
hebungen über die Nothlauf= und Schweinejenche. 

Vom 22. Mai 1888. 
Die Erhebungen über die Verbreitung und Heftigfeit 

des Schweinerothlaufs und der Schweinejeuche in Kr 
follen von Sohannis d. 3. ab noc während eines weiteren 
Jahres jtattfinden; und find die Ortsobrigfeiten deshalb 
durch Belanntmahung vom 22. d. Mts. (Kegierungs-Blatt 
Amtl. Beilage 1888 Nr. 22*) aufgefordert worden, die be- 
üglichen Grmittelungen fortzufeßen und das gewonnene 
aterial Johannis nächſten, Sahres den zuftändigen 

Bezirköthierärzten zugehen zu lafjen. 
Die Bezirköthierärzte werden num hierdurch angewiejen 

auch ihrerjeits nad) Möglichkeit Material über die Aus- 
dehnung und Bösartigfeit des Nothlaufs und der Schweine: 
ſeuche in ihrem Bezirk nad) Maßgabe der Anlage A der 
erwähnten Befanntmahung zu ſämmeln und über die 
eigenen Erfahrungen und die ihnen von den Drtsobrig- 
feiten übermittelten Zufammenftellungen bis zum 1. Sep— 
tember 1889 unter Anſchluß des Urmäterials an den Ober: 
thierarzt Peters hieſelbſt zu berichten. 

Es erſcheint zweckmäßig, daß ſich die Bezirksthierärzte 
dieſerhalb ſogleich an die Gutsherrſchaften ihres Veterinär: 
bezirks wenden. 

Die Unkoſten für Porto und Schreibwerf, welche den 
Bezirksthierärzten durd) die Erhebungen und Mittheilungen 

 - *) Bergl. Veröffentl. ©. 394. 
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über die genannten Seuchen entitehen, jollen denſelben 
ausnahmsweiſe auf ihre dem Bericht an den Dberthier: 
arzt anzufchließende Liquidation salva revisione bis zum 
Betrage don je 20 Mark eritattet werden. 

Schwerin, den 22. Mai 1883. 

Großherzoglich Mecklenburgſches Minifteriunt, Abtheilg. für 
Medizinal-Angelegenheiten. 

Sm Auftrage: Diühlenbrud. 

Cirkular an die Bezivköthierärzte. 

Mecklenburg : Schwerin. Befanntinachung, betr, 
die Schafräude, 
Bom 29. Mat 1888. 

(Reg.Bl. f. d. Großherzogth. Meclenburg- Schwerin. 
Anıtl. Beil. Jir. 23 ©. 115.) 

Seitdem vor zwei Sahren hauptſächlich int weſtſüd— 
lichen Theile des Landes eine umfängliche Verbreitung der 
Schafräude feitgejtellt wurde, iſt es inzwiſchen zwar mitteljt 
Anwendung polizeiliher Schutzmaßregeln gelungen, dieſe 
in ihrer Schädlichfeit von der Bevölkerung nod häufig 
unterfhäßte Seude, von zweien Orten abgejehen, überall 
wieder zu unterdrüden. Ilm jedod) zu verhindern, daß 
diefelbe, wie erfahrungmäßig vielfach) vorkommt, alsbald 
in die befallen gewejenen Schafbeitände neu eindringt und 
unbeachtet oder verheimlicht int Lande allmählid weitere 
Ausdehnung gewinnt, werden alle Ortsobrigfeiten nod) 
längere Zeit hindurch auf die Seuchenfreiheit der Schaf— 
bejtände ihres Bezirks bejondere Aufmerkſamkeit zu richten 
haben. 

Wenn num zu dieſem Zwec unter den gegenwärtigen 
Umftänden allerdings von einer regelmäßigen thierärzt- 
lichen Unterfuchung der Beſtände im allgemeinen abge 
jehen werden darf, fo ericheint es doch nothwendig, daß 
die Ortsobrigfeiten von Zeit zu Zeit, auch ohne daß der 
beſtimmte Verdacht eines Seuchenausbruchs vorliegt, durch 
ihre Beauftragte und Organe, z. B. durch Felddeputirte 
und Ortsvorjteher u. ſ. w., die Schafbeftände im Bezirk 
gelegentlich befichtigen laffen und ſich auf dieſe Weiſe 
des unverdächtigen Zuftandes derjelben fortdauernd ber: 
gewijjern. 

Die im vorigen Sahre herausgegebene „gemeinver- 
ftändlihe Belchrung II über Näude“ wird hierbei von 
Nutzen jein. 

Entjtehen bei diefen Befichtigungen oder ſonſt nad) 
den örtlichen VBerhältniffen oder aus anderen Urjachen 
irgend welche Zweifel an der Geuchenfreiheit der Schaf- 
bejtände, werden insbefondere Schafe mit Hautausichlägen, . 
Schorf oder Schmierftellen bemerkt, fo muß unverzüglich) 
die Unterfuhung durd den Bezirksthierarzt eintreten. 

Für den Fall, daß der leßtere den Ausbruch der Räude 
feftftellt, ijt mit Nachdruck in Grundlage des Abſchnitts H 
der Bundesrath3- Snftruktion zum Reichsviehſeuchengeſetz 
zu verfahren. Das mit der Desinfektion ($ 121 Abj. 2, 
$ 129 der Snitruftion und $ 13 ihrer Anlage A) zu ver: 
bindende Heilverfahren hat fi) vorichriftmäßig auf ſämmt— 
lihe Schafe einer Heerde zu erjtreden, in der ein räude— 
franfes Schaf vorgefunden ift. Das Heilverfahren beiteht 
in einer Nadikalkur, welche thunlichſt unmittelbar nad) der 
Wollſchur und gleichzeitig bei allen kranken Heerden Des 
Bezirks (vergl. übrigens $ 123 der Inſtruktion) durch einen 
approbirten Thierarzt nah Maßgabe der in der Anlage I 
beigegebenen techniſchen Gefichtspunfte vorzunehmen tft. 
Bei Anordnung des Heilverfahrens werden die Schafbe- 
fiter zu bedeuten fein, daß eine Einftellung deſſelben vor 
gänzlicher Tilgung der Näude nicht jtattfinven kann, und 
daß es in der Pegel zweckmäßig iſt, das Heilverfahren den 
beamteten Ihierärzten zu übertragen. Auc empfiehlt es 
fih, jo oft Gelegenheit geboten ift, das unberechtigte, aber 
noch immer vorhandene Mißtrauen einzelner ſchafhaltender 
Kreife gegen die Badefur durch mündliche Belehrung, über 
die Natur und die Folgen der Räudekrankheit zu bejeitigen 
zu juchen. 

Wegen Unterlaſſung oder Verzögerung der im $ 9 des 
Viehſeuchengeſetzes vorgeichriebenen Anzeige aber iſt un— 
nachſichtlich das Strafverfahren gegen die Schuldigen zu 
veranlajjen. ) | 

Ueber ihre Maßnahmen und deren Erfolge wollen Die 
Drtsobrigkeiten zum 1. April nächſten Zahres, unter Be— 
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nußung des Formulars Anlage IT, unbeichadet der Be— 
ftimmung in $ 4 der Verordnung vom 23. März 1881, 
an das unterzeichnete Miniſterium berichten. 

Schwerin, am 29. Mai 1888. 

Großherzoglich Meclenburgiihes Dtinifterium, Abtheilung 
für Medizinal-Angelegenheitert 

Budfa. 

Anlage I. 

Ueber die Durdhführung der Badefkur bei räude- 

franfen Schafen. 

Die wejentlichjten Erforderniffe einer erfolgreichen Bade— 
kur ſind neben den allgemeinen Regeln insbeſondere 

1. die entſprechende Vorbereitung der räudekranken 
Schafe für die Badekur, 

. bie richtige Auswahl der Heilmittel, 
. ein zwecentjprechendes Werfahren 
Bades, 

. die rechtzeitige Wiederholung des Bades, 
. Die Ausdehnung des Badeverfahrens auf fämmtliche 
ER einer verjeuchten oder verdächtigen Schaf: 
erde, 

6. die Einftellung der gebadeten Schafe in unverjeudhte, 
bezw. gründlich desinfizirte Räume. 

Was die Vorbereitung der räudekranken Schafe für das 
Bad betrifft, jo erfordert diejelbe eine örtlihe Behandlung 
jedes einzelnen Räudegrinds durch erweichende und milben- 
tödtende Mittel. Zu dieſem Behufe find die räudefranfen 
Schafe jorgfältig aus der Heerde auszulefen, zu zeichnen 
und in gelonderten Haufen zu halten; hochgradig räude- 
franfe Thiere werden vom Beſitzer ($ 121 der Bundes— 
raths-Inſtruktion) am zweckmäßigſten getödtet. 

Die für die Badefur zu verwendenden Heilmittel follen 
milbentödtend, Dabei leicht zu befhaffen und billig fein. 
Sie jollen ferner weder die Schafe oder deren Wolle, nod) 
die Damit hantirenden Menſchen fihädigen. Die feither 
gebräuchlichen Mittel entjprechen zwar int Großen und 
Ganzen dieſen Anforderungen in befriedigender Weife; 
indeß erfordert die Tödtung der lebensfräftigen Milben 
mehr Zeit als gewöhnlich angenommen wird. Die Ber: 
nichtung der Milben findet feinenfalls ſchon während oder 
unmittelbar nad) dem Bade ftatt. Auch können durch die 
Bäder betäubte und ſcheinbar getödtete Milben fpäter 
wieder aufleben. 

Bei der auf die Anzeige von der Beendigung des Heil: 
verfahrens ($ 121, Abſatz 3 und 4 der Jnſtruͤktion zum 
Reichsviehſeuchengeſetz) ftattfindenden Unterfuchung der 
Schafe durch den beamteten Thierarzt ift womöglich die 
Art des Verfahrens feitzuftellen und in das Protokoll auf: 
zunehmen. 

Die Menge der Badeflüffigfeit muß fo reichlich be- 
mejjen fein, daß fie einem in dem Behälter ftehenden 
Schaf noch den Nücden bedeckt. Ein einfaches Eintauchen 
der an den Beinen gehaltenen Schafe in die Flüffigkeit, 
wie ſolches noch vielfach gefchieht, ift unzureichend. Wor 
dem Bade oder während defjelben find an ſämmtlichen 
franfen Hautftellen die Borken mittelit Spateln, Löffel- 
itielen, event. Wurzelbürften gründlich zu entfernen, etwa 

om während Des 
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vorhandene Bläschen zu Öffnen und Scnötchen aufzufcheuern. | 
Sm Bade iſt das ganze Vließ entweder mit den Händen 
oder mit an Gtielen befeftigten weichen Bürften zu reiben, 
bis die Luft vollftändig aus den Zwiſchenräumen dejjelben 
entfernt und die Badeflüffigkeit bis auf die Haut einae- 
drungen iſt. Der hodgehaltene Kopf des Schafes ift 
gleichfalls mit Badeflüfjigkeit zu behandeln und bis auf 
die Haut zu beneben. Hierbei fchliekt der den Kopf hal: 
tende Gehülfe dem Schafe die Augen mittelft der nad) 
innen umgeſchlagenen Ohrmufcheln. Cine befondere Vor: 
ſchrift über die Zeitdauer des auf ſolche Weiſe durchge: 
führten Bades ift nicht nöthig. 

‚ Eine Wiederholung des Bades nad) etwa 5—7 Tagen 
ift geboten, da durch das erite Bad möglicherweife Milben 
ungetöbdtet bleiben und aus den der Einwirkung der Bade: 
flüffigfeit widerftehenden Eiern bis dahin Milbenlarven 
ausgejchlüpft fein fünnen. 

Anlage I. 

Ueberſicht über die im Sahre .... behufs 
TilgungderNäude einer Badefurunterworfenen 

Schafbeitände. — 
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Desgleichen. Nundfchreiben an die Bezirke: _ 
thierärzte. 

Bom 29. Mal Tossa 
Anden dad unterzeichnete Minifterium auf die Be— 

fanntmachung betr. die Schafräude von 29. d. Mts. und : 
vornehmlich auf deren Anlage I (Reg. Bl. Amtl. Beilage 
Nr. 23) Bezug nimmt, fordert es die Bezirksthierärgte 
hierdurch auf, ſich innerhalb ihres Geſchäftskreiſes die 
Abwehr und Unterdrückung der Schafräude ebenfalls mit 
Eifer angelegen jein zu laſſen. Insbeſondere haben die— 
felben ſolche Heerden, in welchen fi mit Hautausſchlägen 
oder mit Schmierftellen behaftete Stüde befinden, jo lange 
als räudeverfeucht anzufehen, bis die Unverdächtigfeit jener 
Merkmale durch wiederholte, womöglich mikroſkopiſche 
Unteriuchungen zweifellos feftgeitellt iſt. Bei der Beauf- 
fihtigung der Schafmärfte ift nach gleichen Geſichtspunkten 
zu verfahren, und nad) Ausbrud der Seuche auf Boll: 
jtändigfeit dev Schubmaßregeln, vorzüglich aud) der Des- 
infeftion, hinzuwirken. — 

Daneben wird das unterzeichnete Miniſterium als feinen 
Abjichten fürderlich erkennen, wenn die Bezivköthierärzte, 
jo oft fi) ihnen pajjende Gelegenheit bietet, dem Miß— 
trauen gegen die Badekur der räudekranfen Heerden im 
der Bevölkerung durch jachverftändige Belehrung über die 
Natur und die Folgen 2. der Räudekrankheit begegnen 
und namentlich hierzu, wie überhaupt zur Befeitigung der 
Abneigung der Ländlichen Bevölkerung gegen die zur Be— 
fänpfung der Viehfeuchen dienenden polizeilihen Schutz— 
maßregeln, ihre übrigen Beziehungen zu landwirthichaft- 
lihen Bereinen oder ähnlichen Verfammlungen benupen. 

Schwerin, den 29. Mäi 1888. 

Großherzoglich Mecklenburgſches Ministerium, 
Abtheilung für Medizinal-Angelegenheiten. 

Sm Auftrage: Mühlenbrud. - 
Cirkular an die Bezirfsthierärgte. 

Mecklenburg-Schwerin. Nundfchreiben, betreffend 
die Entjchädigung aus Anlag von Thierjeuchen. 

Vom 6. Zuni 1888. EEE 
Für ein auf polizeiliche Anordnung getödteted oder 

nad diefer Anordnung an der Seuche gefallenes Thier 
wird nach) 8 62 Ziff. 1 des Viehfeuchengejekes vom 23. Zuni 
1880 und $ 8 der Mecklenburgiſchen Ausführungs— 
verordnung vom 23. März 1881 die Entſchädigung ver: 
jagt, wenn das Thier mit einer ihrer Art oder dem Grade 
nad unheilbaren und unbedingt tödtlichen Krankheit, mit 
Ausnahme jedod) des Notes und der Lungenjeuche, be— 
haftet war; und hat über diefe Verhältnijje nad) $ 12 
jener Verordnung der Bezivksthierarzt jeine gutachtliche 
Erklärung abzugeben. 

Das unterzeichnete Minijterium fieht ſich nun, zugleid) 
unter Bezug auf das Gircular vom 9. September 1881, 
veranlaßt die Bezirksthierärzte darauf aufmerfjam zu 
machen, daß hiernad die Entjehädigung auch wegfällt, 
wenn das Thier außer an Rotz oder Lungenfeuche, noch 
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an einer andern ihrer Art oder dem Grade nad) unheil— 
baren und unbedingt tödtlichen Krankheit gelitten hat. 
Die erwähnte gutachtliche Erklärung des Bezirksthierarztes 
muß deshalb für die Beſtimmung über die Entihädigung 
auch dann vorliegen, wenn das Ihier bei der Obduktion 
rotzkrank oder luñgenſeuchenkrank befunden worden ift. 

Schwerin, den 6. Juni 1883. 

Großherzoglich Mecklenburgſches Miniſtexium, Abtheilung 
für Medizinal-Angelegenheiten. 

Ber en Buchka. 

Cirkular an die Bezirksthierärzte. 

Anhalt: Verordnung, betr. die Beförderung von 
0 8eichen auf Eijenbahnen. 

Dom 16. Februar 1888. — (Geſetz- Sammlung ©..479.) 
Im Anſchluß an die vom Bundesrathe in feiner 

Sitzung vom 1. Dezember 1887 beichlofjene Aenderung des 
$ 34 des Betriebs-Neglements für die Eiſenbahnen Deutjch- 
lands vom 11. Mai 1874 — ſ. Anl. I.*) — wird hierdurch 
bezüglich der Beförderung von Leichen auf Eijenbahnen 
Folgendes verordnet: 
$1. Die örtliche Zuständigkeit der zur Ausftellung 

von Leichenpäfjen befugten Behörden regelt ſich in der 
Meife, daß. im einzelnen Falle diejenige Behörde oder 
Dienitjtelle den Leichenpaß auszuftellen hat, in deren Be: 
zirk der Sterbeort oder — im Falle der Wiederausgrabung 
— der feitherige Beftattungsort liegt. 

Der weitere Snhalt der Verordnung ift gleichbedeutend 
ntit dem Entwurfe von Beſtimmungen über die Beförde- 
rung von Leichen auf Eifenbahnen (Veröff. 1887. ©. 746) 
ausichl. der Nr. 7, welche fortfält. Der Schluß lautet: 
-$8. Die MUebertretungen der vorftehenden Beftint- 

mungen, welche anı 1. April 1888 in Kraft treten, werden 
mit Gelditrafe von 15 bis 30 Mark oder entjprechender 
Haft beitraft. 
Deſſau, den 16. Februar 1888. 

Herzoglich Anhaltiiche Negierung, Abtheilung des Innern. 
Delze. 

Lübeck. Befantmachung, betr. die Beförderung 
| von Leichen auf Eijenbahnen. 

. Vom 4. Februar 1888. 
(Sammlung der Lübedifchen Verordnungen und Bekannt: 

madungen Nr. 3.) 
Nachdem von Bundesrathe beſchloſſen worden ift, die 

Bundesregierungen zu erſuchen, über die Beförderung von 
- Leihen auf Eijenbahnen gleichförmige Beſtimmungen mit 
der Anordnung zu erlafjen, daß diefelben von 1. April 1888 
an in Kraft treten, bringt der Senat dieje Beftim- 
— — A öffentlichen Kunde: 

er Wortlaut der in it im J r ⸗ 
öffentlichungen S. 746 m nem 

- Die vorftehenden Beitimmungen treten am 1. April 1888 
in Kraft, und erfolgt die Ausitellung von Leichenpäffen 
für das Lübeckiſche Staatsgebiet durch das Polizeiamt. 

Gegeben Lübeck, in der Berfammlung des Senates, 
am 4. Februar 1888. 

Hagedorn Dr., Secretarius. 

Lübeck. Verordnung, betr, die Beförderung von 
Leichen und die Ertheilung von Leichenpäfjen. 

Bon 21. März 1888. 
(Sanımlung der Lübeckiſchen Verordnungen und Bekannt: 

madhungen Sr. 12.) | 

Der Senat hat beiglofjen und verordnet hierdurch, 
was folgt: 

$ 1. Die Beförderung der Leiche eines im Lübedifchen 
Staatsgebiete Verſtorbenen nad) einem zu dem Sterbeorte 
nicht gehörenden Bejtattungsplaße, ſowie die Beförderung 

-*) Die nicht wiedergegebene Anlage I enthält eine Be- 
kanntmachung, betreffend die Abänderung des Betriebs— 
Reglements für die Eifenbahnen Deutihlands und ent- 
Iprit genau dem mit I bezeichneten Theile der in den 
Veröffentl. 1887 Geite 745 und 746 abgedrucdten, den 
gleichen Gegenjtand betreffenden Bekanntmachung. 

. Danemarf, 

ſchein nicht auf die Tafel fällt. li 
‚ garbe auf der Tafel, welche derjenigen der Mtargarine- 
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der Leiche eines auswärts Verftorbenen in das Lübeckiſche 
Staatsgebiet oder durch dafjelbe ift nur zuläffig,. wenn 
die Leiche mit einem vorjchriftsmäßigen, von der zuftän- 
digen Behörde ausgeſtellten Leichenpaß begleitet it. 

$ 2. Die Ausfertigung des Leichenpafjes zur Beförde- 
rung von Leichen im Lübeckiſchen Staatsgebiete Ver— 
jtorbener erfolgt durch. das Polizeiamt. 

$ 3. Der Leichenpaß darf nur für folhe Leichen er- 
‚ theilt werden, über welche die nachſtehenden Ausweiſe vor— 
gelegt worden jind: 

a) ein beglaubigter Auszug aus dent Gterberegiiter; 
b) eine von dem behandelnden Arzte oder vom Bolizei- 

arzte auögeftellte Bejcheinigung über die Todes- 
urjache, jowie darüber, daß der Beförderung der 
Leiche gejundheitliche Bedenken nicht entgegenitehen ; 

e) in den Füllen des 8 157 der Gtraprozekordnung 
von 1. Februar 1877 die feitens der Staatsan— 
waltſchaft oder des Amtsrichters ausgeſtellte jchrift- 
liche Genehmigung der Beerdigung; 

d) bei Beförderung von Leichen auf Eiſenbahnen find 
die in der Bekanntmachung dont 4. Februar 1888*) 

porgejchriebenen Ausweiſe beizubringen. 
Die WMeberwahung über die vorjchriftsntäßige 

Einfargung der auf Eifenbahnen zu befördernden 
Leichen ift dem Polizeiarzt übertragen. 

$ 4. Der Rolizeiarzt hat für feine Bemühungen in 
jeden einzelnen Kalle von demjenigen, welcher die Aus— 
Itellung des Leichenpafjes beantragt, eine Vergütung von 
A 5 bi A. 10 zu beanjpruchen. Außerdem find dem— 

‚ jelben bei einer Gntfernung von über zwei Silometern 
‚von der Stadt Meijefoften und QTagegelder zu eritatten. 

2 

$ 5. Uebertretungen diejer Verordnung werden, joweit 
das Gtrafgefeßbuh nicht härtere Strafen androht, mit 
einer Gelditrafe bis zu #4 150 oder mit Haft bis zu 
6 Wochen belegt. 

Gegeben Yübed, in der Berfammlung des Senates, 
‚am 21. März 1888. 

Hagedorn Dr., Secretarius. 

Befanntmachung, die Margarine 
farben betreffend. 

Vom 17. Mai 1388. (Däniſches Geſetzblatt ©. 255). 
Die in dem Geſetz, betreffend die Anfertigung und den 

Verkauf von Margarine, vom 5. vor. Mts. $ 5**) an- 
gegebene Farbe iſt unter Nr. 9 auf den mit den Bud)- 

Dies wird unter Bezugnahme auf das vorgenannte 

jtaben A—F bezeichneten ſechs Zarbentafeln, welche hier- 
neben beigefügt werden, dargeitellt. N 

Geſetz zur allgemeinen Kenntniß gebracht. 

Miniſterium des Innern, den 17. Mai 1888. 
Sngerslenv. 

Anlage. 

FSarbentafel zur Bekanntmachung des Minifteriums des 
Innern vom 17. Mai 1888, betreffend die Margarine: 
farben. 

Anweifung zum Gebraud) der Farbentafel. 
Die Beltimmung der Farbe einer Margarineprobe joll 

bei Tagesliht erfolgen und, wie nachſtehend angegeben, 
ausgeführt werden: 

Aus einer mit Butteritecher entnonmenen Probe wird 
ein Kleines Stüd von '/; Zoll Durchmeſſer herausgeſchnitten 
und Die Flächen desjelben eben gemacht. Der Unterfucher 
ftellt ji) mit dem Rücken gegen das Fenſter und hält die 
Tafel ſenkrecht derart vor fi, daß fie nicht bis zu dem 
Schatten vor dem Licht heranfommt und der Sonnen— 

Yan fuhe alddann die 

probe am ähnlichſten ift, indem man die Probe zuerit 
mit Tafel D vergleicht. Findet man, daß die Probe röth- 
licher ift al$ die Farbe auf D, jo vergleihe man fie mit 
Tafel C und, wenn fie gleichfalls noch vöthlicher ijt, mit 
B und endlich mit A; erweiſt fie jih hingegen gelblicher 
als. die Farbe auf Tafel D, fo. vergleiche man fie mit E 
und, wenn man fie unter nicht findet, zuletzt mit Tafel 
F. Hat man jo herausgefunden, auf welcher Tafel die- 
jelbe Farbe, wie Die der Margarineprobe, enthalten tjt, 

*) ©, vorjtehend. — **) Vergl. Veröffentl. ©. 310, 



rege 

fann man die Karbenftärfe bejtimmen, indem man Die 
Tafel von oben bis unten durchſucht. Die Stelle auf der 
Tafel, welche weder heller, noch, dunkler ijt, ald die Mars 

garineprobe, wird genau die Margarinefarbe angeben, 
welche in der Art bezeichnet wird, daß man zuerit den 
Buchſtaben der Tafel und dann die Zahl auf der Tafel 
angiebt, welche auf derfelben vor der gefundenen Farbe 
fteht, wie .8.B9, D7Tu. . w. 

(Folgt die Farbentafel, beitehend aus Blatt A bis F, 
deren jedes eine l4theilige Skala enthält). 

Spanien. Verordnung, betreffend Unterſuchung 
und Denaturirung der zur Einfuhr kommenden 

Alkohole. 
Rom 18. November 1887. (Boletin de Sanidad. 1888 ©. 32.) 

Minifterium des Innern. 
Nachdem durd das Königliche Dekret vom 27. Dftober 

d.%.*) die Einfuhr der zu Getränfen bejtimmten Alkohole 
irgend welcher Art und Herkunft, welche nicht vollfommen 
rein und gut vektifizirt find und nicht aus Aethylalfohol 
beftehen, verboten und durch Königliche, durch das Finanz. 
minifterium auögefertigte Verordnung vom 10. d. Mts. 
die Art und Weije der an den Jollämtern vorzunehmenden 
Unterfuhung und Denaturirung der gedachten Alkohole 
angeordnet worden, haben Seine Majejtät der König 
und in Seinem Namen die Königin-Negentin des König— 
reichs zu verordnen geruht, daß durd die Gouverneure 
der Provinzen den pharmazeutiihen Snipektoren nad)- 
drüdlichit empfohlen werde, in diejer bejonderen Ange 
legenheit mit größtem Eifer und Nachdruck für die Er- 
füllung deſſen zu forgen, was die Königliche Verordnung 
vom 10. des laufenden Monates bejtimmt. Es ijt eben- 
falls der Wille Seiner Majeſtät, daß die Fabrikation und 
der Verkauf der Snduftrie - Alfopole beitändig und ſorg— 
fältig überwadt werden, indent, ohne Rückſicht irgend 
welcher Art, iogleih die Denaturirung jener Alkohole 
vorzunehmen ift, welche den in Art. 1 des Königlichen 
Dekretes vom 27. Dftober enthaltenen Bedingungen nicht 
entiprehen. Auf Königlihen Befehl theile ich dies 
Ew. Hodhmwohlgeboren zu Shrer und der Gouverneure 
Kenntnißnahme und zu angemefjener Ausführung mit 
indem ich den Lebteren auftrage, mit größtem Gifer und 
Nachdruck dafür Sorge zu tragen, daß alle Beitimmungen, 
welche die angeführten Verordnungen und Die gegen- 
wärtige allerhöchite Berordnung enthalten, erfüllt werden. 

Madrid, den 18. November 1887. 

Albareda. 
An den Herren Generaldirektor der Wohlthätigfeits- 

anftalten und der Gejundheitöpflege. 

Rechtſprechung. 

Ankündigung von Arzneimitteln, deren Verkauf ge— 
ſetzlich unterſagt oder beſchränkt iſt, in Berlin auf 
Grund der Polizei-Verordnung vom 30. Juni 1887 
(Veröff. S. 427) ſtrafbar.**) 

Urtheil des Kgl. preuß. Kammergerichts zu Berlin vom 
28. Mai 1888 gegen St. 

In der Strafſache gegen den Redakteur Friedrich St. 
hier, wegen Uebertretung der Polizei» Verordnung vom 
30. Juni 1887 in Verbindung mit $ 20? Reichspreßge— 
jeßed vom 7. Mai 1874 hat auf die von dem Angeklagten 
gegen das Urtheil der Straffammer VIa des Königlichen 
Landgerichts I zu Berlin vom 7. März 1888 eingelegte 
Reviſion der Strafjenat des Königlichen Kammergerichts 
zu Berlin in der Sitzung vom 28. Mai 1888 für Hecht 
erfannt: 

Daß auf die Reviſion der Königlichen Staatsanwalt: 
Ihaft das Urtheil der Straffammer VIa des König— 
lihen Landgerichts zu Berlin vom 7. März 1888, 
jedody unter Aufrechterhaltung der demſelben zu 
runde liegenden thatfähylihen Feititellungen, auf- 

”) Anmerf. Vergl. Veröffentl. ©. 27. 
**) Ann. Vgl. die Entjheidungen aus dem Ieg.-Bez. 

Liegnitz (Veröff. 1887 ©. 530), der Rheinprovinz (ebenda. 
1888 ©. 92), u. Frankfurt a.M. (ebenda: ©. 253). 

zuheben und in der Sache jelbjt anderweit dahin zu 
erkennen: 

Daß der Angeklagte ſchuldig der Mebertretung der 
Bolizeiverordnung vom 30. Juni 1887 und dent: 
gemäß unter Verurtheilung in ſämmtliche Koften 
des Verfahrens mit einer Geldftrafe von 1 Mark, 
im Unvermögensfalle mit einem Tage Haft zu be- 
ftrafen. En 

Gründe: 
Die Reviſion der Königlihen Staatsanwaltihaft rügt 

mit Recht Verlegung der Bolizeiverordnung vom 30. Suni 
1887 durch Nichtanwendung. Der Berufungsrichter hat 
der gedachten Polizei-VBerordnung, welche das öffentliche _ 
Feilbieten und Anpreijfen von Arzneimitteln, deren Ver— 
fauf geſetzlich unterfagt oder befchränft ift, bei Strafe 
verbietet, die gejebliche Gültigkeit abgefprochen, weil die— 
jelbe mit dem $ 6 der Reichsgewerbe-Ordnung und dent 
$ 1 der Kaiferlichen Verordnung vom 4. Zanuar 1875 
im Widerſpruch ſtehe. Dies iſt rechtsirrthümlich. Die 
Polizei-Verordnung vom 30. Juni 1887 iſt auf Grund 
des Geſetzes über die Polizei-Verwaltung vom 11. März 
1850, und zwar augenſcheinlich im ſanitätspolizeilichen 
Intereſſe zum Schutze des Publikums gegen den ohne 
aͤrztliche Prüfung möglicherweiſe geſundheitsgefährlichen 
Gebrauch marktſchreieriſch angeprieſener Arzneimittel er— 
laſſen. Sie überſchreitet deshalb nicht die Grenzen des 
geſetzlichen Polizei-Verordnungsrechtes, findet vielmehr ihre 
Nechtfertigung im $ 6 litt. f des Gefeßes vom 11. März 
1850. Mit der Neichsgewerbe-Drdnung, welde im $ 1 
nur ſolche Gewerbebejchränfungen befeitigt, welche der Zu— 
laffung zum Gewerbebetriebe entgegenjtehen, nicht aber 
die im Snterefje des öffentlichen Wohles und der öffent— 
lihen Ordnung für nothwendig oder zweckmäßig eradhteten 
polizeilichen Borjchriften, welche die Ausübung der Ge— 
werbe regeln, und mit der auf Grund des $ 6 der Reichs— 
gewerbe-Drdnung erlajjenen Kaijerlihen Verordnung vom 
4. Sanuar 1875 fteht fie nicht im Widerſpruche. Ob ihre 
allgemeine, auch ſachverſtändige öffentliche Anfündi- 
gungen und Anpreifungen von Arzneimitteln ausſchließende 
Faſſung über die Grenzen des wirklichen Bedürfnifjes 
hinausgeht, iſt Zwedmäßigfeitsfrage, welhe nad) $ 17 
des Geſetzes vom 11. März 1850 der rihterlihen Prüfung 
nicht unterliegt. Daß die fragliche Verordnung das Reichs— 
preßgejeß nicht verlegt, hat bereit3 der Berufungsrichter 
zutreffend ausgeführt. 

Das Berufungsurtheil war demgemäß aufzuheben, und 
da die thatſächlichen Zeititellungen aufreht zu erhalten 
waren, aud) zur Berurtheilung des Angeklagten hinreichend 
und der Gerichtshof das niedrigste geſetzliche Strafmaaß 
nad) der Sachlage für angemejjen ‚erachtet, jo war der 
Angeklagte gemäß $ 394 der Strafprogeßordnung und auf 
Grund des 8 2 der Polizei-Verordnung vom 30. Juni 
1887 in Verbindung mit $ 20 alin.2 des Reichs-Preßgeſetzes 
vom 7. Mai 1874 dem Antrage der Königlichen Otaats- 
anwaltjchaft entjprechend zu einer Geldftrafe von 1 Marf 
im Unvermögensfalle zu einem Tage Haft zu verurtheilen. 
Auch waren ihm ſämmtliche Koften des Verfahrens gemäß 
88 497 und 505 der Prozeß-Drdnung aufzuerlegen. — 

Verhandlungen geſetzgebender Körperſchaften. 

Italien. Die Senats-Kommiſſion, welcher der Ge— 
ſetzentwurf, betreffend die Gefundheitspflege 
und den öffentlichen Geſundheitsdienſt (Tutela 
dell’ igiene e .della sanita pubbliea) zur Vorberathung 
überwiejen war (j. VBeröffentl. ©. 116), hat über den- 
jelben am 15. März 1883 (Senatsdrudjahe Nr. 7 A) 
Bericht eritattet. Der Senat hat den Entwurf in der 
Sitzung vom 1. Mat 1883 den Vorſchlägen der Kom— 
miffion gemäß mit 53 gegen 21 Stimmen angenommen. 
Die Vorlage desſelben (Tutela dell’ igiene e della salute 
pubblica) an das Abgeordnetenhaus ift jodann am 15. Mai 
1888 erfolgt (Drucdjahen der Kammer der Abgeordneten 
Nr. 160). Sn feiner jeßigen Form enthält der Entwurf 
gegen früher einen Abjchnitt mehr (dei regolamenti locali 
di igiene), welcher vor dem legten Abjchnitt des urjprüng- 
lihen Entwurfs eingejchaltet ift. 2 

vi. rien 

Redigirt im Kaiſerlichen Gefundheitdamt. — Verlag von Julius Springer in Berlin. — Drud von G. Bernſtein in Berlin, 
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431. — Flecktyphus in Hannover. 
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zur ai: von Gigarren. ©. 437. — (Reg. Bez. Stettin.) Ver— 
änderungen im Medizinal- Berional. ©. 437. — Neg.- Bez. Cöslin.) 
KRatarıhalifch - Follienläre Nugenbindehaut- Entzündung. ©. 437. — 

Grefundheitsftand 
und Gang der Volkskrankheiten. 

Volkskrankheiten in a Be⸗ 

In der Berichtswoche ſind nachſtehende Todesfälle 
und Erkrankungen an Pocken, Flecktyphus und epide— 

miſcher Genickſtarre gemeldet worden: 

Pocken: Vororte Wiens, Graz je 1, Budapeſt 2, 
Prag 13, Trieſt 4, Paris 5, Lyon und Petersburg 

je 3, Odeſſa 1, Warſchau 14 Todesfälle, Bres— 
lau 7 (Variolois), Neg.-Bez. Königsberg 1, Wien 2, 
Petersburg 8 Erkrankungen. 

Flecktyphus: Magdeburg, R.-B. Königsberg 
und Edinburg je 1, Prag 2 Todesfälle, Reg.Bez. 

Königsberg 2, Edinburg 1, Petersburg 2 Erkran— 

kungen. 

Epidemiſche Prag 1 Todes 
fall. 

Sm Mebrigen find befonders hervorzuheben : 

Unterleibstyphus: Paris 23, Petersburg 14 
Todesfälle; Hamburg 24, VBetersburg 35 Erfran: 
tungen. 

Majern: Hamburg 28, Prag 17, Paris 14, 
London 23, Petersburg 51 Todesfälle; Berlin 166, 
Hamburg 476, Neg.-Bezirke Düfjeldorf 134, Schles- 
wig 314, Wien 205, Budapeit 72, Edinburg 40, 

Retersburg 199 Erkrankungen. 

Scharlach: London 10, Petersburg 11 Todes: 
fälle; Berlin 46, Hamburg 21, Wien 34, Kopen- 
hagen 41, Chriſtiania 21, Petersburg 32 Erkran— 
kungen. 

Diphtherie und Eroup: Berlin 13, Hamburg 7, 
Wien 8, Budapeft 11, Paris 24, London 34, Kopen- 
hagen 7, Petersburg 15, Warfhau 7 Todesfälle; 

Berlin 45, Breslau 32, Hamburg 54, Nürnberg 25, 
Reg.Bez. Schleswig 173, Kopenhagen 62, Ehrijtiania 
24, Betersburg 23 Erkrankungen. 

(Neg.-Bez. Düffeldorf.) Hebammen. ©. 438. — Schulhäufer. 
— Herztlihe Schulreniftonen. ©. 438. — nn ©. 439. 
— (Witrttemberg.) _ Deffentlihe Impfungen. ©. 440. — (Mecklen— 
burg⸗ m) Leichentransport. ©. 440. — (Mecklenburg. Strelitz.) 
Desgl. ©. 441. — Hebammen. ©. 441. — (Braunfchweig.) Thier- 
Inmpbe. ©. 41. — Norbildung der Merzte für das Smpfgeichäft. 
©. 442. — Klein: Drogenhandlungen. ©. 442. — (Sa bien-Meiningen.) 
eichentransport, ©.442. — (Sacjen-Altenburg.) Zugbunde. ©.443. 

Defterreich.) Verwendung unverzinnter Kudfergefäbe bei Erzeugung 
Be Gemitjefonierven. ©. 443. — (Franf — Einfuhr Friichen 
Fleiſches. S. 443. — (Belgien). Anzeige von Thierjfeuchen. S 443. 
Be atipzemung. Barifer Appellhof.) VBerfälichung von Nabrungs- 
mitteln. ©. 444. — VBermijchtes. (Hrenken. Berlin.) Getrocknete 
Morcheln und —— ©. 444. — Milch. ©. 444. — Transport 
Verunglückter. S. 444. — Geſchenkliſte. ©. 444. 

S. 438. 

Keuchhuſten: Paris 7, London 31 Todes— 

fälle; Wien 25, Kopenhagen 30, Stockholm 31 Er— 

franfungen. 

Sledtyphus in Hannover. — Am 1. und 

11. Mai iſt je eine an Flecktyphus erkrankte Perjon 

in das jtädtifche Krankenhaus zu Hannover aufge- 

nonmen worden. Sn beiden Fällen handelte es ſich 
um einen auf der Wanderichaft gewejenen und exit 

vor kurzem zugereilten Mann. Wo die Anjtecung 

Ttattgefunden hatte, blieb unaufgeflärt. — Weitere 

Erkrankungsfälle find bis zum 7. Juni im Regie— 

rungsbezirk Hannover nicht zur Kenntniß gelangt. 

Cholera in DOftindien. — In der Stadt 
Bombay find in der mit dem 22. Mat endigenden 
Woche 13 Choleras Todesfälle, ausſchließlich Einge- 

borene in 5 verſchiedenen Stadtbezirten betreffend, 

verzeichnet worden. — In Ahmedabad ift die Seuche 

feit dem 14. Mai epidemiſch aufgetreten, jo daß die 

Behörden Zeitungs-Nachrichten zufolge zur Ergrei- 

fung bejonderer Maßregeln ſich veranlapt gejehen 

haben. Auch ſonſt ift die Cholera in der Präfident- 

Ihaft Bombay in der 2. Hälfte de$ genannten Mo— 

nats vielfach aufgetreten. 

Ueber die Cholera in Caſhmere wird unter dem 
25. Mai berichtet, daß diefelbe nach einer vorüber— 

gehenden Abnahıtte wieder heftiger ‚aufgetreten jet. 

Die Zahl der täglich vorkommenden Erkrankungen 
foll auf mehr als 200 gejtiegen jein. 

Zeitmeilige Maßregeln gegen Holkskrankheiten. 

(R.A. Nr. 177 u. 178 vom 10. u. 11. Juli 1888.) 
Defterreih-Ungarn. Die Königlid) ungarische See— 

behörde zu Fiume hat auf Grund des amtlich Fonjtatirten 
Ausbruchs der Cholera in Neapel mitteljt Erlafjes von 

(Fortjeßung auf Seite 436.) 
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Die mit einem F bezeichneten 
von einem Arzte zufammeniteller 

theiligten Orten für den 1. Juli 1888 berechnet worden. 
ermittelt. Die Berechnun 
1883 ©. 231, 1884 ©. 21 

h ’) Wegen etwaiger an Pocken, 
Seite. —) Nimmt erit ſeit 1886 an der 

g der durchichnittlichen Sterbeziff 
9, 1885 II. ©. 293, 1886 ©. 75 

Flecktyphus, Ch 
Berichteritattin 

inwohnerzahlen find nad Maßgabe der end 
5 1885 durch Die Volkszählung ermittelten 
Auf Grund derfelben werden die Verh 

Etäbte berichten über die Sterbefälle auf Grund ärztlicher Todtenfcheine oder In 
t oder prüfen. — Tie E 

1. Dezember 1885 unter Berücfichtigung der won 1880 bi 

lien bie Nachweifungen wenigfteng 
gültigen Ergebniſſe dev Volkszählung bom 

Zu⸗ oder Abnahme der Bevölkerung in den be- 
aältnißzahlen der in der Berichtswoche Geſtorbenen 

ern für die Sahre 1882—86 ift auf Grund der in den Sahresüberfichten Beröffentlihungen 
9 und 1887 ©. 455) mitgetheilten Angaben über Einwohnerzahlen und Sterbefälle erfolgt. 

olera (asiatica) und Veit vorgefommenen Todesfälle vergl. den Tert der vorhergeheuden 
ig Theil. — 3) Ohne Hrtsfremde 17 = 0,1 0/0. 



+ Sterblichkeit in größeren Städten des Auslandes. 

Aus Berliner K ankenhäuſern em Reg 
RAR 

Königl. Charite, Stäptifche Kraukenhäuſer im Friedrichshain und zu 
Moabit, St. Hediwige-Krankenhans, Bethanien, Elijabeth-Kranfenbaus, 

Lazarus Krankenhgus, Auguſta— Soſpital, Jüdiſches Krankenhaus.) 
sr die Woche von 1. bis 7, Juli ISS8. 

Aus deutfchen 

Woche vom 1, bis 7, Juli 1888. 

Geitorbene |2S% Todes-llr 1 
= 34 ort 3283 2 r ch en 

3 3 odtgeborene S —53 a El ee a rech⸗ 

— 
ä > 3 5 |Besl®588| #5) 8 |s2 —— 

Ramen ber Städte yonner| 2 | 2 | & Izselasseiss 
> 3 1.2 18,9 esa2l 22 8 89 25182 55 080255885 Er 
sad a |S8-l8382l 2% 8 8737| 85 8825585 eelsle a 3 | |8E.5%7 2lnelsels 

Amfterdam . . ee ie er H-I= | 23] il rl ei | — nl 3 
Brimn bis 30. Juni: Ba: 86 372 £ 2 49 5 26 ea | er aa 
Brüffel bis 30. Suni. . . » | 181270 A 9 94 23 27,0 Bu ee [6102 152 19 7471283 
Budapeit DEsolL . - . . | Az | 307 | 21 | 276 | 10a | 2a | ı| 1) a) -| 8121| 56 |-|— 116] 10 
chung 66666638600 84 2 45 13 a 1 Fe Er 9 ges 
Döner. 353082 | 166 | . | 197 a a. a ee A ee | a ee sıl ı 
Edinburg -- 262,783 [7 1A1 . 85 15 des a 11.2 A Ie— - 7 2 si 6 

"Graz bis 30. Sumi 2 2. .| 105.809 © 3 62 See 098 en 100 10. — B 38| 92 
Kopenhagen bis 3. Suli . . | 300000 | 184 4 | 129 39 DE Dale = 2 li 8 9 od.‘ 
Krakau bis 30. Sun 74 084 27 4 61 17 49,8 Au aA ei 160 1 4|-|-| 2900| ı 
Lemberg bis 30. Sun. 120 868 E — 55 23,7 Be ee 55 6 } Se 
J 0... 599738 | 305 | . | 12 Bee. ER I ER 

London . - TEE 4 282 921 | 2348 RE 302 1071423 | 101734 7 1114| & 66) | 3 | — | 829 | 65 
yon bis 23. Zimi 21 2401930 1 163 | 11 | 158 15 19,8 a ER a A To 
Sell... . og 268 000 . 6 | 186 E 36,1 u el ln 140100901 252212522146: e 0105 
Wavis — 2260945 | 1114 | 91 | 883 117 194 | 14| 2|)4| 23 515182 —— . 1440| 31 
Petersburg bis 30. Juni a 928 016 553 | 21 604 197 Booten 15 | 14 1! 92! 29 1100 — — 
Bao it. Bniorte 2... 295 857 R 13 191 4 33,6 rear 2 4 1741. | 20. 11 8601 — 
Ron DIB 26. Mat.) 2. 388 300 | 169 | 13 | 146 21 19,6 Sun 6667 9 %| 3 
Stockholm bis 30. Juni . . 221 549 140 2 86 28 20,2 | 313 1 -| 4 ats lezblh “ 
Trieit . Be 156.042 5 . 02 23 a 66667 Ge ee 
Renedig bis 30. Jun er 150.502 | 11 6 69 13 Beer elle 5 9 N ei 
Warſchau bis 30. Juni. 444 814 234 12232 17253 107 22 337 2 1827 1225. 47 al la EA 
Wien bis 30. Juni. 800 836 I 514 2 365 ri 24 Se ae 3'717 | 40 | 39 DON IST ER 
11 Bororte Wiens bie 30. Suni | 411396 | - 3 | 239 Ialts| ıi al vl. Kaslar|-sol-. | Til 2 

Stadt: u. Landbezirken. 
Laut Mitth. der Kal. Sanitäts-Kommiff. zu Berlin, des ftatift. Anıtes der 
Stadt Bredlau, d. Nerzte- Vereins zu Frankfurt a. D., des Mediz.Inſpek— 
torats zu Hamburg, des Vereins f. Öff. Geſundheitspfle zu Nürnberg, der 
bett. ‚Kl. Reg. Medizinalrätbe u. Fürſtl Neuß’ ſchen Bl Juli, -Bezivksärzte. 

1) Megen etwaiger an Pocken, Flecktyphus, Cholera (asiatica) und Peſt v 
ie Beobachtungen Des Luftdrucks und der relativen Feuchtigkeit d 

in München um 8, 2 und 8 Uhr. 
auf der erften Seite. 
2 Ahr Mittags 

— 2) Di 

9 Ahr Abends, 3) Einſchl. Nubr. 
die vergangene Woche werden nachträglich 1 Erkrankung an Interfeipstyphus und 2 an Diphtherie gemeldet. 

— 4) 10 Fälle von Scharlac) - Diphtherie. 

Aufgenommene 2 F — 

— | | — a R k geit- == Ei .o ee 88 
Krankheits— 16. | 31. 6Lu.! & ezir ke (8 — 

formen en vis Bi8 | Bi6 | 0 bar] & en een 
5._| 15. | 30. | 60. [über © = Re 

Maiern und Nötheln . u 4 —| —| — Stadt Berlin . B I 1.—7.Suli 13 | 166 | 46%)| 45%| 5 
Scharlad. . NZ Eule Bey en — a : desgl. 1 8| 16| 2] — 
Diphtherie und. Group. Islas Da 9 Frankfurt a. D. er 
Unterleibstyphus Gier 4| 21-| 23 „ Hamburg u. VTororte desgl. 4|46| 1| HAI — 
Brechdurchfall inkl. Ruhr und „ München . : x . : $ * 

Cholera nostras . . - zur a | 3 „  Nitenderg . desgl. 1 6 102257 
Siunbeitiieher. 2... |» 41— | - — 2| 21—| 3 Reg.Bez. Aachen desäl. 3 2 8 Se 
ae Be... lie R AH 0 desgl. u le 
pers » — J Düfjeldorf : desgl. 10 184. 57159 103 
Syphilis inkl. Sononrhie te El ie 92: 121, — | ı2 i Erfurt’). Desal. s|i 651 3|I 69| 3 
Lungenihwindfudht . » . - a a a ala Beet — Hannover desgl. ao Au lea ei 
Andere Erkrankungen. Der e Hildesheim. dessl. a Ra 
Athmungs-Drgane . . » 7535| = | 31 —| 29| 33|10|1 3 " Königsberg . . desgl. 19, 19272201 02 

Aluter Darmfatarıh. » . 2|5|- | = Bl hl u Marienwerder. desgl. 91: 13 3 8| — 
Säuferwahnſinn uud &roni- E je Münſter,. deögl. 4 2 4 3 

scher Mkoholismus . . . 21 - — — 2 201-|- 5 Schleswig desgl. 59 aa 3173| 3 
Akuter Gelenkrheumatismus AI el ih 9—1— — Stettin . desgl. a 6 6 
Andere rheumat. Krankheiten 37I-|-| 118 5| 3] — " Stralſund desgl. = Dee | I: 
Verletzungen. . . 0A 37.5 401, 437 3 — Trier desgl. 1) 331° 11 4 — 
Alle übrigen Krankheiten. 417 1 14 | 11 | 11 11791166 1 361 43 Reueſt Wiesgaden - dessl. 41531 26 25| 1 

— deu er) Grei; 0 ; : ; A : ? 
Summe 922 | 54 I 34 | 33 1433 327 61 113 — en F E 2 

SefammtDet: war am 30. — SS. bleibt am 7. Suli 1888 3803. Bezirk Burgke 

Witterung. Woche vom 1. Sufi bis 7. Juli 1888. 
Nach Beobachtungen der landwirtbichaftlichen LEITEN in _Berfin und Der meteorologiichen SM EI in hänehen. 

Ä ; Tenperaturin Oo Luftoruct in mm 2) Nelat. Feuchtigkeitd. Luft? 2) Sie —— 
a» 3⸗ an: a Beobachtungs- | Beobachtungs — 2 2, F 2 3 A herrichende Windftärte 

Ort Tag Ge = 8 = — = = ichlages Wind- x 

= — 3 = S = = & richtung 
= = A ar) 8 z 5 = mm 

1. Sufi 16,2 11,9 145,4 748,1 750,2 80 67 77 1,2 WNW 2 

% u 14,5 102 | 7542 | 68 | 7565 | 79 60 63 — WNW 3 
F 3. u 138947534 1504 | a9 7 3 88 42 SSW 2 

Berlin — 223 129 | 7484 | 7474 | 748,0 3 49 67 14 WSW 2 
des m 23,4 195 747,4 746,3 746,6 80 46 80 0,5 SSW 1—2 
(ab 232 12,7 749,6 749,8 750,6 81 61 82 49 — J 
(er IE 11,6 192,1 754,2 154,7 80 67 70 0,3 WNW 1 

— 1. Juli 13,9 SOSE iido)8 re 715, 7142 89 83 94 15.4 sw 3,2 
Dun ‚15,2 19 718,7 718,9 717,9 79 50 67 3,0 W 0,9 

n 3. 193 64 7151:| 7135| 71238 98 68 80 3,9 SW 1,5 
Münden | 4 „ 171 98 | 7124 | 112 | 7109| 68 66 94 29 sw 0,8 

In 212 Oo 708,71 MON 83 6 75 13 sw 1,2 
6 21,7 122 7133 | 7127 | 7133 94 41 89 23 sw 14 
In 20,9 aeez15,n | 715,5 | ‚4152 73 56 ‚89 5,0 W 0,5 

orgefommenen Todesfälle bezw. Erkrankungen vergl. den Tert 
er Luft erfolgen in Berlin um 7 Uhr Morgens, 

>) Für 
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Geburts- und Hterblidkeits- Berhaftniffe der Städ 
(Nach den von den Standesbeamten zu Aachen und Elberfeld un 

Geburten Todesfälle Alter der Geftorbenen 

Lebend— s53[06i1 | 1bis5 i 8 
geborene ——ahr Jahre = 

BL TEN 

Beobachtungs⸗ SS 2» | 2 | El 
en es e/=2|82|2|18|®|e 

ee 2 ER Ra ei ee 
= es no | © 

Ey oe 1:8 I ®& oe |2= = E| MT I AI AI IS | A| 
=|/82|8:|8|8|8| 8: jes|s|S|e 1 
=i=2|:3]j2|2|J&2|: SI en m m mans 
:I218|3]813|68 |88| 5 | 53|5|53 Sir BEE 

gg eK — —77 — 

Januar . SE E305 1318 192 | 23,3 64 16 13 20 32 47 
Februar . b . 1 305] 12 187 | 22,7 61 19 12 16 25 54 

Mi. . . . 1300| 15 198 | 24,0 54 28 13 21 30 52 
SAL. : . 1308| 6 159 | 19,3 50 15 5 23 32 34 
Ma... . 1 304] 10 163 | 19,8 38 27 13 18 24 43 
9 — 3181 6 194 | 23,5 74 24 12 12 21 51 

1 Sn j „2172951, 9:10:21 126 ee 19 9 24 22 51 
= | Auguft . ö 15297113 | 2.1 00..1. 9611 Sole 15o 21 10 20 22 38 
A Eeptember S 5 802175]. 12207 96 26 5 15 21 44 

Oftober . 8309 10 ee erzz 57 26 4 22 28 40 
November : S 312er 1 ° 174 | 21,1 53 33 8 17 97: 36 
Dezember. |’. 2310 | >. 0. KrleIT 47 21 1 21 31 48 

Sunme..... : 13652 1101| . | . 12345937 883 275 105 2297 1315.10.2538 Y 

98 947 Einw. 

Samıar . Lıss | 192 | 380 | 15 |ı33 114] 247 2270| 61 | 6|-34| 2 | 15 | 7 | SS za [11 
» [Sebwar . | 156 | 191 | 347 | 10 113 88] 201 | ol aı | 5| | 2 | la | sn a | o| | — 
= (Mär. . [197 | 192 | 389 | 21 123 86| 209|98,9| | c| 3a|2 | 1aj2 | njıc) zz) al9TE 
1 Anil-. [178° 354 1 20.1785 | 88 |lı7a 1129 a2 7 1 ea 9| 3 | 11122 | 27 | 29) 2 
[Mai . . [218 | 157 | 375 | 12 Jurolııı) aa |aa2| | 3 Mal5 | ulza | 5| 8 / ol az m 
a Juni. . [174 | 150 | 324 | ı6 | 90 88| 178 |195| 57 | el al. I unJalını s a oa sıe 
o ]Suli . . | 167 | 164 | 331 | 10 |113|) 89| 202 | 21,7 | 57 |ı3 | sıl ı 9| 3.) .14 ) 91] 25) 27 vw 
a [Auguft . | 177 | 145 | 322 | 14 [115 |107| 222 |231| 7 |lı2 | 9271| 2 6| 4 | 12 104 3 |28) 3 WM 

[September | 155 | 169 | 324 | ı1 | 74 73| 1a7 |ı58 | a3 | 7) 21. 5/5) 101/12) 2|19/5 5 8) |Dftober . | 169 | 167 | 336 | 12 | 84| 64| 148 [159 | 40 | 6 | 19 |. 42 / m 2] | 21 I 6 Mm 
November | 169 | 158 | 327 | 71 72| s5| 157 Jı69| 9 | Alıs . sis Inlolsala|l9 [4 

(Dezember. | 188 | 177 | 365 | 9 | 94] 96] 190 201| 49 | 3| 25| 2 | 11 ap 
ö ————— — —rh — m nn — 

Cunme..... 2136 | 2038 [4174 | 157 [1206/1089] 2295 | 20,1 [597 | es |348 | 16 122 | 50 |143 | 180 | 363 \343 | 65 |& 
110 603 Einw. 26,0 | 3,0 |15,2| 0,7 | 5,3 | 2,2] 6,2 | 7,8 |15,8| 15,0 | 2,8 1 

— — m 

Auf je 100 Geſtorbene. 

Zanuar . | 244 | 216 | 460 | 14 | 164 136 300 52) 16 |. 1.7 ee 5 R 
Sebruar . | 228 | 196 | 424 | 13 [167 1301 297 Saar BE. a 463 |. . | 278 | 239 | 517 | 16 [161 | 148 | 309 531016-|7..2 sie . ee ne |wit. . | 283 | ıs6 [419 | 9 [172|137| 309 a7 |ıı 

[| Mai . . [237 | 221 | 458 | 18 [156 |135| 291 52 | 16 — n4Smi . . [206 | 207 | 1314180 1301 280 50 | 25 , AR Sn; 221 | 220 | 441 | 14 |176 132] 308 94 | 29 3 [%uguft -. | a2ı | 231 | 452 | 19 | 1es | 147] 315 110 | 34 1 — —— & | September [224 | 217 | 3 | 161] 302 94 | 28 — — Oftober . | 216 | 198 | 414 | 15 [132 112] 944 2|9 1 —— November 252 | 194 | 446 | 10 |128| 92| 230 35 | 10 Dezember. | 214 | 186 | 400 | 10 [147 115 269 ‚4. | 186 | 400 | 10 [197115] 2020| . | 82 18] > 1 
Summe. .... 9774| 511 [5285 | 165 |ise2l1s75[ 3207 | an Tore (os 2511| 5285| 165 |1862|1575| 3437 776 | 224 
177 072 Einw. 
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2. Zuli 1883 angeordnet, daß alle Schiffe, weldhe aus 
dem Golf von Neapel mit nicht reiner lleberfahrt (tra- 
versata incolume) oder unter fonft verdächtigen Anzeichen 
(condizioni anormali) eintreffen, in das Königliche See— 
lazaveth zu Martinfchizza dirigivt werden, wovon Die Gee- 
behörde jofort telegraphifc zu verſtändigen iſt. Im ans 
deren Falle findet nur eine ftrenge ärztliche Unterſuchung 
tatt. — 

Portugal. Durch untern 30. Juni 1888 veröffent- 
fichte Verfügungen des Königlich portugieliichen Mini—⸗ 
ſteriums des Sumern find die Häfen der Präſidentſchaft 
Bombay ſeit den 15. Mai und der Hafen von Macau 
feit dem 10. Mai d. 3. für von Cholera „verfeucht” er- 
Härt worden. — 

Siüdamerifa. Durch Verordnung der Geſundheits— 
Kommiffion zu Montevideo vom 8. Juni 1888 it die 
Beobahtungsquarantäne, welcher die Propenienzen aus 
Rio de Saneiro bisher unterworfen waren, aufgehoben 
und an Stelle derjelben eine ftrenge  gejundheits- 
polizeiliche Kontrole der betreffenden Schiffe nach ihrem 
Einlaufen eingeführt worden. (Vergl. Beröffentl. ©. 214). 

CThierfenhen. 

Schweden. (Vgl. Beröffentl. ©.403.) In der Gemeinde 
Halmſtad der ſchwediſchen Provinz Halland iſt Die 
unter dem Rindvieh ausgebrochene Krankheit „Milzbrand- 
emphyſem“ erlofhen. (NA. Nr. 175 v. 7. Juli 1888 ) 

Aeterinär-poligeilicdye Maßregeln. 

Defterreih-Ungarn. Maßregeln gegen Ninder: 
peft. (RA. Nr. 176 vom 9. Suli 1888.) 

Die Königli ungarifche Geebehörde zu Fiume hat 
aus Anlaß des Ausbruchs der Rinderpeſt auf den Inſeln 
Malta, Gozzo und Coming mitteljt Verfügung vom 
17. Juni d. J. Folgendes angeordnet: 

Die Ein: und Durchfuhr der nachbezeichneten Thiere 
und Gegenftände aus infizirten Gegenden von Mtalta, 
Gozzo und Coming ijt für die Häfen des ungariſch-kroa— 
tiſchen Küſtengebiets unterfagt: 

J. Rinder und andere Wiederkäuer im lebenden oder 
todten Zuſtande; 

2. alle von Wiederkäuern ſtammenden thieriſchen 
Theile, Abfälle, Rohſtoffe in friſchem oder geſalzenem Zu— 
ſtande. Nicht ausgenommen ſind Produkte aus Milch, 
flüſſigem Fett, dann Wolle, welche gewaschen oder kalzinirt 
worden und in Süden oder Ballen verpadt ift; 

3. Futter, Stroh, Streu, Dünger; 
4. Stallgeräthe, Kleider, Schuhwerk und Lumpen, jo: 

fern fie für ven Handel beftimmt find. 
Die Ein- und Durhfuhr der gedadhten Thiere und 

Gegenſtände wird geftattet, wenn durch Attejte der Kaifer- 
ih Königlich öfterreichifch ungarischen Konſularbehörden 
nachgewiejen wird, daß erftere aus nicht infizirten Gegen- 
den der Inſeln Walta, Gozzo und Comino ſtammen und 
auch nicht in infizivten Gegenden gelegen haben. 

Falls derartige Attefte nicht beigebracht werden können, 
unterliegen die mehrerwähnten Thiere und Gegenftände 
int Quarantäne » Lazaret zu Martinfchizza den fanitären 
Vorichriften. 

_ ‚Belgien. Verbot der Ein- und Durchfuhrvon 
Häuten, Wollen x. von aus Syrien ſtammenden 
Wiederkäuern. Vom 8. Mai 1888. (Bulletin mens. 
d. malad. contag. des animaux domestiques ©. 40.) 

Art. 1. — Jusqu'à disposition contraire, sont inter- 
dits, par les frontieres de terre et de mer, l’entree et le 
transit des peaux, des laines en suint et des autres debris 
frais des betes bovines et ovines et de tous autres rumi- 
nants provenant de la Syrie. 

‚Art. 2. — Les marchandises et objets indiqués A l’artiele 
precedent, importes par la frontiere maritime d’autres pays 
ne seront admis à l’entree et au transit quwautants qwil 
soit prouve, par justification reguliere et A la satisfaetion 
de l’administration des douanes, qu’ils ne proviennent pas 
de la contree mentionnee à Vartiele ei-dessus. 

Medizinalgeſetzgebung ꝛc. 

Preußen. Berlin. Polizei-Verordnung, betreffend 
den Betrieb von Mineralivafjer- Fabriken, 

Vom 9. April 1888. 

Auf Grund der $$ 143 und 144 des Geſetzes über Die 
allgemeine Landes-Verwaltung vom 30. Zuli 1883 (Gejeb- 
Sanımlung Seite 195 ff.) und der SS 5 fi. Des Geſetzes 
über die PBolizei-Verwaltung vom 11. März 1850 (Gefeb- 
Sammlung Seite 265 ff.) wird mit Zuftimmung des. 
Semeinde-Porftandes für den Stadtkreis Berlin das Fol- 
gende verordnet: 

$ 1. Die Näume, in welchen Fünftliche Minerahvafjer 
dargestellt werden, müſſen gut ventilirt, geräumig und jo 
hell fein, daß die darin aufgeftellten Apparate in allen 
Einzelheiten genau beobachtet werden Fünnen. 

$ 2. Die Verwendung von Brunnenwafler ift aus- 
geſchloſſen. 

$ 3. Die bei der Bereitung der Mineralwaſſer zu ver— 
wenpdenden Salze müjjen die, durch die Pharmakopoe vor— 
gefchriebene chemiſche Reinheit Haben. 

$ 4. Alle Apparate, in welchen ein, den gewöhnlichen 
Lufkdruck überjteigender Druck hervorgebracht wird, ſind 
aus gutem Kupferblech, welches innen stark verzinnt iſt, 
herzuitellen. Der bei der Arbeit Herrjchende Maximal— 
Druck ift im unabnehmbarer Schrift auf dem Apparat 
deutlich anzugeben. ’ 

$ 5. Dieſe Apparate find mit Manometer und Gicher: 
heitsventil zu verjehen, welche den Drud im Apparate 
genau angeben, beziehungsweife bei der Weberjchreitung 
desjelben abblafen. Die Gicherheitsventile Dürfen nicht 
überlastet, nicht mit Gummiplatten verjehen oder gar 
feitgefeilt werben. 

$ 6. Bei denjenigen Anlagen, in welchen flüſſige 
Kohlenfäure zur Berwendung gelangt, it zwijchen ver 
Tlafche, in welcher die flüjfige Kohlenfäure bezogen wird 
und dem Miſchgefäß ein Erpanfionsgefäß von dem In— 
halte von mindeſtens 100 Litern einzuschalten. Die 
Flaſche muß mit Reduktionsventil verjehen, das Erpanz 
fionögefäß jo, wie in den 88 4 und 5 angeordnet, be: 
ſchaffen jein. 

$ 7. Der Betrieb darf nicht eher begonnen werden, 
als big die Prüfung dev Betriebsjtätte und der aufgejtellten 
Apparate auf ihre Beichaffenheit beziehungsweije Zuver— 
läſſigkeit nach Maßgabe dieſer Verordnung durch einen 
Sachverſtändigen erfolgt, eine Beſcheinigung darüber dem 
Polizei-Präſidium vorgelegt und Genehmigung des Be— 
triebs ertheilt worden ift. 

$ 8. Die Apparate werden alle zwei Jahre auf ihre 
gute VBerzinnung und auf ihre Yuperläffigfeit, indem fie 
dent 1%, fachen Ueberdrucke ausgejeßt werden, durch einen 
Sachverſtändigen geprüft. Der Nachweis der erfolgten 
Yrüfung it durch Vorlage der Beſcheinigung dieſes 
Sachverſtändigen dem Polizei-Präſidium oder dejjen Ver— 
tretern auf Erfordern zu führen. 

Dieje Vorschrift eritreckt fih) auf die tragbaren Ge— 
füße, in welchen die Eohlenfäurehaltigen Waſſer zum Aus: 
ſchank außerhalb des Fabriklofals gelangen. 

$ 9. Die Sadverjtändigen ($$ 7 und 8) werden vom 
Polizei » Präftdium ernannt, welches auch die, von den 
Unternehmern zu zahlenden Prüfungsgebühren feltfebt.. 

$ 10. Zur thunlichiten Sicherung der Arbeiter gegen 
Gefahren find ferner die mit Fohlenfäurehaltigen Waſſer 
gefüllten Flaſchen bei ihrem Verſchließen mit Sicherheits- 
körben aus ſtarkem, enggeflochtenen Draht zu überdecken, 
auch find geeignete Schuͤtzbrillen vorzuhalten. 

$ 11. Lebertretungen diefer Verordnung werden, fo- 
fern nicht die Beitimmungen des 8 147 zu 4 der Ge— 
werbe - Ordnung beziehungsweife des $ 8367 Nr. 6 Des 
Strafgeſetzbuchs Anwendung finden, mit Geldftrafe bis zu 
30 Dark beftraft, an deren Stelle im Falle des Unver— 
mögens entjprechende Haft tritt. 

$ 12. Borftehende Polizei- Verordnung tritt mit dem 
15. Mai 1888 in Kraft. 

‚Berlin, den 9. April 1888. 

Der Polizei-Präſident. 
von Nichthofen. 



cu Ge —— 

Preußen. Berlim Bekanntmachung, betreffend 
Berparfung und Verfendung von Gebrauchsgegen: 
ſtänden von Ortichaften außerhalb Berlins an die 
hieſigen jtädtiichen Desinfeftionsanftalten, 

Dom 30. uni 1888. | 
- Der ftädtifhen Desinfettions » Anftalt hierjelbft, zu 

welcher der Zugang nur vom Kottbufer Ufer Ir. 19 
ftattfinden darf, find wiederholt von außerhalb Betten, 
Kleider, Wäſche und andere Gegenftände zur Desinfektion 
zugegangen, welhe durchaus ungenügend verpadt ge 
wejen find. 

Da bei ungenügender Berpadung der infizirten Sachen 
leicht eine Mebertragung von anjtedenden Stranfheiten auf 
das mit dem Transporte betvaute Berfonal, jtattfinden 
fann, fo beftimmen wir hierdurd, daß alle der ftädtifchen 

Desinfektions-Anſtalt — Kottbhuſer Ufer Ser. 19 hier- 
ſelbſt — von außerhalb, einschließlich ver benachbarten 
Drtihaften, zur Desinfektion zugehenden Gegenftände in 
feiten, in Snnern mit Blech ausgeihlagenen 
Kiſten verpadt zugefandt werden müſſen. 

Zumiderhandlungen gegen vorftehende Beſtimmungen 
werden dem Königlichen Polizei - Bräftdiunt hierfelbit be- 
hufs der Beftrafung angezeigt werden. 

Die Nüdgabe der von auswärts zur Desinfeftion 
eingelieferten Gegenftände erfolgt nur nad) vorheriger 
Bezahlung beziehungsweife unter Nachnahme ver tarif- 
mäßigen Gebühren. 

Berlin, den 30. Suni 1888. 

Magiſtrat hiefiger Königl. Haupt: und Nefidenzftadt. 
gez. von Fordenbed. 

Bolizei-Verordnung, 
betreffend Verpadung und Berjendung von Gebrauchs— 
gegenjtänden von Drtichaften außerhalb Berlins an die 

hiefigen jtädtifchen Desinfektionsanftalten. 

Auf Grund der 88 143 und 144 des Geſetzes über die 
allgemeine Landesverwaltung vom 30. Zuli 1883 (©.-©. 
©. 195 ff.) und der SS 5 ff. des Geſetzes über die Polizei- 
verwaltung vom 11, Wär; 1850 (©.-©. ©. 265) wird 
hierdurch nad) Zuftimmung des Gemeindevorſtandes für 
den Stadtkreis Berlin Folgendes verordnet: 

| Einziger Paragraph: 
er den, über Berpadung und Verſendung don Ge- 

brauchsgegenſtänden, welche von außerhalb einfchließ- 
lic) der benachbarten Drtjchaften den hiefigen ftäd- 
tiſchen Desinfekftions » Anftalten zugefandt werden, von 
dent Hiefigen Magiftrat unter dem heutigen Tage ver- 
öffentlichten VBorjchriften zumwiderhandelt, wird mit Geld- 

1csıbis zu 30 Mark beitraft. 
Berlin, den 30. Juni 1888. 

Der Bolizei-Präfident. 
Sreiherr von Richthofen. 

Preußen. Berlin. Bekanntmachung, betreffend 
die Einrichtung und den Betrieb der zur Anfer- 

tigung von Gigarren beftimmten Anlagen. 
Don 3. Juli 1888. 

(Abdrud der auf den gleichen Gegenftand bezüglichen 
Befanntmahung des Neichskanzlers vom 9. Mai 1888 
©. Beröffentl. ©. 320.) 

Borjtehendes wird unter bejonderem Hinweis auf den 
$ 15, wonad ein Theil der Beſtimmungen bereits mit dem 
12. August diefes Sahres, ein anderer erjt mit dem 12. Mai 
fünftigen Sahres in Kraft tritt, befannt gemadt und 
hierzu Folgendes bemerft: 

Die porgejehenen Abweichungen von den Beitim- 
mungen der Bekanntmachung fönnen zugelafien wer: 
den, ein Recht auf ihre Zulafiung fteht den Gewerbe- 
Unternehmern nicht zn. 

Die VBorausfeßung, von welcher die Zulaſſung der 
oben bezeichneten Abweichung abhängt, it das Vor— 
handenfein einer ausreichenden Bentilationg-Einrichtung 
d. h. einer eigens zum Zwede der Ventilation 
hergejtellten und dieſen Zweck in genügendem 
Maße erreichenden Einrichtung. Eine durch elemen— 
* Kraft betriebene Einrichtung wird nicht ge— 
ordert. 

BANN 

Die Zulaffung von Abweichungen hat nur auf An- 
trag des Unternehmers und demnach für jede einzelne 
Anlage bejonders ftattzufinden. 

Berlin, den 3. Suli 1888. 
Der Bolizei- Präfident. 

Freiherr von Richthofen. 

Preußen. Neg.- Bez, Stettin. VBerdffentlichung 
der Veränderungen im Medizinal-Perſonal betr. 

Stettin, den 27. Juni 1888. 
Um den Apothefenbejikern die Möglichkeit zu gewähren, 

den fo wichtigen Beltimmungen des Wiinifterial- Erlafies 
vom 3. Juni 1878, betreffend den Handverfauf in den 
Apotheken, ftreng nachkommen zu können, habe ich An— 
ordnung getroffen, daß in Zukunft alle vorkommenden 
Veränderungen im Mepdizinal » Berjonal (Aerzte, Wund— 
ärzte, Zahnärzte, Thierärzte) des Bezirks durch das Amts— 
blatt veröffentlicht werden. Die Apothefenbefißer werden 
fomit in Zufunft Gelegenheit haben, ſich über den Be- 
ftand des Wiedizinal-Berjonals fortlaufend zu unterrichten 
und werden ſich bei etwaigen Verſtößen gegen die Be— 
ftimmungen des angezogenen Erlajjes nicht mehr damit 
entiehuldigen können, daß fie Feine Stenntniß von dem Be— 
ſtande des Medizinal-Berfonals haben. 

Der Negierungs-Präfident. 
3. B: von PButtfamer. 

Un ſämmtliche Apothefenbejiger und Berwalter des 
Bezirke. Sourn AsVWIL1164: 

Preußen. Reg.-Bezirk Cöslin. Die E.tarrhalifch- 
follikuläre Augenbindehaut-Entzündung betr. 

Coslin, den 2. Juni 1888. 
Seit einigen Monaten herrſcht in einem der Streife 

de3 Diesfeitigen Berwaltungsbezirks, und zwar in der Form 
von Kleinen, gewijje jugendlihe Bevölkerungsklaſſen be- 
fallenden Endemien, eine fatarrhalifch: folliftuläre Augen- 
bindehaut - Entzündung, deren erite Anfünge auf Ber: 
Ihleppung zurüdgeführt werden müſſen. 

Da nicht nur im Publikum, fondern aud) in ärztlichen 
Kreifen noch vielfah die Anficht vertreten iſt, daß ſolche 
Augenbindehaut - Entzündungen, welde nur in Schwel— 
lungen mit geringer Kollifelbildung und mehr fchleimiger 
als eitriger Abjonderung ſich ausprägen, nicht anſteckungs— 
fühig ſeien, halte ich es für angezeigt, rechtzeitig darauf 
hinzuweifen, daß an der Kontagtojität auch dieſer die Er- 
frankten im Anfang kaum fubjektiv beläftigenden Augen: 
bindehaut- Entzündungen nicht zu zweifeln ift. Auch hat 
die Erfahrung vielfach bewiefen, daß länger beftehende 
endemijche Augenfatarrhe diefer Art dazu neigen, am In— 
dividuum, wie in ganzen Bevölferungsklaffen fich zu ver: 
Ihlimmern und nit nur in fchwer heilbare chronische 
Katarrhe mit Schwellung der llebergangsfalte und ver: 
mehrter Abfonderung, fondern in die ausgeprägte Con- 
junetivitis follieularis und Conjunctivitis granulosa (tracho— 
matöfe Augenentzündungen) überzugehen. 

Schon aus Rückſicht auf die große Bedeutung, welche 
dieſe leteren Formen dem Aushebungsgeſchäft gegenüber 
haben, muß auf eine fanitätspolizetlihe Weberwadhung 
endemiſcher Heerde von Augenbindehaut - Entzündungen 
mit aller Entfchiedenheit gedrungen werden. 

Euer Hohwohlgeboren erſuche ic hiernach ergebenit, 
fi) mit möglichiter Bejchleunigung darüber zu inforntiren, 
ob in irgend welchen Alummaten Ihres Kreiſes oder in 
den dortigen Schulen die Anfänge der Fatarrhalifc - Folli- 
fulären Augenbindehaut- Entzündung, ſei e8 aud nur in 
leichteren Formen, hervorgetreten find. Zweifelhafte Fülle 
dürften durch gutachtliche Aeußerungen des Phyſikus oder 
— im Nothfaͤlle — durch deſſen Entſendung behufs 
Lokalrecherche aufzuklären fein. Bei ficher feitgejtellten 
einschlägigen Vorkommniſſen wollen Euer Hochwohlgeboren 
ungejäumt die $$ 63 und 18c des Negulativs vom 
8. Auguft 1835 in Kraft feßen und je nad) Bedürfniß 
den Erkrankten die Berpflihtung, fi ärztlic behandeln 
zu laſſen, auferlegen. 

Während es einer Vakatanzeige im Falle des voll- 
ftändigen Freifeins des Kreiſes nicht bedarf, fehe ich einer 
gefälligen Anzeige über etwaige pofitive Reſultate der 
obigen Erhebungen innerhalb fpätejtend 4 Wochen entgegen. 
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Insbeſondere wollen aber Euer Hochmohlgeboren ge 
vade in Ihrem Kreife die Maßnahmen verjchärfen, welche 
geeignet erjcheinen, um arbeitjuchende oder vagabondirende 
Individuen, welde aus den öſtlichen Negierungsbezirken 
zuwandern, auf anftedende Augenentzündungen zu über: 
wachen und die nachgeordneten Polizeibehörden in Den 
Grenzorten mit zwecentjprechender Anweijung dahin ver— 
jehen, daß ſolche Individuen vom Beſuch öffentlicher Orte 
zurüdgehalten bezw. in den Kommunalkrankenhäuſern 
unter entjprehender Sfolirung einer ärztlichen Behand- 
lung unterzogen werden. 

Der Negierungs-Präfident. 
d'Hauſſonville. 

An die Herren Landräthe der Kreiſe Lauenburg, Bütow, 
Neuſtettin. Pr. II. No. 228/5. 88. 

Neg.:Bez. Düfjeldorf. Nachprüfung 
der Hebammen betreffend. 

Düffeldorf, den 2. April 1887. 

In Ergänzung unferer Cirkular - Berfügung von 
14. Sanuar 1884 I. II. A. 38 bei 5 bis 7 machen wir 
hiermit ausdrüdlid darauf aufmerfjan, daß unter dem 
„Lehrbuche“ im $ 1 Nr. 4 unferer Bolizei-VBerordnung 
vom 30. November 1883 (A.⸗Bl. ©. 400) finngemäß 
lediglicdy die jedesmalige neuejte Auflage Diejes Gejeß- 
buchs für alle (mithin jowohl für Bezirks-, ald auch für 
freipraftizirende) Hebammen zu verftehen iſt, jofern die— 
jelbe, was biöher immer dev Fall gewefen, irgendwie von 
ven älteren Auflagen abweicht. 

Hiernach haben ſämmtliche Hebammen 
Nahprüfungen nicht nur den Beſitz 

1. des zur Zeit gültigen Lehrbudhes (jebt vom 
Sahre 1878), ſondern aud folgender in demjelben (3. 9. 
$ 96) dorgejchriebenen Gegenftände und Geräthe nachzu- 
weifen: 2. Tagebuch, nad) Vorſchrift angelegt und fort- 
geführt; 3. Srrigator nebft Schlauch; 4. Mutterrohr; 
9. Anſatz zu Klyitieren für Erwachſene; 6. Deögleichen 
für Kinder; 7. Katheter (von Metall); 8. Nabelfchnur- 
Icheere; 9. Nagelbürjte ; 10. Körper-Thermonteter ; 11. Bade: 
Thermometer; 12. Yeinenband; 13. Tampons; 14. Karbol: 
Del; 15. Hoffmanns-Tropfen; 16. Behälter (Tafche oder 
Kaften) für obige Gegenftände. Alle diefe Gegenftände, 
wie aud 17. Approbation oder Prüfungszeugniß nebit 
Nachweis der Vereidigung haben die Hebammen fortan 
bei ven Nachprüfungen vorzuzeigen. 

Soldes wollen Ew. Hochwohlgeboren in der betreffen- 
pen, Geitend des Königlichen Sreismedizinalbeamten bei 
Ihnen zu beantragenden jhriftlihen Terminsvorladung 
der Hebammen ausdrücklich hervorheben, unter der Ver- 
warnung, Daß bei jeder Zuwiderhandlung oder Gäumigfeit 
das Otrafverfahren aus $ 5 der erwähnten SBolizeiver- 
ordnung eingeleitet werde, 

.. Die auf gebrochenem Bogen zu fehreibende Borladung 
ift von den Hebammen gleichfalls zum Nachprüfungs⸗ 
termine mitzubringen, von Kreis-Medizinalbeamten mit 
Jtepifionsbemerfungen zu verjehen, am Schluffe dur) 
Angabe 

a) des Lebensalters der Geprüften, fowie des Datunıs 
b) der Approbation bezw. des Prüfungszeugniffes, 
e) der Anftellung als Bezirks- oder der Iiederlafjung 

alö freipraftizivende Hebanınte, 
d) des Datums und des Ergebnifjes der Yehten Nach— 

prüfung, 
e) des Gegenſtandes und des Ergebniſſes der vor— 
liegenden Nachprüfung und endlich 
f) des etwa dieſerhalb Beantragten oder Veranlaßten, 

zu ergänzen, den Hebammen vorzulefen von ihnen zu 
unterjchreiben und uns nad Vorjehrift bis 1. November 
j. 38. einzureichen. 

Abdrücke für die Herren Streismedizinalbeamten werden 
beigefügt. 

Königliche Regierung, Abtheilung des Snnern. 
von Roon. 

An fänmtlihe Herren Landräthe der Stadt- 
Landkreiſe des Bezirke. EN 000% 

Preußen. 

bei den 

Preußen. Reg.-Bez. Düſſeldorf. Ausſtattung 
der Schulhäuſer betr. 

Düffeldorf, den 5. April 1887. 
In Ergänzung der unter dem 14. April 1874 I, V. 

A. 744 (Amtsblatt Nr. 18) erlaffenen Bejtimmungen über 
die Anlage, Einrichtung und Ausftattung der Schulhäufer 
beſtimmen wir hierdurch Folgendes: x 

Zu $ 6. Die Fußböden der Schulzimmer müfjen all- 
jährlich mit einem zweimaligen Anſtrich mit heißen Leinöl 
verfehen werden. Sie find zu diefem Zweck vorher gehörig 
zu reinigen und in den Fugen durch Ausjpähnen oder 
Derfitten forgfältig zu Dichten. t 

Zu 87. Die Wände und Deden der Schulzimmer 
find alljährlich mindeftens einmal gründlich) zu reinigen 
und demnächſt nad) Anleitung des $ 7 der Bejtimmungen 
vom 14. April 1874 von Neuem mit vorjchriftsmäßigent 
Anſtrich zu verjehen. 

u 11. Die zur Bentilation vorgefchriebene be- 
wegliche Einrichtung der Dberlichter der Fenſter wird er- 
fahrungsmäßig behufs Vermeidung von Zugluft zwec- 
mäßig jo ausgeführt, daß in jedem Dberlicht eine Klapp- 
ſcheibe angebracht wird, welche ſich mittelft einer über eine 
tolle geleiteten Schnur in ihrer unteren Kante um eine 
wagerechte Achje in der Weiſe drehen läßt, daß fie nad) 
dem Innern des Schulzimmers aufjchlägt, wobei die ji) 
bildenden feitlichen dreieckfürmigen Deffnungen durch ebenjo 
gejtaltete Wangen aus Zinkblech geſchloſſen werden. 

Behufs der Lufterneuerung find außerdem die Thüren 
und Fenjter der Schulzimmer in den Pauſen regelmäßig 
zu öffnen und müſſen die Fenfter auch im Winter, nad 
Beendigung ded Bormittags » Unterrichts mindeſtens eine 
Viertelftunde und nad) Schluß des Nachmittags - Unter: 
richts mindeitens eine Stunde lang offen jtehen. 

Ew. Hohwohlgeboren wollen die Ausführung dieſer 
in Bezug auf die Gefundheit der Lehrer und Schüler 
gleich wichtigen Bejtimmungen in zwecentjprechender 
Weiſe überwachen. 

Für die Bürgermeifter Ihres Streifes fügen wir die 
nöthigen Abdrüde diefer Verfügung bei. 

Königliche Negierung, 
Abtheilung für Kirhenverwaltung und Schulweſen. 

gez. von Shüß. 
An ſämmtliche Herren Landräthe der Gtadt- und 

Landkreiſe. 41.04.21793. 

Abjhrift zur Kenntnißnahme mit dem Auftrage, aud) 
le auf die Ausführung dieſer Beſtimmungen zu 
alten. 

Dabei maden wir noch auf eine. von unferen Schul- 
räthen bei der Reviſion namentlich der von Lehrerinnen 
verwalteten Klafjen häufig gerügte Imfitte aufmerkſam, 
die darin beiteht, daß die Schulfinder angehalten werden, 
ihre Holzſchuhe während des Unterrichts auszuziehen und 
neben ſich binzuftellen. Diefes Verfahren ift in geſund— 
heitlicher Beziehung mit Nückfiht auf die dadurch ent- 
ſtehenden Grfältungen der Schüler nicht zu billigen und 
wollen Sie auf die Abftellung deſſelben hinwirken. 
Für die Lofalfeyulinipektoren Ihres Geſchäftskreiſes 
fügen wir die nöthigen Abdrücke diefer Verfügung bei. 

Königliche Negierung, 
Abtheilung für Kirchenverwaltung und Schulwefen. 

9%. von Schütz. 
An die ſämmtlichen Herren Kreisſchulinſpektoren des 

Bezirke. 1.4792 

Preußen. Reg.⸗Bez. Düſſeldorf. Aerztliche Schul— 
reviſionen betr. 

Düſſeldorf, den 24. Juni 1887. 
In Ergänzung unſerer Cirkular-Verfügungen vom 

1. gebruar 1875 (1. II. A. 739), 30. April 1886 (I. II. A. 
2180) und 26. November 1886 (II. A. 10036) beftimmen 
wir hiermit, daß die über die ärztlichen Schulrevifionen 
an Die Herren Landräthe einzureihenden Berichte fortan 
nad) beifolgendem Schema zu erftatten find. 

‚Abdrüde für die Herren SKreismedizinalbeamten. und 
DBürgermeijter werden beigefügt. 

Königliche Regierung. Frhr. v. Berlepſch. 
An ſämmtliche Herren Landräthe der Gtadt- und 

Landfreife. I. I. A. 4646. 

u so 



Schema. 
Bericht 

über die ärztliche Reviſion der ORNIELAN 2.05% 
Hr 7. a@semeiten. 187.7 

Verfügung Königl. Negierung v. 1. Februar 1875 I. IL. A. 
739, 30. April 1886 1. II. A. 2180 und 24. Suni 1887 

I. II. A. 4646. 
(NB. Die eingeflammterten Zufäße dienen ald Anhalt bei 
der Nevifion ohne andere Befunde auszufchliegen. — Die 
Nummern B. 1. 2. 3. find nur im nädjtfolgenden Bericht 
zu beantworten, im gleichen bei jeder eriten Reviſion.) 

A. Geſundheitszuſtand der Kinder: 

a) Allgemeiner Eindrud (Gefihtöfarbe, Haltung, Nein: 
lichkeit); b) Anſteckende Krankheiten: 1. Haut-Krankheiten 
— Krätze, Kopfgrind u. ſ. w.). 2. Anſteckende Augen— 
rankheiten. 3. Infektions-Krankheiten (Diphtheritis, Keuch— 

huſten, Tuberküloſe u. ſ. w.). 4. Sonſtige Krankheiten. 

B. Geſundheitsverhältniſſe der Schule: 

1. Lage. 2. Gebäude (ob maſſiv, oder in Fachwerk, 
Dach, ob unterkellert; Wohnungen im Schulgebäude, ob 
Eingang zur Schule und Wohnung getrennt?). 3. Treppen 
(hölzerne, jteinerne; Geländer, ob überhaupt gefahrlog?). 
4. Schulzimmer. a) Größe (Höhe, Länge, Breite, Zahl 
der Kinder, es waren wegen Krankheit abwefend, Boden— 
fläche für jedes Kind); b) Fußboden (ob Dicht und ge- 
ftrihen); ce) Wände und Deden (Anſtrich); d) Neinlichkeit 
im Allgemeinen; e) Fenfter (Größe, Zahl und Lage; Ber: 
hältniß der Fläche der Fenſteröffnungen zur Bodenfläche; 
Schub vor direkten oder refleftirten Sonnenſtrahlen; 1) 
Schultiſche, Bänke — ſolid, zweckmäßig, Sitzraum); 8) 
Lichtverhältniß im Allgemeinen; h) Heizung (Art der: 
ſelben; Defen; ob genügender Schuß gegen Verbrennung 
und Wärmeftrahlung : Tentperatur, Thermonteter); i) Ven— 
tilation (Einrichtung der Oberlichter der Fenſter, Klapp: 
ſcheiben, Glas-Saloufien; centrale Bentilalion pp.); K) 
Stand des SKathederd und der Wandtafel. 5. Abtritts- 
anlage (Lage, ob in genügender Entfernung vom Schul: 
gebäude; Ausdünftung, Neinlichfeit der Site, Anzahl der: 
jelben im Berhältniß zur Kinderzahl.) 6. Opiel- und Turn: 
plat (Größe, Lage; ob Turngeräthe folid und ungefähr: 
li), ob der Boden unter Barren und Reck feſt oder mit 
Sägemehl bededt u. ſ. w.) 7. Wafferverforgung (Trink: 
gefäß, Entfernung der Brunnen don den Abtritten.) 
8. Sonſtige Bemerkungen. 

x, den 19. Der Arzt 

Was ift zur Befeitigung der Mängel angeordnet 
worden? Te Bhssermeilter wen san. 

„ern eo0 0. I1Ox... . . .HT A vr rer 

Preußen. PHeg.-Bez. Düſſeldorf. Dienftinftruf- 
tion der Krankenhausärzte betr, 

Düffeldorf, 8. Zuli 1887. 

In Berfolg des Berichts vom ..... wollen Euer Hoch— 
wohlgeboren die Bürgermeifter zu beauftragen, 
dafür zu forgen, daß für die dortigen Sranfenhausärzte 
bejondere Dienſt-Inſtruktionen — etwa nad) anliegenden 
Schema — aufgeftellt werden. 

Königliche Negierung, Abtheilung des Sunern. 

gez. von Roon. 

An den Königlichen Landrath N. N. in N. N. 

Abſchrift erhalten Euer Hochwohlgeboren zur Kenntniß- 
nahme und weiteren Beranlafjung, foweit etwa für die 
Krankenhausärzte im dortigen Kreife bejondere Dienft- 
inftruftionen nicht exlafjen jein, oder einer Ergänzung 
namentlid) betreffs Abjab 2 des Punktes 3. g) des aı- 
liegenden Schemas bedürfen folten. 

Bericht erwarten wir nad) 6 Wochen. 
Abdrudseremplare für die Herren SKreismedizinal- 

beamten und Bürgermeifter werden beigefügt. 
Königliche Negierung, Abtheilung des Snnern. 

9%. don Roon. 

An die Herrn Landräthe der 
Stadt- und Landkreife. I. II. A. 4612, 

Unmweifung 

für den Arzt des Haufes zu 

Dem Arzte liegt die Leitung des geſammten Sanitäts- 
dienftes der Anftalt ob, und er iſt fowohl dem Vorſtande, 
wie den Behörden verantwortlich. Letzteren gegenüber ift 
derjelbe namentlich verpflichtet, von der Aufnahme Ber: 
wundeter, Berleßter, Geiſteskranker, mit anſteckenden 
Krankheiten und vergleichen Behafteter, fowie von dem 
Vorkommen anſteckender Krankheiten und von Unglücks— 
fällen innerhalb der Anftalt nad) Maßgabe der darüber 
bejtehenden Gejeße und Verordnungen den zuftändigen 
Polizei- und Gerichtsbehörden rechtzeitig Anzeige zu machen, 
die fernerhin erforderlichen Berichteritattungen pünktlich) 
und jahgemäß auszuführen, aud) bei dem Abſterben 
jolher Kranker, deren Leichen nad) Lage der Sache muth- 
maßlich einer gerichtlichen Befichtigung oder Obduktion 
unterliegen, dafür Sorge zu tragen, daß an vdenjelben 
nichtö vorgenommen wird, was zur Berdumfelung des 
Thatbeftandes dienen fann. Die Sektion foldyer Leichen 
durd den Kranfenhausarzt darf nur nad) vorherigem Be— 
nehmen mit der zuftändigen Polizei, vejp. Gerichtsbehörde 
vorgenommen werden. 

2. Das mit der Wartung und Pflege betraute Per— 
fonal ift in Ausübung feines desfallfigen Dienites dem 
Arzte untergeordnet und deſſen Anordnungen unbedingte 
Folgſamkeit ſchuldig. 

3. Der Arzt hat darüber zu wachen, daß in der An— 
ſtalt geſorgt wird: 

a) für reine geſunde Luft, 
b) für angemeſſene Erwärmung der Krankenzimmer, 
e) für Neinlichkeit und Drdnung, 
d) für gefunde Nahrung, 
e) für ſachgemäße aber auch Humane nadjfichtige Be— 

handlung, 
f) für eine Natur der Krankheit entſprechende Unter— 

bringung der Kranken, jowie für Anordnung und 
Ueberwachung des etwa erforderlichen Desinfeftiong- 
verfahreng, 

g) für angentejjene Unterbringung und Bewahrung 
der Leichen. 

Als Richtſchnur für fein Berhalten bei an» 
ttedenden Krankheiten dienen dem Arzte ins- 
bejondere aud) die Borjhriften des Miniiterial- 
Erlaffes vom 3. April 1883 (Girce.-Bfg. vom 22. 
STELL A807). 

4. Auf die Kranken Bezug Habende Abweichungen 
von der Hausordnung bedürfen der vorigen Beſtimmung 
des Arztes. 

5. Der Arzt ift verpflichtet, von allen erheblichen Uebel— 
ſtänden, Deren Befeitigung er nicht ſelbſt herbeiführen 
fann, dem Borftande rechtzeitig Anzeige zu machen und 
deren Abhülfe zu beantragen, aud) auf Erfordern an den 
regelmäßigen und außerordentlichen Nevifionen des Kran- 
kenhauſes theilgunehnten. 

Am Falle feiner längeren Abwefenheit Hat der Arzt 
für jeine angemtefjene Vertretung Sorge zu tragen. Außer 
ven regelmäßigen Beſuchen ift ev verpflichtet, in dringenden 
Fällen zu jeder Tages- oder Nachtzeit ſich in die An— 
ſtalt zu begeben. 

Die Entlafjung von Kranken aus Anlaß ihrer Befjerung 
oder Genefung bedarf der Zuftimmung bezw. Anordnung 
des Arztes. Entlafjung wegen Vergehen gegen die Haus— 
ordnung darf nur vom Borftande oder einem Delegirten 
deöfelben angeordnet werden und ift dem Arzte ftets 
baldigft mitzutheilen. 

Der Arzt iſt gehalten, die Kranken-Tagebücher ordnungs— 
mäßig zu führen und bei Anfertigung der vom VBorjtande 

“rer 00o.r UJUMIED AU ver r0 1. 

bejchlofjenen Gtatijtifen und Berichte in angemejjener 
Weiſe mitzuwirken, 

Aufgeſtellt und im Anſchluß an den Vertrag vom..... 
anerkannt und vollzogen. 

er Dee 19.” 

Der Bürgermeilter. Der Arzt. 
er eme u Ir. areas 
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Württemberg: Erlaß des K. Minifteriums des 
Innern an die K. Stadtdireftion Stuttgart und 
die K. Oberänter, die K. Oberamtsphyfifate und 
den Gentralimpfarzt, jowie an ſämmtliche öffent- 
liche Sınpfärzte, betreffend die öffentliche Smpfung 

int Sahre 1888.) 
Bon 7. März 1888. Nr. 1756. i 

Unter Hinweis auf den Minifterialerlaß vom 12. März 
v. J. (Amtsblatt ©. 146)**) werden für die öffentliche 
Impfung und Wiederimpfung des laufenden Sahres nad): 
jtehende Anordnungen getroffen: 

I. Die öffentlihe Ampfung und Wiederimpfung hat 
unter Anwendung animaler Lymphe zu erfolgen. Die 
Berwendung Humanijirter Lymphe ift nur in Ausnahms— 
fällen und nur mit Genehmigung des K. Mtedizinal- 
Kollegiums ftatthaft. 

Die zur Berwendung gelangende animale Lymphe muß 
aus einer ftaatlihen Smpfitoffgewinnungsanftalt be— 
zogen jein. 

II. Sämmtlichen öffentlihen Smpfärzten wird ihr ge- 
fammter Bedarf an Lymphe von Den bei der Gentral- 
impfanftalt in Stuttgart, jowie dent Dberamtsphyfifat 
Gannftatt eingerichteten Anftalten zur Gewinnung ani- 
maler Lymphe unentgeltlid und portofrei zugejandt. 

Hierbei iſt folgendes zu beachten: 
1. Die in der Anftalt zu Sannftatt gewonnene Lymphe 

it vorzugsweife für den Bedarf der Smpfärzte in den 
Dberämtern Gannftatt, Ehlingen, Neckarſulm, Waiblingen, 
Reutlingen, Sal, Heidenheim, Geislingen, Kirchheim, 
Laupheim bejtimmt. Die Smopfärzte anderer Bezirke 
können jeitens dieſer Anstalt nur infoweit berücjichtigt 
werden, als deren Borrath hierzu noch ausreicht. Die- 
jelben werden daher in eviter Linie an die Gentralimpf- 
anftalt in Stuttgart verwiefen. 

2. Die öffentlihen Smpfärztehaben fpäteftens 
bis zum 24. März d. J. der Smpfftoffgewinnungs- 
anftalt durd Bermittlung der Dberamtsphyfi- 
fate anzuzeigen, wie viel Impfſtoff fie für Die 
diesjährige Smpfung bedürfen und zu welden 
Heiten fie denfelben zu erhalten wünjden. Be- 
hufs Sicherung derredhtzeitigen Jufendung find 
jodann wenigitens 14 Tage vor dem unmittel: 
baren Bedarf die Sendungen wiederholt direkt 
bei der Anftalt zu beftellen. Wiederholten Beitellungen 
von Lymphe find kurze Angaben über den Grfolg der 
leßten Sendung beizufügen Den Smpfärzten wird die 
Einhaltung diefer Borfchriften mit dem Anfügen ein- 
geihärft, daß andernfalls die rechtzeitige Zufendung des 
Impfſtoffs an fie nicht gefichert ift. 
—3. Seder Sendung animaler Lymphe wird eine Anz 
weifung über deren Gebrauch beigegeben, auf weld)e die 
Smpfärzte hingewiefen werden. 

4. Alsbald nah Abſchluß der öffentlichen Smpfung 
hat jeder öffentliche Impfärzt unbefchadet feiner fonftigen 
Berpflihtung zur Critattung von Smpfberichten eine 
Ueberficht über die Wirkſamkeit des erhaltenen Stoffs 
nach dem anliegenden Schema zu fertigen und dieſelbe 
den Oberamtsphyſikat zu übergeben. Von letzkerem find 
die Ueberſichten jeines Bezirks in eine zuſammenzufaſſen 
und es iſt letztere dem Medizinalkollegium vorzulegen. 
% I. Ein Zwang auf Geftattung der Abnahnte von 
Impfſtoff von öffentlichen Smpfungen ($ 22 letter Abſatz 
der Miniſterialverfügung vom 25. Februar 1875) darf, 
aud) foferne etwa ausnahmsweife die Berwendung Humta- 
niſirter Lymphe von dem Mepdizinalfollegium gejtattet 
wird, nicht ausgeübt werden. 

IV. Bon den Smpfanftalten in Stuttgart und Gann- 
ſtatt wird an Merzte für Privatimpfungen ſowie an Pri- 
vate animale Lymphe zum Preis von 1 Mark pro Ka— 
pillave, foweit der Vorrath reicht, abgegeben. 

Die Oberämter werden angewiejen, unverzüglich je 
einen Abdruck diejes Erlaſſes den öffentlichen Smpfärzten 
ihres Bezirks zuguftellen. 

Stuttgart, den 7. März 1888. 
Königl. Minifterium des Innern. 

— | Schmid. 
*) Den Sendungen an Die Oberäntter liegen ein Ab- 

druck des Erlafjes für das Oberamtsphyſikat, jowie weitere 
für die öffentlihen Smpfärzte beſtimmte Abdrücke bei. 

**) J. Beröffentl. 1887 ©. 305. 

Meberfidt 

über die in Sahre 1888 mit animaler Lymphe aus den 
württ. Smipfitoff » Gewinnungs - Anftalten in öffentlichen 
Smpfterminen des Oberamts ...... vaccinirten Kinder. 
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Datum: Unterſchrift: 

Mecklenburg-Schwerin. Bekauntmachung, betr. 
die Beförderung von Leichen auf Eiſenbahnen. 

Bon 17. März 1888. — (Meg.-Blatt ©. 59.) 
In Anſchluß an die Befanntmahung des Reichskanzlers 

vom 14. Dezember dv. $., betreffend die Abänderung des 
Betriebsreglements für die Gijenbahnen Deutjchlands 
(Central-Blatt für das Deutihe Neid) 1887, Nr. 50)*), 
wird den Beichlüffen des Bundesraths entſprechend über 
die Beförderung von Leichen auf Eifenbahnen hierdurd) 
verordnet: 

1) Der nad) $ 34 des Betriebsreglements bei Aufgabe 
der Leiche auf die Eiſenbahn beizubringende Leichen- 
paß tft in Gemäßheit der Anlage A. von derjenigen 
Drtöpolizeibehörde auszuftellen, in deren Bezirk der 
GSterbeort oder im Fall einer Wiederausgrabung 
der bisherige Beftattungsort liegt. 

Für Leichen, welche aus dem Auslande kommen, 
hat die Ausitellung des Leichenpaffes Durch Die 
jenige Ortspolizeibehörde des Landes zu erfolgen, in 
deren Bezirk der Transport im Reichsgebiet beginnt, 
infoweit nicht Vereinbarungen über die Anerkennung 
der von ausländiichen Behörden ausgeftellten Leichen: 
päſſe bejtehen, oder nicht ſchon durch einen Konful 
oder diplomatischen Vertreter des Reichs nad) Maß— 
gabe der demſelben von Reichskanzler ertheilten 
Ermädtigung die Austellung des Leichenpafjes 
geſchehen ift. 

2. Der Leichenpaß darf nicht ausgeftellt werden, wenn 
nicht die folgenden Nachweiſe geliefert find: 
a) ein beglaubigter Auszug aus dem Gterberegifter; 
b) eine nach Anhörung des behandelnden Arztes 

ausgefitellte Bejcheinigung des zuftändigen Kreis: 
oder Stadtphyfifus über die Todesurſäche jowie 
darüber, daß nach Ueberzeugung des Phyſikus 
dev Beförderung der Leiche gejundheitlihe Be— 
denken nicht entgegenftehen; 
ein Ausweis, daß die Cinfargung der Leiche 
unter Beobachtung der Vorſchriften des Betriebs- 
veglements ($ 34, Ziffer 2) und der folgenden 
Beltimmungen ftattgefunden hat: 
Es muß der Boden des Garges mit einer min- 

deſtens 5cm Hohen Schicht von Sägemehl, 
Holztohlenpulver, Torfmull oder dergleichen be- 
deckt und dieſe Schicht mit fünfprogentiger Kar: 
boljäurelöfung**) reichlich befprengt fein. 
In bejonderen Fällen, 3. B. für einen Trans- 

port don längerer Dauer oder in warmer 
Sahreszeit, Fan nad) dem Gutachten des Phy- 

*) Beröffentl. 1887. ©. 745. 
) Ein Theil jog. verflüffigter Karbolfäure (acidum 

carbolicum liquefactum) ift in 18 Theilen Waffer unter 
häufigem Umrühren aufzulöfen.- 

© —— 



fifus eine Behandlung der Leiche mit fäulniß— 
widrigen Mitteln verlangt werden. Dieje Be— 
handlung befteht gewöhnlich in einer Einwide- 
lung der Leiche in Tücher, die mit fünfprozen- 
tiger Karbolfäurelöfung getränft find. Im 
ſchweren Fällen muß außerden durd Einbringen 
von gleicher Karbolfäurelöjung in die Bruit- 
und Bauchhöhle (auf die Leiche eines Erwachje- 
nen zufammen mindeſtens 1 Liter gerechnet) 
oder dergleihen für Unſchädlichmachung der 
Leiche geforgt werden; 

d) in den Källen des $ 157 der Strafprogehordnung 
die ſchriftliche Genehmigung der Ctaatsanwalt 
ſchaft oder des Amtsrichters zur Beerdigung. 
Bei Leichen von Mtilitärperfonen, welche ihr 

Standquartier nad) eingetretener Mobilmachung 
verlafjen Hatten (SS 1, 2 der Verordnung vom 
20. Januar 1579, Reichs-Geſetzblatt Nr. 3), oder 
welche ſich auf einem in Dienft geftellten Fahrzeug 
der Marine befanden, werden die unter Ziffer a 

sind b verlangten Nachweiſe durch eine Beſcheini— 
gung der zuftändigen Militärbehörde vder Dienft- 
ftelle über ven Sterbefall, die Toderurſache und die 
nad ärztlihem Ermefjen gefundheitli unbedenf- 
liche Zuläfligfeit der Beförderung der Leiche evjebt. 

3. Al8 Begleiter find von der den Leichenpaß aus— 
ftellenden Drtöpolizeibehörde nur zuverläffige Ber: 
onen zugulafjen. 

4. Sit der Tod im Berlauf von Pocken, Scharlach, 
Flecktyphus, Diphtherie, Cholera, Gelbfieber over 
Peſt eingetreten, fo ijt die Beförderung der Leiche 
mittelft der Eifenbahn nur dann zugulaffen, wenn 
mindeſtens ein Sahr nad) den Tode verjtrichen ift. 

5. Bezüglid) der auf Grund der Verordnung vom 
26. März 1878 (Regierungs-Blatt Nr. 8) au die 
Anatomie der Landesuniverfität Roſtock abzuliefern: 
den Leichen, bei deren Beförderung Ziffer 8, 8 34 
des DBetriebsreglentents maßgebend iſt, bedarf es 
des reglementmäßigen Leichenpafjes nicht. 

6. Bei Ausitellung von Leichenpäfjen für Leichentrans— 
porte, welche nach dem Auslande gehen, find außer 
den vorstehenden Beftimmungen aud) die vom Neich 
mit ausländischen Regierungen Hinfichtlic) der 

Leichentransporte abgefchlofjenen Vereinbarungen zu 
beachten. 

Diefe Befanntmahung, welche auf die Beförderung 
von Leichen nach dent Beltattungsplat des Gterbeorts 
feine Anwendung findet, hat Öeltung von 1. April d. J. 
an, und tritt injoweit von diefem Tage ab die Bekannt: 

machung von 17. Sanuar 1859 (Regierungs-Blatt Nr. 5) 
“außer Kraft. 

Die im Reich zur Ausftellung von Leichenpäffen zu- 
ftändigen Behörden (Ddiesjeits int Domanium die Groß: 
herzoglichen Aemter, auf ven ritterſchaftlichen Gütern die 
Sutsobrigfeiten, im Gebiet der Städte die Magiſtrate 
bezw. die ſtädtiſchen Bolizeibehörden, im &ebiet der drei 
Landesklöſter die Stlojterämter) werden von Neichsfanzler 
öffentlich bekannt gemacht. 

Hwerin, am 17. März 1888. 
Großherzoglich Mecklenburgiſche Minifterien 

des Innern. Abtheilung für Medizinal— 
Im Auftrage: Angelegenheiten. 
Schmidt. Buchka. 

Eine gleichlautende Bekanntmachung mit nur folgenden 
Aenderungen ift unter demfelben Datunı für das. Groß— 
herzogthum Mecklenburg-Strelitz erlajjen. 
ee Abſatz von Ziffer 1, betreffend Leichen aus dem Aus— 

Yande, fällt fort, 
Su Ziffer 5 wird auf eine Verordnung bom 2. Februar 1884 (Dfftc. 

Anz. Ne. 7) Bezug genommen, im vorletzten Abſatz auf die Bekannt: 
machung von 4. Februar 1859 (Ofſic. Anz. Nr. 3) 

Der Schlußabjab lautet: 
Die im Reich zur Ausftellung von Leichenpäffen au- 

ſtändigen Behörden (Diesfeits: im Domanium und Kabi- 
netsamte die Großherzoglichen, Aemter; auf den ritter- 
ſchaftlichen Gütern die Gutsobrigfeiten; im Gebiet der 
Städte die Wiagiftrate) werden vom Reichskanzler öffent- 
lid) befannt gemacht. 

Neujtrelib, den 17. März 1888. 
Großherzoglich Mecklenburgiſche Landes-Negierung. 

| u: 3: vD. Dewiß, 
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Cirkular an die Kreisphyfifer des Großherzog: 
thums Wecdlenburg- Schwerin. 

Bom 31. März 1888. 
Das unterzeichnete Ninifteriun macht die Kreisphyſiker 

darauf aufmerkſam, daß fie zur Ausjtellung der Phyſikats— 
bejcheinigung, welche nach Ziff. 2, b und c Abſ. 3 der 
Bekanntmachung vom 17. d. Wits., betr. die Beförderung 
von Leichen auf Eijenbahnen (Meg.-Bl. 1888 Nr. 12) 
für die Ertheilung des reglementmäßigen Leichenpajfes 
Borausfeßung ift, Feineswegs immer nöthig haben jic) 
über die Todesurjache und die übrigen in Betracht kom— 
menden Berhältniffe durch perjönliche Anſchauung Gewiß— 
heit zu verſchaffen; vielmehr in der Regel zu dieſem Zweck 
eine Prüfung der von behandelnden Arzt gegebenen 
Grundlagen genügen wird, und zur eigenen Nachforſchung 
nur dann DBeranlafjung vorliegt, wenn jene nicht hin— 
reichend vollitändig oder zuverläffig find. 

Die während des Sahres demgemäß ausgeftellten Be— 
jheinigungen find in dem medizinalordnungsmäßigen 
Sahresberiht an die Medizinal-Kommiſſion aufzuführen. 

Schwerin, den 31. März 18SS. 
Großherzoglich Mecklenburgſches Minifteriumt, 
Abtheilung für Medizinal-Angelegenheiten. 

Buchka. 

Mecklenburg-Strelitz. Bekanntmachung, betr, 
die gegenſeitige Zulaſſung der in der Nähe der 
Grenzen der Bundesſtaaten wohnenden Hebammen 

zur Husübung ihrer Berufsthätigfeit. 
Vom 3. Dftober 1887. (Dffizieller Anzeiger 1537. ©. 253.) 

Die von dem Bundesrathe in der Sitzung vom 5. Mat 
d. J. — $ 252 der Protokolle — angenommtenen Grund— 
fäße für die gegenfeitige Zulaffung der in ver Nähe der 
Grenzen wohnhaften Hebanımen zur Ausübung der Praris 
in den einzelnen Bundesitaaten werden im Nachitehenden 
mit dem Bemerken zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß 
die betreffenden Drtsobrigfeiten mit weiterer Anweilung 
verfehen find. 

Neuſtrelitz, den 3. Dftober 1887, 

Großherzoglich Mecklenburgiſche Landes-Regierung. 
5 2. Dewih. 

Grundfäbße für die gegenfeitige Zulafjung ver in der 
Nähe der Grenzen wohnhaften Hebammen zur Ausübung 
der Praxis in den einzelnen Bundesitaaten. (Den Wortlaut 
diefer Grundſätze ſiehe Veröffentl. 1887. ©. 321.) 

Braunfchweig. Verordnung, betreffend die Ver: 
wendung von Thierlymphe zu den vffentlichen 

Sınpfungen, 
Vom 26. März 1883. — (ef. u. VBerordn.-Samunlg. ©. 37). 

Bon Gottes Gnaden, Wir, Albrecht, Prinz von 
Preußen ꝛc., Negent des Herzogthums Braunſchweig, der 
ordnen hierdurch in Ausführung der Beſchlüſſe des Bundes— 
raths bezüglich des Impfweſens vom 18. Juni 1885 
was folgt: 

$ 1. Die öffentlichen Impfungen im Gebiete des 
Herzogtums find hinfort mit Ihierlymphe auszuführen. 

Ausnahmen von diefer Regel find nur mit Geneh- 
migung des Herzogl. Staatsminiſteriums zuläflig. 

$ 2. Die $$ 14 und 15 der Berordnung vom 10. April 
1875 Nr. 32, die Ausführung des Neichs - Ampfgejebes 
von 8. April 1874 betreffend, werden aufgehoben. 

$ 3. Die wegen Bezugs, Aufbewahrung ꝛc. der Lymphe 
erforderlichen Bejtimmungen werden im Verwaltungs: 
wege getroffen. 

Alle, die es angeht, Haben fid) hiernach zu achten. 
Braunfhweig, den 26. März 1888. 

(L. S.) Albrecht, Prinz von Preußen. 
Graf Görtz-Wrisberg. Wirk. Dtto. 

Braunfchweig. Nundjchreiben des Ober-Zanitäts: 
Kollegium, die Bejchaffung ꝛc. von Thierlyinphe 

für das öffentliche Impfgeſchäft betreffend, 
Vom 3. April 1888. 

Nachdem durch die Verordnung von 26. v. Mts. Nr. 13 
unter Aufhebung der 88 14 und 15 der Verordnung vom 
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10. April 1875 Nr. 32, die Ausführung des Reichsimpf—⸗ 
geſetzes vom 8. April 1874 betr., die ausſchließliche Ver— 
wendung don Thierlymphe bei allen öffentlichen Im— 
pfungen im Gebiete des Herzogthums vorgeſchrieben ift, 
eröffnen wir unter Bezugnahme auf den $ 3 der eritge- 
dachten Verordnung und mit Genehmigung des Herzogl. 
Staats - Minifteriumd den Smpfärzten des Landes zur 
Nachricht und Nachachtung hiervurd) was folgt; 

1. Mit dent Leiter des Herzogl. Anhaltifchen Central: 
Smpfinftitutes zu Bernburg, Medizinalrath Dr. Weſche 
daſelbſt ijt von uns mit Genehmigung Herzogl. Otaate- 
Miniſteriums über die Lieferung der zu den öffentlichen 
Impfungen und Wiederinpfungen erforderlichen Thier- 
Iymphe ein Vertrag vereinbart, welchen zufolge auf 
Anfordern der diesfeitigen Smpfärzte zu den von ihnen 
angefeßten Impfterminen die nöthige Thierlyniphe ges 
liefert werden wird. 

Zur Erreihung eines erfolgreichen Reſultats bei 
Anwendung der gedachten Lymphe ijt darauf Bedacht 
zu nehmen, daß diefelbe in einem möglichſt friſchen 
Zuftande zur Verwendung kommt. 

. Dem ausgeſprochenen Wunfche des erwähnten Gentral- 
Smpfinftitutes gemäß Haben die Smpfärzte jedesmal 
mindeitens 14 Tage vor jedem Smpfternine mit ge- 
nauer Bezeichnung des Tages, an welchen der Impf— 
termin ftattfinden wird, bei dent Leiter des fraglichen 
Inſtituts den Bedarf an Thierlymphe anzufordern. 
Die Zufendung der Lymphe erfolgt in Yuftdicht ver: 
ichlofjenen Röhrchen. Bei jeder Anforderung ift die 
Zahl der Röhrchen und deren Snhalt an Lymphe nad) 
Zahl der Damit vorzunehmenden Smpfungen anzu— 
geben; jedoh foll der Inhalt der Röhrchen nicht 
unter. den Betrag für 10 Impfungen angefordert 
werden. 

Die Anforderung der Lymphe hat außerdem in der 
Weiſe zu erfolgen, daß dieſelbe frühejtens nur wenige 
Tage vor deren Verwendung den Smpfärzten zugeht. 

3. Bei der Aufbewahrung der Lymphe ift der $ 15 der 
Befantmahung des Herzogl. Staats - Winijteriums 
vom 21. Mai v. J., Nr. 15 der Geſetz- und Verord— 
nungs-Sammlung de 1887, zu beachten. 

4. Für die auf dem Transporte etwa zerbrocdhenen oder 
ſonſt erheblich beichädigten Röhrchen mit Lymphe ist 
Erſatz durch Nachlieferung anderweiter Röhrchen mit 
Lymphe bei der nächſten Lieferung zu fordern, falls die 
Nachlieferung bis zu Den anftehenden Terminen ſich 
nicht bewerfitelligen läßt. 

5. Es empfiehlt fih im Monat Mai zunächſt mit den 
Smpfungen an den Wohnorten der Impfaͤrzte zu be- 
ginnen, weil alsdann die ſpäter Hinzufonımende Wieder: 
impfung der Schuljugend ſich am leichteften und ein: 
fachſten dort wird nachholen lafjen. 

6. Behuf der von und auszuübenden Kontrole über die 
den Impfärzten gelieferte Lymphe, fowie zun Zwecke 
der Prüfung der von dem Gentral-Smpfinftitute zu 
Bernburg aufzuftellenden Liquidation der Entſchädi— 
gung für Die empfangene Lymphe haben die Impfärzte 
am Ende jedes Monats während der Impfzeit von 
der Menge der erhaltenen Lymphe nad) der Zahl der 
damit vorzunehntenden Smpfungen bei uns berichtliche 
Anzeige zu machen. 

7. Die behuf der Öffentlichen Ampfungen und Wieder: 
impfungen bejtimmte Lymphe darf nicht zu Bridat- 
impfungen benubt beziehungsweife abgegeben werden. 

8. Um den Mitgliedern des Herzogl. Ober - Sanitätg- 
Kollegiums die Möglichkeit zu gewähren, von Zeit zu 
Heit den Impfterminen beimohnen zu können, haben 
die Smipfärzte von den zur Impfung und Wieder- 
impfung angejehten Terminen unter Bezeihnung der 
Drtihaft, des Wkals und der Zeit des Beginns dev 
Impfungen jedesmal bei der Anſetzung diefer 
Termine und Anzeige zu maden. 

Braunſchweig, den 3. April 1888. 

Herzogl. Braunſchw. Lüneb, Ober - Sanitäts - Kollegium. 
U. Culemann. 

An ſämmtliche Smpfärzte, 

— 

—— a — 
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Braunjchweig. Nundjchreiben des Ober-Sanitäts- 
Kollegium, die Vorbildung der Merzte für das 

Impfgeſchäft betreffend. 
Vom 20. März 1888. 

Auf Grund der Beſchlüſſe des Bundesraths vom 
18. Suni 1885, das Impfweſen betr., hat Herzogliches 
Staats-Minifteriun angeordnet, daB Hinfort jeder im 
Herzogthume ſich niederlaffende Arzt, welcher das Impf— 
geſchäft ausüben will, den Nachweis uns zu erbringen 
habe, daß er mindeftens zwei Öffentlichen VBaccinations- 
und ebenfovielen Nevaccinationd-Terninen beigewohnt und 
fi) Die erforderlichen Senntniffe über Gewinnung und 
SKonfervirung der Lymphe erworben hat. 

Wir weilen Sie an, ins Künftige bei Niederlafjung 
eines Arztes dem Betreffenden von vorftehender Verfügung 
Kenntniß zu geben und uns mit dem Berichte über Die 
Hiederlajjung eines Arztes deſſen Entſchließungen in Ddiejer 
Hinſicht anzuzeigen, eventuell den von dem betr. Arzte 
erbrachten Nachweis ung zu überreichen. 

Braunſchweig, den 20. März 1888, 

Herzogl. Braunſchw. Lüneb. Ober - Ganitäts - Kollegium. 
U. Gulemann. 

An die Herren Phyfici. 

Braunſchweig. Reviſion der Klein-Drogen- 
Handlungen betreffend. i 

Dom 29. Suni 1888. 
Sn Beranlafjung eined Antrages der Kammer der 

Aerzte und Apotheker auf regelmäßig wiederfehrende Re— 
pifionen der Stlein-Drogenhandlungen, der namentlid) da- 
durch motivirt worden ijt, daß in den genannten Ge- 
ſchäften vielfach gegen die Beftimmungen der auf Grund 
des $ 6 al. 2 der Gewerbeordnung für das Deutjche Neid) 
vom 21. Suni 1869 erlafjenen Saiferlihen Verordnung 
vom 4. Januar 1875, den Verkehr mit Arzneimitteln betr., 
veritoßen werde, hat und das Herzogl. Staats-Mtinifterium 
aufgetragen, die fünmtlihen Herrn Phyfici von neuem 
anzuweiſen, jpeziell ihr Augenmerk auf etwaige verbotene 
Geſchäftsüberſchreitungen der Drogiften zu richten und 
ohne Nachſicht jede zu ihrer Kenntniß gelangende Gejehes- 
übertretung behuf ftrafrechtlicher Verfolgung der zuftän- 
digen Staatsanwaltichaft zur Anzeige zu bringen. Indem 
wir uns dieſes Auftrages hierdurd entledigen, gewärtigen 
wir zu unferer Snfornation dorfommenden Falls unver- 
züglichen Bericht. 

Braunfchweig, den 29. Juni 1888, 

Herzogl. Braunfchiw. - Lüneb. Ober-Sanitäts-Kollegiunt. 
U. Eulemann. 

An ſämmtliche Herrn Phyfici. 

Sachſen -Meiningen. Ausſchreiben des Herzogl. 
Staatsminiſteriums, Abtheilung des Innern, betr, 

die Beförderung von Leichen. 
Bon 3. März 1888. 

(Sanımlung der Ausfchreiben der landesherrlichen Ober: 
—— behörden S. 513.) 

Mit höchſter Genehmigung Sr. Hoheit des Herzogs 
wird über die Beförderung von Leihen innerhalb des 
Herzogthums Folgendes beftimmt: 

8 1. Für die Beförderung von Leihen auf Eifen- 
bahnen find die nachftehend abgedrudte Bekanntmachung 
des Neichöfanzlers vom 14. Dez. 1887 (Gentralblatt für 
das Deutſche eich Nr. 50) und die nadhjftehend ebenfalls 
abgedrudten, vom Bundesrath befchloffenen „Beltim- 
mungen“ maßgebend. 

$ 2. Die Vorſchriften unter Ziffer 2, A und 6 des au 
dorerwähnter Bekanntmachung erfichtlihen $ 34 des Be- 
triebö-Iteglements für die Eifenbahnen Deutfchlands fowie 
die vorerwähnten „Beſtimmungen“ finden aud auf jede 
andere Beförderung von Leiden von einem Drte nad) 
einem anderen Drte entfprechende Anwendung. 

Insbeſondere ift Feine ſolche Leichenbeförderung zuläffig, 
ohne daß vorher ein Leihenpaß nad) dem nachſtehend ab- 
gedrucdten Muſter ausgejtellt und zur Stelle ift. 

Don Anwendung eines Metallfarges oder eines dop— 
pelten Sarges darf der Herzogliche Landrath, fofern es 
lid) un Die Beförderung auf Straßen und auf eine Weg: 
[rede von weniger ald 20 Kilometer Länge handelt, dann 



entbinden, wenn der Herzoglihe Phyfifus damit einver- 
standen iſt. 

Die Beförderung don Leichen aus einen Orte nad) 
dem, wenn auch in einen anderen Orte gelegenen Be— 
gräbnißplaß des Drtes, an dent fi) Die Leiche befindet, 
gilt nicht als Beförderung von Ort zu Ort im Ginne 
dieſes Ausſchreibens. 

8.3. Die Leichenpäſſe find von den Herzoglichen Land— 
räthen auszustellen. 

Bei denjenigen Leihen jedoch, welche vom Zuchthauſe 
zu Maßfeld an die Univerfität zu Jena gefandt werden, 
ea Leichenpaß von der Direktion diefer Anftalt aus- 
geitellt. 

$ 4. Gegenwärtiged Ausfchreiben tritt mit dem 1. April 
d. S. in Kraft. 
- Bom gleihen Zeitpunkt an tritt das Ausfchreiben vom 
12. Sept. 1857, den Leichentransport betreffend, außer 
Wirkfamtkeit. 

Meiningen, den 3. März 1888. 
Herzogliches — Abtheilung des Innern. 

eim. 
Es folgt die Bekanntmachung, betr. die Abänderung 

des Betriebs-Ieglements für die Eifenbahnen Deutjchlands 
(Veröffentl. 1887 ©. 745) und die Beftimmungen über die 
Beförderung von Leichen auf Eifenbahnen (gleichbedeutend 
mit dem Entwurfe. Veröffentl. 1887 ©. 746). 

Sachjen=- Altenburg. Bekanntmachung, betr. die 
Verwendung von Zughunden. 

Bon 5. April 1888. 
(Herzogl. Sachſen-Altenburgiſches Amts- u. Nachrichts— 

blatt. ©. 709.) 
Wiederholt ift in neuerer Zeit wahrzunehmen geweſen, 

daß die mit Zughunden befpannten Fuhrwerfe häufig in 
einer die Kräfte der Hunde weit überfteigenden Weiſe be- 
lajtet und nicht jelten jogar zum Transporte erwachfener 
Perſonen benußt werden. 

Das en Minifterium fieht ſich deshalb ver- 
anlaßt, darauf hinzumweifen, daß Diejenigen, die ſich einer 
derartigen mißbräuchlichen Benutzung der Hunde jhuldig 
madhen, nad) Befinden die der Thierquälerei in $ 360 
Nr. 13 des Reichsſtrafgeſetzbuches gedachte Strafe zu er: 
warten haben. 

Altenburg, den 5. April 1888. 
Herzogl. Sächſiſches Miniſterium, Abth. d. Innern. 

v. Leipziger. 

Deſterreich. Verordnung des Minifteriums des 
Sunern, betreffend die Verwendung umverzinnter 
Kupfergefäße bei der fabrifsmäfigen Erzeugung 

der Gemüſekonſerven. 
k Dom 5. Juni 1888. 

(Reichsgeſetzbl. f. d. im Reichsrathe vertretenen König— 
reiche u. Länder. XXV. Stück.) 

Nachdem durch beſondere Unterſuchungen erhoben wurde, 
daß die Gemüſe während ihrer zum Zwecke der Konſerven— 
bereitung erfolgenden Behandlung in unverzinnten.Kupfer- 
gefäßen aus leßteren feine oder nur höchſt geringe, nicht 
mehr wägbare Mengen von Kupfer auflöfen, jo findet 
das Minijterium des Innern nad) Anhörung des oberften 
Sanitätsrathes die Verwendung unverzinnter Fupferner 
Gefäße bei der fabrifsmäßigen Erzeugung von Gemüſe— 
fonferven unter nachſtehenden, ftrengftens einzuhaltenden 
Bedingungen zu geitatten: 

1. Diein Verwendung fommenden Kupfergefäße müfjen 
ſtets blank geſcheuert und trocden gehalten und derart auf- 
geftellt jein, daß fie vor der Einwirkung faurer Dämpfe 
und vor der Benützung mit ſäure- oder jalzhaltigen Flüffig- 
feiten geinibt bleiben; 

‚ 2. bet ihrer Gebrauchnahme ift darauf zu achten, daß 
fie jorgfältig gereinigt find, und ihre innere Wandung 
eine blanke, metallglänzende Oberfläche befikt; 

3. es iſt ſtrengſtens verboten, den Gemüfen, ſei es vor 
oder während des Aufkochens auch nur die geringſte 
Menge einer Kupferverbindung zuzuſetzen, oder in das 
Siedegefäß Subjtanzen zu en welche die Auflöjfung 
des Kupfers aus der Seligwan begünftigen; 
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4. bei dem Aufkochen der Gemüſe in dem Kupferkeſſel 
iſt jede Manipulation zu vermeiden, durch welche die Auf— 
nahnie von Kupfer vermittelt würde. Die Gemüſe müſſen 
nach dem Aufkochen in noch heißem Zuſtande aus dem 
Kupfergefäße entleert werden, und wird ein längeres Be— 
laſſen in demſelben einer Umgehung des im Punkt 3 aus— 
geſprochenen Verbotes gleichgeſtellt; 

5. die Verwendung unverzinnter kupferner Seiher zum 
Ausnehmen der aufgekochten Gemüſe iſt verboten. 

Taaffe m. p. 

Sranfreich, Verordnung, betr, die Kontrolle des 
zur Einfuhr nach Frankreich gelangenden frifchen 

Fleiſches.*) 
Vom 26. Mai 1888. 

(Nordd. U. 3. Nr. 286 v. 20. Juni 1888. — Ueberſetzung.) 

„art. 1. Die Einfuhr friihen Fleifches von Auslande 
nad) Frankreich darf nur über diejenigen Grenzzollämter 
oder Diejenigen inländischen Zollitellen erfolgen, welche 
hierfür durch Dekret des Präſidenten der Nepublif auf 
Vorſchlag des Minifters für Handel und Snduftrie, des 
Finanz: Minifterg und des Ninifters für Landwirthichaft 
bezeichnet find. 

Art. 2. Die dur Art. 2 des Geſetzes vom 5. April 
1887 angeordnete gejundheitspolizeiliche Kontrolle Hat bei 
den joldyer Gejtalt bezeichneten Zolläntern durch die mit 
der Kontrolle des nad) Frankreich eingeführten lebenden 
Viehs betrauten Thierärzte oder, in Ermangelung folcher, 
durch befondere thierärztliche Beſchauer zu erfolgen. 

Jedoch ift bei allen denjenigen int Inlande belegenen 
ſtädtiſchen Zollitellen, wo ein komunaler Beauffichtigungs- 
dienst für das Schlächtergewerbe eingeführt iſt, die Kon- 
trolle den in dieſem Dienftzweige Angeftellten zu über- 
tragen. 

Art. 3. Die Tage und Stunden für die Yulafjung 
des Fleifches werden von den Präfekten durch Verfügung 
feitgefeßt, zu deren Erlaß die Genehmigung des Miniſters 
für Handel und Snduftrie nad) vorgängiger Anhörung 
des Minifters für Landwirthichaft erforderlich ift. 

Die Zulafjung des Fleifhes Hat in allen im Snlande 
belegenen Städten, weldye Sit eines Zollamtes find, an 
jedem Tage ftattzufinden. 

Art. 4. Bei der Einfuhr von Nind- und Scweine- 
fleifh find die Thiere im Ganzen vorzuweifen, ſei es in 
einem Stück oder in Hälften oder Viertel aelegt, je nad) 
den im Scläcdhtergewerbe herrichenden Gebräuchen; vie 
verjchiedenen Stücke müſſen fih beim Zufanmtenjeßen 
genau an einander anpajjen und die Lunge muß in natur- 
gemäßer Weiſe daran haften. 

Die inneren Wünde der Bruſt- und der Bauchhöhle 
dürfen übrigens feine Kratz- oder Schabefpuren tragen. 

Indeſſen dürfen vom Ninde Filet3 und Lendenbraten 
einzeln eingeführt werden. 

Art. 5. Die Beftimmungen de3 Abf. 1 vom Art. 4 
finden auf die Einfuhr von Schaffleiich Feine Anwendung.” 

Die beiden lebten Artikel treffen Beltinmung über die 
Erlegung der für die Unterſuchung des Fleiſches zu zahlen- 
den Gebühren, welche bei der Kaſſe des Zolleinnehnters 
zu erfolgen hat, jowie über Die Ausführung des vorſtehen— 
den Defrets. Die Grenzzollänter, über welde die Ein— 
fuhr frifhen Fleiſches erfolgen darf, find in einer unter 
dent 18. Mai d. J. ergangenen Verordnung aufgeführt. 

Belgien. Erlaß, betr, die Anzeige von Thier- 
ſeuchen bei dem Wräfidenten der Provinzial: 

MedizinalsKommifjion. 
Dom 1. März 1888. 

(Bull. mens. des malad. contag. des anim. domestiques ©.40.) 

Eine Kgl. Verordnung vom 1. März 1888 bejtimmt 
eine Aenderung der Art. 5, 23 und 24 ber organiſchen 
Beſtimmungen der Provinzial-Medizinal-Kommiſſion vom 
31. Mai 1880. Der neue Art. 23 litt. B. lautet wie folgt: 

„L’apparition d’epizooties doit &tre notifiee au president 
de la eommission medicale provinciale par l’administration 
communale et.par le medeein veterinaire du gouvernement. 

*) Bol. Veröffentl. ©. 82 und 313. 
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„Si Pepizootie parait au president de la commission 

de nature A compromettre l’etat sanitaire des populations, 
il se rend sur place apres avoir prevenu l’administration 
de la ecommune infectee. 

„Il eonstate les faits, deerit la maladie au point de 
vue de son etiologie et fait rapport tant sur les mesures 
deja ordonndes pour en arreter le developpement, que sur 
les precautions & conseiller ulterieurement dans le but de 
sauvegarder le plus efficacement la sante publique. 

„Le president peut charger de cette mission un membre 
de la commission et, de preference, le medecin veterinaire 
qui en fait partie.“ 

Rechtſprechung. 

Der Pariſer Appellhof hat in ſeiner Sitzung vom 
22. März 1888 bezüglich der Verfälſchung von 
Nahrungsmitteln (im Beſonderen Zufab von Sali— 
cylfäure zum Bier) die nachſtehende Entjcheidung ges 
troffen: 

„Que, sil est certain que toute addition & une denree 
alimentaire d’une substance étrangère ne constitue pas le 
delit de falsification, il n’en est pas de m&me lorsqu’en 
operant la mixtion, le vendeur a volontäirement altere 
la qualitö de la substanee alimentaire au pr&judice de 
l’acheteur; 

„Que P’addition, dans la composition de la biere, d’acide 
salicylique constitue une veritable alteration de ce pro- 
duit au prejndice de l’acheteur; que cette mixtion a ponr 
but de modifier la substance annoncee au publie en intro- 
duisant un el&ment nouveau qui n’entre pas dans la fabri- 
cation ordinaire de la biere et lui donne un caractere 
different; 

„Que l’on ne pent pretendre que cette mixtion est 
innocente et ne saurait, faute de pr&judice, tomber sous 
application de la loi pénale, la science ayant demontre 
le danger pour la santé publique, provenant des bieres 
salicylees, et l’acide salieylique ctant un veritable medi- 
cament, dont, le dosage doit &tre dirigé et surveille par 
un homme de Jart, et dont l’administration ne saurait 
etre abandonnee a des commercgants agissant uniquement 
dans l’inter&t de leur industrie...“ (Mouvement hygien. 
e=172) 

Uermiſchtes. 

Preußen. Berlin. Bekanntmachung, getrock— 
nete Morcheln und Champignons betreffend. 
Vom 8. Juni 1888. 

Neuerdings ift mehrfach feitgeftellt worden, daß als 
„getrodnete Morcheln * hier vielfach nicht echte 
Morcheln, jondern die ihr äußerlich ähnlichen, bisweilen 
and in ihrer Wirkung berdächtigen Lorheln, feilgehalten 
werden, deren Genuß, ganz bejonders wenn nenfelben alte 
ausgewachſene würmftichige und faule Exemplare bei— 
gemengt find, leicht für die Gefundheit gefährliche Folgen 
haben kann. 

Ebenſo werden gals „getrocnete Champignons“ 
außerordentlich Häufig nicht diefe, fondern die zerfchnittenen 
Stiele und Hüte des Steinpilzes nad) Entfernung der 
Jöhrenlamellen verkauft, welchen gelegentlich u. U. au) 
giftige Pilze, wieder „Hörnling,” der Snollenblätter- 
ſchwa nım,“ beigemengt find. 
Es wird daher die größte Vorfiht niht nur beim 
Einfanmeln, wobei alle verdorbenen und ſchädlichen Exem— 
plare fern zu halten ſind, ſondern auch für den Genuß 
derartiger Pilze anzuwenden ſein, und empfiehlt es ſich, 
die friſchen wie die getrockneten Pilze vor der Zubereitung 
durch kochendes und Faltes Wafjer zu reinigen und even- 
tuell aufzufrifchen, um alsdann alle ungefund ausjehenden 
Stücke zu entfernen. Hierbei fei bemerkt, daß das Fleiſch 
des eßbaren, Steinpilzes nach dem Trocknen weiß bleibt, 
während ſeine gefährlichen Nebenarten blau zu werden 
pflegen. 

Berlin, den 8. Juni 1888. 
Der Bolizei-Präfident. 

ge. Freiherr von Nichthofen. 

Preußen. Berlin. Bekannkmachung, die Milch 
zweier Milchhändler betreffend. Vom 4. Juli 1888. 

Im Intereſſe des Milch konſumirenden Publikums wird 
auf Grund des Miniſterial-Erlaſſes vom 28. September 
1883 hierdurch zur öffentlichen Kenntnig gebracht, daß 
a) bei dem Milhhändler Heinrich Niemeyer, 

Neuenburgerſtraße 2a. 
b) Tu Herntann Dreizehner, 

Waldemarſtraße 34 
hierfelbft wiederholt Milk), und zwar bei Erſterem foge- 
nannte Halbmilch und bei Lebteren Magermilch ent- 
nommen worden ift, welche nicht den Beltimmungen in 
der Bolizei-Verordnung vom 6. Sult 1887 entjpradh. 

Beide Milchhändler find deshalb wiederholt. bejtraft 
worden. —— — 

Berlin, den 4. Juli 1888. 

Der Polizei-Präſident. 
gez. Freiherr von Richthofen. 
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Preußen. Berlin. Bekanntmachung, Trans— 
port Verunglüdter betr. Bom 6. Zuli 1885. 

Der hiefige Magiſtrat hat dem Polizei-Präſidium 
kürzlich 20 Tragbahren behufs Verwendung in den Polizei— 
wachen zum Zransport Berunglücter zur Berfügung 
geftellt. — 

Ich bringe dies mit dem Bemerken hierdurch zur 
öffentlichen Kenntniß insbeſondere aud) der Herren 
Aerzte, daß die Tragbahren den nachbezeichneten Polizei— 
Jtevieren überwieſen worden find: (Kolat die Angabe von 
20 Polizei-Revieren nebft Straße und Nummer). 

Sn den Revieren 4, 18, 22, 31, 54, 35, 37, 38, 50, 
52, 53, 57 und 61 befinden ſich — wie erſt Fürzlich be- 
fannt gemacht worden ift — zugleich Käſten mit Ber 
bandzeug und Mitteln für die erjte Hülfe bei Unglücks— 
fällen, Berleßungen und plößlichen Erkrankungen. 

Berlin, den 6. Suli 1888. 

Der Rolizei-Präfident. 
Freiherr von Richthofen. 

Nerzeichniß | 
der für die Bibliothek des Kaiſerl. Geſundheits- 

anıtes eingegangenen Geſchenke. 
(Gleichzeitig als Empfangsanzeige und Dankesbezeugung.) 

Arznei-Tare für Die Apotheken des Großherzogthums 
Heffen. Darnitadt. 1888. 8°, 

Bericht über die Geburten und Sterbefälle in München 
während des Sahres 1887. 49. 

Bericht über die Verwaltung der Genteinde-Angelegen- 
heiten der Stadt Stettin für 1886/87. 
bericht. Gtettin. 4°. 

Fabritius, Dr. Sofeph. Sft Kronftadt eine ungefunde 
Stadt? Kronitadt. 1887. 8%. Sep.Abdr. 

II. Spezial- 

Finkelnburg und Stübben. Bericht über den 6. inter- 
nationalen Kongreß für Hygiene und Demographie 
zu Wien 1887. Bonn. 1888. 8%. WGep.-Abpdr. 

Handbuch, ftatiftifches, der Königl. Freiltadt Auffig. 
1888. 8°. 

Haushalts-Etat der Stadt M. Glädbach f. d. Sahr 
1838/89. WM. Gladbach. 4%. 

Sahresbericht der Königl. Gentral- Thierarznei- Schule 
in München. 1886—1887. Leipzig. 1888. 80. 

Sahresberichte der Verwaltungs - Behörden über das 
Jahr 1886. 
10, 11, 12. Hamburg. 1887, 4°, 

Sanfe, Dr. Louis. Meberficht der 1884, 1885 und 1886 im 
hemijchen Laboratorium der Freien Hanfeftadt Bremen 
ausgeführten hauptſächlichen Unterfuchungen. Fol. 

Katalog De Bibliothek des Reichs-Juſtizamts. Berlin. 
1887. i 

Kitt, Prof. IH. Ueber Smpfroß bei Wühlratten. Wien, 
1888. 8°. Gep.-Abpdr. e 

Kitt, Prof. Th. Verſuche über einmalige Naufchbrand- 
—— 2. Serie. Munchen 1887.77 8% 
Sep⸗⸗Abdr. 

— 32% BL — 

Redigirt Im Kaiferlihen Geiundgeitsamt. — Verlag von Inlins Springer in Berlin. — Drud von G. Beruſtein in Berlin. 

N 

Verwaltungs - Abteilung 4, 5, 6,8, 9 

u 
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Die Beröffentfihungen ericheinen jeden abgehen Senken. Abonnements 

werden zum Breife von 425 balbjährlich von allen Poſtanſtalten (Poſt— 

3tgs.-Preisliſte 5910) und Buchhandlungen, fowie von der Verlags- 

handlung angenommen. 

Veröffentlichungen 

entgegen. Beilagen, Hi den⸗ 

> werden Sn DVereinbiy 

XI. — Berlin, den 24. Juli 1888. 

nhalt. 
AV S 

en Volkskrankheiten im Der Be— 
itswoche le 3 cktyphus im Reg Bez. 
©. 445. — Getsfteber md Socket in Nio ur „aneivg, ©. 44 

E Bericht der Prager Sindelanftalt 1887. S. 445. — Sterbefälle in 
Deutjchen Städten von 40000 und mehr Ginwohnern, ©. 446. 
Desgl. in größeren Städten des ne ©. 441. — Srkrankungen 
in Berliner Krankenbäufern. 5 — Desgl. in deutichen Stadt- 
und Lanpbezivken. ©. 447. — (ebanten — Sterbefälle in Wien, Brüſſel, 
Loudon, Stockholm 1887. ©. 448 -und 449. — Geſundheitsver— 
hältniſſe in Galeutta 1886. ©. a — Witterung. ©. 447. — Beit- 
tveilige Maßregeln ıe. ©. 451. — Thierſeuchen. Rinderpeit in 
der Türkei. } Medizinalgefesgebung ze. Breupen.) 
Kreisphyſikats- Prüfung. ©. 451. — Pferdeſchlächtereibetrieb. ©. 451. 

A — 

Geſundheitsſtand 
und Gang der Holkskrankheiten. 

In der Berihtswoche find nachſtehende Todesfälle 

und Erkrankungen an Bocen, Flecktyphus und epide- 

miſcher Genidjtarre gemeldet worden: 

Boden: Königsberg, Wien je2, Vororte Wiens 1, 
Prag 11, Trieft 7, Won 3, London 1, Petersburg, 

Warſchau je 6 Todesfälle; Wien 9, Budapeſt 2, 
Petersburg 6 Erkrankungen. | 

Flecktyphus: Reg. Bezirte Marienwerder und 

Stettin, Edinburg. je 1 Erkrankung. 
Epidemiſche Genikftarre: Berlin (Königliche 

Charite) 1 Erkrankung. 
Im Mebrigen find bejonders hervorzuheben: 

-  — Unterleibstyphus: London 12, Petersburg 14 
Todesfälle; Berlin 16, Hamburg 26, Petersburg 
41 Erfranfungen. 

Majern: Hamburg 29, Wien 11, Prag 13, 
London 26, Petersburg 55 Todesfälle; Berlin 144, 

Hamburg All, Neg.-Bezirke Düſſeldorf 110, Schles- 
wig 222, Erfurt 165, Wien 192, Budapeft 54, Peters- 
burg 245 Erkrankungen. 

Sharlad: London 18, Petersburg 11 Todes— 
fälle; Berlin 47, Breslaı 20, Wien 29, Kopen- 

hagen 34, Petersburg 44 Erkrankungen. 

Diphtherie und Eroup: Berlin: 16, Hamburg 

10, London 26, Vetersburg 19 Todesfälle, Berlin 

61, Hamburg 48, Nürnberg 24, Reg. = Bez. Schles- 

wig 134, Kopenhagen re ae 31, Peters— 

burg 43 Erkrankungen. 
Keuhhuften: London 32, Dublin 8 Todes— 

fälle; Hamburg 25, Kopenhagen 25, Stockholm 18 

Erkrankungen. 

Flecktyphus im Regierungsbezirk Magde— 

burg (vgl. S. 357). Am 16. Juni d. J. befanden 

ſich in der ſtädtiſchen Krankenanſtalt zu Magdeburg 

— (Reg.Bez. en 
— (Sacjen: Meiningen.) | (Schwarzburg-Nudol- 
ftadt.) Leichentransport. & 452, ) -Deögl. ©. 452. — 
(Schaumburg-Lippe) O Shligatoriiche Sehnen. ©. 452. (Li Da 
Leihentransport. - ©. 456. — Hamburg.) Zulaß zur Mepizinal- 
nung. ©. 456. — aa a &elluloid - Gegenftünde. ©. 456. _ 
Teint und Eßgeräthe. ©. 456 Schweiz.) Natur: und u 

456. — Mit Alkohol zubereitete Säfte und Früchte. ©. 457. — 
(Großbritannien). Animal’s (Amendment) Order of 1888 No, 2 
©.457. — Rechtſprechung. (Meichsgericht.) Veräußerung von Nind- 
vieh, deffen Einfuhr aus Defterreich zum eigenen Wirtjchaftsbetriebe 
geitattet war. ©. 457. — Geſchenkliſte. . 458. 

Thierärzte. ©. 451. 

noch 4 Flecktyphuskranke. Seit dem lebten Bericht 
waren bis zu dem genannten Tage 10 andere Kranke 

als geheilt aus der Anſtalt entlafjen. 

Gelbfieber und Boden in Rio de Janeiro 
(vgl. 1887 ©. 707 u. 708). Sm November und 
Dezember dv. 3. find den amtlichen Aufzeichnungen 

zufolge in Rio de Janeiro zufammen 11 PBerjonen 

dem Gelbfieber erlegen. Vom 1. Januar bi 30. Mat 
d. J. veritarben dafelbjit an Fiebern im ganzen 470 

Perſonen. Bei 206 derjelben war Gelbfieber als . 

Todesurſache angegeben (im Januar 14, Februar 18, 

März 44, April 63 und Mat 67 Todesfälle). ALS 
bemerfenswerth wird hervorgehoben, daß die größte 

Zahl der Todesfälle in diefem Jahre im Mai be- 

obachtet ijt, während in früheren Sahren die Kranf- 

heit ihre größte Höhe gegen Ende März und An— 

fang April erreiht hat. — Sn der Zahl von 206 

Todesfällen find 50 Perſonen nicht mit inbegriffen, 

welche in der angegebenen Zeit im Seemanns-Hoſpi— 

tale der Krankheit erlegen find. 

Die Pockenepidemie in Rio de Zaneiro konnte im 

Januar d. J. als erloſchen betrachtet werden. 

Jah dem Napport der Königl. böhmischen 

Findelanftalt in Prag (Prager mediz. Wehſchr. 
1888 ©. 202) find daſelbſt am Ende des Zahres 

1886 6824 Kinder verblieben, 1837 find 2705, da= 

runter 2696 unter 1 Sabre, hinzugekommen, jodaß 

der Gejanmtbeitand 9529 betrug. Von diefen ſtarben 

im Laufe des Jahres 1232 (890 unter 1 Jahre), 1226 

wurden entlaffen, am Schluß des Zahres verblieben 

7071 Kinder (2104 unter 1 Zahre). Gegen Sub» 

vention wurden unmittelbar aus der Findelanitalt 

an die Mütter oder Großeltern 73 Kinder unter 1 

Sabre abgegeben, desgleichen an fremde ‘Parteien 

gegen Verpflegszahlung 2359 Findlinge unter 1 Jahre. 
(Sprtjeßung auf Seite 450.) 



Sterblichkeit in deutſchen Städten von 40 000 und mehr Einw, 28, Woche vom 8, bis 14, Suli 1888. 
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Tie mit einem T bezeichneten Etädte berichten über die Sterbefälle auf Grund Ärztlicher Todtenſcheine oder laffen die Nachweifungen wenigftens - von einem Anzte zufammenftellen oder prüfen. — Tie Einwohnerzahlen find nach Maßgabe der endgültigen Ergebniffe der 1. Dezember 1885 unter Berüdfichtigung D 
theiligten Orten für den 1. 
ermittelt. Die Berechnun 
1883 €. 231, 1884 © 

er ') Wegen etwaiger an Boden, 
Seite. —“) Nimmt erft jeit 1886 an de 

. 219, 1885 ] 

{ er von 1880 bis 1885 
Suli 1888 berechnet wordem 

g 2er duxchſchnittlichen Sterbeziff 
I. ©. 293, 1886 ©. 75 

Fleckt yphus, Cholera (asiatica) und Peſt vorgekommenen 
v Bericht erftattung Theil. — ®) Ohne Ortsfrende 16 — 19, v 

Durch die Volkszählung ermittelten Zu- oder Abnahme der Bevolkerung in den be— 
Auf Grund derfelben werden die VBerhältwißzahlen der in der Berichtswoche Seftorbenen 
ern für Die Jahre 1882—S6 iſt auf Grund der in ven Sahresüberfichten (Veröffentlihungen 

» und 1887 ©. 455) mitgetheilten Angaben über Einwohnerzahlen und Sterbefälle erfolgt. 

— vergl. den Text der vorhergehenden 
00 · 

zolkszählung von 
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Sterblichkeit in größeren Städten des Auslandes, Woche vom 8, bis 14, Juli 1888, 

r 258 . 1 R x —— ur E32, TH de 8-Urfahend) 

= 3 | Todtgeborene 258 = 2a »8| „lE8|..e| Bred- 
Ein— Ss | & ers 5.\8|5_|& 33 „8je2|533jdurdran|sg|s 

men der Städte = ei 5 E22|#5833] 73] 8 |e2 32|2|52 52858 „jeBl2$ > S wohner| 2 | 2 | & z28l8582l52| 8 33 8288 
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Aus Berliner Krankenhäuſern. Gemeldete Erfranfungen, Aus deutſchen Stadt- u. Candbezivfen. 
(Königl. Charite, Städtiihe Krantenhäufer im Friedrichshain und zu | Laut Mitth. der Kal. Sanitäts-Kommiff. zu Berlin, des ftatift. Amtes der 
Moabit, St. Hedwigs-Krankenhaus, Bethanien, Elijabeth-Krantenhaus, | Stadt Breslau, d. Nerzte-Vereins zu Frankfurt a. D., des Mediz.-Snipek- 

Lazarus-Krankenhaus, Auguita-Hoipital, Jüdiſches Krankenhaus.) torats zu Hamburg, Des Vereins f. Öff. Geiundheitspfl. zu Nürnberg, Der 
Für die Woche vom 8. bis 14, Juli 1888. betr. Kgl. Reg.-Medizinalräthe u. Fürſtl. Reuß ſchen Phyiik.-Bezirksärzte. 

one ir en e © a s|?2|: 

: ö 3 Lebensalter. = it⸗ 335 —2755 
Krankheits— aabıl 12.1 6.116.130 Ten| 8 Bezirk Bi zala |: Eoles 

formen -j 1. | biö | bis | bis | bis |dar-] © sea | 8 |se os 
| 5._| 15.1 30. | 60. über] © = SAGE 

Maſern und Rötheln . . . auge sed 1.1 Stadt Berlin. . . . . „| 8—14.3uli | 16 | 144 | 47%] 61%) 4 
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Unterleibſtyphus. 2I1=|-|- Oma „ Hamburg u. Vororte desgl. 26 | Al —8 
Brechdurchfall inkl. Ruhr und A desgl. 11 — Sa 1 

_ Cholera nostras . . » » a N el ee Neg.- Bez. Aahen » .. . Deögl. 2 1 Bi 5 Aut 
Kimndbettfieber . . . .. 1l=-|-|-: 11 —-|—| 1 — Ey desgl. — 4 6 1l— 
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Syphilis inkl. Gondrrhöe . see 7) 1, 1 " Hannover . . . desgl. | 5| 20| - 
Lungenichwindfucht . — 7I=|-—-| 3| 19| 14| 1| 28 » Hildesheim. . . desgl. 8| 8 4.4073 
Andere Grfranfungen der " Königsberg. . » desgl. i : e BE 2 
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Akuter Gelenkrheumatismus 3I1-|-|-|1u| 4|-| — M Stralfund . . » Deögl. 6 2 n 9| — 
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- Alle übrigen Krankheiten. -. | _366 1 15 1-11 | 17 11471148 | 281 65 a aler | Sreia — er 
SEE RER ikats⸗ 
Summe 759 | 39 | 34 | 35 1333 1279| 48 |128 — —— 

Geſammtbeſt. war am 7. Juli 3803 u. bleibt am 14. Juli 1888 3684. 

Witterung. Woche vom 8. Juli bis 14. Juli 188.18 —— 
Nach Beobachtungen ver landwirthichaftliben Hochſchule in Berlin und der meteorologiihen Gentralftation in München. 

TemperaturinC® Luftdruck in mm?) Relat. Feuchtigkeit d.Luftd] Höhe 
a 

; Bor- 
⸗ ) = > an 68 * Beobachtungs- | Beobachtungs x | 5, =) * 8 2 E | ® Nieder | Berrichende | gainpitäite 

Dt Tag 5 = 2 8 = > 2 = ichlages Kr. 
— * — Bi ._ 

& E 5 5 * =) = mm 

8. Suli 17,5 10,5 756,5 756,8 757,3 70 46 54 — WNW 2 

ar; 19,6 85 757.4 156,2 155,4 68 35 56 — W 1 
F 120, 5 18,5 11,3 750,8 148,9 750,3. 72 54 3 4,8 SW-—-W 3 

Berlin len IF 16,8 10,1 750,7 748,4 147,6 71 60 82 35 SW 1 
A 13,3 709 746,1. 748,9 748,0 9 89 94 16,3 3 
N 14,9 9,6 750,8 751,1 750,8 87 70 94 5,6 4 

VEIT 14,6 10,5 752,9 754,4 153,9 91 80 77 0,7 1-2 

8 Suli 18,5 12,7 716,3 716,1 716,4 81 73 88 54 SW 0,8 
— 17,9 10,7 716,4 716,7 71172 64 65 76 ZN W 24 

a 30.%, „ 20,2 10,6 la 714,0 —43— 65 45 60 — 24 
Mün ch en Sur ar 21,0 317 141,9 709,3 712,4 74 50 88 99 SW 3,8 

12,5 13,7 rl 714,0 716,2 71172 55 74 71 02 SW 4 

13... « 15,1 | Br vie 71 82 77 23 W 4,6 
14, : 2 18,2 87 117,6 7171 715,8 89 54 79 0,5 SW pi! 

1) Wegen etwaiger an Pocken, Flecktyphus, Cholera (asiatica) und Veit norgefommenen Todesfälle bezw. Erkrankungen vergl. ben Tert 
auf der eriten Geite, — ?) Die Beobachtungen des Luftbruds und der relativen Feuchtigkeit der Luft erfolgen in Berlin um 7 Uhr Morgens, 
2 Abr Mittags, 9 Uhr Abends, in Münden um 8, 2 und 8 Uhr. — 9 Einſchl. Nuhr. — *) 4 Fälle von Scharlach - Diphtherie, 
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aire demographique et tableaux statistiques des causes de deces de la ville de Bruxelles par Dr. E. Be 
dresse par Dr. Linroth. 
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Bon den im Findelhaufe aufgenommenen Kindern 

erfranften oder wurden frank eingebradht 80,52°/, 

(1886 82,30), von denjelben ftarben 5,66 (6,92), ferner 

ftarben von den im Haufe verpflegten Kindern 4,45 

(5,55), in dev Außenpflege 11,50 (13,64), von den 

Findlingen überhaupt 12,93 (15,34), im 1. Lebens- 

jahre 33,01 (40,99), von den an die Mütter oder 

mütterlichen Afcendenten im 1. Lebensjahre gegen 

Subvention abgegebenen Kindern 28,77 (35,09), von 

den au fremde Parteien gegen Berpflegszahlung im 

1. Lebensjahre abgegebenen Kindern 30,69 (38,04) %/o. 

Die günftigeren Ergebniſſe des Berichtsjahres finden 

nach dem Napport ihre Erklärung in der räumlichen 

Erweiterung der Findelanjtalt, durch welche es möglich 

geworden ijt, die ſchwächeren Kinder länger als ſonſt 

in der Anftalt zu halten und an die Pflegeparteien 

nur widerjtandsfähige Kinder abzugeben. 

Die Zahl der Ammen betrug 1887 im Prager 

Findelhaufe 2434, von denen 2369 neu hinzuge— 

kommen find. 2332 derjelben find aus dem Gebär- 

haufe, 4 freiwillig eingetreten, 33 waren Privatammen. 

Am Schlujje des Jahres verblieben 68 Ammeır. 

Geſundheits-Verhältniſſe in Galcutta 
im Sahre 1886. 

(Nach dent report of the health officer of Calcutta for 1886 

von W. J. Simpfon.) 

Die mittlere Bevölkerung Galcuttas ift für das 

Sahr 1886 auf 433 219 Bewohner angegeben, dar- 

unter mehr al3 300 000 Hindus und Mohamedaner. 

Die Gejammtzahl der Geburten belief fich auf 7827 

oder 18%, die der Sterbefälle auf 11447 oder 

26,4%/9 der Bevölkerung. Die Geburtsziffer war 

etwas größer, die Sterbeziffer beträchtlich geringer 

als die Durchichnittsziffer dev vorangegangenen zehn 

Jahre. Nur im Jahre 1880 war eine geringere 
Sterbeziffer erreicht. 

Der Race nach herrfchte die größte Sterblichkeit 

unter den Einwohnern gemifchter Race (35,2%/,,), dem— 

nächſt unter den Hindus (28,0) und Mohamedanern 

(24,2), am geringjten war fie bei dev nichtaftatifchen 

Bevölkerung. Auch die Geburtsziffer war bei der ge- 

miſchten Race weitaus am höchften (47,9 %/,0), bei den 
Hindus erheblich geringer (19,0) und bei den Moha- 
medanern und Nichtafiaten nur 14,1 bezw. 15,0%0- 

Diejes wechjelnde Verhältniß wird bezüglich der 
Geburtsziffer wohl dadurch bedingt, daß unter der 
Mifchrace der männliche und weibliche Theil der Be- 
völferung etwa gleich ſtark ift, dagegen unter der Ge- 
jammtbevölferung im Alter von 10 bis 40 Sahren 
nur 1 weiblihe Perſon auf 3 männliche, im Alter 
von 40 bis 60 Zahren eine weibliche auf 2 männliche 
kommt. 

Dem Alter nach ſtarben im erſten Lebensjahre 
2460 Kinder, d. h. 40,4%/, der lebenden Bevölkerung 
diejer Altersflaffe, im Alter von 1 bis 4 Sahren 
jtarben 1240 Kinder, d, h. 5,78 0/, der Lebenden der betr, 

Altersklaffe, vom vollendeten 5. bis 60. Lebensjahre 
ſchwankte die Sterblichkeit zwijchen 1,2 und 2,207, 

von den älteren Perſonen ftarben 8,7%/9. 

Dem Geſchlechte nach jtarben verhältnigmäßig. 

weit mehr Frauen als Männer, nämlich 33,7%/go der 
weiblichen, 22,7% der männlichen Bevölkerung. 
Lebtere ift in Galeutta im Ganzen genau doppelt jo 

ſtark vertreten al3 die eritere. 

Der Cholera erlagen im Jahre 1886 in Calentta 

mehr Menschen als im Vorjahre, nämlich 1741 Pers 

fonen, außerdem in den Vorjtädten 1845 Perjonen. 

942 bezw. 1022 Choleratodesfälle, d. h. mehr al3 die 
Hälfte derjelben entfiel in Stadt und Vorſtädten auf 

die drei lehten Monate des Jahres. Von der euro— 
päiſchen Bevölkerung des Hafens von Calcutta, welche 
durchſchnittlich ſich auf 2326 Köpfe belief, jtarben 26 

Perſonen, verhältnigmäßig weniger als in den Jahren 

1881 bis 1884, aber mehr al3 in den Sahren 1880 

und 1885. 

Die VBertheilung der Todesfälle an Cholera, Borken, 
Fiebern und Darmaffektionen (Diarrhöe, Nuhr) auf 

die Bevölferungsklaffen ergiebt fich aus Folgenden: 

Nichte | Milch | «; | Moha: | Andere 
Ataten) Nacen | Hindus | medaner Klaſſen 

Die Bevölkerung a, 
beitand aus. .113 851 | 8904 |278762| 124430 | 7272 

&3 jtarben an ' 
Bholeras „ur 4 15 1239. | _ 469 14 
Pocken — 1 10 4 — 

Viebern: ... 17 46 2 1115 
Darimaffeftionen 11 41 27— 

Im Ganzen: | 176 | 3018 128 

Die jeit 1870 bejtehende Wafferleitung, welche 
Calcutta mit filtrirtem Waſſer verforgt, genügt jeit 

5 bis 6 Zahren vielfach nicht mehr dem Bedürfniſſe 
der Bevölkerung. Während in einzelnen. Privat- 

häufern in ungeheuren Bafjins und Bädern das 

Waſſer verichwendet wird, leiden andere Einwohner 

Wafjermangel. Häufer, in denen man früher bis in 

den zweiten Stock Waffer aus der Leitung direkt 
entnehmen Konnte, find jetzt auch zu ebener Erde ohne 

Waller, die Folge davon ift, daß die Bevölkerung 
entweder die Wafjerträger wieder häufiger in Anfpruch 

nimmt, welche in — nicht immer reinen — irdenen 
Krügen oder ziegenledernen Schläuchen Waſſer aus 

den Hhdranten umbhertragen, oder auch zu einem aus— 

gedehnten Gebrauche des Waſſers aus den Tanks 
und Brunnen zurückkehrt. Dieſer Mißſtand tritt nach 
dem Berichte des health officer befonders deutlich 

in denjenigen Stadttheilen zu Tage (Burra- Bazar, 

Zorabagan, Coomartolly), welche neuerdings von der 
Cholera jehr ſchwer zu leiden hatten. Im Sahre 

18586 iſt das Waſſer aus 73 Tanks unterfucht worden 

und alle Male fir ungeeignet zu jedwedem Gebrauche 

befunden. Das Waſſer aus den Hydranten ift bei 

den regelmäßigen Unterfuchungen al3 genügend rein 
ermittelt worden. 
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Zeitweilige Maßregeln gegen Nolkskrankheiten. 

(RU. Nr. 182, 181, 187 vom 16., 18., 21. Juli 1888.) 
Defterreih-Ungarn Die K. und K. Seebehörde 

in Trieſt hat die ihr untergebenen Sanitätsorgane ans 
gewiejen, Provenienzen aus dem neapolita nijchen 
Meerbufen — bei gefunder Ueberfahrt — bis auf Wei- 
teves ftvenger ärztlicher Unterfuhung zu unterziehen. 

Die Königlid) ungariihe Seebehörde zu Fiume hat 
neuerdings gegen die Propenienzen aus Neapel, unter 
Aufhebung der fonftigen Quarantänebeitimmungen, nur 
eine ftrenge ärztliche Interjuchung angeordnet, nachdem 
die in Neapel vorgefommenen verdächtigen Strankheitsfälle 
als Cholera nicht anerkannt worden find. GVergl. Ver— 

- öffentl. ©. 431). — 

Portugal. Durch eine unterm 9. Zuli 1888 ver— 
öffentlichte Verfügung des Königlich portugiefiichen Mini— 
ſteriums des Snnern ift der Hafen von Bernambuco, 
fowie die übrigen Häfen derjelben Provinz jeit dem 1. Juni 
d. &. für von Gelbfieber „rein“ erklärt worden. (Bergl. 
Beröffentl. ©. 388). — 

Rußland. Zufolge einer Anordnung des General- 
Gouverneurs zu Dpejja werden Die Provenienzen aus 
Neapel einer ftrengen ärztlichen Interfuchung im Odeſſaer 
Duarantäne-Bezirk unterzogen. 

Thierſenchen. 

Türkei. (Dal. Veröffentl. ©. 331.) Die in der Int: 
gebung von Damaskus herrſchende Rinderpeſt greift um 
ſich und ift neuerdings in ven Diftrikten von Merdj Ajun 
und Gafed im Vilajet Beirut, ſowie im Diſtrikt Diebeil 
in Libanongebiet aufgetreten. 

Medizinalgefeßgehnng ꝛc. 

Preußen. Erlai des Königlichen Minifterinms 
der ꝛc. Medizinal- Angelegenheiten, die Kreis 

phyfifats- Prüfung betr, 

Berlin, den 24. Mai. 1888. 
Da nod immer hie und da eine irrthümliche Aus— 

legung der Beftimmungen in $ 1 Abj. 2 der Cirkular— 
Verfügung vom 4. März 1880, betreffend die Abänderung 

der $$ 1 und 2 des Reglements für die Prüfung behufs 
Erlangung der Befähigung zur Anftellung als Streis- 
phylifus vom 10. Mai 1875 zu Tage tritt, jehe ich mich 
veranlaßt darauf ergebenft hinzumeifen, daß, nachdem 
durch die Bekanntmachung betreffend die ärztliche Prüfung 
von 2. Suni 1883 $ 18 Abſ. 1 für leßtgenannte Prüfung 
die Genjuren „jehr gut (1)“ „aut (2)” und „genügend 
(3)" an Gtelle der früheren „vorzüglich gut ()“ „jehr 
gut (2) und „gut (3)“ getreten find, auch die Zulafjung 
zur Bhyfifate- Prüfung zwei Sahre nad) der Approbation 
als Arzt erfolgt, wenn die ärztliche Prüfung fehr gut (1) 
oder gut (2) bejtanden ift, in den übrigen Fällen nad) 
drei Sahren. 

Sn Vertretung: Lucanus. 

An jümmtliche Königliche Negierungs-PBräfidenten (Re— 
gierungen), auch Polizei-PBräfidenten hier. M. Nr. 4279, 

Preußen. Meinifterialerlai, betr, die Negelung 
des Pferdeichlächterei-Betriebs, 

j Bon 2. Juni 1888. 
Auf den gefälligen, an mich den mitunterzeichneten 

Miniſter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten eritatteten Be- 
riet von 4. Sanuar d. Is. — Sir. 11857, — betreffend 
die Petition des für die Provinzen Rheinland und Weſt— 
falen gegründeten Vereins zur Wahrung des Pferdemetz— 
gereibetriebes um Erlaß von Beitimmungen zur Negelung 
des leßteren, erwidern wir Ew. Excellenz ganz ergebenit, 
wie es im fachlichen Snterejje lieat, daß für alle Theile 
der Provinz Weftfalen und der Itheinprovinz einheitlich 
im Wege der Bolizei-VBerordnung den Abdeckern der Ver: 
fauf des Fleifches der von ihnen gejchlachteten Pferde 
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zum menjchlichen Genuſſe unterfagt wird, fowie daß die 
zur Schlabtung beſtimmten Pferde vor den Schlachten 
und die Kadaver Derjelben nad) dem letzteren durch einen 
Thierarzt unterfucht werden müſſen, und Theile des Ka— 
davers zum menschlichen Genuß nicht verkauft werden 
dürfen, bevor nicht durch ein Zeugniß des Thierarztes 
die Geeignetheit derjelben hierzu erklärt worden ift. 

Ew. Excellenz erjuchen wir daher ganz ergebenft, ge— 
fäligft in Einverftändniß mit dent Herrn Sber-Präſi— 
denten der Rheinprovinz, welcher fich bereits in derfelben 
Angelegenheit in im Allgemeinen mit Ew. Crcelleng 
übereinftimmenden Sinne gutachtlich geäußert hat, den 
Erlaß entjprechender, für beide Provinzen gleichartiger 
Beſtimmungen herbei zu führen und ung jeiner Zeit einige 
Druceremplare derjelben einzureichen. Das Anlageheft 
folgt anbei zurüd. 

(Unterjchriften.) 

An den Königlichen Ober-Präſidenten Herin don Hage— 
meilter, Excellenz, zu Münſter. 

Abjchrift vorjtehenden Erlafjes erhalten Ew. Excellenz 
zur gefälligen Kenntnißnahme mit den ganz ergebeniten 
Erſuchen, geeigneten Falls auch für die dortige Provinz 
den Erlaß entjprechender Beſtimmungen zu Negelung des 
PferdeſchlächtereiGewerbes herbeizufüheen. 

Der Mtinifter der geiltlichen, Unterrichts- und 
Medizinal- Angelegenheiten. 

von Goßler. 

Der Miniſter für Handel 
und Gewerbe. mern. 

3. V.: Magdeburg. SU: 2. Zaftrow. 
Un die Dber-Präfidenten der übrigen Provinzen. 

M. d. g. X. M. No. 3565. 

ce 

Der Miniſter Des 

M.f. 9. u. ©. B. 2318. 
Nr S. 1127191. 

Preußen. Neg.-Bezirk Düſſeldorf. Bekannt— 
machung, betreffend das Diſpenſiren von Arzneien 

durch Thierärzte. 
Vom 11. Juni 1888. 

(Amtsbl. d. Kgl. Neg. z. Düſſeldorf. ©. 263.) 

Wir ſehen uns veranlaßt, die beſtehenden Vorſchriften 
über das Selbſtdiſpenſiren der approbirten Thierärzte 
hiermit in Erinnerung au bringen und zwar unter Hin— 
weis auf $ 367, 3 und 5 des Reichsſtrafgeſetzbuches. 

1. Die approbirten Thierärzte dürfen hiernady nur Die 
in ihrer eigenen Praxis anzumwendenden Arzneien jelbjt 
zubereiten und dijpenfiren und die zu dieſem Behufe er: 
forverlichen Arzneiwaaren in einer für dieſen Zweck ihnen 
verjtatteten Hausapotheke vorräthig halten. 

2. Hiervon ausgenommen find jedod) die direkten Gifte. 
Alle thierärztlichen Verordnungen, welche direkte Gifte ent- 
halten, müfjen in den Apotheken zubereitet werden. 

tur zum äußeren Gebrauche beſtimmte Mittel, welche 
direfte Gifte mit anderen Subſtanzen vermengt enthalten, 
dürfen Die Thierärzte zwar vorräthig halten: Die Zu: 
bereitung auch diejer Mittel muß jedod) ſtets in einer 
Apotheke erfolgen. 

Zufammengefebte Arzneien, welche direkte Gifte ent- 
halten und zum inneren Gebrauche bejtimmt find, dürfen 
dagegen Thierärzte unter feinen Umſtänden vorräthig halten. 

3. Geheimmittel zur Heilung irgend einer Krankheit 
irgend eines Thieres dürfen auch Thierärzte zum Verkauf 
weder öffentlich anfündigen, noch anpreifen. 

Düffeldorf, ven 11. Zuni 1888. IPltz7a. 

Königliche Negierung, Abth. des Innern. 
Koenigs. 

7519. 

Sachjen- Meiningen, Abgabe und Aufbewahrung 
von Eocain und Verbindungen Ddesjelben in Apo— 

thefen, — Vom 19. Mai 1888. 

Zur Nachricht und Nachachtung beſtimmen wir hier- 
mit, daß Cocain, feine Salze und Präparate, ingleichen 
Socawein und Präparate, welde Cocain oder Verbin— 
dungen desſelben enthalten zu denjenigen Präparaten ge- 
hören, welche nur auf fchriftliche eventuell erneute mit 
Datun und Unterfehrift verjehene Anweilung von appro- 
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birten Aerzten, Ihierärzten, Zahnärzten und Wundärgten 
in den beiden lebten Fällen aber nur dann, wenn Das 
Rezept die Art der äußern Verwendung enthält, abgegeben 
werden dürfen, und daß diefelben unter den in der Ta- 
belle © der deutſchen Pharmacopoea genannten Arznei: 
mitteln aufzubewahren find. 

Meiningen, den 19. Mai 1888. 

Herzogliches Staatsminifterium, Abtheilung des Innern. 
Heim. 

An die ſämmtl. Apotheker des Herzogthums. Zu Nr. 4068 I. 

Schwarzburg- Nudoljtadt. Minijterial-Befannt- 
machnng, die Abänderung der VBorfchriften des 
Betriebsreglements für die Eifenbahnen Deutjch- 
lands vom 11. Mai 1874 über die Leichentrans 

porte betreffend. 
Dom 6. Sanuar 1888. 

(Geſetzſamml. f. d. Fürftenth. Schwarzb.-Ntudolit. 1888. ©. 1.) 

Die nachjtehend abgedructe Bekanntmachung des Herrn 
Jreichöfanzlers vom 14. Dezember 1887, betreffend die Ab- 
änderung der Vorfchriften des Betriebsreglements für Die 
Gifenbahnen Deutichlands vom 11. Mat 1874 über die 
Leichentransporte (Gentralblatt für das Deutſche Reich 
1887, ©. 564) wird hierdurch noch bejonders zur üffent- 
lien Kenntniß gebracht. 

Gleichzeitig werden in Ausführung des Bejchlufjes des 
Bundesraths vom 1. Dezember 1887 ($ 621 der Proto— 
Eolle) über die Beförderung von Leichen auf Eijenbahnen 
nod) folgende weitere Beſtimmungen getroffen, welche eben- 
falls anı 1. April 1888 in Kraft treten: 

1. Die Ausitellung des Leichenpafjes erfolgt bei Trans- 
porten von Leichen innerhalb des Fürſtenthums durch Die 
Drtöpolizeibehörde, bei Zransporten über die Grenzen 
des Fürſtenthums Hinaus aber durch das Landrathsant. 
Die örtlihe Zuftändigfeit regelt fid) in der Weile, daß 
im einzelnen Salle diejenige Behörde oder Dienftitelle den 
Leichenpaß auszuftellen Hut, in deren Bezirk der Sterbeort 
oder — im Falle einer Wiederausgrabung — der feit- 
herige Beftattungsort liegt. Für Leichentransporte, welche 
aus dent Auslande kommen, kann, foweit nicht Verein: 
barungen über die Anerkennung ver von ausländiſchen 
Behörden auögeftellten Leichenpäfje beitehen, die Aus— 
ftellung des Leichenpafjes durch diejenige zur Ausstellung 
von Leichenpäffen befugte inländische Behörde oder Dienft- 
jtelle erfolgen, in deren Bezirk der Transport im Reichs— 
gebiete beginnt. 

2. Der Leihenpaß darf nur für folche Leichen ertheilt 
werden, über welche die nachſtehenden Ausweiſe geliefert 
worden find: 

a) ein beglaubigter Auszug aus dem Gterberegiiter, 
b) eine nad) Anhörung des behandelnden Arztes aus- 

geitellte Bejcheinigung des beamteten Arztes (Phy- 
jifus) Über die Todesurſache, ſowie darüber, daß 
jeiner Ueberzeugung nad) der Beförderung der Leiche 
geſundheitliche Bedenken nicht entgegenftehen, 

ce) ein Ausweis über die vorfehriftsmäßig erfolgte Ein- 
jargung der Leiche ($ 34 Abfab 2 des Eijenbahn- 
DBetriebsreglements in Verbindung mit Nr. 3, 4 
diejer Beſtimmungen), 

d) in den Füllen des 8 157 der Strafprozeßordnung 
vom 1. Februar 1877 (Reichsgeſetzblatt ©. 253) 
die jeitens der Staatsanwalticaft oder des Amts— 
richters ausgeſtellte jchriftlihe Genehmigung ver 
Beerdigung. 

Die Nachweiſe zu a und b werden bezüglich dev Leichen 
von Militärperfonen, welche ihr Standquartier nad) ein- 
getretener Mobilmachung verlaffen hatten ($$ 1, 2 der 
Berordnung vom 20. Januar 1879 — Neichsgefehblatt 
©. 5 -—) oder welche fich auf einem in Dienft geftellten 
Schiff oder anderen Fahrzeug der Marine befanden, durd) 
eine Bejcheinigung der zuftändigen Militärbehörde oder 
Dienftitelle über den Sterbefall unter Angabe der Todes: 
urſache und mit der Erklärung, daß nad ärztlihem Cr: 
mejjen der Beförderung der Leiche gefundheitliche Be— 
denken nicht entgegenitehen, erjeßt. 

3. Der Boden des Garges muß mit einer mindeftens 
5 cm hoben Schicht von Sägemehl, Holzkohlenpulver, 
Zorfmull oder dergleichen bedeckt, umd es muß diefe 

Schicht mit 5prozentiger Karboljäurelöfung*) reichlich be— A 

jprengt fein. * 3 — 
4. Su beſonderen Fällen, z. B. für einen Transport 

von längerer Dauer oder in warmer Jahreszeit, kann nad 

dem Gutachten des beamteten Arztes (Phyſikus) eine DBe- \ 
Handlung der Leiche mit fäulnigwidrigen Mitteln vers 
langt werden. ——— 

Dieſe Behandlung beſteht gewöhnlich in einer Ein— 
wickelung der Leiche in Tücher, die mit 5prozentiger 
Karbolfäurelöfung getränkt ſind. In ſchwereren Fällen 
muß außerdem durch Einbringen von gleicher Sturbol- 
fäurelöfung in die Bruft- und Bauchhöhle (auf Die Leiche 
eines Erwächſenen zufammen mindejtens 1 Liter gerechnet) 
oder dergleichen für Unſchädlichmachung der Leiche ge- 
jorgt werden. e 

5. Als Begleiter find von der den Leichenpaß aus 
ftellenden Behörde nur zuverläffige Perjonen zuzulaſſen. 

6. Sit der Tod im Verlauf einer dev nachitehend be- 
nannten Seranfheiten: Boden, Scharlach, Flecktyphus, 
Diphtherie, Cholera, Gelbfieber oder Peſt erfolgt, jo iſt 
die Beförderung der Leiche mittelft der Eifenbahn nur 
dann zugulaffen, wenn mindejtens ein Sahr nad) dem 
Tode verjtrichen ift. 

7. Bei Austellung von Leichenpäflen für Leichentrang- 
porte, welche nad) dem Auslande gehen, find außer den 
vorjtehenden Beſtimmungen auch die von dem Reiche mit 
ausländifchen Negierungen Hinfichtlid) der Leichentrans- 
porte abgefchlofjenen Vereinbarungen zu beachten. 

Rudolſtadt, den 6. Januar 1858. 

Fürftlih Schwarzb. Miniſterium. 
Hauthal, i. V. 

Es folgt die Bekanntmachung, betreffend die Abän— 
derung des Betriebs-Reglements für die Eiſenbahnen 
Deutfchlands, und das neue Formular für Leicyenpäfle, 
wie beide in den VBeröffentlichungen 1587 ©. 745. 746 
abgedruct find. HUR 

Waldeck. VBeitimmungen iiber die Ausſtellung 
von Leichenpäfjen und die Beförderung von Leichen 

auf Eifenbahnen. 
Bom 29. Februar 1888. (Negierungs-Blatt ©. 22.) 
In Ausführung des Beſchluſſes Des Bundesraths vom 

1. Dezember 1857 und im Anſchluß an die hierunter ab- 
gedrudten Vorſchriften des Betriebsreglements für Die 
Eifenbahnen Deutjchlands wird in Betreff der Austellung 
von Leichenpäffen und der Beförderung von Leichen auf 
Eijenbahnen hiermit Folgendes beftimmt: 

1. Die Ausjtellung der Leichenpäfje erfolgt innerhalb 
des Landesgebieted der Fürftenthümer Walde und 
Pyrmont und über die Landesgrenzen Hinaus Durch 
den Kreisantmann des betreffenden Kreiſes. 

Die örtliche Zuſtändigkeit vegelt fi) in der Weife, 
daß int einzelnen Falle derjenige Kreisamtmann 
den Leichenpaß auszuftellen Hat, in deſſen Bezirk 
der Sterbeort oder — im Falle einer Wiederaus— 
grabung — der feitherige Beſtattungsort liegt. 

Die Nummern 2 bis 6 find gleichlautend mit den entiprechen- 
den Abſätzen der Allgemeinen ‚polizeilichen Beſtimmungen auf ©. 746 
des Sahrgangs 1837 der Beröffentlihungen; Nr. 7 it gleichlautend 
mit Abſatz 8 ebendafelbit. Hinter den Worten „beamteten Arztes" iſt 
in Klanımern Kreisphyfifus eingeichaltet. 

Es folgt alsdann die Bekanntmachung des Reichs— 
fanzlers vom 14. Dezember 1887, betr. die Abänderung 
des Betriebs-Reglements für die Eiſenbahnen Deutjch- 
lands. (Beröffentl. 1887 ©. 745). 

Schaumburg-Lippe. WPolizeiverordnung, betr. die 
Einführung einer obligatorifchen Trichinenfchan. 

Dom 19. Auguft 18837, 
(Schaumb.-Lippijche Yandesverordnungen, ©. 503.) 

Zur Verhütung des Berfaufs und des Genuffes trichinen- 
haltigen Schweinefleiſches erlajjen wir auf Grund des $ 5 
des Geſetzes über die Bolizeiverwaltung vom 22. Mai 1882 
die nachfolgende PBolizeiverordnung für den Umfang des 
Fürftenthums: ' 

*) Anm. 1 Theil fogenannter verflüffigter Karbol- 
fäure (Acidum carbolicum liquefaetum) ift in 18 Theilen 
Waller unter häufigem Umruühren zu löfen. 
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81. Wer ein Schwein fchlachtet oder fchlachten läßt, 
iſt verpflichtet, dafjelbe nad) erfolgter Ausweidung und 

vor feiner weiteren Zerlegung von einem der für den 
betreffenden Bezirk beitellten Fleiſchbeſchauer mikroſkopiſch 
auf Trichinen unterjuchen zu lafjen. 

Ein Schwein gilt au dann als zerlegt, wenn an 
denselben der Kopf und die untern Theile der Füße fehlen. 

Vor ftattgehabter Unterfuhung und abgegebener Er- 
Härung. daß das Schwein trichinenfrei befunden fei, ſowie 
vor ausgeführter Bezeichnung des Schweines mittels eines 
farbigen oder eingebrannten Stempels darf das Zleiich 
zum Genuſſe für Menſchen weder verfauft, zubereitet oder 
verarbeitet, noch an andere überlajjen werden. 

Bei Schweinen, welche von Nichtgewerbetreibenden 
zur alsbaldigen Verarbeitung gejchlachtet werden, kann 
Die Stempelung unterbleiben; es genügt die Einhändigung 
eines Scheines, daß Das betr. Schwein trichinenfrei be- 
funden worden it. (Bergl. $ 4.) 

$ 2. Die amtliche Beitellung als Fleiſchbeſchauer wird 
auf Anſuchen der Betreffenden don der Ortspolizeibehörde 
(Lanprathsanıt, Polizeidirektor der Reſidenzſtadt Bückeburg, 
Magiftrat) nad) den Bedürfuiß für einen (eine oder 
mehrere Gemeinden bezw. Drtjchaften umfafjenden) be: 
ftimmten Bezirk auf Widerruf ertheilt; Perfonen, weld)e 
weder als Arzt, noch als Thierarzt oder Apotheker vor— 
ſchriftsmäßig approbirt find, haben durch ein auf Grund 
erfolgter Prüfung auszuitellendes Atteſt den Nachweis zu 
führen, daß fie id) im Beſitze eines zur Ausführung der 
mikroſkopiſchen Fleiſchſchau geeigneten, eine wenigitens 
200fache Vergrößerung geftattenden Mikrojfops und der 
erforderlichen Kenntniſſe und Fertigkeiten befinden. 

Die näheren Beſtimmungen über Anftellung und 
Pflichten der öffentlichen Fleiſchbeſchauer find in dem diefer 
Verordnung beigefügten Reglement vom heutigen Tage 

2. enthalten. 

> 

Die Beltellungen find mit Giegel und Unterſchrift der 
betreffenden Drtspolizeibehörde zu verfehen und koſten— 
und jtempelfrei auszufertigen; die erfolgte Beftellung ift 
durch das Amtsblatt der Landesregierung zu veröffent- 
lihen und durch Anjchlag in der betreffenden Gemeinde 
befannt zu machen. 

_, Nur die in diefer Weiſe bezeichneten Fleiſchbeſchauer 
find zur Bornahme der Interfuhung für den betreffenden 
Bezirk zujtändig. 

83. Zur Unterfuhung friſch geſchlachteter Schweine 
find mindeſtens aus folgenden fünf Theilen derfelben 

a) Wiusfeltheile des Zwerchfells, 
b) Muskeln der Zwilchenrippenräunte, 
e) Theile der Augenmuskeln, 
d) Theile der Kiefermuskeln, 
e) Musfeltheile des Kehlkopfes - 

ſtets und ausnahmslos Probejtücde zu entnehmen. 
Das Auöjchneiden dieſer Fleiſchproben ift von dem 

Fleiſchbeſchauer felbft oder in defjen Geaenwart von dent 
betv. Schlachter auszuführen und find leßtern Falls die 
ausgefcehnittenen Proben den Fleiſchbeſchauer fofort zu 
übergeben. 

Sind mehrere Schweine gleichzeitig gefchlachtet, fo ift 
durch genaue Bezeihnung der einzelnen Schweine durch 
eine Marfe und gleiche Bezeichnung der entiprechenden 
Fleiſchprobe dafür zu forgen, daß feine Verwechslung der 
zur Unterfuhung ausgeſchnittenen Fleiſchſtücke der ein- 
zelnen Schweine ftattfinden Fanır. 

$ 4. Gewerbetreibende, welche Schweine zum Verkaufe 
ſchlachten oder ſchlachten laſſen, haben ein Schlahtbud) 
nad) beiliegendem Schenta zu führen. Nachdem darin die 
Notizen von den Gewerbetreibenden jelbit in die Spalten 
1—4 eingetragen find, wird das Buch dem Fleiſchbeſchauer 
bei der mikroſkopiſchen Unterfuhung zur YAusfüllung der 
Spalten 5 und 6 vorgelegt. Diefe Schlahtbücher find 
ein Sahr lang nad) der legten Eintragung aufzubewahren. 

Jtichtgewerbetreibende, welche Schweine ſchlachten oder 
ſchlachten lafjen, haben entweder ein gleiches Schlachtbud) 
zu führen, auf welches die vorjtehenden Beſtimmungen 
Anwendung finden, oder fi) von Fleiſchbeſchauer über 
jedes gejchlachtete Schwein eine bejondere Beſcheinigung, 
welche die in dem obigen Schema aufgenommenen An- 
gaben enthalten muß, ausftellen zu lafien und ſolche 
mindejtens drei Monate lang aufzubewahren. 
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Das Schlachtbuch oder die an deren Gtelle tretende 
Beicheinigung iſt innerhalb der vorgedadhten Aufbewah- 
rungszeit den Beamten der Erekutivpolizei auf Erfordern 
jederzeit vorzulegen, aud auf Verlangen der Ortspolizei— 
behörde einzureichen. 

$ 5. Wird ein Schwein oder Daraus bereitete Fleiſch— 
waaren (cf. $ 8) trichinenhaltig befunden, fo hat ver 
Fleiſchbeſchauer dies ſowohl dem Beſitzer des Schweines 
bezw. der Fleiſchwaaren ſofort mitzutheilen, als auch der 
Drtspolizeibehörde ohne Berzug Anzeige zu machen und 
einftweilen für fichere Aufbewahrung des trichinenhaltigen 
Fleiſches Sorge zu tragen. 

Der Beliber des trichinenhaltigen oder verdächtigen 
Fleiſches Hat bis zur weiteren polizeilichen Anordnung ſich 
jeder Verfügung über das Fleifh zu enthalten. 

Der Fleiſchbeſchauer Hat ohne Verzug mindeſtens drei 
der von ihn trichinenhaltig oder verdächtig befundenen 
mikroſkopiſchen Präparate zwiſchen Glasplatten mit kon— 
ſervirender Flüſſigkeit, ſowie diejenigen Fleiſchſtückchen, 
welche er nach der mikroſkopiſchen Unterſuchung übrig 
behalten Hat, dent Amts- und Gerichtsarzt feines Bezirks 
zur Nachprüfung einzujenden. 

$ 6. Beſtätigt der betreffende Amts- und Gerichtsarzt 
das Urtheil des Fleiſchbeſchauers, fo find Die folgenden 
unter polizeilicher Meberwahung auszuführenden Arten 
der Benußung gejtattet: 

1., die VBerwerthung der Haut und Boriten; 
2., das Ausſchmelzen des Fettes und pie beliebige 

Verwendung deſſelben; 
3., Die Verwendung geeigneter Theile zur Bereitung 

von Geife und Leim; 
4., die hemijche Verarbeitung des ganzen Körper. 

Die bemifche Verarbeitung hat in der Weiſe zu ge 
ihehen, daß das Schwein in Stücken und bei einent 
Hibegrad von mindeſtens 120° C. während einer Dauer 
von 8 Stunden gefodht wird. Nach erfolgtem Kochen 
dürfen die ausgeflojienen Fettmengen für gewerbliche 
Zwecke jeder Art, die Rückſtände (Fleiſch, Knochen und 
&ingeweide) nach volftändiger Auflöfung mit Schwefel- 
jäure als Düngungsmittel verwandt werden. Dabei 
it zu beachten, daß die Verarbeitung in folchen Räumlich— 
feiten und unter Benußung folder Geräthſchaften aus: 
geführt wird, welche in Feiner Weile zur Ausübung des 
Schluchtergewerbes oder zur Bereitung von mienfchlicher 
oder thierifcher Itagrung verwendet werden. 

Trichinenhaltiges Fleiſch, welches nicht in einer der 
vorstehend angegebenen Arten benußt wird, jowie etwaige 
Rückſtände find in wenigſtens 1Y/, Meter tiefe Gruben zu 
vergraben und vor dem Zujchütten mit Petroleum ftark 
zu begießen oder mit ungelöjchtem Kalk zu bededen. 

Dieje Berarbeitung bezw. Vernichtung hat unter polizei- 
licher Aufficht zu erfolgen. 

$ 7. Finden die polizeilich zugelafjenen bezw. angeltell- 
ten Sleifchbejchauer an den von ihnen unterfuchten Schweinen 
eine andere Krankheit als Trichinofis, insbejondere Finnen, 
jo haben diefelben neben der alsbaldigen an die Drts- 
polizeibehörde zu bewirfenden Anzeige nach Maßgabe des 
$ 5 einen Ausſpruch des betreffenden Amts- und Berichts- 
arztes darüber einzuholen, ob das finnig befundene Fleiſch 
nur in gleicher Weife, wie trichinenhaltiges Fleiſch benußt 
werden darf ($ 6) oder ob die Benußung des nur in 
geringen Grade finnigen Fleiſches zum häuslichen Ge— 
brauch geitattet werden darf. 

Voritehende Beltimmung findet auf ſonſtiges verdorbe- 
ned bezw. von dem Fleiſchbeſchauer zum Genuſſe für 
Menſchen nicht tauglich erachtetes Fleiſch entjprechende 
Anwendung. 

$ 8. Das zum Verkauf bejtimmte Fleifcy auswärts 
geſchlachteter Schweine, welches in den Drt eingeführt 
wird, iſt ebenfalls und zwar vor dem Feilbieten dejjelben 
von einem ZTrichinenbefchauer zu unterfuchen. 

Kaufleute, Händler u. ſ. w., weldye von auswärts be— 
zogenes Schweinefleifc) oder daraus bereitete Fleiſchwaaren 

feilhalten, verfaufen oder fonft an andere überlafjen, haben 
daher innerhalb 48 Stunden nad) Empfang der Waare 
und jedenfalls vor Auslegung dejjelben zum Verkauf ent 
weder die Waaren felbjt nachträglich unterfuchen zu laſſen 
oder den Nachweis zu erbringen, daß die Waaren inner: 
halb des deutjchen Neichs bereits auf Trihinen unterfucht 
und frei davon befunden worden find. 
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Dieſer Nachweis wird erbradt: ROY" 
a) entweder durch ein Atteft der Polizeibehörde oder 

eines amtlich angeftellten Fleiſchbeſchauers Des 
Urſprungsortes, dag dort die Interfuchung dev 
geſchlachteten Schweine auf Trichinen allgemein 
eingeführt iſt; 

b) oder dur ein Atteft eines amtlich beitellten 
Fleifchbefchauers des Abſendungsortes oder Des 
Berkaufsortes, daß die betreffenden Schweine bezw. 
die davon gefertigten Waaren auf Trichinen unter- 
fucht und frei davon befunden worden jind; 

e) oder durch einen auf die Fleiſchwaaren durch 
Farbendruck hergeftellten oder eingebrannten Stem— 
pel eines amtlich beftellten Fleiſchbeſchauers. 

Co lange diefer Nachweis nicht vorhanden ift, Dürfen 
die bezogenen Fleiſchwaaren weder ausgelegt, noch feilge- 
halten, noch verfauft werden. 

8 9. Sn Ausführung vorftehender Beſtimmung haben 
die Verkäufer auswärts bezogener Waaren ein der Orts 
polizeibehörde auf Verlangen jederzeit vorzulegendes Fleiſch— 
waarenbuch zu führen, im welches jeder Bezug ſolcher 
Paaren binnen 48 Stunden nad) deren Eingang und 
jedenfalls noch vor dem Beginne des Verkaufs ver Waaren 

.‚nad) beiliegenden Schema einzutragen iſt, und Dejjen 
Spalten 6 und 7 von dem Trichinenbeſchauer auszu— 
füllen find. . 

Findet eine nachträgliche Unterſuchung des eingeführten 
Schweinefleiſches nicht ſtatt, fo müfjen die in $ 8 gedachten 
Attefte dem Fleiſchwaarenbuch als Anlage beigefügt werden, 
auch find Die betreffenden Fracht- und Lieferungsjcheine 
übereinstimmend mit der laufenden Nummer des Fleiſch— 
waarenbuchs zu nummeriren und als Beläge des lebteren 
nit fammt dem Buche ein Sahr Tang jeit der lebten 
Eintragung aufzubewahren und der !Bolizeibehörde jeder- 
zeit auf Verlangen vorzulegen. 

8 10. Die Trichinenbeijchauer Haben tabellarifch ein- 
gerichtete Jahresbücher (Schaubücher), in welche fie unter 
fortlaufenden Nunmtern die von ihnen unterfuchten 
Schlachtſtücke und Fleifchwaaren (ef $ 8 und 9) das Da- 
tum der Schlachtung, fowie die vollitändigen Namen der 
Gigenthümer bezw. ewerbetreibenden, das Datum der 
mikroſkopiſchen Unterſuchung und das Ergebniß der lebteren 
mit „Zrihinen nicht nachgewiefen” oder „trichinenhaltig” 

‚zeinzutragen haben nad) dem anliegenden Schema. 
Diefe Schaubücyer find mit dem 1. Sanuar jeden 

Sahres neu anzulegen und auf Berlangen der Drtöpolizei- 
behörde jederzeit vorzulegen. 

Die abgeſchloſſenen Schaubücer find ein Sahr lang 
aufzubewahren. 

$ 11. Die Gebühren für die vorſtehend angeordneten 
Unterſuchungen mit Einſchluß der zu bewirfenden Ein: 
fragungen und Ausftellung von Attejten werden feitgefeßt: 

für jedes von Privaten geſchlachtete Schwein 
AUT ERROR NSC IE IR Rose MR 

für jedes von Fleiſchhändlern gejchlachtete 
0,75 ME. 

Schwein auf. re el), 
für jedes eingeführte ganze oder Halbe 

Schwein auf NEL RA 0: 
fürjede Duantitätvon eingeführten Schweine: 

fleiſch, Sped, Wurft ze. bis zu5 Kauf 025 „ 
für Quantitäten über 5 K’ auf . WER, 
für Quantitäten über 25 Ro auf 1,00 

.$ 12. Schlachter, welche mit der Zerlegung oder fon- 
ſtigen Berarbeitung eines Schweines beginnen, bevor die 
im 5 1 gedachte Erklärung des Trichinenbejchauers, daß 
das von ihm unterfuchte Schwein trichinenfrei befunden 
ift, abgegeben iſt, verfallen in eine Drdnungsitrafe von 
3—5 ME Außerdem ift die nachträgliche Unterfuhung 
jänmtlicher bereits zerfegten Theile auf ihre Koſten poli- 
zeilicher Geits unverzüglich anzuordnen. 
8,13. Abgejehen von der Beftimmung in $ 12 werden 
Suwiderhandlungen gegen die BVorfchriften diefer Ver— 
ordnung mit Geldftrafe von 3—150 ME. bezw. Haft nad) 
Maßgabe des Strafgeſetzbuchs 88 28 und 29 im Falle 
der Ilmbeitreiblichfeit der Geldftrafe für jeden Fall beitraft 
jofern nicht nach den Vorfchriften beftehender Geſetze eine 
härtere Strafe verwirkt ift. 

Dieſelbe Strafe trifft aud die angeftellten Fleiſch— 
beſchauer, ‚welche die geforderte Unterſuchung dev Schweine 
auf Trichinen innerhalb ihres Bezirks unterlaffen, ver- 

weigern oder ohne Grund verzögern oder außerhalb ihres 

Bezirks für ſolche Bezirke, 
polizeilich beftellt find, Unterſuchungen vornehmen, oder 

welche fi) bei der Vornahme der mikroſkopiſchen Unter: 

fuchungen oder bei der Führung ber Bücher oder Aus- 

ſtellung der Attejte Nachläfligkeiten zu Schulden kommen 

laffen oder überhaupt die ihnen nad) Maßgabe diefer 

Verordnung, nur der beigefügten Snftruftion obliegenden 

sflihten unterlafien. 
Auen Diefe J tritt für die ſtädtiſchen Ge— 
meiüden mit dent I. Oktober d. Is. in Kraft, auf dem 
Lande dagegen erft dann, wenn für den betr. Schaubezirk 
ein Fleiſchbeſchauer beitellt und die erfolgte Bejtellung 
nebft Namen des Fleiſchbeſchauers von der Ortspolizei— 
behörde öffentlich bekannt gemacht worden iſt. 

Bückeburg, den 19. Auguft 1887. 

Fürſtlich Schaumburg-Lippifche Landesregierung. 
von Freſe. 

A. Schema des Schlachtbuchs. 
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B. Schema des Fleiſchwaarenbuchs. 
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C. Schema des Schaubuchs. 

— 

uchung in Bezug |‘ 

auf Tridinen und Finnen. 

{N 

Bemerkungen. 
un i e, 

herer Eigen— 

o 

mikroſkopi— 

thümer des Schweines ſ 

zu bemerk. Raſſ 

g und Stunde der mifrof: |. 
Herkunft, frü Alter und Gefchlecht oder An- kopiſchen Unterfuchung. Bezeichnung des Schweins nad) 

gabe der unterjuchten Fleifch- waaren. wie die vorläufig getroffe- 
Atteſt des Trichinenſchauers üb. ‚nen GSicherheitsmaßregeln Auftraggebers. das Reſultat der ſchen Unterſ chinen iſt Ta Bei Vorhandenſein v. Tri— Laufende Nummer — Tag der Schlachtung. o 

SV) 

Name und Wohnort der 
Schlachtenden bezw. dejien |» 

— — Reglement 
für die Prüfung und Anſtellung der öffentlichen 

Fleiſchbeſchauer. 
‚841. 68 können nur ſolche Perſonen die Thätigkeit 

eines öffentlichen Fleiſchbeſchauers ausüben, welche von 
der zuftändigen Ortspolizeibehörde, (Kandrathsamt, Polizei⸗ 

für welche Fleiſchbeſchaäuer 

* 

hin nn nn u Sn 



direltor der Nefidenzitadt, Magiftrat) dazu amtlich be- 
ftellt find. 

Ueber die Zahl der anzuftellenden Fleiſchbeſchauer ent- 
fcheidet die Drtepolizeibehörde, welcher es auch überlaffen 
bleibt, dem Fleiſchbeſchauer einen bejtimmten Bezirk zu 
überweifen; die Bezirke find thunlichht derart abzugrenzen, 
daß dieſelben mit den Genteindebezirfen oder den größeren 
Drtichaften zufammen fallen. 

$ 2. Nur Berfonen von unbejcholtenem und zuver— 
läſſigem Charakter, welche ſich int Beſitze eines angemtefjenen 
Mikroffops befinden und ihre Befähigung zu mikroſkopi— 
ſchen Unterfuhungen vorſchriftsmäßig nachgewieſen haben, 
darf eine Beſtellung als öffentlicher Fleiſchbeſchauer er— 
theilt werden. 

- Dhne weiteres jind ald befähigt zu betrachten und 
demgemäß ohne Ablegung einer befonderen technifchen 
Prüfung berechtigt: Staatlich approbirte Aerzte, Apotheker 
und Thierärzte, falls gegen deren Zuverläjfigkeit Feine 
thatfächlich begründeten Bedenken vorliegen. 

Sofern ſich die vorgenannten Berfonen mit Trichinen- 
ſchau befajjen, find fie den Beſtimmungen dev Polizei: 
berordnung von heutigen Tage unterworfen. 

$ 3. Alle anderen Perſonen, welche mit den Amte 
eines öffentlichen Fleiſchbeſchauers betraut fein wollen, 
haben ihre Befähigung durch eine vor dent betreffenden 
Amts- und Gerichtsarzt oder den Landthierarzt abzulegende 
Prüfung und ein von diefen Perſonen über die beftandene 
Prüfung ausgeftelltes Zeugniß nachzuweifen. 

Das Zeugniß darf nur ertheilt werden, wenn der Ge- 
prüfte dargethan hat, daß er mit dem Vorkommen und 
dev Beichaffenheit der Trichinen in ihren verjchiedenen 
Entwidlungsftufen in allgemeinen befannt ift, daß er 
mit der Einrichtung und der Gebrauchsweiſe des zufjant- 
mengejeßten Mikroſkops Hinreihend vertraut und im 
Stande iſt, mitteld deſſelben im Fleiſche befindliche Tri- 
chinen möglichit leicht aufzufinden und von anderen darin 
etwa vorkommenden normalen oder fremdartigen Gebilden 
ficher zu unterjcheiden, daß er auch mikroſkopiſche Fleiſch— 
präparate gut anzufertigen und behufs längerer Aufbe- 
wahrung funftgemäß herzurichten verfteht. 
8 4 Aerzte, Apotheker und Ihierärzte find befugt, 
in der miftofopifwen Unterfuhung auf Trichinen theore- 
tiſchen und praftifchen Interricht zu ertheilen, denfelben 
ſteht dafür eine Gebühr von 10 4. für den Kurfus zu; 
für die Prüfung als Fleiſchbeſchauer und das darüber 
a genbe Zeugniß iſt eine Gebühr von 5 A zu er: 
egen. 

Die Beihaffung der zur Interfuhung nothwendigen 
Mikroſkope ſowie der Stempel bleibt den Fleiſchbeſchauern 
überlafjen, doc) müfjen die erjteren Inſtrumente jo be- 
ihaffen fein, daß fie eine mindejtens 200 face Vergröße— 
rung geitatten. 
DD das don den zu Prüfenden zur Stelle mitgebrachte 

Mikroſkop diefen Anforderungen entipricht, ift in Der 
Prüfung felbit feſtzuſtellen. 
85. Auf Grund der über die vorjtehenden Erforder- 

niſſe geführten Nachweiſe und des darüber ausgeftellten 
Fühigfeitszeugniffes wird dem darum Anſuchenden von 
der Drtöpolizeibehörde, wenn nicht für den betreffenden 
Bezirk bereits eine ausreichende Anzahl von Fleiſchbe— 
ihauern vorhanden it, eine Beitellung Eoftenfrei ertheilt, 
welche zur Vornahme der amtlichen Fleiſchſchau beveatigt 
und in welcher ausdrücklich zu bemerken iſt, daß fie jeder- 
zeit widerruflich fei, ohne daß gegen den Widerruf eine 
Beihwerde jtattfänden. 

Die jo beftellten Fleiſchbeſchauer, werden von der Orts— 
polizeibehörde durch Handſchlag an Eidesitatt zur gewiſſen— 
haften Vornahme aller ihnen übertragenen Unterfuchungen 
verpflichtet und ihre Namen mit Angabe der ihnen über- 
wiejenen Bezirke öffentlicht bekannt gemacht. Die Vor: 
nahme von Unterfuhungen geichlachteter Schweine auf 
Trichinen außerhalb feines Bezirks in anderen Bezirken, 
für welche Fleiſchbeſchauer polizeilicy angejtellt find, iſt 
dent Fleiſchbeſchauer unterjagt. 

$ 6. Seder Fleiſchbeſchauer, deſſen Beftellung auf 
Grund eines Prüfungszeugnifies erfolgt ift, Hat ſich auf 
Berlangen der Drtspolizeibehörde zu einer von dieſer be- 
ninmten Zeit einer wiederholten Prüfung nah Maßgabe 

des $ 3 zu unterwerfen und das Nefultat derfelben der 
{ Drtöpolizeibehörde nächzuweiſen. 

— 
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Für jede Nachprüfung ift eine Gebühr von 3 AM an 
den Brüfenden zu bezahlen. 

$ 7. Bei nachgewiejener Fahrläffigkeit in der Unter- 
juchung oder mangelnder Zuverläffigkeit ift dem Fleiſch— 
beſchauer die amtliche Beitellung von der Drtspolizei- 
behörde ohne förmliches Berfahren durch einfache Geltend- 
machung des vorbehaltenen Widerrufs ($ 5) zu entziehen. 

Außerdem verliert diefelbe ihre Gültigkeit, wenn der 
Sleifchbefchauer feinen Wohnſitz außerhalb des Bezirkes 
nimmt, für welchen er als Fleiſchbeſchauer bejtellt bezw. 
zugelajjen wor. 

Jede Zurücdnahme oder eingetretene Ungültigfeit der 
Beitellung eines Fleiſchbeſchauers iſt von der betreffenden 
Drtöpolizeibehörde öffentlich bekannt zu machen. 

Bücdeburg, den 19. August 1887. 

Fürſtlich Schaumburg-Lippiiche Landesregierung. 
von Freſe. 

Die weiterhin beigefügte Inſtruktion für die 
öffentlichen Fleiſchbeſchauer behandelt J. Auf— 
ſtellung des Mikroſkops, II. Bereitung des Präparats, 
III. Die mikroſkopiſche Ilnterfuhung. Der Suhalt ent: 
jpricht im Wejentlichen mit einigen Kürzungen der in den 
Veröffentlichungen Sahrg. 1887 ©. 613, 614 abgedrucdten 
Bromberger Snftruftion. Bei Bereitung des Präparates 
heißt der etwas abweichende dritte Satz: 

„Das fo erhaltene jehr dünne, feine Fleifchicheibchen 
breitet man auf einem veinen Glasjtüde (Dbjektträger) 
vorfichtig aus legt, wenn die Kleifhprobe ganz friſch ift, 
ein gleichlanges Glasjtük darüber, drüct daſſelbe auf 
beiden Enden ftarf an, und bringt das ganze unter das 
Mikroffop. Wenn die Fleifchproben erſt einige Stunden 
nad) der Entnahme unterfudt werden, und troden ge- 
worden find, fo muß man außerdem-auf die Brobe vor 
dent Auflegen des zweiten Olasjtüdes einen Tropfen 
Waſſer bringen”. 

Aus den im $ 3 vorjtehenden Bolizeiverordnung auf- 
geführten Theilen find vom Zleifchbeichauer je drei Probe— 
jtücfe au entnehmen und genau zu prüfen. 

Die lebte Anlage, Anweifung für die Amts- und 
Gerichtsärzte, jowie den Landthierarzt, betr. 
die Prüfung amtlid zu bejtellender Fleiſchbe— 
ſchauer lautet: 

$ 1. Die Amts- und Gerichtsärzte, fowie Der Land— 
thievarzt find verpflichtet, Berfonen, welche die Befugniß 
zur amtlichen Fleifhichau erlangen wollen und eine Be— 
iheinigung der betreffenden Drtspolizeibehörde, daß ihnen 
nad) bejtandener Prüfung die Fleiſchſchau übertragen 
werden wird, vorjchriftsmäßig zu prüfen. 

Die Prüfungen können jederzeit ftattfinden, der Prü— 
fungstermin wird von den Prüfenden feitgejebt, Doch 
dürfen in einem Termin höchſtens drei Bewerber zugleich) 
geprüft werden. 

Die Prüfung zerfällt in einen theoretiihen und prak— 
tifhen Theil und wird in einen Termine abgehalten. 

$ 2. Su dem theoretifhen Abjchnitt iſt feſtzuſtellen, 
ob der Bewerber mit der Entjtehung, dem Vorkommen 
und der Gntwiclungsweife der Zrichinen und Finnen 
hinreichend befannt ift. Er foll eine richtige Vorſtellung 
von der Größe, Beichaffenheit und Form der Trichinen 
in ihren verfchiedenen Entwiclungsitufen als junge Brut, 
wandernde, gejtreckte, eingerollte freie und eingefapjelte 
Trichinen bejißen, die Uebertragungsweiſe der Trichinen 
auf Menfchen und Thiere, den Generationswechſel der- 
jelben, deren Einwanderung im die Muskel, die Art und 
Weife ihrer Ginfapfelung, die Unterſchiede der Darm— 
und Musfeltrichinen, die Immwandlung verfelben in ihren 
weiteren Verlauf kennen und anzugeben wijjen, an welchen 
Theilen dev Schweine die Trichinen am zahlreichiten ans 
getroffen werden, welche Musfeltheile ſich zur Unterſuchung 
vorzugsweife eignen, durd welche Umſtände die mifrofto- 
piſche Interfuchung erjchwert werden kann und welche 
Tärfhungen durd) Raineyſche Körper u. ſ. w. unterlaufen 
fünnen. 

Bei Abhaltung diefer Prüfung empfiehlt es ſich, natur- 
getreue, in vergrößertem Maßſtabe ausgeführte Abbildun— 
gen, welche der zu Prüfende zu erklären hat, zu benußen. 

$ 3. Sn dent praftifchen Theile der Prüfung, iſt zus 
nächſt zu ermitteln, ob der zu Prüfende mit dem Mikroſkop, 



en 

dejjen einzelnen Theilen, Zuſammenſetzung und Gebraud) 
hinreichend vertraut ift. 

Der zu Prüfende hat hierzu fein zur Gtelle mitge: 
brachtes Mikroſkop zu reinigen, aufzuftellen, eine vichtige 
Beleuchtung Herzuftellen und verjchiedene Präparate auf: 
ulegen. 

Nächſtdem find ihn verjchievene Präparate vorzulegen 
und iſt feitzuftellen, ob er Diejelben richtig zu erkennen 
im Stande ift. 

Hierauf hat der zu Prüfende mindeftend fünf Prä— 
parate aus Schweinefleifhwaaren, in frifchen und trocke— 
nen Zuſtande darunter mindeftens ein bis zwei mit 
Trichinen behaftete Präparate anzufertigen und unter den 
Mikroſkop zu erklären, und die in den Präparaten etwa 
vorhandenen Luftbläschen, Fettzellen, durchſchnittene Ge- 
fähe, Nerven u. ſ. w. nachzuweilen. 

Außerdem Hat fi) die Prüfung aud auf die Hand— 
babung, welche durch Die Anwendung von chemijchen 
Mitteln erfordert wird, zu erjtreden. 

Endlich it womöglich an friihen Präparaten feſtzu— 
jtellen, ob der Prüfende die Finnen der Schweine in ihrer 
verjchiedenen Größe, Entwicklung, Verkalkung ꝛc zu er: 
fennen vermag und die Otellung anzugeben weiß, wo die 
Finnen vorzugsweije vorkommen. 

$4 Den Schluß der Prüfung bildet die Mufterung 
des von Dem zu Prüfenden zur Gtelle gebrachten In— 
ftruments; nur ganz brauchbare, nicht Defekte Mikroſkope 
nit mindeftens 200 facher Vergrößerung find als bei der 
Fleiſchſchau werwendbare anzuſehen. 

In dem nach beſtandener Prüfung zu ertheilenden 
Zeugniß iſt die Brauchbarkeit des Mikroſkops beſonders 
zu beſcheinigen, womöglich unter Angabe der Nummer 
des Inſtruments und des Namens des Verfertigers. 

Die zur Prüfung nothwendigen Fleiſchſtückchen, ſowie 
die Präparate und Abbildungen hat der die Prüfung 
Leitende zu beichaffen. 

Die vorjtehenden Beftimmungen finden auf Nachprü— 
fungen entjprechende Anwendung. 

Bückeburg, den 19. Auguft 1887. 
Fürſtlich Schaumburg-Lippifche Landesregierung. 

von Freſe. 

Lippe. Verordnung betr, den Erlaß von Beſtim— 
mungen über die Beförderung von Leichen auf 

Eiſenbahnen. 
Vom 3. März 1888. (Gejeß-Sammlung ©. 45.) 
Zur Einführung gleichfürmiger Beltinmungen im 

Deutſchen Neiche über die Beförderung don Leichen auf 
Eijenbahnen wird auf Grund der von dem Bundesrathe 
in der Sitzung vom 1. Dezember 1887 gefaßten Beichlüffe 
und im Anſchluß an die Verordnung, die Ausſtellung von 
Leichenpäfien betreffend, vom 27. Mai 1859 (L-B. Bd. XII, 
©. 361) Folgendes verordnet: 

5 1. Wenn eine Leiche mit dev Eifenbahn befördert 
werden ſoll, jo ift zur Ausftellung des erforderlichen | 
Leichenpafies ($$ 1 und 2 der B. dv. 27. Mai 1859) die— 
jenige Bezivköverwaltungsbehörde befugt, in deren Bereiche 
der Sterbeort oder — im Falle einer Niederausgrabung 
— ber feitherige Beftattungsort liegt. 

.s.2.bi8 $ 6 find gleichlautend_mit Abſaͤtz 2 bis 6 der Allgemeinen polizeilichen Beltimmungen auf ©. 746 des Sahrgangs 1887 der Ver— öffentlichungen. $ 7 iſt gleichlautend mit Abſaß 8 ebendafelbit 
R 5 5. Die Borjtände der kirchlichen und Eummunalen 
Zodtenhöfe werden angewiejen, die Beerdigung don Leichen 
außerhalb des betreffenden Pfarı- bezw. Gemeindebezirks 
Verſtorbener nur zu geſtatten, wenn ein den vorſtehenden 
Beſtimmungen und den Vorſchriften der Verordnung, die 
Ausſtellung von Leichenpäſſen betreffend, vom 27. Mai 
1859, entjprechender Leichenpaß beigebracht wird. 
89. Dieje Beftimmungen treten mit dent 1. April 1888 
in Kraft. 

Detmold, den 3. März 1888, 
Fürſtl. Kabinets-Miniſterium. Frhr. von Richthofen. 

Hamburg. Bekanntmachung, betreffend Zuſa 
zu der Hamburgiſchen Meute ins 

....„ 49% Februar 1818, 
Dom 8. Juni 1888. (Hamb.Gefef. 1888, 1.Abthlg. Nr. 24.) 

Der Senat hat in Hebereinftimmung mit der Bürger: 
haft beſchloſſen u verkündet hierdurd) ala Geſetz, was folgt; 

Zufaß zu der Hamburgiſchen Medizinal— ei 
Drdnung vom 19. Februar 1818. 

Vorſätzliche Zuwiderhandlungen gegen Die Vorſchrift 
des 8 33, betreffend die Verpflichtung der Aerzte, von 
allen ihnen vorkommenden Fällen anſteckender Krankheiten 
den Gtadt-Phyfifus, d. h. jebt dem Medizinal- Bureau, 
Anzeige zu machen, jowie gegen den $ 15, 1, betreffend die. 
Ausftellung der Todesbejcheinigungen unter Angabe: der 
lebten Krankheit des VBerjtorbenen, werden, fofern nicht 
nach den beftehenden gefeßlichen Bejtinmungen eine höhere 
Strafe verwirft ift, mit Seldftrafe bis zu Mark 1000 oder 
mit Sefüngniß bis zu 3 Monaten geahndet. 

Der fahrläffig dieſe Beftimmungen übertritt, verfällt 
in eine Geldftrafe big zu Mark 300. 

Gegeben in der Berjammlung des Senats, Hamburg, 
den 8. Juni 1888. 

Deiterreich. 
Innern im Ginvernehmen mit dem Handels: 
Minijterium, Gelluloid = Gegenftände betreffend, 

Bon 9. März 1887. 
(Prag. med. Wchſchr. 1888. ©. 202.) 

Die Beltinnmungen 1 und 3 der Minifterial-VBerord- 
nung vom 28. Zebruar 1882, R.-©.-Bl. Nr. 28, werden ab- 
geändert und haben zu lauten, wie folgt: 

1. Stinderfpielwaaren und andere zur Benüßung durch 
Kinder beſtimmte Artikel aus Gelluloid oder aus verſchieden 
benannten gleichen Stoffen find von dem Verkaufe an das 
Tublifum ausgejchlofjen. 

2. Die Handelsleute, welche jelbititändige, aus den ob- 
erwähnten Stoffen erzeugte Ahtitel, als: Wäfcheftücke, 
Schmucgegenjtände, Känme, Fünftlihe Blumen u. dgl. 
verfaufen, haben diefelben in den Auslagen und Verkaufs— 
gewölben mit dev Aufſchrift „Gelluloidgegenftände" leicht 
fennbar zu bezeichnen. 

Oeſterreich. Statth.Erlaß, Trink: und Eßgeräthe 
aus Zinkblech betreffend. 

Vom 22. April 1888. 
(Prag. med. Wchſchr. 1888. S. 202.) 

Das k. k. Juſtiz-Miniſterium hat mit Rückſicht auf 
ven Umſtand, daß Eß- und Trinkgeſchirre aus Zinkblech 
Gefahren für die Geſundheit herbeiführen, indem das Zink 
von kochſalzhaltigen, von ſauren und fetten Speiſen an- 
gegriffen wird, mit Erlaß vom 21. März 1888. 3. 4766 
(Verordnungsblatt VI Stüd Nr. 14) angeordnet, daß der- 
artige aus Zinkblech beftehende Gefchirre zu befeitigen und 
durch) ſolche aus Weißblech oder Thon zu erjeßen find. 

Schweiz. Zollbehandlung der Natur: und Kunft- 
weine, 

(Otſch. Handels-Arch. ©. 402 nad) dem Schweizerifchen 
Handelsamtsblatt von 28, April 1888.) 

Bei Feititellung ver Bolltarifrepifion wurde vom Schwei- 
zeriihen Bundesrath unterm 27. April d. 3. beſchloſſen, 
daß der Konventionalanfaß von 3,50 Franken, mit weldyent 
die Schweiz durch die Handelöverträge mit Frankreich und 
Spanien für die Einfuhr von Wein in Fälfern, Flafchen 
oder Krügen gebunden ift, nur auf Naturweine Anwen- 
dung zu finden habe, wogegen Kunftweine den Anſätzen 
des Generaltarifs unterliegen follen. 

Demgemäß wird die VBerzollung von Wein vom 1. Mai 
1858, dem Datum des Sufrafttretend des neuen Zolltarif- 
gejebes, ab nad) folgendem Tarif ftattfinden: 

General- Konventional— 
tarif. tarif. 

Tarif Ntr. Sranfen. Sranfen. 
a) Wein in Fäffern: 

252. Naturweine . . 100 kg — 3,50 
2523. Kunftweine . . 4 u 6 — 

b) Wein in Flaſchen oder 
Krügen: 

253. Naturweine . 10 kg — 3,50 
2533. Sunftweine . .. 0 

" U 2 

In Ausführung diefes Beſchluſſes Hat der Bundes- 
rath verfügt, daß unter der Bezeichnung „Naturwein“ 
nur der gegohrene Saft von friihen Trauben ohne irgend 
welche andere Beimifchung zu verſtehen ſei, dagegen alle 

Verordnung des Miniſteriums des 



andern ald Wein benannten Flüſſigkeiten, wie z. B. Troden- 
beerwein, gallifirte, petiotifirte und Trejterweine ꝛc. ferner 
die Mifchungen folder Weine mit Naturweineit (coupage) 
unter den Begriff von „Kunſtwein“ fallen. 

Schweiz. Monopolgebühr für mit Alkohol zu= 
bereitete Frucht: und Beerenjäfte und für mit 
* Alkohol eingemachte Früchte. 

(Dtſch. Handels-Arch. ©. 404 nad) dem Schweizeriſchen 
HGandelsamtsblatt vom 9. Mai 1888.) 

Der Bundesrath Hat beihlofjen, die mit Alkohol zu- 
bereiteten Frucht und Beerenfäfte, die ſich nicht als Liqueur 
qualifiziren, ſowie mit Alkohol eingemachte Früchte mit 
einer feſten Monopolgebühr von 40 Franken für 100 kg 
Brutto zu belegen. 

Großbritannien. Verordnung des Geheimen 
Maths, betr. Menderung der Ausführungss 

- Beltimmungen zum Viehſeuchen-Geſetz. 
* Bon 7. Juni 1888. 

(3701.) — The Animals (Amendment) Order of 1888, No. 2. 

’ Amendment of Article 68 
(Declaration of Swine- Fever Infected Place) 

of the Animals Order of 1886.) 

1. Article 68 of The Animals Order of 1886 shall be 
read and have effect as if twenty-one days were specified 

‚in the first paragraph of the said Article in lieu of ten days. 
ur Amendment of Article 73 
(Swine- Fever Infected Circle) of The Animals Order 

of 1886.”) 
2. Article 73 of The Animals Order of 1886 shall be 

read and have effect as if the following paragraph was 
inserted in the said Article, and the following paragraph 
shall be deemed to form part of the said Articie (namely): 

‚(viia.) Where two or more Swine-Fever Infected Circles 
adjoin or overlap each other, the whole of such In- 
fected Circles shall be deemed for the purpose of the 
movement of swine under any Regulation. made by 
the Local Authority under this Article to be one 
Swine-Fever Infected Circle. 

Amendment of Article 79 
(Regulations of Local Authority as to Vans, Carts, or 

other Vehicles) of The Animals Order of 1886.°) 

3. Article 79 of The Animals Order of 1886 is hereby 
revoked and the following provisions of this Article shall 
be read in the place thereof and shall be deemed to be 
Article 79 of The Animals Order of 1386 (namely): 

Regulations of Local Authority as !9 Vans, Carts, 
Vehicles, dc. 

79. Without prejudice to the provisions of Article 109 
and in addition thereto, any Local Authority may, 
for the purpose of preventing the spreading of swine- 
fever in their distriet, make, from time to time, such 
Regulations as thei think fit for requiring the clean- 
sing and disinfection of vans, carts, or other vehicles 
used for earrying swine, or of ropes, nets or other 
apparatus used in the conveyance of swine, on land 
otherwise than on a railway. 

Saving for Existing Regulations under Arlicle 79 of 
The Animals Order of 1886. 

4. All Regulations made by a Local Authority under 
Article 79 of The Animals Order of 1886, and in force 
at the commencement of this Order, shall be deemed to 
have been made under this Order. 

j Amendment of Article 30 
(Declaration of Swine-Fever Infected Place or Area by 

Privy Council) of The Animals Order of 1886.*) 

5. Article 80 of The Animals Order of 1886 is hereby 
revoked and the following provisions of this Article shall 
be read in the place thereof and shall be deemed to be 
Article 80 of The Animals Order of 1886 (namely): 

ı) Veröffentl. 18386 ©. 722. — ?) Deögl. ©. 723. — 
 ?) Deögl. ©.738. — 9 Desgl. ©. 738. 

Reservation of Powers of Privy Council as to 
Swine-Fever Infected Places and Areas. 

80.— (1.) The Privy Council reserve to themselves 
the power — 

As to Infected Place, 
(a.) of declaring by Order at any time any pig-sty, 

shed, or other place, with or without any lands or 
buildings adjoining or near to that pig-sty, shed, or 
other place, to be a Swine-Fever Infected Place: 

(db) of extending, contracting, or otherwise altering by 
Order the limits of a Swine-Fever Infected Place, 
declared either by the Privy Council or by a Local 
Authority: 

(e.) of decelaring by Order at any time any place that 
has been declared either by a Local Authority or by 
the Privy Council to be a Swine-Fever Infected Place, 
to be free from swine-fever: 

As to Infected Area, 
(d.) of declaring by Order at any time, if they think 

fit, on any evidence satisfactory to them, any area 
wherein a Swine Fever Infected Place is situate to 
be a Swine-Fever Infected Area: 

(e.) of extending, contracting, or otherwise altering 
from time to time, if they think fit, the limits of 
such an Area: 

(f.) of declaring at any time by Order any Area so 
declared to be a Swine Fever Iufected Area, to be 
free from swine-fever. 

(2.) The Privy Couneil alone and not any Local 
Authority shall have pover to declare a Swine-Fever 
Infected Area 

Interpretation. 
6. In this Order terms have the same maening as in 

The Animals Order of 1886. 

Short Title. 
7. This Order may be cited as THE ANIMALS 

(AMENDMENT) ORDER OF 1888, No. 2. 

Commencement. 
8. This Order shall commence and take effect from 

and immediately after the twenty-first day of June one 
thousand eight hundred and eighty-eight. 

C. L. PEEL. 

Rechtſprechung. 

Veräußerung von Rindvieh, deſſen Einfuhr aus Oeſter— 
reich in den bayeriſchen Grenzbezirk ausnahmsweiſe 
zum eigenen Wirthſchaftsbetriebe des Einführenden 
behördlich geſtattet wird, zum Zwecke der Schlachtung. 
$ 1 Geſetz vom 21. Mai 1878, betr. Zuwiderhand— 
lungen gegen die zur Abwehr der Rinderpeſt er- 
laffenen Vieheinfuhrverbote, Befanntmahung des 
Königl. bayerifhen Staatsminifteriums des Innern 
vom 2. Sanuar 1882. 

Urtheil des Neichsgerichts vom 12. Mai 1887 gegen Sch. 

In der Straffache wider den Schmied Sylveiter Schl. 
zu ©. wegen Zuwiderhandlung gegen die zur Abwehr der 
Ninderpeft erlafjenen Vieheinfuhrverbote, hat das Reichs— 
gericht, Erſter Straffenat, in der öffentlihen Sitzung am 
12. Mai 1837, für Recht erfannt: 

daß auf die Nevifion des Angellagten das Urtheil der 
Straffammer des Königlich Bayeriihen Landgerichts 
Traunftein vom 5. Februar 1887 nebjt den Demjelben 
zu Grunde liegenden thatſächlichen Feftitellungen auf- 
zuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung 
und Entſcheidung an das genannte Gericht zurüd- 
zuveriweijen. 

Gründe: 

Der Angeklagte erachtet ſich durch die Verurtheilung 
aus $ 1 des Reichsgeſetzes vom 21. Mai 1878, betreffend 
Zuwiderhandlungen gegen die zur Abwehr der Rinderpeſt 
erlafjenen VBieheinfuhrverbote, aus dem Grunde ald be- 
ſchwert, weil die angezogene Vorſchrift, jowie die Be— 
ſtimmungen des $ 4 Abf. I und 2 Ziffer 1 mit $ 7 der 
Bekanntmachung des Königlich Bayerijchen Staatsmini- 
fteriums des Innern vom 2. Sanuar 1882, Maßregeln 
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gegen die Ninderpeft betreffend und die in dieſer Nichtung 
ergangenen Entſchließungen der Königlichen Kreisregierung 
von Oberbayern vom 19. März 1880, die Einfuhr von 
Nutz- und Zuchtvieh aus Defterreid in die bayerischen 
Srenzbezirfe betreffend, dann von 24. Dezember 1885, 
Mapregeln gegen die Ninderpeft betreffend, Ziffer 2 Ab- 
faß 3a dur Anwendung auf die ald$ erwiejen erklärten 
Thatſachen verleßt worden fein. 

Nach der Feititellung des Urtheils hat der Angeklagte 
am 27. April 1886 unter Beobachtung der maßgebenden 
Boriehriften eine Kuh nebft Kalb aus Deiterreicdh auf 
fein Anwefen zu ©. in Bayern zu eigenem Wirthſchafts— 
betriebe, mithin nicht etwa zum Zwecke einer nad) Furzer 
Zeit auszuführenden Schlachtung, eingeführt, hierauf Die 
Kuh auch auf feinem Gehöfte behalten, aber das Kalb 
in der Zeit vom 16. bis 18. Mai, fomit innerhalb des 
Zeitraums von 45 Tagen, während deſſen nad) $ 7 der 
in Bezug genommenen oberpolizeilihen Vorſchrift von 
2. Sanuar 1882 das eingeführte Zucht: und Nutzvieh aus 
dem Zlurbereiche des Drts, in welches jenes eingeführt 
wurde, nicht entfernt werden darf, an den Gaſtwirths— 
john Sebaſtian 2. zu ©. zum Zwecke der am Tage nad) 
der Uebergabe ausgeführten Schlachtung veräußert, ohne 
hierzu die vorjehriftsmäßig erforderliche Erlaubniß des 
Königlihen Bezirfsamtes Laufen erholt gehabt zu haben. 

Die Straffammer nimmt nun an, daß „durch die 
Schlachtung“ das Kalb aus dem Drtöflurbereiche entfernt 
worden fei. Da aber der Verkauf wie das Urtheil feſt— 
itellt, an den Gaſtwirthsſohn Sebaſtian 8. in ©. ftatt- 
fand und hierdurd nahe gelegt wird, daß das gejichlachtete 
Kalb in der Gaftwirthiehaft in ©. verwendet wurde, war 
es nothwendig. näher anzugeben, in welcher Weiſe die 
Entfernung des Kalbes aus dem Drtsflurbereiche ſtatt— 
fand, weil durch die bloße Schlachtung vefjelben inner- 
halb. des letzteren jene nicht ſchon ebenfalls und zugleich) 
als bewirkt gedacht werden kann. Es liegt daher ein ver- 
läffiger Anhalt dafür, daß das Kalb lebend, oder daß das 
geihlachtete Kalb aus Dem Ortsbezirke entfernt wurde, 
zur Zeit nicht vor. 

Dagegen iſt in der als erwiefen erklärten Veräußerung 
des Kalbes zum Zwede der Schlachtung eine Zuwider- 
handlung gegen Die Bedingungen und Beichränfungen, 
unter deren Einhaltung allein die Einfuhr zuläffig ge- 
wejen it, zur erkennen, da nah $ 4 Abf. 1 der bereits 
bezeichneten, nunmehr durch die Bekanntmachung des 
Königlichen Staatsminifteriums des Innern vom 22. Ja— 
nuar 1337 aufgehobenen, jedoch hinfichtlich der. aufgewor- 
jenen Frage durch. übereinſtimmende Anordnungen er 
jesten Vorſchrift vom 2. Sanuar 1882 jeder weitere Handel 
mit dem eingeführten Nindvieh, alfo auch eine, wie das 
Urtheil feftitellt, lediglich in der Abficht gewinnbringender 
Verwerthung des Kalbes unternommene Beräußerung des: 
jelben, jowie nad) $ 4 Abſatz 2 Ziffer 1 Gab 2 ebenda 
dad Ginbringen von Bieh zum Zwede der Schlachtung 
verboten ericheint, endlich die Einfuhr nur zum eigenen 
Wirthſchaftsbedarf gejtattet und darum aud) das ein- 
geführte Vieh in dev Wirthichaft, für welche es einge- 
bracht wurde, zur Ermöglichung geeigneter Beauffihtigung 
während der Kontumazzeit zu belafjen it. Allerdings ift 
dent Bezixksamte ausnahmsweife die Ermächtigung, wie 
Die in Sreisamtsblatte veröffentlichte Bekanntmachung 
der Königlichen Regierung von Dberbayern vom 24. De- 
zember 1885 Hiffer 2 Abſatz 3a ausfpricht, ertheilt, in 
den nad) der Natur ‚der Berhältnifje geeigneten Fällen 
nod) im Taufe der Kontumazzeit die Schlahtung ein- 
geführten Rindviehes zu erlauben, derjenige aber, weldyer, 
ohne dieſe Erlaubniß zu erholen, letztere vornimmt, ver: 
fehlt ſich eben gegen die als allgemeine Regel zu erach— 
tende, das Schlachten verbietende Vorſchrift. Aus dem 
von der Reviſion hervorgehobenen Umſtande, daß Die jene 
Ermädtigung ertheilende bereits angezogene, auf Ent- 
ſchließung des Königlichen Staatsminiſteriums des Innern 
vom 7. März —1880 fich ſtützende Negierungsperordnung 
bom 19. März 1880 nicht zur allgemeinen Kenntniß ge- 
bracht, ſondern nur den Verwaltungsbehörden mitgetheilt 
worden jei, vermag der Angeklagte eine Entlaftung für 
ſich nicht abzuleiten, da nad) der getroffenen Waßnahme 
die Erlaubnißertheilung dem von der Lage des einzelnen 
Falles abhängigen Ermeſſen dev Behörde als vorbehalten 
erſcheint und jedem Betheiligten überlaſſen geblieben ift, 
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zutreffenden Falles die nöthigen Schritte zur DBefeitigung 
des Verbots jelbft zu thun, wenn auch kaum zu verfennen 
ift, daß es für die Betroffenen Angefichts der jchweren 
Strafen des Reichsgeſetzes vom 21. Mut 1878 von wejent- 
lichem Intereſſe wäre, darüber aufgeklärt zu werden, daß 
fie die Erlaubniß zur Schlahtung oder Veräußerung zu 
erreichen vermögen, jobald wirthichaftlihe Gründe hierfür 
vorliegen, wie dies die bezeichnete Entjchließung der König- 
lihen Negierung von Oberbayern, welche in ihrem Wort- 
Yaute aus Beranlafjung erhobener Anflagen den Gerichten 
von Verwaltungsbehörden mitgetheilt worden ift, in Aud- 
ſicht Stellt. 

Die feitgeitellte Thatfadhe, daß der Angeklagte inner— 
halb der bezeichneten Friſt das Kalb zur Schladytung ver- 
äußerte, reicht indefjen zur Begründung des angefochtenen 
Schuldausſpruchs nit Hin. Es ftellt zwar die Gtraf- 
fanınter weiter feit, daß der Angeklagte mit Kenntniß der 
bejtehenden Ginfuhrverbote und insbefondere der Vor— 
ichriften in $ 4 Abſ. 1 und 2 Ziffer 1 mit 8 7 der Be- 
fanntmahung dom 2. Sanuar 1882, dann der Ent- 
ihliegung der Königlichen Regierung von Dberbayern 
von 19. März 1880 gehandelt habe und es wird hieraus 
gefolgert, daß der Angeklagte die Zuwiderhandlung gegen 
jene Vorichrirten vorjäßlich begangen habe. Eine ſolche 
hat die Strafkammer jedod nur in der angeblich durch 
Schlachtung bewirkften Entfernung des Kalbes aus dent 
Drtsflurbereihe erblickt und nur im diefer Unterjtellung 
die Borfäßlichfeit feitgeftellt; es bleibt daher dahingeftellt, 
ob der Angeklagte, wie der Thatbeftand des $ 1 des oben 
angezogenen Geſetzes vom 21. Mai 1878 es erfordert, bei 
einer, wie als möglich vorauszufegen, ohne Entfernung 
des Kalbes aus dem Drtöfiurbezirfe erfolgten Veräußerung 
desfelben — und bei Unterlaſſung einer Erholung bezirks— 
amtlicher Erlaubniß zur Schlachtung fih bewußt ge- 
weſen, daß er gegen beitehende Einfuhrbefhränfung Handle. 
Die Annahme der Straffammer, daß der Angeklagte die 
in der Entſchließung vom 19. März 1880 enthaltenen 
Vorschriften gekannt habe, ift um fo bedenflicher, als Die- 
felbe nur an Behörden und Auffihtsbeamte ergangen ift. 
Es ift aud) nicht etwa feitgeftellt worden, daß Der An- 
geflagte die Anordnungen der Königlichen Regierung von 
Oberbayern vom 24. Dezember 1885 gefannt habe, welde 
zwar jpezielle, von der Bekanntmachung von 2, Sanuar 
1852 noch nicht erwähnte bezirfsamtliche Bewilligung für 
erforderlich erklären, aber dieſe lediglih im Falle einer 
mit Cntfernung aus dem Drtsflurbereiche verbundenen 
Schlachtung als nöthig anfehen. ah. # 

Denmad) ift die Aufhebung bes Urtheils geboten und 
die von $ 594 Abja 2 der Strafprozeßordnung vorge— r 
zeichnete Maßnahme zu treffen. : 
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— Uerzeichniß A“ 
der für die Bibliothek des Raiferl.Gefundheits- 

amtes eingegangenen Geſcheuke. 
(Gleichzeitig als Empfangsanzeige und Dankesbezeugung.) 

Annali di statistica. Statistiea industriale. Fasc. Se 9. 
Roma, 1887. 8°. 

Atti della reale accademia medica di Roma. 1836-87. 
Roma. 1837. 8. 

Banos, nuevos, ferruginosos en la villa de Guadalupe. 
Mexico. 1880. 12°, 

Beretning om Sundhedstilstanden og Medieinalforholdene 
i Norge i Aaret 1885. (Norges officielle Statistik 3. 
Raekke Nr. 51). Christiania. 1887. 8°, J — 

Boletin del consejo superior de salubridad del distrito 
federal. Tomo 2, 3. 1881—1883. Mexico. 4%. 

Cantimir, Dr. Les bains minéraux de Bältatesci. Rap- 
port. Bucarest. 1887. 8°, 2 

Carte graphique de la mortalit@ des enfants au dessous 
d'un an dans chaque commune des Pays-Bas dans 
la periode quinquennale 1880—1885. 

Dietamenes y resoluciones del congreso nacional de 
higiene. Mexico. 1884. 49, 

Redigirt im Kaiſerlichen Geſundheitsamt. = Verlag von Julius Springer in Berlin. — Drud von G. Bernitein in Berlin. 
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Die Veröffentlihungen erfcheinen jeden Dienstag. Abonnements 

werden zum Preiſe won 14 5 balbjährlich von allen Poſtanſtalten (Poſt— 

Ztgs.-Preisliſte 5910) und Buchhandlungen, ſowie von der Verlags- 

bandlung angenommen. 

Verlag von 
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des Kaiſerlichen * Gefundheitsamtes. 
Snierate nehmen alle Ant 

lagshandlung zum Preiſe von 33 

entgegen. Beilagen, von denen 

ist, werden nac Vereinbarung 

Berlin, 

Inhalt. Geſundheitsſtaud. Volkskrankheiten in Der Be- 
richtswoche. S. 459. — Volkskraunkheiten und Sterblichkeit im Juni 1888. 
©. 459. — Sterbefälle in deutſchen Städten von 40000 und mehr 
Einwohnern. ©. 460. — Desgl. in größeren Städten des Auslandes. 
©. 461. — Erkrankungen in Berliner Kranfenhäufern ©. 46i. — 
Desgl. in deutichen Stadt- und Landbezirken. ©. 461. — Brech— 
Durchfall - ähnliche Erfranfungen in Schale. ©. 463. — Kranken-Ver— 
ae der Arbeiter. ©. 464. — Witterung. ©. 461.- Grundwaſſer— 
tand und Bodentemperaturen in Berlin und München, Suni 1888. 
©. 462. — Beitweilige Maßregeln ze. ©. 465. — IThierjeuchen 
in den Niederlanden ©. 465. — Tuberkuloſe und ZTrichinoje bei 
Schlachtthieren. ©. 465. — Beterinärppfizeiliche Maßregelu. 
©. 465. — Medizinalgejegebung ze, (Preußen.) Schiffsverkehr 
mit Bieh. ©. 465. — (Neg.-Bez. Königsberg.) Drogen- und Farb: 

Geſundheitsſtand 

und Gang der VPolkskrankheiten. 

In der Berichtswoche ſind nachſtehende Todesfälle 

und Erkrankungen an Pocken, Flecktyphus und epide— 

miſcher Genickſtarre gemeldet worden: 

Pocken: Reg.Bez. Königsberg, Wien, Vororte 
Wiens je 1, Prag 6, Trieſt 4, Paris 1, yon 2, 
London, Vetersburg je 1, Warihau 3 Todesfälle; 
Berlin, Neg.-Bez. Hannover je I, Reg.Bez. Königs- 
berg 4, Wien 4, Budapeft 2, Petersburg 5 Erfran- 
kungen. 

Flecktyphus: Prag, Betersburg je 1 Todes— 
fall; Edinburg 1, Petersburg 4 Erkrankungen. 

Epidemiſche Genickſtarre: Kopenhagen 2 Er— 
krankungen. 

Im Uebrigen ſind beſonders hervorzuheben: 

Unterleibstyphus: Paris 15, Petersburg 19 
Todesfälle; Berlin 16, Hamburg 17, Kopenhagen 

— 

— 

18, Petersburg 58 Erkrankungen. 
Roſe: Kopenhagen 18 Erkrankungen. 
Majern: Hambıng 8, Wien 9, Prag 8, 

Paris 22, London 25, Petersburg 41 Todesfälle; 
Berlin 154, Hamburg 237, Neg.-Bezirke Düfjeldorf 
175 und Schleswig 266, Wien 135, Budapelt 66, 
Petersburg 244 Erkrankungen. 

Scharlach: London 14, Petersburg 17 Todes— 
fälle; Berlin 39, Wien 33, Kopenhagen 56, Stod- 

holm 18, Betersburg 29 Erkrankungen. 
Diphtherie und Croup: Berlin 16, Breslau 

12, Wien 9, Paris 30, London 21, Kopenhagen 11, 

Chriftiania 10, Petersburg 13 Todesfälle, Berlin 
61, Breslau 20, Hamburg 27, Neg. = Bez. Schles- 
wig 169, Kopenhagen 54, Chrijtiania 22, Peters— 
burg 30 Erkrankungen. 

J 

.) Pockentodesfälle. 
n Geheimmitteln pp. 

auf Finnen und Trichi- 
©. 466. — (Reg.-Bez. Ma 
©. een a öt 
nen. . 466. — (Württeniberg. g für den ärztlichen Staats- 
dienſt pp. ©. 469. — (Mecklenburg: Schwerin.) Desinfektion der 
Hebammen. ©. 469. — (Schaumburg-Lippe) Verhütung der BVer- 
breitung anftectender Krankheiten. ©. 470. — (Franfreich.) Einfuhr 
Ipanifcher Weine. S.471. — Verkehr mit Butter. ©. 471. — (Belgien. ) 
Brovinzial-Medizinal-Kommilfionen. ©. 471. — (Schweren.) Ein- 
fubr von lebenden Schweinen. S. 472. — Bermiichtes. (Rreußen. 
Berlin) Milch. ©. 472. — Geſchenkliſte. ©. 472. — Sterbefälle 
in deutſchen Orten mit 15000 und mehr Einwohnern für den Monat 
Juni 1888. ©. 473. — Desgl. in größeren Städten des Nuslandes. ©. 476, 

Keuchhuften: London 33 Todesfälle; Ham- 

burg 36, Kopenhagen 29, Stodholm 27 Erkran— 
tungen. 

Kontagiöje Angenentzündung: NReg.- Bez. 
Königsberg 123 Erkrankungen, davon 120 in der 
Volksſchule zu Bartenftein. 

(Zur Monatstabelle.) In dem Berihtsmonat find 
nachjitehende Todesfälle an Pocken, Cholera, Gelb- 

fieber, Flecktyphus, Nücdfallsfieber und epidemifcher 

Genickſtarre gemeldet worden: 

Pocken: Berlin, Gnejfen, Königsberg, Auffig, 

Eger je 1, Bilfen 5, Genua 6, Lifjabon 34, Moskau 1, 
Bufareft 7, Bombay 83, Madras, Mlerandrien 1, 

Kairo 4, Bojton, Brooklyn je 1, New-York 23, Rio 

de Saneiro 5, San Franzisko 2. 
Sholera: Bombay 35, Madras 71. 

Gelbfieber: Rio de Janeiro 58. 

Flecktyphus: Dldenburg 1, Moskau 6, Alex— 

andrien 3, New-VYork 2, Rio de Saneiro 1. 

Nücfallsfieber: Alerandrien 6, Kairo 2 

ſchließlich biliöfen Fiebers). 

Epidemiſche Genickſtarre: Beuthen 1, Bo— 

ſton 2, Chicago 24, Cincinnati 4, New-Nork 23, 

St. Louis 6. 

Sm Mebrigen find bejonders hervorzuheben: 

Unterleibstyphus: Königsberg 22 (Vormo— 

nat 32), Moskau 22 (21), Kairo 54 (64), New-York 

23 (11) Todesfälle. In Chemnitz find 5 Todesfälle 

gegen 24 im Vormonat vorgefommten. 

Nuhr: Bombay 54 (Vormonat 61), Madras 123 

(100), Alerandrien 31 (28), Kairo 110 (88) Todes— 

fälle. 

Mafern: Berlin 23 (Vormonat 23), Hamburg 
(Sortießung auf Seite 462.) 

(ein- 



* 

— 460 — —9 

Sterblichkeit in deutſchen Städten von 40 000 und mehr Einw. 29, Woche vom 15, bis 21, Juli 1888. 
— — — — — — — — — 

33 Geftorbene Berhäliuie: Eodes-Urjadenn) 
{27 exkl. ⸗ 5 FIRE 

A| A Geöorene Bi = 2 #38.) „. |88 33 DBreche | un 
& gs=1|&5 at der s 285 | 8 |88|85| durhfall| = — 

Namen 23313 8 De Jahren/— 5 ee | — .- 28 ]|28 28 Irichts- | Iren =5 21 a er oa | | Ein > 5 38618 . 583.8 2 je a8 
u IE SQ w 18828 ee | 2/0, = Sol 22 | wol co = 

< ss |e2| 2 180 me s ls8l88| ® |25|82. 8 sell s 
wohner 38 |32| & | ST Gettorbenen| = | g | 5 [27 z&| 8 [BE 88 ss aaleal| $ 

J — 21 5 8 iımI=s|S | = 53°: 35 — 55 Se En; ER 
— —— wohne und | 2 | E 8 8.122] & 

a5 ms 25 aufs Jahr de-|S | 8 | 2 |ee|s 3 |22 #3 82953 8 
= le 582 en Bıvolüalssea |S |52 55 2|)2 |= | ©. 

1 2 Sa RER 6 7 s Is Jo lu) 2 13 | a Seren 

+ Mahen ..... | ı00982| 52] 2| 38 | ı9 [19,6 Fass. |—-| | - | =) see 
\ i 

FIMond 2. de 1117801 741 .1| 46 | 10 1214 959 | 2) — | 41 — |) EHE 

ehe tl ssagrl al 51 srl 1 [as | 287 || 11-1191 
+Barmen ....| 106749 | 8 2 30 14 14.6 Wa | 1 ae Br T 4 5 3 1 1 IS Te 

Berlin... 1414 980 | 832 | 34 | 577 | 276 [21,2 | 26,3 | 6) 5/16, 3] 11542 [Asse 285 | 13 

+ Bodum..... 4551| 86] 1| ı6| 2 118,7 [289 | 1] — |) = 2 se Z EEE 
Yraunihweig .| 904101 461 —| 34 | 13 [19,6 1247 | 1| 2| 3) =) | A| al 37 2) 27 ul 

r weig 
Bremen 121464 | 69| !1| 27 6. 11,6 WO IS en J ee 

+ Breslau... ... 313451 | 216 | 10 | 178 | 7A [295 310 |—|— 12] = | 126 7 18) 29 a a 

Charlottenburg | 48514 | 46 | —- | 32 | 19 [345 | 308 [-|—! 1121) 21 27 9 a a 

+6Chemniß ....| 118926 | 111 | %| 62 | 31 [271 | 3232 || — 1|.1[-1'6) 1 SV 

Lang... 1180371 ca| 3) 56 | 28 [247 | 271 |—| 4| 3] — 1] 207 Zossen 
+9Damıftadt . . . 52930 | 40 — 17 4.116,7 MO En Sa ae — ı| 2| — 55 2 Sr 

Dortmund ...| 8578| 73| 2| 25 6 1154: aan Sen — | a e 

FDredden..... 259142 | 161 | 4| 88 | 29 117,7 1.285,21 | — | 91 7 SPOT 
+Düffeldorf ...| 1253884| s2| 3|.42 | 19 J174 1249 | )— | 1) I SS ae 

+ Duisburg... - 5076| 47 1 25 | ——— u a ae a | ke 

I Elberfeld... .| 113195 | 8ı| #| 40) 14. [184 | 231 |J-|—| 6 | 2) ala za 
61036 | 46 1 20 117,0, 2:| — |, En 1 Da 3 3 LE 

IC LA 69259] 55] .1| 33 | ı8 94,8 1982 [= Be 
+ Sranffurt a. M.| 163655 | 70| 5| a9 | 16 J15,6 119,9 |—| 1| 11 | 17 oz 

+ Frankfurt a. D.| 55604| 83| 2| 23 | 13 J21,5 |oz6 |— | — 1-1) =) Sau ge 
+ Sreiburg 1. B...| 43892 | 24 | — | 18% 10 [21,39] 23,75|- ||| |) Ssa EEE 

NM&ladbad . .| A7767| 30) —-| 1a 5152154 |-|-| ı/<-| ı) a) -| -| | —| 8 - 
+8dlib...... 58489| 38 | 1| 22 | 10 [19,6 1980 [1 — | — = | = Bo 
+ Halle a.©. ..| 87407| 59| 5| 37| 9.1220 1956 || — | 3) | | ——— 
+Samburgudorortel 498554 | 317 | 6] 239 | 83 [24,9 | 26,6 [23] 1| 6) 3| 1[ 24 | 26) 29| 11) 10/110] 16 
+ Hannover... .| 148458| 100 | 8| A6 | 18 list 2) | 1 | | Z zerzee 6] 281 — 
Be ee 10 767.155 > 5 : 9:1 22,5 ober el 2 i T\ air se 

Noll > acc 67 077 2: 1 11T S:OL Sn ee 11-1 ehe re 
let ar 55896 | 52:1 2| 2ı| 5 Jı95 las | ı —| 3] —| | 2 Ser 
EL TB 0 1699938 | 153° | 7| 66 | 28 [20,2 [969 I=\|—|—=| — 

+ Königebergi.Br.| 156441 | 101 | 10 | 96 | 43 |31,9 [811 ||| 1} 2) 2| 771022 
ReeielDme er. 98691 | 87| 2 42 17122 7 31 —— 

' ' 

LED 2 181324| 9 | 2 | 57 | 16 (163 | a8 |-|—| 11-1 -| 8 | 8 9| al a) 307 1 
EU BEREE 1505| | | 2 3713939 |-|—-|-|--|,2) So 22er 
+tübet ...... 57644 | 28 7| 2 (153 1218 |-|-| De zen 
+ Magdeburg. ...| 171086 | 144 | 7| 84 | 48 [255 | 966 — 113 = 1! 24| 24| 24| 46| 1 

Mainz... nee. BO 1 I A223 8 1173199 1-| 11 — Ze —— 
r Dannheim ...| 65305| | 2| 83 | 17 [26,3 121,0 | 11—-|—| 11—| 7 | 1080 575 ———— 
T Dieb le ag ie al 2 5 127,6. 91 1.1402 So Pa ar la) = 
 Mülhaufen i.&| 72926| 42 | 5| 37 3 126,4 »1—| 1) — 1-1 176 12 ——— 
Münden ....| 278494 | 170 | 8| 150 | 49 280 [3038 | 1) 1| 2) 1) = asTreeg ——— 

+ Münfter.. ... 45983] 20| 2| 21] 9 J938 [913 I—1-|-1-1— | SI SB oe 

Fu] on] sel a1 2212|) 2/8] 2200 E "DB. . & 275 1-|-| ı- -| 1|-| 1) <-| —-|1 
+Bofent.n ı., 6655| aal—| 36 ı ’ Ser * — 3 en 
fotsdam ....| e1e2l al ıl 27 6 laca 318 ee = 

NONE 4.0. 40591 | 19| 1] 14 | 5 [179 | 2038 I— | —-—| 11 —/—/|— | 1) ı) 1) 1) 10| 1 
t Stettin... .| 108565| 68| 5| 46 | 22 123,1 257 |—| ı) 1 —|—|) 2| 4| a8) ul 11 941 
7 Straßburg i. E. 115870 | 57 2, 46 17 120,6 [26,7 ei 1| 81.8) 8 82 
Stuttgart . .. .| 117861] 67 | A| 35! 14 J15a |a1ı [| 1) -|-—| 6 | —| 5| 5| 5] 211 2 
* Wiesbaden DR, 88.148 | 17 8I 21 6 1188 IT| 27-1 | — | 3 11: "112 Di az 
TWürburg ...| 57074| 33| 3| 16 4 114,6 | 54 |-|-|— 9— ı|) 1 111224 wid la J +Bwidau...... al434| 35| 1| 25 | 12 [814 | 88a I—-|—! — | So 

Die mit einem 7 bezeichneten Städte berichten über die Gterbefälle auf Grund ärztlicher Todtenicheine oder laſſen die Nachweilungen wenigitens 
von einen Arzte zufammenfstellen over prüfen. — Tie Ginmohnerz i ülti i ĩ ——— ſen. ie 6 zahlen find nah Maßgabe ver endgültigen Ergebniffe ner Volkszählung vom 
anne der bon 1880 bis 1885 durch die Voltezählung ermittelten Zu- oder —— Benälferung in den be- 
miele Die Barhn ah ne worden. Auf Grund derfelben werden die Verhältwißzahlen der in der Berichtsmoche Gejtorbenen 
1883 ©. 231, 1884 © nn Be " en Sterbesiffern für Die Jahre 1882—86 ift auf Grund der in ven Sahresüberfichten Veröffentlichungen 

® ‚ . 219, 1885 11. ©, 298, 1886 ©. 759 und 1887 ©. 455) mitgetheilten Angaben über Ginwohnerzahlen und Sterbefälle erfolgt. 
? 
4 Wegen etwaiger an Boden, Flecktyphus, Cholera (asiatica) unn Peſt HRIDELULLMIENEN = oDeEMnDE vergl. den Tert der vorhergehenden 

)« 
Seite. —) Nimmt erit feit 1886 an der Berichterftattung Theil. — 3) Ohne Ortsfrende 16 = 19,0 "/a 
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Sterblichfeit in größeren Städten de8 Auslandes. Woche vom 15. bis 21, Zuli 1888, 

" » ne 238 Todes-Urfadhen‘) 
= . 7o n 
2 5 Todtgehorene 2525 * a »8 EN are 

— —355 = 3 . 2| „/S0ols58 F gel 

Namen der Städte Dir 2 |8 = |E2.|8552| #8 E ua 38 a5 FBIEEE ol Ss = 
wohner| 2 | & 8 83 ee 8 28585 Fresse 

s| 2 | 3 2,.98Sselsal s |s5| 22 #2 3288.52 88577888 
Eu EEE EEE BSINZEgESIER BFSIEEHIEEIGS EHE 

E |3#8o|R98 fa) ©: 78% SEN = ER 5%|5 
— or era Bel nm | Bas 

Amftertam . 2.2... ..| soon| . I. EREN k EAN RI ER | 
Brünn bis 14. Qui. . . .| 8632| . ee ea 7 |... | 3 - 
Benmel bie 1a Sult. . . .| 1120| %I 6| | 2| WE | 1ı)-|-| — gas. E20 1 ao 
BYudapeit deägl. . » . » -| 442787 | 278 | 18 | 268 91 Ze se ar 9 — | 11 5 
Ghukianin 22 2.0... .| 1355600 | 7a| 14 | 48 u 1 ee a re 41l- 
Beer ze) 03502 | 16 . | 1a 1 | Earl. 32 > ; 2 1m9| 3 
re |: Io | | 1) -|.2 7 1 | 3 
Graz bis 14. Quli ._... »| 105809 | . Lu 54 e 2 ee a ee LA oT 9| ı 

Kopenhagen bis 17. Zuli. oa | Zain md 2 2| 8 
Krakau bis 14. Suli. . . .| ‚a0 | 8| 1 | 6 a | a8 Al |) -| 1)  -| 81 91. 8 | -|-| 35] ı 
Lemberg bis 14. Suli.. . | 120868 | . ee. | na = 16.8102 0 1 
Sinerbont . U 738 38 en 46 | Sa (#4 51 - : 8 »| 7 
ln ne ER 329 385 - 11297 | 384 15, 35|1|21 5 | 9 Allee, 

yon bis 7. ui . ..| 1180| A| 7 17 | 1 164 Nr Ra ae > e Di Ze > r 
RE 268000 | . slıa | 0 | al ıl-| 1) 1) ı\ 82|3|32 soll sel e 
BE 0... 1290951 2 || ae aa zleuen| 4432| 286 
Petersburg bis 14. Suli - .| 928016 | 487 | 30 | 546 | 1 | 06 | al ıBl mi 1 un 8| 8 1268| 
Brag u. Vororte. . . . .| 295857 N 71159 2 | Bde 3004) — 191.881 10| :8 9| 4 
Kom bis 9. Sum... - -| ses | ze lm lo | sl Bl 2l2lal a 17/21] 90 10| ı 
Stockholm bis 14. Suli.. .| 221549 | 127 7 69 19 12 I -| 3| 21 —| — 9,2 7 35| 1 
Be dee us. 144:156 042 |: . N Bee: | 1, 865,5 || Bla 
Venedig bis 14. Suli . . „| 150 502 79 f 61 14 211 I, 1°] 2 — 7a 40815 30 2 
Warichau bis 14. Juli. . .| Aasıa | a8 | 1 | | | 1 l—-| Aal s|ı 1) 2I B8|3L| 39 105| 5 
Mien bis 14 . . „| Soosse | aa | 30 ! a | 5 | 10 alle ihre 3 
11 Vororte Wiens bis 14. Suli | 411396 |. 9 | 186 2 | SO 501% | 31 I2l ı 
EDLER ——— 

Aus Berliner Kranfenhäufern. Gemeldete Erfranfungen. Aus deutihen Stadt: u. Landbezirken. . U. rken. 
Königl. Charite, Städtiſche Krankenhäuſer im Friedrichshain und zu | Laut Mitth. der Kal. Sanitäts-Kommilf. erlin, De nr 
Moabit, St. Hedwigs-Krankenhaus, Bethanien, Eli abeth-Krantenhaus, Stadt Breslau, B.Werzte-Vereing op a der 

Lazarus-Krankenhaus, Auguftassojpital, Jüdiſches Krankenhaus.) torats zu Hamburg, des Vereins f. Öff. Gejundheitspfl. zu Nürnberg, der 
Für die Woche vom 15. bi8 21, Juli 1888, betr. Kgl. Reg.Medizinalräthe u. Fürftl. Reuß'ſchen RHYTEE-Bezirfsärzte, 

= — —————6ä_ä_ä_ä_ä«ä«ä6ä666ee LU U | _— 7 

Meran. m nette > * eat, 
— Lebensalter e Zeit⸗ — 33/8, 

Krankheits— Zahl a 6. 16. | 31. |6L.u.) & Besivt anaabe 32 5-7 Sul 22 

formen 1. | bis | bis | bis | bis |dar-] * 8 sea | 8 |22|58# 
5. | 15. | 30. | 60. \über] © = v |a3|* 

Majern und Nöthen . . - Dee 1 1 Stadt Berlin. . . . . -| 15.—21.Suli | 16 | 154 | 39%) 61* 
te Deore | 2 De Dies ie re: Desgl. 26 » 30 \ 
A nun: — 3 10 1 Sehr — 19 > ER a. N ale P . : R : 
enleweiupnue re 2218| 6 1| 1 „ 9amburg u. Vororte desgl. eh Da 
Brechdurchfall inkl. Nuhr und z Karibergea rn. ce Desat. — — 8| 16| — 
Cholera nostras . . - - 2, ae ee Neg.- de Nahen . . . . deögl. 3 -| -—| —| ı 

Sinnbettfteher = ur... ee Zahl „ Alko)en oo. deögl. =, 
11l-|-|— 1 = | — : Düffeldorf . . » desgl. 2715| 2838| A| 3 

In ee ee le " Gi 8 08 desgl. 1| 56) 34| 19| 1 
Syphifis infl. Sonorrhöe . | 17 | - | - | 1) 95 11 —| — ;  Slalar oo 0 dessl. all ai |; = 
Lungenihwindiudht . » . - 22 u Er 8sı 13) — | 24 — Hildesheim . : 5 F Ä 
Andere Krkranfungen Der f — Königsberg . . »| 8—14 Sufi | 291 11 9| 16| - 
Athmungs-Organe - » -| 5812| s| alal | 2 9 „ Marienwerder. .115.—21. Suti| 2) 11 36) 13| 3 

Afuter Darmfatarıh. . . - See en | 2 tunen. ur desgl. J 
Ssguferwahnſinn und chroni— Schleswig . . . dessl. 47] 266| 24| 1691 5 

- cher Alkoholismus . . » 1 —— # Senlie oo me desgl. 12] 29 9| 236| 1 
Akuter Gelenkrheumatisinus 91 -|-|-|2| 6| 1) — Stralſund . . » dessl. 5| -| 3| 2) — 
Andere rheumat. Krankheiten Ba ea 719 " e desgl. 8 226— 

—4641 „.. Wiesbaden. .. . dessl. 9| 80) 3) 5| — 
Alle übrigen Krankheiten. . | 394114 | Ss ! 15! 165 1152 | 40 | 49 — | Ste — El 

— — — — — — — —— Te r y 14*. 

Summe | 828 126 | as 41 |ssı 284 48 1115 Besiıt a : BRBERN. >15 0 10 one 
Geſammtbeſt. war am 14. Suli 3684 u. bleibt am 21. Suli 1888 3587. °) 

EEETEEETTERETTGDERTGEET TREE TREE Tg J FETT — —— —— —— 

Witterung. Woche vom 15, Juli bis 21, Juli 1888. 
Nach Beobad tungen der landwirthſchaftlichen Hochſchule in Berlin und Der meteorologiihen Gentralitation in München. 

Dar Temperatur in Co Luftdruck in mm?) Nelat. Feuchtigkeit d.LuftY)] söhe | Bor 

Beobachtungs- | Bea! achtungs- 2 i ® an = des hen i las 3 2 | Nieder» | berrihende | guinpftärte 
Ort Tag = = = = — ſchlages n et 

= 5 5 = = 

15. Suli 14,8 10,0 792,8 752,7 745,5 82 69 2 — WNW 1 
—— 23,3 8,6 753,8 751,5 148,8 712 51 66 = OSO 2 

5 ia, Rp 18,6 14,5 743,3 743,1 744,0 76 91 96 111 OSO 2 
Berlin AI, 18,8 124 | 744,0 | 749 | 758 | 91 90 96 6,7 W 0-1 

I, 20,9 13,4 745,3 746,0 747,6 85 65 93 15,0 WNW 1 
2047, 24,4 13,4 749,2 750,4 752,6 90 43 13 — NW 1 
Zi, 24,5 12,5 753,8 754,6 755,0 18 47 67 0,2 WNW 2 

15. Juli 21,7 19 | 7138 | 7124 | 7120 | 70 51 74 — Stille 0,3 
10:0, 24,7 11,9 799,9 705,8 704,0 75 59 19 — (0) 30 

R J 22,7 8,6 707,1 706,6 705,4 66 43 712 0,6 W 23 
Mün chen — 22,7 9,6 707,5 707,2 708,5 65 46 77 11,9 W 2,7 

IR 18,3 12,0 709,5 710,5 712,2 79 69 87 BI Ww 4,5 
20SE: 16,9 11,6 712,9 715,0 716,9 95 84 85 I W 33 
Di, 22,3 11,6 718,0 717,8 716,8 83 67 718 3,3 W 10 

1) Wegen etwaiger an Boden, Flecktyphus, Cholera (asiatica) und Veit vorgefommenen Todesfälle bezw. Erkrankungen vergl. den Text 
auf der eriten Seite. — 2) Die Beobachtungen des Luftdrucdg und der relativen Feuchtigkeit der Luft erfolgen in Berlin um 7 Uhr Morgens, 
2 Uhr Mittags, 9 Uhr Abends, in Münden um 8, 2 und 8 Uhr. — °) Einſchl. Ruhr. — *) 10 Fälle von Scharlach- Diphtherie. — ) Aus» 
ſchließlich Des nicht gemeldeten Schlubbeitandes im Eliſabeth-Krankenhaus. 

En 
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Grundwaſſerſtand und Bodentemperaturen 
in Berlin und München“) 

im Monat Suni 1888. 
Grundwaiferitand: nach Mittheilungen ber ſtädtiſchen Deputation 

für die Verwaltung der Kanalijationswerfe zu Berlin und Des 

hygieniſchen Snitituts zu München. 

Bodentemperaturen: nad, Mittheilungen der landwirthſchaftlichen 
Hodichule zu Berlin und des Hygieniichen Suftituts zu München. 

Bezeichnung Grundwaſſerſtand 
der 

Beobachtungs— 3 |niel| , 

Station am am am am | drig⸗ 37 

(Nummer 4. 11. 18. 3. | |fter S5 

res Stand- Juni im Monat ® 
rohrs 2c.) 

m - = =} m m m m 

Berlin, 

Nr. XVII. 
Elſaſſerſtr. 1.1* 

Nr. XV. 
Charlotten-u. 

31,19 | 31,14 31,30 31,11 : 

Leipziger Str. | 31,62 | 31,57 | 31,51 | 31,46 31,66 31,44 31,54 

Nr. XXV. 
Köpnicker und | — 
N. Jakob-Str. 31,92 | 31,86 6 2 31,87|**) 

Nr. IX, 
Bor dem In— 
validenparf .| 31,08 | 30,96 | 30,89 | 30,80 !31,14130,77|| 30,92 

Miinchen, 

Hygieniſches 
Snjtitut. ...515,924 515,924 515,924 515,854 

Bodentemperaturen 

Pezei = 3 
ae am 1. Juni 8 Uhr Morg. | am 15. Juni 8 Uhr Morg. 

Beob- En in einer Tiefe En in einer Tiefe 

achtungs- 72, von 5 von 
Station 22 0 1, 1); 1 11% 3 0 1, 1a 1 1 

353 mim|im|im|m 5 n!m/Im!m!'m 

°C: 0C.1,9C, | 002] 9C.,C.9C: | CH IE 0C. °C. | IC: 

Berlin. | 
Landwirth- 

ichaftliche 
Hochſchule | 15,520,4 14,4 114,8 112,4 [10,3] 14,0 20,0 16,4 16,8 113,8 |11,5 

Miinchen. 
Hygieniſches 

Inſtitut 
Findlings— 
ſtraße 34 .[13,5||14,2| 12,9112,7 |11,5 1001 85197 15,0 115,1 113,3 11,5 

*), Die Grundwafierftände find ausgedrückt in Metern über 
dem Normalnullpuntte, welcher für Berlin der Amſterdamer 

e Pegel, für München Der Spiegel des mittelländischen Meeres ift, 
*) Für die eriten 15 Tage. 

164 (71), Straßburg 19 (37), Bombay 28 (31), Kairo 
134 (12), New-York 56 (28) Todesfälle. 

Scharlach: Berlin 22 (Vormonat 16), Danzig 
19 (6), Ratibor 25 (11), Moskau 25 (32), Brooklyn 
55 (59), New-York 166 (120) Todesfälle. 
Diphtherie und Croup: Berlin 67 (Bor: 

monat 85), Breslau 31 (25), Flensburg 18 (26), 
Hamburg 44 (39), Moskau 47 (57), Bofton 74, 
Brooklyn 115 (94), Chicago 87 (107), Montreal 28 
(36), New York 327 (179), New-Orleans 18 (30), 
San Franzisfo 21 (16), St. Louis 44 (55) Todes— 
fälle. 

Keuhhuften: Kairo 54 (Mormonat 31), New— 
York 29 (25) Todesfälle. 

Akute Darmtrankheiten: Berlin 350 (Vor: 
monat 178), Lichtenberg 31 (10), Nixdorf 26 @), 
Breslau 133 (71), Charlottenbing 20 (4), Danzig 
41 (40), Erfint 21 (8), Görlik 20 (ID R80ln 45 
(15), Königsberg 50 (75), Magdeburg 38 (14), 

Stettin 22 (12), Augsburg 22 (33), Qudwigshafen 
25 (10), München 159 (108), Nürnberg 44 (37), 
Dresden 26 (2:), Leipzig 20 (11), Mannheim 29 

(11), Hamburg 92 (25), Straßburg 47 (27), Bukareſt 

67 (66), Utrecht 24 (3), Bombay 77 (80), Madras 

83 (81), Wlerandrien 172 (106), Kairo 623 (422), 

Baltimore 172 (9), Shicage 52 (97), Cincinnati 21 

(13), New» Orleans 83 (90), New= York 77 (63), 

Rio de Saneiro 24, Sau Franzisto 25 (12), ©t. 

Louis 34 (30) Todesfälle. 

Unter den deutjchen Drten hatten im Berihtsmonat 

verhältnigmäßig die höchſte Geſammtſterblichkeit 
(nämlich über 35,0 auf 1000 Ginwohner und auf's 

Jahr berechnet): Nixdorf bei Berlin (35,2), Oppeln, 
Amberg (Ge 40,1), Natibor (41,3), Lichtenberg bei 

Berlin (43,2). Oppeln und Amberg zeigten ſchon im 
VBormonate eine über die angegebene Grenze hinaus— 
gehende Sterblichkeit; in Natibor betrug diejelbe 30,4, 

in Lichtenberg 29,2, in Nixdorf 28,0%. Das Sterb- 

lichkeitsmaximum Hatte fih im Vormonat auf 43,6 

gegen 43,2 im BerichtSmonat belaufen. 

Während des fünfjährigen Durchſchnitts 1882 bis 
1886, welcher allein für Natibor vorliegt, ſtarben 
dafelbft 24,9 auf je 1000, Einwohner. — Bon den 
im Vormonat durch eine vergleichsweile höchſte Sterb- 

lichkeit hervorragenden Orten, welche bisher nicht er- 

wähnt find, hatten im Juni Chemnik 32,2, Heide- 

berg 30,6, Brieg 30,0, Schleswig 27,1, Paſſau 

26,8, Crimmitſchau 25,6, Augsburg 24,1, Wiesbaden 

17,7 °/oo Zodesfälle aufzuweilen. 

Bon den oben bejonders hervorgehobenen Drten 
hatten Lichtenberg mit 639, Dppeln mit 452, Rix— 
dorf mit 398, Natibor mit 362 Todesfällen auf je 
1000 Xebendgeborene eine verhältnigmäßig hohe Säug- 

lingsjterblichkeit, in Amberg betrug diejelbe weniger 

als ein Drittel der Lebendgeborenen. Die aus diejen - 

Drten gemeldeten Todesurſachen anlangend, wurden 

bejonders Sterbefälle dur) Scharlad) in Ratibor (25), 

durch Diphtherie und Group in Amberg (9), durch 

afııte Erkrankungen der Athmungsorgane in Amberg 
(11), Nixdorf (12), durch akute Darmkrankheiten in 
Nixdorf (26) und Kichtenberg (31), herbeigeführt. 

Eine beträchtliche, nämlich auf mehr als ein 

Drittel der Lebendgeborenen fich belaufende Säug— 

lingsjterblichfeit ergiebt jich, außer für die ſchon ge— 

nannten Orte, fir Worms (342 auf je 1000 Lebend— 
geborene — Gejanmtjterblichkeit 29,2), Münden (344 
— 31,2), Reichenbach (351—33,7), Graudenz (352 

— 31,9), Küjtrin (356—26,1), Glogau (357—23,7), 

Bromberg (363— 27,6), Landshut (366— 24,4), Lucken⸗ 
walde (367— 24,2), Bofen (369— 30,0), Beuthen, Gera 

(je 371—28,7 bezw. 27,6), Chemnitz (376— 32,2), Lud— 

wigshafen, Reutlingen (je 393-—27,8 bezw. 19,7), Fürth 
(400— 30,9), Mannheim (402— 27,9), Sngoljtadt (404 
bis 32,5), Negensburg (406— 28,6), Stralfund, Crim— 

mitſchau (je 424—32,6 bezw. 25,6), Elbing (429— 

33,1), Neu = Nuppin (433-—23,1), Pforzheim (439— 
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31,6), Zwidau (442 — 29,5), Thorn (471 — 25,3), 
Hirſchberg (523—34,7). 

Einer geringeren Gejammtjterblichfeit, 

als 15,0 auf je 1000 Einwohner und aufs Jahr 
berechnet, erfreuten fich während des Berichtsmonats 

Dortmund (14,9), Ludwigsburg (14,5), Celle, Dffen- 
bach (je 14,7), Guben (14,3), Vierſen (14,2), Neuß 

(14,0), Bielefeld, Baußen (je 13,3), Baderborn (13,2), 
Kafjel (12,9), Eupen (12,3), Eifenach (11,8), Wejel 

(11,0), Gleiwitz (10,7). Von diefen Orten wiejen im 

Bormonat Guben 25,1, elle, Baderborn, Vierſen, 

Wejel, Baugen, Ludwigsburg, Offenbach zwiſchen 
20,1 und 25,0, Bielefeld, Dortmund, Eupen, Glei- 
wis, Kaſſel, Neuß, Gijenach zwijchen 15,1 und 

20,0% Todesfälle auf. Im fünfjährigen Durch— 

ſchnitte 1582— 1886, joweit derjelbe vorliegt, jtarben 

in Dortmund, Guben, Neuß zwiichen 25,1 und 30,0, 

in Bielefeld, Celle, Eupen, Kaſſel, Vierſen, Bauen, 

Dffenbah, Eiſenach zwiſchen 20,1 und 25,0, in 
Weſel 19,7, in Ludwigsburg 17,8 % Berfonen. — 

Duedlinburg, woſelbſt im Vormonate eine verhältniß- 

mäßig geringere Sterblichkeit bejtand, verlor im Juni 

21,9 Perſonen durch den Tod. 
Unter den Orten mit weniger als 15,0% Sterb- 

lichkeit blieb die Säuglingsfterblichkeit in Celle, Neuß, 

Paderborn, Vierſen unter einem Zehntel, in Bielefeld, 

Dortmund, Eupen, Gleiwit, Guben, Weſel, Eiſenach 
unter einem Siebentel, in Kafjel, Bauten, Offenbach 

unter einem Fünftel, in Ludwigsburg unter einem 

Drittel der Lebendgeborenen. Eine Sterblichkeit der 

Säuglinge bis zu 100,0 %o gab e8 außerdem in 
Bodum (Gejammtjterblichleit 17,5), M.- Gladbach) 

(18,1), Herford (19,0), Mülheim a. Ah. (22,8), Osna— 

brück (17,0), Siegen (19,9), Witten (18,2), Gießen 

- (17,9). Weniger als ein Giebentel der Lebendgebo- 

renen jtarb in 38, weniger als ein Fünftel derjelben 

in d3 Drten. Die Gefammtjterblichkeit betrug in 10 

derjelben unter 15,0, in 42 zwiſchen 15,0 und 20,0, 

in 19 zwijchen 20,1 und 25,0, in 9 zwifchen 25,1 und 
30,0, in 1 über 30,0 oo. 

Sm Ganzen jcheint fich der Gefundheitszuftand 
gegenüber dem Vormonat verbefjert zu haben. Gine 
Sterblichkeit von mehr als 35,0% war in 5 Orten 

gegen 10 im Mai, eine jolche von weniger als 

15,0% in 15 gegen 1 zu verzeichnen. Mehr Säug- 

linge als 333,3 auf je 1000 Lebendgeborene fiarben 

in 31 Orten gegen 29, weniger al3 200,0 in 93 
gegen 84. : 

Epidemie von Brechdurchfall : ähnlichen Erfran- 

Fungen in Schale (Kreis Terffenburg). 

Sn der aus einem Kleinen Kirchdorfe mit etiva 

100 Einwohnern und mehreren Keinen Bauerjchaften 

bejtehenden Gemeinde Schale im Kreife Tedlenburg 

(Reg.“Bez. Münfter) erkrankte im April d. J. ans 
geblich nach einer Reife nach Holland ein Viktualien— 

händler unter den Erſcheinungen des Brechdurchfalls. 

J 

— 463 — 

Gegen Ende April erkrankte ſodann in gleicher Weiſe 
ſeine Frau, Anfang Mai ſein Schäfer, im Laufe des 

Mai vier Kinder ſeines Hausſtandes und Anfangs 

Juni jein in demjelben Haufe wohnender Schwieger- 

john. Nachdem im Laufe des Juni bei hoher Luft: 

temperatur in den benachbarten Hausjtänden ähnliche 

Krankpeitsfälle vorgefommen waren, häuften ſich die- 

jelben gegen Ende des Monats in jehr auffälliger 

Weiſe. In faſt allen Füllen waren direkte Bezie- 

hungen der Erkrankten zu dem Haufe des Erſterkrankten 

nachweisbar. Mehrfache, in kurzen Zwijchenräumen 

ih folgende Erkrankungen in einem Haufe waren 

Regel. Ueberwiegend wurden Kinder befallen. Da 

die meilten Fälle leicht und rafch in wenigen Tagen 

verliefen, und ein Arzt nicht am Drte wohnt, ſtießen 

die jeitens des Königl. Negierungs = Medizinalvaths 

und des Königl. Kreisphyfifus Anfangs Juli im 

Auftrage der Königl. Regierung an Dit und Stelle 

gemachten Grmittelungen über die Zahl der vielfach 

auch verheimlichten Erkrankungen und den Verlauf 

der letzteren auf erheblihe Schwierigkeiten. Im 

ganzen jollen mindejtens 60 Perſonen erkrankt ge— 

weſen ſein, vorwiegend in der Nachbarſchaft des er— 

wähnten Viktualienhändlers, aber auch in der ganzen 

Gemeinde zerſtreut. Die Krankheitserſcheinungen 

haben in Erbrechen, welchem Durchfälle (in einzelnen 

Fällen mit reiswaſſerähnlichen bezw. ruhrähnlichen 

Stühlen) folgten, in lebhaftem Durſt, Leibſchmerzen 

und mehrfach auch in Wadenkrämpfen beſtanden. 

Su einem Falle wurde eine Stomatitis gefun— 

den. — Mbgejehen von einem in den erjten 

Tagen nah der Geburt (Frühgeburt) geſtor— 

benen Kinde einer von der Krankheit befallenen 

Mutter find nur zwei Berfonen, ebenfalls Kinder, 

der Krankheit erlegen, im übrigen war der Verlauf 

ein günftiger und rafcher, wenn auch die Rekon— 

valescenten mehrfach den Eindruck machten, als hätten 

jte eine jchwere Erkrankung überftanden. Bedeutender 

Kräfteverfall joll bei den Erkrankten nicht beobachtet 

fein. Die Geftorbenen waren ein Kind von 1'/. und 

eins don 2 Jahren; lebteres, ein bis dahin ge- 

ſundes Fräftiges Kind, deſſen Vater S Tage vorher 

in leichtem Grade Frank gewejen war, wurde am 

4. Juli plöglic) von Unwohlſein und Brechneigung 

befallen. Unjtillbarer Durſt, einige Stuhlgänge von 

ichleimiger Bejchaffenheit und weißlicher Farbe traten 

auf. Dann entwidelten fich allgemein Krämpfe, denen 

das Kind etwa S Stunden nad) der Erkrankung er: 

lag. Seit dem 6. Juli find weitere Erkrankungen 

nicht mehr gemeldet worden, fo daß ein von der 

Königl. preußiſchen Regierung au Ort und Stelle 

eutjandter, mit den bakteriologiſchen Unterſuchungs— 

methoden vertrauter Kreisphyfifus Material für eine 

Unterfuhung nicht mehr vorfand. Ueber die Ur- 

fachen der Erkrankungen haben die angeftellten Er— 

mittelungen feinen Auffchluß gegeben. Bemerkens— 

werth ift, daß in dem Haufe des genannten Biktualien- 

händlers ſehr große Unreinlichkeit herrſchte, daß die 
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Kolonialwaaren dort in denfelben Räumen mit 

ſchmutzigen Kleidern lagen, ja zum Theil von letzteren 

bedeeft waren. So wurde der Zucker in großen 

Stücen innerhalb eines Koffers zwilchen alten Lumpen 

und unreinlichen Kleidungsjtüden verwahrt. — Die 
alsbald nach Bekanntwerden der Erkrankungen an— 

geordneten Maßregeln waren folgende: Schließung 

der Schulen, Iſolirung der Kranken, Desinfektion 

der Stuhlgänge, Nachtgeſchirre ꝛc., Neinigung der 

beſchmutzten Bekleidungsgegenftände und zweckent— 

ſprechende Inſtruktion des Pflegeperſonals. Dem— 

nächſt wurde eine Sanitäts-Kommiſſion gebildet, das 

Geſchäft des Erkrankten vorläufig geſchloſſen, und 

demſelben eine gründliche Reinigung ſeines faſt in 

einem Sumpfe von Jauche liegenden Hauſes aufge— 

geben. Auch die Reinigung anderer ſchmutziger 

Häufey und ihrer Umgebung wurde angeordnet. Das 

Impfgeſchäft ift vorläufig ausgeſetzt. 

Mittheilungen aus der Statijtif der Kranken: 

VBerjicherung der Arbeiter,”) 

Am Schluſſe des Sahres 1556 belief fich die Zahl 

der Krankenkaſſen im Deutſchen Reiche auf 

19 233 mit einer Mitgliederzahl von 4570087 oder 

durchſchnittlich 237,6 Mitgliedern in jeder Klaſſe. 

(Auf je 100 männliche Mitglieder kamen 22,2 weib- 

liche.) Nicht einbegriffen find in diefen Summen die 

Knappſchaftskaſſen — auf berggejeßlicher Vorjchrift 

errichteten Krankenkaſſen, — welche durch $ 74 des 

Geſetzes vom 15. Juni 1883 zu Kaſſen erklärt worden 

jind, deren Mitglieder die geſetzliche Verficherungs- 

pflicht erfüllen. Wenn man den Mitglieverbeitand 

der Knappſchaftskaſſen Hinzuvechnet, jo waren am 

Schluſſe des Jahres 1886 im Dentichen Reiche 
4944004 Perſonen oder 10,5%, der Gejammtbe- 

völferung gegen Erwerbslofigfeit in Fällen von Krank: 
beit gejeßlich verfichert. 

Unter Abrechnung der Knappſchaftskaſſen, welche 

im Folgenden überhaupt nicht berücfichtigt find, Eamen 
auf je 1000 Einwohner u. a. 

in Hamburg 451,9 Berficherte, 

im Kar. Sadjen . 177,0 e 

in Eljaß-Lothringen. 105,0 h 

in Heljen 105,1 J 

e e,e 86,1 — 
im Kgr. Preußen. 85,5 

in Württemberg . 81,5 „ 
in Bayern. 72,7 BED} 

Durch eine relativ Hohe Zahl von Verficherten 

zeichneten fich noch die beiden Fürftenthiimer Neuß 

und die Herzogthümer Sachjen-Altenburg, Anhalt, 

Braunſchweig aus, die niedrigsten Ziffern fanden ſich 
in Walde (31,4), den beiden Herzogthümern Mecklen- 
burg, in Oldenburg und Schaumburg-Lippe. Auf ie 

eine Kafje kommen in Hamburg durchfchnittlich 1424,9, 

in Bayern nur 92,9 Mitglieder. 

*) Statiſtik des Deutſchen Reiches. Neue Folge Bd. 31. 

Während des ganzen Jahres 1386 waren 18650 

Krankenkaſſen mit einer mittleren Zahl von 4 221 925 

Mitgliedern in Thätigfeit. Die Einnahmen diejer 

Kaſſen an Beiträgen und Eintrittsgeldern betrugen 

61388 190 ME, die Gefammtausgaben 58 048 092 ME. 
(13,7 ME. auf jedes Mitglied), darunter an Krank: 
heitsfoften: 52452343 ME. oder 12,4 ME. auf 
jedes Mitglied. Dieſe Krankheitsfojten bejtanden 
hauptſächlich 1) in Krankengeld, 2) in Ausgaben für 

den Arzt, 3) in Ausgaben für Arzneien und jonjtige 

Heilmittel, ferner find darin einbegriffen die an An— 

italten gezahlten Verpflegungsgelder, die Sterbegelder 
und die Unterftüßungen an MWöchnerinnen. 

Bei den 18650 Krankenkaſſen find während des 
Sahres 1692 307 Erkranfungsfälle vorgekom— 

men mit eier durcchfchnittlichen Krankheitsdauer von 

15,4 Tagen (d. h. Kranfheitstagen, für welche Unter- 

jtüßung gezahlt wurde); auf je 100 Mitglieder kamen 
mithin 40,1 Erkrankungsfälle. Seder Erkrankungs— 
fall koſtete durchſchnittlich 31 ME. an Krankheitskoſten 

und zwar wurden gezahlt: durchſchnittlich 
im einzelnen 

im Ganzen | Grfvankungsfalte 

für den Arzt... . 1021287 3ME |) 6,04 ME. 
für Arznei u. jonjtige 

Heilmittel ve 8060499 „ 4,76 

an Krankenged „ 1 19227, 

an Sterbegeld ... 2442281 7rıschAt) 
Unterftüßung an 

Wöchnerinnen. . 203 99 (0,4205) 

Derpflegungs-Koften 
an Anftalten .... 52681377, (Es 

Sm Ganzen 52452 343ME. | 30,99 ME. 

Am höchiten waren die Koften für Arzt und Arznei 

bei den Betriebs-franfenkaffen und der Gemeinde- 

Kranfenverficherung (44,96 bezw. 44,61%, aller Krank— 

heitsfoften), am geringiten bei den eingejchriebenen 

Hülfskaſſen und den auf landesherrlicher Vorſchrift 

beruhenden Hülfskaffen, welche dem 8 75 des Kranfen- 

verjicherungsgejeßes entjprechen. Die leßterwähnten 

Arten von Kafjen geben dafür ein um jo höheres 

Krankengeld (82,43 bezw. 74,91%/, der geſammten 

Kranfheitsfoften), indent fie daſſelbe au die Stelle 

von freier ärztliher Behandlung und Arznei treten 
lafjen. 

Die gejammten Kranfheitsfojten waren ver- 

hältnigmäßig am bedeutendjten in Berlin (45,55 ME. 
auf jeden Krankheitsfall), demnächſt in Bremen (43,65), 
Schleswig-Holftein (37,61), Hamburg (36,25) und 

Elſaß-Lothringen (35,53), amı niedrigsten int Fürften- 

tum Lippe (14,49 ME. in jedem Kranfheitsfalle), 

in Medlenburg-Streliß (15,21) und Neuß j. &. (16,93). 

Bon den 6 größten Bundesftaaten hatte Sachjen die 
geringjte Ausgabe an Krankheitskoften (27,95 ME), 

Württemberg die bedeutendite (33,42). 

4 



Zeitweilige Maßregeln gegen Volkskraukheiten. 

(R.A. Nr. 192 won 27. Juli 1888.) 

Eaypten. Der internationale Oejundheitsrath zu 
- Alerandria hat, nachdem die Cholera in Baras bei Singhel 

auf Sumatra feit dem 23. Suni d. 3. erlojchen iſt, be- 
ichlofjen, die Quarantäne gegen Ankünfte aus Singhel 
aufzuheben. (Bgl. VBeröffentl. ©. 389.) 

Thierſeuchen. 

Niederlande Das „Amſterdamſch Handelsblad“ 
vom 2 Juni d. Is. meldet Fälle von Schafräude in 
Steenwyferwolde (Prov. Dveryfjel), und dasjenige vom 
17. Juni d. 38. Bferderog in Boorit (Prov. Gelderland). 

Tuberfulojfe und Trichinoje bei Schlachtthieren, 
Sm Shladhthofe zu Bremen find im Beridhtsjahre 

1837/88 geichlachtet worden: 9089 Rinder, 1181 Pferde, 
8851 Echweine, 36 Füllen, 18 552 Kälber, 12 959 Schafe 
und Ziegen, zujammen 70698 Thiere. Hiervon wurden 
wegen Zuberfulofe beanjtandet 47 ganze Thiere und 
177 Theile von ſolchen, und wegen Trichinoſe 2 Schweine. 
(Rundſchau a. d. Geb. d. Thiermedizin 1888 ©. 166 u. 174.) 

Meterinär-polizeilidye Maßregeln. 

Schweden. Gergl. Veröffentl. ©. 423.) Laut Bekannt: 
madhung des Königl. Kommterz - Kollegiums vom 6. Zuli 
wird von Demjelben die Stadt Hamburg mit Umgegend 
als von Maul- und Klauenjfeudhe, und der Kreis 
Stormarn in der Provinz Schleswig-Holſtein ald von 
Schafräude nit mehr befallen angejehen. 

Medizinalgefehgehung ꝛc. 

Preußen. Verfügung des Minifters für Land: 
wirthichaft 2c,, betr. ven Schiffsverfehr mit Vich 
in den an der Elbe und an der Nordſee gelegenen 

Landſtrichen. 
Vom 21. Juni 1888. 

An den Königlichen Regierungs-Vicepräſidenten zu 
Schleswig und die Königlichen Regierungs-Präſidenten 
zu Stade und Lüneburg. 

(Der Paſſus: „und an der Nordſee“ iſt in den Ver— 
fügungen an die Regierungs-Präſidenten zu Stade und 
Lüneburg fortgelaſſen.) 

Zur möglichſten Sicherſtellung des Erfolges derjenigen 
Maßregeln, welche die Verhütung der Verſchleppung an- 
ſteckender Ihierfeuchen nach den Nordſeehäfen bezwecken, 
ericheint es erforderlich,. für die an der Elbe und an der 
Nordjee gelegenen Landitrihe den Schiffsverkehr mit Vieh 
der gleichen thierärztlichen Stontrole zu unterwerfen, wie 
jolde für den Gijenbahntransport durd) Beſchluß des 
Bundesraths vom 3. November dv. 33.) und durch) die 
zur Ausführung dieſes Beſchluſſes erlaffenen Polizei— 
vorſchriften eingeführt worden tft. 

Euer ꝛc. werden demgemäß erſucht, auf Grund der 
88 2, 18, 20 und 66 Nr. 4 des Reichsgeſetzes, betreffend 
die Abwehr und Unterdrüfung von Viehſeuchen, vom 
23. Sunt 1880 eine landespolizeilihe Anordnung dahin 
zu treffen, daß die zur Beförderung nad) den Nordſee— 
häfen bejtimmten Wiederfäuer und Schweine bis auf 
Weiteres nur dann in Schiffsgefäßen verladen werden 
dürfen, wenn dieſelben unmittelbar vor der Verladung 
von einem beamteten oder einem dazu beauftragten pri= 
daten, approbirten Thierarzt unterfucht und geſund be- 
funden worden find und eine Bejcheinigung darüber vor: 
gelegt wird. 

Die Beicheinigung Hat der Begleiter der zu verjen- 
denden Thiere oder der Schiffeführer während des Trans: 

*) Vergl. Beröffentl. 1887 ©. 745. 
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portes bei fi) zu führen und den mit der Ueberwachung 
der Durchführung der Anordnung zu beauftragenden Dr: 
ganen der Bolizei auf deren Verlangen vorzuzeigen. 

An der Regel wird die Ilnterfuchung der betreffenden 
Thiere von dem beamteten Thierarzte auszuführen fein. 
Um indeß den Viehverſendern die Beihaffung der thier- 
ärztlihen Bejcheinigungen thunlidyit zu erleichtern, werden 
auf Grund des $ 2 1. c. private, approbirte Thierärzte 
mit ven Unterfuhungen zu beuuftragen fein, wo die Streis- 
thierärzte von den Berladeorten zu entfernt wohnen, bezw. 
die Funktionen nicht ohne nachtheilige Verzögerung. der 
Verladungen auszuführen im Stande find. 

Don dem Verfügten wollen Euer 2c. unter Einfendung 
einer Abfchrift der betreffenden Anordnung gefälligit An: 
zeige eritatten. 

Berlin, den 21. Suni 1888. 

Der Minifter für Landwirthſchaft, Domänen und Foriten. 

gez. Freiherr von Lucius. 

Preußen. Neg.-Bez. Königsberg. Neviſion der 
Drogen- und Farbwaarenhandlungen. 

dönigsberg, den 9. Mai 1888. 

Die auf Grund der diesſeitigen Verfügung von 18. 
Februar 1885 — P. II. 1387 — umd von 8. Juli 1885 
— P. I. 5168 — alljährli aufgenommtenen Protokolle 
über die Nevifion von Drogen- und Karbewaarenhand: 
lungen im biefigen Negierungs » Bezirk leiden durchweg 
fowohl an einer Unvollitändigfeit, welhe auf die unzu— 
länalihe Art der Ausführung der Reviſion zurückſchließen 
läßt, als auch au einer Ungleichfürmigfeit, welche die 
Veberficht über die Protokolle erſchwert. 

Um daher einerfeitS den durch jene Reviſionen beab- 
fihtigten gefundheitspolizeilichen Zweck thunlichſt ficher zu 
jtellen, und andererfeits eine Gleichförmigfeit in der An- 
ordnung des Berichtitoffes zu erzielen, treffe ich hiermit 
folgende Ausführungsbeitiinmungen, nad welden Die 
fraglichen Geſchäfte fünftig zu erledigen und die Proto- 
tolle aufzunehmen find. 

I. Bei der Nevifion der Drogen: und Farbewaaren- 
handlungen iſt zunächſt zu ermitteln, ob in denjelben Zu— 
bereitungen als Heilmittel oder Drogen und chemijche 
Präparate feilgehalten und verfauft werden, welche feil 
zu halten und zu verfaufen nad) der Verordnung vom 
4. Januar 1875 (R.-6.-Dl. ©. 5) nur in Apotheken ge- 
jtattet ift. 

Zu dieſer Ermittelung genügt ed nicht, fi auf Die 
Angaben der betreffenden Gefchäftsinhaber zu beziehen, 
vielmehr Haben Die Neviforen fi) durch eigene Unter— 
fuhung die perfönliche Heberzeugung von dem VBorhanden- 
fein oder Fehlen der genannnten Stoffe zu verichaffen. 

Etwa vorgefundene Stoffe der gedachten Art find 
namentlich zu bezeichnen. 

II. Es ift weiter feftzuftellen, ob der betreffende Kauf: 
mann mit den in der diesfeitigen Bolizeiverordnung von 
25. Suli 1883 (A.Bl. ©. 176) benannten Giften und gif- 
tigen Stoffen, Farben u. ſ. w. handelt, und ob er hierzu 
die nad) $ 1 diefer Polizeiverordnung erforderliche polizei- 
lihe Genehmigung befißt. Bon derjelben iſt in dieſem 
Falle Einfiht zu nehmen und im Nevifionsprotofolle ein 
Bermerf hierüber, jowie darüber zu machen, ob die Ge— 
nehmigung nur die jogenannten indirekten Gifte (Anlage I) 
betrifft, oder ſich auch auf fogenannte direkte Gifte (An— 
lage I der erwähnten Polizeiverordnung) erſtreckt. 

2. a) Die Nevifion hat ferner die Art der Aufbewah- 
rung der Gifte (auf abgefonderten Geftellen, in 
Schränken u. f. w.) feitzuftellen und namentlich 
ihre Trennung von unſchädlichen Stoffen, Nah— 
rungsmitteln, Ehwaaren u. f. w. zu ermitteht. 
Bei den direkten Giften ift die Einrichtung des 
Giftſchranks, bein Phosphor die feuerfichere 
Aufbewahrung deffelben in’s Auge zu faſſen. 

Sodann ijt bei der Nevifion feitzuftellen: 
b) das Material und die jonjtige Beichaffenheit der 

die giftigen Stoffe enthaltenden Gefäße (ob 
Släfer, Büchfen von Porzellan oder Holz, Schub- 
laden, Fäffer und Dergl.), 

e) die Art des Verichluffes Der Gefäße, 
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d) die Art der Bezeichnung der Gefäße (bei den 
indireften Giften voth auf weißem Grunde, bei 
den direkten Giften weiß auf jhwarzen Grunde), 
fowie die Deutlichfeit und Dauerhaftigfeit der 
Schrift (Delfarbe, ladirte Bapierihilder), 

e) das Vorhandenfein don befonderem Geräth zum 
Verkauf giftiger Stoffe (Waage nebjt Gewichten, 
Löffel), 

f) die bejondere Bezeichnung dieſer Öeräthe, jo daß 

ihr Gebraud für andersartige Verkaufsgegen— 
ftände ausgeſchloſſen erjcheint. 

3. Die vorgefundenen direkten oder indirekten Gifte 
oder Farbewaaren find in dem Falle zu bezeichnen, 

wenn fie ohne polizeilide Erldubniß feilgehalten 

werden. 
4. Das Giftbuch ift auf richtige und forgfältige Füh- 

rung zu prüfen. Ebenſo it zu ermitteln, ob Die 

Giftjcheine forgfältig und zwedmäßig aufbewahrt 
werden und mit den Nummern des Giftbuches über: 
einjtimmen. ' 

I. Die Nevifion ift nicht auf das Verfaufslofal allein 

zu beſchränken, jondern auch auf Die Vorrathsräume (Mas 

terialfammern im Haufe, Speicher oder Schuppen auf dent 

Hofe, Keller) auszudehnen. Weber den Befund muß Das 
Hrotokoll nad) Anleitung der vorjtehenden Beſtimmungen 
finngemäße Angaben enthalten. 

IV. Sn der Reihenfolge der Beltimmungen zu I, II 
und III ift über jedes in Frage kommende Handelsgejchäft 
unter Boranfhidung des Namens des Gejchäftsinhabers 
ein kurz gefaßtes Nevifionsprotofoll aufzunehmen und von 
dem Gejhäftsinhaber oder deſſen Stellvertreter, ſowie don 
den Reviſoren zu unterjchreiben. 

V. Sn dem Begleitbericht ift ausdrücklich zu bemerken, 
ob ein und welches Gtrafverfahren bei vorgefundenen 
Sumiderhandlungen gegen die beftehenden Vorſchriften 
eingeleitet worden, fowie ob daſſelbe beenpigt ift. 

VI. Nach angemefjener Zeit ift durch eine Nachrevifion 
zu ermitteln, ob Die vorgefundenen Geſchäftsmängel be- 
feitigt find. Der Bericht hierüber ift jtetd mit dem Re— 
piftionsbericht des nächſten Jahres zu verbinden. 

Im Uebrigen bleiben die Beſtimmungen der beiden 
Eingangs gedachten Diesfeitigen Verfügungen durch Die 
gegenwärtige Berfügung unberührt. 

Sn Vertretung: Höpker. 
An ſämmtliche PBolizeiverwaltungen der Städte des 

Negierungsbezirke. 

Preußen. Peg, =: Bez. Cöslin. Nundverfügung, 
betr, die Mieldefarten iiber Worfentodesfälle, 

Bom 21. Suni 1888. 
Aus Anlaß eines Borfommnifjes, in welchen Guer 

Wohlgeboren die Nichtigftellung eines angeblichen Pocken— 
todesfalles vorgenonmen und, dem Ergebniß diefer Nichtig- 
ftellung entjprechend, die Ihnen auf Grund der dieſſeitigen 
Verfügung vom 24. Juni 1886 feitend des Standesbeamten 
zugefertigte Zählfarte nicht als Grundlage für Die Her: 
jtellung einer Bodentod - Meldefarte betrachtet haben, be- 
jtimme id) in Ergänzung der obengenannten Berfügung 
und unt Die berichtigte Diagnofe fofort für die Zwede 
des Statiſtiſchen Büreaus zu verwerthen, Folgendes: 

Die berichtigte Zählfarte ift mit einem Zuſendungs— 
Ichreiben, welches Kurz die Motivirung der richtig geftellten 
neu eingetragenen Todesurſache enthält, möglichſt am 
nächſten Tage, nachdem ſich aus den Nückfragen bei den 
betreffenden Drtöpolizeibehörden die Nothwendigfeit der 
Berichtigung ergeben hat, mir einzureichen. — Bezüglich) 
der Heritellung und Weiterreihung der auf Grund un- 
beanjtandeter bezw. unberichtigter Zählkarten auszufüllen- 
der Pockentod-⸗Meldekarten hat es bei den bisherigen Be- 
jtimmungen der mehrfad) angezogenen Verfügung wie bis- 
her fein Bewenden. 
en d'Hauſſonville. 

An den Königlichen Kreisphyſikus Herrn Sanitäts— 
Rath Dr. M. Wohlgeboren N = 

Cöslin, den 21. Juni 1888. 
Abdruck der vorſtehenden Verfügung erhalten Euer 

Wohlgeboren zur Kenntnißnahme und Nachachtung. 
Der Regierungs-Präſident: d'Hauſſoönbille. 

An die Herren Kreisphyſiker des Regierungs-Bezirks. 

Preußen. Weg. Bez. Magdeburg. Polizei-Verord⸗ 

Hr das Anpreifen von Geheimmitteln u. ſ. w. 
Bom 21. September 1887. 

(Amtsbl. d. Kgl. Neg. zu Magdeburg 1887 ©. 413 —414.) 

Auf Grund der 88 137 und 159 deö Gejebes über Die 

allgemeine Landesverwaltung vom 30. Zuli 1885 — Geſetz— 

Sammlung, Seite 195 ff. — und der 88 6, 11 und 12 

des Geſetzes über die Polizei-VBerwaltung vom 11. März 
1850 — Gefeß - Sammlung, Geite 265 ff. — verorbne 
ic) unter Zuftimmung des Bezirksausſchuſſes für den Um— 
fang des Negierungsbezirts was folgt: 

Einziger Baragraph. 
Arzneimittel, joweit deren Verkauf gejeslich unterjagt 

oder beſchränkt ilt, — vergleiche Statjerliche Verordnung 
vom 4. Januar 1875, Reichsgefetzblatt Geite 4, jowie die 
Kaiſerliche Verordnung vom 9. Februar 1880, Reichsgeſetz— 
blatt, Seite 13 — Desgleihen Geheimmittel, weldye gegen 
Krankheiten empfohlen werden, dürfen zum Verkauf weder 
öffentlich) angekündigt, noch augepriefen werden. Zuwider— 
handlungen gegen diefes Verbot werden mit einer Geld- 
itrafe big zu 30 Mark, oder im Unvermögengfalle mit ver- 
hältnigmäpiger Haft beitraft, fofern nad) den Landesge- 
ſetzen feine höhere Strafe verwirkt ift. 

Magdeburg, den 21. September 1887. 

BPr,D.156% Der Negierungs-Präfident. 

Preußen. Neg.Bez. Magdeburg. Wolizei-VBer- 
ordnung*), betr, die Unterſuchung des Schweine— 

fleifches auf Finnen und Trichinen. 
Von 17. März 1887. 

(Amtsbl. d. Kgl. Neg. z. Magdeburg. ©. 214—218.) 
Auf Grund der 88 137 und 139 des Geſetzes über. die 

allgemeine Landesverwaltung vom 30. Zuli 1885 und in 
Gemäßheit der 88 6, 12 und 15 des Gefehes über vie 
Polizeiverwaltung vom I1. März 1850 wird unter Zu— 
ftimmung des Bézirksausſchuſſes für den Umfang des Re— 
gierungsbezirfes Dlagdeburg Nachjtehennes verordnet. 

8 I. Seder, der ein Schwein jchlachtet oder ſchlachten 
läßt, ift verpflichtet, dasjelbe durch mindeſtens einen Öffent- 
lich angejtellten Fleiſchbeſchauer auf Trichinen und Finnen 
unterfuchen zu laffen und zu dieſem Zwecke dem Fleiſch— 
beſchauer vor dem Beginn des Schladhtens anzuzeigen, 
zu welder Zeit die Entnahme von Fleifchproben jtatt- 
finden kann. 

Erſt wenn durch vorjehriftsmäßige Unterfuhung feit- 
geitellt worden, daß in den Schweine weder Trichinen 
no Finnen vorhanden find, darf dafjelbe zerlegt, oder 
zum Genuſſe für Menjchen zubereitet werden. 

Eine Ueberlaſſung an Andere darf erit jtattfinden, 
wenn an dem zu überlaffenden Thiere oder Theile durch 
Abjtempelung jeitens des Fleiſchbeſchauers erfennbar ge- 
macht worden, daß jene bei der Unterſuchung trichinen- 
und finnenfrei befunden find. 

Inwieweit bei geringgradig finnigem Fleiſche Aus- 
nahmen von den vorjtehenden Vorſchriften in Abſatz 2 
und 3 zuläflig find, ergiebt ſich aus der Anlage D zu 
diejer Verordnung. 

$ 2. Die näheren Beſtimmungen über die Anftellung 
der Fleiſchbeſchauer ſind in dem beiliegenden Reglement 
A enthalten. Ihre beſonderen Pflichten ergeben ji) aus 
der Dienitanweilung Anlage B. 

$ 3. Werden bei dev nad) $.1 vorgenommenen Unter 
juhung Zrichinen oder Finnen vorgefunden, jo hat der 
Zleijchbejchauer jowohl dem, welcher das Schwein ge— 
ſchlachtet hat oder hat jchlachten laſſen, als dev Orks— 
polizeibehörde hiervon ohne Verzug Anzeige zu machen 
und im Uebrigen gemäß der Vorſchrift im $ 7 der Dienft- 
anweilung Anlage B zu verfahren. 

$ 4. Der Befiker des Scweines hat, nachdem ihm 
die im $ 3 bezeichnete Mittheilung gemacht worden, für 
die fichere Aufbewahrung des Schweines Sorge zu tragen; 
auch darf, vor erfolgter Verfügung feitens der Polizei- 
behörde Feine Veränderung mit demfelben vorgenommen 

*) Separat-Abdrüde dieſer Polizei-Verordnung find in 
Buchform zum Preiſe von 50 Pfennigen von der Panſa'ſchen 
Buchdruckerei (9. Dtto) zu beziehen. 
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werden; insbeſondere darf das Schwein nicht aus dem 
Gewahrſam entfernt, nicht zertheilt, nicht weiter veräußert, 
aud nicht dem Vorbefißer zurückgegeben werben. 

$ 5. GErgeben fi) in dem Falle des $ 3 Zweifel an 
der Nichtigkeit des Befundes, oder wird jeitens eines 
Snterefjenten darauf angetragen, jo findet eine Guper: 
tepifion durch den Kreisphyſikus, Kreiswundarzt oder den 
Kreisthierarzt ftatt. Erklärt der betreffende Beamte auf 
Grund derjelben das Schwein für trichinen- und finnen: 
frei, jo hat die Rolizeibehörde dasjelbe zur Verfügung 
freizugeben. 

86. Wird das Vorhandenfein von Zrichinen oder 
Finnen feftgeftellt, jo ift mit dem betreffenden Thiere ge- 
mäß der Anweifung Anlage D zu verfahren. 

- 87. Jeder Gewerbetreibende, der Schweine zum Ver— 
kaufe fchlachtet oder jchlachten läßt (Fleiicher, Schmelger, 
Wurftfabrifanten u. ſ. w.) hat ein Schlachtbuͤch nad) bei- 
gedrucdtem Schema (Nr. 1) zu führen. 

(Schema 1.) 
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Nachdem der Gewerbetreibende die erforderlichen Notizen 
in die Spalten 1—4 eingetragen Hat, wird das Buch dem 
Fleiſchbeſchauer bei der mikroſkopiſchen Unterfuhung zur 
Ausfüllung der Spalten 5 und 6 vorgelegt. 

$ 8. Nichtgewerbetreibende, welche Schweine fchlachten 
oder ſchlachten lafjen, Haben entweder ein gleiches Schlacht: 
buch zu führen und für die vorfchriftsmäßige Ausfüllung 
der einzelnen Spalten Sorge zu tragen, oder ji) vom 
Fleiſchbeſchauer über jedes gejchlachtete Schwein eine be- 
jondere Beſcheinigung ausjtellen zu lafjen, welche die im 
Schema 1 angegebenen Notizen enthalten muß. 

$ 9. Wer von Drten außerhalb des NRegierungs- 
Bezirks Magdeburg Schweinefleiſch oder Zubereitungen 
davon einführt bezw. einführen läßt, ift verpflichtet, vor 
dem Berbraud) oder der Ueberlaſſung an Andere den 
Nachweis der bereits erfolgten Unterſuchung des Fleiſches, 
bezw. des Freiſeins desjelben von Trichinen und Finnen 
zu führen. 

Beim Mangel eines ſolchen Nachweijes, oder wenn 
begründete Bedenken gegen die Aechtheit oder die Glaub- 
würdigfeit der beigebradpten Nachweiſe, oder aber gegen 
die Spentität des Fleiſches obwalten, hat der Einbränger, 
abgejehen von der etwa nah) $ 13 diefer Verordnung 
verwirkten Strafe, das Fleiſch einer nohmaligen Inter: 
juhung nad) Anleitung diefer Verordnung zu unterwerfen. 

$ 10. Der im $ 9 geforderte Nachweis wird geführt: 
a) entweder dur eine Bejcheinigung der Polizei— 

behörde des Urſprungs- oder Abjendungsorts der 
Wagren des Suhalts, daß die Schweine, von denen 
die Waaren herrühren, auf Trichinen und Finnen 
vorſchriftsmäßig unterfucht und frei davon befunden 
worden find; 

b) oder durch Abjtempelung der Sleifhwaaren felbit 
zur Beglaubigung der vorjchriftsmäßig erfolgten 

Unterſuchung. 
$ 11. Gewerbetreibende, welche von Orten außerhalb 

des Regierungs-Bezirks Magdeburg Schweinefleifch oder 
Zubereitungen davon einführen, haben über alle von 
ihnen bezogenen Schweinefleiihwaaren ein Kontrollbuch 
zu führen. Sm dieſes Buch ijt jeder Bezug derartiger 
Waaren innerhalb 24 Stunden nad) deren Eingang unter 
Angabe des Tages des Eingangs, der Benennung und 
des Gewichts derjelben, ſowie Des Drts, woher, und des 
Berfäufers, von welchem die Waaren bezogen find, ein- 

zutragen. 
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Die im $ 10 alin. a) bezeichneten Beſcheinigungen, 
desgleichen die betreffenden Fracht- und Lirferungsjcheine 
jind dem Stontrollbuche als Anlagen beizufügen. 

$ 12. Die in den 88 7 bis ı1 bezeichneten Bücher 
und Bejheinigungen jind nebjt Anlagen mindefteng ein 
Jahr lang nad) der lebten Eintragung bezw. Austellung 
aufzubewahren und während diejer Zeit der Drtöpolizei- 
behörde oder dem amtlichen Reviſor auf Erfordern un- 
verzüglich vorzulegen. 

$ 15. Sofern nicht nad) den Borfchriften des Neichs- 
Itrafgejeßbuch8 und des Neichsgejeßes vom 14. Mai 1879, 
betreffend den Verkehr mit Nahrungsmitteln, Genußmitteln 
und Gebrauchsgegenſtänden, härtere Strafe verwirkt ift, 
werden ZJuwiderhandlungen gegen die Beſtimmungen in 
den $$ 1, 4, 6 und 9 Diejer Verordnung mit Geldſtrafe 
von 20 bis 60 Mark für jeden llebertretungsfall, und Zu— 
widerhandlungen gegen die Vorſchriften in ven SS 7, 8, 
Il und 12 mit Gelditrafe von I bis 60 Mark beitraft. 

Sm Falle des Unvermögens tritt an Stelle der Geld— 
itrafe verhältnigmäßige Haft. 

$ 14. Sn Gelditrafe bis zu 60 Mark oder verhältniß— 
mäßige Haft ($ 13 Abſatz 2) verfallen — unbejchadet des 
von der zuftändigen Behörde etwa auszuſprechenden Wider: 
rufs der Anstellung — öffentlich angejtellte Fleiſchbeſchauer, 
welche die in diejer Verordnung ımd den Anlagen der- 
jelben ihnen auferlegten Berpflichtungen verlegen. 

$ 15. Dieſe Bolizei - Verordnung tritt mit ihren An— 
lagen am 1. November 1887 in Kraft. 

Mit dieſem Tage gelten als aufgehoben die Regierungs— 
Polizei - Verordnungen vom 12. Dezember 1865, Amts— 
blatt ©. 414, vom 23. Februar 1866, Amtsblatt ©. 83, 
und dom 6. Suni 1874, Amtsblatt Geite 225 — ein- 
ichließlid) der dazu gehörigen Reglements; ferner alle Die- 
jenigen Streis- und LXofal- Bolizeiverordnungen innerhalb 
des Megierungs » Bezirkes Magdeburg, welche den Gegen— 
ſtand diejer Verordnung betreffen, joweit deren Beſtim— 
mungen nicht in der gegenwärtigen Verordnung und den 
ihr beigefügten Anlagen aufrecht erhalten find. 

Ferner treten mit dem gleichen Tage die denſelben 
Gegenftand betreffenden, von der früheren Gräflid) Stol— 
berg-Wernigerödiſchen Negierung erlaffenen Verordnungen 
von 27. Dezember 1865 umd 15. Juli 1874 — Wernige- 
röder Sntelligenzblutt Nr. 1041/1865 und Nr. 57/1974 — 
außer Kraft. 

Magdeburg, den 17. März 1887. 

Der Regierungs-Präſident. 

Anlage A. Reglement 
betreffend Anſtellung der öffentlichen Fleiſchbeſchauer. 

$ 1. Es Dürfen nur ſolche Perſonen die Thätigkeit 
eines öffentlichen Fleifchbejchauers ($ 1 ver Polizei- Wer: 
ordnung) ausüben, welche won der zuftändigen Behörde 
amtlich bejtellt worden find. 

Vergleiche unten $ 3. — 
Diejenigen Fleiſchbeſchauer, welche gegenwärtig auf 

Grund der Bolizei- Verordnung vom 12. Dezember 1865, 
Amtsblatt Seite 414, jowie der dazu gehörigen Regle— 
ments bereits anerkannt (amtlich Eonzeflionirt) find, gelten 
ohne Weiteres als angeftellt, jofern fie den Anforderungen 
dieſes Reglements genügen und außerdent ji) der nad): 
ftehend im $ 2 vorgejchriebenen Prüfung unterziehen. 
Beſtehen fie die leßtere nicht innerhalb drei Monaten nad) 
Aufforderung jeitens des Regierungs-Präſidenten mit Er: 
folg, fo haben fie die Einleitung des Verfahrens auf 
Zurüdnahme ihrer Beftallung (Konzeſſion) nad) Maßgabe 
des 8 55 der Gewerbe-Drdnung für das Deutſche eich 
zu gewärtigen. 

$ 2. Nur Berfonen von unbeſcholtenem, zuverläffigent 
Charakter — Frauen nicht ausgejchlojjen —, welche zur 
Unterfuhung des Schweinefleiſches auf Trihinen und 
Finnen hinreichend befähigt find, und injonvderheit ſich im 
Befiße der normalen Sehfraft befinden, Dürfen als Fleiſch— 
beſchauer angejtellt werden. 

Der Nachweis der Befähigung ift abhängig 
a) von dem Beſitze eines geeigneten Mikroſkopes, 
b) von dem Beſtehen einer Prüfnng. 

lleber Art und Snhalt diefer Prüfung giebt das Re— 
glement Anlage C. näheren Aufſchluß. 

Wer fi) der Prüfung zu unterziehen beabjichtigt, Hat 
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ſich zunächſt bei der Ortspolizeibehörde zu melden, welche, 
infofern gegen die demnächſtige Beftellung als Fleiſchbe— 
ihauer Bedenken nicht obwalten, der Prüfungs» Behörde 
eine Mittheilung davon zu machen hat, daß gegen die 
Zulafjung zur Prüfung nichts zu erinnern ſei. \ 

Befreit don der Prüfung und ohne Weiteres für be- 
fühigt zu erachten find alle innerhalb des Deutſchen Neichs 
approbirten Aerzte, Thierärzte und Apotheker. Für dieſe 
Medizinalperſonen bedarf es zur Erlangung der in Rede 
jtehenden Befugniß nur der Meldung bei der Orts-Polizei— 
behörde, welche diefelben nach Erheilung der Befugniß 
durch Handſchlag zu Protokoll in Pflicht nimmt. 

Unbedingt ausgeſchloſſen von der Zulafjung als Fleiſch— 
befhauer find Fleiſcher, Hausſchlächter, fowie alle Die- 
jenigen, welche den Verkauf von Schweinefleiſch oder 
Zubereitungen davon gewerbsmäßig betreiben, und alle 
Agenten von Verſicherungs-Anſtalten gegen Trichinen. 

8 3. Auf Grund der über die Erfordernijie des S 2 
geführten Nachweife wird der darum Nachjuchende don 
der Ortöpolizeibehörde nad) Maßgabe des $ 36 der Ge— 
werbe-Ordnung für das Deutiche Reich als Fleiſchbeſchauer 
öffentlich angejtellt und erhält hierdurch die Befugniß zur 
Bornahnte der in den $$ 1 und 9 der Bolizei-VBerordnung 
bezeichneten Interfuchungen. In den ländlichen Gemeinde: 
und Gutsbezirken, fowie in den Städten mit weniger al? 
10 000 Einwohnern darf die Anstellung nur unter vorher 
einzuholender Genehmigung des Landraths erfolgen. Bei 
der Aushändigung der Anſtellungs-Urkunde (Beitallung) 
ift der Inhaber durch Handſchlag an Eidesftatt zur ge— 
wiljenhaften und vorschriftsmäßigen Vornahme „aller ihm 
übertragenen Unterſuchungen protofollarijcd) zu verpflichten 
($ 36 der Gewerbeordnung). 

$ 4. Die Namen der öffentlid) angeftellten Fleiſchbe— 
Ihauer werden von der Anjtellungsbehörde unter Angabe 
des MWohnorts, in Städten aud) unter Angabe der Woh- 
nung, in den Streisblättern oder in den jonftigen zu amt— 
lihen Bekanntmachungen dienenden Lokalblättern öffentlich 
befannt gemadt. Sn gleicher Weife erfolgt die Bekannt: 
machung der darauf bezüglichen Aenderungen. 

$ 5. Regelmäßig alle drei Sahre findet gegen eine 
Gebühr von 3 Mark eine Nachprüfung der angeitellten 
Fleiſchbeſchauer durch den für den Wohnort des Befchauers 
zuftändigen Streisphyfifus, Kreiswundarzt oder Kreisthier- 
arzt Statt. 
Verden hierbei Mängel an den erforderlichen Kennt— 

niſſen und Fertigkeiten feitgeftellt, oder unbrauchbare 
Mikroſkope vorgefunden, fo ift der Fleiſchbeſchauer ge 
halten, die jofortige Abjtellung der vorgefundenen Müngel 
herbeizuführen, widrigenfalld er außer der im $ 14 der 
Volizei-Berordnung vorgefehenen Beftrafung, die Ein- 
leitung des Verfahrens auf Zurücknahme feiner Beftallung 
gemäß des $ 53 der Gewerbe-Drdnung zu gewärtigen hat. 

$ 6. Die bejonderen Obligenheiten der Sieifchbe- 
ſchauer ergeben fi) aus der Dienftanweifung Anlage B. 
Im Uebrigen ftehen diefelben unter der Aufficht der Orts— 
polizeibehörde. 
„Die Fleiſchbeſchauer haben fich jederzeit einer Reviſion 

des Mikroſkops, der in ihrem Gewahrſam befindlichen 
Sleifhpräparate, des von ihnen zu führenden Fleifhichau- 
buchs ($ S der Dienftanweifung) zu unterwerfen und fich 
über den Beſitz diefes Neglements, der Dienftanweifung 
an der Polizei-Verordnung vom heutigen Tage auszu- 

iſen. 

$ 7. Die den Fleiſchbeſchauern zuftehenden Gebühren 
unterliegen der Feſtſetzung durch Die Anftellungsbehörde 
($ 78 der Sewerbe-Drdnung) und fallen dem Eigenthümer 
Sat unterfuchten Schweines bezw. der Zleifhwaaren zur 
ur. 

Magdeburg, den 17. März 1887. 

Der Regierungs-Präſident. 

Aulage B. — Dienft-Anweifung 
für Die Öffentlich angeftellten Fleiſchbeſchauer des Re— 

gierungs-Bezirks Magdeburg. 
$ 1. Der Fleiſchbeſchauer hat die von ihm erforderte 

Unterfuhung des Scweinefleifches auf Trichinen und 
Sinnen ſtets jobald ald möglid) vorzunehmen und Die 
hierzu erforderlichen Fleiſchproben dem Schweine oder der 

WIE. ER; 

468 

al u u m ne a u 

Fleiſchwaare entweder durd einen Öffentlich angejtellten 
Brobenholer entnehmen zu laſſen oder aber die Entnahme 
felbft bezw. unter feiner perſönlichen Auffiht zu be- 
wirken. 

Werden mehrere Schweine gleichzeitig geſchlachtet, jo 
find zur Verhütung einer Verwechslung die Fleiſchproben 
eines jeden Schweines für fid) zu verpaden. Die einzelnen 
Packete find in der Weife zu bezeichnen, daß daraus deut- 
lic) erfehen werden kann, von welchem Gchweine vie 
Rleifhproben entnommen find. 

$ 2. Zur Unterfuhung dürfen nur ſolche Mikroſkope 
benuͤtzt werden, welche zuvor von dem Kreisphyſikus, 
Kreiswundarzt, oder SKreisthierarzt geprüft und als ge- 
eignet anerkannt worden find. 

$ 3. Die zur Unterſuchung eines unzerlegten Schweines 
erforderlichen Fleiſchproben find jede in Der Größe einer 
Hafelnuß den folgenden Muskeln zu entnehmen: 

a) dent rothen Fleifche des Zwerchfellmusfels, 
b) den Muskeln der Jungenwurzel vder des Stehlfopfs, 
e) den Bauchmuskeln, . 
d) den Zwiichenrippenmusfeln oder Augenmuöfeln. 
Bei Unterfuhung einzelner Fleiſchſtücke, Schinken oder 

Spedfeiten u. ſ. w. müfjen von verjchiedenen Stellen drei 
bafelnuß große fettfreie Fleifchproben entnommen werden. 

Bei Interfuhung von Würſten werden don verjcie- 
denen Gtellen drei bis vier erbjengroße Zleifchproben 
nrittelft einer feinen Harpune entnonmen. 

$ 4. Behufs mikroſkopiſcher Unterfuhung find aus 
den int $ 3 vorgefchriebenen Kleifchproben eines unzer- 
legten Schweine drei Duetjhpräparate, jedes zu 
30 bis 40 Duadratzentimeter Glasfläche mit entjprechend 
großen Abjchnitten aus jeder Fleiſchprobe ſauber, klar und 
durchſichtig herzuſtellen. 

In gleicher Weiſe iſt aus den Fleiſchproben eines 
Fleiſchſtücks, eines Schinkens, einer Speckſeite oder einer 
ſonſtigen Fleiſchwaare je ein Quetſchpräparat von gleichem 
Umfange zu fertigen. 

8 5. Die Unterſuchung der entnommenen Fleiſchproben 
erſtreckt ſich in jedem einzelnen Falle mit auf Finnen, 
und iſt erforderlichen Falls das Vorhandenſein der letzteren 
durch beſondere mikroskopiſche Unterſuchung der Objekte 
und durch den Nachweis des Finnenkopfes mit ſeinem 
Hakenkranze feſtzuſtellen. 

$ 6. Nachdem das unterſuchte Objekt trichinen- und 
finnenfrei befunden worden iſt, erfolgt ungeſäumt, ſoweit 
erforderlich, die Abſtempelung des betreffenden Schweines 
oder der Fleiſchwaare durch den Fleiſchbeſchauer mittelſt 
des amtlichen Stempels. ($ 1 der Polizei-Verordnung.) 
Bei nicht zerlegten Schweinen geſchieht die Abſtempelung 
in der Weiſe, daß an jedem Körper:Biertel mindeſtens 
zwei Abdrücke an verjchiedenen Stellen angebracht werden. 
zur Bejtempelung dürfen nur unſchädliche Zarbeitoffe - 
verwendet werden. 

Die Beihaffung der erforderlihen Stempel erfolgt 
nad) näherer Anweiſung der Anftellungsbehörde auf Koften 
der Fleiſchbeſchauer. Jeder Stempel muß außer dem 
— „unterſucht“ auch den Namen des Fleiſchbeſchauers 
enthalten. 

$ 7. Wird das unterfuchte Objekt trichinen- oder finnen- 
haltig befunden, jo hat der Fleichbeſchauer jofort 

a) den Gigenthümer des Schweines oder der Fleiſch— 
waare hiervon zu benachrichtigen, 

b) der Drtöpolizeibehörde zur weiteren Veranlafjung 
Ihriftliche Anzeige zu machen, 

e) die trichinen- oder finnenhaltigen mifroffopifchen 
Präparate mit den Neften der entnommtenen Fleiſchproben 
zur Unterfudung für die Kontroll-Snftanz ($ 5 der Polizei- 
Verordnung) bereit zu halten. 

$ 8. Der Fleifhbefchauer hat über die von ihm aus 
geführten Unterfuhungen ein Kontrollbuch (Fleiſchſchau— 
buch) nach beigedructem Schema (Nr. 2) zu führen und. 
dafjelbe der Ortspolizeibehörde oder den anıtlichen Reviſor 
auf Erfordern jederzeit vorzulegen. In diejes Fleiſch— 
ſchaubuch, welches mindeſtens ein Sahr lang nad) der 
legten Gintragung aufzubewahren ift, müfjen die bezüig- 
lichen Eintragungen fofort nad) Ausführung jeder ein- 
zelnen Unterfuchung gejchehen. 

$ 9. Von jeder Wohnortsveränderung eines Fleiſch⸗ 
beſchauers iſt der 
erſtatten. 

Polizeibehörde ungefüumt Anzeige zu 
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Desgleichen haben diejenigen, welche das Geſchäft als 
en nieder zu legen beabfichtigen, vor der 
tiederlegung der Anftellungs:Behörde Nachricht zu geben. 

Magdeburg, den 17. März 1887. 
Der Negierungs-PBräfident. 

Anlage C. Reglement 
betreffend das Verfahren bei Prüfung der öffentlich 
anzuftellenden Fleiſchbeſchauer im Hegierungs - Bezirk 

Magdeburg. 
$ 1. Die in den $$ 1 und 2 des Reglements A zur 

heutigen Bolizei-Berordnung erwähnten Prüfungen find 
vor einer für den Negierungsbezirt Magdeburg bejtellten 
Prüfungs-Kommiſſion in einer Kreisftadt des Bezirks ab: 
zulegen. Die Kommifjion befteht aus 

a) dem Regierungs- und Medizinalrath als Bor: 
jißenden, 

b) dent Departenents-Thierarzt, 
e) einen vom Regierungs-Präſidenten zu bejtimmenden 

Kreis-Medizinal:Beamten des Bezirks, 
— zu b und e als Beifißern. — 
$ 2. Die Prüfung zerfällt in einen theoretifchen und 

praftiihen Theil. Durch die theoretifche (mündliche) 
Prüfung hat der Kandidat darzuthun, daß er mit den 
Zwecke der Tricyinen- und Finnenſchau, mit den Öefahren, 
welche der menschlichen Gejundheit aus dent Genuije 
trihinöfen und finnigen Fleiſches erwachſen, mit dem 
Snhalte der zur Abwehr verjelben erlafjenen Verordnun— 
gen, mit der Naturgefhichte der Trichinen und Finnen, 
der anatomischen Zuſammenſetzung des Schweinefleifches 
und derjenigen abnormen und aufälligen Gebilde in dem— 

ſelben, welche mit Trichinen oder Finnen verwechielt 
werden fünnen, genügend vertraut ift. 

Die praftiihe Prüfung umfaßt die Kenntniß der Ein: 
richtung des Mifroffopes und von der mifroffopifchen 
Technik. Ferner find don dem Kandidaten Präparate 
aus friſchem und trodenem Schweinefleiſche (Schinken pp.) 
vorihriftsmäßig anzufertigen, unter das Mikroſkop zu 
bringen und zu erläutern. Schließlich hat der Kandidat 
aus trichinöjfem Fleiſche vorichriftsmäßige Präparate zu 
fertigen und in denjelben das Vorhandenfein von Trichinen 
mikroſkopiſch nachzuweiſen. 

$ 3. Ueber den Ausfall der Prüfung entſcheidet die 
Prüfungs Kommilfion nah Stimmenmehrheit. Dem in 
der Prüfung beftandenen Kandidaten wird von der Kom: 
miſſion ein Fähigkeitszeugniß als Fleiſchbeſchauer ertheilt, 
in welchem gleichzeitig zu beſcheinigen iſt, daß der Kandidat 
ſich über den Beſitz eines für die Zwecke der Trichinen— 
und Finnenſchau geeigneten Mikroſkopes ausgewieſen hat. 

Dem nicht beſtandenen Kandidaten kann von der 
Kommiſſion eine einmalige Wiederholung der Prüfung 
nah Ablauf einer feitzufeßenden Frift gewährt werden. 

$ 4. Die Prüfungsgebühr ($$ 1-3) beträgt drei 
Mark und ift mit der Meldung zur Prüfung an die An- 
ftellungsbehörde einzuzahlen. Die Gebühr ift auch ver- 
fallen, wenn der zu Prüfende ohne genügende Entjchuldi- 
re Termine nicht ericheint oder die Prüfung nicht 
eiteht. 
Magdeburg, den 17. März 1887. 

Der Negierungs-Präfident. 
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Anlage D. Anweifung 
über das DBerfahren zur unſchädlichen Befeitigung tri- 
hindjer und finniger Schweine und dergleichen Fleiſch— 

waaren. 
$ 1. Die unſchädliche Befeitigung eines trichindfen 

oder finnigen Schweines oder dergleichen Fleiſchwaaren 
muß in jedem Falle unter polizeilicher Aufſicht erfolgen: 

$ 2. Jedes trihinds befundene Schwein, fowie der- 
gleichen Fleifchwaaren muß nad zuvoriger Zerftücelung 
durch Anwendung hoher Hitgrade (Kochen bis zum Zer: 
fall der Weichtheile, Verbrennen) oder ſonſt auf chemiſchen 
Wege fofort unſchädlich gemacht werden. Die hierdurd) 
gewonnenen Produkte können frei verwendet werden. 

Die durch Unſchädlichmachung trichinöfer Objekte ent- 
jtehenden Koften fallen dem betreffenden Beſitzer zur Laſt. 

$ 3. Für finnig befundene Schweine und Fleiſch— 
waaren gelten folgende Borfchriften. 

a) Das durd) Ausfochen oder Ausfchmelzen gewonnene 
Fett darf unbedingt, — das magere Fleiſch dagegen zum 
häuslichen Gebrauche, jowie zum Verkaufe nur dann zu— 
gelafjen werden, wenn daſſelbe ganz vereinzelt (vergl. 
unten $ 4) mit Finnen Ddurchfeßt und nach vorheriger 
Zerkleinerung in Stüde von höchſtens acht Zentineter 
Durchmefjer vollftändig gar gefocht ift; 

b) Sn. bedeutendem Grade finnig befundene 
Schweine oder dergleichen Fleifchwaaren (vergl. unten $ 4) 
müſſen, fofern nicht die zuläffige Verwendung zur Be— 
reitung don Geife und Leim, oder die chemiſche Verar- 
beitung des ganzen Dbjefts vorgezogen wird, vergraben 
und mit einer mindeſtens einen Meter jtarfen Erdſchicht 
bedeckt, oder aber in derfelben Weiſe unfchädlich gemacht 
werden, wie dies im $ 2 für trichinds befundenes Schweine- 
fleiſch vorgejchrieben it. 

8 4. Die Entjcheidung über den Grad der Finnigfeit 
($ 3a und b) erfolgt durch den zuftändigen Kreisphyfifus, 
Kreiswundarzt over Kreisthierarzt 

Magdeburg, den 17. März 1887. 

Der NRegierungs-Präfident. 

Württemberg. Befauntmachung, betr. die Prü— 
fung für den ärztlichen Staatsdienft und fiir die 

öffentliche Anſtellung als Gerichtswundarzt. 
Vom 20. April 1888. 

(Med. Korrefpdzbl. d. Württemb. ärztl. Landesver. ©. 102.) 

Zur Vollziehung des $ 6 der Königlichen Verordnung 
vom 17. Zuli 1876, betreffend die Prüfung für ven ärzt— 
lichen Staatsdienft und für die öffentliche Anftellung als 
Serichtswundarzt (Neg.- Bl. ©. 287, Korreip. Bl. 1576 
S. 319) wird befannt gegeben, daß in den Kreis der für 
den dritten Abjchnitt diefer Prüfung (mündlihe Schluß— 
prüfung) auszuwählenden Brüfungsgegenjtände aus dem 
Gebiete der gerichtlichen Medizin, der öffentlichen Geſund— 
heitspflege und der Medizinalgejebgebung auc die Grund» 
ſätze der Homöopathie fallen, injoweit viejelben zu Der 
Medizinalpolizei und der Mledizinalgefeßgebung in Be— 
ziehung ftehen. Es wird daher angeorpnet, daß bei Der 
Prüfung für den ärztlihen Staatsvienft die Kandidaten 
über die Grundfäße der Homdopathie in dem bezeichneten 
Umfange zu befragen find. 

Stuttgart, den 20. April 1888. 

Königliches Minifterium des Innern. 
Schmid. 

Mecklenburg. Schwerin, Verordnung, betr, Des: 
infeftion der Hebammen, 

Bom 18. Suni 1888. LER 
Es erfcheint in der Negel zweckmäßig, dab die Des- 

infeftion, welcher fih in einem Tall von Kindbettfieber 
nad) Maßgabe des 8 10 der Verordnung, betreffend das 
Hebammenwefen, vom 9. April 1885,*) eine Hebamme 
zu unterwerfen hat, nicht dev eigenen Ausführung der— 
jelben überlaffen bleibt, jondern in dev Hebammenlehr— 
anftalt zu Roſtock befchafft wird. e Re I, 

Die Bedingungen, unter denen die Desinfektion in diejer 
Anstalt gefhehen Fann, find in der in 10 Exemplaren an— 

*) Bergl. Veröffentl. 1886 ©. 173. 
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liegenden Aufzeichnung angegeben, und wollen Sie jeden 
Hebammen -Aufjichtsarzt Shres Bezirks ein Eremplar da- 
von mit der Aufforderung zugehen lajjen dahin zu wirken, 
daß, infoweit nicht in einem befonderen Fall Bedenken ent- 
gegenſtehen, die Hebammen von der hier gebotenen Ge: 
legenheit Gebrauch machen. 

Schwerin, den 18. Suni 1888. 

Sroßherzoglih Mecklenburgſches Miniſterium, 
Abtheilung für Medizinal-Angelegenheiten. 

Buchka. 

Cirkular an die Kreisphyſiker. 

Anlage. 

In denjenigen Fällen, in welchen fi) in einem Fall 
von SKindbettfieber eine Hebamme in Gemäßheit des $ 10 
der Verordnung, betr. pas Hebammenwefen vom 9. April 
1885, zuvor der Desinfektion ihres Körpers, ihrer Stleider 
und ihrer Geräthe zu unterziehen hat, ehe fie ihre Berufs— 
thätigfeit wieder anderweitig ausüben darf, kann Dieje 
Desinfektion unter nachftehenden Bedingungen in der Heb- 
ammtenlehranitalt zu Noftod erfolgen: 

1. Die betreffende Hebamme it wenigftend 2 Tage 
vor ihrer Ankunft durch den zuftändigen Auffichte- 
arzt beim Vorſtand der Anftalt anzumelden; 

2. Sie muß alle Bekleidungsftücde und Geräthichaften, 
welche möglicherweife Vermittler des Anſteckungs— 
jtoffes werden können, zur Desinfektion mitbringen; 

3. Wie die Desinfektion jelbft, fo gefchieht auch vie 
Beherbergung und Beköftigung der Hebamme 
während ihres ungefähr 24 bis 36 Stunden dauern- 
den Aufenthalts in der Anſtalt umentgeltlich, fo 
daß lediglih die Koften der Reiſe von der Heb— 
amme zu tragen find. 

Da die Desinfeftionen, welche die Hebammen zu Haufe 
jelbjt vornehmen, gewöhnlich in ungenügender Weije ftatt- 
finden, von Aufſichtsarzt nur mit Schwierigkeit gehörig 
beauffichtigt werden föünnen, und bei gründlicher Aus- 
führung für die Hebammen umſtändlich und Foftipielig 
find, jo ericheint die Benugung der Hebammtenlehranitalt 
zu dieſem Zweck ebenfo fehr janitätspolizeilich wichtig zu 
jein, wie im eigenen Vortheil der Hebammen zu liegen. 

Schaumburg : Lippe. Polizei - Verordnung, be: 
treffend die Verhütung der Berbreitung au 

ftecfender Krankheiten. 
Bom 11. Dftober 1887. 

(Schaumb.-Lippifche Landesverordn. ©. 3.) 

Zur Verhütung der llebertragung anftedender Krank 
heiten erlafjen wir auf Grund des $ 5 des Gejebes über. 
die Bolizeiverwaltung vom 22. Mai 1882 die nachfolgende 
Volizei-VBerordnung für den Umfang des Fürſtenthums: 

51. Zu den Stranfheiten, weldye vermöge ihrer An- 
RL N befondere Vorſchriften nöthig machen, 
gehören: 

a) Cholera, Ruhr, Mafern, Nötheln, Scharlady, Diph- 
therie, Boden, Flecktyphus und Nückfallsfieber ; 

b) Unterleibstyphus, kontagiöſe Augenentzündung, 
träge und Keuchhuſten, Der leßtere, ſobald und fo 
lange er Frampfartig auftritt. 

5 2. Haushaltungsvorſtände bezw. deren Vertreter 
find verpflichtet, von jeden Erkranfungsfalle der unter 
$ la und b genannten Stranfheiten dev Ortspolizeibehörde 
(Landrathsamt, Polizeidireftor der Neftdenzitadt, Ma— 
giſtrat) ungefäunt mündlich oder fchriftlid) Anzeige zu- 
nahen. 

‚Eine gleiche Anzeigepflicht Liegt den Aerzten rückſicht— 
lich der zu ihrer Behandlung gelangenden Fälle von den 
in $ la und b genannten Stranfheiten ob. 

8 3. Wenn fhulpflichtige Kinder an einer der 
unter $ la und b genannten Krankheiten erkranken, jo 
ift der Hausheltungsvorftand oder deſſen Vertreter ver- 
pflichtet, den Schüler von der Schule zurüczuhalten und 
die Art der Krankheit fofort dem Leiter der Schule an- 
Ba — 
Doſſelbe gilt, wenn in einer Haushaltung, in welcher 
id) Schüler befinden, jonjtige Ntitglieder des na 
ſtandes von einer der unter $ 1a genannten Stranfheiten 
ergriffen werden. 

$ 4. Kinder, welche an einer der in $ la oder b ge- 
nannten anfteefenden Krankheiten leiden, find von Be— 
ſuche der Schule auszuschließen. 

$ 5. Das Gleihe gilt von gefunden Kindern, wenn 
in dem Hausftande, welchem fie angehören, ein Fall der 
in $ la genannten anftecfenden Krankheiten vorkommt, 
es müßte denn ärztlich bejcheinigt fein, daß das Schul— 
find durch ausreichende Abjonderung von der Gefahr der 
Anftekung geſchützt ift. 

8 6. Kinder, welde gemäß $$ 3 bis 5 vom Schul— 
befuch zurückbehalten bezw. ausgejchloffen worden find, 
dürfen zu demfelben erjt dann wieder zugelafjen werden, 
wenn entweder die Gefahr der Anſteckung nad) ärztlicher 
Beicheinigung für befeitigt anzufehen, oder die für den 
Berlauf der Krankheit erfahrungsmäßig als Regel geltende 
Zeit abgelaufen tft. 
Als normale Krankheitsdauer gelten bei Scharlach 

und Pocken ſechs Wochen, bei Maſern umd Nötheln vier 
Wochen. 

8 7. Für die Beobadhtung der unter 88 4—6 a 
gebenen Vorschriften ift Der VBorfteher der Schule (Di- 
reftor, Rektor, Hauptlehrer, eriter Lehrer, Vorjteherin 2c.) 
bei einklaffigen Schulen der Lehrer (Lehrerin) verantwort- 
ih. Don jeder Ausſchließung eines Kindes vom Schul— 
befuche wegen anitedender Krankheit — 88 4 und 5 — 
ift der Ortöpolizeibehörde jofort Anzeige zu machen. 

$8. Aus Benfionaten und ähnlichen Anftalten dürfen 
Aöglinge während der Dauer oder unmittelbar nach dem 
Erlöſchen einer im Haufe aufgetretenen anftecfenden 
Krankheit nur dann in die Heimath entlafjen werden, 
wenn dies nad ärztlichen Gutachten ohne die Gefahr 
einer Uebertragung der Krankheit geſchehen kann und alle 
vom Arzte etwa für nöthig eradhteten Borfihtsmaßregeln 
beobachtet werden. Inter denjelben Borausjeßungen find 
die Zöglinge auf DBerlangen ihrer Eltern, Bormünder 
oder Pfleger zu entlafjen. 

$ 9 Wenn eine im Schulhaufe wohnhafte Berfon in 
eine der unter $ la und Ib genannten, oder eine außer: 
halb des Schulhaufes wohnhafte, aber zum Hausſtande 
eined Lehrers der Schule gehörige Perſon in eine der 
unter $ la genannten Krankheiten verfällt, jo hat der 
Haushaltungs-Vorftand hiervon fofort dem Schulvorjtande 
und der Drtöpolizeibehörde Anzeige zu machen. 

Die lebtere hat, wenn möglid) unter Zuziehung eines 
Arztes für die thunlichite Abjfonderung des Kranken zu 
forgen und über die Tage der Sache, jowie über die von 
ihr vorläufig getroffenen Anordnungen der Landesregierung 
Bericht zu eritatten. Die Landesregierung wird Darüber 
entjcheiden, ob Die Schule zu jchliegen, oder welche jonftige 
Anordnungen im Intereſſe der Gefundheitöpflege zu 
treffen find. 

Dieje Vorſchrift gilt auch für die in $ 8 bezeichneten 
Anftalten. 

$ 10. Sobald in dem Ort, wo die Schule fidy be- 
findet, oder in feiner Nachbarſchaft mehrere Fälle einer 
anfteckenden Krankheit ($ 1) zur Kenntniß fommen, haben 
Lehrer und Schulvorfjtand ihr bejonderes Augenmerk auf 
Keinhaltung des Schulgrundftücds und aller feiner Theile, 
jowie aud) auf gehörige Lüftung der SKlafjenräume zu - 
richten. 

Snfonderheit find die Schulzimmer und die Bedürfniß— 
anftalten täglich forgjam zu reinigen. 

Schulkindern darf dieſe Arbeit nicht übertragen werden. 
Die Schulzinmer find während der unterrichtsfreien 

Zeit andauernd zu lüften, die Bedürfnißanftalten nad 
der Anordnung der Drtöpolizeibehörde regelmäßig zu des— 
infiziren. 

Dieſe Vorſchrift gilt aud für die in 8 8 bezeichneten 
Anftalten und erſtreckt ſich für dieje auf die Wohnungs: 
Arbeits- und Schlafräume der Zöglinge. 

$ 11. Ueber die Schließung von Schulen oder einzelner 
Klaſſen derjelben wegen anftedender Krankheiten wird Die 
Landesregierung entjcheiden. 

Sit Gefahr im Verzuge, fo können der Schulporitand 
und die Drtöpolizeibehörde auf Grund ärztlichen Gut 
achtens die Schließung anordnen. Cie haben aber hier- 
von jofort der Landesregierung Anzeige zu machen. 

Außerdem find fie verpflichtet, alle gefahrdrohenden 
Krankheits-Verhältniſſe, welche eine Schließung der Schule — 
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angezeigt erjcheinen lafjen, zur Kenntniß der Landes— 
regierung zu bringen. 
812. Die Wiedereröffnung einer wegen anſteckender 

Krankheit gejchloffenen Schule oder Schulklaſſe erfolgt 
nur nad) dorangegangener grümndlicher Neinigung und 
Desinfektion des Schullofald durch die Landesregierung. 

Die Ortöpolizeibehörden haben diejerhalb an die 
Landesregierung nad) zuvor eingeholtem ärztlichem Gut- 
achten zu berichten. 

$ 13. Die vorftehenden Vorſchriften SS 1—2 finden 
aud) auf private Unterriht3- und Erziehungs-Anftalten 
einſchließlich der Kinderbewahr-Anftalten, Gpieljchulen, 
Warteſchulen, Kindergärten u. j. w. Anwendung. 

$ 14. Zuwiderhandlungen gegen die Borjchriften diejer 
Verordnung werden mit Geldbuße bis zu 50 ME. beitraft. 

$ 15. Diefe Verordnung tritt fofort mit der Publikation 
in Kraft. 

Büceburg, den 11. Dftober 1887. 

Fürſtlich Schaumburg-Lippifche Landesregierung. 
Spring. 

Franfreich. Zollbehandlung fpanijcher Weine 
von mehr als 15 Grad Alkoholgehalt bei der Eins 

fuhr nach Franfreich, 
Bon 14. April 1888. 

(Otſch. Handels-Arch. ©. 413). 

Ein Eirkular der Franzöſiſchen Generalgolldireftion vom 
14. April d. S., Nr. 1917, lautet in Ueberſetzung wie folgt: 

Durch Notenaustaufch zwifchen der Negierung der Fran— 
zöſiſchen Nepublif und der Spanifchen Regierung in Be— 
treff der Auslegung der auf die Weine bezüglichen Be— 
ftimmungen des Dertrages vom 6. Februar 1882 ijt 
jveben geregelt worden, daß die Zufchlagsabgabe von dem, 
15 Grad überfteigenden natürlichen Alkoholgehalt ver 
Spanifchen Weine, entjprechend der vor den Geſetz vom 
5. Juli 1857 geltenden Sachlage, mit 30 Centimen für 
den Grad zu erheben iſt. Es iſt jedody ausdrücklich ver- 
einbart, daß dieje Beftimmung weder auf die Kunjtweine, 
noch auf die in dem Girfular vom 5. März d. J., Nr. 
Re erwähnten Weine mit Alkoholzuſatz Anwendung 
Det. e 

Mit demfelben Vorbehalt wird dieſer Zujchlag aud) 
von den Weinen anderer Länder erhoben, welche in Franf- 
reich die Rechte der Mteiftbegünftigung genießen. 

Sranfreich. WHeberwachung des Verfehrs mit 
Butter. 

Dom 8. Mai 1888. 
(Otſches. Handels-Ard). ©. 408 nad) dent Journal officiel 

vom 16. Mai 1888.) 

Ein Dekret des Präfidenten der Franzöfifchen Nepublif 
von 8. Mai d. 8. bejtimmt zur Ausführung des Geſetzes 
vom 14. März 1887,**) betreffend die Unterdrückung der 
Fälfhungen in dem Handel mit „Butter“, was folgt: 

Art. 1. Die Beanten der Verwaltung der indirekten 
Eteuern, Zolle und Dftroibeantten, fowie die mit Auf— 
fit über die Hallen und Märkte betvauten Organe find 
befugt, von der ausgeftellten, feilgehaltenen, ein- oder 
ausgeführten Butter Proben zu entnehnten, um fie 
auf die Neinheit unterfuchen zu lajjen. 

Die Frachtführer, ſowie die Leiter und Angeftellten ver 
Land- und Wafjer-Transport-Sefellichaften find verpflichtet, 
den Nequijitionen zur Entnahme von Proben feine Hin- 
dernijje entgegenzujtellen und die in ihren Händen befinp- 
lihen Frachtbriefe, Empfangsfcheine, Konnoſſemente und 

. Deflarationen vorzulegen. 
* Entnahme von Proben wird protokollariſch feſt— 

geſtellt. 
Art. 2. Erfolgt die Entnahme von Proben bei einem 

Kleinhändler, einem Großhändler, einem Verſender, einem 
Empfänger, oder wenn die Waare in den Händen des 
Frachtführers ſich befindet, ſo ſind die genannten Perſonen 
verpflichtet, Name und Wohnung Desjenigen anzugeben, 
von dem fie die Waare erhalten haben. 

*) Deröffentl. ©. 337. 
**), Bol. Beröffentl. 1887 ©. 259. 

al — 

Kann oder will der Händler, Verfender, Empfänger 
oder Frachtführer ven Namen und die Adreſſe desjenigen, 
von den er die Waare erhalten hat, nicht angeben, oder 
verweigert er die Unterſchrift des Protokolls, jo ift dies 
int leßteren zu vernterfen. 

Art. 3. Die Proben, welde von den im Art. 1 ge- 
nannten Beamten entnommen werden, find in Gegenwart 
der Waareninhaber in Töpfen oder Fläſchchen luftdicht zu 
verfchließen; leßtere jind zu verjiegeln und fofort an einen 
der in jedem Departentent von dem Präfekten ernannten 
Sachverſtändigen einzufenden. 

Die vorgenannten Umſtände find in die Verhandlung 
aufzunehnten. j 

Art. 4. Reine Butter, Mifhbutter, Margarine, 
DleomargarineundSpeifefette,weldezur Durch— 
fuhr gelangen, müjjen in gejchlofjenen Behältern ent- 
halten fein, welche in auffälligen Buchſtaben Herkunft 
und Art der Waare erfennen laſſen. 

Dei der Ankunft auf dem Zollamt werden die Be- 
hälter gewogen, verſchnürt und verbleit, und dem Fracht— 
führer oder der mit der Durchfuhr betrauten Land- oder 
Waffer - Transport - Gejellfihaft wird ein Begleitfchein er- 
theilt, welcher bis zum Nusgangszollant bei der Gen- 
dung bleibt. 

Der Begleitichein enthält für die Wiederausfuhr eine 
bejtimmte Frift. 

Belgien, Königl. Verordnung, die Provinzial: 
Medizinal-Kommiſſionen betreffend. 

Vom 1. März 1888. 
(Mouvement hygien. 1888. ©. 169 nad) dent Moniteur 

vom 7. März.) 

Artiele premier. Les articles 5, 23 et 24 de l’arröte 
royal susvise du 31 mai 1880 sont abrog&s et remplaces, 
respectivement, par les dispositions suivantes: 

I. (Art. 5) Les commissions peuvent se réunir en session 
ordinaire, dans le courant de chaque trimestre. 

Une session doit toujours avoir lien dans le premier 
trimestre de chaque annee: A son ordre du jour figure 
l’adop!ion du rapport general sur l’annde anterieure pre- 
scrit par l’article 28 du present arröte. 

Chaque session dure un jour. 
Si les affaires à examiner nedcessitent une session de 

plus d’un jour, le ministre de l’interieur et de l’instruction 
publique en fixe la duree, sur la proposition du president. 

L’ordre du jour et la date de l’ouverture de chaque 
session sont portes & la connaissance du ministre, quinze 
jours à l’avance. 

Le ministre de l’interieur et de l’instruction publique peut 
fixer, soit d’office, soit sur la proposition du president, 
l’epoque et la durde des sessions extraordinaires que les 
interets de l’'hygiene et les besoins de l’administration 
peuvent rendre necessaires ou utiles dans l’intervalle des 
sessions ordinaires. 

Aucune resolution ne peut éêtre prise, si la majorite 
des membres n’est presente. 

Les resolutions sont prises A la majorite absolue des 
membres presents. 

II. (Art. 23) a) En cas d’apparition de maladies trans- 
missibles ou pouvant devenir epidemiques, le bourgmestre 
de la localite atteinte ou, A son defaut, P’echevin qui le 
remplace, ainsi que les membres correspondants du res- 
sort, sont tenus d'en avertir immediatement le president 
de la commission medicale provineiale; celui-ci, aussitöt 
qu’il en est informe et s’il juge la situation suffisamment 
grave, se transporte sur les lieux ou delegue un membre 
de la commission pour examiner la nature de la maladie 
et pour concerter avec les administrations locales les me- 
sures à prendre. 

Le president ou son délégué confere prealablement à 
ce sujet avee la commission medicale et aussi avec le 
membre correspondant du ressort. 

b) L’apparition d’&pizooties doit &tre notifie au pre- 
sident de la commission medicale provineiale par l’admi- 
nistration communale et par le medecin veterinaire du 
gouvernement. 

Si l’epizootie parait au president de la commission de 
nature à compromettre l’etat sanitaire des populations, il 



he he rn le a Du 

se rend sur place apres avoir prevenu l’administration de 
la commune infectee. 

II constate les faits, deerit la maladie au point de vue 
de son etiologie et fait rapport tant sur les mesures dejä 
ordonnees pour en arr&ter le d&eveloppement, que sur les 
precautions à conseiller ulterieurement dans le but de 
sauvegarder le plus efficacement la sante publique. 

Le president peut charger de cette mission un membre 
de la commission et, de preference, le medecin-veterinaire 
qui en fait partie. 

II. (Art. 24) a) Le president est tenu de rendre 
compte, sans delai, au ministre de l’interieur et de l’instruc- 
tion publique de la nature de l’epidemie et des mesures 
proposcdes ou adoptees pour en arreter le progres. S'il 
juge que la maladie est de nature à pouvoir aisement se 
propager au delä les limites de la province, il avertit sur- 
le-champ les presidents des commissions medicales des 
provinces limitrophes et aussi l'inspecteur sanitaire hol- 
landais, si la province est frontiere des Pays-Bas. 

b) Les rapports sur les epizooties sont immediatement 
transmis, avec les observations du bureau de la com- 
mission, sil y a lieu, an gouverneur de la province, qui 
communique ces documents au departement de l’interieur 
et de l’instruction publique. 

Schweden. Bekanntmachung, betr, die Einfuhr 
von lebenden Schweinen. 

Bon 27. April 1888. (Ueberjeßung.) 

Wir Oskar ꝛc. thun fund, daß Wir auf Antrag der 
Mepdizinaldireition und nad) Abhörung des Konmmerz- 
Kollegiums und der General-Zolldirektion, jowie mit Ab— 
änderung der VBorfehriften der gnäpdigen Bekanntmachung 
von 5. Dezember 1837*) bezüglich des Verbotes der Ein- 
fuhr von lebenden Schweinen aus Ländern oder Landes: 
theilen, welche als von der Schweinepeft befallen erklärt 
worden find, für gut befunden haben, betr. die Einfuhr 
von lebenden Schweinen folgende, bis auf Weiteres 
zur Nachachtung dienende Vorſchriften zu erlafjen. 

$ 1. Die Einfuhr von lebenden Schweinen feewärts 
aus anderen Ländern als Finnland ift nur unter nad)- 
jtehenden Bedingungen geftattet, fei es, daß in dem Lande, 
aus welchen die Einfuhr erfolgt, die Schweinepeſt aus— 
gebrochen iſt oder nicht. 

a) Die Einfuhr hat über eine der Städte zu ge- 
ichehen, welde nad) Maßgabe der Vorſchriften des S 4 
der gnädigen Bekanntmachung von 1. Mai 1835 betr. 
die zur Verhütung der Einjchleppung anſteckender Haus- 
thierfranfheiten zu ergreifenden Maßregeln dazu beſtimmt 
worden find. 

b) Der Befiber der Thiere hat im Voraus fich einen 
Plab int Duarantänelofal des Anfunftshafens für die ein- 
geführten Thiere zu fichern und vor deren Ankunft im 
Hafen über die beabjichtigte Einfuhr und die Zeit der— 
jelben bei der Zollkammer eine fchriftlihe Meldung mit 
Angabe der Zahl der Thiere zu machen. 

e) Die Thiere müfjen vor der Ausfhiffung von einen 
damit beauftragten Thierarzt befichtigt werden und diefer 
hat jodann zu atteftiren, daß feine Zeichen vorhanden 
find, welche die Thiere als von dev Schweinepeft befallen 
verdächtig machen. Thiere, weldye von dem Thierarzt als 
von der Schweinepeit befallen oder als dieſer Krankheit 
verbächtig erklärt werden, find entweder fogleich zu tödten 
oder unmittelbar ohne Berührung mit dem Lande wieder 
auszuführen. 

d) Die Thiere find unmittelbar nad der Ausschiffung 
und mit Beobahtung der vom Thierarzt vorgeschriebenen 
Vorfihtsmaßregeln nad) dem Duarantänelofal zu trang- 
portiven und Dort unter Aufficht des Thierarztes während 
60 Tage abgefperrt zu halten, nad) welcher Zeit der Be- 
fiter über die Thieve frei Ddisponiren fan, wenn der 
Thierarzt auf Grund einer nad) dieſer Zeit erfolgten neuen 
Unterfuhung ſchriftlich erklärt, Daß die Thiere feine Zeichen 
von Schweinepeft zeigen. 

$ 2. Die Einfuhr feewärts aus Finnland von lebenden 
Schweinen it nad) wie vor, fo lange dieſes Land von 
der Schweinepeft frei ift, ohne Bedingungen geftattet, jo 

*) Vergl. Veröffentl. 1887 ©. 728. 

dernifje in den Weg legen. 
Wenn Finnland oder ein Theil davon als von der 

Schweinepeft befallen erklärt werden jollte, jo können 
lebende Schweine nur unter den im $ 1 angegebenen 
Bedingungen von dort eingeführt werden. 

8 3. Die Einfuhr von lebenden Schweinen auf dem 
Landwege aus Norwegen oder Finnland iſt ohne Bedin- 
gungen geftattet, jo lange diefe Länder von der Schweine- 
peft frei find und andere geltende Vorſchriften der Ein— 
fuhr fein Hinderniß in den Weg legen. 

Wenn Norwegen oder Finnland oder ein Theil diejer 
Länder als don der Schweinepeft befallen erklärt werden 
follten, fo ift die Einfuhr von lebenden Schweinen auf 
dem Landwege don dort unterfagt. 

Wonach ſich Alle, welche es angeht, gehörig zu richten 
haben. Zu mehrerer Gewißheit haben Wir Diejes eigen- 
händig unterfchrieben und mit Unferem Königlichen Siegel 
befräftigen laſſen. 

Am Schlofje zu Stofholnt, den 27. April 1888. 

Während der Abwejenheit 
Meines Allergnädigiten Königs und Herrn. 

ge. Guſtaf. 
E. von Krujenftjerna. 

Nermildhtes, 

Preußen. Berlin Befanntmahungen, die 
Milch einiger Milchhändler betreffend. Vom 12. 
und 20. Juli 1888. - 

Auf Grund des Miinifterial- Erlaffes dont 28. Gep- 
tenıber 1883 wird im Snterefje des Milch Fonfumirenden 
Publikums öffentlidy befannt gemacht, daß 

a) bei dem Milchhändler Hermann Muggelberg, 
Forſterſtraße 7, 

b) bei der Milhhändlerin Julie Johl, geborenen 
Liepke, Keibelitraße 5. 

e) bei dem Milhhändler Gottlieb Schiemann, 
Lübbeneritraße 3, 

hierjelbjt wiederholt Milk) entnommen worden it, welche 
nit den Beitinnmungen in der Polizeiverordnung dom 
6. Juli 1887 entjprad). 

Die Genannten find deshalb wiederholt beftraft worden. 
Berlin, den 12. Suli 1888. 

Der Bolizei- Präfident. 
Freiherr von Nihthofen. 

Im Intereſſe des Milch Fonfumirenden Publikums 
wird auf Grund des Minifterial-Erlafjes von 28. Gep- 
tember 1883 zur öffentlichen Kenntniß gebradjt, daß bei 
den Milhhändlern 

a) Emil Bandener, Fürftenbergerftraße 4, 
b) Franz Schulz, Lübbenerftraße 11 

hier wiederholt Wild entnommen worden ift, welche nicht 
den Beftimmungen in der Polizei-Berordnung vom 6. Zuli 
1387 entjprad). 

weit andere geltende VBorjchriften der Einfuhr Feine Hin- 

Beide find deshalb in dieſem Jahre wiederholt beftraft 
worden. 

Berlin, den 20. Suli 1888. 

Der Bolizei-Präfident. 
In Vertretung: Friedheim. 

Verzeichniß 
der für die Bibliothek des Kaiſerl. Gelundheits— 

amtes eingegangenen Gefchenke. 
(Gleichzeitig als Empfangsanzeige und Dankesbezeugung.) 

Krieger, Dr. Jahrbuch der Medizinal- Verwaltung in 
Elſaß-Lothringen. Sahrg. 1888. Straßburg. 1888. 8°. 2 

Lauer, Dr. Karl. Die Kronenquelle zu Oberfalzbrunn 
in Schlefien. Breslau. 1887. 80, 

| tohmeyer, Dr. K. Ciniges über die Garneelend)olera. 
Berlin. 1888.° Sep.Abdr. 
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©. 479. — Beitiveilige M — engel re. ©. 481. — Beterinärs 
Base liee Maßregeln. ©. 481. — Be anusolSelengeBung 2C, 
Breußen.) _ MArzneigefüße für Unbemittelte. ©. 481. (Neg.- Be. 
— ) Reinigung der öffentlichen Gaſtſtälle und Yusipanmungen. 
S; — (eg. Bez. Stettin.) Wnterfuchung der Schweine auf 

Trichinen. ©. 482. ee "Ber. Merjeburg). Schließung der Schulen 
bei anſteckenden Krankheiten. ©. 485. (Reg.Bez. Schleswig.) Ver— 
ladung von nach den a Verinucten Wiederkäuern und 
Schweinen. ©. 486. — (Nteg.- Bez. Stade) Schiffsverkehr mit Vieh 
nach den Nordjeehäfen. ©. 486. — (Reg. Bez. Düſſeldorf). Fäkalten- 
abfuhr. ©. 486. — (Bayern. Neg.-Bez. Unterfranken und Aſchaffen— 
burg.) torbiditätsitatiitif Der Aufektionsfrankbeiten. Sa 
(Bapen.) Seiundbeitsich ädliche Farben bei Seritellung von Nahrungs— 
mitteln ꝛc. ©. 488. — Mecklenburg-Schwerin.) Veburtöverzeichnijfe 
und Anzeigepflicht bei Kindbettſieber. ©. 488. — Die von den Kreis- 
phyſikern zu beobachtenden Friſten. ©. 488. — (Sachfen- Altenburg.) 
Seburtstabellen Der are ©. 489. — Berhandfungen vou 
Beenden Körperſchaften. (Defterreich.) Neichsgefundheits- 
am > 

Sn den Tabellen der „Beröffentlichungen” bedeutet ein 
Punkt (.), daß Nachrichten aus Dem betreffenden Drte bezw 
über die betreffende Krankheit nicht eingegangen find, ein 
Strich (I daß Tälle der betreffenden Krankheit u. ſ. w. aus— 
weislich der eingegangenen Nachrichten nicht vorgefonmen find. 

Geſundheitsſtand 
md Gang der Molkskrankheiten. 

Sn der Berihtswoche find nachitehende Todesfälle 
und Erkrankungen an Boden, Flecktyphus und epide- 

miſcher Genidjtarre gemeldet worden: 

Pocken: Prag 12, Triejt6, Baris, Lyon je 4, Beters- 
burg 2, Warſchau 11 Todesfälle; Berlin, Hamburg 

je I, Breslau 1 (Variolois), Neg.-Bez. Königsberg 1, 

Wien 2, Budapeft 3, Petersburg I Erkrankungen. 

Flecktyphus: GStodholm, Betersburg je 1 

. Todesfall; Reg.-Bezirte Königsberg u. Münſter je 1, 

Edinburg 2, Petersburg 1 Erkrankungen. 
Epidemiſche Genickſtarre: Phyſikats- 

Greiz, Kopenhagen je 1 Todesfall. 

Im Vebrigen find bejonders hervorzuheben: 

Unterleibstyphus: Paris 17, London 

Bezirk 

15, 
Petersburg 12 Todesfälle; Berlin 31, Hamburg 18, 
Reg.«Bez. Wiesbaden 105, Setersburg 58 Ertran- 

fungen. 

Mafjern: Berlin, Hamburg je 13, Wien 8, Kra- 

faıt, Rom je 7, Baris 22, London 40, Petersburg 37 

Todesfälle; Berlin 161, Hamburg 222, Reg.Bezirke 

Düfleldorf 160 und Hildesheim 113, Wien 106, Buda— 

peſt 62, Petersburg 208 Erkrankungen. 

Sharlad: Danzig 8, London 23, Petersburg 

12, Warſchau S Todesfälle; Berlin 39, München 

47, Wien 30, Kopenhagen 42, Betersburg 25 Erkran— 

kungen. 
Diphtherie und Eroup: Berlin, Budapeft je 11, 

Baris 22, London 30, Kopenhagen 9, Petersburg 12, 

J 

Warſchan 8 Todesfälle; Berlin 53, München 38, 

Hamburg 43, Wien 19, Kopenhagen 71, Chriſtiania 

19, Petersburg 37 Erkrankungen. 

Keuchhuſten: London 30 Todesfälle; Ham— 

burg 25, Wien 22, Kopenhagen, Stockholm je 19 

Erkrankungen. 

Cholera auf einem deutſchen Paſſagier— 

Bye in den oſtaſiatiſchen Gewäſſern. Am 

17. Sune 2.8. lief im Singapore derrdentiähe 

Dampfer Duburg (Heimathshafen Flensburg) mit 490 

chineſiſchen Paſſagieren ein, unter denen an Bord die 

Cholera aufgetreten war. Dieſelben waren am 4. Juni 

in Swatow als Arbeiter für die Pflanzungen in 

Deli-Sumatra eingeſchifft worden, ſeit dem 8. Juni 

aber erkrankten und ſtarben jo zahlreiche Paſſagiere, 

daß das Schiff den Nothhafen Singapore anlaufen 

mußte. Auch die Mannjchaft, welche nur aus 5 Euro- 

päern, im Webrigen aus Afiaten bejtand, wurde von 

dev Cholera ergriffen und ftarb u. a. der ziveite 

Steuermann. 

Nach fiebentägigem Aufenthalt der jämmtlichen, 

bis dahin gefund gebliebenen, Khinefiihen Paſſagiere 

auf der 8 Seemeilen von Singapore entfernten Qua— 

rantäneinjel St. Johns und nach Ausführung der 

von der Gejundheitsbehörde angeordneten Desinfel- 

tionsmaßregeln konnte das Schiff am 21. Juni den 

Hafen wieder mit 450 Paſſagieren verlafjen, nachdem 

Tags zuvor der unmittelbare Verkehr der Schiffs— 

inſaſſen mit dem Lande gejtattet worden war. 

Cholera in Oſtaſien. Der an der hinefifchen 

Kitfte gelegene portugieftfche Hafen Macow (Macau) 

it für verfeucht don der Cholera erklärt worden, 

(vgl. VBeröffentl. ©. 436), weil der dortige Gouver- 
(Fortjeßung auf Seite 480.) 



3 | | Geitorbene | Verhältnifz- Zodes-Urjaden)) 
e| 2| ex. Topt- zahl der TEURER 2|S=| Bred- Sea em een ss |s5 — = 2 eis 3 25 Ex: — ı= 0 

Namen &in- [35 25] 8. es Sabren | 3 5 83°, 2 88 FE = lee 
- [8:8 [38 &3 | woche 19827#0) = = 8353| 5 |E2858| 5l®elss| > 

der So 28 8 3e ⸗ = RN ES Sn a >53 eo — SR = w 5555 5 | Eu | Geitorbenen| = | | $ Eeree| 8 Eier es Städt won: se j22| & | 31 | auf 100 ein-|=|8|8 $=l82 3 Ps öS| 888-127] $ adte 38 nel | 3 u 2) = E = |3512=| > |25|28| °8 — 

33133aufs gaeeſsß Se ze 
1 2 REN: 7 \o8 IsJolnlielı| 4 | BITTE 

== |: — (ll [—14 7| 5| 5| 30| — Nahen ..... | 100982 | 88 42. | 26. 121,6 008 — 
De 111 ze0| 76 | 3 | 27 | 18: [215 | 209.) 9) 7) 1122) 2 
tAugebung....| 68227| 55| 2 | 37 | 14 1282 * ee 2 3 . } 5 % 5 
Baer aaa san 32 |eas | 586 1933 | 288 tısı 4lıı] ol al or eos Belite..... 1414 980 | 940 | 32 | 632 | 886 [23,2 | 26,3 > 5 | 

wa 4551| 344 2| 9| 8 |22|2859 7-1) —| = || a oe 
Toentanfehiveig 90410 | 68 2 38 16 a A 3I-| 6|-|— 7 1) 50 28% an : 
Bremen 2... 121464 | 65 3 5, — — — —— ı|) 3) -|<-|- 
36 ...[ 313451] 234 | 8| 142 | 69 283 | 310 I—| 1 —| 1)— 11 — 
Charlottenbug | 4851a| ar| ı | 3a] 14 (257 308 [-|—1-|-|—| 2| 3 6) ıl 1) 18] — +Chenmniß ....| 118926 | 98| 2| 58 | 36 [254299 | ı)l 1 |) — | 00) ee 
J 118037 | 66.| 4156) 19 194,7 | a 8 11) —/—| 4) 110 oo 

—— — 52950| 35 | 1] 98| 8 2751199 [-/—|-/-|-| 5| 3| 3 gl ala) 
Dortmund 84578 55| 1! 29| 12 I178 |) 67 I |1—| 2|—- |) —1 20 es 

POresdenn. .n. 259142 | 145 | 3) 91 | 35 |183 | 252 | 2| 1| 1/— | 2110) Same 
+ Düfjeldorf 125384 | 104 | | 47°) 21 |19,5 | 242 I=|-|- ||) —| 6 Sie 
+ Duisburg” 4.2. 8 [20,5 | 271°] 11) 11 =] So a RR 
TeElbefed ....| 118195 | 7ı[ 4] 27| 12 1194 | 231. |- |) — | —)— | 2 u 
a Ciao en. 610386| 52|— | 24| 8 120,4 | en 3| 2] 12| 3 
J 69259| 7—7323 151173 28 —— 1) ST ee 
Srankfurt a. M. 163655 | 80| 167 | 20 [ıs1) 199 | 1|—| 1) Pose 
rsranffurt a. D.| 55604| 86| 2| 25 | 17 234 | 976 I—|-| 2)— — 1.1) 10 ee 
reoreiburg i.®..| 43892] SI | — 2) 1STD 
M.Gladbach .. 477671 34| 1| 17 7 [185 | 254 |—-17|—|—- | —| 6 | SE +®örli...... 58489 | 35 i 32 L 28,4 | 280. | 17) 1 el ug 1 10 ; \ 2 1 +Halle a. ©. ..| 87407| 67 49 | 26 292 | 956 | | — || | = 15 : 7| — +Hamburgudorortel 498554 | 295 | 7 | 250 | 102 [26,1 | 26,6 Jıs| 2| 5| 6| 2| 27 | 19 | 39 | 12 12 [124 13 

+ Hannover... . 148458] 80| 7| 39 |: 17 37 | a7 =! -| 1 4| 25| — 
+ Karlsruhe 67155| 42| 3| 30 | 10 [952 205 I-\-)—|-/—| 8) 2er 15| 1 ralfel erorz| a2| 5| 28| 15 17 2 ||| 1-1 — | 2 PS el 55896 | 44 : 15) 4 [140 1995 | ı Aleez R 21 10| 1 en 169 993 | 125 14 ı 86 122,6 | 269 | — I 3 |. 8112810 82| 1 
rKönigöbergi. Pr. | 156441 | 104 | 11 72) 30 239 311 |—| 2| 2/ ıl-| 3| 7|99| ıgl ıgl 33| 3 refelbe nn. 98691 | 66| 2| 33| 18 [174 | 55 1-1 —|—| 1| 2 see 
FLeipzig ..... 181824 | 120 | 8| 63 | 24 [ısı | 238 |—| 11 -|—|-| ze SPS 
——— FR 46 545 “ 2| 27) 17 1302 | 2839 |—|-)-1—|— | 3) Sol ao +tübed...... 576 22| 1| 22) .7 (198 | 2,8 [|| 1ıl-|=| 1) Or oe Magdeburg. . .| 171086] 4129| 7 | 91 | 46 [977 | 2656 I-|-|\ 3 — — 12 9) 30] 20| 16] 34] 3 
ET 6919| 38| 1.) 28) 3 ta1,ı | m — 1) —|—| 2 Deo a al 5 65205| 33] 2| 35 | 14 [279 | 21,0 ; — 21) —| 6) Pl Tee ——— 545588 | &| 2) 18) 4 [172 | 811 || | 2 |) —— TVälbaufen i.E.| 7296| al ı| 31) m a |||, 1] | 5 | Dr Münden ....| 278494] 196 | 6| 172) 79 1321 308 | ı| 6| 5| 
Do Runitern es 45388| 20 1—| 20| .8:|92,6 | 3 I=1—1—1—-1—|.21 TI oo oe rNümberg....| 122832] | 6| »2| ı7 220|275|—-!-| 1l—| 1/10] 5/17) Ziege + Rlauen V. 16860 | 40 | — | 19| 11 [211905 I—|—| 2/—|—| 2] Il nDojen u... 62688 | 50| 1| 44 | 22 13281998 |—| 1| 1) 3j—| 2 | 57 So se Potsdam 2132| 27 |—| 20) 9 [199 |2a8 | 2|-| 2| ıl- ı) 1| Terra —— 
atofine ..n. 0591] 21|—| 22) 5 |282| 208 1—|-| 31 —|-| 3 7 SEE 1 Stettin... . .| 103565] 64 31 55| 28 [276 | 257 | 11) 8) 8ları a 7 <traßburg i.@.| 115870 | 56 | 3ı 1 m inurl 2-Iı-|_|5|5 17) 17) 17, 291 28 etutigant ..| 117861] 14 I106 | mE 61.5) AUT Wiesbaden . . . la 21 —-| 2832| 850198 ||| 12) 2| 4 | Tr er r Würzburg 704 | 24 | — 19 3 173 | 284 I) —-|—|—-|—|-.92 | 9 Ze =. +Bwidau..... alasal. 01 1 21 12 ne lag I ıl—-1—-|- | 1) Ss Sn 

Die mit einem F bezeichneten Städte berichten über die Sterbefälle auf Grund ärztli i i > i ER: — in r Die stlicher Todtenſcheine oder laſſen die Nachweiiungen wenigitens Be — — zufanmenftellen ‚oder prüfen. — Tie Einwohnerzahlen find nah Matgabe der endgültigen Ürgebnife * —— nem er 1 85 unter Verückfichtigung der von 1880 bis 1885 durch die Bolközählung ermittelten Zu- oder Abnahme der Bevölkerung in den be- ii Kr — für den 1. Suli 18 88 berechnet worden. Auf Grund derjelben werden die Verbältnißzahlen der in der Berichtswoche Geitorbenen — u chſchnittlichen Sterbesiffern für die Sabre 1882—86 ift auf Grund der in den Sahresüberfichten (Beröffentlichungen ‚os ©. zul, 1884 ©. 219, 1885 11. ©. 293, 1886 ©. 759 und 1897 ©. 455) mitgetheilten Angaben über Einwohnerzahlen und Sterbefälle erfolgt. 

Todesfälle vergl. den Tert der vorhergehenden 
’) Wegen etwaiger an Boden, Flecktyphus, Cholera (asiatica) und Peſt vorgekommenen 

Ortsfremde 9= 10,7 6/ 
Seite. — ?) Nimmt erft feit 1886 an der VBerichterftattung Theil. — >) Ohne v 

00* 
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Sterblichkeit in größeren Städten de3 Auslandes. Woche vom 22, bis 28, Juli 1888, 
es 
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Aus Berliner Krankenhäufern. Gemeldete Erfranfungen, Aus deutſchen Stadt: u. Landbezirken. 
(Königl. Charite, Städtiſche Kranfenbäufer im Friedrichshain und zu Laut Mitth. der Kal. Sanitäts-Kommiff. zu Berlin, des ftatift. Amtes der 
Moabit, St. Hedwigs-Krankenhans, Bethanien, Eliſabeth-Krankenhaus, | Stadt Breslau, d. Nerzte-Vereins zu Frankfurt a. D., des Mediz.-Snipek- 

Lazarus-Krankenhaus, Augufta-SHoipital, Jüdiſches Krankenhaus.) torats zu Samburg, des Vereins f. öff. Gefundheitspfl. zu Nürnberg, der 
Für Die Woche dom 22. bid 28. Juli 1888, betr. Kal. Reg. Medizinalräthe u. Fürſtl. Reuß' ſchen Bhyfik.-Bezivksärzte. 

Aufgenommene 
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Witterung, Woche vom 22, Juli bis 28, Juli 1888. 
Nic Beobidtungen der landwirthichaftlihen Hochſchule in Berlin und der meteoxologischen Gentrafftation in München. 

! Zemperaturin Ce Luftdruck in mm?) Nelat. Feuchtigkeit d.Luft?) Höhe 1 RR Mt 

. ai 3- : = 8 des rs 

2 28 Ei = 3 = = = 5 chlages | yichung Serra = = = nn 
22. Suli 22,2 15,2 15,1 756,9 756,6 re) 55 80 — WV 2 

: DIE, 26,7 431 756,1 753,0 751,4 70 49% 64 — 8 2 
DIE 24,7 17,4 153,2 755,4 756,5 73 42 58 — SW-WNW 1-2 

Berlin ZI, 26,9 14,0 757,5 756,4 754,2 68 44 60 0,4 SW 1 
{ Don, 25,9 173 750,9 751,6 794,5 86 43 85 2,9 WSW 3 

a, 24,7 12,8 757,0 756,0 754,7 7 Be 64 — SW a 
Per 25,8 15,6 750,8 748,6 748,3 69 65 12 N Ss 1 

22. Juli 25,0 13,0 718,4 718,0 71172 81 53 68 22 W 0,5 
Zr 29,7 13,8 714,6 713,8 714,7 68 45 79 14,3 W 1,6 

F DA En 24,0 14,0 717,6 7179 717,8 82 79 54 10,9 SW 0,6 
Munden1::25. ., 278 | 144 | zısı | 7162 | 14a | 79 47 75 13 Stille 07 

DON 22,3 16,6 715,2 716,2 717,6 is) s0 87 4.2 SW 1,5 

er 23,3 150 | 1173 | 7160 | 1142 76 63 s0 0,3 OÖ 1,0 
28. u 19,5 se 712.0 713,1. 7195 79 79 70 9,6 WV 30 

”) Wegen etwaiger an Boden, Flecktyphus, Cholera (asiatica) und Peſt vorgekommenen Todesfälle bezw. Erkrankungen vergl. den Tert 
auf ter eriten Seite. — ?) Die Beobachtungen des Luftoruds und der relativen Feuchtigkeit der Luft erfolgen in Berlin um 7 Uhr Morgens; 
2 Uhr Mittags, 9 Uhr Adends, in München um 8, 2 und 8 Uhr. — 3) Einfchl. Ruhr. — *) 6 Fälle von Scharlacdh-Diphtherie. — °) Für die 
vergangene Woche find nachträglich noch 5 Bälle von Diphtherie gemeldet. — °) Die Meldungen aus dem Kreiſe Eckernförde fehlen. 
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neu eine Anzahl von Cholerafällen mit tödtlichen 

Ausgange unter der chinefifchen Bevölkerung des 

Ortes gemeldet hatte. Die weiße Bevölferung ſoll 

bis Anfang Juli von der Seuche verſchont ge— 

blieben ſein. 

Cholera in Oſtindien (vgl. ©. 431). Wäh—⸗ 

rend der fünf Wochen vom 23. Mai bis 26. Juni 

d. 3. find in der Stadt Bombay 10, bez. 12, 7, 

19, 11 Sholera-Todesfälle in vier bis zehn verjchie- 

denen Stadtbezirken verzeichnet worden. Dieje 59 

Todesfälle betrafen mit Ausnahme der beiden erſten 

Mochen, in denen je 1 Europäer ſtarb, nur Ein— 

geborene. 
Anßerdem find in diejen fünf Wochen aus 13 Bes 

zivken der Präſidentſchaft Bombay Nachrichten 

über Gholerafälle eingegangen. Im DBejonderen 

wurden aus den Bezirken Surat und Thana (mörd- 

ih von der Stadt Bombay) während der am 26. 

Juni endigenden, letzten Berichtswoche 427 bezw. 

435 Erkrankungen und 236 bezw. 278 Todesfälle an 

der Cholera gemeldet. 

Die Cholera-Epidemie in Chile, 

Zufolge auf amtlichen Wege aus Valparaiſo ein- 

gegangenen Nachrichten vom 8. Juni d. J. iſt die 

Cholera-Epidemie in Chile nunmehr als erloſchen 

anzujehen. 

Nach einer jeitens des Generalinjpektors der Givil- 

regijter veröffentlichten Statijtif find in Chile wäh- 

vend des Sahres 1857 18503 Menfchen an der 

Cholera gejtorben. In füdlicher Richtung Hat fich 

die Seuche bis zur Provinz Malleco erſtreckt (23 Todes- 

fälle in einem Städtchen), in ſtärkerem Grade hat fie 

dann in der Provinz Concepeion fich gezeigt, wo fie 

621 Todesfälle — darunter 487 in der Hauptitadt 
gleihen Namens — verurſachte. Won hier ift die 

Epidemie in zunehmender Stärfe weiter nach Norden 

zu aufgetreten: in den Provinzen Nuble, Talca und 

Curibo find 809, 909 nnd 828 tödtliche Fälle ver- 

zeichnet worden. Den eigentlichen Heerd der Seuche 

iheinen die im Umfreife um die Hauptjtadt des 

Landes gelegenen vier Provinzen: Golchorgua, 

O'Higgins, Santiago und Valparaiſo gebildet zu haben, 

welche zuſammen 14193 ihrer Einwohner durch den 

Zod verloren. In der Provinz Santiago ftarben 
5959 Perjonen, darunter 4084 in der Hauptitadt 
jelbjt, weniger heimgefucht war Valparaifo, woſelbſt 
2490 Perſonen der Cholera erlegen ſind, davon 
1274 in der Stadt Valparaiſo und deren nächſter 
Umgegend. Die Provinz Aconcagua, wohin die Seuche 
zuerſt aus Argentinien eingeſchleppt wurde, hat nach 
der gedachten Statiſtik 468 Todesfälle an der Cholera 
gehabt. 

Außer an der Cholera ſollen 1146 Menſchen den 
ſeit Jahrzehnten in Chile eingeniſteten Blattern 
im Jahre 1887 erlegen ſein, auch im Jahre 1885 
hatte eine heftige Blatternepidemie geherrſcht. 

Diefe Seuchen und die angeblich jehr Hohe Sterb- 
Yichfeit der Kleinen Kinder in Chile haben in den 

legten Jahren eine erhebliche Abnahme dev Bevölke— 

rung veranlaßt. Nach den Givilvegijtern der Jahre: 

1885 1886 1887 

wurden geboren 65 704 82 623 85 095 

ftarben 76 331 82529 96 242 

Einer geringen natürlichen Zunahme der Bevölke— 

rung um 94 Köpfe während des einen Jahres, ſteht 
mithin eine natürliche Abnahme derjelben um 21 774 

in den beiden anderen Jahren gegenüber. 

Aus der Provinz Valparaiſo liegen für das Jahr 

1857 nähere Daten vor, welche ebenfall$ den Weber- 
ſchuß der Sterbefälle zeigen. Von 203 443 Ein— 
wohnen (zufolge des Genfus vom 26. Novbr. 1885) 

Itarben 10 872 oder 53,41 pro Mille, während 7365 

oder 36,20 pro Mille geboren wurden. 

Boden auf der Inſel Cuba (vgl. ©. 417). 

Nach den Veröffentlichungen des Dr. de la Guardia 

find während des Monats Sunt I. J. in fämmtlichen 

Bezirken der Stadt Havana nur noch) 15 Gterbe- 

fälle durch die Pockenepidemie veranlaßt worden. 

Die betreffenden Nachrichten aus einigen anderen 

Drtfchaften der Inſel lauten noch immer ungünftig, 

doch waren weitere jtatiltiihe Daten über die Zahl 

der Erkrankungen oder Todesfälle nicht zu erlangen. 

Aus den ftädtifchen Sranfenhänfern Münchens.*) 

Die beiden jtädtiichen allgemeinen Krankenhäuſer 
links und vechts der Iſar haben im Laufe der Jahre 

1885 und 1836 einen Yugang von bezw. 11925 und 

11775 Kranken gehabt. Die Zahl der männlichen 

Kranken war durchweg viel höher al3 die der weib- 

lichen, obgleich in München die weibliche Bevölkerug 

überwiegt; etwa aller Kranken entfielen auf das 

Krankenhaus links der Iſar. 

Der Gejammtfranfenftand (Beltand zu Be- 
ginn des Sahres und Zugang), welcher im Sabre 

1884 ſich auf 5,17 pCt. der Einwohnerfchaft Min- 
hens belaufen hatte, fiel in den beiden folgenden 

Sahren auf 4,91 und 4,71 pCt. Die Abnahme 
dürfte, wie berichtet wird, zum Theil eine Folge des 

Reichsgeſetzes über die Kranfenverficherung der Ar— 
beiter jein; nad) Münchener Einrichtungen wird 
bei privater Pflege nicht nur ärztliche Hilfe fondern 

auch Bezug des Kranfengeldes gefichert. Daneben 

wird eine wachjende Thätigfeit dev mediziniſchen und 

chirurgiſchen Kliniken und Polikliniken hervorgehoben, 

auch joll das Ambulatorium des medizinisch-£linijchen 
Inſtituts, in welchen aus dem Kranfenhaufe ent- 

lajjene, noch arbeitsunfähige Perſonen weiter be— 

handelt werden, die Kranfenhäufer entlajten. 
Die Durchſchnittszahlen des täglichen Kranken— 

*) Die jtädtiihen Sranfenhäufer in Münden. Zu— 
und Abgang jammt Sterblichkeit in den Jahren 1885 und 
1836 mit Rückblicken auf die Vorjahre. (Sonder-Abdrud.) 



* 
— 481 — 

ſtandes ergaben, daß auf je tauſend Einwohner 

täglich 2,79 bezw. 2,64 in den beiden Kranken— 
häuſern verpflegt worden find. 

Auf je 1000 innerhalb eines Sahres erledigte 
Krankheitsfälle waren im Mittel 64 Todesfälle 
zu verzeichnen, während 936 Pfleglinge aus den An— 

italten entlaffen wurden. Unter leßteren find nicht 

nur die geheilten jondern auch diejenigen Fälle ein- 

begriffen, in welchen die Ueberweiſung an eine aus— 
wärtige (3. B. die betr. heimatliche) Anſtalt oder die 

Veberführung in eine Anftalt für Genefende, Un— 
heilbare, Geiſteskranke, Wöchnerinnen 2c. ftattfand. 
Die Eleinere Anftalt (vechtS der Iſar) wies vegelmäßig 

eine höhere Sterblichkeit auf. 

Sm Vergleich zu anderen Großjtädten ijt die 

Kranfenhausfterblichkeitsziffer in München von 6,4 

Prozent auffallend gering. Im Wiener allgemeinen 
Kranfenhaufe jtarben 3. B. im Jahre 1885: 12,3, 

im folgenden Sahre 11,8 p&t., des Gejammtabganges 

in den Berliner allgemeinen Kranfenhäufern während 

beider Sahre 13,3 Prozent. 
Soweit die Todesurjahen angegeben find, 

lieferte die Lungenſchwindſucht die meisten Sterbe- 
fälle, demnächſt Famen Krebs, Herzkrankheiten und 

Lungenentzündung. Die Todesfälle an Herzkrank- 

heiten haben im Vergleich zu früheren Jahren (1877 

bis 1879) erheblich abgenommen, die an Typhus 
jeit 1882 wieder — wenn auch nicht ftetig — zuge— 

nommen. Don allen Zodesfällen in München ent- 

fielen im Sahrzehent 1877—1886 rund zehn Pro: 

zent auf die Krantenhäufer; bez. der einzelnen 

Todesurſachen unterlag dies Verhältniß jedoch be— 
deutenden Schwankungen. 

Die ftädtiihe Blatternanftalt wies im Sahre 

1885 einen Zugang von 109 Kranken auf, und 

jtarben davon 14, im Sahre 1886 gingen nur 16 

Kranke zu, und jtarb Niemand. 

Die Krankenbewegung im Hauner’ichen Kinder: 

fpital betraf im Sahre 1885 bei einem Anfangs- 

bejtande von 34 Kranken 687 neu zugegangene; er: 

ledigt wurden 681 Fälle, davon 73 dur) Tod, und 
zwar 21 nach Diphtherie und Croup, 4 in Folge 

von Scharlach, 16 in Folge von Lungenſchwindſucht 

u. j. w. Ambulatorifd wurden 4605 Kinder be— 
handelt. 

Mit dem Fahre 1886 wechjelte die Organiſation 

und Leitung der letztgedachten Anftalt, da fie vom 

Staate als Zubehör zur Univerfität übernommen 
worden it. 

Beitmeilige Maßregeln gegen Aolkskrankheiten. 

RA. Nr. 194 vom 30. Zuli 1888.) 
Türkei. Durch Beihluß des Gefundheitsraths zu 

Konjtantinopel vom 24. Zuli 1888 werden die Pro— 
venienzen aus den Golf von Neapel in den türfifchen 
Häfen wegen Cholera-VBerdachts einer ärztlichen Befichti- 
gung unterworfen. — 

Süd-Amerikfa. Zufolge Erlafjes der Negierung der 
Republik Peru vom 8. Suni 1888 werden Schiffe, welde 

unmittelbar aus den Häfen der Republik Chile kommen, 
in den peruanifchen Häfen unter. Anwendung der im All- 
gemeinen Ganitätsreglement vorgefehenen Vorſichtsmaß— 
regeln dergejtalt zugelafjen, daß fie nur nod den in dent 
Erlaſſe vom 1. Mai 1853 (Veröffentl. ©. 339) enthaltenen 
Beltimmungen unterliegen. 

Neterinär-polizeilicdye Maßregeln. 

Königr. Sachſen. Befanntmahung, betr. den 
Berfehr mit Treiberfhweinen. Vom 13. Zuli 1888. 

Da die Maul: und Slauenfeuhe im Königreiche 
Sachſen feit längerer Zeit nicht mehr vorgekommen iſt, 
jo wird die in Nr. 99 des Dresdener Sournals vom 
30. April und in Nr. 100 der Leipziger Zeitung vom 
1. Mai d. 3. abgedructe Verordnung, Beichränfung des 
Verkehrs mit Treiberfchweinen betreffend, von 28. April 
1888*) hiermit wieder aufgehoben. 

Dresden, den 13. Suli 1888. 

Minifterium des Innern. 
9%. von Noſtitz-Wallwitz. 

Belgien. Amtlicher Mittheilung zufolge ift die Ein- 
fuhr und Durhfuhr von Schweinen aus Deutjd- 
land nad) Belgien von: 1. Auguft d. J. ab verboten 
worden. (R.A. Nr. 198 vom 3. Auguſt 1888.) 

Dänemark. Befanntmachung, betreffend die 
Schweine-Diphtherie Vom 21. Juli 1888. 

Das däniihe Miniſterium des Innern hat unter dem 
18. d. M. das am 8. November dv. 3.) erlaffene Verbot 
der Ausfuhr von lebenden Schweinen aus der Stadt und 
dem Amte Kopenhagen wieder aufgehoben. 

Ferner iſt das Verbot vom 25. und 29. November 
v. 5.) des Dertrieb8 von Schweinen und Ferkeln auf 
öffentlichen Märkten und an Markttagen, jo wie das Ver: 
bot der Ueberführung von lebenden Schweinen aus einer 
Provinz in die andere, fofern diefe Verbote bezüglich) See— 
lands und Lolland - Faliterd nicht bereits früher zurück— 
genommten find,?) ebenfalls außer Kraft gejebt. 

Medizinalgrfehgehung ze. 

Preußen. Erlaß des Königl. Mlinifters der 20, 
Mepdizinals-WAUngelegenheiten, betr. die zu Arzneien 

für Unbemittelte zu verwendenden Gefäne. 
Berlin, den 23. Mai 1888. 

Sn Folge wiederholt bei der Prüfung der aus öffent- 
lihen Kaſſen zu begleichenden Arzneirehnungen und 
anderweitig gemachten Wahrnehmung, daß ſeitens meh- 
rerer Apotheker ohne jeden triftigen Grund die im Preiſe 
höher ftehenden weißen Gläfer, Batentgläfer mit Glas- 
jtöpfeln, elegante Salbengefäße 2c. an unbemittelte Kranke, 
fowie für Gefangene, niedere Beamte 2c. abgegeben worden 
find, hat das Königliche Polizei - Bräftdiun zu Berlin 
durd) Die in Abjchrift beigefügte Verfügung vom 7. März 
d. 38. die hiefigen Apotheker veranlagt, dafür Sorge zu 
tragen, daß fortan in ihren Geſchäften für Kranke, deren 
Arzneien aus öffentlihen SKaflen bezahlt werden, nur 
halbweiße Gläſer und einfache :Borzellanfrufen abgegeben 
werden, und dahin zu wirken, daß im gewöhnlichen 
anderweiten Nezepturverfehr die theuren Gefäße ıc. für 
Unbemittelte und mäßig Situirte, joweit dies im Einzel— 
falle befannt ijt oder angenommen werden kann, nur auf 
ärztliche Verordnung verwendet werden. 

Da durch das erwähnte ungeredhtfertigte Berfahren 
nicht nur die Öffentliher Kaſſen und das weniger gut 
fituirte Publikum benachtheiligt werden, fondern der höhere 
Preis der weißen Gläfer und fonftigen Lurusgefäße aud) 
zur Erhöhung des Sahresumjages und damit bei etwaigent 
Derfaufe der Apothefe zur Erhöhung des Kaufpreifes bei- 

) Beröffentl. ©. 333. 
) Beröffentlichjungen 1887 ©. 683. — ?) Desgl. ©, 744 

u. 745. — ?) Deögl. 1388 ©. 248. 
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trägt, ſo erſuche ich Ew. Hochwohlgeboren ergebenſt, falls 

ähnliche Mißſtände in den Apotheken des dortigen Bezirkes 

obwalten, die Apotheker in verfraulicher Weiſe, um Auf- 

vegung des Publikums zu vermeiden, auf das Ungehörige 

eines derartigen Verfahrens aufmerkſam zu machen und 
von den QVeranlaßten feiner Zeit gefälligit zu berichten. 

In Bertretung: Yucanus. 
An ſämmtliche Königliche Negierungs- Präfidenten (in 

den Kreis-Ordnungs- Provinzen) inkl. Sigmaringen und 
fämmtlihe Königliche Negierungen (in den übrigen Pro— 
pinzen) ohne den Königlichen Polizei-Präfidenten von 
Berlin. M. No. 3662. 

Abſchrift ad M. 3662. 
Berlin, den 7. März 1888. 

An ſämmtliche Apotheken-Beſitzer hier. 

Gelegentlich der allfeitig befannten rörterung der 
homöopathifhen Scheinverordnungen hat fi) aud) heraus- 
geftellt, daß jeitens der hiefigen Apotheken weiße Gläſer 
ohne erfichtlichen Grund ftatt dev halbweißen oder grünen 
Gefäße verabfolgt werden. Nachdem ähnliche Wahr: 
nehmungen hier wiederholt bei der Prüfung der aus 
öffentlihen Kaffen zu begleichenden Arznei-Rechnungen 
gemacht, auch mehrfach privatim abfällige Aeußerungen 
über die Verwendung von Lurus- Gefäßen, welche ohne 
jeden Nuben die Arznei vertheuern, laut geworden find, 
erjuche ic) die Herren Apotheker im eigenen Intereſſe ge- 
fälligft dafür Sorge zu tragen, daß für Sranfe, deren 
Arzneien aus Öffentlihen Kaſſen bezahlt werden, nur 
halbweiße Gläfer und einfache Borzellanfrufen abgegeben 
werden, im gewöhnlichen anderweiten Nezeptur- Verkehr 
aber dahin zu wirken, daß die theuereren Gefäße ze. für 
Unbemittelte und mäßig Situirte, foweit dies im Einzel- 
fall befannt ift oder angenonmen werden kann, nur auf 
ärztliche Verordnung verwendet werden. 

Der Rolizei-Präfident. 

(gez.) Frhr. von Richthofen. 
Ar A912: 

Preußen. Reg.-Bez. Gumbinnen. Polizeiverord- 
nung, betr, die Reinigung der öffentlichen Gajt- 

ftälle und Ausſpannungen. 
Dom 28. Mai 1888. 

Auf Grund der 88 6, 12 und 15 des Gejehes über 
die Bolizeiverwaltung vom 11. März 1850 und ver 88 137 
und 139 des Gejeßeg über die allgemeine Landesverwal— 
tung vom 30. Suli 1883 wird nach erfolgter Zujtimmung 
des Bezirksausfchuffes unter Aufhebung der im $ 15 der 
von der Königlichen Negierung hierjelbit am 27. November 
1872 erlafjenen :Bolizeiverordnung über die Nobwurm- 
krankheit gegebenen Vorſchriften über die Neinigung der 
öffentlichen Gaftjtälle für den Umfang des Negierungs: 
bezirks Gumbinnen verordnet, was folgt: 
.$4. Mle öffentlichen Gaftjtälle und Ausfpannungen 

müſſen vom 1. Dftober 1889 ab mit einem feſten aus 
Holzdielung, Holz oder Steinpflaſter, Zement oder As— 
phalt hergeftellten Fußboden verjehen fein. Die zu den 
öfgentlihen Gaftjtällen und Ausipannungen gehörenden 
Einfahrten müſſen von dent gleichen Zeitpunfte ab mit 
einem ordnungsmäßig ausgeführten Gteinpflafter ver: 
fehen fein. 
82. Alle öffentlichen Gaftftälle und Ausfpannungen 
find am eviten und dritten Montage jeden Monats, oder 
falls jener ein Feiertag ift, an dem folgenden Werktage. 
gehörig zu reinigen; inöbefondere ift der Dünger und 
das benußte Streumaterial dollftändig zu entfernen und 
der Fußboden bejenrein zu machen. In den Städten und 
Marktfleden hat diefe Reinigung außerdent an jeden auf 
einen Markttag folgenden Werktage ftattzufinden. 

$ 3. Ferner hat in allen öffentlichen Gaͤſtſtällen, Aus: 
jpannungen und. den zu denſelben gehörigen Cinfahrten 
regelmäßig an ‚jedem Montage, oder, wenn diejer ein 
Feiertag oder Narkttag ift, an dem darauf folgenden 
Werktage in den Nachmittagsitunden von I—5 Uhr eine 
gründliche Reinigung der Krippen, Futtertröge, Naufen 
Zränfeimer und aller anderen Gtallgeräthichaften ein- 
ſchließlich der au der Straße oder an den Höfen auf- 
geitellten Vorſtellkrippen ftattzufinden. 

Die Reinigung ift durch Abfpülen mit kochendem Waſſer 

und Abſcheuern mitteljt Bejen zu bewirfen. e 

8 4. Alljährlich mindeitens zweimal und zwar jedes— 

mal innerhalb ver erften 7 Tage der Mionate Mai und 

Novenber find alle öffentlichen Gaftjtälle und Ausjpan- 

nungen auszumeißen. 
x 5. oe welche mit ben erkennbaren Erſchei— 

nungen des Rotzes oder der Räude, Rindvieh, Schafe und 

Schweine, welche mit den erkennbaren Erſcheinungen der 

Maul: und Slauenfeuche, ſowie Schafe, welche mit den 

erkennbaren Erſcheinungen der Pocenfeuche behaftet find, 

dürfen in öffentlihen Gaſtſtällen und Ausfpannungen 

nicht aufgenommen werden. A 

$ 6. Buwiderhandlungen werden gegen die Inhaber 

der Öffentlichen Gaitjtälle, Ausjpannungen und der zu den- 

felben gehörigen Einfahrten in den Fällen der SS 1 und 
4 mit Gelvftrafen bis zu 60 Mark, in den Fällen der 

$$ 2 und 3 mit Geldftrafen bis zu 30 Mark geahndet. 

Der Negierungs-Präfident. 

Preußen. Neg-Bezirf Stettin, PolizeisVerord- 
nung, betreffend Die Unterſuchung Der Schweine 

auf Trichinen. 
Vom 27, Dezember 1837. 

(Ertrabeil. z. Stüd 1. d. Amtsbl. d. Königl. Neg. zu 

Stettin. ©. Lu. ff.) 
Auf Grund des $ 137 des Geſetzes über die allgemeine 

Landesverwaltung dom 30. Zuli. 1883 (Ö.-©. ©. 230, 
231), fowie der 88 6, 12 und 15 des Geſetzes über Die 
Polizeiverwaltung vom 11. März 1850 (©.-©. ©. 265) 
verordne ich unter Zuftinnmung des Bezirfsausichufjes für 
den Umfang des Negierungsbezirfs Stettin Folgendes: 

$ 1. Sedermann in den Städten und in den Drt- 
ſchaften Bredow, Doelit, Ferdinandshof, Gülzow, Loedniß, 
Neumark, Spantefow, Stepenit, Werben und Züllchow, 
fowie jeder Fleiſcher, Fleifch- oder Speckhändler des platten 
Landes tft, fobald er ein Schwein ſchlachtet oder ſchlachten 
läßt, verpflichtet, dasſelbe vor weiterer Zerlegung don 
einem amtlich konzeſſionirten Fleiſchbeſchauer mikroſkopiſch 
auf Trichinen und makroſkopiſch (mit bloßem Auge) 
auf Finnen unterfuhen zu lafjen. 

Das gejchlachtete Schwein darf erft dann zerlegt oder 
aus dent Schlahtraum bezw. den zum Abkühlen benubten 
Nebenräumen entfernt werden, wenn von Dem amtlichen 
Fleiſchbeſchauer 

a) dem Beſitzer des Schweines ein Atteſt darüber 
ausgeſtellt worden iſt, daß das Schwein bei der 
vorſchriftsmäßigen Unterſuchung frei von Trichinen 
und Finnen befunden worden iſt, und 

b) das Schwein, falls ſein Fleiſch oder Theile des— 
ſelben zum Verkauf beſtimmt ſind, mit dem amt— 
lichen Farben-, Stich- oder Brennſtempel 
vorſchriftsmäßig bezeichnet iſt. 

Zuläſſig iſt es jedoch, das Schwein inſoweit in zwei 
Hälften zu zerlegen, daß dabei von der Kopfhaut das 
Stück, welches von der Narfengegend bis zur Schnauze 
veicht, ungertvennt und durch diefes Gtüd die beiden 
Hälften verbunden bleiben. 

Desgleihen dürfen die Eingeweide jofort heraus: 
genommen werden. Diefelben müfjen jedoch in unmittel— 
barer Nähe des Schweins, jo dab feine Verwechſelung 
möglich ijt, aufbewahrt werden. 

8 2. Jeder Fleiſcher, der in Ausübung feines Ge⸗ 
werbes Schweine ſchlachtet oder ſchlachten läßt, hat ein 
Schlachtbuch mit folgenden Rubriken zu führen: 

laufende Nummer, 
Tag des Schlachtens, 

. Bezeichnung des Schweins nad Gefchlecht und Raſſe, 
. Angabe, woher das Schwein bezogen, 
Tag der Unterfuhung, 

. Ergebniß derſelben. 
Dieſes Schlachtbuch, in welches über jedes gejchlachtete 

Schwein am Tage der Unterfuhung eine Eintragung er- 
folgen muß, ift dem Fleiſchbeſchauer bei der Unterfuchung, 
und zwar in den erjten 4 Rubriken ausgefüllt, vorzulegen, 
und hat diefer fein Attejt über das Ergebniß der Unter- 
juhung in die 5. und 6. Nubrif unter Beifeßung feiner 
Namensunterſchrift, fowie des Ortes und Tages der Unter: 
juhung einzutragen. 
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83. Kaufleute und Händler, ſowohl in den 

Städten, als auf dent platten Sande, welche Schweine: 

fleifch oder daraus bereitete Zleiihwaaren feilhalten, dürfen 

dieſe Gegenstände erſt dann zum Verkaufe auslegen, feil- 

halten oder verkaufen, wenn fie der Drtspolizeibehörde 

einen amtlichen Nachweis darüber geführt haben, daß die 

Gegenftände auf Trihinen und Finnen vorſchriftsmäßig 

unterfucht und frei von Trichinen und Finnen befunden 

worden find. i 

Ausgenommen von diefer Verpflichtung find nur Die 

Großhändler (das find diejenigen, welche Derartige 

aaren nicht unter einer vollen Kifte verkaufen), foweit 

08 ſich lediglid) um die unter Steuerverſchluß reſp. im 

Tranfitverfehr durchgehenden amerikaniſchen Schweine 

fleiſchwaaren handelt. 
84. Der im $ 3 erforderte Nachweis wird geführt, 
entweder: 

a) durd ein Atteft dev Polizeibehörde des Urſprungs— 
—drtes der fraglihen Waaren des Anhalts: daß 

dort die Umterfuchung der gejchlachteten Schweine 
auf Trichinen und Finnen obligatoriſch ift, oder 
dab die Schweine, von denen die Waaren her- 
rühren, auf Trichinen und Finnen vorſchriftsmäßig 
unterfucht und frei davon befunden worden find, 
oder 

b) durch ein Atteft der Polizeibehörde des Abſen— 
dungsortes beziehungsweile eined dortigen amt- 
lichen Sleifchbefhauers darüber, daß die Fleiſch— 
waaren dort vorſchriftsmäßig unterfuht und frei 
ni Trihinen und Finnen befunden worden find, 
oder 

ec) durch ein amtliches Atteſt oder je fürden Ver— 
d) durch die deutliche Bezeihnung kaufsort konzeſ— 

mit dem Farben-, Stich- oder KISTEN Fleiſch— 
Brennſtempel beſchauers. 

Schweinefleiſchwaaren, deren Urſprungsort außerhalb 
des Deutſchen Reichs liegt, bedürfen ſtets entweder des 
sub e oder des sub d angeführten Nachweiſes. 

$ 5. Die im $ 3 erwähnten Kaufleute und Händler 
haben über diejenigen Schweinefleifhwaaren, welde mit 
der im $ 4 sub d beregten Stempelung nicht verjehen 
find, entweder in jedem Einzelfalle das sub c ebendajelbit 
vorgefchriebene Atteſt beizubringen oder ein Fleiſch— 
waarenbud zu führen. 

In leßteres ift jeder Bezug derartiger Waaren jpäte- 
ſtens 24 Stunden nad) deren Eingange unter folgenden 
Rubriken einzutragen: 

a) laufende Itummer, 
b) Tag des Eingangs, 
ce) Benennung der bezogenen Waaren, 
d) Gewicht derfelben, 
e) Ort, woher, und 

zogen find, 
f) Angabe über Vornahme, Ort und Zeit dev Unter— 

ſuchung, 
g) Ergebniß der letzteren, 
h) Bemerkungen. 
8 6. Die im $4 bezeichneten Atteſte find dem Fleiſch— 

waarenbuche ($ 5) als Anlage beizufügen. 
Desgleihen die betreffenden Fracht und Lieferungs- 

ſcheine, welche übereinitimmend mit den laufenden Num— 
mern des Fleiſchwaarenbuchs zu nummeriren find. 

Ss 7. Die in den 88 2 und 5 angeordneten Kontrol- 
bücher nebjt Anlagen ($ 6) beziehungsweife die in den 
$$ le und 5 und went. 8 vorgejchriebenen Atteite müſſen 
mindeſtens ein Sahr lang nad) der letzten Eintragung 
beziehungsweife nad) der Ausftellung aufbewahrt und 
während dieſer Zeit der Drtöpolizeibehörde oder deren 
Organen auf Erfordern eingereicht oder vorgelegt werben. 

8 8. Nichtgewerbetreibende in den Städten und in 
den 8 1 genannten Ortſchaften, welche Schweine Schlachten 
oder ſchlachten laffen, find von der Führung eines Schladht- 
buches ($ 2) entbunden, haben aber über jedes geichlachtete 
a einen der im $ 1 vorgefchriebenen Nachweiſe zu 
ühren. 
89. ‚Auswärtige, welche auf den im vdiesfeitigen Re— 

gierungsbezirfe bejtehenden Märkten oder font innerhalb 
des Bezirks Schweinefleijhwaaren feilhalten, haben den— 
felben Nachweis zu erbringen, wie die im $ 3 bezeichneten 
Kaufleute und Händler. 

Firma, von der die Waaren be: 
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$ 10. Maßgebend find: 
A) für dad Berfahren bei Anftellung und Prüfung 

der amtlichen Fleiſchbeſchauer, jowie bei der un- 
ſchädlichen Beſeitigung trichinöſer oder finniger 
Schweine beziehungsweiſe Fleiſchwaaren: die An: 
weilung sub A; 

B) für die Ausführung der Trichinen- und Finnen: 
ſchau Durch die amtlichen Fleiſchbeſchauer; die Dienit- 
Snitruftion sub B, 

ſowie die etwa Fünftig hierüber noch ergehenden Vor— 
ſchriften. 

Wo Fleiſchſchauämter beſtehen, werden von dieſen die 
Funktionen der einzelnen Fleiſchbeſchauer nach Maßgabe 
der von den betreffenden Ortsbehörden ergehenden Be— 
ſtimmungen ausgeübt. 

§ 11. Findet der amtliche Fleiſchbeſchauer in rohem 
oder verarbeitetem Schweinefleiſch Trichinen oder Finnen, 
ſo hat er der Ortspolizeibehörde ſofort hiervon Anzeige 
zu machen. 

Der Beſitzer des fraglichen Fleiſches aber hat ſich jeder 
weiteren Verfügung über dasjelbe zu enthalten, vielmehr 
Yediglidy für deſſen fihere Aufbewahrung zu forgen, die 
weiteren Anordnungen der Drtöpolizeibehörde abzuwarten 
und denfelben unbedingt Folge zu leiiten. 

$ 12. Sowohlrohes, als aud) verarbeitetes Schweine- 
fleifch, welches trichinen- oder finnenhaltig befunden, iſt 
nebft den zugehörigen ausgeweideten Theilen, nad) Maß— 
gabe der hierüber beftehenden oder noch ergehenden An- 
ordnungen, unter polizeilicher Aufficht unſchädlich zu machen. 

8 13. Zumiderhandlungen gegen die Vorſchriften dieſer 
Berordnung werden mit Geldbuße bis zu 60 Mark be- 
ftraft, jofern nicht nad) Maßgabe des Reichs-Strafgeſetz— 
buches eine andere beziehungsweije höhere Strafe ver- 
wirkt iſt. 

$ 14. Mle über Trihinen- und Finnenjchau int Re— 
| gierungsbezirfe Stettin zu Necht beftehenden orts-, amts— 
oder Freispolizeilichen, diefer Verordnung entgegenftehenden 
Vorſchriften, jowie Die Volizei-Verordnung vom 18. Auguft 
1881 nebft der Anweifung über das Verfahren bei An: 
ftellung und Prüfung der amtlichen Fleiſchbeſchauer, ſo— 
wie bei der unfchädlichen Befeitigung trichinöfer oder 
finniger Schweine bezw. Fleiihwaaren (Anlage A) und 
der Dienft - Snftruftion für die amtlichen Fleiſchbeſchauer 
x a Stettin (Anlage B) treten außer 
traft. 

Stettin, den 27. Dezember 1887. 
Der Negierungs-Präfident. 

Anlage A. 
Unweijung 

über das Berfahren bei Anftellung und Prüfung der 
amtlichen Fleiſchbeſchauer, ſowie bei der unſchädlichen Be— 
ſeitigung trichinßſer oder finniger Schweine beziehungs— 

weiſe Fleiſchwaaren. 

$ 1. Die Unterſuchung des Schweinefleiſches auf 
Trihinen und Finnen erfolgt dur amtliche Fleiſch— 
beſchauer, welche von der Drtspolizeibehörde angejtellt 
werden. Bei Einrichtung von Fleiſchſchauämtern erfolgt 
die gedachte Unterfuhung von den dort angejtellten Fleiſch— 
beſchauern in dieſen Aemtern. 

$ 2. Zur amtlichen Trichinen- und Finnenſchau un: 
bedingt qualifizirt, jedody zur Ausübung derjelben nur 
nad) ortöpolizeilicher Anftellung befugt find: 

a) die approbirten Aerzte und Apothefer, jowie Die 
beamteten Thierärzte, 

b) diejenigen approbirten Thierärzte, welche die Prü- 
fung als Thierarzt nad) Vorjchrift des Prüfungs- 
reglements vom 25. Geptember 1869 beitanden 
oder ſchon vor diefer Zeit in Berlin die Appro- 
bation erlangt haben, oder in Hannover, auf Grund 

der abgelegten Prüfung für befähigt erklärt worden 

find, in gerichtlihen und polizeilihen Fällen Gut— 

achten abzugeben und bei Maßregeln gegen Ber: 
breitung von Viehſeuchen mitzuwirken. 

Alle diefe Perfonen können auf ihren Antrag ohne 

vorgängige hejondere Prüfung von ber Ortspolizei— 

behörde als amtliche Fleiſchbeſchauer angeſtellt werden, 

nachdem fie eine Beſcheinigung des zuſtändigen Kreis⸗ 

phyſikus oder des Departements-Thierarztes darüber bei— 



ebracht haben, daß fie fi im Beſitze eines für Die Zwecke 
Be en en völlig brauchbaren Mikro- 
jfopes befinden. | % i 

Die Anftellung erfolgt durch protofollarifche Verpflich— 
tung an Eidesſtatt. : KH 

$ 3. Die übrigen Perfonen, welche die Qualifikation 
behufs Anftellung als Fleiſchbeſchauer erlangen wollen, 
haben mit dem Nachwetſe der Zuverläffigfeit (Füh— 
rungsatteft) und der förperlihen Befähigung, ſich 
einer theoretifchen und praftifchen Prüfung vor der ad 4 
bezeichneten Prüfungs-Kommiſſion zu unterziehen. 

$ 4. Die Prüfungs-Kommiffion für die Fleiſch— 
beſchauer des Negierungsbezirks Stettin hat ihren Sitz in 
dev Stadt Stettin und befteht aus dem Regierungs- und 
Medizinal-Nathe (beziehungsweife aus defjen Stellvertreter) 
als Vorfigenden, jowie aus einem Kreisphyfifus und dem 
Departentents-Thierarzte des Bezirks (beziehungsweije aus 
deren amtlichen Stellvertretern) als Mitgliedern. 

Die Prüfungen finden in der Regel viermal im Sahre 
ftatt, und zwar in den Monaten Sanuar, April, Zuli 
und Dftober. 

Die betreffenden Anträge find bis zum 15. des vor- 
hergebenden Monates, unter Einreihung des ad 3 
erwähnten Nachweifes an den Borfißenden zu richten, 
welcher jodann die Prüfungstermine anberaumt. 

Die Prüfungsgebühren betragen 12 Mark, für eine 
Kahprüfung 6 Mark. Diefelben find vor Beginn der 
betreffenden Prüfung einzuzahlen. 

$5. Die Prüfung zerfällt in einen theoretifchen und 
einen praftiihen Abjchnitt. 

Durch die theoretifhe (mündliche) Prüfung bat 
der Kandidat darzuthun, daß er mit den Zwecke ver 
Trichinen- und Finnenfhau, mit den Gefahren, welche 
der menschlichen Gefundheit aus dem Genuſſe trichinöfen 
und finnigen Fleiſches erwachſen, mit dem Snhalte der 
zur Abwehr verjelben erlafjenen Verordnungen, mit Der 
Naturgejhichte der ZTrichinen und Finnen, der anato- 
miſchen Zufammenjeßung des Schweinefleifches und aller 
derjenigen abnormen und zufälligen Gebilde in demſelben, 
welche mit Trichinen und Finnen verwechjelt werden 
können, genügend vertraut ift. 

Die praktiſche Prüfung umfaßt: die Kenntniß Der 
mechaniſchen und optischen Zuſammenſetzung des Mikro— 
jfopes und die mikroſkopiſche Technik. Ferner find von 
dent Kandidaten mindeſtens 3 Bräparate aus friichen 
und trodnem Schweinefleiihe (Schinken) vorihriftsmäßig 
anzufertigen, unter dad Mikroſkop zu bringen und zu er: 
läutern. Schließlich hat der Kandidat aus trichinöfem 
Schweinefleiſche 3 vorjhriftsmäßige Präparate zu fertigen 
und in denſelben das Vorhandenjein von Trichinen nad): 
zuweifen. 

$ 6. Leber den Ausfall der Prüfung enticheidet Die 
Prüfungs-Konmijfion. Dem in der Prüfung beftandenen 
Kandidaten wird von der Kommilfion ein jtempelpflic)- 
tiges Fähigkeitszeugniß als Fleiſchbeſchauer ertheilt, 
in welchem gleichzeitig zu bejcheinigen ift, daß der Kan- 
didat ſich int Beſitze eines für die Zwecke der Trichinen- 
und Finnenjhau völlig geeigneten Mikroſkopes befindet. 

‚ Dem nicht beitandenen Kandidaten kann von der Kom— 
miffion eine einmalige Nachprüfung nad Ablauf einer 
jeitzuftellenden Friſt gewährt werden. 

ST. Auf Orund des Fähigfeitszeugniifes (ad 6) er- 
theilt Die Drtspolizeibehörde im Bedarfsfalle dent Ge- 
prüften auf dejjen Antrag die Anftellung als amtlicher 
Fleiſchbeſchauer und verpflichtet denfelben auf den Sach— 
en: 5 

_ Hierdurch wird jedoch der Fleifchbeichauer Yedialich alt 
Sewerbetreibender in Sinne a — ——— 
ordnung dom 21. Juni 1869 und, ſofern nicht befondere 
Gründe für eine jofortige Entlafjung vorliegen, unter 
dem Vorbehalte einer einmonatlichen Kündigungsfrift an- 
geitellt. Solches iſt in der unter Siegel und Unterſchrift 
von der Ortspolizeibehörde koſtenfrei, aber Itempelpflichtig 
zu ertheilenden Anftellungs - Urkunde ausdrücklich auszu—⸗ 
Dar Anſ 

Jede Anſtellung und Entziehung derſelben wir 
der aan lendihe öffentlich a, a: a 
$ 8. Ueber die Zahl der in einem Orte oder Amts— 

bezirke oder an einem Sleifchichauamte anzuftellenden 
Fleiſchbeſchauer, ſowie über die Begrenzung der dem ein- 

a 1 

— 434 — 
— 

zelnen Fleiſchbeſchauern etwa zu überweiſenden räume 
lichen Bezirke entſcheidet die Ortspolizeibehörde. Hierbei 
iſt in maßgebende Erwägung zu ziehen, daß überall 
für geeignete Stellvertretung des amtlichen Fleiſch— 
beſchauers in Behinderungsfällen gejorgt it, jowie daß 
die von einem Fleiſchbeſchauer an einen Tage auszu— 
führenden Unterſuchungen die Anzahl von zehn Schweinen 
bezw. dreißig Fleiſchwagrenſtücken nicht überiteigen darf. 

8 9. Die Fleiſchbeſchauer bezw. Die Fleiſchſchauämter 
find der Aufficht der zuftändigen Streisphyfifer, ſowie 
des Departements- Thierarztes unterworfen. 
deren Thätigfeit zu fontroliven und etwaige Unxegel— 
müäßigfeiten oder Bernadläffigungen der Ortspolizeibehörde 
zur weiteren Veranlafjung anzuzeigen. 2 

$ 10. Die Drtspolizeibehörden Haben mindeſtens alle 
zwei Sahre einntal eine repetitorifhe Nahprüfung 
jämmtliher amtlicher Fleiſchbeſchauer ihres Bezirks, jowie 
eine Nachreviſion der Mifroffope dieſer Fleiſch— 
befehauer durch den zuftändigen Kreisphyfifus oder Den 
Departentents - Thierarzt zu veranlafjen und die hierüber 
aufzunehmenden Verhandlungen am 1. Suli j. $. durd) 
das Königliche Landrathsamt hierher einzureichen. 

Werden hierbei erhebliche Mängel an den erforderlichen 
Kenntnifjen oder Zertigfeiten ermittelt, oder unbrauchbare 
Mikroſkope vorgefunden, jo haben die Ortöpolizeibehörden 
die betreffenden Fleiſchbeſchauer ohne Weiteres zu ent- 
lafjen (vergl. Poſ. 7) bezw. fie anzuhalten, für die jo: 
0 Abitellung der vorgefundenen Mängel Sorge zu 
ragen. 

Die Gebühr für die Nachprüfung eines Fleiſchbeſchauers 
und die Nachrevifion eines Mikroffopes beträgt 3 ME. und 
ift von der Drtöpolizeibehörde zu entrichten. 

Befreit von der Verpflichtung der repetitoriichen Nach— 
prüfung, nicht aber von der der Nachreviſion ihrer Mikro— 
— find die in $ 2 dieſer Anweiſung bezeichneten Per— 
onen. 

$ 11. Die Gebühr für jede amtliche Unterſuchung 
eines gejchlachteten Schweines und Ausftellung des Attejtes 
hierüber bezw. Stempelung des Unterfuchungsobjeftes be- 
trägt 1 Mark. Diefelbe ift von dem Beſitzer des Schweines 
zu entrichten. 

Die Gebühr für die Interfuhung einzelner Fleiſch— 
ftücke oder Fleiſchwaaren beträgt 50 Pfennige. 

Anderweitige Vereinbarungen find nur unter Zuftim- 
mung dev Drtspolizeibehörde und mit Genehmigung des. 
Negierungs-Bräfidenten zuläffig. - 
8.12. Sedes trihinös befundene Schwein, ſowie 
jede dergleichen Fleiſchwaare ift unſchädlich zu machen. 

Jedoch find zur Verwerthung triinöfer Schweine fol 
gende Benukungsweijen geftattet: 

a) das Abhäuten und das Entfernen der Borften, fo- 
wie die freie Berwerthung der Haut und der Borften, 

b) das einfache Ausfchmelzen des Fettes und die be- 
liebige Verwendung besfelbei, 

e) die Verwendung geeigneter Theile zur Bereitung 
bon Ceife oder Leim, z 

d) die chemifche Verarbeitung des ganzen Körpers. 
Findet eine ſolche Verwerthung nicht ftatt, jo ijt das 
Schwein zu vernichten, anı- beiten durch Verbrennen, oder 
wo Dies nicht angängig iſt, durch Behandlung desjelben 
mit Eonzentrirter Schwefelfäure (/, kg auf je 50 kg 
Schweinetheile) nad vorhergegangener Zerjtücelung des 
Schweines, In gleicher Weife ift zu verfahren mit den— 
jenigen Theilen eines trichinöfen Schweines, welche von 
einer Berwerthung ausgefchloffen geblieben find, fowie mit 
den Nüchtänden nad) jtattgehabter Verwerthung. 

$ 135. Mit finnig befundenen Schweinen oder 
Fleiſchwagren ift in folgender Weiſe zu verfahren: 

a) Das durch Ausfchmelzen oder Auskochen gewonnene 
Fett darf unbedingt, das magere Fleifch aber nur 

danı zum Verkaufe, fowie zum häuslichen Ver— 
brauche zugelafjen werden, wenn dasfelbe wenig mit 
Finnen durchjeßt und nach vorheriger Zerkleinerung 
vollſtändig gar gekocht ift. 

b) Die Verwendung geeigneter Theile des Schweines 
zur Bereitung don Geife und Kein, die freie Ver— 
werthung der Haut und Borften und die hemijche 
Verarbeitung des ganzen Körpers ift zuläffig. 

ec) In allen denjenigen Fällen, in welchen die Schweine 
in beveutenderem Grade finnig befunden worden 

# 

Diefe Haben . 



find, muß für die fichere Befeitigung der Kadaver, 
nachdem diefe in zuläffiger Weile ausgenußt find, 

Sorge getragen werden. Dies gejchieht ebenfalls 
am beiten durch Verbrennen oder durch Behandlung 

mit konzentrirter Schwefelfäure ($ 12). 
$ 14. Die unfhädliche Befeitigung oder gewerbliche 

Ausnußung eines trichinöfen oder finnigen Schweines 
oder vergleihen Fleiſchwagren erfolgt nad) Maßgabe der 
Poſ. 12 und 13 unter polizeiliher Aufſicht. 

Wird hierbei nad) Befinden der Ortöpoligeibehörde die 
Zuziehung des Fleiſchbeſchauers behufs technifcher Beauf- 
ſichtigung erforderlich, jo Hat derjelbe Hierfür von dem 
Beier eine Entihädigung von 2 Mark zu beanspruchen. 

Die durch die Bejeitigung trichinöfer und finniger Ob- 
jekte entjtehenden bejonderen Kojten fallen dem betref- 
fenden Beſitzer zur Laft. 

Anlage B. 
Dienft-Snftruftion 

für die amtlichen Fleiſchbeſchauer des Negierungs- 
Bezirks Stettin. 

1. Die amtlichen Fleiſchbeſchauer, beziehungsweife die 
Fleiſchſchauämter Haben jedem Antrage auf mikroſkopiſche 
Unterfuchung von Schweinefleifch oder Fleiſchwaaren ohne 
Weiteres zu genügen und diefe Unterſuchung jederzeit ge 
wijjenhaft auszuführen. 

2. Die Fleiſchbeſchauer find verpflichtet, die zur Unter: 
juhung erforderlihen SFleifhproben dem Gchweine 
oder der Fleifchwaare perfünlic zu entnehmen, oder 
unter ihrer Aufficht entnehmen zu laffen. 

Ausnahmen hiervon find nur da geftattet, wo für 
diefe Funktion eidlich verpflichtete Fleifhboten von der 
Drtöpolizeibehörde angeftellt find. 
3. Die zur Unterfuhung eines ungerlegten Schweines 

erforderlichen 5 Fleiſchproben find etwa in der Größe 
einer Wallnuß den folgenden Muskeln zu entnehmen: 

a) dem rothen Fleiſche des Zwerchfellmusfels, 
b) den Muskeln der Zungenwurzel oder des Kehlkopfs, 
e) den Hals- oder Badenmuösfeln, 
d) den Bauchmuskeln, 
e) den Swifchenrippen oder den Augenmusfeln. 
Dei Unterfuchung einzelner Fleiſchſtücke, Schinken oder 

Spedjeiten müſſen don verfchiedenen Stellen drei wallnuß— 
große fettfreie Fleiſchproben entnommen werden. 

4. Behufs mikroſkopiſcher Unterfuhung find aus den 
ad 5 vorgejchriebenen Fleiſchproben eines unzerlegten 
Schweined drei Quetjchpräparate, à 35 big AO cm Glas- 
fläche, von denen ein jedes Präparat aus jeder Kleifch- 
probe entjprechend große Abſchnitte enthalten muß, fowie 
aus den drei Fleiſchproben eines Schinkens, einer Sped- 
jeite oder einer fonftigen Fleifhwaare ein Quetichpräparat 
von gleichem Imfange jauber, klar und durchſichtig zu 
fertigen. Die Unterſuͤchung felbft geſchieht in der Weite, 
daß jedes Präparat langjanı, gründlich und vorjichtig 
durchgemuftert wird, fo daß der Fleiſchbefchauer bei feiner 
Vollendung nad) der ad 5 vorgejchriebenen Zeit die volle 
Ueberzeugung, in den Präparaten nichts überfehen zu 
haben, gewonnen haben muß. Bei zweifelhaften Befunde 
müſſen jo viele Präparate gefertigt und unterfucht werden, 
ald zur völligen Aufklärung erforderlich find. 
3. Die mikroſkopiſche Unterfuhung der vorſchrifts— 

mäßigen drei Präparate aus den Fleiſchproben eines un- 
zerlegten Schweines muß in jedem Falle ohne vorprä— 
pariven mindeſtens dreißig Minuten in Anſpruͤch nehmen. 
Deegleichen die des dorgejchriebenen einen Präparats eines 
nn Schinkens oder Spedfeite) mindeſtens zehn 
Minuten. 

Mehr als zehn Schweine beziehungsweiſe dreißig Fleiſch— | 
ſtücke dürfen von einem Fleiſchbeſchauer an einem Tage 
nicht unterfucht werden. 

lleber die ausgeführten mikroſkopiſchen Unterſuchungen 
hat der Fleiſchbeſchauer ein Geſchäftsbuch mit folgenden 
Rubriken zu führen: 

a) Laufende Nummer, 
b) Namen des Eigenthümers der Fleiſchwaare, 
e) Gegenſtand der Unkterſuchung, 
d) Genaue Angabe der auf die Unterſuchung ver— 

wendeten Zeit (Tag und Stunde, Minuten), 
e) RL der Interfuhung und etwaige Bemer- 

fungen. 

En 
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6. Findet der Fleiſchbeſchauer das unterfuchte Objekt 
trichinen- und finnenfrei, fo trägt er, nad) erforder: 
licher Abſtempelung des Schweines beziehungsweife der 
Fleiſchwaare mit dent don der Ortspolizeibehörde vorzu- 
Ihreibenden Stempel das Ergebni der Unterfuhung in 
das Kontrol- (Schlacht oder Fleifhwaaren-) Buch ($$ 2 
und 5 der Polizei» Verordnung) des Auftraggebers ein. 
Die Abjtempelung, welche im jedem Falle als Befcheini- 
gung des trichinen- und finnenfreien Befundes gilt, ift 
mittelit eines Zarben-, Stich- oder Brennitempels zu be- 
wirken, durch welchen der Ort Der Interfuhung und der 
Name oder die Nummer des unterfuchenden Fleiſch— 
beſchauers mindeftens vierfach (auf beiden Schinken und 
Spedfeiten) Deutlich und haltbar ausgeprägt ift, und 
dürfen hierzu nur unfhädliche Pflanzen» und Farbeftoffe 
(wie Indigo, Lacmus oder Ultvamarin und deren zahl- 
reiche Mifchungen) verwandt werden. 

7. Findet der Fleifchbejchauer dagegen das Objekt 
trichinenhaltig, jo hat er fofort: 

a) den Eigenthünter hiervon zu benachrichtigen und 
das ſämmtliche trichinenhaltige Fleiſch vorläufig 
mit Beſchlag zu belegen, 

b) der Drtöpolizeibehörde zur weiteren WVeranlafjung 
Anzeige zu machen, 

ce) die trichinenhaltigen mikroſkopiſchen Präparate mit 
den Reſten der entnommtenen Fleiſchproben wohl- 
verfittet beziehungsweile gut Fonjervirt und deutlich 
bezeichnet behufsetwaiger Kontrol-Unterfuhung 
durch) den zuftändigen Kreisphyſikus oder den De- 
partements - Thierarzt zwei Monate lang aufzube- 
wahren umd dann unjchädlid) zu befeitigen. 

8. Der Fleiſchbeſchauer iſt verpflichtet, den Aufträgen 
der Drtöpolizeibehörde behufs techniſcher Ueberwachung der 
unjchädlichen Befeitigung oder der gewerblichen Ausnußung 
trihindjer oder finniger Fleiſchwaaren Folge zu leiſten. 

9. Findet der Fleifchhefchauer an den zu unterſuchenden 
Schweinen eine andere Krankheit als Trichinofis, ins- 
bejondere Finnen, jo hat er hiervon fofort der Ortspolizei- 
behörde zur weiteren Veranlafjung Anzeige zu machen. 

10. Amtliche Fleifhbefchauer, welche fi) Zuwiderhand— 
lungen gegen die vorjtehende Polizei» Verordnung, ſowie 
gegen die Vorjchriften der Anlagen A und B derfelben, 
zu Schulden Ffommen lafjen, oder welche fi) fonft als un: 
zudverläffig erweifen, haben, außer der Beltrafung nad) 
$ 13 Diejer Verordnung, jofortigen Widerruf ihrer Be- 
jtallung zu gewärtigen. 

Preußen. Peg. Bez. Merfeburg Verfügung, 
betr. die Schliegung der Schulen bei anfterfenden 

Sranfheiten. 

Merſeburg, den 27. Juni 1888. 
Der Aerztefammter der Provinz Sachſen war von hier 

unter anderen die Trage vorgelegt: 
Sn welchen Füllen ift e8 noͤthwendig, daß bei herr- 

Ichenden Kinderkrankheiten, insbefondere bei Wafern-, Keuch— 
huften-, Scharlach- oder Diphtherie-Epidenten die Schulen 
geihlofien werden, und genügt es nicht, die Geſchwiſter 
der Erkrankten von Schulunterricht und von Berfehr mit 
anderen gefunden Kindern fernzuhalten? 

In der Sitzung vom 12. dv. Mts. ift Diefe Frage da- 
hin beantwortet: 

l. Bei Keuchhuften -Epidemien ift die Schließung ver 
Schule oder einzelner Schulflaffen aus Gefund- 
heitsrücdjichten nicht angurathen, und genügt 
Die Ausſchließung der vom Keuchhuſten be- 
fallenen Kinder vom Schulbeſuch, fobald 
und jo lange er frampfartig auftritt, (cfr. Nr. Ib, 
der minijteriellen Anweilung von 14. Juli 1884, 
betreffend die Berhütung der Webertragung an— 
ſteckender Krankheiten durch die Schulen*). 

2. Bei Maſern-Epidemien iſt die Ausſchließung 
der in Nr. 2 und 3 der Anweiſung bezeichneten 
Kinder ald ausreichend zu erachten und don dev 
Schließung der Schule oder einzelner Klaſſen 
Abjtand zu nehmen, es müßten denn die Maſern 
ausnahmsmweife bösartig auftreten, d. bh. Die 
Sterblifeit im Verhältniß zu den Erkran— 

*) ſ. Veröff. 1886, Geite 9%. 
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fungen ungewöhnlich groß und die Erkrankungen 
von Schulfindern zahlreich fein, aber auch in diefent - 
Falle wird ſtets zu erwägen fein, ob die Schließung 
lich auf die ganze Schule oder nur auf ein- 
zelme vorzugsweile gefährdete Klafjen zu eritreden 
hat. Sevdenfalls ift die bloße Mafienhaftigkeit 
der Erkrankungen nicht maßgebend für die Ent- 
ſcheidung über die Schließung aus Gejundheits- 
rückſichten. 

3. Bei epidemiſchen und bösartigen Auftreten von 
Scharlach oder Diphtherie ift die Schließung 
der Schule oder der beſonders gefährdeten Schul— 
klaſſen nicht nur gerechtfertigt, fondern fogar noth- 
wendig, wenn Thatfachen vorliegen, welche dafür 
jprechen, dab die Anſteckung durch den Schulbeſuch 
begünſtigt wird, wenn alſo die Schulkinder die zu— 
erit Erkrankten find oder die Mehrzahl der Er⸗ 
kraͤnkten bilden, oder die Zahl der erkränkten Schul— 
kinder überhaupt groß iſt. In ſolchen Fällen ge— 
nügt die Ausſchließung der in Nr. 2 und 3 der 
Anweifung bezeichneten Kinder vom Schulbeſuch 
nicht, doch ift bei der Schliegung thunlich mit Rück— 
ficht auf die Schulzwede zu verfahren. In allen 
anderen Füllen reicht die Ausſchließung gemäß Nr. 2 
und 3 der Anweiſnng Der Pegel nad) aus. 

Indem id) Euer MWohlgeboren hiervon in Kenntniß 
jeße, made ich insbefondere zu Mr. 1 und 2 darauf auf 
merkſam, daß durch dieſe Gutachten die Frage nicht be— 
rührt wird, ob die Schließung von Schulen oder eins 
zelnen Schulklaſſen zu veranlafjen ift, wenn wegen Er— 
franfung einer zu großen Zahl von Schulfindern Die 
Schulzwede nicht mehr ausreichend erfüllt werden fünnen. 
In diefem Falle ift es Sache der Schulauffichtsbehörde 
die Schließung auf fo lange anzuordnen, bis dieſer Uebel— 
ftand bejeitigt ift. 

Das Gutachten bei Nr. 1 wurde im Wejentlichen 
durch folgende Gründe bedingt. Der Keuchhuſten gehört 
zu den minder gefährlichen anſteckenden Krankheiten und 
dauert ungewöhnlich lange an. Seinder verfchiedenen 
Alters, auch noch nicht Schulpflichtige, welche daran leiden 
und nit voller Anftekungsfähigkeit behaftet find, werden 
von Verkehr mit fremden, gefunden Kindern nicht aus— 
geichloffen und pflegen ſich bei einigermaßen günftigen 
Witterungsverhältniffen auf Straßen und Bläßen unter 
gefunden Kindern zu bewegen und mit denjelben zu [pielen. 
Es iſt nicht zweifelhaft, daß auf diefem Wege und außer: 
dem durch Beſuche gejunder Kinder in Familien mit 
tranfen Kindern am häufigſten die Anftekung erworben 
wird. Durd) die Schulfchliegung würden Diefe Gelegen- 
heiten noch vermehrt werden. 

Für das Gutachten bei 2 waren folgende Gründe 
maßgebend. Maſern gehören gleichfalls zu den minder 
gefährlichen Krankheiten. Da faft fämmtliche Menſchen 
von denjelben ergriffen werden und fie bei Erwachfenen 
eher ſchlimmer ald leichter verlaufen, jo ift von Maß— 
vegeln, Durch welche der Ausbreitung der Majern entgegen 
getreten, im beiten Falle aber nur eine Sinausfchiebung 
der Erkrankung erreicht wird, ein wirklicher Ruben 
nicht zu erwarten, und deshalb eine fo tief eingreifende 
Maßregel wie die Schließung der Schule oder einzelner 
Klaſſen, außer in dem angegebenen Falle, zu vermeiden. 

Die Gründe für das Gutachten bei 3 beftanden darin: 
Beide Krankheiten gehören zu den befonders gefähr- 
lichen und außerdem zu denjenigen, zu welchen die An- 
lage bei weiten nicht fo groß ift, wie zu den Mafern. 
Durd Erkrankung an der Diphtherie wird ferner Die 
Neigung zu jpäteren Erkrankungen nicht getilgt. Da 
endlich für den Beſuch wenigftens der Volksſchulen ein 
Zwang beiteht, und diefe bei der Schliegung wegen Schar 
lad) oder Diphtherie faſt ausichliehlid in Betracht kommen, 
jo ift es aud Pflicht des Gtaates durch zweckmäßige 
Mahregeln die Gefährdung der Schulkinder durch ven 
Schulbeſuch thunlichſt zu verhüten. 

Im biefigen Bezirk ift bisher bei Schliefung von 
Säulen nad verſchiedenen Grundfägen verfahren worden, 
und in dem einen Streife verhältnigmäßig oft, in dem 
anderen ſeltener dieſe Maßregel angeordnet worden, 

Eine größere Gleichmäßigkeit in der Behandlung dieſer 
Frage iſt aber wünſchenswerth. Da ich) mit dem vor: 

tehenden Gutachten einverftanden bin, jo erſuche ich Euer 

—— ergebenft, in Zukunft thunlich danach zu— 

verfahren. | 
en Der Königliche Negierungs-Präfivent. 

von Dieft. 

An ſämmtliche Herren Kreisphyſiker des Negierungs- 
Bezirke. 

u — 

zreußen. Reg.-Bez. Schleswig. Landespolizeiz 

fihe — betreffend Verladung von nad 

den Nordjeehäfen bejtimmten Wiederfänern und 
Schweinen in Schiffsgefäße. 

Vom 9. Juli 1888. 

Auf Verfügung des Herren Miniſters für Landwirth- 
ſchaft, ee — Forſten wird auf Grund der 882, 
18, 20 und 66 Nr. 4 des Reichsgeſetzes, betreffend die 
Abwehr und Unterdrückung von Viehſeuchen für den Um 

fang des Negierungsbezirkes, Iandespolizeilid) angeordnet: 
1. Zur Beförderung nad) Nordfeehäfen beftimmte Wieder 
fäuer und Schweine dürfen bis auf Weiteres in Schiffe 
gefäße nur dann verladen werden, wenn biejelben u. ff. 
wie oben in Ab. 2. 

2. Die Beſcheinigung hat u. ff. wie oben Abi. 3. 
3. Buwiderhandlungen werden nad $ 66 Nr. 4 cit. 

mit Geldftrafe bis zu 150 Mark oder mit Haft beftraft, 
fofern nicht nach den beitehenden geſetzlichen Vorſchriften 
eine höhere Strafe verwirkt iſt. 

Königliches Negierungs-Präftdiunt. 

Preußen, Reg.-Bez. Stade. Landespolizeiliche 
ee betr, den Schiffsverfehr mit Vieh 

nach den Nordſeehäfen. 
Dom 3. Juli 1888. 

(Amtsbl. d. Kgl. Reg. z. Stade ©. 311.) 

Zur möglichiten Sicherftellung des Erfolges derjenigen 
Maßregeln, welche die Verhütung der Verſchleppuug ans. 
ſteckender Thierfeuchen nad den Nordfeehäfen bezweden, 
treffe ich auf Grund der 88 2, 18, 20 und 66 Nr. 4 des 
Reichsgeſetzes, betr. die Abwehr und Unterdrüdung von 
Piehfeuchen, vont 23. Juni 1880, im Auftrage des Herrn 
Minifters für Landwirthichaft, Domänen und Forſten fol- 
gende landespolizeiliche Anordnung für den Negierungd- 
Bezirk Stade: 

Zur Beförderung nad) den tordfeehäfen bejtimmte 
Wiederkäuer und Schweine dürfen bis auf Weiteres nur 
dann in Schiffsgefäßen verladen werden, wenn diejelben 
unmittelbar vor Der Verladung von einem beamteten, 
oder einem dazu beauftragten privaten, approbirten Thier- 
arzt unterfucht und gefund befunden worden find und 
eine Bejcheinigung Darüber vorgelegt wird. Diefe Be— 
iheinigung hat der Begleiter der zu verjendenden Thiere 
oder der Schiffsführer während des Transports bei fid) 
zu führen und den Polizeibeamten auf Verlangen vor- 
zuzeigen. 7 

Zuwiderhandlungen werden gemäß der Strafbeitim- 
mung des $ 66 Nr. 4 des angeführten Reichsgeſetzes ver— 
folgt werden. En 

Gtade, den 3. Juli 1888. 

Der Negierungs-Bräfident. 
In Vertretung: Neinid. 

Preußen. eg. Bez, Düſſeldorf. Nundfchreiben, 
beireffend Negelung der Fäfalienabfuge, 

Düffeldorf, den 11. Mai 1888. 

Die Art wie die Befeitigung der Fäfalftoffe in den 
meijten Städten unferes Bezirks ftattfindet, ift geeignet, 
erhebliche Gefahren für die Gefundheit der Einwohner — 
herbeizuführen. Noch immer werden vielfach Flußläufe J 
und das Grundwaſſer durch Zuleitung von Fäkalien ver— 
unveinigt, und ſoweit dieſe Stoffe abgefahren werden, ge 
ichieht die Entleerung der Gruben im Allgemeinen fo un 
regelmäßig und ift das Verfahren der Ausräumung des 
Grubeninhalts und die Beichaffenheit der Gefäße, in 
welchen derſelbe abgefahren wird, jo mangelhaft, daß ge 
jundheitsihädliche Einwirkungen unvermeidlich find. — 



Mit der Gefährdung der Gefundheit verbindet die be- 
stehende Art der Fäfalienbefeitigung eine Schädigung des 
allgemeinen VBolfswohlitandes, inden fie der Landwirth— 
ſchaft werthvolle Düngſtoffe theils gänzlich entzieht, theils 

in fchlechterer Beſchaffenheit liefert, als bei zweckmäßiger 
—E Behandlung der Fäkalien der Fall ſein würde. Um dieſe 

Uebelſtände zu beſeitigen, iſt es dringend wünſchenswerth, 
daß die Städte die Abfuhr der Fäkalſtoffe zu einer Ge— 
meindeeinrichtung geftalten. Nur hierdurd in Verbindung 
mit polizeilichen Borjchriften über die Anſammlung und 

regelmäßige Fortihaffung der Fäfalien auf den bewohnten 
Grundſtücken Fann ein der allgemeinen Gejundheitspflege 
und den Snterefjen der Landwirthe fürderlicher Zuſtand 
auf diefem Gebiete geſchaffen werden. Polizeiliche Vor— 
Eu allein genügen hierzu nicht, denn folange fid) das 
Ibfuhrwejen in den Händen von verjchiedenen Privat: 
unternehmern und den Abnehmern von Fäfaljtoffen be- 
findet, it e& fFaum möglid in genügender Weiſe zu 
überwachen, daß die Abfuhr jämmtlicher Fäkalien rvegel- 
mäßig und den polizeilichen Vorſchriften entjprechend aus— 

geführt wird. Auch wird ee häufig an Abfuhrwagen von 
guter Beſchaffenheit fehlen und vie Polizeibehörde des— 
halb genöthigt fein, die Abfuhr in ungenügend einge- 

richteten Gefäßen zuzulaſſen. i 
Auch die privaten Snterefjen der einzelnen Gemeinde: 

einwohner werden durch die Uebernahme des Abfuhr: 
wejens jeitend der Städte wejentlich gefördert. 

Die Grundftücsbefißer, welchen die Verpflichtung die 
Fäkalſtoffe abfahren zu lafjen, obliegt, werden vor Ueber— 
vortheilungen, wie fie von den Privatunternehmern leicht 
ausgeübt werden Fünnen, gejichert und vor Beläftigungen 
durch) langjame und ordnungswidrige Entleerung der 
Gruben, jowie unangemejjenes Berhalten der mit ver 
Entleerung dev Gruben bejchäftigten Arbeiter gefchüßt. 

Auch werden die Gebühren, welche die Städte für das 
Abfahren der Fäkalien erheben werden, geringer bemeſſen 
werden können, als die reife, welche jetzt Privatunter: 
nehmer fordern, da die Städte bei ihrem größeren und 
tationelleren Betriebe die Abfuhr mit geringeren Koſten 
‚ausführen und für die Fäkalitoffe bei zwecdmäßiger Ein- 
richtung höhere reife erzielen werden, als jene. 

Für die Städte wird andererfeits eine Belaftung durd) 
die Uebernahme des Abfuhrwejens nicht entitehen, da fie 
fi die Betriebsfoiten von den Grundbejigern in Form 
von Gebühren eritatten laſſen Fönnen, und das Eigen- 
thum an den Fäfalftoffen erhalten, deren Berwerthung 
ihnen Erträge zuführen wird. 

, Die Arbeitslaft, welche den Gemeindebehörden durch 
‚die Mebernahme des Abfuhrweſens erwächlt, wird, jobald 
die Schwierigkeiten der Einrichtung überwunden find, 
gering jein, und kann völlig abgewälzt werden, wenn die 
Stadt, wie dies in Duisburg gefchehen ift, die Abfuhr 
einem Brivatunternehmer überträgt. Eine zweckmäßige 
Einrichtung des Abfuhrwejens wird allerdings eine forg- 
fältige Erwägung aller in Betracht Fommenden Umstände 
erfordern. 

Zunächſt werden ſich die Gemeindebehörden im Ein- 
vernehmen mit den Polizeibehörden, fobald durch Ge— 
meindebeſchluß im Prinzip feitgejebt ift, daß das Abfuhr: 

weſen zu einer Gemeindeeinrichtung gejtaltet werden fol, 
darüber jchlüffig zu machen haben, weldes Syſtem fich 
nad) > örtlichen Berhältnifien am beften für die Stadt 
‚eignet. 

Bon den beiden Hauptiyftemen, dem Tonnenfyitent 
und dem Grubenfyiten, ift erfterem von gefundheitspoli- 

zeilichem Standpunkt aus der Vorzug zu geben, weil es 
- die Anſammlung größerer Mengen von Käkalftoffen auf 

bewohnten Grundftücden verhindert und eine faft abfolute 
Sicherheit gegen die Verunreinigung des Bodens durch 

E” 

alien bietet, während zementirte Gruben, wie fie das 
ehtere Syſtem bedingt, jelbjt wenn fie gut hergeftellt 
find, doch mit der Zeit leicht Durchläffig werden. Anderer: 
ſeits wird die Einführung des Grubenſyſtems die gerin- 
geren Schwierigfeiten bieten, da in den mteiften Städten 
bereit8 Gruben zur Sammlung der Fäfalien beftehen 
werden, während die Aufitellung von Tonnen, bauliche 
Abänderungen und bei Häufern mit fehmalen Treppen 
und Aluren größere Umbauten erfordern wird. Wird ſo— 
mit die Durchführung des Tonnenſyſtems in den bereits 
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beftehenden Häufern vielfach) nur mit großen Koften für 
die Befiker derjelben zu ermöglichen fein, jo werden doch 
die Städte mit Rückſicht auf die gejfundheitspolizeilichen 
Bortheile dieſes Syſtems in Erwägung zu ziehen haben, 
ob fi) dasſelbe nicht allmählig durch Anordnung von 
Zonnenvorrichtungen bei Genehmigung von größeren Um— 
bauten und Neubauten einführen läßt, während für die 
bereitö bejtehenden Gebäude den Hausbefigern die Wahl 
zwijchen beiden Syſtemen gelafjen wird. Sodann werden 
die Gemeindebehörden dahin ftreben müjjen, eine gute 
Verwerthung der Fäkalien dauernd zu fichern und zu diejent 
Awede dafür zu forgen haben, daß die Fäkalien nicht 
durch fremde Stoffe, Aſche, Müll 2c. verjchlechtert werden, 
und daß Vorkehrungen gejchaffen werden, um die Fäka— 
lien für diejenigen Sahreszeiten zu janmteln, an welchen 
die Landwirthichaft ver Düngemittel bedarf und daher Die 
Fäkalien zu gutem Preiſe verkauft werden können. 

Es ift dringend zu empfehlen, daß fi) die Gemeinde- 
behörden hinfichtli der Kragen, wie die Fülalien am 
zwecdmäßigiten zu behandeln und zu ſammeln find, mit 
den Sandwirthichaftlichen Vereinen in Verbindung feßen. 

Diefelben werden aud im Allgemeinen im Stande und 
bereit fein, den Abjaß der Fäkalien zu vermitteln. 

Eine Verarbeitung der Fäfalien zu trodenen Düng- 
mitteln, wie fie der Vorfißende des Rheiniſchen Bauern: 
vereins dor Furzent in einer Eingabe an den Herrn Ober: 
Präfidenten als wünfchenswerth bezeichnet hat, werden 
die Städte jedody nur dann ſelbſt übernehmen können, 
wenn ſich die landwirthichaftlichen Vereine oder eine ge- 
nügende Anzahl von LZandwirthen dauernd zur Abnahme 
der Produkte zu ſolchen Preifen verpflichten, daß wenig- 
ftend die Betriebsfoiten gededt und die Berzinjung und 
Amortifation des Betriebs: und Anlagekapitals gejichert 
wird, oder wenn die landwirthichaftlichen Vereine in an— 
derer MWeife das mit der PBoudrettenfabrifation verbun- 
dene Riſiko übernehnten. 

Sollten die Vereine oder Fapitalfräftige Privatleute 
die Verarbeitung der ftädtiihen Fäkalien für eigene Koſten 
zu übernehmen fich bereit finden laſſen, jo würde dadurch 
der Abjab der Fäkalien für die Städte am bequemiten 
erreicht. Das Recht der Städte, auf Grund eines Orts— 
ftatuts und einer Bolizeiverordnung die Abfuhr der Fäka— 
lien dureh ihre Beamte bezw. die von ihnen beftellten 
Unternehmer ausführen zu laffen und damit den Haus: 
befigern das VBerfügungsrecht über ihre Fäfalien zu ent- 
ziehen, hat der Herr Minifter in einer Entſcheidung vom 
Februar d. 3. anerfannt. 

Das Abfuhrweien wird, fobald die Gemeinde ed auf 
Grund des $ 10 der Etädteordnung vom 15. Mai 1856 
zu einer Gemeindeeinrihtung geftaltet und die Rechte und 
Pflichten ihrer Mitglieder bezüglidy) der Theilnahme an 
diefer Genteindeeinrichtung feititellt, zu einen Gegenſtande 
der Defonomie der Gemeinde. Diefe Feitjtellung der Rechte 
und Pflichten dev Gemeinde - Wiitglieder, namentlich aud) 
die Beitimmung der von den Grundbeſitzern für die Be— 
mühung der Abfuhr zu entrichtenden Entſchädigung er- 
folgt im Wege des Ortsftatuts. Die ald Entſchädigung 
zu zahlenden Gebühren erhalten das Weſen der Gemeinde— 
abgaben, und unterliegen der DBeitreibung im Verwal: 
tungszwangsverfahren. 

Un die Durchführung des Ortsjtatuts mitteld allge 
meiner Strafvorſchriften zu erzwingen, bedarf es ſodann 
des Erlafjes einer Bolizeiverordnung. 

Euer Hohwohlgeboren wollen hiernady in Erwägung 
ziehen, in welchen Städten Shres Kreiſes eine Regelung 
des Abfuhrweiens nah Maßgabe obiger Ausführungen 
nothwendig und durchführbar erſcheint und uns unter 
Angabe der bisher in den einzelnen Städten beſtehenden 
Einrichtungen zur Befeitigung der Fäfalftoffe binnen vier 
Monaten Bericht eritatten. 

Abdrüce für die Bürgermeifter der Städte iiber 10 000 
Einwohner find beigefügt. 

Königliche Negierung, Abteilung des Innern. 

Koenigs. 

An ſämmtliche Herren Landräthe, Oberbürgermeiſter 
zu Crefeld und Eſſen und Bürgermeiſter der Stadtkreiſe, 



9 Me Ze a Dt Bus NE - en We“ Be; - ©, ee et er an 
hi Ir “ —— 2 — . 

— 48 — 

Bayern. Neg.-Bez. Unterfranfen und Aſchaffen— 
burg. Morbiditätsftatijtif der Infeftionsfranf- 

heiten in Unterfrauken betr, 
Bom 8. Dezember 1887. 

(Münch. med. Wocenjchr. 1888 ©. 54). 
Die Königliche Negierung hat aus den ihr gewordenen 

Borlagen mit Befriedigung wahrgenommen, dab die Mehr— 
zahl der amtlichen Aerzte und Borftände der ärztlichen 
Bezirksvereine, den Sntentionen der autographirten Re⸗ 
gierungs Entſchließung vom 22. Dezember 1883 Nr, 27395 
in obenftehenden Betreffe folgend, ji an der Norbidi- 
tätsftatiftif der Sufektionsfranfheiten des Regierungs— 
bezirkes Unterfranten bisher betheiligt und Daß nur wenige 
derfelben, theils durch die Läſſigkeit dev hiezu berufenen 
Aerzte gezwungen, theils aus Mangel an eigenem Inter— 
eſſe in nicht genügender Weiſe an diefer in ihren End- 
vefultaten jo werthvollen Arbeit theilgenommten haben. 

Nachdem nun die unterfränfifche Aerztefammer in ihrer 
Sitzung von 11. Dftober I. 38. den Beſchluß gefaßt hat, 
vom 1. Zanuar 1888 anfangend neue Tabellen-Formulare 
für die Morbiditätsftatiftif ver Infektionskrankheiten ein- 
zuführen, fieht fi die Königliche Negierung veranlapt, 
unter Bezugnahme auf ihre oben alleg. Entſchließung 
neuerdings auf die große Wichtigfeit und die Bedeutung 
derartiger ftatiftifcher Arbeiten in janitärer und hygie— 
niſcher Beziehung und namentlic auch Darauf hinzumweifen, 
welchen großen Werth diefelben für die Herjtellung von 
Bezirksftatiitifen befiken, deren Bearbeitung gleichfalls 
von der unterfränfifchen Merztefammer mit echt als 
höchſt wünjchenswerth bezeichnet wurde und welche, wen 
richtig durchgeführt, die Bezirksärzte in die günftige Lage 
verjeßen, fi) zu jeder Zeit einen genauen Einblid in 
das Auftreten und die Verbreitungsweiſe der Snfektiond- 
tranfheiten in ihren Amtsbezirken zu verjchaffen und die 
außerdem geeignet find, einen wejentlichen und werth— 
vollen Beftandtheil ihrer Sahresberichte zu bilden. 

Die Theilnahme an ſolchen ftatiftifchen Arbeiten legt 
erfahrungsgemäß weder den praftiihen und amtlichen 
Aerzten nod den Vorftänden der ärztlichen Bezirkspereine 
eine wejentlihe Mühewaltung auf, wenn diejelbe unter 
Beachtung der Suftruftion geichieht, welche demnächſt mit 
den neuen Formularien im die Hände der Vereinsvorſtände 
gelangen wird; die Königl. Regierung glaubt deshalb, 
obwohl jie die Freiwilligkeit der Uebernahme viejer Thä— 
tigfeit nicht im Mindeſten verfennt, die Hoffnung aug- 
Iprechen zu follen, daß es jeder unterfräntifche Arzt für 
Ehrenpflicht halten wird, fi an diefer nur durch ihre 
Gemeinjamfeit und VBollftändigfeit den wahren Werth ge- 
winnenden Arbeit nad) Kräften zu betheiligen und er- 
achtet es für angezeigt, darauf aufmerkjan zu machen, 
dab das Königl. Staatsminifterium inhaltlich mehrerer 
Erlafje auf Durchführung der mehrerwähnten ſtatiſtiſchen 
Arbeit, welche als weſentlicher Beſtandtheil der ärztlichen 
Vereinsthätigfeit zu betrachten ift, einen hohen Werth legt. 

‚ Die Königl. Bezirfsärzte und die Vorftände der ärzt- 
lichen Bezirksvereine werden nicht verſäumen, den Anhalt 
der vorſtehenden Entſchließung den praftifchen Uerzten 
ihres Amtsbezirkes, beziehungsweife den Mitgliedern ihrer 
Vereine in geeigneter Weife bekannt zu gebe. 

Würzburg, den 8. Dezember 1887. 
Königl. Negierungs-Präfident. 

Lurburg. 

Baden, Verordnung, betr, die Verwendung gez 
jundheitsichädlicher, insbeſondere giftiger Farben 
bei der Herftellung von Nahrungsinitteln, Genuß: 

mitteln und Gebrauchsgegenftänden. 
Von 27. Januar 1888. (Aerztl. Mitth a, Baden ©. 63.) 

Mit Nücjicht auf das Reichsgeſetz vom 5. Juli 1887, 
betreffend die Verwendung gejundheitsfhädlicher Farben 
bei der Heritellung von Kahrungsmitteln, Genußmitteln 
und Gebrauchsgegenftänden (Meichögefeßblatt 1887 Nr. 23 
Geite 27) treten am 1. Mai 1888 außer Kraft: 

1. die ss 6 und 12 der Verordnung vom 25. Novent- 
er 9) a. und den 
Verkauf, von Giften betreffend (Regierungs 
Nr. LVI. Seite 684); \ ner 

*) Bergl. Beröffentl. 1837 ©, 426, 

2, die Verordnung vom 14. März 1883, die Verwen- 
“dung von giftigen Karben betreffend (Sefeßes- und 

Rerordnungsblatt Nr. VII. Seite 66). 

Karlsruhe, den 27. Sanuar 1888. 

Großherzogliches Minifterium des Innern. 
2 Ninifterialdireftor: Eijenlohr. 

Mecklenburg. Schwerin, Geburtsverzeichniffe und 
Ameigepilicht bei Kindbettfieber betreffend, 

Vom Ei Mai 1888. 
Die Kreisphyfifer wollen: | 
1. die el neneigutie, welche fie nad) $ 20 der 

Verordnung, betr. das Hebammenweſen, vom 9. April 
1885 der Öroßherzoglihen Medizinal- Kommiffion Halb: 
jährlich zu überfenden haben, die des erjten Halbjahres 
jedesmal bis zum 1. September desjelben Jahres, die des 
zweiten Halbjahrs bis zum 1. März des nächſten Jahres 
berichtlich dorthin einreichen; j ; 

2. die Hebammenauffichtsärzte ihres Streifes auffordern. 
die ftrenge Befolgung der in $ 10 Abi. 3 jener Verord— 
nung gegebenen Vorjchriften den Hebanımen wiederholt 
einzufchärfen und über jeden hiernach zu ihrer Kenntniß 
gelangenden Fall von SKindbettfieber ohne Verzug der 
Sroßherzoglihen Medizinal-Kommiffion — mit dem Ber- 
merk: (Hebammenwejen) auf der Adrejje — unmittelbare 
Anzeige unter Angabe der getroffenen Bejtimmungen zu 
machen. 

Schwerin, den 23. Mai 1888. 

Großherzoglich Mecklenburgſches Minifterium, 
Abtheilung für Medizinal-Angelegenheiten. 

Sm Auftrage: Mühlenbruch. 

Cirkular an die Kreisphyſiker. 

Mecklenburg-Schwerin. Cirkular-Erlaß, die von 
den Kreisphyſikern zu beobachtenden regelmäßigen 

Friſten betreffend. Vom 24. Mai 1888. J 
Den Kreisphyſikern wird hierfolgend ein Verzeichniß 

der gegenwärtig von ihnen zu beobächtenden regelmäßig 
wiederkehrenden Friſten gegeben. 

Schwerin, den 24. Mai 1888. 

Großherzoglich Mecklenburgſches Miniſterium, 
Abtheilung für Medizinal-Angelegenheiten. 

Im Auftrage: Mühlenbruch. 
Cirkular an die Kreisphyſiker. 

J. Friſten für Ausgänge aus dem Kreisphyſikat. 
1. Friſten nad) dem Kalender— 

A. 15. Januar: a) Einreichung der Meldekarten über 
odenerfranfungen und Wocentodesfälle an das 
Ninifterium, Abtheilung für Miedizinal-Angelegen- 
heiten (Girkular » Verordnung vom 21. Dezember 
1555 ') und vom 4. Februar 1887); ’ 

b) Liquidation der Koften der Apotheken -Bifita- 
tions-Kommiſſionen im vergangenen Halbjahr beim 
Miniſterium, Abtheilung für Medizinal-Angelegen- 
heiten (Eirc.-Berordn. von 25. Auguft 18872); 

B. 15. Februar: Bericht über das Gefundheitöwefen 2c. int 
abgelaufenen Jahr an die Medizinal-Kommilfion 
(Kap. I, 8 3, Abſ. 3 der Medizinal- Ordnung; 
Inſtruktion vom 3. September 1831 nebft Eirc.- 
Verordn. von 9. Dftober 1886 und 31. März 1888; 
Eire.-Berordn. vom 15. März 18883); E 

O. 1. März: a) Anzeige der Zahl der für die Berechnung 
der Nemuneration der Auffichtsärzte in Betradt 
fonımenden Hebammen an das Minifteriun, Ub- 
theilung für Medizinal-Angelegenheiten (Gircular- 
Berordnung vom 8. Januar 1886); u 

b) Einreichung der Geburts-Berzeichniffe der Heb- ® 
ammen an die Medizinal-Kommiſſion ($ 20 der Ver⸗ 
Bas v. 9. April 18854); Gircular v. 23. Mat 

J > 

) Vergl. Veröffentl. 1886. ©. 70. — 2) Ebenda 
1887. ©. 660. — °) Ebenda 1888. ©.292. — *) Ebenda 
1886. ©. 173. — 5) Ebenda 1887, ©. 408. L 



D. 15. Zuli: Liquidation der Koften der Apotheken - Bifi- 
tations - Kommmilfionen im vergangenen Halbjahr 
beim Minifterium, Abtheilung für Medizinal - An: 

. gelegenheiten (vergl. Ziff. A., b); 
E. 1. September: a) Anzeige der Zahl der für die Berech— 

nung der Nemmmeration der Auffichtsärzte in Be— 
trat fommenden Hebammen an das Miniſterium, 
—— für Medizinal-Angelegenheiten (vergl. 
iE40., 3); 
b) Einreihung der Geburts-Verzeichniſſe an die 

MedizinalKommiffion (vergl. Ziff. C., b); 
FF. Vom 1.—15. November: Einreichung des Verzeichnifjes 

ä 

der zum Medizinalwejen gehörenden PBerjonen an 
die Medizinal-Kommiſſion (Nundfchreiben der Me— 
dizinal-Kommilfion vom 5. Dezeniber 1885). 

2. Friſten nach Berioden. 

„Nach $ 2 der Verordnung vom 14. Februar 1887 muß 
innerhalb eines Zeitraums von je drei Jahren jede 

. Apotheke einmal vifitirt werden (vergl. hierzu $ 10 
der Verordnung über den Verkehr mit Giften vom 
19. April 1887°). 

I. Sriften für Eingänge im Sreisphyfikaf. 

1. Sriften nah den Kalender. 
A. 15. Sanuar: Bon Geiten der Großherzoglichen Aemter 

Einjendung der im abgewichenen Vierteljahr ein- 
gegangenen Anzeigen von Diphtheriefällen (Eirc.- 
Berordn. vom 26. Februar 1887); 

. 1. Februar: Einreihung der Giftbücher durch die Apo- 
thefer und Gifthändler ($ 11 der Verordn. vom 
19. April 1887 betr. den Verkehr mit Giften 2c.); 

C. Gemäß $ 20 der Hebammen - Drdnung von 9. April 
1885 jtellen die Auffichtsärzte Die halbjährlichen 
Geburts - VBerzeichnifje, nachdem fie viefelben im 
Sanuar von den Hebammten erhalten haben, nad) 
gefchehener Prüfung dem zuftändigen Phyſikus zu; 

. 15. April: Eingang der Anzeigen von Diphtheriefällen 
(vergl. Ziff. A.); 

. 15. Suli: Eingang der Anzeigen von Diphtheriefällen 
| (vergl. Ziff. A.); 
. Gemäß $ 20 der Hebammen-Ordnung vom 9. April 

1885 stellen die Aufjichtsärzte Die hHalbjährlichen 
Geburts » Berzeihnijje, nachdem fie viefelben im 
Suli von den Hebammen erhalten haben, nad) 
gejchehener Prüfung dem zuftändigen Phyſikus zu 
(vergl. Ziff. C.); 

. 15. Dftober: Eingang der Anzeigen von Diphtherie- 
fällen (vergl. Ziff. A.). 

2. Friſten nad) Perioden. 
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Sachjen = Altenburg. Verordnung, betr, die Ab— 
änderung der Geburtstabellen der Hebammen und 
der Zuſammenſtellungen aus den Geburtstabelfent, 

Bon 12. Dftober 1880. 
Sn der Anlage gehen Shnen Stück neue, vom 

1. Sanuar 1887 ab in Gebraud) zu nehmende Geburts- 
tabellen nebjt einigen Eremplaren der Zufammtenftellung 
aus Lebteren mit dev Anweifung zu, durch Bekanntmachung 
in Amts- und Nachrichtsblatte, reſp. durch fchriftliche Auf: 
forderuug dor Schluß dieſes Jahres an don Ihnen zu 
beftimmenden Tagen und Stunden in mindeitens zwei 
Terminen die Hebammen Shres Bezirks worzubefcheiden, 
mit denſelben die neuen Tabellen durchzugehen, fie in 
der Ausfüllung der Letzteren zu unterweifen und fie dabei 
auf das Nachſtehende aufmerkffam zu machen: 

1. Auf jeder Geite find 8 Entbindungen einzutragen, 

2. Sedem Eintrag muß die laufende Nummer vor- 
gejchrieben werden. 

3. Zwillingsgeburten find als 2 Geburten und in zwei 
Zeilen unter zwei Nummern zu verzeichnen. In Spalte 7 
it demnach eintretendenfalls zu notiren: 

Zwillinge a) Knabe? 
b) Mädchen? 

4. Die einzelnen Bogen müfjen in einander geheftet 

.uo... 

jein. 
Borfehriftswidrig geführte Tabellen find zur Korrektur 

reſp. Umſchrift zurückzugeben. 
In der von Ihnen zu bearbeitenden jährlichen Zu— 

ſammenſtellung aus den Geburtstabellen der Hebammen 
Ihres Bezirks haben Cie in Spalte I — Anomalien der 
Nachgeburt — Die Summe der Fülle von Vorlage und 
Zurüdbleiben derjelben einzutragen. 

Sn der lebten Spalte — Benterkfungen — ift die Zahl 
der Zwillings- (u. ſ. w.) Geburten zu verzeichnen und mit 
wenigen Worten anzugeben, welche Art der Fünftlichen 
Ernährung — Spalte 14 der Seburtötabellen — die vor- 
zugsweife gebräuchliche in der Praxis jeder einzelnen Heb- 
amme iſt — zu vergl. Diinifterialvejfript von 27. Itovent- 
ber 1882, die Beauffichtigung der Hebanımnten betreffend 
unter 3. — 

Don der 4. Spalte ab ift unten ftetS die Geſammt— 
ſumme der einzelnen Boten hinzuzufügen. 

An Stelle der mittelft Erlaſſes vormaliger Herzoglicher 
Zundesregierung vom 22. Juni 1857, betreffend die Dffi- 
zialberichte der Landesgeburtöhelfer, eingeführten Zu— 
janmtenftellung aus den Geburtötabellen treten vom näch— 
ften Sahre ab die neuen Zuſammenſtellungen und find 
ſolche das erite Mal auf das Sahr 1837 aufzuftellen und 
einzureichen. 

Ultenburg, den 12. Dftober 1886. 

Herzoglid) Sächf. Minifterium, Abtheilung des Innern. 
Sn Bertretung: gez. Yaurentius. 

An die Herren Yandesgeburtshelfer. 
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Uerhandlungen geſehgebender Körperfchaften. 
Oeſterreich. Der von dent Abgeordneten Dr. Roſer 

und Genoſſen in der 91. Sitzung, X. Seſſion des Ah— 
geordnetenhauſes am 29. September 1836 eingebrachte 
Antrag, betreffend die Erridtung eines Reichs— 
aejundheitsamtes (vergl. Veröffentl. 1886 ©. 606), 
it dem am 1. Februar 18837 gewählten Ausſchuſſe zur 
BorberathHung und Berichteritattung überwiefen worden. 
Diefer gelangte nad) eingehenden allgenteinen Beſpre— 
chungen des beregten Gegenstandes zu dem Beſchluſſe, daß 
anerkannt hervorragende Fachmänner behufs Klärung der 
Detailfragen über folgende Fragen zu hoören ſeien: 

„J. Entjpricht e8 dem Intereſſe des modernen Staates, 
„außer der Drganifation des engeren Gebietes der Medizin 
„Heilkunde), auch jenen Zweigen der Wiſſenſchaft, Die 
„man als öffentliche Gefundheitspflege bezeichnet, fort- 
„nauernde Fürſorge zuzuwenden? 

„2. Welche Vortheile laſſen ſich von einer derartigen 
„Fürſorge für das allgemeine Wohl und für den Staat 
„erwarten ? 

„3. Nach welhen Nichtungen, in welcher Weife und 
„in welchen Umfange ſoll ſich dieſe ſtaatliche Fürforge 
„bethätigen? 

„4. Genügt unſere dermalige Sanitätsorganiſation nad) 
„Der durch Frage 1 angedeuteten Richtung den berechtigten 
„Forderungen der Zeit, und entjprechen die bisher, naͤment— 
„Ad für die öffentliche Gefundheitspflege, aufgewendeten 
„Mittel diefen Korderungen? 

„>. Im Falle der VBerneinung der Trage 4: 
„a) erſcheint es geboten, die Behebung der wahrge- 

„monmenen Mängel durd) Schaffung eines bejon- 
„deren Anıtes, etwa nad) einen beitehenden Vor— 
„bilde, anzuftreben? oder 
läßt fid) erwarten, daß diefe Mängel durch Er— 
„weiterung und Ausgeftaltung der beftehenden 
„Sanitätsorganifation behoben werden fünnen? 

„6. Wie foll, falls die Errichtung eines eigenen Amtes 
„(Sejundheitsamtes) für geboten erachtet wird, dieſes Anıt 
„organifirt werden? Welchen Wirkungökreis, welche Lei- 
„tung ſoll es erhalten? Welche Stellung foll es im 
„Rahmen der Staatsverwaltung einnehmen? Wie follen 
„eine Beziehungen zu den Staats-, Landes- ımd Iofalen 
„Sanitätsbehörden geregelt werden? 

„J. Welche vorübergehenden und welche. fortlaufenden 
„Koften würde die Errichtung eines Geſundheitsamtes 
„vorausſichtlich verurſachen? 

„8. Welche Ausgeſtaltungen und Erweiterungen der 
„beſtehenden Sanitätsorganijation find, falls die Frage 
„ab mit „Ja“ beantwortet werden fann, nothwendig, um 
„die vorhandenen Mängel und Gebrechen diefer Organi- 
„lation zu beheben? 

„I. Ericpeint im Sinne der borjtehenden Frage die „Deltellung, jeientifischer Hilfskräfte, die Errichtung von „zaboratorien und Verfuhsftationen bei der oberiten „Sanitätsbehörde nothwendig oder wünſchenswerth, be- „siehentlic inwieweit Fünnten beitehende oder zu errich- „rende Verſuchs- und Unterfuhungsftationen, Lehran- „alten ꝛc. für das anzuftrebende Biel herangezogen und 
„nutzbar gemacht werden? 

„10. Beſtehen ähnliche Bedürfniſſe für die Landes- und 
„totalen Sanitätsbehörden? 

„Al. Welche vorübergehenden und welche fortdauernden 

„b) 

„Koften würden alle derartigen, als nothwendig oder dod) 
„wünfchenswerth eradyteten Ausgeftaltungen der bejtehen- 
„pen Sanitätseinrichtungen verürſachen?“ 

Die hierauf berufenen Fachmänner traten am 29. April - 
1887 zufammen und erledigten ihre Aufgaben in Drei 
Sitzungen. 

Der Sanitätsausſchuß des öſterr. Abgeordnetenhauſes 
zog in ſeinem Bexicht vom 25. Februar 1888 (535 der 
Beilagen zu den ſtenogr. Protokollen des Abgeordneten- 
hauſes. — X. Seſſion) über den Roſer'ſchen Antrag au 
den Anfichtsäußerungen der Fachmänner den Schluß, daß 
der Ganitätsorganijation in Defterreich ‚manches Un— 
genügende, Mangelhafte, den Zeitverhältniffen und den 
Anforderungen der Wiffenfchaft nicht mehr Entjprechende 
anhafte, welches zu verbefjern, zu ergänzen und aus Rück— 
ihten auf das Geweinwohl zu ändern jei, daß ferner eine 
befondere Sorgfalt der hygienifchen Forſchung und ihren 
Disziplinen zu widmen fei. Die Errichtung eines bejon- 
deren Reichsgeſundheitsamtes aber wurde nicht angerathen, 
vielmehr davon abgerathen, zumal die Sanitäts -Organi- 
fation in Defterreid, eine andere fei, als fie die Reichs— 
regierung in dem neu geeinten Deutfchland vorgefunden habe. 

Auf Grund der gepflogenen Berathungen einigte fid) 
der Sanitätsausfhuß dahin, aus Anlaß des vom Abge- 
ordneten Dr. Roſer gejtellten Antrages, dem hohen Ab— 
georönetenhaufe nachftehende Nefolutionen zur Annahnte | 
zu empfehlen: 

„Die k. k. Regierung wolle: 
„L. a) an jeder der mediziniſchen Fakultäten Lehrkanzeln 

„Für die Fächer der hygieniſchen und bakterio— 
„logischen Forſchung ins Leben rufen und zweck— 
„entjprehend mit genügenden Mitteln aus- 
„Itatten; 

„b) anordnen, daß für die ordentlichen Hörer der 
„Medizin fünftighin das Studium der Hygiene 
„Dbligater Gegenftand werde; 

„2. Die Ausgeftaltung des öffentlihen GSanitätsauf- 
„ſichtsdienſtes durch befjere Stellung und vermehrte Anzahl 
„der dom Staate angeftellten Aerzte ehethunlichſt ins 
„Berk jeßen, ſowie durch Kreirung von Sanitätsinſpek— 
„toren — in einer jeden Verwaltungsgebiete entſprechen- 
„den Zahl — den Öffentlichen Sanitätsdienft heben; 

„9. den oberiten Sanitätsrath, wie auch die Landes 
„Janitätsräthe durch Berufung bewährter Fachmänner der 
„Hygiene, des Baufaches, der Statiftif u. a. m. zu ordent- 
„lichen, beziehungsweife außerordentlihen Mitgliedern zeit- 
„gemäß dem jetigen Stande der wiſſenſchaftlichen For: 
„hung entjprechend ergänzen und ihren 
„Wie auch ihre Mittel erweitern. 

„fügung zu ftellen, welche ihn in die Lage vderfeßen, die 
„wiſſenſchaftlichen Grundlagen und Worarbeiten für die 
„janitäre Geſetzgebung den Fortfchritten der Hpgiene ent- 
„ſprechend durchzuführen. 

„4. den Öffentlichen Ganitätsorganen in reinen Fadj- 
größere Unabhängigkeit bei Stellung von — „ragen eine 

„Snitiativanträgen gegenüber den vorgejebten politijchen 
„Behörden gewähren; 

„». die Reform des Apothefenwefens anbahnen, und 

Wirkungskreis 
Insbeſondere wären 

„dent oberſten Sanitätsrathe jene Hilfsinftitute zur Ver⸗— 

„insbeſondere in der Nichtung Borforge treffen, daß jeder 
„Tiro bei Beginn feiner praktifchen Xehrzeit eine höhere 
„Vorbildung zu erbringen habe.“ 
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Gefundheitsftand 
und Gang der Holkskrankheiten. 

Sn der Berihtswoche find nachjtehende Todesfälle 
und Erkrankungen an Boden, Flecktyphus und epide- 

miſcher Genidjtarre gemeldet worden: 

Pocken: Berlin, Wien und VBororte Wiens je 1, 

Prag 10, Trieft 4, Paris 1, Lyon 2, Warſchau 13 
Todesfälle; Breslau 2 (Bariolois), Reg. = Bez. 

Hildesheim 1, Wien 3, Zubapei 1, Petersburg 4 
Erkrankungen. 

Flecktyphus: Königsberg 1 Todesfall; Reg. 
Bezirk Düfjeldorf 4, Petersburg 2 Erfranfungen. 

/ Epidemiſche Geniditarre: Kopenhagen 1 

- Todesfall; Reg.Bez. Schleswig 1 (Kreis Haders- 
leben), und Kopenhagen 1 Erfranfung. 

Im Mebrigen find bejonders hervorzuheben: 

Unterleibstyphus: Paris 7, London 9, Peters- 
burg 13 Todesfälle, Berlin 42, Petersburg 23 Er— 
franfungen. 

Roſe: Kopenhagen 24 Erkrankungen. 
Kindbettfieber: Paris 6 Todesfälle. 
Mafern: Berlin 16, Paris 20, London, Peters— 

burg je 29 Todesfälle; Berlin 122, Hamburg 159, 
Reg.» Bez. Schleswig 225, Wien 83, Budapelt 35, 
Petersburg 157 Erkrankungen. 

Scharlach: Warſchau 7, London 18, Petersburg 
13 Todesfälle; Berlin 38, Breslau 18, Hamburg 
16, München 32, Wien 30, Kopenhagen 29, Peters— 
burg 28 Erkrankungen. 

Diphtherie und Croup: Berlin 17, ken 

8, Wien 6, Vororte Wiens 9, Praa 6, Paris 27, 
London 25, Chriftiania 8, Petersburg 14 Todes: 
fälle; Berlin 48, Hamburg 26, München 46, Neg.- 

Bez. Schleswig 119, Kopenhagen 58, Petersburg 25 

Erkrankungen. 

Keuchhuſten: London 25, Dublin 11 Todes— 

fälle; Hamburg 38, Wien 28, Kopenhagen 21, Stod- 

holm 25 Erkrankungen. 

Cholera in Dftindien. Während des Monats 
Sun d. J. hat in der Stadt Galcutta die Zahl 

der wöchentlichen Cholera = Todesfälle im Wergleich 

zu den vorhergegangenen Monaten dieſes Jahres 

(Veröffentl. ©. 385) beträchtlicd abgenommen. Aus 
der am 2. Juni endigenden Berichtswoche waren 

noch 37 Todesfälle an der Cholera gemeldet, in den 

folgenden 4 Wochen betrug deren Zahl nur bezw.: 

SLINB, 7. 
Sn Sajhmere (vgl. Veröffentl. ©. 431) iſt nad) 

einer Mittheilung vom 27. Suni d. 3. die Seuche 
im Erlöſchen.“) EN 

In dem Zeitraum vom 16. März bis. 8. Juni 

1888 find in Mostau 3854 Fälle von Infektions— 

krankheiten zur Anzeige gelangt, eine etwas größere 
Zahl als in dem unmittelbar vorhergegangenen zwölf— 

wöchentlichen Zeitraume (vergl. Veröffentl. S. 258). 
Bon Unterleibstyphus und typhöſem Fieber wurden 

im Ganzen 179 bezw. 208 Erkrankungen gemeldet, 

von Fledtyphus 119, Nüdfallsfieber 90, Mafern 268 

Scharlach 378, Boden 14, Diphtherie 261, Nuhr 53, 
Roſe 586, Keuchhulten 325. 

Gegenüber der. vorigen Berichtsperiode haben die 

Erkrankungen an Ruhr und Keuchhuften zugenommen, 

diejenigen an Unterleibstyphus, Rücfallsfieber, Maſern, 

Scharlach und Diphtherie abgenommen. 

2 Aninerk. Der für verſeucht von der Cholera er- 
Härte portugiefiihe Hafen (VBeröffentl. ©. 477) 3.3». u. 
heißt Macao. 

(Sortjeßung auf Seite 494.) 
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Sterblichkeit in dentfchen Städten v. 40000 u. mehr Einw. 31. Woche 0,29, Juli bis 4, Auguſt 18388, 
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Die mit einem T bezeichneten Städte berichten über die 
von einen Arzte zufammenftellen oder prüfen. — Tie Einwohnerzahlen find nah Map 
1. Dezember 1885 unter Berückfichtigung der von 1880 bis 
theiligten Orten für den 1. Zuli 1888 berechnet worden. 
ermittelt. Die Berechnung der durchſchnittlichen Eterbezi 
1883 ©. 231, 1884 ©. 219, 1885 II. ©. 293, 1886 ©. 

2, Wegen etwaiger an Pocken, Fleckt 
Seite, — ?) Nimmt erſt jeit 1886 an der Beric) 

Sterbefälle auf Grund Ärztlicher Todtenicheine oder Yaffen die Nachweiſungen wenigſtens 
aßgabe der endgültigen Ergebnifſe der Voltszaͤhlung vom 

1855 durch die Volkszählung ermittelten Zu⸗ oder 
Auf Grund derfelben werden die Verhältniß 
feru für die Jahre 1882—86 iſt auf Grund Der 

759 und 1887 ©. 455) mitgetheilten Angaben übe 

yphus, Cholera (asiatica) und Peſt vorgefommenen Todesfälle vergl. den 
teritattung Theil. — 3) Ohne Ortsfremde 22= %6,L ®/ ö0r 

Abnahme Der Benölferung in den be— 
zahlen der in der Berichtäwoche Geſtorbenen 
in ven Sahresüberfichten (Veröffentlichungen 
v Einwohnerzahlen und Sterbefälle erfolgt. 

Tert der vorhergehenden 
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Sterblichkeit in größeren Städten de3 Auslandes. Woche vom 29, Juli bis 4, Auguft 1888. 
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Aus Berliner Krankenhauſern. Gemeldete Erkrankungen. Aus deutſchen Stadt: u. Landbezirken 
Königl. Charite, Städtiſche Krankenhäuſer im Friedrichshain und zu Mitth.d.Kal. San.-stomm, 3. Berlin, d. ſtatiſt Anıtes d. Stadt Breslau, d. 

| Moabit, St. Hedwigs-Krankenhaus, Bethanten, Eliſabeth-Krankenhaus, Aerzte-Vereins 3. Franff, a. D., d. Med.-Snipektor. 3. Hamburg, d. kal. Be- 

* 

Lazarus⸗Krankeuhaus, Augufta-Hofpital, Jüdiſches Kraukenhgus.) zirksarzt d. Stadt München, d. Vereins föff. Geſundheitspfl. 3. Nürnberg, 
ür die Woche vom 29. Juli bis 4. Auguſt 1888. d.betr. Kgl.Reg.Medizinalräthe u. Fürſtl.Reuß'ſchen Phyſik.Bezirksärzte. 

no—ommene © —— on|, 
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Geſammtbeſtand war am 28. Suli 3743 und bleibt am 4. Auguſt 3762. Bezirk J Burpk. en 

Witterung. Woche vom 29. Zuli bis 4. Auguſt 1888. 
Nach Beobichtungen der landwirthichartlihen Hochſchule in Berlin und der meteorologiihen Gentralftation in München. 

TemperaturinC0] Luftdruck in mm?) Relat. Feuchtigkeit d.Quft®) Höhe 
Vor- 

= 5 = = an 8 des — Beobachtungs> | Be bhachtungs & 2 * 5 | = Niehen beitichende ea 

Ort Tag 7 E 2 = E 2 8 = ichlages | „ind 3 — S = = B=} = F richtung 
= a 5 = & a A = mm 

29. Zuli 19,2 133 | 7473 | 747,6 | 749,0 90 80 82 52 WVS8V 3 
Some, 23,3 11,6 | 751,2 | 750,7,| 749,6 75 51 58 _ SW 3 

2 Sl 24,2 16,0 749,7 752,4 755,9 8 45 63 — SW 3 
Berlin 1. Auguft 20,4 145 | 7581 | 7578 | 7548 83 65 94 23,6 OSO 1 

Deu, 20,4 136 | 7569 | 7558 | 7549 87 71 97 9,5 NO q 
Se, 18,3 120 | 7544 | 7563 | 7588 69 57 70 0,9 NW 3 
A 20,2 90 | 7602 | 7593 | 7585 86 47 88 11 W 2 

29. Zuli 21,2 122 714,8 | 7139 | 7142 60 45 77 0,3 W 2 
0. 24,9 114 | 713,8 | 7ı1a | 7094 | 56 5 73 — 8 12 
SIR, 19,3 146 | 7153 | 7164 | 7174 85 66 91 4.5 Stille 0,6 

Münden i. Auguſt 16,2 134 | 7167 | 7180 | 7172 94 77 86 6,2 W 0,2 
20, 16,5 95 | 7153 | 7134 | 9147 93 80 2 23,8 W 4,6 
3:97, 15,0 97177 |.2720,0.| 7207 9% 77 93 32,6 SW 22 
A u 19,5 Se ıE72252| 721,4 17205 82 45 70 1,6 Stille 0,5 

1) Wegen etwaiger an Boden, Flecktyphus, Cholera (asiatica) und Peſt vorgefommenen Todesfälle bezw. Erkrankungen, vergl. den Tert 
auf der erſten Seite. — ?) Die Beobachtungen des Luftdrucs und der relativen Feuchtigkeit der Luft erfolgen in Berlin um 7 Uhr Morgens, 
2 Uhr Mittags, 9 Uhr Abends, in München um 8, 2 und 8 Uhr. — 3) Einfchl. Nuhr. — *) 13 Fälle von Scharlach-Diphtherie. i 

za 



SKranfenbewegung in dem dentjchen Hofpital zu 
Konſtantinopel. 

(Bol. Jahrg. 1887. ©. 631.) 
Während des Zeitraumes vom 1. April 1887 bis 

31. März 1888 wurden in die kliniſche Abtheilung 

des deutjchen Krantenhaufes zu Konftantinopel 340 

Kranke aufgenommen, von denen 64 geftorben find. 

Mit Snfektions-Krankheiten waren 249 der zugegan— 

genen PBerfonen behaftet, darunter 30 mit Blattern 

(7 ſtarben), 41 mit Unterleibstyphus (7 jtarben), 

3 mit Fledtyphus, 44 mit Malariafrankheiten, 

1 mit Hundswuth (ftarb), 75 mit Tuberkulofe 

(10 ftarben), 49 mit Syphilis und verwandten 

Krankheiten u. j. w. Unter den Hautkranken befanden 

ſich 2 mit Ausfaß (Xepra). 
Auf der Hirurgiihen Abtheilung dejjelben 

Hofpital3 wurden 344 Kranke (246 männliche, 98 weib- 
liche) behandelt, von denen 16 gejtorben find; von 

leßteren war einer mit Rotz, einer mit einer Milz: 

brandpuftel an der Unterlippe behaftet. Sm Ganzen 

find 12 unabhängig von jedem operativen Eingriffe 

und jeder chirurgiſchen Behandlung gejtorben. Die 

Erfolge der Operationen waren im Allgemeinen günftig, 

u. a. find ſechs Dvariotomieen troß zum Theil ſchwie— 

iger Verhältniſſe ohne Todesfall verlaufen. 

Unter den äußerlich Kranken befanden fi) 54 

mit Verletzungen, 49 mit Geſchwülſten, 16 mit Harn— 

röhrenverengerung, zum Theil mit Harnfijteln, 7 mit 

Harnblajenfteinen u. ſ. w. 

Gejundheits - Berhältnifje in Calcutta während 

des Sahres 1887, 

(Nach den Vierteljahrs- Berichten des Geſundheitsbeamten 
der Stadt Dr. W. S. Simpfon.) 

Der nachftehenden Tabelle zufolge war die mittlere 

Temperatur Galeutta’3 während des Berichtsjahres 

unter dem Mittel der lehten 24 Zahre, desgleichen 

die Niederichläge im 2. und 4., dagegen über dem 

jelben in den beiden anderen Vierteljahren; Feuch— 

tigkeit und Drud der Luft waren in einigen Monaten 

über, im anderen unter dem vieljährigen Mittel. 

Nieder— Tem: 
— Kan ichläge Luftorud 

onat. 
1863 

1887 1887 | bis 
1 1886 

Ranuar.. 330,014 
on ! 29,959|29,945 
Mär. 29,820 29.869 
April ER 29,777\29,752 
Mai... 29,625 29.656 
Juni... .|84,3185,0| 6,45112,08| 83 | sı | 29.567 29/549 
Suli.. . .[82,5183,5 Jıs,90l12/84 | 87 | 85 | 29 518199'537 ! 
Auguft . .[82,9)83,1 |10,28|13,94| 38 | s6 | 29.628129 598 
Geptember | 82,4183,3 | 9,54 10,18 | s& | 85 | 29.674/29 682 
Oftober . „| 78,6/81,5 | 2,57| 5,61 | 82 | 79 | 29.878199'835 
Jovember.| 72,2174,8| 0,24 0,65| 74 | 72 [29.987 29'970 

> : al Dezember .|64,7168,0| — | 0,23] 69 | 71 | 30,022)30,027 

Die Zahl der Geburten betrug 7954 (in den 
vier Vierteljahren 1956, 1728, 1782, 2488) gegen 
7510 (1801, 1641, 1852, 2216) in der zehnjährigen 

De a VE TEE at 2 Er ui wech u Ab. 
“ ’ 

—— 

Periode 1877—S6, diejenige der Todesfälle 10979 
(2936, 2463, 2383, 3197) gegen 13.073 (3391, 3069, 
2733, 3880). 

An Fiebern ftarben 3253 Perjonen gegen 4152 
in den Jahren 1877—86. 

Der Cholera erlagen 1198 (376, 438, 179, 205) 
Perfonen gegen 1632 (438, 617, 154, 423) im zehn- 

jährigen Mittel. Am größten war bie Choleraſterb⸗ 

lichkeit in den Monaten März (216 Todesfälle) und 

April (306). Der Bericht hebt hervor, daß durchaus 
lokaliſirte Cholera-Ausbrüche in ganz verſchiedenen 

Stadttheilen, welche keinerlei Zuſammenhang mit 

einander zu haben ſcheinen, doch auf einen gemein— 

ſamen Urſprung zurückzuführen ſind, der weder in 
allgemeinen klimatiſchen Verhältniſſen, noch in einem 

beſonderen epidemiſchen Zuſtand der Atmoſphäre, 

ſondern in Verunreinigungen durch Cholera-Excrete 

zu ſuchen iſt. Als ein intereſſantes Beiſpiel in dieſer 

Beziehung wird das Auftreten der Cholera auf dem 
von Hamburg kommenden Schiffe Ardenclutha er— 
wähnt. Vom 26. Februar, dem Tage der Ankunft 

des Schiffes in Calcutta, bis zum 8. März waren 

keinerlei Erkrankungen unter der Bemannung vor— 
gekommen. In der Zeit vom 8. bis 11. März er— 

krankten 10 Mann oder 41% der Mannſchaft, und 
zwar je 5 an Cholera und Diarrhoe. Die nad) 
allen Richtungen Hin geführte Unterfuchung erzielte 

das einzige pofitive Ergebniß, daß 9 von den 10 Er— 
krankten Milch getrunken hatten, welche aus Galcutta 

ſtammte. Der Einzige, welcher, obſchon er von der— 

jelben Milch getrunken hatte, verfchont blieb, hatte 
nur eine jehr geringe Quantität Mil genofjen. 

Alle übrigen gebrauchten präſervirte Milch, welche 

aus Hamburg mitgebracht war. Bon diefen erkrankte 
nur Einer und zwar am jpätejten. Weitere Nach- 
forfchungen ergaben, daß unter den Nachbarn des 
Milchmannes, welcher das Schiff bediente, Cholera- 
fälle vorgefommen, ferner daß mit den Erereten der 

Erkrankten ein in der Nähe gelegener Tank verun— 
reinigt war, mit deſſen Waffer der Milchmann feine 
Milch verfälicht Hatte. 

An Ruhr und Diarrhoe jtarben in den bier 
VBierteljahren 1197 (384, 190, 238, 385), an Boden 2 
(im 2. Vierteljahr) Perfonen. Smpfungen wurden 
10 547 (4372, 2142, 1552, 2481) vorgenommen, dar— 
unter Erjtimpfungen 9616 (4507 bei Kindern unter 
1 Zahr, 4629 bei jolhen unter 6 Sahren, 480 bei 

Perjonen über 6 Jahren), Wiederimpfungen 931. 

Die Marktpolizei wurde von dem Food In- 
spector auf Prüfung der Bejchaffenheit der Lebens— 
mittel und den Divisional Inspectors auf die Sauber: 

feit auf den Märkten Hin ausgeübt. Als zur menſch— 
lichen Nahrung ungeeignet wurden beſchlagnamt und 

vernichtet 55 Mds. 29 Srs. Fiſche, 10 Mds. 7 Srs. 
Fleiſch, S1 Mas. 37 Srs. Gemüfe und Früchte, 8 Mds. 
Zuckerwerk. (1 Factory-Maund A 40 Seers — 337, kg.) 



‚beanjtandet worden. 

Rindvieh, 7795 848 Schafe, 54 324 Schweine. 

Zeitweilige Maßregeln gegen Rolkskrankheiten. 

(R.A. Nr. 203 vom 9. Auguft 1888.) 
Dänemark. Durd Bekanntmadhung des Königlid) 

dänischen Zuftiz-Mtinifteriums vom 27. Juli 1888 iſt Die 
unterm 24. Februar d. 3. angeordnete Quarantäne gegen 
Schiffe, welche aus italienischen Häfen am Adriatifchen 
Meer zwilchen DOrtona und Bari kommen, jowie das 
gegenüber den bezeichneten Schiffen erlafjene Einfuhr: 
verbot von gebrauchter Leinwand 2c. aufgehoben worden. 
(Vergl. Veröffent. Geite 155). 

Chierfenchen. 

Tuberfulofe bei Schlachtthieren. 
Im ſtädtiſchen Schlachthauſe zu Hörde find im Jahre 

1887: 1628 Stüd Nindvieh, 1935 Kälber, 2548 Schweine, 
269 Schafe, 293 Ziegen, 151 Pferde, zujanımen 6824 . 
Thiere gejchlachtet, und darunter 10 ganze Thiere, 161 
einzelne Zungen und 24 desgl. Lebern als tuberfulös 

(Rundih. a. d. Geb. d. Thier- 
medizin ıc. 1888. ©. 206). 

Egypten. Nach einer Mittheilung des Gefundheits- 
raths vom 17. Juli ift die Daul- und Klauenſeuche 
in Kafo, Meffei, Gambawis, Gabaris (Provinz Behera) 
N inet, Loudani, Talfha, (Provinz Garbieh), Timai, Ke- 
neba (Provinz Dafalieh), und vom 27. Suli, bei 47 Büf- 
feln in Bibeau bei Damanhour (Provinz Behera) auf: 
getreten. Der Vermerk in ven Schiffspäſſen erhält folgende 
Faſſung: „La fievre aphteuse existe en Egypte en état 
epizootique“. 

Thierzucht und Thierfranfheiten in Neun - Sid: 
Wales im Jahre 1887, 

(Nach dem im Auftrag des Parlaments vom Department 
of Mines am 21. April 1838 eingereihten Bericht. — 

Annual Report of Stock Branch, 1887.) 
(Bol. Veröffentl. ©. 73). 

Der Beitand an Hausthieren betrug im Sahre 
1837: 390.609 Pferde, 1575487 Stück Nindvieh, 46 965 152 
Schafe, 263 900 Schweine. Gegen das Borjahr hat der 
Beitand zugenommen un 28946 Pferde, 207 Fi Fa 

ie 9a 

die Schafe ift gegen das Sahr 1861 um 40 845 983 ge- 
iegen. 

Die Wollproduftion überfteigt diejenige vom Jahre 
1886 um 21334089 Pfund. Ausgeführt find 191 567 560 
Pfund Wolle von Sydney, Melbourne, Adelaide und 
Brisbane. Mehr als der Gefammtmenge find allein 
in Sydney ausgeidhifft. i 

Bon Haudthierfranfheiten find beobachtet bei 
Pferden: das Pferdefieber (horse fever), eine anſteckende 
Krankheit, welche im Sahre 1886 in Süd-Auftralien aus- 
gebrochen und durch Arbeits- und Kutfchpferde in die 
Kolonie eingejchleppt ift; die Seuche joll den unter den 
Kamen Nothlauffeuche (epizootie cellulitis), rheumatifche ' 
Snfluenza, Purpura hämorrhagica, Bruftfeuche (epizootic 
pneumonie) u. dgl. bejchriebenen anſteckenden Pferdekrank— 
heiten ähnlid) fein; ferner der Australiihe Spat (Austra- 
lian Stringhalt). Beim Rindvieh: Lungenjeuche in 42 
(von 59) Diftrikten in 467 Farmen. Sn 41 Diftrikten 
wurde die Smpfung in 328 von 333 Stationen mit Er: 
fog durchgeführt. Die VBerlufte an Nindvieh betrugen 
durch die Cumberlandſeuche (apoplektiſcher Milzbrand) 
1780, das Schwarzbein (blackleg*) 87, Blaine (Geſchwüre 
im Rachen mit Schwellung der Unterkiefergegend) 1598, | 
Dphthalmie 409, Tuberkuloſe 724, giftige Pflanzen 52, 
Lungenſeuche 260, zufammen 4910 Stück. Bei Schafen: 
Milzbrand, Klauenfäule in 22 Diftrikten, Egelſeuche in 
13 Dijtriften, Band», Magen: und Lungenwurmſeuche in 
25 Diſtrikten. Aus Anlaß der Räude in Neu» Geeland 
und Weltauftralien iſt die Einfuhr von Schafen in die 
Kolonie Neu-Süd-Wales verboten. Schweinefranfheiten 
find nicht gemeldet. 

i "*) Bol, Veröffentl. 1887 ©. 110. 
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Veterinär-polizeiliche Maßregeln. 

Oeſterreich-Ungarn. Die Kal. ungariſche Seebe— 
hörde zu Fiume hat aus Anlaß des Erlöſchens der Rinder— 
peſt auf Malta die Verordnung vom 17. Juni d. Is. 
wieder außer Kraft gejebt. (Vgl. Veröffentl. ©. 436.) 

(R.A. Nr. 203 vom 9. August 1888.) 
Stalien. Zeitungsnahrichten zufolge ift die Maul: 

und Klauenjeuce in der italienischen Provinz Brescia 
in bedeutenden Umfange ausgebrochen. 

Norwegen. Die Königlich norwegiihe Regierung 
hat unter dem 17. Suli d. S. die Einfuhr von Schweinen 
und von ungefohtem Schweinefleijch aus den Nie- 
derlanden und Belgien nach Norwegen verboten. 

Aedizinalgefehgebung 2c. 

Dentjches Neich, Bekanntmachung, betreffend die 
Beichäftigung von Arbeiterinnen und jugendlichen 

Arbeitern in Gummiwaarenfabrifen, 

Vom 21. Suli 1888. (R.G.Bl. ©. 219). 
Auf Grund des 8 139a der Gewerbeordnung hat der 

Bundesrath nachſtehende 

Beitimmung über die Beichäftigung von Arbeite- 
rinnen und jugenpdlicyen Arbeitern in Gummi- 
waarenfabrifen 

erlafjen : 

Die Beihäftigung von Arbeiterinnen und jugendlichen 
Arbeitern bei der Anfertigung fogenannter Präſervativs 
und anderer zu gleichent Zwecke dienender Gegenjtände 
in Zabrifen ijt unterjagt. 

Berlin, den 21. Juli 1888. 
Der Reichskanzler. 

In Bertretung: von Boettidher. 

Preußen. Berlin, Bekanntmachung, betreffend 
den Betrieb von Mineralwaſſer-Fabriken. 

Dom 9. April 1888. 
Die von dem Polizei-Präftdium zu Berlin unter dem 

8. November 1862 von Landespolizeimegen für den engeren 
Polizei-Bezirf von Berlin fowie für die Stadt Charlotten— 
burg erlafjene Polizei-Berordnung (Befanntmadung), betr. 
die Abwendung der bei dem Betriebe der Fabriken für 
künſtliche Mineralwäſſer u. |. w. vorhandenen Grplofions- 
gefahr wird hierdurd für das Gebiet des Polizei Bezirks 
von Berlin vom 15. Mai diefed Jahres an, ald dem Tage 
des Inkrafttretens der den gleichen Gegenjtand für Berlin 
neu vegelnden ortöpolizeilichen Verordnung vom heutigen 
Tage aufgehoben. (Bgl. Veröffentl. ©. 436.) 

Berlin, den 9. April 1888. 

Der Bolizei-Präfident. 
In Vertretung: Friedheim. 

Preußen. Neg.-Bez. Schleswig. Polizeiverord- 
nung, betr. die Beanffichtigung der Privat-Irren— 

anftalten. 
Vom 22. Mai 1888. 

(Amtsbl. d. Kgl. Reg. zu Schleswig ©. 244.) 

Auf Grund des $ 11 der Verordnung über die Polizei- 
verwaltung in den neuerworbenen Landestheilen vom 
20. September 1867 (©.-©. ©. 1529), jowie des 8 12 
des Gejeßes über die PBolizeiverwaltung im Herzogthum 
Lauenburg vom 7. Zanuar 1870 (Dfficielles Wochenblatt 
©. 13) verordnen wir betreffs der Beaufjihtigung Der 
PBrivat-Srrenanftalten unter Aufhebung der Polizeiverorp- 
nung vom 24. Suni 1882 über denjelben Gegenjtand, für 
den Umfang des Negierungsbezirks, was folgt: 

I. Aufnahme von Geiftesfranfen in Privat: 
Srrenanftalten und Entlaffung derfelben. 

1. Die Aufnahme eines Menjchen in eine-SPrivat- 
Srrenanftalt darf felbft unter dringenden Umſtänden nicht 
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erfolgen, ohne daß die Nothwendigfeit derjelben durch) 
ein zuverläffiges ärztliches Atteſt beicheinigt wird. 

Des Näheren ift für diefe ärztlichen Aufnahmejcheine 
Folgendes maßgebend: 

a) Sn der Regel ift für die Aufnahme eine auf Grund 
eigener Unterfuhung des Kranken ausgejtellte Beſcheini— 
‘gung Des Phyfifus oder eineö pro physicatu geprüften 
Arztes desjenigen Streifes, in welchem der Kranke feinen 
Wohnſitz hat, darüber erforderlich, daß der Aufzunehmende 
geiſteskrank ift, an welcher Form geiftiger Krankheit er 
leidet, und daß er der Aufnahme in eine Srrenanftalt 
bedarf. 
S der Kranke bereitd von einem anderen Arzt wegen 

der gegenwärtigen Stranfheit behandelt oder beobachtet 
worden, jo ift, wenn möglid), ein Bericht des lebteren 
über die Entjtehung und den Verlauf der Krankheit dem 
Phyſikus vorzulegen und von diejem jeiner Bejcheinigung 
beizufügen. 

b) Hat der Kranfe feinen feiten Wohnfiß oder macht 
jein Zuftand, während er von feinem Wohnfib abwejend 
it, jeine Meberführung in eine Srrenanftalt nothwenpig, 
fo ift dem unter a genannten Scheine des zuftändigen 
Phyſikus derjenige eines anderen Phyfifus oder pro phy- 
sicatu geprüften Arztes gleichzuitellen. Jedoch bedarf es 
in diefem Falle einer ausführlichen Begründung der Be- 
ſcheinigung. 

Die Ausſteller der genannten Beſcheinigungen haben 
ihrer Unterſchrift den Ausſtellungstag und ihrem Amts— 
charakter, beziehungsweiſe die Bemerkung hinzuzufügen, daß 
ſie pro physicatu geprüft ſeien. 

ce) In dringenden Füllen, insbeſondere bei Gemein— 
geführlichfeit eines Kranken, darf die Aufnahme desjelben 
vorläufig aud) auf Grund eines ausführliden und wohl: 
—— Scheines eines jeden approbirten Arztes er— 
olgen. 

Alsdann aber ift der Kranke innerhalb ver erften 
24 Stunden nad erfolgter Aufnahme durch den zuftän- 
digen Kreisphyfifus oder einen pro physicatu geprüften 
Arzt, — welche jedoch nicht Aerzte der betreffenden Irren— 
anjtalt fein Dürfen, — zu unterfuchen. Gegebenen Falls 
ift der benachbarte Kreisphyfilus heranzuziehen. 

Die vorjtehend gedachten Beſcheinigungen geben bie 
Berechtigung zur Aufnahme eines Kranken in eine Privat: 
Srrenanftalt nur dann, wenn die Aufnahme innerhalb 
einer Frift von J4 Tagen nad) der auf dem Scheine ver- 
merkten Ausftellungszeit ftattfindet. 

$ 2. Schon wegen Geiſteskrankheit entmündigte Kranke 
dürfen auf Antrag ihres rechtlichen Vertreter ohne weitere 
Nachweiſe als den der erfolgten Entmündigung aufge: 
nommen werden. 

Werden Kranke, welche in eine von einem Kommunal- 
verbande unterhaltene Srrenanftalt ordnungsmäßig auf- 
genommen waren, don dem Borjtande einer ſolchen An— 
ſtalt einer Privat - Srrenanftalt zur Pflege übergeben, fo 
genügt für jeden Sranfen außer dem Uebergabeichein die 
beglaubigte Abjchrift der Aufnahmebejcheinigung, bezie⸗ 
hungsweiſe des Entmündigungsſcheins. 
83. Für die Aufnahme von nicht entſchieden Geiſtes— 
kranken als ſogenannte „Freiwillige Infaſſen in Pribat— 
Irenanſtalten bedarf es der in $ 1 beichriebenen Be— 
Iheinigungen nicht. Dagegen ift für folde erforderlich: 

a) eine ärztliche Beicheinigung der Zweckmäßigkeit 
der Aufnahme don mediziniſchem Standpunfte. 

‚ b) die ſchriftliche Einwilligung des Kranken jelber oder 
feines geſetzlichen Vertreters, 

e) jobald ſich die Geiſteskrankheit mit Entſchiedenheit 
herausgeſtellt hat, ſind dagegen die Vorſchriften des $ 1 
zu erfüllen und deren Erfüllung unverzüglich von dem 
Vorſteher der Privat⸗Irrenanſtalk einzuleiten. 

§4, Bon jedem Aufnahmefall hat der Vorfteher der 
Privat-Irrenanftalt jeiner Ortepolizeibehörde und feinem 
Kreisphyſikus binnen 24 Stunden vertrauliche Anzeige zu 
machen und um Empfangsbefcheinigung zu erfuchen. 

$ 5. SIit_ein Kranker nicht freiwillig eingetreten, nicht bon einer Öffentlichen Irrenänſtalt überliefert oder nicht 
auf Antrag unter Genehmigung feiner Gerichts- oder 
Polizeibehörde, oder feines gerichtlich) beitellten Vormundes aufgenommen worden, dann hat der Vorfteher der Privat: Irrenanſtalt binnen 24 Stunden, unter Anſchluß beglau- 
bigter Abſchrift des Aufnahmefcheines außerdem der Boli- 

zeibehörde des Wohnortes des Kranken und dem für dieſen 
Wohnort zuftändigen — von der Aufnahme 
desſelben Anzeige zu machen. 

der ein Ausländer oder ſind ſein 
Wohnort und Gerichtöftand unbekannt, jo erfolgt dieſe 
Anzeige bei dent für die Srrenanftalt zuftändigen Staats— 
anwalt, bei Ausländern außerdem bei der Königlichen Re— 
gierung behufs des von diejer gemäß Erlaß vom 5. Auguft 
1881 an den Herrn Miniſter der auswärtigen Angelegen- 
heiten zu erjtattenden Berichtes. 

6. Die Entlafjung der in Privat » Srrenanftalten - 
Aufgenommenen erfolgt, wenn diefelben geheilt find. Die- 
Mr erfolgt aud) dann, wenn, obgleich Heilung nicht ein- 
getreten, der rechtliche Vertreter des Aufgenommenen die _ 
Entlafjung fordert. ; e 

Wenn ein Kranker auf Antrag einer Gerichts oder 
Bolizeibehörde in die Anjtalt aufgenommen war, darf die 
Entlafjung nicht ohne Zuftimmung der betreffenden Be- 
hörde erfolgen. x I 

Gemeingefährlihe Irren dürfen nur dann entlafjen 
werden, wenn ihre unmittelbare Heberführung in eine 
andere Srrenanftalt ſichergeſtellt iſt. Im Falle lebteres 
eine Privat - Srrenanftalt ift, muß die Drtspolizeibehörde 
derjelben vorgängig von der Ueberführung benadprichtigt 
werden. 

$ 7. 
durd) feine, über die Grenzen einer geregelten Hausord- 
nung hinausgehende Mittel erzwungen werden. Anträge 
auf Entlafjung dürfen, wenn fie von den geſetzlichen Ver— 
tretern der Kranfen ausgehen, gar nicht, wenn fie von 
ihnen felber ausgehen, nur in dent Falle abgelehnt werden, 
daß die in $ 3 unter c vorgefchriebenen Maßregeln be: 
reits eingeleitet find oder unmittelbar eingeleitet werden. 

$ 8. Bon der erfolgten Entlafjung eines Geilteöfranten 
aus einer Privat-Srrenanftalt ift denjelben Behörden An— 
zeige zu machen, welchen nach $$ 4 und 5 die Aufnahme 
angezeigt war. 

Desgleichen ift diefen Behörden anzuzeigen, wenn ein 
Kranker fi) durch die Flucht der Anftalt entzogen hat 
oder geitorben ift. Auch betreff3 Diefer Anzeigen find 
— le Behörden um &mpfangsbejtätigung zu 
erjuchen. 

1. Beaufihtigung der Privat-Srrenanftalten. 

$ 9. Die Borfteher der Privat - Srrenanftalten haben 
dem zuftändigen Kreisphyſikus alljährlid) nad) Ablauf des 
Sealenderjahres einen Bericht über ihre Anftalt, über die 
in Derjelben etwa vorgenommenen Veränderungen und 
über die Krankenbewegüng in verjelben einzureichen. 

Sie find nit nur im Allgemeinen dafür verant- 
wortlich, dag rücfichtlidy ihrer Anftalt die bejtehenden 
Mepdizinalgejeße befolgt werden, fondern auch verpflichtet, 
den zuſtändigen Behörden die von ihnen erforderten Auf- 
fhlüffe und Nachweiſungen zu ertheilen. 

Zu den Ende haben fie über alle Aufgenommenen 
in der Weife Buch zu führen, daß über deren Namen, 
Alter, Stand, Geburts- und lebten Aufenthaltsort, über 
die Krankheit und deren Behandlung, über den Tag der 
Aufnahme, des Abganges oder Todes, über die Namen 
des Arztes, von welchem der Aufnahmefchein herrührte, 
jowie über den Tag der vorgejchriebenen An- und Ab- 
meldungen, bei ven Behörden Aufichluß ertheilt werden kann. 
‚$ 10. Die Aufjiht über die Privat » Srrenanftalten 

wird in erſter Linie durch den Kreisphyſikus ausgeübt, 
für_ welpen die Königliche Negierung in dem Falle, daß 
er jelber Arzt der betreffenden Anftalt ift, einen Gtell- 
vertreter beitellt. 

Außerdem fteht der Polizeibehörde jederzeit Die Unter: 
ſuchung der Anſtalt frei. 

11. Borjteher von Privat - Srrenanftalten, welche 
pen vorftehenden Bejtimmungen zuwider handeln find mit 
einer Geldſtrafe bid zu 30 ME. im IUmvermögensfall ent- 
jprechender Haft zu beftrafen. 

Schleswig, den 22. Mai 1888. 
Königliche Regierung. 

Anweijung für die Beauffihtigung der 
, ‚Privat-Srrenanftalten. 

‚$ 1. Die Kreisphyfier oder deren von ung ernannten 
Dertreter (vergl. Bolizeiverordnung, betr. die Beauffichti- 

Das Verbleiben freiwillig Gingetretener darf 

; ” 
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aung der Privat» Srrenanftalten $ 10), welchen die Be— 
auffichtigung der Privat-Srrenanitalten obliegt, haben Die- 
felben zweimal jährlich unvermuthet zu bejuchen und über 
den Befund bis zum 15. Sanuar und 15. Juli jeden 
Sahres an uns ausführlich zu berichten. 

82. Sn Diejen Berichten find folgende Punkte be- 
ſonders zu berüdjichtigen: 

1. Der gejundheitlihe Zuſtand der baulichen Ein- 
richtung der Anftalt, deren Entwäfjerung, die Entfernung 
der unreinen Abgänge, vorgefommene Veränderungen. 

2. Zultand der SKranfenräume (Schlaf, Wohn: und 
Arbeits- Abfonderungsräume) Reinlichfeit derjelben, Rein— 
heit der Luft, Erwärmung, Erleuchtung, Zuftand Der 
Simmereinrichtung, der Bettitellen und des Bettzeuges; 
der Sicherheitsvorrichtungen an Fenſtern, Thüren, Defen, 
Lampen; der Art und Beichaffenheit ver Badeeinrichtungen ; 
der Pläße zum Aufenthalt der Kranken im Freien und 
deren Sicherung; der gemeinfamen Räume für die Unter— 
haltung, Beipeilung, Beihäftigung, jowie der Mittel für 
Arbeiten im reien. 

3. Die Kranken, den derzeitigen Beſtand und die Be— 
legung der Räume mit Nüdfiht auf die in der Kon- 
zellion zugelafiene Anzahl an Kranken im Einzelraum; 
die Trennung der Geſchlechter; der Zuftand der Stranfen 
jelber mit Nücficht auf Ernährungsſtand, Neinlichkeit und 
Kleidung. Von etwa vorgefundenen Verlegungsspuren ift 
die muthmaßliche Entjtehung unter Berückſichtigung von 
etwaigen Mißhandlungen oder übertriebener Anwendung 
von Jwangsmitteln, zu erforichen; die geiſtliche Verſor— 
gung, Ueberwachung, Bejhäftigung nıd Unterhaltung der 
Kranken, die befonderen Vorkommniſſe während der Be— 
richtszeit, wie Unglücdsfälle, Entweiyungen, Selbitmord 

‚und Todesfälle. 
4. Die Hülfskräfte der Srrenanftalt an Uerzten, Wär: 
tern, Wärterinnen; das Wirthihaftsperfonal; der Zuftand 
von Kühe und Waäſchraum; die Bejchaffenheit der Speife- 
vorräthe und die Bejpeifung. 

5. Die Buchführung, die Einfihtnahme in die Auf: 
nahme » Bejcheinigungen der Kranken, die Ueberwachung 
der nad) 89 der Bolizeiverordnung vorgejchriebenen Bud): 
führung; die Kranfengefchichten. 

$ 3. Der Aufſichtsbeamte hat ſich von dem Vorſteher 
der Privat - Srrenanftalt die Konzeſſion auszubitten, und 
den vorgefundenen Zuftand mit vderjelben zu vergleichen; 
auf etwaige Uebelitände und Mißbräuche hat er denfelben 
binzuweifen, Abänderungsvorſchläge an denfelben zu richten 
und in feinem Berichte an uns fich darüber zu äußern, 
ob lebtere von dem Vorſteher als zutreffend anerkannt 
find und ob deren Abſtellung und Befolgung verfprochen 

- wurde. 
Wenn nit Rückſicht auf den Gejundheitszuftand der 

Kranken Zweifel bezüglich der Hingehörigfeit letzterer in 
die Srrenanftalt entjtanden fein follten, jo find dieſelben 
ungeſäumt uns zur Kenntniß und Entfcheidung zu bringen. 

Die Berichte der Auffihtsbeamten find an uns durd) 
Bermittelung der Landräthe einzufenden. 

Schleswig, den 22. Mai 1888. 

Königliche Regierung. 

Preußen. Stadt Mühlhauſen. Polizei-Verord— 
nung, betr. die Behandlung der menſchlichen und 

thierifchen Ereremente und Abgangsitoffe. 

Vom 1. Suni 1888. 

Auf Grund der 88 5, 6 und 15 des Geſetzes über die 
Polizeiverwaltung von 11. März 1850 und des $ 145 des 
Geſetzes über die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 
1885 wird unter Zuſtimmung des Gemeindevoritandes 
mit Genehmigung des Königlichen Regierungs-Präſidenten 
gemäß $ 144 des Geſetzes über die allgemeine Landes— 
verwaltung vom 30. Suli 1883 für den Umfang des 
Gemeindebezirfed Mühlhaufen i. Th. verordnet, 
was folgt: 

$ 1. Alle Anlagen und Einrichtungen, welche zur Auf: 
nahme oder Abführung menschlicher oder anderer übel: 
riechender Abgangsitoffe dienen, müſſen geruchlos gemacht 
und ſtets in geruchlojen Zustande erhalten werden. Die: 
jelben dürfen nicht in Gräben, Gojjen, Straßenkanäle, 
öffentliche Wafjerläufe oder fonjtige Gewäſſer münden oder 
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mit jolchen in Verbindung ftehen. Aborte diefer Art find 
bis zum 39. Juni 1859 au bejeitigen. 

$ 2. Lebelviehende Abgangsftoffe der vorgedadhten Art 
find vor der Abfuhr geruchlos zu machen, ebenſo die zu 
ihrer Abfuhr benußten Wagen und Gefäße naäch jedes- 
maligem Gebrauche. 

$ 3. Das Ausräumen der Aborts-, Diünger- und 
Saucdengruben, jowie der Transport des Grubeninhaltes 
oder der Tonnen, wenn in jolchen die Abgangsftoffe ge- 
jammelt find, darf während der Monate Mai bis Gep- 
tember nur in dem Stunden von 11 Uhr Nachts bis 6 Ihr 
Morgens, während der Dionate Dftober bis April nur in 
den Stunden don 11 Uhr Abends bis 7 Uhr Morgens 
gejchehen. 

Dieje Zeitbeſchränkung fällt fort: 
a) bei der Entleerung der Gruben durch die Danıpf- 

luftpumpe und bei der Abfuhr in Luftdicht ver- 
ſchloſſenen Tonnen, fofern dabei für die Vermei— 
dung aller üblen Ausdünftungen andauernd ge- 
jorgt ift und die Abfuhr durd einen hierzu von 
der Stadtbehörde angenommenen Unternehmer be- 
wirkt wird. 

b) bei der Ausräumung und Abfuhr von trocdenem 
Stalldünger. 

Un Sonn: und Feiertagen iſt fowohl das Ausräumen 
der oben erwähnten Gruben, als aud) die Abfuhr ihres 
Inhaltes — auch des in Tonnen gejammelten — ver 
boten. 

8 4. Die zur Abfuhr dienenden Wagen und Gefäße 
müfjen undurdläffig und dicht gejchlojfen fein. Die Mb: 
fuhr durch die Stadt muß ohne jeden Aufenthatt auf 
dem direkteſten Wege nad) der Aufbewahrnngs- oder Ab- 
ladejtelle der Abgangsitoffe geichehen. Als Gefpanne find 
nur Pferde zuläfiig. . 

Wagen, auf denen Leimmiſt abgefahren wird, müjjen, 
wenn derjelbe nicht in Süden verpadt ijt, mit undurd)- 
läffigen Kaſten verjehen fein und iſt der Leimmift mit 
einer Schicht Gyps fo zu bededen, daß der Dünger nicht 
mehr jihtbar ift. 

8 5. Die Ablagerung des Inhalts von Aborts- und 
Düngergruben auf öffentlichen Straßen und Pläßen zum 
Zweck des Aufladens und Abfahrens ift vom 1. November 
d. J ab verboten, Ausnahmen find nur mit bejonderer 
polizeiliher Genehmigung zuläfiig. Wird die Lagerung 
geitattet, fo jind Die im $ 3 vorgeſchriebenen Zeitgrenzen 
inne zu halten. Die Lagerftätten müſſen alsdann während 
der Dunkelheit genügend erleuchtet und nad) erfolgter Ab- 
fuhr fofort gereinigt und geruchlos gemacht werden. 

8 6. Alle übelriechenden Stoffe müſſen, wenn fie in 
einer Entfernung don weniger als 100 Mieter von be- 
wohnten Gebäuden oder öffentlichen Wegen auf der: 
oder Sartengrundftüde zur Düngung ausgebreitet worden 
find, binnen 2 Tagen untergepflügt werden. 

$ 7. Die Lagerung und Anjammlung folder Stoffe 
darf innerhalb der Stadt und der Vorſtädte nur ge- 
ichehen in Gruben, deren Boden und Wände wafjerdicht 
gemauert und ficher überdeckt find, oder in Tonnen, deven 
Stand dicht umſchloſſen iſt und einen platten undurd)- 
läffigen Fußboden hat. Außerhalb der Stadt und der 
Boritädte d.h. in Gehöften und auf Grundjtüden, welche 
in einer Entfernung von mindeitend 100 Metern von den 
lebten Häuſern der Vorſtadt entfernt find, dürfen trockene 
Abgangsitoffe fowohl in Gruben als im Freien gelagert 
werden, jedody müjjen diefelben von allen Seiten mit 
Erde oder Torfmull dergeitalt bedeckt werden, daß jede 
Beläftigung der in dev Nähe wohnenden oder worüber- 
gehenden Perſonen ausgeſchloſſen iſt. Flüſſige Abgangs— 
ſtoffe (Jauche, Urin und dergl.) dürfen überall nur in 
Tonnen oder in ſicher abgedeckten Gruben, deren Boden 
und Wände waſſerdicht gemauert ſind, aufbewahrt werden. 
Neue derartige Gruben find ſtets jo anzulegen, daß ver 
tieffte Theil des Mauerwerfs mindestens 0,15 Meter über 
dent höchſten Grundwafjerftand liegt. Die Abfuhr der 
flüffigen Stoffe darf nur in wafjerdicht gejchlofjenen und 
aͤußerlich rein gehaltenen Fäflern oder Gefäßen gejchehen. 

$ 8. Die Aborts- und Sauchengruben ſind ſtets in 
vorjehriftsmäßiger Beihaffenheit zu erhalten. Das Ein- 
werfen fremdartiger Stoffe, wie Stroh, Lumpen, Aſche. 
Spähne, Scherben, Kücyenabfälle, Schutt, überhaupt aller 
fejten Körper in die Gruben und Tonnen ift verboten. 
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$ 9. Die Gruben find zu entleeren, ſobald eine Grube 
bis zu drei Viertheilen gefüllt it, oder die Entleerung des 
Snhaltes im öffentlichen Intereſſe wegen ungenügender 
Beichaffenheit der Grube oder aus Rückſichten der Geſund— 
heit oder Reinlichkeit von der Polizeibehörde angeordnet 
wird. Die Entleerung muß mindeftens zweimal im Qahre 
gejhehen und erforderlichen Falles der feite Bodenſatz — 
injoweit er nicht von der Luftpumpe gehoben wird — 
durch bejondere Vorkehrungen fortgejchafft werden. 

$ 10. Grfolgt die Entleerung der Gruben nicht Durd) 
den von der Stadt angenommenen Unternehmer, jondern 
dur) den Haußbejiter felbft oder einem Dritten, fo iſt 
von der Vornahme der Entleerung 24 Stunden vorher 
auf dem Bolizeiante Anzeige zu erjtatten. 

$ 11. Für die Erfüllung aller diefer Vorſchriften it, 
foweit nicht die aus Diefer Verordnung hervorgehenden 
Berpflihtungen auf den von der Stadt angenommenen 
Abfuhr-Unternehmer übergehen, der Haus- oder Grund— 
ftückseigenthümer verantwortlidy. Sit ein Haus im Ganzen 
vermiethet oder ein Grundſtück verpachtet oder von Dem 
Eigenthümer ein Verwalter eingejeßt, jo liegt die Er: 
füllung Diefer Verordnung dem Miether, Pächter oder 
Berwalter ob. 

$ 12. Mebertretungen diejer Verordnung werden mit 
einer Geldftrafe bis zu 30 ME. und falls viejelbe nicht 
beigetrieben werden kann, mit entjprechender Haft be 
ſtraft. 

Mühlhauſen, den 1. Juni 1888. 

(L. S.) Die Polizei - Berwaltung. 

Der DOberbürgermeifterr. Dr. Schweineberg. 

Sn Anfehung der Otrafandrohung bid zum Betrage | 
von 30 ME. genehmigt auf Grund des $ 144 des Ge- 
ſetzes über Die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Suli 
1882. 

Erfurt, den 6. Suni 1888. 

(L. S.) Der Regierungs-Präfident. 

von Brauditid. 

Königreich Sachjen. Verordnung, betr. Maß: 
regeln zum Schuße gegen die Trichinenfranfheit 

bei den Menſchen. 

Vom 21. Juli 1888. 

Mit Allerhöchſter Genehmigung und zu Erledigung 
hierauf gerichteter ftändifcher Anträge verordnet das Mini: 
jterium des Innern, was folgt: 

$ 1. Hinkünftig find alle Schweine, welche mit der 
Beſtimmung zur Nahrung des Menſchen gejchlachtet 
werden, durch einen hierzu obrigfeitlich verpflichteten Saͤch— 
verjtändigen auf Trichinen mifroffopifd zu unterfuchen 
und es Dürfen Die genießbaren Theile nicht eher zur 
menſchlichen Nahrung dargeboten werden, als bis diefe 
Unterfuhung mit dem Ergebnifje ftattgefunden hat, da 
in dem Schweine, von dem fie berühren, Trichinen nidjt | 
gefunden wurden, 

52. Gingeführtes rohes oder verarbeitetes Schweine- 
fleiſch (Schinken, Wurſt ꝛc.) darf weder feilgeboten noch 
zur menſchlichen Nahrung verabreicht oder überlaffen 
werden, bevor es gleichfalls durch verpflichtete Trichinen- 
Ihauer mit dem in $ 1 gedachten Ergebnifje unterjucht 
oder der Nachweis erbracht ift, daß dies bereits an einent 
anderen Orte innerhalb des Deutfchen Neiches gejchehen 
oder daß an dem Bezugsorte ebenfalls der Zwang zur 
Trichinenſchau befteht. 

$ 3. Wer ein Schwein ſchlachtet oder ſchlachten läßt, 
hat ‚hiervon dor dem Schlachten, wer rohes oder ver- 
arbeitetes Schweinefleiſch ohne den am Schluſſe von 82 
gedachten Nachweis einführt, hat davon vor dem Berfaufe 
dem verpflichteten Trichinenſchauer Unzeige zu machen. 

$ 4 Alle Gewerbtreibenden , welche Schweine zum 
Zwecke des Verkaufs des Fleiſches ſchlachten oder — 
laſſen, haben ein mit ihrem Namen bezeichnetes Schlacht⸗ buch zu führen, in welchem unter fortlaufenden Nummern, — a ve ee Schlachtſtück betreffen- Nummern Des von den Trichinenſcha ühre 
an — hinenſchauer zu — 

geeignet anzufehen, 
nicht vorliegen und welche ihre Befähigung zu der frag— 
lichen Verrichtung und den Beſitz eines geeigneten Mikro— 
ſkops durch eine Prüfung bei einer vom Minifteriunt des 

‚ weifen. 

‚in. ver Beilage O 
haltenen Vorjehriften. 

:$1,2,3, 4 und 5. diefer 

a) die geſchlachteten Schweine einzeln aufzuführen, 
ü der ad an welchem die Schweine gejchlachtet 

worden, 
e) die Nummern der betreffenden Schlachtſteuerſcheine, 
d) der Tag, an welchem die mifrojkopifche Unterſuchung 

durch den Trichinenſchauer ftattfand, 
e) der Name des Trichinenjchauers, . 
f) das Ergebniß der Unterfuchung mit der Bezeich- 

nung „Zrichinen nicht nachgewieſen“ oder „trichinen- 
haltig“ 

einzutragen ſind. 
Die Eintragung der Nummern des Schlachtbuches 

und die Ausfüllung der Spalten unter d, e und f hat 
durch den Trichinenſchauer jelbjt zu gejchehen. 

Diefe Schlachtbücher find den Auffichtsbeamten (vergl. 
$ 13) auf deren Verlangen unweigerlid) vorzulegen. 

Perſonen, welche nicht gewerbsmäßig oder nicht zum 
Zwede eines &ewerbebetriebes (Gaſt- und Schanfwirth- 
Ihaft) Schweine ſchlachten oder ſchlachten laſſen, find nicht 
verpflichtet, ein Schlahtbud zu führen. Cie erhalten 
über das Ergebniß der Unterfuhung befondere, vom 
Trichinenſchauer ausgejtellte Befundſcheine, die fie min- 
deitens drei Monate aufzubewahren und auf Verlangen 
den Ueberwachungsbeamten vorzulegen haben. Bin 

$ 5. Wer eingeführte Schweinefleifchwaaren. feilbietet, 
hat ein mit jeinem Namen bezeichnetes Fleiſchbuch zu 
führen, in welches die empfangenen Sendungen, foweit 
möglid) nad) den einzelnen Waaren » Gattungen und 
Stücken, unter fortlaufender Nummer aufzuführen find. 

| Außerdem find in befonderen Spalten anzugeben 
a) dad Gewicht jeder einzelnen Poſt, 
b) die Bezugsquelle, 
e) in welcher Weife den Beftimmungen in $ 2 diefer- 

Berordnung entſprochen ift. . 
Iſt die Unterfuhung des verpflichteten Trichinen- 

Ihauers am Berfaufsorte gejchehen, fo muß das Zeugniß 
über das Unterfuhungsergebnig vom Trichinenſchäuer— 

| jelbit eingetragen werden. 
Vom Letzteren find die unterfuchten Gegenstände, wenn 

bei der Unterfuhung darin Trichinen nicht gefunden 
worden find, mittelft Brennftennpels oder Farbenjtempels 
oder Plombe zu fennzeichnen. r 

Das Fleiſchbuch iſt den Auffichtsbeamten- auf deren 
Verlangen jederzeit vorzulegen. 

5 6. Sämmitliche Gemeindebehörden (Gtadträthe und 
Gemeindevorftände) haben dafür beforgt zu fein, daß für 
den Bereich der betreffenden Gemeinde verpflichtete Tri- 
chinenſchauer in ausreichender Zahl vorhanden find, um 
dem Bedürfnifje genügen zu können, Die beftellten Sach 
verfändigen dienen zugleich mit für die benachbarten 
eremten Grundftücde. Kür mehrere Hleinere Gemeinden 
kann ein gemeinfchaftlicher Trichinenſchauer beftelt werden. 

$ 7. Die Verpflichtung der Trichinenſchauer erfolgt 
durch die Amtshauptmannjcaften bez. durch die Gtadt- 
räthe in den Städten mit der revidirten Gtädteordnung 
mittelft Handſchlags an Eidesſtatt und ift öffentlid be- 
fannt zu machen. — —— 

$ 8. Nur ſolche Perſonen find als zur Verpflichtung 
gegen deren Zuverläſſigkeit Bedenken 

Innern bezeichneten Prüfungsſtelle (3. —* 
arzneiſchule zu Dresden) dargethan haben 
über durch amtliches 

nur der Thier— 
und ſich hier— 

Zeugniß der Prüfungsitelle aus: 

89. ' Dem Trichinenſchauer ift von dem Eigenthümer 
der zu unterfuchenden Thiere und Waaren eine don der 
Ortspolizeibehörde feitzufeßende und befannt zu machende 
Gebühr, die jedody nicht weniger betragen foll, als 
x Ian ein — I ME. 

ür eine Unterfuhung von Schweinefleiid oder 
Schinken oder Wurft — M. 50 Fi en 

zu entrichten. 
$ 10. Für die Unterfuhung auf Trichinen gelten Die 

zu gegenwärtiger Verordnung ent 

$ 11. Zumwiderhandlungen gegen die Vorschriften in 
3 i Verordnung und die Anord- 

nungen in der Beilage ©. werden unbeſchadet der jtraf-. 

7 WC 

% 



se
 * 
a 

— 499 — 

rechtlichen Verfolgung in dazu Anlaß gebenden Füllen 
‚mit Geldftrafe bis zu 150 ME. oder Haft beitraft. 
8 12. Vorſtehende Anordnungen treten vom 1. ©ep- 

tember dieſes Sahres an in Wirkjamfeit. Die Streis- 
hauptmannjchaften werden jedod) ermächtigt, wo Dies nad) 
den obwaltenden Verhältniſſen erforderlich wird, einen 
‚jpäteren Termin für das Inkraftreten derjelben zu bes 
ſtimmen. 

der Trichinenſchau durch geeignete und dazu befähigte 
Perſonen beauffichtigen zu lafjen. 

Trichinenſchauer, welche ſich als unzuverläffig erweifen | 
oder nicht mehr geeignete Mikroſkope beſitzen, Fünnen je 
nach den Umftänden zur Wiederholung ihrer Unterweifung 
und Befähigungsprüfung beziehentlich Beihaffung eines 
geeigneten Snftruments angehalten oder durch die Medi: 
zinalpolizeibehörde von der Berechtigung zu Ausübung 
der Trichinenſchau unter Abforderung ihres Berechtigung$- 

Letzteres ijt ſolchenfalls 

$ 14. Oertliche Feſtſetzungen (durch Statut oder Re— 
gulativ) find zuläſſig, inſoweit dadurch mindeſtens vor- 

ausweiſes ausgeſchloſſen werden. 
öffentlich bekannt zu machen. 

ſtehenden Vorſchriften entſprochen wird.. 
In ſolchen kann auch über die bezüglichen Einrich- 

tungen in den unter behördlicher Aufſicht ſtehenden öffent: 
lihen Schladhthöfen von den Vorſchriften in $ 3, 4 Abs | 
fat 2 und 9 diefer Verordnung, ſowie Punkt 2 und 6 der 
Beilage © abweichende Beitimmung getroffen werden. 

Dresden, am 21. Juli 1888. - 

Minifterium des Innern: dv. Noſtitz-Wallwitz. 

O 
Vorſchriften 

für die Unterſuchung des Schweinefleiſches auf Trichinen. 

1. Die Unterſuchung der geſchlachteten Schweine Hat 
dor deren Zerlegung zu erfolgen. 

2. Zum Zwede der mikroſkopiſchen Interfuhung hat 
der Trichinenſchauer von jedem geſchlachteten Schweine 
6 Fleifchtheile und zwar je einen aus 

a) den Zwerchfellspfeilern (Nierenzapfen), 
b) den Zwerdhfellmusfeln (Kronenfleiſch), 
e) den Zwilchenrippenmusfeln, 

d) ven Bauchmuskeln, 
e) ven Lenden- oder Kehlfopfmusfeln, 
f) den Zungenmusfeln, 

| ale Unterſuchungsſtücke jelbjt auszufchneiden oder unter 
- feiner Auffiht ausfchneiden zu lafjen. 
-6 Sleifchtheile find mindeftens 6 Präparate in der Form 

Don jedem dieſer 

je eines länglihen VBiered3 in einer Länge von I cm und 
in einer Breite von 0,5 cm anzufertigen und genau zu 
unterfuchen. 

Wenn bei Scweinefleiih) die gedachten 6 Unter— 
ſuchungsſtücke nicht oder doch nicht vollftändig entnommen 
werden fünnen, fo find 6 Proben aus den vom Trichinen— 

ſchauer zu bejtimmenden Theilen des zu unterfuchenden 
Stückes zu entnehmen. 

Aus jeden zu unterfuhenden Schinfen und bei Inter: 
ſuchung von Wurft hat der Trichinenſchauer an ver- 
Ihiedenen Stellen drei Fleiſchſtückchen herauszufchneiden, 
aus deren jedem mindejtens 4 Präparate anzufertigen 
und genau zu unterſuchen find. 
‚Die Proben aus friihem Fleiſch und Schinken find 

möglichſt in der Nähe der Knochen- und Sehnen - Anfäße 
zu entnehnten. 

3. Die Trichinenſchauer haben tabellarifch eingerichtete 
Schaubücher zu führen, in welche fie unter fortlaufenden 
Nummern die zu unterfuchenden Schlachtſtücke, Schinken 
und jonftige Fleifchwaaren, beziehentlicy da8 Datum der 
Schlachtung und die Nummern der Schlachtſteuerſcheine, 
jowie die vollftändigen Namen der Gigenthümer, das 
Datum der mifroffopifchen Unterfuchung und das Ergebniß 
der letzteren mit „Zrichinen nicht nachgewieſen“ oder 
„trichinenhaltig“ einzutragen Haben. 

Dieſe Bücher find alljährlid) mit dem 1. Sanuar jeden 
Jahres neu anzulegen und den mit der Nevifion beauf- 
fragten Beamten auf Verlangen unweigerlich vorzulegen. 
- Die abgejchlofjenen Schaubücher find drei Jahre lang 
aufzubewahren. 

E E 

$ 13. Die Ortspolizeibehörden haben die Ausübung 

' mäßbeit des $ 

Es iſt jedem Trichinenſchauer geftattet, zwei Schau- 
bücher, das eine für die unterfuchten Schladhtjtücke, das 
andere für die unterfuchten Schinken und fonftigen Fleiſch— 
waaren, zu führen. 

4. Das Ergebniß einer jeden mikroſkopiſchen Inter: 
juhung Hat der Trichinenjchauer unverzüglich durch ent- 
ſprechende Einträge in die Schlacht: und Fleiſchbücher 
der Eigenthümer der unterfuchten Scladhtjtüde oder 
Fleifhwaaren namensunterjchriftlich zu befcheinigen. 

Außerdem ift auf Verlangen den Eigenthümern der 
unterſuchten Schlachtſtücke oder Fleiſchwäaren, ohne be- 
jondere Bergütung dafür ein mit der betreffenden Ilummter 
des Schaubuchs des Trichinenſchauers zu bezeichnender 
Befundjchein auszuftellen. Sn dieſem Befunpdjcheine ift 
der volljtändige Name des Eigenthümers des unterfuchten 
Gegenjtandes und der Lebtere felbjt genau anzugeben. Se 
nad) dem Ergebniſſe der Unterſuchung it der Befund- 
ſchein mit „trichinenhaltig” zu überjchreiben oder mit ver 
Beiheinigung zu verjehen, daß bei vorjchriftsmäßiger 
Unterfuhung der... Präparate aus den in Punkt 2 a—f 
vorgejchriebenen vom Trichinenfchauer ſelbſt (oder: unter 
der perſönlichen Auffiht des Trichinenſchauers) ent- 
nommenen Zleifchtheilen Trichinen nicht entnommen 
worden find. 

Gleiche Befundfcheine find, ohne daß fie befonders 
verlangt werden, denjenigen Berjonen auszujtellen, welche 
zur Führung eines Schlachtbuches nicht verpflichtet find. 

Der Trichinenſchauer hat die Befundfcheine mit feinem 
| vollen Namen zu unterjchreiben. 

Mehrfache Befundjcheine über eine Unterfuhung dürfen 
nicht ausgeftellt werden. 

5. Wenn der Trichinenſchauer in den unterjuchten 
Theilen und Fleifhwaaren Trichinen auffindet, Hat er 

I ungefäumt der Obrigkeit unter Einreihung der trichinen: 
haltigen, von ihm in zweckmäßiger Weiſe herzuftellenden 

| und zu bezeichnenden Dauerpräparate davon Anzeige zu 
machen. 
Der Eigenthümer des trichinenhaltig befundenen 
Schweines oder der trichinenhaltig befundenen Fleiſch— 
waare hat ſich jeglicher Verfügung über die betreffenden 
Schlachtſtücke und Fleiſchwaaren zu enthalten, bis die 
Behörde wegen der Verwendung derſelben Beſtimmung 
getroffen hat. 

Hinſichtlich des Gebahrens mit trichinenhaltig be— 
fundenen Schweinen oder Fleiſchwaaren leidet Die Ver— 
ordnung, die Bejchränfung des Verkaufs von Fleiſch 
franfer Thiere betreffend, vom 21. Mai 1837 Geſetz- und 
Verordnungsblatt von 1887, Seite 73) Anwendung. 

6. Ein und derjeldbe Trichinenſchauer fol im Laufe 
eines Tages in der Kegel nicht mehr als 10 Schweine auf 
Trichinen unterjuchen. 

Mecklenburg Schwerin. Minifterialerlaf, betr, 
die Ausübung der Trichinenfchan. 

Vom 7. uni 1888. 
Auf den Bericht vom 4./7. d. Mts., betr. Trichinen- 

ſchau, erwidert das unterzeichnete Miniſterium, daß das 
Gewerbe der Trihinenfhau nad) $ 36, Abſ. 1 der. Ge— 
werbeordnung frei betrieben und nad) $ 11, Abſ. 1 der: 
felben auch injoweit von Frauen ausgeübt werden Darf. 
Für folhen Betrieb bedarf es aber der vorherigen Ab— 
legung einer Prüfung nicht; und find die Kreisphylifer 

| weder berechtigt noch verpflichtet amtlich eine ſolche Prü— 
fung vorzunehmen. 

Snjofern aber die dazu befugten Behörden in Ge— 
36 der Gewerbeordnung Berjonen, welche 

das Gewerbe der Fleiſchſchau betreiben, auf die Beob- 
achtung der bejtehenden VBorjchriften beeidigen und öffent- 
lic) anjtellen wollen, diefe Beeidigung und öffentliche An— 
jtellung aber von dem Bejtehen einer Prüfung vor dem 
Sreisphyfifat abhängig machen; oder infoweit in den ein- 
zelnen Ortſchaften des Landes die obligatoriiche Trichinen- 
Ihau jtatutarifc) eingeführt ift und Trichinenſchauer als 
Beamte von der betreffenden Drtöbehörde beitellt werden, 
ilt die Prüfung ſolcher Fleiſchſchauer allerdings von ven 
Kreisphyfifern vorzunehmen, indefjen immer nur auf An- 
trag der betreffenden Behörde. 

Nach allgemeinen Grundſätzen find nun Frauen zur 
Ausübung öffentlicher Funktionen nicht fähig und iſt mit- 
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hin ihre öffentliche Beftellung als Fleiſchſchauer unthunlich. 
Sollte deshalb eine Behörde den Antrag auf Vornahme 
der Prüfung einer Frau beim SKreisphyfifat jtellen, jo 
werden Sie den Antrag bis dahin abzulehnen haben, bis 
die Genehmigung des unterzeichneten Miniſteriums zur 
Beitellung der Frau von der betreffenden Behörde erwirkt 
und Ihnen nachgewieſen worden it. 

Schwerin, den 7. Juni 1888. 

Großherzoglich Mecklenburgſches Minifterium, 
Abtheilung für Medizinal-Angelegenheiten. 

Un den Kreisphyſikus zu Roſtock. 
D. C. den Kreisphyfitern. 

Braunschweig. Die Prüfung der ans öffentlichen 
Kaffe zu zahlenden Arzneirechnungen betr, 

Vom 12. Zuli 1888. 

In Gemäßheit des 8 90 des Medizinalgejehes vom 
35. Dftober 1865 hat das Herzoglihe Staatsminijterium 
verfügt, daß die Prüfung der aus öffentlichen Kaffen zu 
zahlenden Arzneirehnungen der Apotheker fortan zunächſt, 
d. h. unter dent Vorbehalte des etwaigen weiteren Re— 
kurſes an Herzogl. Ober-Ganitäts-Kollegium, zu den Ob— 
Viegenheiten der Phyfici der betr. Bezirke gehören jolle. 
Demnad) haben ſich diefelben mit den Beſtimmungen der 
au im Herzogthume und immer nur für das laufende 
Sahr gültigen Königl. Preußiſchen Arzneitare, welche 
ihnen demnächft zur eventuellen Verwendung in je einen 
Eremplare zugejtellt werden wird, genau vertraut zu 
machen, die ihnen etwa auf amtlihen Wege zugehenden 
Rechnungen der genannten Art auf Grund jener Be— 
ftimmungen forgfältig zu prüfen und nöthigenfalls nad) 
Anhörung des betr. Apothefers feitzuftellen. 

Wir bemerken no, daß die Apotheker wiederholt von 
und angewiefen worden find, auf denjenigen Rezepten, 
für welde die Zahlung aus öffentlihen Kaſſen erfolgt, 
die Preiſe der verfchiedenen Arzneimittel, der Gefüße und 
der Arbeiten einzeln aufzuführen und zu fummiren. Sm 
Unterlafjungsfalle ift der Phyſikus berechtigt, Die Rezepte 
dem betr. Apotheker zur Nachholung des Verfäumten 
zurüczugeben. 

Braunfhweig, den 12. Juli 1888. 

Herzogl. Braunſchw.-Lüneb. Ober - Sanitäts- Kollegium. 

U. Eulemann. 

An ſämmtliche Herren Phyfici des Herzogthums. 

Sachjenz- Altenburg. Verordnung, betreffend den 
Bertrieb von Geheimmitteln. 

Bom 21. September 1887. 

Da der Bertrieb von Geheimmitteln, inöbefondere auch 
im Wege des öffentlichen Ausbietens als Heilmittel gegen 
stranfheiten oder Körperſchäden, zum Nachtheil des Publi— 
kums nod) immer vielfad) vorkommt, findet fi) das Herzog: 
lihe Minifterium, Abtheilung des Innern, veranlaßt, der 
außengenannten Behörde Folgendes zu eröffnen: 

Nach H 1 der Kaiferlihen Verordnung von 4. Sanuar 
1575, deren Aufgabe es ift, im Anschluß an $ 6 Abi. 2 
der Gewerbeordnung die Grenzen des pharmazeutiichen 
Arzneimonopold gegenüber der allgemeinen Han- 
delsfreiheit zu bejtimmen, ift das Seilhalten und ver 
Verkauf der in der Beilage A der Verordnung aufgeführten 
Hubereitungen als Heilmittel nur in Apotheken geftattet, 
ohne Unterſchied, ob dieſe Zubereitungen aus arzneilic) 
wirfjamen oder aus jolhen Stoffen beftehen, weldye an 
un für ſich zum medizinifchen Gebrauch nicht geeignet 
nd. 

Der angezogene $ 1 richtet ſich daher gegen den un- 
befugten Handel mit fogenannten Geheimmitteln, d. b. 
ſtaatsſeitig nicht anerfannten, reſp. nicht genehmigten, 
gegen irgend eine Krankheit oder ein Gebrechen der Menjchen 
bejtimmten Heilmitteln zum innerlichen oder äußerlichen 
Gebraud in Arzneiforn, welde unter einem ihre Natur 
und ihre Zuſammenſetzung nicht ausreichend bezeichnenden 
Namen öffentlich in einer Weife angepriefen werden, durch 
welche die Meinung erweckt werden ſoll, es handele ſich 
um ein Mittel von beſonderer Wirkſamkeit. 

Der fragliche $ trifft den Geheimmittelunfug wirkfam, 

indem . Ar el. mit $ 2 derjelben Verordnung 
den Verkauf fämmtlicher pharmazeutiiher Arzneiformen, 
in die überhaupt Arzneien gebracht werden können, jowie 
aller gebräuchlicheren Arzneimittel ausſchließlich in Die 

Apothefen verlegt. i 
Freigegeben für den allgemeinen Verkehr, cf. S 6, 

Abf. 2, der Gewerbeordnung, find nur: 
— und hieraus folgt, daß die früher auf Grund 
der Verordnung vormaliger Herzogl. Landesregierung 
vom 10. April 1845 bez. 28. November 1855 und 
25. Februar 1864 ertheilten Konzefjionen zum Ber- 
trieb von Geheimmitteln weggefallen find und zeit- 
her nicht mehr zu ertheilen waren — s 

1. Gallertfapfeln, welche mit einfachen, dem freien Ver— 
fehr überlaffenen Stoffen gefüllt find. 2. Englijches 
Pflafter und geftrichenes Heftpflaſter. 3. Malgertrakt. 
4. Fleiſchextrakt. 9. Lafribenfaft. 6. Flüchtiges Liniment 
(Miſchung von Baumöl und Calmiakgeift). 7. Künſtliche 
Pineralwäfler. 8. Hoffmanns Tropfen. 9. Geifen- und 
Kampheripiritus. 10. Bfefferminz- und aus Mineralquellen 
bereitete Baftillen. 11. Fruchtfäfte und weiße Zuderiyrupe. 
12. Efjenzen zur Anfertigung geiftiger Getränke zur Haus- 
haltung. 13. Diyrrhen-, Benzoe-, Arnicas, Baldriantinktur. 
14. Bepfinwein. 15. Pappelpontade, Cold-Cream- und 
Lippenpomade. 

Alle übrigen zufammengefebten Arzneimittel (Geheim— 
mittel) fallen bejtimmt unter eine der Rubriken Der er- 
wähnten Beilage A., jedenfalld meift unter die „Flüſſige 
Arzneimifhungen für deninnerlihen und üußer- 
lihen Gebrauch“ und find mithin ald dem freien Ber- 
fehr entzogen zu betradjten. 

Die Herzogl. Erpedition des Amts- und Nachrichts— 
blattes ift bereit angewiejen worden: 

1. Annoncen, welde die Ankündigung von den Rubriken 
der Saiferlichen Verordnung vom 4. Sanuar 1875 (Bei: 
lage A) unterfallenden fogenannten Geheimmitteln Geiten 
Nicht-Apotheker betreffen, zurückzuweiſen, dagegen: 

2. Annoncen, welche den Verkauf der unter 1 bis mit 
15 oben angeführten, dem allgemeinen SHandelöverfehr 
überlafjenen Gegenjtände betreffen, in das Blatt aufzu— 
nehmen, falls jelbige nicht gegen den Anſtand verjtoßen. 

Die außengenannte Behörde wolle dem aufſchriftlich 
bezeichneten Unfug ihre volle Aufmerkſamkeit zuwenden 
und Zumwiderhandlungen gegen die Vorjchriften der er: 
wähnten Saiferlicyen Verordnung auf Grund des $ 367, 3 
des Strafgeſetzbuches unnachſichtlich zur Beftrafung bringen. 

Altenburg, den 21. September 1837. 

Herzoglich Sächſ. Miniſterium, Abtheilung des Innern 
In Vertretung: Laurentius. 

Un ſämmtliche Landrathsämter und Stadträthe 

An die Herren Bezirksärzte zur Kenntnißnahme und 
Wahrnehmung des Erforderlichen eintretendenfalls. 

Miniſterialbeſchluß, Abtheilung des Innern, Alten— 
burg, den 21. September 1887. 

In Vertretung: Laurentius. 

Schwarzburg-Sondershauſen. Verordnung, betr. 
die den Medizinalbeamten für die Beſorgung 
amtlicher Gejchäfte zujtehenden Gebühren und 

Vergütungen. 
Bom 24. März 1888. 

(Geſetzſamml. f. d. Fürftenth. Schwarzburg-Sonders- 
haufen. ©. 172). 

Wir Karl Günther, von Gottes Gnaden Fürft zu 
——— Graf zu Hohnſtein, Herr zu Arnſtadt, Son— 
dershauſen, Leutenberg und Blankenburg, verordnen unter 
Aufhebung des $ 19 der Geſchäftsanweifung für die Be— 
zirtsphyfiter vom 14. April 1851, was folgt: 
‚91. Die Medizinalbeamten erhalten für die medi- 

zinal- und janitätspolizeilihen Verrichtungen, welche fie 
im allgemeinen Staatöinterefje gemäß der Eingangs citir- 
ten Geſchäftsanweiſung oder in beſonderem Auftrage der 
ſtaatlichen Verwaltungsbehörden an ihrem Wohnorte oder 
in einer Entfernung bis zu 2 km von demielben bejorgen, 
außer ihrer Bejoldung. feine bejondere Vergütung aus 
der Staatskaſſe. % 
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Für die Beforgung von Gejchäften der vorbezeichneten 
Art in einer weiteren Entfernung, als 2 km vom Wohn— 
orte — don der Mitte des Mohnorts ab gerechnet — 
fteht ihnen nur Vergütung für Neifeaufwand zu nad 
Mabgabe der Verordnung vom heutigen Tage, betr. die 
Vergütung des Neifeaufwandes in Dienftangelegenbeiten 
für Die bei den Fürftlichen Gtaatsbehörden angeitellten 
Beamten. Soweit darin die Vergütung nad) dem Range 
der Beamten bemejjen iſt, erhalten die Bezirksphyſiker die 
der 4., die Bezirföthierärzte die der 6. Nangklafje der 
Beamten zugewiejenen Sätze. 

Für Bejorgung der don den Gerichtsbehörden 
ihnen aufgetragenen Gejchäfte können die Mtedizinal- 
beamten liquidiren: 

1. Für Abwartung eines Termins: 6 Mark 
und wenn der Termin über 5 Stunden dauert, für 
jede folgende ganze oder angefangene Stunde: 
1 Darf 50 Pfennige, 
Dieſe Säbe finden auch Anwendung für die Zu- 

ziehung zur mündlichen Hauptverhandlung in Unter: 
ſuchungsſachen, und zwar werden diejelben, wenn 
die Zuziehung an mehreren Verhandlungstagen 
ftattgefunden hat, für jeden Tag befonders berechnet. 

2. Für die Befihtigung eines Leichnams ohne Db- 
duktion (einſchl. der Terminsgebühr): 6 Mark. 

3. Für den Bericht hierüber (zu 2), falls verfelbe 
nicht jogleich zu Protofoll gegeben wird: 3 Mark. 

4. Für die Befichtigung und Obduktion eines Leich- 
nams (einfchl. der Terminsgebühr: 12 Marf). 

Für die Befichtigungund Obduftion des Leichnams 
einer vor 6 Wochen oder länger verstorbenen Perſon 
oder eines Leichnams, der 14 Tage oder länger 
im Wafjer gelegen hat, find einſchließlich der Ter— 
minsgebühr 24 Mark zu bewilligen. 

5. Für den vollftändigen Obduktionsbericht: 6 bis 
18 Mark. 

6. Für jedes andere, mit wijjenfchaftlihen Gründen 
unterjtüßte, nicht bereit3 im Termine zu Protokoll 
gegebene Gutachten, es mag dasſelbe den körper— 
lichen oder geiftigen Zuſtand einer PBerjon oder 
eine Sache betreffen: 6 bis 24 Mark. 

Die höheren Sätze find insbejondere dann zu 
bewilligen, wenn eine zeitraubende Einficht der 
Akten nothwendig war, oder die Unterfuhung die 
Anwendung des Mikroffopes oder anderer Inſtru— 
mente oder Apparate erforderte, deren Handhabung 
mit bejonderen Schwierigkeiten verbunden ift. 

7. Für die Anöftellung eines Befundicheines ohne 
nähere gutachtliche Ausführung: 2 Mark. 

- 88. Der bei der Befichtigung oder Obduktion eines 
Leichnams zugezogene zweite Medizinalbeamte erhält für 
den Beriht: 3 bis 9 Mark. 

Sind zwei Medizinalbeamte zu einem gemeinfchaft- 
lichen Gutachten über den Gemüthszuftand eines Menfchen 

aufgefordert, jo erhält jeder derjelben die Gebühr. 
$ 4 Für Bejorgung gerihtliher Geſchäfte außerhalb 

des Wohnorts erhalten die Mepdizinalbeamten Vergütung 
des Neifeaufwandes nad) Maßgabe der in Abfab 2 des 
$ 1 verordneten Beſtimmung. 

Beanjprucht ein Medizinalbeamter indeß in den Fällen 
des $ 2 die dort feitgejegten Gebühren, fo ftehen ihm 
außerdem für den Tag, an welden das Gefchäft ſelbſt 
borgenommen wurde, Tagegelder nicht zu. 

8.5. Sind zu der von den Gerichten verlangten fach: 
kundigen Ermittelung beſondere Vorbeſuche nöthig, ſo iſt, 
falls nicht die Vorausſetzungen vorliegen, unter denen 
Vergütung für Neifeaufwand gefordert werden kann, für 
jeden Vorbeſuch eine befondere Gebühr von 2 Mark zu 
bewilligen. 

— 

Für mehr als drei Vorbeſuche paſſirt die Gebühr nur 
injoweit, als die VBorbefuhe auf ausdrücliches Verlangen 
des erjuchenden Gerichts gemacht find. 

$ 6. Nichtbeamtete Aerzte und Thierärzte erhalten, 
wenn fie zu den vorſtehend ($$ 1 bis 5) bezeichneten Ver— 
richtungen amtlid) aufgefordert werden, in Grmangelung 
anderweiter Verabredung, diefelben Gebühren und Ber: 
gütungen für Neifeaufwand, welche den beamteten Aerzten 
und Thierärzten zuftehn. 

57. Macht eine gerichtliche oder medizinalpolizeiliche 
Feſtſtellung die Zuziehung eines Chemikers nothwendig, 
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jo erhält derjelbe für feine Arbeit, einichließlich des Be: 
richts, eine Gebühr von 10 bis 50 Mark. 

Die verwendeten Reagentien und verbrauchten Appa- 
rate, fowie etwaige Auslagen für Benußung eines bejon- 
deren Lokals, find ihm neben der Gebühr zu vergüten. 

$ 8. Snjoweit die Gebühren vorjtehend nicht nad) 
fejtbejtimmten Sätzen geregelt find, ift der im einzelnen 
Falle anzuweiſende Betrag nad) der Schwierigkeit des Ge- 
Ihäfts und dem zur Ausrichtung desſelben erforderlich ge: 
wejenen Zeitaufwande feitzufeßen. Dieſe Feſtſetzung hat, 
wenn fich Bedenken gegen die Angemefjenheit des liquis 
dirten Betrags ergeben, das Fürftliche Miniſterium end— 
gültig zu bewirken. 

$ 9 Die Berordnung tritt gleichzeitig mit den Ver: 
waltungsfojtengejebe für das Fürſtenthum Schwarzburg— 
Sondershaufen vom 24. Januar 1888 in Kraft. 

Urkundlidy unter Unſerer Unterſchrift und Unſerem 
Fürftlichen Siegel. 

Sondershausen, den 24. März 1888. 
(L. S.) Karl Günther. 

fontrafignirt: dv. Wolffersporff. 

Reuß A. 2% Geſetz, betr. die Gewährung von 
Entjchädigung für in Folge von Milzbrand ge: 

fallene oder getödtete Ninder. 
Vom 15. Juni 1888. 

(Geſetzſ. f. d. Fürſtenth. Neuß ä. L. ©. 26.) 

Wir Heinrich der Zwei und Zwanzigfte von 
Gottes Gnaden Aelterer Linie fouveräner Fürſt Reuß, 
Graf und Herr von Plauen, Herr zu Greiz, Krannich— 
feld, Gera, Schleiz und Lobenſtein 2c. ꝛc. 2c. verordnen 
mit Zuſtimmung des Landtages was folgt: 

$ 1. Für Rinder, welche an Milzbrand umjtehen oder 
wegen dieſer Seuche getüdtet werden, wird, außer in den 
—— in $ 4 erwähnten Fällen, Entſchädigung ge— 
währt. 

$ 2. Die Höhe diefer Entſchädigung beträgt vier Fünf- 
theile deö gemeinen Werths der Thiere, ohne Nüdficht auf 
die MWerthverntinderung, welche infolge der Seuche ein: 
getreten iſt. 

Es fommt aber der Betrag der aus Privatverträgen 
zahlbaren VBerficherungsfumme darauf in Abrechnung. 

$ 5. Sofern nicht ein anderer Berechtigter bekannt ift, 
wird die Entſchädigung Dentjenigen gezahlt, in deſſen 
Gewahrjan oder Obhut ſich das betreffende Thier zur 
Zeit des Umſtehens beziehentlicd; der Tödtung befunden 
hat. Mit dieſer Zahlung erlifcht jeder Entſchädigungs— 
anjprud) Dritter. 

$ 4 Entſchädigung wird nicht gewährt, wenn einer 
der in $ 61, 1 und 2. 62, 2 und 65 des Neichögelekes 
vont 25. Juni 1880, betr. die Abwehr und Unterdrücdung 
von Viehſeuchen (Reichsgeſetzbl. ©. 153 ff.), bezeichneten 
Fälle vorliegt. 

$ 5. Die zu gewährenden Entſchädigungen, jowie die 
durch das Entihädigungsverfahren entjtandenen Koften 
werden verlagsweife aus der Landeskaſſe gezahlt, find aber 
in der durch Ausführungsperordnung zu bejtimmenden 
Weiſe von der Geſammtheit dev Rindviehbeſitzer des Fürſten— 
thums aufzubringen und der Landesfafje zu eritatten. 

So gefhehen Sommer: Palais Greiz, am13. Juni 1888. 
(L. S.) Heinrich XXIL Faber. 

Desgleidhen. Hegierungs-Berordnung zur Ausführung 
des Gefeßes vom 13. Juni 1888, befr. die Gewährung 
von Entfhädigung für in Folge von Milzbrand ge- 

fallene oder getödfete Rinder. 

Dom 14, Suni 1888. (Ebenda ©. 27.) 

Mit Höchſter Genehmigung Serenissimi wird zur Aus— 
führung des Gefeßes vom 13. Juni 1888, betreffend die 
Gewährung von Entſchädigung für infolge von Wilzbrand 
gefallene oder getödtete Rinder Folgendes bejtimmt: 

$ 1. Der genteine Werth ($ 2 des Gefeßes) der an 
Milzbrand umftehenden oder wegen diefer Seuche getöd— 
teten Rinder wird Behuf Ermittelung der Entſchädigung 
durch Schätzung feitgeitellt. 

Steht feſt, daß in Gemäßheit des 8 4 des Geſetzes 
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feine Entihädigung gewährt wird, jo ift die Schäßung 
nicht vorzunehmen. 
R 2: IR Schätzung erfolgt durch eine nad) Maß— 

gabe der $$ 17, 18 der Landesherrlichen Verordnung von 
29. März 1881, betreffend die Ausführung Des Reichs— 
gejeßes über Abwehr und Unterdrüdung von Viehſeuchen 
vom 23. Zuni 1880, zu bildende Kommilfion. 

Die beiden zu dieſer Kommiſſion gehörenden Schieds— 
männer werden aus der Zahl der nad) der Vorſchrift des 
8 17 der zitirten Landesherrlichen Berordnung für das, 
Amt eined Schiedemannes gewählten Perſonen durch das 
Fürftlihe Landrathsamt, — bezw., foweit es fi um Die. 
Schaͤtzung eines indes im Amtögerichtöbezivt Burg 
handelt, durch den nad) $2 Abſatz 2 der zitirten Landes— 
herrlichen Verordnung beauftragten Beamten — für den 
einzelnen Schäßungsfall ernannt. r 

Die Schiedsmänner find aud für dieſe Schäßungs- 
funktionen von dem Fürſtlichen Landrathsamte, — bezw... 
ſoweit fie int Amtsgerichtsbezirk Burgk wohnen, von dent 
dortigen beauftragten Beamten — im Allgemeinen zum 
Boraus eidlich in Pflicht zu nehmen. 

Ein an Stelle des Landesthierarztes zugezogener nicht 
beamteter Thierarzt iſt ebenfalls eidlich zu verpflichten, 
jofern derjelbe nicht bereits im Allgemeinen als: Sad): 
verjtändiger beeidet ift, 

$ 3. Im Mebrigen finden für die Schäbung und das 
weitere Verfahren zur Herbeiführung der Auszahlung der 
Entſchädigung die Beftimmungen des $ 19, für das Ver— 
fahren der Feititellung des Krankheitszuſtandes rückſichtlich 
der Entjehädigungsleiftung die Beftimmungen des $ 20 
und für das Entihädigungsverfahren, ſowie für das Ber: 
fahren der Wiedereinziehung der von der Fürftlichen Landes- 
kaſſe verlagsweife gezahlten Entihädigungen und Koften 
die Beltimmungen der $$ 21 und 22 der mehrzitirten 
Landesherrlichen Verordnung finngemäße Anwendung. 

Als Orundlage für die Wiedereinziehung der genannten 
Verläge Fürftlicher Landeskaſſe von den Rindviehbeſitzern 
dient die in Gemäßheit des $ 21e der Landesherrlicen 
Verordnung dom 29. März 1881 zu dem dort vorgejehenen 
Zweck vorgenommene Konfignation. 

$ 4. Die den Schiedemännern ald Erſatz für Neife- 
fojten und Auslagen zu gewährenden Vergütungen find 
im VBerwaltungswege von dem nad) Maßgabe des 8 1 ver 
mehrzitirten Landeöherrlihen Verordnung ernannten Re: 
gierungsfommifjar feftzufegen. 

Greiz, am 14. Suni 1888, 

Fürſtlich Reuß-Plauiſche Landesregierung. 

Faber. Saupe. 

Italien. Nund-Erlaß des Miniſteriums des In— 
nern, Direktion der öffentlichen Geſundheitpflege, 
betr, Beſtimmungen zur Verhütung der Verbrei— 
tung der Syphilis durch die aus den Anjtalten 

für verlafjene Kinder fortgegebenen Kinder, 
Dom 5. November 1887. (Ueberſetzung ohne Gewähr). 

_ Aus forgfältigen Unterfuhungen der piemontefischen 
Sektion der Königl. italienifchen Gejellihaft für Geſund— 
heitöpflege, welche dem unterzeichneten Minifterium mit- 
getheilt find, geht hervor, daß nicht wenige Fälle von 
Syphilis fejtgejtellt find, in denen die Krankheit von den 
Säuglingen der Anftalten für verlaffene Kinder auf ihre 
Ammen und von diefen auf ihre Familien übertragen 
worden ift. 

Solche Vorkommniſſe beweifen, daß die in den ge: 
nannten Anftalten getroffenen Anordnungen feinen ges 
nügenden Schub gegen eine Gefahr bieten, welche wegen 
der Leichtigkeit, mit der die Krankheit verbreitet werden 
fann, und wegen der aud) für die jpäteren Generationen 
jo verhängnißvollen Folgen überaus zu fürdten ift. 

Zur thunlichſten Vermeidung einer fo beflagenswerthen 
Unzuträglichfeit ladet dieſes Minifterium, welchen die 
Anordnung eines Ueberwächungsſyſtems zuſteht, E. 9. 
ein, anzuordnen daß 
von allen Anſtalten, welche die Aufgabe haben, für 

die Ernährung der Kinder zu ſorgen, behufs Aufnahme 
derſelben in dieſe Anſtalten ein ärztliches Zeugniß darüber 
verlangt werde, ob die Mutter ſyphilitiſch iſt oder nicht; 
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2. daß bei ſicherer oder zweifelhafter ſyphilitiſcher In— 
fektion der Mutter oder des Kindes letzteres möglichſt von 
jener geſäugt werde, um für beide gleichzeitig zu ſorgen, 
oder in der Anſtalt ſelbſt künſtlich aufgezogen werde; 

3. daß jede Ammte fich mit dem ihr anvertrauten Kinde 
alle 14 Tage dem mit dem Wohlthätigfeitsdienft beauf- 
tragten Gemeindearzt vorftelle behufs Ausitellung des 
Beugnifjes, daß weder fie, nod das Kind Zeichen einer 
Iyphilitiichen Erkrankung. davbietet, ohne welches ihr der 
gebührende Lohn nicht ausgezahlt wird; — 

4. daß, ſobald Zeichen der Syphilis am Kinde, aber 
noch nicht an der Amme bemerkt werden, das eritere 
jofort der Anftalt, aus welder ed kommt, behufs künſt— 
licher Ernährung überwiejen werde, daß, wenn anderer- 
jeitö die Syphilis bei Amme und Kind gleichzeitig wahr- 
genommen wird, beide ſchleunigſt dem nächſten Kranken⸗ 
hauſe oder Krankenhauſe für Syphilitiſche überwieſen 
werden, damit fie dort auf Koften der Anjtalt, welcher 
das Kind angehört, behandelt werden. — 

E. 9. wird nicht entgehen, von welcher Wichtigkeit die 
genaue Beobachtung des Borjtehenden für die öffentliche 
Sejundheit iſt und Sie werden daher erjucht, dieſem 
Rundſchreiben die weiteſte Verbreitung zu geben, ſowie 
mich in der Folge von den zu ſeiner Ausführung ge— 
troffenen Anordnungen in Kenntniß zu ſetzen. 

Für den Miniſter: Della Rocca. 
An die Herren Präfekten des Königreich. 

Herhandlungen gefehgebender Rörperſchaften, 
Vereine 2c. DH 

Sranfreih. Vorbeugung der Syphilis. Auf 
Grund der Ausführungen, welde Dr. Fournier gele- 
gentlich der Diskuſſion über die Abnahme der Bevölkerung 
Frankreichs am 3. März 1885 bezüglich des Einfluffes der 
Syphilis auf die Säuglingsfterblichfeit (Bullet. de Vacad. 
de med. 1885 ©. 281) madıte, beſchloß die franzöfifche 
Akademie der Medizin, eine Kommiffion zum Studium 
der Vorbeugung der Syphilis einzufegen. Am 17. März 
1885 wurden ald Mitglieder verjelben Ricord, Ber- 
geron,te Roy de Mericourt, Leon Le Fort, Leon 
Colin und Alfred Fournier ernannt (Bullet. 1885 
©. 369). Lebterer erftattete dev Akademie in den Sitzungen 
von 7. und 14. Suni 1887 (Bullet. 1887 ©. 592 ff.) im 
Namen der Kommiffion Bericht und ftellte eine Reihe 
von Schlußjähen auf, welche nad) eingehender Diskuffion 
während der Sitzungen vom 31. Sanuar, 7., 21., 28. Fe— 
bruar, 6., 13, 20., 27. März und 3. April 1888 am lebt 
genannten Tage in der nachſtehend wienergegebenen Form 
(Bullet. 1888 ©. 473) angenommen wurden. 

RESOLUTIONS DE WACADEMIE TOUCHANT LA 
PROPHYLAXIE PUBLIQUE DE LA SYPHILIS. 

I. — L’Academie appelle T’attention de l’autorite sur 
les developpements qu’a pris la provocation sur la voie 
publique, dans ces dernieres anndes notamment, et en 
reclame une repression Energique. 

U. — Elle estime qu’il y a necessit6 manifeste d’assi- 
miler a cette provocation de la rue divers modes non moins 
dangereux qua revetus, surtout de nos jours, la provo- 
cation publique, à savoir: celle des boutiques; — celle 
des brasseries dites à „femmes“; — et, plus partieulierement 
encore, celle des debits de vins. 

III. — Elle siguale & Fautorité d’une facon non moins 
speciale la provocation qui rayonne autour des lycees, des 
colleges, et qui a pour resultat l’exeitation des mineurs 
à la debauche. H 

IV. — Ces divers ordres de provocation ayant pour 
consequence la dissemination des maladies syphilitiques, _ 
l’Academie reclame des pouvoirs publics une loi de police 
sanitaire reglant et fortifiant l’intervention administrative, en 
partieulier a l’egard des mineures, et permettant d’atteindre 
la provocation partout ou elle se produit. 

V, — La sauvegarde de la sante publique exige que 
les filles se livrant à la prostitution soient soumises A 
P’inseription et aux visites sanitaires. - mn | 
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VI. — Si Tinseription n’est pas eonsentie par la fille 
& qui Administration l’impose, elle ne pourra £tre pro- 
noncee que par l’autorit& judieiaire. 

VII. — Toute fille qui sera reconnue, apres examen 
medical, affectee d’une maladie venerienne, sera internee 
dans un asile sanitaire special. 

VIII. — Les filles inscrites seront soumises & une 
visite hebdomadaire, visite complete et de date fixe. 

Hospitalisation, traitement. 
IX. — Le nombre de lits affeetes au traitement des 

maladies veneriennes est actuellement d’une insuffisance 
notoire. Il sera augmente dans la proportion reconnue 
necessaire par une enquôte ouverte à ce sujet. 

X. — (Cette augmentation du nombre des lits affeetes 
aux veneriens et aux vendriennes se fera, non pas par la 
ereation de services speciaux dans les höpitaux generaux, 
mais bien par la ereation de nouveaux höpitaux speciaux. 

XI. — Les medieaments propres au traitement des 
maladies veneriennes seront delivres gratuitement dans tous 
les höpitaux, höpitaux speeiaux ou höpitaux generaux. 
_XU. — Un service de consultations gratuites, avec 

delivrance gratuite de medicaments, sera annexe à l’asile 
sanitaire special destine au traitement des prostitudes 
veneriennes. 

XIII. — Dans toute ville de province, tout au moins 
dans chaque chef-lieu de departement, il sera ered un service 
special pour le traitement des affeetions vendriennes; et les 
locaux affeetes à ce dit service seront aménagés suivant 
toutes les rögles de l’hygiene. 

Reformes dans Venseignement. 
XIV. — Ouvrir librement tous les services de vendriens 

ou de veneriennes (y compris ceux de Saint-Lazare) à tout 
etudiant en medeeine justifiant de seize inscriptions. 

XV. — I est desirable qu’on exige de tout aspirant 
au doctorat, avant le depöt de sa thöse, un certificat de 
stage dans un service de veneriens ou de veneriennes. 

XVI. — Attribuer au concours, et au concours exelu- 
sivement, le reerutement de tout le personnel medical 
charge du traitement des veneriennes à Saint-Lazare (ou 
dans l’asile hospitalier qui sera substitug à Saint-Lazare). 

XVU. — Attribuer au concours, et au concours exelu- 
sivement. le recrutement du personnel medical charge de 

la surveillance des filles inscrites au dispensaire de salu- 
brite publique. 

XVII. — Les membres des jurys des divers concours 
dont il vient d’&tre question seront choisis parmi les membres 
des corps seientifiques suivants: les membres de l’Academie 
de medeeine, les professeurs et agrégés de la Facultd de 
medecine, les medeeins, les chirurgiens et accoucheurs des . 
höpitaux, les medeeins titulaires de Saint-Lazare. Le jury 
sera nomme par le Prefet de police, sur la presentation 
du doyen de la Faculte de medeeine. 

Syphilis dans Varmee et dans la marine. 

„XIX. — Assurer la rigoureuse ex&cution des reglements 
militaires, notamment en ce qui concerne les visites de 
sante, la recherche des foyers de contagion, i’abandon de 

toute mesure disciplinaire à l’egard des soldats affectes de 
maladies veneriennes. 

XX. — S’efforcer de combattre les progres incessants 
de la prostitution clandestine, d’une part en delairant les 
soldats sur les dangers de cette prostitution speciale, et, 
d'autre part, en r&clamant le coneours des autorites eiviles 
pour lassainissement de certains foyers de contamination, 

. soit dans les villes (debits de vins), soit aux alentours 
des camps. . 
‚XXI — Assurer aux soldats syphilitiques, dont le 

(raitement a &t6 commenc& à P’höpital, la possibilite de 
continuer à leur corps, et sous la direction des medecins 
de leur regiment, le traitement ulterieur necessaire & leur 
guerison. { 
‚IXU. — En ce qui concerne la marine, il est à desirer 

quä& bord des bätiments de guerre une visite medicale de 
l equipage soit faite avant l’arrivee dans chaque port, afın 
dinterdire la communication avec la terre des hommes 
qui seraient contamines, toutes les fois que la durée de la 
traversee rendra cette mesure ndcessaire. 

XXIM. — Il est absolument essentiel que, dans toutes 
4 les villes du littoral, notamment dans les grands ports de 
_ guerre ou de commerce, un service regulier et rigoureux 
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soit institue pour la surveillance et la visite medieale des 
prostituees, en vue de prevenir les contaminations que 

‚contraetent si frequement les marins dans’ les ports de 
‚reläche ou de debarquement, et que les filles reeonnues 
‚malades soient traitdes à P’höpital jusqu'âà guerison complete 
des accidents transmissibles. 

Nermifdhtes. 

Die Thätigfeit des Chemiſchen Staatslabo- 
'ratoriums zu Hamburg in den Sahren 1883-1885 
nad) den Berichten des Direktors Dr. F. Wibel. (Bol. 
den Bericht für 1886 in den Veröffentl. 1887. ©. 765.) 

Das Snftitut wurde durch Gefeß vom 6. Mai 1878 
aus dem VBerbande des Afademifchen und Nealgymna- 
ſiums abgetrennt und nad der Auflöfung des Lebteren 
(durch Gejeb von 21. Mai 1883) erweitert. 

Die Arbeiten betrafen: 

| 1883 | ıss4 | ıs85 
I. Allgemeine Berwaltung 

(Motivirte Eingaben, Be- 
BOIENIER EM.) MA. ee 

II. Unterfuhungen u. Gutachten 
Da Scetichter In. 2015. 0 
a) Mord, Körperverleßungen, 

Sittenverbrechen, verdäd)- 
tige Todesurſachen (Gifte, 
FREUE LEW)... 4 

b) Branpftiftung, Grplofio- 
NEID. an et l 4 

ce) Medizinalpfufcherei, Nah— 
rungsmittel, Betrug, Sad)- 
beſchädigung, Schriftver- 
gleihung n.f.w. . . .[14 

II. Berhandlungen vor den Ge- 
Aa BR 5 7 

IV. Verhandlungen vor d. Ilnter- 
jucdungsgerichte und damit 
verbundene Unterfuchungen, 
Ausgrabungen, Sektionen u. 
Rorreipondens „IE Hr, 18 9 20 

V. Unterſuchungen u. Gutachten 
für Medizinalbureau, Bolizei- 
und andere Behörden . . 69 67 84 
a) Verdächtige Todesurfache, 

fragliche Vergiftung u..w.| 2 4 4 
b) Nahrungsmittel und Ge- 

brauchsgegenſtände. . .118 15 21 
c) Fabriken und gewerbliche 

Anlagen AL 2.208: 127 19 24 
d) Allgemeine janitäre inter: | 

677 14 22 
e) Diverfe andere Unterſu— 

Hungen und Gutachten . [15 15 13 
VI. Befichtigungen von Fabriken, 

29 ID (SO) er [ee] 

30 27 182) Q “ 
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gewerblichen Anlagen u. ſ. w. 20 16 21 
VII Konferenzen u.Kommiffionen 

mit anderen Behörden . . 8 2 3 
VII. Unterfuhungen aus eigener 

Snitiative . i 2 27 23 30 

Zufammen . .| 1206] |ı7a] laıı 
Bemerkungen: 

Zu 1883. I. Cognac enthielt fehr geringe, nicht als 
gefundheitsichädlic) zu erachtende Mengen Eſſigſäure und 
Spaniſchen Pfeffer. — Berjchiedene Butterproben waren 
Gemiſche von Naturbutter und fremden Fetten, bez. Kunft: 
butter. Die quantitative Beltimmung der Gemengtheile 
erwies ſich jowohl nad) Hehner’3 als nad) Neichert’3 Me— 
thode ald unzuverläffig. — Zimmet (Kannehl) konnte 
troß eines Ajchengehalts von 8,24% (wovon 3% in Säuren 
löslich) nad) der Natur der Afchenbeftandtheile nicht als 
gefäljcht erachtet werden. — Rothwein war völlig in 
Gährung übergegangen und wahrſcheinlich ein „ſtark be- 
handeltes’ Kunftproduft. — Der fogen. Frank-Kaffee 
erwies ſich als Cichorien mit Zucker u. a. geringfügigen 
Zufäßen. — Ein Flafheninhalt, zur Bedrohung mit 



einem Verbrechen benußt, erwies fid) als verdünntes Gly— 
cerin. — Zur Abtreibung der Leibesfrucht war von 
einem Heilfünftler unter der Devife „Die elektriſche und 
thermifche Heilkraft der Natur“ Waffer mit 0,26% Eſſig— 
fäure und 0,35% Seeſalz verabreicht. — 94 g zuberei- 
tetes Kaffeegetränf waren duͤrch 2,43 8 Stleejalz, 
Butterbrod durch Phosphor gejundheitsfchädlid ge 
madt, ein Kind wurde durd Morphium vergiftet. 

Yu 1883. V. Aus ruſſiſchem Noggen wurden 
durchſchnittlich 0,28%, aus den oberen Partieen der Güde 
nur 0,15% Mutterkorn mechaniſch ausgelefen. — ©ogen. 
Mäuſeweizen war durd Strydnin vergiftet und mit 
Ultvamarin, bez. Fuchſin, gefärbt. — 82,33 g Kaffee- 
getränf waren durd) 0,144 & Blei (entjpr. 0,21 & Dlei- 
zucker) vergiftet. — Trinfwaffer auf einem Schiffe war 
mit Galpeterfäure verunreinigt, welhe von der Galpeter- 
ladung des Schiffes oderpon Gewäfjern ver fünamerifanifchen 
Salpeterfüfte herrührte. — Auf den Gehalt des Aljter- 
waffers an organifchen Subftanzen erwiefen fich die Ab- 
flüffe der Niefeltwiefen von Fuhlsbüttel ohne Einfluß. — 
Bezüglich der von der Reichsregierung entwickelten Vor— 
fchläge zur Desinfektion ſeuchenverdächtiger Seeſchiffe 
dur) Cublimatlöfung (1:1000) zeigte fi, daß reine Su— 
blimatlöfung auf Eiſen ftärfer, als folcye mit Zuſatz von 
Geewafjer bereitete und Lebtere wiederum etwa nod) 
4); mal fo ſtark forrodirend wirft, als reines Seewaſſer. 

Zu 1884.11. Künftlide Epheublätter und Frudt- 
Inoten waren ſtark Arſen- und Kupfer haltig. — Ge— 
mahlene Kaffeée's waren mit Ziegelntehl, Mörtel und 
Kreide, angeblich reiner Kakao mit SKartoffeljtärke ver- 
fälfcht. — Glaſur von Kohtöpfen gab an 10prozen— 
tigen Eſſig 43 mg auf je 100 cem Snhalt oder 175 mg 
auf je 100 gem Oberflähe ab. — Metallfolie für 
Schnupftabaf beitand aus 91% Blei und auf der Innen: 
flähe gewahten 9% Zinn; der Tabak felbit enthielt 
0,2925% Blei. — 2 Kunftbutterproben erwiejen ſich 
ald frei von Naturbutter. — Suppe enthielt auffallend 
viel (0,086 %) Magneſia, Leichentheile fehr große 
Mengen Schwefelfäure. 

Zu 1884. V. Ghofoladetafeln enthielten Peru: 
balfam ftatt Vanille. — Saffee in gepreßten Tafeln 
enthielt feine fremden Beftandtheile. — 2 Weine waren 
zweifellos ungenießbare Kunftprodufte, aus mit Alkohol 
verſchnittenen Naturweinen und „Couleuren“ bereitet. — 
Die Entaille einer blehernen Kaffeefanne enthielt höchſt 
geringe, gejundheitsungefährliche Mengen von Baryt, An: 
timon und Arſenik. — Verſchiedene öffentliche und Privat— 
brunnen, Duell: u. a. Gewäffer zeigten fidy ftarf 
verunreinigt. Die Brunnen: und Drainage: 
wäſſer des Gentralfrievhofes zu Ohlsdorf, ſowie die 
Waſſer der Alſter und des Eilbeck nach dem Einfluſſe 
der Rieſelfeldwäſſer von Fuhlsbüttel und Friedrichsberg 
zeigten feine Verunreinigung durd) Fäulnißprodukte; je- 
doch erwies ſich das Eilbeckwaſſer ſchon beim ITebertritt 
auf Hamburger Gebiet als ftarf verumreinigt. — Die Ab— 
flußwäffer einer demifhen Fabrik fteigerten den 
Sehalt des Elbwaſſers an Schwefelfäure bis zu 50%, den 
an Eifen bis zu über 200% gegenüber den urfprüng- 
lichen Gehalt. — Als Urſache der Erfranfung der 
Pflanzenwelt in der Umgebung cemifcher Fabriten 
wurde die Zufuhr von Salzfäure, Whosphorfäure, Kalk ıc. 
erfannt. — Die Korrofion des Eifens der Schiffs— 
räume durch Karbolfäure erwies fi int Ganzen als gering, 
aber als wachſend mit der Berdünnung der Löfung. 

Zu 1885. II. Einige Butterproben waren zweifel- 
los Gemiſche mit fremden Fetten. — Hennefiy-Cognac 
war durch etwa 15% Wafjer und Zucker (vermuthlich Zucker: 
couleur) verfälicht. — Sogen. Kräutermalz - Gefundheits- 
bier war wegen Gehalts an Ingwer und Bonteranzen zu 
den flüffigen Arzneimifchungen zu zählen. — Angebli) 
giftfreies Nattengift erwies ia als Gemiſch von 
kohlenſaurem und ſchwefelſaurem Kalk und Baryt, Ultra— 
marin und Bleifalz niit verunreinigenden Spuren Arfen 
und Antimon. — Gin ätzend wirkendes Pflafter ent- 
hielt auf 100 gem eine 1,58 Kaliumbichrontat entiprechende 
Menge Chrom. — Vergiftungen erfolgten durch Mor— 
phiumbydrochlorat, Arjenik, rohe Karbolfäure, Stechapfel— 
thee und Phosphor. 
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Bu 1885. V. As „türfifher Honig“ wurde ein 
Gemisch von Zucker mit dem Defoft von levantiniſcher 
Seifenwurzel feilgeboten. — Die Marmelade einer 
Wiener Torte enthielt unerheblihe Spuren Kupfer. — 
Eine Ladung Erbjen war bei Havarie des Schiffes nur 

‚relativ gering durch gleichzeitig geladene Kaliſalze be- 
ſchädigt, aber durch weitere Zerfegung ungenießbar ge- 
worden. — Sn rothem Wollenftoff, durch weldyen 
‚Arbeiterinnen erkrankt fein follten, wurden nur kleine 
Mengen Zinn und Aluminiumfulfat gefunden; die Farbe, 
ein Azofarbftoff, bot feinen Anhalt. — Die Abläufe 
einer Malzfäbrik erwiefen ſich als reid) an Albunti- 
naten. — Die Brunnen» und Drainagewäffer des 
Dentralfriedhofs zu Ohlsdorf zeigten feine durch die fort- 
gefchrittene Belegung erzeugte Verunreinigung. Die perio- 
diihe Prüfung der Niefelfeld- und Ablaufwäjjer 
von Friedrichsberg und Fuhlsbüttel zeigte eine jtetige Zu— 
nahnıe der Neinheit des Wafjers und damit Der Wirf- 
ſamkeit der Niefelfelder. 

Zur allgemeinen Kontroleder Nahrungs- und 
Genußmittel, fowie der Gebraudydgegenftände nad) dem 
Sefeß dv. 14. Mai 1879 wurden in dent Snftitut Bolizei- 
offizianten ausgebildet, deren diesbezügliche Thätigkeit in- 
deſſen infolge anderweitiger dienftlicher Pflichten nicht ver— 
werthet werden Fonnte. 1884 wurden von 124 beliebig 
eingefauften Proben 22 Fälle beanftandet und zur poli- 
zeilichen Kenntniß gebracht. 

Die amtliche Petroleumfontrole wurde in Ueber— 
einftimmung mit den Verein der Hanıburger Petroleum- 
importeure, der Handelskammer und der Deputation für 
Handel und Schiffahrt, fowie der übrigen Verwaltungs- 
behörden jeit dem 24. Mai 1883 derartig geregelt, daß 
(zur Umgehung einer weitgehenden Beläftigung des Groß— 
und Kleinhandels) die Ueberwachung direft nach der Zu— 
fuhr eintritt und Die Proben jeitens der Verwaltung des 
Petroleumhafens gezogen werden. 1884 wurde dieje amt— 
lihe Kontrole auf jämmtlihes, in Hamburg einge- 
hendes, noch nicht amtlic) getejtetes Petroleum ausgedehnt; 
jeit dent 17. November 1885 ift dieſe bisher wöchentliche 
Kontrole in eine tägliche umgewandelt. 

Demnach wurden minderwerthig 
geteſtet befunden: 

1883: 326 Prob. in 657 Beftimmungen 11 Ladungen—3,4% 
1884: 486 „.„ 970 r ——— 
JJ — e 9 1060 

Dei minderteftigent PBetroleun machte fi) nad) zwei- 
monatlicher Yagerung in Barreld im Freien feine Ver— 
änderung, noch weniger eine Erhöhung des Entflanı- 
mungspunftes bemerkbar. 

Merzeichniß 
der für die Bibliothek des Kaiſerl. Geſundheits— 

amtes eingegangenen Gefchenke. 
(Gleichzeitig als Empfangsanzeige und Dankesbezeugung.) 

Mach, E Bericht über den 3. öſterr. Weinbau-Kongreß 
in Bozen vom 20. bis 24. September 1886. Bozen. 
1987.0.,8% 

Mittheilungen aus dem Verein für öffentl. Gejund- 
heitspflege der Stadt Nürnberg. 10. Heft. 1887. 
Nürnberg. 8°. 

Mittheilungen, ftatiftifhe, über Elfaß - Lothringen. 
Heft 19 und 22. Gtraßburg. 1888. 8°, 

Monatsberichte des ftatiftiihen Amts der Stadt Bres- 
lau für das Sahr 1857. Breslau. 8°, 

Ortſchaften-Verzeichniß des Königreichs Bayern. 54. 
Heft der — Statiſtik des Kgr. Bayern. 
München. 1888. 

Perſonal, dad medizinal- und veterinärärztliche, und 
die dafür bejtehenden Lehr- und Bildungsanftalten 
im Königreid) Sadhjen am 1. Sanuar 1888. Dres 
den, 1888. 8°, 

Rapntund, Dr. D. 1. Gefammtbericht über das üffent- 
lihe Gejundheitswejen des Reg.-Bzks. Aurich ins— 
bejondere die Sahre 1883, 1884 und 1885 umfafjend. 
Emden. 1887. 8%. 

Redigirt im Kaiſerlichen Gefundheitsamt. Verlag von Julius Springer in Berlin. — Drud von G. Bernftein in Berlin, — 



rn enangen 

des Raiferliden Sr Geſundheit 
Die Veröffentlichungen erſcheinen jeden Dienſtag. Abonnements 

werden zum Preiſe von A. 5 halbjährlich von allen Poſtanſtalten (Poſt— 

Ztgs.-Preisliſte 5910) und Buchhandlungen, fowie von der Verlags— 

handlung angenommen. 

Berlag von Julius Springer 
un 

2, © 

, Pr die dreigeſpa 

BERURTEN ift, werden nad) Vereinbarung 

in Berlin N., Monbi u fa oe 

XI. Jahrgang. Berlin, den 21. Auguit 1888. 

nhalt. MEINE ran). Bolksfrankheiten in der Be— 
— ©. 505. — Oeffentliches Geſundheitsweſen in Berlin 1883 
bis 1885. ©. 505. — Sterbefälle in — Städten von 40000 und 
mehr Einwohnern. ©. 506. — Desgl. in größeren Städten des 
Auslandes. ©. 507. — Erkrankungen in Berliner Krankenhäuſern. 
&. 507. — Desgl. in deutſchen Stadt und Landbezirfen. ©. 507. — 
Siatitiihe Mittheilungen aus Breslau. ©. 509. — Witterung. 
©: 507. ‚— Beige Mafregeln 2c. ©. 509. — Beterinär- 
Soriseitiche — geln. ©. 509. — Medizinalgeſetzgebung ꝛc. 
(Preußen) Unterſuchung der nach den Nordjeehäfen zu befürdernden 

Ne ©. 510. — (Baden) Verkehr mit Nahrungsmittel. 
510. — (Sachlen- Altenburg.) Verpflichtung Der — 

511, — (Stalten.) Mibhräuchliche Ausübung der Heilkunft. 512. 
— (Deögl.) Unterweiiung der — in der Geſundheitstechnik. — 513. — 
Schweiz.) Arbeit in den Fabriken. ©. 513. — (Sranfreich.) Sanitäts- 
ſtatiſtik. ©. 513. — Afrika. Congo-Staat.) Handel mit geiitigen 
GSetränten. ©. 514. — VBerhandlungen von gejeßgebenden 
Kör erichaften. (Defterreich.) Bekämpfung der Pellagra. ©. 51a. 
— Bermifchtes, (Breußen. Berlin) Mil. ©. 514. — (Braun- 
fchweig.) Milchunterfuchungen im chemiichen Laboratorium. ©. 514, 

- Gefundheitsftand 

und Gang der Kolkskrankheiten. 

In der Berichtswoche find nachjtehende Todesfälle 

und Erkrankungen an Boden, Tledtyphus, Rücdfalls- 

fieber und epidemiſcher Genicjtarre gemeldet worden: 

Boden: Vororte Wiens 2, Lemberg 1, Prag 9, 
Trieſt 2, Paris 1, Warſchau 5 Todesfälle, Wien 

und Budapeft je 2 Erkrankungen. 

Fledtyphus: Reg.-Bez. Marienwerder 

Petersburg je 1 Erfranfung. 
KRüdfallsfieber: Petersburg 1 Erkrankung. 
Epidemiſche Genikjtarre: Kopenhagen 1 Er- 

franfung. 

Im Mebrigen find befonders hervorzuheben: 
Unterleibstyphus: Berlin 7, Paris 9, Peters- 

burg 11 Todesfälle; Budapeit 14, Kopenhagen 20, 

Petersburg 39 Erkrankungen. 
Majern: Hamburg 14, Wien 7, Vororte Wiens 6, 

Prag 10, Paris 29, London 51, Petersburg 30, 
Odeſſa 7, Todesfälle; Berlin 104, Reg. = Bezirke 

Schleswig 252 und Wiesbaden 105, Wien 57, Buda- 

peſt 50, Betersburg 122 Erkrankungen. 

Scharlach: Danzig 11, London 17 Todes— 
fälle; Berlin 44, Münden 33, Neg.- Bez. Düſſel— 
dorf 128, Wien 19, Kopenhagen 23, Petersburg 36 
Erfranfungen. 

Diphtherie und Croup: Berlin 12, München 
7, Wien 7, Budapejt 9, Paris 24, London 33, Peters- 
burg 11 Todesfälle; Berlin 60, Breslau 18, 

München 36, Hamburg 26, Reg.Bez. Schleswig 111, 
Kopenhagen 46, Petersburg 40 Erkrankungen. 

Keuhhuften: London 27 Todesfälle, Hanı- 

burg 35 Erkrankungen. 
Rob: Petersburg 1 Todesfall. 

und 

rungs- und Genußmitteln zu entnehmen. 

Mittheilungen über den Stand des Hffentlichen 

Gejundheitswejens in der Stadt Berlin während 

der Sahre 1883, 1884 und 1885, 

(Dal. Beröffentl. 1837 ©. 564.) 

4: 

Die Neberwadhung des Verkehrs mit Nah— 
rungs- und Genußmitteln wird bereits jeit dem 

Sahre 1879 in Berlin in der Weije gehandhabt, daß 

allwöchentlic) an zwei Tagen eine polizeiliche Kom— 

miffion einen jedesmal für diejen Zweck zugewieſenen 

Stadttheil begeht, um dort theild aus Verkaufsge— 

ichäften, theil3 auf Wochenmärkten Proben von Nah— 
Dieje 

wohlverſchloſſenen und fignirten Proben wurden in 

der Berichtözeit, da eine jtädtiiche Anftalt zur Unter: 

ſuchung von Nahrungs- und Genußmitteln für Berlin 

noch nicht beitand, in dem Laboratorium des ver- 

eideten Chemikers Dr. Bifchoff einer chemiſchen und 

mifrojfopijchen Prüfung unterzogen. Wurden etwaige 

Ausstellungen des Sahverjtändigen vom Polizei-Prä— 

fidium für begründet erachtet, Jo erhielt der Verkäufer 

zunächht eine Berwarnung nad) Formular, in welcher 

unter Mittheilung der gefundenen Verfälſchung darauf 

hingewiejen wurde, daß ein weiterer Verkauf der be= 

anftandeten Waaren ftrafbar ſei. Ergab nad) einiger 

Zeit eine durch geheimen Ankauf gewonnene Probe 

diejelbe Verfälſchung, Verunreinigung 2c., jo jtellte 

das PVolizei-Präfidium den Strafantrag und zwar in 

weitaus den meijten Fällen mit Grfolg. Auf dieſe 

Weiſe wurden 
Proben Proben EStrafanträge 

entnommen | beanjtandet gejtellt 

1883 3958 501 127 
1854 3874 327 43 

1885 4383 127 108 

Die Zahl der Beitrafungen kann mit Sicherheit 

nicht angegeben werden; foweit dem Verfaſſer des 
(Fortjebung auf Seite 508.) 
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Sterblichkeit in deutſchen Städten v. 40000 u. mehr Einw. 32. Woche v. 5. bis 11. Auguſt 1888. 

3138GeſtorbeneVerhältniß⸗ Todes-Urjadhen)) 
© S| erkl. Todt- zahl der — 

ei | R| geborene mem 0 Rz a 88: |. |z2 38 u — 
sales — = a | #5|3 5 | 383 SS alı= 

Ein— Soleao 32 lrichts⸗ 3-85 S2|,2| @ |£e| 553 wo 1% a 

Der SE |s5 53 |wode #0 2 = a282|3 5288 sl=elss| 8 
€ wohner | 88 |S$ 3 |, 34 | Geftorbenen| 3 | = | 2 Erle 8 |#E 55 ——— 3 

Städte =5 R = Sl auf 3 es e zes = a SE =2.|3° = 

os >| 9 =2 | woher ud |2 | 8 | & 8.828 & |88| 38 +2. 
as|l 2| = | 85 [m are ee) 8 
Ra We rechnet slolaläse |S |828#5 32 |5 |©: 

1 2 3 4 5 6 7 | 8 GEEDEERE ER] 15 Fe 17 | 18 119 120 

2 Mahen . .... | ıoosseel nl al szl 15 Joı 2688 I-| 1 -I-|-| 6| 3| 5] a) Al or] ı 
Falltona se... 1117801 7213| 50°) 2a [e33 53 | 3)—| 21-1) 5] 6) Ge 

+ Augsburg... 68227 | 50-|— | 87 | 12° 128,2 | 287 || = 
+ Barmen 1067491 65 | 21.38 | 17: 1185 | 226 I—- | ———— 
+Berlin.....». 1414 980 | 867 | 33.) 615 | 9021 122,6 126,3 | 6) 11277) 2] 71782 72UrEzE a LIE En 

+ Bodum. .... 445511881 2 [1a 19 J163 98,9 == |) 1-7 
+ Braunfchweig 90410| .68| ı| 49 | 23 l2a82 1247 | 1l—| 1) re 
Bremen ... 1214641 651 2| 51 | 18 121,8 1207 | 21 ı[-/—/|—-[10| A| 6| 6) 6) 9] 4 
+ Breslau... .. 313451 [| 2231 8 | 163 | 68 1270 | 810 1-|—| 5| 11 17 117) YRzası Dee 

Eharlottenburg 48514] 47 | — 3539| 28 [a1,8 | 308 I-|—!— | 11—! 1) 5lı6)| 9) 91 14] 2 
+6henniß .. 118926] 96| 2| 67 3 [298 | 322 1—|—| 8! 2] LI 427 2er EEE 

+8aniig 2... 118037) 79] 3] 631.25 1278 | 971. |—|11| 1) — | — a 
Darmſtadt . . 53930| 3232| 3[ 20) 7 Jıs6 | 199 I-1—- | -|-|—-| a| 1) 5) ZI 707 
Dortmund sasıs| 69l 3] 22 | 18 [258 | a67 I=|—| 3| 8) | Aa 
Dresden... 259 142-|-166-|* 9-J-103 784 -[20,5-195,2> ee 
+ Düfjeldorf 1253834 | 87 I—| 49 | 21 [20,3 1242 I-\—-|-\ 1/-| A| 1) 7) 5| 2] 361 
+ Duisburg... ..| 50761] 44 212231 145925 | 271 I-|—-)=- |, 210 SD 
+ Elberfeld... . [118195 | 85 | 41,.27-| 18 |124 | 23,1 |= || 2) | = ar — 
AN. Deren 610386 |. 43 | 1| 36 | 22 1307 | 231 I-i—| 2|-/- 17 95 3 110210 

al 163133 9 Tısa | 289 1-1= | |— || WS made 
+ Stanffurt a. Di.| 163655 | 96 | 2| a7 | 14 [149 | 199. .|— | 1 | — | SUB 
1x» € Frankfurt a. D.| 55604| 41 33 120° 129,9 | Do | TA Se 7 
+ Sreiburg i.®..| 43892 | 28| 2| 279) 9 32,0% 237 u a 3 = ka 4 je i 
N-&ladbad). .| 47767 | 36 | 9 [272 |354 1-1 -—|— ||| gez 

+6örlib......| 5848| |< | 25 | 15 [222 [980 |-|-/—/-|-) ı Al) 7| 7) 9|- 
+ Holle a.©. ..| 87407| 49 | 1 | a3 | 28 1256 | 256 | ı1-| 2I-|—-| 5| 1118| 10) 97 il >= 
— 498554 | 329 | # | 224 6.1234 | 26,6 |jl41— | 4, Ti 1 820720 72500225 915 7 

Hannover... 148458 | 102 | 6 | 51 | 20 11791927 | 1) -| 21 —|— 3 2 
Karlsruhe 6 /eL55. 1. 28 a 2% 6 120,9 205 a By REN ; 1 5l 4 1 — = 
Bel MS HR 67077 | 48 < 21 9 (163 | 212.1—-1—|. 11 |) San 
Selen 55 89 AS le mo 10 [37 9 De leo £ 8 
u 169988116 | 2. 94. 5 28,5 269 Int De 715 3alıo 15 47) 
+ Söniasberai. Br ( 3 90 C 2 r Königebergi.Br. | 156441 | 99 90 | 51 |29,9 — | 1| 2| 11— € 

Frefeld „u... 98691] 67| 31 28, 14 14,8 250 Tele 3 ı ; * 2 
NOTEN, 181324 | 12 | 6 | 7a| 36 212 | ar 
Rn eonige ne 46545 | 2325| 2 3 18:1380 | gg) 1-1 21-1 4 1 9 2 

57642| 29 h1.| 791710. [17.1 808 | = lu) = | Sara N r 1 a © 
— 171086 | 3189| 4 95 | 58 [28,9 | 266 |-1-,—| 2/—| 6 | 5/33 48] 2 

KON yore 63.119: 7.839.121 159777 210150322 nal, he * 
a ent, 63,209: | Aa 2 2800 217 2 0 — 1!—-|1— { 3 2 9 2 1: 5 
BD WAR ARATARIE 54558 Port ga DT ale ee ae a [31 3 
r Dülhaufen i.E.| 72 926 ze : re 5 Y - | 2 SP 
a ...[ 278494 | 168 | 10 | 187 | 83 349 808 I— | ı| 21 —| 1 la | 8lsal 5 51 eos 
Münfter..... 45 983.| .14 1 4.1153 10848 

Kin n ’ ihr os ters 6 ji mi Ber . 
rMRürnberg . — 1927832110058 mare er] 16.1774 More Se 3 6 9 ni r 
r Blauen i. 8. 4£860| 39] 2| 21 10 938 975 EA TRNISE 3 — 
Fol nn 6e658| 52 | ı| 32 |. 18 [23/5 | 298 1 -|—| 3 4 a —— 
N Sn a or.) 52132| 24 | 2|.29| 11 (289 | 948 |— s|=/—| 21) Sl 2 

ln aA 40591) 211 —| ıs let 55 
108565 | 69 | 2] 68 35 3 37 —— RE 5 Me 5 

+ Ctraßburg i.&.| 1158701 sr | 1 ss | 27 Iaru | 3er 3 | 21 DE — lass 5 —— 6012671 11 | — 2) 61 oa 
Baer ITS Ace 

4 Mieabaden . | 5818| sol | 15| % 192 am [ 110 
+ Rürzburg 5707| . >|. [184 | 90 ja |, | 7 Ei re 7—— 
+ 3widan ..... 4144| 6 1—| 151 10 isses 412-212) Deore 
Bon an en sihmeten Stadte berichten über bie Sterbefälle auf Grund ärztlicher 
1. Dezember 1885 unter Bericfichtigun ee — Tie Einwohnerzahlen find nach Maßgabe der endgültigen Ergebnijfe der Volkszählung von 
theiligten Orten für ben 1. Juli 1888 —— on 1880 bis 1885 durch die Bolfszählung ermittelten Zu= over Abnahme der Bevölkerung in Den be— 
ermittelt. Die Berehnung der burbihiituig morven. Auf Grund derielben werden die Verhältnißzahlen der in der Berihtswoche Gejtorbenen 
1883 €. 231, 1884 ©, 21% 1885 IL © — für die Jahre 1882—86 iſt auf Gruud der in den Sahresüberfichten (Beröffentlichungen BZ . 238, . 759 und 1887 ©. 455) mitgetheilten Angaben über Einwohnerzahlen und Sterbefälle erfolgt. 

ı) Wegen etwaiger an Boden, Fleckty iasi | ger » } Jpbus, Choler ties : ara S 
— ?) Nimmt erſt jeit 1886 an der B echten Keen ne nenn AR IhlIe ver. de NE 

Zodtenicheine oder laſſen die Nachweilungen wenigitens 

Seite, 
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Sterblichkeit in größeren Städten des Auslandes. Woche vom 5, bis 11. Anguſt 1888. 

Geſtorbene | 23% Todes-Urfahen) 

S = Se es = = — 1. > . — = »® Sg Brech⸗ 

Ein Ei i ° Euer 2558 = S ur al 258 ra | 2 
ö * = ESTER Sol 355 | Oan| .B: e=l30 — — 
Namen der Städte = ei Ss FsslEss8l.e|S 23 33 5855| 52 582 =2s|153|, Bra zelsserisalE Ss mal se 2285 „Bags 

s | 2 | 8 |8,Plesssi2a| 8 5583 2235028 Selen] 
as ja] 2 ser\sssalgro es 15782 a8 =E »3|: 

e |ES — Ener ale : 
= 27 |R5D a a — SIEH 

URTELRUNE eu 8 0. 390016 | 268 | 16 | 149 61 19,8 1|-| - il 121 16. 13 — —18013 
Brünn bis 4. Auguft . .. 86 372 3 6 52 313 ae 3 a 3 211 

Brüffel bi8 4. August . . » 181 270 94 2 72) ı 20,9 a 1 2 Sell 319 
Burapeit bis 4. Auguft . .| 442787 | 32 | 13 | 327 | 148 38,4 ZU ET. SO ER 2 DEE | F4BlE797 — [1081 17 
RD TR a 135 600 60 2 36 10 13,8 — 2| — — a 2 14) — 
eg |. . as 126 | 194 —| 3| — ER 1201239 
| 10 |... 1075,02, 10) | -| 21 1.) 7 | 5 
Graz bis 4. Auguft . » » » | 105509 - 6 35 ; en | a | le 19) 4 
Kopenhagen bis 7. August . | 300 000 199 A — 29 1912| — — 6 J else so 62| 8 
Krakau bis 4. Auguſt . . - 74 084 49 3 37 '8 25,6 BANN UN TV 7 8 le 
Lemberg bis 4. Auguft . . 120 868 r 4 59 e 23, .\..21 3 1 : 3.25 22 0 
BTBRINNDL. . 599 738 318 5 218 833 19,0 2 1 c : 176 8 

432782922228 1476 493 ia | ea 6 21131 | 68 5| 3|952 | 56 
int Pas ur 401 930 B ä s : — > B 
a 3850600 £ 9 | 174 | Bere hit 11,18 31,733 2.815122 | 11a] T 
TEE I A 2260 945 | 1180 93 869 178 20,0 29 4 | 24 9 4 160 64 109 . 1436] 30 
Petersburg bis 4. Auguſt 928 016 473 | 19 | 555 190 altei30. ugd | 117911 74 | 14 | 146 65 
Brag u. VBororte. a... 18 295 857 - 6 | 168 41 295 |10|—-| 4 De Anl 7 6 9 3 
None Bis. Sul 0% 388 300 41 | 18 | 211 58 28.0 -i-| 2 6 1428197 37 131] 9 
Stodholm bis 4. Auguft. . 22159 | 131 4 69 21 162| — | 2| — 21) 12 76 1518 231 1089 
BIETEN ee Re RE 156 042 s e 86 31 23 ee | 10 722, el tt 
Venedig bis 4. Auguft. .. 150 502 87 5 3 15 24,9 IE" a I ——— el 2, 
Warihau bis 4 Auguft . .| 444 814 562 | 17 | 194 83 223,7 117272 ar — ii 24199 42 a a el I 
Mien bis 4. Auguit.. . . - 800 889 498 27 310 103 20,1 7 3 11- 22 1651 .2521,.42 — | —- 1192 6 
11 Vororte Wiens bis 4. Aug. | 411396 |. 13 | 195 | eurer — ER a 

EEE ED LEN El ERLERNEN EEE — NT 

Aus Berliner Kranfenhäufern. Gemeldete Erfranfungen. Aus deutichen Stadt: u. Landbezirken. 
(Königl. Charite, Städtiſche Krankenhäuſer im Friedrichshain und zu Mitth. d.Kgl. San.Komm. 5. Berlin, d. ſtatiſt. Amtes d. Stadt Breslau, d. 
Moabit, St. Hedwigs-Krankenhaus, Bethanten, Eliſabeth-Krankenhaus, Nerzte-Vereins 3. Sranff, a. D., d. Med.-Snipektor. z. Hamburg, 2. kgl. Be- 

Lazarus-Krankenhaus, Augujta-Hoipital, Jüdiſches Krankenhaus.) zirksarzt d. Stadt München, d. Vereins f. Öff. Gejundheitspfl. 3. Nürnberg, 
Für die Woche vom 5. bi8 11. Auguſt 1888. D.betr. Kol.Reg.-Medizinalräthe u. Fürſtl. Reuß'ſchen Bhyfit.-Bezirtsärzte. 

a m eine © & Kemer Te 

— — | @ebensalter — — Bett Sein PS 1on]SS 
rankheits- PT 2,16 1 16.| s1.[eLu| 8 ezirk Ba ee 
formen Sabll | | pie nis Bis bis bar] © era — 

| 5._| 15. |_80. | 60. Jüber] ® = ı= 
Majern und Nöthen . . . GERT IE 31 —|.—["1 Sadt Berlin ir 5 Aug. 18 104 44) 607 

oe el ee „) BONES oo ae dessl. a3 DET 
Diphtberie und Eroup. . . RE Nil, — IT STOnDtr a De He ee Tl 1 8 — 
Unterleibötyphus . . . . - a E82 ln „ Hamburg u. Bororte | 5.—11. Aug. | 13 | 11| 14| 26| 2 
Brechdurchfall inkl. Ruhr und Münden tee desgl. J———— 

Cholera nostras . . - - 71|5|-|1|/ -| -|1|7 » Seile no desgl. 2 — 6 3 — 
ubetieber . ....... er | BateneBea lachen nen deögl. 2 a 
echielfieber., I... u; 3I—- -Ii —- | 31 —\—o| — ” ta). mn Oo deögl. >. 4 ln 
Rule ae — 5l-|1-|-| 2| ı| 2|1 — Suſeldor deögl. 4) 8| 1288| 8| — 
Syphilis inkl. Sonorrhde .| LI - | - | ı| an) 9) -| — " (Cum oo dessl. 7202 
Lungenihwindiuht . . . .| | 11 - | — | 12| 20 1120 Hamohern desgl. 5| 8) 2119| — 
Andere Erkrankungen der Y Hildesheim. . . e : : ; 
Ahmungs-Drgane . . .| 27| 2| 3| 2| 10 w 5 „  Königöbeg‘) . » desgh 4) 7, 9| 14| 3 

Auter Darmfatarıh. . . Se en 5 Marienwerder. . desgl. 62 
Säuferwahnfinn und chroni- Re ciiniter. >. 2°. desgl. N IR Da 

. . Altoholismus . . . 1a el ala | " Schleswig‘). . . Deögl. 39) 2522| 236| 11L| 1 
Akuter Gelenfiheumatismus | 17 | - | - — 10 6| 1] — n Oleunpe desgl. a — ——— 
Andere rheumat. Krankheiten | 101 — | — — 4) 4| 2| — „ Stand .. - dessl. De a et 
Verlegungen. . - . - ..] 108 | — | 10.) 5| 35) 55] 13 | 2 ur ER, oo De . U DE: air: 
Alle übrigen Krankheiten. — 0 Wiesbaden ... desgl. 13 | 105,| 30.) 23.12 

E ER Reupiher) Greiz . . » . R ® £ . R 
Summe | 782 | 23 | 35 | 39 340/295 | 50 1 59 | Rhyittats- | Zeulenroda . ; 

Gejammtbeft. war am 4. August 3762 und bleibt am 11. Auguft 3757. Bezirt )Burgk . . 

Witterung. Woche vom 5, bis 11. Auguſt 1888. 
Nach Beobretungen der landwirthſchaftlichen Hochſchule in Berlin und der meteorologiihen Gentralftation in München. 

A Temperatur in Co Luftdruck in mm?) |[Relat. Feuchtigkeit d.Luft?) Sol Kor 
’ 2 * 3 de er Beobachtungs- | Be Fachtungs E 8 2 a > 5 3 = Nieder⸗ berrichende Windſtaͤrke 

Ort Tag =, = 2 $ = = $ = ichlages Wind⸗ 
= a Be Ss B= Be} 3 richtung 

3 = = AR & R R = mm 

5. Auguft 21,4 12,5 793,1 749,4 747,1 Tre 58 95 3,2 SW 3 

6 u 15,7 86 | 7488 | 7515 | 7548 77 74 87 2,9 SW 3 
R 7. " 15,5 10,2 757,9 760,1 761,8 8 11 59 0,2 SW 2 

Berlin BR; 23,4 82 | 763,3 | 7624 | 7630 | 87 50 67 0,2 SW 1 
9. 26,3 153 | 762,8 | 763,3 | 763,8 A 54 68 _ W 1 
10. " 30,0 15,5 762,2 761,0 760,1 18 31 62 — SW il 

1, 29,7 18,6 757,9 756,4 158,5 74 45 13 — W 2 

> Auguſt 21,7 a ae er 66 52 91 4,0 w 3,2 
6. n 14,7 6,7 715,8 716, 718,9 33 53 78 4,2 WM 31 

— 14,9 1,9 720,7 720,8 721,3 76 67 83 1) Ws 0,8 
M un ch en 8 Mi 19,2 2,9 723,4 123,3 123,3 80 49 il 0,2 SW 1,3 

; 9. = 22,7 10,3 724,4 724,3 723,7 67 93 718 — ER 0,0 
10. N 26,1 i1,2 7241 123,3 122,9 76 41 66 = 0) 0,9 
11, . 28,8 13,9 122,8 721,9 721,2 61 31 62 — W 1,5 

1) Megen etwaiger an Pocken, Flecktyphus, Cholera (asiatica) und Veit vorgekommenen Todesfälle bezw. Erkrankungen vergl. den Zert 
auf der erften Seite. — 2) Die Beobachtungen des Luftpruds und ber relativen Feuchtigkeit der Luft erfolgen in Berlin um 7 Uhr Morgens, 
2 Uhr Mittags, 9 Uhr Abends, in München um 8, 2 und 8 Uhr. — 3) Einſchl, Ruhr. — *) 6 Fälle von Scharlad)-Diphtherie. — °) Konta- 
Biöje Augenfrankheit 7. -- °) Eine günitig verlanfene Erkrankung an Milzbrandpuſtel in Altona durch ſibiriſches Roßhaar (in Hamburg) erworben. 
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General= Berichtes bekannt wurde, find in den drei 

Sahren 264 Verurtheilungen erfolgt. Die erkannten 

Strafen bewegten fi zwifchen 3 und 100 Mark. 

Die Koften der gedachten Unterfuchungen (im Ganzen 

35 352,07 Mark) haben von Zahr zu Jahr zuge- 

nommen, im legten Berichtsjahre betrugen fie 9314,88 

Mark. Seit dem Sanuar 1885 iſt die Zahl der 

unterfuchten Mittel durch einige neue (u. a. Mon: 

damin, verſchiedene Schnäpfe und Weine) erweitert, 

und find die Probenahmen von Butter und Milch 

erheblich vermehrt worden. 

Die Ueberwachung des Verkehrs mit Fleiſch 

in Befonderen fand einerfeitS auf den Wochenmärkten 

und den Bahnhöfen, andererjeits auf dem Zentral-Bieh- 

hof und in der Rokfchlächterei jtatt, wohin animaliſche 

Nahrungsmittel aller Art, welche von Privaten als 

verdorben oder anfcheinend ungenießbar zur Anzeige 

gebracht waren, zur veterinärpolizeilichen Unterſuchung 

dirigirt wurden. Die Zahl der Bejchlagnahmen auf 

den Wochen- und Privatmärkten, jowie Privatver- 

faufsjtellen und Bahnhöfen belief jih auf 2021 (702 

im Sahre 1885) und erjtredte fih auf 19 262,62 kg 

Fleiſch; in den polizeilihen Unterjuhungsftationen 

auf dem Zentral-Viehhofe und in der Roßſchlächterei 

fanden 238 Beichlagnahmen von 6321,12 kg Fleiich 

jtatt, ausjchlieglich der verworfenen Pferde. 

Außerdem wurden auf dem Zentral: Schlachthofe 
von je 1000 dajelbjt gejchlachteten Thieren 3,8 bis 

6,2 jährlih als zur menschlichen Nahrung nicht 

geeignet den Verkehr entzogen und jährlich 33 522 

bis 43 899 kranke Organe geſchlachteter Thiere ver- 

worfen. (Sm Betreff näherer Angaben aus einem 

Berihtsjahre vgl. Veröffentl. 1887. ©. 84.) 

Die Zahl der auf dem Schlachthofe konſtatirten 

trihinöjfen Schweine hat ſeit 1883 dauernd abge- 

nommen, dagegen tjt die Zahl der finnigen Schweine 
im letzten Berichtsjahre beträchtlich geftiegen. 

Bon je 10 000 Schweinen wurden 

1853 1884 1885 

trihinös befunden: 10,0 7,6 6,0 

finnig a 660 

Menſchliche Erkrankungen an Trichinoſe waren, 

ſofern eine Anſteckungsquelle ermittelt worden iſt, auf 

von außerhalb eingeführtes (geſchenktes) Schweine— 

fleiſch zurückzuführen. Im Jahre 1883 wurden 3 be— 

zügliche Erkrankungen, — eine tödtlich endende und 

zwei ganz leichte — feſtgeſtellt, 1884 ebenfalls 3 — 

mit Genefung endende — und 1885 kamen nım in 
dev Yamilie bezw. dem Haushalte eines Zahnarztes 
nach dem Genufje eines gejchenkten Schinfens Er— 
krankungen vor, im Ganzen 12, darunter eine tödt- 
li) endende. Dem Gejchenfgeber wurde nachgewieſen, 
daß er ſchon früher mehrfach trichinöſe Schweine ge- 
ſchlachtet und in den Verkehr gebracht Hatte. 

Die Beläftigungen der Anwohner einzelner 
gewerblicher Betriebsftätten durch die Iehteren 
gaben in 109 Fällen Anlaß zur amtsärztlichen Be- 

qutachtung: Diefe Gutachten, welche vorwiegend wegen 

Ruhe störenden Lärm und Rauchbeläftigungen er— 

fordert wurden, haben, wie im Berichte beflagt wird, 

durch eine Entſcheidung des Ober-Verwaltungsgerichts 

vom 18. September 1884 und eine Verfügung des 

Dber = Bräfidenten vom 18. November 1854 eine 

wejentliche Erſchwerung erfahren, dadurch, daß der 

Nachweis einer ev. ftattgehabten Gefährdung 
der Gesundheit zur Nechtfertigung eines polizei- 

lichen Einjchreitens im gejundheitlichen Intereſſe ver- 

langt wird. Ze mehr übrigens das Polizei-Präfi- 

dium der vermeidbaren Beläjtigung durch Rauch feine 

Aufmerkſamkeit zumwendete, um jo mehr haben, wie 

im Berichte erwähnt wird, die bezüglichen Klagen im 

Publikum fi) von Jahr zu Sahr vermehrt. Bon 47 

in den Sahren 1884 und 1885 eingelaufenen Be- 
ſchwerden wurden nach Erlaß der üblichen Verwar— 

nung 32 durch Bejeitigung des Nebeljtandes gehoben. 

Ausübung des Heilgewerhes. Dhne im 
Befie einer Approbation gemäß $ 29 der Gewerbes 

ordnung zu fein, Haben in Berlin während des Be- 
richtszeitraumes 62 Perfonen das Gewerbe als Zahn— 
arbeiter angemeldet und eine Perſon den Betrieb der 

Heilkunſt; 32 Perjonen haben ferner angezeigt, daß 

fie in Berlin ein Gewerbe als „Nathgeber in Krank— 
heitsfällen“, bezw. als Homöopathen, Baunfcheidtiften, 

Maijeure, Hydrotherapeuten 2c. betreiben wollen. 

Im Fahre 1884 wurden im Ganzen bei Veranlagung 
der Gewerbeſteuer 161 Perſonen ermittelt, welche das 
Gewerbe als Zahnarbeiter ohne Approbation be= 
treiben, darunter 14, welche auch die Zahnheilkunde 
ausüben. 

Gegen die Duadjalber und Geheimmittel- 
händler ift das Bolizei- Präfidium, nachdem ſich 
herausgejtellt hatte, daß die verhältnismäßig gering- 
fügigen Gelditrafen nicht beachtet wurden, feit dem 
Beginn de3 Jahres 1885 dadurd) erfolgreich vor— 
gegangen, daß es dur) amtliche Bekanntmachung 

vor der Anwendung aller derjenigen Mittel warnte, 
dur) deren Anpreifung nach dem Ergebniß einer 
chemiſchen Unterfuhung und der Preisberechnung 

eine Ausnußung des Publikums erwiefener Maßen 

bezweckt wurde. Das Verfahren hat, wie im Berichte 
beitimmt behauptet wird, für Berlin gute Wirkung 
gehabt. 

Da die Betroffenen nach folder Bekanntmachung 
zwar Die Abgabe der betr. Mittel in Berlin thunlichft 

vermieden, aber ihre Hauptthätigkeit nach der Pro— 

vinz verlegten, aus der dann die verſchiedenſten An— 
fragen nach Berlin gelangten, jo hat das Polizei— 
Präfidium beim Preußiſchen Minifter für Medizinal- 
Angelegenheiten den Antrag gejtellt, eine weitere - 
Verbreitung der Berliner polizeilichen Belannt- 
machungen in den Amtsblättern und Kreishlättern 

zu veranlaſſen. (Vgl. den Preuß. Minifterialerlag 
vom 10. April 1886. DVeröffentl. 1886. ©. 470.) 
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Statiftifche MittHeilungen aus Breslau. 
(Verwaltungs:Bericht des Magiſtrats der Föniglichen Haupt: 

und Nefidenzitadt Breslau für die drei Etatsjahre vom 
1. April 1883 bis 31. März 1886.) 

Gemäß der Ergebniſſe der Bolkszählung dom 
1. Dezember 1885 betrug die ortsanweſende Bevöl— 

ferung 299 640, die Wohnbevölkerung 297 183 Seelen; 
es gab 62936 Haushaltungen von zwei und mehr 
Perſonen, 4757 einzeln lebende Perſonen und 174 
Anftalten. Auf eine Haushaltung (incl. Anjtalt) 

kamen durchſchnittlich 4,42 Perſonen (gegen 4,40 i. J. 
-1880). Sn den drei Berichtsjahren betrug die natür— 
lihe Bevölferungszunahme 1430, 1099 und 1755 
Seelen. Auf je 10000 der mittleren Jahresbevöl— 
kerung entfallen 93, 94 und 92 Ehejchließungen, 362, 
356 und 358 Lebend- 19, 20 und 18 Todtgeborene, 
313, 318 und 298 Gejtorbene; die Iehtere Ziffer der 

Geſtorbenen ift die niedrigfte feit dem Sahre 1877. 
Die höhere (318) des Etatsjahres 1884/85 ijt bedingt 
durch die damals nicht unbedeutende Kinderjterblichkeit. 
Auf 1000 überhaupt Geborene fommen 50, 54 und 
48 Todtgeborene; von 1000 Lebendgeborenen jtarben 
306, 312 und 297 im 1. Sabre. Unter den Todes- 
urfachen forderten die Lungenſchwindſucht und die 

anderen Krankheiten der Reſpirations-Organe die 
meilten Dpfer, nämlich 31%/, aller im Durchſchnitte 

der Sahre 1883/85 Gejtorbenen. Die Sterblichkeit 
an Mafern, Scharlad), Diphtherieund Eroup, Diarrhöe, 
Darmkatarıh und Brechdurchfall, fowie auch die an 

Unglüdsfällen und Selbſtmorden hat in den drei 

Berishtsjahren gegen früher mehr oder weniger ab- 

genommen, dagegen jind an Keuchhujten 1885 mehr 

al3 doppelt ſoviel Kinder gejtorben wie in den beiden 

Vorjahren. Ein Pockentodesfall fam in den lebten 
beiden Jahren nicht zu amtlicher Kenntniß. Ab- 

weichend don der allgemeinen Sterbeziffer, welche 
1. J. 1884 am höchſten war, weifen die Hofpitäler, 

Kliniken ꝛc. jowie die offene Armenfrankenpflege im 

Sahre 1855 die höchſte Sterblichkeit auf. 

Die mittleren Barometerjtände waren in Breslau 

748,7, 749,2 und 748,1 mm, die mittlere Temperatur 

8,0, 8,7 und 8,5°C. (höchſte 32,4% und niederite — 

14,5% i. 3. 1885). Das Jahresmittel der rel. Feuch- 

tigkeit betrug 74,7, 75,0 und 74,8%), die Höhe der 
Niederichläge 567,6, 551,4 und 613,9 mm. 

Das Arbeitshaus, welches zu Anfang der 
Berichtsperiode 343 männliche und 153 weibliche, zu 

Ende 451 männliche und 198 weibliche Inhaftirte 
zählte, wurde 1883 mit einem Neubau mit großen 

Speifejälen, Badezimmer und neuer Krankenjtation 

verjehen. Der Gejundheitszuftand war in den drei 

Gtatsjahren befriedigend. Die meijten Gefangenen 
find 3—6 Monate in der Anftalt. 

Das chemiſche Unterſuchungsamt der Stadt 
Breslau war, wie die Steigerung der Ausgaben er— 
kennen läßt, immer ſtärker zur Kontrole der Beichaffen- 

heit der Nahrungs und Genußmittel und Gebrauchs= 
u in Anſpruch genommen Der Nüdgang 
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der Einnahmen an Strafgeldern fpricht für eine Ver: 

minderung der Kontraventionen. 

Der ſtädtiſche Schlachthof wird als ganz unzu— 

reichend bezeichnet und tritt das Bedürfniß nach einem 
nenen Schlachthofe immer dringender hervor. 84,30/, 

des gefchlachteten Viehes ift auf dem Schlachthofe, 

15,7 °/, außerhalb deijelben gejchlachtet worden. 

Die öffentliche Desinfettionsanftalt wurde 

zumeiſt von den bejjeren Gefellichaftsklaffen in An— 

ſpruch genommen uud zwar in 31,32 und 47 Fällen 

theils wegen anjteddender Krankheiten, theils aus Nein- 

lichkeitsrückſichten. Das Polizeigefängniß hat eine 
eigene Desinfeftionsanftalt, neuerdings mit beißen 

Wafjerdämpfen, welcher Betrich fich als zweckmäßiger 
und billiger erwies, als der mit trockner Hitze. Es 

können täglich die Kleider von mindeitens 150 Ber: 
fonen desinfizivt werden. 

Das ſtädtiſche Feuerwehr-Corps beiteht aus 

164 (1883/84 140) Perſonen. Im Durchſchnitt trafen 

pro Kopf der etatsSmäßigen Stärke 10,78, 12,99 und 

16,57 Kranfentage. Unter den Krankheiten waren 

am meilten vertreten Rheumatismus, Halsentzünduns 

gen, Magenkatarrh, Kolik und Fieber; Verlegungen 

im Dienjte find 33, 28 und 31 Mal vorgefommen. 

6 Mann jtarben an Bruſt- und Lungenleiden. 

Die Länge des Kanalnetzes hat in den 3 Jahren um 
9481 m zugenommen und betrug zuleßt 122 557,7 m, 

die Anzahl der an die Kanalifation angejchloffenen 

Grundjtüde Hat fich um 363 vermehrt, fie betrug 5811. 
Das Rohrnetz der Wafferleitung hatte am Schlufje 
des Sahres 1885/56 beim neuen Waſſerwerk eine Yänge 

von 142 705, beim alten von 25 556 laufenden Metern. 

Zeitweilige Maßregeln gegen Wolkskrankheiten. 

(RU. Nr. 208 vom 15. Auguft 1888.) 

Egypten. Der internationale Gejundheitsrath hat 
bejchlofjen, die Duarantäne gegen Ankünfte aus Madras 
vom 1. Auguft 1888 ab aufzuheben. 

(R.A. Nr. 209 vom 16. August 1888.) 
Sapan. Mit Nüdficht auf den Ausbruch der Cholera 

in Honglong und Amoy hat die japanijche Regierung die 
Befihtigung aller Schiffe, welche von ven genannten 
Häfen ausgelaufen find oder diejelben berührt haben, ans 
geordnet. 

Sn Folge deſſen hat der Kaiferlihe Konful zu Hiogo- 
Oſaka die Bolizeiverordnungen von 3. Suli 1852 und 
8. September 1885, betreffend die Inſpektion von Schiffen, 
welche aus Cholera infizivten Häfen kommen, für alle von 
Hongkong und Amoy eintreffenden deutjchen Schiffe wieder 
in Kraft geſetzt. 

VUeterinär-polizeiliche Maßregeln. 

Belgien. Am 23. Februar d. J. iſt die Ein- und 
Durchfuhr von Schweinen aus Frankreich aus Anlaß des 
Herrſchens der Maul- und Klauenſeuche verboten wor- 
den. Auch befteht bereits feit dem 20. September 1886 ein 
gegen Schweinefendungen aus den Niederlanden ergangenes 
Ein- und Durchfuhrverbot, behufs Berhütung der Ein: 
ſchleppung der Rothlaufſeuche. 

Belgien. Verbot der Einfuhr von Schweinen 
aus Deutſchland. — Vom 28. Juli 1888 (Moniteur 
Belge S. 2206) 
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Das bereitd ©. 481 der Veröffentlihungen kurz mit- 

getheilte Verbot hat folgenden Wortlaut: 

Le Ministre de l’agrieulture, de l’industrie et des tra- 

vaux publics, j Rt 
Vu la loi du 30 decembre 1882, sur la police sanitaire 

des animaux domestiques; Ch 
Vu lartiele 46 du röglement d’administration generale 

du 20 septembre 1883, pris en ex&cution de cette loi; 

Considerant que la stomatite aphteuse a ete constalee 

parmi des porcs expedies de l’Allemagne; 
Vu Pavis de M. le Ministre des finances, 

Arröte: 
Art. ler, Jusqu'à disposition ulterieure, sont interdits, 

par les frontiöres de terre et de mer, l’importation et le 
transit des pores venant de l’Allemagne. 

Art. 2. Le present arrete est exdeutoire à dater du 
ler aout prochain. 

Bruxelles, le 28 juillet 1888. 
Chevalier de Moreau. 

Norwegen. Nad) einer Mittheilung des Nederlandiche 
Staatscourant dv. 28. d. M. hat die norwegiiche Negierung 
am 17. d. M. die Einfuhr von Schweinen und un- 
gefochten Schweinefleifh aus den Niederlanden und 
Belgien nad) Norwegen verboten. 

Medizinalgeſehßgebung 2c. 

Preußen. Nundjchreiben des Minijters für Land 
wirthichaft 2c., betr, die thierärztliche Unterſuchung 
der nach den Nordfechäfen zu befördernden Wieder: 

fäner und Schweine, — Vom 21. Juli 1888. 

Um den Viehverfendern die ihnen durch Bundesrathö- 
beihluß vom 3. November v. 38. auferlegte Pflicht der 
Unterfuhung der nad) den Nordſeehäfen zu befürdernden 
Wiederkäuer und Schweine thunlichit zu erleichtern, er- 
mächtige ich Euere Hod)...... unter Bezugnahnte auf 
meinen Erlaß von 4. Sanuar d. 38. (I. 19 405/61.), in 
denjenigen Fällen, in welchen die beamteten Thierärzte 
die Unterfuchungen ohne nachtheilige Verzögerung der 
Verladung nicht auszuführen im Stande find, bezw. zu 
weit entfernt von den Berladeftationen wohnen, auf 
Grund des $ 2 des Reichsviehſeuchengeſetzes vom 25. Juni 
1880 geeignete approbirte private Thierärzte mit den ge- 
dachten Funktionen zu beauftragen oder durch die Ihnen 
nachgeordneten Landräthe beauftragen zu lafjen. 

Die Namen jolher Privat: Thierärzte find im Negie- 
rung3-Amtsblatt zu veröffentlichen und, zur Verhütung 
von Weiterungen Seitens der Organe der Eifenbahnver- 
waltungen, noch bejonders zur Kenntniß Der betreffenden 
Eiſenbahn-Behörden 2c. zu bringen. 

An ſämmtliche Königliche Negierungs-, bezw. Negie- 
rungs » Vize» Präjidenten, mit Ausnahme derjenigen in 
Stade, Küneburg, Hannover und Schleswig. 

Abjchrift erhalten Euere Hod)...... zur gefälligen 
Kenntnißnahme und eventl.. weiteren Beranlaffung. 

An den Königlichen Polizei-Präfidenten hier, den Kgl. 
Regierungs-Vize-Präſidenten zu Schleswig, und die Kal. 
Negierungs-Präfidenten zu Lüneburg und Hannover. 

‚Dabei bemerfe id) ergebenft, daß ich dem Herrn Mi- 
nifter dev Öffentlichen Arbeiten und von Shrem gefälligen 
Berichte vom 15. vd. Mts. (I. D. 9022), betreffend die. 
Nichtbeachtung der Verfügung des Bundesraths vom 
3. November v. Is. Seitens einzelner Eifenbahn-Beamten, 
Kenntniß gegeben habe. 

k Der Minifter 
für Landwirthihaft, Domänen und Forften. 

Im Auftrage: Michelly. 
An den Königlichen Negierungs-Präfidenten zu Stade. 

Baden, Verordnung, den Verkehr mit Nahrungs: 
und Genußmitteln betreffend. — Vom 8. uni 1888. 
(Gejehes- u. VBerordnungs-Bl. f. d. Großh. Baden. ©. 289.), 

An Stelle des unter 1. Ziffer 1 der Berordnung vom 
25. Februar 1882 (Gefeßes- und Verordnungsblatt — D 

erwähnten chemiſchen Laborgtoriums der polytechniſchen 
Schule in Karlsruhe tritt die neu errichtete und unterm 
30. v. M. eröffnete 

Großherzogliche Lebensmittelprüfungsſtation 
der Techniſchen Hochſchule in Karlsruhe, 

deren Statut in der Anlage abgedrudt ift. 
Karlsruhe, den 8. Zuni 1888. . 

Großherzgl. Minift.d. Zuftiz,  Großherz. Minift. d. Innern. 
des Kultus u. Unterrichts. Zurban. 

Stoff. Vdt. Dr. Glockner. 
Stafuf i 

der Großherzoglichen Zebensmittelprüfungsitation der Ted)- 
nischen Hochſchule zu Karlsruhe. 

(Vom 8. Zuni 1888.) 
$ 1. An der Großherzoglihen Techniſchen Hochſchule 

dahier wird eine dem Miniſterium des Sunern unteritellte 
Station für Unterfuhung von Nahrungs: und Genuß: 
mitteln jowie von Gebrauchsgegenftänden errichtet und 
mit derfelben eine Abtheilung für bafteriologifche Unter: 
fuchungen, insbefondere von Wäſſern verbunden. 

Diefe Anftalt führt den Namen „Oroßherzogliche 
Lebensmittelprüfungsjtation der Techniſchen Höchſchule“. 

$ 2. Die Station wird von einem aus drei Profeſſoren 
der naturwifjenfhaftlihen Disziplinen der Techniſchen 
Hochſchule beitehenden Kuratorium geleitet, welchem das 
erforderliche Hilfsperjonal beigegeben wird. 

Das Miniſterium des Innern als Oberaufſichtsbehörde 
wird der Station einen Wedizinalbeamten als Sachver— 
ftändigen und Berather in Fragen der Hygiene zur Geite 
itellen; daſſelbe iſt jederzeit berechtigt, einen feiner Mtepdi- _ 
zinalveferenten in jeinem Auftrag an den Berathungen 
des Kuratoriums Theil nehmen zu lafjen. 

$ 3. Die Station veranftaltet die int $ 1 diejes Sta— 
tuts bezeichneten IUnterfuhungen auf den Antrag von 
ftaatlihen Behörden und, joweit ein Öffentliches Intereſſe 
in Frage kommt, auf Erfudhen fonımunaler Behörden und 
von Privaten ſowie aus eigener Snitiative und erjtattet 
über die Ergebnifje ihrer Unterſuchungen ſchriftliche Gut— 
achten. Zur Ablehnung eines von einer fommunalen Be- 
börde oder von einem Privaten nachgeſuchten Gutachtens 
bedarf es eines Beſchluſſes des Kuratoriums. 

$ 4. Die Station fteht der Benützung für Lehrzwecke 
in der Weiſe zur Verfügung, daß einzelnen Gtudirenden 
der Techniſchen Hochſchule geitattet werden kann, Arbeiten 
Bi dem Gebiete der Lebensmittelprüfung darin auszu- 
ühren. 

$ 5. Für die Unterfuhung und Begutachtung der in 
dem DVerzeichnifje der Verordnung vom 28. Februar 1882, 
den Verkehr mit Nahrungs-, Genußmitteln und Gebraudhs- 
gegenftänden betreffend (Geſetzes- und Verordnungsblatt. 
Seite 32), aufgezählten Stoffe wird die dort feſtgeſetzte 
Gebühr Seitens der Station berechnet. 

Für die Unterfuhung von Stoffen, die in jenen Ver— 
zeichniffe nicht genannt find, wird eine unter Berücfichti- 
gung des Aufwandes von Zeit und Material und unter 
entſprechender Anwendung der Beitimmungen des Ver— 
zeichnijjes zu bemeſſende Gebühr in Anrechnung gebracht. 

Für bafteriologiihe Unterfuhungen wird eine nad 
dem Aufwand von Arbeit und Material zu bemefjende 
Vergütung in jedem einzelnen Falle berechnet. 

Die gleiche Art der Berechnung der Vergütung Fann 
ausnahmöweife auc bei fonjtigen Unterfuhungen ftatt- 
finden, wenn diefelben befonders jchwierig und umfang: 
reich jind. 

$ 6. Sämmtliche Gebühren fließen in die Staatskaſſe 
und gelangen dur) die Amtskaſſe zur Erhebung. 

$ 7. Die Beſtimmungen der $$ 5 und 6 dieſes Statuts 
gelten auch für die Erftattung ſchriftlicher Gutachten 
in Strafſachen und VBerwaltungsjachen; hingegen gehört 
die mündliche Erjtattung von Gutachten in Gtrafjachen 
und Berwaltungsjachen, jowie die Erftattung aller Gut- 
achten in Civilſachen nicht zu den Aufgaben der Station 
als folder, fondern ift Sache der einzelnen Mitglieder des 
Kuratoriums beziehungsweife der Affiftenten; dieſelben 
haben daher in dieſen Fällen Anfprud auf die Sach— 
verjtändigengebühren. 

Die Station tritt mit den betreffenden Gtaats- 
behörden, welche ihre Ihätigfeit in Anſpruch nehmen 

a 



ſowie mit den fommunalen Behörden und den Privaten 
in unmittelbaren Berfehr. 
89. Ueber ihre Thätigfeit hat die Station allfährlic) 
nach) Ablauf des Kalenderjahres Bericht an das Miniſte— 
rium zu evitatten. 

Karlsruhe, den 8. Juni 1888. 

Großherzogliches Deinifterium des Innern. 
Turban. 

Vdt. Dr. Glockner. 

Sachſen-Altenburg. Verordnung, betreffend die 
Verpflichtung der Hebammen. 

Dom 21. November 1887. 

Der aufßengenannten Behörde geht hierneben ein 
- Rormular zur Berpflihtung von Hebammten nebſt einer 
dazu gehörigen Zuſammenſtellung der „hauptfähhlichen 
Dbliegenheiten der Hebammen im HerzogthHum Sachſen— 
Altenburg“ mit der VBeranlafjung zu, Das erwähnte For— 
mular nebſt zugehöriger Zuſammenſtellung vorfommenden- 
falls bei in Gemäßheit der Bekanntmachung vom 18. Ja— 
nuar 1876 — Geſetzſammlung von 1876 ©. 145 — vor- 
zunehmenden Hebammtenverpflichtungen zu Grunde zu legen 
und der betreffenden Hebamme jedesmal Abjchriften jo- 
wohl des Berpflihtungsformulares als der mehrgedachten 
Zufammenftellnng zu behändigen. 

Altenburg, den 21. November 1887. 
Herzoglich Sächſ. Minifterium, Abtheilung des Snnern. | 

Sn Vertretung: (gez.) Laurentius. 

An die Herzoglihen Landrathsämter und fänmtliche 
Stadträthe. 

Pflichtformel für eine Hebamme. 

Sie ſollen geloben und ſchwören, daß Sie, nachdem 
Sie zu dem Amte einer Hebamme im Herzogthum Sachſen— 
Altenburg zugelajjen worden, Diejes Ihnen anvertrauten ı 
Amtes nad beiten Wifjen und Gewifjen und nad) Maß— 
gabe der bei dem genofjenen Hebammtenunterricht Shnen 
ertheilten Anweifungen und Borjchriften warten, den 
Kreißenden, ohne Unterjchied, ob Ddiejelben arm oder veich 
find, getveulich beiftehen, in gefährlichen Fällen — ganz 
bejonders aber dann, wenn diesfalls für die Hebammen 
ausdrücliche Vorſchriften oder Weifungen beftehen — Die 
Zuziehung eined approbirten Arztes ſchleunig veranlaffen, 
wenn Shnen Dbrigfeitswegen die Befichtigung 
Schwangeren oder entbundenen Rrauensperfon aufgegeben 
wird, dieſer Verrichtung gewiljenhaft fich zu unterziehen | 

und Shr Zeugniß hierüber gewiljenhaft ablegen, die Ge- 
burtsregiſter nad) den Shnen ertheilten Vorſchriften führen 
und innerhalb der gejeßten Friften an die zuftändige | 

Stelle einveihen, gemäß $ 17 der Verordnung dom 
30. Dftober 1875 nicht nur dem Ortspfarrer refp. Kirchen: 
buchführer von jedem Geburtsfalle rechtzeitig Meldung : 
machen, jondern auch dem zuftändigen Standesbeamten 
von jeder ARiederkunft, zu welcher Sie zugezogen werden, 
innerhalb der vorgejchriebenen Frift in Kenntniß ſetzen, 
Ihnen Fraft Shres Amtes anvertraute Brivatgeheimniffe 
bei Vermeidung der in $ 300 des Strafgeſetzbuches an— 
gedrohten Strafe an Niemand unbefugt offenbaren, Ihren 
Jonjtigen Dbliegenheiten, die Shnen werden mitgetheilt 
werden, und den Ihnen Geiten Shrev Vorgeſetzten er- 
theilt werdenden Anweifungen pünktlich nachkommen, ſich 
ſtets eines ehrlichen und nüchternen Wandels befleißigen 
und ſich überhaupt fo verhalten wollen, wie es Jedem, 

der in Öffentlicher Pflicht Äteht, eignet und gebühret. 
Eid: 

Alles, was mir jebt vorgehalten, von mir aud 
wohl verjtanden worden, das will ich treu, ſtets 
und unverbrüchlich halten und erfüllen. 

Sp wahr mir Gott. helfe und fein heiliges 
Wort, Amen! 

Anlage 2. 

Hauptfählihe Obliegenheiten der Hebammen 
im Herzogthum Sachſen-Altenburg. 

1. Abtreibung der Leibesfrucht, Kindermord und andere 
dergleichen Verbrechen, welche der Hebamme in ihrem 
Berufe bekannt werden, find von ihr bei der Obrigkeit 
anzuzeigen. 

Anlage 1. 

einer , 

= U 

2. Die vorgefchriebenen, bei dem zuftändigen Landes- 
geburtshelfer erhältlichen Geburtsregifter haben die Heb— 
anımen ordentlich zu führen und alljährlich jedesmal bis 
15. Januar bei dent vorgejeßten Landesgeburtshelfer an 
den bon dieſem befannt gegebenen Tagen perfünlid) 
einzureichen und hierbei ſtets die von ihnen gebrauchten 
Snjtrumente zur Nevifion mitzubringen. 

3. Die Geburten find von der Hebanıme dem Führer 
des Kirchenbuches (Drtspfarrer) und in jeden Falle dem 
Standesbeamten anzuzeigen. Dieſe Geburtsanzeige ift 
binnen ſpäteſtens einer Woche und bei Todtgeburten jpäte- 
ſtens am Tage nad) der Geburt zu eritatten. 

4. Sn ungewöhnlichen Fällen, in welchen vie Heb— 
amme auf Grund der Unterfuhung Abweichungen vont 
natürlichen Verlaufe einer regelmäßigen Geburt erwarten 
muß, hat fie bei den ‚Angehörigen die Juziehung eines 
Geburtshelfers zu erbitten. 

Ebenſo Hat fie bei jchwerer fieberhafter Erkrankung 
der Wöchnerin auf möglichſt baldige Herbeirufung eines 
Arztes zu dringen. Den zugezogenen Xerzten hat die Heb- 
amme mit gebührender Achtung zu begegnen, ihnen bei 
Ausführung ihrer Anordnungen behilflich zu jein und 
dahin zu wirken, daß denſelben Folge geleijtet wird. 

5. Dei den eriten Zeichen von Augenentzündung am 
Kinde hat die Hebamme darauf zu dringen, daß ohne 
Aufſchub ärztliche Hilfe gejucht werde und im Mebrigen 
die Borjehriften für das Verhalten der Hebamnten bei der 
Augenentzündung der Neugeborenen vom 6. Zuli 1882 
auf das Gorafältigite zu befolgen (f. die Anlage). 

6. Sowohl bei Wöchnerinnen, als bei Säuglingen 
haben fie fich jedes unbefugten Medizinirens zu enthalten 
und dürfen überhaupt nur die im Lehrbuche ausdrücklich 
vorgejchriebenen Medikamente verabreichen. 

Etwaigen Heilverſuchen unbefugter Perſonen haben ſie 
nach Kräften zu ſteuern. 

7. Wo es irgend angängig iſt, haben ſie die Mütter 
zum Selbſtſtillen anzuhalten, wo dies aber nicht durch— 
zufeßen geht, die Fünftlihye Ernährung genau nad den 
auf den Standesämtern erhältlicdien Vorſchriften anzu: 
ordnen und zu leiten. 

8. Gie dürfen ihr Domizil nicht ohne Zuftimmung 
des vorgeſetzten Landesgeburtshelfers verändern. 

9. Sn allen Dingen müfjen fie fid) jtetö der pein- 
lichten Neinlicyfeit befleißigen und fich bejonders beim 
Waſchen und Desinfiziren dev Hände, Snjtrumente ıc. 
genau nad) den ihnen von den Landesgeburtöhelfern ge- 
gebenen Vorſchriften richten. 

10. Die Hebammen find zu jofortiger Hilfebereitichaft 
verpflichtet. Sie follen fi unter einander vertragen, ſich 
nicht aus Neid und Habſucht herabjegen, int Gegentheil 
einander, wo fie fönnen, beijtehen, und einen im jeder Be— 
ziehung ehrbaren Lebenswandel führen. 

11. Bei Ausübung ihres Berufs in den benadhbarten 
Staaten haben fie fi) genau nad) dein Dort geltenden 
Geſetzen und Verwaltungsvorſchriften zu richten, über die 
fie fi) bei den dortigen Behörden vefp. Medizinalbeanten 
zu erfundigen haben, insbejondere müſſen fie int Könige, 
reihe Sachen genau die Vorjchriften ver revidirten In— 
ftruftion zur Verhütung des Kindbettfiebers von 28. März 
1835 befolgen. 

Zuwiderhandlungen gegen die Vorfchriften, auf welche 
die vorstehend angeführten Obliegenheiten ſich gründen, 
werden, foweit nicht ein ftrafrechtlihes Berfahren deshalb 
einzutreten hat, mit Geldbußen bis zu 150 Mark oder 
mit Haftjtrafen bis zu 6 Wochen geahnpet. 

Die ven Hebammen zukommenden Gebühren richten fid) 
nach der unterm 9. September 1876 eingeführten Heb— 
ammentare. 

Borihriften 

für das 
Derhalten der Hebammen bei der Augen- 

entzündung der Neugeborenen. 

$ 1. Die Augenentzündung Neugeborener zeigt ji) oft 
Ihon in den erjten Tagen nad) der Geburt, bald auf nur 
einem, bald gleichzeitig auf beiden Augen. Das erite 
Zeichen der Krankheit ift häufig die Verklebung der 
Augenliderim Schlaf. Weiterhin dringt gelber Schleim 
aus der Augenlidjpalte hervor, die Augenränder röthen 



— 512 — 

fich, die Augenlider fchwellen an und ed entleert fi) nun 
eine wäfjerige, wäfjerig-blutige oder eiterartige Flüſſigkeit. 

Wenn diefe Krankheit, die nur felten bei bloßer Rein— 
Yichfeit heilt, nicht zeitig ärztlich behandelt wird, jo 
geht die Entzündung auf den Augapfel über und endet 
zuweilen Schon nad) wenigen Tagen mit unheilbarer Blind: 
beit oder Trübung des Sehvermögens. 

$ 2. Die häufigste Urfache der Augenentzündung Neu⸗ 
geboͤrener iſt die Anſteckung der Augen des Neu— 
geborenen mit dem Schleime der Geſchlechtstheile ſolcher 
Kreißenden oder der Wochenreinigung ſolcher Wöchnerinnen, 
welche an wundmachendem weißen Fluſſe ſchon während 
der Schwangerſchaft litten. 

Aber auch der von den kranken Augen abgeſonderte 
eitrige Schleim iſt anſteckend und wenn er unvorſichtiger 
Weiſe durch die Hände, oder durch zum Abwiſchen der 
Augen benutzte Gegenſtände an ein geſundes Auge ge: 
bracht wird, fo kann hier diefelbe gefährliche Krankheit 
entftehen, jowohl bei Erwachſenen, als bei Kindern. 

8 3. Zur Verhütung der Krankheit hat die Hebamme 
die Pflicht, Schwangere, welhe an eitrigen Schleim— 
abgange leiden, auf die Gefahr, welche daraus für die 
Augen des Kindes entjtehen Fönnte, aufmerkjam zu machen, 
damit zur Befeitigung des Uebels ärztlicher Rath von der 
Schwangeren gefucht werde. 

$ 4. Gofort nad) jeder Geburt hat fi) die Hebamme, 
ehe fie das Kind badet, jorgfältig die Hände zu wajchen 
und hierbei gründlic die Nagelbürfte zu brauchen. 

Hierauf nimmt fie ein feines, weiches und reines Lein- 
wandläppcen, feuchtet e&$ mit ganz reinem ſchwach— 
lauem Wafjer an und wicht mit fanften Zügen von dem 
äußeren nad) dem inneren (Nafen-) Winkel die Augen- 
livev ab, bis dieſelben rein erjcheinen, vermeidet dabei 
aber jeden Drud. Ein Schwamm oder das Badewafjer 
darf zu Diefer Reinigung nicht verwendet werden. Dann 
erjt wird der übrige Körper des Kindes im Bade gewaſchen. 

$ 5. Bemerkt die Hebamme in den erften Tagen nad) 
der Geburt an einem oder an beiden Augen des Kindes 
Heichen der Krankheit — alfo Berklebung, Anfchwellung, 
Röthung der Liner — fo muß unbedingt der Arzt fofort 
geholt werden. Wenn aucd) nur wenige Stunden mit der 
Herbeirufung eines Arztes gejäumt würde, fünnte das 
Sehvermögen des Kindes, bei dem folhe Eriheinungen 
bemerkt werden, in Gefahr kommen. 

Die Hebamme hat die Angehörigen hierauf aufmerf- 
jom zu machen und auf fofortige Herbeiziehung ärzt- 
licher Hilfe zu dringen; fie darf dies nicht unterlaffen und 
die Behandlung des Augenleidens nicht auf eigene Hand 
unternehmen. 

‚ Verzögern oder verweigern die Angehörigen des Kindes 
die Herbeiziehung ärztlicher Hilfe, fo hat die Hebamme 
hiervon unter Hinweis auf die daraus hervorgehende Ge- 
fahr der Drtöbehörde (Bürgermeifter, Oemeindevorftand) 
von dem Falle Anzeige zu erftatten und ihr das Weitere, 
bez. Die Benachrichtigung des Bezirksarztes anheintzuftellen. 

Die Hebamme hat ferner die Pflicht, auf die an- 
ſteckenden Eigenſchaften folcher Augenentzündung auf— 
merkſam zu machen und insbeſondere auch auf die Noth— 
wendigkeit hinzuweifen, daß etwa in der Familie vor- 
handene Kinder von jeder näheren Berührung mit dem 
augenfranfen Kinde fernzuhalten find. 
_ Die VBernadläffigung der vorftehenden Vorſchriften 
Seiten der Hebammen it als grobe Pflichtverletzung an- 
zufehen und dieſelben haben daher zu gewärtigen, daß 
Zuwiderhandlungen, foweit nicht etwa Beſtimmungen Des 
Strafgeſetzbuches zur Anwendung gelangen, von den Be— 
zirksarzten und Landesgeburtshelfern auf Grund des 829 
der Verordnung zur Ausführung des höchſten Mandates 
über die Drganifation der untern Medizinalbehörden vom 
17. Zuli 1841 — ©. 23 der Geſetzſammlung von 1842 — 
zur Anzeige gebracht und mit Geldftrafen big zu 50 ME. 
bezw. Haftſtrafe geahndet werden. 

$ 6. So lange noch feine ärztliche Hilfe erlangt ift, 
hat die Hebamme in der nachgeſchriebenen Weiſe Die 
Reinigung jelbjt vorzunehmen, oder die Mutter oder die 
näheren Angehörigen des Kindes zu unterrichten, daß 
fie in folder Weife die Augen des Kindes des Defteren 
reinigen, 

9 7. Die Reinigung der Franken Augen hat in fol- 
gender Weife zu gefchehen: man nimmt ein Stüc: weicher, 

vollkommen veiner Leinwand, feuchtet dieſes ein wenig 
mit reinen, möglichſt kaltem Wafjer an und wäſcht janft, 
ohne zu drüden und zu fraßen, den zwijchen den Augen- 
fidern hervortretenden Schleim ab, welcher amt meijten 
am inneren Augenwinfel nad) dev Nafe zu ſich anſammelt. 
Hierauf befördert man dad Hervorquellen des Schleimes 
aus der Augenlidfpalte dadurd, daß man das untere 
Augenlid etwas nad abwärts zieht und den Daumen ber 
anderen Hand, quer gehalten, mit feiner Innenſeite breit 
auf das obere Augenlid und die Brauen ded Kindes auf- 
legt, und ohne zu drüden, die Augenlider 3—4 mal 
öffnet und jchließt. ; ! 

Der hervorquellende eitrige Schleim wird abermals 
mit den ſtets vorher zu reinigenden Läppchen abgetupft. 

Diefe Reinigung muß ftündlidh vorgenommen werden 
und find hiernach ſtets die Augen mit achtfach zuſammen— 
gelegten, möglichjt Falten, naſſen Leinenläppchen, die alle 
5 Minuten gewechjelt werden müſſen, au bedecken. 

So lange nur ein Auge befallen ift, muß das Kind 
itet8 fo gelegt werden, daß die Abjonderung des Franken 
Auges nicht in das gefunde fließen kann. 

Sind aber die Augen durch eitrigen Schleim verklebt, 
jo ift der Schleim durch anhaltendes Befeuchten mit einem 
reinen feuchten Läppchen zu erweichen, bis die Augen- 
liver jih ohne Zerrung abheben lajjen. 

Das Waffer zum einigen der Kindesaugen ift weder 
mit Milch noch mit Seife zu vermifchen. 

Iſt nur ein Auge Frank, jo hat die Hebamme ftreng 
darauf zu achten, daß zu dem einigen des gefunden 
Auges nicht dasjelbe Läppchen benutzt werde, mit welchem 
das Franfe Auge gereinigt wird. 

$ 8. Sft der Arzt Hinzugefommen, fo ift in Bezug 
auf die Reinigung der Augen und dad ganze Verhalten 
gegenüber dem Kinde jtrengftens den ärztlichen Anord- 
nungen Folge zu leijten. 

Altenburg, den 6. Zuli 1882. 
Herzoglid) Sächſiſches Minifterium, Abtheilung des Sunern. 

Sn Bertretung: Laurentius. 

Stalien, Rund-Erlaß des Minifterinms des Innern, 
Direftion der an Gejundheitspflege, betr. 

die mißbräuchliche Ausübung der Heilkunſt. 
Vom 5. Dftober 1887. (Meberfeßung ohne Gewähr). 
Dem unterzeichneten Minifterium gehen fortdauernd 

lebhafte Klagen darüber zu, daß in vielen Gemeinden des 
Königreich feitend der DVerwaltungsbehörden die miß- 
bräudhlice Ausübung der Medizin und Chirurgie und 
der Vertrieb von Arzneien und fpezifiichen Mitteln, pri- 
vatim und im öffentlichen Handel und auf Straßen und 
Pläben, dur Perſonen geduldet wird, welche nicht mit. 
regelrechter Approbation verjehen find. 

Das allgemeine Sanitäts - Reglement behält die Er- 
laubniß, die Heilfunft innerhalb der durch die betreffende 
Approbation gezogenen Grenzen auszuüben, ausſchließlich 
den Aerzten und Wundärzten, Zahnärzten und Heilgehülfen 
(febotomi) vor, imgleichen den Apothefern die Erlaubniß, 
Arzneiftoffe in Dofje und Form einer Arznei zu verkaufen. 

Wer ohne regelvechte Approbation, welche er auf einer 
der Univerjitäten des Reichs erworben hat, ſich ſolche Be— 
fugniffe anmaßt, verlegt die Nechte der Ganitätsperfonen 
und Apotheker und verftößt gegen die gültigen Beftim- 
mungen, welche zum Schuße des Publikums gegen den 
Betrug jeitens unwifjender oder unvedlicher Perſonen er- 
lajjen find. 
Solche Perfonen entgehen der Wachſamkeit der Gani- 

täts-Näthe, welche ſich auf die Ausübung der fanitären 
Gewerbe mit gejeslicher Berechtigung erſtreckt, fallen da: 
gegen unter die Beſtimmungen des Gefeßes über Die 
öffentlihe Sicherheit und des Geſetzes vom 5. Zuli 
1882, Nr. 995. | 
ESEs iſt daher Pflicht der Beamten und Agenten der 
öffentlichen Sicherheit, die größte Sorgfalt darauf zu ver- 
wenden, diejenigen, welche die beklagten Mißbräuche be- 
gehen, auszuforihen und ausfindig zu maden und bei 
den Gerichtöbehörden anzuzeigen. 

Das Ninifterium zweifelt nicht, daß die erwähnten be= 
Hagenöwerthen Unzuträglichfeiten Dank des Eifers und 
der Energie Eurer Hochwohlgeboren in der Shrer Ber: 
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waltung anvertrauten Provinz binnen Kurzem aufhören 
werden, erwartet gleichwohl eine Empfangsbejtätigung 
diefes Erlafjes und monatlihe Berichte über die Aus: 
führung der fraglichen Beitimmungen. 

Für den Minifter: Della Rocca. 
An die Herren Präfekten des Königreichs. 

Stalien, Unterweifung der Aerzte 2c, in der Ge— 
jundheitstechnif. 

Dom 27. November 1837. 

(Sazzetta Ufficiale 1887. Nr. 299.) 
Humbert J., von Gottes Gnaden und durch den | 

Willen der Nation König von Stalien. — Sn Anbetradht 
des Art. 33, Budjftabe f, des Etats des Mtinifteriums 

des Innern für das Nechnungsjahr 1857—1888, in wel: 
dem eine Summe für den inneren Gejundheitsdienft vor— 
gejehen worden iſt; 

Pit Nüdfiht auf die Nothwendigkeit, im Intereſſe 
diejed Dienjted für eine vollfonımene Unterweifung der 
Aerzte, Ingenieure, Thierärzte und Apotheker, fowie für 
die Errichtung von Laboratorien für die von der Diref- 
tion des öffentlichen Gefundheitsdienites in Bezug auf | 
Gejundheitspflege erforderten Inſpektionen und Unter: 
fuhungen Sorge zu tragen; 

Auf den Borichlag des Miniſters des Innern, des |. 
Minifter - Präfidenten und des Miniſters des öffentlichen | 
Unterrichts, 

Haben wir verfügt und verfügen wir: 
Artikel 1. Sn dem Hygienifchen Inſtitut dev Königl. 

Univerfität in Rom werden neben dem Unterricht in der 
GErperimental- Hygiene für die Studenten der Medizin 
und Chirurgie neu eingerichtet: ein Kurfus über die tech- 
niſche Hygiene (ingegneria sanitaria) und Laboratorien 
zur Vornahme von Arbeiten gejundheitstechnifcher Art, 
welche bejtimmt find, die Ausbildung der Aerzte, In— 
genieure, Thierärzte und Apotheker in der öffentlichen 
Sejundheitöpflege zu vervollkommnen. 

‚ Artikel 2. Die für den praftifchen Kurfus neu er- 
richteten Laboratorien dienen gleichzeitig für Die won der 
Direktion des Öffentlichen Gejundheitsdienites im Miniſte— 
rium des Innern erforderten Unterfuchungen. 

‚ Artilel 35. Die Einrihtung des Snitituts in Aus- 
führung der voraufgegangenen beiden Artikel, die Ver— 
theilung der bezüglichen Koften und die Normen für den 
inneren Dienjt werden von den Miniftern des Innern 
0 öffentlichen Unterrichts gemeinſchaftlich angeordnet 
‚werden. 

Wir befehlen, daß das gegenwärtige, mit dent Staats— 
fiegel verjehene Defvet in die Gejeg- Sammlung für das 
Königreidy Stalien aufgenommen wird und verlangen, 
dab Seder es beachtet, den es angeht. 
Rom, den 27. November 1837. 

gez. Umberto. 
gez. Crispi. Coppino. 

Geſehen der Giegelbewahrer: Zanardelli. 

Schweiz, Bundesrathsbeſchluß über die Voll: 
ziehung von Artikel 5, Litt. d des Bundesgejetes, 

betr, die Arbeit in den Fabrifen, 
Bon 19. Dezember 1887. 

Der Bundesrath der ſchweizeriſchen Eid- 
genoſſenſchaft, 

in Vollziehung von Artikel 5, litt. d des Bundesgeſetzes 
betreffend die Arbeit in den Fabriken, 

beſchließt: 

Art. 1. Als Induſtrien, die erwieſenermaßen und aus— 
ſchließlich beſtimmte gefährliche Krankheiten erzeugen, 
werden diejenigen bezeichnet, in welchen folgende Stoffe 
berwendet werden oder entjtehen, beziehungsweije var: 
fonımen: 

1. Blei, feine Verbindungen (Bleiglätte, Bleiweiß, 
Mennige, Bleizucker 2c.) und Legirungen (Lettern- 
metall ꝛc.); 

2. Queckſilber und feine Verbindungen (Sublimat, 
Quedjilberorydulnitrat 2c.); 
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3. Arſen und feine Berbindungen (Arfenfäure, arjenige 
Säure 2c.); 

4. Bhosphor (gelbe Modifikation) ; 
5. Irreſpirable Safe: jchweflige Säure, unterfalpetrig- 

jaure, jalpetrigjaure und jalpeterfaure Dämpfe, 
GSalzjäure, Chlor, Brom, Jod, Fluorwaſſerſtoff, 
Acrolein; 

6. Giftige Gaſe: Schwefelwaſſerſtoff, Schwefelkohlen— 
ſtoff, Kohlenoxyd, Kohlenſäure; 

7. Cyan und ſeine Verbindungen; 
8. Benzin; 
9. Anilin; 

Nitroglycerin; 
11. Pocken-, Milzbrand- und Rotzgift. 
Art. 2. Die im vorſtehenden Artikel bezeichneten In— 

duſtrien werden für diejenigen beſtimmten gefährlichen 
Krankheiten, welche erwieſenermaßen und ausſchließlich 

aus dent Verwenden oder Vorkommen der ebendaſelbſt 
genannten Stoffe entſtehen, im Sinne von Art. 3 des 

: Bundesgejeßes betreffend die Haftpflicht aus Fabrikbetrieb, 
: vom 25. Suni 1881, und Urt. 1 deöjenigen betreffend die 
: Ausdehnung der Haftpfliht, vom 26. April 1887, der 
: Haftpflicht unterftellt. 

Art. 3. Gegenwärtiger Beihluß tritt am 1. Sanuar 
' 1888 in Sraft und fann jederzeit vevidirt oder ergänzt 
werden. _ 

Bern, den 19. Dezember 1887. 
Sm Namen des Schweizeriihen Bundesrathes: 

Der Bundespräfident: Droz. 
Der Kanzler der Eidgenofjenfchaft: Ringier. 

Frankreich. Minifterialerlaf, betreffend Sanitäts- 
ſtatiſtik der Arrondifjenents - Hauptftädte und 
ſämumtlicher Städte und Gemeinden mit mehr 

als 5000 Einwohnern, 
Bom 25. November 1886. 

Durch einen Cirkular-Erlaß des franzöfifchen Handelö- 
minifterd an die Präfekten vom 25. November 1836 find 
von 4. Sanuar 1887 ab auf Grund der Erfahrungen 
des eriten Berichtsjahres einige Abänderungen der in den 
Erlaſſen von 16. September und 26. Dftober 1885 vor: 
gejchriebenen, ſtatiſtiſchen Nachweiſe (vgl. VBeröffentl. 1887 
©. 205) eingeführt. 

Der erite Abjchnitt des Erlaſſes betrifft eine einheit- 
lihe Form für die (fafultativen) ftatiftifhen und demo— 
graphiihen Nachweifungen über Geburten, Ehen und 
Sterbefälle aus den größeren Städten, im zweiten Ab- 
Ihnitt werden neue Beitimmungen und ein neues For- 
mular für die amtlichen Nachweiſungen der Todesfälle 
an epidemijchen Krankheiten vorgejhhrieben. Darnad) foll 
1. die Einreichung diefer Nachweifungen nicht mehr auf 
Städte von mehr als 10 000 Einwohnern befchränft bleiben, 
jondern Fünftighin auf alle Städte und Gemeinden 
von 5000 und mehr Einwohnern ausgedehnt werden, 
außerdent, wie bisher, alle Arrondijjementshaupt- 
ſtädte — unabhängig von deren Einwohnerzahl — um- 
fafjen; 2. ftatt der Eintheilung nad) dem Todestage foll 
fünftighin eine Klaffifizirung nad) dem Alter der 
Öejtorbenen ftattfinden. 3. Die Zahl und die Art der 
Bezeichnung der einzelnen SKranfheiten wird infofern ge: 
ündert, als die Nummern: Dysenterie, Kinderdiarrhöe 
und Cholerine fortfallen, dafür Diarhee, gastro - enterite 
und Fievre et peritonite puerperales eingefügt werden. 
Die frühere Spalte für „andere epidemifche Krankheiten“ 
fällt fort, dafür heißt es Fünftig: „andere Todes— 
urfahen jeder Art“ und zum Schluſſe wird die Ge- 
jammitjterbeziffer (ausschließlich der Todtgeborenen) eben— 
fal3 nad) 5 Altersflafien getrennt angegeben. 4. Die 
Borlage dieſer Nachweifungen ſoll Fünftighin nicht alle 
14 Tage, jondern nur alle Donate ein Mal und zwar 
ſpäteſtens 8 Tage nad) Ablauf der Berichtszeit jtattfinden. 

Dem Erlaſſe find ausführliche Anweifungen zur Aus: 
füllung der Formulare und zur Klaffifitation der Todes» 
urſachen, aud für die umfaſſendere — bisher nur faful- 
tativ eingeführte — Berichteritattung der großen Städte 
beigefügt. — Ferner ift ein Krankheitsſchema für Die 
Todesurſachen und ein alphabetiihes — ca. 1000 Namen 
enthaltendegs — Berzeihnig von Krankheiten beigefügt 
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mit Angabe der bezüglichen Nummer des Krankheits— 
ſchemas. — 

(Recueil des travaux du eomite eonsultatif d’hygiene 
publique de France et des actes offieiels de administration 
sanitaire. XVI (1886) ©. 589—616). 

Eongo = Staat. Handel mit geijtigen 
Getränfen betreffend, 

Bom 17. Dezember 1887. (Mouvement hygien. 1883 ©. 123.) 
Dem Mouvement göographique vom 12. Februar zufolge 

hat der König der Belgier zur Verhütung des Mißbrauchs 
von geiftigen Getränfen in den Gegenden des oberen Congo 
unter dem 17. Dezember 1887 die nachſtehende Verordnung 
erlafjen: 

„Les commercants qui dans les regions du Haut-Oongo, 
voudront trafiquer avec les indigenes en leur vendant ou 
en leur livrant & un titre queleonque des boissons alcoo- 
liques distilldes, devront au prealable se munir d’une licence 
que delivrera le gouverneur-general ou le fonctionnaire 
designe par lui. 

„La licence pourra 6tre subordonnee à des conditions 
speciales destindes & prevenir les abus, notamment ceux 
qui consisteraient à vendre des alcools par quantites exces- 
sives ou à fournir aux indigenes des boissons aleooliques 
qui, par leur mauvaise qualite, seraient partieulierement 
nuisibles à la sante. 

„Les commergants auxquels une licence sera delivree 
auront à payer annuellement, a l’Etat, un droit fixe de la 
maniere suivante: 

„2,000 franes pour chaque etablissement de commerce 
dans leqnel sera exerce le trafic en question; 

„5,000 franes pour chaque bateau ou embarcation servant 
à faire ce trafic en dehors des factoreries permanentes. 

„Les regions du Haut-Congo comprennent, pour l’appli- 
cation du deeret, tout le territoire qui est situe au delä 
de la riviere Inkissi, Jaquelle debouche dans le Congo en 
aval du Stanley-Pool.“ 

Afrika, 

Herhandlungen gefeggebender Körperſchaften. 

. Deiterreid. Entwurfeines Geſetzes, betreffend 
die Gewährung von Unterſtützungen aus Staats: 
mitteln zur Befämpfung der Pellagra-Krant- 
heit und zur Linderung des Nothftandes in der 
gefürfjteten Graffhaft Görz und Gradisca. 

Mit Zuftimmung beider Häufer des Neichärathes finde 
Ich anzuordnen, wie folgt: 

$ 1. Behufs Bekämpfung der Pellagra Krankheit in 
der gefürjteten Grafſchaft Görz und Gradisca und zur 
Unterftüßung der in einigen Gegenden dieſer Länder durch 
die Mißernte des Sahres 1887 nothleidend gewordenen 
Bevölkerung wird die Regierung ermächtigt, eine Summe 
von 50000 fl. gegen Rechnungslegung zu verausgaben. 

$ 2. Von diefer Summe tft ein Betrag von 20 000 fl. 
zur Beltreitung des Aufwandes zu verwenden, welcher ſich 
aus der Anwendung der zur Bekämpfung der Bellagra- 
Krankheit erforderlichen befonderen prophylaftifchen und 
janitätspolizeilichen Maßregeln, wie beifpielöweife der Ein- 
richtung von Bad- und Trodendfen, der Beihaffung ge- 
junder und zwedmäßiger Nahrungsmittel, jowie von Heil- 
mitteln für die von der Krankheit ergriffenen,’der Aſſani— 
rung bon gejundheitsfchädlihen Häuſern, welde von 
Pellagra-Sranten bewohnt werden u. dgl., ergeben wird. 

$ 3. Bon der oberwähnten Summe von 50000 fl. 
kann ferner zur Unterſtützung der durch die Mißernte des 
Jahres 1887 hilfsbedürftig gewordenen Bevölkerung in 
der gefürfteten Grafſchaft Görz und Gradisca ein Betrag 
von 30000 fl. verwendet werden. Diefer Betrag hat zur 
Ausführung von öffentlichen gemeinnüßigen Bauten und 
unter bejonders vückjichtswürdigen Umständen zur Be— 
Ihaffung- von Lebensmitteln zu dienen. 
8,4 Diedurd) dieſes Geſetz bewilligten Audgabspoiten 
find in den Staatsvoranſchlag für das Sahr 1888 nach— 
träglich einzubeziehen. z 

93 Mit dem Bollzuge dieſes Gefehes, welches mit 
dem Tage der Kumdmahung in Wirkfamtkeit tritt, find 
die Minifter des Innern und der Finanzen betraut. 

ee - = 5, e no Eu —— 

Der vorſtehende Entwurf ift, nachdem der Bericht dee 

Budgetausjchuffes über denjelben am 3. März 1588 er— 
ftattet war (540 der Beilagen zu_ den ftenogr. Protokollen 
des Abgeordnetenhauſes — X-Seſſion), in Der Sitzung 
vom 6. März von Haufe der Abgeoroneten in zweiter 
und dritter Lefung unverändert angenommen worden. 
(Stenogr. Protofolle ©. 7208). 

Ebenſo wurden die beiden vom Budgetausſchuß vor— 
gefchlagenen Nefolutionen A und B von Abgeoroneten- 
Haufe angenommen: 

A. „Die Negierung wird aufgefordert, aud) in den 
Staatsvoranſchlägen der fomntenden Sahre entjprechende 
Beträge zur Bekämpfung der Bellagra einzuftellen, da nur 
dur) nahhaltige Anwendung der als zwedmäßig erkannten 
N ahregeln die Heilung des erwähnten Uebels erwartet 
werden kann.“ | 

B. Das hohe Haus wolle befchließen: 
„Die hohe Negierung wird aufgefordert, über das 

Vorkommen der Pellagra und das Gebiet ihrer Ausdeh— 
nung in Südtirol die entjprechenden Erhebungen zu 
pflegen und eventuell die nöthigen Vorkehrungen zu 
treffen.“ 

Nermifdhtes. 
Preußen. Berun — gegen Milch— 

* er. 
Das Königl. Polizei- Präfidiun hat auf Grund des 

Minifterial-Erlafjes vom 28. September 1883 im Anſchluß 
an frühere Bekanntmachungen (vgl. Veröffentl. ©. 444 
und 472) im Intereſſe des Milch gebrauchenden Publikums 
die Namen folder Milchhändler, welche wiederholt wegen 
Snverfehrbringens von Wild, die nicht den Beſtimmungen 
der Polizei-Berordnung vom 6. Zuli 1887 (Beröffentl. 1887 
©. 439) entjprad), zur allgemeinen Kenntniß gebradjt. 
Unterm 2., 7. und 9. Auguft d. J. find die Namen von 5 
ſolcher Milhhändler befannt gemacht worden. 

Die im Laboratorium don Dr. Frühling und 
Dr. Schulz in Braunfhweig im Sahre 1886 aus— 
geführten Milhunterfuhungen. (Repert. f. anal. 
Ch. VII. 517.) 

1. Die dur) den Landiwirth Fr. Dreves unterhaltene 
Kindermildftation wird feit längeren Sahren durch 
den ärztlichen Verein beauffichtigt und durch den Thier- 
arzt Lies und das hemifche Laboratorium Hinfichtlid) der 
Futtermittel und des Produkts Fontrollivt. — Die Futter- 
ration beträgt für 1000 Pf. Lebendgewicht täglih: 4 Bf. 
Haferſchrot, 5 Pf. Noggenkleie, 6 Pf. Weizenkleie, 15 Bf. 
Kleeheu und dazu Haferftroh nad Belieben, Die dabei 
erzielte Mil) und ihr Rahm find völlig weiß, bei ge- 
legentlicher Verwendung don Grünfutter gelblich; 
Tränkung geihieht durch das fehr reine filtrirte Fluß» 
wajjer der Leitung. 

Als Durhfchnittsrefultate ergaben ſich: 

die 

für für IR 
Abendmild | Morgenmilch 

SIR o 3,00 2,84 
Wroteinftoffe . 3,96 392 
Sue IM: 0,72 0,72 
Milchzucker 443 4,39 
MWaffer. 83789 | 8813 

Spec. Gew. bei 17,50 C. | 1,0385 | 1,0307 
2. Behufs Kontrolle dev Marktmilch wurden durch 

Polizeibeamte unvermuthet je 40 Proben von 0,25 Liter 
entnommen und darin nur das jpezifiihe Gewicht, Das Fett 
und die Trockenſubſtanz beftinmt. Als Norn für den 
geringiten zuläffigen Gehalt gelten 11,1% Trodenjubitanz 
und 22% % 

bejchränfte ji) auf die amtliche Öffentliche Bekanntmachung 
der Unterfuchungsrejultate unter befonderer Hervorhebung 
der Händler, welche die beſte und derer, welche jchlechte 
Mil feilgehalten hatten. 

Redigirt im Kaiſerlichen GSeiundheitdnmt, = Verlag von Julius Springer in Berlin. — Druck von G. Bernſtein in Berlin. 

ett. — Von einer Beſtrafung des Feilhaltens E 
minderwerthiger Wil fah die Behörde einftweilen ab und ’ 
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Charite) und Nürnberg je 1 Erkrankung. 

Beröffentlichungen 

des Kaiſerlichen en Gefundheitsamtes. 
ER — WEN. 
BER xx Ss 

Die Veröffentlichungen ericheinen jeden Dienftag. Abonnements | Snierate nehmen alle Annoncen - ErM AR jowie die Ver— 
‚werden zum Preiſe von 2 5 halbjährlich won allen Boftanftalten (Poſt- Tngshandlung zum Preiſe von 30 4 für Dessen FÜR jbaltene PBetitzeile 

Ztss.-Preisliſte 5910) und Buchhandlungen, jowie von der Verlags- | entgegen. Beilagen, von denen zuvor gi — Sm einzuſenden 
Far 

9 handlung angenommen. | ift, werden nach Vereinbarung beigegebe © 

Berlag von Sulius Springer in Berlin N., ea I /. A 

7 Qu +Y} ” % XII. Jahrgang. Berlin, den 28. Anguft 1588. 330400 — 135. 

Suhalt. Gejundheitsitand. Volkskrankheiten in der Be | öffentlicher Schlachthäufer. ©. N Sem:z —— 
richrawoche, ©. 515. — Slectyphus in der Rähe von Warichau. ©.515. — | auf, Eijenbahnen. ©. 521. — (Deiterre Un rer Weiterver- 
Bernegung der Bevölkerung im Preußiihen Staate. ©. 515. — Stew | breitung übertragbaver re er 522. — (Stalien.) 
befälle in deutſchen Städten won 40 000 und nieht Einwohnern. ©.516.— | Anleguug von Kirchböfen. ©. 524. — (Schwei). zausübung, Der 
Desgl. in größeren Städten . Auslandes. ©. 517. — Erkrankungen | aut Der Ge wohnenden Medizinalperionen. ©. ! — (Belgien.) 
in Berliner Kranfenhäufern. ©. 517. — Desgl. in deutichen Etadt- | Zrunfiucht. ©. 525. — (Spanien). Vertrieb von unveinem, Alkohol, 
und Landbezirfen. ©. 517. — eu und Sanitätswejen im Neg.- | ©. 526 — Rechtiprehung. Nerantwortlichkeit der Gewerbetreiben- 
Be. Minden 1883-1885. ©. 518. — Anftedende Krankheiten in Mai- | den für ebertretungen durch ihre Gehülfen. ©. 527. — Kongreſſe, 
Yan. — 519. — Witterung. € BU a —————— Verhandlungen bon geſetzgebenden Körperſchaften, Vereinen 
u. |. m ©. 519. — Beterinärpolizeilide Maßregeln. 59, — | m % fo... 61. Verſammlung deutſcher Naturforicher und Aerzte. 
Nediginal efeßgebung 2c. (Breusen, a) —A— in | ©. 538. — Geſchenkliſte. ©. 528. 

Beichlag- Schmieden. ©. 520. — Schwarzburg⸗ baten) Errichtung 

Geſundheitsſtand Flecktyphus in der Nähe von Warſchau. — 

nud Gang der Volkskrankheiten. Laut amtlicher Mittheilung iſt in der Ortſchaft Nowy 

— Dwor in der Nähe der Feſtung Nowo Georgiewsk 

In der Berichtswoche find nachſtehende Todesfälle | (Station der Mlawa-Warſchauer Eiſenbahn) der 
und Erkrankungen an Pocken, Flecktyphus und epides Flecktyphus ausgebrochen und find 30 Perjonen daran 

mijcher Genidjtarre gemeldet worden: erkrankt. 

ee Se Die Bewegung der Bevdlferung im Preußiſchen Budapeft, Lemberg je 1, Prag 8, Trieft 5, Paris 2, i ne) 
Brüffel 1 Todesfall; Breslan 1 Gadiolois), de 

— (Bol. Preußiſche Statiſtik Heft XCLV.) 

a sömgeberg 3, Wien 3, Budapeſt 2, Am 1. Sanıtav 1886 war die Zahl der Lebenden 
Petersburg 1 Erkrankung. m Breußifchen Staate auf 23349 021 fejtgeftellt 

Sledtyphus: Prag 1, London 2, Edinbing, und j g 

; worden, davon befanden ſich 10 565 014 (37,30/0 der 

eu je 1 Zobesfalt; Gbir- Geſammtzahl) in den Stadtgemeinden und 17 784 007 
burg 1 Erfranfung. a ER in den Xandgemeinden und Gutsbezirken. 

— uigſtarte; Berlin (Königl. Der Zuwachs der Bevölkerung dur Geburten 
belief fi) während des Berichtsjahres auf 1117 581 

während gleichzeitig ein Abgang durch 786316 Ster— 

befälle eintrat. Auf je 1000 Perſonen wurden jomit 

39,4 geboren und ftarben 27,7. Bet den Geburten 

und bei den Sterbefällen find hierbei 43 583 (1,5 

Promille der Bevölkerung) Todtgeburten mitgezählt. 

‚ Mafern: Hamburg 10, Vororte Wiens 5, Sowohl die Geburts= wie die Sterbeziffer war im 

ee en London und Petersburg je 33 Todes— Jahre 1886 etwas geringer als die aus den letzten 

fälle; Berlin 73, Hamburg 109, Reg.Bez. Schles- 20 Sahren fi) ergebende, entiprechende Durchſchnitts— 

wig 215, Wien 15, Budapeſt 25, Petersburg 72 Er- ziffer don 40,0 bezw. 28,0 Bromille, dagegen ift nener- 

Sm Uebrigen find befonders hervorzuheben : 

Unterleibstyphus: Paris 8, Petersburg 9 
Todesfälle; Hamburg 37, Kopenhagen 23, Peters— 
bung 35 Erfranfungen. 

Kindbettfieber: London 7 Todesfälle. 

krankungen. dings — ſeit 1881 — ein Anſteigen der Geburts— 
un: London 17, Petersburg 10 a ziffer um 0,8 und der Sterbeziffer um 1,2 beobachtet 

fälle; Berlin 4%, Münden 40, Kopenhagen 20, | worden. 

Petersburg 34 Erkrankungen. In Folge des Ueberſchuſſes der Geburten 

Diphtherie und Croup: Berlin 12, Breslau | per die Sterbefälle mußte die preußiſche Bevölkerung 
8, bien 9, Paris 24, London 16, Petersburg 10 während der legten 20 Jahre im Mittel jährlich um 
Zodesfälle; Berlin 60, Breslau 38, Hamburg 33, 72 Promille, und zwar die ftädtifche Bevölkerung um 
Dünen 34, Reg. - Bez. Schleswig 145, Kopen- | 9,9, Lie Ländliche um 13,3 wachen. Dieje errechnete 
hagen 45, Petersburg 31 Erkrankungen. natürliche Volfsvermehrung für Stadt und Land ent— 

Keuchhuſten: London 20 Todesfälle; Ham- ſpricht jedoch keineswegs der durch die Volkszählungen 
bung 37, Kopenhagen 28, Stockholm 35 Erkran- fonftaticten, wirklichen Bevölkerungszunahme, viel— 
kungen. (Fortſetzung auf Seite 518.) 
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1. Dezember 1885 unter Veridfihtigung ber v a Einwohnerzahlen find nach Maßgabe ver endgültigen Ergebnifje der VBoltszählung vom 
theiligten Orten für den 1. Kult 18:8 — 1880 bis 1885 durch die Volkszählung ermittelten Zu oder Abnahme der Bexölkerung in den bes 

ermittelt. Die Berechnung der durch! britan En Auf Grund derjelben werden die Verhältnißzahlen der in der Berichtswoche Geſtorbenen 

1883 €. 231, 1884 ©. 219, 1885 I, ©. 293 — lee für die Sahre 1882—86 it auf Grund ver in den Sahresüberfichten (Veröffentlihungen 
3», . 759 und 1887 ©. 455) mitgetheilten Angaben über Einwohnerzahlen und Sterbefälle erfolgt. 

1) Wegen etwaiger an Boden, Flecktyphus, C iati 
Sei 8 R M * DE ’ ' D 

ex 
P 

Seite. — ?) Nimmt exit jeit 1886 an der Be lheroung Eur Se era vergl. ben Zert ꝛe 1 
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Sterblichfeit in größeren Städten de3 Auslandes. Woche vom 12, bis 18, Auguſt 1888, 

Pa 3-7 
” 4 ne —— Todes⸗Urſacheni 

= 2 1 Todtgeborene |@5# = a »8] [8828| ,.=| Bred- 2 

ein- |S | 8 I eneeesl&| 8 |F,&,|$8 „Seas sssurdianisels 
Namen der Städte = 3 S |E32|#8883| 75) & 283153 8 52 52858 „eal22|s 

wohner)| = 2 | 8 |»S8 5557| 85 8 82 — 
s|I|2 | 38 |2,Plssasl22| 8 25 22 23 53988052 82 82] 78] 
Ss |a| 2 |38ri828# 3” ES FECHTEN 
= = 185511858 Sasse anrslesese 2 ,.,<e1eels & |3°>|R33 | ä 83 

1 ECHT Tr ET IB Ze — — — — 

5 ee | a | Ba - Feier 2l- I 8I|o| mi -|-lal a 
Brünn bis 11. Auguit . 86 372 : 3 51 30,7 -|I|—-|2| — 9 127.10 SR = 
Brüffel Bis 11. Auguft ._. 181 270 94 8 87 23 25,0 3I/—-—|ı1| —- 10|6| 1 ea 
Budapeſt bis 11. Auguit . 442 787 299 17 247 95 29,0 = I | 4 1 3 uw 9 I —-—|/I—| 9| 8 
SEIanta ee one 135 600 80 3 37 13 142 | -|-|5| - | — Ela a ee a EN 
Dublin. . er 353 082 | 188 123 27 2 mb a), AR 5 ihhul, 
Bu. 0...» %273| 2B1| . 77 1a | Bee .. TEE AR NG 52176 

. Graz bis 11. Auguft. . „| 105809 . 2 43 > ı11| -|-|-| — alas 28| 2 
Kopenhagen bis 14. Auguft - | 300.000 | 190 4 | 108 38 7 | le lee | 4 
Krafau bis 11. Auguit. . 14 084 66 3 | 36 J ee | "19.31 
Lemberg bis 11. Auguft . 120 868 s 2 62 2 eat Li, 3) 7 |. Sale 
Miverponl. 599 738 | 314 - 208 56 18,1 2. — = > - ; ms | 
none 1.4.0.4.» . . *| 4282921 | 2604 . [1330 444 16,2 33 | 17 | 16 2 71134 | 69 | 176% | 4 3|[829| 47 
yon bis 4. Auguſt. u 401 930 154 9 184 33 23,8 2 1 1 | Be a er Ne 
Re ee sein |... -268:000 : Dui159 70 30,9 2.) ab I De eye Pal ten 2 
a... 7 77719260985 | 1198 | 86 | 55 | | —4865353 183 438| 6 
etersburg bis 11. Auguft » 928 016 | 465 | 20 | 518 218 290 | 33 | 10 | 10 9 1) 65 12 130 z 943005 

Prag u. Vororte . ee 295 857 5 8 | 158 36 27,8 — ——— 8 4| 3 
Rom 613. 14. Sult „1.0. 388 300 2330 | 13 | 209 52 237,8 Data A 1 a Alae 121 4 
Stodholm bis 11. Auguft 221549 | 137 2 87 28 20,4 AB Re ul 
ERLelEgE 666686094 75 29 De le | 6 Sale eo 
Venedig bis 11. Auguft_ . -| 150 502 83 8 48 12 dom ae || 3| =. 51.8 8 s| 1 
Warſchau bis 11. Auguft. 444 814 | 352 | 25 | 220 95 Se :6ı A|. 1 1. 217,297) 54 LO ES 
Wien bis 11. Auguft ._ . »| 800889 | 545 | 29 | 338 | 113 | 219 | 3, 3/19! -.-/ ol 57 | —-|-!155[ 4 
11 Vororte Wiens bis11. Aug)! 4113% | _. 15 | 192 i 301 sl 3! a] — ale). a 
— ——— —— — — — u III 

Aus Berliner Krankenhäuſern. 
Königl. Charite, Städtiſche Krankenhäuſer im Friedrichshain und zu 
Moabit, St. Hedwigs-Krankenhaus, Bethanien, Eliſabeth-Krankenhaus, 

Lazarus-Krankenhaus, Auguſta-Hoſpital, Jüdiſches Krankenhaus.) 
Für die Woche vom 12. bis 18. Auguſt 1888. 

Gemeldete Erkrankungen. 
— — 

Aus deutichen Stadt: u. & andbezirken. 
Mitth. d.Kgl. San.-Komm.z. Berlin, d. ſtatiſt. Amtes d. Stadt Breslau, d. 
Aerzte-Vereins 3. Frankf. a. D., d. Med.-Snipektor. 3. Hamburg, d. kal. Be- 
zirfsanzt.d. Stadt München, d. Vereins f. öff. Gejundheitspfl. 3. Nürnberg, 
d.betr. Kgl.Reg.Medizinalräthe u. Fürſtl.Reuß'ſchen Phyfik.Bezirksärzte. 

Aufgenommene = EU F S Ser ick 

Lebensalter = Zeit- ze| 2 |5 828%, 
Kranfheits- 2. | 6. | 16.1 31. sn.) & Bester 2 = | 5 20138 

Zahl | 6. | 10. | 92. BLU) 5 angade IE 8 | 8 zes 
formen 1. | bis bis | bis bis |bar-) © Er ze 

5. | 15. | 30. | 60. (über) © = v |a5|® 
Maſern und Rötbeln Zt an a ne 11 —| —-| -—- Stadt Berlin . io 12.—18. Aug.| 19 | 73 | 42%)| 60%) 3 
Sala ee >>» Des 1 „ Breslau — desgl. Bl ea Be 
Diphtherie und Group. . TIGE Ba N — N 11:5 Ba Stantiutt Dr. i ; . le 
Unterleibätyphus . . - » - 27|- N ae 2 „Samburg u. Vororte desgl. 37109) 82 
Brechdurchfall inkl. Ruhr und 0. dessl. 4! 14) 40| 34| 1 
Cholera nostras . . . » ae 2) — —ı 1 1 „ Nürnberg . E desgl. 11 — 7 sı— 

Kinpbettfieber . . . . 2 ee I A Ntenzdea. Aachen desgl. er le 
MWechjelfieberr ..... .. - Ze | — — Aurih. . . desgl. es Aue 90er 
Be... .. ae 10a, =)-| — »  Düflelborf . desgl. 35| 4a| 34| 56| 1 
Syphilis inkl. Gonorrhöe sol Tee ze — Erfurt dessl. a | ze 
Lungenihiwindiudt . - . .| 59|— | 1| 1| 86) 20| 1| 2 » Hampver . desgl. ZT ER2 I 180 
Andere Erkrankungen der Hildesheim. desgl. s 100 7 32) - 
Athmungs-Organe Bl sn esol 291 4 9 „ Königsberg . . desgl. an ae 

Akuter Darmfatarıh. . . . Sa anene 2 | — . Marienwerder. desgl. a rl) Ke| at 
Säuferwahnfinn und chroni- " Münfter . _. dessl. Bl a ae 5 

ſcher Altoholismus . . . Se DEN 10 ee e Schleswig 9. dessl. 391 2181 32 1451 3 
Akuter Gelenkrheumatismus Scene = | > " Stettin . deögl. 21) 6| 17| 14| 3 
Andere rheumat. Krankheiten za Tales: 1100| 131123, |) — h Stralſund dessl. 7 au 2 
Ben 2...) 95| 3| 66|8|80) 89| 9| 3 „ tier... Deegl. Gel 21 5,8008 
Alle übrigen Krankheiten. 448 | 15 | 14 | 18 |205. 1170! 26} 45 N Wiesbaden. . deögl. an le 282 

— —J— ree | 
GSunme 912 | 25 | 39 | 43 |445 | 314 | 46 | 93 Banitsis) Jeulenrons 158 : \ 

Gefammtbeft. war am 11. August 3757 und bleibt am 18. Auguft 3712. Bestie )BurgE . . . ® ler 

Witterung. Woche von 12, bis 18, Auguft 1888. 
Nach Beobattungen der Iandwirthichartlihen Hochſchule im Berlin und der meteorologiihen Centralftation in München. 

- ZTemperaturinCo] Luftdrud in mm?) |Relat. Feuchtigkeit d.Luft?) Si Kor 
Beobachtungs- | Be Lachtungs- : ® * de wiche 

a . = 9 8 > S Nieder, —— Windſtärke 
= = u richtung 

3 R = mm 

12. August 25,1 17,4 757,8 751,6 157,4 84 52 75 0,2 WNW 1 
1. u 25,7 16,6 754,1 754,7 756,0 83 44 53 = W 2 

R a, 20,3 14,4 758,2 759,3 760,3 64 44 59 = Ww 3 
Berlin a; 18,2 90 | zeLı | 7591 | 7586 | 68 39 68 — W 1 

16. 16,1 12,0 TST,L 756,7 756,8 70 a1 79 0,8 N 01 
DIE 17,5 11,6 756,4 755,6 754,5 83 65 77 = WNW 0=—1 
SEE, 20,9 11,6 753,6 754,9 757,9 94 47 75 9,5 N 2 

12. Auguft 289 | 144 | 7206 | 7192 | 7082 | 58 32 60 = W 0,5 
13. " 28,8 15,2 718,6 718,4 717,4 44 35 65 == SW 14 

— — 263 17,8 1207 \ 7120,4-\. 720,5 6L 55 713 = NW 0,5 
Mün den 15. " 27,9 15,3 718,5 715,8 717,5 67 59 89 16,8 NO 1,7 

n 16. 5, 23,1 15,3 715,4 715,7 715,8 X 59 70 0,4 W 10 
iwE n 20,9 i3,0 713,9 711,3 709,2 83 66 89 10 NO 1,8 
18. ” 16,2 10,5 711,4 715,3 717,9 94 67 89 20.0 WV 1,9 

auf der 
) Wegen etwaiger an Pocken, Flecktyphus, Cholera (asiatica) und Pe nmel et 
eriten Seite. — 2) Die Beobachtungen des Luftprucs und der relativen Feuchtigkeit der Luft erfolgen in Berlin um 7 

2 Ihr Mittags, ühr Abends, in München um 8, 2 und 8 Uhr. — 3) Einichl. Nubr. — *) 9 Fälle von Scharlad) - 
Kreije Suderdithmarſchen fehlen die Angaben. — °) Die Angaben von Sechshaus fehlen. 

Diphtherie. 

Peſt vorgekommenen Todesfälle bezw. Exkrankungen vergl. Den Tert 
Ahr Morgens, 
— °) Aus dem 



mehr fand ein fo ftarker Zuzug nach den Städten 

— insbefondere den Groß- und Mitteljtädten — ſtatt, 

daß die ftädtifche Bevölkerung des preußifchen Staates 

von Dezember 1867 bis dahin 1885 thatjächlich um 

41,6 Prozent (jährlich etwa 23 Promille), die länd— 
fihe nur um 7,2 Prozent (jährlich 4 Promille) zus 

genommen bat. 

Ein Theilder natürlichen Volksvermehrung iſt auch 
dadurch verloren gegangen, daß während des ganzen 

zwanzigjährigen Zeitraumes die Auswanderung er 

heblich ſtärker geweſen ift als die Einwanderung; 

hierdurch iſt bewirkt, daß im Geſammtſtaate die wirk— 

liche Volkszunahme jährlich im Durchſchnitte um 

2,67 Promille geringer als die natürliche geweſen iſt. 

Bon den 1074 298 lebendgeborenen Kindern waren 
87117 (8,1%), von den 43 583 todtgeboreneu Kindern 

waren 4773 (11,0"%) außerehelihen Urſprungs, 

unter 242 000 lebendgeborenen und im eriten Lebens 

jahre verjtorbenen Kindern befanden fich 33 148 

(13,7°/,) uneheliche. 

Bon allen Berftorbenen bekannten Alters war 

etwa die Hälfte (49,1%) no nit 5 Zahre 

alt, 25559 (3,4%, der Gejammtzahl) Hatten das 

50. Lebensjahr überjchritten, 2009 Perſonen (1257 

weibliche, 752 männliche) waren über 90 Sahre, — 78 

über 100 Sahre alt geworden. Bon je 10V ver- 

ftorbenen weiblihen Berjonen befannten 

Alters hatten 18,4, von je 100 männlichen Ber: 

jonen nur 15,2 das Alter von 65 Zahren er- 
reicht oder überſchritten. 

Mittheilungen aus dem General-VBerwaltungs- 

Berichte über das Medizinal- und Sanitätswejen 

des Negierungs- Bezirks Minden für die Jahre 

18853 —1885, 

Von Dr. Shult-Hende, Neg.- u. Geh. Med.-Nath. 

Nah dem vorläufigen Ergebniffe der Volks— 

zählung vom 1. Dezember 1885 waren im Regie— 
rungs-Bezirke ortSanwejend 520 574 Perſonen, d. h. 
15917 = 3,15 pCt. mehr als am gleichen Tage des 
Jahres 1880. Die Zunahme betraf alle Kreife des 
Bezirkes mit Ausnahme des Kreifes Lübbecke, wo in 
Folge der Auswanderung eine Abnahme um 4,11 p&t. 
zu fonftativen war. Der Kreis Lübbecke ijt der ein- 
zige, welcher feine Eifenbahnverbindung hat. In den 
Stadtgemeinden wurden in der Berichtsperiode 4722, 
4996 und 5015 (= 34,4, 36,4 und 33,7 auf je 1000 
Einwohner) Kinder lebend und 185, 197 und 196 
todt geboren; in den Landgemeinden 13 055, 13,868 
und 13 850 lebend und 468, 570 und 540 todt ge= 
boren. Es ftarben in den 28 Städten und Flecken 
des Bezirks von je 1000 Einwohnern durchſchnittlich 
24,1, 26,1 und 21,9 Perſonen; die Kinderſterblichkeit 
betrug daſelbſt 15,7, 17,2 und 15,6 auf je 100 Lebend— 
geborene. Für die Landgemeinden find Verhältniß— 
zahlen nicht berechnet. Von Infektionskrankheiten 
kam je 1 Fall von Cholera nostras im September 
1584 in Wejtheim und im Suli 1885 in Rimbeck 
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(Kreis Warburg) vor, von Voden 1 Fall 1833 und 
2 Fälle 1884 ohne Weiterverbreitung. Typhus u. 3. 

(ediglich Abdominaltyphus trat meijt ſporadiſch oder 

in einzelnen Hausepidemien auf und hatte faſt immer 

einen gutartigen Charakter. Von umfangrei'heren 

Typhugepidemien werden 3 erwähnt, eine im der 

Stadt Hörter und 2 im Kreife Paderborn während 

der Sahre 1883 und 1884. Erſtere betraf 188 Er— 

krankungen (unter 5186 Ginwohnern). Die Urſache 

der Epidemie lag nach dem Berichte Har zu Tage. 

Im benachbarten Lüttmarjen, wojelbit Typhus herrſchte, 

mündeten viele Aborte von Häuſern, in denen Typhus— 

kranke lagen, in dem weiterhin mitten durch die Stadt 
Hörter fließenden Grubebach; es ließ ſich nachweiſen, 

daß nur die Häuſer befallen wurden, welche nahe an 

dieſem Bache ſtehen, und deren Bewohner das Waſſer 

zu häuslichen Zwecken benutzen. Häufig zeigte ſich 
Diphtheritis, oft mit Scharlach komplizirt; Ruhrfälle 

dagegen nur vereinzelt. Die verbreitetſte Infektions— 
krankheit waren die Maſern, verhältnißmäßig ſelten 

war croupöſe Pneumonie. Von Jahr zu Jahr nahm 

die Tuberkuloſe zu; ſo ſtarben im Jahre 1884 von 

857 Kranken im Stadtkreiſe Bielefeld allein 147 

(= 10 pCt.) an tuberkulöſer Lungenſchwindſucht. 

Kindbettfieber wurde meiſt ſporadiſch beobachtet. 

Durch Polizeiverordnung vom 23. Januar 1885 iſt 

die Anzeigepflicht auf Kindbettfieber und Diphtherie 

ausgedehnt. Syphilis war im Allgemeinen ſelten. 
Von Zoonoſen ſind 4 Uebertragungen von Milzbrand 

auf Menſchen zu erwähnen, wovon 1 tödtlich endigte. 

Zrihinofe und Tollwuth kamen bei Menjchen nicht 

vor, dagegen find verjichiedene Hausthiere, Tpeziell 

51, 20 und 13 Hunde von der Tollwuth ergriffen ge= 
weſen. 

14—46 Tage. 

Zur Abwehr der drohenden Epidemie erſchien am 

14. Zunt 1884 der Minifterial-Exlaß betr. Maßregeln 

vor und nach dem Ausbruch der Cholera, zu deren 
praltiihen Durchführung mehrere größere Ortſchaften 

von Kommijjarien bereift wırden. Ganitätsfommif- 

fionen hatten für die Befeitigung ſanitärer Mißſtände 
zu jorgen. 

Was die Kinderjterblichkeit angeht, jo weiſt das 

Sahr 1883 die Höchfte und das Jahr 1881 die ge— 

ringſte Mortalität der Kinder unter 1 Jahr für 
Stadt- und Landgemeinden während der Zahre 
1850—855 auf. Die Mortalität in den Städten war 
meiſt um 2—3 pCt. größer als die in den Land- 
gemeinden, die Sterblichkeit der unehelichen Kinder 
zu der ehelichen größer als die in den Städten, im 
Sahre 1882 ftieg diejelbe bis zu 27,8 pCt. der lebend 
geborenen (unehelichen) Kinder. 

In der Berichtsperiode wurde die k. Gefangenen 
anftalt zu Herford vollendet und am 1. Oftober 1883 
in vollen Betrieb geſetzt. Nach den Sahresberichten 
wurden 1883/54 558 und 1884/85 499 Gefangene 
aufgenommen. Die tägliche Durchſchnittszahl betrug — 
rund 392 und 409 Gefangene, die tägliche Durch⸗ 
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ſchnittszahl der arbeitsunfähigen Kranken 0,58 umd 
0,62, die Summe der arbeitsunfähigen Kranken 114 
und 226 Perſonen und die Summe der Kranfentage 
648 und 3480. Es |tarben 4 und 3 Gefangene (au 

Tuberkuloſe, Altersſchwäche, Lungenentzündung und 
anderweitiger Krankheit). Die Krankheitsverhältniife 
waren im Ganzen jehr günjtig. 

An Medizinalperfonal enthält der Regierungs— 
bezirk 10 Kreisphyſiker. Am Schluffe des Jahres 
1885 waren 129 promovirte und 7 nicht promovirte 
Aerzte, 3 Wundärzte I. und J II. Klaſſe, 1 Zahnarzt, 
61 Apotheker und 350 Bezirks und 54 frei prafti- 
zivende Hebammen vorhanden. 

Anfterfende Krankheiten in Mailand 
während des 2, Quartals 1888. 

(Vgl. ©. 360.) 
. — Bu Zu—⸗ 

April Mai Juni fammen 

ze = 4 — 4 — ra — 
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Beitweilige Maßregeln gegen Nolkskrankheiten. 

MA. Nr. 215 vom 23. Auguft 1888.) 
Rußland. AZufolge einer Anordnung des General: 

Gouverneurs zu Odeſſa werden die Brovenienzen aus Oft- 
indien in den Häfen des Dpefjaer Duarantünebezirks der 
vorjhriftsmäßigen Duarantäne-Obfervation unterzogen. 

Egypten. Der internationale Gefundheitsrath in Aler- 
andrid hat in feiner Sitzung vom 7. Auquft 1888 be- 

ſchloſſen, gegen Anfünfte aus Baras das Reglement zur 
Berhütung der Cholera-Einfchleppung in Kraft zu fehen. 

Sn derjelben Sitzung iſt Folgendes angeordnet worden: 
1. Die Einfuhr von Lumpen aus der Seuche verdäcd)- 

tigen oder verfeuchten Ländern nad) Egypten tft unterfagt. 
2. Alle Bettgegenftände, Leibwälhe und Gebrauchs— 

gegenjtände von Perfonen, welche in verdächtiger Weife 
erfranft oder an einer verdäctigen Krankheit geftorben 
find, werden vernichtet, fofern nicht durch eine Beſcheinigung 
des Shiffsarztes die ordnungsmäßige Desinfizirung der 
genannten Gegenjtände nachgewiejen wird. 

(R.A. Nr. 216 vom 24. Auguft 1888.) 
Spanien. Laut einer von den Königlich fpanifchen 

Öeneral - Direktor des Gefundheitswefens in der „Gaceta 
de Madrid" vom 9. Auguft 1888 veröffentlichten Ver— 
ordnung find die aus den Antillen, dem Golfe von Mexiko, 
La Guayra und der Gofta firme in den Häfen der Pro— 
vinzen Ouipuzcoa, Vizcaya, Santander, Dviedo und Co— 
tuna in eifernen Schiffen anfommenden Waaren den bis- 
her vom 1. Mai bis 30. September üblichen gefundheit- 
lien Maßregeln zufünftig nicht mehr unterworfen, wenn 
an den gedachten Verſchiffungsplätzen fein gelbes Fieber 
herrſcht und der Gefundheitszuftand an Bord des betref- 
fenden Schiffes ein guter ift, auch Fälle von einjchlepp- 
baren anjteckenden Krankheiten nicht vorgefommen find. 
Doc) müfjen folhe Waaren, welhe in Felle, Häute, Wolle, 
Baumwolle, Leinen, Hanf oder Tute verpacdt find, 48 
Stunden in Leichtern oder auf Det gelüftet werden, ehe 
die Löſchung erfolgt. 

Ss 

Portugal. Durch eine unterm 16. Auguft 1888 ver: 
Öffentlichte Berfügung des Königlich portugiefiihen Mini- 
ſteriums des Innern ift der Hafen von Sacjonville im 
Staate Florida in Nordamerika feit den 15. Zuli für 
von Gelbfieber „verfeucht” und die übrigen Häfen des 
genannten Staates find feit demfelben Zeitpunkt für der 
gedachten Krankheit „verdächtig“ erklärt worden. 

Heterinär- polizeiliche Alaßregeln, 

Defterreih-Ungarn. Berordnung der Kal. 
ungarijhen Seebehörde zu Fiume, betreffend 
die Einfuhr von Thieren. Vom 30. Juli 1888. 

Nachdem in dem Dijtrift Nicofia auf Eypern unter 
den Schafen und Ziegen die Bodenfranfheit und in 
Egypten unter dem Rindvieh die Maulfeuche ausge- 
brochen, hat Die Königl. ungarische Geebehörde zu Fiume, 
für Die ihr unteritellten Häfen, neuerdings Folgendes an- 
geordnet: 

‚ „Die Ein» und Durchfuhr von Rindern, Schafen und 
Ziegen, deren Abfüllen und Produkten, ift nur aus nicht 
infizirten Gegenden der vorgenannten Länder und unter 
den Bedingungen des — in deutfcher Meberfeßung ange- 
ſchloſſenen — $ 4 des Geſetzes XX vom Sahre 1874 
pe gegen Einjchleppung der Rinderpeſt) ge- 

attet. 
Ueber die Herkunft der betreffenden thieriichen Abfälle 

und Produkte müjjen Urſprungs-Atteſte beigebracht wer: 
den; für die Thiere ſelbſt ift außerdem der Beweis zu 
liefern, daß fie nicht Durch infizivte Länder transportirt find. 

Andernfalls unterliegen die Thiere 2c. den fanitären 
Vorſchriften int Gee-Lazareth zu Martinſchizza.“ 

Der angezogene $ 4, fowie die in diefem weiter ange- 
zogenen SS 3, 5 und 6 lauten wie folgt: 

$4 Grenzjperre. 

Wenn die Ninderpeit in den Nachbarftaate größere 
Dimenfionen annimmt, oder fi in bedenklicher Weiſe der 
Grenze nähert, jo wird die Grenze in der Richtung des 
infizirten Yandes oder Bezirks gänzlich abgejperrt. 

Während der Dauer der Örenziperre find die im $3 
sub a, b, e verzeichneten Thiere ꝛc, mit Ausnahme der in 
den SS 5 und 6 erwähnten, zurüczuweifen. 

Menſchen Hingegen, die mit den erwähnten Thieren 
und Gegenfjtänden in Berührung gefommen find, können 
erſt nach vorgenommtener Desinfektion eingelafjen werden. 

$ 3. a) Hornvieh oder andere Wiederfäuer lebend oder 
geichlachtet; 

b) jeder Artikel, welcher zu den Nohproduften diefer 
Ihiere gerechnet werden kann, ſei es in frifchem 
oder getrocknetem Zuftande; 

ec) Heu, Stroh und anderes Halmfutter. 

$5. Schlachtviehlieferungen aus einem feuchenfreien 
Territorium der Nachbarländer können unter folgenden 
Bedingungen, auch während der Grenzſperre, eingeliefert 
werden: 

a) für jeden einzelnen Fall ift die fpezielle Erlaubniß 
des Miniiters erforderlich; 

b) der Trungport darf nur per Bahn oder Schiff ohne 
Unterbrehung bis zum Beltimmungsort gejchehen ; 

ce) bei Tranſit-Sendungen ift nachzuweiſen, daß die 
Jtegierung, in deren Länder die Sendung eingeführt 
werden joll, den Eintritt über die Grenze geftattet. 

86. Während der Örenzfperre fünnen eingeführt werden: 
a) Wolle, fabrifsmäßig gewajchen und in Säcken ver- 

packt, Gedärme, getrocnet oder gejalzen in- Kiften 
oder Fäſſern, Talg, Duarf, Käfe, ohne Beſchränkung; 

b) Wolle, Nind- und Ziegenhaar, fabrifsmäßig nicht 
gewaschen aber in Säcken verpadt, Knochen, Horn, 
Klauen, getrodnete Häute, injofern nachgemiejen 
wird, daß die genannten Artikel aus feuchenfreien 
Gegenden ftammen; 

e) ungereinigte Wolle, Nind- und Ziegenhaar in Gäden 
verpackt, können nur dann zugelajjen werden, wenn 



die genannten Artikel direft in die Fabriken zur 
Wäſche gefandt werden, und wenn dies ohne Ge— 
fahr und ohne Verſtoß gegen Verordnungen aus- 
geführt werden fann; J 

d) Fäſſer oder Kiſten, welche in Heu oder Stroh ver— 
packte Waaren enthalten, können eingeführt werden. 
Heu oder Stroh müfjen jedoch nad) dem Auspaden, 
unter Aufjicht der Behörden, verbrannt werden. 

Schweden. (Vergl. Veröffentl. 1887 ©. 93, und 1888 
©. 423 und 465.) Laut Bekanntmachung des Königl. 
Kommerz Kollegtums vom 7. Auguft d. 38. wird von dem— 
jelben der Kreis Pinneberg, jowie Mecklenburg-Schwerin 
nicht mehr als von Maul- und Klauenſeuche, und 
das Amt Lauenburg nicht mehr ald von Schafräude be- 
troffen angejehen. (Post-och Inr. Tidn. No 184 (A), vom 
9. Auguft 1888.) 

Rußland. Maßnahmen gegen die Ninderpeft. 
(Ueberſetzung aus dem Gefeßblatt vom 1. Zuli 1888 [alten 
Stils] Nr. 59.) 

Um Fälle von Hebertragung der Rinderpeſt aus dem 
afiatifhen Rußland in die Gouvernements des europäischen 
Rußlands zu verhüten, hat der Minifter des Innern dem 
Minifter-Komite eine Eingabe behufs Ergreifung folgender 
Maßnahmen gemadt: 

1. Sn den Theilen des Gouvernements Tobolsf, des 
Turgai- und des Uralgebietes, welche weſtlich vom Laufe 
der Flüſſe Ob, Irtijſch, Tobol, Schurtanda, Djakurla- 
Butaf, Kumak und Ural liegen, ferner in der Kirgiſen— 
horde und im Gouvernement Drenburg, follen während 
ded laufenden Jahres und je nah Dem Grgebniß des 
Verſuches aud) in den folgenden Sahren Maßnahmen er- 
griffen werden, um peſtkranke oder verdächtig jcheinende 
Thiere in allen den Fällen zu tödten, in welden eine 
jolde Maßnahnte die fofortige Unterdrüdung der Epidemie 
bewirken kann. 

2. Es werden in den genannten Gebieten die Vieh- 
transporte, welche von Dften nad Weiten gehen, unter 
eine ftrenge veterinärpolizeiliche Kontrole geftellt. 

3. Einer ähnlihen Kontrole werden die Viehtrans- 
porte aus Transfaufafien nad Ciskaukaſien und in das 
Schwarze-Meer-Gebiet unterworfen. 

4. Aus den Opezialmitteln des Minifteriums des 
Innern werden 80000 Rubel zur Deckung der Ausgaben 
für die in den vorhergehenden 3 Punkten angeführten 
Maknahmen affignirt. 

5. Das Geſeß vom 3. Suni 1879 wird im Ein- 
vernehmen mit-dem Minifter der Neichsdomänen in feinen 
ganzen Umfange ſowohl auf die unter Punkt 1. genannten, 
als auch die übrigen Gebiete des aſiatiſchen Rußlands je 
nad Möglichkeit und Nothwendigkeit ausgedehnt. 

6. In den Gouvernements und Gebieten des afiatifchen 
Rußlands, in welchen foldhes geboten erfcheint, wird das 
Deterinärperfonal bis zur endgültigen Ausdehnung des 
Geſetzes vom 3. Juni 1879 auf diefe Gebiete vermehrt. 
Die dadurch entitehenden Koften find aus den örtlichen 
Mitteln zu bejtreiten. 

Der Kaifer hat gemäß der Nefolution des Miniſter— 
Komitss die oben angeführten Vorſchläge am 27. Mai d. J. 
Allerhöchſt zu beſtätigen geruht. 

Medizinalgeſetzgehung ꝛc. 

Preußen. Regierungsbezirk Liegnitz. 
Verordnung, betreffend Desinfektion in 

chmieden. 
Vom 25. Juli 1888. 

(Amtsbl. d. Kgl. Neg. zu Vegnitz, ©. 225.) 
Auf Grund der $$ 6, 12 und 15 deg Geſetzes über die Polizeiverwaltung von 11. März 1850, fowie des $ 137 

des Geſetzes über die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Zuli 1883 verordne ich unter Zuftimmung des Be- zirksausſchuſſes was folgt: = 
SIL. Mle Schmiede, welhe den Hufbeihlar ausü 
find zur Verhütung einer Tichertthnlnn ee — heiten verpflichtet, die zum Anbinden der Pferde beim 

Polizei— 
Beichlag- 
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Hufbefchlag dienenden Vorrichtungen, feien fie aus Holz 
oder Eijen, unmittelbar vor jedesmaligem Gebrauche mit 
fünfprogentiger Kurbolfäurelöfung zu desinfiziren. Die 
leßtere ift durch Miſchen von 1 Theil der im Handel als 
100 prozentige Karbolfäure oder Acidum carbolicum 
depuratum bezeichneten Starbolfäure mit 18 Theilen 
Wafjer unter häufigem Umrühren herzuftellen. 

An Stelle der Karbolfäure fann Kreolin in demſelben 
Miihungsgrade treten. ER. — 

$ 2. Ein Exemplar dieſer Polizeiverordnung it in 
jeder Schmiedewerkjtätte an einer in die Augen fallen- 
den Stelle anzubringen. 

$ 3. Zumiderhandlungen gegen dieſe Verordnung 
werden mit einer Geldftrafe bis zu ſechszig Mark oder im 
Unvermögensfalle mit verhältnigmäßiger Haft beitraft. 

Liegniß, den 25. Zuli 1888. 

Der Königliche Negierungs-Präfident. 
gez. Prinz Hanpdjery. 

Unter Bezugnahme auf $ 2 der vorjtehenden Polizei— 
verordnung, deſſen genauefte Beobachtung zur ausdrüc- 
lichen licht gemacht wird, weife id) die Beſitzer von 
Schmiedewerfjtätten darauf Hin, daß auf meine Beran- 
lofjung Gremplare der olizeiveroronung in zweckent— 
ſprechender und dauerhafter Weile (große Drucjchrift, 
auf Pappe gezogen, niit einem Mejfingring zum Aufhängen 
verjehen, mit Lad überjtrichen) zu dem reife von nur 
30 Pf pro Stück bei dem Buchdruckereibeſitzer Oskar 
Heinze hierſelbſt, Ritterſtraße Nr. 26, zu beziehen find. 

Zur Vereinfachung der Beitellung und Verminderung 
der den Betheiligten entjtehenden Portokoſten find Die 
Drtspolizeibehörden (ſtädtiſche Polizeiverwaltungen und 
Anmtsporiteher) des Bezirks angewiejen worden, Be— 
jtellungen der Blafate von den Schmiedemeiſtern eutgegen- 
zunehmen. 

Der Königliche Negierungs-Präfident. 
gez. Prinz Handjery. 

Schwarzburg - Nudolftadt, Gejeß, betr. die Er— 
richtung Öffentlicher, ausschließlich zu benußender 

Schlachthäufer. 
Vom 16. Dezember 1887. 

(Geſetzſ. f. d. Fürft. Schwarzb.-Nudolftadt 1887 ©. 79.) 

Wir Georg, von Gottes Gnaden Fürft zu Schwarz 
burg 2c. verordnen auf Antrag Unſeres Minifteriuns und 
mit Zuftimmung des getreuen Landtags auf Grund des 
$ 23 Abf. 2 des Reichsgeſetzes vom 1. Juli 1883, betr. 
die Abänderung der Gewerbeordnung Meichsgeſetzblatt 
©. 159), was folgt: 

$ 1. In denjenigen Gemeinden, in welchen eine Ge— 
meindeanftalt zum Schlachten von Vieh 
Schlachthaus) errichtet ift, Fanı dur DOrtsftatut ange- 
ordnet werden, daß innerhalb des Gemeindebezirks das 
Schlachten fünmtlicher oder einzelner Gattungen von Vieh 
jowie gewifje mit dem Schlachten in unmittelbaren Zu- 
ſammenhange ftehende, beftimmt zu bezeichnende Verrich— 

(öffentliches 

tungen, ausſchließlich in dem öffentlichen Sclachthaufe 4 
borgenommen werden Dürfen. 

Sn dem Ortoſtatute kann beftinmt werden, daß das 
Verbot der Benugung anderer al der in einem öffent- 
lichen Schlachthauſe befindlichen Schlachtſtätten auf das 
nie gewerbmäßig betriebene Schlachten Feine Anwendung 
nde, 
„92 Durch Ortsſtatut kann nad Errichtung eines 
öffentlichen Schlahthaufes angeordnet werden: 

1. daß alles in dasfelbe gelangende Schlachtvieh zur 
Feſtſtellung feines Gefundheitszuftandes fowohl vor 
ald nach dem Schlachten einer Unterfuchung durch 
Sachverſtändige zu unterwerfen ift; 

2. daß alles nicht im öffentlichen Schlachthauſe aus⸗ 
geſchlachtete friſche Fleiſch in dem Gemeindebezirke 
nicht eher feilgeboten werden darf, bis es einer 
Unterfuhung durch Sachverſtändige gegen eine zur 

Gemeindekaſſe fliegende Gebühr unterzogen it; 
3. daB in Saftwirthihaften und Speifewirthſchaften 

{ am 

Va I a ch Fa La 

friſches Fleifch, welches von auswärts bezogen ift, 
nicht eher zum Genuffe zubereitet werden darf, bis 
ed einer gleichen Interjuchung unterzogen: ift; 
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| 4. daß jowohl auf den öffentlichen Märkten als in den | jtätten ift für den erweislichen, wirklichen Schaden, welchen 
Privatverfaufsjtätten das nit im öffentlichen 
Schlachthauſe ausgejchlachtete friſche Fleiſch von 
dem daſelbſt ausgeſchlachteten Fleiſch geſondert feil— 
zubieten iſt; 

5. daß in öffentlichen, im Eigenthum und in der Ver— 
waltung der Gemeinde ſtehenden Fleiſchverkaufs— 
hallen friſches Fleiſch von Schlachtvieh nur dann 
feilgeboten werden Darf, wenn es im öffentlichen 
Schlachthauſe ausgeſchlachtet ift; 

6. daß diejenigen Perſonen, welche in dem Gemeinde— 
bezirk das Schlächtergewerbe oder den Handel mit 
friſchem Fleiſch als ſtehendes Gewerbe betreiben, 
innerhalb des &emeindebezirfs das Fleiſch von 
Schlachtvieh, welches fie nicht in dem öffentlichen 
Schlachthauſe, jondern an einer anderen innerhalb 
eines durch Ortsſtatut feſtzuſetzenden Umkreiſes ge- 
legenen Schladhtjtätte geichlachtet haben, oder haben 
ſchlachten laſſen, nicht feilbieten dürfen, 

Die Negulative für die Unterfuhung (Nr. 1, 2 
und 3) und der Tarif für Die zu erhebende Ge- 
bühr (Mr. 2 und 3) werden gleichfalls dur Drts- 
ftatut feitgejeßt und zur öffentlichen Kenntniß ge- 
bradht. Sm dent Itegulativ für die Unterfuhung 

. Des nicht im öffentlichen Schladhthaufe ausgejchlach- 
teten Sleifhes (Nr. 2) kann angeordnet werden, 
daB Das der Unterfuhung zu unterziehende Fleiſch 
den Fleiſchbeſchauer in größeren Stücken (Hälften, 
Vierteln) und, was Kleinvieh anbelangt, in unzer- 
theilten Zuftande vorzulegen ift; die in dem Tarife 
(Nr. 2 und 3) feitzufeßenden Gebühren dürfen die 
Koften der Unterfuhung nicht überjteigen. 

Die Anordnungen zu Nr. 2 bis 6 fünnen nur 
in Berbindung mit der Anordnung zu Nr. 1 und 
denn Schlachtzwang ($ 1) bejchlofjen werden, fie 

. bleiben für diejenigen Gattungen von Vieh, welche 
gemäß $ I von dent Schlahtzwange ausgenommten 
ind, außer Anwendung. 

Im Uebrigen fteht es den Gemeinden frei, die 
unter Ir. 2 bis 6 aufgeführten Anordnungen 
ſämmtlich oder theilweife, und die einzelnen An- 
ordönungen in ihrem vollen, durd) das Geſetz be- 
grenzten Umfange oder in beſchränktem Umfange 
zu bejchließen. 

3. Das Verbot der Benußung anderer als der im 
öffentlichen Schlachthauſe befindlichen Schlachtitätten ($ 1) 
tritt ſechs Monate nah der Veröffentlihung des Orts— 
ſtatuts in Kraft, fofern nicht in dieſem felbjt eine längere 
Friſt beftimmt ift. 

Neue Privatanftalten dürfen von dem Tage diefer Ver- 
öffentlichung ab nicht mehr errichtet werden. 

4. Die Gemeinde it verpflichtet, das öffentliche, 
ausichließlic zu benußende Schlachthaus den örtlichen 
Bedürfniffen entfprechend einzurichten und zu erhalten. 

Will die Gemeinde die Anftalt eingehen laffen, jo ift 
der Termin der Aufhebung von der Genehmigung des 
Minifteriums abhängig. 

$5. Die Gemeinde ift befugt, für die Benußung der 
Anjtalt, jowie für die Interfuhung des Schlachtviehes, 
beziehungsweife des Fleiſches, Gebühren zu erheben. Der 
Sebührentarif wird durch Semeindebejhluß auf minde- 
tens einjährige Dauer feitgejeßt und zur öffentlichen 
Kenntniß gebracht. . 

Die Höhe der Tariffäße iſt fo zu bemefjen, daf 
1. die für die Unterfuhung ($ 2) zu entrichtenden 

Gebühren, die Koften diefer Unterfuchung, 
2. die Gebühren für die Schladhthausbenußung den 

zur Unterhaltung der Anlagen, für Die Betriebs— 
koſten, jowie zur Verzinfung und allmäligen Amor- 
tijation des Anlagefapitals und der etwa gezahlten 

- Entijhädigungsfumme ($ 7) erforderlichen Betrag 
nicht überjteigen. 

Ein höherer Zinsfuß als fünf Prozent jährlich und 
eine höhere Amortifationequote als ein Prozent nebit den 
jährlich erfparten Zinfen darf hierbei nicht berechnet werden. 

Die Benußung der Anftalt darf bei Erfüllung 
der allgemein vorgejchriebenen Bedingungen Niemandent 
verjagt werden. 

$ 7. Den Eigenthümern und Nubunasberechtigten 
der in dem Gemeindebezirke vorhandenen Privat-Schlacht— 

fie dadurd) .erleiden, daß die zum Schlachtbetriebe dienen: 
den Gebäude und Einrichtungen infolge der nad) $ 1 ge: 
troffenen Anoronung ihrer Beſtimmung entzogen werden, 
von der Gemeinde Erjaß zu leiften. Bei Berechnung des 
Schadens ijt namentlich zu berücjichtigen, daß der Er: 
trag, welcher von den Grundſtücken und Einrichtungen 
bei anderweiter Benußung erzielt werden fanıı, von dem 
bisherigen Ertrage in Abzug au bringen ift. 

Eine Entihädigung für Nachtheile, welche aus Er: 
Ihwerungen oder Störungen des Gejchäftöbetriebes her: 
geleitet werden möchten, findet nicht jtatt. 

$ 8. Coweit Pacht- und Wiethverträge die Benußung 
von Privat: Schlachtftätten zum Gegenftande haben, er: 
reichen folhe Verträge ihr Ende jpäteitens mit den Ab- 
lauf der nach $ 3 den Schlachthausbeſitzern gewährten Frift. 

Ein Entjhädigungsanfpruch wegen diejer Auflöjung 
en jteht dem VBerpächter und Pächter gegen einander 
nicht zu. 

$ 9. Die Eigenthüner und Nubungsberechtigten 
(Pächter, Miether) von Privat - Schlacdhtjtätten find bei 
Vermeidung des Verluftes ihrer Entſchädigungsanſprüche 
gegen die Gemeinde verpflichtet, diejelben innerhalb ver 
ihnen nad) $ 3 gewährten Friſt bei dem Mtinifterium 
anzumelden. 

Dieje Behörde ernennt einen Kommijjar, welcher unter 
Zugiehung don zwei Beifigern den Anſpruch zu prüfen 
und den Betrag der Entſchädigung zu ermitteln hat. 

Der Eine der Beifiber ift von dent Entſchädigungs— 
berechtigten, der andere von der Gemeinde zu wählen. Er— 
folgt die Wahl nicht binnen einer vom Kommiſſar zu be- 
ſtimmenden mindeſtens zehntägigen Frift, jo ernennt dieſer 
die Beijiker: 

$ 10. Nach Beendigung der Inſtruktion reicht der 
Kommifjar die Verhandlungen mit feinem Gutachten dem 
Ministerium ein, welches über den Entſchädigungsanſpruch 
durch ein mit Gründen abgefahtes Erfenntniß entjcheidet, 
und eine Ausfertigung desjelben Jedem ver Betheiligten 
durch den Kommiljar aushändigen läßt. 

$ 11. Gegen dad Erkenntniß ſteht Sedem der Be: 
theiligten innerhalb einer Frift von vier Wochen, vom 
Tage der Behändigung an gerechnet, Die Bejchreitung des 
Nechtsweges zu. 

Nach ergebnißlofen Ablauf dieſer Friſt hat die Ent- 
Iheidung die Wirkung eines rechtskräftigen Erkenntniſſes. 

$ 12. Die Beftimmungen des gegenwärtigen Geſetzes 
finden auch auf den Fall Anwendung, in welchem Die 
Gemeinde das öffentliche, ausichlieglid) zu benutzende 
Schlachthaus nicht ſelbſt errichtet, fondern die Errichtung 
desjelben einem anderen Unternehmer überläßt. In diefem 
alle verbleiben der Gemeinde die ihr in dieſem Geſetze 
auferlegten Verpflichtungen. Das gegenjeitige Verhältniß 
zwijchen der Gemeinde und dem Unternehmer iſt durch 
einen Vertrag zu regeln, welcher der Beſtätigung des 
Miniſteriums unterliegt. 

$ 13. Wer der nad) $ 1 getroffenen Anordnung zu— 
wider außerhalb des öffentlichen Schlachthaufes entweder 
Vieh ſchlachtet oder eine der jonftigen im Ortsſtatut näher 
bezeichneten Verrichtungen vornimmt, ferner wer den An- 
ordnungen zuwiderhandelt, welche durch das in 8 2 er- 
wähnte Ortsſtatut getroffen worden find, wird für jeden 
Uebertretungsfall mit Seldftrafe bis zu 150 Mark oder 
mit Daft beitraft. 

Urkundlich unter Unſerer eigenhändigen Unterjchrift 
und beigedrudten: Fürjtlihen Inſiegel. 

So gefchehen Nathsfeld, den 16. Dezember 1887. 
tBan8.) Georg, Fürſt zu Schwarzburg. 

W. vd. Holleben. 

end j. 2. Minifterial- Verfügung, die Befdr- 
derung von Leichen auf Eifenbahnen betr. 

Bon 7. März 1888. 
(Geſetzſamml. f. d. Fürftenth. Neuß j. L. ©. 215.) 
Mit Höhfter Genehmigung Sr. Durdlaudt des Füriten 

wird infolge eines Beichluffes des Bundesraths von 1. De- 
zember 1887, fowie im Anſchluß an $ 34 Anlage E des 
Betriebsreglements für die Eifenbahnen Deutſchlands (An- 
lage A) behufs Herbeiführung gleichnräßiger Beſtim— 
mungen über die Beförderung von Leichen auf Eifen- 
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bahnen im Deutfchen Neiche unter Ergänzung der Be— 
fanntntahung don 7. Sanuar 1858 (Amts: und Ver— 
ordnungsblatt Nr. 2) hiermit Kolgendes verfügt: 

1. Die Ausftelung von Leichenpäfjen hat durd) das 
Landrathsamt desjenigen Bezirks zu erfolgen, in welchem 
der Sterbeort oder — in Falle einer Wiederausgrabung 
— der zeitherige Beltattungsort liegt. — 

Die Ziffern 2—6 find gleichlautend mit Ziffer 2 - 6 
des auf ©. 746 d. Veröffentl. (Jahrg. 1887) abgedrudten, 
durch Beſchluß des Bundesraths von 1. Dezember 1837 
angenommenen: „ Entwurfsvon Beftimmungenüber 
die Beförderung von Leichen auf Eiſenbahnen“ 
mit folgenden Abweichungen: 

Sn Ziffer 2 heißt es im Eingange: „Nachweiſe“ an- 
jtatt „Ausweife”. Gbendafelbit ift unter b) für „beam- 
teten Arztes” zu lefen: „Phyſikus oder des verpflichteten 
Leichenſchauarztes“. Sm Schlußabſatz der Ziffer 2 find 
die Worte: „over welche fi) auf einem in Dienft ge- 
ftellten Schiff oder anderen Fahrzeug der Marine be- 
fanden,” fortgelafjen. 

Sn Ziffer 3 iſt für „Karbolſäurelöſung“ gejebt: „Kar: 
boljäure“. 

Sn Ziffer 4. Abi. 1 ift ftatt: „beamteten Arztes" das 
Wort: Phyſikus“ gefebt. 

Unter Ziffer 5. heißt e8 im Eingange: „US Begleiter 
der Leiche find u. j. w. + 

Ziffer 7. entjpricht der Ziffer 8 de3 Eniwurfes a. a. O. 
8. Diefe Verfügung tritt mit dem 1. April 1888 

in Kraft. 
Gera, den 7. März 1888. 

Fürftl. Reuß-Pl. Minifterium, Abtheil. f. d. Innere: 
Dr. €. v. Beulmiß. 

Dr. Winkler 

Als Anlage A folgt die Bekanntmachung des Herrn 
Neichöfanzlers von 14. Dezember 1887, betreffend die 
Abänderung des Betriebs - Neglements für die Eiſenbah— 
nen Deutjhlands (Veröffentl. 1887, ©. 745) und das 
derjelben angeſchloſſene Formular für den Leichenpaß 
(©. 746 a. a. DD.) 

Oefterreich, Werordnung des k. k. niederditerr, 
Landesjchulrathes, betr. Maßregeln zur Verhütung 
der Weitervervreitung übertragbarer Srantheiten 
durch Schulen, Lehr: und Erziehungsanftalten, 

Bom 6. Suni 1888. 

(Landesgejeb- und Verordnungsblatt für das Graherzog- 
thum Dejterreich unter der Enns, Geite 45 ff.) 

Um der Weiterverbreitung von Krankheiten der Schul: 
jugend, welche entweder entichieden anſteckend find, oder 
als ſolche gelten (Cholera, Typhus, Diphtheritis, Group, 
Maſern, Scharlach, Blattern, Keuchhuften, egyptijche Augen— 
entzündung 20) nad Möglichkeit zu begegnen, findet der 
k. k. niederöjterreichifche Yandesichulrath in Zujammen- 
fafjung und theilwetjer Ergänzung der Verordnungen vom 
26. Zünner 1880, 3 8119, 8.-6.-B1. Nr. 6, vom 3. Mai 
1882, 53. 2891, 2.-6.-Bl. Nr. 51, vom 6. Suni 1883, 
9. 3346, 8. ©.-Bl. Nr. 50, und vom 13. Suni 1883, 
3. 4616 ex 1882, 8..6..Bl. Nr. 53. im Einvernehmen 
mit der & £. niederöfterreihifchen Statthalterei 
in Hinblide auf $ 2 des Geſetzes vom 30. April 1870, 
RGeBl. Nr. 68, Folgendes zu verordnen: 

I. Vorſchriften zur Verhütung der Ausbreitung 
vonübertragbaren Krankheiten in Schulen, Lehr— 

und Erziehungsanſtalten überhaupt. 
$ 1. Die Rorftände von öffentlichen wie privaten 

Volks-, Bürger und Mittelfchulen, von öffentlichen und 
Privat-tehr- und Erziehungsanftalten jeder Art, von 
öffentlichen und Privat-Lehrer- und Lehrerinnenbildungs- 
anftalten, von Öffentlichen und Privat-Handelsfhulen und 
von dem E. E. niederöfterreichiichen Landesſchulrathe unter- 
ſtehenden gewerblichen Lehranftalten, jowie das in folchen 
Anjtalten thätige Lehr- und Erziehungsperfonale ift ver- 
pflichtet, Dei Geſundheitszuſtande ihrer Schüler und Pflege— 
befohlenen im allgemeinen wie im einzelnen und insbe- 
jondere in Bezug auf anſteckende Krankheiten unausgefeßt 
die vollſte Beachtung zuzuwenden und in ihrem Sontafte 
mit den Angehörigen der Schüler bei ihnen befannt ge: 

wordenen Grfranfungen derjelben, joweit als thunlid) der 
Beihaffenheit der Erkrankung nachzuforſchen. 

$ 2. Schülern, welche von einer anſteckenden oder als 
anftecfend geltenden Stranfheit (Cholera, Typhus, Diph- 
theritis, Group, Maſern, Scharlad, Blattern, Keuchhuften, 
egyptiſche Augenentzündung 2ıc.) befallen find, oder bei 
welchen der Verdacht einer folhen Erkrankung bejteht, ift 
der Beſuch der Anstalt unbedingt und injfolange zu ver: 
wehren, bis durch ein Zeugniß vesjenigen Arztes, welchem 
behördlicherfeits die Meberwackung der Desinfektion ans 
vertraut iſt (jtädtiicher Arzt, Genteindearzt, gemeindeärzte 
licher Zunftionär), in Orten aber, in welchen hiefür folcye 
Oanitätsorgane nicht beitellt find, dur ein Zeugnig Des 
behandelnden Arztes oder des betreffenden Sanitäts— 
organed des Nucbarortes dargethan iſt, daß die Des- 
infeftion vorschriftinäßig durchgeführt wurde und daß jo» 
nah aus dem Wiedererjicheinen des betreffenden Schülers 
den Mitſchülern Feine Gefahr mehr erwädhlt. 

Sole Schüler haben fi) vor dem Betreten des Schul- 
zimmers mit Dem betreffenden Zeugnifje dem Leiter der 
Schule vorzuftellen. 

$ 3. Aus Familien, von welchen den Vorftänden oder 
den Lehrern folher Anftalten befannt wird, daß Ddafelbjt 
derartige anfteefende Erfrankungsfälle bejtehen, darf Nie— 
mand die Anftalt beſuchen, bis die Gefahr der Ueber— 
tragung der betreffenden Krankheit in die Echule durd) 
Berbringung des im $ 2 Ddiefer Verordnung erwähnten 
Zeugniſſes als befeitigt Eonftatirt ift. 

$4 Es find nur folhe Kinder vom Schulbeſuche 
auszuſchließen, welche mit den an einer Snfektionsfranf- 
heit Erkrankten in derjelben Wohnung zufamntenleben, 
jomit dent Kontakte mit den Kranfen ausgejegt find. 

Der politifchen Bezirfsbehörde bleibt es jedoch über- 
lajjen, in bejonderen Fällen bei Entftehung von Lokal— 
epidemien oder bei Bildung von Epidemieherden Beran- 
lajjung zu treffen, daß nad) Umſtänden die Kinder eines 
Iheils eines Haufes oder felbjt eines ganzen Haufes dom 
Schulbeſuche ausgeſchloſſen werden. 

8 5. Kommen die Schulleitungen in die Kenntniß, 
daß ein Schüler oder Jemand, mit welchem ein Schüler 
in derſelben Wohnung zuſammenlebt, von einer übertrag— 
baren Krankheit befallen wurde, fo haben fie durch die 
entjprechende Ausfüllung des Abſatzes A oder B der Blan- 
quette nach beiliegenden Muſter, vefpeftive nad) Durch— 
jtreihung desjenigen Abfabes, welcher int gegebenen Falle 
feinen Gegenftand der Mittheilung bildet, Die Gemeinde: 
voritehung hiervon in Kenntniß zu feßen. 

In Wien, und zwar im I, Bezirfe find ſolche Anzeigen 
an dad Wiener Gtadtphyfifat beim Magiftrat, in den 
übrigen Wiener Gemeindebezivfen an die betreffende Ge- 
meindebezirfsfanzlei zu leiten. 

Die Genteindevoritehung, rejp. in Wien das Gtadt- 
phyſikat oder Die betreffende Wiener Gemeindebezirks- 
vorjtehung veranlaßt auf Grund diefer Anzeige die ent- 
ſprechende Erhebung, ergänzt nad) dem Stejultate dieſer 
Erhebung das erhaltene Anzeigeblanquett durch Eintra- 
gung des ärztlichen Befundes in die gehörige Nubrik und 
jendet, unbejchadet der weiteren ſanitätspolizeilichen Wer- 
fügungen, das fohin ergänzte Blanquett an die Schul— 
leitung zurück. 

$ 6. Hat die Schulleitung oder Anftaltsvorftehung 
davon Kenntniß, daß Gefchwifter, Anverwandte oder Haus- 
genojjen eines von einer anfteefenden Krankheit befallenen 
und mit ihm in derjelben Wohnung zufanımenlebenden 
Schülers ihrer Schule oder Anſtalt eine andere Schule, 
Lehr: oder Erziehungsanftalt befuhen, jo ift dieſe That- 
jade in dem Abſahe C der angefchlojjenen Blanquette 
erjichtlich zu nrachen. 

$ 7. Den Mitſchülern eines von einem übertragbaren 
‚Leiden, befallenen Schülers ift der Beſuch des Kranken 
und feiner Familie, infofern leßtere in derfelben Wohnung 
mit dem Erkrankten zufammenlebt, für die Dauer der 
Ausſchließung des kranken Schülers von der Schule, des— 
gleichen die Beſichtigung der Leiche eines an einer der— 
artigen Krankheit Verftorbenen, fowie die Theilnahme an 
dem Leichenbegängnifje zu unterfagen. 

$ 8 Die Vorftehungen von Benfionaten und Erzie— 
Hungsanftalten werden aufgefordert, die Erkrankung eines 
Pfleglingd an einem der in Rede jtehenden Leiden fofort 
nad der Konſtatirung desſelben der Gemeindevorſtehung 



anzuzeigen nnd nad) dem Ermeſſen des von der Behörde 
entjendeten Amtsarztes ($ 2), da wo eine entjprechenpde 
Sfolirung des Erkrankten im Hinblicfe auf die in Betracht 
kommenden Werhältnifje möglich ift, diejelbe zu vollziehen 
und den Berfehr mit den übrigen Zöglingen und mit 
jenen Bedienfteten der Anftalt, welche mit den gefunden 
Zöglingen verfehren, möglichjt hintanzuhalten oder aber 
den Erkrankten in auswärtige Pflege zu bringen. 

Die Rückkehr eines derartig erkrankt geweſenen Zög— 
lings in die Anftalt und der Berfehr mit Den anderen 
Adglingen ift erſt dann zu geitatten, wenn durch ein ärzt- 
liches Zeugniß des Anıtsarztes ($ 2) jede Gefahr einer 
llebertragung des SKrankheitsftoffes als befeitigt Fonfta- 
tirt iſt. 

$ 9. Die Borftände von Volks-, Bürger- und Mittel— 
ſchulen, von öffentlichen und Privat-Lehr- und Erziehungs- 

Auſtalten jeder Art und beziehungsweife des in folchen 
Anftalten thätige Lehr- und Erziehungs-Berfonale find für 
die genaue Befolgung diefer Verordnung verantwortlich. 

II. Borfhriften zur Verhütung der Weiterverbrei- 
breitung übertragbarer Krankheiten durd) Lehr— 
perjonen oder andere im Dienite der Schule be- 

findlihe Berjonen. 

$ 10. Sm Schulgebäude einer Volks: oder Bürger: 
ſchule find zunächſt nur den Leitern der Schulen (Schul: 
leitern, Dberlehrern, Direktoren) und den zur Beaufſichti— 
gung und Neinhaltung des Echulhaufes unbedingt noth- 
wendigen Dienern Wohnungen einzuräumen. 

Die Unterbringung von Naturalwohnungen dieſer Ber: 
fonen im Echulgebäude felbit liegt nicht nur im Intereſſe 
der Schule, jonvdern auch in der Abjicht der Anordnung 
des $ 32 des niederöfterreichiichen Landesgejehes von 
SEAL 1870, L2O©-B. Nr. 55. 

Den Lehrern und Unterlehrern, welchen, fei es durch 
das Geſetz (88 33 und 36 des niederöiterreichijchen Yandes- 
gejeßes vom 5. April 1870, 8.-6..B1. Nr. 35 , jei es durch 
freiwilliges Zugeftändniß der Gemeinde oder aus irgend 

‚einem anderen Titel, eine freie Wohnung zugeſprochen ift, 
find nach Thunlichkeit außerhalb des Schulgebäudes Woh— 
nungen zur Verfügung zu Stellen. 

Außer den genannten Echulorganen ift Niemandem 
aus einer Wohnung im Schulgebäude zu ge— 
tatten. 

Die Verwendung eines Theiles eined zu Schulzweden 
gewidmeten Haufes, aud für Wohnungen von Privaten, 
it nur unter der Bedingung gejtattet, daß nach Bor: 
Ichrift des $ 2 der Verordnung vom 3. Sänner 1874, 2. 
3145, 7 :6.-BI Nr. 6, die Nrivatwohnungen von den 

eigentlichen Schullofalitäten vollftändig getrennt find. 
Die Verwendung von Zinshäufern oder Häufern, in 

welchen aud nicht zur Schule gehörige Perſonen wohnen, 
zu Schulzwefen iſt überhaupt möglichſt hintanzuhalten 
und im allgemeinen nur als eine vorübergehende, provi— 
foriihe Maßnahme unter den entiprehenden Vorjichten 
zu geitatten. 

$ 11. Alle in einem Schulgebäude untergebrachten 
Naturalwohnungen von Funftionären der Schule find in 

- 

“ 

der Art zu fituiren und anzulegen, daß, wenn ſchon nicht 
dauernd, jo doch im Falle des Auftretens einer Infektions— 
krankheit int Bereiche diefer Wohnungen eine vollftändige 
Sjolirung derjelben von den eigentlihen Schulräunten 
durchgeführt werden Fann. 

Die Erfüllung diefer Anordnung ift bei Neubauten, 
wie bei größeren Erneuerungs- oder Erweiterungsbauten 
zur Bedingung der Baugenehnigung zu machen (8 20 der 
Berorduung des hohen Minifteriums für Kultus und 
Unterricht vom 9. Suni 1873, 3. 4816, Minifterial- Ver: 
ordnungsblatt Nr. 73). 

Bei den beitehenden Schulhäuſern ift unter Würdigung 
der Vermögenskraft der Gemeinden und unter Berüd- 
fihtigung der Beſchaffenheit des Schulhaufes an fich, wie 
im Verhältnifje zur Ausdehnung der Schule und des 
Schulortes dahin zu wirfen, daß mindeſtens bei ſich dar- 
bietender günftiger Gelegenheit die im Schulhaufe befind- 
lichen Wohnungen von den Schullofalitäten in einer 
möglichſt einfacdyen und wenig koſtſpieligen Weiſe ge— 
trennt werden. 

$ 12. Sit in der im gemeinſchaftlichen Haushalte 
lebenden Familie eines im Schulgebäude felbft wohnenden 
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Schulorganes eine Infektionskrankheit ausgebrochen, fo 
haben der betreffende Bedienſtete und alle Mitglieder 
jeiner Familie, welche mit ihm in derfelben Wohnung zu— 
janmtenleben, auf die Dauer der Anftefungsgefahr jich 
jedes Verkehres mit anderen Schulorganen, mit den 
Schülern und mit deren Familien gänzlich zu enthalten, 
und ed ijt daher der betreffende Funktionär au vom 
Schuldienſte für folange fernzuhalten, bis durd) den Amts— 
arzt ($ 2) die Befeitigung der Gefahr der Weiterverbrei- 
tung der Krankheit, fowie die Durchführung der Des- 
infeftion konſtatirt worden iſt. 

$ 13. Wenn und infolange die Sfolirung einer im 
Schulhaufe befindlihen Wohnung, in welcher eine Infek— 
tionsfranfheit aufgetreten ift, nicht in einem von der Sani— 
tätsbehörde als zureichend erfannten Maße hergeitellt und 
entiprechend aufrecht erhalten werden kann und wenn die 
Hintanhaltung der Gefahr einer llebertragung der Krank. 
heit auf die Schüler auch) auf eine von der Sanitäts— 
behörde gebilligte Art nicht thunlich erjcheint, wenn fo- 
mit die Sanitätöbehörde die Schließung der Schule als 
unvermeidlich bezeichnet, dann ift diefe jofort anzuordnen. 
Es find jedoch unverzüglicd) die nach der Tage des jpexiellen 
Falles thunlichen Vorkehrungen zu treffen, um die baldigite 
Wiederaufnahme des Interrichtes zu ermöglichen. 

$ 14. Lehrperfonen an öffentlihen und Privat-Volks-, 
Bürger, Mittelfhulen und an Lehrer: und Lehrerinnen» 
Bildungsanftalten, ferner an öÖffentlihen und ‘Privat: 
Handelsfchulen und an den dem Ef. £. niederöfterreichifchen 
Landesſchulrathe unterftehenden gewerblichen Xehranitalten, 
in deren mit ihnen in gemeinjchaftlihem Haushalte leben- 
den Familien eine Infektionskrankheit aufaetreten iſt, haben 
fih für infolange der Ertheilung des Interrichtes in der 
Schule oder Anjtalt und des Verkehres mit derjelben zu 
enthalten, bis vom Amtsarzte ($ 2) die Bejeitigung der 
Gefahr der Weiterverbreitung der Krankheit Eonjtatirt it. 

$ 15. Sit im Schulgebäude einer Volks- oder Bürger: 
ſchule eine Infektionskrankheit aufgetreten, ohne Daß des— 
halb der Unterricht ausgejekt werden mußte, jo bleiben 
zwar felbjtverftändlid) die gejeßlichen Beftimmungen über 
den Schulbefuh aufrecht, bei VBerhängung von Gtrafen 
für Schulverfäunmifje ift jedoch mit Milde und mit Be— 
rückſichtigung der außerordentlichen Umſtände vorzugehen. 

$ 16. Die $$ 11, 12 und 13 haben in Hinfunft aud 
auf die Öffentlichen und Privatmittelichulen, auf die Pri- 
vatvolfs- und Bürgerjehulen, auf die öffentlichen und Pri— 
vat-Lehrer- und Lehrerinnen-Bildungsanftalten, ferner auf 
die Öffentlichen und Privat - Handelsfhulen und auf Die 
dent k. k. niederöfterreichiichen Landesſchulrathe unter— 
ſtehenden gewerblichen Lehranftalten ſinngemäß Anwen— 
dung zu finden. 

$ 17. Alle in einen Schulgebäude einer Lehr- oder 
Erziehungsanftalt wohnhaften DBedienjteten der Schule 
oder Anstalt find unter Androhung ftrenger Ahndung im 
Disziplinarwege verpflichtet, jeden in ihrem Hausſtande 
vorfommenden Erkfrankungsfall der Schul- oder Anſtalts— 
vorjtehung fogleich anzuzeigen, worauf diefe johin durd) 
den betreffenden Gemeindearzt die Beichaffenheit der Er- 
franfung Earjtellen laſſen muß, wobei derjelbe die etwa 
weiter nöthigen fanitätspolizeilichen Verfügungen zu ver— 
anlaſſen hat. 

Ebenfo find die in jolhen Gebäuden wohnhaften Vor- 
jteher von Lehr: und Erziehungsanftalten unter Androhung 
Itrenger Ahndung verpflichtet, bei jedem Grfranfungsfalle 
einer in ihrem Hausitande lebenden Perſon jofort ven 
Arzt zu rufen und fall von demſelben nicht die Unge— 
fährlichfeit der betreffenden Erfranfung in Beziehung auf 
MWeiterverbreitung jofort Hargeftellt wurde, dem Amts— 
arzte der politiihen Behörde erjter Inſtanz Die weitere 
Anzeige zu machen. 

II. Desinfektion der Schulgebäude. 

Hinfihtlid der Desinfektion der Schulgebäude ijt nad) 
der über Antrag des oberiten Ganitätsrathes verfaßten 
und den politiſchen Landesbehörden mit dem Erlaſſe des 
hohen k. k. Minifteriums des Innern vom 16. Auguft 
1887, 3. 20 662, befanntgegebenen Anleitung vorzugehen, 
welhe in Landesgeſetz- und Verordnungsblatte für das 
Erzherzogthum Defterreih unter der Enns vom Jahre 
1857, XX. Stück, unter Nr. 50 fundgemadt worden it. 

Poſſinger m. p. 
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Formulare A für Wien. 

Bon der Schulleitung int „u. Bezirke, 
Safe, Nenn 222262*24*****444*2*2* * 

An 

das löbl. Wiener Stadtphyſikat 

an das Gemeindehaus im ....e... Bezirke 

An Söulesg ee Be Bezirke 
Fehr: und Erziehungs: Anftalt 

PPEPERTCRTELTERTERELLETERLLIIELEELIITELTEE DET 

Dans. CHüler nonmhaft ———— Bezirke 
Zögling 
ee er Vaneo... 

it. dem, Bernehnten nad) Oak ee erfranft. 
z Schüler 

Bm Hausttande De. > en nee 
5; Zöglings 
wohnhaft int... Deuter EN Gaſſe, 
NEL herricht dem Vernehmen nad) eine über: 
tragbare Krankheit. 

C. Geſchwiſter, Anverwandte oder Hausgenofjen De...... 
Schule 

annten Soll....., Dieg re Beirke 
a j Lehranftalt 5 

Safle, Nr........... bejuchen. 

Es wird im inne der Verordnung VOM een. 
Ne TREE 0 STR ee eu, nie Tragliche 
Krankheit amtsärztlid conftatiren und über das bezüg- 
liche Ergebniß Müittheilung machen zu wollen. 

OU ec Bee ee 

Unterfchrift des Leiters obiger Schule 
oder Lehr- und Erziehungs: Anftalt: 

Vom Wiener Stadtphyfifate. 

Unterfchrift 
de... Lehrer 

Bon Gemeindehaufe des... Bezirkes. 

Un 
die Löbl. Schulleitung 

——— Bezirke, 
Safer Nr... 

Aerztlicher Befund. 

A UHIS eK behaftet. 

De ijt mit feiner übertragbaren 
An Krankheit behaftet. 

C. Sm Hausftande de... Genannten wurde 
NSS ERIER SIHERREN 12. Ra NR fonftatirt. 

**222*2*2*2*2*2*22*2*2*2*2422222222. 

Unterſchrift des Amtsarztes: 

24 

A. 

Lehr: und Erziehungs-Anftalt in.....n..eneeenensnensenensnsreeenee 

Du. SHUlerT wohnhaft... en 
Zögling 

iſt dem Vernehmen nad an... erkrankt. 

B. Sm Hausſtande de...... ee ee 

wohnhaft in i.. [ herrſcht 

dent Vernehmen nad) eine übertragbare Krankheit. 

C. Geſchwiſter, a . Be Hausgenofjen de...... 
5 die Jule 

Genannten foll...... Chr 

DSL EEE RG befuchen. 

Es wird im Sinne der Verordnung VON... 

83.... OLE 
Krankheit ärztlich konſtatiren und über das bezügliche 

Ergebniß Mittheilung maden zu wollen. 
Datum: onen 

Unterfchrift des Leiter obiger Schule 
oder der Lehr- und Erziehungs-Anftalt: 

Unterschrift 
des Lehrers: 

Vom Gemeinde - Borftande nt... 

An 

die löbl. Schulleitung 
in. ER Re 

Uerztliher Befund. 

a er behaftet. 
RE NE > ift mit feiner übertragbaren 

« Kranfheit behaftet. £ 

C. Im Haußftande de... Genanntein WUTDE .eeescenesesnenannene 
konſtatirt. 

Dal: nn | 
Unterjchrift des Gemeinde— Unterſchrift des 

Vorſtandes: Arztes: 

Stalien. Rund-Erlaß des Miniſteriums des In⸗ 
nern, Direktion der öffentlichen Geſundheitspflege, 
betr. Normen für die Anlegung von Kirchhoͤfen. 
Vom 2. November 1887 (Ueberjegung ohne Gewähr). 

‚ Dem unterzeichneten Minifterium gehen fortdauernd aus 
vielen Gemeinden Gefudye um Beihülfen in der Korm von 
Geldſummen zu, welche zur Anlegung von Kirchhöfen, wo 
ſolche noch fehlen, oder zur Verbeſſerung und Erweiterung 
der Ihon vorhandenen Kirchhöfe bejtimmt find; und dag 
Ninifterium muß es zu häufig beklagen, daß die mit den 
Geſuchen eingereichten Entwürfe den Anforderungen ver 
Gejundheitspflege und des Anftandes nicht entiprechen, 
woraus die Nothwendigfeit entjpringt, einen Schriftwechſel 
über die Normen einzuleiten, nad welchen die Entwürfe 
abgeändert oder neu angefertigt werden müjjen. 
Ich erachte e8 daher für angebradt, E. 9. davon in 
Kenntniß zu ſetzen, daß dad Minifterium Gefuche unt 
Beihülfen von Gemeinden zu dem genannten Zweck nicht 
berücfichtigen fann, wenn die denfelben beigegebenen Ent: nude nicht nad) den folgenden Gefihtspunften angefertigt 

1. Ein Kichhof muß, wo nur möglich, thalwärts von 
den Wohnungen auf lockerem Boden, in weldyen eine 
bis 3 m tiefe Grube das Grundwaſſer, felbft bei höchſtem 
Stande desſelben, nicht erreicht, angelegt werden. 

2. Er muß ringsherum mit einer 2,5 bis 3 m hohen 
Mauer umgeben werden. & 

3. Er muß mit einen, wenn thunlich, unter der Erde 
angelegten Beinhaus verjehen fein, d. h. einem zur 
Aufnahme der von 10 zu 10 Jahren ausgegrabenen 
Knochen beitimmten Gewölbe. — Das Beinhaus muß in 
trodnem Boden und in ſolchem Umfange angelegt fein, 
dab es für eine miöglichft lange Neihe von Sahrzehnten - 
ausreicht. — Sn demjelben müfjen die Knochen dem An- 
blick des Publikums forafältig entzogen werden können. 
Wollte man den Kirchhof mit einer Kapelle ſchmücken, fo 
fünnte das Beinhaus in den Grundmauern derfelben ans 
gelegt werden. 

4. Geitlih von der Eingangspforte muß ein Eleines 
Gebäude mit 2 Stocwerfen aufgeführt werden, von denen 
das untere zur Yeihenfanımer und zur Aufbewahrung 
der zur Anlegung der Gräber 20. erforderlichen Geräthe, 
das obere zur Wohnung des Wächters beftimmt ift. Die 
beiden Stocdwerfe müfjen durd eine bequeme und faubere 
Stein- oder Ziegeltveppe verbunden fein. 

5. Die fogenannte Leihenfammer muß mindeftens 
zwei Näume enthalten, einen zur Aufbewahrung der 
behufs Beobadhtung aufgebahrten Xeichen, den 
anderen für die Leihenöffnungen: und e8 wird aud- 
drüclich bemerkt, daß für die zur Beobachtung aufge 
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baͤhrten Leichen Lager oder Tafeln aufgeftellt werden 
müſſen, welche mit Vorrichtungen verfehen find, die ge 

eignet ericheinen dafür zu bürgen, daß eventuelle Lebens: 
ie (in Fällen von Scheintod) leicht und ficher von 
Wächter bemerkt werden. Der Saal für die Leichen: 
Öffnungen muß mit einer anatomifchen Stein- oder 

— Marmortafel, mit laufenden Waſſer oder wenigfteng mit 
einem Wafferbehälter und einem Abzuge für die Fort- 

— Schaffung des Waſchwaſſers verfehen fein. Beide Raͤume 
_ müfjen mittels breiter Fenſter, welche auch eine gute 
Ventilation ermöglichen, veichlich beleuchtet fein. 

Tiefen Anforderungen müſſen aud die einfachiten 
Kirchhöfe der Fleinen Gemeinden genügen. Es iſt nicht 
n nöthig hinzuzufügen, daß die Kirchhöfe, für deren Au— 
legung die Gemeinden das Minifterium um eine Beihülfe 

angehen, immer auf das einfachite ausgejtattet (modestis- 
simi dovranno apparine) fein müffen. 

Umd da man im Auge behalten muß, daß Gemeinden 
oft nur mit drücdenden, wenn auch für ein tief empfun— 
denes Intereſſe aufgebrachten Beiträgen einen paflenden 
— Kirchhof, wo ein folder ganz fehlt, anzulegen oder, wo 
ein folder eriftirt, ihn zu erweitern oder zu verbeſſern im 

Stande find, erfudhe id E. 9., dahin zu wirken, daß 
Gruppen Eleiner Genteinden, welche nicht zu weit aus ein: 
ander liegen, fich zur Anlegung eines gemeinſamen Kirch— 
hofs, welcher allen Bedürfniſſen der Gejundheitspflege und 
des Anſtandes entjpricht, verbinden. Die Koften zur An: 
legung und Unterhaltung des Kirchhofs vertheilen ſich in 

ſolchem Falle auf die einzelnen Gemeinden, welche au: 
jammengetreten find, im Verhältniß zu ihrer Bevölkerung. 

Was oben über ſolche Kirchhöfe geſägt ift, zu deren 
Anlegung die Gemeinden eine Beihülfe erbitten, muß auch 
für alle übrigen Gemeinden als gültig angejehen werden, 
welche ohne diefe Bedingungen von nun an Kirchhöfe 
anzulegen im Begriff find oder anlegen werden, desgleichen 

müſſen auch alle Kirchhöfe, welche ſeit mehr oder weniger 
langer Zeit im Gebrauch find, diefen Borichriften jo weit 
als thunlic angepaßt werden. 

E. 9. wollen die oben entwicelten Gefichtspunfte 
zur Kenntniß aller Bürgermeifter in dev von Shnen ver- 
walteten Provinz bringen und darüber wachen, daß fie 
bon allen Gemeinden ohne Ausnahnte peinlichit beobachtet 
werden, jowie diefem Miniſterium in allen Uebertretungs- 
füllen pünftlih Bericht eritatten. 

Für den Minifter: Della Rocca. 

An die Herren Präfekten des Königreiche. 

Schweiz. Uebereinkunft zwijchen der Schweiz und 
Stalien über die gegenfeitige Zulaffung der an 
der Grenze wohnhaften Miedizinalperjonen zur Be: 

rufsausübung. 
(Abgeſchloſſen am 28. Suni 1888.) 

Die nachſtehend im Mortlaut _mitgetheilte Ueberein— 
kunft ift mit einer Botſchaft des jchweizeriichen Bundes— 

raths von 29. Zuni d. J. der Bundeöverfammlung vor— 
gelegt und an demfelben Tage fowohl vom Stünderath 
wie Nationalrath ratifizirt worden. 

CONVENTION 
entre 

Ja Suisse et I’Italie concernant la réciprocité dans l’exer- 
eice des professions médicales par les personnes domici- 

lies à proximite de la frontiere. 
(Conelue le 28 juin 1888.) 

Le Conseil federal de la Confederation suisse et 
Sa Majeste le Roi d’Italie, 

reconnaissant l’utilit& d’autoriser les medecins, chirur- 
giens, veterinaires et sages-femmes domicilies A proximite 
de la frontiere A exercer reciproquement leur profession, 
ont, à Peffet de conclure une convention à ce sujet, nomme 
pour leurs plenipotentiaires: 

‘ Le Conseil federal suisse: 
M. Numa Droz, conseiller federal, chef du departement 

des affaires &trangeres, et 

Sa Majeste le Roi d’Italie: 
M. le baron Auguste Peiroleri, son envoy& extraordi- 

naire et ministre plenipotentiaire pres la Confederation 
suisse, lesquels, apres s’etre communiqug leur pleins 
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pouvoirs trouves en bonne et due forme, sont convenus 
des articles suivants. 

Art. 1. Les medecins, chirurgiens, veterinaires et 
sages-femmes suisses demeurant à proximite de la fron- 
tiere italo - suisse ont le droit d’exereer leur profession 
dans les localites italiennes voisines de la frontiere dans 
la meme mesure qu’en Suisse, sous reserve de la restrie- 
tion renfermee & l’article 2; reeiproquement, les medecins, 
chirurgiens, veterinaires et sages-femmes italiens demeu- 
rant dans le voisinage de la frontiere italo - suisse sont 
autorises à exercer leur profession dans les localites 
suisses situées à proximite de la frontiere. 

Art. 2. Les personnes designees ci-dessus n’ont pas 
le droit, en exergant leur profession dans le pays voisin, 
de fournir elles-mömes les rem&des aux malades, A moins 
toutefois que la vie de ces derniers ne soit en danger. 

Art. 3. Les personnes qui, en vertu de l’article pre- 
mier, exercent leur profession dans les localités du pays 
voisin sisuces à proximite de la frontiere n’ont pas le 
droit de s’y etablir en permanence, ni de conclure des 
conventions speciales pour des services sanitaires avec 
des communes de l’autre pays, ni d’y elire domicile, à 
moins toutefois qu’elles ne se soumettent aux lois de ce 
pays et quelles ne subissent un nouvel examen. 

Art. 4, Il est bien entendu que les medeeins, chirur- 
giens, veterinaires et sages-femmes de l’un ou de Pautre 
des deux pays, qui desirent faire usage du droit que leur 
confere Tartiele ler de la presente convention, doivent, 
lorsqu’ils exercent leur profession dans les localites limi- 
trophes du pays voisin, se soumettre aux lois et pre- 
scriptions administratives en vigueur dans ce dernier pays 
et, en partieulier, justifier de leur qualit& chaque fois 
qu’ils en seront requis, moyennant une feuille de recon- 
naissance, qui leur sera delivree respeetivement par le 
gouvernement cantonal et par le prefet de la province 
italienne. 

Art. 5. Les personnes en question pourront passer la 
frontiere à chaque heure du jour et de la nuit, à pied, & 
cheval ou en voiture, et möme par des chemins à l’eeart 
des routes douanieres, pourvu qu’elles n’apportent pas de 
marchandises soumises à des droits d’entree, 

Elles seront visitees par les douaniers au point de 
passage de la ligne douaniere, sans qu’elles soient obli- 
gees de se rendre au bureau des peages, à moins, toute- 
fois, qu’elles n’aient sur elles des objets passibles de droits. 

Art. 6. La presente convention sera ex&cutoire A dater 
du vingtieme jour apr&s sa promulgation dans les formes 
preserites par les lois des deux pays et continuera A 
sortir ses effets jusqw’a P’expiration de six mois A partir 
du jour où elle aura été denoneee par l’une. des deux 
parties contractantes. Elle sera ratifiee et les ratifica- 
tions en seront echangees aussitöt que possible. 

En foi de quoi, les plenipotentiaires respectifs ont 
signe la presente convention et y ont apposé leurs cachets. 

Fait en double a Berne, le 28 juin 1883. 

(L. S.) Droz. (L. S.) A. Peiroleri. 

Eine ähnliche Uebereinkunft ift am 24. März 1884 
zwijchen der Schweiz und dem deutjchen Neiche und am 
29. Dftober 1885 zwifchen der Schweiz und Dejterreich- 
Ungarn abgejchloffen worden (vgl. 1886 ©. 412). 

Belgien. Gejeß, betr, öffentliche Trunfenheit. 
Vom 16. Auguſt 1887. 

(Le moniteur belge. 57. annde S. 2614.) 

Leopold II, Roi des Belges, 
A tous presents et & venir, Salut! 
Les Chambres ont adopte et Nous sanetionnons ce 

qui suit: 
Art. 1. Seront punis; 
A) D’une amende de 1 & 15 frances ceux qui seront 

trouves dans les rues, places, chemins, cabarets, debits 
de boissons et autres lieux publies, dans un etat divresse 

oecasionnant du desordre, du scandale ou du danger pour 
eux-ınemes ou pour autrui; 

B) D’un emprisonnement d'un à quatre jours et d’une 
amende de 6 à 15 frances ou d’une de ces peines seule- 
ınent, ceux qui, dans les conditions de püblicite prevues 
au litt. A, étant ivres, se livreront à des occupations 
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qui exigent une prudeuce ou des precautions ‚speciales, 
afın d’eviter des dangers pour leur vie ou sécurité propre 
ou celle d’autrui, ainsi que les fontionnaires publies trouves 

ivres dans l’exereice de leurs fonetions. 
Si, lors de l'infraction, l’ineulpe etait porteur d’une ou 

de plusieurs armes, le jugement de condamnation pourra 

lui interdire usage de son permis de port d’arınes pour 
un terme qui ne depassera pas douze mois. 

Ces armes pourront être saisies sur linculpe par tout 
agent de la force publique et la confiscation pourra en 
&tre prononcee par le jugement de condamnation. 

L’inculpe est tenu de les remettre immediatement 
entre les mains de l’agent verbalisant. A defaut d’avoir 
opere cette remise, il encourt une amende sp6ciale de 
100 franes. 

Art. 2. En cas de reeidive, dans le delai de six mois 
apres la date de la condamnation, de linfraction prevue 
à Vartiele ler, litt. A, linculpe sera condamne à une 
amende de 5 & 25 francs. 

En cas de reeidive, dans le m&me delai, de l’infraetion 
prevue à l’article ler, litt B, l’inculpe sera condamne à 
un emprisonnement de sept jours au plus et a une amende 
de 11 & 25 franes, ou à l’une de ces peines seulement. 

Art. 3. En cas de nouvelle recidive, dans le delai 
de six mois, apres la date de la seconde condamnation, 

de l’infraction prevue a Vartiele ler, litt. A, l’ineulpe sera 
condamne à un emprisonnement de huit jours à trois 
semaines et a une amende de 26 à 75 francs, ou à une 
de ces peines seulement. 

En cas de nonvelle reeidive, dans le même delai, de 
P’infraction prövue à Vartiele ler, litt. B, lineulpe sera 
condamne A un empıisonnement de huit jours à un mois 
et a une amende de 26 a 100 franes, ou & une de ces 
peines seulement. 

Art. 4. Les dispositions des deux derniers paragraphes 
de l’artiele 1er seront applicables en cas de reeidive. 

Art. 5. Seront punis d’une amende de 5 a 25 francs, 
les cabaretiers et tous autres dehitants, ainsi que leurs 
preposes, qui auront servi, dans l’exereice de leur com- 
merce, des boissons enivrantes ä des personnes mani- 
festemeut ivres. 

Art. 6. Seront punis d’une amende de 5 à 25 francs, 

les cabaretiers et debitants, ainsi que leurs prepos6s, qui, 
dans l’exereice de leur commerce, auront servi des boissons 
enivrantes à un mineur, äg& de moins de 16 ans accomplis, 
si celui-ei n'est sous la surveillance d’une autre personne. 

Art. 7. Pour les infractions prövues par les deux 
articles pr&cedents: 

En cas de reeidive dans les douze mois, le minimum 
de la peine sera da 10 franes d’amende. 

En cas de re&cidive nouvelle, dans le delai de douze 

mois, apres la condamnation anterieure, l’amende sera 
de 26 à 50 franes. 

‚Art. 8. Sera puni d'une amende de 26 & 100 franes 
quiconque aura fait boire, jusqu’a l’ivresse manifeste, un 
mineur äge de moins de 16 aus accomplis. 
‚Si le coupable exerce la profussion de cabaretier ou 

debitant de boissons, la peine sera portse au double. 
Toutefois, dans les cas prévus par le present artiele 

et par les deux articles qui preeedent, l’inculp& ne sera 
passible d’aucune peine s'il prouve qwil a été induit en 
erreur sur l’Äge du mineur. 

Art 9. En cas de recidive, dans le delai de douze 
mois apres la date de la condamnation, de l'infraction 
prevue à Part. 8, le coupahle sera puni d’un emprisonne- 
ment de huit jours à trois mois et d’une amende de 50 & 
200 franes, ou de l’une de ces deux peines seulement. 
‚ Art. 10. Sera puni d’un emprisonnement de huit Jours 
à deux ans et d’une amende de 50 à 2000 francs qui- 
conque aura, intentionnellement, amen& l’ivresse d’autrui 
lorsque l’ivresse aura eu pour consequence une maladie 
entrainant incapacite de travail personnel 

Si la mort s’en snit. Ja peine sera de eing & dix ans 
de r&elusion et de 250 à 5000 francs d’amende. 

Art, ll. Seront punis d’un emprisonnement d’un & 
sept Jours et d’une amende del ä 25: francs ou d’une de ces peines seulement ceux qui auront propos6 ou accepte 
un defi de boire, lorsque ce defi aura amend l'ivresse 
d’un ‚ou de plusieurs parieurs sans cependant entrainer les consequences visees A l’article precedent. 
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Art. 12. Dans les cas prevus par les articles 
et 10, outre les peines comminees par ces artieles, 
bunal pourra prononcer à charge des condamnes; 

1° La decheance du droit d’exercer les fonetions 
jure, de tuteur et de conseil judieiaire pour un terme 
deux à cing ans; BR: 

3° Linterdietion d’exercer la profession de eabaretier 
ou debitant de boisson, pendant un terme maximum de 
deux ans, sous peine d’une amende de 25 francs et d’un 
emprisonnement d’un à sept Jours pour chaque infraction 
a cette interdietion. J 

Art. 13. Sera puni d'une amende de 5à 25 franes, 
quieonque aura colporte ou vendu des boissons spiritueuses 
en dehors des cafes, cabarets ou debits de boissons. 

En cas de recidive dans les six mois, ’amende sera 
portee au double. —* 

Art. 14. Il est défendu, sous peine d'un emprisonne- 
ment de huit jours à deux mois et d’une amende de 50 a 
1000 franes, de debiter, dans les maisons de debauche, 
des comestibles ou des boissons. J 

En cas de récidive dans le delai de six mois, la pei 
sera portde de deux mois a un an d’emprisonnement et 
de 1000 à 5000 franes d’amende. 

Les administrations communales pourront interdire tout 
debit de boissons dans les maisons oceupees; 1° par une 
ou plusieurs personnes notoirement livrees à la debauche; 
2° par une ou plusieurs personnes condamnees du chef 
de corruption de mineurs ou pour avoir tenu un &tabliss 
ment de prostitution clandestine. 

Cette interdietion cessera de produire eflet apres 
terme de deux ans, si elle n’est pas renouvelee. : 

Toute contravention & cette interdietions sera punie de 
5 à 25 francs d’amende, et, en cıs de r6eidive, de huit 
jours à un mois de prison et de 50 & 200 franes d’amende, 

Art. 15. Le tribunal pourra ordonner que le jugement 
portant condamnation à raison des infractions punies par 
les articles 7, 8. 9 et 10 sera affich& à tel nombre d’exem- 
plaires et en tel lieu qu’il determinera, le tout aux frais 
du condamne. — 

Les frais d’affichage ne pourront depasser la som 
de 200 francs. j 

Art. 16. Le livre Ier du code penal, sans excep 
du chapitre VII et de l’article 85, sera applique aux 
fractions ei-dessus. 

Art. 17. Ne sera pas recevable en justice l’aetion 
paiement des boissons enivrantes consommees dans | 
cabarets, cafes, auberges et debits queleonques. Br 

Cette disposition ne s’appligue pas à l’action en pai 
ment de dettes contractées du chef de logement ou pensi 
dans les hötels et auberges, et du chef de repas compre- 
nant à la fois des boissons et des aliments, A 

Art. 18. Les gardes-champetres et les gendarmes sot 
charges de constater, concurremment avec les officiers d 
police judieiaire, chacun sur le territoire pour lequel 
est assermente, les infractions à la presente loi. A 

Copie des proces-verbaux constatant les infraction 
la presente loi sera adresse, dans les trois jour 
parquet du procureur du roi. 5 

Art. 19. Le texte de la presente loi sera affıche 
porte de toutes les maisons communales et dans la salle 
prineipale de tous les cabarets, cafes et autres debits de 
boissons. Un exemplaire en sera auresse, & cet effet, 
tous les bourgmestres et à tous les cabaretiers, c.fei 
et autıes debitants de boissons. F 

Le debitant de boissons qui enfreinda cette preseri 
sera puni d’une amende, qui ne pourra pas dep: 
25 franes. : 

Promulguons la presente loi, 

revetue du sceau de l’Etat et 
Moniteur. 

Donn& à Ostende le 16. aoüt 1887. 

Leopold. 
Par le Roi: Le ministre de la justice. 

a 
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J. Devold 

Spanien. Cirkular-Erlaß des Oberftaatsanwalts 
den Vertrieb von unreinem Alkohol bet 

WVom 3. November 1887. 
Das Königliche Dekret vom 27. Dftober d. 3.* 

*) ©. Beröffentl, ©, 27. u 
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bietet den Vertrieb und den Verkauf der für den Konfum 
beftimmten Alkohole im ganzen Königreiche, wenn fie 
nit vollitändig rein oder gut veftifizirt find, gleichviel 
welcher Klaſſe und welchen Urfprungs fie find. Sn Aus 
führung des Königlichen Defrets und zu genauer Er- 
füllung defien, was die Erhaltung des öffentlichen Wohles 
erfordert, beabfichtigt die Negierung in ganz beſonders 
genauer Weiſe die Herftellung und den Verkauf der In— 
duftrie - Alfohole in Spanien zu überwäden, jowie vie 
Einfuhr der aus dem Auslande kommenden, welche an 
den Douanen vorgezeigt werden. 

Wohl liegt es in der Abficht der Negierung, Freiheit 
von Snduftrie und Handel zu vejpeftiren, aber fie will 
nicht dulden, daß zum Schaden dieſer fo berechtigten 
Freiheit fich der Konſum der unreinen Alkohole einnifte, 
dejjen jchredliche Wirkungen die Statiftif der Sterblichkeit, 
der Verbrechen und des Wahnſinns nachweijen. 
Die Verwaltungsbehörden jind dazu berufen, Bor: 
Ihriften und Mafregeln für die öffentliche Gefundheit zu 
erlafjen, jowie in Verwaltungswege die Uebertretung zu 
rügen, wenn ihnen die Unterdrückung derſelben gejeßlich 
vorgeſchrieben; wenn aber die Thatſachen jo ernfter Natur 
fein follten, daß fie die Merkmale eines Delikts enthalten, 
jo joll die Stantsanwaltichaft den Deliquenten verfolgen 
> vor den Gerichten jeine angentefjene Bejtrafung ver: 
angen. 

Es machen ſich ftrafbar alle, welche mit irgend einer 
a eigahtinen Miihung die Getränke oder die 
tahrungsmittel, welche für den Konſum beftimmtt find, 

verändern oder Waaren verkaufen, deren Genuß noth- 
wendigerweife gejundheitsgefährlih it. Das findet im 
Strafgeſetzbüch feine Betätigung. 

Nach Artikel 356 enthalten der Vertrieb und Verkauf 
von Konſum-Alkoholen, welche nicht die von der Medizin 
geforderten Bedingungen der Neinheit aufweifen, un ohne 
Gefahr für die Gejundheit zum Verbrauch verftattet zu 
werden, ebenfo wie die Heritellung und der Verfauf von 
Snduftrie » Alkoholen, mit Hintergehung der behördlichen 
Aufficht, thatfächliche Delikte, welche nad) der Veröffent- 
lihung des Königlichen Defrets vom 27. Dftober d. 3. 
mit aller Strenge als böswillige Handlungen qualifizirt 
werden jollen, unter Ausichluß jeder milderen Strafe unter 
dent Borwande der Leichtfertigfeit 

Es entjpricht der Staatsanwaltfchaft, der Vertreterin 
des Geſetzes, das Strafverfahren einzuleiten und die öffent- 
lie Anklage zu erheben, damit die Fabrifanten und 
Schankwirthe ebenfo wie die fraudulöfen Smiporteure uns 
reiner Alfohole die als fpirituofe Getränfe dem Konfun 
übergeben werden, beftraft werden. 

- Niemals Tann der Eifer, den Euer Wohlgeboren in 
Erfüllung diefer Pflicht zeigen, zu groß fein, wenn man 
die Gefahr erwägt, die durch Milde oder Gleichgültigkeit 
bei Unterdrücdung des VBergehens der Fabrikation und des 
Berfaufs von beraufhenden und den Berjtand der Kon- 
jumenten gefährdenden Alkohole entftehen könnte. Die 
Erfahrung lehrt, daß der Genuß von Alkoholen, welche 
nicht bis zum etyliihen Zuftande rektifizirt jind, die Ge- 
jundheit jtört, die Durchſchnittslänge des menſchlichen 
ee abfürzt und eine Zunahme der Verbrechen ver- 
anlaßt. 
Wollen Euer Wohlgeboren Shren Untergebenen die 
geeigneten Inſtruktionen ertheilen, damit die ganze Staats— 
anwaltihaft zur Ausführung des durch dies Girfular auf 
höhere Veranlafjung Angeordneten beitrage und mit ihrer 
Thätigfeit die genaue Beobachtung der Gefeße und fant- 
tären Vorſchrifken unterftüße, jei es aus eigener Snitia- 
tive, ſei es in Unterftüßung der Unterfuchungsrichter oder 
der Berwaltungsbehörden, wenn dieſe den Gerichten die 
Schuldigen nachweiſen. 

Madrid, den 3. Novenber 1887. 
Der Dberftaatsanwalt. ge. Manuel Eolmeiro. 
An den Herrn Staatsanwalt bei den Gericht zu . 

Rechtſprechung. 

Die preußiſche Apotheker-Ordnung vom 11. Ok— 
tober 1801 hat in Cöln keine Geltung. Verantwort— 
lichkeit der Gewerbetreibenden, aud) der Apotheker, 
für Uebertretungen gewerbepolizeilicher Beſtinmungen 

liche Ordination 

Da 

durch ihre Gewerbegehülfen. Preuß. Apoth.-Ordn. 
v. 11. Dftober 1801; Str.6.B..$ 367 Nr. 3 u. 5; 
Öewerbeordnung $$ 1, 6, 29, 147 Nr. 3, 151, 149; 
Reglement über die Lehr- und Gervirzeit ıc. dom 
11. Auguft 1864. $ 16. 

Revifionsurtheil des Kgl. preuß. Kanmergerichts zu Berlin 
von 3. Februar 1837 (©. 622/86) *). 

Gegen das Berufungsurtheil, welches den Angeklagten 
von der Anklage der unbefugten Ausübung ärztlicher 
Ihätigfeit freifpricht, dagegen der Uebertretung des $ 367 
Nr. 3 und 5 des Str. G. B. für fihuldig erachtet, haben 
jowohl die Staatsanwaltihaft wie der Angeklagte Ne- 
vifion eingelegt. Beide Rechtsmittel find jedod) als un- 
begründet zurückgewiefen worden. 

Gründe: 
Die Nevifion der Staatsanwaltfchaft rügt Verlegung 

der SS 14, 2 Tit. III. der repidirten Apothefer-DO. vom 
11. Dftober 1801, des $ 16 des Reglements über die 
Lehre und Gervirzeit jowie über die Prüfung der Apo- 
theferlehrlinge und Gehülfen vom 11. Auguſt 1864, des 
$S 144 Gew.D. und des $ 367 Nr. 5 Str. G. B. durd) 
Nihtanwendung. Der $ 367 a. a. D. enthält Feine 
Strafbejtimmungen über die Ausübung ärztlicher Funk 
tionen, jondern lediglich ein Verbot des Zubereiteng und 
Feilhaltens der durch die Kaiferl. Verordn. vom 4. Ja— 
nuar 1875 dem Apothefendebit vorbehaltenen Heilmittel 
und Chemikalien und fommt deshalb hier nicht in Be— 
trat. Nach den Beitimmungen der $$ 1, 29, 147 Nr. 3 
Gew.D. iſt die Ausübung der ärztlichen Braris int ftehen- 
den Gewerbebetriebe jedem, fofern er fich nicht den Titel 
eines Arztes oder ähnlicher auf Täufhung des Publikums 
abzielender Bezeichnungen beilegt, allg auch dem Apotheker 
gejtattet. Der Staatsanwaltihaft ift aber darin beizu- 
treten, daß, wenn gefeßliche Beſtimmungen es den Apo- 
thefern zur befonderen Berufspflicht machen, fi) der ärzt- 
lien Praris zu enthalten, diefe VBorfchriften durd) $ 144 
Bew. D. aufrecht erhalten werden. Es unterliegt demnach 
feinen Zweifel, daß aud) die vevidirte Apothefer-D., falls 
fie in Cöln Gültigkeit erlangt hätte, in ihrer diesbezüg- 
lihen Strafbeſtimmung auch jetzt noch zur Anwendung 
kommen müßte. Es kann indeß dahin geftellt bleiben, 
ob durch $ 2 Lit. k. und |. Tit. III. berſelben ein Verbot 
der ärztlihen Praris für Apotheken überhaupt ausge- 
ſprochen ift, da die Apothefer-O. in Cöln weder direft 
noch indirekt zur Geltung gelangt ift. Um derfelben als 
bejonderes Gejeg daſelbſt Gültigkeit zu verihaffen, hätte 
es einer bejonderen Publikation derjelben, welche nicht 
Itattgefunden hat, bedurft. Wenn fpätere Minifterialver: 
ordnungen in der ſtillſchweigenden VBorausfeßung, daß Die 
Apothefer-D. dafelbit eingeführt fei, auf diefelbe Bezug 
nehmen, jo kann dem ein entfcheidendes Gewicht nicht 
beigelegt werden. Selbſt durd eine ausdrücliche Mini— 
iterialverordnung hätte fie nicht für Cöln zum Geſetze 
erhoben werden fünnen. Es kommen ſonach für diefen 
Bezirk die franzöfifchrechtlichen Beftimmungen zur An- 
wendung, welche ein Strafverbot der Kurpfufcherei nicht 
fennen. Die Nevifion der Staatsanwaltichaft erfchien 
deshalb unbegründet. 

Aber aud die Kevifion des Angeklagten, welche Ver— 
legung der 88 6, 151 Gew.O. und des $ 367 Nr. 3 und 
5 Str G. B. rügt, war zurüczuweien. 

Sn thatfächlicher Hinficht ftelt der Berufungsrichter 
feit, daß der Angeklagte am 3. März 1886 in feinen Ge- 
Ihäft ver Minijterialverfügung vom 3. Juni 1878 zu: 
wider unguentum hydrargyri praeeipitati albi ohne jhrift- 

eined approbirten Arztes verabfolgt, 
bezw. durch feinen Gehülfen hat verabfolgen lajjen. Für 
diefe ebertretung des $ 367 des Str.G.B. erachtet er den 
Angeklagten nad) $ 151 der Gew.O. perfünlic) haftbar, 
weil jeder Gewerbetreibende für Die int Betriebe jeines 
Gewerbes, jei eö durch ihn jelbit, fei es durch feinen Ger 
werbegehülfen begangenen llebertretungen gewerbepolizei- 
liher Strafbeitimmungen verantwortlicy jei. Das Neichs- 
gericht hat aus $ 151 Gew.D. in dem Urtheil vom 12. Ok— 

*) Vgl. die Urtheile des Neichsgerichts von 10. Juni 
1886 (Beröff. 1887. ©. 44) u. des preuß. Kammergerichts 
vom 3. Febr. 1887 gegen Bl. (Veröff. 1887. ©. 625.) 



tober 1880 (Entſcheidungen des Reichsgerichts Bd. 2 

©. 321) zutreffend ald Grundſatz feitgeitellt, daß die Ge⸗ 

werbetreibenden, wenn ihnen durch Geſetz oder polizeiliche 

Vorſchriften in Hinſicht auf ihren Gewerbebetrieb ein be— 

ſtimmtes Thun oder Unterlaſſen unter Strafandrohung 

ausdrücklich zur Pflicht gemacht wird, dem Geſetze gegen— 

über dafür verantwortlid find, daß dieſe Vorſchriften be— 

folgt werden, und daß fie daher ſolche Beranjtaltungen 

zu treffen haben, daß die Befolgung diefer Vorſchriften 
Seitens ihrer Gewerbegehülfen geſichert iſt. Als eine 
folche polizeiliche Vorſchrift iſt insbeſondere der $ 16 des 
für die ganze Monarchie erlaſſenen Reglements über die 
Lehr- und Servirzeit ꝛc. vom 11. Auguſt 1864 umſomehr 
zu betrachten, als der $ 367 Str. G‚B. auf Die über die 
Zubereitung und das Feilhalten der Arzeneien ergangenen 
Verordnungen ausdrüdlic; Bezug nimmt. Der $ 16 des 
gedachten Neglements gejtattet zwar dem Aypothefer, den 
Apothefergehülfen das Nezeptiren und Dispenfiren zu 
überlaffen, macht aber ausdrüdlih den Apothefer für die 
Handlungen derjelben verantwortlihd. Wenn ferner der 
$ 16 a. a. O. den Gehülfen bei fürzerer Verhinderung 
des Rrinzipals als deſſen Stellvertreter anfteht, jo iſt mit 
diefer Vorihrift lediglih ein Ausnahmefall vorgejehen. 
Daß hier ein folder vorgelegen habe, iſt Seitens des An- 
geflagten nicht behauptet. Mit Recht hat aljo im vor- 
liegenden Falle der Berufungsridter den $ 367 des 
Str.G.B. zur Anwendung gebradt. 

Aongreffe, Herhandlungen gefeßgebender 
Körperfchaften, Hereine oc. 

61. Berfammlung deutfher Naturforſcher und 
Aerzte zu Köln. 

Die 61. Verſammlung deutfher Naturforicher und 
Aerzte wird nad) dem joeben veröffentlichten Progranım 
vom 17.—23. September d. J. in Cöln tagen. Die drei 
allgemeinen Sitzungen follen am 18., 20. und 22. Sep— 
tember im großen Gürzenich-Saale abgehalten werden. 
Zu denfelben find folgende Vorträge angemeldet: 

PBrofefior Dr. Binswanger, Jena (Thema vor- 
behalten). Profeſſor Dr. Weismann, Freiburg 
(Thema vorbehalten). Profeſſor Dr. Waldeyer, 
Berlin: Das Studium der Medizin und die Frauen. 
Profefjor Dr. Meynert, Wien: Gehirn und Moral. 
Profeſſor Dr. Erner, Wien: Ueber die allgemeinen 
Denffehler der Menſchen. Dr.von den Steynen, 
Düfjeldorf: Leber den Kulturzuftand heutiger Stein- 
zeitpölfer in Zentral-Brafilien (II. Schingu-Erpe- 
Dition). 

Aehnlich wie in den beiden vorhergegangenen Jahren 
(vergl. Beröffentl. 1886 ©. 528 und 1387 ©. 497) wer: 
den 50 Sektionen in Vorſchlag gebradjt, deren Sitzungen 
in geeigneten 2ofalen des Neal: GÖymnafiums und der 
höheren Töchterſchule jtattfinden follen. Bon den für die 
Geftionen bereits gemeldeten Vorträgen dürften die 
folgenden für die öffentliche Gejundheitspflege von In— 
terefje fein: 

10. Sektion (für Bhyfiologie). ProfefforDr.S.Soyfa 
(Prag): Bakteriologiihe Methodik mit befonderer Berück— 
fihtigung quantitativer bafteriologijher Unterfuhungen. 
— Ueber Milchreis, einen neuen feiten Nährboden. — 
Ueber bakteriologiſche Muſeen. — Dr. Theodor Weyl 
(Berlin): Ueber giftige Theerfarben. 

11. Seftion (für allgemeine Pathologie und patho- 
Iogijhe Anatomie). Profeſſor Dr. Nibbert (Bonn): Ueber 
wiederholte Infektion mit pathogenen Schimmelpilzen 
und über Abſchwächung derjelben. 

135. Sektion (für Pharmacie). Dr. $. Klein (Darnı- 
ftadt): Chemiſche Gigenfhaften und Arzneiwirfung. — 
Dr. Bulpius (Heidelberg): Weber die Pharmakopöe. — 
Hofapothefer W. Rulbmann (Fulda): Erfahrungen bei 
a vermittels des Soxhlet'ſchen Appa- 
rates. 

14. Geftion (für innere Medizin): Profefior Dr. 
Leichtenſtern (Göln): Ueber Ankylostomum duodenale 
und Anguiliula intestinalis mit Demonftrationen. — Dr. 
Emwid (Köln): Mitteilungen über Herjtellung von Mi— 
neralwafjer-Kompofitionen gegenüber dem Herfommen der 
Duellen und der Kohlenfäure. 
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17. Sektion (für Pädiatrie). Dr. Eſcherich (Mün- 
hen): Die Berdaunng der vegetabiliihen Nahrung beim 
Säugling. i 

22. Sektion (für Dermatologie und Syphilis). Dr. 
Peterſen (Petersburg): Die Verbreitung der Lepra in 
Rußland. — Dr. Schufter (Nahen): Mierkurialvergiftung 
und Behandlung der Syphilis. 

23. Sektion (für Hygiene). Direftor Hegener 
(Eöln): Weber die Wafferverforgung der Stadt Cöln. — 
Medizinalrath Dr. Wernid) (Köslin): Das Sterblichkeits— 
Plus der Groß- und Kleinftädte. Profeſſor Dr. 9. Fiſcher 
(Hannover): Die Beheizung der Kirchen. — Profeſſor Dr. 
Finfelnburg (Bonn): 1. Die Phthifis- Öeographie in 
Europa; 2. Die den Menſchen bewohnenden nit patho- 
genen Mikrokokken. — Profeſſor Dr. Forfter (Amjterdam): 
Mittheilungen über Unterfuhungen int Hygienifchen Labo— 
ratoriun in Amſterdam. — P. Meignen (London): 
Ueber Wafjerfilter. — Apotheker M. Wollmar (Dres- 
den): Bitte der Hygiene an die Phyfiologie, Bitte der 
Hygiene an die Landwirthichaft. — Dr. Bernheim 
(Würzburg): Ueber die Bakterien der Cerealien. 

24. Sektion (für gerichtliche Medizin und Medizinal- 
polizei). Mtedizinalrathd Dr. Wernich (Köslin): Weber 
den gegenwärtigen Stand der Brojtitutionsfrage. — Kreis- 
wundarzt Dr. Mörs (Mülheim a. Rhein): Beurtheilung 
des Trinkwaſſers und der Brunnenanlagen vom medizinal- 
polizeilichen Standpunft. 

27. Sektion (für Beterinärmedizin) : 
Mühlheim (Berlin): Weber die Beziehungen der Thier- 
medizin zur Hygiene. — Bongark (Bonn); Ueber die 
fogenannte Kälberruhr. 

Mit der Berfammtlung wird, wie in den beiden lebten 
Sahren, wiederum eine Ausitellung wiſſenſchaftlicher Ap- 
parate, Snitrumente und Präparate, weldye am 10. Gep- 
tember eröffnet werden joll (j. Beröffentl. ©. 295), ver: 
bunden fein. Die Ausitellungsräume befinden fid) in der 
Bolksihule Kronengafje — Elogiusplag. — Die Legiti- 
mationsfarten berechtigen zum unentgeltlihen Zutritt zur 
Ausftellung, die während der Verfammlungstage täglid) 
von S— 11 Uhr morgens nur für die Mitglieder und 
Iheilnehmer der VBerfammlung geöffnet fein wird. — Das 
Tageblatt erjcheint während der Dauer der Verſammlung 
täglıh. Jedoch iſt es für zwedmäßig erachtet worden, 
die Referate über die gehaltenen Vorträge erjt ſpäter, 

Schmidt- 

etwa nach 2 bis 3 Wochen im wiſſenſchaftlichen Theile 
des ZTageblattes, nad) den Abtheilungen geordnet, zur | 
Kenntnig der Theilnehmer zu bringen, um auf diefe 
Weiſe die Wiedergabe Forrefter und überfichtlicher ge— 
jtalten zu fönnen. 

Alle auf die Berfammlung Bezug habenden Anfragen 
und Korrefpondenzen gehen an die Herren Abtheilungs- 
Einführenden; alle die Ausftellung betreffenden Schreiben 
find an den Sekretär des Ausſtellungs-Ausſchuſſes, Herrn 
Dh phil. El&bacer in Cöln, unter Sachſenhauſen 9, zu 
enden. 

Die Gejhäftsführung der Verſammlung macht be- 
fannt, daß mit der Berjendung des Programmes an alle 
Bertreter der Naturwiffenichaften an den Ilniverfitäten, 
polytechniſcher und landwirthſchaftlicher Hochſchulen ſoeben 
begonnen iſt. Der ärztliche Zentral- Anzeiger in Ham— 
burg hat eö übernommen, dafjelbe an alle Aerzte Deutſch— 
lands zu verſchicken. 
etwa überjehen worden jein jollten, werden gebeten, ſich 

Diejenigen Snterefjenten, die hierbei 

an den I. Gejhäftsführer, (Brofefjor Dr. Bardenheuer 
Berlid; 20, Eöln) zu wenden. 

A er Verzeichniß 
der für die Bibliothek des Kaiſerl. Geſundheits- 

amtes ringegangenen Gefchenke. 
(Gleichzeitig als Empfangsanzeige und Dankesbezeugung.) 

Sanitätsbericht, jtatiftijcher, über die Königl. Baye- 
riijhe Armee für die Jahre 1874/75 bis 1885/86. 
4 Bde. München. 4°. 

Schudardt-Gotha, Dr. B. Der 6. internationale Kon- 
greß für Hygiene und Demographie zu Wien. Vom 
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25. September bis 2. Dftober 1887. Weimar. 1857. 
8%. Gep.-Abdr. 
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Beröffentlichungen 

tlichen 8 Gefundheitsamtes, 
Inſerate nehmen alle Annoncen- Erbeditionen jowie die Ver— 

lagshandlung zum Preiſe von 30 4 für die dreigeſpaltene Betitzeile 

entgegen. Beilagen, von denen zuvor ein Probeeremplar einzufenden 

ift, werden nad) Vereinbarung beigegeben. 

Nr. 36. 

Inhalt. Geſundheitsſtand. Wolkskrankheiten in Der Be— 
richtswoͤche. ©. 529. — V oltsfrankheiten und Sterblichkeit im Juli 1888, 
©. 529. — Sterbefälle in deutichen Städten von 40000 und mehr Ein- 
wohnern. ©. 530. — Desgl. in größeren Städten des Auslandes. 
©. 531. — Erkrankungen in Berliner Kranfenbäujern. ©. 531. — Desgl. 
in deutſchen Stadt- und Landbezirken. ©. 531. — Epidemiſche Krank 
beit in Schale. ©. 533. — Choleraftachrichten. ©. 533. — Statiſt. 
Sahres-Bericht ron Paris 1885. ©. 533. — Witterung. ©. 531. — 
Thierfenchen. Maul- und Klauenfeuhe in Altona. ©. 534. — 
Rothlaufieuche unter den Schweinen in Frankreich. ©. 534. — Rinder- 
peſt in Rußland. -©. 534. — ehe Maßregeln. 
S.534. — Medizinalgeſetzgebung zc. (Preußen. Reg-Bez. Poſen.) 
Desinfektion von Gaſtſtällen. ©. 534. — Führung von Kontrollbüchern 
beim gewerbsmäßigen Bferpehandel. ©. 534. - (Deiterreich.) Heritellung 
von Sodawaſſer. ©. 535. — (Grobbritannien.) Aenderung der Vor- 
ichriften über Landung von Vieh. ©. 536. — (Spanien) Der Wun- 

dertrank Caſtillos und Hidalgoe. ©. 536. — Rechtſprechung. Ent- 
ſchädigung für die wegen Seucheverdachtes getüdteten Ehre e Do 
Koſten der Unterfuchung örtlicher Mißitände. ©. 536. — Luftwerun- 
reinigung durdy Dämpfe einer gewerblichen Anlage ©. 536. — Kon: 
Be: Berhandlungen von gejegebenden Körperihaften ze. 
Verſammlung des deutihen Apotheker-Vereins. ©. 589. — Deägl, 
des Vereins gegen den Mißbrauch geiftiger Getränke. ©. 539. — Desgl. 
der freien Vereinigung bayeriicher Chemiker. ©. 539. — Desgl. des 
Deutihen Vereins für Öffentliche Geſundheitspflege. ©. 539. — Suter- 
nationgler Verein gegen Verunreinigung der Slüffe ꝛc. ©. 54. — 
6. Seneral-Beriammlung des Preußiſchen Medizinal-Beamten-Vereins. 
©. 541. — (Stalien.) Deffentliche Gejundheitspflege — Schußimpfung. 
Gejeßentwürfe. ©. 542. — Vermifchtes. Verbrauch anregender Ge— 
nußgmittel. ©. 542. — Sterbefälle in deutichen Städten mit 15000 
und mehr Einwohnern für den Monat Juli 1888. ©. 543. — Desgl. 
in größeren Städten des Auslandes. ©. 546. 

Geſundheitsſtand 

md Gang der Volkskraukheiten. 

In der Berichtswoche ſind nachſtehende Todesfälle 

und Erkrankungen an Pocken und Flecktyphus ge— 

meldet worden: 
Pocken: Prag 7, Trieſt, Paris je I, Warſchau 

11 Todesfälle; Wien 3, Budapeit 2, Petersburg 

1 Erkrankung. 

Fledtyphus: Edinburg und Warſchau je 1 

Todesfall. 

Sm Uebrigen find befonders hervorzuheben: 

Unterleibstyphus: Paris 11, London, Peters— 
burg je 7 Todesfälle; Berlin 37, Budapelt 34, 

Betersburg 20 Erkrankungen. 
Majern: Berlin 10, Hamburg 11, Brüfjel 7, 

Paris 18, London 47, Petersburg 20 Todesfälle; 

Berlin 70, Hamburg 64, Neg.-Bezirte Hildesheim 137 

und Schleswig 160, Wien 22, PBetersburg 46 Er- 
franfungen. 

Scharlach: London 21, Petersburg 15, Warſchau 
10 Todesfälle; Berlin 49, Hamburg, Wien je 23, 
Kopenhagen 29, Petersburg 35 Erkrankungen. 

Diphtherie und Croup: Berlin 10, Braun— 
ſchweig 6, Breslau 7, Hamburg 6, Budapeſt 7, Paris 
95, London 22, Petersburg 10, Warihau S Todes- 
fälle; Berlin 65, Breslau 30, Hamburg 43, Neg.- 
Bezirk Schleswig 163, Kopenhagen 45, Petersburg 
25 Erkrankungen. 

Keuchhuſten: London 28, Kopenhagen 9 Tode3- 

fälle; Hamburg 40, Kopenhagen 28 Erkran— 

fungen. 
Tollwuth: London 1 Todesfall. 

(Zur Monatstabelle.) In dem Berichtsmonat find 
nachjtehende Todesfälle an Pocken, Cholera, Fleck— 

‘ jeille 54, Bombay 23 (28), Kairo 147 (134), 

typhus, Rüdfallsfieber und epidemijcher Genickſtarre 

gemeldet worden: 

Pocken: Berlin, Gneſen, Spandau je 1, Königs- 
berg 2, Biljen 4, Reichenberg 1, Troppau 2, Genua 

4, Liſſabon 20, Galais 1, Le Havre 27, Lille 1, 
Marjeille 10, Moskau 3, Bufareft 10, Bombay 42, 

Madras 3, Merandrien 1, Kairo 4, New-Nork 10. 

Cholera: Bombay 57, Madras 12. 
Tledtyphus: Königsberg, Magdeburg je 1, 

Moskau 7, New-York und St. Louis je 1. 

Rückfallsfieber: Kairo 2 (einjchlieglich biliöfen 

Fiebers). 

Epidemiſche Genickſtarre: Brandenburg, Ge— 

nua je 1, Boſton 5, Chicago 20, Cincinnati 5, New— 

York 19, St. Franzisko 2, St. Louis 4. 

Sm Vebrigen find bejonders hervorzuheben: 

Unterleibstyphus: Marjeille 20, Kairo 96 

(Bormonat 54). In Königsberg find 9 Todesfälle 

gegen 22 im Vormonat vorgekommen. 

Ruhr: Bombay 64 (Vormonat 54), Madras 94 

(123), Alerandrien 54 (31), Kairo 126 (110), Balti- 

more 69 Todesfälle. 

Majern: Berlin 46 (Vormonat 28), Altona 15 

(12), Hamburg 94 (164), Straßburg 10 (19), Mar— 

ſtew⸗ 

York 86 (56) Todesfälle. 

Scharlach: Berlin 22 (Vormonat 22), Danzig 

20 (19), Ratibor 15 (25), München 15 (11), Moskau 

21 (25), Brooklyn 45 (55), New-York 135 (166) 

Todesfälle. 

Diphtherie und Croup: Berlin 63 GVor— 
monat 67), Breslau 25 (31), Flensburg 8 (18), 

Braunſchweig 18 (12), Hamburg 31 (44), Marjeille 
45, Moskau 55 (47), Bofton 41 (74), Broofiyn 90 

(115), Chicago 83 (87), New-Orleans 32 (18), New- 
VYork 221 (327), St. Louis 36 (44) Todesfälle. 

(Sortjegung auf Seite 532.) 
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SS EI re 69119] 8412037 185°) 15 06.3 10093 — — — — 8| — en 
r Mannheim 2 2012069:303: SA 1ER 3 13 3 21,0 1| 1-—|—| 6| ı A i 1 n 1 

Meh.......| 54558| 22| 1| 32, 13 [30,5 | 211 || 2 5j 1-1 4 | Sl else ——— 
+ Vülhaufen i.&.| 72926) 52| 1| 83 | 19 [23 nz 17 LI SIT 1217152 = 
+ Münden . 278494 | 213 | 6 | 186 | 85 [347 | 80,8 s| ıl-|—-|:26 | 21 541 joe gem 

+ Münfter.. . . . 45983] 29 UT | 334010 |37a a —— 3 
Nürnberg... .| 122832] 80| 4 10 15 169 27,5 — — 2 — — 1 h 3 3 18 2 
+ Blauen i. V. 46.860 |: 29 | 1] 227) 11 1244 Zen 11—|—| 2 11:2) —— 

626581 AT 2 1024 8 1179 12938 I=- ||| 1—=] 27 2) 717) See 
Rotsdam ....| 521321 23| 21 24| ı3 [as9 | a8 ||| 1) 21] 737 3] ae 

oo 2er: 40.5911 19.101 12 3 1154 | 208 I-\1—-|-|-|-| 2| 2 
R 67 ’ I . . 1 vi ae! 

+ Stettin... .. 108565 | 60 | 1] 63 | 40 Saie 6) lo 
+ tuttgart. .. .| 1786611 68 | 2| 44 | 22 19a | a1ı |—|—| 1— 5 | 4414| 150013 9 
Tom: ’ 19| ı 
1 Wiesbaden. . 58148| 281 11.26 | 127233 oe 4| 31:1 —— 
+ Würzburg 57074132 | 3| 2 | 8 |200 | 254 | -|-|-\-| 3| 1] .| .| 3] 5] 
Fönidan ne 41434] 3711 1817871926 19 — 1l-| 3| ıl ıl 11 —| u] = 

Die mit einem F bezeichneten Städte berichten über die S ä ärztli i : 
y : — r die Sterbefälle auf Grund ärztlicher Todtenſcheine oder lafjen Die Na i i 

RR —— 
theiligten Orten für den 1. Juli 1888 berechnet word Auf ee EDRltEGRIen a ee 
mi ; : 2 red . Auf Grund derſelben werben die VBerhältnißzahlen der in der Beri 

ermittelt. Die Berechnung der durchſchnittlichen ke Be iir die & F n ber Berichtämoche Geſtorbenen 

1883 ©. % rat erbeziffern fiir die Sahre 1882—86 iſt auf Grund der in den Sahresüberfich N) 

1883 ©. 231, 1884 ©. 219, 1885 II. ©. 293, 1886 ©. 759 und 1887 ©. 455) mitgetheilten Angaben über AN Sertnfäle ertolat 

Seite. — 
') Megen etwaiger an P iati Re, yaiger Bogen, Flecktyphus, Cholera (asiatica) und Peſt vorgekommenen 
) Nimmt erſt ſeit 1886 qy der Berichterſtattung Theil. — 2) Done Ontsfrenide 18= 21,3 ®/oo- 

u vergl. den Text der vorhergehenden 
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Sterblichkeit in größeren Städten Des Auslandes. Woche vom 19, bis 25, Auguſt 1888, 

Geitorbene |23%& TZodes-UWrfahen) 
2 = z En — = — Brech 
3 S |2oDdtgeborene 585 ge 28 221 E cin 5 I zes a 3 |e 8] „883 388 usan| ss] 8 

ä 12] 58 |Es2]85388|°5| 8 |e2| 22|28 52852858 2sal2z Namen der Städte — —— — 3285082 53383 Sa 

s I|2| 5 3 2282 5358 .:2858% Een 
3 |& | @ \Berise2algr 0 = 38522588 es onss 

o- —— ken — an! ER R=4 #7. = 

| 5 | [RS a or sFr 522” > 
Amftertam - 2. 2... 890016 | 302 | 17 153 56 28 | -|-|-| 3! -| s!s| 0 |-|-Jmol 3 
Brünn bis 18. Auguft. .. 86 372 . 1 56 > aa | el ML 145 72,10) 8 30] 1 
Brüflel bis 18. Auguſt ... 181270 93 3 77 27 221 i\-|- 1 DEInIOR E15 SU. 
Budapeit bis 18. August. „| 442787 | 305 | 13 | 293 | 115 N et 559 18 91 |-!-|108]| 22 
Peine...» 2.0... 185600 70 3 55 ee ae en 6— 
2130 | 29 |. | Ft | email Dir). — 107| 6 
ken 262 733 129 h 73 15 ee? ige 1 54| 3 
Graz bis 18. Auguft. - ._ - | 105809 s 5 45 Ä 211 -|\-|-| —- 2101 3 37| — 
Kopenhagen bis 21. August. | 300.000 | 215 6 | 118 51 a8 || an a BR ee st| 3 
Krafau bis 18. Auguft. . - 74 084 37 1 35 14 24,5 I | | zit 
Lemberg bis 18. Auguft . „| 120 868 . 3 69 < 2 | ee 15 | 8 1 AN 
BIDEERDOL. . 2 0 2 0.0 .| 599788 | 838 . | .260 84 | 22,6 2 ae er Ad 195| 15 
a | ai | - (1a | | ala] 7| 11) 7| slar| 
ee .... 0.0.1 401980 ? 5 : > Ä ee 3 i 
Bee 2... | 268.000 e - f . . N i B 5 
27226095 | 1132 | 68 | Sie | 239 | 09 1 8| 3135| 11) 41174 | 64 | 174 499| 28 

Petersburg bis 18. August .| 928016 | 563 | 18 | 503 | 189 282818201150) 101077 12) 63110152) 131 21| . 
rag u. Bororte. . . . .| 295857 . 17 | 148 33 26,0 Ma I Na ae er — 5 
Paenebis 21. Suli ı, . ... 388 300 233 17 199 56 26,5 4 — — A 1101 6 
Stodholm bis 18. Auguft .| 22159 | 122 | 3 75 21 Bd 1) | U|8| 6 30| 3 
Ben... le] . 1 A SE ee 8 
Venedig bis 18. Auguft_ . .| 150 502 99 3 73 15 321 -|-|-| 2! -|u/0| 0 9] 2 
Warihau bis 18. Auguft. .| 44asıa | 339 | 25 | 273 | 10 31,9 1. Ko ae er ee | N Ella = 
Mien bis 18. Auguft . . „| 800889 I 509 | 30 | 345 | 128 DE 5 a ie | 45 1,66 | 11546 
1 Vororte Wiens big 18. Aug. | 411 3% _|__. 10 | 217 i zer - 1 2, — a1 | 27 | 53 AI 
——————————— —— mn RAR — — — — — —— — —— 

Aus Berliner Krankenhäuſern. Gemeldete Erfranfungen, Aus deutſchen Stadt- u. Landbezirken. 
Gonigl. Charite, Städtiſche Krankenhäuſer im Friedrichshain und zu | Mitth. d. Kgl. San.Komm. z. Berlin, d. ſtatiſt. Amtes d. Stadt Breslau, d. 
Moabit, St. Hedwigs-Krankenhaus, Bethanien, Eliſabeth-Krankenhaus, Aerzte-Wereins z. Franff. a. D., d. Med.-Snipeftor. 3. Hamburg, d. kgl. Be- 

Lazarus⸗Krankenhaus, Augufta-Hoipital, Jüdiſches Kraukenhaus.) zirksarzt d. Stadt München, d. Vereins F. öff. Geſundheitspfl. z Nürnberg, 
Für die Woche vom 19. bis 25. Auguſt 1888. d.betr. Kgl.Reg.Medizinalräthe u. Fürſtl.Reuß'ſchen Phyſik.Bezirksärzte. 

Dear m men e © I on|, 
5 Dan = 3 == ee 

A theits | Lebensalter R=* = - Zeit⸗ e=s| 2 — |28|38 

vanfheits- 2.| 6. | 16.| 31. ern. 3 ezir zs2|8 | 58 18023 Zahl N ' } 92 angabe 25 5 zals£ formen 1. | bis | bis | big | bi8 |dar-] © ==) 22 |2 
1° 15 |ı5.| 30. | eo. jüner) © = v |a3|* 

Majern und Nötheln — en le 1 Stadt Berlin. . 2... .[19—25. Aug.| 37) 70| 49)| 65%] 4 
al. ne: Alena! nF ESNEILN En EA desgl. 6 8 1) 30 — 
Diphtberie und Croup. Dr more —i | 8 — Dee Sn 
Unterleibötyphus.. - - - - a | BE „ Hamburg u. Vororte desgl. 171 64 23 43 — 
Brechdurchfall inkl. Ruhr und „ München . es Pkg dessl. 8 28 31 4 
“Cholera nostras . . - - Da ae 7 Miiennerap oo. desgl. 2. 1002 8),.10), — 
Kindbettfieber . R 4 — — — 3 AZ Neg.- Be Nahen . . . . desgl. 5 1 3 6) — 
Wechielfteber — ae — Arien er: desgl. J 658 
N See | = a Dutlelonın... > desgl. 30.) 43| 736163.) 5 
Syphilis inkl. Gonorrhöe 61— — — 56 12 — SEHE Desgl. 3) 8| 10| 14| 2 
naenichwinniuht . ....| 29] 1) - | — | 11) 16| 1) 18 a Hannover . . . desgl. Sul 10. Fo Ta 

_ Andere Grfranfungen Der " Hildesheim. . . desgl. 11) 137) 4| 28| — 
g Athmungs-Drgane ... Beetle ue2ı) Al 7 — Königsberg... » desgl. 23-1 58 51 161 — 

. Akuter Darmfatarıh. . . - Si — =) eu 2 n Marienwerder. . desgl. za a | 
Säuferwahnfinn und chroni- " Seunitev ee dessl. Se J 
e 2 at 16 |< I | 31 Bl —| " Schleswig . . . deögl. 24 | 160 | 36 | 163 | 3 

Akuter Gelentrheumatismus 14|-|-|- J DUINE 5 oo Deögl. 251 As TE 
- Andere rheumat. Krankheiten A | a a I u I ” Stralſund . . . desgl. era a He 
ee titıl 1er 71.6] 4714| 3| 2 Biere... desgl. 122 El 
Alle übrigen Krankheiten. 366 1 10 | 5 115 11551159 1 22 1 44 teure sn u: deögl. 6)12.79210 26.1 —— 

— deuß'ſcher a NE, r ; h 2 5 
; Summe | 735 | 16 | sı | a9 |328 | 299 | 32 | 2 untaee | —— 
Gſammtbeſt. war am 18. Auguſt 3712 und bleibt am 25. Auguſt 3692. Bezirk Burgk — 

ARE RD — EDEN — DEE zz EEE EEE GE En EEE —— ——— —— — 

Witterung. Woche vom 19, bis 25, Anguft 1888, 
Nach Beoba ttungen der landwirthichartliben Hochſchule in Berlin und der meteorologiihen Centralftation in München. 

Temperatur in Co Luftdruck in mm?) Relat. Feuchtigkeit d.Luft2)] ‚Höhe 
Vor⸗ 

Beobachtungs- | Be. Lachturigs- Ä f = an © = Des 5 Be Sr ars A 5 | 8 18 | Nieder, | bersicende Windſtarke 
Ort Tag = = 5 = 5 — 8 5 ſchlages ame De} Pt — 

= = = 5 a a = mm 

19. Auguft Find. 719 758,9 758,4 758,7 96 49 712 0,7 NW 2 
20. — 18,2 9,6 758,9 758,7 759,0 86 42 68 — NW-WNW 1—2 

J 21. . 20,4 8,4 131,9 155,0 753,0 74 41 66 — 80 2-3 
B erlin 2 = 22,4 13,6 750,2 748,4 750,5 87 56 9 33 so 2 

i — 19,1 13,0 754,2 756,2 57,6 92 63 89 11 W 2) 
24. „ 25,1 195,9 759,0 758,2 757,6 96 51 67 — Ss 1 

25. 26,5 13,7 a 755,8 756,4 80 34 54 — 080 3—4 

19. August 175 9,8 719,8 7193 720,0 90 59 83 1,9 W 0,9 

20. — 19,5 8,0 719,0 71174 7170 78 53 713 — N 1,3. 
= 21, 5 20,3 11,8 715,0 7151 7141 83 7L sg 0,7 8 0,3 

Münden | 2 ; 17 | 20 | na | mas | ns | es 91 88 33 sw 3,4 
23. 5 19,9 21 719,1 118,6 718,4 83 45 13 0,6 SW 1,2 

24. e 22,5 17 211,9 71158 114,7 72 46 716 — Ö 0,4 

2 > 23,4 83 713,4 713,0 713,4 3 58 79 — Stille 25 

1) Wegen etwaiger an Pocken, Flecktyphus, Cholera (asiatica) und Veit vorgekommenen Todesfälle bezw. Erkrankungen vergl. den Tert 
auf der eriten Seite. — ?) Die Beobachtungen des Luftdrucks und der relativen Feuchtigkeit der Luft erfolgen in Berlin um 7 Uhr Morgens, 
2 Uhr Mittags, 9 Uhr Abends, in München um 8, 2 und 8 Uhr. — 3) Einfhl. Nuhr. — 6 Fälle von Scharlad) - Diphtherie, 
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Keuchhuſten: Kairo 58 (Mormonat 54), New: 

York 40 (29) Todesfälle. 

Akute Darmfrankheiten: Berlin 722 (Vor— 

monat 350), Lichtenberg 55 (31), Nixdorf 45 (26), 

Breslau 178 (133), Charlottenburg 45 (20), Danzig 

60 (41), Düſſeldorf 36 (12), Erfurt 22 (21), Frank— 

fint a. ©. 35 (17), Görlitz 28 (20), Halle 50 (18), 

Köln 65 (45), Königsberg 93 (50), Liegnitz 32 (16), 

Magdeburg 160 (38), Stettin 67 (22), München 

207 (159), Nürnberg 37 (44), Dresden 51 (26), 

Leipzig 51 (20), Lindenau 24 (12), Reudnitz 22 (8), 

Mannheim 27 (29), Gera 32 (23), Hamburg 146 (92), 

Straßburg 50 (47), Bukareſt 158 (67), Merandrien 

335 (172), Kairo 1169 (623), Bombay 94 (77), 

Madras 69 (83), Baltimore 420 (172), Brooklyn 
244 (18), Chicago 109 (52), Cincinnati 102 (21), 

Montreal 139 (15), New - Drleans 72 (85), New— 

York 437 (77), San Franzisto 42 (25), St. Louis 

217 (34) Todesfälle. 

Unter den deutſchen Orten hatten im Berihtsmonat 

verhältnigmäßig Die höchſte Gefammtiterblichfeit 

(nämlich über 35,0 auf 1000 Einwohner und auf's 

Sahr berechnet): Brandenburg a. 9. (35,1), Reichen— 

bach (37,4), Ingolſtadt (37,5), Grabow (40,0), 

Dppeln (40,1), Lindenau bei Leipzig (43,1), Ehren 

feld (43,9), NRatibor (44,7), Nixdorf bei Berlin (46,3) 

und Lichtenberg bei Berlin (61,8). Auch von den 

anderen Vororten Berlind hatten einige (Nieder 

Schönhauſen und Schönholz, Neinidendorf, Tempel: 

hof, Weijjenjee, Hohen »- Schönhaufen und Stralaı) 

eine über die angegebene Grenze hinausgehende 

Sterblichkeit. Bon diefen Drten zeigten ſchon im 
Bormonate Lichtenberg, Nixdorf, Oppeln und Rati— 

bor eine über 35,0 %0 gehende Sterblichkeitsziffer, in 

Brandenburg betrug dieſelbe 27,6, in Reichenbach 

33,7 tn Sngoljtadt 32,5 in Grabow 30,4, in Lin— 

denan 30,4, in Ehrenfeld 34,8. Das Gterblichkeits- 

maximum belief jih im Vormonat auf 43,2, im Bes 
richtsmonat auf 61,8. 

Während des fünfjährigen Durchichnitt3 1882 big 

1886, der nur für Brandenburg, NRatibor, Ingol— 

jtadt und Neichenbach vorliegt, ftarben daſelbſt 27,2 

bezw. 24,9, 30,6 und 29,2 auf je 1000 Einwohner. 

Don denjenigen im Vormonat dur) eine vergleichs- 

weile höchſte Sterblichkeit hervorragenden Orten, 

welche bisher nicht erwähnt find, Hatte im Juli 
Amberg 30,6% Todesfälle aufzuweiſen. 

Eine verhältnigmäßig hohe Säuglingsſterblichkeit 
hatten von den oben bejonders hervorgehobenen 
Orten: Lichtenberg mit 686, Reichenbach mit 630, 
Katibor mit 625, Rixdorf mit 528, Brandenburg mit 
525, Grabow mit 508, Lindenau mit 494, Jugol— 
jtadt mit 431, Ehrenfeld mit 412, Oppeln mit 364 
Zodesfällen auf je 1000 Lebendgeborene. Die Todes— 
urjachen anlangend, fo wurden Sterbefälle bejonders 
durch Scharlach in Natibor (15), durch afute Darm— 
franfheiten in Lichtenberg (55), Nixdorf (45) und 
Lindenau (24) herbeigeführt. 

vu Ve 
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Eine beträditliche, auf mehr als ein Drittel der 

Lebendgeborenen fich belaufende Säuglingsſterblichkeit 

ergiebt fi, außer für die ſchon genannten Drte, für 

Breslau (336 auf je 1000 Xebendgeborene — Ge— 
jammtjterblichkeit 29,0), Reudnitz bei Leipzig (337 
— 24,5), Zwickau und Offenbach (je 338— 31,0 bezw. 
19,0), Bonn und Wiesbaden (je 340—28,5 bezw. 

21,9), Halle (3144—29,1), Gnefen und Straßburg t. E. 

(je 345 —24,4 bezw. 25,3), Landsberg a. W. (351— 

27,2), Miünfter (352—24,0), Crimmitfhau (353 — 

30,3), Brieg (356—23,2), Nahen (362—24,1), 

Wandsbek (364— 25,2), Memel (365—28,2), Eſch— 
weiler (370— 28,0), München (371—30,5), Zeitz (378 

— 17,5), Königsberg i. Pr. (879 - 27,5), Bodenheim 

(381— 27,9), Amberg (385— 30,6), Kottbus (392 — 
37,1), Halberjtadt (394— 30,5), Worms (397 — 26,2), 

Beuthen O.Schl. (402— 28,7), Freiberg i. ©. (415 

— 34,9), Liegnig und Gannjtatt (je 428—27,1 bezw. 

23,4), Stettin und Gera (je 455—27,6 bezw. 29,9), 

Küfteen (460—24,6), Magdeburg und Regensburg 

(je 463— 32,3 bezw. 28,9), Schweidnig (468—31,9), 

Merjeburg (475—30,6), Frankfurt a. D. (478—25,7), 

Hirschberg (486-—27,3), Charlottenburg (490—34,1), 

Stralfund (492 - 25,5), Poſen (495—32,2), Gr. Glo= 
gau (545— 23,7). 

Einer geringeren Gejammtjterblidfeit, 

al3 15,0 auf je 1000 Einwohner und aufs Jahr 

berechnet, erfrenten jich während des Berihtsmonats 

Gießen (14,9), Herford (14,7), Landshut und Weimar 

(je 14,5), Köslin (14,4), Bremen (14,3), Kattowiß 

und Dttenjen (je 14,2), Schwerin i. M. (14,1), 

Schleswig (13,6), Stargard i. P. (13,5), Minden 

und Ludwigsburg (je 13,3), Rheydt und Chlingen 
(je 13,2), Paderborn (12,9), Wejel (12,7). Von diejen 

Orten wiejen im Vormonat Schleswig 27,1, Star— 
gard i. B. und Landshut zwiſchen 20,1 und 25,0, 

Herford, Kattowiß, Köslin, Minden, Dttenjen, 

Rheydt, Ehlingen, Gießen, Schwerin i.M., Weimar, 
Bremen zwiſchen 15,1 und 20,0, Paderborn, Weſel 

und Ludwigsburg unter 15,0 %0 Todesfälle auf. 

Im fünfjährigen Durchſchnitte 1882 —1886, joweit 

derjelbe vorliegt, jtarben in Stargard i. P. und 
Landshut zwiſchen 25,1 und 30,0, in Köslin, Min- 

den, Dttenjen, Schleswig, klingen, Gießen, 

Schwerin i. M. und Bremen zwijchen 20,1 und 
25,0, in Rheydt 20,0, in Weſel 19,7, in Weimar 

19,3, in Zudwigsburg 17,3 Perſonen. 
Unter den Orten mit weniger als 15,0 Yo Sterb- 

lichkeit blieb die Gänglingsfterblichkeit in Herford, 

Paderborn, Rheydt, Wefel, Ludwigsburg, Gießen 

unter einem Zehntel, in Köslin, Ottenſen, Schleg: 

wig, Landshut, Eklingen, Schwerin i. M. und 

Bremen unter einem GSiebentel, in Kattowis, Min: 
den, Stargard i. P. unter einem Fünftel, in 

Weimar betrug fie ein Fünftel der Lebendgeborenen. 
Eine Sterblichkeit der Säuglinge bis zu 100,0 %o 
gab es außerdem in Hamm (Gejfammtjterblichkeit 

17,4), Hildesheim (16,2), Iſerlohn (25,9), Mühle 

un 



Heim a. d. R. (17,3), NRemfcheid (21,6), Witten 
(16,7), Erlangen (25,7), Koburg (20,5). Weniger 
als ein Giebentel der Lebendgeborenen jtarb in 16, 
weniger als ein Fünftel derjelben in 42 Orten. — Die 

Gejammtjterblichfeit betrug in 17 Orten bis 15,0, 

in 55 zwijchen 15,0 und 20,0, in 69 zwiſchen 20,1 
- und 25,0, in 37 zwilchen 25,1 und 30,0, in 22 über 

i 30,0 oo. 

Sm Ganzen jcheint ſich der Gejundheitszuftand 
‚gegenüber dem Vormonat verjchlechtert zu haben. Eine 

Sterblichfeit von mehr als 35,0% war in 10 Drten 

gegen 5 im Juni, eine folche von weniger als 

15,0% in 17 gegen 15 zu verzeichnen. Mehr Säug— 
linge als 333,3 auf je 1000 Xebendgeborene jiarben 

in 50 Drten gegen 31, weniger als 200 in 79 

gegen 93 im Vormonat. 

Nach einer Meldung vom 4. Auguſt d. 3. kann 
die in der Preußiſchen Gemeinde Schale (Kreis 
Tecklenburg) aufgetretene epidemiſche Krankheit 

— dgl. Veröffentl. ©. 463 — nunmehr als exrlojchen 
angeſehen werden, da Neuerkrankungen nicht mehr 

vorgefommen find. 

Cholera-Nachrichten. — China. Anfangs 
Zulid. J. find unter der einheimiſchen Bevölkerung 

der Stadt Amoy, wie der umliegenden Drtjchaften 

zahlveiche Fälle von Cholera vorgefommen, wodurch 

die japanische Regierung veranlagt worden ijt, Für 

alle von Amoy nah Sapan kommenden Schiffe eine 

ärztliche Befichtigung anzuordnen. 

An Bord des am 22. Juni von Amoy nach den 

Straits Settlement3 abgegangenen Dampfers „China“ 

ſollen — Zeitungsnahhrichten zufolge — 8 Cholera— 
fälle mit tödtlichem Ausgange vorgefommen fein. 

— YUus dem ftatiftifchen Zahresberichte der Stadt 
Paris für das Sahr 1885. 

(Annuaire statistique de la ville de Paris. 1885.) 

Die durchſchnittliche Jahrestemperatur von Baris 

betrug 109,39, das Minimum wurde am 26. Januar 

mit 9,7 und das Marimum mit 33%2 am 11. Augujt 

beobachtet. Der Barometerjtand in Pare Saint-Maur 
war im Mittel 756,97 mm mit dem niederiten Stand 

bon 731,46 am 10. Dftober und den höchſten von 

773,05 am 16. Dezember. 

Nah den Aufzeihnungen von 8 Stationen fielen 

im Sabre 598 mm Regen an 121 Negentagen. In 

Montſouris und im Centrum von Paris (Hötel-de- 
Ville) wurde auch der Bakteriengehalt der Luft be= 
ſtimmt; zufolge mehrjähriger Beobachtungen enthielt 
diejelbe in Montjouris die meiften Bakterien im Zuli, 

die wenigiten im Sanuar, im Centrum der Stadt die 

meilten im Mai, die wenigiten im Dezember; vom 

Monat des Marimums fiel der Bakteriengehalt fait 

ununterbrochen bis zu dem des Minimums, um dar— 
nach ebenjo wieder anzufteigen. 

— 
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Paris empfing durch Quellen, arteſiſche Brunnen, 

dur die Seine und Marne, ſowie von Oureq 

im Jahre 1885 während 24 Stunden 407 599 cbm 
Waller. Die Länge des Nöhrenneßes betrug am 

Ende des Berichtsjahres 1998 km, anfangs 1876 
nur 1397 km (mit Ausſchluß der Leitungen für Parke, 

Gärten und Friedhöfe). Die Abfallitoffe kommen 
theils in Gruben), theils in bewegliche Tonnen, oder 

in Filterapparate?), theils fließen fie direkt in Kloaken, 

theilweiſe werden jte mit Waſſer weggejpült, oder nach 

anderen Syſtemen behandelt. Was jpeziell die Filter- 

apparate betrifft, jo jtieg die Zahl derjelben im Zeit- 

raum von 1871 biS 1556 von 6389 auf 31530 und 

in der Zeit von 1382 bis 1856 von 23 774 auf 31550; 

entjprechend dieſer letzteren Zunahme ſank die Zahl 

der Typhus-Todesfälle in der gleichen Zeit von 

14 724 ſtetig bis auf 6299. Die Länge des Kanal— 

neßes betrug innerhalb der Stadt 824 769,3, außer— 

halb derjelben 8932,7 m. Die durhichnittliche Sahres- 

temperatur betrug in den Kloafen 12,5%, in der Seine 

11,80 und die der Luft 10,4%. Auf der Ebene von 
Gennedillier® wurden durchſchnittlich im Monat 

1922015 cbm Abwaijer durch Beriejelung vertheilt; 

die Gejammtfläche der Niejelfelder betrug im Fahre 

1872 etwa 50, im Berichtsjahre iiber 600 ha. 

Sn dem Berichtsjahre wurden in Paris 61 400 

Kinder geboren; da 54616 Berjonen ftarben, er— 

giebt fi) ein Ueberſchuß der Geborenen von 6754. 

Vom Fahre 1875 bis 1883 ftieg die Zahl der Geburten 

von 53 878 auf 64 526, ging dann zwar wieder etwas 

zurüd (auf 63 840 i. J. 1884), blieb aber über dem 

Mittel aus 10 Sahren von 59 198,8. Die Zahl der 

ehelih geborenen Kinder belief fih im Sahr' 

1855 auf 44478—=72,4%/, aller Geborenen. An 

Todtgeburten find 4750 regiſtrirt = 71,9"/yo 

fämmtlicher Geburten, darunter 1518 außereheliche. 

Die Zahl der Gejtorbenen ftieg von 1875 bis 

1882 von 45 544 auf 58702, ſank danı wieder auf 

56 707 und 56970 und betrug 1885 nur 54 616. 

Die meilten Opfer forderte die Lungenſchwindſucht 

nämlich 4,5372 %/,, der Bevölkerung. An, Tuberkuloſe“ 

ſtarben 0,67, an Krebsichädeu 1,05, an Schlagfluß 

und Hirnblutung 1,26, an organiichen Herzleiden 1,32, 

Lungenentzündung 1,58, Diarrhde und Magen-Darm— 

fatarıh der Säuglinge 1,54, an Typhus 0,63, Diph- 

therie 0,50, Diphtherie nach Dperatiouen 0,50 und 

an Maſern 0,70%, der Einwohner. Von Kindern 

ftarben 8897; im erſten Lebensjahre, 15 566 im Alter 

bis zu 5 Sahren. Legt man die Bevölkerungszahl 

vom Sahre 1881 mit 2239 928 Seelen zu Grunde, 

jo jtarben 1855 im Ganzen 24,4%, derjelben. Au 

Typhus jtarben die meijten im Alter von 16 — 25 

Sahren; von 1412 überhaupt an Typhus Verjtorbenen 

) Diefe Gruben (fosses fixes) fajjen 20 bis 30 cbm 
und werden ein- bis zweimal im Sahre mechanijd) entleert. 

2) Die Filterapparate (tinettes filtrantes) ſind doppel- 
wandige Metalleylinder; die innere Wand iſt durchlöchert, der 
Swifchenwandraum fteht in Verbindung mit den Kloafen, 
in die alfo nur die flüffigen Abfallitoffe gelangen. 



waren 572 dieſes Alters. Das 7. Arrondiſſement 

hatte die meiften Todesfälle (1,12%/,, der Einwohner), 

das 9. die wenigften (0,33%/o0). 817 Selbſtmorde 

ſind im Jahre vorgekommen, bei 632 männlichen 

und 185 weiblichen Perſonen dar unter befanden ſich 

6 Perſonen unter 15 und 161 über 60 Sahren. Auf 

den Friedhöfen wurden 51 514 Leichen beitattet. 

Das ſtädtiſche chemiſche Laboratorium führte 16 174 

Unterfuhungen von Nahrungs und Genuß— 

mitteln aus; darunter am meijten Wein-Analyjen 

(7362), ferner 4687 Unterfuchungen von Milch, 341 

von Waller, 326 von Fleiſch 2c., 256 von Butter und 

Käfe, 251 von Mehl. 
Aus den Hofpitälern von Paris fehieden im 

Berichtsjahre 110 712 Perſonen aus, davon 15 483 

dur Tod. Unter der Gefammtzahl befanden fich 

17 514 Kinder, von denen 2861 gejtorben waren. 

Bon den Todesfällen waren 3756 durch Lungen— 

ihwindfucht, 196 durch allgemeine Tuberkuloſe ver- 

anlaßt, 1092 (darunter 313 bei Kindern) entfielen 

auf Lungenentzündung, 904 (895) auf Diphtherie und 

Group. Flecktyphus ift nicht beobachtet, an Unter- 

Yeibstyphus hatten 2652 Kranke gelitten, von denen 

415 ftarben, an Boden 561, von denen 86 jtarbeı, 

an Altoholismus 531 (42 jtarben), an Syphilis 3453 

(62, meijt Kinder waren gejtorben). 

Thierſeuchen. 

Preußen. Unter dem fünf Köpfe ſtarken Schweine— 
beitande eines Bäckers zu Altona iſt am 23. Auguſt 
d. J. die Maul- und Klauenſeuche amtlich feſtgeſtellt 
worden. Das infizirte Gehöft iſt alsbald abgeſperrt und 
behördlicherfeit3 die Ausfuhr von Wiederkäuern und 
Schweinen aus Hamburg und Altona nad) dem Aus: 
lande einstweilen filtirt. 

Die erkrankten Thiere find unter behördlicher Aufficht 
—— eine Desinfektion der Stallung iſt ange: 
ordnet. 

Frankreich. Nachrichten von den lebten Tagen des 
Monats Zuli zufolge foll die Rothlauffeuhe unter 
den Schweinen im Departenıent de la Corröze in den 
vergangenen 3 Monaten mit großer Heftigfeit aufgetreten 
fein. Die Zahl der gefallenen Thiere ben angeblich) 
1500 Stück. Wlan will die Beobachtung gemadyt haben, 
daß Tauben, deren Schläge ſich über dem Schweineftall 
befanden, die Anſteckung leicht vermitteln Fönnen. Die 
Impfung, welche int vergangenen Jahre im Departement 
Cötes du Nord von günftigem Grfolg begleitet gewefen 
jein foll, wurde im Departement de la Corröze nicht 
wieder vorgenommen. 

(R.A. Nr. 223 vom 1. September 1888.) 

Rußland. In dem Schlahthaufe der Feftung Now o- 
georgiewsk (Kreis Plonsk, Gouvernement Bloc) ift die 
Ninderpeft ausgebrochen. 

Heterinär-poligeiliche Maßregeln. 

Preußen. Schleswig, den 29. Auguft 1888. 
Auf Anordnung des Herrn Minifters für Landwirth— 

ſchaft, Domginen und Forſten wird in nah eines v 
Altona vorgefonmtenen Falles von Maul- und Klauen- 
ſeuche die Ausfuhr von Wiederfäuern und 
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Schweinen aus Altona nad) Großbritannien fowie 

nad den übrigen Auslande bis auf Weiteres verboten. 
Der Regierungs-Vice-Präſident. i 

gez. Griſebach. 

Dänemark. Die auf ©. 481 der Veröffentl. er— 

wähnte Bekanntmachung des königlich dänischen Mtini- 

fteriums des Innern vom 18. Zuli d. J. betr. Aufhebung 

der zur Unterdrüdung dev Schweinepejt getroffenen Map- 

nahmen, hat folgenden Wortlaut: 
Kopenhagen, den 18. Zuli 1888. 

Die Belanntmahung des Minifteriung des Innern 
vom 8. November dv. &., das Berbot gegen die Ausfuhr 
von lebenden Schweinen aus der Stadt Kopenhagen 
felbſt und aus dem ſüdlichen und nördlichen Theile des 

Anıtes Kopenhagen, jowie aus den Amgger-Bezirken be- 

treffend, wird hierdurch aufgehoben. In gleicher Weiſe 
werden, infofern fie nody in Saft beftehen, die Bekannt— 
machungen des Minifteriums vom. 25. und 29. November 
v. 3. aufgehoben, joweit fie Geeland, Laaland und 
Faliter mit den dazugehörigen Inſeln betreffen (efr. die 
Bekanntmachung vom 10. März d. J. dad Berbot des 
Berfaufs von Schweinen und Ferfeln auf Märkten und 
an Marfttagen fowie das Verbot des Handelsverkehrs 
von lebenden Schweinen und Ferkeln zwijchen den ber- 
ſchiedenen Landestheilen betreffend). 

Diefe Bekanntmachung tritt fofort in Kraft. 

Schweden. (Vergl. Veröffentl. ©. 465.) Laut Be- 
fanntmahung des Königlich ſchwediſchen Kommerz 
Kollegiums vom 17. d. M. iſt von demſelben der preußiſche 
Regierungsbezirk Cöslin als von bösartiger Klauen: 
ſeuche unter den Schafen und Ziegen (paronychia con- 
tagiosa) befallen erklärt. 

NAledizinalgefebgehumg zc. 

Preußen. Reg.-Bezirk Poſen. Polizei Verord- 
nung, betr. die Reinigung und Desinfektion von 

Gaſtſtällen. 
Vom 6. Juli 1888. 

(Amtsbl. d. Kol. Reg. z. Poſen ©. 272). 
Auf Grund des 8111 des Geſetzes über die Polizei— 

Verwaltung vom 11. März 1850 verordnen wir in Er— 
gänzung unferer Verordnung vom 18. Suli 1885 (A.Bl. 
©. a für den Umfang unfered Berwaltungsbezirts, 
wie folgt: 

$ 1. Die Beitimmungen der $$ 4 und 5 der bor- 
genannten Bolizei-VBerordnung vom 18. Zuli 1885 finden 
fortan auf fänmtlicye Snhaber von Gaſtſtällen Anwen: 
dung jedoch mit der Maßg 
Vorſchriften des $ 6 daſelbſt fallenden Gaftwirthe die im 
$ 4 erwähnten Neinigungs- und Dedinfektionsarbeiten 

abe, daß die nicht unter Die 

nur am 1. und 5. Sonnabende jeden Monats auszu- 
führen haben. 

8 2. Allen Gaftwirthen ift verboten, außerhalb ihrer 
Stallungen Futtertröge und VBorftellfrippen zur Benutzung 
für Pferde aufzustellen oder deren Aufitellung zu allge 
meinen Gebrauch zu geitatten. 

$ 3. Zuwiderhandlungen gegen diefe VBorjchriften unter: 
liegen den Gtrafbeitimmungen in $ 7 Abj. 1 der Polizei- 
Verordnung vom 18. Suli 1885. 

Poſen, den 6. Juli 1888. 
Königl. Negierung, Abtheilung des Snnern. 

Desgleichen, betreffend die Verpflichtung der den 
Pferdehandel gewerbsmäßig betreibenden Per— 

ſonen zur Führung von Kontroflbiichern, 
Dont 6. Zuli 1888. 

(Ebenda ©. 272 und 273.) 
Auf Grund des $ 11 des Geſetzes über die Polizei- 

Verwaltung von Li. März 1850 wird für den Umfang 
unferes Berwaltungsbezirfs nachſtehende Polizei - Berorpd- 
nung erlajjen: 

$1. Wer gewerbsmäßig den Pferdehandel betreibt, 
ijt verpflichtet, über alle Pferde, welche in feinen Beſitz 
oder Gewahrſam gelangen, ein Kontrollbud) zu führen. ö 
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Ausübung ſeines Gewerbes ſtets bei ſich zu führen. 
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8 2. In das Kontrollbudh, welches von der Polizei- 
behörde auf den Namen des Gewerbetreibenden auögeitellt 
und mit einer Bejcheinigung über die darin enthaltene 
Geitenzahl verjehen wird, hat der Händler nad) beifol- 
gendem Schema einzutragen: 

1. das Alter und die genaue Bejchreibung des Pferdes, 
2. den Tag des Erwerbes, 
3. Name, Stand und Wohnort der Perſon, von der 

er das Pferd erworben hat, 
4. dad Datum des Atteftes, welches über die Befugniß 

gun Veräußerung des erworbenen Pferdes gemäß 
er Allerhöchften VBerordnung vom 13. Februar 

1843, betreffend die Legitimationsattejte bei Ver: 
äußerung von Pferden in den öftlichen Provinzen 
der Monarchie ausgeitellt worden iſt und die Be— 
hörde, welche das Atteſt auögeitellt hat. 

5. den Tag der Abgabe des Pferdes, 
6. Name, Stand und Wohnort der Perſon, an welche 
der Händler das Pferd verfauft oder zunt Gewahr: 

fam übergeben hat. 
$ 3. Zuftändig zur Ausitellung des SKontrollbuches 

it die Volizeibehörde des Drtes, in welchem dev Händler 
feinen Wohnfiß Hat und für die nicht im Regierungs— 
bezirk Poſen wohnenden Händler, ſofern fie fi) nicht über 

den Beſitz eines von einer inländifchen zuitändigen Polizei— 
behörde ausgeftellten Kontrollbuchs ausweiſen fünnen, eine 
von ihnen au wählende Molizeibehörde einer im Regie— 
rungsbezirk Poſen liegenden Stadt, in welcher ein beant- 
teter Thierarzt wohnt. 

$ 4. Der Pferdehändler hat das Kontrollbud) & 
r 

muß die vorgeſchriebenen Eintragungen an dem Tage der 
Uebernahme bezw. Abgabe des Pferdes machen und darf 
kein Pferd zur Veräußerung anbieten, oder einer anderen 
Perſon in Gewahrfam geben, bevor er dasſelbe in das 

Kontrollbuch eingetragen hat. 
Er Hat dad Kontrollbuh den Gendarmen, PBolizei- 

beamten und beamteten Thierärzten auf Erfordern vor: 
zulegen und muß dasfelbe am Sahresichlufie den im $ 3 
genannten Bolizeibehörden zur Reviſion einreichen und 
dabei die noch in feinem Beſitz befindlichen nad) $ 6 der 
Allerhöchften Verordnung vom 13. Februar 1843 ungiltig 
gewordenen Legitimationsattejte nad) ihrem Datum ge: 
ordnet und geheftet abliefern. 

$ 5. Sehler, welche bei der Reviſion durch die Polizei: 
behoͤrden, TIhierärzte 2c. bemerkt werden, find in dem Kon- 
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trollbuche zu vermerken. 
$ 6. Bferdehändler, welche diefer Verordnung zumider: 

handeln, werden mit einer Gelditrafe bis zum Betrage 
von 30 Mark beitraft, an deren Stelle int Unvermögens- 
falle eine entſprechende Haftitrafe tritt. 

Pojen, den 6. Zuli 1888. 
Königl. Regierung, Abtheil. des Innern. 

Defterreich. Verordnung der Minifter des Innern 
und des Handels die gewerbsmäßige Sodawaſſer— 

erzengung betreffend. 
Vom 11. Zuli 1888. 

Meichsgeſetzbl. f. d. im Reichsr. vertr. Königreiche ©. 467.) 

waſſer, welche ergeben haben, da 

Mit Rückſicht auf die in jüngfter Zeit in allen poli- 
tiſchen Verwaltungsgebieten durdgeführten Erhebungen 

in Hinſicht auf die gewerbsmäßige Erzeugung von Soda: 
den fanitären Anforde- 

tungen bei der Daritellung, Füllung und dem Verſchluſſe 
de8 für den Verkehr bejtimmten Sodawafjers in den 
meiſten Fällen nicht genügt wird, finden ſich die Mtinifter 
des Innern und des Handels nad) Einvernehmung des 
Dberiten Sanitätsrathes zu nachſtehenden Berfügungen 

vollfommen geeignetes Wafler verwendet werden. 

veranlaßt: 
1. Zur Herſtellung von Sodawaſſer darf nur 

ie 
Waſſerbezugsquelle iſt vor jeder ſanitär bedenklichen Ver— 

unreinigung zu ſchützen. 
2. Die Herſtellung von Sodawaſſer darf nur in 
— Lokalen betrieben werden, welche hiezu in Rück— 

ſicht auf die daſelbſt zu pflegende Reinlichkeit und an Die 
Reinhaltung der zum Betriebe erforderlichen Apparate 

und Geräthe geeignet find. 
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3. Der Fupferne Miſchapparat und das Nührwerf 
find mit reinem Zinn ohne jeden Bleizufaß zu verzinnen. 
Das zu dem Füllapparat abgehende Verbindungsrohr 
darf weder aus Dlei, noch aus Zink, noch aus zinfhaltigen 
pulfanifirten Kautſchuk beftehen. Bei Verwendung von 
Zinn zu den Zu- und Ableitungsrohren ijt ein Bleigehalt 
von 1 p6&t. geftatte. Zu: und Ableitungsrohre aus 
Kupfer müfjen mit veinem Zinn ohne Zufaß von Blei 
verzinnt fein. 

Die Berzinnungen find ſtets in gutem Zuftande zu 
erhalten. 

Erzeuger von Sodawaſſer, deren Apparate den obigen 
Beſtimmungen nicht entiprehen, haben ihre Apparate 
längftens binnen drei Monaten nad) der Wirkſamkeit 
dieſer Verordnung in Webereinftimmung mit den Be- 
ſtimmungen diejes Punktes zu bringen. 

4. In dem Miſchgefäße darf Sodawaſſer nicht vor- 
räthig gehalten werden. Es iſt daher bei jeder längeren 
Unterbredhung des Betriebes das Miſchgefäß von Soda: 
wafjer gänzlich zu entleeren und vor der Wiederaufnahme 
des Betriebes mit reinem Waſſer auszufpülen. 

d. Für die zum Slafchenverfchluffe verwendeten Me— 
— (Siphonverſchlüſſe) haben folgende Beſtimmungen 
zu gelten: 

a) Vom Tage der Wirkſamkeit dieſer Verordnung an, 
darf die Zinnlegirung neu herzuſtellender Siphon— 
verſchlüſſe höchſtens 10 p&t. Blei enthalten und 
de das Steigrohr ausnahmslos aus Glas zu be- 
tehen. 

b) Die zum Zeitpunfte der Wirkſamkeit diefer Ver— 
ordnung in Gebrauch jtehenden Siphonverſchlüſſe, 
welche einen höheren als 10 prozent. Bleigehalt 
haben, find fucceffive und zwar längſtens mit Ab— 
lauf von 3 Sahren vom Zeitpunfte der Wirkſam— 
feit dieſer Verordnung an gerechnet, außer Ge— 
brauch zu feßen. Gteigrohr aus bleihältigen Le— 
girumgen find binnen einem Monate nad) der 
Wirkſamkeit diefer Verordnung dur Gteigrohre 
aus Glas zu erjeßen. 

6. Die Erzeuger von Sodawaſſer haben für die Nein- 
haltung von Sodawafferflafchen zu forgen. 

Slajhen, an deren Boden oder Wandungen ſich 
Niederſchläge abgejebt haben, find von Berfchleiße ausge: 
ſchloſſen. 

7. Der Zulaſſung zum gewerbsmäßigen Betriebe der 
Sodawaſſererzeugung hat in Hinkunft zugleich mit den 
Erhebungen wegen Genehmigung der Betriebsanlage im 
Grunde des $ 25 der Gewerbeordnung die Erhebung in 
Betreff des zur Sodamwafjererzeugung zu verwendenden 
Waſſers und des für die Erzeugung bejtimmten Lokales 
im Sinne der Punkte 1 und 2 Ddiefer Verordnung voran: 
zugehen. 

Die Genehmigung der Betriebsanlage darf insbe- 
fondere erſt dann erfolgen, wenn die Beichaffenheit des 
in Berwendung kommenden Waſſers — injoferne diejelbe 
nicht ohnehin befannt ift — chemiſch und bakteriologiſch 
unterfucht und geeignet befunden worden tft. 

8 Die im Punkte 7 enthaltenen Bellimmungen, be- 
treffend Die Erhebungen über die Bejchaffenheit des 
Waſſers umd die Genehmigung desfelben finden auch in 
jenen Fällen Anwendung, wenn der Gewerbetreibende ein 
anderes Waſſer, ald das genehmigte in Verwendung 
nehmen will. 

Wenn die Verlegung einer Betrieböjtätte auf einen 
anderen Standort jtattfindet, jind alle Beitimmungen 
des Punktes 7 in Anwendung zu bringen. 

9. Die politiihen Behörden und Gemeindevorftände 
haben die genaue Beobachtung der vorjtehenden Anord- 
nungen durch öftere Reviſionen zu überwachen. 

10. VWebertretungen diefer Verordnung find, falls nicht 
die Beſtimmungen des allgemeinen Strafgejeßes Anwen- 
dung finden, nach der Meinijterialverordnung dom 
30. September 1857 (R.G.-Bl. Nr. 198) und nöthigen- 
fall nad) den Beſtimmungen des $ 158, lit. b Gewerbe: 
ordnung zu ahnden. 

11. Diefe Verordnung tritt mit dent Tage 
Kundmahung in Wirkſamkeit. 

Taaffe m. p. Bacquehen m. p. 

ihrer 
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Großbritannien. Verordnung des Geheimen 
Raths, betr, die Abänderung der Vorjchriften 

über die Landung von Vieh, 
Vom 3. Yuguft 1888. 

The Animals (Amendment) Order of 1888, No. 3. 

Revocation of The Animals (Amendment) Order of 1888. 
l. The Animals (Amendment) Order of 1888*) is 

hereby from and after the commencement of this Order 
revoked: Provided that such revocation shall not invalidate 
or make unlawful anything done under the said Order 
hereby revoked, or iuterfere with the institution or 
prosecution of any proceeding in respect of any offeuce 
committed against, or any penalty incurred under, the 
said Order hereby revoked, before the commencement of 
this Order. 

Amendment of Article 130 of The Animals Order of 1886. 
2. The following provisions of this Article shall be 

read in the place of Article 150 of The Animals Order 
of 1886, and this Artiele shall be deemed to be Article 15 ) 
of that Order (namely): 

Conditions of Landing. 
130.—(1.) "The. landing . .. .. (folgt der Wortlaut 

wie in der Animals Order of 1886 auf ©. 745 d. Ber: 
öffentl. 1886 bis „Schedule“* in First.), dann heißt es 
weiter: „or from a port or place in Malta, or in Belgium, 
or from any purt or place from which the landing of 
animals is for the time being prohibited, or any cattle 
exported or carried coastwise from a part or place in the 
German Empire or any cattle, sheep, or goats being or 
having been on board a vessel at the same time with 
cattle so brought. 

Second; wie a. a. D., nur tft Statt twenty-eight: 
„twenty-one“* zu leſen, vann folgt als Schlußjaß: „or any 
port or place in Malta, or in Belgium, or any port or 
place from which the landing of animals is for the time 
being prohibited. 

Third; deögleichen bis „Schedule*, dann heißt es weiter: 
„or from any port“ u. ff. wie zu First. 

Fourth fällt weg. 
(2.) And the Animals u. ff. wie a. a. O. 

Interpretation. 
3. In this Order terms have the same meaning as in 

The Animals Order of 1886. 
Short Title. 

4. This Order may be cited as THE ANIMALS 
(AMENDMENT) ORDER OF 1888, No. 3. 

Commencement. 
5. This Order shall commence and take effect from 

and immediately after the tenth day of August, one 
thousand eight hundred and eighty-eight. 

C. L. PEEL. 

Verordnung, betreffend den Wunder- 
tranf Gajtillo’s und Hidalgo’s. 

Bom 11. April 1888. 
(Boletin de Sanidad ©. 592.) Ueberſetzung ohne Gewähr. 

Auf Grund eined Berichts der Kgl. Akademie der 
Medizin, betreffend den „Wundertranf (Licor maravilloso)”, 
welchen die Herren Caſtillo und Hidalgo, wohnhaft hier- 
jelbit in der Gevillaftraße Nr. 16, bereiten und der 
Formel der Zufammenfegung des angeblichen Heilntittels 
gegen Zahnweh, jowie in Berücfichtigung des Umftandes, 
daß Die Erfinder den wirklichen Namen des Stoffes, 
welcher die Grundlage des erwähnten Mitteld bildet, nicht 
zu fennen vorgeben: hat die unterzeichnete General- 
Direktion im Ginflang mit dem gedachten Bericht, be- 
ſchloſſen, den „Wundertrank“ von Gaftillo und Hidalgo 
für ein Geheimmittel zu erklären und nad) dem Sanitäts- 
geſetz und den pharmaceutifchen Beftimmungen Verkauf 
und Ankündigung deöfelben zu verbieten. &. 9. wollen 
die Veröffentlichung dieſes Beſchluſſes im Amtsblatte der 
— en — pharmaceutiſchen Beamten 
‚Subdelegados de farmacia) die ſorgfälti 
desfelben einſchärfen. lorgfältige Nachachtung 

Gott erhalte E. 9. viele Jahre. 
Madrid, 11. April 1888, 

Der Generaldirektor: Teodoro Bars. 
An den Herrn Gouverneur der Provinz 

y BVeröffentl. ©. 368. 

Spanien. 

I 

Rechtſprechung. 

Aus dem XIV. Bande der Entſcheidungen des Königlichen 
(preußiſchen) Oberverwaltungsgerichts: 

1. Forderungen, welche gegen die Provinzialverbände 
auf Entſchädigung für die auf polizeiliche Anordnung 
wegen Seuchenverdachts getödteten oder nad) dieſer An— 
ordnung an der Seuche gefallenen Thiere erhoben wer— 
den, unterliegen nicht der Zeititellung durch Verwaltungs- 
behörden, insbefondere durd die Dberpräfidenten als die 
Auffichtsbehörde über die Verwaltung der Provinzialver- 
bände, zum Zwecke der VBolljtrefung durch Zwangs— 
etatifirung; die Feitftellung Hat im Nechtswege (Givil- 
prozeß) zu erfolgen. Urtheil vom 22. Dezember 1886 
(ar Don! 

2. Koften von Unterfuchungen örtlicher Mikftände (der 
Berjauhung von Brunnen durch mit ſtädtiſchen Kanali- 
fationswerfen verbundenen Niejelanlagen), welde die 
Tandespolizeibehörde um des mit der Sadlage verbun- 
denen allgemeinen polizeilichen Snterefjes willen over zu 
dem Zwecke anordnet, um die Grundlage für den Aus- 
glei der Intereſſen verſchiedener ‘Bolizeibezirfe zu ge- 
winnen, fallen der Landespolizeiverwaltung zur Laſt und 
nicht, wie in den Fällen, in denen die Yandespolizeibe- 
hörde in Vertretung einer DOrtspolizeibehörde im örtlichen 
Intereſſe verfügt, der Drtöpolizeiverwaltung. Urtheil 
vom 6. November 1886. Borinftanz: Bezirkgausihuß 
zu Breslau. (a. a. D. ©. 23.) \ 

Die Berumreinigung der Luft durch Dämpfe einer 
gewerblichen Anlage unter dem Gefichtspunfte einer 
polizeilich abzuwehrenden Gefährdung der Gejundheit. 
Der Unternehmer hat feinen Anfprud darauf, daß 
die PBolizeibehörde ihm beftimmte einzelne Abhülfe- 
mittel als die geeigneten bezeichne. Die Bedeutung 
und die Zuläffigkeit eines für jeden Fall der Zu— 
widerhandlung wider das polizeiliche Gebot ange: 
drohten Jwangsmittels (Geldſträfe). 

Urtheil des Kgl. preuß. Dberverwaltungsgeriht vom 
25. Dftober 1886 (Vorinftanz: Bezirksausſchuß zu Köslin). 

Am 15. Zuli 1834 erließ die Polizeiverwaltung der 
Stadt E. an den Dirigenten der dortigen Papierfabrik 
eine Verfügung folgenden Snhalts: 

Durd die hiejige Papier- bezw. Celluloſe-Fabrik 
werden über den Diesjeitigen Polizeibezirt Dämpfe 
verbreitet, die fich beim Abdampfen der Lauge 
nad) deren Anwendung und beim Ausglühen der 
Laugen-Reſidug entwideln und nicht nur durch 
ihre übeln Gerüche die Bewohner der Stadt be- 
läftigen, fondern auch geeignet find, dieſelben in 
ihrer Gefundheit zu fchädigen. Es wird Ihnen 
daher hierdurch auf Grund des $ 10 Tit. 17. 
Th. II A. L.-R. und des $ 132 des Landes - Ver- 
waltungsgejeßes von 30. Juli 1883 Die Werbrei- 
tung der gedachten übelriechenden und fchäpdlichen 
Ausdünftungen bei Vermeidung einer Strafe von 
60 M., eventuell 6 Tagen Haft, für jeden Kon: 
traventionsfall unterjagt. 

Klagend beantragte der Adrejjat diefer Verfügung die 
Aufhebung derjelben. Nach dem Stande der Technik 
fönne — fo führte ev aus — weder die Kabrif, wenn 
nicht die beim Zerfochen des Holzes angewendete Natron— 
lauge behufs Wiedergewinnung und nochmaliger Ver: 
wendung abgedampft und audgeglüht werde, mit Erfolg 
betrieben, noc) bei Diefen Prozeſſen — wie übrigens auch 
beim Kochprozeſſe — die Entwidelung unangenehmer, 
obſchon keineswegs gefundheitsfhädlicher Gerüche ver— 
mieden werden. Demnach laufe ein gegen das bisherige 
Berfahren gerichteted Berbot auf die Unterfagung des 
Gewerbebetriebed hinaus, welche nad) $ 51 der Neichsge- 
werbeordnung durch ortspolizeiliche Verfügung nicht aus— 
gejprochen werden fünne. — Dem gegenüber machte die 
Bolizeiverwaltung ald Beklagte befonders geltend und be- 
jtätigten auch als Sachveritändige der Gewerberath 9. 
und der Chemiker Dr. B., daß es feineswegs unmöglich 
jet, Die bei der Wiedergewinnung des Natrons fid) ent- 

* 
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wicelnden Safe mittelft einer — freilich Eoftipieligen — 
Aenderung der Betriebsanlagen zu bejeitigen. Weiter 
äußerte ſich der gleichfalls nod in eriter Inſtanz als 
Sadperjtändiger vernommtene Regierungs- und Medizinal: 
rath v. M. dahin, daß die der Fabrik entweichenden 
Gaje wegen ihrer Antenfität und fast täglichen dauern- 
den Ausbreitung in der Stadt E&. die Befundheit der 
Einwohner zu jchädigen geeignet jeien; babe doch er 
jelbft oft alle Fenſter feiner, 1 kn von ver Fabrik ent: 
fernten Wohnung halbe Tage lang und länger gejchlofjen 
halten müfjen; bei jchwacen, veizbaren, neroöfen ‘er: 
jonen riefen die Gaſe MUebelfeit, Kopfſchmerzen und 
Appetitlofigfeit hervor und vollends bedenklich ſei vie 
verunreinigte Luft für Kranke. 

Hiernächſt erkannte der erfte Richter in dem Sinne ab- 
weiſend, daß nad) dem Ergebnijje der Beweisperhand- 

 Anfhauung, daß 

lungen die angefochtene Verfügung, in welcher übrigens 
feineswegs eine Betriebsunterfagung zu evbliden fei, im 
$ 10 Zit. 17 SH. II A. L.-R. ihre Nechtfertigung finde. 
Daneben wurde noch ausgeführt, wie zwar jeder einzelne 
Kontraventionsfall eine neue Androhung erfordere, die 
vorliegende Verfügung aber auch nicht anders auszulegen 

ſei, als daß fie zunächſt nur eine Strafe androhe. 
Die hiergegen eingelegte Berufung ftüßte der Kläger 
einmal auf den neuen Einwand, daß e8 — wenn über: | 
Yoga noch eine Abhülfe der gerügten Mißſtände möglich 
ei — der Beklagten obgelegen haben würde, auch Die 
dazu geeigneten Mittel vorzufchreiben, ſodann aber vor: 
zugsweiſe auf ein anderweites Gutachten des Fabrik- und 
Kreiswundarztes Dr. H., im Wefentlihen dahin gehend, 
dab — um von etwaigen, feinenfalls entjcheidenden Be— 
lältigungen der Geruchsnerven abzufehen und bei der Ein- 
athmung jtehen zu bleiben — die bei der Rückgewinnung 
der Soda erzeugten Dämpfe nicht gejundheitögefährlid) 
jeien, wie denn in unmittelbarer Nähe der Fabrik Pflanzen 
und Vögel gediehen, auch unter den Kabrifarbeitern, ſelbſt 
unter den an den Sodaöfen die Gaſe direkt einathmenden, 
nur verhältnigmäßig wenig Krankheiten vorkämen. 

Ein vom Dberverwaltungsgericht eingeholtes Dber- 
| gutachten des Mevdizinalfollegs in St. fand eine Wereini- 
gung der auseinandergehenden ärztlihen Gutachten darin, 
daß der widerliche Geruch, wenn er ab und an auftrete, 
zwar 1lebelfeit, Kopfſchmerzen und Appetitlofigfeit ver— 
urſachen möge, bei eintretender Gewohnheit aber feine 
Wirkungen mehr äußere. Danach fei dem Dr. v. M. nicht 
beizuftinnmen. Der Begriff einer Gejundheitsichädigung 
jei gleichbedeutend mit dem einer Kranfheitserzeugung; 
die Reaktion der Nerven gegen den fraglichen Geruch höre 

_ aber mit leßterem auf, ohne daß fid) daran weitere Folge: 
‚zuftände und Veränderungen in den Organen knüpften. 
Fehle es ſomit an dem Nlachweife einer Geſundheitsſchädi— 
gung, jo ſei nody weniger die Möglichkeit einer Gefähr— 
dung der Gejundgeit anzunehmen. — Dieſe Aeußerung 
gab wieder der Beklagten VBeranlafjung, noch ein Gut— 
achten des Kreisphyfifus Dr. 2. zu C. vorzulegen, welches 
jowohl demjenigen des Dr. 9. ald auch dem Dbergut- 
achten des Mevdizinalfoullegs, befonders der hier vertretenen 

vorübergehende Geſundheitsſtörungen 
ohne Kolgezuftände und Veränderungen in den Organen 
abliefen, entgegentrat und jchließlic die Wirkungen der 
Safe als ſchön unter gewöhnlichen VBerhältnifien gefährlich, 
pollends aber für Fälle von Epidemien als verhängniß- 
voll bezeichnete. 

, Ein von dem Dberverwaltungsgericht ſchließlich noch 
eingeholtes Dbergutadhten der Wifjenfchaftlihen Depu- 
tation für das Medizinalwefen am 23. Suli 1886 gelangte 
zu dem Schluffe, 
daß die in der Bapierfabrif zu C. beim Abdanıpfen 

der Lauge nad deren Verwendung und beim Aus— 
- glühen der Laugen-Nefidua ſich entwicelnden Dämpfe 

durch Verunreinigung der Luft und dadurd, daß die 
jo verunreinigte Luft fi über C. häufig ausbreite 

. und die Einwohner der Stadt am Genuffe der frijchen 
| Pe behindere, die Gejundheit zu geführden geeignet 

eien. 
In der Begründung wird ausgeführt: 
„Die übelriehenden Dämpfe, welche zu den Be- 
ſchwerden über die im Norden der Stadt C. gelegene 

- Bapierfabrif Veranlafjung aegeben Haben, entitehen 
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bei der Rückgewinnung des Natrons, welches dazu ge | 

dient hat, - aus dem zerkleinerten Holze die durin ent- 
haltenen Harze und andere organiiche Bejtandtheile 
auszuziehen, um es auf dieſe Weife für die weitere 
Verarbeitung zu Gellulofe und Papier geeignet zu 
machen. Die hierzu gebrauchte Natronlauge wird ein- 
gedampft und in den jogenannten Soda -Defen aus- 
geglüht, wodurch Die aus dem Holze aufgenommenen 
Stoffe verjagt und fo ein von Neuem brauchbares 
Natron gewonnen wird. Früher behandelte man das Holz 
mit einer Natronlauge; aber in den lebten Sahren hat 
die Fabrik zu E. ebenjo wie andere Gelluloje- Papier: 
fabrifen an Gtelle des Aebnatrons ein Gemisch von 
Schwefelnatrium und Aebnatron verwendet, weil jich 
dies für die Herstellung der Gellulofe als vortheilhafter 
erwiejen hat. Erſt jeit diefer Aenderung in dem Ver: 
fahren haben die Dämpfe, welche ich bein Abdampfen 
und Glühen des Natrons bilden, einen höchſt unan— 
genehmen Geruch gezeigt. Nah den Unterjuchungen 
des Chemikers Dr. B. beitehen die Dämpfe aus einem 
Gemiſch von flüchtigen Körpern, welche jchwefelhaltig 
und vermuthlic) deswegen jo übelriehend jind. ine 
genaue Beſtimmung derſelben Hat nicht ftattgefunden, 
und jo muß es dahingeſtellt bleiben, ob fich Darunter 
auch ſolche finden, die zu den giftigen Gaſen zu rechnen 
find. Um aber ein Urtheil über etwaige gejundheits- 
hädlihe Eigenichaften diefer Dämpfe zu gewinnen, 
bedarf es in dieſem Falle feiner genauen chemiſchen 
Analyje; denn da eine nit geringe Anzahl von 
Menſchen in der Fabrik und deren nächſter Umgebung 
ange Zeit hindurd der Einwirkung der Dämpfe aus- 
geſetzt gewejen find, jo hätten ſich bei denfelben, wenn 
die Dämpfe einen unmittelbar jchädlichen Einfluß auf 
die Geſundheit haben, irgend welche Krankheitserſchei— 
nungen zeigen müljen. 
Penn nun die Dänipfe auch) Feine eigentlich giftigen 

Eigenſchaften haben, jo liegen die Verhältniſſe doc) 
ganz anders in Bezug auf die efelerregende Wirkung 
derjelben. Ueber diefen Punkt jind Alle, Die fich gut- 
ahtlih darüber geäußert haben, einig. Es wird von 
Allen bejtätigt, daß die Dämpfe einen widerlichen Ge— 
ruch bejißen. Der Geruch ift jo unangenehm, daß die 
nicht daran Gewöhnten gezwungen werden, die Fenster 
zu Schließen, um Die jtinfenden Gaſe nicht in die Woh— 
nungen dringen zu lajjen. Sn wie weit das Ein- 
treten von Webelfeit 2c. bei außergewöhnlich empfind- 
lihen Berjonen als eine Bejhädigung der Geſundheit 
anzufehen ijt, wollen wir hier unerörtert lafjen. Go 
viel fteht aber feit, daß aud weniger empfindliche 
Menschen, foweit ven Schilderungen Des Regierungs— 
Mevdizinalraths dv. M. und des Kreisphyfifus Dr. X. 
zu entnehmen ift, jogar die Mehrzahl der Einwohner 
von C. dadurch am Genuß der friihen Luft ver: 
hindert wird. 

Nun iſt es aber eine feititehende und eines weiteren 
Beweiſes nicht bedürfende Thatjache, Daß anhaltender 
Mangel reiner Luft nactheilig auf Die Gejundheit 
wirkt, und überall ift man bejtrebt, in voller Erfenntniß 
diefes Bedürfnifjes den Menſchen zur Erhaltung ihrer 
Geſundheit reine Luft in ausreichender Menge zuzu— 
führen. Allerdings würde daraus, Daß an einzelnen 
Tagen in Sahre, alfo nur eine verhältnigmäßig ſehr 
furze Zeit, die Zufuhr reiner Luft behindert it, nod) 
nicht jofort eine wejentlihe Gejundheitsbefhädigung 
die Folge fein. Aber wenn die freie Luft häufig fo 
verumreinigt wird, daß man gezwungen ift, ich da— 

gegen abzujchließen, dann kann es feinem Zweifel unter- geg 
liegen, daß es ſich nicht mehr um eine einfache Be— 
läſtigung, ſondern geradezu um eine Beſchädigung der 
Geſundheit handelt. Dabei iſt es ganz gleichgültig, 
ob die Zeitdauer der Tuftverunreinigung mit 120 Tagen, 
oder, wie der Dr. 9. will, mit 78 Tagen zu bemejjen 
ift. Auch wenn das lehtere Maß das richtige jein follte, 
jo geht e8 doch noch weit über das hinaus, was als 
zuläffig gelten Fanıı, ohne daß nachtheilige Folgen für 
die Geſundheit daraus entitehen. 

Es wird zwar noch viele Menſchen geben, welche 
auch unter jolchen Verhältniſſen Feine merkliche Ein- 
buße an ihrer Gejundheit erfahren, aber Kinder, 
ſchwächliche Menſchen und namentlich jolche, welche an 
Ernährungsſtörungen leiden, kurzum alle diejenigen, 
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denen reichliher Genuß reiner Luft zur Erhaltung 
ihrer Gejundheit unumgänglid nothwendig ift, müfjen 
dadurch Schaden leiden. 

Derartige Rückſichten auf die Gefundheit find es auch 
wefentlich gewefen, welche dazu geführt haben, daß 
durch die Gewerbeordnung die Anlage von Gewerbe: 
betrieben, welche in ähnlicher Weife wie die Gelluloje- 
Bapierfabrifen übelviehende Dämpfe produziren, 3. B. 
die Strohpapierftoff - Fabriken, von einer bejonderen 
Genehmigung der Behörden abhängig gemacht wurden, 
um von vornherein zu verhüten, daß die Umgebung 
jolcher Fabriken gefchädigt werde. Daß die Gellulofe- 
Bapierfabrifen in dem $ 16 der Gewerbeordnung noch 
nicht unter den Fonzeffionspflichtigen Gewerbebetrieben 
aufgeführt find, hat nur darin feinen Grund, daß erjt 
in neueſter Zeit, nämlich feitdem ftatt des einfachen 
Natrons ein Gemiſch von Natron und Schwefelnatrium 
verwendet wird, die Dämpfe dieſer Fabriken eine jo 
übelriechende Beichaffenheit angenonmten haben.” 

Auch diefem Obergutachten trat der Kläger zwar nod) 
mit neuen — in den nadfolgenden Gründen wieder: 
gegebenen — Beweisanträgen entgegen. Das Oberverwal- 
tungsgericht ging indeß auf diefelben nicht mehr ein, ev- 
fannte vielmehr ohne Weiteres auf Betätigung der ab- 
weiſenden Vorentjcheidung. 

Gründe: 
Gegen die ortöpolizeilihe Verfügung per beflagten 

Polizeiverwaltung vom 15. Zuli 1884, durd) welche dem 
Kläger die Berbreitung der durch die Papier: bezw. Gellu- 
lofefabrif zu &. über den dortigen Polizeibezirk verbrei- 
teten, beim Abdampfen der Lauge nad) deren Verwendung 
und beim Ausglühen der Laugen-Hefivua ſich entwickeln: 
den, die Bewohner der Stadt durd üble Gerüche beläfti- 
genden und in ihrer Gejundheit zu fchädigen geeigneten 
Dämpfe unterfagt wird, war die Klage im Verwaltungs: 
ftreitverfahren nur aus 88 127 und 128 des Landes: 
verwaltungögejeßes vom 30. Juli 1883 zuläffig, und fonnte 
he demgemäß nur auf die Behauptungen gejtügt 
werden, 

1. daß die angefodhtene Verfügung durch Nichtanwen- 
dung oder unrichtige Anwendung des beftehenden 
Rechts den Kläger in feinen Nechten verleke, 

2. daß die thatfählichen VBorausfeßungen nicht vor— 
handen jeien, welche die Bolizeibehörde zum Erlafje 
dev Verfügung berechtigt haben würden. 

Die angefochtene Verfügung erweift ſich jedoch weder 
als rechtswidrig nod) als ſachwidrig. Sie findet ihre recht- 
lihe Begründung in den Beſtimmungen des $ 10 Tit. 17 
Th. II A. L.R. und dee $ 6 des Geſehes über die Polizei— 
verwaltung von 11. März 1850 (©.-©. ©. 265), wonad) 
es die Aufgabe der Polizei ift, Maßnahmen zur Abwen- 
dung der „dem Publiko oder einzelnen Mitalievern des— 
jelben“ drohenden Gefundheitögefahr zu treffen. Hiernad) 
ift die Polizeibehörde zweifellos befugt, der Verbreitung 
von Dämpfen, welche die Gejundheit von Bewohnern der 
Stadt C, gefährden, entgegenzutreten. 

Dabei kann die Frage unerörtert bleiben, ob ein Ein- 
ſchreiten der Ortspolizeibehörde in dem Falle ausgeſchloſſen 
wäre, wenn der $ 51 der Reichsgewerbeordnüng vom 
21. Zuni 1869 zur Anwendung käme, wonad wegen über- 
wiegender Nachtheile und Gefahren für das Gemeinweſen 
die fernere Benußung einer jeden gewerblichen Anlage 
durch die höhere Verwaltungsbehörde — den Bezirke: 
ausſchuß ($ 112 des Zuſtändigkeitsgeſetzes vom 1. Auguft 
1885) — zu_ jeder Zeit gegen Erſätzleiſtung für den er- 
weislichen Schaden unterfagt werden kann. Ein ſolcher 
Fall liegt hier ſelbſt unter der Vorausſetzung nicht vor, 
daß angenommen werden müßte, die Verbreitung der 
ſchädlichen Dämpfe ſei durch techniſche Berbefjerungen 
nicht zu befeitigen. Denn nad) dem Gutachten deg Dr. 9. 
und dem Dbergutadhten der Wifjenfchaftlichen Deputation 
für dad Medizinalweſen ift als erwiefen anzufehen, daß 
die ſchädlichen Dämpfe im Wefentlichen nur bei der Ver- 
wendung eines Gemifches von Schwefelnatrium und Ach: 
natron — anftatt des in früherer Zeit lediglich benußten 
Aetznatrons — entwidelt werden und daß diefe Verwen— 
dung nur gefchieht, weil ſich Died für die Herftellung der 
Gellulofe als vortheilhafter erwiejen Hat, alfo zu dem 
Zwede, um die Fabrikation ventabler zu machen. Wenn 

aber durch das Verbot einer mit dem Ausjtrömen ſchäd⸗ 
licher Dämpfe verbundenen Betriebsweiſe lediglich Die Ren— 
tabilität der Fabrik in Trage geſtellt wird, fo ſteht das 
einer Interfagung der „ferneren Benutzung, der Anlage” 
int Sinne des $5l a. a. D. feineswegs glei, mag aud) 
immerhin der Unternehmer durch den Mangel an Renta— 
bilität zur Einftellung des Betriebes veranlaßt werden. 

Unbegründet ift der Einwand des Klägers, daß die 
Bolizeibehörde jelbft Feine beftimmten ausführbaren Maß— 
regeln zur Befeitigung der Verbreitung ber gefährlichen 
Dämpfe vorgejchlagen habe. Denn die Polizeibehörde ift 
nicht verpflichtet, ihrerfeits zur Erreichung des angeftrebten 
Zwecks — der Verhinderung der Verbreitung gejundheitö- 
gefährlicher Dämpfe — einzelne bejtimmte Maßregeln zu 
ermitteln und anzugeben. 

Unzutreffend ift auch) der weitere Cinwand, daB das 
zur Abwendung der angeblichen Gefahr angewendete Mittel 
— das Verbot der Verbreitung jhädlicher Dämpfe — in 
feinem Verhältniffe zu der Größe der drohenden Gefahr 
ftehe. Denn eine Grörterung dieſes Cinwandes fällt in 
das der Entjheidung des Verwaltungsrichterd über die 
Rechtsmittel gegen polizeiliche Verfügungen aus SS 127 ff. 
des Landesverwaltungsgejeßes entzogene Gebiet der Zweck— 
mäßigfeit; nur wenn die Polizeibehörde bei der Wahl 
des von ihr ergriffenen Mitteld fich völlig vergriffen Hätte, 
fönnte der Verwaltungsrichter die Maßregel als ſachwidrig 
beanftanden. Ein folder Vorwurf trifft aber hier feinen» 
falls zu; find die in Frage jtehenden Dämpfe gejund- 
heitsgefährlich, fo ift es vielmehr gerade die richtige poli- 
zeiliche Maßregel, die Verbreitung derjelben zu verbieten. 

Anlangend jodann die thatfählihen Vorausſetzungen, 
welche die Polizeibehörde zum Erlaſſe der angefochtenen 
Verfügung berechtigten, fo beitehen diejelben in der Be- 
hauptung, daß die in der Papierfabrif zu C. bein Ab— 
dampfen der Lauge nad) deren Verwendung und beim 
Ausglühen der Laugen-Reſidug fi entwicelnden Dämpfe 
durd) ihre Verbreitung die Gejundheit der Einwohner von 
&. zu gefährden geeignet feien. Diefe Behauptung ift 
nad) dem Ergebniſſe der Beweisaufnahme, insbejondere 
nad) dem völlig durchichlagenden Dbergutachten der Wiffen- 
fchaftlichen Deputation für das Medizinalweſen, nicht für 
widerlegt, vielmehr als erwiefen anzufehen. Das Dber- 
gutachten kommt nad) eingehender, oben ausführlich wieder: 
gegebener Begründung zu dem Scluffe, daß die in der 
Bapierfabrif zu C. beim Abdampfen der Lauge nad) deren 
Verwendung und beim Ausglühen der Laugen » Kefipua 
fi entwidelnden Dämpfe durd Verunreinigung der Luft 
und dadurch, daß ſich die fo verunreinigte Luft häufig 
ausbreitet, und die Einwohner der Stadt am Genufje 
der frifchen Luft behindert, die Gejundheit zu gefährden 
geeignet find. Dieſem Schlußergebniffe des Dbergut- 
achtens lediglich beizutreten, Eonnte bei der durchaus ſach— 
gemäßen Begründung desſelben überall fein Bedenken 
haben; danach fehlt e8 dent polizeilichen Werbote Feines- 
wegs an den erforderlichen thatfähhlichen Vorausfeßungen. 
Insbeſondere erjcheint auch der Einwand des Klägers un: 
erheblic), daß während der von dem Dr. 9. auf jührlih 
etwa 78 Tage berechneten Zeitdauer der Tuftverunreinigung 
für ©. durch die der Fabrik entjtrömenden Dämpfe dieſe 
Luftverumreinigung niemals fid) über den ganzen Umfang 
der Stadt erjtrede, fondern jtet3 nur den fünften Theil 
derjelben treffe. Falls aud) nur die Bewohner des fünften 
Theiles der Stadt C. jährlid” 78 Tage lang durch Die 
Dämpfe am Genufje der friihen Luft behindert werden, 
jo wird durch die daraus den Bewohnern des betreffenden 
Stadttheiles erwachjende Gejundheitsgefahr das polizeiliche 
Einſchreiten genügend gerechtfertigt; es war deshalb auf 
die nad) diefer Richtung vom Kläger beantragte weitere 
Beweiserhebung nicht einzugehen. 2 

Erweiſt ji hiernach der Angriff des Klägers gegen 
da3 von der PVolizeiverwaltung verfügte Verbot der Ver 
breitung der beim Abdampfen der Lauge nach deren Ver— 
wendung und beim Ausglühen der Laugen - Nefidua fi 
entwicelnden ſchädlichen Dämpfe als unbegründet, jo 
fonnte auch der Angriff gegen das angedrohte Zwangs- 
mittel — eine Gelditrafe von 6OM. „ Fir jeden Kontra— 
ventionsfall” — nicht als — an werden. 
Zwar erjcheint nad) Lage der Sache — insbefondere aud) 
nad) der Erklärung der Beklagten in gegenwärtiger Su 
tanz — die Auffafjung des Vorderrichters unzutreffend, — 
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daß durch die vorliegende Androhung nur der erſte Kontra— 
pentionsfall mit Strafe habe bedroht werden jollen, die 
Strafe von 60 M. aber nit auch ſchon für etwaige 
wiederholte Kontraventionsfälle angedroht fein folle; viel- 
mehr find alle einzelnen demnächſtigen Fälle der Weber: 

— u — — 

tretung des Verbots im Voraus unter die Strafe von 
60 M. — für jeden einzelnen Kontraventionsfall — ge: 
ftellt. Eine jolhe Strafandrohung iſt aber — entgegen 
der Anficht des Vorderrichters — bei Lage der Sache für 
gejeglich unzuläffig nicht zu erachten. Es handelt fich bei 
dem vorliegenden Verbote un die zu erzwingende Inter: 
laſſung des Verbreitens von Dämpfen, welche fid) bei der 
in Srage ftehenden Kabrifation periodiſch während des 
Abdampfend der Lauge nad) deren Verwendung umd 
während des Ausglühens der Laugen Nefidua entwiceln, 
alfo un das llebertreten eines Verbots durch "einzelne, 
zeitlich auseinanderfallende Handlungen. Daß dieſe ein- 
zelnen, getrennt von einander vorkommenden verbot3- 
widrigen Handlungen im Voraus unter Cine Straf: 

4 androhung geftellt werden, iſt geſetzlich nicht ausgeſchloſſen; 
mithin wird nicht nur für den eviten, ſ 

Li en 2 a Zu 2 

iR 

ondern für jeden 
einzelnen wiederholten Kontraventionsfall — ohne daß es 
einer neuen Androhung bedarf — auf Grund der vor- 
liegenden Androhung die Strafe von 60 M. feſtgeſetzt 
werden Dürfen. In dieſem Sinne war die angefochtene 

Entſcheidung zu bejtätigen. 
(Entiheidungen des Stönigl. Dberverwaltungsgerichts 

Bd. XIV. ©. 323.) 

Kongrefle, Uerhaudlungen geſetzgebender 
Körperſchaften, Hereine oc. 

Der deutfhe Apothefer- Berein hält feine dies- 
- jährige General-Verfammlung am 11. und 12. September 
zu Berlin ab. 

Der Verein gegen den Mißbrauch geiftiger Öe- 
tränke hält feine Sahresperfammlung am 13. und 14. ©ep- 
tember 1888 zu Gotha ab. Auf der Tagesordnung ftehen 
nachſtehende fachliche Verhandlungen: 

a) Das Berhältniß des Schnapfes zur Volksernährung; 
Berichterjtatter Herr Dr. Willich -Kafjel und Herr 
GSanitätsrath Dr. Thomas- Gotha. 
Der Antheil der höheren Stände an dent Miß— 
braud) geiftiger Getränke in Deutſchland und Die 
denjelben deshalb obliegende VBerantwortlichkeit; 
einzuleiten durdy Herrn Euperintendent D. Dreyer 
— Bankdirektor Dr. Emminghaus in 

otha. 
c) Die richtige Art der Unternehmung von Volks— 

faffeehäufern, welche der Vorſitzende des Kaſſeler 
Bezirksvereins, Herr Dr. Dfius, an der dortigen 
Schöpfung nachweiſen, und der Vereins-Gefchäfts- 
führer durch eine lleberficht derartiger deutſcher 
Unternehmungen beleuchten wird. 

b) 

Um 10., 11. und 12. September d. J. hält die freie 
Vereinigung bayerifher Bertreter der ange- 

wandten Chemie ihre jiebente Sahresverfamm- 
lung zu Speyer ab. Das Programm weist nachſte— 

hende Berathungs-Gegenftände auf: 
10. September: Erfahrungen über die ſchweflige Säure 

im Weine. E. Lift- Würzburg. — Ueber den Schweflig- 
jäuregehalt der gegenwärtig in den Verkehr gelangenden, 
Weine. H. Kämmerer-Nürnberg — Die jchweflige 
Säure und ihre Verwendung zur Herftellung von Nah— 
rungs- und Genußmitteln. %. Pfeiffer - Münden. — 
Iſt Die Borfäure als Gonfervirungsmittel für Nahrungs- 

mittel zuläffig? NR. Emmerich - Münden. — Prüfung 
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der Weine auf Borfäure. E. Borgmannhn-Wiesbaden. — 
Zur Mikrochemie des Thees und der Gacao. PB. Zip- 
perer-Darmitadt. — Ueber den Sacharomyces apiculatus. 
C. Amthor- Straßburg. 

11. September: Die Bedeutung der Diphenilammin- 
teaftion bei der Prüfung des Weines und der Milch. 
U. Halenfe- Speyer. H. Egger-Mainz — Kritijche 
Behandlung der Methoden zur Prüfung des Butterfettes. 
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R. Sendtner-Münden. Ed. dv. Kaumer: Erlangen. 
— Mtittheilungen über Berfälfhung einiger technijcher 
Produkte. R. Kayfjer- Nürnberg. — a) lleber die Er- 
fennung fremder Farbitoffe im Rothweine. b) Ueber Heidel— 
beerwein. U. Hilger » Erlangen. — Ueber den Nach: 
weis freier Schwefeljäure mittelft der v. Pettenkofer'ſchen 
Sallenreaftion. 9. Egger - Mainz. — Ueber die Be 
deutung der Beitimmung des Ghlores bei Wein -lInter- 
juhungen N. Gfcheidlen-Breslau. — Neber Kaffeefahne. 
%. Sendtner- Münden. 

12. September: Zur Prüfung des Miehles auf Bad- 
fähigkeit. A. Hilger - Erlangen. — a) Mit unächten 
Blattgolde verzierte Konditoreiwaaren. b) Bierglasdecel 
aus amerikanischen WUrgentan. 9. Kämmerer - Nlürn- 
berg. — Analyjen unterfränfiicher Weine. C. Medicu3- 
Würzburg. — Ueber den Nachweis von Arjen und 
Zinn bei Konditoreiwaaren und Gebrauchs-Gegenſtänden. 
8 Mayrhofer, U Hilger - Erlangen. 

Zu den auf der Tagesordnung jtehenden Berathungs- 
gegenftänden der vom 13.—16. Septbr. d. 3. zu Frank— 
furt a. M. jtattfindenden 14. Verſammlung des deut- 
ihen Vereins für öffentlihe Geſundheitspflege 
(vergl. Veröffentl. ©. 251) find von den Referenten fol: 
gende Thefen aufgeitellt: 

Zu Thema I. 
Maßregeln zur Erreihung gefunden Wohnens. 

(Referenten: Dberbürgermeifter Dr. Miquel — Frank: 
furt a. M. und Dberbaurath Profeſſor Baumeifter 

Karlsruhe.) 
1. Der deutſche Verein für öffentliche Gefundheits- 

pflege hält zur Bekämpfung der aud) in Deutjchland und 
nicht bloß in den großen Städten bejtehenden jchweren 
Mipftände im Wohnungswefen und der hieraus für Die 
menſchliche Geſundheit erwachfenden großen Nachtheile 
und Gefahren neben den unabläjfig fortzufeßenden und 
zu erweiternden Beſtrebungen der Staaten, der Gemeinden, 
der Dereine und größeren Arbeitgeber für die Vermeh— 
rung, VBerbefjerung und Preisermäßigung der Wohnungen 
namentlid) der arbeitenden Klafjen den Erlaß eines ein- 
heitlihen Geſetzes für ganz Deutſchland oder mindeſtens 
für die Einzelftaaten für möglid) und dringend erwünſcht. 

2. Ein ſolches Geſetz müßte unter injoweitiger Ab— 
änderung und Grgänzung der bejtehenden verjchieden- 
artigen und theilweife durchaus ungenügenden Bauord- 
nungen: 

1) die im Snterefje der Heritellung gefunder Woh- 
nungen bei Neu- und Umbauten zu jtellenden Min- 
deft-Anforderungen vorjchreiben, 
das Bewohnen unzweifelhaft ungefunder Wohnungen 
verbieten und unter den nöthigen Garantien für 
die Eigenthünter zur Durdführung diejes Verbots 
den Bolizei- und Kommunal» Behörden genügende 
Befugnifje einräumen, insbefondere die Beachtung 
der baupolizeilihen Zweckbejtimmungen bei Der Be— 
nußung der Lofalitäten fichern, 
vor Allem die gefundheitswidrige WMeberfüllung der 
Miethwohnungen nnd die übermäßige Verringerung 
des Luftraumes namentlid) in Schlafitellen zu ver: 
hindern geeignet fein. 

2) 

3) 

Techniſche Einzelvorfhläge des SKorreferenten: 
Prof. Baumeifter. 

I. Vorſchriften über Herftellung bon Wohnungen. 

1. Licht und Luft. Alle zum längeren Aufenthalt 
von Menjchen bejitimmten, d. h. bewohnten Räume 
müſſen Fenſter direkt in’s Freie erhalten. Die Geſammt— 
fläche diejer „nothwendigen” Fenſter jol mindeitens 1 qm 
auf 30 ebm Nauminhalt betragen. Befondere Beſtim— 
mungen bei Verbindungsräumen und Abtritten, bei Ober- 
licht und künſtlicher Ventilation. 

Auf neuen Baupläten muß allen nothwendigen Fen- 
ftern Licht unter einem Einfallwinfel von mindeſtens 45°, 
allen untergeordneten Fenſtern ein Abſtand von minde— 
itend 5 m bis zu gegenmüberliegenden Gebäuden gewährt 
werden. Daher darf ein Gebäude an der Straße nicht 
höher ausgeführt werden, als der Abſtand desjelben von 
der gegenüberliegenden Baulinie beträgt. Hierzu nähere 



— 540 — 

Beſtimmungen bezüglich Meffung der Gebäudehöhe, Seiten: 
Fe aus — Hofräumen, Eckzimmer, Stellung zu 
nachbarlichen Grenzen und Gebäuden. 

Auf älteren Bauplätzen ſoll die Gebäudehöhe an der 
Straße nicht über 5/, des Abſtandes von der gegenüber: 
liegenden Baulinie fteigen, und muß im Uebrigen der 
Abſtand vor Fenftern mindeftens die Hälfte von dem 
jenigen erreichen, welchen die obigen Normen für neue 
Bauplätze fordern. j 

Die lihte Höhe bewohnter Räume muß mindeltend 
2,5 m betragen. 4 

Die größte zuläffige Zahl der bewohnten Geſchoſſe ift 
in Vordergebäuden auf neuen Baupläßen 4, in dergl. auf 
älteren Baupläßen 5, in Hintergebäuden 3. Nähere Er: 
läuterung über den Begriff eines „bewohnten Geſchoſſes.“ 

3. Einfluß des Bodens. Tiefite Lage bewohnter 
Räume 0,5 m über dem höchſten Grundwajjerftand, im 
Ueberfhwenimungsgebiet 0,5 über dem höchſten äußeren 
Waſſerſtand, im Erdgeſchoß, foweit es der Zweck zuläßt, 
0,5 m über der Erdoberflähe. Sicherung aller Wände 
und Fußböden gegen Gröfeuchtigfeit. Baupläße und An- 
Ihüttungen innerhalb und außerhalb der Häufer follen 
frei von organiſchen Bejtamptheilen fein. 

Auf neuen Baupläßen find weder in Kellern noch in 
Halbfellern Wohnungen zuläflig, einzelne bewohnte Räume 
nur dann, wenn deren Fußboden höchitens 1 m unter, 
der Fenfterfturg mindeftens 1 m über dem umgebenden 
Terrain liegt, oder wenn ein Lichtgraben angeordnet wird, 
defien Breite dem Höhenunterſchied zwiſchen Erdoberfläche 
und Kellerboden gleich kommt. 

Auf älteren Bauplätzen ſollen, ſofern überhaupt Keller— 
wohnungen, der örtlichen Uebung entſprechend, durch die 
zuſtändige Behörde zu gelafjen werden, für ſolche die vor— 
ttehenden Forderungen jowohl bei Ginzelräumen, als bei 
ganzen Wohnungen gelten. 

3. Konftruftion von Wänden und Decken. Ver— 
bot hygroſkopiſcher Baufteine, nafjer oder unreiner Deden- 
füllungen. 

Bei allen zum Aufenthalt von Menschen beftinmten 
Näumen tft der Baupolizei fpäteftend 8 Tage vor Beginn 
der Berpubarbeiten und ſpäteſtens 8 Tage vor der In— 
gebrauchnahme Anzeige zu maächen, damit die Behörde 
entjcheiden Fünne, ob das Haus genügend auögetrocnet 
üt, un ohne Nachtheil für die Fünftigen Bewohner ver- 
pußt, bezw. bezogen werden zu fünnen. 

4. Auspünjtungen. Für jede Wohnung tft ein um: 
wandeter, bedeckter ımd verichliegbarer Abtritt anzulegen. 
Ausnahmen unter befonderen Umftänden. Abtritte follen 
womöglich in einem Anbau liegen, jedenfall$ aber von 
anderen Näunıen einer Wohnung durch gemauerte Wände 
und verpußte Decken getrennt werden. 

Abfallröhren aus undurdläffigen Material, möglichſt 
ſenkrecht und zugänglich, nad) oben als Dunftrohr ver- 
längert, dejien Mündung über Dad von etwaigen Ken- 
ſtern mindeftens 5 m abjtehen oder deren Sturz um I m 
überragen muß. 

Ställe find von bewohnten Näumen durch möglichft 
luftdichte Wände und Deden zu trennen. Ueber ihnen 
dürfen niemals ganze Wohnungen eingerichtet werden. 
Nähere Beftimmungen über Dichtigkeit umd Abläufe von 
Stallböden und Düngerftätten. 

Gewerbliche Anlagen, bei welchen nad) Art und Um— 
fang ihres Betriebes erhebliche gejundheitliche Bedenken 
vorliegen, müſſen von anderen Näumen durch Dichte 
Mauern. oder durch freie Abſtände getrennt werden, 
Vorſchriften über Lüftung und Reinigung von Räumen 
und Behältern, in welchen Stoffe mit üblen Ausdünſtungen aufbewahrt oder verarbeitet werden. : 

Berbot von Dfenklappen. 
y Schutz der Nachbaren gegen Beläſtigung durch Ab— 

tritte, Ställe, Gewerberäume mittelſt gewifjer Grenzab— 
ſtände, iſolirender Scheidemauern oder ſonſtiger ange— 
meſſener Vorkehrungen. 
15% Wafferverjorgung. Sedem bewohnten Grund: 

ſtück muß Verforgung mit trinfbarem Waſſer zugefichert 
werden, und zwar durch eines der folgenden Mittel: An- 
ſchluß an eine öffentliche Wafferleitung, Anlage eines 
Privatbrunnens, Benugung eines öffentlichen oder nad): 
barlichen Drunnens in mäßiger Entfernung. Hinſichtlich 
der öffentlichen Waſſerverſorgung iſt die Pflicht des obli— 

gatoriſchen Anſchluſſes aller Grundſtücke in Ausſicht zu 
nehmen, falls ohne denſelben nad) Lage der örtlichen 
Umftände das Unternehmen finanziell umerreichbar fein 
follte. Für Privatbrunnen befondere Konftruftions-Bor- 

riften. 
B h Reinigung und Entwäfferung.  Abwafjer 
und Fäfalien dürfen in Gebäuden und ihrer Umgebung 
nicht auf ungeregelte Weife angeſammelt oder abgeleitet, 
fondern müfjen unter thunlichiter Neinhaltung von Boden, 
Luft und Waffer entfernt werden. Für die betreffenden 
Hülfgmittel, ald Gruben, bewegliche Gefäße, offene Rinnen, 
unterivdiihe Kanäle, find bejtimmte Vorſchriften und 
Grenzen der Anwendbarkeit aufzuftellen. 

II. Borichriften iiber Bebauungsplätze. 

7. Luftraum in Bebauungsplänen. Der Flächen— 
inhalt von Straßen und Plätzen (einjchlieglid) öffentlicher 
Anlagen) fol mindeftens der Geſammtfläche eines zur 
Ueberbauung beſtimmten Bezirkes betrageıt. ’ 

8. Borräume und Zwifhenräume Der Ge 
meindeverwaltung kommt das Recht zu, in einer Straße 
die Baulinie um ein gutdünfendes Maß hinter der 
Grenzlinie vorzufchreiben. Der Raum zwijchen beiden 
Linien darf jedod) von Seiten des Eigenthümers zu nie- 
drigen Borbauten bis an die Straße, zu aufjteigen- 
den biö zu "/, der Tiefe und Länge des Borraumes be- 
nußt werden. Nad örtlichen Umständen tft feitzuftellen, 
ob und wie weit die zu den genannten VBorbauten nicht 
verwendete Fläche als Verbreiterung der Straße, zu ge: 
werblichen Zwecken oder als eingefriedigter Vorgarten 
dienen fol. 

Der Gemeindeverwaltung kommt das Recht zu, für 
bejtimmte Straßen die Baͤuweiſe mit Zwifchenräumen 
vorzujchreiben und zugleid) dag Maß der leteren, weld)es 
mindeftens °5 m betragen muß und in der Hegel jedem 
Nachbar zur Hälfte auferlegt wird. Es ſoll jedod) auf 
dem Mege einer Vereinbarung zwijchen den Nachbarn 
zuläfftig bleiben, den Zwifchenraum ungleich zu theilen, 
oder auch ihn an der einen Nachbargrenze zu unterdrücen, 
N er dafür an der andern um fo breiter angelegt 
wird. 

Ferner kann gemäß örtlicher Umftände die Errichtung 
von Zwillingshäufern und das Zuſammenrücken in längere 
Häufergruppen zugelaffen, bezw. vorgejchrieben werden. 

9. Läſtige Gewerbe. Die Gemeindeverwaltung it 
zur Auswahl der für gewiſſe Gewerbsanlagen gar nicht, 
oder nur unter gewijjen Bedingungen oder borzugsweife 
bejtimmten Oxrtötheile befugt. Bei der Bezeichnung der 
hiervon betroffenen Gewerbe oder Gewerbegruppen iſt fie 
nicht an Die fonzeffionspflichtigen Gewerbe ($ 16 der Ge- 
werbeordnung) gebunden, doch darf von dem Recht der 
Verbannung nur dann Gebrauch gemacht werden, wenn 
nad) Anficht der zuftändigen Gtaatsbehörde und nad) 
Mapgabe der örtlichen Eigenart in anderweitigen Bezirken 
des Ortes und feiner Umgebung Gelegenheit zum Unter 
fonımen der betroffenen Gewerbe gegeben ift, bezw. ge: 
Ihaffen wird. 

10. Mifhung der Wohnungen. 
ftatut kann den Befikern von Grundftücden mit einen 

j 

Durch Orte 
x 

Flächeninhalt über 1 ha vorgefchrieben werden, daß bei 
deren Ueberbauung ein gewifjer Theil (mindeſtens '/,) des 
fünftig bewohnbdaren Nauminhalts zu „Eleineren Woh— 
nungen“ von je 2 bis 4 Zimmern nebſt Zubehör be- 
jtimmt werde. Dieſe Pflicht bleibt auch bei beabfichtigtem 

Einzelverkauf von Flächentheilen beitehen. 

II. Vorſchriften über Benutzung von Wohnungen, 

11. Weberfüllung. Gelaſſe, 
Größe und Lage nicht den Bedingungen für „nothwendige 
Fenſter“ entjprechen, dürfen nicht zu längeren Aufenthalt 
von Menfchen, bezw. zum Bewohnen benußt werden. 

Shlafräume, jowohl in Privatwohnungen als in 
Logirhäufern, Dürfen nur joweit belegt werden, daß auf 

deren Fenſter nad) 
- 

h 
+ 

. 
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jede erwachſene Perſon ein Luftraum von mindeſtens 
12 cbm, auf jedes Kind unter 10 Sahren die Hälfte da- 
von entfällt. 
wenn die Feniterflähe des Naumes eine reichlichere ift, 
alö 1 qm auf 30 cbm Rauminhalt, aber niemals unter 10. 
Andererjeits muß die Ziffer bis zu 14 gefteigert wer: 

Diefe Ziffer kann verringert werden, 

den, wo der Flächeninhalt der Fenſter der Vorfchrift in 
$ 2 — Artikel I nicht genügt. 



* 12. Ungeſunde Wohnungen. Wenn Wohnungen 
durch ihren baulihen Zuftand, durch ihre Lage oder durd) 
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unbenutzbar erklärt werden. 
| 

Einflüffe des Bodens erhebliche gejunpdheitliche Bedenken 
erregen, jo fünnen fie durd die zuftändige Behörde für 

Hierbei ijt feitzuftellen, ob 
die Gejundheitswidrigfeit durch bauliche Maßregeln ge: 

- hoben werden kann, oder ob fie das Ergebniß don bleiben- 
den Urſachen iſt. Im letzteren Kalle muß Das betreffende 
} Haus befeitigt werden. 

Wenn ganze Häufergruppen oder Bezirke für ungefund 
erklärt werden, fo hat die Gemeinde das Recht und die 

> 
2 

f 
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Pflicht, den vollſtändigen Umbau zu veranlafjen oder 
elbit vorzunehmen. Es fteht ihr zu dieſem Zweck das 
Verfahren der Zwangsenteignung zu, wobei die in 
Artikel 10 enthaltene Auflage zu beachten iit. 

Zu Thenta II. 
Oertliche Lage der Fabriken in den Städten. 

f - Snwieweit hat fi ein Bedürfnif herausgeftellt, von 
der. Beſtimmung des $ 23 Abf. 3 der Deutjchen Gewerbe: 
ordnung Gebrauch zu machen? (Referenten: Sanitäts- 

_ rath Dr. Lent— Köln und Stadtrat) Hendel— Dresden). 
1. Die öüffentlihe Geſundheitspflege verlangt - für 

größere Gemeinden eine gejeglihe Handhabe, um von 
beſtimmten Theilen des Gemeindebezirfs gewerbliche umd 

| induftrielle Anlagen, welche durch Ausdünftung, Rauch 
oder durch lärmenden Betrieb die Gejundheit der Be— 
wohner oder die Annehmlichkeit des Wohnens beein: 

 trädtigen, ferne zu halten. 
2. Die $$ 18 und 19 der Deutjchen Gewerbeordnung 

haben in vielen deutſchen Städten nicht auögereicht, um 
dieſe Forderung der öffentlichen Gejundheitspflege zu er- 

füllen. 
3. Der Abjah 3 des $ 23 der Deutſchen Gewerbe- 

ordnung bietet die Gelegenheit, diejer Forderung in Wefent- 
lichen gerecht zu werden. Es iſt daher das DBerlangen, 

durch Landesgejebgebung in den deutſchen Bundesftaaten 
den Gemeinden die Möglichkeit der Erfüllung jener For: 
derung zu gewähren, Durhaus gerechtfertigt. 

Zu Thema V. 

Straßenbefeſtigung und Straßenreinigung. 

(Referenten: Regierungs- und Stadtbaumeiſter — Heuſer 
ſammlung ab. — Aachen und Dr. R. Blaſius — Braunfchweig). 

A. Straßenbefeſtigung. 

I. Untergrund. 1. Jede Straße iſt auf möglichſt 
reinen, von organiſchen und jhädlichen Gtoffen freient, . 

| gut entwäfjerten Boden anzulegen. 
2. Der Untergrund der Straßen (entweder gewach— 

ſener oder aufgefchütteter Boden) iſt möglichit feit herzu- 
ftellen unter Anwendung der nöthigen Borfichtsmaßregeln 
gegen Brüche der in den Etraßenfürper zu legenden Lei— 
tungen (Gas-, Wafler-, Kanal-, Telegraphen-, Telephon-, 
Rohrpoſt⸗ ıc. Leitungen). 

I. Dberfläde. 3. Die Straßenoberfläche ſoll mög- 
lichſt eben, bez. regelmäßig gefrünmt, möglichit wajjer- 
undurdläffig und möglichſt feſt fein, damit das Waller 
möglichjt vajch abfließt, ver Untergrund nicht derumreinigt 

wird, die Straßenreinigung leicht und gründlid) gejchehen 
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fann und wenig Schmuß und Staub entjteht. Außerdem 
ſoll die Dberflähe durd den Verkehr möglichjt wenig Ge- 
räuſch verurſachen. 

B. Straßenreinigung. 

J. Umfang derſelben. 4. Die Straßenreinigung 
hat ſich zu erſtrecken auf die Fortſchaffung und Unſchäd— 
lichmachung, bez. Verwertung des Straßen und Haus- 
fehrichts, auf möglichite Verhinderung des Straßenftaubes 
und Befeitigung des Schnees und Eijes. 

', O. Einrichtung derjelben. 5. Zur Erreihung 
einer derartigen, möglichit zweckmäßigen, den heutigen An— 

forderungen genügenden Otraßenreinigung find folgende 
Einrihtungen zu treffen: 

a) Die Neinigung der Straßen, zum mindeſten die— 
jenige der Straßenfahrbahnen, iſt nicht durd die 
Anwohner, fondern durch die Gemeinde zu bejorgen ; 
die zufammengefehrten Maſſen find jofort abzu- 
fahren. Es empfiehlt fi), Diefe Arbeiten während 
der Nachtzeit vorzunehmen. 

| (Münfter i. W.): 

b) Die längere Anſammlung des Hausfehrichts in großen 
Behältern (Müllgruben 2c.) ift zu verneiden. Die 
Abfuhr des Hauskehrichts ſoll vielmehr mindeftens 
zweimal wöchentlich durd) die Gemeinde gejchehen, 
zu welchem Zwed die Anfammlung in Eleineren 
tragbaren, möglichjt mit Dedel zu verichließenden 
Gefäßen zu bewirfen ift, die zur rechten Zeit auf 
der Straße behufs Entleerung in die durch Deckel- 
Happen zu verichliegenden Kehrichtfuhrwerfe bereit 
zu jtellen find. 

ec) Die Straßen- und Hausfehrichtmafjen find mög- 
lichſt raſch zu Düng- oder gewerblichen Aweden zu 
verwenden oder auf andere Weije, nöthigenfalls 
durch Verbrennen, unſchädlich zu machen. Die zur 
vorläufigen Ablagerung dienenden Plätze jollen jo 
beihaffen und gelegen fein, daß weder bereit3 vor- 
handene, noch in Zukunft entftehende bebaute Stadt- 
theile (3. DB. durch Verunreinigung des Iinter- 
arumdes) geſchädigt werden. 
Bei trodener Witterung find die Straßen zur Ver- 
hinderung des Staubes reichlich nrit reinem Waſſer 
zu bejprengen. 

e) Im Winter find die Gehwege (in der Negel durd) 
die Anwohner) nad) Möglichkeit von Eis und Schnee 
zu befreien und mit Sand und Afche au bejtreuen, 
jowie die innen und deren Ginläufe für ven 
Waſſerabfluß bei eintretendem Thauwetter frei zu 
halten. Ferner find (in der Regel durch Die Ge- 
meinde) die Straßenfreuzungen für den Fußgänger: 
verfehr, jowie der mittlere Theil der Fahritraken 
für den Zuhrwerföverfehr nah Wiöglichkeit offen zu 
halten und die zu beiden Geiten der Fahrſtraßen 
den Ninnen entlang aufgehäuften Schneemaßen 
nad) Bedarf, insbejondere in engen, verfehrreichen 
und tiefgelegenen Straßen, abzufahren. Bei Ver— 
wendung von Salz zum Aufthauen find die ge- 
ichmolzenen Mafjen durch Abfehren und Nachſpülen 
mit reihlihen Mengen veinen Waſſers zum rafchen 
Abflug zu bringen. 

Der internationale Berein gegen Verunreini— 
gung der Flüfje, des Bodens und der Luft hält 
ant 16. und 17. September d. J. in Köln feine 6. Ver— 

Zu der am 17. September anberaumten 
Sitzung jind folgende Vorträge angekündigt: 

Prof. Dr. Heiden (Pommritz-Sachſen): Die Beden- 
tung der menschlichen Erfremente in landwirthichaftlicher 
und nationalökonomiſcher Hinficht. DIAS IR DnEg 

Ueber die Reinigung jtädtifcher und 
industrieller Abgangswäfjler. — Dr. Mitterntaier (Heidel- 
berg): Die Erfolge des Heidelberger Tonnenfyitents. 

Der preußifhe Medizinalbeamten-Verein hält 
feine 6. Hauptverfammlung am 26. und 27. September 
zu Berlin im Hörjaale des Hygieniſchen Inſtituts. Auf 
der Tages-Drdnung jtehen außer gejchäftlichen Angelegen- 
heiten folgende Gegenftände: 

25. September: Die Erwerbsunfähigfeit mit Nückficht 
auf die jeßige Unfall» Gefeßgebung. Bezirks - Phyfifus 
Dr. Bed£er-Berlin. — Der Entwicelungsgang im preußi- 
ſchen Medizinalwefen 1. Apothefenwefen und Apothefen- 
Sefeßgebung. Negierungs- u. Medizinalrath Dr.Wernicd- 
Köslin. — Bemerkungen über die Lage der fremden Ernte- 
Arbeiter (Schnitter) in einzelnen Theilen der Provinzen 
Brandenburg und Schlejien. Kreisphyfifus Dr. Schmidt: 
Steinau a.D. — Ueber einzelne Beſtimmungen des Ge— 
fees vom 9. März 1872 betr. die Gebühren der Medizi— 
nalbeanıten. SKreisphyfifus Sanitatsrath Dr. Wallichs— 
Altona. 

97. September: Der Hypnotismus unter bejonderer 
Berückſichtigung der gerichtlichen Medizin (mit Demon: 
ftrationen). Dr. Moll - Berlin. — Die Konftatirung 
anfteckender Krankheiten mit Bezug auf die 89 9 und 10 
des Negulativs von 8. Auguſt 1835. Negierungs- und 
Medizinalrath Dr. Peters-Bromberg. — Ueber einige 
den Medizinalbeamten abzunehmende Geſchäfte. Streis- 
Phyſikus Prof. Dr. Falk- Berlin, 
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Stalien. Der vom Senate angenommene ejeb- 
entwurf, betreffend die Gefundheitspflege und den öffent- 
Yihen Gefundheitsdienft (Tutela dell’ igiene e della sanita 
pubblica), welcher anı 16. Mat d. 3. dem Abgeordneten: 
haufe zugegangen war (vgl. Veröffentl. ©. 450), iſt in 
demfelben während der Seſſion 1887/8 nicht zur Be— 
rathung gelangt. 

Der Bericht der Kommiffion des Abgeordnetenhauſes 
enthält zur weiteren Begründung des die obligatorijche 
Schußimpfung gegen Pocken betreffenden Art. al des 
Entwurfs u. a. einen Abdruck der Tafeln über die Pocken— 
fterblichkeit, einerfeitd in Preußen und Defterreid von 
1861— 1885, andererfeits in der Preußiſchen Eivil- und 
Nilitärbevölferung von 1825—1886. (Nah) den Tafeln 
1 und 5 der vom Kaiferlichen Gejundheitsamte veröffent- 
lichten Beiträge zur Beurtheilung des Nußens der 
Schutzpockenimpfung.) 

UVermiſchtes. 

Der Verbrauch der wichtigſten anregenden Ge— 
nußmittel in einzelnen Ländern Europas. 

In der allgemeinen Verſammlung des Institut inter— 
national de statistique vom 15. April 1887 hielt Dr. Brod) 
einen Vortrag über den PVerbraud der modernen Erci- 
tantien in Europa und die auf dieſem Konjun lajtenden 
Steuern, fowie die daraus ſich ergebenden Einnahnten 
der Staaten. Dem Bortrage, in welchem der Alkohol, 
Kaffee, Thee, Kakao, Zuder und Tabak behandelt wurde, 
find folgende Angaben entnontnten. 

An Alkohol bezw. Branntwein wurden während der 
Sahre 1881 bis 1885 auf den Kopf der Bevölkerung jähr- 
li) verbraudt: 

Liter reinen | Liter 45 pCt. 
Alkohols | Branntweins 

in Stalien 0,9 2,0 
„ Norwegen. : 1,7 3,8 
EINNlONOr a 2,2 4,9 
„ Sroßbritannien u. Irland 2 6,0 
„ Deiterreid) - IIngarnn By) U, 
„Frankreich 3,8 8,4 
„Schweden. 3,9 8,7 
„ Deutichland . 4,1 91 
SIE ME 4,6 10,2 
„Rußland (europäiſches) . 4,2 93 
Belgien are 4,7 10,4 
„ Niederlande . 4,7 10,4 
„ Dänemark 8,9 19,8 

In den Vereinigten Staaten Nordamerikas ſchätzt man 
den Verbrauch in derjelben Periode auf 2,61 Alkohol pro 
Kopf oder 5,8 1 Branntwein. Der Verbrauch in ganz 
Europa betrug in der 5-jährigen Periode von 1880 big 
1854 jährlich 11 Millionen Heftoliter reinen Alkohol, d.h. 
3,9 1 pro Kopf. Die Quantität des hiervon in Fornt von 
Öetränfen genofjenen Alkohols beläuft fi) nad) Dr. Broch 
auf 95 Prozent des Geſammtverbrauchs. Ein Vergleich) 
des letzthin feſtgeſtellten Konſums mit dem der unmittelbar 
vorangegangenen fünfjährigen Periode ergiebt eine Stei— 
gerung deöjelben jeit 1875 in Frankreich (von 2,9 auf 3,8 1) 
und in Rußland ausſchl. Finnland (von 40 auf 42 ]). 
In Oeſterreich-Ungarn und Belgien blieben die Verbrauchs— 
ziffern dieſelben, eine geringe Abnahme feit 1875 war in 
den Niederlanden, in Deutſchland, Großbritannien und 
Finnland bemerkbar; eine beträchtliche Abnahme um 30 
bis 36 Prozent ift in Schweden und Norwegen Eonftatirt. 
Vorher, im Anfange der fiebziger Sahre, d. h. während 
der Periode des rapiden Anfteigeng der Arbeiterlöhne, hatte 
ih) der Alfoholfonfunt überall vermehrt, ausgenommen 
in Dejterreic) - Ungarn, Rußland und Schweden. Die 
Staats- Einnahmen aus dem Branntweinkonfum waren 
relativ am höchſten in Großbritannien und den Jtieder- 
landen, demnächſt in Frankreich und Rußland, am ge⸗ 
ringſten in Italien, Oeſterreich-Ungarn und Deutſchland. 
— Der jährliche Verbrauch von Kaffee, Thee und 

Kakao auf den Kopf der Bevölkerung ergiebt ſich für die 
Zeit von 1880 -1884 aus folgender Ueberſicht: 

ke | kg | kg 
Kaffee Thee | Rafao 

Rußland (ohne Finnland) . 0,09 | 0,172 . 
Spanien . — 0,19 } 0,403 
Großbritannien und Irland 041 2,126 0,155 
Stalien —— SR 0.49 { Ä 
Portugal . DR 0,54 | (0,062)*) PR 
Defterreich - Ungarn 0,91 0,011 0,010 
Sranfreid) = 1,73 0,013 0,312 
Deutichland . 2,31 0,031 0,057 
Dänemark 22 0,183 0,122 
Schweden 2, 0,013 0,022 
Schweiz 3,25 0,044 2 
Norwegen. 3,72 0,040 
Belgien 4,48 | (0,010)*) 
Niederlande . 918 | 0,477 

Sn faft allen Ländern Europas ift letzthin eine Zu- 
nahme des Verbrauchs an Kaffee und Thee zu Eonftatiren 
gewejen, eine Ausnahme bilden nur Deutichland und Defter- 
reich Ungarn bezüglic) des Kaffees. Der Theeverbraud) 
ift, wie die Meberjicht zeigt.. nur in England von Be- 
deutung, demmächit in den Niederlanden, Dänemark und 
Rußland; in Großbritanien und Srland werden ?/, fänmnt- 
lihen nad) Europa gebrachten Thees verbraudt. Die 
Gtaatseinnahmen aus den Thee find ebenfalls nur in 
den genannten 4 Staaten erheblich, in ganz Europa be- 
liefen fie fi) auf 120 Millionen Mark, während die 
Staatseinnahmen aus dent Kaffee auf 200 Millionen 
Mark geſchätzt werden, 

Kakao wird nad der Ueberſicht nur in Frankreich und 
Spanien in größerem Maßſtabeé konfumirt, aud) laften 
hier und in Stalien auf dem Kakao die verhältnigmäßig 
höchſten Abgaben. Die gefammten Etaatseinnahmen aus 
demjelben werden für Europa auf 184 Millionen Mark 
geihäßt, der Gefammtverbraud) auf 30 bis 35 Millionen 
Kilogramm. 

Der Zudferverbraud) ift bei Weiten am beträct- 
lichten in Großbritannien und Srland (31,30 kg pro 
Kopf), demnächſt in Dänemark, den Niederlanden (13,47 
bezw. 12,87 kg) und in Franfreid) und der Schweiz (10,26 
bezw. 10,55 kg); den wenigften Zucker verbrauden die 
jüdeuropäifhen Staaten und Rußland (lebteres 3,50 kg 
pro Kopf der Bevölkerung). Außer in Nußland und 
Korwegen ijt der Zuderverbraudy überall, zum Theil er- 
heblid), in der Zunahnte begriffen. 

Der jährlide Berbrauh an Tabaf in Europa fann 
auf I kg für jeden Bewohner gefhäßt werden. Bei 
Weiten der meilte Tabak wird verhältnigmäßig in den 
Niederlanden geraucht, wo 3,14 kg auf den Kopf der Be— 
völferung entfallen. Die übrigen Staaten fommen in 
nachitehender Reihenfolge: Defterreich-Ingarn (1,71) Däne- 
mark (1,68), die Schweiz (1,47), Belgien (1,43), Deutjch- 
land (1,36), Norwegen (1,04), Frankreich (0,93), Schweden 
(0,35), Spanien (0,77), Oroßbritannien und Srland (0,64), 
Italien (0,61), Nußland (0,56). Sn den Vereinigten 
Staaten Nordamerikas kommen etwa 2 kg Tabak auf 
den Kopf der Bevölferung, entſprechend einem Gteuer- 
betrage von 5 res. 3 

Die höchſten Staatseinnahmen aus dem Tabak ziehen 
Frankreich, Großbritannien und Stland, Defterreich-Ingarn, 
demnächſt Spanien und Stalien. ; 

Aus allen den genannten Genußmitteln gewannen 
Frankreih, und Großbritannien mit Srland — nah 
Dr. Broch die veihjten Länder Europas — die höchſten 
Einnahmen, d. h. ca. 22 Francs oder 17,6 Mark auf den. 
Kopf der Bevölkerung, während die Niederlande halb jo 
viel, Deutjhland nur etwa den fünften Theil, (3,7 ME), 
Defterreich - IIngarn, Rußland und Belgien mehr als den 
dritten Theil der Einnahmen, etwa 6,4 Mark pro Kopf, 
aus derjelben Steuerquelle bezogen. h 

*) Die eingeflammerten Zahlen beziehen fi) auf die 
Periode von 1875—1879. or F 
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zeichneten Drte berichten über die Sterbefälle auf Grund ärztlicher Todtenicheine oder laſſen die Ngchweiſungen 
zuſammenſtellen oder prüfen. — Die Einwohnerzahlen find nach Maßgabe der endgültigen Ergebniffe der Volkszählung 

erücjichtigung der von 1880 bis 1885 durch die Volfszählungen ermittelten Zu- oder Abnahme der Bevölkerung in ven be- 
Auf Grund derjelben werden die Verhältnißzahlen der in dent Berichtsmonat Geftorbenen 

ahre 1882—1886 iſt auf Grund der in den Sabresüberfichten (Veröffentlihungen 

— 3) Nimmt jeit 1886 an der Bericht- 
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Veröffentlichungen 

Kopenhagen je 19, Petersburg 22 Erkrankungen.“ 

XII. Jahrgang. 

des Kaiſerlichen 
Die Veröffentlichungen erſcheinen jeden Dienſtag. Abonnements 

werden zum Preiſe von 45 halbjährlich von allen Poſtanſtalten (Poſt— 

Ztg8.-Preisliſte 5910) und Buchhandlungen, ſowie von der Verlags— 

handlung angenommen. 

Berlag von Julius Springer in Berlin N., Monbijong 

Geſundheit 
die dreigeſpaltene Petitzeile 

entgegen. zrobeexemplar einzuſenden 

iſt, werden nad) Vereinbarung be 

Berlin, den 11. September 1888. 

‚sıahalt. Geſundheitsſtand. Volkskrankheiten in der Ber 
richtöwoche. ©. 547. — Boden auf Cuba. ©. 547. Sanitatsbericht 
über Die Kal. Bayerifche Armee. ©. 547. — Sterbefälle in deutſchen 
Städten von 40000 und mehr Einwohnern. ©. 548. — Desgl. in 
größeren Städten des Auslandes. ©. 549. — Erkrankungen in Berliner 
Krankenhäuſern. ©. 549. — Desgl. in deutſchen Stadt: und Land— 
Bezirken. ©. 549. — Witterung, ©. 549. — Veterinärpolizeiliche 
Ma regeln. ©. 551. — Medizinalgefekgebung ze. (Preußen. Neg.: 
Bez. Lüneburg.) Berladung von MWiederfäuern und Schweinen nach) 
den Nordieehäfen, ©. 551. — (Schweiz). Bekämpfung gemeingefähr- 
licher Epidemien ©. 552. — Bollziehungsverordnung zu ven Viehjeuchen- 

Geſetzen. ©. 554. — Afrika. MU 
©. 557. — Rechtſprechung. (Kol } 
Unterftüßung hülfsbedürftiger Hebammeilhezttte durch Die Kreisver— 
bände ©. 557. — Kongrefje. General-Berfammlung des Vereins 
fiir Gejundheitstechnif. ©. 558. — Kongreß zum Studium der Tu- 
berfuloie. ©. 558. — Vermiſchtes. Anleitung zur Gefunpheitspflege 
an Bord von Kauffabrteifchiffei. ©. 559. — Bertälichung der Lebens⸗ 
mittel in Chenmiß. ©. 559. — Verwaltungshericht über die ichlefischen 
ar ©. 560. — Spaniihe Mineralbäper. ©. 560.— Gefichentklifte. 

. DV, 

Geſundheitsſtand 
md Gang der Holkskrankheiten. 

Sn der Berihtswocdhe find nachjtehende Todesfälle 
und Erkrankungen an Boden, Flecktyphus und epide- 
miſcher Genickſtarre gemeldet worden: 

- Boden: Wien 1, Lemberg 2, Prag S, Trieft 6, 
Paris, Petersburg je 2, Odeſſa 1, Warihau 4 Todes- 
fälle; Reg. - Bezirk Königsberg 1, Wien 4, Buda— 

peit 1, VBetersburg 2 Erkrankungen. 
Sledtyphus: Krakau und Prag je 1 Todes- 

fall; Reg.» Bezirk Königsberg und Edinburg je 1 

Erkrankung. 
Epidemiſche Genickſtarre: Phyſikats-Bezirk 

Greiz 2 Erkrankungen(! mit tödtlichem Ausgange). 

Im Uebrigen ſind beſonders hervorzuheben: 

Unterleibstyphus: Berlin 8, Paris 17, Lon— 

don 10, Petersburg 8 Todesfälle; Berlin 27, Ham— 

burg 22, Budapeſt 34 Erkrankungen. 
Maſern: Hamburg 6, Paris 14, London 39, 

Petersburg 9 Todesfälle; Berlin 94, Hamburg 68, 
Reg.Bezirke Hildesheim 208, Schleswig 201, Wien 23, 
Budapeſt 22, Petersburg 44 Erfranfungen. 

Scharlach: London 15, Petersburg und Warſchau 
je 7 Todesfälle; Berlin 56, Breslau, Hamburg, 

Diphtherie und Croup: Berlin 16, Breslau 9, 

Dresden 7, Budapeft 9, Prag 10, Paris 14, London 
26, Vetersburg 9 Todesfälle, Berlin 79, Breslau 
52, Hamburg 44, Neg.-Bezirt Schleswig 136, Kopen= 
hagen 39, Chriſtiania 20 Erkrankungen. 

Keuchhuſten: London 24 Todesfälle, Hanı- 

burg 31, Neg.-Bez. Königsberg 86, Kopenhagen und 
Stodholm je 20 Erkrankungen. 

Kontagidje Angenentzündung: Neg.- Bez. 

Königsberg (vom 15. Suli an einjchl. der Berichts- 

woche) 139 Erkrankungen. 

Pocken auf der Inſel Cuba. 
(Vergl. S. 480.) 

Die Pocken-Epidemie in Havana iſt ſeit Ende 
Juli d. J. als erloſchen zu betrachten, nachdem in 

dieſem Monate nur noch ein Erkrankungsfall vor— 

gekommen ſein ſoll; das ſtädtiſche Pockenlazareth it 

demgemäß aufgehoben worden. 

Nach den Veröffentlichungen des Dr. de la Guardia 
hat während der 15monatlichen Dauer der Epidemie 

die Zahl der Pockentodesfälle in der Stadt Havana 

2227 betragen. In einzelnen Bezirken der Inſel 

Cuba tritt die Krankheit noch immer mit nicht geringer 

Heftigfeit auf. 

Aus dem ftatiftifchen Sanitäts-Berichte über die 
Königlich Bayerifche Armee für die Zeit vom 

1. April 1554 bis 31. Marz 1856. 
Bearbeitet von der Militär-Medizinal- Abtheilung des 
önigl. Bayerifchen Kriegs-Minifteriums. Münden 1887.) 

Am Anfange des Rapport-Jahres 1854/85 waren 

im Beftande 1593 Kranke, von welchen ſich 1098 im 

Lazaretd und 495 in Nevier-Behandlung befanden. 

Während der Berichtsperiode gingen 98 681 Mann 

(gegen 97 197 des vorangegangenen Bienniums) zu. 

Das erſte Armee-Corps Hatte, wie in den früheren 

Sahren, eine größere Kranfenzahl als das zweite. 

Sn den Winterhalbjahren (Oktober bis März) war 

die Zahl der Erkrankten beträchtlich Höher als in den 

Sommerhalbjahren. Auf die 100 274 Kranken trafen 

1 288 340 Behandlungstage, jomit auf jeden Kranken 

12,8. Die Lazarethkranken erfordeiten durchſchnittlich 

' 21,9 bezw. 22,7, die Revierkranken 7,9 Tage. Die 

Dienftleiftung des einzelnen Mannes war im Jahre 

etwa 13,6 Tage durch Krankheit unterbrochen. Bon 

den 14 Kranfheitsgruppen hatte die Gruppe der 

mechanifchen Verlegungen die meijten Erkrankungs— 

fälle mit 260,09%/,, der Sititärke, während die meijten 

Todesfälle (1,26%/ der Iſtſtärke) durch Krankheiten 

der Athmungsorgane veranlaßt wurden. 
(Fortſetzung auf Seite 550.) 
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Sterblichkeit in größeren Städten des Auslandes. Woche vom 26, Auguft bis 1. September 1888, 

Geitorbene 123% - 1 — 332, NE — 

Has * odtgeborene A385 a a8 ee rech⸗ 
ein- | 3 18 IE sel e.| es 3 a, 88 cu gs 

Namen der Städte a 5 |Es2l®583| °S| 8832 Sselassı isals3l5 
wohner | > = |228 [8557| 55] 8 |S8 a2 8 28585  oaeasi5® 

— 3 2282| 8 35|28 22 5388052 85 3 
aa | ® |z&7j2883 Sg” DE EEE REICHE 

22,307 Salzes elesesrı 2 n,esels 

HT El Kl Re BE ee Er 
Amſterdam :» .. . au a ee ar eI Bio] m | -1—-| 00014 
Brünn bis 25. Auguſt .. 86 372 3 — 57 R 43| -| 1|-| — SIG 8 271 — 
Brüffel bis 25. Auguft . . 181270 | 102 7 33 29 23,8 el el le 
Bupdapeft bis 25. Auguit. 442 787 322 19 250 85 29,4 Zul — 9 2 143402115 |, .59 al 1112 101% 

135 600 89 4 47 9 Sole ran 16 I V⏑O— 
Dublin. . Sue 353 082 157 2 138 23 20,4 — | A > 7 1283| 1 
SORT Ro 262 733 134 £ 76 19 IE? En 5 1 601 4 

- Graz bis 25. Auguft. - ._ | 105 809 A 7 51 : 31 | -|-|-| - 14| 7 1 not ln 
Kopenhagen bid 28. Auguit . | 8300000 | 222 7 | 120 51 else. 12. |6Ll 5 
Krakau bis 25. Auguft. . 74 084 Bin 45 8 ee013 
Lemberg bis 25. Auguit . 120 868 5. 4 67 x DES la 5 — : 6) 10 7 ee 
Sn) Ser Aa 599 738 383 s 226 89 19,7 = 1 1 h 5 — 31 . I 181] 12 

London re le 4282 921 | 2508 : 1342 441 16,4 39, 1715215267710 4 |125 | 48 | 1633) | 2 118591 53 
yon bis 18. Auguft 401 930 160 18 178 53 23,0 — —1 1 2 Tas 252 1421 241 ll ee Fl 
RAS 268 000 . 9 136 48 26,4 2 22 2 2123| — 31 281191 79 3 
Bes... . . .%1 2260985 | 1162 32 353 228 19,6 14 ik a 21173 | 49 | 186 - 13721 25 
Petersburg bis 25. Auguft .| 928016 | 325 | 33 | 508 176 29,4 Si 8 — | 68| 10 | 10 z Zal| © 
rag u. Bororte. . 0» 295 857 5 11 146 38 25,7 30 10221.10 La 25 7 6 . 85 — 
NT). lea 388 300 5 x h 2 : 3 : - ; E ; { ; 
Stockholm bis 25. Auguft 2215499 | 131 | 10 12 26 69 mA Te Era . 2| 4 
Trieſt bis 1. September . 156 042 i . 72 Zar ern 2 22 2957.10 143 
Venedig bis 25. Auguft_ . 150 502 76 U 46 12 Bee A 9 1022 53 
Marichau bis 25. Auguft . 444 814 336 17 224 96 26,2 2 J 670 — 86 1 
Wien bis 25. Auguft echte 800 889 486 31 307 98 19.9 i 4 4 1 12127421023 43 1 lan 5 
11 Vororte Wiens big25. Aug. | 41136 | _. 13 | 195 BEE 8 2 ee 50125 | 41 161 5 

— — — — — — 

Aus Berliner Krankenhäuſern. 
Göonigl. Charite, Städtiſche Krankenhäuſer im Friedrichshain und zu 
Moabit, St. Hedwigs-Krankenhaus, Bethanien, Eliſabeth-Krankenhaus, 

Lazarus-Krankenhaus, Augufta-Hoipital, Jüdiſches Krankenhaus.) 
Für die Worhe vom 26. Auguft Bid 1. Scptember 1888. 

Gemeldete Erfranfungen, Aus deutjchen Stadt- u. Landbe zirken. 
Ä 

Mitth. d. Kal. San.-Stomm. 3. Berlin, d. ftatift. Amtes d. Stadt Breslau, d. 
Aerzte- Vereins 3. Frankf. a. O., d. Mepd.-Snipektor. 3. Hamburg, d. fol. Be- 
zirfsarzt d. Stadt München, d. Vereins f. Öff. Gefundheitspfl. 3. Nürnberg, 
d.betr. Kgl. Reg.Medizinalräthe u. Fürftl.Neuß’ichen Phyfik.Bezirksärzte. 

Dumas Dr eo n.e © RN 22. 
Lebensalter = eit 58 35 538 

J 3 = ar g — >, ker — 

Krankheits— — 2. 63 16. 31. 6Lu. = Be ar erst En FE 53 23 

formen 1. | Bis | bis | biß bis |dar-| > 58 as 
| 5. | 15.1 30. | 60. über] © = = 

Mafern und Rötheln Sao] en ke a Stadt Berlin. . . . %6./8.-1./9. | 27 | 9 | 56%| 79) 5 
eiadlale a en. el 8 ar 2 len Breslau: deögl. 81 9| 9| 21 — 
Diphtherie und Group. a 2a | „ Brankfurt a. O. .116.—31. Aug.| — | B| 14| 2| — 
Unterleibötyphuß . -. » - »- 12 1. ass 124 „ Samburg u. Vororte | 26./8.—1./9. | 22| 68 19| 44| — 
Brechdurchfall inkl. Nuhr und Be utthere desgl. Zu a. al 

_ Cholera nostras . . - » as 21.— | — 11 — — 4 MNMürnberg. desgl. 6 = 711 8B| — 
Kindbettfieber . ae Eee 1 Res.Bez. Aachen desgl. ze, le 
Wechielfieber Ä = = = — Aucih. . . deögl. 1:10 4116|, 23 — 
ee el il seh = = n Düffeldorf . dessl. Bee ee A 
Syphilis inkl. Gonorrhöe 41021 He les | 1 - Erfurt desgl. 1931 2,6119. pt 
Lungenihwindiuht . » . - 461 1 — 28| 16| 1| 2 P Hannover . desgl. Sıaed 2 A 10) 
Andere Grfranfungen der " Hildesheim . desgl. 12) 208) 055) 7835. 
Athmungs-DOrgane . alas 27 14], 11 10 A Königsberg . . desgl. 18 1 s! 3011 

- Akuter Darmfatarıh. . . - J | — P Marienwerder. s dessl. 
- Säuferwahnftun und chroni— n Münfter . desgl. a ae 

jcher Alkoholismus . . - Dee ne leid | 2 " Schleswig deögl. 54 | 201 | 28 136| 1 
Akuter Gelenkrheumatismus 11) -|1 al ar — " Stettin . Desgl. 10528112 12, 14 
Andere rheumat. Krankheiten JJ zei | - Stralſund dessl. 17 2 6I| 9/11 
Berlehiingeiter. 22.0.7 1065|—- | 3| 8| 4| 46| 5| 3 " Dre en: desgl. Sul eh al rl 
Alle übrigen Krankheiten. 436.1 9 | 15 | 16 !205 1166 | 25 1 51 Heufeich we s A 2 _ 2 2 1 

— deuß'ſcher Greiz . .—31. Aug. { — 
; Summe | 853 | 19 | 44 | 37 |434 |284 | 35 | 104 Phyfikats⸗ eh) x desgl. = le eb: 1 2| — 

Geſammtbeſtand war am 25. August 3692 und bleibt am 1. Sept. 3666. Bezirt SBurge . > 5 i 

Witterung. Woche vom 26. August bis 1, Scptember 1888. 
Nah Benbattungen der landwirthichartliben Hochſchule in Berlin und der meteorologiihen Gentralftation in München. 

j Temperatur in Co Luftdruck in mm?) MRelat. Feuchtigkeit d. Luft?) Vor 
= 32 nr = > e 9* Beobachtungs-⸗Be lachtungs 8 > 2 * 8 2 ® | = Nieder | berrihende Windſtãrke 

Ort Tag ne Sr Mes 5 Se: | öl | kg 
5 zus S= (jenes ä = 

26. Auguft 28,7 13,5 757,9 756,7 756,8 80 39 61 — 080 2 
Dies 23,4 15,0 756,8 757,8 158,3 96 66 77 == WNW 1 

2 — 250 14,6 758,1 758,1 757,3 9 48 69 = WSW-NW 1 
Berlin — 2 24,4 15,1 753,7 755,7 759,6 74 45 70 — S-W 23 

Some, a! 10,9 760,6 759,8 759,6 68 37 77 = 1 
— — 20,9 11,0 760,4 761,3 162,4 Sl 45 56 — NW 1 
1. September 20,5 97 763,3 162,5 762,4 18 48 66 == SW—-NW 021 

26. Auguſt 192 94 | 7156 | 7169 | 7177 | 88 81 91 0,4 w 11 
27. " 20,7 14,6 718,7 718,6 718,5 9% 59 73 0,L w 0,5 

r 28. > 22,71 14,7 Ent 717,9 717,0 23 57 81 = W 0,7 
Mün ch en 29. 7 22,6 13,2 716,8 717,8 719,0 70 55 85 = W 0,9 

* 30. — 20,8 13,8 LT 717,6 719,0 T 71 90 4,0 NW 1,2 
BEL, 14,3 114 | 7204 | 721 | 7921| 9 74 87 10,8 NW 0,7 
1. September 11,9 9,8 720,1 718,9 718,4 9 92 96 8,6 NO 2,3 

auf der eriten Seite, — 2) Die Beobachtungen des 
1) Megen etwaiger an Pocken, Flecktyp bus, Cholera (asiatica) und Veit vorgefommenen Todesfälle bezw. Erkrankungen vergl. den Tert 

uftdrucks und der relativen Feuchtigkeit der Luft erfolgen in Berlin um 7 Uhr Morgens 
2 Uhr Mittags, 9 Uhr Abends, in München um 8, 2 und 8 Uhr. — 9 Einichl. Nuhr. — *) 3 Fälle von Scharlach-Diphtherie. 

— 



a 

Mit Snfektions » Krankheiten gingen 1725 

Kranfe zu und ftarben 40—0,42%/,. der Iſtſtärke 

An wirklichen Pocken erkrankte niemand. Die 

Impfung wurde während des Bienniums hauptſächlich 

mit humaniſirter Röhrchenlymphe, die jedoch mehr— 

mals verſagte, ausgeführt; in einigen Garniſonen kam 

mit beſtem Erfolge Kälberlymphe zur Verwendung; 

durch Kriegsminiſterial-Reſkript vom 10. November 

1886 wurde die Impfmethode mit animaler Lymphe 

für die ganze Armee angeordnet und bis Ende Januar 

1887 durchgeführt. 

Die Scharlach erkrankungen ſind im Vergleich zu 

früheren Berichten in fortwährender Zunahme begriffen. 

Die Zuſammenſtellung einer zwölfjährigen Periode 

von 1874 an ergiebt, daß am Schluſſe die Zugangs— 

ziffer 40 bezw. 21 Mal Höher war als am Anfange 
derjelben; ferner daß die Erkrankungen der Winterz 

au denjenigen der Sommerhalbjahre im Verhältniß 

von 2,26 :1 Stehen. Bon den 251 im Ganzen Be- 

handelten find 7 gejtorben, die mittlere Behandlungs- 

dauer betrug 42 Tage. Eine wirkſame Desinfizierung 

wird deshalb als ſchwierig bezeichnet, weil viele milden 

Formen von Scharlach anfänglih nur unter dem 

Bilde von Anginen verlaufen, während diefelben eben— 

fo anfteefend find, wie ausgeſprochener Scharlad). 

Auch die Mafernfälle nahmen in der Armee zu, 

fie famen ebenfalls voriviegend in den Wintermonaten 

vor, ohne jedoch epidemiſch aufzutreten. Kein Fall 

verlief tödtlih. Nach einer vergleichenden Zuſammen— 

jtellung mit den Sanitätsberichten der k. preußiichen 

Armee liegen die wenigjt betroffenen Garnijonen im 

Rhein- und Ddergebiet, die am meisten heimgejuchten 

ganz im Norden und ganz im Süden, und zwar hier 

im ſchwäbiſchen Winkel. 

An Roſe erkrankten 3,68%, der Iſtſtärke; von 

357 Kranken jtarben 2. Die Behandlungsdauer be- 

trug im Durchſchnitt 22 Tage, wurde aber öfters durch 

ihwere Komplikationen wefentlich erhöht; auch hier 

erwieſen fich die Wintermonate ungünftiger, als die 
heiße Sahreszeit. 

Die Diphtherie hat erheblich zugenommen; die 

Erkrankungsziffer des lebten Sahres war in einer 
12jährigen Periode die höchite (1874/75 2 0,60%; 
1355/86 : 1,63%). Auch die Diphtherie hat ihr 

Marimum im Januar, dann finkt die Erkrankungs— 

ziffer allmählich bis Dftober, um im November und 

Dezember steil anzufteigen. Mit Zunahme des 
Scharlachs it in den einzelnen Jahren ftets auch 
eine Erhöhung der Diphtheriefälle nachweisbar. Bon 
147 Kanten jtarben 4. Die durcchjchnittliche Be— 
handlungsdaner betrug ca. 20 Tage. 

Von Hofpitalbrand, Pyämie, Septicämie Famen 
2 Fälle mit tödtlichem Ausgange vor. 

An Abdominaltyphus erkrankten 283 Mann 
—3,0%0 der Iſtſtärke (1892/84 : 2,160%/05 1879/82 : 
4,800; 1874/79 : 7,49%,,) und ftarben 21. Die 
Sterblichkeitsziffer iſt ſeit 1874/75 in ftetiger Abnahme 
begriffen. Während die Hauptwaffengattungen nur 

geringe Erkrankungsziffern und unter fi nur ganz 

unweſentliche Unterjchiede (zwiſchen 1,65 und 4,46%,0 

der Iſtſtärke des betreffenden Truppentheils) zeigen, 
ergeben fi) für die Militärkranfenwärter 27,77 und 

für die Lazarethgehilfen 27,69%, Erkrankungsfälle. 
Außer diefen Erkrankungen des Wärterperjonals kamen 

noch 10 Anftedungen von Kranken in Lazarethen 
(Hausinfektionen) vor. Die durhichnittliche Behand- 

Yungsdauer eines Typhuskranken betrug ca. 60 Tage; 

geheilt wurden 111, e8 jtarben 21 und 136 gingen 

anderweitig ab, jo daß 7,80%/, aller abgelaufenen Fälle 

tödtlich endeten. 

Bon Wechjelfieber wurden 131 Fälle=1,39%/yo 
der Armee-Iſtſtärke beobachtet, die geringjte Erkran— 
fungsziffer jeit 1874/75, die Mehrzahl der Erfran- 

kungen Fam im Sonmer vor, namentlich im Mat und 

Juni; 50%, aller Fälle in Germersheim. Ruhr it 

bei bayriiden Truppen nur in Lothringen beobachtet. 
Der afute Gelenfrheumatismus nahm in 

ver Berihtsperiode noch mehr wie früher an Häufig: 
keit zu; don 8,1%/,, der Armee» Sitftärke im Jahre 
1578/79 ijt die Frequenz dieſer Krankheit bis auf 

19,5 %0 1: 3. 1885/56 geitiegen. Bon 1901 Kranken 
ſtarben 6. 

war 23,4 Tage. 

Erkrankung des Herzens, in 6%/, Lungen- und Bruft- 

fellentzündung als Somplifatiou beobachtet. 

Der Gejammtverluft der bayerifchen Armee durch 

akuten und chronischen Gelenfrheumatismus und Gicht 

belief jich in der Berichtszeit an 205—= 2,17% der 

Sititärfe, davon waren 8 gejtorben, 51 als invalide, 
die übrigen als dienſtunbrauchbar entlafjen. 

Die durcchichnittliche Behandlungsdauer 
In 10%/, des Zugangs wurde eine 

Bon Hitzſchlag find 59 Fälle aufgeführt, Trichi= | 
noſis wurde in dev bayerifchen Armee noch nie ber 
bachtet. 

Der Gefammtzugang an Krankheiten des Ner: 

venſyſtems betrug 595, wovon 7,06%, an Geiftes- 
frankheiten und 11,43%, an Gpilepfie litten. 20 
ſtarben. 

13 980 Mann = 147%,, der Iſtſtärke gingen mit 
Krankheiten der Athmungsorgane hauptſächlich 
in den Wintermonaten zu. Bon 14236 im Ganzen 

Behandelten jtarben 119. Der Gefammtverluft der 
Armee durch diefe Krankheiten belief fi) auf 1084 

Mann=11,49%/, (1882/84 auf 10,5 %,,) der Iſtſtärke, 

davon 140(=38,5%, aller Verftorbenen) Todte (in 

und außer militärärztlicher Behandlung). Won 1132 

Zungenentzündungen endeten 34 tödtlih; 64%, 
An Bruſt-⸗ der Fälle fielen in die Wintermonate. 
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fellentzündung wurden 506 behandelt und find 
19 gejtorben ; die Erkrankungsziffer des Sahres 1885/86 - 
war die ungünſtigſte ſeit 12 Sahren (5,9 gegen 3,0 

—4,80/0 der Iſtſtärke), während welcher Zeit 0,22% 
der Armee diefer Krankheit erlagen. Bon 430 Fällen 
von Lungenblutung akuter Miltartuberkulofe und 
chroniſcher Lungenſchwindſucht ftarben 64 und gingen 

304 anderweitig ab, 27 wurden geheilt. An phthi— 

ſiſchen Lungenleiden ftarben im Durchſchnitt von 
— 



einer Scharlachepidemie jpricht für 

® 

12 Jahren 0,9219 der Iſtſtärke, in den Berichts- 
jahren 0,82 und 0,91%), und zwar 82 Mann an 
Lungenſchwindſucht, 76 an chronischer Lungenſchwind— 
ſucht, und 6 an akuter Miliartuberkulofe. 

Wegen Krankheiten der Girfulationsorgane 
wurden 1904 Mann behandelt, wovon 6 ftarben; 

außer militärärztlicher Behandlung ftarben 3. Seit 
den lebten 4 Zahren macht fich eine beträchtliche Zu- 

nahme der Herzleiden um mehr als das Doppelte und 
Dreifahhe bemerkbar. Der Geſammtverluſt der Armee 

in Folge von Herzleiden betrug 454 Mann—4,80/0 
der Iſtſtärke. 

Von Krankheiten der Ernährungsorgane 

kamen 23 035 — 244,24°/,, der Iſtſtärke in Zugang, 

darunter 10 618 Mandelentzündungen. Bon ſämmt— 
lihen Erkrankten jtarben 26. — Eine auffallend er— 
höhte Zugangsziffer von Halsentzündungen in der 
Garniion München-Nymphenburg kurz vor Ausbruch 

eine Infektioſität 

der Mandelentzündungen. 
Don 776 Kranfheiteu der Harn= und Ge— 

ſchlechtsorgane (ausſchl. venerijche) jtarben 7, ſo— 

wie 1 außer militärärztlicher Behandlung. 
Die veneriihen Krankheiten zeigten eine 

nicht unbeträggtliche Abnahme. Es gingen 3284 Mann 
—34,820/0 der Iſtſtärke damit zu (1874/82 : 39,1 
und 1882/34 : 40,12%/,,), darunter 805 mit konſti— 

tutioneller Syphilis. 
Mit Augenfranfheiten gingen 3260 Mann — 

34,53 %/,, der Sitjtärke, darunter 11 mit contagiöjen, zu. 
Die Zahl der Ohrenleiden iſt jeit 1876 in 

fonjtanter Zunahme begriffen und betrug 1885/86 
mehr als das Doppelte gegen früher. Es erkrankten 

1777 Mann =18,5%/,, der Iſtſtärke, der Totalverluft 

der Armee an ſolchen Krankheiten betrug 259 Mann 

(Garunter 2 Todte) =2,75%/,, der Sititärke. 

Unter 16417 mit Krankheiten der äußeren 

Bededungen in Zugang gekommenen Mannjchaften 
- waren 81,4%), mit Furunkel und PBanaritien, 17,49/, 

mit eigentlichen Hantkranfheiten behaftet. 
Wegen Krankheiten der Bewegungsorgane 

ſtanden 4439 (davon 8 gejtorben), wegen mechanijcher 
Berlegungen 24838 (davon 7 gejtorben) Patienten 

in Behandlung. Bon fonftigen Krankheiten kamen 

* 

16 Selbſtmordverſuche und 2 Selbſtverſtümmelungen 

vor; von 17 Selbſtmordverſuchen (einſchl. 1. Ver- 
- bliebener) hatten 2 einen tödtlichen Ausgang. 

Von den 100 274 Kranken wurden 93 634 geheilt, 
257 ftarben, 4494 gingen anderweitig ab und 1889 
Mann verblieben. 
Im Verhältniſſe zur Sititärke der Armee find 

2,73%, geitorben, 36 %/,, der Armee gingen als dienjt- 
unbrauchbar, davon die meiften wegen zu ſchwach 
gebauter Bruft, chronifcher Leiden der Lungen und 

des Bruftfells, afthmatijchen Anfällen und Bluthujten 
ab, 3,11%, (darunter mehr als die Hälfte wegen 
Unterleibsbrüchen) jchieden als halb-, 6,82°/, «als 
ganz invalide aus. Die Sterblichkeit bei der Armee 

551 

war in der Berichtsperiode weſentlich günftiger als 

früher. Es jtarben in und außer militärärztlicher 

Behandlung durch Krankheit in den Jahren 1832/83 

bi3 1885/86: 3,615 2,975 2,855 und 3,240%/,,, in der 
Zeit 1874/84: 4,13 9/99. Einſchließlich dev Selbftmorde, 

welde 52=0,55%/, und der Todesfälle durch Ver: 

unglüdungen, welche 25=0,270%/,, der Iſtſtärke be- 

trugen, belief fih die Gejammtiterblichkeit der Armee 

1854/86 auf 3,86%/9 gegenüber 5,230/00 für 1874/34. 

Bezüglich der verichiedenen Krankheiten trafen von 

100 Todesfällen während der beiden Berichtsjahre 

auf Scharlah und Maſern 2,35%, auf Roſe 0,67, 

Diphtherie 1,68, Abdominaltyphus 8,40, akuter Gelenk— 

rheumatismus und Gicht 2,69, Lungenentzündung 

11,74, Lungenſchwindſucht 27,52, Bauchfellentzüindung 

5,37, Nierenleiden 2,34 und Knochen- und Gelent- 

entzündung 2,69%). 

Heterinär-polizeiliche Maßregeln. 

Oeſterreich-Ungarn. Die Kal. ungarifche Geebe- 
börde zu Fiume hat auf Grund des gemeldeten Er— 
löfhens der Pockenkrankheit unter den Schafen und Ziegen 
auf Eypern (vgl. Veröffentl. ©. 519) die Einfuhrbejchrän- 
fung, unter Aufrechterhaltung der beftehenden allgemeinen 
veterinären Vorſchriften, am 25. Auguft d. 3. wieder auf- 
gehoben. 

(R.A. Nr. 229 vom 7. September 1888.) 
Kiederlande Zufolge einer im „Nederlanpdfchen 

Staatöfurant” veröffentlichten Bekanntmachung Des 
Königlidy niederländiichen Mtinifters des Innern von 
21. Auguit d. S. ift die Ein- und Durdfuhr von 
Schweinen, von frifhem und geſalzenem Schweinefleifch, 
jowie von ungefchmolzenem Kett, Klauen, Miſt und 
anderen Abfällen von Schweinen nad) den Niederlanden 
verboten worden. 

Die Kommiffare in den verfchiedenen Provinzen find 
ermächtigt, Dispenfation von dem Verbot unter nad)- 
ftehenden Bedingungen zu ertheilen: 

a) die Art und Menge der ein- oder durchzuführenden 
Gegenstände und die Herkunfts- und Beltimmungsorte 
find anzugeben, 

b) es ift der Nachweis zu führen, daß die ein- oder 
durchzuführenden Gegenſtände nicht aus einem von an- 
fteenden Stranfheiten, denen Schweine ausgefeßt find, 
heimgeſuchten Drte kommen, 

e) die Güter müfjen gehörig verpadt oder zugedeckt 
und dürfen beim Transport nit mit Vieh in Berührung 
gefonmen fein. Diefelben find in dem Fuhrwerk over 
Fahrzeug in befonderen nicht für den VBiehtransport be— 
ftimmten Abtheilungen unterzubringen, 

d) im Sntereffje der Abwehr von Anſteckung können 
außerdem für jeden befonderen Fall aus Anlaß Tofaler 
und anderer Umftände durch die Kommifjare des Königs 
befondere Vorfihtsmaßregeln für Den Zransport, Das 
Lagern und Behandeln der ein- oder durchzuführenden 
Gegenſtände vorgejchrieben werden. 

Aledizinalgefehgehumg ꝛc. 

Preußen. Weg. Bezirk Liineburg. Polizei-Ver— 
ordnung, betr. die Verladung von Wiederkäuern 

und Schweinen nach den Nordjeehäfen. 
Bom 22. Zuli 1888. 

(Amtbl. d. Kol. Peg. z. Lüneburg. ©. 407.) 
Zur wirkfameren Verhütung der Verſchleppung an- 

jtecfender TIhierfeuchen nad bezw. aus den Nordjeehäfen 
erlafje ih) unter Aufhebung der Bolizei-Berordnung vom 
12. März d. 38. betreffend die VBerladung von Wieder- 
fäuern und Schweinen auf Eifenbahnen nad) den Nord— 
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jeehäfen (Amtsblatt ©. 148) auf rund der 88 2, 18, 

20 und 66 Nr. 4 des Reichsviehſeuchengeſetzes vom 

23. Zuni 1880 und unter Bezugnahme auf Die 88 6, 12 

und 13 der Königlichen Verordnung vom 20. ©eptember 

1867 betreffend die Polizeiverwaltung in den neu er- 

worbenen Kandestheilen, jowie auf $ 137 des Geſetzes 

über die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Zuni 

1883 mit Zuftimmung des Bezirksausfhuffes für den 
Umfang des Negierungsbezirts folgende Polizei-Ber- 
ordnung. ’ 

$ 1. Wiederfäuer und Schweine dürfen erjt dann 
auf Eifenbahnen oder in Schiffögefäßen nad) den Nord- 
jeehäfen verladen werden, wenn diejelben unmittelbar vor 
der Verladung von eimem beamteten, oder einen dazu 
von der PVolizeibehörde beauftragten privaten approbirten 
Thierarzt unterfucht und gejund befunden find und eine 
Beihheinigung darüber vorgelegt wird. 

$ 2. Die Befheinigung hat der Begleiter der zu ver— 
fendenden Thiere oder der Schiffsführer während Des 
Transports bei fi) zu führen und den mit der Weber: 
wahung der Durdführung der Beitinmungen im $ 1 
beauftragten Organen der Polizei auf deren Verlangen 
vorzuzeigen. 

$ 3. Bumiderhandlungen werden fofern fie nicht nad) 
8 66 Abf. 4 des Neichöviehfeuchengefeßes vom 23. Zuni 
1880 oder nad) ſonſtigen gejeglichen Beftimmungen eine 
höhere Strafe zur Folge haben mit Geldftrafen bis zum 
Betrage von 60 ME, an deren Stelle int Unvermögens— 
falle entjprechende Freiheitsftrafe tritt, beitraft. 

$ 4. Dieje Polizei-Verordnung tritt mit dem 1. Auguft 
1888 in Kraft. 3 

Lüneburg, den 22. Zuli 1888. 
Der Negierungg-Präfident. 

Sn Vertretung: dv. Maffow. 

Desgleihen. Rundſchreiben, befr. die Ausführung 
vorftehender Holizei-Berordnung. 

Dom 4. Auguft 1888. 
Hierdurch) mache ich auf die in der nächften Nummer 

ded Regierungs-Amtsblatts zum Abdruck gelangende 
Polizei-Verordnung betreffend die VBerladung von Wieder: 
fäuern und Schweinen nad) den Nordfeehäfen zur Be: 
achtung aufmerkſam und erſuche zugleich die Obrigfeiten, 
die Polizei-Berordnung durd) die Kreisblätter zur allge 
meinen Kenntniß zu bringen. 

Auch bejtinnme ic), daß die Unterfuhung der betreffen- 
den Thiere in der Regel von dem beamteten Thierarzte 
des betreffenden Sreifes auszuführen ift. Um indeß den 
Viehverjendern die Beihaffung der thierärztlichen Be— 
iheinigungen zu erleichtern, behalte idy mir vor auf des— 
falfige, durch die Dbrigfeiten mir vorzulegende, Anträge 
auch beamtete Ihierärzte aus näher gelegenen Streifen 
oder private, approbirte Thierärzte auf Grund des 8 2 
Abjah 3 des Reichs-Viehſeuchengeſetzes vom 23. Zuni 
1880 mit dieſen Unterfuchungen zu beauftragen, wenn 
die zuftändigen Sreisthierärzte von den Verladeorten zu 
entfernt wohnen beziehungsweife die Funktionen nicht 
ohne nachtheilige Verzögerung der VBerladung auszuführen 
im Stande find. 

Lüneburg, den 22. Juli 1888. 
Der Negierungs-Präfident. 

£ In Bertretung: dv. Maffow. 
An ſämmtliche Obrigfeiten des Negierungsbezirks, ein- 

ſchließlich der Königlichen Polizei-Divektion zu Gelle, jo- 
wie der Polizei - Direktionen zu Harburg (Elbe) und 
Lüneburg und an die Herren Kreisthierärzte des Bezirke. 

Schweiz. ‚Neglement, betr, die Ausrichtung von 
Bundesbeiträgen an Kantone und Gemeinden zur 

Befämpfung gemeingefährlicher Epidemien. 
Bom 4. November 1887. 

—— Der ſchweizexiſche Bundesrath, 
geſ en aa 8, Alinea 2, des Bundes: 
gejeßes betreffen apnahmen gegen gemei ährli 
Epidemien, vom 2. Juli — naar 

— beſchließt: 
Pte Le in Artikel 8 des zitirten Geſetzes vor- 

gejehenen Entfhädigungen für Unterbringung von 

*) Bergl. Veröffentl. 1886 ©. 460. 
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Kranfen, Verpflegung und ärztliche Behandlung der un- 

freiwillig internirten und der in Krankenaſylen unter: 

gebrachten Kranken, Sfolirung, Ueberwachung und Aus- 

logirung von Gefunden, Erwerböverlufte, Desinfektion und 

fanitarifche Ueberwadung des Verkehrs, namentlic) Des 

internationalen Grenzverfehrs werden dom Bunde aus- 

bezahlt, infofern den zu der VBollziehung des Geſetzes ver- 

pflichteten Behörden und Beamten hinfichtlid) der recht— 

zeitigen und vollftändigen Durchführung desjelben Feine 

Pflichtverletzung oder Nachläffigkeit zur Laſt fällt. 3 

Im ftreitigen Falle entjcheidet hierüber letztinſtanzlich 

der Bundesrath. 
Art. 2. Für Benutzung öffentlicher Gebäude, ge— 

wöhnliche Spitäter inbegriffen, zur Unterbringung von 

epidemifchen Kranken bezahlt der Bund in der Kegel feine 

Vergütung, ausnahmsweiſe nur dann, wenn eine andere 

Möglichkeit, dem Bedürfniſſe Genüge zu leilten, nad) 

weisbar nicht vorhanden war und der Kanton oder die 

Gemeinde jelbft für Benutzung folder Zofalitäten effektive 
Entihäpdigung zu bezahlen hatte, 

Art. 3. Die Wahl eines Privathaufes zur Auf- 
nahme von epidemiſch Kranfen bedarf der Genehmigung 
einer obern fantonalen Sanitätsbehörde. 

Sit folhe Genehmigung nicht der Miethe vorgängig 
eingeholt oder ift leßtere ungeachtet eines allfälligen Ein- 
ſpruͤchs der kompetenten Behörde abgejchloffen worden, 
jo wird feitens des Bundes eine Vergütung an diejelbe 
nicht geleiitet. 

Die Vergütung wird auf Örundlage der effektiv be- 
zahlten Miethſumme berechnet. 

Art. 4. Die Vergütung für vorübergehend er— 
ſtellte Bauten, d. h. für ſolche welche beſtimmt ſind, 
nach Ablauf der Epidemie wieder beſeitigt zu werden, 
wird auf Grundlage der Koſten berechnet, welche nach Ab— 
bruch derſelben und Verwerthung der Materialien der be— 
treffenden Gemeinde reell auffallen, kann aber für eine 
Baute Tr. 3000 nicht überfteigen. 

Für ſolche Bauten Eleinern und größern Umfangs werden 
von der Bundesbehörde den Santonen zu Handen der 
Genteinden Pläne mit Bejchhreibung und Koſtenberech— 
nung geliefert. 

iefe Bauten müfjen, wenn für diefelben auf Bundes- 
vergütung Anſpruch gemacht werden will, im Wefentlichen 
ven Plänen entiprechen. 

Art. 5. Bleibende Alylbauten haben Anſpruch 
auf den Bundeöbeitrag, wenn fie 

neu errichtet, oder nad) neuer Vorſchrift umgebaut, 
ipeziell zur Aufnahme und Verpflegung von anftecfenden 

Kranken im Ginne von Art. 1 des Geſetzes be- 
ftimmt, 

nad) einem aud) von der Bundesbehörde genehmigten. 
Plane gebaut werden. 

Der Bundesbeitrag für ſolche SKranfenafyle richtet ſich 
nah den DVerhältnifien, kann aber im einzelnen Fall 
Fr. 5000 nicht überfteigen. 

Gemeinden an Poſt- und Eifenbahnftationen, welche 
amtlich als folche bezeichnet find, wo auf der Seife er- 
frankte Perſonen zur ärztlichen Behandlung und Ber: 
pflegung jollen abgegeben werden können, kann der Bundes- 
rath an vorſchriftsmäßig erftellte, bleibende Aſyle noch 
eine bejondere Vergütung gewähren. 

. Die Kantone find dem Bunde gegenüber zu gehöriger 
Erhaltung folder mit Bundesbeitrag errichteten Aſyle ver- 
pflichtet und haben dafür zu forgen, daß jie erforderlichen 
Falles fofort verwendet werden können. j 

Art. 6. Koften für Beihaffung von Lofalitäten 
zur Aufnahme auslogirter Gefunder fünnen nur 
in Rechnung gebracht werden, wenn Privathäufer gemiethet 
oder eigene vorübergehende Bauten erjtellt werden mußten. 

Im erſtern alle kommt bezüglich) der Vergütung Ar- “ 
tifel 3, Alinea 3, im zweiten alle Artikel 4, Alinea 1, 
in Anwendung. 

Art. 7. Die Koften für die Beihaffung der zu Auf 
nahme und Verpflegung der Kranken nothwendigen Mobi- 
liar-egenftände fünnen befonders in Rechnung ge 
bracht werden. 

Indeſſen bezahlt der Bund feine Vergütung an diefe 
Ausrüftungsgegenftände, welche aufbewahrt werden können, 
für eine betreffende Gemeinde je nur einmal mit Aus 
nahme neuer, nothwendiger Ergänzungen. 
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Orte übliche 
ortes verwendet wird: für einen ganzen Tag Fr. 30, für 

Ueber diefe Gegenftände find beſondere Verzeichniſſe 
zu führen. 

Art. 8. Der Bund betheiligt fih an den Kojten für 
Berpflegung und und Wartung) und ärztliche 
Behandlung folder Kranken, welche von der kompe— 

 tenten Behörde, fei es internirt, fei e8 in ein Krankenaſyl 
verſetzt, und folcher Gefunden, welche von ihr auslogirt 
oder internirt werden mußten und welche überdieß be- 

dürftig find. 
Der Entſcheid über die Frage der Bedürftigkeit ift 

Sache der zuftändigen Fantonalen Berwaltungsbehörde. 
Die Koften für Verpflegung, fowie diejenigen für ärzt- 

liche Behandlung mit Inbegriff dev Medikamente werden 
nad) den Anfähen und Taxen vergütet, welche von den 
Kantonsbehörden in ihren bezüglichen Bollziehungsverord- 
‚nungen fejtgeitellt werden. 

Art. 9. Die Koften für zeitweife ärztliche Meber- 
wehung der Sfolirten und der Auslogirten werden 
nad) den gleichen Grundjäßen vergütet, wie die ärztliche 
Behandlung der in Krankenaſylen untergebrachten Kranken. 

Art. 10. Die Bemeflung der Entjhädigung, welde 
(gemäß Art. 5 des zit. Gejekes) Gejunde, die auslogirt 

oder internirt werden und bedürftig find, für die in- 
folge der amtlihen Maßregeln in ihrem Er- 

werbe erlittenen Berlufte beanſpruchen, ift Sache der 
- zuftändigen fantonalen VBerwaltungsbehörde. 

Die Vergütung wird nur für nachgemwiejene, effektiv 
bezahlte Entſchädigungen audgerichtet. 

Art. 11. Die Desinfektion foll in allen Theilen 
den Anordnungen und Vorſchriften entjprechen, welche der 
Bundesrath gemäß Art. 6 des Geſetzes für die verjchie- 

denen Epidenien zu erlaſſen hat. 
Koften, weldye aus Vorfehren entjtehen, die von der 

genannten Behörde nicht worgefchrieben find, werden bei 
der Beraütung nicht berücfichtigt. 

Die Bergütung tritt nur ein für Die von den Ganitäts- 
. behörden amtlich angeordnete, von der Gemeindebehörde 
durchgeführte und ärztlicy Fontrolirte Desinfeltion. 

An die Koften für Apparate, welche, einmal ange: 
ihafft, aufbewahrt werden fünnen, wird je nur einntal 

- Vergütung geleiitet. 
ie Koften für Desinfektionsmaterialien werden auf 

Grundlage der zur Zeit für die betreffenden Materialien 
geltenden Preife, die Kolten für die amtliche Desinfef- 
tionsausführung nad) Maßgabe der in den betreffenden 
Gemeinden für öffentliche Arbeiten analoger Art üblichen 
Taren vergütet. 
Art. 12. Bei Vergütung der Koften für die fanita- 

riſche Heberwadhung des Grenzverkehrs werden 
nur diejenigen Perjonen und Dienftleiftungen in Bered)- 
nung gezogen, welche durch die in Art. 7 des zit. Geſetzes 
borgefehenen Verfügungen des Bundes verlangt werden. 

Der zuläffige Honoraranfab für den mit der janita- 
riſchen Ueberwachung beauftragten Arzt beträgt, wenn er 
am Orte wohnt, für einen ganzen Tag Fr. 25, für einen 
halben Tag F 12; für einzelne Dienſtleiſtungen die am 

efuchstare; wenn er außerhalb feines Wohn- 

einen halben Tag Sr. 15, nebit Vergütung der Trans: 
portkoſten. 

Art. 13. Die Entſchädigungsforderungen an den Bund 
find von den Gemeindebehörden, nad) Hauptrubrifen aus- 

geſchieden und mit den Belegen für die gemachten Aus: 
gaben verfehen, ſammt einem Berichte über die Epidemie 

und die bezügliche Thätigfeit der Behörde der betreffenden 
Kantonöregierung einzureichen, welche bie Rechnungen, 
beziehungsweife Forderungen, auf Grundlage ber gejeb- 

lien Vorſchriften prüft und diefelben mit ihrem gutacht⸗ 
lichen Berichte an den Bundesrath einbegleitet. 

Die Friſt, innerhalb welcher die Eingabe der Forde— 
rungen ftattzufinden hat, wird jeweilen nad) Ablauf einer 
Epidemie vom Bundesrathe beftimmt, welcher fid) aud) 
vorbehält für die Rechnungsſtellung und Beriterflattung 
ein verbindliches Schema aufzuitellen. 

Art. 14. Vorftehendes Neglement tritt fofort in Kraft 
und ift in die amtlidye Geſetzſammlung aufzunehmen. 

Bern, den 4. November 1887. 
Sm Namen des fehweizerifhen Bundesrathes, 

Der Bundespräfident: un j 
Der Kanzler der Eidgenofjenihaft: Ringier. 
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Das vorjtehende Reglement ift den eidgenöffiichen 
Ständen mit nachſtehendem Kreisſchreiben vom 4. No— 
vember 1887 überſendet worden: 

Der Schweizeriſche Bundesrath an ſämmtliche 
eidgenöſſiſche Stände. 

Getreue, liebe Eidgenoſſen! 

In Vollziehung des Bundesgeſetzes betreffend Maß— 
nahmengegengemeingefährliche Epidemienüber— 
geben wir Ihnen unter heutigem Datum das in Art. 8, 
Alinea I, vorgeſehene Reglement, welches die Grundſätze 
feſtſtellt, nach denen die in Art. 5, 6 und 7, Alinea 3, 
zugeficherten Vergütungen vom Bunde übernommen und 
bezahlt werden jollen. 

Zugleich aber laden wir Sie ein, und auch die Voll: 
3ehn ng8: Verordnungen einzureichen, welche nad) 
Irt. 10 des Epidemiengejeßes in den Kreis der Fanto- 

nalen Rechte und Pflichten gehören. 
Um die, in obgenanntem Artifel 10 vorgejehene Ge- 

nehmigung zu erleichtern, die fchriftlichen Unterhandlungen 
abzufürzen, und um die, bei der Vielgeftaltigfeit und dem 
intenfiven Verkehr unferes Vaterlandes ganz bejonders 
nöthige Uebereinjtimmung der Fantonalen Maßregeln zu 
fördern, halten wir uns für verpflichtet, Shnen die Stand- 
punfte näher zu bezeichnen, von welden wir Shre Vor- 
lagen zu beurtheilen gedenken. 

Behörden. Es ift nothwendig, da in der Voll— 
ziehungsverordnung die Behörden bejtimmt bezeichnet 
werden, welche mit der Ausführung der gejeblichen Vor— 
Ichriften und Anordnungen im Kanton, jowie in den ein- 
zelnen Genteinden betraut und für diejelbe werantwort- 
lid) find. 

Anzeige. Die in Art. 3 des Epidemiengeſetzes ge- 
forderte unverzügliche Anzeige foll bei Cholera wenigſtens 
in den erjten 12 Etunden, bei den übrigen in Art. 1 ge 
nannten Krankheiten wenigſtens in den eriten 24 Stunden 
nad) der Wahrnehmung des Strankheitsfalles jtattfinden. 

Spitalbehandlung. Art. 4, Ulinea 2. Die amt- 
lihen Eingaben, welche im Sahre 1854 gemacht worden 
find, zeigen eine fehr große Verfchiedenheit der An— 
ihauungen. Während viele Gemeinden ganz zweckmäßige 
Abjonderungsiofale bereit hielten oder einzurichten ſich 
anfchickten, haben andere Gemeinden Räumlichkeiten und 
Einrichtungen vorgefhlagen, weldhen alle und jede Be— 
dingungen für eine humane Sranfenpflege fehlten. Wir 
find der Anficht, daß ein Nothipital wenigitens folgende 
Eigenschaften befigen muß: 

Es fol nit in Häufermaffen, noch auch ſehr einjam 
liegen und gutes Waſſer haben; 

eö fol in feinen Räumlichkeiten, fowie in Menge und 
Beichaffenheit des Waffers, des Mobiliars und bejonders 
auh der Desinfektiongeinrihtungen den gegenwärtigen 
Anforderungen an ein Sranfenafyl entjprechen, 

auch muß dabei für ärztliche Hülfe und flv Wart- 
perjonal genügend gejorgt fein. 

Sfolirung. Art. 4 des Epidemiengeſetzes. Die Be— 
griffe find erwiefenermaßen jehr jhwanfend und die Un- 
genauigfeit ift gefährlich, beim beiten Willen eine Selbſt— 
täufhung. Unvolftändige Sfolirung iſt ein Widerjprud) 
in ſich jelber. Nur aus den Grunde, weil die wirkſame 
Sfolirung mancherorts unmöglid) it, find überhaupt Ab- 
fonderungslofale und Nothipitäler erforderlich. 

Zur „gehörigen Sfolirung“ eined Kranken in jeiner 
Wohnung halten wir für unerläßlid: 

daß er ein Zimmer für fid) allein oder nur mit anderen 
gleihen Kranken gemein habe und darin eingejchlofjen fei; 

daß diefes feine Fenſter in's Freie habe, auch nad) 
feiner ganzen Bejchaffenheit und Einrichtung als Kranken— 
zimmer brauchbar jei; 

daß die Perfonen, welche Abwart und Krankenpflege 
beforgen, mit dem Kranken in feinem Zimmter oder in 
einem anftoßenden, in gleicher Weiſe verjchlofjenen Zimmer 
verbleiben, nicht mit den übrigen Hausbewohnern ver: 
fehren und feinen Gejhäften nachgehen. Dieje lebtere 
Forderung ericheint und nöthig bei Fledtyphus und Boden, 
nicht aber bei Cholera. 

Der Austaufh von Gefäßen, Lebensmitteln und Ge— 
brauchögegenftänden joll vor der Thüre deö Kranken— 
zimmerd, ohne unmittelbaren Verkehr der Perjonen und 



unter Anwendung paffender Desinfektion (Gintauchen der 

leeren Geſchirre in kochendes Waſſer) ftattfinden. 

Die Jſolirung muß eingehalten werden, bis der Krank— 

heitsfall ganz abgelaufen und bis Die Desinfektion in 

ihrem ganzen Umfange vegelvecht und vollftändig aus— 

geführt worden ift. 
Die Auslogirung Gefunder, Art. 4, Alinea 2, 

hat nad) dem Waßftabe unferer Beurtheilung ftattzufinden: 

wenn der Kranfe nicht gehörig ifolirt werden Fan, 

oder au), bei drohender Gefahr, aus Wohnungen, welche 

befonders übervölkert und unreinlid) gehalten find, ganz 

bejonders aus Häufern, welche ſich als Anftedungsherde 
erwiejen haben. | 

Die Ueberwahung, Art. 4, erſter Abſatz, iſt als 
nothwendige Ergänzung der Iſolirung wie der Auslo⸗ 
girung aufzufaſſen und ſoll ſich erſtrecken: NN. 

auf die Bewohner eines Haufes, in welchem ein Kranfer 
gehörig ifolirt ift, und zwar während der ganzen Krank: 
heitsdauer und naher noch 3 Wochen; 

auf die Familie eines Erkrankten; 
auf Viafjenquartiere. i 
Die Ueberwaͤchung kann durch Hausbeſuche eines von 

der Behörde hiezu beſtellten Arztes oder, wo es ſich um 
Einzelne handelt, durch deren VBorftellung im Haufe diejes 
Arztes jtattfinden. 

Diefe Auslogirten können ihren Gefchäften nachgehen, 
jo lange fie gefund und unverdächtig find. pi 

Kinder aus Pocken- und aus Fletyphushäufern müfjen 
von der Schule und Kirche zurückgehalten werden. 

Freiwillig Auslogirte, Choleraflüchtlinge ꝛc. ſind, in 
gleicher Weije, jedod) auf ihre eigenen Koſten, zu fon- 
tyoliren. 

Als Aerzte können wir nur ſolche anerkennen, welche 
den eidg. Befähigungsausweis bejiken. 

Die Vorſchriften über Desinfektion, ebenjo die- 
jenigen über Kranfen- und Leihentransport und 
über die Berfehrsanftalten hat das Geſetz in Art. 6 
und 7 unmittelbar dem Bunde zugewiefen, damit Diejer, 
dem rafchen Gange der Wiſſenſchaft und Technik folgend, 
jeweilen erſt beim Auftreten einer Epidentie möglichit zeit: 
gemäß und gleichartig vorgehe. 

Wir haben Shnen deshalb hierüber Feine Vorſchläge 
zu machen und die verſchiedenen Fantonalen Einrichtungen 
gegenwärtig nicht zu berühren und vertrauen auf die Wad)- 
jamfeit Shrer Sanitätsbehörden, welche nicht ermangeln 
werden, veraltete Vorſchriften rechtzeitig zu erneuern. 

Nachdem wir die, der Meinungsverfchiedenheit vor— 
zugsweije unterworfenen Begriffe der Nothipitäler, der 
Sfolirung und der Auslogirung einer nähern Beltimmung 
unterworfen haben, verweilen wir Cie in allen anderen 
auf den klaren Wortlaut des Geſetzes felber und laden 
wir Sie noch ganz befonders ein, allen Maßregeln der 
öffentlichen Gejunpdheitspflege, als der einzigen zuverläffigen 
Prophylaris gegen Epidentien, Shre ernite Aufmerkjamteit 
und Arbeit zuzuwenden. 

Im Uebrigen benügen wir den Anlaß, Sie, getreue, 
liebe Eidgenofjen, fammt uns den Moöchtſchutze Gottes 
zu empfehlen. 

Im Namen des Schweizerifhen Bundesrathes, 
Der Bundespräfident: Droz. 

Der Kanzler der Eidgenofjenfhaft: Ringier. 

Schweiz. Vollziehungsverordnung zu den Bundes: 
gejeßen über polizeiliche Mafregeln gegen Vieh— 
jenchen vom 8. Februar 1872, 19. Zuli 1873 und 

1. Suli 1856, 
Vom 14. Dftober 1887. 

Die dorgenannte VBollziehungsverordnung ift an Stelle 
der Vollgiehungsverordnung vom 17. Dezember 1886 mit 
dem 1. Sanuar 1888 in Kraft getreten. Die Abweichung 
der neuen Verordnung von der früheren bezieht ſich wejent- 
ih auf nachstehende Punkte: 

Dem Landwirthichaftsdepartement Liegt fortan ob: 
1. Die Genehmigung des bisher von Bundesrath feit- 

gejeßten Formulars für die Kontrolle der Paſſirſcheine 
durch die Viehinſpektoren (Art. 3); 
er 2. der Erlaß der Vorſchriften für Die Reinigung und 
Vesinfektion, jowie für die hierbei zu verwendenden Mittel 
(Art. 41 und 74); bisher hatte der Bundesrath für jede 
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Eifenbahnwagen und Schiffe bejtinnmte Verfahren vor— 
gefchrieben; 

3. der Erlaß von Beihränfungen des Grenzverkehrs 
behufs Schußes des einheimischen Viehſtands, foferne die 
Gefundheitöverhältniffe des Viehftands der benachbarten 
Länder Died erfordern (Art. 98). 

Den einzelnen Kantonen liegt dagegen ob: 
1. Der Erlaß von VBorfchriften behufs Regelung Der 

Sömmerung und Winterung des Groß- und Stleinviehs 
(Art. 82) — bisher vom Bundesrath 

2. die Kontrole über die zur Unterdrüdung der Wuth- 
- franfheit erlafjenen Borfchriften des Art. 31 des Geſetzes 
von 8. Februar 1872 (Art. 57). 

einzelne Seuche, beziehungsweife für die Desinfektion der 

Bereinfaht find die Vorfchriften für die Schlachthäuſer 
und Mebgereien (Art. 80, frühere Art. 100 bis 104). 

In Wegfall kommen die VBorfchriften betreffend: 
1. Die Beauffihtigung des Verſcharrens 2c. der Ka- . 

daver durd die Viehinſpektoren (früherer Art. 39); 
2. da8 Verbot chirurgiſcher Dperationen an rauſch— 

brandfranfen Thieren und der Tödtung ſolcher Thiere 
mittelſt Blutentziehung (desgl. 77); 

3. die Untertuhung der Thiere beim Verfauf außer: 
halb der Marktorte durd) die zuftändigen Gefundheits- 
polizeibeamten (Deögl. 96); 

4. das Verbot des Treibens von Schweinen auf 
Straßen und Wegen (desgl. 99); 

5. die thierärztliche Unterſuchung des jchweizeriichen 
Viehs nad) der Sömmerung oder Winterung in einem 
benachbarten Lande (desgl. 108); 

6. die Anjtellung von bejonderen Kantonsthierärzten 
(desgl. 125); i 

7. die Vorſchrift, nad) welcher in jedem einzelnen Fall 
von Milzbrand, der Ort aufgeſucht werden follte an 
welchem ver Wilzbrandbacillus als der Erreger der Kranf- 
heit vorfommt (desgl. 72); 

Ferner fann fortan ein Gefundheits- und Urfprungs- 
ſchein für Kleinvieh ein und desfelben Eigenthümers nad 
pen gleichen Beltimmungsort aud) für mehr al3 50 Stück 
ausgeitellt werden. Endlich find die genannten Scheine 
jebt bei ver Beförderung von Vieh auf Eifenbahnen und 
Schiffen in allen Fällen erforderlid, während fie nicht 
mehr in allen Fällen des Schlachtens außerhalb des Ge- 
höfts des Eigenthümers beizubringen find (Art. 10). Der 
letzte Abſatz des Art. 10 

lautete früher: 
Dieje Formulare A u. B 

gelangen jedes Mal zur Ver— 
wendung, wenn ein Thier des 
Pferde-, Nindvieh-, Schaf-, 
Hiegen- oder Ochmeinege- 
Ichlechts zum Verkauf (Ar: 
tifel 95) oder auf eine Aus— 
itellung geführt over ge- 
Ihlachtet (Artikel 101) oder 
aus feinem Snipeftionskreife 
fortgeführt wird. Ausge— 
nommen find Die in Ar— 
tifel 11 und S6 vorgeſehenen 
Fälle. 

Die Schlußbeitimmungen 
‚Strafen und die Aufhebung der früheren Verordnungen 

Die beigegebenen Formulare und Bundesrathsbeichlüjfe. 

lautet jebt: 
Diefe Formulare A u. B 

gelangen jedes Mal zur Ber: 
wendung, wenn ein Thier des 
Pferde-, Rindvieh-, Schaf: 
Ziegen- oder Schweinege— 
ſchlechts außer den Inſpek— 
tionskreis veräußert, dem 
Eiſenbahn- od. Schiffstrans— 
port übergeben, auf einen 
Viehmarkt oder an eine Aus— 
ſtellung geführt wird. Aus— 
genommen ſind die in den 
Artikeln 11, 67 u. 69, lit. b 
vorgejehenen Fälle. 
behandeln die verwirkten 

find den Aenderungen angepaßt. 
Da der Wortlaut der Vollziehungsverordnung vom 

17. Dezember 1886 einſchließlich der Formulare in ven 
Beröffentlihungen 1837 ©. 180, 193, 205, 224, 227 u. ff. 
abgedruckt ift, jo find im Nachitehenden nur die Abwei- 
Hungen der neueren Verordnung von der älteren einzeln 
aufgeführt. 

In Art. 3 ift Statt „Dem angenommenen Mufter- 
formulare (Kormular I)” zu lefen: „Maßgabe eines 
von jchweizeriichen Yandwirthichaftsdpepartement zu ges 
nehmigenden Formulars”; in Art. 10 b Abf. 1 ftatt „zwar 
für höchſtens 50 Stück derſelben“ „nur für Die 
Ihiere eines und deſſelben Gigenthümers“, und in Abf. 2 
noch „Schweinegejhlehts”: „außer den Inſpek— 
tionsfreid veräußert, dent Gijenbahn- ooder 
Schiffstransport übergeben, auf einen Vie 
‚markt. oder an. eine Ausitellung en 

— 
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Ausgenommen find die in den Artikeln 11, 67 
und 69, lit. b vorgefehenen Fälle”, 
Pi Art. 11 Abi. 1 fällt „und D* fort und in Abf. 2 

it jtatt „LO6”, „Il3 und 115° zu lefen: „S4", „90 und 
92", und in Art. 15 ftatt „E und F’: „D und E” und 
Be „113 bis 115”: „90 bis 92%. 

Sn Art. 16 Abj. 1 ift nach „oder“ einzufchalten: „jede 
weitere Ziege”, und ftatt „für eine Heerde von 50 
Stüd“ zu lefen: „nad Formular B’; im Art. 18 Abf. 2 
it nad) „auszufüllen“: „und“ einzuhalten; die Worte: 
„und mit feinem Stempel zu verſehen“ fallen fort und in 
Ubi. 3 ift Statt „86“: „67" zu lefen. 

- Sn Art. 20 Adf. 1 fällt ver Schlußfaß: „jofern auf 
Be... wird” fort. 

Sn Art. 21 fällt in Abf. 1 der Sab: „Wenn........ 
einzuhändigen“, ſowie der ganze 2. Abfaß fort; ferner 
it im 3. Abjah ftatt „und diefe Angaben ........ 
mitzutheilen“ zu leſen: „Die Kantone fünnen ver: 
langen, daß dieſe Angaben innerhalb 24 Stunden dem 
Biehinjpektor mitgetheilt werden müſſen“. 
Der bisherige Art. 22 fällt fort; die bisherigen Art. 

25 bis 44 entjprechen den neuen Art. 22 bis 43 mit fol- 
genden Abweichungen: In Art. 22 Abf. 2 (bisheriger 
Art. 23 Abf. 2) ift ftatt „nie”: „nicht“, in Art. 25 (26) 
Statt „25": „24”, in Art. 31 (32) ftatt „welches”: „von 
welchem er weiß, daß es“, ferner ftatt „25 und 26”: „24 
und 25°, in Art. 32 (33) ftatt „Diejenigen”: „die zu- 
ſtändigen Behörden”, ferner ftatt „25°: „24”, in Art. 33 
(84) ftatt „97 und 98”: „78 und 79° nnd ftatt „10”: 
19°, in Art. 34 a 12135 Abf-T) Statt „31°: ‚20° und 

in Abſ. 3 ftatt „alle vierzehn Tage im „eidgenüf- 
ſiſchen Viehſeuchenbulletin““: „Halbmonatlih int 
„Bulletin über die anftecfenden Krankheiten der Haus- 
thiere in der nn zu leſen. 
en Art. 35 (36 Abf. 1) fit Statt „25 und 26°: „24 
und 25” zu lejen, Abſ. 2 fällt fort. 

Sn Art. 36 Abf. 1 (37 Abi. 1) ift Statt „25%: „24” zu 
lefen, ferner vor „Eantonale“ einzufchalten: „Eompetente”, 
die Ziffer I ift ebenda nad) „indem“ einzufchalten und 
in niet 2 iſt ftatt „zu bezeichnen”: „feitgefeßt wird“ 
zu lefen. 

Sn Art. 37 (88) ift nah „Schußzone ift” einzu: 
halten: „wo die Verhältniffe dies erfordern“ und in 
Art. 33. (39) ftatt „unter der Aufficht des Vieh— 
injpeftor8 zu verfharren (oder durch Feuer oder 

- Shwefelfäure zu zerftören)“ zu lefen: „zu befeitigen 
oder zu zerjtören, jowie ftatt „25*: ,24“. Ferner iſt nad) 
„Sektion“: „und der Befeitigung”“ und ftatt „ebenfalls 

in die Grube zu werfen”: „mit dem Thiere zu be- 
feitigen” zu leſen. Der Schlußſatz: „Es darf....... x 

bildet in der neuen Verordnung einen eigenen Abfab. 
Sm Art. 39 Abi. 2 (Art. 40 Abf. 2) ift nad) „einer“ 
einzujchalten: „der unter Ziffer 1, 2 und 3 des Art. 24 
aufgeführten“, desgleichen in Art. 40 Abſ. 1 (41 Abſ. 1) 
nad „einer“: „der unter Ziffer 3, 8,9 und 10 des Art. 24 
aufgeführten”, in beiden Artikeln ſtatt „Krankheit“ 
Krankheiten“ und endlich in Art. 40 Abf. 2 (41 Abſ. 2) 

Bi ltatt „25": „24" zu lefen. 
An die Stelle des früheren Art. 42 ift der Art. 41 der 

Neuen Verordnung mit folgendem Wortlaut getreten: „Das 
r Ihweizeriiche Landwirthichaftsdepartement wird diejenigen 

Vorſchriften erlaſſen und den zuftändigen fantonalen Be- 
hörden zur Kenntniß bringen, welche im Falle des Auf— 

tretens der im Art. 24 erwähnten anſteckenden Krankheiten 
mit Bezug auf das Desinfektionsverfahren und die anzu- 

wendenden Desinfektionsfubftanzgen nothwendig erfcheinen“. 
In Art. 43 Ziff. 6 Abf. 2 (44 Ziff. 6 Adi. 2) fällt ‚nad‘ 

dem Grfalten“ und die bisherigen Art. 45 bis 50 fallen 
ganz fort. 
Die Art. 44 bis 77 entjprechen den bisherigen Art. 
al bis 54, 56 bis 60, 62 bis 65, 67 bis 69, TOD, 
80, 82 bis 84, 86 bis 95; die bisherigen Art. 55, 61, 66, 
0, 71, 73 bis 75, 77, 79, 81, 83 Abl. 2, 85, 92, Biff. 3 
bis 6, Art. 96, 99, 101 bis 104, 108 Abf. 2 und 125 
fallen fort. Die Art. 78 bis 81 entiprechen den bisherigen 
Art. 97, 98, 100, 105. Die Art. 74 und 82 find neu 

eingeführt. Die neuen Art. 83 bis 85 entſprechen den 
bisherigen Art. 107, 106 und 108, die Art. 86 bis 100 
‚den bisherigen Art. 109 bis 123, die Art. 101 und 102 

den bisherigen Art. 124 und 126, Art. 103 bis 105 den 
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bisherigen Art. 127 bis 129 mit nachſtehenden Abwei— 
chungen: 

Sn Art. 44 (bisheriger Art. 51) iſt ſtatt ,mindeſtens“: 
„zirta“ zu leſen; in Art. 46 Abſ 1 (53 Abi. 1) fällt 
„nach ven Erkalten“ fort, in Art. 47 (54) ift Statt „39%: 
„38 zu lejen; vor dem Art. 48 (56) fällt in der Ueber— 
ſchrift „(Art. 26—29 des Geſetzes)“ fort und in Art. 48 
it ftatt „bezeugt wird“: „nacdhgewiefen ift“ zu leſen. 

In Art. 49 (57) ift vor „Sicherheitszone": „ge: 
nügend große“ zu lefen, während der Schlußfaß: „deren 
Grenzen: „u. find” fortfält. Sn Art. 50 (58) iſt ftatt 
„IT: „49“, in Art, 52 Abi. 3 (60 Abf. 3) Statt „Das 
Schlachtlokal verlaſſen““ „aus den Schlachtlokal 
entfernt werden”, in Art. 54 Abſ.2 (63 Abſ. 2) nad) 
„gekanden®: „it: und in’Art.56 (65) ftatt-,39": „38“ 
zu lejen. 

Art. 57 (67) lautet in Abf. 1 und 2 wie folgt: „Zur 
Verhütung der Ausdehnung und Ausbreitung der Wuth 
bei Hunden iſt jeitens der Kantone die im Art. 31 des 
Geſetzes von 8. Februar 1872 vorgefehene Kontrole aus: 
zuüben. 

Die Hunde haben jederzeit ein Halsband mit einer 
Metallplatte zu tragen, welche die Zeichen enthält, aus 
denen der Sigenthümer ermittelt werden kann“. 

In Abi. a (67 Abſ. a) ift ftatt „ven Namen“: „die 
Bezeihnung” zu lefen. 

Sn Art. 58 Abj.2 (63 Abf. 2) ift Statt „LOO Tagen: 
„mindeſtens drei Monaten” und in Abſ. 3 jtatt „wenig: 
jtens 100 Tagen“: „3 Monaten”, ftatt 10": „5*, und 
endlich ebenda in Abj. 5 ftatt „ſtark“ „befchaffen, zu lefen. 

Bon Art. 60 (72) lautet der Abſ. I nunmehr wie 
folgt: „Ein als vom Wilzbrand infizirt erkanntes Grund— 
ſtück ſoll wenn möglid” während 3 Sahren weder zum 
Sutterbau, mod) zur Weide benußt werden”; ferner ift in 
Abſ. 4 Statt „20%: „15“ zu lefen und endlidy am Schluffe 
des Abj. 5 einzufchalten: „Haut und Haare derfelben find 
unbrauchbar zu machen.” 

Snadlrtı 6 AB] (76.267. 1) tb Tate „Stndi..er 
Weide”: „dürfen“, ftatt „abſperren“ „nicht veräußert 
werden” umd in Art. 62 Abſ. b (78 Ab. b) jtatt „Wagen”: 
„Fuhrwerke“ zu lefen. 

Sn Art. 63 Abf. 2 (80 Abi. 2) ift Statt „hinreichend 
abgelegt ift, damit“: „fein öffentlicher und fomit vor- 
geforgt tft, Daß“ zu leſen; in Abſ. 3 fällt dev Schluß: 
ug ruhrwert.. un) legt” fort, dagegen ift als neuer 
Abſ. 4 der 5. Abf. des feitherigen Art. SI mit der Aende— 
rung einzujchalten, daß nah) „Heilung“: „einer Heerde“ 
einzufchalten iſt. 

In Art. 64 (82) ift als neuer Abſ. 5 der Abf. 4 des 
jeitherigen Art. 85 einzufchalten: 

Sn Art. 68 Abſ. 1 (87 Abi. 1) iſt ftatt „und Laft- 
thiere”: „Laftthiere und Proviantthiere“ zu leſen. 

Sn Art. 69 Abf. a (88 Abi. a) ift ftatt „f': „e” zu 
lejen, in Abf. f fällt „und nad)........ Häuten” fort. 

31 ArE770 A.) 1 (89: Abi. 1). UfEı Ttatt UM ER zu 
leſen. 

Sn Art. 73 Ziff. 1 (92 Ziff. 1) ift Statt „Schweine 
oder friſche Häute“: „oder Schweine” zu lefen; in Abj. 4 
fällt „und frische Häute“ fort. 

Der neue Art. 74 (92 Ziff. 3—6) lautet: „Das jehweize- 
riiche Landwirthichaftsdepartement wird mit Bezug auf 
das behufs Neinigung und Desinfektion der zum Vieh— 
transporte benußten Wagen und Schiffe einzufchlagende 
Berfahren und Die dabei zu verwendenden Subjtanzen die 
ihm nothwendig ericheinenden VBorfchriften erlafjen”. 

Sn Art. 75 Abf.2 (95 Abi. 2) füllt „Sahrmarkt oder”, 
ebenda in Abſ. 5 „(Art. 22)” und in Art. 77 (95) der 
Shlußjaß: „Der Bundesrath ........ werde” fort. 

Sn Art 79 Ab7. TAI AHT. 1) tft nad „werden" 
einzujfchalten: „ſowie au den Eifenbahnftationen, auf wel- 
hen ein lebhafter VBiehverfehr ftattfindet”, dagegen fällt 
der Schlußfaß: „ebenso ........ jtattfindet”, fort. 

Der neue Art. SO entfpricht den bisherigen Art. 100 
bis 104 und lautet wie folgt: „Die im Art. 10 des Ge- 
jeßes dom 8. Februar 1872 vorgeschriebene fanitarijche 
Kontrole der Metzgereien ſoll fo eingerichtet jein, daß fie 
einerfeits den Verkauf von geſundheitsſchädlichem Fleiſch 
verhindert, andererjeit3 anftedende Krankheiten bei dem 
Schlachtvieh entdeckt und verborgene Seuchenherde zur 
Kenntniß bringt. 
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Diefe Kontrole iſt, wo möglich, nicht bloß für die 
öffentlichen Schlachthäufer, fondern für alles zum Verkauf 

geſchlachtete Vieh einzuführen und in allen Fällen diplo⸗ 

mirten Thierärzten zu übertragen, ſofern ſich jolche zur 

Beſetzung vakanter Fleiſchſchauer-⸗Stellen anmelden. 

Nach“ „IO. Sömmerung und Ueberwinterung 

iſt als weitere Ueberſchrift vor dem Art. 82 zu leſen: 

„a) Kantonaler Verkehr” und vor dem rt. 84: 

„b) Snterfantonaler Verkehr.“ i 

Der neue Art. 82 Tautet: „Die Kantone erlafjen in 

Anwendung des Art. 11 des Geſetzes von 8. Februar 

1872 alle diejenigen Vorſchriften, welche ihnen behufs Re— 

gelung der Sömmerung und Winterung des Groß: und 

Kleinviehs auf ihrem Gebiet als nothwendig erſcheinen.“ 

Und Art. 83 wie der bisherige Art. 107, nur ift ſtatt 

"990 2,02. Jaulejen. EN. 
Der neue Art. 84 entjpricht dem bisherigen Art. 106 

nur fält in Abſ. 1 „oder D“ fort und ift jtatt „außer: 
halb feines Snfpefionöfreijes: „außer den Kanton” 
zu leſen; der Abf. 2 lautet wie folgt: „Für alle Thiere, 
welche an den gleichen Beltimmungsort geführt werden 
und dem gleihen Eigenthümer gehören, ‚kann ein Kol: 
Yeftivjchein ausgeftellt werden.” Ebenda in ‚Abi. 3 fällt 
„nad) vorangegangener Unterfuhung der Thiere“ fort. 

Sm Art. 91 Abdf. 2 (114 Abf. 2) ift nad) „Markt”: 
„oder an eine Ausftellung“ und nah „unterjtellen”: 
„Sofern dasfelbe nicht gleichen Tags und nicht über die 
Ausgangszolljtätte zurückkehrt," ferner in Abſ. 4 nad) 
„ſechs Tage“: „für die Thiere des Nindvieh-, Schaf—-, 
Biegen- und Schweinegefchlechts, und vierzehn Tage für 
die Thiere des Pferdegeſchlechts,“ und endlich ftatt „Leb- 
teren“: „Geſundheitsſchein“ zu leſen. 

In Art. 92 Abf. 1 (115 Abi. 1) ift im Schlußſatz 
ftatt „dafür“: „für einen Paſſirſchein,“ in Abſ. 2 jtatt 
„Er: ,D" A ltatt, Pe, B*rund Statte,Destel bien": „des 
Paſſirſcheins“ zu leſen. Sn Art. 96 Abj. 3 (119 Abi. 5) 
fällt „gemäß den Vorjehriften der vorliegenden Verord— 
nung” fort. Sn Art. 97 Abſ. 1 (120 Abi. 1) ift Statt 
„121”: „98" zu lefen, während in Abf. 2 der Schlußſatz: 
„Nenn... . rüdvergütet” fortfällt. 

Sr. Art. IE’AbE 151218), 1) U Teatton ihrest: 
„des“ zu leſen, und der Abf. 2 erhält folgenden Wort- 
laut: „Sofern die VBiehgefundheitsverhältnijie der benach— 
barten Länder dies erfordern, fann das jchweizerijche Land— 
wirthichaftsdepartement alle diejenigen den Grenzverkehr 
bejchränfenden Verfügungen erlajfen, welche es zum Zwecke 
der Sicherung des einheimifchen WViehftandes als noth— 
wendig erachtet.” 

In Art. 99 Abſ. 2 (122 Abf. 2) fällt der Schlußſatz: 
„und der Gejundheitsfchein ift zurüdzuziehen” fort. 

In Art. 100 Abf. 1 (123 Abſ. 1) ift Statt „VBerbraud”: 
„Verkauf“ zu lefen und vor „des Rindvieh-“: „des 
Pferde⸗“ einzufchalten. Ebenda in Abſ. 2 ift ftatt „Fleiſch 
und Fleiijhwaaren find außerdem an der Grenze“ 
zu lejen: „Friſches, zu Handelszwecken (Marktverfauf, Kol- 
portage 2c.) eingeführtes Fleiſch, ſowie Sped find außer: 
dent bei der Einfuhr”; ferner füllt: „(Art. 103)” fort; in 
Abf. 3 ift Statt „und Fleiſchwaaren“; „oder Sped,“ 
Ntatt „werden“: „wird“ zu lefen und im Abf. 4 folgender 
Schlußſatz einzufhalten: „Smmerhin kann das ſchweize— 
riihe Landwirthihhafts- Departement aud) mit Bezug auf 
dieſe Waaren, jofern befondere Berhältniffe e8 erfordern, 
diejenigen Verfügungen erlafjen, welche es zur Handhabung 
einer zweckmäßigen gejundheitöpolizeilihen Kontrole als 
nothwendig erachtet“. 

Art. 105. Unter Vorbehalt der Beſtimmungen von 
Art. 37 des Bundeögefehes vom 8. Februar 1872 und fo- 
fen die Handlung nit als gemeine Verbrechen oder 
Vergehen (3. B. Betrug, Fälſchung, gemeingefährliches 
Verbrechen gegen Leben und Gejundheit ꝛc.) unter das 
Strafgeſetz füllt und vom Strafrichter zu beurtheilen ift, 
werden von der zuftändigen Kantonsbehörde beftraft: 

1. Widerhandlungen gegen die Vorſchriften über Ge- 
jundheits- und Urſprungsſcheine (Art: 10 -21 diefer 
Verordnung) mit Geldbuße von 5-100 Franken 
(vergl. Art. 4—9 und Art. 36, Abjab 1, des Ge- 
jeßes von 1872 und, bezüglid) des Gerichtsftandes, 
Art. 3 des Geſetzes von 1873). 

2. Widerhandlungen gegen die übrigen Beftimmungen 
diejer Verordnung und gegen fernere vom Bundes: 

rathe oder feinen Organen zur Verhinderung der 

Ausbreitung und zur Vertilgung von Viehjeuhen — 

angeordnete Maßnahmen mit Geldbuße von 10 bis 

500 Franfen (vergl. Art. 36, Abf. 2, des Bunded- 

gefees von 1872 und Art. 1 und 2 des Gejehes 
von 1873). I 

Wenn derjenige, welcher fid) gegen die Gefege und 

Verordnungen zur Bekämpfung der Viehſeuchen verfehlt, 

mit Vieh Handel treibt, fo foll dies als erſchwerender Um: 

ſtand angefehen werden. f Ä 

Art. 104. Die Bollziehungsverordnung vom 20. Winter- 
monat 1872 zum Bundesgefeß über polizeiliche Maß⸗ 

regeln gegen Viehſeuchen, vom 8. Hornung 1872 (A. S. 

x, 1044); 
die vom 3. Weinmonat 1873, betreffend 

Maßregeln zur Tilgung der Maul- und Klauenfeuche 

(A. 8. XI, 365); 
die Vollziehungsverordnung vom 17. Dezember 1886 

zu den Bundesgejeßen über polizeiliche Mapregeln gegen 

Viehfeuchen vom 8. Februar 1872, 19. Suli 1873 und 

I. Suli 1886 (A. S. n. F. IX, 305); 
die Bundesrathsbeſchlüſſe } 
a) vom 11. Mai_1874, betreffend die Einfuhr von 

Schafen und Schweinen aus dem Auslande und 
den Verkehr mit jolden im Innern der Schweiz 
(A. 8. XI; 569), 

b) vom 25. Wintermonat 1875, betreffend Duarantäne- 
maßregeln für die Einfuhr von Schweinen und 
Schafen ii Frankreich in die Schweiz (A. S. n. 
F. I, 806), 

ce) vom 9. Weinmonat 1877, betreffend die Regelung 
der Vieheinfuhr aus Stalien (A. S. n. F. II, 221), 

d) vom 23. Weinmonat 1877, betreffend Sperrmaß- — 
regeln gegen die Vieheinfuhr aus Defterreih und 
dem Fürftenthum Liechtenftein (A. S.n. F. III, 223), 

e) vom 8. Zuli 1879, betreffend die Einfuhr von 
Rindvieh aus Stalien über die tejfinifhe Grenze 
(Bundesblatt 1879, III, 74) und J 

f) vom 10. Oftober 1884, betreffend Geſundheitsſcheine 
für den Viehverfehr (A. S. n. F. VII, 582); — 
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das Kreisfchreiben des Bundesrathes an die Kantons — 
regierungen, vom 24. April 1883, betreffend Maßnahmen 
zur Verhinderung der Ausdehnung der Maul- und Klauen 
feuche (Bundesblatt 1883, II, 648), F 

ſowie alle eidgenöſſiſchen und kantonalen Beſtimmungen, 
welche mit der gegenwärtigen Verordnung im Widerſpruch 
ftehen, find aufgehoben. 3 

Art. 105. Diefe Verordnung tritt mit 1. Januar 
1888 in Kraft. : 

Bern, den 14. Dftober 1887. 
Im Namen des fchweizerifchen Bundesrathes, 

Der Bundespräfident: Dro 
Der Kanzler der Eidgenoſſenſchaft: 

Die der neuen Verordnung beigegebenen Formulare 
zeigen gegenüber den bisherigen folgende Abweichungen: 

In Form. A. ift ftatt „Der unterzeihnete..... 
verhängt find”: „Der unterzeichnete Viehinſpektor be— 
zeugt, dab das oben erwähnte Thier mit Feiner anftecden- 
den Krankheit behaftet ift und daß dafjelbe aus einem 
Stalle fommt, über weldhen feine den Berfehr einjchrän- 
fenden Maßnahmen verhängt find“ und nad) „Fr. 100%: 
„(Art. 36, Abſätz 1, des Gejehes von 1872)" zu lefen. 

Sn Form. B. fällt in der Ueberſchrift „L— 50“ fort, 
ferner iſt unter der letzteren einzuſchalten: „(Seder Schein 
hat nur für eine der betreffenden Thiergattungen und nur 
für die Thiere eines und defjelben Eigenthümers Gültig: 
keit).“ Der Abſatz: „Der unterzeichnete... . bis ver ⸗ 
hängt find“ ift wie der entſprechende Abjab in Form. A. 
zu ändern mit dem Unterſchied, daß ftatt „iſt“ und 
„tommt“: „find“ und „Eommen“ zu lefen ift. Sm nächſt— 
folgenden Abſ. ift vor „Tage“: „sechs“ einzufchalten 
und unten nad) „Fr. 100” wie in Form. A zu lejen. 
Die Nücfeite von Rorm.B ift unverändert. R 

Die bisherigen Formulare C und D find in dem neuen 
Formular C vereinigt. Letzteres trägt alö Meberichrift unter — 
„Schweizeriihe Eidgenoffenihaft* „Snterfane 
tonaler Viehverkehr“. Am linken Nand dee For- 
mulars iſt von unten nad) oben zu lejen: -„Gefundheits 
jhein für die Sömmerung oder Winterung” und dar 

en 



unter: „Der Inſpektor .. . . ungültig” wie in dem big- 
herigen Form. D. — Der erjte Theil des Tertes des neuen 
Form. G lautet wie folgt: 

g SEHUEORE een. 

- Gefundheits-Schein für die Sömmerung oder Winterung 
gültig für einzelne Thiere oder eine ganze Heerde 
’ eined und dejjelben Gigenthümers). 
Bere. Nır............. 

Beltand der Heerde: Stück (in Worten): 
1) Thiere des Pferdegeſchlechts nenn. Total 
4 in. Aa a lanie ER ke 

" ſgeſchlechßtßßß Mi 
Bw, i Ziegengeſchlechts ce. Stüd. 

m). „ „ Schweinegejchledhts...cascccc.... 

Der Eigenthümer der hiere wohnhaft 
rin Gemeinde......... EEE führt 
bie obbezeichneten Thiere in | Gain B ) nad. 
—ndee FOND 
Der folgende Satz iſt gleichlautend mit demjenigen des 
Der unterzeichneteverhaͤngt find“, 
dann heißt es weiter: „Dieſer Schein ..... bringen“, 

wie in dem biöherigen Form. D, jedoch ift vor „B”: 
„A oder“ zu leſen, während der 3. Abſatz wie folgt Iautet: 
Für die Nückkehr von der Sömmterung oder Winterung 
it diefer Schein ebenfalls............ Tage gültig; derfelbe ijt 
andererſeits vom Biehinjpektor des Drtes, an weldyem die 
Thiere fi aufgehalten haben, zu vifiren, und vom In— 
haber unverzüglid) den Snfpeftor, weldyer ihn ausgeftellt 
hat, abzugeben.“ 
Die Nüdfeite auf Form. C lautet wie diejenige auf 
dem bisherigen Form. D (VBeröffentl. 1887 ©. 230) mit 
folgender Aenderung: ftatt „Heerde auf“ ift zu lefen: 
Be Bferdegefchlehts auf... Stüd 

Rindviehgeſchlechts „arena. 
„Thiere des! Schafgelhjlehte eo Sotal.“ 

Ziegengeſchlechts A 7 
: Schweinegeſchlechts „ arsccn. n 

Form. D entjpricht dem bisherigen Form. E mit folgen- 
den Abänderungen: Statt „113 und 115” (zweimal) iſt je 
„90 und 92“, und oben rechts ift unter „Tare 25 Nappen” 
zu lefen: „Supplementstare ..... .”, und darunter wieder 
nZotal..... Kappen“; jtatt „Herkunft“ ift „Herkunfts- 

Brt..... on la zu leſen und unter „Wohnort”: 
„Kanton“ einzujchalten; „des Eigenthümers“ nad Name”, 

ſowie „Bezirk”, „Staat“ fallen fort, dagegen ift den unter: 
einander gereihten Worten: „Name“, „Wohnort“, 
„Kanton“, „Provinz“ das Wort: „Eigenthümer“ von 
nnten nad) oben vorgedrucdt. Sm weiteren Tert fällt 
epizootiſchen, enzootifchen“ und „auf der Zollftätte” fort. 

Form. E entjpridt den bisherigen Form. F mit den 
bei dem neuen Form. D angegebenen Abweichungen ; 
außerdem ift vor „Tagen“: „sechs“ einzufhalten und 
auf dev Rückſeite ſtatt „Kreiſes“: „Gemeinde“ zu Iefen. 

Form. F entjpricht dem bisherigen Form. II (©. 230 
a.a.D.) nur ift ftatt „89“: „70“ zu leſen. Die bisheri- 
gen Formulare I und III, jowie das Formular auf der 
Rückſeite des bisherigen Form. C fallen fort. 

Afrika, Quarantäne- Verordnung der Negnierung 
- auf Manritins vom 6. September 1887. 

(Ordinance No. 6 of 1887.) 
Die Regierung auf Mauritius hat unter dem 6. Sep— 

tember 1887 eine, die bis dahin beftehenden gefeßlichen 
Beſtimmungen abändernde Quarantäne - Verordnung er- 
laſſen. Die Verordnung bezweckt die Abwehr von Cholera, 
Gelbfieber, Pet, Typhus und Pocken. Die Ausdehnung 
auf andere Snfektionsfranfheiten iſt vorbehalten (Kapitel I, 
Hiffer 2). — Einem jeden, die Snfel anlaufenden Schiffe 
iſt die Annäherung über eine beftimmte Grenze hinaus 
und der Verkehr mit den Lande unter Androhung von 
Geld- und Gefängnißftrafen jo lange unterfagt, bis durd) 
einen Gefundheitsbeamten die Unverdächtigkeit feitgeftellt, 
und dementſprechend freie Praftif ertheilt worden ift 

| (Kapitel II, Ziffer 7-12). — Alsbald nad) dem Eintreffen 
des Schiffes iſt dem Führer vesfelben von dem Kootjen 
ein Auszug aus der Quarantäne » Verordnung, ſowie ein 
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Fragebogen zur Ausfüllung zu übermitteln. Der Lootfe 
darf erft dann an Bord gehen, wenn er die Ueberzeugung 
von der Iinverdächtigfeit des Schiffes gewonnen hat. 
(Kapitel II, Ziffer 13). — Schiffsführer und Schiffsärzte, 
welche über den Gefundheitszuftand an Bord ꝛc. wifjentlid) 
falſche Angaben machen, werden mit Geld- und Gefüng- 
nißftrafen bedroht (Kapitel II, Ziffer 18—21). — Sowohl 
der injpizirende Gefundheitöbeante, wie der Lootſe ift be- 
rechtigt, in dem Falle, daß eine der genannten Krank: 
heiter an Bord befteht oder innerhalb der lekten 2! Tage ° 
beftanden hat, bezw. daß das Schiff in diejer Zeit Ver— 
fehr mit einem infizirten Hafen oder Schiffe gehabt hat, 
das Schiff vorläufig in Quarantäne zu verweilen (Ka— 
pitel IT, Ziffer 23). — Das Gleiche gilt für den Fall, daß 
der Schiffsführer nicht im Beſitze eines im Abgangshafen 
jeitens der Behörde oder eines britiihen Konfuls fignirten 
Sejundheitspafjes fich befindet, oder daß eimwandernde 
indijche Arbeiter an Bord find (Kapitel IL, Ziffer 24 und 
25). — Die mit thunlichfter, Beſchleunigung durch Vermit— 
telung des eriten Gefundheitsbeamten herbeizuführende, 
endgültige Entſcheidung über die Behandlung derartiger 
Schiffe ift der Gejundheitsbehörde vorbehalten (Kapitel II, 
Hiffer 26). — Sämmtliche Einwanderer-Sciffe können auf 
Anordnung der genannten Behörde fo lange in Duaran- 
täne vermwiejen werden, bis die Kleider der Pafjagiere 
und der Mannjchaft gewaschen, die Schiffsräume geräu- 
chert und die jonft etwa für nöthig erachteten Maßregeln 
auögeführt find. Leber diejenigen Schiffe, welche, ohne 
einen Arzt an Bord zu haben, aus Indien, Ceylon, den 
Straitd Gettlements, Java oder China anlangen, Fann 
in allen Füllen Quarantäne verhängt werden, dieſelbe 
darf indek den Zeitraum von 21 Tagen, von der Ab- 
fahrt des Schiffes ab gerechnet, nicht überfteigen (Ka— 
pitel III, Ziffer 31). — Geeignete Desinfektionsporfchriften 
jind von Zeit zu Zeit von der Gefundheitsbehörde zu er- 
lafien (Kapitel III, Ziffer 33). 

Für Cholera iſt eine befondere Duarantäneftation vor- 
gejehen, eine zweite für die ſämmtlichen übrigen Infek— 
tionsfranfheiten (Kapitel IV, Ziffer 35). Die Quarantäne: 
zeit beträgt für Cholera und Boden 21 Tage, für Typhus, 
Belbfieber oder andere Snfektionsfranfheiten je nad) dem 
Beihluß Der Gefundheitöbehörde zwiſchen 15 und 21 
Tagen. Der Beginn der Duarantänezeit wird von dent 
legten Todesfalle oder dem Zeitpunfte der völligen Ge- 
nejung des lebten Kranken an gerechnet. Tritt während 
der Beobadhtungszeit ein weiterer Krankheitsfall auf, jo 
beginnt die Duarantäne von neuem. Denjenigen Schiffen, 
welche aus infizirten Häfen kommen oder welche mit infi- 
zirten Schiffen Verkehr, jelbit aber feine Krankheitsfälle 
an Bord gehabt haben, wird die Zeit der Ueberfahrt auf 
die Duarantängzeit in Anrechnung gebracht (Kapitel V, 
Ziffer 43). 

Rechtſprechung. 

Vorausſetzung und Inhalt der Verpflichtung der 
Kreisperbände in Preußen zur Unterſtützung hülfs- 
bedürftiger Hebammtenbezirte. 

Urtheil des Königl. preuß. Dberverwaltungsgerichts vom 
2. Dftober 1886. 

Auf Grund des $ 180 der Kreisordnung vom 13. De- 
zember 1872 verfügte der Präfident der Negierung zu M., 
dag im tat der Verwaltung des SKreifes G. der für 
das Rechnungsjahr 1886/87 mit 450 ME. eingeitellte Heb— 
ammenunterftüßungsfonds auf 1000 ME. zu erhöhen fei, 
indem zur Begründung diefer Anordnung Folgendes an- 
geführt wurde: Sn einem Erkenntniſſe des Oberverwal— 
tungsgerichts von 9. Mai 1885 jei dargelegt, daß den 
einen Hebammenbezirk bildenden Gemeinden und Guts- 
bezirfen eine gefeßliche Verpflichtung zur Dotirung der 
Bezirföhebammen nicht obliege. Ob jie zu dieſem Zwecke 
Laften übernehmen wollten, hänge daher nad) jebiger 
Lage der Gejeßgebung von ihren freien Willen ab. Sn- 
joweit ſolche Leitungen nicht freiwillig übernonmten worden, 
werde ſonach die durch $ 3 des Gefehed vom 28. Mai 
1875 den Kreiſen auferlegte Berpflihtung eine prinzipale. 
Die Angemefjenheit der angeordneten Erhöhung des Unter- 
ftüßungsfonds anlangend, fo ſei mindeitens die Summe 
von 1000 ME. jährlid) erforderlich, un den achtunddreißig 
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Bezirkshebammen des Kreiſes diejenigen Leiſtungen an 
Ausftattung mit Büchern und Inſtrumenten, an Dienſt⸗ 
einfommen de. zu gewähren, welche die allgemeine Ver— 
fügung des Miniſters der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten 
vom 6. Auguft 1883 fordere. Der Kreisverwaltung bleibe 
überlaffen, die zu den einzelnen Hebanmtenbezirke gehörigen 
Gemeinden und Gutsbezivke in Wege der Verhandlung 
zur vollftändigen oder theilweijen freiwilligen Uebernahme 
der Verpflichtung zur Dotirung der betreffenden Hebammen 
zu bewegen. Inſoweit der Nachweis ſolcher Vereinbarungen 
geführt werden follte, werde die dem Kreiſe zur Laſt gelegte 
Hebammen -Unterftüßungsfunme um den Betrag der von 
den Gemeinden bezw. Gutsbezirfen übernonmenen Xei- 
ftungen auf jedesmaligen Antrag der Kreisfommunal- 
Verwaltung ermäßigt werden. 

Auf Klage des Kreifes ©. erkannte das Dberverwal- 
tungögericht auf Aufhebung diejer Verfügung, und zwar 
aus folgenden 

Gründen: 

In dem diesfeitigen Endurtheile vom 9. Mai 1885 
(Entjheidungen Bd. XII. ©. 167 ff.) ift dargelegt, daß 
bis zum Grlaß des Gejeßes vom 28. Mai 1875 (©.-©, 
©. 223) in den älteren Provinzen des Staates eine recht- 
liche Verpflichtung fo wenig ver Hebammenbezirke, wie 
der zu denfelben gehörigen Gemeinden und Gutsbezirke 
bezw. deren Einſaſſen und der SKreife zur Bejoldung, 
Unterftüßung 20. der Bezirfshebanımen bejtand und daß 
eine folhe für die Hebammenbezirfe oder die Dazu ge: 
hörigen Gemeinden und Gutsbezirke bezw. deren Einſaſſen 
auch nicht durch Das genannte Gejeb und die allgemeine 
Verfügung des Minifters der geiftlichen, Unterrichts- und 
Medizinalangelegenheiten vom 6. Auguft 18855 (M.-B. 
d.i. DB. ©. 211) geihaffen ti. Den Kreifen legt aber 
jenes Gejeß im 8 3 nur die Verpflichtung auf: 

zur MUnterftüßung pderjenigen Hebammen: 
bezirfe, welche die Mittel zur Ausbildung, Be— 
joldung over Unterftüßung einer Bezirföhebanme 
aufzubringen außer Stande find. 

Dieſe Gejegeöbeftimmung ift Far. Auf Grund der- 
felben fönnen von den Kreisverbänden niemals Unter— 
ftüßungen für Hebammenbezirfe gefordert werden, welche 
zur Bejoldung 2c. einer Bezirköhebanme in Stande 
find, es aber ablehnen, eine folche zu gewähren. Um auch 
für ſolche Fälle die Kreisperbände zu verpflichten, wiirde 
es eines Geſetzes bedürfen, an welchem es bis jeßt mangelt. 

Der jebige Nechtözuftand, wonach der Kreisverband 
für Die ganz oder zum Theil unvermögenden Hebammen: 
bezivte die Bejoldungen 2. der Bezirkshebammen ganz 
oder zum Theil zu gewähren hat, in vermögenden Heb- 
ammenbezirfen beim Fehlen einer vesfallfigen Verpflich— 
tung der Kreisverbände die Bezirfshebanmten aber lediglich 
auf die Liberalität der zu ihrem Bezirfe gehörigen Ge- 
meinden und Güter angewiejen find ift Fein befriedigender. 
Allein dieſem Mißſtande kann nicht durch Verfügungen 
der Behörden abgeholfen werden. Viele Kreife — nament- 
lic) in der Provinz Sachſen — haben ſich deshalb dazu 
verftanden, für ſämmtliche Hebammenbezirke ohne Unter: 
ſchied einzutreten und ſämmtlichen Bezivfshebanmen das 
Erforderliche aus Sreismitteln zu gewähren. Es ift dies 
geichehen durch ftatutarifche Anordnung nad Maßgabe 
der SS 20, 116, 176 der Kreisordnung. Für den desfall— 
figen Beſchluß it ftets, weil durch denjelben der Kreis 
für einen über vie nächiten fünf Sahre hinaus dauernden 
geitraum zu Zahlungen verpflichtet wird, welche nicht 
bloß fubjidiärer Natur find und daher im Gefeße von 
25. Mai 1875 feine genügende Unterlage finden, die Be- 
ſtätigung des Bezirksgausſchuſſes eingeholt und erſt nac): 
dem dieſe ertheilt, die landesherrliche Genehmigung er: 
beten worden. Diefe Vorgänge zeigen, daß aud die 
Königliche Staatsregierung das Gejeß nicht in der Weiſe 
auslegt, wie der Beklagte. 

Hiernach liegt dem klagenden Kreisverbande eine ge⸗ 
ſetzliche Verpflichtung zur Ünterſtützung ſaͤmmtlicher Heb⸗ 
ammenbezirke nicht ob und die auf dieſe Annahme ge 
ſtützte Verfügung des Beklagten war demnad) aufzuheben. 

Unter diejen Umſtänden bedarf es feines Eingehens 
auf die jonftigen An- und Ausführungen der Barteien, 
und kann es daher auch hier unentchieden bleiben, ob 
jelbft wenn die Nechtsauffafjung des Bellagten, daß der 

Kreis ſämmtlichen Bezirkshebammen das Erforderlihe an 
Bejoldung ꝛc. zu gewähren habe, zutreffend wäre, der 
Zwangs-Etatiſirung nicht eine Feititellung Des Bedarfs 
für jeden einzelnen Hebammenbezirk hätte vorangehen 
müjjen. | 

(Entfheidungen des Königl. Oberverwaltungsgerichts 
Bd. XIV. ©. 20.) F 3 

Kongreſſe. 
J 

Der Verein für Geſundheits-Technik Hält ſeine 
Generalverſammlung in dieſem Jahre vom 10. bis 
12. September in Düffeldorf ab. Die Sitzungen finden 
im großen Saale der Geſellſchaft „Verein“ jtatt und find 
dazu folgende Vorträge angemeldet: a J 

1. Regierungs-Baumeiſter Frings, Düſſeldorf; 
Die Kanalifation der Stadt Düſſeldorf. — 2. Referat 
über die Anlage von Friedhöfen im Weichbilde der 
Städte. — 3. Profeſſor 
Rauchverbrennung und Htauchverhütung. — 4. Bor- 
trag über die Feuerficherheit Öffentlicher Gebäude. — 
5. Dozent 8. Hartmann, Berlin: über die Ge- 
fährlichfeit des Waflergafes. | F 

Den Theilnehmern an der Verfammlung wird überdies 
Gelegenheit gegeben, eine Anzahl gejundheitstechnifcher 
Einrichtungen in Zeichnungen in einer eigenen Ausjtellung 4 
und bei Beſuch verſchiedener Anjtalten aud ausgeführt 
fennen zu lernen. 

Fiſcher, Hannover: über 

Auf dem zu vorbezeichneten Zwecke in der Zeit vom 26. 
bis 31. Juli d. J. zu Baris zufammengetretenen Kongrejje 
wurde u. a. die Frage der Behandlung des Fleiſches 
und der Mil tuberfulöjer Thiere eingehend be- 
ſprochen. Nocard, der Diveftor der ecole veterinaire zu 
Alfort, hielt zwar die Milch tuberfulöfer Kühe für unbe- 
dingt gefährlich und wollte, im Hinblik auf die Schwierig: 
feit der Erkennung der Tuberkuloſe am Guter lebender 
Kühe, in großen Städten nur abgefodhte Kuhmild trinken 
lafjen, dagegen wollte er das Fleiſch Franfer Thiere nur 
dann von Genuß ausjchliegen, wenn die SKranfheitser- 
ſcheinungen allgemein find, wenn der größte Theil eines 
Gingeweides oder Die benachbarten Lymphdrüſen ergriffen 
find. Geine Verſuche ergaben, daß der Fleiſchſaft tuber— 
kulöſer Thiere nur jehr felten infizivend wirkt. J 

Dieſer Anſicht wurde mehrfach inſofern widerſprochen, 
als das vollſtändige Verbot des Fleiſches tuberkulöſer 
Thiere verlangt wurde, gerade bei noch fetten Thieren 
müſſe man vorfichtig fein, da dieſes Fleiſch feines guten 
Ausjehend wegen häufig nicht gar gefodht oder gebraten 
auf ven Tiſch käme. I 

Auch betreffs der frühzeitigen Erfennung der Tu— 
berfulofe bei Schlachtthieren Famen widerfprechende Anz 
fichten zur Geltung. Während Nocard es für ſehr ſchwer 
hielt, zu einer abjoluten Gewißheit über das VBorhanden- 
jein der Krankheit beim lebenden Thiere zu gelangen, 
und glaubte, dag man „jehr oft ſich täufchen könne”, hielten 
andere Theilnehmer des Kongrefjes die Diagnofe für ſehr 
leicht. Nocard verlangte zur Sicherftellung der Krankheit 
Unterſuchung des jchwer zu bejchaffenden Lungenauswurfs 
der Thiere und ev. Impfung don Meerfchweindhen. (Die 
franzöfifhen Kaninchen „Lapins“ wurden don mehreren 
Seiten als weniger empfänglicy für Tuberfulofe erklärt.) 

Zum Schluſſe wurden ſeitens der VBerfammelten fol- 
gende Süße angenommen: 1. Die Gefundheitsräthe (con- 
seils d’hygiene) haben fi) mit allen anftecfenden Kran 
heiten der Hauöthiere zu befaffen, audy mit denen, welde - 
vorläufig auf den Menſchen nicht übertragbar zu fein . 
feinen. Den Kuhpoden, dem Nob, Milzbrand, der Wuth 
und Tuberkuloſe können ſich fünftig fehr wohl andere 
allgemein anſteckende Krankheiten anſchließen, welde 
ebenjo einen allgemeinen Schuß erfordern. — 2. Mi 
allen möglichen Mitteln, einſchließlich einer — 
der Intereſſenten, muß man den Grundſatz verfolgen, daß 
alles von tuberfulöfen Ihieren kommende Fleiſch zu bes 
Ihlagnahmen und vollftändig zu vernichten ſei, wie gering 
auch immer die Bedeutung der bei diefen Thieren ger 
fundenen krankhaften Erfheinungen fein möge. — 3. Mai 

Kongreß zum Studium der Tuberkulofe. ; 
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ſoll einfache Belehrungen verfafien und in den Gtädten 
jowie auf dem Lande verbreiten, in denen die Mittel an- 
gegeben werden, wie man ſich vor tuberfulöfer Infektion 
mittels der Nahrung, bejonders der Mil, ſchützen Fünne, 
und wie man die in dent Auswurf Tuberfulöfer ent- 
haltenen franfmadenden Keime zerftören könne. Diefe 
Vorſchriften follen aud auf die Wäfche, Kleider und Ge- 
brauchsgegenſtände Tuberkulöſer fi) eritreden. — 4. Die 
zur gewerbsmäßigen Beihaffung von Mil dienenden 
Wirthſchaften (vacheries) jollen einer befonderen Aufficht 
unterworfen werden, um Gicherheit darüber zu gewinnen, 
daß die Kühe frei find von auf den Menſchen übertrag- 
baren Krankheiten. (Auf den Cinwurf, daß auf dem 

der Präfident, dag man nur über „Prinzipien“ abſtimme.) 

Mermifdtes. 

Sm Kaijerlihen Gefundheitsante ift auf Veranlafjung 
des Etaatöjefretärd des Sunern eine Anleitung zur 
Sejundheitspflege an Bord von Kauffahrtei- 
ſchiffen bearbeitet worden, welche vor Kurzem im Bud)- 
handel (Verlag von Zulius Springer. Berlin) er— 
ſchienen ift. 
Anläßlich eines in Sforbuterfranfungen der Mann— 
haft beftehenden Geeunfalles des deutſchen Schooners 
Chriſtine“ hatte vor 6 Jahren das Seeamt zu Hamburg 
eine Reviſion der in den deutjchen Geejtaaten geltenden 
Berordnungen über die Ausrüftung der Seeſchiffe mit 
Nahrungs: und Heilmitteln angeregt. Da ſich im Ber- 
laufe der hierauf ftattfindenden Verhandlungen die Noth— 
wendigfeit einer Anleitung zur Gejundheitspflege und 
Sranfenbehandlung an Bord von Kauffahrteifchiffen her— 

ausſtellte, wurde int Kaiferlichen Gefundheitsamte ein be: 
züglicher Entwurf ausgearbeitet und den Regierungen der 
betheiligten deutichen Bundesjtaaten vorgelegt. Nachdem 
nunmehr deren Zuftinmung erfolgt ift, ſoll die „Anlei— 
tung” von jedem Führer eines deutſchen SKauffahrtei- 
Ihiffes auf allen Geereifen mitgeführt werden und in 

den Navigationsshulen als Leitfaden bein Iinter- 
richt in der Gefundheitspflege und der etwa er- 

forderlichen Krankenbehandlung dienen. 
Der erſte Theil des Buches behandelt die zur Er— 

haltung der Gefundheit, bezw. zur Verhütung von Krank— 
heiten und deren Weiterverbreitung emipfehlenswerthen 
Maßnahmen; u. a. haben hier Vorſchlägeé für eine ein- 
heitliche Itegelung der Schiffskoſt ihren Platz gefunden. 
Unter den Stathichlägen zur Abwehr der dent Seemann 
unterwegs und in fremden Häfen gefährlichen Krankheiten, 
wie Gforbut, Gelbfieber, Cholera ıc. ift die Vorſchrift in 
Ausfiht genommen, auf längeren Seereifen Gitronenjaft 
mitzuführen und regelmäßig zu verausgaben. 

Der zweite Theil enthält für den Schiffsführer Vor— 
ſchriften zur Behandlung und Pflege etwaiger an Bord 
erkrankter oder verleßter Perſonen; der Schiffer joll da- 
durch befähigt werden, auf Grund der in der Navi— 
gationsſchule erworbenen Vorkenntniſſe überall 
da, wo geeignete ärztliche Hülfe nicht, oder nicht bald, 
zur Verfügung ſteht, bei Verlegungen und Erkrankungen 
der ihm unterjtellten Schiffsmannjchaften zwecentjprechende 
Maßnahmen zu treffen und folgenſchwere Mißgriffe zu 

vermeiden. — 
In einer Anlage iſt ein genaues Verzeichniß des In— 

halts der von den Kauffahrteiſchiffen mitzuführenden Me— 
dizinfilte beigefügt. Außer gewiſſen Arzneimitteln, deren. 

 mitzunehmende Mengen nad) der Größe des Schiffes 
ſchwanken, find Desinfektionsniittel, Werbandgegenftände 
und einige zur Krankenpflege geeignete Lebensmittel hier 
aufgeführt. 

In weiteren Anlagen werden die int Deutschen Reiche 
- geltenden Beitimmungen, betr. die gefundheitspolizeiliche 
Kontrole der einen deuͤtſchen Hafen anlaufenden Seeſchiffe, 
und betr. Desinfektion von Seeſchiffen mitgetheilt. 

— Die Berfälfhungdertebensmittelin&hemnik 
1885/87. 

Mad) den 2. Berichte des Vereins gegen Verfälſchung 
ber Lebensmittel und zur Hebung der Hauswirthſchaft in 

Lande joldhe Ueberwachung undurchführbar fei, entgegnete | 
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Chemnitz über die Thätigfeit desfelben vom 1. Januar 1885 
bis 30. September. 1857. Herausgegeben von dem Vor— 
jißenden des Vereins 2. Friedrich. Chemnitz 1887). 

Dom! 1855! Vom 018851 Bonm!/ „1886 
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Butter und Käfe Die nad) der Neichert-Meigr 
ihen Methode in 20 verfchiedenen reinen Butterforten 
beſtimmten flüchtigen SFettfäuren ergaben einen Mittel- 
werth von 28,5 Kubifcentimeter Y/,, Itorntalalfali. Durd) 
Annoncen, in weldyen jene Firmen befannt gemacht wurden, 
die ſich unter Kontrolle des Vereins geftellt hatten und 
nachſtehende vier Punkte befolgten, konnten den Mitgliedern 
Bezugsquellen nachgewieſen werden. Die Anforderungen 
waren folgende: 

1. Unter dem Namen Schmalz, Schmelz- und Salz— 
butter nur reine Naturbutter in den Handel zu bringen; 
2. jeder Kunjtbutter oder Fettmiſchung eine Benennung 
zu geben, die jie als nicht echte Butter erfennen läßt; 
3. Die Benennung an den Kübeln oder Aufbewahrungs- 
gefäßen dem Käufer fihtbar anzubringen und 4. von 
Butter, die der Fälfhung verdächtig ilt, dem Vereins— 
hemifer eine Brobe zur Unterſuchung einzuliefern. 

Ein Fälfcher, welcher ſeit Sahren in die fogenannten 
Bierfüschen geriebene Kartoffel mifchte, wurde zu einer 
empfindlichen Geldjtrafe und Schadenerfat vwerurtheilt. 

Cognac. Der größte Theil aller im Handel vor- 
fonımenden Produkte kann als unecht bezeichnet werden. 
Die Berfälfhung erfolgt dur) Zuſatz von Zucer, Sohannis- 
brotauszug, das Perlen des Schnapjes wird hier und da 
durch Seifenwaſſer erhöht. 

Geheimmittel. Der Bericht erwähnt zwei von Dr. 
phil. Johannes Müller für den Preis von 10 A aus- 
gebotene Mittel gegen Diabetes, welche einen Werth von 
64 Pf. haben. Das eine ift eine Einreibung, beftehend 
aus einer etwa zweiprozentigen Löſung von Perubalſam 
in gutem Spiritus, welcher etwas Eſſigäther beigegeben 
it, das andere eine Medizin zunt innerlichen Gebrauche, 
deren Beitandtheile von einen Gemiſch von Zimmtwaffer 
mit geringer Menge einer fpirituöfen Löſung von Galicyl- 
jäure und wenig Slauberjalz, fowie einer wäjjerigen Ab— 
kochung unfchädlicher, bitterer Subſtanzen gebildet werden. 
Ein in Dresden im Generaldepot befindliches Univerſal— 
pußwafjer, für 35 Bf. erhältlich, ift aus Ehlorammonium 
durch Zuſatz von Natronhydrat im Ueberſchuß dargejtellt 
und ergiebt 3,8%, Kochſalz, 0,34%, Ammoniak und 
3,4% Natronhydrat. Die Chemifalien haben einen Werth 
von 1—1Y, Pf, mit Zlafhe aljo kaum 10 Bf. Nach 
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praftifcher Anwendung kann das Mittel ald ein theures, 
aber nicht zweckentfprechendes bezeichnet werden. 

Gewürze. Die Chemniter Kaufleute halten meift 

auf ganze Waare und ftoßen oder mahlen diefelben wieder 

jelbft. Gemahlene Gewürze mit Surrogaten find mehr 

in die Hande von Krämern gewandert. 

Mehl und Brod. Die nad) den Ergebnifjen der 

Unterfuhungen beanftandeten Mehle waren auf gleiche 

Weiſe gefälfeht; immer trat unter den Weizenmehl aud) 

Roggenmehl auf. In einem Falle war eingeliefertes Brod 
mit Schimmelpilzen durdhfeßt, in einem, anderen Falle 
zeigte das Brod rothe Flecke, die dem Bericht zufolge von 

einem Mikroorganismus erzeugt worden find. Mit dem 

Namen Buttergebäd wird bei vielen Bäckern ein Fabrifat 
bezeichnet, welches feine Spur von Butter oder Butterfett 
enthält. 

Seife. Eine von A. Beermann in Dresden und auch 
in Chemnitz zum Preiſe von 38 Pf. pro kg angeprieſene 
prima Talgkernſeife ift nad) Erklärung eines ©eifenfabrikan- 
ten eine ganz geringe, gefärbte Leimfeife, die kaum der Waſſer— 
alasfeife gleichfomnte. Nach fünf Tagen wog ein Stüd von 
350. nur nod) 195 g und die Analyfe ergab 41,5° , Waſſer, 
9,39, Natron, 31,8 %/, Fettfäuren und 8,4/, Kiejelfäure. 
Die von einem Schwabacher Fabrifanten herſtammende 
Ribot's Glückſeife war eine mit Balmöl gefärbte, gepreßte 
und gut verpacte Leimfeife, weldye für 35 Pf. das Pfund 
und zu 26 MH der Zentner verfauft wurde. 

Tehnifhe Produkte. Zur Berfälfhung von Bred- 
weinftein ift Juder in Gebraud) gekommen. Cine Analyje 
deöfelben zeigte folgende Zuſammenſetzung: Feuchtigkeit 
0,14 %,, reiner Weinftein 78,50 90, Rohrzucker 21,3%. 

Wein. Einige franzöfifhe Weine wurden als zu jtark 
gegypft beanftandet, deutſche Weine für den Preis zu leicht 
gefunden oder ald Trefterprodufte bezeichnet. 

Statiftifher Verwaltungs » Bericht über die fchlefiichen 
Bäder für die Saifon 1887. (Erftattet vom Bade - In- 
ſpektor Heinel in „der 16. fehlefiiche Bädertag und feine 
Verhandlungen u. |. w. Bon PB. Dengler”. Reinerz 
1888.) Vergl. VBeröffentl. 1837 ©. 432. 

Die Bäder Alt» Haide, Charlottenbrunn, Cudowa, 
Rlinsberg, Königsdorff - Saftrzemb, Lande, Langenau, 
Muskau, Neinerz, Salzbrunn, Warmbrunn und die Heil- 
anftalt Görbersdorf zählten in der Saiſon 1887 an wirk- 
lihen Kurgäſten 11626 Familien mit 19782, an Er— 
holungs-Öäften und Durchreifenden 14521 Familien mit 
21 242, zuſammen 26147 Ramilien mit 41 024 Perjonen. 
Sn Warmbrunn war, wie im Vorjahre, der VBerfehr am 
jtärkiten (5262 Familien mit 7830 Perjonen), demnächſt 
in Salzbrunn mit 5345 Familien, alſo fogar noch etwas 
größerer Familienzahl, und 6177 Perſonen, Landeck 
(5639 bezw. 6417) und Reinerz (4049 bezw. 5915). Der 
Nationalität der Kurgäfte nad) kamen, joweit Angaben 
hierüber vorliegen, 32709 Perſonen aus Preußen, 1850 
aus dem übrigen Deutſchland, 1071 aus SDefterreich- 
Ungarn, 507 aus Rußland, 7 aus Frankreih, 6 aus 
Stalien, 37 aus England, 4 aud der Schweiz, 5 aus 
Dänemark, 21 aus Schweden und Norwegen, 29 au 
den Niederlanden, 13 aus Numänien und Bulgarien, 
4 aus Belgien, 1 aus Griechenland, 54 aus Amerika, 
3 aus Afien, 11 aus Afrifa. In Görberödorf ftarben 
46 Perſonen, in Salzbrunn 15, in Neinerz 6, in Char 
lottenbrunn 4, in Warmbrunn, Lande je 3, in Alt 
Haide, Cudowa je 1. Mineralbäder wurden 157490 ge- 
braucht, Moorbäder 13984, Süßwaſſerbäder 6579, medi- 
ziniihe Bäder 756 (in Warmbrunn die beiden letzteren 
Arten von Bädern zufammen 4589), Gasbäder 9 (Eu: 
dowa), ruffiihe Danıpfbäder 23 (ebendort), Zellen-Gool- 
Bäder 5437 (Königsdorff-Zaftrzemb), Sool-Dampf-Bäder 
29 (ebendort), Fichtennavdel-Bäder 3355 (Flingberg), Tohe- 
Bäder 542 (ebendort), Sitzbäder 91 (Cudowa, Slinsberg), 
Galzbäder 65 (Alt-Haide), Douchen 25129, Sool:-In- 
halationen 141 (Königsdorff-Zaftrzemb), Snhalationen 71 
(Slinöberg). Außer Kuh, Ziegen, Schaf- und Efelinnen- 
mild wurden, joweit ziffernmäßige Angaben vorliegen, 
von 1121 Berjonen 20 406 Liter Kuhmolfen, von’ 259 Ber: 
jonen 2342 Liter Schafmolfen, ferner wurden 22 586 Liter 
Hiegenmolfen, 3141 Liter und 6026 Zlafchen Kefyr ge 

trunfen. Der Brunnen » Berfand belief ſich auf 490 649° 
Flaſchen, von denen allein 460 728 auf Galzbrunn fommen. 

Die Direccion general de beneficeneia y sanidad im 
Kgl. fpanifchen Ministerio de la Gobernaeiön hat ein Ver— 
zeihnig der ſpaniſchen Mineralbäder mit Angabe 
des balneologifchen Charakters, der Temperatur, Höhen— 
lage, der Badeärzte, des Wohnortes derjelben außerhalb 
der Badezeit und der Durchſchnittszahl der Badegäſte auf- 
geftellt. Die Zahl der aufgeführten Bäder beläuft ſich 
auf 173, von denen 62 ©chwefel-, 29 Glauberfalz, 
27 Kochſalz⸗, 18 erdige, 14 Gifen- und 4 Bitterwäfler 
find. 17 find alkaliſche Säuerlinge, 2 zeichnen ſich durch 
Stieftoffgehalt aus. 81 der Bäder haben eine Tempe: 
ratur von 10 bis 20, 36 eine ſolche von 21—30, 14 von 
31—40, 8 von 41-50, 3 von 51° &. und darüber. Bei’ 
den übrigen Bädern werden mehrere oder gar keine 
Temperaturangaben gemadt. Sn 16 Bädern betrug Die 
Durchſchnittszahl der Badegäfte zwijchen 1000 und 2000, 
in 5 zwijchen 2000 und 3000, in 4 über 3000 (Ontaneda 
y Alceda in der Provinz Santander 3010, Caldas de 
Montbuy auf den Balearen 3035, Alhama in der Provinz 
Zamora 3520, Archena in der Provinz Murcia SILI). 

(Gaceta de Madrid No. 91 p. 912— 914.) 

Merzeichniß J 
der für die Kibliothek des Kaiſerl. Geſuudheits- 

amtes eingegangenen Geſcheuke. 
(Gleichzeitig als Empfangsanzeige und Dankesbezeugung.) 

Shwarß, Dr. Die Gefundheitsverhältniffe und das 
Medizinal-Wefen des Reg.Bzks. Trier in den Zahren 
1853 — 1885. Trier. 1887. 8°. 

Staat3-Handbud der freien Hanfeftadt Bremen auf 
das Sahr 1888. Brenten. 1888. 8°, M 

Tuczef, Dr. Franz. Ueber die nervöſen Störungen bei 
a; Pellagra. Berlin und Leipzig. 1888. 8%. Gep- 

Y Abdr. J— 
Weiß, Dr. Albert. Das öffentliche Geſundheitsweſen des 

Reg.-Bzks. Düſſeldorf in den Jahren 1883—1885. 
Düſſeldorf. 1888. 80. 

Wochenberichte des ſtatiſtiſchen Amts der Stadt 
Breslau für das Jahr 1887. Breslau. 80. 

Wollny, Dr. F. Ueber Telepathie. Leipzig. 1888. 80 
Zeuſchner, Dr. Generalbericht über das Medizinal- und 

Sanitäts - Wefen des Reg.-Bezirks Danzig in dem 
Sahren 1883—1885. Berlin. 1837. 8%. 1 

Estadistica de los delitos y faltas cometidos y capturas 
de eriminales, en el ano de 1887. Madrid. 1888. 4, 

Felix, Dr. J. Congresü internationalü di igienä si demo- 
grafie si expositiunea de igienä si demografie din 
Viena (Septembre-Octobre 1887). Relatiune presen- 
tatä academiei. Bucuresci. 1888. 8°. 

Kellogg, John H. and Creek, Battle. Dangers in gaso- 
line. Lansing. 8°. 3 

Memoria que el presidente del consejo superior de salu- 
bridad rinde ä& la secretaria de gobernacion. Mexico. 
1887. 4°. 5 

Memorias del primer congreso higienico-pedagogieo reu- 
nido en la ciudad de Mexico el ano de 1882. Mexico. 
1883. 8°. - 

Rapport fait au conseil communal en seance du 3 octo- 
bre 1887 par le collöge des bourgmestre et echevins. 
Bruxelles. 1887. 8°, wi 

Relatorio dos trabalhos da inspectoria geral de hygiene. 
Pelo Dr. Baräo de Ibituruna. Rio de Janeiro. 1887. 40. 

Report, annual, of the Health Department of the eity 
of Baltimore, for the fiscal year 1887. Baltimore. 
1888. 8°, a 

Report on sanitary state of the eity of Montreal for the 
year 1886, by Dr. Louis Laberge. Montreal. 1887. 8°. 

Sormani, Giuseppe. Ancora sui neutralizzanti del virus 
. tubereolare. 1887. 8°. Estratto. 

Vaughan, Prof. V. C. The 1. quarterly report of the 
Michigan state laboratory of hygiene. 1887. 8°. 

Verslag aan den Koning van de bevindingen en hande- 
lingen van het geneeskundig staatstoezicht in het 
jaar 1886. ’S Gravenhage. 1887. 4. 00. 

u 

Rebigirt im Kaiſerlichen Gefundheit3amt, — Verlag von Julius Springer in Berlin. — Drud von G. Bernitein in Ber 
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des Kaiſerlichen 
Die Veröffentlichungen erſcheinen jeden Dienſtag. Abonnements 

Ztgs.-Preisliſte 5910) und Buchhandlungen, ſowie von der DVerlags- 
handlung angenommen. 

werden zum Breife von 2.5 halbjährlich von allen Boftanftalten (Roit- 

Verlag von Julius Springer in Berlin N., Monbij 

eh a 

Beröffentlichungen 
un 
Ge— 
— 

ſundhei 
Inſerate nehmen alle Annoncen - Expeditionen fowie die Ver— 

Yagshandlung zum Preiſe von 30 # für die dreigeſpaltene Petitzeile 

entgegen. Beilagen, von denen zuvor einProbeexemplar einzuſenden 

| it, werden nach Vereinbarung jeigegeben. F 

platz 3. 

XII. Jahrgang. Berlin, den 18. September 1888. | 

x 

‚suhalt. Gejundheitsitand. Volkskrankheiten in der Be— 
tihtewoche. ©. 561. — Cholera in Dftindien. ©. 561. — Gefundheits- 
Verhältniſſe des Neg.-Bez. Trier 1883/85. ©. 561. — Sterbefälle in 

beutichen Städten von 40000 und mehr Einwohnern. ©. 562. 
Desgl. in größeren Städten des Auslandes. ©. 563. — Erfrankungen 
in Berliner Kranfenhäulern. ©. 563. — Desgl. in deutichen Stadt: 
und Landbezirken. ©. 563. — Sanitätöbericht des Oberſchleſiſchen 

Maypſchafts⸗Vereins 1886. ©. 566. — Morbiditatsſtatiſtik Bayerns 1885. 
©. 566. — Geiundheitöwerhältniffe Wiens 1885 und 1886. ©. 567. — 
Statiftiihe Mittheilungen aus dem Kanton Bajel- Stadt. ©. 569. — 
Witterung. ©. 563. — Grundwafleritand und Bodentemperaturen 

=. 

Geſundheitsſtand 
md Gang Der Volkskrankheiten. 

In der Berichtswoche find nachſtehende Todesfälle 

und Erkrankungen an Poden und Fledtyphus ge- 
meldet worden: 

je 1, Warſchau 6 Todesfälle; Budapeft 1, Beters- 

burg 2 Erkrankungen. 
Flecktyphus: Reg. = Bezirk Aachen und Edin— 

bıng je 1 Erkrankung. 
Im Mebrigen find befonders hervorzuheben: 

Unterleibstyphus: Hamburg 6, Paris 17, 
London 11, Petersburg 7 Todesfälle, Berlin 22, 

- Hamburg 24, Budapeft 34, Petersburg 30 Erkran— 

kungen. 

Maſern: Berlin 8, Paris 17, London 26, 

Petersburg 15 Todesfälle; Berlin 58, Hamburg 

50, Reg.Bezirke Düffeldorf 93, Hildesheim 232 und 
Schleswig 211, Wien 21, Budapeft 18, Petersburg 54 
Erkrankungen. 
Scharlach: Danzig 11, London 19, Petersburg 9, 

4 Warſchau 8 Todesfälle; Berlin 59, Breslau 20, 
- Hamburg 22, München 37, Wien 24, Kopenhagen 
29, Petersbing 31 Erkrankungen. 
Diphtherie und Croup: Berlin 20, Breslau 
14, Hamburg, Budapeft je 9, Prag s, Paris 22, 

London 23, Chriſtiania 10 Todesfälle; Berlin 
98, Breslau 33, Hamburg 39, Reg-Bezirk Schleswig 
136, Budapeſt 20, Kopenhagen 41, Chriftiania 20 Er- 
krankungen. 

dam 8 Todesfälle, Hamburg 49, Kopenhagen 
30 Erkrankungen. 

Cholera in DOftindien. Während der fünf 

- Wochen vom 27. Zuni bis 31. Juli d. S. find in 

der Stadt Bombay 43 Todesfälle an der Cholera 

Poden: Prag, Triejt je 4, Paris 2, yon, Odeſſa 

| 

Hweilige Maß— 
i 3 } Maßregelu. ©.569. — 

Medizinalgejeggebung ze. OBreußen.) SuBichweiße 9.570. — (Neg.- 
DB. Stade) Eiſenbahn- und Schiffsverkehr mit Vieh nach den 
Nordjeehäfen. ©. 570. — (Seifen). Britfung der Apotheker. ©. 570. -- 
Rechtſprechung. (Preuß. Kammergericht). 
von Heilmitteln. ©. 571. — Zubereitungen, deren Feilhalten und 
Berfauf nuxr in Apotheken geitattetiit. ©.571. Begriff „Berfälichung“. 
©. 571. — Verhandlungen bon gefeggebenden Rörperichnften ze, 
Deiterreich). Hintanhaltung der Trunfenbeit. Gejeßentwurf. ©. 572. — 
Vermiſchtes. Amtöthätigkeitd. Wiener Stadtphyſikates 1885/86. ©. 573. 

in Berlin und München, Zuli 1888, © An — 
regelt ꝛc. ©. 569. — Beterinärpoliz EN 

Unbefugtes Anpreijen 

ı (wöchentlich 6 bis 11 in vier bis neun Stadtbezixken) 

verzeichnet worden. Diejelben betrafen nur Einge— 

borene. Außerdem find für diefe fünf Wochen aus 

I Bezirken der Präfidentichaft Bombay Nachrichten 

über Cholerafälle eingegangen; u. a. wınden aus 

dem Bezirke Thanı 1029, aus dem Bezirke Surat 

457 Zodesfälle an der Cholera gemeldet (vergl. 

ı ©. 480). 
Sn Calcutta gelangten während der vier 

Wochen vom 1. bis 28. Suli d. J. im Ganzen 
53 Choleratodesfälle zur Anzeige, 20 weniger als 

dem Mittel aus den entiprechenden Wochen der fünf 

Vorjahre entipricht (vergl. ©. 491). Auch die Ge- 

ı jammtjterblichfeit in Galcutta war geringer als in 
den Vorjahren. 

' Die Gejundheitsverhältniffe und das Medizinal- 

wejen des Negierungsbezirfs Trier unter befonderer 

Beriteffichtigung der Sahre 1883, 1554 und 1855, 

(Nach dem vom Kal. Geh. Med.» und Reg.-Rath 
Dr. Schwartz eritatteten Berichte.) 

Die höchſte Durchſchnittstemperatur in Trier be- 

trug im Sahre 1883: 10,09, 1884: 10,50, 1885: 9,6°C. 

Der durchſchnittliche Barometeritand betrug im 

Sahre 1884 749,4 mm, 1885 747,7 mm. 

Die Bodentemperatur iſt im Jahre 1884 Höher 

als 1883 und 1885 gewejen. Die Hauptwindrihtung 

für Trier ift SW. 

Die Einwohnerzahl des Bezirks betrug am 

1. Dezember 1880: 651 548, am 1. Dezember 1885 
675 578. Dieſe Zunahme um 3,69 %/, betraf vor= 

Reuhhuften: London 32, Liverpool 7, Amfter- | Megend die männliche Bevölkerung 
Unter den SKreifen hatten die größte Zunahme 

ı der Kreis Saarbrücden mit 12 878, ſodann die Kreije 
IND 

3508 Dttweiler mit 6822 und Saarlouis mit Gin: 

wohnern aufzuweifen. Dieje Kreiſe zeichnen ſich 

dureh hohe Entwicelung der Großinduſtrie und des 

Bergbaues aus, (Sortjekung auf Seite 56%) 
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Sterblichkeit in größeren Städten des Auslandes. Woche vom 2, bis 8. September 1888. 

„Sau : - 1 ® £ ae 832, Todes-⸗Urſachen 

= 3 | Zodtgeborene |S58 = a »® 3838| | Bred- 
en als essele |. 5 Is [88 585538 burafan| Sg & 

Namen der Städte > | 3 5 S22]8582|1 75] 8 [2858 225252858 „s2l2$l3 
wohner | € 5 = |»SElE38Rl 85 E [83 25 3 228308: 723532158 

>= || 3 |E,rlsesales| 8 1855| 28 #2 535880528580] 7E] 80 
en FRE oe 57 eglad»esetseezse 

—— | | 297 Zara ersseser sn esdls 

ae a 2 Es #R| 522]”7]> er 7 

Amfterdan 22... a 380 a | ea sah sis Fb! 
Brünn bis 1. Septbr. . 86 372 A 2 53 k 31,9 zu 1073 1 1120 19 8 a 2% 
Brüffel bis 1. September. 181270 | 107 © 72 22 20,7 2|-| 1| - OBlee52 216 iss 
Budareit bis 1. September. 442 787 318 | 10 | 240 66 28,2 -!-|9 1 Al Sei ©) 
Ehriftiania 6660 Ri —0 39. SD izle 18 el. Bl 
Dublin 85302 | 180 | . | 147 a A ee 2.812 1238| 3 
mhurge le 29: — 262 733 134 85 21 16,9 — — 1 4 23] -3 
Graz bis 1. Geptbr.. . - -»| 105809 5 4| 55 3 172 1-\-|-<-1!I1 DE, 1 23| 3 
Kopenhagen bis 4. Septbr. . 300 000 207 3 1107 54 18,5 Zn Pe a El ale) — ——— 
Krakau bis 1. Septbr.. 74 084 29 2 34 10 33,8 1/1-|3 1 1 8s| 38 3 = 
Lemberg bis 1. Septbr. 120 868 . 5 70 £ solls 122 8.10 = 2192010 8 el 
Siverponl. .. er 599 738 309 — 257 94 224 2 2 h - A ‚ 37 5 . 17209 7 
Ss DR Be 4282 921 | 2475 . [1316 | 26 | 10 || 9183| 11) 2121561 15%| 3| 3|872| 3 
yon bis 25. Auguit 401 930 173 11 158 37 20,4 = 1 1 il — 13 | 17 27 — 1-1 9 2 
re, en, 268 000 ß 6 | 12 338 | 317 ES 2, dh Al 18-1 ee 
ee een te] 2:260.945 :1.1082 | 92 | 872 176 20,1 INA 0232817, 3 /166 | 36 | 137 , .1443 | 30 
etersburg bis 1. Septbr. .| 28016 | 539 | 18 | 3 | 12 | 5915| | 3| 71 - I 85|1|11 956 
rag u. Vororte . —— 295 857 s 10 153 32 26,9 au 2. 58 used 6 | 3 

ion ı 019.28. SUM .. . 388 300 224 12 180 41 23,9 2| — 3 1 10122301615 35 94 6 
Stockholm bis 1. Septbr. 221549 | 133 7 67 18 all a a Para 9 34| ı 
Trieſt a re 156 042 x s 77 17 25,7 = al ae el rn 
BEN ae 150 502 - s : : R A a A s x A h f £ i 
MWarjchbau bis 1. Septbr. . 444 814 286 17 241 95 282 — sı 4 1 25 | 29 56 A . 1171 — 

Mien bis 1. Septbr. ._. - 800 889 465 27 322 109 20,9 — 1 6 1. — 720730 56 2 21158 8 
11 Rororte Miens Bi81.Sert.| 41136 | . 1 21 | 185 > ee dıl — sa 18 23 | . Fels 

Aus Berliner Sranfenhäufern. 
(Königl. Charite, Stäbtiihe Kranfenhäufer im Friedrihähain und zu 
Moabit, St. Hedwigs-stranfenhaus, Bethanten, Eliſabeth-Krankenhaus, 

Razarus-Krankenhaus, Augufta-Hpipital, Jüdiſches Kranfenhaus.) 
Fir die Woche dom 2. bid S. September 1888. 

Gemeldete Erkrankungen. Aus deutichen Stadt: u. Landbezirken. 
Mitth. d.Kgl. San.Komm. z. Berlin, d. ftatift. Anıtes d. Stadt Breslau, d. 
Aerzte-VBereins 3. Frankf. a. O., d. Med.-Snipektor. 3. Hamburg, d. fol. Be- 
zirksarzt d. Stadt München, d. Vereins f.öff. Geſundheitspfl. 3. Nüruberg, 
d.betr. Kgl Reg.Medizinalräthe u. Fürſtl. Reuß ſchen Phyſik. Bezirksaͤrzte. 

Aufgenommene © RN Rein 
3 | Cebensalter 7 Zeit- os se ss Er 

Krantheits- 2.| 6. | 16. | 31. j6Lu.! S Bezirk s2 5 |5 203 
formen Seht | 6i8| nis bis bis har] © Angabe ZI EE a | = jasıce 

5._| 15. | 80. | 60. [über] © = v a5 
Maſern und Rötheln 3l|ılıl-| — Stadt Berlin. .. . 2.—8. Sept. | 22 | 58| 59%] 989) 2 
— an ae ahır Bald 3a ale — 11 De Bresinuape ne, deögl. 126 15018901753 10 
Diphtherie und Eroup. . = ee el le „Frankfurt a. DO. h : - . { UND 
resp 2. | — | 2110| 21 —| 3 „ Hamburg u. Vororte desgl. A| 50| 2| 3539| 1 
Brechdurchfall inkl. Ruhr und „ Münden. : desgl. Su 923712 92121 

holera nostraß . oo = 57 2Iı| 1| | — mei 6 „ „ Nürnberg . deögl. u il A 
Kinbbettfieber . . - 2I|-|-|-| 1) 1|—| 4 | Reg.-de Aachen desgl. 1A et 
Wechielfieber Re, Zee el : ARE desgl. — 4 2 5| — 
le ER le | | el BE Dürfelovrieee. dessl. 42 93 351 58 — 

- Syphilis inkl. Gonorrhöe J — | -— ana 14) | 2 " Erfurt . deögl. 3 2| 101 7| — 
Bungenihwindiudt . » „ »|, 57| 4 | - | 1) 2383| 291 — | % „ Hannover . deögl. 9 190 7 161 50-1 
Andere Erkrankungen Der r Hilbeshein . desgl. 52 22 8| 361 5 

_ Athmungs-Drgane El Bl | Be re " Königäberg . desgl. ee HE © 
Beasyermtrtauiee | 101 A|, 3 | |) A| 7) 1] 2 " Marienwerder. © : ® : Aue» 
Säuferwahnfinn und chroni- 5 Müniter . desgl. 2 3 4 13 — 
Eicher Altopolismud . . .| 16|- ———460211 " Schleswig deögl. a1ı| 211) 36 | 136 | 3 

 Ahuter Gelentrheumatismus]| 17) — | —- | 1|10| 6) -| 2 " Sreitiigpege- dessl. 27| 40| 48) 22| 1 
Anpere rheumat. Seankheiteni 321 — | - | — | 11| 9| 3| — " Straljund °. deögl. „A| — ı1| 8| — 

 Verlegungen. . . Be ElOT 6, 845.4 7 8 " SIR I desgl. 
Alle übrigen Krankheiten . 402 114 | 11 | 1s 11631163 | 33 1 42 v.. Wiesbaden . deögl. 112105201023 39) 

| — Neuß icher | Greiz AA > x — ⸗ 
umme Phyfifats- "Zeulenroda . 

Sejammtbeitand war am 1. Sept. 3666 und bleibt am S. Sept. 3681. Bezirt SBurgt . . c 

Witterung. Woche vom 2. bis 8, September 1888. 
Nach Beobachtungen der landwirthſchaftlichen Hochſchule in Berlin und ver nıeteorologiihen Gentralftation in München. 

; Temperatur in Co Luftdruck in mm?) Relat. Feuchtigkeit d.Luft?) — Vor 
8 de Beobachtungs-KGBeobachtungs a | 2 2 | * = ® * Nieber- | berrihende Windftärfe 

Ort Tag & = 2 = 5 * Ei ſchlages — 
SE EN = = S — = 

2. September | 22,1 9,5 769,8 758,6 158,3 95 43 712 = NO 0-1 
3. — 17,9 8,4 757,4 757,4 751,3 89 54 713 = NW 0 

£ 4. 5 22,2 13,6 757,6 7584 |. 758,3 92 64 69 — WSW 1 
Berlin BR # 24,2 11,8 760,1 760,4 761,9 79 49 66 — WSW-NW 1 

6. ’ 24,2 16,0 761,9 760,3 798,3 16 51 67 — SW 0 
7. — 21,8 14,4 757,6 757,2 797,7 88 53 87 2,3 WNW 1 
8. > 18,5 10,5 758,1 759,3 761,3 87 60 71 — NW 3 

2. September | 11,7 89 715,9 715,6 716,4 98 94 96 41,5 N 3,0 
3. H, 16,5 8,2 717,9 7174 717,4 89 59 87 28,0 W 0,1 

© 4. R 19,8 6,1 — 1— 717,4 718,5 87 59 85 — 6) 1,2 
Münden 5, - 23,2 180107220 17220 | mas 107 54 718 = NO 0,2 

6. " 24,1 11,7 122,5 720,4 719,3 76 56 80 — 0,8 
Ti. — 22,9 13,4 718,8 1181 716,9 80 2 88 1,8 SW 0,7 

8. n 7,2 10,8 716,8 719,3 720,0 93 714 92 18,6 NW 1,0 

1) Wegen etwaiger an Pocken, Flecktyphus, Cholera (asiatica) und Peſt norgefommenen Todesfälle bezw. Erkrankungen vergl. den Tert 
auf der eriten Seite. — ?) Die Beobachtungen des Luftdrucks und der relativen Feuchtigkeit dev Luft erfolgen in Berlin um 7 Uhr Morgens 
2 Uhr Mittags, 9 Uhr Abende, in Minchen um 8, 2 und 8 Uhr. — 3) Einfhl. Nuhr. — *) 3 Fälle von Scharlad) - Diphtherie. 

— 
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Grundwaſſerſtand und Bodentemmperaturen 
in Berlin und München”) 

in Monat Suli 1888. 

Srundwafieritand: nach Mittheilungen dev ſtädtiſchen Deputatton 
für die Nerwaltung der Kanalifationswerte zu Berlin und Des 
hygieniſchen Inſtituts zu Münden. —— 

ittheilungen der landwirthſchaftlichen 
len Sein en —— Inſtituts zu München. 

—————— ———— — ——— — — — 

Bezeichnung 

der 

Beobachtungs⸗ 

Station 

(Nummer 
des Stand- 
rohrs 2c.) 

Grunpwafsferftaund 

nie= | 

am am am am drig⸗ 

2. 9. 16. 23. 30. ſter 

Juli im Monat 

m m m m m m m 

höchſter 
Monats⸗ mittel 

B 

Berlin. 

Nr. XVII. | 

Elſaſſerſtr. 1.| 31,10 | 
Nr. XV. 
Charlotten-u. | 
Leipziger Str.| 31,42 | 

Nr. XXV. | 

Köpnider und 
NR. Satob-Str.| — = 

Nr. IX. 
Bor dem Sn- 
validenparf . 

München. 

Hygieniſches 
Snftitut. . . .|515,834'515,784 

31,06 | 31,04 | 31,02 | 30,98 |31,10|30,98|| 31,04 

31,37 | 31,34 | 31,30 | 31,30 |31,43|31,29)| 31,35 

31.68 | 31,69 | 31,63 131,76|31,61|| 31,67 

30,75 | 30,69 | 30,67 | 30,66 | 30,64 130,761 30,64|| 30,68 

515,724 |515,744|515,724 

Bodentemperaturen 

Bezeihnung 

der 

Beob⸗ 

achtungs⸗ 

Station 

am 1. Juli 8 Uhr Morg. am 15. Juli 8 Uhr Mors. 

in einer Tiefe 

0 | Ur un 1 1. 

n'mn/Im/m|/m 
EIEIEETECHTE: 

in einer Tiefe 
von 

a 2a J! ale 

m m m m m 

SCHIENE: 
bei ein. Luft⸗ 

o bei ein. Luft- 
temperat. v. 

N tenıperat. v. 

o© 

0 o Q 

Berlin. 
ee 

aftliche 

Hochſchule 11,0 

München. 
Hygieniſches 

Inſtitut 
Findlings⸗ 
ſtraße 34 . I10,0 102 14,00 14,4 113,7 12,2 [15,0 || 16,2112,0 2,2 

) Die Grundwajjeritände find ausgedrückt in Metern über 
dent Normalnullpunkte, welcher für Berlin der Amfterdamer 
Pegel, fir München der Spiegel des mittelländiichen Meeres ift. 
ee TE TE wre re 

fort 2,4 15,6 113,1 |11,0.111,8112,3 13,5 

124|12,7)122 

In fünf Kreifen des Bezirks, in denen der Yand- 
wirthichaftliche Betrieb vorherrſcht, hat eine Be- 
völferungsabnahme und zwar von zufammen 3023 
Geelen jtattgefunden. 

Die Zahl der während dev Berichtsjahre lebend 
geborenen Kinder betrug 72910 (23 790, 24 696, 
24.424), die der gejtorbenen Perſonen 46 979 (15 581, 
15 745 und 15 653). : 

Zodtgeboven wurden in den drei Jahren: 1083, 
1105 und 1094 Kinder. 

Auf dem platten Lande find verhältnißmäßig 
mehr Geburten vorgekommen als in den Städten, 
auch die Sterblichkeit war auf dem Lande etwas 
größer als in den Städten. Die Kranken- und 
Sterbeziffern waren in den dicht bevölkerten In 
duſtriebezirken im Durchſchnitte etwas höher als in 
den übrigen Bezirken 

Von den Infektionskrankheiten iſt, wie bemerkt 
wird, eine große Anzahl der Erkrankungen nicht zur 
amtlichen Kenntniß gelangt. Das Anmeldeweſen iſt 

gemäß den Beſtimmungen des Regulativs vom 
8. Auguſt 1835 geregelt, bez. des Puerperalfiebers 

und der Diphtherie ſind entſprechende Polizeiverord— 
nungen ergangen. 

Die Pocken hatten im Jahre 1883 zuerſt im 

Induſtriebezirk Neunkirchen eine weitere Verbreitung 

gefunden, ſpäterhin wurden noch mehr Kreiſe er— 

griffen. Im Kreiſe wie der von Ottweiler, woſelbſt 
in 7 Ortſchaften 105 Perſonen erkrankten. Von 

173 Pockenkranken find 46 als revaccinirt bezeichnet; 

es jtarben 35 — 20,4 %, aller Erkrankten und zwar 

von den geimpften Kindern unter 15 Jahren feines. 

Der Ausbruh von Typhus ift nad) Anficht der 
Phyſiker weder durch die großen Ueberſchwemmungen 
im Saar- und Mofelgebiete im Winter 1882/83 noch 

duch die jährlich fich wiederholenden Heinen Ueber— 

ſchwemmungen nachweislich befördert worden. Wäh— 

vend der Berichtsjahre ift fein Kreis im Regierungs— 
bezirfe frei vom Typhus gewejen, über einige Typhus— 

epidemien wird Ausführlicheres mitgetheilt. Meiſt 

waren diejelben in ihren Anfängen nicht beachtet 

worden, und ijt namentlich) den Ausleerungen der 

Kranken in ihrem Beginne nicht die gehörige Auf- 
merfjamfeit gewidmet worden. Amtlich gemeldet 
wurden im Jahre 1883 177 Erkrankungen an Typhus 

mit 15 Todesfällen, 1884 258 mit 13, 1885 303 mit 

15 Todesfällen. 

Un Tledtyphus kam im Sommer 1884 im 

Kreife Saarbrüden 1 Erfrankungsfall mit tödtlichem 

Ausgange vor, welcher noch) 2 weitere Erkrankungen 

nach ih 309. Kine Entjtehungsurfadhe fonnte nicht 

ermittelt werden. 

Diphtherie war in größeren auf mehrere Diftrikte 

fich erjtredenden Epidemien nicht vorgefommen. Die 
größte Erfrankungsziffer Hatte inımer das I. und 
IV. Quartal jedes Jahres aufzuweiſen. Trockenheit 

der Luft, Nord- und Oſtwinde begünftigten ihr Auf- 
treten. 

Scharlacherfranfungen famen während der Be— 
richtsjahre in jedem Kreife vor. 
welchen hauptſächlich Nachkrankheiten 

wurden, traten im Jahre 1883 auf. 

1855 wurden in der Gtadt Saarbrüden 150 
Scharlacherkrankungen mit 15 Todesfällen gemeldet. 

2 Epidemien, in 

beobachtet 3 

7220 —z; 

Bon Majernerfranfungen wurden im Jahre 
1883 ungewöhnlich viel Erwachſene betroffen. 1854 

gelangten die wenigiten Erkrankungsfälle zur Beob— 

achtung. 

Die meiſten Epidemien zeigten ſich im II. Quartale 
1585. 

Die croupöſe Pneumonie hatte ihre Ausbrei— 
tung mehr in den höher gelegenen und gebirgigen 

Gegenden als in den Flußthälern. Die Krankheit 
wurde in allen Monaten, jedoch häufiger im Winter 
und Frühling, als im Sommer beobadtet. Er— 

wähnt wird int II. Quartal 1883 jowie im Jahre 

1584 ein epidemifches Auftreten in zwei Ortſchaften. 

Die Tuberfulofe war am meiften in den In— 
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duftriegegenden verbreitet. Nach Anficht mehrerer 
Berichterjtatter befördert das frühe Heirathen der 
ärmeren Bevölkerungsklaſſe die Vorbereitung der 

Krankheit, da die aus ſolchen Ehen hervorgehenden 

Kinder ſich gewöhnlich al3 weniger widerjtandsfähig 

zeigen. Erkrankungen an Kindbettfieber famen 
in jedem Kreije jedoch faſt immer vereinzelt vor. 

Don fontagidjer Augenentzündung wurden 
außer vereinzelten Erkrankungen 2 Epidemien beob- 
achtet. Die eine, welche im Sahre 1884 in einem 

Orte des Kreiſes Wendel ausbrach, dauerte bis im 
das Jahr 1855 hinein, und zog mehrere Erblinduns 

gen mach fih. Der Urſprung wurde auf Der: 

jchleppung aus einem Grenzorte Bayerns zurückge— 
führt. Cine zweite weniger ausgedehnte Epidemie 
entwicelte jicd 1885 unter den Schülern des Gymna— 

fiums zu Ditweiler. Die Urſache war nicht nachzu= 

weijen. 

Die Zahl der Erkrankungen an Syphilis war 
im Bezirk ſehr zurücigegangen. 

Das Impfgeſchäft wurde im Regierungsbezirk 
von 76 Smpfärzten vorgenommen. Hiervon waren 

23 beamtet (12 Kreis-Phyſiker, 11 Kreis-Mundärzte). 

Krankheiten oder Todesfälle in Folge der Impfungen 

find nicht angezeigt worden. Ueber die Reſultate 

der Impfungen reſp. Wiederimpfungen während der 

drei Berichtsjahre giebt Folgende : Tabelle einen 

Ueberblick: 

Ueberſicht der Impfungen und Wiederimpfungen. 

2smpiungen. 

Davon waren Ungeimpft blieben = t 

geimpf D 

— een |S 
= = es as |e 
= = = ea Ss= Ds «5 

: = = se „EeSsoeEr 2 
Sahr| = a 5 BESIEED: BES. 

ss |2| 8 |E 28.332088 
x 5 — * za — = 5 Ss. =» 

ss |2 | 5 |S [522888 5323272 
a En — 
sol | E | EIER RSS STRASS 
So) SS S Ss 18 E33 ı8 = 

| | 

1883| 19 888 | 92,11 17 25711465| 671 | 149 346 | 5,9 
1884 | 20 049 [93,0 15 17513732] 662 | 100 ' 380 | 5,7 
1885 | 20.096 | 92,6| 13 55215391| 759 | 108 286 »5,7 

B. Wiederimpfungen. 

> | Davon waren Ungeimpft blieben 
— geimpft 

= ST Iss se :® 8 
= else s: 8 
Fa => rer ——— 

 Sahr] = SH Men E ISSS|S@E255 |S% 
are _| 58 
2 = — ER a Do» 5355 

683— 
6 —583 —85 

seIi=| = |# 1553525323555 
9 el E E Is Ei = IK 

1883| 12 205 | 91,81 10910) 9653| 137 | 65 | 117 |2,7 
1884 116 407 | 90,9| 1271113214] 176 | 69 | 207 |2,9 
1885115 875 | 92,71 10 611/4917| 156 | AO | 106 | 22 

560 — 

Kinderſterblichkeit. Im erſten Lebensjahre 

ſtarben 1883 im Bezirk 3649 Kinder, alſo 13,4 %/, 

der Geborenen und 23,4 %/, aller Gejtorbenen des 

Jahres. 1884 ſtarben in demfelben Alter 4941 

(20,4 %/, der Geborenen, 29,4%, aller Gejtorbenen). 

1585 3860 Kinder (15,8 % der Geborenen und 
24,6 %/, der Gejtorbenen). 

Sm November 1883 wurde das epidemische Auf- 

treten don nervöſen Erſcheinungen in den oberen 

Klaſſen einer Mädchenfchule im Kreife Saarbrüden 

beobachtet. 

In Betreff der Waſſerverſorgung hatte die 

Königliche Negierung für diejenigen ärmeren Drt- 

Ichaften, welche nicht im Stande waren Waſſer— 

leitungen oder öffentliche Brunnen zur Abhülfe des 

vorliegenden Waflermangels zu beichaffen, Unter: 

übungen aus der Staatskaſſe beantragt, und waren 

auch namhafte Summen höheren Drtes zu diejfem 

Zwecke bewilligt worden: Namentlich wurden ver— 

ſchiedene Ortſchaften der Eifel in diefer Weife unter: 
ſtützt. 

Eine öffentliche Anſtalt zur techniſchen Unter— 

ſuchung von Nahrungs- und Genußmitteln iſt im 

Laufe der Berichtsjahre ſeitens der Gemeinden oder 
von Privatverſonen nicht errichtet worden. Für 

kleinere Unterſuchungen wurden Apotheker und 

Chemiker und für die Unterſuchung des Fleiſches 

die Thierärzte als Sachverſtändige von den Polizei— 

behörden berufen. Außerdem wurden die Unter— 

ſuchungsanſtalten zu Bonn und Wiesbaden in An— 

ſpruch genommen. Verfälſchungen von Lebensmitteln 

mit Ausnahme von Wein kamen wenig vor, und 

wurden auch nur wenig Anklagen erhoben. 

Die mikroſkopiſchen Unterſuchungen des Schweine— 

fleiſches, ſeit dem Jahre 1881 für den Bezirk einge— 

führt, haben erwieſen, daß der Bezirk keineswegs, 

wie früher von Landwirthen und Schlächtern be— 

hauptet wurde, frei von trichinöſen Schweinen iſt. 

Im Jahre 1883 waren 299 Fleiſchbeſchauer vorhan— 

den, welche 28 266 Schweine, im Jahre 1884 — 286, 

welche 31 118 Schweine, und im Sahre 1855 — 295, 

welche 31 357 Schweine mikroſkopiſch unterfucht haben. 

Unter diefen 90 773 Schweinen wurden Al trichinös 

und 137 finnig befunden. Die meijten trichinöfen 

Schweine fanden ſich im Kreiſe Saarbrüden vor, 

wo allerdings auch die meiſten Schweine gefchlachtet 

wurden. In 23 amerikaniichen Specjeiten wurden 

Trihinen gefunden. Pferde- und Ejelsfleifch dient 

den Bewohnern des Bezirks weniger al3 Nahrungs- 

mittel, fondern wird mehr zu techniichen Zweden in 

den Leim= und Seifenjtedereien verwandt. 

Zum Baden und Trinken werden im Bezirk troß 

der jonit viel vorhandenen Mineralquellen nur zwei 

Heilquellen, die des Soolbades Riechingen tm Kreile 

Saarbrüden und des Bades Wildjtein im Kreiſe 

Berncaſtel, benußt. 

Dem Geheimmittelumwejen find die Aufjichtsbe- 

hörden möglichit entgegengetreten, und haben ſämmt— 
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liche zu ihrer Kenntniß gelangten Uebertretungen zur 

gerichtlichen Verfolgung und Erhebung der Anklagen 

gebracht. Es wird bemerkt, daß leider ein Theil 

der Anklagen als nicht genügend begründet und be 

wiejen mit Freiſprechung endete, und auf diefe Weije 

dem Mittel als Reklame diente. Der Verkauf von 

Geheimmitteln durch Nichtapotheker hatte dennoch 

im Bezirk bedeutend abgenommen. 

Sanitätsbericht des Oberfchlejifchen Knappichafts- 

Bereins für das Jahr 1856. 

(Vergl. Veröffentl. 1887 ©. 288.) 

Am Schluffe des Jahres 1886 gehörten dem Ber- 

ein 49 738 männliche und 7424 weibliche Mitglieder 

an, zu denen noch 4455 furberechtigte Invaliden 

traten. Faſt 3/, der aktiven Vereinsmitglieder (73 /0) 
waren auf Steinkohlengruben bejchäftigt, etwa 12 %/, 

auf Zinkerzgruben und 5,1 %/, auf Blei- und Silber: 
gruben; im Ganzen gehörten 51905 dem berg— 

männischen, 5257 dem hüttenmännifchen Berufe an. 

Ein neues Lazareth in Tarnowitz, welches 

120 Kranfe aufzunehmen vermag, wurde am 1. Mat 

1886 eröffnet; in Beuthen wurde der Ban eines 

neuen Lazareths begonnen; das Knappichaftslazareth 

zu Zabrze erhielt eleftriiche Beleuchtung. 

Die durchſchnittlichen Witterungsverhältnifje wer: 

den nach den Beobachtungen der meteorologijchen 

Station zu Beuthen mitgeteilt. Danach) betrug bei 
einer Höhe von 290 m über dem Meere der mittlere 

Barometerjtand 735,24 mm, die mittlere Temperatur 

des Sahres 9,070, des heißeſten Monats (Auguft) 

17,280, des fälteften (Dezember) 0,9109 C. Auf 

56 Sommertage famen 127 mit Froft, 146 mit mehr 

als 0,2 mm Niederſchläge u. j. w. Die vorherrichende 

Windrichtung war SW. 

Der Gejundheitszuftand war ein durchaus günjtiger, 

jowohl in Bezug auf die Zahl der Erkrankungen, wie 

in Bezug auf das Auftreten von Infektionskrank— 

heiten. Es erkrankten 15264 aftive Vereinsmit— 

glieder und 1336 Snvaliden; einjchließlich des vor- 

jährigen Bejtandes find von je 1000 der eriteren 

279,5, von 1000 der letzteren 301 Frank gewejen. 

- Die Erkranfungshäufigkeit war beim Hittenbetriebe 
für alle Krankheitsgruppen weitaus höher al3 beim 

Bergbaubetriebe; bei letzterem erkrankten 11 944 = 
237,7 von 1000 dabet bejchäftigten DVereinsgenofjen, 

beim Hüttenbetriebe 3320 — 630,7 pro Mille, 

Bon den Sufeltionsfrankheiten waren neben ver- 

einzelten Fällen von Boden, Scharlah, Mafern 

38 Fälle von Roje, 96 von Wechſelfieber, 34 

von Diphtherie und 165 von Typhus die be- 

merfenswertheiten; unter den letzteren befanden fich 

3 Fälle von Fledtyphus und 2 von Rüdfall- 

fteber. AnSyphilis erkrankten 93, an Gonorrhoe 
55 Perſonen; unter den „allgemeinen Ernährungs: 
Hörungen® war Rheumatismus (ausfehl. akuten 
Gelenkrheumatismus, an welchem 148 PBerfonen er: 

frankten) mit 2139 Erkrankungen am Häufigiten. 

Vergiftungen durd) Bleigaje find 288 Mal 
beobachtet, durch Kohlenoryd und andere Grubengafe 
4 Mal. 

Mechaniſche Berlegungen hatten erlitten: 

a) beim Bergbaubetrieb 3273 = 65,1, von 1000 Ber: 

b) = Hüttenbetrieb 497 = 94,4$ einsgenofjen. 

Bon den einjchlieflich des Beltandes aus dem 

Borjahre in Behandlung gewejenen 15978 aktiven 
Vereinsgenoſſen wurden entlafjen: 

als geheilt . 14 037; 

= gebefjert 421; 

= indalide 502; 

es ftarben a) natürlichen Todes 243; 

b) in Folge von Verlegungen 208 
am Jahresſchluſſe verblieben im Beltande 725. 

Die größte Zahl der Todesfälle trat ein nad) 
Lungenſchwindſucht (65), Lungen» und Brujtfellent- 

zündungen (53), mechanijchen DVerlegungen (51) und 
Darmtyphus (15). 

Die Zahl der furberechtigten Familienmitglieder 
betrug 36412 Frauen und 72890 Kinder, hiervon 
befanden fich in ärztlicher Behandlung 6513 Frauen 

und 14048 Kinder, es jtarben 441 Frauen und 

4092 Kinder. 

Die durchſchnittliche Behandlungsdauer jedes 

Kranken betrug 16,8 Tage (int Xazareth 19,3), die 

Geſammtkoſten der Krankenpflege betrugen auf den 

Kopf der Belegihaft 8 Mi. 86 Pf. Die Kranken— 

pflege der Familienmitglieder erforderte eine — fait 

nur in dein Gehalt der Aerzte beitehende — Aus— 

gabe von 43,8 Pf. auf den Kopf der Mitglieder. 

Beiträge zur Morbiditätsitatijtift Bayerns aus 
dem Sahre 1885, 

A. Niederbayern. 

Eine Morbiditätsitatijtift von Niederbayern für 
das Sahr 1885 iſt vom k. Bezirksarzte Dr. Reiter 

auf Grund der Mittheilungen von 102 niederbayes 

riſchen Aerzten zufammengejtellt worden. Sm Jahre 

1884 hatten 107 Aerzte über 11 255 Krankheitsfälle 
Angaben gefandt, im Berichtsjahre betrug die Ges 
fammtzahl der angezeigten Erfvanfungen 9337. Die 

Abnahme it bejonders durch das Aufhören der im 
Vorjahre heftig aufgetretenen Mafjernepidemie ver— 

anlaßt, auch Fälle von Diphtherie und Keuchhuften 

find in geringerer Zahl angezeigt, dagegen iſt Schar— 

la, Unterleibstyphus, Nothlauf häufiger beobachtet 

worden. Don der Gejammtzahl der angezeigten 
Fälle entfielen im Sahre 1885 (die in Klammern 

itehende Zahl bezieht fich auf das Vorjahr) u. a. 

auf: Kindbettfieber 244 (208), Wechjelfieber 175 (257), 
Unterleibstyphus 509 (448), Nuhr 27 (43), Scharlad 
992 (734), Diphtherie 1236 (1450), Mafern 77 (2308), 
Kothlauf 400 (298), Keuchhuften 425 (530), Genid- 

ſtarre 5 (16), Gelenfrheumatismus 558 (521), Tuber- 

£uloje 1052 (1101), croupöſe Pneumonie 1991, katar— 

thalifche Preeumonie 558. Cine Trennung der beiden 

Pneumonieformen wurde im Berichtsjahre zum erſten 
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Male durchgeführt. Die höchſte Erkrankungsziffer 
zeigte der Monat März, die geringite der September. 

Die Häufigkeit der einzelnen Krankheiten wird 

mit den meteorologischen Faktoren in Beziehung ge— 
bracht. 

Hiernach lief mit dem höheren Stande der Diph— 

therie im Allgemeinen tiefe Temperatur parallel, 

die Alme des Typhus hatte neben fich ziemlich hohe 

Temperatur, minimale Regenhöhe und hohen Luft: 

drud, der Hochjtand des Keuchhuſtens fiel mit 

tiefer Temperatur, wenig Niederichlägen und raſch 

wechſelndem Barometerjtande zufammen, die Kurve 

der Kinderdiarrhöe foinzidirte mit der der Tempe- 
ratur u. f. w. 

Zieht man das Alter der Erkrankten in Betracht, 

jo jtanden von 9537 Perſonen 1313 im erſten Lebens— 
jahre (darunter 1012 an Kinderdiarrhöe leidende), 

auf die erjten 10 Lebensjahre trafen 4090 Erkran— 

fungen. DBlattern find vor dem 22. Lebensjahre 

nicht beobachtet, von den vier im jugendlichen Alter 

vorherrichenden Infektionskrankheiten Maſern, Schar: 

lad, Keuchhuſten, Diphtherie ijt leßtere verhältnis- 

mäßig häufig bet Berjonen über 15 Sahre beobachtet. 

Don 1233 Diphtheriefranten bekannten Alters jtanden 

482 im 1. bis 5. Sahre, 490 im 6. bis 15. Sahre, 

182 im 16. bis 30. und 79 in noch Höheren Lebens— 

alter; Scharlach iſt bei 59, Keuchhujten nur bei 1 Berjon 

von mehr ald 15 Sahren beobachtet. 

B. Dberfranfen. 

Eine Morbiditätsitatiftif von Oberfranken ijt für 
das Sahr 1885 nunmehr im vierten Sahrgange er- 

ſchienen (vgl. Veröffentl. ©. 735). Die Betheiligung 

der Aerzte war gegen früher nicht wejentlich geändert. 
Die Gefammtzahl der angemeldeten Erkrankungen 
belief jih auf 10653, mithin mehr als in beiden 

Vorjahren, aber weniger als im erſten Berichtsjahre. 

Hiervon entfielen u. A. auf: Kindbettfieber 110, 

Mechjelfieber 185, Typhus 360, Nuhr 34, Scharlad) 

360, Diphtherie 1217, Kroup 261, Mtafern 456, 

Keuchhuſten 337, Genidjtarre 40, Nothlauf 564, Ge— 

lenfrheumatismus 877, Tuberkuloſe: a) der Lungen 

- 1801, b) anderer Organe 241, c) akute Miliart. 66; 
croupdje Pneumonie 2426, Fatarrhaliihe Pneumonie 

607. Von Trichinoſe und Blattern (Varicellen) ift 

je 1 Ball angezeigt. Scharlad) hat erheblih an 

Häufigkeit abgenommen, Majern und Diphtherie haben 
zugenommen. Die meilten Typhusfälle hatte wieder: 

um wie in den Vorjahren die Stadt Hof, Diphtherte 

und akuter Gelenfrheumatismus ift — ebenfalls wie 

ſchon früher — am meijten aus Bamberg gemeldet. 
Was die Altersverhältniſſe der Erkrankten betrifit, 

jo ilt Diphtherie bei 332 Kindern vom 1. bis 5. 
Lebensjahre, 520 vom 6. bis 15. und bei 365 Per- 
onen eines Höheren Alters beobachtet, während Schar— 

lach nur bei 16, Mafern bei 13 Perjonen von 15 
und mehr Sahren vorkam. Granulöje Ophthalmte 

iſt von 35 Kindern bis zu 15 Jahren und 153 älteren 
Perjonen zur Anzeige gelangt. 

- 
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Ueber die Geſundheits-Verhältniſſe Wien's 
in den Jahren 1885 und 1886. 

Nach den Jahresbericht des Wiener Stadtphyſikates über 
jeine Amtsthätigfeit 20.) Dergl. Veröffentl. 1887 ©. 51. 

Die Zahl der im Stadtphyfifate angemeldeten Er— 
franfungen an Boden, Scharlach, Diphtherie, Unter: 

leibstyphus, Nuhr und egyptiicher Augenentzündung 

betrug 9599 (1885: 5292, 1886: 4307) gegen 5038 
in den Sahren 1883 und 18834 und 13 636 im den 

Sahren 1881 und 1882. Auf je 10000 Einwohner 

macht dies für Pocken 1885: 43,39 (1886: 11,11), 

Scharlach 16,53 (30,15), Diphtherie 10,37 (14,27), 
Unterleibstyphus 3,49 (3,82). Die in gleicher Weife 

berechnete Sterblichkeit belief fih für Poden auf 

11,04 (2,57), Scharlach 1,06 (1,63), Diphtherie 2,90 
(4,65), Unterleibstyphus 1,14 (0,87). Im Sabre 

1886 wurde die Anzeigepfliht von der K. K. nieder- 

öjterreichiichen Statthalterei (mitteljt Erlaſſes vom 

20. April”) auch auf Maſern, Keuchhuften, Varicellen, 

RAnmerk. Der Erlaß hat folgenden Wortlaut: 
Ueber die mit dem Berichte des Wiener Magiftrates 

anı 15. Sünner d. J. 9. 366.055, gemachte Anregung 
und nah) Einvernehmung d. k. k. niederöiterr. Yandes- 
janitätsrathes findetvdief.£.niederöfterr. Statthalterei die mit 
ven Erläſſen vom 15. Jänner 1872, 3. 19.944, vom 3. De— 
zember 1878, 3. 12.592, und vom: 20. März 1379, 
3. 9235, rückſichtlich gewifjer Infektionskrankheiten für 
die SOunitätsorgane ausgeſprochene Verpflichtung zur An- 
zeigeeritattung nunmehr in der Weiſe feitzujegen, daß 
dieſe Anzeigepflicht im ganzen Lande von jebt ab, infos 
ferne Died nicht ohnehin in den früheren Verordnungen 
theilweije bereits bejtimmt war, aud) für jeden Fall von 
Mafern, Keuchhuſten, VBaricelen, Wunpdrothlauf und 
Puerperalfieber zu gelten hat. Es bejteht hienad) die 
Pflicht zur Anzeige von nun an für folgende Erfranfun- 
gen: Cholera, Abdominal- und Flecktyphus, Blatter, 
Scharlach, Diphtheritis, egyptiihe Augenentzündung 
(Trahom), Dyfenterie (Nuhr), Maſern, Keuchhuſten, 
Varicellen, Wundrothlauf und uerperalfieber. Gleich— 
zeitig wird die k. f. Hof- und Staatödruderei angegangen, 
bei der Neuauflage der Kormularien zu dieſen Krank: 
heitsanzeigen die Aufnahme ſämmtlicher oben angeführten 
Erkrankungen in den Kopf diefer Anzeigeblanquets zu 
veranlafjen; bis zu dieſem Yeitpunfte aber ijt ſich mit 
den im Vorrathe befindlichen früheren Anzeigeblanguets 
zu behelfen. Säle von Trichinofe find in der mit dem 
bierortigen Erlafje vom 27. April 1876, 3. 12.260, Fälle 
von Lyſſa in der mit dem Gtatthaltereierlaffe vom 
18. Auguft 1884, 3. 38.276, vorgefchriebenen Weiſe anzu- 
zeigen. Hievon wird das Stadtphyfifat mit Bezug auf 
den Bericht vom 15. Dezember 1885, 3. 4453, zur Wiſſen— 
Ihaft und Danadadhtung mit dem Beifügen in Die 
Kenntniß geſetzt, daß unter Einem die Herren praftifchen 
Eivilärzte in Wien von diejer Verordnung verjtändigt 
werden, während die Herren £. k. Militärärzte, welche in 
Niederöſterreich Privatpraris ausüben, durd) das zweite 
Korpstommando zur Anzeigepfliht in den vorerwähnten 
Fällen verpflichtet werden. 

Sm Nahhange zu vorjtehender Verordnung iſt dent 
Phyſikate sub Mag.8. 306.934/VIIL vom 9. Dftober 1386 
folgende Note zugefommen: 

Die k. k. niederöiterr. Statthalterei hat mit dent Er— 
lajje vom 30. September 1886, 3. 29.038, Nacitehendes 
anher eröffnet: „Aus Anlaß einer Anfrage, ob die mit 
dem 5. o. Erlafje vom 20. April 1886, 3. 2948 hinfichtlic 
des Wundrothlaufes für die Sanitätsperjonen angeordnete 
Verpflichtung zur Anzeigeerftattung auch rückſichtlich des 
Geſichts- und Smpferyfipelö zu gelten habe, wird dem 
Pagiftrate nad) Einvernehmung des niederöjterr. Landes— 
fanitätsrathes eröffnet, daß aud) jeder Fall von Geficht3- 
und Smopferyfipel zur Anzeige zu bringen iſt.“ Hievon 
wird das Stadtphyſikat zur Wiffenfhaft und Verftändi- 
gung der Herren jtädtijchen Aerzte in die Kenntniß gejeßt. 
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Wundrothlauf und Puerperalfieber ausgedehnt, doch 

erſtrecken ſich die in dieſer Beziehung vorliegenden 

Meldungen nicht alle auf die nämliche Zeit. 

Pockenfälle kamen 1885: 3092 (1886: 794) 

gegen 358 und 244 in den Jahren 1884 und 1883 

zur Anzeige. Es evgiebt fih demnach fin das evjtere 

Berichtsjahr abermals eine beträchtliche Zunahme der 

Pockenerkrankungen; doch blieb die Zahl derjelben 

hinter jener des Jahres 1881 (3290) zurück, auch) 

erreichte die Seuche troß des Herrſchens epidemijcher 

Verhältniſſe in den Vororten nicht jene Ausdehnung 

in Wien wie beijpielsweije in den Jahren 1872 bis 

1873, für welche Zeit (Januar 1372 bis Ende Mai 

1873) ungefähr 20 000 Fälle angegeben werden. Trotz— 

dem find die fiir die Verpflegung und ärztliche Be— 

handlung der Pockenkranken im Jahre 1855 aufges 

laufenen Koften noch immer beträchtliche geweſen. 

Die Anzahl der 3. B. in die Pockenſtation aufge 

nommenen 2290 Kranken ergab eine Summe von 

40 604 Berpflegstagen und betrug der Aufwand hier- 

fir über 40 000 Fl. Wie in den früheren Jahren 

fett 1878 fam auch 1885 die Mehrzahl der Erkran— 

tungen auf die Altersgruppen bis zu dem vollendeten 

10. Zebenzjahre (im 1. Sahre 317, im 2.—5. 745, 

im 6.—10. 513); 1886 dagegen überiwogen die Er- 

franfungen der folgenden Altersklaſſen (11.—20. Jahr 

203, darüber 253). Den Pocken erlagen 1885: 875 

Perſonen einfchliegli 97 Drtsfremde 1886: (204). 

Bon den Verjtorbenen waren 176 (48) geimpft, 624 

(122) nicht geimpft. ALS bejonders in die Augen 

fallend hebt der Bericht den Nutzen der Impfung 

gegen Pockenerkrankungen im Säuglings- und Kindes- 

alter (1.—5. Lebensjahr) hervor. 1855 entfielen auf 

die Geimpften im 1. Lebensjahre 3,20 %, (auf die 

Nichtgeimpften 89,66 %/,), im 2. 9,24 (85,45), im 3. 

12,91 (85,16), im 4. 23,98 (71,23), im 5. 2ebens- 

jahre 19,55 (76,22) %, der Blatternerkrankungen, 

1356 betrugen diefe Verhältnißzahlen bei Geimpften 

4,81; 57,02; 37,83; 41,175 34,48, bei Nichtgeimpften 

89,155 80,85; 14,05; 52,94; 51,72. Bon den Boden- 

todesfällen famen 1385. 20,11 %/, auf Geimpfte (1886. 

23,53 %), 71,31 (59,80) auf Nichtgeimpfte, 1,48 

(1,96) auf zweifelhaft Geimpfte, 7,08 (14,70) auf 

Verſtorbene, deven Impfzuſtand nicht angegeben war. 

Bezüglich der Diphtherie ift in der Berichts- 

zeit eine Zunahme (731 bezw. 1006 Erkrankungen) 

zu verzeichnen; während von 1881 (1289) bis 1884 
(621) eine jtetige Abnahme eingetreten war. Auf die, 
wie gewöhnlich, am meijten diſponirten Altersperioden 

von 2 bis 5 und von 6 bis 10 Sahren kamen 1885. 

364 (1886. 506) bezw. 197 (278) Erkrankungen. Der 
Höchſtbetrag der monatlichen Erkrankungsſumme fiel 
auf den Dezember (1886. Mat und Dftober). Auf 
je 10.000 Einwohner ftarben an Diptherie 2,90 (4,65) 
Perſonen gegen 1,91 im Jahre 1884. 

Scharlaherfranfungen wurden 1885: 1165 
(1886: } 2125) gemeldet. Die Altersgruppe der 
Schulpfliht vom 6. bis 10. Lebensjahre erſcheint 

typhus ſetzten fi) auf die Berichtsjahre fort, in 

mit 509 (869) Fällen am meiften gefährdet, nächlt- 
dem die Gruppe von 2 bis 5 Jahren mit 422 (SIT) 
Fällen. Die zahlreihiten Scharlacherkrankungen 

fielen 1881 und 1885 auf den November, 1382 auf 
den März, 1883 und 1886 auf den Dezember, 1354 
auf den Januar. Aus dem I. Bezirke Wiens wird 

ein Beifpiel der nicht häufigen zweimaligen Invaſion 

des Scharlachkontagiums in einer Familie beiges 

bracht (von 3 Erkrankungen fiel 1 in den März, die 
beiden anderen in den Dezember). Es wird weiter 

eines prinzipiell wichtigen Falles erwähnt, der das 

Kind eines Schneiders betrifft. Die Wohnung des 
letzteren, in welcher ſich auch die Schneiderwerfitätte 

befand, zeigte hygieniſch höchſt ungünftige Berhält- 

nilfe. In der Werkitätte lag eine Menge Kleider, 

welche theil3 der Neparatur harıten, theils jchon 
reparirt waren nnd an die Kunden ausgetragen 

werden jollten. Cine Infektion der Kleider, die dann 

als Träger des Anſteckungsſtoffes gedient hätten, 

war fiher zu befürchten, da fortwährend verſchiedene 

PBerfonen zu dem Franken Kinde famen und wieder 

in die Werkjtätte zurückehrten. Außerdem gingen 

diefe Berjonen, die in jo andauerndem Verkehre mit 

dem franfen Kinde waren, dann zu den ahnungs— 
Iofen Kunden und fonnten diefen das Scharlach— 

fontagium in's Haus bringen. Der Verſuch der Be 

hörde, das Kind oder die Werfftätte aus dem Haufe 
zu entfernen, scheiterte indeß an dem Widerftande 

des Schneiders. Man begnügte fih ſchließlich aus 

äußeren Nücfichten mit einer Desinfektion der Kleis 

dungsftüde und des Zimmers. Der Zwijchenraum 

zwilchen der Meldung der 1. Erkrankung in einer 
Familie und einer allfälligen 2. Erkrankung betrug 
(im I. Bezirk) höchſtens 14 Tage, nur zweimal war 

er noch größer (3 und 5 Wochen). F 

Die bisherigen günftigen Erkrankungs- und 
Sterblichkeitsverhältniffe bezüglich des Unterleibs- 

hen 

welchen 246 (269) Berfonen erkrankten und 104 (85) 

farben. Wenn auch im Jahre 1886 abermals eine” 

geringe Zunahme der Erkrankungen zu verzeichnen 

it, jo wurde die Erkvanfungsziffer des Jahres 1883 

(428) nicht erreicht. Es fei erwähnt, daß das Jahr 
1856 bezüglich der Grundwaſſerverhältniſſe ebenfalls” 

zu den abnormen gehörte. Gin Theil der Typhus— 
erfranfungen dürfte zudem auf die Vororte, deren 

Berforgung mit gutem Trinkwaſſer noch viel zu 
wünschen läßt, kommen. F 

Flecktyphusfälle kamen 1885: 4, von denen 
fich einer bei der Sektion als Unterleibstyphus ers 
wies, mit 2 Todesfällen, 1856: 5 ohne Todes— 
fälle vor 

1836 wurden auch zwei Fälle von aſiatiſcher 

Cholera in Wien beobachtet, von denen der eine 

Fall einen aus Budapejt zugereilten Dberbeamten 
der öſterreichiſch-ungariſchen Staatsbahn, der andere 

einen unterſtandsloſen Kanalräumergehülfen betraf. 
Der Verlauf war beide Male ein jo akuter, daß 2 



- Krankheit erſt nach dem Tode mit Zuhülfenahme 
Pr bafterioffopifchen Unterfuchung erkannt werden 

konnte, aber, wie der Bericht hinzufügt, noch immter 

rechtzeitig, um die geeigneten Workehrungen zux 

Hintanhaltung einer Weiterverbreitung treffen zu 
fünnen. 

Un Lungentuberfuloje find 1885: 5219 (1856: 

5138) Perſonen geftorben. In dem Bericht wird als 
dringende Forderung hervorgehoben, daß die Tuber- 

fulöjen nicht mit anderweitig Erkrankten in den 
Krankenanjtalten untergebracht werden. Seder Tuber- 

fulöje könne eine Duelle der Anſteckung abgeben und 
jet eine jtete Gefahr für feine Umgebung. Es er: 

‚gebe jich daher die Nothwendigkeit, tuberkulöſe Per: 

jonen in eigenen Abtheilungen oder noch beſſer in 

eigenen Spitälern unterzubringen. Diesbezüglich fei 

auf die Errichtung eines Aſyls für Bruſtkranke in 
der Nähe Wiens hingewiefen worden. 

Statiftifche Mittheilungen aus dem Kanton 
Bajel-Stadt, 

(Nah dem gleichlautenden Berichte über den Givilitand, 
die Todesurſachen und die anjteckenden Krankheiten in 

Jahre 1886.) 

Die Zahl der im Jahre 1886 in der Stadt Bafel 

bekannt gewordenen Fälle von Infektionskrankheiten 

beträgt 1506, ſie bleibt damit weit hinter der jähr- 

lichen Durchſchnittsziffer zurück. Neben ungewöhn— 

lich niedrigem Stande des Scharlach iſt noch Hals— 

und Rachenbräune nur in mäßigem Grade aufge— 

treten. Blattern find nur 6 Mal gemeldet; den 

eriten Rang nimmt der Keuchhuften ein mit 454 an— 
gezeigten Erkrankungen; in zweiter Linie ftehen die 

Maſern mit 342, im dritter der Typhus mit 195 
Fällen. 

Die Zahl der angezeigten Erkrankungen bleibt 

troß der Anzeigepflicht immer mehr oder weniger 

hinter der Zahl der wirklich vorgefommenen Er— 

krankungen zurück und zwar um jo mehr, je leichter 

die betreffende Krankheit ift, je mehr in Folge deijen 

fie ohne Ärztliche Behandlung durchgemacht wird. 

Folgende Altersverhältnifje ergaben ſich für die 

hauptſächlichſten Infektionskrankheiten: 

— —r ——— 

J777777 
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oje ER... Dur ea 16121 184.120. 32) 41 
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Unterleibstyphus — — 10 13 14 44 60 23 20 11 

Für die Jahre 1875 bis 1886 find die Alters— 
verhältniſſe von 3419 an Scharlad) erkrankten und 

230 an Scharlach veritorbenen Perſonen mitgetheilt, 
desgl. für 6339 (199) Mafernkranfe bezw. Majern- 

desfälle. 5 Pockenfälle jtellen fich als Ausläufer 

— 569 
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der Epidemte des Sahres 1885 dar, von Mai bis 

Ende Dezember 1556 war Bafel frei von Blattern. 

Diphtherie und Group find ſeit dem im Sabre 

1581 verzeichneten Maximalſtande im Rückgang be— 

griffen. Die Summe der Todesfälle ift die niedrigite 

jeit einem Sahrzehnte. Die Summe der Erkrankun— 

gen an Diphtherie betrug für 1556 120 Erkrankun— 

gen (5,8 %/, Todesfälle), an Croup 14 Erkrankungen 

(21,4%, Todesfälle). In den Jahren 1875/85 be= 

trägt die Summe der Erkrankungen an Diphterie 

2277 mit 10,8%, Todesfälle, an Group 317 mit 

51 9%, Todesfälle. 

Der Beriht enthält u. A. eine Zuſammenſtellung 

der in Folge oder Mitwirkung von AlEoholgenuß 

in, den Sahren 1879 bis 1856 erfolgten Todesfälle. 

Außer den akut im Schnapsrauſch oder an delirium 

tremens oder chroniſchen Alkoholismus Gejtorbenen 
find hierher gerechnet die Todesfälle von anderen 

Krankheiten, bei denen entweder delirium tremens 

al3 Komplikation auftrat, oder die Mitwirfung des 

Altoholismus beim Ausgang der Krankheit ander= 

weitig fejtgejtellt worden ift. Unter 5799 Gejtorbenen 

über 15 Sahren befanden fih 145 Alkoholüten (122 

männliche, 23 weibliche); die relativ höchſte Zahl 

derjelben (43 männliche und 6 weibliche) entfiel auf 

das 40. bis 50. Lebensjahr. Das Verhältniß der 

Zahl der geitoxbenen Alfoholijten zur Geſammtzahl der 

Geftorbenen betrug zwiſchen dem 40. bis 50. Xebens- 

jahre 7,8 %/,, für die Männer von 30 bis 60 Jahren 

(101 von 1525) beträgt das Verhältniß 6,6 °/,. 

Beitmeilige Maßregeln gegen Bolkskrankheiten. 

(NA. Nr. 233 u. 234 vom 12. u. 13. September 1888.) 

Portugal. Durch eine untern 6. September 1888 
veröffentlichte Verfügung des Königlich portugiefiihen 
Pinifteriums des Innern werden die Häfen am Ehine- 
ſiſchen Meer feit dem 1. Juli d. 3. für von Cholera 
„verſeucht“ erklärt, — 

Egypten. Der internationale Gejundheitsrath zu 
Alerandrien hat die |. Zt. verhängten QDuarantäne- Map: 
regeln gegen Ankünfte aus Saigon, Angeſichts des jeit 
längerer Zeit eingetretenen völigen Erlöſchens der Cholera 
in Cochinchina, vom 28. Auguft 1888 ab aufgehoben. 
(Vergl. Beröffentl. ©. 361.) 

Aeterinär-poligeiliche Maßregeln. 

Preußen. Neg.- Bezirk Königsberg. Landes— 
polizeiliche Unordnung, betr. Maßregeln gegen 
die Ninderpeft. Vom 16. Auguft 1888. — (Ertrabl. 
3. Stüd 33 d. Amtshl d. Königl. Neg. z. Königsberg.) 

Sm Anſchluſſe an die landespolizeiliche Anordnung 
dom 31. Mai 1881, Maßregeln gegen die Rinderpeit be 
treffend, (Grtrablatt zu Stüd 22 des Amtsblattes für 
1881) wird hierdurch Folgendes angeordnet: 

$1. Der $ 4 Abſatz 1 der bezeichneten Anordnung 
wird dahin ergänzt, daß die Verladung von Nindvieh zum 
Zwede der Beförderung vermittelt der Eiſenbahn unter 
den in den $$ 4 und 5 a. a. D. erwähnten Bedingungen 
und Beichränfungen aud auf den Gtationen Sfandau 
im Kreiſe Gerdauen und Hohenftein im Kreife Dfterode 
geitattet ift. 

$ 2. Vorftehende Anordnung tritt mit dem Zeitpunfte 



der Bekanntmachung der Verladetage in den betreffenden 
Kreisblättern in Kraft. 

$ 3. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbeſtim— 
mungen des 8 328 des Strafgejehbuches des Reichsgeſetzes 
vom 21. Mai 1878 (R.G.-Bl. ©. 95) und der Polizei— 
verordnung vom 24. Auguft 1852 (Stüd 35 des Amts- 
blattes für 1882). 

Der Negierungs:Präfident: von der Recke. 

Preußen. Schleswig, den 12. September 1888. 
Das am 29. v. Mts. erlaffene Verbot der Ausfuhr 

von Wiederfüuern und Schweinen aus Altona nad) Groß: 
britannien, jowie nad) dem übrigen Auslande (Amtsblatt 
Geite 395*) wird wieder aufgehoben. 

Der Negierungs - Bizepräfident. 
98. von Rumohr. %.%. 

Niederlande Das „Allgemeen Handelsblad” vom 
27. August d. S. enthält nachſtehende Mittheilung : 

„In Folge Auftretens der Maul- und Klauenfeuche 
unter den Schweinen eines Milch- und Butterhändlers 
zu Aachen hat der Kommiſſar des Königs in Limburg 
die Erlaubnig zur Einfuhr von Rindvieh, Schafen und 
Schweinen für alle preußiichen Gemeinden zurückgenommen, 
welche weniger als 40 km von Aachen entfernt liegen.“ 

Neu-Süd-Wales. Die Negierung zu Sydney hat 
am 22. Mai d. J. unter Aufhebung aller früheren be- 
züglichen Beftimmungen für die Dauer von zwei Sahren 
die Einfuhr folgender Thierarten und Gegenftände aus 
den nachſtehenden Ländern verboten: 

Bon Nindvieh, Schafen und Hunden. Aus allen 
fremden Ländern und Kolonien, ausgenommen Großbri- 
tannien und Srland. Ausgenommen find ſolche Thiere, 
die vor der Berfendung vierzehn Tage in Großbritannien 
und Srland zugebracht haben. 

Bon Schweinen. Aus allen fremden Kolonien und 
Ländern. 

Bon Ziegen und Wild. Aus allen fremden Kolo— 
nien und Gegenden, ausgenommen wenn diefelben lediglich 
für wiſſenſchäftliche Zwecke unter Beobahtung der Dua- 
rantäne-Vorſchriften eingeführt werden. 

‚ Von Futter und Streu. Aus allen fremden Kolo- 
nien und Ländern und von allen fremden Schiffen. 

Rindvieh aus Großbritannien und Srland wird einer 
Duarantüne von 120 Tagen unterworfen, Schafe und 
Hunde ebendaher einer folhen von 90 Tagen, bezw. 6 Mo: 
naten. Zu wifjenjchaftlichen Zwecken eingeführte Ziegen, 
Antilopen und Wild werden einer Quarantäne von 90 
zagen unterworfen. 
X "Pferde fönnen aus allen Ländern und Kolonien ohne 
Quarantäne eingeführt werden, Kameele aber nur unter 
Beobachtung einer Quarantäne von 120 Tagen. (Die Ver- 
öffentlihung des Wortlauts der Verordnung bleibt vor- 
behalten.) 

Aledizinalgeſetzgebung :c, 

Preußen. Kriegsminiſterium, Medizinal⸗Abthei— 
lung. Die Anwendung von Chromſaure zur Be— 

feitigung des Fußſchweißes betreffend. 
(Amel. Beidl. zur deutfch. militärärztl, Zeitſchr. 1838. ©. 74). 
— 
Von ärztlicher Seite iſt hierher berichtet worden, daß 

zu dauernder Befeitigung des Fußſchweißes die Chromfäure 
a nn, — billiges Mittel ſei, deſſen 
Anwe auch keine vorübergehende Di ör wen FRE gehende Dienftftörung noth 

urch einmalige Beftreihung der Fußſohle und der 
Haut zwifchen den Zehen mit a welche mit 
Hülfe einer Kornzange in eine 10 prozentige Ehromfäure: 
löjung getaucht worden iſt, foll eine jofortige Wirkung 
erzielt werden. Bei Schweißfüßen mittleren Grades ge: 
nügen angeblich einige, in Zwifchenräumen von 6 big 
8 Woden zu wiederholende derartige Bepinfelungen während höhere Grade in den erften Rondten häufigere 

*) Beröffentl. ©. 531. 
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Anwendung des Mittels (alle 2—3 Wochen) erheiſchen. 
Bei wunden Füßen wird empfohlen, zunächſt einige Tage 
hintereinander eine 5 prozentige Löſung zu benugen und 
erit nad) Wiederherjtellung der Haut zu der jtärferen 
Löſung überzugehen. Zuweilen ſoll fid) nad) dent Gebraud) 
des Mittels, namentlih im Hochſommer, eine vermehrte 
Schweißabjonderung am ganzen Körper einftellen, die 
indefjen ſchon nad) 1—2 Tagen ſich ohne Nachtheile wieder 
verliere. 

Euer Hochwohlgeboren werden ergebenft erſucht, hier: 
über dem Königlichen Generalfommando gefülligit Vortrag | 
halten und bezügliche Verſuche — namentlich auch während 
der Herbjtübungen der Truppen — in die Wege leiten 
zu wollen. 

zum 1. Februar 1889 ergebenft entgegengejehen. 
8, Br D-BDrer 

An ſämmtliche Königliche Korps-Generalärzte 
ir. 443. 6. 88. M. A. 

Einem Bericht über den Ausfall der Verſuche wird 

Preußen. Reg.-Bez. Stade, Landespolizeiliche 
Anordnung, betr. den Eiſenbahn- und Schiffs— 

verkehr mit Vieh nach den Nordſeehäfen. 
Vom 8. Auguſt 1888. 

(Amtsbl. d. Kgl. Neg. z. Stade ©. 382.) 

* 

fi 

Zur möglichſten Gicherftellung des Erfolges derjenigen 
Mahregeln, welche die Verhütung der Verſchleppung an= 
itecfender Thierfeuhen nad) den Norpjeehäfen bezwecden, 
treffe id) auf Grund Der 
des Reichsgeſetzes, betreffend die Abwehr und Unterdrückung 

$$ 2, 14, 18, 20, 66 Nr. 4, 67 

von Biehjeuchen, vom 23. Juni 1880, bezw. $ 328 des 
Strafgefeßbuhs, im Auftrage des Herrn Miniſters für 
Landwirthichaft, Domänen und Foriten folgende landes— 
polizeiliche Anordnung für den Negierungsbezirt Gtade: 

A 

Zur Befürderung nah den Nordfeehäfen be 
ſtimmte Wiederfäuer und Schweine dürfen auf Eiſen— 
bahnen und Schiffen nur verladen werden, nachdem fie 
unmittelbar vor der Verladung von einen beamteten 
oder einem dazu beauftragten privaten approbirten 
TIhierarzt unterfucht und gejund befunden worden find 
und eine Bejcheinigung darüber vorgelegt wird. Dieſe 
Beicheinigung, welche der Begleiter der zu verſendenden 
Thiere oder auf Schiffen der Schiffsführer während 

beamten auf Verlangen jederzeit vorzulegen. 
Zuwiderhandlungen werden gemäß 

geſetzbuchs verfolgt werden. 
Meine Landespofizeiliche Anordnung vom 3. Zuli d. I. 

— Amtsblatt Stüd 28, Nr. 477 — wird hierdurd) Re | 
gehoben. 
Stade, den 8. Auguſt 1888. 

Der Regierungs-Präfident. 
3. Ba Meine 

Minifterial- Erlaf, betr. die Prüfung 
der Apotheker. = 

Bon 7. Auguft 1888. 5 
(Amtsbl. des Großherzogl. Minift. d. Innern u. d. Juſtiz 

Abth. F. öffentl. Gejundheitspfl. 1888. 193). 8 

An die Großh. Kreis-Geſundheitsämter, dele— 
girten Kreisärzte und die Apotheker des Groß— 

herzogthums. Be 
Nach einer Mittheilung des Herrn Neichsfanzlers find 

neuerdings Zweifel darüber entjtanden, ob denjenigen 
Pharmazeuten, welhe während ihrer Gervirzeit ihrer 
Militärpfliht genügt haben, die Zeit des Militärdienftes. 
in die vorgejchriebene dreijährige Servirzeit eingerechnet 
werden fann. 

Die Großherzogliche Negierung fieht fid) uun, in Ueber— 
einjtinnmung mit dem Herrn Reichskänzler, fowie den Re— 
gierungen von Preußen und Bayern, veranlaßt, ſich für 
Zuläſſigkeit einer ſolchen Anrechnung auszufprechen, vor— 
auögejeßt, daß nach wie vor die Anrechnung der Militär: 
dienitzeit in die Univerfitätszeit der Pharmazeuten 
grundſätzlich ausgefchloffen bleibt. x 

Indem wir Shnen von Borftehendem zur Kenntniß- 

Heſſen. 

des Transports bei ſich zu führen hat, iſt dem Polizei 

SS 66 Nr. 4, 67° 
des angeführten Neichsgefehes und $ 828 des Straf 



nahme und Bedeutung der Sntereffenten Nachricht aeben, 
bemerfen wir, daß infolge dejjen die in unferent Amts— 
blatt Nr. 120 von 15. November 1882 mit Bezug auf 

dieſelbe Angelegenheit ausgejprochene Auffaſſung nicht mehr 
zutreffend it. 

— 5 

Jaup. de Beauclair. 

——— 

Rechtſprechung. 

— Unbefugtes Anpreiſen von Heilmitteln. Verbot des: 
ſelben durch Polizeiverordnung. 
vd. 4. Januar 1875, Str.G.B. 8 363 3, Verordn. 
der preuß. Regierung zu Düſſeldorf v. 7. Dezbr. 
6639 

Reviſions-Urtheil des Kgl. preuß. Kammergerichts vom 
24. Oktober 1887. 

Die Parfümeriehändlerin T. H. zu Barmen hatte 
durch Suferat in dem Barmener Haupt-Annonzenblatt 
„ein Nadikal-Spezialmittel gegen Hühneraugen“ zum 

Preife von 60 Pf. zum Kauf angeboten. Diejerhalb der 
Uebertretung der Wolizeiverordnung der Negierung zu 
Düfjeldorf vom 7. Dezember 1853 angeklagt, wurde die: 

 jelbe in eriter Inſtanz freigeſprochen und auc) die Seitens 
der Staatsanwalticaft eingelegte Berufung verworfen. 
Gegen das Berufungsurtheil ift von der Staatsanwalt- 
ſchaft nod) die Reviſion eingelegt; diefelbe ift jedoch eben- 
j falls zurückgewiefen, 

Kaiferl. Verordn. 

Gründe: J 
Die Reviſion der Kgl. Staatsanwaltſchaft rügt mit 

Unrecht Verlegung der Polizeiverordnung der Regierung 
zu Düſſeldorf vom 7. Dezember 1853. Der Berufungs: 
richter hat unangefochten und ohne erfichtlichen Nechts- 
irrthum thatſächlich feitgeitellt, daß das von der Ange 
klagten in dem neuen HSaupt-Annonzenblatte für Barnıen- 

Elberfeld und Umgegend als „Kadifal-Spezialmittel gegen 
SHühneraugen“ öffentlid) angepriejene Heilmittel nicht zu 
denjenigen gehöre, deren Bertrieb durch die Kaiferl. 
Verordn. vom 4. Januar 1875 und die derfelben beige- 

gebenen Berzeichnifie A. und B. ausſchließlich den 
Apotheken vorbehalten ſei. Die Strafbeitinnmung des 
8 867 Nr. 3 Str.G.B. ift deshalb mit Necht gegen die 
Angeklagte nicht zur Anwendung gebracht worden. Cben- 
ſowenig ift aber die Ntegierungsverordnung vom 7. De- 
 zember 1855 durch Nichtanwendung verlegt worden. 
Denn, wenn diejelbe das unbefugte öffentliche Anpreifen 
irgend welcher Stoffe als Heilmittel gegen Krankheiten 
mer Körperſchäden bei Strafe verbietet, jo fteht fie im 

Weſentlichen auf dem Standpunfte des $ 6 der R.G.O., 
der Kailerl. VBerord. vom 4. Sanuar 1875 und des 
Str.G.B. $ 367 Nr. 3. Denn das öffentlihe Anpreifen 

von Arzneiftoffen, welche den allgemeinen Handelsverfehre 
freigegeben find, ift fein unbefugtes, weil dafjelbe nur 
eine bejondere Art des erlaubten Verkaufens und Feil- 

bietens darftellt. Die Angeklagte hat demnach nicht gegen 
die Rolizeiverordnung vom 7. Dezember 1853 verftohen. 

(Sahrbudy f. Entſcheid. d. Kammergerichts in Straf— 
ſachen Bd. VIL ©. 228.) 

Zu denjenigen Zubereitungen, deren Feilhalten und 
Berfauf nah) $ 1 der Kailerlihen Verordnung dom 
4. Sannar 1875 nur in Apotheken geftattet ijt, ge- 
hören auch ſolche, welche aus zum mediziniſchen Ge— 
brauche nicht geeigneten Stoffen hergeftellt, in einer -} 
der dem Verzeichniſſe Anlage A. entſprechenden Er: 
Iheinungsform und zwar „als Heilmittel” dargeboten 
werden. SKaijerl. Verordnung vom 4. Sanuar 1875 
$$ 1, 2; ©tr.-6.:8. 8 367 Nr. 3. 

Reviſions-Urtheil d. Kal. preuß. Kammergerihts vom 
135. Sanuar 1887. Schöffengericht und Landgericht 

Frankfurt a. D. 

Die Kaufleute M. und B. zu Frankfurt a. ©. waren 
in den Borinftanzen wegen unbefugten Berfaufens von 

Zynzwiſchen erſetzt durch Verordn. dv. 9. Mai 1888 
Werdff. ©. 378). Vgl. aud) die auf ©. 430 angeführten 
— 

I +: 

Arzneien zu Strafe verurtheilt worden. Auf die von den 
Angeklagten eingelegte Reviſion ift das Berufungsurtheil 
aufgehoben und die Sadhe in die Vorinstanz zurückge— 
wiejen worden. 

Gründe: 

Die Nevifion der beiden Angeklagten, welche Ver— 
leßung materieller Strafrehtsnormen, das Nechtsmittel 
des Angeklagten M. fpeziel Verlegung des $ 1 der 
Kaiferl. Verordn. vom 4. Sanuar 1875 und des $ 367 
Kr. 3 Str.G.B. durch unrichtige Anwendung vügt, 
mußte für begründet erachtet werden. 

Der $ 1 der Kaiferl. Verordnung geftattet das Feilhal: 
ten und den Berfauf der in Anlage A. aufgeführten Zu- 
bereitungen „ald Heilmittel” ohne Rückſicht darauf, ob 
diejelben aus mediziniſch wirffamen Stoffen bejtehen oder 
nicht, nur in Apotheken. 

Der $2 a. a. D. beſtimmt ein Gleiches für die in 
Anlage B. verzeichneten Droguen und Chemikalien. 

Der Berufungsrichter ſtellt feit, daß die Angeklagten 
Lakritzenſaft eingedickt, mit Dertrin, Oummmiarabifum und 
anderen indifferenten Stoffen und mit Anis überjtrichen, 
feilgehalten und verfauft haben. Er erfennt zwar an, daß 
feiner der vorgedachten, dem Lakritzen zugeſetzten Stoffe 
in der Anlage B. zur Kaiferl. Verordn. aufgeführt it; 
er erachtet aber den Lafrigen in der feilgehaltenen Form 
für eine Arzenei und ift deshalb der Anficht, daß es Des 
Nachweiſes, daß derjelbe als Heilmittel feilgehalten wor- 
den fei, nicht bedürfe. 

Dieje Ausführung beruht auf einer unrichtigen Aus- 
legung des SL a. a. D. Nah Snhalt des letzteren 
kommt e8 wejentlich darauf an, ob das betreffende Mittel 
ohne Nücficht auf feine Beftandtheile und arzeneiliche 
Wirfung in einer derjenigen Erfcheinungsformen, welche 
in dem Verzeichniffe Anlage A. aufgeführt find, zu Heil: 
zwecen bejtimmt und „als Heilmittel“ dargeboten wird. 

Don derjelben Anfiht ift auch das vormalige Kal. 
Dbertribunal ausgegangen in dem Erkenntniß dont 
18. März 1874, Oppenhoffs Rechtſprechung Bd. 14 
©, 125, Bd. 15 ©. 632. 

Der thatfählihen Feftitellung des Vorderrichters fehlt 
& demnach an einem wejentlihen Thatbeitandsmerfmale 
des $ la. a. O. Aus diefem Grunde mußte Das ange: 
fochtene Urtheil aufgehoben und die Sade in die Be- 
rufungsinitang zurückgewieſen werden. 

(Jahrbuch f. Entſcheid. d. Kammergerichts in Straf— 
ſachen Bd. VII ©. 229.) 

Der Begriff „Verfälſchung“ ſetzt nicht nothwendig 
voraus, daß eine bereits zuſammengeſetzte Sache in 
ihren einzelnen Beſtandtheilen verändert worden iſt, 
fondern findet auch Anwendung, wenn eine Sache 
in Ganzen erſt durch Sinzunahme von nad) der 
Verkehrsauffaſſung nicht reellen und nicht üblichen 
Subſtanzen hergejtellt und auf diefe Weiſe zu einer 
mit den im Handel und Wandel gewöhnlich voraus- 
geſetzten Eigenſchaften nicht verjehenen Waare ge- 
worden ift. Gejeb, betr. den Verkehr mit Nahrungs- 
mitteln ꝛc. vom 14. Mai 1879 8 10; Str.G.B. 
$ 263. 

Nevifions-Irtheil des Kal. preuß. Kammergerichts vom 
11. November 1886 (©. 431/86), Schöffengericht, Rix— 

dorf, Yandgericht II Berlin. 

Der Angeklagte, Schlächtermeifter ©. zu Berlin, war 
in den Vorinftanzen wegen VBergehens gegen das Nah- 
rungsmittelgejeß und Betruges zu Strafe verurtheilt; Die 
von ihm gegen dad Berufungsurtheil eingelegte Reviſion 
it verworfen worden aus folgenden, den Sachverhalt 
ergebenden 

Gründen: 

Die NRevifion des Angeklagten rügt Verleßung des 
$ 10 des Nahrungsmittelgejeßes vom 14. Mai 1879 und 
des 8 263 Str.G.B durch rechtsirrthümliche Anwendung. 

Diejelbe kann für begründet nicht erachtet werden. 
Der Berufungsrichter ftelt thatjächlic Feit, dag im 

Handel und Verkehr als Schlack- und Mettwürſte die— 
jenigen gelten, welche lediglich aus Rind- und Schweine- 
fleiſch hergeftellt find, jowie daß der Angeflagte zu den 
von ihm verfertigten Schlack- und Mettwürften im Ber: 
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fehr minderwerthige Pferdefleiſchbeſtandtheile zugeſetzt 
und fie dann unter Verſchweigung dieſer Thatfache «ls 
reelle Würfte für den gewöhnlichen Marktpreis veeller 
Würſte in Verkehr gebradıt hat. 

In dieſer Feititellung Hat der Berufungsrichter mit 
echt die Merkmale des Betruges und die Voraus— 
jeßungen des 8 10 des Nahrungsmittelgeſetzes vom 
14. Mai 1879 gefunden. 

Der Begriff „Verfälſchung“ fest nicht ausſchließlich 
voraus, daß eine bereit3 zuſammengeſetzte Sache in ihren 
einzelnen Beltandtheilen verändert worden tit, jondern 
findet auch Anwendung, wenn eine Sade im Ganzen 
erit durch Hinzunahme von nad) der Verkehrsauffaſſung 
nicht reellen und nicht üblichen Subjtanzen hergejtellt und 
auf diefe Weife zu einer mit den im Handel und Wanpel 
gewöhnlich vorausgejegten Eigenjchaften nicht verjehenen 
Waare geworden tt. 

In dem Umftande, daß der Angeklagte nach der that: 
ſächlichen Feſtſtellung des VBorderrichters Diefe jo zu— 
ſammengeſetzten Schlad- und Mettwürſte verkauft hut, 
ohne anzugeben, daß die im Handel und Berfehr in 
ſolchen Würften gewöhnlich nicht enthaltenen Pferde— 
fleijchbeitanpdtheile Darin mitverarbeitet feien, iſt derfelbe, 
der ihm durch Nückjichten der Nedlichkeit im Verkehr ge- 
botenen Dffenbarung der wahren Bejtandtheile nicht 
—— und hat dadurch wahre Thatfachen unter— 
rüdt. 

Die im $ 263 Str.G.⸗B. weiter erforderliche Der: 
mögensbejhhädigung befteht aber darin, daß die Ab- 
nehmer des Angeklagten Durch den Ankauf diefer nad 
den Anſchauungen des Werfehrs minderwerthigen MWurft 
um die Differenz zwifchen dem von ihnen für reelle Mett- 
und Schlackwurſt erlegten reife und demjenigen, welcher 
dem wahren Werthe diefer minderwerthigen, von ihnen 
thatſächlich erſtandenen Waare entfpricht, in ihrem Ver— 
mögensbeſtande beeinträchtigt find. 

(Jahrbuch f. Entjcheid. d. Kammergerichts in Straf 
ſachen BD. VII ©. 232.) 

Verhandlungen geſetzgebender Körperſchaften. 

Oeſterreich. Dem öſterreichiſchen Reichsrathe iſt 
folgender Entwurf eines „Geſetzes, womit Be- 
ſtimmungen zur Hintanhaltung der Trunfen- 
heit getroffen werden“, zur Beſchlußfaſſung zuge: 
gangen: 

, Mit Zuftimmung der beiden Häufer des Neichsrathes 
finde Ich anzuordnen, wie folgt: 

$ 1. Der Handel mit gebrannten geiftigen Getränken 
(Gejeß vom 23. Juni 1881, R.-G.-Bl. Nr. 62) in ver- 
ſchloſſenen Gefäßen in Mengen von mindeſtens fünf Liter 
iſt ein freies Gewerbe; der Handel mit derlei Flüſſigkeiten 
in verſchloſſenen Gefäßen in Mengen unter fünf Liter 
unterliegt einer Konzefjion. 

Dieje Konzeffton kann nur von ſolchen Sewerbeinhabern 
erlangt und betrieben werden, in deren Sewerbsumfange 
nach den beitehenden Borfchriften der Handel mit ge: 
brannten geiftigen Getränken gelegen ift. 

‚ Bewerber um eine ſolche Konzeffion haben überdies 
die zur Grlangung eines jeden konzeſſionirten Gewerbes 
borgezeichneten Bedingungen zu erfüllen. (88 22 und 23 des Geſetzes vom 15. März 1883, N.-©.-Bl. 39); aud) iſt 
bei der Verleihung ſolcher sKonzeffionen auf die im 
Sdyluß-Alinea des $ 23 des eben zitirten Gefeßes ent: 
haltenen Beſtimmungen Bedacht zu nehnten. 
‚Wenn die Konzeſſion zum Handel mit gebrannten 

geiftigen Getränfen oder zum stleinverjchleiße derſelben 
an Gewerböleute ertheilt wurde, welche dieſelbe im Ver— 
eine mit anderen Gewerbsunternehmungen betreiben, er: 
liſcht ſie zugleich mit dieſen Gewerbsberechtigungen und 
es kann in einem ſolchen Falle der Handel oder Kleinver ſchleiß für Rechnung der Wittwe oder der minderjährigen Grben (9 96, Alinea 4 des Gefeßes vom 15. März 1983, 
R.G.“Bl. Nr. 39) auf Örundlage der alten Konzefiion nicht fortgeführt werden. 

Die Schank— und Kleinverſchleißkonzeſſion berechtigt ohne weiteres zum Handel mit gebrannten geiftigen Ge— tränten in beliebigen Mengen. 

8 2. In Lofalen, welche zur Ausübung des Aus- 
ichanfes oder Kleinverfchleikes von aebrannten geiftigen 
Setränfen dienen, darf gleichzeitig Fein anderes Gewerbe 
ausgeübt werden. ; 

Die Ausübung des Ausſchankes von gebraäannten 
geiftigen Getränfen in den zur Ausübung der im $ 16 
lit. a, b, e und f der Gewerbeordnung aufgezählten Gaſt— 
und Schanfgewerbeberechtigungen beftimmten 2ofalitäten, 
dann in den Derfaufslofalitäten der Zuderbäder und 
Mandolettibäder durch denſelben Gewerbsinhaber wird 
durch dieſe Beftinmuung nicht berührt. 

$3. Die Anzahl der verliehenen Konzeſſionen zum 
Ausihanfe und zum Kleinverſchleiße von gebrannten 
geiftigen Getränfen tft bejchränft. 

In Senteinden bis zu 500 Einwohnern darf nur eine 
Konzeffion zum Ausſchanke von gebrannten geiftigen Se 
tränfen verliehen werden; in größeren Genteinden kann 
auf je volle 500 Einwohner je eine ſolche Konzeſſſon ver— 
liehen werden. — 

Bei der Ermittlung der bezüglichen Verhältnißzahl 
find die auf Propinations- und auf Regalrechten beruhen- 
den Gewerbe, in welchen der Ausihanf von gebraunten 
geijtigen Getränfen betrieben wird, mit in Anfchlag zu 
bringen, jo daß die Verleihung einer Konzejjfion zum 
Ausſchanke von derlei Getränken nur dann erfolgen kann, 
wenn bei Einrechnung der Propinations- und der Neal 
gewerbe zu den konzeſſionsmäßig beftehenden verlei Ge 
werben dad Verhältniß zur Einwohnerzahl in der Ger 
meinde eingehalten wird. = 

Dagegen find in Orten, welche einen lebhaften Frem⸗ 
denverkehr haben, Gaſtgewerbe zur Beherbergung von 
Fremden, zur Verabreichung von Speiſen und von Kaffee, 
in welchen der Ausſchank von gebrannten geiſtigen Ge— 
tränfen nur nebenbei betrieben wird, bei der Ermittlung 
der voritehend vorgezeichneten Berhältnißzahl außer Au— 
ſchlag zu belajien. $ 

Erloſchene oder zurückgeleate Konzelftonen zum Aus 
Ihanfe gebrannter geijtiger Getränfe dürfen nicht wieder, 
verliehen werden, jo lange die für die Gemeinde maß— 
gebende Verhältnißzahl an verlei Gewerben überfchritten ift. 

Ausnahmsweiſe Fann bei bejonders berückſichtigungs— 
würdigen Verhältnifien die politifche Landesbehörde derlei 
Ausfhanksfonzeffionen über die für die Gemeinde maß 
gebende Verhältnißzahl verleihen. 

Auf je 1000 Einwohner fann aud) je eine Konzejfion 
zum Kleinverſchleiße von gebrannten geiftigen Getränfen 
ertheilt werden. 

$ 4 Durch die Beitimmungen der $$ 1 und 3 dieſes 
Geſetzes wird das Propinationsrecht in jenen Ländern, in 
welchen daſſelbe beiteht, nicht berührt. J 

$5 Das Offenhalten von Lokalen, in welchen der 
Ausſchank oder Kleinverfchleig von gebrannten geiftige 
Setränfen betrieben wird, ift von 5 Uhr nachmittags d 
Sonn: und Feiertagen vorhergehenden Tages bis fü 
Uhr morgens des nächſtfolgenden Werktages unterjagt. 

Die politifhen Landesbehörden find ermächtigt, dieſes 
Berbot für beftimmte Bezirke oder Orte, für beftimmte 
Tage oder Stunden, außer Wirkfamkeit zu ſetzen. E 

Wer dem bejtehenden Verbote zuwider dag Loka 
offen hält oder zur verbotenen Zeit gebrannte geiftige 
Getränke verabreicht oder verabreichen läßt, wird mit 
Arreft bis zu einen Monat oder an Geld bis zu 50 fl 
beitraft. = 

Die Beltimmung diejes Paragraphen findet Feine An— 
wendung auf Gaft- und Schanfgewerbe, welchen die Be 
pilligung zum Ausſchanke gebrannter geiftiger Getränke 
in Verbindung mit anderen int $ 16 lit. a, b, c, f 2 
Geſetzes vom 15. März 1883, N-G-Bl. Nr. 39, be 
zeichneten Berechtigungen verliehen worden tft, auf Zuder 
bäder- und Mandoletti-Bäckergewerbe foferne in den oben 
benannten Geſchäften der Ausſchank foldher Getränke nur 
nebenbei betrieben wird. B 

$ 6. Wer fi in Gaft: oder Schanfräumlichkeiten, in 
Lofalen, in welchen der Ausſchank oder Kleinverſchleiß 
oder Handel mit gebrannten geijtigen Getränken betrieben 
wird, auf der Straße oder an jonitigen öffentlichen Orten: 
im Zuſtande offenbarer Trunfenheit ‚befindet, oder wer 
an folhen Orten einen Anderen abſichklich in den Zuſtand 
dev Trunkenheit verfeßt, wird mit Arreſt big zu einem 
Monate oder an Geld bis zu 50 fl. beitraft. Br. J 



Dieſelbe Strafe trifft Inhaber von Gaft- oder Schank— 
räumlichfeiten oder von Xofalen, in welden der Aus- 
ſchank oder Kleinverjchleiß oder Handel mit gebrannten 
geiſtigen Getränfen betrieben wird, oder deren Gtellver- 
2 oder Pächter oder Beauftragte, welche an Perſonen, 
die betrunfen find, oder außer dem Kalle des Bedürfnifies 
an offenbar Unmündige, die nicht in Begleitung älterer 
Perſonen erjcheinen, geijtige Getränfe verabreichen oder 
perabreichen lafjen. 
— Die nad) den Gewerbegeſetzen, beziehungsweile nad) 
dem Geſetze vom 23. Juni 1881, R.G.Bl. Nr. 62, be— 
treffend den Handel mit gebrannten geiftigen Getränfen, 
den Ausfhank und Kleinverjchleiß derjelben, eintretenden 

Folgen werden hierdurch nicht berührt. 
87. Forderungen für die Berabreihung geijtiger 

Getränke in Gaft- oder Schanfräumlichfeiten oder für die 
Verabreichung von gebrannten geijtigen Getränken in 
Lofalitäten, welche zum Ausſchanke oder Kleinverſchleiße 
derjelben beſtimmt jind, jowie überhaupt Forderungen 
aus dem Handel mit gebrannten geijtigen Getränfen in 
Diengen von nur fünf Liter und darunter find nicht 
klagbar, wenn der Kreditnehmer zur Zeit der Verab— 
eihung eine frühere Schuld gleicher Art an venjelben 
läubiger noch nicht bezahlt hat. 

Solche Forderungen eignen fi) auch nicht zur Kom— 
penſation mit anderen Forderungen des Kreditnehmers. 
88. Pfand: und Bürgjchaftsverträge, welche zur Be— 
feftigung don Forderungen abgejchlofjen werden, denen 
im vorhergehenden Baragraphen das Klagerecht entzogen 
iſt, find ungiltig. 

9. Auf Forderungen an in Safthäufern beherbergte 
Fremde finden die Beitinnmungen der 88 7 und S Diejes 

Geſetzes Feine Anwendung. 
J $ 10. Wer die Beſtimmung der 88 7 und 8 dieſes 
Geſetzes durch ein Scheingefhäft oder dadurd zu um: 
gehen ſucht, daß er fich eine Urkunde, insbefondere eine 
Wechſelerklärung ausjtellen läßt, wird mit Arreft von 

einer Woche bis zu zwei Monaten oder an Geld bis zu 
200 fl. beitraft. 
611. Mer während eined Jahres dreimal wegen 
Trunkenheit geftraft wird, dem kann von der politiſchen 
Bezirksbehörde bis zur Dauer eined Jahres der Beſuch 
der Gaſt- oder Schanfräumlichkeiten jeines Wohnſitzes 
und der nächſten Umgebung unterfagt werben. 

Die MHebertretung dieſes Verbotes wird mit Arreit 
bis zu einem Monate oder an Geld bis zu 50 fl. beitraft. 
812. Inhabern von Gaft- und Schanfräumlichfeiten, 
don Lokalen, in welchen der Ausſchank oder Kleinver— 
ſchleiß oder Handel mit gebrannten geiftigen Getränfen 
‚betrieben wird, Stellvertretern oder Pächtern, bei denen 
fid) vorausgegangene wiederholte Abftrafungen wegen der 

im zweiten Abjabe des $ 6 und in den $$ 5 und 10 be- 
zeichneten Webertretungen als fruchtlos erwieſen haben, 
kann die Berechtigung zum Betriebe eines Gaft- oder 
- Schanfgewerbes, ded gewerbsmäßigen Ausjchanfes und 

Kleinverſchleißes von gebrannten geiftigen Getränfen und 
der Handel mit denjelben, beziehungsweije zur Gtellver: 
tretung, Bachtung, von der politiihen Bezirksbehörde 
für eine beftimmte Zeit oder auch für immer entzogen 
werden. 

$ 13. Die politifhe Landesbehörde kann die Anord- 
nung treffen, daß der Wortlaut der $$ 6 bis infl. 12 
diejes Gejekes in den Gaft- oder Schanfräumlichkeiten 
beitimmter Drte oder Bezirke an einer in die Augen 
fallenden, jedermann zugänglichen Stelle in den landes- 
üblihen Sprachen anzufchlagen und im leferlihem Stunde 
zu erhalten ift. 

| Die Mebertretung diefer Anordnung ift an dem In— 
haber der Räumlichkeit an Geld bis zu 50 fl. zu be- 
ſtrafen. 

$ 14. Uebertretungen der 8811 und 2 Diejes Geſetzes 
ind als Webertretungen der Gewerbeordnung anzujehen 
und nad) der Gewerbeordnung zu ahnden. 

Die Unterfuhung und Beitrafung der jonftigen Ueber- 
tretungen diejes Geſetzes kommt den Bezirksgerichten zu. 

8,15. Mit dem Tage der Wirkſamkeit dieſes Geſetzes 
tritt in den Königreichen Galizien und Lodomterien janımt 
dem Großherzogthume Krakau und in dem Herzogthume 
Bukowinaͤ das Geſetz vom 19. Juli 1877, NED. 
Ar. 67, außer Kraft. 

ß 
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Dieſes letztere bleibt jedoch in diefen Ländern in An— 
wendung rücfichtlid) der Handlungen und Rechtsgeſchäfte, 
welde vor Beginn der Wirkjamkeit des neuen Geſetzes 
vorgenommen worden find. 
816. Mit dem Vollzuge dieſes Gejeßes find Meine 
rn des Innern, der Zuftiz und des Handels beauf- 
ragt. 

In den Motiven zu diejent Gefehentwurfe wird u. a. 
auf die Wirkung des niederländiichen Geſetzes vom 
28. Suni 1881, betr. den Sleinhandel mit geiitigen Ge— 
tränfen und die Verhütung der öffentlichen Trunkenheit, 
Bezug genommen, und der Wortlaut diejes Geſetzes mit- 
getheilt. 

Uermiſchtes. 

Aus dem Jahres-Berichte des Wiener Stadt— 
phyfjifates über jeine Amtsthätigfeit in den 
Sahren 1885 und 1886.*) 

Auf die Bejeitigung fanitärer Uebelſtände ift durch die 
ſtändige Ueberwachung feitens der Sanitätsaufjeher, durch 
fommifjionelle Berhandlungen und durch die während des 
Beitandes der Choleragefahr feitens der Bezirkefeftionen 
der Gejundheitsfommiffion in ſämmtlichen Häufern der 
Stadt ausgeführten Nevifionen eingewirft worden. Die 
Sejhäftsjtüde waren an Zahl 1885 30207 (1886 
33 271), Darunter betrafen 627 (1243) chemiſche Unter: 
juhungen, 903 (2754) Ntevifionen, 5208 (5111) Desinfek- 
tionen. Außerdem wurden von den Ganitätsauffehern 
12147 Revifionen in den Häufern anläßlic) der Cholera- 
gefahr ausgeführt. Die genannten Auffeher hatten wie 
bisher auch Die regelmäßige Ueberwachung der Linienwälle 
und Gräben, worüber 595 Berichte einlangten, des Wien- 
flußbettes (mit 501 Berichteritattungen), der Donaufanal- 
ufer (106), der Herbergen und Maſſenquartiere, der Aborte 
in den Schulen, der Gemeindearrefte, der Krankentransport— 
mitteldepots (101) u. |. w. auszuführen. 

In der Berichtsperiode wurden im Ganzen 1400 
Janitätswidrige Wohnungen beanftandet, 684 im 
Sahre 1885 und 716 im Sahre 1886. Feuchte Woh— 
nungen wurden 441 (dreimal war Schadhaftigfeit des 
Daches, einmal ein jchadhafter Abortichlaud des Nachbar— 
haufes die Urſache der Durchfeuchtung) feitgeitellt. Leber: 
füllung der Wohnungen ergab fih in 329 Fällen. Keller- 
wohnungen wurden 50, Dahbodenwohnungen 24, jonitige 
janitätswipdrige, licht- und luftarme Wohnungen 146 be- 
anftandet. Sanitätswidrige Schlafitelen des gewerblichen 
Hülfsperjonals gelangten 274 zur Anzeige. 

Schlecht gelegene Aborte und Piſſoirs, bejonders 
in Gafthäufern, ungenügende Zahl derfelben, Umreinlichkeit 
und Abortgejtank gaben zu vielen Anzeigen von Wohn- 
parteien und Ganitätsaufjehern Veranlafjung. Sanitäts- 
widrige Zuftände bezüglid”) der Aborte wurden in 618 
Fällen zur Anzeige gebracht, 130 davon betrafen Gaſt— 
oder Kaffeehäufer, 488 Privathäufer oder gewerbliche An- 
lagen. Schlecht gebaute oder ſchadhaft gewordene Kanäle 
verurfadgten in 34 Fällen fanitäre llebeljtände Auf 
Stiegen und in Kellerräumen war Sauce ausgetreten. 
Ueber ſchadhafte Kanaldedel wurden 45 Anzeigen gemacht, 
über verwahrlofte oder vorſchriftswidrig angelegte Ställe 
110, von denen 37 Schweineftälle betrafen. Wegen ſchad— 
hafter und überfüllter Senfgruben wurden 29, wegen 
jolcher Mift- und Düngergruben 79 Amtshandlungen be- 
antragt. 

lleber unreine Höfe wurden 175, über Stiegen ohne 
Anhaltjftangen 16, über unrein gehaltene Stiegen und 
Gänge 10, über ausgetretene Gtiegenftufen 79 Anzeigen 
eritattet. Ueber vorgefundene Imreinlichkeiten auf Straßen 
und Pläßen wurden in 168 Füllen Amtshandlungen be- 
antragt. 

Die 1870 während der Berichtsperiode ausgeführten 
chemiſchen und mifroffopifhen Unterfuhungen 
betrafen 103 Wafjer-, 31 Erdproben, 1479 Nahrungs- und 
Genußmittel, dazu 77 Mired-Pickles, Kapern, Eonjerpirte 

*) Gritattet von Dr. E. Kammerer, Dr. G. Schmid 
und Dr. U. Löffler. Wien 1887. 
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grüne Gemüfe und in Effig eingelegte Gurken, 180 Schün- 
heitämittel, Arzneiftoffe und Geheimmtittel und verſchiedene 
Gebrauchsgegenſtände. In drei Fällen wurde die ſofortige 
Sperrung des unterſuchten Brunnens veranlaßt, in zwei 
Fällen wurde derſelbe zeitweilig außer Gebrauch geſetzt 
und die Verwendung des Waſſers für ſonſtige Nutzzwecke 
der Haushaltung geſtattet. Von den 82 Wäjfern, welche 
aus Brunnen der Stadt zur Unterſuchung kamen, rührten 
7 aus der Umgebung des Gaswerfes in Erdberg ber. 
Nach den Unterjuchungsergebniffen boten die in der Gas— 
anftalt ſelbſt gefhöpften Wafferproben ganz andere Eigen— 
ichaften dar, ald die unter einander wenig verjchiedenen 
Brunnenwäfjer der Umgebung. Die eriteren hatten wenig 
fefte und Härte bildende Bejtandtheile, wenig Chloride, 
nur Spuren von Salpeterſäure, waren jedoch mit den 
deutlichen Kennzeichen friſcher Bodenverunreinigung be⸗ 
haftet. Die Probe aus der Schloſſerei der Gasanſtalt 
roch deutlich theerartig und ſchwach nach Schwefelwaſſer— 
ſtoffgas, gab auch mit Bleiacetat eine ſchmutzige bräun— 
liche Fällung. Die Brunnenwäſſer der Umgebung hin— 
gegen waren verhältnißmäßig reich an feſten Beſtand⸗ 
theilen, an Chloriden und Nitraten, während vie Merk 
male frischer Bodenverunreinigungen fehlten. Manche 
derfelben waren überdies von mechanijc aufgeſchwemmten 
Verunreinigungen getrübt, mit Wafjerflöhen und anderen 
Lebewefen bevölkert. Der Geruh war bei einzelnen, 
namentlich wenn fie erwärmt wurden, deutlich muffig, 
aber nicht theerartig. Dem Bericht zufolge iſt durch Die 
chemiſche Analyje eine Beeinflufjung und Verunreinigung 
der genannten Brunnenwäfler aus den Abwäfjern ver 
Sasanftalt nicht zu erweijen. 

Das Uninger Gebirgsquellenfodawalfer hat 
nach der Unterfuhung zur Grundlage ein an feiten Be— 
ftandtheilen reiches, hartes (gypshaltiges) Wafjer, in 
welhem Ammon nacyzuweilen war. Ob dieſer Beltand- 
theil im Wafjer bereits vorgebildet war oder erſt bei der 
Umwandlung in Sodawajjer dazugefommen ijt, war nicht 
zu entjcheiden. Der Verkauf defjelben wurde aus hygieni- 
ſchen Nückjichten unterfagt und die Vornahme weiterer 
Erhebungen am Erzeugungsorte beantragt. 

Bon den 17 unterfuhten Milchproben erwies fid) 
die Mehrzahl der ald verdächtig bezeichneten als unver: 
fälihte und meiſt etwas fettarme, fonft aber nicht zu be- 
anitandende Wild. In vier Fällen mußte die Milch als 
durch Wafjerzufaß verdünnt bezeichnet werden. Gin be- 
jondereg Augenmerk wurde auf die Unterfuchung von 
Diehlen und Gewürzen gerichtet. Won 893 Mehlproben 
waren die meilten nicht zu beanftanden. Sn manden 
Mehlgattungen wurden mehr oder weniger beträchtliche 
Deimengungen von Cand, Wien, SKornrade, Lolium 
und Sporen von Tilletia vorgefunden, jedoch waren auch 
die erjterwähnten Verunreinigungen nur in folden Wengen 
vorhanden, weldhe nicht auf abfihtliche Beintengungen, 
jondern auf eine weniger jorgfältige Mühlenwirthicaft 
Ihließen ließen. Nach Feitftellung der Provenienz wurden 
die zuffändigen Behörden behufs ftrenger Ueberwachung 
ſolcher Mühlen von den Unterfuchungsergebniffen ver» 
ſtändigt. Bezüglich) derjenigen Mehlforten, in welchen 
Sand aufgefunden wurde, ift die Ausſchließung vom 
Genuſſe beantragt worden. Diejelben konnten für Die 
Bereitung von Viehfutter verwendet werden. Daffelbe 
gilt für eine mit Sekten, Larven und deren Beitand- 
theilen verunreinigte Wiehlprobe. Bon Gewürzen wurden 
289 Proben unterfuht. Neugewürz fand ſich dermengt 
mit Gerealien, Polentamehl und Birnenntehl; Zimmt 
mit Polenta, Cemmeln (Brot) und Hirjeflein, Birnen- 
mehl und Mandelkleie; Pfeffer mit Mais und Hirſekleie, 
Birnen, Palmkernen, Gerſtenſpelzen, braunen Pilzmycelien, 
Sand, Erbſenmehl; Paprika mit Cerealienmehl, Mais, 
Santelholz; Gewürznelken mit Sand und Birnenmehl; 
Piment mit Polentamehl, Ingwer desgleichen, Safran im 
Ganzen mit künſtlich gefärbten Ringelblumen. 101 Ge- 
würzproben erwieſen ſich als rein und frei von jedweder 
Beimengung. 19 Kaffeeproben waren unverfälſcht. 
Von 30 unterſuchten Kaffeeſurrogaten, welche als Feigen— 
kaffee bezeichnet waren, entſprachen nur 13 dieſer Bezeich⸗ 
nung. Die anderen erwieſen ſich als Feigenkaffee gemengt 
mit Birnenmehl und Rübengries oder mit Kaffeefud oder 

Nedigirt im Saiferlichen GefundHeitäamt. £ Verlag von Julius Springer in Berlin. — Druck von ©. Bernſtein in. 

als reines PBirnenmehl oder als bloßer Kaffeefud, ode: 
diefer gemengt mit Gerſtenmehl und Wurzelkaffee. Zu 
Beimifhungen wurden weiter nod) verwendet gemahlenes 
Walz und Leindotterfanen von Camelina sativa. Cine 
Partie Nüſſe, welche anläßlich der vorgefommenen Be— 
handlung alter Nüſſe mit Schwefelfäure, um deren Aude 
jehen den jogenannten franzöfiihen Nüſſen ähnlid zu 
machen, aufgefauft wurde, zeigte fid) durch Schimmel— 
bildung verdorben; der Kern war nahezu durdgehende 
verfhrumpft, ſchimmlig, mißfarbig, von auffallend füuer- 
lihem, unangenehmem Geſchmacke. Schwefeljäure war 
nicht nachzuweiſen. Die Waare wurde vom Genufje aus 
geihloffen. Mit Fuchſin gefärbt erwieſen ſich Zucker— 
waaren und Backwerk, welches im X. Bezirke Wiens 
abgenommen wurde. Eibiſchzeltchen zeigten einen Ueber— 
zug, in welhem Wachs nachgewieſen wurde, Stangen» 
zuder und Nods Drops Spuren von Dlei. Die 
Stangen jind außen mit einer gelben bi3 orange gefärbten 
Schicht überzogen gewejen, welche beim Auflöfen ein gelb- 
liches bis röthliches Pulver hinterließ, das Mennige ent 
hielt. Anläßlich der Diterzeit wurden 128 Gtüd gefärbte 
Eier, ferner 41 theile flüffige, teils pulverföürmige Proben 
des von den betreffenden Gejchäftsleuten verwendeten 
Färbungsmitteld unterſucht. 35 der leßteren erwieſen ſich 
als Theerfarbftoffe und zwar Fuchſin, Carmoiſin (Fuchſin 
pulver), Chofoladebraun (Anilin—Kaftanienbraun mit 
Safranin), Roſa (Eofin), Türkiſchroth (Safranin), Grün 
(Anilin und Aldehydgrün), Gelb (Naphtalingelb), Himmel— 
blau (Anilinblau), Ehryfanilingelb, Anilinpiolett, Viktoria- 
orange (trinitroereiylfaures Ammon—giftig). Die meijten 
eingelangten Gier waren mit der einen oder anderen diejer 
Theerfarbitoffe behandelt worden und wurden demnach 
konfiszirt. Proben Oblaten waren mit Fuchſin gefärbt 
und wurden ebenfalls konfiszirt. 2 Proben getrodneter 
Schwämnmte (Herrenpilz und Champignon) waren zum 
größten Theile von Schimmelpilzen durchſetzt und daher 
zu vertilgen. Bei 10 in Eſſig eingelegten Gurfen wurden 
dreimal deutlich nachweisbare Mengen Kupfer Eonjtat 
In 6 Proben Fonfervirter Gemüſe, jpeziell grü 
Erben, inländifcher und frangöfifher Provenienz wur 
deutliche Mengen von Kupfer, in 100 8 des inländijchen 
Fabrikates 14 mg metallifches Kupfer = 27, Tmg kryſtal— 
lifirter Kupfervitriol nachgewiefen. Won 13 unkerſuch 
Liqueurproben waren 3 Banilleliqueure mit Fuch 
gefürbt. Ein Nothwein erwies fid) ald das Prod 
eine minderen Sahrganges, das mit Nohrzuder au 
bejjert wurde. Diejes Gallifiven der Weine, fowie 
Zuſatz don Mfohol wurde auch in 15 anderen Kü 
nachgewieſen, in welchen jedoch die unterjuchten We 
wegen des Gehaltes an jchwefliger Säure vom Genuſſ 
auszufhliegen waren. Der Gehalt an fehwefliger Sä 
war dem Bericht zufolge in allen Fällen geeignet, 
Auftreten von Gefundheitöftörungen bei empfind 
Perſonen nah dem Genuffe folder Weine zu erk 
Wenn aud das Schwefeln eine geftattete Prozedur 
jollte doc), wie der Bericht meint, gejchwefelter Mein 
früher zum Genuffe zugelaffen werden, ala nid) 
Ihweflige Säure zum größten Theile, wenigſtens bi 
Spuren, daraus verſchwunden ift. 

Vom Marktlommiffartate wurden in der Berid 
periode unter anderen folgende Reviſionen, bei we 
ſich kein Anftand ergab, borgenommen, und zwar 
Nothweine, 69 Weißweine, 694 Banilleliqueure, 
Weichjelgeift, 87 Himbeerfaft, 2 Engliſchbitter, 15 Nof 
liqueure, 5 Rum, 2 Kirihliqueure, 4 Pflaumenliquei 
46 Biere, 2 Ejfig, 2 Nofoglio, I PBaprikaliqueur. Ko 
füszirt wurden 1268,8 Kilogramm Würfte, 3297,5 
Milch, 8,5 Liter Rahm, 31,5 Kilogramm Butter, 162 
Kilogranım Käfe, 45 504 Stüd Eier, 71,10 Kilograr 
Salz: und Gewürzgurfen, 2780,75 Kilogramm Schwä 
3455 Kilogramm Mehl, 86,5 Kilogranın Zuckerw 
mit Giftfarben, 12 150 Liter Wein, 83 Liter Bier, 3 
Eifig, 42 Liter Spirituofen, 1 Liter Fruchtjäfte, 335 8 
granım und 74 Stück Arzneien, 144,5 Kilogramm Krä 
254 Stüd Eſſenzen, 504 Braufepulver, 75 Migräne 
31 Kinderfpielwaaren mit Giftfarben. 
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Gefundheitsftand 
und Gang der Bolkskrankheiten. 

Sn der Berichtswoche find nachjtehende Todesfälle 

und Erkrankungen an Pocken und Fledtyphus ge- 

meldet worden: 

Poden: Wien, Vororte Wiens, Lemberg je 1, 
Prag 3, Trieft 7, Paris, Won, Petersburg je 1, 

Warſchau 4 Todesfälle; Berlin 3, Breslau 1 
(Bariolois), Neg.-Bezirke Königsberg 10 (Varivlois) 

und Stettin 1 Erkrankung. 

Flecktyphus: Reg. = Bezirk Marienwerder und 

Petersburg je 1 Erkrankung. 

- Sm Mebrigen find bejonders hervorzuheben: 
Unterleibstyphus: Paris 16, London 12, 

Petersburg 9 Todesfälle; Berlin und Budapeft 28, 
Petersburg 29 Erkrankungen. 
Maſern: Rom 8, Paris 13, London 27 Todes- 

fälle; Berlin 69, Breslau 19, Franffınt a. DO. 26, 

Hamburg 43, Neg.- Bezirke Erfurt 105 und Schles- 
wig 197, Petersburg 32 Erkrankungen. 

Scharlach: Danzig und Wien je 6, London 24, 
Petersburg 7, Warſchau 14 Todesfälle; Berlin 56, 
Breslau 30, Hamburg 21, Wien 27, Kopenhagen 28, 
Petersburg 35 Erkrankungen. 

Diphtherie und Croup: Berlin 16, Breslau, 
Dresden je 3, Hamburg 9, Wien 7, Budapeft 8, 
Paris 18, London 27, Petersburg 7, Warſchau 10 
Todesfälle; Berlin 80, Breslau 37, Hamburg 35, 
Nürnberg 20, Reg. - Bezirt Schleswig 112, Kopen— 
hagen 42, Betersburg 37 Erkrankungen. 
Keuchhuſten: London 31, Liverpool 8 Todes: 

fälle; Hamburg 29, Kopenhagen 25 Erkrankungen. 
Kontagiöje Augenentzündung: Reg. Bez. 

Königsberg (Kreis Labiau) 40° Erkrankungen. 

(Breugen. Reg.-Bez. Aurich.) Beerdigung meufſchlichex Leichen. ©. 580. — 
(Neg.-Bez. Düffeldorf.) DVerabreichuitg-Koit -Quretffsgefäßen an unbe- 
mittelte Kranfe. ©. 581. — (Stadt Breslau.) Transport von an 
anſteckenden Krankheiten leidenden Rerionen. ©. 581. — (MBortugal.) 
SacharinsEinfuhr. S. 581. — (Eghpten.) Gift-Verfehr. ©. 581. — 
Rechtſprechung. (Neichögericht.) Zransport einer don auswärts 
eingeführten Kuh im Inlande ohne bezivkäthieräuztliche Interfuchung. 
©. 582. — Kongreſſe, Verhandlungen von gejeggebenden Kor: 
perichaften ze. (Stalien.) Hygieniſcher Kongreß. ©. 583. — (Zranf- 
reich). Weinfälihung. Gejeßentwurf. ©. 583. — Zujaß von Farb- 
ftoffen zum Wein. ©. 583. — Vermifchted. Abnahme der Sterbe— 
3iffer. ©. 584. 

Cholera in Niederländiſch-Indien. Nach— 
dem jchon jeit längerer Zeit Sterbefälle infolge von 

Cholera aus Soerabaya gemeldet waren, iſt die Krank— 

heit in der eriten Hälfte des Auguſt auch in Batapia 

aufgetreten, wo fie indeß ihre Dpfer hauptjächlich 

unter der inländiichen Bevölferung gefunden hat. 

Sn befonders heftigem Grade ijt die Cholera An— 

fangd Auguft in DBoeleleng auf der Nordfüfte der 

Inſel Bali ausgebrochen. 

Aus den Statiftifchen Nachrichten über die Er: 
franfungs = Berhältniffe der Beamten vom Ver: 
eine deutſcher Eijenbahn-Berwaltungen im Sahre 

1886*). 
Die Form der Nachrichten ſchließt fi im Ganzen 

den vorjährigen (Veröffentl. 1837 ©. 689) an, die— 

felben haben dies Mal durch den Hinzutritt der Nach- 

richten über die Erfranfungen der Beamten des Direk- 

tionsbezirkes Breslau, der Böhmiſchen Kommerzial- 
bahnen, der Bufchtehrader Eiſenbahn, der Naab- 
Dedenburg-Ebenfurter Eiſenbahn und der Eijenbahn 

MWien-Aspang eine erheblide Erweiterung erfahren. 

Sie behandeln nunmehr die Erkrankungsverhältniſſe 

von 108806 zu Beginn des Jahres 1856 im Dienite 

gewejenen Beamten, welche nach ihren Dienjtfunf- 

ı tionen wie früher in 7 Gruppen getheilt find. Bon 

diefem Geſammtperſonal erkrankten 55 062 Berjonen 

= 51 '/, mit einer durchfchnittlichen Dauer von 24 

Tagen und jtarben 1262 = 1,16 %,- 

Auch in diefem Fahre dauerte fait die Hälfte der 

Erkrankungen, joweit erfihtlih nur 1—10 Tage; 
denn auf 45 766 Erkrankungen, deren Dauer ermittelt 

iſt, entfallen 22585 von Itägiger bis einſchließlich 

1Otägiger Dauer. 
Wiederum ergiebt fi für die einzelnen Bahn- 

*) Herauögegeben von der gejhäftsführenden Direktion 
des Vereins. Berlin 1837. Nauck'ſche Buchdrucferei. 

(Sortjekung auf Seite 578.) 
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berichten üb 
len prüfen. — Tie € 
fihtigung der von 1880 bi 
ıli 1888 berechnet worden. 

85 II. ©. 293, 1886 ©. 759 

inwohnerzahlen find nach 
8 1885 Durch die Volkszählung 
Auf Grund derj 

ffern für die Jah ve 1882—86 iſt 
und 1887 ©. 455) mitgetheilten 

er die Sterbefälle auf Grund ärztlicher en iR El De wenigitend 
aßgabe der endgültigen Ergebniffe der 5 \ n 

A N ee ‚den die Verhältnißzahlen der in der Beri ) 
— auf Sun der I den Zahresüberfichten (Verdffentlichunger 

Sählung vom 

en 
Angaben über Einwohnerzahlen und Sterbefälle erfol u | 

) Wegen etwaiger an R et iger an Boden, Flecktyphus, Cholera (asiatica) und Veit vorgekommenen Todesfälle vergl. den Tert der vorhergebeit Seite. — ) Nimmt exit jeit 1886 an der Berichteritattung Theil. — 3) Ohne Ortsfrede 11= 13,0 %/o. — 
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Sterblichfeit in größeren Städten des Auslandes. 

577 

Woche vom 9, bis 15. September 1888, 
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nn EEE m 

Aus Berliner Krankenhäuſern. Gemeldete Erfranfungen, Aus deutihen Stadt: u. Landbezirken. 
(Königl. Charite, Städtiihe Krankenhäuſer im Friedrichshain und zu | Mitth. d. Kal. San.-stomm.z. Berlin, d. ftatift. Amtes d. Stadt Breslau, d. 
Moabit, St. Hedwigs-Kranfenhaus, Bethanien, Elijabeth-Kranfenhaus, Aerzte-Vereind 3. Frankf. a. D., d. Mer.-Snipektor. 3. Hamburg, d. fol. Be- 

Lazarus-Krankenhaus, Augufta-Hpipital, Jüdiſches Krankenhaus.) 
‚Für die Woche vom 9. bis 15. September 1888. 

zirfsarzt d. Stadt München, d. Vereins f. dff. Gejundheitspfl. 3. Nürnberg, 
d.betr. Kgl.Reg.Medizinalräthe u. Fürſtl.Reuß'ſchen Phyſik.Bezirksärzte. 

9 Wegen etwaiger an 
auf der — i 
2 Uhr Mittags, 9 Uhr Abends, in Münden um 8, 2 und 8 Uhr. — 3) Einihl. Ruhr. 

1 

Pocken, Flecktyphus, Cholera (asi 
erſten Seite. — ?) Die Beobachtungen des Luftdrucks 

San upnumzernse & r = | |8e2lz 

— Lebensalter 5 BET, Zeit ee = [88 — 
rankheits— 2. | 6. | 16.| 31. Lu] & SL SEHE sa & | 5 |S2ie8 
formen Sabll | | pis| nis His | bis dar] & ee een 

| 5._| 15. | 30. | 60. lüber] © = = 
Majern und Rötheln ee et Stadt Berlin. 9.—15. Sept.| 28 | 69 | 86*)| 80%] 6 
SOlad. . 1 0. aa woasın 1 | — Dress ee deögl. 52 1915 300 37 
Diphtherie und Croup. za) all 7 Se ee Frankfurt a. O. 1.-15. Sept.| 3| 36| 6 
Bene 2. . 5 -,-| 3/21 —| i| 1 „ Hamburg u. Vororte |9.-15. 19.1.4311 21) 351) 1 
Brechdurchfall inkl. Ruhr und „ Münden. £ desgl. 2! 9| 2383| 4&| 3 
‚Cholera nostras SE 2a le „ Nürnberg . desgl. J ⏑—— 

Kindbettfieber . . . . - -I-|-|-|-|-|-|- | Reg.-Bez. Aachen dessl. al ei = 
Mechhielfieber . . . 1!-|-|-|-| 1/-| —- 5 Nirileo nn, deögl. J 
alle, Se 7\-|—-|—- Sms 5 Düffeldorf . . deögl 30! 41) 38| 41.45 
Syphilis inkl. Gonorrhöe Dale ar f Gina: Deögl 182,105. 1, 117235022 
Lungenihwindiuht . . . .| 5656| — | — | 4| 3, 28| 1| 22 ” Hannover . deögl 6| 2| 14] 2 — 
Andere Erkrankungen der " Hildesheim . desgl 31216) 42| 2811 
Athmungs-Drgane : 641 2132| 611 " Königöberg . . desg! 302 elle 6210 16,182 

Akuter Darmfatarıh. . . . Do —2 e Marienwerder. dessl. J se 
Sgsuferwahnſinn und chroni- " Münfter . . dessl J 
Icher Alkoholismus de ll Ser " Schleswig . desgl 36 | 197 | 35 | 112| 4 
Akuter Gelenfrheumatismus| 18|—-— | 1— 10 7) — — on Stettin” „....T. Deögl 165,49), 228 16) 
Andere rheumat. Krankheiten! I — | - | 1 10 6) 3] < De Striliunner. > dessl el —— 
ren... 4771712 „ai. desgh 
Alle übrigen Krankheiten. | 4001 9 | 10 | 14 1198 1411381 45 ne dan —— dessl. 12 46 24| 39 — 

Summe| ss2l22 32 as as ze ale | yemlber SR an | ee A 
Gejammtbeitand war am 8. Sept. 3681 und bleibt am 15. Sept. 3677, Beziit Burst... ; U: 

Witterung. Woche vom 9, bis 15, September 1888. 
Nach Beobachtungen der landwirthichartlihen Hochſchule in Berlin und der meteorologiſchen Centralitation in München. 

TemperaturinC) Luftdruck in mm?) [Relat. Feuchtigkeit d.Luft?) en Bor 
⸗ = = as = : des Beobachtungs-KGeobachtungs 2 | * = = * = Nieder en Windſtarke 

Ort Tag u = = 8 = = S = ichlages Wind⸗ 
2 * F m oe = richtung 

= = a 2 a = mm 

9. September | 20,2 11,2 764,0 763,7 762,6 OR 62 81 * (6) 2 
10. " 19,5 13,9 760,4 760.8 761,4 91 81 9 ‚4 SO-SW 1 

. 11. " 16,9 12,0 759,7 763,1 766,0 96 8 98 21,8 NW 1 
Berlin 12. ” 18,5 86 | 7672 | 7672 | 7682 | 9 52 73 = WSW 2 

13. " 18,3 9,2 769,7 770,0 769,5 95 61 78 — WNW 1 

14. " 18,7 9,0 168,6 767,3 766,1 94 49 79 = NW-N 1 
15. v 20,5 91 764,4 162,8 761,4 90 55 68 — 080 0-1 

9. September | 152 89 | 7175 | 7166 | 7165 |. 94 80 97 1,2 NO 0,9 
10. " 175 | 108 | 7199 | 719,5 | 720,0 | 90 69 8) 0,3 N 1,2 

R 11. " 15,1 107 | 7224 | 7245 | 7355| 9 84 96 2,6 Ww L1L 

Münnen |». ; 155 | 104 | 7260 | 7266 | 274 | % so 93 0,4 NO 0,9 
13. 5 18,6 107 ı 968 | BET | 08 | 3 63 79 0,1 NO 2,2 

4. ” 17,9 16 | 7243 | 7833 | 28 | 9 73 92 = NO 0,3 
15. " 16,5 9,0 722,0 121,2 720,6 | 100 2 97 0,4 Stille 0,0 

atica) und Veit vorgefommenen Todesfälle bezw. Erfrankungen vergl. den Tert 
und der relativen Feuchtigkeit dev Luft erfolgen in Berlin um 7 Uhr Morgens 

— 4) 5 Fälle von Scharlad) - Diphtherie. 



verwaltungen ein jehr verjchiedener Erkrankungs— 

prozentfag und zwar ſchwankt derjelbe bei denjenigen 

Bahnverwaltungen, welche 3000 bi3 über 12 000 Be⸗ 

amte beſchäftigen, zwiſchen 16 und 68 °/,- 

Auf je 100 Beamte famen beim Zugförderungs- 

perfonal 89 und beim Zugbegleitungsperjonal 66 Er— 

krankungen; hierauf folgte das Perjonal für den nie 

deren Stationsdienjt mit 56, die Weichenwärter mit 

53, das Bahnbewachungs- und Unterhaltungsperjonal 

mit 42, das Stationsperjonal mit 36 und endlich) 

das Büreau- und ſonſt nieht benannte Perjonal mit 

26 Erkrankungen auf je 100 Beamte. 

Die Sterblichkeit ift bei den einzelnen Dienſtkate— 

gorien ebenfalls jehr verfchieden; fte betrug beim Per: 

jonal für den niederen Gtationsdienjt 1,47 %/,, beim 

Zugbegleitungsperjonal 1,27 %/,, beim Büreau- und 

ſonſt nicht benannten Perfonal 1,26 %/,, beim Sta— 

tionsperfonal 1,16 %/, beim Bahnbewachungs- und 

Unterhaltungsperfonal 1,14 %/,, beim Weichenwärter- 

perfonal 1,12 %, und beim Zugförderungsperjonal 

0,76 %. Auch in diefem Berichtsjahre hatte das am 

häufigſten erkrankte SUITES ung SI ErTonE die ge— 

ringſte Sterblichkeit. 

Berückſichtigt man die einzelnen Krankheitsgruppen, 

bezw. Krankheitsformen, jo fommen, die meilten Er— 

krankungen wiederum auf die allgemeinen und Blut- 

franfheiten, nämlich 16 551 Fälle = 30,06 %, ſämmt— 

licher Erkrankungen, darunter Rheumatismus mit 

10 179, Diphtherie mit 251 und Typhus mit 97 Fällen. 

Dann folgen die Krankheiten des Verdauungsappa— 

vates mit 13 448 Fällen = 24,42 %/, (darunter 6533 

Fälle von Magenerkranfungen) und der Athmungs- 

organe mit 9421 Fällen = 17,11 %/, (darunter 430 

von Lungenſchwindſucht = 0,78 %, und 1114 von 

Lungen- und Bruftfellentzündung = 2,02 %/, ſämmt— 

liher Erkrankungen; ſodann 3670 Verletzungen im 
Dienjte = 6,67 %, 3303 Krankheiten des Nerven- 
ſyſtems (darunter 56 Geijtesfrankheiten), 3054 Krank: 

heiten der äußeren Bededungen, 1384 der Augen, 

1370 der Bewegungs: und 1090 der Zirkulationg- 

578 

bilden 796 Verlegungen außer Dienjt, 630 Krant- 

heiten der Harn- und Gejchlehtsorgane, 307 der | 

Ihren und 32 Fälle von Selbſtmord. | 
Die Häufigkeit der Erkrankungen ijt für die ver- 

ſchiedenen Mtersflaffen der Beamten befonders er= 
fichtlich gemacht. Von der Geſammtzahl der vom ; 

1. Sanuar 1836 im Dienfte befindlichen Beamten - 
ftanden mehr als 2/, (68 %,) im Alter von 35 bis 
55 Sahren, nur 10 %/, hatten das 56. Lebensjahr 

überjchritten und 8 %, hatten das 30. Lebensjahr 

noch nicht vollendet. Die Zahl der Stangen 

hat mit jeder höheren Altersitufe (von 30 Jahren 

ab) zugenommen, denn es erkrankten von je 100 Ber 

amten: 

im Alter 2 30 bis 35 So 45 

48 

51 

53 

— 
58 

40 

45 = 

50 = 

55 = 

60 = 

De 

40 = 

45 = 

DOT 

00. = 

über 60. 

Im Bejonderen war eine jtetige Zunahme der 

Erkrankungen an Nheumatismus und an Krank— 

heiten des Nervensyitems für die Altersitufen 

von 30 bis 60 Zahren erweislich, dagegen war Typhus | 
am häufigiten in der jüngſten Altersklaſſe (bis zu 

25 Sahren) und auch Diphtherie war bei den jün— 
geren Beamten häufiger als bei älteren. Die Häus 

figfeit der Verletzungen im Dienjte und außer Dienjt 
war bei den Beamten aller Altersitufen (innerhalb 

de3 31.—60. Lebensjahres) ziemlich die gleiche. 
Seit dem Jahre 1884 hat die Zahl der Erkran— 

fungen unter dem Eijenbahnperjonal im Allgemeinen 

zugenommen, it von 47 auf 48 und 5l Prozent der 

Beamten geftiegen, auch die durchjchnittliche Dauer 
einer Erkrankung ift von 21 auf 23 und 24 Tage 

gejtiegen. Don den einzelnen Kraufheitsgruppen haben 
im Bejonderen die Krankheiten des Nerven 
ſyſtems jeit dem Sahre 1882 ftetig an Häufigkeit 
zugenommen. 

J \ W 

organe, darunter All des Herzens. Den Schluß 

Sterblichkeit in deutſchen Orten mit 15000 und mehr Einwohnern 

BER ES DeB 1 A das I. Quartal 1888. 

ee — —— —— — 2— 

—— 357 Todes-Urjaden 
© exkl. I” 2 # 
513 To 55*25 Ei u |s8 Bu er. . Monate Ü S geborene |ER2| I|8& 8 E83 8 SE $ — * PS 

und el 3 Sn me 8 S a =5 = 8 = Be 8 > & — 

2 & = [588 jseals|2 |e|5 a8sle| $ gelis = 81 2 
- So = SB. = te 3 = SsIs»| 38 3 

Orte 5—1313 |s® E55 es 
2 lals \s7r Esel: |8| 8 Ba8lz|ı 5 28a 83—— 
= zo 8 | = 35553 |25| > |Eelsr|@ I 10.480 633 Einwohner SE |&s [Ess] |®8 a 88 1% | 8 2.1 Ss ea ; 

22 ars | a 38 — 338138 
1 Dur 5 I se Ir|s| | 10 Jr ıa| ı3 | 18 | ıs 7 |is | 19 

anuar 197 Stäbte a Se nebit Vororten [31588|1212]20715 23,7|1 |2641170) 983/257| 1)1051290612757| 816 339| 300112047 108 
10 rar. | a 30201|1135[19414 5577|22,2 | 2 |160|175| 948 267| 4 941283512715 769] 246] 251]11059| 386 

tärz . a 32293|1263[21468| 6651| 24,6 | 5 182 168 8541313] 6| 88315913041) 942| 325| 343]12268 425 
0 

SB) j 3 I. Quartal 1888 .. I940s2]ss1ols1597J1s194] 23,5|8 606|513|2785|837|11/287/8900 8513. 2527| 910) 894353741236 
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Sterblichkeit in einigen größeren Verwaltungs = Gebieten des In- und Auslandes, 
(Bergl. Beröffentl. ©. 123 und 376.) 

Gejtorbene |z | Todes urfachen 

= = 2 8 = 

ü bi e 35 = = 2 |8a |. 

© 5 a Ei — 5358 — 

Berichtszeit wohneſ 3415 | = Esel —s 33333 333—37 

= 121 ————— 
ejlalzs | Es 58 

Weſtfalenu.Rhein—⸗ 
land) 
1888, Jan. 54 Städte 1916 869| 6230 3811| 1070|23,9| —| 53) 14| 139| 45| 33) .| 25 91| 3351| 60 

„'Sebr.54 „ [1917214] 6200 3681| 1011|23,0| —| 42! 24| 160| 46! 43| .| 22 70| 3220| 54 
März53 „  |1909256| 6761 3772| 1130|23,7| —| 15| 15| 1283| 32] 28 6. 83| 3410| 60 

1. Quartal| 1914446[19191 11264] 3211|23,5] —|110| 53] 422 123 104 beie 244| 9981| 174 
Heilen ?) 

1888, 1. Quartal 
Prov. Starfenburg 2708| 633] 26,5] —| 36| 501 117] 511 12)—| 10 8| 361) 401] 49| 1568| 45 

„ Dberbefien . 1774| 220127,0| —| 22| 19] 124 23] 8|—| 11) 2| 200) 298| 12] 1025| 30 
„ Rheinhefien. 1843| 490|24,6|] —| 61| 66) 69| 31l "\—| 6| 5| 235| 232] 28 1067| 36 

Zufanmen . 6325. 1343]26,1] —|119|135| 310|105| 27I--| 2715| 796] 931] 89] 3660] 111 
- Braunfchweig.?) 
Saämmtliche Städte 

1888, Januar . .| 156095] 451 331, 86] 25,4 197 1 24 —| .6—| 1 4) 58) 6 165 6 
 »Sebruar..| 156095] 453 262, 71120,1 6 2} 10 — —-—| 1 4) 341 6 147) 11 
„ März ...| 156095[ 500 320.  85[ 24,6 Aal 15 Cl 1 619 54| .43|..°9) 180] 4 

| 1. Quartal| 156 095| 1404 918 242] 23,4 29| 51 49 ı| 6 6 A| .| 144] 135| 21) 492] 21 

- Defterreich *) 
52 Städte und Ge⸗ 

meinden 
1888, vom 1. Jan, 

bis 31. März .|2794945 122321551 31,11625233j219| 5731125242 . 43893086) 894110832) 333 

Ungarn’) 12Städte 

1888, vom 1. Jan, | | 
bis 31. März .| 856 286] 81161 453] 7609) 1954| 35,5] 541107) 48 297! 52) 91) .| 25) . |1569] 870) 438) 3887| 171 

Schweiz‘) 15 größere | 
Städten. Gemeind. | 
1888, Januar. .| 489 164| 1068| 48| 897 22,01—| 6 1a 15) 4 1 9| 6 102| 120) 28] 552] 30 

„ »ebruar. .| 489164] 1044| 57) 899 22 ERST 334 8 6 6 135] 107) 41] 5801 17 
„ März ...| 489164] 1101| 54 965 237|.2| al ıı ı9| 6| 12] .| 10° 8 158| 1683| 24] 514] 35 

1. Quartal| 489 164| 3213| 159] 2761 326112 390) 1596| 82 

England ’)28Städte | 
1888, 1. Quartal | 9398 273]76127 51659/11182) 22,0 898 618 858 49913355 . | .| . |.| . | . | 396|44880|1680 

. Belgien‘) 69 Stäbte | | 
1888, 1. Quartal | 1907051|15256| 77011578| 2855| 24,3] 33 187) 26) 354 167,158 .|1172 2307| 662] 6288] 224 

Norwegen?) | | 
1888, Januar . . 408 —ı117| 23) 87) 44 4—| 45) 65 42, 12 5 

„ Februar. . 339) — 421 23) 6846| 1—| 614 74 49 17 9 
ma... 280 2er ee rer 

1. Quartal Bee] | —j1s7| 57| 207134] 6|—| 15|10| 200 140 54| 17 

J 

Anmerkungen zur Tabelle. 
- 1) &entralblatt für allgemeine Gefunpdheitspflege 1888, 
Heft 4/5 und 6; die kleinſte diefer Städte, Lennep, hat 
8844 Cinw. Für März fehlen die Angaben aus Lennep.. 

2) Mittheilungen des Herrn Geheimen Dber-Medizinal- 
Rath Dr. Pfeiffer. 

) Monatöblatt für öffentliche Gejundheitspflege, 1838 
Nr. 3, 4 und 5. 

Wochen-Ausweiſe der Sterbefälle in den größeren 
Ölterreihiichen Städten und Gemeinden der K. K. jtati- 
ſtiſchen Gentral- Konmmiffion. Die Hleinjte dieſer Gemein- 
den, Sechshaus, hat 12070 Einwohner. Aus einzelnen 
Gemeinden fehlten die Berichte für einige Wochen. 

5) Statiſtiſche Nachweiſe des ftatiftiichen Bureaus zu 
Budapeſt Nr. 784 bis mit 796. Die kleinſte diefer Städte, 
Kun-Felegyhäza, hat 25 788 Einwohner. Bon Kronjtadt 
Graſſo) fehlen die Angaben der Lebendgeborenen. 

6) Monatsbulletin des Eidgen. ſtatiſtiſchen Büreaus 
über die Geburten und Sterbefälle in den größeren jtädti- 
ſchen Gemeinden der Schweiz Nr. 1, 2 und 3 von 1888. 

?) Quarterly return of marriages, births and deaths, regi- 
stered in the divisions, counties and distriets of England. 
By authority of the Revistrar General. No. 157. Die Eleinfte 
diejer Städte, Plymouth, hat 77 674 Einwohner. 

8) Bulletin trimestriel de statistique demographique 
et medicale dresse d’apres les documents officiels par le 
Dr. E. Janssens 1888. I. Trimestre. Die kleinſte diejer 
Städte, Bajel, hat 3181 Einwohner. Für Menin, Bäturages 
und Dour fehlten die Angaben der Todesurfadhen. Die 
Angaben aus Montigny ſ. Sambre und La Louviere 
fehlten gan. 

°) Sammendrag af de norske Byers epidemiske Lister. 
(Meddelt af Direktoren for det civile Medicinalvaesen.) 
Maancdlig oversigt No.1 bis III 1888. 
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Nah dem Jahresberichte des Medizinal- 

Kollegiums zu Lübeck für das Jahr 1887 hat 

die jtaatliche Anftalt zur Gewinnung animaler Lymphe 

dort von 7 eingeſtellten Kälbern Lymphe für etwa 

6500 Impfungen gewonnen, wovon Stoff für 4700 

Impfungen an die Impfärzte, der Reſt an Privat— 

ärzte abgegeben wurde. Der Erfolg wird als ein 

höchſt befriedigender bezeichnet (betr. des Vorjahres 

vgl. Veröff. 1887 S. 660). 

Die Zahl der Geburten in der Stadt Lübeck 

und deren Vorſtädten überſtieg diejenige des Vor— 

jahres um 35 (beinahe 2°),), gleichzeitig erreichte 

aber auch die Zahl der Todtgeburten den höchſten 

Stand jeit 18835 die Zahl der aufßerehelichen Ge— 

bunten belief fich auf 8,47%, aller Geburten. Die 

Zahl der Todesfälle nahm um 3 gegen daS Vor— 

jahr ab, unter den Urſachen der 1214 Todesfälle 

fteht die Lungen- und Luftröhren-Entzündung (118) 

obenan, ihr folgt die Lungentuberfufofe (117) mit 

beträchtlicher Zunahme gegen das Vorjahr und dann 

die Diphtherie (90). 
Ron ſämmtlichen Geſtorbenen befanden fich 26,44°), 

im 1. Lebensjahre, 15,570/, im Alter von 1—5 Jahren. 

Zeitweilige Maßregeln gegen Volkskrankheiten. 
(R.A. Nr. 242 vom 22. Sept. 1888.) 

Dänemarf. Die durd Bekanntmachung des König- 
lid) däniſchen Juſtiz-Miniſteriums vom 19. Mai 1888 
wegen des Ausbruchs der Blattern in Grimsby ange 
ordneten Duarantänemaßregeln gegen die aus den Hafen 
von Grimsby fommenden Schiffe (VBeröffentl. ©. 345) 
find durch Befanntmahung des genannten Miniſteriums 
vom 13. September 1838 aufgehoben worden. 

Chierfendhen. 
Stand der Thierjeuchen in Großbritannien 

im Juni 1888. 
(Nach den wöchentlichen Wtittheilungen der London Gazette.) 

Zahl der verſeuchten Gehöfte ) | „.220, 
Seuchen. in der Woche vom Serichtsʒeit 

Betroffene | 2.—8.|9.—15.16.-22.23.-29|22 33 
Länder. — — — 

AR ES |85 

Lungenſeuche.?) 

England ...117:6|22 8| 26 10| 21 5| 70116 
Schottland... | 14 4| 14 7|19 5124 6| 6e7| 6 

Milzbrand. 

ae Me u u et a a 
Shottland..| 1 l — — 1 
Schweinefieber. 

England ... 487166 506179 488148 493160 |3317 | 43 
Wald..... 5 1 10108 
Sn 41.10 "Al 1751 13 21 18° 21 157 198 

Rob. 

England ...| 1714| 16 9) 16 121 15 14 | 67 
Schottland... | 1 11427 11 8 : 

Wurm. 

England ...| 7 4| 1510| 12 5/1 14101 40| 5 
Wuth. 

England Er 35)| 7 

Zahlen geben die neu 
Gefallen und getödtet an 

Rindvieh. — 3) Darunter 

Anmerkung. ') Die Hleineren 
verjeudhten Gehöfte an. — ?) 
Lungenſeuche find 137 Stück 
22 Hunde. 

* 

Veterinär-polizeiliche Maßregeln. 

(NA. Nr. 241 vom 21. September 1885.) 
Defterreih-Ungarn. Die Königl. ungarifhe Gee- 

behörde zu Fiume hat aus Anlaß des MWiederauftretens 

der Pocken unter den Schafen und Biegen im Bezirk 

Nicofia auf Eypern die Beſtimmungen des Öejehes XX. 

von Zahre 1874 (Veröffentl. S.519) wieder in Kraft gefebt. 

Medizinalgefehgebung ꝛc. u 

Preußen. Peg. Bez. Aurich. Polizei = Berords 
nung, betr. die Beerdigung menſchlicher Leichen, 

Vom 3. Zuli 1888. 
(Amtsbl. d. Königl. Regierung zu Aurid. ©. 175.) 
Auf Grund des $ 137 des Geſetzes über Die allge- 

meine Landesverwaltung vom 30. Suli 1883 (©.-©. 
©. 195) und unter Bezugnahme auf die $$ 6, 12 um 
13 der Königlichen Verordnung über die Polizeiverwaltung 
in den neu erworbenen Zandestheilen vom 20. September 
1867 (©.-©. ©. 1529) erlafje ich bezüglicd der Beerdi— 
gung menſchlicher Leichen für den Umfang des Negierungs- 
bezivts Aurich unter Zuftimmung des Bezirksausſchuſſes 
hierſelbſt nachſtehende Bolizei-Verordnung: 3— 

$ 1. Jede menſchliche Leiche muß in den Monaten 
ai bis einichlieglich September vor dem Ablaufe von 
4 Tagen (96 Stunden), in der übrigen Zeit des Jahres 
vor dem Ablaufe von 5 Tagen (120 Stunden) nad) dem 
Tode entweder beerdigt oder in ein Öffentliches Leichen: 
haus geichafft oder bei Ertheilung eines Leichenpaſſes auf 
den Transport gebradjt fein. 4 

$ 2. Ausnahmsweiſe kann, wenn durch ein ärztliches 
Zeugniß bejcheinigt wird, daß der Verftorbene nicht einer 
anftefenden Krankheit erlegen ift oder ſonſtige gejund- 
heitspolizeiliche Bedenken nicht entgegenftehen, eine Ber 
längerung der im $ 1 gefeßten Friſt von der Ortspolizei— 
behörde bewilligt werden. Et: 

$ 3. Das Dffenhalten der Särge bei den Leichen: 
feierlichfeiten und bei Bewirthungen des Leichengefolges 
iſt unterfagt. 

S 4. Sit der Verftorbene einer der nachſtehend auf 
geführten anſteckenden Krankheiten: 4 

Cholera, Boden, Fledtyphus, Nüdfall: 
typhus, Interleibstyphus, Sharlad), epi— 
demifhe Ruhr, Diphtheritis, Group, Rob: 
franfheit und Milzbrand s 

erlegen, jo gelten für deſſen Beerdigung folgende Be: 
Thränfungen: 3 

‚1. die Leihe muß, ohne vorheriges Waſchen und Um— 
Eleiden, in Tücher, welche Mit Karboljäurelöjung (1 Thei 
flüffiger Karboljäure wird mit 18 Theilen Wajjer unte 
längerem Umrühren gemijcht) geträntt und feucht 3 
halten find, eingehüllt und unverzüglid in einen gut per 
pihten Sarg gelegt werden; u 

2. die Leiche muß, wo es möglid) ijt, in dem Gterbe: 
oder Trauerhauſe räumlich abgejondert oder in ei 
Leihenhaus geſchafft werden; \ 

3. eine Ausftellung der Leiche darf nicht Ttattfir 
4. am Beerdigungstage ift jede Bewirthung oder: 

jammlung von Menſchen im Sterbe- oder Trauerha 
aud) nad) dem Begräbnifje, ſowie die Begleitung 
Leiche durd) die Schulfugend verboten; a 

5. die Beftattung der an Cholera, Boden und Fl 
typhus verjtorbenen Perſonen muß fpätejtend inne 
60 Stunden nad) Eintritt des Todes erfolgen. 
fönnen die Ortspolizeibehörden für die Beerdigung 
an den übrigen vorhergenannten Krankheiten Berjtorbei 
nr Abkürzung der im $ 1 vorgefchriebenen Frijten 
oronen. . % 

$ 5. Die Ditspolizeibehörden find befugt, bei 
artigem Auftreten anderer, als der im $ bezeich 
anftedenden Krankheiten nad) Benehmen mit, dem 
ſtändigen Kreisphyfifus zu verfügen, daß für die Bi 
gung der an jolhen Krankheiten Geftorbenen Die 
jtimmungen des $ 4 zur Anwendung kommen. 

$ 6. Zumiderhandlungen werden mit Geldftrafe bis 
zu 60 ME. und im Unvermögensfalle mit entjpreder 
Haft beitraft. Ban 

an, 



— $7 Durch die VBorjchriften des $ 1 werden ab: 
weichende Anordnungen, welche im Cinzelfalle von den 
Gerichten, der Etaatsanwaltichaft oder den Polizeibehör- 
den etwa getroffen werden, nicht berührt. 
88. Dieſe Polizei-Verordnung tritt mit dem 1 Auguft 
1888 in Kraft. 

Aurich, den 3. Suli 1888. 

| Der Regierungs-Präfident. 
vd. Colmar. 

Preußen. Kegierungsbezirf Düfjeldorf. Cirkular— 
verfügung, betr. die Verabreichung von Luxus— 
J gefäßen an unbemittelte Kranfe, 

Tom 20. Juli 1888. (Apoth.“Ztg. ©. 641). 
Infolge der anderwärts wiederholt bei der Prüfung 

ber aus Öffentlichen Kaſſen zu begleichenden Arzeneirech- 
nungen gemachten Wahrnehmung, daß feitend mehrerer 
Apotheker ohne jeden triftigen Grund die im Preiſe höher 
ſtehenden weißen Gläſer, Patentgläfer mit Glasftöpfeln, 
elegante Salbengefäße an unbemittelte Kranke, jowie für 
‚Gefangene, niedere Beamte ıc. abgegeben worden find, 
' ich mic) veranlaßt, dafür Sorge zu tragen, daß fortan 
in den Apotheken für Kranke, deren Arzeneien aus öffent- 
lichen Kafjen bezahlt werden, nur halbweiße Gläfer und 
einfache Porzellanfrufen abgegeben werden, und dahin zu 
Biizten, dab im gewöhnlichen anderweiten Nezepturverfehr 
die theuren Gefäße 2c. für Unbemittelte und mäßig ©i- 

tuirte, joweit dies im Einzelfalle befannt iſt oder an- 
genommen werden kann, nur auf ärztlihe Verordnung 
 berwendet werden. Zu den Öffentlihen Kaffen ge- 
hören aud) die Drts-, Betriebs-, Bau- und Sn- 
nungsfranfen-, fowie die Knappfhaftsfafien. 
— Da durd das erwähnte ungerechtfertigte Verfahren 
nit nur die Öffentlichen Kafjen und das weniger gut 
ſituirte Publikum benachtheiligt werden, fondern der höhere 
Preis der weißen Gläfer und fonftigen Luxusgefäße auch 
Br Erhöhung des Zahresumjaßes und damit bei etwaigent 
Derfaufe der Apotheke zur Erhöhung des Kaufpreifes 
beiträgt, jo mache id) hiermit in vertraulicher Weife die 
Herren Upothefenbejiger des diesſeitigen Verwaltungs- 
bezirks, obgleich ähnlihe Mißſtände Hier bisher nur ver- 
einzelt zu meiner Kenntniß gelangt find, auf das Unge— 
hörige eines derartigen Verfahrens ausdrücklich aufmerkſam. 
Abdrücke von Nebeneremplaren für die Herren Apo- 
theker find beigefügt. 3 
— Düffeldorf, den 20. Juli 1888. 

Der Negierungspräfident. 
J J. V. ge. Könige. 
An ſaämmtliche Herren Kreisphyſiker des Bezirks. 

Preußen. Stadt Breslau. Polizeiverordnung, 
betr. das Verbot des Transportes von au an— 
ſteckenden SKranfheiten leidenden Perſonen durch 
Droſchken und andere zur Perſonenbeförderung 

beitimmte Fuhrwerke. 
Vom 10. Augujt 1888. 

Auf Grund der 88 5 und 6 des Gefehes über die 
Polizeiverwaltung vom 11. März 1850 und der 88 143 
und 144 des Gejebes über die allgemeine Landesverwal- 
tung vom 30. Zuli 1883 wird unter Zuftimmung des 
Magijtrates für den Umfang des hieſigen Polizeibezirkes 
folgende Polizeiverordnung erlaffen: 

$1. Droſchken oder andere zur Perfonenbeförderung 
beitimmte Lohnfuhrwerfe dürfen zum Transporte von 
Cholera, Pocken-, Flecktyphus-, Diphtheritis-, Mafern- 
und Scharlady- Kranken nicht benußt werden. 
82. Mer, nachdem ihm die Natur der betreffenden 
Krankheit befannt geworden ift, den nach $ 1 diejer Ver- 
ordnung unftatthaften Transport bewirkt oder ausführt, 
wird mit Geldftrafe bis zu 30 ME., im Unvermögensfalle 
mit Haft beitraft. 

$ 3. Diefe Rolizeiverordnung tritt am 1. Oktober 
d. 8. in Kraft.‘ 

Breslau, den 10. Auguft 1888. 
Der Königliche Polizei-Präſident. 

Frhr. vd. Uslar-Öleidhen. 
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Portugal, Einfuhr von Sackharin. 

Nach einer Notiz im D. R.A. vom 29. Auguft 1888 
(Nr. 220) ift in Bortugal die Einfuhr von Sacharin 
oder von mit dieſem Stoff verfegten Nahrungsmitteln laut 
einer im Lifjaboner „Diario do Governo“ vom 17. d. M. 
veröffentlichten Berordnung aus gejundheitspolizeilichen 
Gründen verboten worden. Ausnahmen dürfen zu phar- 
mazeutiihen Zwecken gejtattet werden. 

Egypten. VBerfehr mit Giften betreffend. 

Vom 24. Mai 1888. 

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR. 
Vu la decision du Conseil des Ministres du 17 mai 1888, 

Sur la proposition du Direeteur des Services sanitaires; 

ARRETE: 
Le Reglement suivant relatif à limportation et à la 

vente des substances veneneuses: 

TITRE 1. 

Du commerce des substances veneneuses. 

Article Premier. Les substances veneneuses arrivant 
en douane seront isolees des autres marchandises et sou- 
mises à une Surveillance rigoureuse, 

Art. 2. Elles ne pourront etre livrees qu’aux per- 
sonnes munies d’une autorisation &erite de l’Administra- 
tion sanitaire. 

Art. 3. Quiconque voudra faire le commerce des sub- 
stances veneneuses portees dans le tableau ei-annexe, sera 
tenu d’en faire la declaration & l’Administration sanitaire, 
en indiquant le lieu ou est situ& son etablissement. 

Cette liste pourra en tout temps &tre completee par 
l’Administration sanitaire qui y ajoutera toutes autres sub- 
stances ou medicaments quelconques ayant une propriete 
toxique ou dangereuse. 

Dans ce cas, liindication de ces substances ou medi- 
caments sera publiee trois fois dans les Journaux Offi- 
ciels, et un mois apres la derniere publication, le present 
reglement leur sera de plein droit applicable. 

Les droguistes et en general toutes les personnes qui 

se livrent à l’industrie et au commerce des substances 
veneneuses devront savoir lire et &erire. Ils seront tenus 
de faire à l’Administration sanitaire la declaration des 
substances veneneuses quwils possedent et de la renou- 
veler dans le cas de deplacement de leur etablissement. 

Art. 4. Les substances veneneuses seront renfermees 
separement, chacune dans un recipient à part, sur lequel 
une etiquette sera coll&e portant son nom avec la men- 
tion „substance veneneuse*. Ges substances ne pourront 
etre vendues ou livrdes que sur la demande &crite, datée 
et signee, de l’acheteur. 

Art 5. Tous achats et ventes de substances vene- 
neuses seront inscerits sur un registre special cöte et pa- 
raphe par l’Administration sanitaire. Les inscriptions 
seront faites sans blanc, lacunes, ni transports en marge, 
au moment de l’achat ou de la vente; elles indiqueront 
l'espece et la quantit& des substances veneneuses ache- 
tees ou vendues ainsi que les noms, professions et domi- 
ciles des vendeurs et des acheteurs. 

Art. 6. Les chimistes et les industriels employant 
des substances veneneuses en surveilleront l’emploi dans 
leurs etablissements, et constateront cet emploi sur un re- 
gistre vise par l’Administration sanitaire. 

Art. 7. L’arsenic et ses composes ne pourront etre 
vendus en dehors des applications medicales qu’etant me- 
langes avec de l’indigo dans la proportion de 3 %. 

Art. 8. Tout commergant qui vendra de l’arsenic ou 
ses composes deyra exiger de l’acheteur un certificat de- 
livre par la police, indiquant la quantit& à livrer, son 
usage, le nom et domicile de l’acheteur. Ces indications 
seront inscrites sur le registre prescrit par l’art. 9. 

TITRE IM. 
De la vente des substances veneneuses par 

les pharmaeciens. 
Art. 9. Tout pharmacien etabli dans une ville de 

’Egypte ne delivrera de medicaments magistraux dont 
Pusage pourrait etre nuisible, que sur une prescription 
ecrite et signee par un medecin reconnu ou un veteri- 
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naire diplöme. Cette preseription doit etre datee, et 

snoneer en toutes lettres la dose des dites substances, 

ainsi que le mode d’administration du medicament prescrit. 

Il en sera de möme pour la vente des medicaments 

offieinaux, à l’exception toutefois des substances simples 

dont Pemploi & P’interieur, comme & l’exterieur, ne peut 

en aucun cas produire de fücheux effets. Le pharmacien 

devra s’abstenir d’une maniere absolue de vendre sans 

preseription medicale des poisons ou toute autre sub- 

stance reconnue toxique, f 

Art. 10. Les pharmaciens transeriront les prescriptions 

medieales sur un registre, etabli dans la forme determinee 

par l’art. 5. 
Ces transeriptions devront &tre faites sans blanc, la- 

eunes, ni transports en marge. Les pharmaeiens ne ren- 

dront la prescription que rev&tue de leur cachet et apres 

avoir indiqué le jour oü les substances auront été livrees, 

ainsi que le numero d’ordre de la transcription sur leur 

registre. Le dit registre sera eonserv& dix ans, au moins, 

et devra ötre presented à toute requisition de l’autorite. 
Art. 11. Dans le cas ou la pr&paration medicale deli- 

vrée serait destinde A l’usage externe, les pharmaeiens de- 
vront coller, sur les r&eipients eontenant ces preparations, 
une ötiquette de couleur rouge-orange sur laquelle seront 
imprimés en noir les mots: „medieaments pour l’usage 
externe“ en francais et en arabe. 

Art. 12. Tout flacon, boite ou autre reeipient conte- 
nant une substance veneneuse vendue ou livree, devra 
ötre muni A l’exterieur d’une etiquette rouge-orang& por- 
tant le mot: „poison“ en francais et en arabe. 

Art. 13. Ces etiquettes speciales ne devront point dis- 
penser de l’&tiquette ordinaire en papier blane, portant le 
nom et l’adresse du pbarmacien, la designation du medi- 
cament et toutes les indications necessaires à son emploi. 

Art. 14. La vente du seigle ergote et de son principe 
actif, l’ergotine, peut ötre faite par les pharmaciens sur 
la preseription derite d’une sage-femme diplömee. 

TITRE ll. 
Dispositions generales. 

Art. 15. Les substances veneneuses doivent toujours 
&tre tenues par les pharmaciens, commercants et indu- 
striels, dans un endroit sür et ferme & clef. 

Art. 16. L’expedition, l’emballage, la livraison, le 
transport, ’emmagasinage et l’emploi des substances vene- 
neuses doivent être effectues par les expediteurs, voitu- 
riers, chameliers, commercants et industriels, avec les pre- 
cautions necessaires pour prevenir tout aceident. Les 
pots, recipients, vases ou enveloppes ayant servi directe- 
tement a contenir les substances veneneuses ne pourront 

servir & aucune autre destination. 
Art. 17. Des visites dans tous les etablissements ou 

se trouvent des substances veneneuses pourront &tre faites 
par .des delegues de l’Administration Sanitaire, assistes, 
s’il y a lieu, d’un delegue de la police, pour s’assurer 
de V’execution des dispositions du present reglement. Ces 
delegues visiteront les pharmacies, les magasins et les 
boutiques des commergants et industriels vendant ou em- 
ployant les dites substances veneneuses: ils contröleront 
les registres et constateront les contraventions par des 
proces-verbaux qui seront transmis au parquet. 

Art. 18. Toute contravention à ce reglement sera 
punie conformement au code pénal indigene ou au code 
penal mixte, suivant les cas, et sans prejudice des pena- 
Jites pouvant resulter d’un crime ou d’un delit. 

Le juge de simple police pourra, sur les r&quisitions 
du parquet, ordonner la fermeture de l’etablissement du 
contrevenant. 

Fait au Caire le 24 mai 1888. 

(Signe): MOUSTAPHA FEHMI. 

Tahbleau des substances Vendneuses. 

Annexé A 
l’Arrete ministeriel du 24. Mai 1888. 

Acide eyanhydrique | Aloes. 
(aeide prussique). Acide azotique. 

Acide arsenieux „ ehlorhydrique. 
‚.  (arsenie blane). »  fuorhydrique. 

Arseniate de cuivre. „  oxalique. 
Acetate de cuivre. »  acötique. 

Ammoniaque. 
Bioxyde de plomb rouge. 
Bichlorure de mercure 

(sublim& corrosif.. 
Brueine. 
Carbonate de plomb. 
Cyanure de potassium et fer 
Chromate de potasse. [jaune. 

aa ni: Zu 

Eau distillee de Laurier- 
cerise. 

Eau regale. = 
Feve Saint-Ignace. ; 
Gomme gutte. 
Huile volatile. k 
Huile de eroton tighum. B 
Morphine. 4 

Goloquintes. Noix vomique. 
Cantharides. Nitrate d’argent. 
Coque du Levant. Mercure. 
Cyanure de mercure. Opium. 
Chloroforme, Opium extrait, teinture 
Cantharidine. Laudanum. 
Colchieine. Protoxyde de plomb. 
Curare et Curarine. Picrotoxine. { 
Digitaline. Phosphore. — Acides phos- 
Delphine. phoriques. 
Extrait et teintured’Aconit. Resine scammonee. 

eye wdlorbeles Resine de Jalap. 
done. Soufre. — Acides sulfuriques. 

ty gr ade Cialis Sulfure jaune ou rouge \ 
er, eieiie d’arsenie. 
er „ deJusquiane. „ de mercure. J 
en Sulfate de cuivre. = 

nium. Strychnine. 4 
lg nn de, Gelehe Seigle ergote et ergotine. 

que. Tartre stibie. J 
a „ de noix vo- | Couleurs d’aniline et tous 

.mique. leurs derives. | 

L 
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Rechtſprechung. 

Verbringen einer Kuh, deren Einfuhr auf Grund der | 
Bekanntmahung des bayeriihen Staatsminiſteriums 
des Innern vom 22. Sanuar 1887 ausnahmsweije 
geitattet war, in eine andere Ortſchaft der poli- 
tiichen Gemeinde nad) Ablauf von 60 Tagen ohne | 
vorgängige bezirksthierärztliche Unterfuchung. Wifjent- | 
liche Zumwiderhandlung bei Unfenntnig der entjcheiz 
denden Vorſchrift nicht anzunehmen. 4 

Urtheil des Reichsgerichts vom 19. April 1888 gegen R 
(Landgericht Kempen.) 

Aus den Gründen (nad) „Entjeheidungen des Reiche 
gerichts in Strafſachen“ Bd. XVII. ©. 318): 

1. Der Angeklagte beſchwert ſich gegen die Berurtheilung, 
welche auf Grund der Vorſchrift des $ 1 des Neichögejehes 
vom 21. Mai 1878 wegen Zumwiderhandlung gegen die 
durch Bekanntmachung des bayerischen Staatsminifteriums 
des Inneren von 22. Sanuar 1887 unter den Maßregeln 
gegen die Ninderpeft im $ 2 Ziff. I getroffene Anord- 
nung erfolgte, daß das in vorfehriftsgemäßer Weiſe aus 
Defterreihh nad) Bayern eingeführte Nuß- und Zuchtvieh 
während eines Zeitraumes von 60 Tageır, vom Tage ſeines 
Eintreffens an dem Beitimmungsorte an gerechnet und 
vor der Zeititellung feines Gefundheitszuftandes durch den 
Bezivksthierarzt aus dem Flurbereiche des Ortes nicht ent- 
fernt werden darf. 7 J 

Nach der Feſtſtellung des Urtheiles hat der Angeklagte 
die von ihm am 4. Dftober v. 38. unter Erfüllung de 
durch oberpolizeiliche Vorſchrift vorgezeichneten Bedinguns 
gen aus Defterreich nad) Bayern eingeführte und nad) 
Hergensweiler in feinen Bauernhof gebradte Kuh 
11. Dezember an den Bauer U. zu Unternüßenbrud ve 
fauft und am folgenden Tage dahin verbringen lajjen, 
obwohl nad) dem am 3. Dezember vor ſich gegangenen 
Ablaufe der fechzigtägigen Kontumazfrift der Bezirföthie 
arzt den Gejunpheitszuftand ver Kuh damals nod) nid 
feitgeitellt hatte. u 

Der Angeklagte wendet nun zunächft ein, er habe dur 
die Verbringung der Kuh nad Unternüßenbrud der ans 
geführten Vorſchrift in $ 2 Ziff. 9 der Bekanntmachun 
vom 22. Sanuar 1887 nicht zumwidergehandelt, da iu 
Drt innerhalb des Flurbereiches der politifchen Gemeinde 
Hergensweiler liege, auf deren ganzen Umfang die polizei⸗ 
liche Aufſicht in ihrer Eigenſchaft aͤls Ortspolizei ſich er— 
ſtrecke, und deshalb auch die oberpolizeiliche Vorſchrift 

J 
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j den Flurbereich der politifchen Gemeinde unter der Be— 
zeichnung „Flurbereich des Ortes“ im Auge gehabt haben 
3 anne. Allein wenn aud in Gemeinden, welche aus 
- mehreren vereinigten Ortichaften gebildet find, nad) Art. 153 
der bayerifchen Gemeindeordnung vom 29. April 1869 die 
Polizeiverwaltung zu den gemeinjchaftlichen Angelegen— 
heiten der vereinigten Ortſchaften gehört, jo läßt fi) doch 
hieraus der Schluß nicht ableiten, daß die zu einer jeden, 
der politiichen Gemeinde zugewiefenen Ortichaft gehörenden 
Markungen vermöge der gemeinjamen Bolizeiverwaltung 
eine Geſammtmarkung und einen einzigen gemeinfchaft- 
lichen Flurbereich bilden. Die Belanntmahung dom 
22. Sanuar 1887 fieht überhaupt von Gemeinvdebezirfen 
ab, jpricht ausfchlieglich von dent Flurbereiche des Drtes, 
ſtellt dieſem in $ 2 Ziff. 9 Abf. 2 benachbarte Ortsmar— 
kungen gegenüber und veriteht unter dem „Orte“, wie 
aus Abj. 3 Ziff. 7 und Ziff 12b ſich klar ergiebt, den 
Beitimmungsort, in welden das eingeführte Thier zu 
bringen, und in welchem es zu Eonfiniven if. Es kann 
daher nur der Flurbereich dieſes Ießteren in Frage 
fommen. Durd die Verbringung der Kuh nad) Unter: 
nüßenbrud ift demnach diefelbe aus dem Flurbereich von 
Hergensweiler entfernt und in einen anderen Flurbereich 
geführt worden. 

2. Dagegen beanftandet der Angeklagte mit Necht die 
Begründung der dem Schuldausſprüche unterftellten Bor: 
ſätzlichkeit der Zumwiderhandlung. Dieje jet voraus, daß 
der Zuwiderhandelnde die von ihm verlegten befchränfen- 
den Vorjehriften gekannt hat. Dies Kann nicht dann 
schon angenommen werden, wenn der zur Verantwortung 
- Gezogene im allgemeinen von Beichränfungen und Ver: 
boten der Einfuhr von Wiederfäuern Kenntniß hatte, 
ſondern nur dann, wenn er gerade von derjenigen Vor: 
Ihrift, deren Verlegung ihm zur Laft gelegt wird, genaues 
Wiſſen gehabt und von ihr nad) Sinn und Umfang volle 
Keuntniß erlangt hatte. Nun ftellt zwar das angefochtene 
 Urtheil feit, daß der Angeklagte von der Anordnung, zu- 
folge weldyer nach Ablauf der jechzigtägigen Konftnirungs- 
rei von Geiten des Thierarztes der Gefundheitszuftand 
des eingeführten Viehs feitzuitellen fei, Kenntniß gehabt 
habe, die Straffammer beurtheilt aber zugleich das 
Schutzvorbringen des Angeklagten, er habe die den ein: 
führenden Viehbeſitzern von dev bezeichneten „Bekannt— 
machung“ auferlegte Verpflihtung für eine alternative 
gehalten, jo daß nur entweder das eingeführte Vieh 
60 Tage zu Eonfiniven, oder vor Feftitellung des Geſund— 
heitszuſtandes durch den Bezirksthierarzt aus dem Flur— 
bereiche des Drtes nicht zu entfernen fei, als einen recht- 
lich unerheblichen, wie es fcheint, wegen Irrthumes über 
den Umfang der Strafvorfihrift zu verwerfenden Behelf. 
Die Ihatfadhe indefjen, ob der Angeklagte den Wortlaut 
‚der Bekanntmachung für einen anderen hielt, als er in 
Wirklichkeit vorliegt, konnte die Strafkammer nicht dahin- 
Bene: lajjen. Denn würde e3 erwiejen erflärt werden 
fönnen, daß der Angeklagte annahm, es enthalte die Be- 
kanntmachung an der Stelle des „und“ das Wort „oder“, 
wie in Webereinftimmung mit diefer Vertheidigung das 
Urtheil fejtgejtellt hat, daß der Angeklagte vor Ablauf 
der Konfinirungsfrift ein SKaufsanerbieten zurückwies, 

weil der Thierarzt noch nicht dagewefen fei, und daß der- 
| jelbe nach Ablauf der Friſt bei Abſchluß des Verkaufs- 
geſchäftes die thierärztliche Unterfuhung nicht mehr be- 
tonte, jo würde fi) der Angeklagte in Unkenntniß über 
die entjcheidende Vorſchrift befunden haben, und es müßte 
ein wiljentliches Zumwiderhandeln gegen diefelbe entfallen. 

Dies würde auch dann zutreffen, wenn als glaubhaft 
erſcheinen Fünnte, daß der Angeklagte im Srrthume über 
die Auslegung des „Slurbereiches des Ortes” fich befun- 
‚den hätte, wie er geltend gemacht hat. Er würde als- 
dann ebenfalls nicht die richtige Kenntniß von der Vor- 
hrift gehabt haben, und es würde am TIhatbejtandsmerf- 
male der Vorjäglichkeit fehlen können, nicht aber würde, 
Wie wiederum das Urtheil annimmt, der Angeklagte fich 
in einem Rechtsirrthumm befunden haben, welcher ihn 
nicht entſchuldigen Fönnte. 
Wäre der Angeklagte zur Zeit der That in den be- 
Beten Srrthümern oder in einem bderjelben befangen 
‚gewejen, jo könnte es ſich nur fragen, ob derjelbe fahr: 

fig gehandelt hat. 
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Bei dieſer ungenügenden Begründung des Schuldaus— 
ſpruches iſt die Aufhebung des Urtheiles geboten. 

Kongreſſe, Merhandlungen geſetzgebender 
Körperſchäften. 

Die Königlich italieniſche Geſellſchaft für Ge— 
ſundheitspflege (Reale società italiana d’igiene) wird 
ihre Ill. Sahresverfammlung III riunione degli igienisti 
italiani) von 6. bis 9. Dftober d. J. in Bologna ab- 
halten. Die auf der Tagesordnung ftehenden Gegen- 
ſtände, für welche eine Berichterftattung vorgefehen tt, 
find: „Prophylare der Syphilis, Beziehungen des Lumpen- 
handels zur öffentlichen Geſundheit, Fünftliche Färbung 
der Nahrungsmittel, Baumaterialien von Ctandpunkte 
der Gejumdheitspflege”, außerdem wird eine Grörterung 
der verjhiedenen WAbänderungs- und Werbefjerungsvor- 
Ihläge zu dem im Parlament zur Diskuffion ftehenden 
Geſundheitsgeſetz beabfichtigt. 

Die Verhandlungen find öffentlich, Meldungen zur 
TIheilnahme find an den Bräfidenten der oben genannten 
Geſellſchaft in Mailand zu richten. 

Frankreich. Die Nr. 57 des „Moniteur vinieole* vom 
20. Zuli d. J. veröffentlicht den folgenden, von einer 
parlamentariihen Kommiſſion des franzöfifchen Senats 
auf Anregung des Senatord Griffe (Herault) angenom- 
menen, die Weinfälihung betreffenden, Geſetzentwurf: 

Article premier. — Nul ne pourra expedier vendre ou 
mettre en vente sous la denomination de vin, un produit 
autre que celui de la fermeutation des raisins frais, 

Art. 2. — Le produit de la fermentation des mares de 
raisins frais avec addition de sucre et d’eau; Le melange 
de ce produit avec du vin dans quelque proportion que ce 
soit ne peut &tre expedie, vendu ou mis en vente que sous 
le nom de vin de sucre. 

Art. 3. — Le produit de la fermentation des raisins 
secs ne peut 6tre expedie, vendu ou mis en vente que 
sous la denomination de vin de raisins secs; il en est de 
meme du melange, quelles qu’en soient les proportions, du 
vin de raisins secs avec le vin. 

Art. 4. — Les futs ou engins contenant des vins de 
suere ou des vins de raisins secs devront porter en gros 
caracteres vin de sucre, vin de raisins secs. 

Les livres, factures, lettres de voiture, connaissements, 
devront porter les m&mes indieations suivant la nature du 
produit livre, 

Art. 5. — Les titres de mouvement accompagnant les 
expeditions de Vin, Vin de sucre, vin de raisins secs 
devront &tre de couleur speciale. 

Un arrete ministeriel reglera les details d’application de 
cette disposition. 

Art. 6. — En cas de contravention aux prescriptions 
des articles ci-dessus, le delinquant sera puni d’une amende 
de 25 fr. a 500 fr. et d’un emprisonnement de dix jours 
ä trois mois. 

En cas de recidive la peine de l’emprisonnement sera 
toujours prononcee. 

L’article 463 du Code penal sera applicable. 

Les Tribunaux pourront ordonner, suivant la gravite 
. des cas, linsertion dans les journaux et l’affichage aux 
lieux qu’ils indiqueront du jugement de condamnation aux 
frais du condamne. 

— Einer Mittheilung im ,„Moniteur vinicole* vom 
15. Juni 1888 zufolge hat das franzöfifhe „Comite 
consultatif d’hygiene“ neuerdings erklärt, der Zuſatz 
irgend eines fremden Farbftoffes zum Wein fei als Ver- 
fälſchung anzufehen und ausdrüdlic zu verbieten. Ter 
Berfauf folder Brodufte, welche als Eülnsttiche Färbemittel 
für Wein angekündigt werden, jei zu verhindern. Es fei 
zu bedauern, daß der gegenwärtige Stand der Gefebgebung 
in Frankreich die Ankündigung folder Produfte für den 
Berkauf nicht wirkſam zu unterdrücken geftatte, 
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Uermiſchtes. 

Die Abnahme der Sterblichkeitsziffer ſeit 
dent Ende des vorigen Sahrhunderts. — Su der 
Generalverfanmilung des institut international de statistique 
vont 14. April 1887 hielt Dr. Leon Vader einen be- 
nıerfenswerthen Vortrag über die Verminderung der 
Sterblichfeit und die Zunahme der nıittleren Lebensdauer 
jeit dem Ende vorigen Sahrhunderts. 

Der Bortragende hat ſich bemüht, alle Diejenigen 
Zahlen, welche für die Berechnung der mittleren Lebens- 
dauer im vorigen Sahrhundert einen Anhalt geben, zu 
fammeln und zu verwerthen. Zuerſt ftellte er für eine 
kleine Gemeinde im Departement Correze, welche wohl: 
erhaltene Givilftandsregifter bis in’s 17. Sahrhundert 
hinein bejibt, folgende Zahlen feſt: Es betrug in dieſer 
Gemeinde (Treignac) im vorigen 

Sahrhundert: gegenwärtig: 
die Bevölferung ... . . . 2080 Einw. 2785 

- mittlere Lebensdauer 23,6 Sahre 8589 
Gterblichkeitsziffer.. . 41,4 %oo 24,2 oo: 

Für ganz Frankreich liegen aus der Zeit von 1770 
bis 1783 werthvolle bezüglide Berehnungen des be- 
rühmten Wathematifers Laplace vor. Gin Vergleid) von 
dejien Zahlen mit den für die Sahre 1880—1885 er- 
mittelten ergiebt Folgendes: 

damals jetzt 
die Bevölkerung Frankreichs betrug 25 299 417 ß 

jährliche Zahl der Todesfälle . 860 353 
mithin die Gterblichkeitsziffer . . . 322,2 
Eine jehr vollftändige, die beſten Angaben aus frü- 

herer Zeit enthaltende, Bevölkerungsitatiftif exiſtirt für 
Schweden, und zwar feit dem Sahre 1740. Ein Ber: 
gleidh der Gterblicfeitöverhältniffe am Ende vorigen 
Sahrhunderts mit denen der Gegenwart ergiebt: 

Sn der Zeit von Für die Periode 
1770—1790 von 1880— 1885 

mittl. Bevölkerung... . .. 2.080 000 4 600 009 
jährl. Jah! der Sterbefälle 59200 80 000 
Gterblichkeitsziffer . . . .. — 17,5 9%/00 

Aus Stalien liegt eine verwerthbare, alte Urkunde 
aus den ehemaligen Herzogthunm Mailand vor. Dr. Raſeri, 
welcher die Zahlen derſelben mit den Verhältniſſen des 
entſprechenden gegenwärtigen Gebietes verglich, fand: 

— Bas gegenwärtig 
Benölferung ... 1116859 2 439 284 
Sterblichkeitsziffer 41,3%, 27,3.0,, 

Weitere Zahlen werden aus einzelnen großen Städten 
angeführt. In Kopenhagen ftarben um das Bahr 
— 005 a jährlid) 3120, was einer 
Sterblichkeit von 39%, entjpricht, gegenwärtig ift di Ichtere 99.2 0, /oo ſpricht, gegenwärtig ift die 

In Berlin zählte man (nad) den acta medicorum 
Berolinensium In den Sahren 1720— 1724 jährlic) 2250 
Todesfälle auf eine Bevölkerung von 55 090 Einwohnern. 
Die Sterblichkeitsziffer betrug mithin damals 41 u. 
gegenwärtig (1880— 1885) nur 26,6 9/0. 

‚ Su Rom wurden in der Seit von 1794-1880 bei 
einer mittleren Bevölkerung von 166 000 Einwohnern 
jährlich 170 Todesfälle gezählt. Rechnet nıan die circa 600 im Sindelhaufe veriiorbenen Kinder aus den um: — a ab, fo ergiebt fi eine Sterblich— 
ertöztfer für Die damalige Zeit von 39 %/..; ae ärti beläuft fie fi) auf 26,7 ER nn 

Diefe Beifpiele geftatten troß ihrer Unvollftändigfeit den Schluß, daß in den lebten 100 Jahren die Skerbli: feit der Bevölkerung in verjchiedenen Yändern Europas erheblich gejunfen  ift, und daß das mittlere Alter der Ge: ftorbenen, d. b. die mittlere Lebensdauer der Bevölferung um 7--12 Jahre geftiegen ift. Die vorliegenden Nach— weiſe ſtimmen nach Vacher darin überein, daß diefe Minderung der Sterblichkeit hauptſächlich die Zeit der — a — aber — für höhere Altersklaſfen e nahme der Ster inlichfeit fi 
Rt h erbenswahrſcheinlichkeit ſicher 

Der Bortragende ſucht nun die Trage 5 Sort nd zu beantworten weldhe Umstände dieſes wichtige Reſultat ftatiftiicher 

Forſchung bewirkt haben, und gelangt zu folgenden Er- 
gebnijjen: # 3 

1. Die Behauptung von Bouchardat, daß in Frank 
reich) hauptſächlich die evolution von 1789 fo günftig 
auf alle Lebensverhältnifje gewirkt habe, läßt Vader als 
maßgebend nicht nelten, zumal ja aud) in anderen Län— 
dern, wie namentlich Schweden, diefelbe Wirkung eintrat. 
Die Nevolution war nur infofern von Einfluß, als fie 
die Hollfchranfen im Innern des Landes bejeitigte, und 
damit den Austaufc) der nothwendigiten Xebensntittel bes 
günftigte. Dadurd) wurden die Theuerungen feltener, 
welche in früheren Sahrhunderten periodijch die Benölfer | 
rung dezimirt hatten. Y 

2. Bon anderer Seite ift den Forticritten der Heil 
kunst die Minderung der Sterblichkeit zugefchrieben. Ob 
gleich der Berichterjtatter ſelbſt Arzt und fern davon ift, 
die ärztliche Kunft herabjeßen zu wollen, läßt er aud) 
diefe Behauptung nur in beſchränktem Maße gelten. Er 
zweifelt daran, daß mit Hülfe der 5-6 Tauſend neuen 
Heilmittel heutzutage mehr Kranke Rettung und Lebens 
verlängerung finden, als zu Sydenham’s Zeiten, der ſich 
rühmte, im Knopfe jeined Stockes jein therapentifches 
Arjenal mit fih zu führen, dahingegen erfennt er den 
Einfluß der bygienifhen Fortſchritte in vollem” 
Mape an. Wenn heutzutage im Hötel Dieu zu Baris 
nicht mehr als Y/:, der Wöchnerinnen ftirbt, während im 
Jahre 1660 '/, derjelben mit Tode abging, fo ijt dieſe 

I 

Beſſerung nad) feiner Meinung nur der Ajjanirung der 
Anjtalt zu verdanken. 

3. Einer anderen Errungenſchaft auf dem Gebiete 
der Medizin, aber nur in Bezug auf die Verhütung von 
Krankheiten, ſchreibt Bacher einen hervorragenden Einfluß” 
auf die Abnahme der Gejammtjterblichfeit zu, d. i. der 
Schußpodenimpfung Die ſchwediſchen Urkunden 
laſſen darüber feinen Zweifel. Von 1749—1801 zählte 
man in Schweden 301 165 Todesfälle an ven Boden, — 
jährlich 2,8 auf je 1000 Einwohner, feit der obligatoriſchen 
Einführung der Schußpodenimpfung im Sahre 1815 be= 
trägt die durchfchnittliche Zahl der Pocentodesfälle jähr: 
ih nur noch 0,16 9%, der Bevölkerung. t 

4. Ein fernerer Umſtand, welcher nah Bader auf 
die Abnahme der Sterblichkeit eingewirtt hat, ift die durch 
ven Bevölkerungszuwachs bedingte Ausdehnung der ber 
bauten Bodenfläche. Die damit verbundene Afjanirung 
des Bodens und namentlid) die Einfchränfung der Sümpfe 
und Moräfte bildet einen wichtigen Faktor für die Ber 
längerung der durchſchnittlichen Lebensdauer. Niederlänz | 
diſche Statiftifer haben, wie Bacher anführt, gezeigt, einen wie | 
verderblichen Einfluß jumpfiger Boden auf das Leben des 
Kindes hat. Die Drainage der ungefunden niederlän- 
diſchen Küjtengegend Hat jeither jchon einen Rückgang 
der dortigen Gterbeziffer von 28—30 % auf 22 %0 ZUR 
Folge gehabt. 5 

5. Endlich weijt der Berichterftatter nochmals auf die | 
mörderijchen Zeiten der Hungersnoth und Theuerung in 
früheren Sahrhunderten hin, welche nicht nur die Sterb 
ziffer beträchtlich erhöhten, ſondern aud) die Geburtsziff | 
verminderten und die Widerftandsfähigfeit des heran 
wachjenden Geſchlechts ſchwächten. Sm 18. Sahrhundert 
zählte man in Frankreich 13 Hungersnöthe und 18 Sahıe | 
der Theuerung, feit den Anfange diefes Sahrhunderts 
bis 1886 nur noch 10 Jahre des Mangels. Die ftetig 
zunehmende Leichtigkeit und Billigkeit des Waarentrand: 
ports, die der Berichterftatter zahlenmäßig nachweiſt, 
macht die Wiederkehr folher Zeiten immer unwahrſchein— 
licher, und mindert daher ebenfalls die durchſchnittliche 
Sterblichkeit des Sahrhunderts. Ei; 

Folgende Gterblichkeitsziffern führt der Berichterftatter 4 
noch zum Beweife des Einfluffes janitärer Maßnahmen 
an: In Spanien, wo angeblich nur ausnahmsweiſe — 
in einigen Hauptftädten — fanitäre Maßnahmen ge 
troffen werden, finfe die Sterblichkeit nicht unter 30 %or 
in England, wo feit einem halben Sahrhundert re 
Ihätigfeit auf fanitärem Gebiete herrſche, habe ſich Die 
Sterbeziffer allmählich auf 19,5% 9, vermindert, in Stalie 
wo die janitäre Gejebgebung vom Zahre 1865 datirt, 
habe jeither ſchon die Sterblichkeit von 30,2 auf 27,3 Yo 

4 4 

| 

abgenonmen. 

Redigirt im Kaiſerlichen Geinndheitsamt, — Verlag von Julius Springer in Berlin. — Druck von G. Vernſtein in 
BP 
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Beröfentlichuugen 

Geſundheitsamtes. 
Inſerate nehmen alle Annoncen-Expeditionen ſowie die Ver— 

lagshandlung zum Preiſe von 30 4 für die dreigeſpaltene Petitzeile 

entgegen. Beilagen, von denen zuvor ein Probeeremplar einzujenden 

iſt, werden nad) Vereinbarung beigegeben. 

ius Springer in Berlin N., Monbijouplaß 3. 

13 
art rlin, den 2. Oftober 1888. Nr. 40. 

Imhalt. Perional- ——— 
est, in der Berid BER S. 585. 

Kir; dm Abonnements 
bach on allen Boftanftalten (Poſt⸗ 

ewie von der Verlags: 

Geſundheitsſtand. | in Rußland. 589. — Veterinärpoli Eile Re ©. 589. 
ei Be! — Infektionskrank— = —— 2c. Deutſches Anrechnung der 

heiten in Moskau. ©. 585. — Grktantungen und Sterbefälle in Prag Militärdienitzeit auf_die dreijährige Servirzeit der Apothefergehülfen. 
1884 und 1885; ärztliche Sänutaufict. © 585.— Sterbefälle in deutichen ©.589. — (Breußen.) Desgl. S.5%. — Anftedende Ausichlags- ‚Sranftelten 
‚Städten von "40.000 und mehr Einwohnern. ©. 586. — Deögleihen = Zuſammenhange mit der Schußpoden-Smpfung. ©. 5%. — (R 
in größeren —— * —— S. 587. — Erkrankungen in Berliner | Bez. Oppeln.) Rotblauf-Seudhe. S. 592. — Ben ſprechung. Reise 
aha. © 7. Desgl. in deutſchen Stadt: und Land» gericht.) Zur Verhütung Des ua oder Bu von Vieh- 
bezirfen. ©. 587. — ren, ©. 587. — Grundwafferitand und | jeuchen angeordnete Einfuhrverbote 2c. 59. — Verhandlungen 
Bodentemperaturen in Berlin und München, Auguſt 1888. ©. 588. — von gejeßgebenden Körperichaften, SBereimen ze. EFrankreich.) 
‚Beitweilige Mafregeln 2c. ©. 589. — Thierſeuchen. Kinberpeft Phosphotage und Tartrage der Weine ©. 

geruht, dem Mitgliede des Kaijerl. Gefundheitsamts | burg 29, Kopenhagen 20 Erkrankungen. 
Regierungsrath Dr. Gaffky die nachgejuchte Ent- Kontagiöje Augenentzündung: Reg.-Bez. 

laſſung aus dem Reichsdienſte zu ertheilen; Dr. Gaffty | Königsberg 7 Erkrankungen. 
it von Sr. Kgl. Hoheit den Großherzoge von Heſſen Tollwuth: Petersburg 1 Todesfall. 
‚zum ordentlichen Brofejjor der Medizin für das Lehr: SENT 
fa) der Hygiene zu Gießen ernannt worden. In der Zeit vom 9. Juni bis 31. Auguft 1888 

find in Moskau 3434 Fälle von Infektions— 

franfheiten zur Anzeige gelangt (gegen 3854 in 
dem unmittelbar vorhergegangenen zwölfwöchentlichen 

Zeitraume. — ©. VBeröffentl. ©. 491). 
Bon Unterleibstyphus und typhöſem Fieber wurden 

im Ganzen 248 Erkrankungen (gegen 387 in der 
“vorigen Berichtsperiode) gemeldet, von Flecktyphus 62 

(119), Rüdfallsfieber 54 (90), Mafern 666 (268), Schar: 

lad) 219 (378), Boden 12 (14), Diphtherie 240 (261), 

Nuhr 436 (53), Roſe 320 (568), Keuchhujten 495 (325). 

Gefundheitsftand 

und Gang der Bolkskrankheiten. 

Sn der Berichtswoche find nachitehende Todesfälle 

und Erkrankungen an Boden, Flecktyphus und epi- 

demijcher Genidjtarre gemeldet worden: 

: Boden: Wien 1, Prag 15, Trieſt 8, Paris 4, 

Lyon 2, Odeſſa 1, Barihau 7 Todesfälle: Bien 2 > 
Budapeit 1 Erkrankung. 

Flecktyphus: Prag 1 Todesfall. 

Se. Majejtät der Kaijer Haben Allergnädigit Keuchhuſten: London 22 Todesfälle, Ham— 

Epidemifhe Genidftarre: Nürnberg und | Erfranfungs- und Sterblichfeits - Berhältnifie 

Kopenhagen je 1 Erkrankung. in Prag Anl en und 1885, 
: i — erztlich 

Im Uebrigen ſind beſonders hervorzuheben: (Nach dem Berichte über die Geſundheitsverhältniſſe der 
Unterleibstyphus: Paris 13, London 11niglichen Haupiſtadt Prag, erſtattet von Dr. Zahor.) 
Todesfälle; Berlin 26, Hamburg 23, Budapeft 41, Meber die Sanitätsverhältnijfe Prags jollen die 

Peters burg 23 Erkrankungen. monatlichen Ausweiſe der Bezirksärzte, zuſammen mit 

Maſern: Berlin 8, Paris 7, London 32, Peters: | den Berichten der Humanitätsanſtalten einen guten 
burg 12 Todesfälle; Berlin 73, Breslaı 19, Ham- | Ueberblid gewähren, denn nad) Erklärung des Bericht- 

burg 49, Reg.-Bezirke Erfurt 127, Hildesheim 163 | erftatterS entgehen jeit der Einführung der obligato- 
und Schleswig 218, Petersburg 36 Erkrankungen. riſchen Anmeldung eines jeden infektiöſen Krankheit3- 

Scharlach: London 20, Petersburg 7, Warichau | falles nur jehr wenige Fälle den Aufzeichnungen des 

13 Todesfälle, Berlin 53, Breslau 20, Hamburg ee. 

28, Wien 23, Kopenhagen 25, Petersburg 37 Er: Im Sahre 1884 gehörte die größte Zahl der ge— 
franfungen. meldeten Erkrankungsfälle den Blattern an, weil 

+ Diphtherie und Eroup: Berlin 20, Breslau | in diefem und dem Vorjahre eine heftige Blattern- 

10, Hamburg 9, Budapeft 16, Paris 12, London 32, | epidemie Prag und Umgegend heimgejucht hatte (vgl. 

Petersburg 12, Warſchau 7 Todesfälle; Berlin | Veröffentl. ©. 69); im Jahre 1885 ſank die Zahl 

93, Breslau 47, Hamburg 83, Nürnberg 19, Reg. | der gemeldeten Blatternfälle auf den vierten Theil 

Bezirk Schleswig 148, Kopenhagen 37, Wien 18, | und demgemäß auch die Zahl der Infektionskrank⸗ 

Chriſtiania 21, Vetersburg 28 Erkrankungen. _ heiten beträchtlich. (Fortſetzung auf Seite 588.) 

J 
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+Münfter..... 45988] 26j 1) 02) 15 1949 (was a 1.7 3) als TRütmberg.. ...| 122832 | 84 |—| 58 | 30 246 275 I- —|5 — 5] 27) 20) 20] + Rlauen i. V. 4860| 36 | 2| 22 | 10 1244 | 275 |-—|—| 2 —) 29] ERBE noeh. 62668 | 50.| 3.| 82 | 10 128,9 | 298 || 1| 1) — [Essen Potsdam ....| 52132| 25| 1) 23| 4 1999 248 I1—|—| 2 —|.4|"1] 27 903 
TRoftod .....| as 2 —| 11) 2 |1ı 203 I-1-|-|—-|—| ı/|-| .| ıl i + Stettin ......| 108565) 79] 3| 53 | 27 [266 25711] 2) 8[—|—| 4| 3/118| 9| 6 7 Straßburg i.@.| 115870| 32 | 2| As | 24 [215 26,7 | 1)—| 11-|—| 5/1 —1 19/1917 7 Etutigart. ...| 117861| 51 | 2| 45 | 19 [199 21,1 |-| 2/-/=-/|—-| ı/| 5lı) 817 Wiesbaden Faller 58148| 31 — 1 4 1107 | 198 I— |) ee + Würzburg 5704| 29| —| 18 3 1164 1 254 || —|-| 1|—| 5| Diese tBwidan..... 41,434 |,,.2%| — | 22.) 14.,[213 (apa ana 21) 

i Die mit einem 7 bezeichneten Städte berichten ii i "befä zztli i 1 i ifungen wenigitens von einen Yızte sufanmentfellen Ober pen. ae Ziehetan. auf ya > Fe olksskolung vom 1. Dezeniber 1885 unter Berücfichtigung der von 1880 b theiligten Orten für den 1. Zuli 1888 berechnet worden. ermittelt. Die Berechnung der dur 
1883 ©. 231, 1884 ©. 219, 1885 11 

....) Wegen etwaiger an 
Seite. — *) Nimmt: erft 

a durch 
u 

chſchnittlichen Sterbeziff 
. ©. 293, 1886 ©. 

an Boden, Flecktyphus, Cholera jeit 1886 an der Berichterftatt 
(asiatica 

ung Theil. — 3 

die Bolközählung ermittelten Zu- 
f Grund derjelben werden die Verhältnikza 

ern für die Jahre 1882—86 ift auf Grund der in 
159 und 1887 ©. 455) mitgetheilten Angaben über 

oder Abnahme der Bevölkerung in den bes 
hlen der ei der Berichtswoche Geftorbenen 
den Zahresüberfichten (Veröffentlihungen 
Einwohnerzahlen und Sterbefälle erfolgt, 

) wm Belt porgekommenen Todesfälle vergl. den Tert der vorhergehenden 
) Ohne Ortöfremde 15 = 17,8 0/go. - . SR SEE 
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 Sterblichfeit in größeren Städten de8 Auslandes. Woche vom 16, bis 22. September 1888. 

Y — E38, | Todes-Urfſachen) 

8 S Todtgeborene 2333 a 2 — — F —— — — 

Namen der Städte — Fu s |E=2|8582| 5 8 »2 En Be 23 s2l&58 —28l2213 
. wohner)| € 5 = |naBlE5E@Rl28 8 83 22 2 52 830°: zes 

2 Nr 3 |2,r]ses2j28| 8 59 22 #2] 3388252 55.52] 75] 80 
= I} >) SS .|S50#88| 85 I = ze a3 SE se seTstozodie 

= = 188) |2FEAR 2 |= |z=| 2383852 °2.55253 

Aimftertaum . =.» - 390016 | 245 | 19 | 157 53 20,9 FERN I AN =}: P 
Vrunn bis 15. Geptbr.. . . 86 372 £ 3 öl 2 30,7 Se—.l- lt . gu 14 4 | A 
- Brüffel bis 15. September. .| 181270 | 108 2 74 17 2 Be a ee 12 10 > 
- Bubareit, bis 15. September | 442787 | 295 | 2 | 22 77 28,4 237 au 169027 1973391 101966 6669 
Chriſtiania AR 135 600 62 4 47 14 18,0 = Zee 10 — — 1838| — 
Dublin . . 353 082 | 180 „16125 32 Bu Lie), ; ae: 104| 2 
Erinburg: -_. - - ee 12 | el. 7 5s| 1 
- ®raz bis 15. Eeptbr. . . .| 105809 & 3 38 ; tea rege 3| 1 
eovenhagen bis 18. Sentbr. .| 300000 | 2 | a | ıs | 2| 05 I-/2/s/ ıl 1 ua |. 64| 2 
Arafauı bis 15. Ceptbr. . a -| 8| 2/5 1 - |] |< 
Lemberg bis 15. Ceptbr. . 120 868 . 3 6L h 2 N ze EZ RE en 
BDerpO0l. - 0». 599 738 | 348 01.212 73 18,4 2 RE a a na ee 
eonton . -»_. . - | 4282 921 | 2463 . [1298 | 385 sale nm) 3165| | A| 3|sul 
Mon bis 8. Geptbr. 401 930 150 | 12 | 139 2 18,0 in |r4 4 ea isn 19% |, — I Sulers ea 
lee nm eu > 268 000 S 6 148 53 238,7 El 32 00 see a0 1 
Ba... 2.2 0.1 22%60945 | 1166 | 68 | 5 | 179 | 198 A E | 12 17180 1 . |.A0B 33 
Fetersburg bis 15. Geptbr..| 928016 | 477 | 27 | 417 138 an 2 a let 204 
Prag u. Vororte. . » . „| 8300 828 5, a 165 49 28,5 1l-|5 1.12—| 28413 8 1031 & 

Nom bis 11. Auguft . . „| 391188 | 262 | 25 | 190 2a | 255 2 16 7 | 80 1191 9 
Stockholm bis 15. Geptbr. .| 221549 | 132 7 67 26 —— 301 4 
BE. 2666042 71 Een 31 ee — 
Venedig bis 15. Sept... . 150 363 | 2| 5 1 eat elle 91 8.110 | ı 
VWaͤrſchau bis 15. Septbr. 444 814 215 | 20 | 248 91 29,0 —— 7 2 211% 65 R HA 
Arien bis 15. Septbr. ._ . .| 800836 | 457 | 35 | 292 9 DEE 22156, 22217682150. 467 | I 1932 7 5 
1 Rororte Riens 6.15. Sept. | 11396 | . Fir] 165 Sue) Er ze| — 

een TU U zw 0 U uU uw TwIOTe — UN 

Aus Berliner Kranfenhäufen. Gemeldete Erfranfungen. Aus deutigen Stadt- u. Candbezirken. — 
Gönigl. Charite, Städtiſche Krankenhäuſer im, Friedrichshain und zu 
Moabit St Hedwigs-Kranfenbaus, Bethanien, Eliſabeth-Kraukenhaus, 

Lazarus-Krankenhaus, Auguſta-Hoſpital, Jüdiſches Krankenhaus.) 
ür die Woche vom 16. bis 22. September 1888. 

Mitth. d. Kal. Sau.Komm. 3. Berlin, d. ſtatiſt. Amtes d. Stadt Breslau, d. 
Aerzte-Vereins z. Frankf. a. O. d. Med.JIuſpektor. z. Hamburg, d. fgl. Be— 
zirksarzt d. Stadt München, d. Vereins f. Öff. Geſundheitspfl. 5. Nürnberg, 
d.betr. Kgl. Reg.⸗Medizinalräthe u. Fürſtl.Reuß'ſchen Voyfik-Bezivrksärzte. 

m me ne 2 7 — 

—— | Lebensalter — geit⸗ =3 2|5 88135 
j Krankheits— 2.| 6. | 16.] 31. jsLu| 8 ezirk —8 

formen Sabll 1. |nis| sis | bis] bis |har-| © zugatfe 5 | & |22|5® 
5. | 15. | 30. | 60. jüber) © = 0 |as 

Maſern und Rötheln 71\=| | ı] 2] -|-| 3 | Stadt Berlin. 16.—22.Sept.| 236 | 73 | 53) 939] ı 
Ewald). ... 0... Dead, = 1 EDVEB Im desgl. 3) 19) 20| 471 — 
Diphtherie und Eroup. 3]—-|116|10| 6| 1) —| 8 Ba scenturen De: E 2 i ler 
sinn. u a. 271 - |) —- | A| 19] 4| | — „ Hamburg u. Vororte desgl. 23 49 283} 8| 1 
Brechdurchfall inkl. Ruhr und eV indjen ee dessl. 511.22 | 26168331 33 
Cholera nostras . . - » sl 1.1. — 1 — — „ „Nürnberg . desgl. 4| — 3| 9] — 

Kindbettfieber . . . »- - —— Res.Bez. Aachen desgl. 4 -| — — | - 
Wechſelfieber . - - = N n Aurich Ar Be 
Be 2 4 A „Sieber > desgl. 23| 37| 88 
Syphilis inkl. Gonorrhöe Oel 21 575,20 | — | — " Erfurt dessl. 2127 15| 281 — 
Rungenfhwindfudt . . . .| 2I-|—-|—|15| 24| 3| 28 ’ Hannover . desgl. 10) 3| 10) 4 
Andere Erkrankungen der n Hildesheim . desgl. 5183| 11 40| — 
Athmungs-Organe . . Ba E19 246 | °7 . Königsberg . . dessl. J a) Tel el 
Akuter Darmfatarıh. . . . Dale 8205 " Marienwerber. . | R Seil 
Säuferwahnfinn und chroni- n Münfter . desgl. 1 — |. - Sl 
1J er Alkoholismus . . . us IN 2a " Schleswig deögl. 6621834838 
Akuter Gelenfrheumatiemus| ———60 6|—| — - Stettin . Deögl. 18 1, 60 [225.1 .25,) — 
Andere rheumat. Krankheiten] 3] — | — | 1| w| 11) 11 — " Straljund ° desgl. 16| — 31.9 — 
ereBungen> 0. 00... 188.11 9| 7| 46| 6&8| 7| 6 " SIROE, £ deögl. 15.1. 12, — 9 — 
Alle übrigen Krankheiten. 3571 8 | 11 | 31 | 154 122 | 30 1 40 5 MWieshaden . : . ; A A 
2 — Neuß icher | Öveiz ar: Summe| 840 | 15 | 48 | 59 |369|299 | 50 | 99 | Spyfitate- | geulenroda . . 
Gejammtbeitand war am 15. Sept. 3677 und bleibt am 22. Sept. 3709. Bezirk j Burgk . — 

Witterung. Woche vom 16. bis 22, September 1888. 
Nach Beobachtungen ver landwirthſchaftlichen Hochſchule in Berlin und der meteorologiſchen Centralſtation in München. 

N Temperatur in Co Luftdruck in mm?) Relat. Feuchtigkeit d.Lufty). Höhe Vor 
Beobachtungs-Beobachtungs⸗ * on des SE 

- = & S = 2 S * a ieder- herrichende W N 

Drt Tag zZ = © 8 E > 8 | Fe hlages Winde | Smdustte 
3 = 5 = F * = = richtung 
a | = R 2) | 5 AR | 3 = mm 

16. September | 21,2 10,4 | 760,0 | 759,3 | 760,0 h 7 — (0) 0—1 
| —17. 17,8 9,4 761,8 762,1 763,9 87 46 68 = ONO 1-2 
| 18. N 17,1 zo 764,6 764,5 765,6 81 51 66 — ONO 01 
| Berlin 19. > 18,1 6,4 766,9 766,8 767,2 1 46 74 = ONO 1 

20. n 19,5 9,0 767,4 767,0 767,0 83 55 79 == ONO a 
“ 21. “ 21,0 U: 766,3 764,5 763,8 3 41 67 — OSO 1 

22. 5 23,3 9,1 763,3 163,3 763,3 85 46 65 — 80 0 

16. September | 223,5 10,2 719,9 718,6 718,6 97 70 88 1,4 N 0,3 
J 17. e 18,3 13,0 TS 171 7174 93 76 93 26,0 NW: 1,2 

= 18, “ 173 11,0 718,3 718,6 1199 80 62 2 — OÖ 2,0 
Mün d) en 19. “ 15,0 51 720,6 720,3 720,5 79 42 66 — NO 2,7 

20. r 15,7 4,9 720,3 720,1 719,8 85 61 39 = NO 0,9 

21. . 16,7 57 | 7208 | 7205 | 7203 | 100 78 94 = NO 0,4 
22. 19,6 1,2 720,8 721,1 720,7 97 7a: 83 — == 0,2 

auf der 
2 Uhr Mittags, 9 Uhr Abends, in München um 8, 2 und 8 Uhr. — ) Einſchl. Ruhr. — 4) 12 Fälle von Scharläch-Oiphtherie. 
Er, 

1) Megen etwaiger an Pocken, Flecktyphus, Cholera (asiatica) und Peſt vorgekommenen Todesfälle bezw. Erkrankungen vergl. den Tert 
eriten Seite. — 2) Die Beobachtungen des Luftdruds und der relativen Feuchtigkeit der Luft erfolgen in Berlin um 7 Uhr Morgens, 
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Grundwaſſerſtand und Bodentemperaturen 
in Berlin und München“) 

im Monat Auguft 1888. 

tand: nach Mittheilungen der ſtädtiſchen Deputation 
de es ve Sul 7 zu Berlin und des 

ieniichen Suftituts zu München, : } 
Bo —— e IR. N ven: nach Mittheilungen der Yandwirthichaftlichen 

Zochſchule zu Berlin und des hygieniſchen Inſtituts zu München. 
————————— ——— — — — — — — —— 

Bezeichnung 

der 
Grundwaſſerſtand 

Beobachtungs⸗ nie · 

Station am | am | am ı am | 8 |brig-|| 88 

(Nummer 6. 13. 20. 21. Ra ſter S {= 

des Stand» Auguft im Monat | s 
rohrs ꝛc.) m — en in 

Berlin, 

Nr. XVII. 
Elſafſerſtr. 1. | 30,95 

Nr. XV. 
Charlotten⸗u. 
Leipziger Str. 31,28 

Nr. XXV. 
Köpnicker und 
N. Jakob-⸗Str. 31,66 | 31,63 | 31,57 | 31,58 

Nr. IX. 
Bor dem In— 
validenparf .| 30,63 | 30,61 | 30,60 | 30,58 | 30,64 | 30,57 || 30,61 

München. 

Hygieniſches 
Inſtitut. ...515,974 515,974 515,984|515,919 

30,88 | 30,97 | 30,88 || 30,92 30,93 

31,24 31,19 | 31,29 | 31,19 || 31,24 

31,66 | 31,51 || 31,58 

Bodentemperaturen 

Bezeichnung 
Br i am 1. August 3 Uhr Mor. am 15. Auguft 8 Uhr Morg. 

Beob- FE” in einer Tiefe gi in einer Tiefe 
achtungs⸗ F von RE von 

Station [52] 0 1%] %| 1 jrl5210 1% 1% | 1 1% 
&|| m | m | m | m | m [35 m mIm'm|m 

C. || °C. | °C. | °C. | °C, | °C. ] °C. || °C. | °C. | °C. | °C, | °C. 

Berlin. 
Landwirth. 

ichaftliche 
Hochſchule 17,0 17,0|16,6 [16,5 115,2 [13,4 | 15,0 112,2 117,0 118,0 115,9 113,5 

Minden. 
Hygieniſches 

nftitut 
indlings⸗ 

ſtraße 34 .[14,0||15,2| 15,3 14,9 114,1 112,91 19,521,7 [18,3 16,9 |14,5 |13,0 

*) Die Grundwaiferftände find ausgedrückt in Meter über 
dem Normalnullpunfte, welcher für Berlin der Amfterdamer 
BVegel, für München der Spiegel des mittelländifchen Meeres iſt. 

Im Jahre 1884 (1885) gelangten zur Anzeige: 
2200 (548) Fälle von Blattern, 419 (681) von 
Scharlach, 193 (199) von Diphtherie und Group, 
772 (536) von Maſern und 419 (347) von Typhus. 
Die Altersverhältniffe der Erkrankten werden im Be- 
richte angegeben, und geht daraus u. a. hervor, daß 
auch im Jahre 1885 die überwiegende Mehrzahl der 
Pockenkranken — 68,12%, — auf das Eindliche Alter 
bi3 zu zehn Sahren entfiel. Dem Impfberichte für 
das Jahr 1885 ift zu entnehmen, daß mit dem 
Nachlaſſe der Blatternerfranfungen die 
DBaccinationen gleichfalls aufbhörten; im 
Jahre 1884 wurden 14334 Perfonen, im folgenden 
Jahre nur 2525 geimpft. 

Die Gefammtzahl der Sterbefälle in Prag 
und den in ftatiftifcher Beziehung mit Prag ver- 
einigten Vororten belief fich im Jahre 1884 auf 8033, 
im Jahre 1885 auf 6481, das Marimum der Todes- 
fälle fiel im erfteren Sabre in den März, im zweiten 
in die Monate April und Mat, das Minimum in 
den September. Die größte Sterbeziffer hatte die 

Tuberfulofe aufzuweifen, an welcher 1413 (1547) 
Perſonen ftarben. An Scharlach ftarben 81 (168), 

darunter insgefammt nur 3 Perſonen über 15 Jahren, 

an Diphtherie und Croup 91 (102) darunter 
insgefammt 10 Perſonen über 10 Jahren, an Majern 
44 (19) darunter 1 Kind über 5 Jahren, an Typhus 

81 (73), darunter 13 unter 15 Sahren, an Keuch- 

huften 45 (45) darunter im Fahre 1885 nur 3 Kinder 
über 5 Sahren. I 

Bis zum Ende des eriten Lebensjahres waren in. 

der engeren Stadt Prag 1190 (1291) Kinder ges 
itorben, d. h. 24,15 (25,14) Prozent der Gefammt- 

zahl aller Verjtorbenen; im Alter von 1 bi$ 5 Fahren 
itarben 772 (667), d.h. 15,67 (12,99) Brogent. — Durch 
Selbjtmord endeten 70 (97) Perfonen. 

Die Frage über die VBerjorgung Prags mit gutem 
Trinkwaſſer war noch nicht gelöft, doch fol fie 

ihrer Erledigung entgegenjehen; der zeitige Stande 

punkt ift im Berichte S. 411-420 gejchildert. Von 
den 860 in den ſechs Stadtvierteln Prags benußten 
Brunnen wurden 246 chemiſch unterfucht, davon 
lieferten 46 „beſſeres“ Wafler, 86 folches von mitt: 
lerer Qualität, 114 enthielten ſchlechtes Waſſer. 

Auch die Frage einer Kanalijation von Prag 

it vom Stadtrathe erivogen; fünf anläßlih eines 

Konkurrenz Ausjchreibens eingegangene bez. Projekte 

werden ©. 445—451 beſprochen. Als eine dritte 

brennende Trage für Prag wird die Errichtung eines 

Central-Schlachthauſes bezeichnet, da der jekige 
Modus der Schlacht: und Fleifchkontrole „nicht allein 
materiell die Bewohner und Fleiſchhauer Prags 

fondern auch deren Gefundheit durch eine fchlechte 

Dualität des Fleiſches ſchädige“. = 

Eine ärztlihe Aufiiht in den Schulen Prags 
wird jeit dem 1. Februar 1883 durchgeführt und zwar 
nicht nur in den öffentlichen und privaten Volks- und 

Bürgerfchulen, jondern auch in den Kinderbewahr- 
anftalten. Der betr. Erlaß des Stadtraths vom 
24. Sanuar 1883 lautet folgendermaßen: * 

„In Betreff der öffentlichen Volks- und Bürger 

ſchulen, der Kinderbewahranftalten und Mutterfchulen 
werden die H. Bezirksärzte verpflichtet, wenigjtend 

einmal im Monate und zwar außer und auch während 
der Unterrichtszeit alle Klaſſen und andere Lofalitäten 

in den Anftalten zu unterfuchen, ihren Befund nicht 

nur in die Klaffenbücher zu notiren, jondern auch 

durch Bermittlung de3 Stadtphyfifates nad) den 
ärztlihen Monatsfigungen dem Präfidium darüber 
Berichte zu eritatten und zugleich mit dem Gutachten, 

nöthigen Fall3 auch Anträge in Betreff der janitären 

Berhältnijje diejer Anftalten abzugeben, namentlich - 

in Anbetracht der allgemeinen Reinlichkeit im Ge— 
bäude, in den Vorhallen, Gängen und Aborten, der 

Beheizung und Lüftung der Schullofalitäten, der 
Desinfektion der Aborte, der Lofation der Schüler 

mit Bezug auf ihren Gefichtsfinn, jo wie auch die 
ärztliche Unterfuchung ihres Gejundheitszuftandes, 
wenn es bejondere Urfachen erheijchen würden, 
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Sollten die von den Bezirksärzten dem Präfidium 
mitgetheilten Gutachten oder Anträge mit den An— 

fichten der k. k Bezirksſchulräthe vielleicht nicht über: 

- einftimmen, jo laſſen diefe die Angelegenheit durch 
eine bejondere Kommiſſion unterfuchen. 

Sollte aus janitären Gründen die raſche Durch: 

führung irgend einer Maßregel dringend nothwendig 

fein, jo joll die monatliche Sitzung der Bezirksärzte 

nicht abgewartet, jondern der Bericht janmt dem 

Antrage unverzüglich eingebracht werden. 
— Was die privaten Volks: und Bürgerfchulen, To 
wie die Kinderbewahranftalten anbelangt, find die 
Bezirksärzte verpflichtet, am Anfange eines jeden 

Semeſters alle Klafjen und Nebenlofalitäten der An- 

ſtalten zu befichtigen und ebenfalls einen ähnlichen 

Bericht mit Anträgen, wie bei den öffentlichen Schulen 
angegeben wurde, abzugeben. 

Wenn ſich in der Umgebung derartiger Anjtalten 

epidemiſche Krankheiten zeigen follten, haben die 9. 

. Bezirtsärzte auch während des Schuljahres ſich von 

dem Gejundheitszuftande der Schulfinder zu über: 

| zeugen. Dem GStadtphyfifus wird aufgetragen, die 

- Aufrechterhaltung diefer Anordnung zu überwachen.“ 

a ZB a Zeitweilige Maßregeln gegen Holkskrankheiten. 

(RA. Nr. 243 u. 246 vom 24. u. 27. September 1888.) 
j Großbritannien. (Gibraltar.) Nach einer am 

15. September 1888 in Kraft getretenen Berordnung des 
- Gefundheitsamts zu Gibraltar muß jeder Schiffefapitän, 
welcher ſich mit jeinem Schiff von Tanger oder einem 
- anderen maroffanijchen Hafenplatz nach Gibraltar begiebt, 
mit einen von der britiichen Konjularbehörde in dem 
Abgangshafen ausgeſtellten bezw. pijirten Geſundheitspaß 
verſehen fein. — 

Portugal. Durch eine unterm 19. September 1888 
veröffentlichte Verfügung des Königlich) portugieſiſchen 
- Ministeriums des Innern ift der Hafen von Diu für von 

- Cholera „verfeucht“ und die übrigen Häfen von Portu— 
giefiih- Indien für derjelben Krankheit „verdächtig“ 
erklärt worden. — 
ij Niederlande Durch eine im  „Nederlandjchen 
Staatscourant“ veröffentlichte Verfügung des Königlid) 
niederländifchen Mliniiterd des Innern von 14. Sep— 

tember d. J. ift der Hafen von Sadfonville (Amerika) 
- für von gelben Fieber verjeucht erklärt worden. 

Siederlande Maßregelzur Abwehranfteden- 
der Krankheiten. Bom 2. September 1588. 

Mittels Königlichen Beihlufjes von 2. d. Mts. (Staats- 
blad No. 146), veröffentliht im Nederlaudsche Staats- 
courant vom 7. September, wird Folgendes beitimmt: 

Art. I. Ein-, Durch- und Ausfuhr von Lumpen, ge- 
brauchten Kleidungsftüden und ungewajchener Leib- und 
Bettwäſche aus Ländern oder Pläßen, durch Unſere Miniſter 
des Innern und der Finanzen als ſolche bezeichnet, iſt 
verboten. 

Die betreffenden Verfügungen werden, jedesmal min— 
deſtens 3 Tage, bevor ſie in Kraft treten, durch Aufnahme 
in den Nederlandschen Staatscourant zur allgemeinen 
Kenntniß gebracht. i 

Unfere vorerwähnten Mtinifter find befugt, die Ver- 
fügungen abzuändern, fo oft die Umftände dies gejtatten 
oder nothwendig machen, jowie auc zu verfügen, ob und 
in wie weit das von Reiſenden mitgeführte Gepäd von 
dem Verbote mitgetroffen wird. 

Art. II. Unſer gegenwärtiger Beſchluß, der bis zum 
15. August 1889 in Geltung bleibt, tritt am 5. Tage nad) 
jeiner Veröffentlichung im „Staatscourant* in Kraft. 

AT tale 

Thierſeuchen. 

(R.-A. Nr. 249 von 29. September 1888.) 

Nupland In Nowogeorgiewsf (Kreis Plonsk, 
Souvernement Plock) ift die Ninderpeft erlojhen. (©. 
Beröffentl. ©. 534) 

Heterinär-poligeiliche Maßregeln. 

Dejterreih- Ungarn Nachdem die K. K. Statt— 
halterei für Tirol und Vorarlberg bereit am 16. Juni 
d. J. die Einfuhr von Rindvieh, Schafen, Ziegen und 
Schweinen aus Stalien über Tezze, Ala, Borghetto und 
Mamma d. Uno unterfagt gehabt, ift diefeg Verbot aus 
Anlaß der weiteren Verbreitung der Maul: und Klauen- 
ſeuche in den Provinzen Belluno, Brescia und Verona 
neuerdings auf die geſammten Grenzen Tirols gegen 
Stalien ausgedehnt worden. Das Verbot bezieht ſich 
ausſchließlich auf Handelsvieh, während e8 die Einfuhr 
für die Weide unter bejtimmten Bedingungen geftattet. 

(La Provineia di Brescia No. 235, d. 25. Augujt 1888.) 

Belgien. Verbot der Einfuhr von Schweinen 
aus Luremburg. Vom 10. Cept. 1888. (Moniteur 
Belege ©. 2630.) 

Le Ministre de l’agricultur‘, de l'industrie et des tra- 
vaux publies, 

Vu la loi du 30 decembre 1832, sur la police sani- 
taire des animaux domestiques; 

Vu l’article 46 du reglement d’administration generale 
du 20 septembre 1883, pris en execution de cette loi; 

Revu l’arr&te ministeriel du 28 juillet dernier,*) "pro- 

hibant l’entree et le transit des porcs provenant de l’Alle- 
magne; 

Vu l’avis de M. le Ministre des finances, 
Arrete: 

Art. ler, Jusqu’ä disposition ulterieure, sont interdits 
’importation et le transit des porcs venant du grand- 
duch «de Luxembourg. 

Art. 2. Le present arrete est executoire à dater du 
13 de ce mois. 

Bruxelles, le 10 septembre 1888. 
L. DE BRUYN. 

Medizinalgefehgebung 2c. 

Dentjches Neich, Rundſchreiben, betr. Anrech— 
nung der Militärdienftzeit auf die dreijährige 

Servirzeit der Apothefergehülfen. 
Berlin, den 3. Geptember 1888. 

Mit Bezug auf die Anrehnung der Militärdienftzeit 
in die dreijührige Gervirzeit der Apothefergehülfen, worauf 
fih) mein Schreiben vom 12. Suli d. S. (1 8568) bezog, 
fheint, wie zu meiner Kenntniß gelangt ift, eine irrthüm— 
lihe Auffaffung infofern hervorgetreten zu jein, als an- 
genommen wird, daß diejenigen Wharmazeuten, welche in 
der Zeit zwifchen der Gehülfenprüfung und dem Beginn 
des Univerfitätsitudiums ihrer Deilitärpflicht genügen, nur 
noch eine zweijährige Servirzeit nachzuweiſen verpflichtet 
jeien. Es bedarf feiner Erörterung, daß dieſe Auffaffung 
nicht haltbar ift und dem erwähnten diesfeitigen Schreiben 
nicht zu Grunde gelegen haben kann. Denn eine der: 
artige Handhabung der Prüfungsporichriften würde that: 
jählih eine Abkürzung der Servirzeit in ſich jchlieken, 
wozu es einer Beſchluhßnahme des Bundesraths bedurft 
hätte. Die Anrehnung der Militärzeit in die Servirzeit 
fann nur dann in Frage fommen, wenn ber betreffende 
Pharmazeut auch während feines Militärdienftes, ſoweit 
leßterer es ihm geftattet, in einer Apothefe als Gehülfe 
thätig gewefen ift und hierüber ein Gervirzeugniß beizu— 
bringen vermag. 

Dit Nücficht auf die entitandenen Zweifel dürfte es 
ih empfehlen, nicht nur die Prüfungs - Kommtifftonen in 
obigem Sinne zu verjtändigen, ſondern auch die bethei- 
ligten Kreije in geeigneter Weiſe über die Tragweite der 
in Nede ftehenden Anordnung aufzuklären. 

*) VBgl. Veröffentl. ©. 509. 
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efällige weitere Veranlafjung anheimiftellen. 

gef Der Reichskanzler. Sm Auftrage: Boſſe. 

An die betheiligten Bundesregierungen. 

Preußen. Numd - Erla des Miniſters der ꝛc. 

Medizinalangelegenheiten, die Aurechnung der 

Militärdienftzeit auf die dreijährige Servirzeit 

der Apothefergehitlfen betr. 

M. No. 7490. Berlin, den 14. September 1888. 

Der Herr Reichskanzler hatte fi) damit einverftanden 

erklärt, dab den Nharmazeuten geftattet werde, während 

ihrer dreijährigen Servirzeit der Militärpflicht zu genügen. 

Hierdurch ſcheint die irrthümliche Auffaffung veranlaßt zu 

fein, daß diejenigen Pharmazeuten, welche in Der Zeit 

zwifchen der Gehülfenprüfung und dem Beginn Des Uni- 

verfitätsſtudiums ihrer Meilitärpfliht genügen, nur nod) 
eine zweijährige Servirzeit nachzuweifen verpflichtet jeien. 
Diefe Annahme ift infofern eine unhaltbare, als eine der— 
artige Handhabung der Prüfungsvorſchriften thatſächlich 
eine Abfürzung der Servirzeit in ſich ſchließen würde. 
Nach Beſtimmung des Herrn Reichskanzlers kann die An— 
rechnung der Militärzeit in die Servirzeit nur dann in 
Frage kommen, wenn der betreffende Pharmazeut auch 
während feines Militärdienftes, ſoweit letzterer es ihm ge- 
itattet, in einer Apothefe als Gehülfe thätig geweſen iſt 
und hierüber ein Gervirzeugniß beizubringen vermag. 

Ew. Hohmohlgeboren wollen dies in geeigneter Weile 
gefälligft zur Kenntniß der Betheiligten bringen. 

SB Rajfe 
An fämmtlihe Königliche Univerfitäts-Kuratoren (erkl. 

Berlin und Marburg) und an das Königliche Univerfi- 
täts-Ruratorium zu Marburg. 

Berlin, den 14. September 1888. 
UT DIOR RT NE CE AR 

daß es den Apothefer-Gehülfen zwar geftattet ift, während 
ihrer dreijährigen Gerpinzeit der Militärpflicht zu genügen, 
daß die Anrehnung der Milttärzeit in die Servirzeit jedoch 
nur dann ftattfinden kann, wenn der betreffende Pharma— 
zeut auch während jeines Militärdienſtes, ſoweit letzterer 
es ihm geſtattet, in einer Apotheke als Gehülfe thätig ge— 
weſen iſt und hierüber ein Servirzeugniß beizubringen 
vermag. 3 B.:Naffe. 

Un den SEAT DERTAU 

Preußen. Erlaß des Minijters der 20, Medizinal- 
Angelegenheiten, betr, das Auftreten anftecfender 
Ausichlags = Krankheiten im Zuſammenhange mit 

der Schußpocen: Impfung. 
Berlin, den 18. September 1888. 

Beigeſchloſſen laſſe ih Ew. Hochwohlgeboren Abſchriften 
eines an die außerpreußiſchen Bundes-Regierungen ge— 
richteten Schreibens des Herrn Reichskanzlers (Reichs— 
amt des Innern) von 5. September 1888 (zu R. A. d. J. 
Nr. 8990 I), betreffend das Auftreten einer anſteckenden 
Ausſchlags-Kraukheit (Impetigo contagiosa) im Zuſammen— 
hange mit der Schutzpocken-Impfung und der zugehörigen 
Denkſchrift zur gefälligen Kenninignahme mit dem erge- 
benften Erfuchen zugehen, gefälligit dafür Sorge zu tragen, 
daB die gegen die Ausbreitung der etwa wieder auftre: 
tenden Krankheit und zur ſonſtigen Bekämpfung derjelben 
in dem vorgedachten Schreiben empfohlenen Maßregeln 
aud in dem dortigen VBerwaltungsbezirk foweit als mög- 
li getroffen werden. 
‚. Ueber das Auftreten einer jeden Ausjchlags- Epidemie 
im Anſchluß an die Schußpocden-Ampfung fehe ic dem 
jofortigen Bericht unter Angabe derjenigen Lymphegewin— 
nungs-Anſtalt, aus welcher die zu der Impfung benußte 
Lymphe bezogen war, entgegen; außerdent tft das Kaifer- 
liche Geſundheitsamt von dem Ausbruche durch den Kreis: 
phyſikus, in deſſen Kreife derjelbe ftattgefunden bat, un: 
verzüglid) und direkt zu benachrichtigen. 

von Goßler: 

.. An 

a) Jänmtliche Königlichen Negierungs-PBräfidenten in den 
ne nninen jowie denjenigen in Sigma: 
ungen und den Königlichen Polizei - Bräfidenten i 
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b) jämmtlihe Königlichen Regier i übri imm en Regierungen in den übri 
Provinzen. —9 

en 

. darf ic) hiernad) die | Der Reichskanzler. 

| ärzte durch entfprechende Belehrung bei der Smpfung und 
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(Reichsamt des Intern.) Da 
Berlin, den 5. September 1888. 

Im Laufe der letzten Zahre ift in Preußen an ver: _ 
fchiedenen Orten im Zufammenhange mit der Schub- 
pocen - Smpfung eine anſteckende Ausjhlags - Krankheit 
(impetieo eontaeiosa) aufgetreten. Wenn aud die Er- 
franfungen in den meilten Fällen milde verlaufen find 
und zu dauernder Schädigung der Gefundheit für Die 
Betreffenden nicht geführt haben, fo hat es dod auch an 
fhwereren Fällen und ſelbſt an ſolchen mit tödtlichem 
Ausgang nit gefehlt. Die Zahl der Erkrankungen, 
welche nicht auf die Smpflinge bejhränft geblieben, jon- 
dern durch Anftekung auch auf andere Perſonen über: 
tragen worden find, ift an einzelnen Orten nicht unbe— 
trächtlich gewejen. In der beifolgenden Denkjchrift find 
nähere Angaben über das Auftreten und den Verlauf der 
fraglichen Epidemien zufammengeitellt. | 

Es ericheint geboten, der Wiederkehr ähnlicher Vor- 
kommniſſe nad) Möglichkeit vorzubeugen, zumal diefelben 
geeignet find, der Agitation gegen den Smpfzwang, welche 
befanntlich mit großer Harknäckigkeit betrieben und im 
immer weitere Kreife getragen wird, Vorſchub zu leiften 
und den Beftand des Smpfgejeges zu gefährden. Für 
ein umfaſſendes janitätspolizeiliches Vorgehen fehlen zwar 
zur Seit bei dem Mangel ausreichender Kenntniß über 
die Ürſachen und die Natur der in Rede ftehenden Krank: 
heit die nothwendigen Grundlagen, immerhin aber wird ſchon 
jeßt die Möglichkeit geboten jein, bei etwaigen erneuten 
Auftreten der Krankheit der weiteren Ausbreitung der— 
jelben mit Ausficht auf Erfolg entgegenzutreten, indem 
nad Möglichkeit dafür Sorge getragen wird, beim eviten 
Erſcheinen des Ausichlags den Erkrankten eine zweckent—⸗ 
fprechende ärztliche Behandlung zu Theil werden zu lafjen 
und die zur Verhütung von Anfteefungen erforderlichen 
Mafregeln zu treffen. Yu dieſem Behufe empfiehlt es 
ſich, die Impfärzte dahin mit Anweifung zu verſehen, 
daß ſie über alle bei der Nachſchau oder ſonſt zu — 

— 
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Kenntniß gelangenden verdädtigen Ausſchlagserſcheinun— 
gen an den Ampflingen unverzüglid dem zuftändigen 
Medizinalbeamten Anzeige eritatten, um leßteren zur Anz 
ordnung geeigneter Maßnahmen in den Stand zu jeben. 
Da nad) den feitherigen Erfahrungen die eriten Erſchei— 
nungen des Hautausjchlages nicht jelten erjt nad) der 
zwiichen dem jechiten und achten Tage jeit der Impfung 
abzuhaltenden Nachichau herportreten, jo werden die Smpfs 

— 

Naͤchſchau darauf hinzuwirken haben, daß ihnen von 
etwaigen Ausſchlagserkränkungen, ſei es direkt, ſei es durch 
Vermittelung der Ortsbehörde, unverzüglich Mittheilung 
gemacht wird. - 

Die Medizinalbeanten, welche zweckmäßig auf die nm 
den Veröffentlihungen des Geſundheitsamtes enthaltenen 
Darlegungen über die feitherigen Ausschlagsepidemien 
(Sayrg. 1885 II ©. 272 und 316 und Sahrg. 1885 ©. 33) 
hinzuweijen fein möchten, werden ihre &rmittelungen 
hauptjächlich auf folgende Punkte zu richten haben: 

1. Zeit des Auftretens der erjten Erfranfungen im 
Berhältnig zur voraufgegangenen Schußpocken 
impfung und etwaiger Zufammenhang der Eve 
tranfungen nit der leßteren. = 
Urſprung und Beichaffenheit der zu den Impfu 
gen benußten Lymphe. ; 

3. Benerfenswerthe Thatfachen bezügli” der Aus: 
führung der Smpfungen (Impftechnik, Smpflofal, Ans 
wejenheit mit Ausfchlag behafteter Perjonen u. dgl.). 

4, Sah! der geimpften bezw. wieder geimpften “oz 
welche: ia 

a) an dem Ausjchlage erkrankt, * 
b) von demſelben frei geblieben find. ” J 

5. Entwickelung der Impfpuͤſteln bei den erkrankten 
und den geſund gebliebenen geimpften Kindern. 

6. Zwijchen der Ampfung und dem Auftreten der 
erften Krankheitserſcheinungen bei den Geimpften 
verflofjener Zeitraum. & 

7. Krantheitsericheinungen und Sranfheitsverlauf bei 
ven Geimpften. * 

8. Zahl der erkrankten nicht geimpften Kinder und 
Erwachſenen; 

Kraukheitserſcheinungen und Krankheitsverlauf 
bei denſelben. J 

— 

“ ” 
{ 
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9 Wege der Verbreitung der Krankheit — 
von Geſchwiſtern, Elternzc.; Einfluß der Schulen ꝛc.). 

10. Tödtlich verlaufene Krankheitsfälle; Obduktionsbe— 
. fund bei denfelben. 

Was die zur Bekämpfung der Krankheit zu ergreifenden 
Maßregeln anlangt, jo empfehlen ſich nach den bisher ge- 
ſammelten Erfahrungen nachſtehend aufgeführte Maßregeln: 

1. Echleunige Benadhrichtigung der Yymphegewinnungs- 
anjtalt, aus welcher die zu ven Impfungen benußte 
Lymphe bezogen war. Die weitere Verſendung der 
betreffenden Lymphe wird jofort einzustellen und 

d die Anjtalt einer gründlichen Desinfektion zu unter: 
werfen fein. 

2. Thunlichſte Abfonderung der Erkrankten und Be— 
lehrung der Angehörigen derfelben über die An- 

.  Stedungsfähigfeit des Ausſchlages. 
3. Ausjchluß der erkrankten Kinder von Schulbeſuch. 
4. Sorge für Meinlichkeit und häufige Lufterneuerung 

in den Wohnungen der Erfranften. 
5. Sorge für ärztliche Behandlung der Erkrankten, 

Bereititellung der erforderlichen Arzneien und Ver— 
bandmittel, jowie nöthigenfalls Fürforge für ge 
eignete Krankenpflege. 

Nenn in diejer Weife vorgegangen wird, darf ange: 
nommen werden, daß es gelingen wird, die Verbreitung 
der Krankheit in engen Schranfen zu halten und ernit- 
lichere Gejundheitsichädigungen zu verhüten. Abgejehen 
davon aber wird fich Gelegenheit ergeben, eingehende 
Unterfuchhungen über die Entitehung und den Berlauf 
der Krankheit anzujtellen und dadurd die Grundlagen 

- für ein umfafjendes janitätspolizeiliches Vorgehen zu ge- 
winnen. 

Bon bejonderen Merthe würde es mir fein, wenn bei 
Ausbruch einer Ausjchlagsepidemie das Kaiferliche Ge- 

ſundheitsamt möglichjt Schnell benachrichtigt und dadurd) 
in den Stand gejekt werden könnte, fi) an den Unter 
ſuchungen zu betheiligen, insbefondere das dazu erforder: 
lie Material ji zu beſchaffen. 

Indem ic) das x. (dem X., Ew. ꝛc.) erfuche, die An- 
5 gelegenheit unter Berücfichtigung der dargelegten. Ge- 
ſichtspunkte nefälligft einer Prüfung unterziehen zu wollen, 
darf ich einer Wiittheilung über das Veranläßte ergebenft 
entgegenſehen. Der Reichskanzler. 

In Vertretung: gez. von Boetticher. 
An fämmtliche Bundesregierungen (exkl. Preußen) und 

an den Kaijerlihen Statthalter in Eljaß-Lothringen. 
13 BUN. D. S. Sr. 8990 I. 

. Denkfdrift 
über die in Breußen im Jufammenhange mit der 
Schutzpockenimpfüng aufgetretenen Ausfchlags- 

Epidemien (Impetigo contagiosa). 
Mit dem Namen „Impetigo contagiosa“ wird eine von 
fieberhoften Allgemeinerſcheinungen begleitete Ausſchlags— 
ankheit bezeichnet, bei welcher auf der Haut des Geſichkes 
und in geringerem Maße auch auf derjenigen des Numpfes 
und der Gliedmaßen erbjen- bis pfennigftücgroße Blajen 
ſich bilden und welde von anderen ähnlichen Hautkrank— 
heiten durch ihre Webertragbarfeit von einer Perfon auf 
die andere unterfchieden ift. Der zur Zeit mod) nicht ficher 
befannte Anſteckungsſtoff ift in dem Anhalt der Biajen 
enthalten, denn durch WBerimpfung dejjelben können bei 
bis dahin gefunden Berfonen die leihen Hautveränderungen 
erzeugt werden. Die Krankheit it im Allgemeinen eine 
leichte. Die gebildeten Blafen trocknen fchnell zu dicken 
Borken ein, welche nad) einigen Wochen mit Hinterlaffung 
tother, bald verſchwindender Flecke von felbft abfallen. 

Daß die in Rede ftehende Krankheit auch im Zufamnten- 
hange mit der Ehußpodenimpfung auftreten kann, war 
bereits durch einige frühere Beobachtungen feitgeftellt 
worden, Die Aufmerkjamfeit weiterer ärztlicher Kreiſe 
wurde jedoch erft Durch die im Sahre 1885 auf der Inſel 
Rügen gemachten Erfahrungen auf einen derartigen Zu— 

ſammenhang hingelenkt. 
_ 1. Nach der im Juni des genannten Jahres auf der 
Halbinjel Wittow (Nügen) ftattgehabten öffentlichen Im— 
pPfung erkrankte nämlich der größte Theil der geimpften 
Kinder an einen Impetigo-artigen Hautausſchlage, welcher 
N bald als anftetend erwies und auf zahlreiche nicht 
geimpfte Kinder, jowie auf mehrere erwachiene Perſonen, 

ut ee 
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die mit den Erkrankten in naher Beziehung geftanden 
hatten, fich verbreitete. 

Die zu den Impfungen benußte Lymphe, aus dem 
Königlihen Impfinftitute zu Stettin bejogen, war von 
gefunden Kindern vorfchriftsmäßig abgenommen, zum 
Theil aud) von anderen Impfärzten mit beften Erfolge 
benutzt worden. Gleichwohl war, wie die von einer beſonderen 
Miniſterial-Kommiſſion angeftellten eingehenden Ermitte— 
lungen ergeben haben, die Krankheit bei den geimpften 
Kindern ohne Zweifel in Folge der Smpfung entftanden 
und hatte erſt von den Geimpften aus fi) weiter verbreitet, 
Auf welche Weife der Krankheitsftoff in die Lymphe gelangt 
war, blieb unaufgekflärt. — Bon 79 mit jener Stettiner 
Lymphe geimpften Eritimpflingen waren 75 an dem Aus: 
ſchlage erkrankt. Die Gefammtzahl der Erkrankten hat ſich 
nad) den Cmittelungen der Minifterial-Kommilfion auf 
342 belaufen, welche ji) auf 8 Ortſchaften vertheilt haben. 

Der Berlauf der Krankheit war in Kurzem folgender: 
Nachdem bei den geimpften Kindern zur Zeit der Reviſion 
(am 8. Tage) zwar faft durchweg die mangelhafte Ent- 
widelung der Puſteln aufgefallen, von einem Ausjchlage 
aber nichts zu bemerken gewefen war, entitanden zwijchen 
dem 9. bis 18. Tage nach der Impfung in der Nähe der 
Smöpfitellen Blafen, welche raſch zu Erbjen- bis Bohnen- 
größe anwuchſen, hie und da zufammtenfloffen und ſich 
ſchließlich in Scorfe verwandelten. Nur in wenigen 
Fällen bildeten fid) unter den Schörfen Geſchwüre; meift 
fielen die Schörfe ab, ohne eine Narbe zu hinterlajjen, 
während neue Blaſen an anderen Körpertheilen, zumal 
im Geſicht entitanden. Aehnlich war der Verlauf bei den 
jpäter erfranften, nicht geimpften Kindern. Sieberhafte 
Erſcheinungen find anfcheinend nur in geringem Maße 
aufgetreten. Vielfach beobachtete Lymiphdrüjenanfchwellun- 
gen wurden nad) Heilung des Ausichlages bald rücgängig. 

Von den älteren erfrankten Kindern foll fein einziges 
bettlägerig gewejen fein. Geringer als bei den Kindern 
war die Ausbreitung des Ausichlages bei den nur in vers 
hältnigmäßig kleiner Zahl erkrankten Erwachſenen. 

Die Krankheit hat fi zumal infolge des IImftandes, 
daß bei den Erkrankten mehrfach —— Nachſchübe des 
Ausſchlages ſtattfanden, über mehrere Monate hingezogen. 
Erſt am 5. Dezember waren ſämmtliche Erkrankte geneſen 
(vergl. Veröffentlichungen des Kaiſerl. Geſundheitsamtes 
1885 II. Seite 272 und 316, und 1886 Seite 5 und 36). 

2. Eine der int Vorftchenden kurz beichriebenen jehr 
ähnliche, wenn auch bei Weiten Eleinere Epidenie wurde 
und zwar ebenfalls während des Sommers 1885 in Sydow 
im Kreife Schlawe (eg. - Bez. Köslin) beobachtet. Hier 
blieb es allerdings mindestens zweifelhaft, ob der Schub- 
podenimpfung ein Einfluß auf die Entſtehung der Krank— 
heit zuzujchreiben fei. Zu Gunften einer folhen Annahme 
ſprach nur, daß die beiden in jener Gegend zuerit be- 
obadıteten Fälle zwei derfelben Ramilie angehörige Kinder 
betrafen, welche Eurz vorher geimpft worden waren. Auch 
bei dieſen Kindern waren bereits 10 Tage feit der Im: 
pfung verflojjen, bevor der Ausſchlag ſich entwickelte, der 
fi dann auf die ſämmtlichen Ramilienmitglieder verbreitete. 

Bon den 49 überhaupt erkrankten Berjonen, welde ſich 
auf 14 Familien vertheilten, waren nur 7 im Laufe des 
Sommers geimpft oder wiedergeimpft. Die zur Aus— 
führung des öffentlichen Impfgeſchäftes benugte Lymphe 
war zum Theil Thierlymphe, bezogen vom Apotheker 
Aehle zu Burg, zum Theil von gejunden Kindern ab» 
genommene mit Glycerin verjegte Menſchenlymphe. 

Die Erkrankungen verliefen ſämmtlich leicht, wenn fie 
auch zum Theil infolge mehrfacher Nachſchübe ziemlich) 
lange ſich hinzogen. 

3. Eine ausgebreitete Epidemie von Impetigo conta— 
giosa ift im Sommer 1885 auch in mehreren Bezirken 
des Kreifes Cleve (Negierungsbezirf Düfjeldorf) beobachtet 
worden, wojelbjt nantentlid) zahlveihe Schulkinder von 
dem Ausſchlage zu leiden hatten. Nach den angeitellten 
Erhebungen jcheint es indeß wenig wahrjcheinlih, daß 
der Anftefungsitoff hier durch die bei den öffentlichen 
Rmpfungen benußte Lymphe (Thierlymphe, bezogen vom 
Apotheker Aehle in Burg) übertragen worden it. Immer— 
hin hat der an ſich harmloſe und nur durch jein maſſen— 
haftes Auftreten bedeutungsdolle Ausfhlag auch nad) An— 
nahme des dortigen Königlichen Kreisphyfifus durd) das 
Zujammenfonmen der Kinder in den Smpflofalen weitere 
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Verbreitung gefunden. In dem bezüglichen Berichte wird 

übrigens ee daß aud jonft Hautausichläge 

unter den Bewohnern der niederrheinifchen Ebene ein 

außerordentlich häufiges Vorkommniß jeien, jo daß die 

Aerzte längft daran fid) gewöhnt hätten, bet den vegel- 

mäßigen fanitätspolizeilihen Schulreviſionen und bei den 

Öffentlichen Smpfungen Hautausihlägen der verſchiedenſten 

Art, darunter auch Impetigo-artigen Formen, zu begegnen. 

4. Zu Eichenwalde in Kreije Meſeritz (Regierungs— 

bezirk Poſen) iſt nach der im Mai 1885 ausgeführten 

öffentlichen Impfung bei 28 von 41 geimpften Kindern 

ein Hautausſchlaͤg beobachtet worden, der ſich ebenfalls in 

einigen Fällen auf nicht geimpfte Perſonen verbreitet hat 
und der Beichreibung nad den impetiginös-kontagiöſen 

Formen zuzurechnen ift. In dieſem alle war die Lymphe 
direkt vom Arme eines anſcheinend geſunden Kindes ent— 
nommen, welches indeß in der Folge auch von dem Aus— 
ſchlage befallen wurde. — 

5. Zür das Jahr 1886 iſt aus Preußen bezüglich des 
Auftretens von anjtecfenden Hautausſchlägen im Zuſammen— 
hang mit der Impfung nur die folgende Beobachtung 
mitgetheilt: Sm Impfbezirk Eiderſtedt GRegierungsbezirk 
Schleswig) erkrankte eine größere Zahl von Impflingen, 
bei welchen noch gelegentlich der Nachſchau Störungen in 
der Entwickelung der Puſteln nicht hatten wahrgenommen 
werden können, an einem meift jehr leichten Blaſenaus— 
ſchlage, der auch auf einzelne nicht geimpfte Kinder in- 
folge der Berührung mit dem Inhalt der Blajen über- 
ging. Sämmtliche Erkrankten wurden völlig geheilt. Die 
zu den Smpfungen benußte Lymphe ſtammte von einent 
vor und nad) der Lympheabnahme gefunden Kinde, war 
auf einer reinen Olasplatte eingetrodnet und vor der 
Smpfung mit Glyzerin verſetzt. Die Wiederimpflinge, 
welche mit der von einem anderen Rinde abgenommenen, 
ſonſt aber in der gleihen Weife behandelten Lymphe ge- 
inpft waren, blieben geſund. 

6. Menn man fid) nach den bis dahin gemachten Er- 
fahrungen immer noch der Hoffnung hingeben Fonnte, daß 
bei der Verwendung von Thierlymphe die llebertra- 
gung des Krankheitsitoffes der Impetigo contagiosa durch 
den Impfakt ausgeſchloſſen jei, jo Hat fi dieſe Hoffnung 
dur) die im Sahre 1887 beobachteten Vorkommniſſe als 
trügerijch erwiejen. Sm Sommer des genannten Jahres 
kamen nämlich) in nicht weniger als zehn verjchiedenen, 
zum Theil räumlich weit von einander entfernten preußi- 
ſchen Sreijen zahlreiche Erkrankungen an einen impeti- 
ginöſen Hautausichlage bei Kindern vor, welche ſämmtlich 
mit Thierlymphe, bezogen aus dem Lympheerzeugungs— 
Snititut des Dr. Rroße zu Elberfeld, geimpft worden waren. 

Nie die angeftellten Ermittelungen ergeben haben, war 
die betreffende Lymphe von drei verichiedenen Külbern 
entnommen. Die lebteren hatten Sranfheitserjcheinungen 
nicht gezeigt und waren nad) dem der Abimpfung folgenden 
Schlachten bei der thierärztlihen Unterfuhung ebenfalls 
gejund befunden worden. 

Auch in diefem Falle ging der Ausihlag von den zu- 
erst erfranften Smpflingen vielfach auf Angehörige der— 
jelben Familie und demnächſt auf andere Verjonen über. 
Einen Hauptverbreitungsweg bildeten in dem Sclawer 
Kreife, in welhem fon im Sahre 1885 vie Krankheit 
beobachtet worden war, die Schulen. Die Mehrzahl der 
Erkrankungen verlief, wie in den bejprochenen früheren 

‚ Epidemieen, leicht; in einer Anzahl von Fällen waren 
jedoch die betroffenen Kinder ernftlich Eranf, und in 5 im 
Kreiſe Schlawe beobachteten Fällen erfolgte fogar ein 
tödtlicher Ausgang. Bon diefen 5 geitorbenen Kindern 
waren nur zwei während der fraglihen Impfperiode ge- 
impft worden; die übrigen waren, ohne geimpft zu fein, 
angeftedt (vergl. Veröffentlihungen des Katjerlichen Ge- 
jundheitsamtes 1888 Seite 33 ff.). 

Ceither find weitere Beobachtungen über das Auftreten 
anftectender Hautausihläge im Anſchluß an die Smpfung 
aus Preußen nicht befannt geworden. 

Ueber die Urſachen der bereits befprochenen im Sabre 
1887 nad) Berimpfung von Thierlymphe aus dem Snftitut 
des Dr. Probe im Schlawer Kreiſe aufgetretenen Er- 
franfungen find von dem dortigen Kreisphyfifus, Herrn 
Dr. Banjelow, zahlreiche bakteriologiihe Unterfuhungen 
angejtellt. Coweit es angängig war, find diefe Unter: 
ſuchungen von dem Direktor des hygienifſchen Snftituts in 
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Berlin, Herrn Geheimen Medizinalrath Dr. Kod einer 
Nahprüfung unterzogen worden. Sie haben in der zu 
den Ampfungen benußten Thierlymphe ſowohl, wie in dem 
Inhalte der bei den Erkrankten entjtandenen Blafen einen 
nad) der Art feines Wachsthums in Nährgelatine bisher 
unbefannten Mikrokokkus auffinden lajjen, welcher, in Rein— 
fultur auf die menjchlihe Haut verimpft, pemphigus- 
ähnliche Blafen erzeugt. Die entgültige Entſcheidung der 
Frage, ob Diefer Mifroorganismus ald die Urſache der 
Krankheit angefehen werden muß, iſt erſt von weiteren 
Unterjuchungen zu erwarten. Den le&teren muß es aud 
vorbehalten bleiben, zu ermitteln, auf welche Weiſe der 
Snfektionsftoff in die Lymphe gelangt iſt. | 

Preußen. Regierungsbezirk Oppeln. Bekannt: 
machung, betr. die Rothlauf-Seuche. j 

Vom 16. Juni 1888. 
(Srtrabeilage zum Amtsblatt der Königl. Negierung.) 
Dem Berichte des Königlichen Departements - Thier- 

arztes zu Folge ift unter den Schweinen des Negierungs« 
bezirfes das Auftreten der Rothlauf-Seuche jeit einigen 
Wochen beobachtet worden. 

Bei den großen Berlujten, weldje gerade die ärmere 
Bevölkerung infolge dieſer Krankheit erleidet, erachte 
ic) e3 für angezeigt, in Nachjtehendem eine vom Herrn 
Departements - Thierarzt angefertigte Beſchreibung der 
hauptſächlichſten Ericheinungen dieſer Krankheit zu ver 
Öffentlichen und die Borbauungs- und Tilgungs-Maßregelin 
zur Öffentlihen Kenntniß zu bringen, um dadurd den 
Befigern von Schweinen die Möglichkeit zu geben, ihre 
Beltände vor einer Verſeuchung ſchützen zu Fünnen. 

Dppeln, den 16. Juni 1888. 
Der Negierungs-Präfident. 3 
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Der Rothlauf der Schweine wird zu jeder Jahreszeit 
beobachtet. Während aber dieſe Kränkheit im Winter 
und im Zrühjfahre nur jelten auftritt, nimmt diefelbe nad) 1 
dem Eintreten der wärmeren Witterung, bejonders in den 
Monaten Zuni, Jali, Auguft und September erheblid) 
an Umfang zu, und vernichtet dann oft den größten Theil‘ 
des Schweinebeitandee. | i 

Die Krankheit tritt in der Negel plößlid) auf. Die 
Ihiere werden theilnahmlos für die Umgebung, ſuchen 
mit Vorliebe dunkle Lagerſtätten auf, veriteden den Kopf 
in der Streu, athmen und ftöhnen heftig und verjagen 
die Nahrung. Koth wird felten entleert. Derſelbe it 
beim Beginne der Stranfheit hart, jpäter jchleimig und 
mit Blut gemischt; zu Ende der Krankheit aber dünn 
flüffig und von ſchwärzlichem Ausſehen. Bald nad) dem 
Auftreten der Krankheit, jelten erit gegen Ende derjelben, 
eriheinen rothe Flece von der Größe eines Thalers auf 
der Haut des Haljes, Bauches und Rückens. Diefe Flede 
nehmen an Umfang zu und werden in furzer Zeit dunfel- 
roth, violet oder ſchwarzbraun. 

Die gefärbten Hautitellen find flach, nicht geſchwollen 
und nicht Ichmerzhaft. s 

Zu Anfang der Krankheit ilt die Körpertemperatur er- 
höht; diefelbe jteigt in kurzer Zeit nicht felten auf 430 © 
Während des Verlaufes der Krankheit nimmt die Wärm 
allmählig ab und geht zu Eude der Krankheit nicht jelten 
bis unter die normale Höhe bis auf 57 und 3606. herunter. 

Das plögliche Sinken der inneren Körperwärme, fowie 
ein jehr niedriger Stand derjelben, ift immer ein Zeiche 
des herannahenden Todes, welcher gewöhnlid” 24 bis 48 
Stunden nad) dem Gichtbarwerden der erjten Krankheits— 
Erſcheinungen einzutreten pflegt. 

Bald nad) den Tode rothlauffranfer Schweine tritt 
die Todtenjtarre ein, um nad) wenigen Stunden wieder 
zu verſchwinden. Die Kadaver gehen jehr ſchnell in Faulniß 
über. Die Haut am Bauche wird dabei grünlich und der 
unter den dunfelvothen Fleden gelegene Speck ericheint 
blutig durchtränkt. N 

Die Schleimhaut des Magens und der Därme ift ge 
röthet und gejchwollen. Auf derjelben und unter deren 
Dberflähe finden fich blutige Flede und Geſchwüre. Letz— 
tere find zumeift im Hüftdarne, dicht an der Uebergangs— 
jtelle in die Dickdärme, gelegen. 

Die Milz ift braunvoth, derb und wenig geſchwollen. 
Die Leber ift immer vergrößert, meift brüdig und 

blutreid). 2 
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Die Seuche iſt im hohen Grade anſteckend; es kann — 

dieſelbe durch die erkrankten bezw. geſtorbenen und ge— 
ſchlachteten Thiere, ſowie durch Zwiſchenträger, Fleiſcher, 
Händler ꝛc. verbreitet werden. 

Am häufigſten erfolgt die Uebertragung der Krankheit 
dadurd), daB Gewäſſer, in welchen Schweinefleiſch ge— 
reinigt worden iſt, mit dem Schweinefutter ſich vermengen, 

indem ſehr häufig Fleiſch in den Handel kommt, welches 

J 

von rothlauffranfen, nothgeſchlachteten Thieren herſtammt. 
It einmal die Seuche in einem Stalle aufgetreten, fo 

_ werden wiederholte Ausbrüche derfelben jchwer verhindert 
werden Fünnen. Die Krankheits-Erreger werden mit dem 
Kothe, in dem Urine ꝛc. ausgefchieden und an den Wan: 
dungen der Stallungen, am Fußboden und im Inter: 
grunde derjelben geeignete Bedingungen zu ihrer Ver— 
mehrung finden. Falls in einem derartig verjeuchten Stalle 
gejunde Schweine eingejtallt werden, jo gerathen diefe in 
eine erhebliche Gefahr der Anſteckung. Einen ähnlichen 

Infektionsherd bilden die Höfe und die Düngerftätten, auf 
welchen die Schweine zu wühlen pflegen. 

— 

Da die Krankheit faſt immer tödtlich verläuft, fo em— 
pfiehlt es fich, die Thiere beim Sichtbarwerden der erften 
Kronkheits-Erſcheinungen zu ſchlachten. Sobald aber die 
Krankheit ihren Höhepunkt erreicht hat, bezw. wenn die 

Thiere kurz vor ihrem Tode geſchlachtet werden, ift aud) 
das Fleiſch nicht mehr zum Genufje für Menfchen zu ver- 

werthen, vielmehr ijt dasjelbe geeignet, die menschliche 

- 

Gefundheit zu ſchädigen. 
Das Fleiſch leicht erfrankter Thiere darf als Nahrungs- 

mittel für Menſchen benügt werden, der öffentliche Ver— 
fauf desfelben ift aber nicht zu geftatten. Auch der Genuß 
des Fleiſches in friſchem Zuſtande erjcheint bedenklich. 

Deshalb empfiehlt es ſich, dasſelbe, auch die Schinken, in 
kleinere Stücke zu zerlegen und dann ſtark zu pöfelr. 

Zur Herjtellung von Wurft ift ſolches Fleiſch durchaus 
ungeeignet, weil dasfelbe ſehr leicht in Fäulnig übergeht 
und dann in hohem Grade gejundheitsgefährlic) ift. 

Die erkrankten Eingeweide, Milz, Leber, Wagen und 
Därme find, nachdem das Fett abgelöft, in jedem Kalle 
zu dernichten, auch dann, wenn die Krankheit des Thieres 
nur leicht zu fein ſchien. Das Vergraben bezw. Vernichten 
darf aber nicht an ſolchen Plätzen erfolgen, zu welchen 
die Schweine Zutritt haben. 

In gleiher Weiſe find die Abfälle von Blut, das 
Brühwaſſer, die Pökelbrühe und das zum Neinigen des 
Fleiſches benutzte Wafchwafier zu behandeln. 

Das Füttern gefunder Schweine mit diefen Abfällen 
giebt, wie jchon oben bemerkt, faft regelmäßig die Gr- 
rankung derſelben nad) fih. Die geftorbenen oder Furz 
por dem Tode gejchlachteten Schweine find zu zerfleinern, 
das Fett derfelben ift auszufchmelzen und zu gewerblichen 
Hweden zu verwerthen. Die Rücitände find als Dünger 
zu benußen. Soll das Ausſchmelzen des Fettes nicht ftatt- 
finden, jo find die Kadaver, entfernt von dem Gehöfte, 

möglichſt tief zu vergraben. 

derſelbe mit 

Eine gründliche Desinfektion von Stallungen, in welchen 
tothlauffranfe Schweine geftanden haben, ift nur dann 
möglich, wenn die Ställe einen ebenen undurdläffigen 
Fußboden befiken und die Wandungen derfelben mit Zement 
gut garust find. { 

Solche Ställe find zu reinigen, der Fußboden, die 
Wände, die Tröge und Thüren mit Lauge ftarf zu bürften 
und hierauf mit friiher Kalkmilch zu ſtreichen. Der 
Dünger, die Fülle ift fofort auf den Acker zu bringen. 

Iſt die Keinigung der Ställe forgfältig ausgeführt 
worden und find diefelben ca. 14 Tage dem Luftzuge und 
den Einwirkungen der Sonne — geweſen, können 
dieſelben ohne Gefahr wieder mit Schweinen belegt werden. 
Eind die Stallungen aus Holz oder Fachwerk, und ift der 
Boden ans Dielen hergeftellt, jo müfien diejelben gereinigt 
und mit Lauge gewafchen werden. Der lodere Kalfpub 
und die Bretter an den Wänden find zu entfernen, auch 
ift der Untergrund des Fußbodens joweit auszuheben, als 

e Urin durchtränft ift. Nachdem der Stall ge 
hörig ausgetrocfnet, ift derjelbe mit frifchem Pube zu der- 
fehen und auch der Fußboden, fowie die Thüren und 
Br: Ind mit friſch bereiteter Kalkmilch zu ftreichen. 

ährend des Herrſchens der Seuche empfiehlt es fich, 
den Schweinen feine Küchenabfälle und Feine Unkräuter 
aus Gärten ꝛc. zu verabreichen, welche in der Nühe der 
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Gehöfte gelegen find. Während dieſer Zeiten follten die 
Schweine nur mit gefochten und nachher erfalteten Kar: 
toffeln, Kleie oder Getreide ernährt werden. 

Der Ankauf von Schweinen aus unbekannten Stal— 
lungen bedingt immer eine erhebliche Gefahr der Seuchen— 
Einjchleppung. Läßt fih der Ankauf nicht umgehen, fo 
müſſen die Schweine mindeftens 14 Tage lang allein in 
einem bejonderen Stalle, von den übrigen Schweinen ge- 
trennt, gehalten werden. Bleiben die Thiere während 
diejer Zeit gejund, fo ift genügende Sicherheit vorhanden, 
daß die Seuche denjelben nicht anhajtet. 

Rechtſprechung. 

Eine Beſtrafung auf Grund $ 328 Str. G.B. ſetzt 
voraus, daß die zur Verhütung des Einführens 
oder Verbreitens von VBiehfeuchen angeordneten Ab— 
ſperrungs- oder Auffihtsmaßregeln oder Einfuhr: 
verbote im Rahmen des Gejebes, betr. die Abwehr 
und Unterdrüfung von VBiehfeuchen, vom 23. Suni 
1850 (abgejehen von Kalle ver Rinderpeſt) und in 
allgemeinverbindlicher Form getroffen find. | 

Urtheil des Neichsgerichts von 24. Januar 1888 gegen N. 
(Landgericht Görlik.) 

Aus den Gründen (nad) „Entſcheidungen des Reichs— 
gerichts in Strafſachen“ Bd. XVII. ©. 72): 

Indem der $ 328 ©t.-©.-B.’8 denjenigen mit Strafe 
bedroht, welcher die yon der zuftändigen Behörde zur 
Berhütung des Cinführens oder Verbreitens von Vieh— 
jeuchen angeordneten Abiperrungs- oder Aufjichtsmaßregeln 
oder Einfuhrverbote wiſſentlich verlegt, ſetzt er eine auf 
Srund der bejtehenden Gefebe erlafiene behördliche An- 
ordnung voraus. 

Bergl. Entid. d. R.-6.'3 in Strafſ. Bd. 12 ©. 19. 
Abgejehen von dem Falle der Ninderpeft enthält gegen- 

wärtig das Gejeb von 23. Juni 1880 für das ganze 
Neichögebiet die zufanımenfafjende und einheitliche Re— 
gelung der Befugniß der Polizeibehörden zur Anordnung 
der im $ 328 a. a. D. erwähnten Maßregeln. 

Dergl. Motive ©. 411 in den Aftenjtücen des Reichs— 
tages von 1880. Nur die näheren Beitimmungen über 
das Verfahren, über die Juftändigfeit der Behörden 
und Beamten, über die Beftreitung der Koſten, fo» 
wie über die Feititellung der Entſchädigung für die 
getödteten bezw. gefallenen Thiere überläßt das Reichs— 
geſetz (SS 2. 58 a. a. DO.) den Einzeljtaaten, und es find 
diefe näheren Beitimmungen für Preußen durch das Geſetz 
von 12. März 1881 getroffen worden. Die in dem Gen: 
tralblatte für das Deutſche Reich (Qahrg. 1881 ©. 37 fly.) 
befannt gemachte, von Bundesrathe bejchloffene „In— 
ſtruktion“ vegelt nur auf Grund des Neichsgejebes und 
innerhalb der gejeglihen Schranfen die Einzelheiten der 
Ausführung der 88 19-29 des Gejebes vom 23. Zuni 
18850 (Eingang und $ 1 der Snitruftion). Der Border: 
richter hatte denmad zu prüfen, ob die Verfügung des 
Zandrathes, gegen welche der Angeklagte ſich vergangen 
haben joll, eine ſolche war, welche die Berwaltungsbehörde 
auf Grund des Gejeges vom 23. Juni 1880 und inner 
halb des Rahmens desjelben erlaſſen hatte. In diejer Be- 
ziehung läßt jedoch das angefochtene Urtheil eine be— 
denfenfreie Feititellung vermifjen. 

Schon aus der Fafjung ıumd dem Zwede ded $ 328 
St.-G.-B.'s, fodann aber aud) aus einer ganzen Reihe 
von Beitimmungen des Neichögefeges vom 23. Juni 1880 
($$._6, 7, 12, 14, 15—18) wie aus der Begründung 
desſelben, 

vergl. Aktenſtücke des Neichitages von 1880 ©. 414, 
und der Snitruftion des Bundesrathes (vergl. u. a. 88 57 
flg. a. a. D.) ergiebt fih Har, daß nur unter der Vor— 
ausfeßung einer ganz beftimmten, amtlich Eonftatirten 
Seuchengefahr die Veterinärpolizeibehörden zur Anordnung 
der int Geſetze zugelafjenen Schußmaßregeln ermächtigt 
jein follen. Snöbejondere fchreibt $ 14 des Geſetzes vor: 

„Auf die gutachtliche Erklärung des beamteten Thier- 
arztes, daß der Ausbruch der Seude feitgeitellt 
jei, oder daß der begründete Verdacht eines 
Seuchenausbruches vorliege, hat die Boligeibehörde 
die für den Fall der Seuchengefahr in dieſem Geſetze 
und den zur Ausführung desjelben  erlafjenen Verord— 
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nungen vorgefehenen, den Umftänden nad) erforderlichen 
Schußnaßreaeln zu treffen und für die Dauer der 
Gefahr wirkſam durdauführen “ 
Sm Anfchluffe hieran beitinmt der $ 18 des Geſetzes, 

daß „im Kalle der Seuchengefahr ($ 14 a. a. OD.) und 
für die Dauer derjelben“ die in $$ 19-29 aufaeführten 
Schutzmaßregeln polizeilih angeordnet werden können. 
Keineswegs find hiernach die Polizeibehörden bevedtigt, 
die im Gefege zugelafjenen außerordentlihen Maßregeln, 
welche weitgehende Eingriffe in die Freiheit des Verkehres 
und in das PrivateigenthHum mit ſich führen, außer dem 
Falle einer Eonstatirten bejtimmten Seuchengefahr ganz 
allgemein und dauernd lediglich zu dem Swede anzu— 
ordnen, um einer unbeftimmten fünftigen Möglicpfeit der 
Einführung und PVerbreitung von VBiehfeuchen ein- für 
allemal vorzubeugen. i 

Jun irrt zwar die Nevifton, wenn ſie mteint, der 
Vorderrichter hätte fetftellen müjjen, daß die Maul: 
und Klauenfeudhe irgendwo ausgebroden ge: 
wefen fet, als der Landrath die Verfügung erließ, welche 
dem Intereſſe der Nichteinjchleppung von Viehſeuchen und 
namentlih der Maul: und Klauenſeuche dienen jollte. 
Denn die Beurtheilung der Frage, ob eine bejtimmte 
Seuchengefahr vorliege und welche der an ſich zuläfligen 
Schubmaßregeln für erforderlid) zu erachten, hat das Geſetz 
($$ 14, 15, 18 a a. D.) dem beamteten Thierarzte bezw. 
der Bolizeibehörde überwiejen, und es iſt nit Sache des 
Strafrihters, in dieſen Beziehungen eine jelbitftändige 
Entjheidung zu treffen. Wohl aber Hatte der Vorder: 
richter zu prüfen und eine Feſtſtellung darüber zu treffen, 
ob die Rolizeibehörde felbjt ihre Willensmeinung den Be: 
theiligten fundgegeben oder ob wenigitend aus der kon— 
freten Sachlage, wie fie zur Zeit der That den Ange— 
klagten befannt war, für ihn ſich ergab, daß wegen feit- 
geitellter GSeuchengefahr eine für das Publikum over die 
Snterefjenten verbindliche. Abſperrungs- oder Aufſichts— 
maßregel auf Grund des Gejeßes von 23. uni 1880 an- 
geordnet worden ſei. Diejer Anforderung genügt das an— 
gefochtene Urtheil nicht. Nach den Feftitellungen desfelben 
hat der Landrath zu ©. „im Suterejje der Verhütung der 
Einſchleppung von Viehfeuchen, namentlich der Maul- und 
Klauenſeuche,“ „auf Veranlafjung des Kreisthierarztes ©.” 
am 28. Dezember 1886 „ein Schreiben“ an ven Amtsvorſtand, 
an den Fußgendarm N., an den Eifenbahnftationsvorftand 
zu. K., fowie an den Kreisthierarzt ©. gerichtet, in welchent 
angeordnet wurde, dab die an Markttagen — Freitags — 
frühzeitig gewöhnlih aus Polen und Weſtpreußen mit 
der Eifenbahn auf dem Bahnhofe zu K. anfontmenden 
und zum Transporte nad 9. beſtimmten Schweine erft 
nad) Sonnenaufgang und in Gegenwart des Kreisthier- 
arztes verladen werden follten. Daraus läßt fid) nicht 
entnehmen, daß der Landrath, wie das Geſetz vorausſetzt, 
die Anordnung zur Abwehr einer feſtgeſtellten konkreten 
Seuchengefahr und für die Dauer derjelben getroffen, 
jondern es kann nad) der Faffung der Urtheilsgründe 
nur angenommen werden, daß die gedachte Behörde zwar 
im veterinären Intereſſe, jedoch außerhalb des Rahmens 
des Neichegefehes dauernd die Einfchleppung aller mög: 
lihen Viehſeuchen — die Maul: und Klauenfeuche wird 
nur neben den Viehfeuchen im allgemeinen noch befonders 
genannt — verhüten wollte Für diefe Auffafiung fpricht 
offenbar auch der Umſtand, dab nad) der Reititellung des 
erjten Richters der Landrath ſelbſt in feinent Schreiben 
ald Zwed der angeordneten Maßregel nicht die Abwehr 
einer fonftatirten Seucengefahr, fondern die Abitellung 
der Unzuträglichfeiten bezeichnet Hat, welche ſich bei der bis- 
herigen, auf Grund einer ortspolizeilichen Berordnung vom 
26. Zuni 1878 erſt in R. vorzunehmenden Unterfuchung 
ergeben haben follen. Dazu kommt, daß die Anordnung 
ihrer Faſſung nad) lediglich) in einer Weifung an die ge- 
dachten Beamten beftand und nicht erjehen läßt, daß ein 
Gebot oder Verbot an das Publikum oder die Beſitzer 
oder Transporteure von Schweinen erlaſſen ſein ſolle. 

Lag aber eine auf Grund des Reichsgeſehes getroffene 
Anordnung überhaupt nicht vor, jo Eonnte die vom Land: 
rathe an die vorerwähnten Beamten erlaffene Verfügung 
diejen im 8 328 St.G.-Bes vorausgejeßten Charakter 
aud nit nachträglich dadurd erlangen, daß der An- 

geffagte auf feine Gefuhe um Aufhebung der Iandräth- 
lihen Verfügung abjchläglich bejchieden und ihm dabei er- 
öffnet wurde, er werde „Beftrafung zu gewärtigen haben,” 
wenn er wieder der Verordnung zumwiderhandele, und 
es fei die Verordnung, „in betreff der größeren Sicher: 
heit gegen Einfchleppung bezw. Verbreitung der Vieh- 
feuche” getroffen. Auch aus dieſen Eröffnungen, welde 
übrigens nad) den getroffenen Feitftellungen nur die Nicht 
zurüdnahme der Anordnung miotiviren jollten, war nicht 
ohne weiteres zu entnehmen, daß es fih um eine Map: 
regel im Einne des $ 328 ©t.-©.-B.’3 und des Reichs— 
gejebes vom 23. Juni 1880 handelte. — 

Die Verurtheilung des Angeklagten wegen des im 
$ 328 a. a. DO. bedrohten Vergehens läßt ji) hiernady 
nicht aufrechterhalten; dagegen war in diejer Beziehung 
nicht auf Freifprehung, jondern auf Zurückverweifung der 
Sache zu erfennen, da die Möglichkeit nicht ausgejfchlofjen 
ericheint, daß bei eingehenderer Prüfung und Zeititellung 
des Sachverhaltes fih der TIhatbeftand einer ftrafbaren 
Handlung ergiebt. 

Uerhandlungen nefchachender Börperſchaften, 
Mereine ꝛc. | 

se) 
Franfreid. Phosphatage und Tartrage der 

Weine Sn ihrer Sißung vom 17. Juli d. 3. beichäftigte 
ih die franzöfifche medizinifche Akademie mit zwei Ver- 
fahren der Weinbereitung, welche in neuerer Zeit zum 
Erjaße des Gypſens vorgefchhlagen worden find und ala 
„Phosphatage“ und „Tartrage* bezeichnet werden. Das 
eritgenannte Verfahren befteht in dem Zufage von Calcium— 
phosphat, das zweite in dent Zuſatze von Galciumtartrat, 
ae von Galciumcarbonat und Weinfäure zum 

oft. 
Der Berichterftatter Arm. Gautier gelangte zu den 

nachſtehenden Schlußfolgerungen, weldhe von der Akademie 
angenommen wurden: 

Conclusions. | 

Au point de vue de I'hygiene publique, les pratiques 
du phosphatage ou du tartrage des mouts au moyen de 
substances pures ne sauraient presenter aucun inconvenient 
sensible. 3 

Ces deux methodes de vinification ont l’une et Pautre 
le grand avantage d’augmenter le titre alcoolique des vins 
en activant la vie des levures viniques et correlativement 
en s’opposant au developpement des organismes parasitesd’ou 
resultent les alcools secondaires et superieurs, c’est-a-dire 
les produits reconnus les plus nuisibles. A 

L’une et l'autre methode augmentent dans les vins la 
quantite de substances colorantes dissoutes, c’est-a-dire 
les matieres toniques et souvent ferrugineuses. 2 

Le phosphatage introduit de plus dans les vins, — 
l’etat de phosphates de potasse et de chaux, 1 gramme a 
l gr. 5 de sels propres & la reconstitution des tissus, 
ceux-Ja m&mes que nous fournissent tous les jours la viande 
et le pain. J 

Le tartrage des mouts ne modifie pas sensiblement la 
composition des vins produits, abstraction faite de Paug- 
mentation de l’alcool et de la couleur et de la diminution 
des composes plus ou moins dangereux qui resultent des 
fermentations secondaires. 

En produisant une fermentation rapide, une döfdcation 
plus complete des vins formes, en augmentant leur acidite 
et en elevant leur titre alcoolique, ces deux methodes 
paraissent devoir reussir, lorsqu’elles seront bien appliquces, 
a preserver ces vins de toute alteration ulterieure. Mais“ 
a cet egard, c’est à lexperience A prononcer en dernier 
ressort, et le röle de l’Academie, insuffisamment renseignee 
Wailleurs sur ce point, doit se borner à juger ces deux 
pratiques de vinification, en se placant au seul point de 
vue de l’hygiene et de la sante publiques. J 

En terminant, nous proposons A l’Academie de remercier 
de leurs importantes communications MM. J. Hugounengq 
et A. Calmettes, auteurs de ces deux nouvelles et interes- 
santes methodes de vinification, 
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des Kaiſerlichen 
Die Veröffentlichungen ericheinen jeden Dienftag. Abonnements 

werden zum Breife von #5 halbjährlich von allen Poſtanſtalten (Roit- 
Btg8.- Breislifte 5910) und Buchhandlungen, jowie von der Verlags⸗ 

J handlung angenommen. 

Verlag von Julius Springer 

Veröffentlichungen 

Inſerate nehmen alle Annoncen EB i 

lagshandlung zum Preiſe von 30 49 fü 
tionen ſowie die Ver— 

Die. dieigeipaltene Wetitzeile 

ift, werben nad) Vereinbarung beigeßebe 

in Berlin N,, Donbtiondies 

X. Jahrgang. Berlin, den 9, Oftober 1888, h 

F Inhalt. Geſundheitsſtand. Volkskrankheiten in der Berichts- Cocain in Apotheken. ©. 6OOh + woche. ©. 595. — Volkskrankheiten und Sterblichkeit im Auguft 1888. | Schweinefleiiches. ©. 600. — (Gambur ©. 5%. — Sterbefälle in deutſchen Städten von 40.000 und mehr Ein- | Merchtiprechung. Reihsgeriht) AB Azeichn  wohnern. ©. 596. — Deögleichen in größeren Städten des Auslandes. | WBleiichbeichauer in Oberbayern. ©. 606. b ©.597. — Erkrankungen in Berliner Krankenbäulern. ©. 597. — Desgl. in deutſchen Etadt- und Pandbezirken. ©. 597. — Cholera in Oſt⸗ indien. ©. 599. — Witterung. ©. 597. — Beitweilige Ma: regeln 2c. ©. 59. — Tihierjeuchen in der Schweiz, März und April 1888. ©. 559. — Thierfeuchen in Eanpten. ©. 600, — Veteri⸗ naärpolizeiliche Maßregeln. ©.600. — Medizinalgejekgebung ze. _ Breugen). Viehtransport nach den Nordieehäfen. ©. 600. — (Berlin). iheralwaſſer Fabriken. . 600_— (Braunichweig). Anmeienheit der Lehrer bei den Smpfterminen. ©. 600. — (Schwarzburg-Nudolftadt.) 

$ Su den Tabelle der „Veröffentlichungen“ bedeutet ein 
Punkt (.), dab Nachrichten aus dem betreffenden Orte bezw. 

über die betreffende Krankheit nicht eingegangen find, ein 
Strich (—), daß Fälle der betreffenden Krankheit u. ſ. w. aus- 

weislich der eingegangenen Nachrichten nicht vorgefonmen find. I——— 

Geſundheitsſtand 
und Gang der Rolkskrankheiten. 

In der Berichtswoche find nachſtehende Todesfälle 
und Erkrankungen an Boden, Flecktyphus und epi- 
demiſcher Genidjtarre gemeldet worden: 

— Boden: VBororte Wiens 1, Prag 7, Teieft 4, 
Paris, Lyon je 1, Warihau 4 Todesfälle, Wien 
und Petersburg je 1 Erkrankung. 
Flecktyphus:*) Amfterdam und Petersburg je 

1 Todesfall; Petersburg 1 Erfranfung. 
Epidemiſche Geniditarre: Greiz, Prag -je 
1 Todesfall. 
Im Uebrigen find befonders hervorzuheben : 

Unterleibstyphus: Paris 10, London 13 
Todesfälle; Berlin 30, Hamburg 24, Budapeft 61, 
Kopenhagen 25, Petersburg 18 Erfranfungen. 

Mafern: Paris 12, London 30 Todesfälle; 
Berlin 69, Breslau 18, Frankfurt a. DO. 50, Ham— 
burg 24, Reg.-Bezirke Marienwerder 99, Schleswig | 
248, Wien 29 Erkrankungen. 

Scharlach: Danzig 10, London 22, Warſchau 
17 Zodesfälle; Berlin 81, Breslau 19, Frankfurt 
a. O. 39, Hamburg 29, Kopenhagen 38, Petersburg 
39 Erkrankungen. 

*) Amtliher Mittheilung zufolge ift der in der Woche 
 bom 22.—28. Zuli d. 3. im Reg.Bez. Miünfter angeb⸗ 
li) vorgekommene Fall von Flecktyphus (vgl. Veroffentl. 

SA477) nad) den ftattgehabten Ermittelungen nicht wohl 
als Flecktyphus, jondern als Interleibötyphus zu be 
trachten. 

Unterſuchung des 
Derweſen. ©. 601. — 

e der verpflichteten 
he reſſe, Verhandlungen von geſetzgebenden Körperſchaften, Vereinen ze. XVI. Deutſcher Xerztetag). Geheimmittelmeien. ©. 607. — (Frankreich). Gypſen der Beine. ©. 607. —- Verwendung des Sackharins bei Nahrungsmitteln. ©. 608. — Bermijchtes. Preisausichreiben des Niederrheiniichen Vereins für öffentliche Gefundheitspflege. ©, 608. — Nieder-diter- veichiiche Landes-Gebär- und Findel-Anftalt. ©. 608. — Sterbe- fälle in deutihen Orten mit 15000 und mehr Einwohnern für den Monat Auguft 1888. ©. 609. — Desgl. in größeren Städten des Auslandes. ©. 612. 

Diphtherie und Croup: Berlin 18, Breslau 
11, Hamburg 9, Prag 10, Baris 13, London 
33 Todesfälle; Berlin 95, Breslau 38, Hamburg 
56, Reg.-Bezirk Schleswig 144, Budapeft 25, Kopen- 
hagen 47, Chriftiania 16 Erkrankungen. 

Keuchhuſten: London 13 Todesfälle; Ham— 
burg 21 Erkrankungen. 

(Zur Monatstabelle) In dem Berichtsmonat find 
nachitehende Todesfälle an Pocken, Cholera, Gelb- 
fieber, Flecktyphus, Nüdfallsfieber und epidemijcher 
Genickſtarre gemeldet worden: 

Boden: Schöneberg bei Berlin, Königsberg jel, 
Auffig 2, Eger, Bilfen, Troppau je 3, Genua LO : 
Havre 15, Lille 2, Marfeille 8, Bufareft 5, Liljabon 8, 
Moskau 4, Bombay 9, Madras 5, Kairo, New York 
je 1, Rio de Zaneiro 7, San Franzisfo 2. 

Cholera: Bombay 35, Maas 3. 
Gelbfieber: Rio de Saneiro 83, 
Flecktyphus: Erfurt 1, Oldenburg 3, Moskau 5 

Alexandrien, Rio de Janeiro je 1, San Franzisko 4. 
Rückfallsfieber: Alerandrien 1, Kairo 2 (ein- 

ſchließlich biliöfen Fiebers). 
Epidemiſche Genidftarre: Chicago 14, Gin: 

einnati 4, New-York 11, St. Louis 4. 

Im Mebrigen find bejonders Hervorzuheben: 
Unterleibstyphus: Berlin 22 (Vormonat 18), 

Kairo 58 (96), Baltimore 24 (11), Chicago 32 (16), 
New-York 35 (11) Todesfälle. 

Ruhr: Bombay 82 (Vormonat 64), Madras 104 
(94), Merandrien 33 (54), Kairo 103 (126), Balti- 
more 37 (69) Todesfälle. 

Majern: Berlin 32 (Vormonat 46), Hamburg 
42 (94), Marjeille 43 (54), Kairo 22 (147), Chicago 
27 (18), New-York 86 (86) Todesfälle. 

(Fortfeßung auf Geite 598.) 
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Die mit einem 7 bezeichneten Städte berichten über Die Sterbefälle auf Grund ärztlicher Todtenſcheine oder laſſen die Pachweiſungen wenigitend 
von einem Arzte zufammenftellen over prüfen. — Tie Einwohnerzahlen find nah Mas 
1. Dezember 1885 unter Berückfichtigung der yon 1880 bis 1885 durch die Volkszählung 
theiligten Orten für den 1. Zuli 1888 berechnet worden. 
ermittelt. Die Berechnung der durchichnittlichen Sterbezi 

aßgabe der endgültig 

) und Beit vorgefommenen Todes 
v Berichterftattung Theil. — 3) Ohne Ortöfremde 16 = 19,0 %/oo- 

[ en Ergebniffe der Volkszählung vom 
ermittelten Zu⸗ oder Abnahme der Bewölferung in den ber 

Auf Grund derjelben werden die Verhättnißzahlen der in der Berichtswoche Gejtorbenen 
ffern für die Sahre 1882—86 ift auf Grund derin den Sahresüberfichten Bere 

1883 ©. 231, 1884 ©. 219, 1885 1I. ©. 293, 1886 ©. 759 und 1887 ©. 455) mitgetheilten Angaben über Einwohnerzahlen und Sterbefälle erfolgt. 
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Sterblichkeit in größeren Städten de3 Auslandes. Woche vom 23, bis 29, September 1888 

Gemeldete Erfranfungen. 

Geftorbene |zS3% Todes-Urfahen! 
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a der eriten Geite. — ?) D 
Uhr Mittags, 

Kite aus den Vororte Waͤhrind fehlen. — 9 Die Nachrichten 

1) Wegen etwaiger — Pocken, Flecktyphus, ER (asiatica) und Peſt worgefonmenen Todesfälle bezw. 
ie Beobachtungen Des 

9 Uhr Abends, in Münden um 8, 2 und 8 Uhr. — 3) € 

Aus Berliner Kranfenhäufern. Sn Aus deutichen Stadt u.  Sandbezirken. 
(8 nigl. Charite, Städtiſche Krankenhäuſer im Friedrichshain und zu | Mitth. d. Kal. San.-Komm.z. Berlin, d. ſtatiſt, Amtes d. Stadt Breslau, d. - Moabit, St. Hedwigs-stranfenhaus, Bethanien, Eliſabeth-Krankenhaus, Herzte-Vereins 3. Franff. a. &, d. Meb.- Juſpektor. 3. Hamburg, d. fol. Be- 

LWarus⸗Krankenhaus, Auguſta— Soſpieal Jüdisches Krankenhaus.) zirksarzt d. Stadt München, d. Vereins f Öff. ejundheitspfl. 3. Nüruberg, 
ür Die Woche vom 23, bid 29, September 1888. d.betr. Kgl Reg. Medizinalväthe u. Fürſtl. Reuß ſchen Boyitk-Bezivksärste, 
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Witterung. Woche vom 23. bis 29, September 1388, 
Nach Beobachtungen der landwirth‘ hattlichen Hochſchule in Berlin und der meteorologiichen Gentzatation in Denen, 

ZemperaturinC" Zuftdrud in mm?) Relat. Feuchtigkeit d uft: 2) zehe Vor 

2. — — — De Si Beobachtungs- | Beobachtungs ie | N E | * = 2 * = Nieder- | berrichende Windſtarke 

Ort Tas E = & 5 2 = E ichlages — 
— A - ae 5 mE: ä — Ser 

23. September 24,0 9,7 163,5 762,4 760,8 86 45 64 — SO—-SW 1 
} 24. n 22,7 9,0 758,2 755,8 754,0 89 51 78 = so 0 

— 25. © 16,9 8,0 754,2 756,6 | 761,0 97 54 832 — NNW—NNO 1 
Berlin 26. » 15,3 5,0 764,9 765,6 766,2 87 44 60 _ (0) 1 

27. „ 15,9 5,5 765,4 762,2 760,9 79 49 65 — SO-SW 0—1 
28. — 15,0 Al 761,0 760,0 760,0 88 54 79 — SW-NW 0—1 
29. e 18,4 6,2 756,2 751,5 746,8 81 56 63 SSW 1—2 

23. September 20,5 6,9 721,0 720,2 719,5 95 61 75 _ NO 0,6 
24. f 21,8 81 717,5 715,4 714,4 84 52 81 — — 0,3 
25, Fr 16,7 12,8 713,4 714,8 716,4 92 79 83 0,2 W 1,4 

Münden | %. ; 16,2 103 | 7188 | 7196 | 7208 | 86 78 67 _ NO 12 
27. “ 159 8,7 720,3 719,4 719,3 86 64 33 — NO 0,1 
28. E 16,3 55 719,4 718,7 718,6 91 64 87 — NW 0,8 
29. = 18,8 5,8 716,8 713,9 711,5 9% 50 79 = W 1,8 

Erkrankungen vergl. den Tert 
uftdrucks und der Een nelatet der in erfolgen in Berlin um 7 Uhr Morgens, 

inſchl. Ruhr. — ) 7 Fälle von Scharlach-Diphtherie. — °) Die Nach- 
aus dem St. Hedwigs- Krankenhauſe fehlen. 
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Scharlach: Danzig 23 (Bormonat 20), Brooklyn 

28 (45), New-York 84 (138) Todesfälle. 

Diphtherie und Group: Berlin 59 (GVor— 

monat 63), Breslau 28 (25), München 21 (15), 

Hamburg 24 (31), Marjeille 36 (43), Mostau 30 (53), 

Bofton 35 (41), Brooklyn 78 (90), Chicago 59 (85), 

New-Drleans 53 (32), New-York 183 (221) Todesfälle. 

Keuchhuſten: Kairo 31 (Normonat 58), New: 

York 70 (40) Todesfälle. 

Akute Darmkrankheiten: Berlin 810 (Vor— 

monat 722), Aachen 44 (32), Barmen 59 (22), Lich 

tenberg 38 (55), Nixdorf 60 (45), andere Vororte 

Berlins 62 (54), Brandenburg 38 (20), Breslau 161 

(178), Bromberg 25 (9), Charlottenburg 54 (45), 

Danzig 64 (60), Dortmund 35 (17), Düfjeldorf 54 

(36), Duisburg 31 (11), Elberfeld 46 (26), Erfurt 

48 (22), Frankfurt a. M. 30 (29), Frankfurt a. D. 

36 (35), M.-Gladbad) 23 (3), Görlitz 43 (23), Halle 

67 (50), Köln 110 (65), Königsberg 128 (93), Kre— 

feld 48 (20), Liegnitz 33 (32), Magdeburg 161 (160), 

Stettin 106 (67), Augsburg 33 (23), München 267 

(207), Nürnberg 49 (37), Dresden 92 (51), Leipzig 

91 (51), Reudnitz 28 (22), Stuttgart 51 (22), Darm 

ftadt 25 (9), Mainz 27 (14), Apolda 40, Braun 

ſchweig 63 (22), Bernburg 21 (6), Deſſau 20 (14), 

Bremen 26 (4), Hamburg 99 (146), Mülhauſen 34 

(14), Straßburg 69 (50), Auffig 22 (21), Bukareſt 

132 (158), Genua 49 (31), Lille 40 (32), Marſeille 

120 (33), Kairo 706 (1169), Bombay 88 (94), Ma— 

dras 66 (69), Baltimore 208 (420), Bofton 1953 (14), 

Brooklyn 775 (244), Chicago 539 (109), Cincinnati 

140 (102), Montreal 278 (139), New=York 1299 

(437), St. Louis 201 (217) Todesfälle. 

Unter den deutjchen Orten hatten im Berihtsmonat 

verhältnigmäßig die höchſte Geſammtſterblichkeit 

(nämlich über 35,0 auf 1000 Einwohner und auf's 
Jahr berechnet): Ingolſtadt (35,3), Charlottenburg, 

Graudenz (je 35,4), „andere Vororte Berlins“ (36,1), 

Freiberg (36,2), Crimmitſchau (36,3) Brandenburg 

(36,8), Apolda (37,3), Linden (37,9), Staßfurt (39,2), 

Lindenau (39,6), Reudnitz (42,1), Ehrenfeld (46,9), 
Lichtenberg (47,9), Grabow (48,0), Nixdorf (56,0). 

Bon diefen Orten zeigten Lichtenberg, Nixdorf, „ans 

dere Vororte“ Berlins, Brandenburg, Ehrenfeld, Gra— 

bow, Sngoljtadt, Lindenau ſchon im Vormonate eine 

über die angegebene Grenze hinausgehende Sterb- 

lichkeit; in Freiberg betrug diejelbe 34,9, in Charlotten- 

burg 34,1, in Crimmitſchau 30,3, in Staßfurt 28,9, 
in Linden 26,0, in Graudenz 25,6, in Reudnitz 24,5, 
in Apolda 21,1%. Das Sterblichfeitsmarimum 

hatte fih im Vormonat auf 61,8 gegen 56,0 im 
Berihtsmonat belaufen. 

Während des fünfjährigen Durchſchnitts 1882 bis 

1886, joweit derjelbe vorliegt, jtarben in Grimmit- 

ſchau 32,9, in Graudenz 31,6, in Charlottenburg 30,8, 

in Ingolſtadt 30,6, in Freiberg 29,0, in Apolda 28,4, 

in Brandenburg 27,2 auf je 1000 Einwohner. Von 

den im DVormonate durd) eine vergleichsweife höchſte 
Sterblichkeit hervorragenden Drten, welche bisher 
nicht erwähnt find, hatten im Auguft Oppeln 30,1, 

Reichenbach 29,3, Natibor 25,1%, Xodesfälle aufs 

zuweiſen. 

Von den oben beſonders hervorgehobenen Orten 

hatten Rixdorf mit 714, Apolda mit 712, Grabow 

mit 673, Crimmitſchau mit 591, Brandenburg mit 
579, Lichtenberg mit 568, Linden mit 513, „andere 
Vororte“ Berlins mit 504, Neudnik mit 473, Frei 
berg mit 436, Charlottenburg mit 434, Ehrenfeld 
mit 422, Sngoljtadt mit 400, Lindenau mit 394, 
Staßfurt mit 365 Todesfällen auf je 1000 Lebend⸗ 
geborene eine verhältnigmäßig hohe Säuglingsiterb- 

lichkeit; nur in Graudenz betrug diejelbe weniger als 
ein Drittel der Lebendgeborenen. Die aus diejen 
Drten gemeldeten Todesurjachen anlangend, wurden 

befonders Sterbefälle durch Lungenſchwindſucht im 
Reudnitz (9), Linden (11), „anderen Vororten“ Berz 
lins (21), dur) afute Erkrankungen der un 

organe in Ehrenfeld (8), „anderen Vororten“ Berlins, 

Charlottenburg (je 12), Freiberg (16), dur) akute 
Darmfrankheiten in Graudenz (10), Staßfurt (13), 
Ehrenfeld, Lindenau (je 17), Grabow (18), Linden 
(22), Freiberg (25), Reudnit (28), Lichtenberg, Bran⸗ 

denburg (je 38), Apolda (40), Charlottenburg (54), 
Nixdorf (60), „anderen Vororten“ Berlins (62) herz 
beigeführt. 4 

Eine beträchtliche, nämlich auf mehr als em 
Drittel der Lebendgeborenen fich belaufende Säuglings— 
jterblichfeit ergtebt fich, außer für die ſchon genannten 

Drte, für Mainz (338 auf je 1000 Lebendgeborene 
— Gejammtjterblichfeit 22,9), Berlin (340—22,9) 

Koblenz (340—15,6), Aachen (344—24,2), Amberg 
(350— 24,1), Reichenbach (351—29,3), Gmünd (353 
— 23,1), Frankfurt a. D. (355—24,4), Pforzheim 
(365— 24,6), Braunſchweig (374— 27,1), Plauen 

(376— 28,2), Met (3355—26,0), Liegnitz, Thorn (je 
386—29,4 bezw. 32,3), Köln (393—28,5), Erfurt, 
Straßburg (je 396—31,5 bezw. 24,8), Guben (40: 
— 27,3), Königsberg (407—30,0), Glauchau (408 

27,9), Görlitz (414—25,2), Neu-Ruppin A171, 
Magdeburg (426—31,1), Landsberg (427333), 

Schöneberg, Lucenwalde (je 436--26,2 bezw. 27,1), 

Hanau, Augsburg, Leipzig (je 438—25,9 bezw. 27,8 
und 21,4), Küjtrin, Mülheim a. Rh., Negensburg 
(je 439— 23,8 bezw. 34,3 und 32,8), Krefeld (443— 
24,6), Halle (445—29,1), Potsdam (451—26,7), 
München (456—34,9), Köslin (465—32,2), Hiride 
berg, Speyer (je 467—31,0 bezw. 31,9), Colmar 

(473— 27,1), Darmſtadt (474—23,1), Gera (485 
34,0), Chemniß (489— 33,0), Bromberg (506 —27,9), 
Weißenfels (508—25,1), Meerane (514—30,7), Heil: | 
bronn, Ludwigsburg (je 516—22,4 bezw. 15,5), Deuß 
(518—31,5), Spandau (547—32,3), Paſſau (552— 
26,8), Stettin (577—33,4), Altenburg (582—32%,6), 

Reutlingen (6585— 25,1), Meißen (639—29,0), Schweid- 
nit (685—33,4). Be 
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als 15,0 auf je 1000 Einwohner und auf's Jahr 
berechnet, erfreuten jich während des Berichtsmonats 

Koburg (14,6), Eupen, Cöthen (je 14,5), Gotha 
(14,3), Neu-Ruppin (14,1), Bielefeld (13,9), Eijenach 

geringeren Gejammtjterblichkeit, 

(13,6), Gelle (10,2). Bon diefen Orten wiefen im 
Vormonat Eupen, Koburg zwifchen 20,1—25,0, die 
übrigen zwijchen 15,1 und 20,0 %o Todesfälle auf. 

Sm fünfjährigen Durchſchnitte 1882—1886, foweit 
derſelbe vorliegt, ftarben in Gotha 23,9, Koburg 22,3, 

Bielefeld, Eupen je 22,1, Celle 21,8, Eifenach 21,1 %/00 
Perſonen. — Bon den Orten, in welchen im Vor- 
monate eine verhältnigmäßig geringere Sterblichkeit 
beſtand, verloren im Auguſt Paderborn, Schleswig, 
Weſel, Landshut, Eßlingen, Ludwigsburg, Gießen, 
Schwerin, Weimar, Bremen zwiſchen 15,1 und 20,0, 
Herford, Kattowitz, Ottenſen, Rheydt, Stargard 
zwiſchen 20,1 und 25,0, Minden 25,3, Köslin 32,2 %o 
Perſonen durch den Tod. 

Unter den Orten mit weniger al$ 15,0 00 Sterb— 
lichkeit blieb die Säuglingsiterblichfeit in Celle, 

Gotha, Koburg unter einem Zehntel, in Bielefeld, 
Eiſenach unter einem Giebentel, in Cöthen unter 

einem Fünftel, in Eupen unter einem Viertel der 

Lebendgeborenen; in Neu-Ruppin jtarben von je 1000 

derjelben 417. Cine Sterblichkeit der Säuglinge bis 
zu 100,0 %0 gab es außerdem in Siegen (Geſammt— 
fterblichfeit 15,7). Weniger als ein Siebentel der 
Lebendgeborenen jtarb in 13, weniger als ein Fünftel 
derjelben in 26 Drten. Die Gejammtjterblichfeit be- 

trug in 3 derjelben unter 15,0, in 22 zwijchen 15,0 

und 20,0, in 11 zwijchen 20,1 und 25,0, in 3 zwiſchen 
95,1 und 30,0 oo. 
Im Ganzen jcheint fich der Gejundheitszujtand 
gegenüber dem Vormonat verjchlechtert zu Haben. Eine 

Sterblichkeit von mehr als 35,0% war in 16 Drten 

gegen 10 im Juli, eine jolche von weniger als 

15,0% in 8 gegen 17 zu verzeichnen. Mehr Säug- 
linge als 333,3 auf je 1000 Lebendgeborene farben 
in 71 Drten gegen 50, weniger als 200,0 in 
43 gegen 79 im Bormonat. 

Cholera in Dftindien. — Su der Stadt 
Bombay find während des vierwöchentlichen Zeit: 
raumes vom 1. bis 28. Auguſt d. 3. 65 Cholera- 
todesfälle aus wöcentlih 6 bis 14 Bezirken zur 

Anzeige gefommen. 
Daneben find aus 9 Dijtrikten der Präfidentichaft . 

Bombay Cholerafälle gemeldet, 3. B. aus 8 Kreijen 

des Diſtrikts Thana in den 4 Wochen 455 Todes- 
fälle, aus Kandeih 353 Todesfälle u. ſ. w. (vgl. ©.561). 

Beitmeilige Maßregeln gegen Uolkskraukheiten. 

(R.A. Nr. 250 u. 253 von 1. und 3. Dftober 1888.) 
Spanien. Zufolge einer Bekanntmachung des Kgl. 

Ipanifhen Gefundheitsamts vom 21. September 1885 iſt 
der Erla vom 23. Mai 1884, mittelit deſſen Die Prove- 
nienzen von Saigon (Cochinchina) für verfeucht erklärt 
wurden, nunmehr wieder aufgehoben worden. — 
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Egypten. Der internationale Gefundheitsrath zu 
Alerandria hat beſchloſſen, vom 17. September 1888 ab 
das Cholera - Quarantäne » Reglement bezüglidy der An— 
fünfte aus Madras in Kraft treten zu lafjen. 

Thierſeuchen. 
Stand der Thierſeuchen in der Schweiz 

im März und April 1888. 
(Zufammengeftellt nad) den vom Schweizeriſchen Land— 
wirthichafts- Departements ausgegebenen Bulletind 5—8.) 

Es waren verfeucht in der Zeit vom 
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Kranfheits- 
formen, 

Kantone. 
Ge⸗ 

meinden 
Stück Vieh Ge⸗ 

meinden 
Stück Vieh Ge 

meinden 
Stück Vieh Ge 

meinden 
Stück Vieh 

Milzbrand. 
| 

||| wem | 

| 
=. BCE) 

Luzern — 
Re 
Golothurn. . .[11 
Bajel- Landichaft | 2 2 
St. Öallen. ...|— 
Naar... — 
&huraal. ,. 141 
Kader... Ihe 

Rauſchbrand. 

Cr 2 a} 

DD wm nr VDv m on DD 

S | 10} 

v-| | v— | vo — — — — — — — — — — — — —— —— von | 

— LS) 

Rees III-|l»e| sw — 

— — on 

[8 W 

ak 
Freiburg ... .|— 
Solothurn... — 
Teſſin 

Tollwuth. 
Graubünden. . 111 

Rotz und Haut— 
four, 

=]: |, |° |. 215 
| Jo 

(al Feizis [else | 

| | | | | | 

u ar 

— SEIN u a — 
——— 
Sauna. 1 
atolı,.v,. — em 
DEUTET. 2.0 — 11 

Maul- und 
Klauenſeuche. 

I 

1 ie 

— 
2 1 

1 

2 

ee N] wer kt] 

44 44°) 
1111 

16 16 
5415 

2121 

13 13 
16 

SEE 1815|) 
ala 1, — — 

546950 
JJ6 
Appenzell a.Rh. 133 20209 
Appenzell i.Rh. 111414 
St. Sallen ..[6 561619) 
Graubünden. .|— 
Zhutsun....ı1l 

Lungenſeuche. 

Appenzell a.Kh. 11 1 |—| — I —| — — — 

Räude der 
Schafe. 

Sraubünvden.. . 111401401 90 219882 98 
— — ı 11914/216445] |45 113 

Rothlauf, 
Dalai 

@s =: - =, S = m 29 29 

16 
— 0 u 

sv.» DDoe.m 

Mr 

2 76 76 

| 
= — 29 2917518955) 

14 
101101%] 4 
33 10 

9151 

— 

ea | 
104 104 

14 
2121 

4444°) 
14 11 

1 0 Ze — 500 mA or 

Mc 

vo 

H> 

DD 66 | 

—| — 111 2 — — 
ER 33. 3.11 11991 48 1153112 

) Davon 1 Rind getödtet. — ?) Desgl. 2 Rinder. — 
3) Desgl. 4 Rinder. — *) Davon 1 Rind gefallen. 

Anmerfung. Sämmtliche, auögenommen die an 
Maul- und Klauenjeuhe und Räude erkrankten Thiere 
find gefallen oder getödtet worden. — Tie Fleineren 
Zahlen geben die Anzahl der neu verjeuchten Genteinden 
bezw. der an Maul» und Klauenſeuche und Räude neu 
erkrankten Thiere an. 
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Egypten. (Vol. BVeröffentl. ©. 495.) Nach einer 
amtlichen Meldung wird von dem internationalen Gefund- 
heitsvath zu Werandrien die Maul-und Klauenſeuche 
in Egypten als erlofchen betrachtet. Der Vermerk in den 
Schiffspapieren fällt daher weg. 

Aeterinär-polizeiliche Maßregeln. 

Schweden. (Xgl. Veröffentl. ©. 534.) Laut Be— 
fanntmahung des Königl. Kommerz - Kollegiums vom 
18. September 1888 wird von demſelben das hamburgiiche 
Amt Ritzebüttel als von Schafräude befallen angejehen. 

Medizinalgefehgehung ꝛc. 

Preußen. Erlaß des Miinijters für Landwirth- 
ichaft 2c,, betr, den Viehtransport auf Schiffen 

nach den Nordſeehäfen. 
Vom 28. Septbr. 1888. 

Aus dem gefälligen Berichte vom 17. v. Mts. (15 382/8) 
habe ich erjehen, daß die zur Ausführung des Bun— 
desrathsbefchluffes vom 3. November. v. 38. bezw. in 
Gemäßheit meiner Verfügung vom 4. Sanuar d. 8. 
(1.19 405/6 I) dortjeits erlafjene Polizeiverordnung, be 
treffend die thierärztliche Unterfuchung der nad) den Nord— 
feehäfen mit der Eifenbahn zu befördernden Wiederfäuer 
und Schweine, mehrfach dadurch umgangen wird, daß 
die Händler die Thiere und namentlich ſolche, welche nicht 
gejund erjcheinen, auf dem Waſſerwege nad) den be— 
treffenden Hafenjtädten verfenden. Da hiernad) der von 
dem Bundesrathsbeichluffe verfolgte Zweck, int Intereſſe 
der Offenhaltung unjeres Vieherports nad) Großbritannien 
die Berichleppung von Seuchen nad) den Erporthäfen der 
Nordſee zu verhüten, nicht vollſtändig erreicht wird, fo 
halte ih) es in Uebereinſtimmung mit Euer Hodhwohl- 
geboren für geboten, aud die Viehtrausporte, welche auf 
dem Wafjerwege nad) den Erporthäfen befördert werden, 
dem Attejtzwange zu unterwerfen. 

Euer Hochwohlgeboren ermächtige id demgemäß, auf 
Grund der $$ 2, 18, 20 und 66 Nr. 4 des Reichsvieh— 
jeuchengejeßes eine Iandespolizeiliche Anoronung dahin zu 
treffen, daß die zur Beförderung nad) den im meinem 
Cirkularerlaffe vom 27. d. Mts. (116056) näher be- 
zeichneten Erporthäfen (Hafenftädten) beſtimmten Wieder: 
fäuer und Schweine big auf Weiteres nur dann in 
Shiffsgefäßen verladen werden dürfen, wenn diefelben 
unmittelbar vor der Berladung von einem beamteten, 
oder einen dazu beauftragten privaten, approbirten 
Ihierarzte unterfucht und gefund befunden worden find. 
Eine Beicheinigung des Thierarztes über die ausgeführte 
Unterſuchung hat der Begleiter der zu verfendenden Thiere 
oder der Schiffsführer während des Transports bei ſich 
zu führen und den mit der Ueberwachung der Durd)- 
führung der Anordnung zu beauftragenden Drganen der 
Polizei auf deren Verlangen vorzuzeigen. 

Von dent Verfügten wollen Ener Hochwohlgeboren 
unter Einſendung einer Abſchrift der betreffenden Anord- 
nung mir gefälligft Anzeige erftatten. 

Der Minifter für Landwirthichaft, Domänen und Forſten. 
In, Vertretung: v. Marcard. 

An den Königl. Negierungs-Präfidenten zu Potsdam. 

Abſchrift vorſtehender Verfügung theile ih Euer Hod)- 
wohlgeboren zur gefülligen Kenntnißnahme und gleich: 
mäßigen Veranlafjung für den dortjeitigen Bezirk er: 
gebenjt mit. 

Der Minifter für Landwirthſchaft, Domänen und Forſten. 
In Vertretung: v. Marcard. 

An die Königlichen Negierungs-Präfidenten zu Magpde- 
burg und Merfeburg. 

Preugen. Berlin. Bekanntmachun betreffe 
den Betrieb von De DE 

Vom 20. September 1888. 
Die von dem Bolizei-Präfivium zu Berlin unter dem 8 November 1862 von Landespolizeiwegen für den en- 

[a Hs As 

geren Polizeibezivt von Berlin, jowie für die Gtadt 
Charlottenburg erlaſſene PBolizeiverordnung (Bekannt 
machung), betreffend die Abwendung Der bei dem Be- 
triebe der Fabriken für Fünftlihe Mineralwaſſer 2. mög- 
lihen Gefahren, wird hierdurch, nachdem diejelbe bereits 
unter den 9. April 1888") für den engeren PBolizeibezivt 
von Berlin außer Kraft gejeßt tjt, mit dent 15. Dftober 
diefes Sahres aud für die Stadt Charlottenburg auf— 
gehoben. 

Berlin, den 20. September 1888. 
Der Polizei-Präſident. 

ge. Freiherr von Richthofen. 

ut - 

Braunfchweig. Crlaß des Ober - Sanitätsfolles 
giums, betr, die Anweſenheit der Lehrer bei den 

Impfterminen. 
Vom 9. September 1888. J 

Es iſt vorgekommen, daß Lehrer von Impf- oder Re— 
viſionsterminen, zu welchen ſie ſich einzufinden oder das 
Schullokal bereit zu halten hatten, nicht beſonders benach— 
richtigt ſind und keine Kenntniß davon erhalten haben. 

Damit den dadurch entſtehenden Störungen vorgebeugt 
wird, veranlafjen wir die Herren Smpfärzte, in jeden 
Falle, in welchem die Gegenwart eines Lehrers vorge 
ichrieben ift oder das Schullofal zu dem Gejchäfte benußt 
werden foll, bei Anſetzung des Termins den Gemeinde 
voritand um befondere Benachrichtigung des betreffenden 
Lehrers zu erſuchen. ; 

Braunfhweig, den 9. September 1888. 
Herzogl. Dber-Sanitätsfollegium. 

Drth. 
An jeden Impfarzt. 

Schwargburg = Nudoljtadt, Miniſterial-Verord— 
nung, betr. die Abgabe und Aufbewahrung von 
Eocain und Verbindungen desjelben in Apotheken. 
Vom 23. Auguft 1888. — (Geſetzſamml. 1888. ©. 37). 

Mit höchfter Genehmigung Seiner Durchlaucht des 
Fürſten wird hiermit verordnet, was folgt: % 

Die Abgabe von Gocain und Bräparaten, welche Cocain 
enthalten, unterlieat den Vorſchriften der Apotheferordnung 
von 27. Sanuar 1841 (Gefegfamml. ©. 46), insbefondere 
der $$ 16, 18, 67 und 68 über den Handel mit Gifte. 
Die Aufbewahrung diejer Subſtanzen hat unter den in 
Tabelle © der Pharmacopoea germanica aufgezeichnete 
Arzneimitteln ftattzufinden. 

Rudolſtadt, den 23. Auguft 1888. 

Fürſtlich Schwarz. Minifteriunt. 
von ©tard. 

Schwarzburg - Nudolftadt, Minifterial- Berprd- 
nung, betr, die Abänderung des $ 2 der Vers 
ordnung vom 19, Dezember 1879 über die zwangs— 
weije Einführung der mifrvffopijchen Inter: 

fuchung des Schweinefleifches. 2 
Von 30. Auguft 1888. — (Geſetzſamml. 1888. ©. 37.) 

Mit höchſter Genehmigung Seiner Durchlaucht des 
Fürſten wird bezüglich der Koften für die Ausbildung 
und Prüfung der Fleifhbefhauer Folgendes verordnet: 

$ 1. Die Beſtimmungen im $ 2 der Verordnung vom 
19. Dezember 1879 (Gejekfammil. 1880 ©. 1), wonad) der 
Unterricht für die zu Unterweifenden unentgeltlich) fein fol, 
wird aufgehoben. Sr 

$ 2. Fortan haben die von dem Landrathsamte zus 
gelafjenen Bewerber die Koften für ihre theoretifche und 
praktiſche Ausbildung in der Trichinen- und Finnenfhau , 
J—— vom 23. Januar 1881) ſelbſt 
zu tragen. 4 

$ 5. Für die Prüfung und Ausftellung des Befähi— 
gungszeugnifjes ift an den Bezirksphyſikus, dafern nicht 
diejer den Unterricht ertheilt und dafür ein Honorar er 
halten hat, eine Gebühr von 3 ME. im Voraus zu entrichten. | 

Nudolftadt, den 30. Auguft 1888. 4 
Fürſtlich Schwarzb. Minifterium. ö 

— ‚vd. Stard. 
') Ann. ©. Beröffentl. ©. 495. 
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Hamburg. Regelung des Auswandererweſens. 
I. Gejeß, betreffend das Auswandererweſen. 

Vom 14. Januar 1887.*) 
Der Senat hat in Uebereinſtimmung mit der Bürger— 

Schaft beihloffen und verfündet als Geſetz, welches an 
einem fpäterhin vom Senat zu bejtinnmenden und öffent: 
lich befannt zu machenden Tage in Kraft zu treten hat, 
was folgt: 

I. Behörden und Beante. 

$ 3. Behufs Unterſuchung des Gefundheitszuftandes 
der Auswanderer wird ein Unterfuhungsarzt angeftellt, 
den int Falle des Erfordernijjes andere Aerzte vorüber: 
gehend als Ajjistenten beigegeben werden können. 
Dem Interfuhungsarzt, beziehungsweije feinen Affi- 
jtenten, liegt zugleich die gejundheitspolizeiliche Ueber— 
wahung dev im hiejigen Hafen liegenden Auswanderer: 
ſchiffe und der Logierhäufer für Auswanderer ob und 
iſt ihnen der Zutritt zu denſelben jederzeit zu geftatten. 

86. Die Angeitellten des Nachweifungs-Bureaus, der 
Unterfuhungsarzt, die Affiitenzärzte und die Befichtiger 
werden von der Behörde erwählt und von dent Präfes 
derjelben beeidigt.. Sie beziehen ausſchließlich feſte Ge- 
halte ohne amtliche Nebeneinnahme. Ihre Suftruftionen 
werden von der Behörde feitgeftellt, diejenige für den 

- Unterfuchungsarzt im Einvernehmen mit dem Medizinal- 
Kollegium; der Anstellung des Interfuhungsarztes muß 
eine Begutachtung der Bewerber durch das Medizinal— 
Kollegium vorhergehen. 

- Der Unterfuhungsarzt und die Befichtiger dürfen außer 
ihren Amtsgejchäften einen anderen Erwerb betreiben, jo- 
weit jene durch denjelben nicht beeinträchtigt werden. 

Il. Beförderung der Auswanderer. 

1. Allgemeine Vorſchriften. 
825. Angehörige ded Deutjchen Reichs, welchen ihrer 

Wehrpflicht wegen die Auswanderung unterjagt ift, de3- 
gleichen Perſonen, welche jich der Etrafe für begangene Ver- 
brechen oder Vergehen zu entziehen fuchen oder welche an an- 
ſteckenden Krankheiten leiden oder welchen nad) den Geſetzen 
des Beſtimmungsortes die Einwanderung verboten tft, Dürfen 

nicht befördert werden. Die Beförderung Berfügungs- 
unfähiger ift nur mit Zuftimmung ihrer gejeßglichyen Ver— 
treter, die Beförderung förperlich Hülflofer nur in Beglei- 
tung für fie jorgender Angehöriger geftattet. 
826. Der Erpedient hat ſpäteſtens am Tage nad 
dem Abgang eines jeden Echiffes, mit welchen er Aus: 

wanderer von hier, jei es auf dent direften oder dem in- 
direkten Wege, befördert hat, der Bolizei-Behörde nad) 
einem von Diejer vorzuichreibenden Formular ein Ver: 
zeichniß aller mit diefem — in dem Werzeichniß zu be- 
nennenden — Schiffe befürderten oder zu befürdernden 
Auswanderer unter Angabe der Heimath, des Gefchlechts, 
des Alters, des Berufs und des Beſtimmungsortes der- 
ſelben nebſt einer Nefapitulation der Gejammtzahl der 
Perſonen im Alter über zehn Sahren, der Kinder im Alter 
Wwiſchen einem und zehn Sahren und der Kinder im 
Alter unter einem Sahre, einzureichen. Auswanderer, 
‚welche in dem Verzeichniß nicht benannt find, dürfen weder 
im biefigen Hafen noch nad) Abgang des Schiffes aus 
demſelben auf der Elbe in das Schiff aufgenommen 
werden. 

Dieſem Verzeichniß Hat der Erpedient die an Eidesitatt 
abzugebende Erklärung hinzuzufügen: 

daß ſich nach feiner gewifjenhaften Ueberzeugung 
unter den aufgeführten Perſonen feine befinden, deren 
Beförderung verboten ift; 
und, jofern e8 ſich um mehr ald 24 Pafjagiere Handelt, 
außerdem 
» dag er gewifjenhaft Sorge getragen Habe, um das 
Schiff nah) Maßgabe der geſetzlichen Vorſchriften mit 
der vorgejchriebenen Duantität gejunder, guter Nah: 

 rungsmittel, Waſſer und fonjtiger Ausrüftung auf 
-.. Zage zu verjorgen; 

*) Anm. Nachſtehend werden diejenigen Beſtimmungen 
es Geſetzes wiedergegeben, welche in janitätspolizeilicher 
infiht von Intereſſe find. _ 
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daß er dem Befichtigern über die etwa am Bord 
befindlichen alten Ausrüftungsgegenftände wahrheits— 
getreue und genaue Auskunft ertheilt habe; 

daß fi) unter der Ladung des Schiffes Feine 
Segenjtände befinden, deren Mitnahme nad) 8 34 
dieſes Geſetzes verboten iſt; 

daß er überhaupt den dem Expedienten eines Aus— 
wandererjchiffes nad) diefem Gefeße und den auf Grund 
dejjelben erlajjenen Verordnungen obliegenden Pflichten 
in allen Stüden gewifjenhaft nachgekommen fet. 

2. Einrihtung und Ausrüftung der Schiffe. 

$ 31. Der Erpedient hat ferner unter Beachtung der 
näheren Vorſchriften der $$ 33—59 dafür zu forgen, daß 
auch abgejehen von den bejonderen Erfordernijjen des 8 30 
das Schiff ih in gutem und für Die beabfichtigte Neife 
völlig jeetüchtigem Zuftande befinde, zur Aufnahme der 
Pafjagiere zweckmäßig und bequem eingerichtet und aus: 
gerüftet, mit gejunden, haltbarem und hinreichendent 
Proviant verjehen jei und von einem tüchtigen Kapitän 
geführt werde. 

$ 33. Schiffe, welche unlängst Petroleun oder eine 
andere den Schiffskörper inficirende Ladung an Bord 
hatten, dürfen zur Beförderung von Auswanderern evft 
nad gründlicher Reinigung benußt werden. 

Der Senat beitinmt int Berordnungswege das Nähere 
darüber, wie die Neinigung vorzunehmen, wie die Beauf- 
fihtigung derfelben durch die Befichtiger auszuführen und 
wann früheſtens nad) vollitändiger Neinigung die Zu- 
lafjung von PBafjagieren an Bord zu geftatten jei. 

$ 34. Auswandererſchiffe dürfen gefährliche oder der 
Geſundheit nachtheilige oder übelriechende Ladungen nicht 
mitnehmen, es jei denn, daß dur die Art und Weije 
ihrer Verpackung und Unterbringung im Schiffe im ein- 
zelnen Fall jede Gefahr und Benachtheiligung ſowohl für 
das Schiff wie die an Bord deſſelben befindlichen Per— 
jonen mit Sicherheit als ausgeſchloſſen anzunehmen ift. 

Der Senat bejtimmt im Berordnungswege des Näheren: 
1. welche Artifel ale unter die obige Begriffsbeſtim— 

mung fallend anzujehen find; 
2. in welcher Verpackung und unter welchen fonjtigen 

Borjihtsmaßregeln hinſichtlich der Verladung ſolche 
an und für fid) von der Mitnahme ausgeſchloſſene 
Artikel ausnahmsweise in Auswandererichiffen mit- 
geführt werden dürfen; 

3. in welder Weile das Vorhandenfein der Voraus: 
jeßungen unter 2 im einzelnen Sal fejtzuitellen und 
die Einhaltung der Vorſchriften dieſes Paragraphen 
im Allgemeinen durd) die dazu berufenen Bejichtiger 
zu überwachen ift. 

$ 35. Su Bezug auf die Zahl der mitzunehnenden 
Paſſagiere, einfchließlich der etwa in einen unterwegs an- 
gelaufenen fremden Hafen an Bord gelangenden, gilt die 
allgemeine Regel, daß für jeden Zwilchendedspajjagier 
ein nicht durch Ladung, Gepäck oder Proviantgegenjtände 
bejchränfter Naum von mindeitens 2,85 cbm im Paſſagier— 
deck vorhanden jein muß. Bei Berechnung diejes Raumes 
wird eine mehr ald 2,40 m betragende Zwiſchendeckshöhe 
nur für 240 m angenommen. Das zur Aufnahme der 
Paſſagiere beſtimmte Zwiſchendeck muß eine Höhe von 
mindeſtens 1,83 m von Deck zu Deck und einen Fußboden 
von ausreichender Stärke haben. Außerden muß für 
jeden Zwijchendefspafjagier ein Naum von mindeſtens 
0,25 qm auf Ded zur Benutzung frei bleiben. 

Vebrigens wird den Grpedienten zur Vermeidung 
etwaiger Nachtheile empfohlen, falls die Geſetze des Be— 
ſtimmungshafens einen größeren Kaum erfordern, dieje 
zu befolgen. 

Die von den Befichtigern laut $ 61 feitgefegte zu— 
läſſige Paſſagierzahl muß in den betreffenden Räumen in 
deutlicher haltbarer Schrift angejchlagen fein. 

$ 36. Hat das Schiff mehrere Dede, jo Darf das 
unterfte De zur Aufnahme von Paſſagieren nicht benußt 
werden. 

Sit das oberſte Shiffsdee von Eifen, fo dürfen in 
dent Naume unmittelbar unter demſelben Pafjagiere nur 
untergebracht werden, wenn das eijerne Dee mit einem 
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feft darauf verbolgten hölzernen Schußded von mindejtens 
7 cm Dice verjehen iſt. 3 

Dberhalb der für_die Pafjagiere beitimmten Räume 
darf fein auf dem Schiffe transportirtes Vieh unterge- 
bracht werden. : 
8 37. Die Eingänge vom Ded zu den Zwiſchendecks— 

Rafjagierräumen müſſen mit Kappen von genügenbder 
Höhe oder dementjprechenden Einrichtungen verjehen fein. 

Aus jeder Zwilchendeds-Abtheilung, d. h. jedem zwi- 
jchen feften Querwänden liegenden Theile des Paſſagier— 
Zwiſchendecks, muß eine mindeſtens 80 em breite, mit feſten 
Geländern verjehene Treppe direkt auf dad Ded führen. 
Faßt folhe Abtheilnng mehr als hundert Pafjagiere, jo 
müſſen für eine Zahl bis zu zweihundert Paſſagieren zwei, 
bis zu dreihundert drei und bei noch größerer Zahl in dem— 
ſelben Verhältniß mehr ſolcher Treppen vorhanden ſein. 

$ 38. Die Deckaufgänge, Separat-Abtheilungen, Ho— 
ſpitaͤler, Waſchhäuſer, Aborte u. |. w. find als ſolche durch 
Anſchläge zu bezeichnen, welche bei Räumen, die aus— 
ſchließlich fͤr Männer oder für Frauen beſtimmt find, zu— 
gleich die dementſprechende Angabe enthalten müſſen. 

$ 39. Die Räume für die Zwiſchendecks-Paſſagiere 
müſſen mit ausreichendem Tageslicht verfehen jein, welches 
durch Deckgläſer oder Geitenfenfter den Anordnungen der 
Befichtiger entjprechend eingeführt werden muß. _ 

Bon Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang find dieſe 
Räume gehörig zu beleuchten, und zwar müſſen für je 
hundert Bafjagiere mindeftend zwei jtarfe Laternen von 
genügender Tichtjtärfe verwandt werden. Die Erleuchtung 
diejer Räume mitteljt Petroleum oder mit offenem Lichte 
ift verboten. s j 

$ 40. Für hinreichende DBentilation der Paſſagier— 
räume muß geforgt fein. 

ALS Regel gilt, daß für jede der im $ 37 Abſatz 2 be- 
zeichneten Abtheilungen, welche Hundert Paſſagiere oder 
weniger faßt, zwei Ventilatoren von mindeſtens 30 cm 
Durchmeſſer vorhanden fein müfjen, von welchen der eine 
zum Ginlafjen, der andere zum Auslaffen der Luft zu 
benußen ift, und welche fo hoch über dad Dec hevvor- 
ragen müjlen, daß die Luft ungehinderten Zutritt, be- 
ziehungsweije Abzug hat. Bei größerer Baflagierzahl muß 
nah Anordnung der Befichtiger entweder die Zahl der 
Bentilatoren entjprechend vermehrt oder ihr Umfang ent- 
fprechend erweitert werden. 

Andere Dentilations-Vorrichtungen find zuläffig, falls 
nad) dem Ermefjen der Befichtiger mittelft derfelben min- 
deſtens die gleihe Wirkung erreicht wird. 

$ 41. Zur Aufbewahrung des mitzunehmenden Waffers 
müſſen vegelmäßig eijerne Tanks vorhanden fein, welche 
im Innern einen UNeberzug von Gement oder einer anderen 
tauglihen Materie haben müſſen. in Anſtrich von 
Mennig ift verboten. Der Senat fanıı im Verordnungs- 
wege bejtimmen, daß und unter welchen Vorausfeßungen 
ausnahmsweile andere Behälter zur Aufbewahrung des 
Waſſers geitattet find. 

Jedes Dampfihiff, welches mehr als fünfzig Aus: 
wanderer befördert, muß mit einem guten Deitilliv-Apparat 
für Friſchwaſſer von folder Größe verfehen jein, daß der— 
jelbe für jeden Kopf der Mannjhaft und der Bafjagiere 
fünf Liter trinfbares Wafjer für 24 Stunden liefern fann. 

$ 42. Die Schlafkojen müſſen in genügender Anzahl 
vorhanden und mit Matrabe und Kopfpfühl für jeden 
Pafjagier verjehen fein. Matrake und Kopfpfühl müſſen 
für jede Reiſe erneuert werden. Die einzelnen Kojen 
müſſen durch, niedrige Zwiſchenwände bon einander ge⸗ 
trennt ſein; jede Koje muß mindeſtens 1,83 m lang und 
0,50 m breit fein, doch fünnen Doppelfojen von der dop- 
pelten Breite ohne Scheidewand angelegt werden. Es 
dürfen nicht mehr als zwei Kojen über einander angebradıt 
werden. Der Abftand der untern Kojen vom Fußboden 
muß mindeitens 0,15 m, der Abitand der oberen von der 
Dede des Raumes mindeftens 0,75 m betragen. Gine 
Einzelfoje darf nur von einer Perjon- über zehn Jahren oder don zwei Kindern unter zehn Sahren, eine Doppelfoje 
von nicht mehr Berfonen als zwei Frauen, oder einer Frau 
mit zwei Kindern unter zehn Jahren, oder einem Che- 
Paare, oder einem Manne mit zwei eigenen Kindern unter zehn Jahren, oder endlich zwei Männern benußt werden. Zur Erleichterung des Befteigeng der Längskojen find Gänge von mindeſtens 0,60 m Breite anzubringen, 
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$ 43. Behufs Einnahme der Mahlzeiten im Zwifchen- 
det muß dajelbit die erforderliche Anzahl von Tiihen und 
Bünfen angebracht fein, joweit der Raum es geitattet. 

$ 44. Die Einrihtung von Kammern im Zwiſchendeck 
längs der Schiffsſeiten ift gejtattet, Doc darf feine dieſer 
Kammern für mehr ald jechszehn Perſonen beſtimmt fein 
und ed muß ber im der Mitte des Zwiſchendecks verbiei- 
bende Raum, welcher mit ausreichenden Tageslicht zu 
verjehen ift, zur Benußung der Zwijchendeds- Bafjagiere 
freigehalten werden, ohne durd) Gepäckſtücke, Ladung und 
dergleichen eingeſchränkt zu werden. 

$ 45. Den Zwiſchendecks-Paſſagieren muB das zur 
Heinigung des Körpers nöthige Süßwaſſer in ausreichen: 
der Menge geliefert werden. . : 

Zur ausſchließlichen Benutzung diefer Pafjagiere müjjen 
mindeitend zwei Wafchhäufer, eines für Die männlichen 
und eines für die weiblichen Baflagiere, von hinlänglicher, 
der Bafjagierzahl entſprechender Größe vorhanden jein. 
Auf Dampfihiffen müjjen diefe Häufer mit Wafjerleitung 
oder Pumpen verjehen fein. : 

Auf Schiffen, welche die Linie paffiren follen, muß eine 
Badeeinrichtung, mindeftens für die weiblichen Auswan- 
derer, vorhanden fein. | 

$ 54 Auf jedem Schiffe müfjen ſich mindeſtens zwei 
abgejonderte, wenn thunlich oberhalb des Auswanderer 
Zwiſchendecks gelegene Hofpitalräume befinden, der eine 
für die männlichen, der andere für die weiblichen Pafja- 
giere, und zwar in einer Ausdehnung von mindeſtens 
2,60 qm Bodenflähe und einer Deckhöhe von mindejteng 
1,83 m für je fünfzig folder an Bord befindlicher Paſſa— 
giere. Diefe Näume, welche bei Berechnung Des den 
Pafjagieren laut $ 35 zu gewährenden Raumes nicht mit 
berücjichtigt werden dürfen, müfjen genügende Ventilation 
haben und mit Betten, bejtehend aus Matraben, Deden 
und Kopfpfühl im Verhältniß von zwei Betten für je 
fünfzig Pafjagiere, ausgerüftet werden. | 

$ 55. Zedes Schiff, auf welchem fi) mehr als fünfzig 
Pafjagiere befinden, muß einen approbirten, Eontraftliih 
zur unentgeltlihen Behandlung der Zwiſchendecks-Paſſa— 
giere verpflichteten Arzt an Bord haben. Derjelbe hat“ 
tie) über feine Approbation und Qualififation dem Aus 
wanperer-Unterfuhungsarzte auszumweifen. & 

Außerdem ift auf jedem Auswandererfchiffe wenigftens 
ein zur Krankenpflege geeigneter ſeefeſter Mann mitzu— 
nehmen. Dei einer erheblichen Anzahl von Paſſagieren 
fann auf Vorſchlag der Befichtiger die Mitnahme von 
mehreren von der Behörde verlangt werden. Pr 

Diefem Manne, welcher zu den regelmäßigen Schiffe- 
arbeiten nicht verwendet werden darf, liegt, unter Aufſicht 
des Kapitän, beziehungsweife des Arztes, die Pflege und 
Wartung der Kranken, jowie die Sorge für gehörige Nein 
haltung, DBentilation und Desinfektion des Zwiſchendecks 
und der Paſſagierräume ob. Er hat in diefer Beziehung 
die ee Bo zu beauffichtigen und Xebtere 
find verpflichtet, feinen betreffenden Anweifungen, nanente 
lic) was die Reinigung der Kojen und des Zwiſchendecks 
betrifft, Folge zu leiſten. - = 

Für Schiffe, deren Paffagierzahl die Mitnahme eines 
Arztes nicht bedingt, muß der Krankenwärter vorher vom 
Unterfuhungsarzt approbirt worden fein. — 

Den Umſtänden nad) kann die Behörde aud) die Mit- 
nahme einer Kranfenpflegerin für die weiblichen Paſſa— 
giere verlangen. Re . 

$ 56. Als wahrſcheinlich Yängfte Dauer der Reife, 
für welde die Ausrüftung und Verproviantirung ges 
Ihehen muß, werden für Dampfihiffe angenommen: re 

1. nad) der Dftfüfte von Nord- und Mittel: a: 
Amerika, Weftindien und Brafilien big 

— 

zum Kap St. Roque einſchließlich 40 Tage 
2. nad) der Dftfüfte von Güd-Amerika, - 

jüdlid) vom Kap St. Noque . BE 
3. nad) den Kap der guten Hoffnung . 60 = 
4. nad) einer Gegend über Kap ver guten 

Hoffnung oder Kap Horn hinaus, ohne 
dab der Aequator zum zweiten Male 
paſſirt wird . S0 =: 

5. nad) einer Gegend, wobei der Aequator J 
zweimal paffirt wird. . . . . 



Für Dampfichiffe, welche während der Zeit vom 1. März 
bis 15. Dftober nad) der Ditfüfte von Nord-Amerika oder 
nad) Weftindien befördert werden, genügt, fofern diefelben 

eine Gejhwindigkeit von mindeftens zehn Knoten per 
Stunde haben, eine Ausrüftung und Proviantirung für 

dreißig Tage. 
Verzögert ſich nad) Aufnahme der Paflagiere der Ab- 

gang des Schiffes von der Elbe länger als acht Tage, fo 
et der Broviant diefer Verzögerung entſprechend ergänzt 

werden. 
Bei Segelſchiffen gilt für die Zeit vom 15. März big 
15. Dftober, fofern nicht für den einzelnen Fall von dem 
Präjes der Behörde für das Auswandererweien eine andere 
Beſtimmung getroffen wird, als wahrſcheinlich längſte 
Reiſedauer das Doppelte der oben unter 1—5 aufge: 
Ben Heiträume. Für die Wintermonate wird diefe 
Zeit um zehn Tage verlängert. 
857. Die Verproviantirung der Paſſagiere darf nicht 
diejen überlaſſen bleiben. 

Der Senat beſtimmt im Verordnungswege je nachdem 
die Beförderung direkt oder indirekt gejchieht: 
| 1. welder PBroviant und wie viel davon außer den 

borgejchriebenen Kationen für die Schiffemannihaft 
(l die vom Genat am 12, März 1884 veröffent- 
ihte Speijetare, Gejeßfammlung XX ©. 16) für 

jeden Pafjagier und für jeden Tag bis zu der nad) 
$ 56 bejtimmten längften Neifedauer mitzunehmen 
it, welde Erſatzmittel dabei zuläffig jind und 
welche Anforderungen die Befichtiger an die Be 
ſchaffenheit und die Einrichtungen zur Aufbewah- 
rung des Proviants zu ftellen haben, namentlich 
aud), welche bejonderen Nahrungs» und Genuf- 
mittel für Kranke und Kinder fowie bei einer nad) 
$ 56 längiten Neifedauer von SO Tagen oder dar- 
En und bei Reiſen durd) die Tropen mitzunehmen 
ind; 

2. wie viel Waffer für jeden Paſſagier und jeden Tag 
bis zu der nah $ 56 beftinmten längſten Seife: 
dauer mitzunehmen ift, je nachdem ein Deftillir: 
apparat ($ 41) ſich an Bord befindet oder nicht 
und welche Anforderungen die Befichtiger an die 
Beſchaffenheit und nad $ 41, Abf. 1 an die Ein- 
en zur Aufbewahrung deſſelben zu ftellen 
aben; 

3. wad an Beleuhtungs- und Keuerungsmaterial 
zum Kochen oder an fonftigen Neijebedarf mitzu- 

nehmen ijt. 
Alle Speifen find den Rafjagieren gehörig zubereitet, in 

angemefjener Abwechjelung und in den aus dem Verhältnif 
zu den vorſchriftsmäßig mitzunehmenden Proviant ſich er: 
gebenden Wiengen in mindeftens drei täglichen vegelmäßigen 
Mahlzeiten zu verabreichen. 

, 858 An Bord jedes Auswandererfchiffes müfjen ſich 
die erforderlichen Medikamente, Desinfeftionsmittel und zu⸗ 
gehörigen Geräthſchaften befinden. Vor Antritt jeder Reife 
ndet eine Reviſion der Medikamente u. ſ. w. durch den 
nterſuchungsarzt ftatt, welchem der mit Lieferung derjelben 

beauftragte Apothefer die desfalfige Anzeige durch Ver— 
mittelung des Nachweifungsbureaus zugehen zu laffen hat. 
Der Senat beſtimmt im Verordnungswege, je nachdem 

die Beförderung eine direkte oder indirefte ift, was an 
Medifamenten, Desinfeftionsmitteln und zugehörigen Ge: 
räthihaften mitzunehmen und in welcher Weife für deren 
Verwahrung Sorge zu tragen ift. 
859 Rückſichtlich des Schiffsraums fowie der Pro— 

biantirung und Ausrüftung find im Allgemeinen zwei 
Kinder unter zehn Jahren für Einen Paſſagier, Kinder 
unter einen Sahre, abgejehen von der für fie mitzuneh- 
menden Milch, gar nicht zu rechnen. 

60. Die Beſtimmungen der 88 45 Abf. 2 und 3, 
46 Abf. 2, 54 und 55 finden bei indirefter Beförderung 
mit Dampfihiffen Feine Anwendung. 

5: atlaung der Schiffe. 
61. Jedes Schiff, welches Auswanderer befördert, 

ſteht von dem Zeitpunkt feiner Anlegung für diefen Zweck, 
bon welcher der Erpedient dem Nahweilungsbureau fofort 
Anzeige zu machen hat, unter ſpezieller Auffiht der Be: 
ſichtiger. Diefelben find jederzeit an Bord des Schiffes 
und zu allen Räumen unweigerlic) zuzulafjen. 
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Den Befichtigern liegt es ferner ob, auch im Uebrigen 
die Tauglichkeit des Schiffes und feine vorſchriftsmäßige 
Einrichtung und Ausrüftung ($$ 30, 33—59), fowie die 
gehörige Unterbringung der Rafjagiere und ihrer Effekten 
zu überwachen. 

Zu diefem Zwed find Kapitän und Schiffsmannſchaft 
Ihuldig ihnen jede verlangte Auskunft zu ertheilen und 
ihnen die Ladebücher vorzuzeigen. 

$ 62. Der Hauptbefihtigung an Bord des Schiffes 
kann eine Unterfuhung des Proviants durch die Beſich— 
tiger am Lande voraufgehen. Die Hauptbefihtigung an 
Bord haben die Befichtiger erft vorzunehmen, wenn ſo— 
wohl der zu befichtigende Kroviant (wobei die Benennung der 
Artikel und das Nettogewicht auf den betreffenden Collis 
deutlich gemarft fein müfjen) fi) vollftändig an Bord 
befindet, wie auch die Arbeiten behufs Herrichtung von 
Schlafkojen, Abtheilungen, Hofpitälern 2c. gänzlich be— 
endigt find. Bei dieſer Hauptbefichtigung müſſen der Er- 
pedient und der Kapitän oder bevollmächtigte Vertreter 
derjelben zugegen fein. 

$ 63. Späteftens 12 Stunden vor der Hauptbefichti- 
gung tft den Befichtigern ein von dem Kapitän und dent 
Oberjteuermann und fall8 ein Broviantverwalter an Bord, 
aud) von diejen zu unterfchreibendes Verzeichniß der für 
die Pafjagiere, wie auch ein ebenſo zu uͤnterſchreibendes 
Verzeichniß der für die Schiffsmannſchaft an Bord be: 
findlichen Lebensmittel und fonftigen Ausrüftungsgegen- 
ſtände nad) gedrucdten, die einzelnen Gegenftände fpezifi- 
zirenden Formularen in zwiefächen Ausfertigungen ein: 
zureichen. Die Befichtiger haben ſich von der Nichtigkeit 
der Verzeichniffe thunlichſt jelbjt zu überzeugen, außerdem 
aber eine von dem Kapitän und dem Oberſteuermann, 
beziehungsweife auch den Proviantverwalter, an Eidesstatt 
ausgeftellte Deklaration des Inhalts fich ertheilen zu laffen: 

daß die Ausrüftungsgegenftände, welche in den über- 
gebenen Verzeichniſſen fpezifizirt worden, ihrer gewiljen- 
haften Weberzeugung nad) wirklich an Bord fich befinden; 

daß fie von diefen Gegenständen weder etwas don 
Bord bringen lafjen noch vor dem Antritt der Reife etwas 
verbrauchen oder verbrauchen lafjen wollen; 

daß andere Proviantgegenftände als die in dent Ber: 
zeichniſſe fpezifizirten fi) weder an Bord befinden noch 
vor Antritt der Neife an Bord gebracht werden follen; 

daß fie ein beglaubigtes Eremplar des gegenwärtigen 
Geſetzes und der auf Grund desfelben erlafienen Verord— 
nungen erhalten, von deren Borjchriften Kenntniß ges 
nommen haben, diefen Beitimmungen gewiffenhaft nad) 
leben zu wollen geloben und hinſichtlich aller aus den 
übernommenen Pflichten wider fie erwachſenen Anſprüche 
der Entſcheidung der Hamburgiichen Behörde ſich unter: 
werfen. 

$ 64. Nach Richtigbefund der Verzeihnifje und Ent- 
gegennahne der Deklaration ($ 63) haben die Bejichtiger 
die Verzeichnifje zu unterzeichnen, eine Ausfertigung von 
jedem den Kapitän zu übergeben, die andere aufzube- 
mahren und dem Erpedienten ein Befichtigungsatteit aus- 
zuftellen, in welchem bezeugt wird, daß den Vorſchriften 
der 88 30, 33—59 volljtändig genügt ift. 

4. Unterfuhung der Auswanderer dor der 
Einſchiffung. 

$ 65. Zum Zweck der Erhaltung der Geſundheit der 
Pafjagiere während der Reiſe und um dem Ausbruch 
epidemiſcher Krankheiten während derfelben thunlichit vor- 
zubeugen, haben alle Auswanderer, jowie alle übrigen 

. mit denjelben zufammenreijenden Zwifchendecdspafjagiere 
vor ihrer Einſchiffung ſich einer Unterfuhung durd den 
u oder dejjen Ajfiftenten ($ 3) zu unter- 
werfen. 

Stellt fi) bei der Unterfuhung heraus, daß ein Aus- 
wanderer an einer anſteckenden Krankheit leidet, welche 
durch Webertragung die Gefundheit der anderen Bafja- 
giere gefährden fann, fo ift derjelbe ſammt denjenigen, 
welche wegen ihrer Beziehungen zu ihm zur Verbreitung 
der Krankheit beitragen fönnten, zurüdzuhalten. 

Auch ſolche Auswanderer find zurüdzuhalten, die fo 
ſchwer, wenn auch nicht an einer anftecfenden Krankheit, 
erkrankt find, daß ihre Weiterreife mit augenjcheinlicher 
Lebenögefahr für fie oder mit Gefahr für ihre Umgebung 
verbunden fein würde. 
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Nachweife der ftattgehabten ärztlichen Inter 
fuhung wird der Befürderungsvertrag von dem unter- 
ſuchenden Arzt abgeftempelt. Su Ausnahmefällen tit den 
Yuswanderern ein Gefundheitspaß zu ertheilen. 

Die näheren Ausführungsbeſtimmungen über Heit und 

Ort der Interfuhung, über die Kontrolle derjelben, über 

die Unterbringung der Zurückgehaltenen und über die er- 
forderlihen Vorkehrungen zur Verhütung der Weiter: 
verbreitung von Krankheiten in den Logirhäufern für Aus- 
wanderer erläßt der Senat im VBerordnungswege. 

Zum 

6. Sorge für die Auswanderer während ber 
Reiſe. 

$ 69. Den Kapitän eines Auswandererſchiffes liegen 
die Folgenden Verpflichtungen ob: 

1. zu verhindern, daß nach erfolgter Befihtigung des 
Proviants gut befundene Vorräthe von Bord des Schiffes 
oder nicht befichtigte an Bord desſelben gebracht werden; 

I, während der Neife die größte Sorgfalt für gute 
Konſervirung des an Bord befindlichen Proviants aufzu- 
wenden und es namentlich zu verhindern, daß Gegen: 
itände, welche eine nachtheilige Wirkung auf deſſen Be— 
ihaffenheit äußern Eönnen, z. B. Petroleum oder Farbe, 
in den Proviantraum oder in dejjen Nähe gebracht werden; 

3. zu veranlafien, daß der mitgenommene Propiant 
den Bafjagieren gehörig zubereitet und in den vorſchrifts— 
mäßigen Nationen zugetheilt, im Falle einer etwa noth— 
wendig gewordenen Berringerung der lebteren aber ein 
desfallfiger, die Anaabe der Gründe enthaltender, vom 
Kapitän und dem Dberftenermann, beziehungsweife ven 
Proviantverwalter, zu unterzeichnender Vermerk jorort in 
das Sournal eingetragen werde; 
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5. die erforderliche Einrichtung, Reinigung, Lüftung, 
Desinfektion und Erleuchtung der für die Päſſagiere be- 
ſtimmten Räume, insbejondere eine tägliche Reinigung des 
Pafjagier- Zwilchendeds mit trocdenen Sande zu veran: 
lafjen und zu überwachen; 

BRUNO EEE ER ER: 
8. wenn Krankheiten unter den Bafjagieren ausbrechen, 

foweit irgend thunlich, beziehingsweile nach Anweiſung 
des Schhiffsarztes die erkrankten Perſonen von den gefunden 
zu trennen und namentlich dad Schlafen der Kranken und 
Sejunden in denjelben Schlafjtätten zu verhindern. Wenn 
auf See die Platze Der als Hoſpital an Bord abgetheilten 
Räume ($ 54) nicht ausreihen, um ſämmtliche Kranfe 
aufzunehmen, find die übrigen Kranken zunächſt in Die 
Dedhäufer, Falls jolhe vorhanden, ſonſt in den hinteren 
Raum des Zwiſchendecks, unter Entfernung der Gefunden 
aus dieſen Iheilen des Schiffes, zu legen. Es iſt mög- 
licht dafür zu forgen, daß es den Franken Bafjagieren 
nicht an Hinveichenden Bettzeug fehle; wenn felbiges nicht 
auf andere Weile anzufchaffen, iſt zur Heritellung des- 
jelben das an Bord befindlihe alte Segelzeug zu vder- 
wenden; 
9. bei Ausbruch einer epidenischen Krankheit an Bord 

falls das Schiff ih in der Nähe oder im Bereid) eines 
geeigneten Hafens befindet, denſelben anzulaufen, uͤm die 

erkrankten Bafjagiere unter dem Schuß des deutfchen Kon— 
juls zu landen und die fonft den Umftänden nad) erfor- 
verlihen Sanitäts-Maßregeln zu ergreifen. Entſprechend 
it auch zu verfahren, wenn in einen wegen Havarie au: 
gelaufenen ‚Nothhafen eine anſteckende Krankheit unter 
den Paffagieren ſich zeigt. Uebrigens hat der Kapitän 
jo lange er jelbjt in dem Hafen anwefend ift, aud) feiner: 

— für die kranken Paſſagiere, ins— 
— e nach Maßgabe vorſtehender Vorſchrift 8, zu 

10.- 13. 

LE, Verordnung, beiveffend Das Auswandererweſen. 
Bon 15. Mai 1887: 

ä SI Ausführung der $$ 2, 28, 33, 34, Al, 47,57, 58, 
> des Geſetzes, betreffend das Auswandererweſen vom 
a 1887 wird hierdurch verordnet, was folgt: 

Sa 
vr — „SS, 58 23 Geſetzes.) Schiffe, welche unlängſt 
Petroleum oder andere, den Schiffskörper infizivende La: 

Di a Be nd ia 1 Te ir nu 
{ of 

dung an Bord hatten, find nad) ihrer Entlöſchung zur 
Aufnahme von Auswanderern in der Weiſe gründlic zu 
reinigen, daß das Stauholz aus dem Schiffe entfernt und 
jodann ſämmtliche Yaderäume gehörig mit Schmierfeife 
oder Kaliauflöfung, falls nicht die Befichtiger eine andere 
Art der Neinigung vorjchreiben, ausgeiprigt und gewajhen 
werden; demmächit find behufs Austrocdnung ſaͤmmtliche 
Schiffsluken — mit in denfelben angebrachten Windſegeln 
oder fonftigen geeigneten VBentilationsvorrihtungen — 
mindeltens drei Tage lang offen zu halten. d 

$ 4. (Zu $ 34 des Gejeges.) Bon der Mitnahme auf 

Schiffen, welde mehr als 24 PBafjagiere befördern, find 

die nachfolgenden Ladungsartifel unbedingt auögejhlojjen: 

alle Sprengitoffe und erplodirenden Subjtanzen, namtentlic) 
Schieß und Oprengpulver, Nitroglyzerin (Eprengöl) und 

Nitroglyzerin enthaltende Präparate, insbejondere Dynas 

mit; Nitrozelluloſe, insbejondere Schießbaumwolle; alle 

Gemische, welche chlorfaure und pikrinfaure Salze ent- 

halten; Knallqueckſilber, Knallfilber und Die damit dar— 
geitellten Präparate, ferner Knochen, loſe oder ungepreßte 
Jumpen, wie aud) gepreßte aber ungewaſchene oder wicht 
gehörig getrocknete Lumpen. 

Ungereinigte Haare, friſche und geſalzene Häute, uns 
gewaſchene rohe Wolle, flüſſige Säuren, Zündhölzer dürfen. 
nur nach einer vor ihrer Verladung an die Behörde für 
das Auswandererweien gemachten Anzeige und nur unter 
der DVorausfegung mitgenommen werden, daß Die Be— 

fichtiger die fichere Verpackung und Verftauung diejer 

Artikel vorgängig protofollarifch Feititellen. Als ficher iſt 
die Verpackung und Verſtauung ungereinigter Haare, 
frifcher und gejalgener Häute, ungewaſchener roher Wolle 

und flüffiger Säuren nur dann zu erachten, wenn Die. 
Verladung unter Deck in einer vollfommenen Sfolirung 
von den Bafjagier-, Proviant- und Wirthihaftsräumen 
in fefter und dichtichließender Verpadung erfolgt. Für 
Zuündhölzer ift außerdem eine Umbüllung von ſtarkem 
Blech in einer Holzkiſte und genügend weite Entfernung 
von Keſſelraum zu fordern. — 

Die gleiche Anforderung gilt für die zur Schiffsaus— 
rüftung gehörenden Wtunitionen und Feuerwertsfürper. 

$5. (Bu $ 41 des Gefeßes.) Zur Aufbewahrung des 
mitzunehmenden Waſſers fünnen bei Segelſchiffen und 
auf Grund jpezieller Erlaubniß der Behörde für das Aus 
wandererwejen aud) bei Dampfichiffen ausgebrannte Fäſſer 
in eifernen Verband und zwar namentlich gereinigte Pal 
ölfäſſer oder Spritfäffer verwendet werden. Bi 

$ 6. (gu $ 47 des Geſetzes.) Das Schiff muß mit 
dem nöthigen 'Kochgeſchirr zur gleichzeitigen Herjtellung 
der Speifen für alle Rafjagiere, ferner mit dem zum Aus⸗ 
theilen der Speiſen erforderlichen Geſchirr, einer richti 
Mage und Gewichten verjehen fein. Yon den Kochtöp 
muß einer, welcher außer zum Wafjerfocden nur zur 
veitung von Thee und Kaffee benutzt werden darf, \ 

Blech oder Kupfer fein. Zwei der Töpfe find mit ein 
blehernen Aufſatz behufs Vereitung der Speijen durch 
die don unten auffteigenden Dämpfe zu verjehen. 

$ 7. (Zu $ 57 des Geſetzes) I. Bei der bite 
Beförderung ift außer den vorgejchriebenen Rationen 
die Schiffsmannfchaft (j. die von Genate am 12. März 
1884 veröffentlichte Speijetare, Geſetzſammlung XX, ©, 16), 
welche für die im $ 56 des Gefeßes, betreffend das Aus— 
wandererwefen, beſtimmte längſte Neifedauer an Bord ſe 
müſſen, an Proviant für jeden Kajüts- oder Zwiſcher 
dedspafjagier für je 10 Tage diefer längſten Reiſedau— 
wenigitens mitzunehnten: © 

Geſalzenes indfleifh....- - 1450 Gramm | 
2 5 Schweinefleiſch. 700 — 

3. Sejalzene Heringe..... +...» 3 Stüd 

4, MWeibbrot. . Mae Are 3600 Gramm 

DAUER — 300 — 

6. Rartoffeln friſche 4000 — 

7 Wetzenmehhh 720 
8Erbſe 
Bohnen ee 300 

10. ®raupen'.... 02 +7 — er. 
14.1 Neißın on ee 80 
12 Pflaumenn (ereere 180 
13 Sauerkohß ee 270 

N. 100 14. Syrup und Zucker, je — 
‚15, "Kaffee. 02.2.0 0 0 10. 2e5 



re ki Da Dr ur 2 20 Gramm 
} iq 1,70 Liter 
. Wajjer, falls ſich ein genügender 

DeitillivapparatanYBord befindet 20 Liter 
bei Ermangelung ein. ſolch Apparates das Doppelte 

19. Salz 120 Gramm 
Ferner an Speifen für Kranke und Kinder auf je 

hundert Bafjagiere: 

TA BR De VE A er 

Bei 3 Liter 
IE 1700 Gramm 

En ar 900 - 
1139: Ru 1700 5 
Berlaraupen lin le... 1700 7% 
Konpaifitte Miihr zn... ... 1000 - 

außerdem an folder Milch für jedes an Bord be: 
findlihe Kind im Alter unter 12 Monaten für 
jede 10 Tage 500 Granım, 

oder im Verhältnig mehr von anderweitig präparir- 
ter haltbarer Milch, wobei der Berechnung zu 
Grunde zu legen ift, daß ein Gewichtstheil Fon- 
denfirter Milch 5—6 Theilen nicht Fondenfirter 
Milch entjpricht. 

Wird ſtatt eines Theil des gefalzenen Nindfleifches 
gejalzenes oder geräuchertes Schweinefleiſch mitgenommen 
jo werden 375 & gejalzenes und 250 g geräuchertes 
Schweinefleiſch gleid 500 & Rindfleiſch gerechnet; jedoch 
darf keinenfalls mehr als die Hälfte des vorgejchriebenen 
Duantums Nindfleifch durch Schweinefleifch erjeßt werden. 
Etatt der Heringe kann den Paflagieren auch für je 
Einen Tag in der Woche Stoc- oder Klippfiſch verab— 
reicht werden, und zwar in dem Verhältniß von 500 & 
Stockfiſch ftatt zweier Heringe. Es iſt geftattet, einen 
eventuell von den Befichtigern feftzuftellenden Theil des 
vorgeſchriebenen gejalzenen Rindfleiſches durch friſches oder 
in Blechdoſen befindliches präparirtes Rindfleiſch oder auch 
durch andere frifche oder präparirte Fleifchforten von 

gleichem Gewicht zu erjeben. 
Für Reifen, deren längfte Dauer nach 8 56 auf SO 
Tage oder mehr anzunehmen, muß jtatt des fünften Theiles 
des porgejchriebenen gejalzenen Nindfleifches präparirtes 
Rind⸗ oder Hammelfleiih in Blechdofen mitgenommen 
‚werden. Bon diejem präparirten Fleiiche muß, ſoweit der 
Borrath reicht, Schon von Beginn der Reife an mindeftens 
einmal in der Woche eine volle Tagesration ftatt geſal— 
genen Aindfleifches gegeben werden. Ferner müſſen auf 
dieſen Keifen für jeden Pafjagier 660 & Eitronenjaft oder 
= g kriftallifirte Gitronenfäure und 600 & Zucker mit- 
genommen werden zur Bereitung von Limonade, welche, 
jobald und jolange das Schiff fich ſüdlicher als der 40. 
Grad nördlicher Breite befindet, den Paſſagieren mindeftens 
zweimal die Woche als Getränk verabreicht werden muß. 
Für den Anfang der Reife kann friſches Schwarzbrot, 
Bi nicht mehr als 5000 & für jeden Paſſagier, ftatt 
einer gleichen Quantität Weißbrot mitgenommen werden. 
Wünſchen einzelne Paſſagiere auf der Reiſe hartes Schwarz 
brot zu erhalten, jo Fann für dieje, ftatt der vorfchrifte— 
mäßigen Quantität Weißbrot, eine gleiche Quantität hartes 
Schwarzbrot mitgenommen werden, jedoch müſſen dann 
die betreffenden Rafjagiere ſich ausdrücklich damit ein- 
verſtanden erklären. 
— Das angeordnete Duantum Butter darf auf die Hälfte 
reduzirt werden, wenn ftatt defjen ein gleiches Quantum 
Schmalz oder für je 3000 & Butter 5000 & geräucherten 
Speds mitgenommen werden. Kerner Fann, aber nur 
falls die Pafjagiere einwilligen, insbefondere bei Schiffen, 
welche nad) einem ſüdlich gelegenen Hafen beftinmmt find, 
das vorſchriftsmäßige Quantum Butter um ein Drittheil 
1000 werden, wenn jtatt dejjen für je 3060 & Butter 
4000 g füße, gute Marmelade mitgenommen werden. In 
llen diefen Fällen ift jedod der Kapitän durch die De- 

ſichtiger darauf hinzuweijen, daß der Buttervorrath zuerit 
ER werden muB. Saure Marmelade darf nur außer 

er 
w 
en zur Berbefjerung des Getränfs mitgenommen 

erden. 
_ Statt des unter 6 aufgeführten Quantums friſcher 
Kartoffeln oder eines Theiles derſelben dürfen getrocknete 
Dber gepreßte Kartoffeln mitgenommen werden, wobei 20 g 

er letzteren gleich 1008 friſcher Kartoffeln zu rechnen find. 
Bezüglich der unter 7—13 aufgeführten Artikel jteht 

im Ermefjen der Befichtiger, wenn ihnen Solches nad) 
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Lage der Umftände zweckmäßig erfcheint, unerhebliche Ver- 
vingerungen einzelner Artikel zu Gunften anderer, welche 
in Berhältniß zu vermehren find, zu geſtatten. Won den 
Semüjen ald: Kohl, Nüben, Wurzeln u. f. w. darf der 
dritte Theil in gepreßten oder getrodineten Yuftande und 
zwar ftatt je 100 & frifchen Gemüſes 10 & gepreftes oder 
getrodnetes, mitgenommen werden. 

Befinden ſich unter den PBafjagieren Kinder im Alter 
von 1 bis 6 Sahren, fo muß, und zwar außer dem unter 
20—25 aufgeführten Broviant für jede 10 Tage der läng- 
jten Neifedauer für jedes Kind im obigen Alter 600 
Hafergrüße und 500 & Zuder mitgenommten werden, wo- 
gegen es zuläffig ijt, für jedes Diefer Kinder ein Quantum 
von 700 g Erbjen und 350 g Bohnen und Sauerkohl 
wegzulafjen. 

Der Kod), beziehungsweife die Köche, find zu ver- 
pflihten, von den mitzunehmenden Kinderjpeifen täglich 
das erforderliche Quantum für die am Bord befindlichen 
Kinder zu bereiten und der Krankenwärter ($ 55, 2 des 
Geſetzes, betreffend das Auswandererweien), dieſe Speifen 
gehörig an die Kinder zu vertheilen. 

Falls ein Eisfeller an Bord, kann ftatt haltbarer 
Milk (Nr. 25) friihe Milch, jedoch im Verhältniß mehr 
mitgenommen werden. 

Das mitzunehmende Waffer (Nr. 18) muß aehörig ab- 
gelagert fein; bei der Ausfahrt von Hamburg ift filtrirtes 
Elbwajjer mitzunehmen, 

Ferner müfjen mitgenommen werden: Bejen, das 
nöthige Quantum Nüböl oder Lichte für Erleuchtung des 
Zwiſchendecks; auf Segelfhiffen au an Feuerung zum 
Kochen für hundert Bafjagiere für je 10 Tage 10 Doppel- 
Heltoliter Steinfohlen und 1,5 cbm Holz; für mehr 
Paſſagiere im Verhältniß mehr. 

I. Jedes Schiff, welches Auswanderer und andere 
Pafjagiere nad einer der folgenden sub a und b be 
zeichneten Gegenden, befördert, muß mit hinreichender 
Ausrüſtung und PBroviantirung, für die Schiffsmannſchaft 
und Die Bafjagiere verfehen ſein. 

An Proviant ift, außer den Nationen für die Schiffs- 
mannſchaft, für jeden Kajüts- oder Zwijchendedspafjagier 
mindejtens mitzunehnten: 

a. BD. 

nad) einem Hafen | nach einen ande— 

En a N ven europäiſchen 
nach eo Hafen auberhalb 

eh & er, ar J sat zam atlan— 

tiſchen Ozean 
engliſchen Kanal | (Länzfte Reiſe— 
ae RE | dauer angenam- 
men 5 Tage). men 8 Tage). 

BE NOTeH 204.0 840 er 1340 gr 
2. Öefalzene Heringe ... 5 Stück 7 Stüd 
De ernbrolge u .> 1800 gr 2880 gr 
u I rg 150 , 240 „ 
Be rlorein. ...0..: 3000 „, 4200 „ 
eBehenmehl .. .....- 360 „ Dia 
7. Erbjen und Bohnen, je 200; Dal, 
8. Graupen und eis, je. 200 „ 320, 
J 80 „ 

il BT Ir 16% 
11. Waſſer, falls fich ein ge— 

nügender Deitillirap- 
parat an Bord befindet 10 Liter 16 Liter 
bei Ermangelung eines 
jolhen Apparates.. . ann“ B2re 

Saal Kae 60 gr 96 gr 
Außerdem fürjedes Kind 
von 1 bis 6 Jahren: 

BES DREENBUBE 0. 300 „ 420 „ 
J 250 „ 350 „ 
15. Für jedes Kind unter 1 

Bahr Fondenfirte Milch 20 400 „ 

Für die Schiffsmannſchaft find mindeftens dieſelben 
Nationen wie für die Bafjagiere mitzunehmen, wenn nicht 
die Geſetze des Heimathlandes, welchen das Schiff an- 
gehört, ein Mehreres gewähren. 
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Außer den täglichen regelmäßigen Mahlzeiten ($ 57, 
3 des Geſetzes betreffend das Auswandererwejen) iſt jedem 
Paſſagier kurz vor den Verlaſſen des Schiffes in Zwiſchen— 
hafen, ohne Rückſicht auf die Tageszeit, eine zur vollen 
Gättigung genügende Mahlzeit mit 250 & Fleifch oder 
2 Heringen für denjenigen Baffagier, der fein Fleifch ißt, 
zu verabreichen. 

Das mitzunehnende Waſſer (Nr. 11) muß gehörig ab- 
gelagert jein; bei der Ausfahrt von Hamburg ift filtvirtes 
Elbwaſſer mitzunehmen. 

Ferner muß das nöthige Beleuchtungs- und Feuerungs— 
— jowie der ſonſtige Reiſebedarf mitgenomnten 
werden. 

8 8. (Zu $ 58 des Gejebes.) An Bord eines jeden 
Auswandererichiffes müfjen fi außer 10 kg rohe Karbol- 
fäure, zum Reinigen des Zwifchendeds, die in dem An— 
hange verzeichneten Medikamente und Geräthichaften be: 
finden, welche in Ermangelung einer bejonderen Schiffe: 
apothefe in einen nach Anweifung des Unterfuchungs- 
arztes herzuftellenden, verſchließbaren, Börter und Schieb- 
laden enthaltenden Schranke aufzubewahren find. 

$9 (Zu $ 65 des Gefeßes.) Die ärztliche Unter: 
ſuchung der Auswanderer und der mit denfelben zuſammen— 
reiſenden Zwiſchendecks-Paſſagiere hat bei der Einfchiffung 
in einem geeigneten, von den Erpedienten anzumeijenden, 
am Einjhiffungsplaße oder im dejjen unmittelbarer Nähe 
belegenen Lofale jtattzufinden. Cine Unterfuhung ver 
Paſſagiere an Bord ift, abgefehen von einer nachträglichen 
Reviſion von bereits am Lande unterfuchten Perjonen, 
unzuläffig. 

Heit und Dit der Unterfuhung, der Einfchiffung und 
des Abgangs des Schiffes hat der Erpedient dem Nach— 
weifungsbureau zeitig anzugeben. Die Einſchiffung der 
Zwiſchendecks-Paſſaglere hat getrennt von den Kajüte- 
pafjagieren ftattzufinden. Sofort nad) Aufnahme ſämmt— 
licher Paſſagiere hat der Abgang des Schiffes, zu dev an- 
gezeigten Stunde, zu geichehen. 
„Wenn anſcheinend mit anſteckenden oder fonft erheb: 
lichen Krankheiten behaftete Berfonen in den Auswanderer: 
Logirhäufern oder anderen Gajfthäufern aufgenommen 
werben, oder wein Dafelbjt aufgenommene oder zum Haus: 
Itande des Wirthes gehörende Berfonen an ſolchen Krank: 
heiten erfranfen, fo hat der Inhaber des Logirhaufes in 
jedem vorkommenden Falle hiervon unverzüglich dem Nach— 
weilungsbureau beziehungsweie der Polizei- Behörde An- 
zeige zu machen. 

Bei Ausbrucd gefährlicher Epidemien hat der Arzt fo- 
fort an das Medizinalbureau zu berichten. 

. Die Erkrankten find in einem Kranfenhaufe, die zu 
rücbleibenden Angehörigen und die wegen Verdachts der 
Anſteckung Zurückgehalkenen, anderweitig in geeigneter 
Weiſe, nöthigenfalls unter Vermittelung der Polizei— 
an — 

$ 10. ieje Verordnung tritt gleichzeitig mit dem 
Geſetz, betreffend das — ee. Sanuar 
— — I in Wirkjamfeit. 

»egeden in der Berfammlung des Senats Hamburg 5 DES: ' ' 
den 13. Mai 1887. (Schluß folgt.) 

Rt ehtfpred ung. 

Die von den verpflichteten Fleiſchbeſchauern in Ober: N Verzeihniffe über die beſchauten 
SMclachtthiere find öffentliche Regiſter im Si 
ee ffentliche Negifter im Sinne deg 

Urtheil des Reichsgerichts vom 26. & i 3 3 26. Januar 1888 gegen N. 
e (Landgericht München IT.) u 
Aus den Gründen (nad) „Entſcheidungen des Reichs— gerihts in Strafſachen“ Bd. Ka 8 16): PR 
Der. erite Nichter ift bei Beantwortung der Kr 3 er Frage, ob die bon ent verpflichteten Kleifchbeihauern in AR geführten Serzeichniffe Über die beſchauten Schlachtthiere öffentliche Regiſter im Sinne des $ 348 Str.-6.-9.8 jeien, im allgemeinen von richtigen Nechtögrundfäßen ausgegangen, indem er annimmt, daß das Merkmal der Deffentlichfeit nur bei ſolchen Urkunden gegeben ſei, welche die Allgemeinheit der Art beſtimmt jind, daß fie die Möglichkeit gewähren, als Beweismittel für und gegen 

jedermann zu dienen und aus allgemeinen Nückfichten der 
ftaatlihen Wohlfahrt vechtlicy erhebliche Thatſachen au— 
thentifch feitzuftellen, 

vergl. Urtheil des Neichögerichte® vom 28. Dezember 
1879, Rechtſprechung Bd. 1 ©. 167, | 

während folde Bücher und Regiſter, welche von einem 
Beamten nicht um dieſer objektiven Beweiskraft willen, 
fondern nur zu dem Zwece geführt werden, den Beamten 
jelbft zu Eontrolliren und nöthigenfall® gegen ihn jelbit 
Beweis zu machen, nicht zu den öffentlichen geredjnet 
werden fünnen. Allein er irrt gleihwohl im Rechte und 
verfennt insbejondere Sinn und Tragweite der von der 
Jtegierung von Dberbayern erlaffenen oberpolizeilichen 
Vorſchriften über Fleiſchbeſchau vom 2. Runi 1862, 

vergl. Kreisamtsblatt für Oberbayern ©. 1127 flg., 
wenn er die hier fraglichen Verzeichnifie lediglich als zur. 
Kontrolle der Fleiſchbeſchauer beſtimmt anfieht. 3 

Die Fleifhbeihau wurde in Bayern von jeher als 
Zweig der Landespolizei betrachtet, die Dberauflicht über 
diefelbe aber mit jener über die Bejichaffenheit der Lebens: 
mittel überhaupt ſchon durd die Formationsverordnung 
von 17. Dezember 1825 (Reg.Bl. ©. 1049) den Kreis— 
regierungen, Kammern des Inneren, übertragen. Sn 
Anſchluſſe an dieſe Organijation ftellte das Polizeiſtraf— 
geſetzbuch vom 10. November 1861 in Art. 131 Ziff. 1 
unter dem Marginale „Uebertretungen gejundheitspolizeis 
licher Vorſchriften in Bezug auf Nahrungsmittel und 
fonjtige Gebrauchsgegenftände” denjenigen unter Strafe, 
welher „den ober- oder ortspoligeilichen Vorſchriften 
über Beſchau des zur menjchlichen Nahrung beitimmten 
Viehes dor oder nad) der Schlahtung zumwiderhandelt”. 
Diefe Geſetzesvorſchrift ging wörtlid als Art. 74 Ziff. I 
in das BVolizeiitvafgefebbud von 26 Dezember 1871 über 
und unterliegt es deshalb, wie im Hinblide auf Art. 159° 
Abi. 2 des Polizeiftrafgejeßbuches Feinem Bedenken, daß 
die zu Art. 131 deö früheren Gefeges erlaffenen ober- wie 
ortspolizeilihen Borfchriften unverändert in Kraft be 
itehen. Daraus, daß das Gejeß ober- und ortöpolizeiliche 
Vorſchriften in gleicher Weile vorbehält, erklärt ſich ſehr 
leicht, daß Die Negierung bon Oberbayern in den ober- 
polizeilichen Borfehriften dont 2. Juni 1862 Anordnungen 
darüber, ob Fleiſchbeſchauverzeichniſſe zu führen feten, 
nicht jelbit erließ, jondern jolche, wenn aud abweichend 
bon anderen SKreiöregierungen, den Drtöpolizeibehörden 
anheintftellte, wobei ebenfowohl Bedenfen darüber, ob — 
Anordnung nad den lokalen Verhältniſſen in einzelnen 
Drten Oberbayerns überall nöthig, als darüber, ob fie 
nad diefen Verhältniffen und im Hinblide auf die vor— 
handenen PBerjönlicyfeiten überall durchführbar fei, von 
Einfluß gewefen fein mögen. Darüber kann fein Zweifel 
beitehen, daß da, wo die Führung der VBerzeichnifje oder 
anderer über die Fleiſchbeſchau auszuftellender Urkunden, 

vergl. 3.8. für Mittelfranken: Entſch. des Oberlandes- 
gerichtes München Bd. 2 ©. 451, Fi 

jei es Durch oberpolizeilihe Borfehrift von der Kreise 
regierung, jei es ortöpoligeilic) von der Gemeindebehörde 
angeordnet it, die bezüglichen Anordnungen den Charakter 
vollgültiger, in Vollzug eines Geſetzes erlafjener gejund« 
heitspolizeilicher VBorjchriften haben, daß daher der erite 
Richter mit Unrecht den öffentlich:rechtlichen Charakter der 
hier von der Gemeindebehörde angeordneten VBerzeihniffe 
Ihon um deswillen für beeinträchtigt hält, weil diefelben 
nit von der Sreisvegierung direft angeordnet, fondern 
in das Ermefjen der Ortspolizeibehörden gejtellt find. 
Daraus, daß dieſe Verzeichniffe möglicherweife in einem 
Regierungsbezirke nicht überall geführt werden, kann nit 
gefolgert werden, daß dies da, wo fie geführt en 
nicht im öffentlichen Sntereffe gefchehe und daß fie nit 
den Zweck hätten, jedem Dritten gegenüber und für die: 
Allgemeinheit beweisbehelfliche Urkunden zu jchaffen. Das 
Moment der Deffentlichkeit und dev Yeltimmung für die 
Allgemeinheit ift bei öffentlichen Urfunden nicht derartig 
unbegrenzt aufzufaffen, daß jede öffentliche Urfunde von 
vornherein für jedermann beftimmt wäre — anfonft die zahl⸗ 
reihen unbeftritten öffentlichen Urkunden, welche zunächſt bes 
ſtimmt find, den Eingelinterefjen des Publifums zu dienen, 
wie die von: Notar errichtete Vertragsurfuude, das von 
einem öffentlichen Beamten ausgeftellte Sparkaſſenbuch, 
die Quittung der Gteuerbehörde 2c., Feine öffentlichen Ur— 
funden fein Fönnten, vielmehr genügt es, daß ihre Er 



} 

2 

richtung oder Heritellung unter öffentlicher Autorität fie 
dafür geeignet und bejtimmt evicheinen läßt, gegebenen 
Eras und im Nahnten der Verhältniffe, auf welche fie 

i ch bezieht, nicht nur für und gegen den Ausſteller, ſon— 
dern gegen jeden Dritten für die in ihr konſtatirten That— 
ſachen Beweis zu erbringen. 
Auch aus einem anderen Geſichtspunkte ſcheint der 
Umftand, daß die Kreisregierung es von lokalen Verhält— 

niſſen abhängig machte, ob ſolche Verzeichniſſe zu führen 
ſeien, mehr für, als gegen ihre Beſtimmung als öffent— 
liche Beweisurfunden zu ſprechen. Denn follten jie ledig: 
lich die dienftlihe Beauffichtigung und Kontrolle der 
Fleiſchbeſchauer bezwecken, jo wäre in der That nicht ab- 

Be u u 

zuſehen, warum die einzelnen Angehörigen diejer Be: 
amtenfategorie an verjchtedenen Drten verichteden behan— 
delt und nicht alle denſelben dienftlihen Kontrollmaß: 
regeln unterftellt werden ſollten. Db dagegen die Der- 
ftellung eines urkundlichen Nachweifes über Vornahme 
der Fleifhbefhau und die bei derjelben gemachten Wahr: 
nehmungen im Intereſſe aller bei diejer Maßregel Be- 
theiligten — Behörden wie Privaten — geboten jei, 

darüber kann je nad) den örtlichen Verhältniſſen, insbe— 

- Beitandtheil 
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fondere der größeren oder geringeren Häufigfeit Des 
Schlachtens, deſſen herkömmlicher Beſchränkung auf den 
Hausbedarf oder zum Zwecke des Verkaufes, wie aus 
fonftigen Gründen, eine verichiedene Auffaffung möglich 
und deshalb aud) eine verſchiedene Behandlung der Frage 
en oder anderen Drte zuläflig und zwedmäßig er- 

einen. 
Daß den KRleifhbeichauverzeichniffen auch in Ober— 

bayern eine allgemeinere Beitimmung als die der dienſt— 
lihen Kontrolle der Fleiſchbeſchauer zukommt, ergiebt ſich 
überhaupt aus dem Inhalte der nad) $ 8 der oberpolizei- 
lihen Vorschriften von: 8. Juni 1862 einen integrirenden 

derjelben bildenden Snftruftion für Die 
Fleiſchbeſchauer. Inter Abſchnitt VI ade heißt es: „Wo 

ührung eines Werzeichnijies über die bejchauten 
Schlachtthiere angeordnet wird, iſt dafjelbe nach anliegen- 
dem Formular zu führen, in dafjelbe jede Schlahtung 
mit Angabe der Qualität des Fleiſches und etwaigen 

beſonderen Wahrnehmungen einzutragen und hat auf 
Berlangen der Bolizeiorgane die Vorlage zur Einficht zu 

geſchehen.“ Das angeführte Formular fordert Eintrag 
einer laufenden Nummer, des Sahres, Monates und 
Tages der Schladhtung, Name, Wohnort und Haus: 
nummer des Schlachtenden, Bezeichnung des Thieres und 
der Dualität des Fleifches unter Eintheilung in drei 

Qualitäten und eine Rubrik für Bemerkungen, jpeziell 
über Wahrnehmungen bei Fleiich dritter Qualität. Diefe 
Anordnungen ftimmen im wefentlihen mit den unter dem 

25. Sanuar 1881 erlajjenen Vorjchriften über Führung 
der Fleiſchbeſchauverzeichniſſe in Dberfranfen überein, be 

züglich deren das Reichsgericht jchon in dem vom eriten 
tihter angezogenen Urtheile vom 22. Dftober 1883*) aus: 

geführt hat, daß und warum fie als öffentliche Urkunden 
anzujehen find. Die einzige erhebliche Abweichung it 
die, daß die Negierung don Oberfranken in ihren fajt 
ne Sahrzehnte fpäter erlafjenen Vorſchriften, wohl mit 
enußung der inzwifhen gemachten Erfahrungen, an— 

‚ordnete, daß in die Fleifchbejchauverzeichniffe auch Die 
auf Grund der gemachten Wahrnehmungen von den 
Fleiſchbeſchauern getroffenen amtlichen Anordnungen und 

der Nachweis ihrer Eröffnung an etwaige Bejchwerde- 
‚führer eingetragen und jo eine verläffige Grundlage für 
die Entſcheidung in der Bejchwerdeinftang gejchaffen 
werde. Allein troß Wegfalles diefer auf das Bejchwerde- 
verfahren berechneten Anordnungen fünnen aud) die ober 
bayeriichen Negifter nad) dem angeführten Snhalte immer: 

hin als erhebliche Beweismittel über Zeit, Ort und Er- 
5 — der Beſchau, wie die bei derſelben gemachten 

ahınehmungen gelten, die aud im alle einer Be- 
Ihwerde an die höhere Inſtanz wenigjtend über dieſe 
Montente nicht minder zur Grundlage der Entſcheidung 
dienen fünnten, als die allerdings noch weiteres Beweis— 
material enthaltenden VBerzeichnifje in Dberfranfen. Die 
Beſtimmung der Verzeichnifje für Zwede, wie der eben- 
erwähnte, ergiebt fich fchon aus der Anordnung, daß die- 
felben auf Berlangen den Polizeiorganen ohne jedwede 

*) Vergl. Entſch. des R-⸗G.'s in Strafj. 82.9 ©. 139. 
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Einſchränkung zur Einfiht vorgelegt werden müfjen. 
Würde es fih nur um SKontrollregifter zur dienstlichen 
Ueberwachung der Fleiſchbeſchauer Handeln, fo würde un- 
ash nur die Vorlage an die dienftlichen Vorge— 
eßten, nicht aber an jümmtliche Polizeiorgane, die fie 
verlangen, auch wenn jie feinerlei Dienftaufjicht über die 
Fleiſchbeſchauer zu führen haben, angeordnet fein. Die 
unbejchräntte Verpflichtung der Fleiſchbeſchauer zur Vor— 
lage ihrer Verzeichniſſe an jedes Polizeiorgan fpricht da- 
für, daß es fi) hier um Beweismittel für Zwecke der 
Sanitätöpolizei handelt. Diejelben bieten auch eine 
wichtige Garantie dafür, daß die fanitätspolizeilichen 
Vorſchriften über Fleiſchbeſchau nicht nur von den Fleiſfch— 
beſchauern, fondern auch von den betheiligten Privatper- 
jonen beobachtet werden, da dieſe nur durch den Eintrag 
in das PVerzeichniß jeden Augenblick nachzuweifen ver: 
mögen, daß und wann fie die vorgefchriebene Fleifchbe- 
hau vornehmen ließen, und welches deren Ergebniß war. 

Auch find diefe Berzeichnifje wenigitens mittelbar dazu 
geeignet, die Kontrolle dev Maßregeln zu erleichtern, 
welche von den Behörden zur Verhütung des Einführen 
oder Verbreitens von Viehſeuchen angeordnet werden, fo- 
wie zur Verhütung und Berfolgung von Zuwiderhand- 
lungen gegen das Gejeß von 12. Mai 1879, betreffend 
den Berfehr mit Nahrungsmitteln 2c., beizutragen. 

Kongreſſe, Mechandlungen geſetzgebender 
Körperſchaften, Hereine :c. 

Auf dem XVI. deutfhen Merztetage zu Bonn 
am 17. September 1888 wurden auf Vorjchlag einer be- 
huf3 Negelung des Geheimmtittelwefens durch 
Reichsgeſetz zufammengetretenen Kommiſſion folgende 
Thejen en bloe angenommten: 

„I. Das öffentlihe Ankündigen und Anpreifen von 
jog. Geheimmitteln ift, auch wenn deren angebliche Zus 
fammtenjeßung befannt gegeben ift, zu verbieten. — 2. Der 
Berfauf jog. Geheimmittel außerhalb der Apotheken 
follte noch vollftändiger eingefchränft werden, als es bis- 
ber durch die Faiferliche Verordnung vom 4. Januar 1875 
geſchehen ift. — 3. Es find unzweideutige gefebliche Be— 
ftimmungen nothwendig, welche verhüten, daß dev Geheim- 
mittelhandel in den Apotheken uneingeſchränkt im Wege 
des Handverfaufs fih breit madt. — 4. Es ift noth- 
wendig, dieſe Beftimmungen aud auf den Großhandel 
mit fog. Geheimmitteln auszudehnen.” 

In Frankreich hat in letzter Zeit die Frage nad) 
der Zuläſſigkeit des Gypſens der Weine wiederholt 
den Gegenitand eingehender Grörterungen gebildet, — 
Im Auftrage der Negierung find ſ. 3. an der „Ecole 
nationale d’agrieulture* au Montpellier Unterfuchungen ans 
geftellt worden, deren Ergebnifje der Direktor der Anſtalt 
G. For, in feinem an den Miniſter für Landwirthſchaft 
eritatteten Bericht vom 20. Mai 1887 in folgenden Sätzen 
zufammtenfaßte: 

CONCLUSIONS. 

Des faits qui viennent d’etre exposes dans le present 
Rapport, il resulte: 

1° Que les vins plätres dans le midi de la France 
renferment une quantit& moyeune de potasse d’environ 
3 gram. par litre, avec des maxima s’elevant à 48r, 86 
pour certains vins fortement colores, destines au coupage; 

2° Que des vins non plätres renferment, dans certaines 
eirconstances, des quantites notables de sulfate de potasse 
qui s’el&vent jusqwä 18r, 6. 

Le sulfate de potasse ne saurait done ötre considere 
comme une matiere etrangere au vin naturel: 

3° Que le plätrage est une pratique utile à la prepa- 
ration des vins dans une grande partie de la region me- 
diterraneenne, et indispensable, certaines anndes, en cer- 

taines localites; les depositions des Corps competents et 
le resultat des recherches scientifiques eoncordent pour 
etablir ce fait: 

4% Que l’experience directe, pratigude comparativement, 
montre que l’ingestion de 4 gram. de sulfate de potasse 
par jour, sous forme de vin plätre, est sans danger pen- 
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dant un mois et probablement d’une maniere indefinie, 

puisque la totalitE du sulfate de potasse ingerce est eli- 
minde au fur et a mesure par les reins. 

En presence de ces resultats, il me semble que votre 
Administration, qui est appelde à sauvegarder les interets 
de la viticultnre, est en droit de demander aux Departe- 
ments de la Justice et du Commerce d’etendre jusqu'à 
4 gram. par litre la tolerance au point de vue du sultate 
de potasse renferme dans les vins. 

On accorderait ainsi à la pratique une marge suffisante 
pour obtenir tous les effets desirables du plätrage, sans 
ötre exposde A depasser les limites legales, par suite des 
erreurs de dosage inherentes aux op£rations agricoles. Ce 
resultat serait obtenu sans qu'il y eüt cependant danger 
au point de vue de la sant& publique. u 

Dagegen hat 9. Marty der Academie de medeeine, 
welche auf Veranlaffung des franzöfiihen Handelsmini— 
fters von Neuem mit der Sache befaßt war, in den 
Situngen von 5. und 12. Suni 1888, einen Bericht er- 
ftattet, der int Gegenſatze zu den oben angeführten, zu 
folgenden Schlüfjen gelangt: 

CONCLUSIONS. i 
1° Les documents relatifs à l’enqu6te faite à l’Ecole 

nationale d’agrieulture de Montpellier ne paraissent pas à 
notre commission de nature à infirmer les resultats de 
Venquöte générale ordonnee en 1884 par le ministre du 
commerce. 

2° Les renseignements et les faits analyses dans le 
preseht rapport demontrent que le plätrage exagéré exerce 
sur la sante publique une influence fächeuse. 

3° Se placant au point de vue exclusif de l'hygiène, 
la commission ne peut approuver en prineipe le plätrage 
des vins. 

4° Cependant, preoccupes des necessites de la pro- 
duction et du commerce, et tenant surtout compte de l’in- 
teret des consommateurs, qu'il serait imprudent, par une 
mesure trop absolue, de priver, dans certaines annees, de 
vins que, seul jusqu’ä ce jour, le plätrage modere parait 
propre à conserver. 

5° Gonsiderant que, si le sulfate de potasse se ren- 
eontre normalement dans les vins purs, il n'y existe ja- 
mais dans une proportion superieure A Six deeigrammes 
par litre, ainsi que l’analyse permet de le constater; 

Quil n’est pas elairement demontre que, jusqu’ä la 
dose de deux grammes par litre de vin, le sulfate de 
potasse, introduit par le plätrage, ait une action nuisible 
sur la sante: mais quil est indispensable de fixer la 
limite maxima du sulfate de potasse qui peut, sans danger 
sensible, &tre introduit dans le vin par le plätrage; 

Emet l’avis: 
Que la presence du sulfate de potasse dans le vin de 

commerce, quelle qu’en soit l’origine, ne doit &tre toldree 
que jusqu’ä la limite maxima de deux grammes par litre. 

En outre, la commission exprime le veu que la cir- 
eulaire de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, 
en date du 27 jwillet 1880, regoive une application effec- 
tive. (Vergl. Veröffentl. 1887. ©. 557.) 

Die Akademie ift den Ausführungen beigetreten und 
hat am 10. Zuli d. J. einſtimmig bejchlofien: 

1° La presence du sulfate de potasse dans les vins 
du commerce, quelle qu’en soit l’origine, ne droit &tre 
toleree que jJusqu’a & la limite maxima 2 grammes par litre. 

2 Il ya lieu que la cireulaire de M. le garde des 
sceaux, ministre de la Justice, en date du 27 juillet 1880, 
regolve une application effective. 
Die Ausführung der Verordnung vom 27. Zuli 1880 
iſt inzwilchen wieder vertagt worden, wie aus folgender 
Mittheilung des „Moniteur vinicole“ vom 31. Zuli d. &. 
©. 238 hervorgeht: * nn 

„A la suite de ces demarches, le garde des sceaux 
vient d’adresser aux procureurs gendraux des instructions 
pour proroger dun an, à dater du ler septembre 1888 les eireulaires de 1880 et de 1886 (Vgl. Beröffentl. 1986, 
©. 705) sur le plätrage des vins.“ 

Das „Comite consultatif d’hygiene publique 
de France“ hat nach einer Mittheilung des „Monit. vinie.“ 
vom 28. Auguft d. 3. ©. 270, in feiner Sitzung vom 
15. Auguft d. J. bezüglich der Nerwendung des Sackha- 
rins bei Nahrungsmitteln beſchloſſen, dem Minifter 
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für Handel und Gewerbe nachſtehendes Gutach 
zulegen: i J 

Jo La saccharine n'est pas un aliment et ne peut pas 
remplacer le sucre; ur 

3° D’emploi, dans l’alimentation, de la saccharine ou 
des preparations saecharindes suspend ou retarde les trans- 
formations des substances amylacees ou albumineuses dans 
le tube digestif ; 

3° Ces preparations ont done pour effet de troubler 
profond&ment les fonctions digestives. Elles sont de nature 
à multiplier le nombre des affeetions designees sous le nom 
de dyspepsie; 

4° 1’emploi de la saccharine est encore trop recent pour 
que les consdquenees d’une alimentation dans laquelle en- 
trerait journellement de la saecharine puissent ötre toutes 
bien determinees; mais, des maintenant, il est etabli que 
son usage a sur la digestion une influence nuisible, et nous 
sommes en droit de conclure que la saccharine et ses 
diverses pröparations doivent £tre proserites de l’alimen- 
tation. * 

Mermifihtes. R 

Der Niederrheinifhe Verein für Öffentlide 
Bejundheitspflege wünfcht auf den Wege des Preis- 
ausfhreibens eine größere Zahl von Aufjägen über 
Segenftände der Gejundheitspflege zu erhalten, welche ſich 
als Leſeſtücke für deutihe Volksſchulleſebücher 
eignen. Dieje Aufſätze müfjen: 3 

1. dem Findlichen Fafjungsvermögen der Schulkinder 
im Lebenalter S-14 Sahren angepaßt und 

2. fur jein, d. h. den Umfang von 2, höchſtens 3 
Drucfeiten (Octav — 10 /,:17 em — bei deutlich 
großer Drudichrift) nicht überfteigen, 1 
der Anhalt der Aufſätze ſoll ſich auf die Geſund— 
heitspflege des einzelnen Menfchen und des Hauſes, 
jowie auch auf die öffentliche Gejundheitspflege be— 
ziehen. ni 

Es jollen bis zu 30 Aufſätze belohnt werden und zwar 
jeder Aufiaß mit 30 Mark. ; 

Die Aufſätze find bis zum 1. Sanuar 1889 an 
Secretair des Vereins, Herrn Sanitätsrath Dr. Ten 
Köln, koſtenfrei einzufenden. Br 

© 

Die Direktion der nieder-Öfterreihifhen Landes 
Sebär- und Findelanftalt veröffentlicht wiederum 
Veberjichtstabelle der in den letzten drei Sahren in 
Tandes - Findelanftalt aufgenommenen Kinder und d 
Sterblichkeit (vgl. VBeröffentl. 1887. ©. 143). Sm Jah 
1887 wurden 7006 Kinder aufgenommen,‘ von denen 
lebenöunfähig, S14 lebend- und körperſchwach waren. 
jtarben in Ganzen 3726 Kinder, darunter 404 im Hat 
ſelbſt, 4117 Kinder wurden entlaffen; der Gefammtbeitand 
am Ende des Jahres 1887 belief fih auf 2245. 
Von diefer leßteren Summe waren 198 Säuglinge im 

Findelhauſe jelbit, 740 Kinder bei den leiblichen Mütt 
387 bei den Großmüttern, 172 bei Blutsverwandten, 8 
in Niederöfterreih und 11948 in den übrigen & 
ländern der Monarchie. Die Gefammtzahl der im & 
des Jahres verpflegten Kinder betrug 30268; hie 
ftarben 12,3 Brozent. — 

In einem Vorworte zur Ueberſichtstabelle wird ein V 
gleich mit den großen vruſſiſchen Findelanſtalte 
deren Errichtung auf denſelben — kuͤrz dargelegten 
Grundſätzen der Humanität und Staatsklugheit wie 
Wien beruhe, angeſtellt. Zur Findelanftalt in Moskau 
gehören danach etwa 40000, zur Findelanftalt in Peters 
burg 50.000 Findlinge. Das Findlingsalter dauert do 
bis einſchl. zum 21. Lebensjahre. Die Knaben werd 
meift für den Landbau oder für ein Gewerbe, die Mäd 
meilt zu Dienſtmädchen erzogen. (lleber 1400 befi 
ſich als Dienftmädchen in Petersburg). Alle neugeboren: 
Kinder verbleiben 3-6 Wochen in der Anftalt. In _jed 
Woche gehen 4 Kindertransporte unter Aufficht auf di 
Land. In hygieniſcher Hinficht find die Sommer-Baraden 
bemerkenswert), in denen muſterhafte Aufſicht und Nein 
lichfeit herrſcht. — Die Auslagen für die Petersburger 
Anjtalt betragen jährlich 3—4 Millionen Rubel. — 

7 3 Be, 



609° —- 

A 

: Namen N 
Ein- 

der 

wohner 
Orte 

1 

Preußen. 
+Aaden...... . | 100 982 
| EN 111 780 
FAſchersleben .... 22 563 
F Barnıen......| 106749 
Bin .. ..... 1 414 980 

= (Lichtenberg . . . 18 053 
S Airron ehe 24 865 
> Schöneberg. . . 18 295 

7 Andere Vororte t) 70 070 
+ Beuthen O.Schl.. 28 383 
+Bielefed ...... 37 127 
FBdum ...... 44 55l 
+Bodenheim .... 18 521 
Been!....».. 38 301 
+ Brandenburg a. 9. 35 229 
+ Breslau ...... 313 451 
Bien... ..... 19 617 
- Bromberg ..... 37 456 
- Burg b. Magdebg 16 690 
Bee): ....,. 18 772 

Charlottenburg . 48 514 
EDanig....... 118 037 
EN 18 657 
Dormund..... 84 578 
Bene aa.c:. 31.060 
Düfeldorf . . . . . 125 384 
DUSDuUrd., .... 50 761 

Ehrenfeld ..... 19 976 
ESileben . .. ». . 2.58 
Beiberfeld...... 113.195 
T a 39 536 
Berti. s.%. 61 036 
Fr eihweiler ... .. 17 542 
ent... 69 259 
Ben... 2... 15 653 
T — ER 34 530 
— 19 940 

FFrankfurt a.M...| 163655 
FFrankfurt a.D... 55 604 
7 Seljenfirden ... 232231 
TM.-Sladbad ... 47 767 

Er Sleiwib ...... 18 996 
Slogan ...... 20 748 
Boöneen ...... 16 754 
22 58 489 
Böttingen ..... 22 388 
Srabow a. O. . .. 15 008 

+ Sramdenz ..... 17 344 
Greifswald .... 20 562 

+ Srünberg i. Schl.. 15 092 
FSuben -...... 27728 
Enden... ..... 31 329 
I Halberftadt .... 35 454 
Halle ac©..... 87 407 

Hamm i. W 23 416 
Bu... 25 043 
Hannover ..... 148 458 
— En 24 030 

ar) 17.093 
i Hildesheim .. F 31194 
ir Sirfhberg ..... 16 260 

2) 

Lebendgebprene des Berichtsmonats 

— — — 

———— — — ———— — — — — — — — — — — — —— —— — — — — 

17 
99 

110 
263 
75 
48 

459 
105 
65 
83 
45 

Zodtgeborene 
des Berichtsmonats 

[SS] 

— 

O OSO DH AIDS Damm 

RD 

| Be mann | — | Hommo 

I) 

HANOGAImEo© 

geborene 

im Ganzen 

51 
42 

vom 1. Dez. 1885 unter Beruckſichtigung der von 1880 big 1 
tbeiligten Orten für den 1. Juli 1888 berechnet worden. Auf Grund der 

— 

— 
* 
eg] 
— 
| 
o 
8 
S 
a 

_ 
o 
= 
& 

S . 

* 
> 
u 
S 
= 
> 
Q 
De 

117 
18 
21 

120 
39 
12 
19 
21 

Verhältniß⸗ 
Ser sun 

in =. & ben 

— ahren Hr 
Gejtorbenen 
auf 1000 Ein- 
wohner und 

aufs Jahr be- 
rechnet 

erg 

24,2 | 26,8 

20,1 25,9 

24,5 W274 

18,2 | 22,6 

22 9 3626,5 
47,9 0) 

56,0 9) 
26,2 > 
36,1 623) 

24,9 52,4 

13,2 22,1 

19,4 28,9 

29,0 | 23,6 

23.21 10205 

86,38 10202 

26.998310 

DHL 26, 

27,9 24,8 

21,6 26,8 

10,2 21,8 

35,4 | 80,8 

DU 27,1 

31,5 | 23,8 

24,0 26,7 

22,8 | 23,6 

23,9 | 24,2 

22 0 

46,9 a) 

22 29,8 

18,7 an 

SE | at 

315 23,1 

18,5 9 

21,1 28,2 

Ir | 

184 | 22,1 

18,7 | 24,5 

15,9 29,9 

244 | 276 

23,4 3) 

25,4 | 25,4 

ren e) 

22,5 128,2 

23,6 a) 

22 28,0 

23,65)! 25,9 

48,0 >) 

35,4 | 31,6 

274 | 30,0 

24,6 ee) 

27,5 | 26,8 

18,0 26,0 

23 28,0 

29,1 25,6 

19,0 22,7 

25,9 94.4 

21 227 

81,» 22,7 

22:5 >) 

19,6 22,7 

31,0 8) 

Keen © Maiern und Rötheln 

MER 

a ee Be rer Be Ba a a Er Eu 

Im 

KABEL EEE IATERSS2H 

Kar RR | 

| 
| 

| = lo 0 Bo nn se | | | oaR| | vwenmanwo | el es | av | el os | 

ae 

zZ Diphtherie und Croup — Unterleib 

os | | | Baer: 

I818 

a 

typhus inkl. 

D gaftr.und Nervenfieber) 

8 

Ro 

— | ee | | | J EN ee J ee | J 

J 

Kindbettfieber 

m = 

rer 

Eee og Io I ba) Eures a Br a nd u Ba = 

Beeren 

| 

Lungenihwindjucht 

[SS] MV-i 

oa 

DD — — — 1} IND — 

KAHMnWAHrSWAWSRAAFTRBRAANRROHAAAEN AD DD 

loroRkuHror 

— 

> 

Dr-@QmO-10 0 000 

Athmungsorgane 

— Akute Darmefranfbeiten > einihl. Brechdurchfall „m „ Akute Erkrankungen der or 

— — —00 

12 

— SE SE 

SIND WO Oo DIN — 

— > | F — — OMMDM — 

161 

18 

12 
8 

i0 
18 
67 
8 
K 

8 

9 

durchfall 

ae 
ea 

| „= 

88 239 8 
——— 
on nr 

85182 
Sl. 
33 

Ja 

7 | 

"lo 

00 — NND — — 

— 0o SO Sao 

far 

wm 

8 

5 
I 

| .. Die mit ‚einem T bezeichneten Drte berichten über die Sterbefälle auf Grund ärztlicher Todtenicheine oder laffen die N wenigitens von einem Arzte zufammenftellen oder prüfen. — 

loaloano| Soc 

FA 

— 

O0 0 to WO PB SD He 0000 

— 

(er) er 

— —0 

000 SO — 

Alle übrigen Krank— 

heiten 

wemvwweauln 

Tod 

S Gewaltſamer 

on 

(op) NıDDCO 

— Rt 

| l\vwwwore | J —— | | | 3 

en 

Bealmeolre 

achweiſungen 
Die Einwohnerzahlen find nach Maßgabe der endgültigen Ergebniffe der Volkszählung 

885 durch die 

ng Theil. — 

Volkszählungen ermittelten Zus oder Abnahme dev Bevölkerung in dei be- 
— 7 a nn A De ng der n a — — rechnung der durchſchnittlichen Sterbeziffern für die Jahre — 1886 iſt auf Grund der in den Sabresüberfichten Veröffentlichungen 1883 ©. 231, 1884 ©. 219, 1885 II. ©. 293, 1886 ©. 759 und 1837 ©. 4 > : | — — 1000002 

Groß⸗Lichterfelde Friedenau, Steglitz, Tempelhof, Frie 
und Nieder — Stralau, Weißenſee. — 2) 

ttung Theil. — *) Nimmt feit 1888 an der Bericht 

55) mitgetheilten Angaben über Einwohnerzahlen u. Sterbefälle erfolgt. 

| drichsfelde, Pankow, Plößenf 
Nimmt jeit 1885 an der VBerichteritattu 
eritattung Theil. — 9) Ohne Ortsfremde 31 = 16,6%/, 

ee, Tegel und Sungfernheide, Reinickendorf, Hohen— 
>) Nimmt jeit 1886 am der Bericht- 



— 
* Bir 4 

— Ri
 

| 
Geſtor

⸗ 

| 

N) s 
PCC WR: be 

Ber 

TER 

Heel 
sElee| Se Eobt- | pp 

| Tod 
— 

Ein— 
—— | 55 \ RR,

 e
r 

esur
 

— — 

der 

5 
SE 

En = 

in dem
 in den

 i E 
3 o

a 

a ch
 en 

85 |35 8, [richte = 2 88 „ars 
. 

Orte 
wohner |8E 138] & 23 monat —

 ——
 ———

 = 

az ee]. | 20 aron ir | = 
Seo: = 8222 52 Ele 

33 | auf
s Jahr 

= 
2 3585 

SE 88 Sal
es ale 

= 

„gehertung 
2 N
 Sub he || 18 88 = | 3 Bean ss F

re 

+&Serloht 
=. 92035] 55 a A 

ala |& selsd > E
t 15 

rKafiel
 — —— 

208721 
62 m 30 14 [163 |: 8 go’ nlı 

En 
= = 

= ag = 
=: 

Kattow
itz 

Ir 
67077} 

179 
9 

12 18. 
23,8 

Br 
22043 

14 ie 
& Ex 

E 

BL pn u 151891 62 6| 86 | 38 3
 ar je al 

6! 17 | 181 10 Fo 

Koblenz
 ...... 

55 896 
198 Sl Dr 

I a
a 

eu.
) 

1| 4| 4 — 0 

De 
a 

32 248 
58 A 111 39 93/8 er J

 
9 1 

; 6 
| 5 

oo] | 181406 | 20 2
5|3|12 

,|- 1 2121212 

a 
34.493 2] 12 | 391 |

 1 98512609 
| ı — 

— 
310 8| 8 

na 
ei 

17 simrl 
al e 192 | 30,0 

" e
e 

srl 1.100 
8 

gr 
7 507 

oz | 341 
33, 31,1 

2 
202 

4 Rottbus 
16831 e a 

90 Er 312 k s 8 9 — ni - 110) 
61| 55 

&refe. 1 
INH 

0|322 [20 || r
en 

898211 

Kreuzn
ach 

a 
98 691! 

29 
1 60 9] 20,0 

25,1 
” 

ee
 

5 el 
7 

85 

——— H
P. ea 

| 
a 

Fee:
 1 J 

a a
e 

a 
a Alena 

a © 

Sen 
X Se, 955941 

82 21 ol 18 92/0 24,6 — — 
— 

|| 
ler 

Linden b.H —— 
46 545 

Se 
r 23,8 

„ ll Zee 
6148| Al]. 

Sud 
Hannover

 
140| 7 

35 | 33,3 
| 2 ) — — 

Ta 9 
40, 114 

— — 
215 sol 2 2 541294 — —

 I. 
PT ie. 

düdenſcheid 
.... ıs| 80] 2| sc| 41j379 |. a 

ne 

na 
elle

 — 
ee Mark J

— 

aadeburg . ... 19491] 52| — s| ıslaoc| 
- Blech 

In 
31 33,7 

allatölurad | 1
3% J——

 —3135 
om 

—— 
— 

5875| 75] 5| 2 957 | 311 
| 266 al ae 

ılela 
2,02 

erjebur 
isarsl 

acl 2 | 9116 
266 |. 

— 

ee
 AUROBERE:

 IEE 

Mühlhaufen
 i. Th. 18967| 44 ae 

21) I 
262 | INT Si 40 20 1161| 80| 76 

Mn 
a.Nh.. 

2 26 0011| 
7Al 4 40 14 | 259 

2938 
|—|— 

Ace 
5 1 

1 1 2 

Mülheim 
a. d. 

97 328 | 107 
35 | 1011

6: 21.9 
— 

4| 8 

9) 
ie. - 

2 : | 16,2 | 35 
* 

a 
| 8 

IE 
— 

25664| 91| 4 78 | 47 
1343 B

B 
1 

3. Ar 

h —
— 

q. ——
 

45933
1111 

= 37 
1211 

7 27,8 
5 

Br 
4 6 8 8 

ua
 edle Me

g 
19 748

 62 
39 

32 118 
26,0 

il: — 
2 

18 Rs 3 2 ] 

Halab an
ne. BI 

n 524| 49 wo
n Sn Er ———— 

21—| 7 ı 2 — 

R 
PL 

5083| 3 9.1.:37|
..18 ze 

3,8 
ex 

9 
h 

1 

ee S
.&ät 

21 407 n ; PIE BET; a 22,5 wen 
7 SB

 - 

Rn 
le 

KU 
ne —

 ea 
— 

Sue 
nr
 39 | 18 | 275 

ee 
A 

re 
| 22277 |.88] 1 ale

 ee T
E 

rosna
brüd.

 ; es 
16 766

 65 
35 

5) 11 0) ‚l 23,6 
ar 

ee
 

9 2| * 
N 

1 Dttenfen.. 
oo... 

7498| 117 | 2 
19,19 

20,5 | 23,6 
| 2 2 

a Sa 
De 

2 

Paderborn
 — 

903191 76| 3 a8| 15 30.
) re ı| 11 — 

Poſen —
 

17 694 
A5 31 34 18 B

aar
 — 

— — 
4 

+ Roteda
m...... 

69 698 913 2| 27 8 90,1 | 222
 |— 2, 

6 |:11 2 Aw 

Feng 
San. 

er a 
1 

Bu. — 

19 ea
 

Sam
e 

: 

7 Ratibor 
— 

19 780| 
65 . 22 | 10 20

, 
St— 3 | 

U 
; 

ih temfchei
d . a 991181 561 2 32 

15,12 2087, — 813
 511 

: 

R 

————
 

op 

56 
2 

13 

! 

— 

1 

6 

r Rheydt . 
36.029] 1 2| 42 

19,4 | 27,6
 

Eine 
37 a 

2 

ie ewig
... — 

24 502 2e 6 50 Re 25.1 | 249 
Se, J

 9:1 9, Al 
10 

——
 —* 

15053| 
36 317401

019 
16,7 22,4 

3|. 4/11) 
11 2a) 

‚Sale 
er. 

. 17598] 38 B
T 

191 [222 | 1 
Fe 

el 
= 

— 
— 

4313 57 en
 331 

| — 1- 
3 6I3l 3 2 

un
 i. —

 er 
88 404

 106 
I 35 

17 B
e 20,3 

_n — 5 
| — 

E — 7 g 3 3 

„Stebtun, 
nl 

U 2151235 |-| ı 1 
28 

tenda
l — 

— 
18 66

3 
© 

43 
32,3 

35,9 
1 4 E22 | Gen 

3 
7 — 

9 — 

— 
ac 

ala 
> Ee

n 
sl sn 

ot 
103 565 oa ı| 36| 18 sale nz | 2lıl 9 3 | 6/19 

Fe: 2] 

Be —
 le,

 IB...
 | 4 2) 1 PS 

12 

N 
987 

—| % 
33 AED 

5 

et w
g 

95 Be ns 3 a nn 16,8 — 
A ee n 5 1 

er 
a 

£ 
\ 

5 
3 

am 
< r 

— 

— 

VE eh
 2299) 53| 5 a 12 a 

ee 
19 1106| 77 73 

8 viel. 2. 
)36079| 70 5:38 

7 —
— 

J 
5 Te 1 

— 
ZB 

928631 
73 AA 2.68 98 19,9 98.6 —

 a
 

sel Tel m — 

— 
18597| 66 || ui > [4.5] 2 SEIEN || 

7 Wies
bad B

e. 
en 8853| 

6565| 2 36 
1712 

x we 
ll 

— 
6 

SEA 
B 

en. 
; 20.72 

\ 23,2 
= a 

Bw 
Li) 4 

— —
 — 

— FE 3 
i —— 

198 

in 
lan

 SER: E
ee 

s| el 5] al al 

EE
E 

— 
205 

4 
4 

Oo 
17,5 

) 
— 

1 — 
Ber 

2 —— 

4 

wre
. 

Reesm 
——— Zi 

1.2.14 
ee 

2 224 
Lı d | J 

1) Ni 1888 durc Kai jeit 1886 ingem an be 
ER neindung ar ber Berichterftattung 

Theil, — 2 
Mveitert word — 

er eit 1837. a jeit 1 888. — ) D er Stadt 

2. 42 Zu ba a 42 



Namen 

Drte 

aan, 

— . OT Vaart Ta} 
23 

4 oꝛftodt AR 
7 Kaijerslautern . 
andshut.. . .... 
+ Ludwigshafen a.R. 
lkünden...... 

Bakiiinberg ..... 
ERaflau ....... 
Negensburg . . . 
opeyer 2, 

Er Würzburg. ...... 
Königreich Sachſen. 
en 
hennniz 
Crimmitſchau. 

Dresden .. ... ... 
eidg... .... 
+&laudan.. 

rkeimig....... 
BUBEN =. on» 

Bleiben... ... 
+ Plauen i. = — 
Reichenbach. 

rast ....... 
Eenklau 2... .. 

Württemberg. 
ErSaumnftatt ...:. 
Erbhlingen.... :. 
ErrBnmiNd..».... 
erSelbionn ..... 
Ludwigsburg 
llinge 

Erorntigat ..... 
Bm ........ 

| + Belburg.. . „u... 
Deidelberg ... . ... 
Er Rarleruhe .. .. . 
Er Mannheim... . 
* kn EEE 

. T Darmftadt. — 
Bere... 
4 en. 
ofen... ..: 

EWormd....... 
ä end Schwerin. 
J 

Er Soiwern ..... 
Ba 

Diehl. Sachſen. 
— 

+ len RE 
EA... 

Ddenburg..... 
Braunſchw 

+ Braun —— 

Oldenburg. 

— g- 

3%) me 2 ende 2= 

Ambers.: +...» 
Augsburg .» -.». 
et Samberg 

Ein— 

wohner 

16 448 
68 227 
32 512 

" 24 326 
16 319 
81723 
22 908 
16 974 
34 097 
18 209 
24 157 

278 494 
122 832 
15 697 
36 907 
16 574 
57074 

12.920 
118 926 
20 181 

259 142 
27 868 
21898 

181 324 
16 982 
21.082 

21 868 
16 121 
46 860 
19255 
25 597 
41454 

18 974 
20 919 
16 119 
29 468 
16 253 
17.686 

117 861 
34041 

43 892 
28 225 
67 155 
65 305 
28 836 

52 930 
20 110 
69 119 
93 400 
23401 

40 591 
82 241 
15 942 

19 316 
20 322 
22 402 

22 998 

90 410 

30 595 

28 461 
16 427 

des Berichtsmonats 
Todtgeborene 

2 
= 
= 
- 
2 
—— 
* 
* 
Ja 
= 
* 
— 
8 
2 
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za er a > = 

Sal relmertiagipnier | een en 2 58 “12 88) Bredh- [,. 

5 = SS jeborene in Dem) in den | SE 3 Sc ee 33 — durchfall ẽ E 

— Ein 15888 [va Se 855 | 2 Sees Te |e 
=” a5 85 5 | See 2 SE 225 
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Drte ER — — Sp auf 1000 Ein: 5 (9) = =8 = & SE a; == — = 5 

"EEE Ele 8 | | 
& 82 ir rechnet = & 58 ig; = 58 E 

9 1 |12 #)15|1 1 Pe 

Anhalt. ; — ıl1ualsol ı 
+Bernburg ..... — 2 3 — Bu 24,9 —— F — 

R — I) N 5 “ ' 2 4 a ER 30091 | ıool 31 58| a lası [258 I—| ıl 2|-|—| 3| 3| 90] ı9| — 21 2 
SER RB. 15519 | 46| = | -33| 12 [35,5 |, 9) 112122) SEE 
—— 7 ® r 

Te “m | saszl os ı| 420 20 [era 1258 I-)-1- 88 
9 Hr ® 

m .- x 3 

——— ren ı32| 3| 107| 64 |340 | 306 |-|-| 8— — 9| 5 45| 45| 39| 1° 

ER szoaa| ic] 5| so aolısz [218 [-1-| 3)-|-| 7] 5| 6) 2] 2) 0] —E 
Bremen, : s 

+ Bremen gene 121.464 | 293] 8 | 191|  64.[15,97 120,7 4| 2 — 1\— | 36| 12) 26) 23| 23103 72 

+ Hamburg u Dororie| 498 554 I1573| 46 | 884 | 310 [21,3 | 26,6 a2) 3|21| o| alııı) 77] 901 86| 36]A68| 49° 
Elſaß-Lolhringen. m 
Sonate 26 559 14 l 60 35 271 231 |—| 1 . 1 & = = 20 2 a R 
Kileb: er on 54558 |.96| 4 | 118, 37 [260-0911 | 114) 9 01 a 3 
+Mülhaufen...... 12996. 1723811 Ela, [Bel32 roll, .»1—-| 3| 2] 11—| 13| 4| 34 34 al 68 m 
+ Etrabburg...... 115870 1 2981 sl 239 118 248 267 I! si! al ıl 1195| 971 69l 69° 63lıı3l 23 

Sterblichfeits-VBorgänge in einer Anzahl größerer Orte des Muslandes 1888, ?) £ 

1. > lutete or 119 ]® ° 

Europa, u 2 A 
Auffig, 9./7.—1./9..| 20384 | . | ı| 55) . | 28,1 —j— ———— 
Bafel, Auguft... - 73963 | 155] 3| 84| 26| 13,6 — — 1-—|1| 9 4 i 4 
Bern, Auguit .. . . 50220 | 131| 4 89 22 21,2 — 2, 12100 = 12 3] 
Bejancon, Juni 56303 | 95| 11 | 101 13| 21,5 3 2) 11 —l Sa ze 
Bordeaur, Suni ..| 238899 | 460 28 | 371) 48| 18,6 8! 4| ı1| 131 — | 69 | 24] 18 7 
Bufareft, Auguft - . | 206000 | 507] 20 | 471| 158| 27,4 2) 11) 5) 111 —\.73| 221132 A 

Calais, Sunt .... 58:210,.12170110: 282524141 16,8 1 —| — 3 —|20| 9) 7 2 
Cherjon, 4.18.—81./8. 65.000 | 173] . | 168| 711 33,6 2) 112] 3 27 Sr 3 
Dijon, Suni 2, 61941 | 114| 15 | 108) 14] 20,9 7 —| 2) 3) 1 IE SIEB 3 
Goes 2d. tel. 19 6 — 11 —|.| 8] 9) 9 1 
Genf, Auguft .... 73 904.1 107) 24 4137 201.184 — — 1 I SB 4 
Benin, Bull, 199 681 | 488] 19 | 360 3 1211,86 — —| 1) 4 — | 30| 19] 49 1 

Le Havre, Suni...| 111277 | 2091| 9 | 9377| 651 29:9 2| 3) 2] 19) — | 38! 30! 19 ve 
Innsbruck, 29.77. 1.9. 22465 | . 2| 40 . 118,5 — — — 104 276 2 
ee SUN 156 172 | 477[ 40 | 340 | 100] 21,9 1 —| 2) 1) — | 56) 10) 40 6° 

Uinz, 291.9, A5430| > VS 130,7 2 — 2 —| .|29| ı8| 16 J 
Liſſabon 3.-50./6. . | 242297 | 661| 58 | 544 134| 26,9 18) —| 4| 10) 2| 70| 90| 25 >> 
Murfeille, Suni . 15378 | 859] 57 | S31| 2231 26,6 43) 2| 36 191 — | 79| 871120 \ 
Moskau, Suni.. . 751000 | . 1105 11909 30:5 19) 281 301132 771219287 
RAUCH Sun. cr 9091 | 148| 12 | 144 |- 30| 21,8 8 li 1 —| 19! .20| 13 
Bilfen, 29./7.—1./9..| 48333] . | 6| 97| .1206 —|'-| 51.2 1. 1 20125210 
Neichenberg, 29,/7.-1.19. | 31742 Sol = [71 — 
Troppau,29./7.—1.9.| 22392 | . 11)9 5840°771:96.8 | — 118) Sa 2 
Utrecht, Auguft . . 79166 | 251| 14 | 130) 62] 19,7 1 — — 1-| 9) 9 9 — — 
Zürich) RE 92685 | 198] 8 | 133 211 172 — 2 1 -| 1|23| 9 10 

Afrika, 
Alerandrien, 3.—30,./8. |) 281396 | 6382| 21 | 855 | 406| 48,0 —| — — 17) 2| 40 | 201269 — | — 
Kairo, Eee ..| 3745888 11346] 74 |1685 | 669 | 58,4 22) —| 4| 58] 6| 88 | 441706) — | — 

en, 

Bombay, 4.—31,/7.. | 773196 [1282] 96 1773| . | 298 6 238 88 Madras,30./6.— 3./8. 398777 11525) . 110971, 1961 3 . 66| . 
Amerika, } 

Daltimore, 5/8. —1.9. | 481879 | 727| 55 | 880 319| 25,0 — — 15 24| 1| 89) 25\2081149 
Boſton, — 407024 | . 12949 —4 — 19359 11) 1128 Dis 
Brooklyn, Suse 7504055 „12108 =333 5| 28] 78} 4) . 1169 PERTIT CHE Chicago, Sul, 802 651 54 11806 | 8621 27,0 27| 18| 59| 32! 3112| 851589415 = Gineinnati, Suli . . | 325.000 31 | 560 | 2031| 20,7 2 1) 6| 6| 2| 52| 15140] 63| 48 Montreal, Zuli... | 186257 BOB IT 5 7: 2120| Al 1102| 227er 
R.-Drleang, :29,/7.—1./9. | 248 000 57 | 574| 112| 7,8 —| 153] 8 1| 73| 22) 38) 12 
New-York, Zult .. . [1526 081 . [4259| . 1335 86 841183] 35| . [413 2sclızee) . 
Nio de Janeiro, April | 400 000 57 | 922) i7s| 97,7 5 —|. 9]. 14) . 1157) ee 
San Franzisfo, Suli | 300.000 | . 519 | 123] 20,8 2 si ııl 2) 2| al oil al 6 Gt. Louis, Suli... 1 440000 | 998 48 1 885| 3361 24,1 | 11.181 16| 9162| 24201, 

R ') Nimmt feit, 1886 an d 
wöchentlichen Nachweiſungen nicht enthalten find. — 

Redigirt im Kaiſerlichen Geſundheitsamt. — Verlag v 

er Berichterſtattung Theil. — ? tl. — °) In dieſe Nachweifung werden nur jolche Drte aufgenommen, 
) Einſchl. Ruckfallsfieber — *) Einſchl. Ruhr. 

on Julins Springer in Berlin. — Druck von G. Bernſtein in 2 



des Kaiferlichen 
Die Beröffentlihungen eriheinen jeden Dienftag. Abonnements 

werden zum Breife von 5 halbjährlich von allen Boftanftalten GRoit- 

- 3tg8.» Vreislifte 5910) und Buchhandlungen, jowie won der Derlags- 
handlung angenommen. 

Beröffentlichungen 

Geſundheitsamtes. 
Inſerate nehmen alle Annoncen-Expeditionen ſowie die Ver: 

Ingshandlung zum Preiſe von 30 4 fürdie dreigeſpaltene Betitzeile 

entgegen. Beilagen, don denen zubnr ein Probeeremplar einzufenden 
ı tft, werden nach Vereinbarung beigegeben. 

Verlag von Zulius Springer in Berlin N,, Monbijouplatz 3. 

XI. Sahrgang. Berlin, den 16. Oktober 1888. 
Inhalt. Verionalnachricten ©. 613. — Geſundheitsſtand. 

Voltskrankheiten in dev Berichtswoche. ©. 613. — Cholera in Oftafteı. 
€. 613. — Sterblichkeit in Madrid. — ©. 613. — Sterbefälle in deut- 
ſchen Städten von 40000 und mehr Einwohnern. ©. 64. — TDes- 
en in größeren Städten des Auslandes. ©. 615. — Ertranfungen in 
N erliner Krankenhäuſern. ©. 615. — Desgl in deutſchen Etadt- und 

Landbezirken. — 615. — Sterblichkeit in, Rio de Janeiro. ©. 616. — 
- Witterung. >. 615. — Beitweilige Mafregelu 20. ©. 616. — 
 Beterinärpolizeiliche Mafregeln. ©. 616.— Thierjeuchen. Tuber- 
- Euloje und Trichinoſe bei Echlachtthieren. ©. 616. — Schweineveft in 
Schweden. ©. 616. — Thierſeuchen in Defterreich, März ımd April 1888. 

—g in 

— 

Unter den zur Dienſtleiſtung im Kaiſerl. Ge— 

ſundheitsamte kommandirten Sanitäts-Offizieren find 
folgende Perſonal-Veränderungen eingetreten: 

1 der Königlich ſächſiſche Aſſiſtenzarzt J. Klaſſe 
Dr. Berckholtz, im 9. ſächſiſchen Infanterie— 
Regiment Nr. 133, iſt aus demſelben Dienſt— 

j verhältniß zum Kaiferl. Gefundheitsamte aus- 
.. gejchieden; 

2. der Königlich ſächſiſche Aſſiſtenzarzt I. Klaffe 

i Dr. Trenkler, in demjelben Regiment, ift 

| zum Katjerlichen Gejundheitsamte kommandirt 
I worden. 

es = 
; Geſundheitsſtand 

und Gang der Volkskrankheiten. 

In der Berichtswoche find nachſtehende Todesfälle 
amd Erkrankungen an Pocen, Flecktyphus und epi— 

demiſcher Genidjtarre gemeldet worden: 
: Pocken: Lemberg 3, Prag 9, Trieft 7, Paris 2, 
Varſchau 3 Todesfälle; Wien 4, Petersburg 2 
Erkrankungen 
Flecktyphus: London 1 Todesfall. 

- Epidemifhe Genidjtarre: Berlin (Königl. 
Charite) und Nürnberg je 1 Erkrankung. 

Im Mebrigen find befonder3 hervorzuheben: 

Unterleibstyphus: Paris und London je 8 
Todesfälle; Berlin 22, Hamburg 27, Budapeft 69, 
Petersburg 34 Erkrankungen. 
Kindbettfieber: Warſchau 6 Todesfälle. 

Maſern: Berlin 7, Baris 9, London 39 Todes— 
fälle, Berlin 85, Hamburg 30, NReg.-Bezirke Erfurt 
163, Hildesheim 307 und Schleswig 251, Wien 18, 
Petersburg 27 Erkrankungen. 
Scharlach: Danzig 10, London 24, Petersburg 8, 

Warſchau 15 Todesfälle; Berlin 71, Breslau 26, 

rn 

©. 617. — Medizinalgeſetzgebung 26-(Deutiches Reich.) Viehbeför— derung auf Eifenbahnen. © 617. — (Neg,-Bez.Kuffel,) Schafräude ©.617. 
— (Lübed,) Beförderung von Wiederkaänern und Schweinen nach den 
Norvfeehäfen. ©. 618. — (Hamburg.) Auswandererwefen. (SchluB.) 
©.619. — (Großbritannien.) Wiederimprung. S.620. — Nechtiprechung. (Meichögericht.) Atteite der Sleiichbeichauer über Unterfuchung auf 
Trichinen in der Provinz Brandenburg. ©. 621. — Kongreife, Ver: 
handlungen von gejeggebenden Körperichniten, Vereinen ?e, 
(Srankreich.) Benzosiäure zur Konfervirung von Nabrungsmitteln. Wer: 
chluß von Milchtlaichen. ©. 622. — (Hailtings, Michigan.) Sanitäts- 
Konvention. ©. 622. — Geſchenkliſte. ©. 62. 

Hamburg 46, Wien 29, Budapeft 18, Kopenhagen 32, 
Petersburg 41 Erkrankungen. 

Diphtherie und Croup: Berlin 19, Breslau 

15, Hannover, Königsberg und Dresden je 7, Braun- 

Ihweig 12, Hamburg 10, Wien 8, Vororte Wiens 7, 
Budapeſt 9, Paris 24, London 42, Petersburg 9, 

Warihau 10 Todesfälle; Berlin 107, Breslau 48, 

Hamburg 76, Reg.» Bezirk Schleswig 140, Kopen- 

hagen 44, PBetersbing 24 Erkrankungen. 

Keuchhuſten: Dublin 7 Todesfälle. 

Rob: Reg.Bez. Marienwerder 1 Erkrankung. 

Cholera in Dftafien. In Shanghai ift die 

Cholera während des Monats Auguft d. S. nad) 

Mittheilung chineſiſcher Zeitungen, wie alljährlich um 

dieje Zeit, unter der einheimiichen Bevölkerung auf: 

getreten. Von Ausländern waren zufolge einer Nach- 

viht vom 24. Auguft 6 Erkvanfungsfälle gemeldet, 

deren 3 tödtlich verlaufen wareır. 

Sterblichkeit in Madrid. — Der ſpaniſche 
Minifter des Innern Hat am 9. September d. J. an 

den Givilgouverneur der Madrider Provinz einen 

Erlaß, betreffend die Beſſerung der hygienischen Ver— 

hältnifje dev Hauptitadt gerichtet, in welchem er auf 

deren im Vergleich zu anderen Großjtädten beträcht- 

liche Sterblichkeitsziffer hinweiſt. 
Die Zahl der Todesfälle betrug in Madrid 

im Sahre auf je 1000 Einw. 
1880 :.7°15:909 39,99 
1581: 14826 37,26 
1882: 18196 45,74 
1883: 17134 43,07 
1884: 15 54l 38,56 

1885: 18948 47,62 
1886% "17 530 37,81 
1887: 18685 39,60 

Die Sterblichkeitsziffer ijt bis zum Sabre 1885 

auf eine Bevölferung von 397 816 und für die Ichten 
(Fortiegung auf Seite 616,) 
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Geftorbene 238 Todes-Nrfahend) 
= 2 exkl. 5338 — — 
8 3 [Todtgeborene 2525] „ * »2 „|IS2|,-=| Bred- F 

Ein— 2 | 2 = 8255938 _|s|3 |& |28) „823582 durhfall] S2] 8 
Namen der Städte 5 = 5 |2E=z2j]8588]|°73| 8 |22|5%8 8E| 5282858 Z2esl22|$ 

wobhner| € = Sr mnesleseaies| 5 [83823 88 sals3os2 SPS 88] 8a 
= |I|=| 3 |8rRlasseles 8 23 32|28 3355.22 3288253 
u FEN EEE EDER ERIBEIFSIEEHEHIEHIERIE 
= = |ES.11885° a jeDes|ı 2isses2 2.2882 

=) ano NS» a = 53848 S 22 za 

‚ua ED 23 17 SUR TE Be FE ESF BE Bu 
Vs) ER LEE 390016 | 262 1 9 | 153 58 20,4 14 -) 66—⏑—26 4 

Britn Dis 29. Septbr.. . . 86 372 : 3 57 £ Sam a ol 2209276 | 5 
rüffel bis 29. September. .| 181270 94 4 62 13 17,8 11-| 1| — 10 | 12 4 ee Et wer! 

Budaxeft bis 29. September 442 787 322 | 14 | 221 64 26,0 — 319 6-21 7|8 06617 
aa). 1...» 2. 1185600 71 1 | 3 RE en ee Pr —— 
— — 353 082 | 149 : 158 39 23,3 2.1.2], i i 5 ANAL 132| 3 

es Ze. ie aa Is.) Tan) a -: I] 3 
az bis 29. Eeptbr. . . .| 105 809 Ä 12 | 40 : BI 0 a NE DEE e 94|- 3 

kopenbagen bis2.Dftober .| 30000 | 1 | 5| 4 | sa | 15 I -| 2/3) 2| 2 8Bı9o/la|. | 3 
rafau bis 29. Eeptbr. . 74 084 Bee, 35 De lee) eva 1 | 10] _ 

Lemberg bis 29. Septbr. . 120 868 - 4 a 5 an £ a) Ar 
Ben 599738 | 285 || . | 226 RL 19522 3 191) 10 

SERIE ER 4282921 | 2413 | . |132 | Oo | 65 II a2) 8 2102| sl —- | — [88] 5 
= bis 22. Septbr 101.30 144 | ı1 | 146 i 2) 2,1 1,518 ,18.,-1=-| 4 7 

— A ee 2), : h 2 
2 | 6 | | | aaa 8 3 18 loolısı |. 400| 25 
Bererapuıta bis 29. Septbr..| 928016 | 481 | 19 1 a5 | 10 | 38 | 6|I s| 9) 5/| 5 Blu a I -|-f28l 
rag u. Vororte. » » . „| 300828 3 15 | 18 2. Bea ao 3 — |. 331.71 9 821 3 

Rom bis 25. Auguft . . . 391 188 212 | 15 | 164 28 21,8 4\—- | 38 3 | 1800 1801219 Si 
Stodholm bis 29. Septbr. .| 221549 | 161 2 58 20 60 dd) 21) 6| 817,9 233) 1 
Be... 16 |. EN FT a a ee er a er a a a Eee 
Venedig bis 29. Sept... . 1503658 | 82 | — | 44 2 RE. a re ee Se s| 2 

VWaͤrſchau bis 29. Septbr. 444814 | 2351 |. 15 | 30: | 112 | 351 E33 10.1 5-1). 6. 3817457 Lori. 1100] 3 
Wien bis 29. Septbr. ._. .! 800 836 29 2991 67 19,0 1 a | TE ee ne ro el er 
1 Vororte Niens 6.29. Sept. | 411396 | 16 | 184 ee. al sl 2 
—— ——— — —— —— — Eee oo —— 

Aus Berliner Krankenhäuſern. 
——— 

Gemeldete Erkrankungen. 
(Königl. Charite, Städtiſche Krankenhäuſer im Friedrichshain und zu 
Moabit, St. Hedwigs-Krankenbaus, Bethanien, Eliſabeth-Krankenhaus, 
Lzarus⸗Krankenhaus, Augufta-Hoipital, Jüdiſches Kranfenhaus.) 

— — nn 

gen. Aus deutichen Stadt- u. Landbezirken. 
Mitth. d.KRgl. San.-Komın.z. Berlin, d. ftatiit. Amtes d. Stadt Breslau, d 
Aerzte-Vereins 3. Frankf. a. D., d. Med.-Imipektor. 3. Hamburg, d. fol. Be- 
zirksarzt d. Stadt München, d. Vereins f. öff. Sefundheitspfl. 3. Nürnberg, 

Für die Woche vom 30. Sept. bis 6. Oft. 1888.9 d.betr. Koal Reg. Wedizinalrathe u Fürſtl.Reuß'ſchen Phyfik-Bezirksärzte. 

Jmeene 2 Frese en ne En 

N Lebensalter 2 a Zeit: Ss 5 |8888 
| Krankheits— Zahl 2. | 6. ] 16.] 31. 6u 8 Bezirt ansae 22 2,5 2088 
ß formen 1. vie | bis bie | bis dar 8 sE a |8 2258 
5 | 5. | 15. | 30. | 60. jüber| O = —A 

Maſern und Nötheln 7l-| 2| ı]l 4| -| —-| - | Stadt Berlin. 30./9.— 6./10.| 2 | 85 | 719107] 4 
Cdharladb. . . . - 2|-| 2| 7| 3 -|-| — Breslau a.. desgl 
Diphtherie und Croup Ban 2 ZN Ey 
Unterleibötyphuß . . . . .» gl le 1 lv ale wi en „ Hamburg u. Vororte desgl. 211.801 AU 7601 23 
Brechdurchfall inkl. Ruhr und Nundenn Eu... desgl. #,,.19), 35), 3210 
Cholera nostras . ..1 -1-|-|-|-| -|-]3 „ „Nürnberg . : Deägl. AU —— 

Kindbettfieber . Be =, — | 1 Neg.-Bez. Aachen desgl. Bu zul Dual 
Wechſelfieber — DE | deögl. ze 280 Ja For 
Be... 2 026. ee N a | „»  BDüfleloorf . . deögl. 2171| 32| 37) 491-3 
Syrhins inkl. Gonorrhöe J —— Erfurt dessl. 28 16 24| 16| 1 
ungeniowindiuht . . . .| 831 -- | —- | — | 14| 2939| — | % » Hannover dessl. 2; Bl 8) &| — 
Andere Erkranfungen der Y Hildesheim a 23.—29.Sept.| 14 | 3071| 2| 35| 2 

Athmungs-Drgane zoom 22352) 2.1 2 n Königsberg . 1 830./9.— 6./110.]| 20 | 341 27| 3il — 
futer Darmkatärrh. . . . Fee " Marienwerper. Deögl. elle hr RE 

Eäunferwahnfinn und chroni- " Müniter . desgl. 3 — Ray 
Ser Altoholismus . . .| 16] — = Ir a al 5 Schleswig deögl. 38 | 2351| 32| 140| 3 
Akuter Gelenkihenmatismus| | - 1 — | -|)19 7 — — " Stettin . desgl. 22| 71) 31 2] — 
Andere rheumat. Krankheiten] 3ıl- — - 2 17 2| — „  Strealiund . Deögl. 1 SH Te 
rennen 22. 931 3) 251 60| 13 | 11 " SE desgl. Te “al ED 
ei: übrigen Krankheiten. 390 1 4 | 14 | 25 1168! i51 | 28 1 54 Reul ——— deögl. 137 59) 32 ao T 

E Summe| 527] 9 138 | 49 [s6Tsıo] a6 lıo2 | gnunenegeeenrona Sul a Zain 
Geſammtbeſtand war am 29. Sept. 3319 und bleibt am 6. Dftb. 3243.) Bezirf j) Burgf A 
Fr RESETETEETTTTTTREZEIIETTT DER EB TFT IT TTS — — — 

Witterung, Woche vom 30, September bis 6. Oftober 1888. 
4 Nah Beobachtungen ver landwirthſchaftlichen Hochſchule in Berlin und der mieteorologiihen Gentralitation in München. 

| TemperaturinC? Luftdruck in mm?) Relat. Feuchtigkeit d.Luft?) Höhe 3 — H 
| 2 > = F ] es Ar — Beobachtungs 3 * = 5 * | ® a Herrichende | Windſtarke 

| j Dit Tag 5 E = * 5 = 3 3 ſchlages — 

1 3 = 3 R & 5 R = mm 

} 30. September | 15,7 75 | 740,0 | 736,8 | 7403 | 88 94 78 4,9 SW-NW 3 
J 1. Oktober 10,0 sl 745,5 746,5 748,1 83 98 77 == WSW 3 
f x 2. x 11,6 19 748,0 744,4 739,7 85 53 93 3,8 so 1 

Berlin 3. R 11,6 716 | 7413 | 7447 | 7811| 9 76 68 -- Wwsw 2 
4, — 14,7 38 749,9 747,7 747,3 94 59 92 15 SSW 3 
5 12,2 3,6 745,2 746,5 748,9 86 79 88 = SW 2—3 

6. — 11,7 21 750,3 153,9 153,8 80 59 8 — SW 3 

30. September 18,3 10,5 705,7 702,9 706,4 86 61 84 19,3 SW 4,3 
1. Oftober 10,4 32 710,5 708,8 708,7 74 55 83 0,2 SW 0,6 

nal: : Eee m — 155 6,6 | 703, 05, 5 2 0 3%, 14 
4 4. * 12,7 at 711,2 710,5 710,1 9% 81 93 3,8 SW 0,7 

m 5. 12,8 8,1 709,4 79,3 710,2 81 54 79 14 SW —1— 
6. 7,9 4 714.1 714,6 714,3 91 65 9% 2,5 W 1,4 

ee eriten Eeite, — 2) Di 
Mittags, 9 Uhr Abends, in München um 8, 2 und 8 Uhr. — °) Einidl. 

ten aus dem ftädtiihen Krankenhauſe zu Moabit und aus dem Jüdiſchen Kranfenhaufe fehlen. 

4) Wegen etwaiger an Pocken, Flecktyphus, Cholera (asiatica) und Peſt vorgekommenen Todesfälle bezw. Erfrankungen vergl. den Tert 
e Beobachtungen des Luftdrucks und der relativen Feuchtigkeit der Luft erfolgen in Berlin um 7 Uhr Morgens, 

Ruhr. — *) 2 Fälle von Scharlach-Diphtherie. — °) Die Nach» 
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beiden Sahre auf eine Bevölferung don 471206 

Köpfen berechnet. 
(Gaceta de Madrid No. 256 vom 12. Gept. 1888.) 

Sterblichfeit in Nio de Janeiro. 

(Vergl. VBeröffentl. ©. 56.) 

Ueber die in Rio de Zaneiro während der Mo— 

nate September bis Dezember des Jahres 1857 vor— 

gekommenen Todesfälle giebt die nachjtehende Tabelle 

Auskunft: 
_ — — — = 

Nationalität, Geſchlecht, Alter 5 
der Derjtorbenen, — 

Ort und Urſache des Todes ꝛc. 8 

Im Alter bis zu 3 Monaten 
Bon 3 bis 12 Monaten . 
rher2rnahten 

143 

149 

'afilianer 342 ng einfchließl. Der ' in 
‚| Zodtgeborenen ' * 

Unbekannte, N 8 

GSeftorbene insgejammt 1604 
h Männer 907 
n Frauen. 697 

Todtaeborene. 55 

147 

v2 B) " 232 

„In 15 " 121 
ARE e 384 

Bam ÜBER, 316 
Ueber 60 Jahre. . . 
In unbekannten Alter 

106 

— tn BE Bern. Mer ie we en 

er 

| BIER 

Deoavalvi Pam © 

In den Sranfenhäufern . 
Socken ER DR 
Mafern. . b 
Scharlach. — 
Diphtherie und Croup 
Flecktyphus 
Unterleibstyphus 
Gelbfieber . 
a 
Wechſelfieber. 7 
Beri⸗Bexi. 2 
Quberfulofe Re 176 
Krankheiten des Nervenfyftens 108 
— der Athmungsorgane | 113 
Be der Ktreislaufsorgane | 102 
„nd Verdauungsorgane 46 

Gewaltſame Todesarten . 13 

| 

Dftober 

385 
426 
19 

a 

I 
2 
1 

66 

al! 
89 
88 
79 
38 
17 

Novemb. 

84 

86 

92 

36 

14 

Dezember) 

— 

—— 

— — 

O0 

Zeitweilige Maßregeln gegen Volkskraukheiten. 

(R.A. Nr. 258 u. 259 vom 9. u. 10. Dft. 1888.) 

Italien. See-Sanitäts-VBerordnung Nr. 11) 
von 26. September 1888, betreffend die Be- 
handlung der in den Häfen des Königreichs 
einlaufenden, nah Snhalt ihres Gefundheits- 
paſſes vom gelben Fieber verfeudhten oder einer 
ſolchen Berfeuhung verdädtigen Schiffe 

Art. 1. Schiffe, deren Gefundheitszuftand als gut be 
funden wird, werden nad) einer ärztlichen Beftchtigung 
zum freien Verkehr 
des Schiffsarztes fid) ergiebt: 

zugelafjen, jofern aus einer Erklärung 

a) daß auf dem Schiff gebrauchte Kleidungsftüce und 
Hausgeräthichaften nicht verladen gewejen, oder 
daß dieſe Gegenſtände vor der Verladung gereinigt 
und mit geeigneten Mitteln desinfizivt find; 

b 
— 

feſtgeſtellt worden iſt. 

daß während der Ueberfahrt ein Fall von gelbem 
Sieber oder ein verdächtiger Krankheitsfall nicht 

— 

1 

Art. 2. Schiffe, welche ſich nicht in dem in Art. I 
bezeichneten Zuftande befinden, werden zum freien Ber: 
fehr nach einer ftrengen ärztlichen Unterfuhung und nad 
gehöriger Desinfektion der gebrauchten Kleidungsſtücke 
und Hausgeräthe zugelafjen, vorausgejeßt jedod), daß nad) 
der Erklärung des Schiffsarztes oder, in Ermangelung 
eines folhen, des Kapitäns ein Fall der bezeichneten 

Krankheit während der Reiſe nicht vorgekommen tft. 3 

Art. 3. Schiffe mit einem Arzt an Bord, auf welden 
Fälle von gelbem Fieber während der Reiſe vorgefonmen 
find, werden unter den im vorftehenden Artikel be⸗ 
zeichneten Sicherheitsmaßregeln zum freien Verkehr zuge” 
laffen, jofern nad) der völligen Genefung oder nad) dem 
Tode des Erkrankten mindeftens zwölf Tage ohne das 
Borfommen eined neuen Krankheitsfalls verjtrichen find. 

In diefen Fall ift eine Beicheinigung Des Arztes er- 
forderlich, aus welcher fich ergiebt, daß die forgfältigjte 
Desinfektion der den Kranfen gehörigen Gegenſtände und 
der Näume, in welden erjtere ärztlich) behandelt worden 
find, ftattgefunden hat. J 

Art. 4 Sofern bei Schiffen, auf welchen Fälle von 
gelben Fieber während der Reiſe vorgefommen find, die 
im Art. 3 bezeichneten Vorausfeßungen nicht zutreffen, 
werden diefelben nad) einer von Fall zu Fall durd) das 
Minifterium des Sunern zu beſtimmenden Gee-Ganitäts- 
ftation geleitet. J 

Jedoch können dieſe Schiffe auch, bevor fie einen 
italienischen Hafen anlaufen, unmittelbar nad) der Station” 
von Afinara geleitet werden, um daſelbſt nad) Maßgabe 
der von dem Miniſterium des Innern getroffenen bejon= 
deren Anordnungen behandelt zu werden. = 

Art. 5. Allen Schiffen, welde aus Gegenden, die 
von gelben Fieber verfeucht find, ankommen, it verboten, 
in den Häfen Ballaft, welder aus Erde oder Sand ber 
fteht, zu löjchen. Dies muß vielmehr auf hoher See in 
einer Entfernung von wenigitend 5 km von der Küſte 
vorgenommen werden. & 

Art. 6. Durch diefe Verordnung ijt Die frühere Ver— 
ordnung don 29. Mat 1878 (Nr. 9) aufgehoben. — ; 

Egypten. Der internationale Oefundheitsrath zu 
Alerandrien hat bejchlofjen, vom 22. September 1883 ab 
das Eholera-Quarantäne-Neglement gegen Ankünfte aus” 
Bombay in Kraft treten zu lafjen. 

B PP AL ıE nn 
Aeterinär-polizeilicye Mafreneln. 

Defterreih-Ungarn. (NA. Nr. 262.) Die Könige 
lic) ungarische Ceebehörde zu Fiume hat in Folge des Et— 
löfhens der Maul- und Klauenfeuhe unter dem Nindpieh 
in Egypten die gegen die Vieheinfuhr aus Egypten an— 
geordneten Borfichtsmaßregeln (Veröffentl. ©. 519) wieder 
aufgehoben. — E 

Norwegen. Das am 2. Dezember v. J erlajjene 
PBerbot der Einfuhr von Schweinen aus Dänemarf nad 
Norwegen ift durd Kal. Plafat am 22. September d. J. 
wieder aufgehoben worden. K: 

J 
J 

— 

Thierſeuchen. J 

Tuberkuloſe und Trichinoſe bei Schlachtthieren. 
Im Jahre 1887 wurden in Dresden 15 144 Rinder, 

33398 Kälber, 48939 Schweine, 23565 Hammel, 1014 
Pferde gejchlachtet md davon 257 Stüd Rinder — 1,7%, 
2 Kälber — 0,006, und von 60226 Schweinen U = 
0,017%, tuber£fuldös befunden. — Su Plauen find von 
2922 geichlachteten Nindern 54—1,5%,,von 10633 Schweinen: 
4 — 0,04%/,, in Mittweide von 760 Rindern 39 = 5,1% 
und in Benig von 404 Rindern 75 — 18,6%, tuberfulö 
befunden worden. Bon 118897 in 9 fähliihen Amts— 
hauptmannſchaften unterfuchten Schweinen wurden 21 und 
in weiteren 3 AUmtshauptmannjdaftend Schweine trichinös 
befunden. (Bericht ü. d. Veterinär-Weſen i. Kgr. Sachſen 
f. d. Sahr 1887.) 

Schweden Neueren Nachrichten zufolge fol die 
Schweinepeſt fich wieder in einem Hofe in der Nähe 
von Stockholm gezeigt haben. — Me 



- Stand der Thierfenchen in Oefterreich in den 
1— Monaten März und April 1888. 
Mach den im K. K. Oeſterreichiſchen Miniſterium des Innern ein— 

gegangenen wöchentlichen Meldungen.) 

Zahl der verſeuchten Orte nach den am 
Namen 

er. ok 81. | 7: 1a] 21] 30. 
Krankheiten 

und März April 
Ränder. ; 

. eingegangenen Meldungen. 

Milzbrand, 

Galizien — — 1 — — —- — 22 
Rotz. 

6 55 
Böhmen 11 11 l 
Maul⸗ umd 
Klauenſeuche. 

22 541 73| 6169 
. 53/11 7145176 1152 104 133 1135 
.1274 295/32 6 4112|449 4513 4911 49 9 
.I-|-!-[/- [!ııll +1 
.1165 16 ‚178166 1241027 6 1285 1303 
aaa 2 le — 33 75 81 

Tirol . ; lIIi-|-| - |22/1ı)ı 1 
‚Steiermark — | —|22|31]|41|635-|5 
Salzburg . Taste 1 143/96 114 
Lungenſeuche. 

Galizien Bee 221 2 eva 2 | — 
Mähren 152 142113110 [113 1571153 184 
Böhmen .127 1126 1126 328 3 |27 1 305 312 1315 
elefien ... 1.511615 |5 sIr53 142141 
Kiederöfterrei .[| 1ı| - | In 1 ee 
Dberöjterreich 1 Pa Bl ee | 
Pockenſeuche 

der Schafe. 

Galizien | — — — — 11 l- 
Bematien 7. 10274 4151) 5 05|5|15 

Bläschen: 
Ausſchlag. 

Mähren. ——111 —8 
101 120012.210,.53 
etrermuf . | — | -!-/i- | - | —|11ı)2ı 
Räude der Pferde 
und Rinder. 

Galizien 521 532,515 51/524 |84 
Kärnten Bat cı 1 1 l 1 
Bukowina . 2027318 Darren 21 
Räude der Schafe 
und Biegen. 

Niederöjterreih .| 1 | 1 | 1 | 1 ee 
Br... eb ine hie A 5215 161|6 
Galzburg . n..1.02.17727%2.149 4 
Kärnten nd 3175 a 6— 
Dalmatien — — — — — — — 44 
Mothlauf 
der Schweine. 

Galizie J — — — — — — — 22 
Rinderpeſt iſt nach vorliegenden Meldungen während der 

Berichtszeit in den im Neichsratbe vertretenen Königreichen und Län— 
dern nicht vorgekommen. — Anmerkung. Die kleineren Zahlen 
geben die Anzahl der neu werjeuchten Drtichaften a. 

Medizinalgefehgebung :c. 

Deutſches Reich. Bekanntmachung des Neichs- 
Eijenbahn= Amts, betr. Beförderung von Vieh auf 

Eijenbahnen. Vom 25. September 1888. 
. (Eijenbahn-Verordnungs-Blatt ©. 358.) 

Die nachfolgende Verfügung des Neichs - Eijenbahn- 
Amts vom 17. d. Mits. wird hierdurd) veröffentlicht. 

Un die Königlichen Eijenbahn-Direftionen und das 
Königliche Eijenbahn-Kommtifjariat. 

Neichs-Eifenbahn-Anıt. Berlin, den 17. Sept. 1888. 
Die hohen Bundesregierungen find übereingefommen, 

die zufolge Bekanntmachung des Herrn Neichskanzlers von 
28. November 1887 — für das Deutſche Reich 
Nr. 48 Seite 557)*) durch Beſchluß des Bundesräths an— 

 ») E-8.-Bl. 1887 ©. 411. — Veröffentl. 1887 ©. 745. 
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geordnete thierärztlihe Unterfuhung der zur Beförderung 
nach den Nordfeehäfen beſtimmten Wiederfäuer und Schweine 
fortan nur noch bezüglich der nad) den eigentlichen Export— 
häfen bejtimmten Thiere der gedachten Art zu fordern. 

Indem das Neichs- Eifenbahn- Amt in Verfolg feiner 
Verfügung vom 10. Dezember 1887 (Nr. 11239) den Eifen- 
bahn-Verwaltungen behufs Unterweifung ihrer Dienftitellen 
hiervon Kenntniß giebt, fügt dafjelbe Hinzu, daß als Export— 
häfen für Vieh zur Zeit in Betracht fommen: Hamburg, 
Harburg, Altona, Bremen, Bremerhapven,Geefte- 
münde und Tönning, lehteres jedoch nur für die Zeit 
vom 1. Juni bis 30. November jeden Sahres. 

Sn Bertretung des Präfidenten: 
Schulz. 

An ſämmtliche Eiſenbahn-Verwaltungen Deutſchlands, 
ausſchließlich derjenigen Bayerns ꝛc. 

Preußen. Reg.-Bez. Kaſſel. Aufſichtsmaßregeln 
gegen die Einführung und Verbreitung der Schaf— 

raude, Dom 1. Suni 1888. 
(Amtsblatt d. Kal. Reg. 3. Kaffel ©. 123.) 

Sm Anſchluß an die 88 10, 17, 19 und 20 der Kur— 
geifticgen Hirten- Ordnung vom 18. Dftober 1828, welche 
auten: 

$ 10. Zu Hirten follen nur foldhe Leute angenonmmen 
werden, welche hinreichende körperliche Tüchtigfeit befiten, 
jofern fie Ausländer find, mit Heimathicheinen von fort: 
dauernder Gültigkeit für fih und ihre Familien verfehen 
find, und welche fi) genügend ausweiſen können jowohl 
über ihre bisherige gute Aufführung, ald wo möglich über 
eine wenigſtens nothdürftige Kenntniß ſchädlicher Huten 
und Tränfen, nadtheiliger Witterungs-Einflüffe, auch der 
gewöhnlichen Krankheiten der betreffenden Vieharten, jo: 
wie der Mittel, welche bei der Bejhädigung oder dem 
Erkranken des Viehes in Eilfällen vor eintretender ärzt: 
liher Hülfe (3. B. bei dent Aufblähen) oder überhaupt 
bei gewöhnlichen, nicht jeuchenartigen Krankheiten des zur 
Heerde gehörenden Viehes ohne Verordnung eines Thier: 
arztes unbedenklich angewendet werden fünnen. 

Den bereits vorhandenen und Fünftig anzuftellenden 
Hirten ift daher, injoweit fie diefe Kenntniffe noch nicht 
befißen, darin von dent SRreisthierarzte während einer da- 
zu ſchicklichen Jahreszeit gegen eine durch die Viehhalter 
zu leiftende billige Bergütung Unterricht zu ertheilen ꝛc. 

$ 17. Die Hirten haben die ihnen anvertraute Heerde 
wahjam und mit Sorgfalt unter genauer Beobachtung 
der Hutegrenzen und überhaupt ohne Semandes Beein- 
trädhtigung zu hüten, die Heerde gebührend zuſammen, 
fowie ihre Hunde in jtrenger Aufficht zu halten, und bei 
dent Heimtreiben darauf im Drte zu jehen, daß jedem 
Eigenthümer jein Vieh zufomme, übrigens bei dem Ver— 
unglücten oder plößlichen Erkranken eines Thieres diejes 
oder wenigitens deshalbige Nachricht fobald, als irgend 
thunlicy, an den Eigenthümer gelangen und einjtweilen 
fi) die Nettung gehörig angelegen fein zu lafjen. 

Die Hirten dürfen aber ihre Heerden ohne hinreichende 
Stellvertretung nicht verlaffen und von den Ihrigen nicht 
Mehrere zur Hute mitnehmen, ald dabei zweckmäßig zu 
bejehäftigen find, auch nicht unter einem Alter von zehn 
Jahren ıc. 

$ 19. Ein jeder Hirt joll, nach vorheriger Ausmitte- 
lung der gejeglichen Eigenjchaften (j. $ 10), bei der Po— 
lizeikommiſſion oder Deputation, oder dem betreffenden 
rothenburgifchen oder jtandesherrlichen Juſtizamte zu den 
Dbliegenheiten feines Berufes einmal für immer ver- 
pflichtet werden und hierüber eine Bejcheinigung erhalten, 
unter Aushändigung der etwa nöthig befundenen näheren 
Dienjtanweifung und unter Mittheilung eines Abdrudes 
gegenwärtiger Verordnung nebjt einem Auszuge aus dem 
Forſt- und Sagd - Straftarife vom 30. Dezember 1822, 
wegen der bei den Hirten befonders in Betracht Fomntenden 
Bergehungen in den Waldungen oder zum Nachtheile der 
Ragden, und aus der Verordnung vom 30. Dezember 
1826, jowie aus dem Mlinifterial-Ausjchreiben vom 9. April 
1828 hinfihtlicy der Feld», Hute- und anderer Frevel. 

Die Drtsporftände find dafür verantwortlich, daß Fein 
unverpflichteter Hirt gehalten werde, und fie haben bei 
dem Abgange eines Hirten jene ihm zugeitellten Stücke 
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nebft den etwa angefchafften Anweiſungen über die Zucht 

—— der betreffenden Thiergattungen) ſich wieder 

für den Nachfolger abliefern zu lafjen. R 

8 20. Alle Nebertretungen der obigen Vorſchriften, 

welche nicht ſchon nad) den, im 8 19 angeführten Ver— 

ordnungen vom 30. Dezember 1822 und 1826 zu bejtrafen 

find, follen mit angemefjener disziplinarifchen oder poli- 

zeilichen Etrafe geahndet werden, wofern nicht etwa ein 

ſolches Vergehen verübt wäre, welches eine ſchwerere Strafe 

geſetzlich nach ziehet, und zwar neben Verurtheilung zum 

Erſaͤtze des verſchuldeten Schadens. — 
Sm Anſchluſſe ferner an den $ 328 des Reichs⸗Straf— 

geſeßbuches und die $$ 65 Ab. 1 und 2 und 66 Abſ. 4 

des Reichsgeſetzes betreffend die Abwehr und Unterdrüdung 

von Viehſeuchen von 23. Juni 1880, welde lauten: 

$ 328. Mer die Abjperrungs- oder Auffihtömaßregeln 

oder Ginfuhrverbote, welche von der zuftändigen Behörde 

g 2. Alle Cchafe, welche in die gemeinichaftliche Heerde 
aufgenommen werden jollen, müſſen mit einem dauer- 
haften Zeichen (Stempel verjehen werden. Zu dieſem 
Zwed it für jede Heerde auf Koften der Scafhalter ein 
befonderer Stempel zu befhaffen und, wenn er undeutlic) 
geworden iſt, zu erneuern. 

Der Schäfereiaufieher hat die aufzunehmenden Schafe 
por der Aufnahme genau zu befichtigen und nır wenn 
fie rein befunden worden, mit dem Stempel zu verjehen 
und ihre Aufnahme in die Heerde zu geitatten. J— 

8 3. Ueber jede Heerde hat der Schäfereiaufſeher ein 
Berzeihnig in doppelter Ausfertigung zu führen. In das— 
felbe find alle Schafe der Heerde fortlaufend einzutragen 
unter Angabe des Namens der Befißer und des Ger 
ſchlechtes der Schafe. 9 

Die Urſchrift diefes Verzeichnifies behält der Schäferei— 
aufieher, die zweite Ausfertigung erhält der Schäfer, welcher 

zur Verhütung des Einführens oder Verbreitens von Vieh: 

jeuchen angeordnet worden find, wiſſentlich verletzt, wird 
mit Gefängniß bis zu Einem Sahr beitraft. 

ft infolge diefer Verlegung Vieh von ber Seuche er- 
griffen worden, jo tritt Gefängnißftrafe von Einem Monat 
bis zu zwei Sahren ein. Ron 

$ 65. Mit Geldftrafe von 10 bis 150 Mark oder mit 
Haft nicht unter einer Woche wird, fofern nicht nad) den 
beitehenden geſetzlichen Beſtimmungen eine höhere Gtrafe 
verwirft ift, beitraft: ti 

1. wer der Vorſchrift des $ 6 zuwider Thiere einführt, 
welche an einer übertragbaren Seuche leiden; 

(Neben der Strafe ijt auf Einziehung der verbotö- 
widrig eingeführten Thiere zu erkennen, ohne Unterſchied, 
ob fie dem DVerurtheilten gehören oder nicht.) | 

2. wer der Vorſchrift der 8$ 9 und 10 zuwider die 
Anzeige vom Ausbrud der Seudhe oder vom Seuchen— 
verdadht umterläßt, oder länger als 24 Stunden nad) er: 
haltener Kenntniß verzögert, oder ed unterläßt, die ver— 
dächtigen Thiere von Drten, an welden die Gefahr der 
Anftefung fremder Thiere beiteht, fern zu halten. 

$ 66. Mit Geldftrafe bis zu 150 Mark oder mit Haft 

dasfelbe beim Hüten und im Pferd tet bei ſich zu 
führen hat. 

$4. Der Shäfereiauffeher hat wenigfteng alle 14 Tage 
die Heerde im Pferd) und zwar Morgens vor den Aue 
treiben während einer Viertelftunde zu beobachten und fid) 
von der Nichtigkeit der im Verzeihniß angegebenen Anz 
zahl der Schafe zu überzeugen. Findet er hierbei räudige 
(grindige) Schafe, fo find dieſe jofort aus der Heerde zu 
entfernen. Gleichzeitig ift vem Landrath und dem Bürger- 
meijter behufs Verfügung über die zu treffenden Schutz— 
maßregeln Anzeige zu machen. 3 

Die räudig (grindig) befundenen Schafe find dem Eigen— 
thümer zu übergeben, welcher fie entweder jofort zu Schlachten 
oder dent Heilverfahren eines approbirten Thierarztes zu 
unterwerfen hat. r 

Die Wiederaufnahme folder Schafe in die Heerde darf 
von dem Schäfereiaufjeher erjt gejtattet werden, wenn der 
Eigenthümer durd) ein Zeugniß des beamteten Thierarzt 
den Nachweis führt, daß die Schafe geheilt find und daß ſich 
innerhalb 3 Wocen*) nad) Beendigung des Heilverfahren 
feine verdächtigen Krankheitsericheinungen gezeigt haben. 

Wenn mindejtens der zehnte Theil einer Heerde räude— 
wird, fofern nicht nad den beftehenden gejeglihen Be | Frank ift, jo wird Die ganze Heerde dem Heilverfahren 
ftimmungen eine höhere Etrafe verwirft ift, beitraft: eines approbirten Thierarztes unterworfen. 

Tee) $ 5. Die Vorſchriften des $ 4 finden auf Schafheerdei, 
4. wer den int Kalle einer Seuchengefahr polizeilid) | welche nur einen Eigenthümer gehören (Gutsjchäfereien) 

angeordneten Schutzmaßregeln ($$ 19 bis 28, 38, 51) | mit der Maßgabe Anwendung, daß an die Gtelle des 
zuwiderhandelt. Scäfereiaufjehers der Cigenthümer der Heerde oder fein 

Vertreter tritt. — 
$ 6. Die Schäfer haben von jedem Erkrankungsfalle 

in der Heerde dem Schäfereiaufſeher jofort Anzeige u 
machen, demjelben auch jeden Abgang aus der Heerde 
binnen 24 Stunden unter Vorlage des Verzeichnifjes zu 
melden. Der Schäfereiauffeher hat die abgegangenen 
Schafe fofort fowohl in feinen wie in dem Verzeichniſſe 
des Schäfers unter Beifegung des Datums zu jtreichen. 

$ 7. Die Bürgermeilter und Polizeibeamten find ver— 

’ 
- 

— 
„Wer die Abſperrungs- oder Aufſichtsmaßregeln oder 

Einfuhrverbote, welche von der zuſtändigen Behörde zur 
Verhütung des Einführens oder Verbreitens von Vieh— 
ſeuchen angeordnet worden ſind, wiſſentlich verletzt, wird 
mit Gefängniß bis zu einem Jahre beſtraft. 

Iſt infolge dieſer Verletzung Vieh von der Seuche er— 
griffen worden, ſo tritt Gefängnißſtrafe von Einem Monat 
bis zu zwei Jahren ein.“ 

werden mit Genehmigung des Herrn Miniſters für 
Landwirthſchaft, Domänen und Forſten zunächſt probe— 
weile für das laufende Jahr nachſtehende Aufſichtsmaß— 
regeln gegen die Einführung und Verbreitung der Schaf- 
räude im Regierungsbezirk Kaſſel getroffen: 

8 1. Sn allen Gemeinden, in welchen Schafheerden 
vorhanden find, die fih aus den Beftänden verjchiedener 
Schafbeſitzer zufammenfeßen, haben die Schafhalter für 
eine jede Heerde bis zum 10. Juni ein geeignetes Gemeinde: 
glied zum Schäfereiaufſeher zu wählen und mit der bes 
jonderen Beauffihtigung der Schafheerde zu beauftragen. 
Kommt eine gültige Wahl bis zum 10. Juni nicht zu 
Stande, jo ernennt der Landrath den Schäfereiauffeher 
aus den Gemeindegliedern. 

Das Amt ift ein Ehrenamt; für Zeitverfäunmnif und 
baare Auslagen kann dem Cehäfereiauffeher von den 
a eine angemejjene Entihädigung gewährt 
werden, 

Die Wahl findet ohne Zeitbefhränfung ftatt, ift aber 
jederzeit widerruflich. 

Chafhändler dürfen nicht gewählt werden. 
Zufaß für die ehemals furheffifhen Gebiets- 

theile: Auf die Schäfereiaufieher findet $ 10 Ab. 2 der 
kurheſſiſchen Hirtenordnung von 18. Oftober. 1828 finn- 
gemäße Anwendung. 

pflichtet, die genaue Befolgung der vorftehenden Vor— 
ichriften zu überwachen und zu diefem Behufe innerhalb 
ihres Dienftbezivts berechtigt, zu jederzeit eine Reviſion 
der gemeinſchaftlichen Scafheerden nah dem Schaf 
verzeichnifje vorzunehmen. J 

Die Schäfer haben den Anweiſungen der revidirenden 
Polizeibeamten unweigerlich Folge zu leiſten. 

$ 8. Bei Zuwiderhandlungen gegen die vorſtehenden 
Anordnungen jeßen fich die Betheiligten außer den Strafen, 
welche jchon nach den beitehenden Geſetzen verwirkt find, 
der Anordnung des Badeverfahrens nad) Maßgabe der 
bisherigen jtrengeren Beftimmungen aus. | SE 

Kaffel, den 1. Suni 1888. = 

Der Negierungs-Präfident. Nothe. 

Lübeck. Verordnung, betr, die Beförderung von 
Wiederfänern und Schweinen nach den dentjchen 

Nordſeehäfen. 
Unter Aufhebung ſeiner Verordnung gleichen Betreffs 

vom 28. Januar d. 33.**) verordnet das Polizei-Amt: 

*) Zufolge Verordnung des Königl. Regierungspräſi— 
denten zu Kaſſel vom 8. Juni 1888 iſt ſtatt 3 Wochen 
„acht Wochen“ zu leſen. 

*x) Vergl. Veröffentl. ©. 113. 
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$ 1. Nach der Nordfeehäfen Hamburg, Harburg, Altona, 
Bremen, Bremerhafen und Geeftemünde beftimmte Wieder: 
fäuer und Schweine dürfen im hiefigen Staatögebiete auf 
Eifenbahnen erſt dann verladen werden, wenn diefelben 
unmittelbar vorher von dem Polizeithierarzte unterfucht 
und gefund befunden worden find. 

Das Gleiche gilt in Bezug auf Tönning für die Zeit 
von 1. Juni bis 30. November jeden Sahres. 

$ 2. Die Nichtbefolgung diejer Verordnung wird, ſo— 
weit nicht die Beſtimmungen des Strafgeſetzbuches zur 
Anwendung gelangen, mit Gelditrafe bis zu 150 Mark 
oder mit Haft bis zu 14 Tagen bejtraft. 

Lübeck, den 27. September 1888. 

Das Polizei-Amt. 

Hamburg. NVegelung des Auswandererweſens. 
Schluß.) 

III. Inſtruktion für den Auswanderer-Unterſuchungs-Arzt. 

Dom 1. Juli 1837. 
S 1. N Dem Auswanderer-Arzt liegt zum Zweck der 

Erhaltung der Gefundheit der Paffagiere während der 
Reife und um dem Ausbruch epidemischer Erkrankungen 
während derjelben möglichft vorzubeugen, Die Unterfuhung 
aller Auswanderer, ſowie aller übrigen mit denfelben zu- 
fammenreifenden Zwifchendedspaflagiere vor ihrer Ein- 
ihiffung od. Diejelbe findet in einent geeigneten, von 
dem Erpedienten anzuweijenden, am Einſchiffungsplatze 
oder in dejjen unmittelbarer Nähe belegenen Lokale ftatt. 
An Bord des Schiffes darf die Unterſuchung nur bei einer 
eventuellen nachträglichen Reviſion ftattfinden. 

Er hat zunächſt feitzuitellen, ob alle Baflagiere ohne 
Gefahr für ihr eigenes Leben die Keifeftrapazen voraus- 
fihtlid) werden ertragen können. Solche, die an jchweren 
Krankheiten oder hochgradigen Erihöpfungszuftänden 
leiden, find, aud) wenn die Gefahr einer Uebertragung 
der Krankheit auf Andere nicht vorliegt, don der Meife 
zurückzuhalten Leichter Erkrankten darf er, falls fih an 
Bord des Schiffes ein Arzt befindet, die Mitreife erlauben 
unter lleberweifung des betreffenden Patienten an den 
Schiffsarzt. 

Körperlich Hülfloſe darf er nur abreiſen laſſen, wenn 
die Begleitung für ſie ſorgender Angehöriger ihm nach— 
gewieſen wird. 

Weiterhin hat er feſtzuſtellen, Aus⸗ ob einer der 
wanderer an einer anſteckenden Krankheit leidet, welche 
durch Uebertragung die Geſundheit der anderen Paſſagiere 
‚gefährden kann. Solche find unbedingt zurückzuhalten, 
ebenſo diejenigen, welche wegen ihrer Beziehungen zu dem 
Erkrankten nach dem Urtheil des Arztes möglicherweiſe 
zur Verbreitung der Krankheit beitragen fünnen, bejonders 
wenn fich bei ihnen ſchon Symptome zeigen, die es wahr- 
ſcheinlich machen, daß fie fih im Snfubationsftadium der 
jelben Krankheit befinden. 

Ale akuten Grantheme, Eryfipel, Pyaemie, Phleg- 
monen, WBuerperalfieber, Diphteritis, Typhus, uhr, 

Cholera find zu diefen Erkrankungen zu rechnen. Zur 
Zeit einer Cholera-Epidemie fteht es im Ermeſſen des 
Auswanderer-Arztes, jeden an Diarrhöe Leidenden zurück— 
zumweifen. 

Der Auswanderer-Arzt hat, nachdem die ärztliche Un— 
terfuhung ftattgefunden hat, den Beförderungs-Vertrag 
des betreffenden Rafjagiers abzuftempeln. An Ausnahme- 
füllen hat er, auf Verfügung der zuftändigen Behörde, 
einen Gefundheitspaß zu ertheilen. 

$ 2. Sind in einen Auswanderer-Logirhaufe oder 
in einen anderen Gafthaufe anfcheinend mit anftedenden 
oder fonft erheblichen Krankheiten behaftete Berfonen auf 

| en oder zum Hausftande des Wirthes gehörende 

| 

| 
| 

erfonen an ſolchen Krankheiten erkrankt, fo hat fich der 
Auswanderer-Arzt möglichit bald, nad) ihm von den Nad)- 
weijungsbüreau refp. der Bolizei-Behörde gewordener Mit- 
theilung, von der Art der Erkrankung ver Betreffenden 
‚zu überzeugen. 

$ 3. Die bei der Unterſuchung vor der Abreife oder 
im Logirhaufe erkrankt befundenen Perſonen hat der Aus: 
wanderer-Arzt zum Behufe ihrer Beförderung in's Kranfen- 

- haus mit einem nad dem anliegenden Formular auszu- 
ſtellenden Schein zu verfehen. 
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An anſteckenden Krankheiten Leidende find unter allen 
Umſtänden dem Kranfenhaufe zu überweijen; auch bei den 
ſonſt ſchwer Erkrankten iſt die Ueberbringung in's Kranken— 
haus möglichſt anzuſtreben. ft der Transport nicht an- 
gängig oder wegen des leichten Charakters der Erkran— 
fung nicht nöthig, jo hat der Auswanderer» Arzt die Be- 
treffenden auf Verlangen in ihrem Logis und zwar im 
Unvermögensfall unentgeltlich Bis zu ihrer Abreife von 
hier zu behandeln. Die zurückbleibenden Angehörigen und 
die wegen Verdachts der Anſteckung Zurücgehaltenen find 
anderweitig in geeigneter Weije unterzubringen. 

Der Auswanderer-Urzt hat das Recht, behufs Aus- 
führung obiger Beſtimmungen die Vermittelung der Po— 
lizei-Behörde nachzuſuchen. 

Bon jedem Fal einer anſteckenden Erkrankung, ſowie 
‘don dem Ausbrud etwaiger Epidemien in den Logir- 
häufern hat er auf dem Medizinal- Bureau Anzeige zu 
machen. 

$ 4. Den Auswanderer - Arzt liegt die geſundheits— 
polizeiliche Meberwadhung der im hiefigen Hafen liegenden 
Auswandererichiffe ob. 

Er hat fid) genügende Zeit vor Abgang des Schiffes 
der Qualifikation des Schiffsargtes zu verfihern und ſich 
die Approbation desjelben vorlegen zu laffenz bei Schiffen, 
deren Paſſagierzahl unter 50 beträgt, für welche aljo die 
Mitnahme eines Arztes nicht vorgeſchrieben ift, hat er, 
falls Fein Arzt vorhanden, ſich die zur Krankenpflege be- 
en Perſonen zur eventuellen Approbation vorführen 
zu lafjen. 

Er hat vor Antritt einer jeden Neife die an Bord 
befindlichen Medikamente, nachdem ihm von dent mit der 
Lieferung derjelben beauftragten Apothefer die desfalljige 
Anzeige durch Bermittelung des Nachweifungsbureaus zus 
gegangen iſt, genau zu repidiren, insbejondere feitzuftellen, 
ob die im Anhange au $ 8 der Genatsverordnung be- 
treffend das Auswandererweien von 13. Mai 1887 ver 
zeichneten Meditamente und Geräthichaften vollzählig und 
in guten Zuftande vorhanden find, ob der zur Aufbe— 
wahrung bejtimmte Schrank zwecdentjprechend iſt, ins 
bejondere eine gut verjchliegbare Abtheilung für die ftarf 
wirkenden Arzneintittel enthält, und od le&tere auch wirklich 
in dieſer verichlofjenen Abtheilung fich befinden. 

Terner hat er die fünmtlichen auf dem Schiff be- 
findlichen Hojpitalräume in Bezug auf ihre Zahl und 
Sröße jowohl als in Bezug auf DVBentilation und Aus- 
rüftung, insbejondere die Betten, zu repidiren. Auch die 
jonftigen Räume nnd Cinrihtungen des Schiffes find 
von ihm in Hygienifcher und fanitärer Hinftcht zu bejich- 
tigen, etwaige Mängel jofort der zuftändigen Behörde mit— 
zutheilen. 

$ 5. Dem Auswanderer - Arzt liegt die gefundheits- 
polizeiliche Meberwachung ver Logirhäufer für Auswanderer 
ob; er hat die Wohn: und Schlafräume zu revidiren, ind- 
befondere die Größe derjelben im Verhältnig zu der Zahl 
der dort unterzubringenden Gäſte zu begutachten, ſich von 
der Möglichkeit und der thatfählihen Durchführung ge- 
nügender Lüftung und Reinigung derjelben zu überzeugen, 
die Klojets, die Wafjerleitung reſp. Brunnen, die Abfluß- 
vorrichtungen 2c. zu repidiren. ine genaue Reviſion tft 
mindeſtens 2mal jährlich vorzunehmen, außerdent ftets, 
wenn Erkranfungsfälle in einen Haufe fi) häufen oder 
eine Epidenie ausbriht Er hat ed bei den Reviſionen 
fo einzurichten, daß die Wirthe auf feine Ankunft möglichit 
unvorbereitet find. Die Befundberichte der Nevijion find 
der Behörde für dad Auswandererwejen einzureichen. 

Bemerkte Unzuträglichfeiten hat er fofort zur Kenntniß 
des Herrn Präſes der Behörde zu bringen. 

Liegen mit anſteckenden Krankheiten Behaftete in einent 
ogirhaufe, fo hat er, bis der Transport in's Kranken— 
haus erfolgt, die zur . Sfolirung nöthigen Maßnahmen 
anzuordnen. Nach erfolgter Ueberführung des Patienten 
in's Krankenhaus hat er die nöthige Desinfektion der 
zurückgebliebenen Gegenitände und der betreffenden Näunte 
zu verfügen und deren Ausführung zu überwachen. 

Ihm steht das Necht zu, Falls es vom janitären Stand- 
punkt aus nöthig erjcheint, die zeitweilige Schließung eines 
Logirhaufes zu beantragen. 

Zur Durhführung obiger Maßnahmen ijt er bered)- 
tigt, die Hülfe der Polizei-Behörde zu beanfpruchen. 
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Die Rolizei- Behörde hat vor der Genehmigung Des 

Auswanderer-Logirhaufes das Gutachten des Auswanderer 

Arztes über die janitären Verhältnifie des Logirhauſes 

einzuziehen. 
— ſpeziellen ärztlichen Aufſicht ſind ferner, falls 

es nicht von der zuſtändigen Behörde anders angeordnet 

wird, diejenigen Häufer unterjtellt, Die zur Unterbringung 

der wegen Verdadhts der Anſteckung zurücgehaltenen und 

iolirten Perfonen dienen. Er hat in Verbindung mit 

der PWolizei-Behörde die nöthigen Maßnahmen zur wirk⸗ 

famen JIfolirung zu treffen. Die ſämmtlichen in Quaran— 

täne befindlichen Perſonen hat er täglich mindeſtens ein- 

mal zu befichtigen und fo weit nöthig zu unterſuchen, die 

Ueberführung der Erkrankten in's Krankenhaus anzus 

ordnen. 
Den Termin der Aufhebung der Quarantäne bean: 

tragt er nad) vorherigen Bericht an die Behörde für das 

Auswandererweien und das Medizinal-Kollegiumt. 
Un den in den 8$ 4-6 erwähnten Obliegenheiten 

nachkommen zu können, ift dem Auswanderer-Arzt der Zu— 
tritt zu den Ausiwandererihiffen, den Logirhäufern und 
Duarantäneräumen jederzeit gejtattet. 

8 7. Der Auswanderer - Arzt wird don der Behörde 
für das Auswandererwejen erwählt und von dem Chef 
derfelben beeidigt nad vorheriger Begutachtung der Be— 
werber durch das Medizinal- Kollegium. Er bezieht ein 
feftes Gehalt ohne amtliche Nebeneinnahmen, doch iſt ihm 
anderweitige Praxis geftattet, foweit feine amtlichen Pflichten 
durch diefelben nicht beeinträchtigt werden. 

Im Falle des Erfordernifies werden ihm auf feinen 
Antrag vorübergehend ein oder mehrere andere Aerzte 
als Afliftenten beigegeben werden, die für die Dauer ihrer 
Thätigkeit ebenfalls auf diefe Snftruftion beeidigt werden. 
Die generelle Vertheilung der Thätigfeit unter viejelben 
hat er nach Rückſprache mit dem Chef der Behörde für 
dad Auswandererwejen anzuordnen. 

8 8. Der Auswanderer-Arzt ift der Behörde für das 
Auswandererwejen unteritellt, etwaige feine Thätigkeit be- 
treffende Anordnungen derfelben, geforderte Gutachten und 
dergleichen hat er auszuführen, außerdent muß er all 
jährlich einen Bericht über feine Thätigfeit vorlegen, in 
welchen er zugleich alle Punkte, deren Abhülfe aus juni: 
tätspolizeflidyen Gründen wünfchenswerth ift, zur Sprache 
zu bringen hat. 

Der Mepdizinal- Behörde Hat er über alle fanitären 
Fragen und Vorkommniſſe, ferner über anſteckende Krank: 
heiten, Epidemien 2c. ſtets jofort zu berichten, außerdem 
etwaige jeine Thätigkeit betreffende Anfragen derjelben 
prompt zu erledigen. 

Zweifelhafte Fälle bei janitären Fragen und Maß: 
nahmen werden dem Mevdizinal-Snfpektorat von der Be— 
hörde für das Auswanvdererwefen zur gutachtlichen Aeuße— 
rung beziehungsweife Entſcheidung vorgelegt. 

$ 9. Baare Auslagen für Fahrgelegenheit, welche bei 
Verrihtung der Dienftobliegenheiten unvermeidlich ent- 
Itanden find, werden dem Auswanderer-Arzt aus Staats: 
mitteln eritattet. 

$ 10. As Legitimation bezw. Dienftabzeichen tragen 
der Auswanderer-Argt bezw. feine Affistenten Metallſchilder 
mit den Etaatswappen und der Auffchrift „Auswanderer: 
Unterfuchungsarzt.* 

Hamburg, den 1. Juli 1837. 
Die Behörde für das Auswandererwefen. 

Die Behörde für das Auswandererweien 
Füde TR gebürtig 
AUSH un togläibein une ae. :, 
EA LA SP NEE rer — in das 
a EN Krankenhaus und bittet, ihn — inner- 
halb 24 Stunden wieder — bis auf weitere Anzeige nicht — 
zu entlajjen. 

DEmDurn, Den. uE 18 .uuer 
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Auswanderer-Unterſuchungsarzt. 

Großbritannien. Wiederimpfung betreffend. 
März 1888. | — 

Memorandum on Re-vaceination. i 

The protection against small-pox conferred by vacei- r 

nation in infaney becomes diminished as age advances, 

and the protection against attack appears to more rapidly 
diminish than the proteetion against death by the disease. 
Even before puberty a portion of the original proteetion 
is often lost; and this is particularly the case when the 
vaceination in infaney has been ineomplete, having pro- 
duced one vesicle instead of several, small vesieles instead 
of large, 

Before vaceination was discovered, small-pox was for 
the most part a disease of children. Among the unvacei- 
nated members of a community it is so to this day. But 
among vaccinated people, owing to the protection of the 
children and the decliue of this protection as life advances, 
such small-pox as now prevails is principally seen in 
adlolescents and adults. 4 

Thus it is of importauce that the protection which 
vaccination affords to children should be renewed for them 
as they are growing np; and the law has provided 
gratuitous re-vaceination by publie vaceinators for every 
one on reaching the age of 12 years who has not before 
been successfully re-vaccinated. 

A properly performed re-vacceination gives a second 
measure of protection at least equal to the first 
Whether ihe protective influence of this second 
vaccination becomes impaired, and, if so, under wha 
conditions, is not known. 

Evidence of the additional protection against small-pox 
given by a re-vaceination can be found abundantly by 
anyone who chooses to seek for it. It can be got from 
the experience of re-vaceinated communities living in the 
midst of communities not re-vaceinated, as in the case of 
the permanent offieials of the postal service living in 
London; or it can be got from the experience of nations, 
differing in their small-pox death-rates as their laws for 
re-vaceination differ; witness the contrast between the’ 
German and Austrian rates of small-pox mortality since 
the time when Germany, but not Austria, enforced re- 

vaccination upon children of school ages. Or evidence to— 
the same effect is to be had by observing the immunity 
from small-pox, for year after year, secured to nurses in 
small-pox hospitals by re-vaccinating them before enteri 
on their service. ‚This last is perbaps the most obvi 
of all such examples; and in the few instances wheı 
there has seemed to be exception to the rule of theiı 
immunity it has almost always turned out that the requisite 
re-vaccination had been by some chance omitted. Ta 

The re-vaccination which is proper to be done for every 
child ought to be a matter of regular system, done 
regularly, it were to be wished, as primary vaceination 
are done for infants. There should be no waiting unt 
an alarm about small pox is raised. The importance 
these considerations will be obvious to anyone wh 
considers the conditions for the proper performance ( 
re-vaccination. The Iymph has to be obtained from case 
of primary vaceination; it must not be taken from case 
of re-vaceination; it ought to be used in the freshes 
possible state, aud, whenever practicable, direct from the 
primary vaccine vesicle. With such Iymph at least 96° 
per cent. of re-vaceinations ought to be successful, in th 
sense of producing the best local result that the individu 
can obtain, and of giving him his full measure of addition; 
seeurity against small-pox. ’ 

If, on the other hand, people will defer re-vaccinati 
until tbere is actual alarm of small-pox, and multitud 
then present themselves for the operation at one and th 
same time, they must remember that the vaceinator ha 
a first duty to infants whom the law requires to be 
vaccinated, and that he may at the particular moment 
be without Iymph for re-vaceinations. Or, alternatively, 
the applicants may have to be re-vaccinated with stored 
Iymph, and then failures and uncertain results are likely 
to ensue; in the hands of some practitioners, indeed, as 
many as a third of the attempts at re-vaccination with 
such Iymph have proved unsuecessful. And this dis- 
appointment in obtaining proper vaccination will be en- 
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 eountered just at the time when it is of special importance 
that the applicants should have the full measure of pro- 
tection that vaceination and re-vaceination can give. 

Medical and sanitary officers and the medical pro- 
fession generally are therefore invited to urge upon 
parents and guardians the importance of having their 
children re-vaccinated at the age of 12 years or therea- 
bouts, and to urge upon all persons beyond this age 
who have not yet been successfully re-vaceinated the 
duty of obtaining for themselves the additional pro- 
‚tection which may be had by this means. 
Local Government Board, GEORGE BUCHANAN, 

Medical Department, Medical Officer. 
March 1888. 

Public vaceinators are authorised to afford re-vaccina- 
tion gratuitously to all persons over 12 years of age who 
have not previously been successfully re-vaceinated. Under 
eireumstances of exceptional danger from small-pox they 
have authority, if they see fit, to re-vaccinate applicants 
over 10 years of age. 

Rechtſprechung. 

Die Atteſte über Unterſuchung auf Trichinen, welche 
von den zu dieſem Zwecke auf Grund der Polizei— 
Verordnung für die Provinz Brandenburg vom 
26. Mat 1880 beamteten Fleiſchbeſchauern ausgeſtellt 
find, haben die Eigenſchäft öffentlicher Urkunden im 
Einne des $ 267 ©tr.-6.-B. Das Gleiche gilt aber 
nicht von Atteften, welche derartige Fleiſchbefchauer 
außerhalb des Rahmens ihrer hiernad) begrenzten 
Amtsthätigkeit (3. B. für nad Berlin einzuführende 
Kälber gemäß dem Berliner Negulative, betr. die 
Unterfuhung des von außerhalb nad) Berlin einge: 
führten frifhen Sleifches, von 25. September 1886) 
ausgeftellt haben. 

Urtheil des Neichsgericht3 vom 27. Zanuar 1888 gegen C. 
(Landgericht I Berlin.) 

Aus den Gründen (nad) „Entſcheidungen des Neichs- 
gerihts in Strafſachen“ Bd. XVII. ©. 94): 

Nah $ 9 des durch Beſchluß der Gemeinde Berlin 
bom 9./24 September 1886 feitgejeßten Negulatives vom 
25. September 1835, betreffend die Unterſuchung des von 
außerhalb nach Berlin eingeführten frifchen Fleiſches, 
muß durch Beſcheinigung der Ortspolizeibehörde oder 
eines approbirten Thierarztes oder eines geprüften Fleiſch— 
Ihaubeanıten oder durd) Stempel oder Rlombe eines 
unter Öffentlicher Kontrolle jtehenden Schlahthofes den 
ſtädtiſchen Interfuhungsftationen nachgewiefen werden, 
daß das von außerhalb eingeführte, zur Unterfuhung 
vorgelegte Fleiſch von einen Thiere herrührt, welches vor 
der Schlachtung einer Befichtigung unterzogen und hier: 
bei mit erkennbaren SKrankheitszeichen nicht befunden 
worden ift. Das Negulativ ift unter dem 10. Dezember 
1886, auf Grund der $$ 2, 3 des preußifchen Geſetzes, be- 
treffend die Errichtung öffentliher Schlachthäufer, vom 

18. März 1868, 9. März 1881 (6.-©. 1868 ©. 277, 1881 
©. 273), des $ 131 des Zuftändigfeitsgefeßes vom 1. Auauft 
1883 (©.-©. ©. 237) und des $43 des Gefehes über Die 
allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 (G-S. 
©. 195) vom Oberpröfidenten der Provinz Brandenburg 
genehmigt worden. An Weifenfee wird die nad) $ 9 des 

dortigen Amtsvorſteher als Fleiſchbeſchauer angeftellten 
t. gegen eine Vergütung von 10 Pf. für das Stüd Vieh 

ausgeitellt. Der Angeklagte, welder die Schlähterei in 
Weißenſee betreibt, hat in der geit vom 22. Mai bis 
16. Juni 1887 in neun verschiedenen Fällen Beicheini- 
gungen darüber, dat Kälber unterfucht und unverdächtig 
befunden worden, ſelbſt geſchrieben, den Namen R. unter: 
ſchrieben und die Schriftitüce dann auf der Berliner 
Unterſuchungsſtation IV vorgelegt, wo die Beſcheinigun— 
gen ald gültig angenommen, fpäter aber als gefälſcht er- 
annt wurden. Der Angeklagte bezwecdte bei der Vor— 
egung, die Beamten der Station in den irrigen Slauben 

I verjeßen, daß der Fleiſchbeſchauer NR. die Beſcheini— 

egulatives erforderliche Befcheinigung durch den vom 

Te 

gungen auögeftellt habe. Gr handelte fo lediglich aus 
Bequemlichkeit, in der Abficht, fich Umftände zu erfparen. 

Auf Grund dieſes für erwielen erachteten Sachver— 
haltes hat die Strafkammer aus 88 267, 74 Str.-6.-8.8 
wegen Fälſchung öffentlicher Urkunden Strafe verhängt. .. 

Die Nevifion rügt Verleßung der$$ 267,359 Str.“G.B.'s, 
$ 380 C.P.“O. unter der Behauptung: Das Regulativ 
dom 25. September 1886 gelte lediglich für Berlin, nicht 
für Weißenfee; auf Grund des Itegulatives habe ein Amt 
mit einem die Grenzen Berlins überfteigenden Wirfungs- 
kreiſe nicht geichaffen werden fünnen; daher jeien die von 
R. ertheilten Bejcheinigungen Feine öffentlichen Urkunden; 
unerheblich feien die jeitens des Amtsvoritehers vorge— 
nommene Anftellung des R. ſowie die ſeitens deſſelben 
letzterem ertheilte Ermächtigung zur Ausſtellung der 
Atteſte, denn zur Anſtellung und Ermächtigung habe dem 
Amtsvorſteher die Befugniß gefehlt. Dieſe Ausführungen 
erweiſen fi) als im Endergebniſfe zutreffend. 

Für die Provinz Brandenburg, mit Ausihluß der 
Stadt Berlin, ift die Anftellung fowie die Amtsthätigfeit 
der Öffentlichen Fleiſchbeſchauer durch die Polizeiverord— 
nung vom 26. Mai 1880 und das derſelben beigefügte 
Reglement, 

Amtsblatt der Regierung zu Potsdam ©. 227, 
geregelt worden. Die Berordnung hat der Oberpräfident 
der Provinz unter Zuftimmung des Provinzialrathes auf 
Orund der $$ 76, 83 der Brovinzialordnung vom 29. Suni 
1875 (©.-©. ©. 335) fowie der $$ 6, 12 des Geſetzes über 
die Polizeiverwaltung vom 11. Marz 1850 (©.-©. ©. 265) 
erlafien. Daß die in Gemäßheit diejer Verordnung ans 
geitellten Fleifchbefchauer als Beamte im Sinne des $ 359 
Str. G. Bes anzufehen find, hat das Reichsgericht bereits 
im Irtheile vom 20. September 1881, 

Entſch. des R.-©.3 in Straff. Bd.4 ©. 421, 
dargelegt. Nach $ 1 des Reglements erfolgt die An— 
itellung der öffentlihen Fleiſchbeſchauer durch „die zu— 
ſtändige Ortspolizeibehörde, d. h. den Amtsvorſteher oder 
den ſtädtiſchen Polizeiverwalter”. Im vorliegenden Kalle 
war alfo der Amtsvorfteher zu Weigenfee zur Anftellung 
des Fleiſchbeſchauers für diefe Dorfichaft zuftändig. Nach 
$ I der Polizeiverordnung haben die angeftellten Fleiſch— 
beſchauer über den Befund bei den von ihnen vorge- 
nommtenen Unterſuchungen Attefte auszuftellen und den 
Antragitellern auszuhändigen. Bezüglich diefer Attefte 
find bejondere Formvorſchriften nicht gegeben. Die von 
den öffentlich angeftellten Fleifchbefhauern innerhalb des 
durch die Bolizeiverordnung ihnen angewiefenen Geſchäfts— 
freifes ausgeſtellten Attefte haben daher als öffentliche 
Urkunden zu gelten. 

Vergl. Entih. de R-G.'s in Strafſ. Bd. 4 ©. 69, 
Bd.8 ©. 372, Bd. 10 ©. 192. 

Die erwähnte Polizeiverordnung handelt jedoch von 
der Unterfuhung des Schweinefleifches auf Trichinen, 
während im borliegenden Falle die gefälfchten Attejte won 
unterfuchten Kälbern fprehen. Der erite Nichter ſtützt 
die Zuftändigfeit des R. zur Ausftellung der in Nede 
jtehenden Attefte auf $ 9 des Berliner Regulatives vom 
25. September 1836. Diefer Anficht läßt ſich nicht bei- 
treten. 

Unerheblich ift zunächſt, daß die Wirkungen des 89 
des Regulatives ſich mittelbar über das Weichbild von 
Berlin hinaus, erftreden. Infolge der Errichtung von 
öffentlihen Schlahthäufern mit Schlachthauszwang hatte 
ſich nämlich in einzelnen Städten herausgeſtellt, daß 
kranke Thiere außerhalb des ſtädtiſchen Weichbildes ge- 
ſchlachtet und die Fleifchtheile als Nahrungsmittel in die 
Städte eingeführt wurden. 

Bergl. Motive zum Gntwurfe des Geſetzes vom 
9. März 1881, Drudj. des Herrenhaufes 1879/80 
Nr. 80. 

Um diefent Uebelſtande entgegenzutreten, ift durd Art. 1 
des Geſetzes vom 9. März 1881 den Gemeinden, welche 
öffentliche Schlachthäuſer errichtet haben, die Befugniß er: 
theilt, durch Gemeindebeſchluß anzuordnen: 

daß alles nicht im öffentlichen Schlachthauſe aus— 
geſchlachtete friſche Fleiſch in dem Gemeindebezirke 
nicht eher feilgeboten werden darf, big es einer 
Unterfuhung durd) Sachverſtändige gegen eine zur 
Gemeindekaſſe fließende Gebühr unterzogen ift. 
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Die näheren Beltimmungen hinfichtlih der Unter— 
fuchung wurden mit gewiffen, Hier nicht in Betracht 
kommenden, Einſchränkungen einem gleichfalls durch Ge— 
meindebeſchluß feſtzuſetzenden Regulativ vorbehalten. Die 
in Frage ſtehenden Gemeinden, zu welchen die Stadt 
Berlin gehört, waren demnach berechtigt, für die Unter— 
fuhung des Fleiſches auch diejenigen Bedingungen vorzu— 
fchreiben, ohne welche der Zwed, die Einführung gejund- 
heitsgefährlichen Zleifches zum Verkaufe als Nahrungs: 
mittel zu hindern, nicht zu erreihen war. Nach den Ma— 
terialien zur technischen Begründung des Geſetzentwurfes 
gegen die VBerfälfhung der Nahrungs: und Genuß: 
mittel 2c. (Vorlage Nr. 7 des Neichstages 1879, Abſchn. 4 
mit der Ueberſchrift „Fleifh und Wurſt“) ift aber aus 
der bloßen Beſchau todten Fleiihes ein Schluß darauf, 
daß das Fleiſch gefahrlos als Nahrungsmittel für Men: 
ſchen verwerthet werden könne, mit Sicherheit nicht zu 
ziehen, wenn nicht anderweit feititeht, daß das Thier, 
von dem das Kleifch herrührt, als es gejchlachtet wurde, 
mit gewiffen Krankheiten nicht behaftet war. Danad) 
durfte die Stadtgemeinde Berlin für die Unterfuhung 
auch Beſcheinigungen fordern, die von Behörden, Beamten 
oder Privatperfonen außerhalb Berlins auszustellen waren. 
Jah den Motiven des Entwurfes des Geſetzes vom 
9. März 1881 ift allerdings davon Abſtand genommen, 
den in Rede ftehenden Stadtgemeinden allgemein die Er- 
mächtigung zu ertheilen, nur dasjenige auswärtige Fleiſch 
zum Verkehr im Gemeindebezirke zuzulafien, von welchem 
durdy ein Atteſt dargethan wird, daß es von einem vor 
und nah dem Schlachten einer fachverftändigen Iinter- 
juhung unterzogenen Thiere herrührt. Bei der Berathung 
des Geſetzentwurfes iſt aber doch zur Sprache gefonmen, 
daß in Folge des Geſetzes eine obligatoriſche Unterſuchung 
des Fleiſches auf dem Lande ſich als nothwendig heraus— 
ſtellen könnte, und ſeitens der Vertreter der Staats— 
regierung iſt dieſem Bedenken durch die Ausführung be— 
gegnet worden, es werde Sache der Aufſichtsbehörde jet, 
die aufzuftellenden Negulative ftreng zu prüfen und den— 
jelben die Genehmigung zu verfagen, wein dem Verkehre 
mit importirten Fleiſche unnöthige, auf Beſchränkung der 
Konkurrenz diefes Fleiſches abzielende Hinderniffe bereitet 
werden follten. 

Vergl. Bericht der Kommiſſion des Abgeordnetenh., 
Drudi. 1879,80 Nr. 340. 

Aus allen diefen Vorgängen folgt aber nod) feines- 
wegs, daß durch $ 9 des Nequlatives die amtliche Zuſtän— 
digfeit und der amtliche Wirkungskreis der Fleiſchbefchauer 
außerhalb Berlins erweitert worden fei. Das Geſetz vom 
9. März 1881 giebt der Stadtgemeinde Berlin nicht das 
echt zu einer folhen Erweiterung. Daß diefelbe beab- 
fichtigt ſei, erhellt auch nicht aus der Faſſung des $ 9 des 
Regulatives. Unzweifelhaft war die Stadtgemeinde be: 
vechtigt, für die Unterſuchung des von auswärts inıpor- 
tirten Fleiſches auch nicht amtliche Beicheinigungen als 
ausreichend zuzulaſſen; und zu den Privatbefheinigungen 
gehören auch die Attejte von Beamten, joweit die Attefte 
nicht innerhalb der amtlichen Befugnijfe der Beamten 
ausgeftellt worden find, wenngleid) regelmäßig die Glaub: 
würdigfeit ſolcher Attefte dur) den amtlichen Charakter 
des Ausſtellers verftärft wird. Das gilt au) für die in 
Rede ftehenden Befcheinigungen der Fleiſchbeſchauer. 
SHiernach beruht die Anſicht des erſten Richters, daß 
im vorliegenden Falle die fälſchlich hergeſtellten Urkunden 
für Öffentliche zu erachten ſeien, auf einer Berkennung des 
Geſetzes vom 9. März 1881. Da, wie erwähnt, der SRG) 
des Regulatives eine Erweiterung des amtlichen Wirkunßs— 
kreiſes der Fleiſchbeſchauer nicht enthält und nicht enthalten 
jolt, jo kommt fchon deshalb auch der Umstand nicht in 
Betracht, daß derjelbe Oberpräfident, welcher die Polizei: 
———— vom 26. Mai 1880 erlaſſen, dem Regulative 
a 1856 die erforderliche Genehmigung 
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Kongreſſe, Mechandlungen gefeßgebender 
Körperſchaften, Mereine :c. 

J— 

Frankreich. Hinſichtlich des Gebrauchs von Benzoe- 
fäure zur Konſervirung von Nahrungsmitteln 
hat ſich das Comite eonsultatif d’hygiene publique de France 
dent Mouvement hyeienique ©. 579 zufolge dahin ausge— 
ſprochen, daß derfelbe nicht geduldet werden jollte. Die 
antifeptiihen Stoffe feien dem normalen Ablauf der Ver— 
danung nachtheilig, der Zuſatz gährungswidriger Stoffe 
jeder Art zu Nahrungsmitteln fei von Geſichtspunkte der 
Ernährung ivrationell und fünne außerdem die gute und 
regelmäßige Thütigfeit der Verdauungsorgane mehr oder 
weniger fchädigen. \ 

Gleichzeitig hat das Comite bezüglich des Verſchluſſes 
von Milhflafchen einen Beſchluß dahin gefaßt, daß 
Metallverfchlüffe mit Bleigehalt zu verbieten feien. 

Am 3. und 4. Dezember 1858 wird zu Haſtings, 
Mihigan, unter Betheiligung des ftaatlihen Gejund- 
heitsamteg eine Sanitäts -» Konvention ftattfinden, 
Gegenftand der Verhandlungen find die Vorführung von 
Thatfahen, Erörterung von Anfichten und Bejprehung 
von Methoden zur Verhütung von Kranfheits- und Todes- 
fällen, fowie die Prüfung der Wohnungsverhältniffe. 

Verzeichniß 
der für die Kibliothek des Kaiſerl. Geſundheits— 

amtes eingegangenen Geſchenke. 2 
(Gleichzeitig als Gmpfangsanzeige und Dankesbezeugung.) 

Alfeld, F. Abwartende Methode oder Credéſcher Hand- 
ariff? Darjtellung der Rhyfiologie und Diätetif der 
Nachgeburtsperiode. Xeipzig. 1888. 8°. 

Alten, Dr. ©. Das öffentliche Gefundheitswefen im Neg.- 
Bezk. Lüneburg in den Sahren 1883—85. Lüne— 
burg.. -1887.28% '% 

Bitter, Dr. H. Generalbericht über dad Medizinal- und 
Sanitätswejen im Landdroſtei- bez. Negierungsbezir 
Dsnabrüd, während der Jahre 1883—1885. Döna- 
brüd. 1888. 8‘. ; 

Givilitand, Beriht über den —, die Todesurjachent 
und die anftefenden Krankheiten im Sahre 1886. 
(Statift. Mittheil. des Kantons Bafel). Bajel. 1887.40 

Dengler, P. Der 16. fchlefifhe Bädertag und feine 
Berhandlungen ıc. Reinerz. 1888. 8°, 5 

Ladebeck's Schwimmſchule. Lehrbuh der Schwimm— 
kunſt für Anfänger und Geübte. Leipzig. 1888. 8% 
4. Auflage. 

Landes- und Völkerkunde, Müittheilungen aus dem 
ſtatiſtiſchen Büreau des Herzogl. Staatsminijteriums 
zu Gotha über —. Sahrg. 1887. Gotha. 4°, 

Röder, Julius. Mediziniſche Gtatiftif der Stadt Würz— 
burg für das Sahr 1885 mit Einfchluß des Sahres 
1584. Würzburg. 1888. 8°. —— 

Sanitätsdepartement, Verwaltungs-Bericht des — 
über das Jahr 1886. (Baſel-Stadt, Kanton). 8% 
Sep.-Abdr. 

Schlacht- und VBiehhof, 4. Bericht der Direktion des 
— es zu Chemnitz, auf das Sahr 1887. Chemnib. 
1888. 4°. - 

Schuchardt, Bernhard. Ergebnifje der Fleifhihau auf 
dem ſtädtiſchen Central-Schlachthofe zu Berlin. 1888. 
8%. Sep.Abdr. j 

Sterblichkeit nad) Todesurſachen und Alteröklaffen der 
Geftorbenen u. |. w. im Königr. Preußen, während 
des Jahres 1884. (Heft 87 der preuß. Gtatiftif). 
Berlin. 1887. 4°. - 

Baerft. Gemeinverftändlihe Belehrung über das Weſen 
und die Erfennungsgeichen der Seuchen unferer Haus— 
thiere. Meiningen. 1883. 8°, f 
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Geſundheitsſtand 
und Gang der VPolkskrankheiten. 

- Sn der Berihtswoche find nachjtehende Todesfälle 
und Erkrankungen an Boden, Flecktyphus, Rückfalls— 

fieber und epidemifcher Genidjtarre gemeldet worden: 

J Pocken: Wien, Lemberg je J, Prag 8, Trieſt 12, 

Paris, Lyon je 1, Warſchau 7 Todesfälle, Bres— 
Tau 1 (Barivlois), Budapeſt 2, Petersburg 1 Er— 
franfung. 
Flecktyphus: Amfterdam und Petersburg je 

"1 Todesfall; Edinburg 1, Petersburg 3 Erkran- 
kungen. 
Rückfallsfieber: Petersburg 1 Todesfall. 
Epidemiſche Genickſtarre: Balin I Er- 
krankung. 
| 7 Im Uebrigen ſind beſonders hervorzuheben: 

J Unterleibstyphus: Hamburg, Budapeſt je 6, 
Paris 7, London 13 Todesfälle; Berlin 19, Ham— 
burg 26, Budapeſt 61, Kopenhagen 28, Petersburg 

| 36 Erkrankungen. 
I Majern: Baris 10, London 50 Todesfälle; 
Berlin 88, Breslau 35, Frankfurt a. D. 59, Ham— 

burg 26, München 29, Reg. Bezirke Schleswig 305 

und Stettin 133, Wien 46, Petersburg 22 Erkran— 

fungen. . 
Scharlach: Berlin 9, Danzig 12, London 30, 
Petersburg 11, Warſchau 21 Todesfälle; Berlin 

1, Breslau 26, Frankfurt a. D. 30, Hamburg 40, 

Bien 34, Kopenhagen 48, Petersburg 55 Erkran— 
tungen. 

Diphtherie und Eroup: Berlin 21, Breslau 
14, Dortmund, Halle je 6, Stettin 7, Wien 12, Vor— 
orte Wiens 6, Budapeft 11, Prag 12, Paris 24, 
London 36, Petersburg 13, Warihau 8 Todes 
fälle; Berlin 85, Breslau 47, Hamburg 55, München 

1 89, Nürnberg 25, Neg.-Bezirt Schleswig 111, Wien 

Lu 
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Maßregeln. ©. 627. — Medkin 
Bez. Bromberg.) Konſtatirung gi 
Reg.Bez. Erfurt.) Schlafftellenmere 
Selbſtdispenſiren der Thierärzte. ©. 628. — 
des Reichsimpfgeſetzes 

WBreußen. Neg.- 
Atheiten. ©. 627. — 

— (Meg. Bez. Arnsberg.) 
—Württemberg. Vollziehung 

ed Reich ig . ©. 628. — (Heffen.) Piehtransport nach ven 
Nordieehäfen ©. 635. — (Medlenburg-Schwerin.) Desal. ©. 635. — 
Rechtiprechung. (teichögericht.) Lebende Thiere als Nahrungs- und 
Genußmittel in Sinne des Nahrungsmittelgejeges. Verkauf kranker 
Thiere. ©. 636. — Geſchenkliſte. ©. 636. 

26, Budapeſt 21, Kopenhagen 43, Chrijtiania 24, 

Petersburg 49 Erkrankungen. 

Keuchhuften: London 18, Dublin 7 Todes— 

fälle; Kopenhagen 23 Erfranfungen. 

Cholera in Macao. — Die Neue Preußifche 
Zeitung tr. 394) bringt die Nachricht vom Ausbruch 

diefer Seuche in Macao. Auf dem am 12. Auguft 

von Macav nad Timor abgefahrenen portugiefijchen 

Transportdampfer „India“ ſtarben im Hafen ſchon 

8 Seeleute, auf der See binnen 48 Stunden weitere 

30 Mann der Bejatung. Der Kapitän fehrte nach 

Macao zurüd, woſelbſt die Mannjchaft in Zelten 

und Hütten untergebradt und ein Kordon um das 

Lager gezogen wurde. 

Cholera in Calcutta. Val. Beröffentl. ©.385. 
Sn der Stadt Caleutta find nad dem Bericht des 

Health-Officer fir das 2. Duartal 1888 516 Cholera- 

Todesfälle vorgefommen. (Die mittlere Temperatur 

war im dieſem Vierteljahr, ganz bejonders aber im 

Suni, Höher wie in den legten 24 Jahren. &$ famen 

außer den Cholera = Todesfällen 697: Todesfälle an 

Fieber, 200 an Dyjenterie und Diarrhoe und 1327 
in Folge anderer Urſachen vor.) Die DVertheilung 

der Cholera- Todesfälle auf die einzelnen Wochen ift 

aus der nachitehenden Zuſammenſtellung erſichtlich: 

* 

Monat | Mprit —— 
Wode bis ...... | 7 J1al21l28| 5 l12]19]26| 2 | 9 | 16123130 
Zahl d. Choleratodest. [68159)73/69[61153]30|15[37125| 11) 8 | 7 

Gelbfieber in Florida. Einer Nahriht vom 
31. September zufolge ift im Staate Florida in 

Jackſonville und Umgegend eine Gelbfieber-Epidentie 

mit großer Heftigfeit aufgetreten. Auch in Jackſon, 

im Staate Miffifippi, Haben fich einige Fälle ereignet: 
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Sterblichfeit in größeren Städten des Auslandes. Woche vom 7. bis 13. Oftober 1888, 
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Aus Berliner Krankenh äuf ern. 
I ED RAR 

Gemeldete Erkr ankungen. 
— 

Aus deutſchen Stadt- u. Landbegirken 
Gonigl. Charite, Stadtiſche Krankenhäuſer im Friedrichshain und zu | Mitth. d. Kal. Sar.-Somm.z. Berlin, d. ſatiſt Amtes d. Stadt Breslau, d. Moabit, St. Hedwigs-Ktrankenhaus, Bethanien, Eliſabeth-Krankenhaus, | Aerzte-Vereins zFrantf a. D., 2. Med.-Imipektor. 3. Hamburg, d. fol. Ihe 

Lazarus-Krankenhaus, Auguſta-Hoſpital, Jüdiſches Kranfenhaus.) girfsarzt d. Stadt Münchent, d. Vereins f. dit. Gejundheitspfl. 3. Nürnberg, Für die Woche vom 7. bil 13, Oftober 1888, d.betr. Kgl.Reg.Medizinalräthe u. Fürſtl. Reuß'ſchen Bhyitk.-Bezirksärzte. 
—— — zz 

Se uagen Damm e.n.e 2 F ss], 

Lebensalter = Zeit. sel & |» 838, 
Krankheits— 2. | 6. | 16.| 31. [eLu.| & Bezirk ee —— — == 

formen 1. | bis bis | bis | bis dar⸗ © E# S2|8# 
| | 5. | 15. | 30. | 60. [über] © = v|a5|* 

Maſern und Rötheln ae a 12 = — Se — Stadt Berlin . .. .| 7-18. 06 | 19| 88| 61%) 85%) 5 
enulah. al el a Breslau nee. desgl. 2| 25| 26| 47| — 
Diphtberie und Croup. sts 5 | 1 = | —| 83 rn. | L-15, 3 99.830.117. 10 
Unterleibötyphus . . . - - 12 1 |.— |. 3 7| 21 -| 4 Hamburg u. Vororte| 7.—13. „ 26| 261 401 55| -- 
Brechdurchfall inkl. Nuhr und BE eundiene ch: ; desgl. 4129| 21| 39) 1 
Cholera nostras . . - - | ——1323 „ „Nürnberg . desgl. = one 

Kindbettfieber . —— 2|-|-|-|-| 2|—-| 2 Res.Bez. Aachen desgl 11 nl 
Wechielfteber 3 N Te ee ee a Pi 3 Ale desgl. ale Sa 
RN ee Di 2| 2| 1\ — n Düſſeldorf . . deögl. 32.17 241% 25 [1.50/109 
Syphilis inkl. Gonorrhöe Baal 60 10 = u —— dessl. 12) 4| 8| 24| 2 
Zungeniamumpuht ne 1 6971| -|- | -[2%9|/4| 2| 2 N Hannover desgl. 9), 24| 9 2 — 
Andere Erkrankungen der " Hildesheim . 29./9.— 6./10. le ze il 
Athmungs-Organe 002: 6 20914 Königsberg . : c . - |: 

Akuter Darmfatarıh. . . . 71| 2 — Bl „ Marienwerder. 1—23.D| 4] —| 7| 9| — 
Säuferwahnfiun und chroni- n Münfter . deögl. Bl Al Di 
Beier Altoholiamıs  . . .| 33 — | -|—-| 3| 21] 1| — " Schleswig Deögl. 51/805 | 51| 111] 4 

Akuter Gelenfrheumatismus) 3I- | — 2 16 4 1|— " Stettin . dessl. J3—— 
Andere rheumat. Krankheiten] 4|— | — 1 13 26 1— Stralſund desgl. ⏑——— 

6668899 6338 8| 6 ee deögl. Sl ET EA IE 
Alle übrigen Krankheiten ..- 394 1 71 81719 11671163! 301 35 R — a a dessl. 9| is! 38] 21! — 

Summe| 855 114 | 33 | 37 137713411 5 1103 | yennnne See eobi ; —— 
Geſammtbeſtand war am 6. Oktb. 3243 und bleibt am 13. Oktb. 3762. Bezirk J Burgf . £ 

} Witterung. Woche von 7. bis 13, Oftober 1888, 
{ Nach Beobachtungen der landwirthichartlihen Hochſchule in Berlin und der meteorologiihen Gentralftation in München. 

: TemperaturinO® Luftdruck in mm?) Relat. Feuchtigkeit d.Luft?) r Höhe Bor 

Beobachtungs- | Beobachtungs- s = * = — de 
g 8 3 5 S 2 5 2 | Nieder. | bessichende | ginpitärte 

er — = = = = S = — richtung 
ame. |: 5 = 3 R S 5 3 mm 

| 7. Dftober 9,4 1,0 754,5 754,6 756,7 = 1 
g 8 5 411 3,8 158,5 158,7 158,6 0,4 NO 1 

£ % A 92 6,3 754,4 749,5 748,2 29,8 NNO 3 

| Berlin 10584, 9,1 51 | 7497 | 7509 | 751,8 6,4 88W 3 
ls = 10,3 3) 754,3 156,9 :| 296,8 10 w 2 

F 12. — 11,4 5,6 756,7 754,6 751,5 5,5 SW 2 
| II; 10,6 65 | 7466 | 745,8 | 746,7 713 sw 2 

7. Dftober 4,6 —0,3 711,8 712,9 als. 91 85 98 3 W ml 
8. P 2,2 0,4 714,1 113 712,9 98 94 98 14,2 W 0,2 

3 5, ” 4,8 0,3 709,0 708,6 710,1 98 85 87 8,4 V 1,8 

Münden a 6,8 04 | 7122 | 7186 | 152 | 85 66 84 0,9 sw 3,0 
ER ” 10,2 4,6 718,5 718,9 71193 90 70 9% 0,4 W 1,0 
12. “ 11,3 4,8 720,0 718,6 —17— 90 67 94 0,1 sw 0,9 
13 F 10,5 21 714,0 710,9 709,7 1» 84 56 87 2,3 SW 29 

2) Wegen etwaiger an Pocken, Flecktyphus, Cholera (asiatica) und 
auf der eriten Seite, — ?) Die Beobachtungen des 

Peſt worgefommenen Todesfälle bezw. Erkrankungen vergl. den Tert 
uftdrucks und der relativen Feuchtigkeit der Luft erfolgen in Berlin um 7 Uhr Morgens, 

2 Uhr Mittags, 9 Uhr Abends, in München um 8, 2 und 8 Uhr. — 3) Einihl. Ruhr. — *) 11 Fälle von Scharladh-Diphtherie. 
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Chierfendhen. 
Stand der Thierjenchen in Deſterreich in den 

Monaten Mai und Juni 1888, 
Nah den im K. K. Defterreichiihen Miniſterium des Innern ein- 

gegangenen wöchentlichen Meldungen.) 

In Moskau find im Jahre 1887 ausſchließlich 

1223 Todtgeborener 25650 Verjonen (13978 männ- 

liche und 11 672 weibliche) gegen 23 643 (16 208 bezw. 

12435) im Vorjahre gejtorben. Den Boden er— 

lagen 52 (Vorjahr 256), Majern und Rötheln 243 
1 

Zahl der verſeuchten Orte nach den am 
Namen 27 441 (417), Diphtherie und Croup (272), Scharlach 441 (417), Diphtherie und Group | eb 7. l1a.[2ı.| 31. | 7. [ 12.| 20.058 

612 (592), Unterleibstyphus inkl. gajtrijchem und | Kranfheiten| er — 

tervenfieber 311 (965), Flecktyphus 264 (822), Ruhr ee > Sum F 

184 (372), Kindbettfieber 108 (149), Lungenſchwind— eingegangenen Meldungen. 

jucht 3016 (3501), afuten Erkrankungen der Athmungs⸗ ee 42\2 |33 63 | 62/532141l4a 

Drgane 4618 (5204), allen übrigen Krankheiten 15491 Böhmen ala. ee 

(15797). Sn Folge von Verunglüdung oder nicht | Krain E — 2 

näher feſtgeſtellter gewaltſamer Einwirkung ſtarben — — | Se ı A 
921 (198) Perfonen, durch Selbjtmord 79 (85) und | ok der Pferde. | 
durch Todtſchlag 10 (10). — * = 

—— BR r Niederöftenreihd .| — | — — — | -,)2212 | 2° 
Epidemien in Stalien 1, Halbjahr 1888. Bau an 

N Rorz 375 Klauenſeuche. 
Vergl. Beröffentl. S 375.) Galizien .| 91 82| 6 1410/2181223 254 296 

Die monatlichen Bulletins der Gazzetta del Regnv | Mähren .|185 112 11103) 7 1 27 FI DI 

Italia (Nr. 49, 73, 99, 124, 150 und 175 d. J.) ent- Br * I73 112 122 102 1011145 
" . ’ sa, < el . Sl — = — — 

halten über den Gang der wichtigſten Infektions— Stieberöfterteich 25125213206 laa 3 |3 |3 

frankheiten in Stalien während der Monate Januar Oberöjterreich 19119 4 — | - — — |1ı 

bis Juni d. J. nachſtehende Angaben. Hierzu iſt zu Zirol u 32 = n : 3 64826 
b 4 Dub hter Bnllelnsen it Beni 98 Steiermar .| 82 3 1 | — 1 
emerken, da e Bulletin ſich jeit Beginn d. 3. | Salzburg . 21112321151 8 Zr ee 

1883 in Folge Minifterial-Exlafjes vom 24. Dezem— al een. 
—— Nr na alizien | — Areal 1 

ber D. * vergl. Veröffentl. ©. 308 weſentlich Mähren .119 3 116 315 212 113/104| 9 6 

geändert haben, jo daß ein Vergleich mit den Zahlen | Böhmen . 129 1130 3,26 1,264 |25 1 |24 1 22 |21 
des Vorjahres nieht zuläfftg ericheint. ae ae = s : A — 

Von 8257 italieniſchen Gemeinden haben durch⸗47 age, j x 

ſchnittlich 484 bis 485 die nach dem erwähnten Ba ı Irlı Ir rare 
Miniſterialerlaß monatlich auszufüllenden Formulare Dalmatien 1 om 1,110 
nicht eingejandt. Bläschenausſchlag. 

8882—323—3383——28 Galizien .| 11| 65904 SZ ler 
wagen Sera 3 14114 15 1 Sea 
wouag —— AL A AU EN Shlefien 1 — | — 44) MEI 

and 20 iv | SLAIRZZPAAASFIE- SHE | Niederöfterreih „| —ı — 21 
ee ee ae ——— .| 5 |) 571928 5 — — 

NIS Sterne 32 ar — — — 
seaauix J 3333383 5" | Sakburg . — | 3 3 oo 

Snake] FTLEERRSZTILTELT Kärnten . =) RE 
= as sn Dart. en ie — — he 
= — SEE — —* nd 5 | — 103103111133 131 61) 6 
Se SD N zBaar m a 1ıı)ı 11 | 1 | —|— 
>09 as NVSTSESSESETES rol — | —|1121/|2 |2 22 
& = | madıs SSIIRARErAS SEHFR | Steiermark — |-/-1- | -|- | 

I a a te — 4 4 
— OOo — = LERNT — — Bukowina 2 —1 —1 az — — 

3,6 | emp | SESSSCHRSSER EEE | Minds ner emnfeli | 
ee rei Niederöfterreih .| I | 1 1212 |2 Iı |1 
o 82 0 rm1soco APMER e 

uaolvxch 328385338338338388 Tirol rs. 4 |4 |55 

= SrgeagamiZeo-ye I 4 | 22 37 SE 
& En ee EINER | 32. 5 |5 1513 |3 |3 | — 

uno | SERSSISRASAN EA am 2 Aare alntatien 4 162828 |8 1102110 Ki Se a a 
WIAUWURQ maus | — — ‚NRaufchbrand, 

| -tvgioa a ug FRAFARAFBAS ZRRSSS re | = | 7] AB 
SR Een ee — der Schiveine. | 

58 .8 |QSSZIELIFERATSHEE | Galizien 2 || 1 ge 
| a > — | 11 2142 14 28752 RE 3 |SAREREBEIFZETERS | Sötefien 

ıQ s 8 NNSISHmE ir —— — — — — = 

2 z|n aaa - = = = ” Ar) i Niederöfterreih. „| — I LE 44141 18 
ERTTERTFTTEDWIT TR a ..1-|1— — [11/1 |1 

u ee ee ee ärnten — — — — „— — 22 
= 2 ee a ER ; 
= BE EEE | Bufowina . — | —| — | 11] 221) — 
ei e=22..8 e.3E.S8_5 | Küftenland — |) - | = Re 
o Sage Ss wo Beoesse=sT . — 

Er RSS: 82225.82.2 Rinderpeft ift nach vorliegenden Meld während ber 
m SASESERSESZEE seEs52 Berichtözeit in den im geichörathe bextretenen ae en aan eine 

| BSSABASEE —— dern nicht vorgekommen. — Anmerfung. Die kleiner gedruckten 
— A | Zahlen geben die Anzahl der neu verſeuchten Ortichaften u u 



Die Zahl der Gemeinden, welche anſteckende Krank— 

heiten gemeldet haben, betrug im Januar 2901, im 
uni 2469. 

Die zeitliche Vertheilung der gemeldeten Fälle er— 
giebt fich aus nachitehender Tabelle (nach Gazz. uffic. 
supplem. al No. 204.): 

el: 82|8|13. |2|8, 
Monat Ei = B = mel 2 |2S 

EB BER ns ERS 
* = 5) 3 = = Er 

Januar . . .15515 20393 14115 | 4382 | 3955 | 210 | 1017 
Februar . . „15343 | 22 742 | 3776 | 3969 3292 | 161 | 940 
März „14792 25455 3889 | 3781 | 3360 \ 176 | 956 
April .14071 29 178 | 3610 [3331 3391| 138 | 809 
nt... 4544 | 27594 | 3596 | 2818 | 3359 | 160 | 682 
Ban... 4809 | 23 858 3609 | 2952 3612 222 | 604 

Cholera wurde nicht gemeldet. — 

Beitmeilige Maßregeln gegen Holkskran kheiten. 

(R.- U. Nr. 264 u. 266 von 16. u. 18. Dftober 1888.) 
Spanien. Laut einer von dem Königlich jpanifchen 

General-Direftor des Geſundheitsweſens in der „Gaceta 
de Madrid“ vom 7. Dftober 1888 veröffentlichten Ver— 
fügung find die Brovenienzen von den Philippiniſchen 
Snjeln einer Quarantäne zu unterwerfen. — 

- Portugal. Durd im „Diavio do Governo“ Nr. 230 
unterm 8. Oftober 1885 veröffentlichte Verfügungen 
winq portugieſiſchen Miniſteriums des Innern 
werden: 

1. ver Hafen von Geara und die Häfen der gleich— 
namigen Provinz feit dem 1. Auguſt d. S. für 
„rein“ von Gelbfieber (vergl. Veröffentl. ©. 306), 

2. die Häfen der Dereinigten Staaten von 

a EEEREETETE EEE N 

Nord-Amerifa im Golf von Mexiko bis zum 
Miſſiſſipi einſchließlich ſeit dem 15. Juli d. 8. als 
des Gelbfiebers „verdächtig“ 

erklärt. 

Heterinär-poligeilicye Maßregeln. 

Spanien. Real-Drden, betr. die Einfuhrvon 
Vieh. Vom 6. September 1888. (Gaceta de Madrid 

"No. 252, Seite 710.) 
— Die Königliche Verordnung bejtimmt in Ergänzung 
der denjelben Gegenjtand betreffenden Verordnung vom 
31. Dezember v. .*), daß alles fee- vder landwärks ein- 
geführte Rind-, Woll- und Borftenvieh jowie Ziegen an den 
Eingangsitätten in bejonders dazu vorbereiteten Xofalitäten 
‚einer zehntägigen gefundheitlichen Beobachtung ausgeſetzt 
Ewerben follen und nur mit einem die Erfüllung Diefer 
Vorſchrift bezeugenden Geleitihein in den Konſum über- 
bi dürfen. Alles Vieh, welches während der Beobach— 
k 

tungszeit Kranfheits - Eriheinungen irgend welcher Art 
zeigt, muß jofort wieder ausgeführt werden. Die Thierärzte 
erheben ihre Tare für die Unterſuchungen. Die Inter: 

ſuchung und Tar-Erhebung für geſchlachtetes Fleifch, welches 
zur See eingeführt wird, jteht den Hafen-Kapitünen zu. 

Medizinalgeſeßgebung ꝛc. 

Preußen. Reg.Bez. Bromberg. Grundſätze für 
as Verfahren bei Gelegenheit der Konſtatirung 

von Snfeftions- Krankheiten. 

Bromberg, den 1. September 1888. 
Es ift die Wahrnehmung gemacht worden, daß die 

Nedizinalbeamten bei ihren durch die Konftatirung von 
inſteckenden Krankheiten bedingten Dienftreifen der all- 

\ *) ©. Veröffentl. ©. 124. 
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gemeinen Salubrität der Ortſchaften zum Theil nicht die 
erforderliche Aufmerkſamkeit zuwenden, etwaige vorgefun— 
dene hygienifche Uebelſtände faum erwähnen, und e8 häufig 
unterlafjen, beſtimmt -formulirte Anträge bezüglich der 
Bejeitigung derjelben bei dem Landrathsamte zu ftellen. 
Insbeſondere ift der hygieniichen Beichaffenheit der Schulen 
bisher nur wenig Berüdfichtigung zu Theil geworden, ob- 
wohl dad jeit Jahren endemifche und epidemifche Auf: 
treten von Augen - Erkrankungen unter den Schulfindern 
in mehreren Streifen des Regierungs-Bezirks die Annahme 
nabe legt, daß die Beſchaffenheit der Schullofale zu der 
Entftehung und Weiterperbreitung devfelben in urfächlichen 
Zufammenhang zu bringen ift. — 

Um daher die vielfahen Dienftreifen der Medizinal- 
beamten zur Feititellung etwaiger janitärer Mißitände in 
zwecdentjprechender Weiſe bejier als bisher für die Hand- 
habung der öffentlichen Gejundheitspflege werwerthen zu 
können, beitimmen wir hiermit, daß in Zufunft bei Ge— 
legenheit der Konſtatirung von Snfeftiong - Krankheiten 
ftetö nach den folgenden Grundfäßen verfahren werde: 

1. Die Medizinalbeamten haben nach vorheriger Rück— 
ſprache mit dem Drtsvorftande bezw. der Bolizei- 
Verwaltung in &emeinfchaft mit einem Wertreter 
diejer Behörden die allgemeine Salubrität des Ortes 
zu unterjuhen und feitzuftellen. Dabei ift zu achten 
auf ven allgemeinen Charakter der Wohnungen, auf 
die Art der Behandlung der unreinen Abgänge auf 
den Grundſtücken und in den Ortſchaften, auf die 
Beſchaffenheit ver Rinnjteine, Gofjen, Dorfgräben und 
Straßen jowie auf die Anlage und die Beichaffenheit 
der Brunnen, deren Wäſſer auf etwaige Verunreini- 
gung zu prüfen find. 

2. Es ift jedesmal die Schule, wenn möglid) unter Zu- 
ziehung des Schulvorjtandes, event. auch nur deg 
vorjtehenden Lehrers, einer eingehenden Befihtigung 
zu unterziehn. Dabei wird ganz befonders zu achten 
jein auf die Lage des Gebäudes, auf die Größe der 
Schulklaſſen im Verhältniß zu der Schülerzahl, auf 
die Bejchaffenheit der Wände und Dielen namentlic) 
in Bezug auf Staubentwicelung, auf Lage, Zahl 
und Größe der Feniter, Schuß vor direftem oder re- 
fleftirten Sonnenlicht, auf die Konftruftion und Be- 
jchaffenheit der Schulbänfe, auf die Art der Heizung, 
auf die vorhandenen Bentilations-Einrihtungen, auf 
die Anlage der Aborte, ob in genügender Entfernung 
vom Schulgebäude, ob für die Gejchlechter getrennt, 
auf die Art der Wafferverforgung, Entfernung der 
Brunnen von den Aborten, Art der Bedeckung, Tiefe 
und Beichaffenheit der Unfafjungswände Endlich 
wird es häufig erwünfcht und nothwendig fein, den 
Gefundheitszuftand der Kinder ſelbſt feitzuftellen, wo- 
bei der allgenteine Eindruck (efichtsfarbe, Haltung, 
Keinlichkeit), jowie das Vorhandenſein von anftecfenden 
Haut: und Augenfranfheiten zu berücfichtigen find. 

Die Schulen am Wohnorte der Kreisphyfifer find 
einer perntanenten fanitären Ueberwachung zu unter- 
ziehen und mindejtens einmal jährlich nad) den obigen 
Sefichtspunften zu revidiren. 

Unter Darlegung der borgefundenen Zujtände find dem: 
nächſt bejtimmte Anträge zur Befeitigung der etwa feit- 
geitellten janitären Uebelftände bei dem Landrathsannte 
zu ſtellen, event. deren Ausführung bei uns zu beantragen, 
falls dev Kealifirung derſelben bejondere Schwierigfeiten 
entgegen jtehn jollten. Wir jprechen hierbei die Erwar- 
tung aus, daß die Medizinalbeamten fid) einerjeit3 dieſen 
für eine erfolgreiche Handhabung der öffentlichen Gefund- 
heitspflege jo bedeutjanten Unterſuchungen mit Sorgfalt 
unterziehen, anderjeits jedoch bei den zu machenden Ber: 
befjerungsvorjchlägen stets die thatjächlichen Verhältniſſe 
des Drtes mit in Nechnung ziehen werden. So wird 
man an die Öffentlihe Salubrität einer verfehrsreichen 
Stadt größere Ansprüche ftellen fünnen und müſſen, als 
an diejenige einer Kleinen Landſtadt oder eined Dorfes; 
in einer enggebauten im Thale belegenen und der Venti— 
lation wenig zugänglichen Drtichaft wird man auf den 
Zuftand der Höfe und Straßen in Bezug auf Neinlichkeit 
und Beifeitefhaffung dev Abgänge ſtrengere Maßnahmen 
zur Anwendung bringen müſſen als in einem weitläufig 
gebauten Dorfe in freier Lage; bei einer ärmeren Be- 



völferung wird man in der Kegel über die Grenzen des 

abfolut Nothwendigen bei Stellung dev hygien iſchen An- 

forderungen nicht hinausgehn können, während bei einigem 

Wohlſtand wohl auch das Wünſchenswerthe zu erlangen 

verſuͤcht werden kann. 

Bei Beobachtung dieſer und ähnlicher Maximen wird 

das Verſtandniß für die berechtigten Forderungen Der 

Hygiene auch bei der Bevölkerung mehr und mehr er» 

wect und der zur Zeit noch vielfach, ſich geltend machende 

Widerſpruch allmählich zurücgedrängt werden fünnen. 

Königliche Regierung, Abtheilung des Innern. 
v. Öruben. 

An ſämmtliche Herren Kreisphyſiker des Regierungs— 

bezirks. Nr. 1329 M. 1. 

Preußen. Neg. Bez. Erfurt. Bolizeiverordnung, 

betreffend die Negelung des Schlafjtellenwejens. 
Vom 26. Zuli 1888. 

(Nordhäufer Courier Nr. 190 vom 15. Auguft 1888.) 

Auf Grund der $$ 6, 12 und 15 des Geſetzes über 

die Polizeiverwaltung vom 11. März 1850 in Berbin- 

dung mit 88 137 und 139 des Geſetzes über die allge: 

meine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 verordne ich 
unter Zuftimmung des Bezirksausſchuſſes Für Die Städte 
Erfurt, Nordhauſen, Mühlhauſen, Langenfalza, Suhl, die 
Gemeinden Ilversgehofen, Landfreifes Erfurt und Uf— 
hoven, Kreiſes Langenſalza, was folgt: 

$ 1. Niemand darf in das von ihm ganz over theil- 
weile bewohnte Haus gegen Entgelt Berfonen zum Zwecke 
der Beherbergung (Duartiergänger, Schlaſſteller, Schlaf: 
burfchen beziehungsweife Schlafmädchen) aufnehmen, wenn 
er nicht für diefelben Schlafräume zur Verfügung hat, welche 
folgenden Anforderungen entjprechen: 

a) Die Schlafräume dürfen mit den eigenen Wohn: 
und Schlafräumen des Duartiergebers nicht in offener 
Berbindung ftehen. Vorhandene Berbindungsthüren 
find verſchloſſen zu halten. 
Jeder Schlafraum muß gedielt, verſchließbar und 
mindestens mit einem in der Außenwand des Haufes 
befindlichen Fenſter verfehen jein. Mit Abtritts- 
anlagen darf er nicht in offener Berbindung ftehen. 
Der Schlafraum muß für jeden Duartiergänger 
mindeftens 10 cbm Luftraum enthalten. Für Kinder 
unter 10 Sahren genügt die Hälfte dieſes Maßes. 
Kür jeden Duartiergänger muß eine bejondere 
Zagerftätte, zu welcher mindeftens ein Gtrohjad, 
ein Strohkiſſen und eine Dede gehören, vorhanden 
fein; ebenjo ein Handtuch und für hödjitens 2 Per- 
fonen je eine Wajcheinrihtung. Bettwäſche und 
Stroh müfjen mindeitens alle 4 Wochen gewechſelt 
werden; das Handtud) ift jede Woche zu wechjeln. 
Die Schlafräume find täglich zu reinigen und zu 
lüften und monatlich mindejtens einmal zu jcheuern. 
Sn jedem Schlafraum iſt ein Eremplar diejer Ber: 
ordnung, jowie eine von der Drtöpolizeibehörde bes 
iheinigte Nachweifung ver hHöchitzuläffigen Zahl 
von Duartiergängern für den fraglichen Raum 
aufzuhängen. 

$ 2. Duartiergänger verschiedenen Geſchlechts Dürfen 
in denjelben oder in nicht völlig (aud) in Bezug auf den 
Eingang) getrennten Räumen nur aufgenommen werden, 
wenn jie im Verhältniß von Cheleuten oder im elterlichen 
und Kindesverhältniß jtehen. 

$ 3. Wer in dev in $ 1 bezeichneten Weiſe Anderen 
Shhlafitelle gewährt oder in Zukunft: gewähren will, hat 
hiervon der Drtspolizeibehörde, wo diefe am Orte ift, 
andernfalld dem Gemeindevorſteher unter Angabe der Zahl 
der aufzunehmenden Berfonen und der für fie bejtimmten 
Räume binnen 7 Tagen nad) Snerafttreten diefer Ver— 
ordnung beziehungsweife 48 Stunden vor Beginn des 
Shlafitellen - Betriebes Anzeige zu machen. Verände— 
rungen in der Zahl dev Duartiergänger oder den für fie 
beſtimmten Näumen find binnen drei Tagen anzuzeigen. 
Die Gemeindevorſteher find verbunden, die ihnen eritat- 
teten Anzeigen ungefäumt dev zuftändigen Drtspolizei- 
behörde zu übermitteln. Für die Erftattung der Anzeige 
wegen der Perjonalveränderung ift neben dem Duartier- 
geber der die letztere veranlaſſende Duartiergänger ver- 

b) 

e) 

d) 

e) 

f) 
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antwortlid. Die Yofalpolizeilichen Beitimmungen über 

das Meldewejen bleiben unberührt. | 

$ 4. Jeder Duartiergeber iſt verpflichtet, von erniten 

und anſteckenden Krankheitsfällen bei feinen Duartier- 

gängern oder Familienangehörigen ber Polizeibehörde 

binnen ſpäteſtens 12 Stunden Anzeige zu machen. 

$ 5. Die Beltinnmungen der vorhergehenden Para: 

graphen finden auf alle diejenigen Fälle finngemäße An- 

wendung, in welchen den in Fabriken, landwirthichaft- 

lichen Betrieben u. |. f. beichäftigten Arbeitern in gemein- 

famen Räumen, ſ. g. Mafjenquartieren, ſeitens des Ar— 

beitsgebers oder anderen Perſonen, ſei es auch ohne Entgelt, 
Unterkunft gewährt wird. 

$ 6. Zuwiderhandlungen gegen die vorſtehenden Be⸗ 
ſtimmungen werden, falls nicht dadurch nad) allgemeinen 

oder ſpeziellen Strafgejegen höhere Strafen verwirkt find, 
mit Geldftrafe bis zu 60 ME, im Unvermögensfalle mi 

entiprechender Haft beftraft. 
$ 7. Diefe Polizeiverordnung tritt mit dem 1. DE 

tober d. 38. in Kraft. s 

Erfurt, den 26. Zuli 1888. 
Der Regierungs-Präſident. 

v. Brauditid. 
- 

Preußen, Neg.-Bez. Arnsberg. Bekanntmachung, 
betr, das Selbftdispenfiren der Thierärzte, 

Bom 30. Auguft 1888. (Pharmac. tg. 1888. ©. 539.) 

Nachſtehende Vorfchriften über das Eelbitdispenfiren 
der approbirten Thierärzte bringe ich hiermit unter Hinz 
weis auf $ 367 Nr. 3 und 5 des Neichsſtrafgeſetzbuches 
in Erinnerung. E 

1. Den approbirten Thierärzten ift es erlaubt, im 
ihrer eigenen Praxis Medikamente ſelbſt zu dispenſiren 
und die zu diefem Behufe erforderlichen Argneiwaaren, - 
mit Ausnahme der Gifte, in einer für diefen Zweck ihnen 
verftatteten Hausapotheke vorräthig zu halten. J 

2. Direkte Gifte dürfen nicht vorräthig gehalten wer— 
den; vielmehr müſſen Verordnungen, welche ſolche Mittel 
enthalten, in den Apotheken bereitet werden. x 

3. Zum äußern Gebraude beftinnmte Mittel, welche 
direfte Gifte mit anderen Subſtanzen vermengt enthalten, 
dürfen die Thierärzte zwar vorräthig halten, jedoch muß” 
Hi Bereitung folder Mittel ftets in einer Apothefe er 
olgen. E 

4. Bufammengefebte Arzneien, welche direkte Gifte 
enthalten und zum innern Gebrauch beſtimmt find, 
dürfen dagegen nicht vorräthig gehalten werden. 

Arnsberg, den 30. Auguft 1888. 
Der Negierungspräftdent. 

v. ofen. 

Württemberg. VBerfügung des Minifteriums des 
Innern, betreffend die Vollziehung des Neichsz 

impfgeietes vom 8. April 1574. 3 
\ Vom 28. April 1888. y 

(Regierungs- BI. f. d. Königr. Württemberg, ©. 173 fi) 
Zu Vollziehung des Impfgeſetzes vom 8. April 1874 

(Reichsgeſetzblatt ©. 31), fowie in Ausführung der Bundes 
vathsbejchlüffe von 18. Juni 1885 und 28. April 1887 
werden mit Höchfter Genehmigung vom 28. April 1888 
nachſtehende Anordnungen getroffen: J 

I. Bildung der Smpfbezirfe. . 
1. In jedem Oberamtsbezirk werben von dem Dber- 

amt nad) Rückſprache mit dem Oberamtsarzt unter Ber 
achtung der Vorjehrift des $ 6 des Impfgeſetzes die 
forderlichen Impfbezirke gebildet. Hiebei ift thunli 
Kücfiht darauf zu nehmen, daß die zu einer Gemein 
gehörigen Parzellen nicht in verſchiedene Impfbezirke 
getheilt werden. F— 

Im Stadtdirektionsbezirk Stuttgart iſt die öffentliche 
Impfung dem Centralimpfarzt übertragen. = 

Der Oberamtsarzt ift ordentlicher Weife der Impfarzt 
für fämmtliche in feinem Oberamt gebildeten Impfbezirke. 
Derfelbe fann aber, wenn die Bejorgung des Impfgeſchäfts 
im ganzen Oberamtsbezirk durch ihn nicht wohl ausführbar 
und andere ärztliche Hilfe ohne bejondere Schwierigkeit zu 
erlangen ift, durch die Kreisregierung von der Bejorg 
einzelner, nur unter ganz beſondern Umjtänden aller 3 



bezirfe entbunden werden. Die Kreisregierung hat dann 
J den betreffenden Impfbezirk einen andern approbirten 

Arzt oder zum Impfen berechtigten Wundarzt zum Impf— 
arzt zu beſtellen. 
Derſelbe muß entweder bereits früher als öffentlicher 
Impfarzt angeſtellt geweſen ſein oder die Prüfung für 
den ärztlichen Staatsdienſt abgelegt haben oder durch 

geeignete Zeugniſſe den Nachweis erbringen, daB er min— 
deſtens zwei öffentlichen Vaccinations- und ebenſo vielen 
Revaccinationsterminen beigewohnt und fid) die erforder: 
lichen Kenntniffe über Gewinnung und Konjervirung der 
Lymphe erworben hat (vergl. $ 16). 

Bei der Beftellung des Impfarzts hat eine bejondere 
- Verpflichtung desfelben jtattzufinden. Diefe iſt bei den 
DOberamtzärzten durd) Hinweis auf deren Dienfteid ſeitens 
der Streisregierung, entweder im Anfchluß an die Ab— 
nahme des Dienjteids oder auf jchriftlichen Wege, bei 
den übrigen Smpfärzten von ven Dberamt durch Ab: 

nahme eines Gelöbnifjes an Eidesjtatt (vergl. die Mtini- 
ſterialverfügung betr. die Dienfteide der unter das Be— 
amtengejeg vom 23. Runi 1876 fallenden Beamten vom 
2. April 1879 Amtsblatt ©. 137) beziehungsweife wenn 

der Impfarzt ſchon früher ein ſolches Gelöbniß abgelegt 
hat, durch Verweiſung auf letzteres zu bewirken. Bon dem 

Protokoll über die Abnahme des Gelöbniſſes an Eidesſtatt 
ift den Impfarzt eine beglaubigte Abjchrift zuguitellen. 

Soferne eine befondere Verpflichtung der zur Zeit be- 
ftellten Impfärzte noch nicht jtattgefunden hat, iſt ſolche 

innerhalb zweier Monate nachzuholen. 
Die Eintheilung der Smpfbezirfe ift in jedem Jahr 

einer Prüfung zu unterwerfen, und es iſt jede Aenderung 
der Eintheilung des Worjahrs unter namentlicher Auf: 
führung der von ihr betroffenen Gemeinden, beziehungs- 

weiſe Orte und Wohnpläße, fowie der Smpfärzte big Ende 
Februar im Oberamt öffentlich befannt zu machen. 

II. Fertigung der Smopfliiten. 
82. Am Monat März jeden Sahres find in jeder 
- Gemeinde zwei verjchiedene Smpflijten nad) den unge: 
bogenen Formularen V (Lifte der zur Erftinpfung vor: 

zuſtellenden Kinder) und VI (Lilte der zur Wiederimpfung 
- dorzuftellenden Kinder) zu fertigen. 

Die Formularbögen zu diejen Lijten find den mit der 
“3 beauftragten Perſonen dur) den Ortsvorſteher 
Ipäteitens am Ende des Monats Februar jeden Jahres 
zuzuſtellen. 

83. Die Liſte der zur Erſtimpfung vorzuſtellenden 
Kinder iſt auf Grund der Geburts- und Familienregiſter 
von den mit der Führung dieſer Dofumente betrauten 
Drganen unter Beihilfe der Ortsvorſteher bezüglid) des 
Eintrags der nicht in der Gemeinde geborenen, herein- 
gezogenen und der weggezogenen Kinder mittelit Aus— 
Füllung der Rubrifen 1—6 des Formulars V zu fertigen. 

Sn dieje Lifte find aufzunehmen: 
1. die aus der vorjährigen Lifte für Erjtimpfungen 

zu übertragenden, in Spalte 26 derjelben vermerkten 
Eritimpfpflichtigen; | 

2. fänımtlihe während des vorhergehenden Kalender: 
jahres geborenen und am Schluſſe desjelben im 
Snıpfbezirf lebenden Kinder, gleichviel ob dieſelben 
während des vorhergehenden Kalenderjahres bereits 

| geimpft worden jind oder nicht; 
3. die während des laufenden Kalenderjahres aus 
x andern Smpfbezirfen zugezogenen und als noch 
J nicht mit Erfolg geimpft überwieſenen, im vorher— 
3 gehenden Kalenderjahre geborenen Kinder. 

Sind einzelne Drte oder Wohnpläße einer Gemeinde 

jo find die Liften nad) Impfbezirken gejondert anzulegen. 
Spaäteſtens am 31. März hat der Ortsporjteher die 

bon ihn und dem Ctandesbeamten bezüglich der Voll— 
ſtändigkeit der darin aufgeführten Smpflinge zu beurfun- 
denden Smpfliften an den Dberanıtsarzt einzujenden. 
—$4 Die Lifte der zur MWiederimpfung vorzu- 
tellenden Kinder ift durch die Vorfteher der betreffenden 

Schulanſtalten mitteljt Ausfüllung der Rubriken 1—6 deö 
Formulars VI zu fertigen. 

Sn diefe Lifte find aufzunehmen: 
1. die aus der vorjährigen Lifte für Wiederimpfungen 

zu fibertragenden, in Spalte 27 derjelben vermerkten 
Wiederinipfpflichtigen ; 

andern Smpfbezirken als dem des Hauptort3 zugetheilt, | 
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2. ſämmtliche Zöglinge der im Impfbezirke befindlichen 
öffentlichen Lehranſtalten und Privatſchulen mit 
Ausnahme der Sonntags: und Abendfchulen, welche 
während des Gejhäftsjahrs das 12. Lebensjahr zu- 
rüdlegen, gleichviel ob dieſelben bereits angeblich) 
oder wirflic innerhalb der vorhergehenden fünf 
Sahre mit Erfolg wiedergeimpft find oder die natür- 
lihen Blattern überjtanden haben. 

er im Sinne des Impfgeſetzes als der verantwortliche 
Borjteher einer öffentlihen Lehranftalt zu betrachten ift, 
wird von der Schulauffichtöbehörde beſtimmt. 

Wenn in einem Orte mehrere, unabhängig von ein» 
ander beitehende öffentliche Lehranftalten oder Privat- 
ſchulen fich befinden, fo hat der Vorfteher jeder diejer An- 
jtalten eine bejondere Impfliſte anzulegen. 

Die Lifte der impfpflichtigen Schüler hat der betref- 
fende Schulvorjteher bezüglich ihrer Vollſtändigkeit zu be- 
urfunden und fpäteftens bis zum 20. März dem Drts- 
vorjteher zu übergeben. Diefer hat ſämmtliche bei ihm 
eingelaufene Liſten der Wiederimpflinge längftens bis zum 
31. März an den Dberamtsarzt einzufenden und damit 
die Anzeige zu verbinden, daß die Vorjteher aller im Ge— 
mieindebezirf befindlichen öffentlichen Lehranſtalten oder 
Privatſchulen ihrer Obliegenheit nachgekommen feien, be- 
ziehungsweiſe, welche derjelben ſich im Verzuge befinden. 
Bezüglid) der letztern hat der Dberamtsarzt jofort das 
Einjcpreiten des Dberamts zu veranlafjen. 

8 5. Der Oberamtsarzt hat die ihm von den Orts— 
vorſtehern zugefommenen Smpfliiten einer Durchſicht zu 
unterwerfen, die Verbejjerung oder Ergänzung etwaiger 
Mängel jofort zu veranlafien, hierauf die Liſten nad) Smpf- 
bezirfen zu ordnen und für den ganzen Oberamtsbezirk 
eine ſummariſche Heberficht über die Gejammtzahl fowohl 
der in jeden Smpfbezirk zur Erſtimpfung (Formular VIII 
Spalte 3), ald auch der zur Wiederimpfung (Formular IX 
Spalte 3) vorzuftellenden in die Smpfliften eingetragenen 
Kinder anzulegen. 

Bezüglic) derjenigen Ampfbezirke, in welchen der Dber- 
amtsarzt das Smpfgefchäft nicht ſelbſt bejorgt, hat er die 
Impfliſten dem betreffenden Smpfarzt mitzutheilen. 

$ 6. Ueber diejenigen Kinder, weldhe dem Impfarzt 
vor Ablauf desjenigen Kalenderjahres, innerhalb defjen jie 
geboren find, bereits zur Smpfung vorgeftellt und wirklich 
geimpft werden, ijt im Smpftermin ſelbſt durch den Impf— 
arzt unter Beihilfe eines Angeftellten der Drtspolizei- 
behörde (vergl Anlage © $ 3 Abi. 2) eine bejondere „Lifte 
der bereits im Geburtsjahre zur Smpfung vor— 
geftellten Kinder“ unter Ausfüllung der Spalten des 
angejchloffenen Formulars VII anzulegen. 

III. Bornahme der öffentlihen Smpfung. 

$ 7. Der Impfarzt hat die Tage, an welden Die 
öffentlihe Impfung vorgenommen wird (Smpfgeleb $ 6 
Abf. 2), nad porangegangener Rückſprache mit den Ge— 
meinde- und Schulvorftehern feitzujegen und womöglich 
acht Tage vor dem Beginn des Gejhäfts im Smpfbezirf 
öffentlich befannt zu made, an weldem Drte und zu 
welcher Zeit die Smopflinge bereit zu halten jeien, jowie 
daran zu erinnern, was die Eltern, Pflegeeltern und Vor— 
münder von Rmopflingen nad) den hienach folgenden SS 8, 
10, 15 und 16 zu thun verpflichtet find. 

Der Smpfarzt hat die auf die einzelne Tagfahrt vor: 
zuladenden Kinder und Schüler zu bejtimmen und den 
Eltern, Pflegeeltern, Bormündern oder fonjtigen Bertretern 
durd) den Ortsvorsteher jpeziell eröffnen zu laffen, daß, wo 
und wann fie ſich mit den Smpflingen eingufinden haben. 

88. Eltern, Pflegeeltern und Vormünder von Kindern, 
weldye aus einem der in den 88 1 und 2 des Impfgeſetzes 
genannten Gründen die Freilafjung ihrer Schußbefohlenen 
von der Smpfung oder deren zeitliche Zurüditellung bean» 
fpruchen, haben das diefen Anſpruch begründende ärztliche 
Zeugniß ſpäteſtens bei der lebten in dem zugehörigen 
Impfbeézirk für die Vornahme der öffentlihen Impfung 
anberaunmten Tagfahrt dem Impfarzt vorzulegen. 

Für diejenigen Smpflinge, welche in dem betreffenden 
Sahre impfpflichtig werden, aber ihre Impfpflicht ſchon 
früher erfüllt haben, haben ihre Vertreter die Impfſcheine 
fogleich bei der Vorladung zur öffentlichen Impfung der 
Drtsbehörde vorzulegen. 

Ebenjo muß die Abficht, ven Smpfling durd einen 
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vivatarzt impfen zu laſſen, ſogleich bei der Vorladung 

“ ae erklärt und längftens bis zum 

31. Dezember des „laufenden Jahres durch eine don dem 

betreffenden Arzte auszufertigende vorjchriftsmäßige Ur— 
Funde dem Impfarzte Nachweis darüber geliefert werden, 
daß und mit welhem Erfolge die private Impfung voll: 
zogen worden fei. ' — 

8 9. Die Impfung tft zur feſtgeſetzten Zeit nach den in 
den Anlagen A und D gegebenen Vorschriften vorzunehmen. 

Bei derjelben Haben die Ortöpolizeibehörden nad) Maß— 

gabe der in Anlage 0 niedergelegten Vorſchriften mit- 
zuwirken. — 

Der Vollzug der Impfung iſt in der betreffenden 
Nummer der Impfliſte vorzumerken. 

Hierbei ſind in der Liſte der Erſtimpflinge, ſowie der 
Wiederimpflinge (Formular V und VI) auszufüllen Die 
Spalten 7—15; in Spalte 8 ift einzutragen: 

1. bei Smpfung mit Menjchenlymphe von Körper zu 
Körper der Vor: und Zuname des Abimpflings ; 

2. bei Impfung mit aufbewahrter Menjcheniymphe 
der Name desjenigen Snitituts oder desjenigen Impf— 
arzte, von welchen die Lymphe bezogen wurde. 
Hatte der eintragende Smipfarzt die in aufbewahrten 
Auftand gebrauchte Lymphe von einem einzelnen 
Kinde entnommen, fo iſt der Name vdiejed Kindes 
einzutragen; hatte er fie von mehreren Kindern 
entnommen und gemifcht aufbewahrt, jo tft der 
Name des Smpfarzts felbft in dieſe Spalte ein- 
zutragen; 

. bei Impfung mit Thierlymphe tft der Name des— 
jenigen Snftitut3 oder derjenigen Privatperjon, jo- 
wie die der Lymphe beigegebene Nummer des Ver— 
ſandtbuchs der Lymphegewinnungs- Anftalt (vergl. 
Anlage D $$ 30 und 32), einzutragen, von welcher 
das zur Smpfung benüßte Thier oder die aufbe- 
wahrte Lymphe bezogen wurde. 

Außerdem ift im Termin zutreffenden Falles eine Lifte 
der bereits int Geburtsjahr zur Smpfung gelangten Kinder 
(Formular VII) zu fertigen und find die Spalten 1—14 
derjelben nad) Maßgabe der vorjtehenden Borjchriften 
auszufüllen. 

Der Smpfarzt hat den bei der öffentlichen Smpfung 
Erſchienenen oder ihren Vertretern befannt zu geben, daß, 
wo und wann fie fih zu der Nachſchau wieder einzu- 
finden haben. 

$ 10. Die Nachſchau ift nach der Vorfchrift des $ 5 
des Impfgeſetzes einzuleiten. Bei derſelben find die durch 
die Spalten 16—27 des Formulars V, 16—28 des For: 
mulars VI und 15—18 des Formulars VII der Impf— 
litten verlangten Notizen jorgfältig einzutragen und da— 
durch die Lilten zum Abſchluß zu bringen. In Spalte 26 
des Formulars V beziehungsweije 27 des Formulars VI 
find hiebei zu vermerken: 

1. alle nicht zur Nachſchau vorgeftellten und daher in 
Spalte 16 mit „Nein“ verzeichneten Kinder; 

2. alle zum erjten oder zum zweiten Male, aber nicht 
zum dritten Male ohne Erfolg geimpften Kinder 
(entnehmbar aus Spalte 6 und 17); 
alle auf Grund ärztlichen Zeugnifjes zurücgeftellten 
(Spalte 24 beziehungsweife 25), jowie alle nicht 
auffindbaren oder zufällig ortsabwefenden (Spalte 
21 ‚beziehungsweife 22) oder der Impfung vor» 
ſchriftswidrig entzogenen Kinder (Spalte 25 be- 
ziehungsweije 26). 

Die Beurtheilung der Smpfwirkung hat nad) Maßgabe 
des 8 20 der Anlage A ſtattzufinden. 

Als entſchuldigt ijt das Ausbleiben bei der Nachſchau 
zu erachten, wenn bei Diejer ein auf Grund perjönlichen 
Augenſcheins ausgeftelltes Zeugniß eines approbirten Arztes 
oder einer mit Bezug auf die Ausübung einer öffentlichen 
Funktion beeidigten Perſon darüber beigebracht wird, daß 
en — ſei. 
Wenn der Geimpfte auch an der letzten Impftagfahrt 

des betreffenden Impfbezirks nicht en on 
längftens bis zun 8. Dftober dem Smpfarzt das Zeugniß 
eines approbirten Arztes über den Erfolg der Impfung 
vorgelegt ift, jo ift er als ohne Erfolg geimpft zu be- 
handeln und zur nächſten Sahresimpfung zu berweijen. 
ll; Vach beendigter Nachſchau hat der Impfarzt für 

diejenigen Impflinge, welche bei der öffentlichen Impfung 

os 

os 

and. 

- eu 
—— 

mit Erfolg geimpft wurden, die Impfſcheine nad) 
angebogenen Sormular I, für Diejenigen aber, welche ohn 
Erfolg geimpft wurden und einer wiederholten Smpfung 
fich zu unterwerfen haben, nach Formular II auszufertigen 
und jolhe an die Eltern, Pflegeeltern und Vormünder 
der Smpflinge abgeben zu lajjen. 5 

Zu den Smpfjcheinen ‚der der eriimaligen Smpfung 
unterliegenden Kinder iſt Formular Ta und Ila auf röthe 
lichen Papier, zu den Smpficheinen für Schüler, die im 
12. Lebensjahr wiederimpfpflichtig werden, aber Kormular 
Ib und IIb auf grünem Bapier zu verwenden. B 

$ 12. Für Diejenigen Smpfpflichtigen, welche wegen 
Krankheit eine zeitliche Befreiung von der Impfung er= 
langt haben (Smpfgejeß $ 2), hat der Smpfarzt Zeugniffe 
nad Formular II und für diejenigen, welche, weil fie die 
natürlichen Blattern überjtanden haben, von der erit- 
maligen oder auch von der wiederholten Impfung geſetz— 
lich befreit find (Impfgeſetz $ 1), Zeugniffe nad) dent 
Formular IV zu fertigen und ſolche Dem Wertretern der 
Impflinge auftellen zu lafjen. £ 

$ 13. Nach Ablauf des Kalenderjahres Hat der Impf— 
arzt die Smopfliften dadurd zum Abſchluß zu bringen, daß 
er die ihm von Brivatärzten zugefonmenen Impfliſten 
mit laufenden Nummern bezeichnet und ſolche der Impf— 
lifte über die vorgenommene öffentliche Impfung bei- 
ichließt, auch in leßterer bei denjenigen Smipflingen, welche 
privatin geimpft, zeitlich oder bleibend befreit wurden, 
auf die Lifte des betreffenden Privatarztes hinweiſt. 5 

Auf der Smpflifte über die öffentliche Smpfung ift zur 
bemerfen und von Snipfarzte zu beurfunden, von welchen 
Privatärzten Lilten als Beilagen dazu gehören. Be 

Sind den Smpfarzt mehrere Schülerliften augefommen 
($ 4), jo find foldye mit fortlaufenden römiſchen Ziffer 
zu verjehen. 3 

$ 14. Das Ergebuiß der Smpfung hat jeder Surpfarge 
für jeden der ihm zur Bejorgung übergebenen Impfbezirke 
in zwei, Heberjichten pdarzuitellen, von welchen: Die ei 
nad) dem Formular VII für die Erjtimpflinge, die and 
nad) dem Formular IX für die Wiederimpflinge zu fertig 
it und dieſe Darftellung mit Begleitungsberiht an d 
Dberamtsarzt Einzufenden. Leber die Art und Weije, wi 
diejer Degleitungsbericht abzufaſſen ift, wird jeweils be 
fondere Befanntmahung Seitens des K. Medizinalkolle— 
giums ergehen. — 

Ueber das Ergebniß der Impfung im ganzen Dber: 
amtsbezirk iſt Seitens des Oberamtsarztes in Der Ab 
theilung G des jährlichen Phyfifatsberichts nad) Maßgabe 
der hiefür gegebenen befonderen Bejtimmungen an d 
K. Medizinalkollegium Bericht zu erftatten. 

Die ſämmtlichen Smpfliiten ſammt Beilagen find n 
Sahrgängen geordnet in der Negijtratur des Dberanı 
arzted aufzubewahren. 

IV. Rrivatimpfungen. — 

$ 15. Eltern, Pflegeeltern, Vormünder, welche 
Kinder privatim impfen laſſen wollen, Haben ſich nach 
oben $ 8 Ab. 3 gegebenen Vorſchrift zu benehnten, jed 
falls aber dafür bejorgt zu fein, Daß die private Impf 
vor dem Schluß des Kalenderjahrs vollgogen wird. 
zuftändige Behörde für die in $ 3 Abi. 2 des Smupfgefe 
vorgejehene Anordnung ift das Dberanıt, weldem 
Smpfarzt die geeigneten Vorſchläge zu machen hat. 

$ 16. Zur Vornahme von Smpfungen find außer d 
approbirten Aerzten auch diejenigen Wundärzte befi 
welche ſich Durch ihre Brüfungszeugniffe über die erlan 
Grmächtigung zur Bejorgung von Impfgeſchäften aus 
weifen vermögen. Diejenigen Wunpdärzte, welche d 
ihnen. hienach zuftehenden Befugnig Gebrauch machen 
wollen, haben hievon unter Vorlegung ihrer Prüfungs 
zeugnijje dem Dberamtsarzt des Bezirks, in welchem | 
ihr Wohnort befindet, Anzeige zu machen. Dem Ob 
amtsarzt liegt ob, den Anjprud jedes Mundarzts 
prüfen uud wenn fich hiebei fein Anftand ergiebt (ver 
auch Abi. 2), die erfolgte Anzeige unter Nücgabe Des 
Prüfungszeugnifjes zu beicheinigen, von der Impfbefugniß 
des Wundarzts aber in der fortlaufenden Weberficht ül 
die öffentlich) ermächtigten Wtedizinalperfonen (vergl. $ 
der Minifterialverfügung vom 8. April 1872) unter Spalt: 
Vormerkung zu machen. er 

Approbirte Aerzte, welche nicht die Prüfung fi 
— 



ärztlihen Gtaatsdienft eritanden Haben, ſowie zur Be— 
jorgung von Impfgeſchäften ermächtigte Wundärzte haben, 
wenn fie das Impfgeſchäft privatinı ausüben wollen, dem 
Oberamtsarzt den Nachweis darüber zu erbringen, daß fie 
mindeſtens zwei Öffentlichen Vaccinations- und ebenjovielen 
Revaccinationsterminen beigewohnt und fich die erforder- 
lichen Kenntniſſe über Konfervirung der Lymphe erworben 
haben. Diefer Nachweis ift von denjenigen Aerzten und 
Wundärzten, welche ſchon bisher privatinı geimpft haben, 
big zum Schlufje des laufenden Sahres vorzulegen. Bon 
den Dberamtsarzt ift, wenn fich Fein Anſtand ergiebt, 
der Nachweis wieder zurückzugeben und von der Erbrin- 
gung dejjelben in der in Abj. 1 erwähnten Ueberſicht Vor— 
merfung au machen. r 

- Der Arzt, beziehungsweile Wundarzt, welcher Privat: 
impfungen beforgt, hat für jeden Ampfbezirf eine bejondere 
Zwpfliſte anzufertigen und die Einträge in dieſe Liſte 
unter Beachtung der für die Führung der Liſten über die 
Öffentlichen Smpfungen ertheilten Vorſchriften ($$ 3—6) 
forgfältig zu machen, foldhe am Ende des Kalenderjahrg 
abzujchliegen, ihre Nichtigkeit zu beurfunden und diejelben 
an den Smpfarzt des Bezirks einzufenden, 

Ebenſo jind die nach $ 10 des Ampfgejebes erforder: 
lichen Smpficheine und Zeugniſſe in Bezug auf die pri— 
vatim vollzogenen Smpfungen durch den impfenden Arzt 
auszufertigen, wobet er die oben SS 11 und 12 ertheilten 
Borichriften zu beachten hat. 

i Diefe Scheine, jowie die etwaigen privaten Befreiungs- 
und Entjehuldigungszeugnijje find Durch die Vertreter der 
Smpflinge vor Sahresihluß an ven öffentlichen Ampfarzt 
einzujenden. Auf, dieje Verpflichtung find die leßteren 
‚durch die Drtspolizeibehörde auf Grund einer ihr von dem 
Smpfarzt einzuhändigenden Liſte derjenigen Smpflinge, 
welche bis dahin nicht ver Ampfung unterworfen worden find, 

ſpäteſtens am 1. Dezember noch einmal aufmerkjam zu 
machen. Der Smpfarzt hat in die Privatſcheine den 
Namen des Impfbezirks und die Nummer der Smpflifte 
einzutragen und ſodann die Scheine den Vertretern der 
Smpflinge unmittelbar oder durch den Ortsvorſteher wieder 
zuftellen zu lafjen Su größeren Genteinden kann diejes 
Geſchäft eigenen Smpfbuchführern übertragen werden. 

Bei Ausitellung aller diejer Liſten, Jeugnifje und Scheine 
haben fich die Privatimpfärzte der für dieſen Zweck ein- 
geführten gedruckten Formulare zu. bedienen, welche jie 
gegen Gritattung des Gelbftfoftenpreifes von demjenigen 
Beamten beziehen fünnen, der mit der Beichaffung der 
Formulare für die Öffentlichen Smpfungen beauftragt 
worden ift. 
Die Impfung ſelbſt ift nad) den im den Anlagen A 
und b gegebenen VBorjehriften vorzunehmen. 

V. Dbliegenheiten der Borjteher von öffentlichen 
Lehranſtalten und von Privatſchulen. 

$ 17. Die DObliegenheiten der Vorſteher von Schul: 
anſtalten, deren Zöglinge dent Ampfzwang in Sinne des 
$ 1 Ziff. 2 des Gefeges (Nepaceinationspflicht) unterliegen, 
find abgejehen von der oben S 4 vorgejchriebenen An— 
legung von Smpfliften in $ 13 Des Impfgeſetzes näher 
beſtimmt. 

Hienach iſt erforderlich, daß mit Ausnahme der Landes— 
univerſität, des Polytechnikums, der landwirthſchaftlichen 
Akademie in Hohenheim, der Kunſtſchule, der Thierarznei— 
ſchule, der Baugewerfejchule, der niederen evangeliſch-theo— 
logiſchen Seminarien und fatholifchen Convicte, der Schul— 
lehrerfeminarien, der Ackerbau- und Weinbaufchulen, der 
landwirthſchaftlichen Winterfchulen, der Sonntags und 

öffentlichen Zehranftalten und Privatſchulen von den Eltern, 
Prlegeeltern oder Bormündern derjenigen neu eintretenden 
göglinge, welche das 12. Lebensjahr bereits zurückgelegt 
haben, und ebenfo von den Eltern, Pflegeeltern oder Vor— 
mündern derjenigen Zöglinge, welche in die Lifte der 
ebaccinationspflichtigen Schüler ($ 4) eingetragen find, 
en durch VBorweifung der Smpficheine beziehungsweife 

Zeugniſſe (Formulare I—IV) zu erbringenden Nachweis 
einverlangen, daß für die betreffenden Zöglinge der ge 
jeßlihen Pflicht der Wiederimpfung Genüge gethan ift. 
Sollte die Wiederimpfung ohne gejeglichen Grund 
unterblieben fein, jo haben die Schulvorſteher auf deren 
ahholung zu dringen. 
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Die dem Schulvorjteher im Gefeße ($ 13 letzter Ab- 
fat) auferleate Borlegung eines Verzeichniſſes derjenigen 
Schüler, für welche der Nachweis der Wiederimpfung 
nicht erbracht ift, Hat an den Impfarzt, zu deſſen Impf— 
bezivk die Schule gehört, zu gejchehen, weldher nach Voͤr— 
ichrift des nachfolgenden $ 22 das Nöthige vorzufehren hat. 

VI Außerordentlihe Smpfungen im Falle des 
Ausbruchs der Menjhenpoden. 

8 18. Wenn in einer Gemeinde infolge Ausbruch der 
Menſchenpocken durd das Dberamt eine allgemeine außer: 
ordentliche Ampfung angeordnet wird, zu vergleichen die 
Verfügung des Miniftertums des Innern von heutigen 
Tage, betreffend die polizeilihen Maßregeln beim Aus— 
brud) der Menſchenpocken 8 20, jo find ſämmtliche noch 
nicht geimpfte Kinder, jowie ſämmtliche im vevaccinations- 
pflichtigen Alter stehenden Schüler ($ 1 Ziff. 1 beziehungs- 
weile 8 1 Ziff. 2 und $ 2—4 des Impfgeſetzes) jofort 
impfpflichtig, jofern denſelben nicht eine gänzliche oder 
zeitweife Befreiung nad) $$ 1 und 2 des Impfgeſetzes 
zufonmit. 

Im Mebrigen it nach den für die ordentliche Impfung 
ertheilten Vorichriften zu verfahren. 

Privatimpfungen find jedoch in diefem Falle nur zus 
(äffig, wenn ſolche jo jchnell ausgeführt werden, daß dent 
mit der Ausführung der außerordentlihen Impfung be— 
auftragten Smpfarzt eine Bejcheinigung von Geite des 
Privatarztes darüber, daß die betreffende Perſon von ihn 
geimpft worden jei, an dem zur Bornahnte der Öffentlichen 
außerordentlichen Smpfung feitgejeßten Termin vorgelegt 
werden fann. 

VI. Bejhaffung des Smpfitoffe. 

8 19. Behufs Beſchaffung des Smpfitoffs find ftaat- 
lihe Anftalten zur Erzeugung animaler Lymphe einge: 
richtet, für deren Betrieb die in Anlage D gegebenen Vor— 
fchriften maßgebend find. Aus denjelben wird den Öffent- 
lihen Smpfärzten auf Verlangen ihr geſammter Lymphe— 
bedarf unentgeltlich” und portofrei zugejendet. Nähere 
Vorſchriften hierüber werden jeweils befannt gemacht werden. 

Segen entjprechenden Eriag wird aus den genannten 
Anftalten Lymphe auch an Privatimpfärzte abgegeben. 

8 20. Bei öffentlichen Impfungen iſt nur die Ber- 
wendung animaler Lymphe gejtattet. j 

Humanifirte Lymphe darf bei folhen nur mit Er» 
laubniß des Mepdizinalfollegiuns Verwendung finden; Die 
jelbe wird jedoch nur in Ausnahmefällen ertheilt werden. 

$ 21. Bei öffentlichen Impfterminen darf nur Lymphe 
aus ftaatlihen Anftalten verwendet werden. Inſoferne 
bei Privatimpfungen anintale Lymphe aus einer anderen 
Anstalt verwendet wird, hat der die Impfung vornehmende 
Arzt ſich zu vergewifjern, daß die Anjtalt durchaus den 
in Anlage D gegebenen Vorſchriften entjpredye. Auch it 
die Lymphe, dringende Bedarfsfälle ausgenonmen, direkt 
aus der Anftalt zu beziehen. 

VII. Berfehlungen gegen die Borfdriften 
des Impfgeſetzes. 

$ 22. Die Verfehlungen gegen die VBorjchriften der 
88 14—17 des Impfgeſetzes hat der Impfarzt beziehungs- 
weife der Dberamtsarzt, ſobald jolche entdeckt werden, zur 
Kenntniß des Dberanıts zu bringen, weldyes hierauf das 
Strafverfahren einzuleiten, in den Fällen des $ 17 des 
Impfgeſetzes aber das gerichtliche Einjchreiten zu veran— 
laffen Hat. Auch Hat dasſelbe Vorkehr zu treffen, daß 
etwa ftattaehabte Verſäumniſſe ($ 4 des Impfgeſetzes) in 
einer von ihm zu beſtimmenden angentejfenen Friſt nach: 
geholt werden. 

IX. Beauffihtigung des Smpfgeihäfts. 

$ 23. Die ftändige techniſche Ueberwachung des Impf— 
gejchäfte beiteht in an Drt und Stelle auszuführenden 
Reviſionen der Smpftermine, jowie der öffentlichen und 
privaten Snftitute für Gewinnung von Thieriyniphe. Auch 
die Smipfungen der Brivatärzte find der Nevifion zu unter: 
werfen, foweit fie nicht von denfelben als Hausärzte in 
den Familien ausgeführt werden. 

Die Nepifion hat ſich in erjter Linie auf die Sumpf 
technik, jodann auf die Liftenführung, Auswahl des Impf— 
lokals, Zahl der Smpflinge u. j. w. zu eritreden. 

Für die Kegel hat dieſelbe nach Maßgabe des $ 6 lit. b 
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Ziff. 2 und $ 5 Abf. 2 der Verfügung des Minifteriums 

des Innern vom 1. Zuli 1885, betreffend Die Medizinal: 

vifitationen in den Oberamtsbezirfen (Neg.-Blatt ©. 331), 

ftattzufinden. 
: 

Außerdem hat das Medizinalkollegium am Schluſſe 

jeden Jahres auf Grund Des Ergebnifjes der Mevdizinal- 

vijitationen und der Prüfung der Phyſikatsberichte Ab⸗ 

theilung G dem Miniſterium Vorſchläge darüber zu unter- 

breiten, ob und welche außerordentliche Reviſionen für 

nöthig zu erachten ſeien. Das Letztere wird hiernach die 

Vornaͤhme ſolcher Reviſionen anordnen, welche in der 

Regel durch Mitglieder des Medizinalkollegiums vorzu— 

zunehmen find. In Oberamtsbezirken, wo die Dberamts- 

ärzte nicht ausſchließlich Impfärzte find, Fann die Re— 

vifion der übrigen Smpfärzte den Dberamtsärzten über: 

tragen werden. 

X. Koften der Shußpodenimpfung. 

8 24. Die Koften für die Beihaffung und — 

animdler mphe ($ 19) werden von der Staats kaſſe ge— 

tragen. Die Koften der Hülfeleiſtungen bei den öffent- 

fihen Amıpfungen (Anlage C) und der Aufwand für Die 

Auſchaffung der Formulare zu den allgemeinen Impf— 

Yiften und den Smopficheinen und Zeugniffen der Impf— 

ärzte find von den Gemeinden zu fragen. 
Die Ampfärzte haben für jede gelungene oder als 

ſolche zu erachtende öffentliche Impfung oder Wieder⸗ 

impfung (alfo auch im Fall des $ 18), wenn ſolche in 

ihrem Wohnorte vorgenommen wurde, 90 Pfennig und 

wenn folche außerhalb des Wohnorts geſchah, SO Pfennig 

aus den gemäß dem Gefeß vom 29. März 1875, betreffend 

die Verbindlichkeit der Gemeinden zur Tragung der Koften 

der öffentlihen Impfungen (Neg.-Blatt ©. 163), verpflich— 
teten Kaſſen zu beziehen. 

Als im Sinne diefer Beftimmung gelungen zu erachten 
find nicht nur diefenigen Impfungen, welche nach der erſt— 
maligen oder nad) der zweimaligen oder endlid) nach der 
dreimaligen Einführung von Impfſtoff in den Körper 
des Impflings Smpfpufteln zur Folge hatten, jondern aud) 
folhe, bei denen die in vorjchriftsnäßiger Weiſe zum 
drittenmal vorgenommene Smpfung ohne Erfolg geblieben 
und dadurch der gejeglichen Pflicht genügt ift. 

Unter der vorbezeichneten Gebühr ift die Reiſeentſchädi— 
gung inbegriffen, auc) darf für Die Ausfertigung der Impf— 
heine und Zeugniſſe bei den Öffentlichen Impfungen eine 
Anrechnung nicht gemacht werden. Dagegen hat der Ampf- 
arzt für die wiederholte Ausfertigung eined Impfſcheins 
oder Zeugniſſes 80 Pfennig don deinjenigen, welcher dieje 
wiederholte Ausfertigung veranlaßte, zu erheben. 

XI Schlußbeſtimmung. 

8 25. Durch vorftehende Verfügung werden die Be- 
ſtimmungen der Mlintiterialverfügung vom 25. Februar 
1875 (Neg.-Blatt ©. 139), jowie die zu deren Ergänzung 
getroffenen Anordnungen, insbejondere die Miniſterial— 
perfügungen von 8 Mai 1876 (Neg.-Blatt ©. 163) und 
vom 7. Dezember 1882 (Meg. : Blatt ©. 480), der Mini: 
fterialerlaß vom 2. Mai 1880 (Amtsblatt ©. 185),. die 
Bekanntmachungen des Minifteriums des Innern vom 
23. November 1878 und 15. Kebruar 1883 (Neg.: Blatt 
©. 248 beziehungsweije Neg.-Blatt ©. 8) erjebt. 

Stuttgart, den 28. April 1888. 

Shmid. 

Formular 1.a. 

smpffdein. 

Suppe. een, SMITIIEANG. 

EN 6—— IgeDoten De a EB, 

Yonroe aM rn Set zum Malern... 
Erfolg geimpft. 

Durch die Impfung ift der geſetzlichen Pflicht genügt, 
NN a 18 

u N.N,, Arzt (Impfar 
Nückjeite. ea 

‚Sn jeden Impfbezirk wird jährlih an Orten und 
Heiten, welche vorher befannt gemacht werden, Unchigält: 
ud) geimpft. Die erfte Impfung der Kinder muß vor 
Ablauf des auf das Geburtsjahr folgenden Kalenderjahres, 

a 

die fpätere Anıpfung (Wiederimpfung) bei Zöglingen 

einer öffentlichen Lehranftalt oder einer Privatipule, mit 
Ausnahme der Sonntags- und Abendſchulen, innerhalb 

desjenigen Kalenderjahres erfolgen, in welchem die Kinder 

das zwölfte Lebensjahr zurüclegen. Sit die Smpfung 

nach dem Irtheile des Arztes erfolglos geblieben, jo — 

fie ſpäteſtens im nächſten Jahre wiederholt werden. Jeder 

Impfling muß früheſtens am 6. und ſpäteſtens am 8. Tage 

nad) der Impfung dem Arzte zur Belichtigung vorgeftellt 

werden. Eltern, Mflegeeltern und VBormünder, deren Kin— 
der oder Pflegebefohlene ohne geſetzlichen Grund und trotz 

erfolgter amtlicher Aufforderung der Impfung oder der 

ihr folgenden Geftellung entzogen geblieben find, haben 

Geldſträfe oder Haft verwirkt. E 

Bemerkung. Das Formular I. kommt für alle 
Impfungen zur Anwendung, durch welche der geſetzlichen 

Pflicht genügt iſt, und zwar fowohl bei der erſten Impfung 

($ 1, Ziff. 1 des Snipfgei.), als bei der ſpäteren Smpfung 

(Wiederimpfung, $ 1, Ziff. 2 des Impfgeſetzes). 

Im Uebrigen iſt zu unterſcheiden: $ 

1. war die Impfung bei dem erſten oder zweiten Male 
erfolgreich, jo ift zwifchen den Worten „ZUM... 

Wale” das Wort „erften” oder „zweiten“ und zwiſchen 

den Worten „Dale. Erfolg” das Wort 
„mit“ einzufchalten; 3 

2. it die Smipfung zum dritten Wale ($ 3 des Impf⸗ 
aefeßes) wiederholt worden, jo ift zwiſchen dem 

Worten „aun 2 ee Male” das Wort „dritten“, 
und zwiſchen den Worten „Male... Erfolg”, je 
nachdem die Impfung erfolgreid, oder erfolglos war, 

das Wort „mit“ oder das Wort „ohne“ einzufchalten. 

Formular Il. a. 

Smpffdein. | 
Sutpfbeit na Impfliſte No. 

geboren denn nn A 

Wurde Unt...... 18,..... uU Male ohne 

Erfolg geimpft. BR 

Die Impfung muß im nächsten Zahre wiederholt werden. 

ee A ee — 
N. N., Arzt (Impfarzt). 

Rückſeite (wie bei Formular I). IE 

Bemerkung. Das Formular II kommt für alle d 
jenigen Fälle zur Anwendung, in denen die Sp ng 
wegen Grfolglojigfeit wiederholt werden muB ($ 8 
Impfgeſetzes) und zwar fowohl bei der erſten Imp 
($ 1 Ziff. 1_ des Impfgeſetzes), als bei der jpäte 
Impfung (Wiederimpfung, $ 1 Ziff. 2 des Impfgeſe 

Je nachdem die Ampfung zum erften oder zweiten 
vorgenommen war, ift zwijchen den Worten „aum... 
Male” das Wort „erften“ oder „zweiten“ einzujchalte 

Korntulare I. b. und Il. b. 

(Entfprechen genau dem Wortlaut dev Formulare 
bezw. II a. mit der einen Abweichung, daß in dent Bor 
druck für den Impfſchein an Stelle des Wortes „geimpft” 
das Wort: „wiedergeimpft“ zu lefen it.) n- 

Bormular II. 

24**24 * 

kann weeeeeggg [[[ 

nicht geimpft werden. — 

Demgemäß darf die geſetzliche Impfung bis 

.****· 

BEE EN DENN „den ——[ 
N, N., Arzt (Smpfarze). 

Rückſeite (wie bei Formular N). & 
Bemerkung. Das Formular Il fommt — und zwar 

jowohl bei erften Impfungen, als bei jpäteren (Wi 
impfung) — zur Anwendung, wenn eine vorläufi, 
Befreiung von der Impfung wegen Krankheit ıc. ($ 2 
Impfgeſetzes) nachgewieſen werden joll. Der De 

— 

* 
* 



grund it zwifchen den Worten „wegen .nnannu. ohne 2c.”, 
ie Su der Befreiung zwifchen den Worten „bis 

unterbleiben“ anzugeben. 
_ Der Name des Smrpfbezirks und die Nummer der Impf— 
jte ift von demjenigen Impfarzte, beziehungsweife der- 
enigen Behörde, in deren Impfliſte das betreffende Kind 

getragen ift, auszufüllen, fobald ihnen das Jeugniß zur 
Führung des Befreiungsnachweies vorgelegt wird. 

. 

Formular IV. 
Zeugniß. 

s o⸗⸗⸗eo⸗oeo CIIT TI TR, 12 2 5, „2 5 2 2 5 CZ nn DE ER 

N naneecennnee RBEDDTENEDEN. ne 18, 
Bm Sabre... die natürlichen Blattern 

Bertanden; ift im Sahre... ua... mit Erfolg geimpft 

worden und ift demgemäß von der Smpfung befreit. 

— — .u.r0. 

N. N, Arzt (Smpfarzt). 

Rückſeite (wie bei Formular 1). 

— Bemerkung Das Formular IV ift für diejenigen 
Fälle bejtimmt, in denen — ſowohl bei erften Impfungen, 
als bei jpäterer (MWiederimpfung) — eine gänzliche 
Befreiung von der Smpfung jtattfindet. Beſteht der 
Befreiungsgrund darin, daß das Kind die natürlichen 
Blattern überftanden hat, jo find die Worte „ijt im 
Sahre ꝛc.“ bis „worden“ auszuftreichen; ift dagegen das 

Kind von der Smpfung befreit, weil es bereits mit Erfolg 
geimpft worden iſt, jo find die Worte „hat im Sahre 2c.” 

bis „überstanden“ auszuftreichen. 
- (Der Schlußfab der Bemerkung, beginnend mit den 
Worten: „Der Name des Ampfbezivks“ ift gleichlautend 
mit dem Schlußſatz der Bemerkung auf Formular ILL) 

Formular V. 
. 5 Bemerkungen. 
I. In die Lifte für Erftimpfungen find aufzunehmen: 

1. die aus der vorjährigen Liſte für Eritimpfungen 
zu übertragenden, in Gpalte 26 derjelben ver: 
merkten Eritimpfpflichtigen ; 

2. jämmtliche während des vorhergehenden Salender- 
jahre geborenen und am Schluſſe dejjelben im 

für 18 

üb ae ii a 

IK 

9 
7 

© 

IL. 

2. 

a A A ul 

Smpfbezirfe lebenden Kinder, gleichviel ob die- 
jelben während des vorhergehenden Ka— 
lenderjahres bereits geimpft worden find 
oder nicht; 
die während des laufenden Kalenderjahres aus au: 
deren Impfbezirken zugezogenen und als nod) 
nicht mit Erfolg geimpft überwiefenen, im vor: 
hergehenden Kalenderjahre geborenen 
Kinder. 

In Spalte 8 ijt einzutragen: 
il bei Smpfung mit Menſchenlymphe von Körper zu 

Körper der Bor- und Zuname des Abimpflinas; 
bei. Ampfung mit aufbewahrter Menſchenlymphe 
der. Name Desjenigen Inſtituts oder desjenigen 
Smipfarztes, von welchem die Lymphe bezogen 
wurde. Hatte der eintragende Impfarzt die in 
aufbewahrten Zuitande gebrauchte Lymphe von 
einem einzelnen Kinde entnommen, jo it Der 
Name diejes Kindes einzutrageu; hatte er fie von 
mehreren Kindern entnommen und gemiſcht aufbe- 
wahrt, jo it der Name des Smpfarztes felbit in 
dieje Spalte einzutragen; 
bei Smpfung mit Thierlymphe iſt der Name des: 
jenigen Snititut3 oder derjenigen Privatperſon ein- 
zutragen, von welder das zur Impfung benußte 
Thier oder die aufbewahrte Kyınphe bezogen wurde. 

Sn der Spalte 25 find zu vermerken: 
ie alle nicht zur Nachſchau vorgeitellten und daher in 

Spalte 16 mit „Nein“ verzeichneten Kinder ; 
alle zum erſten oder zum zweiten Male, aber nicht 
die zum dritten Male ohne Erfolg geimpften Kin— 
der (entnehmbar aus den Spalten 6 und 17); 

3. alle auf Grund ärztlichen Jeugnifjes zurücgeitellten 
(Spalte 24), fowie alle nit auffindbaren (Spalte21) 
oder der Impfung vorjchriftswidrig entzogenen 
(Spalte 25) Kinder. 

IV. Die Eritimpfung hat als erfolgreic) zu gelten, wenn 
mindeſtens zwei Blatter zur regelmäßigen Ent- 
wiclung gefommen find Sn Fällen, in welden 
nur eime Blatter zur regelmäßigen Entwicdlung 
gekommen ift, hat jofort Autorevaccination oder 
nohmalige Impfung Ätattzufinden. Jedoch tit 
gleichzeitig der Impfſchein auszuftellen 

Liſte der zur Erftimpfung vVorzuftellenden Kinder 
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Formular VI. Zeugnifje beziehungsweije durch eigerre Unterfuchung 
Bemerkungen. fejtftellen und im Bejahungsfalle in den bezüglichen 

IL. Sn die Lifte für Wiederinipfungen find aufzunehnten: 
1. Die aus der vorjährigen Lifte für Wiederimpfungen 

zu übertragenden, in Spalte 27 derjelben vermerkten 
Wiederimpfpflichtigen; 

. Jämmtlihe Zöglinge der im Impfbezirke befindlichen 
öffentlichen Lehranftalten und Wrivatjchulen mit 
Ausnahme der Sonntags: und Abendfchulen, welche 
während des Gejchäftsjahres das 12. Lebensjahr 
zurücklegen, gleichpiel ob dieſelben bereit3 angeblich 
oder wirklich innerhalb der vorhergehenden 5 Jahre 
mit Erfolg wiedergeimpft find, oder die natürlichen 
DBlattern überjtanden haben. Db eine von diejen 
beiden le&teren Thatſachen vorliege, muß der Smpf- 
arzt durch Kenntnignahme der bezüglichen ärztlichen 

H. 

IT. J 
1 

Spalten des Liltenformularg verzeichnen. 
n Spalte 8 iſt einzutragen: 

| zum Formular V.) 
(desgleihen mit 3, jedoch ift in Zeile 3 an Gtelle 
des Wortes: „Impfüng“ gejegt: „Abimpfung“.) 

5 
1. | (Gleichlautend mit II 1 und 2 der Benterfungen 
2, 
8. 

sn die Spalte 27 find einzutragen: 
. | (Sleiylautend mit ILL 1 und 2 der Benterfungen 

2. | zum Formular V.) 
3. alle wegen Ntichtauffindbarfeit oder zufälliger Orts— 

abwefenheit nichtgeinpften (Spalte 22), auf Grund 
ärztlichen Zeugnifjes zurücgeitellten (Spalte 25) 
oder der Impfung vorichriftswidrig entzogenen 
(Spalte 26) Kinder. 
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IV. Bei der Wiederimpfung genügt für den Erfolg fihon 
die Bildung von Knötchen an den Smpfitellen. 

(Foxmular VL entſpricht dem Formular V mit folgenden 
Abweichungen: 

In der Meberfchrift und der Spalte 2/3 ift für: „Erſt— 
impfung” zu lefen: „Wiederimpfung”. — Spalte 6 lautet: 
„Zahl der während der lebten fünf Jahre vorangegangenen 
Impfungen“. — Spalte 21 ijt in Formular V nicht vor: 
gefehen; diejelbe giebt an, ob die Impfung wegen „Auf- 
hörens des Bejuchs einer die Ampfpflicht bedingenden 
Lehranftalt” unterblieben ift. — Spalten 22 und 23 wie 
Spalten 21 bezw. 22. — Spalte 24 iſt überjchrieben „(Die 
Impfung iſt unterblieben wegen)”: „erfolgreicher Impfung 
innerhalb der worhergegangenen 5 Jahre“. — Epalten 25 
bis 28 find diefelben wie im Formular V die Spalten 24 

© 
0% 

für 18 

634 
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— 

bis 27, jedoch heißt es in Spalte 27 nicht wie in Spalte 
des Formulars V „Erjtimpfungen”, jondern „Smpfungen 

Ua. 
von allen denjenigen 
vor Ablauf desjenige 
deſſen fie geboren find, bereitö zur Impfung vor 
gejtellt und wirklich geimpft worden find. 

II. und III. (Dieje Numme 
laute der Nummtern II und IV ber Bemerk 
zum Formular V überein.) ’ 

ifte der bereits im Gebnrtsjahre zur Impfung gelangten Kinde 

Beneerfungen. 
I. In die „Lifte der bereits im Geburtsjahre zur 

porgeftellten Kinder” find vom Impfarzte die Nam 
w. nah Maßgabe der Spaltenüberjchri 
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Anfage A. 
# Vorſchriften, 

welche von den Aerzten bei der Ausführung des 
Impfgeſchäfts zu befolgen find. 

(Gieſe Vorſchriften entſprechen dem in den Veröffent- 
lichungen 1885. II. ©. 46 und 47 unter Nr. 3 abgedruckten, 
om Bundesrathe genehmigten Entwurfe der Impfkom— 

mifjion mit folgenden Aenderungen: 

Im s$1 it am Schluffe des Abſatzes 2 Folgendes hin- 
zugefügt: „Aus einem Haufe, in welchen Fälle der ge- 
annten Krankheiten zur Impfzeit vorgefommen find, 
dürfen Kinder zum öffentlihen Termin nicht gebracht 
verden; auch haben ſich Erwachſeue aus ſolchen Häufern 
vom Smpftermin fern zu halten. Impfung und Sad): 
hau an Kindern aus ſolchen Häufern müſſen getrennt 
pon den übrigen Smpflingen vorgenommen werden,“ 

Dann folgt als dritter Abſatz: 
„Ebenſo ijt zu verfahren, wenn in einem Haufe die 

natürlichen Boden aufgetreten find.” 
SHieran ſchließt ſich der Abjab 3 des Entwurfs als 
letzter Abſatz. 
Im $2 ilt am Schluſſe zwiſchen den Worten: „Impf— 
blattern® und „erhalten“ zu lefen: „(Anlage B).“ 

Außerdem jind hier nod) folgende Zufäße gemacht: 
„Die Zahl der vorzuladenden Impflinge hat ji nad) 

der Größe der Impfräume zu richten.” und 
Es iſt thunlichſt zu vermeiden, daß die Smpfung mit 
der Nachſchau bereits früher Geintpfter zufammenfällt.” 
Der 83 hat als zweiten Abſatz folgenden Zuſatz erhalten: 
— „Kinder mit unreinem Körper und ſchmuützigen Sleidern 
fünnen von Termin zurücgewiejen werden.“ 

Der Abſatz 2 ded Entwurfs bildet den Abſatz 3. 
Unter „B. Gewinnung der Lymphe.“ lautet die erite 

MHeberichrift: „I. Bei Verwendung von Menſchenlymphe, 
joweit ſolche noch zuläſſig.“ 
84 des Entwurfs fällt fort; aus dieſem Grunde er: 
halten die SS 5 bis 15 eine um 1 niedrigere Nummer, 
ſodaß aljo $ 5 nunmehr mit $ 4 bezeichnet wird u. f. f. 

Sm 85 (86 des Entwurfs) ift im zweiten Abſatz an— 
lat: „S 5" au lejen; „S 4." 

Der $ 11 hat folgenden Wortlaut: 
„F 11. Die Smpfärzte erhalten ihren Gefammttbedarf 

an Lymphe aus den Tandesinftituten.” 
Ram $ 12 ($ 13 des Entwurfs) ift anftatt „S 7,” „$ 10“ 
Zund „S 11" gejebt: „8 6,” „S 9" und „S 10.” 
— Außerdem ift in diefem Paragraphen an Gtelle des 
Abſatzes 2 gejagt: „Sm Uebrigen wird bezüglich der Ge- 
winnung der Thierlymphe auf Anlage D verwiefen.” 
Im $13 ($ 14 des Entwurfs) ift in der eriten Zeile 

anftatt Lymphe“ zu leſen: „Menſchenlymphe.“ 
Ein unter C neu eingefügter $ (15) lautet: 
„Bezüglich der Aufbewahrung der Thieriymphe wird 
auf die Beilage zu $ 30 der Anweifung zur Gewinnung, 
Aufbewahrung und Verſendung von Thierlymphe (An- 

lage D) verwiejen.“ 
Die 88 16 bis 21 find übereinftimmend mit den ent 
ſprechenden Paragraphen des Entwurfs; jedoch it dem 
518 der ganze Wortlaut des $ 19 angehängt worden, 
Während ein neuer $ 19 folgenderntaßen lautet: 
„8 19. Bei Verwendung von Thierlymphe haben ſich 
die Smpfärzte nad) den in der Beilage zu $ 30 der An- 
weiſung zur Gewinnung, Aufbewahrung und Verjendung 

ü En Thieriymphe (Anlage D) enthaltenen Vorſchriften zu 
achten.” ach 
Ferner find im $ 21 die 88 1,2,3 und 11 angezogen.) 

Anlage B. 
Verhaltungs-Borjhriften 

für die Angehörigen der Smpflinge. 
— (Stimmt mit dent im Entwurf unter 4 a.a.D. vor 
| gejehenen Wortlaut überein.) 

Anlage C. 
Vorſchriften, 

welche von den Ortspolizeibehörden beider Aus— 
führung des Impfgeſchäftes zu befolgen find. 

| 81. Treten an einem Orte anſteckende Krankheiten, 
wie Scharlach, Mafern, Diphtheritis, Group, Keuchhuften, 
Flecktyphus, vofenartige Entzündungen in größerer Ver— 

- - 

x nd 
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breitung auf, fo wird die Impfung ausgefeßt. Der Orts- 
porfteher Hat daher, wenn ſolche Krankheiten zur Smpfzeit 
oder kurz vor derjelben auftreten, dem Smpfarzt lofort 
hievon Anzeige zu machen. 

Bon der Drtöpolizeibehörde ift dafür zu forgen, daß 
aus einem Haufe, in welchem Fälle der genannten Krank: 
heiten zur Impfzeit vorgekommen find, Kinder zum öffent- 
lichen Termin nicht gebracht werden, ſowie daß aud) Er: 
wachjene aus folhen Häufern fi) vom Ampftermin und 
der Nachſchau fern halten. Impfung und Nachſchau an 
Kindern aus ſolchen Häufern müſſen getrennt von den 
übrigen Impflingen vorgenommen werden. 

Ebenſo (Ab. 2) ift zu verfahren, wenn in einem Haus 
die natürlichen Pocen aufgetreten find. 

$ 2. (Gleichlautend mit $2 unter 5 auf ©.47 a. a. O.) 
$ 3. Der Drtsvorfteher hat ein Mitglied des Gemeinde- 

raths oder einen Polizeibeamten mit dem Anwohnen bei 
dent Smpftermin und der Nachſchau zu beauftragen, um 
im Einvernehmen mit dent Smpfarzt für Aufrechterhaltung 
der Drdnung zu forgen. 

Entiprehende Schreibhülfe ift bereit zu ftellen. 
Es ift Sorge zu tragen, daß bei der Wiederimpfung 

und der Darauf Folgenden Nachſchau ein Lehrer anwefend ift. 
Sm 8 4 iſt im erſten Sätz an Stelle der Worte: 

„Dperationszimmers, werde vermieden.” zu lefen: „Impf— 
zimmers iſt zu vermeiden.” 

Der erite Abſatz des $5 lautet: „Es foll, joweit thun— 
lid), vermieden werden, daß die Impfung mit der Nad)- 
ſchau bereits früher Geimpfter zufanımenfällt.” 

(Im Mebrigen find die $$ 4, 5 und 6 mit den betreffen- 
den Paragraphen ded Entwurfs gleichlautend.) 

Anlage D. 
AUnweijung 

zur Gewinnung, Aufbewahrung und Berfen- 
dung von Thierlymphe. 

(Diefe Anweiſung iſt gleichlautend mit dem Entwurf 
und dejjen Anlage zu $ 30 in den Veröffentl. 1837 ©. 303 
und ff.; jedod) ift im $ 18 unter a im erſten Abſatz an 
Stelle der Worte: „unter Berücdfichtigung der durch die 
Beichlüffe des Bundesrathd vom 18. Juni 1885 für die 
Gewinnung dieſer Lymphe erlaffenen Vorschriften (Ent- 
wurf 3 88 5 ff.)" zu lefen: „unter Berückfichtigung der in 
Anlage A SS 4 ff. für die Gewinnung diefer Lymphe er- 
laffenen Vorſchriften.“ 

Ferner ijt der mit den Worten: „Es wird anheim- 
gegeben... .“ beginnende zweite Abſatz des $ 30 fort- 
gelajjen.) 

Helfen, Nundichreiben des Großherzogl. Mini 
fteriums d, Innern u. d. Juſtiz an die Kreisämter, 
betreffend Viehtransport nach den Nordfechäfen, 

Don 24. September 1888. 

In Berfolg unferer Ausfchreiben vom 25. April 1884, 
zu Nr. DM. 3. 6368 und vom 27. Dezember 1837, zu Nr. 
M. J. 29881, theilen wir Shnen mit, daß nad) einer Note 
Des Reichskanzlers vom 15.1. Mts. in Folge Zuſtimmung 
ſämmtlicher Bundesregierungen künftighin eine vorgängige 
thierärztliche Unterſuchung nur für diejenigen Eiſenbahn— 
transporte don MWiederfäuern und Schweinen gefordert 
wird, „welche nach den eigentlichen Erporthäfen beitimmt 
find. Als Erporthäfen für Vieh kommen zur Beit in Be— 
trat: Hamburg, Harburg, Altona, Bremen, Bremerhaven, 
Geeſtemünde und Tönning, leßteres jedoch nur für die 
Zeit vom 1. Suni bis 30. November jeden Sahres. Gie 
wollen hiernad) das Weitere veranlajjen. 

Finger. 

Merklenburg- Schwerin. Bekanntmachung, betr, 
die Beförderung von Wiederfäuern und Schweinen 

nach den deutſchen Nordjeehäfen. 

Vom 21. September 1888. 
(Reg.Bl. f. d. Großherz. Diecklenburg- Schwerin Amtl. Beil. 

Nr. 41, ©. 205.) 

Das unterzeichnete Miniſterium macht hierdurch befannt, 
daß als Nordſeehäfen im Sinne der Bekanntmachung vom 
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3. Dezember v. 38.*) betreffend die Befürderung don 

Trieberfäuern und Schweinen nach Den deutjchen Nordjee- 

häfen (Regierungs-Blatt 1887, Nr. 35), gegenwärtig nur 

anzufehen find: Hamburg, Harburg, Altona, Bremen, 

Bremerhaven, Geejtemünde und, für die Zeit vom 1. Ju— 

nis big 30. November jeden Zahres, Tönning. 

Schwerin, am 31. Septentber 1888. | 

Großherzoglich Mecklenburgiſches Miniſterium, Abtheilung 

für Medizinal-Angelegenheiten. 

Buchka. 

Rechtſprechung. 

Auch lebende Thiere können als Nahrungs— und Ge⸗ 

——— im Sinne des Geſetzes vom 14. Mat 1879 

angefehen werden, obwohl fie nicht fofort voh und 

ohne jede Zubereitung genofjen zu werden pflegen. 

Verlauf eines kranken Thieres in Kenntniß des Um— 

ftandes, daß es alsbald getüdtet und von Menjchen 

genofjen werden joll, nad) ss 10, 11 des Geſetzes 

ſtrafbar, wenn feſtſteht, daß das Fleiſch des Thieres 

bein Verkauf und unmittelbar darauf erfolgter Töd— 

tung als verdorben im Sinne des Geſetzes zu gelten 

hatte. e 

Urtheil des Neichsgerichts vom 16. April 1838 gegen ©E 

In der Straffache wider den Biehhändler Daniel Et. 

in ©. wegen Vergehens wider das Nahrungsmittelgejeb, 

hat das Neichegericht, Dritter Straffenat, in der öffent: 
lichen Sitzung am 16. April 1885 für Recht erkannt: 

daß die Nevifion des Angeklagten gegen das Urtheil 
des Königlich Sächſiſchen Landgerichts zu Chenmiß 
vom 16. Februar 1888 zu verwerfen und dem DBe- 
ſchwerdeführer die Koſten des Rechtsmittels aufzuerlegen. 

Gründe: 

Die Einwendungen der Reviſion ſind durchgängig un— 
erheblich. 

Der Begriff des Nahrungs- oder Genußmittels im 
Sinne des Reichsgeſetzes, betreffend den Verkehr mit Nah— 
rungsmitteln ꝛc. vom 14. Mat 1879 erfordert nicht, daß 
das Nahrungs» oder Genußmittel Schon in feiner natür— 
lichen Beichaffenheit ohne jedwede Zubereitung oder Be— 
arbeitung, zum Genuß für Menfchen geeignet ſei. Der 
allaemeine Sprachgebrauch begreift unter der Bezeichnung 
Nahrungs- oder Genußmittel auch diejenigen Gegenftände 
welche nur erit nach) vorgängiger Verarbeitung oder Zu— 
bereitung von Menſchen genofjien werden. Weder der Wort: 
laut des angezogenen Geſetzes, no die Entſtehungs— 
geichichte des legteren ergeben aber, daß der Gejeßgeber 
den Begriff des Nahrungs- oder Genußmittels in einem 
gegen den allgemeinen Spradgebraud) bejchränften Sinne 
perjtanden habe (vergl Rechtſprechungen des Neichögerichts 
Band III Geite 456 Band IV. Geite 684). Erſcheint je- 
doc) hiernac die Strafporfchrift in $ 10 des Geſetzes auch 
in dem alle anwendbar, wenn der einzelne in Frage 
Itehende Gegenstand, um für Menſchen genießbar zu jein 
einer befonderen Vorrichtung oder Zubereitung bedarf, fo 
kann auch Fein Bedenken Dagegen obwalten, dem Begriffe 
des Nahrungs» oder Genußmittel im Sinne des Geſetzes 
auch lebende Thiere, welche im Allgemeinen zur Nahrung 
oder zum Genuße für Menſchen dienen, jelbjt wenn diefe 
Thiere nit jofort roh und ohne jedwede Zubereitung, 
jondern nur erft, wenn fie zuvor getöbtet und befonders 
vorgerichtet worden find, genoſſen zu werden pflegen, zu 
unterjtellen, und die Borjchriften der 88 10, 11 des Ge— 
ſetzes, ericheinen im konkreten Falle die jonftigen im Geſetz 
bezeichneten Thatbeſtandsmomente gegeben, für anwendbar 
zu erklären, worausgejeßt nur, daß das Thier von dem 
Angeklagten in Kenntniß des Umſtandes, daß dasjelbe als- 
bald getödtet und von Menſchen gemofjen werden folle, 
verfauft oder ſonſt im den Verkehr gebracht worden ift. 
In diefem Sinne hat aud das Reichsgericht bereits mehr: 
fach erkannt (vergl. Rechtſprechungen des Reichsgerichts 

*) Vergl. Veröffentl. 1888 ©. 26. 

* ** RE 

Band VIII Seite 726), und es liegt fein Anlaß vor, von 
der in jenen Entiheidungen befolgten Rechtsmeinung ab- 
zugehen. Im vorliegenden Falle ift von dem Inſtanz— 
richter ausdrücklich feitgeftellt worden, daß der Angeklagte 
bei dem Verkaufe des in Frage befangenen Schweines ge 
wußt habe, wie daſſelbe ſofort geſchlachtet und wenigſtens 
zun Theil fofort von Menſchen genojjen werden jolle 
Aus dem letzteren Grunde war aud, wie der Revpi 
ferner einzuhalten ift, eine Fejtitellung darüber, ob 
Thier bei geeigneter Pflege von feiner Krankheit würde 
haben genejen fünnen oder nicht, vollftändig entbehrlid) 
Unter den vorliegenden Umständen fonnte es vechtlicy n 
darauf ankommen, ob das Fleiſch des Thieres im 3 
punft des Berfaufs und der unmittelbar darauf erfol 
Tödtung als verdorben im Sinne des Geſetzes zu gelt 
hatte. Dies ift aber von Snftanzrichter bedenkenfrei feſ 
gejtellt worden. Mi 

Aus der Eriftenz der Vorschrift in $ 5 des Geſetzes 
vermag der Bejchwerdeführer für ſich etwas nicht a 
leiten Die hier zugelajjenen bejonderen Verfügungen 
fediglich polizeilicher Natur und follen offenbar, im Zı 
eſſe eines au£gedehnteren gejundheitlichen Schutzes, € 
Ergänzung der fonftigen Bejtimmungen des Geſetzes Da 
ftellen. Cine Beſchränkung der an fid) aus dent Wo 
laute und der erfennbaren Tendenz dieſer Beſtimmung 
zu entnehmenden Tragweite der letzteren läßt ſich dah 
aus den Beftehen der Vorſchrift in $ 5 und der hier vo 
gejehenen weiteren Anordnungen nicht herleiten vgl. Rech 
iprehungen des Reichsgerichts Band VIII Geite 726. 

Im Uebrigen erſchöpfen die Feititellungen des ang 
fochtenen Irtheild den Thatbeftand des in $ Il des nel 
angezogenen Gefeßes bezeichneten Vergehens, ohne daß ü 
den Ausführungen des Urtheild ein Rechtsirrthum her: 
borträte. ; 

Die Nevifion war hiernach zu verwerfen. 

Merzeichniß 
der für die Bibliothek des Kaiſerl. Geſundheits— 

amtes eingegangenen Gefchenke. 
(Gleichzeitig als Empfangsanzeige und Dankesbezeugu 

Balenta, Dr. Alois. Beitrag zur Impftechnik. ER 
1888. 8%. Sep.Abdr. 

Berwaltungsbericht des Rathes der Stadt Leipzie 
dad Jahr 1886. Xeipzig. 1888. 8°. 

Wiebede, Dr. B. Generalbericht über das üffen 
Sefundheitswejen im Negierungsbezirf Fran 
furt für die Sahre 1883 bis 1885. Frankfurt a 
1888. 8°. ’ 

Wurfter, Gafimir. Die Temperatur - Verhältwifje 
Haut und deren Beziehung zum Stoffwechſel, zu 
fültung und Katarrh. Berlin. 1857. 8, 

= 

Armee, statistique medicale de l’—belge. Annee 1886. 
Bruxelles. 1887. 40, rl 

van Dieren, E. Nogmaals de beri-beri-kwesti. A 
1888. 8°, ;: 

Felix, Dr. J. Raport general asupra igienei publiei 
asupra serviciului sanitar al capitalei pe anul 
Bucuresci. 1888. 8°. 

Hauser, Dr. Ph. Estudios epidemiolögicos relativos 
etiologia y profilaxis del colera, basados en numeı 
estadisticas, hechos y observaciones recogidos du 
la epidemia eolerica de 1884—85 en Espana. - 
1887. 3 Bände nebst 1 Atlas. 4° u, Fol. > 

Phylloxera. Compte rendu des travaux du service du 
Annee 1886. Paris. 1887. 4°. F 

Sanidad, boletin de — al mes de enero de 1888. Na 
1888. 8°, J3 > 

Statistique annuaire de la Belgique. 17, annee ] 
Bruxelles. , 1887. 8% 

Redigirt im Kaiferlichen Gefundheitsamt. — Verlag von JInlius Springer in Berlin. — Drud von G. VBernftein in Ber ir 
— — 

x inf 

> 



. Beröffentlichungen 

des Kaiſerlichen 
Die Beröffentlichungen ericheinen jeden Dienftag. Abonnements || Snferate nehmen alle Annoncen Körbett 

werden zum Preiſe von M5 halbjährlich von allen Boftanftalten Boft- | Tagshandlung zum Preife von 30 Fü 
dtg8.- Preisliste 5910) und Buchhandlungen, fowie yon der Verlags— | entgegen. Beilagen, von denen 
handlung angenommen. | ift, werden nad) Vereinbarung 

Verlag von 
— — 

XII. Jahrgang. 

Jnhalt. Geſundheitsſtand. Volkskrankheiten in der Berichts-— ſchäfts ei ür die Wiſſenſ s Medizi > 11d. a = | Schäftsanmweilung fir die Wiffenichaftliehe harte das Medizinal— — a urn in Oftindien. ©. 637. — Boden und Typbus | weien. ©. — —— —* iſe erftellungen, ©. 6. ji een s . 637. — Beitiveilige Mafregeln 2c. ‚©. 6357. — | (Mürttemberg.) Maßregeln beim Ausbruch der Menjchenpocen. ©. 643. en täle \ ü enlihen Skäbten von. 40 000 und mehr Einwohnern. | — (Heffen.) Ausichlagsfrankbeit im Yufammenhange mit der Schuß: ee esgleichen in größeren Städten des Auslandes. ©.639. podenimpfung. ©. 647. — (Medlenburg-Strelik.) Desgl. ©. 647. — En un in Berliner Kranfenhäufern . S. 639. — Desgl. in | Anhalt.) Viehtransport auf Eijenbabnen. S. 647. — (Giiab-Lotb- 
Pr hier adt- und Landbezirken. — 639. — Witterung. ©. 639. ringen.) Bejeitigung von Aniteeungsitoffen bei Viehbeförderungen auf S ade in Ungarn Avril bis Suli 1888. ©. 640. — Desgl. Eijenbahnen ©. 648. — Rechtſprechung. (Meichsgericht.) Wiſſent— ei Juli und Auguft 1888. ©. 640. — Veterinärpolizei— liches Inverkehrbringen eines gejundbeitsichädlichen Nabrungsmittels. 
Beh.) aegein. en analneiehgenung — = en — —— (Wreußen. Berlin.) Carbonnätronöfen. 

en! Ds R ILBISEN td don Kauffahrtei- ©. 650. — sanien.) Bekämpf : Diphtherie. ©. 650. — 
ſchiffen. ©. 641. — TIhierfeuchenitatiitit. ©. 641. — Preußen.) Ge | = Be 

Geſundheitsſtand Keuchhuſten: London 12 Todesfälle; Ham— 

und Gang der Volkskrankheiten. burg 29, Nürnberg 30 Erkrankungen. 
Kontagiöſe Augenentzündung: Reg.Bezirk 

In der Berichtswoche find nachſtehende Todesfälle | Königsberg (Kreiſe Labiau und Oſterode) 100 Er— 
und Erkrankungen an Pocken, Flecktyphus, und krankungen. 
epidemiſcher Genickſtarre gemeldet worden: 

Pocken: Bremen 1, Lemberg 3, Prag 8, Trieft 5, 

Paris, Warichau 8 Todesfälle, Wien 5, Fiume*), 

Budapeft und Petersburg je 1 Erkrankung. 
Flecktyphus: Krakau 1 Todesfall, Edinburg 

und Petersburg je 2 Erkrankungen. 
Epidem. Genidjtarre: Petersburg 1 Todes- 

fall. 
Im Uebrigen jind bejonders hervorzuheben: 

Unterleibstyphus: Paris 15, London 19, 
Petersburg 8 Todesfälle; Berlin 18, Hamburg * — 
17, Budapeſt 39, Petersburg 33 Erkrankungen. Boden BD H NEUE DO Spunan; 

M eng Zeitungen aus Barcelona vom 2. Dftober theilen mit, 
afern: Paris 7, London SO, Petersburg — * N en 
ae oe — daß bereits ſeit mehreren Monaten die Pocken in 

I Todesfälle; Berlin 83, Breslau 24, Hamburg 28, ln — N A — A Port-Bou (ſpaniſche Grenzitation der von Frank— 
München 22, Neg.-Bezixke Hildesheim 152, Schles- | ", a ee a 
— — reich nach Barcelona führenden Eiſenbahn) herrſchen, 

wig 365 und Stettin 107, Wien 39, Petersburg 19 55 Faͤſy — Gr daß auch einige Typhusfälle dort vorgefommen jind 
teranfungen. nn ırafıear , 3 und daß eine weitere Ausbreitung der leßtgenannten 

Scharlach: Danzig 8, London 33, Petersburg Krankheit befürchtet wird. 

11, Warſchau 15 Todesfälle, Berlin 66, Breslau 
31, Hamburg 26, München 23, Nürnberg 23, Wien 
| 24, Kopenhagen 33, Petersburg 47 Erkrankungen. Reitmeilige Maßregeln gegen Holkskrankheiten. 

Diphtheri Sr : Berlin 35, Bres — 
19 herie und Cronp zen on —— Niederlande. (R.A. Nr. 272 vom 25. Dftober.) 

‚ Hamburg 15, Hannover 8, Wien 12, Budapeſt 7, Zufolge einer im „Nederlandihe Staats - Sourant” ver: 
Prag 14, Paris 19, London 50, Chriftiania 7, | öffentlichten Verfügung der Königlich Niederländiſchen 

5 N 3f3 Hi Miniſter ded Innern und der Finanzen von 12, Dftober 
Petersburg I Warſchau ne Tode sfälle; an 1888 ijt die Ein- und Durchfuhr von Zumpen, gebrauchten 
= Breslau 47, Hamburg 70, München 45, Nürns Kleidungsſtücken und ungewajchener Leib- und Bettwäjche 

erg 39, Rea.-Ber. Schleswia 107, Wien 19, Kopen= | aus Porto Nico vom 17. desj. M. ab verboten. Ge— — 38, ts — 50 le —— — a ler mitgeführt werden, fallen 
’ nicht unter dieſes Verbot. — 

tungen. — Bortugal. (RA. Nr. 274 vom 27. Oftober.) Durch 
eine im „Diario do Governo“ vom 13. Dftober 1388 ver- 

) Anm. Nach einer Wittheilung vom 30. September. | öffentlichte Verfügung des Königlich portugieſiſchen 

e (Sortießung auf Seite 640,) 

Cholera in Oſtindien. — Su Calcutta ge- 
langten während der vier Wochen von 29. Juli bis 

25. Auguft d. J. 36 Todesfälle an der Cholera zur 

amtlichen Kenntniß, 6 weniger al3 durhjchnittlich in 

dem entjprechenden Zeitraum der lekten 5 Fahre, 

und 17 weniger als in den ummittelbar vorherge- 

gangenen vier Wochen des Monat Juli (vergl. Ver: 

öffentl. ©. 561). Vom 26. Auguft bis zum 8. Sep— 

tember d. 3. wurden 18 Choleratodesfälle gemeldet. 
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Sterblichkeit in deutſchen Städten von 40 000 u. mehr Einw. 42. Woche vom 14, bis 20, Oft. 1888. 

Die mit einem 7 bezeichneten Gtäbte beri 
on einem Arzte zufammenitellen over p 
1. Dezember 1885 unter Berücfichtigung 

1) Wegen etwaiger an Pocken, Fleckt 
Seite. — ) Nimnit erjt jeit 1886 an der Ber 

De u der von 1880 bis 
theiligten Orten für den 1. Juli 1888 berechnet worden. 
ermittelt. Die Berechnung der dur 
1883 ©. 231, 1884 ©. 219, 1885 11 
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ten über die Sterbefälle auf Grund ärztlicher Todtenſcheine oder laffen die Nachweiiungen wenigitens 
rüfen. — Tie Einwohnerzahlen find nad Mabgabe der endgültigen Ergebnijje der Boltszählung vom 

1885 durch die Volkszählung ermittelten Zu- oder Abnahme der Benölferung in Den ber 
red J Auf Grund derſelben werden die Verhaltnißzahlen der in der Berichtswoche Geſtorbenen 

chſchnittlichen Eterbeziffern für die Fahre 1882—86 iſt auf Grund der in den Zahresüberjichten (Verdffentlihungen 
. ©. 298, 1886 ©. 759 und 1887 ©. 455) mitgetheilten Angaben über Einwohnerzahlen und Sterbefälle erfolgt. 
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Sterblichkeit in größeren Städten des Auslandes. Woche vom 14. bis 20. Sftober 1888. 
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ED re LITT | Aus Berliner Kranfenhäufen.  Gemeldete Erfranfungen. Aus deutjchen Stadt- ı1. Landbezirken. 
 (Königl. Charite, Städtiihe Krankenhäufer im Friedrichshain und zu | Mitth. d.Kgl. San.-Konmm. 3. Berlin, d. ſtatiſt. Amtes d. Stadt Breslau, d. Moabit, Et. Hedwigs-Krankenhaus, Bethanien, Elifabeth-Rranfenhaus, Aerzte-Vereins 3. Frankf. a. D., d. Med.-Zuipektor. 3. Hamburg, d. fal. Be- Lazarus-Krankenhaus, Augufta-Hoipital, Jüdiſches Krantenbaus.) zirksarzt d. Stadt München, d. Vereins f. Öff. Gelundheitspfl. ı Piirnbere, Für Die Woche vom 314. bie 20. Dftober Isssr x 2.betr. Kgl.Neg.-Medizinalväthe u. Fürſtl Reuß ſchen Phyſik.Bezirksärzte. 
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 Unterleibstyphuß . . . . . 2 6| — — 1 „ Yamburg u. Vororte Desgl. au 280) 2261 70. © - Brechdurchfall inkl. Ruhr und Bee llundiense. 2.0. > dessl. 31221) 231645 09 E Cholera nostras . . . . i1| i11-|-| — — —-| - „ Nürnberg . u, desgl. 2 17 2340 30 1 Binnbettfieber - -. - . 2. Ze ee 2 Reg. Bes. Aahen . .. . desgl. 4 Lo Moe Aa nee een) | —-—1 " Nu deögl. Zr el en En se es es u el ee n Düfleldorf . . . Deögl. 30 | 58| 34) 68| 2 ‚Eyphilis inkl. Sonorrhde | 98|- - -/ al 15|-!2 - — dessl. JJ — . . . .| 21-2 ı\ s ı1|-|u . - Sannove .. . dessl. 20 25060 Andere Grfranfungen der " Hildesheim. . .| 7.—13. Oft. 9.192 6. Aulrıl Athmungs-Organe . DEZE 7 31.351087 9] 14 = Königsberg. . . desgl. 20 er — Akuter Darmfatarıh. . . . 51 21-| 1 1| — 3 a Marienwerder. .„|14.-20. „ 29.1 2a 31022 Säuferwahnfinn und chroni— 5 DH desgl. 3 a > = ider Altobolismus .. .| 2I- -'- ı ul—-| - n Schleswig . ... Deögl. 47,365 | 33 | 107 | 1 Akuter Gelenfrheumatismus »I1-|-| 5351| 35| 5| — 1 5 SIEH nee Desgl. 1| 107 10 2| — Andere rheunat. Krankheiten] 390I-— - 21 312) 3l — " Simljunde en. dessl. J 
. 66631 5 | 5 tier cn. desgl, J Alle übrigen Krankheiten. | 425110 | 15 | 6 1 361 aı ae — a: desgl. 1121 68 a 33 

€ Summe| 884 | 17 | 48 | 50 |417|308 | 44 |100 —— hob { | 
Geſammtbeſtand war am 13. Oft. 3762 und bleibt am 20. Oft. 3891. Bezirt JS Burge . =: : — ——— 

Witterung. Woche vom 14. bis 20, Oftober 1888. 
Nach Beobachtungen der landwirthſchäftlichen Hochſchule in Berlin und der meteorologiichen Gentralftation in München. 

ZemperaturinO® Luftorud in mm?) Relat. Feuchtigkeit d.uft®) Höhe 
: ; 3 Vor- r 

au a2 z Beobachtungs-Beobachtungs— u: 2 er > ve | Hereicbenide | Windſtärt 
| = = * 2 * 3 2 Rinde indſtärke Ort Tag FR = = = = 2 S = ſchlages 

S A = = = ze richtung 
| a | A RA a = 23 3 = mm 

3 14. Oktober 9,7 14 | 506 | 27 | 558 | 96 66 90 35 W 1 15. 9,7 15.| 7587 | 502 | wsl 9 88 91 1,5 SwW-W 1 1 16. 95 10 1 7633 | 764,9 | 7653 | 78 66 90 e NW i 
Berlin — 10,9 66 | 7635 | 762,6 | 7632 | % 83 95 3,5 WNW i 
> ir, 8,0 14 | 7656 |. 765,8 | 766,2 3 45 64 - NNO-N 1 

19; 6,0 07 | 7673 | 7679 | 195] 85 48 82 =: NNO 021 
“ Do; 52 | -236 | 707 | 710 | 7703 | 82 52 70 2 NO-NW 0-1 0 T 5 Ä 
J 

’ 14. Oktober 6,6 33. 10.111221, 713,2 0 asaelamsa 70 93 7 NW 11 
4 33.4 % 6,8 0,6 121.3. |27232 123,7 gL 66 87 0,2 W 0,2 
m. 16. 1-03 | 750 | 7237 | 2341 5 60 89 > NO 1,2 
Münden 0, W | -02 | 7208.| 720,6 | 720,8 | 100 ii gi NO 0,6 

sm 2 9,4 40 | 720,7 | 204 | Wal 92 66 93 _ NO 2,0 
i Be, 61:| -—ı1 | 227 | 7934 | 245 | 89 47 74 — NO 3,0 

DIN, 40 | -45 | 7260 | 7260 | 265 | 87 5L 90 _ o 17 

. ’) Wegen etwaiger an Boden, Flecktyphus, Cholera (asiatica) und Peſt vorgekommenen Todesfälle bezw. Erkrankungen vergl. den Tert 
Auf ber erften Geite. — 2) Die Beobachtungen des Luftdrucs und der relativen Feuchtigkeit der Luft erfolgen in Berlin um 7 Uhr Morgens, 
- Nbr Vttags, 9 Uhr Abends, in Münden um 8, 2 und 8 Uhr. — 3) Einichl. Nuhr. — *) 1 Sal von Scharladh-Diphtherie. — 5) Nachträglich 
fund für Die Woche vom 7. bis 13, Oftober je 1 Fall von Typhus und Dinhtherie, jowie 60 von Majern gemeldet worden, 
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Minifteriums des Innern werden Die bisher als cholera- 

frei betrachteten Häfen des Philippiniſchen Archipels: 

Manila, Capiz, Antigue Albay, Cebu, Cotabato, Sam— 

bales und Illocos-Sur für choleraverſeucht erklärt. 

Für die übrigen Häfen des Archipels bleibt die Ver: 

fügung, won,»c) diefelben gleichfalls als von Cholera ver— 

jeucht gelten, in Kraft. — 

Egypten. (NA. Nr. 274 von 27. Dftober.) Der 

internationale Geſundheitsrath zu Wlerandria hat am 

3, Oftober 1888 befchlofien, von 29. September d. Re 

ab das Cholera-Duarantäne-Nteglement bezüglich der An— 

fünfte aus Bombay wieder außer Kraft zu ſetzen. (Bergl. 

Beröffentl. ©. 616.) — 

Haiti. Befürchtungen für den Geſundheitszuſtand in 

Port au Prince veranlakten Mitte Eeptember die pro- 
viforifche Negierung die Truppen aus der Stadt zu ent- 
fernen. Am Hafen auf einem franzöſiſchen und einem 
deutſchen Segelſchiffe vorgekommene Krankheits- und Todes— 
fälle an Gelbfieber gaben Anlaß, alle Schiffe von der 
petite rade in's Meer hinaus auf Die grande rade zu 
dislociren. — 

Auftralien. (NA. Nr. 269 von 22. Dftober.) Zei— 
tungsnachrichten zufolge iſt die zur Zeit für alle aus 
Jada nad) den Häfen von Queensland tommenden Schiffe 
beftehende 14tägige Quarantäne feit dem 2. September 
1888 aufgehoben worden. 

Thierſenchen. 
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Stand der Thierfenchen in Sefterreich in den 
Monaten Juli und Auguſt 1888. 

Nah den im K. 8. Oeſterreichiſchen Miniiterium des Innern eins i 
gegangenen wöchentlichen Meldungen.) J 

—— — —— —— — — ni 

Se Zahl der verfeuchten Orte nad) den am 

der 7. |14.| 21.3. = Pepe 
Krankheiten \ 12 | | 1.| 38. 

und Juli Auguſt 

Länder. 
eingegangenen Meldungen. 

Milzbrand. \ 

Galizien . . .| 421 21121) 887158) 2232 
Böhmen — | — — 1191 1-91 
Krain ul — 11| 21|1 1 
Dalmatien. . .| 1 — | — 166] 71|7 |% 
Bufowina . —|—|-—|— [33/3 [3 
Küjtenland ııı|)1|-— | - — — 
ob der Pferde. ; 
Galizien .| 8: , 71 ST SS 
Böhmen .. . 1. E I Va Se 
Niederöfterreih. .| 31] 3 [8 Tee er 
Steirnmunf . .[— | —-| —|— | 11)l J 
Ruin 2 202.1 | lm Dee 

Maul: und 
Klauenſeuche. 

Galizien . . .[294 1281027 3205 1152| 61 5 
Mähren . . -] 31/63 31) 1 — — 11 
Böhmen . . 11741721637 8217 |61 

Stieveröfterreih .| 64|4 152131] 3 | — | — 

Speröfterreih .| 32|3 13 [1 a ae 

Tirol . : . .| 831113110 1110. |111|81|% 
Bukowina. . .| —- | —-|-|1—- 1 - |11)1 

Lungenſeuche. 

Galizien 23 — 111 1 

Mähren 62 41 32) 85102102 134 
Böhmen 221211223214 |255 252 254 
Schleſien .1.2.|.2.1.22 18.7. [AS 
Niederöſterreich | 3 3 | 41 4 51) 5102 

Borfenfeuche 
der Schafe. j 

Salizien . . — | --1 | oJ m 
Bläschen: —— 
Ausſchlag. 

Galizien Po 6 1 1 1 — = — 

Mähren 2 rr. 1 3 len Rn 

Hiederöfterreih .| 1 ie, 1 l 1 

Räude der Pferde 
und Rinder, 

Salizien 8316215 | 85] ZI 2 708 
Zieol ; .. +) 2 BEZ L 22058 
Steiermark 1... 1.2.40 Aus 2 1 1 

Räude der Schafe 
und Ziegen. 

Hliederölterreih .| 2 |2 | 2 | 2 ae = 
Zirot 2 = 2:2: BEI Zonen 5 Ka 
Sahburg . . 173 —— — — — 
Krain — 13-100] 1 1 — 
Dalmatien . .[10 191716 5. „3 os 

Nanfchbrand. | Sn 
Salzburg . —|—-|22 — | -|1-|— 
Kärnten 22 — — — | lı) |) 12 

Rothlauf 3 
der Schweine, } 

Galizien —|—-|1-/— |44| 4 |33|, 
Mähren . 22131 2 | 42| 7Alla2ı szz 
Böhmen — — — — — — 56 
Schleſen .14 311008— 
Stiederöfterreih .| 4 | 33) 85102 1019 1102| & 
Dberöjterreid) — |22| 2 | 441 11) Tzszz 
Steiermarf 1 165/616 41)4 14 Ja 
Kärnten — |—| - | — 1 a2 
Krain J-—— — — 1111116 
Bukowna .| 22|2 —— 
Küſtenlan. I I 

Ninderpeft iſt nach, voxliegenden Meldungen während der 
Berichtszeit in den im Neichsrathe vertretenen Königreichen und in 
dern nicht porgefommen. — Anmerkung. Die Heiner gedruckten 
Zahlen geben die Anzahl der neu verſeuchten Ortſchaften au. J 

ur. 

Du» 

2 J 
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Veterinär-polizeiliche Maßregeln. 

Preußen. Regierungsbezirk Oppeln. Ver— 
ordnung, betr. Schutzmaßregeln gegen die Maul: 
und Klauenfeuhe. Bom 9. Dftober 1888. (Amtsbl. 
d. Königl. Regierung z. Oppeln © 308.) 
| Auf Grund des $ 7 des Reeichsgeſetzes, betreffend die 
Abwehr und Interdrücung von Viehſeuchen vom 23. Juni 
1880 R-G.Bl. ©. 153 und des $ 3 des Preußifchen Aus: 
führungsgejeßes vom 12. März 1881 Geſetzſamml. S. 128 
bejtimmte ich bis auf Weiteres Folgendes: 

An die Stelle der $$ 2 und 3 der Verordnung von 
29. November 1887, betreffend Schußmaßregeln gegen die 

- Maul» und Klauenjeuche (Amtsbl. der Königl. Negierung 
zu Oppeln pro 1887 ©. 321),*) treten nachfolgende Be- 
| ſtimmungen: 
68.2. Fette Schweine aus Ruſſiſch-Polen und Oeſter— 
reich-Ungarn dürfen an je einem Tage in dev Woche 
| auf dent Landwege über Modrzeow, auf der Eifen- 
- bahn über Sosnowice, Myslowitz und Dziedzitz ein- 
geführt werden, jedoch ausjchließlich nur 
nad Beuthen DOS., Roßberg, Königshütte OS., Ober:, 

Nieder- und Neu-Heyduk, Groß: Donbrowfa, Lipine, 
| Scharley, Piekar und Schwientochlowitz, Kreis Beu— 

then OS., 
nad Kattowitz,. Laurahütte, Siemianowitz, Rosdzin, 
N Antonienhütte, Chorzow, Zawodzie, Klein: 

- Dombrowfa und Burowietz, Kreis Kattowitz, 
nad Tarnowis, Alt-Chechlau, Naklo, Georgenberg, Rad— 

| zionfau und Piaſſetzna, Kreis Tarnowiß, 
nach Zabrze, Zaborze, Baulsdorf und Ruda, Kreis Zabrze, 

nad Gleiwitz, Kreis Gleiwitz. 
| Auf dem Landwege über Gniasdow dürfen außerdem 
fette polnische Schweine aud) nad Woiſchnik, Kreis Lubli- 
| nig, eingeführt werden. 

$ 3. Aus den im $ 2 genannten Drtfchaften dürfen 
die aus Ruſſiſch-Polen und Defterreich-Ungarn ſtammenden 

Schweine nur im geſchlachteten Zuftande in die Ortichaften 
der Kreiſe Beuthen, Kattowit, Tarnowitz, Zabrze und 
- Gleiwi gebracht werden. 
| Die Weiterbeförderung derjelben im gefchlachteten oder 
lebenden Zuftande über die Grenzen der oben genannten 

Kreife hinaus ift auf der Eifenbahn oder auf dem Land— 
wege nur mit meiner in jedem einzelnen Falle bejonders 

einzuholenden Genehmigung geitattet. 
Die für die Städte Kattowitz, Gleiwitz, Myslowitz, jo- 

wie für die Ortſchaften Zabrze und Zaborze bejtimmten 
Schweine müfjen fofort nad) der Einfuhr in die öffent: 
lien Schlachthäuſer zu Öleiwi und Myslowitz, bezie- 

hungsweiſe in das Goh ni'ſche Schlachthaus zu Kattowik 
und, joweit es ji um die nach Zabrze und Zaborze ein: 
geführten Echweine handelt, in das Letzel'ſche Schlacht— 
haus zu Zabrze eingeitallt und dort geichlachtet werden. 
{ Dppeln, den 9. Oftober 1888. { 

Der Regierungs-Präſident. 

Preußen. Neg.-Bezirk Liegnib. Landespoli— 
zeilihe Anordnung, betreffend die Schutzmaß— 
regeln gegen die Maul- und Klauerjeuhe Vom 
26. Sept. 1858. (Amtöbl. d. Kal. Reg. z. Liegnitz ©. 306.) 

Dit Rückſicht auf die wiederholten Verjchleppungen 
der Maul- und SKlauenjeuche durch) Schweinetransporte, 
welche aus den öjtlichen Grenzbezirken heritammen, ordne 
id) in Ergänzung meiner landespolizeilichen Anordnung, 

betreffend Schutzmaßregeln gegen die Maul- und Klanen- 
feudhe, von 28. September 1885 auf Grund der SS 7 
(Nr. 1 und 2) und 20 des Reichsgeſetzes, betreffend die - 
Abwehr und Unterdrückung von Viehjeuchen, vom 23. Juni 
. 1880, jowie des $ 3 des Preußiſchen Ausführungsgejebes 
vom 12. März 1881 an, was folat: 

—— 81. Die auf der Eifenbahnftation Kohlfurt aus 
der Provinz Pofen ankommenden Schweine müfjen por 

ihrer Weiterbeförderung von dem beamteten Thierarzte 
auf ihren Gejundheitözuftand unterfucht werden. 
82. Jeder Schweinetransport der Art iſt von dem 
Unternehmer vor dem Eintreffen in Kohlfurt bei dem zu: 
ſtändigen Thierarzte rechtzeitig anzumelden. 

) Beröffentl. 1857 ©. 727. F 
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$ 3. Die thierärztliche Unterfuhung erfolgt am Frei- 
tage jeder Woche Eojtenfrei, an anderen Tagen auf Koften 
des Unternehmers. i 

$ 4. Sobald bei der thierärztlichen Unterfuchung unter 
einem Scweinetransport aud nur ein mit der Seuche 
behaftetes oder derſelben verdächtiges Thier gefunden wird, 
jo iſt der ganze Transport in geeigneten Raͤumen unter 
polizeiliche Dbfervation zu ftellen. 

$ 5. Zuwiderhandlungen gegen vorjtehende Anord- 
nungen werden gemäß $ 328 des St.-©.-B. beitraft. 

$ 6. Die Verordnung tritt mit dem 15. OEtoberd. J. 
in Kraft. r 

Liegniß, den 26. September 1888. 
Der Königliche Negierungs-Präfident. 

Medizinalgeſetgebung ꝛc. 

Deutſches NReich. Bekauntmachung des Staats: 
ſekretärs des Innern, Anleitung zur Geſundheits— 

pflege an Bord von Kauffahrteiſchiffen betr.') 
Vom 3. Dftober 1888. 

(Eentralbl. f. d. Deutiche Neid) ©. 893.) 
Sm Verlage von Julius Springer bierfelbft ift eine 

von Staiferlichen Gefundheitsamt bearbeitete „Anleitung 
zur Öejundheitspflege an Bord von SKauffahrteiichiffen“ 
erihienen. Das Bud) ift geheftet für 1 M., Fartonnirt 
für 1,10 M. und in Leinewandband für 1,50 M. im 
Buchhandel zu beziehen. 

Berlin, den 3. Dftober 1888. 
Der Staatöfekretär des Innern. 

Sn Bertretung: Ed. 

Deutſches Reich. Nundichreiben, betr, die Thier: 
ſeuchenſtatiftik. 

Vom 16. Oktober 1888. 
Bei der Bearbeitung des erſtmaligen „Jahresberichtes 

über die Verbreitung von Thierſeuchen im Deutſchen 
Reiche“ Für das Jahr 1886 hat ſich herausgeſtellt, daß 
aus mehreren Verwältungsbezirken die durch den Bun: 
desrathsbeſchluß vom 29. Dftober 1885 ($ 523 der Pro- 
tofolle) vorgejchriebenen Begleitberichte nicht beichafft 
werden Fonnten, weil entweder die Stelle der beamteten 
Thierärzte in diefen Bezirken zeitweiſe nicht beiebt, oder 
aber kurz vor dem Zeitpunkte der Berichterftattung ein 
Wechſel in der Stellenbefegung eingetreten war. 

Um die hierdurch bedingten Ausfälle im Berichts- 
material zu beſchränken und um für die int wiljenfchaft- 
lihen und praftifchen Intereſſe gleich wünjchenswerthe 
Bollftändigfeit der Gtatiftif die thunlichjte Gewähr zu 
Ihaffen, möchte es jich empfehlen, die beamteten Thier— 
ärzte dahin anzumeifen, daß diefelben das zur Aufnahnte 
in die Begleitberichte geeignete Material Schon im Laufe 
des Sahres jammeln und in Geſtalt von Notizen zu den 
Dienjtakten bringen. Die meilten der in dem Begleit- 
berichte zu beantwortenden Fragen find derartig, daß 
eine zuverlälfige und erſchöpfende Auskunft nicht aus der 
Erinnerung, jondern nur an der Hand von Notizen ge: 
geben werden kann, welche unmittelbar nad) Wahr: 
nehmung des betreffenden Ereigniſſes gemacht worden 
find. Die Eintragung der an fi) ſchon nothwendigen 
Notizen in die Dienjtaften würde aljo eine erhebliche 
Vermehrung der Arbeitslaft nicht veranlafjen, dagegen 
ven Vortheil mit fi bringen, daß im Fall einer im 
Laufe des Sahres eintretenden Erledigung der Dienftitelle 
eine Verwerthung der Borgänge ermöglicht wird. Zu 
diefem Behufe würde das angefammelte Wiaterial von 
der vorgejegten Behörde einzufordern und dent Nlad): 
folger im Amte beziehungsweife dent auftragsweijen 
Verwalter der Stelle zu übergeben jein. Sch jeße hier: 
bei voraus, daß auch die Stellen-Verwalter zur Samm— 
lung des Materials und zur Berichterjtattung in vollem 
Umfange herangezogen werden. 

Sofern in einzelnen Fällen weder die Neubejeßung 
der Stelle, noch die Anordnung einer Vertretung ſich jo: 
gleich ermöglichen laſſen jollte, dürfte Der vorgejeßten 
Behörde, beziehungsweije dent bei derfelben fungirenden 

') Anm. Dergl. Veröffentl. ©. 559. 
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Thierarzte, die VBerwerthung des dort eingegangenen Ma— 
terials anheimfallen. Diefe Organe werden alsdann auch 
in der Lage fein, die etwa noch verbleibenden Lücken 
durch Berückſichtigung derjenigen Thatſachen auszufüllen, 
welche ihnen durch Bearbeituͤng der Tabellen zur Vieh— 
ſeuchenſtätiſtik, oder durch Erkundigung bei Privatthier- 
ärzten befannt geworden find. Nachdem die Königlich) 
preußijche Negierung auf diejjeitige Anregung eine den 
obigen Darlegungen entjprechende Anordnung bereits ge- 
troffen hat, darf ich das pp. (dem pp.) e 
ergebenſt erfuchen, aud für das dortfeitige Staatsgebiet 
den Erlaß einer gleihartigen Anordnung in Erwägung 
nehmen und von dem Ergebniffe mir Mittheilung machen 
zu wollen. 

Der Neichöfanzler. 
An Bertretung: Ed. 

An ſämmtliche Bundesregierungen (außer Preußen) 
und an den Kaiferlichen Statthalter in Eljaß-Tothringen 
Kürten von Hohenlohe -Schillingsfürft Durdlaudt in 
Straßburg i. ©. 

Preußen. Erlaß des Minifters der ze. Medizinal- 
Angelegenheiten, die Gejchäftsanweifung für die 
Wiffenfchaftliche Deputation für das Mledizinal- 

wejen betreffend. 

Com 9. Dftober 1888. (R.-A. Nr. 273 v. 26. Dft. 1888.) 

Durch Alterhödjiten Erlaß vom 22. September d. 3. 
it eine Or. Majeftät dem Kaifer und König von 
mir vorgelegte neue Gejfhäftsanweifung für die 
Wiſſenſchaftliche Deputation fürdasMedizinal- 
weſen genehmigt worden; dieſelbe tritt von jetzt ab an 
die Stelle der Inſtruktion vom 23. Januar 1817. 

Ew. ꝛxc. überſende ic anliegend zwei Druckexemplare 
dieſer Dienſtanweiſung mit dem ganz ergebenſten Er— 
ſuchen, die Leitung der Geſchäfte der Wiſſenſchaäftlichen 
Deputation den hierüber in derfelben enthaltenen Be: 
ſtimmungen gemäß fortan zu beforgen. 

Die ferner beiliegenden 25 Druceremplare gebe id) 
ganz ergebenjt anheim, den Mitgliedern der Wiſſenſchaft— 
lihen Deputation gefälligit zu überreichen. 

Berlin, den 9. Dftober 1888. 

von Goßler. 

An den Direftor der Königlihen Wiſſenſchaftlichen 
Deputation für das Medizinalwefen, Königlihen Wirk: 
lien Geheimen Nath Herrn Dr. Sydow Ereellenz. 

Geſchäſts-Anweiſung für die Wiffenfhaftlide 
Deputation für das Medizinalwelen. 

Bon 22. September 1888, 
(RA. Nr. 271 vom 24. Oftober 1888.) 

8 1. Die Wiſſenſchaftliche Deputation für das Medi— 
zinal-Wefen ift eine berathende wifjenfchaftlihe Behörde. 
Cie hat die Aufgabe, der Medizinal-Verwaltung für ihre 
Zwecke die Benußung der zu jeder gegebenen Yeit durch) 
die Entwidlung der medizinifchen Wiſſenſchaft gelieferten 
Ergebnifje zu erleichtern und als oberfte fachverftändige 
Fachbehörde in gerichtlich medizinifchen Angelegenheiten 
thätig zu fein. 

Die Wifjenfhaftliche Deputation hat demgemäß 
1. über alle ihr vom Miniſter der Medizinal-Ange- 

legenheiten zur Begutachtung vorgelegten Verhandlungen, 
Vorſchläge oder Fragen ſich vom Standpunkt der medi— 
ziniſchen Wiſſenſchaft zu äußern, und insbeſondere die 
von Miniſter ihr auf Erſuchen der Gerichtsbehörden auf- 
aetragenen gerichtlich - medizinischen Obergutachten zu er: ftatten; , ö 

2. aus eigenen Antrieb dem Minifter der Medizinal- 
Angelegenheiten Vorſchläge zur Abitellung von Mängeln 
zu machen, welde nad) ihrer Anficht bei vorhandenen 
Einrichtungen für die Zwecke der öffentlichen Gefundheite- 
pflege bejtehen, auch neue Maßnahmen in Anregung zu 
bringen, welche ihr geeignet ericheinen, die Zwecke der 
Medizinal-Verwaltung zu fürdern. r 

.. 9 2. Außerdem hat die Wiſſenſchaftliche Deputation die Prüfungen der Aerzte behufs Grlangung der Befähi⸗ gung zur Anſtellung als Wepdizinalbeamte gemäß den be- Ntehenden Vorſchriften auszuführen. - 

h J 
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Bis auf Weiteres bewendet es in diefer Beziehung bei 
dem Negulativ für die Prüfung behufs Grlangung ver 
Befähigung zur Anftellung als Kreisphyfifus vom 10. Mai 
1875 und dejjen Ergänzungen. 

$ 3. Die Deputation beiteht: 
l. aus einem Direktor, 
2. aus ordentlihen Mitgliedern, 
3. aus außerordentlihen Mitgliedern. | 

(Allerhöchfte Verordnung vom 25. Mai 1837, betreffend 
die Einrichtung einer ärztlichen Standesvertretung.) 
Der Direktor und die ordentlichen Mitglieder werden 

bei ihrer Einführung mit Verweifung auf die jonft Ion 
geleifteten Amtseide durch Handſchlag auf die Erfüllung 
ihrer Amtspflichten, insbejondere auf die Pflicht der Amts= 
verichwiegenheit verpflichtet. 

Auf diefe Pflicht find auch die außerordentlihen Mit- ; 
glieder bei ihrem Eintritt ausdrücklich hinzuweifen. 

Am Falle des Bedürfnifies können von den Minifter 
der Medizinal-Angelegenheiten zur Entlaftung der ordent- 
lichen Mitglieder Dülfsarbeiter einberufen werden, welchen 
der Direktor die Erledigung ſolcher Arbeiten, zu denen fie 
befonders geeignet find, aufträgt. 

Zu einzelnen Beratdungen dürfen nad erfolgter Ge 
mehnigung des Mlinifters von dem Direktor bejondere 
Sachverſtändige (Gelehrte, Techniker) hHinzugezogen werden, 
von deren Betheiligung eine förderliche Suformation der 
Deputation über den zur Berathung jtehenden Gegen: 
jtand zu erwarten ift. - 

$4 Der Direktor regelt den Gefhäftegang in der 
Deputation. Er hat dabei die von dem Mtinifter der 
Medizinal = Angelegenheiten getroffenen Beitimmungen 
genau zu beachten. In VBerhinderungsfällen wird er dur) 
das anwejende dienjtältefte Mitglied vertreten, jfofern feitens 
des Minifters nicht anderweite Verfügung getroffen wird. 
Ale Anträge auf Eritattung von Gutachten oder auf 
Aeußerungen über zweifelhafte Rraden, weldye von anderen 
Behörden oder von Arivatperfonen an die Deputation 
oder dem Direktor gelangen, find dem Minifter zur Bere 
fügung vorzulegen. N 

$ 5. Die Aufträge, welche der Minifter der Depu— 
tation ertheilt, werden an den Direktor abgegeben. BE 

Der Direktor überträgt die Bearbeitung einzelnen Mit: 
gliedern und forgt für die ſchleunige Erledigung. * 

$ 6. Für die Bearbeitung aller wichtigeren Sachen, 
zu denen Die gerichtlich-mediziniſchen Obergutachten in 
Strafſachen jtet3 zu rechnen find, hat der Direktor außer | 
einem Referenten einen oder mehrere Korreferenten zu ers 
nennen. & 

&3 bleibt ihn: jedoch überlafjien, für die Bearbeitung 
derartiger Gutachten, wenn er denſelben eine beſondere 
Wichtigkeit beilegt, zwei Neferenten zu ernennen, co 
denen jeder unabhängig von dem anderen ein befonderes 
Gutachten auszuarbeiten und dent Direktor verfiegelt eins 
zureihen hat. Zur Verminderung der Schreibarbeit ift 
den zweiten Referenten jedod) das Entwerfen einer Ger 
ſchichtserzählung in der Regel zu erlafjen. = 

$ 7. In den $ 6 bezeichneten Sachen hat der Neferent 
eine vollitändige, überfichtlihe und zufammenhängende, 
dem Afteninhalt entjprehende Darftellung des That— 
beitandes auszuarbeiten, injofern eine ſolche nicht bereits 
in einem der Borgutachten enthalten iſt und auf diefe 
Darjtellung Bezug genommen werden fann. Diefem 
Referate (Gefchichtserzählung) hat er fein \hriftliches 
Votum unter eingehender aud für Nicht- Mediziner vers 
ftändliher Ausführung der Gründe anzufügen und am 
Schluß das Gutachten und die Antwort auf die geftellten 
Fragen in bejtimmter Faſſung in Vorſchlag zu bringen. 
Dent deferenten jteht frei, Neferat und Votum in der 
Form auszuarbeiten, daß die Arbeit ald Entwurf für das 
Gutachten des Kollegiums benugt werden Ffann. e; 

Ieferat und Votum werden den SKorreferenten mut 
den Borverhandlungen zugeitellt. Die Korreferenten unters 
ziehen die leßteren, jowie Neferat und Votum ihrer eine 
gehenden Prüfung. Im Rall vollftändigen Einverftände 
nifjes genügt ihre Mitvollziehung der Arbeit des Referenten 
Fafjungsänderungen oder Aenderungen, weldye zwar ſach— 
licher Art, aber von geringerer Erheblichkeit find, können 
von den SKorreferenten am: Nande des Neferats vorge 
Ihlagen werden. Gtimmen die Korreferenten dem vom 
Referenten vorgejchlagenen Gutachten aber nicht bei, oder 



halten fie erhebliche Aenderungen in der Begründung für 
erforderlich, jo Haben jie ihre Aenderungsporfchläge in 

einen befonderen Schriftſatz (Korreferat) eingehend dar- 
zulegen und zu begründen. Nach der Bearbeitung durch 

die Korreferenten it die Sade mit den Aften der Ge- 
heimen Medizinal-Regiſtratur des Miniſteriums (unter 

Adreſſe der Wiſſenſchaftlichen 
welche ſie dem Direktor vorlegt. 

In der Sitzung tragen der Referent das von ihm ab— 

Deputation) zuzuſtellen, 

gefaßte Referat und Votum mit den von den Korreferenten 
dazu gemachten Nandbemerfungen und die Sorreferenten, 

falls fie eingehendere Aenderungsporichläge zu machen 
gehabt haben, dieſe in der Regel ſelbſt vor. 

8 8. An Füllen, in denen nur ein Referent ernannt 
worden iſt, findet der erſte Abjab des $ 7 entſprechende 
Anwendung. Ohne fohriftliches Votum und Vortrag in 
der Anz darf Fein erfordertes Gutachten abgegeben 
werden. 

89. Die Aufgaben zu den jchriftlihen Prüfungs: 
arbeiten ($ 2) werden von einem Meferenten entworfen 

und vorgetragen; die Genjuren über die Arbeiten von 

mitgetheilt. 

einem Referenten mit eingehender Begutachtung ſchriftlich 
entworfen, einem Korreferenten zur Prüfung und Aeuße— 
rung vorgeleat und fodann dem Kollegium in der Sitzung 

Falle nicht beide Genforen der Arbeit min— 
deſtens das Prädikat „genügend“ ertheilen, bedarf es auch 
einer Borlefung der ausgearbeiteten Gründe Die Era: 
minatoren für den praftiichen und den mündlichen Prüfungs— 
abfchnitt ernennt der Direktor, 

$ 10. Au den Sitzungen der Wiſſenſchaftlichen Depu— 
tation, welche in der Regel an einen bejtimmten Wochen: 
tage je nach Bedarf ftattfinden, werden die ordentlichen 
Mitglieder durd den Direktor befonders eingeladen. Das 
Nichtericheinen eines Mitglieds bedarf einer Entfhuldigung 
niit Angabe des Behinderungsgrundes. 
811. In der Regel einmal jährlich erfolgt nad) Be— 
ftimmung des Minifters der Miepdizinal - Angelegenheiten 
auf Vorſchlag der Wiſſenſchaftlichen Deputation der Zu— 
fanmmentritt des durch Einberufung der außerordentlichen 
Mitglieder ($ 5) erweiterten Kollegiums. 

$ 12. Die Wiſſenſchaftliche Deputation hat zur Aus- 
führung des $ 11 bis zum 1. März jedes Sahres dem 
Minister einen bezügliden Vorſchlag unter Mittheilung- 
der Tagesordnung zu machen. 

Bei den Vorfihlage der Zeit für den Zufammentritt 
des erweiterten Kollegiums ijt zu beachten, daß derſelbe 

thunlichſt nicht in den Univerſitätsferien erfolgen joll. 
Nas die in die vorzufhlagende Tagesordnung aufzus 

nehmenven Gegenjtände betrifft, jo ergiebt ſich im Allge- 
meinen die Art derjelben aus $ 3 Abi. 1 der Allerhödjiten 
Verordnung vom 25. Mai 1887. 

$ 13. Eofern im Laufe des Jahres der Wiſſenſchaft— 
lien Deputation Sachen zur gutächtlichen Aeußerung zu: 

gehen, für weldye den Peferenten oder einem anderen 
Mitglied die Erörterung in dem erweiterten Kollegium 
empfehlenswerth erjcheint, iſt zunächſt darüber Beſchluß 
au fafien, ob diefer Anficht beigetreten wird; bejahendens 
falls ob die jpezielle Sache den dadurch entjtehenden Auf- 
ſchub aeftaitet. Trifft au dies nad dem Beſchluſſe zu, 
jo ift die Sache alsbald mit dem entſprechenden Antrage 
dem Miinifter der Medizinal: Angelegenheiten vorläufig un- 
erledigt zurückzureichen. | 

Bei eiligeren, aber beſonders wichtigen Sachen diejer 
Art hat die Deputation die Cinberufung der Vertreter 
der Aerztefammern zu einer außerordentlihen Gikung zu 
beantragen. Andererſeits wird aucd der Minifter der Me— 

| se naelegenheiten im Laufe des Zahres zur Vor— 
lage gelangte 

terten Kollegium ihm erſprießlich erſcheint, der Wiljen- 
ſchaftlichen Deputation zur Kenntnignahme und Benußung 
bei der Aufitellung des Entwurfs der Tagesordnung zus 
gehen lajjen. 

$ 14. Bei Meberreihung des Entwurfs zur Tages— 
ordnung ift von ter Wiſſenſchaftlichen Deputation für 
jeden einzelnen Gegenitand derjelben eine bejondere Vor: 
lage beizufügen, weldye, nachdem der Minijter die Tages- 
ordnung genehmigt hat, vervielfältigt und ſämmtlichen 
Mitgliedern der Deputation vor der Sitzung zugeitellt wird. 

15. Ueber die Verhandlungen in den Gikungen des 
erweiterten Kollegiums iſt ein Protofoll zu führen. Das- 
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achen, deren Erörterung in dent erweis- 

jelbe muß den wejentlichen Suhalt der Berathungen und 
die gefaßten Beſchlüſſe nad ihrem Wortlaut enthalten. 
Das Protokoll iſt zu verlefen und von dem Direktor und 
dem Protofollführer zu unterjchreiben. 

$ 16. Nah Abſchluß der Verhandlungen des erwei- 
terten Kollegiums überreicht der Direktor mittelſt Berichts 
dem Miniſter die befchloffenen Outachten und Anträge 
nebjt den Protofollen. 

$ 17. Die Beilüffe der Wiſſenſchaftlichen Deputation 
werden durch Ctimmenmehrheit gefaßt. Bei Stimmen- 
gleichheit entjcheidet die Stimme ded Direktors. 

Die außerordentlihen Mitglieder, jowie die Hülfsarbeiter 
und die gemäß des $ 3 zu einzelnen Berathungen etwa 
hinzugezogenen Perſonen haben eine berathende Stimme. 

$ 18. Der Abſtimmung unterliegen nicht nur die End- 
ergebnijje der Gutachten und Beſchlüſſe, fondern aud) die 
Begründungen in der von dem Neferenten vorgejchlagenen 
Faflung. Sind bei Ausführung der Gründe von ein— 
ander abweichende Anfichten zu Tage getreten, jo kann 
die Minderheit verlangen, daß ihre Anficht in der Aus- 
führung zu entſprechendem Ausdruck gelange. Dem Direk: 
tor liegt eö ob, insbejondere auf die Uebereinſtimmung 
der thatfählihen Angaben in den Gutachten mit den 
aftenmäßigen Unterlagen, auf die Beachtung der in Be- 
trat kommenden Gejeße und auf die Genauigfeit der 
Nedaktion das Augenmerk zu richten. 

$ 19. Die in Strafſachen auf den Vortrag eines 
Neferenten und eines oder mehrerer SKorreferenten er- 
jtatteten Gutachten, fowie die über wichtigere adıninijtrative 
oder wijjenichaftlihe Fragen abgegebenen gutadhtlichen 
Aeußerungen find von den Direktor und ſämmtlichen bei 
der Verhandlung der Sache in der Sitzung anwejenden 
Mitgliedern zu unterjchreiben. 

Für andere Beſchlüſſe und Berichte, insbejondere für 
die auf den Bortrag nur eines Referenten eritatteten 
Gutachten, für die Superreviſions-Bemerkungen zu den 
Dbduftions-Verhandlungen, für die Aufgaben zu den 
Ichriftlihen Prüfungsarbeiten ($ 2) und für die Genfuren 
dieſer Arbeiten genügt die Unterjchrift des Direftord und 
der betreffenden Meferenten bezw. Korreferenten. 

$ 209. Melde Sachen der Direktor ihrer Wichtigkeit 
wegen etwa vor dem Vortrage bei allen Mitgliedern 
eirculiven laffen will, Hängt von feinem Ermeſſen ab. 

Königreih Sachſen. Minijterial - Erlaf, betr, 
Verbot dffentlicher Hypnotifcher VBorftellungen, 

Dom 6. Dftober 1888. 

Das Minijterium des Sunern hat über den mit Be— 
ſchluß der Kreishauptmannjchaft zu Zwickau vom 2. Fe— 
bruar dieſes Jahres — zu Nr. 165. VII. — Anher vor- 
gelegten Antrag des Bezirksarztes Dr. Heffe in Schwarzen- 
berg auf Erlaß eines allgemeinen, die Hypnotifirung 
feiten Inberufener betreffenden Verbotes zunächſt das 
Gutachten des Landes-Medizinalsstollegiums eingefordert. 
Nachdem hierauf das Lebtere fi dahin geäußert Hat, 
daß durch die Hypnotifirung für die diefem Vorgang unter- 
worfenen PBerfonen in verjchiedenen Richtungen Nachtheile 
und Gefahren, insbejondere aud erhebliche Gejundheits- 
jhädigungen erwachſen können, jo wird die Kreishaupt— 
mannjchaft zu Zwidau hiermit veranlaßt, die ihr unter: 
ftehenden Bolizeibehörden anzuweijen, in Zufunft die Ver- 
anftaltung öffentlicher hypnotiſcher Borjtellungen unter 
Strafandrohung zu verbieten. 

(Die Beihlußbeilagen folgen wieder zurück.) 
Dresden, am 6. Dftober 1888. 

Miniſterium ded Innern. 
ge. von Noſtitz-Wallwitz. 

An die Kreishauptmannfhaft zu Zwidau. 

Württemberg. Verfügung des Minifterinms des 
Sunern, betreffend die polizeilichen Mafregeln 

beim Ausbruch der Menfchenpocen, 
Vom 28. April 1888. 

(Negierungs-Bl. für das Königr. Württemberg ©. 227 ff.) 
Zur Verhütung der Verbreitung der Menfchenpoden 

wird hierdurch mit Höchſter Genehmigung vom 28. April 
1888 unter Aufhebung der bisher nod) geltenden 88 der 
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Verfügung des Minifteriums des Innern vom 18. Ok— 
ober 1873 (Neg.-Blatt ©. 346) Nachftehendes angeordnet: 

1. Feſtſtellung des Ausbruds der Krankheit. 

$ 1. Der Ausbruch der Menſchenpocken ift nad) Vap- 

gabe der Minifterialverfügung vom 5. Februar 1872 

(Neg.-Blatt ©. 52) in allen Fällen unverweilt der Orts 
obrigfeit (Ortöpolizeibehörde) anzuzeigen. Die Angehöri- 

gen von Bodenkranfen beziehungsweiſe Diejenigen Perſonen, 

welche die Pflege eines Kranken übernommen haben, werden 
neben der hienach ihnen obliegenden Verpflichtung zur 
Anzeige von jedem einzelnen Pockenerkrankungsfalle unter 
Hinweifung auf Art 25 Ziff. 4 des Geſetzes vom 27. Dezem- 
ber 1871, betreffend Aenderung des Polizeiſtrafgeſetzes 2c. ?C., 
für verpflichtet erklärt, auch von jedem Todesfall bei Pocken⸗ 
kranken unverweilt der Ortspolizeibehörde Anzeige zu 
machen. Dieſe Anzeige, welche durch die Anzeige Des 
Todesfall beim Standesamt nicht erjebt wird, it im 
Falle dev Behandlung des Kranken durch einen appro- 
birten Arzt, Wundarzt oder eine nicht approbirte Heil- 
perfon von den lebteren zu erjtatten. 

$ 2. Die Ortspolizei hat die empfangene Anzeige in 
thunlichit befehleunigter Weife an den Dberamtsarzt zu 
befördern, der fich alsbald an den Drt des Krankheits— 
ausbruchs zu begeben und die Art der Erfranfung au er: 
mitteln hat. Wird von ihm der Ausbrud der Boden 
feftgeftellt, jo hat er jofort an Ort und Stelle ſowohl der 
Drtspolizeibehörde, als auch den Angehörigen nad) Lage 
des Falls und unter Beachtung der gegenwärtigen Ver— 
fügung die erforderlichen Weifungen zur Bekämpfung der 
Krankheit zu ertheilen, auch eingehende Nachforihungen 
nad der Duelle der Einfchleppung anzuftellen. 

Bon dem Ausbruch der Krankheit, den zu ihrer DBe- 
fämpfung ertheilten Weifungen und dent Ergebniß Der 
Nahforihung nad) der Entitehungsurfadhe hat der Dber- 
amtsarzt unverzüglid) dem Oberamt Mittheilung zu machen. 

II. Maßregeln zur Bekämpfung der Krankheit. 
A. Sfolirung der Erfranften. 

$5 Sn allen Orten mit Kranfenhäufern, welche eine 
vollftändige Abfonderung anſteckender Kranken und des 
fie bedienenden Perſonäls ermöglichen, it darauf zu 
dringen, daß jedenfalls die eriten zur Anzeige gelangenden 
Krankheitsfälle, wenn aber irgend möglich, alle Pocken— 
franfen in das Krankenhaus verbracht und dort ijolirt 
werden. 

Penn in Orten, die feine Krankenhäuſer beſitzen, die 
Krankheit erhebliche Ausbreitung gewinnt und dabei die 
Verhältniſſe der befallenen Bevölkerung infofern befonders 
ungünftige find, als in den eigenen Wohnungen der 
Kranfen eine genügende Abfonderung nicht möglich iſt, 
fo iſt die Einrichtung von Nothipitälern in ſchon be- 
ſtehenden Gebäuden oder die Errichtung von Nothbaracken 
ins Auge zu fafjen. 

In Bezirken, welche Bezirföfranfenhäufer befiten, find 
die Pockenkranken wenn möglich) aud) aus den Amtsorten 
in die Iſolirräume derjelben zu verbringen. 

Bezüglich der Sfolirung der Bodenfranfen in Sranfen- 
häufern find mindeſtens die Vorjehriften des $ A Abf. 1 
zu beachten. 

8. 4. Läßt ſich die Meberführung eines Pocenfranfen 
in ein öffentliches Kranfenhaus nicht durchſetzen oder 
Mangels eines Kranfenhaufes nicht ausführen, jo ift dem 
Kranken und den zu feiner Mflege dienenden Perſonen 
der Verkehr mit Dritten auf folange zu unterfagen, big 
der Oberamtsarzt auf Grund des Berichts eines Arztes 
oder Wundarztes, im Zweifelsfall aber auf Grund eigener 
Anſchauung nad) der Genefung oder dem Tode des Kranken 
die Gefahr der Anſteckung Anderer für befeitigt erklärt 
hat, und der Genejene, die Wärter, die Kleider und Wohn— 
räume beider ſammt den gefammten Snhalt vorſchrifts— 
mäßig und unter polizeilicher Kontrole vom Anſteckungs— 
ſtoff gereinigt (desinfizirt) worden ſind. 

Außerdem iſt ſowohl an dem Eingang des Hauſes 
als auch der Wohnung des Kranken — ent 
in einer im die Augen fpringenden Weife anzubringen 
und bis nad) beendigter Gefahr angeheftet zu lafjjen oder 
erforderlichen Falls zu erneuern. In größern Städten ift 
täglid) ein Verzeichniß derjenigen Wohnungen, in welchen 
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Pockenkranke liegen, durch die Öffentlichen Blätter befannt 
zu geben ($ 19). 

Die DOrtseinwohner find von unnöthigen Befuchen in 
den Häufern, in welchen ſich Pockenkranke befinden, ernſtlich 
abzumahnen. 

Kinder aus folchen Häufern find vom Schulbeſuche 
auszujchließen. 

$ 5. Die Wart und Pflege Podenfranfer, ebenfo die 
Beforgung von PVodenleichen dürfen nur ſolche Perfonen 
übernehmen, welche fich jofort der Nevaccination unter: 
werfen oder den Nachweis liefern, daß fie innerhalb der 
legten 10 Sahre mit Erfolg geimpft worden find oder 
die Pocken überjtanden haben. Im Bedürfnißfall iſt für 
das Aufftellen jolher Wärter Sorge zu tragen. h 

Ein Wechſel des Wartperfonald während der Dauer 
der Krankheit ijt thunlichjt zu vermeiden, jedenfalls aber 
nur unter der Bedingung ftatthaft, daß der austretende 
Wärter und dejjen Kleider dem vorgejchriebenen Neiniz 
gungs- und Desinfeftionsverfahren unterworfen werden. 

$ 6. Pockenverdächtige find jo viel möglich wie Bocen- 
franfe, jedoch von dieſen getrennt, zu tjoliren. und jeden- 
falls zu überwachen. | 

B. Reinigung und Deßinfeftion. 

$ 7. Berfonen, welche mit Pocenfranfen oder Leichen 
in unmittelbare Berührung gefonmen find — als Wärter, 
Leichenbeforger ꝛc. — haben fih, ehe fie wieder anderweit 
mit Menihen in Verkehr treten, durh Waſchen mit 
warmem Waſſer und Geife und mit 2prozentiger Karbol- 
löfung, fowie durch Neinigung der Dberkleider und Haare 
mit durch 2prozentige Karbollöſung angefeuchteten Bürſten 
zu Ddesinfiziven. | 

$8S Die Neinigung der Geneſenen, ehe jie wieder 
zum Verkehr mit Dritten zugelaffen werden, beiteht in 
einen warnen Vollbad oder in Abwaſchung und Ab: 
reibung der ganzen Körpers mit warmen Ceifenwaffer. 
Darnad) find fie mit friiher Wäſche und Kleidung zu 
verjehen. 

$ 9. Leib- und Bettwäſche des Kranken ift unter VBer- 
meidung jeglichen Schüttelns noch innerhalb des Kranken 
zimmers in Gefäße mit Kalifeifenlauge einzulegen und in 
diefen Gefäßen zur Wäſche zu geben. Die lebtere hat 
mit einhalbjtündigen Kochen der Wäfcheftüce in ders 
jelben Yauge zu beginnen und Fann dann in der üblichen 
Weiſe vollendet werden. 

Zur Bereitung der Lauge werden in je 10 Litern laute 
warmen Waſſers 10,0 Gramm grüne Seife aufgelölt. 

$ 10. Wird ein Zimmer, in welchem ein Pocken— 
franfer gelegen iſt, durch Entfernung des Kranfen in ein 
Krankenhaus, durd) Genefung oder Tod deöfelben frei, [0 
iſt dasſelbe mit feinem ganzen Inhalt fofort einer gründe 
lien Desinfektion zu unterziehen. Yu diefen Zwecke 
werden die in demſelben befindlichen und von den Kranken 
benüßten 

1. werthlojen Gegenjtände, Bettjtroh und Aehnliches 
verbrannt, — 

2. Leib: und Bettwäſche, ſowie alles andere Waſch— 
bare nach $ 9 zur Wäſche gegeben, F 

3. nit wajchbare Kleider, Decken, Bettſtücke aller” 
Art, Borhänge u.f.w., ferner von Kranken benügte 
Bücher, nicht aber Lederfachen, womöglich mit heigen 
Waſſerdämpfen behandelt. — 

Bezüglich der hiezu nöthigen Einrichtungen wird 
auf Ziffer 1 der Suftruftion zur Desinfektion bei“ 
Cholera (Beilage # der Berfügung des Miniſteriums 
des Innern vom 2. Auguft 1854, Reg.Blatt Geite 
175) verwieſen. $ 

Behufs des Transports diefer Gegenftände vom 
Kranfenzinmter in den Desinfektionsraum jind dies 
felben in mit Sublimatlöfung 1:5000 oder Karbol 
füurelöfung 2:100 wohlangefeuchtete Tücher eins - 
zufchlagen. 

Falls geeignete Apparate zur Desinfektion mit 
beißen Wafjerdänpfen nicht zu Gebote ftehen, jo 
find die bezeichneten Gegenſtände durd) ſorgfältiges 
Abwiichen oder Abbürften mit in Sublimatlöfung 
1:5000 oder Karboljäurelöfung 2:100 angefeuch— 
teten Lappen oder Bürften an der Oberfläche zu 
reinigen und außerden der Einwirkung ſchwefliger 
Säure auszufeßen (Ziffer 6). — 

— 
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4. Anderweitige im Zimmer befindliche Gebrauchs— 
gegenſtände, Möbel u.ſ.w. werden mit der mehrfach) 
genannten Gublimat- oder Karbolfäurelöfung ab- 
gejcheuert. Auch Leverfachen find mit diefen Flüflig- 
feiten zu desinfiziren. Bei geeigneten Objekten, 
namentlid) polinten Möbeln, Bildern sc. fann an 
die Stelle diejes Verfahrens das Abreiben mit 
Brod (Ziffer 6) oder mit reinen Lappen treten. 
Brod und Lappen müſſen unmittelbar darauf ver: 
brannt werden. Eß- und Trinkgeſchirre, ebenſo 
metallene Gebrauchsgegenftände werden mit Karbol- 
fäurelöfung unter reichlichem Nachſpülen von heißem 

gereinigt, oder in ſiedendem Wafjer aus: 
gekocht. 

5. Fußböden, Thüren, Fenfterrahmen sc. werden mit 
Karboljäure- oder Gublimatlöfung oder mit Kali: 
lauge abgefcheuert (vergl. $ 9 und unten Biff. 6). 

6. Zur Desinfektion der Wände des Zimmers, jowohl 
tapezirter als mit Anftrich verfehener, dient ent: 

weder das Abreiben mit Brod oder die Entwiclung 
ichwefliger Säure, lebteres jedoch nur, wenn die 
in Ziffer 3 genannten Gegenitände einer Desinfef- 
tion mit heißen Waſſerdämpfen nicht unterworfen 
werden fünnen und deshalb für dieſelben eine 
andere Art der Desinfektion nöthig it (Ziffer 3 
Abſatz 4). 

Im eriteren Falle muß der Fußboden ıc. (Ziff. 5) 
mit Karboljäure oder Sublimat aufgewaschen jein; 
jo lange er mit der Desinfektionsflülfigfeit noch 
befeuchtet it, werden die Wände mit friichem Brod 
hräftig und troden abgerieben. Die abfallenden 
Brodfrummen find forgfältig zu ſammeln und als— 
bald auf dent Herdfeuer zu verbrennen. Nach Ab- 
ſchluß diejer Desinfektion ijt der Boden mit reinent 
Wafjer aufzuwaschen und das Zimmer mindeſtens 
12 Stunden lang gründlich zu lüften, 

Am zweiten Falle kann man zum Abjcheuern 
des Bodens u. ſ. w. (Ziffer 5) ſich der Kalilauge be- 
dienen. Solange der Boden vom Scheuern nod) 
feucht ift, werden ſodann Stungenjchwefel oder 
Schwefelſchnitten in dem Zimmer verbrannt, nach: 
dem dasjelbe verſchloſſen und etwaige größere Köcher 
und Riten an Fenſtern oder Thüren wohl ver- 
jtopft find. 

Auf 1 cbm Zimmerraum find 15 g Schwefel 
zu nehmen. 

Wird Stangenfchwefel verwendet, jo iſt derfelbe 
i in eifernen Gefäßen uufzuftellen. Schwefelichnitten 

find an Drähten aufzuhängen und ift in dieſem 
Fall der Fußboden dur Unterftellen von großen 

= Gefäßen mit Waſſer, Eifenblechen u. ſ. w. vor An- 
h brennen zu jehüßen. 
{ Wenn die sub Ziffer 3 genannten Gegenstände einer 
Desinfektion mit heißen Wafjerdämpfen nicht ausgeſetzt 

werden fünnen, jo verbleiben jie während der Entwiclung 
der fchwefligen Säure im Zimmer und find in denfelben 
möglichit auszubreiten. 
Früheſtens nad) Ablauf von ſechs, beſſer erſt nad 
zwölf Stunden find Thüren und Fenfter zu öffnen und 
fann nad) gehöriger Durchlüftung das Zimmer zum ge 
wöhnlihen Gebraud wieder zugelafien werden. 

$ 11. Borftehende Desinfeftionsvorihriften Haben ins- 
beſondere au) in den Sfolirräumen der Kranfenanitalten 
Anwendung zu finden. Außerdem hat fich hier die Des- 
infeftion in jadhgemäßer Anwendung der in $ 10 gege- 
benen Vorſchriften auch auf die zur WVerbringung der 
Podenkranfen in das Spital verwendeten Transportmittel 
(Wagen, Tragbahren) zu eritreden. 

Nebrigens Dürfen zu ſolchen Transporten dem öffent- 
lichen Verkehr dienende Fuhrwerfe (Drofchken, Poftwagen, 

Pferdebahn ıc.) überhaupt nicht benüßt werden. 
812. Zur Vornahme der Desinfektion dürfen nur 
olche Berfonen verwendet werden, welche friſch oder inner- 
halb der letzten zehn Jahre mit Erfolg revaccinirt worden 
find oder die Pocken überitanden haben. Am Schluſſe 
der Desinfektion haben fie ſich der in $ 7 vorgejchriebenen 
Reinigung zu unterziehen. 

— Die Einhaltung jänmtlicher Neinigungs- und Des- 
infeftionsvorfchriften (SS 7—12) iſt in jedem eingehen 
Fall polizeilicy zu überwachen. 

A — 
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C. Beerdigung der Geſtorbenen. 
$ 135. Bein Ausbruch) der Pocken find die Leichen: 

ſchauer anzuweiſen, jeden an diefer Krankheit erfolgenden 
De jofort zur Kenntniß der Drtöpoligeibehörde zu 
ringen. 
In jolhen Orten, welche ein öffentliches Leihenhaus 

bejien, ijt in diejem Falle jobald als möglich die lleber- 
führung des Leichnams in dasſelbe anzuordnen (K. Ver— 
ordnung von 24 Januar 1882, betreffend die Leichen- 
ihau, die Leihenöffnung und das Begräbniß, Reg.Blatt 
©. 33 $ 9 Abf. 3 und $ 15). 

In größeren Städten, welche feine Leichenhäuſer befiken, 
ift bei jtarfer Vermehrung der Todesfälle die Eritellung 
propiforifher Baracden auf dem Beerdigungsplaße behufs 
Uinterbringung der an Blattern Geftorbenen ins Auge 
zu faſſen. 

Der Zutritt zu demjenigen Theil des Leichenhaufes, 
in welchen ein an Boden Geftorbener liegt, oder, wo es 
fih um ein Eleineres Leichenhaus handelt, zu diefem über: 
haupt, it nur den nächften Angehörigen und denjenigen 
zu gejtatten, welche die Leiche bejorgen, 

$ 14 Mo Leichenhäufer nicht vorhanden find, ift da- 
für. Sorge zu tragen, daß der Leichnam in einem be- 
jondern abſchließbaren Raum aufbewahrt werde, und überall 
da, wo eine jtrenge Abſonderung der Leiche nicht möglich 
it, Die Beerdigung jchon nad) Ablauf von 24 Stunden 
vorzunehmen (K. Verordnung vom 24. Sanuar 1882, 
$13 Abi. 3). 

Die Austellung ſolcher Leichen im Trauerhaus ijt verbo- 
ten, ebenjo ijt der ſonſtige Bejuch bei folchen Yeichen, ſowie 
das Wachen bei denfelben durch andere Berfonen, als die 
nächſten Angehörigen, zu unterfagen, auch anzuordnen, 
daß diejenigen Perſonen, weldye die Leichen bejorgen, nicht 
auc zugleich die Leichenbegängniſſe anfagen. 

$ 15. Inter allen Umſtänden find Pockenleichen ſo— 
bald als möglich von Sterbelager zu entfernen und in 
den wohlverpichten und wohlverschließbaren Sarg zu legen. 
Dabei hat. die fonjt übliche Neinigung und Waſchung 
des Leichnams, jowie die Umwechslung des Leibweißzeugs 
zu unterbleiben und iſt der Leichnam in ein mit Subli— 
matlöjung (1:5000) getränktes Leintuch einzuſchlagen. 

$ 16. Der in dem Sarge enthaltene Leichnam darf 
nicht auf den Friedhof getragen, jondern muß dahin ge 
fahren werden. Nur wenn ver leßtere jo nahe gelegen ift, 
daß vier Perſonen int Stande find, in ununterbrochenent 
Gange den Leichnan an die Begräbnißſtätte zu bringen, 
it das Tragen ausnahmsweiſe geftattet. 

$ 17. Die an der Leichenbegleitung Theil nehmenden 
Perſonen dürfen das ITrauerhaus nicht betreten, jondern 
müjjen ji in angemefjener Gntfernung von demfelben 
verſammeln; aud dürfen fie mit dem Sarge in feine un- 
mittelbare Berührung kommen. 

D. Befanntgebung des Ausbruchs der Krankheit. 

$ 18. Wenn in einem Orte der Ausbruch der Menſchen— 
pocken ärztlich erwiejen ift, jo find zunächit die Orts— 
einwohner von demfelben, jowie von den Kennzeichen der 
Krankheit in ortsüblicher Weiſe in Kenntniß zu jeßen und 
ed ijt hierbei daran zu erinnern, daß Seder, in deſſen 
Haus oder Wohnung eine Perſon an den Pocken erfranft, 
jowie Seder, der die Pflege eines an den Poden Er- 
franften übernimnit, verbunden it, hiervon wie von 
etwaigen Todesfällen ſogleich der Drtspolizeibehörde An— 
zeige zu machen. 

Ueber die Kennzeichen der Krankheit ift den Orts— 
vorjtehern vom Dberanıtsarzt die in Anlage Il enthaltene 
Belehrung auszuhändigen umd zu erläutern. 

$ 19. Sn größeren Orten mit über 5000 Einwohnern 
fann die Befanntgebung des Ausbruchs der Boden ſammt 
Belehrung injfolange auf die Bewohner des betroffenen 
Haufes und deſſen Nachbarichaft beſchränkt bleiben, als 
nur vereinzelte Fälle vorfonmen. Bei Auftreten der 
Krankheit in mehreren Gtadttheilen zugleich oder bei 
Hänfung der Erkrankungen in dem eritbefallenen it je- 
Doch die allgemeine Bekanntmachung alsbald einzuleiten. 

Sm Kalle erheblicheren Imfichgreifens der Krankheit 
find in Städten mit 10090 und mehr Einwohnern täg- 
liche Meberfichten über den Stand derjelben in den Tages— 
blättern zu veröffentlichen, welche zugleich ein Verzeichniß 
derjenigen Häuſer zu enthalten haben, in weldyen ſich 
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Pockenkranke befinden. Für dieſe Ueberſichten iſt das For— 
mular Anlage I zu benußen. 

E. Außerordentlide Impfungen. 

8 20. Wenn feitend des Oberamtsargtes der Ausbruch 
der Pocken in einem Ort konſtatirt iſt, ſo hat er ſofort 
an Ort und Stelle die vorläufigen Vorbereitungen zur 

Einleitung einer außerordentlichen Öffentlichen Impfung 
zu treffen. Diefe lebtere ift von dem Dberamt auf An— 

trag des Oberamtsphyfifats gemäß den Beſtimmungen 
der Minifterialverfügung vom heutigen Tage, betreffend 
die VBollziehung des Neichsimpfgefeges, Abſchnitt VI, ſo— 

wohl für die betroffenen, als aud, wenn es nöthig er- 
ſcheinen follte, für benachbarte bedrohte Gemeinden ans 
zuordnen. 

An den größeren Orten des Landes mit fiber 5000 

Ginwohnern kann nad dem Ermefjen der Bezirksbehörde 

im Einvernehmen mit dem Oberamtsarzt an die Stelle 
der auferordentlichen öffentlihen Impfung in der ganzen 
(Semeinde eine auf die Einwohner der von der Krankheit 
befallenen ®ebäude und deren näcdhfter Umgebung be— 
ſchränkte Öffentlihe Smpfung treten. 

8 21. Wird von dent Oberamt eine außerordentliche 
öffentliche Impfung angeordnet, jo find von dem Impf— 

arzt außer der nach 8 18 der Miniſterialverfügung von 
heutigen Tage, betreffend die Vollziehung des Impfgeſetzes, 
vorzunehmenden fofortigen Impfung ſämmtlicher impf— 
und wiederimpfpflichtigen Kinder alle diejenigen Drtsein- 
wohner (vergleiche jedoch $ 2) Abf. 2), deren Anſteckungs— 
fähigfeit nicht durch eine im den leßtvergangenen zehn 
Qahren mit Erfolg geihehene Ampfung als getilgt er 
ſcheint, auf ihr Verlangen unentgeltlicd, zu impfen. Sei— 
tens der Drtsbehörde ift durch angemefjene Bekannt: 
machung darauf hinzuwirken, daß die Einwohner ſich hier- 
nad der Miederimpfung unterziehen. Insbeſondere jinDd 
biezu diejenigen Perſonen, welche mit dem Kranken int 
gleichen Haufe wohnen, nachdrücklich zu ermahnen. 

$ 22. Der Ampfitoff zu diefen außerordentlichen öffent: 
lichen Impfungen wird feitens der Gentralimpfanftalt un— 
entgeltlich geliefert und ift dieſe angewiejen, jeder Zeit 
einen genügenden Vorrath animaler Lymphe beveit zu halten. 

Kür die übriaen Koften hat nad) Maßgabe des Ge- 
feßes vom 29. März 1875 und $ 24 der Wiinifterial- 
verfügung vom heutigen Tage die Gemeinde aufzufommen. 

$ 23. Sind die Pocken unter den Arbeitern einer ge- 
werblihen Anlage, in welcher Material verarbeitet wird, 
das den Anftecfungsitoff zu verbreiten aeeignet iſt (Papier— 
fobrifen, Bettfedern- und Noßhaarreinigungsanftalten, 
Bettfedern-, Noßhaare-, Hadernhandlungen u vergl.) auf- 
getreten, fo ift den Befikern oder Norftänden der Anlage 
anzuempfehlen, daß fie fänmtliche in den Räumen Der 
Anlage anaeftellten oder befhäftigten Perfonen zur fofor- 
tigen Nevaceination veranlajjen. 

Sind nahaewiefener Maßen in einer folchen Anlage 
durch das in ihr zur Verarbeitung gelangende Material 
(Hadern, Bettfedern, Noßhaare 2.) die Pocken ein- oder 
niehreremale unter das Arbeitöperjonal eingejchleppt worden, 
jo find von der Polizeibehörde die nad) Lage des Falls 
angezeigten befondern Maßregeln zur Verhütung eines 
wiederholten Auftretens der Krankheit unter dent Arbeits— 
perſonal zu treffen. 

III. Allgemeine Beftimmungen. 

$ 24. Zuftändig zu den auf Grund diefer Minifterial- 
verfügung au treffenden Anordnungen find die Orts— 
vorjteher mit Ausnahme übrigens der Anordnung einer 
außerordentlihen Ampfung ($ 20) und der bejondern 
Maßregeln des 8 23. 

Die Auffiht über die von den Drtövorftehern zu tref- 
fenden Anordnungen liegt den Oberämtern und Ober— 
amtsärzten ob, welche jede in ihrem Bezirk ausbrechende 
Pockenepidemie fortdauernd im Auge zu behalten, fich iiber 
die von der Ortspolizeibehörde ergriffenen Maßregeln in 
Kenntnig zu erhalten und den Ortsbehörden die int ein- 
zelnen Fall erforderlichen Belehrungen und Unweifungen 
zu ertheilen haben. Zu dieſem Behuf haben die Ober: 
amtsärzte, falls die Krankheit an ihrem Wohnſitze herricht 
fortwährend, wenn auswärtige Orte betroffen jind bei 
Gelegenheit anderer amtlicher oder nichtamtlicher An- 
wejenheit in denfelben fich von dem Stande derfelben und 
den zur Bekämpfung derjelben getroffenen Borkehrungen 

perfönlich zu überzeugen. Erſcheinen zu diefem Zwecke bei 
größern Epivemieen oder bei bejonderen Vorkommniſſen 
in Amtsorten bejondere Reiſen mothwendig, jo können 
folhe im Ginverftändniß mit dem Dberamt in angemef- 
jenen Zwiſchenräumen ausgeführt werden. Es ilt aber 
von jeder einzelnen folhen Reiſe fofort unter Angabe des 
Grundes dem K. Medizinalfollegium Anzeige zu erft ıtten. 
In der Regel wird fih übrigens der Dberamtsarzt Die 
nöthigen Angaben von den behandelnden (Diftritts-, Ge— 
meinde-, Arnten- ıc.) Aerzten verfchaffen können. Außer 
dem haben die Oberämter und Dberamtsärzte von den 
Schullheißenämtern wöchentliche Berichte über den Korte 
gang der Epidenie und die getroffenen Maßregeln nad) 
dent Schema Beilage III einzuverlangen. } 

$ 25. Hält der Oberamtsarzt eine in die Zuftändigfeit 
des Oberamts fallende Anordnung oder aber das polizei- 
liche Einfchreiten des Oberamts von Auffihtswegen für 
angezeigt, jo hat er unverzüglich) mit entſprechendem Au— 
trage fi an dieſes zu wenden. Ä 

$ 26. Bezüglich der Berichterftattung an die Gentral- 
behörden verbleibt es bei den Beſtimmungen des Mini— 
fterinlerlaffes vom 29. Dftober 1883 (Amtsblatt ©. 298) 
beziehungsweife den jeweiligen Beſtimmungen, betreffend 
den Phyſikatsjahresbericht. ‚ 

Stuttgart, den 23. April 1888. 

Br‘ 

Schmid. 
Beilage 1. F 

Formular für Epidemie- Heberfihten. 3 
Zahl der. Erkrankten au... Seiser Br > 

(Datum des vorhergehenden Tages) 
Zugang am ..... — J 

(Datum des Berichtstages) 
Abgang am ... (Ebenſo) 

und zwar durch 2Td—J) 
durch Geneſungng 

Zahl der: Erkrankten an... nn PEN (Ebenfo) 
Bon den Erkrankten befinden fi) F— 

in Pockenlazarehhttt — = 
in der eigenen Wohnung — 

und zwgßrr Straße Mr. ann 
x 36 2 

Beilage I. — 

Belehrung über die Zeichen der Sodienkrankbeit. 

Die Menfchenpoden machen erſt 10—14 Tage nad) 
erfolgter Anſteckung Krankheitserſcheinungen. Meiſt tritt 
zuerſt ein Schüttelfroſt auf, dem dann mehr oder weniger 
beftiges Fieber folgt. Gleichzeitig klagt der Kranke über 
Kopfweh, heftige Kreuzſchmerzen und häufig über 
Schmerzen in der Magengegend. Nachdem diefe Erſchei— 
nungen einige Tage angedauert haben, bricht unter Stei— 
gerung des Fiebers der Bodenausfhlag aus und zwar 
zuerft int Gefiht und an den VBorderarmen, dann alle 
mählid) am übrigen Körper; es erjcheinen auf der oft 
aefchwollenen und gerötheten Hautfleinerothe Knötdhen, 
die id) vergrößern und nad ein paar Tagen in weihliche 
flache Bläschen mit einer kleinen vertieften Stelle in 
ihrer Mitte unmwandeln. Die Anfangs hellen Bläschen 
vergrößern, trüben und füllen ſich mit Eiter, der langtanı 
vertroctnet, fo daß fchließlich braune Kruften zurücbleiben, 
die fpäter von der vernarbten Haut abfallen und deutlich 
fichtbare Narben hinterlaffen. J— 

Die Uebertragung der Pocken geſchieht hauptſächlich 
durch die Ausdünftungen, den Pockeneiter und Die ver— 
trodneten Hautabgänge der Kranken umd zwar jowohl 
mittelft der durch diejelben verunreinigten Wäſche und 
Bettſtücke als dadurd, daß fie unmittelbar auf anſteckungs— 
fähige Menſchen übergehen. 

Beilage III. | 

Zahl der Erkrankten amt en —“ EEE I 
(Datum des legten Berichtstages) 

Zugang in den lebten 8 Tagen —— — 

Abgang in den legten 8 Tagen und zwar: 
Dur, Tod ...... ee Ger le 
durch Aufhebung der Polizeiaufſicht 

Zahl der Erkrankten aM .nssssernsenenneen ©. PN: 
(Datum des Berichtstages) 

In den letzten 8 Tagen getroffene polizeiliche Maßnahmen. 
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; 
Heſſen. Minifterialerlai, betreffend das Auftreten 
einer anjteefenden Ausichlagsfraufheit (impetigo 
contagiosa) im Zufammenhange mit der Schutz— 

; porfenimpfung. 
Vom 26. September 1888. 

(Amtsblatt des Großherzogl. Miniſt. des Innern und der 
| Zuftiz, Abth. f. Öff. Gefunpheitspflege Nr. 195.) 

An die Großh. Kreis-Gefundheitsämter und die 
| Anpfärzte 
Im Laufe der lebten Sahre ijt in Preußen an ver: 
ſchiedenen Orten im Zufanmenhange mit der Schub: 
pockenimpfung eine anſteckende Ausichlagskranfheit (impetigo 
coutagiosa) aufgetreten. Wenn aud die Erkrankungen in 
den meiſten Fällen milde verlaufen find und zu dauernder 
Schaädigung der Geſundheit für die Betreffenden nicht ge— 
führt haben, jo hat es doch auch an ſchwereren Fällen 
und ſelbſt an ſolchen mit tödtlichem Ausgang nicht ge— 
fehlt. Die Zahl der Erkrankungen, welche nicht auf die 

Impflinge befchränft geblieben, jondern durch Anſteckung 
auch auf andere Perfonen übertragen worden find, ift an 
einzelnen Orten nicht unbeträchtlich gewejen. 

Folgt eine Schilderung der beobachteten Krankheitsericheinungen 
gemäß dev in den Veröffentl. ©. 591 ff. abgedrudten Dentichrift.) 

Es erſcheint Dringend geboten, der Wiederkehr ähn- 
licher Vorkommniſſe nad) Möglichkeit vorzubeugen, zumal 
diejelben geeignet find, der Agitation gegen den Impf— 
zwang, weiche bekanntlich mit großer Härtnäckigkeit be- 
trieben und in immer weitere Kreiſe getragen wird, Vor— 
hub zu leiften, und den Beitand des Impfgeſetzes zu 
geführden. Für ein umfafjendes fanitätspolizeiliches Vor: 
gehen fehlen zwar zur Zeit bei dent Mangel ausreichender 

Kenntniß über die Urſaͤchen und die Natur der in Rede 
ſtehenden Krankheit die nothwendigen Grundlagen; immer: 
hin aber wird jchon jet die Möglichkeit geboten fein, bei 
etwaigen erneuten Auftreten Der Krankheit der weiteren 
Ausbreitung derjelben mit Ausjiht anf Erfolg entgegen- 

zutreten, indem nad Möglichkeit dafür Sorge getragen 
wird, beim erſten Erfcheinen des Ausſchlags den Er— 
krankten eine zweckentſprechende ärztliche Behandlung zu 

Theil werden zu laffen und die zur Verhütung von Aı- 
ſteckungen erforderlichen Maßregeln zu treffen. Zu dieſem 
Behufe werden diejenigen Ampfärzte, die nicht zugleich 
 Kreisärzte find, angewiefen, über alle bei der Nachſchau— 
oder ſonſt zu -ihrer Kenntniß gelangenden verdächtigen 
Ausſchlagserſcheinungen an den Smpflingen unverzüglich 
dem Streisgefundheitsante Anzeige zu eritatten, um dag- 

ſelbe zur Anordnung geeigneter Maßregeln in den Stand 
zu jeßen. Da nad) den feitherigen Erfahrungen die erften 
Erſcheinungen des Hautausihlages nicht felten erſt nad) 
der zwiichen dem fechiten und achten Tage feit der Amp» 
fung abzuhaltenden Nachſchau hervortreten, jo werden die 
Impfärzte durd) entfprechende Belehrung bei der Snıpfung 
und Nachſchau darauf hinzuwirfen haben, daß ihnen von 
 Rigen Ausichlagserfranfungen, fei eg direkt, ſei es dur) 
Vernittelung dev Ortsbehörde, unverzüglich Mittheilung 
gemacht wird. 
Die Kreisärzte werden thunlichit Gelegenheit nehmen, 
auch die mit der Vornahme von Impfungen fich befuf- 
jenden praftiihen Aerzte zur Erjtattung von Anzeigen im 
Falle des Auftretens Eontagiöfer AUusfchläge nad) den von 
ihnen vorgenommenen Ampfungen zu veranlaffen, die in 
jeden Falle aber anzuftellenden Ermittelungen hauptfächlic) 
auf folgende Punkte zu richten haben: 

Die nun folgenden Punkte 1 bis 10 und die zur Bekämpfung 
der Krankheit empfohlenen Maßregeln 1 bis 5, find Diefelben wie in 
em Preußiichen Erlaffe vom 18. September d. 3. beziv. dem Echrei- 

ben des Reichsfanziers vom 5. September 1888. — Veröffentl, ©. 5%. 
Unter 2) wird noch die Angabe der Nummer des Smpfinftituts 

verlangt; bei den zu ergreitenden Maaßregeln (1.) wird die Einftellung 
der Verjendung von Lymphe und die Desinfektion der Anftalt nicht 

beſonders erwähnt) 
Wenn in dieſer Weife vorgegangen wird, darf ange- 
nommen werden, daß es gelingen wird, die Verbreitung 
der Krankheit in engen Schranken zu halten und ernft- 
lichere Geſundheitsſchädigungen zu verhüten. Abgeſehen 
davon aber wird ſich Gelegenheit ergeben, eingehende 
Unterſuchungen über die Entitehung und den Verlduf der 
Krankheit anzuftellen und dadurd die Grundlagen für ein 
umfafjendes janitätspolizeiliches Vorgehen zu gewinnen. 

Heben der event. Benachrichtigung an das Grofher- 
zogliche Landesimpfinſtitut erwarten wir in jedem alle 

fortige eingehende Berichterſtattung, damit wir in den 
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Stand geſetzt ſind, unſeren Kommiſſär an den Unter— 
ſuchungen theilnehmen, insbeſondere ſich das dazu erfor— 
derliche Material ſelbſt beſchaffen zu laſſen. 

Jaup. Beſt. 

Mecklenburg-Strelitz. Erlaſſe der Landesregie— 
rung, betr, die im Zuſammenhange mit der Schutz— 
pocfen = Impfung auftretende anfterfende Aus— 

Ichlagsfranfheit. — Vom 29. September 1833. 
Nach einer Mittheilung des Neichskanzlers ift im Yaufe 

der legten Sahre in Preußen an verjchiedenen Drten im 
Zujammenhange mit der Schußpodenimpfung eine an- 
jtectende Ausjchlagsfranfheit (impetigo contagiosa) auf- 
aetreten. Wenn auch die Erkrankungen in den meilten 
Füllen milde verlaufen find, und zu dauernder Schädi— 
gung der Geſundheit für die Betreffenden nicht geführt 
haben, ſo hat es doch auch an fehwereren Fällen und ſelbſt 
an folchen mit tödtlichem Ausgange nicht gefehlt. Die 
Zahl der Erkrankungen, welche nicht auf die Smpflinge 
bejchränft geblieben, fondern durch Anſteckung auch auf 
andere Perſonen übertragen worden find, iſt an einzelnen 
Orten nicht unbeträchtlich geweſen. 

Es ericheint geboten, der Wiederkehr ähnlicher Bor: 
fommnijje nach Diöglichkeit vorzubeugen und dafür Sorge 
zu tragen, daß bein erften Erſcheinen des Ausſchlags den 
Erkrankten eine zwecentjprechende ärztlide Behandlung 
zu Theil wird und die zur Verhütung von Anſteckungen 
erforderlichen Mahregeln getroffen werden. Zu dieſem Bes 
hufe werden ſammtliche Ortsobrigfeiten hiedurch auf: 
gefordert, die von ihnen beftellten Smpfärzte dahin mit 
Anweijung zu verjchen, dap fie über alle bei der Nachſchau 
oder ſonſt zu ihrer Kenntniß aelangenden verdächtigen 
Ausichlagsericheinungen an den Smpflingen unverzüglic) 
dent zuitändigen Phyſikus Anzeige erjtatten, um leßteren 
zur Anordnung geeigneter Mabnahmen in den Stand zu 
jeßen. Da nach den feitherigen Erfahrungen Die erjten 
Erſcheinungen des Hautausichlages nicht jelten erjt nach 
der zwijchen dem fechiten und achten Tage feit der Impf— 
ung abzuhaltenden-Nachſchau hervortreten, jo werden Die 
Impfärzte durch entiprechente Belehrung bei der Snıpfung 
und Nachſchau darauf hinzuwirken haben, daß ihnen von 
etwaigen Ausjchlagserfranfungen unverzüglich Mittheilung 
gemacht wird. 

An die Phyſici ift die abjchriftlih anliegende Ver: 
fügung ergangen. 

Neuſtrelitz, den 29. September 1888. 
Sroßherzogl. Mecklenb. Yandes-Iegierung. 

%. d. Dewib. 
An ſämmtliche Ortsobrigkeiten. (Anlage.) 

Das an ſämmtliche Ortsobrigkeiten heute erlaſſene Re— 
ſkript, betreffend die im Zuſammenhange mit der Schutz— 
pocken-Impfung auftretende anſteckende Ausſchlagskrankheit 
impeétigo contagiosa), wird Ahnen abſchriftlich hieneben 
zur Kenntnißnahme mitgetheilt. 

Sobald Sie von einem Impfarzte die Anzeige von 
etwaigen bei der Nachſchau oder ſonſt zu ſeiner Kenntniß 
gelangten verdäcdtigen Ausichlagseriheinungen an ven 
Smipflingen erhalten, haben Cie ſich ſofort zu den Kranken 
zu begeben und die Krankheit feitzuftellen. Mit Rückſicht 
auf die in den PVeröffentlihungen des Gejundheitsamtes 
enthaltenen Darlegungen über vie feitherigen Ausichlags- 
epidemieen (Sahrgang 1885. II. ©. 272 und 316 und 
Sahrgang 1888 ©. 33) haben Sie Shre Ermittelungen 
hauptſächlich auf folgende Punkte zu richten: 

Folgt eine Aufführung der zu beachtenden Punkte 1. bis 10. und 
dev zur ergreifenden Maßregeln 1 Bis 5., genau entiprechend ven 
Schreiben des Reichskanzlers vom 5. September d. 3. — Veröf— 

- fentl. ©. 5%, 591.) 
Bon den Auftreten der gedachten Krankheit haben 

Sie Großherzoglicher Landes-Regierung, fowie dem Groß— 
herzoglichen Medizinal-Kollegiunt jofort Meldung zu machen. 

Großherzogl. Mecklb. Landes-Regierung. 
F Ne 14 

An die Phyſici. Ben? 

Anhalt, Verordnung, betreffend die authentifche 
Suterpretation der Verordnung vom 28, Dezember 
1887 bezüglich des Bichtransports auf Gifenbahnen, 

Vom 1. Dftober 1888. 
(Geſ.Samml. f. d. Herzogth. Anhalt. Nr. 785.) 

Sn Erläuterung bezw. Ergänzung der Verordnung dom 
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28. Dezember 1887 (Nr. 765 der Gef.-Cammlung),'). den 
Piehtransport auf Eifenbahnen betreffend, verordnen wir 
hierdurch, was folgt: 

Inter den in der erwähnten Verordnung von 28. Des 
zember 1887 gedachten Nordfeehäfen find nur Die 
eigentlichen Erporthäfen für Vieh zu verjtehen. Als ſolche 
fonımen für jegt die Häfen zu Hamburg, Harburg, Altona, 
Bremen, Bremerhaven, Geeſtemünde und Tönning in Be- 
tracht, lebterer jedoch nur für die Zeit vom 1. Juni bis 
30. November jeden Jahres. 

Deffau, den 1. Dftober 1888. i 
Herzoglich Anhaltifches Staats-Ninifteriunt. 

DEE, 

Eljaf = Lothringen, Befanntinachung, betreffend 
die Musführung des Gefeßes vom 25. Februar 
1576 über die Befeitigung von Anſteckungsſtoffen 
bei VBichbeförderungen auf Eiſenbahnen, welche 
der Anfjicht der Landesverwaltung von Elſaß—-— 

Lothringen unterjtellt find, 
BE Dom 23. Juni 1887. 

(Beil. I 3. Central: und Bezirkd-Antsblatt Nr. 27.) 
Auf Grund des $ 11 der Bekanntmachung des Reichs— 

fanzlers vom 20. Juni 1886, betreffend die Ausführung 
des Gejehes von 25. Februar 1876 über die Befeitigung 
von Anſteckungsſtoffen bei NViehbefürderungen auf Eijen- 
bahnen (Centralblatt für das Deutſche Neich von 1886 
©. 200 ff.)), wird für die der Aufjicht der Landesverwal— 
tung umterjtellten Eijenbahnen Folgendes angeordnet: 

8 1. Berpflihtung zur Desinfektion. 
Eifenbahnwagen, welche zur Beförderung von Pferden, 

Maulthieren, Geht, Nindvieh, Schafen, Ziegen und 
Schweinen gedient haben, find der in dieſer Verordnung 
voraejchriebenen Neinigung und Desinfektion zu unter 
werfen und vor Beendigung derfelben nicht in Be- 
nußung zunehmen. 

$ 2. Drt der Dedinfeltion. 
a) Sede Eifenbahnverwaltung hat diejenigen Stationen 

ihrer Bahnen zu beftimmen, auf welchen die Des: 
infeftion der entladenen Wagen jtattfinden fol. 
Den Miniſterium find dieſe Stationen zu bezeichnen 
Die nicht mit Desinfeftionseinrichtungen verſehenen 
Stationen haben die Viehwagen nad) der Ent- 
ladung zunächſt forgfültig zu jchließen, damit eine 
llebertragung von Anftekungsftoffen durch Entfallen 
von Geräthihaften, Stroh, Dünger 2c. vermieden 
wird. Codann find die Wagen an beiden Geiten 
mit je einen gelben Zettel mit der Auffchrift: 

„zur Desinfektion nad) . . . ., 
entladen am .... 18.. .anittags .... Uhr 

auf Station; ae: 2 
zu beffeben unter Begleitjchein mit dem nächſten 
Zuge nad) der Desinfeftionsftation abzufenden. 

Die Desinfeftionsftation hat die Desinfektion 
der ihr zugeführten Wagen thunlichit ſofort, — 
jedenfalls aber innerhalb 48 Stunden vom Zeit: 
punkte dev Entladung bis zu dem der VBollendung der 
Desinfektion — auszuführen. 

Ungerechtfertigte Verzögerungen in der Abfen- 
dung der leeren Wagen feitens der Entladefitation 
ind disgiplinarifc zu beftrafen. 
Die Neinigung umd Desinfektion der zur VBefür- 
derung von Kleinvieh oder von Vieh in Ein- 
zelfendungen benußten befonderen Güterwagen, 
Gepäckwagen oder Hundekupés ſoll ebenfalls auf 
einer Desinjektionsftation erfolgen. 

Dei Beförderung von Vieh und Gepäckſtücken 
oder anderen Gütern in einem und demſelben Wagen- 
raum find Vorkehrungen zu treffen, welche die Ge- 
fahr einer Infektion ausschließen. 

—— 3. Reinigung der Wagen. 
are Do Desinfektion . .. (folgt der Wortlaut 
DL, Su sd, Siffer 4 Abf. 1 der Bekauntmachung 
des Reichskanzlers von 20. Juni 1886, Beröffentl. 1886 
©. 390). Sodann als Abf. 2 und 3: 

Diefe Reinigung iſt der wichtigſte Theil des Desinfek— 
tionsverfahrens, und haben die Auffichtsbeamten hierauf 

> — 
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') Beröffentl. ©. 127. — >) Beröffentl. 1886. ©. 390. 

ihr bejonderes Augenmerk zu richten. "Sie muß thunlichſt 
bald nad) der Entladung vorgenommen werden, um int 
Sommer das Antrocdnen, im Winter das Anfrieren der 
Ausleerungen zu verhüten. 

Um einer Durhtränfung des Bodens auf den Bahn- 
höfen mit Sauche 2c. vorzubeugen, iſt die Reinigung 3 
Ausſpülung der Wagen möglichſt auf einem mit undurch— 
laſſender Bettung und mit Abflußvorrichtungen verſehenen 
Geleiſe auszuführen. 

$4 Desinfektionsverfahren. 
Die Desinfektion ſelbſt iſt zu bewirken: J— 
a) und b) wie in Ziffer 4 Abſ. 2 a) und b) unter IL. 

Zu $4. ©. 390 der Veröffentl. 1886. | 
Die unter b angegebene Art der Desinfektion 

it in der Negel nur auf Anordnung der zuſtän⸗ 
digen Polizeibehörde vorzunehmen. 4 

Der Landespolizeibehörde bleibt x. (wie im 
Schlußſatz von Abf. 3 a. a. D.) 

Das Bepinfeln der Fußböden, Deden und Wände 
it mit einem gewöhnlichen Mlaurerpinfel oder mit 
Lappen von grober Leinwand, welche un einen 
Stock gewunden werden, vorzunehmen. Nach ſtatt— 
aehabter Desinfektion find alle Deffnungen des 
Wagens aufzunaden, damit durch den Zutritt der 
Luft das Innere fchnell austrodnen und jeder ani— 
malifche Geruch vollitändig bejeitigt werden kann; 
die im $ 3 vorgejchriebene Neinigung gilt, bo 
behaltlich der Beſtimmungen unter b) al® aus: 
reihende Desinfektion in denjenigen Fällen ꝛc. 
(wie im legten Abſatz von Ziffer 4 unter II zu 594 
©. 391 d. Veröffentl. 1886). J 

$5. Reinigung und Desinfektion der e—— 
ſchaften. A 

Wie Abſ. 1 unter Ziffer 5 auf ©. 391 a.a.D.° 4 

J 8 6. Reinigung und Desinfektion der Rampen. 
a) Wie Abf. 2 unter Ziffer 5 auf ©. 391 a. a. DE 

jedoch iſt jtatt Einladebrüden „Entladebrüden® 
Bi jtatt in Ziffer 4: „in den SS 3 und 4“ zu 
ejen. “ +E 
Wie Ziffer 6 a. a. D. 
Desinfektion der feiten Nampen: — 
@. Bon den Rampen u. ſ. w. müſſen der Dünger 

und die aus den VBichwagen herrührenden 
naterialien durch forgfältiges Abfehren entfernt 
werden; auf durchlaſſendem Boden ift die 
Oberfläche, joweit dies thunlich, durch Rechen 
leicht aufzulockern. J 

8. Hölzerne Rampen, ſowie die mit undurde 
laſſendem Boden verſehenen Rampen und 
Verladeplätze, ſoweit bei der Verladung von 
Thieren benußt, find fodann mit Waſſer zu | 
jpülen, bis ſämmtliche von den ftattgehabten 
Viehtransporten herrührende Berunreinigungen 
volljtändig bejeitigt find; feſte, anhaftende Un— 
reintgfeiten find mtittels heißen Waſſers «a 
zuweichen. 

y. Hölzerne Verſchläge, Budten, Batten, 
Barrieren, Nanrpenverkleidungenu.f.Ww. 
jind Durch heißes Wafler, in Ermangelung eines 
ausreichenden Vorrathes desſelben durch kaltes, 
unter Druck ausſtrömendes Waſſer zu reinigen, 
wobei anhaftende Unreinigkeiten mittels heipen 
Waſſers aufzuweichen find. > 

I. Nach vollftändiger Befeitigung der von dent be 
förderten Vieh herrührenden Verunreinigungen 
find die hölzernen Nampen, jowie Holz. md 
Eijentheile der vorhandenen Berjchläge, Buchten, 
Satter, Barrieren, Rampenverkleidungen nit 
einer fünfprogentigen, nad) der Vorfehrift im 
$ 4b hergeftellten Karbolfäurelöfung forge- 
fältig zu bepinjeln. } 

e. Im Falle einer wirklichen Snfeftion, be 
fonders wenn eine feuchenhafte Erkrankung von 
Thieren, die fih auf den Rampen ?c. befinden 
oder kurz zuvor befunden haben, nacgewiejen 
wird, müſſen aud Die feſten fteinernen 
Rampen und die Vieh-Ein- und Ausladepläße 
mit undurchlaſſendem Boden, foweit eine 
Infektion ftattgefunden Hat oder anzunehmen 
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ift, mit fünfprogentiger Karbolfäurelöfung 
überpinfelt bezw. abgejchwenmt, Rampen u. |. w. 
nit durchlaſſendem Boden aber mit der 
gleichen Löjung mittels Gießkannen oder Spribe 
ſtark bejprengt werden, bis die Fläche durchweg 
feucht erjcheint. 

ce. Im Winter bei ftrenger Kälte find die Rampen 
u. ſ. w. nicht zu übergießen, fondern fogleich 
nad) dent Abtrieb des Viehes mit einen Pulver 
zu beftreuen, welches aus 100 Gewichtstheilen 
gebrannten und nah Zujab von Wafjer zu 
Pulver gelöjchten, alsdann mit 10 Gewichts— 
theilen mindeſtens zehnprozentiger Karbolfäure 
übergofjenen Kalks (Aetzkalk) herauftellen tft. 

87. Behandlung der Streumaterialien, des 
Düngers und deral. 

Abf. 1 bis 4. Wie Ziffer 8 S. 391 Veröffentl. 1886, 
jedoch ift im Abj 1 ftatt damit: „hiermit“ gejeßt und 
im Ab. 4 Statt (Biffer 4 Abf. 2b) zu lefen: „($ 4b)”. 
| Sodann folat ale Abf. 5: 

Die Ausräumung des Dünger aus den Wagen hat 
möglichſt an ſolchen Stellen zu erfolgen, an welden der 

Boden entweder mit feiten Pflaſter verjehen oder zemen— 
tirt iſt. Nach der Fortichaffung des Düngers iſt der Boden 
fogleidy zu desinfiziren. 

$8 Desdinfeftiondgebühr. 
Für Die der eigentlihen Desinfektion voranaehende 

oder ohne Rückſicht auf Diefelbe vorzunehmende Reini— 
gung ($ 3, $Ac, $5, $ 6 a und b) findet eine Ent- 
ſchädigung nicht itatt. 

Die Gebühr für die dur die Desinfektion be- 
dingten außerordentlichen Ausgaben ($ 2 Abjab 2 des 
— len wird auf eine Mark für jeden Wagen feit- 
geſetzt. 

Im Falle einer Desinfektion der Viehladerampen, 
Vieh-Ein- und Ausladepläße und der Viehhöfe der Eiſen— 

- bahnverwaltung ($ 60) iſt eine Zujchlagsgebühr von einer 
Mark für jeden Wagen zu erheben. 

Bei der Beförderung einzelner Stücke Kleindieh nad) 
der Etüdzahl beträgt die Desinfektionggebühr für jedes 
Stück bezw. bei der Beförderung in Käfigen, Körben, 

. 

4 

Kiſten und dergl. — ſofern nicht in dieſem Falle nad) 
) de von einer Deöinfeftion überhaupt abzujehen it — 
ür jedes Frachtſtück O,1OM. und höchſtens eine Mark 

- für die Sendung. 

| 

$ 9 Aufſicht und Kontrole. 
Die nad) Maßgabe der vorstehenden Beſtimmungen 

dorzunehmende Desinfektion ift unter der verantwortlichen 
Aufjicht eines Stationsbeamten auszuführen, welcher der 

Ortspolizeibehörde zu bezeichnen ijt und allein für etwaige 
Vernachläſſigungen und anderweite Folgen verantwortlic) 

bleibt. In Behinderungsfällen geht die Berantwortlichteit 
- auf den Vertreter vesjelben über. 

Ebenſo wird es den Zug: und Reviſionsbeamten, jo: 
wie den Erpeditionsbeanten bei Bermeidung von Etrafen 
u. w. zur Pflicht gemacht, darauf zu adten, daß gar 

nicht oder ungenügend gereinigte bezw. desinfiziite Wagen 
nicht in die Züge eingejtellt oder beladen werden. 

Straßburg, den 23. Juni 1597. 
Miniſterium für Eljaß-Lothringen, Abtheilung des Innern. 
j 12419,>87 0. : Der lnterjtaatsfefretär: Studt. 

Rechtſprechung. 

Wiſſentliches Inverkehrbringen eines geſundheitsſchäd— 
lichen Nahrungsmittels durch Hingabe finnigen Flei-— 
ſches mit dem Bewußtſein, der Empfänger werde es 
eſſen. Der Umftand, daß die Geſundheitsſchädlichkeit 
durch geeignete Behandlung gehoben werden kann, 
ſchließt Strafbarkeit nur dann aus, wenn der Ab— 
gebende die nöthigen Vorſichtsmaäßregeln getroffen 
a um den Gebraud) des Nahrungsmittels in 
einer gejundheitsgefährlihen Beſchaffenheit zu hin- 
dern. — Bewußtjein der Rechtswidrigkeit bei Ver— 
gehen gegen $ 12! Gef. vom 14. Mai 79 nicht 
erforderlich, wenn nur wiſſentlich d. h. unter Kenntniß 
der dom Geſetze vorausgejeßten thatſächlichen Ver— 
hältnijje gehandelt wurde. 

Urtheil des Neichögerichts vom 21. März 1883 gegen N, 

649 

In der Strafſache wider den Schwarzviehhändler 
Johann N aus Groß-Ch. (Rubrum: ©. und Genofjen) 
wegen Vergehens gegen das Nahrungsmittelgejeß, hat das 
Neichsgericht, Vierter Strafjenat, in der öffentlichen Sitzung 
am 21. März 1885 für Necht erfannt: 

daß die Reviſion des Angeklagten R. gegen das Ur— 
theil der eriten Straffammer des Königlicy Preußi- 
jhen Zandgericht3 zu Beuthen O.Schl. vom 19. Ja— 
nuar 1888 zu verwerfen und dem Beichwerdeführer 
die Koſten des Nechtsmittels aufzuerlegen. 

Gründe: 

Die Reviſion ſucht zur Begründung ihrer auf Ver- 
letzung des $ 12 Ziffer 1 des Nahrıngsmittelgejeßes und 
des $ 59 des Strafgeſetzbuchs gejtüßten Nüge auszuführen, 
daß der Vorverrichter das im zweiten Satze des $ 12, 
Ziffer 1 a. a. D. vorausgejeßte ſubjektive Schuldmoment 
in ungenügender Weife und unter VBerfennung des Ge- 
jeßes feitgeitellt habe. Shren Ausführungen ift jedoch 
nicht beizutreten. 

Die angeführte Geſetzesſtelle erfordert, daß das „in 
Berfehr bringen“ wiffentlich gejchehen jei. Damit ift 
ausgelprochen: es müſſe 

1. dem Thäter die geſundheitsgefährliche Beſchaffen— 
heit des Gegenſtandes bekannt geweſen ſein und 

2. demſelben das Bewußtſein innegewohnt haben, daß 
derjenige, dem der geſundheitsſchädliche Gegenſtand 
übergeben wurde, dieſen ſelbſt genießen oder als 
Nahrungsmittel an Andere weiter veräußern oder 
abgeben werde. 

Daß im vorliegenden Falle der Angeklagte, ald er das 
Fleiſch des finnigen Schweines mit jeinen Gejchäftsgenofjen 
U. und B. theilte und ihnen je den dritten Theil aus— 
antwortete, wußte, die beiden Anderen würden das Fleiſch 
mit ihren Familien eſſen, ftellt ver Vorderrichter that- 
ſächlich feſt. Ferner erachtet der Nichter für erwiejen: dem 
Bejchwerdeführer jei befannt gewejen, daß das Kleiich, 
welches er abgab, ſtark mit Finnen durchſetzt und daß 
der Genuß eines folchen Fleiſches geeignet jei, Die menſch— 
liche Gejundheit zu befhäpigen. Allerdings hebt der Vor: 
derrichter an einer anderen Stelle des Urtheils hervor, 
daß die Gejunpheitsgefährlichfeit finnigen Fleiſches be— 
jeitigt werden könne, wenn dasjelbe in Feine Stücke zer: 
ſchnitten unb danı längere Zeit einer ftarfen Giedehiße 
ausgejegt werde, und hieran knüpft die Nevifion einen 
Angriff, inden fie auszuführen jucht, daß der Vorder— 
richter bei der von ihm jelbjt hervorgehobenen Sachlage 
das Thatbeſtandsmoment der Wiljentlichfeit nicht jo, wie 
geichehen, hätte begründen Dürfen. Allein der Angriff 
geht fehl. 

Bereits in dent Urtheile des Reichsgerichts vom 15. Ja— 
nuar 1835 (Entſcheidungen Band 11 Ceite 375) ift ein- 
gehend ausgeführt worden, daß, wenn es fid um ein 
Nahrungsmittel handelt, dejjen gejundheitsgeführliche Eigen- 
ſchaft durch eine befondere hierzu geeignete Behandlung 
bejeitigt werden kann, hierdurch an fi) nicht die Straf— 
barfeit eines wifjentlichen Inverkehrbringens desfelben aus- 
gejchlofjen werde; nur dann fei Died der Fall, wenn der 
Abgebende (Verfäufer u. f. w.) die nöthigen Borfidytö- 
maßregeln getroffen habe, um den Gebraud) des Nahrungs: 
mittels in jeiner gejundheitsgefährlichen Beſchaffenheit zu 
verhindern, fo daß nad) feiner Vorausſicht das Nahrungs 
mittel nur in einer die Gejundheit nicht mehr geführ- 
denden Weiſe genofjen werden Fonnte. 

In völliger Hebereinftimmung mit diefent gerade von 
der Reviſion felbft angezogenen reichögerichtlichen Urtheile 
prüft der Vorderrichter in dem vorliegenden alle Die 
Frage, ob der Angeklagte R. ji) bei der Abgabe des 
Fleiſches an feine Geſchäftsgenoſſen vergewifjert habe, daß 
diefelden vor dem Genufje des Fleiſches das Die Gejund- 
beitsgefährlichfeit bejeitigende Verfahren in Anwendung 
bringen würden. Wenn die Straffammer dieſe von ihr 
aufgeworfene Frage verneint und dabei als thatſächliches 
Beweismoment hervorhebt, der Angeklagte habe aud) Feine 
Vereinbarung getroffen, daß von den Empfängern das 
Fleifh vor dem Genuß jenem die Schübdlichfeit bejeiti- 
genden Verfahren unterworfen werden jollte, jo bewegen 
ſich dieſe Erörterungen und Erwägungen auf dem rein 
thatfächlichen Gebiete und find nad $ 376 der Straf— 
prozehordnung von den Reviſionsgerichte nicht nachzu— 



rüfen. Es ift hier aud nit auf die Frage einzugehen, 

* wie Reviſion meint — das ſubjektive Schuld— 

moment dann hätte verneint werden können, wenn der 

Angeklagte feinen Geſchäftsgenoſſen Mittheilung von der 

gefundheitsgefährlichen Eigenſchaft des Nahrungsmittele 

senntniß gegeben nnd zugleich ihm befannt gewejen ſei, 

daß jene in früheren Füllen thatſächlich das die Geſund— 
heitsgefährlichkeit befeitigende Verfahren angewendet hätten. 
Denn im vorliegenden Falle hat der Vorderrichter die 

von der Reviſion unteritellten Umſtände nicht feitgeitellt, 

und er hatte auch Feine Veranlafjung, Die Frage aus— 
drücklich zu erörtern, da der Angeklagte die von der Ne 
viſion hypothetiſch aufgeftellten Behauptungen ausweislich 

der Urtheilsgründe zu feiner Vertheidigung nicht ange 

führt und insbefondere nicht behauptet hat, daß er jelbit 

und feine beiden Genofjen in früheren Fällen das von 

ihnen verzehrte finnige Fleiſch vor dem Genuſſe in kleine 

Stüce zerſchnitten und längere Zeit einer ſtarken Siede— 

hitze ausgeſetzt haben. Uebrigens würde auch, wenn An⸗ 
geflagter die von der Reviſion unterſtellten Umſtände in 
der That behauptet hätte, fein Einwand dennoch dur) 
die thatſächliche Feititellung des erſten Nichters erledigt 
und widerlegt fein, daß er fih nicht — alſo aud nicht 
in genügender Meife — darüber vergewiljert habe, 
daß feine Genofjen das ihnen überlafjene Fleiſch dor dem 
Genufje dem die Gefundheitsichädlichkeit bejeitigenden Ver— 
fahren unterwerfen würden. 

Unbegründet ift ſodann auch die Beſchwerde des An- 
aeflagten N. darüber, daß die Vorinſtanz ihn verurtheilt 
babe, ohne fetzuftellen, daß er mit dem Bewußtſein 
der Nechtswipdrigfeit gehandelt habe. Selbſt, wenn 
es richtig wäre, daß jedes Strafgefeß — wie die Reviſion 
meint, — als jubjektives Begriffsmerkmal der ftrafbaren 
Handlung das Bewußtjein des Thäters von der Rechts— 
widrigfeit feiner Handlung vorausjeße, jo würde Dod der 
Richter nicht verpflichtet gewejen fein, ſich über das Vor— 
handenfein diefer jubjektiven Vorausſetzung auszulafjen, da 
der zur Anwendung gebrachte $ 12 Ziffer 1 diejelbe jeden— 
falls nicht ausdrücdlidh erfordert und der Angeklagte 
aud nad) Inhalt des Sitzungsprotokolls und der Ur— 
theilsgründe ſich nicht ausdrüdlich auf den Mangel des 
Bewußtſeins der Nechtöwidrigfeit berufen hatte. Der An- 
ariff beruht aber auch auf einer rechtsirrthümlichen Auf: 
faffung. Der $ 12 Ziffer 1 des Nahrungsmittelgejebes 
erfordert wifjentliches Handeln in den oben erörterten 
Einne, und dieſe VBorausjeßung hat der erite Nichter aus: 
drücklich feitgeitellt. Hat aber der Angeklagte wiſſent— 
lich, d. h. mit Kenntniß der vom Geſetze vorausgeſetzten 
thatſächlichen Verhältniſſe gehandelt, jo ijt damit zu— 
gleich auch die Nichtanwendbarkeit des von der Reviſion 
angezogenen und als verletzt bezeichneten $ 59 des Straf— 
geſetzbuchs dargethan. Denn der $ 59 jhüßt nur den 
Irrthum über Thatumftände; ein Irrthum über Die 
Tragweite und Bedeutung ded Strafgejebes, mithin 
aud) das mangelnde Bewußtjein des Thäters, daß die 
von ihn gewollte und mit Kenntniß der thatfählihen 
Berhältnifje vorgenommene Handlung unter das Geſetz 
falle, jchliegt nad befannten ſtrafrechtlichen Grundſätzen 
das Vorhandenfein einer ftrafbaren Handlung nicht aus, 
und es bedarf daher in den Fällen, in denen das Geſetz 
nur vorfäßliches oder wiljentliches Handeln erfordert, nicht 
neben der Feititellung, daß dieſe jubjektive Vorausſetzung 
gegeben ſei, noch der weiteren ausdrücklichen oder jtill- 
Ihweigenden Feititellung, daß der Angeklagte ſich der 
Normwidrigfeit oder der Nechtswidrigkeit feines Handelns 
bewußt gewejen fei. (VBergl. Entjheiduugen Band 15 
Geite 158.) 

Da im Uebrigen die vechtliche Beurtheilung, welche der 
erjte Nichter feiner Entiheidung zu Grunde gelegt hat, 
im Einklange mit der Auffafjung jteht, auf welches das 
in dieſer Sache erlaſſene reichsgerichtliche Urtheil vom 
23. September 1887 beruht, erweiſt ſich die Reviſion als 
unbegründet. 

Demgemäß war, wie geſchehen, zu erkennen. 

660 — 

Uermiſchtes. 

Bekanntmachung des Königl. Polizei-Präſi— 
denten von Berlin, betr. die Garbonnatronöfen. 

Unter dev Bezeichuung Carbonnatrondfen find in 
den legten Sahren Heizeinrichtungen an den Markt ge- 
bracht und mit dem Hinweis darauf empfohlen worden, 
daß diefelben ohne Erzeugung don. Rauch und Gerud) 
Wärne liefern und daher für Näume ohne Schornftein- 
Anlage zu verwenden jeien. Sofern es jih um Wohn- 
räume handele, würden die Defen mit einer überall leicht 
anzubringenden Abzugsvorridtung behufs Abführung etwa 
ſich entwicelnder ſchadlicher Safe zu verjehen fein. 

Während des verflofjenen Winters find defjenungeachtet 
in biefiger Stadt ein, in Wiesbaden zwei Fülle von 
Kohlenoryd-VBergiftung infolge Aufitellung jener Carbon- 
natrondfen herbeigeführt worden; durch einſchlägige Prü— 
fungen im hiefigen hygienischen Inſtitut iſt feſtgeſtellt 
worden, daß der gedachte Ofen als eine äußerſt gefährliche 
unter Umſtänden todtbringende Heizvorrichtung zu be 
zeichnen ift. 

Diefe Thatjahen bringe ich hierdurch zur öffentlichen 
Kenntnig und warne das Publikum vor der Verwendung 
der Garbonnatronöfen zur Beheizung von gejchlofjenen 
Räumen, welche zum dauernden Aufenthalt für Menſchen 
dienen, inöbefondere von Schlafzinmern. 

Berlin, den 19. Dftober 1888. 
Der Polizei-Präſident. 

gez. Freiherr von Richthofen. 

Spanien. Der Miniſter des Innern hat an den 
Direktor des Gejundheitsamtes zu Madrid eine Neal 
Drden vom 11. Auguft d. J., betr. die Befänpfung 
der Dipbhtherie in Madrid gerichtet, deren Snhalt ſich 
wie folgt zuſammenfaſſen läßt (Gaceta de Madrid von 
12. Auguſt 1888 

Art. 1 und 2 
©. 446) 
betreffen die Einrichtung von Entwäfje 

rungsanlagen, einſchließlich ver Anlage eines Beriefelungs- 
feldes, Art. 3 handelt von der etwaigen Errichtung eines 
befonderen Hojpitals für Diphtheriefranfe und der Be— 
Ihaffung der erforderliden Transportmittel, Art. 4 von 
den Borfehrungen zur Heberführung, vorläufigen Auf 
bewahrung und Beerdigung der Leichen an Diphtherie 
veritorbener Perſonen. 
Ueberwachung der Viehſtälle, Schladhthäufer und Fleiſch— 
läden, Art. 6 das Verbot der Anlage neuer Müllgruben, 

Art. 5 betrifft die behördliche 

Miſtgruben und Kehrichtlager, jowie die Desinfektion der 
bejtehenden. In Art. 
trocenen Desinfeftionsofend (estufa seca para la desin- 
feceion) für alle Kleidungsjtüde 2c. der an Diphtherie Er- 
franften und Geftorbenen in Ausfiht genommen. 

ihrer Verfügung jtehenden Aerzten Sanitäts-Inſpektoren 
für jeden jtädtifchen Diftrift ernennen; Art. 9 Handelt 
von der zur Befänpfung der Epidentie etwa erforderlichen 
Räumung von Wohnungen, Vernichtung von Mobilien 
und den etwa zu gewährenden Entſchädigungen. Nach 
Art. 10 foll den Aerzten vom Gouverneur Anzeigepflicht 
für Diphtheriefvanfe auferlegt werden, auch follen Die 
Aerzte verpflichtet fein, die Familien der Kranfen auf die 
Befolgung der janitären Vorſchriften hinzuweijen, Art. IL 
endlich betrifft den Druck und die Verbreitung aufflärender 
Bolksichriften über Hygienifche Rathſchläge, über die Er- 
fennungszeihen und die Behandlung der Diphtherie, über 
die üblichen und wirkſamen Desinfektionsverfahren. 

Im Anhange, wird ein für obigen Erlaß maßgebend 
gewejeneds Gutachten des Königlichen Gejundheitsrathes 
vom 22. Zuli d. 3. über die Urfadyen der Diphtherie in 
Madrid und die Bekämpfung diefer Krankheit beigefügt. 
Sn diejem Gutachten heißt ed u. a., daß nad) den von 
der Generaldireftion des Geſundheitsweſens veröffentlichten. 
ftatiftiichen Angaben die Diphtherie in Madrid jeit 1880 
mit jtetig zunehmender Heftigfeit die Bevölkerung heim- 
juche und die Aufmerfjanfeit der Negierung auf ji ges 
lenft habe. Die am Sclufje gegebenen Desinfektiond« 
vorjchriften empfehlen bejonders Chlorzinflöfung, ſchwef— 
lige Säure, trodene Hitze, kochendes Wafjer. 

Redigirt im Kaiſerlichen Geſundheitsamt. — Verlag von Fulind Springer in Berlin. — Drud von G. Bernftein in Berlin nr 
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Nach 
Art. 8 ſollen Gouverneur und Bürgermeiſter aus den zu 

7 wird Die SKonjtruftion eines 
| 
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Beröffentlichungen 

Gefundheitsauttes. 
la . . EN u 

nen jowie die Ba 

veigeipultene Petitz 

Suferate nehmen alle Annoucen- Er it 

lagshandlung zum Preiſe von 30 4 fir Me 

ift, werden nad) Vereinbarung beigegeben. 

Monbijouplatz 3. 

| werden zum Breife von 5 halbjährlich won allen Bostanftalten (Poſt— 

F 
F, 

XI. Jahrgang. Berlin, de 

woche. ©. 651. — Volkskrankheiten und Sterblichkeit im Septeniber 

Einwohnern. ©. 652. — Desgleihen in größeren Städten des Aus— 
lanbes. ©. 653. — Erkrankungen in Berliner Kranktenhäujern. ©. 653. 
— Deögl. in deutichen Stadt- und Landbezirken. ©. 653. — Lepra in 
Petersburg. ©.655. — Witterung. ©. 653. — Grundwaflerftand 

und Bodentemperaturen in Berlin und München, September 1858, 
©.654. — Thierſeuchen in Rumänien im 1. Vierteljahr 1888. ©. 655. 
— Rob in Schweden, ©. 655. — Zeittveilige Mafregeln 2c. ©. 656. 
— Beterinärpolizeilihe Mafregeln. ©. 656. — Medizinalgefek: 

gebung ze. Greußen.) Leichenkäfle. ©. 656. — (Neg.-Bez. Schleswig.) 

Gefumdheitsftand 

und Gang der Molkskrankheiten. 

Sn der Berihtswoche find nachitehende Todesfälle 

und Erkrankungen an Boden und Fledtyphus ge- 
meldet worden: 

Boden: Wien 1, Prag 16, Trieft 6, London 1, 

Warſchau 5 Todesfälle, Wien 1, Budapeſt 3, 

Petersburg 7 Erkrankungen. 

Flecktyphus: Edinburg 1, Betersburg 4 Er: 
Franfungen. 

Sm Mebrigen jind bejonders hervorzuheben: 
- MUnterleibstyphns: London 17, Petersburg 
12, Rom 8 Todesfälle; Hamburg 27, Budapeft 47, 

Betersburg 32 Erkrankungen. 

Maſern: Berlin 11, London 100, Liverpool 17 

Todesfälle; Berlin 93, Breslau 30, Hamburg 37, 
Reg. - Bezirt Schleswig 368, Wien 45 Erkran— 
kungen. 
Scharlach: Danzig 6, London 25, Petersburg 
12, Warſchau 25 Todesfälle; Berlin 102, Breslau 
33, Hamburg 40, Nürnberg 27, Wien 40, Kopen— 
hagen 29, Petersburg SO Erkrankungen. 

Diphtherie und Eroup: Berlin 37, Breslau 
12, Dresden 8, Frankfurt a. M. 7, Hamburg 13, 

Hannover 11, Wien 16, Vororte Wiens 10, Budapeſt 

10, Prag 11, London 44, Chrijtiania 7, Petersburg 

lau 53, Hamburg 42, Nürnberg 23, Neg. = Bezirk 
Schleswig 112, Wien 22, Kopenhagen 53, Stodholm 
22, Chrijtiania 19, Petersburg 43 Erkrankungen. 

Keuchhuſten: London 18 Todesfälle, Ham— 

burg 41, Nürnberg 20, Kopenhagen 26 Erkran— 
tungen. Im Stadtkreiſe Kafjel herrſcht zur Zeit 
der Keuchhuften epidemiich. 

10, Warſchau 11 Todesfälle; Berlin 110, Bres- 

1888 ©.651. — Sterbefälle in deutſchen Städten bon 40000 und mehr | 

\ Veräußerung von verfälichten Bier. 

| 
| 

| 
Viehtransport nad) ten Nordjeehäfen. ©. 656. — (Bayern) Desal. | des Auslandes. ©. 668. 
— — — — ——— —— — — —— — — — —— — 

Inhalt. Geſundheitsſtand. Volkskrankheiten in der Berichts⸗ ©. 657. — (Württemberg.) Desgl. S. 657. — Viehſeuchen und Vieh— 
ſeuchenberichte. S. 657. — Mecklenburg-Strelitz) Fiffigkeſtsmaße 
aus Zinnlegierung. ©. 657. — Viehtransport nach den Nordieehäfen. 
e. 657. — (Neuß j. L.) Gifenbahn-Viehtransporte nach den Erport- 
bäfen._ ©. 658. — Rechtſprechung. (Kol. Landgeriht München IL.) 

©. 658. — Verhandlungen 
von gefeßgebenden Körperſchaften, Vereinen ꝛc. (Deiterreich.) 
Beitenerumg des Branntweins 20. ©. 660. — (Frankreich) Aus deu 
Geſchäftsbericht des Comite consultatif d’hygiene publique de France 
1886. ©. 660. — Vermiſchtes. (Berlin) Gebeimmittel. ©. 664. — 
Sterbefälle in deutichen Orten mit 15000 und mehr Einwohnern fitr 
den Monat September 1888. ©. 665. — Desgl. in größeren Städten 

(Zur Monatstabelle.) In dem Berihtsmonat find 

nachitehende Todesfälle an Pocken, Cholera, Gelb- 

fieber, Flecktyphus, Nüdfallsfieber und epidemifcher 

Genickſtarre gemeldet worden: 

Boden: Berlin 1, Auffig, Eger je 2, Troppau 3, 

Genua 4, Liſſabon 15, Le Havre 14, Marieille 9, 

Moskau 1, Bukareſt, Bombay je 3, Madras 2, Alex— 

andrien 1, Kairo 2, New-York 1, Niv de Zaneiro 5. 

Cholera: Bombay 79, Madras 124. 
Gelbfieber: Rio de Saneiro 82. 

Tledtyphus: Moskau 5, Rio de Zaneiro 1. 

Rückfallsfieber: Alerandrien 4 (einjchlieglich 

biliöjen Fiebers). 

Epidemiſche Genidftarre: Bolton 3, Chicago 
11, Eineinnati 2, New-York 8, St. Louis 4. 

Tollwuth: Bufareft 10, Rio de Janeiro 3 

Todesfälle. 

Sm Vebrigen find befonders hervorzuheben: 

Unterleibstyphus: Berlin 13 (Bormonat 22), 

Hamburg 16 (9), Bukareſt 24 (11), Le Havre 40 

(19), Marſeille 37 (19), Kairo 64 (58), Baltimore 

29 (24), Chicago 50 (32), Montreal 25 (4), New— 

York 42 (35), St. Louis 26 (16) Todesfälle. 

Nuhr: Moskau 23 (Vormonat 9), Bombay 69 

(82), Madras 155 (104), Merandrien 45 (33), Kairo 

118 (103) Todesfälle. 

Majern: Berlin 27 (Vormonat 32), Göttingen 
24 (6), Marfeille 45 (43), Moskau 50 (19), News 

York 55 (86) Todesfälle. In Hamburg iſt die Zahl 

der Todesfülle von 42 im Vormonat auf 9 zurück— 

gegangen. 
Scharlad: Danzig 30 (Vormonat 23), New— 

York 79 (84) Todesfälle. Ä 
Diphtherie und Croup: Berlin SI (Bor: 

monat 59), Breslau 50 (25), Hannover 18 (8), 

Dresden 19 (16), Hamburg 36 (24), Bordeaur 25 

(11), Cherſon 23 (12), Mearjeille 28 (36), Moskau 
(Fortſetzung auf Seite 654.) 
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Einw. 43. Woche vom 21. bis 27. Oft. 1888. 
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annheim ...| 65305] 41] ı| 80) 12 |239 | 210 |-| 3] 1) —|—-| 3[ 3/53 .| 16 

IM... 5558| 35| ı| | 3 Iwı lanı |-|—-| 4Al-|-| 2| 11 -/) -| 1 8 
N i. E. 12926| 3391 2| 28 9 200 |. .9.1— 11.1] —|—- 1 Saal 
T use 278494 | 190 | 71154 | 56 1288 803 I—| 2) 5— — 20 | 1425| 2| 218% 

r Münfter.. .... 45988| | ı| 800 11 I340 | 243 |-|-| ıl-|-| 2| 2) 2] 2| 2121 
+ Nürnbe 7 — erg — 192832| 74| 3| 61 | 27.1258 | 275 11 1l-—|=| 7) 2] BES] Sr 
— uen i. V. 46.860 | 40 | 2| 29 | 13 [322 | 2,5 ||| 21 

— 62658| 45 | 5| 37 | 10 |27,6 | 29,3 —| 1] 8) —|-4 | 4| Ze 
Potsdam ....| 5212| 16 I —| ıs | 2 [160 1248 I-|—-| 3I-/-| 8| — — —-/-] 9 
BRD er 40.5312] 299,1 =] 216 2 l205 |; ( a 51203 I-|—-| 2\-|—| 1.) 1 </ ZI 
F Stettin... ..) 108565) 65 | 2) 51 | 15 [25,6 57|4—| 5/1) ı) 4| 7] 84 
T@trapburg i. E. 115870| 82| 4| 50 | 15 [294 | 26,7 |— | 1| 1) -/| | 7 | 4) 8827229 
I 117861| 47 | ı| ss | 6 Jıss ann | al 1) 2) 2) | 7 Ze 
IE 58148| 26| ı| 23 | 1 20,6.) 198 || 88 
FWürzburg .. 5704| 32| 2| 2 5 [200 | 254 I-|—-| ı[-|—-| 3| 1) Ti = 
+3widan..... 4144| 5| ı| a| 61176 Jesse F ıl—-| 3) -—/—| 1 | 2) 17-722 

Die mit einem 7 
von einem Arzte zuf 
1. Dezember 1885 un 
theiligten Orten für den 1. Suli 1888 bered eil ten fü - net worden. 
ermittelt. Die Berechnung der durchſchnitilichen Sterbeziffern für die J 
1883 ©. 231, 1884 

Eeite, 

bezeichneten Gtädte berichten über Me Sterbefälle auf Grund ärztlicher Todtenſcheine oder laſſen die Nachweilungen wenig ſtens 
ammenitellen oder p 
ter Berücdfichtigung 

rüfen. — Tie Ginwohnerzahlen find nad Mabgabe ver endgültig 
der von 1880 bis 1885 durch die Volkszählung ermittelten. Zus 

— ne Bon NR 

; 998 * e Jahre 1882—86 iſt auf Grund der in ben 
©. 219, 1885 11. ©. 293, 1886 ©. 759 und 1887 ©.'455) mitgetheilten Angaben über Einwo 

1) Megen etwaiger an Voden, Flecktyp 
— ?) Nimmt exit jeit 1886 an Ber, Bere 

Auf Grund d 

bus, Cholera (asiatica) unn Peſt vorgefommenen Todesf 
terftattung Theil. — 3) Ohne Ortsfremde 15 = 17,8 ’/oo- 

oder 

en Ergebniffe der Volkszählung vom 
Abnahme ver Bepölkerung in den ber 

hlen der in der Bexichtswoche Geftorbenen 
abresüberfichten (Veröffentlichungen 
hnerzahlen und Sterbefälle erfolgt. 

älle vergl. den Tert der vorhergehenden 
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Sterblichfeit in größeren Städten des Auslandes. Woche vom 21, big 27. Oftober 1888, 

3 23 < | : " N ee E32_ ® Todes-Urfahen) 
— — > J u 

t 2 3 | Todtgeborene =52 3] 2 au SA Bredh- | r 
| Ein— = 25) ,8*22 883 burdfal| ss] ® 

Namen der Städte a | 3 Ss Fessles82l tg 8 |e2|28 ge 53252558 2.288 
wohner | € = ES |zaslESS2lEs| 3 Base #8 22583 Ssıssse 

ss |I|2|3 |8r,Me822l23 8 85] 22 82 5358.52 8587 #2 
= | |® |S3rjss22]s® 0 2°|3°7 258828 5882: 221258 

o I-AZ yes es; — — — ger = 5> > — = 5 * 

= BF RD» a or =% REN Ehe =>) 

ee to Sl al al — —— 
Brünn bis 20. Oktober . . 86 372 . 7 47 c 3531 -|I-|4|l-| .| RR | H .. Ge sul 
Brüflel bis 20. Dftober . .| 181270 89 4 62 15 17,8 EN = ati 6 351 7 Bubapeft, bis 20. Detober .| az | 7 | 0 || 1| 25 |< ılul ol 2a alu 3 12/2101 2 Buenanie en 5 11 2 | 46 Bee a ne 7 | nn ee 1) 21 | a I 219 | 3| 11 - N 19 | 5 
a | 10 | . 81 | 61 |-|-|2 ger ©} el ı 
Graz bi8 20. Oktober . . -| 105809 | . 4 | 4 3 Dan 1 ER ee |i0| 6| 6 | ld 
Kopenhagen bis 23. Dftober. 300 000 185 4 | 1%6 46 21,8 u 20 A 1 a et | | 5 Krakau biß 20. Dftober . .| aus | | 1 | 38 De 20 2a se ala | | alten > Lemberg bis 20. Oktober. .| 120868 | . ee) 51 21.) 8 5 31 — Ziverpool. - - » 0... .| 59738 | 398 . | 262 66 es | ln. FE 10 291 11 Condbon . » 2. =». .| 428291 | 2665 | . j1737 | a3 | 212 [1 |25|44| 17 | 2157 |150 433)| 1| — f1te2| 57 | von bis 13. Oktober . . 2010 | BL | 1 Denn 9 allg EEE MEET - 7 : 30 Zul 5 AR N £ leg: er 2... 0. ...00.| 2260985 |. SU RBE i a DS ae a a I 

| Petersburg bis 20. Dftober . 928 016 464 18 | 366 96 20,5 2 120109 12,102 221 26521100. 50 IR 903 
rag u. Bororte. ... ....|: 300 828 . 175 35 30,2 ARE A | REN 3 | 1051| — ee ca ee 33 | : 1041 9 Etockholm bis 20. Dftober.| 221549 | 135 4 71 20 Bu ale ia di 8 39, 6 160 |. wei | 95 5 336— Ben : ——  Karihau Biß 20. Dftober „| asia | 307 | ı |20 631 2 1-51) 3 123 230 110129 Wien bis 20. Dftober . . .| 800836 |! 569 | 32 | 36ı Se NEIL E76 | era — — U Vororte Wiens 6.20. Oftb.| 411396 |. | 19 | 180 ses) lo - | Jelaz| er u — — 
Aus Berliner Sranfenhäufern. Gemeldete Erkrankungen. Aus deutſchen Stadt- u. Landbezirken. 
(Königl. Charite, Städtiſche Kranfenbäufer im Friedrichshain und zu Mitth. d. Kgl. San-Komm. z. Berlin, d. ftatiit. Amtes d. Stadt Breslau, d Moabit, St, Hedwigs-Kranfenbaus, Bethanien, Elijabetb-Ruanfenbaus, | YHerzte- Vereins 3. Frankf.a. D., d. Med.-Iuipektor. 3. Hamıburg, d.fyL Me, Lazarus-stranfenhaus, Augufta-Hoipital, Jüdiſches Krankenhaus.) zirfsarzt d. Stadt München, d. Vereins f. öff. Sefundheitspfl. 3 Niunberg Für die Woche vom 21. bis 27. Dftober 1888. N. betr. Kgl.Neg.-Medizinalräthe u. Fürftl.Reußihen RHyfik-Bezivksärzte. 

Nasen ner ine & 5 Eur, S 

. Lebensalter e zei sel E 122/82 
Krankheits— Zahl 2.| 6. | 16. | 31. jr! & Bezirk 8 |: |802$ 

| formen 1. | bis | bis | bis | bi |dar-| © ne Er | 8 2288 
5._| 15. | 30. | 60. lüber: © = — —— 

Maſern und Rötheln . . . A EA Stadt Berlin... . . .|21.-27. DOM.| 11 | 9 |1029]1109| 4 Scharladien mente. . 10:1 142 19.4 3 1b 1 Bi Dreslatn Deögl. 11230, 7 33 E53 Diphtherie und Croup. —16 „Frankfurt a. DO. . .116.-31. Oft. Sa 5 
 „Unterleibötyphus . . — Se 1A „ Hamburg u. VBororte | 21.—27.Dft. | 27| 37) 10) | -- Brechdurchfall inkl. Nuhr und Da eundyenae nu desgl. 5106 

_ Cholera nostras . . - - zu Ay I a a De tiicnberna a. deägl. Se | 27 
Müuinbetttiebere. e..n. . » 2I-|-|— 2| | —| 2 Reg. Ber. Nahen . . . . desgl. J 8 Zn 

ee . 1 2 ee ee (Ben) We 1 ne Far m en oo deögl. 2a FIIR DAN ED 9 
Bez 5) -|23| 1) 1| 1 — Er Diebe desgl. 38] 70| 28) 62| 2 
Syphilis intl. Sonorehöe .| 1] 21 - | -| 80] 91-1 — 5 Sue wen desgl. dt 290,0 974 222009 Lungenfhwindiuht . -. . -| 7I-|-| - | 1719| 1| 7 R Hannover . . . dessl. 7133| 116— 
Andere Erkrankungen der Hildesheim . . .I14.—20. Oft. Sur 53 1DNE50N 9 Athmungs-Organe . . .| | al 212 A 34|5|13 n Königsberg . . . desgl. 3.) | 27| 8| — Akuter Darmkatarıh. . . .| - I —-— | - | -| -| -| -| 1 " Marienwerder. .|21.-27.D8.| 12) 2| 9| 13| 3 
©Säuferwahnfinu und chroni- n Deuter en desgl. 3 1| — Zt 

ſcher Alkoholismus . . . 141|- | -|- 2 1, — 1 5 Schleswig ... . Desgl. 43 | 368| 42 | 1132| 2 Akuter Gelentiheumatisuus| 16 |- | — — 9| 7|-| - H Siena dessl. 12| 9 | 24| 31) ı 
Andere rheumat. Krankheiten 51 —  - — 19 15 11 — " Stralfud .. . desgl. J—— 

2 2... 91—-| 8) 6| 45| 37| 2| 6 n„n ZU. 2.0... pesgl. le Alle übrigen Krankheiten. |_387 1 9 18 | 175148 | 29 1 47 Ber a peögl. 3| 9| 54| 49| — 
Summe| 825 ] 18 | 30 | a7 2021200] a0 fıo | Gruner are | el | ml 1] 3 

Geſammtbeſtand war am 20. Oft. 3891 und bleibt am 27. Oft. 3816. Bezivt SBunge. . . 2 2 | : 

Witterung. Woche vom 21. bis 27. Oftober 1888, 
Nach Beobachtungen ver lanbwirthichartlihen Hochſchule in Berlin und der meteorologiichen Gentralftation in Mitnchen. 

Temperatur in Co Luftdruck in mm?) Relat. Feuchtigkeit d.Luft)]) Höhe Vo 
⸗ = “ F an | = | : an — des = te Beobachtungs- | Beobachtungs 8 3 * 2 | 8 | 2 Nider⸗herſchende Beindftäre 

Ort Tas = = : = 3 3 2 EC Be = Rn B2, = 
= 5 A a = = a = mm x 

21. Dftober 19 2,0 766,9 764,7 762,4 75 12 80 — W 1 
22. © 1,7 1,6 761,6 163,3 764,4 75 25 75 — NNW 2 

r 23. — 8,7 0,7 763,2 762,8 162,2 89 gi 84 — WNW 1 
Berlin 24. — 11,4 9,8 761,6 761,3 760,6 90 68 85 — WSWw 1 

25. = 12,7 2,6 760,2 760,9 62,2 90 63 93 == SSW 1 
26. : 16,4 3,9 763,9 764,2 765,4 97 70 87 7— SW 1 
27. * 17,0 10,0 766,2 166,2 166,6 96 69 92 3,7 WSW 2 

21. Dftober 6,8 —2,4 725,3 724,8 124,5 85 Al 83 = NO 0,5 
22. n, 8,8 —25 122,9 122,1 724,2 80 41 85 = NO 0,8 

e 23. F 85 —0,9 124,2 122,3 721,6 94 62 91 — so 0,2 
Münden Dan 18,50 10-0,94 11721,9 ;|- 21,0 02084 m 48 8L _ Stille 0,5 

25. — 152 1,7 122,2 122,2 122,9 73 52 90 — W 1,3 
26. = 15,0 4,9 125,2 125,4 726,8 719 49 8) — Stille 0,4 
27. A . 2,7 728,5 128,5 728,6 86 53 86 — Stille 0,3 

1) Wegen etwaiger an Pocken, Sledtyphus, Cholera (asiatica) und Peſt vorgefommenen Todesfälle bezw. Erkrankungen vergl. den Tert 
auf der eriten Geite. — ?) Die Beobachtungen des Luftdrucks und der relativen Feuchtigkeit der Luft erfolgen in Berlin um 7 Uhr Morgens, 
2 Uhr Mittags, 9 Uhr Abends, in München um 8, 2 und 8 Uhr. — 3) Einſchl. Ruhr. — *) 10 File von Scharlad-Diphtherie, 
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Grundwaſſerſtand und Bodentemperaturen 

in Berlin und München”) 
im Monat September 1888. 

Sr yafieritand: nach Mittheilungen der ſtädtiſchen Deputation 
ER Die — er Kanalilationswerfe zu Berlin und des 

hygieniſchen Suitituts zu München. Er 

entemperaturen: nach Mittbeilungen der landwirthichaftlichen 
ante zu Berlin und des hygieniſchen Suftitut3 zu München. 
—— — = 

Bezeichnung Grundwaiferftand 
Der Eee 

Beobachtungs- | 

Station am am | am 
| 

Nunmer 10. 17. 7328 

des Stand— September 
rohrs 2c.) 

m 

nie⸗ 

drig⸗ 

ſter 

im Monat 

m 

höchſter mittel 
Monats⸗ 

B m 

Berlin, 

Nr. XVII. 
Elſaſſerſtr. 1. 

Nr. XV. 
Charlotten⸗u. 
Leipziger Str. 

Nr. XXV. 
Köpnicker und 
N. Jakob-Str. 

Nr. IX. 
Vor dem In— 
validenpark .| 30; 

München, 

Hygieniſches 
Sutiiitere | 

30,79 | 30,83 

31,07 || 31,13 

31,45 || 31,50 | 

30,53 

516,174 

B nienzertän est est 

en am 1. Sept. 8 Uhr Morg. | am 15. Sept. 8 Uhr Mora. 
RT — les — 

Beob- 57 in einer Tiefe — in einer Tiefe 
achtungs FE von Be von 
Station 58 OS! 1,15% Oele 1, 

38 m m m m m 35 m m|m m m 

LE LCHLCHLEHREILONLE LEHRCAILEHLEH RT. 

Berlin, 
Landwirth- 

ichaftliche 
Hochſchule |17,0|17,0|16,6 116,5 115,2 |13,4!13,0| 8,2 12,18 18,68 14,1 113,4 

München, 
Hygieniſches 

Inſtitut 
Findlings⸗ 
ſtraße 34 .[13,0||12,7 14,5/15,1 [14,6 [13,8 15,0||13,7/13,4 113,6 13,8 |13,5 

*) Die Grundwafierftände find ausgedrückt in Metern über 
dem Normalnullpunkte, welcher für Berlin der Amfterdamer 
Pegel, für München der Spiegel des mittelländiichen Mieeres iſt. 

46 (80), Boſton 33 (35), Brooklyn 71 (78), Chicago 
65 (59), New-Drleang 46 (53), New-York 145 (183), 
St. Louis 35 (18) Todesfälle. 

Keuchhuſten: Kairo 27 (Normonat 31), Brook: 
lyn 29 (17), New: York 81 (70) Todesfälle. 

Akute Darmkrankheiten: Berlin 720 (Bor: 
monat 810), Lichtenberg 26 (38), Nixdorf 67 (60), 
andere Vororte Berlins 47 (62), Aachen 32 (44), 
Altona 26 (23), Barmen 32 (59), Breslau 138 (161), 
Charlottenburg 22 (54), Danzig 102 (64), Dortmund 33 
(35,) Düffeldorf 77 (54), Duisburg 25 (31), Ehrenfeld 25 
(17), Elberfeld 56 (46), Elbing 44 (12), Erfurt 47 (48), 
Frankfurt a. M. 35 (30), Frankfurt a. O. 35 (36), 
M.Gladbach 45 (23), Görlitz 39 (43), Halle 38 (67), 
Hannover 75 (69 — Brechdurchfälle), Köln 89 (110), 
Königsberg 113 (128), Krefeld 69 (48), Liegnitz 29 
(33), Magdeburg 107 (161), Stettin 61 (106), Bam— 
berg 21 (11), Ludwigshafen 25 (22), München 226 
(267), Nürnberg 96 (49), Dresden 72 (92), Leipzig 
sl (91), Heilbronn 23 (20), Stuttgart 37 (51), 

Mannheim 36 (24), Mainz 23 (27), Braunſchweig 

55 (63), Gera 37 (45 — Brechdurchfälle), Bremen 

40 (26), Hamburg 100 (99), Straßburg 56 (69), 

Auffig 23 022), Bordeaur 26 (18), Bufareft 78 

(132), Genua 6: (49), Ze Havre 39 (19), Lille 52 

(40), Liſſabon SO (25), Marjeille 144 (120), Nancy 

32 (13), Alexandrien 290 (269), Kairo 569 (706), 

Bombay 124 (55), Madras 105 (66), Baltimore 79 
(208), Bojton 231 (193), Broofiyn 419 (775), 

Chicago 533 (539), Cincinnati 137 (140), Montreal 

158 (278), New = York 782 (1299), St. Louis 98 

(201) Todesfälle. 

Unter den deutjchen Orten hatten im BerihtSmonat 

verhältnigmäßig die höchſte Geſammtſterblichkeit 

(nämlich über 35,0 auf 1000 Einwohner und auf's 

Sahr berechnet): Mülheim a. Rh., Crimmitſchau (je 
35,1), Binden (56,2) 

(38,9), Göttingen (44,5), Xichtenberg (46,5), Ehren- 

feld (52,5), Nixdorf (63,2). Die Mehrzahl diejer 
Drte zeigte ſchon im Vormonate eine über die an— 
gegebene Grenze hinausgehende Sterblichkeit, in 

Mülheim a. AH. betrug dieſelbe 34,3, in Harburg 
31,5, in Göttingen 23,6 oo. 
marimum hatte fi im Vormonat auf 56,0 gegen 

63,2 im Berihtsmonat belaufen. 

Während des fünfjährigen Durchſchnitts 1882 big 

1586, ſoweit derjelbe vorliegt, jtarben in Crimmit- 

hau 32,9, in Mülheim a. Rh. 27,8, in Göttingen 

25,9, in Harburg 22,7 auf je 1000 Einwohner. Bon 

den im Vormonate durch eine vergleichsweije höchſte 

Harburg (38,5), Lindenau 

Das Sterblichkeit — 

Sterblichkeit hervorragenden Orten, welche bisher 

nicht erwähnt find, hatten im September Sugoljtadt 

33,2, Grabow 32,8, Freiberg 31,4, „andere Vororte“ 
Berlins 31,0, Graudenz 23,4, Reudnit 27,9, Char 
Iottenburg 27,0, Brandenburg 24,5, Staßfurt 24,4, 

Apolda 24,2% Todesfälle aufzumweijen. 

Bon den oben bejonders hervorgehobenen Diten 
hatten Nixdorf mit 752, Harburg mit 520, Ehrenfeld 

490, Lichtenberg 469, Göttingen 446, Mühlherm 
a. Rh. 400, Crimmitſchau 391 und Linden mit 351 

Zodesfällen auf je 1000 Lebendgeborene eine verhält: 
nigmäßig Hohe Säuglingsiterblichkeit; in Lindenau 

allein betrug diejelbe weniger als ein Drittel der 

Lebendgeborenen. Die aus diejen Drten gemeldeten 
Zodesurjachen anlangend, wurden bejonders Sterber 

fälle durch Majern in Göttingen (24), durch Diph- 
iherie und Croup in Linden (9), durch Lungenſchwind— 

juht in Ehrenfeld (5), Mühlheim a. Rh. (21), durch 
akute Darmfrankheiten in Göttingen (10), Linden (18), 

Harburg (19), Lindenau (20), Ehrenfeld (25), Lichten- 

berg (26), Nixdorf (67) herbeigeführt. 

Eine beträchtliche, nämlic) auf mehr als ein 
Drittel der Xebendgeborenen fich belaufende Säuglings- 
jterblichfeit ergtebt jich, außer für die Schon genannten 
Drte, für Ejjen (336 auf je 1000 Xebendgeborene — 
Gejammtjterblichfeit 27,5), Apolda (839—24,2), 

Küftrin, Augsburg (je 341—25,3 bezw. 25,0), 

? Bo" 
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Osnabrück (343— 23,4), Aachen (344—22,1), Erfurt 
(345— 26,9), Charlottenburg (346—27,0), Köslin 
(352— 24,7), Freiberg (353—31,4), Paſſau (355— 

17,6), Nürnberg (356—25,8), Köln, - Krefeld (je 

358—27,7 bezw. 26,9), Wandsbek (367—20,6), 
Ludenwalde (377—24,2), Grünberg, Ehlingen (je 

378—20,7 bezw. 20,1), Reichenbach, Mannheim (je 

350—32,4 bezw. 28,5), Glauchau (381—25,2), Wejel 

(382—19,7), Stettin, Stolp (je 386—26,6 bezw. 

26,2), Halberjtadt (358— 31,1), Liegnitz (393—26,6), 
„andere Vororte“ Berlins, Landshut (je 395—31,0 
bezw. 23,7), Mainz (396—27,1), Glogau (400— 

17,4), Guben (406—33,8), Zwidau (411—26,1), 

Bromberg (412—31,7), M.Gladbach (414—28,4), 

Eisleben, Görlik, Grabow, Gannjtatt (je 415—28,0 
bezw. 22,4, 32,8 und 23,4), Greifswald, München (je 

418—25,7 bezw. 28,5), Gera (421—33,0), Elbing (423 
— 25,5), Bamberg (429—26,6), Frankfurt a. D. 

(431— 23,1), Deutz (433— 28,3), Danzig (434—30,6), 
Königsberg (435 —29,0), Vierfen (440— 32,0), Chem: 

nig (448—33,5), Stargard (451—25,9), Bodenheim 

(462— 25,9), Naumburg (463—30,4), Meerane (464 
—31,3), Gmünd (469— 21,6), Heilbronn (479—24,4), 

Ludwigsburg (484—19,2), Düfjeldorf (486 — 29,6), 

Meißen (490— 32,0), Schöneberg (491— 27,5), Münjter 

(505— 24,3), Weikenfels (520— 28,3), Neuß (533— 

27,5), Prenzlau (550— 27,5), Hirſchberg (595— 32,5), 

Ingolſtadt (650 - 33,2), Ulm (686— 28,6). 

Einer geringeren Geſammtſterblichkeit, 
als 15,0 auf je 1000 Einwohner und auf's Jahr 
berechnet, erfreuten ſich während des Berichtsmonats 

Zeitz (14,6), Neiße (14,4), Wismar (14,3), Koblenz 
(14,1), Offenbach (14,0), Koburg (13,1). Von diejen 

Drten wies Koburg Ion im Vormonate unter 
15,0 % Todesfälle auf; in Koblenz beliefen fich die- 
felben auf 15,6, in Wismar auf 15,8, in Neiße auf 

19,7, in Offenbach auf 20,5, in Zeit auf 25,6 /00. 

Sm fünfjährigen Durchſchnitte 1832—18S6 jtarben 

in Zei 27,9, in Neiße 22,5, in Wismar 22,4, in 

Koburg 22,3, in Koblenz 21,6, in Offenbach 21,3 %/oo 

Perjonen. — Bon den Orten, in welchen im Wor- 

monate eine verhältnigmäßig geringere Sterblichkeit 
beitand, verloren im September Neu» Ruppin 23,1, 

Eupen 20,7, Bielefeld 20,0, Celle 19,8, Cöthen 19,2, 
Eiſenach 18,3, Gotha 17,3%, Perſonen durch den 
Tod. 

Unter den Orten mit weniger als 15,0% Sterb- 
lichkeit blieb die Gäuglingsiterblichfeit in Neiße 

und Koburg unter einem Giebentel, in Koblenz, 

Offenbach, Wismar unter einem Yünftel, in Zeit 

unter einem Drittel der Lebendgeborenen. Eine Sterb- 

lichkeit dev Säuglinge bis zu 100,0 Yo gab es in 
Mühlhaufen i. Th. (Gejammtiterblichfeit 15,7) und 
in Ratibor. (20,5). Weniger als ein Giebentel der 
Lebendgeborenen jtarb in S, weniger als ein Fünftel 
derjelben in 23 Drten. Die Gefammtjterblichfeit be— 

trug in 5 diefer Drte unter 15,0, in 18 zwijchen 15,0 
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Chierfenhen. 

Stand der Thierjenchen in Numänien 
* im 1, Vierteljahr 1888. 

(Nah den vom Miniſterium des Innern ausgegebenen 
monatlichen Bulletins.) 

Es waren betroffen im 

Seuchen. Januar Februar März 

Diſtrikte. BEI Thiere =: Thiere |83), Thiere 
= ẽ = 

Milzbrand. | 
AAN, — — — — dr A 

Tollwuth. 

Covpurlui ... == — 11 — — 
IE an or — — 1ı 22 — — 
DE PB — — 11 — — 
emnitontar.!.. ı— — — — 11l 55 
Damboritta .. | = — — 3a 
Rok und Wurm. 

Botofani .. . l N 55 l 14 
En hal SE 22 1 66 
sontanfı. 2.2111 "D 12 — = — 
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Unmerfung. Die kleineren Zahlen geben die Anzahl 
der neu betroffenen Gemeinden bezw. Thiere an. 

Schweden. Zeitungsnadhrichten zufolge ift neuerdings 
die Rotzkrankheit unter den Pferden im Dorfe Tos— 
torp, gleichnamigen Kirchipiels, Kreis Asbo in der Pro— 
a et anjcheinend in erheblicher Verbreitung auf- 
getreten. 

und 20,0, in 6 zwiſchen 20,1 und 25,0, in 2 zwijchen 

25,1 und 30,0 %oo. 

Sm Ganzen jcheint ſich der Gejundheitszuftand 
gegenüber dem Vormonat wenig verändert zu haben. 

Eine Sterblichkeit von mehr als 35,0% war zwar in 

I Drten gegen 16 im Auguft, eine ſolche von weniger 

als 15,0% aber in nur 6 gegen 8 zu verzeichnen. 

Mehr Säuglinge als 333,3 auf je 1000 Xebend- 

geborene ſtarben in 74 Orten gegen 71, weıtiger als 

200,0 in 33 gegen 43 im Vormonat. 

Lepra in Betersburg. Eine Berliner Zeitung 
bringt die Mittheilung, daß in den legten 17 Jahren 

in den Krankenhäuſern der Hauptitadt an Lepra be- 

handelt wurden; 1877 — 14, 1878 bi$ 1883 — 5, 
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1884 bis 1887 — 23 Fälle, in der erjten Hälfte 

dieſes Zahres 7 Fälle. Die Hälfte der Kranken, von 

denen genaue Daten vorliegen, ſtammen aus dent 

Souvernement Petersburg, wo demnad ein In— 

fektionsheerd beftehen muß, wie ſolche in Den Ditjee- 

provinzen, im Gonpernement Aſtrachan und im 

Gebiet Kars jeit längerem befannt find. Auch aus 

den bisher verjchonten Gouvernement? Kowno, 

Witebsk und Twer kamen Fälle zur Behandlung. 

Zeitweilige Alngregeln gegen Holkskrankheiten. 

(N. A. Nr. 279 vom 2. November 1888.) 

Spanien. Zufolge einer in der „Saceta de Madrid" 
vom 19. Dftober 1888 veröffentlichten Verfügung des 
Königlich ſpaniſchen Generaldirektor des Geſundheits— 
wefens find die Provenienzen von Jackſonville, dem Süden 
der Staaten Florida, Milfijfippi und Alabama einer Dua- 
rantäne zu unterwerfen. — 

Bortugal. Durch eine unterm 22. Dftober 1888 im 
„Diario de Governo“ veröffentlichte Verfügung des König: 
ih portugiefifhen Mtinifteriums des Innern wird ber 
Hafen von Macau (Portugieſiſch-Indien) feit den 7. Sep— 
tember d. J. für „rein“ von Cholera erflärt. (Bergl. Ver. 
öffentl. ©. 436.) 

Aeterinär-poligeiliye Maßregeln. 

Schweden. Laut Befanntmahung des Königlichen 
Kommerz» Kollegiums vom 9. Dftober d. 33. wird von 
demfelben Meclenburg- Schwerin nicht mehr ald von Rotz 
oder Springwurm befallen (vergl. VBeröffentl. ©. 423) 
angeſehen. 

Spanien. Nach einer in der „Gaceta de Madrid” 
veröffentlichten Verfügung der General - Direktion des 
ſpaniſchen Geſundheitsweſens vont 19. Dftober d. J. tjt 
die Einfuhr von Schweinen und von allen Arten ein- 
gemachten Schweinefleifches aus Algier nah) Spanien bis 
auf Weiteres verboten worden. (R.-A. Nr. 279 vom 
2. November.) 

Medizinalgeſeßgebung ꝛc. 

Preußen. Miniſterialverfügung betr, Ertheilung 
von Leichenpäſſen. 

Vom 23. September 1888. 

(Nach dem Amtsbl. d. Kgl. Reg. zu Potsdam S. 401). 

Das in der Zirkular-Verfügung der damaligen Herren 
Minifter der geiftlichen, Unterrichtd- und Medizinal-Ange- 
legenheiten und des Innern vom 19. Dezenber 1857 

t 5091 M. 
MM... 94 U. 
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Schema diente, in Ermangelung eines befonderen For- 
mulars für Transporte auf Eifenbahnen, bisher zugleic 
als der im 8 34 des Eifenbahn-Betriebs-Nteglement3 von 
11. Mai 1574 für ſolche Transporte erforderte Leichenpaß. 
Nach Der Beſtimmung unter Sr. 3 des laut Bekannt: 
mahung des Herrn Neichöfanzlers von 14. Dezentber 
v. S. neugefaßten $ 34 1. e. ift für diefe Transporte ein 
anderes Yeichenpak-Formular vorgefhrieben, ohne daß 
jedoch dadurd) die frühere Vorſchrift in dent Erlafje vom 
19. Dezember 1857 hinſichtlich des dort vorgejehenen 
Formulars aufgehoben wäre. Da fomit der Fall ein- 
treten Tann, daß bein Transport einer Leiche, welcher 
theild auf per Eijenbahn, theils auf Landwegen ftatt- 
findet, zweierlei Leichenpäffe ausgeftellt werden müßten, 
jo bejtimmen wir im Intereſſe eines einfachen und ficheren 
Sejchäfteganges hiermit, daß das von dem Herrn Reichs— 
fanzler in dem erwähnten $ 34 des Gijenbahn-Betrieb3- 
Reglements für die Beförderung von Leichen auf Eiſen 

für Leichenpäſſe angeordnete 

r 
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bahnen vorgefchriebene Leichenpaß- Formular Fünftighin 
auc für den Transport von Leihen auf Landwegen An- 
wendung findet, wobei ſelbſtverſtändlich, falls der Trans- 
port auf feiner Strede mittelſt Eifenbahn gejchieht, im 
Pap-Formular die Worte „mittelft Eifenbahn“ zu 
ftreichen find. E 

Ferner ift in weiterer Abänderung der Beſtimmungen 
des Erlaſſes von 19. Dezember 1857 die Ertheilung von 
Leichenpäffen zufünftig abhängig zu maden von der Vor— 
legung einer von einem beamteten Arzte ausgeitellten 
Beiheinigung über die Todesurfache, jowie darüber, daß 
feiner Ueberzeugung nad) der Beförderung der Leiche ge- 
jundheitlihe Bedenken nicht entgegenftehen. 

Schließlich kommt die zeitliche Beſchränkung der Gül- 
tigfeit des Paſſes in Fortfall. 

Berlin, den 23. Geptember 1388. 

Der Miniſter der geiitlichen, Unterricht®- 
und Medizinal-Angelegenheiten. 

Sn Vertretung: Naffe. 

Der Miniſter 
des Innern: 

Herrfurth. 

Preußen. Peg. Bezirk Schleswig.  Wolizeiver- 
ordnung, betr. die Verladung von Wiederfänern 

und Schweinen nach den Nordjeehäfen. 
Dom 8. Dftober 1888. Zu: 

Auf Grund des $ 11 der Verordnung über die Rolizei- 
verwaltung dom 20. September 1867 (Geſ.S. ©. 1529) 
und des $ 12 des Gejebes über die Bolizeiverwaltung im 
Herzogthum Lauenburg von 7. Januar 1870 (Dffizielles 
Wochenblatt ©. 13) verordnen wir was folgt. 

Die Bolizeiverordnung, betreffend Berladung von 
nad) den Nordſeehäfen beftimmten Wiederfäuern 
und Schweinen auf Eifenbahnen vom 17. Januar 
d. 8. (Amtsblatt S. 29)*) wird unter Bezugnahme auf 
nachſtehende Iandespolizeilihe Anordnung aufgehoben. 

Auf Verfügung des Herın Minifters für Landwirth- 
ihaft, Domänen und Forſten wird auf Grund der SS 2, 
18, 22 und 66 Sir. 4 des Reichsgeſetzes, betreffend die 
Abwehr und Unterdrüdung von Viehſeuchen unter Auf: 
hebung der Iandespolizeilichen Anordnung, betreffend Ver— 
ladung von nach den Nordſeehäfen bejtimmten Wieder- 
füuern und Schweinen in Schiffsgefäße vom 9. Juli d. J. 
(Amtsblatt ©. 315)**) für den Umfang des Negierungs- 
bezirkes landespolizeilich angeordnet: 

1. Zur Beförderung nad) Hamburg, Harburg, Altona, 
Bremen, Bremerhaven, Geejtemünde und Tönning 
beſtimmte Wiederfäuer und Schweine dürfen 
auf Eifenbahnen und in Schiffsgefäße nur 
dann verladen werden, wenn diefelben unmittelbar 
vor der Berladung von einem beamteten oder 
einem dazu beauftragten privaten approbirten 
Thierarzte unterfuht und gejund befunden worden 
find und eine Bejcheinigung darüber vorgelegt 
en Fährbote gehören nicht zu den Schiffege 
üßen. 
Die Beſcheinigung hat der Begleiter der in Schiffe: 
gefäßen au verfendenden Thiere oder der Schiffe- 
führer während des Transports bei ſich zu führen 
und den mit Dev Ueberwachung der Duryführung 
der Anordnung beauftragten Organen der Polizei 
auf deren Berlangen vorzuzeigen. 
Für Tönning gilt diefe Anordnung nur für Die 
Zeit vom 1. Juni bis 30. November jeden Sahres. 
Zuwiderhandlungen werden nad) $ 66 ir. 4 cit. 
mit Geldftrafe bis zu 150 ME. oder mit Haft be+ 
itraft, fofern nicht nad) den bejtehenden gejeßlichen 
Vorſchriften eine höhere Strafe verwirkt ift. 

Schleswig, den 8. Dftober 1888. 

Königliche Negierung. 
Srijebad). 

co 

Schleswig, den 8. Dftober 1888. 

Abjchrift zur Kenntnißnahme. — Die Herren Land: 
räthe werden veranlaßt, die betheiligten Polizeiorgane, 
fowie die mit der Unterſuchung beauftragten Brivatthier- 

*) Beröffentl. ©. 91. — **) Desgl. ©. 486. 
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ärzte entjprehend anzuweifen. in llebereremplar ift 
beigefügt. 

Königliches Negierungs-Präfidium. 

An die Herren Landräthe, die Landrathsämter und 
PRolizeiverwaltungen zu Altona und Kiel, den Herrn 
Kirchſpielvogt zu Burg a. F. und die Herren Kreisthier— 
ärzte. 

Bayern, Belanutmachung, die VBerladung und 
Beförderung von lebenden Thieren auf Eiſen— 

: bahnen betreffend. — Bon 2. Dftober 1888. 
(Gef. u. Verordn.Bl. f. d. Kar. Bayern ©. 632.) 

K. Staatsminifterium des Königlihen Haujes 
und des Aeußern. 

- Zur Erläuterung der Beitimmung in Ziffer II der Be- 
fanntmadhung von 12. Dezember 1887, die Verladung und 
Beförderung von lebenden Thieren auf Eiſenbahnen be- 
treffend, (Gefeb- und Verordnungs- Blatt ©. 702)') wird 
befannt gegeben, daß ſich dieſe Beſtimmung nur auf die- 
jenigen Transporte von Wiederfäuern und Schweinen, 
welche nach den eigentlichen Nordjee-Erporthäfen (Hamburg, 
Harburg, Altona, Bremen, Bremerhaven, Geeſtemünde und 
Zönning) bejtimmt find, und zwar hinfichtlidy des Hafens 
Tönning mit der weiteren Bejchränfung auf die Zeit von 
1. Juni bis 30. November jeden Jahres, bezieht. 

Münden, den 2 Oftober 1888. 
ihr. dv. Crailsheim. 

Der General-Gefretär: 
Frhr v. Völdernpdorff. 

Württeinberg. Verfügung des Minifteriums des 
Sunern, betr. den Transport von Vieh nach dei 

Nordfeehäfen. 
Ben 13. Dftober 1888. 

(Reg.Bl. f. d. Kar. Württeniberg ©. 327.) 
Die Bundesregierungen haben ſich bezüglich der Hand— 

habung des Bundesrathsbeichluffes von 3. Noventber 
vorigen Zahres,?) betreffend Abänderung der Beſtimmungen 
über die Verladung und Beförderung von lebenden Thieren 
auf Eifenbahnen, vom 13. Zuli 1879, dahin geeinigt, daß 
die hienady zu verlangende thierärztliche Unterjuchung der 
für die Nordjeehäfen bejtinmten Transporte von Wieder: 
fäuern oder Schweinen vor deren DBerladung auf der Eifen- 
bahn nur bei Transporten nad) den eigentlichen Erport- 

häfen an der Ntordfee erforderlich fein jolle. 
Denizufolge wird unter Bezugnahme auf die Ver— 

fügung des Minifteriums des Innern, betreffend den 
"Transport von Vieh nach den Nordjeehäfen, vom 9. Ja— 
nuar d. 38. (Meg. Blatt ©. 12),?) bekannt gemadt, daß 
die in diefer Miinilterialverfügung angeordnete Unterſuchung 
der für die Nordjeehäfen bejtimmten VBiehtransporte durch 
den beamteten Thierarzt nur bei jolhen Eijfenbahntrans- 
porten von Wiederfäuern und Schweinen jtattzufinden 

hat, weldhe nad) den eigentlichen Erporthäfen der Nordſee 
- für Vieh gehen. 

Als foldye Erporthäfen für Vieh kommen zur Zeit 
Hamburg, Harburg, Altona, Bremen, Bremerhanen, Geejte- 
münde und Tönning in Betracht, dus Ießtere jedoch nur 
für die Zeit vom 1. Juni bis 30. November jeden Zahres. 

Stuttgart, den 13. Oftober 1888. 

Schmid. 

Württemberg. Erlai des K. Minifterinns des 
Innern, betr. Einjchleppung von Viehſeuchen aus 
dem Ausland, jowie die Erftattung der Vieh: 

jeuchenberichte. 
Dom 15. Auguft 1888. Nr. 2684. 

Im Hinblid auf die bei den feitherigen ftatiltifchen 
Erhebungen über die Verbreitung der Thierfeuchen ge— 
machten Erfahrungen werden die K. Dberämter und Die 
Dberamtsthierärzte angewiejen, auf Einjchleppungen von 
Seuchen aus dent Auslande durd Einfuhr kranker Thiere, 
infizirter Thierhäute ꝛc. fortgefeßt das ganz bejondere 
Augenmerk zu richten. 

') Beröffentl. ©. 74. ?) Desgl. 1887 ©. 745. — ?) Desgl. 
1888 ©. 112, 

Bei Einjchleppungen durd Einfuhr kranker Thiere ift 
namentlid) auch der Herkunftsort der ſeuchekranken Thiere 
aufs forgfältigite zu ermitteln und iſt über das Ergebniß 
diejer Ermittelungen in gewöhnlichen Fällen in den monat- 
lihen Viehjeuchenberichten unter Frage 1, bei allen be- 
trächtlicheren Seucheneinjchleppungen aus dem Auslande 
aber alsbald nad) Feititellung derjelben mittels befonderen 
Berichts an das K. Ministerium des Innern zu berichten, 
auch iſt die jchleunige Cinleitung des Strafverfahrens 
gegen diejenigen zu veranlafjen, welche einer beftehenden 
Einfuhrbeſchränkung zuwidergehandelt oder kranke Thiere 
eingeführt haben. 

Da außerdem im verfloffenen Sahre die Fragen zum 
Begleitbericht (auf Seite 1 und 4 der monatlichen Vieh— 
jeuchenberichte) nur jehr jpärlic und vielfach ungenügend 
beantwortet worden find, jo jieht man ſich veranlaßt, den 
Dberanıtöthierärzten beſſere Beachtung diefer Fragen umd 
größere Sorgfalt bei Beantwortung derjelben einzujchärfen. 
Dabei wird auf folgende Mängel der Berichteritattung 
bejonders hingewiejen: 

l. Die Fragen find häufig nur ganz allgemein be- 
antwortet worden, ohne nähere Angabe der fpeziellen Fälle 
und ohne nähere Begründung der vom Berichterftatter 
ausgefprohenen Schlußfolgerungen. Letzteres gilt vor- 
nehmlich für die Fragen 4, 5, Tund 10. Bei den Mitthei- 
lungen über die Snfubationsdauer mangelte ed namentlich) 
an einer genauen Angabe über die Art und den Zeitpunkt 
der Anſteckung, fowie über das Auftreten der erjten Krank: 
heitserfcheinungen. 

2. In Beantwortung der Frage 3 ift ein Theil der 
Berichterftatter mißverftändlih auf ſämmtliche Fraft 
polizeiliher Verfügung erfolgte Feititellungen von Seuchen 
eingegangen. 

Anderſeits wurde diefe Frage, wie aud die Fragen 13 
und 15 in gegebenen Fällen gar nicht beantwortet. So 
3. B. wurden unter Frage 3 nicht alle Fälle von Schaf- 
räude, welche bei der allgemeinen Schafvifitation ermittelt 
wurden, angegeben, ebenjo wurden unter Trage 13 nicht 
alle Fälle, in denen räudefranfe Schafherden auf poli- 
zeilihe Anordnung dent vorläufigen Heilverfahren oder 
der Napdifalbadefur unterworfen worden find, genannt, 

Die K. Dberämter haben bei der Brüfung der monat— 
lichen VBiehjeuchenberichte darauf hinzuwirken, daß die her: 
vorgehobenen Punkte bei den künftigen Berichterjtattungen 
Beachtung finden. 

Stuttgart, den 15. Auguft 1888. 
K. Minifteriun des Innern. 

Für den Staatsminiſter: Bätzner. 

Merlenburg-Strelis. Bekanntmachung, betr. die 
Prüfung der Flüſſigkeitsmaße aus Zinnlegirung 

betreffs ihres Gehalts an reinem Zinn. 
Vom 25. September 1888. 

(Sroßherz. Mecklb.-Strel. Offizieller Anz. f. Gefeßgeb. u. 
Staatsverw. ©. 219.) 

Unter Hinweis auf das am 1. Dftober d. 3. in Kraft 
tretende Nteichögefe vom 25. Runi 1887 — Reichsgeſetz— 
blatt Seite 273,*) — betreffend den Verkehr mit blei- und 
zinkhaltigen Gegenftänden, wird hiedurch zur allgemeinen 
Kenntniß gebracht, das die Großherzoglichen Aichämter 
angewiejen find, fortan feine Flüjfigfeitsmaße aus Zinn- 
legirung zu aichen, deren Maße nad) hemifcher Unter- 
fuhung weniger als 90 p&t. reines Zinn oder mehr als 
10 p&t. Blei enthält. 

Neuſtrelitz, den 25. September 1888. 
Großherzoglich Mecklenburgiſche Landes-Regierung. 

F. v. Dewitz. 

Desgleichen. Bekanntmachung, betr. die Beför— 
derung von Wiederkäuern und Schweinen nach 

den deutſchen Nordſeehäfen. 
Dom 25. September 1888. (Ebenda.) 

Großherzoglihe Landesregierung macht hierdurd) be- 
fannt, daß als NMordfeehäfen im Sinne der DBelannt- 
madhung bon 20. Dezember vd. J. betreffend die Befür- 
derung von Wiederfäuern und Schweinen nad) den 
deutjchen Nordfeehäfen (Dffizieller Anzeiger 1857 Nr. 44), 
gegenwärtig nur anzufehen find: Hamburg, Harburg, 

*, Anm. ©. Beröffentl. 1887 ©. 425. 



Altona, Bremen, Bremerhaven, Geeftemünde und, für die. 

2eit vom 1. Zuni bis 30. November jeden Sahres, 

Tönning. 
Neuftrelik, den 25. September 1888. 

Großherzoglich Mecklenburgiſche Landes-Negierung. 

— 

Reuß j. % Miniſterial-Bekanntmachung, die 
Unterſuchung der nach den Exporthäfen beſtimmten 

Eiſenbahn-Viehtrausporte betr. 
Vom 26. September 1888. = 

(Gefeßfamni F. d. Fürftenth. Neuß j. L. ©. 235.) 

Nah der Bekanntmachung vom 28. November 1887 
(Gefeßfammt. Bd. XX ©. 212),*) betreffend die Er- 
gänzung der Beftimmungen über die Verladung und Be— 
förderung von lebenden Thieren auf Eifenbahnen, sub 2 
Dürfen zur Beförderung nach den Nordjeehäfen bejtimmte 
Wiederfäuer und Schweine nur dann verladen werden, 
wenn eine Befcheinigung darüber vorgelegt wird, daß die 
Thiere unmittelbar vorher von einen beamteten Thierarzt 
unterfucht und gefund befunden worden find. Dieje Be— 
jtimmung wird hiermit auf die eigentlichen Erporthäfen 
Hamburg, Harburg, Altona, Bremen, Bremerhaven, Geeite- 
miünde und Tönning, rüdfichtlid) des leßteren jedoch nur 
für die Zeit vom 1. Juni bis 30. November jeden Jahres, 
beſchränkt, zugleich aber jede Uebertretung derjelben mit 
einer Geldftrafe bis au 50 Mark oder entjprechender Haft 
an dem Verſender, bezüglich an dem verladenen Spedi- 
teur geahndet. 

Gera, den 26. September 1888. 

Fürftlih Neuß- Pl. Miniſterium, Abth. f. d. Innere. 
Dr. €. v. Beulwiß. Dr. Winkler. 

Rechtſprechung. 

Veräußerung von Bier, welches mit Neigen- und 
Tropfbier verfälſcht und deshalb geeignet war, die 
menſchliche Geſundheit zu ſchädigen, nah $ 12 des 
Gefeges vom 14. Mai 1879 ftrafbar. Unterſchied des 
$ 12 cit. von $ 324 Str. G.B. 

a) Urtheil des Kal. bayeriichen Landgerichts München II 
vom 8. März 1888. 

Im Namen Seiner Wlajeftät des Königs von Bayern 
erkennt das k. Landgericht München II, zweite Gtraf- 
fammer in der MUnterfuhung gegen Andreas Br., 
Wirth von Br. und Genofien wegen Vergehens wider 
das Nahrungsmittelgefeß in feiner öffentlihen Sitzung 
vom 8. März 1888 zu Recht: 

Andreas Br., 38 Jahre alt, katholiſch, verheiratheter 
Wirth von Br. und Roſa Schw., 16 Sahre alt, 
katholiſch, Wirthstochter von Br., find ſchuldig und 
zwar Andreas Br. eines Vergehens der Zuwider— 
handlung gegen $ 12 Abſ. 1 Hiff. 1 des Reichsgeſetzes 
von 14. Wat 1879, den Berfehr mit Nahrungs: 
mitteln, Genußmitteln und Verbrauchsgegenſtänden 
betreffend, — ferner Nofa Schw. eines Vergehens der 
Iheilnahme zu diefem Vergehen durch Beihilfe und 
werden deshalb Andreas Br. zu einer Gefängnißftrafe 
von drei Wochen und Roſa Schw. in eine folde von 
drei Tagen, beide ferner in die Koften des Verfahrens 
und der Strafpollitrefung verurtheilt. 

Gründe: 

Der Manrermeifter Sohann B. von E. führte im 
Herbite 1887 zu Br., 8. U-6. Starnberg, den Neubau 
einer Billa aus und fihicte am 20. Oftober 1887 den 
beim Bau mitbeihäftigten Gütler Johann D. von Br. 
in die dortige Wirthſchaft des Angeklagten Andreas Dr., 
die einzige int Orte, um Bier für feine Arbeiter jur vor— 
mittägigen Brodzeit. Sohann D. hatte das Bier regel: 
mäßig zu holen und follte diesmal für Rechnung des B. 
6 Liter, eingetheilt zu je '/, Liter in 12 Literkrüge bringen. 

In der Br’shen Wirthichaft angelangt nahm er von 
den Dort nad vorgängigem Durchſchwanken umgeftürzt 
hingeftellten Trinkgeſchirren zwölf unbefchlagene fteinerne 

) Beröffentl: ©. 745; 
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Literkrüge weg und ließ in dieſelben von der Angeklagten 
Roſa Schw., welche zur fraglihen Vormittagszeit — 
etwa um 9 Uhr — 
gebene Quantität Bier abfüllen, überzeugte ſich auch, daß 

die Schenke allein verſah, die ange: - 

das eingefüllte Bier direft vom Faſſe in die Krüge ver— 
zapft wurde. 

Die Schenke ift zwar vom Gaſtzimmer abgetheilt, 
kann jedod von diefent aus überjehen werden. 

Beim Verkoften des Bieres an der Bauftelle gab ſich 
fofort die einftimmige Weberzeugung fund, daß vdajjelbe 
ſchlecht und ungenießbar fei. Die Imfüllung eines Kruges 

NE in ein größeres (jog. Bod-) Glas bewies weiter die 
brauchbarfeit de3 Bieres für menſchlichen Genuß. Das- 
felbe zeigte ſich dick und vollftändig trübe, jowie durch- 
ſetzt mit beträchtlichen Schwiimmenden Flocken, welche ähn— 
li) wie Baumblätter oder Kartoffelfchaalen ausfahen und 
auch Körner unterfcheiden liegen. Diefen Befund be- 
jtätigen die bereit genannten Zeugen B. und D., jowie 
der dantald RL die Bauftelle paffirende Zeuge Ludwig 
Ba., penf. Lehrer von Br: Leberer widerrieth das zur 
nächſt von Johann B. beabfichtigte Wegſchütten des ge: 
fammten Bieres, fondern machte vielmehr den auch fofort 
zur Ausführung gebraten Vorſchlag, man folle einen 
Literkrug voll füllen und diefen dem Bürgermeifter Rofef 9. 
in Br. bringen, welcher denfelben auch alsbald in Empfang 
und einjtweilige Verwahrung nahnt. 

As DB. und feine Leute zur Mittagszeit in Die 

y 

— 

* 

Br.'ſche Wirthſchaft kamen, erhielten ſſe von dem mıittler- | 
weile angeſtochenen neuen Faͤſſe klares und gutes Bier. 
Der nunmehr anwesende Angeklagte Br. wurde von Jo— 
hann B. wegen des unbraudbaren Bieres bevedet und 
veranfaßte nunmehr die Herbeiholung der den Bürger: 
meijter zugeftellten Probe, welche diefer felbjt überbradite. 
Die nochmalige Abfüllung eines Theiles derjelbeun in ein 
Glas ergab wiederum den bereits dargeftellten Befund; 
Andreas Br. griff auch mit dem Finger in das Bier und 
309g aus demjelben eine jchlammige Maſſe heraus, an 
welcher ein Haberforn haftete. ’ 

Eine weitere Unterfuhung des Bieres von zuftändiger 
Seite fand nicht ſtatt; die Beichaffenheit dejjelben wurde 
jedody ebenjo, wie oben beveits ausgeführt ilt, auch von 
dem Zeugen 9. geichildert, welcher das Bier gleichfalls 
ungenießbar fand und das Heruümſchwimmen von Karte 
toffelihaalen ähnlichen Gebilden beobachtete; dem Zeugen 
Johann B. waren insbejondere aud) Meberrejte von 
Semmeln (jog. Bröfel) bemerklich geworden. 

Der Angeklagte Br. vermag nicht zu beftreiten, daß das 
Bier in dem befchriebenen Zuſtande aus feiner Schenke 
verabfolgt wurde, will jedoch denfelben durd) eigenes Ver 
halten nicht verjchuldet haben, fondern glauben machen, 
daß ihm das Vier jo, wie ev es verzapfen ließ, aus der 
gräflic T.’fchen Brauerei geliefert und jedenfalls in Folge 
mangelhafter Neinigung des Faſſes verdorben fei. 

Hiergegen ſprechen zunädit die Angaben des Zeugen 
Andreas 9., welcher jeit Jahren die gräflih T.ſchen 
Branereien in Seefeld und Inning als Bräumeifter leitet 
und glaubhaft verjichert, daß die in die Brauerei zurüc- 
fonımenden Fäſſer zuerft mit warmem Waſſer, jowie 
mittels Dampfes gereinigt, hierauf einer Durdipülung 
nit Falten Waffer unterzogen werden und daß lebtere 
bei der neuerlichen Abfüllung wiederholt wird; es komme 
zwar vor, daß in die Brauereieit eben zurüdgebradjte 
Fäſſer wegen Mangels an augenbliclicd) paratem Faßzeuge 
jofort den Züpfern wieder mitgegeben werden müßten, 
allein auch bier jei fchon int Snterefje der Brauereien 
vorgängige Neinigung mittels mehrmaliger Durchſpülung 
Pegel. Es iſt klar, daß auch die Reinigung lebterer Art 
Fremdkörper, wie die hier fraglichen, von dem an den 
Angeklagten gelieferten Faßinhalte hätte fern 
müſſen. 

halten 

Der Zeuge beftätigt aber weiter und zwar überein» 
ftimmmend mit dem Zeugen L Ba,, daß jeit mehreren 
Sahren fort und fort Klagen über das beim Br. vers 
ſchenkte Bier erhoben werden, obwohl das T.'ſche Bier in 
anderen Wirthichaften, fowie in den genannten Brauereien 
von den Bewohnern der Umgegend und insbefondere auch 
von den Sonmmtergäften gerne getrunfen und gelobt 
werde. Er habe fih vor etwa 3 Sahren felbjt zu einer 
Nachſchau in der Br.ſchen Wirthichaft veranlaßt gejehen, 
dad eben laufende Faß mit trübem Biere zuſchlagen 



laſſen und ſich überzeugt, daß das nächſtangezapfte Fa 
gutes Bier enthielt. In der Schenke ſeien een 
irdener und ein fteinerner Krug — beide größere Gefäße 
— mit Bier aeftanden, welches von ihm gefojtet und als 
efelerregende Miſchung aus in den Trinkgeſchirren ftehen 
‚gebliebenen Neigen und dent jogenannten Tropfbiere er- 
Tannt worden fei, welches le&tere in den hiefür unter den 
Wechſeln an den Fäſſern aufgeftellten Gefäßen gefanmelt 
wird. Als dann noch ein Faß in Keller angezapft wurde, 
habe er ſich mittels Beobachtung durd ein Fenſter des 
Ießteren überzeugt, daß die beiden Angeklagten das Faß 
mit jedenfalls in der vorbezeichneten Weife geſammelkem 
Biere nadhjfüllten. Um den andauernden Klagen zu be- 
‚gegnen, habe er den Br. ermächtigt, Fäffer mit wie 
immer trübe gewordenen Inhalte einfach zuzuſchlagen 
und ihm an Zahlungsftatt zurückzugeben. 
Zeuge H. bejtätigt endlih, day er ſchon vor etwa 
2 Sahren wegen Ungeniebarfeit beanftandetes Bier den 
vorgejesten Bezirksamte eingefandt habe; eine chemifche 
Unterfuhung jei von dort nur wegen Unzulänglichkeit 
der eingejendeten Probe nicht veranlakt worden. 

Hienad) mußte fi) die Ueberzeugung begründen, daß 
das Faß, aus welchem das dent Soh. D. verabfolgte Bier 
entnommen und welches erit am 17. Dftober 1887 aus 
der Inninger Brauerei geholt war, gutes Bier enthalten 
hatte und daß erſt durch Yugießen von Neige und Tropf- 
bier zu dem für den 20. genannten Monats übrig ge- 
bliebenen Reſt diefes ungeniekbar gemacht worden war; 

 gegentheiligen Falles wäre die beanitandete Beichaffenheit 
des Fapinhaltes ficher beim Anſtiche am Abende des 
19. Dftober beobachtet und von Andreas Br. durd) fo 
fortiges Zufchlagen des Faffes der Brauerei gegenüber 
urgirt worden. 

Außerdem bejtätigen die Zeuginnen Paulina M. und 
Maria ©., daß fie, nahden am 12. Dftober v. 33. 
Abends in der Br.'ſchen Wirthichaft die jogenannte Hebe— 
baumfeier von Sohann B. veranftaltet worden war, am 
näditfolgenden Morgen beobachteten, wie die Angeklagte 
Roſa Schw. die in den Trinkgeſchirren verbliebenen 
Keigen in einen Literfrug zufanmenfchüttete, auf die 
Trage nad) weiterer Beftimmung des Zufammengegoffenen 
daſſelbe als zum „Eintheilen“ bejtimmt bezeichnete und 
in ihrer Antwort weiter feinen Zweifel darüber ließ, daß 

fie bei Unterlafjung diefer Manipulation Vorwürfe von 
Andreas Br., ihren Stiefvater, zu gewärtigen hätte. 
ZJeder etwa noc mögliche Zweifel über die Bedeutung 
‚des „Eintheilens“ iſt aber dur) Einräumung der beideu 
Angeklagten gehoben, daß das Neigen- und Tropfbier 
ale Zuguß zu dem für die Dienftboten beitimmten Biere 
benüßt wurde. Daß diefe Verwendungsart nicht auf 
diejen Perſonenkreis befehränft blieb, beweift der Vorgang 
vom 20. Dftober 1887. Die vorerwähnten Thatfachen 
begründen vielmehr die weitere Feititellung, daß die Ein- 
theilung des gejammelten Neige und Tropf - Bieres auf 
das jeweilig laufende und dadurd zum öffentlichen Ab— 
jaße feilgehaltene Bierfaß auf Anordnung und jedenfalls 
mit Willen des Andreus Br. bethätigt wurde, daß Diefe 
ordnungswidrige VBermifhung in der Segel durch Nofa 
Schw. geihah und daß diefe insbefondere aud am 
20. Dftober 1887 die. Ungenießbarkeit des dem D. verab- 
folgten Bieres auf dem bejchriebenen Wege herbeiführte. 

Der Angeklagte Andreas Br. hat fih zwar darauf 
berufen, daß er am fraglichen VBorntittage nicht zu Haufe 
ewejen jei und deshalb für die Beichaffenheit des von 

Roſa Schw. an Johann D. verſchenkten Bieres nicht ver— 
antwortlich gentacht werden könne. Der Angeklagte muß 

wußt, daß fowohl das Tropfbier — dieſes insbeſondere 
dermöge jeiner Anſammlung in geringer Höhe über dem 
Schenkboden, fowie unterhalb der an den Außenfeiten 
regelmäßig mit anhaftenden Unreinigkeiten verjchiedeniter 
Art verjehenen Fäſſer — wie auch die von den Gäften 
zurücgelafjenen Neigen mit fremden Bejtandtheilen von 
anwidernder Beſchaffenheit untermifcht zu ſein pflegen. 
Wenn er num gleichwohl die Vermiihung diefer Flüſſig— 
Teit mit vom Fafje laufenden Biere anordnete, jo mußte 
er auch mit der naheliegenden Möglichkeit einer hieraus 
entftehenden verumnreinigten und efelerregenden Flüſſig— 
keit rechnen. Es war deshalb als erwiejen anzunehmen, 
aß der Angeklagte bei feiner Anoronung bewußt auf 

jedoch als Wirth wifjen und hat dies jedenfalld aud) ges. 

die Gefahr hin handelte, einen unerlaubten Erfolg her- 
beizuführen, jo daß er jedenfalls auch unter diefem Ge: 
ſichtspunkte ungeachtet zeitweiliger Abwefenheit von der 
Schenke ftrafrechtlich haftet 

Daß Die dargeftellte Behandlung eines Nahrungs: 
mittels, als welches Bier zu gelten hat, daſſelbe efel- 
erregend und gejundheitsihädlih” machen muß, leuchtet 
dem Laien ein und wurde Überdies auch) durch das heutige 
jachveritändige Gutachten des k. Kandgerichtsarztes Dr. M. 
dahin bejtätigt, daß die verabreichte Miſchung jedenfalls 
in hohem Grade efelervegend, auch zur Veruͤrſachung 
von Verdanungsftörungen, von. Magen- und Darm: 
Catarrh und demzufolge auch geeignet war, durch den 
Genuß die menſchliche Gefundheit zu bejchäpdigen. 

Durch das Ergebniß der öffentlichen Verhandlung er- 
ſcheint aber auch hoch zur Ueberzeugung gebracht, daß die 
Angeklagten die Gefundheitsgeführlichkeit des Bieres ge- 
fannt, und ſolches ungeachtet diefer Erkenntniß, alfo 
wijjentlic in den Verkehr bringen wollten und auc) ge— 
bracht Haben. 

In der Hichtung gegen Andreae Br. find nad) diefer 
Seite dejjen berufsgemäße Befaſſung mit dent hier frag: 
lihen Nahrungsmittel und vie hieraus  rejultirende 
Kenntniß von den Wirkungen jchädlicher Veränderungen 
dejjelben, jowie der vorbeugenden Beitimmung der polizeis 
lihen Lebensmtittelfontrolle, binfichtlih der Mofa 
Schw. dagegen deren mehrjährige Befaffung mit dem 
Bierausihanfe und die ihr hieraus. erwachfenen Er: 
fahrungen hervorzuheben. Die Legtere hat weiter dur) 
ihr Auftreten ür der heutigen Verhandlung keinem 
Zweifel darüber Raum gelafjen, daß fie mindeftens den 
bei ihrem Alter — fie it am 5. Februar 1872 geboren 
— durchſchnittlichen Grad geiftiger Entwiclung erreicht 
hat, daß fie Einſchreitung der öffentlichen Behörden und 
namentlich der Strafgerichte al3 mögliche und über ihren— 
Stiefvater durch dejjen Vorbeftrafung wegen Verleitgabe 
ſchlechten Bieres thatſächlich auch verhängte Folge des 
Ausſchankes von ungeniegbarem Biere kannte und mithin 
auch Die vom Neichsitrafgefeßbuhe — 88 56, 57 — er: 
forderte Erkenntniß der Strafbarkeit ihres Handelns be- 
ſeſſen hat. 

Diejes Handeln erichöpft objektiv wie ſubjektiv die 
Ihatbeftandsnterfniale des im Tenor angeführten Straf— 
geſetzes; ein Unterſchied in der Verſchuldung dev beiden 
Angeklagten beiteht jedoch infojern, als Andreas Br., wie 
hiemit weiter thatjächlich feitgeitellt wird, die Vermiſchung 
von tauglichem umd nicht mehr genießbarem Biere, jowie 
das Feilhalten und den ſchließlichen Verkauf des geſund— 
heitsſchädlich gewordenen Nahrungsmittel vermöge feiner 
für allemale getroffenen Anordnungen im eigenen In— 
terejie bewirfte und daher als Urheber (Hauptthäter) des 
Vergehens wider $ 12 Li cit. zu betrachten tft, während 
Noja Schw. bei ihrem Handeln nicht von eigenen In— 
tereffe, jonderi von dem wie immer entjtandenen Bor: 
ſatze geleitet wurde, den von ihrem Vater gewollten Ab- 
fa verdorbenen Biere durch die mehrerwähnte Ver— 
miſchung fowie durch Verkauf derjelben an das Publi- 
fum zu unterftüßen und zu fördern, daß fie aber bei 
diefem von ihr gewollten Handeln die für Die Beitrafung 
des Thäters erforderten Thatumſtände, wie bereits aus- 
geführt ift, gefmmt und demfelben hienah zur That 
wiſſentlich Hilfe geleiftet hat, womit die Theilnahme durch 
Beihilfe nah) $ 49 R.St.G.-B. gegeben it. 

Hienach waren beide Angeklagte wie gejchehen für 
Ihuldig zu erachten. 

Gegen Andreas Br. kamen als Strafzumeſſungs— 
grümde in Betracht die bereit3 angeführte frühere Be— 
ftrafung, jowie die Erwägung, daß fein von Gewinn- 
jucht geleitetes Vorgehen angelichts der vielfachen Klagen 
über jeine Gejchäftsführung eine ftrengere Ahndung er- 
beifcht; bezüglidd der Roſa Schw. waren deren jugend- 
liches Alter, ihre Beeinflufjung dur einen nahen Ange— 
hörigen, fowie die verhältnigmäßige Unerheblichfeit der 
verkauften Bierquantität in Berüdfichtigung zu ziehen, 
jo daß gegen Andreas Br. drei Wochen und gegen Noja 
Schw. drei Tage Gefängniß als angemejjene Strafen er- 
Ichienen. 

Der Ausfprucd im Koftenpunfte rechtfertigt fi) durch 
die Verurtheilung der Angeklagten zur Strafe — $ 497 
Neichsitrafprogeßordnung. (Schluß folgt.) 
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der i 1. | Negierung in ihrer Denkſchrift für die Annahme des engli— 

Herhandiungen gefehnehender Rörperſchaften, ſchen Vorſchlages ein. Der Berichterſtatter hält es für une 

Hereine ıc. möglich, der italienifhen Negierung auf ſolchem Wege zu 

Defterreich. Bei den Berathungen int Abgeordneten- | folgen. Kenn indeffen dev franzöfifche Miniſter der aus— 

haufe über das am 20, Zuni d. S. fanktionirte Geſetz, wärtigen Angelegenheiten es für zweckmäßig erachten jollte, 

betr. den Zoll von gebrannten geiltigen Flüffigfeiten, Die | neue Berathungen über Fragen dieſer Art in Anregung 

Beftenerung des Branntweins md der mit dev | zu bringen, jo müßte man ji) auf beſtimmte Punkte be⸗ 

Braͤnntweinerzeugung verbundenen Preßhefenerzeugung, ſchränken. Um eine, Einigung zu erzielen, dürfe ntan 

(Defterr. Reichsgeſ.“Bl. ©. 299) hatte der Abgeordnete nicht eine Verfanmlung aus allen Staaten Europas, 

Dr. Menger zu $ 6 die Einfhaltung eines neuen $ 6b Afiens und Amerikas berufen, welde aus ungleihartigen 
Elementen beftehen und verfchiedenartige Intereſſen Haben, 

fondern man müffe eine Neihe von Kommifjionen er 

nennen, deren jede einen befonderen Punkt zu regeln 

"Weizen, Gerfte oder einem der im $ 32, Alinea hätte. Diefen Verſammlungen würden folgende Aufgaben 

„4 und 5 aufgezäblten Stoffe produzirt ift, nur in zuzuertheilen fein: 

„gereinigtem Zuftande in den freien Verkehr ge— “1° Une premiere r&union serait ndcessaire pour fixer 

„bracht werden. Der Grad und die At der Jeini- | Jes conditions sanitaires generales des ports et des navires- 

„gung, ſowie Die Durhführungs - Modalitäten find | (salubrit& des ports, presence à bord d'un medecin nomme 

„tm Verordnungswege zu bejtimmten“ par le Gonvernement, etuve à desinfection par la vapeur 

beantragt. Der neue Paragraph wurde abgelehnt, da- | sur le navire, mesures d’assainissement et de desinfeetion 
gegen nachftehende Reſolution auf Antrag Des Abgeord- | au point de depart et pendant la traversee, mesures d in⸗ 
neten Richter angenommen: formation sanitaire). 

„Die E £. Negierung wird aufuefordert, die nöthigen “Sur ces differents points, laccord serait facile & 

„Maßnahmen zu treffen, auf daß der für den menjch- etablir; une convention pourrait être signee par toutes 

„lichen Genuß beſtimmté Spiritus nur int gereinigten | les puissances; ce sont meme les seules mesures qui 

„Zuftande in den Verkehr gelange und daß dem | pourraient ätre acceptees par les representants de toutes 

„Zrinfhranntwein bein Ausſchanke feine geſundheits- les puissances du globe. 
’ . 

„ſchädlichen Stoffe beigentengt werden.“ “29 Une seconde r&union reglerait la question de la 

(Stenograph. Protof. der 247. Sitzung von 2. Zuni | MET Rouge; il serait necessaire de greffer sur elle la 
i 1888 ©. 9194). - % reorganisation du Conseil d’Alexandrie. 

Das oben genannte Geſeß jelbft enthält folgende Vor- “Pour les navires venant ‚de l'Inde, se presentant 

ſchrift über die Befreiung von der Konjumabgabe: dans de bonnes conditions sanitaires, nous ne demandons 

8 6. Unter den zum Cube des Staatsihates er— quune Inspection medicale serieuse et nous reservons 

forderlichen Bedingungen und VBorfichten ift von der Kon— lisolement et la desinfeetion seulement aux navires in- 

fumabgabe derjenige Branntwein frei, welcher als folder | fectes. Or, d’apres le dire des delegues anglais, deux ou 
oder in Liqueur und Num, zu dem er verwendet wurde, trois navires anglais seulement, par an, se presentent 

oder im Wein, dem er zur Erhöhung des Alloholgehaltes dans ces conlitions; nous ne pouvons crolre que POUFE 
beigemifcht wurde, über die Zolllinie ausgeführt, oder wel- Varret, pendant queiques jours, de ces deux ou trois 

cher zu gewerblichen Zwecken einſchließlich der Eifigbereitung | PAYIreS, la Grande-Bretagne veuille resister au veu un- 
zunı Koden, Heizen, Ruben, zur Beleuchtung. zu Deil- und | auims, de l’Europe qui desire se protäger du cholera, 
wiffenschaftlichen Zwecken verwendet wird; für den zu ge- “3° Une ‚troisiöme convention deyrait &tre signée entre 

werblihen Zweden abgabefrei angewiefenen Alkohol ift | Jes divers Etats qui ont des possessions sur la Medi- 
jedoch nad" Maßgabe der im Verordnungswege zu er: terrande. II serait utile, et au point de vue sanitaire et 

laffenden Beſtimmungen eine Kontrolgebühr von 1'/, Kr. | au point de vue commercial, qu’une entente s’etablit entre 
per Liter Alkohol von demjenigen zu entrichten, auf welchen | Ces Eıats de facon que des mesures rationnelles, moderees. 

die abgabefreie Anweilung des Alkohole lautet. et uniformes succddassent au régime irregulier qui regne 

Dasjelbe gilt für denjenigen Branntwein, welder von | eu ce moment. lei nous trouvons l’Angleterre à Malte et 
einer der Produftionsabgabe unterliegenden Brennerei auf | à Gibraltar et nous la retrouvons ultra-quarantenaire et 
Grund der Anzeigen eines Kontrolmeßapparates zu ner | meme quelqnefois repoussaut toute provenance. Nous 

fteuern wäre, aber zum Behufe der Ausfuhr abgabefrei | devons faire appel a sa moderation et lui demander de 

eingelagert wird. diminuer la rigueur des mesures &dietees par les gouver- 

— — neurs de Malte et de Gibraltar. 

Aus dem Gefhäftsbericht des Comite consul- “Nous devrons faire appel &galement à la moderation 

tatif d’hygiene publique de France für dag | de l’Espagne, de la Grece et de la Turquie, qui souvent 

Jahr 1886 (Recueil des travaux du Comite consultatif | preserivent des mesures excessives. 
d’hygiene publique de France et des actes officiels de “Wentente sera sans doute diffieile à obtenir, mais” 
l’Administration sanitaire. Tome 16. Paris 1887). comme le,but A réaliser serait extremement desirab:e pour 

. Duarantänefragen. Das Comite eonsultatif hatte | 10% les Etats riveräins, nous esperons qu’avec des com- 
ſich in feiner Sikung vom 25. Januar 1886 mit der | ions de part et d’autre, on pourra arriver & signer 

Rrüfung einer Denkichrift der italienijchen Negierung über | "MC comvention. — 
die Arbeiten und Entſcheidungen der im Jahre 1885 zu | » 4° Une quatrieme convention devrait reunir les Etats” 
Nom abgehaltenen internationalen Sanitäts-Kon- d’Europe qui ont des possessions sur l'Océan. lei, comme 
ferenz*) zu veſchöftigen. Die Dentfchrift war der franzöfi- les mesures appliqudes sont, d’une, maniere generale, 
jhen Negierung mit dem Grfuden um eine Aeuferung beaucoup plus moderees pour tous les Etats, sauf l’Espagne 

über die in derfelben enthaltenen Schlußſahe übergeben | °* 1° Portugal, la signature de cette convention ne nous 
worden. Der Berichterftatter Dr. Prouft erörtert vor: parait pas Impossible. * 
nehmlich die wichtige Frage der fanitären Maßregein, welche uns Enfin, une derniere convention devrait regler les 

bezüglic) des vothen Meeres und des Suezkanals zu ergreifen | "APPorts rCeiproques des peuples de l’Europe ei de ceux 
feien. Der engliſche Vorfchlag „Les navires anglais mar- | 4° | Amerigue. 8 
chands, troupiers, postaux et autres, qui ne commnuniquent ; Quant &: la yolß. de terre, dans le but d’eviter A 
ni avec l’Egypte, ni avec aucun port de l’Europe, deyront l’avenir les rigueurs inutiles des quarantaines terrestres, 

pouvoir traverser toujours le canal de Suez, sans inspeetion, et de chercher a formuler des mesures uniformes, il y_ 
comme un bras de mer“ **) war auf der Konferenz in ont aurait lieu d’etablir une entente avec les pays voisins: 

mit 18 gegen die beiden Stimmen Großbritanniens und > ee I V Italie et P’Espagne.* 
Indiens abgelehnt worden. Gleichwohl trat die italienifche as Comits, consultatif rat Ei 

an Zn i ı Das Comite eonsultatif hatte fid) über die Zweckmäßig— 
*) Die Beſchluſſe der internationalen Ganitäts-Son= | Feit einiger Aenderungen des a 11 

fereng len 1885 II ©. 154 ff. Egyptien zu äußern, deren Berathung auf der Tageö- 
) Ebendort ©. 178 11. ordnung des Conseil international zu Merandrien ftand. 

des Mortlauts: 

„Gin Sahr nad) Beginn der Wirkſamkeit dieſes 
„Sefeßes darf Branntwein, dev nicht aus Roggen, 

— 



nächft handelte es ſich darum, die Zahl der Neifetage 
feftzufeßen, nad) deren Ablauf Schiffe von unreiner Her- 
funit, welche ohne verdächtige Fälle auf der Fahrt ge- 

eben find, nad) ärztlicher Unterfuhung zum freien Ver— 
: zugelafjen werden können. Nach den bisherigen Be— 
mungen des Cholera » Neglements durfte Died bei ge- 

vöhnlichen Handelsſchiffen, welche Feine verdächtigen Fälle 
habt haben, erjt nad) 14 tägiger, bei Kriegs: und Poſt— 

hiffen nach Il tägiger Fahrt gejhehen. Außerdem war 
24 ftündige Duarantüne für die eriteren Schiffe bei 

13 tägiger, für die le&teren bei 1Otägiger Fahrt, vor: 

eichrieben, gleichviel wie lange fie über diefe Zeit hinaus 
terwegs gewejen find. Da diefe Beitimmungen zu großen 

Härten geführt hätten, fo jchlug die Commission des regle- 
ments folgende Faſſung vor: 

_ #Artiele premier. — Des navires qui n’ont pas eu 
a bord d’accident certain ou suspect de cholera; 
_ «1° Les navires de guerre et les navires reconnus 
omme faisant un service postal regulier, arrivant d’un 
jeu contamine, qui n’ont pas eu & bord pendant la tra- 
versee, d’aceident certain ou suspect de chol6ra, sont admis 

la libre pratique, apr&s inspection medicale, lorsque la 
raversee a dure plus de sept jours. 
20 Si la traversee a dure moins de sept jours le 
navire sera tenu en observation jusqu’a ce qu'il ait com- 
plete le nombre de jours ei-dessus specifie. II subira une 
inspection me&dicale des son arrivee et une seconde in- 
speetion medicale avant son admission & la libre pratique. 

“Ce traitement n’est applicable qu’aux deux categories 
de navires designees dans le paragraphe ler de cet article 
et subordonne a la condition qu’ils aient en permanence 
un medecin diplöme d’une Faculte d’Europe, specialement 
charge du service sanitaire du bord, et que leur installation, 
fant pour les passagers que pour l’equipage, presente des 
garanties de bonne hygiene. 
_ «30 Pour les autres navires, si la traversde a dure plus 
de sept jours, ils seront soumis à linspection medicale et 
en outre à la desinfection. 

“Si la traversee a dure moins de sept jours, ils subi- 
ront les mesures ci-dessus prescrites et seront tenus en 
observation jusqu’ä ce qu'ils aient complété la periode de 
sept jours. 

“L’inspection medicale aura lieu & l’arrivee du navire 
et sera repeiee avant son admission & la libre pratique.“ 

Die zweite Aenderung betraf das Verhalten, welches 
gegenüber Schiffen mit Cholera oder choleraverdächtigen 
ällen zu beobachten ift. Auch in dieſer Beziehung hätten 

die bisherigen Vorſchriften, welche auf die Fahrzeit der 
betreffenden Schiffe feine Rückſicht nehmen, zu Härten ge- 
führt. Die neuen Vorſchläge lauteten: 

“Art. 2. — Des navires qui ont eu des accidents 
certains ou suspects de cholera soit au port de depart, 
soit en cours de traversee, soit depuis leur. arrivee: 

“1° Les navires qui se presentent dans l’une des con- 
ditions ei-dessus prevues sont passibles d’une observation 
de sept jours. 

“20 Toutefois si le ou les cas certains ou suspects sont 
survenus plus de. dix jours avant l’arrivee du navire, la 
libre pratique sera accordee apres inspection medicale et 
desinfection. 

“30 Si au contraire le dernier cas s’est produit moins 
de dix jours avant l’arrivee, on appliquera l’echelle suivante: 

“Si l’aceident a eu lieu: 
“] jour avant l’arrivee, 7 jours d’observation; 
“2 jours avant l’arrivee, 6 jours d’observation; 
“3 jours avant l’arrivee, 5 jours d’observation; 
“4 jours avant l’arrivee, 4 jours d’observation; 
“5 jours avant l’arrivee, 3 jours d’observation; 
“6 jours avant l’arriyee, 2 jours d’observation; 

à partir de 6 jours jusqu’a 10 jours, 24 heures d’obser- 
ation. 
‚La libre pratique ne sera accordee qu’apres inspeetion 

medicale et desinfection du navire et des eflets des pas 
agers et de l’equipage. 

“40 Dans tous les cas, les objets de literie et les vöte- 
‚ments des decedes seront detruits par le feu.“ 

Um das allgemeine Eee - Sanitätd- und Duarantäne- 
Neglemient mit den neuen Beſtimmungen Des Cholera: 
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Neglements in Einklang zu bringen, follte Art. 35*) des 
allgemeinen Neglements lauten: 

“Les navires porteurs de patente brute et les navires 
qui auront eu à bord, soit durant leur sejour dans le port 
de provenance, soit en cours de traversee, soit depuis leur 
arrivee, des aceidents certains ou suspects d’une des trois 
maladies pestilentielles, seront soumis au traitement prevu 
par les reglements speciaux,“ 

Die dritte Aenderung bezog fih auf die Durchfahrt 
dur) den Kanal im DuarantänesZuftande und hatte zum 
Zweck, die Vorſichtsmaßregeln, welche hinſichtlich der Lotſen 
und der Geſundheitswächter (gardes de sante) an Bord 
der den Kanal in Quarantäne durdfahrenden Schiffe zu 
tueffen find, auf eine einfadye ärztliche Unterfuhung nit 
Desinfektion zu bejchränten. Die Quarantäne von oft 
nur 24 Stunden, welhe die Lotfen und Geſundheits— 
wüchter bisher zu bejtehen hatten, war ald unzureichend 
angegriffen worden. AUndererfeits erjcheint eine Verlän— 
gerung dieſer Friſt undurchführbar, auch find Cholera: 
erkrankungen bei den genannten Perſonen niemals be— 
obachtet worden. Daher jhlug die Kommiſſion mit Stim— 
meneinheit vor zu fagen: „Les pilotes et les gardiens qui 
auront accompagne le.navire seront soumis dans le port 
de sortie a une visite medicale et A la desinfection de 
leur personne et de leurs effets.“ 

Der Berichteritatter Dr. Prouſt fhlug unter Zuſtim— 
mung der Verſammlung folgende Anftruftion für den frans 
zöfifhen Delegirten in Alerandrien vor: 

“]0 La premiöre modification, “ayant pour objet de 
determiner le nombre de jours de voyage apres lequel 
les navires de provenance brute dont la traversce a ete 
exempte de tout aceident suspect, peuvent etre admis A 
la Jibre pratique apres visite medicale*, peut &tre acceptee 
sous les reserves suivantes: 

“Le nouveau röglement ne sera exécutoire que: 

“Lorsque les mesures d’assainissement et de desiufection 

auront été prises au point de depart et pendant la tra- 

versde sous le contröle d’un médecin nomme par le Gou— 
vernement du pays auquel appartient le navire; 

“Lorsque le navire sera pourvu d’une etuve à desin- 

fection par la vapeur; 
“Enfin lorsqu’une surveillance medicale serieuse sera 

installee à Suez. 
«29 La seeonde modification, consistant “a changer le 

röglement actuel dans la partie qui a trait a la conduite 

à tenir A l’egard d’un navire ayant &prouve des accidents 

certains ou suspects de cholcra, soit pendant son seJour 

au port de provenance, soit dans le cours de la traversee“, 

peut ätre acceptde dans les termes suivants: 

“Tout navire ayant eu un ou plusieurs cas suspeets 

de choldra, ou un ou plusieurs cas de cholera, dont le 

dernier remontera à plus de douze jours, pourra £tre 

consider comme navire suspect et le reglement des navires 

suspeets pourra lui &tre applicable d’apres le jugement et 

la deeision de l’autorite sanitaire de Suez. 
“Dans tous les cas, une observation de vingt-quatre 

heures sera prescrite. Une desinfeetion locale ou gene- 

ralisde suivant les cas pourra 6tre prescrite par l’autorite 

sanitaire de Suez. 
“Ce nouveau reglement ne sera executoire que: 

“Lorsque des mesures d’assainisseme.t et de desinfection 

auront &te prises au point de depart et pendant la tra- 
versde, sous le contröle d’un medeein nommé par le Gou- 

vernement du pays auquel appartient le navire; 

“Lorsque le navire sera pourvu d’une etuve à desin- 

fection par la vapeur; 
“Enfin lorsqu’une surveillanee medicale serieuse sera 

installee a Suez. 
“30 Quant & la troisiöme modification concernant le 

transit en quarantaine du canal et tendant à faire reduire 

a une simple visite medicale avec desinfection les mesures 
de preeaution à prendre à l’&gard des pilotes et des gardes 

*) Anmerk. Die urfprüngliche Faſſung des Art. 35 iſt: 

“La quarantaine de rigueur est applicable a tout navire 
avec patente brute qui a eu & bord, soit au port de pro- 
venance, soit au cours de traversde, soit depuis son arrivee, 
des aceidents certains ou seulement suspects d’une des 
trois maladies pestilentielles.“ 
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de sante places a bord des bäments qui traversent le canal 
en quarantaine, il n'y a pas lieu de l’accepter, puisque 
nous repoussons le passage du canal en quarantaine.“ 
(Sikung vom 1. Februar.) 

Nachdem der deutſche Delegirte Dr. Kulp dem inter: 
nationalen Sejundheitsrathe zu Alerandrien vorgejchlagen 
hatte, dem oben erwähnten Art. 35 den Zujaß zu geben: 

“Toutefois les navires ayant eu à bord aux ports 
de provenance des cas certains ou suspeets d’une des 
trois maladies pestilentielles seront traites comme ba- 
teaux non infectes si, apres la mort ou le transport & 
terre des malades, une desinfection reguliere a été 
faite par les autorites sanitaires locales et une annota- 
tion en a été mise dans la patente, et si Ja traversde 
a dure plus de vingt jours et a ete indemne*, 

wurde dag Comite consultatif beauftragt, ſich auch bier- 
über zu äußern. Der Berichteritatter Dr. Prouſt befümpfte 
den Antrag, weil die Rorderungen desſelben Feine genügende 
Garantie für den Schuß der öffentlichen Gejundheit böten, 
weil ferner die verlangte Dauer von 20 Tagen über: 
mäßig erichiene und nußlos würde, falls nicht die von 
denn Gomite gewünfchten Maßregeln einer rationellen 
Meinigung gewährt würden. Er empfahl daher die Ans 
nahme der folgenden Schlußſätze, mit denen fi) das Co— 
mite einverstanden erklärte: 

“1° Quil y a lieu de prier de nouveau M. le Ministre 
des aflaires etrangeres d’etablir une entente entre les di- 
verses puissances interessees sur la reorganisation du Con- 
seil d’Alexandrie et l’installation d’une surveillance wédi— 
cale serieuse à Suez. 

“2° Relativemeut aux modifications proposdes par la 
commission du Conseil d’Alexandrie, le Comite s’en refere 
aux conclusions qu'il a votees daus la seance du 1 fe- 
vrier dernier. 

“3° II n’y a pas lieu d’accepter la contre-proposition 
de M. Kulp. Relativement a la demande de formuler uue 
nouvelle contre-proposition, le Comité ne peut presenter 
comme contre-proposition que les conclusions du rapport 
quil a adoptees le 1° fevrier dernier.* (Sitzung vom 
5. April.) 

Der internationale Gefundheitsrath zu Merandrien 
hatte in feiner Sikung vom 3. November 1885 die Re— 
vifion des Desinfeftions-Neglements für noth- 
wendig erachtet und zu dieſem Zweck eine Konmifjion 
eingejeßt. Die Vorſchlaäge der Ießteren bildeten den Gegen: 
fand einer gutachtlihen Aeußerung des Cowité consul- 
tatif. Ale Desinfeftionsmittel empfahl die Kommilfion 
Waſſerdampf von 100%, welcher in einem Dampfofen unter 
Drud eine Stunde Yang einzumirken habe, halbftündiges 
Koden, Lüftung, Karbolfäure, Chlorfalf, Sublimat. Nach 
der Anſicht des Berichterſtatters des Comits consultatif 
Dr. Prouſt ginge die Forderung einer einftündigen Ein- 
wirfung des Wafjerdampfes zu weit, da die Desinfektion 
in den Defen Syſtem Geneſte und Herfcher ſchon in 15 Mi— 
nuten vollendet ſei. Halbftündiges Kochen würde die 
Gegenſtände angreifen, weshalb das Kochen nicht länger 
als 5 Minuten dauern dürfe. Die Lüftung erklärte 
Dr. Brouft als ein wegen der dazu erforderlichen Zeit don 
drei Wochen fchwer ausführbares Mittel. Bon einer all- 
gemeinen Verwendung des Sublimats mahnte er wegen 
der gefährlichen Eigenfchaften desſelben ab. Durd) Fär⸗ 
bung würde man allerdings die Gefahr der durd Srr- 
thum veranlaßten Unfälle des Sublimats verringern 
fünnen. Außer den genannten chemiſchen Desinfeftiong- 
mitteln empfahl derjelbe noch Kupfervitrio! (in Schwacher 
und ftarfer Löfung) und behufs Anwendung in Räumen 
Ihweflige Säure. Zur Desinfektion von Perſonen hatte 
die Konmiffion ſchwarze Geife in warmen Bade empfoh— 
len, deſſen Anwendung indeß, wie Herr Eha umery 
fürchtete, zu Reklamationen und Abweiſungen führen würde. 
Gebrauchsgegenſtände und Wäfche follten zur Desinfektion 
in den Dfen gelegt werden; außerdem müßten die Paſſa— 
giere beim Verlaſſen des Lazareths die Kleidung wechſeln. 
Die zu desinfizirenden Waaren theilte die Kommiſſion in 
ſolche, welche einer eigentlichen Desinfektion, und in ſolche, 
welche der Lüftung zu unterziehen feien. Diefe Inter: 
ſcheidung hielt Dr. Broujt für eine lediglich theoretijche, 
da die Kommiffion die Waaren außer in den Fällen von 
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Hadarie durd Kielwaſſer, für welche fie Desinfektion durch 
Dampf vorſchreibt, allgemein von der Desinfektion befreie. 
Die Einfuhr von Lumpen muß nad der Kommiffion ver- 
boten fein. Die Schiffe anlangend, jo forderte die Kom 
miffion eine Desinfektion Derjelben, aud) wenn fie nur 
verdächtig feien, während Dr. Broujt dieſe Maßnahme 
auf die verjeuchten Schiffe beichränfen und auf den ver- 
dächtigen nur eine Desinfektion aller derjenigen Gegen- 
ftände verlangen wollte, deren Infektion möglid) gewejen 
it. Für Die Desinfektion des Bilgeraumes wollte ein 
Theil der Kommiffion Wafchen mit einer Sublimatlöſung, 
ein anderer (Ehaumery) Waſſerdampf von mindeſtens 100% 
anwenden. Dr. Brouft hielt zur Entſcheidung der Frage 
für erforderlich, neue Erfahrungen darüber zu ſammeln, 
ob es möglich fei, das Waſſer des Bilgeraumes durch 
Einleitung von Dampf zum Kochen zu bringen, ob «8 
leicht ausführbar fei und ob es, in großen Näumen an— 
gewandt, die Stranfheitsfeime vernichte. Endlich untere 
jtügte Dr. Brouft die Korderung der Kommiſſion, daß die 
Unterfuchung der Schiffe durch einen Arzt und nicht dur) 
einen Duarantäne-Beanıten erfolge. Das Comité ſtimmte 
dem Bericht Dr. Prouft’3 bei. (Sitzung von 8. No— 
ventber). ’ 

Nahrungs- und Genußmittel. Die Konditoren 
verkauften einige Zeit lang unter dein Namen „Geſund— 
heits- Jündhölzer (allumettes de sante)“ Bonbons, 
welche den eigentlichen Zündhölzern zum Verwechſeln ähn— 
lid) waren. Ebenſo glichen die Schachteln, in denen die 
Bonbons abgegeben wurden, bis auf die Aufichrift voll 
ftändig den Zündholzſchachteln. Shrer Zuſammenſetzung 
nad) waren die Bonbons unfhädlih. Der äußeren Ueber 
einſtimmung mit Zündhölzern wegen hielt jevod) das Comité 
den Verkauf der Bonbons für eine große Gefahr der öffent: 
lihen Gejundheit und der allgemeinen Gicherheit. (Sitzung 
vom 22. Februar.) — Ei 

Ein PBarifer Krämer hielt Bonbons und Zucker— 
werf feil, welches nach der Unterſuchung des Laboratoire 
munieipal nit Anilinviolett gefärbt war. Der Fabri- 
fant diefer Waaren bat den Minifter, die Angelegenheit 
vor das Comite consultatif zu bringen und bemerkte, daß 
die zum Färben nothwendige unendlich Fleine Menge den 
Konjumenten aegen jede Gefahr fiher stelle. Die Anz: 
wendung des Anilinvioletts gefchehe, wie er Hinzufügt, 
nicht aus Sparjamfeit, fondern lediglich, um eine Karben: 
nuance zu erzielen, die eine Konkurrenz mit dem Aus— 
lande gejtatte Das Komite ſprach ſich De aus, daß 
aus dent Verbot des Fuchſins nicht ohne Weiteres ein 
Verbot des Anilinvioletts folge, denn wenn man die Ani- 
Iinvioletts ihrer chemifchen Zuſammenſetzung nah auch 
als Abkömmlinge des Fucfing betrachten fünne, jo fei es 
doch ficher, Daß das Dimethylanilin- oder Parifer Violett 
nicht mittelit Fuchſins bereitet werde und nicht arfenhaltig 
fein fönne. Zur Entſcheidung der Frage im vorliegenden 
Falle hatte fich der Berichterftatter Grimaur von dem 
Fabrikanten Zucerwerf und Güffe färben laſſen und da— 
bei feitgeftellt, daß zur Färbung von 65 kg Zuckerwerk 
6 cg oder auf 1 ka ungefähr 1 mg einer alkoholischen 
Löſung (2 g auf 100 ccm) der Farbe erforderlich find. 
Zu Güſſen, welche in der ganzen Dice gefärbt werden 
müſſen, gehört etwas mehr, nämlich auf 1 Kilo Guß— 
mg Violett. Sm Hinbli auf dieſe geringen Mengen, 
jowie auf den Umſtand, daß die Kabrifate nicht regelmäßig 
genofjen werden, hielt das Comité für angezeigt, den Kon- 
ditoren Diefe Farbe nicht zu verbieten. (Sitzung vom 
l. Februar.) ; | 

Entgegen der Anficht des Conseil d’hygiene du dept. 
de P’Oise hielt dad Comite consultatif dafür, daß die Ver- 
waltung fein Recht habe, den Berfauf der mit Fuchſin 
voth bemalten Dftereier zu verbieten. Fuchfin ger 
höre nicht zu den ausnchmend giftigen Stoffen, brauche 
bei feinem ſtarken Färbungsvermögen nur in geringer 
Menge angewandt zu werden, die gefärbte Eierſchale fei 
zum &enuß nicht beſtimmt und Fünne von den Kindern 
höchſtens an den Mund gebracht werden. (Situng vom 
10. Mai.) 

In der Frage der Verfälſchun 
Margarine oder anderen ähnlichen 
Comité folgende Schiußfüße auf: 

von Butter mit 
roduften ftellte das 

— 



. “1° La repression des falsifications dont les beurres 
‚sont actuellement l’objet interesse non seulement l’hygiene 
alimentaire, mais encore la prosperite de l’industrie agri- 
cole (le notre pays. 

“2° Le Comite consultatif d’hygiene publique de France 
adopte, sous la reserve ci-dessus indiqude*), les artieles 1 
et 6**) du projet de loi adopte recemment en-premiere 
leeture par la Ohambre des deputes. 

“3° Le Comite estime que les procedes actuels d’analyse 
des beurres permettent d’arriver à une certitude suffisante 
pour que la poursuite des falsifications ne soit pas illusoire.“ 
(Sißung vom 13. Dezember.) 

Wein. Der Beurtheilung des Comite consultatif 
unterlag die Frage, ob die Fabrifanten von Pifett- 
weinen aus trodenen Trauben zur Erhöhung des 
Alfoholgehaltes an Stelle des Mohr: oder Nübenzucers 
chemiſch reine Glucoje verwenden dürften. Der Be: 

‚richterftatter Dr. ©. Pouchet gab dem Comité von zwei 
‚Briefen Kenntniß, welche er von der Chambre syndicale 
des fabricants de vins de raisins secs de l’Est in der An- 
gelegenheit erhalten hatte. Die einer Neihe von Gewerbe: 
‚treibenden bezüglid) der Verwendung von Glucoſe bei der 
Fabrikation von Pikettweinen aus trodenen Trauben vor- 
gelegten Fragen lauteten: 

“1° Le sucrage des piquettes de raisins secs au moyen 
de la glucose est-il pratique d’une facon publique et 
notoire? 

“2° Depuis combien de temps ce mode de sucrage est- 
il employe? ; 

“30 Quel est le rendement industriel de la glucose en 
aleool? 

“4° Y a-t-il des sortes de raisins secs auxquelles on 
ajoute des glucoses de preference à d’autres?* 

Der Snhalt der beiden erwähnten Briefe war fol- 
gender: 

“La premiere, du 28 juin 1886, dit: 

“1° Le sucrage des piquettes de raisins secs au moyen 
de la glucose n’est nullement pratique d’une facon pu- 
blique et notoire. Les piquettes de raisins secs, ou vins 
de raisins secs de seconde cuvee, obtenues avec des mares 
de raisins secs additionnes de glucose, sont trop souvent 
vendues pour de veritables vins de raisins secs que le 
commerce desire acheter. 

“Les commercants n’ignorent pas que les industriels qui, 
pour augmenter leurs benefices, remplacent le sucre de 
raisins par de la glucose artificielle, n’emploient pas les 
sirops de glucose epures, mais des glucoses bon marche, 
qui contiennent des sels min6eraux et des huiles de grains 
capables de donner aux coupages des vins des goüts 
damertume qui ressortent au bout de peu de temps, 
avant m&me que les ethers et parfums bon marche, em- 
ployes à masquer les mauvais goüts, aient pu s’evaporer. 

“Les negociants serieux qui ont pu apprecier la valeur 
‚des veritables vins de raisins secs, bien fabriques, sont 
trompes quand ils recoivent des vins soitdisant de raisins 
secs et qui ne sont que des piquettes faites avec des glu- 

coses et des mares ou m&me des raisins secs. Le Comite 
d’hygiene n’ignore pas que l’on saccharifie souvent l’amidon 
avec de l’acide sulfurigue ou avec de l’acide oxalique, que 
ces acides sont veneneux et qu’il est tres facile que les 
ouvriers charges de saturer, apres la saccharification, ces 

acides, oublient de faire completement leur operation dont 
ils ne comprennent pas la portee. Des lors, la presence 

*), Anmerk. Die Faſſung des Art. 6 des franzöfiichen 
Kunſtbuttergeſetzes, welches zur Zeit dev Abgabe diejes Gut— 
achtens noch in der Kammer berathen wurde, kann nad) 
Anſicht der zur Vorberathung eingejeßten Kommiſſion den 
Schein erweden, als ob es erlaubt jein folle, unter der 
Bezeihnung „margarine, oleo-margarine ou graisse alimen- 
taire‘ beliebige Fette zu verkaufen, was zu neuen Be— 
trügereien Anlaß bieten würde. Die Kommiſſion ſchlug 
daher vor, am Edhlufje des Artikels zu jagen: „. . . por- 
tant en caracteres apparents l’indication exaete et precise 
du produit vendu.“ 

*) Die beiden Artifel fiehe Beröffentl. 1887 Ceite 13 
und 259, 

de ces acides dans les piquettes, ou de leurs sels, ne 
saurait &tre que nuisible*). 

“Les commergants honnötes estiment les vrais vins de 
raisins secs dont ils ont apprécié les services: ils les ont 
reconnus bienfaisants, en même temps que capables de 
leur procurer les vins bon marche que r&clame leur clien- 
tele peu fortunde. Ils redoutent au contraire avec raison 
apres experience faite, les piquettes glucosdes qui ne coütent 
guere moins cher et sont une veritable falsıfication. Ils 
savent distinguer, surtout dans les vins bon marche, l’al- 
cool de raisins d’avec l’alcool de mais obtenu directement 
par fermentation, sans rectification et avec dissolution 
d’huile de mais. Les acheteurs attachent beaucoup de 
prix & la garantie que leur donnent leurs vendeurs que 
les vins ne sont pas glucoses. 

“2° Le sucrage des piquettes de raisins secs au moyen 
de la glucose se pratigue depuis dix ans environ. 

“3° Le rendement de la glucose, quand elle est pure, 
est d’environ 38 litres d’alcool. 

“4° II n’y a pas de sortes de raisins secs auxquelles 
on ajoute la glucose de preference aux autres; les fabri- 
cants peu consciencieux emploient la glucose avec n’im- 
porte quel raisin. 

La seconde lettre, datee du 3 juillet 1886, confirme 
les renseignements precedents et insiste encore sur leur 
signifieation: 

“J’ai ’honneur de completer les renseignements que 
vous m’avez demandes par votre lettre du 26 juin sur 
l’emploi des glucoses dans les vins de raisins secs et que 
je vous ai deja donnds en partie dans ma lettre du 28 juin 
eerite par moi comme directeur de la Societe anonyme des 
vins et vinaigres de Franche-Comte. 

“La Chambre syndicale des fabricants de vins de raisins 
secs de l’Est, dans une de ses precedentes sdances, a re- 
fuse de s’occuper des vins de raisins secs falsifi6s par de 
la glucose, comme n’etant pas de veritables vins de raisins 
secs. Notre president, qui se garderait bien aussi de livrer 
des produits plus que douteux & ses clients, a justement 
bläme, avec l’approbation de ses collögues, l’emploi de la 
glucose dans nos vins. Dans l’assemblee generale de cette 
annee des membres du syndicat, aucun fabricant n’aurait 
ose avouer qu’il employait de la glucose dans ses vins, 
tout le monde sachant combien les negociants en vins, 
nos clients. tiennent à ne pas recevoir de vins glucoses. 
La plupart de nos clients nous demandent de leur garantir 
que nos vins ne sont pas glucoses. 

“Vous pouvez envoyer ma lettre du 28 juin eticelle-ei 
au Comite consultatif d’hygiene, si vous le jugez bon.“ 

Auf Grund dieſer Mittheilungen gewann das Comité 
die Meberzeugung, daß die indirekte Alkoholifation (mittelit 
Zuder) von Pikettweinen aus trocdenen Trauben nur bei 
Anwendung von raffinirtem Zucker, wie er bei der Ver— 
zuderung des Moſtes gebraucht werde, erlaubt fein dürfe. 
(Situng vom 22. November.) 

Ein Großhändler hatte um die Erlaubniß nachgeſucht, 
Gider zu Wein gießen und das Gemiſch ald Wein 
bezeichnen zu dürfen. Das Comite hielt ein ſolches Vor— 
gehen für unftatthaft; es hieße das, dem Handel eine un- 
redliche Konkurrenz Schaffen, die Konjumenten über die 
Natur der Waare täufhen und eine Verfälſchung begehen, 
indem man einen Getränke Eigenjchaften verleihe, welche 
es nicht befite. (Sitzung von 24. Wtai). 

Die Handelöfammer von Bordeaur hatte fi) unter 
Berufung auf eine Entjeheidung des Kafjationshofes vom 
9. November 1885**) beim Minifter für Handel und Ge- 

*) Rappelons à ce sujet que Ritter a signal& quelques 
cas d’intoxication arsenicale determines par l’usage de vins 
aleoolises par sucrage à l’aide de glucose impure, pour la 
preparation de laquelle avait ete employe de l’acide sul- 
furique fabrique avec des pyrites arsenicales. 

**) Anmerk. Diejelbe hatte folgenden Wortlaut: 
“La Cour, 
“Oui en son rapport M. le conseiller Falconnet; 

Me Sabatier, en ses observations; M. l’avocat general 
Loubers, en ses conclusions; 

“Sur le moyen unique du pourvoi, tire de la pretendue 
violation des artieles 1, $ 1 de la loi du 27 mars 1851, 
423 du Code penal, en ce que le delit de falsification de 
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werbe mittelſt Schreibens von 17. März 1886 dafür ver— 
wendet, daß die aus trodenen Trauben bereiteten 
Weine nicht mehr unter der Bezeichnung „Wein“, jon- 
dern nur unter der Bezeichnung „piquettes de raisins secs“ 
gehen dürfen. Außerdem fprad) fie den Wunſch aus, daß 
die eingeführten Weine, welche als verfälicht 
und mit gefundheitsfhädlihen Gtoffen ver- 
mifcht erfannt wären, befhlagnahmt und vernichtet wür- 
den, um zu verhindern, daß fie als Bordeaurweine nad 
fremden Märkten gefchictt werden. Das Comité ant- 
wortete dem Miniſter: 

“10 Les boissons fermentees obtenues au moyen des 
raisins secs ne pourront dans aucun cas &tre designees 
sous le nom de vens. 

“90 ]] est A desirer que les vins falsifies et melanges 
de substances nuisibles à la sante soient confisques et 
detruits, au lieu d’etre rendus & l’importateur qui, apres 
les avoir fait passer en France, les reexporte & l’etranger 
comme vins de France.* (Sitzung vom 7. Juni.) 

Gegenüber dem Geſuche eines Gejchäftstreibenden um 
Freigabe der Verwendung von fünftlihen Farbitoffen 
bei ver Weinbereitung ſprach fi das Gomite für 
unbedingte Aufvechterhaltung des Verbots von derartigen 
fremden Zuſätzen jeglicher Art aus. Die von dem Ge— 
fuchiteller vornehmlich betonte Unſchädlichkeit der zur Fär- 
bung des Weins verwendeten Karben anlangend, fei man 
nicht berechtigt, auf eine vollſtändige Unſchädlichkeit der 
unferer Nahrung und unferem Körper fremden Farbitoffe 
zu ſchließen. (Sitzung vom 24. Wat.) 

Bezüglich der Frage, welche Folgen die Behandlung 
der von der Reblaus befallenen Reben mit Kupfer: 
fulfat für die öffentliche Geſundheit habe, hielt ji) das 
Comité nad) den bisher vorliegenden Erfahrungen nicht 
zu der Annahme berechtigt, daß folche Gefahren beftehen. 
Nach den von Gayon ausgeführten Analyfen, enthalte 
Wein von Neben, welche mit Kupferfulfat behandelt find, 
im Liter noch nicht ein Zehntel mg Kupfer. Das Comité 
machte indeß in feinem Gutachten den Vorbehalt, daß 
eine Neihe unbekannter Einzelheiten erſt in der Zukunft 
aufgehellt werden müfje. Zunächſt jtehe dahin, ob jpätere 
Analyjen dafjelbe Ergebniß haben würden, wie diejenigen 
Gayon's. Ferner frage fih, ob die Einführung ſelbſt 
Kleiner Mengen Kupfer in die Gährbotticye nicht die Gäh— 
rung und den Wein verändere. Endlich fei es nicht un- 
möglich, daß die mehrere Tahre fortgejegte Anwendung 
des Verfahrens auf demfelben Felde die Zuſammenſetzung 
ded Rebenerzeugniſſes in gewiſſem Grade verändere. 
(Situng vom 7. Zuni.) 

Das Komite iſt der Anficht, daß die Benußung von 
Blei» oder Arjen-FZarben zur Färbung von Ob— 
laten und zur äußeren Färbung von Bleiftiften 
und Federhaltern verboten werden fünne, ohne 
den Fabrifanten GSchwierigfeiten zu bereiten; hingegen 
müßten ſolche Farben zur Verwendung in der Aquarell: 
malerei zugelafjen werden. Die Farben für Kinder an- 

vin suppose un melange frauduleux, tendant à deteriorer 
la substance annoncee au prejudice de l’acheteur; mais 
que le coupage de vins autorise par les usages du com- 
merce ne peut constituer ce delit; 

“Attendu que l'’arröt attaque constate, apres avoir vise 
toutes les pieces, que le melange de la piquette de 
raisins secs avec le vin le denature et constitue une falsi- 
fication; 

“Attendu que cette falsification avait pour r&sultat de 
tromper l’acheteur sur la nature de la chose vendue, 
puisque ce vin lui était annonce, par des etiquettes et 
des prospectus, comme etant vin de nature; 
Attendu qu’aucune loi n’oblige les tribunaux d’ap- 

precier la qualite des substances qui ont &t& employdes 
. pour falsifier les liquides exposés ou mis en vente; qu'ils 
ne sont tenus que de constater, d’apr&s leur conviction 
comme jure, Pexistence de la fraude, et que leur declara- 
tion à cet égard est souveraine et irrefragable; 

“Par ces motifs, 
“Rejette le pourvoi du sieur Boari contre l’arr6t de 

la Cour d’appel de Paris, du 2 mai 1885, qui l’a con- 
une „2 deux mois d’emprisonnement pour falsification 

Yangend, könne man nicht mehr thun, als den Fabrifanten 
derjelben zu empfehlen, nicht giftige Farben zu verwenden 
und die Beichaffenheit der Farben durd eine Gtiquette 
auf der Farbenjchachtel zu bezeichnen, andererfeits aber 
fei den Samilienvätern die größte Vorfiht anzurathen. 
(Sibung von 10. Wat.) N 

Hinfichtlic” der Frage der Verwendung von Blei, 
Zinf und Zinn in der Fabrikation von Gebrauchs— 
gegenſtänden, Kinderjpielzeug u. ſ. w. gelang 
das Comité consultatif zu folgenden Theſen: E 

“Etant donné que les differences entre les divers titres 
d’alliages autorises pour la fabrieation des ustensiles de 
menage peuvent dans la pratique créer des difficultes et 
parfois möme des dangers; Ri 

“Que certains ustensiles tels que les biberons, en HR. 
de leur destination spéciale aux jeunes enfants et de l’im- 
possibilite ou l’on est, par suite de leur construction, de 
les tenir absolument propres, sont toujours d’un usage 
dangereux & quelque titre qu’ils aient ete fahriques; F 

“Que, outre le plomb, il est dangereux de faire entrer 
dans la composition des ustensiles de menage certains 
autres metaux tels que le zine auquel se trouve toujours 
unie une certaine proportion d’arsenic, . 

“La commission vous propose de soumettre & M. le 
Ministre les conelusions suivantes: x 

“j° Il y alieu d’admettre un titre unique d’alliage pour 
les vases et ustensiles d’etain destines & contenir, deposer, 
preparer ou mesurer les substances alimentaires ou les 
liquides, ainsi que pour les lames de m&me metal qui 
recouvrent les comptoirs de marchands de vins et de li- 
queurs, pour les cuillers et les fourchettes, pour les objets 
de bazar tels que sifllets, trompettes et autres jouets qui, 
par destination speeiale, sont ordinairement portes à la 
bouche; 

“2° Ce titre unique d’alliage est fixe & 10 p. 0.0 de 
plomb ou des autres métaux qui se trouvent ordinairement 
allies a l’etain du commerce; . 

“3° Ges prescriptions ne s’appliquent niaux soudures 
ni a l’etamage qui devront, comme par le passe, £tre faits 
a l’etain fin (Ordonnance du 21 mars 1879); ; 

“4° L’introduction du zine est prohibee dans la com- 
position des ustensiles destinds à contenir, deposer, pre- 
parer ou mesurer des substances alimentaires ou des li- 
quides, ainsi que dans la fabrication soit des James d’etain 
qui recouvrent les comptoirs de marchands de vins et de 
liqueurs, soit des cuillers, fourchettes, objets de bazar, 
tels que sifflets, trompettes et autres jouets qui, par des- 
tinatfion speciale, sont ordinairement portes a la bouche; 

“5° La fabrication des biberons d’etain, quel qu’en soit 
le titre, est egalement prohibee.* (Sitzung vom 27. Des 
zember.) 

Uermiſchtes. 

Geheimmittel. 
Preußen Berlin. Bekanntmachungen. 

‚ Mit Bezug auf eine Entſcheidung des Kammergerichts 
wird befannt gemacht, daß die in neuerer Zeit öffentlid) 
angekündigten Heilmittel: U. Brandt's verbejjerte Schwei- 
zerpillen und Upothefer Dr. Bod’s Pektoral zu den 
Seheimmitteln im Sinne der vdiesfeitigen Polizei-VBerord- 
nung vom 30. Zuni 1887*), betr. die Anfündigung von 
Geheimmitteln, zu rechnen find. 

Berlin, den 22. Dftober 1888. 

Der Bolizei-Präfident. 
gez. Sreiherr von Richthofen. 

it Nückicht auf eine Entſcheidung des Königlichen 
Kammergerichtes wird in Zukunft das Mittel „Ham: 
burger Thee“ zu den Geheimmitteln int Ginne der 
diesjeitigen Polizei-Verordnung vom 30. Suni 1887*), betr. 
die Anfündigung von Geheimmitteln ꝛc. gerechnet werde 

Berlin, den 24. Dftober 1888, 
Der Polizei-Präfident. 

9%. Freiherr von Richthofen. 

*), Anm. Bergl. VBeröffentl. 1887 ©. 497. 
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XI. Jahrgang. 

Sn Geſundheitsſtand. Volkskrankheiten in der Berichts- | Material-und Farbiwaaren-HandMu achſen-Meiningen.) ©. 6 9, — — By der Sch - franfheiten in Breslau 1886. S. 669. — Sterbefälle in deutichen Smpfung. ©. 677. — (Schaumburg-Lippey ern Städten von 40000 und mehr Einwohnern. ©. 670. — Desgleihen |, Ciienbahnen. ©. 678. — CBeru.) Allgemeines Sanitäts-s > in größeren Städten des Anslandes. ©. 671. — Erkrankungen in | ©. 678. — Wehtiprechung. (Heichegericht) eine Te Berliner Krankenhäuſern. ©. 671, — Desgl. in deutichen Stadt- und | fälihtem Bier. ©. 681. — Kongreite, VBerhandfungen von gejeb- Laudbezirken. — ©. 671. — Snfektionsfrankheiten in Spanien 1888, gebenden Körperſchaften, Vereinen ze. (Deutiches Reich.) Durch- 1. Halbjahr. ©. 672. — Witterung. ©. 671. — Zeitweilige Mat: fuhr von lebenden Thieren. ©. 681. — (Deiterreich.) Drganifirung Degeln 2. ©. 672. — Thierſeuchen in Rumänien im 2. Xierteljahr des Gemeindejanitätspienites.. ©. 682, — (Defterreichticher Aerzte⸗ 1888. ©. 672. — Veterinärpolizeiliche Maßregeln. ©. 673. — vereinstag.) Internationale Sanitätsfommilfion. € 2, — Ber: 

Ba a a ae En ee e e der ; ahnen. ©. 673. — Keichene | — (Schweiz) Milchverfuchsitation. ©. 682. — E Elifte 32, 
pille. ©. 675. — Preußen. Neg.-B. Potsdam.) Reviſionen der Drogen-, Er ne Demi 

Gefundheitsftand Kopenhagen 8, Petersburg 11, Warſchau 13 Todes- 
und Gang der Volkskrankheiten. fälle; Berlin 106, Breslau 60, Hamburg 66, Nürn— 

berg 35, Reg.Bezirk Schleswig 130, Wien 23, Kopen— 
In der Berichtswoche find nachjtehende Todesfälle | hagen 51, Chrijtiania 40, Petersburg 34 Erkran— 

und Erkrankungen an Boden, Flecktyphus und epide- | kungen. 

49, Budapeit 50, Kopenhagen 21, Petersburg 44 

Petersburg 38 Erkrankungen. 

- 15, Hamburg 14, Hannover 12, München 11, Wien 

mijcher Genickſtarre gemeldet worden: Keuchhuſten: Hamburg 6, London 19 Todes- 

Boden: Lemberg 4, Prag 16, Trieft 1, Paris 3, | Fälle; Hamburg 27, Nürnberg 22, Kopenhagen 19 
London, Petersburg je I, Warſchau 4 Todesfälle; Erkrankungen, 
Berlin, München je 1, Hamburg 2, Reg.-Bez. Wies- Kontagiöje Augenentzündung: Neg.-Bezirk 
baden 1, Wien 3, Budapeft 2, Petersburg 10 Er: Königsberg (21.—27. Dftober) 18 Erkrankungen. 

franfungen. i a her 
Sledtyphus: Edinburg und Petersburg je 1. Poden. Riviera. Während des September 

Todesfall; Neg.-B. Stettin, Wien, Cdinburg und jind vereinzelte, mild verlaufende Fälle diejer Seuche 

Petersburg je 1 Erkrankung. vorgefommen in Genua, Duinto, Gorlenda, 

Epidemiſche Genidjtarre: Nürnberg I Er- Ortonovo, Albenga und Velego. 
krankung. 

3 Sn Breslau wurden während des Kahres 1886 
Im Mebrigen find bejonders hervorzuheben: hnar lanfheiten anal Folsehdett Yltterg 

Unterleibstyphus: Paris 18, London 22, —— — su ersgruppen 

Petersburg 10 Todesfälle, Berlin 24, Hamburg Es waren erkrankt im Alter von 

Erkrankungen. i 0—22—5 5—10]10— 15 a 
Kindbettfieb.er: Wien und London je 6 Todes— ahnen 

fälle. an modifizirten Boden“) | 11 | 24| 33 4 3 
Majern: Berlin 9, Köln 8, Paris 17, London | „ Diphtherie. ..... 75.1255 097710 80.68 

88, Liverpool 15 Todesfälle; Berlin 133, Breslau | „ Maſern ....... 004 a6 131,598. 1754 
24, Hamburg 44, Reg.-Bezirke Düffeldorf 120, Hil- —— 44 — “= ar = 

: — 8 
desheim 149 und Schleswig 345, Wien 63 Er— \ echter Rubt. ... En 3 1 g 

franfungen. „ Wochenbettfieber ..| — | —| — | — | A 
Scharlach: Berlin 6, London 24, Liverpool 8, 

Petersburg 9, Warſchau 21 Todesfälle, Berlin 
103, Breslau 31, Hamburg 28, Nürnberg 23, Wien 

48, Budapeft 18, Kopenhagen 29, Stodholm 18, 

Außerdem wurde 1 Tal von ehten Boden bei 

einem 5—1V jährigen Kinde und 1 Fall von Rück— 

fallfieber bei einem 50—60 jährigen Manne ge- 

meldet. Ein Auswanderer im Alter von 30-40 Jahren 

; ; » : Lin 26. Breslau *) Anm. Unter diefer Bezeichnung find höchſtwahr— 
Beputnerie und Group AU ge ſcheinlich auch zahlreiche Fälle von „Windpocken“ gemeldet. 

Ein Todesfall an Boden tft aus Breslau im Sahre 1886 
9, Budapeft 12, Prag 15, Paris 31, London 43, | nicht befannt geworden. 

(Fortſetzung auf Seite 672.) 
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Sterblichkeit in deutſchen Städten von 40 000 u. mehr Einw. 44. Woche vom 28. Oft. bis 3. Nov. I 3 

——— Verhältniß⸗ Todes-Urjadhen)) 
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EB „Ei geborene |: det | in den 3 2213 8 |83 © durhfall = 2 
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1 2 sales e la s Is lolule sl u I [ie li has | 1a 1 9 
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ie 5 3 6I 8 Iısa | 27ı |-|1-|-\-/|-| 2| 4| 2| ıl 1 | 
Velbert 1 5 | 28 10 lı2s sul —| al s/ 4 2a] tlıcı ıM + Elberfeld... .| 113195 | 77 h i 
er 2.... 610386] 37| 2| 19| 12 [16,2 u ei ; Fe ; s 5| 2| 21 © 5 ; 
Chase 69259| 49 24 | 4 [180 | 28,2 | 3 u a — — — 
na M.| 1686551 sl 11 as| 16 1153 | 199.|—\— | 21 -|- | 11 | 4) Sp 2727005773 £ 
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+ Karlsruhe 67155] 857, Ill 2 | 85 | 205 | 2) —l— | — | — | Asse | 
ae Een 670771 441 = 92361 91902 12,22 11-1 —| 2) 4 22 16| 1 
A leh ran e- 55896 | 45| — | 16 | 3.1149 | 22,5 | 8 2/)-|- | a — 
ROM nee. 169993] 124 | 3 | 84 | 27 1257 | 269 | 8I—=| 3| 2) — | 16 | Os ——— 
ee — 

a b =. 3 Bw ee — + Königsbergi.Pr.| 156441, 110 | 1! 77! 8 |256 31,1 3 6.198 5112| I ae 
Rretelb 2. 98691 | 77 H »s| 7 |148 | 255 =||71=] 51 er 
Leipzig . - 181324 | 83] 4 64 | 16 J184 | 2238 || —| 3 — 1 
IR — 6585| | ıl 5, 1a 27,9 = ee 1 ; 4 1 » - 
rrübed...... 57644| 311 — | 36 7:123,5 021, —|—| 3) 2] -|-| + 
Magdeburg. . .| 1710861 142 | 8| 66 | 29 [20,1 1266 I-/—| 2| 2/—| 8|ı10| 3] 1) 1 | — 8 

TDlainz...... 691191 .,48| 71.20), 6.1150 1229. 11 2] 2: —| 1] 1 
r Dannheim ...| 65305| 43] 1] 201 4 1159 F2L0.1— | 1| 2)—| —ı 26 (207 De m 
TMB....... 54558| 23) 2| 20! 2 1191 Vaiı Je —— — 131 —] 
Toälhaufeni.E.| 7296| a2| ıl | 9200| .»/-| 1l-| 2/—-| 3) ı ‚(Fran J— 
Münden . 278494 | 191 | 3 | 142 | 47 126,5 | 808 1—| 3/11) — | 1| 17 1 21) 17 —— 42 
rMünfter..... 4593| 421 —-| 18 512041243 |1l-|—-|-|-| 3) 2 =) Z/ Ze 
rNürmberg. ...| 192832| 95 | 6| 49 | 28 [20,7 | 275 |-|— | 21-/—| 7| 6|10| 6| 6| a0 43 

rBofen...... 62658| 43| 1] 291 7 [21,6 | 293 I— — 1|—]-2| 6) 2) Ve 
Potsdam ....| 5212| 7 | —| 15 | 3 |150| 248 |— 2I-|-| 51 -|-| - |< — 

TRofiod..... 40591 | 201 —| 16) 3 1205 12035 || —| 2 — 2 1.72 — 
T Stettin... .| 108565| 68| 5| 47 | 19 |as6 | 3 8| 2) 2 Eee 
1 ©Straßburg i.E.| 115870| 70| 2| 68 | 16 Jess | 287 I—| ıl-ı 10 | 12) 9-81, 071 201008 
rEiutigart..... .|. 117861] 66 | 1] a1| 8 Jısı Kaya 1112| 27 Ga 
T Wiesbaden .. .| 58148| 32| ı| ı7| 4 |ıse las al 2) 1] — | Ze ee 
r Würzburg 5704| 21| 1| 23) 8 210 | 354 |-|—-/—| 1) 1) 3) 1) Si ze 
a 41434 | 31 — 6 82 120100289 — 1— — 3 3 — — — — 

Die mit einem bezeichneten Städte berichten über die Sterbe ron einem Arzte zufammenitellen one 
1. Dezember 1885 unter Berückfichtigun 
theiligten Orten für den 1. Sult 1888 
ermittelt. Die Berechnun 
1883 ©. 231, 1884 ©. 21 

1) Megen etwai 
Seite. — ?) Nimmt erit 
1 Kindsmord. 

Auf Grund 

r prüfen. — Tie Einwohnerzahlen find nach 
ıg ber von 1880 bis 1885 durch die Volkszaͤhlu 

9 berechnet worden. 
9 Der durchſchnittlichen Sterbeziffern für die 

älle auf Grund Ärztlicher Todtenſcheine oder laſſen die Nachweilungen wenig! ns 
\ "Mabgabe ver endgültigen Ergebniffe ner Volkszählung von 

ng ermittelten Zu oder Abnahme der Bevölkerung im den 
perjelben werden die Verhältnißzahlen der in der Berichtswoche Gejtorbenei 
Sahre 1882—86 ift auf Grund der in den Sahresüberfichten (Veröffentlichunge 

9, 1885 11. ©. 293, 1866 ©. 759 und 1887 ©. 455) mitgetheilten Angaben über Einwohnerzahlen und Sterbefälle erfolg 

ger an Boden, Flecktyphus, et Cholera (asiatica) unn Peſt vorgefommenen Todesfälle vergl. den Text der vorhe 
jeit 1886 an der Berichterita 

ee 
ttung Theil. — ?) Ohne Ortsfremde 39 = 16,7 yo. — *) Deögl. 16 = 19,0 oo. — °) . arun 4 

2 
= 
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Geitorbene |23% : — — Todes Nriaden) 

2 2 | Todtgeborene z52 a 8 3583|, | Bred- 
=” 8 2 ——2553 = " Sa Fleet — 
in— RS EA nel: u a2 se2/53582 burdfall sel 

Namen der Städte Er = cn BlSeRlesss ee E oz 20 gr E53 zBasss en »2|= 
wohner | & 2 © |nSslESerlsal ER 3 22 #5 82 23088 #823 3882 

4 s | 21 3 |2,9lsss2lS3 8 |55|28 =2| 3255 2.2 85 872]=8]88 
& |@]| 2 |serj8282]27|o || =*| 2302 22 8r2s2er set 

Es |284|8855 |” a I” 288553 & 23525 
. | | — — Sartre 3237 

Amsterdam - - -» » - - «| 890016 | 254 I 12 | 1% 43 |. 3236 TTS Re Bro: 
Brünn bi 27. Oktober . .| 8372| . 4 | 5 : 200 Ah a s Fe 8 3 
Brüflel bis 27. Oktober . .| 8210| 17133 a a Euer: da Mrz 
Bubareit bis 27. Oktober .| 442787 | 307 | 16 | 27 Ba le 97.1 | I 2 
Shriittania . 2. 2...» 135 600 6 1 47 11 180 Ele Due — ———— 19 x 
ee ee | | al 1 1515 
a a. dl et Bl —- | —-| 2]! a al 3 

Graz bis 27. Ditober . . . 105 809 2 = 69 i — Si Er : | 64) 2 

Kopenhagen bis 30. Oktober. 300 000 181 8 | 135 38 23,4 — 2|8 ar ; 69 " 
Krafau bis 27. Oktober . . 74 084 29 1 46 8 BIO EA N Sao on all | 250 
Lemberg bis 27. Oftober. .| 120 868 . 6 64 : Dr ee ge 10/5 3 sol _ 
I ee 2 138 > . A 63. NL Ne 8 ısıl 2 
Bee. 2. Da . La || aaa > 9 134 | 43 59 

&yon bis 20. Oftober ee aaa lt; 1045| 5 
ee. er... 22] 268000 | . De er era eier 
9960 102 | 946 | 180 | 218 Pız)ı 2!s1) 18 | 2laoalıol 47 501) 19 
Petersburg Bis 27. Dftober.| 928016 | 503 | 16 | 393 96 22,0 aa OD | re leer er: : 330 
Prag u. Vororte. . 2... „| 300 828 . 7118 20 | 247 2 1.2 — 10918 5 sl 5 
ee ie 2er -| 65) 23 95 | 3 
Stodholm bis 27. Dftober.| 221549 | 126 4 81 19 Dean ao | 3 
ie 0.0. ..... 1602| . 1 Eee | > re a BE ee ee a Be 
ei mare aaa na -I- 1 al Ill 415 

Warſchau bis 27. Oktober .| 444814 | 346 | 15 | 258 90 SD 00028 1901 1 
Wien bis 27. Oktober . . .| 800886 | 537 | a0 ı 34 | ai 1a a5 al, Tıel 

\ 41 Vororte Wiens 6.27. Oftb.| 411396 1 .. I 13 | 10 Fee tet. Taarı star el 

Aus Berliner Kranfenhäufern. Gemeldete Erfranfungen. Aus deutihen Stadt: u. Landbezirken. 
(Königl. Charite, Städtiſche Krankenhäuſer im Friedrichshain und zu | Mitth.d.Kgl. San.-Komm.z. Berlin, d. itatiit. Amtes d. Stadt Br 
Moabit, St. Hedwigs-Krankenhaus, Bethanien, Eliſabeth-Krankenhaus, Aerzte-Vereins 3. Frankf. a. d. RER ed 

Lazarus-Krankenhaus, Auguſta-Hoſpital, Süpiiches Krankenhaus.) zirks arzt d. Stadt München, d. Vereins f. dff. Seiundheitspfl. 3. Nitnber 
; Fir die Woche vom 28. Dftober bid 3. November 1888. ».betr. Kgl Reg. Medizinalräthe u. Fürftl.Reuß’ichen Roy -Besirksänse 

Seo in m ee © 7 —— 

| ar Lebensalter 3 Zeit⸗ ze 5 E FEIERN 
Kranfheit3- Zahl 2. 6. 16. | 31. |61.u. 8 — We — — =5 28 

formen — 1. | bis | bis | bis | bis |dar-| © 8 BEI | 8 |22lE8 
| | 5. | 15. | 30. | 60. über; © =: vo |a3|® 

⸗ FT a — ——— EEE a u mn nu Veran ——— ——— 

Maſern und Rötheln .. 4|— | 1\ — 3| -|—-| 1 Stadt Berlin... .. .|28./10.—3./11.| 24 | 133 |103%)\106%| 5 
Sustilen) a 0 a oa; ik = le 53 | -—|i—-| 1 Me Dreßlun sen deögl. 3 24 731 ed 
Diphtherie und Group. . 301 - 101 81 — 8 „ Branffınt a. D. A 5 3 R E CH 
Unterleibstyphus . - » » » See 2, 12 „ Hamburg u. Vororte desgl. Ag Aal 28 6er 
Brechdurchfall inkl. Ruhr und a NCunichesu ee desgl. 321 551 021 5603 
_Cholera nostras . . - - | ee et Dee ivuberg ae deögl. 2| —| 3| 3535| — 
Siinpbettitiebel „oo 2.» 2. Er Jege bes. Nahen Desgl. 1| —-| — el 
Bechſelſebe - ls l|l lee 5 AUIC dessl. zZ a el | 

Al l.2| 2), = | — nel desgl. 21100 BAT 
Syphilis inf. Sonsrrhöe | SI - I - | -) no 1|-| — n Grin) Deögl. 122 693 260 10T 
eo seo ll 1 | 211 35| — | 28 N Hannover .. . Desgl. a ee 
Andere Erkrankungen Der „* Hildesheim. . . Desgl. Se a 

{ Athmungs-DOrgane . » | 31 2| 2| 4| %4| 011] 6 n Königsberg... - desgl. 14| 19 2| 3| — 
—. Akuter Darmfatarıh. . . . 4731 =1-=| 1) -| — „ Marienmerder. b i } N ek 

Säuferwahnfinn und chroni- " Deuter desgl. | ——— 
JJ 16h =) 1113| 2— Schleswig . . . Desgl. 54| 3455| 51| 1230| 3 

Akuter Gelentrheumatismus 31l--|-|- 20 11—-| — jr Stet desgl. Sal Tan —— 
Andere rheumat. Krankheiten] 281 — | — 1212| 15 — 1. — n Straliund . . . Deögl. 8120 4 Zu 
lege eo) 1 7 A| 2| 60| 6| 5 a BO A, ar desgl. H—— 

Alle übrigen Krankheiten. 419112 | 6 124 1197 1148| 321 43 ten he ar — dessl. 1 TEN DET 
= RT teußicher ) Örei . . . . ; Ä ; : ar 
Summe) 911 120 | 29 | as 122313401 51] 99 | Moytkate- | gentanona . | 1-sror.| ı| 2| 151 91 ı 

Geſammtbeſtand war am 27. Oft. 3816 und Bleibt am 3. Nov. 3878. Bezirk | Bungt HR, . 3 A x 
DE — ⏑⏑1 

Witterung. Woche vom 28. Oktober bis 3. November 1888. 
Nach Beobachtungen der landwirthſchaftlichen Hochſchule in Berlin und der meteorologiſchen Centralſtation in München. 

Temperatur in C0 Luftdruck in mm?) Relat. Feuchtigkeit d. Luft?) Höhe Bor 
E E a2 j’ des 2!or⸗ Beobachtungs- | Beobahtunge- | . R * —— Hereichende Windſtart 

Ort Tag = = => 2 = ichlages Wind⸗ e 

8 = = = richtung 

eh lee EEE ai | 5 S 2 a = 

28. Dftober 17,9 12,7 ), 766,9 766,0 93 70 91 — W 5 
29. B 14,3 9,6 762,6 762,2 761,5 81 76 91 4,2 SW 2 

3 30. n 11,9 9,0 159,5 759,0 159,2 95 19 88 91 Ww 1 
Berlin SLR, 10,2 710 | 7550 | 7573 | 7567 | 96 82 94 _ wsWw 0—1 

1. Novemb. 9,8 6,2 753,6 751,5 71,0 93 89 95 1,0 Ö 0—1 
. n 9,4 8,2 751,5 751,2 150,6 97 93 86 = OÖ 3 

" 9,3 3,0 749,6 749,7 799,7 il 93 85 — NO 4 

28. Oktober 15,4 3,0 128,9 728,1 727,4 86 52 84 — (0) 0,9 
29. 5 15,9 5,9 126,6 124,8 124,2 87 55 89 — W 1,0 

54 30. 1 17,7 4,5 722,7 719,9 718,9 67 35 43 = SW an 
Münden BEIN, 15,9 93 | 7196 | 7185| a2 | 65 92 0,4 W 0,6 

| 1. Novemb. 15,0 3,6 712,4 710,3 709,4 98 60 89 — W 0,8 
2. — 10,3 1,5 706,0 703,9 702,2 100 75 82 ar 01 2,3 
3. 5 8,2 31 704,8 706,2 707,9 89 90 90 13,5 8W 6,2 

1) Megen etwaiger an Boden, Flecktyphus, Cholera (asiatica) und Peſt norgefommenen Todesfälle bezw. Erkrankungen vergl. den Tert 
‚auf der eriten Geite. — ?) Die Beobachtungen des Luftoruds und der relativen Feuchtigkeit der Luft erfolgen in Berlin um 7 Uhr Morgens, 
2 Uhr Mittags, 9 Uhr Abends, in München um 8, 2 und 8 Uhr. — 3) Einſchl. Ruhr. — *) 5 Fälle von Scharlady-Diphtherie. — °) Nachträglich 
find für die Woche vom 21. bis 27. Oktober noch 2 Erkrankungen an Unterleibstyphus und 9 an Diphtherie gemelnet worden. 
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erfvanfte an aftatifcher Cholera. (Bergl. Bres- 

lauer Statiſtik, elfte Serie 3. Heft.) 

Xnfeftionsfranfheiten in Spanien während Der 

eriten 6 Monate des Jahres 1888. 

Von der Generaldireftion des Gejundheitswejens 

im ſpaniſchen Minijterium des Innern werden jeit 

dem 1. Januar 1888 monatliche Ausweife über Sa— 

nitätsverhältniffe(Boletines de sanidad) herausgegeben, 

in denen ſich u. a. Meberfichten über die Urjachen der 

Sterbefälle in den Provinzen und einigen großen 

Städten des Landes finden. 
Aus mehreren Provinzen, 3. B. Valencia, Kadiz, 

Sevilla, Salamanca, Zamora, Balladolid fehlen bis— 

her die Angaben, die übrigen find zum Theil noch 

nicht für alle Monate des erſten Halbjahres vor- 

handen, indeſſen läßt ſich ſchon jekt aus den Ueber— 

fichten für die Monate Januar bis Juni des lau- 

fenden Sahres erjehen, eine wie bedeutende Stelle in 

Spanien die Boden und die Diphtherie unter 

den Todesurfachen einnehmen. 

a des ar re 1885 Ben 

r davon an 
in der Brobing. im Sen Poren | Diphtherie 

Almeria 5806 90 477 
Badajoz. 4799 27 119 
Barcelona. . . 14639 1340 618 
Caceres. 5026 170 
Coruna 7967 743 94 
Granada . 1518 30 754 
Leon. 5610 704 285 
Murcia. 7708 248 92] 
Dpiedo . , 6054 309 169 

Zeruel . rs 3528 NT 230 

Viscaya 3490 374 7— 

Zaragoza . sl: 4830 | 29 254 

Durchſchnittlich waren in den genannten 12 Pro— 

vinzen hiernach mehr als 5 Prozent aller Todesfälle 

durch Boden, und durchſchnittlich etwa ebenfo viele 

durch Diphtherie verurſacht; Mafern und Scharlad) 

find erheblich jeltener als Todesurfachen aufgeführt. 

Daß die Shußpodenimpfung wahrſcheinlich 

in nur geringem Umfange in Spanien ausgeübt wird, 

erhellt aus folgenden Angaben des ftaatlihen Impf— 

injtituts zu Madrid. CS betrug dajelbft bei einer 

‚Einwohnerzahl der Hauptftadt von etwa 480 000 

Köpfen die Zahl der MWieder- 

Impfungen impfungen 
im Sammar „ .. 16 14 
„Februar 7 9 

dry = =: 7 4 
DE DIU en 0402 29 
ee Mai 1199 6 

Sun. 269 8 

Die Zahl der Vodentodesfälle in der Stadt Ma- 
drid während der erſten 6 Monate belief ih nach 
den Bulletins auf 223, in der Stadt Barcelona 
(248 943 Einwohner) auf 391, in. Bilbao (32 734 
Einwohner) auf 201 ac. 

Auh die Tollwuth ſcheint im Spanien 
hier und da mit großer Heftigfeit aufzutreten: aus 

mir A dee a 

ZN ER 

der Provinz Madrid wurden allein während des 
Monat Januar 316 Todesfälle, aus der Provinz 
Granada während dreier Monate 41 Todesfälle an 

Tollwuth gemeldet. 

Beitmeilige Maßregeln gegen Holkskrankheiten. 

(R.A. Nr. 281 vom 5. November 1888.) 
Egypten. Der internationale Gejundheitsrath zu 

rien hat das Cholera-Duarantäne-Neglement be- 
züglich der Ankünfte aus Baras (Sumatra) und aus 
Madras vom 15. Dftober 1883 ab außer Kraft —— 
Bol. Veröffentl. ©. 519 und 599.) 

Thierfenden. 

Stand der Thierfeuchen in ——— 
in 2. Vierteljahr 1888 

(Nach den vom Wiinifterium des — ausgegebenen 
monatlichen Bulletins.) 

Es waren betroffen im 
Seuchen. 

Diſtrikte. 

Milzbrand. 

Homan re _ — 1 
Damboritan sr 1 
Dorohoi — — 

Tollwuth. 

Tulcea 

—— 

2* 

u 

D&D [er] 

2 6) nr RT 

. — en — „m 

dB a 

Braila 
Jaſi 

Rotz und Wurm. 

Ilfov 1 
Botofani .... I1 
Romane. ce... 1 

1 
1 

“elle ae 

TS — — HFHrvvrrm I U DHÄHmHmHoaHm EAN UNS] Pte ET MErSn ee a —— 

— V 

I mu —— Heer 

— — — — HHvme 

— 

— | © Eee A 
Conſtanta. ... 
Suce 
Ballen. — 

Dam SS ine — 

Ile ee 

Salomita . .. 
Zeleorntan . 
Vaslui ee... 

NE En. — — — —— — [an — SD u AND — HrmHvm- 

Pockenſeuche der 
Schaf e 

Botofani.... [11l 141141 
Guceada .... |1 69 
Tulcea 1 
Vaslui — 
Roöi — 
Gonitanta . — 

Rau y 5 
ee 

Suceadan 
Teleorman ... 
Botofani i ... 
Dorohet .... 
Salomita ... 

341 201 |21 

8 
262 262 |1 
— 74 

13 

m 

ee 

— — fe m. ee] 

1 18 18 
Re. 

— —1 

Anmerkung. Die kleineren Zahlen die Anzahl | 
der neu betroffenen Gemeinden bezw. Thiere an. 



ME 

Meterinär-polizeiliche Maßregeln. 

Frankreich. Der Ackerbauminiſter hat am 5. Oftober 
1 

| 
d. 88. die Einfuhr von Schweinen über das Zollamt zu 

Geſpunſart (Ardennes) aus Anlaß des Auftretens des 
Schweinerothlaufs Gebietstheile 

Belgiens zeitweilig verboten. (Journ. offic. v. 9. Okt. 1888.) 
in dem benachbarten 

F ‚BR — 
2 

| Medizinalgefehgehung ze. 

Deutſches Reich. WUusführungsvorjchriften der 
Bundesregierungen, betr, Beförderung lebender 
| Thiere auf Eijenbahnen bezw. nach Nordfechäfen. 

| In Folge des Bundesrathsbeihhluffes, betr. die Be— 
- förderung lebender Thiere auf Eijenbahnen, befannt ge- 

madht vom Neihsfanzler am 23. November 1887 (Ber: 
Öffentl. 1887 ©. 745), find außer den bereits in den Ver: 

öffentlichungen abgedrucdten Beſtimmungen: 
für das Deutſche Reich: Veröffentl. 1888 ©. 617; 
Preußen: ©. 510, 600 (vgl. auch ©. 465 und die 

| Verordnungen der einzelnen Bezirksregierungen); 
| Bayern: ©. 74, 111, 657; Kar. Sadjen ©. 126; 

Württemberg ©. 112, 657; Helfen ©. 635; Mecklen— 
burg-Schwerin ©. 26, 157, 407, 635; Mecklenburg: 
Strelitz S. 657; Sachſen Weimar ©. 126; Olden— 
burg ©. 394; Sachſen Meiningen ©. 126; Sachſen 
Altenburg ©. 113; Anhalt ©. 127, 6475; Waldeck 
©. 127; Neuß ält. Linie ©. 75; Neuß jüng. Linie 
©. 653; Lübeck ©. 113, 618 

nachſtehende Anordnungen jeitens der betheiligten Bundes- 
regierungen erlafjen worden: 

A. Breußen. 
4, Erxrlaf des Minifters für Landwirthſchaft pp., betreffend die 
— Ergänzung der Beftimmungen über die Verladung und Bes 
| förderung von lebenden Thieren auf Eifenbahnen. 
| Dom 4. Januar 1888. 

Zur wirffameren Verhütung der Ausfuhr von mit 
_ einer Seuche infizirtem Vieh aus den Nordfeehäfen find 

auf Grund des $ 20 Abf. 2 des Reichsviehſeuchengeſetzes 
vom 23. Juni 1880 durch Beſchluß des Bundesraths vom 
3. Novenber v. 38. die Beftimmungen über die Berla- 
dung und Beförderung von lebenden Thieren auf Eiſen— 
bahnen von 13. Suli 1879 (Zentralbl. f. d. Deutiche 

Reich ©. 479), wie folgt, abgeändert worden. 
1. Der Abſatz 3 im $3 a. a. D. hat nachitehende 

| Faſſung erhalten: / 
„Die Berladung ..... “ Rolgt Wortlaut der Be- 
fanntmahung in den Veröff. 1887 ©. 745 zu 1). 

2. Hinter dieſem neuen Abjab 3 iſt folgende Beitim- 
mung als Abſatz 4 eingejchaltet: 

„zur Beförderung ..... “ (Deögl. wie oben zu 2). 

Euere .... erjuche ich ergebenit, die Polizeibehörden 
und beamteten Thierärzte auf die Abänderung der frag: 
lihen Beitimmungen, welche auch in der mitteljt Ver— 
fügung dont 28. Sanuar pr. — I 897 — mitgetheilten 

dritten Auflage. des Geſetzes, betreffend die Bejeitigung 
von Anſteckungsſtoffen bei VBiehbeförderungen auf Eiſen— 
bahnen, vom 25. Februar 1876 enthalten find, aufmerf- 
jam zu. maden, und in Ausführung des Bundesrathäbe- 
Ihlufjes eine polizeilihe Anordnung dahin zu treffen, 

daß Wiederfäuer und Schweine nach den Nordſee— 
höfen erjt dann auf Eijenbahnen verladen werden 
dürfen, wenn diejelben von einem beamteten Thier— 
arzte unterfucht und gefund befunden worden find. 

Daneben werden die beamteten Thierärzte anzuweijen 
fein, bei Vornahme der Interfuhungen und bei Aus- 

stellung der Atteſte mit größter Vorſicht zu verfahren, 
und diejenigen Thiere, namentlich auch Schafe, bei denen 
Quetſchungen und hierdurch bedingte Eiterungen, jowie 
Lahmheit und dergl. beobachtet werden, vom Transporte 
auszuschließen, jelbjt wenn der Verdacht der Klauenjeuche 
nicht begründet fein jollte. 

Euere .... wollen hiernad) dad Erforderliche unver: 
züglih anordnen, die gedachte Wolizei-Berordnung im 
Amtsblatte befannt machen und mir vom Berfügten 
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unter Einſendung eines Exemplars der betreffenden Amts— 
blattnummer Anzeige erftatten. 

Der Diinifter für Landwirthſchaft, Domänen und Foriten. 
In Vertretung: Marcard. 

An ſämmtliche Königliche Negierungs-Präfidenten und 
Regierungs-Vize-Präſidenten, jowie an den Königlichen 
Polizei⸗Präſidenten hievjelbit. E 

1 19405/6 I. Ang. 

2. Erlaß des Minifterd der öffentlichen Arbeiten, betreffend 
Ergänzungen der Bejtimmungen über die VBerladung und 

Befdrderung von lebenden Thieren auf Eiſenbahnen. 
Vom 17. Dezember 1887. 

(Eijenbahn-Verordnungs-Blatt 1887. ©. 411.) 

Bon dem Herrn Neichsfanzler ift im Zentralblatt für 
das Deutſche Reich Seite 557 die nachftehende Bekannt: 
machung veröffentlicht worden: 

(Koigt der Wortlaut der Bekanntmachung wie in den 
Beröff. 1887 ©. 745). 

Diefe Beftimmungen find ſogleich in Vollzug zu ſetzen 
und iſt den Eifenbahnbeamten die genaue Beachtung der 
hierdurch angeordneten Maßregeln bejonders zur Prlicht 
zu madıen. 

An die Königlichen Gijenbahn-Direftionen und das 
Königliche Eijenbahn- Kommifjariat IIb. IV. T. 6514. 

3. Erlaß des Minifterd Der Hffentlichen Arbeiten, betr. Be— 
förderung don Wiederkäuern und Schweinen nach Den Nord- 

jeehäfen. 
Don 3. Auguft 1888. 

(Eijenbahn-Verordnungsblatt ©. 190.) 
Um den Viehverfendern die ihnen durch) Bundesraths- 

beſchluß vom 3. November v. 8. (val. Bekanntmachung 
des Herrn Reichskanzlers vom 28. dejjelben Monats und 
Erlaß vom 17. Dezember v. 3. E.V.⸗Bl. ©. 411) zur 
Prliht gemachte Unterfuhung der nad) den Nordſeehäfen 
zu befördernden Wiederfäuer und Schweine thunlichit zu 
erleichtern, hat der Herr Minifter für Landwirthichaft, 
Domainen und Forſten die Königlichen Regierungs-Prä— 
jidenten ermächtigt*), in denjenigen Füllen, in welchen die 
beamteten Thierärzte die Unterfuhungen ohne nachtheilige 
Berzögerung der VBerladung nicht auszuführen im Stande 
find, bezw. zu weit entfernt von den DVerladeitationen 
wohnen, auf Grund des $ 2 Des Meichsgejeked vom 
23. Juni 1880 geeignete geprüfte private Thierärzte mit 
den gedachten Gejchäften zu beauftragen oder durch die 
ihnen nachgeordneten Landräthe beauftragen zu lafjen. 

Die Namen ſolcher Thierärzte werden in den Ntegie- 
rungs-Amtsblättern veröffentlicht “und den betreffenden 
Eijenbahnbehörden noch befonders mitgetheilt werden. 

Die Königlihen Eifenbahn-Direktionen werden hier: 
von mit dem Veranlaſſen in Kenntniß geſetzt, die Dienft- 
jtellen wiederholt auf die genaue Befolgung des oben be- 
zeichneten Bundesrathsbeichlufjes bezw. des $ 3 Abjah 4 
der Beftimmungen über die VBerladung und Befürderung 
von lebenden Thieren auf Eijenbahnen vom 13. Juli 1879 
hinzumeijen. i 

Un die Königlichen Cifenbahn-Direktionen und zur 
Kenntniß und gleihmäßigen Beadhtung in Betreff der 
unterftellten Privatbahnverwaltungen an das Königliche 
Eiſenbahn-Kommiſſariat. 

4. Bekanntmachung Des Miniſters f. Landwirthſchaft ze,, betr. 
Viehbeförderung nach den Nodſeehäfen. 

Vom 27. September 1888. 
Auf dieſſeitige Anregung haben ſich die ſämmtlichen 

hohen Bundesregierungen damit einverſtanden erklärt, daß 
die thierärztliche Unterſuchung der [mit der Gijenbahn]| 
nad) den Nordſeehäfen zu befördernden Wiederfüuer und 
Schweine nur für diejenigen [Eijenbahn-] VBiehtransporte 
erfordert werde, welche zur Beförderung nad) den eigent- 
lien GErporthäfen (Hafenjtädten) bejtimmt find Als 
Erporthäfen für Vieh fommen zur Zeit in Betradt: Ham— 
burg, Harburg, Altona, Bremen, Bremerhaven, Öeejtemünde 
und Tönning, der letztere Ort jedody nur für die Zeit 
vom 1. Suni bis 30. November jeden Jahres. 

Euer jeße ich hiervon /mit dem ergebenen 
Erfuhen in Kenntniß, wegen entjprechender Anweijung 
der beantteten Thierärzte und der Polizeibehörden Ihres 
Berwaltungsbezirfes, jowie wegen Abänderung der zur 

Bgl. Veröff. ©. 510. 
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Ausführung des Bundesrathsbeſchluſſes vom 3. Stovember | 
p. 38. bezw. der diefjeitigen ([Berfügung vom 4. Januar 
d. Is. (1 19405/6 I)] erlafjenen Polizeiverordnung oder 
landespolizeilihen Anordnung) das Geeignete gefälligit 
zu veranlaſſen. { ER . 

Die Eijenbahn-VBerwaltungen find mit Nachricht ver: 
ſehen worden. Bon dem Berfügten wollen Euer... . . 
mir unter Ginfendung eines Exemplars der Amtsblatt— 
nummer, in welcher die betreffende Abänderung veröffent- 
licht worden it, gefälligft Anzeige erftatten. 

Der Minifter für Landwirthfehaft, Domänen und Forſten. 
SB. v. Marcard. 

1. Un die ſämmtl. Königl. Neg.- bez. _Neg.-DVice- 
Präfidenten (mit Ausnahme derjenigen in Stade, Lüne⸗ 
burg und Schleswig), ſowie den Kgl. Polizei-Präſ. zu 
Berlin, 

2. den Kgl. Reg-Präſ. zu Lüneburg, Stade, Schles— 
wig mit bezw. folgenden Abänderungen: Fortfall der 
Stellen |— | und | —1; — An Gfelle von [—] zu 
jegen: Verfg. vom 4./1. (119405/6 D und 21. Juni d. S. 
(T 10 691 I). Verfg. vom 4./1. (I 19405/6 I), 21. Zuni 
(1 10691 I) u. 27. Quli d. 38. (I 12254 I) erlajjenen 
landespoliz. Anordnungen. : 

Für Schleswig wie zu Lüneburg und Einſchaltung des 
Sabes: unter Bezug auf den dort. Bericht vom 2. Mai 
d. J. an der fo / bezeichneten Stelle. 

B. Württemberg. 
Verfügung, Hetreffend Ergänzung der VBeitimmungen über 
die Verladumg und Beförderung von lebenden Thieren anf 

Eijenbahnen, i 
Bom 7. Dezember 1837 (Amtsbl. d. Königl. Württ. Ver— 

fehrsanft. 1887. ©. 733). 
Unter Bezugnahme auf die Verfügung vom 10. Sep— 

tember 1879 (Amtsblatt ©. 627) wird nachſtehende Be— 
fanntmahung des Neichsfanzlers von 28. November d. J. 
(Zentralblatt für das Deutſche Reich ©. 557) zur allge: 
meinen Kenntniß gebradt. 

Mittnacht. 

(Folgt der Wortlaut der Bekanntmachung wie in den 
Veröff. 1887. ©. 745). 

C. Sn Baden wurde die Befanntmahung des Neichd- 
kanzlers unterm 13. Dezember 1887 im Geſetzes- und 
Verordnungsblatt für das Großherzogthum Baden 1887 
©.435 ohne weiteren Zujaß veröffentlicht. 

D. Heljen. 
Befanntmahung, Die Abänderung der Beitimmungen über 
die VBerladung und Beförderung bon lebenden Thieren auf 

Eijenbahnen betreffend. 
Vom 7. Januar 1888. 

(Sroßherzogl. Heli. Negierungsbl. 1888. ©. 5). 
Dit Beziehung auf die Befanntmahung vom 1. Aug. 

1879 (Meg. + Bl. Nr. 37) wird hiermit zur Öffentlichen 
Kenntniß gebracht, daß zufolge Beihluß des Bundesraths 
vont 3. November v. J. $ 522 der PBrotofolle, 

1) Abjab 3 des $ 3 der Bekanntmachung des Reichs— 
kanzlers dom 13. Suli 1879 nachſtehende Faſſung ev- 
halten hat: 

(Folgt der Wortlaut der Bekanntmachung wie in den 
Berdff. 1887..©. 745 u. 1), ] 

2) Dinter dem Abfab... u. ff. (desgl. wie oben zu 2.) 

Sroßherzogliches Staatsminifterium. 
Singer. 

Das Großherzogl. Minifterium hat dazu unterm 27. De: 
zember 1887 noch folgende Verordnung erlafjen: 

Indem wir Shnen ein Cremplar des Ausſchreibens 
Großh. Miniftertums des Innern und der Quftiz an die 
Großh. Kreisämter vom heutigen angefchlofien mittheilen, 
weijen wir Sie an, bei Vornahme der Unterjuchungen und 
bei Ausftellung der Attefte, die von Ihnen in Folge jenes 
Ausichreidens verlangt werden follten, mit ganz bejon- 
derer Vorſicht zu Werke zu gehen. 

Durch eine Note des Herrn Reichskanzlers iſt ung 
weiter mitgetheilt, daß die britifchen Sachverftändigen bei 
der Feſtſtellung der Gejundheit des nad) England ver: 
ſchifften Viehes mit großer Beinlichfeit verfahren und 
häufig geneigt feien, beim VBorhandenfein von Quetſchun— 
gen und hierdurch bedingten Eiterungen, ſowie von Lahm: 

heit und dergl. die Thiere, namentlich auch Schafe, als 
der Klauenfeuche verdächtig zu bezeichnen. 

Sie wollen deßhalb auch auf Fehler der worbezeid)- ; 
neten Art genau achten und die damit behafteten Thiere 
zurückweifen, felbft wenn der Verdacht der Klauenjeuche 
nicht begründet fein jollte. 

Das Großherzogliche Miniftertum des Innern und der 
Juſtiz, Abtheilung für öffentliche Gejundheitspflege. 

Saup. 

An die Großherzoglichen Kreispeterinäränter. 

Durch Bundesrathäbefhluß vom 3. Novenber I. J. ift 
beitimmt worden, daß zur Beförderung nad) Nordſeehäfen 
beitinmte Wiederfüuer und Schweine nur dann verladen 
werden dürfen, wenn eine Bejcheinigung darüber vor- 
gelegt wird, daß die Thiere unmittelbar vorher von einent 
beamteten Thierarzte unterfuht und gejund befunden 
find. . 

Hierdurd) erleidet unſer Ausſchreiben vom 25. April 
1884 zu Nr. M. J. 6368 eine entiprechende Aenderung, 
und wollen Eie das Weitere hiernady veranlafjen. 

Das Großherzogl. Miinifterium des Innern und der Zuftiz. 
Singer. 

An die Großherzoglichen Kreisämter. 

RE. An Sahjen-Weimar hat das Großherzgl. Staats: 
minifterium am 29. Dezember 1887 folgende ergänzende 
Verordnung zur Bekanntmachung des Reichskanzlers er- 
lafjen: (Negierungs-Blatt 1888 ©. 2). 

„Unter Bezugnahme auf die Befanntmadhung des 
Reichskanzlers vom 28. v. Mits., betreffend die Ergänzung 
der Beitimmungen über die Verladung und Beförderung 
von lebenden Thieren auf Eifenbahnen (Megierungs-Blatt 
1887 ©. 327), wird hierdurch verordnet, daß Wiederfäuer 
und Echweine nad) den Ntordjeehäfen erft dann verladen 
werden dürfen, wenn diefelben von dem zuitändigen Be— 
zirföthierarzt, bezüglich von dem Vertreter vejjelben, unter: 
ſucht und gefund befunden worden find.” 

F. Sn Mecdlenburg-Streliß ift die genannte Bes 
fanntmahung im Dffic. Anzeiger 18357 ©. 306 mit fol- 
gender Zujat-VBerordnung vom 20. Dezember 1887 ver- 
öffentlicht: — 

„Auf Veranlaſſung des Reichskanzlers wird hierdurch 
befannt gemacht, daß zur Verhinderung der Verſchleppung 
von Viehfeuchen Wiederkäuer und Schweine, welche be— 
ſtimmt find, nad) einem deutſchen Nordſeehafen befördert 
zu werden, nur dann auf den Eijenbahnen im Lande 
verladen werden dürfen, wenn fie unmittelbar vorher von 
einem beamteten Thierarzt unterfucht und gejund erklärt A 
worden find und die Bejcheinigung des Thievarztes über 
dDiefen Befund der Bahnverwaltung des VBerladeplates 
vorgelegt wird.” * 

G. Sn Braunſchweig iſt die Bekanntmachung des 
Reichskanzlers untern 7. Dezentber 1887 in der Gejeh- | 
und Verordnungs-GSanımlung 1887 ©. 125 befannt ges 
nacht; außerdem ift noch folgende „Landespolizeiliche An 
ordnung” von 8. Dezember 1887 erlajjen worden: * 

„Mit Bezugnahme auf Unſere durch die Gejeg- und 
Veroxdnungs-Sammlung veröffentlichte Befanntmahung 
vom 7 d. Nits., betreffend Abänderungen der Bejtimmungen 
des Bundesraths über die Verladung und Beförderung von 
lebenden Thieren auf Eifenbahnen, erlaffen wir auf Grund 
der 88 18 und 20 Abſatz 2 des Neichsgejekes vom 23. Zuni 
1880 Nr. 16 (1389), betreffend die Abwehr und Unter 
drüdung von Viehſeuchen, die nachitehenden polizeilichen 
Anordnungen: — 
$ 1. Zur Beförderung nad) den Nordſeehäfen mittelſt 

der Eiſenbahn bejtimmte Wievderfäuer und Schweine . 
dürfen nur dann verladen werden, wenn eine Bejcheini- 
gung darüber vorgelegt wird, dab die Thiere unmittelbar 
vorher von einen beamteten Thierarzte unterfucht und ger 
fund befunden worden find. 5 

$ 2. Zumiderhandlungen werden nad); Ziffer 4 des 
$ 66 de3 im Eingange gedachten Reichsgeſetzes mit Geld- 
itrafe bis 150 ME. oder mit Haft beitraft, ſofern nicht 
nad) den beftehenden Geſetzen eine härtere Strafe ver- 
wirkt iſt.“ 

—— 

Me 
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H. Sn Sachſen-Coburg-Gotha iſt die Bekannt: 
machung des Reichskanzlers unterm 12. Dezember 1887 
in der Geſetz-Sammlung für das Herzogthum Gotha 1887 
©. 85 ohne weiteren Zufaß veröffentlicht worden. 

I. Sn Shwarzburg - Sondershaufen desgl. 
unterm 9. Dezember 1887 in der Gejek - Sammlung 
a Er Fürſtenthum Schwarzburg-Sondershaufen 1887 

K. Sn Schwarzburg-Rudolftadt wurde die ge- 
nannte Bekanntmachung unterm 23. Dezember 1887 in 
der Gefeß-Cammlung ©. 87 mit folgendem Zufaß zur 

öffentlichen Kenntniß gebracht: 

„Sleichzeitig wird polizeilich 
, ordnet: 

Miederfüner und Schweine dürfen bei Trans- 
porten nad) den Nordfeehäfen erſt dann auf Eifen- 
bahnen verladen werden, wenn vdiejelben von einen: 
beamteten Thierarzte unterfucht und gejund be: 
funden worden find. 

Dei Vornahme diejer Unterfuhungen und Aus: 
ftellung der Attefte darüber wird den beamteten 
Thierärzten bejondere Vorſicht zur Pflicht gemacht, 
da die britiihen Sachverſtändigen bei Zeititellung 
des Gefundheitözuftandes des nad) England ver 
ſchifften Viehes mit großer Peinlichkeit verfahren 
und häufig geneigt find, beim Vorhandenſein von 
Quetſchungen und hierdurch bedingten Eiterungen, 
jowie von Lahmheit und dergleichen vie Thiere 
und namentlih Schafe als der Klauenſeuche ver- 
dächtig zu bezeichnen. 

Die Thierärzte haben daher auf Fehler der vor- 
bezeichneten Art genau zu achten und die damit 
behafteten Thiere zurücdzuweifen, jelbjt wenn ver 
Verdacht der Klauenjeuhe nicht begründet fein 
jollte.” 

L. Sn Reuß j.% iſt die betreffende Befauntmadhung 
unten 5. Dezember 1887 in der Gejekjanımlung 1837 
©. 211 ohne Zuſatz veröffentlicht. 

M. Sn Shaumburg-Lippe wurde die Bekannt: 
machung unterm 22. Februar 1888 in den Anzeigen des 
Fürſtenthums Schaumburg-Lippe 1888 ©. 105 befannt 
gemacht. Sn den „Landesverordnungen“ 1888 ©. 31 ijt 
unter dent gleichen Tage folgende Polizeiverordnung ver: 
öffentlicht: 

„Einem Erſuchen des Herrn Reichskanzlers ent: 
Iprechend erlafjen wir auf Grund des $ 5 des Ge— 
feßes über die Wolizeiverwaltung vom 22. Mai 
1882 für den Umfang des Fürſtenthums folgende 
Bolizeiverordnung: Einziger Baragraph. 

Wiederkäuer und Schweine Dürfen zur Beförde- 
rung nad) den Nordjeehäfen erft dann auf der 
Eiſenbahn verladen werden, wenn dem Eifenbahn- 
ftationg-Worftande von dem Derjender die Be— 
ſcheinigung eines beamteten Thierarztes darüber 
vorgelegt wird, daß die Thiere von Letzterem un— 
mittelbar vor der Verladung unterjuht und geſund 
befunden worden find. 

Zuwiderhandlungen gegen diefe Vorjchrift wer: 
den, fofern nicht die Otrafbeitinmung des $ 328 
des Strafgeſetzbuchs Anwendung findet, mit Geld— 
ſtrafe bis zu 150 Mark beſtraft.“ 

N. Lippe. 
Bekanntmachung, betreffend Abänderung der Beſtimmungen 
über die VBerladung und Beförderung bon lebenden Thieren 

auf Eifenbahnen. 
Nom 14 Sanuar 1888. 

(Geſ.Samml. f. d. Fürftenth. Lippe ©. 19.) 
2) 

Folgendes ver— 

Der Bundesrath hat in feiner Gitung vom 3. No— 
vember v. 3. zu der in Nr. 20 der Geſetzſammlung für 
das Fürſtenthum Lippe vom 13. Auguft 1879 (L.-V. 
Band XVII. ©. 723 ff.) abgedrudten Bekanntmachung 
des Herrn Reichskanzlers von 13. Zuli 1879, betreffend 
Beltimmungen über die Verladung und Beförderung von 
lebenden Thieren auf Eijenbahnen, nadjtehende Abände- 
rungen beſchloſſen: t 

(Folgt der. Wortlaut der Bekanntmachung wie in den 
Beröffentl. 1887 ©. 745 zu 1) 

2. Hinter dent Abfab 3 a. a. D. folgende Beſtim— 
mung ala Abſatz 4 einzujchalten: 
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Zur Beförderung nad den Nordfeehäfen beſtimmte 
Wiederfüuer und Schweine dürfen nur dann verladen 
werden, wenn die Ihiere unmittelbar vorher von einen 
beamteten Thierarzt unterfuhht und gejund befunden 
— find und eine Beſcheinigung darüber vorgele gt 
wird. 

Detmold, den 14. Sanuar 1888, 

Fürftliches Kabinets-Miniftertumt. 
gez. Frhr. von Richthofen. 

0. Sn Bremen ift die Befanntmähung des Neiche- 
kanzlers unterm 16. Dezember 18837 im Geſetzblatt der 
freien Hanſeſtadt Bremen 1887 ©. 183 veröffentlicht. 
Unterm 28. dejj. Monats iſt a. a. D. ©. 186 folgende 
Verordnung erlaffen: 

„Der Senat verordnet: 
Wiederfäuer und Schweine, welche zur Beför— 

derung nach den Stordfeehäfen beſtimmt find, dürfen 
in Gijenbahnwagen nur dann verladen werden, 
wenn eine Bejcheinigung darüber vorgelegt wird, 
daß die Thiere unmittelbar vorher von einem be- 
— Thierarzte unterſucht und geſund befunden 
ind. 

Uebertretungen dieſer Verordnung werden mit 
Geldſtrafe bis zu einhundertundfünfzig Mark oder 
nit Haft beitraft.“ 

P. In Hamburg wurde die genannte Bekannt: 
mahung unterm 23. Dezember 1837 im Amtsblatt der 
freien und Hanjeitadt Hamburg 1887 Nr. 89 ohne 
weiteren Zuſatz veröffentlicht. 

Q. Elſaß-Lothringen. 
1. Der Wortlaut der Befanntmahung des Reichs— 

fanzlevs vom 28. November 1887 ijt im Zentral- und 
Bezirfö-Amtsblatt für Elfaß-Lothringen 1887 ©. 274 ab- 
gedruct worden. 

2. Die Bezirköpräfidenten zu Gtraßburg, Colmar 
und Meb find mittel3 Erlaffes des Miniſteriums für 
Elſ.-Lothr, Abtheilung des Annern vom 22. Dezember 
1887 beauftragt worden, Bolizeiverordnungen nachſtehen— 
den Wortlauts zu erlaffen, aucd den Kreisthierärzten be- 
jondere Borficht bei Vornahme der Unterfuhungen und 
bei Ausjtellung der Atteſte zur Pflicht zu machen: 

Auf Grund der $$ 18 und 20 Abſatz 2 des Geſetzes 
vom 23. Juni 1580, betreffend die Abwehr und Unter— 
prüdung der Viehſeuchen (Meichsgejeßblatt ©. 153), ver: 
orone ich, was folgt: 

$ 1. Wiederfäuer und Schweine, weldhe zur Beför- 
derung nad) den Nordſeehäfen bejtimmt find, dürfen nur 
dann verladen werden, wenn vdiejelben unmtittelbar vorher 
von einen beamteten Thierarzt unterſucht und gejund 
befunden worden find und eine Bejcheinigung hierüber 
vorgelegt wird. 

$ 2. Zumwiderhandelnde unterliegen den Strafbeſtim— 
mungen der $$ 66 und 67 des Gejeßed vom 23. Juni 
1580, betreffend die Abwehr und Unterdrückung der Vieh: 
ſeuchen. 

Der Bezirkspräſident. 

Deutſches Reich. Bekanntmachung, betreffend 
Ausſtellung von Leichenpäſſen. 

Vom 20. September 1888. 
(Centralbl. f. d. Deutſche Reich ©. 889.) 

Unter Bezugnahme auf $ 34 Ziff. 4 des Betriebs-Re— 
glements für die Gijenbahnen Deutjchlands (Bekannt— 
mahung vom 14. Dezember 1837, Gentral-Blatt ©. 564 7) 
wird hierunter ein Verzeichniß derjenigen inländischen Be- 
hörden und Dienftitellen zur öffentlichen Kenntniß gebracht, 
welche zur Ausftellung von Yeichenpäflen zur Zeit befugt 
ind. 

Außerdem find für Leichentransporte, welche aus dem 
Auslande kommen, die Kaiferlichen diplomatischen Vertreter 
in Wien, Bern, Paris, om, Brüffel, in Haag und in 
Kopenhagen fowie die ſämmtlichen Katferlichen Konſular— 
ämter (General - Konfuln, Konſuln, Bize- Konfuln) in 
DeiterreichUngarn, dev Schweiz, Frankreich und Stalien, 

+) Vergl. Veröffentl. 1837 ©. 745. 
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ferner die Kaiferlihen General-Sonfuln in Antwerpen, 
Amsterdam und Kopenhagen und der Kaiſerliche Konſul 
in Rotterdam zur Ausſtellung der Leichenpäſſe ermächtigt 
worden. 

Verzeichniß 
der zur Ausſtellung von Leichenpäſſen in den einzelnen Bun— 
desſtaaten zur Zeit zuftändigen Behörden und BSienftſtellen. 

1. Königreich Preußen. 

1. Die Polizei-Präfidien zu Berlin, Königeberg, Breslau 
und Frankfurt a. M., fowie die Polizei-Divektionen zu 
Danzig, Poſen, Hannover, Göttingen, Celle, Cöln und 
Aachen. 
2 Die Landräthe und Oberamtmänner, jowie ber 

Königliche Hülfsbeamte in Elbingerode, die Hardesvoigteien 
auf Föhr, Sylt und Pellworm, die Klöſterliche Obrigkeit 
zu Preetz und dad Polizei-Konmifjariat zu Gaarden. 

3. Die ſtädtiſchen Polizeiverwaltungen in nachbezeich— 
neten Orten: 

Aken, Alsleben a.S., Alt-Damm, Altona, Andernach“, 
Arendſee, Arneburg, Aſchersleben, Aurich, Barby, 
Barten, Bartenſtein, Bartſchin, Baruth, Belgern, 
Bendorf, Bibra, Bingerbrück, Bismark, Bocholt, 
Bodenwerder, Bonn*, Boppard*, Brandenburg, Braun— 
fels*, Bredftedt, Brehna, Bremervörde, Bromberg, 
Brüffow, Buckow, Bünde, Burg b. M. (Megierungs- 
bezirt Magdeburg), Burg* (Negierungsbezirt Düfjel- 
dorf), Buricheid*, Burtehude, Calbe a. M., Callies, 
Camen, Carlshafen, Clötze, Cochſtedt, Cõnneru, Konz*, 
Cottbus, Cranenburg“*“, Crone a. d. Brahe, Cronen— 
berg*, Croppenſtedt, Cüſtrin, Dahme, Dommitſch, 
Dardesheim, Derenburg, Dinslafen*, Drengfurt, 
Düben, Duderſtadt, Dülfen*, Eberswalde, Egeln, 
Ehringshauſen, Eilenburg, Einbeck, Elbing, Eldagſen, 
Elten*, Emden, Emmerich*, Ems, Erfurt, Eſens, Erin, 
Eydtkuhnen, Finjterwalde, Forft i. L., Franffurt a. D., 
Friedland (Regierungsbezirk Königsberg), Friedrich- 
Stadt, Fürftenwalde (Spree), Garz a. d.D., Gembitz, 
Gerbitedt, Gerresheim*, Gilgenburg, Glückſtadt, Görlig, 
Gollantſch, Gollnow, Gommern, Sonfawa, Goslar, 
Gräfenhainichen, Gröningen, Groß-Salze, Guben, 
Guttentag, Hadmeröleben, Halberftadt, Hameln, Har- 
burg, Handelberg, Heiligenhafen, Heilöberg, Helmars- 
haufen, Serbesthal*, Hilden*, Hildesheim, Hitdorf*, 
Hohenmölfen, Hohenftein, Hornburg, Jannowitz, Ibben— 
büren, Serichow, Seffen, Soahimsthal, Kaiferswerth, 
Kaldenkirhen*, Kappeln, Kattowib, Kemberg, Kettwig*, 
Kiel, Kirn*, Königshütte, Konftadt, Krufhwig, La— 
biihin, Zandsberg a. W. (Negierungsbezirt Frankfurt 
a. D.), Landsberg (Negierungsbezirf Merjeburg), Lan— 
genberg*, Langenfalza, Leer, Lengerich, Lenzen, Leſch— 
nig, Lichtenau, Liebſtadt, Liegnitz, Lingen, Loburg, 
Löbejün, Loslau, Lüdenfcheid, Lüneburg, Lütjenburg, 
Lychen, Melle, Diericheid*, Mettmann*, Mewe, Mühl- 
haufen (Negierungsbezirf Erfurt), Mühlhaufen (Negie- 
rungs = Bezirk Königsberg), Müncheberg, Münden, 
Münder, Münfter, Wiyslowig, Neumünfter, Neun— 
tirhen*, Neuſtadt a./R. (Negierungsbezirt Hannover), 
Neuftadt (Iegierungsbezirt Schleswig), Niedermars- 
berg, Nienburg, Nikolai, Norden, Nordhaufen, Nort: 
heim, Oberhaufen*, Oberlahnftein, Odenfirchen*, Debig- 
felde, Deynhaufen, Oldesloe, Dpladen*, Orfoy*, 
Ortrand, Osnabrück, Dfterfeld, Diterode a./H., Dfter: 
wie, Ottenſen. Ottmahau, Pakoſch, Papenburg, 
Paſewalk, Paſſenheim, Patſchkau, Pattenjen, Beine, 
Pitſchen, Pollnow, Polzin, Prettin, Vretſch, Pritzwalk, 
Quakenbrück, Natingen*, Rheinberg*, Rheine, Rogowo, 
Saalfeld, Sandau, Schildau, Schippenbeil, Schkölen, 
Schmiedeberg, Schneidemühl, Schoden, Cchöne- 
bed, Schönlanke, Schraplau, Schwauebeck, Schwelm, 
Schwiebus, Seehauſen i.A. (Kreis Oſterburg), See— 
haufen (Kreis Wanzleben), Seyda, Sobernheint*, 
Sohrau D./©., Soldau, Sommerfeld, Sonnenburg, 
Spandau, Stade, Staffurt, Steele*, Stöffen, Stolberg, 
Storfow, Strälen*, Stralfund**, Strasburg, (Re⸗ 
gierungsbezirk Potsdam), Strausberg, Stromberg, 
Cuhl, Tangermünde, Telgte, Teuchern, Trarbach*, 
Iremefjen, Ireptow a. d. Rega, Treptow a. d. Toll., 
Ireuenbrieben, Irier*, Uelzen, Unna, Velbert*, Verden, 
Versmold, BVierjen*, Vlotho, Warburg, Wattenjcheid, 

Megeleben, Wendifh-Buchholz, Werben, Werden“, 
Werder, Werl, Wettin, Willenberg, Witten, Wittftod, 
Wollin i.Pom. Wülfrath*, Wunftorf, Kanten*, Zahna, - 
Zahnomw, Zehdenicd, Ziegenhals, Ziejar, Zörbig. } 

In den mit * bezeichneten Städten, erfolgt die Aus- 
ftellung von Leichenpäffen durch die Dberbürgermeijter 
und Bürgermeifter, in Straljund ** durch den Magijtrat. 

2, Königreich Bayern. 

Die Bezivksämter, die Stadtmagijtrate, die Polizei- 
direftion zu München, die erponirten Bezirksamts-Aſſeſſoren 
fowie für die im $ 34 des Gifenbahn-Betriebö-Neglements 
unter Nr. 8 erwähnten Leichentransporte die Verwaltungen 
der Strafanftalten und der AUrbeitshäufer. 

3. Königreih Sachen. 1 
Die Amts - Hauptmannjhaften, die Stadträthe, der 

Direktor der vereinigten Landesanftalten zu Hubertusburg. 
4, Königreich Württemberg. 

Die Stadtdireftion Stuttgart, die Dberämter. 
5. Großherzogthum Baden, 

Die Bezirfsämter. 
6. Großherzogthum Heſſen. 

Die Kreisämter. 
7. Großherzogthum Merlenburg<chiwerin,, 

Die Ortspolizeibehörden, nämlich im Domanium, die 
Aemter, auf den ritterſchaftlichen Gütern: die Gutsobrig— 
keiten, im Gebiet der Städte: die Magiſtrate, und die 
ſtädtiſchen Polizeibehörden, ſowie im Gebiet der drei Landes— 
klöſter: die Kloſterämter. 

8. Großherzogthum Sachſen. 
Die Bezirksdirektoren, die Gemeindevorftände von Jena 

und Simenau. 
9. Großherzogthum Mecklenburg-Strelitz. 

a) Sm Herzogthbum Sre Die Aemter, Die 
Sutsobrigfeiten, die Wagiftrate. — b) Im Fürftenthum 
Ratzeburg: Die Landvoigtei, die Guksherrſchaften. 

10, Großherzogthum Oldenburg. 
a) Sm Herzogthum Divenburg und im Fürſten— 

thum Lübeck: Die Gemeinde-Borftände, die Stadt— 
magiftrate. — b) Sm Fürſtenthum Birkenfeld: Die 
Bürgermeiiter. 

21. Herzogthum Braunſchweig. 

Die Kreispdireftionen, die Polizeidirektion zu Braun- 
ſchweig, die Stadt-Volizeibehörden zu Blankenburg, Eſchers—⸗ 
haufen, Gandersheim, Hafjelfelde, Helmitedt, Holzminden, 
Königslutter, Schöningen, Schhöppenftedt, Geejen, Stadt 
oldendorf, Wolfenbüttel. £ 

’ 12. Herzogihum Sachjen-Meiningen. _, 
Die Landräthe jowie für die im $ 34 des Gifenbahn: 

Betriebö-Nteglements unter Nr. 8 erwähnten Leichentrang- 
porte Die Direktion des Zuchthaufes zu Maßfeld. i 

13. Herzogthum Sarhjen- Altenburg. a 
Die Landrathsämter, die Stadträthe. | 

14, Herzogthum Sachſen-⸗Coburg und Gotha. : 
a) Sm Herzogthum Koburg: Das Landrathsamt 

zu Goburg, die Wiagiftrate zu Coburg, Neuftadt und 
Rodach, der Stadtrat) zu Königsberg iu Franken. — 
b) Sm Herzogthum Gotha: Die Yandrathsämter, die” 
Stadträthe zu Gotha, Ohrdruf und Waltershaufen. 

15. Herzogtum Anhalt. u 
Die Regierung, Abtheilung des Innern, die Kreis» 

direftionen jowie für die in $ 34 des Eifenbabn-Betriebs- 
Jteglements unter Nr. 8 erwähnten Leichentrangporte die 
Direktion der Strafanftalt zu Coswig. 

16. FürftentHum Schwarzburg-Sondershauſen. 
Die Lanpdräthe. j 

17. Fürſtenthum Schwarzburg-Rudolitadt, ; 
a) Bei Zransporten von Leihen innerhalb 

des Fürſtenthums; Die Drtspolizeibehörden. — b) Bei 
Transporten über die Örenzen des FürftentHumß 
hinaus: Die Landrathsänter. j 

‚IS. Sürftenthum Walder. : 
Die Kreisamtmänner. 

19, Fürſtenthum Reuß älterer Linie, j 
Das Landrathsamt zu Greiz, der Amtörichter zu Burgk. 

20. Fürjtentyum Neuß jüngerer Linie, 
Die Landrathsämter zu Gera und Schleiz. 

j 21. Fürſtenthum Schaumburg-Lippe, 
Die Landrathsäniter, der Polizeidireftor zu Büdeburg, 

der Magiſtrat zu Stadthagen. 
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4 22. Fürſtenthum Lippe. 
Die Magiſtrate der Städte Barntrup, Blomberg, 

Detmold, Horn, Yage, Lemgo, Salzuflen, Cchwalenberg, 
die Verwaltungsämter zu Blomberg, Brafe, Detmoid, 
Lipperode-Gappel, Schötmar. 

23. Freie und Hanſeſtadt Lübeck. 
Das Rolizeiamt zu Lübeck. 

n ‚24. Freie Hanfeitadt Bremen, f 
Die Polizeidirektion zu Bremen, der Landherr in 

Bremen, die Aemter zu Bremerhaven und Vegeſack. 
| 25. Freie und Hanſeſtadt Hamburg. 

Die ſtädtiſche Polizeibehörde zu Hanıburg, der Amts— 
verwalter zu Nibebüttel, der Bürgermeifter zu Bergedorf. 

"Runen 476. Elfaf:Lothringen. b 
Die Kreisdireftoren, die Bolizeidirektoren zu Meb und 

Straßburg. 
Berlin, den 20. September 1888. 

Der Stellvertreter des Neichsfanzlers. 
v. Boettider. 

Preußen. Veg.- Bez, Potsdam. Anweiſung 
für das Verfuhren bei Neviſionen der Drogenz, 

Material und Farbwaaren-Handlungen. 
Bom 18. September 1888. 

(Amtsebl. d. Kgl. Regierung zu Potsdam und der Stadt 
Berlin ©. 373). ; 

$ 1. Die Reviſionen der Drogen, Material: und 
Farbwaaren- Handlungen liegen den Ortspolizeibehörden 
ob, welche zu denjelben einen Kreismedizinalbeanten oder 
auch einen approbirten und vereidigten Apotheker als 
Sachverſtändigen zuzuziehen haben. 

Die Sreismedizinalbeamten find bereits durch Verfü: 
gung vom 6. Sanuar 1877 angewiejen, bezüglichen Auf: 
forderungen der Polizeibehörden Folge zu geben. 

Diefe Revifionen gehören gleich) den Ntevifionen der 
- Mape und Gewichte zu den Funktionen der örtlichen Po— 
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lizeiverwaltung und es müſſen daher aud die dadurch 
entjtehenden Kojten gemäß $ 3 des Gejehes über die 
Polizeiverwaltung vom 11. März 1850 von Denjenigen 
a werden, welche zur Zahlung der Koften der Po— 
izeiverwaltung verpflichtet find. 

$ 2. Die Nevifionen müfjen umerwartet ftattfinden ; 
es ijt bei venjelben feitzuftellen, daß außer den als Ge— 
ſchäftslokale (Verkaufs- und Tagerräume) bezeichneten oder 
befannten Näumlichfeiten nicht auch noch andere für 
gleiche Zwecke benußt werden. 

$ 3. Bei dieſen Nevifionen ift darauf zu acten, ob 
die Kaufleute Gifte ohne die gejegliche Genehmigung feil- 
halten oder unerlaubten Handel mit Drogen und Arz— 
neien treiben. 

- 4. Diejenigen Kaufleute, welche in ihren Geſchäfts— 
räumen ohne Erlaubniß Gift feil halten oder verbotenen 
Arzneihandel treiben, find gemäß $ 367 Nr. 3 des Otraf- 
gejeßbuches unverzüglich zur Beitrafung zu bringen. 

$5. Ale Gejhäfte von Kaufleuten oder Gewerbe 
treibenden, welche die Erlaubniß zum Gifthandel beißen, 
aud) wenn diefe Erlaubniß nur eine beichränfte ift, d. 5. 
fh nur auf das Halten einzelner namhaft gemachter 
Gifte erſtreckt, find jährlicy mindeftens einntal zu revidiren. 

Alle Geſchäfte derjenigen Kaufleute, welche wegen un: 
erlaubten Handels mit Giften oder Arzneien zur Bejtra- 
fung gebracht worden find, werden im darauf folgenden 
Sahre einer neuen Nevifion unterworfen. 

Ale übrigen Drogen-, Material und Farbwaaren- 
- Handlungen, bei denen die Nevifion feine Borräthe an 

Giften oder verbotenen Arzneiwaaren ergeben hat, unter: 
liegen nur alle fünf Jahre einer Nevijion, wenn nicht 
bei einzelnen Verdacht unerlaubten Handels mit Giften 
oder Arzneien eine häufigere Reviſion erfordert. 

$ 6. Die von der Drtspolizeibehörde und dem zu 
den Nepifionen zugezogenen Medizinalbeamten oder Apo- 
thefer gemeinſchaͤftlich abzufaſſenden und zu unterjchrei- 
benden Stevifionsberichte oder beglaubigte Abjchriften der 
legteren find bis zum 1. November jeden Sahres dent 
Landrathsamte einzujenden. ‚ 

Die Landräthe und die Polizeiverwaltungen der jelbit- 
ftändigen Städtkreiſe haben die Berichte vor dem Qahres- 
Ihlufje mir zur Kenntnißnahme einzureichen. 

Potsdam, den 18. September 1888. 
Der Negierungs-Präfident. 

Sachſen-Meiningen. Erlaß, betr. das Auftreten 
von anjtecfenden Ausjchlagsfranfheiten im Zus 

ſammenhang mit der Schußporen- Impfung. 
Bon 12. September 1888, 

In Preußen ift in den legten Sahren an verjchiedenen 
Drten im Zufammenhange mit der animalen Schutz— 
poden-Smpfung eine anfteckende Ausjchlagsfranfheit (im 
petigo contagiosa) aufgetreten. 

Wenn aud die Erkrankungen in den meiſten Fällen 
milde verlaufen find und zu dauernder Schädigung der 
Gejundheit nicht geführt haben, fo hat es doch auch an 
ichwereren Fällen und ſelbſt an ſolchen mit tödtlichem 
Ausgang nicht gefehlt. 

Die Zahl der Erkrankungen, welche nicht auf die Smpf- 
linge bejchränft geblieben, jondern durch Anſteckung auch 
auf andere Perſonen übertragen worden find, ift an ein- 
zelnen Drten nicht unbeträchtlich gewefen. 

Un nad) Möglichkeit der Wiederfehr ähnlicher Vor- 
fonımnifje vorzubeugen, iſt es erforderlich, daß nad) Mög- 
lichfeit dafür Sorge getragen wird, beim eriten Er- 
Iheinen des Ausſchlags den Erkrankten eine zweck— 
entjprechende ärztlihe Behandlung zu Theil werden zu 
laffen und die zur Verhütung von Anſteckungen erforder: 
lichen Maßregeln zu treffen. 

Die Herren Uerzte erfuhen wir daher — und nahen 
es denjenigen, welche mit den öffentlichen Impfgeſchäften 
betraut find, zur Pflicht — 

über alle bei der Nachſchau oder ſonſt zu ihrer Kenntniß 
gelangenden verdächtigen Ausſchlagserſcheinungen an 
den Rmpflingen unverzüglid) 

n dem Herzoglichen Phyſikus, 
b) der Anitalt, aus welcher die Lymphe bezogen worden, 

Mittheilung zu machen. 
Nach den feitherigen Erfahrungen treten die erſten Er- 

iheinungen des Hautausjchlages nicht jelten erſt nach der 
zwiſchen dem ſechſten und achten Tage feit der Smpfung 
abzuhaltenden Nachſchau hervor. Die Herren Aerzte wollen 
daher durch entiprechende Belehrung bei der Impfung 
und Nachſchau darauf hinwirfen, daß ihnen oder uns 
mittelbar dem Herzoglihen Phyſikus von etwaigen Aus- 
ichlagserfranfungen, ſei es direkt, ſei es durch Bermittelung 
der Ortsbehörde, unverzüglich Mittheilung gemacht wird. 

Zur Verhütung der Weiterverbreitung der Krankheit 
und zu deren Tilgung entpfehlen fich folgende Maßregeln: 

. Thunlichite Abfonderung der Erkrankten und Be— 
lehrung der Angehörigen derjelben über die An- 
fteungsfähigfeit des Ausjichlages. 
Ausſchluß der erkrankten Kinder von Schulbeſuch. 
Sorge für Reinlichkeit und häufige Lufterneuerung 
in den Wohnungen der Erkrankten. 
Sorge für äntliche Behandlung der Erfranften, 
Bereitjtellung der erforderlichen Arzneien und Ver— 
bandmittel, jowie nöthigenfall® Fürforge für ge 
eignete Krankenpflege. 

Meiningen, den 12. September 1888. 
Herzoglihes Staatsminifterium, Abtheilung de3 Innern. 

Heim. 

> go 

An die Herren Aerzte. 

In Abſchrift an die Herzoglichen Phyſiker zur Nachricht. 
Sobald ein Fall des anftekenden Schußpoden - Aus- 

ſchlags (impetigo contagiosa) zu Ihrer Kenntniß kommt, 
wollen Gie 

1. davon ohne Berzug fowohl uns als aud) un: 
mittelbar dem Kaijerlihen Gejundheisamt 
in Berlin Mittheilung machen, 

2. eine Grmittelung über die in der Anlage At) ent- 
haltenen Punkte anftellen, 

3. dafür Sorge tragen, daß die empfohlenen Maß— 
regeln zur Verhütung der Weiterverbreitung der 
Krankheit und zu deren Tilgung ungejäumt und 
thatfräftig angewendet werden. 

Abſchrift einer Denkjchrift?) fügen wir bei und ver- 
weifen auf die in den Veröffentlihungen des Geſundheits— 
amtes enthaltenen Darlegungen über Die jeitherigen Aus» 

!) Gleihlautend mit: DVeröffentl. Seite 590 u. 591. 
kaseit Des. Hiftrefens.. .% .» 10. ..... ODbpduftiong- 
befund bei demijelben. 
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ichlagsepidemien (Sahrg. 1885 II ©. 272 und 316 und 
Sahra. 1888 ©. 33.) 

Die Herzoglihen Landräthe und die ftädtifchen Be- 
hörden erhalten Abfchrift diefer Verfügung. 

Meiningen, den 12. September 1858. 

Herzogliches Staateminifterium, Abtheilung des Innern. 
Heim. 

Schanmburg-Lippe. Befanntmachung, betreffend 
Leichenbeförderung auf Eifenbahnen. 

Vom 31. Dezember 1887. 
(Schaumb.-Lippijche Landesverordnungen 1888 ©. 21.) 

Die von dem Bundesrath in der Sitzung von 1. d. M. 
feſtgeſetzten Beſtimmungen über die Beförderung von Leichen 
auf den Eijenbahnen, welche vom 1. April 1888 in Kraft 
treten, werden nachftehend mit dem Benterfen zur Nach: 
ahtung befannt gemacht, daß die Fürftlichen Landraths— 
ämter, der Fürftliche Polizeidirektor der Nefidenzitadt und 
der Magiſtrat in Stadthagen zur Ausftellung der Leichen: 
päſſe befugt find. 

Bückeburg, den 31. Dezember 1887. 

Fürſtlich Schaumburg-Lippiſche Landesregierung. 
Spring. 

Die nachfolgenden Beſtimmungen ſind gleichlautend 
mit dem auf ©. 746 des Jahrgangs 1887 der Veröffent— 
lichungen abgedructen Entwurfe. 

Bern, Allgemeines Sanitäts-Neglement, 
Vom 7. Februar 1887. 

Bon der Organifation des Hanitätsdienftes. 

Kapitell. Vom Sanitätsdienſte. 
Art. 1. Der Sanitätsdienſt wird in See⸗ oder Küſten— 

und Landfanitätsdienft eingetheilt. 
Art. 2. Seder diefer Dienftzweige foll eine fpezielle 

Drganifation und ebenfo ein fpezielles Perfonal haben. 
Art. 3. Der Ganitätsdienft iſt außerdem allgemein, 

departemental und provinztal. 

Kapitel 2. Vom Dienitperfonal. 
Art. 4 Der allgemeine Canitätsdienft unterfteht der 

oberiten oder Zentral-Behörde; derjenige der Departe- 
ments und Küjtenprovinzen einer Departementöbehörde, 
und derjenige der Provinzen Der Behörde jeder Provinz. 

Art. 5. Die oberjte oder Yentral:Behörde wird in 
der miedizinifchen Fakultät in Lima eine vathertheilende 
Körperjchaft haben. 

tapitel 3. Bon der odberiten oder Zentral> 
Behörde. 

Art. 6. Die Zentral-Behörpde iſt nicht allein die höhere 
rathertheilende Körperihaft für die Negierung in Sani— 
tätsjachen, jondern die, welche die Ausführung des Dienftes 
leitet, und von welcher die Departements- und Provinzial: 
Sanitäts-Behörden abhängen. 

Art. 7. Die Sanitäts-Jentral:Behörde wird von dent 
Suftizminifter präftdirt und befteht aus: 

1. dem Präfekten des Departements Lima als 1. Vize— 
Präſidenten; 

. dem Dekan der mediziniſchen Fakultät in Lima als 
2. Vize-Präſidenten; 

. ven Direktor der Mohlthätigkeits - Anftalten Lima's; 

. dem Sektionschef der Marine im Kriegsminiſterium; 
. dem Vorſitzenden des Handelsgerichts; 

. dem Bürgermeifter von Lima; 

. den ordentlichen Profeſſoren für Hygiene, gerichtliche 
Medizin und Arzneifunde der Univerfität zu Lima; 

. vier Aerzten, die wenigitens zwölfjährige Praris haben 
oder Verfafier von Werfen oder Arbeiten über öffent- 
liche Hygiene find; 

9. einem Staatsingenieur; 
10. dem Chef der Konſular-Sektion im Miniſterium der 

Auswärtigen Angelegenheiten; 
11. dem. General - Direktor des Juſtizminiſteriums als 

Gefretär. 
Art. 8. Die Emennung der unter 8 und 9 aufge 

führten Mitglieder der Behörde wird durd) die Regierung 
alle 2 Jahre erfolgen. 5 

Art. I Die Gtellungen bei der Zentralbehörde find 
unbejoldet und werden als Ehrenämter betrachtet. 
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Art. 10. Die Vereinigung der Mehrzahl ihrer Mit- 
glieder genügt, um die Behörde beihlußfähig zu machen. 

Art. 11. 
steht: 
1. in dem Ueberwachen der Durdyführung aller Gejebe 

und Vorſchriften, welche ſich auf die öffentliche Ge- 
fundheitspflege beziehen, ſowie jpeziell der Ganitäts- 
Sefeße und Reglements; 

3. in dem lleberwacden ver 
heiten der Departements: und Munizipal-Sanitäts— 
Behörden; . 

3. im Verfolgen der Unterlaſſungen und Uebexſchreitun— 
gen, welche zu den Sanitätsvergehen und Verbrechen 
aehören, durch Führung der Unterfuhung und Ueber— 
lieferung der Schuldigen an die Gerichte; 

4. im Ernennen von SKommillionen aus ihrer Mitte, 
und wenn es nothwendig wird auch aus anderen 
Perſonen, um dieje und jonftige Geſchäfte zu be- 
orgen; 
—— der Bezirks-Aerzte der Küſtenprovinzen 

auf Grund von Vorſchlägen der mediziniſchen Fakul— 
tät in Lima und nad) Billigung der Regierung; 

6. im Anordnen aller derjenigen hygienischen Maßregeln, 
welche angemefjen erfcheinen den Ausbruch oder das 
Umfichgreifen der Epidemien zu verhindern und im 
Vorſchlagen derjenigen bei der Negierung, welche 
entweder nicht in ihren Befugniffen liegen oder in 
den Neglements nicht enthalten find; 

7. im Genehmigen der von den Departements- und 
Brovinzial-Behörden gegebenen Reglements und der 
von denfelben für die ärztlihe Polizei erlajienen; 

8. im Einziehen der Fonds, weldhe ihr aus den betr. 
Sanitätsgebühren zufommen und in der reglements— 
mäßigen Verwendung derjelben; 

9. im Vorlegen von Vorſchlägen zu Hygienijchen Re— 
formen und zu jolhen der Mtedizinal-Polizei, ſoweit 
fie Diefelben für angemefjen erachtet, bei der hohen 
Regierung; 

10. im Bezeichnen der Bezüge der Beamten des von ihr 
abhängigen Sanitätsdienſtes; 

11. darin. der Regierung jährlich einen Bericht über den 
Sanitätsdienft der gungen Nepublif während Des 
Jahres, mit Rückſicht auf die Berichte der Departe- 
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Die Amtsthätigfeit der Zentralbehörde be- 

Ausführung der Obliegen- 

ments- und Provinzialbehördeu, zu erftatten und alle 
wünjchenswerthen Reformen vorzufclagen. 

Kapitel4. Von den Behörden der Departements 
und Küftenprovinzen. 

Art. 12. Die Behörden der Departements, welche von 
der Zentralbehörde abhängen, find mit der Ausführung 
und lleberwachung des Sanitätsdienftes in ihren rejp. De 
partements betraut. 

Art. 13. Die Departements » Behörden beitehen aus: 
. dem Präfekten des Departements als Vorjigenden ; 
. dent Bezirksarzt, oder, wenn ein folder nicht vorhan- 
den it, dem Abgejandten der mediziniſchen Fakultät; 

. den Bürgermeilter der Departements:Hauptitadt; 

. dent Direktor der Wohlthätigkeits-Geſellſchaft; 

. dem ältejten Profeſſor der Arzneifunde am Orte; 

. dbem Gtaatsfaifirer des Departements; 
. einem Kaufmann und einem Grundeigenthümer aus 
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den höchſt Befteuerten, die in der Departententö- 

Be 
Hauptitadt ihren Wohnſitz haben; 

8. dem Gefretär der Präfektur, der aud für Dieje 
hörde jein joll. 

Art. 14. Die Departementsbehörden der Küftenpropinzen 
werden ihr Perſonal dur den Hafenkapitän des Haupt- 
hafens und durch den DBerwalter des Zollamts vervoll- 
ftändigen. Dieje Behörden Fünnen, wenn es die Um— 
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ftände verlangen und für die Zeit, in der jie es für nöthig 
erachten, auch 2 Aerzte in ihre Mitte berufen. 

Art. 15. Es find Befugniffe der Departements - Be: 
hörden: 

1. den Örundeigenthüner und den Kaufmann, die einen 
Theil der Behörde bilden, zu ernennen und diefe Er: 
nennung jährlich zu erneueri; 

2. in ihrem reſp. Departement die Beobachtung der 
Sanitäts-Geſetze und Neglements, jowie der Ver: 
fügungen, weldye die oberste Behörde erläßt, zu über: 
wachen; 

bi 



3. alle Maßnahmen und Beltimmungen der Wunizipali- 
tätsbehörden, welche den Zweck haben die Gejund- 
heitspflege der Departements und Provinzen zu der: 
bejiern, zu unterftüßen und aufrecht zu erhalten; 

4. die Drganijation und Bildung aller hygienifchen Ein- 
richtungen und Gefellichaften in ihren rejp. Departe- 
ments vorzunehmen; 

5. im Ginverftändniß mit den reſp. Munizipalitätsbe- 
börden alle die Vorfichtsmaßregeln anzuordnen, durch 
deren Wirkjamfeit der Ausbruch und die Verbreitung 
der Epidemien verhindert wird; 

6. die Verwaltung der Smpfanftalter und die Thätig- 
feit des vejp. Bezivksarztes zu überwachen; 

7. jährlich der oberiten Behörde einen Bericht über den 
Sanitätsdienft des Departements wührend des ver» 

floſſenen Sahres zu eritatten und die wünſchens— 
werthen Reformen vorzuichlagen. 

Art. 16. Die Departementsbehörden der Küſtenpro— 
dinzen werden außerdem die folgenden Befugnijje ausüben: 

ihrer reip. Provinz beauftragt. 

1. die Schifföpijiten durch den Hafenfapitün und Be: 
zirkgarzt, nah den im dieſem Reglement vorge- 
Ichriebenen Formen, ausführen; 

2. den Schiffen, welche fi in den in dieſem Reglement 
porgejehenen Fällen befinden, die betreffende Quaran— 
täne, jei es eine jtrenge oder eine Beobachtungs— 
quarantäne, auferlegen ; 

3. den Dienſt des Hafenlazareths regeln, feine VBerwal- 
tung leiten und dieje Lazarethe da errichten, wo noch 
feine vorhanden find; 

4. die Canitätsgebühren des betreffenden Hafens ein- 
ziehen und ihnen die entiprechende Verwendung 
geben, auch der oberiten Behörde die betreffende 
Rechnung ablegen; 

5. die Desinfizirungen, welche dieſem Reglement gemäß 
in den Schiffen und mit ihrer Befrachtung vorge- 
nommen werden, anzuordnen und zu überwachen ; 

6 den Ganitätsdienit des Hafens, jowie auch die Güte 
und den Zuſtand der Lebensmittel und Schlachthiere, 
die Dort ein- und ausgejchifft werden, zu überwachen. 
Der Bezirksarzt ift mit diefem Dienst beauftragt; 

7. die Thätigfeit des Chemifers des Zollamts, welcher 
die Fafturen zu vifiren und die Qualität der durch 
dafjelbe eingeführten Arzneimittel zu prüfen hat, zu 
überwachen, inden fie wöchentlich eine. Aufitellung 
der viſirten Fakturen und von der Zollamtskaſſe Die 
betreffenden Zölle in Empfang nimmt; 

8. nad) vorgängigem Bifum des Bezirksarztes mit Inter 
fchrift des HSafenfapitäns und unter dem Giegel der 
Behörde die Ganitätspatente auszuftellen, welche nad) 
diejem Neglement ale Schiffe beſitzen müſſen, Die 
aus dem Hafen auslaufen. 

Kapitel 5. Von den Provinzial» oder 
Munizipalität$-Behörden. 

Art. 17. Die Provinzial: oder Munizipalität3-Behörden 
hängen von den Departements-Behörden ab, und find mit 
der Ausjührung und Ueberwachung des Sanitätsdienites 

Es unterjtehen ihnen in 
diefer Hinficht die Stadtbehörden ihrer reſp. Dijtrifte. 

Art. 18. Dieſe Funktionen werden in den Departe- 
 mentshauptitädten, abhängig von deren Gtadtbehörden, 
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durch von diefen gebildete Behörden oder Kommiſſionen, 
u Mitteln gemäß, ausgeübt und entjprechend ge— 
regelt. 
it. 19. Sn den übrigen Provinz: oder Diſtrikts— 

hauptjtädten iſt der Ganitätsdienit in den Händen don 
en Stadtbehörden und ihrer Geſundheits-Kommiſſion. 

rt. 20. 
Stadtbehörden: 

1. alle diejenigen, welche dad Geſetz über die Drgani- 
fation der Gtadtbehörden aufführt: 

2. der oberiten Sanitätsbehörde alle Die Anordnungen 
und Beitimmungen vorzulegen, welche fie zum Beſten 
des Sanitätsdienftes der Provinz erlafjen möchten; 

3. von der Departements» oder höchſten Behörde alle 
die Ganitätsmaßregeln zu erbitten, welche ihre Be— 
fugnifje überjchreiten; — 

4. der oberſten Behörde einen jährlichen Bericht über 
den Geſundheitszuſtand ihrer reſp. Provinz zu er— 
ſtatten; 
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Es find Befugnifje der Provinzial- und‘ 

5. derjelben Behörde ebenfalls die jährliche Gefundheits- 
jtatiftif der Provinz einzureichen. 

Titel II. Vom Hee-Hanifätsdienft. 

Kapitel 6. Von den Beſuchen auf den Schiffen. 

Art. 21. Jedes Schiff, welches irgend einen Hafen 
der Republik anläuft, muß beſucht und umlerſucht wer— 
den; ohne die Maßregel iſt es weder erlaubt, daſſelbe zum 
freien Verkehr zuzulaſſen, noch ihm zu geſtatten, Päſſa— 
giere und Güter auszuſchiffen. 

Art 22. Von dem Beſuche können nur Kriegsſchiffe 
oder ſolche Schiffe befreit werden, die nicht nöthig haben, 
Patente zu führen, wenn die Regierung es fo befiehlt; in 
feinem Fall kann der Beſuch erlajjen werden, wenn das 
Schiff aus Orten kommt, in denen eine anſteckende Krank: 
beit herricht. 

Art. 23. Sn eiligen Füllen, wie bei Schiffbrüchen, 
bei Ankunft der Poſt und bei Nothanlauf werden die 
Beſuche ſelbſt Nachts ausgeführt; dieſelben werden von 
dem Hafenkapitän oder feinen Vertreter im Verein mit 
dem Bezirksarzt gemacht. 

Art. 24. Das Schiff, welches während der Bijite 
einen kranken Rafjagier oder ein krankes Thier verbirgt, 
muß eine Gtrafe von 100 bis 500 Soles Silber, dem 
Ernſt des Falles und den Urtheile der Behörde gemäß, 
bezahlen. 

Art. 25. Herricht eine Epidenie an den Drten, aus 
denen das Schiff kommt, jo wird die Bijite mitteljt des 
Fragebogens, dem Hafenreglentent gemäß, gemacht. 

Kapitel 7. Bon den Batenten. 

Art. 26. Ale Schiffe, welde in die Häfen der Re— 
publif ein» oder aus denſelben auslaufen, follen ein 
Sanitätspatent führen; hiervon find nur, wenn feine 
Gefahr für die Gejundheit zu befürchten ijt, die zur 
Küftenihifffahrt beftimmten Schiffe befreit. 

Art. 27. Es giebt nur zwei Klafjen von Patenten: 
reine und unreine oder verdächtige; als verdächtig wird 
ein fremdes Patent betrachtet, wenn e8 eine andere Be- 
zeichnung, verſchieden von rein, führt. 

Art. 28. Als verdächtig wird auch jedes reine Patent 
angejehen, welches feinen Charakter durd) Vorfälle auf 
der Neije oder Dadurd verändert hat, Daß es weder von 
einent peruanifchen noh von einem Konſul befreundeter 
Staaten vifirt worden ift. 

Art. 29. Die Schiffe, deren Patente mit Fehlern 
oder Auslafjungen behaftet find, werden eine nad) dem 
Urtheil der Behörde bemejjene Strafe erleiden. Nur im 
Fall der Fehler die öffentliche Gefundheit nicht geführdet 
bat, fann die Mtegierung die Strafe erlafjen. 

Art. 30. Sedes Schiff, welches ohne Patent aus 
einent Orte fommt, obwohl es ſich daſelbſt mit einem 
folhen hätte verjehen müjjen, wird zurücgewiefen, bis 
fein guter Gefundheitszuftand bewiejen iſt, oder es wird 
einer Beobachtungs - Duarantäne von 3 bis 5 Tagen 
unterworfen; hiervon unabhängig iſt die Bezahlung der 
Strafe und ausgenommen der Fall de foree majeur, 
welcher von der Ganitätsbehörde berücjichtigt wird. 

Art. 31. Die Schiffe, welche gefraßte, zwifchenge- 
fchriebene oder mit irgend einer verdächtigen Aenderung 
verjehene Patente vorzeigen, werden den obengenannten 
Mahregeln unterworfen; außerdent wird eine gerichtliche 
Unterfuhung gegen die Urheber bejagter Abänderungen 
eingeleitet werden. 

tvapitel 8 Bon den Duaranftänen. 

Art. 32. Die Quarantänen zerfallen in ftrenge und 
in Beobadhtungs-Quarantänen. Die jtrengen Quaran— 
tänen fünnen nur in Häfen abgehalten werden, wo fid) 
Lazarethe befinden. Die vdiefer Maßregel unterworfenen 
Schiffe werden, wenn fie Häfen anlaufen, an welchen 
feine Lazarethe vorhanden find, fi nad) dem nächſten 
Hafen begeben. 

Die Beobahtungsquarantänen-fönnen in irgend welchem 
Hafen ſtattfinden; werden fie indejjen als jtvenge erklärt, 
jo müffen fie im nächſten Hafen mit Lazareth bejtanden 
werden. 

Art. 33. Der ftrengen Quarantäne wird jedes Schiff 
unterworfen, welches mit unreinem Patent nad einem 

Hafen kommt, oder wenn dajjelbe während Der Reiſe 
einen Fall von übertragbarer Krankheit, wie von Cholera, 



gelben Fieber oder einer anderen anſteckenden Krankheit 
gehabt hat. Die Beurtheilung des Falles ift der De: 
hörde überlajjen. 

Art. 34. Der Beobahtungsquarantäne werden Die 
Schiffe unterzogen, welche, obwohl jie reines Patent haben 
und troßden: bei ihnen ein verdädtiger Fall auf der Reiſe 
nicht vorgekommen tft, aus einem inftzirten Hafen ftammen 
oder auf hoher See mit Schiffen Verkehr hatten, welche 
aus folchen Hafen gekommen find; ferner diejenigen 
Schiffe, welche bei den Bejuchen einen beunrubigenden 
Sejundheitszuftand aufweijen, jowie die, welche fi im 
Fall des Art. 28 diejes Neglements befinden. 

Die Regierung kann im leßteren Fall Die Quarantäne 
erlafjer, wenn dadurch die öffentliche Gefundheit feine 
Gefahr erleidet. 

Art. 35. Die der ftrengen Quarantäne unterworfenen 
Schiffe müfjen guch gereinigt und desinfizivt werden und 
find zur Ausihiffung der Pafſſagiere, Mannſchaften und 
Güter an Drten, wo jich Lazarethe befinden, verpflichtet. 

Art. 36. Ausgenommen in dem Kalle, daß fih an 
Bord Cholera» und Gelbfieber - Kranke befinden, kann 
das in Duarantäne erklärte Schiff, jowohl bevor dieſelbe 
begonnen, wie auch im Verlaufe derjelben auslaufen, 
dod kann es in feinem anderen Hafen zugelajjen wer- 
den, ohne ſich gedachter Quarantäne zu unterwerfen. 

Art. 37, Bei der Beobahhtungsquarantäne genügt 
ed, das Schiff entfernt zu halten, jeine Abfperrung durch 
eine Ganitätswache zu fihern und ed den angemejjenen 
hygieniſchen Maßregeln der Neinigung, Lüftung und 
Räucherung zu unterwerfen. 

Art. 38. Die Dauer der Duarantäne ijt für Schiff, 
Pafjagiere und Güter die gleiche. Diefe Dauer be- 
rechnet ſich: 

a) für die Beobachtungsquarantäne von dem Augen— 
bli€ an, wo die Sanitätswahe an Bord gebracht 
ift und Die von der Sanitätswache angeoroneten 
Maßregeln der Lüftung und Desinfizirung be- 
gonnen haben; 
für die ftrenge Quarantäne: von dem Zeitpunfte 
der Ausjchiffung der Paſſagiere und Güter und 
ihrer Ueberführung ins Lazareth oder an den zur 
Erfüllung der Quarantäne beſtimmten Ort. 

Art. 39. Für Chiffe mit unreinem Patent full die 
jtrenge Quarantäne 10 Tage dauern, wenn fein ver: 
dächtiger Fall vorgefommen ift, und 15 Tage, wenn dies 
der Fall war. 

Art. 40. Kommt an Bord ein Fall der Krankheit 
vor, welche dev Grund zur Verhängung der Quarantäne 
gewejen iſt, jo wird die Einjhiffung von Pafjagieren 
und Gütern erft 20 Tage nad) Eintritt jenes Falles, und 
nachdem die Desinfizirung und Lüftung ftattgefunden 
hat, erlaubt werden. 

Art. 41. Die Beobahtungsquarantäne wird nur, je 
nad) Befinden der Sanitätsbehörde, 5 bis 7 Tage dauern. 
Das Ausſchiffen der Güter ift nicht obligatorifch. Paſſa— 
giere nnd Mannſchaften können die Quarantäne nad) 
Wunſch entweder an Bord oder im Yazareth zubringen. 

Art. 42. Die Beobahtungsquarantäne wird den 
Schiffen auferlegt, welche aus infizirten Häfen innerhalb 
30 Tagen, nad) vem legten in ihnen Itattgehabten Kranf: 
beitöfall fommen. 

Art. 43. Es hängt von dem Ermeffen der oberiten 
Sanitätsbehörde ab, auf Grund der Berichte der Konjuln 
der Republik, fowie der Departentental- und Küſtenbe— 
hörden die Fälle zu bezeichnen, in denen die Häfen oder 
die infizirten oder verdächtigen Waarenausgangspunkte 
abgeſperrt oder unter Quarantäne geſtellt werden ſollen. 
Dabei find in Betracht zu ziehen: ver Charakter der 
Krankheiten; die Verbindungsmittel der zu ſchützenden 
Orte mit den von der Krankheit ergriffenen; die Jahres— 
zeit, jowie alle die Umſtände, welche entweder die Ein- 
Ihleppung der Krankheit begünftigen oder verhindern. 
Ebenſo ift Beſtimmung zu treffen, wenn jene Maßregeln 
aufzuhören haben. 

Art. 44. Ungeachtet der vorftehenden Anordnungen 
fönnen Die Departementalbehörden die Anwendung der 
Quarantänen und der übrigen Schutzmäßregeln gegen 
einſchlepphare Krankheiten verfügen; allein jie fönnen 
dies nur in vorläufiger Weife thun und müfjen die nad): 
trägliche Billigung der oberſten Sanitätsbehörde nachſuchen. 
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Kapitel 9. Vom Berfahren bei Ausführung 
der Unterfuhungen, Bejuhe und Duarantänen. 

Art. 45. Die Schiffe, welche nicht aus infizixten 
Häfen fommen oder ſich jonft in einem zur Auferlegung 
von Quarantänen geeigneten Falle befinden, können frei 
in die Häfen der Nepublif einlaufen, doch dürfen fie — 
nicht anfern und müſſen fi in angemefjener Entfernung 
vom Ankerplatz halten, bis fie die Sanitätsvifite und die | 
Grlaubniß zum freien Verkehr erhalten haben. 

Art. 46. Jedes Schiff, welches der Quarantäne unter- * 

worfen werden muß, hat, ſobald es ſich Angefichts des 
Hafens befindet, die Duarantäneflagge aufzuziehen, welche 
aus einer gelben Fahne beiteht und am Fockmaſt gehißt 
wird. 

Art. 47. Beim Erblicken des mit der QDuarantäne- 
flagge verjehenen Schiffes wird ſich die Canitätsvifiten- 
Kommiffion in angemejjene Entfernung begeben und daß 
Sanitätsboot abfenden, welches halbwegs von einem 
Boot des betreffenden Schiffes empfangen werden foll; 
diefem hat die Kommijfion den Fragebogen zu über- 
geben. 

Art. 48. 
beantwortet zurücdgeben und demſelben jein Ganitäts- 
Patent, die Mannfchaftsrolfe, Bafjagierlifte und das 
Güterverzeichniß beifügen. 

Art. 49. Auf Grund dieſer 

Der Kapitän des Schiffes wird diefen Bogen 

Ausweife wird Die 
Sanitäts-Kommiſſion die Klaffe der Duarantäne, welcher 
das Schiff unterworfen, und den Drt, wo ſolche abge: 
halten werden joll, zu beſtimmen und der Ganitätsbe- 
hörde zur Billigung zu unterbreiten haben. 

Art. 50. Eine pafjenden Orts im Hafen aufgeftellte 
Sanitätswache wird die Abjperrung des Schiffes während 
jeiner Quarantäne überwachen; es ift der Zutritt zum 
Schiffe Sedermann, unter den in diefem Neglentent ver- 
zeichneten Strafen, verboten. 

Art. 51. Zur täglichen Berproviantirung des oder 
der in Quarantäne befindliden Schiffe wird das 
Sanitätsboot bejagten Proviant in angemefjene Ent- 
jernung vom Schiffe, das ihn verlangt, bringen und ein 
anderes Boot des Schiffes ihn von dort abholen; Die 
Koſten des Proviants und feiner Ueberführung tragen 
die Rheder oder Yieferanten des Schiffes. 

Art. 52. 
das betr. Schiff nicht mit anderen in Verbindung eben, 
ohne zuvor die Erlnubniß der Ganitätsbehörde eingeholt 
zu haben. 

Art. 53. Die Wache und das Perfonal des Duaran- 
tänedienftes in Allgemeinen ſteht unter dem Befehl der 
Sanitätsbehörde des betreffenden Hafens, welche alle die 
Maßnahmen ergreifen wird, welche fie zur Erfüllung des 
bejagten Dienstes für angemeſſen erachtet. 

Art. 54. Die Sanitätsbehörden der Häfen haben 
jährlich der oberiten Behörde über diefen Dienft Bericht 
zu eritatten. 

Kapitel 10. Bon der Reinigung und 
Desinfizirung. i 

Art. 55. Die Güter, welche der. beftimmungsmäßigen 
Reinigung und Desinfizirung unterworfen find, werden 
diefes Verfahren in den Lazarethen in dem dazu ange 
wiejenen Ort durchmachen. 

Art. 56. Man wird dort die Güter entſprechend ſon— 
dern nad der Behandlung, welcher fie unterworfen wer— 
den jollen, ebenfo von denen, die bereits gereinigt wor: 
den find. 

Art. 57. Gereinigt und desinfizirt werden folgende 
‚Güter: Leibwälhe und fonftige Gegenftände der Pafſa— 
giere und Mannſchaft; Felle mit Haaren und zur Ver— 
pakung Dienend; Federn 

Papiere; Thiere. 
Art. 58. Thieriſche oder Pflanzenftoffe, die in Fäul— 

niß übergegangen, werden zur Desinfizirung in den La- 
zarethen nicht angenommen, fondern verbrannt oder ind 
Meer geworfen. 

ach Beendigung der Duarantäne wird ih - 

ien und Haare von Thieren; 
| Wollen, Seiden- und Baunmollen-Waaren; Lumpen! 

! 

Art. 59. Die offizielle und Privatkorreſpondenz, fo- 
wie auch Gelder werden ohne vorhergängige, von einer 
Sunitätsbehörde überwachte Desinfizirung weder ange 
nommen nod) ausgegeben werden, 

Art. 60. Ballen und Kiften mit fonftigen Gütern 
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werden geöffnet, um fie dem freien Luftzug auszufeßen; 
diefe Behandlung ſoll während der Quarantäne häufig 
wiederholt werden. 

Art. 61. Das Schiff, nachdem es verlaffen und ent- 
laden ift, wird in der Folge gelüftet, indem man feine 
Lufen öffnet und vermittelit von Schläuchen die Luft in 
feine Näume ftreichen läßt, es nachher ausräuchert und 
ausſcheuert, und zwar nad) den von der Wiſſenſchaft an- 
gerathenen und von der Ganitätsbehörde anbefohlenen 
Methoden. Sir 

e —— vorbenannten Maßnahmen werden 
. durch den Direktor des Lazareths oder den Ganitätsarzt 
überwadt; aud kann die Gegenwart der Konfuln oder 
der Vertreter der Nationen zugelafien werden, welche der 
behufs der Desinfizirung erforderlichen Deffnung der ent- 
weder an fie oder ihre Landsleute gerichteten Sorrefpon- 
denz beimohnen wollen. Dafjelbe Hecht fteht dem Poſt— 
verwalter zu. 

Kapitel 11. Von den Lazarethen. 
Art. 63. Sn allen Häfen, in denen es Departentents- 

oder Küftenbehörden giebt, jollen Lazarethe eingerichtet 
werden, die nach Hygieniichen Vorſchriften 
Schiffsverkehr angelegt jind. 

Art. 64. Jedes Lazareth ſoll vier Abtheilungen haben, 
eine zur Krankenpflege, eine zur Aufnahme der Paſſa— 
giere und Mannſchaften, eine für Güter und Thiere und 
eine für den Gebrauch des Dienftperjonals des Yazareths. 

Alle dieje Abtheilungen jollen getrennt, geräumig und 
angemefjen belegen fein, auch muß die zur Beobadhtung 
bejtimmte von den übrigen am meiften getrennt und den 
berrichenden Winden zuerſt ausgejeßt fein. 

Art. 65. Jedes Lazareth joll außerdem eine Waſch— 
küche und einen Begräbnißpla& erhalten, auch mit allem 
für den Dienst nöthigen Material verjehen fein, deſſen 
Erneuerung gemäß ven Vorſchriften des Lazareth- 
reglements zu erfolgen hat. 

Art. 66. Jeder direkte oder indirekte Verkehr mit den 
Perſonen oder Sachen, welche fi in den Yazarethen 
oder auf den der Beobakhtungsquarantäne unterworfenen 
Schiffen befinden, ift unterjagt. 

Art. 67. Die Lazarethe werden durch einen unter 
Aufiiht der Sanitätsbehörde des Hafens ftehenden 
Direktor verwaltet, die ärztlichen VBerrichtungen werden 
durch einen von der oberiten Sanitätsbehörde ernannten 
Arzt ausgeübt. 

Art. 68. Die Sanitätsbehörden entwerfen den Plan 

für den 

des Neglements für den Lazareth-Sanitätsdienft, welcher 
eigen der oberiten Sanitätsbehörde unter: 
iegt. 
. Art. 69. Die oberite Sanitätsbehörde wird die Ge— 
bührentare aufitellen, welche für die in den Lazarethen 
untergebracdhten Perſonen und Güter für Beiltand und 
Unterhalt nach den Sätzen diefes Reglements zu entrichten 
Int und ebenjo auch die Gehälter ihrer Beamten be- 
mejjen. 

Perſonen, die nach dem Urtheil des Lazarethdirektors 
ihre Zahlungsunfähigfeit nachweiſen, follen frei aufge: 
nommen und verpflegt werden. Schluß folgt.) 

Kehtfprehung. 

Deräußerung von Bier, welches mit Neigen- und 
Tropfbier verfäliht und deshalb geeignet war, die 
menſchliche Gejundheit zu ſchädigen, nad) $ 12 des 
Geſetzes vom 14. Mai 1879 ftrafbar. Unterſchied Des 
$ 12 cit. von $ 324 Str. G.B. (Schluß). 

b) Urtheil des Neichögerichts von 11. Mat 1888. 
In der Strafſache wider den Gaftwirth Andreas Br. 

| = Br. und defjen Stieftochter Roſa Schw. daſelbſt, wegen 
ergehens wider das Nahrungsmittelgefeß, hat dag Reichs— 

gericht, Erfter Strafienat, in der öffentlichen Sitzung am 
11. Mai 1888, für Recht erkannt: 

daB die Nevifion der Angeklagten gegen das Urtheil 
der zweiten Straffanımer des Königlich Bayerijchen 
Landgerihts München II. vom 8. März 1888 zu ver: 
werfen und den Befchwerdeführern die Koſten des 
Nechtsmittels aufzuerlegen. 
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Gründe: 

le. 2.2.2.0... (Zormaler Einwand). 

‚2. Daß die Angeklagten die Abſicht gehabt hätten, „ge- 
fliffentlih und vorſätzlich gegen die Beitinnmungen des 
$ 924 des Strafgeſetzbuchs ſich zu verfehlen,“ ift nicht er- 
forderlih. Dieſes Berlangen it fchon deshalb ein ver- 
fehltes, weil die SS 12 und 13 des Gefebes vom 14. Mai 
1879 ſich bezüglich ihres objektiven Thatbeitandes als Er— 
weiterung und Ausdehnung des $ 324 des Strafgefetz— 
buchs erweifen, daher auch der fubjeftive Dolus bei Ver— 
letzung der $$ 12,13 a.a. D. ſelbſtverſtändlich nicht auf den 
engen Rahmen des $ 324 des Strafgeſetzbuchs eingefchränft 
jein kann. Dagegen find die Grundfäße über den fubjek— 
tiven Thatbeitand des $ 324 des Strafgeſetzbuchs und 
der 88, 12, 13 des Nahrungsmiittelgejeßes allerdings info- 
fern Die gleichen, als für diefen in beiden Fällen Die 
Kenntnip der Gefährlichfeit beziehungsweife Gejund- 
heitsſchädlichkeit der benüßten Stoße und die troßdent er: 
folgte Heritellung oder Veräußerung der fraglichen Stoffe 
gefordert wird (man vergl. Urtheil des eriten Straffenats 
vom 26. Januar 1882, Nechtiprehung Bd. IV,©. 78). 

Daß beide Angeklagte dieſe Kenntniß hatten und „un- 
geachtet derjelben, aljo wijjentlich” das gejundheitsichäd- 
liche Bier in den Verkehr brachten, hat der erſte Richter 
ausdrücklich thatſächlich feſtgeſtellt und unter Hinweis auf 
die geſchäftlichen Erfahrungen der beiden Angeklagten be— 
gründet. 

3. Ob die Thatſachen, aus welchen der erſte Richter 
den Schluß zog, daß dem Biere des Angeklagten Br. mit 
jeinem Wiſſen und Willen und infolge feiner Anordnungen 
Tropf- und Neigenbier zugegofjen wurde, diefen Schluß 
rechtfertigen, fann, da es ſich hierbei lediglich un that: 
ſächliche Keititellungen handelt, vom Reviſionsgerichte nicht 
nachgeprüft werden. 

Mit der Frage, od das Aufgieken der Bierneigen und 
der Verkauf des hierdurd) verichlechterten und geſundheits— 
Ihädlic gewordenen Bieres „als eine vorfüglihe Schädi- 
gung menschlicher Geſundheit zu erachten ei,” brauchte 
fih der erſte Nichter nicht zu befaffen; denn die Abjicht, 
die Geſundheit zu ſchädigen iſt nicht erforderlih; jchon 
die Kenntniß, dab der Genuß des verichlechterten Nah— 
rungsmittels hierzu geeignet jei und die in Diefem Be— 
wußtfein gleihwohl erfolgte Veräußerung genügt, wie 
ihon erörtert, zum Thatbeſtande des $ 12 des Nahrungs- 
mittelgefekes. 

4. Daß es zur Verfälſchung von Nahrungsmitteln 
nicht nothwendig der Beigabe fremder Stoffe bedarf, 
jondern Daß dieſer Begriff auch durch Bermifchung 
eines Nahrungsmitteld mit gleichartigen Stoffen von 
ſchlechterer Dualität erfhöpft werden fann, fofern nur da— 
durch eine Verſchlechterung der normalen Beichaffenheit 
der Milhung herbeigeführt wird, hat das Neichögericht 
ſchon wiederholt ausgefprochen und eingehend evörtert (Ur— 
theile des eriten Strafjfenats vom 1. Dftober 1885, Necht- 
jprehung Band VII, Geite 746 und vom 12. Sanuar 
1885 wider DB. rejp. Nr. 520,85). 

Die Sefundheitsgefährlihfeit hängt übrigens 
begrifflich nicht nothiwendig mit der Berfälfhung zufamnten, 
fondern kann aud) durch Verderben eines Nahrungs- 
mitteld auf dem Wege naturgemäßer Veränderung und 
Verſchlechterung feiner ftofflihen Zuſammenſetzung oder, 
wie die Motive fi) ausdrücken „durch den inneren Ver— 
derb des Gegenstandes“ eintreten, ohne daß dies die Gtraf- 
barfeit desjenigen ausſchlöſſe, weldyer in Kenntniß Diejes 
Umftandes ein ſolches Nahrungsmittel in den Verkehr 
bringt. Hier handelt es fih um Verfälſchung des nor- 
malen mit gleichartigem, aber verdorbenem Gtoffe. 

5. Darauf, ob durch die äußere Beichaffenheit des 
Jahrungsmitteld über jeine Geſundheitsſchädlichkeit mehr 
oder minder leicht getäuscht wird, hat ed nicht anzu— 
fommen. Die Gtrafbarfeit im Sinne des $ 12 des Nah- 
rungsmittelgejeßes liegt nicht in der Täufhung Des Kon- 
jumenten über die Bejchaffenheit des veräußerten Nah— 
rungsmittels, jondern in der Gemeingefährlidhfeit 
der Handlung, weshalb auch, abweichend von $ 324 des 
Strafgeſetzbuches das Thatbeſtandsmerkmal des „Ber- 
ſchweigens dieſes Umſtandes“ (alfo hier der Geſund— 
heitsgefährlichkeit) abſichtlich weggelaſſen wurde (Motive 
Seite 24 ff. Ziffer 4). 
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Die Behauptung, dab die Gefundheitsichädlichkeit des | Dftgrenze erfordert. Bezüglich der Durchfuhr von lebenden 

Bieres objektiv nicht feititehe, ſteht in Widerſpruche mit Nindvieh dagegen hält es der Stellvertreter des Reichs 

den thatfähhlichen Feitftellungen des Urtheils, welche die» | Fanzlerd vom wirthſchaftlichen und veterinärpolizeilicher 

felbe unter Bezugnahme auf ein gerichtsärztliches Gut- Standpunft aus für unbedenklich, diejelbe auf der er: 

chten ausdrücklid) Fonftatiren. Die Frage, ob dieſes Gut- wähnten Strecke mit der Maßgabe zu gejtatten, daß Die 

achten zum Nachweife der Gefundheitsichänlichkeit genüge, Desinfektion der benußten Eiſenbahnwagen amtlich zu be- 

unterlag ausjchließlid) dem Ermefjen des beweispräfenden | jcheinigen und der Aufenthalt auf deutſchem Gebiet auf 

Richters. Der behauptete Widerſpruch, mit der angeb- | das unbedingt erforderliche Zeitmaß zu bejchränfen ist, und 

lihen Thatſache, daß das Bier ohne Sefundheitsihädi- | ftellt deshalb beim Bundesrathe einen diesbezüglichen An⸗ 

gung von einer Anzahl von Abnehmern genoſſen wurde, | trag. (Nordd. Allg.-Zeit. Nr. 518, dv. 2. Nov. 1888.) © 

liegt gleichfalls nicht vor. Den, abgejehen davon, daß ——— J 

das Nichteintreten des Erfolges im einzelnen Falle Die Die K. K. öfterreihifche Regierung hat ven Landes 

Gefährlichkeit im Allgemeinen nicht ohne Weiteres aus- | vertretungen von Niederöſterreich, Schlefien, Steiermarfund 

ſchließen würde, fonftatiren die Urtheilsgründe, daß bei | Krain je einen Geſetzentwurf über die Organifirung 

dem der Beurtheilung unterftellten Vorkommniſſe das be- | des Gemeindeja nitätsdienftes vorgelegt. k 

abfichtigte Wegfhütten des gefammten Bieres, — — 

wie e8 damals aus der Wirthſchaft des Angeklagten Br. Der in PWiener-Neuftadt verfamntelte VIII. öjter- 

geholt war, nur injoweit unterblieb, als auf Vorschlag | reihifhe Aerztevereinstag hat der „Defterreich. ürztl. 

eines. Zeugen ein Literfrug mit dem beanftandeten Ge Vereinszeitung Spalte 466 ff.” zufolge am1. September 1888 

tränfe gefüllt und zum Bürgermeifter gebracht wurde. | Die nachſtehende Nefolution einftinnmig angenommten: 

Die hieran fih anſchließenden Proben, bei welcyen das „Der Geſchäftsausſchuß des öfterr. Aerztewereinsverbandes 

Bier verfucht wurde, fünnen aber nicht als ein Genießen | „Eonjtatirt das dringende Bedürfniß einer permanenten inter- 

desfelben, aus welchem ſich die Schädlichkeit oder Un- „nationalen Sanitätstommijfion und erſucht Die hohe Re— 

ihädlichfeit ergeben müßte, angejehen werden, „gierung, für das Zuftandefommten derjelben einzutreten, da 

6. Die Verwendung des Neigenbiereg zum Trunfe für | „nur durd) das fortgejeßte genteinfame Vorgehen in pro— 

die Dienftboten hat das Urtheil nicht als zuläffig erklärt. | „phylaktiſcher und affanatorijcher Beziehung die der öffent- 

Dasselbe hat nur den bezüglichen Ginwand des Ange | „lichen Geſundheit drohenden gemeinfamen Gefahren ab— 

flagten, daß das Neigen- und Tropfbier nicht verkauft, | „gewendet werden können.“ | 
fondern nur für die Dienftboten verwendet worden fei, — en h 

ſchon als thatjählih unbegründet, und die Veräußerung . 

als nachgewieſen erklärt und hatte fonad) feine Verau— Nermildtes. 
laſſung ſich über die Frage, ob nicht aud) in der Abgabe Preußen Berlin. Befanntmahung des 

an die Dienſtboten ein „in Verkehr bringen” zu finden ae ee ; —* 

wäre, (man vergl. Urtheil des erſten Etrafienats vom De ee Se — 

8. Mat 1882, Rechtſprechung Band IV, Seite 448; Ur— Es wird hierdurd) zur öffentlihen Kenntniß gebracht, 

theil des zweiten Strafſenats vom 27. Dftober 1882, Recht- daß die bisher in den Polizei-Nevieren 53 umd 70 aufe 
Iprehung Band IV, Seite 168) Bejonn Lau Qu [prene geftellt gewejenen Käften mit Verbandzeug und Mitteln 
. Daß der erſte Nichter den vechtöwidrigen auf Der | Ar die erfte Hülfe bei Unglücksfällen, Verlegungen umd 
äußerung des verfälichten und geſundheitsſchädlichen Bieres plößlihen Erfranfungen von jegt ab 

gerichteten Willen nur aus dem Vorhandenfein der ob: dem Polizei-Nevier 78, Bärmwalbdftraße Nr. 53 

ſektiv von ihm unterftellten Merkmale eines Vergehens em Wolizei-Nevier 82, Hoͤchſtraͤße Nr. 37 

aus $ 12 des Nahrungsmittelgefeges gefolgert habe, iſt überwiefen worden find. x { 
nicht erfichtlich. Der vorige Nichter hat verjchiedene That- Berlin, den 25. Dftober 1888 

fachen, insbefondere frühere Vorkommniſſe gleicher Art an- Nolnei-Mräfi J 

geführt, welche ihm als Grundlage für die Feſtſtellung gez a } 

diejes Willens dienen a Ob die bezüglihen Schluß: i 2 J 

folgerungen richtig und logiſch zwingend waren, kann od A Mi N 
DS DE sn 3 yweizerifhe Milhverfudhsitation. Nachdem, 

hierorts nicht nachgeprüft werben, wie die Wilchzeitung auf ©. 846 mittheilt, über die Er 
Demgemäß erweilen ſich die Bemängelungen der Ner | satına einer Milchverfuchsitation in ver wei Dr 

vibenten ald verfehlt und war Das Rechtsmittel zu ver- en — —7— ee a 

werfen. EN seitens des Ichmeizerifhen Yandwirthicafts - Departement: 
& im Dezember 1887 ae Rear 

kongreſſe. Uerhandlu e ebender Müller, und der berniſche Kantonschemiker, Dr. F. Schaffer, 
g I nd beauftragt worden, fih über die Errichtung einer ſolchen 

: ) ’ 3 Station gutachtlich zu äußern. Diejelben haben. dem— 

‚ Deutihes Reich, Auf Anfuchen des land- und forft- nächſt einige landwirthſchaftliche wiſſenſchaftliche Auſtalten 
wirthihaftlihen Vereins für Das nordweſtliche Defter- | im deutjhen Reihe und in den Niederlanden beſichtigt 
reichiſch-Schleſien hatte fich die hiefige öſterreichiſch unga- | und Bericht über die Angelegenheit erjtattet. Letzterem 
riſche Botſchaft dafür verwendet, dag die Benußung der, | zufolge joll das Suftitut Forihungs- und Lehranftalt zur 
das preußiſche Gebiet auf einer kurzen Strede berührenden | Ausbildung von tüchtigen, praktiſch und theoretiſch gleich 
Eijenbahnverbindung von Qägerndorf über Yiegenhals | ausgebildeten Meiereitechnikern als Leitern umd Lehrern 
nach Nieder-Lindewiefe zum Transport von lebenden | der kantonalen Molkereiihulen, als Küfereierperten und” 
Ziegen, Schweinen, Schafen und Nindern in voll | Manderlehrern werden. In dem Bericht ijt ein ausführt 
ſtändig geſchloſſenen und desinfizirten Wagen von öfter | fiches Programmı für den Unterricht und Die Verſuchs⸗ 
reichiſchem Gebiet in öſterreichiſches Gebiet diesſeits ge-thätigkeit aufgeftellt worden. 
ſtattet werden möge. Der Stellvertreter des Reichskanzlers — 
hat nunmehr dem Bundesrathe von dieſem Erſuchen : R 
Kenntniß gegeben und dabei zunächſt erwähnt, daß die Nerzeichniß J 
N a — en Biegen der für die Bibliothek des Kaiſerl. Geſundheits 
und Schweinen, welcher reichögejetlihe Vorſchriften nicht x pi = 
entgegenjtehen, bereit it, die nachgefuchte Erlaubniß zu amtes LINNCHRIIGEEE Geſchenke. 
ertheilen. Was die Ein: und Durhfuhr von Schafen Gleichzeitig als Smpfangsanseige und Dankesdezeugung) 
betrifft, jo fei diefelbe durch Bundesrathsbeihluß vom | Baden, ftatiitiihe Angaben über das Großherzogthum 
29. Januar 1885 verboten, und es erjcheine nicht rathjam, — nebft Gemteindeverzeichnig. Karlsruhe. 1888. 8%. 
bon dieſem Verbote eine Ausnahme eintreten zu lajjen, 2. Ausgabe. : 
weil die Rückſicht auf die Offenhaltung unferes Vieh: | Blattern, ihre Beſchränkung und Verhütung. Heraus⸗ 
exports nad) Großbritannien die ausnahmsloſe Durch— gegeben von der Staats? Geſundheits-Behörde von 
führung der gegen Schafvieh bejtehenden Sperre an der Dhiv. 8°. 
— — — — — -_ _ — — — — — 

Redigirt im Kaiſerlichen Geſundheitsamt. — Verlag don Julius Springer in Berlin. — Druck von G. Bernjtein in Berlin 
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WVrerüöffentlichungen 

des Kaiſerlichen gJ Geſundheitzamiles 
Die Veröffentlichungen erſcheinen jeden Dienſtag. Abonnements 

werden zum Preiſe von A 5-halbjährlich von allen Poſtanſtalten (Poſt- 

3tg8. » Preisliste 5910) und Buchhandlungen, ſowie von der Verlags— | 

handlung angenommen, 

Snferate nehmen alle Annoncen - Etpeditionen ſowie die Ver— 

lagshandlung zum Preiſe von 30 - sn die dreigeſpaltene Petitzeile 

entgegen. Beilagen, bon denen zuvpgr ein Vrovberremwlar einzuſenden 

| tft, werden nad) Vereinbarung befgegeben. N 

Verlag von ae Springer in Berlin N., Donbijoupla 3. 

X. Jahrgang. Berlin, den 20. November 1888. 
— — 

Ri Halt. Perjonat- Nachricht. ©. 683. — Gefundheitsitand. | ©. 688. — Desgl. in Schweden. So688 u Begetinf 
Bolfskrankheiten in der Berichtswoche. ©. 683. — Gholera in Dit- Mafregeln. ©. 688. — Medizinalgefegg bung Medlenburg« 
indien. ©. 683. — Bewegung der Benölferung in Braunſchweig Schwerin.) Erhebungen über Perlſucht unter Dem Nindvieb. ©.688. — 
1881-1885. ©. 688. — Sterbefälle in_deutichen Stähten von _ 40 000 (Srankreich.) Auspehnung des Viehſeuchengeſetzes auf Rauſchbrand, 
und mehr Einwohnern. . ©. 684. — Desgleichen in größeren Städten Zuberfulofe, Rothlauf ꝛc. ©.6%.— (Beru.) Allgemeines Sanitäts-Regle— 
ns Auslandes. ©. 685. — Erkrankungen a Berliner Krankenhäuſern. ment. (Schluß.) ©. 692. — Nerhtiprerhung. (Neichsgericht.) Zuſatz von 

685. — Desgl. in deutſchen Stadt- und Landbezirken. ©. 685. — verſchimmelten Backwaaren zu Teig. ©. 6%. — Kongreiie, Ver: 
Mitterung. ©. 685. — Beitiveilig je Mafregeln 2c. ©. 686. — bandlungen bon gejesgebenden Körperſchaften, Vereinen zc, 
Thierſeuchen in Guohbritannien, 24. Juni his 1. September. ©. 686 XXV. Pleñar— en des Landesfulturratbs in Sachen. ©. 696. 
— Desgl. in Srankreich, 2. Biertelfaht. ©. 687. — Desgl. in en — VBermijchtes. (Preußen Berlin.)  Geheimmittel. S. 696. 
Schweiz, Mai und Juni. ©. 688. — Schweinepeft in Dänemark. 

Seine Majeſtät der Kaifer Haben Allergnädigjt | Hannover 6, Wien 17, Bororte Wiens 11, Budapeft 9, 

geruht, den Großherzoglich Heffiichen ordentlichen Brünn 6, Prag 10, Paris 30, London 46, Kopenz 

Profeſſor an der Univerfität zu Gießen, Dr. Gaffky, | hagen, Chriftiania je 7, Petersburg 13, Warſchau 

zum außerordentlichen Mitgliede des Gejundheits- | 11 Todesfälle; Berlin 118, Breslau 45, Hamburg 

amtes auf die Zeit bis zum Ablauf des Jahres 1891 | 70, München 58, Nürnberg 24, Reg.-Bezirk Schleswig 

zu berufen. 151, Wien 28, Kopenhagen 37, Chriſtiania 43, Peterö- 

m I ding 42 Erfrankungen. 

Geſundheitsſtand Keuchhuſten: London 15 Todesfälle, Ham— 

nad Gang der Nolkskrankheiten. burg 45, Nürnberg 23, Kopenhagen 31 Erkran— 
tungen. 

Kontagiöje Augenentzündung: Reg.Bezirk 

Königsberg 9 Erfranktungen. 

In der Berihtswoche find nachſtehende Todesfälle 

und Erkrankungen an Boden, Flecktyphus und epide- 

mijcher Genicjtarre gemeldet worden: 

Boden: Lemberg 3, Prag 16, Trieft 10, Paris 4, Cholera in Oftindien. In der zweiten Hälfte 
Petersburg 1, Warſchau 8 Todesfälle, Breslau 1 des Monats September wurde aus Gajhmere, wo 
(Bariolois), Hamburg, Münden je 1, Petersburg die Seuche bereit3 erloſchen zu fein ſchien (vergl. 

17 Erkrankungen. Beröffentl. S. 491), ein neuer Ausbruch derjelben 
Tledtyphus: Breslau 1, Petersburg 2 Er— gemeldet. 

Sn Benares war die Cholera Anfangs Sep— 
- Epidemijhe Genidjtarre: Berlin (Königl. | tember heftig aufgetreten. 

Charite) und Nürnberg je 1 Erfranfung. 

Im Uebrigen find bejonders hervorzuheben : Die Bewegung der Bevölferung des Herzogthums 
Unterleibstyphus: Paris 17, London 14, Braunfchweig in den Jahren 1881-1885. 

Petersburg 7 Todesfälle; Hamburg 34, Bubapeit | (aa Heft VILL der Beiträge zur Statiſtik des Herzogthums 
49, Petersburg 43 Erkrankungen. Braunschweig.) 

Majern: Berlin 8, Paris 24, London 109, Im Herzogthum Braunjehweig find bet der lebten 

Liverpool 3 Todesfälle, Berlin 186, Breslau 34, | Volkszählung 372 452 Einwohner, 23 085 mehr als 

- Hamburg 40, München 52, Neg.- Bezirke Düffeldorf | am Schluſſe des Jahres 1830, feitgeitellt worden. 

143, Erfurt 196, Hildesheim 180, Königsberg 123, | Die Dichtigfeit der. Bevölkerung betrug 101 Per⸗ 

Schleswig 320 und Stettin 158, Pier 43, Budapeft | fonen auf 1 qkm, während vor 54 Jahren (1. S: 

24 Erkrankungen. 1831) nur 67 auf je 1 qkm gezählt worden waren. 

Scharlach: Wien 7, London 15, Petersburg 17, In den fünf Sahren von 1881 bi3 1835 wurden 

— 18 To desfälte; Berlin 79, Breslau 19, | 64906 Kinder geboren, die jährliche Geburtsziffer. 

Hamburg 34, Nürnberg 21, Wien 70, Kopenhagen | einjchl. der Todtgeborenen, ſchwankte von 34,7 auf 

€ 

t 41, Petersburg 54 Erkrankungen. ie 1000 Bewohner (im Jahre 1883) bis 36,1 (in 

Diphtherie und Eroup: Berlin 31, Braun- | den Jahren 1854 und 1385). Die Zahl der todt- 

ſchweig 11, Breslau 16, Dresden 6, Hamburg 16, | geborenen Kinder betrug 2448 oder 3,7 7 von je 

(Fortſetzung auf Seite 686.) 



Sterblichfeit in deutſchen Städten von 40 000 u. mehr Einw. 45. Woche vom 4, bis 10. November 1558. 
a — — — — — — — — ———r —— — — — — — — 
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= = re zahl Der * ge „elsel Sec. bi 
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i ; —| 1) - — + Mainz. es. Hal a rag lılı 1 8-1 9 
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Münden ... 278494 | 207 | 6 | 135 | 47: 1252 | 308 | 1| 1) 8I— | 11 17 | 1A SA Ze 
FMünfter 22T... 4593| 2831 — | 23 71283 | 243 |-|—-| 2|-|— | 4 4| 2| 2| 2| 13) — Nürnberg. .. .| 122832]. 93 | 71045 16 [119,1 | 275 || — | 1— — 7 61 9| A AeaT ! + Blauen i. B. a8 10 | 2| 18| 8 1200 | 245 || 1) 4 |—| 1 | 1) <| | Zoe +Boien...... 62658| 44| 1| 3 9 1289 | 293 J—|—| 11 83) —|.6.) 11 —| Zee 
Potsdam ....| 52132| 30 | 2| 21) 51909 | 248 | 21 128 1 Zi er 

EUNUNDE „ni... 40591 | 20| 3| 16 4 120,5 | 20,3 I—|—| 11 - | — | — IL) se 1: 1 1222 nelettinvae ih. 108565 | 71| 2] 39| 12 1196 | 57 121 —| 8) —/—-| 9| Al oe  ı ital 7 Ctraßburg i. E. 115870) 56| 5| a8 | 18 198 | 387 ||| ıl | 1) sl al 5l Sl alochı z Etuttgart... .| 117861] -56 | 2| 33 4 1146 | 21,1 J]-| 11-|—-| 15 1|—| —| —| 21| #1]: FWiesbaden . . 988148] 37|—-| 2 3 1107) 198 I—I|— | — | —|— | 1 1 1] 7 Zoe Würzburg OA 35 | —| 24 3 1219 | 2354 I-—|—|—| 11—| 5 | —| Zee a öwidan...... “1454| 31 —| 1%|, 7 j238 | 289 Wal —— 
Die mit einem F bezeichneten Städte berichten über die 

ton einem Arzte zufanımenitelle 
1. Dezember 1885 unter Beriickfic) 
theiligten Orten für den 1. Suli1 
ermittelt. Die Berechnung der dur 
1883 ©. 231, 1884 ©, 219, 1885 1I. © 

4) Megen etwaiger an 
Seite. — ) Nimmt exit j 

ı oder prüfen. — Tie Einwohnerza Bin 
{gung ber bon 1880 His 1885. Durch Die Volfszählu 
888 berechnet worden. 
chſchnittli 

Auf Grund derſelben werden die 
hen Sterbeziffern für die Jahre 1882—86 iit auf Grund vd 7 

. 293, 1886 ©. 759 und 1887 ©. 455) mitgetheilten Zingaben über Ei 

Boden, Sledtyphus, 
eit 1886 an dev Berichterita 

bien ſind nach Maßgabe der end 
Sterbefälle auf Grund Ärztlicher Todtenſcheine oder laſſen die Nachweiſungen wenigſtens 
ren ta gittigen Ergebniſſe der VBoltszählung vom 

ng ermittelten Zu» oder Abnahme Der Benölterung im den ber 
ı die Verb 

id der it den 

Cholera (asiatica) und Peſt vorgefommenen Todesfälle vergl. den Tert 
tung Theil. — ?) Ohne DOrtsfrempe 25 = 10,7 

aͤltuißzahlen dev in Der Berichtswoche Bejtorbenen 
Sahresüberfichten (Veröffentlichungen 
vohnerzablen und Sterbefälle erfolgt. 

-t der vorhergehenden 
Ya = I) Desk 1 Dr | 

— — 
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Sterblichfeit in größeren Städten des Auslandes. Woche von 4. bis 10. November 1888. 
er ET N Te Fe 

A Geftorbene 53 Zodes-Urfahen) 
= 2 Au N - — 2 

a 3 | Zodtgeborene 3.525 F 5 28Brech⸗ 
Ein— = 3 ——$35% Eh ES ı3 |38 3/88 338 bur zul 

Namen der Städte s 2 |15| = |8=2.|8322[53|8 22 Se 28 23 88 825 — 2508 
wohner | € 2 = \„asleszselss|l 5 183 82 88 22 83038 82588. 

| s|2|3 2,.9l2282l28| 8 \85|32 823 3353 
| a |&| 2 |s87j2282]&*|0 =7]37] 83] @3 22 582=2ogjs38 
| 3 Bl SS EEE] ee er j Ä | = ERS 258 a a Er RER 3 BE 39 

rnfterbam . 2 2.2... B0ooie | 280 1 21 | 17 39 | 169 TIERE ET Nr 
| Brünn bis 3. November . . 86 372 e 1 ‚58 348 re et 1 | % 3 4} | ; 
re cas | | 9 | 5a) 25 | ıl- 1 ıl -I/ 5 00 el > Bubapeft, bis 3. November. | az | 6 | 2 la | a| 36 I-ı BI sl 6 I 7/laılo Er 
hriittanig 135 600 78 3 53 14 DES ll ln a | 
ss 0a | las als ı a ae a a Pe er 
Bea. lei er ms l-|-|>:|. A Br I, 112] 3 
Graz biß 3. November. . .| 105809 | . A RT he ll a 71 | —9 

Kopenhagen bis6. November | 800000 | 2 | 6 |ı5 | 3| wo | — 1—1——666 >13 
Krakau Dia 8. Nobember „..| A| 5|I - | | no | mo ıl 2! 513% ae 
Lemberg bis 3. November .| 120 868 h 4 51 : 31.87 ea r7ar 1| 3 Se ra ie Ir 
Sivernool. | | |. | || 52. ra: 
L er A OR 921 | 277 . 115% | 400 | 18,5 [109 216 | 0021 50 
Won bis 27. Oftober -| 40190 | 151 8 | 157 185 1.9208 1 2 ai —5 ig n > — ———— 
BREI 666880990 — 33 26,2 Buleeı —— 9| 3 A. 1 
Ba 2005 a 5 || a —-|s0l iz) 1lızı lo! 8 501 23 
Petersburg bis 3. November 928 016 | 623 | 30 | 3833 118 21,5 4117113 Al ars 43 | - 32 ns Prag u. Vororte. . » . „| 300828 E 12 | 164 34 28,3 4 sl 
Nom bi8 29. Geht. . . . .| | 239 | 15 | 10 | ss | 1a | ılıl a) el nal 118 
Siocbolm Be November. m | m | | 1 ji) 1 -1—-| 7 Br: ul 3 A Ei 02 | . . u 19:|:280 I) — x R was 
Venedig bis 3. November .| 150 363 sl 6 65 13 25 | -|— 2 BEN 5 H 2» 9 hr 
Marichau bis 3. November .| As | 2 la) | al 5 las ul elainı 8 we 
Wien bis 3. November. . .[ 800836 | 510 | 28 | 348 77 22,6 An 717 1 ae on 2 = 
11 Vororte Wiens b. 3.Nonb.| 11396 | 18 | 180 at. 39 | 37 | 34 Bar 

Aus Berliner Kranfenhäufern Gemeldete Erfranfungen Aus dei © FR PELHTEL, « jet. AS \ gen. itſchen Stadt u. L 
(Königl. Charite, Städtiſche Krankenbäufer im Friedrichshain umd zu Set DET San -Fomm ı Berlin d. ſtatiſt. —* Se an d 
Moabit, St. Hedwigs-Krankenhaus, Bethanien, Eliſabeth-Krankenhaus, Ferxzke-Vereins 3. Frankr.a. D., 2. Med.-Inipektor. 3. Hamburg, d ai Be- 

Lazarus-Krankenhaus, Auguita-Hoipital, Jüdiſches Kranfenhaus.) zirfsarzt d. Stadt München, d. Vereins f. Öff. Geiundheitspfl. 3 Nürnberg 
Für die Woche vom 4. bis 10. November 1888. d.betr. Kgl.Reg.Medizinalräthe u. Fürftl.Reußichen Phyfik ezivksärzte. 

J 

SE Te —— 
= Dr 3 —— er 223 E 

Mn Zebensalter = Zeit- S®| 5.103 338% 
Krankheits— Zahl 2.| 6. | 16. | 31. |6Lu. = rear? ——— == — ei —— 22 

formen 1. bis | bis | bis | bis |dar-| © 8 ze A| 8 2258 
| | 5. | 15. | 30. | 0. [über] © = v |a3|> 

Maſern und Nötheln . » El 1 2779 31 —'ı-| — Stadt Berlin. - . . . „| 4-10. Nov. 7 6| 71) 5 
medmlaheen ee... 107 1294 Ki a Breslat mel ee Rh H a 2 He) 4 
| —— * ala — —77 — — EDER © - c Sullgesuh = 

nterlei VER Ener * FA Zu „ Yamburg u. Vororte desgl. 34 4034 70 
m er Nuhr und alds A x nor N ol best “> 5% 15...:58 1 
z a IN — ec aaa! Dice - Se esgl. Te a de ER A 

indbetiſtebe 31 2 — — 112 — 3 Reg Bez Aachen 34 3 il 9 1 — 
| a anelfieber N 2 2 || I " eh EL RE desgh 2 24 N mA 

” . . . . . . . . . 7 — — [7] 3 ze ) N) . . . I « | : 235 ( 

Syphilis inkl, Sononbie | tl ıl 2 2188 -|1— re 1 er 
| Sungenichwinbfucht — 1| 80 ⸗ — Be desgl. 3, 0) 2) 512 

ve Grfranfungen Der Hildesheim. . . deögl. 1110| 13 5| — 
a — ae 3236 3 2 16 5 ——— a, at 14/113) 16 33 Eins 

e DE | 5 arienwerder. . esgl. 1 = — 
Säuferwahnſinn und chroni— * Münſter Besal. 5 45 “ 13 1 

jeher Alkoholismus . . . 131—-|—-|- 11 7I—-|— * Schleswig . . . desgl. 42 | 320 | 88 | 15L| 3 
Akuter Gelenkrheumatismus Seat di, | = 5 Stein em dessl. 12) 158) 35| 2383| — 
Andere rheumat. Krankheiten] 81 —  - — 16 26 6| — Stralſund desgl. 9 2 6 an == 

2 | 80,4 | 5311| 2 " Suter et deögl. 10.0 59 53 it 
Alle übrigen Krankheiten. 428 | 6 ! 16 | 26 | 197! i57 | 26 1 50 EN Wiesbaden. . . dessl. 14 | 3219| 301 6 

Summe| 945 | 17 | 50 | 65 |a21 | 346 | 46 |122 SER ons F RE NA NN LS 
Gefammtbeitand war am 3. Nov. 3878 und bleibt am 10. Nov. 3946. Bezirt Burgt . . . are j 

Degen wege Lv ED OLE ODE ER EANEREER EN 

| 
, 

| Br. T. Witterung. Woche vom 4. bis 10. November 1888. 
Nah Beobachtungen der landwirthſchäftlichen Hochſchule in Berlin und der meteorologiſchen Centralftation in München. 

TemperaturinC® Suftprud in mm?) Nelat. Feuchtigkeit d.Luft?) Höhe 
| 2 7 | > des Vor⸗ 

Beobachtungs⸗JBeobachtungs— = | >. * as 
= & —* >) x = * an Nieder— herrſchende mr Pie) 

Drt Tag = = = & 2 = 8 2 as Mind- Windſtärke 

— * > = e > ei richtung 
| a a AR 3 Ss a a = mm 

| 4. Novemb. 6,3 0,9 754,5 756,9 760,0 12 56 62 0,4 NO 1-2 
5 — 42 2,0 762,1 163,3 ! 764,7 71 52 718 — NO 1-2 

4 6. * --1,3 -—5,4 765,5 764,8 763,9 86 ul 8 — Ö 2 

Berlin ag —33 | —79 | 761.7 | 760,6 | 7616 | 8 67 76 = Ö 12 
8. * al — 859 761,6 762,4 763,6 8) 64 87 — WNV-WSW 0 

5 9. — 39 —11 765,0 765,7 766,9 8 52 94 — OÖ 1-2 
10. 2 0,2 —4,9 767,6 167,8 168,0 88 67 81 — 080 2 

4. Novpemb. 6,5 2,2 712,4 714,2 715,0 90 93 9 248 SW 2,4 

54 * 1,6 —0,4 716,3 716,1 716,0 98 85 9% 1,2 NO 1,7 

7 6. * —0,4 --4,2 115,2 1a 71122 92 89 91 — NO 6,3 
Münden Par Ba ET oe a 91 91 = Ö 2,0 

8. = —04 --4,1 716,0 716,5 717,0 96 90 96 _ OÖ 2,4 

j 9 A 0,5 — 3,9 715,9 714,9 714,9 100 74 3 — NO 4,2 

: 10. 7 0,3 —71 715,6 716,5 7185 84 60 7 — (0) 2,8 

1) Wegen etwaiger an Pocken, Flecktyphus, Cholera (asiatica) und Peſt vorgefommenen Todesfälle bezw. Erkrankungen vergl. den Text 
auf der eriten Seite. — ?) Die Beobachtungen des Luftdruds und der relativen Feuchtigkeit der Luft, erfolgen in Berlin um 7 Ahr Morgens, 
2 Uhr Mittags, 9 Uhr Abends, in München um 8, 2 und 8 Uhr. — °) 6 Bälle non Scharlad-Diphtherie, 



100 Geborenen, außerehelihen Urjprungs waren 

6726 oder 10,36 °/, aller Geborenen. 
Diefe die Durhichnittsziffer im Deutſchen Reiche 

um etwa 1%/, überſteigende Prozentzahl außerehelicher 

Geburten war in der Stadt Braunſchweig um 41/5 %/, 

höher als in den übrigen Städten des Herzogthums; 

hierzu wird jedoch bemerkt, daß von den 1740 in der 

Stadt Braunſchweig außerehelich geborenen Kindern 

882 auf die Entbindungsanftalt des Herzoglichen 

Krankenhauſes entfielen, alfo von Müttern ſtammten, 

die weniger der Hauptjtadt als dem Übrigen Braun- 

jchweiger Lande angehörten. 
Was das Alter der gebärenden Mütter be: 

trifft, jo famen auf Mütter unter 20 Jahren: 

644 eheliche, 1302 uneheliche (66,9 %/,); 

auf Mütter von 20 bis 25 Jahren: 
11 103 ebeliche, 3678 uneheliche (24,9 %/,); 

auf Mütter über 25 Jahren: 
45 672 eheliche, 1669 uneheliche (3,5 %,); 

auf Mütter unbekannten Alters: 

91 eheliche, 10 unehelihe Geburtsfälle. 

Die Zahl der Todtgeburten nahm mit wachjenden 

Alter der Mütter (von deren 25. Lebensjahre an) 

jtetig zu, im Alter von 45 bis 50 Sahren wurden 

8,6%, der Kinder todtgeboren, im Alter von 25 bis 

30 Sahren nur 3 %,. 

Gejtorben find während der fünf Jahre von 

1881 bis 1885 im Herzogthum 43466 Perſonen 

(ausſchl. der Todtgeborenen), die Sterblichkeitsziffer 

Ihwanfte zwijchen 22,6 (im Sahre 1885) und 25,8 

(1.3. 1882). Don den Gejtorbenen jtanden: 

im 1. Lebensjahre 11 889 (27,35 %/, der 

Geſammtzahl', 

686 

im 2.—5. Lebensjahre 6173 (14,20%, der 
Gejammtzahl), 

im 61. und darüber 10832, 

im unbefaunten Alter 378. 

Yon je 100 Lebendgeborenen jtarben 19,04 im 
eriten Lebensjahre, und zwar von je 100 ehelich 

geborenen Kindern 17,97, von je 100 aupeueh Ti 

geborenen Kindern 28,34. 

Der Sahreszeit nach entfielen die meijten Sterbe 

fälle auf den März, die wenigjten auf die Monate 

September und Dftober. 

Beitmeilige Maßregeln gegen Holkskraukheiten. 

(NA. Nr. 287, 290 v. 12, 14., 15. Nov. 1888). 
Niederlande. Zufolge einer in 

Staats-Courant“ veröffentlichten Verfügung der Königlich 
niederländiichen Minifter des Snnern und der Finanzen 
von 1./2. November 1888 iſt die Ein- und Durchfuhr 
von Lumpen, gebraudten SKleidungsftüden und unge— 
waſchener Leib⸗ und Bettwäſche aus Sizilien vom 
5. November 1888 an verboten; Gepäckſtücke, welche von 
Almen mitgeführt werden, "Fallen nicht unter diejes 

erbot 

Dänemark. Durd) De des Königlich 
dänischen Zuftiz - Wiinifteriums vom 2. November 1888 
find mit Rückſicht auf den Ausbruch der Blattern in Mar- 
feille und in verjchiedenen Städten Sizilien! Die aus dem 
Hafen von Marfeille und aus fizilianijhen Häfen 
fommenden Schiffe den gefeblihen Beftimmungen über 
gejundheits - polizeiliche Unterftuhung unterworfen, gleid)- 
zeitig ift die Einfuhr von gebrauchter Leinewand, ge- 
brauchten Kleidern, Betten, Lumpen ꝛc. aus den bezeich⸗ 
neten Häfen verboten worden. — 

Rapan. Die japanifche Kegierung hat die Duaran- 
täne, welche gegen die von den Häfen Hongfong und 
Amoy auslaufenden Schiffe ſ. Zt. —— war, nun⸗ 
mehr außer Kraft geſetzt. (Vgl. Veröffentl. ©. 509). 

289, 

Thierſeuchen. 
Stand der Thierſeuchen in Großbritannien während der Zeit vom 24. Juni bis 1. September 1888.*) 

(Nah) den wöchentlichen Mittheilungen der London Gazette.) 

— Zahl der verſeuchten Gehöfte) in der Woche vom een 

at 4. | 1 8. 15: 1" Drsieze 12. ] 19..] 26. je fe 
—— bis bis bis bis bis Juli bis bis bis Auguſt 2 |3 E 
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© se 3 3 
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Rotz 
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Erglamd. 4 [21177110810] Ds ld’e| Veteran aToe 2 14 13 10| 119 |10 
Wales. A a a 1 — — — = —— er BR: — 1% 

ei 2) 

England — 19 10119 7413 3/14 :7| 17 I 12 16141 Io re 
Schottland . . ...| 21 7115 1ı| 7 8/10 5) 10 4] 13 2) 0 2| 75) Tossa 6 

Schiveinefieber, 

et 487168 337184 1501148 1461138 1516179 | 555190 1515 152 1556211 543178.| 493145 | 6528 | 47 

N Olea:. ae J 0 2 9 6411 71136 140 
Schottland _. I 4111 2) 12 4| 1 Sul 3.41.4028 12 

*) Berihtigung. 
Zeitangabe muß es heißen: 27. Mai bis 2. Zuni, 

Anftatt der im A Tabelle auf Seite 580 der —— enthaltenen 
is 9., 10. bis 16., 17. bis 23. Suni. 

') Die Eleineven Zahlen geben die neu verſeuchten Gehöfte an. — 2) Ps und getüdtet wegen Lungenſeuche 
jind 294 Stück Rindvieh. — 3) Darunter 51 Hunde, 

„Nederlandfche 

ai. u; 

’ 



Zi 

Nord-Dften: Aube, Marne, Haute- 
Marne, Meurthe - et- Moselle, 
Vosges . . 2 3 2 

Weften: Maine-et- Loire, Charente l — l 
Centrum: Allier, Loiret, Creuse, 

Puy-de-Döme . . 1 2 2 
Dften: Jura, Loire, Cöte- a’ Or, Ain PS Ra) 6 
Süd-Weſten: Basses- -Pyröndes, 

Haute-Garonne, Dordogne . 5 12 5 
Süden: Tarı, Aude, Aveyron, 

Correze, Cantal, Herault . . 2 1 3 

In ganz Franfreih | 16 | 24 | 22 

3. No und Wurm. 

Kord-Weften: Morbihan, Calva- 
dos, Ile-et-Vilaine, Sarthe, 
J— ME 2. al. 2 

Norden: Nord, Seine-Inferieure, 
Aisne, Seine, Seine-et-Marne, 

"JRUTTPEPTHR —11 13 11 
Nord-Dften: Haute-Marne, "Aube, 

Meuse, Vosges, Marne, Meurthe- 
et-Moselle . . 1 7 8 

Weften: Loire- Införieure, Vendee, 
Deux-Sevres, Charente, Vienne, 
Maine-et- Loire, Indre-et-Loir, 
Charente-Inferieure . . 8 12 11 

Centrum: Loiret, Jonne, Loir- 
et-Cher, Indre, "Creuse g 

Oſten: Cöte-d’Or, Haute- Saöne, 
Saöne-et-Loire, Loire, Ain, 

X [ep 

WW [So] os 

Doubs . 6 3 3 
Süd-Weſten: Dordogne,, Lot-et- 

Garonne, Gironde, Haute-Ga- 
ronne. . 5 3 5 

- Süden: Herault, Aude, "Av eyron, 
Lot, Tarnı . 5 6 5 

Süd-Oſten: Bouches-du- Rhöne, 
aan’, 2 4 4 

Sn — — 
Getöbtet wurden Pferde SH SD 

oa a oO fer) 
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Stand der Thierfeuchen in Frankreich 4. Tollwuth. 
im 2. Vierteljahr 1888. ———— 

(Bulletins sanitaires du ministere de l’agrieulture, service Betroffene Zahl der angemeldeten 
des epizooties.) Regionen und Departements BE TESUHDE 

J Lungenſeuche. RE April Mai Juni 

ahl d. betroff. —— N or d 5 W E it er” Finistere 3 Cötes- 

ange aan fi t N geichlachteten Rinder du-Nord, Morbihan, Ille-et- 
egionen und Departements Aprit | Mai | Suni Vilaine, Mayeune, Sarthe, Cai- 

— NE EIER 7 ee Per EL. I 5 
Nord-Weſten: Finistere. . . | I = — Norden: Nord, Seine-Inférieure, 
Norden: Nord (2238, 1129,1437), Oise, Aisne, Eure, Seine-et- 

Oise, Aisne, Seine(1353, 1157, Oise, Seine (94, 60, 68 davon 

9 37), Seine-et-Marne, Seine- in Paris), Seine-et-Marne, | ; 
- Inferieure, Seine-et-Oise . . [391012593 | 26 86 Somme , . 156 | 111 | 104 

Nord-Diten: Meurthe-et-Moselle, Nord-Dften:Marne, Aube, Haute- 
Ardennes, Marne . san Sur... Marne, Meuse, Vosges, Ardennes 16 16 10 

Weften: Maine-et-Loire . 1%] wa ger Weſten: Indre-et-Loire, Charente, | 
Gentrum: Puy-de-Döme Pla FRE &: _  Vienne, Loire- Inferieure _ 10 12 
Süd-Weften: Landes, Basses- Gentrum: "Loiret, Jonne, Allier, 

Pyrenees, — Puy-de-Döme, Loir-et- Cher, 
Haute-Garonne 3 ee a Oft ie En Nievre 6 9 18 

E en: Loire, Rhöne, Ain, Savoie, 
In ganz Frankreich 48 115| 31 104| 28.87 Isere, Jura, Saöne-et-Loire 22 40 30 

Geimpft wurden Ninder | 643 | 287 | 438 Sid- Weiten: Gironde, Lot-et- 
Anmerkung: Die Eleineren Zahlen — ſich auf Garonne, Basses - Pyröndes, 

geſchlachtete Rinder. Ariöge, Gers, Haute- Garonne 8 9 18 
2. Milzbrand. Süden: Tarn-et-Garonne, Herault, 

— — — Pyrenees - Orientales, 
Betroffene ahl ee en _ „‚Cantal ER: 8 12 14 

Negionen und Departements an, | Süd-Dften: Gard, Vaueluse, 
8 — April | Mai | Juni Bouches - du - Rhöne, Hautes- 

Alpes, Var, Dröme . 7 7 12 
Nord-Weſten: Morbihan, Ille- Li nee 

et-Vilaine . . — — 2 Sn ganz Franfreid) |239*) | 223*) | 223*) 
Norden: Nord, Seine, Aisne, 
N —— 9 3 n Die Maul- und Klauenfeude ift im April in 

76 Ställen von 16 Departements (Cötes-du-Nord, Calvados, 
Nord, Somme, Seine-Inferieure, Oise, Eure, Eure- et-Loir, 
Seine-et- Oise, Seine-et-Marne, Marne, Aube, Meurthe- et- 
Moselle, l,oir-et-Cher, Loiret, Allier), im Mai in 29 Ställen 
von 11 Departements (Calvados, Nord, Somme, Seine-In- 
ferieure, Aisne, Eure, Eure-et-Loir, Seine- et- Oise, Seine- 

et- Marne, Marne, Loiret), im Suni in 33 Ställen von 
9 Departewents (Nord, Somme, Seine-Inferieure, Aisne, 
Seine-et-Oise, Seine-et- Marne, Meurthe- et-Moselle, Charente, 
Fa aufgetreten. 

Die Schafpocken errichten im April, Mai und Zuni 
in 1 Schäferei des Departements Bouches-du-Rhöne. 

Die Shafräude herrſchte im April in 9 Schäfereien 
und 2 Heerden von 6 Departentent3 (Meurthe-et-Moselle, 
Charente, Loir-et-Öher, Gironde, Ariege, Var) und an 
einigen Orten des Departements Aveyron, im Mai in 
45 Schäfereien und 2 Heerden von 10 Departentents 
(Manche, Ardennes, Aube, Meuse, Indre-et-Loire, Charente, 
Loiret, Jonne, Gironde, Gers) und an einigen Orten des 
Departements Aveyron, im Juni in 10 Schäfereien von 
7 Departement3 (Marne, Aube, Meurthe-et-Moselle, Vosges, 
Vendee, Charente, Loiret). 

Der Rauſchbrand ift in 18, 22 und 13 Ställen 
bon 10, 10 und 8 Departements aufgetreten. Am ver- 
breitetiten war derjelbe in den Departements Gers (3, 3 
und 1) und Basses-Pyrenees (4, 8 und 3). 

Der Rothlauf der Schweine wurde aus 3, 6 und 
6 Departements gemeldet. 

Der Pferdetyphus ift nur im Departentent Creuse 
während ded Monats Juni beobachtet worden. 

Sm April find aus 19, im Mai aus 16 und im Juni 
aus 18 Departements Seucenfälle nicht gemeldet. 

Bis zur San lung der Bulletins zum D Drud waren 
in April aus 2, im Mai aus 1 und im Suni aus 3 Depar- 
tements Rapporte noch nicht eingegangen. 

5) Die tollen ‚Hunde vertheilen ſich auf 106, 143, 139 
Gemeinden don 37, 42 und 41 Departements, — Außer 
den Hunden jind nod) 6, 6 und 8 Katzen und 7, 28, 32 
und einige andere Thiere aus Anlaß der Tollwuth ‚getödtet 
worden bezw. gefallen. — Bon wuthfranfen Hunden und 
Katzen wurden 26, 17 und 40 Berjonen gebijjen. — An 
Wuth ftarb 1 Perſon im Mai. 



— 688 — 

Stand der Thierſeuchen in der Schweiz 
im Mai und Juni 1888. 

(Zuſammengeſtellt nach den vom Schweizeriſchen Land— 
wirthſchafts Departement ausgegebenen Bulletind 9—12.) 

Es waren verſeucht in der Zeit vom 

Krankheite- | 1.—15. || 16.—31.| 1.—15. || 16.30. 
formen. Mai Sum 

S = = = 

Kantone. sa Be |82| Bs [22 85 |22| 85 
3| 25 1858| 55 I88| 55 |DE| 55 s OR = IR S IR = OR 

Milzbrand. 

SUN er nt al 9 IE NT 
SDeriika 33 3 |66 6 144 4 44 4 
NUR 11 1\—| — — — — 
Unterwaldeno.d. ß. III — — I—| — — — 

reiburg ....[32) 3 |1 2 |—| — |lı 1 
Solothurn. . . [1 I a ———— 
Baſel-Landſchaft/ | — |—| — Ilı 1 SD 
&t. Ballen... .I1ıl 1 I— | — Ilıl 1.011) 1 
Thurgau... .[22 2 \lıl 1 |—| — — — 
Moaader — U le el (ae? Mrarz 

Rauſchbrand. | 

Ban-.n ti... 1ıl 1 |22| 2 |88l 2 77 9 
Shwys..n. 11171 Be ee Eee 
Olerusss IE BREI —— 
Freiburg 2 11) 1 .1—| — 133 8 
Solothurn... .[—| — |—| — [lıl ı |1lı) 1 
StASalleneeeee [2 ur | ee Een re N 
SOratbünden a 1 11-117 | u, re ee 
Beer 2 165) 7 

Rotz und Haut: | 
wurm. 

Eedhmy....: — 11 1111— — 
greiburg .... — lı 1|-| — — — 
Benin. en — — — Jlıl 1 —J 2 

Maul⸗ und 
Klauenſeuche. 
a) oe 1 88 I — | — — — |—| — 
Slarus ..... — — — — I-—| — |11 232 
Anpenzella.RnHı 1 2131, 1,21.88 [21 7 ine 
St. Öallen.... .13 2) 4343| 4 3] 4343| 4 3148918 — | — 
Graubünden. .|— | — 1113333 — | — 133114212 
Thurgau. . —[ — I—| — }11 0999 1 —| — 

Lungenſeuche. 

St. allen... .|— EN BER N 

Raude der 
Schafe. 

Öraubünden. .| 1 8)11 .911 1)121 A 
Wadt J _ 

Rothlauf. 

000 ——— 
EL ll — 1155| 14 
SUIERHE ES — ae © 87 20 
Shwy...n | — 292 9 
Steiburgi. „sit le Ze Ha 3 
Apperzella.RH.ı—1-.—. 1 -2 [1 3 l 2 
GubnddeeV Ri I 
Yargau.y..... 11 1 — — |—| — |44 9 
ade. 22. 4 j44| 3718326 55. 9 

.) Davon 7 Ninder getödtet. — ?) Davon 1 Rind 
getödtet. — 3) Ziegen. — *) Die Stückzahl der Thiere 
(Siegen) Fonnte nicht angegeben werden. — 5) Die Stüd- 
zahl der Thiere (Schafe und Ziegen) Konnte nicht ange: 
geben werden. 

„Anmerkung. Sämmtliche, ausgenommen die an 
Maul- und Klauenſeuche und Näude erkrankten Thiere, 
find gefallen oder getödtet worden. — Tie Eleineren 
Zahlen geben die Anzahl ver neu verjeuchten Gemeinden 
bezw. der an Maul- und Klauenfeuhe und Näude neu 
erkrankten Thiere an. 

Dänemark. Nachdem die Schweine-Diphtherie 
(Schweinepeft) ſich feit dem Frühjahre nicht mehr gezeigt 
hatte, iſt dieſelbe neuerdings in der Nähe von Noestilde 

aufgetreten. Bon 35 getüdteten Schweinen find 4 feuchen- 
frank befunden befunden worden (Berling’fhe Zeitung 
v. 25. u. 29. Dftob. 1888). 

Schweden. Der bereits gemeldete neuerliche Ausbruch 
der Schweinepeſt (Beröffentl. ©. 616) hat in Vik auf 
der Inſel Wermod ftattgefunden. Von 200 Schweinen 
find 60 gefallen. Auch ift auf dem’ Gute Ulrifadal bei 
Helfingborg eine bösartige Krankheit unter den Schweinen, 
wahrjcheinlicd die Schweinepeſt, ausgebrochen. 

E- 

Aeterinär-polizeiliche Maßregeln. 

Aus Anlaß des Ausbruchs der Maul: und Klauen- 
feucdhe it der Zentralviehhof zu Berlin feit dem 
1. November gegen den Abtrieb von Schweinen abge- 
fperrt worden. 

(Nordd, Allg.-Zeit. Nr. 538 dv. 14. Nov. 1888.) 

Jiederlande Verbot der Ein- und Durch— 
fuhr von Schweinen und Schweinefleiſch. Vom 
14. Auguft 1888.*) (Otſch. Handels-Archiv ©. 835 nad) 
dent Mon. off. du commerce vom 27. September 1888.) 

Eine Niederländiihe Verordnung vom 14. Auguft 
d. J. lautet wie folgt: 

Art. 1. Die Einfuhr und Durdhfuhr von Schweinen, 
frischem und gejalzenem Schweinefleiich, nicht auögelafjenem 
Scweinefett, Füßen, Dünger und jonftigen Abfällen von 
Schweinen iſt verboten. | 

Art. 2. Wenn bejondere Gründe eine Ausnahme von 
dieſem Verbot erforderlicd; machen, jo kann der Miniſter 
des Innern int Einvernehmen mit dem SFinanzminijter 
diejelbe unter Anwendung von Vorjihtömahregeln gegen 
die Einfchleppung der Seuche geitatten. 
hoben 3. Der Erlaß vom 9. April 1884 iſt aufge- 
oben. 

Medizinalgefehgebung ze. 

Mecflenburg- Schwerin. Bekanntmachung, betr. 
Erhebungen über Stand und Verbreitung der 

Perlſucht unter den Nindvich. 
Bon 24. Geptentber 1888. 

(Reg. Bl. f. d. Großherzogth. Mecklenburg - Schwerin. 
Amtl. Beil. Wir. 43 ©. 211.) 

Die Thatſache, daß ſich in Deutſchland die Perlſucht 
(Tuberfulofe) unter dem Rindvieh immer mehr ausbreitet, 
hat in Rückſicht auf die der Landwirthichaft und dem 
Biehhandel daraus entftehenden Nachtheile, ſowie auf die 
gejumdheitlichen Gefahren, welche für die Menjchen mit 
dem Genuß des Fleiſches oder der Milch perljüchtiger 
Ihiere unter Imftänden verbunden find, dem Neichöfanzler 
zu der Erwägung Veranlafjung gegeben, ob es nicht ge 
boten ift, diejer Krankheit mit ihren ſchädlichen Folgen 
jowohl durd) veterinärpolizeilihe wie durch wirthichaftlihe 
Maßregeln entgegenzutreten. [ 

Es erjcheint indejjen zwecfmäßig, vor weiterem einen 
genaueren lleberblic, als gegenwärtig vorliegt, über Stand 
und Ausbreitung der Berlfucht innerhalb des Neichegebiets 
zu gewinnen. Aus diefem Grunde werden die Ortsobrige 
feiten des Landes aufgefordert, vom 1. Dftober d.%. 
bis zum 30. September f. J. in der angegebenen 
Richtung Erhebungen in ihrem Bezirk anzuftellen und 
über die Fülle von Perlſucht bei gefchlachtetem Rindvieh 
nad) Maßgabe der Anlage I, bei lebendem Rindvieh nah 
Maßgabe der Anlage II Verzeichniſſe zu führen, während 
für öffentliche Schlahthäufer, an denen ein Thierarzt ans 
geitellt ift, das Formular Anlage III zur Anwendung - 
fommt. Y 

Die Ortsobrigfeiten find Shon in Ausübung der Sanie 
tätöpolizei in der Lage, fi beim Schlachtvieh über dag 
Vorhandenfein von Berljucht, welhe am geſchlachteten 
Thier ohne Schwierigkeit auch von einem Fundigen Laien 
erkannt werden kann, Gewißheit zu verfchaffen (vergl. Zir- 
fular an die Wiagiftrate vom 4. September 1878). Am 
übrigen werden fid) die Drtsobrigfeiten durch Seranziehung 

9) Bergl. Deröffentl. ©. 551. 



der Privat-Thierärzte, deren rege und uneigennützige Be- 
theiligung das unterzeichnete Miniſterium erwartet, durch 

Verbindung mit landwirthichaftlihen Vereinen, Vieh- 
verſicherungs-Anſtalten und anderen entfprechenden Ge- 

noſſenſchaften, durch regelmäßige Nachforſchungen bei den 
Viehbeſitzern, in deren eignen Intereſſe e3 liegt, diefen 
Ermittelungen feine Hindernifje zu bereiten, durch Be— 
nußuna der Beobachtungen auf den Frohnereien, fowie 
in jonft geeigneter Weiſe zu bemühen haben, aus ihrem 
Bezirk nad) Möglichkeit ein zutveffendes und vollitändiges 
Bild über die Auebreitung der Perlſucht, welche übrigens 
bon der Bevölferung bisweilen auch noch Franzofen- 
Krankheit, Etierfudt ꝛc. genannt wird, zu erlangen. 

Die Bezirksthierärzte find angewiefen, dieſe Erhebungen 
in allen Beziehungen zu fürdern und zu unterjtüßen, ing- 
bejondere den Drtsobrigfeiten überall auch fachveritändigen 
Rath und Auskunft zu ertheilen und, fo oft dies gelegentlich 
geihehen kann, auh an Ort und Stelle die Befunde 
thievärztlic zu prüfen. 

Die genannten Verzeichniffe find nach den einzelnen 
Ortihaften des Bezirks zu ordnen, vierteljährlich abzu- 
Ihließen und fodann unter Anſchluß des Irmaterials 

ſpäteſtens bezw. bis zum 15. Sanuar, 15. April, 15. Sulius 
- und 15. Oktober f. J. dem zuftändigen Bezirks-Thierarzt 

zur weiteren Bearbeitung zuzuftellen. 
| Schwerin, anı 24 Geptember 1858, 

Sroßherzogl. Mecklenburgiſches Miniſterium, Abtheilung 
für Miedizinal-Angelegenheiten. Buchka. 

| Desgl, Rundſchreiben an die Bezirfsthierärzte, 
| Vom 25. September 1888, 
| Die Bezirksthierärzte werden hierdurh auf die Be- 
kanntmachung von 24. d. M., betr. die Perlſucht unter 
dem Rindvieh (Reg.Bl. 1888, Amtl. Beilage Nr. 43) hin- 

gewieſen und aufgefordert, Die dort angeordneten Ethe— 
bungen mit allen Kräften zu fördern und zu unterftüßen, 
den Ortsobrigfeiten ihres Bezirks auf Erſuchen fachverftän: 
digen Nath und Auskunft in der Sache zu geben und ſich 
auch ſonſt die Erlangung einer genauen Darftellung der 
Verbreitung der Perlfucht unter dem Rindvieh innerhalb 
ihres Bezirks angelegen fein zu laſſen, insbejondere auch 

zu ſolchem Zweck bei der Beauffihtigung von Viehmärkten 
und allen amtlihen Unterfuchungen von Vieh auf diefe 

Krankheit und deren Anzeichen zu achten. 
| Auch erwartet das unterzeichnete Miniſterium, daß Die 

Bezirksthierärzte auf ihren amtlichen und privatthierärzt: 
lichen Reiſen Gelegenheit nehmen, die ihnen von den Orts: 

obrigkeiten oder von anderer Stelle zugegangenen Nach— 
richten über das beobachtete oder vermuthete Auftreten 
der Perlſucht in ihren Bezirk an Ort und Stelle in Be— 
zug auf Nichtigkeit und Vollftändigfeit zu prüfen, obfchon 

Gebühren und Reiſekoſten für dieſe Arbeiten nicht gewährt 
- werden können. Erſcheint es indejjen in außerordentliche 

ällen zutreffend eine bejondere und dann allerdings zu 
vergütende Reiſe nad) den Strankheitsort zu maden, jo 

iſt Dazu vorher die Genehmigung des unterzeichneten Mini— 
ſteriums einzuholen. 

Das unterzeichnete Minifterium rechnet ferner darauf, 
daß die Bezirksthierärgte ihre Beziehungen zu land» und 
viehwirthichaftlihen Wereinen wie überhaupt alle geeig- 
neten Gelegenheiten benußen werden, um Srrthünter, weldye 
etwa über Werth und Zweck der Erhebungen hervortreten 
jollten, zu widerlegen, und die Theilnahme der viehhal- 
tenden Bevölkerung am den bevorjtehenden Ermittelungen 
zu weden und zu beleben. 

Sn nachſter Zeit werden die Bezirksthierärzte Formu— 
lare der Anlagen I. und IL. der anfangs genannten Be: 
kanntmahung vom 24. d. M. zur Vertheilung an die 
Öutsobrigfeiten ihres Bezirks erhalten. 

Wegen der am Schluß Diejer Defanntmahung er- 
wähnten Bearbeitung des gewonnenen Material wird 
den Bezinksthierärzten rechtzeitig nähere Anweifung zugehen. 

lleber die Auslagen an Porto, welche den Bezirks- 
thierärgten infolge dieſer Verfügung erwaͤchſen, ift nad 
Ablauf der Erhebungsperiode ausnahmaweije hierher zu 
liquidiven 

Schwerin, den 25. September 1888. 
Sroßherzogl. Mecklenburgiſches Minifterium, Abtheilg. für 

Diedizinal-Angelegenheiten. Buchka. 
Circular an die Bezirksthierärzte, 

Desgl. Numdfchreiben au die ftellvertretenden 
Bezirfsthierärzte, — Vom 25. September 1888. 

Die jtellvertretenden Bezirksthierärzte für Unterfuhung 
des nad) Deutjchen Nordfeehäfen beftinnmten Viehs werden 
hierdurch) auf die Befanntmahung vom 24. d. M., betr. 
die Perljucht unter dent Rindvieh, (Reg.Bl. 1888, Amtl. 
Beilage Ir. 43) aufmerkſam gemaht und aufgefordert, 
auch für ihren Theil die dort angeordneten Erhebungen 
über die Verbreitung der Perlfucht mit allen Kräften zu 
fördern und zu unterjtüßen und insbejondere bei der amt- 
lien Interfuhung des ausgehenden Viehs auf Diele 
Krankheit und deren Anzeichen genau zu achten und nad) 
den Umſtänden den betreffenden Drtsobrigfeiten von dem 
Befund Mittheilung zu machen. 

Auch rechnet das unterzeichnete Minifterium darauf, 
daß die jtellvertretenden Bezirksthierärzte ıc. die Beobach— 
tungen ihrer privatthierärztlicen Praxis in Bezug auf 
das Vorkommen der Perlſucht den zuftändigen Ortsobrig- 

| feiten pünftlih nach Vlaßgabe der anfangs erwähnten 
Befanntmahung zur Anzeige bringen und ihre Bezie- 
hungen zu land- und viehwirthihhaftlihen Vereinen wie 
überhaupt alle geeigneten Gelegenheiten benußen, um Srr- 
thünter, welche etwa über Werth oder Zweck der Erhe- 
bungen hervortreten follten, zu widerlegen, und die Theil- 
nahme der viehhaltenden Bevölferung an den bevorftehen- 
den Ermittelungen zu wecken und zu beleben. 

Schwerin, den 25. September 1888, 
Großherzogl. Mecklenburgiſches Miniſterium, Abtheilg. für 

Medizinal-Angelegenheiten. Buchka. 

Circular an die ſtellvertretenden Bezirksthierärzte für 
Unterſuchung des nach Deutſchen Nordſeehäfen beſtimm— 
ten Viehs. 

Verzeichniß 

über die Fälle von Tuberkuloſe (Perlſucht) bei geſchlachtetem Rindvieh während des 
i im obrigfeitlicyen Bezirk de 

Anlage 1. 

Dierteljahres 188 ........ 

1.[2.| 3. | 4. 5. 6. Hi: SIR 9. 10. 
Bezeichnung der j Angaben über den| Beſchaffenheit des 

r perlſüchtigen Thiere nad) Bezeichnung Sitz des Leidens; Fleiſches tuberkuloſer 

| Sat: Alter m X Soehi r nn (Euter), | Thiere: Ueber die 
] = \ > I Fe! y y J 454. MR ang la b- © @ 13 [inweisem ic) Ausoreitung auf| supi, n|veterinir 
| >5 Ss ee Ku N jehr gutem Ernäh/- |polizeiliche 

= fand, ehe es ehörigen Lymphdrü— ? \ : 
| #8 2 die Schlach— SR een EN har, } Behand- [Allgemeine 
} a. Er S tung bejtimnit Ausbreitung auf II. Qualität: naar 
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Frankreich. Ausdehnung des Viehſeuchengeſetzes Vu la loi du 21 juillet 1881 sur la police sanitaire“ 
vom 21. Juli 1881 auf Nanfchbrand, Tuberfuloje, des animaux, et notamment Tarticle 2 ainsi congu: 

(Journal offieiel de la Republique francaise ©, 3275.) 
1. Defret des Präfidenten der Republik, 

Nothlauf ꝛc. 

von 28. Juli 1888. 

„Un deeret du President de la Republique, rendu sur 
le rapport du ministre de l’agrieulture et du commerce 
apres avis du comité consultatif des &pizooties, pourra 
ajJouter a la nomenclature des maladies reputdes conta- 

Le President de la Republique frangaise, gieuses dans chacune des especes d’animaux énoncées ci- 
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‚Charbon 

.dessus toutes autres maladies contagieuses danommd&es ou 
non a prendraient un caractere dangereux. 
„Les dispositions de la presente loi pourront ätre dten- 

dues par un deceret rendu dans la même forme aux ani- 
maux d’especes autres que celles ci-dessus. design6es“ ; 
Vu lavis du comite consultatif des &pizooties; 
- ‚Sur le rapport du ministre de l’agriculture, 

Peerote: 
Art. 1er. — Sont ajoutées à la nomenclature des ma- 

ladies des animaux qui sont réputées contagieuses et qui 
donnent lieu à l’applieation des dispositions de la loi du 
21 juillet 1881: 
Le charbon symptomatique ou emphyscmateux et la 
tuberculose dans l’espece bovine; 
. Le rouget et la pneumo-enterite infectieuse dans l’es- 
pece poreine, 

“Art. 2. — Le ministre de l’agrieulture est chargé de 
l’ex&cution du present decret,; qui sera insere au Bulletin 
des lois. h. 

Fait a Paris, le 28 juillet 1888. 
u .CARNOÖT. 

Par le President de la Republique: 
Le ministre de Vagriculture: VIETTE. 

2. Ausführungs-VBerordnung des Ministers für 
Landwirthſchaft, vom 28. Suli 1888. 

Le ministre de*l’agriculture, 
Vu la loi du 21 juillet 1881 sur la police sanitaire 

‘des animaux; 
. Vu le deeret du 28 juillet, ajoutant de nouvelles ma- 
ladies à la nomenclature £tablie par l’artiele ler de la- 
dite loi; 
Vu le deeret du 22 juin 1882, portant reglement d’ad- 

ministration publique pour l’exeeution de la loi du 21 
juillet 1881 eidessus visee, et notamment l'article 61 dudit 
decret, lequel et ainsi congu: 
„Dans le cas d’ürgence, un arr&te du ministre de l’agri- 
culture, rendu apres avis du comite consultatif des &pi- 
zooties, determinera celles des dispositions contenues au 
present reglement qu’il y aurait lieu d’appliquer pour com- 
battre les maladies contagieuses qui seraient ajoutdes à 
la nomenclature, conformement à l’article 2 de la loi sur 
police sanitaire des animaux“; 

Vu Pavis du comite consultatif des &pizooties, sur 

Putilite, et l’urgence des mesures à prendre en ce qui 
concerne ces maladies; 

Sur le rapport du conseiller d’Etat, direeteur de l'agri- 
'eulture. 
\ Arröte: 

(sang de rate, fievre charbonneuse) et charbon 
air, ’ Symptomatique. 
Art. ler. — Dans les cas de charbon (sang de rate, 

fievre charbonneuse) ou charbon symptomatique, le prefet 
prend un arr&te pour mettre sous la surveillance du veteri- 
naire sanitaire les animaux parmi lesquels la maladie a 
été constatee, ainsi que les locaux, cours, enclos, her- 
bages et pätures ou ils se trouvent. 
Art. 2. — La surveillance cesse quinze jours apres la 

disparition du dernier cas de maladie. 
Art. 3. — Aussitöt qu’un animal est reconnu malade, 

il est isol& et mis à l’attache. 
Art. 4. — Le maire prescrit d’urgence les mesures 

suivantes, dont il surveille l’execution: 
1° Destruction des cadavres en totalit@ ou enfouisse- 

ment dans les conditions prescrites par l’article 4 du de- 
eret du 22 juin 1882, apres que la peau a été tailladde; 

2° Destructiou, avec les cadavres, des parties de liti- 
eres, de fourrages, etc... . qui ont été souilldes par les 

animaux malades; 
3° .Desinfection des locaux et tous emplacement oü 

ont sejourne les animaux malades, ainsi que des objets 
quils ont pu souiller. 

Art. 5. — Il est interdit de häter par effusion de sang 
la mort des animaux malades. 

Art. 6. — Pendant toute la: duree de la surveillance, 
les animaux sains qui ont été exposes à la contagion ne 
peuvent éêtre vendus. que pour la boucherie. 

Dans ce cas, il est delivre un laissez - passer qui est 
rapporte au maire dans le delai de cing jours avec un 
eertificat attestant que les animaux ont été abattus. Ce 
I. 
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certificat est delivre par l’agent préposé A la police de 
Vabattoir ou par l’autorit& locale dans les communes ou 
il n’existe pas d’abattoir, 

Art. 7. — Il est interdit pendant cette periode de sur- 
veillance d’introduire dans les troupeaux, bergeries, &eu- 
ries, päturages, etc., infectes, de nouveaux animaux des 
especes ovine et bovine s'il s’agit de sang de rate ou 
fievre charbonneuse, ou de nouveaux animaux de l’esp&ce 
bovine s’il s’agit de charbon symptomatique, 

Exception est faite pour les animaux qui ont été sou- 
mis a Pinoculation preventive. 

Art. 8. — Les proprietaires qui voudront mettre en 
@uvre l’inoeulation preventive devront en faire prealable- 
ment la declaration au maire de leur commune. 

Un certificat du veterinaire operateur, indiquant la 
date a laquelle l’inoeulation a été terminde et le nombre 
et l’espece des animaux inoeules, est remis au maire im- 
mediatement apres l’operation. Le maire informe simul- 
tanement le prefet et le veterinaire sanitaire de la eircon- 
seription; celuiei, pendant une durée de quinze jours, non 
compris ceiui de la derniere operation, aura les animaux 
inocules sous sa surveillance. 

Pendant la duree de cette surveillance, il est interdit 
de se dessaisir des animaux inocules pour aucune de- 
stination. 

Tubereulose. 

Art. 9. — Lorsque la tubereulose est constatee sur des 
animaux de l’esp&ce bovine, le prefet prend un arrete 
pour mettre ces animaux sous la surveillance du veteri- 
naire sanitaire. 

Art. 10. — Tout animal reconnu tuberculeux est isole 
et sequestre. L’animal ne peut &tre deplace si ce n'est 
pour etre abattu. L’abatage a lieu sous la surveillance 
du veterinaire sanitaire, qui fait l’autopsie de P’animal et 
envoie au prefet le proces-verbal de cette operation dans 
les eing jours qui suivent l’abatage. 

Art. 11. — Les viandes provenant d’animanx tuber- 
ceuleux sont exelues de la consommation: 

1° Si les lesions sont generalisees, c’est-A-dire non 
confinees exclusivement dans les organes visceraux et 
leurs ganglions Iymphatiques; 

2° Si les lesions, bien que localisces, ont envahi la 
plus grande partie d’un viscere, ou se traduisent par une 
eruption sur les parois de la poitrine ou de la cavite 
abdominale, 

Ces viandes, exclues de la consommation, ainsi que 
les visceres tuberceuleux, ne peuvent servir à l’alimen- 
tation des animaux et doivent &tre detruites. 

Art. 12. — L/utilisation des peaux n’est permise qu’ 
apres desinfection. 

Art. 13. — La vente et l’usage du lait provenant de 
vaches tuberculeuses sont interdits. Toutefois le lait pourra 
etre utilise sur place pour l’alimentation des animaux 
apres avoir ete bouilli. 

Rouget et pneumo-enterite infectieuse. 

Art. 14. — Lorsque le rouget ou la pneumo - enterite 
infectieuse est constate dans une commune, le prefet prend 
un arrete pourtant deelaration d’infection des locaux, cours, 
enclos et pätures dans lesquels se trouvent les animaux 
malades. Cet arröte est publie et affiche dans la commune. 

Art. 15. — La declaration d’infeetion entraine l’appli- 
cation des dispositions suivantes: 

1° Mise en quarantaine des locaux, cours, enclos et 
pätures déclarés infectes, impliquant defense d’y introduire 
des animaux de l’espece porcine; 

2° Visite et surveillanee par le veterinaire sanitaire 
des locaux, cours, enclos et pätures deelares infectes; 

3° Interdietion d’abattre les porcs atteints de la ma- 
ladie sans en donner prealablement avis à l’autorite mu- 
nicipale; 

4° Interdicetion de vendre, si ce n’est pour la boucherie, 
les pores qui ont été exposes à la contagion. 

Dans le cas de vente pour la boucherie, les animaux 
sont marques; le maire delivre un laissez-passer, qui lui 
est rapporte dans le delai de eing joure avec un certificat 

attestant que les animaux ont ete abattus. Ce certificat 
est delivre par l’agent prepose à la police de l’abattoir 
ou par l’autorite locale dans les communes ou il n’existe 
pas d’abattoir. 
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Les animaux transportes en vue de la boucherie ne 
peuvent ätre conduits qu’en voiture ou par chemin de fer; 

5’ Defense de laisser ecouler sur la voie publique les 
parties liquides des dejections. Obligation de traiter ces 
matieres, ainsi que les litieres et fumiers, conformement 
aux prescriptions des arretes administratifs, avant de les 
sortir des locaux infectes; 

6° Interdietion de laisser penätrer dans les locaux, 
cours, enclos et pätures declares infectes toutes personnes 
autres que celles qui sont preposees aux soins A donner 
aux animaux; defense a celles-ci de penetrer dans d’au- 
tres porcheries; 

1’ Obligation pour toute personne sortant d’un local 
infeete de se soumettre aux mesures de dösinfection jugees 
necessaires, notamment en ce qui concerne les chaussures. 

Art. 16. — La chair des animaux abattus comme at- 
teints de rouget, ou de pneumo - enterite infeetieuse, ne 
peut ötre livree à la consommation des personnes qu'en 
vertu d'une autorisation du maire, sur l’avis conforme du 
veterinaire sanitaire, 

Les visceres (poumons, estomac, foie, rate, ete.) sont 
detruits. 

Art. 17. — Les cadavres des animaux morts du rouget 
ou de la pneumo - enterite infectieuse, quand ils ne sont 
pas detruits sur place, sont transportes, soit aux ateliers 
d’equarissage, soit aux fosses d’enfouissement, dans les 
eonditions suivantes: 

1° Les voitures sont disposees de maniere & ce qu- 
aucune matiere solide ou liquide ne puisse s’en &chapper 
durant le trajet; elles sont immediatement nettoydes et 
desinfectdes ainsi que tous les objets ayant été en con- 
tact avec les animaux morts ou abattus comme atteints de 
la maladie; 

2° Les conducteurs et autres personnes employees au 
chargement ou dechargement et à l’enfvuissement des cada- 
vres sont soumis aux mensures de desinfection jugdes 
necessaires. 
‚ „Art. 18. — Lorsque le rouget ou la pneumo-enterite 
infectieuse prend un caraetöre envahissant, un arrets du 
prefet interdit la eirculation, le colportage, ainsi que l’ex- 
position ou la mise en vente des pores dans les foires et 
marches et autres r&unions ou rassemblements d’animaux. 

„„ Art. 19. — Les personnes qui voudront faire pratiquer 
linoeulation preventive du rouget devront en faire prea- 
lablement la d&claration au maire de la commune. 

Un certificat du veterinaire op6rateur, indiquant la 
date a laquelle Pinoculation à et& terminde et le nombre 
d’animaux inocules, est remis au maire immediatement 
apres l’operation. 

‚Pendant les quinze jours qui suivent cette date, les 
anımaux restent sous la surveillance du veterinaire sani- 
taire, et il est interdit de s’en dessaisir, si ce n’est pour 
les faire immediatement abattre, 

Art. 20. — La declaration d’infection ne peut £tre 
levee que lorsqu’il s’est ecould un delai d’un mois sans 
quil se soit produit un nouveau cas de rouget ou de 
pneumo-enterite infectieuse et après constatation par le vete- 
rinaire Sanitaire que toutes les preseriptions relatives à la 
desinfection on été exeeutdes; elle peut &tre levee imme- 
diatement apres Ja dösinfeetion si. tous les pores qui se 
trouvaient dans les locaux, cours, enclos, etc., declares 
infectes ont et& abattus. 

‚Cette declaration peut ötre levee, en cas d’inoeulation 
preventive de tous les pores ayant étè exposes à la con- 
taglon, quinze jours apres l’operation si aucun nouveau 
cas ‚de rouget ne s’est döclare parmi ces animaux pendant 
ce laps de temps et s'il est constate par le veterinaire 
sanitaire que toutes les presceriptions relatives A la desin- 
fection ont été exécutées. 

‚ Art. 21. — La constatation du charbon (sang de rate, 
fievre charbonneuse), du charbon symptomatique, de la 
tubereulose, du rouget ou de la pneumo - enterite infee- 
tieuse dans des arrivages par terre ou par mer entraine 
l'abatage des animaux malades. Les animaux qui ont ete 
exposes a la contagion sont repousses apres avoir été 
marques, a moins que le proprietaire ne consente A ce 
qu’ils soient sacrifi6s sur place pour la boucherie. 

Art. 22. — Lorsque le charbon (sang de rate, fievre 
charbonneuse), le charbon symptomatigque, le rouget ou la 
pneumo-enterite infectieuse est constate sur un champ de 

fourriere et sequestres. 
Pendant la duree de la sequestration, le proprietaire 

peut faire abattre ses animaux malades; les cadavres sont 
enfouis ou livres A Patelier d’&quarrissage, Le transport 
a l’atelier d’equarrissage a lieu sous la surveillange d’un 
gardien special, Les animaux qui ont ete en contact avec 
les betes reconnues malades sont signales aux maires des 
communes oü ils sont envoyes, 

Art. 23. — Lorsque la tuberculose est constat6e sur 
un champ de foire ou un marche, les animaux malades 
sont renvoye&s dans leur commune d’origine, a moins que 
le proprietaire ne prefere les faire abattre. Dans le cas 
de retour, ils sont signales au maire de la commune. 

Art. 24. — Les prefets des departements sont char- 
ges, chacun en ce qui le concerne, de l’execution du pre- 
sent arröte, 

Paris, le 28 juillet 1888. 
VIETTE. 

foire ou un marche, les animaux malades sont mis 4 
J 

Allgemeines Sanitäts-Reglement. 
Vom 7. Februar 1887. 

(Schluß.) 

Titel II. Vom Jand-Sanitältsdienſt. 

Kapitel 12. Von den induſtriellen 
Etabliſſements. 

Art. 70. Die induſtriellen Etabliſſements werden in 
drei A eingetheilt: unbequente, gefährlihe und une 
geſunde. 

Art. 71. Etabliſſements dieſer Art können nur mit 
Srlaubniß des Bürgermeijters und nad) vorher einge: 
holten Bericht der Ganitätsbehörde eröffnet werden und 
muß dem Gefuche um Erlaubniß eine Grflärung über - 
die Art, Lage und jonftigen Umftände des Etablifjements 
beiliegen. 

Art. 72. Keines diefer Etabliſſements darf nahe von 
Privathäufern errichtet werden, jondern nur an don den- 
jelben mehr oder weniger weit entfernten Orten, dem 
Reglement gemäß, welches die reſp. Munizipalitäten nad) 
Anhörung der Oanitätsbehörde zu erlaffen haben. 

Kapitel 13. Bon den Märkten. 
Art. 73. Die Märkte jollen in den dazu geeignetiten 

Drten der Stadt, welde die Stadtbehörden bezeichnen 
und nach den Plänen errichtet werden, deren Hygienijcher. 
Theil vorher von den rejp. Sanitätsbehörden gebilligt 
worden iſt. j 

Shre Unterhaltung jteht den Stadtbehörden 

Ber, 
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Art. 74 
und ihre hygienische Inſpektion der Ganitätsbehörde zu. 

Art. 75. Es it verboten in der Nähe der Märkte 
Schlacht- und Viehhöfe irgend welder Art zu errichten. 

Art. 76. Märkte dürfen ohne entſprechende Wafjer- 
leitung, und rejp. Entwäſſerung, nicht errichtet werden. 

Kapitel 14. ‚Bon den Schlahthäufern. 
Art. 77. Die Schlahthöfe müffen außerhalb ver 

Städte, nad) einen von der Stadt-Sanitätsbehörde ges 
billigtem Plane, errichtet werden. 

Art. 78. Die Sanitätsbehörden follen über "die 
Schlachthöfe die ſorgſamſte Auffiht ausüben und zwar 
nicht allein um das Schlachten Eranfer Thiere zu verhine 
dern, fondern auch um die Erhaltung hödjiter Hygiene 
in jenen Gtablifjentents zu erreichen. = 

Art. 79. Die Stadtbehörden haben nad) Anhörung 
ihrer Sanitätskommiſſion die bezüglichen Dienftreglements 
jowohl für die Schladhthöfe als auch für die onftigeid 
Etablifjements, welche zur Bereitung, Benußung und Ver— 
fauf des Fleiſches und der Abfälle von zur menfhlihen 
aus gejchlachteten Thieren beftimmt find, zu . ; 
allen. 1. 

Kapitel 15. Von den Begräbnißpläßen. 1 
Art. 80. Die Anlage von Begräbnißplägen innerhalb 

bewohnter Ortſchaften ift verboten; dieſelben müfjen 
wenigitend 1000 Dieter von den legten Wohnungen ent- 
fernt und unter dem Winde liegen. — 

Art. 81. Kein Begräbnißplätz darf ohne Erlaubniß 
der Stadtbehörde, und nur nad) vorher eingeholter Ge— 
nehmigung jeines rejp. Planes durd) die Sanitätd- und 
die Baubehörde, angelegt werden. 

Art. 82. Jeder Begräbnifplag muß einen Aufbe 
wahrungsraum haben, welcher zur Aufnahme derjenigen 

i u 
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Leihen beftimmt ift, deren Beiſetzung auf Befehl der be- 
treffenden Behörden aufgejchoben, oder die Dort zeitweilig 
mit Grlaubniß der Sanitätsbehörde von den Familien 
beigejegt werden, wenn die Öffentliche Geſundheit dadurd) 
feine Gefahr läuft. 
. Art. 83. Die Beifebung von Leihen an anderen 
Drten als den Begräbnißplägen iſt nicht geftattet; die 
Ausnahmen hiervon werden durch die Givil- und kano— 
niſchen Geſetze bejtimmt. 

Art. 84. Unterſuchungen oder Sektionen von Leichen 
dürfen nur in dazu beſtimmten Oertlichkeiten der Be— 
räbnißpläße, oder in den Anatomiefälen und Todten- 
häufen der Iniverfitäten und Hospitäler, vorgenommen 
werden. 

Kapitel 16. Bon der Unterfuhung und Bei- 
jeßung der Leichen. 

Art 85. Seder Todesfall muß durch den ajfiftiren- 
den Arzt bejcheinigt oder beglaubigt werden und fünnen 
die Stadt» oder Polizeibehörden eine erneute Beglaubi- 
gung anordnen, wenn jte diejelbe für nöthig erachten. 

Art. 86. Außer in gehörig beurfundeten außerordent- 
lien Fällen darf feine Leiche ohne Erlaubniß der Be- 
börde und ohne vorherige Beglaubigung, au nicht früher 
als 24 Stunden nah erfolgtem Tode, nad) einen Be: 
gräbnißplaß übergeführt werden. 

Art. 87. Das Verbrennen der Leichen it in Zeiten 
der Epidemien erlaubt. 

Art. 88. Bei nicht einbalfamirten Leichen wird Die 
Ausgrabung vor zwei Jahren nicht geitattet, außer auf 
aerichtlichen Befehl, in welchem Fall dies mit den nöthigen 
Borfichtsmaßregeln zu geihehen hat. 

Kapitel 17. Bon den öffentlihen und Privat- 
Bauten und Gebäuden. 

Art. 89. Der Bau der öffentlichen Gebäude bedarf 
vorheriger Erlaubniß; ihr Plan muß in hygieniſcher Be: 
uhr von der rejp. Sanitätsbehörde gebilligt wor: 
den fein. 

Kapitel 18. Bon den ftädtifhen Anstalten für 
Sejundheitspflege. 

Art. 90. In jeder Stadt fol es eine Barade oder 
Hospitalbarade geben, die der ſtädtiſchen Gefundheitsbe- 
hörde unterftellt, in der Umgegend der Stadt belegen 
und zur Aufnahme der von anftecfenden und übertrag: 
baren Krankheiten heimgejuchten dienen foll. 

Art. 91. Sn den Städten oder Ortjchaften, wo es 
Flüſſe oder Quellen giebt, wird das Wafchen in denfelben 
nur an den durch die ſtädtiſchen Reglements dazu be- 
ſtimmten Orten geftattet. 

Art. 92. Die Stadtbehörden werden in Einveritänd- 
nis mit der Ganitätsbehörde die Drte außerhalb der 
Städte beſtimmen an denen vorübergehend der Unrath 
(Müll, Kehricht) abgefahren wird; es joll nicht gejtattet 
fein ihn anderswo abzulagern. 

Art. 93. Sn derfelben Weile wird von den Gtadtbe- 
hörden eine gleiche Beſtimmung betreffs ver Orte erlafien 
werden, an denen man gefallene Thiere begraben joll; 
die Gigenthümer derjelben jind zu deren lleberführung 
und zum Begraben verpflichtet. 

Art. 9A. Es ijt verboten gefallene Thiere nad) an- 
derein ald den dazu beſtimmten Orten zu bringen oder 
unbegraben zu lafjen unter den im Sanitätspolizeiregle- 

_ ment angedrohten Strafen. 

Art. 95. Außer den von den Sanitätsbehörden be- 
zeichneten Orten ift gleichfalls die Zucht von Thieren mit 
geipaltenem Hufe, wie Schweine, Yiegen, Kühe, Schafe, 
verboten und erlaubt man nur für diefen Zweck die An: 
lage von Höfen außerhalb der Ortichaften und unter den 
in den reſp. Reglements bejtimmten Bedingungen. 

Art. 96. Jede Stadtbehörde in einer Departements- 
Hauptitadt ſoll ein chemiſches Laboratorium haben, in 
welchem Efwaaren und Getränfe analyfirt und Die 
fonftigen für die öffentlihe Gejundheitspflege nöthigen 
Unterſuchungen ausgeführt werden. 
Art. 97. Diefelben Behörden follen ebenfo ein 
meteorologiihes Objervatorium haben, um den Mitte 
rungswechſel und die Ortsbejchreibung der bejagten Städte 
zu jtudiren. 
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Kapitel 19. Von den endemiſchen und epide— 
miſchen Krankheiten und Viehſeuchen. 

Art. 98. Die Bezirksärzte und Sanitätsärzte find 
verpflichtet die epidemijchen und endemifchen Krankheiten 
ihres Amtsbezirks zu ftudiren und den reſp. Sanitäts— 
behörden ihre bezüglihen Berichte einzureichen. 

Art. 99. Alle dieje bevegten Berichte werden der 
medizinischen Fakultät übergeben, damit fie durch eine 
von dieſer gebildete Kommijjion geprüft werden. Diefe 
leßtere wird darüber weiter berichte und diejenigen be- 
zeichnen, weldhe veröffentlicht umd mit einer aus den 
Fonds der Ganitätsbehörden geitifteten Ehrenmedaille 
von der Regierung belohnt zu werden verdienen. 

Art. 100. Die Aerzte, welche von der Regierung oder 
den Ganitätsbehörden zur Bekämpfung der Epidentien 
ernannt werden, jollen auf Vorfchlag der rejp. Behörden 
im Falle außerordentlicher Auszeihnung in gleicher Weiſe 
geehrt werden. 

Art. 101. Waiſen und Wittwen von diefen Xerzten, 
welche in Ausübung ihres Berufes jterben, jollen eine 
Belohnung oder Benfion erhalten, die ebenfalld ven 
Sanitätsfonds der betreffenden Drte entnommen wird. 

Art. 102. Zur Abjperrung und Aufnahme der an 
epidemijchen oder anſteckenden Krankheiten Erkrankten 
follen die Sanitätsbehörden an Drten, wo es die Mittel 
erlauben, an geeigneter Stelle ein Hospital errichten, wie 
es Artikel 90 dieſes Neglentents vorjchreibt. 

Art. 103. Die oberite Sanitätsbehörde und die De- 
partemental- und Provinzial:Behörden follen in ihren 
reſp. Bezirken die geeigneten Maßregeln ergreifen um Die 
Epidemien zu bekämpfen, nit Ausnahme der Sperren 
und Canitätsfordons, die nit ohne Einwilligung der 
Regierung errichtet werden können. 

Art. 104. Die Beobadhtung der Viehſeuchen, jowie 
die Maßregeln, um ihnen vorzubeugen, und jie zu be» 
fänpfen, unterjtehen den Hygiene-Snfpeftoren der Bes 
zirksbehörden. 

Kapitel 20. Von der Impfung. 

Art. 105. Die oberſte, die Departemental- und die 
Bezirfs-Behörden find beauftragt für die Erhaltung und 
Bertheilung des Impfſtoffs zu jorgen und zu diefen Be— 
huf angemejjene Maßregeln zu treffen. 

Art. 106. Die Impfung wird durch Impfärzte aus- 
geführt, die unter den Sanitätsbehörden des Bezirks 
itehen und deren Dienftreglement von diejen, nad) Billi- 
gung ihrer reſp. Vlunizipalitäten, verfaßt wird. 

Art. 107. Die Erhaltung und Aufbewahrung der 
Lymphe jteht den Sanitätsbehörden zu, an welde Die 
Smpfärzte die von ihnen gefammelte Lymphe abzuliefern 
haben und welche deren Bertheilung und Ausgabe be- 
jorgen wervden. 

Art. 108. Die Attejte über Impfung und Wider: 
impfung werden von den Ganitätsbehörden, nad den 
ihnen durch die Ampfärzte zugeftellten Liſten, ausgeitellt 
und haben nur diefe Atteite gejeglichen Werth vor den 
Behörden. 

Art. 109 Die Minifter des Krieges und der Marine, 
deg Innern und der Zuftiz werden Gorge tragen, daß 
die Mannfchaften des Heeres, der Flotte und der Gen— 
darmerie, daß Studenten, Schüler und Sträflinge in der 
Zeit und der Weife, wie es die betreffenden Neglements 
vorschreiben, geimpft und wiedergeimpft werden. 

Art. 110. Die Brovinzial- Sanitätsbehörden haben 
die jährlichen ftatiftiichen Nachweifungen der Impfungen 
und Wiederimpfungen zu führen und der oberjten 
Sanitätsbehörde einzureichen, indem fie gleichzeitig, einen 
Bericht beifügen, welcher die Mittel bezeichnet, die zur 
Erhaltung und Meiterverbreitung der Impfung geeignet 
erjcheinen. 

Art. 111. Die Vertheilung von Lymphe, die weder 
aus den Niederlagen der Sanitätsbehörden kommt, nod) 
von ihnen gebilligt wird, ijt nicht gejtattet. 

Kapitel 21. Bon der Ausübung der ärztlihen 
Praxis. 

Art. 112. Die Sanitätsbehörden werden darüber 
wachen, daß die Geſetze, Reglements und Verordnungen, 
welche die Ausübung des Berufes der Aerzte und Apo— 
theker regeln, befolgt werden. 



Art. 113. Die wifjenfchaftliche Inſpektion der Apo— 
thefen unterfteht dev mediziniichen Fakultät und deren 
Beauftragten, wogegen die Gejundheitspflege und Der 
öffentlihe Dienft derfelben unter der Auffiht der 
ftädtifchen und der Sanitätsbehörden jteht. 

Art. 114. Diejenigen, welde mit der reſp. Befähi— 
gung befleidet, einen Zweig der Heil- oder Arzneifunde 
ausüben wollen, haben auerft den Befähigungsnadhweis 
bei der betreffenden Sanitätsbehörde vorzulegen und ein- 
tragen zu laſſen; die Ganitätsbehörde führt ein Negifter 
über alle zur Ausübung jenes Berufes berechtigten Per— 
onen. 

Art. 115. Die Brofefjoren irgend eines Zweiged Der 
Medizin find verpflichtet die Dienſte zu leijten, welche die 
Behörden offiziell von ihnen verlangen und haben dafür 
die betreffenden Honorare oder Gebühren zu empfangen. 

Art. 116. Keiner der bejagten Profefjoren darf ſich 
weigern den Behörden die Daten, Notizen oder Gut— 
achten zu liefern, welche diejelben von ihm in Ausübung 
jeines Berufes verlangen. 

Art. 117. Beichwerden gegen die Profeſſoren über 
Mißbräuche, welche fie bei Ausübung ihres Berufes be- 
gangen haben, find den Wanitätsbehörden vorzulegen, 
welche darüber bejchließen, ob gegen dieſelben die reſp. 
Disziplinaritrafen in Anwendung zu bringen oder ob jie 
auf dem Wege der Strafverfolgung, dem Geſetz gemäß, 
zur Verantwortung zu ziehen find. In diefen Falle tit 
indejjen zuvor ein Gutachten der ntedizinischen Fakultät 
einzuholen. 

Art. 118. Die Ganitätsbehörden haben ebenfo die 
gejeßlihe Ausübung der Heil- und Arzneifunde zu über: 
wachen, indem ſie die Beitrafung der Hebertretungen und 
Bergehen beantragen, welche in den Geſetzen, den Regle— 
ments und den jtädtifchen Verordnungen, über Ausübung 
jener Berufe, bezeichnet find. 

Kapitel 22. Bon der allgemeinen Statiftif und 
der ärztlichen Volkskunde. 

Art. 119. Die oberite Sanitätöbehörde wird von den 
Departements: und Bezirfs-Behörden allmonatlih und 
jährlich Aufzeichnungen über den Sanitätsdienft einfor- 
dern und Diejelben am Ende des Jahres zu einer allge- 
meinen Ganitätsftatiftif zufammenftellen. 

Art. 120. Die Bezirks - Sanitätsbehörden erhalten 
von der ſtatiſtiſchen Abtheilung der rejp. Mlunizipalitäten 
die Liſten über Geburts: und Todesfälle und fonftige 
Daten, die fie etwa nöthig haben, um die betreffende 
Sanitätsſtatiſtik aufzuftellen. 

Art. 121. Diefelben Behörden werden mit Billigung 
der Bezirfsbehörden die Snftruftionen und Schemas ic. 
ertheilen, die zur Aufitellung bejagter Statiſtik ange 
meſſen ericheinen. 

Art. 122. Der oberiten Ganitätsbehörde werden in 
gleicher Weife die Berichte und Tabellen der mteteorolo- 
giihen Beobadhtungsftellen der Stadt: und ihrer Ganitäts- 
behörden überreicht werden, damit diejelbe auf Grund 
berjelben eine allgemeine Ueberſichtstabelle aufitelle. 

Art. 123. Eine Kommiffion der oberiten Sanitäts— 
behörde wird jene allgemeine Ueberſichtstabelle aufftellen 
und unter Beifügung des Zahresberichts über alle Zweige 
des Sanitätsdienftes in den Anıtsblatt veröffentlichen 
und dem Studium und der Begutachtung der medizinifchen 
Fakultät unterwerfen. 

Eifel IV. Fon den Sanifätsgebüßren. 
or ee = RE welche bejtimmt find 
te Kojten des Dienites zu decken, bilden fih au n— 

den Gebühren; J——— 
Beſuchsgebühren, die jedes Schiff bei ſeiner Ankunft 
in irgend einem peruaniſchen Hafen zu zahlen hat; 

2. Gebühren für Unterfuhung des Schlachtviehs, das 
irgend welches Schiff transportirt; 

. Aufenthaltsgebühren in den Lazarethen ; 

. Gebühren für die in den Lazarethen niedergelegten Ha 0 

Güter; 
. Sanitätspatentgebühren ; 
. Xerfaufspatentgebühren für 
Geheim- und Opezialmittel; 

. Regiftergebühren der Fakturen von eingeführten Arznei- 
mitteln; 

fremde und einheimifche 

-] na 
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8. Gebühren für Einbalfamirungen ; 
9. Gebühren für Ausgrabungen und Ueberführungen 

von Leihen; 
. Sebühren für Sutpfattefte an nicht davon befreite 
Perſonen; A— 

11. Gebühren für Abgabe von Lymphe in Röhrchen oder 
Gläſern; 

12. Gebühren für Beſuche induſtrieller Etabliſſements, 
nach ſtädtiſchem Tarif; 

glements, mit Ausnahme derjenigen, die durch gültige 
Geſetze und Verordnungen bereits beſtehen. 

. Erträge der Geldſtrafen für Uebertretungen der Re— 
rn 

Diefe Gebühren follen erft dann eingezogen werden, 
wenn der Kongreß ſie gebilligt und ihre Höhe be— 
jtimmt hat. 2 str 

Art. 125. Die Kriegsihiffe der fremden Mächte, 
welche die Neziprozität diefer Befreiung annehmen, find 
von der Zahlung der Gebühren für Sanitätspatente und 
Beſuche befreit 

Art. 126. Ebenfalls find davon befreit die Schiffe, 
welche einen Nothhafen anlaufen, wenn fie feine Güter 
ausjchiffen. 

Art. 127. Alle diefe Gebühren werden von den reſp. 
Sanitätsbehörden eingezogen, oder. an fie, von den ein— 
ziehenden Zollämtern, abgeführt. 

Art. 128. Die Gebühren für die See-Sanität kommen 
den Küften » Sanitätsbehörden, nad) Abzug der Prozente 
für die refp. Unkoſten der oberiten Sanitätsbehörde, zu. 

Bon den Gebühren für Schiffsbefuhe und Unter— 
fuhungen von Schlachtvieh werden ebenjoviel Prozente 
abgezogen und als Gratififation den Hafenärzten zuges 
wieſen, die jene Beſuche gemacht haben. 

Art. 129. Die Yandjanitätsgebühren werden von den 
Bezirfsbehörden eingezogen und verwaltet und ebenfoviel 
Prozente 
rechnet. 

Art. 130. Die Küſten- und Bezirks-Sanitätsbehörden 
haben der oberſten Sanitätsbehörde eine jährliche Ab— 

für die oberſte Sanitätsbehörde davon be - 

rechnung über die eingezogenen Gebühren vorzulegen und 
dadurd) die derjelben eingejandten Beträge nad) dem 
Prozentfaß zu rechtfertigen. . 

Art. 131. Ueberſchüſſige Beträge, welche die Sanitäts— 
behörden etwa haben, follen zur Berbefjerung und zur 
Anlage von Lazarethen und anderer Sanitäts-Einrichtun— 
gen angewendet werden. 

Titel V. Bon den Hebertrefungen und ergehen und 
deren Beftrafung. 

Art. 132. Die Handlungen und Unterlaſſungen gegen 
die Vorſchriften dieſes Neglements bilden die Webertre- 
tungen und Vergehen deren Abftufung und deren Ber 
Itrafung das Strafgeſetz, Sektion 4, Bud 2, Titel 1, 
feititellt. 

Art 133. 
jtrafen wird dur die Sanitätsbehörden und deren Auf- 

Die Keftfeßung der Fälle von Disziplinar- 

erlegung durch Die rejp. Bezirkfsbehörden erfolgen; den ! 
erfteren ijt über die Einziehung Rechnung abzulegen. 

Art. 134. Die Anzeige der Vergehen hat von dem 
Vorjikenden der Sanitätsbehörden bei den betreffenden 
Gerichten zu erfolgen. 

Art. 135. Die durd) diefe Vergehen verurfadyten Pro— 
zeffe werden vom Staate geführt, und genießen die Frei- 
heiten und Ausnahmen diejer Art. 

Titel VI Aebergangs- Beftimmungen. 
Art. 136. Bis zur Errichtung der Lazarethe wird die 

oberite Sanitätsbehörde mit Genehmigung der Negierung 
alle Maßregeln treffen die dazu dienen können die Qua— 
rantänen wirkſam zu machen und dabei, foweit die öffent 
liche Gefundheitspflege es gejtattet, die Handelsintereſſen 
zu berüdjichtigen. — 

Art. 137. Die Verfügungen dieſes Reglements ſoweit 
es die Seeſanität betrifft, und mit Ausnahme der Qua— — 
rantänen, werden für Schiffe die aus dem atlantiſchen 

F 

oder chineſiſchen Meer kommen, erſt nad) 100 Tagen in 
Kraft treten. 

Art. 138. 
nad) feiner VBerfündigung in Kraft. 

Art. 139. Die oberjte, die Departements, Küften- 
und Bezirfd-Sanitätsbehörden, haben fi), dieſem Regle— 
ment gemäß, jofort zu bilden. — 

Alle anderen Beſtimmungen treten ſofort 

— 



u de a 

— 

Art. 140. Damit dieſes Reglement Geſetzeskraft habe, 
wird es jeiner Zeit der Billigung des Kongreſſes unter— 
breitet werden. 
Gegeben im Negierungsgebäude zu Lima am 7. Fe- 
bruar 18837. 

gez. Andres U. Caceres. 
9983. Felir Eipriano E. Zegarra. 

Formular des Fragebogens 

für die Sanitätsbefudhe der Schiffe. 

1. Woher fommt das Schiff? 
2. Wie heißt es? 
8. ——— führt es und welchen Tonnengehalt 

at es? 
4. Wie heißt ſein Kapitän? 
5. Welche Güter bringt es und wo hat es ſie ein— 

genommen? 
6. Wann kam das Schiff in ſeinem Abfahrtshafen an? 
7. Wann lief es aus? 
8. Welchen Ort hat das Schiff nad) feiner Abfahrt an- 

gelaufen? 
I. Wie war der Sanitätszuftand im Abfahrtshafen? 
10. Wie der der anderen Orte die es angelaufen hat? 
11. Hat dad Schiff während feiner Fahrt mit anderen 

Schiffen Verkehr gehabt? 
12. Gab ed Krankheiten auf diefen Schiffen? 

. Ar welchen Tagen fand diefer Verkehr ftatt? 

. Woher famen dieje Schiffe? 
. Wohin geht das Schiff? 
. Hat das Schiff Sanitäts-Patent? 
. St es in irgend einem Hafen angehalten worden? 
i — Perſonen, welche ſich an Bord befinden 
geſund? 

.Gab ed Kranke während der Fahrt? 

. Hat e& irgend einen Pafjagier oder Mann verloren ? 

. Welche Strankheiten gab es an Bord? 

. Befinden fid) die Betten und die Leibwäſche an Bord? 
Dieje Fragen müſſen jede für fi beantwortet und 

vom Kapitän die Antworten, an Eideöftatt, unterzeichnet 
werden. 

Allgemeine Borbeugungsmaßregeln. 

1. Die im gültigen Sanitäts - Neglement enthaltenen 
Negeln oder Vorjhriften für die allgemeine Gejundheits- 
flege, welche in jeder Zeit angemejjen und anwendbar 
ind, müfjen im Fall des Ausbrechens der Cholera nod 

_ ernfter beobachtet werden. 

= fi ce er 2 
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2. Die Aerzte und die Perfonen, welche Cholerafranfe 
bejuchen und ihnen beiftehen, find verpflichtet die betref- 
fende Behörde von allen Fällen, — ob beftätigten oder 
verdächtigen — zu denen fie gerufen werden, jofort zu be: 
nadridhtigen, damit jene die nöthigen Maßregeln an— 
ordnen und ergreifen fann. 

3. Allwöchentlich haben die politiihen Behörden der 
infizirten Orte ihrer vorgejeßten Behörde die Zahl der 
porgefommenen Cholera: und Sterbefälle anzugeben und 
diejelben dent anliegenden vetaillirten Formular gemäß 
zu |pezifiziren. 
4. Beitändige Ueberwachung des Trinkwajjers, der Ab- 

fuhr und der Wegichaffung des Schmutzwaſſers, Inſtand— 
haltung der betreffenden Leitungen und Desinftzirung. 

5. Veröffentlichung und unentgeltliche Bertheilung von 
gedructen Blättern unter das Volk, welche in Elaver, Eurzer 

und bejtimnter Form die gewöhnlichſten Regeln der Ge: 
fundheitspflege und zumal diejenigen enthalten, welche ſich 
auf Neinlichkeit, Getränfe, Speifen und Unvegelmäßig- 
feiten des Stuhlgangs beziehen. 

6. Es find fofort zu vermeiden die AUnhäufungen von 
Menſchen und Thieren an beſchränkten Dertlichkeiten ; eben- 
jo find, wenn die Epidemien ausgebrodhen, die Prozeſ— 

ſionen und öffentlichen Schauftellungen zu verbieten. die 
Schulen zu fließen, und von den Ortſchaften die Ställe 
und Schladthöfe zu entfernen ꝛc. 2c., welche ald der öffent: 
lien Gejundheit jhädlich betrachtet werden. i 

7. Beftändige Desinfizirung der Hofpitäler und Cho- 
leralagarethe und der Privathäufer in denen Cholerafälle 

- borfommen mit den angemefjenen Mitteln. 
8. Wenn immer möglich, Zerftörung durd) Feuer oder 

kräftige Desinfizirung aller Sachen und deren Gegenftände, 
welcher die Krankheit hervorrufen oder verbreiten fünnen. 
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9. Beerdigung der Leichen nach allen Regeln und mit 
den VBorfihtsmaßregeln, die anzuordnen find, um ſchädliche 
Einflüfje zu vernteiden. 

10. Wo es möglicd it, Vereinigung des geſammten 
Dienjtes der Gejundheitspflege unter der Auffiht und 
Ueberwachung einer Eompetenten Behörde oder Körper— 
ſchaft, weldye mit außerordentlihen Befugnifien bekleidet 
und mit den nöthigen Beamten, Agenten und Arbeits- 
mitteln verjehen ift, um die als angemejjen erachteten 
Sanitätsmaßregeln anzuordnen und ausführen zu lafjen. 

Gee-Borbeugungsntaßregeln. 

I. Wirkliches und vollftändiges Schließen der Häfen 
der Nepublif gegen verpeitete, und Beobadhtungsquaran- 
täne gegen verdächtige Schiffe. 

11. Verpeſtete Schiffe find: 
1. Schiffe, die aus verpeiteten Häfen kommen; 
2. Schiffe, die während der Neije Strankheitsfälle oder 

Sterbefälle durch Cholera an Bord gehabt haben; 
3. Schiffe, die während ſie ſich in Beobachtungs-Qua— 

rantäne befinden ebenfalls einen Fall vderjelben 
Krankheit hatten. 

II. Bervädtige Schiffe find: 
.die, welhe aus einem infizirten Hafen 10 Tage 
vor der amtlichen Erklärung wegen der Cholera 
ausgelaufen find, und die andernfalls auch Güter 
oder Paſſagiere in demfelben geladen haben; 
die, welche während der Fahrt Kranke oder Todte 
an irgend welcher Krankheit, aber feinen Arzt an 
Bord hatten, der die Natur der Krankheit oder 
Todesurſache beglaubigen Fonnte; 

.die, weldhe mit reinen Patent jegelud Verkehr mit 
infizirten oder verdäcdhtigen Schiffen gehabt und 
von ihnen Güter oder Paſſagiere genommten; 

4. Strenge Beobachtung aller Vorjchriften, des in 
Kraft jtehenden allgemeinen Ganitätsreglements, 
die fid) auf die Sanitäts-Rolizei beziehen. 

5. Die Konfuln der Nepublif werden, unter Gtrafe 
der Abſetzung, der Negierung angemefjene Nach— 
richt don jedem Cholerafall, ob beitätigt oder ver- 
dächtig, der in den ihnen unteritellten Häfen vor- 
kommt, geben. 
„Auf den Verkehr auf Landſeen oder Flüſſen werden 
diefelben Verfügungen angewandt wie Die auf den 
Seeverkehr. 

Land-Vorbeugungsmaßregeln. 
1. Um die Entwickelung und Ausbreitung der Cholera 

auf den Landwegen zu verhindern, iſt überall die Befol— 
gung der gegebenen Vorſchriften der Gejundheitspflege 
nöthig; die Kranfen müſſen abgejondert und alles das 
muß zerftört und desinfizirt werden, was, wie ſchon ge- 
fagt, die Krankheit hervorrufen oder als Mittel dienen 
fönnte diejelbe weiter zu tragen. 

2. Die Maßnahmen zur Abjonderung und zur Des- 
infizirung follen eine genügende Zeit vorher vorbereitet 
werden. 

3. Die oberfte Sanitätöbehörde erachtet unter den 
Mitteln zur Abjonderung und Abſchließung gejunder von 
infizirten Ortfchaften die Sanitäts - Gordons ald der An- 
wendung würdig. 

4. Beitändige Weberwahung der Wege, Eijenbahn- 
Stationen, Ausſchiffungshäfen ze. um die wirklichen Kranken 
oder die Verdächtigen abzujondern und zu Desinfiziren. 

5. Diefe Meberwahung wird, wo es angeht, durd) 
Sanitätsfordons ausgeübt, die unter Leitung eines Arztes 
tehen. 
" Desinfizivung der Paffagiere, Züge und Güter, die 

durd) einen verdädhtigen Drt gefommen und unbevingte 
Zurüdweifung derjelben im Fall der Ausgangsort als 
von der Epidemie befallen erklärt worden ift. 

7. Organifirung und Neglementirung — durch Die 
Stadtbehörden — des Ambulanzdienftes zur Ueberführung 
der Kranken und Zodten. 

8. Bildung von Arbeitertrupps durch dieſelben Be— 
hörden, welche die angemefjenen Desinfizirungen unter 
Leitung ſachkundiger Perjonen ausführen. —J 

9. Es wird den reſp. Stadtbehörden und Wohlthätig— 
keitsgeſellſchaften empfohlen, daß ſie rechtzeitig zur Er— 
richtung und Ausrüftung von Oertlichkeiten ſchreiten, 
welche zur Abſonderung und zur Aufnahme von Cholera— 
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kranken beſtimmt ſind, und das zum guten Dienſt nöthige 
Material und Perſonal beſitzen. 

gez. Francisco Roſas. 
gez. Martin Dulanto. 

Rechtſprechung. 
Zuſatz von verſchimmelten Backwaaren zu Teig. 
Feilhalten und Verkauf der daraus hergeſtellten Bad: 
waaren verftößt gegen 88 10 und 12 des Nahrungs- 
mittelgejeßes. 

Entſch. des Reichsgerichts v. 20. Januar 1888 gegen S. 

In der Strafſache wider den Bäcermeifter Chriftian 
J. aus Br. wegen Vergehens gegen das Nahrungs- 
mittelgejfeß, hat das Neichsgericht, IV. Straffenat, in der 
öffentlichen Sitzung am 20. Januar 1888 für Recht er- 
fannt: 

daß die Nevifion des Angeklagten gegen das Urtheil 
der I. Straffammer des Königlich Preußiſchen Land- 
gericht3 zu Bromberg vom 27, Ditober 1837 zu ver 
werfen und dent Angeklagten die Koſten des Rechts— 
mittels aufzuerlegen. 

Gründe: 

Die ohne weitere Begründung erhobene Rüge der 
Verletzung der $$ 10, Nr. 2 und 12, Nr. 1 des Geſetzes 
vom 14. Mat 1879 und des $ 73 Strafgeſetzbuchs iſt 
ebenfall® verfehlt. Denn durch die Feititellung, daß der 
auf Anordnung des Angeklagten in feinen Geſchäfte durd) 
Zuſatz verſchimmelter Bacwaaren bereitete Teig und Das 
daraus hergeftellte Gebäd die menjchliche Gejundheit zu 
befchädigen geeignet und Angeflagter, obgleich ihm dies 
befannt war, dieje Waaren feilgehalten und verkauft hat, 
ift die Anwendung des $ 12 Nr. 1 a. a. Orte begründet. 
Die Annahme, daß auf dieſe Weije gleichzeitig die Bad- 
waaren verfälicht und unter Verfhweigung Diejes Umſtan— 
des verkauft find, entjpriht auch dem Begriff der Ver— 
fälfhung im Sinne des $ 10 dafelbft, weil für erwiejen 
erachtet ift, daß dem mit ſchimmliger Subſtanz verjegten 
Teig durd das Verbaden der Schein einer bejjeren Be— 
ichaffenheit gegeben, die eingetretene Verſchlechterung aljo 
verdeckt wurde. Bergleiche Entjcheidungen des Neichege- 
rihts in Strafſachen Band 5 Seite 178. Endlich kann 
fi) Angeflagter darüber nicht bejchweren, daß der erite 
Nichter iveale Konkurrenz zwiſchen den Vergehen gegen 
88 10 und 12 angenommen hat, da die Heritellung bezw. 
Verfälfhung und der Verkauf unter Umständen auch als 
verjchiedene jelbjtändige Handlungen angejehen und in 
realer Konkurrenz vorgenommen werden fonnten. 

Die Nevifion war Daher auf Koften des Angeklagten 
zu verwerfen. 

Kongrefle, Aerhandlungen gefehgehender 
Körperſchaften vie, 

Der Landesfulturrath im Königreih Sachſen 
hat in feiner XXV. Blenar- Berfammlung am 26. April 
1888 zu Dresden u. U. über folgende Berathungsgegen- 
jtände die nachſtehenden Beſchlüſſe gefaßt. 

1. Zu Maßnahmen gegen weitere Verbreitung 
der Trichinen und Tridinofe: 

Das Königl. Minifterium des Innern um Anord: 
nung von Erhebungen über die Her: und Abfunft 
der mit Trichinen behaftet gefundenen Schweine 
zu erjuchen. 

2. Zu Erweiterter Gebraudh der Mil als 
Bolfänahrungsmittel: 

I. Königliches Minifterium des Innern zu erfuchen, 
1. anordnen zu wollen, daß das Negulativ des Gtadt- 

raths von Leipzig vom Sahre 1879, foweit da3- 
jelbe fi) auf abgerahmte (oder Gentrifugenmager- 
mild) bezieht ($ 2 20.) einer Abänderung unter- 
zogen werde und daß gleiche Erlafje in anderen 
Städten des Landes nicht gegeben werden dürfen; 

2. den Antrag des Landeskulturrath3 vom 30. No— 
vember 1886, 
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bei den dem Königlichen Minifterium des In— 
nern unteritellten Candesanftalten, den Waijen: 
häufern, Korreftions- Anjtalten, Arbeits- und 
Auchthäufern, den vermehrten Genuß von Mildy 
und Milhfuppen einzuführen, 

fortgejeßt im Auge zu behalten. 
II. Durch die Prefje, jowie durch eine in billiger Volks— 

ausgabe herauszugebende Schrift, welche die vor— 
liegenden Gutachten wiedergiebt, dahin zu wirfen, 
dab der hohe Nährwerth der Milch ald Volksnah— 
nn mehr und mehr erkannt und gefchäßt 
werde. 

Hierzu der weitere Antrag von Hähnel: 
I, 3, daß der in dem Gutachten des Landes-Medi— 
zinal- Kollegium enthaltene Srrthum, 

als ob in der Magermildy nach früherer Aufrah- 
mungsmethode 1,7—2,0 p&t. Butterfett enthalten 
geweſen jet, 

in geeigneter Weiſe aufgeklärt werde. 
3. Zu Verſicherung gegen Verluſte aus der 

QTuberfulofe des Rindviehs: 
Die Einführung eines Gejebes in den nachſtehenden 

Grundzügen ift ald ausführbar und jowohl im Snterefje 
der Viehbefiser, wie auch in allgemeiner janitärer Hin— 
fiht als widhtig und dringend geboten zu erachten: 

1. Wird von dem Beſitzer eines Rindes, welches nad): 
weisbar mindefteng 1 Sahr im Königreih Sachſen 
fi) befunden hat, der Behörde gemeldet, daß das— 
jelbe der Tuberfulofe verdächtig jei, und Dies Durch 
den Thierarzt bejtätigt, fo iſt dasſelbe, analog dem 
Berfahren des Viehſeuchengeſetzes, abzuſchätzen und 
dann zu Schlachten. Der ſich bei der Schlachtung er- 
gebende Mindererlös im Vergleich zu dem Schätzungs— 
werth wird zu */, entihädigt, aus der Staatsfajje 
verlegt, und durch Umlage auf die Geſammtheit der 
Rindbiehbeſitzer im Königreich Sachſen aufgebradht. 

2. die Königl. Staatsregierung zu erſuchen, nach er— 
folgter Feſtſtellung des Ergebniſſes der im Gange 
befindlichen Erörterungen über die Verbreitung der 
Quberfulofe einen, die vorftehend bezeichneten Ge— 
fichtspunfte berüdfichtigenden, Gejegentwurf unter 
thunlichiter Bejchleunigung aufitellen und dem Landes— 
fulturrath zur gutachtlichen Ausſprache vorlegen zu 

h wollen. 

J. Die Königl. Staatsregierung zu erfuchen, 
1. den Gefahren des Handels mit Schweinen im Um— 

herziehen mit den durch die bejtehende Seuchen— 
geleßgebung bereits ermöglichten Maßregeln jo 
viel wie möglich entgegenzutreten, 

IS) 

nung dahin wirken zu wollen, daß den Yandes- 
regierungen die Ermächtigung ertheilt werde, den 
Handel mit Schweinen im Umherziehen zeitweije 

E oder dauernd zu verbieten; 
HÜL 

liegt, beziehentlih ob ein allgemeines Verbot des— 
jelben anzuſtreben jei. 

(Sächſiſche Landwirthichaftl. Zeitſchr. 1888 ©. 308 u. ff.) 

Nermildhtes. 
Geheimmittel. 
Berlin Befanntmadhung. Preußen. 

. bei einer etwaigen Aenderung der Gewerbeord— 

Zu Handel mit Shweinen im MUmbherziehen: 

die landwirthichaftlichen Vereine dur die SKreis- 
vereine zu einer Ausſprache darüber zu veranlafjen, 
in wie weit noch ein Bedürfniß für die Beibehaltung 
des Handel3 mit Schweinen int Umherziehen vor- 

De 
— 

Mit Bezug auf eine Entſcheidung des 
Kammergerichts wird bekannt gemacht, daß der neuerdings 
pielfady öffentlich angepriejene 

„Königtranfvon 9. Öerting, 
Helle-Allianceftraße Nr. 26 hierſelbſt“ 

au den Geheimmtitteln im Sinne der viesjeitigen 

des Anpreijens von Geheimmiitteln, zu rechnen ift. 
Berlin, den 28. Dftober 1858. 

h 

Polizei⸗ 
Verordnung vom 30. Juni 1887*), betreffend das Verbot 

* 

J 

1 

Der Polizei-Präſident. gez. Freiherr von Richthofen. { 

Anm. Vergl. Veröffentl. 1887 ©. 427. 

Nedigirt im Kaiſerlichen GetundHeitgamt. es Verlag yon Inlius Springer in Berlin. — Drud von G. Bernftein in Berlin: 
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Veröffentlichungen 

des Kaiſerlichen SE Geſundheitsamles. 
EX 

Die Veröffentlichungen erſcheinen jeden Dienſtag. Abonnements 

werden zum Preiſe von A 5 halbjährlich von allen Poſtanſtalten (Poſt— 

3t98. - Vreisliite 5910) und Buchhandlungen, jowie von der Verlags- 

handlung angenommen. 

Berlag von Julius Springer 

Snferate nehmen alle Annoncen» Erpeditionen-jowie die Ver— 

Yagshandlung zum Preife von 30 4 für die dreigeipaltene Petitzeile 

entgegen. Beilagen, von denen zuvor ein Probeeremplar einzujenden 

it, werden nad) Vereinbarung beigegeben. 

in Berlin N., Monbijouplatz 3. 

XII. Sahrgang. Berlin, den 27. November 1888, Nr. 48, 

nhalt. Geſundheitsſtand. Volkskrankheiten in der Berichts— 
woche. ©. 697 — Dienſtunfähigkeit und Sterblichkeit der deutſchen 
Cijenbahn-Beamten. ©. 697. — Sterbefälle in deutſchen Städten 
bon 40000 und mehr Einwohnern. ©. 698. — Desgleichen in größeren 
Städten des Auslandes. ©. 699. — Erkrankungen in Berliner Kranken- 
häujern. ©. 69. — Deögl. im deutihen Stadt- und Landbezirken. 
©. 699. — Sterblichkeit in deutihen Drten 2c. II. Quartal 1883. 
©. 700. — Desgl. in größeren Verwaltungsgebieten. ©. 701. — 
ANerztlicher Bericht über den Londoner Hafen. ©. 702. — Witterung. 
©. 699. — Grundwäaiferitand und Bodentemperaturen in Berlin un 
Minden, Dftober. ©. 700 Beitweilige Maßregeln zc. ©. 702. 
— Thierfeuchen in der Schweiz, Juli und Auguſt. ©- 702. — Desgl. 
Belgien, 2, Bierteljahr. ©. 703. — Medizinalgefehgebung ze. 
rl: Reich.) Betroleum. ©.703. — Preußen.) PBferdemeßgerei- 
betrieb. ©. 708. — Betroleun. ©. 703. — Anlagen zur Anfertigung 
von Gigarren. ©. 703. — Derbleiungs-, Verzinnungs: und Ver— 

zinfungsanitalten, jowie Anlagen zum Trodnen und Einſalzen ge- 
gerbter Thierfelle. ©. 704. (Sadijen. Dresten.) Verhütung der 
Verbreitung anſteckender Krankheiten in der Schule ©. 704. — 
(Württentberg.) Viehtransport nach den Nordſeehäfen. ©. 705. — 
(Meclenburg-Otreliß.) Erhebungen über Berljucht unter dem Rind⸗ 
vieh. ©. 705. — (Sachjen-Meiningen.) Beſeitigung von Anſteckungs— 
ſtoffen bei Viehbeförderungen auf Eiſenbahnen. ©. 705. - (Schwarz 
burg⸗Rudolſtadt.) Beförderung von lebenden Thieren auf Eijenbahnen. 
©. 706. — (Reuß &. 2.) Deögl. ©. 706, — (Srankreih.) Färben von 
Kinderipielzeug. ©. 706. — NRerhtiprerhung. (Neichögericht.) Ver 
auf finnigen Schweinefletiiches als Nahrungsmittel. ©. 707. — Kon— 
greiie, Verhandlungen von gejeßgebenden Körperitoften, 
Bereinen ze. (Bayerı.) Aerztekammern. ©. 708. — (GroBbri- 
tannien.) Enquete betreffend Lungenſeuche und Tuberkuloſe des 
Rindviehs. ©. 708. — Geſchenkliſte. ©. 710. 

Gefundheitsftand 
und Gang der Molkskrankheiten. 

In der Berichtswoche find nachitehende Todesfälle 
und Erkrankungen an Boden, Flecktyphus und epide- 

milder Genicjtarre gemeldet worden: 

Boden: Reg.-Bez. Wiesbaden 2, Lemberg 1, Prag 
15, Trieſt 11, Rom 1, Paris 6, Betersburg 3, Warſchau 

7 Zodesfälle; Breslau 2 (Bariolois), Wien 1, 

Budapeft 4, Petersburg 7 Erkrankungen. 
Fledtyphus: Petersburg 2 Todesfälle, Edin- 

burg 2, Petersburg 1 Erkrankung. 

Epidemiſche Genidjtarre: Nürnberg 1 Er- 
franfung. 

Im Uebrigen find befonders hervorzuheben: 

Unterleibstyphus: Hamburg, Budapeit je 6, 

Rom 9, Paris 11, London, Petersburg je 15 Todes— 

fälle; Berlin 27, Hamburg 38, Budapeſt 77, Peters— 

burg 40 Erkrankungen. 
Roſe: Petersburg 8 Todesfälle. 

Kindbettfieber: Berlin 6 Todesfälle. 
Majern: Berlin 9, Prag 6, Paris 13, London 

- 124, Liverpool 12 Todesfälle; Berlin 207, Breslau 

29, Frankfurt a. O. 108, Hamburg 31, München 64, 

Reg.-Bezixke Düfjeldorf 275, Erfurt 132, Hildesheim 

230, Königsberg 103, Schleswig 444, Stettin 119 und 

Wiesbaden 102, Wien 51, Budapeft 34 Erkrankungen. 

Scharlach: Wien 8, London 31, Petersburg 11, 

Warſchau 18 Todesfälle; Berlin 90, Breslau 28, 

Frankfurt a. DO. 40, Hamburg 29, München 26, Wien 

48, Budapeft, Edinburg je 18, Kopenhagen 35, Pe— 

tersburg 65 Erkrankungen. 

Diphtherie und Eroup: Berlin 33, Braun: 

; ſchweig 7, Breslau 18, Dresden 10, Hamburg 9, 

Hannover 20, Königsberg 6, München 7, Wien 12, 

Budapeſt 9, Prag 18, Paris 28, London 57, Amiter- 

dam, Petersburg je 11, Warihau 9 Todesfälle; 

Berlin 98, Breslau 33, Hamburg 116, München 63, 

Nürnberg 26, Neg. = Bezirt Hannover 172 (Stadt 

Hannover 119), Schleswig 149, Wien 18, Budapeſt 

22, Kopenhagen und Petersburg je 41 Erkrau— 

fungen. 
Keuchhuften: London 17, Liverpool und Peters- 

burg je 8 Todesfälle; Hamburg 30, Nürnberg 29 

Erkrankungen. 
Kontagiöſe Augenentzündung: Reg.Bezirk 

Königsberg 205 Erkrankungen. 

Die Dienitunfähigkeits- und Sterbensverhältniiie 

des Beamtenperjonals der Deutſchen Eijfenbahnen 

im Sahre 1886. 

(Beiträge zur Theorie der Dienftunfähigfeits- und Oterbens- 

ftatiftif II. Heft. Im Auftrage_ des Vereins Deutſcher 

Eiſenbahnverwaltungen zu der Dienſtunfähigkeits- und 

Sterbenoͤſtatiſtik deſſelben vom Jahre 1886, verfaßt von 

Dr. Zimmermann. Berlin 1888.) 
Bol. VBeröffentl. 1887. ©. 538. 

Die Zahl der dienjtthuenden Gijenbahnbeamten, 

welche Gegenftand der Beobachtung waren, betrug 

zu Beginn des Berichtsjahres 182 584 und ijt bis 

zum Schluſſe deijelben auf 184 829 gejtiegen. Dieje 

leßtere Zahl jeßt fich zufammen aus 47 892 Zugbe- 

amten und 136937 fonftigen dienjtthuenden Be— 

amten. Die Zahl der Beamten, welche zu Anfang 

des Jahres fi) im Genufje von Ruhegehalt befanden, 

belief fi) auf 16 383 und hob ſich bis zum Schlufje 

des Beobachtungsjahres auf 13 500. Bon den dienjt= 

thuenden Beamten find 753 Zugbeamte und 2143 

aus den übrigen Gruppen, zufammen 2896 Berjonen 

dienftunfähig geworden, dagegen 805 Zugbeamte und 

(Fortießung auf Seite 700.) 
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Die mit einem F bezeichneten Städte berichten ii i i ärztli Yon " e berichten über die Sterbefälle auf Grund Ärztlicher Todtenſcheine oder laſſen bi F 

BR A N tbeiligten Or au A TENBHND 1 0) ‚ch Di szählung ermittelten Zu⸗ oder Abna Bend i e⸗ 
in au ie an 1, FR 1888 berechnet worden. Auf Grund derjelben werben bie Berhältnißzahlen der ir der Hericntstuoche Öeftorhehen 
[Bes ©, 281 1 © a " A I rar für die Sahre 1882—86 tjt auf Grund der in ven Sahresüherfichten (Weröffentlihungen 

. 219, 1885 11. ©. 293, 1886 ©. 759 und 1887 ©. 455) mitgetheilten Angaben über Einwohnerzahlen und Sterbefälle erfolgt. 

*) Wegen etwaiger an Boden, Flecktyphus, Cholera 
Eeite. — °) Nimmt erit jeit 1886 an der Berich 
27= 302° — °) Deögl. = 15 9/0, 

(asiatica) und Veit vorgekommenen Todesfälle vergl. den 
teritattung Theil. — 3) Ohne Ortsfremde 73 = 14,6 oo.» — 9 Desgl, 2, — 

t verbergebenben 
% 

BR; 
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Sterblichkeit in größeren Städten des Auslandes. Woche vom 11. bis 17. November 1888, 
en 

N N Sakarlene EEE zZobes-Urjad — —J 

3 S |Todtgeborene 252 3 2 »2] _|88|, Btred- 
u ie = a 3855828 3 Isa |882| 858 538 burdfaltl ==] 3 

Namen der Städte gig 8 |IS| 8 |8=2. 88221538 2.2 88 282 23 88 385 Se *25 | wohner| € 2 2 5 BB 83 #8 8285952 855er 
| ' s Iı2 |: [e7,rlgeseles 5 23 8228| 2258,02 8288935858 
| 2 |a| 8 |S2.|j282828| 9 |s7| 3* 22 38 72 88858 28.55” 
| & = |ES1 [2888 2 |= ——— = |3F> [958 a za En FEr 5 22” > 

— —— — — — — — — —— — — — — — — — — —— oo De 3 N 

Umftertam ©.» -» - | 390016 | 280 | 10 | 160 | 51 | 21: oa — | Brünn bis 10. Noveniber. . 86 372 > 2 47 a 282 £ 3 = 1 : 1 , 7 = misbr> 
Sallel en, . ie 20 Ba 11 713 16 20,9 Sl a, Ar 12 14 4 2 = 
ubape November. 2: 280 | 18 | 227 59 | 2%, | 2 EU WEM = — 3 rm. 1.0) 9 A En un ”42 590 | Dublin — 303 082 ; 5 ; i : EM: i Mine. A Ebinbuige ZuA rahiadtı 19 dns 76 J I . i e ‘ Graz bis 10. November . .| 105809 | . 2 | © . 3|—-|- — 1 J el Kopenhagen b.13. November | 300000 | 11 | s | ıı | | 92) - 2elı 1 -|mıin| 7 A 

Krakau bis 10. November . 14 084 46 5 42 9 a a Sl 45 
Lemberg bis 10. November . 120 868 5 2 55 Ä 2351-1 1)-| - EIN 5 4 en n ve aa. I ra lmlalıl. Een: ul 

London 222200. 0] 4282921 | 2606 | . |ı1619 | 297 597) 5 | 22 ll 3 ; 1040 60 Lyon bis 3. November . .| 40190 | 158 | 14 | 156 18 20,2 alt Astn 3 1. 10941 Atolın Shell el. 76 9 
Dpeffan ae... Kell ass 000 |... a DE NE Te a Br ee a LE 
Davis. . 2020. 2... 2260985 | 109 | 8 | 83 | 12 | 01 [13 | 1281 1 | 1lasaloel 5 4179| 33 Beteräburg b. 10. November | 928016 | 505 | 24 | aıs | 1a | Ba I al ululul 21651 %| 0 " 1937 Brag u. Bororte. 2. . | 30088 | . ABS le ee ae ne 1109| 3 Rom bis 6. Oktober... .| s1ıe | oa | a la | 5 | 0 | ılıls 3 - alu 114| 4 Suneholm bis 10. November 2b. Ir 151 4 75 23 Amar 4 — 2 a1 709 3|I 1 u A A 3 5 95 a a N une See fz 
Venedig bis 10. November .| 150 363 76 1 75 13 I ll 1: 2 2 S 4 
Marichau bis 10. November | 444814 | 321 | 19 | 213 | 57 | a9 | 2iısı | -| slalalia |: Tl a 
Wien bis 10. November . 800 836 ! 494 | 40 | 359 84 23,3 Be il I alal 5 I (| -Lissl. z 
11 Vororte Wiens b. 10. Rob: | 411396 |. _ — — ro al 34146|.24 1...) . Il 2 

Aus Berliner Kranfenhäufern. Gemeldete Erfranfungen. Aus deutſchen Stadt- u. Tandbezirken. 
Königl. Charite, Städtifche Krankenhäufer im Friedrichshain und zu Mitth.d. Kol. San.-Komm.z. Berlin, d iſt. 39.5 j 
Moabit, St. Hedwige-Krankenhaus, Bethanien, Elijabeth-Rranfenbaus, Herzte-Vereins 3. Frankt.a. D., 2. ehe hnineften oe DB Lazarus-Krantenhaus, Augufta-Hofpital, Jüdiſches Krankenhaus.) zirksarzt d. Stadt München, d. Vereins f. öff. Gefundheitspfl. 3. Nitrnber Bd ’ ı - h Un, men, D. öff. yeitöpfl. 3. Nürnberg, 

| Bi Für. die Woche vom 11. bis 17. November 1888. B D.betr. Kgl. Reg. Medizinalräthe u. Fürſtl Reuß'ſchen Phyſit ————— 

—umen 2 | DS Ten Se 
Lebensalter = Bei [88 = | 8 EIER 

| Krankheits— Zahl 2.| 6. ! 16.| 31. 61] & Bezi A ale on = >) 22 

| formen 1. | bis bis bis | bis |bar-| © 3 zer | 8 |22|E# 
| | 5. | 15. | 30. | 60. |über] © = — 

N) — 2 — i er 2 — de a | ee ee LEE Ban 2E) 207 Kol aD 
Diphtherie und Croup. 21-1231 8| 9 21-115 Frankfurt .. . .| 1.—15. Nov. 1/1108) | 13] — 

Unterleibötyphus . . . ... u ale ee „ Hamburg u. VBororte | 11.—17. Nov.| 88 31 9 116) 1 
Brechdurchfall inkl. Ruhr und Baleünchern.g. kur desgl. 41 ——— 
_ Cholera nostras . . . - 413 — — 11 — — — SL desgl. U Zu Be 
Kindbettfieber . . . . . A 2 le 13achen Deögl. le 
alle — —— — — — — = > ee h — EBENE beat. a NT 
EIER ettapts "ars ka =. | — 2 — Aſeldr esgl. 34 275 | + 31179. 3 

Sypbitis ink, Gonoerhöe | | ıl -- m »|-|- lien | Fneseı 919 2) 0 - 
ner — 461 — — 17 29 —| 3 en A E 2) 261 14! 1@2 | — 
nnere Grfvanfungen der " Hildesheim . . . eögl. 8) 230 |. 251, 8 | = 
Athmungs-Organe » . .| 9292| 3/1 5| 38|4|30] 71318 " Königsberg . AN: DeEer. 21 | 103 38 18) 4 

aut PRHEHENde — Ir id 2, 1) — [76 5 ah : 16 1 9 161 — 
Säuferwahnſinn und chroni- " Ruler esgl. 31 — — —J 

ſcher Alkoholismus 241 — — 1419 —| — — Desal. 46 | 444| 52 | 149] — 
Akuter Gelenkrheumatismus| 31 -| -|- 175 6 -| 1 h Sett dessl. 1/19) 8— 
gene rheumat. Krankheiten] 35 | — Sıhis Tu 1 Da an R — ee Dr 6. 21 5|..51— 
erleungen. -. » .-..] 18] — 3| 34|1|56) Ss| — " LIEUS IN u: eögl. 2129|, 512.4] 

Alle übrigen Krankheiten. | 4171 4 | 14 | 19 1182162 | 361 50 — Wiesbaden. . . desgl. 9 102 22 ‚2517 
| Summe| 900 | ı7 | 49 | 39 |ao1 | 340 | 54 [128 ee ee rs F RE a 

Gejammtbeitand war am 10. Nov. 3946 und bleibt am 17. Nov. 4032. Bezirt SBurgt . . N le 

Witterung. Woche vom 11. bis 17, November 18SS. 
Nah Beobachtungen ver Inndwirthichartlihen Hochſchule in Berlin und der meteorologiihen Centralftation in München. 

Temperatur in Co Luftpruf in mm?) Relat. Feuchtigkeitd.2uftd)] Höh Vo 
ze — — des = a = Beobachtungs Beobachtungs | R 2 * = 2 = ® Niaber- bertichenbe — 

Ort Tag 67 = = = 3 = 8 = ichlages Minds 
S En = — S 2 25 R richtung 
3 | =) 3 aA 5 a | a = mm 

11. Novemb. 03 | -60 | 7670 | 765,6 | 51 | 8 656 |: 9 4: 0SO 1 
TUE ER 39 | —44 | 7646 | 7641| 7642| 72 49 80 u OSO 3 

4 13. 10 | -37 | 763,7 | 7623° | 761,8 76 63 83 re OSO 3 
Berlin 14 |, 05 | -65 | 7628 | 7640 | 7662 | 87 67 68 — 0SO 2 

| au = 3A 1 44 0 768,1 | . 768,9 | mess. 1 282 67 86 8 2 
| 16:1 , 77 | -22 1 7647 | 32-1] 86 66 9 0,6 ssw 3 

1a 9,7 38 | 7597 | 7570 1 7539 | 90 74 82 1,0 SSW 4 
x 

11. Novemb. 06.1. —88.| 20,0 | “7192|. 71slg 86 58 89 = (6) 11 
j 10% 04 | -88 | 7175 | 7159 | 715,0 | 100 76 89 — NO 12 

E 13: 10% 08 | --69 | 7133 | 7136 | 7129 | 87 72 87 — 0 11 
Münden | & , 26 | +45 | 7153 | 7170 | 208 | 8 60 81 + NO 0,9 
| ib-e, 215 94 17250. ont 57 98 _ o 0,2 
| ae — 0871772317 92 100 = — 0,1 

—— 30 | -42 | 7243 | 72235 | 7211 | 100 100 96 — W 1,6 

1) Megen etwaiger an Boden, Flecktyphus, Cholera (asiatica) und Veit vorgefommenen Todesfälle bezw. Erkrankungen vergl, den Tert 
„auf der eriten ©eite. — 2) Die Beobachtungen des Luftoruds und der relativen Feuchtigkeit der Luft erfolgen in Berlin um 7 Uhr Morgens, 
‚2 Uhr Mittags, 9 Uhr Abends, in Münden um 8, 2 und 8 Uhr. — ?) 6 Fälle von Scharlah-Diphiherie, |] 



Grundwaflerjtand und Bodentemperaturen 
in Berlin und München“) 

im Monat Dftober 18858. A 

Grundw le nad Mittheilungen der ftüdtiichen Deputation 
für die Verwaltung der Kanaliſationswerke zu. Berlin und des 

hygieniſchen Inſtituts zu Mimchen. RN : 
Bodentemperaturen: nad) Mittheilungen ber Tandwirthichaftlichen 

Hohichule zu Berlin und des hygieniſchen Inſtituts zu Münden. 

Bezeichnung Grundwaſſerſtand 
der 

Beobachtungs⸗ 8nie⸗ 
Station am am am am am 5 |brig- Er 

(Nummer - — 3 

des Stand⸗ SIE ED. HLer im Monat 
rohrs ıc.) m m m m m m |m m 

Ja EEE ZN FREE Re IE EEE Eee a el ER 

Berlin. 

Nr. XVIL 
A 

Elinfferftr. 1.| 30,79 | 30,77 30,77 | 30,74 | 30,74 |30,79:30,74 30,76 

" lott arlotten-ı. 
ren 31,07 | 31,04 | 31,02 | 31,01 | 31,01 |31,07/31,00|| 31,03 

Nr. XXV. 
Köpnider und 
N.Sakob-Str.| 31,47 | 31,46 | 31,50 | 31,49 31,48 [31,53 31,44 | 31,47 

Nr. IX. 
Vor dem In— 
validenpart .| 30,54 | 30,52 | 30,54 | 30,56 | 30,57 130,58 30,52] 30,55 

München. 

Hygieniſches 
Snftitut. ...ſPI6,169 516,194 516,234 5316,214 516,074 

— — — —— — — 

Bodentempyeradturen 

en am 1.Okt. 8 Uhr Morg- am 15. Oft. 8 Ihr Morg. 

Beob⸗ 55 in einer Tiefe 8* in einer Tiefe 

achtungs- [28 019 — = 01% vi 1jıy 
Station [23 ab les en : 

= 8 m m m m m 8 m m m m m 

SEHNNLCH SICH KSICHHLCHICH SCH LEN SCH ELIECHER: 

Berlin, 
Landwirth 

ichaftliche 
Höchſchüle 6,5 |) 42] 9,7 111,3 12,0112,2]| 5,51) 4,6| 5,9| 8,0 | 10,0 10,7 

München. 
Hygieniſches 

indlings⸗ 
ſtraße 34 . | 4,0|| 7,7112,7 113,3 118,5 113,7 | 2,0 3,71 67 8,1 |10,1111,8 

R Die Grundwaſſerſtände find ausgedrückt in Metern über 
dem Normalnullpunkte, welcher für Berlin der Amiterdamer 
Pegel, für Münden der Spiegel des mittelländiichen Meeres iſt. 

2521 jonjtige Beamte, aljo zufammen 3326 Beanıte, 

mit Ruhegehalt entlafjen worden, während 484 Zug- 

beamte und 1611 jonjtige Beamte, zujammen 2095 
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Beamte, ftarben ohne für dienftunbrauchbar erklärt 
worden zu fein. Von den Ruhegehaltsempfängern 

ftarben 1095. Nach den vom Berfafjer berechneten 

Wahrjcheinlichkeitstafeln waren im Jahre 2119 Dient- 
unfähigfeitserflärungen und 2198 Gterbefälle der 

dienjtthuenden Beamten zu erwarten, e3 find dem 

gegenüber jedoch 777 Beamte mehr dienjtunfähig ges 
worden und 103 weniger gejtorben, im Ganzen 674 
mehr ausgejchieden, als erwartet werden fonnte. 

Die Dienftunfähigfeit wurde am häufigiten be- 
dingt durch Nheumatismus und zwar 344 Mal. 
Bei 423 Perſonen waren Krankheiten des Nerven- 
iyftems (darunter 50 Mal Geiftesfranfheit), bei 428 
Krankheiten ter Athmungsorgane (90 Mal Lungen: 
ſchwindſucht), bei 206 Krankheiten des Verdauungs— 

apparates, bei 225 Krankheiten der Augen, 

76 Krankheiten der Ohren, in 198 Fällen. waren 
Verletzungen im Dienft, in 536 Fällen hohes Alter, 
Altersfhwäche u. j. w. Urſache der Dienftunfähig- 

feit. Das durchſchnittliche Dienftalter der dienſtun— 
fühig gewordenen Beamten betrug 22 Sahre. 

Unter den Todesurfachen der Beamten jtehen 
obenan die Krankheiten” der Athmungsorgane mit 

835 Fällen, darunter 465 Mal Lungenfhwindjucht, 

159 mal Lungen und Bruftfellentzündung. Außer: 

dem find 304 Todesfälle in Folge von Krankheiten 

des Verdauungsapparates, 194 in Folge von Krank: 

heiten des Nervenſyſtems, 53 durch Typhus, 6 durch 

Diphtherie, 166 durch Herzkrankheiten, 173 durd) 

Verletzungen im Dienjt und 7 durch Berlekungen 
außer Dienjt erwähnenswerth. Außerdem jtarben 

durch Selbjtmord 50, durch Verunglüdung 21 Per: 

jonen. Das durchſchnittliche Dienftalter der Ver— 

itorbenen betrug 14 Jahre, war am geringiten bei 
Dhrenleiden (6 Jahre), Geiſteskrankheit (7 Jahre) 

und bei Diphtherie (8 Sahre), am größten bei Tod 
in Folge von Altersſchwäche (24 Sahre) und bei 

Kheumatismug (18 Zahre). Die 465 Todesfälle au 
Lungenſchwindſucht ereigneten ſich nach durchſchnitt— 

lich 12 Dienſtjahren. GFortſetzung auf Seite 702) 

Sterblichkeit in deutſchen Orten mit 15000 und mehr Einwohnern 
für das I. Quartal 1888. 

| ⸗ 232 ae 283 Todes-Urfaden 
5° 

Monate 2|e sit ee IE 2 58 PRINT... | 
g u= > 53 SEE ER und Eu 3 a ee In ae 

SEES 8: e8r2l.|8\|8 8 3235 2 828 le: = 

Orte z|ı8| = [58 [jeela = 8: eel8 — : |2 | 3 sr asals|s 8 |» Bea s|s 8:2 | 2225 le 
—_- c — » > Fan 

Sinm.: Mrit wasse, | SS |® | © | EL 5251” 5|8| 8 EElSlE| 8 = 5 seele |S 
Mai u. Juni je 10536 137. %) — 5—5 = |EE N: : — — — 7— 338 — = |E2 a ER San: >>) 3: aRz a 38 “| Pa 2 ——— 

A 2 3 4 5 6 88 9 10 | 11 |12| 13 | 14 15 16 17 18 19 20 

April 197 Städte nebit 99 B 
pri Bororten |29938]1098|20325, 6356| 23,3 [1311851164] 689 210 10 67 3154 2772 993| 362) 376[11562] 506 

Mai 198 a 30720|1135]21511| 6824| 24,5 | 512101154) 6951193) 3) 723314 2887 1146 494| 529[12204| 628° 
Juni 198 | 00 Reipeig [7952]1073|19706| 6870] 22,4| 313201182) 611]158) 1) 70127541217511965) 991) 984[10837| 630 

II. Quartal 1888 .. [sos10ls306|s1542 20050| 23,4 leı 715 500 1995 661 14 209 9222 7834 4104 1847|1889]34603|1764 

— 

bei- 

had kat ia 

*) Durdy Eingemeindung einiger Vororte Trier’s hat fid) die Einwohnerzahl um 8959 Einwohner vergrößert. 
**) Deögleihen durch die jeit Mai d, J. erfolgende Berichterftattung der Stadt Liegnik um 46545 Einwohner, 

—* 
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Sterblichkeit in einigen größeren Verwaltungs-Gebieten des In- und Auslandes. 

(Vergl. Veröffentl. 1888. S. 376 und 579.) 

Geſtorbene 
So < ee > = Es Todes-⸗Urſachen 

= 588 = 3 —— 
Berichtsgebiete Ein— BEE E ö 553 FE 

* ® an det — — = 

und — 3 ks# * = = = 2 |58 E= ee |& 

663 — 
Berichtszeit Sisle 3 ———— 

= = [88 Sul el | © | = — 81853 5; SE|07 | 533|8 
2 1% = Esee|ls | 2 5 8822 8 5555 .8|8 s ja]: |: Bilelslöjäle|l:lea se] & 8835383 

Weitfalenu.Nhein- 
land !) 
1888, April53 Städte 1824932] 6103 3326| 954]21,9| 1) 17] 12) 94| 23| 26] .| 13 74| 2996| 70 

„ Mai 52 „ |1814299| 6001 3443| 1058[22,8| — 8| 10) 91) 25| 34 .| 22]. 102) 3030| 121 
, &uni52 „ |[1816466| 5720 2908) 898|19,2] —| 17) 3| 62] 30| 27| .| 14. 175| 2485| 95 

Sei —— 1818 566[17824 9677| 2910] 21,3] 1] 42] 25| 247] 78| 87 49 351| 8511] 286 
eſſen 
1888, 2. Quartal 
Prov. Starkenburg 2380| 612]23,3| — 3 211 67 52 5—| 712] 362) 345/| 91 1366 49 

„ Oberbeflen . 1543| 257123,5| —| 7| 22| 112) 37) 11—| 4| 3| 214| 179| 27) 894] 48 
„Rheinheſſen. 1746| 498123,31 —| 21 24 311 4 7—| 12| 3| 263) 216) 68 1037| 60 

N 5669 1367|23,4| —| 31] 67| 210] 93] 13)—-| 23118] 839] 740| 186] 3297| 152 

Sämmitlice Städte 
1888, April .. ..| 156 095| 434 305,  81[23,4 — 4 9 ı) 34 — 48) 451 8 . | ’ 178) 5 

» Mai....| 156095] 477 298 97122,9 zu20, 93 1, 9a 1 40) 25) 14) 171) 9 
„ Juni 156 095] 453 278 -861 21.4 u a EL a a! 45| 30) 31] 132] 10 

2. Quartal| 156 095] 1364 881 264] 22,6 10 321% 51, 0,3,101 7° 133) 100) 53) 481] 24 

Defterreid) ?) 
52 Städte und Ge— 

meinden 
1888, vom J. April 

bis 30. Juni... 1218123222 31,7 |344|4781191| 413155275) . .5015 3327 1290 11398 336 

Ungarn’) 12Städte 

1888, vom 1. April | 
bis 30. Zumi .| 856 286] 8078| 424| 7470| 2091| 34,9| 34] 69 75, 213) 33 55) . 15, . 1633| 789| 709| 3658| 187 

Schweiz‘) 15 größere | 
Städte u. Gemeind. 

1888, April ... .| 489164] 1143| 49] 981 DL IE. 2613,08 2210.42 8 7 7| 176) 149| 40) 512]: 32 
„ Mai... .| 489164 1175] 62] 923 22,608 — 11 19 7 5 8 Staatl] 58.5082 39 
„ &umi....| 489 164| 1065| 49 783 1921—| — 2 ı0) 6) 5|.| 5—| 128] 65] 53] 458| 51 

2, Quartal| 489 164| 3383| 160! 2687 223,0 17°2 26| 56| 20) 18) .| 20110) 457| 325| 151| 1478] 122 

England’) 28Städte 
1388, 2. Quartal | 9398 273|73592 42324) 9740| 18,0 152 449 523] 404 1540 562/37051|1643 

Belgien?) 71 Städte 
1888, 2. Quartal | 193556414645] 734] 9055| 2585| 18,7] 63124] 21) 252) 92 141| . .11115.1529, 848| 4596| 274 

Norwegen.) 
1888, April ... 231 3) ı8| 10) 59| 24 1—| 214 56 37 13 4 

1, 221 — 7 9 59 14 4—| —| 1 58) 53] 13 3 

Zun 189 5.87 38 1 7 3 | 48 48 21 6 

2. Quartal lg — — | - | 3| 30] 27| 156| as] 12- 5| 5] 157| ıse| 47] 13] 

Anmerkungen zur Tabelle. 

') &entralblatt für allgemeine Gefundheitspflege 1888, 
Heft 7/8, 9/10. Die kleinſte diefer Städte, Lennep, hat 
8844 Einwohner. — Die Weberfiht für das 1. Quartal auf 
©. 579 hat irrthümlic; die beiden Städte Hefjen-Nafjau’s 
Wiesbaden und Kafjel mit umfaßt. Ohne dieje find im 
1. Quartal 10635 Berfonen = 23,8 "/,, der Bevölkerung 
geftorben. 

2) Mittheilungen des Herrn Geheimen Ober-Medizinal— 
Rath Dr. Pfeiffer. 

für öffentliche Gejundheitspflege, 18388 ) Monatsblatt 
Nr. 6, 7, 89. 

4) Wochen -Ausweife der Sterbefälle in den größeren 
Öfterreihifchen Städten und Gemeinden der K. K. ſtati— 
ſtiſchen Gentral- Kommiffton. Die Hleinfte diefer Gemein: 
den, Sechshaus, hat 12100 Ginwohner. Aus einzelnen 
Gemeinden fehlten die Berichte für einige Wochen. 

5) Statiſtiſche Nachweife des ftatiltifhen Büreaus zu 
Budapeit Nr. 797 bis mit 809. Die Heinjte diefer Städte, 
Kun-Felegyhäza, hat 25 788 Einwohner. 

°) Monatsbülletin des Eidgen. ftatiftifhen Büreaus 
über die Geburten und Sterbefälle in den größeren ftädti- 
ſchen Gemeinden der Schweiz Nr. 4, 5 und 6. 

?) Quarterly return of marriages, births and deaths, regi- 

stered in the divisions, counties and distriets of England, 
By authority of the Registrar General. No. 158. Die Heinfte 
diefer Städte, Plymouth, hat 77 674 Einwohner. 

s) Bulletin trimestriel de statistique demographique 
et medicale dressé d’apres les documents officiels par le 
Dr. E. Janssens 1888. II. Trimestre. Die Hleinjte dieſer 
Städte, Bafel, Hat 3181 Einwohner. Für Menin, Päturages 
und Dour fehlten die Angaben der Todesurfaden. 

9%) Sammendrag af de norske Byers epidemiske Lister. 
(Meddelt af Direktoren for det civile Medicinalvaesen,) 
Maanedlig oversigt No. IV bis VI 1888. 



— 102 — 

Die Zahl der Unfälle, welche Dienitunfähigkeit 

zur Folge haben, hat bei den Zugbeamten um fait 

ein Drittel gegen die früheren Sahre zugenommen, 

bei den übrigen Beamten nur wenig abgenommen; 

dagegen haben die Zahlen für den tödtlihen Un— 

fall bei. den Zugbegleitungs = Beamten in geringem, 

bei den MWeichenwärtern in ftarfem Maße abge- 

nommen. Im Ganzen haben fich unter den 186 514 

Gifenbahnbeamten, welche unter Beobachtung jtan= 

den, 371 ſchwere Unfälle zugetragen; davon hatten 

198 die Verfegung in den Ruheſtand zur Folge, 

während 173 einen tödtlichen Ausgang nahmen. 

Bon je 10000 Beamten wurden in Folge eines 
Unfalles dienjtunfähig: 32,50 Zugbeamte, und 3,03 

Nichtzugbeamte (im Durchfehnitt für 1877/86 19,64 

bezw. 2,45). Bon je 10000 Beamten wurden bei 

einem Unfall getödtet: 16,46 Zugbeamte und 6,78 

Kichtzugbeamte (im Durchſchnitt für 1877/86 14,59 

bezw. 6,32). 

Bericht des ärztlichen Gefundheitsbeamten für 

den Londoner Hafen, — (Vergl. Beröffentl. ©. 345.) 

Nom 1. Suli bis 31. Dezember 1887 wurden im 

Londoner Hafen 10587 Schiffe aller Art befichtigt. 

Einedesinfizirende Räucherung ganzerSchiffe 

wurde 13mal veranlaßt, Smal wegen Pocken, je 

mal wegen Typhus und Mafern, je Imal wegen 

gelben Fiebers, Scharlah, Windpocden, Imal wegen 

verdorbenen Fleiſches. 

Eine Desinfeltion der Effekten von Ver— 

jtorbenen fand Imal jtatt; Die Todesurſache war in 

vier Fällen unbefannt, 2mal „Fieber,“ je Imal Ty— 
phus, Sntermittens und Afrikafteber gewejen. 

Auf 27 Schiffen wurden Infektionskrank— 

heiten fonftatirt, darumter auf 8 Schiffen im Ganzen 

13 Fälle von Boden, auf 4 Schiffen 6 Fälle von 

Cholera, auf einem Kadettenſchulſchiff 18 Fälle von 
Scharlach, außerdem noch auf 3 Schiffen 4 Fälle 

von Scharlad, auf 2 Schiffen 4 Fälle von Mafern, 

auf 4 Schiffen je 1 Fall von Typhus, endlich 1 Fall 

von Eryſipelas. Bon den Cholerafällen Eonnten 5 

auf Kalkutta, 1 auf Shangai zurüdgeführt werden. 

Beſchlagnahmen an verdorbenen Nahrungs- 

mitteln fanden auf 19 Schiffen ftatt; meiſtens han- 

delte es ſich um verdorbenes Fleiſch, das vernichtet 

werden mußte, darımter eine ganze Schiffsladung 

aus Galveiton, je Imal wurden 30 Tonnen Kar- 

toffeln aus Malta, 56 Tonnen Häringe und 5935 
Kilten mit Drangen befchlagnahmt. 

Zeitweilige Maßregeln gegen Holkskrankheiten. 
(RA. Nr. 293 u. 295 v. 19. u. 21. November 1888.) 

_ Niederlande. Nach einer im „Nederlandſche Staats— 
Courant“ veröffentlichten Verfügung des Königlich meder— 
ländiſchen Miniſters des Innern vom 10. November 1888 
wird unter, Aufrechterhaltung der Verfügung vom 14. Sep: 
tember d. 3. (Beröffentl. ©. 589) durch welche der Hafen 
von Sadfonvilte für vom gelben Fieber verfeucht erklärt 
üt, die Berfügung vom 22 Dftober 1887 (Beröffentl. 1887 
©. 672) aufgehoben, jo daß die übrigen Häfen des Staat 
3, s ; nb nicht mehr als vom gelben Fieber verfeucht anzu⸗ 

Gm. St u Lu — 
— J 

Auftralien. Der Gouverneur in Sydney hat am 
30. September 1888 die unter dem 5. Auguft 1887 gegen 
Provenienzen aus Port Darwin für alle Häfen der Ko- 
Ionie Neu-Süd-Wales eingeführte Quarantäne aufgehoben. 

CThierfenden. 
Stand der Thierfeuchen in der Schweiz 

im Suli und Auguſt 1888. 
(Zufanmengeftelt nad) den vom Schweizeriſchen Land» | 
wirthichafts-Departement audgegebenen Bulletins 13—16.) 

Es waren verſeucht in der Zeit vom 

Krankheits- 1.—15. || 16.—31.| 1.—15. || 16.31. 
‚men. — 
— Kult Auguft 

= = = = 
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| 88 75|.0#, 3] 982] 08 
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Sraubünden .. .| 6 3/1625 1483|) 8 2/1828204| 6 3) 691 568118 211188 753 
adden. 11| 11 |—| — 7] = Zee 

Raude der 
Schafe, 

Graubünden. .I2-| ?90|—-| — I—| — | —-| — 

NRothlauf der 
Schweine. 
ſ 54 6 183 5 3981 25230 1 
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Anmerkung Sämmtliche, ausgenommen die an 
Maul- und Klauenjeuhe und Räude erkrankten Thiere, 
find gefallen oder getödtet worden. — Tie Eleineren 
Zahlen geben die Anzahl der neu verfeuchten Gemeinden 
I der an Maul» und Klauenfeuhe und Näude neu 
erkrankten Thiere an. 
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Medizinalgeſeßgebung :c. 

Deutjches Neich. Bekanntmachung, betreffend das 
gewerbsmäßige Feilhalten und Berfaufen von 

etroleum. — Vom 27. Dftober 1888. 
(Gentral-Blatt f. d. Deutfche Reich ©. 931.) 

Auf Grund des $ 2 der Kaiferlihen Verordnung vom 
24. Tebruar 1882 über das aewerbsmäßige Verkaufen und 
Feilhalten von Petroleum (Reichs-Geſetzblatt ©. 40) wird 
die Vorſchrift unter $ 5 Nr. 4 der Bekanntmachung vom 
21. Zuli 1882 (Central-Blatt ©. 344) dahin abgeändert, 
daß die Beigabe einer für die Kontrole der drei Haupt— 
abjtände beſtimmten Kontrollehre zu den beglaubigten 
Betroleumprobern fortan nur auf Wunſch der Bethei- 
ligten erfolgt. Die Phyſikaliſch-techniſche Neichsanftalt 
(Zweite Abtheilung) wird die Prüfung der Unverändert- 
heit jener Abftände fortan gegen eine Gebühr von 50 Bf. 
ausführen. i 

Berlin, den 27. Oktober 1888. 4 
Der Reichskanzler. In Vertretung: Eid. 

Preußen. Minifterial-Erlag an den Herrn Ober: 
präfidenten der Provinz Weftfalen, betreffend den 
Erla von BVBeitimmungen über dem Pferde— 

mebßgereibetrieb. — Dont 2. Suni 1888. 
(Min.-BLFf. d. gef.i. Verw. i. d. Kgl. Preuß. Staaten ©.182.) 

Aufden gefälligen, an mid) den mitunterzeichneten Minifter 
der geijtlihen ꝛc. Angelegenheiten erjtatteten Bericht pom 
4, Sanuar d. J. betreffend die Petition des für die Pro— 

pinzen Rheinland und Weftfalen gegründeten Vereins 
zur Wahrung des Pferdemeßgereibetriebes um Erlaß von 
Beltimmungen zur Regelung des lebteren, erwidern wir 
Em. ıc. ganz ergebenit, wie es im jachlichen Intereſſe 
liegt, daß für alle Theile der Provinz Weſtfalen und der 
Rheinprovinz einheitlich int Wege der Polizei-Verordnung 
den Abdeckern der Verkauf des Fleifches der von ihnen 
geichladhteten Pferde zum menſchlichen Genufje unterfagt 
wird, jowie, daß die zur Schladhtung bejtimmten Pferde 
vor dent Schlachten und die Kadaver derjelben nad) dem 
leßteren durch einen Thierarzt unterſucht werden müſſen, 
und Theile des Kadavers zum menfchlichen Genuß nicht 
verkauft werden Dürfen, bevor nicht durch ein Zeugniß 
des Thierarzted die Geeignetheit derjelben hierzu erHärt 
worden ift. 

Em. ꝛc. erfuhen wir daher ganz ergebenit, gefälligit 
im Einverftändniß mit den Herrn Dberpräfidenten der 
Rheinprovinz, welcher fich bereits in derjelben Alngelegen- 
heit in im Allgemeinen mit Ew. ꝛc. übereinftimmtenpdent 
Sinne gutadhtlic geäußert hat, den Erlaß entjprechender, 
für beide Provinzen gleichartiger Beitimmungen herbeizu- 
führen und uns jeiner Zeit einige Druceremplare derfelben 
einzureichen. 

Das Anlageheft folgt anbet zurüd. 
Berlin, den 2. Juni 1888. 

Der Minifter der geiftlichen, Unterrichtd- und Medizinal: 
Angelegenheiten. von Goßler. 

Der Minifter für Handel u.Ge- Der Mintjter des Innern. 
werbe. J. V. Magdeburg. 3. Auftr.: v. Zaftromw. 

Preußen. Cirkular an die Königl. Negierungs- 
präfidenten bezw, Königl, Negierungen, betreffend 
die Hnterjuchung des von der Firma AU, Sanders 
& Comp. in Harburg eingeführten Petroleums. 

Vom 23. Suli 1888. 

(Min-Bl. f. d. gef. i.Verw. i. d. Kgl. Preuß. Staaten ©. 180.) 

Die Handelsfammer in Harburg hat den Antrag ge- 
ftellt, von der regelmäßigen polizeilichen Unterſuchung 
des von der Firma Auguit Sanders & Comp. daſelbſt 
in bedeutenden Mengen eingeführten und unter Aufficht 
der dortigen Polizeidirektion unterfuchten Petroleums für 
die Zukunft Abitand zu nehmen. 

Da die von der genannten Polizeidirektion ausgeübte 
Kontrolle eine genügende Sicherheit für eine ſachgemäße 
Unterfuhung des in Frage ſtehenden Petroleums auf 
feine Entflanımbarfeit bietet, bejtimmen wir hiermit in 
Ergänzung unferes Girfular-Erlafjes vom 13. Juni 1885 
— Min.- Bl. f. d. i. B. ©. 146*) — umd unter Bezug- 
nahme auf unfere eine gleiche Vergünftigung für den 
Petroleum: Import über Bremen, Hamburg und Lübed 
gewährenden Grlaffe vom 27. Sanuar, 27. September 
und 30. November 1886, — Min.-Bl. f. d. i. V. ©. 20 
und 209**) — daß von der polizeilichen Unterſuchung 
jolher Driginalgebinde der genannten Firma, welche mit 
dem Harburger Stadtwappen und der um dajjelbe ange- 
brachten Aufichrift „Harburger Betroleun - Smiport, 
Reichsteſt. Polizeidirektion Harburg ” verjehen jind, in der 
Regel abgejehen werden kann, falls nicht der Verdacht 
einer nachträglichen Veränderung des Inhalts obwaltet. 

Berlin, den 23. Juli 1838. 

Der Minifter für Handel und 
Gewerbe. J. A.: Wendt. 

Der Minister des Innern. 
J. V.: v. Zaftrow. 

Preußen. Miniſterigl-Erlaß an den Herrn Re— 
gieruügspräſidenten N, in N. und abſchriftlich an 
die iibrigen Königl. Negierungspräfidenten reſp. 
Königl. Negierungen 2c., betr, die Einrichtung und 
den Betrieb der zur Anfertigung von Cigarren be— 
ftimmten Anlagen. — Vom 20. September 1888. 

(Min-BL f. d. gej.i. Verw. i. d. Kgl. Preuß. Staaten ©. 189.) 

Auf den gefälligen Bericht von 13, d. M., betreffend 
die Auslegung der Bekanntmachung über die Einrichtung 
und den Betrieb der zur Anfertigung von Cigarren be- 
ftimmten Anlagen vom 9. Mat d. J. Reichs-Geſetz-Blatt 

Hy Anmerk. ©. Veröffentl. 1885 IL ©. 9. 
**) Ebd. 1886 ©. 205, 602, 1887 ©, 40. 



©. 172)*), erwidere id) Ew. ꝛc. ergebenit, daß der $ 10 

der Beltimmung, wie nad) dem Wortlaute nicht zweifel- 

haft fein ann, aud auf Anlagen Anwendung findet, 

welche nad Erlaß derjelben neu errichtet werden. Daß 

dies dent Zwecke der Voͤrſchriften widerſtreite, üt um des⸗ 

willen nicht anzunehmen, weil vorauszuſetzen iſt, daß die 
höheren Verwaltungsbehörden Abweichungen von den Vor: 
ihriften der 88 3, 5, 7 nur da zulafjen werben, wo Der 
Zweck, welhen diefe Vorſchriften verfolgen, dur) be: 
ſondere Einrihtungen noch vollfommener oder wenigitens 
ebenfo vollfommen erreicht wird. | 

Zu den Anlagen, in welden Cigarren hergeitellt wer- 
den, find unbedenklich auch die Cigaretten-Fabriken zu 
rechnen. 

Bei diefer Gelegenheit made ich Ew. 2c. ergebenit 
darauf aufmerkfam, daß fi in dem Erlaß vom 26. Mai 
d.S. — Anl. a. — ein finnentjtellender Schreibfehler 
findet. Bei der Snftruirung von Anträgen auf Zulaſſung 
von Abweihungen auf Grund des $ 13 Abj. 3 der Be— 
fanntmahung ift nicht die Vorſchrift zu 3 des Erlafjes, 
wie es in diejem heißt, fondern diejenige zu 4 daſelbſt zu 
beachten. 

Berlin, den 20. September 1888. 

Der Minifter für Handel und Gewerbe. 
In Vertretung: Magdeburg. 

da. 

Mit Rückſicht auf die große Zahl namentlih auch 
Heiner Gewerbeunternehmer, deren Betriebe von der in 
Ir. 23 des Reichsgeſetzblattes erjchienenen Befannt- 
machung, betreffend die Einrihtung und den Betrieb der 
zur Anfertigung von Gigarren beſtimmten Anlagen, be 
rührt werden, wird es fich empfehlen, in der nächſten 
Nummer des Amtsblattes auf diefe Bekanntmachung — 
am beften unter vollftändigem Abdruck derjelben — auf: 
merffam zu machen und namentlid) darauf hinzuweiſen, 
daß ein Theil der erlafjenen Beitimmungen bereit mit 
dem 12. Auguft d. J. andere dagegen erjt mit dem 
12. Mai E. S. in Kraft treten. 

Anlangend die im $ 10 der Befanntmadhung der 
höheren Berwaltungsbehörde eingeräumte Befugniß, jo 
ee ih) mid für jebt darauf, Folgendes hervorzu: 
eben: 

1. Die vorgejehenen Abweichungen von den Beitimmun- 
gen der Bekanntmachung Fönnen zugelaffen werden, 
ein Recht auf ihre Zulafjung fteht den Gewerbe— 
unternehmern nicht zu. 

2. Die VBorausfegung, von welcher die Zulaſſung der 
in Abjat 1 bezeichneten Abweichung abhängt, iſt das 
Borhandenjein einer „ausreichenden Ventilationgein- 
richtung”, d. h. einer eigens zum Zwede der 
Bentilation hergeftellten und diefen Zweck in 
genügendem Make erreichenden Einrichtung. Der 
Ausdruck „Eünftliche” DVentilationseinrihtung ift in 
der Bekanntmachung vermieden, um die Deutung 
auszuschließen, ald ob eine durch elementare Kraft 
— maſchinelle Vorrichtung gefordert werden 
oll. 

. Die Zulafjung von Abweihungen hat nur auf An- 
trag des Unternehmers und demnad) für jede einzelne 
Anlage bejonders ftattzufinden. 

4. Der Umfang der zuzulaffenden Abweichungen ift in 
jedem einzelnen Falle unter Berücfichtigung der vor- 
her genau feitzuitellenden Bejchaffenheit der Anlage 
zu bemejjen. Bei den Verhandlungen ift, joweit es 
ſich nit um ganz einfache Verhältniffe handelt — 
die Mitwirfung des Gewerberaths in Anfpruch zu 
nehmen. Auch "in den Fällen, in welchen der Ge- 
werberath bei den Vorverhandlungen nicht mitge— 
wirkt hat, ift derſelbe vor der Entſcheidung über den 
geitellten Antrag zu hören. 

. Die Zulafjung von Abweichungen ift in allen Fällen 
nur „bis auf Weiteres” umd mit dem Vorbehalte 
auszuſprechen, daß fie nur fo lange in Kraft bleibe, 
als in der baulichen Beichaffenheit und der Be— 
nußung der Räume der Anlage feine Veränderung 
vorgenommen werde. 

os 

ot 

*) Unm. ©. Beröffentl. ©. 320. 

704 — 

Anträge auf Zulaſſung von Abweichungen auf Grund 
des 8 13 Abſatz3 der Bekanntmachung find unter Be— 
achtung der Vorſchrift zu 3 zu inftruiren und mit gut: 
achtlichem Berichte mir vorzulegen. 

Ew ıc. die Ortspolizeibehörden mit Anweifung verjehen 
und zur Grleichterung für diefe und Die Unternehnter 
thunlift darauf hinwirken, daß jowohl Formulare für 

4 

Zur Ausführung des $ 12 der Bekanntmachung wolle 

vr 
’ 

—* 
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die in Abſatz 1 erwähnten Aushänge, als auch Exemplare 
der in Abſaß 2 erwähnten Tafeln in zweckmäßiger Form 
von geeigneten &ewerbetreibenden zum Verkauf feilge- 
halten werden. ; 

Für die Unterzeihnung des in $ 12 Abi. 1 vorge: 
fchriebenen Aushanges wolle Ew. x. die Ortsbehörden 
anweifen, ſich der nachſtehenden Formel zu bedienen: 

„Die Nichtigkeit der vorftehenden Angaben wird 
auf Grund vorgenommener Prüfung bejcheinigt.” 

Berlin, den 26. Mai 1888. 

Der Miniiter für Handel und Gewerbe. 
In Bertretung: Magdeburg. 

An die Königl. Negierungs -» Präfidenten in den Pro— 
vinzen Dit- und Weitpreußen, Brandenburg, Pommern, 
Schleſien, Sachſen, Hannover, Weltfalen, Hefjen-Nafjau 
und in ©igmaringen; die Königl. Negierungen ver 
übrigen Lundestheile, jowie an den Königlichen Bolizei- 
Präſidenten hierjelbit. 

Preußen. Girfular an die Königl. Negierungs- 
präfidenten, bezw, Königl. Regierungen 2c., betr. 

ea 

die Zuftändigfeit für Ertheilung der Genehmi— 
gung zur Errichtung oder Veränderung von Ver: 
bleiungs-, Berzinnungss und VBerzinfungsanftalten 
bezw. für Errichtung oder Veränderung von ge— 
werblichen Anlagen zum Trocknen und Einjalzen 
ungegerbter Thierfelle, — Vom 11. Dftober 1888. 

Min. Bl. f. d. gef. i.Berw. i. d. Kal. Preuß. Staaten ©. 188.) 
Ew. x. machen wir unter Bezugnahme auf die Be— 

fanntmahung des Herrn Neichefanzlers vom 16. Suli 
dv. 8%. (R-©.-:Bl. ©. 218) ergebenft darauf auf- 
merkſam, daß die Ertheilung der Genehmigung zur Er— 
rihtung oder DBeränderung von Werbleiungs-, Ber: 
zinnungs: und Berzinfungsanftalten gemäß $ 110 des 
Zuftändigfeitsgejeßes vom 1. Auguft 1883 dem Bezirkö- 
ausſchuſſe zufteht, wogegen die Entſcheidung über die Er- 
vihtung oder Veränderung von gewerblichen Anlagen 
zum Irodnen und Einſalzen ungegerbter Thierfelle laut 
der in einer der nädhjjten Nummern der Gejeg- Sammlung 
zum Abdruck gelangenden Allerhöchſten Verordnung vom 
16. September d. 3. dem Kreis: (Stadt) Ausſchuſſe in den 
einen Landkreiſe angehörigen Städten mit mehr als 
10 000 Einwohnern dem Magiſtrate (follegialiihen Ge- 
meindevorftand) übertragen worden ift. 

Berlin, den 11. Dftober 1888. 

Der Minifter für Handel und Der Minifter des Innern. 
Gewerbe. 3.4: Wendt. J. A.: Braunbehren®. 

Sachſen. Verordnung des Rathes der Stadt 
Dresden, die Verhütung der Verbreitung an— 

fteefender Krankheiten in der Schule betr, 
Von 25. Suni 1888. 

(Korripzbl. d. ärztl. Kreis: u. Bezirks-Ver. im Königreid) 
Sachſen Bd. 45 ©. 51.) 

Mit Bezugnahme auf die Verordnung des Königlichen 
Minifteriums des Kultus und öffentlichen Unterrichts vom 
8. November 1882, das Verhalten der Schulbehörden bei 
dem Auftreten anſteckender Krankheiten in den Schulen 
betreffend, wird für die Schulanftalten Dresdens Nach-⸗ 
folgendes angeordnet: 1. Wenn jchulpflichtige Kinder er- 
franfen, jo haben die betreffenden Klafjenlehrer ſpäteſtens 
am dritten Tage nad) den Bekanntwerden der Erfran- 
tranfung don den Angehörigen der erkrankten Kinder 
Auskunft über die Art der Erkrankung zu verlangen. 
2. Von dem Auftreten: anjteckender Krankheiten in den 
Schulen Haben die Slafjenlehrer jofort die betreffenden 
Schuldirektoren zu benachrichtigen; Lebtere haben unge- 
fäumt dem Gtadtbezirksarzte Anzeige zu erftatten (vergl. 
884 und 9). 3. Als anſteckende Krankheiten im Sinne 
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diefer Verordnung find anzufehen: Boden, Mafern, 
Scharlachfieber, Diphtheritis und Keuchhuften. 4. Pocken 
find im erjten Sranfheitsfalle, Keuchhuiten und Maſern 
im - eriten Todesfalle oder wenn die Erkrankungen fo 
zahlreich find, daß die Schließung des Unterrichts in 
Frage fommt, Scharlach und Diphtheritis dann anzu— 
zeigen, wenn gleichzeitig oder bald nacheinander mehr als 
drei Erkrankungen in der Schule vorkommen. 5. Die 
Anzeige iſt auch dann zu erftatten, wenn anjtedende 
Krankheiten bei Bewohnern des Schulhaufes vorfommen. 
6. Schüler, welhbe an anftedenden Krankheiten erkrankt 
find, dürfen erſt nad) völliger Genefung und, wenn hier: 
über ein ärztliches Zeugniß nicht vorgelegt werden kann, 
bei Boden, Scharlad) und Diphtheritis erit nad) jechs, 
bei Maſern erjt nach vier Wochen von Tage der Er: 
franfung, bei Keuchhuſten erſt nad) den Aufhören krampf— 
bafter Huftenanfälle zum Schulbejucd wieder zugelaſſen 
werden. 7. Darüber, ob geiunde Schüler, in deren Fa— 
milien oder Wohnungen anſteckende Krankheiten vorge: 
fomnten find, vom Schulbeſuche auszuschließen feien, iſt 
nad) Gehör des Stadtbezirksarztes zu bejchließen; Doc 
find fo lange, als nicht andere Anweifung erfolgt, bei 
dem Auftreten von Scharlachfieber und Diphtheritis in 
der Familie oder Wohnung von Schulfindern alle jchul- 
pflichtigen Kinder, bei dem Auftreten von Maſern dagegen 
nur diejenigen, welche die Mafern noch nicht überjtanden 
haben, bis zur Geneſung aller Erkrankten vom Schulbe— 
fud) auszufchliegen. Ausnahmen hiervon find nur auf 
Grund eines ärztlichen Zeugnifjed zu geitatten. 8. Wegen 
Desinfektion der Schulräume ift den Anordnungen des 
Stadtbezirfsarztes nachzugehen. 9. Bei Schulen, für 
welche eigene Aerzte angeftellt find, iſt die $ 2 vorge- 
jchriebene Anzeige von den Direktoren zunächſt an den 
Schularzt und von dieſem fodann an den Stadtbezirks— 
arzt zu erjtatten, der jih mit dem Schularzt über die zu 
treffenden Anordnungen vernehmen wird. 10. Die vor- 
ftehenden Anordnungen haben für Eymnaſien, Real— 
fhulen, Seminare und Bolksfchulen, öffentlihe und 
private, Geltung. 11. Die unter 6 und 7 erwähnten 
ärztlichen Zeugniffe müſſen die Erklärung enthalten, daß 
das bezeichnete Kind ohne Gefährdung der übrigen Schul: 
finder wieder zur Schule gelafjen werden kann. 

Württemberg. Verfügung des Miniſteriums des 
Innern, betreffend den Transport von Vieh nach 

den Nordſeehäfen. — Von 13. Dftober 1888. 
(Reg.Bl. f. d. Königreid Württemberg ©. 327.) 
Die Bundesregierungen haben fich bezüglic der Hand- 

habung des Bundesrathsbejchlufies vom 3. November 
vorigen Sahres, betreffend Abänderung der Beitimmungen 
über die Verladung und Beförderung von lebenden Thieren 
auf Eifenbahnen, vom 13. Zuli 1879, dahin geeinigt, daß 
die hienad) zu verlangende thierärztliche Unterfuchung der 
für die Nordfeehäfen bejtimmten Transporte von Wieder: 
fäuern oder Schweinen vor deren Verladung auf der 
Eifenbahn nur bei Transporten nad) den eigentlichen Er- 
porthäfen an der Nordfee erforderlich fein jolle. 

Demzufolge wird unter Bezugnahme auf die Verfü— 
gung des Minifteriums des Innern, betreffend den Trans— 
port von Vieh nad) den Nordjeehäfen, vom 9. Januar 
d. 38. (Neg.-Bl. ©. 12),*) befannt gemacht, daß die in 
diefer Minijterialverfügung angeordnete Unterjuchung der 
für die Nordjeehäfen bejtimmten VBiehtransporte durch den 
beamteten Thierarzt nur bei ſolchen Eijfenbahntransporten 
von Wiederfäuern und Schweinen ftattzufinden hat, welche 
nad) den eigentlichen Erporthäfen der Itordjee für Vieh gehen. 

Als folhe Erporthäfen für Vieh kommen zur Zeit 
Hamburg, Harburg, Altona, Bremen, Brenerhaven, Geeſte— 
münde und Tönning in Betracht, das letztere jedoch nur 
für die’ Zeit vom 1. Suni bis 30. November jeden Sahres. 

Stuttgart, den 13. Oktober 1888. 
Schmid. 

Mecklenburg - Strelit. Bekanntmachung, betr, 
Erhebungen über Stand und Verbreitung der 
Berliucht unter dem Nindvich. Vom 27. Sept. 1388. 
(Großh. Medib.-Str. Offiz. Anz. f. Gejebg. u. Staatsv. ©.215.) 

Die Thatſache, daß fi) in Deutjhland die Perlſucht 

y Beröffentl. ©. 112. 
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(Zuberfulofe) unter dent Nindvieh immer mehr ausbreitet, 
bat in Rückſicht auf die der Landwirthſchaft und dem 
Viehhandel daraus entjtehenden Nachtheile fowie auf die 
gefundheitlichyen Gefahren, welche für die Menſchen mit 
dem Genuß des Kleifches oder der Milch perljüchtiger 
Thiere unter Umſtänden verbunden jind, dent Neichs- 
fanzler zu der Erwägung Beranlaffung gegeben, ob es 
nicht geboten iſt, diefer Krankheit mit ihren ſchädlichen 
Folgen fowohl durd) veterinärpolizeiliche wie durch wirth: 
ſchaftliche Maßregeln entgegenzutreten. *) 

Es ericheint indejjen zwedmäßig, vor weiterem einen 
genaueren Ueberblick, als gegenwärtig vorliegt, über 
Stand und Ausbreitung der Werljucht innerhalb des 
Hteichsgebiets zu gewinnen. Aus dieſem Grunde werden 
die Drtsobrigfeiten des Landes aufgefordert, vom 
1. Dftober d. 8. biß zum 30. September E. °. in 
der angegebenen Nichtung Erhebungen in ihrem Bezirk 
anzuftellen und über die Fälle von Perlfucht bei ge: 
ſchlachtetem Rindvieh nad) Maßgabe der Anlage I., bei 
lebenden Nindvieh nah Maßgabe der Anlage II. Ber: 
zeichniffe zu führen. Die betreffenden Formulare werden 
den Drtsobrigfeiten demnächſt zugehen. 

Die Drtsobrigkeiten find ſchon in Ausübung der 
Sanitätspolizei in der Lage, ſich beim Schlachtvieh über 
das VBorhandenfein von Berlfucht, welche am geſchlachteten 
Thier ohne- Schwierigkeit aud) von einem Fundigen Laien 
erkannt werden kann, Gewißheit zu verfchaffen. Sm 
übrigen werden fi) die Drtsobrigfeiten durch Heran— 
ziehung der Privat-Thierärzte, derem vege und uneigen- 
nüßige Betheiligung Großherzogliche Landes» Regierung 
erwartet, Durh Verbindung mit landwirthichaftlichen 
Vereinen, Viehverfiherungs-Anjtalten und anderen ent- 
fprechenden Genofienfchaften, durch regelmäßige Nad)- 
forfhungen bei den Viehbefigern, in deren eignen In— 
terefie es liegt, diejen Ermittelungen feine Hindernifje zu 
bereiten, Dur Benutzung der Beobadhtungen auf den 
Frohnereien, jowie in jonjt geeigneter Weife zu bemühen 
haben, aus ihrem Bezirk nach Möglichkeit ein zutreffen: 
des und vollftindiges Bild über die Ausbreitung der 
Perlſucht, welche übrigens von der Bevölferung bisweilen 
auch nod) Frangojen-Krankheit, Stierſucht u. |. w. genannt 
wird, zu erlangen. 

Die Bezirksthierärzte find angewiejen, diefe Erhebungen 
in allen Beziehungen zu fördern und zu unterjtügen, ins— 
befondere den Drtsobrigfeiten überall auch ſachverſtändigen 
Kath und Auskunft zu ertheilen und, jo oft dies gelegent- 
lich geſchehen kann, aud) an Ort und Stelle die Befunde 
thierärztlich zu prüfen. 

Die genannten Verzeichniſſe find nah den einzelnen 
Ortſchaften des Bezirks zu ordnen, vierteljährlid abzu- 
Ihliegen und fodann unter Anſchluß des Urmaterials 
Ipäteltens bezw. bis zum 15. Sanuar, 15. April, 
15. Juli und 15. Oktober k. 3. der Großherzoglichen 
Landes-Regierung zuzuftellen. 

Neuſtrelitz, den 27. September 1888. 
Großherzoglich Mecklenburgiſche Yandes-Itegierung. 

RB Dewmip. 
(Folgen die Anlagen I u. Il wie auf ©. 689 u. 690 

der Beröffentl.) 

Sacyjen = Meiningen. Ausſchreiben des Herzog: 
lichen Staatsminijteriums, Abtheilung des In— 
nern, betr, Vichbeförderung auf Eifenbahnen, 
insbefondere Befeitigung von Anfteefungsitoffen.**) 

Vom 10. September 1888. 
(Negierungs-Blatt f. d. Herzogtum Sadjen »- Meiningen 

1888. ©. 779.) 
Die hauptſächlichen Beftimmungen der Bekanntmachung 

des Reichskanzlers, betreffend die Ausführung des Geſetzes 
vom 25. Februar 1876 über die Befeitigung von An- 
ftefungsftoffen bei Viehbeförderungen auf Eiſenbahnen 
vom 20. Suni 1886 — Gentralblatt für das Deutjche 
Reich 1886 Seite 200 — werden zur Nachachtung nad)- 
ftehend unter A zur öffentlichen Kenntniß gebracht. 

*) Val. Beröffentl. 1837 ©. 645. 
=) Die denfelben Gegenjtand betreffenden Verord— 

nungen ic. der übrigen Bundesjtaaten und Elfaß-Lothrin- 
gens find in den Veröffentl. 1837 (vgl. Inhaltsverzeichniß 
©. V. — Eijenbahnwejen) abgedrudt. 



Zugleich wird auf Grund Diefer Bekanntmachung Fol- 
gendes bejtimmt: 

$ 1. Aus gepoliterten Wagen ift die Polſterung vor 
der Meinigung herauszunehmen und ſtark auszuflopfen 
und abzubüriten. 

Der Wagen jelbft iſt nach Vorſchrift der Bekannt— 
mahung unter Ziffer 4 zu behandeln. 

$ 2. Bein Reinigen und Deinfiziven der Rampen 
und der Vieh - Ein- und Ausladepläße ift in folgender 
Weiſe zu verfahren: 
1. Bon den Rampen ꝛxc. müfjen der Dünger und die aus 

dent Viehwagen herrührenden Streumaterialien durd) 
jorgfältiges Abfehren entfernt werden; auf durch— 
lajjenden Boden ift die Dberfläche, joweit Dies 
thunlich, Durch Rechen leicht aufzulodern. 

2.Hölzerne Rampen, jfowie die mit undurdlaffen- 
dem Boden verjehenen Rampen und Verladepläße, jo- 
weit bei der Verladung von Thieren benußt, find jo- 
dann mit Wafjer zu fpülen, bis ſämmtliche von den 
jtattgehabten VBiehtransporten herrührende Verunreini— 
gungen vollitändig befeitigt find; feite anhaftende Un— 
reinigfeiten jind mitteljt heißen Wafjers aufzuweichen. 

3. Hölzerne Verfhläge, Buchten, Gatter, Bar- 
tieren, Rampenverkleidungen ac. find durd) heißes 
Waſſer, in Ermangelung eines ausreichenden Vorraths 
desjelben durch Faltes unter Druck ausftrönmendes 
Waſſer zu reinigen, wobei anhaftende Unreinigfeiten 
mitteljt heißen Waſſers aufzumeichen find. 

4. Nach vollftändiger Befeitigung der von dent beför- 
derten Vieh herrührenden Verunreinigungen find die 
hölzernen Rampen, fowie Holz- und Eifentheile der 
vorhandenen Verſchläge, Buchten, Gatter, Barrieren, 
Nampenverfleidungen mit einer 5prozentigen, nach der 
Borihrift (Bekanntmachung Ziffer 4 unter b) herge- 
jtellten Karbolfäurelöfung forafältig zu bevinfeln. 

5. Im Falle einer wirklichen Snfeftion, beſonders 
wenn eine ſeuchenhafte Erkrankung von Thieren, die 
ih auf den Rampen ꝛc. befinden oder Furz zuvor be, 
funden haben, nacdgewiefen wird, müſſen auch die 
feften fteinernen Nampen und die Vieh-Ein-und 
Ausladeplätze mit undurchlaſſendem Boden, 
ſoweit eine Infektion ſtattgefunden hat oder anzu— 
nehmen iſt, mit 5prozentiger Karbolſäurelöſung 
überpinſelt, beziehungsweiſe abgeſchwemmt, Rampen ıc. 
mit durchlaſſendem Boden aber mit dergleichen 
Löſung mittelit Gießkannen oder Spribe ftark beiprengt 
werden, bis die Fläche durchweg feucht evfcheint. 
.Im Winter bei ftrenger Kälte find die Rampen ıc. 
nicht zu übergießen, jondern fogleich nah dem Ab- 
trieb des Viehes mit einem Pulver zu beftreuen, welches 
aus 100 Gewichtstheilen gebrannten und nad) Zufak 
von Waſſer zu Pulver gelöfchten, alddann mit 10 Ge 
wichtstheilen mindeftens 10 prozentiger Karbolfäure 
übergofjenen Kalks (Aetzkalk) herzuftellen iſt. 
$ 3. Die Desinfektion ift unter der verantwortlichen 

Aufſicht eines Bahnbeamten auszuführen, welcher der 
Drtspolizeibehörde von der Bahnverwaltung zu bezeichnen ift. 

Die Bezirks- und die Drtöpolizeibehörde, jowie der be- 
amtete Thierarzt find befugt, jeder Zeit von der Aus: 
‚führung der Desinfeftionsarbeiten Kenntniß zu nehmen. 
Sit mit der beftändigen Kontrole der Desinfeftiong- 
arbeiten ein Thierarzt beauftragt, fo find dejjen Erinne— 
rungen im Betreff der Auswahl, Beihaffenheit und An- 
wendung der vorſchriftsmäßigen Desinfeftionsmittel mög« 
lichſt ſogleich zu berückſichtigen. 

Meiningen, den 10. September 1888, 
Herzogliches Staatsminifteriunt, Abtheilung 

des Innern. Heim. 
A. Auszug. 

Bekanntmachung des Reichskanzlers, betreffend die Aus— 
führung des Geſetzes vom 25. Februar 1876 über die 
Beſeitigung von Anſteckungsſtoffen bei Viehbeförderungen 
auf Eijenbahnen vom 20. Suni 1856 — Gentralblatt für 

das Deutjche Reich 1886. Geite 200 —. 
* Zu $ 4 des Geſetzes. 

l. Kein der Desinfektion (Folgt Wortlaut der 
Bekanntmachung des Reichskanzlers, wie auf ©. 590 der 
er engen 1886, zu Siffer I u. ff. in IT zu 84, 

och ohne die Biffern 9 | ie Datum Unterfehritt,) Ziff und 11, ſowie Datum und 
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Schwarzburg- Nudolftadt., Mlinifterial- Befannt: 
machung, betreffend die Berladungund Beförderung 

von lebenden Thieren auf Eifenbahnen, F: 
Vom 19. September 1888. a 

(Geſetzſamml. f.d. Fürſtenth Schwarzburg-Rudolſtadt ©.45.) 

Die Bundesregierungen des Deutſchen Reiches haben 
Sich über eine Abänderung der in der Bekanntmachung 
des Herrn Reichskanzlers vom 28. November 1887') ent 
haltenen Beltimmungen über die Verladung und Beför— 
derung don lebenden Thieren auf Eifenbahnen dahin ver: 
ftändigt, dab in Zukunft eine vorgängige thierärztliche 
Unterfuhung nur für die nad) den eigentlichen Erporthäfen 
bejtimmten Eifenbahntransporte von Wiederfäuern und 
Schweinen zu fordern iſt. Als Erporthäfen für Vieh 
kommen zur Zeit in Betradht: Hamburg, Harburg, Altona, 
Bremen, Brenterhaven, Geejtemünde und Tönning, leßteres 
jedod nur für die Zeit vom 1. Runi bis 30. November ; 
jeden Jahres. Die Minifterialbefanntmahung vom 23. De- 
zember 1887 (Gef. ©. ©. 87)?) wird dementſprechend hier: 
nit abgeändert. | 

Nudolftadt, den 19. September 1888. 
Fürftlih Schwarzb. Minifterium. 

Hauthal, i.®. 

4 Reuß ä. L. Negierungs- Verordnung, betr. die 
thierärztliche Nnterfuchung der nach den Erport= | 
häfen an der Nordfee zu transportirenden Wieder: 

fäner und Schweine, — Bom 20. Dftober 1888. 
(Geſetzſamml. f. d. Fürftenth. Neuß ä. %. ©. 43.) 
Zur näheren Erläuterung der in der Regierungs— 

Befanntmadung vom 16. Dezember 1887 sub 2 GGeſetz⸗ 
fammlung p. 127)*) enthaltenen Beſtimmung, 

„daß Wiederfäuer und Schweine nad) den Nord: 
jeehäfen erit dann verladen werden dürfen, wenn 
diejelben von einem beamteten Thierarzte unmittel- 
un vorher unterfuht und gefund befunden worden 
ind“ | 

wird hierdurd) auf Grund eines Beſchluſſes der Bundes- 
regierungen beſtimmt, daß dieſe thierärztliche Unterfuhung 
nur für die nad) den eigentlichen Vieh - Erporthäfen be- | 
ftimmten Gifenbahntransporte von Wiederfäuern und 
Schweinen zu erfordern ift, ald welche zur Zeit Hamburg, 
Harburg, Altona, Bremen, Bremerhafen, Geejtemünde 
und Tönning — lebteres jedod nur für die Zeit vom 
1. Juni bis 30. Noventber jeden Sahres — in Betracht 
fommen. F 

Gleichzeitig wird mit Höchſter Genehmigung Serenis- 
simi andurd) verordnet, daß diejenigen Perjonen, welde 
Wiederkäuer oder Schweine nad) den obenbezeichneten Ex— 
porthäfen an der Nordfee befördern lafjen, bei einer Geld» 
itrafe bis zu 150 Mk., im Falle der Inbeitreiblichfeit der- 
jelben bei entjprechender Haftitrafe, gehalten find, Die nad) 3 
obigen porgeichriebene thierärztliche Unterfuhung zu ver- 
anlafjen und die Beſcheinigung des Thierarztes über den 5 
Befund vorzulegen. F 

EN Du 

— 

Greiz, am 20. Oktober 1888. 
Fürſtlich Reuß-Plauiſche Landesregierung. 

- Dr. Mortag. Saupe. 

Franfreich, Polizeiverordnung, betr. die Berwenz 
dung giftiger Farben zum Farben von Kinder: 

jpielzeng. — Vom 29. Mai 1888. 
Der Bolizeipräfeft von Paris hat am 29, Mai d. J. 

auf Grund des vom „Comite consultatif d’hygiene publi- 
que de France* am 23. Sanuar 1888 erjtatteten Gut— 
achtens (vgl. Veröffentl. 18588 ©. 369 und 61) folgende, 
die Verwendung giftiger Karben für Kinderſpielzeug be 
treffende, Verordnung erlaffen: Ä 

Artiele premier. „Il est expressement defendu de co- 
lorier les jouets d’enfants à l’aide des substances 7 
suivantes.“ 2 

Am Hebrigen entfpricht diejer Artikel dem Art. 1 de 
Entwurfes des „Comite consultatif* wörtlich (vgl. Ber 
öffentl. 1888 ©. 369), mit folgenden Ausnahmen: J 

Hinter „Arsenite de plomb* iſt „(jaune vif)“ und hinter 
„Arseniate de Cobalt“ iſt „(rose vif)* ausgefallen. 4 

!) Beröffentl. 1837 ©. 745. — ?) Ebd. 1883 ©. 675. 
*) Neröffentl. 1888 ©. 75. 7 

Er. 
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- Sn Abtheilung 2 des Artikel 1 fteht „Oxydes de 
plomb“, ftatt „Oxyde de plomb“; auf „brun dore* folgt 
„Melanges ou combinaisons à base d’oxyde de plomb, tels 
Bei ...5 jtatt „jaune de Verone* ijt „Jaune de Vienne* 
geſetzt. 

Sn Abtheilung 4 des Artikels 1 jteht „jodures, ete.“ ſtatt 
„jJodure de mercure, ete.* 

Art. 2. Toutefois, le sulfure rouge de mercure (ver- 
millon) ei le chromate neutre de plomb (chromate jaune) 
sont autorises & condition que ces couleurs soient em- 

ployées sous forme de peinture & l’huile ou appliquees 
a l’aide d’un vernis parfaitement adherent (vernis gras ou 
vernis à l’aleool). La presence de l’oxyde de plomb A 
Petat de combinaison insoluble dans les vernis gras est 
egalement toleree. 

Art. 3. Pour la fabrication des ballons en caoutchoue 
et des objets en fer blanc ou fer estampe, l’emploi de la 
ceruse (carbonate de plomb) est exceptionnellement au- 
torise, & la condition que cette couleur soit appliqude A 
l’aide d’un vernis adherent et insoluble. 

Art. 4. Les jouets ne jouiront de l’autorisation pre- 
vue aux articles 2 et 3 que s’ils satisfont aux essais sui- 
vants: 

1° Reaction nulle de !’hydrog&ne sulfure; apres trois 
heures de contact à froid, l’eau acidulde a 2%, d’acide 
chlorhydrique ne devra pas donner avec l’'hydrogene sul- 
fure les reactions du mercure ou du plomb; 

2° Ja couleur ou le vernis devront resister au frotte- 
ment d’un linge mouille; 

3° L’emploi des vernis gras sera constate par l’odeur 
caracteristique de l’acrol&ine, lors de l’ineineration d’une 
parcelle detachee par grattage; 

4° Le vernis et la couleur devront &tre insolubles dans 
l’alcool froid a 50 degres Gay-Lussac. 

Art. 5. Entſpricht den Art. 4 des urjprünglichen 
Entwurfes, bis auf den Schlußfab, welcher lautet: 

„(Ordonnance de police du 21 mai 1885)“, ſtatt: 
„eouleurs dont la liste est specifi6e dans l’ordonnance de 
police du 21 mai 1885.“ 

Art. 6. La detention, en vue de la vente, des jouets 
fabriques avec les couleurs prohibees, est assimilee à la 
mise en vente, et toutes deux seront punies, comme la 
vente elle-möme, des peines portees par la loi. 

Art..7. Est rapportee l’ordonnance de police du 5 avril 
1884. 

Art. 8. La presente ordonnance sera publiee et affı- 
chee dans le ressort de la Prefecture de Police. 

Les NMaires et les Commissaires de police, le Chef du 
‚Laboratoire de chimie, le Chef de la police munieipale et 
les autres fonctionnaires de la Prefecture de Police, sont 
charges, chacun en ce qui le concerne, de l’execution de 
la presente ordonnance. 

Le Prefet de Police, 

H. LOZE. 

Par le Prefet de Police: 
Le Secretaire general, 

L. LEPINE. 

Rechtſprechung. 

Verkauf finnigen Schweinefleiſches als Nahrungs— 
mittel. Zur Annahme der Mitthäterſchaft des Ehe— 
mannes der Verkäuferin genügt, daß er, obwohl er 
die Finnenhaltigkeit und Geſundheitsſchädlichkeit des 
Fleifches Fannte, Die Genehmigung zum Verkaufe er- 
theilt. Der Umſtand, daß der Käufer ebenfalls die 
innenhaltigfeit fannte, jchließt Anwendung des 
tahrungsmittelgejeßes nicht aus. 812 Gejeb vom 

14. Mai 1879. 847 des Strafgeſetzbuchs. 

Urtheil: des Reichsgerichts v. 24. Sanuar 1888 gegen 9. 

Sn der Strafſache wider den Bauern Wilhelm 9. in 
&d. und Genofjen, hat das Reichsgericht, II. Strafjenat, 
in der öffentlihen Gikung am 24. Sanuar 1888 für 
Recht erkannt: 

daß die Reviſion des Mitangeklagten Bauern 9. 
gegen dad Urtheil der zweiten Gtraflammer Des 
Koͤniglich Preußiſchen Landgerichts II zu Berlin vont 
9, Dezember 1887 zu verwerfen und dem Beſchwerde— 
führer die Koften des Rechtsmittels aufzuerlegen. 
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Gründe: 
Nach dem Inhalt des eriten Urtheilt hat die Ehefrau 

des Beſchwerdeführers 15 Pfund von einem finnigen 
Schwein dem Bauern 8. verfauft und zwar 

„nach vorher ertheilter Genehmigung des ange: 
„Hagten Ehentannes“. 

Daß das Schwein Finnen hatte, war beiden Eheleuten 
befannt. 

Diefelben jind für ſchuldig erachtet, im Auguft 1887 
in Sch. gemeinſchaftlich wifjentlic einen Gegenitand, 
dejien Genuß die menjchliche Gejundheit zu beichädigen 

it, als Nahrungsmittel in Verkehr gebracht zu 
aben, 

Nur der Ehemann hat die Nevifion gegen das Urtheil 
verfolgt, ausführend, daß Mitthäterfchaft wider ihn auf 
unzureichenden Grundlagen für feitgeitellt erachtet jet. 

Der Reviſion Fonnte feine Folge gegeben werden. 
Nach 8 47 Strafgefeßbudhs iſt, wenn Mehrere eine 

Itrafbare Handlung gemeinichaftlic ausführen, ein Seder 
als Thäter zu beitrafen. 

Daraus kann, insbefondere in Rückſicht auf die Be— 
gründung der Vorſchrift in den Vlotiven zum Cntwurf 
derfelben, nicht gefolgert werden, daß als Mitthäter nur 
angejehen werden könne, wer ein Thatbeitandsmerfmal 
der zur Ausführung gelangten ftrafbaren Handlung ver- 
wirklict hat. Es kann die Vornahme einer dieje vorbe- 
reitenden Handlung genügen. (Meichsgerichtö-Urtheil vom 
12. Dat 1880, Entjheidungen Band 2 Seite 160; vom 
7. Sanuar 1881, Enticheidungen Band 3 Geite 181; von 
16. Oktober 1883, Entſcheidungen Band 9 Seite 75.) 
Für Die Frage, ob in entjprechenden Fällen Mitthäter- 
fhaft oder nur Theilnahme an der ftrafbaren Handlung 
eines Andern anzunehmen, ruht der Schwerpunkt auf der 
Prüfung der Willensrihtung. Wer feine Mitwirkſamkeit 
nur, um, als eine ihm fremde, die That eines Andern zu 
unterjtügen, gewährt, ift nit Mitthäter; er handelt nicht 
mit dem, vom Gefeb für den Thäter vorausgeſetzten 
Willen; er will die That nicht als feine eigene in Gemein- 
ichaft mit dent Andern ausführen. Sit im Gegentheil 
hierauf jein Wille gerichtet, jo iſt jede Mitwirkſamkeit 
zur gemeinfchaftlihen Ausführung hinreihend, um die 
Annahme der Mitthäterichaft zu begründen. 

Erfordert wird indeß vom Geſetze eine wirkliche Mit— 
wirkſamkeit zur Ausführung der ftrafbaren Handlung; 
deshalb reiht noch nicht hin ein bloßes vorheriges De- 
ſprechen, Billigen, Verabreden. Es bedarf des Hinzu- 
trittö einer zur Begehung mitdienenden Thätigfeit; an: 
deren Falls kann unter Umſtänden Anftiftung oder Bei- 
hülfe durd) Rath verübt fein, nicht Mitthäterichaft (Reichs— 
gericht3-Urtheil vom 17. Mai 1881, Entfcheidungen Band 4 
Seite 177; vom 7. Mai 1883, Entſcheidungen Band 8 
Seite 3; vom 18. März 1886, Entſcheidungen Band 14, 
Seite 28; vom 10. Sanuar 1887, Entſcheidungen Band 15 
3295, Ur .). 

Gerügt wird als Verſtoß gegen $ 266 Strafprozeß— 
ordnung int vorliegenden Fall, daß wider den Beſchwerde— 
führer, abgejehen von der Kenntnig der Finnenhaltigfeit 
des Schweinefleifches, nichts weiter feitgeitellt jei, als die 
pon ihm vor dem Verkauf ertheilte „Senehmigung” zum 
Berkauf. 

Allein das finnige Fleiſch befand fih im Eigenthum 
und der Verfügungsgewalt des Beihwerdeführers. Ohne 
jeinen Willen durfte es nicht verkauft, nicht in Verkehr 
gebracht werden. Tr 

Die Genehmigung enthielt alfo nit bloß eine in— 
telleftuelle Einwirkung auf den Willen der Ehefrau, ſon— 
dern diejenige Thätigfeit, welche das Inverkehrbringen 
des Sleifches erft ermöglichte, und als Hergabe dejjelben 
aus dem Haushalt mit den nachfolgenden Handlungen 
der Ehefrau zufammengewirft hat, um den Verkauf an 
den Bauer 3. zur Ausführung kommen zu lafjen. | 

Dad der Beichwerdeführer den Verkauf, ſomit das In— 
verfehrbringen als feine eigene Handlung gewollt; daß er 
nit nur die Finnigfeit des Fleiſches, jondern aud die 
Sefundheitsgefährlichkeit zur Zeit der ertheilten Geneh— 
migung gekannt; daß er endlid der Verwendung als 
Nahrungsmittel, ald des Zwedes des Ankaufes durch 3. 
fid) bewußt gewejen, iſt vermöge der Schlußfeititellung 
zum Ausdruck gebracht. — 

Sn dieſen Richtungen iſt auf Grund des $ 266 Straf— 



prozekordnung ein Angriff nicht erhoben; auch ergiebt 
das Sitzungsprotokoll nichts davon, daß dieſerhalb dom 
Beichwerdeführer Bedenken erhoben wären. Es liegen 
infofern alfo ausreichende Grundlagen zur Anwendung des 
8 12 Nr. 1 des Nahrungsmittelgefeges vom 14. Mai 
1879 vor. — 

Durch den Umſtand allein, daß auch J. die Finnen— 
haltigkeit des Fleiſches kannte, wird die Anwendung des 
Geſeßes nicht ausgeſchloſſen. (Reichsgerichts-Urtheil vom 
4. Sanuar 1882, Entſcheidungen Band 5 Seite 389; vom 
11, März 1881, Rechtſprechung Band 3 Geite 134.) 

Auch im Uebrigen walten rechtliche Bedenken nicht ob. 
Die Nevifion war demnad auf Kojten des Bejchwerde- 

führers — $ 505 Strafprozeßordnung — zu verwerfen. 

Kongreſſe, Herhandlungen gefehgehender 
Körperſchaften, Mereine :c. 

Ein Erlaß des Königlih Bayeriihen Staats— 
minifteriums des Innern an die ſämmtlichen Königl. 
Regierungen, Kammern des Innern, dont 10. Juli 1888 
bringt die Verbejcheidung auf die im Sahre 1887 jtatt- 
gehabten Verhandlungen der Xerztefammern (vgl. 
Beröffentl. 1887 ©. 572). Sn demfelben heißt es: 

„Die von der Mehrzahl der Aerztefammern gepflogenen 
Berhandlungen über die Fortführung und den Ausbau 
der bisherigen Arbeiten für die Morbiditäts-Statiftif, fo- 
wie das durch geiteigerte Theilnahme ſich raſch mehrende 
einschlägige Material, hat das Königl. Staatöminifteriumn 
des Annern zu der Anregung veranlaßt, zunächit die Mor— 
bidität8-©tatiftif der Snfeftiongfranfheiten über das 
ganze Königreih durch emipfehlende Ginführung einer 
einheitlich, möglichft einfach gehaltenen Zählkarte in Angriff 
zu nehmen. 

Gegenwärtig liegt diefer Gegenjtand dem engeren Ober: 
medizinalausfchuffe zur gutadhtlihen Aeußerung vor und 
joll, falld diefe Art der Erhebung durd freiwillige Be- 
theiligung der Aerzte für genügend und für bereift be- 
zeichnet wird, dem erweiterten Dbermedizinal- Ausichuffe 
zur diesjährigen Berathung unterbreitet werden. 

Hinfichtlicd der Frage über den Verkehr mit Geheim— 
mitteln wird auf das Protofoll über die Verhandlungen 
des verſtärkten Obermedizinal-Ausfchuffes in feiner Sitzung 
am 25. Dftober 1887 (Münchener mediziniihe Wochen 
Ihrift 1888 Nr. 2)*) Bezua genommen.“ 

Sm Einzelnen find u. A. folgende Befcheide ergangen: 
„Dem Antrage der (pfälzifhen) Xerztefammer, es 

möchten bei der verordnungsmäßig alljährlich ftattfindenden 
Nevifton der Arzneitare nicht nur jene Stoffe berückſich— 
tigt werden, welde in die Pharmafopde aufgenommen 
ind, ſondern auch alle diejenigen, welche thatjächlich ge- 
braucht werden und als Bereicherung des Arzneiſchatzes 
zu betrachten find, kann bei dem raſchen und nicht felten 
ganz erheblihen Schwanfen der Preife und bei der häu- 
figen Kurzlebigfeit derartiger Arzneiftoffe, eine Würdigung 
um fo weniger zugefagt werden, als dur die ftündige 
deutihe Pharnıafopde » Kommiffion die Einfügung er- 
probter, pharmafopdewürdiger Arzneiftoffe in die Phar— 
mafopde von nun ab häufiger gejhehen wird, wona 
ſich die Preife derfelben richtig und dauerhaft feitftellen 
laſſen werden. 

‚Der Verkehr mit Verbandftoffen, Medizinalweinen und 
Mineralwäſſern, bleibt, da er vielfah im Großen und 
außerhalb der Apotheken betrieben wird, mit Ausnahme 
der in der Arzneitare feitgeftellten Sätze, dem freien Ver— 
fehr überlafjen. 

Erfahrungsmäßig hat fid) bis jet Ziffer 5 der All— 
gemeinen Beitimmungen zur Arzneitarordnung für das 
Königreic) Bayern vom 28. Dezember 1882 für die Be— 
dürfniſſe der Praris als hinreichend bewährt. 

Den Antrag, die Reinhaltung der Schullofalitäten be- 
treffend, wird die Königl. Regierung, Kammer des Snnern, 
in — Zuſtändigkeit würdigen.“ 

„Die (von der mittelfränkiſchen Aerztekammer)bean— 
tragte Anſchaffung von Desinfektions-Apparaten auf 
Staatsfoften it in Ermangelung budgetmäßiger Mittel 

*) Bgl. VBeröffentl. ©. 68. 
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unthunlich. Sm Uebrigen find die größeren Gemeinden 
und auc viele Diftriftsfranfenhäufer bereits im Beſitze 
von entfprechenden derartigen Apparaten, weldye der Be- 
völferung behufs Benugung zur Vornahme der Desin- 
feftion infizirter oder verdächtiger Wäſche, Kleider und 
jonftiger Gegenftände zur Verfügung ftehen. Erfahrungs— 
gemäß wird aber vom Publikum wenig Gebraud) 
diefen Einrichtungen gemacht. 
in Heinen Orten wird übrigens auf die in der Anftruftion 

von 
Für einfache Berhältniffe 

zur Vornahme der Desinfektion — Beilage zu den „Alle 
gemeinen Grundſätzen bezüglid) der Miaßregeln zum Schuße 
gegen Eintritt und Verbreitung der afiatiichen Cholera,” 
Miniſterialentſchließung vom 6. Auguft 1883, Maßregeln 
gegen die Verbreitung der aftatifchen Cholera betreffend, 
Nintiterial- Amtsblatt ©. 293 unter Abj. 4 — beſchriebene 
einfache, überall leicht und fat koſtenlos herzuftellende 
Borrihtung aufmerkſam gemacht und inöbejondere den 
Aerzten zur thunlichiten Verbreitung in den Fleinen Ge— 
meinden empfohlen.” 

„Dem Antrage (der Nerztefammer für Unterfranfen 
und Aihaffenburg) auf Abänderung des $ 69 in Titel VI 
der Apothefenordnung für das Königreich Bayern dom 
27. Januar 1842 kann eine Berüdfichtigung nicht in Aus- 
fiht geftellt werden, da die im Wrotofolle der VBerhand- 
lungen der Aerztefammer vom 11. Dftober v. Is. nieder- 
gelegte, aphoriftiiche Begründung als zureichend nicht er- 
achtet werden Fann. 

Der Amtsarzt ift bei dent Gefchäfte der Apothefen- 
vifitation ald Sachverständiger beigezogen und deßhalb 
nicht zuftändig, eine jofort zu vollziehende Verfügung, 
wie etwa eine Beichlagnahme nicht entfprechend bereiteter 
oder verdorbener Arzneiftoffe, zu treffen. Des Weiteren 
hat die langjährige Praxis gezeigt, daß die alljährlich 
von der Diſtrikts-Polizeibehörde vollzogene Apothefen- 
unterfuhung, wenn fie im Sinne der Allerhödjiten Ver— 
ordnung gehandhabt wird, von fehr guten Erfolgen be- 
gleitet ift. Bon nod) größerer Bedeutung werden aber 
die alljährlichen Vifitationsergebnifje in Zufunft werden, 
da aus denjelben das Material für die deutſche ftändige 
Pharmakopoe »- Kommijfion behufs Auswahl der in die 
Pharmakopoe neu aufzunehmenden oder aus ihr auszuſchal— 
tenden Arzneiftoffe, wenigjtens theilweife erwachſen wird.” 

„Hinſichtlich des Antrages (der Xerztefammer für 
Schwaben und Neuburg) auf Anordnung einer gleid)- 
mäßigen Behandlung der Entihädigung der Hebammen, 
welche behufs Verhütung der Weiterverbreitung des Kind: 
bettfiebers auf Grund amtsärztliher Gutadhten von der 
Ausübung der Geſchäfte zeitweife enthoben werden, wird 
auf die Verbeſcheidung der Verhandlungen der Aerzte 
fammer von Schwaben und Neuburg vom Sahre 1881 
mit den Beifügen Bezug genommen, daß die Ungleich- 
artigfeit der Fälle, insbefondere beim Nachweis eigenen 
Verſchuldens, eine gleichmäßige Behandlung der Entjchädi« 
gungsfrage erheblic erjchwert.” 

Großbritannien. Im der Zeit vom 17. April bie 
4. Juni 1888 hat in London auf Veranlafjung des Lord: 
Präfiventen des Geheimraths eine Enquete über Weſen, 
Ausdehnung und Bekämpfung der Lungenfeude 
und der Tuberfulofe des Rindviehs jtattgefunden. 

Ei 

Die Fachkommiſſion, deren Bericht dem Parlamente vor- 
gelegt ift, beitand aus 8 Mitgliedern. Zu den Sitzungen 
wurden außerdent 44 Sadyverftändige und Snterefjenten 
aus dem DBereinigten Königreihe und den Kolonien ı. 
geladen. Von der Kommiſſion find nad) 17 Sitzungen 
folgende Bejchlüfje zur Annahme empfohlen worden. 

I. Lungenjeude. 

—* 

1. Das Syſtem des zwangsweiſen Abſchlachtens ſei 
nicht allein auf alles erkrankte Vieh anzuwenden, ſondern 
auch auf dasjenige, welches mit ſolchem in Berührung 
gefommen oder jonjt irgendwie der Anſteckung auögejegt 
gewejen iſt. J 

2. Zu dem zwangsweiſen Abſchlachten ſollten Er— 
— 

— 

gänzungsmaßregeln treten, wie Einſchränkungen in Bezug 
auf Ortswechſel und den Verfauf des Viehes nad) oder 
aus verfeuchten Gegenden. 

3. Jede Ausnahme oder Abänderung in Bezug auf 
das Syſtem des zwangsweifen Abſchlachtens nad) der 
Schlachtordnung von 1888 jollte nur in Bezug auf das Vieh 



der Molfereien und Kuhftälle in großen Städten anwend- 
bar fein, deren Eigenthümer oder Anhaber das Vorredht 
der Ausnahme vom jofortigen Abſchlachten unter folgen: 
den Bedingungen zugeltanden werden fünnte: 

a) Kein Stüd, welches auf derartige Grundftüde ge 
bracht ift, darf von dort entfernt werden, außer 
zum fofortigen Abſchlachten. 

b) Beim Ausbrudy der Lungenfeuhe muß alles er- 
franfte Vieh jofort abgeſchlachtet werden. 

ec) Alles übrige Vieh folder Grundftüde muß ge 
zeichnet und regelmäßig mit dem Tcherntometer 
unterfucht werden; zeigt fich ein bejtändiges Steigen 
der Temperatur und geht diefe über 1049 Fahren: 
heit hinaus, jo muß das Thier ſofort gefchlachtet 
werden. 

d) Es darf Fein neues Vieh derartigen Grundftücen 
zugeführt werden, jo lange von dent gezeichneten 
Vieh dort noch ein Stück lebt. 

4. Smpfung fann aus ſchon auseinandergejehten 
Gründen nicht als ein Mittel zur Ausrottung der Lungen— 
feuche empfohlen werden, noch ift fie überhaupt anwend- 
bar unter den bejtehenden Verhältniſſen. Wenn aud die 
Impfung den Viehbeſitzern freifteht, jo ift dies doc nur 
dahin zu verstehen, daß dieſe Dperation fie nicht von den 
vorher angeführten Maßregeln entbindet. 

5. Der gegenwärtige Entjchädigungstarif für zwangs— 
weile gejchlachtetes Vieh jollte beitehen bleiben. Bei Milch— 
fühen follte jedodh die Entſchädigung nad ihrem Werth 
für Molfereien und nit nad) ihrem Schlachtwerth ge- 
währt werden. 

6. Um der häufigen Verheimlihung der Krankheit 
entgegenzutreten, wird empfohlen, eine jchärfere Reihe 
von Strafen in Kraft treten zu laffen: 

a) Beim eriten Vergehen jollte die Strafe nicht 
weniger ald ein Viertel des derzeitigen höchſten 
Strafmaßes betragen; 

b) beim zweiten Falle nicht weniger als die Hälfte; 
ec) beim dritten Falle nicht weniger als drei Viertel; 
d) bei jeden weiteren Falle die volle Strafe. 
Vorſtehendes dürfte nicht durch irgend einen Para- 

graphen der Summary Jurisdietion (Scotland) Act von 
1881 eingejchränft werden. 

7. Die Handhabung des Geſetzes über anitedende 
Thierfranfheiten im ganzen Vereinigten Königreiche jollte 
— jo weit es auf das zwangsweiſe Abjchlachten die Be— 
Handlung und SKontrole des Viehes von Heerden oder 
Grundjtücen, auf-denen oder in deren Umgebung Lungen- 
feucye ausgebrochen ijt, fich bezieht — der Leitung einer 
Centralbehörde unterjtellt werden. 

Die Lofalbehörden jollen die ihnen jet zuftehende 
Gewalt auszuüben fortfahren mit der Maßgabe, daß im 

alle eines Krankheitsausbruchs die Kontrole an die 
entralbehörden übergeht. “ 

8. Sn allen Fällen zwangsweifen Abſchlachtens jollte 
die Entihädigung aus Stautsmitteln gewährt werden, 
fei e8 aus dem ÜConsolidated Found oder aus einer zu 
diefem Zweck zu erhebenden nationalen Steuer. Alle an- 
deren Koften für Aufficht, Desinfektion u. f. w. jollten 
aus lokalen Mitteln, wie jest, beitritten werden. 

9. Es ift jehr wünjdhenswerth, daß das Syſtem der 
Ernennung don Beterinär-Anfpektoren dur die Lokal— 
behörden verbejjert werde. Unter jeder Lokalbehörde jollte 
ein verantwortlicher Inſpektor ftehen, und es jollte Für: 
forge getroffen werden, ſich die Dienjte gehörig befähigter 
und erfahrener Ihierärzte zu fichern. 

10. Durch das ganze Vereinigte Königreich jollten 
Diftrikts - Snipektoren durd) die Gentralbehörden ernannt 
werden, unter deren Leitung die Snfpektoren zu jtehen 
und denen allein fie verantwortlid) zu fein hätten. Mag 
nun dies Syſtem für das ganze Land adoptirt werden 
oder nicht, jo halten wir ed doch jedenfalls für höchſt 
wünjchenswerth, daß es gleichzeitig in allen denjenigen 
Gegenden eingeführt werde, welche wir bereits als bejon- 
ders von der Krankheit infizirt bezeichnet haben. 

11. Eine ftrengere unv forgfältigere Beaufjihtigung 
der jtädtiichen Molkereien und Kuhſtälle ift dringend 
nothwendig. Wir find der Meinung, daß jedwede An- 
regung gegeben werden jollte, um derartige Einrichtungen 

aus ſtark bevölferten Centren zu entfernen und wir halten 
E° für zweckmäßig, daß derartige Gebäude womöglid) von 
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Korporationen oder Behörden errichtet und Unternehmern 
überlafien werden. 

12. Für den Dubliner Diftrift follte fofort ein bejon- 
deres Auffichtsiyften und weitere Einfchränfungen in Be- 
zug, Auf den Ortswechſel von Milchkühen eingeführt 
werden. 

13. Wo ed nur angängig ift, follten die Lofalbehör- 
den aufgefordert werden, öffentlihe Schlachthäuſer an 
Stelle der Brivatichlächtereien zu errichten, 

14. Da wir glauben, daß man die Lungenfeuche nur 
durd einheitliches Vorgehen erfolgreich befümpfen kann, 
jo jprechen wir unjere Leberzeugung aus, daß es höchſt 
wünjchenswerth ift, die Handhabung des Geſetzes, be- 
treffend anjtedende Thierfrankheiten in die Hand einer 
einzigen Gtaatsbehörde zu legen, weldhe dus Vereinigte 
aa Großbritannien und Srland genügend ver- 
ritt. 

15. Sm Falle es für rathſam gehalten werden follte, 
eine Erperimentalunterfuchung über die Natur der Lungen: 
jeuche und die vorbeugende Behandlung derjelben durd) 
Smpfung auszuführen, empfehlen wir, daß dies nur unter 
folgenden Beſchränkungen gefchieht: 

a) Die Unterfuhung muß dur) eine von der Re— 
gierung ernannte Kommiſſion von Sadverjtändigen 
und auf ſolchen Grundjtücden ausgeführt werden, 
die genau für den vorliegenden Zweck bejtinmt 
werden. 

b) Sein Stück Vieh, das ſolche Grundftüce betreten 
bat, dürften von denfelben entfernt werden, außer 
zum Zweck fofortigen Abjchlachtene und unter 
Aufliht eines Beamten, der die Ausführung kon— 
trolirt. 

II. QZuberfulofe.*) 
A. Borbeugungs = Mapregeln, 

(69.) Sn diefer Beziehung follte Sorge getragen wer- 
den für verbefjerte Hygiene der Viehitälle u.f. w. 
(befonders in Bezug auf jorgfältige Lüftung, Verſorgung 
mit reinem Waſſer und zweckentjiprechender Desinfektion 
von Ställen u. ſ. w., in denen tuberfulöjes Vieh fich be- 
fand). Hierüber Handelt zum Theil ſchon die Verord— 
nung, betreffend Molkereien und Milchhandlungen, doc 
it die Handhabung derfelben durch die lofalen Sanitäts— 
behörden unvollfommen, und wir würden anheimftellen, 
diefelben zu verfehärfen und den Beterinär-Snipeftoren 
eine ausgedehntere Vollmacht zum Betreten aller Drte, 
wo Vieh gehalten wird, zu geben. 

(70.) Die Verbeſſerung der Hygiene der Umgebungen 
der Thiere jollte in ſich ſchließen die Iſolirung aller ver- 
dächtigen Fälle, Vorbeugungsnaßregeln dagegen, daß 
Fleiſch oder Milch Eranfer Thiere Schweinen, Geflügel 
u. ſ. w. als Futter gegeben werde, und daß nicht Zutter, 
Streu oder Waſſer von einem Gtall oder Thier nad) 
einem andern hin übertragen werden. 

(71.) &8 hat unfere Aufmerkſamkeit erregt, wie häufig 
unverkennbar franfe Thiere, jelbit im lebten Stadium 
der Krankheit noch auf offenen Märkten verkauft 
werden. ei 

Dbwohl nad) der Nuisances Removal Act, wie fie in 
der Public Health Act von 1885 enthalten ift, die be- 
treffenden Medizinalbeamten ſolche Thiere Tonfiöziren 
fönnen, ift eine derartige Beſchlagnahme doch jehr jelten. 

(72.) Wir finden, daß der Veterinär-Inſpektor nicht 
die Macht hat, ſolche Verkäufe zu verhindern oder das 
zum Schlachten beftimmte Vieh zu konfisziren, da Tuber- 
fulofe nit unter das Gejeg von 1878, betreffend an- 
ftecfende Thierkrankheiten, fällt. . 

173.) Wir haben ferner gefunden, daB jogar ein 
regelmäßiges Gejhäft in ſolchem mit Tuberkuloſe in- 
fizirtem Vieh ftattfindet, dad unter den Namen „wasters“ 
und „mincers* geht und in der Nachbarſtadt größerer 
Städte geſchlachtet wird, in welchen es dann in Mengen, 
die leicht der Nahrungsmittel-Kontrole entgehen, zum 

*) Anm. Engliſche Bezeichnungen dafür find: tuber- 
eulosis, phthisis, econsumption, pining, wasting, scrofula, 
strumous disease, cheesy inflammation of the lungs, caseous 
pneumonia, caseous broncho-pneumonia, tubercular pleu- 
risy the grapes, the grape disease, consumption of the 
bowels, tabes meseaterica, tubercular meningitis, 



Verkauf an den ärmeren Theil der Bevölkerung und be- 
jonders zur Wurftfabrifation gebracht wird. 

(74.) Wir find daher der bejtimmten Anficht, daß dem 
Peterinär-Inipektor die Wacht gegeben werden müßte, 
joihes Vieh auf den Märkten und auf dem Transporte 
zu konfisziren. 

(75.) Ungeachtet des gleihmäßigen Herrſchens Der 
Krankheit in und außer Europa ſcheint fein Grund zu 
der Befürdhtung vorhanden, daß bei unjeren jeßigen 
Borihriften, betreffend das Schlachten des Viehes in 
Ausihiffungshäfen und betreffend die Quarantäne von 
eingeführtem Zuchtvieh, befondere Gefahr vorhanden fei, 
den Anitekungsftoff in England durch Einſchleppung 
vom Auslande zu vermehren. Die Gefahr beiteht jedoch) 
in Bezug auf dasjenige fremde Vieh, das von dem 
Schlachten bei der Landung ausgenommen und gegen: 
wärtig nur der gewöhnlichen Beterinär-Beauffihtigung 
während einer zwölfftündigen Quarantäne unterliegt. 

(76.) Es ift alfo Klar, daß die bejtehenden Vorjchriften 
zur Verhütung der Einjhleppung der Krankheit in das 
Bereinigte Königreid”) vom Auslande her unvollitändig 
find. ine weitere Schwierigfeit entjpringt aus dem 
Mangel an Thierärzten, die zahlreich nöthig find, um die 
Krankheit in ihren Anfängen aufzufinden. 

(77.) Es iſt gewiß, das bisher in den jo zahlreich be- 
rihteten Fällen, in denen die Krankheit erſt auf Grund 
einer Interfuhung nad) dem Tode ohne Auffindung 
deutliher Symptome während des Lebens fonitatirt 
wurde, eine angemejjene thierärztliche Unterfuhung nicht 
ftattfand. 

(18.) Da es indefjen unmöglich ift anzunehmen, daß 
ausgedehnte Bruſtfell- oder Xungenerfranfungen durd 
forgfältige phyſikaliſche Unterſuchung der Bruft mittelft 
Perkuſſion, Auskfultation u. ſ. w. nicht aufgefunden wer: 
den jollten, ſo können gegentheilige Keititellungen über 
diefen Punkt einen gejeßgeberiichen Vorſchlag nicht beein- 
flujjen, obwohl ſolche Vorſchläge zum Theil gewünscht 
wurden und ſich auf genaue und angemefjene phyji- 
faliihe Unterſuchung ftüßten. 

(79.) Da alle Autoritäten übereinftimmend der An- 
ficht find, daß die Krankheit fehr durch Erblichfeit ge- 
kennzeichnet ift,*) jo halten wir es für ſehr wünſchens— 
werth, daß die Züchter im eigenen, wie im öffentlichen 
Intereſſe tuberfulöjes Vieh von der Zucht aus- 
ſchließen. 

B. Ausrottung. 

(80.) Um die allmähliche Ausrottung der Tuberkuloſe 
zu ſichern, ſollte dieſelbe unſerer Meinung nach in das 
Thierſeuchengeſetz eingeſchloſſen werden, ſo daß, beſtimmten 
Paragraphen des Geſetzes entſprechend, Sorge getragen 
würde für 

a) das Schlachten kranker Thiere, wenn dieſelben in 
krankem Zuſtande auf des Eigenthümers Grund— 
ſtücke aufgefunden werden, 

b) Zahlung einer Entſchädigung für das Schlachten 
jolhen Viehes, 

e) Beſchlagnahme und Schlachten kranker Thiere, die 
auf Märkten oder auf dem Transport angetroffen 
werden, 

d) Beihlagnahme und Schlachten ausländischer kranker 
Thiere am inländifchen Landungsplatz. 

. (81.) Anzeige der Krankheit follte nicht obligatoriſch 
jein, weil diejelbe ohne für den Eigenthümer ficher wahr: 
nehmbare äußere Kennzeichen beitehen kann und weil 
ihre Entwidelung jo langſam ift, daß Nichtangeige ſelbſt 
zahlreicher Fälle die Wirkung des Gefehes von 1878 nicht 
vernichten würde. 

(82.) Die Befugnig und die Verantwortlichfeit der 
Inipektoren in Bezug auf Anordnung des Schlachtens 
kranken Viehes jollten für Tuberkuloſe gleich denen für 
Lungenſeuche fein, entfprechend dem 951 (5) des Gejehes 
don 1878. 

‚ (83.) ‚Ein weiterer Grund für das Schlachten Franken 
Viehes ift in der Thatfahe zu finden, daß Tuberfulofe 
und Lungenſeuche häufig zufammen vorfommen und ver- 
wechjelt werden, jo daB für beide Fälle Schlachten höchſt 
wünſchenswerth ift. 

*) is very marked by heredity. 
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(84.) Ferner ift Tuberkulofe, obwohl erblich, doch viel 
weniger anſteckend, als die anderen Krankheiten, die 

* 

unter das Geſetz von 1878 fallen, und es iſt daher klar, 
daß das fofortige Schlachten Franfer Thiere im Stande 
wäre, die Krankheit zutilgen, obgleich der Tilgungsprozeß 
wegen der Vererbung der Krankheit nur eine allmäplidje? £ 
Wirfung haben würde. 

(85.) Die Einfchränfung der Krankheit von Sahr zu 
Jahr würde wahrjcheinlich jehr beträchtlich fein, und jelbjt 
wenn es nicht der Fall fein follte, jo wäre das fein Grund 
gegen die Annahme der vorgejchlagenen Maßregeln, da, 
wie Flein auch die Wirkung wäre, das Nejultat ein Vor— 
theil für die Nation wäre. 

(86.) Entfhädigungszahlung für Verluſt von 
Vieh. Wie bei den anderen im Gejeb von 1878 ver: 
zeichneten Krankheiten, jo follte auch hier der Eigen- 
thümer, welcher tuberfulöfes Vieh jchlachtet, mit drei 
Viertel des Werthes, den daſſelbe vor dem Schlachten 
hat, entjchädigt werden, und zwar müßte der Tarator e3 
nad) dem Werth ſchätzen, den es für den Gigenthümer, 
aljo 3. B. für einen Milch-Produzenten oder für jonftige 
bejondere Zwecke hat. 

(87.) Wenn das betreffende Thier ein ſolches von 
großem MWerth ijt, wie bei Zuchtthieren, jo müßte deſſen 
Werth durch ſchiedsrichterliche Entſcheidung feſtgeſetzt wer- 
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den, und drei Viertel davon unter der vorher angeführten 
Bedingung ausgezahlt werden. 

Schluß. 
Bei Beendigung unferer Unterfuhung wünſchen wir 

zu erwähnen, daß die große Zahl und Wichtigfeit der 
von uns vorgebrachten Thatfadhen uns veranlaßt hat, die 
Enquete über die urjprünglid” angenommenen Grenzen 
auszudehnen und die Vorlage des Berichts Hinauszu- 
ichieben. Wir find der Anficht, daß die beiden ung zur 
Berathung vorgelegten &egenftände, Lungenſeuche und 
Tuberkuloſe im höchften Grade von Interefje und Wichtig— 
feit nicht allein für die Viehbeſitzer des Vereinigten 
Königreich, fondern für die Bevölkerung überhaupt ift. 

Wir glauben, daß, wenn unjere Vorſchläge genau be— 
folgt werden, die Qungenjeuche innerhalb eines beſchränkten 
Zeitraums in dieſem Lande ausgerottet werden kann; 
und wenn wir auch nicht wagen in Bezug auf Tuberfulofe 
gleich janguinifche Erwartungen zu Degen, fo glauben wir 

r doch hoffen zu dürfen, daß viel zur Einſchränkung dieſer 
für Vieh und Menſchen gleidy gefährlichen Krankheit ge— 
Ihehen kann. jr 
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XI. Jahrgang. 

Inh — I 5 Aa Volkskrankheiten in der Berichts- 
woche. — Boltöfrankheiten und Steiblichkeit im Dftober. 
©. 711. — se in_deutihen Städten won 40000 und mehr 
———— ©. 712. — Desgleichen, in, größeren Städten des Aus— 
landes. ©. 713. — Erkrankungen in Berliner Krankenhäuſern. ©. 713. 
— Deögl. in deutichen Etadt- und Landbezirfen. ©. 713. — Kranken— 
berichte der Königl. Preußiichen Armee 2c. für Das erite Halbjahr 
1888. ©. 715. — Witterung. ©. 713. — Thierſeuchen in Belnien 
im 3. Vierteljahr. ©. 715. — Klauenfeuche in den Niederlanden. ©. 715. 
— Zhierjeuchen in Ungarn von 3. Suli bis 2, Dftober. ©. 716. — 
Anſteckende Lungen-Oarmentzündung in Frankreich. ©. 716. — Lungen- 
jeuche in Egypten. ©.716. — BZeitiveilige Mafregeln 2. ©. 716. 

Beterinätpufigeiliche Mapregeln, ©. 716. — Medizinal- 
gejeßgebung ꝛe. (Deutihes Neich.) Prüfung und Beglaubigung 

' Öffentlicher Verkehrsmittel durch Kranke. 
| berg.) Viehtransport. 

Nerztlihe Vorprüfung. 
©. 718, — Verbreitung 

719. — (Berlin) Benußung 
©. 719. — (NReg.-Bez. Brom- 

. 720. — Führung von Kontrolbüchern beim 
gewerbsmäßigen Betriebe des Pferdehandels. ©.720. — Neinigung 
und Desinfektion von Gaititällen. ©. 720. — (Baden) Berichleppung 
von Viebjeuchen nach den Norpjeebäfen. ©. 720. — Niederlande.) Am 
ftedende Viehkrankheiten. ©. 721. — Rechtſprechung. (Dber- 
landesgericht zu München.) Nach olung der ohne gejeßlichen Grund 
unterbliebenen Smpfung. 23. eichenfliite,. ©. 724. 
Sterbefälle in deutſchen Dvten mit 15 000 und mehr Einwohnern für 
den Monat Dftober 1888. ©. 725. — Desgl. in größeren Städten 
des Auslandes. ©. 728. 

von Thermometern. ©. 717. — (A : 
S. 718. — Zulafjung zur ärztlichen Rrüfung. 
Der Zuberfuloje des Rindviehs. 

Geſundheitsſtand 
und Gang der VPolkskrankheiten. 

In der Berichtswoche ſind nachſtehende Todesfälle 

und Erkrankungen an Pocken, Flecktyphus und epide— 
miſcher Genickſtarre gemeldet worden: 

Pocken: Lemberg 1, Prag 10, Trieſt 4, Paris 3, 

Warihau 8 Todesfälle; Berlin 1, Breslau 2 (Bas 

tiolois), Budapeft 4, Petersburg 12 Erkrankungen. 

Fledtyphus: London und Edinburg je l Todes— 

fall; Edinburg und Betersburg je 1 Erkrankung. 
Epidemiſche Genidjtarre: Meb und Peters- 
burg je 1 Todesfall. 

Im Mebrigen find befonders hervorzuheben: 

Unterleibstyphus: Nom 8, Paris 12, London 

15 Todesfälle, Budapeſt 65, Pelersburg 30 Er— 
krankungen. 

Maſern: Berlin 13, Paris 20, London 133, 

Liverpool 30 Todesfälte: Berlin 230, Breslau 28, 
Hamburg 22, Reg.-Bezirke Düſſeldorf 294, Srfmt 
251, Schleswig 333 und Stettin 314, Wien 53, 

Budapeit 29 Erkrankungen. 
Scharlach: Königsberg 6, London 20, Kopen— 

hagen 6, Petersburg 13, Warſchau 21 Todesfälle, 
Berlin 99, Breslau 32, Hamburg 29, Wien 63, Buda- 
peit 20, Edinburg 18, Kopenhagen 50, Petersburg 

68 Erkrankungen. 
Diphtherie und Eroup: Berlin 25, Breslau 

15, Dresden 18, Halle 8, Hamburg 17, Hannover 

31, München und Stettin je 8, Wien 14, Vororte 

Wiens 11, Budapeft 8, Brünn 7, Prag 8, Paris 27, 

London 50, Chriftiania 12, Petersburg 9, Warſchau 

19 Todesfälle; Berlin 112, Breslau 57, Hamburg 

78, Reg. » Bezirk Hannover 167 (darunter in der | 

Stadt Hannover 96), Reg.Bez. Schleswig 151, Wien 

26, Budapeft 20, Kopenhagen 45, Stodholm 20, 

Chriſtiania 53, Petersburg 36 Erkrankungen. 

Keuchhuſten: London 19, Liverpool 6 Todes— 

fälle; Hamburg 30, Kopenhagen 28 Erkrankungen. 

Tollwuth: London 1 Todesfall. 

(Zur Monatstabelle.) In dem Berichts monat find 

nachitehende Todesfälle an Boden, Cholera, Gelb- 

fieber, Flecktyphus, Nücfallsfieber und epidemijcher 

Genickſtarre gemeldet worden: 

Pocken: Gnefen, Bremen je 1, Eger 26, Pilſen, 

Neichenberg je 1, Troppau 2, Liffabon 24, Moskau 

2, Bufareit 11, Bombay, Madras je 1, Rio de Ja— 

neiro 7, San Franzisto 2. 

Cholera: Bombay 60, Madras 31. 
Gelbfieber: Rio de Janeiro 35. 

Flecktyphus: Moskau 2, Kairo, St. Louis je 1. 

Kücfallsfieber: Werandrien, Kairo je 1 (ein- 
ſchließlich biliöfen Fiebers). 

Epidemiſche Genickſtarre: Chicago 5, New— 

VYork 7, St. Louis 2. 

Im Uebrigen ſind beſonders hervorzuheben: 

Unterleibstyphus: Berlin 15 (Vormonat 13), 

Bukareſt 31 (24), Kairo 64 (64), Baltimore 25 (29), 

Brooklyn 24 (14), Chicago 60 (50), Montreal 23 

(23), New-York 82 (42) Todesfälle. 

Ruhr: Moskau 32 (Vormonat 28), Bombay 58 

(69), Alerandrien 29 ) Kairo 130 (118) Todesfälle. 

Maſern: Berlin 25 (VBormonat 27), Kiel 13 

(3), Schleswig 14 (2), Apolda 11 (7), New— York 36 

(55) Todesfälle. In Göttingen it die Zahl der 

Todesfälle von 24 im Vormonat auf 7 herunter 

gegangen. (Fortſetzung auf Seite 714.) 
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Sterblichfeit in größeren Städten des Auslandes. Woche vom 18. bis 24, Noventber 1888, 
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Brünn bis 17. November. 86 372 : 5 46 i 276, AN 2 h 1a 4 3 | a 2 Brüffel bis 17. November .| 181270 | 116 6 74 20 21,2 22 10rı 194 10 - | 31) — Budgpeſt bis 17. Novendber. | 442787 | 294 | 16 | 233 52 214 1-12] 8) 2|-/!8/ı1| u | -|-I|Krl 4 ee - I 1a! - | | all AI —- || Hl Dublin . le 353 082 232 e 175 36 25,9 2.1 = . a F —1 167| 4 Eimbntge : .. .. 262 733 | 140 . 71 14 1412) — |, 1 6 a . 58| 8 Graz bi 17. November . .| 10580 | . 2132 1 Da a N ee Te 114 u 6 Da Be 30) — Kopenhagen 5.20. November | 300.000 | 207 5 | 127 43 22,0 Zi Bunaa, ud ER 821 Krakau bis 17. November . 74 084 40 1 40 7 Bl een gran = | 9191 Lemberg bis 17. November „| 120 868 . 3 7) i 2) | ee N 35, 2 SiverBool. . . 2... ee a | ai). |. | | 6) — 193 | 10 

———— 82 9% 372% . 1140! 342 17,2 133 | 20.150 | 15 3 1132 |1 5 : yon bi 10. November . 401930 | 145 | 10 | 157 20908 | -, 2,31 8.—-,29 35 ” — | - 033 5 BE RE 268 000 3. 9 | 103 29 | 20,0 dal s2 56100501 SEE 32 12| — 
11666 72 | 806 128 185 1202| 4271| 2 | — 1834| 82]| 5 C 410 | 16 Petersburg b. 17. November | 928016 | 516 | 24 | 404 96 22,6 12513 67 222730217 15017 5907| 218 Brag u. Vororte. ..... .| 200828 | . BE as Bd — RE N 82 2 Non bi 13. Oktober... .| 391188 | 2339 | 12 | 175 318 | — si 1124| 5| 38 91 7 Stockholm bis 17. November | 221549 | 124 6 73 20 a N a, „163, EB an6 . 35| 1 SHE) RER. u, 156042 : E 78 14.1601 — | - -— | -/ 1t|ı 4 3))-1—-| | — QVenedig bis 17. November 150368 | 82 | 2 | 68 14 | 35 — — hal 11:1,100 9 31| 2 
Warihau bis 17. November | 444814 | 298 | 14 | 268 12. Wat ea 91 ı| 2) 35|3|97 .[126| 6 
Wien bis 17. November . .| 800836 | 473 | 24 | 357 96 23,2 4 2 1 3: 9)37!%6|—-|1—-!16]| 5 11 Vororte Wiens 6. 17. Rob. | A113 |. 9‘ rasar.a "5 a ER —— 

Aus deutihen Stadt: u. Landbezirken. 
Mitth. d.Kgl. San.-Kommr. 3. Berlin, d. ftatift. Anıtes d. Stadt Breslau, d. 
Aerzte-VBereins z. Frankf. a. O. d. Med.-Snipektor. 3. Hamburg, d. kal Be- 
zirksarzt d. Stadt München, d. Vereins f. öff. Geſundheitspfl. wu 

Aus Berliner Kranfenhäufern. Gemeldete Erkrankungen. 
Königl. Charite, Stäbtifche Kranfenhäufer im Friedrichshain und zu 
Dioabit, St. Hedwigs-Kraukenhaus, Bethanien, Eliſabeth-Krankenhaus, 
Lazarus-Krankenhaus, Auguitassoipital, Jüdiſches Krankenhaus.) 

Für die Woche vom 18, bid 24. November 1888. D.betr. Kgl.Reg.-Medizinalväthe u. Fürſtl. Reuß ſchen Phyfit.-Bezivksärzte. 

DENE ern. 0 m m, e.n,e 2 A PET 

” — | | Lebensalter = & : Zeit 33 RE 228% 
BENUN CIE 2. | 6. | 16.| 31. 6Lu-| & ezir g2| 5 | 5 |s0123 
formen Sabl | pie) vie | bie | Bi bar. € auge [EA m | 5 |asg= 

| 5. | 15. | 30. | 60. \über] © = 
Mafern und Nöthen . . a oe 1 Stadt Berlin . 18.—24.Nov.| 12 | 230 | 993)|112°)) 8 
Sharladieir 2. tern + s|—-|-|:,3 54 — — 1 „ Breslau — desgl. Au ————— 
Diphtherie und Croup. aa | te —— sn DT. . 2 > 5 I: 
Unterleibötyphus . . . . - Bee a) A|, 2 „ Hamburg u. Vororte desgl. 22 222 7s| 1 
Brechdurchfall inkl. Nuhr und Munhen. 25 desgl 21.98 16| 5213 
e = 1 — = 1-1] — „  Nitenberg . deögl -| — 151 40 — 
stiunbettfieber, . .. 0 »,> all 35 1 —ı 4 Res.Bez. Aachen deögl 6| — 1| — — 

———— A desgl. — 91 9|75|— 
Dale Neger . ie. 71\-|-|-| 4| 3I|-|— „» Düfleldorf . desgl. 26 | 294| 38) 71| 10 
Syphilis inkl, Gonorrhöe oe at A| 10 et r Sonia desgl. 172351] 23| 48| — 
Lungenjchwindjucht . aa | 19. 22:01) 23 # Hannover Desgl. 9) 14 8,167, 10B 
Andere Grfranfungen Der 1 Hildeshein . dessl. 8 189 18 96 
Athmungs-Organe e salearle 2 |.:5L|. 36.1 :32.| »2 |»14 E Königsberg . . { - - : like 

Akuter Darmkatarıh. . . .- 21 -| 1 De — Warienwerder. desgl. 33 ea 2A 
Cäuferwahnfinn und chroni- i a etnitevge ee desgl. Du, BAER 5 

iher Altoholismus . . .| 83I- | - | - | 3/15 -| — " Schleswig Desgl. 49 | 333 | 70| 151| 2 
Akuter Gelentrheumatismus| 2|- | —| 117 A| -| — " Stettin . desgl. 14\ 3144| 23 32| — 
Andere rheumat. Krankheiten] 401 — | — — | 17) 9| 4| — 6 Straljund desgl. 3 u — 

27 1| 4 .„ Re... desgl. in 6817 5= 1 Te 
Ale übrigen Krankheiten. 456 | 7 1 12 | 25 | 218 1 i66 | 28 1 42 5 Wiedhaden . Desgl 52 29 49 — 

SEE : E = Neuß ſcher | Greiz —— —2 Summe] 8s0 | 16 | 46 | 46 [433 |302| 37 1100 pyfitate- geulenrode . ; a 5 | Dee 
Geſammtbeſtand war am 17. Nov. 4032 und bleibt am 24. Nov. 4048. Bezirt J Burg . 5 —— 

Witterung. Woche vom 18. bis 24. November 1888. 
Nach Beobachtungen der landwirthichartlihen Hochſchule in Berlin und der meteorologiſchen Centralſtation in München. 

TemperaturinCo) Luftdruck in mm?) Relat. Feuchtigkeit d.Luft?) So Bor 
⸗ = 2 as = a2 De Beobachtungs- | Beobachtung E a 2 | * = 3 * 3 Nr⸗ berrihenbe Windftärte 

Drt Tag Br E = > 5 > 8 3 ichlages Win 
* > 2 = = = richtung 

= | a = | A | S = A = mm 

18. Novemb. 8,3 5,4 152,9 753,9 754,9 82 13 75 2,0 WwWSW 3 
19, * 10,0 41 751,2 750,9 750,0 94 91 87 3,0 WSW 3 

k 20, 11,1 3,9 745,2 744,6 745,8 77 94 88 14,4 Ww 4 
Berlin 21. = 6,0 2,2 747,9 748,9 751,2 90 85 83 3,0 Ww 4 

E 22. 7 61 0,6 757,2 759,8 756,6 92 718 93 42 WSW 2 
23. “ 10,0 3,6 756,4 757,3 758,6 94 91 92 11,7 WNW 4 
24. r 10,7 7,3 756,0 751,5 151,3 86 69 89 14,8 WSW 5 

18. Novemb. 85 0,5 718,9 718,7 719,5 86 84 8 0,6 SW 3,7 

19. ” 9,5 4,5 7119,% 718,8 718,5 81 57 70 0,3 SW 5,3 
20. 5 12,5 6,6 715,5 712,3 RE 66 55 66 * SW 7,4 

Münden Bun, 10,2 18% 707,7:19:718,17) E80] 2 56 80 98 5,4 SW 5,5 
: 22. P 5,2 0,5 721,7 123,9 724,3 87 75 3 2,3 Ww 43 

23. & 8,3 29 125,7 726,0 127,2 80 66 69 0,3 SW 4,8 

24. " 6,2 4,3 125,7 123,7 123,3 70 66 68 0,1 SW 5,6 

4) Wegen etwaiger an P 
auf der erften Seite. — ?) Die Beobachtungen des Luftdruds und 
2 Ahr Mittags, 9 Uhr Abends, in Münden um 8, 2 und 8 Uhr, — 

_ 

ocken, Flecktyphus, Cholera (asiatica) und Peit v 
der relativen 

orgefommenen Todesfälle bezw. Erkrankungen vergl, den Tert 
Seuchtigfeit der Luft erfolgen in Berlin um 7 Uhr Morgens, 

3) 6. Fälle von Scharlach-Diphtherie. 
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Scharlach: Berlin 21 (Vormonat 17), Danzig 

36 (30), Königshütte 29 (13), Bulareft 39 (12), 

Moskau 27 (10), New-York 66 (79) Todesfälle. 

Diphtherie und Eroup: Berlin 117 (Bor: 
monat 81), Breslau 64 (50), Halle 19 (9), Hans 

nover 35 (18), Königsberg 18 (7), Köntgshütte 15 

(15), Linden 35 (9), Stettin 23 (8), München 22 

(13), Dresden 25 (19), Braunjchweig 22 (15), Ham— 

burg 50 (36), Cherſon 20 (23), Moskau 37 (46), 

Baltimore 34 (10), Bofton 32 (33), Brooklyn 67 

(71), Chicago 98 (65), Cincinnati 23 (12), Rewe 
Drleans 50 (46), New-York 97 (145), Rio de Ja— 

neiro 26 (5), St. Louis 67 (35) Todesfälle. 

Keuchhuſten: Hamburg 17, Kairo 13 (Vor— 

monat 27), Brooklyn 32 (29), Chicago 17 (16), 

New-York 82 (81) Todesfälle. 

Akute Darmfrankheiten: Berlin 276 (Bor: 

monat 720), „andere Vororte“ Berlind 32 (47), 

Aachen 26 (32), Altona 49 (26), Barmen 23 (32), 

Breslau 64 (138), Danzig 54 (102), Düfjeldorf 34 

(77), Erfurt 29 (47), Frankfurt a. M. 24 (35), Gör⸗ 

lit 25 (39), Köln 46 (89), Königsberg 53 (113), 

Krefeld 28 (69), Magdeburg 44 (107), Stettin 28 

(61), München 127 (226), Nürnberg 58 (96), Dres: 

den 33 (72), Stuttgart 24 (37), Braunſchweig 31 

(55), Hamburg 134 (100), Straßburg 58 (56), 

Bukareſt 80 (78), Liſſabon 88 (80), Alexandrien 
212 (290), Kairo 495 (569), Bombay 152 (124), 
Madras 226 (105), Baltimore 52 (79), Brooklyn 

236 (419), Chicago 248 (533), Cincinnati 55 (137), 

Montreal 103 (158), New -Yorf 420 (782), St. 

Louis 81 (95) Todesfälle. 

Unter den deutſchen Orten hatten im Berichtsmonat 

eine verhältnifmäßig Hohe Geſammtſterblichkeit 

(nämlich über 35,0 auf 1000 Einwohner und auf's 

Jahr berechnet): Kichtenberg (36,6), Ehrenfeld (37,2), 

Schleswig (37,5), Königshütte (39,7), Linden (42,8). 

Die Mehrzahl diefer Orte zeigte Schon im Wormonate 

eine iiber die angegebene Grenze hinausgehende Sterb- 

lichkeit; in Königshütte betrug diefelbe 30,7, in Schles- 

wig 21,5%. Das Gterblichfeitsmarimum hatte fich 

im Vormonat auf 63,2 gegen 42,8 %/,, im Berichts: 
monat belaufen. 

Während des fünfjährigen Durchſchnitts 1882 bis 

1386, ſoweit derjelbe vorliegt, ftarben in Königs: 

hütte 31,2 und in Schleswig 22,2 auf je 1000 Ein- 

wohner. Bon den im DVormonate durch eine ver- 

gleichsweiſe höchſte Sterblichkeit hervorragenden Orten, 

welche bisher nicht erwähnt find, hatten im Oktober 

Mülheim a. Rh. 33,8, Nixdorf 31,4, Crimmitſchau 
30,3, Harburg 30,0, Lindenau 29,0, Göttingen 27,9 
pro Wille ‚Todesfälle aufzuweijen. 

Don den oben bejonders hervorgehobenen Orten 

hatte Schleswig mit 480 Todesfällen auf je 1000 

Lebendgeborene eine verhältnigmäßig hohe Säuglings— 
ſterblichkeit; in Lichtenberg und Linden betrug dieſelbe 
weniger als ein Drittel, in Ehrenfeld und Königs⸗ 
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hütte weniger als ein Viertel der Lebendgeborenen. 
Die Todesurſachen in den genannten Orten anlangend, 

ſo treten als ſolche beſonders hervor: Maſern in 

Schleswig (14 Fälle); Scharlach in Königshütte (29); 

Diphtherie und Croup in Königshütte (15), Linden 

(35); Lungenſchwindſucht in Lichtenberg (8), Königs-⸗ 
hütte (9), Linden (14); akute Erkrankungen der Ath⸗ 
mungsorgane in Ehrenfeld (10); akute Darmkrank— 

heiten in Lichtenberg (15). 

Die Säuglingsjterblidfeit war eine be= 
trächtliche, d. h. fie betrug mehr als ein Drittel 

der Lebendgeborenen, außer in dem bereits erwähnten 

Schleswig in Oppeln (338 auf je 1000 Lebend— 

geborene — Gejammtjterblichkeit 30,1 anf je 1000 
Einwohner), Halberjtadt (343—27,4), Tilſit (349 — 

27,7), Schöneberg, Gera (je 350—29,5 bezw. 29,9), 

Crimmitſchau (351-—30,3), Negensburg (371—27,3), 

Glauchau (377—29,6), Chemnitz (380— 80,5), Liegniß 

(385— 23,7), Augsburg (409— 25,3), Solingen (412 
— 35,0), Meerane (420— 29,1), Düren (438—21,7), 

Gannjtatt (439— 23,4), Sngoljtadt (440—32,5), Ulm 
(450— 18,0), Prenzlau (452— 24,1), Duisburg (510 

———— 

Die Geſammtſterblichkeit war während des 
BerichtsmonatS geringer als 15,0 (auf je 1000 

Einwohner für den Zeitraum eines Zahres berechnet) 

in Nordhaufen (14,8), Offenbach (14,4), Eijenadh 

(14,2), Hirſchberg (12,5), Bayreuth (11,8), Krenznad 

(10,6), Ludwigsburg (10,3). Bon diejen Orten wies 

Offenbach auch im Vormonate ſchon weniger als 
15,0% Todesfälle auf; in Kreuznach, Nordhauſen, 

Ludwigsburg, Eijenach belief ſich die Zahl auf 17,7 
bezw. 17,0, 19,2, 18,3, in Bayreuth auf 26,6 und 

in Hirſchberg auf 32,5 Yo. Im fünfjährigen Durch— 
ſchnitte 1882— 1856, joweit derjelbe vorliegt, jtarben 

in Kreuznach 24,6, im Nordhauſen 23,6, in Bayreuth 

22,8, in Offenbach 21,3, in Eiſenach 21,1, in Lud— 

wigsburg 17,8 %0 Perſonen. — Von den Drten, 

in welchen im Wormonate eine verhältnigmäßig ge= 

ringere Sterblichkeit beitand, verloren, abgejehen von 
der fchon erwähnten Stadt Offenbah im Dftober 
Koblenz 20,5, Wismar 19,6, Zeitz 19,2, Neiße 18,1, 

Koburg 16,3% Perſonen durch den Tod. 

Unter den Orten mit weniger als 15,0% GSterb- 
lichkeit blieb die Gäuglingsiterblichfeit in Kreuznach, 

Bayreuth, Eiſenach unter einem Zehntel der Lebend— 

geborenen, in den übrigen Orten unter einem Fünftel‘ 

Eine Sterblichfeit der Säuglinge von derjelben. 

weniger als 100,0 oo gab es außerdem in Giegen 

(Gejammtiterblichkeit 25,5), Weſel (16,2), Erlangen 

(28,7), Gießen (17,5). Weniger als ein Giebentel der 

Lebendgeborenen jtarb in 21, weniger als ein Fünftel 

derfelben in 38 Drten. Die Geſammtſterblichkeit bes 
trug in 4 diejer Orte unter 15,0, in 83 zwiſchen 15,0 
und 20,0, in 17 zwiſchen 20,1 und 25,0, in 4 zwischen 
25,1 und 30,0, in 1 über 30,0 %oo. 

Im Ganzen ſcheint ſich der Gefundheitszuftend 

J 



gegenüber dem Vormonat verbejjert zu haben. ine 

Sterblichkeit von mehr als 35,0% war in 5 Drten 
gegen 9 im September, eine jolche von weniger als 
15,0% in 7 gegen 6 zu verzeichnen. Mehr Säug- 

linge al$ 333,3 auf je 1000 Lebendgeborene ftarben 
in 20 Orten gegen 74, weniger als 200,0 in 66 
gegen 33 im Vormonat. 

Aus den Kranfenberichten der Königlich Preußi— 
fchen Armee, des XI. ( Königl. Sächjifchen) und 
XIH. (Sönigl. Wiürtteimbergifchen) Armeekorps, 
jowie der dem XV. Armeekorps attachirten König— 
lich Bayerifchen Bejatungsbrigade für das erfte 

Halbjahr 1888, 
(Nach Heft 4L.—11. der Deutſchen milit. » ärztl. Zeitichr.) 

Am Ende des Jahres 1837 befanden fi von 
den vorbezeichneten deutjchen Heerestheilen 10 826 

Kranke im Beitande, entiprechend 2,6 Prozent der 
damaligen thatjächlichen Sititärke, und zwar 7367 im 

Lazareth, 3459 in Revierbehandlung (vergl. Ber: 
öffentl. ©. 360). 

Hierzu kamen während der erjten 6 Monate des 

laufenden Sahres: 

in Lazarethbehandlung 68585, 

= Nevierbehandlung 122 807. 

Der jtärkite Zugang fiel in den Monat Sanuar 

(38 752 Kranke), der geringjte in den Mat (25 897). 

Auf die,jedesmalige Iſtſtärke berechnet, find monatlich 

nach) einander: 11,7, 12,0, 11,4, 9,4, 9,0, 8,7 Pro⸗ 

zent in ärztlicher Behandlung (Beitand + Zugang) 

geweſen. 

Von obigen 202218 militärärztlich behandelten 

Kranken wurden geheilt . 184 528, 
In 1.9.5 „A dee 602, 

Ichieden aus als dienjtunbrauchhbar. 2179, 
. „ als invalide 1096, 

Y „, anderweitig 2643; 

mithin blieben am 30. Sunt im Bejtande: 11170 

Kranfe (2,5 Prozent der thatjächlichen Stärke der 
Heerestheile), und zwar 7745 im Lazareth, 3425 in 
Nevierbehandlung. 

Bon je 1000 aus der militärärztlichen Behand» 
Yung getretenen Kranken ſtarben 3, geheilt wurden 

966, dienftunbrauchbar 11 bis 12 (11,4), invalide 5 

bis 6 (5,7); die übrigen 14% ſchieden ander- 
weitig aus der Zahl der Kranken des aftiven Heeres, 
3. B. durch Uebertritt in’S Nejerveverhältniß, Bes 
urlaubung in die Heimath ꝛc. 

Mit Hinzureinung von 3 nachträglich al3 ver- 
ftorben gemeldeten Kranken, jowie von 23 außerhalb 

militärärztliher Behandlung Geftorbenen find wäh- 
vend des Halbjahres noch 193 Todesfälle im Heere 

vorgefommen, darunter 66 duch VBerunglüdung, 

101 durch Selbſtmord. Don den Unglüdsfällen 

entfiel mehr als die Hälfte auf den Monat Juni, 
die Zahl der Selbitmorde war am beträchtlichiten im 

Mat und Zuni (21 bezw. 22). 
3 Die bemerfenswertheiten Todesurjahen der 
605 in militärztlicher Behandlung Gejtorbenen waren: 

* 
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Lungenentzündung 152, Bruftfellentzündung 27, 

Lungenſchwindſucht (einſchl. Lungenblutung und Mi- 

ltartuberkulofe) 126, Unterleibstyphus (einfchl. gaſtri— 

ihem Fieber) 69, Geniditarre 14, Hitichlag 2, Hirn— 

und Hirnhautleiden 32, Nierenleiden 22, Herzleiden 

16, Gelenkrheumatismus 12, Bauchfellentzundung 21, 
Diphtherie 7, Scharlach 6, Mafern 1, Roſe 3, Blut- 

vergiftung (Eitervergiftung) I Mal. An den Folgen 

eines Unglücdsfalles ftarben 9, an den Folgen eines 

Selbjtmordverfuches 6. Der Lungenentzündung und 
Lungenſchwindſucht erlagen die meiften (36 bezw. 30) 

im Mai, dem Typhus die meijten (45) in den Mo— 
naten Februar und März. 

Thierſenchen. 
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tiederlande. Amſterdamſch Handelsblad vom 6. Ok— 
tober 1888 meldet Klauenfeuche unter dem Rindvieh in 
Apeldoorn (Provinz Gelderland). 
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Frankreich. Unter den Schweinen in der Gegend 
von Hyered ift Die anjtedende Lungen-Darment- 
zündung (pneumo-enterite infectieuse) ausgebroden. 

Egypten. Sn der Provinz Galiubieh find neuerdings 
Fälle von Lungenſeuche aufgetreten. (Vgl. Veröffenkl. 
©.171.) Cine Sperre von mindeftend 3 Monaten, fowie 
ein Vermerk hierüber in den Schiffspäſſen ift angeordnet. 

Zeitweilige Maßregeln gegen Nolkskrankheiten. 
(RA. Nr. 299 u. 303 v. 26. u. 30. November 1888.) 
Spanien. AZufolge einer in der „Saceta de Madrid“ 

veröffentlichten Bekanntmachung der General-Direftion des 
Ipaniihen Gefundheitsamts vom 14. Novenber 1888 ift 
in den jpanishen Häfen gegen die Provenienzen von der 
Infel Santa EruzdelaPalma(Kanarifhe Inſeln) 
wegen Ausbruchs des gelben Fiebers Quarantäne an- 
geordnet worden. — 

Portugal. Durch eine unterm 20. November 1888 im 
„Diario Do Governo“ veröffentlichte Verfügung des Königl. 
portugiefiihen Minifteriung des Innern werden die Inſel 
Palma ſeit dem 25. Dftober d. 3. als von Gelbfieber 
„verſeucht“ und die übrigen Anfeln des Ganarifchen Archi— 
pelö jeit demjelben Tage als derjelben Krankheit „ders 
dächtig“ erklärt. 

Heterinär-polizeiliche Maßreneln. 
Preußen. — Osnabrück. Bekannt— 

machung, betr. das Verbot der Einfuhr von 
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Rindvieh aus den Niederlanden. — Vom 24. Nov. 
1888. (NA. Nr. 299 v. 26. Nov. 1888.) 

Nachdem bei einem aus den Königreich der Nieder: 
Yande in den benachbarten Negierungsbezirt Müniter ein- 
geführten Stüd Rindvieh am 17. d. M. das Vorhanden- 
fein der Lungenſeuche feitgeitellt ift, finde ich mich be- 
ſtimmt, bis auf Weiteres die Erlaubniß zur Einfuhr von 
Rindvieh einjchlieglicy der Kälber aus dem vorgedadhten 
Lande niht mehr zu ertheilen. 

Jede von mir bislang ertheilte Einfuhrerlaubnig wird, 
wie hiermit geichieht, zurückgenommen, mit der 
jedoch, daß zur Vermeidung von Härten in jolden Fällen, 
in welchen e3 fih nachweislich um den Transport don 
bereits vor dem 28. d. M. in den Niederlanden nad) dem 
Inlande verkauften Nindvieh handelt, die Einfuhr der 
betreffenden Thiere, fofern diefe nicht ven Bürgermeifterei- 
bezirfen Brunmen, Zütphen und Warnsfeld entftammen, 
auf Grund der vorgedachten Erlaubniß noch bis zum Ab- 
lauf des gegenwärtigen Monats geftattet fein foll. 

Dsnabrüd, den 24. November 1888. 
Der Ntegierungs-Präfident: Stüve. 

Eine gleiche Verfügung ift von dem Kal. Neg.-Präfi- 
denten zu Münfter am 21. November d. 3. getroffen 
worden mit der Maßgabe, daß die einzuführenden Thiere 
bereits vor dent 26. November gekauft fein müſſen. (Milch: 
Ita. ©. 946). — 

Münden. Wegen Ausbruchs der Maul- und Klauen- 
feuche find die Stallungen auf dem ftädtifhen Vieh- 
hof zu Münden polizeilid gejperrt worden. (R.A. 
Ro. 304 vom 1. Dezbr. 1588.) — 

Defterreih-Ingarn (RU Nr. 302 vom 29. No— 
vember). Die Königlich ungarijche Geebehörde zu Fiume 
hat aus Anlaß des Ausbruchs der Lungenſeuche unter den 
Hausthieren des Dorfes Kefjoul in der Provinz Galoubieh 
in Egypten Folgendes angeordnet: 

Die Ein: und Durdfuhr von Haudthieren und deren 
Abfällen und Produkten ift nur aus nichtinfizirten Gegen- 
den der Provinz Galioubieh und unter den Bedingungen 
des Geſetzes XX. vom Sahre 1874 geitattet. 

Ueber die Herkunft der gedachten thieriichen Abfälle 
und PBrodufte müfjen Urfprungsatteite beigebracht werden; 
für die Thiere jelbit ift außerdem der Nachweis zu führen, 
daß dieſelben nicht durch infizierte Länder befördert wor- 
den find. Andernfalls unterliegen die Thiere und Gegen- 
ftände den fanitären Vorſchriften im. Gee-Lazareth zu 
Martinschizza. — 

Kiederlande Berordnung der Königlid nieder: 
ländiſchen Miniſter des Innern und der Finanzen vom 
27.130. Dftober 1888. 

Die Miniſter des Innern und der Finanzen: 

— ei Be 2 — 9— 
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Maßgabe 

* 
e 

se. : 

Auf Grund von Artikel 2 des Königlihen Beichluffes 
vom 14. Auguſt 1888 (Staatsblad Nr. 142) *) enthaltend 
ein Verbot der Ein- und Durchfuhr von Schweinen, von 
friihem und gejalgenem Schweinefleifh und von unge- 
ihmolzenem Fett, Klauen, Miſt und anderen Abfällen 
von Schweinen aus dem Auslande; 

Bringen zur Kenntniß der Snterefjenten, daß don dem 
Ein-u. Durchfuhrverbot hierdurch Diepenfation ertheilt wird: 

1. für Schweine (höchſtens zwei) und für die in Ar- 
tifel 1 des Königlichen Befchlufjes vom 14. August 
1888 (Staatsblad Sr. 142) aufgeführten Fleiſch— 
waaren (höchſtens 3 kg pro Perfon), welche auf in 
den Niederlanden einlaufenden Schiffen und Flößen 
zum eigenen Gebraudh der darauf befindlichen Per— 
fonen mitgeführt werden, vorausgejeßt, daß die, 
Schweine oder Fleifhwaaren nit von dem Schiff 
oder Floß gelöſcht werden; 

2. für die in Artikel 1 des Königlichen Beſchluſſes auf 
geführten Fleiſchwaaren (höchſtens 3 kg pro Berfon), 
en Neifende zum eigenen Gebraud) mit ſich 
ühren; 

9. für die in Artikel 1 des Königl. Beichluffes aufge 
führten Fleiſchwaaren, die gejalzen und fodann ge 
trodnet oder geräuchert find. Bei Einfuhr von unter 
dieje Beſtimmung fallender Wurft muß jedod) nod) 
eine amtliche Beſcheinigung vorgelegt werden, daß 
feine Gründe vorliegen, um an deren Unſchädlichkeit 
zu zweifeln. 

*) Ann Vergl. VBeröffentl. ©. 688. 



*) Bergl. Veröff. 1895 II ©. Bl. 

Inſoforn Dies nöthig ſein jollte, werden Die In— 
terefienten gleichzeitig darauf aufmerffam gemadt, daß 
gekochte oder gebratene Fleiſchwaaren nit unter das 
Ein- und Durdfuhrverbot des Königl. Beichluffes von 
14. Auguft 1888 (Staatöblad ir. 142) fallen. 

Haag, den 27./80. Dftober 1888. 
Der Minifter des Innern. Der Finangminifter. 

gez. Mackay. gez Godin de Beaufort. 

Schweden. Laut Bekanntmachung des Kgl. Kommerz— 
Kollegiums vom 6. d-Mts. wird von demſelben die Provinz 
Brandenburg ald von anfteekender Maul- und Klauen: 
feude befallen, dagegen werden von ihm die Kreiſe Olden— 
burg und Stormarn der Provinz Schleswig-Holſtein als frei 
von Rob oder Springwurm und der Kreis Segeberg 
derjelben Provinz als frei von Räude unterden Schafen 

- angefehen. (Vgl. Beröffentl. ©. 124.) 

Medizinalgeſetzgebung ze. 

Dentjches Reich. Beitimmungen, die Prüfung 
und Beglaubigung von Thermometern betreffend. 

i Bon 9. Dftober 1858. 
(Gentralbl. f. d. Deutſche Reich ©. 954.) 

Ueber die Prüfung und Beglaubigung von Thermo— 
metern hat die Phyfikalifc) = technische Neichsanftalt Die 
nachſtehenden Beftimmungen erlafjen, welde an die Stelle 
der von der Kaiſerlichen Normal-Aichungs-Kommiſſion 
unterm 10. November 1885 (Gentralblatt für das deutjche 
Reich ©. 536)*) befannt gegebenen Vorjchriften treten. 

Beſtimmungen 
für die Prüfung und Beglaubigung von Thermometern. 

Die zweite (techniſche) Abtheilung der Phyſikaliſch-tech— 
niſchen Reichsanſtaͤlt übernimmt die Prüfung und Be— 
glaubigung von Thermometern nad) Maßgabe folgender 
Beltimmungen: 

$1. Die Prüfung hat den Zwed, die Nichtigkeit 
der zeitigen Angaben der Thermometer zu befcheinigen. 
Sie fann mit einer Beglaubigung verbunden jein, 
fofern die Grenzen der zu erwartenden ſpäteren Berände: 
rungen der Angaben ermittelt werden können. 

$ 2. Zur Prüfung zugelaffen find mit Queckſilber 
gefüllte Therniometer aus Glas, die Prüfung anderer 
Thermometer wird nur injoweit übernommen, als Be— 
ftinnmungen dafür im Folgenden vorgejehen jind oder als 
— Fällen die Reichsanſtalt es für zuläſſig er— 
achtet. 

Die Beglaubigung beſchränkt ſich in der Regel 
auf Queckſilberthermometer zu ärztlichen Beobachtungen, 
auch unter dieſen ſind Maximumthermometer von der Be— 
glaubigung ausgeſchloſſen. 

J. Queckſilberthermometer für ärztliche Beobachtungen. 

83. Aerztliche Thermometer, deren Prüfung verlangt 
wird, ſollen folgenden Anforderungen genügen: 

1. Die Theilung jol nach Zehntelgraden der hundert- 
theiligen Thermometerjfale fortichreiten und min- 
deitens von + 36 bis + 42 Grad reichen. Die 
Länge des Sntervalles von einem Grad joll nicht 
Heiner als 3,5 Millimeter fein. 

. Die Theilung foll ohne augenfällige Eintheilungsfehler 
ausgeführt fein und fo zu der Kapillarröhre liegen, 

daß an allen Stellen eine unzweideutige Ableſung 
möglic it. 

3. Um bei Einfhlußthermometern Verrückungen ber 

Skale erfennbar zu machen, foll ſeitlich von der- 

jelben auf dem Umſchlußrohr eine Strichmarke 

angebracht fein, welche ſich, mit dem Theilſtrich für 

38 Grad zur Dedung bringen läßt. Auch joll 

diefer Strid bis zu dem an Das Umſchlußrohr 

anlegenden Theil des Skalenſtreifens heran— 

reichen. 
4. Die Theilung ſoll in dauerhafter Weiſe ausgeführt, 

deutlich numerirt und mit der Angabe „Hundert— 

theilig“, „Centigrad“ oder einer ähnlichen unzwei— 

deutigen Bezeichnung verſehen ſein. 

5. Das Thermometer ſoll an wenig auffälliger Stelle 

eine Gejhäftsnummer tragen; auch ift Die Auf- 

— 
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bringung eines Geſchäftsnamens, einer Handels— 
marke oder dergleichen zuläſſig. 

6. Maximumthermometer ſollen durch ihre Bezeichnung 
als ſolche gekennzeichnet ſein. 

Aerztliche Thermometer mit Theilung nach Fahrenheit 
können nach Ermeſſen der Reichsanſtalt zur Prüfung zu— 
gelaſſen werden. 

$ 4 Die Prüfung bedingt bei einem Skalenumfang 
von 14 Graden over weniger die Vergleichung der An— 
gaben des Therniometers an mindeftens 3 Sfalenitellen 
mit den Angaben eines Normalthermometers, bei größerm 
©falenunfang können Die zu prüfenden Gtellen ent— 
jprechend vermehrt werden. Bei Marimumthermometern 
tritt zu den eriten Vergleichungen eine Wiederholung an 
mindeſtens 2 Sfalenjtellen. 

$ 5. Ergiebt die Prüfung, daß die Fehler der ther- 
mometriihen Angaben 0,2 Grad im Mehr oder Mlinder 
nicht überfteigen, jo wird über dem Befund eine Bejcheini- 
gung ausgeitellt und auf das Thermometer eine laufende 
Nummer nebſt einem Kennzeichen der vollzogenen Prüfung 
aufgeäßt. 

Ein Marimumthermometer, deſſen Angaben bei wieder- 
holten Vergleicyungen in derjelben Temperatur um mehr 
ale 0,1 Grad von einander abweichen, erhält feine 
Prüfungsbejcheinigung. 

Die Beihheinigung über die Prüfung giebt die zeitigen 
Fehler der thermometriihen Angaben in Yehntelgraden 
an. Als Kennzeichen der vollzogenen Prüfung dient ein 
Adler, weldher in der Nähe des Theilftriches für 53 Grad 
aufgeäßt wird. 

8 6. Werztlihe Thermometer, deren Beglaubigung 
verlangt wird, follen außer den Beſtimmungen unter $ 3, 
Sir. 1 bis 5 noch den folgenden Anforderungen genügen: 

1. Die Theilung darf nad) unten hin nur bid + 20 
Grad, nad) oben hin nur bi8 +50 Grad aus- 
gedehnt fein. Auch joll in der Nähe des Eispunftes 
eine Hülfstheilung vorhanden fein, welche minde— 
ftend von — 0,3 bis + 0,3 Grad reicht. 

2. Das Thermometer fol oben zugeſchmolzen und ohne 
aufgefitteten Hülfenfopf zur Einreihung gelangen. 

3. Das obere Ende der Sapillare joll frei ſichtbar jein. 
$ 7. Bei Thermometern, deren Beglaubigung verlangt 

wird, tritt zu der Prüfung durch Vergleihungen mit 
einem Normalthermometer gemäß der. Beſtimmung unter 
$ 4 die Ermittelung der zu erwartenden jpäteren Ber: 
änderungen der Angaben. Dieſe Grmitttelung bedingt 
anhaltende Grwärmung und wenigſtens 3 gejonderte Be— 
ſtimmungen des Eispunktes während einer Zeit von etwa 
20 Tagen. 

$ 8. Grgiebt die Prüfung eined zur Beglaubigung 
vorgelegten Thermometers, dag feine Angaben um nicht 
mehr ald 0,15.Grad zu niedrig oder um nicht mehr als 
0,05 Grad zu hoch find, fowie daß fpätere Beränderungen 
von mehr als 0,1 Grad in einem gewifjen größeren Jeit- 
raum mit hinreihender Sicherheit ausgeſchloſſen find, fo 
wird das Thermometer geftempelt, eine laufende Nunmer 
und die Zahreszahl der Prüfung aufgeäßt, jowie eine 
ichriftliche Beglaubigung beigegeben. Die lebtere befundet 
daß für die Fehler der Angaben zur Zeit, der Prüfung, 
fowie für die zu erwartenden jpäteren Veränderungen Die 
feitgeftellten Grenzen eingehalten werden; fie giebt außer- 
dem die Lage des zeitigen Cispunftes und die Fehler der 
geprüften Sfalenftellen in Hundertftelgraden au. 

Als Stempelzeihen dient auf der Kuppe des Thermo- 
meterd ein fünfftrahliger Stern und auf dem Mantel des 
Nohres das Bild des Neichsadlers von einer Ellipje um- 
ichlofien; unter dem Adler erhält die Sahreszahl, über 
demfelben die laufende Nummer ihren Pla. 

II. Queckſilberthermometer für andere als ärztliche 
Beobachtungen. 

$ 9. Queckſilberthermometer für andere als ärztliche 
Beobahtungen werden zur Prüfung zugelafjen, wenn fie 
den Vorſchriften unter $ 3, Nr. 2 bis 5 entjpreden, doch 
find außer Theilungen nad) der Hunderttheiligen Skale 
(Nr. 4) aud) jolhe nad Fahrenheit oder Regumur zuläffig; 
ferner genügt es, dab die unter Nr. 3 für Einſchlußthermo— 
meter vorgejehene Strichmarke mit irgend einem Strich 
der Sfale zur Dedung gebracht werden kann. Die Thei- 
lung von Thermometern, deren Prüfung bei der Siede— 
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temperatur des Waſſers verlangt wird, joll wenigitens um 
1 Grad über diefe Temperatur hinausreichen. 

$ 10. Die Prüfung erfolgt durch Vergleihungen mit 
dem Normalthermonteter, geeignetenfalls kann ſie aud) 
durch Kalibrirung, Ermittelung der thermometriihen Fir 
punkte und der Fehler der Eintheilung gefchehen. Ebenſo 
fann die Prüfung auf die zu erwartenden fpäteren Ver— 
änderungen der Angaben ausgedehnt werden. Soweit 
dies angeht, tritt zu jeder Prüfung die Feititellung der 
Depreifion des Eispunftes nad) vorausgegangener Er: 
wärmung. T 

Thermometer, deren Prüfung für Temperaturen über 
100 Grad verlangt wird, werden vorher andauernden Er: 
hitzungen ausgejeßt und darauf langjam abgekühlt, jofern 
nicht die Betheiligten nachweiſen, daß die Inſtrumente be- 
reits dor ihrer Einſendung einem jolden Verfahren unter- 
worfen worden find. 

Ueber den Umfang der Prüfung entjcheidet unter thun— 
lichſter Berückſichtigung der Wünſche der Betheiligten Die 
Keichsanftalt. Thermometer mit Papierjfalen werden bei 
Temperaturen über 50 Grad nicht geprüft. 

$ 11. Ueber den Befund der Prüfung wird eine Be— 
ſcheinigung auegeftellt und auf das Thermometer eine 
laufende Nummer nebjt einem Kennzeichen der vollzogenen 
Prüfung ($ 5, Abſatz 3) aufgeäßt. 

III. Undere als Querffilberthermonteter, 

$ 12. Auf die mit Weingeift, Holageift oder dergl. ge 
füllten Thermometer aus las finden die Vorjchriften 
unter 88 9 bis 11 finngemäße Anwendung. 

$ 15. Zeigertherniometer, bejtehend aus einem ring: 
fürmig gebogenen Rohr, das mit Weingeift, Holzgeiſt oder 
dergl. gefüllt ift und defjen Bewegung auf einem Ziffer 
blatt mit Sfale angezeigt wird, werden zur Prüfung zu- 
gelafjen, jofern über das Verhalten von Thermometern 
gleicher Einrichtung und gleichen Urfprungs hinreichende 
Erfahrungen bei der Reichsanſtalt vorliegen und die Be— 
dingung des $ 3, Nr. 5 erfüllt ift. Ueber die Art und 
den Umfang der Prüfung enticheidet die Neichsanftalt. 

Aerztliche Zeigerthermometer, d. h. foldye, deren Thei- 
lung mindeftens von + 36 bi$ — 42 Grad reiht und 
nad Fünftel- oder Yentelgraden fortichreitet, werden an 
wenigitens 4 Skalenſtellen mit dem Normalthermonteter 
verglichen. 

Heber den Befund der Prüfung wird eine Bejcheini- 
gung auögeftellt, welche die zeitigen Tehler höchſtens bie 
auf Zehntelgrade angiebt. Aerztliche Zeigerthermometer, 
deren Fehler 0,2 Grad im Mehr oder Minder überfteigen, 
erhalten feine Befcheinigung. Zur Kennzeichnung der voll- 
zogenen Prüfung wird an geeigneter Stelle ein Reichs— 
adler-auf das Gehäufe aufgedrüdt. 

Gebühren 

$ 14. Es werden erhoben: 
A. Bei ärztliden Thermometern: 

1. für Prüfung eines ärztlichen Quedfilber- 
thermometers durch DVergleihungen an 
3 Skalenſtellen —— ——— 

2. für Prüfung eines ärztlichen Maximum— 
thermometers durch Vergleichungen an 
3 und wiederholte Vergleichungen an 
2 ©falenftellen RE Ed 2, £ 

. für Beglaubigung eines ärztlichen Ther- 
mometers nad) VBergleihungen an drei 
Skalenſtellen nebſt Unterfuhung der Ver: 
änderlichfeit der Angaben . . . . . 

4. für jede weitere Prüfung einer Skalen— 
ſtelle 

bei beglaubigten Thermometern 
bei anderen aͤrztlichen Queckſilberther— 
mometer FE 47. 

5. für Prüfung eines ärztlichen Zeigerther: 
mometers durch Vergleihungen an vier 
Ofalenftellen NER 
_ Bird die Prüfung auf mehr als vier 
Stellen ausgedehnt, fo erhöht fi) die 
Gebühr für jede weitere Stelle um . . 0,0 - 

6. für Prüfung eines ärztlichen Thermo: 
meter, welches die zugelafiene Sehler- 
grenze nicht einhalten 

0,60 M. 

0,70 — 
(SE 

120 = 

0,25 

0,15 - 

1,00 = 

020 : 

B. Bei anderen Thermometern 
aus Glas: 

7. für jede Eispunftsbeftimmung . . . . 
8. für Prüfung einer Skalenſtelle durd) Ver- 

gleihungen in Tentperaturen über 0 bis 
einſchließlich 50 Grad ... 

Dieſe Gebühr ermäßigt ſich auf 0,15 
Mark, ſofern die Fehlerangaben nur auf 
Zehntelgrade verlangt werden. 

9. für Prüfung einer Skalenſtelle durch Ver— 
gleichungen in Temperaturen A 

unter O Grad bis zu — 20 Örad hinab 0,50 = 

0,15 M. 

0,25 - 

über 50 bis einfchlieglich 100 Grad . 0,40 - 
Nun E 200 =. Oo 
200 ⸗ 300 = ..0,60 

C. Sm Allgemeinen: . | 

Für Kalibrirungen und fonftige unter Nr. 1 bis 9 
nicht aufgeführte Prüfungsarbeiten, jowie für die Prüfung — 
anderer als der dort genannten Therniometer werden 
Gebühren nach Maßgabe der aufgewendeten Arbeit er: 
hoben und wird dabei für jede Arbeitsſtunde eine Ge: 
bühr von 1,50 AM angejekt. 

Für Aufäßung einer Strichmarke oder einer anderen 
vorgejchriebenen Bezeihnung wird eine Gebühr von 0,10 
Mark berechnet. Für Aufbringung der laufenden Nummer, 
für Stempelung, jowie für Ausfertigung einer Befcheini: 
gung oder Beglaubigung gelangen bejondere Gebühren 
nicht zur Erhebung. 

Gharlottenburg, den 9. Dftober 1888. 
Phyſikaliſch-techniſche Reichsanſtalt. 

von Helmholtz. 

Preußen. Erlaß des Kal. Miniſters der ꝛc. 
Medizinalangelegenheiten, die ärztliche Vorprü— 

fung betreffend. 

Berlin, den 12. Dftober 1888. 
Mit Rückſicht auf die Befanntmahung vom 17. Zas 

nuar d. 38., betreffend die Abänderung der Vorjhriften 
für die ärztliche Vorprüfung dont 2. Juni 1883, — Zentral: 
blatt für das Deutjche Neich Seite 9 — beftimme ic) hier: 
durch im Einverftändniffe mit dem Herrn Neichsfanzler, - 

dag im Falle des Nichtbeftehens in dem 5. Prüfungs— 
fache ($ 7 Abjab 4 der genannten Bekanntmachung) 
für jedes der beiden Halbfächer Botanif und Zob— 
logie die ertheilte Zenſur in dem Zeugnifje über die 
ärztliche Vorprüfung zu vermerken ift. 

Ew. Hochwohlgeboren erſuche ich ergebenit, die dortige 
Kommiffton für Die ärztliche Borprüfung hiervon ge 
fülligit in Kenntniß zu jeßen. 

von Goßler. = 

An den Königlichen Univerſitäts-Kurator. ...... Be 
Hochwohlgeboren zu.... 

Preußen. Erla des Kal. Mlinifters der 2c, 
Medizinalangelegenheiten, die Zulafjung zur Arzt: 

lichen Prüfung betreffend. 
Berlin, den 31. Dftober 1888. 2 

Nach 8 A Ab. 4 Ziffer 3 der Bekanntmachung, be 
treffend die ärztliche Prüfung, vom 2. Zuni 1883 ift die 
Zulaffung zur ärztlihen Prüfung durch den Nachweis bee 
dingt, daß der Kandidat nad) vollftändig beitandener 
Borprüfung noch mindeftens vier Halbjahre dem medizie 
niſchen Studium gewidntet hat. Er 

Betreffs derjenigen Fälle, in welchen ein Kandidat die 
Vorprüfung mehr oder weniger lange Zeit nad) dem Be— 
ginne eines Semeſters abgelegt hat, Fonnte es zweifelhaft 
werden, in wie weit ein folches Semefter auf die nad) 
Erledigung der VBorprüfung nachzuweifende Prüfungszeit 
in Anrechnung gebraͤcht werden Fünne. % 

Einem hierüber mit dem Herrn Neichsfanzler ger 
troffenen lMebereinfommen gemäß wird lebteres in der 
Negel nur dann gejchehen Ffünnen, wenn die Vorprüfung 
vor dem äußerjten Termin für die Smmatrifulation bes 
ftanden wurde, und nur ausnahmesweife bei dem Ob— 
walten befonderer Berhältniffe, wen die Vorprüfung erft 
nad diefem Qermine erledigt wurde. 2 

Geſuche um Bewilligung einer Abweichung von dem 

* 



Preußen. 

oben als Regel bezeichneten Grundfaße werden auf dem 
in $ 27 der Belanutmahung, betreffend Die ärztliche 
Prüfung von 2. Juni 1883 vorgezeichneten Wege er: 
ledigt. 

Ew. Hochwohlgeboren wollen hiervon den Studirenden 
der Medizin mit der Mahnung gefälligit Kenntnig geben, 
daß fich Diejelben zur Vermeidung einer jpüteren Ver— 
zögerung der Zulaſſung zur ärztlichen Prüfung die recht- 
geitige Erledigung der VBorprüfung angelegen jein laſſen. 

a aber, wie hier befannt geworden, in mehreren 
Be der erite Termin für die Ablegung der ärztlichen 
Vorprüfung in einem Semeſter erit nad) Ablauf der für 
die Smmatrifulation feitgejeßten äußerſten Friſt anbe- 
raumt worden ijt, wollen Ew. Hochwohlgeboren ferner 
efälligft dahin wirken, daß bei der dortigen mediziniichen 
afultät auf die im VBorftehenden mitgetheilten Berhält- 

nifje bei Anjeßung der Termine für die ärztliche Vor— 
prüfung fortan Rüdfiht genommten wird. 

Sm Auftrage: de la Eroir. 
An ſämmtliche Univerfitäts - Kuratoren (Kuratorien) 

und die medizinische Fakultät hier. 

Erla des Minifters für Yandwirth- 
Schaft 2c., betreffend Ermittelungen über die Ver— 
breitung der Tuberfulofe (Perlſucht) des Nindviehs. 

\ Vom 11. Septeniber 1888. 
Zur Beurtheilung der Trage, ob bezw., welche Maß— 

| regeln zur wirffamen Bekämpfung der Tuberkuloſe (Berl: 

u Aue — 

fuht unter dem Rindvieh zu ergreifen fein möchten, er- 
jcheint es nothwendig, möglichit genau darüber unter: 
richtet zu fein, in welchen Maße die der menjchlichen Ge- 
fundheit und dem nationalen Viehſtand geführlihe Krank— 
heit in Deutſchland verbreitet tit. 

Auf Anregung des Herrn Reichöfanzlers erfuche- ic) 
Euere Hoch ergebenft, gefälligit Erhebungen 
anordnen zu wollen: 

1. über die Zahl der Fälle von Perlſucht bei gejchlad)- 
tetem Rindvieh nad) den Ermittelungen in den öffent- 
lihen und privaten Schlahthäufern mit Angaben 
über die Gefammtzahl des in den einzelnen Schlacht: 
häufern geſchlachteten Rindviehs (Bullen, Ochſen, 
Kühe, Rinder und Kälber unter 6 Wochen); 

2. über die Zahl der ſonſt beobachteten Krankheitsfälle 
bei lebenden Nindvieh nad) den Ermittelungen der 
beamteten Tchierärzte bei der Beaufjichtigung von 
Märkten ꝛc. jowie bei der Privatpraris- mit Angabe 
darüber, ob das Borhandenjein der Tuberkuloſe als 
bejtimmt oder als wahrjcheinlic) anzunehmen, oder 
nur zu vermuthen iſt und ob etwa das Borhanden- 
fein der Tuberfuloje jpäter bei der Schlachtung ficher 
fejtgeitellt worden. 
Als Zeitdauer für die Dauer der Erhebungen ift das 

vom 1. Dftober 1888 bis 30. September 1889 Taufende 
Jahr feitzujeßen. 

Die Ermittelungen haben nah Maßgabe der in dem 
angeſchloſſenen Fragebogen aufgeitellten Gefichtspunfte 
ftattzufinden und find zu bewirken in Bezug auf die in 
den öffentlihen Schlachthäuſern geſchlachteten Rinder durch 
die Schlachthausvorſtände, bezüglich der in den privaten 
Schlachthäuſern geſchlachten Thiere von den beamıteten 
Thierärzten unter geeigneter Mitwirkung der Drtöpoligei- 
behörden. 

Eine rege Betheiligung aud) der landwirthichaftlichen 
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Kreiſe ꝛc. an den dorzugsweife für die Viehwirthichaften 
wichtigen Erhebungen würde die Gewinnung umfajjenden 
Materiald den beamteten Thierärzten erheblich erleichtern. 
Euer Hoch wollen daher die landwirthichaft- 
lichen Hauptvereine von den angeordneten Erhebungen in 
Kenntniß jeben und fie erfuchen, im geeigneter Weije da- 
bin zu wirken, daß die Landwirthe den beamteten Thier- 
arzt bei Sammlung des Materials thunlichſt unterjtügen 
und ihm die Unterfuhung verdächtiger Thiere gejtatten. 

Die beamteten Thierärzte find zu veranlafjen, gele- 
gentlidy ihrer amtlichen VBerrichtungen und bei Ausübung 
der Privatpraris ihre Aufmerffamfeit auf die Perljucht 
zu richten, an der Hand des bezeichneten Fragebogens 
Notizen über die Kranfheitsfälle zu ſammeln und über 
das Ergebniß der Ermittelungen unter Beifügung zweier 
— nad) Gemeinden zu ordnender — Tabellen und zwar: 
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a) über die Fälle von Tuberkuloſe bei in den privaten 
Schlachthäuſern geſchlachteten Rindern und 

b) über die Krankheitsfälle bei lebenden Thieren 
zum 15. Oktober 1889 an den Departementsthierarzt zu 
berichten. Die Geſammtzahl der während des Erhebungs- 
jahres in den privaten Schladhthäufern geſchlachteten Rind— 
viehjtüce ift von dem Kreisthierarzte, erforderlihen Falls 
unter Mitwirkung der Drtspolizeibehörden, zu ermitteln 
und in die Tabelle zu a aufzunehmen. 

Die Borftände der Öffentlihen Schlahthäufer werden 
ihre Aufzeihnungen zum 15. Dftober 1839 dent Depar- 
tementsthierarzt mitzutheilen haben. Diejer Beamte hat 
alsdann das geſammte Material unter Beifügung der don 
ihm zu fertigenden überfichtlichen Zufammenjtellungen über 
die Fälle bei geſchlachteten und bei lebenden Rindern 
zum 1. November 1889 der techniſchen Deputation für 
das Veterinärwejen zu überjenden. 

Euere Hoch erjuche ich ergebenft, die hier- 
nach erforderlichen weiteren Beranlafjungen fchleunigit 
treffen zu wollen und für die Sahgemäße Ausführung der 
wichtigen Enquete gefälligjt thunlichit zu forgen. 

Der Miniſter für Landwirthſchaft, Domänen und Forften. 

3. B:don Marcard. 

An ſämmtliche Königlichen Regierungs- und Negierungs- 
Bizepräfidenten, jowie an den Königlichen Bolizei- Präfi- 
denten hierfelbit. 
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Abſchrift erhält die Königlihe techniſche Deputation 
für das Veterinärweſen unter Bezugnahme auf den ge- 
fälligen Beriht vom 17. Dezember 1887 (3. Nr. 527) 
zur Senntnißnahne mit dem ergebenen Erjuchen, zum 
15. November 1889 über das Ergebniß der Erhebungen 
unter Vorlegung bezügliher Zujammenftellingen zu be- 
richten. 

Der Minifter für Landwirthſchaft, Domänen und Forſten. 

J. V- von Marcard. 

An die Königliche techniſche Deputation für das Vete— 
rinärweſen. 

Fragebogen. 

Bei den Ermittelungen (folgt Wortlaut 
wie unter Anlage in den Veröffentl. 1887 S. 645, nur 
iſt im erſten Satze nach iſt: „bei jeden Krankheitsfalle“ 
einzuſchalten). 

Preußen. Berlin. Bekanntmachung, betr. Be— 
nutzung Öffentlicher Verkehrsmittel durch Kranfe, 

Vom 14. November 1888.*) 

Dur die Anweifung zum Desinfeftionsverfahren vom 
7. Sebruar 1887 iſt die Meberführung von Kranken, welche 
an Cholera, Boden, Typhus, Diphtherie, Nuhr, Schar: 
lady oder Majern leiden, mittelit öffentliher Verkehrs— 
mittel, al3 Lohnwagen, Drofhfen, Omnibus, Pferde— 
bahnen, Eifenbahnen und öffentlichen Waflerfahrzeugen 
verboten. 

Diefe Beitimmung empfehle ich bejonders den 
Beſitzern und Führern Öffentliher Fuhrwerke 
zur Nahadhtung und bringe Diefelbe weiterhin mit dem 
Bemerfen zur öffentlihen Kenntniß, daß Zuwiderhand- 
[ungen nad) $ 2 der Polizei-Verordnung vom 7. Februar 
1887, betreffend Desinfektion bei anjtedenden Krankheiten, 
mt einer Geldſtrafe bis zu 30 Mark geahndet werden. 

Zun Transport der an vorstehend aufgeführten Kranf- 
beiten Erkrankten follen lediglich die Kranfen-Transport- 
wagen der Zuhrunternehmer Lück, Neue Friedrid- 
ftraße 18, Kopp, Dranienburgerjtraße 73 und 
Künzel (früher Hermann) Schmidſtraße 7a benubt 
werden. 

Diefe Geführte beftellt das zuftändige Polizei-Revier 
auf Verlangen telegraphiſch. 

Berlin, den 14. November 1888. 

Der Bolizei-Präftdent. 

gez. Freiherr von Richthofen. 

*) Vergl. Veröffentl. 1887 ©. 258 und 683. 
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Preußen. Meg. Bez. Bromberg. Polizeiverord— 
mung, betr, den Transport von Vieh. 

Vom 11. Auguft 1888. 
Auf Grund der $$ 6 und 11 des Gefehes tiber die 

Rolizeiverwaltung von 11. März 1850 wird für den Um— 
fang des Regierungsbezirks Bromberg die nachitehenpe 
Polizeiverordnung erlafjen: 

$ 1. Bei Beförderung don Vieh jeder Art hat eine 
jede Mißhandlung desfelben zu unterbleiben. Insbeſon— 
dere ift das mißbräuchliche Hegen durch Hunde, welche 
nicht mit einem Maulforb verjehen find, jowie die miß— 
bräuchliche Anwendung anderer Zwangsmittel, durch welche 
eine Beihädigung oder Verleßung der Thiere herbei- 
geführt werden kann, verboten. Kälber unter 14 QTagen 
und Maſtſchweine dürfen längere Streden als 1 km nicht 
getrieben werden. 

8 2. Bei Beförderung auf Wagen darf Das Vieh 
nicht gefnebelt werden. Ausnahmen jind nur bei joldhen 
Rindern geitattet, welche als bösartig befannt find, doch 
muß in dieſem Fall eine jtarfe Unterlage von Stroh oder 
anderem weichen Material hergeſtellt fein. 

Die zur Beförderuma benußten Fuhrwerke müſſen jo 
geräuntig fein, daß die Thiere ohne gepreßt over gejcheuert 
zu werden, neben einander ftehen oder liegen Fünnen. 

An Itaun ift mindefteng erforderlich: 
1 Quadratmeter für 2 Kälber oder 3 Schafe, 
2 Quadratmeter für 3 Schweine aewöhnlicher Art. 
$ 3. Bullen, welde niht auf Wagen transportirt 

werden, find entweder am Naſenring oder in folcher Weife 
aefejjelt zu führen, daß einerjeitS jede Beſchädigung des 
Thiers, andererjeit3 die Geführdung des Publikums aus- 
geichlofjen ift. Sie müfjen mit einer Blende (Kappe) vor 
den Augen verjehen und von zwei Fräftigen Führern ge: 
leitet fein. 

Auf Bullen unter 1%, Sahren finden die Beftimmungen 
diefes VBaragraphen feine Anwendung. 

$ 4. Geflügel jeder Art darf nur in Käfigen oder 
anderen luftigen Behältern befürdert werden, welche fo 
geräumig find, daß die Thiere nicht gedrückt werden. Unter— 
jagt ift der Transport in Süden, das Zuſammenbinden 
mehrerer oder das Knebeln einzelner Thiere und das Tragen 
ded Federviehs an den Füßen. 

$ 5. Zumwiderhandlungen gegen die vorftehenden Be— 
ftimmungen werden, joweit fie nicht auf Grund des Neichs- 
Itrafgefeßbuches eine höhere Strafe nach ſich ziehen, mit 
Geldſtrafe von 1—30 Mark oder verhältnigmäßiger Haft 
geahndet. 

Bromberg, den 11. Auguſt 1888, 

Königl. Negierung, Abtheilung des Innern. 

Preußen. Neg.-Bez. Bromberg. Rolizeiverord- 
nung, betr. die Verpflichtung der den Bferdehandel 
gewerbsmäßig betreibenden Perſonen zur Führung 

von Kontrolbüchern. — Vom 22. Auguft 1888. 
Auf Grund des 8 11 des Gefebes über die Polizei— 

verwaltung vom 11. März 1850 wird für den Umfang 
unferes Verwaltungsbezirks nachftehende Bolizeiverordnung 
erlafjen: 

91. Wer gewerbsmäßig den Nferdehandel betreibt, 
ift verpflichtet, über alle Pferde, welche in feinen Beſitz 
oder Gewahrſam gelangen, ein Kontrolbuch zu führen. 

$ 2. In das Kontrolbuch, welches von der Rolizei- 
behörde auf den Namen des Gewerbetreibenden ausgeftellt 
und mit einer Bejcheinigung über die darin enthaltene 
Geitenzahl verfehen wird, hat der Händler nad) beifol- 
ER Se einzutragen: 

. Das er und Die genaue Beichreibun s Pferdes 
2. den Tag des ads — 
3. Name, Stand und Wohnort der Perſon, von der 

er das Pferd erworben hat, 
4. dad Datum des Atteftes, welches über. die Befugniß 

zur Veräußerung des erworbenen Pferdes gemäß der 
Allerhöchſten Verordnung vom 13. Februar 1843 
(betr. die Yegitimationsattefte bei Veräußerung von 
en ie Ann — der Monaͤrchie) 
ausgeſtellt worden iſt und die Behörde e 
Atteſt ausgeſtellt hat, wen 

5. ben Tag der Abgabe des Pferdes, 

IR I. und 3. Sonnabend jeden Monats auszuführen 
haben. ; 

$ 2. Allen Gaftwirthen ift verboten, außerhalb ihrer 
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6. Name, Stand und Wohnort der Perſon, an welche 
der Händler das Pferd verkauft over zum Gewahr- 
fan übergeben hat. 
$ 3. Zuftändig zur Ausftellung des Kontrolbuches iſt 

die Polizeibehörde des Drtes, in welden der Händler” 
feinen Wohnfiß hat und für die nicht im Negierungs- 
bezirk Bromberg wohnenden Händler, ſofern fie ſich nicht 
über den Befig eines von einer inländiſchen zufjtändigen 
Rolizeibehörde ausgeſtellten Kontrolbuchs ausweijen können 
eine von ihnen zu wählende Polizeibehörde einer im Ne 
gierungsbezivt Bromberg liegenden Stadt, in welcher ein 
beamteter Thierarzt wohnt. j ‚ 

$ 4. Der Pferdehändler hat das Kontrolbud) bei Aus- 
übung feines Gewerbes ftets bei fi zu führen. Er muß 
die vorgefchriebenen Eintragungen an dem Tage der Ueber— 
nahnte bezw. Abgabe des Pferdes machen und darf fein 
Pferd zur Veräußerung anbieten oder einer anderen Perfon 
in Gewahrſam geben, bevor er dasjelbe in das Koutrol- 
buch eingetragen hat. Hgg 3 

Er hat das Kontrolbud) den Gendarmen, Polizei- 
beamten und beamteten Thierärzten auf Erfordern vor 
zulegen und muß dasſelbe am Sahresjchlufie der in $ 3 
genannten Polizeibehörde zur Reviſion einreichen und da= 
bei die noch in feinem Beſitz befindlichen, nad) $ 6 der” 
Allerhöchften Verordnung vom 13. Februar 1843 ungiltig 
gewordenen Legitimationsattefte nad) ihrem Datum ge— | 
ordnet und geheftet abliefern. h 

$ 5. Fehler, welche bei der Nevifion durch die Polizei⸗ 
behörden, Thierärzte ꝛc. bemerkt werden, find in dem 
Kontrolbuche zu vermerken. J 

$ 6. Pferdehändler, welche dieſer Verordnung zuwider 
handeln, werden mit einer Geldftrafe bis zum Betrage 
von 30 ME. beftraft, an deren Stelle im Unvermögens— 
falle eine entſprechende Haftitrafe tritt. } 

Bromberg, den 22. Auguft 1888. | 

Königl. Negierung, Abtheilung des Innern. 
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Preußen Reg.-Bez. Bromberg. Polizeiverord- 
nung, betr, die Neinigung nnd Desinfeftion von 

Gajtjtällen. — Vom 22. Auguft 1888. 
Auf Grund des $ 11 des Geſetzes über die Bolizei- 

verwaltung vom 11. März 1850 verordnen wir in Er— 
gänzung unferer Verordnung vom 28. Auguft 1885*) für 
den Umfang unſeres VBerwaltungsbezirks, wie folgt: { 

$ 1. Die Beſtimmungen der 88 4 und 5 der vor- 
genannten Bolizeiverordnung dom 28. Auguft 1885 finden 
fortan auf ſämmtliche Snhaber von Gajtitällen Anwen: 
dung, jedocd mit der Maßgabe, daß die nicht unter die 
Borjchriften des $ 6 dafelbit fallenden Gaftwirthe die im 
$ 4 erwähnten Reinigungs» und Desinfektionsarbeiten nur 

Stallungen Futtertröge und Vorftelfrippen zur Benußung 
für Pferde aufzuftellen oder deren Aufftellung zu allge 
meinem Gebrauch zu geftatten. 

$ 3. Zuwiderhandlungen gegen dieſe Borfehriften unter 
liegen den GStrafbeitimmungen in $ 7 Abf. 1 der Polizei 
verordnung von 25. Auguſt 1885. 2 

Bromberg, den 22. Auguſt 1888. 
Königl. Negierung, Abtheilung des Innern. 

Baden. Verordnung, Maßregeln gegen die Ver— 
fchleppung von VBichjeuchen nach den Nordjeehäfen 

betreffend. — Vom 10. Dftober 1888, 
(Amtl. Bekanntn. ü. d. Bet.-Wefen im Großherzogth. ©. 67.) 

Auf Grund des $ 20 des Neichsgefeßes, betreffend Die 
Abwehr und Unterdrückung vor Viehjeuchen vom 23. Zuli 

*) Qgl. Veröffentl. 1885 II ©. 176. 
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nn bezw. $ 328 des Strafgefeßbuchs wird verordnet was 
olat: gt: 

Zur Beförderung nach den Ntordfeehäfen Hamburg, 
Harburg, Altona, Bremen, Bremerhaven, Geeftentünde, 
Tönning — bezüglich des legtgenannten Hafens für die 
geit vom 1. Suni big 30. November — beſtimmte Wieder: 
äner und Schweine dürfen auf Eifenbahnen nur verladen 
werden, wenn fie unmittelbar vor der Verladung von dem 
Bezirköthierarzt unterfucht und gefund befunden worden 
find und Bejcheinigung darüber vorgelegt wird. 

Karlsruhe, den 10. Dftober 1888. 
Großh. Miniſterium des Annern, 

Der Miniftertaldireftor: Eiſenlohr. 
Blattner. 

Niederlande, Beſchluß vom 27. März 1885, ent— 
haltend nähere Beitimmungen darüber, welche 
Viehkrankheiten für anjterfend erachtet und welche 

von den im Gejeße vom 20. Suli 1870 (Staats- 
blad No.131) bezeichneten Maßregeln beim Drohen 
oder Herrichen einer jeden dieſer Seuchen ange: 

wandt werden jollen, 
(Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden No. 67. 

— leberjegung ohne Gewähr.) 

Wir Willem III. ꝛc. 
In Erwägung der Nothwendigkeit einer Durchſicht 

Unſeres Beſchluſſes vom 14. März 1880 (Staatsblad 
No. 31), ergänzt durch den Beſchluß vom 31. März 
1886 (Staatsblad No. 47); 

Sm Hinblick auf das Geſetz vom 20. Juli 1870 (Staats- 
blad No. 131), letzthin abgeändert durd Artikel 10 
alinea 26 des Geſetzes vom 15. April 1886 (Staats- 
blad No. 64); 

ad) Anhörung der durch Unſere Beſchlüſſe vom 7. Januar 
und 6. März 1887, No. 5 und No. 3, eingejehten 
Sachverſtändigen-Kommiſſion; 

Auf Vortrag Unſeres Staatsminiſters und Miniſters des 
Innern vom 24. Januar 1885, No. 4408, Abtheilung 
für Medizinal-Bolizei; 

Nach Anhörung des Staatsrathes (Bericht vom 6. März 
1888, Io. 9); 

Auf Grund des weiteren Berichtes Unjeres vorgenannten 
Miniſters vom 21. März 1888, No. 923, Abtheilung 
für Medizinal-Bolizei; 

Haben für gut befunden und wollen verordnen: 

Viehfranfheiten, weldhe für anfjtedend er- 
achtet werden. 

Für anſteckend werden folgende Viehkrank— 

sl. 

Artikel 1. 
heiten erachtet: 

eh, — der Wiederkäuer (veepest der herkauwende 
dieren); 

2. Zungenfeuche (pleuropneumonia contagiosa) der Nin- 
der (longziekte der runderen); 

3. Maul: und Klauenſeuche (anftedender Blajenaus: 
ausfhlag an Maul und Klauen) bei Wiederfäuern 
und Schweinen (mond-en. klauwzeer (besmettelijke 
blaaruitslag van den mond en de klauwen) bij de 
herkauwende dieren en de varkens); 

4. Rob und Hautwurm bei Ginhufern (kwade droes en 
huidworm bij de eenhoevige dieren), 

. Räude (Sarcoptes- und Dermatocoptes - Näude) bei 
Einhufern und Schafen (schurft (sarcoptes-schurft en 
dermatocoptes-schurft) bij de eenhoevige dieren en de 
schapen) ;“ 

6. Schafpocken bei Schafen, Böden und Ziegen (schaaps- 
pokken bij de schapen, de bokken en de geiten); 

7. Schweinejeuhe (und zwar die anſteckende Flecken— 
feuche (Nothlauf) und die anſteckende Bruftieuche der 
Schweine) (varkensziekte (namelijk de besmettelijke 
vlekziekte en de besmettelijke borstziekte der varkens)); 

8. Trichinenkrankheit bei den Schweinen (trichinenziekte 
bij de varkens); 

9. Milzbrand bei allem Vieh (miltvuur bij alle vee); 
10. Tollwuth bei allem Vieh (hondsdolheid bij alle vee). 
$ 2. Maßregeln, welche gegen eine jede der an- 
ſteckenden Biehjeuhen angewandt werden follen 

oder fönnen. 
Artikel 2. Unbeſchadet der im Artikel 13 des Gejeßes 

vom 20. Suli 1870 (Staatsblad No. 131) vorgeichriebenen 
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Anzeigepflicht und der im Artikel 14 deſſelben Geſetzes 
vorgejchriebenen Entfernung und Abfonderung müſſen 
bei jeder der im Artikel 1 dieſes Beſchluſſes aufgeführten 
Viehkranfheiten die folgenden, in den dabei erwähnten 
Artikeln des angezogenen Gejeßes genannten Maßregeln 
angewandt werden: 

1. das Anbringen von Kennzeichen, nad) Maßgabe des 
Artikels 17; 

2. das Verbot des Transportes von Vieh, welches von 
einer anſteckenden Krankheit befallen oder deſſen ver: 
dächtig ift, ohne Erlaubnig des VBürgermeifters 
(Artifel 21); 

3. Desinfektion nad) Maßgabe der durch Uns erlafjenen 
oder zu erlaffenden Vorſchriften (Artikel 31); 

4. das Verbot, innerhalb eines, durch dieſen Beſchluß 
für jede anſteckende Krankheit beftimmten Zeitab— 
fchnittes, Bieh in Ställe oder auf Weiden, Grund» 
ftüdfe oder Gehöfte zu bringen, wo Vieh fteht oder 
geftanden hat, das an einer anſteckenden Krankheit 
leidet oder gelitten hat (Artikel 32). 

Artikel 3. Wenn ein an einer anfteefenden Krankheit 
leidendes Stück Vieh gejtorben ift, jo ift der Eigenthümter 
oder Hüter verpflichtet, Davon unverzüglid) den Bürger: 
meifter der Gemeinde, in der das gejtorbene Thier ſich 
befindet, Kenntniß zu geben. 

Vieh und Ueberbleibſel von Vieh, das an einer an« 
ſteckenden Krankheit geftorben ift, müfjfen auf Anlaß und 
Koften des Eigenthümers jo ſchnell als möglic nach ver 
im vorigen Abjab vorgejchriebenen Anzeige innerhalb 
einer vom Bürgermeifter zu bejtimmenden Friſt ver- 
brannt, vergraben oder auf andere vom Dijtrifts-Thier- 
arzt oder dejien Gtelivertreter zu bejtimmende Art und 
Weiſe unschädlich gemacht werden. 

Das Brennmaterial und was fonft zur Verbrennung 
nöthig, fowie die beine DBergraben zu gebraucenden 
Desinfeftionsmittel werden dent Befiker vom Bürger: 
meilter auf Reichskoſten geliefert. 

Entihädigung für das geftorbene Vieh oder deſſen 
Ueberbleibſel wird nicht gewährt. 

Artikel 4. Wenn ein Stück Vieh, das nach Artikel 22 
des erwähnten Gejeßes einer anftedenden Krankheit für 
verdächtig erachtet wird, geſtorben ift, jo iſt der Eigen- 
thümer oder Hüter verpflichtet, hiervon unverzüglich dent 
Bürgermeifter, in deſſen Gemeinde das gejtorbene Thier 
ſich befindet, Kenntniß zu geben. 

Dieſer läßt unverweilt durch den Diſtrikts-Thierarzt 
oder deſſen Stellvertreter oder, bei deren Abweſenheit, 
durch einen geprüften Thierarzt das geſtorbene Thier 
unterſuchen. Wenn bei dieſer Unterſuchung ſich nicht 
deutlich ergiebt, daß das Thier nicht mit einer anſtecken— 
den Krankheit behaftet war, muß daſſelbe beziehungs— 
weiſe dejjen leberbleibjel in Gemäßheit der Bejtimmungen 
im Artikel 3 dieſes Beichlufjes unschädlich gemacht werden. 

Artikel 5. Bei jeder der im Artikel 1 diejes Bejchlufjes 
genannten Sranfheiten müfjen die folgenden, in den da— 
bei erwähnten Artikeln des Geſetzes vom 20. Zuli 1870 
(Staatsblad No. 131; angegebenen Maßregeln getroffen 
werden: 

1. wenn dies durd einen Diftrifts-Thierarzt oder deſſen 
Stellvertreter oder, bei deren Abwefenheit, in dring— 
lichen Fällen durd) einen geprüften Thierarzt für 
nöthig befunden wird, das Bezeichnen von Franfen 
oder verdächtigem oder wiederhergeftelltem Vieh 
(Artikel 19); 

23. auf Anordnung eines Dijtritts-Thierargtes oder deſſen 
Stellvertreters, die Abjchliegung verjeuchter Gehöfte 
oder Weiden und der nächſtgelegenen Ländereien oder 
Grundftücde und die Desinfeftion dev Kleider der— 
jenigen Perſonen, welche das abgejchlofjene Terrain 
verlajjen (Artikel 29). 

$3. Maßregeln gegen die Viehpeft der Wieder- 
fäuer. 

Artikel 6. Die Franken und die verdäcdtigen Thiere 
müffen fo jchnell wie möglid) getödtet und demnächſt 
verbrannt, vergraben oder auf andere, durch den Diſtrikts— 
Thierarzt oder dejjen Stellvertreter zu bejtinmende Weiſe 
unſchädlich gemacht werden. 

Bis fie getödtet werden, müſſen fie von allen andern 
Vieh abgejondert gehalten werden. 



Die im Artikel 22 des Geſetzes vom 20. Zuli 1870 
(Staatsblad No. 131) erwähnte Frift wird auf 15 Tage 
feitgejeßt. \ ' 5 

Artikel 7. Wenn Franke oder verdächtige Thiere ge: 
fchlachtet find, fo aclten die durch Artifel 3 und 4 Diejes 
Beſchluſſes hinfichtlich gefallenen Viehs feitgeitellten Be— 
ftimntungen. 

Artikel 8 Der Stall oder das Gebäude und, wo 
dies durch den Diftrift3-Thierarzt oder deſſen Gtellver- 
treter für nöthig befunden wird, aucd das Terrain, wo 
fih Franke oder verdächtige Thiere befunden Haben, jollen 
desinfizirt werden. 

Die auf den Grundftüde oder auf dem Gehöfte be- 
findlihe Düngergrube muß unſchädlich gemacht werden, 

Artikel 9. In Gebäude oder auf Weidepläße, Grund: 
ftüe oder Gehöfte, wo kranke oder verdächtige Thiere 
gejtanden haben, darf feinerlei Vieh gebradyt werden 
innerhalb einer Frift von dreißig Tagen, von dem Tage 
ab gerechnet, an dent: die Desinfektion dieſer Gebäude 
und des Terrains, jowie die Unſchädlichmachung Der 
Düngergruben volljtändig beendigt tft. 

Artikel 10. Bei Abſchließung verjeuchter Gehöfte oder 
Weiden ift, nad) Maßgabe des 2. Abſatzes von Artikel 5 
diefes Beichlufjes, verboten: die Ein- und Ausfuhr von 
Wiederkäuern, Hunden, Kaben und edervieh in den be- 
ziehungsweife aus dem abgeſchloſſenen Kreije; ferner Die 
Ausfuhr don Einhufern und Schweinen, von Milch, 
Fleiſch; unbearbeiteten Häuten, Hörnern, Klauen, Haar, 
Wolle, Federn, Knochen, ungeſchmolzenem Fett, Miſt und 
allem anderen Abfall, von Heu, Stroh und anderent 
Diehfutter, Tauen, Pferdedecken und Stallgeräthichaften. 

Artikel 11. Das Feftlegen oder Fefthalten von Hun— 
den kann angeordnet werden unter Berücdfichtigung der 
Beſtimmungen des Artikels 30 des Gejekes von 20. Juli 
1870 (Staatsblad No. 131). 

Artikel 12. Innerhalb der durd Unfern Miniſter des 
Innern mittel$ Befanntmahung im Staats-Anzeiger an- 
zugebenden Pläbe oder Gegenden ift es verboten, leben- 
des Nindvieh, Schafe, Böcke oder Ziegen zu transportiren 
oder transportiren zu lafjen, vorbehaltlich der im Ar— 
tifel 15 dieſes Beſchluſſes getroffenen Beitimmungen, be- 
treffend den Transport: 

1. von Vieh zur Schladhtbanf; 
d: iR Umzuge des Gigenthünters oder Snhabers des 

Die 5; 

. dur) den Käufer des Viehs bei öffentlichen 
faufe; 

. von Bieh nach) der Weide und von der Weide nad) 
dem Gtall. 

Artikel 13. Transport von Vieh in den am Schluſſe 
des Artikel 12 dieſes Beichluffes angegebenen Fällen 
kann nah Anhörung des Diftrikts-Thierarztes oder defien 
Stellvertreterd mit bejonderer Erlaubniß Unſeres Kom— 
mifjars in der Provinz ftattfinden; Lebterer kann auch) 
den Bürgermeifter der Gemeinde zur Ertheilung folder 
Erlaubniß ermädhtigen. 

Artikel 14. Der im Artikel 13 dieſes Beſchluſſes er: 
wähnte Transport darf nur auf Grund eines Transport- 
ſcheines ftattfinden, ausgeftellt von dem Bürgermeiſter der 
Gemeinde, in welcher das Vich fich befindet. 

Der Transportichein giebt an: die Anzahl, die Art 
und die Beichreibung des zu transportivenden Viehs, den 
Weg, welcher bis zum Beftimmungsort verfolgt werden 
muß, jowie die Zeit, innerhalb deren der Schein 
giltig iſt. 

Wenn der Diftrikts-Thierarzt es für nöthig erachtet, 
muß das zu transportivende Vieh mit einem Kennzeichen 
verfehen werden. 

Falls der Transport nad) einer anderen Gemeinde 
ſtattfindet, ſendet der Bürgermeiſter, der den Transport— 
ſchein ausgeſtellt hat, eine Abſchrift davon an den 
DBürgermeifter der Gemeinde, wohin der Transport ge: 
ichehen fol. 
Artikel 15. Wenn der Führer von Vieh nicht mit 

einem Transportfchein verfehen ift, oder wenn der Trans- 
port zu einer anderen Zeit oder auf einem anderen 
Wege, als in dem Transporthein angegeben ift, ſtatt— 
findet, ſo wird das Vieh in Beſchlag genommen und 
gegen den Führer das Etrafverfahren eingeleitet. 

Das am Schluſſe des Artikels 12 unter No. 1 dieſes 

3 Per: 

4 

J 

Beſchluſſes erwähnte Schlachten von Vieh geſchieht unter 
Rolizetauffiht innerhalb der von dem Bürgermeiſter der 
Gemeinde, wo das Vieh ſich nad) dem Transporte bes 
findet, zu beitimmenden Zeit. — 

Artikel 16. Das Abhalten von Viehmärkten und 
öffentlichen Verkäufen, joweit ſie durch Gemeindeverord- 
mungen zugelafjen find, it in Gemeinden verboten, welche 
dazu dur Unſern Minijter des Innern mittels Bekannt 
mahung im Gtaats-Anzeiger angewiejen werden. Die 
Anweiſung erfolgt auf einen Zeitraum von höchſtens drei 
Monaten; auf gleiche Weife kann diejelbe, jedod nicht 
auf einen längeren Zeitraun, erneuert, jowie eingezogen 
werden, falls Gründe dafür vorhanden find. J 

Oeffentlicher Verkauf von Vieh deſſelben Eigenthümers 
oder aus der Hinterlaſſenſchaft eines Verſtorbenen bleibt 
verftattet auf Grund einer ſchriftlichen Grlaubniß Des 
Bürgermeifters und innerhalb einer durch dieſen Darin zu 
bejtinmenden Frift, nachdem der Dijtrifts-Thierarzt er— 
flärt, daß dagegen Bedenken nicht bejtehen. J 

$ 4. Maßregeln gegen die Lungenſeuche (pleu- 
ropneumonia contagiosa) der Rinder. } 

Artikel 17. Die Franken 
müflen getödtet werden. 

Die in Artikel 22 des Geſetzes vom 20. Zuli 1870 
(Staatsblad No. 131) erwähnte Friſt wird auf 4 Wonate 
feſtgeſetzt. 

Artikel 18. Unſer Miniſter des Innern kann die von 
Regierungswegen auszuführende Tödtung von verdächtigen 
Thieren für beſtimmte Plätze oder Landftriche und be— 
ſtimmte Zeit einſtellen laſſen. 

Artikel 19. Die Bruſt- und Bauch-Eingeweide der 
getödteten Franfen Thiere müſſen verbrannt oder ver: 
graben und die Häute desinfizirt werden, x 

Sn bejonderen Fällen kann Unſer Minifter des Annern 
befehlen, daß die bezeichneten Thiere vollftändig verbrannt 

3 
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und verdächtigen Thiere 

oder vergraben werden. J 
Artikel 20. Wenn die Tödtung der verdächtigen 

Thiere von Regierungswegen nicht ſtättfindet, ſind deren 
Eigenthümer befugt, dieſelben unter Beobachtung der 
durch den Diſtrikts-Thierarzt vorzuſchreibenden Vorſichts— 
maßregeln, nach Anzeige bei dem Bürgermeiſter und 
unter Bolizei-Aufficht zu Schlachten. 5 

Falle nad) den Schlachten der verdäcdtigen Thiere 
fich ergiebt, daß fie von der Krankheit befallen waren, jo 
müjjen die Bruſt- und Bauch-Eingeweide verbrannt oder E 
vergraben und die Häute desinfizirt werden. 

Artikel 21. Bis fie getödtet oder geichlachtet werden, 
müfjen die Franken oder verdädhtigen Thiere von Dem 
übrigen Vieh abgefondert gehalten werden. j 

Artikel 22. Der Stall oder das Gebäude und, an 
Plätzen, wo Dies vom Diftrifts- Thierarzt oder deſſen 
Stellvertreter für nöthig befunden wird, aud das Terrain, ° 
wo ſich Franfe oder verdächtige Thiere befunden haben, | 
müſſen desinfizivt werden. E 

Artikel 23. In Gebäude oder auf Weidepläße, Grund» 
jtüde oder Wehöfte, wo kranke Thiere geitanden haben, 
dürfen Feine Rinder gebracht werden während eines Zeit- 
raums don 30 Tagen, von dent Tage an geredhnet, an 
welchem der letzte Krankheitsfall durch das Sterben, die 
Tödtung oder das Schlachten beendigt ift, und auf jeden 
Fall erit nad) völliger Beendigung der Desinfizirung. 

Artifel 24. Bei Abjchliefung verjeuchter Gehöfte oder 
Weiden it nad Maßgabe des 2. Abſatzes von Artikel 5° 
diejes Beſchluſſes verboten: die Ein- und Ausfuhr von’ 
Rindern in den beziehungsweife aus dem abgefchlojfenen 
treije; ferner die Ausfuhr von Schafen, von unbear- 
beiteten und nicht desinfizirten Häuten, von Hörnern, 
Hufen und Klauen von Wiederfäuern, von Mift und 
ni anderen Abfall, Heu, Stroh und anderem Bieh- 
utter. J 

Artikel 25. Das Feſtlegen oder Feſthalten von Hun— 
den kann angeordnet werden unter Berückſichtigung der 
Beſtimmungen des Artifeld 30 des Geſetzes vom 20. Zuli 
1870 (Staatsblad No. 131). a 

Artikel 26. Es iſt verboten, Rindvieh zu transportiren 
oder transportiren zu laffen aus oder nad) den von Une 
jerem Miniſter des Innern angemiejenen Gemeinden oder 
Semeindetheilen. Wo Dies von Ilnferem genannten 
Miniſter für nöthig erachtet wird, ift auch der Transport 
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don Rindvieh innerhalb diefer Gemeinden oder Genteinde- 
theile verboten. Dieſe Anweifungen werden durch Be: 
kaͤnntmachung im Staats-Anzeiger zur allgemeinen Kennt: 
niß gebracht. Die Anweiſung geichieht für einen Zeit: 
raum von höchſtens drei Monaten; fie kann auf gleiche 
Weiſe, jedoch nicht für einen längeren Zeitraum, erneuert, 
En eingezogen werden, falls Gründe dafür vorhanden 
i nd. 

In beſonderen Fällen kann Unſer Kommiſſar in der 
Provinz unter den don ihm näher anzugebenden Bedin— 
gungen, nad) Anhörung des Diftrikts Thierarztes oder 
dejien Gtellvertreters, 
theilen. 

Solche Erlaubniß kann aud durch den Bürgermeiſter 
ertheilt werden, falls er von Unſerem Kommiljar dazu 
ermächtigt ift. 

Artikel 27. In den im Artikel 26 erwähnten Ge— 
meinden oder Gemeindetheilen wird von Vieh - Aufjehern 

zum Transport Grlaubniß er— 

alles Nindvieh in dazu angelegte Lilten eingetragen. 
Dieje Aufjeher werden ernannt und entlafjen durd) 

Unſeren Miniſter des Innern. 
Beim Antritt ihres Amtes legen die Aufſeher in die 

Hand des Bürgermeiſters der Gemeinde, die ihnen als 
Amtsſitz angewieſen iſt, ein jeder nach Maßgabe ſeines 
religiöſen Bekenntniſſes, den folgenden Eid (over Ge— 
lübde) ab: 

„Ich ſchwöre (gelobe), daß ich die mit der 
Stellung als Vieh-Aufſeher verbundenen Pflichten 
ordnungsmäßig erfüllen werde. 

So wahr mir Gott der Allmächtige helfe (das 
gelobe ich).“ 

Artikel 28. In den über das Rindvieh eines jeden 
EigenthHümerd von den Auffehern in doppelter Ausferti- 
gung aufzuftellenden Lilten wird das Vieh nummerirt 
und bejchrieben. Die Lijten werden in doppelten Erent- 
plaren geführt und von den Gigenthümern oder in Er: 
mangelung derjelben, von den Inhabern oder Hütern 
des Viehs als gejehen unterzeichnet; falls fie erklären, 
nicht unterzeichnen zu können oder zu wollen, macht da— 
von der Bieh-Auffeher in den Liften Meldung. Ein 

Eremplar von jeder Lijte wird dem Bürgermeiſter zuge: 
andt. 

Artikel 29. Bon jeder Beränderung in der auf den 
Liſten vermerkten Anzahl des Rindviehs durch Geburt, 
Sterben, Schlachten oder Transportirung innerhalb der 
nad) Maßgabe des Artikels 26 Diejes Beichlufies be- 
zeichneten Gemeinde oder eines Theiles derjelben und von 
jeder Vertauſchung eines der auf den Liſten bejchriebenen 
Rinder mit einem andern giebt der Cigenthümer, In— 
haber oder Hüter innerhalb 24 Stunden dem Bürger: 
meifter Kenntniß, der eine bezüglihe Gintragung in Das 
bei ihm befindliche Eremplar der Liſten veranlaßt. 

Artikel 30. Unmittelbar oder fpäteiteng innerhalb 
12 Stunden nad) dem Sterben oder Schlachten eines 
Stückes Nindvieh giebt der Cigenthümer, Inhaber oder 
Hüter dent Auffeher davon Kenntniß, der das gefallene 
oder geſchlachtete Thier innerhalb 24 Stunden nad) der 
Meldung befichtigen muß. 

Solange dieje Bejihtigung nicht ftattgefunden Hat, 
ift es verboten, Die Lungen hevauszunehmen oder irgend 
einen Theil des Stüdes Vieh fortzufchaffen. 

Artikel 31. Die Aufjeher find gehalten, alles in den 
durch fie aufgeitellten Liſten verzeichnete Nindvieh min- 

deſtens einmal in der Woche zu befichtigen und mit den 
Lilten zu vergleichen. Veränderungen, wie die int Ar— 
tifel 29 erwähnten, werden unverweilt auf den Liſten ver- 
merft und don dem Eigenthümer, Snhaber oder Hüter 
als gejehen unterzeichnet. 

Vermuthen die Auffeher bei dieſer oder bei der im 
Artikel 30 erwähnten Befihtigung, daß ein Stück Rind— 
en an Lungenjeuche leidet oder gelitten hat, oder ent: 
decken fie eine Veränderung in der Anzahl oder eine 
Vertaufhung des Nindviehs, wovon nicht nad) Maßgabe 
der beiden vorftehenden Artikel Meldung gemacht iit, jo 
geben fie im eriten Falle davon unverweilt dem Bürger: 
meifter Kenntnig, welcher nad) den Borjchriften des Ge- 
feßes vom 20. Juli 1870 (Staatsblad No. 131) handelt, 
und in dem beiden anderen Fällen leiten fie auf ihren 
Amtseid wegen der Mebertretung das Strafverfahren ein. 
1 Artifel 32. Das Adhalten von Märkten und öffent— 
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fihen Auktionen von Nindvieh, infoweit durch ftädtijche 
Verordnungen zugelafien, ift verboten in denjenigen Ge— 
meinden, weldhe durch Unſeren Minifter des Innern 
mittels Bekanntmachung in den Staatscourant öffentlid) 
werden befannt gemad)t werden. 

Deffentlihe Auftion von Nindvieh eines und dejjelben 
Gigenthümers, oder welches zur Nachlaſſenſchaft eines 
Verſtorbenen gehört, bleibt ftets erlaubt auf fhriftliche 
Genehmigung des Bürgernteijters und innerhalb des von 
Letzterem fejtzuftellenden Termins, nachdem der Dijtriktö- 
Thierarzt erklärt hat, daß dagegen Feine Bedenten ob» 
walten. (Schluß folgt.) 

Rechtſprechuug. 

Die Verpflichtung der Eltern, Pflegeeltern und Vor— 
münder, die ohne geſetzlichen Grund unterbliebene 
Impfung ihrer Kinder und Pflegebefohlenen auf amt— 
liche Aufforderung nachzuholen, iſt nicht auf einen 
beſtimmten Zeitraum beſchränkt und erliſcht nicht da— 
durch, daß wegen Nichtbefolgung der amtlichen Auf— 
forderung ſchon einmal Beſtrafuͤng erfolgt iſt. — Es 
iſt nicht unzuläſſig, daß Eltern, Pflegeeltern oder 
Vormünder, welche beſtraft worden ſind, weil ihre 
Kinder oder Pflegebefohlenen ohne geſetzlichen Grund 
und trotz erfolgter amtlicher Aufforderung der Im— 
pfung entzogen geblieben ſind, im Laufe desſelben 
Sahres zur Erfüllung der Smpfpflicht wiederholt auf- 
gefordert und im Falle der Nichtbefolgung der Auf- 
forderung wiederholt bejtraft werden. Impfgeſetz vom 
8. April 1874 $ 14. 

Urtheil d. Kal. bayeriich. Oberlandesgerichts zu München 
vont 17. Zebruar 1888. 

Karl ©. wurde, nachdem er deshalb, weil fein amı 
21. Juni 1881 geborenes Kind „Thekla“ troß amtlicher 
Aufforderung der Smpfung entzogen geblieben ijt, früher 
Thon dreimal und zwar das lebte Mal durch Urtheil des 
Schöffengericht3 bei den Amtsgerichte Nürnberg vom 
6. April 1887 wegen Webertretung des Impfgeſetzes vom 
Ss. April 1874 beitraft worden war, auf Örund des $ 12 
dieſes Geſetzes und des $ 15 der dazu erlaffenen Voll- 
zugsvorſchriften vom Stadtmagiſtrate Nürnberg als der 
nach 8 1 Abf. 1 der Vollzugsvorſchriften zuftändigen Di- 
ftriftsverwaltungsbehörde am 13. Mai 1887 neuerdings 
aufgefordert, innerhalb vier Wochen die Smpfung feines 
Kindes vornehmen zu lajfen und Nachweis darüber vor- 
zulegen. Derjelbe leijtete auch dieſer Aufforderung Feine 
Folge, weshalb er durch jchöffengerichtliches Urtheil vom 
21. September 1837 abermals wegen Webertretung des 
Impfgeſetzes in eine Gelditrafe verurtheilt und Die von 
ihm hiegegen eingelegte Berufung durch landgerichtliches 
Urtheil vom 21. Itovember 1837 verworfen wurde. 

In der gegen diejes Urtheil eingelegten Reviſion werden 
die SS 4, 14 Ubi. 2 des Impfgeſetzes als verletzt be- 
zeichnet, weil hienady der Angeklagte wegen Verſäumung 
derjelben Smpfpflicht, wegen deren Verſäumung er bereits 
früher beftraft worden fei, nicht wiederholt, jedenfalld nicht 
mehrmals in demfelben Sahre hätte bejtraft werden fünnen. 
Die Reviſion iſt nicht begründet. 

Nach $ 14 Abi. 2 des Impfgeſetzes werden Eltern, 
deren Kinder ohne gejehlichen Grund und troß erfolgter 
amtlicher Aufforderung der Smpfung entzogen geblieben 
find, bejtraft. Die Vorausfegung zur Anwendung diejer 
Strafbeitimmung beiteht jonad) darin, daß Fein gejeglicher 
Grund, nämlid) feiner der in den $$ 1, 2 des Impf— 
gejeßes angeführten Gründe, aus weldhen die Impfung 
des an fich impfpflichtigen Kindes unterbleiben darf, vor— 
liegt und daß die Eltern der von der zujtändigen Ver— 
waltungsbehörde an fie ergangenen Aufforderung, das 
Kind der Smipfung zu unterjtellen, nicht Kolge leifteten. 
Allerdings feßt der $ 14 nicht wie die auf die Schub- 
podenimpfung ſich beziehende Verordnung vom 26. Auguft 
1807 fowie der Art. 117 des B.-©t.-6.-3. von 1861 und 
der Art 63 des P.StG.B. von 1871 für den Fall der 
fortgefegten Säumniß bejondere Strafen feit; allein des- 
halb fünnen Eltern, welche auf Grund des $ 14 Ab. 2 
einmal beftraft worden find, falls fie der wiederholten 
amtlichen Aufforderung, das Kind der Smpfung zu unter: 
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ftellen, nicht entfprechen, doc) noch einmal beftraft werden*). 
In der Nevifion wird dies zwar durch den Hinweis dar— 
auf, daß das in Frage ftehende Gefeß, welches urjprünglid) 
den Titel „Gefeß über den Impfzwang“ geführt hatte, 
bei der zweiten Leſung desjelben die Bezeihnung „Impf— 
gejeß” erhalten hat, und durch die Bezugnahme auf eine 
von einem Abgeordneten bei der Dritten Lejung des Ge- 
jeßes gemachte Aeußerung beftritten, jedod mit Unrecht. 
Wenn aud) vorzugsweije wegen der Veränderungen, welche 
das Geſetz bei der zweiten Leſung erfahren hat, insbeſon— 
dere wegen der Gtreihung des $ 15 de3 Entwurfs, wo— 
nad) eine zwangsweife Smpfung durh Zuführung Des 
Smpfflichtigen zur Smpfitelle zuläfftg gewejen wäre, das 
Geſetz die Ueberſchrift „Impfgeſetz“ erhielt, jo wurde dod) 
damit nicht jeder Zwang zur Smpfung und namentlid) 
nit die Zuläſſigkeit wiederholter Beſtrafung befeitigt. 
Dies geht aus dem Zwede und dem Inhalte des Ge— 
jeßes hervor. 

Durch $ 1 des Geſetzes joll, wie die Motive des Ent- 
wurfs (Verhandlungen des deutjchen Reichsſstags von 1574 
Bd. II ©. 23 ff.) entnehmen laffen, für die gefanmte 
jugendliche Bevölferung die Berpflihtung zu einer eriten 
und nad Ablauf einer gewifjen Reihe von Jahren aud) 
zu einer zweiten Smpfung begründet werden, da die Ge— 
jeßgebung in der Impfung ein nothwendiges Nittel der 
allgemeinen Gejunpdheitöpflege und eine wirkſame Be- 
fümpfung der gefährlichen Pockenſeuche erfennt und gerade 
in den jugendlichen Kreiſen die Seuche ſtets den gün- 
ftigjten Boden und von bier aus den Weg zur Ueber— 
tragung des Giftitoffs auf die älteren Klaſſen gefunden 
hat. Sodann beſtimmt außer den zum Zwecke der Kon- 
trole über die vollgogene Ampfung in den $$ 7, 10 ge 
troffenen Vorſchriften Über die Aufitelung von Liften und 
die Ausitellung von Smpfjcheinen, mit welden auch die 
in den $$ 12, 13 vorgejchriebene Führung des Nachweifes 
der erfolgten Smpfung zuſammenhängt, namentlich der 
$ 4 des Gejehes, Daß, wenn die Smpfung ohne gejeb- 
lihen Grund ($$ 1, 2) unterblieben ift, fie binnen einer 
von der zuftändigen Behörde zu feßenden Frift nachzu- 
holen ift, und die Motive bemerken hiezu, daß die Be: 
ſtimmung der Frift zur Nachholung der Impfung dem 
Ermefjen der Behörde vorzubehalten fei, da diefe im der 
Lage ſein müſſe, einer etwaigen abfichtlichen Uebertretung 
der geſetzlichen Vorſchriften mit Entjchiedenheit zu begegnen. 

Hieraus geht hervor, daß nad) dem Geſetze dont 8. April 
1874 für die jugendliche Bevölkerung eine Verpflichtung 
zur Smpfung beiteht, welche in $ 13 Abf. 1 fogar aug- 
drücklich Impfzwang genannt wird, daß diefe Verpflich— 
tung auch nicht auf eine beſtimmte Zeit bejchränft it 
und nicht infolge einer VBerurtheilung aus $ 14 Ab- 
ja 2 erlifcht. Vielmehr muß nah $ 4 jede ohne ge- 
ſetzlichen Grund unterbliebene Smpfung nachgeholt und 
zu diefem Zwecke dem Säumigen von der zuftändigen 
Berwaltungsbehörde eine Friſt gejeßt werden, woraus 
folgt, daß die in dieſer Frijtvorfegung Tiegende anıtliche 
Aufforderung zur Nahholung der Impfung fo lang zu 
erneuern tft, bis das Kind der Smpfung unterftellt und 
damit dem Geſetze Genüge geleiftet worden iſt. Wenn 
nun einer folhen im Geſetze begründeten wiederholten 
amtlichen Aufforderung nicht Folge geleiftet wird, fo liegt 
hierin eine neue jelbjtändige Strafthat, welche ihren Grund 
nicht in dem fortgeſetzteu Ungehorſam, fondern darin. hat, 
daß der wiederholten amtlichen Aufforderung nicht Folge 
geleiftet und damit die durch $ 4 ausdrücklich zur licht 
gemachte und zur Erreihung des geſetzlichen Zwecks für 
nothwendig erachtete Nachholung der Smpfung unterlafjen 
wurde. Eine foldhe neue Strafthat muß aber nad) S 14 
Abi. 2 des Impfgeſetzes auch wiederholt beftraft werden, 
da alle Vorausſetzungen zur Anwendung dieſer Gtraf- 
bejtimmung gegeben find und deren ftrafredhtliche Ver— 
folgung auch nicht dadurd, daß wegen Nichtbefolgung 
einer früher ergangenen amtlichen Aufforderung fchon ein— 
mal eine Bejtrafung eingetreten war, ausgeſchlofſen iſt, 
indem, wie aus den obigen Erörterungen hervorgeht, die 
neue Strafthat mit der früheren nicht identiſch iſt und 
auch keine Fortſetzung derſelben bildet. 
kann den von den einzelnen Abgeordneten bei der Be— 
rathung des Gejeßentwurfes im Reichstage gemachten 

*) Vergl. Bd, IV ©. Bl. 

Dem gegenüber . 

Aeußerungen und deshalb auch der in der Reviſion an: 
geführten Bemerkung eines derjelben eine ausſchlaggebende 
Bedeutung nicht zukommen. Uebrigens fann aus diefer 
Bemerkung, welche dahin geht: „daß von einent abjo- 
Iuten Zwänge der Impfung jchon gar nicht mehr die 
Nede ſei; denn der Zwang, wie er nad) den VBerände- 
rungen der zweiten Leſung erjcheine, jet nichts weiter al 
eine Steuer, die auf das Nichtimpfen gelegt jei; es jeien 
bloß Geldftrafen, die von dem Nichter je nad) den Ber 
hältnifjen bemefjen werden könnten“ (Verhandlungen des 
deutjchen Neichstags von 1874 Bd. I ©. 338), nicht ge 
folgert werden, daß wiederholte Beitrafungen durch das 
Geſetz ausgefchlofjen jeien, und zwar jhon um deswillen 
nicht, weil die nad) $ 14 Abſ. 2 des Impfgeſetzes zuläf- 
figen Strafen, auch wenn fie in größeren oder Fleineren 
Swifchenräumen verhängt werden, nicht die Eigenſchaft 
von abfoluten Zwangsmitteln haben. 3 

Da nun feftiteht, daß das Kind des Angeklagten ohne 
gejeglichen Grund und troß der anı 13. Mai 1887 neuerdings | 

b 

i 
4 

erfolgten amtlichen Aufforderung der Smpfung entzogen 
geblieben ift, jo liegt hierin eine neue Zuwiderhandlung 
gegen das Rmopfgefeb, und es wurde Daher dur die 
wiederholte Beftrafung des Angeklagten. diejes Geſetz 
nicht verletzt. 

Die Reviſion macht zwar auch nod) geltend, daß nad) 
$ LNr. 1, 88 6, 7 des Impfgeſetzes jedenfalld nur ein- 
mal im Sahre eine amtliche Aufforderung zur Erfüllung - 
der Impfpflicht mit Straffolge erlaffen werden dürfe. 
Allein aus dieſen Gejetesbeitinnmungen geht eine der— 
artige Beichränfung der Befugniſſe der Verwaltungs- 
behörde nicht hervor. Wenn aud) der $ 6 beitinmt, daß 
die Smpfungen jedes Sahr von Anfang Mai bis Ende 
September vorzunehmen find, und $ 7 bejtimmt, daß 
nad) dent Schluſſe des Salenderjahrs die Liiten der Ber 
hörde einzufenden find, und Dem entſprechend $ 15 der 
Bollzugsporichriften die Beſtimmung enthält, daß die 
Diftriftspolizeibehörden fobald ihnen nad) dem Schluſſe 
des Kalenderjahrs die Smpfliften zugegangen find, dieſe 
zu prüfen und gegebenen Kalle die Eltern zu der in $ 12 
erwähnten Führung des Nachweijes der Smpfung auf- 
zufordern haben, und, daß wenn derjelbe nicht geliefert 
wird, hievon der Staatsanwaltichaft Anzeige zu machen 
und eine Frift zur Nachholung der Smpfung nah $A 
des Impfgeſetzes vorzufeßen tft, jo beziehen jich diefe Be- 
ſtimmungen doch nur auf die regelmäßigen Ampfungen, 
nicht aber auf die infolge fortgejegten Ungehorſams noth- 
wendig werdenden aufßerordentlidden Smpfungen. Biel: 
mehr findet auf ſolche Ungehorjfamsfälle lediglich die Vor- 
ichrift des 9.4 des Impfgeſetzes Anwendung, welde von 
einer ſolchen zeitlichen Bejchränfung der Befugnijje der 
Verwaltungsbehörde nichts enthält und nad) dem im dein 
Motiven niedergelegten, bereit3 oben angeführten Zwecke 
auch nichts enthalten kann. 

(Samml. dv. Entſch. d. Königl. Oberl.-Öer. Münden i. ©. 
des Strafrechts ꝛc. V. ©. 24.) 
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Sterblichkeit in deutichen Orten mit 15000 und mehr Einwohnern fir Oftober 1888. 

Namen 
Ein- 

der 

wohner 
Orte 

1 

Preußen. 
+Maden....... | 100982 
a 111 780 

+ Afcheröleben . . . . 22 563 
+ Barmen... ... 106 749 
— re 1 414 980 

& (Lichtenberg . . - 18 053 
S | Rner — 24 865 
s Schöneberg. . . 18 295 

Andere Vororte 1) 70 070 
+ Beuthen O.Schl.. 23 385 
+ Bielefeld... . . ... 37 127 
Bodum ...... 44 551 
+Bodenheim .... 18 521 
N 38 301 
+ Brandenburg a. 9. 35 229 
+ Breslau... - 313 451 
BAUEN: 19 617 

SIIHINDEAR 1a. 37 456 
Burg b. Magdebg. 16 690 
N A SR 18 772 

Charlottenburg .. 48 514 
DANBGS sie. ss 118 037 
DEU en. 18 657 
Dortmund... .. 84 578 
SON en. 21.060 
DOMSDN. ... 125 384 
+ Duisburg .....: 50 761 
+ Ehrenfeld .... . . 19 976 
T&isleben 1"... + 25 753 
TASIBExTElDE. . u « 118.195 
1Elbing....... 39 536 
SR 61 036 
SiBmeller. nn... « B1549 
ee 69 259 

Tanne. nen: 15 653 
+Slensburg ..... 34 530 
EL a ED 19 940 
+ Rranffurt a.M...| 163655 
+ Frankfurt a.D... 55 604 
+ Seljenfiren ... 23 221 
-M.-Oladbah ... 47 767 
TORE ET, 18 996 
+&lgau ...... 20 748 

SUEEHRAN u; 16 754 
BUBEN Ri 58 489 

+ Ööttingen ... . .. 22 388 
Grabow a. O.... 15 008 

+ Oraudenz ..... 17 344 
Sreifswad .... 20 562 

+ Grünberg ti. Schl.. 15 092 
NT a 27 728 
ARE a dr: 31 529 
+9Halberftadt .... 35.454 
+ BSOolER. ©... . 37 407 
Hamm i. W.. 23416 

25043 
DAnNDDer »....... 148 458 

+9arbug...... 24 030 
NORTIBEDD ne, 17 093 

+ Hildesheim 31 194 
Sirihberg ..... 16 260 

Lebendgeborene des Berichtömonats 

93 
62 
96 
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Todtgeborene 
des Berichtsmonats 
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Geſtor⸗ 
bene 
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von 0—1 Jahr 

darunter im Alter 

Verhältnike- | 
zahl der 

in dem 
e⸗ 

richts⸗ 

in den 
Jahren 

monat 1882 86 

Geſtorbenen 
auf 1000 Ein— 
wohner und 

aufs Sahr be- 
rechnet 

8 

24,6 | 26,8 
DALE 28,9 
2711 274 
15,4 | 22,6 
19,9 | 26,3 
36,6 43) 
31,4 =) 
PR 
31,0 32) 

29,6 | 32,4 
18,7 | 22,1 
199 | 28,9 
17.92.1,23,6 
222,273 
22 
28.0 
25,7. | 269 
288 | 24,8 
24,4 | 26,8 
19857 218 
20,5 | 30,8 
— men 27. 
13.006 238 
24 Mae26 7 
21,75)| 23,6 
258 | 242 
22.20, 271 
372 RR) 
22,38 | 29,3 
19 an 21 
212 | 32,7 
224 | 231 
25,3 ee) 
20, 282 
20a, 221 
17,101 22,1 
18,1 | 245 
18.10#.19,9 
244 | 27,6 
24,3 2,9) 
239°) 25,4 
19,6 a) 
18,3 | 23,2 
20,1 2) 
21,5 | 28,0 
27 000229.9 
15,2 Ei 
25,6°)| 31,6 
27,4 | 30,0 
16,7 9) 
21.274 26,8 
20,7 | 26,0 
274 | 28,0 
24,8 | 25,6 
3,0 122,7 
17,7 | 244 
Ta 224 
30,0 | 22,7 
19,7 a) 
21,5 | 22,7 
a IRA 
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ärztlicher Todtenicheine oder laſſen die Nachweiſungen 

e3. 1885 unter Berücfichtigung der non 1880 bis 1885 durch Die Volkszählungen ermittelten Zu- oder Abnahme der Bevölkerung in Den be— 
theiligten Orten für den 1. Suli 1888 berechnet worden. Auf Grund derjelben werden die Verhältnißzahlen der in dem Berichts mongt Öeitorbenen 
ermittelt. Die Berechnung der durchſchnittlichen Sterbeziffern für die Jahre 1882—1886 iſt auf Grund der in den Jahresüberſichten (Beröftentlihungen 
1883 ©. 231, 1884 ©. 219, 1885 II. ©. 293, 1886 ©. 759 und 1887 ©. 455) mitgetheilten Angaben über Einwohnerzahlen u. Sterbefälle erfolgt. 

. 1888, — 5) Ohne Ortsfremde 37 

1 Groß-Lichterfelde, Sriedenau, Steglig, Tempelhof, Friedrichsfelde, Pankow, Plötzenſee, Tegel und 
und Nieder-Schönhaujen, Stralau, Weibenjee. — 2) Nimmt jeit 1885 an der Berichterftattung Theil. — 

21,1°/oo. — °) Desgl. 34 = 23,5°)o. 

Sungfernheide, Reinidendorf, Hohen- 
3, Desgl. jeit 1886. — *) Dedgl. jeit 
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Geſtor⸗Verhältnißz⸗ SodesurTa-dh.en- 3 
DE zahl der 7 — 

I | 2188| |5 see oz 
Namen Be las 0 a 5 &2.| 2 32\85] mar lE [8 

Ein— — — 8, richts. Fae— s 
Seiser == | monat 2 egal e| — Ki = Pi 
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a2 Ug| 7 es wohner und = 2728| 2 Sie Blerls — 
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+ Sierlohn 2... 20872| 56|.2| 29 | 12| 16,7 —8 wi 
more 27. uw. 670771159] 6 | 104 28.1. 18,6. 1.212 ne 6 2718 m — 2 

Kattowiß (un 2. 15189] 54] 41.31) 111245...) I 2,2 — — | 4118 “ Ei 
BEISEIELAIBR ME. ae 55896] 1858| 2 | 121 40. | 260 1 225 1181 |: 7) IE SI 2 

= oblen, an. em. 922481:.68 1 1 55 151205 |-21,6 |-|—| 1|-|-|14| 2] 4] — 48 

a) N 169 993 | 558 | 15 | 373 150, 26,3 1°26,9 8!—112|.6| 1|.49 |40146| 15 | 13 9 

+ Königsberg 1. Pr.. 156 4411 506 | 14 | 366 | 107 | 28,1 | 31,1 |—|13/18| 9|— | 22 53 3390 h 7-2 

+ Königshütte. ... . 34.4231 142 122 1 14 84 | 39,7 | 31,2 1:| 29) 151 |? ur Sa 153 

ein. nen. 17507| 451 21 321 18 12331-2350 I=|l— 1.111721 20) Tea ee 
+Kolberg 22... . 16831]. 60 —| 342 | 1842421351 |—1— 31 —|—| 5) 2 Az ‚2 
ROBBE 29.696.729 1 | 264 23.1 25,9 | 278..|—| 1.4.8 Lie Pos Sl 

Frefel : 986911 353 | 7 1.197 831249 | 2355 |—| 21—| 11-133 128328 24| 23 6 

sprung 20 16980] 34]. 1] 15 | 111064:246 |—.| 11.2) 17 _ 

SURTIN# Ar Da 15.640] 255.12. 121255 15 | 26,9 .91—1— | 411 ):3| 6| 8] 7) 61 — 
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XII. Jahrgang. 

Sanehene 

Beroffentlichungen 

des Kaiſerlichen Gefundheitsamtes. 
Die VBeröffentlichungen erjcheinen jeden Dienftag. Abonnements 

werden zum Preiſe von 45 halbjährlich von allen Boftanftalten (Poſt— 

3tg8. = Preislifte 5910) und Buchhandlungen, fowie von der Verlags- 

handlung angenommen. 

Snjerate nehmen alle AnnoncenzErpepitionen jowie Die Ver— 

lagshandlung zum Preiſe von 30 — SR Rreigeipaltene Petitzeile 
entgegen. Beilagen, won denen zuvor Al eſelar einzuſenden 
iſt, werden nach Vereinbarung 

Inhal — —— Volkskrankheiten in der Berichts— 
woche. ©. 7 ocken in der Türkei. ©. 729. — Cholera auf 
den oiisstnen ©. 729. — „Eanitätsverhältnifie des öſterreichiſch⸗ 
ungariſchen Heeres, April bis Juni. ©. 729. — Sterbefälle in deutſchen 
Städten von 40000 und mehr Einwohnern. ©. 730. — Desgleichen 
in größeren Städten des Anslandes. ©. 731. — Erkrankungen in 
Berliner Krankenhäuſern. ©. 731. — Desgl. in deutichen Stadt- und 
Landdezirken. ©. 731. Mevizinalbericht von. Stodbolm 1887. 
©: 732. — Witterung. ©. 731. Beitiweilige en re. 

732. — een in Srankreid , 3. Bierteljabr. 132. — 
n Schweden. ©. ne Shieriewchen ii Wroßbritannten, 

. September bis 3. November. ©. 734. — Beterinärpolizeiliche 

sgebunfg re. 
—— 

©. 737. — (Reg. Bez. 
©. 737. — Giftverkehr. 

der Dberamtsphyfifate. 
Verwendung von Bleiröhren zu 

©. 733. — (Sacfen-Altenburg.) Ausichlags- 
Zuſammenhang mit der Schußpoden-Sinpfung. 

738. — Nieberlande.) Anſteckende Biehfeanfheiten. (Schluß.) 
©. 738. — Nechtiprehung. Wegen Verbrechen und Vergehen gegen 
Reichsgeſetze 1882—1887 von Deutichen Gerichten Verurtheilte. ©. 742. 

Mafregeln. ©. 183. — Sa 
an Strenanitalten. ©. 735. — ® lich 
Reg.Bez. Breslau.) Verladung von Rindvieh. 
— Meldungen der Apothefergeh ilfen. 
©. 737. — (Württemberg) Sabhresberichte 
©. 738. — (Sacien-Meiningen.) 
Wafferleitungszweden. 
Be im 

Geſundheitsſtand 
und Gang der Volkskraukheiten. 

In der Berichtswoche ſind nachſtehende Todesfälle 

und Erkrankungen an Pocken, Flecktyphus und epide— 

miſcher Genickſtarre gemeldet worden: 
Pocken: Prag 10, Trieſt 5, Paris 4, Peters— 

burg 1, Warihau 7 Todesfälle; Reg.Bez. Düſſel— 

dorf 1, Neg.-Bez. Königsberg, Wien je 2, Budapejt 

7, Petersburg 8 Erkrankungen. 

Flecktyphus: Petersburg 2 Todesfälle; Liver— 

pool und Petersburg je 2 Erfranfungen. 
Epidemiſche Genidjtarre: Prag und Peters— 

burg je 1 Todesfall; Berlin. (Königl. Charite) 
und Nürnberg je 1 Erkrankung. 

Im Mebrigen find bejonders hervorzuheben: 

Unterleibstyphus: Rom 12, Paris 20, London 

11, Betersburg 10 Todesfälle; Hamburg 20, Buda— 

peſt 71, Petersburg 46 Erkrankungen. 
Roſe: Wien 19 Erfranfungen. 
Mafjern: Berlin 9, München 8, Prag 6, Paris 

33, London 141, Liverpool 38 Todesfälle, Berlin 

186, Breslau 37, München 141, Reg.-Bezirke Dürjel- 

dorf 488, Erfint 296, Hildesheim 274, Schleswig 

427 und Stettin 127, Wien 52, Budapeſt 40 Er- 
franfungen. 

Scharlach: Danzig 6, London 24, Liverpool 10, 

Kopenhagen 7, Petersburg 10, Warſchau 13 To des— 
fälle; Berlin 102, Breslau 35, Hamburg 26, Nürn— 

berg 19, Wien 62, Kopenhagen 39, Petersburg 60 
Erkrankungen. 

Diphtherie und Croup: Berlin 28, Braun— 

ſchweig 7, Breslau 12, Danzig 6, Dresden 12, 

Halle 7, ‚Hamburg 9, Hannover 12, München 9, 

Wien 16, Vororte Wiens 6, Brünn 8, Budapeſt 15, 
Paris 27, London 46, Kopenhagen 7, Stodholm 6, 

Chriſtiania 9, Petersburg 10, Warſchau 11 Todes: 

fälle; Berlin 114, Breslau 50, Hamburg 53, Mün— 

chen 95, Nürnberg 36, Reg.-Bezirte Düfjeldorf 107, 

Hannover 125 (darunter in der Stadt Hannover 

77), Hildesheim 120, Schleswig 124, Wien 23, Kopen- 

hagen 41, Stockholm 20, Chriſtiania und Petersburg 

je 44 Erkrankungen. 

Keuchhuſten: London 20, Liverpool I Tode3- 

fälle; Hamburg 35, Nürnberg 23, Wien 22, Kopen— 

hagen 34 Erfranfungen. 

Türkei. Pocken. Von Litohori (am Dit- 

abhang des Olymps), woſelbſt ſeit Ende vorigen 

Sahres von 2—3000 Einwohnern 150 an den Boden 

verstorben find, it die Seuche Anfang Juli d. 3. 

nad Salonik verjchleppt worden. Beſonders unter 

der ärmeren jüdiſchen und griechifchen Bevölkerung 

ift die Krankheit aufgetreten. Bon 98 Zodesfällen 

im Auguſt entfallen 21, von 147 Zodesfällen im 

September 56 auf die Boden. 

Spanien. Laut Telegramm de3 Gouverneurs 

der Whilippinen (Gaceta de Madrid vom 4. No— 
vember) fommen nur noch vereinzelte, Fälle von 

Cholera dort vor. Die Aufzeichnungen Nas bom 

10. Dftober ab eingejtellt. 

Sanitätsverhältnifje des k. k. öſterreichiſch-unga— 

riſchen Heeres in den Monaten April bis Juni 

1888. — (Bergl. Veröffentl. ©. 403). 

Sm öſterreichiſch-ungariſchen Heere erkrankten 

während der Monate April, Mai, Juni d. 3.66 857 

Mannſchaften, entiprechend 82, 84 und * Pro⸗ 

mille des Verpflegungsſtandes. Von den Erkrankten 

wurde etwa der dritte Theil — 21831 Mannſchaften 

— an Sanitätsanſtalten übergeben, der Reſt in den 

Kaſernen oder in den eigenen Wohnungen der Er— 

krankten behandelt. GFortſetzung auf Seite 73%) 
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Bremen oe. ı31464| 59 | 2 | 479) 10 [20,19] 20,7 |j—| 1|—| 1J =) 0 | Ge ee 
4 Breslau... 313451| 233 | 6 | 160 | 47 (265 | so | | 33) 97 17 11105 15 

Charlottenburg.| 48514] 39|—| 28 | 13 [300 | 308 I—| 1[-|—|-| A| 6| 1| —| —| 18] — 
+6Chenniß ....| 118926| 108 | 3| 74 | 26 [324 | 3232 |—)—-| 1|-| 1) 9| 8| 11 —| 5], 
+8anjig .. ..- 118037 | 76| 2| 66 | 15 (29,1 | 271 |—| 6| 6 1] 1041. y) seen seen 
t Darmıftadt —— 52.980 ea|2| 21 613551199 I—|—-| 2 — 3] see 

Sortmund ...| 8578| 62| 2| 2838| 8 [172 1267 ||| 1) | Se 
KOreßden..... 259 142| 140] 6 | 9) 22 1955| 252 I—1-—-[12| 1] 1J 18 | 6) al 1 1 
+Düfledorf . - .| 125384] 93 | A| 57 | 13 [286 | 242 | 2\—| 4 -/-/ 8) nun) =/ = 272% = 
+Suiöburg....| 5071| 48|—| 21 71215 | 2.1.1 2) = Fe 4 a 
ed ....| 113195 | 76| 6| 28 | -6 [29 | 2831 I—|—| 2) - || oe ——— 
+Crfurt.e.e.. 610386] 37| 2| 27! 3 |230 | 23,1.)—)— | 2] 2|— | a mo 
Ehen ..... -[.69259| 38| 3| s0| 1225 |282 | 2) —|—| 2| 2| 6| 8) 1| -|— m & 
1 Sranffurta.M.| 163655| 88] 3| 42| 12 [1338 | 199 |J-!—| 1) || Bao 

ranffurt a. D. 2 ) —n or ee | 1.) *39 os ee 
M-ladbach . .| 47767| 61 ı| al 7 [229 | 254 || —| 1l-|<-) 6| 41 ZI) -| 91 1 
le a 58 489 21 ‚ 23| 2 |204.| 280 1—-|—| 111 | ps ———— 

Halle a. ©. .. 7| 70 50| 8 1297 | 256 J=|—) 7] | — Fo ae 
+Hamburgu.dorortel 498 554 | 363 | 17 | 248 | 105 |25,9 | 26,6 3) 9) ı| 2] 20/1.14 [497 172 145 12 
+Hannover....| 148458 | 102 | 2| 590 | 15 1207 | 37 |-|-|12|1-|—-|7 & | 
+Garlarube ...|064967| 34| 2| sm 8 [aa 205 | 2| ı [|| | Ben 4967| 3 4 Elsa 

IR PER on] 2—| 2] 5 [187 | 2 |—|—| 3|-| 1) a| slim 
8 — — 

Köln ......| 169993 116 31.65 18 108 289 1 2 8 2 Bi = 10 3 

+ Königebergi.Pr.| 156441 | 115 |: 5! 67 | 20 [923 | s1,ı [=| 21 2| 217 Bor En EEE 
Grefelb. rs. gac9ı | &2| 4 [ira | 955 [21 3) 1 sun —— — 

4 228 | al ıl al el el ılzloıaolı 

Ja] sul || a 3 [25138 —— 
+ Magdeburg. . | ızıosslısc| 7 | 79 | 35 330 266 | al-|2l_| ı 0.7 sl al 
+ Mainz... ... 9119| 39.| u.| 28 6 Jar aa er. —— Er 
4 Mannheim 65205| 45 | 2 | as | 10 |22's | 21.0 EN 17 J Sage er) — l, —|— | — — 2 — Pin. 

TDeB.......| 54558] 231— | 20| 4 Jı9,1 |2uı |— u een. 11 — 
TDiülhaufen .E.| 72926| a3 | 5| s3| m I35 | .2I-/-|-| ıl-| 3| 6 2721 & 
ne “2... 278494 | 201 | 5 | 151 | 60 |282 1308 1 81 31 9| 2|—| 14.125) 197 1 2720 

Münfter. . . . . 45988| 26 | — 1724 | 55 127,2 | 21,32] 21 2\ 1 — Blaue ne 1228822 | 78| 3| a8 | 17 1203 | 275 I—|—| 2|— | 1 0 10 8) 4| 4 17 J 
BPlauen ee: ar 860 3] —-| 48 6 116,6 | 279 | | I <= 1 2 Terre 
1 Polen EN 2658| 5| —| 30) 8 124298 ||| —| 2 -| 4) ol Ze 
Potsdam ....| 521322] 19 | —| 19) 1 [1991 248 |-|—-| 2|1— 4 | 2) De 
Noftod ..... 3 — 
en 108565 | 25 | 2| 321 22 [a ar la la]. | 2 Se 
} Straßburg | 115820| 88| 5| a8 | 18 laıs | 20m ll alzız) ol See ge 

Stuttgart, LI SEI US 1 = 8. — — 
+ Wiesbaden . . | 58148| 37 | 2 24 2 2175 198 Zu) ı a: : Ka —— 
#Münburg ...| 52074] s0| 1] 27 | 7 [226 | 254 || || |-| 7 ;| = m 
röwidan..... 41454) 24 | — | 2m] 10 [2649| 2891| 1] a) =|-| 3 era Ze 

Die mit einem F bezeichneten Städte berichten über die Sterbefä ärztli r r Die Sterbefälle auf Grund Ärztlicher Todtenſcheine oder I i i 1 ie ET. EN, era armer SE ahnen Sren ihr Den Se 85 durch die szählung ermittelten Zu- oder Abnahme der Bevölkerung in ven be- 
Ben i * No en 1. Auf Grund derjelben werben die Verhältnißzahlen der Berichts 
: ent Ei — > Sterbesiffern für Die Jahre 1882—86 ift auf — a ER ER 

ü . «19, 1885 11. ©. 293, 1886 ©. 759 und 1887 ©. 455) mitgetheilten Angaben über Einwohnerzahlen und Sterbefälle ertolar. 

) Wegen etwaiger an Boden, Flecktyphus, Choler iati — a (asiat Seite. — °) Nimmt _erit jeit 1886 an der Berichterhiattung ah — ee a — ey; W181 Ya — *) Deögl. 30, = 240 I — ') Des ° al. 1 an ee Marie DE 0 weögl. 30, = 24,0 oo: gl. 19 = 21,2 Yo. — 9%) Desgl. 16 = 16,0 Yg. — 9) Dedgl. 19 = 3,8%]. — * ; . 
hauptung. ) Die bisher für Karlsruhe angenommene Einwohnerzahl (67155) war ohne Kerndiationng Ya jet * — nal 
Karlsruhe vereinigte rgemeind ühlbürg ermitte Riß Aa a bc sreinigten Nachbargemeinde Mühlbürg ermittelt worcen. Sn Solge deifen hat ſich dv bisher berechnete jährliche Bevolkerungszuw 
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Sterblichfeit in größeren Städten des Auslandes. 

al 

Woche vom 25, November bis 1. Dezember 1888, 
— a u ee a FE FE 

F Geſtorbene 338 Zzoded-Urjahen!) 

= | 8 — —— Ser 2 ® >> Brech » © . 32 fe} B 8 ee red)" 

ein- | & | 3 I — 823818. 8 13 |& |S2] „883882 durdran] 35] & 
Namen der Städte Bu Wir SS | 22885383] 73] & |e2| 22 88] 52 528588 Zieslse|E wohner| € = = |»aesl55E”Rl22| 8 |B2alsel #3 sels5a8: Frasella 

— 3 38 3 53258052 85ER He 1212 |S8-je822 28 5 1327| 37 2282 32 88858 else Er FE FREI ⏑ ESIEE HIGH EE 2. = @ - = —8 a & 

= j2#o1R35 a “= "55758 522]7°]> 2 u ER ET ed a ER BE BE BR 
Amftertam . 2. 0... . 390 016 hip Fl tee Eh. ae see PN WE RE | Brünn bis 24. November. |. 9 1.58 ]-... as |-/-|8| ı 101708.,|0)4 23| — Brüffel bis 24. November .| 181270 % 3 82 19 23,5 Bel 14-7 | - 4| 4 Budgpeſt bis 24. November. | 442787 | 281 | 14 | 249 62 29,2 1) 4/85) 6) ıls383| 2 | -)-[1elw ‚ Shriitiania .. 2... | 135600 85 2 62 16 a rei eh 7 — | = | 9 — Dublin 353 082 | 179 . 115 28 2 a a 2 REN — 148| 3 A TS aaa. ıl 2.3 931 .| - 66 1 Graz bis 24. November . . 105 809 : 6 42 ; 20,5 Zee 66 2 9 - Kopenhagen 6.27. Noneniber | 300.000 | 166 2 | 120 34 N a IR eo BE Mar un) 66 2 Krakau bis 24. November . 74 084 46 1 49 5 34.4: | | 4| 4| — Zen Gr 12 2 |-|-[ al - Lemberg bis 24. November .| 120 868 - 3 | 64 i A el RE ee Ze TG MO er u Tre en Eu 3 
en . DEREN REN a = nn s 2 23,9 33 | 10 3 5 . e 9 3 e - 1195| 12 — EEE 236 . [1352 27 | 165 [141 |24|46 | 11) 3136 | 98 | 2 16| 5 Won bis 17. November . 40130 | 151 | 13 | 10 20 Ay len. 3 I s 35 9 2 z "9 ” REDET Er % Kite]: 268-000 | 4 | 132 ee 2 91,99 rs | 5 2| 87 5 
Bars a a1 2260.45 1 1092 | 86 876 132 20,1 331 2127190 4 ist | 92 | 58 - - 1431| 25 Petersburg b. 24. November | 928016 | 645 | 20 | 410 | 109 a TOO Aa a 25 en 223 hr. Bing u Vorptte . u. 7, 300 828 ° 11 174 40 30,1 6,74]. 5 1 LK 38) 16 6 951 1 
Nom bis 20. Oktober . . . 391188 | 224 | ıs | 194 48 25,6 1i-|2/2|-|1!%90|13| 2 | 2 
Stodholm bis 24. November | 221549 | 144 8 65 a 15 RT ee lets‘ 2| 2 
en 602 | . au ee Ze BE 2 a ee Be Venedig bis 24. November .| 150363 | 82 | 3 | 59 9 204 I -I-|-| 21 -| 5 u) A 36| 1 Warſchau bis 24. November | 444814 | 317 | 15 | 235 70 2 ll ma . 1108] 2 Wien bis 24. November . . 800 836 466 36 373 82 24,0 30 22.4016 2 30.9911. 5517 92 a 16 7 11 Vororte Wiens b. 24. Nub.| 411 39€ RL ET u 2 er lest 1 
P=.0-0.0n0 0 wow U zegwzeZez0 eg ze se goze zero zuzwrere oe 

Aus Berliner Sranfenhäufern. 
Königl. Charite, Städtiſche Krankenbäufer im Friedrichshain und zu 
Moabit, St. Hedwigs-Krankenbaus, Bethanien, Eliſabeth-Krankenhaus, 

Lazarus-Krankenhaus, Auguita-Hoipital, Jüdiſches Kranfenhaus.) 
Für die Woche vom 25. November bis 1. Dezember 1888, 

—— 

Gemeldete⸗ Erkrankung 
— ——— 

en. Aus deutſchen Stadt: u. Landbezirken. 
Mitth. d.Kgl. San.-Komm. 3. Berlin, d. ftatift. Amtes d. Stadt Breslau, d. 
Aerzte-Vereins 3. Frankf. a. D., d. Med.Inſpektor. 3. Hamburg, d. Fol. Be- 
zirföarzt d. Stadt München, d. Vereins f. öff. Gejundheitspfl. 3. Nürnberg, 
D.betr. Kal.Nteg.-Medizinalräthe u. Fürſtl. Reuß ſchen PHyfil-Bezivksärzte. 
Te —ñ — —ñ —ñ —ee — t —ñ— — 

wmen e = a la ee 
e — | Lebensalter — Zeit⸗ —— 5 5 ER 
rankheits— 2.| 6. | 16.1 31. j6Lu] & ezirk 555 — Zahl AR er h } 62 angabe 25 ae 
formen 1. | bis | bis | big | Hi8 |dar-| © ze | 8 |22|8 

| 5. | 15. | 30. | 60. lüber] © = v.|a53|® 
Mafern und Rötheln - ill 5 — —1 — Stadt Berlin . 25./11.--1./12.| 16 | 186 |1023))114°)| 10 
F J RE Ey a ee we Breslaun..... desgl. 2| 37| 35| 501 — 
Diphtherie und Eroup. . AR 2 E61 je „ Brankftut aD. . . : ; : - SS 
Unteneibamppnnsn ee a | 3110| 21 —| 1 „ Hamburg u. Vororte desgl. — 
Brechdurchfall inkl. Ruhr und a deögl. Sala | 228) 795.159 
Bei I | - | -| 1|<-| = „ „Nürnberg . deögl. LI 11019 36 = 
Kindbettfieber . E are 2) 21 —| 6 | Reg.-Be Aachen deögl. in Mole 
Mechielfieber . . - Bee nl | = R Aih dessl. 2 48 20 18| — 
ITS — — Düffeldorf .-. deögl. 66 | 488 ı 38 | 107 | 11 
Syphilis inkl. Gonorrhöe see 1) 3 21 = | f Erfurt : desgl. 712961 17 | 20101 
Lungenihwindfudht . . . .| 81 - | 2/1 —- | 122] 23| 1) 2% : Hannover . desgl. 3/ %| 13/155) — 
Andere Erkrankungen Der n Hildeöheint . desgl. 7, 2714| 14,120 1 
Athmungs-Organe BOeseeien 321, AL 33.1, Ale 57 M Königsberg . . desgl. 2107 166.1, 2631 358. — 

Akuter Darmfatarıh. . . . Gm2a 71 3 — -|—- 5 Marienwerder. 25./11,—1/12.] 10 | 32 3 1902 
Säuferwahnfinn und chroni- " Müniter . desgl. 8 aa 21015102 
JJ 216 | > „ Schleswig deögl. 61 | 427 | 77 | 124| 3 

Akuter Gelenfrheumatismus Pont. Sl 1 — Stettin . desgl. 11) 1277| 27| 46 — 
Angeverceheunmak Srautheiten| 331 | = | —ı 13| 15| 5| — n Stralfund dessl. 5 sr 10 E15) 
PRETIEF TREE | = I 855189 341 6 | 6 " BUCHE deögl. 4 94| 3 Sl 
Alle übrigen Krankheiten. 439 | 9 | 14 | 22 1210 ! 501 341 41 Reußſch as ; Rn 11| 46 55 Een — deuß'ſcher EUR re .— U. . = 2 

Summe| 912 | 20 | 54 | 53 [436 1290| 50 | 98 hnfititee | eulentoba - best. ek 
Gefanmtbeitand war am 24. Nov. 4048 und bleibt am 1. Dez. 4660. Bezirk j: urgf . x = E ale 

Witterung. Woche vom 25. November bis 1. Dezember 1888. 
Nach Beobachtungen ver landwirthſchaftlichen Hochſchule in Berlin und der meteorologiihen Centralftation in München. 

TemperaturinCe Luftdruck in mm?) Relat. Feuchtigkeit d. Luft?) — Vor 
> $ E27 = [23 des — Beobachtungs⸗ | Beobachtungs 2 2 | * = E 5 | 8 Nieper- | berrihende Windſtãrke 

Ort Tag aa 6—— — = 1 Fa Pe Ka} 

= | 2) = 5 — —— = mm 

25. Novemb. 11,2 9,6 752,1} 754,1 755,4 0,5 WNW 4 
26. n 101 BR! 752,6 748,9 750,1 0,0 3 

— 27. “, 10,4 1,2 751,8 152,4 747,6 0,3 3 
Berlin RB N; 11,2 12 | 7474 | 7464 | 7476 0,0 2 

: 2% > 7A 2,0 749,5 749,7 47,7 0,0 1 
30. F 6,5 4,5 745,0 745,7 748,7 1,2 1 
1. Dezemb. 15 2,6 752,0 153,2 755,0 0,1 1 

25. Novemb. 71,8 1,2 122,7 721,2 720,3 78 64 94 = Ww 1,0 
26. - 13,9 — 1,6 716,8 715,4 7159 80 26 32 — sw 1,8 

be 27. 7 11,8 3,8 715,9 712,1 710,8 66 49 12 — 8 0,7 

Münden 28. u 10,9 25 | 7093 | 7067 | 7065 | 60 47 81 _ sw 0,8 
b 29. " 5,0 0,0 705,7 04,0 7011 94 79 91 = N Ö 1,7 

30. 5 8,9 15 707,0 708,3 710,3 88 62 83 0,6 SW 1,2 
1. Dezemb. 5,0 — 0,2 711,9 713,2 115,3 94 80 90 0,1 SW 1,8 

1) Wegen etwaiger an Boden, Flecktyphus, Cholera (asiatica) und Veit worgefommenen Todesfälle bezw. Erkrankungen vergl, den Text 
auf ber oe — 2) Die Beobachtungen des Luftdrucks und der relativen Feuchtigkeit der Luft erfolgen in Berlin um 7 Uhr Morgens, 
2 Uhr Mittags, 9 Uhr Abends, in Münden um 8, 2 und 8 Uhr. — 3) 1 Fall von ScharladDiphtherie. 



Unter Einrechnung des Beltandes vom vorigen 

Pierteljahre wurden im Ganzen 76 857 Kranken be— 

handelt, von denen 66 810 in Abgang kamen. Hier 

von genajen 60446, während 420 an Krankheiten 

ftarben. Außerdem ftarben durch Selbjtmord 93, durch) 

Unglücsfälle 32 Angehörige des Heeres. 

Unter den in Abgang gekommenen (bezw. ver— 

ftorbenen) Kranfen befanden fich: 258 (47) mit Darm— 

typhus, 2215 mit Wechjelfieber und Wechjelfieber- 
fiehthum, 215 (2) mit Sforbut, 41 (3) mit Blattern, 

411. (145) mit Tuberfulofe der Lungen, 1229 (76) 

mit Lungen oder Nippenfellentzündung, 320 mit 

Trachom, 4178 mit venerifchen und ſyphilitiſchen 
Leiden u. ſ. w. 

Aus dem Medizinalberichte von Stocfholm für 
das Jahr 1887.*) 

Die mittlere Temperatur Stodholms tin Jahre 

1887 war + 6,029 C, das Marimum wurde im Juni 

mit 28,5%, das Minimum im Sanuar mit — 17,50 

erreicht. Die gefammte Niederfchlagsmenge im Sahre 

betrug 411,6 mm, fie ſchwankte zwiſchen 46mm im 

Tebruar und 60,7 mm im September; die Monate 

Juli und Suni zeichneten ſich durch eine beträcht- 

lihe Niederfhlagsmenge aus. 

Ueber die Bevölkerungsvorgänge und die 

Sterblidhfeit in Stodholm während des Sahres 

1887 find die wejentlichen Angaben. in der Tabelle 

auf ©. 448 und 449 der Veröffentlichungen mit— 

getheilt, e3 ijt hinzuzufügen, daß von den 7293 Lebend— 

geborenen 2012 (d.h. 27,6 %/,), und von den 205 Todt- 

geborenen 70 (34,1%/,) außerehelich geboren waren. 

(An Lungenentzündungund Luftröhrenentzündung ſtar— 

ben im Berichtsjahte nicht 380, jondern — den Vor: 

jahren entſprechend — 673 Perſonen, und zwar 460 

an akuter Lungenentzündung, 213 an Luftröhren- 
entzündung.) 

Das Mittel aus den Sahren 1878 bis 1837 wurde 

im Berichtsjahre namentlich bei folgenden Todes- 

urjachen überjchritten: An Maſern ftarben 223 mehr 

al3 im zehnjährigen Durchſchnitt, an Scharlach 34, 

an Diphtherie 30, an Sindercholera 100, an epide- 

miſcher Genickſtarre 7 mehr (11 gegen 3,8); an 

akutem Magens und Darınfatarrh farben, gegenüber 

einem zehnjährigen Mittel von nur 130, im Berichts: 

jahre 167. Bergl. auch Veröffentl. 1887. ©. 621.) 

Sm Ganzen hat die Sterblichkeitsziffer Stockholms 

jeit 8 Jahren faſt ununterbrochen — mit einziger 

Ausnahme des Zahres 1885 — abgenommen. Die: 

jelbe betrug auf 1000 Einwohner berechnet, im Jahre 

1880 : 28,26. 1884 : 22,90. 

1881 : 23,87. 1885 : 24,39. 
1882 ; 23,36. 1886 : 21,69. 

1883 : 23,10. 1887 % 21,57. 
Die Bevölkerung der Stadt hat fich in diefen 

acht Jahren von 165454 bis auf 219 178 vermehrt. 

*) Berättelse till Kongl. medieinalstyrelsen on allmänna 
helsotillständet i Stockholm under äret 1887, sammanstäld 
af Dr. Klas Linroth. 

Beitmeilige Maßregeln gegen Holkskrankheiten. 

(R.A. Nr. 307 u. 309 von 5. u. 7. Dezember 1888). 
Stalien. Gee- Ganitätöverordnung Wr. 12. Durd) 

Verordnung des Königlich italienischen Meinifteriums des 
Innern don 21. November 1888 iſt die Einfuhr von 
Lumpen, Hadern, gebrauchten Kleidungsftüden und Bett- 
gegenftänden, Sahlbändern und Charpie aus der euro- 
päifhen Türfei unter der Bedingung gejtattet, daß 
den bezüglichen Sendungenlirfprungsbeicheinigungen, welche 
von der Behörde des Ladehafens ausgejtellt und von den 
italienifhen Konfuln beglaubigt find, beigefügt werden. 
Das Verbot der Einfuhr der gedachten Gegenftände aus 
den Provinzen der afiatifhen Türkei und aus Ländern 
jenfeit8 des Suezkanals bleibt auch fernerhin in Kraft. 
(Siehe Veröffentl. ©. 153). — } 

Dänemark. Die durch Bekanntmachung des König 
lid) dänischen Juſtiz- Miniſteriums vom 15. September 1887 
für die aug Dftindien fommenden Schiffe angeordneten 
Duarantäne-Mafregeln (Veröffentl. 18387 ©. 581) find 
unterm 26. November 1888 bezüglic) der Niederlänpdifchen 
Kolonien in Dftindien außer Wirkſamkeit gefeßt worden. — 

Maroffo. Der Gejundheitsrathb von Mtaroffo hat 
bejchlofien, Schiffe, welche von den Canariſchen Inſeln 
fommen, in die maroffanischen Häfen nicht zuzulafien. j 
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Chierfeudhen. 

Stand der Thierfenchen in Frankreich 
im 3. Vierteljahr 1888, 

(Bulletins sanitaires du ministere de l’agrieulture, serrice 
des epizooties.) 3 

1. Lungenfeude. J 

Betroffene Jap d. — — 

Negionen und Departentents |» geſchuaqhteten Riuder 
— Juli Aguſt | Sept. 

Norden: Nord (12 27, 10 17,812), 
Pas-de-Calais, Somme, Seine- E 

2673 12779 | 23 S6 
Inferieure, Oise, Aisne, Seine- 
et-Oise, Seine (332, 1151 747) 

Nord-Oſten: Ardennes, Meurtle- 
et-Mosellde .... .e: zes 

Dften: Savoie ER 
Welten: Maine-et-Loire. . . . 
Süd-Weſten: Landes, Hautes- 

Pyrenees, Basses - Pyrenees, 
Haute-Garonne., . 2. Pape 

In ganz Frankreid) 
Geimpft wurden Rinder 

Anmerkung: Die Eleineren Zahlen beziehen ſich auf 
geſchlachtete Ninder. > “= 

2. Milzbrand. 

Betroffene 
Regionen und Departentents 

Nord-Weſten: Ille-et-Vilaine 
Norden: Seine-Inferieure, Seine- 

et-Marne, Eure-et-Loir, Aisne 
Kord-Dften: Ardennes, Meurthe- 

et-Moselle, Marne, Aube 
Weſten: Vendee, Charente, Vienne 
Gentrumt: Loiret, Nievre, Puy- 

ds-Domei. Ye, Lara 
Dften: Cöte-d’Or, Dubs, Jura, 

Loire, Savoie, Saöne-et-Loire, 
Haute-Savoieı.z ya na 

Süd-Weſten: Basses-Pyrenees . 
Süden: Aude . —— 1 

Sn ganz Franfreih | 35 
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3. Rob und Wurm. 

Betroffene Zahl en 

Regionen und Departements eb 

Kord-Weften: Finistere, Cötes- 
du-Nord, Morbihan, Ille-et- 
Vilaine, Calvados, Sarthe . . 5 8 2 

Norden: Nord, Seine-Inferieure, 
Oise, Eure-et-Loire, Seine, 
Seine-et-Marne. . . ... 

Nord-Dften: Aube, Haute-Marne, 
Ardennes, Marne. .:. . . 8 10 6) 

Weiten: Loire-Inferieure, Vendee, 
Charente - Inferieure, Deux- 
Seyres, Vienne, Iudre-et-Loir, 
ET Aa re VE 8 12 9 

Gentrunt: Loiret, Indre, Nievre, 
Creuse, Allier, Yonne, Cher, 
Bay Be-Domer eur ubin.o: .. 7 

Oſten: Doubs, Haute-Saöne, Saöne- 
et-Loire, Loire, Rhöne, Isere, 
a EEE 4 6 7 

Süd-Weſten: Gironde, Dordogne, 
Lot-et-Garonne, Gers, Basses- 
Pyrenees, Haute - Garonne, 

Juli | August | Sept. 

Er (eb! 

Ariege, Hautes-Pyrenees . . 8 9 5 
Süden: Lot, Aveyron, Aude, 
Tarn, Pyrenöes-Orientales.. . 3 4 8 

Süd-Oſten: Bouches-du-Rhöne, 
Var, Gard, Vaucluse, Alpes- 
Maritimes * un 

Sn ganz Frankreich 6l 
Getödtet wurden Pferde 59 60 

4. Tollwuth. 

Betroffene 
Regionen und Departements 

Nord-Weften: Finistere, Morbi- 
han, Ille-et-Vilaine, Calvados, 
Orne, Cötes-du-Nord, Mayenne 

Norden: Somme, Oise, Seine-et- 
Oise, Seine (48, 53, 49 davon 
in Paris), Eure-et-Loire, Seine- 
BIMATDOMER — 

Nord-Dften: Meurthe-et-Moselle, 

tollen Hunde 
| Zahl der angemeldeten 

Sept. Suli | Auguit 

15 6 oT 

Haute-Marne, Meuse, Marne . 1 3 2 
Weiten:Loire-Inferieure, Charente, 

Vienne, Charente-Inferieure 3 3 — 
Centrum: Loiret, Yonne, Nievre, 

Puy-de-Döme, Cher. . . . 8 7 5 
Diten: Jura, Loire, Rhöne, Haute- 

Savoie, Savoie, Isere, Ain. 
Sid: Weiten: Gironde, Dordogne, 

Lot-et-Garonne, Basses-Pyre- 
nees, Ariege, Haute-Garonne, 
Bamess 

Süden: Cantal, Lot, Herault, 
Pyrenees- Orientales Aveyron, 
Neo Sr 

Süd-Dften: Dröme, Gard, Vau- 
cluse,. Basses-Alpes, Bouches- 
du-Rhöne, Var, Haute-Loire, 
Ardeche . . . 8 4 

In ganz Frantreich 162*) | 157*) 
Die Maul- und Klauenſeuche it im Juli in 

22 Ställen von 5 Departements (Pas-de-Calais, Seine-In- 
ferieure, Oise, Seine-et-Qise und Loiret), im Auguft in 

*) Die tollen Hunde vertheilen ji auf 100, 95, 67 
Gemeinden in 34, 38, 32 Gouvernements. — Außer den 
Hunden find noch 3, 4, 1 Katzen und 15, 26, 14 andere 
Thiere aus Anlaß der Tollwuth getüdtet worden bezw. 
gefallen. — Bon wuthfranfen Hunden und Kaben wurden 
gebifjen 24, 25, 14 Perſonen. 

21 15 6 

al et 

127°) 

13 — 

19 Ställen ꝛc. von 12 Departements (Pas-de-Calais. Seine- 
Inferieure, Oise, Seine, Seine-et-Marne, Meurthe-et-Moselle, 
Indre-et-Loire, Charente, Cher, Allier, Dubs und Lozere) 
und im Geptember in 2 Gtällen von 2 Departements 
(Pas de Calais und Tarn-et-Garonne) ausgebrochen. — Bon 
den mit Deutjchland grenzenden oder in der Nähe der 
deutjchen Grenze gelegenen Departements waren im August 
betroffen Meurthe-et-Moselle und Dubs. 

Die Schafpocken herrſchten im Zuliin7 Schafftällen ic. 
von 2 Departements, im Auguft in 56 von 5, im September 
in 93 von 7. Bon den betroffenen Departements entfallen 
13 auf das ſüdliche und 1 auf das öftliche Frankreich (Savoie) 

Die Schafräude herriehte im Zuli in 8 Schäfitällen ıc. 
von 6 Departentent$ (Meuse, Meurthe-et-Moselle, Yonne, 
Loire, Basses-Pyrenees und Correze), im Auduft in 6 von 
5 (Haute-Marne, Meuse, Isere, Basses-Pyrendes und Corr&ze) 
und im September in einigen Orten des Departements 
Aveyron. 

Der Naufhbrand ift in 16, 22, 32 Ställen von 10, 
13, 11 Departements aufgetreten. Am verbreitetiten war 
derjelbe in den Departentents Haute - Marne (—, —, 14) 
und Basses-Pyrenees (3, 7, 1). 

Der Rothlauf der Schweine wurde in 12, 13, 15 
Departements beobachtet. 

Die anftedende Lungen: Darmentzündung 
der Schweine fit im Auguft in 46 und im Gep- 
tember in 8 Schweineſtällen des DepurtementS Savoie 
aufgetreten. 

Der Pferdetyphus trat im Juli und Auguft in je 
2 Departements auf. 

Die Tuberfulofe wurde im Oeptember feitgeftellt 
in einigen Gemeinden des Departements Cötes-du-Nord 
und in je einem Gtalle der Departements Ille-et-Vilaine, 
Oise, Dordogne, Basses-Pyrenees und Haute-Garonne. 

Sm Suli find aus 15, im August aus 18 und im Gep- 
tember aus 15 Departement3 Seuchenfälle nicht gemeldet. 

Bis zur Fertigftellung der Bulletins zum Druck waren 
in Suli aus 3, im Auguft aus 1 und im September aus 4 
Departements Napporte noch nicht eingegangen. 

Schweden. Sn der nahe bei Stodholm gelegenen Ge- 
meinde Nacka ift auf dem Gut Fannyudde die Schweine- 
pet ausgebrochen. (R.A. Nr. 310 v. 8. Dezember.) 

Heterinär-polizeilice Maßregeln. 

Preußen. Erlaß des Minifters für Land— 
wirthichaft ac, betr. das DVBerbot der Einfuhr 
von Rindvieh aus den Niederlanden Dom 
27. November 1888.*) 

Auf den gefälligen Beriht vom 22. d. Mt. erwidere 
ih Eurer Hochwohlgeboren, daß ich mit Rückſicht auf Die 
am 17. d. M. erfolgte Feitjtelung der Lungenſeuche an 
einem Rinde, welches mit einem aus den niederländijchen 
Bürgermeijtereibezirfen Brunmen, Zütphen und Warns— 
feld ſtammenden Ntindviehtransporte Ende Dftober d. 3. 
in den Kreis Steinfurt eingeführt wurde, die Sperrung 
der Nindvieheinfuhr aus der niederländifchen Provinz 
Gelderland bis auf Weiteres im veterinärpolizeilichen 
Snterejje für geboten erachte. Demgemäß erfuche ic) 
Eure Sohwohlgeboren evgebenft, in Gemäßheit der Be— 
ftimmungen in $ 7 des Neihsfeuchengejeßes vom 23. Juni 
1880 und in $ 3 des preußiichen Ausführungsgejebes 
vom 12. März 1881 fofort ein bezügliches Einfuhrverbot 
zu erlaffen und öffentlich bekannt zu machen, auch dem 
ae Reichskanzler davon die vorgejchriebene Anzeige zu 
machen. 

Die beamteten Thierärzte in den Grenzkreifen find an- 
zuweifen, bei ferner aus anderen niederländiichen Pro— 
pinzen eingehendem Rindvieh nicht nur den Gejundheits- 
zuftand, fondern auch die Nichtigkeit Der beizubringenden 
Urſprungsatteſte forgfältig zu prüfen und bei ſich ergeben- 
den begründeten Zweifeln über die Identität der Rind— 
viehſtücke oder über die Nichtigkeit der angegebenen Ur— 
fprungsorte die Einfuhr der betreffenden Thiere zu be- 
anjtanden. 

Im Mebrigen feße ic) voraus, daß alle Thiere des 

*) Bol. VBeröffentl. ©. 716- 



obigen Viehtransports bis auf Weiteres polizeilich obſer—⸗ 

virt und in angemeſſenen Zeiträumen thierärztlich unter⸗ 

fucht werden, damit ein etwaiger weiterer Ausbruch der 

Seuche fobald als möglich ermittelt und die Verſchleppung 

der Seuche verhütet wird 
Den don dem Kreisthierarzt Dopheide aufgenommenen 

Seftionsbericht über das getödtete Rind wollen Sie mir 

gefaͤlligſt abſchriftlich einreichen und zugleich anzeigen, ob 

inzwiſchen neue Ausbrüche der Seuche an den eingeführ— 

ten Thieren feſtgeſtellt ſind oder ob dort über das an— 

gebliche Auftreten der Lungenſeuche in dem Königreiche 

der Niederlande Zuverläſſiges bekannt geworden iſt. 
An den Königlichen Regierungs-Präſidenten Herrn 

von Liebermann Hodhwohlgeboren. Müniter. 

Abſchrift erhalten Eure Hochwohlgeboren zur gefälli- 
gen Kenntnifnahme und zur jofortigen gleihmäßigen 
weiteren DVeranlajjung. 

Sollte dort über das angebliche Auftreten der Lungen: 
feuche in dem Königreiche der Niederlande Zuperläfjiges 
befannt fein, jo wollen Sie mir jchleunigit davon An- 
zeige machen. 

Der Miniſter für Landwirthichaft, Domänen 
und Forften. gez. Frhr. von Lucius. 

An die Königlichen Negierungs-Präfidenten zu Düſſel— 
dorf, Aachen Dsnabrüd, Aurich. 

Preußen. Neg.-Bez. Nahen. Befanntmadhung, 
betr. die Einfuhr von Nindvieh aus den Nie- 
derlanden. Dont 30. Nov. 1888. (R.A. Nr. 305 vont 
3. Dezbr. 1888.) 

Naͤchdem bei einen aus der niederländiichen Provinz 
Gelderland in den Regierungsbezirk Münſter einge: 
führten Stück Rindvieh das Borhandenfein dev Zungen: 
jeuche feftgeftellt worden ift, bringe ich hiermit zur öffent: 
lien Kenntniß, daß meine Verordnung vom 16 Dftober 
1883 (Stüd 45 des Amıtöblattes), durch welche die Ein: 
fuhr von Nindvieh, einfchliegli der Kälber, aus Dem 
Königreic) der Niederlande unterjagt worden iſt, fortan, 
injoweit es fih um Einfuhr aus der niederländiichen Pro— 
vinz Gelderland handelt, wieder ohne jede Ausnahme zur 
Anwendung gebracht werden wird und Daß ich die aus- 
nahmsmeife Erlaubniß zur Einfuhr von Rindvieh aus 
der genannten Provinz Gelderland zu Zuchtzwecken bis 
auf Weiteres nicht ertheilen werde. 

Aachen, den 30. November 1888. 
Der Negierungs-Präfident: von Hoffmann. 

———— * 

Preußen. Reg.Bez. Osnabrück. Desgleichen. 
Vom 1. Dezbr. 1888. (Ebenda.) 

Die diesjeitige Befanntmadung vom 24. v. M. (Amts- 
blatt, Stück 52),') die Einfuhr von Rindvieh aus 
dem Königreich der Niederlande betreffend, wird 
hierdurd dahin eingefhränft, daß die Erlaubniß zur 
Einfuhr von Nindvieh (einjchließlic) der Kälber) aus dent 
vorgedachten Lande nad) Maßgabe der früheren Bekannt— 
machungen von 28. Zuni 1884 und 15. Juli, 1885 aud) 
ferner ertheilt werden wird, fofern die Thiere nicht 
aus der niederländifhen Provinz Gelderland 
eingeführt werden. 

Bezüglid der leßtgenannten Provinz bleibt das aus— 
nahmölofe Verbot der Einfuhr bis auf Weiteres be- 
ſtehen. 

Osnabrück, den 1. Dezember 1888. 
Der Regierungs-Präſident. Stüve. 

Preußen. Reg.Bez. Münſter. Desgleichen. 
Vom 30. November 1888. (Desgl. Nr. 306 v. 4. Dez. 1888.) 

Unter Bezugnahme auf meine Bekanntmachung dom 
21. d. M. (Amtsblatt ©. 251 Nr. 650)°) und in Ab- 
änderung meiner Anordnungen vom 14. Zuli 1885 
(Amtsbl. ©. 139 Nr. 306) wird mit Genehmigung des 
Herrn Minifters für Landwirthichaft, Domänen und 
Forften auf Grund des $ 7 des Neichs-Viehſeuchengeſetzes 
von 23. Juni 1880 bezw. des $ 3 des preußiſchen Aus- 
führungsgejeßes vom 12. März 1881 zur Abwehr der Ein- 
Ichleppung der Lungenſeuche die Einfuhr von jeglichem 
Rindvieh aus der niederländiſchen Provinz 
Gelderland in den hiefigen Regierungsbezirk 
bis auf Weiteres unterjagt. 

Bezüglid der Einfuhr von Rindvieh zu Zuchtzwecken 
aus den übrigen niederländichen Provinzen verbleibt es 
bei den in der vorgedadhten Anordnung von 14. Juli 1885 
befannt gegebenen Bedingungen, mit der Maßgabe jedod), 
daß in den Urfprungszeugniffen außer der Angabe des 
Urjprungsortes auch diejenige der Provinz, in welcher 
leßterer liegt, enthalten fein muß. 

Die von mir durch Bekanntmachung vom 21. d. M. 
widerrufenen Einfuhr Erlaubnißfcheine treten, fofern deren 
dreimonatliche ‚Gültigfeitedauer bis zum Tage der Ein- 
fuhr noch nicht abgelaufen ift, wieder in Kraft. 

Münfter, den 30. November 1888. 
Der Negierungs-Präfident. von Liebermann. 

I) Bol. VBeröffentl. ©. 716. — ?) Desgl. ©. 716. 

Thierſeuchen. 
Stand der Thierſeuchen in Großbritannien während der I Wochen vom 2. Sept, bis 3. Nov. 1888. 

(Nach den wöchentlichen Mittheilungen der London Oazette.) 

— TE NEE 2 72 7 — Zahl der in der Sera Zahl der ae Gehöfte!) in der Woche vom Berichtszeit 

2. 2, 16. 23. 30. 7. 14. 21. 98. = o | 53 
bis bis bis bis | Gept. | bie bis bis | Oftob.| 3 | 58 

Betroffene Länder. 8. 15. | 22. | 2». | biec.| 13. | 20. | 27. |pieg. | 38 Er 

September Oktober Novbr.! 2* | SS 
Milzbrand . 
Er er ecke 1 ı 1ıj.3'27 321 Do) U Al ———— 6b 4 44. 11 
SMpltlaln, ae — — — J1— — ao 1 18 2 

2 Tollwuth. 

England . 20°) 6 
Enal — 
Englanddd 2. ....12115| 2113| 2614| 1710| 18121 20 a 17 Ss IT a oo 171 
Siholtlard us tr ı| — 2.21 — 3 “3 2 1.0 2 13 3 

3 Wurm. 
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Et Ware 2 J he ee re 7123 7| 31 10| 21 5| 217 71 22 4] 2410| 29 13 20 me 19 
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') Die Hleineren Zahlen geben die neu verfeuchten Gehöfte an. — ?) 20 Hunde. — °) Gefallen oder getödtet 
wegen Lungenſeuche find 266 Stück Rindvieh. 
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Medizinalgeſetzgebung :c. 

Preußen. Erlaß, betr, Nevifion der Privat-Irren— 
— auftalten. — Vom 10. Oktober 1888. 

Unter Bezugnahme auf den Erlaß vom 19. Januar 
8.38. — M. d. 8. Nr. 14771, 3. M. IL. Nr. 66, M. 
d. g. U. Sr. 274 U, — betreffend die Privat» Srren- 
anjtalten*), erſuche ich Ew. Hocdwohlgeboren ergebenft, 
fortan zum 1, April jeden Sahres — Zunächſt alfo am 
1. April 1889 — eingehenden Bericht über die Ergebniſſe 
der im Vorhergegangenen Sahre gemäß den Beſtimmungen 
unter II des vorewwähnten Grlajjes ausgeführten ordent- 
lichen, event. auch der außerordentlichen Reviſionen der 
im dortigen Bezirk vorhandenen Privat - Srrenanftalten 
gefälligſt zu eritatten. 

Da aus diefen Berichten zugleich) hervorgehen wird, 
welche der revidirten Privat - Srrenanftalten neu errichtet 
worden find, will ich von der durch Berfügung vom 
10. Mai 1870 angeordneten Anzeige über jede einzelne 
Konzejfionirung einer Privat - Srrenanftalt von jebt an 
abjehen. 

In Bertretung: Naffe 

- Un die Königlichen Negierungs-Präfidenten. 

Preußen. Nundjchreiben, betr. die Thierſeuchen— 
ftatiftif, — Vom 15. Dftober 1888. 

Das ftatiftiiche Material zu dem von dem Kaiferlichen 
Geſundheitsamte erjtmalig aufgeftellten Sahresberichte 
über die Verbreitung von Thierfeuchen im Deutfchen 
Neiche int Sahre 1886, von welden ich Euerer Hoch— 
wohlgeboren am 17. Februar d. 88. (12171) ein Exem- 
plar überjandt habe, iſt nad) einer Mittheilung des Herrn 
Reichskanzlers nicht frei von Mängeln gewejen und der 
Zweck der Geuchenftatiftif daher nicht vollftändig erreicht 
worden. Die gerügten Mängel find erfichtlic) in der in 
. ... Eremplaren anliegenden Berfügung der Königlichen 
techniſchen Deputation für das Veterinärwefen an vie be- 
amteten Thierärzte vom 5. d. Wits., auf welche ich hier- 
niit ergebenft Bezug nehme. 

Euere Hochwohlgeboren erſuche ich, je ein Eremplar 
der gedachten Verfügung den betreffenden Beamten mit 
entjprechender Weifung zugehen zu laffen und Diefelben 
noch bejonderd auf die durd fie nad) einem befonderen 
Tabellenihema zu veranlafjenden Erhebungen über den 
Werth und die Bedeutung der Smpfungen für die Til- 
gung der Lungenſeuche aufmerkjan zu mächen. 

Sm Weiteren ift Klage darüber geführt worden, daß 
das ſtatiſtiſche Berichtömaterial zum Theil unvollftändig, 

zum Theil gar nicht geliefert ift aus Kreifen, in welchen 
die Kreisthierarztitellen vafant waren. Um dieſem Uebel— 
ftande zu begegnen, ericheint es zweckmäßig, die beamteten 
Thierärzte anzuweifen, jhon int Laufe des Sahres das 
Diaterial in Geftalt von Notizen in den Dienitakten zu 
jammeln. Die meiften der in dem Begleitberichte zu be- 
antwortenden Fragen find derartig, daß eine zuverläffige 
und erjchöpfende Auskunft nicht aus der Erinnerung, 
ſondern nur an der Hand don Notizen gegeben werden 
fanı, welche unmittelbar nad) Wahrnehmung des betref- 
fenden Greignifjes aufgezeichnet wurden. Die Eintragung 
der an fi) nothwendigen Notizen dürfte demnach eine 
nennenswerthe Vermehrung der Arbeitslait der beamteten 
TIhierärzte nicht veranlafjen. Euer Hochwohlgeboren wollen 
daher das Erforderliche anordnen und in geeigneten Füllen 
die Befolgung der Anordnung bei vorhandener Gelegen- 
heit kontroliren lafjen. 

Bei eintretender Vakanz einer Kreisthierarztſtelle ift 
das jo gefammelte Material eingufordern und entweder 
dem, Departementsthierarzt zur Benußung bei Zuſammen— 
ſtellung der Begleitberichte, oder — fofern die Gtelle zur 
Zeit der Bearbeitung der kreisthierärztlichen Berichte be- 
reitö wieder bejeßt it, bezw. anderweit verwaltet wird — 
dem betreffenden beamteten Thierarzt zur VBerwerthung 
bei Abfafjung des von ihn zu erftattenden Sahresberichts 
zu überweijen. Die etwa dann nod) verbleibenden Lücen 
im Berichtömaterial haben die Departementsthierärzte 
nad) den Thatſachen auszufüllen, welche ihnen durch Die 

*) Bol. VBeröffentl. ©. 107. 

Bearbeitung der Tabellen zur VBiehfeuchenftatiftif, aus 
den Negierungs-Akten, durch Erfundigungen bei den in 
den betreffenden Streifen wohnhaften Privat - Thierärzten 
oder anderweit befannt geworden find. 

Dit Nücficht auf die vorjtehend angedeuteten Mängel 
bezüglich des pro 1886 eingereichten ftatiftifhen Materials 
find die aus dem Sahresberichte herporgehenden Ber- 
gleichungen und Schlußfolgerungen zum Theil nur mit 
Vorſicht aufzunehnen. Gleihwohl gewährt der Jahres— 
berichts bereits vielfach thatfächliche Anhaltspunkte, welche 
geeignet find, die Erfahrungen über das Auftreten der 
verschiedenen Krankheiten zu erweitern. Sedenfalls läßt er 
erkennen, ein wie hervorragender Antheil gerade bei einer 
wirfjamen Geuchenbefämpfung dem ſachgemäßen Ber- 
halten der amtlichen Drgane zufällt. Die erfreuliche, in 
manchen Bezirken jogar jehr bedeutende Abnahnıe wirth- 
Ichaftlidy einjchneidender Krankheiten — der Lungenſeuche 
und des Rotzes, — die gänzlihe Fernhaltung der Rinder— 
pet während des Berichtsjahres lafjen ſich zum erheb- 
lihen Iheile den durd das VBiehfeuchengefeß vorgefehenen, 
in den einzelnen Itegierungsbezirfen zur überwiegend ener- 
giihen Durchführung gelangten Maßregeln zujchreiben. 
Im Snterejje der Befeſtigung dieſes verhältnigmäßig gün- 
ftigen Zuftandes, wie andererjeits im Hinblid auf Die 
ungefhwäcte Fortvauer und jogar Zunahme einiger 
Seuchen in einzelnen Theilen dev Monarchie, empfehle 
ic) die nachſtehenden Punkte, in denen nad) Ausweis Des 
Sahresberichts die Geuchenbefämpfung einer weiteren Ver: 
bejjerung bedürftig erjcheint, der gefülligen Beachtung. 

1. Sn denjenigen Füllen, in Denen Lungen: bezw. 
Maul und Klauenjeuchhe eine größere Verbreitung in dem 
Seuchenorte gefunden, oder die Rotzwurmkrankheit längere 
Zeit in größeren Beſtänden geherricht und bedeutende Ver— 
lujte int Gefolge gehabt hat, wird häufiger, als dies bis- 
ber geſchehen, von der nad) $ 29 des Reichs-Viehſeuchen— 
geſetzes eröffneten Möglichkeit der thierärztlichen Unter: 
juhung der am Geucdenorte oder in deſſen Umgegend 
vorhandenen, von der Seuche gefährdeten Thiere Gebraud) 
zu machen fein. Hierdurd) wird nantentlich eine zu früh: 
zeitige Aufhebung der angeordneten Gicherheitsmaßregeln 
verhindert, unter Umftänden aud eine Verheimlichung 
von Seuchen ermittelt werden Fünnen. 

2. Bon hohem Werthe ift die Keititellung des Her— 
funftsorts feuchefranfer Thiere und find in dieſer Bezie- 
hung event. die jorgfältigiten Ermittelungen anzustellen, 
von derem Grgebniß den betheiligten Bolizeibehörden ver 
Monarchie, bezw. den betreffenden Behörden eines anderen 
deutſchen Bundesftaates ungefäumt Nachricht zu geben 
jein wird. Gegen Diejenigen, welcher einer bejtehenden 
Einfuhrbefhränfung zuwidergehandelt oder Franke Thiere 
eingeführt haben, it die unnächſichtliche Einleitung des 
Strafverfahrens (und nad) Lage der Sade die Erhebung 
eined Entſchädigungsanſpruchs) zu veranlafjeır. 

Ueber jede beträchtliche Seucheneinjchleppung aus deut— 
ſchen Bundesſtaaten oder außerdeutjchen Ländern ſehe ich 
alsbald nad) Feititellung derjelben einen Berichte entgegen. 

3. Die Beihränfung des Viehhandeld aus verjeuchten, 
oder bis vor Kurzem verfeucht gewejenen Gegenden würde 
weſentlich erleichtert werden, wenn Euer Hodwohlgeboren 
mit den benachbarten Negierungs 2c. » Bräfidenten bezw. 
den betreffenden Behörden der deutſchen Bundesjtaaten 
allmonatlic) geaenfeitige Mittheilungen über den Stand 
der Thierjeuchen in Shrem Berwaltungsbezirke austaufchten. 
Sie wollen daher gefälligit hierauf Bedacht nehmen. 

Darüber, ob die Duartalstabellen über die Verbreitung 
der Seuchen zu veröffentlichen find, behalte ich mir die 
Entſchließung noch vor. 

4. Das Verbot der Abhaltung von Viehmärkten und 
die Ausſchließung einzelner Thierarten von den Märkten 
haben meiſt einen günſtigen Einfluß auf den Rückgang 
der Seuchen ausgeübt. Es liegt im veterinärpolizeilichen 
Intereſſe, daß dieſe Maßregel noch häufiger als bisher 
angewendet wird. Um jedoch nachtheilige Verſchiebungen 
des Viehverfehrs zu verhindern und Umgehungen entgegen- 
zutreten, wird es angezeigt fein, darauf zu achten, daß 
nicht in naher Umgebung des Marktortes ein der Ab- 
haltung von Märkten ähnlicher Verkehr fi) entwidelt. 

5. Mehrfah find Ausbrühe von Seuchen durd) un- 
aureichende Desinfektion, unzweckmäßige Bejeitigung von 
Thierfadavern, Mangel geeigneter Berjcharrungspläße, 
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Verwendung von Autter und Streu bon Verſcharrungs⸗ 

pläßen veranlaßt worden. Um derartigen Vorkommniſſen 

vorzubeugen, eriheint es geboten, die Polizeibehörden an- 

zuweifen, auf die Ausführung der Desinfektionsvorſchriften 

ihr befonderes Augenmerk zu richten und in allen be- 

fonders wichtigen Geuchenfällen Die beamteten Thier— 
ärzte zur Beurtheilung darüber heranzugehen, ob die Des: 
infeftion den getroffenen Anordnungen gemäß erfolgt it, 
bezw. ob die Bericharrungspläße für Milzbraudkadaver 
den veterinärpolizeilichen Anforderungen entjprechen. 

Der Minifter für Landwirthichaft, Domänen und Forjten. 

In Bertretung: von Marcard. 

An ſämmtliche Königlichen Regierungs- und Negierungs- 
Vizepräfidenten, fowie an den Königlichen Polizei-Prä— 
jidenten zu Berlin. 

Abſchrift vorftehenden Grlafjes erhält die Königliche 
technifhe Deputation für das Veterinärweien mit Bezug 
auf Shren Bericht vom 30. Mai d. 38. (V. D. 220) zur 
gefülligen Kenntnißnahme. 

Der Minifter für Landwirthichaft, Domänen und Forſten— 

In Bertretung: von Marcard. 

An die Königliche technifche Deputation für das Vete- 
rinärwejen. 

An den Königlichen Regierungs-Präſidenten. 

Desgleichen., Nundfchreiben an ſämmtliche De: 
partements= und Kreisthierärzte, 

Dom 5. Oktober 1888, 
In unferem Gircular vom 28. Februar 1886 V. D. 3. 

haben wir den beamteten Thierärzten eine ausführliche 
Anleitung zur Bearbeitung und Sammlung des Materials 
für die Viehſeuchenſtatiſtik — entſprechend den Beſtim— 
mungen des Bundesrathbeichlufjes vom 29. Dftober 1885 — 
gegeben. Geine Ercellenz der Herr Miniſter für Landwirth- | 
Ihaft, Domänen und Forſten hat durd) die Verfügung 
von 1. März 1886, I. 2218, unfer Circular den beamteten 
Thierärzten durch die Königlichen Negierungs-Präfidenten 
mit der Anweiſung zugehen lafjfen, die Tabellen zur Vieh: 
jeuchenftatiftit und die Begleitberichte zu denjelben nad) 
den Erläuterungen unſeres Circulars anzufertigen bezw. 
zufammenzuftellen. 

Eine große Anzahl der beamteten Thierärzte hat, wie 
wir gern anerkennen, die genannten Tabellen und Be- 
gleitberichte mit vieler Sorgfalt und und mit vollen: Ver- 
ſtändniß der Zwecke bearbeitet, weldye durd) die Samm— 
lung dieſes Materials erreicht werden follen. Dagegen 
hat ſich ein nicht unerheblicher Theil der Streisthierärzte 
auf die Mittheilung von Zahlen oder auf ganz ſumma— 
riſche Angaben beſchränkt und namentlich durchweg unter: 
lafjen, den Zahlen ſolche Bemerkungen Hinzuzufügen, 
welche den Berichtömaterial ein größeres veterinär-polizei- 
liches Interefje verliehen haben würden. Nicht wenige 
Berichte machen auffallend den Eindruck der Flüchtigkeit 
und befunden jedenfalls mehr oder minder deutlich, daß 
fie mit nur geringem Snterefje zur Sache abgefaßt worden 
find. Noch häufiger wird in den Tabellen auf die An- 
gaben des worhergegangenen Quartals jo wenig Rückſicht 
genommen, daß die Webereinftimmung diefer Mittheilun- 
gen erſt durch unfererfeits an die Berichteritatter geftellte 
Rückfragen hat herbeigeführt werden müffen. Die in den 
Degleitberichten zu erledigenden Fragen find nicht felten 
irrthümlich aufgefaßt oder unzureichend oder nicht über- 
einftimmend mit den Benterfungen in den Tabellen für 
die einzelnen Duartale beantwortet worden. Wir find im 
vielen Fällen genöthigt gewejen, die Angaben durd Ver: 
gleihungen mit den Tabellen früherer Berichtsperioden 
oder durch SKorrefpondenz mit den Berichteritattern zu 
vervollſtändigen bezw. zu berichtigen. 
„Die Mehrzahl der Departementsthierärzte Hat ſich be- 

müht, das in den Tabellen und Begleitberichten der Kreis- 
thierärzte enthaltene Material überfichtliih und mit Be- 
achtung aller Bemerkungen, welche ein veterinär-polizei— 
liches Jutereſſe beanſpruchen, bezw. mit vollem Berftändnif 
der 16 Fragen der Begleitberichte zufanımenzuftellen. Wir 
erkennen gern an, daß die Generalreferate und Zuſammen— 
ſtellungen einzelner Departementsthierärzte als vollfon- 
men muſtergültig bezeichnet werden können, müſſen jedod) 

hinzufügen, daß und von anderen Departementsthierärzten 
Bearbeitungen des Berichtsmateriald zugegangen find, 
welche für unferere Berichteritattung gar feinen Werth 
hatten. Sn verhältnigmäßig zahlreichen Fällen waren wir 
gezwungen, die AZufanmenjtellungen der Departenents- 
thierärzte ganz unbeachtet zu laffen und auf das von den 
Streisthierärzten gebotene Urmaterial zurüdzugreifen. Sn 
eriter Linie müffen wir hervorheben, daß die Zuſammen— 
ftellungen der Departementsthierärgte — mitunter aud) 
jolche, welche im Uebrigen recht vollftändig und anfei- 
nend mit vielem Fleiße angefertigt waren — nichtö weiter. 7 
darftellten als eine Wiederholung und Zufammenrechnung 
der Zahlen in den freisthierärztlicen Berichten und eine 
Abſchrift der in den leßteren enthaltenen Bemerkungen, ohne 
irgend welche Sichtung des fo gelieferten Materials, mit- 
bin aud) ohne Berichtigung der Fehler und umnrichtigen 
Auffafjungen in denfelben. Solche Zufammtenftellungen 
fönnten aud) ohne Die geringften technijchen Kenntniſſe 
angefertigt werden. Der Zweck der den Departemente- 
thierärgten übertragenen Yujammenftellungen iſt jedoch) 
jelbftverftändlich, daß die genannten Beamten das von 
den Streisthierärgten gebotene Material vom technijchen 
Standpunkt aus fichten, von Irrthümern reinigen und 
für unfere Bearbeitung vorbereiten follen. Es würde 
uns eine beträchtliche Arbeitslaft abgenommen werden, 
wenn ſämmtliche Departententsthierärzte — fo wie es 
von vielen ſchon bisher geſchehen ift — ſich bemühen, 
das don den Kreisthierärgten gelieferte Material derartig 
zu fihten und zu berichtigen, daß wir auf das letztere 
überhaupt nicht zurücdzugehen brauchen, Wir jprechen 
ferner den Wunſch aus, daß die Departementsthierärzte 
Vergleichungen mit den Zujammenftellungen des vorher- 
gegangenen Duartals nicht verabfäumen umd ung dadurch 
der Mühe entheben, bei Erftattung unferer Berichte ſtets 
ee des vorigen Quartals einjehen zu 
müfjen. 

Wir haben zu dem Dienfleifer und zur Pflichttreue der 
beamteten Thierärzte das Vertrauen, daß eö nur der vor- 
ftehenden Andeutungen bedürfen wird, um die gerügten 
Mängel der Berichterftattung in Zufunft vollftändig zu 
bejeitigen und heben ſchließlich noch einige Gegenjtände - y 
hervor, welche ihres bedeutenden beterinär - polizeilichen 
Intereſſes wegen bejondere Beachtung verdienen bezw. zu 
abweichenden Auffaffungen von Seiten der Berichterftatter 
Anlaß geboten haben. 

1. Wünſchenswerth tft, daß die Namen der Gemeinden 
(Gutsbezirke) in den Tabellen und Begleitberichten recht 
deutlich gejchrieben werden, damit dieſelben mit den uns 
zur Berfügung ftehenden Hülfsmitteln zweifellos fejtgeitellt 
werden können, wenn die Mittheilungen der beamteten 
Thierärzte Anlaß zu weiteren Anordnungen bezw. zu 
Gorrejpondenzen mit den betreffenden Behörden geben 
jollten. Nach den Tabellenköpfen find die Gemeinden 
(Gutsbezirke) in den Tabellen bezw. Begleitberichten au- 
zugeben. Für ven Fall, daß mehrere Ortichaften zu der 
jelben Genteinde gehören, empfiehlt es fi), den Namen 
der Gemeinde und der Ortſchaft anzuführen. 

2. Bezüglich der Angaben über Einſchleppungen an- 
ſteckender Thierkrankheiten aus dem Auslande haben fich 
Zweifel bemerklich gemacht: ob außerpreußifche deutſche 
Bundesitaaten als „Ausland“ in dieſem Sinne anzufehen 
find. Wir erfuchen die Berichterstatter, die Einjchleppungen 
aus außerpreugifchen deutſchen Bundesſtaaten — mit 
jpexiellev Angabe des betreffenden Staates — ebenfo an— 
zuführen, wie die Einſchleppungen aus außerdeutfchen 
Ländern. & 

Bei den Mittheilungen über Ginfchleppungen bon 
— aus dem Auslande iſt häufig die Angabe 
unterblieben, ob zur Zeit der Einſchleppung die Einfuhr 
von Thieren, thieriſchen Rohprodukten vder anderen 
Gegenſtänden, welche Träger des Anſteckungsſtoffes ſein 
können, verboten oder beſchränkt war. — Alin. 3 ber 
Frage 1. Die Berichterftatter find wohl der Meinung‘ 
gewejen, Daß die betreffende Angabe nur in den Källen 
zu machen jei, in denen ein Verbot oder eine Beſchrän— 
fung der Einfuhr wirklich bejtand. Der befferen Kon: 
trolle wegen ift es jedoch erforderlich, Alin.3 der Frage 
in allen, mithin aud in den Fällen zu beantworten, in 
denen die Einfuhr von Thieren, thieriihen Nohproduften 
u. ſ. w. aus Den außerdeutichen- Staaten, aus welden 

7 



a
e
 

a a HE 

1 

die Einſchleppung erfolgte, feinem Verbote bezw. feiner 
Beihhränfung unterworfen war. 

3. Die Frage 3 des Begleitberichtes bezieht jich nicht 
— wie von einigen wenigen Berichterftattern irrthüm— 
liher Weiſe angenommen worden ift — auf die Er: 
mittelung anftedender Thierkrankheiten kraft polizeilicher 
Verfügung, fondern lediglich auf folche Fälle, in denen 
Seuche-Ausbrüche durch polizeilich angeordnete Unter— 
fuhung aller durd die Eeuche gefährdeten Thiere am 
Seucheort oder in dejjen Umgegend feſtgeſtellt wurden. 

4. Von hohem veterinär-polizeilichem Intereſſe ift, daß 
die Mitteilungen über die nachſtehend genannten Seuche: 
Ausbrüche ſich nicht auf ſummariſche Angaben bejchränfen, 
fondern möglichft eingehend behandelt werden, namentlid) 
aber ausführlich die Verhältniſſe erwähnen, welche die 
Nichtigkeit der betreffenden Angaben näher be- 
gründen: 

a) in den Fällen, in denen Thiere bereitS mit einer 
Seuchekrankheit behaftet bezw. infizivt waren, als 
fie in den Befib der betreffenden Eigenthümer ge: 
langten (Frage 4 des Begleitberichtes); 

b) in den Fällen, in denen die Verbreitung einer 
Seuche die Folge unterlaffener oder mangelhafter 
Ausführung polizeilic) angeordneter Sperrmaß— 
regeln war (Frage 5 des Begleitberichtes) ; 

e) in den Fällen, in denen etwas Sicheres über die 
Snfubationsdaner der verjchiedenen Seuchekrank— 
beiten befannt geworden it (Frage 10 des Be— 
gleitberichtes). | 

5. In den Tabellen zur Viehfeuchen-Statiftik find — 
wie dieſes 3. B. im Regierungs-Bezirk Oppeln bisher ftets 
geihehen — auch Diejenigen Pferde aufzuführen, welche 
lediglich der Anſteckung durch die Rotz-Wurmkrankheit ver- 
dächtig waren und auf polizeiliche Anordnung — meiſtens 
ihres geringen Werthes wegen — getödtet wurden, ohne 
daß ein Ausbruch der Rotz-Wurmkrankheit in 
dem betreffenden Bejtande fonftatirt worden ift. 
Ebenjo iſt in den Tabellen zur Viehſeuchen-Statiſtik — 
wie früher bereitS angeordnet — jeder Fall befonders zu 
bezeichnen, in welchem ‘Pferde lediglich mit Lungenrob, 
ohne gleichzeitig vorhandene Franfhafte Veränderungen 
in den Najenhöhlen over der Haut, behaftet waren bezw. 
das Vorhandensein ver Rotz-Wurmkrankheit bei auf poli- 
zeilihe Anordnung getödteten Pferden durch) Die 
Sektion nicht bejtätigt wurde. In verfeuchten Bejtänden 
gefallene oder auf Beranlafjung der Beſitzer, d. h. ohne 
Anſpruch auf Entſchädigung getüödtete, bei der 
Geftion nit roß - wurmfranf befundene Pferde find in 

den Tabellen nicht zu erwähnen. 
6. Wir bringen die Verfügung Geiner Excellenz des 
Herrn Minifters für Landwirthichaft, Domänen und Foriten 
vom 6. September 1885 nochmals in Grinnerung, nad 
welcher die Fälle von Naufhbrand in den Tabellen 
zur Viehſeuchen-Statiſtik von Milzbranderkrankuugen ftets 
nenau zu trennen jind und empfehlen, eine gejonverte 
Tabelle über etwa vorgefommene Rauſchbrandausbrüche 
in jevem Quartal aufzuitellen. 

7. Bekanntlich gehen die Anfichten über den Nuben 
und die Bedeutung der Smpfungen für die Tilgung der 
Lungenſeuche noch weit auseinander. Es erjcheint daher 
dringend wünſchenswerth, zuverläſſiges Diaterial über den 
Einfluß zu fammeln, welchen diefe Smpfungen in allen 
Fällen ihrer Anwendung auf den weiteren Verlauf der 
Lungenjeuche in den verjeuchten Beftänden und auf die 
Tilgung der Krankheit gehabt haben. Wir erfuchen die 
beamteten Thierärzte, alle Fälle, in denen die Impfung 
borgenommen wurde, in Tabellen nad) dent beiliegenden 
Schema einzutragen nnd und die ausgefüllten Tabellen 
mit dem am Schlufje des Kalenderjahres fülligen Begleit- 
bericht zu überjenden 

AS Shubimpfungen im Sinne des Formulars find 
alle Smpfungen aufzufalien, welche in einem durch vie 
Lungenſeuche noch nicht verjeuchtem Beſtande ausgeführt 
werden. 

Sn Spalte 3—6 jollen die Stück Nindvieh eingetragen 
werden, welche längere oder Fürzere Zeit vor Ausbrüc)en 
der Lungenfeuchhe bezw. vor Ausführungen von Schutz— 
impfungen bereits einmal oder mehrmals geimpft worden 
find. Dieſe Stüd Nindvieh find aud in den folgenden 
Spalten von den übrigen Thieren des betreffenden Be— 
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ſtandes getrennt zu halten und durch Beifügung des 
Zeichens (*) kenntlich zu machen. Es iſt von großen 
Intereſſe, genau zu ermitteln, wie ſich ſolche Thiere bei 
ERDE bezw. bei Wiederholung der Smpfung 
verhalten. 

Die Tabellenjchemata find von der Reichsdruckerei in 
Berlin für den Preis von 50 Pfennigen für je 10 Bogen 
jeder Zeit zu beziehen. 

Königliche techniſche Deputation für das Veterinärwefen. 

Der Borjigende: von Marcard. 

e Schema. Neberfidt nn 
über die Vornahme bon Tungenſeuche-Impfungen 

und Deren Ergebniſſe. } 

(Wie zu Anlage D. ©. 172 der Veröffentl.) 

Preugen, Neg.-Bez. Breslan Bekanntmachung, 
betr, Berladung von Nindvieh auf Eifenbahnen, 

Vom 17. November 1888. 
(Amtsbl. d. Königl. Reg. 3. Breslau ©. 467.) 

Im Anſchluß an die landespolizeiliche Anordnung vont 
12. Suli 1881 (publizirt in der außerordentlicden Beilage 
zu Nr. 29 des YAmtöbl. für 1881 ©. 213 ff.) wird hier- 
durch genehmigt, daß die Verladung von Rindviehſtücken 
behufs Weitertransports auf der Eifenbahn unter Be- 
achtung der in den 885 bis inkl. 11 a. a. O. angeführten 
Bedingungen fortan auch auf der Eifenbahnftation Ebers- 
Dorf im Kreife Habelfchwerdt erfolgen darf. 

Breslau, den 17. November 1888. 
Königl. Regierungs-Präſident. 

Frhr. Sunder von Ober-Conreut. 

Preußen. Peg. Bez Coblenz. Meldungen der 
2ipothefergehülfen betr, 

Goblenz, den 18. Geptember 1888. 
Nachdem zu meiner Kenntnig gekommen, daß die nicht 

approbirten Apothefergehülfen bei Antritt eines neuen 
Dienstes oft nur das legte Dienftzeugniß vorlegen, weije 
ic) die Herren Kreisphyſiker an, bei jeder Meldung eines 
in eine Apotheke neu in Dienft tretenden Gehülfen die 
Borlegung des Gehülfenzeugnijjes und des letzten Dienft- 
zeugnifjes zu verlangen. 

Der Negierungs-spräfident. 8. V.: ge. Koch. 
An ſämmtliche Herren Kreisphylifer und die Herren 

Apotheker des Negierungsbezirks (p. e. ver Herren Landräthe). 

Veg.- Bez. Coblenz. Giftverfehr betr; 
Coblenz, den 10. Dftober 1888. 

Die Herren Apotheker beobachten, wie ſich bei Revi— 
fionen gefunden hat, bei ver Aufbewahrung und Abgabe 
gewifjer direkter und indirekter Gifte im Handverfauf nicht 
überall die nöthige Vorſicht. Sch weije diefelben deshalb 
an, folgende Vorjchriften zu befolgen: 

Dirette Bifte: 
1. Giftweizen (Strychninweizen) ift in der Abtheilung 

Vegetabilia (Alcaloide) in den ©iftihränfen Tab. B auf- 
zubewahren. 

2. Giftweizen darf fowohl aufbewahrt wie abgegeben 
werden nur in feſten Gefäßen von las, Gteingut, Me— 
tall over Holz. Zur Abgabe empfehlen fich befonders die 
in den Handel gebradten und mit vorſchriftsmäßiger 
weißer Signatur auf ſchwarzem Grunde verjehenen Blech— 
doſen. 

Giftweizen darf ebenſo wie die übrigen direkten 
Gifte nur gegen Giftſchein verabfolgt werden und iſt jede 
Abgabe davon in das Giftbuch einzutragen. 

B. Sndirefte Öifte: 
4. Konzentrirte Schwefelfäure, fonzentrirte Salzfüure, 

fonzentrirte Galpeterjfäure, Fonzentrivte Karbolſäure und 
fonzentrirte Aetzlauge, ferner Kleefäure und Kleeſalz dürfen 
in kleinen Wengen von weniger ald 500 Gramm nur 
unter Beobachtung der für die Abgabe der direkten Gifte 
geltenden Vorjchriften verabfolgt werden. 

Der Negierungs-Bräftdent: v. Puttkamer. 
An jämmtlihe Königlihe Herren SKreisphyfifer und 

die Herren Apotheker des Regierungsbezirks (p. c. der 
Herren Landräthe). EERTATTNUNN 

Preußen. 
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Württemberg. Bekanntmachung, betr. die, Er: 
ftattung der Sahresberichte der Oberamtsphyfifate. 

Bom 21. Auguft 1888. Nr. 2929. 
(Med. Korrſpdzbl. d. Württembg. ärztl. Landesper. ©. 241.) 

Es find neuerdings mehrfah Zweifel darüber ent: 
ftanden, wem die Erftattung der Sahresberichte Der Dber- 
amtsphyfifate im Falle einer am Schluſſe des Berichts- 
jahrs oder im erſten Quartal des folgenden Jahrs ftatt- 
findenden Erledigung von Dberamtsphyfifaten obliegt. 
Mit Nückficht hierauf fieht man fi) zu der Anordnung 
veranlaßt, daß, foferne nicht befondere Gründe eine Aus— 
nahme rechtfertigen, bei Erledigung von Oberamtsphyji- 
katen durd) Verſetzung oder PBenfionirung des Oberqamts— 
arzts der abgehende Oberamtsarzt den Phyfitatsbericht zu 
eritatten hat, wenn fein Austritt aus dem Amt nad) den 
15. Januär erfolgt. — 

Im Falle eines früheren Austritts oder der Erledi— 
gung des Oberamtsphyſikats durch Tod des Oberamts— 
arzts iſt zunächſt der neue Oberamtsarzt zur Erſtattung 
des Jahresberichts verpflichtet. 

Kur wenn der neue Oberamtsarzt erſt nach Dem 
15. März des auf das Berichtsjahr folgenden Jahrs in 
das Amt eintritt und ein Phyſikatsverweſer die Oberamts— 
arztitelle mindeitens zwei Wionate lang verfehen hat, liegt 
diejent leßteren Die Eritattung des Berichts ob. 

Stuttgart, den 21. Auguft 1888. 

K. Minifterium des Innern. 

Sachſen-Meiningen. Bekanntmachung, betreffend 
Verwendung von Bleiröhren zu Waſſerleitungs— 

zwecken. — Vom 2. November 1888. 

Wir nehmen Veranlaſſung die Aufmerkſamkeit der uns 
unterſtellten Behörden auf die Geſundheitsſchädlichkeit der 
Verwendung von Blei bei Waſſerleitungen zu lenken. 

Zwar iſt die übliche Dichtung der aus anderen Mate— 
rialien als Blei hergeſtellten Leitungsrohre mit gefetteten 
Hanfſtricken und darum gegofjenen Weichblei ungefährlich, 
da das Leitungswafler mit dieſem Blei gar nicht in Be— 
rührung kommt und demgemäß Bleilöſungen nicht in fi) 
aufnehmen fann. 

Dagegen ift die Verwendung von Blei zur Herftellung 
folder Gegenftände, weldye mit dent Leitungswafjer in 
unmittelbare Berührung kommen, 3. B. zu den Leitungs- 
rohren ſelbſt verwerflih. Zwar ift die Menge des von 
Wafjer beim Durchgehen durch Bleiröhren gelöften Bleies 
je nach der Beichaffenheit und Zuſammenſetzung des 
Waſſers jehr verfchieden. Da aber das Blei die Eigen— 
thümlichfeit befißt, daß es, einmal in den menfc)lichen 
Körper gelangt, darin zurüdgehalten wird und fomit feine 
Wirkungen fih anhäufen, jo können durch fortgefeßten 
Genuß von mit Dleilöfungen aud nur in geringem Grad 
verſetztem Waſſer bedenkliche Gejundheitöftörungen entitehen. 

Diefe Gejundheitsftörungen werden um jo eher auf: 
treten, je größer die im Waſſer gelöfte Bleimenge ift. Da 
num, je länger das Waffer in einem Bleirohr fteht, defto 
mehr Dlei gelöft wird, fo find- insbefondere die Zulei- 
tungsrohre von den Hauptrohren nad) den Gebäuden und 
Brunnen, wenn fie aus Blei hergeftellt find, da in diejen 
das Waſſer oft jtundenlang fteht, geradezu geſundheits— 
gefährlich. 

Wir weifen Sie hiermit an, in Zukunft mit allen 
zu Gebote jtehenden Mitteln der Verwendung don Blei— 
vöhren x. zu Wafferleitungszwecen, ganz bejonders aber 
zu den Zuleitungen zu den Gebäuden und Brunnen ent- 
gegenzutreten. 

Meiningen, den 2. November 1888. 

Herzogliches en Abtheilung des Innern. 
eim. 

An die Herzoglichen Landräthe, die Magiftrate und die 
Bürgermeifterämter. Zu Nr. 6377 1. 

Schmid. 

Sachjen- Altenburg, Minifterialerlag, betr. das 
Auftreten anfterfender Ausfchlagsfranfheiten im 
Zuſammenhang mit der Schutzpocken-Impfung. 

Vom 5. Dftober 1888. 
Nad einer Mittheilung des Reichskanzlers dom 5./12. 

vorigen Monats ift im Laufe der letzten Sabre... . 
gleichlautend mit VBeröffentl. Seite 590, rechte Spalte 

Er 
„in Preußen”... . bis „Mittheilung gemacht DOSE ER ( 

„Su der beifolgenden wird.”; jedoch fehlen die Sätze: 
Dentſchut zuſammengeſtellt.“, ſowie: „Zu 
dieſen Behuſe in den Stand zu ſetzen.“ auch 
heißt es in Zeile 14 des zweiten Abjabes: „thunlichſt“ 
ftatt: „nad Möglichkeit” ; ferner im lebten Gabe deſſelben 
Abſatzes: „Sie“ ftatt „die Impfärzte“. J 

Sie haben bei gehäufterem Auftreten verdächtiger 
Ausſchlagserſcheinungen unverzüglich an Herzogliches 
Minifterium, Abtheilung des Innern, Bericht zu er— 
ftatten, inzwiichen aber Ihre Grmittelungen befonders 
auf folgende Punkte zu richten, reſp. Eid) über viejelben 
ihon in ihren: Berichte vernehmen zu lafjen: * 

1. Gleichlautend mit: Veröffentl. Seite 590, rechte 
Spalte von: „1. Zeit des Auftretens”... bis Geite 591, 
linfe Spalte unter 53... ... „geeignete Sranfenpflege.”, 
jedoch fehlt Seite 591 unter 1. der Gab: „Die weitere 
Verſendung zu unterwerfen ſein.“ 

Bon den beigeſchloſſenen Verordnungen haben Sie an 
ſämmtliche impfberechtigte Aerzte Ihres Bezirks je ein 
Exemplar zu vertheilen und in etwa vorkommenden 
Faͤllen die vorgeſchriebenen Nachforſchungen und Anz 
ordnungen in möglichſtem Einvernehmen mit denſelben 
zu treffen. 

Altenburg, am 5. Oktober 1888. 7 
Herzoglich Sächſiſches Miniſterium, Abtheilung des Snnern. 

Sn Vertretung: Dr Schend. EN 
An die Herren Bezirksärzte. 

M.R.1. J. Jr. 20. Oftober 1886. 
Anlage. 

Nach einer Mittheilung des Herrn Neichöfanzlers ..... i 
(gleichlautend mit Vorſtehendem bis zu: .... Maßregeln 
zu treffen ). 3 
n Da nad) den feitherigen Crfahrungen die eriten Er— 
iheinungen des Hautausſchlags nicht jelten erſt nad 
9—18 Tagen nah der Impfung aufzutreten pflegen, 
welche meiſt mangelhaft entwicelte Puſteln gezeitigt hat, 
jo haben ©ie durch entjprechende Belehrung die Angehörigen | 
dev Smpflinge hierauf hinzuweiſen und denſelben zur 
Pflicht zu machen, Cie rejp. den betreffenden Bezirksarzt 
von dem Auftreten etwaiger umfängliher Ausjichlage 
erfranfungen fofort in Kenntniß zu jeßen. Ein joldhes 
Vorkommniß iſt fofort dem zuftändigen Bezirksarzte 
anzuzeigen, welcher die von dem Reichskanzler vorge— 
fchriebenen Erörterungen und Vorfichtsmaßregeln mög— 
lichſt im Einvernehmen mit Ihnen anordnen wird. 

Falls Sie den vorſtehenden Anordnungen nicht nach-⸗ 
fommen, feben Sie fi) unter Umständen ſtrafrechtlicher 
Ahndung aus, in welcher Beziehung auf $ 327 des 
Strafgejeßbuches verwiejen wird. 3 

Der Bezirkarzt. 

Niederlande, Beichlug vom 27. März 1888, ent 
haltend nähere Beſtimmungen darüber, welche 
Viehkranukheiten fir anfterfend erachtet und welde 
von den im Gefete vom 20, Suli 1870 (Staats- 
blad No.131) bezeichneten Mafregeln beim Drohen 
oder Herrichen einer jeden dieſer Seuchen ange: 

wandt werden ſollen. 
Schluß.) — 

$5. Maßregeln gegen die Maul- und Klauen- 
jeuche (anftedende Blatterausihlag des Maules 
und der Klauen) bei den Wiederfäuern und 

Schweinen. il 
Artikel 33. Die Franfen und verdächtigen Thiere 

müſſen von den Uebrigen getrennt gehalten werden. & 
Wenn, nad dem Uttheil des Diſtrikts-Thierarztes oder 

des ihn vertretenden Tchierarztes, das Getrennthalten 
einzelner Franfer Thiere feinen Nutzen mehr haben fann, | 
zur Vermeidung der Anftekung der ganzen Heerde, oder 
wenn feine Gelegenheit befteht zur Sfolirung einer ganzen 
verdächtigen Heerde, ertheilt der Bürgermeifter, auf das 
Gutachten des Diſtrikts-Thierarztes oder dejjen Vertreters, 
Grlaubniß, die Franfen Thiere in der verdächtigen Heerde 
zu belaſſen oder verdächtige Thiere nicht zu iſoliren. Der 
im Artikel 22 Des Gejehes vom 20. Zuli 1870 (Staats- 
En * 131) erwähnte Termin wird auf 10 Tage feit- 
gejebt. . 



von 15 Tagen, von 

Artikel 34. 
Thiere jind befugt, dieſelben zu fchlachten, nach Anzeige 
bei dem Biürgermeifter und unter Aufjicht ver Polizei. 

Eigenthümer Franfer oder verdächtiger 

Häute, Hörner, Hufe und Klauen ver gejchladhteten 
Wiederfäuer müfjen desinfizirt werden. 

Artifel 35. Der Stall oder das Gebäude, worin fich 
franfe oder verdächtige Thiere befunden haben, muß nad) 
Ablauf des letzten Falles desinfizirt werden. 

Artikel 36. Sn Gebäude oder auf Wiejen, Güter und 
Höfe, wo kranke Thiere geftanden Haben, dürfen Feine 
Wiederfäuer noch Schweine gebradht werden während 

eines Zeitraums von 15 Tagen, von dem QTage an ge- 
rechnet, an dem der letzte Geuchenfall durd die Wieder— 
beritellung oder den Top beendigt ijt, und in jedem Falle 
ah une dem ganzen Ablauf ver Desinfizirung jener Ge— 
äude. 

Der Zeitpunkt, von welchen diefer Termin für den 
Fall der Wiederheritellung zu laufen beginnt, wird von 
dem Diſtrikts-Thierarzt durch jchriftliche, datirte Er— 
Härung feitgejeßt, welche dem Intereſſenten koſtenfrei 
verabfolgt wird. 

Artitel 37. Bei Abjchliegung infizirter Bauernhöfe, 
Güter oder Wiejen in Folge Abjab 2 des Artikels 5 dieſes 
Beichlufies iſt verboten: Einfuhr in und Ausfuhr aus 
dem abgejchlofjjenen Kreiſe von Miederfäuern und 
Schweinen und Ausfuhr aus dem abgejchlofjenen Kreiſe 
von nicht desinfizirten Häuten, Hörnern, Hufen und 
Klauen von Wiederfäuern, von Wolle, Mift und allem 
anderen Abfall und von Heu, Stroh und anderem Vieh— 
futter, Tau, Kuhdeden und SOtallgeräthichaften. 

86. Mapregel gegen Noß und Hautwurm bei 
Ginhufern. 

Artikel 38. Die Franken Thiere müſſen getödtet und 
alsdann verbrannt, begraben oder auf eine andere, von 
dem Dijtrifts-Thierarzt zu beſtimmende Weiſe unfchäplid) 
gemacht werden. 

Artikel 39. Sn bejonderen Fällen, nad) dem Ermefjen 
des Diftrikts-Thierarztes, müfjen Thiere, welche wegen 
fih bei ihnen zeigender Seucheerſcheinungen verdächtig 
find, getödtet werden. Die Tödtung von Franken Thieren 
fann auf ein Diesbezügliched Gutachten des Diſtrikts— 
Thierarztes eingejtellt werden. 

Hinfichtlid” der Ausübung dieſer Befugniß hat ver 
Diftrifts-Thierarzt den Befehlen Unſeres Miniſters Des 
Snnern zu folgen. 

Der in Artikel 22 des Geſetzes vom 22. Juli 1870 
(Staatsblad No. 131) erwähnte Termin wird auf 50 Tage 
feitgejebt. 
Artikel 40. Kranke Thiere oder Thiere, welche wegen 
fi) bei ihnen zeigender Seucheerſcheinungen verdächtig 
find, müjjen, wenn und fo lange fie nicht getödtet wer: 
den, von allem anderen Vieh getrennt gehalten werden. 

Artifel 41. Hinſichtlich Franfer und verdächtiger Thiere, 
welche gejchlachtet find, gelten die Beftimmungen, welche 
in den Artikeln 3 und 4 diejes Beſchluſſes in Bezug auf 
gejtorbenes Vieh feſtgeſetzt find. 

Artikel 42. Die Stelle in dem Gtall oder in Dem 
Gebäude, wo ein franfes Thier gejtanden hat, muß desin- 
fiirt werden. Wenn der Diftrifts-Thierarzt es für nöthig 
— muß der Stall ganz oder theilweiſe desinfizirt 
werden. 

Artikel 43. Sn Gebäude oder auf Wiefen, Güter 
oder Höfe, wo Franke Thiere geftanden haben, Dürfen 
feine Einhufer gebracht werden während eines Zeitraums 

dem Tage an gerechnet, an dem der 
leßte Seuchenfall durch den Tod oder die Tödtung been: 
digt iſt, und in jedem Falle erft nad) dent ganzen Ab— 
lauf der Desinfizirung. 

Artikel 44. Bei der Abjchlieung infizirter Bauern: 
böfe, Güter oder Wiefen in Folge des 2. Abjabes des 
Artikels 5 dieſes Bejchlufies ift verboten: Ein: und Aus- 
Ber von Einhufern in und aus dem abgeichlojjenen 

reife. 

87T. Maßregeln gegen Räude (Sarcoptes- und 
Dermatocoptes-Näude) bei Ginhufern und 

Schafen. 
Artikel 45. Die Franken oder verdächtigen Einhufer 

——— von den übrigen Einhufern getrennt gehalten 
werden. ; 
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Artikel 46. Die Franfen Schafe müfjen von den 
übrigen Schafen getrennt gehalten werden. Die ver: 
dächtigen Schafe dürfen ſich nicht an Gtellen befinden, 
wo dies durch den Bürgermeilter, zufolge des Gutachtens 
des Diftrikts-Thierarztes, zur Vermeidung von Anftekung 
verboten iſt. Eigenthünter, Beſitzer und Hüter find ver: 
Alk zu forgen, daß dieſem DBerbote Folge geleijtet 
ipir ivd. 

Urtifel 47. Der im Artifel 22 des Gefehes vom 
20. Suli 1870 (Staatsblad No. 131) erwähnte Termin 
wird auf 15 Tage feitgejebt. 

Artikel 48. Eigenthümer von Franfen oder verdäd)- 
tigen Thieren find befugt, Diejelben zu ſchlachten, nad) 
Anzeige beim Bürgermeijter und unter Aufficht der 
Polizei. 

Die Häute der geſchlachteten Thiere müſſen desinfizirt 
oder, zufolge Weiſung des Diſtrikts-Thierarztes oder des 
Diſtrikts-Thierarztes-Stellvertreters, auf andere Weiſe un— 
ſchädlich gemacht werden. 

Artikel 49. Die Stelle im Stall oder Gebäude, wo 
ein franfer Einhufer, und der Stall oder das Gebäude, 
in welchem franfe Schafe gejtanden haben, müjjen desin— 
fizirt werden. 

Artifel 50. Su Gebäude over auf Weiden, Grund: 
ftüde oder Gehöfte, wo Franke Thiere gejtanden haben, 
dürfen Feine Schafe oder Einhufer gebracht werden wäh. 
rend eines Zeitraums don 5 Tagen, von dem Tage an 
gerechnet, an dem der lebte Geuchenfall durd die Wieder: 
beritellung, das Sterben oder Schlachten beenpigt iſt, und 
was die Gebäude betrifft, im jeden Falle erjt nad) dem 
vollftändigen Ablauf der Desinfizirung. 

Der Zeitpunkt, von welchen dieſe Frijt in dem Falle 
der Wiederherjtellung zu laufen beginnt, wird von dem 
Diftrifts-Thierarzt feſtgeſetzt durch eine fehriftliche, datirte. 
ud welche dent Snterefjenten Eojtenfvei verabfolgt 
wird. 

Artikel 51. Bei der Abſchließung infizivter Gehöfte, 
Grundſtücke oder Weiden zufolge Abſatz 2 des Artikels 5 
dieſes Beſchluſſes ift verboten: bei Räude von Einhufern 
die Einfuhr in und die Ausfuhr aus dem abgeſchloſſenen 
Kreife von Einhufern und Ausfuhr aus dent abge- 
ſchloſſenen Kreiſe don nicht Ddesinfizivten Häuten von 
Einhufern; bei Räude von Schafen die Einfuhr in und 
die Ausfuhr aus dem abgeſchloſſenen Kreiſe von Schafen 
und die Ausfuhr aus dem abgejchlofjenen Kreiſe von 
nicht desinfizivten Häuten von Schafen und von roher 
Wolle, die nicht in verſchloſſenen Süden verpadt iſt. 

88. Maßregeln gegen die Shafpoden unter 
ven Schafen, Böden und Ziegen. 

Artikel 52. Kranke Thiere oder Thiere, welche wegen 
ſich bei ihnen zeigender Seucheerſcheinungen verdächtig 
find, müfjen von den Hebrigen getrennt gehalten werden. 

Artikel 53. Thiere, welche, ohne Seucheerſcheinungen 
zu zeigen, der Anfteung verdächtig find, müjjen durch 
den Dijtrikts-Thierarzt oder Dijtrifts-Thierarzt-Gtellver- 
treter, oder auf Anweifung und unter Aufjiht des 
Diftrifts-Thierarztes don einen geprüften Thierarzt ſo— 
bald wie möglich geimpft werden. Die Smpfung findet 
nicht ftatt, wenn die Thiere binnen 7 Tagen, nachdem 
fie = den verdächtigen Zuftand gerathen, gejchladhtet 
werden. 

Bis zu ihrer Smpfung oder Schlahtung müſſen fie 
von den llebrigen getrennt gehalten werden. 

Der im Artikel 22 des Geſetzes von 20. Zuli 1870 
(Staatsblad No. 131) erwähnte Termin wird auf 15 Tage 
feſtgeſetzt. Thiere, bei denen die Smpfung ohne jichtbare 
Wirkung bleibt, müfjen zwifhen dem 8. und 12. Tage 
nad) der Smpfung aufs Neue geimpft werden. Die 
Smpfung und Wiederimpfung geſchehen auf Reichskoſten. 
Die geimpften Thiere werden als von Schafpoden be: 
fallen betrachtet, bis die Smpfpoden verihwunden find 
und, falls Feine Smpfpoden fichtbar werden, während 
eines Zeitraums von 15 Tagen, von dem Tage Der 
Rmpfung oder MWiederinpfung an gerechnet. Die 
Smpfung nicht verdächtiger Thiere ift verboten. 

Artikel 54. Bon der Verpflichtung zur Impfung 
fann, in befonderen Fällen, durch Unferen Minifter des 
Innern Dispenfation ertheilt werpen. 

In diefem Falle müfjen die im Artikel 53 erwähnten 
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verdächtigen Thiere getrennt gehalten werden. Wenn 
feine Dispenfation von der Impfung oder Wieder— 
impfung extheilt ift, find die Eigenthümer, Beſitzer und 
Hüter der Thiere verpflichtet, zuzulaſſen, daß, die Impfung 
oder Wiederimpfung gemäß Artikel 55 dieſes Bejchluffes 
erfolge. 
te 55. In befonderen Fällen, nad) dem Er- 

meſſen des Diftrifts:-Thierarztes, kann Tödtung don 
franfen oder verdächtigen Thieren befohlen werden. Hin: 
fihtlih) der Ausübung diefer Befugnig hat der Diſtrikts— 
Thierarzt den Befehlen Unferes Miniſters des Innern zu 
olgen. 
Die getödteten Thiere müfjen verbrannt, vergraben 

oder auf eine andere von dem Diftrifts-Thierarzt zu bes 
ftimmende Weiſe unſchädlich gentacht werden. 

Artikel 56. Hinfichtlich Franfer Thiere und der im 
Artikel 52 dieſes Befchluffes erwähnten verdächtigen 
Thiere, welche aejchlachtet find, gelten die Beſtimmungen, 
die in den Artikeln 3 und 4 dieſes Beſchluſſes in Bezug 
auf geftorbenes Vieh getroffen find. Bon dieſer Be— 
jtinnmung kann durch den Bürgermeifter, auf das Gut— 
achten des Diftrikts-Thierarztes hin, Dispenfation ertheilt 
werden Hinfichtlic” der geimpften, im 4. Abſatz des Ar: 
tifels 53 dieſes Beſchluſſes erwähnten Thiere. 

Artikel 57. Der Stall oder das Gebäude, worin fich 
franfe Thiere befunden haben, muß nad Ablauf Des 
Yeßten Seuchenfalls desinfizirt werden. 

Artikel 58. Am Gebäude oder auf Weiden, Grund: 
jtücfe oder Gehöfte, wo kranke Thiere geitanden haben, 
dürfen feine Schafe, Böcke oder Ziegen gebracht werden 
während eines Zeitraums von 15 Tagen, von den Tage 
an gerechnet, an dem der lebte Geuchenfall durd Die 
Wiederherſtellung, ven Tod oder Die Tödtung beendigt ift, 
und in jedem alle erft nad) dem vollitändigen Ablauf 
der Desinfizirung jener Gebäude. 

Der Zeitpunkt, von welchem dieſe Frift int Falle der 
Pievderheritellung zu laufen beginnt, wird von dem 
Dijtrifts-Thierarzt durch eine jchriftliche, Datirte Erklärung 
feitgejegt, welche dem Anterefjenten Eoitenfreiverabfolgt wird. 

Artikel 59. Bei der Abjchliegung von infizirten Ge— 
höften, Grundſtücken oder Weiden, zufolge des 2. Abjabes 
des Artikels 5 Diefes Beſchluſſes iſt verboten: die Einfuhr 
in und die Ausfuhr aus dem abgefchlofjenen Sreife von 
Schafen, Böden und Ziegen, und Ausfuhr aus dem ab- 
geichloffenen Kreiſe von nicht desinfizirten Häuten und 
Klauen, unbearbeiteter Wolle, von Miſt und allem an- 
deren Abfall und, vorbehaltlich der Erlaubnif des Bürger- 
meifterd, auf das Gutachten des Diftrifts-Thierarztes hin, 
die Ausfuhr von Mild und friſchem Fleiſch von Schafen, 
Böden und Ziegen. 

Artikel 60. Es ift verboten, Schafe, Böcke und 
Ziegen, friihe Häute, unbearbeitete Wolle, Klauen, 
Fleiſch, Miſt und alle anderen Abfälle der genannten 
Thiere aus umd nad) Gemeinden oder Theilen von Ge- 
meinden aus umd einzuführen, welche von Unſerem 
Miniſter des Innern angewiefen find. Diefe Anweisung 
wird durch Snjertion in den Staatscourant öffentlic) be— 
fannt gemacht. 

In befonderen Fällen kann Unſer Kommiffar in der 
Provinz unter von ihm näher zu ftellenden Bedingungen, 
nad) Anhörung des Diftrifts-Thierarztes oder Diftrikts- 
Ihievarztes-©tellvertreterd, zu diefem Transport Erlaub- 
niß ertheilen. 

Eine gleihe Erlaubniß kann aud) von dem Bürger- 
meifter ertheilt werden, wenn ex durch Unferen Kommiſſar 
in der Provinz dazu ermächtigt iſt. 
Artikel 61. Das Abhaͤlten von Schafmärkten und 
Öffentlichen Auftionen von Schafen, Böden und Ziegen 
und das Jumarktführen der genannten Thiere darf, aud) 
infoweit dies durch Provinzial- oder Gemeinde-Berord- 
nung geftattet ift, nicht ftattfinden in den von Unſerem 
Minifter des Innern angewiefenen Gemeinden, welche 
Anweifung dur) Anjertion in den Otaatsconrant zur 
allgemeinen Kenntniß gebracht wird. 

‚ Deffentlihe Auftion von Schafen, Böden und Ziegen 
eines und deſſelben Eigenthümers oder welche zum Maͤch⸗ 
laß eines Verſtorbenen gehören, ift, auch in den be- 
zeichneten Gemeinden, mit fehriftlicher Grlaubniß des 
Bürgermeifters geitattet, nachdem der Diftrikts-Thierarzt 
over Diftrifts-Thierarzt-Stellvertreter demjelben berichtet 

— 

vr 

hat, daß die zu verfaufenden Thiere an Feiner anfteden- 
den Krankheit Teiden. Dieſe Erlaubniß des Bürger 
— gilt nur während 7 Tage nach der Aus— 
tellung. * 

89. Maßregeln gegen die Schweineſeuche (näm- 
lih den anſteckenden Fledtyphus und die ans 

ftedende Brujtjfeuhe der Schweine). F 

Artikel 62. Die Franken Thiere müfjen von ven 
llebrigen getrennt gehalten werden. — F 

den Geſunden Die verdächtigen Thiere müſſen von 
getrennt gehalten werden. J—— 

Wenn nach dem Urtheil des Diſtrikts-Thierarztes oder 
des ihn vertretenden Thierarztes das Getrennthalten 
einzelner kranken Thiere feinen Nutzen mehr bringen 
kann zur Vermeidung der Anſteckung der Hebrigen, mit 
denen fie zufammen find, Fann der Bürgermeifter die Er— 
laubniß ertheilen, um Die Franken Thiere bei den ver- 
dächtig gewordenen Thieven verbleiben zu lafjen. 77 

Der im Artikel 22 des Gefeßes vom 20. Zuli 1870 
(Staatsblad No. 131) erwähnte Termin wird auf 10 Tage 
feſtgeſetzt. u 

Artikel 63. igenthümer von Franfen oder verdäch— 
tigen Thieren, welche die lebteren jchlachten, müſſen vor 
oder fofort nad) den Schlachten derjelben dem Bürger 
meilter der Gemeinde, wo die Franken oder verdächtigen 
Thiere fi) befinden, hiervon Bericht erftatten. J 

Die geſchlachteten kranken Thiere dürfen nicht wegge— 
führt oder in den Konſum gebradjt werden, außer wenn 
fie durch die Verntittelung des Bürgersmeilterd und auf 
Koſten des Eigenthümers von einen geprüften Thierarzt 
unterfucht und von Letzterem als für den Konſum ge— 
eignet befunden worden find. — 

Das Blut und die Eingeweide der kranken Thiere, 
fowie aud) die für den Konfum als unbrauchbar erklärten 
oder geftorbenen Thiere und die Reſte derartiger Thiere 
müſſen verbrannt oder auf eine andere, von dem Dijtrifts- 
N zu bejtimmende Weife unſchädlich gemacht 
werden. = 

Artikel 64. In bejonderen Fällen, nad) dem Erntefjen des 
Diftrift3-Thierarztes, Fann die Tödtung von Franken oder 
verdächtigen Thieren befohlen werden. 2 

Hinfichtlid) Der Ausübung diejer Befugniß Hat Der 
Diftrikt3-Thierarzt den Befehlen Unſeres Mtinifters des 
Snnern zu folgen. — 

Die Vorſchrift des 3. Abſatzes des Artikels 63 dieſes 
Beſchluſſes findet in dieſem Falle Anwendung. — 

Artikel 66. Der Stall oder die Stelle in dem Ge— 
bäude, wo kranke Thiere ſich befunden haben, muß nach 
Ablauf des letzten Seuchenfalls desinfizirt werden. 3— 

Artifel 66. In Gebäude oder Ställe, oder auf 
Meiden, Grundftücde oder Gehöfte, wo kranke Thiere ſich 
befunden haben, dürfen feine Schweine gebradyt werden 
während eines Zeitraums von 10 Tagen, von dem Tage 
an gerechnet, an dem ver letzte Seuchenfall durch Die 
Wiederherftellung, ven Tod oder durch Schlachten been- 
digt if, und in jeden Falle erſt nad) dem vollitändigen 
Ablaufe der Desinfizirung jener Gebäude oder Gtälle, 
oder der infizirten Stellen in jenen Gebäuden. J 

Der Zeitpunkt, von welchem im Falle der Wiederher— 
ſtellung dieſe Friſt zu laufen beginnt, wird von Dem 
Diſtrikts-Thierarzt durch eine fchriftliche, datirte Er— 
klärung feſtgeſetzt, welche dem Intereſſenten koſtenfrei 
verabfolgt wird. — 

Artikel 67. Bei der Abſchließung infizirter Gehöfte, 
Grundjtüde oder Weiden ift verboten: die Einfuhr in 
und die Ausfuhr aus dem abgejchlofjenen Kreife von 
Schweinen, und die Ausfuhr aus dem abgefchlofjenen 
Kreife von Schweinefleifh, Streu, Miſt und allen an- 
deren Abfällen aus Schweineftällen. Br 

Artikel 68. Smpfung von Schweinen gegen Die 
Schweineſeuche ift nur dann erlaubt, wenn der Eigen— 
thümer, Beſitzer oder Hüter der zu impfenden Thiere das 
zu eine fchriftliche Genehmigung erhalten hat von dem 
Bürgermeifter derjenigen &emeinde, wo die Smpfung 
ftattfinden foll. Die Genehmigung wird ertheilt auf das 
Gutaächten des Dijtrikts-Thierarztes und, wenn er Dies 
für nöthig hält, unter den von ihm zu ftellenden Bedin⸗ 
gungen. R 

Die geimpften Thiere werden als krank angefehen, bis‘ 

I 

= 
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die Wirfung der Smpfung abgelaufen ift und, falls die | Diftrifts-Thierarzt zu beftinnmende Weife unfchädlich ge- 
Smpfung ohne fihtbare Wirkung bleibt, während 10 Tage 
nad) der Smpfung. 

$ 10. Maßregeln gegen die Trihinenfeude 
- bei Schweinen. 

Artikel 69. Thiere, deren Fleiſch Trichinen enthält, 
müſſen, wenn dies noch bei ihren: Leben entdeckt wird, 
getödtet werden; die gejtorbenen oder getönteten Thiere, 
welche trihinds befunden worden find, oder die Neite 
folher Thiere werden verbrannt oder auf eine andere, 
von dem Diſtrikts-Thierarzt zu beſtimmende Weiſe un: 
Ihädli gemacht. 

Bis N ihrer Tödtung müfjen die Thiere von allen 
übrigen Vieh getrennt gehalten werben. 

Artikel 70. Thiere, welche im Berdacht ftehen, Trichinen 
zu enthalten, müſſen getüdtet und fodann fofort von dem 
Diſtrikts-Thierarzt oder, im Einvernehmen mit bemfelben, 
von einent geprüften Thierarzt auf Trichinen unterfucht 
werden. Wenn fich bei dieſer Unterſuchung herausitellt, 
daß fie Trihinen enthalten, fo wird mit diefen Thieren 
oder ven Reſten diejer Thiere verfahren, wie im Artikel 69 
dieſes Beſchluſſes vorgejchrieben iſt. 

In jeden Falle müſſen die Eingeweide der ver— 
dächtigen Thiere verbrannt werden. 

Bis zu ihrer Tödtung müfjen fie von allem anderen 
Vieh getrennt gehalten werden. 

Artikel 71. Hinſichtlich kranker oder verbächtiger 
Thiere, welche gejchlachtet find, gelten die in den Är— 
tifeln 3 und 4 dieſes Bejchlufjes in Bezug auf geftorbenes 

Vieh getroffenen Beſtimmungen. 
Artikel 72. Der Stall und an Stellen, wo dies von 

dem Diftriktd- Thierarzt für erforderlich erachtet wird, 
auch das Terrain, wo fi trichinöſe Thiere befunden 
haben, müſſen desinfizirt und die daſelbſt vorgefundenen 
Ratten, fowie anderes Ungeziefer, getödtet oder verbrannt 
werden. 

Ebenjo müfjen nad) Maßgabe der Anweifung des 
Diſtrikts-Thierarztes Schladhthäufer, Läden und Lager 
von Fleiſch und Speck, jowie auch Einrichtungen zu 
deren Bearbeitung, falls infizirtes Fleiſch und infizirte 
——— daſelbſt angetroffen worden, desinfizirt 
werden. 

Artikel 735. In Gebäude oder auf Weiden, Grund— 
ſtücke oder Gehöfte, woſelbſt ſich trichinenkranke Thiere 
befunden haben, dürfen feine Schweine gebracht werden 
innerhalb einer Frijt von 10 Tagen, gerechnet von dem 
Tage, an weldem die Desinfizirung vollftändig been: 

Artikel 74. Bei Abſchließung verfeuchter Gehöfte, 
Grundſtücke oder Weiden ilt verboten: die Ein- und 
Ausfuhr lebender Schweine in bezw. aus dem abge- 
ſchloſſenen Kreife, ferner die Ausfuhr von todten Schweinen 
und Schweinefleiſch, welche nicht durch den Diftrifts- 
Thierarzt oder, im Einvernehmen mit dieſem, dur 
einen geprüften Thierarzt unterfuht und auf Grund 
Ihriftlicher Erklärung an den Bürgermeister von Trichinen 
frei befunden find. 

Ausfuhr von Dünger und allem jonftigen Abfall ift 
geſtattet unter Berückfichtigung der durch den Diſtrikts— 
Thierarzt nöthigenfalls zu erlaffenden Vorfehriften. 

$H11. Maßregelngegen Milgbrand bei allen Vieh. 
Artifel 75. Die kranken Thiere müffen vom übrigen 

Vieh abgefondert gehalten werden. 
Deögleihen müffen vom übrigen Vieh abgefondert ge- 

digt iſt. 

halten werden Thiere, welche wegen der ſich an ihnen 
zeigenden Krankheitserſcheinungen verdächtig ſind. 
Die im Artikel 22 des Geſetzes von 20. Juli 1870 
ee No. 151) erwähnte Frift wird auf 10 Tage 
eſtgeſetzt. 

— Artikel 76. Sn beſonderen Fällen, die der Beurtheilung 
des Dijtrifts-Thierarztes unterliegen, fann die Tödtung 
kranker oder verdächtiger Thiere befohlen werden. Hin: 
fihtlid) der Ausübung Diefer Befugniß unterfteht Der 

 Diftrifts-Thierarzt Unferem Minifter des Innern. 
- Die getödteten Franken Thiere, ſowie die getüdteten 
verdächtigen Thiere, bei welchen nad) der Tödtung er: 

heilt, daB fie an Milzbrand gelitten haben, müfjen ver: 
brannt, vergraben. oder auf eine andere, durch den 

ni 

macht werden. 
Artikel 77. Hinfihtlih kranker oder verdäcdhtiger 

Thiere, Die gejchlachtet find, oder folder Thiere, bei 
welhen nad) dem Schlachten erhellt, daß fie von der 
‚Krankheit betroffen waren, gelten die im Artikel 3 
diefes Beſchluſſes für geftorbenes Vieh fetgeftellten Be- 
Stimmungen. 

Artikel 78. Die Stelle im Stall oder Gebäude, wo 
ſich Franfe TIhiere befunden haben, muß fofort desinfizirt 
werden. 

Wenn der Diftrifts - Thierarzt es für nöthig erachtet, 
muß eine Desinfizirung aud) anderer Theile des Stalls 
oder Gebäudes, oder des ganzen Stalles vorgenommen 
werden. 

Artikel 79. In Gebäude oder auf Weiden, Grund- 
ftüde oder Gehöfte, wo kranke Thiere geſtanden haben, 
darf fein Vieh gebracht werden während einer Friſt von 
10 Tagen, von dem Tage an gerechnet, an welchem der 
lebte Krankheitsfall durch Geneſung, Eterben oder Tödtung 
beendigt ilt, und auf jeden Fall erit nach völliger Beendi- 
gung der Desinftzirung der verjeuchten Stellen in jenen 
Gebäuden. 

Der Augenblick, mit welchen: dieſe Friit für den Fall 
der Genefung zu laufen beginnt, wird Durch den Diftrikts- 
Thierarzt feſtgeſetzt durch fchriftliche, datirte Erklärung, 
welde den Betheiligten Eoftenfrei ertheilt wird. 

Artikel SO. Bei Abſchließung verjeuchter Gehöfte, 
Grundſtücke oder Weiden iſt nad Maßgabe des 2. Ab- 
faßes von Artikel 5 dieſes Beichluffes verboten: die Ein- 
und Ausfuhr von Vieh in bezw. aus dem abgejchlofjenen 
Kreije, ſowie die Ausfuhr von Mild), wo, wie lange und 
inſofern ſolches durch den Diſtrikts-Thierarzt für nöthig 
erachtet wird. 

Artikel 81. Impfung ift nur geftattet, wenn der 
Eigenthümer der zu impfenden Thiere eine jchriftliche 
Erlaubniß dazu erhalten hat von dem Bürgermeijter der 
Gemeinde, in welder die Impfung ftattfinden fol. Die 
Erlaubniß wird ertheilt auf Grund des Gutachtens Des 
Diſtrikts-Thierarztes und unter dem von dieſem zur ftellen- 
den Bedingungen. Die geimpften Thiere werden für 
verdächtig gehalten, jo lange bis die Wirkung der Smpfung 
abgelaufen ift, und, im Falle die Impfung ohne bemerf- 
bare Wirkung bleibt, innerhalb 10 Tage nad) der Smpfung. 
— Wo der Diftrifts-TIhierarzt es für nöthig erachtet, findet 
rel auf Grund des Artikels 78 dieſes Beſchluſſes 
tatt. 

Unfer Minifter des Snnern ift befugt, in bejonderen 
Fällen die Smpfung auf Neichsfoften zu veranlaffen. 

$ 12. Mafßregeln gegen die Tollwuth bei allem 
Vieh. 

Artikel 82. Die kranken Thiere müſſen getödtet und 
Darauf verbrannt, vergraben oder auf eine andere durch 
den Diſtrikts-Thierarzt zu beſtimmenden Weiſe unſchädlich 
gemacht werden. 

Bis ſie getödtet werden, müſſen ſie von allem anderen 
Vieh abgeſondert gehalten werden. 

Artikel 83. Thiere, welche wegen Krankheitserſcheinun— 
gen, die ſich an ihnen zeigen, verdächtig ſind, müſſen von 
dem übrigen Vieh abgeſondert gehalten werden. 

Wenn auf Grund des Gutachtens des Diſtrikts-Thier— 
arztes oder deſſen Stellvertreters, oder bei deren Abweſen— 
heit, eines geprüften Thierarztes, der Bürgermeiſter es 
für nöthig erächtet, wird mit den verdächtigen Thieren 
verfahren, wie im vorigen Artikel bezüglich der kranken 
Thiere vorgeſchrieben iſt. 

Artikel 84. Hinſichtlich kranker oder verdächtiger Thiere, 
welche geſchlachtet find, gelten die in den Artikeln 3 und 4 
diejes Beſchluſſes bezüglich geftorbenen Viehes feitgeitellten 
Beltimmungen. 

Artikel 85. Die Stelle im Stall oder Gebäude, wo 
ein getödtetes oder geftorbenes Thier gejtanden hat, muß 
desinfizirt werden. 

Artikel 86. Sn Gebäude oder auf Weiden, Orund- 
ftücfe oder Gehöfte, wo kranke Thiere gejtanden haben, 
darf fein Vieh gebracht werden während eines Zeitraums 
von 3 Tagen, von den Tage an gerechnet, an welchem 
der lebte Krankheitsfall durdy Sterben oder Tödtung be- 
endigt ift und auf jeden Fall erit nach vollſtändigem Ab- 
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lauf der Desinfizirung Der verfeucdhten Stellen in den 

Gebäuden. F 
Artikel 87. Dei Abſchließung verfeuchter Gehöfte oder 

Weiden nad) Maßgabe des 2. Abjahes von Artikel 5 

diefes Beichluffes it verboten: die Ausfuhr aus dent ab» 

geichlofienen Kreife von Vieh, Hunden und Katzen, fowie 

von Mildy, Herrührend von kranken Thieren, und von 

Thieren, welche durch die ſich an ihnen zeigenden Kranf- 

heitserfcheinungen verdächtig find. Die Hunde und Katzen, 

die fi) innerhalb des Kreiſes befinden, müſſen getüdtet 

und die Ueberbleibſel verbrannt, vergraben oder auf 

andere, durch den Diftrifts-Thievarzt zu  bejtimmtende 

Weiſe unfhädlic gemacht werden. - 
Durch die Beftinimungen diefes Paragraphen werden 

in keinetlei Weiſe die Vorſchriften des Geſetzes vom 

5. Juni 1875 (Staatsblad No. 110), die Zollwuth be- 
treffend, beeinträchtigt. 

8 13. Allgemeine Beftimmungen. £ 
Artikel 88. Vieh, welches durd die Diftrifts-Thier- 

ärzte infolge von Kennzeichen, welche fie Daran wahrzu- 
nehmen glauben, laut Artikel 22 des Gejebes vom 
20. Zuli 1870 (Staatsblad No. 131) für verdächtig ge- 
halten wird, (krankheitsverdächtiges Vieh) bleibt ver- 
Dächtig, bis daß jene Kennzeichen zu bejtehen aufgehört 
haben. — Das Aufhören des Zuftandes des Krankheits— 
verdachts wird durd den Diftriftd-Thierarzt durch datirte, 
fchriftliche Erklärung feftgeftellt, welche den Betheiligten 
fojtenfrei ertheilt wird. 

Artikel 89. Vieh, welches ohne Kennzeichen einer ans 
fteefenden Krankheit durch die Diftrikts-Thierärzte, laut 
Artikel 22 des Gefehes vom 20. Suli 1870 (Staatsblad 
No. 131), für verdächtig gehalten wird (anftecfungsver- 
dächtiges Vieh) bleibt verdächtig während eines Zeit- 
raums DON 
bei Lungenſeuche (pleuropneumonia contagiosa) 4 Monaten 
Maul 10 Tagen 

30.204; 
RANDE Re 152% 
EESMALFDOLEEN Mann ae See LE 
IOHNUeINPIEN DEAL ne 1072, 

Bee... 12.2. 10 Tage bei Milgbrand 
„ZTollwuth bei Rindern .. cc. .... 6 Monaten 
: ; „ Einhufern Er ——— 

A „ Sthafen, Böden, Ziegen und 
Schweinenn c[——[[ 

alle Zeiträume, von dem Tage an gerechnet, an wel— 
hen das Vieh, nach dem Urtheil des Diſtrikts-Thier— 
arztes, zuleßt hat angeſteckt werden fünnen. E 

Der Tag, an welchem diefe Frijt zu laufen anfängt, 
wird Dur den Diftrikts - Thierarzt feitgeftellt durch 
ichriftliche, datirte Erklärung, welche den Betheiligten 
fojtenfrei ertheilt wird. — 

Artikel 90. Wenn Vieh, welches von einer anſteckenden 
Krankheit befallen oder daran verdächtig, kraft der Be— 
ſtimmuüng im erſten Abſatz des Artikels 5 dieſes Be— 
ſchluſſes mit einem Merkmal verſehen iſt, läßt der Bürger- 
meiſter, auf Grund des Gutachtens des Diſtrikts-Thier— 
arztes, jenes Merkmal unkenntlich machen, ſobald der 
Grund des Zeichnens zu beſtehen aufgehört hat. 

Artikel 91. Unſere Beſchlüſſe vom 3. Oktober 1873 
(Staatsblad No. 135), vom 3. Februar 1877 (Staatsblad 
No. 17), von 28. Februar 1877 (Staatsblad No. 29), vom 
14. März 1880 (Staatsblad No. 31), vom 31. März 1886 
(Staatsblad No. 47) und vom 7. November 1886 (Staats- 
blad No. 179), werden aufgehoben. Es 

Artikel 92. Unſer gegenwärtiger Beihluß tritt in 
Kraft am fünften Tage nad) der Veröffentlihung im 
Staatsblad und im Staatscourant. J 

Unſer Miniſter des Innern iſt mit der Ausführung 
dieſes Beſchluſſes beauftragt, wovon die Veröffentlichung 
im Staatsblad und gleichzeitig im Staatscourant erfolgen 
und wovon dem Staatsrat Abjchrift ertheilt werden wird. | 

8 Gravenhage, den 27. März 1888. 
Willem. 

Der Staatsminiſter 
Miniſter des Innern: Heemskerk. 

Ausgegeben am ſiebenten April 1888. 

Der Juſtizminiſter: 
du Tour van Bellinchave. 

Rechtſprechung. 

Aus einer im September-Heft der Monatshefte zur Statiſtik des Deutſchen Reichs (Jahrgang 1888) enthal— 
tenen Ueberſicht über die in den Jahren 1882 bis 1887 von deutſchen Gerichten wegen Verbrechen— 
und Vergehen!) gegen Reichsgeſetze Berurtheilten werden nadjjtehend diejenigen Verurtheilungen zufammen- 
geftellt, welche wegen Verbrechen und Vergehen gegen ſanitäts- und veterinärpolizeiliche Geſetze erfolgt find: | 

Haft oder mit Geld 

a) Vergehen gegen $ 10 des Gefebed, betr. den Verkehr mit Nah- 
rungsmitteln und Gebrauchsgegenſtänden, vom 14. Mai 1879 [Berfäl- 
hung von Nahrungs: und Genußmitteln, Feilhalten verfälfchter oder 
verporbener Nahrungs- und Genußmittel], — 5 (Abſ. 2) des Gejehes, 
betr. den Verkehr mit Erfaßntitteln für Butter, vom 12. Suli 1887 (in 
Kraft feit 1. Dftober 1837) [wiederholte Zuwiderhandlungen gegen 
Ddiefed Sefeh] „Ne a — 

b) Vergehen gegen 88 12—14 des Gefeßes vom 14. Mai 1879 
(vergl. a) [Heritellung und Feilhalten geſundheitsſchädlicher Nahrungs-, 
Genußmittel und Gebraudhsgegenftände] 

Vergehen gegen $ 324 des Strafgeſetzbuchs: Vorſätzliche Vergiftung 
u —— ꝛc., wiſſentliches Feilhalten geſundheitszerſtörender Gegen- 
äͤnndde a nr SR VER. 
Vergehen gegen das Gefeb, betr. Zumwiderhandlungen gegen die zur 

Abwehr der Ninperpeft erlafjenen VBieheinfuhr-Verbote, vom 21. Mai 1878 
Vergehen gegen $ 328 des Str.G.B.: Wifjentliche Verlegung von 

Abjperrungsmaßregein bei Viehfeuhen 2 2 om mn 
Vergehen gegen $ 327 de8 Gtr.-©.-B.: Wiffentlihe Verlegung von 

Abjperrungömaßregeln bei anftecfenden Krankheiten . hd: 2 
Vergehen gegen $ 5 des Geſetzes, betr. die Befeitigung von An- 
——— bei Viehbeförderung auf Eiſenbahnen, vom 25. Februar 
KO een . On du nn 

Vergehen gegen 8 17 des Impfgeſetzes vom 8. April 1874 
läſſige Ausführung einer a —* RER, Se L —— 

) Anm. Die Verurtheilungen, wegen lebertretungen, d. h. wegen ſolcher ſtrafbaren 
ſtrafe bis zu einhundertfunfzig Mark bedroht find ($ 1 Str.— 

ſicht nicht Berücfichtigung gefunden. 

Yon deutſchen Gerichten 
Verurtheilte im Sahre 

911 | 629 11078) 696 

— — 317384 | 324 

3) = a 

75\123/136| 78! 8 

460 | 427 

8| 21| 24] 26 

727 | 978 

20] 64 

Handlungen, welche mit 
G.B.), haben in der obigen lleber- - 

Im Sahre 
1887 wurden 

ala Is Is | «o jherurtheilt 
2 | 8. or | Sara 
za ee über: | em- 3 8 io — [haupt "Tipe 3 

570 | 14 ||806 

399 

13 

= 

Nedigirt im Keiferlichen Gefnnöheitdent.. f Verlag von Inſms Springer in Berlin. — Trud von G. Vernftein in Berlin. E- 
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Berdffentlichungen 

des Kaiſerlichen en De 
Die Beröffentlihungen eriheinen jeden Dienftag. Abonnement 

werden zum Preife von 4 5 halbjährlich von allen Boftanftalten (Poſt— 

3tg8. - Preisliste 5910) und Buchhandlungen, jowie von der Verlags- 

handlung angenommen. 

Berlag von Zulius Springer 

Inſerate nehmen alle 2 

Yagshandlung zum Preiſe won 30 

entgegen. Beilagen, von denen zubnTt-e 

ist, werden nach Vereinbarung beigegeben. 

in Berlin N., Monbijouplaß 3. 

—* Kemplar einzufenden 

XII. Jahrgang. Berlin, den 18. Dezember 1888. Mr. öl. 

Br S halt, RE and: Volkskrankheiten in ver Bericht- 
©. 743 Geſundheitsſtand in Niederländiich-Sndien. 

& Gas, — Der 18. Sahresbericht des Landes-Medizinal-Kollegiums 
über das Medizinalweien im Königreiche Sachſen 1886. ©. 743. — 
m in deutſchen Städten won 40000 und mehr Einwohnern. 
©. 744. — Deögleichen in größeren Städten des Auslandes. ©. 745. 
_ Een in Berliner Kranfenbäuiern. 
deutichen Stadt- und Landbezirken. ©. 745. — Der Öffentliche Geſund— 
beitszuftand ꝛc. in Leipzig 1886. ©. 747. — Sanitäts » Bericht des k.k. 
Landes - Sanitätsrathes für Mähren 1886. ©. 748. — Witterung, 

t 

©. 745. — Dad in | 

©. 745. — Beterinärpofizeiliche Mapregeln, 

‚ Möchnerinnen - Afyle. 

©. 79. — Medi: 
— ze. GPreußen.) Schließung von Schulen bei an- 
teckenden Krankheiten. ©. 750. — Epidemiſche Geniditarre. ©. 751. — 

©. 751. — VBermifchtes. (Preußen. Berlin.) 
®eheimmittel. ©. 751. — (Bremen.) Unterſuchungen des chemiſchen 
Laboratoriums 1884 bis 1886. ©. 751. — Couiſiana.) N 
verfahren bei dem Duarantine-Syiten. ©. 752. — Geſchenkliſte. 
©. 132. — Denölferungöhorgänge in deutichen Orten mit 15.000 

| und mehr Einwohnern im Sahre 1887 und im Durdhichnitt der Sabre 
1878/1887. ©. 753. 

Geſundheitsſtand 
und Gang der Volkskrankheiten. 

In der Berichtswoche ſind nachſtehende Todesfälle 

und Erkrankungen an Pocken, Flecktyphus, Rückfalls— 

fieber und epidemiſcher Genickſtarre gemeldet worden: 

Pocken: Krakau 1, Prag 14, Trieſt 3, Paris 4, 

Warſchau 5 Todesfälle, Breslau 2 (Variolois), 

Nürnberg 1, Budapeſt 8, Petersburg 6 Erfrane 
kungen. 

Flecktyphus: Krakau und London je l Todes— 
fall; Edinburg und Petersburg je 1 Erkrankung. 

Kücfallsfieber: Reg-Bez. Hildesheim und 
Petersburg je 1 Todesfall und jei Erkrankung. 

Epidemiſche Genidjtarre: Kiel 1 Todes: 

Fall; Kopenhagen 1 Erkrankung. 
Im Mebrigen find bejonders hervorzuheben: 

Unterleibstyphus: Budapeft 8, Paris 17, 

London 12, Petersburg 10 Todesfälle, Berlin 20, 

Hamburg 22, Budapeft 83, Petersburg 46 Er— 
franfungen. 
Roſe: Wien 25 Erkrankungen. 

Majern: Magdeburg 5, München 7, VBororte 
Wiens 7, Prag 8, Paris 37, London 139, Liverpool 
44, Amfterdam 9 Todesfälle; Berlin 222, Breslau 
38, München 147, Reg.Bezirke Düffeldorf 282, Hildes— 

heim 193, Königsberg 117, Schleswig 301 und Stettin 
224, Wien 64, Budapeſt 45 Erkrankungen. 

Scharlach: London 30, Liverpool 11, Peters— 
burg :16, Warſchau 15 Todesfälle, Berlin 85, 

Breslau 27, Hamburg 25, Nürnberg 21, Wien 60, 
Kopenhagen 30, Stodholm 23, Petersburg 62 Er 
krankungen. 

Diphtherie und Croup: Berlin 32, Braun— 

ſchweig 7, Breslau und Dresden je 15, Halle 12; 

Hamburg 17, Hannover 8, München 13, Wien 15, 

Vororte Wiens 10, Budapeft 13, Prag 18, Paris 42, 

London 39, Amjterdam 10, Chriftiania 8, Peters: 
burg und Warſchau je 13 Todesfälle; Berlin 95, 

Breslau 58, Hamburg 32, München 75, Nürnberg 37, 

Neg.-Bezirte Düffeldorf 145, Hannover 91 (darunter 

in der Stadt Hannover 41), Hildesheim 139, Schleswig 

130, Wien 21, Budapelt 25, Kopenhagen 55, Stod- 

holm 28, Chrijtiania und Petersburg je 47 Er: 
franfungen. 

Keuhhuften: London 13, Liverpool 6 Todes: 

fälle, Hamburg 44, Nürnberg 46, Kopenhagen 35 

Erkrankungen. 
Kontagiöſe Augenentzündung: Reg.Bezirk 

Königsberg 28 Erkrankungen. 

Tollwuth: Zwickau und London je 1 Todesfall. 

Geſundheitsſtaud in Niederländiſch-Indien. 

Laut Nachricht vom 13. Oktober find daſelbſt in 
den letzten Monaten nur vereinzelte Fälle jowohl 

von Cholera al3 auch von Boden vorgelommen. Die 
meiften Cholerafälle wurden in Soerabaya, 

wenige in Batavia und Samarang gemeldet. 

Pockenfälle kamen in etwas größerer Menge vor in 

Batapia und auf Sumatra, jedoch nirgends nah— 

men diefe Seuchen einen epidemiichen Charakter an. 

Aus dem XVIII. Zahresberichte des Landes— 

Medizinal-Kollegiums iiber das Medizinalwejen 
im Königreiche Sachjen auf das Jahr 1896. 

Die Bevölkerung des Königreihs Sachſen iſt für 

die Mitte des Berichtsjahres auf 3206 410 Seelen 

berechnet worden. Die Zahl der Lebendgeborenen 

belief fich auf 136 531, der Todtgeborenen auf 5294, 

die der Geftorbenen (ohne die Todtgeborenen) auf 

96179. Die auf 1000 Lebende berechnete Ge— 

burtenhäufigkeit (= 44,23) hat gegen das Vor— 
(Fortießung auf Seite 746.) 
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Sterblichkeit in größeren Städten des Anslandes. Woche von 2. bis 8. Dezenber 1888, 
1 | 

Geftorbene 133% T 8» j . 2 | „ | Yet. 1233, Eones-usfomen 
= 3 [Todtgeborene |S5® | „ a |»8] „|l$2|..=]|, Bred- 

em | s IS I jesssle |. = 2 |S8| 855 888 bunaran| g2|& 
Kamen der Städte > 2 5 |#=22]8532| 7535| & |e2| 38|2|55 520858 22288 

wohner| 2| 2 (zR8lsssrlss|ı E 53 25 83 52 83083 528 E28= 
3 = as 2, nleaseleal ss 23 2253| 3255| ..2 88 87 mel 

a EEE FE BEE EEG ESIEFHcHISS EHE Dee 22367 = = E83 ges e5r 21,852 S 

E |37>|°88 ä el BE F#R| 523 =2 
Umfterram - 2 2 ..| 300016 | 234 | 27 | 107 | #6 | 22 en Sun as Brünn bis 1. Dezember . 86 372 . 8 44 | B 26,4 x = Y = | 10 | 3 | SER a B Brüffel bis 1. Dezember . Boa | tie Se 38| 1 Qubapeft bis 1. Dezember .| aa7aı | 28|3|15 | a| um l- ıl3 8 -/ 35 7| u |- -liul 4 Chriftiania . Era ar - | ı el — I - | un ml 3 | I je: Dublin . . lei Tore lei; el =) „of azalıng as A A era | 9 Bi 72 1 —|—-|5 ar sl 6 Graz Bid 1. Dezember. . . 105 809 e 3 48 ; 23,5 —l a J 343 Kopenhagen 5.4. Dezember 300 000 | 228 6 99 25 ao el | <l14|16|.3 | 2 Krakau bis 1. Dezember . ee a Er En ee Fu 7 Ba Be ee 5 BEE Lemberg bis 1. Dezember 120868 | . TE ae I ee 23.0 Siperpool. . { ea. | aan) |. Ren 2 196| 12 g eg 921 | 2 . 161 | 35 | 18 2 | 2 2 904| 62 Won bis 24. November PRSETN IaE ta ae aa bt u BET BET 3—3 Eau | % CDehameR 1u. 2... 268000 |. Bela: Vals Bela ra ae 9a ld Boa ea a7 aleal um! alınmı 9 |. 487| 2 Petersburg 5. 1. Dezember . 928 016 533 | 28 | 458 132 2a = 162) 13.1810 4) s0 21 | 58 . 36. Prag u Bororte. . . .. .| 80088 | . ee oe 5 1, L| sel ‚7 9 5 Rom biß 3, November . .| 3118 | >36 | 6 |6 | 5 | 22 1 -I- a1 3 - mn alaı al 5 Stodhala bt. Deaember,| 2159 | 1293| | aı ul as |-|5!ı535l -/ı1, nal 58 | 39| 3 Sen ehe 15602 | . Sa a a er ee DE Ba Venedig biö 1. Dezember. 150 363 2 | 2 | Ba) 422/1-/-|-| 3) -| 7)4| 9 | 35| 2 Rarihau bis 1. Degember.| 4asıa | | a) Hal aAılı nn 2 2 a ala 81 :!:hhhl 3 Wien bis 1. Dezember. . .| 800836 | 477 | 36 | 358 ass 9.8 5. I —!ı50| 4 11 Bororte Wiens b. 1. Dib.. | 413% |. 13 | 22 ; EA I er l.I sol 2 

Aus Berliner Kranfenhäufern. 
Königl. Charite, Städtiſche Krankenhäuſer im Friedrichshain und zu 
Moabit, St. Hedmigs-Krankenhaus, Bethanten, Eliſabeth-Krankenhaus, 

Lazarus-Krankenhaus, Augufta-Hoipital, Jüdiſches Krankenhaus.) 
Für die Woche vom 2. bis S. Dezember 1888. 

Gemteldete Erkrankungen. 
— — —— —— 

Aus deutſchen Stadt: u. Landbezirken. 
Mitth. d.Kgl. San.-Komm.z. Berlin, d. ſtatiſt, Amtes d. Stadt Breslau, d. 
Aerzte⸗Vereins 3. Frankf. a. D., d. Med.-Snipeftor. 3. Hamburg, d. fol. Be: 
zirfsarzt d. Stadt München, d. Vereins F. öff. Geſundheitspfl. 3. Nürnberg, 
d.betr. Kgl.Reg.Medizinalräthe u. Fürſtl.Reuß'ſchen Bhyiik.-Bezivksärzte. 

asaraerertun mm ei e = 2 T real 

Lebensalter 3 Zeit Sss|& |: 8828er 
Krankheits— Zahl 2. | 6. | 16. | 31. Lu] & DEeaniayt er g2|8| 5 2083 

formen 1. | bis | bis | bis | bis |dar-| > san | 8 2257 
| 5. | 15. | 30. | 60. Jüber] 2 = 8 ıa3|* 

Mafern und Röthen . . 12 6 > u Stadt Berlin . %.--8. Des: I 20| 222 | 85%)| 95% 5 
SAH ET ars ass. —-i—-| A os DreBlaice. .. dessl. 4) 88| 27| 58| 1 
Diphtherie und Eroup . Sara, 1, — 12 stanfturten Di. \ ; - ; Nr line 
Unterleibötyphuß . . . . . J 4. = |.,,2 „ Hamburg u. Vororte desgl. 2| 10| 5] 2| ı 
Brechdurchfall inkl. Nuhr und „ Münden. : desgl. 314147129 781.2 
Cholera nostras . . . . 1lil-|-| — -|-| 2 „ _Nitenberg . desgl. — a, ———— 
Kindheftebee J —— —4—18 Reg.Bez. Aachen dessl. 3 a 91,1 
Bedjieliteberie mern. % le. — | — | r Aurih. . Deögl. a 20 
lilare ml ar ae are. 4, 83) —| +1 5 Düffeldorf . desgl. 27| 2822| 76 145 3 
Syphilis inkl. Gonorrhöe 89 2/-/ 1 8| 1|-| — a Erfurt‘) . desgl. 9 74 19 56| — 
Lungenſchwindſucht . -.| 35|- |) -| 21232 11-12 5 Hannover . Desgl. 2: 9) 2 JgI|— 
Andere Grfranfungen der » Hildesheim . desgl. 13019300 15:11139 1.0 
Athmungs-Drgane 1066| 4| 4 | 5| 40| 43 | 10| 13 b Königsberg . desgl. 1321 MN 335 

‚Afuter Darmkfatarıh. — A|] ee 5 Marienwerder. desgl. 1a dan ION 19 
Säuferwahnftun und chroni- n Münſter . . deögl. 3/| 10 3 al 

Iher Altoholisnıu8 . . .| 161-—|- | - | 4 2|-| ı z Schleswig’). desgl. 43 | 30L| 53 | 130| 5 
Akuter Gelenfrheumatismus‘ 34|- — -— 4 0 —| ı Stettin Deögl. 6124| 5| 98] — 
Andere rheumat. Krankheiten] 30|— | - | 1) 9/18 2) — „ Stralfund desgl. 

7 51|18| 6 BE REN Desgl. 4 SINN 
Alle übrigen Krankheiten. 489 l 6 | 13 | 28 1! a8 17a 351 22 Reuß Wieshaben TR deögl. 5) 591135] 51 1 

Summe | 1001 | 15 | aı | 61 [460 13551 co lııo | numnue See opr | 
Geſammtbeſtand war am 1. Dez. 4060 und bleibt am 8. Dez. 4163. Bezirk | Burgt 3 

Witterung, Woche vom 2, bis 8. Dezember 1838. 
Nah Beobachtungen der landwirthſchafklichen Hochſchule in Berlin und der meteorologiihen Centralitation in München. 

Temperatur in Co Luftdruck in mm?) Relat. Feuchtigkeit d.Luft) Höhe — 
2 an er f ed ge F Beobachtungs- | Beobachtungs 2 & 2 | * * = Sieber herrichenbe Windſtãrke 

Ort Tag Br = = S = 2 ZI NEN ichlages Wind- 
S = & * a > ‘= richtung 
= = a 3 | S = * = mm 

2. Dezemb. 71 1,2 757,6 760,2 763,0 92 88 9% 1,2 SW—NW 0—1 
. 9,2 60 | 76465 | 7648 | 764,7 93 88 88 _ WSW 0 

. N 7,0 2,0 | 7638 | 7642 | 7654 | 89 84 8) - SSW 1 
Berlin EN, 5,5 10 | 766,2 | 7665 | 7670 | 93 83 93 — sw 0 

; 6. " 3,4 —0,4 767,3 167,6 768,3 94 87 96 — SW 0 

7 5 14 —3,0 767,7 766,7 766,6 94 83 96 — so 3! 

8 " 41 | —230 | 7650 | 763,7 | 763,4 82 70 83 — SW 1 

2. Degemb. | 81 18 | 209 | 23 | 7835| 79 60 85 02 SW 1,1 
3. " 5,3 —2,1 123,9 122,9 722,6 86 7 92 — NO 0,5 

3 4. 4,8 u 123,3 123,6 124,7 89 62 87 — 8W 0,0 

Münden — 22 | 57 | 50 | a | mis | 9 9 | 10 — NO 0,2 
6. " —35 - 79 724,7 724,3 724,6 109 100 100 — Stille 15 
TE —14 | —54 | 7235 | 7223 | 723,8 | 100 98 100 — NO 0,6 
8 " —2,0 —4,9 724,9 7241 724,0 100 95 100 — Stille 0,3 

%) Wegen etwaiger an Pocken, Flecktyphus, Cholera (asiatica) und Veit vorgekommenen Todesfälle bezw, Erfrankungen vergl, den Tert 
auf der eriten Geite. 2; an des —E und relativen Feuchtigkeit der Luft erfolgen in Berlin um 7 Ubr Morgens, 
2 Ahr Mittags, 9 Uhr Abends, in Münden um 8, 2 und 8 Uhr. — 3) 9 Fälle von Scharlady-Dipbtherie. — ') Für die nergangene Woche werden 
RES 9 Erkrankungen an Unterleibstyphus, 13 an Majern, 6 an Scharlay, 13 an Diphtherie gemeldet. — °) Die Nachrichten aus dem 
Kreiſe Sonderburg fehlen. 



jahr um 0,63 zugenommen, aber auch die ent 

iprechende Verhältnißzahl der Sterbefälle ift von 

28,69 auf 30,00 geftiegen (vgl. Veröffentl. 1887 

©. 578). Wie im ganzen Lande fo machte fich diefes 
zweifache Anfteigen gleicher Weiſe in den einzelnen 

Regierungsbezirken geltend, nur im Regierungsbezirke 

Dresden trat eine Abnahme der Geburtenfrequenz 

ein. Bon größeren Städten zeigten Leipzig und 

Bauten die geringste Sterblichkeit, von den Amts— 

hauptmannfchaftsbezirten hatte Delsnik die geringite, 

Chemnitz die höchſte Sterblichkeit. Die Sterblich- 
feitsverhältsniffe entiprachen tim Allgemeinen der 

Fruchtbarkeit, denn auch diefe war in der Amts— 

hauptmannſchaft Chemnitz am beträchtlichſten (58,85 9/0 

einschl. der Todtgeborenen), in der Stadt Leipzig und 

in den Amtshauptmannſchaften Bauen und Delsnit 

mit am geringften (3. B. in der Stadt Leipzig: 

32,46 %/,, einschl. der Todtgeborenen, 21,79 % ohne 

die letzteren). In den einzelnen Altersflajjen 

zeigten fih im Dergleih mit dem Vorjahre meilt 

geringe Unterjchiede der Sterblichkeit, nur im Säug— 

lingsalter und in der Xebensperiode von 14 bis 

20 Sahren war eine nicht unbeträchtliche Zunahme 

der Todesfälle bemerkbar. 

Die ärztliche Beglaubigung der angegebenen 

Todesurſachen hat im Fahre 1886 nur bei 47,43 0/0 

der eingegangenen Leichenbejtattungsicheine ftattge- 

funden, mithin etwas feltener al3 im Vorjahre. Es 

hängt die8 wahrjcheinlich mit der Zunahme der 

Säuglingsiterblichfeit zujfanmen, da bei den Gäug- 

lingen verhältnigmäßig die wenigſten Todesurfachen 

ärztlich) beglaubigt werden (3. B. im Berichtsjahre 

nur etwa 21 %/, aller betr. Todesfälle). 

Was die ermittelten Todes urſachen anlangt, 

fo haben die Mafern eine erhebliche, Pocken und 

Unterleib3typhus eine mäßige Zunahme erfahren, 

geringfügig war diejelbe bei Scharlach und Lungen— 

ſchwindſucht. ine Abnahme zeigte ſich bei Keuch- 

hujten, Diphtherie und den Kindbettfrankheiten. Im 

Alter von 20 bis 30 Jahren entfiel fait die Hälfte 

aller Todesfälle auf die Lungenfchwindfucht, im Alter 

von 6 bis 10 Jahren waren 44,48 %/,, der Todes- 

fälle durch Diphtherie und Group bedingt. Krebs 

war eine etwas jeltenere Todesurſache als im Vor— 

jahre, immerhin waren mehr als Y,, aller Ge- 

jtorbenen de3 Alters von 50 bis 70 Sahren einem 
Krebsleiden erlegen. 

Don je 10000 Lebenden jtarben durchſchnittlich 
24,9 an Lungenſchwindſucht, 7,26 an Krebs, 2,09 an 
Typhus und 28,63 an jogenannten Kinderkrankheiten, 

d. h. Scharlach, Maſern, Pocken, Keuchhuſten, Diph- 
therie, Croup. Der Name „Kinderkrankheiten“ ift 
im Berichte mit Recht inſofern gewählt, als dieſen 

Krankheiten im erſten Lebensdezennium von je 10.000 

Lebenden 110,08, in den jpäteren Altersflafjen, vom 
20. Xebensjahre ab, nur 0,21 bis 0,42 exlagen. 

Die Zahl der Podentodesfälle ift nachträg— 

746 — 

lich auf 30 feftgefeßt worden*), darunter befanden = 

fich 16 Kinder des erften und zweiten Lebensjahres und 
13 Berfonen von 19 Fahren und darüber. An Schar: 
Lach, der in falt allen Medizinalbezirken verbreitet war, 
ftarben 1038 Perſonen, die Maſern verurſachten 923 

Todesfälle, (125 mehr al3 im Durchfchnitt der letzten 4 
zehn Sahre); 94,5 %/, der Maferntodesfälle und 
73,3 % der Scharlachtodesfälle 
unter 6 Sahren, von den 706 Todesfällen an 

Keuchhuften entfielen gar 99,3 %, auf die erjten 
ſechs Lebensjahre, davon 58,8%, auf das exite. 

Croup und Diphtherie waren unter der Find» 

Yichen Bevölferung immer noch jtark verbreitet; wenn 
auch die Zahl der Todesfälle gegen das Vorjahr ab- 
genommen hat, jo find doch 6483 Perſonen, darunter 

6233 Kinder unter zehn Jahren diefen Krankheiten 

erlegen. 

Sterbefälle an Typhus find, wie erwähnt, etwas 

häufiger als im Vorjahre gewejen (671 gegen 644), 

indeffen find umfänglichere Typhusepidemieen nur 

jelten aufgetreten, meiſt trat die Krankheit ſporadiſch 
oder in einzelnen Hausepidemteen auf. Die Auf: 

merkſamkeit der Bezirksärzte richtete ſich bei einem 

Theil der Epidemieen bejonders auf die Befeitigung 
feften und flüchtigen Unraths, bei einem anderen 

Theile wurden jchlehte Trinkwaſſerverhältniſſe als 
urjächliches Moment angejehen. 

betrafen Kinder 

Genickſtarre iſt hauptjächlich im Medizinalbezirt 

Zwickau beobachtet (24 Erfranfungsfälle mit 12 Todes 

fällen). Zwei Epidemieen von Trihinofe fanden 

während des Berichtsjahres in Alt-Cibau und Alt: 
Waldenburg jtatt mit 25 bezw. 19 Erkrankungen, 

aber ohne Todesfall. — Von den Trichinenſchauern 

im Lande wurden, joweit Zahlen der Bezirksärzte 
vorliegen, im Ganzen über 50 Schweine triehinds 
befunden. 

Un Milzbrand 

milgbrandkranfer Thiere 8 Perſonen und ſtarben 
deren 3. Aus Garnsdorf wird erwähnt, daß von 
dem Fleiſche einer milgbrandfranfen Kuh, deren 

Schlachtung eine tödtliche Infektion veranlaßt hatte, 
14 Verfonen gegejjen haben, und ziwar u ohne 

ernſtlich zu erkranken. 

Ein Todesfall an Tollwuth ift feit 5 Sahren 
zum erjten Male wieder vorgekommen; die erjten 

Zeichen der Krankheit ftellten ji) 36 Tage nach dem 

Bilfe ein. Außerdem wurden mehrere Perfonen — 

3. B. in Johann-Georgenſtadt 3, im Medizinal- 
bezirk Glauchau 8 — von wuthkranken Thieren ge 
bijfen, blieben aber geſund, die eine wurde jeitens 
einer Unfallverficherungsanftalt genöthigt, dem In— 

jtitut Paſteur in Paris ſich anzuvertrauen. 

Sogenannte Fleifhvergiftung it drei Mal 

*) Außer den in Abjchnitt 2 und 3 der Beiträge zur 
Benztheitung des Nußend der Schutzpockenimpfung er- 
wähnten 29 Bodentodten aus Sachſen iſt noch, wie nach— 
träglich feitgeitellt wurde, ein im erjten Tebensjahre 
itehendes Kind aus der a Pr den 
Boden erlegen. 

erkrankten beim Schlachten _ 

En 

- 



in größerer Ausdehnung beobachtet worden, zweimal 
im Medizinalbezirt Zittau und einmal in Chemnitz. 
In eriterem Bezirk erkrankten einmal 50 bis 60 Ber: 
fonen nad) dem Genuß voher Bratwürſte, und ſtarb 

ein Kind, in Chemnitz erkrankten 160 Berfonen nach 
dem Genuß rohen Rindfleiſches und jtarb ebenfalls 
ein Kind. Die Zahl der bei der dritten Maſſen— 
erkrankung betroffenen Perſonen iſt nicht angegeben, 
ein Todesfall Fam dabei nicht vor. 

Vergiftungen durh Pilze kamen 2 Mal 
zur Beobadhtung. In Deuben war eine ganze Ar: 
beiterfamilie nach einer aus Hundefleijch und Pilzen 
bejtehenden Mahlzeit an heftigem Brechdurchfall, dem 

2 Perjonen erlagen, erkrankt; in Meißen waren 

12 Berjonen nad) dem Genufje eines trüffelartigen 
Pilzes erkrankt, jedoch bald wieder genejen. 

Die Bemühungen, die Gemeinden mit veichlichem 
und gutem Waſſer zu verjehen, werden, wie mannich- 

fache Beijpiele erweifen, von den Behörden mit 

Eifer fortgejeßt. Das Waller eines auf einem Fried— 
bofe befindlichen Schulbrunnens wurde jo veih an 
Salpeterjäure, Chlor und organiſchen Subjtanzen 

gefunden, dab es al3 unter dem Einflujje des 

Friedhofes jtehend angenommen werden mußte; 

in einen anderen Falle wurde die Leiche eines feit 

5 Wochen vermißten Mannes im Brunnen aufgefuns 

den, ohne daß nachtheilige Folgen für die das Waller 

des letzteren Benugenden wahrgenommen waren. 
Ueber eine fortdauernde Bierverfälſchung ilt 

aus Dresden berichtet worden. Demnach werden die 

meilten Sorten Berliner Weihbier, die in Dresden 
genoſſen werden, auf fünftlichem Wege durch Miſchung 

eines aus Berlin bezogenen „Weißbierextraktes“ mit 

Waſſer, Zuder, Weinftein, Natron und anderen Zu— 

thaten oft zweifelhafter Natur hergeitellt, jo daß es 

ſich nicht mehr um ein Gährungsprodukt, jondern 

um eine Art trüber Limonade handelt. 
In Betreff des Kurpfujcherwejens wird er— 

wähnt, daß vielfach bei den Krankenkaſſen Kurs 

pfufcher fich eingedrängt haben, und wird es als 

eine bejondere, erfreuliche Thatſache hervorgehoben, 

daß im Medizinalbezirt Blauen Nichtärzte von den 

Krankenkaſſen zur Behandlung kranker Perfonen 
nicht zugelajjen werden. Die Angelegenheit hat ſo— 
wohl die ärztlichen Bezixksvereine und Kreisvereind- 

ausſchüſſe, als auch das Landes-MedizinalsKollegium 

beſchäftigt, der bezügliche Beichluß des letzteren drückt 

die Wünſche dejjelben für den Fall einer Reviſion 

des Kranfenfajjengejeßes aus (vgl. ©. 7 des 
Berichts). IB 

Der öffentliche Gejundh:itszuftand uud die Ver— 
waltung der Gejundheitspflege in Leipzig während 

des Sahres 1856. 

(Nach dem Berwaltungsbericht des Rathes der Stadt 
Leipzig für das Jahr 1886). 

In Leipzig ſtarben 1856, ausſchließlich der Todt— 
geborenen, bei einer auf die Mitte des Jahres auf 

172819 Seelen berechneten Bevölkerung 3766 Per— 

ſonen (= 21,79 auf je 1000 Einwohner). Die Zahl 
der Zebendgeborenen betrug 5436 (= 31,45 %/o0), der 

Ueberſchuß der Lebendgeborenen über die Verſtor— 

benen 1670. Sm 1. Lebensjahre ftarben 1247 oder 
22,9 auf je 100 LZebendgeborene, im Alter von O bis 
14 Jahren 1848, von 14 bis 20 Sahren SO Ber: 
jonen, von 20 bis 40. 564, von 40 bis 60. 557, von 

60 bis 80. 610, in noch höherem Alter 104, in un— 

bejtimmtem Alter 3. Die größte Zahl der Todes- 

fälle fam auf die Monate Auguft (377) und Sep- 

tember (368), die fleinjte auf die Monate November 

(243) und Dezember (256). Die niedrige Leipziger 
Sterbeziffer jchreibt fich im Allgemeinen daher, daß 

die finderreiche Arbeiterbevölferung innerhalb des 
Stadtkreijes in der Minderzahl iſt, während die mitt- 

leren lebensfräftigen Altersklaſſen von. 20 bis 40 

Sahren jtarf überwiegen, im Bejonderen war fie im 

Berichtsjahre eine Folge der Abnahme der Diphtherie: 
iterblichfeit und des Fernbleibens von anderen ſchweren 

Epidemien. Auf je 1000 Gleichaltrige jtarben im 

Alter von 0 bis 10 Jahren 54,1 (in Sachſen 1881/84 
72,0), von 10 bis 20 Sahren 3,5 (3,5), von 20 bis 

30. 6,0 (7,3), von 30 bis 40. 11,7 (10,2), von 40 bis 
50. 15,9 (13,4), von 50 bis 60. 26,6 (23,6), von 60 

bis 70. 50,1 (50,6), von 70 bis 80. 120,9 (114,8), 
über SO Sahre 301,4 (260,7) Perſonen. 

An Boden jtarb die im vorigen Sahre an den— 

jelben erkrankte Schülerin (j. Beröffentl. 1837 ©. 437) 

im Jakobshoſpitale. Durch den die Verftorbene be- 

handelnden Aſſiſtenzarzt wurde die Krankheit auf eine 

44 jährige Kinderwärterin übertragen, welche nad) 10 

Tagen genas. Die Kranfe wurde tjolirt, jänmtliche 

Patienten der betreffenden Barade wurden jofort ge— 

impft. Außerdem famen in Leipzig 2 Todesfälle an 

Boden (geimpfter, aber nicht wiedergeimpfter 58jäh— 

tiger Mann, ungeimpftes 1 Sahr 10 Monate altes 

Kind) und in Neudniß 1 Erkrankung (geimpfte, aber 

nicht wiedergeimpfte 36 jährige Frau) vor. 

Don Mafern wurden nur 25 Todesfälle ders 

anlaßt, welche vereinzelt über das ganze Jahr ver- 

breitet waren. Epidemiſchen Charakter erhielt die 

Krankheit exit im Monat Dezember, auf den allein 11 

Todesfälle kamen. Das Scharlacdhfieber tjt mit 46 

Todesfällen ebenfall$ in mäßigen Grenzen geblieben. 

— Diphtherie und Croup hatten immer noch 184 

Zodesfülle (41 weniger als im Vorjahr) veranlaßt; 

26 derjelben kamen auf Rechnung der Vorjtadtdürfer, 

aus denen die betreffenden Kinder den jtädtifchen 

Kranfenanftalten zugeführt wurden. Im Jakobs— 

hojpital wurden .162 Diphtheriefranfe (mit 82 Todes- 

fällen) behandelt. — Keuchhuſten blieb mit nur 

35 Todesfällen gegen die Vorjahre zurüd. — Der 
Unterleibstyphus Hatte nur 17 Todesfälle zur 

Folge, die weitaus geringjte Zahl jeit 1873. — Bon 
27 Wochenbetts-Todesfällen find 15 Kindbett- 

fiebev gewejen, von welchen 3 ohne ärztliche oder 

Hebammenhilfe Abortivende betrafen. Bei den etwa 

5600 in Leipzig erfolgten Entbindungen machen die 



ehe, 

Mochenbetts-Todesfälle 4,6, die Kindbettfieber 2,7 oo 
aus, in der Entbindungsanftalt ftarben an diejen 

Krankheiten 4,9 bezw. 3,2%, der Entbundenen. — 

An Milzbrand find im Safobshofpitale 3 Perjonen 

behandelt worden, deren 2, ein Bodenarbeiter und ein 

Arbeiter in einer Roßhaarſpinnerei, ftarben. — Der 

Lungenſchwindſucht erlagen 543 Perſonen oder 31,5 

auf je 10000 Lebende, aljo nicht unwesentlich weniger 

als im Vorjahre (35,4 %/oo0). 

Bon 1988 unterfuhten Milchforten waren 1855 

als volle, 133 als abgerahınte Milch bezeichnet. 107 

Milchſorten wurden von den mit der Worunter- 

juhung beauftragten Nathsdienern beanjtandet; von 

diefen erwieſen fich 67 als den Anforderungen des 

Regulativs nicht entfprechend, jo daß Beſtrafung er: 

folgte = 3,3 /, der 1988 unterſuchten Milchjorten; 

dies war das niedrigite Berhältniß der vorgefommenen 

Beitrafungen). Die PBrozentzahl des Fettgehalts 

ſchwankte bet den 59 deshalb beanftandeten Milch- 

forten zwiſchen 1,6 und 2,92 ),. 

Bet der Trihinenihau wurden 2 trichinen- 

halttge Schweine gefunden, welche vernichtet wurden. 

Außerdem famen 12 mal Fleisch und Wurjtjorten, 

5mal Geefifche, I mal Brot, I mal verdorbener Roggen, 

4mal Butter, Imal Obſt, Imal Trinkwaſſer zur be- 

zirksärztlichen und event. chemiſchen Unterjuchung. 

Die bauliche Ausführung der Erweiterung der 

Stadtwajferkunft wurde vafch gefördert, diejenige 

des Schlacht- und Viehhofs begonnen, nachdem 

noch vorher die abgeänderten Pläne der Echweine- 

Ihlachthalle, das Projekt einer Talgſchmelze und der 

Einbau einiger Darmjchleimereien in das Dünger: 

haus der Durchberathung in der Deputation unter: 

zogen worden waren. Die Markthallenfrage blieb 

noch im Stadium der Vorberathungen. 

Mitteilungen aus dem Sanitäts - Bericht des 
k. k. Landes - Sanitätsrathes für Mähren vom 

Sahre 1886 *). 

Vergl. Veröffentl. 1887. ©. 447.) 

Witterung. Der mittlere Barometerftand in 
Brünn iſt 743,0) mm bei 209,8 m Seehöhe. Die 
mittlere Temperatur der Sahreszeiten it nach dem 
36 jährigen Durchfchnitte 

im Winter... — 1,900 (Dezbr., Januar, Febr.) 
„Frühling .. + 8400 (März, April, Mat) 
„ Sommer .. + 18,300 (uni, Suli, Auguft) 
„ Derbi .... + 8800 (Geptbr., OH, Nov.) 

des Sahresmittel + 8,1. 
Im Jahre 1886 war die Temperatur des Winters 

und Frühlings um 0,10, des Sommers um 0,49 nie= 
driger, die des Herbſtes um 1,5° Höher als vorftehend 
angegeben. 
J Die Niederſchlagsmenge beträgt im 36 jährigen 

*) Berfaßt von Dr. Nobert Schöfl, Kaiſ. Nath, F Statthaltereirath und Karben ’ Bor. jißender des mähriſchen Landesjanitätsrathes, 

Durchſchnitte 510 mm, im Sahre 1886 war dieſel 
um 49,5 mm größer. 4 

Mähren gehört zu den wohlhabenderen Ländern 

Deiterreich » Ungarns, dank der Fruchtbarkeit und 

Kultur des Landes, welches nur 3%, unproduktiven 
Boden befitt — 

Zur Veranſchaulichung der Verbreitung des 

Alkoholismus in der Bevölkerung enthält der 
Bericht eine Neberficht über die Zahl der notorifchen 

Branntweintrinfer und der Schanfitellen in den ein= 

zelnen politifchen Bezirken des Landes. Hiernach 
kommen in Mähren auf 2223 731 Einwohner 10 690 

Branntwein-Schanfjtellen, ſomit 1 Schankſtelle auf 
208 Einwohner und annähernd auf jede Schanfitelle 

2 notoriſche Säufer. Im Durchſchnitte entfällt 

1 Branntwein-Säufer auf 100 der Bevölkerung. 

(53 wird mitgetheilt, daß der zum Ausſchank ge- 

langende, ordinäre Branntwein felten diveft durch) 

Deftillation erzeugt, jondern durch Mijchen eines 
94—96%/,igen Spiritus mit 5 bis 8 Theilen Waſſer 

und Berfegen mit ätherijchen Delen, meiſt Anis, her— 

geitellt wird. In einzelnen Gegenden des Landes, 
bejonders in den Karpathen und Besfiden iſt ein 

Gemisch mit Schwefeläther jehr beliebt. 

Die Zahl der natürlihen Todesfälle im 

Sabre 1886 belief fih auf 63852 (1885: 64 806), 

die der gewaltfamen Todesfälle auf 1020 und zwar 

durch Unfall 614, Mord und Todtſchlag 63, Selbit- 

mord 343. 

Bon der Eivilbevölferung ftarben im Ganzen 29,1 
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pro Mille und zwar 31,92%/,, der männlichen, aber 
nur 26,68%/,, der weiblichen Bevölkerung. 

Die Zahl der Geburten (ausſchl. Todtgeburten) 

beträgt 84091, was einen GeburtSüberfhuß von 

19219 Seelen ergiebt. Auch die Jahre 1852 umd 
1884 ergaben einen ſolchen von über 19 000 Ceelen, 

während 1881, 1883, 1885 diefer Ueberſchuß weit 

geringer ausfiel. Die Bevölkerung hat feit der Volks⸗ 
zählung vom 31. Dezember 1880 um rund 49/, zus 

genommen, im Sahre 1886 um 4,89%/,. 

Auf 1000 Einwohner entfallen 373. Xebendge- 

burten: 333 eheliche und 40 uneheliche jowie 9 Todt- 

geburten (8 eheliche 1 uneheliche). Die meiſten un— 

ehelichen Geburten weijen Olmütz und Brünn auf, 

da bier aus den Gebäranjtalten verhältnigmäßig 
zahlreiche uneheliche Geburten mitgezählt find. 

Bezüglic der Häufigkeit der Geburten‘ erweiſen 

fich jtetS die Niederungen der Mar und Thaya 

ſowie der Bezirk Miſtek am fruchtbariten, während 

in dem wejtlichen wie nördlichen Theile Mährens 
und in den Städten die GeburtShäufigfeit eine be= 
deutend geringere iſt. 

Die Säuglingsſterblichkeit im erſten Lebenshalb— 
jahr übertrifft die entſprechende Ziffer des Vorjahrs 

um 331. Auf das Alter von O—1/, Jahr entfallen 
25,20/,, von Yy—1 Jahr 9%), und von 1—6 Jahre 7 

16,6°/, aller Todesfälle. 

Die gewaltiamen Todesarten waren an der 
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Die Geſammtſterblichkeit mit 
Selbjtmordziffer it zurüdgegangen, die für Mord 

1,55%, betheiligt. 

und Todtſchlag geitiegen. Neichlich 1/, aller Selbit- 
morde wird auf Alkoholismus zurüdgeführt. 

Die natürlihen Todesfälle betrafen 28,30%/, 
der Bevölkerung gegen 29%), im Vorjahr. An In— 

fektionskrankheiten jtarben 7693 Perſonen (gegen 
8194 im Vorjahr), d. h. von 1000 Eimvohnern 3,4 
in der Umgebung der Städte 4 mal mehr als im den 
Städten jelbit. An den Blattern jtarben im 

Fahre 1886 (bezw. 1885) 415 (675), an Scharlad) 
927 (1359), an Croup und »Diphtherie 2558 

(2690), an Mafern 1247 (975), an Keuchhuſten 

1766 (1548), an Typhus 705 (842), an Nuhr 75 
(97) und an Cholera nostras 11 (10). Don je 
100 000 Einwohnern jtarben 1856 an Blatter 18, 

Scharlach 41, Diphtherie 115, Mafern 56, Keuch- 
bujten 79, Typhus 51, Nuhr 3, Tuberfuloje 460. 

Bezüglich der früheren Sahre vgl. VBeröffentl. 1887 
Seite 450. 

Eine erheblihe Abnahme der Todesfälle zeigte 
fi) gegen das Vorjahr bet den Blattern und bei 

Scharlach, wogegen die Maferntodesfälle eine Zu: 
nahme erfahren haben. Die Zahlen bei den anderen 

Snfeltionskranfheiten haben ſich wenig verändert. 

Auch bezüglih der Tuberkuloſe findet fich eine 

annähernde Webereinjtimmung der Sterbeziffern in 

diefem und im Vorjahre. Diejelbe behält mit 15,8%, 

aller Todesfälle die höchjte Stufe unter den Todes— 

urſachen. Die entzündlihen Krankheiten der 
Athbmungsorgane ergaben 151 Todesfälle weniger 

als im Vorjahre; auf 100000 der Bevölkerung be= 

trug deren Zahl 322. Der Darmkatarrh war im 

Berichtsjahre eine wejentlich häufigere Todesurjache 

als im Sabre 1885. 

Bon wüthenden Hunden wurden 51 Perſonen 

gebilfen, hiervon find 4 von der Wuthfranfheit 

befallen und derjelben auch erlegen. Der Tod er- 

folgte einmal nad) 8 Monaten, einmal nach 88 Tagen; 
in 2 Fällen war die Dauer der Inkubation nicht 

ficherzuftellen. 
Die Blattern waren, wie im Vorjahre über 

fajt alle Bezirke verbreitet, ihre größte Frequenz fiel 
in die Frühjahrsmonate. An den 60 Drten mit 
94 174 Bewohnern, in welchen ſie epidemiſch anſteckten, 

erkrankten 1003 Perſonen (1,06°/, aller Bewohner); 

von dieſen ſtarben 122 — 12,1%), der Erkrankten. 
Bon 702 geimpften PBerfonen find nach Angabe 

des Bericht 54 und von 301 ungeimpften Perſonen 

65 gejtorben. 
Bon den Maſern wurden im Berichtsjahre 

300 Gemeinden in 27 Bezirken epidemifch ergriffei. 

Die größte Ausbreitung fiel in die Wintermonate. 

Die Sterblichkeit in einzelnen Bezirken jchwankte 
zwiſchen 1 und 9,49%. 

Der Scharladh hatte 98 Gemeinden in 26 Be— 
zirken epidemijch ergriffen, es erkrankten foweit be— 

fannt 2221 Berjonen (hievvon 2173 Kinder). Die 

Sterblichkeit der Erwachſenen betrug ca. 13%/,, die 
der Kinder 20,8, im Ganzen 20,70%). 

Epidemieen von Abdominaltyphus Kamen in 

47 Gemeinden vor. Als Urfache wurde in den 

meilten Füllen die Verunreinigung des Trink und 

Nutzwaſſers duch Jauche angegeben, manchmal 

konnte Einfchleppung der Krankheit nachgewiefen 

werden. Die Mortalität ſchwankte zwifchen 7,0 und 
36,3 %,. 

Der Fledtyphus trat im Jahre 1886 in 6 Be- 

zirken und 7 Gemeinden auf. Die Ertenfität war 
beinahe diejelbe wie im Vorjahre, die Mortalität 

jtieg jedoch von 17,6 auf 28,7 %, der Erkrankungen. 
ALS Urfache wurde meist direkte Verichleppung durch 

Kleidungsitüce 20. machgewiejen, zuweilen auch 

Ihlechte Luft, überfülte Röume beſchuldigt. In 

Littau und Umgegend find wie im Vorjahre mehrere 

Bälle (8) von epidemiſcher Genickſtarre beob— 

achtet worden, welche nach mehrwöchentlichem Kranfen- 

lager durchweg einen günftigen Ausgang genommen 

haben. 

Während im Vorjahre die Impfung noch zu— 

meilt auf Smpfjanmelpläßen ftattgefunden Hatte, ift 

diefelbe im Sahre 1886 in der Regel gemeindeweife 

borgenommen worden. Es iſt damit eine erhebliche 

Berminderung der Koften erreicht worden. Die Zahl 

der zu impfenden Kinder betrug 71460, um 576 

weniger als im Vorjahr. Hiervon wurden 66 346 

d. t. 92,8%, geimpft und zwar 64664 d. i. 97,49%, 

mit guten Erfolg und 529 d. i. 0,79 %/, ohne Er— 

folg. Bei 1153 Kindern oder 1,7%, blieb der Er- 

folg wegen Nichtericheinens zur Nachſchau unbekannt. 

Ueber die Verwendung animaler Lymphe mangeln 

nähere Angaben der Smpfärzte, doch ijt zu ent- 

nehmen, daß in den größeren Städten (Brünn, 

Olmütz, Jnaim, Iglau 20.) die Impfung ausjchließlich 

mit animaler Lymphe (aus den Snitituten von Dr. 

Hay in Wien und Dr. Lilienfeld in Prag) vorge- 

nommen, auf dem Lande aber noch viel von Arm 

zu Arm geimpft werde. Der allgemeinen Gin: 

führung der animalen Smpfung jteht noch die Koſt— 

jpieligfeit des Impfſtoffes im Wege, dev mähriiche 

Landesausfhuß hat imdejjen jeine Aufmerkfamteit 

diefem Gegenftande zugewendet und vom mähriſchen 

Landesjanitätsrathe ein bezügliches Sachgutachten 

eingeholt, welches in exjter Linie eine Umwandlung 

des bejtehenden Landes = Smpfinftituts in eine jelbjt- 

tändige Anjtalt zur Erzeugung animalev Lymphe 

verlangt. Den Angaben des Berichts über Die 

Blindenstatijtif it zu entnehmen, daß am Ende 

des Sahres 1886 in Mähren 730 männliche und 

719 weibliche Blinde nachgewiejfen wurden. Hier— 

von waren 1374 in Privatpflege, 75 im Blinden 

inftitut zu Brünn. Bon leßteren waren 14 blind» 

geboren, 14 in Folge von Blatteın, 24 nad) Augen- 

entzündungen, je 2 nah Typhus und Scharlach, 

1 nach Mafern, 15 durch andere Krankheiten und 

3 duch Verlegung erblindet. Von den in Privat: 



pflege befindlichen Blinden waren 207 blindgeboren, 

1060 durch Krankheit, 107 durch Verlegung erblindet. 

Don Thierjenchen ift hervorzuheben die Maul: 

und Klauenſeuche; 229 Rinder wurden gemeldet, 

von denen 5 fielen, die anderen genafen. Der Milz: 

brand trat in mehreren Bezirken ſeuchenartig auf 

und ging nahezu der vierte Theil des Viehſtandes 

der durchſeuchten Höfe ein. An Rothlauf der 

Schweine erkrankten, ſoweit bekannt, 906 Thiere; 

der Verluſt betrug 360 Stück. Von der Lungen— 

ſeuche war der Viehſtand ſowohl 1885 wie 1886 

ſehr heimgeſucht. Als Urſache der großen Aus⸗ 

breitung dieſer Krankheit wird neben dem Ankauf 

verdächtigen Viehs u. a. die verſpätete Erkennung 

und noch ſpätere Anzeige der Krankheit hervorge— 

hoben. 

Die Fleiſchbeſchau wird in den Städten, wo 

Thierärzte anſäſſig ſind, von dieſen und in den an— 

deren Städten theils von Aerzten, theils von Kur— 

ſchmieden, theilweiſe in den Landgemeinden durch die 

Organe der Ortspolizei beſorgt. 

Veterinär-polizeiliche Maßregeln. 

Berlin. Die Abſperrung des Zentralviehhofes 
zu Berlin gegen den Abtrieb von Schweinen ift anı 8. d. 
aufaehoben worden.*) (Nordd. Allg.» Jeitg. Ir. 553 v. 
10. Dez. 1888.) — 

Italien. Minifterium des Anuern. Gee- 
Sanitäts-Verordnung Wr. 9. (Bullett. d Commiss. 
spec. d’igiene del Munieipio di Roma 1888 ©. 283). 

Auf Grund des Sanitäts-Geſetzes vom 20. März 1865 
Abſchnitt C und der Minifterial-Injtruftion vom 26. De- 
zeniber 1871; 

in Berückjihtigung der amtlichen Meldungen, daß Der 
Gefundheitszuftand des Viehs auf der Inſel Malta ſich 
erheblich gebejjert hat; 

wird verordnet: 
Unbefchadet der Beſtimmungen der Nerordnung vont 

21. Auguft 1886, die Einfuhr von Schaf und Rindvieh 
betreffend, joll fortan Die Einfuhr von gejalzenem Fleiſch 
aus der vorgenannten Inſel unter der Bedingung ge 
jtattet fein, daß ein von den Drtsbehörden ausgejtelltes 
und den Konjularagenten der Einſchiffungsorte vijirtes 
Urſprungszeugniß beigegeben ift. 

Die Herren Präfekten der Ceepropinzen des Reichs, 
die Kapitänfchaften und Die Hafenbehörden werden mit 
der Ausführung diefer Verordnung beauftragt. 

Nom, 12. Auguft 1888. 

Der Miniſter. Grispi. 

— See-Sanität3-Verordnung Nr. 10 (Eben- 
dort ©. 285). 

Auf Grund des Gefeßes von 20. März 1855 Ab— 
Ihnitt C über die öffentliche Gefundheit wird nad) er: 
folgter Feititellung, daß die Schweine in ganz Dejterreid)- 
Ungarn volljtändig frei von Trichinen find, 

\ i verordnet: 
Die Einfuhr von gefalzenem, geräucherten oder auf 

andere Weiſe behandeltem Schweinefleifch aus der ge- 
En Öfterreic) - ungarifhen Monarchie ift fortan ge- 

attet. 

Die Herren Präfekten, die Kapitänfhaften, die Hafen: 
und Hollbehörden des Reichs werden mit der Ausführung 
diejer Berordnung beauftragt. 

Non, 16. Auguft 1888. 

Der Minifter. Erispi. 

*) Vergl. VBeröffentl. ©. 688, 
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er (R.A. Nr. 312 vom 11. Dezember 1888.) 
Stalien. 
Durch Verordnung des Königlich italienifhen Mini— 

jteriuns des Innern vom 27. November 1888 ijt Fol- 
gendes angeordnet worden: 

1. Das Verbot der Einfuhr von ungegerbten Häuten, 
Wolle, Hörnern, Hufen und anderen Rind- und Schaf 
vieh- Produkten aus ſämmtlichen Ländern der europäi— 
hen Türfei wird von 1. Dezember 1888 ab aufge 
hoben. Bezüglid der Länder der afiatiihen Türkei bleibt 
das Verbot in Kraft. 

2. Vom gedachten Tage ab werden die bezeichneten 
aus der europätihen Türkei ſtammenden Erzeugniſſe zur 
Einfuhr zugelafien, jofern denſelben eine Urſprunßs— 
bejcheinigung beigefügt ijt, welche von der Drtsbehörde 
ausgeftellt und von dem am Ladungsplaße wohnhaften 
und die Gerichtsbarkeit ausübenden Konſularbeamten be 
glaubigt iſt 

Medizinalgeſetzgebung ꝛc. 

Preußen. Erlaß des Kgl. Miniſters der ꝛc. 
Medizinal-Angelegenheiten, die Schließung von 
Schulen bei anſteckenden Krankheiten betreffend, 

Berlin, den 14. Zuli 1884, 
Zur Beleitigung von Zweifeln in Betreff ver Schließung 

von Schulen bei anftefenden Krankheiten bejtimmen wir 
unter Berweilung auf die VBorjchriften in $ 14 des durch 
die Allerhöchſte Ordre vom 8. Auguft 1855 genehmigten 
Megulativs über die janitätspolizeilicyen Vorſchriften — 
G.⸗“S. ©. 240 — und auf das Gutachten der Abtheilung — 
für Die Dedizinal: Angelegenheiten im Mtinifteriun der 
geiftlichen 2c. lngelegenheiten vom 26. Dftober 1866 — 
Gentral-Blatt für die geſammte Unterrichts-VBerwaltung in \ 
Preußen, Jahrgang 1867 ©. 113 — fowie unter Beifü- 
gung einer Anweilung*) zur Verhütung der Hebertragung 
anftefender Krankheiten durch die Schulen, Folgendes: 

lleber die Schliegung einer Schule auf dem Lande und 
in Etädten, welche unter dem Landrath ftehen, hat der 
Landrath unter Zuztehung des Kreisphyfikus zu entjcheiden. 

Bon jeder Schliegung hat der Landrath dem Kreis— 3 
Schulinfpeftor MWiittheilung und der vorgejeken Schul 
auffichtsbehörde Anzeige zu machen. 

In Städten, welche nicht unter einen Landrat ftehen, 
it über die Schließung der Schulen von dem Polizei— 
Verwalter des Orts nad) Anhörung des Kreisphyſikus umd 
des Borfißenden der Schuldeputation zu entjcheiden. Die 
Schließung tft durch den Ortsſchulinſpektor zur Ausführung 
zu bringen und gleichzeitig won vderjelben der Schulauf- 
jichtsbehörde Anzeige zu erjtatten, 

Ew. Hohwohlaeboren erjuchen wir ergebenft, das in 
medizinal-polizeilicher Hinfiht zur Durchführung der ge— 
troffenen Anordnungen Erforderliche gefälligit zu veran: 
lajjen. 

Die Provinzial» Schulbehörden Haben Abſchrift dieſer 
Berfügung und ihrer Anlage erhalten. 

Der Miniſter d. geiftl., Inter: Der Diinifter d. Sunern. 
richts: u. Medizin.-Angelegend. Sn Vertretung: 

(Unterſchriften.) 

An die Königlichen Regierungs-Präſidenten zu Königs⸗ 
berg, Gumbinnen, Danzig, Marienwerder, Potsdam, Frank 
furt a. O. Stettin, Coͤslin, Stralſund, Breslau, Liegnitz, 
Oppeln, Magdeburg, Merſeburg, Erfurt, Sigmaringen | 
und an den Königlichen Polizei-Präfidenten zu Berlin. 

Abjhrift der von dent Herrn Minister des Innern und 
mir getroffenen Berfügung vom heutigen Tuge und ihre, 
Anlage erhält die Königliche Negierung 2c. zur Kenntniße 
nahme mit dent Auftrage, hinficytlic der Shr (refp. Shur) 
unterjtellten Schulen dafür zu forgen, daß der Inhalt der 
Berfügung, injonderheit die Anweifung zur Verhütung 
der Uebertragung anjteckender Krankheiten durd) die Schu: 
len den mit der Leitung der le&teren befaßten Organen 

. 9) Anm. Die Anweifung ijt bereits bei Veröffentlichung 
einer gleichartigen Befanntmahung des Königl. Polizei— 
Präſidiums zu Berlin in den Veröffentl. 1836 ©. 96 zum 
Abdruck gebracht worden. ER 

See-Sanität3-VBerordnung Nr. 13. 
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vollſtändig mitgetheilt, und ihnen die pünftliche Befolgung 
der gegebenen Vorfchriften zur Pflicht gemacht werde. 

: (Unterfchrift.) 

‚ An die Königlichen Negierungen zu Königsberg, Gum: 
binnen, Danzig, Marienwerder, Botsdam, Frankfurt a. O., 
Stettin, Cöslin, Stralfund, Breslau, Liegnik, Oppeln, 
Magdeburg, Merſeburg, Erfurt, Sigmaringen und an die 
Königl. Provinzial-Schulfollegien zu Königsberg, Danzig, 
Berlin, Stettin, Breslau, Magdeburg 

Abſchrift erhalten Ew. Hochwohlgeboren zur gefälligen 
Kenntnißnahme. 

von Goßler. 
An den Königlichen Ober-Präſidenten nun... IA 

Preußen. Erlaß des Kgl. Minifters der ꝛc. 
Mediziual-Angelegenheiten, die epidemiſche Ge— 
nickſtarre (Meningitis cerebrospinalis) betreffend. 

i Berlin, den 23. November 1888. 
. Wie aus den über die Gehirn: Nücenmarkshaut- Ent- 
zündung oder den Kopfgenickframpf (Meningitis cerebro- 
spinalis) angeftellten Ermittelungen unzweideutig hervor- 
geht, iſt dieſe Krankheit verichleppbar und anftecfend und 
ringt dieſelbe den von ihr befallenen verhältnigmäßig 

häufig den Tod oder andauerndes Giehthunt, insbejon- 
dere führt fie oft zu Taubheit und bei Kindern zu Taub- 
ſtummheit. Es ift daher eine wichtige Aufgabe dev Sanitäts— 
polizei, dev Verbreitung der Krankheit fo viel, ald nur 
möglich, entgegenzutreten. Zu dieſem Zwecke bedarf es 
folgender Maßnahmen: 

1. Die Aerzte müffen verpflichtet werden, jeden zu ihrer 
Kenntniß gelangten Tall der genannten Krankheit un- 
geſäumt der Drtspolizeibehörde des Drtes, an welchent 
derjelbe vorgekommen tft, anzuzeigen; 

2. die erkrankten Perſonen find fo weit, als thunlich, von 
anderen abgejondert zu halten; 

3. Kinder aus einem Hausftande, in welchem ein Fall 
der Krankheit beiteht, find vom Schulbeſuch fern zu 
halten. Die Vorſchriften, welche in der zur Zirkular— 
Verfügung vom 14. Juli 1884*) betreffend die Schließung 
der Schulen bei anſteckenden Krankheiten, beigefügten 
Anweifung hinſichtlich der zu Ziffer 1, a daſelbſt ge- 
nannten Krankheiten gegeben find, haben auch auf den 
Kopfgenidkrampf finngemäße Anwendung zu finden. 

4. die Kranfenzimmer, die Auswurfsitoffe, Die Wäſche 
(namentlich auch Schnupftücher), Kleider und Diewährend 
der Erkrankung benubten fonitigen Effekten des Kranken 
find nach allgemeinen Grundſätzen vollitändig zu reinigen 
und zu desinfiziren. 

Dem entiprehende Beitimmungen empfiehlt es ſich für 
alle Zandestheile im Wege der Wolizei-Verordnung zu er: 
laffen und erjuche ih Ew. Ercellenz ganz ergebenft, hiernad) 
die dazu erforderlichen VBeranlafjungen für den Umfang 
der dortigen Provinz gefälligit zu treffen und mir feiner 
Zeit von den erlafjenen Beſtimmungen Kenntniß zu geben. 

Zugleich beſtimme ich, daß in Betreff der in Kranfen- 
anftalten vorfommenden Fülle von Gerebrospinalmeningitis 
die in der Zirfular-Verfügung von 3. April 1833 — J. 
Nr. 5817 M — enthaltenen Anweifungen über die Anzeige- 
pflicht, Sfolirung und Desinfection bei Fällen aniteckender 
Krankheiten ebenfalls zur Geltung zu bringen find und 
wollen Ew. Ercellenz gefälligit Sorge dafür tragen, daß 
N betreffenden Anjtaltsvorftände hiervon Mittheilung er- 
alten. 

Endlich bemerfe ich ganz ergebenft, daß der Mangel 
an Klarheit, weldyer nicht jelten in der Diagnofe ver Krank— 
beit beiteht, e8 im Kalle des tüdtlichen Ausgangs der 
le&teren wünfchenswerth erjcheinen läßt, daß eine Sektion 
der Leiche erfolgt und find daher zweckmäßig die betheiligten 
Behörden mit Anweifung dahin zu verjehen, daß diejelben 
in vorkommenden geeigneten Fällen der Ausführung der 
Leichenöffnung thunlichſt Vorſchub leiſten. 

von Goßler. 

An ſämmtliche Königliche Ober-Präſidenten. 

) Anm. Vergl. Veröffentl. 1886 ©. 96 und 1888 ©. 750. 
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Preußen. Erlaß des Kgl. Minifters der ꝛc. 
Medizinal-Angelegenheiten, die Gründung von 

Wöchnerinnen-Aſylen betreffend. 

Berlin, den 23. November 1888. 
Die Aerztefammer der Provinz Sadfen hat, vorzugs- 

weile don der Auffafjung geleitet, daß es jchwierig und 
theilweije unmöglich it, in den Wochenftuben der ärmeren 
Volksſchichten ſtrenge Antifeptif zu üben, und ferner im 
Snterefje der Fortbildung der Hebammen die Frage der 
Gründung von Wöchnerinnen-Afylen in Anregung gebradıt. 
Zunächſt ijt diefelbe von der Aerztekammer für die großen 
Städte und induftriereichen Landſchaften derart ins Auge 
gefaßt worden, daß in den Afylen bedürftige Rrauen für 
die Zeit der Entbindung und des Wochenbetts unentgeldliche 
Aufnahme finden und die Hebammen des Drtes unter 
belehrender Aufficht des Anftaltsarztes die Entbindungen 
leiten, jowie das Wochenbett überwachen follen, um jo über 
alle Fortfchritte auf dem Gebiete dev Geburtshilfe und dem 
der Pflege der Möchnerin wie auch der Neugeborenen, auf 
dem Laufenden erhalten zu werden. 

Bevor ich diefer Angelegenheit näher trete, ift e8 mir 
erwünfcht, aud die übrigen Aerztekammern, jowie die in 
Gemäßheit des $ 3 der Allerhöchiten Verordnung vom 
25. Mai 1887, betreffend die Einrichtung einer ärztlichen 
Standespertretung, erweiterten Brovinzial-Medizinal-Kolle- 
gien über das auf dem gedadhten Gebiete hervorgetretene 
Bedürfniß fowie die Zweckmäßigkeit und die Ausführbar- 
feit der in Vorſchlag gebraten DVeranftaltungen oder 
etwaiger fonftiger zwecdienliher Einrichtungen, jo 3. B. 
entjprechender Organiſation der Wöchnerinnenpflege durch 
Benteindejchweitern ıc. im Wege der Vereinsthätigkeit, zu 
hören. 

Demnach erfuhe ih Ew. Ereellenz ganz ergebenft, 
gefälligft die erforderlichen Veranlafjungen für den Imfang 
der dortigen Provinz zu treffen und mir feiner Zeit vie 
Ergebniſſe der ftattgegabten Verhandlungen mitzutheilen. 

von Goßler. 

An ſämmtliche Königliche Dber-Präfidenten. 

Uermiſchtes. 

Geheimmittel. 
Preußen Berlin Bekanntmachung 

Mit Bezug auf eine Entſcheidung des Königlichen 
Kammergerichts wird bekannt gemacht, daß das neuer— 
dings vielfach öffentlich angeprieſene Mittel 

„Anna Cſillag's Haarwuchspomade“ 

zu den Geheimmitteln im Sinne der diesſeitigen Polizei— 
Verordnung vom 30. Juni 1837*), betreffend das Verbot 
des Anpreifens von Geheimmitteln, zu rechnen ift. 

Berlin, den 1. Dezember 1888. 
Der Bolizei-Präfident. _ 

gez. Freiherr von Richthofen. 

Die im hemifhen Laboratorium der Freien 
Hanſeſtadt Bremen 1884 bis 1886 ausgeführten 
Unterfuhungen. (Nach einer von dem Direktor des 
chemischen Laboratoriums Dr. Louis Janke zuſammen— 
gejtellten Ueberſicht.) 

Milkhunterfuhungen find 459 (18854. 170, 1885. 168, 
1886. 121) ausgeführt worden, 314 mit Marktmilch, 37 
Stallproben und 108 mit der Milch des milchwirthſchaft— 
lichen Vereins (Depfen, Wedermann, Menke). Die Ge- 
ſammt-Jahresduͤrchſchnittszahlen waren für das fpezifiiche 
Gewicht (bei 150 &.) 1884. 1,0308 (1885. 1,0314, 1886. 
1,0317), für Rahm in Bolum-Prozenten 6,55 (7,49 bezw. 
7,95), für Fett in Gewichts - Progenten 2,96 (2,97 bezw. 
2,96), für die Gefammtnährftoffe (Trockenſubſtanz) in 
Prozenten 11,55 (11,83 bezw. 11,88). n 

Die öffentlihenBrunnenwäfler der Stadt Bremen 
wurden fortdauernd bezüglich ihrer Bejchaffenheit kontrol— 
lirt. 1884 wurden 171 Wafferproben aus 74 Brunnen 
(10,81 % gutes Wafjer, 71,62 mittelmäßiges, 17,57 ſchlechtes 
MWaffer) unterfuht, 1885. 149 aus 82 Brunnen (14,64 
bezw. 65,85 und 19,51 %), 1886. 103 aus 68 Brunnen 

") Anm. Vergl Veröffentl. 1887 ©. 427. 
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(17,65 bezw. 60,29 und 22,06 %). Die Schulbrunnen der 
Stadt ergaben bei 14 (14 und 16) Unterſuchungen zu 
46,15 (64,28 und 50,00) % gutes, 46,15 (35,72 und 40,00) % 
mittelmäßiges und 7,70 (0 und 10,00) % fchlechtes Waſſer, 
diejenigen des Landgebiets bei 4t (38 und 58) Unter— 
fuhungen zu 26,93 (60,71 und 64,28) % autes, 57,69 
(39,29 und 21,44) % mittelmäßiges und 15,38 (O und 
14,28) % ſchlechtes Waſſer. Die öffentlichen Brunnen des 
Landgebiets zeigten 1884 bei 16 Unterſuchungen mittel- 
mäßige, 1885 bei 29 Unterfuhungen zu 58,34 % gute, 
33,355 mittelmäßige, 8,33 fchlechte, 1886 bei 91 (wegen 
der Choleragefahr) Unterfuhungen zu 42,85 gute, 38,46 
mittelmäßige und 18,68 % ſchlechte Beſchaffenheit. 

Sleih den Brunnenwällern wurde das Weferlei- 
tungswaffer regelmäßig der hemifchen Kontrolle unter: 
zogen. DBorübergehend zeigte dasfelbe Dpalescenz und 
ſchwache Gelbfärbung; im übrigen wurde feine Beichaffen- 
heit als eine tadellofe befunden. 

Eine Anzahl zur Unterfuhhung gelangte rohe Schweine- 
fleiſchſtücke, welche einen efelerregenden Geruch verbrei- 
teten, mußten als theilweife verdorben bezeichnet werden. 
Eine Blutwurft enthielt Larven durh die ganze Maſſe 
hindurd) vertheilt. Won 23 Sorten gefochter Mettwunrit, 
aus Bremer und Vegeſacker Schlächterläden entnonmen, 
erwiejen fich 10 Proben ftärfemehlhaltig. 

1834 wurden 25 Butterforten begutachtet; eine Rrobe 
war verdorben, eine andere beftand aus einen Gemenge 
von Natur: und Kunftbutter, während die übrigen theils 
von guter Beihaffenheit, theils mehr oder weniger ranzig 
waren. 1835 kamen 13 Proben zur Vorlage, von denen 
vier nicht frei von fremden Fetten, die anderen mehr oder 
weniger ranzig waren. 1886 waren von 18 Muftern 3 
mit fremden Fetten verjeßt, 1 werdorben, 2 minderwerthig 
und theilweife verdorben, I nicht frifch und ranzig. 

Ton 16 Weinforten war je eine berdorben, ver- 
dächtig und Kunftproduft. 16 Cognac- und Braͤnnt— 
weinjorten erwieſen fi) als nachgemachte (Kunft-) Pro— 
dukte. In einer Branntweinprobe fanden ſich relativ be- 
deutende Mengen Schwefelfäure (aus Kahrläffigkeit hin⸗ 
eingekommen). Eine Rumprobe war ein Gemifch von 
Branntwein und heterogenen Srtraftivftoffen. Eine Bier- 
jorte_ zeigte verfchiedene Verunreinigungen. 

Eine Sorte Kafaopulver enthielt Beimiſchungen von 
gepulverten Kafaofchaalen, zwei Chofoladeproben ſolche 
von Weizenmehl. 1 VBanillepuddingpulver bejtand aus 
Stärfe. Bon 38 im Sahre 1884 unterfuchten Diverfen 
Mehlproben war eine ſtark Fleiehaltig, während bei einer 
anderen Probe die Hälfte der Aſche aus Sand beitanp. 
Von 16 im Sahre 1885 unterfuchten Zuckerpulverproben 
enthielten 9 ‚geringe Mengen Gyps als Verunreinigung. 
Die eigenthüntliche, tiefgehende Veränderung einer im 
Herbſte 1834 unterſuchten Probe Graubrod, die in der 
Krume Flebrig bis fadenziehend war, Eonnte nur auf die 
Anwejenheit von Bakterien zurüdgeführt werden, was 
durch die mirroſkopiſche Unterſuchuͤng beſtätigt wurde. 
Mehrere Proben roher Kartoffeln erwieſen ſich mit der 
RER behaftet. 
Zwei Sorten Bfefferpulver, welche fich durch hohen 

Aſchegehalt auszeichneten, ergaben bei a en 3,96 bezw. 5,49 % Sand. Bon 4 Proben Gitronenöl 
stellte nur eme unverfälſchte Waare vor; bei 2 Proben 
war das Vorhandenfein von Wafler und zwar zu etwa 
3 bezw. 10 % zu fonftatiren, während die 4. ein Gemenge 
von etwa 1 Theile Gitronendöl und 11 Theilen Alkohol war. 

Die Dierleitungs-Neinigungsmwälfer, d. h. die nad) der Reinigung der fraglichen Röhren mit Waller ge- 
wonnenen Flüſſigkeiten enthielten bei 33 Unterſuchungen 
in den meiſten Fällen einen bedeutenden Prozentſatz fefter 
Stoffe. Mehrere waren nicht frei von Alkohol, ein Be— weis dafür, daß Bierreſte in der Leitung enthalten waren, 
ſodann, wieſen alle mehr oder weniger große Bodenſätze 
auf, die aus Detritus zumeiſt beftanden, worin Algen- 
und Pilzkeime, ſowie Anfuforien aller Größen und Arten 
Se u — ſich befanden. 

‚on 19 im Jahre 1886 unterſuchten Glanzpapieren 
enthielten 8 Muſter rel und u Kkroben fonnten nicht unbedeutende Quantitäten Blei — 0,20 bis 
21,63 % bejtimmt werden. Auch erwiefen ſich 1886 von 
57 Borhangftoffmuftern 8 arjenhaltig, davon 4 in be- 
dentenderent Grade. 

Louifiana. Das Desinfeftionsperfahren bei 
den Duarantäne-Syftem. — 

Der Präſident des ſtaatlichen Geſundheitsamtes von 
Louſiang veröffentlicht in einer beſonderen Drudihrift 
(Ihe Quarantine System of Louisiana. Methods of Dis- 
infection Praetised. Novbr. 1887.) da8 bei dem dortigen 
Quarantäneſyſtem befolate Desinfeftionsverfahren. Die 
nähere Beſtimmung deſſelben ift nad) der Duarantäne- 
Proflantation von 24. März 1387 (vgl. Beröffentl. 1887 
©. 257) dem Gefundheitsamte überlafjen. 

Das gefhilderte Desinfeftionsverfahren zerfällt in drei 
Abichnitte: 

1) Anwendung einer Sublimatlöfung. (1 Th. 
Sublimat mit 1 Th. Salmiak in 1000 Th. Waffer) ; 

2) Näuderung mit fhwefliger Säure, dem „ger 
micidal gas“, wie es heißt; j 

3) Anwendung der trodenen Hitze und des über- 
hitzten Waſſerdampfes. 

1. Mit der Sublimatlöſung werden zunächſt alle er— 
reichbaren Theile des Schiffs benebt, und zwar im Ballaſt— 
raum, Kielraum, in den Bafjagierräumen, auf dem Border 
faftell, den Ded ꝛc. Ausgenommen it die Schiffsfract, 
eingeichloffen die Bilge. Auf ein Schiff werden durch— 
ſchnittlich 1500 vallons der Löfung (oft aud) 3000) ges 
bracht, die Dauer der Befprengung beläuft fi) auf 30 Min. 
bis zu 2 Stunden. i 

2. Die Näucerungen mit fchwefliger Säure finden 
in allen Schiffsfräumen ftatt und zwar nad) Anwendung 
der Gublimatlöjung. Das Gas wird in einem Schlepp— 
ichiffe erzeugt, das gleichzeitig gemügende Kraft hat, um 
ein Gegeljhiff zur Werft oder von dieſer hinweg zu 
ichleppen. Der Schwefel wird in 18 Defen verbrannt, 
welche mit einem mächtigen Crhauftor in Verbindung 
itehen. Auf jedes Schiff kommen 100 bi8 700 Pfund 
Schwefel, der Apparat vermag in der Stunde 180009 2 
Kubiffuß der mit fchwefliger Säure beladenen Luft in 4 
das Schiff au treiben. 

3. Der Einwirkung der feuchten Hite von 230% 8. £ h 
(1109 &.) werden alle Betten, das Shiffslinnenzeug, die 
Polſter, Matratzen, Flaggen, Moskitonetze, Vorhänge ıc., 
aud) alles Berfonengepäct unterworfen, indem diefe Sahen 
vom Schiffe in ein in nächſter Nähe dazu errichtete Ge— 
bäude gejchafft werden. 
Desinfektion geichieht, iit 60 Fuß lang, 14 Zuß breit und 
7 Ruß hoch; er enthält 40 auf Nollen laufende Regale, 
welche zum Aufhängen der Desinfektiongobjefte aus der 
Kammter herausgezogen werden können. Zuerſt findet 
durch trocdene Hibe eine Erwärmung auf etwa 190% 8. 
(85° &.) jtatt, dann ftrömt überhigter Waſſerdampf in 
den Raum, dejien Einwirkung bei 250 bis 240° &. zwanzig 
Minuten währt. Die Gefammtdauer der Desinfektion für 
je eine Beſchickung des Raums beträgt 65 Minuten, ein 
großer Dampfer, insbejondere ein Pafjagierdampfer, er— 
fordert wei bis drei Beichiefungen. Der Kohlenverbraud 
für die Desinfektion eines Schiffes ftellt fi) auf 2—4 barrels. 

Im Anſchluſſe an diefe Beitimmungen hat das Geſund— 
heitsant von 2ouijiuna die in den Beröffentlihungen 
Sahrgang 1887 ©. 272. 273 bereits mitgetheilte Pro: 
flamation zur Erleichterung der Arbeit der Quarantäne 
beamten erlaffen. Gin nachträglicher Zuſatz lautet: a. 

„Die Eigenthümer von Schiffen, die Schiffs- und 
Konfularagenten werden dringend erſucht, die Paflagiere 
aus quarantänepflictigen Häfen —— ſoweit ad 
möglich alles Gepäck, welches durch Näſſe beſchädigt wird, 
fortzulaſſen, denn bei der im Falle des Ausbruchs einer 
anſteckenden Krankheit erforderlichen Desinfektion finde 
eine Durchnäſſung ſtatt. Solche Paſſagiere werden befon- 
ders gewarnt, Seidenſtoffe, Spitzen, Sammet und andere 
Stoffe von empfindlichen Gewebe mitzubringen, da fie 
das Riſiko etwaiger Befhädigung allein zu tragen haben“. 

— Nerzeichniß 
der für die Bibliothek des Äniferl. Gefundheits- 

amtes eingegangenen Geſchenke. 
(Gleichzeitig als Gmpfangsanzeige und Dankesbezeugung.) 5; 

Krankenhaus, ärztliher Bericht des kak. allgemeinen 
— zu Wien vom Jahre 1885. Wien. 1888. 8%, 

Mehlhaufen, Dr. Charite - Annalen. 13. Sahrgang- 
Berlin. 1888. 8°, — 

Der Raum, in welchem dieſe— 
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Kaiſerlichen 
ungen erſcheinen jeden Dienſtag. Abonnements 

von As halbjährlich von allen Poſtanſtalten (Poſt— 

Z3tgs.-Preislj F 910) und Buchhandlungen, ſowie von der Verlags— 
handlung Naykommen. 

Berlag von Julius Springer 

Beröffentlichungen 

Geſundheitsamtes. 
Inſerate nehmen alle Annoncen-Expeditionen ſowie die Ver— 

lagshandlung zum Preiſe von 30 4 für die dreigeſpaltene Petitzeile 
entgegen. Beilagen, von denen zuvor ein Probeexemplar einzuſenden 
iſt, werden nach Vereinbarung beigegeben. 

in Berlin N., Monbijouplatz 3. 

II. Jahrgang. Berlin, den 25. Dezember 1888. * 

Suhalt. Geſundheitsſtand. Volkskrankheiten in der Berichts— 
woche ©. 773. — Gelbfieber in Santa Cruz. ©. 773. — Anſteckeunde 
Krankheiten im Neg.-Bez. Hildesheim 1887. ©. 773. - Sterbefälle in 
peutichen Städten don 40000 und mehr Einwohnern. ©. 774. — 
Desgleichen in größeren Städten des Auslandes. ©. 775. — Er- 
krankungen in Berliner Krankenhäufern. ©. 775. — Desgl. in deutfchen 
Etadt- und Laudbezirken. ©. 775. — Gejundheiteverhältnijfe des 
Ktönigreichd Belgien 1882. _©. 776. — Niederländiiche Strenftatiitit 
1875-1877. ©. 777. — Medizinalftatiitiihe Meittheilungen aus 
Schweden 1885. ©. 778. — Sahresbericht über das ftaatliche Ge- 
Junpbeitsant von Nem-Nork 1886. ©. 778. — Witterung. ©. 775. 
— Beitweilige Mafregeln ꝛc. ©. 779. — Thierjenchen. Not 
ER 

Gefumdheitsftand 
md Gang Der Molkskrankheiten. 

In der Berihtswoche find nachjtehende Todesfälle 
und Erkrankungen an Boden, Flecktyphus, Rückfalls— 
fiebev und epidemifcher Genickſtarre gemeldet worden: 

Pocken: Wien, Budapeft je 1, Prag 17, Trieft 3, 
Paris 2, Petersburg, Odeſſa je 1, Warſchau 10 

Todesfälle; Neg.-Bez. Schleswig 1, Wien 1, Buda— 

peſt 7, Chriftiania 1, Betersburg 7 Erkrankungen. 

Sledtyphus: Krakau 1 Todesfall; Neg.-Bey. 
Hannover und Betersburg je 1 Erkrankung. 

Nücdfallsfieber: Vetersburg 1 Todesfall. 
Epidemiſche Genidftarre: Kopenhagen 1 
Todesfall. 

Sm Nebrigen find befonders hervorzuheben: 
Unterleibstyphus: Paris 10, London 18, Pe— 

tersburg 8 Todesfälle; Hamburg 64, Budapeft 97, 
Petersburg 34 Erkrankungen. 

Roſe: Wien 20 Erkrankungen. 
Majern: Münden 11, Prag 10, Paris 38, 

London 154, Liverpool 33, Amfterdam 15 Todes- 
fälle; Berlin 158, Breslau 51, Frankfurt a. ©. 170, 
München 211, Nürnberg 26, Neg -Bezirke Düſſeldorf 
372, Erfurt 171, Schleswig 266 und Stettin 233, 

Wien 55, Budapeft 47 Erkrankungen. 
Scharlach: Wien 8, London 17, Liverpool 9, 

Petersburg und Warſchau je 12 Todesfälle; Berlin 
8), Breslau 30, Frankfurt a. D. 33, Hamburg 27, 

Wien 67, Edinburg 29, Kopenhagen 34, Petersburg 

80 Erkrankungen. 

Diphtherie und Eroup: Berlin 24, Braun- 

ihweig 13, Breslau 12, Hamburg 7, Hannover 11, 

München 14, Stettin 8, Wien 18, Budapeft 9, Prag 16, 

Paris 40, London 49, Kopenhagen s, Betersburg 9, 

Warihau 12 Todesfälle; Berlin 98, Breslau 60, 
Hamburg 79, München 73, Nürnberg 43, Neg.-Bezirke 

’ 

in den Niederlanden. ©. 779. — Thierfeuchen in Stalien, 27. Februar 
bis 29 April. ©. 779. — Tuberfuloje und Trichinoſe bei Schlacht- 
thieven. ©. 780. — Beterinärpplizeilihe Maßregeln. ©. 780. 
— Medizinalgefeßgebung ꝛc. (Deuſches Neich.) Entihädigungen 
aus Anlap ver Bekämpfung von Thierieuchen 1887. S. 780. — (Rreußen- 
Oldenburg.) Anzeigepflicht beim Ausbruch der Schweineyeft. ©. 781. 
— (Preußen. Neg. Bez. Kaffel.)  Ausschlagsfrantheiten im Zufammen- 
bang mit der Schnäpoden-Smpfung. ©. 781. — (Lippe) Nerfahren 
bei aniteckenden Krankheiten. ©. 732. — VBermifchtes. (Rreuben.) 
Die 1887/88 in Preußen geprüften Mediziner und Pharnazeutei. 
©. 784. — Geſchenkliſte. ©. 784. 

Hannover 97 (darunter in der Stadt Hannover 55) und 

Schleswig 156, Wien 26, Kopenhagen 51, Stockholm 

19, Chriltiania 41, Petersburg 34 Erkrankungen. 

Keuchhuſten: London 14, Liverpool 8 Todes: 

fälle; Hamburg 19, Nürnberg 18, Wien 41, Kopen— 

hagen 29 Erkrankungen. 

Spanien. (Bgl. ©. 716.) Laut direkten Nach— 
rihten aus Santa Cruz de la Balma (Kanarifche 

Inſeln) vom 16. Nov. 1888 ijt das dort ausgebrochene 

gelbe Fieber nur auf wenige Fälle bejchränft und 

infolge der Maßnahmen der Negierung, jowie der 

iſolirten Lage der Inſel eine weitere . Ausbreitung 

nicht zu befürchten. 

Die im Reg Bez, Hildesheim während des 
Sahres 1887 zur Anzeige gelangten anftecfenden 

Krankheiten. 

Ein— ie 3| & 

s|i2 — Rreit wohner: BE DES Er ee Kreis ) 53 32 

wo — 52 25 
— 8% 

— | 21400|-| ısıl 5| 190 34) 1] 2] 413 
Duderstadt . . . 1 25 104 |— 11 64] 131) ..9)—|— 205 
Wide 24 618 |—| 142) 88] 362 146 — 788 
Solar ..... 40896 |—| 4| 36| 721 32— 3| 147 
Göttingen 54009 | 1 18 92) 280 57 1 4 453 
Sronau..... 19 249 I|—| 264 5| 48| 6—1— | 328 
Hildesheim... . | 51257 I|—| 752] 81] 244| 34—| 5 [1116 
Alfeld... wer. 15 182|—| 238) 50| 28] 2)—| 3] 321 
Marienburg 35958 || 78] 58! 119) 6—\-| 261 
Münden 22223] 11 42] 26| 167) 70) 2) 3 311 
Northeim... | 30437 I—| 134| 74| 343) 41—| 1| 595 
Diterode 37 9081—| 156| 21) 337| 311—| 5 | 990 
Beineer: sn 22 34 046 | — 71187 134 20 —| 3| 351 
Meloieaer. 17 276 1 — 5 4 35 711 83 
Dellerfeld ... . . 128957] 1] 790) 19) 101) 18) 7| 3] 939 

Summe... As 520| 3.2852.810 2581/51312 33 [6804 

(Fortjeßung auf Seite 776.) 
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Sterblichfeit in deutjchen Städten von 40 000 u. mehr Einw. 50, Woche vom 9. bis 15, Dezember 1858, 

— — RZ Geitorbene | Verhäktuife Zodes-lUIrfahen‘) 
= | 2} eril, Zodt- zahl der |—— — 85Brech⸗ |, 28 =) geborene |-——- = See — |238|25 r N 
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ee z2 | (9 rs 2 less Je l®|® 
25 |28 aa area Ba ee » lese a see 202055 = 
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1 9 3 211-4. le 6 sa em s Is /o/ulelsl u Is ie lu |) wo 

+Madhen ..... 100.982 4, RO IA E34 14 — 7— —— = 2 H ee n 1 
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+ Düfjeldorf 125334] 96] A| 44 | 14 (182 | 212 | 3[ — | [| ———— i 

2 — Ban la R 96,6: 97 1] a rn 21 18, — J Tzuiösbug....| S0O7Cı | 3838| 3| 26 | 14 |26,6 | 27,1 11, 20 re 
4 Elberfeld ...| 118195) 80h 4| 52 | 17 |239 | 231 [| 7] 
J 610361. 89.11.17 21 9 1779| 231 | 1 —|—| 1 ZT | 
een st. 2. % 69259] 3838| 1|-20| 2 [150 | 282 [—| =] ———— 
JFrankfurt a. M. 168655] 87| A| 57 5 (181) 19,9 J—- | 4 Zr Gm al 

Ssranffurt a. D.I 55604 | 861—| 26 | 8 lo4g | 276: | 21 — | 2.) — Zoe | 
— .®.. 18 892 A ı9 3 2139 23,7 —| 3) — er M.-Sladbad)..| 4777| 386 | 1] 18 9 I196 | 6 J=I—| 11 —| Zero Teer 9 — | 
rönlib...... 5849| ss| ı| 21 6 I187 | 280 |-|= 1-1 — 21 ge | 
+Solle a. ©. 87A0T| 59|1|36, 11 19214 | 20,0 — | —— —19 1 | 
HamburguDororie 498554 | 836 | 14 | 241 | 104 1951 | 26,6 |- | 2| 7| 6| 1) 19 | 28|85| 5) 5lı136| 7 

rHannover....| 148458| 8| 4| 59| 8 |a0,7 | 227 — | 1/111—-| 1,81. Bee 1 
Karlsruhe 2649671182 | -1| 28): 5°j90.4.| 505 | spa as | Si ee i 
sajlel... ne... Tor) 931 —| 16 5 [124 | 212 [== 11 2) 2 | So —— 10| — | 
ESEL 55896| 38 | 1| 97 7 (25,1 | 225 | 111,51 13 = 
sol ...... 169993 | 125 | 2| 66 | 18 |ooa | 269 | 21 —| 

TKönigebergi. Fr. | 156441 7 96 | 3 79 | 31 |as3 | 311 |—| 5) 5| 11 
srefeld ..... 8691| 64[ 3 | 401 14 ol | 255 || -—-| 1] 1) 1 See 

rxeipgig „... . 181324| 4| 4 | 52] 6 [149 | 22,8 — 61— | 1) m 5 ea —— 
Triegnig..... 6545| 271 — | 24| 4 268 | 83239 1—1— 1.2) | 2 eo —— 
rrübed...... 5764| 5| — | 18 | 7 |ısa | 218 I—|—| 11 = | 7 re 
1 Magdeburg. . .| 171086) 146 | 2 | 73| 17 [202 | 266 ala Bu 
Tan... 6119| 3838| 2| 3830| 10 Jaac | 29 |—| LI 211 1) AT 
7 Dianndeim . 63.09] 50 1elaBa 7° 19.1.1 220 1 S — 1 4 ; = = = 2 1 
TI... 0... 54558| 26| 1| 16| AJı52 | 211 — — — — 
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Tie mit einem T_bez 
von einem Arzte auf 

zeichneten Städte berichten über Di 
anmenftellen over prüſei 

1. Dezeniber 1855 unter Berüickfichtigung der v 
theiligten Orten für den 1. Sult 1888 berechnet worden. emittelt. Die Berechnung ber durchichnittlichen Eterbegifferu für die Sahre 1882—86 fit auf Grund der in den Zahresüberjichten (Veröffentlichungen 1583 €. 231, 1884 ©. 219, 1885 11. ©. 293, 1886 ©. 7159 und 1587 ©. 455) mitgetheilten Angaben über Einwohnerzahlen und Sterbefälle erfolgt. 

) Wegen etwaiger an Poden, Fleckty 
) Nimmt erſt ſeit 1886 an 

für Karlsruhe 
einigten Nachbargemein 

Seite. — 
bisher 

hoch herausgeſtellt. 

angenommene Einwohnerzahl 
ne Mühlburg ermittelt worden 

ı. — Tie&inwoh 
on 1880 Dis 1885 

phus, Cholera (asiatica) un 0 
der Berichterftattung Theil. — \ Ohne anne RL N A 

(67.155) war ohne Berücdfichtigung der feit dem 1. Sanuar 18 . Su —— peffen bat jich der bisher verrechnete jährliche Bevölkerungszuwachs ald zu 

e Sterbefälle auf Grund ärztl 

Reit vorgefommenen Tode Si 
) 
Mr 

icher Todtenſcheine oder laſſen die Nachweilungen wenigſtens 
nerzghleu ſind nad Maßgabe der endgültigen Ergebnifſe der Voltezählung don 
durch die Volkszählung ermittelten Zu- oder Abnahme der Bevölkexung in den be— 

Auf Grund berjelben werden die Verhättnipzahlen der in der Berichtswoche Gejtorbenen 

le vergl. den Tert der vor 
4) Deögl. 17 = 01% ı 

Karlsruhe ver⸗ 

ergehenden 
>) Die 

ar: 
E 
rn 
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Beren Städten des Auslandes. Woche vom 9, bis 15. Dezember 1858, 
ee — — ——— ———— — 

— 8358| Todes-Urfahen). 
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Aus Berliner Kranfenhäufern. -Gemeldete Erfranfungen. Aus deutſchen Studt- u. Candbezirken. 
Königl. Charite, Städtiſche Krantenhäufer im Friedrichshain und zu Mitth. d. Kol. San.Komm. z. Berlin, d. ſtatifſt. Amtes d Stadt Vres d 
Moabit, Et. Hedwigs-Kraukenhaus, Bethanien, Elifabeth-strantenhaus, Aerzte-Vereins — ——— — a 

Lazaxus-Krankenhaus, Augüſta-Hoſpital, Jüdiſches Krankenhaus.) zirksarzt d. Stadt München, d. Vereins F.öff. Sefundbeitspfl. 3. Nitunber 8 D| S. j Sta unchen, d— „Öff. € yeitspfl. 3. Nitinberg, 
Für Die Woche vom 9. bid 15. Dezember 1888, d betr. Kgl. Reg. Medizinalräthe u. Fürſtl.Keuß'ſchen WHUNE-Bestuksäcnte, 

Ola a enorm nei e & — ———— 
— 7 — | | Lebensalter 5 ” Zeit? Se|l 58|5|85 Sg 
rankheits— 2.] 6. | 16. | 31. [su 8 ezirk 5 — |z22283 
formen Sebi. |pis| sis nie bis bar] 5 angabe |zE|& | E |22jse 

5._| 15. | 30. | 60. \über] © = dv |a3|® 
Majern und Rötheln . . —JJ 1 -| =) — Stadt Berlin. -... .| 9-15. De. | 12 158 | 893)| 98%] 6 
ao ir aa | 2 desgl. 2, 5L| 8380| 60| 1 
Diphiberie und Group. . | 3] 4 Bl 6| 93| 11-13 „ Sanftnta.D. . .| 1-15.9%5| 2110| 3| 5| 2 
Unterleibötyphus . ». » »...| 2I- | - | —- sr rt „ Hamburg u. Vororte] 9-15. Deꝛ. 64|. 18| 27| 79 2 
Brechdurchfall inet. Nuhr und „ Mimchen . ER desgh au 21133 lei] 
een. 2 == |) = | | -,-| 1 meärnberg 0 ... dessl. 11 26 13 3|— 
Kindbettfiher . . . . .I| -I-|-|-| — -|I—-| 1 Iteg.- Bez. Nahen . . . . deögl. >| 90 7 4 — 
Abehjelließer 2... == le — " DUVICH ER desgl. = ale 
OS ee See dl. n Düfleldorf . . . desgl. 24 3722| 51| 85 
Syphilis inkl. Gonorrhöe .| 81] 2| -| 2| 67) wIi-| 2 I RI re desgl. 9; ı7ı) 20| 53) — 
ungnihwimpiuht. ...| 81-1111, 2119 1/1185 5 HSammver 2... Desgl. A EN 
Andere Grfranfungen der " Hildesheint . 5 u . — 
Athmungs-Organe .. .| 3| 38227 w| 7| 8 " Königsberg. . . desgl. 15| 8588| 34| 18| 3 

Afuter Darmfatanıh. 2. . See 1) Liohed " Marienwerder. . desgl. 8311.75. 102.26)33 
Cäuferwahnfiun und chroni- desgl. 912: Gar DR 

ſcher Alkoholismus 2 ee 4.8 | = " Ohleswisr a... Desgl. 62 | 265 | 56 | 156 | 4 
Atuter Selenfihenmatisuus]| 2|--|-|5| 9 zı 11 M Stets ae. desgl. 3123| 5| 851 
Andere rheumat. Krankheiten] 2|—ı - I — Ss! 4 —-|I — Mr Stralfund . . . Desgl. ee | 
engen... 9 1) 6, 9 10 52a " —— Desgl. KU BF ll 
Alle übrigen Krankheiten . 3931 61 9113 11841157 | 24.1 48 Heufid ne i i : £ 

- a on a ee —— — Reuß'ſcher J Greiz h £ 

Sunmel 82219 | 35 | 44 [388 300 36] 9 hyitkntee Seulentoba — — ———— 
Geſammtbeſtand war am 8. Dez. 4163 und bleibt am 15. Des. 4166. Bezirk | Burgt are : E : e . 

Witterung. Woche vom 9. bis 15. Dezember 1888, 
Nach Beobachtungen der Iandwirthichaftlichen Hochſchule in Berlin und dev meteorolggiihen Gentrafftation in München. 

(ce) Temperatur in Ce 
ö Vor⸗ 

uftdruck in mm?) Relat. Feuchtigkeit d.Luft) Höhe 
⸗ ⸗ = an = k es De Beobachtungs Pr = | x 3 2 * * = Misden, heuiibenbe ae, 

ww Er = = 8 = = = — = ie richtung 
| aA = Z) | — = mm ae 

9. Dezemb. ar 0,7 0760,17 at. 78 87 95 1,4 SW—W 2 
J Ale 0— 9) 68 83 0,2 WNW 3 

- 1 u 23 | —24 | 7589 | 760,5 | 763,2 | 100 80 87 — NNW Ai 
Berlin By Da 54 | 71610.| 765 | 03 2 SL 85 = NNW 0-1 

13.18, De mE 3577495 774,7. |. 1773,6 78 64 83 — SSO 2 
14. — — | —5,9 | 7698 | 766,6 | 765,1 80 62 86 — 88W 1 
19. 7 12 | -60 | 7646 | 764,0 | 763,6 92 96 98 0,3 W 1 

9. Dezemb. 5,4 -64 | 7230 | 211 | 719,9 95 88 — SW 0,4 
F le, a | re ee 98 80 83 23 w 1,6 
| P er, 10 | —19 | 720,7 | 7203 | 721,8 86 54 80 — SW 10 
München Den, —08 | —47 | 7243 | 7246 | 725,6 81 75 8) _ [0) 1,8 

e J -16 | -61 | 7268 | 726,8 | 725,8 90 74 87 -- (0) 2,2 
ame; -39 | -109 | 7253 | 7250 | 724,7 93 91 95 = NO 0,9 
AH}, —44 |-104 | 7245 | 7234 | 723,3 | 100 93 95 — NO 0,2 

1) Wegen etwaiger an Boden, Flecktyphus, Cholera (asiatica) und Peſt vorgefonmenen Todesfälle bezw, Erkrankungen vergl. den Tert 
auf ber erſten Geite. — ?) Die Beobachtungen des Luftdrucks und der relativen Feuchtigkeit der Luft erfolgen in Berlin um 7 Uhr Morgens, 
2 Uhr Mittags, 9 Uhr Abends, in München um 8, 2 und 8 Uhr. — ®) 7 Fälle von Scharlach-Diphtherie. 
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Die gemeldeten Erkranfungen an Mafern, Schar: 

(ah, Diphtherie und Unterleibstyphus nahmen, in 

vierwöchentlichen Zeiträumen betrachtet, folgenden 

Verlauf: 
: A ER en El eds 

Hals Ar Earl are 5er in iR nr 
5 s| [ie i sI|Ie|Iıs SE . sim) 

Tan an" anime — — ——— —— 
si 2a 2) 2) 2) 2| 

Mafern -.| 27| 29] 4 4100149 | 95 | 49 150 |299 | 5051760 |681 
Scharlach .| 39 |100| 47| 80 53| 55 | 52 22| 45| 52122) 83 | 60 
Diphtherie 1226 1196 | 205| 169/220 | 179 | 151 [111 [157 [192 | 144 | 261 1370 
Unterleibs— die 
typhus. .| 54 | 43 | 21] 16) 19| 32 | 87| 28 64| 56| 41] 30| 22 

Die GefundHeitsverhältniffe des Königreichs 

Belgien im Sahre 1582, 

(Nach einer von Dr. Kuborn verfaßten Arbeit im Bulletin 
de la Société royale de medeeine publique du Royaume 

de Belgique. Vol. 5 fasc. 2.) 

Die Zahl der Einwohner des Königreihs Bel— 

gien wurde für das Sahr 1882 auf 5655 197 

berechnet; der Flächenraun umfaßte insgejfammt 

2945515 Heftare, fo daß auf 1 qkm 192 Einwohner 

famen. Es ftarben infolge von Krankheiten (d. 5. 

Todtgebinten und VBerunglüdungen ausgenommen) 

111 605 = 1,97 /, der Bevölkerung. Se 1 Todes- 

fall war auf 50,7 Einwohner bezw. 26 Heltare zu 

rechnen. AS Todesurſachen waren zu verzeichnen 

Blattern 1570 Fälle, Mafern 3098, Scharlad 1712, 

Group und Diphtherie 4184, Keuchhuſten 3933, Ty— 

phus 3120, Lungenſchwindſucht und andere chronische 

Erkrankungen der Bruftorgane 16844, Bronditis 

und Pneumonie 18 033, Darınfatarrh 7200, Säufer— 

wahnfinn 469. 

63 haben eine Abnahme gegen das Jahr 1851 

gezeigt die Todesfälle an Blattern, Typhus, Schar: 

lad, Keuchhuften und Lungenjchwindfucht 2c. und an 

den akuten Erkrankungen der Bruftorgane. Die Zahl 
der Todesfälle an Mafern, Group und Diphtherie 

zeigte eine geringe Bermehrung, während die Zahl der 

Zodesfälle an Darmkatarrh nahezu unverändert blieb. 

Die Blattern herrſchten während des Berichts- 

jahres in Brüffel, in einigen Ortſchaften Brabants, 

im öftlihen und bejonders heftig im weſtlichen 

Flandern. Maſern traten hauptfählih in Ant: 

werpen auf, Scharlach in Urſel, einem Orte der 

öjtlichen Provinz Ylanderns, wojelbjt über 100 Kin- 
der der Krankheit erlagen. 

Keuchhuften zeigte fich ebenfo wie Croup überall 

verbreitet. In einigen Orten des öftlichen Flan- 

derns nahm erjterer einen epidemifchen Charakter an. 

An Croup jtarben in der Provinz Antwerpen allein 

462 Kinder; heimgejucht wurden ferner Ledeberg im 

öftlichen Flandern, 2 Orte in der Provinz Namur 

und 3 in der. Provinz Lüttich, während im Webrigen 

nur vereinzelte Fälle an diefer Krankheit vorkamen. 

Typhus trat epidemiſch im wetlichen Flandern 

auf. In einem Drte dafelbft, Bruges, herrſchte die 

Epidemie während des ganzen Sahres mit einigen 

Steigerungen im März, Juni und Suli. Außerhalb 

der Kranfenhänfer ftarben dort 42 Perfonen. Mit 

Vorliebe verbreitete fih die Krankheit längs der 

Kanäle, in welche fich ſämmtliche Abwäſſer und der 

volle Ueberſchuß der Abtrittsgruben ergiegen. Die 
Höchite Entwickelung der Krankheit fiel zuſammen mit 

der durch das Sinfen des Grundwaſſers bedingten 
Dffenlegung der Stoffe in diefen Kanälen. Aehn— 

liche Urfachen verbunden mit Einfchleppung wınden 
in mehreren anderen Drten der Provinz, ſowie in 

einigen Ortſchaften des öſtlichen Flandern und der 

Provinzen Lüttih und Luxemburg Fonftatirt. — 

Nah der Zuſammenſtellung über die Bertheilung 
der Todesinfachen auf die verſchiedenen Lebensalter 

läßt fich exjehen, daß BronditiS und Broncho-Pneu— 

monie am häufigsten auftraten im 1. Lebensjahre 
und nach Ablauf des 60. Sahres. In ähnlicher 

Weiſe verhielt ſich Plemitis. — 

Die Lungenſchwindſucht erforderte die meiſten 

Opfer in der Zeit vom 20. bis zum 30. und vom 

30. bis zum 60. Lebensjahre. 
Keuchhuſten befiel am meiſten Kinder im 1., 

Croup und Diphtherie am meiſten ſolche vom 

2. bis 5. Lebensjahre. 
Die Todesfälle an Typhus hatten ihr Maximum 

im 1. Lebensjahre, in zweiter Linie erſt in den 
zwanziger und dreißiger Jahren. Nach Anſicht des 

Autors hat dieſer Umſtand darin ſeinen Grund, daß 
es ſich in den meiſten Fällen um katarrhaliſche Zus 

tände des Magens und Darms gehandelt hat. 
Durchfälle und Darmkatarıh, ebenfo Eklampſie 

betrafen hauptjächlich das 1., tuberfulöfe Meningitis 

das 2. Lebensjahr. 
An organischen Herzleiden Jtarben die meilten 

Perſonen im Alter von 30 bis 40 Sahren. 

Bon den Todesurſachen fielen am meijten in die 
Zeit des Winters: Blatter (2,86 %,, der Erkran— 

fungen), Scharlah (8,59 %Yg0), Croup (7,16 Yo) 

Keuchhuften (6,5 %/0), Typhus (8,85 %/), Lungen— 

ſchwindſucht (32,36 9/90), akute Erkrankungen der 

Athmungsorgane (54,27 0), organiſche Herzfehler 

(27,3%); In das Frühjahr Maſern (3,25 %,,) und 
Lungenſchwindfucht (33,06 0); in den Sommer 

Darmfatarıhe und Durchfälle (18,61 Yu). 

Die am wenigften häufigen Todesurjahen im 

Winter waren Darmkatarrhe und Durcchfälle; tm 

Frühjahr Typhus; im Sommer Blattern, Mafern, 

Scharlach, Group, Lungenſchwindſucht, die akuten 
Erkrankungen der Athmungsorgane, die organuiſchen 

Herzleiden, im Herbſt der Keuchhuſten. 

Nach den Zonen vertheilten ſich die Todesurſachen 

in folgender Weiſe: Croup herrſchte am heftigſten in 

der IV. Zone, welche 17 Kantone von Hennegau und 

I vom weſtlichen Flandern umfaßt, am mildeſten 

in der XII. Zone (Ardennen). 

Sn der VI. Zone (de la Hestaye) erforderte 

Keuchhuſten die meilten Opfer, während die IX. Zone 

zwiſchen Sambre und Maas feine Todesfälle an diejer 

Krankheit aufzuweilen hatte. 

see 
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Group Hatte überhaupt außer in 3 Zonen viel 

mehr Todesfälle zur Folge gehabt als Keuchhuften. 

Die Sterblichkeit an letzterer Krankheit war in den- 
jenigen Zonen bedeutender, wo die Sterblichkeit an 

Group geringer war. Das umgefehrte Verhältniß 

fonnte in der IX. Zone bemerkt werden. Die meilten 
Todesfälle an Typhus waren in der XIII. (du bas 
Luxembourg), die wenigjten in dev XII. Zone. Für 
Lungenſchwindſucht verhielt jich die X. Zone (plateau 

de Herve) am günjtigiten, während die XII. Zone 

am ſtärkſten heimgejucht war. 

Diejenigen Zonen, in welchen Keuchhujten am 
mildeiten auftrat, hatten im Vergleich mit der am 

meiſten heimgejuchten Zone bei nahezu gleicher Tem— 

peratur geringere relative Feuchtigkeit. 

Su der Zone, wo Group und Diphtherie ihr 

Marimum hatten, herrſchte im Spätherbit die relativ 

höchſte Temperatur. 
Die Mortalität an organiſchen Herzleiden war 

am geringiten im Sommer in den Monaten Zuli bis 

September, am jtärkiten in den Fangen Ja⸗ 

nuar bis März. 

Der Prozentſatz der im Jahre 1882 vom Militär— 

dienſt befreiten jungen Leute betrug im ganzen König— 
reiche 31,75%). Davon waren befreit wegen Krank— 

heiten und Gebrechen 29,40 %/,, wegen jchwächlicher 
Konjtitution kamen frei 9,55 9/,, wegen Lungenſchwind— 

ſucht 0,14 %/,, wegen Aneurysmen und organischen 

Herzfehlern 0,37 %/,, wegen Kurzſichtigkeit 0,5 %, 
wegen Hernien 1,18 %/,. 

Die in den Militärhojpitälern des Königreichs 
während des Sahres 1882 behandelten Krankheiten 

waren folgende: Typhus und Sntermittens 225 und 

101 Fälle (34 Todesfälle), andere fieberhafte Er— 

franfungen 246 (4 Todesfälle), Hirn- und Rücken— 

marfserkrantungen 48 (8), Krankheiten der Circu— 

lationsorgane 138 (10), des Blutes 134 (2), Lungen— 

ſchwindſucht 100 und chroniſche Bronditis 203 (Die 

beiden letzteren zuſammen mit den übrigen Krank— 
beiten der Athmungsorgane 69 Todesfälle). Krank— 
heiten der Verdauungsorgane 2168 (12), der Nieren 

13 (4), des UrogenitalapparatS 212 (1), der Knochen 

235 (2), der Gelenke 923 (1), des Nervenſyſtems 232 

(1), des Lymphgefäßſyſtems 278 (1), veneriihe Er: 

krankungen 2778. 

Niederländiſche Srrenftatiftif für die Sahre 

1875 — 1877. 
Nach) einer von der Staatsauffichtsbehörde der 

Irren dem Minifter des Innern erjtatteten Berichte”) 

wurden während der Sahre 1875, 1876 und 1877 in 
die 13 Srrenanjtalten der Niederlande 3269 Geiſtes— 

kranke aufgenommen, von denen 1656 dem männlichen, 

1613 dem weiblichen Gejchlechte angehörten. 

Den bedeutenditen Zugang hatten die Anftalten zu 

Bloemendal (491), Utrecht (403), Rosmalen (401) 

*) Verslag over den staat der gestiehten voor krank- 
Zinnieen in de jahren 1875, 1876 en 1877. 
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Hertogenbuſch (365). Der Geſammtbeſtand aller 13 

| Anftalten belief fih am 1. Sanuar 1875 auf 3753, 

am 31. Dezember 1877 auf 4054 Geiſteskranke, hat 

ih in den drei Sahren alfo um 301 Perfonen ver- 
mehrt. 

Der Gefammtabgang aus den Srrenanftalten betraf 

2965 Perſonen, davon find 1260 geftorben, 1178 wurden 

als geheilt, 357 als gebeſſert, 173 als ungebeijert 

entlafjen. Unter den als gebejjert oder ungebeſſert 

Entlafjenen befanden fich 343, bezw. 104 Kranke welche 

nur don einer Anjtalt in die andere übergeführt 
worden find. 

Ueber die Herkunft und die perfünlichen Verhält- 

nilje eines Irren — wahrjcheinlich eines Belgiers — 

hat fich nichts feititellen Yaflen; dem Lebensalter 

nach waren von denübrigen 3268 neu Aufgenommenen: 

231 jünger als 20 Sahre, 
2111 20 bis 50 Sahre alt, 
493 50 bi8 600 5, 
433 älter al3 60 Jahre. 

Dem Givilftande nah) waren 1755 unverehe— 

licht, 1218 verehelicht. 295 verwittwet; dem Berufe 

nach befanden jih unter den Anfgenommenen 740 

Arbeiter bezw. Arbeiterinnen, von denen 292 eine 

jigende oder wenig anjtvengende Beichäftigungsweije 

hatten, 448 mit veichlicher, anjtvengender Körperbe- 

wegung thätig waren; 354 waren Landwirthe oder 

Schiffer, 159 Kaufleute oder Fabrikanten, 106 Ge— 
lehrte oder Beamte, 55 Militärs 2c., 1516 endlich 

(377 männliche, 1139 weibliche Berjonen) waren 

ohne Beruf. 
Arch über den Unterricht, den die Geiſteskranken 

genofjen Hatten, geben die Tabellen Auskunft; 568 

Perſonen hatten feinen Unterricht genofjen, 2463 

geringen (Elementar-) Unterricht, 186 mittleren und 

51 Perſonen einen höheren Unterricht. 

Die Urſachen der Geiſteskrankheit bei den neu 

Aufgenommenen werden in folgender MWeije getrennt: 

Gemüths-Urſachen (Schred, Trauer) in 581 Fällen 

Erblichkeit in aufjteigender Linie En 

in einer Geitenlinie REN 3 

Andere körperliche Urſachen oa 

Trunkſucht als unmittelbare Mrjade „ 109 „ 

„ fördernde Urſache — 

Andere gemiſchte Urſachen nu LLORET, 

Gemüthserregung und Erblichteit war bei Frauen 

häufiger alS bei Männern eine Urſache des Leidens. 

2478 Geijtestranfe waren bei der Aufnahme zum 

eriten Male erkrankt, bei 790 lag ein Nezidiv vor. 

Die Dauer der Krankheit it in 3251 Fällen 

ermittelt worden; danad) bejtand das Leiden bei 1162 

Perfonen nicht Yänger als 3 Monate. Unter den 

Erkrankungsformen ift die akute Manie am 

häufigſten (886 Mal) vertreten gewejen, Melancholie 

702 Mal, hronische Manie 371 Mat, epileptifche und 

hyſteriſche Manie in 155 bezw. 135 Fällen u. ſ. w. 

Verhältnißmäßig felten (69 Mat) ift Paralyſe aufs 

geführt; Blödfinn (dementia) ift 344 Mal als Dia- 



gnoje eingetragen; daneben finden fich aber noch 158 

Fälle von stupiditas post maniam und stupiditas 

epileptica. 

Non den am 31. Dezember 1877 in AnjtaltSver- 

pflegung befindlichen Irren waren 4014 in den Nieder- 

Yanden heimathsberechtigt, zu gleicher Zeit wurden 

in den 11 niederländifchen runs 1750 Srre 

außerhalb der Anftalten verpflegt. In den Nieder 

Yanden entfielen ſomit 69,63 %, aller verpflegten 

Irren auf die Srrenanftalten, und zwar die wenigiten 

in eeland, Friesland und Groningen, die meijten 

(91,99 %/,) in Nordholland. 

Medizinalftatiftifche Mittheilungen aus Schweden 

vom Sahre 1885. 

Der Bericht des ſchwediſchen Medizinalamtes für 

das Sahr 1885 enthält folgende Zuſammenſtellung 

der Todesurſachen aus den Städten des Königreichs: 
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Außer diefen 14 320 von den Geſundheitskommiſ— 

fionen der Städte regiftrirten Todesfällen find noch 
1065 beim jtatiftifchen Gentralbureau angenteldet ges 
weſen. Die Gejfammtbevölferung dieſer Städtegruppe 

wird auf 791455 Einwohner angegeben, deren Sterbe— 
ziffer alfo auf 20,1 pro Mille. 

Eine Zufammenjtellung der ärztlichen Berichte 
über die außerhalb der Kranfenhäufer beobachteten 
wichtigen Krankheitsformen ergiebt Folgendes: 
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Es find im Jahre 1885 an | erkrankt | geftorben 

Flecktyphus 15 — 
Abdominaltyphus 4510 461 
Gajtr. Fieber . 4367 73 
Seniditarre 17 sl 
Diphtherie . 4938 952 
in 448 239 
Keuchhuften 12635 517 
uhr. -» 179 15 
Kinpbettfieber . 308 166 
Darmkatarrh u. Öholera nostras 24958 1018 
Intermittens. 2538 J 
Parotitis 3531 J 
Boden . 65 1 
Sharlah . 14443 2013 
Mafern . . a 9953 430. 
Lungen-u. Bruſtfell⸗ Entzündung 19802 2402 
Kontagiöſe Augen-Entzündung 164 1 

Ueber die Kranfenbewegung in den ſchwedi— 
ſchen allgemeinen Kranfenhänfern und „Kurhäuſern“ 

(Hofpitäler für Veneriſche) geben folgende Zahlen 

eine Ueberſicht: 

t "IT 2 ST see: 

2 | Pers Sepandtungs 
= DVerpflegten zuge 

& 3 | 2| 8 Pro Kopf 

» 2228| m |25|& 
= De sel 
5 2=8|@ Ganzen 33 = 

* | ledlel  jele 
im Sabre 1885 .|2954011395| 5,4 | 0,7 [944369| 32, 131,5 
5jähriger Durch— 
jpnitt f. 1880/84 |27366 1379| 6,0 | 0,6 1927475| 35,5|56,1 
In den jogenannten Kurhäufern wurden 4389 

Perſonen an veneriichen Krankheiten behandelt: Da— 

von litten an Tripper und deſſen Komplikationen 1111, 

an anderen veneriſchen Krankheiten, einjchlieglich der 
konſtitutionellen Syphilis 2835. 

Sn Stodholm bejteht eine jtädtiiche Smpfanitalt. 

In derjelben wurden im Berichtsjahre von 15 Kälbern 
589 Gläfer und 60 Röhrchen Vaccine gewonnen. 

Davon wurde für die Smpfung in Stocdholm 420 

Gläſer und 36 Röhrchen abgegeben. Die Impfungen 

mit diefer Lymphe hatten 97,5%, Erfolg d. h. uns 
gefähr ebenfoviel wie bei Smpfungen von Arm zu 

Arm. 

Aus dem ficbenten Jahresberichte über das ftaat= 

liche Gefundheitsamt von New-Nork für 1856. 

Die Thätigkeit des jtaatlichen Gefundheitsamtes 
war im Berichtsjahre darauf gerichtet, lokale Gejund- 

heitsämter zu organiftren bezw. ſchon bejtehende zu 

erweitern, die jtaatlihe Medizinalitatiftif zu vervoll- 

kommnen, die Lokalbehörden bei Bejeitigung unge- 
junder Zuftände, jowie auch auf Erfordern zu unter: 

tüßen, die Gejeßesbeitimmungen zur Verhütung einer 

Verfälidung von Nahrungs: und Genußmitteln aus: 

zuführen. Eine Spezialunterfuhung hat auch über 

die fanitären Verhältnijfe der öffentlichen Schulen 

Itattgefunden.. Nach den bejtehenden Gejegen muß 



im Staate New-Nork jede Stadt und größere Ort— 
ſchaft mit Ausnahme von New-Norf, Buffalo, Al: 
bany Vorfens und Brooklyn ihr eigenes Geſund— 

heitsamt befißen. Das jtaatlihe Gefundheitsamt 

hat gegenüber den Lofalämtern die Stellung einer 

Reviſionsinſtanz und kann diejelben, wenn das 

öffentliche Intereſſe es verlangt, zur Verantwortung 
ziehen. Aus den fünf genannten großen Städten, 

welche dem Staat3-Gejundheitsamte nicht unterjtellt 

find, gehen demfelben alle jtatijtifchen Ausweiſe eben- 
Falls zu. 

Su den elf erjten Monaten des Jahres 1886 

jind 79 108 Zodesjälle regijtrivt worden, darunter | 

30.060 von Kindern unter 5 Zahren (38 %/, der. Ge- 
ſammtzahl). 

Von je 1000 Todesfällen kamen auf: 
1885 1886 

Abdominaltyphus . . . 13.2... 13,36 
Diarrhoifche Krankheiten. 90.80 87.50 

Malaria-Krankheiten . . 11.64 10.29 

Scharladhefieber . ..—. . 14.72 11.91 

Boden . VALTR 0.43 
ae 14557, ,5.84 

Keuchhuſten . . . ; 10.37 Se 

Diphtherie und Stau 56.06 62.36 

Schonduch 137 

Den Pocken erlagen 34 Rerfonenn, faſt ausſchließ— 

lich in der Stadt New-York, an Schwindſucht ſtarben 

10900, an akuten Krankheiten der Athmungsorgane 

9952 Perſonen. Die mitgetheilten Sterbeziffern ge— 

ftatten jedoch feinen Vergleich mit den Angaben aus 
früheren Sahren, bezw. anderen Staaten, da fie fich 

nur auf 11 Monate des Jahres 1886 erjtreden. Fir 

den Monat Dezember lagen bei Abſchluß des Sahres- 

berichtes die ſtatiſtiſchen Ausweiſe dem Amte noch 

nicht vor. 

Der Jahresbericht enthält im Uebrigen zahlreiche, 
aus bejonderer Veranlaſſung erſtattete Gutachten über 

örtliche ſanitäre Mißſtände oder lokale Epidemien, 

über Wajjerverforgung und Kanalifation, bezw. Ab— 

leitung der Gebrauchswäſſer, ferner Berichte von 

Chemikern über die Unterfuhung von Nahrungss 
Genußmitteln und Gebrauchs = egenjtänden, endlich 
einen jehr ausführlichen Bericht über die gejundheit- 

lihen Verhältniſſe ver Schulhäufer im ganzen Staate. 

Zeitweilige Maßregeln gegen Holkskrankheiten. 

(RA. Nr. 319 von 19. Dezember 1888.) 
Niederlande Durd eine in dem „Ntederland’sche 

Staats-Courant“ veröffentlichte Verfügung des Königlich 
niederländiihen Miinifters des Snnern vom 11. Dezember 
1888 ift Santa Cruz de Balma (Snjel Palma) für 
vom gelben Fieber verjeucdht erklärt worden. 

Thierſeuchen. 

Niederlande. „De Tid“ vom 23. November 1888, 
II. Blatt, meldet Fälle von Rotz unter den Pferden in 
Lunteren (Gde. Ede, Prov. Gelderland). 

JJJ 
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Stand der Thierſeuchen in Italien —— der 
I Wochen vom 27, Februar bis 29, April 1888. 
Nach den vom Königl. Stalienijchen an des Innern aus A d e⸗ 

gebenen Bulletins Nr. 9 bis 1 — 

Zahl der von Seud yenfälten betroffe- 
n —— in der Woche vom 
2 = 12. | 19. 26.m.] 2. | 9. | 16.] 21, 

i eb.| bis | bis bis bie 1.) biS | bis bis Regionen. eri 8. | 15. ED Bi 
May PAPA ER 

Krankheitsformen. 

Milzbrand. 
Piemonté 
Lombardia. 
Deneto . 
Emilia . . 
Diarche ed Umbria . 
Foscand - . . 

Merid. Mediterranean 
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Rauſchbrand. 
armmnlen. Terz. a Arien 
Veneto . 
Emilia . . { 
Marche ed Umbria . 
Toscana ah: 

Wuth. 
Inge, Er 
— D en 
Merid. Mediterranea — 

Notz und Wurm. 
aubardin „N. 
ENERSEON ran 
roll. Da se 
Boscand Te... ll? 
Swen. 

Merid. Mediterranean 
Selle, 2 — 111 
Maul:u, Siauenfeuche 
Lombardia . . — li ae ee 
Veneto . 
Enilia . . ; 
Marche ed Umbria . 
Toscana 

Zungenfenche, 
Lombardia. . 
Pockenſeuche d. Schafe. 
Piemonte 
Sardegng 
Räude der Schafe. 

Lombardia —* 
Emilia .. 
Marche ed. Umbria . 
Lazio ' . 4 l 
Merid. Adriatica Arm 
Merid. Mepditerranea | — 1 
Sieliasper. 1 
Rothlauf 9. Schtweine, 

—— 
Emilia . . .J- 33 — — — [2231 
Marche ed Umbria | | — — 
Toscana . — 11 — — 111l—|— 
Typhöſe Krankheiten 
der Pferde u. Ninder, 
Piemonte 
Emilia . . 
Marche ed Umbria . 
FToscann 
Anſteckender Milch⸗ | 
mangel bei Schafeit. | 
Mare ed Umbria.|—- | — — — — I—|1 
Merid. Mediterranea[— | 111 1 11]— 1 | 
Nicht näh. bezeichnete | 
Seuche unter © EIER 
Sat. un. — — — — 11|1-|-|1- — 
Klauenſeuche unter 

den Schafen. 
IGHTRUN de. f — | — 11 — 

Hühnerrholera. 
Rombardia. . . -I—|-| -|—| - I—-|— | 11 — 
Bogcata a ne. — — 11 — 

1) Krätze unter den Schweinen. — Anmerkung. Die Heineren Zahlen 
geben die Anzahl der gegen die Vorwoche neu betroffenen Ortichaften au. 
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Tuberkuloſe und Trichinoſe bei Schlachtthieren. 

Im ftädtifchen Schlachthaufe zu Göttingen jind in der 

Zeit von 1. April 1887/88 geſchlachtet worden 1821 Stüd 

Großvieh, 7260 Schweine, 6039 Kälber, 3847 Hanımel, 

92 Ziegen, zufammen 19059 Stück, und in ber Noß- 

ſchlachterei 130 Pferde. Hiervon wurden 13 Stück Groß— 

vieh, 2 Kälber und 3 Schweine wegen Tuberfulofe, 

fowie eine nicht näher angegebene Zahl von Thieren 

wegen fäfiger Lungenentzündung beanftandet, und 
2:Schweine, außerdem 1Wildſchwein, trihinds befunden. 

(Wochenſchr. f. Thierheilkunde und Viehzucht 1858 ©. 408.) 

Arterinär-polizeiliche Maßregelu. 

Preußen. Neg.-Bez. Marienwerder. Landes- 
polizeilihe Anordnung des Neg.-Präfidenten, 
betr. die Berladung von Nindvieh. Vom 14, No— 
vember 1888. (Amtsbl. d. Kgl. Neg. z. Miarienwerder 
©. 332. 

Sm auf an meine landespolizeilihen Anord— 
nungen von 21. Zuli 1885 — Ertrablatt zum Amtsblatt 
Hr. 29 für 1885 — und von 10. November 1886 — 
Amtsblatt für 1886 Nr. 46 ©. 347*) ordne ich hiermit 
Folgendes an: 

81. Der $ 4 refp. 8 1 der vorbezeichneten landes- 
polizeilichen Anordnungen wird dahin erweitert, dal Die 
Berladung von Nindvieh innerhalb des Kreiſes Strasburg 
außer auf den Stationen Strasburg und Sablonowo 
auch auf der Station Lautenburg unter den in den 
88 4 und folg. der landespoleizeilichen Anordnung von 
ws 1885 vorgejchriebenen Beſchränkungen erfolgen 
darf. 

88 2 u. 3 wie in Beröffentl. 1886 ©. 
„für 1885” vor Nr. 29 zu lejen. 

Marienwerder, den 14. November 1888. 
Der Negierungs-Bräfident. 
Sn Bertretung: dv. Puſch. 

Preußen.) Neg.- Bezirk Aurich. Befannt- 
mahung des Negierungspräfidenten, betr. die 
Einfuhr von Nindvieh aus den Niederlanden. 
Bom 29. November 1888. (Extrabl 3. Amtsbl. d. Königl. 
Jteg. 3. Aurid) ©. 323.) 

Nachdem bei einem aus dem Königreich der Nieder— 
ande in den Regierungsbezirk Meünfter eingeführten Stüd 
Rindvieh am 17. d. Wits. das Borhandenfein ver Lungen- 
feuche fejtgeftellt ift, wird hiermit in Gemäßheit der Be— 
ftinnmungen im $ 7 des Neichsviehfeuchengefeßes vom 
23. Zuni 1880 und im $ 3 des preußiichen Ausführungs- 
gejeßes vom 12. März 1881 die Einfuhr von Nindpieh, 
welhes aus der miederländifchen Provinz elderland 
ſtammt, verboten. 

Der Regierungs-Präſident. 
I. 16 834. 3. B.: Bormbaum. 

735, nur ift 

Desgleihen. Neg.- Bezirk Düffeldorf. Vom 
30. November 1888. (Extrabl. 3. 48. Stüd d. Amtsbl. d. 
Kgl. Neg. 3. Düffeldorf S. 513.) 

I. Mit Rückſicht auf die am 17. d. M. im Negierungs: 
bezirk Münſter erfolgte Feftftellung der Lungenſeuche an 
einem Rinde, welches niit einem aus den niederländiichen 
Bürgermeifterei-Bezirfen Brunmen, Zütphen und Warns- 
feld jtammenden Rindviehtransporte Ende Oktober d. = 
in den Kreis Gteinfurt eingeführt wurde, beitimme id) 
hierdurch unter Genehmigung des Herrn Minifters für 
Landwirthſchaft, Domänen und Forften, in Gemäßheit des 
$ 7 des Reichs⸗-Seuchen-Geſetzes vom 23. Juni 1880 und 
des 5 3 des Preußiſchen Ansführungs - Gefehes vom 
12. März 1881 Folgendes: 

1. Die Einfuhr von Nindvieh aus der niederländifchen 
Provinz Gelderland in bezw. durch den diesſeitigen 
Bezirk wird bis auf Weiteres verboten und wird hier: 
nad) eine Erlaubniß zur Einfuhr von Nindvieh aus der 
vorgedachten niederländiichen Provinz don ießt ab bis 

*) Beröffentl. 1886 ©. 735. 
**) Bergl. Veröffentl. ©. 716, 733 und 734. 

auf Weiteres nicht mehr ertheilt werden. Won den bereits 
ertheilten Einfuhr-Genehmigungen, auf Grund deren die 
Einfuhr nody nicht bewirkt fein jollte, Fan nur in foweit 
Gebrauch gemacht werden, als es ſich um die Einfuhr 
von außerhalb der niederländiichen Provinz Gelderlaud 
ſtammenden Nindvieh Hanpelt. 

Betreffs des aus der Provinz Gelderland ſtammen— 
den Viehs will ich jedody gejtatten, daß bon den be- 
reits ertheilten Einfuhrfcheinen bis zum 7. Dezember 
noch Gebraud) gemacht wird, jofern es fi) un nachweis— 
lid) bereit? vor dem 1. Dezember in den Niederlanden 
nach dem Inlande verkaufte Thiere handelt, mit Aus- 
nahme aber derjenigen Thiere, welche den Bürgermeifterei- 
bezirfen Brummen, Zütphen und Warnsfeld entftammen. 

2. Sn den Anträgen un Genehmigung zur, Einfuhr 
von Rindvieh aus den Niederlanden ijt fünftig außer den 
bereits früher bejtimmten Angaben ausdrücklich erſichtlich 
zu machen, aus welcher der niederländiichen Provinzen 
das Nindvieh eingeführt werden fol. 

3. Die beamteten Tchierärzte zu Kempen, Geldern, 
Rees und Cleve find angewiejen worden, bei fernerer 
Bieheinfuhr nicht nur den Gejundheitszuftand des Viehs, 
jondern auch die Nichtigkeit der beizubringenden Urſprungs— 
attejte jorgfältig zu prüfen und bei ſich ergebenden be— 
gründeten Zweifeln über die Spentität der Rindvieh— 
jtücfe oder über die Nichtigkeit ver —V Ur: 
jprungsorte die Einfuhr der betreffenden Thiere zu be— 
anftanden. 

Il. Die Bekanntmachungen betreffend Einfuhr von 
Nindvieh aus den Niederlanden vom 1. Zuli 188 1. II. A. 
1640 (cfr. A.Bl. de 1884, Stück 27, ©. 211) vom 
15. Quni 1885 I. II. A. 1950 (efr. W.-Bl. de 1885, Stück 
29, ©. 223) und vom 4. März 1886 I. II. A. 1221 (cfr. 
A.“Bl. de 1886, Stück 8, ©. 49) werden hierdurdy ent- 
ſprechend abgeändert. 

Ill. Das vorjtehende Cinfuhrverbot tritt fofort nad) 
Tublifation durch das Amtsblatt in Kraft. 

Düffeldorf, den 30. November 1888. I. II. a. 10056. 

Der Regierungs-Präfident. 3. V.: Koenigs. 

Schweden. (Val. Veröffentl. ©. 656.) Nad) einer 
Bekanntmachung des Königlihen Kommerz - Kollegiums 
von 27. November wird von Demjelben das Großherzogthunt 
Baden ald von Not oder Springwurm, jowie von 
Maul: und Klauenjfeuche verfeucht angefehen. 

Aledizinalgefehgehung ꝛc. 

Dentfches Reich. Gntfchädigungen der Thier— 
befißer aus Anlaß der Bekämpfung von Thier- 

ſeuchen im Sahre 1887. 
Nach dem unlängft veröffentlichten zweiten, dad Sahr 

1887 umfafjenden, Sahresberichte über die Verbreitung 
von Thierſeuchen im Deutfhen Reiche, bearbeitet im 
Kaiferlihen Gejundheitsamt (Verlag von Sulius Springer 
in Berlin), find aus Anlaß zur Bekämpfung von Thier- 
jeuchen auf Grund der 88 57 u. ff. des Geſetzes, betreffend 
die Abwehr und Iinterdrüdung von Viehſeuchen, vom 
23. Zuni 1880, jowie der einſchlägigen landesgeſetzlichen 
Beltimmungen in den Bundesftaaten und Reichslanden 
nachitehende Entfhädigungen an die betreffenden Beſitzer 
theild aus Gtaats-, theils aus Verbandskaſſen gezahlt 
worden. Die angegebenen Zahlen find nicht aus gleid)- 
artigen Faktoren zufammengefeßt, indem die Summen 
für die nad) dem vollen Werth entſchädigten Thiere von 
denjenigen nicht getrennt find, welche nur zu °/, (Rob) 
oder *%, (Lungenfeuche) entfehädigt wurden. Auc find 
in den Angaben die Werththeile der entjchädigten Thiere, 
weldhe nad) der Tödtung den betreffenden Beſitzern ver— 
blieben, und für welche Entihädigungen nad) $ 59 Abj. 2 
ded erwähnten Reichsgeſetzes nicht zu bezahlen waren, 
unberücjichtigt geblieben. 

‚Für die aus Anlaß der Bekämpfung des Rotzes ge 
tödteten 1505 Pferde find 401 297,65.M., ſomit durch— 
ichnittlid) für 1 Pferd 307,51 M. gezahlt worden. Auf 
Preußen entfallen 1052 entjchädigte erde, davon in den 
Provinzen Poſen 261, Weitpreußen 234, Schlefien 147 



Kippe, Lippe, Lübeck und Bremen. 

Dftpreußen 134, auf Bayern 85, Württemberg 55. Nur 
je 1 Pferd iſt entfchädigt in Heſſen, Sachſen-Altenburg, 
Schwaͤrzburg-Sondershauſen, Hamburg; Feines in Hohen: 
zollern, Didenburg, Sachſen-Meiningen, Schwarzburg- 
Nudolftadt, Walde, Neuß ä. &., Neuß j. L, Schaumburg: 

Don der oben ange: 
gebenen Geldfunmte find gezahlt worden in Preußen 
307 355,63 M. (die höchſten Beträge in der Provinz Weit: 
preußen mit 65 939,82 M., demnächſt folgen der Reihe nad) 
Poſen, Shlefien, Ditpreußen, Brandenburg mit Berlin, 
Sadjen, Hannover, Rheinprovinz) in Bayern 31 110,77 Mt, 
Württemberg 18940,75M., Königreich Sachfen 12833,25 N. 
— Die höchſten Durchſchnittsbeträge für 1 Pferd find 
gezahlt in Sacdfjen-Weintar (729,63 M.), demnächſt in 

- Baden (661,67 M.), Heſſen-Naſſau (628,13 M.), Braun: 
ſchweig (543,19 M.), Provinz Sachſen (472,94 M.), Rhein— 
provinz (470,09 M.), Hannover (402,06 M.), Königreich 
Sachſen (388,89 M.), Bayern 366,01 M.d, Württeinberg 
(344,58 M.), Brandenburg mit Berlin 1339,46 M.), 
Mecklenburg. Schwerin '352,58 M.), Weitfalen (326,67 M.), 
Schleſien (813,08 M), Meclenburg:Streliß (309,65 D.). 
Für das Königreidy Preußen beträgt der Durchſchnittsſatz 
292,16 M. — Der geringite Durchſchnittsbetrag für 
1 Pferd ift gezahlt in Heſſen (75 M.). Verhältnißmäßig 
viele Pferde find zu vollen Werth entichädigt worden in 
Meclenburg- Schwerin (1O von 21) und Mecklenburg— 
Gtreliß (4 von 10). 

Aus Anlaß der Bekämpfung der Lungenſeuche find 
für 2852 Stück Nindvieh 47856778 M., fomit durd)- 
ſchnittlich für eines 167,80 M. gezahlt worden. Auf 
Preußen entfallen 1974 entſchädigte Stück Rindvieh, 
davon allein 1521 auf die Provinz Sachſen, 119 auf die 
Provpinz Hannover; auf Bayern 364, Braunfchweig 270, 
Sachſen-Weimar 102, Anhalt 94. Nur je 1 Stüd it 
entjchäpdigt in Weftpreußen und in Baden, Feines in Dit 
preußen, Schleswig=Holitein, Hohenzollern, Mecklenburg— 
Schwerin, Mteclenburg » Strelit, Oldenburg, Sachſen— 
Meiningen, Sadfen Altenburg, Sachjen-Koburg-Gotha, 
Schwarzburg » Sondershaufen, Schwarzburg-Rudolſtadt, 
Walde, Neuß ä. &, Neuß j. L., Schaumburg-Lippe, 
Lippe, Kübel, Bremen, Hamburg und Elfaß-Lothringen. 
Ar Entſchädigungen wurden gezahlt in Preußen 
336 800,02 M., davon allein in der Provinz Sachſen 
234 563,74 M., Hannover 3059140 M., Pommern 
29 049,34 M., Braunſchweig 48 479,00 M., Bayern 
44 515,59 M., Sachſen-Weimar 19 508,00 M., Anhalt 
18 160,98 M. — Die höchſten Durchſchnittsbeträge für 
1 Stück Nindvieh find gezahlt in Ponimern (322,77 M.), 
demnächſt im Kar. Sachfen (283,59 M.), Hannover 
(257, 07M.), Aheinprovinz (243,65 M.), Baden (201,00 M.) 
Anhalt (193,20 M.), Sahfjen- Weimar (191,25 M.), Weſt— 
preußen (180,00 M.), Braunfchweig (179,55 M.), Helfen: 
Naffau (178,31 M.), Brandenburg mit Berlin (174,22 M.), 
Schleſien (171,05 M.) und Heljen (170,00 M.). Der 
Durchſchnittsſatz für Preußen beträgt 170,62 M. — Der 
geringite Durchſchnittsbetrag für 1 Ctüd Nindvieh it 
gezahlt in Poſen (91,53 M.). Verhältnißmäßig viele 
Thiere find zu vollem Werth entjchädigt worden in Bayern 
(118 von 364) und Württemberg (15 von 16). — Die 
Geſammtſumme der aus Anlaß des Rotzes oder ver 
Lungenſeuche entihädigten 4157 Pferde und Stück Rind— 
vich beläuft ſich auf 879 865,18 M. 

Außerdem find auf Grund Tandesgefeßlicher Beſtimm— 
ungen im Sahre 1887 an Entſchädigungen gezahlt für 
Verluſte an Milzbrand im Kar. Sachjen für 211 Stüd 
Nindvieh 46 102,11 M., in Baden für 160 desgleichen 
35 580,80 M.; an Milzbrand und Naufchbrand in 
Württemberg für 314 Stück Rindvieh 59 410,60 M., für 
18 Pferde 9 344,00 M. an Naufhbrand in Baden für 
86 Stück Nindvieh 12 327,20 M., zuſammen für 18 Pferde | ‚von dei 

) | Ausbruche durch denjenigen Kreisphyſikus, in dejjen Kreiſe und 771 Stück Nindvieh 162 764,71 M. 

Preußen. Anordnungen, betr. die Verpflichtung 
zur Unzeige von dem Musbruche der Schweinepeft 

oder des Verdachtes derjelbeit, 

Außer don den Negierungs-PBräfidenten zu Schleswig 
und zu Stade (vergl. Veröffentl. 1888 ©. IL u. 92) 
find ähnliche Anoronungen getroffen worden von den Re— 
gierungs » Präfidenten zu Danzig am 27. Zanuar und 
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zu Köslin am 24. Januar 1888 (Amtsbl. d. betr. Re: 
gierung ©. I u. 28.) 

Dldenburg. Desgleichen. Cine im Fürftenthum 
Lübeck veröffentlichte Befunntmahung der Großherz. Meg. 
z. Eutin vom 23. Januar 1833 GGeſetzbl. f. d. Fürftenth. 
Lübeck ©. 135) iſt fait gleichlautend mit derjenigen f. d. 
Herzogth. Oldenburg. (DBergl. VBeröffentl. 1838 ©. 389.) 

Preußen. Reg.-Bez. Kaſſel. Nundjchreiben, betr. 
das Auftreten anfterfender Ausſchlagskrankheiten 
im Zuſammenhang mit der Schutzpocken-Impfung. 

Non 27. Dftober 1888. 
Ew. Hochwohlgeboren lafje ich auf VBeranlafjung des 

Herrn Minifters der geiftlichen, Unterrichts- und Medi— 
zinal-Angelegenheiten angeſchloſſen Abſchrift eines an 
die außerpreüßiſchen Bundesregierungen gerichteten Schrei— 
bens des Herrn Reichskanzlers vom 5. September d. J.*) 
betreffend das Auftreten einer anſteckenden Ausſchlags— 
krankheit (impetigo contagiosa) Int Zuſammenhang mit 
der Schutzpocken-Smpfung und Der .dazu gehörigen Denk- 
ſchriftr) mit dem Erſuchen ergebenjt zugehen, gefälligſt 
dafür Sorge zu tragen, daß die: gegen die Ausbreitung 

der etwa wieder auftretenden Krankheit und der jonftigen 
Bekämpfung derfelben in dem vorgedachten Schreiben em- 
pfohlenen Maßregeln in dortigen Kreiſe joweit al3 möglich 
getroffen werden. 

Dengentäß find zeitig vor Beginn der nächſtjährigen 
Impfperiode die Impfärzte zu verpflichten, daß fie ven 

| Ausichlagsfrankheiten in Gefolge der Impfung bejondere 
Aufmerkſamkeit zunvenden und beim Auftreten verdäd)- 

N 
tiger Erfcheinungen den Landrathsämtern, ſowie ven Kreis— 

| medizinalbeamten fofort Mittheilung machen. 
Auch find die Impfärzte anzuwetien, daß fie in den 

öffentlichen Snipfterminen und bei der Nachſchau das 
Publikum über das Auftreten und die Erjcheinungen der 
‚in Rede ftehenden Krankheit belehren und auf die Noth- 
wendigkeit aufmerffam machen, von den etwaigen Er- 
ſcheinen von Ausſchlagskrankheiten nad) dev Smpfung an 
' die Smpfürzte Diveft oder durch Vermittelung der Orts— 
polizeibehörden fofort Anzeige zu eritatten. Auf die An- 
zeige don dem Ausbruche verdächtiger Krankheiten dieſer 
Art ift der Kreisphyfifus mit der jofortigen Ermittelung 
an Ort und Etelle unter eingehender Berückfichtigung 
der in dent Erlaffe des Herrn Neichöfanzlers dont 5. Sep— 
tember a. N. A. d. 3. Nr. 8990 IT ©. 2 u. 3 angegebenen 
Punkte zu beauftragen. 

Sollte ſich nach diefen Erhebungen mit Beſtimmtheit 
oder mit Wahricheinlichkeit dev Ausbruch der impetigo 
contagiosa annehmen lafjen, jo find die Ceite 3 und 4 

1. c. empfohlenen Mafregeln zur Bekämpfung der Krank— 
heit foweit als thunlich jofort in Vollzug zu jeßen. 

Ueber das Auftreten von jeder Ausjchlags - Epidemie 
im Anschluß an die Schußpocdenimpfung it mir unter 
Angabe derjenigen Lymphe-Gewinnungsanſtalt, aus welcher 
die zur Impfung benußte Lymphe bezogen war, jofort 
zu berichten. 

An den Königlichen Rolizeidivektor dvahier und an ſämmt— 
liche Königliche Landräthe des Regierungsbezirks. 

Abſchrift nebit Anlagen erhalten Ew. Wohlgeboren zur 
> gefälligen Kenntnißnahme und Nachachtung. 

Unter ausdrücklichen Hinweis auf die in den Der: 
öffentlichungen des Gefundheitsants enthaltenen Darle- 
gungen über die feither beobachteten Ausſchlags-Epide— 

| mien (Sahrgang 1885 II ©. 272 und 316 und Jahr— 
gang 1888 ©. 33) erſuche ic) um eingehende Ermittelung 
für den Fall des Auftretens einer Epidemie und um u: 
geſäumte Berichterftattung hierher über deren Ergebniß. 

Außerdem ift das Kaijerlihe Gejundheitsamt von dent 

derjelbe ftattgefunden hat, unverzüglich und direkt zu be- 

nachrichtigen. Der Regierungs-Präſident. 
J. V. Schwarzenberg. 

An ſämmtliche Königliche Kreisphyſiker des Regie— 
rungs-Bezirks. 

*) Veröffentlicht auf ©. 590 bis 592. 



Lippe, Verordnung, betreffend das Verfahren 
bei anjterfenden Sranfheiten, 

Vom 5, Zuli 1888. 
(Geſetz Sammlung für das Fürſtenthum Lippe ©. 79.) 

Bei einer Anzahl der anftedlenden Krankheiten ift es 
erwieſen, daß fie darauf beruhen, daß beſtimmte mikro— 
jfopijche Pilze (Bacillen, Bacterien 2c.) von außen in den 
Körper einwandern und ſich in demfelben vermehren; bei 
andern ift diefe Urſache noch nicht nachgewiefen, aber wahr: 
jcheinlich ebenfalls vorhanden. Wenn es verhindert wird, 
daß dieſe krankmachenden (pathogenen) Bilze von dent eriten 
Kranken auf andere übertragen werden, was durch Ab- 
jonderung des Kranken und durch Unſchädlichmachung und 
Vernichtung der Pilze erreichbar ift, jo wird dadurch) der 
bisher ſich jährlich wiederholenden Ausbreitung der ge: 
nannten Krankheiten zu Volkskrankheiten (Epidemien) 
wejentlid) vorgebengt, ein Ziel, was man bisher nicht für 
erreichbar halten Eonnte, fo lange man annehmen mußte, 
daß die Urſachen jener Krankheiten in allgemeinen (atmo— 
phäriichen, tellurifchen) und folchen örtlichen Berhältnifjen 
beruhen, auf welche der Menſch gar feinen oder nur ge— 
ringen Einfluß hat. Die zu dieſem Zwecke dienenden, in 
der nachſtehenden DBerordnung angegebenen Maßregeli 
find in ihrer Ausführung mit großen Beläftigungen und 
namentlich im Anfange mit großen Schwierigkeiten ver- 
bunden, doch müfjen diefelben ertragen werden, da durch 
fie Geſundheit und Leben vieler Menfchen, bejonders im 
tindlichen Alter, bewahrt und erhalten werden kann. 

$ 1. Alle Familienhäupter, Haus, Gaſt- und Quartier: 
wirthe, Haushaltungsvorſtände, Benfionshalter, fowie Aerzte 
und andere Perſonen, die ſich mit Ausübung der Heilkunſt 
bejchäftigen, find verpflichtet, jeden in ihrer Familie, ihrer 
Wirthſchaft und ihrem Hausjtande, bezw. bei ihrer Aus— 
übung der Heilfunft vorfommenden Fall von: a) Cho— 
lera, b) Ruhr (epidenifcher), ce) Scharlach, d). Diphtherie, 
e) Blattern, f) Flecktyphus, g) Nückfallfieber, h) Unter: 
leibstyphus (gaftriiches, Schleim» oder Nervenſieber), 
i) Genickſtarre, k) Sindbettfieber, 

1) Rob: und Wurmfrankheit 
m) Milzbrand und 
n) Wuthfranfheit 

ungeſäumt nad der Erkennung der Krankheit der zu- 
jtändigen Ortspolizei-Behörde (Magiftrat, Verwaltungs: 
Amt) jehriftlich oder mündlicd) anzuzeigen. In den Fällen, 
wo ein Arzt zugezogen ift, hat dieſer allein die Anzeige 
bei der Polizeibehörde zu machen. 

$ 2. Erkranft eine in einem Schulhauſe wohnende 
Perſon an einer ver im $ 1a bis g genannten Krankheiten, 
jowie ferner an 0) Mafern, p) Nötheln, q) Keuchhuften, 
r) Mumps (Ziegenpetgr), s) Eontagiöfer Augenentzündung 
und t) Krätze, oder erkrankt eine zum Hausſtande eines 
außerhalb des Schulhauſes wohnenden Lehrers gehörende 
Perſon an einer der in $ 1 a bis und im $2 oumdp 
genannten Krankheiten, jo hat der Haushaltungsvorftand 
hiervon fofort außer der Drtspolizeibehörde auch dent be- 
theiligten Schulvorſtande Anzeige zu erftatten. 

Dieſe Haben für die thunlichſte Abfonderung des Kranken 
zu jorgen und unter Zuſtimmung des beamteten Arztes zu 
berathen, ob die Schule zu ſchließen oder welche Maßregeln 
ſonſt zu ergreifen find, und über das angeordnete an die 
Regierung zu berichten. 
53 Eltern, Pflegeeltern und Vormünder find ver- 

pflichtet, ihre Kinder uͤnd Pflegebefohlenen, wenn diejelben 
an einer der im $ 1 a bis g und im $ 2 genannten Krank: 
heiten leiden, weder die Schule, noch andere Oertlichkei— 
ten, in denen ein Zufammenfluß von Kindern ftattfindet 
(private Unterrichtss und Erzieyungs-Anftalten, Konfirma— 
tions-Unterrichtözimmer, Kinderbewahr-Anftalten, Kinder- 
gärten, Spielſchulen x.) beſuchen zu laſſen. 

Das gleiche gilt von gefunden Kindern, wenn in dem 
Hausſtande, zu welchem ſie gehören, ein Fall von den 
im $ la bis g und $ 2 o und p genannten Krankheiten 
vorfommt, e5 müßte denn ärztlich bejcheinigt ſein, daß 
dad Schulkind durch ausreichende Abfonderung vor der 
Gefahr dev Anftefung geſchüßt ift. 
4 Eltern, Pflegeeltern und Vormünder find ver- 

pflichtet, bevor ihre gemäß $ 3 vom Schulbefuche ꝛc. aus— 
geichlojjenen Kinder und Pflegebefohlenen die Schule oder 
eine andere der im $ 3 erwähnten Dertlichfeiten wieder 
bejuchen, 

| bei Menſchen 
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a) die betreffenden Kinder und deren Kleidungg- 
jtücfe gründlich nad) Vorſchrift der hierunter ge- 
gebenen Anweilung zur Desinfektion reinigen 
Kor desinfiziven zu lafjen und zwar auf ihre 
Koſten; 

b) entweder eine ärztliche Beſcheinigung darüber, 
daß die Anftedungsgefahr als befeitigt anzu- 
jehen ift, dem Schul- oder Aiftaltsvorfteher, 
Lehrer 2. vorzulegen oder glaubhaft nachzu— 
weijen, daß die für den Verlauf der Krankheit 
erfahrungsgemäß als Regel geltende Zeit (bei 
Scharlach und Blattern ſechs Wochen, bei Mafern 
und Nötheln drei Wochen) abgelaufen ift. 

$ 5. Ueber die Schließung von Schulen oder einzelnen 
Taffen derjelben wegen anſteckender Krankheiten, die unter 
den die Schulen beſuchenden Kindern vorgefommen find, 
bat die PWolizeibehörde unter Zuſtimmung des beamteten 
Arztes zu entjcheiden. Iſt Gefahr im Verzuge, jo kann 
der Schulvorftand auf Grund ärztlihen Gutachtens vie 
Schließung anordnen. Er hat aber dann jofort der Po— 
lizeibehörde Anzeige zu machen. Außerdem ift die Polizei— 
behörde mit dent GOchulvorftande verpflichtet, gefahrdro- 
hende Kranfheitsverhältnijfe, welche eine Schließung der 
Schule oder die Ergreifung von befonderen Schutzmaß— 
regelt angezeigt erfcheinen lajjen, zur Kenntniß der Re— 
gierung zu bringen. 

6. Die Wiedereröffnung einer wegen anftecfender 
Stranfheit gejchloffenen Schule oder Schulklaffe ift nur 
nad) gründlicher Meinigung und Desinfektion des Schul— 
Iofals zuläffig und darf nur erfolgen auf Grund einer 
von der Bolizeibehörde unter Zuſtimmung des beantteten 
Arztes getroffenen Anordnung. 

$ 7. Die nach $ 1 und 2 zur Anzeige verpflichteten 
Fgamilienhäupter, Wirthe und Haushaltungsvorftände find 
gehalten, während des Beftehens der Dort aemannten 
stranfheiten, jowie nad) deren Beendigung fobald wie 
möglic eine vollftändige Neinigung und Desinfizirung 
nad) Maßgabe der unten folgenden Anweifung zu be- 
wirken und zwar auf ihre Koften. 

$ 8. Perſonen, welche an einer der im $ 1 und im 
$ 2 o und p genannten Krankheiten leiden, Dürfen ohne 
befondere polizeilihe Erlaubniß ſich nicht aus einer Ort— 
Ihaft in Die andere begeben oder transportirt werden, ſo— 
weit es fih nicht um Direkte lleberweifung derartig er 
franfter obdacdhlofer Perfonen in die zunächſt gelegene 
Kranfenanftalt handelt. — 

$ 9. Bei Cholera und Blattern ſollen die Erkrankten 
womöglicd in Kranfenhäufer gebracht werden, wenn ſolche 
für Diefe Krankheiten vorhanden find. Doch foll dabei ein 
Zwang nicht jtattfinden. Die Häufer, in welchen fid) 
Cholera: oder Blatternfranfe befinden, find durd deutlich) 
wahrnehmbare Tafeln zu bezeichnen. Wenn in dem Haufe 
oder der Drtfchaft, wo die Blatternfranfheit auftritt, noch 
ungeimpfte Kinder vorhanden find, fo ift die Impfung 
derjelben baldigft a aud) ift Die Wiederimpfung 
von Kindern und Erwachſenen von den Aerzten anzu— 
entpfehlen. 

$ 10. Erkrankt eine Wöchnerin unter Erſcheinungen, 
welche den Verdacht des Kindbettfiebers erregen, jo hat 
die Hebamme fofort die Zuziehung eines Arztes zu fordern. 
Erklärt der Arzt die Krankheit für Kinpbettfieber, jo hat 
jie jtreng die Vorſchriften zu befolgen, welche ihr bejon- 
ders ertheilt worden find. Weigern fi) die Angehörigen, 
den Arzt zu berufen, fo hat fie dies der Drtspolizeibehörde 
anzuzeigen und bis zu ausgemachter Sache ſich jo zu ver- 
halten, wie ihr beim Sindbettfieber vorgefchrieben ift. 

$ 11. Die Leihen der in $ 8 bezeichneten Perſonen 
dürfen nicht ausgeftellt und deren Särge bei den Be— 
gräbnifjen nicht geöffnet werden. Zufammenfünfte Des 
Leichengefolges in den Sterbehäufern find nicht gejtattet 
und Schulkinder find von dem Leichengefolge ausgejchlofjen. 
An Cholera und Blattern Geftorbene find ohne Leichen- 
gefolge zu beitatten. Auch dürfen Die Leichen der vor— 
genannten Perfonen ohne befondere polizeiliche Erlaubnig 
auf feinem anderen als auf dem Begräbnißorte des Sterbe- 
ortes beerdigt werden. 

$ 12. Zuwiderhandlungen gegen vorftehende Vor— 
ichriften werden, joweit nicht nad) gejeglichen Beſtim— 
mungen eine höhere Strafe eintritt, mit Geldbuße von 
10 bis 30 Mark oder der entjprechenden Haft beitraft. 4 



$ 13. 
in Kraft. 

Die Berordnung tritt mit ihrem Erſcheinen 

Anweifung zur Desinfektion. 

A. Einleitung. 
Die Desinfektion hat den Zwed, die Anſteckungskeime 

unſchädlich zu machen und zu vernichten. Die Anſteckung 
wird verbreitet durch den Kranken ſelbſt und feine Aus— 
leerungen, durch Speiſen und Gebraud)sgegenftände (Möbel, 
Kleider, Wäſche 2c.), durch Perſonen, die mit den Kranken 
oder Leichen verfehren, durch das Krankenzimmer. 

Die Desinfektion ift 
a) unbedingt erforderlich bei 1. Cholera, 2. 

Scharlach, 3. Diphtherie (in schweren Fällen, 
in den leichtern nad) Beſtimmung des Arztes), 
4. DBlattern, 5. Flecktyphus, 6. Nückfallfieber, 
7. Kindbettfieber, 8. No: und Wurmkrankheit 
und 9. Milzbrand; 

b) dringend zu empfehlen und erforderliden- 
falls polizeilich anzuordnen bei 10. Unterleibs— 
typhus (gaftrifches, Schleim- und Nervenfieber), 
11. Ruhr (epidemiſcher), 12. Maſern und Rö— 
theln, 13. Keuchhuſten, 14. Lungen- und Darm— 
ſchwindſucht, 15. Lungenentzündung (croupöſer), 
16. kontagiöſer Augenentzündung, 17. Wuth— 
krankheit bei Menſchen. 

B. Desinfektionsmittel. 
1. Kali-Seifenlauge, herzuſtellen durch Auflöſen 

von 20 Gramm Kali- (grüner oder ſchwarzer Schmier-) 
Seife in 20 Liter gekochten lauwarmen Waſſers. 

2. Karbol-Löſung (fünfprozentige), herzuſtellen durch 
kräftiges Umſchütteln von 1 Theil reiner Karbolſäure 
(Acidum carbolicum depuratum) in 20 Theilen lau— 
warmen Waſſers. 

3. Sublimat-Löſung, kommt nur bei den beſonders 
bedrohlichen Anſteckungskrankheiten in Gebrauch und wird 
in der Weiſe bereitet, daß von einer durch den Arzt zu 
verſchreibenden, ſorgfältig als „Gift“ aufzubewahrenden 
„ſtärkeren“ Löſung (1 Theil Süblimat auf 1000 Theile 
Wafjer) I Theil mit 5 Theilen falten Waſſer zur „ſchwä— 
cheren“ Löſung verdünnt wird. 

4 Wafferdampf (ftrömender überhikter) herzustellen 
nur in Apparaten, in denen ein fortwährendes Durch— 
ftrömen von heißen Waflerdänpfen durch den Desinfek— 
tionsraum erfolgt, und bei denen die Temperatur der 
Wafjerdänpfe in dieſem Raume überall mindeftens 100 
Grad Celſius beträgt. 

Diefe Bedingung wird erfüllt, wenn ein in Die Deff- 
nung, durch welche der Danıpf den Apparat verläßt, ge 
brachtes Thermometer die Tentperatur von 100 Grad Eelfius 
erreicht. Die Zeit, während welcher die zu Desinfizivenden 
Gegenſtände den heißen Wafjerdämpfen ausgefeßt werden, 
darf bei leicht zu durchdringenden, wie Kleidern ꝛc. nicht 
weniger als eine Stunde, bei ſchwer zu durchdringenden 
nicht weniger ald zwei Stunden betragen. Dev Waſſer— 
dampf wird am beiten in einen Dampfkeſſel entwickelt 
und mitteljt einer Nöhre in den Desinfektionsraum unten 
eingeleitet, um ihn oben durch eine Oeffnung, nicht größer 
als die Yuleitungsvöhre, abfliegen zu laſſen. Wo ein 
Dampffefjel fehlt, Fann auch ein größerer Waſchkeſſel 
dienen, über den man ein hölzernes Faß als Desinfef- 
tionsraum ftürzt, dejjen unterer Boden herausgenonmten 
it, während der obere zum Ausitrömen des Dampfes eine 
runde Deffnung hat, in welche das Thermometer eingejeßt 
werden kann. Die zu desinfizivenden Gegenftände find in 
dent Faſſe durch quergezogene Schnüre aufzuhängen. Das 
Faß muß dicht auf dem Nande des Kefiels aufjißen und 
it hier nöthigenfalls mit Lehm zu verjchmieren. 
* Größeren DOrtichaften, fowie Kranken- und anderen An— 
ftalten ift Die Beihaffung eines transportablen Desinfel- 
tionsapparats dringend zu empfehlen. ; 

5. Ehlordampf. Er wird bereitet, inden man eine 
entjprechende Menge Ehlorfalf in einen flachen Steingut— 
gefäße mit der gleichen Gewichtsmenge Salzſäure über- 
gießt. Für ein mittelgroßes Zimmer von 60 cbm Luft— 
raum ift I kg Chlorkalk erforderlich. Bei jeiner An— 
wendung zur Desinfektion nicht waſchbarer Gegenftände 
werden die Gefüße mit Chlorfalf an einigen. erhöhten 

Punkten in Zimmern aufgeftellt, deren Thüren und Fenſter 
während 12 Etunden gefchlofjen bleiben. Metallene Gegen— 
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fände jhüßt man durd einen Ueberzug von Del oder 
Lackfirniß vor der Einwirkung der Däntpfe. 

6. Trockene Hitze im Badofen, wenn die Tentperatur 
in demſelben auf 100 Grad Eelfius gebracht werden kann. 

7. Lüftung, herzuftellen durch gleichzeitiges. Oeffnen 
von Thür und Fenftern, durch künſtliche Bentilation oder 
ein offenes Dfenfeuer. 

8 Halbitündiges Kochen für alles Wafchbare. 
I. Berbrennen für werthlofe Gegenftände, wie Bett- 

froh, unbraudbar gewordene Kleider u. vergl. 

C. Berfahren in belegten Kranfenräumen. 

1. Kann der Kranke nicht in ein Krankenhaus gebracht 
werden, jo ift in feinen Haufe für ihn ein vom übrigen 
Verkehr möglichſt abgeſonderter Raum zu wählen. 

2. Unbedingt erforderlich und womöglich täglich aus— 
zuführen find: 

a) jorgfältige Neinigung des Kranken, 
b) Wechjel der Bett- und Leibwäſche und 
e) ariimdliche Neinigung des Krankenzimmers. 
3. Bei den unter Aa genannten Sranfheiten, fowie bei 

Unterleibstyphus und epidemiſcher Nuhr ift darauf zu 
halten, daß außer den von dem Kranken zulebt getragenen 
Kleidern auch die zur Zeit daſelbſt befindlichen Möbeln 
und Gebrauchsgegenftände im Krankenzimmer verbleiben 
und daß die von dem Kranken gebraudgten Sadhen nicht 
anderweit benußt werden. Iſt die Entfernung einzelner 
Gegenſtände aus dem Krankenzimmer nicht zu umgehen, 
jo find diefelben vor der Benußung zu desinfiziven. 

4. Die von dem Kranken während der Krankheit be> 
nußten Leib- und Bettwäjcheitüce und Kleider, fowie zum 
Aufwifchen des Zimmers gebrauchten Tücher find mit Kali: 
jeifenlauge eine halbe Stunde zu kochen und mit Mafjer 
gründlich auszuwajchen. 

5. Alle bei ven Kranken benußen Verbandſtücke find 
fofort zu verbrennen, die gebrauchten Inſtrumente aus- 
zufochen und mit fünfprozentiger Karbollöfung zu reinigen. 

Ale Abfonderungen des Kranken und zwar insbe: 
fondere: 

a) bei Cholera: Erbrochenes, Stuhlgang und Harı, 
b) bei Typhus, Darmſchwindſucht und Nuhr: Gtuhl- 

gang, 
e) bei Dlattern, Scharlach, Diphtherie und Lungen— 

ſchwindſucht: Auswurf, Najenjchleim und Harı, 
find in Gefäße aufzumehnten, welche mit fünfprozentiger 
Karbol- oder mit Gublimatlöfung bis zu einem Viertel 
gefüllt find und fofort in den Abort zu entleeren. Wo es 
möglich ift, find die Abjonderungen in eine eigens dazu 
gegrabene Grube zu entleeren md jofort mit Erde zu 
bedecken. 

Aborte dürfen Kranfe bei a und b überhaupt nicht 
benugen. Wenn dies jedoch) geschehen, jo find die Sitz— 
bretter und Abflußtrichter mit Karbol- oder Cublimat- 
löfung gründlich abzuſcheuern und abzufpülen. _ 

7. Segen üble Gerüche in Kranfenzimmern find nicht 
Räucherungen, ſondern lediglich veichliche Yüftungen an— 
zuwenden. { & 

8. Umnöthige Befuche find int Krankenzimmer nicht 
zuzulaffen; die mit dem Kranken in Berührung gekont- 
menen Berfonen Haben bein Verlaſſen des Kranfen- 
zimmers ſich mit 5 prozentiger Karbol- oder mit Sublimat— 
löfung die Hände zu waſchen und ſich jonft zu reinigen, 
event. auch Kleider und Wäſche zu wecjeln. 

9. Speifen und Getränfe Dürfen im Krankenzimmer 
weder aufbewahrt, nod), außer von dent Kranken felbit, 
von irgend Jemand genofjen werden. 

D. Berfahren bei und nad Näumung des 
tranfenzinmers. 

1. Die Transportmittel, mit welchen Kranke, die an 
den unter Aa genannten Krankheiten oder an Unterleibö- 
typhus, Nuhr, Mafern und Rötheln leiden, in ein Kran- 
fenhaus gebracht werden, find vor anderweiten Gebrauche 
nad) Vorſchrift zu desinfiziren. | 

2. Leichen an den unter Aa genannten Krankheiten 
Verftorbener find nad Feitftellung des Todes ohne vor- 
heriges Waſchen bald einzufargen und aus den Woh- 
nungen zu entfernen, zuvor aber mit in 3prozentige Kar— 
bol- oder Sublimatlöfung getränfte und feucht zu hal- 
tende Lafen zu hüllen. 
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Sie müſſen frühzeitig eingefargt und womöglicd dor 
der Be Friſt beerdigt werden. 3 

3. Mit den zuleßt von dem Sranfen während einer 
der unter Aa genannten Krankheiten benußten Kleidungs— 
ftücfen und Leib- und Bettwäſche, ſowie mit allen waſch— 
baren Gegenjtänden ift nach C 4 zu verfahren. 

4. Alle nit waſchbaren Gegenftände, wie DBetteit, 
Matratzen, Kiffen, Deden, Rolfter- und Pelzwerk, Tep- 
piche, Kleider- und Geidenftoffe werden ohne Schütteln 
und Ausklopfen in mit 5prozentiger Karbollöfung getränfte 
Lafen und Tücher eingebunden und der Desinfektion durd) 
ftröntenden überhisten Wafjerdampf ausgejeßt. 

Nur Gegenftände aus Yeder, Gummi oder Kautſchuk 
find ftatt obigen Verfahren einer gründlichen Abwaſchung 
nit Gublimatlöfung zu unterziehen. 

Dei Betten und Polſterwerk wird Die Anlage (Federn, 
Roßhaar, Watte 2c.) aus dem Ueberzuge entfernt und be- 
fonder8 durch heiße Däntpfe gereinigt. Co lange noch 
feine Einrichtungen zur Erzeugung des überhigten Waſſer— 
dampfes vorhanden find, müſſen nicht wafchbare Beflei- 
dungsitüde dem Chlordampf (O 5) ausgeſetzt, wollene 
Deden heiß gewalft, Betten im den Bettfedern-Neinigungss 
anftalteı gereinigt und alle Gegenftände nachher längere 
Zeit gelüftet werden, Hier können auch die Backöfen Ans 
wendung finden. Werthloͤſer Inhalt, wie Seegras, Bett— 
roh und noch vorgefundene Verbandſtücke und Abfälle 
werden verbrannt. 

Mo eine anderweitige genügende Desinfektion nicht 
wajchbarer Gegenftände unausführbar ift, müfjen diefelben 
außer Gebraud) gejebt und an einen trockenen warnen 
Drte mindeſtens vierzehn Tage gelüftet werden. 

5. Dietall- und Kunftgegenftände aller Art, polirte 
und gefhhniste Möbel, Bilder mit Nahmen, werden mit 
trodenen Lappen, Tapeten, geftrichene Wände und Decken 
mit trockenem Brode ſcharf abgerieben, mit Auswurf— 
ſtoffen beſchmutzte Tapeten und Wandflächen mit 5pro- 
zentiger Karbollöfung oder mit Gublimatlöfung auge: 
feuchtet und abgefraßt, Die Fußböden, Thüren und Feniter, 
jowie nicht polirte Holzbekleidungen nach den unter Aa 
genannten Strankheiten mit denjelben Löfungen ftarf an- 
gefeuchtet und abgefcheuert und die gereinigten Flächen 
mit reinem Waſſer abgewaſchen. 

Alles Hierzu verwandte werthlofe Material wird ver- 
brannt, etwa noch brauchbares, wie Tücher ıc. nad) CA 
behandelt. 

6. Nach demgemäßer forgfältiger Desinfektion des ehe- 
maligen Krankenzimmers nebſt Anhalt wird erſteres min- 
deſtens 24 Stunden lang (bei Cholera ſechs Tage hin- 
durch) behufs vollftändigen Augtrodnens, welches erforder: 
lichenfalls durch Heizen zu unterftügen ift, gründlich ge- 
lüftet. Nach diefer Lüftung ift das Desinfeftionsverfahren 
beendet und gegen eine Räucherung mit wohlriehenden 
Stoffen nichts einzuwenden. 

E. Ausführung der Desinfektion. 
. 1. Diejelbe erfolgt bei allen unter Aa genannten 
Krankheiken und in den unter Ab aufgeführten und den— 
jenigen Fällen, in denen eine Desinfektion polizeilich an- 
geordnet wird, wenn diefelbe von den Zugehörigen der 
Kranken nicht ausgeführt werden kann oder nicht zu er- 
warten iſt, durch polizeilich beauftragte oder amtlich be- 
ſtellte Berfonen. 

2. Die von der Polizei mit der Desinfektion beatf- 
tragten Perfonen und die Zugehörigen der Kranken, bie 
diejelben unter polizeilicher Aufficht übernehmen, haben 
diefe nad) der vorftehenden Anweifung möglichſt genau 
auszuführen. 
‚3 Bo eine Anftalt zur Desinfektion befteht, können 

die Gegenftände in diefer gegen übliches Entgelt gereinigt 
werden. : ; 

4. Bei Armen find die durd) die Desinfektion verur- 
jachten Koften aus der betr. PBolizeifaffe zu decken. 

5. Die mit der Aufficht über die Desinfektion oder zu 
der Ausführung derjelben beftellten Perfonen unterliegen 
den beitehenden Strafbeitinnmungen, wenn fie ohne Grund 
die Desinfektion ſäumig oder unvollſtändig ausführen. 

Detmold, den 5. Suli 1888 
Fürſtlich Lippiſche Negierung. 

Frhr. von Richthöfen. 

1. Doktoren u. Kandidaten 

Davon haben die Prü— 

Nedigirt im Kaiferlichen Gefundgeitfent. — Verlag von. Julins Springer in Berlin. &; Trud von G. Bernitein in Berlin. 

Nermi ſchtes. * 
— 

Reichsanzeiger Nr. 292 vom IT, November 1888.) 
Summarifhe Heberfi JFJ— 

der im Prüfungs-Jahre 1887/88 bei den Königlich preußiſchen 
medizinischen und pharmazeutiſchen Prüfungs-Kommijfionen 

geprüften Doftoren und Kandidaten der Medizin und 
Kandidaten der Pharmazie. 

f Bei den 
Prüfungs-Kommiffionen zu 

r 

Greifswald Halle Kiel Königsberg Marburg Münſter Göttingen Summa Berlin Bonn ‚Breslau 
— — 

der Medizin 

ſind a. d. vorig. Jahre wie— 
der in die Prüfung getreten |-85) 9126] 3113 26 7) 66 4180 
nen eingefreten ul 158 6133 3068 77:45|37/38|)— [547 

zuſammen 

fung als Arzt beſtanden: 
mit der Cenſur „genügend“ | 93110 221163627] 6110114 —]234 
"nn ngut" ...] 82)4725113,28/39/84192119/ 1309 
wo wii mehr. aubr —| 2| 2) 4 3, 2]—]19 

zujammen |175|62148|29|66|68/44135135/—[562 
nicht beft., reſp. zurückgetr. 

II. Sandidaten der 
Rharniazie 

ind a. d. vorig. Jahre wie- 
der in die Prüfung getreten 
neu eingetreten 

68) 811] 415/35] 8| 7] 9—Iı65 

917 21 Hr ale rer 

zuſammen 

Davon haben die Prüfung 
als Apotbeker beſtanden;: 
mit der Ceuſur,genügend“ 

96/26/45|10|14| 5] 5 21|32110]264 

25 8lııl 2] 2l ıl—| 3 51 1 58° 
1 

— 
75 2436 10141 5| 5118j31110|228 

=, 

243 ,70159|33'81/108'52142441—1737 

41622) 5]145. FE 0: 5122] .5]145 
a 1 1 4.57 ALS 

zujammen | 87123 39 8112| 5| 5201321101241 
nicht beft., veip. zurüdgetv.| 9 3) 6) 2] J-1—| 11] 23 
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Merzeichniß 
der für die Ribliothek des Saiferl.Gefundheits- 

amtes eingegangenen Gefchenke, — 
(Gleichzeitig als Empfangsanzeige und Dankesbezeugung.) 

Mejtenhaufer, Dr. E. Canitätsfarte von (öſterreichiſch) 
Schleſien. Troppau. 1888. Sr a 

Meteorologie, Kahresberiht des Gentralburenus. für 
— und Hypdrographie im Großherzogthum Baden 
für das Sahr 1587. Karlsruhe. 1888. 4°. — 

Nerven-Fieber, feine Beſchränkung und Verhütung. 
Herausgegeben von der Staats-Geſundheits-Behörde 
von Dhiv. 8°. — 

Nürnberg, 9. Sahresbericht dev — er mediziniſchen Ge— 
ſellſchaft und Poliklinik für 1887. Nürnberg. 1888. 8. _ 

Dldendorff, Dr. U Morbiditäts- und Mortalitäts- 
Staͤtiſtif Wien 8% Gep.-Abdr. R 

Puſchmann, Dr. Theodor. Die Medizin in Wien 
während Der letzten 160 Zahre. Wien. 1884. 80. 

Sabfen- Altenburg, ftatiftifhe Mittheilungen aus 
den Herzogtum. — Nr. 23. Altenburg. 1888. 4°, 

Staats⸗Geſundheits⸗Behörde 
Scharlach-Fieber, ſeine — und Berhütung. 

Herausgegeben von de 
von Dbhio. 8°. wi , i 

Sedlaczef, Dr. Etephan. Die Arnrenpflege im Wiener 
Armenbezivke. Wien. 1888. 8%, SepAbdr. 
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